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2 Kriminalität in Deutschland im Überblick

2.1 Kriminalität in Deutschland im Längs- und Querschnitt

2.1-1	 Opferanteile	 und	 Art	 der	 schwersten	 Viktimisierung.	 Bundesweite,	 repräsentative	

Opferbefragung	 bei	 Einwohnern	 im	Alter	 von	 über	 16	 Jahren	 (MTU	 1997:	N=20.070)	

bzw.	18	Jahren	(SWB	1997:	N=3.272).	GFM-GETAS	Mehrthemen-Großumfrage	1997	und	

SozialwissenschaftenBus	III/97

2.1-2	 Gründe	der	Nichtanzeige	(MTU	1997	und	SWB	1997	zusammen)

2.1-3	 Höhe	des	polizeilich	 registrierten	 Schadens	bei	 Eigentums-	und	Vermögensdelikten	

(vollendete	Fälle)	2005

2.1-4	 Opfergefährdung	nach	Alters-,	Deliktgruppen	und	Geschlecht	bei	vollendeten	Delikten	

2005

2.1-5	 Tatverdächtige,	Verurteilte	sowie	Strafgefangene	und	Sicherungsverwahrte	2003	mit	

Vergleich	zu	1984	nach	Geschlecht,	früheres	Bundesgebiet	einschl.	Berlin	2004

3 Ausgewählte Kriminalitätsbereiche

3.1 Gewaltkriminalität und ausgewählte Beziehungsdelikte

3.1-1	 Ein-	und	Ausschluss	von	Delikten	aus	dem	Summenschlüssel	„Gewaltkriminalität“	der	

Polizeilichen	Kriminalstatistik	2005

3.1-2	 Anzahl	der	Opfer	der	Gewaltkriminalität	nach	Altersgruppe	(1994,	1999	und	2005)

3.1-3	 Häufigkeitszahl	der	polizeilich	registrierten	Gewaltkriminalität	nach	Gemeindegröße	

(1999	und	2005	im	Vergleich)

3.1-4	 Struktur	 der	 polizeilich	 registrierten	 Gewaltkriminalität	 nach	 Deliktgruppen,	 Ver-

gleich	1994,	1999	und	2005

3.1-5	 Rate	 registrierter	 Fälle	 aus	 dem	 Summenschlüssel	 „Gewaltkriminalität“,	 bei	 denen	

Drohen	und/oder	Schießen	mit	Schusswaffe	festgestellt	wurde,	1999	und	2005

3.1-6	 Entwicklung	der	polizeilich	registrierten	Tötungsdelikte	1993–2005

3.1-7	 Alter	 und	 Geschlecht	 der	 Tatverdächtigen	 der	 Tötungsdelikte	 (Mord	 und	 Totschlag/

Tötung	auf	Verlangen)	1999	und	2005

3.1-8	 Entwicklung	 der	 Fälle	 registrierter	 Vergewaltigung/schwerer	 sexueller	 Nötigung		

(1994–2005)

3.1-9	 Alters-	 und	 Geschlechtsstruktur	 der	 Tatverdächtigen	 der	 Vergewaltigung/schweren	

sexuellen	Nötigung	1999	und	2005

3.1-10	 Alters-	 und	 Geschlechtsstruktur	 der	 Opfer	 der	 Vergewaltigung/schweren	 sexuellen	

Nötigung	1999	und	2005

3.1-11	 Entwicklung	 der	 Straßenkriminalität	 bei	 Vergewaltigung	 und	 schwerer	 sexueller	

Nötigung	1999/2005

3.1-12	 Entwicklung	der	registrierten	gefährlichen/schweren	Körperverletzungen	1993–2005

3.1-13	 Registrierte	 Opfer	 der	 gefährlichen/schweren	 Körperverletzungen	 1999	 und	 2005	

nach	Altersgruppen

3.1-14	 Registrierte	Tatverdächtige	der	gefährlichen/schweren	Körperverletzungen	1999	und	

2005	nach	Altersgruppen

3.1-15	 Altersstruktur	 der	 schweren/gefährlichen	 Körperverletzung	 als	 Straßenkriminalität	

2005

3.1-16	 Entwicklung	der	registrierten	Raubdelikte	1993–2005

3.1-17	 Registrierte	Opfer	von	Raubdelikten	1999	und	2005	nach	Altersgruppen
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3.1-18	 Registrierte	Tatverdächtige	von	Raubdelikten	1999	und	2005	nach	Altersgruppen

3.1-19	 Altersstruktur	des	Straßenraubes	2005

3.1-20	 Relation	der	Tatverdächtigenbelastungszahlen	 (TVBZ)	und	Abgeurteiltenziffern	 (AZ)	

zu	den	Verurteiltenziffern	(VZ),	früheres	Bundesgebiet	einschl.	Gesamtberlin

3.1-21	 Veränderung	der	Anzahl	der	Freisprüche	von	Abgeurteilten	1999	und	2004:	absolute	

Zahlen	und	Freisprüche	 je	 100.000	der	Altersgruppe,	 früheres	Bundesgebiet	einschl.	

Gesamtberlin

3.1-22	 Gerichtliche	 Sanktionierung	 nach	 allgemeinem	 Strafrecht	 bei	 Gewaltdelikten	 1996,	

1999,	2004	(früheres	Bundesgebiet	einschl.	Gesamtberlin)

3.1-23	 Kinder	 (unter	14	 Jahre),	die	2005	als	Opfer	eines	Sexualdeliktes	polizeilich	registriert	

wurden,	nach	Art	des	Deliktes	und	Geschlecht

3.1-24	 Kinder	als	polizeilich	registrierte	Opfer	von	Sexualstraftaten	1994–2005

3.1-25	 Registrierte	 Tatverdächtige	 des	 sexuellen	 Kindesmissbrauchs	 1999	 und	 2005	 nach	

Altersgruppen

3.1-26	 Relation	 der	 Tatverdächtigenzahlen	 zu	 Angeklagtenzahlen	 und	 Verurteiltenzahlen	

bei	 sexuellem	Kindesmissbrauch	 1997/98	und	2003/04	nach	Altersgruppen	 (früheres	

Bundesgebiet	einschl.	Gesamtberlin)

3.1-27	 Gerichtliche	Sanktionierung	nach	allgemeinem	Strafrecht	bei	sexuellem	Kindesmiss-

brauch	(früheres	Bundesgebiet	einschl.	Gesamtberlin)

3.1-28	 Gerichtliche	Sanktionierung	nach	Jugendstrafrecht	bei	sexuellem	Kindesmissbrauch	

(früheres	Bundesgebiet	einschl.	Gesamtberlin)

3.1-29	 Entwicklung	 der	 polizeilich	 erfassten	 Fälle	 und	Aufklärungsquoten	 des	 Besitzes/der	

Verschaffung	von	Kinderpornographie;	§	184b	Abs.	2	und	4	StGB	(bis	einschl.	2003:	§	184		

Abs.	5	StGB)

3.1-30	 Entwicklung	der	polizeilich	erfassten	Fälle	und	Aufklärungsquoten	der	Verbreitung	

von	Kinderpornographie;	§	184b	Abs.	 1	 StGB	 (bis	einschl.	2003:	nur	2.	Version	gemäß	

§	184	Abs.	3	StGB)

3.1-31	 Entwicklung	der	polizeilich	erfassten	Fälle	und	Aufklärungsquoten	der	Verbreitung	

von	 Kinderpornographie	 in	 Form	 des	 gewerbsmäßigen	 oder	 bandenmäßigen	 Han-

delns;	§	184b	Abs.	3	StGB	(bis	einschl.	2003:	§	184	Abs.	4	StGB)

3.1-32	 Lebenszeitprävalenz	der	Viktimisierung	von	Frauen	verschiedener	Teilgruppen	durch	

unterschiedliche	Formen	von	Gewalt	im	Jahr	2003

3.2 Politisch motivierte Kriminalität und Terrorismus

3.2-1	 Ablehnung	des	Zuzugs	von	Immigranten	von	1991–2000	nach	West	und	Ost

3.2-2	 Asymmetrische	Täter-Opfer-Konstellation

3.2-3	 Vom	 Bundeskriminalamt	 im	 Auftrag	 des	 Generalbundesanwalts	 geführte	 Ermitt-

lungen	im	Bereich	des	islamistischen	Terrorismus

3.3 Eigentums- und Vermögensdelikte

3.3-1	 Betrugsarten:	Fälle,	Häufigkeitszahlen	(HZ)	und	Gesamtschaden	durch	die	vollendeten	

Fälle	2005

3.4 Wirtschafts-, Umwelt- und Korruptionsdelikte

3.4.1 Wirtschaftskriminalität

3.4.1-1	 Polizeilich	registrierte	Fälle	von	Wirtschaftskriminalität,	von	Straftaten	gegen		straf-

rechtliche	Nebengesetze	 auf	 dem	Wirtschaftssektor,	 darunter	 Straftaten	 im	 Zusam-
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menhang	mit	Lebensmitteln	1984–2005;	alte	Länder	mit	Westberlin,	für	1991	und	1992	

einschließlich	Gesamtberlin,	seit	1993	Deutschland

3.4.1-2	 Polizeilich	registrierte	Fälle	von	Wirtschaftskriminalität	1994–2005

3.4.1-3	 Polizeilich	 registrierte	 Fälle	 von	 Betrug	 und	 hierunter	 der	 Wirtschaftskriminalität	

(SZ	8930)	zugeordnete	Fälle	2005

3.4.1-4	 Staatsanwaltschaftliche	 Erledigung	 von	 Ermittlungsverfahren	 in	 „besonderen	Wirt-

schaftsstrafsachen“	 (2003),	 in	 „Wirtschaftsstrafsachen“	 (2004)	 sowie	 in	 Ermittlungs-

verfahren	 insgesamt,	 aber	 ohne	 Wirtschaftsstrafsachen	 (2004)	 Bayern,	 Berlin,	 Bre-

men,	Niedersachsen,	Saarland,	Sachsen,	Sachsen-Anhalt	und	Thüringen

3.4.2 Korruption im Bereich der öffentlichen Hand und in der Wirtschaft

3.4.2-1	 Polizeilich	registrierte	Eckdaten	zu	Korruption	–	Entwicklung	der	Verfahrenszahlen,	

der	Korruptions-	und	der	Begleitstraftaten	sowie	der	Tatverdächtigen	1994	...	2005

3.4.2-2	 Vorteilsannahme	und	Vorteilsgewährung	–	Tatverdächtige,	Abgeurteilte	und	Verur-

teilte	1995–2005	insgesamt	(Durchschnittswerte),	alte	Länder	mit	Berlin

3.4.2-3	 Typologie	korruptiver	Beziehungen

3.4.3 Umweltstraftaten

3.4.3-1	 Von	 der	 Staatsanwaltschaft	 beim	 Landgericht	 und	 von	 der	 Amtsanwaltschaft	 erle-

digte		Ermittlungsverfahren	in	Strafsachen	mit	dem	Sachgebiet	„Umweltschutzstrafsa-

chen“	–	Deutschland	ohne	Schleswig-Holstein	2004

3.4.3-2	 Polizeilich	bekannt	gewordene	Umweltkriminalität	–	Fälle,	Tatortgröße,	Aufklärungs-

rate,	2005

3.4.3-3	 Wegen	 ausgewählter	 Umweltverstöße	 ermittelte	 Tatverdächtige,	 Abgeurteilte	 und	

Verurteilte	 (bezogen	auf	 jeweils	 100	strafmündige	Tatverdächtige	derselben	Gruppe)	

sowie	 –	 zum	Vergleich	 –	wegen	 Straftaten	 insgesamt	 (ohne	 Straßenverkehrsdelikte),	

alte	Länder	mit	Westberlin,	seit	1991	(PKS)	bzw.	seit	1995	(StVerfStat)	mit	Gesamtberlin

3.4.3-4	 Von	der	Staatsanwaltschaft	beim	Landgericht	und	von	der	Amtsanwaltschaft	erledigte	

Ermittlungsverfahren	in	Strafsachen	mit	dem	Sachgebiet	„Umweltschutzstrafsachen“	

–	Deutschland	ohne	Schleswig-Holstein	2004

3.4.3-5	 Sanktionierungspraxis	bei	Umweltkriminalität	und	bei	Betrugsdelikten	im	Vergleich.	

Allgemeines	Strafrecht,	alte	Länder	mit	Gesamtberlin	2004

3.5 Delikte im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen

3.5-1	 Prävalenz	des	Substanzgebrauchs	bei	jungen	Menschen	verschiedener	Städte	im	Jahr	

2004,	Ergebnisse	einer	Schülerbefragung

3.5-2	 Drogenaffinität	junger	Menschen	in	den	Jahren	2001	und	2004,	repräsentative	Befra-

gung	von	12-	bis	25-Jährigen	

3.5-3	 Anteil	von	Konsumenten	harter	Drogen	bei	ausgewählten	Delikten,	aufgeklärte	Fälle	

im	Jahr	2005

3.5-4	 Registrierte	 Drogendelikte	 (gemäß	 BtMG)	 nach	 Drogenart	 in	 den	 Jahren	 2000	 und	

2005	

3.5-5	 Registrierte	Drogendelikte	in	den	alten	und	neuen	Ländern,	Entwicklung	der	Häufig-

keitszahlen	1993–2005

3.5-6	 Tatverdächtigenbelastung	 junger	Deutscher	mit	Drogendelikten	 in	den	 Jahren	1995,	

2000	und	2005:	alte	und	neue	Länder	im	Vergleich

3.5-7	 Sicherstellungsmengen	nach	Drogenart	in	den	Jahren	1995,	2000	und	2005



�erzeichnis der TabellenX�III

3.5-8	 Sicherstellungen	von	Heroin,	Kokain	und	Cannabisprodukten	in	Europa,	Entwicklung	

zwischen	1987	(erste	Registrierung)	und	2003	in	Jahrgangsgruppen	

3.6 Straßenverkehrsdelikte

3.6-1	 Verunglückte	bei	Straßenverkehrsunfällen	nach	Altersstufen	im	Jahre	2004

3.6-2		 Getötete	und	Verletzte	bei	Straßenverkehrsunfällen	 (früheres	Bundesgebiet,	seit	1991	

Deutschland)

3.6-3		 Straßenverkehrsunfälle	 mit	 Personenschaden	 (früheres	 Bundesgebiet,	 seit	 1991	

Deutschland)

3.6-4	 Unfälle	im	Straßenverkehr	2004	–	von	der	Polizei	festgestellte	Ursachen	bei	den	Beteilig-

ten,	insbesondere	Fahrfehler

3.6-5	 Blutalkoholkonzentration	 bei	 Fahrern,	 die	 zwischen	 1992	 und	 1994	 bei	 Verkehrs-

kontrollen	angehalten	und	untersucht	wurden,	in	Unterfranken	und	Thüringen

3.6-6	 Häufigkeit	 der	 Verurteilungen	 wegen	 ausgewählter	 Straßenverkehrsdelikte,	 1983–

2004,	früheres	Bundesgebiet	mit	Berlin-West,	seit	1995	mit	Gesamtberlin

3.6-7	 Art	der	Straftaten	im	Straßenverkehr	zwischen	1990	und	1999	nach	den	Mitteilungen	

an	das	KBA	(in	1.000)

3.6-8	 Verkehrsunfalldaten	und	Anlässe	 für	Punktvergabe	 im	KBA	Flensburg	 (für	Deutsch-

land	 insgesamt)	 sowie	Entscheidungen	der	Strafgerichte	über	Straftaten	 im	Straßen-

verkehr	(nur	alte	Bundesländer);	alle	Angaben	für	1999

3.6-9	 Häufigkeit	 der	Unfallflucht	 bei	Verkehrsunfällen	 in	drei	 ausgewählten	 Jahren,	nach	

Schadensart

4 Ausgewählte Bevölkerungsgruppen bzw. Tätergruppen

4.1 Kinder und Jugendliche als Täter und Opfer

4.1-1	 Tatverdächtige	verschiedener	Deliktbereiche	nach	Altersgruppe	2005

4.1-2	 Tatverdächtige	 verschiedener	 Deliktbereiche	 nach	 Altersgruppe	 und	 Geschlecht	

2005

4.1-3	 Versatilität	der	Delinquenz	 im	Lebenszeitraum	und	Polizeikontakt	bei	 Jugendlichen,	

Dunkelfeldbefragung	von	Jugendlichen	2004

4.1-4		 Täteranteile	 selbstberichteter	 Delinquenz	 in	 Prozent	 (Jahresprävalenz	 Deliktsgrup-

pen),	Vergleich	9.	bzw.	10.	Klassen	in	Münster	und	Duisburg,	gewichtete	Daten

4.2 Zuwanderer als Täter und Opfer

4.2-1	 Ausgewählte	Straftaten	nichtdeutscher	Tatverdächtiger	nach	Art	des	Aufenthalts	2005

4.2-2	 Veränderungen	 bei	 tatverdächtigen	 Spätaussiedlern	 in	 Bayern	 zwischen	 1997	 und	

2004

4.3 Professionelle Tätergruppen und Organisierte Kriminalität

4.3-1	 Einleitung	und	Erledigung	 von	Ermittlungsverfahren	der	 Staatsanwaltschaften	und	

Amtsanwaltschaften	mit	OK-Bezug	im	Jahr	2003	in	drei	großen	Flächenstaaten	und	in	

Berlin

4.3-2		 Entwicklung	 der	 Verfahrenszahlen	 des	 Bundeslagebildes	 Organisierte	 Kriminalität,	

1991–2004

4.3-3	 Der	 Anteil	 von	 „Strafsachen	 der	Organisierten	 Kriminalität“	 an	 den	 von	 den	 Staats-	

und	Amtsanwaltschaften	bei	den	Landgerichten	im	Jahr	2004	„erledigten	Verfahren“

4.3-4		 Entwicklung	der	registrierten	Geldwäschedelikte,	1994–2005
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4.3-5	 Wegen	Menschenhandels	 (§§	180b	 und	 181	 StGB	 a.	 F.,	 §§	232	 ff.	 StGB	 n.	 F.)	 ermittelte	

Tatverdächtige	sowie	Abgeurteilte	und	Verurteilte	in	den	Jahren	1993–2005,	früheres	

Bundesgebiet	einschl.	Berlin-West,	seit	1993	(PKS)	bzg.	seit	1995	(StrVerfStat)	einschließ-

lich	Gesamtberlin

4.3-6	 Wegen	Einschleusens	ermittelte	Tatverdächtige,	2000–2005

6 Kriminalitätskontrolle durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte

6.1 Vorgehensweise und Entscheidungen der Staatsanwaltschaften

6.1-1	 Größenordnungen	 des	 Ausfilterungsprozesses	 (Straftaten	 ohne	 Straßenverkehr;	 PKS	

auch	 ohne	 Staatsschutzdelikte):	 Fälle,	 Tatverdächtige,	 Abgeurteilte	 und	 Verurteilte	

1984	und	2004	(früheres	Bundesgebiet	mit	Berlin)

6.1-2	 Von	 der	 Staatsanwaltschaft	 erledigte	 Ermittlungsverfahren	 gegen	 bekannte	 Tatver-

dächtige	 nach	 der	 Art	 der	 Einleitungsbehörde	 (in	 Prozent)	 2004,	 Deutschland	 ohne	

Schleswig-Holstein

6.1-3	 Erledigung	 staatsanwaltschaftlicher	 Ermittlungsverfahren	 gegen	 unbekannte	 und	

bekannte	Tatverdächtige,	2004

6.2 Gerichtliches Verfahren

6.2-1	 Erledigte	Verfahren	nach	Spruchkörper	und	Instanz	(ohne	Revisionen	durch	BGH)

6.2-2	 Erledigte	 Verfahren	 insgesamt	 nach	 der	 Verfahrensdauer	 (durchschnittliche	 Dauer	

der	Verfahren	in	Monaten)	und	nach	der	Instanz

6.3 Verwirklichung der Sanktionen: Vom Täter-Opfer-Ausgleich bis zur Entlassung 

aus dem Strafvollzug

6.3-1	 Unterstellungen	unter	Bewährungsaufsicht	 am	31.	Dezember	2002	nach	dem	Grund	

der	Unterstellung,	früheres	Bundesgebiet	(ohne	Hamburg)	mit	Gesamtberlin

6.3-2	 Gefangene	 und	 Sicherungsverwahrte	 in	 den	 Justizvollzugsanstalten	 zum	 Stand	

31.	März	2006

6.3-3	 Strafgefangene	nach	Vollzugs-	und	Strafarten	am	31.	März	2006

6.3-4	 Strafgefangene	und	Sicherungsverwahrte	zwischen	1965	und	2006

6.3-5	 Strafgefangene	und	Sicherungsverwahrte	am	31.	März	2005,	nach	Art	und	Häufigkeit	

ausgewählter	Delikte

6.3-6	 Strafgefangene	und	Sicherungsverwahrte	am	31.	März	2005	nach	Häufigkeit	der	Vor-

strafen

6.3-7	 Frauen	und	Männer	in	verschiedenen	Vollzugsarten	am	31.	März	2006

6.3-8	 Haftplätze	und	Belegung	der	sozialtherapeutischen	Einrichtungen	1997–2005

6.3-9	 Gefangene	in	sozialtherapeutischen	Anstalten	nach	der	für	die	derzeitige	Strafverbü-

ßung	maßgeblichen	Straftat	(Deliktschwerpunkt)	1997–2005

6.3-10	 Verteilung	 der	 einzelnen	 Delikte	 bei	 Schwerpunkt	 Sexualdelikte	 in	 sozialtherapeu-

tischen	Anstalten	1997–2005

6.3-11	 Zulassung	 zu	 selbständigen	 Lockerungen	 in	 sozialtherapeutischen	 Anstalten	 am	

Stichtag,	1997–2005

6.3-12	 Wiedereinlieferungsabstand	 bei	 Strafgefangenen	 und	 Sicherungsverwahrten,	 nach	

Vollzugsart,	Geschlecht	und	Altersstufe	am	31.	März	2005

6.4 Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen – Ergebnisse der neuen Rück-

fallstatistik
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6.4-1		 Vorbelastung	 von	 Tatverdächtigen,	 Verurteilten	 und	 Gefangenen,	 Bundesrepublik	

Deutschland	2004

6.4-2	 Rückfallstatistische	Daten	für	das	Bezugsjahr	1994	–	Bezugsentscheidung,	Voreintra-

gungen	und	Rückfallzeitraum

6.4-3	 Rückfallraten	 nach	 formeller	 und	 nach	 informeller	 Sanktionierung	 bzw.	 nach	 aus-

schließlich	formeller	Sanktionierung	nach	Jugendstrafrecht,	Bezugsjahr	1994

6.4-4	 Rückfallraten	in	Abhängigkeit	von	der	Rückfalldefinition	(hier:	am	Beispiel	von	Sankti-

onsart	und	-schwere	der	Folgeentscheidungen),	Bezugsjahr	1994

6.4-5	 Rückfallstatistische	 Daten	 für	 das	 Bezugsjahr	 1994	 –	 Anknüpfungspunkte	 für	 die	

Bestimmung	der	relevanten	Bezugsentscheidungen

6.4-6	 Rückfall	nach	Jugendarrest	und	schwerster	Folgeentscheidung	bei	Jugendlichen	und	

Heranwachsenden,	Bezugsjahr	1994

6.4-7	 Schwerste	 Folgeentscheidung	 nach	 Anzahl	 der	 Voreintragungen	 bei	 Jugendlichen	

und	Heranwachsenden,	Bezugsjahr	1994

6.4-8	 Rückfallraten	nach	Nationalität	–	Deutsche	vs.	Nichtdeutsche	–	und	schwerster	Folge-

entscheidung,	Bezugsjahr	1994

6.4-9		 Rückfall	nach	Deliktgruppen	und	Art	der	schwersten	Folgeentscheidung,	Bezugsjahr	

1994

7 Kriminalprävention

7.1 Begriff der Kriminalprävention

7.1-1	 Präventionssystematik
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2 Kriminalität in Deutschland im Überblick

2.1 Kriminalität in Deutschland im Längs- und Querschnitt

2.1-1	 Polizeilich	registrierte	Straftaten	und	ermittelte	Tatverdächtige	im	Prozess	strafrecht-

licher	 Sozialkontrolle	 (Trichtermodell).	 Früheres	 Bundesgebiet	 einschl.	 Berlin,	 2004.		

Verbrechen	 und	 Vergehen	 insgesamt,	 ohne	 Straftaten	 im	 Straßenverkehr.	 Absolute	

Zahlen	 und	 Relation	 zu	 der	 Zahl	 der	 2004	 registrierten	 strafmündigen	 Tatverdäch-

tigen

2.1-2	 Gewaltkriminalität	 im	 Dunkelfeld	 und	 polizeilich	 registrierte	 Gewaltkriminalität,	

USA	1973–2004

2.1-3	 Opferraten	nach	Alter	und	Geschlecht	(SWB	1997)

2.1-4	 Deliktspezifische	Anzeigeraten	(SWB	1997	und	MTU	1997)

2.1-5	 Entwicklung	 der	 absoluten	 Zahlen	 angezeigter	 und	 nicht	 angezeigter	 Körperverlet-

zungen	(KV)	in	den	Untersuchungen	Bochum	I	bis	Bochum	III		(1975/1986/1998)

2.1-6	 Die	Struktur	der	polizeilich	registrierten	Straftaten	2005

2.1-7	 Wirtschaftskriminalität	 im	 Vergleich	 mit	 anderen	 Eigentums-	 und	 Vermögensde-

likten.	Anteil	der	Fälle	und	Anteil	der	Schadenssummen	2005

2.1-8	 Entwicklung	 der	 Gesamthäufigkeitszahl	 polizeilich	 registrierter	 Fälle	 1963–2005,	

früheres	Bundesgebiet	einschl.	Berlin-West,	1991	und	1992	mit	Gesamtberlin,	seit	1993	

Deutschland

2.1-9	 Entwicklung	 der	 Häufigkeitszahl	 polizeilich	 registrierter	 Gewaltkriminalität	 1963–

2005,	 früheres	Bundesgebiet	einschl.	Berlin-West,	 1991	und	1992	einschl.	Gesamtber-

lin,	seit	1993	Deutschland

2.1-10	 Entwicklung	 der	 Häufigkeitszahl	 polizeilich	 registrierter	 Tötungsdelikte	 1971–2005,	

Index	 1971	=	100,	 früheres	 Bundesgebiet	 einschl.	 Berlin-West,	 1991	 und	 1992	 einschl.	

Gesamtberlin,	seit	1993	Deutschland

2.1-11	 Alterszusammensetzung	der	Wohnbevölkerung	und	der	polizeilich	registrierten	Tat-

verdächtigen	2005

2.1-12	 Tatverdächtigenbelastungszahlen	für	Deutsche	nach	Alter	und	Geschlecht	2005

2.1-13	 Polizeilich	 registrierte	 und	 aufgeklärte	 Fälle,	 Tatverdächtige	 und	Verurteilte	wegen	

Verbrechen	oder	Vergehen	 (ohne	Vergehen	 im	Straßenverkehr)	 1963–2005.	Absolute	

Zahlen,	früheres	Bundesgebiet	einschl.	Berlin-West,	seit	1991	(PKS)	bzw.	seit	1995	(StVer-

fStat)	einschl.	Gesamtberlin

2.2 Kriminalität in Deutschland im europäischen und internationalen Kontext

2.2-1	 Entwicklung	der	polizeilich	registrierten	Kriminalität	in	ausgewählten	europäischen	

Staaten:	Rückgang	oder	Anstieg	zwischen	1995	und	2000

2.2-2	 Vollendete	Tötungsdelikte	um	das	Jahr	2002:	Internationale	und	europäische	Gegen-

überstellung	von	polizeilich	registrierten	Fällen

2.2-3	 Todesfälle	 infolge	 von	 Mord,	 Totschlag	 und	 Körperverletzung	 im	 Jahr	 2001:	 Häufig-

keitszahlen	in	ausgewählten	europäischen	Staaten	–	Gegenüberstellung	von	Mitglie-

dern	der	Europäischen	Union,	Beitrittskandidaten	und	anderen	Staaten

2.2-4	 Todesfälle	infolge	von	Mord,	Totschlag	und	Körperverletzung.	Entwicklung	in	Deutsch-

land	im	Vergleich	zum	Durchschnitt	von	elf	europäischen	Staaten,	1994–2001

2.2-5	 Polizeilich	 registrierte	 sexuelle	 Gewalt	 (Rape),	 Häufigkeitszahlen	 im	 europäischen	

Vergleich
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2.2-6	 Polizeilich	 registrierte	 Fälle	 von	 Raub	 oder	 räuberischer	 Erpressung,	 Häufigkeits-

zahlen	im	europäischen	Vergleich

2.2-7	 Viktimisierung	Ende	der	1990er	Jahre:	Internationale	Gegenüberstellung

2.2-8	 Deliktspezifische	 Anzeigeraten	 in	 Deutschland	 und	 in	 ausgewählten	 europäischen	

Ländern	in	den	1990er	Jahren

2.2-9	 Gründe	 für	die	Nichtanzeige	von	 selbst	 erlebten	Straftaten:	Deutschland	und	ausge-

wählte	europäische	Staaten	gegen	Ende	der	1990er	Jahre	

2.2-10	 Polizei	 in	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union,	Beamte	 je	 100.000	Einwohner	 im	

Schnitt	der	Jahre	1999–2001

2.2-11	 Unterschiedliche	Ausprägung	von	Polizeidichte	und	Kriminalitätseinschätzung	durch	

die	Bevölkerung	in	europäischen	Staaten	in	den	Jahren	2001–2003

2.2-12	 Zufriedenheit	der	Bürger	mit	der	Reaktion	der	Polizei	nach	der	Anzeige	einer	Straftat,	

getrennt	nach	Weltregionen,	internationale	Opferbefragung	2000

3 Ausgewählte Kriminalitätsbereiche

3.1 Gewaltkriminalität und ausgewählte Beziehungsdelikte

3.1-1	 Entwicklung	der	altersspezifischen	Opferrisiken	der	Gewaltkriminalität	(Opfergefähr-

dungszahlen	1994–2005)

3.1-2	 Entwicklung	der	altersspezifischen	Tatverdächtigenbelastungszahlen	der	Gewaltkri-

minalität	1993–2005

3.1-3	 Entwicklung	 der	Häufigkeitszahl	 der	 polizeilich	 registrierten	 Gewaltkriminalität	 in	

den	alten	und	neuen	Ländern	1993–2005

3.1-4	 Opfergefährdungszahlen	(OGZ)	der	polizeilich	registrierten	Gewaltkriminalität	nach	

Altersgruppen	in	den	alten	und	neuen	Ländern	1994–2005

3.1-5	 Entwicklung	der	polizeilichen	Aufklärungsquote	für	Gewaltkriminalität	in	den	alten	

und	neuen	Ländern	1993–2005

3.1-6	 Deutsche	Tatverdächtige	der	Gewaltdelikte	nach	Altersgruppen	in	den	alten	und	neu-

en	Ländern	1993–2004	(TVBZ)

3.1-7	 Entwicklung	des	Anteils	der	registrierten	Fälle	von	Gewalt,	bei	denen	mit	Schusswaf-

fen	gedroht	oder	geschossen	wurde,	1984–2004

3.1-8	 Ausfilterungsprozess	 bei	 vorsätzlichen	 Tötungsdelikten:	 Vorfälle,	 Tatverdächtige,	

Abgeurteilte	und	Verurteilte,	früheres	Bundesgebiet	(einschl.	Berlin)	2004

3.1-9	 Anzahl	 der	 Opfer	 von	 Tötungsdelikten	 (Mord	 und	 Totschlag/Tötung	 auf	 Verlangen)	

nach	Geschlecht	und	Täter-Opfer-Beziehung

3.1-10	 Polizeilich	 registrierte	Opfer	 von	Vergewaltigung	 und	 schwerer	 sexueller	Nötigung	

nach	Geschlecht	und	Täter-Opfer-Beziehung	1995–2005

3.1-11	 Entwicklung	der	Straßenkriminalität	bei	gefährlicher	und	schwerer	Körperverletzung	

1999–2005

3.1-12	 Kinder	als	Opfer	vollendeter	Sexualmorde	1971–2005

3.1-13	 Entwicklung	 polizeilich	 registrierter	 Fälle	 sexuellen	 Kindesmissbrauchs	 je	 100.000	

(HZ)	seit	1955

3.1-14	 Polizeilich	 registrierte	Opfer	des	 sexuellen	Kindesmissbrauchs	nach	Geschlecht	und	

Täter-Opfer-Beziehung	1995–2005

3.1-15	 Misshandlungsbedingte	Todesfälle	unter	15-Jähriger	in	der	zweiten	Hälfte	der	1990er	

Jahre	in	der	OECD

3.1-16	 Entwicklung	der	polizeilich	registrierten	Opfer	der	Misshandlung	von	Schutzbefohle-

nen	1993–2005



XXIII�erzeichnis der Schaubilder

3.1-17	 Prozent	der	Opfer	elterlicher	Gewalt	 in	Kindheit	und	Jugend:	Befragung	von	Jugend-

lichen	aus	drei	süddeutschen	Städten	1998	und	2005

3.1-18	 Wandel	der	Erziehungspraktiken	zwischen	1992	und	2002,	Ergebnisse	aus	Jugendbe-

fragungen

3.2 Politisch motivierte Kriminalität und Terrorismus

3.2-1	 Ablehnung	einer	multikulturellen	Gesellschaft

3.2-2	 Grenzen	einer	multikulturellen	Gesellschaft

3.2-3	 Ablehnung	des	Zuzugs	von	Immigranten	(Aussiedler	aus	Osteuropa,	Asylsuchende,	EG-	

bzw.	EU-Arbeitnehmer	und	Nicht-EU-Arbeitnehmer)

3.2-4	 Einstellung	gegenüber	den	Ausländern	in	Westdeutschland	von	1980–2002

3.2-5	 Einstellung	gegenüber	Ausländern	in	Ostdeutschland	von	1994–2002

3.2-6	 Fallzahlen	PMK-rechts	von	2001–2005

3.2-7	 PMK-rechts:	Gewaltdelikte	von	2001–2005

3.2-8	 Fallzahlen	PMK-rechts	mit	fremdenfeindlichem	Hintergrund	von	2001–2005

3.2-9	 Fallzahlen	PMK-rechts	mit	antisemitischem	Hintergrund	von	2001–2005

3.2-10	 Fallzahlen	PMK-rechts,	ausgewählte	Straftaten	mit	antisemitischem	Hintergrund	von	

2001–2005

3.2-11	 Berufs-	und	Ausbildungsstatus	von	fremdenfeindlichen	Tatverdächtigen	(1991–2002)	

3.2-12	 PMK-links:	Straftaten	von	2001–2005

3.2-13	 PMK-links:	Gewaltdelikte	von	2001–2005

3.2-14	 Fallzahlen	PMK-Ausländer	2001–2005

3.2-15	 PMK-Ausländerkriminalität:	Gewaltdelikte	von	2001–2005

3.3 Eigentums- und Vermögensdelikte

3.3-1	 Entwicklung	der	Eigentums-	und	Vermögensdelikte	seit	1993	(HZ)

3.3-2	 Formen	des	einfachen	Diebstahls	(2005)

3.3-3		 Formen	des	Diebstahls	unter	erschwerenden	Umständen	2005

3.3-4		 Entwicklung	von	Formen	des	schweren	Diebstahls	seit	1993	(HZ)

3.3-5	 Formen	des	Betruges	(2005)

3.3-6	 Entwicklung	einzelner	Betrugsformen	seit	1993	(HZ)

3.4 Wirtschafts-, Umwelt- und Korruptionsdelikte

3.4.1 Wirtschaftskriminalität

3.4.1-1	 Die	Entwicklung	der	Sanktionskompetenz	der	Staatsanwaltschaft	1989–2003,	„beson-

dere	Wirtschaftsstrafsachen“	und	 (restliche)	 „allgemeine	Verfahren“,	 1989–1997:	alte	

Länder,	 1998–2003:	Bayern,	Berlin,	Bremen,	Niedersachsen,	 Saarland,	 Sachsen,	 Sach-

sen-Anhalt	und	Thüringen

3.4.3 Umweltstraftaten

3.4.3-1	 Entwicklung	 der	 polizeilich	 registrierten	 Umweltstraftaten.	 Häufigkeitszahlen	 (pro	

100.000	Einwohner)	1987–2005.	Alte	Länder	mit	Westberlin,	für	1991	und	1992	einschl.	

Gesamtberlin,	seit	1993	Deutschland

3.4.3-2	 Umweltkriminalität:	Aufklärungsrate	sowie	Anteil	der	wegen	Umweltstraftaten	Abge-

urteilten	und	Verurteilten	 (bezogen	auf	die	Zahl	der	ermittelten	 strafmündigen	Tat-

verdächtigen),	alte	Länder	mit	Westberlin,	seit	1991	(PKS)	bzw.	seit	1995	(StVerfStat)	mit	

Gesamtberlin
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3.5 Delikte im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen

3.5-1	 Selbstberichtete	 Trunkenheit	 und	 Drogenkonsum	 bei	 Erstsemestern	 der	 Universität	

Gießen,	Befragungen	zwischen	1978	und	2005,	Lebenszeitprävalenzen	

3.5-2	 Selbstberichtete	aktuelle	Trunkenheit	und	aktueller	Drogenkonsum	bei	Erstsemestern	

in	Gießen	in	den	Jahren	1976–2005,	Prävalenzzeitraum:	letzte	zwei	Monate	

3.5-3	 Veränderung	der	12-Monatsprävalenz	des	Konsums	illegaler	Drogen	bei	jungen	Men-

schen	im	Alter	zwischen	12	und	25	Jahren	zwischen	1997	und	2004

3.5-4	 Konsum	illegaler	Drogen	durch	12-	bis	25-Jährige	im	Zeitvergleich	zwischen	1979	und	

2004:	Gegenüberstellung	von	Lebenszeitprävalenz	und	12-Monatsprävalenz

3.5-5	 Angebotene	 Drogen	 bei	 Erstsemestern	 in	 Gießen	 in	 den	 Jahren	 1999–2005,	 Mehr-

fachantworten	

3.5-6	 Ablehnung	und	Probierbereitschaft	bezüglich	ausgewählter	Drogen	bei	jungen	Men-

schen	im	Alter	von	12	bis	25	Jahren	zwischen	1989	und	2004

3.5-7	 Einstellungen	 zur	 rechtlichen	Regelung	 des	 Cannabiskonsums	 bei	 Erstsemestern	 in	

Gießen	in	den	Jahren	1999–2005,	Mehrfachantworten	

3.5-8	 Alkoholeinfluss	 zur	 Tatzeit	 bei	männlichen	und	weiblichen	 Tatverdächtigen,	 ausge-

wählte	Delikte	im	Jahr	2005

3.5-9	 Polizeilich	registrierte	Drogendelikte	in	den	Jahren	1955–2005

3.5-10	 Erstauffällige	Konsumenten	harter	Drogen,	Entwicklung	in	den	Jahren	1985–2004

3.5-11	 Verlauf	von	Heroinsicherstellungen,	Erstkonsumenten	von	Heroin	und	harten	Drogen	

gesamt	sowie	Drogentoten	1985–2004

3.5-12	 Tatverdächtige,	Erstkonsumenten	und	Drogentote,	Anteil	der	Altersgruppen	im	Jahr	2004

3.5-13	 Drogentote	nach	Altersgruppen,	Entwicklung	von	1985	bis	2004

3.5-14	 Betäubungsmitteldelikte:	 Tatverdächtige,	 nach	 allgemeinem	 Strafrecht	 Verurteilte,	

zu	 Freiheitsstrafen	Verurteilte	 sowie	 zu	hohen	 Freiheitsstrafen	Verurteilte	 zwischen	

1985	und	2004	nach	Indexzahlen	(1985=100)

3.6 Straßenverkehrsdelikte

3.6-1	 Entwicklung	der	Zahl	der	im	Straßenverkehr	Getöteten

3.6-2	 Straßenverkehrsunfälle	 mit	 Personenschaden	 sowie	 Verunglückte	 je	 eine	 Milliarde	

Fahrzeugkilometer	(früheres	Bundesgebiet,	seit	1991	Deutschland)

3.6-3	 Verurteilte	 bei	 Straßenverkehrsdelikten	 1990–2004	 im	 früheren	 Bundesgebiet,	 je	

100.000	Kfz

3.6-4		 Verurteilte	bei	Straßenverkehrsdelikten	je	100.000	der	strafmündigen	Bevölkerungs-

angehörigen,	im	Vergleich	der	Jahre	1990	und	2004

3.6-5	 Anteil	der	Trunkenheitsdelikte	an	allen	wegen	Straßenverkehrsdelikten	Verurteilten,	

getrennt	nach	Geschlecht	und	Alterskategorien,	in	ausgewählten	Jahren

3.6-6	 Abgeurteilte	 mit	 Entziehung	 der	 Fahrerlaubnis	 bzw.	 Sperre	 für	 die	 Erteilung	 einer	

Fahrerlaubnis

3.6-7	 Verurteilte	mit	Fahrverbot

4 Ausgewählte Bevölkerungsgruppen bzw. Tätergruppen

4.1 Kinder und Jugendliche als Täter und Opfer

4.1-1	 Altersstruktur	der	Bevölkerung,	der	polizeilich	registrierten	Tatverdächtigen	und	der	

polizeilich	registrierten	Opfer	2005

4.1-2	 Täter-Opfer-Altersbeziehung	 bei	 Opferdelikten:	 Sonderauswertung	 der	 Einzeldaten-

sätze	der	PKS	Baden-Württemberg	2002
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4.1-3	 Anteile	 unterschiedlicher	 Formen	 der	 polizeilich	 registrierten	 Kriminalität	 in	 ver-

schiedenen	Altersstufen	im	Jahr	2005

4.1-4	 Polizeilich	registrierte	Tatverdächtige	(TVBZ)	und	Verurteilte	(VBZ)	und	Relation	TVBZ	

zu	VBZ	nach	Altersgruppe,	alte	Länder	2004

4.1-5	 Selbstberichtete	Delinquenz	in	verschiedenen	Deliktbereichen:	Dunkelfeldbefragung	

von	Jugendlichen	aus	vier	niedersächsischen	Städten	und	Kommunen	2004

4.1-6	 Anzahl	 delinquenter	 Freunde	 und	 Täterraten	 selbstberichteter	 Delinquenz,	 Dunkel-

feldbefragungen	in	Niedersachsen	2004

4.1-7	 Entwicklung	der	polizeilich	registrierten	Tatverdächtigen	(TVBZ)	nach	Altersgruppen	

bezogen	auf	alle	Delikte

4.1-8		 Entwicklung	 der	 TVBZ	 für	 polizeilich	 als	 tatverdächtig	 registrierte	 Kinder	 für	 ver-

schiedene	Delikte	1987–2004	

4.1-9		 Veränderung	der	Opferbelastungszahlen	 und	 der	 Tatverdächtigenbelastungszahlen	

strafunmündiger	Kinder	für	einfache	und	qualifizierte	Körperverletzung	sowie	Raub	

von	1995	bis	2005

4.1-10		 Veränderung	des	Durchschnittsalters	polizeilich	als	 tatverdächtig	 registrierter	Min-

derjähriger	(unter	18	Jahren)	für	ausgewählte	Delikte	1987–2005

4.1-11	 Entwicklung	der	 TVBZ	und	VBZ	 im	Vergleich:	 Jugendliche	 und	Heranwachsende	 in	

den	alten	Ländern	1987–2004

4.1-12	 Entwicklung	 der	 polizeilich	 registrierten	 tatverdächtigen	 (TVBZ)	 Jugendlichen	 und	

Heranwachsenden	für	verschiedene	Delikte	1987–2005

4.1-13	 TVBZ	der	Gewaltkriminalität	für	Jugendliche	und	Heranwachsende	nach	Geschlecht	

1993–2005

4.1-14	 Entwicklung	der	TVBZ	Jugendlicher	und	Heranwachsender	für	Raub	und	qualifizierte	

Körperverletzung	1993–2005	

4.1-15	 Entwicklung	der	TVBZ	Jugendlicher	und	Heranwachsender	für	Mord/Totschlag	sowie	

Vergewaltigung/sexuelle	Nötigung	1993–2005

4.1-16	 Raufunfälle	und	Frakturen	infolge	von	Raufereien	je	1.000	versicherte	Schüler	1993–2003

4.1-17		 Täterraten	selbstberichteter	Delinquenz	in	den	letzten	zwölf	Monaten	bei	Schülern	der	

9.	Jahrgangsstufe	in	Greifswald,	Vergleich	der	Erhebungen	1998	und	2002

4.1-18		 Raten	der	 jugendlichen	Opfer	von	Gewalt	 in	den	letzten	zwölf	Monaten	bei	Schülern	

der	9.	Jahrgangsstufe	in	Greifswald,	Vergleich	der	Erhebungen	1998	und	2002

4.1-19		 Täterraten	selbstberichteter	Delinquenz	in	den	letzten	zwölf	Monaten	bei	Schülern	der	

9.	Jahrgangsstufe	in	Duisburg,	Vergleich	der	Erhebungen	2002	und	2004

4.1-20		 Täterraten	selbstberichteter	Delinquenz	in	den	letzten	zwölf	Monaten	bei	Schülern	der	

9.	Jahrgangsstufe	in	München,	Stuttgart	und	Schwäbisch-Gmünd,	Vergleich	von	Erhe-

bungen	aus	1998	und	2005

4.1-21	 Prävalenz	selbstberichteter	Gewaltdelinquenz	 in	drei	 süddeutschen	Städten	 für	 1998	

und	2005

4.1-22		 Anzeigequoten	von	Gewaltopfern	beim	 letzten	Delikt.	 Schülerbefragungen	 in	der	9.	

Jahrgangsstufe	 in	München,	 Stuttgart	 und	 Schwäbisch-Gmünd,	Vergleich	 von	 Erhe-

bungen	aus	1998	und	2005

4.1-23		 Rate	der	Personen	mit	 Polizeikontakt	 in	Abhängigkeit	 von	der	Versatilität	des	delin-

quenten	Verhaltens.	Daten	für	die	Lebenszeit	und	die	letzten	zwölf	Monate	aus	Hanno-

ver	und	Friesland	im	Vergleich	von	Erhebungen	in	den	Jahren	2000	und	2004
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4.2 Zuwanderer als Täter und Opfer

4.2-1	 Anteil	der	Verurteilten	an	den	Tatverdächtigen	für	Deutsche	und	Nichtdeutsche	(alte	

Länder,	ohne	Straßenverkehrsdelikte)	1993–2004

4.2-2	 Entwicklung	der	Tatverdächtigenanteile	Nichtdeutscher	1993–2004

4.2-3	 Nichtdeutsche	Tatverdächtige	nach	Aufenthaltsstatus	2005

4.3 Professionelle Tätergruppen und Organisierte Kriminalität

4.3-1	 Entwicklung	der	Menschenhandelsdelikte,	Fälle	und	Tatverdächtige	1993–2004

5 Sicherheitsgefühl und Kriminalitätsfurcht

5.3 Wahrnehmung von Kriminalität als soziales Problem

5.3-1	 Einschätzung	 der	 Veränderung	 der	 polizeilich	 registrierten	 Kriminalität	 zwischen	

1993	und	2003

5.3-2	 Rate	der	Personen,	die	1998	in	Bochum	Anstiege	der	Kriminalität	annehmen,	differen-

ziert	nach	Wohngegend	und	Deutschland	insgesamt

5.3-3	 Subjektive	 Einschätzungen	 der	 Kriminalitätsentwicklung	 in	 England	 und	 Wales	

2002/03–2004/05:	Rate	der	Befragten,	die	Zunahmen	vermuten.	Vergleich	der	Anga-

ben	für	die	Nation	und	die	Wohngegend

5.3-4	 Entwicklung	 der	 Sorge	 um	 die	 Kriminalitätsentwicklung	 in	 Deutschland	 (Prozent	

„große	Sorgen“)	in	den	1990er	Jahren

5.3-5	 Bedeutung	der	Kriminalität	als	nationales	Problem:	Quote	derer,	die	Kriminalität	als	

eines	 der	 beiden	 wichtigsten	 Probleme	 ihres	 Landes	 nennen,	 im	 europäischen	 Ver-

gleich

5.3-6	 Prozent	der	Nennung	von	Kriminalität/Innerer	Sicherheit	als	wichtigstes	oder	zweit-

wichtigstes	Problem	in	West	und	Ost	1991–2002	bei	offener	Fragestellung

5.3-7	 Kriminalität	 und	Drogen	 als	 größtes	 Problem	der	 Stadt	 Frankfurt:	 Prozent	 der	Nen-

nungen	auf	eine	offene	Frage	1993–2004

5.3-8	 Entwicklung	 der	 Zufriedenheit	 mit	 der	 öffentlichen	 Sicherheit	 in	 Deutschland	

1988–2001

5.4 Personale Kriminalitätsfurcht

5.4-1	 Altersverlauf	 der	 standardisierten	mittleren	Ausprägung	 verschiedener	 Indikatoren	

personaler	Kriminalitätsfurcht

5.4-2	 Vergleich	der	mittleren	Polizeidichte	1999–2001,	der	allgemeinen	Kriminalitätsfurcht	

2002	und	des	subjektiv	eingeschätzten	Risikos	einer	Viktimisierung	durch	Körperver-

letzung	2002	auf	Aggregatebene	in	verschiedenen	europäischen	Ländern

5.4-3	 Veränderung	der	allgemeinen	Kriminalitätsfurcht	zwischen	1992	und	2000

5.4-4	 Politbarometer	1992–2002:	Rate	der	Personen	in	Ost	und	West,	die	sich	durch	Krimina-

lität	bedroht	fühlen

5.4-5	 Rate	der	Personen,	die	sich	bei	Dunkelheit	im	eigenen	Stadtteil	unsicher	fühlen:	Euro-

barometer	1996,	2000	und	2002

5.4-6	 Personale	Bedrohung	durch	Kriminalität	und	andere	Bedrohungsfaktoren:	Rate	der	

Personen,	die	sich	bedroht	fühlen,	2005

5.4-7	 Personale	Bedrohung	durch	verschiedene	Delikte	1992–2005

5.4-8	 Quote	hoher	deliktspezifischer	Kriminalitätsfurcht	in	West	und	Ost	2005

5.4-9	 Einschätzung	der	Wahrscheinlichkeit	einer	persönlichen	Opferwerdung	in	den	nächs-

ten	zwölf	Monaten,	Erhebungen	des	BKA	1990,	1994	und	1998
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5.4-10	 Einschätzung	der	Wahrscheinlichkeit	einer	persönlichen	Opferwerdung	in	den	nächs-

ten	zwölf	Monaten,	Wohlfahrtssurvey	1993	und	1998

5.4-11	 Deliktspezifische	Viktimisierungserwartungen	der	EU-Bürger	im	Jahr	2002

5.4-12	 Verhaltensweisen	zum	Schutz	vor	Kriminalität	1990–1995	in	West	und	Ost

5.5 Bewertung des Forschungsstandes und Hintergründe der Trends

5.5-1	 Bedrohung	durch	unterschiedliche	Lebensrisiken:	Rate	der	Personen,	die	sich	bedroht	

fühlen,	1991–2005

6 Kriminalitätskontrolle durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte

6.1 Vorgehensweise und Entscheidungen der Staatsanwaltschaften

6.1-1	 Erledigungsstruktur	 staatsanwaltschaftlicher	Ermittlungsverfahren	 i.	e.	S.	nach	Län-

dern,	2004

6.1-2	 Anklage-	 und	 Strafbefehlsrate,	 bezogen	 auf	 erledigte	 Ermittlungsverfahren	 i.	e.	S.	

nach	Ländern	(ohne	Schleswig-Holstein),	2004

6.1-3	 Erledigung	staatsanwaltschaftlicher	Ermittlungsverfahren	1981–2004.	Früheres	Bun-

desgebiet	(ohne	Berlin,	Hessen,	Schleswig-Holstein)

6.1-4	 Verurteilungen	nach	allgemeinem	Strafrecht	mit	und	ohne	Strafbefehl.	Baden-Würt-

temberg	2004,	Nordrhein-Westfalen	2004

6.1-5	 Diversionsraten	 (StA)	 in	 Jugendsachen	 1981–2004.	 Anteil	 der	 jugendstaatsanwalt-

schaftlichen	 Einstellungen	 gem.	 §	45	 JGG	 (insgesamt)	 im	 Ländervergleich	 nach	 der	

Staatsanwaltschaftsstatistik	bezogen	auf	anklagefähige	Verfahren	in	Jugendsachen

6.1-6	 Diversionsraten	 (StA)	 im	allgemeinen	Strafrecht	1981–2004.	Anteile	der	staatsanwalt-

schaftlichen	Einstellungen	gem.	§§	153	I,	153a	I,	153b	I	StPO	bezogen	auf	anklagefähige	

Verfahren

6.2 Gerichtliches Verfahren

6.2-1	 Untersuchungshaftraten	 nach	 Jugendstrafrecht	 und	 nach	 allgemeinem	 Strafrecht	

(alte	 Länder	 mit	 Berlin)	 1975–2004.	 Anteile	 bezogen	 auf	 nach	 Jugend-/allgemeinem	

Strafrecht	Sanktionierte	insgesamt

6.2-2	 Untersuchungshaftraten	 nach	 Jugendstrafrecht	 und	 nach	 allgemeinem	 Strafrecht,	

nach	Ländern,	2004,	Anteile	bezogen	auf	(informell	oder	formell)	Sanktionierte

6.2-3	 Die	 strafrechtliche	 Behandlung	 der	 Heranwachsenden	 nach	 Hauptdeliktsgruppen	

2004.	Anteile	der	nach	Jugend-	und	allgemeinem	Strafrecht	verurteilten	Heranwach-

senden,	früheres	Bundesgebiet	mit	Berlin

6.2-4	 Die	strafrechtliche	Behandlung	der	Heranwachsenden	nach	Ländern	2004.	Anteile	

der	 nach	 Jugendstrafrecht	 und	 nach	 allgemeinem	 Strafrecht	 verurteilten	 Heran-

wachsenden

6.2-5	 Sanktionierung	von	Heranwachsenden	nach	Jugendstrafrecht	und	allgemeinem	Straf-

recht	 im	Vergleich	 (ohne	Straftaten	 im	Straßenverkehr).	Anteile	der	 zu	unbedingter,	

bedingter	Jugend-/Freiheitsstrafe	oder	zu	Jugendarrest	Verurteilten	an	den	insgesamt	

Verurteilten.	Baden-Württemberg	2004	(N=32.745)

6.2-6	 Entwicklung	 der	 Sanktionierungspraxis	 insgesamt,	 ohne	 informelle	 Sanktionen,	

Deutsches	Reich	bzw.	früheres	Bundesgebiet	1882–2004.	Anteile	bezogen	auf	nach	all-

gemeinem	und	nach	Jugendstrafrecht	Verurteilte

6.2-7	 Diversionsraten	(Staatsanwaltschaft	und	Gericht)	insgesamt	(allgemeines	und	Jugendstraf-

recht),	 1981–2004.	 Anteile	 der	 Personen	 mit	 Einstellungen	 gem.	 §§	153,	 153a,	 153b	 StPO,	
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§§	45,	47	JGG	(bezogen	auf	nach	allgemeinem	Strafrecht	und	nach	Jugendstrafrecht	Sankti-

onierte	insgesamt).	Früheres	Bundesgebiet	mit	Berlin-West,	ab	1995	mit	Gesamtberlin

6.2-8	 Diversionsraten	 (StA	 und	 Gerichte)	 im	 Jugendstrafrecht	 1981–2004.	 Anteile	 der	 Ein-

stellungen	mit	und	ohne	Auflagen,	bezogen	auf	informell	und	formell	Sanktionierte,	

früheres	Bundesgebiet	mit	Berlin-West,	seit	1995	mit	Gesamtberlin

6.2-9	 Diversionsraten	bei	deutschen	Jugendlichen	(zum	Zeitpunkt	der	Entscheidung)	wegen	

leichter	Eigentumsdelikte	(§§	242,	247,	248a	StGB	als	einziges	Delikt)	in	Abhängigkeit	

von	der	Vorbelastung,	nach	Ländern	(1994)

6.2-10	 Diversionsraten	 im	 Jugendstrafrecht	 nach	 Ländern	 2004.	 Anteile	 der	 staatsanwalt-

schaftlichen	 und	 gerichtlichen	 Einstellungen	 gem.	 §§	45,	 47	 JGG	 bezogen	 auf	 infor-

mell	und	formell	Sanktionierte	insgesamt

6.2-11	 Schwerste	nach	Jugendstrafrecht	verhängte	Sanktion	2004,	früheres	Bundesgebiet	mit	

Berlin

6.2-12	 Entwicklung	der	Sanktionspraxis	im	Jugendstrafrecht	1981–2004.	Anteile	bezogen	auf	

informell	und	formell	Sanktionierte,	früheres	Bundesgebiet	einschl.	Berlin-West,	seit	

1995	einschl.	Gesamtberlin

6.2-13	 Dauer	der	nach	Jugendstrafrecht	verhängten	Jugendstrafen	1981–2004.	Anteile	bezo-

gen	auf	nach	Jugendstrafrecht	informell	und	formell	Sanktionierte,	früheres	Bundes-

gebiet	einschl.	Berlin-West,	seit	1995	einschl.	Gesamtberlin

6.2-14	 Entwicklung	der	Sanktionspraxis	im	allgemeinen	Strafrecht	1981–2004.	Anteile	bezo-

gen	 auf	 informell	 und	 formell	 Sanktionierte,	 früheres	 Bundesgebiet	 einschl.	 Berlin-

West,	seit	1995	einschl.	Gesamtberlin

6.2-15	 Zu	Freiheitsstrafen	Verurteilte,	 früheres	Bundesgebiet	einschl.	Berlin-West,	 seit	 1995	

einschl.	Gesamtberlin

6.2-16	 Dauer	der	nach	allgemeinem	Strafrecht	verhängten	Freiheitsstrafen	(insgesamt)	1981–

2004.	Anteile	bezogen	auf	nach	allgemeinem	Strafrecht	informell	und	formell	Sankti-

onierte,	früheres	Bundesgebiet	einschl.	Berlin-West,	seit	1995	einschl.	Gesamtberlin

6.2-17	 Verurteilte	nach	der	Dauer	der	verhängten	zeitigen	Freiheitsstrafe	insgesamt	(in	%	der	

nach	allgemeinem	Strafrecht	wegen	Verbrechen	und	Vergehen	Verurteilten),	früheres	

Bundesgebiet	einschl.	Berlin-West,	seit	1995	einschl.	Gesamtberlin

6.2-18	 Verurteilte	nach	der	Dauer	der	unbedingt	verhängten	zeitigen	Freiheitsstrafe	 insge-

samt	(in	%	der	nach	allgemeinem	Strafrecht	wegen	Verbrechen	und	Vergehen	Verur-

teilten),	früheres	Bundesgebiet	einschl.	Berlin-West,	seit	1995	einschl.	Gesamtberlin

6.2-19	 Bestand	der	Gefangenen	und	Verwahrten	 jeweils	am	31.	März	nach	Art	des	Vollzugs	

(Untersuchungsgefangene	zum	Jahresende),	 früheres	Bundesgebiet,	 1992	einschließ-

lich	Gesamtberlin,	seit	1993	Deutschland,	Gefangenenrate	(pro	100.000	Einwohner)

6.2-20	 Abgeurteilte	 mit	 freiheitsentziehenden	 Maßregeln	 der	 Besserung	 und	 Sicherung	

1976–2004	(absolute	Zahlen),	früheres	Bundesgebiet	einschl.	Berlin-West,	seit	1994	ein-

schl.	Gesamtberlin

6.2-21	 Im	Straf-	und	Maßregelvollzug	aufgrund	strafrichterlicher	Anordnung	Untergebrachte	

(Bestand:	Stichtagszählung,	jeweils	31.	März	eines	jeden	Jahres),	früheres	Bundesgebiet	

mit	Berlin-West	(Strafvollzug:	seit	1992	mit	Gesamtberlin,	im	Maßregelvollzug	Unter-

gebrachte	seit	1996	mit	Gesamtberlin)

6.2-22	 Aufgrund	strafrichterlicher	Anordnung	gem.	§§	63,	64	StGB	Untergebrachte	–	Zugän-

ge	 und	 Abgänge,	 früheres	 Bundesgebiet	 einschl.	 Berlin-West,	 seit	 1996	 einschl.	

Gesamtberlin
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6.3 Verwirklichung der Sanktionen: Vom Täter-Opfer-Ausgleich bis zur Entlassung 

aus dem Strafvollzug

6.3-1	 Bei	 Täter-Opfer-Ausgleichsfällen	 vereinbarte	 Leistungen	 bzw.	 Aktivitäten,	 Durch-

schnittswerte	aller	Vereinbarungen	im	10-Jahresverlauf	von	1993–2002

6.3-2	 Entwicklung	 der	 unbedingten	 und	 bedingten	 freiheitsentziehenden	 Strafen	 im	

früheren	Bundesgebiet

6.3-3	 Entwicklung	der	Unterstellungen	unter	Bewährungshilfe	 im	 früheren	Bundesgebiet	

1963–2002

6.3-4	 Durch	Straferlass	beendete	Bewährungsunterstellungen	1965–2002,	nach	Art	der	Vor-

belastung	der	Probanden

6.3-5	 Beendete	Bewährungsaufsichten	im	Jahr	2002,	nach	Beendigungsgründen

6.3-6	 Gefangenenraten	in	Europa	2003–2004

6.3-7	 Anteil	der	Nichtdeutschen	und	Staatenlosen	an	allen	Strafgefangenen	nach	Alter	und	

Vollzugsart	am	31.	März	2005

6.3-8	 Anteile	der	14-	bis	unter	18-jährigen	jugendlichen	Nichtdeutschen	an	den	registrierten	

Tatverdächtigen,	Verurteilten	und	im	Strafvollzug	untergebrachten	Jugendlichen	im	

Jahr	2004

6.3-9	 Anteil	der	 im	offenen	Vollzug	untergebrachten	Strafgefangenen	 in	den	Ländern	am	

31.	März	2006

6.3-10	 Belegungssituation	im	geschlossenen	und	offenen	Vollzug	der	Länder	am	31.	März	2006

6.3-11	 Vollzugslockerungen	in	den	Ländern:	Ausgang,	Urlaub	und	Freigang	im	Jahr	2001

6.3-12	 Beurlaubungen	und	Urlaubsmissbrauch	in	den	Ländern	im	Jahr	2001

6.4 Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen – Ergebnisse der neuen Rück-

fallstatistik

6.4-1	 Vereinfachtes	Schema	zur	Unterscheidung	von	Vorbestraften	und	Rückfälligen

6.4-2	 Rückfall	 nach	 allgemeinem	 Strafrecht	 und	 nach	 Jugendstrafrecht,	 Bezugsjahr	 1994	

(dargestellt	werden	die	Rückfallraten	insgesamt	sowie	die	auf	die	Arten	der	Folgeent-

scheidungen	entfallenden	Anteile)

6.4-3		 Rückfall	nach	Freiheitsstrafe	–	mit	und	ohne	Straf-	und	Strafrestaussetzung,	Bezugsjahr	

1994

6.4-4	 Rückfall	 nach	 (bedingter	 und	 unbedingter)	 Jugendstrafe,	 Strafrestaussetzung	 und	

Vollverbüßung	der	Jugendstrafe,	Bezugsjahr	1994
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Abkürzungsverzeichnis

A	 Autobahn;	Angeklagte

a.	a.	O.	 am	angegebenen	Ort

a.	F.	 alte	Fassung

Abb.	 Abbildung

ABC-Waffen	 atomare,	biologische	und	chemische	Waffen

Abg.	 Abgeurteilte(r)

Abf.	 Abfall/Abfälle

Abgeurt.	 Abgeurteilte

abgen.	 abgenommen

ABH	 Ausbildungshilfe

ABL	 alte	Bundesländer

Abs.	 Absatz

ABZ	 Angeklagtenbelastungszahl

abzgl.	 abzüglich

ADHS	 Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung	

AG	 Aktiengesellschaft;	Arbeitsgemeinschaft

AgAG	 Aktionsprogramm	gegen	Aggression	und	Gewalt

AG	Kripo	 Arbeitsgemeinschaft	der	Leiter	der	Landeskriminalämter	mit	dem	

Bundeskriminalamt

AI	 Amnesty	International

AktG	 Aktiengesetz

AL	 alte	Länder

ALLBUS	 Allgemeine	Bevölkerungsumfrage	der	Sozialwissenschaften

allg.	 allgemein(e,	s)

amb.	Zuchtm.	 ambulante	Zuchtmittel

ang.	 angesichts

Anm.	 Anmerkung

AnSVG	 Anlegerschutzverbesserungsgesetz

Antifa	 Antifaschismus;	antifaschistisch;	Antifaschist

AO	 Abgabenordnung

AQ	 Aufklärungsquote

Art.	 Artikel

ASD	 Allgemeiner	Schulleitungsverband	Deutschlands

ASH	 Ausstattungshilfe

AsylbLG	 Asylbewerberleistungsgesetz

AsylVG	 Asylverfahrensgesetz

AÜG	 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

AufenthG	 Aufenthaltsgesetz

Aufl.	 Auflage

AUS	 Österreich

AuslG	 Ausländergesetz

AWF	 Analysis	Work	File

AZR	 Ausländerzentralregister

B	 Belgien

b.	u.	 bis	unter
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BAG	 Bundesarbeitsgemeinschaft	(der	Mittel-	und	Großbetriebe	des	

Einzelhandels)

BAG-S	 Bundesarbeitsgemeinschaft	für	Straffälligenhilfe	e.	V.

BAMF	 Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge

BASt	 Bundesanstalt	für	Straßenwesen

BB	 Brandenburg

BCS	 British	Crime	Survey

BE	 Berlin;	Bezugsentscheidung

Bearb.	 Bearbeiter,	bearbeitet

bed.	 bedingt

Bev.	 Bevölkerung

Bew.	 Bewährung

BGB	 Bürgerliches	Gesetzbuch

BGBl.	 Bundesgesetzblatt

BGH	 Bundesgerichtshof

BGHSt	 Entscheidungen	des	Bundesgerichtshofs	in	Strafsachen

BGS	 Bundesgrenzschutz

BImSchG	 Gesetz	zum	Schutz	vor	schädlichen	Umwelteinwirkungen	durch	

Luftverunreinigungen,	Geräusche,	Erschütterungen	und	ähnliche	

Vorgänge

BISS	 Beratungs-	und	Interventionsstellen	(für	Opfer	häuslicher	Gewalt)

BKA	 Bundeskriminalamt

BKA-FIU	 Zentralstelle	für	Geldwäscheverdachtsanzeigen	beim	

Bundeskriminalamt

BMFSFJ	 Bundesministerium	für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	Jugend

BMI	 Bundesministerium	des	Innern

BMJ	 Bundesministerium	der	Justiz

BMVBW	 Bundesministerium	für	Verkehr,	Bau-	und	Wohnungswesen

BND	 Bundesnachrichtendienst

BR-Drs.	 Bundesratsdrucksache

BSHG	 Bundessozialhilfegesetz

bspw.	 beispielsweise

BT-Drs.	 Bundestagsdrucksache

BtM	 Betäubungsmittel

BtM-Del.	 Betäubungsmitteldelikte

BtMG	 Betäubungsmittelgesetz

BundesjagdschutzG	 Bundesjagdschutzgesetz

BundesnaturschutzG	 Bundesnaturschutzgesetz

BundesseuchenG	 Bundesseuchengesetz

BVerfG	 Bundesverfassungsgericht

BVerfGE	 Entscheidungen	des	Bundesverfassungsgerichts

BVFG	 Gesetz	über	die	Angelegenheiten	der	Vertriebenen	und	Flüchtlinge

BW	 Baden-Württemberg

BWE	 bundesweite	Erhebung	von	Wirtschaftsstraftaten	nach	einheitlichen	

Gesichtspunkten

BY	 Bayern

bzgl.	 bezüglich
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BZR	 Bundeszentralregister

BZRG	 Bundeszentralregistergesetz

bzw.	 beziehungsweise

ca.	 circa

CAPS	 Chicago	Alternative	Policing	Strategy

CEP	 Conférence	Européenne	de	Probation

CDU	 Christlich	Demokratische	Union

ChemikalienG	 Chemikaliengesetz

CP	 Community	Policing

CPI	 Corruption	Perceptions	Index

CSU	 Christlich-Soziale	Union

CTS	 Conflict	Tactics	Scale

D	 Deutschland

D-O	 Deutschland-Ost

D-W	 Deutschland-West

d.	h.	 das	heißt

DBH	 Deutsche	Bewährungs-,	Gerichts-	und	Straffälligenhilfe	e.	V.

DDR	 Deutsche	Demokratische	Republik

DEU	 Deutschland

DEU-O	 Deutschland-Ost

DEU-W	 Deutschland-West

DFK	 Deutsches	Forum	für	Kriminalprävention

DIV	%	 Diversionsrate	in	Prozent

DIW	 Deutsches	Institut	für	Wirtschaftsforschung

DJI	 Deutsches	Jugendinstitut

DJT	 Deutscher	Juristentag

DK	 Dänemark

DM	 Deutsche	Mark

DPA	 Deutsche	Presse-Agentur

DPT	 Deutscher	Präventionstag	

DPU	 Deutsche	Projektunion

DSD	 Duales	System	Deutschland

DVJJ	 Deutsche	Vereinigung	für	Jugendgerichte	und	Jugendgerichtshilfen

DVS	 Deutsche	Stiftung	für	Verbrechensverhütung	und	Straffälligenhilfe

DVU	 Deutsche	Volksunion

EAS	 elektronische	Artikelsicherung

EB	 Eurobarometer

EBCP	 Evidence-Based	Crime-Prevention

ebd.	 ebenda

EBM	 einheitlicher	Bewertungsmaßstab

EBRF	 Europäische	Beobachtungsstelle	zur	Beobachtung	für	Rassismus	und	

Fremdenfeindlichkeit

ECRI	 European	Commission	against	Racism	and	Intolerance

EDV	 elektronische	Datenverarbeitung

EFFEKT	 Evaluation	des	Eltern-	und	Kindertrainings

EG	 Europäische	Gemeinschaft(en)

EGStGB	 Einführungsgesetz	zum	Strafgesetzbuch
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EGV	 Vertrag	zur	Gründung	der	Europäischen	Gemeinschaft

einf.	 einfach

einschl.	 einschließlich

Eintr.	 Eintrag;	Einträge

Einw.	 Einwohner

EKhD	 Erstauffällige(r)	harter	Drogen

ELV	 elektronisches	Lastschriftverfahren

EM	 Erziehungsmaßregeln

EBM	 einheitlicher	Bewertungsmaßstab

erl.	 erlangt(e),	erledigt(e)

erstauff.	Kons.	 erstauffällige	Konsumenten

Erw.	 Erwachsene(r)

Erz.maßr.	 Erziehungsmaßregeln

ESB	 European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Statistics

ESC	 Europäische	Sozialcharta

ESPAD	 Europäische	Schülerstudie	zu	Alkohol	und	Drogen

ETA	 Euskadi	Ta	Askatasuna	(baskische	Untergrundorganisation)

et	al.	 et	alteri

etc.	 et	cetera

EU	 Europäische	Union

EUBestG	 EU-Bestechungsgesetz

EuGH	 Europäischer	Gerichtshof

EUR	 Euro

EURODAC	 EDV-System	der	EU-Staaten	für	den	Vergleich	von	Fingerabdrücken	von	

Asylbewerbern

EUROJUST	 Europäische	Stelle	zur	justiziellen	Zusammenarbeit

EUROPOL	 Europäisches	Polizeiamt

e.	V.	 eingetragener	Verein

F	 Frankreich

f.	 (und)	folgende(r)

Ff.	 folgende	(Seiten)

ff.	 (und)	fortfolgende

FA	 Führungsaufsicht

fahrl.	 fahrlässig

FBI	 Federal	Bureau	of	Investigation

FG		 Fahndungsgruppe	

FgR	 Forum	gegen	Rassismus

FIN	 Finnland

FIU	 Financial	Intelligence	Unit

FKS	 Finanzkontrolle	Schwarzarbeit	der	Zollverwaltung

FN	 Fußnote

FS	 Freiheitsstrafe

FVG	 Finanzverwaltungsgesetz

G	 Gesetz

GASIM	 Gemeinsames	Analyse-	und	Strategiezentrum	illegale	Migration

GASS	 Gemeinsames	Analyse-	und	Strategiezentrum	Schleusungskriminalität

GewSchG	 Gewaltschutzgesetz
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GFG	 Gemeinsame	Finanzermittlungsgruppe

GFM-GETAS	 Gesellschaft	für	Marketing-,	Kommunikations-	und	Sozialforschung	

mbH

gef.	 gefährlich(e,	r)

gem.	 gemäß

GenG	 Gesetz	betreffend	Erwerbs-	und	Wirtschaftsgenossenschaften

gg.	 gegen

ggf.	 gegebenenfalls

GeschlechtskrankheitenG	 Geschlechtskrankheitengesetz

GewO	 Gewerbeordnung

GHB	 Gamma	Hydroxybutyratsäure

GJ	 Geburtsjahr

GmbH	 Gesellschaft	mit	beschränkter	Haftung

GmbHG	 Gesetz	betreffend	die	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung

GMF	 gruppenbezogene	Menschenfeindlichkeit	in	Deutschland

GOÄ	 Gebührenverordnung	für	Ärzte

GR	 Griechenland

GRECO	 Group	of	States	against	Corruption

GTAZ	 Gemeinsames	Terrorismusabwehrzentrum

GÜS	 Grundstoffüberwachungsstelle

GUS	 Gemeinschaft	Unabhängiger	Staaten

GVG	 Gerichtsverfassungsgesetz

GWB	 Gesetz	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen

GwG	 Geldwäschegesetz

HB	 Bremen

HE	 Hessen

Heranw.	 Heranwachsende(r)

Hg.	 Herausgeber

HGB	 Handelsgesetzbuch

HH	 Hamburg

HO	 Home	Office,	London

Hrsg.	 Herausgeber;	herausgegeben

Hw	 Heranwachsende

HZ	 Häufigkeitszahl

I	 Italien

ICPC	 International	Centre	for	the	Prevention	of	Crime

i.	e.	 id	est

i.	e.	S.	 im	engeren	Sinne

i.	S.	 im	Sinne	(von)

i.	V.	m.	 in	Verbindung	mit

i.	W.	 im	Weiteren

i.	w.	S.	 im	weiteren	Sinne

i.	Z.	m.	 im	Zusammenhang	mit

ICDC	 International	Statistical	Classification	of	Deseases	and	Related	Health	

Problems

ICS	 International	Crime	Survey

ICVS	 International	Crime	Victims	Survey
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IES	 Institut	für	Entwicklungsplanung	und	Strukturforschung

IFG	 Informationsfreiheitsgesetz

IFK	 Institut	für	Kriminologie

IFT	 Institut	für	Therapieforschung

IKG	 Institut	für	interdisziplinäre	Konflikt-	und	Gewaltforschung

IKPO-Interpol	 Internationale	Kriminalpolizeiliche	Organisation

IMA	 Interministerielle	Arbeitsgruppe	Kriminalprävention

IMK	 Ständige	Konferenz	der	Innenminister	und	-senatoren	der	Länder

in	Vorb.	 in	Vorbereitung

infas	 Institut	für	angewandte	Sozialwissenschaft	GmbH

InfoDOK	 Integrierte	Forschungs-	und	Präventionsdokumentation	des	BKA	im	

Extranet

inkl.	 inklusive

insg.	 insgesamt

IntBestG	 Gesetz	zur	Bekämpfung	internationaler	Bestechung

IPOS	 Institut	für	Personalförderung	und	Organisationsentwicklung	in	Speyer

IRA	 Irish	Republican	Army

IRL	 Irland

IRTAD	 International	Road	Traffic	and	Accident	Database

ISM	 Institut	für	Sozialpädagogische	Forschung	Mainz

ISP	 Institut	des	Rauhen	Hauses	für	soziale	Praxis

J.	 Jahr(en)

J.arrest	 Jugendarrest

JE	 Jungerwachsene

jew.	 jeweils

jgdrichterl.	 jugendrichterlich

JGG	 Jugendgerichtsgesetz

JGGÄndG	 Gesetz	zur	Änderung	des	Jugendgerichtsgesetzes

JGH	 Jugendgerichtshilfe

JS	 Jugendstrafe

Jug.	 Jugendliche(r)

Jugendl.	 Jugendliche(r)

Jur.	Diss.	 juristische	Dissertation

k.	N.	 kein	Nachweis

KADEK	 Freiheits-	und	Demokratiekongress	Kurdistans

Kap.	 Kapitel

KBA	 Kraftfahrtbundesamt

KE	 Konsumeinheit(en)

KFN	 Kriminologisches	Forschungsinstitut	Niedersachsen	e.	V.

Kfz	 Kraftfahrzeug

KG	 Kommanditgesellschaft

kg	 Kilogramm

KI	 Kriminalistisches	Institut

km/h	 Kilometer	pro	Stunde

KOM-Entwürfe	 Beschlussentwürfe	der	Europäischen	Kommission

KONGRA	GEL	 Volkskongress	Kurdistan

korr.	 korrigiert(e)
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KorruR	 Korruptionsbekämpfungsrichtlinie

KPF	 Kommunistische	Plattform	der	PDS

KPMD	 Kriminalpolizeilicher	Meldedienst

KrimZ	 Kriminologische	Zentralstelle	e.	V.

KUNO	 Kriminalitätsbekämpfung	im	unbaren	Zahlungsverkehr	unter	Nutzung	

nichtpolizeilicher	Organisationsstrukturen

KV	 Körperverletzung

LAPOS	 Lagebild	Auswertung	politisch	motivierter	Straftaten

LG	 Landgericht

LKA	 Landeskriminalamt

LKÄ	 Landeskriminalämter

Lkw	 Lastkraftwagen

LSD	 Lysergsäurediäthylamid

lt.	 laut

LTTE	 Liberation	Tigers	of	Tamil	Eelam

LUX	 Luxemburg

m.	w.	N.	 mit	weiteren	Nachweisen

m	 männlich

m.	 mit

männl.	 männlich

MANPADS	 Man	Portable	Air	Defense	System

max.	 maximal

MBA	 Müllverbrennungsanlage

Mio.	 Million(en)

MKP	 Maoistische	Kommunistische	Partei

MOZ	 Märkische	Oderzeitung

MP3	 Motion	Pictures	(Expert	Group	2.5	Audio	Layer)	III

MPI	 Max-Planck-Institut

Mrd.	 Milliarde(n)

Mskr.	 Manuskript

MST	 Multisystemtherapie

MTFC	 Multidimensional	Treatment	Foster	Care

MTU	 Mehrthemenumfrage

MV	 Mecklenburg-Vorpommern

n.	b.	 nicht	bekannt

n.	F.	 neue	Fassung

NATO	 North	Atlantic	Treaty	Organization

NaturschutzG	 Naturschutzgesetz

NBL	 neue	Bundesländer

NCS	 National	Crime	Survey	

NCVS	 National	Crime	Victimization	Survey

Nds.	MBl.	 Niedersächsisches	Ministerialblatt

NebenG	 Nebengesetz(e)

NGO	 Nichtregierungsorganisation

NI	 Niedersachsen

NL	 Niederlande;	neue	Länder

NOEP	 nicht	offen	ermittelnder	Polizeibeamter
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NPD	 Nationaldemokratische	Partei	Deutschlands

Nr.	 Nummer

NRW	 Nordrhein-Westfalen

NSDAP/AO	 Auslandsorganisation	der	Nationalsozialistischen	Deutschen	

Arbeiterpartei

NW	 Nordrhein-Westfalen

o.	 ohne

o.	a.	 oben	angegeben;	oben	aufgeführt

o.	Ä.	 oder	Ähnliches

o.	J.	 ohne	Jahresangabe

o.	V.	 ohne	Verkehr

OA	 Organisierte	und	allgemeine	Kriminalität

OBZ	 Opferbelastungszahl

OECD	 Organisation	for	Economic	Cooperation	and	Development

öffentl.	 öffentlich

offiz.	 offiziell

o.	g.	 oben	genannt

OLAF	 Office	Européen	de	Lutte	Anti-Fraude	(Europäisches	Amt	für	

Betrugsbekämpfung)

ÖPNV	 öffentlicher	Personennahverkehr

OGZ	 Opfergefährdungszahl

OHG	 offene	Handelsgesellschaft

OK	 Organisierte	Kriminalität

OrgKG	 Gesetz	zur	Bekämpfung	des	illegalen	Rauschgifthandels	und	anderer	

Erscheinungsformen	der	Organisierten	Kriminalität

OWi	 Ordnungswidrigkeit(en)

OWiG	 Gesetz	über	Ordnungswidrigkeiten

OZ	 Opferziffer

PflanzenschutzG	 Pflanzenschutzgesetz

PIN	 persönliche	Identifikationsnummer

PIT	 Projekt	„Prävention	im	Team“

PKK	 Partiya	Karkeren	Kurdistan	(Arbeiterpartei	Kurdistans)

PKS	 Polizeiliche	Kriminalstatistik

PKS-S	 Polizeiliche	Kriminalstatistik	–	Staatsschutz

Pkw	 Personenkraftwagen

PMAK	 politisch	motivierte	Ausländerkriminalität

PMK	 politisch	motivierte	Kriminalität

POP	 Problem-oriented	Policing

POR	 Portugal

PPP	 Public	Private	Partnership

PrävIS	 Präventionsinformationssystem

ProPK	 Programm	Polizeiliche	Kriminalprävention

PSB	 Periodischer	Sicherheitsbericht

PWC	 PricewaterhouseCoopers

PZM	 Personalzuweisungsmodalitäten

R	+	V	 Raiffeisen-	und	Volksbank(en)

RAF	 Rote	Armee	Fraktion
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RechnungslegungsG	 Rechnungslegungsgesetz

rd.	 rund

Rdnr.	 Randnummer

RiStBV	 Richtlinien	für	das	Straf-	und	Bußgeldverfahren

RP	 Rheinland-Pfalz

RZP	 Rechtsprechung	zur	Pflege

S	 Staatsschutz

S.	 Seite(n);	Satz

s.	a.	 siehe	auch

s.	o.	 siehe	oben

SB	 Strafbefehl;	Schaubild

Schlüsselnr.	 Schlüsselnummer

schw.	 schwer(e)

SchwarzArbG	 Gesetz	zur	Bekämpfung	der	Schwarzarbeit	und	illegalen	Beschäftigung	

(Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz)

sex.	 sexuelle(r)

SexualdelÄndG	 Gesetz	zur	Änderung	der	Vorschriften	über	die	Straftaten	gegen	die	

sexuelle	Selbstbestimmung	und	zur	Änderung	anderer	Vorschriften

SGB	 Sozialgesetzbuch

SH	 Schleswig-Holstein

SL	 Saarland

SN	 Sachsen

SO	 schwere	und	Organisierte	Kriminalität

SOEP	 Sozioökonomisches	Panel

sog.	 so	genannt

sonst.	 sonstige(r,	s)

SP	 Spanien

Sp.	 Spalte

SPACE	 Annual	Penal	Statistics	of	the	Council	Of	Europe

StA	 Staatsanwalt(schaft)

StGB	 Strafgesetzbuch

ST	 Sachsen-Anhalt

StPO		 Strafprozessordnung

StrR	 Strafrecht

StrÄG	 Strafrechtsänderungsgesetz

StrÄndG	 Strafrechtsänderungsgesetz

StrRG	 Strafrechtsreformgesetz

strafm.	 strafmündig

StVG	 Straßenverkehrsgesetz

StVO	 Straßenverkehrsordnung

StVollzG	 Strafvollzugsgesetz

StVZO	 Straßenverkehrszulassungsordnung

SV	 Sicherungsverwahrung

SWB	 Sozialwissenschaften-Bus

SWE	 Schweden

SWG	 Schadenswiedergutmachung

SZ	 Schlüsselzahl	(der	PKS)
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t	 Tonne(n)

T	 Tabelle

Tab.	 Tabelle

TAN	 Transaktionsnummer

TH	 Thüringen

TierschutzG	 Tierschutzgesetz

TKP/ML	 Türkische	Kommunistische	Partei/Marxisten-Leninisten

TNT	 Trinitrotoluol

T-O-Beziehungen	 Beziehungen	zwischen	Tätern	und	Opfern

TOA	 Täter-Opfer-Ausgleich	

TV	 Tatverdächtige(r)

TVBZ	 Tatverdächtigenbelastungszahl

u.	 und;	unter

u.	a.	 unter	anderem;	und	andere

u.	ä.	 und	älter;	und	ähnlich

u.	U.	 unter	Umständen

u.	w.	E.	 und	weitere	Eintragungen

U-Gefangene	 Untersuchungshaftgefangene

U-Haft	 Untersuchungshaft

UCR	 Uniform	Crime	Report

UdSSR	 Union	der	Sozialistischen	Sowjetrepubliken

UGB	 Umweltgesetzbuch

UK	 United	Kingdom	(of	Great	Britain	and	Northern	Ireland)

UmwandlungsG	 Umwandlungsgesetz

UNICEF	 United	Nations	Children’s	Fund

UNICRI	 United	Nations	Interregional	Crime	and	Justice	Research	Institute

UNO	 United	Nations	Organization

UNODC	 United	Nations	Organization	for	Drugs	and	Crime

unt.	 unter

unveröff.	 unveröffentlicht

US-	 die	USA	betreffend

USA	 United	States	of	America

usw.	 und	so	weiter

UWG	 Gesetz	gegen	den	unlauteren	Wettbewerb

V	 Verurteilte(r)

v.	 von(m)

v.	a.	 vor	allem

v.	H.	 von	Hundert

VB	 Verbindungsbeamte(r)

VBSA	 Verein	für	Bewährungshilfe	und	Soziale	Arbeit

VBZ	 Verurteiltenbelastungszahl

VE	 verdeckter	Ermittler

Verurs.	 Verursachung

Verurt.	 Verurteilte(r)

vgl.	 vergleiche

VN	 Vereinte	Nationen
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VN-TOC	 Vereinbarung	(der	Vereinten	Nationen)	gegen	transnationale	

Organisierte	Kriminalität	

VO	 Verordnung

vol.	 volume

VS	 Verschlusssache

vs.	 versus

VZR	 Verkehrszentralregister

w.	 weiblich

w.	Nachw.	 weitere	Nachweise

WaffRNeuRegG	 Gesetz	zur	Neuregelung	des	Waffenrechts

weibl.	 weiblich

WHO	 World	Health	Organization

WiKG	 Gesetz	zur	Bekämpfung	der	Wirtschaftskriminalität

WiKri	 Wirtschaftskriminalität

z.	B.	 zum	Beispiel

z.	Bew.	 zur	Bewährung

z.	N.	v.	 zum	Nachteil	von

z.	T.	 zum	Teil

Z	 Zeile(n)

ZA	 Zentralarchiv	(für	Empirische	Sozialforschung	an	der	Universität	zu	

Köln)

ZDF	 Zweites	Deutsches	Fernsehen

ZERV	 Zentrale	Ermittlungsgruppe	Regierungs-	und	Vereinigungskriminalität

zit.	n.	 zitiert	nach

ZM	 Zuchtmittel

ZStV	 Zentrales	Staatsanwaltschaftliches	Verfahrensregister

zugen.	 zugenommen

Zus.hang	 Zusammenhang

ZuwG	 Zuwanderungsgesetz
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Deutschland	ist	eines	der	sichersten	Länder	der	

Welt.	 Der	 aktuelle	 Sicherheitsbericht	 der	 Bun-

desregierung	untermauert	diese	Feststellung.	

Dennoch	bleibt	es	zentrale	Aufgabe	des	Staates,	

die	 Sicherheit	 seiner	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	

kontinuierlich	weiter	zu	verbessern.	

Um	 wirksame	 Konzepte	 zur	 Kriminalitätsbe-

kämpfung	 entwickeln	 zu	 können,	 braucht	

die	 Politik	 eine	 verlässliche,	 in	 regelmäßigen	

Abständen	 aktualisierte	 Bestandsaufnahme		

der	 Kriminalitätslage,	 die	 über	 die	 bloße	

Analyse	 der	 Kriminalstatistik	 und	 der	 Straf-

verfolgungsstatistiken	 hinausgeht.	 Daher	 hat	

die	 Bundesregierung	 erstmals	 2001	 mit	 dem	

Ersten	Periodischen	 Sicherheitsbericht	 (1.	 PSB)	

eine	 Grundlagenarbeit	 vorgelegt,	 die	 der	 sys-

tematischen,	 breit	 gefächerten	 Aufarbeitung	

und	 Analyse	 des	 vorhandenen	 Datenmateri-

als	 unter	 kriminologischen,	 soziologischen,	

rechtswissenschaftlichen	 und	 statistischen	

Aspekten	diente.	Dieser	1.	PSB	war	von	vornher-

ein	 als	 Auftakt	 einer	 regelmäßigen	 Berichter-

stattung	angelegt	und	zielte	auf	Überprüfung	

in	angemessenen	zeitlichen	Abständen,	um	die	

staatlichen	 Reaktionsmuster	 gegenüber	 einer	

sich	 verändernden	 Kriminalitätslage	 passge-

nau	zu	halten.	

Rund	fünf	Jahre	nach	Veröffentlichung	des	Auf-

taktberichts	legt	die	Bundesregierung	nun	mit	

dem	 Zweiten	 Periodischen	 Sicherheitsbericht	

(2.	PSB)	eine	aktualisierte	Analyse	vor.	

Auf	den	Tag	genau	zwei	Monate	nach	der	Veröf-

fentlichung	des	1.	PSB	hat	ein	einschneidendes	

Ereignis	die	Welt	 sicherheitspolitisch	grundle-

gend	 verändert.	Mit	 dem	Angriff	 auf	 die	 Zwil-

lingstürme	 des	 World	 Trade	 Centers	 in	 New	

York	am	11.	September	2001	hat	die	Bedrohung	

durch	 den	 internationalen	 Terrorismus	 eine	

bis	 dahin	 nicht	 gekannte	 Dimension	 erreicht.	

Die	 Bombenanschläge	 auf	 Pendlerzüge	 in	

Madrid	 2004	 und	 die	 U-Bahn	 in	 London	 2005	

zeigen,	dass	diese	Bedrohung	inzwischen	auch	

Europa	erreicht	hat.	Deutschland	blieb	–	nicht	

zuletzt	 dank	 der	Aufmerksamkeit	 unserer	

Sicherheitsbehörden	–	 bislang	 von	 Terroran-

schlägen	zwar	verschont,	 ist	aber	nach	wie	vor	

Teil	 eines	 Gefahrenraums,	 wie	 das	 Auffinden	

von	 zwei	 Bombenkoffern	 in	 Regionalzügen	 in	

Dortmund	 und	 Koblenz	 gezeigt	 hat.	 Der	 vor-

liegende	 Bericht	 belegt	 eindrücklich,	 dass	 die	

Politik	schnell	und	verantwortungsbewusst	die	

nötigen	Rechtsgrundlagen	geschaffen	hat,	um	

dieser	neuen	Form	der	Kriminalität	mit	rechts-

staatlichen	 Mitteln	 präventiv	 und	 repressiv	

wirksam	begegnen	zu	können.

Trotz	 der	 Fanalwirkung	 terroristischer	 Atten-

tate	 wird	 das	 Sicherheitsempfinden	 der	 Bür-

gerinnen	und	Bürger	 in	unserem	Land	 jedoch	

maßgeblich	 durch	 die	 so	 genannte	 allgemei-

ne	 Kriminalität	 geprägt.	Nach	wie	 vor	 entfällt	

deutlich	 mehr	 als	 die	 Hälfte	 aller	 in	 der	 Poli-

zeilichen	 Kriminalstatistik	 registrierten	 Straf-

taten	 auf	 Eigentums-	 und	 Vermögensdelikte,	

also	 vor	 allem	 Diebstähle,	 Unterschlagungen	

und	Betrug.	Besorgt	reagieren	Bürgerinnen	und	

Bürger	vor	allem	im	Hinblick	auf	die	Gewaltkri-

minalität,	besonders	im	Blickpunkt	steht	dabei	

die	sexuelle	Gewalt,	vor	allem,	wenn	sich	diese	

gegen	Kinder	richtet.	Deshalb	widmet	sich	der	

Vorwort
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Bericht	 insbesondere	 auch	 diesen	 Deliktberei-

chen	ausführlich.	

Methodisch	 führt	 der	 aktuelle	 Sicherheitsbe-

richt	den	 für	den	 1.	 PSB	gewählten	Ansatz	 fort.	

Die	 aktuellen	 Erkenntnisse	 aus	 den	 amtlichen	

Datensammlungen,	 insbesondere	 der	 PKS	 und	

der	Strafrechtspflegestatistiken,	werden	zusam-

mengefasst,		mit	den	Ergebnissen	wissenschaft-

licher	Untersuchungen	zu	Erscheinungsformen	

und	 Ursachen	 von	 Kriminalität	 verknüpft	

sowie	 um	 Erkenntnisse	 aus	 der	 Opferperspek-

tive	 ergänzt.	 Alle	 verwendeten	 Daten	 sind	 mit	

den	 Bundesländern	 abgestimmt,	 ihre	 Analyse	

bezieht	 sich	 auf	 Deutschland	 insgesamt.	 Zeit-

lich	konzentriert	sich	die	Untersuchung	auf	die	

Kriminalitätsentwicklung	seit	1999.

Unterteilt	 in	 sieben	 Kapitel,	 werden	 im	 Bericht	

verschiedene	 Deliktbereiche,	 Täter-	 und	 Opfer-

gruppen	sowie	die	Kriminalitätskontrolle	durch	

Polizei,	 Staatsanwaltschaften	 und	 Gerichte	

untersucht.	 Das	 abschließende	 Kapitel	 widmet	

sich	der	Kriminalprävention.	Anders	als	die	Vor-

auflage	 verzichtet	 der	 2.	 PSB	 auf	 ein	 Schwer-

punktthema.	 Stattdessen	 wird	 an	 geeigneter	

Stelle	der	Sicherheit	auf	öffentlichen	Straßen	und	

Plätzen	 besondere	 Aufmerksamkeit	 zuteil.	 Neu	

aufgenommen	wurde	unter	diesem	Aspekt	auch	

ein	Kapitel	 zur	 Straßenverkehrsdelinquenz;	 fer-

ner	findet	sich	ein	Abschnitt	über	die	Kriminali-

tät	im	internationalen	Vergleich.	Ebenso	werden	

erstmals	 Sicherheitsgefühl	 und	 Kriminalitäts-

furcht	in	Deutschland	untersucht	und	bewertet.	

Den	 beteiligten	 Wissenschaftlern,	 Prof.	 Dr.	

Roland	Eckert,	Prof.	Dr.	Wolfgang	Heinz,	Prof.	Dr.		

Dr.	Wolfgang	Schäuble

Bundesminister	des	Innern

Hans-Jürgen	Kerner,	Prof.	Dr.	Karl	F.	Schumann	

und	Prof.	Dr.	Peter	Wetzels,	sei	an	dieser	Stelle	

vielmals	 gedankt.	 Wie	 schon	 bei	 der	 Erstel-

lung	des	 	 1.	PSB	haben	sie	engagiert	und	kons-

truktiv	an	diesem	aktuellen	Sicherheitsbericht	

gearbeitet.	Dem	kritischen	Dialog	 stets	 aufge-

schlossen,	haben	sie	wesentlich	zum	Gelingen	

dieser	Arbeit	 beigetragen.	 Ebenso	danken	wir	

den	 beteiligten	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitar-

beitern	 des	 Bundeskriminalamts,	 des	 Statisti-

schen	Bundesamtes	und	der	Kriminologischen	

Zentralstelle.

Die	endgültige	Textfassung	der	jeweiligen	Kapi-

tel	 basiert	 auf	 einem	 grundlegenden	 Konsens	

des	 gesamten	 Gremiums.	 Selbstverständlich	

bleibt	 jedoch	nicht	aus,	dass	Wissenschaft	und	

Politik	 einzelne	 deliktspezifische	 Entwicklun-

gen	und	ihre	Ursachen	unterschiedlich	bewer-

ten.	Dies	 spiegelt	 sich	 bisweilen	 in	 den	 Einzel-

beiträgen	wider.	

Der	 wissenschaftlichen	 Darstellung	 der	 einzel-

nen	 Kriminalitätsbereiche	 schließt	 sich	 jeweils	

ein	 Abschnitt	 „Maßnahmen	 und	 Perspektiven	

der	Bundesregierung“	an.	Darin	werden	die	aus	

Sicht	 der	 Bundesregierung	 besonders	 bedeut-

samen	Erkenntnisse	unter	politischen	Gesichts-

punkten	 bewertet,	 bereits	 eingeleitete	 Maß-

nahmen	 und	 Lösungsansätze	 für	 die	 Zukunft	

aufgezeigt.

Die	Bundesregierung	verbindet	mit	dem	2.	PSB	

das	 Ziel,	 die	 sachlich	 fundierte	Diskussion	um	

die	besten	Lösungsansätze	für	eine	erfolgreiche	

Kriminalpolitik	 im	 Dialog	 zwischen	 Politik,	

Wissenschaft	und	Gesellschaft	zu	fördern.	

Brigitte	Zypries

Bundesministerin	der	Justiz
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1 Allgemeiner Teil

1.1 Ziel und Anlage des Sicherheitsberichts der 
Bundesregierung

Der	Erste	Periodische	Sicherheitsbericht	(1.	PSB)	wurde	am	11.	Juli	2001	von	der	Bundesregierung	verab-

schiedet	und	der	Öffentlichkeit	vorgestellt.	In	dem	Zeitraum	zwischen	dem	1.	PSB	und	dem	nunmeh-

rigen	Zweiten	Periodischen	Sicherheitsbericht	(2.	PSB)	hat	das	Thema	Innere	Sicherheit	einen	neuen	

Stellenwert	erhalten.	Insbesondere	die	Terroranschläge	am	Morgen	des	11.	September	2001	in	den	USA	

und	andere	weltweit	haben	allen	die	Gefahren	des	internationalen	Terrors	in	bislang	nie	gekannter	

Weise	 vor	 Augen	 geführt.	 In	 Reaktion	 auf	 diese	 Gefährdungslage	 wurden	 u.	a.	 Sicherheitsgesetze	

erlassen	und	werden	bisherige	Strategien	überdacht.	

Abgesehen	von	diesen	terroristischen	Anschlägen	gab	es	seit	dem	1.	PSB	aber	auch	einige	Aufsehen	erre-

gende	Straftaten	in	Deutschland.	Beispielhaft	genannt	sei	nur	der	so	genannte	Amoklauf	in	Erfurt	am	

26.	April	2002,	wo	ein	19-jähriger	Schüler	13	Lehrer,	zwei	Schüler	und	einen	Polizisten	tötete.	Die	Bürger	

stellen	sich	deshalb	die	Frage:	„Wie	sicher	ist	das	Leben	in	Deutschland?“.	Sie	fragen	sich	und	die	Politik,	

ob	nicht	mehr	für	die	Innere	Sicherheit	getan	werden	muss,	ob	nicht	die	Gesetze	zu	lückenhaft	sind,	die	

Polizei	zu	wenig	Personal	hat	und	zu	schlecht	ausgerüstet	ist,	ob	die	Strafandrohungen	zu	niedrig	und/

oder	die	Gerichte	zu	milde	sind,	ob	der	Strafvollzug	zu	lasch	ist,	ob	die	Gefährlichkeit	von	Straftätern	

nicht	unterschätzt	und	diese	deshalb	zu	schnell	und	vorzeitig	wieder	entlassen	werden,	vor	allem	aber	

fragen	sie,	ob	diese	Straftaten	nicht	im	Vorfeld	hätten	verhindert	werden	können	und	sollen.	

Ziel	 und	 Aufgabe	 dieses	 Berichts	 ist	 es	 nicht,	 auf	 Einzelfälle	 einzugehen;	 Ziel	 ist	 es	 vielmehr,	 ein	

Gesamtbild	der	Kriminalitätslage	zu	erstellen,	 in	das	auch	Einzelfälle	eingeordnet	werden	können,	

sowie	einen	Überblick	zu	geben	über	Kriminalitätsvorbeugung	und	-bekämpfung.	Einzelfälle	erlau-

ben	 keine	 Beurteilung,	 ob	 es	 sich	 um	 einen	 „Normal-“	 oder	 um	 einen	 Extremfall	 handelt.	 Erst	 ein	

Gesamtbild	macht	dies	möglich,	insbesondere	erlaubt	es,	Fehleinschätzungen	aufgrund	von	Verallge-

meinerungen	von	Einzelfällen	zu	korrigieren.	Umfragen	zeigen	z.	B.,	dass	die	Meinung	vorherrscht,	

Sexualmorde	an	Kindern	hätten	in	den	letzten	zehn	Jahren	deutlich	zugenommen.	Die	verfügbaren	

Daten	zeigen	indes,	dass	Sexualmorde	an	Kindern	abgenommen	haben.	

Für	eine	angemessene	Beurteilung	der	Sicherheitslage	und	für	die	Entwicklung	wirksamer	Lösungs-

ansätze	im	Umgang	mit	Kriminalität	ist	deshalb	eine	möglichst	breit	gefächerte	Bestandsaufnahme	

der	Kriminalitätslage	und	der	damit	zusammenhängenden	Probleme	Voraussetzung.	Denn	Strafrecht	

und	Kriminalpolitik	sind	nicht	Selbstzweck.	Sie	dienen	dem	Rechtsgüterschutz	und	damit	dem	Schutz	

der	freien	Entfaltung	des	Einzelnen.	Eine	rationale,	folgenorientierte	Kriminal-	und	Strafrechtspolitik	

ist	aber	ohne	eine	solide	empirische	Grundlage	nicht	möglich.

Welchen	Mehrwert	hat	dieser	Sicherheitsbericht	gegenüber	den	verfügbaren,	in	den	amtlichen	Sta-

tistiken	(insbesondere	in	der	Polizeilichen	Kriminalstatistik	und	der	Strafverfolgungsstatistik)	aufbe-

reiteten	Daten?	Zur	Bewertung	der	tatsächlichen	Kriminalitätslage	und	-entwicklung	allein	reichen	

diese	Daten	aus	mehreren	Gründen	nicht	aus.	

Die	amtlichen	Kriminal-	und	Strafrechtspflegestatistiken	messen	nur	das,	was	offiziell	bekannt	gewor-

den	ist,	das	so	genannte	Hellfeld.	Die	nicht	zur	Anzeige	gelangten	Vorfälle	–	das	durch	Bevölkerungs-

befragungen	ermittelbare	so	genannte	Dunkelfeld	–	können	sie	nicht	abbilden.	Darüber	hinaus	geben	
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sie	auch	keinen	Aufschluss	zum	Anzeigeverhalten	der	Bevölkerung.	Dieses	ist,	auch	das	zeigen	entspre-

chende	 Forschungen,	 keineswegs	 konstant,	 sondern	 kann,	 je	 nach	Deliktsart,	 zum	Teil	 erheblichen	

Schwankungen	unterworfen	sein.	Hierdurch	wird	aber	nicht	nur	der	Umfang,	sondern	auch	die	Ent-

wicklung	registrierter	Kriminalität	maßgeblich	beeinflusst.	Die	amtlichen	Statistiken	zeigen	z.	B.	eine	

deutliche	Zunahme	der	registrierten	Gewaltkriminalität.	Daraus	wird	vielfach	gefolgert,	Gewaltkri-

minalität	habe	zugenommen,	diesem	Anstieg	müsse	durch	schärfere	Gesetze	Einhalt	geboten	werden.	

Indes	gibt	es	 freilich	empirisch	gestützte	Anhaltspunkte	dafür,	dass	erstens	ein	nicht	unerheblicher	

Teil	des	Anstiegs	im	Hellfeld,	also	der	polizeilich	registrierten	Gewaltkriminalität,	auf	einer	Änderung	

des	Anzeigeverhaltens	beruht,	dass	zweitens	seit	einigen	Jahren	in	dem	durch	Umfragen	feststellbaren	

Dunkelfeld	die	Gewalttaten	rückläufig	sind.	Ohne	Dunkelfelddaten	bleibt	gänzlich	ungewiss,	ob	die	

statistischen	Zahlen	die	Entwicklung	der	Kriminalitätswirklichkeit	widerspiegeln	oder	ob	sie	lediglich	

das	Ergebnis	einer	Verschiebung	der	Grenze	zwischen	Hell-	und	Dunkelfeld	sind.

Ferner	messen	die	verschiedenen	Kriminal-	und	Strafrechtspflegestatistiken	jeweils	unterschiedliche	

Verfahrensabschnitte.	Die	Polizeiliche	Kriminalstatistik	 liefert	 Informationen	über	Art	und	Häufig-

keit	der	bei	der	Polizei	angezeigten	und	von	ihr	bearbeiteten	Straftaten	und	ermittelten	Tatverdäch-

tigen.	Die	Strafverfolgungsstatistik	ergänzt	dies	durch	die	Ergebnisse	des	justiziellen	Strafverfahrens	

(endgültige	Behandlung	und	Beurteilung	durch	die	 Justiz).	Das	Strafverfahren	 ist	aber	ein	Ausfilte-

rungs-	und	Bewertungsprozess.	Die	Registrierung	in	der	Polizeilichen	Kriminalstatistik	gibt	die	Ver-

dachtssituation	im	Augenblick	der	Abgabe	der	Akten	an	die	Staatsanwaltschaft	wieder.	Manches	von	

dem,	was	dort	noch	angenommen	wird,	hält	späterer	Prüfung	durch	Staatsanwaltschaft	und	Gericht	

nicht	stand.	Deshalb	ist	es	geboten,	wie	im	Übrigen	auch	sonst,	zur	selben	Frage	möglichst	aus	meh-

reren	Quellen	Informationen	einzuholen.	Hier	geht	es	zusätzlich	noch	darum	festzustellen,	was	letzt-

lich	noch	der	abschließenden	rechtlichen	Beurteilung	durch	die	hierzu	berufenen	Gerichte	standhält.	

Eine	Datenquelle,	insbesondere	die	am	Anfang	des	Verfahrens	stehende	Verdachtsstatistik,	ist	für	ein	

fundiertes	Urteil	über	die	Kriminalitätslage	nicht	ausreichend.

Des	Weiteren	geben	die	 jährlich	 im	Zusammenwirken	mit	den	Ländern	erstellten	Einzelstatistiken	

mit	ihrem	Datenmaterial	nur	eine	auf	das	jeweilige	Berichtsjahr	bezogene	Momentaufnahme.	Dabei	

sollen	die	vielfältigen	Bemühungen,	die	darauf	gerichtet	sind,	die	jeweiligen	Daten	in	langen	Zeitrei-

hen	aufzubereiten	und	Interpretationsangebote	zu	machen,	nicht	verkannt	werden.	Im	Unterschied	

hierzu	 sind	 die	 Periodischen	 Sicherheitsberichte	 auf	 eine	 möglichst	 langfristige	 Betrachtung	 der	

Kriminalitätslage	 unter	 Berücksichtigung	und	Auswertung	 aller	 verfügbaren	Datenquellen	 ausge-

richtet,	da	nur	die	Herstellung	eines	größeren	zeitlichen	Zusammenhangs	einmalige	Besonderheiten	

ebenso	wie	langfristige,	stabile	Entwicklungen	des	Kriminalitätsgeschehens	deutlicher	werden	lässt.	

Sowohl	die	gegenwärtigen	Kriminal-	und	Strafrechtspflegestatistiken	als	auch	die	bisherige	Bericht-

erstattung	sind	vorwiegend	tat-	und	täterorientiert.	Für	die	Innere	Sicherheit	stehen	aber	auch	die	Pro-

bleme	potenzieller	Opfer	im	Raum.	So	werden	z.	B.	–	entgegen	einer	weit	verbreiteten	Annahme	–	die	

meisten	Gewaltdelikte	innerhalb	von	Gleichaltrigengruppen	verübt;	wenn	es	eine	Asymmetrie	gibt,	

dann	derart,	dass	junge	Menschen	häufiger	Gewaltopfer	als	Gewalttäter	sind.	Die	Sicherheitsberichte	

berücksichtigen	daher	die	Opferseite	in	besonderer	Weise.

Die	 Daten	 der	 amtlichen	 Kriminal-	 und	 Strafrechtspflegestatistiken	 sind	 schließlich	 notwendiger-

weise	auf	einige	deskriptive	Grunddaten	aus	dem	Bereich	der	Strafverfolgung	und	des	Strafvollzugs	

beschränkt.	 Sie	 enthalten	 derzeit	 keinerlei	 Informationen	 über	 den	 Erfolg	 der	 verhängten	 und	

vollstreckten	Strafen	bzw.	Maßregeln.	Für	ein	modernes	kriminalrechtliches	System	ist	eine	Erfolgs-



�Allgemeiner Teil

kontrolle	 unverzichtbar.	 Diese	 und	 andere	 kriminalpolitisch	 wie	 für	 die	 praktische	 Rechtspflege	

notwendigen	Erkenntnisse	werden	durch	die	Wissenschaft	beigesteuert.	Es	seien	nur	als	Stichworte	

–	 neben	 der	 bereits	 erwähnten	 Dunkelfeldforschung	 und	 der	 Sanktionswirkungsforschung	 –	 Pro-

gnose	 und	 Behandlung	 genannt.	 Da	 es	 nicht	 als	 Aufgabe	 der	 amtlichen	 Statistik	 angesehen	 wird,	

unabhängig	von	der	amtlichen	Datenerhebung	gewonnene	wissenschaftliche	Befunde	zu	Kriminali-

tätsphänomenen	in	der	Darstellung	zu	berücksichtigen,	ist	es	Ziel	des	Sicherheitsberichts,	wo	immer	

nur	möglich,	auch	diese	Befunde	in	geeigneter	Weise	zu	berücksichtigen.

Aus	 diesem	Grund	haben	Wissenschaft	 und	 auch	 Politik	 seit	 längerem	die	 Erstellung	 eines	 Sicher-

heitsberichts	gefordert,	in	dem	die	verfügbaren	statistischen	Informationen	und	wissenschaftlichen	

Befunde	über	Kriminalität,	deren	Prävention	und	deren	Behandlung,	 zu	einem	Gesamtbild	zusam-

mengeführt	werden.	Eine	 rationale	Kriminalpolitik	 sollte	 stets	auf	den	gegenwärtigen	Stand	empi-

risch	 gestützten	 Wissens	 zurückgreifen.	 Dies	 gilt	 für	 Prävention	 ebenso	 wie	 für	 Repression.	 Ohne	

gesichertes	Wissen	lässt	sich	alles	irgendwie	rechtfertigen.	Solange	also	verlässliche	und	abgesicherte	

Erkenntnisse	darüber	fehlen,	welches	Problem	besteht,	mit	welchen	Mitteln	und	unter	welchen	Bedin-

gungen	die	besten	Ergebnisse	erzielt	und	schädliche	Nebenwirkungen	am	ehesten	vermieden	werden	

können,	ist	eine	rationale	Entscheidung	zwischen	Alternativen	nicht	möglich.	

Diese	 berechtigte	 Forderung	wurde	mit	 dem	 1.	PSB	 aufgegriffen	und	umgesetzt.	 Der	 unter	wissen-

schaftlicher	 Beteiligung	 erstellte	 Bericht	 hat	 zu	 diesem	 Zweck	 erstmalig	 die	 verfügbaren	 Infor-

mationen	 aus	 den	 Kriminal-	 und	 Strafrechtspflegestatistiken	 mit	 Befunden	 wissenschaftlicher	

Untersuchungen	verknüpft.	Ferner	wurde	durch	die	Einbeziehung	von	Ergebnissen	aus	der	Dunkel-

feldforschung,	 vor	 allem	 aus	 Opferbefragungen,	 die	 wichtige,	 bisweilen	 wenig	 wahrgenommene	

Opferperspektive	stärker	in	den	Mittelpunkt	gerückt.	Mit	diesem	Ansatz	wurde	ein	neuer	Weg	amt-

licher	Berichterstattung	über	die	Kriminalitätslage	in	Deutschland	beschritten.

An	diesem	bewährten	Ansatz	wurde	auch	beim	jetzigen,	dem	2.	PSB,	festgehalten.	Das	Bundesminis-

terium	des	 Innern	und	das	Bundesministerium	der	 Justiz	als	 in	der	Bundesregierung	 federführende	

Ressorts	haben	zur	Erstellung	des	Berichts	ein	Gremium	unter	ihrer	Leitung	eingerichtet,	dem	Wissen-

schaftler	aus	den	Bereichen	Kriminologie,	Soziologie	und	Psychologie	sowie	Vertreter	des	Bundeskri-

minalamtes,	des	Statistischen	Bundesamtes	und	der	Kriminologischen	Zentralstelle	e.	V.	angehörten.	

Nachdem	im	1.	PSB	das	Thema	Kinder-	und	Jugendkriminalität	im	Mittelpunkt	der	Betrachtung	stand,	

wurde	 für	 den	 2.	PSB	 ein	 besonderer	 Akzent	 auf	 die	 Problematik	 der	 Kriminalität	 im	 öffentlichen	

Raum	gelegt.	Obschon	ein	großer	Teil	der	gravierenden	Delikte	gegen	Personen	im	sozialen	Nahraum	

von	Familie	und	Haushalt	stattfindet,	hat	die	im	öffentlichen	Raum	sich	ereignende,	stärker	sichtbare	

Kriminalität	in	mehrfacher	Hinsicht	eine	besondere	Bedeutung.	Im	Zusammenhang	mit	politischer	

Kriminalität	 und	 terroristischen	Anschlägen	 ist	 es	 ganz	 offensichtlich,	 dass	 diese	 den	 öffentlichen	

Raum	geradezu	suchen,	weil	die	Motive	der	Täter	darauf	ausgerichtet	sind,	dass	ihre	Taten	möglichst	

von	allen	gesehen	und	bemerkt	werden.	Den	Tätern	geht	es	vor	allem	darum,	über	die	Opfer	hinaus	in	

der	Bevölkerung,	also	bei	nicht	unmittelbar	betroffenen	Dritten,	Angst	und	Schrecken	zu	verbreiten,	

um	so	politischen	Druck	zu	entfalten.	Dies	gilt	in	nicht	unerheblichem	Maße	auch	für	rechtsextremis-

tische,	 ausländerfeindliche	 Akte,	 so	 beispielsweise	wenn	 auf	 diesem	Weg	 Fremde	 aus	 bestimmten	

Gebieten	 durch	 Abschreckung	 ferngehalten	 oder	 von	 gesellschaftlicher	 Teilhabe	 ausgeschlossen	

werden	sollen.	Die	Menschenfeindlichkeit	und	in	unserer	Rechtsordnung	nicht	akzeptable	Intoleranz	

solcher	 Bestrebungen	 wird	 besonders	 deutlich	 in	 der	 militanten	 Beschwörung	 „national	 befreiter	

Zonen“	augenfällig	zum	Ausdruck	gebracht.	
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Im	Unterschied	zu	diesen	Delikten,	bei	denen	die	Täter	der	beabsichtigten	Wirkung	wegen	die	Öffent-

lichkeit	suchen,	finden	andere	Delikte,	und	dazu	zählen	vor	allem	die	Straftaten	im	Straßenverkehr,	

notwendigerweise	im	öffentlichen	Raum	statt.	Deshalb	wird	im	2.	PSB	auch	auf	die	Straßenverkehrs-

delikte	eingegangen,	die	nicht	nur	einen	erheblichen	Anteil	aller	Vergehen	ausmachen,	sondern	auch	

in	hohem	Maße	 Leib	oder	 Leben	 von	Bürgern	gefährden	oder	 schädigen	können.	 Ferner	 findet	 ein	

beträchtlicher	 Teil	 der	 Eigentumsdelikte,	 namentlich	Diebstähle	 rund	ums	Auto,	 Fahrraddiebstahl	

bzw.	Taschendiebstahl	im	öffentlichen	Raum	statt.

Schließlich	gibt	es	eine	dritte	Gruppe	von	Delikten,	zu	denen	beispielsweise	Gewaltdelikte	zählen,	wie	

Vergewaltigungen,	sexuelle	Nötigungen	oder	auch	Körperverletzungsdelikte	bis	hin	zur	Tötungskri-

minalität,	bei	denen	der	öffentliche	Raum	zwar	eher	selten	oder	nur	gelegentlich	Tatort	ist.	Die	Ängste	

von	Bürgern	richten	sich	aber	gerade	auf	Vorfälle	dieser	Art,	wenn	sie	im	öffentlichen	Raum	stattfin-

den.	So	befürchten	beispielsweise	Eltern,	ihre	Kinder	könnten	vor	allem	dann	Sexualstraftätern	zum	

Opfer	 fallen,	wenn	 sie	 „draußen“	 sind.	Hier	 ist	 es	 einerseits	wichtig,	 im	 Interesse	 einer	Aufklärung	

sowohl	die	relative	Größenordnung	diesbezüglicher	Bedrohungen	im	öffentlichen	Raum	darzustellen	

als	auch	der	Frage	nach	den	Ursachen	derartiger	Ängste	nachzugehen.

Dies	 zeigt,	 dass	 Innere	 Sicherheit	 nicht	 nur	 eine	 objektive,	 sondern	 vor	 allem	 auch	 eine	 subjektive	

Komponente	aufweist.	Das	ist	auch	kriminalpolitisch	in	den	letzten	Jahren	immer	stärker	akzentuiert	

worden.	Leitend	ist	hier	die	Vorstellung,	dass	Innere	Sicherheit	im	Sinne	geringer	Risiken	von	Viktimi-

sierung	und	Schädigung	für	die	Lebensqualität	der	Bürger	nicht	ausreicht,	wenn	diese	nicht	zugleich	

auch	davon	innerlich	überzeugt	sind,	dass	sie	sich	berechtigterweise	im	öffentlichen	Raum	frei	bewe-

gen	 und	 dort	 sicher	 fühlen	 dürfen.	 „Gefühlte“	 Kriminalität,	 die	 maßgeblich	 auch	 durch	 die	 nicht	

immer	 sachgerechte	Aufbereitung	dieses	 Themas	 durch	die	 in	 ihrer	 alltäglichen	Bedeutung	 stetig	

wachsenden	Massenmedien	gespeist	wird,	kann	auch	kriminalpolitische	Entscheidungen	nachhaltig	

beeinflussen	und	deren	Optionen	begrenzen.	Politik	muss	daher	Kriminalitätsfurcht	ernst	nehmen,	

auch	dann,	wenn	sie	auf	subjektiv	übersteigerte	Vorstellungen	von	der	Größenordnung	individueller	

Opferrisiken	 oder	 einer	 Fehleinschätzung	 der	 Kriminalitätsentwicklung	 beruht.	 In	 ihren	 Konse-

quenzen	ist	auch	eine	solche	auf	Fehlwahrnehmungen	und	-einschätzung	beruhende	Furcht	für	die	

Betroffenen	gleichwohl	real.	Kriminalitätsfurcht	kann	die	subjektive	Lebensqualität	erheblich	beein-

trächtigen,	beispielsweise	dann,	wenn	sie	zu	Schutzvorkehrungen	und	zu	Vermeideverhalten	führt,	

zur	Reduzierung	von	Aktivitäten,	zur	Lockerung	sozialer	Beziehungen	bis	hin	zur	Isolation.	Werden	

z.	B.	als	gefährlich	eingestufte	Straßen	und	Plätze	aus	Furcht	gemieden,	kann	dies	im	Ergebnis	sogar	

dazu	führen,	dass	diese	Räume	später	einmal	tatsächlich	unsicher	werden.	Kriminalitätsfurcht	ver-

dient	schließlich	wegen	weiterer	(vermuteter)	unerwünschter	Effekte	–	Verlust	des	Vertrauens	in	den	

Rechtsstaat	und	 Förderung	 von	 Selbstjustiz/Bürgerwehren,	 Förderung	einer	Mentalität	 des	Wegse-

hens	–	Aufmerksamkeit	seitens	der	Kriminalpolitik.	Aus	diesem	Grund	wird	im	Rahmen	des	Schwer-

punktthemas	auch	das	 Sicherheitsgefühl,	die	Angst	der	Bürger	 vor	Kriminalität	und	die	 subjektive	

Wahrnehmung	der	Sicherheitslage	in	Deutschland,	in	einem	eigenen	Kapitel	ausführlich	behandelt.	

Im	Übrigen	wird,	wie	im	1.	PSB,	zunächst	in	mehreren	Kapiteln	die	Kriminalitätslage	im	Überblick	und	

sodann	vertieft	in	ausgewählten	Einzelbereichen	dargestellt	und	analysiert.	Einige	der	schon	im	1.	PSB	

behandelten	Einzelbereiche	finden	sich	auch	in	diesem	Bericht	wieder.	Sie	wurden	fortgeschrieben,	

bei	Bedarf	im	Umfang	bzw.	in	der	Substanz	verändert	und	an	geeigneten	Stellen	durch	die	Hereinnah-

me	besonderer	Aspekte	weiter	vertieft.	Dies	 sind	die	Bereiche	Gewaltkriminalität	und	ausgewählte	

Beziehungsdelikte,	politisch	motivierte	Kriminalität	und	Terrorismus,	Eigentums-	und	Vermögens-

delikte,	 Wirtschafts-	 und	 Umweltdelikte,	 Korruption	 im	 Bereich	 der	 öffentlichen	 Hand	 und	 in	 der	
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Wirtschaft,	Umweltstraftaten,	Delikte	im	Zusammenhang	mit	Alkohol	und	Drogen.	Andere	Bereiche	

sind	neu	aufgenommen	worden.	Hierzu	zählt	zum	einen,	wie	erwähnt,	vor	allem	die	Kriminalität	im	

öffentlichen	Raum.	Erstmals	wurde	deshalb	in	einem	eigenen	Kapitel	auf	die	Straßenverkehrsdelikte	

eingegangen.	Ferner	wurde	bei	den	anderen	Deliktbereichen,	wo	immer	dazu	vom	Deliktgeschehen	

her	Anlass	bestand	und	die	Datenlage	Aussagen	erlaubte,	auf	die	Kriminalität	im	öffentlichen	Raum	

eingegangen.	Zum	anderen	ist	neu	aufgenommen	ein	Vergleich	von	Kriminalitätslage	und	-entwick-

lung	in	Deutschland	mit	der	des	Auslands.	

An	diese	deliktsbezogenen	Kapitel	 schließen	 sich	Kapitel	über	besondere	Täter-	 und	Opfergruppen	

an:	Kinder	und	Jugendliche	als	Täter	und	Opfer,	Zuwanderer	als	Täter	und	Opfer	sowie	professionelle	

Tätergruppen	und	Organisierte	Kriminalität.

Es	 folgen	 Ausführungen	 zur	 Bewältigung	 der	 Kriminalität	 durch	 die	 Staatsanwaltschaften	 und	

Gerichte.	 Sie	 zeigen,	 wie	 sich	 die	 Erledigung	 der	 Strafverfahren	 durch	 Staatsanwaltschaft	 und	

Gerichte	sowie	die	Praxis	strafrechtlicher	Sanktionen	in	den	letzten	Jahren	und	Jahrzehnten	entwi-

ckelt	haben.	 In	einem	zusammenfassenden	Überblick	wird	über	neuere	Entwicklungen	 im	Bereich	

der	Sanktionsverwirklichungen	berichtet,	und	zwar	vom	Täter-Opfer-Ausgleich	bis	zur	Entlassung	aus	

dem	Strafvollzug.	Dieser	Abschnitt	über	die	staatlichen	Reaktionen	auf	Kriminalität	schließt	mit	einer	

Darlegung	der	Befunde	aus	der	neuen	Rückfallstatistik,	in	der	erstmals	für	das	gesamte	Bundesgebiet	

rückfallstatistische	Informationen	für	alle	Sanktionen	und	für	ein	einheitliches	Bezugsjahr	mit	Basis-

daten	zur	Rückfälligkeit	in	Abhängigkeit	von	Delikt,	Sanktion,	Alter,	Voreintragung,	Geschlecht	und	

Nationalität	vorliegen.	

Evidenzbasierte	Kriminalpolitik	benötigt	empirisch	geprüfte	Befunde	zu	den	Wirkungen	sowohl	von	

Prävention	als	auch	von	Repression.	Eine	solche	Evaluation	ist	unverzichtbar,	wenn	eine	Reduktion	der	

Zahl	der	Straftaten	auf	gesicherter	Grundlage	erreicht	und	Steuermittel	nicht	für	unwirksame	Strate-

gien	eingesetzt	werden	sollen.	Insbesondere	die	englischsprachige	Kriminologie	und	Kriminalpolitik	

ist	hier	bereits	weiter	als	die	deutsche	Forschung	und	hat	kriminalpräventive	Instrumente	sorgfältig	

evaluiert.	Was	dort	als	effektiv	nachgewiesen	wurde,	verdient	daher	sorgfältige	Prüfung	daraufhin,	

wieweit	es	auch	im	Kontext	der	rechtlichen	und	sozialen	Bedingungen	in	Deutschland	ebenfalls	zur	

Reduktion	von	Kriminalität	beitragen	könnte.	Ansätze	 zur	Wirksamkeitsprüfung	und	ausgewählte	

Befunde	werden	in	einem	abschließenden	Abschnitt	„Kriminalprävention“	vorgestellt.

Im	Interesse	der	Benutzerfreundlichkeit	wurden	die	Kapitel	so	abgefasst,	dass	sie	selbständig	lesbar	

und	 aus	 sich	 heraus	 verständlich	 sein	 sollten.	Deshalb	 konnten	Wiederholungen,	 die	möglichst	 zu	

vermeiden	versucht	wurden,	nicht	 völlig	ausgeschlossen	werden.	Dies	 ist	 insbesondere	bei	Ausfüh-

rungen	zu	den	Erkenntnisquellen	und	deren	Bewertung	der	Fall.	Im	1.	PSB	waren	die	„kriminal-	und	

strafrechtspolitischen	 Schlussfolgerungen“	 der	 Bundesregierung	 an	 den	 wissenschaftlichen	 Teil	

angefügt	worden.	Um	die	politische	und	praktische	Bedeutung	der	 statistischen	und	wissenschaft-

lichen	Erkenntnisse	stärker	hervorzuheben,	wurden	nunmehr	im	2.	PSB	die	„Maßnahmen	und	Pers-

pektiven	der	Bundesregierung“	als	abschließender	Text	zu	den	einzelnen	Kapiteln	formuliert.	
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1.2 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung

Die	Bundesregierung	 ist	der	Auffassung,	dass	 eine	 rationale	Kriminal-	und	Strafrechtspolitik	unter	

anderem	einer	soliden	empirischen	Grundlage	bedarf.	Erkenntnisse	über	Ausmaß,	Struktur	und	Ent-

wicklung	der	Kriminalität	einerseits,	über	Strafverfolgung,	Strafvollstreckung	und	Strafvollzug	ande-

rerseits	müssen	 in	ausreichendem	Umfang	vorhanden	 sein,	um	kriminal-	und	 strafrechtspolitische	

Maßnahmen	erfolgreich	gestalten	und	in	ihren	Auswirkungen	überprüfen	zu	können.

Strafverfolgung	und	Strafvollstreckung	sowie	deren	statistische	Erfassung	sind	ebenso	wie	die	statis-

tische	Erfassung	der	Kriminalität	in	erster	Linie	eine	Angelegenheit	der	Länder.	Deshalb	ist	auch	deren	

Mitwirkung	und	Initiative	gefordert,	um	das	statistische	und	auch	das	wissenschaftliche	Instrumen-

tarium	zu	verbessern	und	zu	erweitern,	wie	es	zweifellos	erforderlich	ist.	Das	hat	die	Bundesregierung	

bereits	 in	 ihren	rechtspolitischen	Schlussfolgerungen	zum	1.	PSB	anerkannt.	 Seit	dessen	Erscheinen	

haben	insbesondere	das	Bundesministerium	des	Innern	und	das	Bundesministerium	der	Justiz	eine	

Reihe	von	Initiativen	ergriffen,	die	bestehenden	Instrumente	zur	Erfassung	der	Kriminalität	und	der	

Strafrechtspflege	zu	verbessern	und	zu	erweitern.

Wie	 im	 vorangehenden	 Abschnitt	 nochmals	 verdeutlicht	 wurde,	 ist	 für	 die	 Einschätzung	 der	 Kri-

minalitätslage	und	 -entwicklung	sowie	 für	die	Beurteilung	der	Ergebnisse	der	amtlichen	Kriminal-	

und	 Strafrechtspflegestatistiken	 die	 regelmäßige	 Durchführung	 von	 Dunkelfelduntersuchungen	

erforderlich.	Ein	Instrument	zur	Erfassung	des	Dunkelfeldes	bilden	Bevölkerungsbefragungen	über	

Opfererfahrungen.	Auch	in	Umsetzung	der	Ergebnisse	des	1.	PSB	hat	eine	vom	Bundesministerium	des	

Innern	und	dem	Bundesministerium	der	Justiz	eingesetzte	Arbeitsgruppe	von	Wissenschaftlern	eine	

Konzeption	für	die	regelmäßige	Durchführung	von	Bevölkerungsumfragen	über	Kriminalitätserfah-

rungen	und	Sicherheitsempfinden	(BUKS)	erstellt.	Diese	Konzeption	sieht	Erhebungen	zu	Opfererfah-

rungen,	zum	Anzeigeverhalten,	zur	Kriminalitätsfurcht,	zu	Einstellungen	zu	strafrechtlichen	Sank-

tionen,	Institutionen	der	Strafverfolgung	und	Gerichten	vor.	In	ihrer	ursprünglichen,	auch	finanziell	

anspruchsvollen	Form	erwies	sich	die	Konzeption	jedoch	als	nicht	realisierbar.	Auf	Veranlassung	der	

beiden	 Ministerien	 hat	 daraufhin	 die	 Arbeitsgruppe	 ein	 an	 die	 angespannte	 finanzielle	 Situation	

der	öffentlichen	Haushalte	angepasstes	Konzept	vorgelegt,	dessen	Umsetzung	zurzeit	geprüft	wird.	

Wenn	die	hierfür	erforderlichen	Mittel	zur	Verfügung	stehen,	soll	mit	der	Untersuchung	im	Jahr	2007	

begonnen	werden.	 Die	 Realisierungschancen	werden	möglicherweise	 dadurch	 erhöht,	 dass	 inzwi-

schen	einige	Länder	erwägen,	sich	diesen	Bevölkerungsumfragen	anzuschließen.

Das	Bundesministerium	für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	Jugend	hat	im	Jahr	2003	–	als	Teil	eines	nati-

onalen	Aktionsplans	der	Bundesregierung	zur	Gewalt	gegen	Frauen	–	eine	repräsentative	Befragung	

von	Frauen	 zu	 ihren	Gewalterfahrungen	durchgeführt.1	Außerdem	 fördert	das	Bundesministerium	

für	 Familie,	 Senioren,	 Frauen	 und	 Jugend	 im	 Bereich	 der	 Dunkelfeldforschung	 eine	 international	

vergleichende	 Untersuchung	 zu	 delinquentem	 Verhalten,	 Polizeikontakten	 sowie	 sozialen	 Hinter-

gründen	von	 Jugendkriminalität.	An	dieser	Studie,	die	 für	Deutschland	durch	eine	Forschergruppe	

der	 Universität	 Hamburg	 koordiniert	 und	 umgesetzt	 wird,	 sind	 Forschergruppen	 aus	 24	 Nationen	

beteiligt.	Die	Studie	wird	umfassende,	international	unmittelbar	vergleichende	Analysen	zum	Dun-

kelfeld	der	Delinquenz	bei	Kindern	und	Jugendlichen	ermöglichen	und	insoweit	auch	die	Situation	in	

Deutschland	in	Relation	zu	den	Verhältnissen	in	anderen	europäischen	und	amerikanischen	Staaten	

beleuchten	können.

1	 Vgl.	im	Einzelnen	Kap.	3.1.5.2.
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Im	 Jahre	 2006	 ist	 die	 Erstellung	 der	 Polizeilichen	Kriminalstatistik	 (PKS)	 als	 Bestandteil	 des	 neuen	

polizeilichen	Informationssystems	(Inpol)	in	die	Phase	der	Entwicklung	und	Erprobung	eingetreten.	

Anstatt	der	bisherigen	Anlieferung	der	aggregierten	Länderdaten	an	das	BKA	sollen	sowohl	die	Aus-

wertungsprinzipien	 individualisiert	 als	 auch	 verfahrenstechnische	 Zeitgewinne	 erzielt	 werden.	 In	

einem	ersten	Schritt	des	Überganges	(Version	1)	werden	vorrangig	die	Inhalte	der	aktuellen	bundes-

einheitlichen	 PKS	 einschließlich	 des	 sechsstelligen	 PKS-Straftatenschlüssels	 realisiert.	 Damit	 wird	

eine	Verfeinerung	 der	 Erfassung	 der	Deliktarten	 und	 Begehungsweisen	möglich.	 Zur	 Erweiterung	

der	 Informationsbasis	werden	 zusätzliche	Datenfelder	 aufgenommen,	 insbesondere	 zur	Abbildung	

der	 „Gewalt	 in	 engen	 sozialen	Beziehungen“	und	der	 „Behinderung“	 beim	Opfer.	Der	 bundesweite	

Abschluss	der	Umstellungsarbeiten	auf	die	Einzeldatensatzanlieferung	ist	für	Anfang	2008	vorgese-

hen.	Die	neu	geschaffene	Datenbasis	bietet	die	Grundlage	für	wesentlich	differenziertere	statistische	

Auswertungen,	diese	werden	die	vom	Bundeskriminalamt	bisher	vorgelegte	Polizeiliche	Kriminalsta-

tistik	(z.	B.	das	Jahrbuch	der	PKS)	ergänzen	und	verbessern.

Auf	 Initiative	der	Bundesregierung	wurde	die	polizeiliche	Erfassung	und	Bewertung	von	Straftaten	

aus	dem	Bereich	des	polizeilichen	 Staatsschutzes	mit	 Einführung	des	Definitionssystems	 „Politisch	

motivierter	 Kriminalität“	 zum	 1.	Januar	 2001	 neu	 gestaltet.	 Dies	 umfasst	 auch	 die	 Erfassung	 und	

Bewertung	politisch	motivierter	Straftaten	mit	extremistischem,	fremdenfeindlichem	sowie	antise-

mitischem	Hintergrund.	Die	Darstellung	der	Entwicklung	der	politisch	motivierten	Kriminalität	 in	

diesem	2.	PSB	beruht	auf	dem	neuen	Erfassungssystem	und	fällt	dementsprechend	deutlich	differen-

zierter	aus	als	noch	im	1.	PSB.2	

Für	 die	 Strafrechtspflegestatistiken	 wurde	 –	 in	 Fortsetzung	 von	 Vorarbeiten,	 aber	 auch	 aufgrund	

der	Darlegungen	im	1.	PSB3	–	ein	Gesetzentwurf	konzipiert,	der	die	Statistiken	in	mehrfacher	Weise	

verbessern	und	erweitern	soll.	 Insbesondere	wegen	der	Föderalismusreform	sind	noch	weitere	Prü-

fungen	erforderlich,	die	bis	zum	Redaktionsschluss	für	den	2.	PSB	noch	nicht	abgeschlossen	werden	

konnten.	Im	Zusammenhang	mit	dem	Gesetzentwurf	wird	auch	geprüft,	ob	die	Daten	des	Zentralen	

staatsanwaltschaftlichen	Verfahrensregisters	(ZStV)	zukünftig	für	wissenschaftliche	Zwecke	genutzt	

werden	können.

Die	Länder	haben	mit	Wirkung	vom	1.	Januar	2004	eine	erhebliche	Ausweitung	bei	der	Erhebung	von	

statistischen	Daten	bei	den	Staats-	und	Amtsanwaltschaften	und	der	Erhebung	in	Straf-	und	Bußgeld-

verfahren	beschlossen,	 insbesondere	die	 Erfassung	 von	 so	 genannten	 Sachgebieten.	Dies	 bedeutet,	

dass	die	Ergebnisse	der	genannten	Statistiken	auch	differenziert	nach	bestimmten	Gruppen	von	Straf-

taten	dargestellt	werden	können.	Die	Bundesregierung	begrüßt	diese	Fortschritte	in	der	statistischen	

Erfassung.

In	 den	 kriminal-	 und	 rechtspolitischen	 Schlussfolgerungen	 des	 1.	PSB	 hatte	 die	 Bundesregierung	

hervorgehoben,	 ein	 rationaler	 Einsatz	 strafrechtlicher	 Reaktionen	 bedeute	 auch,	 dass	 deren	 spezi-

alpräventive	Wirksamkeit	und	 ihre	 sonstigen	Folgen	einer	 regelmäßigen	Überprüfung	unterzogen	

werden.4	 Im	 Jahre	 2002	 wurde	 die	 vom	 Bundesministerium	 der	 Justiz	 und	 vom	 Statistischen	 Bun-

desamt	 in	 Auftrag	 gegebene	 und	 unter	 Mitwirkung	 der	 Registerbehörde	 von	 Prof.	 Dr.	 Wolfgang	

Heinz	 (Universität	Konstanz)	und	Prof.	Dr.	 Jörg-Martin	 Jehle	 (Universität	Göttingen)	 erstellte	 zweite	

2	 Vgl.	insbesondere	Kap.	3.2.2.4	und	3.2.3.3.
3	 Vgl.	Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	S.	600	f.
4	 Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	S.	601.	
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Machbarkeitsstudie	abgeschlossen.	Ergebnisse	dieser	Studie	wurden	in	der	vom	Bundesministerium	

der	 Justiz	herausgegebenen	Reihe	„recht“	 im	Jahre	2003	veröffentlicht.5	Die	 im	Abschnitt	6.4	dieses	

Berichts	dargelegten	Ergebnisse	zur	Legalbewährung	nach	strafrechtlichen	Sanktionen	beruhen	auf	

dieser	Machbarkeitsstudie.	Im	Bundesministerium	der	Justiz	wird	zurzeit	die	Vergabe	eines	weiteren	

Forschungsauftrags	 zur	Überprüfung	der	 Legalbewährung	nach	 strafrechtlichen	 Sanktionen	 –	 auf	

der	Grundlage	der	Ergebnisse	der	Machbarkeitsstudie	–	vorbereitet.	Bei	dieser	neuen	Untersuchung	

sind	einige	Erweiterungen	geplant,	u.	a.	eine	stärker	deliktsspezifisch	orientierte	sowie	eine	länder-

spezifische	Auswertung	der	Daten.	Ferner	ist	auch	eine	Überprüfung	des	Erfolgs	der	Strafaussetzung	

und	der	Strafrestaussetzung	zur	Bewährung	vorgesehen.

5	 Jehle, J.-m.	u.	a.,	2003.	
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2 Kriminalität in Deutschland im Überblick

2.1 Kriminalität in Deutschland im Längs- und Querschnitt

Kernpunkte

	 Kriminalität	 ist	kein	Sachverhalt,	der	einfach	gemessen	werden	könnte,	wie	etwa	die	Länge,	

das	Gewicht	oder	die	Temperatur	eines	Gegenstandes.	Kriminalität	ist	vielmehr	ein	von	Struk-

tur	und	Intensität	strafrechtlicher	Sozialkontrolle	abhängiger	Sachverhalt.	Die	Bezeichnung	

als	 „Kriminalität“	 ist	 einerseits	 das	 Ergebnis	 vorgängiger	 gesellschaftlicher	 Festlegungen,	

andererseits	die	Folge	von	zumeist	mehrstufig	verlaufenden	Prozessen	der	Wahrnehmung	von	

Sachverhalten	und	deren	Bewertung.	

	 Von	 der	 Menge	 der	 Ereignisse,	 die	 Opfer	 oder	 Tatzeugen	 wahrnehmen	 und	 als	 „kriminell“	

bewerten,	wird	nur	ein	Teil	den	Behörden	gemeldet	(Hellfeld),	der	größte	Teil	verbleibt	im	–	aus	

Sicht	 der	 Polizei	 –	 Dunkelfeld.	 Die	 Anzeigewahrscheinlichkeit	 ist	 nicht	 für	 alle	 Delikt-	 bzw.	

Tätergruppen	gleich	hoch;	sie	ist	vielmehr	nach	Deliktart	und	-schwere,	nach	Täter-	und	Opfer-

merkmalen,	 nach	 Täter-Opfer-Beziehungen,	 nach	 Einschätzung	 polizeilicher	 Aufklärungs-

wahrscheinlichkeit	usw.	höchst	unterschiedlich.	Über	die	Zeit	hinweg	unterliegt	sie	überdies	

dem	 Wandel.	 Registrierte	 Kriminalität	 ist	 deshalb	 kein	 repräsentativer	 Ausschnitt	 aus	 der	

Gesamtmenge	 aller	 gegen	 Strafrechtsnormen	 verstoßenden	 Handlungen.	 Die	 amtlichen	

Statistiken	 geben	 vermutlich	 weder	 den	 Umfang	 noch	 die	 Struktur	 noch	 die	 differenzielle	

Betroffenheit	 unterschiedlicher	 Bevölkerungsgruppen	 adäquat	 wieder.	 Entsprechendes	 gilt	

hinsichtlich	der	Kriminalitätsentwicklung.

	 Die	Kriminal-	und	Strafrechtspflegestatistiken	messen	nicht	 „das“	Hellfeld	der	Kriminalität,	

sondern	 sie	messen	 jeweils	die	Ergebnisse	der	Tätigkeit	 von	Polizei,	 Staatsanwaltschaft	oder	

Gericht.	 Sie	 spiegeln	 –	 eingeschränkt	 –	die	hier	 stattfindenden	Prozesse	der	Wahrnehmung	

und	Registrierung,	Ausfilterung	und	der	Bewertungsänderung	wider.

	 Ohne	Zusatzinformationen,	insbesondere	aus	Dunkelfeldforschungen,	bleibt	ungewiss,	ob	die	

Zahlen	der	amtlichen	Kriminal-	und	Strafrechtspflegestatistiken	die	Entwicklung	der	Krimi-

nalitätswirklichkeit	widerspiegeln	oder	ob	sie	lediglich	das	Ergebnis	einer	Verschiebung	der	

Grenze	 zwischen	 Hell-	 und	 Dunkelfeld	 sind.	 Im	 Unterschied	 zu	 zahlreichen	 ausländischen	

Staaten,	 in	 denen	 schon	 seit	 Jahren	periodische	Opferbefragungen	bei	 national	 repräsenta-

tiven,	 großen	 Stichproben	durchgeführt	werden,	 gibt	 es	 in	Deutschland	derzeit	 noch	 keine	

periodisch	 durchgeführte,	 statistikbegleitende	 Opferbefragung.	 Die	 Ergebnisse	 der	 in	 den	

1990er	 Jahren	 verschiedentlich	 durchgeführten	 bundesweiten	 Opferbefragungen	 sind	 nur	

bedingt	miteinander	vergleichbar.

	 Als	 Ergebnis	 der	 bisherigen	 Dunkelfeldstudien	 steht	 u.	a.	 fest,	 dass	 –	 insgesamt	 gesehen	

–	jüngere	Menschen	häufiger	Opfer	von	Straftaten	werden	als	ältere	Menschen,	dass	Männer	

häufiger	Opfer	werden	als	Frauen.	Auch	im	Dunkelfeld	sind	Gewaltdelikte	seltene	Ereignisse;	

Eigentums-	 und	 Vermögensdelikte	 dominieren.	 Angezeigt	 wird	 im	 Schnitt	 nur	 jede	 zweite	

erlittene	Viktimisierung.	Als	Grund	für	die	Nichtanzeige	wird	zumeist	die	Geringfügigkeit	des	

erlittenen	Schadens	genannt.	

	 Im	Hellfeld	entfallen	auf	Eigentums-	und	Vermögensdelikte	(Diebstahl,	Betrug,	Untreue	und	

Unterschlagung)	etwa	60	%	aller	polizeilich	 registrierten	Fälle	 (ohne	Staatsschutz-	und	ohne	

Straßenverkehrsdelikte).	Dort,	wo	der	Wert	des	rechtswidrig	erlangten	Gutes	gemessen	wird,	

ist	dieser	eher	gering;	bei	zwei	Dritteln	blieb	der	Schaden	unter	250	Euro.	
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	 Eine	 Sonderstellung	 kommt	 insoweit	 der	 Wirtschaftskriminalität	 zu.	 Hier	 werden	 deutlich	

höhere	Schadenssummen	gemessen,	weshalb	wenige	Fälle	–	2	%	aller	Fälle	mit	Schadenserfas-

sung	–	die	Hälfte	des	Gesamtschadens	verursachen.	

	 Gewaltkriminalität	ist	ein	qualitatives,	kein	quantitatives	Problem	der	polizeilich	registrierten	

Kriminalität;	auf	deren	schwere	Formen	entfallen	derzeit	3,3	%,	darunter	zu	über	zwei	Dritteln	

gefährliche	 und	 schwere	 Körperverletzung.	 Innerhalb	 der	Gewaltkriminalität	 entfallen	 auf	

vorsätzliche	Tötungsdelikte	etwas	mehr	als	1	%.	

	 Im	zeitlichen	Längsschnitt	ist	bemerkenswert,	dass	seit	Mitte	der	1990er	Jahre	polizeilich	regis-

trierte	Kriminalität	stagniert,	wenngleich	auf	relativ	hohem	Niveau.	Infolge	des	2005	erfolgten	

Rückgangs	liegt	die	Gesamthäufigkeitszahl	–	polizeilich	registrierte	Fälle	pro	100.000	Einwoh-

ner	–	derzeit	unter	dem	Stand	von	1992.	Anstiege	erfolgten	vor	allem	in	den	1970er	und	1980er	

Jahren.	In	quantitativer	Betrachtung	gehen	die	Anstiege	vor	allem	auf	Eigentums-	und	Vermö-

gensdelikte	zurück.	

	 Die	schwersten	Formen	der	Gewaltdelikte	–	Mord	und	Totschlag	–	sind	seit	Anfang	der	1970er	

Jahre	 rückläufig.	 Körperverletzungsdelikte	 haben	 dagegen	 –	 in	 quantitativ-statistischer	

Betrachtung	 –	 zugenommen.	 In	 langfristiger	 Betrachtung	 hat	 auch	 die	 Zahl	 polizeilich	

bekannt	 gewordener	 Raubdelikte	 zugenommen:	 Seit	 1997	 sind	 hier	 die	 Zahlen	 rückläufig,	

in	den	 letzten	 Jahren	blieben	 sie	weitgehend	konstant.	 Insgesamt	gesehen	gehen	die	 Täter-

Opfer-Konstellationen	bei	diesen	Delikten	zu	Lasten	von	jungen	Menschen.	Opfer	von	Gewalt	

Erwachsener	 sind	 häufig	 junge	 Menschen,	 Opfer	 von	 Gewalt	 junger	 Menschen	 sind	 in	 der	

Regel	Gleichaltrige.	

	 Unter	den	Tatverdächtigen	sind	junge	Menschen	überproportional	vertreten.	Junge	Menschen	

weisen	allerdings	in	jeder	Gesellschaft	und	zu	allen	Zeiten	eine	deutlich	höhere	Belastung	mit	

registrierter	 Kriminalität	 auf	 als	 Erwachsene.	 Jugendkriminalität	 ist	 weitaus	 überwiegend	

Jungenkriminalität.	Die	Belastung	junger	Mädchen	und	Frauen	ist	wesentlich	geringer	als	die	

ihrer	männlichen	Altersgenossen.	Die	Situation	von	überproportional	kriminalitätsbelasteten	

Tätergruppen,	z.	B.	Gruppen	von	schlecht	integrierten	Nichtdeutschen,	deutet	darauf	hin,	dass	

hier	problematische	Sozialisationserfahrungen,	 individuelle	und	soziale	Mängellagen	sowie	

Perspektivlosigkeit	vielfach	den	Hintergrund	von	Kriminalität	bilden.

2.1.1 Registrierte Kriminalität und Kriminalitätswirklichkeit
2.1.1.1 Kriminalität – ein von strafrechtlicher Sozialkontrolle abhängiger 

Sachverhalt
Im	 alltäglichen	 Verständnis	 denkt	 man	 bei	 Nennung	 des	 Begriffs	 Kriminalität	 an	 die	 Gesamtheit	

derjenigen	 strafrechtlich	 relevanten	 Verhaltensweisen,	 die	 den	 Gegenstand	 der	 Ermittlungs-,	 Ver-

folgungs-,	Verurteilungs-	und	Vollstreckungstätigkeit	der	Strafverfolgungsorgane	(Polizei,	Staatsan-

waltschaft,	 Strafgericht,	 Strafvollstreckungs-	 und	 Strafvollzugsbehörden)	 sind.	 Zum	 Alltagswissen	

gehört,	dass	nicht	jeder	anzeigbare	Vorfall	angezeigt,	nicht	jeder	angezeigte	Sachverhalt	auch	aufge-

klärt,	nicht	jeder	Tatverdächtige	auch	angeklagt	und	nicht	jeder	Angeklagte	auch	verurteilt	wird.

Deutlich	wird	daran,	dass	die	Wertung	von	Ereignissen	bzw.	Verhaltensweisen	als	kriminell	(d.	h.	als	

strafbar)	das	Ergebnis	eines	mehrstufigen	Prozesses	ist,	bei	dem	Geschädigte	bzw.	Zeugen,	vor	allem	

aber	Polizei	und	Justiz,	eine	Einstufung	mit	Blick	auf	das	geltende	Strafrecht	vornehmen.	Dem	Ereig-

nis	bzw.	dem	Verhalten	haftet	kein	beobachtbares	Merkmal	„kriminell“	an;	vielfach	wird	es	kaschiert	

als	unauffälliges	Alltagsgeschehen.	Erst	wenn	sich	 jemand	dadurch	benachteiligt	sieht,	es	nicht	 für	

normal	hält,	eine	Bestrafung	wünscht	usw.,	kommt	die	Frage	auf,	ob	Kriminelles	oder	besser	gesagt	
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Strafbares	 geschehen	 ist.	 Solche	 Bewertungen	 finden	 zumeist	 statt,	 bevor	 die	 Strafverfolgungsbe-

hörden	von	den	Vorfällen	Kenntnis	erlangen.	Die	 informelle	Sozialkontrolle,	die	 in	Familie,	 Schule,	

Betrieb,	Nachbarschaft	und	Gruppen	von	Gleichaltrigen	(Peer-Groups)	ausgeübt	wird,	bewertet	alles	

Verhalten	gleichfalls	mit	Blick	auf	Strafbarkeit,	wendet	aber	häufig	zunächst	informelle	Sanktionen	

an.	Wenn	Taten	außerhalb	solcher	Zusammenhänge	begangen	werden,	gegen	Gruppen	bzw.	gegen	

Firmen,	 gegen	 private	 oder	 öffentliche	 Einrichtungen	 usw.,	 spielen	 entsprechende	 Entscheidungs-	

und	Reaktionsprozesse	dieser	Opfer/Betroffenen	ebenfalls	eine	ausschlaggebende	Rolle. Mit	ihrer	Ent-

scheidung,	entweder	gar	nichts	zu	unternehmen,	es	bei	einer	informellen	Reaktion	zu	belassen	oder	

aber	durch	eine	Anzeige	die	staatlichen	Träger	der	Kriminalitätskontrolle	einzuschalten,	bestimmen	

(potenzielle)	Anzeigeerstatter	zugleich,	welche	Delikte	und	welche	Täter	offiziell	registriert	werden,	

wo	genau	 im	Einzelnen	also	die	Grenze	zwischen	Hellfeld	 (der	 registrierten	Kriminalität)	und	dem	

Dunkelfeld1	verläuft.	Zahlen	über	Kriminalität	beziehen	sich	also	nur	auf	angezeigte	bzw.	von	Straf-

verfolgungsbehörden	selbst	registrierte	Vorfälle.	Diesem	Hellfeld	steht	ein	Dunkelfeld	gegenüber,	das	

in	mehrfacher	Hinsicht	vage	ist.	In	welchem	Umfang	nämlich	die	nicht	den	Strafverfolgungsbehörden	

bekannt	gewordenen	Schädigungen	oder	Normbrüche	tatsächlich	strafbar	wären,	ist	grundsätzlich	

nicht	zu	klären,	solange	sie	nicht	diesen	für	eine	rechtliche	Bewertung	zugänglich	sind. 

Die	Reichweite	der	Informationen	über	ein	Delikt	und	damit	die	Wahrscheinlichkeit	sozialer	Kontrol-

le	ist	höchst	unterschiedlich.	Dies	wird	an	einer	in	der	zweiten	Hälfte	der	1980er	Jahre	durchgeführ-

ten	repräsentativen	Befragung	von	Jugendlichen	in	Bielefeld	und	Münster	anschaulich	deutlich.	Die	

Jugendlichen	sollten	angeben,	welche	von	den	bei	dieser	Altersgruppe	nach	allgemeinem	Fachwissen	

quantitativ	besonders	bedeutsamen	Delikten	sie	begangen	hatten	(einfacher	und	schwerer	Diebstahl,	

einfache	und	gefährliche	Körperverletzung,	 Sachbeschädigung	 sowie	Betrug).	Gut	 ein	Viertel	 aller	

von	den	Jugendlichen	als	tatsächlich	begangen	berichteten	Straftaten	blieb	nach	den	Ergebnissen	der	

Befragung	gänzlich	unentdeckt.	Ein	weiteres	Drittel	wurde	nur	den	Freunden	bekannt	und	lediglich	

knapp	ein	 letztes	Drittel	 gelangte	 zur	Kenntnis	 von	Personen,	 von	denen	eine	 verhaltenssteuernde	

Reaktion	erwartbar	war	(z.	B.	Eltern	und	Lehrer).	Insgesamt	nur	knapp	5	%	der	Taten	waren	der	Polizei	

bekannt	 geworden.	 Dieser	 Befund	 verdeutlicht	 exemplarisch	 und	 jedenfalls	 in	 der	 Grundrichtung	

eindeutig,	von	allen	methodischen	und	sachlichen	Detailfragen	abgesehen,	dass	das,	was	in	den	Kri-

minal-	und	Strafrechtspflegestatistiken	als	Kriminalität	registriert	wird,	nur	einen	Ausschnitt	aus	der	

Ereignisfülle	womöglich	strafbarer	Fälle	(Kriminalitätswirklichkeit)	darstellt.

Obwohl	 sie	 nur	 einen	 Ausschnitt	 abbilden,	 so	 sind	 doch	 die	 Kriminal-	 und	 Strafrechtspflegestatis-

tiken	 das	 wichtigste	 Erkenntnismittel	 für	 die	 registrierte	 Kriminalität,	 also	 für	 die	 Kriminalität	

im	 so	genannten	Hellfeld.2	Nur	durch	 sie	wird	 erkennbar,	 durch	welche	 Ereignisse	 sich	die	 Bürger	

beschwert	oder	gefährdet	fühlen	und	derentwegen	sie	deshalb	Anzeige	erstattet	haben.	Lediglich	sie	

informieren	regelmäßig	über	die	Personen,	gegen	die	Ermittlungsverfahren	eingeleitet	wurden,	wie	

diese	Verfahren	erledigt	wurden	und	welche	Sanktionen	schließlich	gegen	die	rechtskräftig	Verur-

teilten	verhängt	wurden.	

1	 Mit	Dunkelfeld	wird,	einer	wissenschaftlichen	Konvention	zufolge,	die	Summe	der	von	den	Strafverfolgungsbehörden	

nicht	registrierten	Taten	(Dunkelfeld	der	Taten)	bzw.	nicht	registrierten	Täter	(Dunkelfeld	der	Täter)	bezeichnet.	Zu	den	

verschiedenen	Definitionen	des	Begriffes	Dunkelfeld	vgl.	Kreuzer, A.	u.	a.,	1993,	S.	14	f.
2	 Ausführlicher	Überblick	über	die	kriminalstatistischen	Erkenntnismittel	in	Deutschland	in:	Bundesministerium des innern 

und Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	Kap.	1.4.1.
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2.1.1.2 Wahrnehmung, Bewertung und Ausfilterung im Bereich informeller 
Sozialkontrolle 

Was	in	der	tatnächsten	Statistik,	der	Polizeilichen	Kriminalstatistik	(PKS),	als	Kriminalität	registriert	

wird,	hängt	weitestgehend	davon	ab,	was	angezeigt	wird.	Dies	wiederum	ist	das	Ergebnis	eines	Wahr-

nehmungs-	und	Bewertungsprozesses.

	 Welche	Sachverhalte	als	Kriminalität	bewertet	werden	 (sollen),	 ist	variabel.	Erst	durch	eine	zeit-,	

raum-	und	kulturabhängige	Festlegung	(formeller	Verbrechensbegriff)3	werden	die	von	der	jeweils	

geltenden	 Rechtsordnung	 einer	 Gesellschaft	 mit	 Strafe	 bedrohten	 Verhaltensweisen	 bestimmt.	

Der	verbreitet	so	bezeichnete	Kernbestand	des	Strafrechts	–	repräsentiert	durch	die	Delikte	gegen	

Leben,	Leib,	Freiheit,	Ehre,	Eigentum	und	Vermögen	–	ist	zwar	relativ	stabil.	Änderungen	im	gesell-

schaftlichen	Wertkonsens	können	aber	bis	in	den	Kernbereich	hinein	zu	Ent-	oder	zu	Neukrimina-

lisierungen	als	Folge	einer	Neubewertung	von	Rechtsgütern	führen.

	 Die	Bezeichnung	eines	Ereignisses	als	Kriminalität	durch	das	Opfer	oder	den	Tatzeugen	setzt	noch	

vor	der	Bewertung	eines	Sachverhalts	als	Straftat	zunächst	einmal	dessen	faktische	Wahrnehmung	

voraus.	 Daran	 kann	 es	 in	 vielen	 Fällen	 fehlen.	 Mangels	 eines	 persönlichen	 Opfers	 bleiben	 z.	B.	

viele	 Trunkenheitsfahrten	 oder	 Rauschgiftdelikte	 unentdeckt;	 die	 weit	 überwiegende	 Zahl	 der	

Entwendungen	von	Waren	–	durch	Kunden	oder	Mitarbeiter	–	bleibt	im	Dunkelfeld	(Schätzungen	

schwanken	zwischen	90	%	und	95	%).	Ein	nur	geringes	Entdeckungsrisiko	wird	für	etliche	Gruppen	

von	Wirtschafts-	und	Umweltdelikten	angenommen.	Selbst	für	schwere	und	schwerste	Straftaten	

ist	nicht	auszuschließen,	dass	die	straftatbestandsmäßige	Handlung	unbekannt	bleibt.	

	 Was	die	im	nächsten	Analyseschritt	notwendige	Bewertung	betrifft,	so	merkt	beispielsweise	man-

cher	Betrogene	gar	nicht,	dass	er	 in	 rechtswidriger	Weise	getäuscht	wurde.	 In	manchen	Milieus	

gelten	Tätlichkeiten	als	normal	und	hinnehmbar;	nicht	 selten	 verwischen	 sich	bei	 Tätlichkeiten	

die	Grenzen	von	Täter	und	Opfer,	so	dass	das	Opfer	gelegentlich	einen	besonderen	Grund	hat,	falls	

es	sich	als	solches	überhaupt	sieht,	die	Anzeige	zu	unterlassen.	Durch	die	deliktspezifisch	höchst	

unterschiedliche	Entdeckungs-	und	Bewertungswahrscheinlichkeit	wird	zugleich	die	Täterstruk-

tur	vorbestimmt.	So	werden	z.	B.	komplexe	Delikte,	die	vor	allem	von	Erwachsenen	–	insbesondere	

im	Berufs-	und	Wirtschaftsleben	oder	als	Gewaltdelikte	im	sozialen	Nahraum	–	begangen	werden,	

tendenziell	seltener	entdeckt	als	die	vor	allem	von	jungen	Menschen	verübte	und	vergleichsweise	

leicht	sichtbare	Straßenkriminalität.	

	 Von	 der	 Menge	 der	 Ereignisse,	 die	 das	 Opfer,	 die	 Tatzeugen	 oder	 andere	 wahrnehmen	 und	 als	

kriminell	 bewerten,	 wird	 nur	 ein	 Teil	 den	 Behörden	 bekannt.	 Die	 weitaus	 überwiegende	 Zahl	

aller	Delikte	wird	nicht	durch	eigene	polizeiliche	Kontrolltätigkeit	entdeckt,	 sondern	angezeigt;	

im	Bereich	der	 klassischen	 Eigentums-	 und	Vermögenskriminalität	werden,	 empirischen	Unter-

suchungen	 zufolge,	 um	 die	 95	%	 aller	 polizeilich	 registrierten	 Fälle	 durch	 Anzeigen	 bekannt.4	

Aus	Dunkelfelduntersuchungen	 ist	 bekannt,	 dass	 von	den	persönlich	erlittenen	Eigentums-	und	

Gewaltdelikten	–	nach	der	Selbstauskunft	der	Befragten	–	durchschnittlich	nur	jedes	zweite	Delikt	

angezeigt	wird,	wobei	diese	Angaben	sogar	bei	einzelnen	Delikten	deutlich	überhöht	sein	dürften.5	

Die	Anzeigewahrscheinlichkeit	ist	nach	Deliktart	und	-schwere,	nach	Täter-	und	Opfermerkmalen,	

nach	Täter-Opfer-Beziehungen,	 nach	 Einschätzung	polizeilicher	Aufklärungswahrscheinlichkeit	

usw.	unterschiedlich	hoch.6	Alles	in	allem	heißt	dies:	Fallgruppen	und	Tätergruppen	werden	durch	

unterschiedliche	Anzeigewahrscheinlichkeiten	vorselektiert.

3	 Hierzu	und	zu	anderen	Verbrechensbegriffen	vgl.	schwind, h.-d.,	2006,	§	1	Rdnr.	1	ff.
4	 Vgl.	schwind, h.-d.,	2006,	§	2	Rdnr.	34.
5	 Vgl. heinz, w.,	1993,	S.	30;	schwind, h.-d.	u.	a.,	2001,	S.	114.
6	 Zuletzt	BirKel, c.,	2003,	S.	27	ff.;	ferner	schwind, h.-d.,	2006,	§	20	Rdnr.	8	ff.
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Daraus	folgt,	dass	das	Hellfeld	polizeilich	registrierter	Kriminalität	lediglich	ein	Ausschnitt	des	Dun-

kelfeldes	 all	 jener	 Sachverhalte	 ist,	 die	Anlass	 zu	 Strafverfolgung	und	Verurteilung	geben	 können.	

Dieser	Ausschnitt	ist	wegen	des	Zusammenhangs	von	Deliktschwere	und	Anzeigewahrscheinlichkeit	

zu	den	schwereren	Deliktformen	hin	verschoben.	Die	in	der	PKS	registrierte	Kriminalität	ist	demnach	

kein	verkleinertes,	unverzerrtes	Abbild	des	Kriminalitätsgeschehens.	Hellfeldkriminalität	ist	(in	fast	

jeder	Beziehung)	ein	nicht	repräsentativer	Ausschnitt	der	Kriminalitätswirklichkeit.	

2.1.1.3 Wahrnehmung, Bewertung und Ausfilterung im Bereich der 
strafrechtlichen Sozialkontrolle

Die	 Kriminal-	 und	 Strafrechtspflegestatistiken	 messen	 nicht	 „das“	 Hellfeld	 der	 Kriminalität,	 son-

dern	 sie	 messen	 jeweils	 die	 Ergebnisse	 der	 Tätigkeit	 und	 der	 Sachverhaltsbewertung	 von	 Polizei,	

Staatsanwaltschaft	 oder	 Gericht.	 Sie	 geben	 im	 Idealfall	 als	 Tätigkeitsnachweise	 Aufschluss	 über	

die	 in	 den	 einzelnen	 Abschnitten	 des	 Strafverfahrens	 stattfindenden	 Registrierungs-,	 Definitions-	

und	 Ausfilterungsprozesse.	 In	 der	 Realität	 ist	 dies	 aus	 mehreren	 Gründen	 allerdings	 nur	 bedingt	

möglich.	 Im	 Ersten	 Periodischen	 Sicherheitsbericht	 (1.	PSB)	 wurden	 die	 diesbezüglich	 bestehenden	

Aussagegrenzen	 der	 Kriminal-	 und	 Strafrechtspflegestatistiken	 hinsichtlich	 einer	 Abbildung	 der	

Bewertungs-	und	Ausfilterungsprozesse	eingehend	dargestellt7;	hierauf	wird	verwiesen.	Durch	eine	

vergleichende	Gegenüberstellung	der	Daten	von	PKS	und	Strafverfolgungsstatistik	können	immerhin	

die	 ungefähren	Größenordnungen	 des	 Ausfilterungsprozesses	 dargestellt	werden.8	 In	Deutschland	

(alte	Länder)	wurden	danach	2004	5,5	Millionen	Fälle	(ohne	Staatsschutzdelikte	und	ohne	Vergehen	

im	Straßenverkehr)	polizeilich	bekannt	und	im	gleichen	Jahr	2,9	Millionen	Fälle	aufgeklärt;	1,9	Milli-

onen	strafmündige	Tatverdächtige	wurden	ermittelt,	 im	gleichen	 Jahr	erfolgten	rund	580.000	Ver-

urteilungen	 (ohne	Straftaten	 im	Straßenverkehr).	Die	einzelnen	 „Filter“	dieses	Trichtermodells	 sind	

im	1.	PSB	beschrieben	worden.9	Die	Größenordnungen	sind	unverändert	geblieben,	weshalb	auf	die	

damaligen	Ausführungen	verwiesen	werden	kann.	

Das	Strafverfahren	ist	aber	nicht	nur	ein	Prozess	der	Ausfilterung,	sondern	auch	ein	Prozess	der	Bewer-

tungsänderung	im	weiteren	Gang	des	justiziellen	Verfahrens.	Die	Erfassungsbedingungen	für	die	PKS	

führen	tendenziell	zur	Überschätzung	sowohl	der	Zahl	der	Taten	und	der	Tatverdächtigen	als	auch	der	

Schwere	des	Sachverhalts.	Im	Zweifel	wird	der	als	schwerer	zu	beurteilende	Sachverhalt	angenommen.	

Diese	Überbewertungstendenz	wird,	wenn	sie	im	weiteren	Fortgang	des	Verfahrens	korrigiert	wird,	

im	statistischen	Ausweis	der	PKS	nicht	zurückgenommen.	Insbesondere	bei	schweren	Delikten	findet	

im	weiteren	Verfahrensgang	häufig	eine	Umdefinition	statt,	und	zwar	regelmäßig	ein	„Herunterdefi-

nieren“.	Ausmaß	und	Art	der	Umdefinition	lassen	sich	freilich	aus	den	gegenwärtigen	Kriminal-	und	

Strafrechtspflegestatistiken	nicht	erschließen.	Aus	Aktenanalysen	sind	für	einige	Delikte	der	Gewalt-

kriminalität	die	Größenordnungen	abschätzbar.10	Bei	–	nach	polizeilicher	Ausgangsdefinition	–	vor-

sätzlichen	Tötungsdelikten	stellte	z.	B.	steitz11	in	einer	Analyse	von	250	Strafverfahren	des	Jahres	1971	

aus	sechs	deutschen	Großstädten	fest,	dass	es	nur	in	34	%	auch	zu	einer	entsprechenden	Verurteilung	

7	 Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	Kap.	1.4.4;	die	dort	festgestellte	Notwendigkeit	

einer	Reform	des	Systems	der	Kriminal-	und	Rechtspflegestatistiken	besteht	nach	wie	vor.
8	 Eine	exakte	Abbildung	des	Ausfilterungsprozesses	wäre	dann	möglich,	wenn	es	sich	jeweils	um	Untermengen	handeln	

würde.	Dies	 ist	wegen	 unterschiedlicher	 Erfassungszeitpunkte,	 Erhebungseinheiten	 und	 Erfassungsgrundsätze	 nicht	

der	Fall.	Da	es	sich	nicht	um	Untermengen	handelt,	können	auch	keine	Anteile	berechnet	werden.	Die	Angaben	an	der	

rechten	Seite	des	„Trichters“	(Schaubild	2.1-1)	sind	dementsprechend	nicht	als	Prozentsätze	zu	verstehen,	sie	dienen	ledig-

lich	dazu,	die	Größenordnungen	zu	verdeutlichen.
9	 Vgl.	Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	Kap.	1.3.2.1.
10	 Vgl.	hierzu	Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	S.	27	f.
11	 steitz, d.,	1993,	S.	111,	Tab.	3a.
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kam.	Ein	Großteil	dieser	Abweichungen	von	der	polizeilichen	Bewertung	beruhte	darauf,	dass	zum	

einen	das	Verfahren	–	aus	den	verschiedensten	Gründen,	vor	allem	aber	wegen	Todes	des	Beschuldig-

ten	–	eingestellt	werden	musste,	dass	zum	anderen	aber	wegen	anderer	Delikte	verurteilt	wurde.	Im	

Untersuchungsgut	von	steitz	erfolgte	in	jedem	vierten	Fall	eine	Umdefinition	zu	einem	anderen,	nicht	

vorsätzlichen	Tötungsdelikt.

Schaubild �.�-�: Polizeilich registrierte Straftaten und ermittelte Tatverdächtige im Prozess 
strafrechtlicher Sozialkontrolle (Trichtermodell). 
Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin, �00�.  
�erbrechen und �ergehen insgesamt, ohne Straftaten im Straßenverkehr. 
Absolute Zahlen und Relation zu der Zahl der �00� registrierten 
strafmündigen Tatverdächtigen

Schaubild 2.1-1: Polizeilich registrierte Straftaten und ermittelte Tatverdächtige im Prozess  
 strafrechtlicher Sozialkontrolle (Trichtermodell). 
 Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin, 2004.  
 Verbrechen und Vergehen insgesamt, ohne Straftaten im Straßenverkehr;  
 absolute Zahlen und Relation zu der Zahl der in 2004 registrierten 
 strafmündigen Tatverdächtigen.  
 

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik; Strafverfolgungsstatistik. 
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2.1.1.4 Konsequenzen der Kontrollabhängigkeit für die Analyse der Entwicklung 
registrierter Kriminalität 

Änderungen	der	registrierten	Kriminalität	können	beruhen	auf	Änderungen	

	 der	(wirklichen)	Kriminalität,	

	 der	sozialen	Kontrolle	bzw.	Anzeigebereitschaft,	

	 der	Verfolgungsintensität,	

	 der	Erfassungsgrundsätze	für	die	Statistiken	oder

	 auf	Änderungen	des	Registrierverhaltens	der	statistikführenden	Stellen.12	

12	 Zu	Beispielen	und	Belegen	 für	diese	Einflussfaktoren	vgl.	Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	

(Hg.),	1.	PSB,	S.	17	ff.
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Die	 wohl	 einflussreichsten	 Faktoren	 sind,	 abgesehen	 von	 Änderungen	 der	 statistischen	 Erhebung	

oder	Aufbereitung,	 einerseits	 Änderungen	 der	 Kriminalitätswirklichkeit,	 andererseits	 der	 sozialen	

Kontrolle,	namentlich	der	Anzeigebereitschaft.	

Sowohl	ausländische	als	auch	deutsche	Dunkelfeldstudien	zeigen	durchweg	erhebliche	Diskrepanzen	

zwischen	Indikatoren	der	Kriminalitätsentwicklung	sowie	der	Kriminalitätsbelastung	auf	der	Basis	

von	Hellfelddaten	einerseits	und	von	Dunkelfelddaten	andererseits.	Aufgrund	der	 seit	 1973	 jährlich	

durchgeführten	Dunkelfelduntersuchungen	 in	den	USA	 ist	empirisch	begründet,	dass	 sich	Dunkel-

feld-	und	Hellfelddaten	gegenläufig	entwickeln	können,	es	also	kein	„Gesetz	der	konstanten	Verhält-

nisse“	gibt,	wonach	die	Hellfelddaten	im	Wesentlichen	die	Entwicklung	der	Kriminalitätswirklichkeit	

widerspiegelten	(vgl.	Schaubild	2.1-2).	

Ohne	 Zusatzinformationen	 aus	 Dunkelfeldforschungen	 bleibt	 deshalb	 ungewiss,	 ob	 die	 statistischen	

Nachweise	 die	 Entwicklung	 der	 Kriminalitätswirklichkeit	 widerspiegeln	 oder	 ob	 sie	 lediglich	 das	

Ergebnis	 einer	Verschiebung	der	Grenze	 zwischen	Hell-	 und	Dunkelfeld	 sind.	Demzufolge	geben	die	

verfügbaren	Hellfeldstatistiken	vermutlich	weder	den	Umfang	noch	die	Struktur	noch	die	differenzielle	

Betroffenheit	unterschiedlicher	Bevölkerungsgruppen	(nach	Alter,	Geschlecht,	Region,	ethnischer	Her-

kunft	etc.)	und	auch	nicht	die	zeitliche	Entwicklung	des	Kriminalitätsgeschehens	adäquat	wieder.	

Schaubild �.�-�: Gewaltkriminalität im Dunkelfeld und polizeilich registrierte 
Gewaltkriminalität, USA ����–�00�

0 

Datenquelle: BUREAU OF JUSTICE STATISTICS (Hg.). 
 
Legende: 
Gewaltkriminalität insgesamt:  Zahl der polizeilich registrierten Tötungsdelikte plus Zahl der in der Opferstudie ausgewiesenen 
    Vergewaltigungen, Raubdelikte und schweren sowie gefährlichen Körperverletzungen  
   („aggravated assault“) unabhängig davon, ob sie bei der Polizei zur Anzeige gebracht  
   worden sind. 
Polizeilich registrierte Kriminalität: Zahl der im Uniform Crime Report des FBI enthaltenen Tötungsdelikte, Vergewaltigungen 
   („forcible rapes“), Raubdelikte und schweren sowie gefährlichen Körperverletzungen 
   („aggravated assaults“). Nicht enthalten sind Raubüberfälle auf Geschäfte und  
   Unternehmen sowie Delikte mit Opfern unter zwölf Jahren. 
 

Schaubild 2.1-2: Gewaltkriminalität im Dunkelfeld und polizeilich registrierte  
 Gewaltkriminalität, USA 1973 ... 2004  
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Datenquelle:	 Bureau of Justice statistics	(Hg.).

Legende:
Gewaltkriminalität insgesamt:	Zahl	der	polizeilich	registrierten	Tötungsdelikte	plus	Zahl	der	in	der	Opferstudie	ausgewiese
nen	Vergewaltigungen,	Raubdelikte	und	schweren	sowie	gefährlichen	Körperverletzungen	(„aggravated	assault“)	unabhängig	
davon,	ob	sie	bei	der	Polizei	zur	Anzeige	gebracht	worden	sind.

Polizeilich registrierte Kriminalität:	Zahl	der	im	Uniform	Crime	Report	des	FBI	enthaltenen	Tötungsdelikte,	Vergewaltigungen	
(„forcible	rapes“),	Raubdelikte	und	schweren	sowie	gefährlichen	Körperverletzungen	(„aggravated	assaults“).	Nicht	enthalten	
sind	Raubüberfälle	auf	Geschäfte	und	Unternehmen	sowie	Delikte	mit	Opfern	unter	zwölf	Jahren.
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2.1.1.5 Vergleichbarkeit als methodische Voraussetzung für zeitliche 
Längsschnittvergleiche oder regionale Querschnittsvergleiche 

Sowohl	die	Messung	von	Kriminalität	im	regionalen	Querschnitt	oder	im	zeitlichen	Längsschnitt	als	

auch	der	Vergleich	von	nach	Alter,	Geschlecht	oder	Nationalität	unterschiedlich	zusammengesetzten	

Tätergruppen	setzt	voraus,	dass	jeweils	Vergleichbares	miteinander	verglichen	wird.	Das	Vorkommen	

von	Kriminalität	 ist	nicht	gleichmäßig	über	alle	Bevölkerungsgruppen	verteilt,	es	 ist	z.	B.	 in	hohem	

Maße	vom	Alter	und	vom	Geschlecht	abhängig.	Deshalb	beeinflussen	nicht	nur	die	Größe,	 sondern	

vor	 allem	die	 sich	 im	Zeitverlauf	 als	 Folge	 von	 Schwankungen	der	Geburtenraten	und	von	Wande-

rungsbewegungen	ändernde	Zusammensetzung	der	Bevölkerung	das	Vorkommen	von	Kriminalität.	

Um	dennoch	Vergleiche	durchführen	zu	können,	werden	derartige	demographische	Veränderungen	

dadurch	berücksichtigt,	dass	so	genannte	Belastungszahlen	(Tatverdächtigenbelastungszahl	–	TVBZ,	

Verurteiltenbelastungszahl	–	VBZ)	berechnet	werden,	bei	denen	die	Zahl	der	Tatverdächtigen	bzw.	der	

Verurteilten	jeweils	auf	100.000	der	alters-	und/oder	geschlechtsgleichen	Wohnbevölkerung	bezogen	

wird.	Dies	 setzt	 voraus,	dass	die	Zahl	der	 zur	Wohnbevölkerung	gemeldeten	Personen	hinreichend	

genau	bekannt	ist.	Dies	ist	vor	allem	bei	Nichtdeutschen	nicht	der	Fall.	Denn	in	der	Wohnbevölkerung	

sind	nicht	berücksichtigt:

	 nicht	 meldepflichtige	 Personen,	 insbesondere	 ausländische	 Durchreisende	 und	 Touristen	 sowie	

grenzüberschreitende	 Berufspendler,	 ferner	 Angehörige	 der	 Stationierungsstreitkräfte	 und	 der	

ausländischen	diplomatischen	und	konsularischen	Vertretungen	mit	ihren	Familienangehörigen,	

	 zwar	meldepflichtige,	aber	nicht	gemeldete	Personen,	insbesondere	sich	illegal	Aufhaltende.

	

Auf	der	Grundlage	der	 veröffentlichten	Daten	der	amtlichen	Kriminal-	und	Strafrechtspflegestatis-

tiken	sind	deshalb	gültige	TVBZ	bzw.	VBZ	für	die	nichtdeutschen	Tatverdächtigen	bzw.	Verurteilten	

nicht	ermittelbar.	

2.1.1.6 Methodische Konsequenzen aus der Einsicht in die Kontrollabhängigkeit 
von registrierter Kriminalität

Für	ein	sachgerechtes	Bild	von	Umfang,	Struktur	und	Entwicklung	der	Kriminalität	genügt	es	nach	

alledem	 nicht,	 lediglich	 die	 Daten	 zur	 Hellfeldkriminalität	 zugrunde	 zu	 legen.	 Vielmehr	 müssen	

diese	 Informationen,	 so	 weit	 wie	 möglich,	 durch	 Befunde	 aus	 anderen	 Quellen,	 insbesondere	 aus	

Dunkelfelduntersuchungen	 und	 durch	 andere	 Datenquellen	 (z.	B.	 Daten	 der	 Versicherungen,	 der	

Verkehrsbetriebe,	der	Kaufhäuser,	schulärztliche	Berichte)	ergänzt	werden.	Zum	anderen	genügt	es	

nicht,	die	Daten	nur	einer	der	verschiedenen	Statistiken	heranzuziehen.	Erforderlich	ist	vielmehr,	die	

unterschiedlichen	Ausfilterungen	und	Bewertungen	–	einschließlich	der	abschließenden	justiziellen	

Bewertung	–	durch	Berücksichtigung	sämtlicher	relevanter	Informationen	abzubilden,	um	Fehlein-

schätzungen	und	Falschbewertungen	möglichst	zu	vermeiden.	

2.1.2 Kriminalität im Dunkelfeld – Umfang, Struktur und Entwicklung
2.1.2.1 Umfang und Struktur der Dunkelfeldkriminalität
Um	 Ausmaß,	 Struktur	 und	 Entwicklung	 von	 als	 kriminalisierbar	 eingeschätzten	 Sachverhalten	 im	

Dunkelfeld	 erkennen	 zu	 können,	 kommen	 vor	 allem	 Befragungen	 repräsentativer	 Bevölkerungs-

stichproben	als	 so	genannte	Täter-	 oder	Opferbefragungen	 in	Betracht.13	Damit	 lässt	 sich	 indes	nur	

13	 Im	Idealfall	werden	hierbei	repräsentative	Stichproben	der	Bevölkerung	befragt,	also	nicht,	wie	die	übliche,	jedoch	irre-

führende	Bezeichnung	vermuten	lässt,	(bekannte)	Täter	bzw.	Opfer.	Der	Unterschied	beider	Befragungsarten	besteht	in	

der	Fragestellung.	Bei	„Täterbefragungen“	wird	danach	gefragt,	ob	der	Befragte	selbst	(in	einem	bestimmten	Zeitraum)	

ein	Delikt	verübt	hat.	Bei	Opferbefragungen	soll	der	Befragte	darüber	Auskunft	geben,	ob	er	(in	einem	bestimmten	Zeit-
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ein	 Teil	 des	 Dunkelfeldes	 erforschen.	 Es	 gibt	 eine	 Reihe	 von	 Fall-	 und	 Tätergruppen,	 die	 sich	 mit	

dieser	Methode	 entweder	 nicht	 oder	 nur	mit	 großem	Aufwand	 untersuchen	 lassen.	Hierzu	 zählen	

insbesondere	schwere	Formen	der	Kriminalität	sowie	Ereignisse	im	Privatraum	von	Familie	und	Part-

nerschaft.	Über	Umfang,	Struktur	und	Entwicklung	der	Kriminalität	in	ihrer	Gesamtheit	ist	deshalb	

–	 empirisch	belegt14	 –	nichts	bekannt.	Aber	auch	bezüglich	der	Eigentums-	und	Vermögensdelikte,	

dem	gegenwärtigen	Hauptbefragungsgebiet	von	Opferbefragungen,	kann	das	Dunkelfeld	weder	voll-

ständig	noch	verzerrungsfrei	aufgehellt	werden.15	Im	Übrigen	wird	auch	mit	Dunkelfeldforschungen	

nicht	 Kriminalitätswirklichkeit	 gemessen,	 sondern	 die	 Selbstbeurteilung	 und	 Selbstauskunft	 der	

Befragten.	Es	wird	mithin	erfasst,	wie	Befragte	bestimmte	Handlungen	definieren,	bewerten,	kate-

gorisieren,	sich	daran	erinnern	und	bereit	sind,	darüber	Auskunft	zu	geben.	Dunkelfeldforschungen	

sind	 deshalb	 kein	 Ersatz	 für	 Kriminalstatistiken.	 Sie	 stellen	 aber	 eine	 notwendige	 Ergänzung	 der	

Kriminalstatistiken	dar,	um	–	jedenfalls	für	Teilbereiche	–	die	stattfindenden	Selektionsprozesse,	ins-

besondere	hinsichtlich	der	Anzeige,	erkennen,	quantitativ	einordnen	und	in	ihrer	Bedeutung	für	das	

kriminalstatistische	Bild	bewerten	zu	können.

Im	Unterschied	zu	den	USA	und	einigen	europäischen	Staaten,	wie	Frankreich,	Großbritannien	oder	

den	Niederlanden,	wo	schon	seit	Jahren	periodische	Opferbefragungen	bei	national	repräsentativen,	

großen	 Stichproben	 durchgeführt	 werden16,	 gibt	 es	 in	 der	 Bundesrepublik	 noch	 keine	 periodische	

Opferuntersuchung.	 Die	 in	 den	 1990er	 Jahren	 erstmals	 bundesweit	 durchgeführten	 Opferbefra-

gungen17	 sind	wegen	unterschiedlicher	Grundgesamtheiten,	wegen	Unterschieden	in	den	Stichpro-

bengrößen,	 im	 Stichprobendesign,	 in	 Erhebungsmethoden	 und	 Erhebungskontext,	 vor	 allem	 aber	

hinsichtlich	 der	 Operationalisierungen	 der	 abzufragenden	 Viktimisierungen	 sowie	 wegen	 unter-

schiedlicher	Referenzzeiträume	nur	bedingt	miteinander	vergleichbar.	

Die	 letzten,	bundesweiten	Opferbefragungen	wurden	1997	 im	Auftrag	des	Bundesministeriums	der	

Justiz	bei	zwei	unterschiedlich	großen	Stichproben	durchgeführt.18	Mit	dem	dort	erhobenen	Delikt-

spektrum	 wurden	 Opferprävalenzraten	 von	 15,9	%	 und	 19,5	%	 ermittelt	 (vgl.	 Tabelle	 2.1-1).	 Einfache	

Eigentumsdelikte	 (Diebstahls-	und	Betrugsdelikte)	nahmen	unter	den	vier	nach	Schweregrad	gebil-

deten	Gruppen	den	größten	Anteil	ein.	Kontaktdelikte	(Einbruch	und	Einbruchsversuch	sowie	Gewalt-

delikte)	kamen	wesentlich	seltener	vor;	auch	im	Dunkelfeld	sind	danach	Gewaltdelikte	relativ	seltene	

Ereignisse.	 Die	 Opferprävalenzraten	 waren	 geschlechts-	 und	 altersspezifisch	 unterschiedlich	 hoch	

(vgl.	Schaubild	2.1-3).	Männer	waren	im	Durchschnitt	geringfügig	stärker	opfergefährdet	als	Frauen;	

allerdings	wurden	Frauen	etwa	genauso	häufig	Opfer	von	Gewaltdelikten	wie	Männer.	

raum)	Opfer	von	bestimmten	(angezeigten	oder	auch	nicht	angezeigten)	Delikten	geworden	ist.	Zu	weiteren	Methoden	

der	Dunkelfeldforschung	vgl.	schwind, h.-d.,	2006,	§	2	Rdnr.	37	ff.	
14	 Manche	Kriminologen	gehen	von	jährlich	50	Millionen	Taten	und	mehr	aus,	darunter	allerdings	überwiegend	Bagatel-

len,	denen	ca.	sieben	Millionen	bekannt	gewordene	Taten	gegenüberstehen	(vgl.	Kreuzer, A.,	1994,	S.	10).
15	 Ausführlich	zu	den	Grenzen	vgl.	Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	Kap.	1.3.3.3.
16	 Vgl.	die	Nachweise	bei	schwind, h.-d.,	2006,	§	2	Rdnr.	76	ff.
17	 Vgl.	die	Nachweise	bei	heinz, w.	und	G. spiess,	2001,	S.	147	ff.;	ferner	weiss, r.,	1997.
18	 Grundgesamtheit	der	Stichprobe	für	die	GFM-GETAS	Mehrthemengroßumfrage	(MTU)	waren	alle	Personen	mit	Wohnsitz	

in	Deutschland,	die	zum	Zeitpunkt	der	Befragung	wenigstens	das	16.	Lebensjahr	vollendet	hatten	und	in	Privathaushal-

ten	der	Bundesrepublik	lebten.	Die	Grundgesamtheit	schloss	die	deutsche	Wohnbevölkerung	ein	sowie	die	ausländische	

Wohnbevölkerung,	soweit	die	Möglichkeit	bestand,	das	 Interview	in	deutscher	Sprache	durchzuführen.	Die	Grundge-

samtheit	der	Stichprobe	für	den	SozialwissenschaftenBus	III/97	(SWB)	schließt	ebenfalls	die	deutsche	und	ausländische	

Wohnbevölkerung	ein,	die	untere	Altersbegrenzung	ist	jedoch	auf	18	Jahre	festgelegt.
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Tabelle �.�-�: Opferanteile und Art der schwersten �iktimisierung.  
Bundesweite, repräsentative Opferbefragung bei Einwohnern im Alter von über 
�� Jahren (MTU ����: N=�0.0�0) bzw. �� Jahren (SWB ����: N=�.���). 
GFM-GETAS Mehrthemen-Großumfrage ���� und SozialwissenschaftenBus III/��

Opferindex SWB ���� MTU ����
Deliktgruppe	 N % N %

	1	(nur)	Sachbeschädigung	 	 115 	 3,5 	 588 	 2,9

	2	(auch)	Diebstahl,	Betrug	 	 375 	 11,5 	 1.845 	 9,2

	3	(auch)	Einbruch,	Einbruchsversuch	 	 52 	 1,6 	 304 	 1,5

	4	(auch)	Gewaltdelikte	 	 96 	 2,9 	 449 	 2,2

 Opfer insgesamt 	 638 	 19,5 	 3.186 	 15,9

%	bezogen	auf	Befragte	 	 3.272 	 100,0 	 20.070 	 100,0

Datenquelle:	 Heinz, W.	u.	a.,	1997.

Schaubild �.�-�: Opferraten nach Alter und Geschlecht (SWB ����)
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20,5
18,7

Datenquelle:	 Heinz, W.	u.	a.,	1997.

Die	in	beiden	Untersuchungen	gemessenen	Anzeigeraten	wiesen	erhebliche	Varianz	auf	(vgl.	Schau-

bild	2.1-4).	Die	Befragten	gaben	an,	im	Schnitt	mehr	als	jedes	zweite	Delikt	angezeigt	zu	haben.	

Unter	den	Gründen	für	die	Nichtanzeige	entfielen	47	%	auf	die	Kategorien	5	 („die	Polizei	hätte	auch	

nichts	machen	können/es	gab	keine	Beweise“)	und	1	(„war	nicht	besonders	schwerwiegend/hatte	kei-

nen	Schaden/Kinderstreiche“).	Erst	an	dritter	Stelle	wurde	Skepsis	geäußert	gegenüber	dem	polizeili-

chen	Engagement	bei	der	Aufklärung	(6	„die	Polizei	hätte	doch	nichts	dagegen	getan“).
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Schaubild �.�-�: Deliktspezifische Anzeigeraten (SWB ���� und MTU ����) 
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Schaubild 2.1-4: Deliktspezifische Anzeigeraten (SWB 1997 und MTU 1997)  
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Datenquelle:	 Heinz, W.	u.	a.,	1997.

Tabelle �.�-�: Gründe der Nichtanzeige (MTU ���� und SWB ���� zusammen)

Nennungen*) Fälle Nennung (Nichtanzeigegrund)
			abs. 	% (Personen)

	 607 	 26,8 541 5: „die	Polizei	hätte	auch	nichts	machen	können/es	gab	keine	Beweise“

	 456 	 20,1 421 1: „war	nicht	besonders	schwerwiegend/hatte	keinen	Schaden/Kinderstreiche“

	 357 	 15,8 312 6: „die	Polizei	hätte	doch	nichts	dagegen	getan“

	 277 	 12,2 262 9: „anderer	Grund/andere	Gründe“

	 280 	 12,4 260 2: „habe	es	selbst	geregelt,	Täter	war	mir	bekannt“

	 95 	 4,2 94 4: „ich	war	nicht	versichert“

	 86 	 3,8 79 8: „habe	mich	nicht	getraut	(aus	Angst	vor	Vergeltung	oder	Rache)“

	 72 	 3,2 69 3: „ich	habe	den	Fall	einer	anderen	Behörde	gemeldet“

	 34 	 1,5 31 7: „hatte	Angst	vor	der	Polizei/Abneigung	gegenüber	der	Polizei/wollte	nichts	
mit	Polizei	zu	tun	haben“

	 2.264 100	% Gesamt

Datenquelle:	 Heinz, W.	u.	a.,	1997.
*)	auch	Mehrfachnennungen

2.1.2.2 Entwicklung auf der Basis von Dunkelfelddaten
Hinsichtlich	der	Entwicklung	der	Dunkelfeldkriminalität	 fehlen	bundesweite	Ergebnisse.	Es	gibt	 für	

Deutschland	eine	 einzige,	 regional	 auf	 eine	Großstadt	 (Bochum)	beschränkte	 Studie,	 in	der	mit	 ver-
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gleichbarer	 Methode	 zu	 drei	 verschiedenen,	 jeweils	 mindestens	 zehn	 Jahre	 auseinander	 liegenden	

Messzeitpunkten	 (1975,	 1986,	 1998)	Daten	 erhoben	worden	 sind.	Danach	 sind	die	Dunkelzifferrelati-

onen19	des	einfachen	bzw.	schweren	Diebstahls	über	alle	drei	Untersuchungen	hinweg	nahezu	identisch	

geblieben.20	Bei	Körperverletzung	blieb	die	Summe	der	angezeigten	und	der	nicht	angezeigten	Körper-

verletzungen	zwischen	1975	und	1986	weitgehend	konstant,	deutliche	Zunahmen	erfolgten	dagegen	

zwischen	1986	und	1998.	Diese	Zunahmen	beruhten	jedoch	überwiegend	auf	einer	Veränderung	der	

Anzeigebereitschaft.	Während	die	Hellfelddaten	um	über	100	%	zunahmen,	stiegen	Hellfeld-	und	Dun-

kelfelddaten	 insgesamt	 lediglich	um	20	%	 (vgl.	Schaubild	2.1-5).	Zwei	Drittel	der	Zunahme	polizeilich	

registrierter	Körperverletzungsdelikte	in	Bochum	beruhten	danach	auf	einer	bloßen	Veränderung	der	

Anzeigebereitschaft.	Ob	dies	über	Bochum	hinaus	gilt,	ob	dies	vielleicht	sogar	bundesweit	so	gilt	und	

ob	dies	darüber	hinaus	auch	für	andere	Deliktgruppen	gilt,	lässt	sich	mangels	entsprechender	reprä-

sentativer,	bundesweit	kontinuierlich	durchgeführter	Dunkelfeldforschungen	nicht	sagen.

Schaubild �.�-�: Entwicklung der absoluten Zahlen angezeigter und nicht angezeigter 
Körperverletzungen (K�) in den Untersuchungen Bochum I bis Bochum III 
(����/����/����)

Schaubild 2.1-5: Entwicklung der absoluten Zahlen angezeigter und nicht angezeigter 
 Körperverletzungen (KV) in den Untersuchungen Bochum I bis Bochum III 
 (1975/1986/1998)  

KV angezeigt 

KV nicht angezeigt 

Datenquelle:  SCHWIND, H.-D. u. a., 2001.

Anzeigerate (%):  
Im Vergleich zu 1975 (1975 = 100) 
angezeigt:
nicht angezeigt:
Anzahl KV insgesamt:

1975 1986 1998 

7.079
(KV gesamt)

7.231
(KV gesamt)

8.748
(KV gesamt)

6.214 6.241 6.772

865 990 1.976

12 14 23 

100,0 102,1 123 ,6

100,0
100,0

 
114,5 
100,4 

 
228,4 
109,0 

 

Datenquelle:	 scHWind, H.-d.	u.	a.,	2001.

Zu	Veränderungen	 selbstberichteter	Delinquenz	 im	 zeitlichen	 Längsschnitt	 liegen	nur	wenige	 Stu-

dien	vor.	Nach	den	regelmäßig	seit	1976/77	durchgeführten	Gießener	Studentenbefragungen	haben	

sich	die	Lebenszeitprävalenzen	bei	Eigentumsdelikten	und	bagatellhafter	Delinquenz	–	bei	Schwan-

kungen	 im	 Einzelnen	 –	 kaum	 verändert.	 Sie	 lagen	 z.	B.	 für	 Ladendiebstahl	 bei	Männern	 bei	 41	%	 in	

19	 Verhältnis	aus	der	Zahl	der	der	Polizei	bekannt	gewordenen	Fälle	zu	der	Anzahl	der	nicht	bekannt	gewordenen	Delikte.	

Zur	Ermittlung	der	Zahl	der	angezeigten	Fälle	legten	schwind	und	Mitarbeiter	nicht	die	Angaben	der	Befragten	zugrun-

de,	sondern	die	–	deutlich	geringere	–	Zahl	der	von	der	Polizei	aufgrund	einer	Sondererfassung	ermittelten	Fälle.
20	 schwind, h.-d.	u.	a.,	2001,	S.	140.



��Kriminalität in Deutschland im Überblick

den	 Jahren	 1976/77	und	bei	40	%	 in	den	 Jahren	 1992/93.21	Gestützt	 auf	 –	allerdings	nicht	bundesweit	

repräsentative	–	Schülerbefragungen	lässt	sich	begründet	sagen,	Delinquenz	habe	in	den	ersten	bei-

den	Dritteln	der	1990er	Jahre	auch	im	Dunkelfeld	zugenommen,	und	zwar	auch	Aggressionsdelikte.22	

Einige	Befragungen	deuten	darauf	hin,	dass	die	Zunahme	in	dieser	Zeit	vor	allem	darauf	beruht,	dass	

von	der	recht	kleinen	Gruppe	der	Mehrfachtäter	mehr	Delikte	verübt	werden.23	

Nach	sämtlichen	neueren	–	seit	Ende	der	1990er	Jahre	durchgeführten	–	Schülerbefragungen	steigen	

die	 Prävalenzraten	 aber	 bei	 keinem	 der	 untersuchten	 Delikte	 mehr,	 sie	 gehen	 überwiegend	 sogar	

zurück,	teilweise	sogar	deutlich.24	Dies	könnte	eine	Trendwende	signalisieren.	

2.1.3 Registrierte Kriminalität – Umfang, Struktur und Entwicklung 
2.1.3.1 Umfang und Struktur der in der PKS registrierten Kriminalität
2005	wurden	bundesweit	6.391.715	Fälle	von	der	Polizei	registriert.	Hinzu	kommt	noch	eine	quantita-

tiv	nicht	genau	zu	bestimmende	Menge	von	Verdachtsfällen,	die	in	der	PKS	zwar	nicht	registriert	wer-

den,	die	aber	gleichfalls	Gegenstand	von	Ermittlungs-	und	Strafverfahren	sind.25	Würden	auch	die	in	

der	PKS	nicht	ausgewiesenen	Straßenverkehrsdelikte	berücksichtigt26,	dann	müsste	man	derzeit	statt	

von	6,4	Millionen	Fällen	von	rund	8,6	Millionen	Fällen	ausgehen.	

Bei	 rund	der	Hälfte	der	 registrierten	Fälle	handelte	es	 sich	um	Diebstahlsdelikte,	davon	bei	wieder	

etwas	mehr	als	der	Hälfte	um	Fälle	von	Diebstahl	ohne	erschwerende	Umstände	(vgl.	Schaubild	2.1-6).	

Auf	Eigentums-	und	Vermögensdelikte27	entfielen	2005	insgesamt	59,9	%	aller	registrierten	Straftaten:	

Diebstahl	42,7	%,	Unterschlagung	1,6	%,	Betrug	14,9	%	und	Veruntreuungen	0,8	%.	

Obwohl	aufgrund	selektiver	Anzeigepraxis	eher	die	schadensschweren	Fälle	angezeigt	werden,	belief	

sich	der	Schaden	i.	S.	des	Geldwertes	des	erlangten	Gutes	bei	19,7	%	aller	vollendeten	Eigentums-	und	

Vermögensdelikte	auf	nicht	mehr	als	15	Euro.	Bei	fast	zwei	Dritteln	der	Fälle	(2005:	63,4	%)	überstieg	

der	Schaden	nicht	mehr	als	250	Euro	(vgl.	Tabelle	2.1-4).	Schadensschwere	Delikte	von	5.000	Euro	und	

mehr	sind	eher	selten.	Erwartungsgemäß	sind	vor	allem	bei	Wirtschaftskriminalität	derartige	Schä-

den	relativ	häufiger.

21	 Kreuzer, A.	u.	a.,	1993,	S.	145,	Tab.	54.
22	 Inwieweit	das	Ausmaß	der	aus	diesen	Befragungen	ersichtlichen	Zunahme	von	Gewaltdelikten	real	ist	oder	möglicher-

weise	nur	gestiegene	Sensibilität	widerspiegelt,	darf	als	ungeklärt	gelten.	„Bei	Vergleichen	von	Ergebnissen	aus	zu	unter-

schiedlichen	Zeitpunkten	durchgeführten	Befragungen	ist	zu	bedenken,	dass	sich	nicht	nur	die	Konnotation,	sondern	

auch	der	Bedeutungsgehalt	und	die	-breite	von	in	den	Fragebögen	eingesetzten	Begriffen	über	die	Zeit	verändert	haben	

können.	Dies	gilt	auch	und	gerade	für	den	Gewaltbegriff.	(…)	D.	h.,	auch	wenn	der	Gewaltbegriff	selbst	in	solchen	Befra-

gungen	nicht	auftaucht,	besteht	 infolge	der	Sensibilisierung	eine	Tendenz	dahingehend,	dass	auch	eigenes	Verhalten	

unter	die	Kategorien,	die	mit	Gewaltausübung	in	Verbindung	stehen,	subsumiert	wird“	(mAnsel, J.	und	K. hurrelmAnn,	

1998,	S.	85	f.).
23	 Vgl.	Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	S.	558.
24	 Boers, K.	und	J. reinecKe,	2004b,	S.	2;	dünKel, F.	und	B. GenG,	2003a,	S.	1	ff.;	pFeiFFer, c.	und	p. wetzels,	2006.
25	 In	der	PKS	werden	seit	1963	„Staatsschutzdelikte“	und	„Verkehrsdelikte“	nicht	ausgewiesen.	Ferner	sind	in	ihr	nicht	ent-

halten	die	von	der	Staatsanwaltschaft	(bedeutsam	vor	allem	im	Bereich	der	Wirtschaftsstraftaten),	von	den	Finanzäm-

tern	(Steuervergehen)	und	den	Zollbehörden	(außer	den	Rauschgiftdelikten)	unmittelbar	und	abschließend	bearbeiteten	

Vorgänge	sowie	die	Straftaten	von	Soldaten	der	Bundeswehr,	deren	Ermittlung	der	Disziplinarvorgesetzte	selbständig	

durchführt.
26	 Für	 diese	 Schätzung	 wird	 der	 Anteil	 der	wegen	 Straßenverkehrsdelikten	 Verurteilten	 an	 den	 insgesamt	 Verurteilten	

zugrunde	gelegt.	2004	wurden	775.802	Personen	verurteilt,	davon	196.484	(=	25,3	%)	wegen	Vergehen	im	Straßenverkehr	

als	schwerstem	Delikt.	
27	 Zu	 Eigentums-	 und	 Vermögensdelikten	 vgl.	 ausführlich	 Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	

(Hg.),	1.	PSB,	Kap.	2.3.
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Schaubild �.�-�: Die Struktur der polizeilich registrierten Straftaten �00�

  
19,8 % sonstige Straftatbestände nach StGB

7,5 % gg. strafrechtliche Nebengesetze 

0,1 % Straftaten gegen das Leben (0,06 %)

0,9 % Straftaten gegen die sexuelle 
              Selbstbestimmung

11,5 %
Rohheitsdelikte und Straftaten 
gegen die persönliche Freiheit

20,5 % 
Diebstahl unter  
erschwerenden  

Umständen  
§§ 243-244a StGB 

22,1 %
Diebstahl ohne erschwerende Umstände (einschl. Ladendiebstahl)

§§ 242, 247, 248a-c StGB

darunter 
7,1 % Ladendiebstahl 

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik. 

Schaubild 2.1-6: Die Struktur der polizeilich registrierten Straftaten 2005 

 

 

18,5 % 
Vermögens- und 

Fälschungsdelikte 

 

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Tabelle �.�-�: Höhe des polizeilich registrierten Schadens bei Eigentums- und 
�ermögensdelikten (vollendete Fälle) �00�

vollendete Fälle Schadenssummen Schadensklassen  
(in % von �)

Insg. in % 
von 

insg.

in € in % 
von 

insg.

bis u. 
�� €

�� 
bis u. 
��0 €

mehr 
als 

�.000 
€

(�) (�) (�) (�) (�) (�) (�)

Mord	im	Zusammenhang	mit	Raubdelikten 23 0,0 104.242 0,0 21,7 30,4 21,7

Raub,	räuberische	Erpressung,	räuber.	Angriff	auf	
Kraftfahrer	(§§	249252,	255,	316a	StGB)

44.716 1,2 61.087.487 0,7 19,2 48,4 3,3

erpresserischer	Menschenraub	(§	239a	StGB) 75 0,0 4.626.310 0,1 52,0 9,3 22,7

Geiselnahme	(§	239b	StGB) 56 0,0 180.626 0,0 67,9 1,8 5,4

Diebstahl	ohne	erschwerende	Umstände	(§§	242,	
247248ac	StGB)

1.389.221 38,5 606.693.924 7,2 24,8 53,4 1,1

Diebstahl	unter	erschwerenden	Umständen	
(§§	243244a	StGB)

1.087.132 30,2 1.571.551.737 18,7 7,4 34,3 5,4

Betrug	(§§	263,	264,	265,	265b	StGB) 893.531 24,8 2.389.022.515 28,4 27,0 41,7 5,7

Veruntreuungen	(§§	266,	266a,	266b	StGB) 48.406 1,3 948.907.667 11,3 8,6 18,6 25,1

Unterschlagung	(§§	246,	247,	248a	StGB) 103.225 2,9 351.423.953 4,2 14,4 46,2 9,4

Erpressung	(§	253	StGB) 3.359 0,1 19.075.803 0,2 38,4 28,9 9,6

	Insolvenzstraftaten	(§§	283,	283ad	StGB) 4.628 0,1 477.457.578 5,7 61,4 0,7 32,7

Straftaten	gg.	strafrechtliche	Nebengesetze	auf	
dem	Wirtschafssektor

29.644 0,8 1.987.976.605 23,6 41,3 30,5 19,1

Eigentums- und �ermögensdelikte i. w. S. insg. 3.604.016 100 8.418.108.447 100 ��,� 43,7 4,3

darunter:	Wirtschaftskriminalität 77.235 2,1 4.210.733.577 50,0 21,7 16,0 33,7

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.
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Schaubild �.�-�: Wirtschaftskriminalität im �ergleich mit anderen Eigentums- und 
�ermögensdelikten.  
Anteil der Fälle und Anteil der Schadenssummen �00�

50 % 98 % 

2 % 

50 % 

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik. 

Schaubild 2.1-7: Wirtschaftskriminalität im Vergleich mit anderen Eigentums- und  
 Vermögensdelikten  
 Anteil der Fälle und Anteil der Schadenssummen 2005 

 

sonstige Eigentums-  
und Vermögenskriminalität 

Wirtschafts- 
kriminalität 

           sonstige  
       Eigentums-  
    und Vermögens- 
kriminalität 

Fälle: 2 %
Wirtschaftskriminalität

Schaden: 50 %

 Schadenssumme Eigentums- und Vermögenskriminalität gesamt:  8,4 Mrd. Euro
 darunter: Wirtschaftskriminalität:  4,2 Mrd. Euro
 sonstige Eigentums- und Vermögenskriminalität:  4,2 Mrd. Euro

 

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Gemessen	an	der	Gesamtzahl	der	registrierten	Straftaten	handelt	es	sich	–	 in	quantitativer	Betrach-

tung	 –	 bei	 den	 im	 Blickfeld	 der	 Öffentlichkeit	 stehenden	 Fällen	 der	 Gewaltkriminalität28	 um	 eher	

seltene	Ereignisse.	Auf	sie	entfielen	im	Jahr	2005	insgesamt	3,3	%29	aller	polizeilich	registrierten	Fäl-

le.30	Der	Anteil	an	allen	polizeilich	registrierten	Fällen	belief	sich	2005	bei	gefährlicher	und	schwerer	

Körperverletzung	auf	2,3	%,	bei	Raub	und	räuberischer	Erpressung	zusammen	auf	0,9	%,	bei	Vergewal-

tigung/sexueller	Nötigung31	auf	0,1	%,	bei	Mord/Totschlag	auf	0,04	%.	Zu	94,9	%	bestand	Gewaltkrimi-

nalität	aus	den	beiden	Deliktgruppen	„gefährliche	und	schwere	Körperverletzung“	(69,1	%)	sowie	aus	

„Raub,	 räuberischer	 Erpressung	und	 räuberischer	Angriff	 auf	Kraftfahrer“	 (25,8	%).	Auf	Vergewalti-

gung	und	sexuelle	Nötigung	entfielen	im	Jahr	2005	3,8	%,	auf	Mord/Totschlag	1,1	%	aller	Gewaltdelikte.	

Relativiert	wird	Gewaltkriminalität	ferner	durch	den	überproportional	hohen	Versuchsanteil,	insbe-

sondere	bei	Mord/Totschlag.

28	 In	der	Polizeilichen	Kriminalstatistik	werden	seit	1983	folgende	Straftaten	bzw.	-gruppen	zum	Oberbegriff	„Gewaltkrimi-

nalität“	zusammengefasst	(Stand	nach	Inkrafttreten	des	6.	StrRG):	Mord	(§	211	StGB),	Totschlag	und	Tötung	auf	Verlangen	

(§§	212,	213,	216	StGB),	Vergewaltigung	und	sexuelle	Nötigung	(§	177	Abs.	2,	3	und	4,	§	178	StGB),	Raub,	räuberische	Erpres-

sung	und	räuberischer	Angriff	auf	Kraftfahrer	(§§	249-252,	255,	316a	StGB),	Körperverletzung	mit	Todesfolge	(§§	227,	231	

StGB),	gefährliche	und	schwere	Körperverletzung	 (§§	224,	226,	231	StGB),	erpresserischer	Menschenraub	 (§	239a	StGB),	

Geiselnahme	(§	239b	StGB),	Angriff	auf	den	Luftverkehr	(§	316c	StGB).	
29	 Der	im	Berichtsjahr	2005	auf	Gewaltkriminalität	entfallende	Anteil	wäre	deutlich	höher,	würden	nicht	nur,	wie	derzeit,	

schwere	Gewaltdelikte	erfasst,	sondern	auch	die	(regelmäßig)	minder	schweren	Formen,	wie	einfache	Körperverletzung	

(5,4	%),	 Sachbeschädigung	 (11,2	%),	 Nötigung	 (0,9	%)	 oder	 Freiheitsberaubung	 (0,1	%),	 wobei	 freilich	 die	 Tatbestandsver-

wirklichung	 dieser	 Delikte,	 insbesondere	 bei	 der	 Sachbeschädigung,	 nicht	 notwendigerweise	 die	 Anwendung	 von	

Gewalt	gegen	Personen	voraussetzt.
30	 Zur	Gewaltkriminalität	vgl.	Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	Kap.	2.1.
31	 Zu	Vergewaltigung	und	sexueller	Nötigung	vgl.	Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	

Kap.	2.1,	2.2.
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Ebenfalls	 selten	wurden	 von	der	 Polizei	Delikte	 der	Wirtschaftskriminalität	 erfasst	 (2005:	 2,1	%	 der	

vollendeten	Fälle	mit	Schadenserfassung).32	Gleichwohl	entfielen	50,0	%	aller	in	der	PKS	bei	vollende-

ten	Fällen	registrierten	Schäden	auf	Wirtschaftskriminalität	(vgl.	Schaubild	2.1-7).33	

Während	bei	Wirtschaftskriminalität	die	enorme	Diskrepanz	zwischen	der	Fallzahl	und	den	unmit-

telbar	verursachten	Schäden	zumindest	erkennbar	wird,	sind	Gefährdungen	und	Schäden,	die	durch	

Gewaltkriminalität	bzw.	durch	Straftaten	gegen	die	sexuelle	Selbstbestimmung	verursacht	werden,	

noch	weitaus	gravierender.	Sie	lassen	sich	freilich	aufgrund	der	gegenwärtigen	statistischen	Angaben	

kaum	abschätzen	und	auch	nicht	ansatzweise	bestimmen.

2.1.3.2 Entwicklung polizeilich registrierter Kriminalität
Die	 polizeilich	 registrierte	 Kriminalität	 (ohne	 Staatsschutzdelikte	 und	 ohne	 Vergehen	 im	 Straßen-

verkehr)	ist	gestiegen,	wie	in	allen	westlichen	Industriestaaten,	sowohl	gemessen	nach	absoluten	als	

auch	nach	relativen	–	auf	100.000	Einwohner	bezogenen	–	Zahlen	(vgl.	Schaubild	2.1-8).34	1963	wurden	

1.678.840	Fälle	 in	der	PKS	ausgewiesen,	 im	Jahr	2005	das	3,2-fache,	nämlich	5.486.439	 (alte	Länder;	

Deutschland	insgesamt:	6.391.715).	

Im	gleichen	Zeitraum	ist	freilich	auch	die	Wohnbevölkerung	von	57.606.300	(1963)	auf	69.067.491	(alte	

Länder;	Deutschland	 insgesamt:	 82.500.849)	 (2005)	 gestiegen.	Die	wegen	dieser	 demographischen	

Veränderungen	aussagekräftigeren	Häufigkeitszahlen35	–	Zahl	der	registrierten	Fälle	pro	100.000	der	

Wohnbevölkerung	–	sind	dementsprechend	nicht	ganz	so	stark	angestiegen,	von	2.914	auf	7.699	(alte	

Länder,	Deutschland	insgesamt	7.747,5),	also	„nur“	um	das	2,6-fache.	

Wie	 Schaubild	 2.1-8	 zeigt,	 wurden	 die	 größten	 Steigerungsraten	 in	 den	 1970er	 und	 1980er	 Jahren	

verzeichnet.	Zwischen	1995	und	2000	gingen	sowohl	die	absoluten	wie	die	relativen	Zahlen	der	von	

der	Polizei	registrierten	Fälle	leicht	zurück;	in	den	folgenden	Jahren	wurden	wieder	mehr	Straftaten	

registriert.	2005	lag	die	Gesamthäufigkeitszahl	um	3,6	%	unter	jener	des	Vorjahres	und	fast	wieder	auf	

dem	Niveau	von	1991.

Derartige	Gesamtzahlen,	 insbesondere	auch	zur	Entwicklung	 registrierter	Kriminalität,	 sind	allge-

mein	beliebt.	Sie	vermitteln	indes	ein	Zerrbild,	vergleichbar	demjenigen,	das	bei	einer	Viehzählung	

32	 Zur	Wirtschaftskriminalität	vgl.	Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	Kap.	2.4.
33	 Grundgesamtheit	für	die	Berechnung	der	Delikts-	und	der	Schadensanteile	ist	Tab.	07	der	PKS	(Aufgliederung	der	Straf-

taten	nach	der	 Schadenshöhe).	 In	dieser	Tabelle	werden	nur	diejenigen	Straftaten	nachgewiesen,	 für	die	ein	 Schaden	

zu	erfassen	ist.	Der	Schadensausweis	beschränkt	sich	ferner	auf	vollendete	Fälle.	Dadurch	ergibt	sich	eine	Differenz	zur	

Zahl	aller	registrierten	Fälle,	und	zwar	sowohl	bei	der	Insgesamtzahl	als	auch	bei	den	der	Wirtschaftskriminalität	zuzu-

ordnenden	Straftaten.	Registriert	wurden	2005	insgesamt	6.391.715	Fälle,	davon	entfielen	89.224	(1,4	%)	auf	Wirtschafts-

kriminalität.	Dagegen	wurden	nur	3.604.016	vollendete	Fälle	mit	Schadenserfassung	ausgewiesen,	davon	waren	77.235	

(2,1	%)	der	Wirtschaftskriminalität	zuzuordnen.
34	 Ein	Zeitreihenvergleich	setzt	u.	a.	voraus,	dass	sich	die	statistische	Erfassung	nicht	wesentlich	ändert.	1963	wurden	in	der	

PKS	die	Straßenverkehrsdelikte,	die	bislang	in	der	Sammelgruppe	„Alle	sonstigen	Verbrechen	und	Vergehen	gegen	die	

deutschen	Strafgesetze“	mit	erfasst	worden	waren,	aus	der	Erfassung	herausgenommen.	Die	HZ	ging	von	3.699	(1962)	auf	

2.914	(1963)	zurück.	Ein	Zeitreihenvergleich	ist	deshalb	erst	ab	1963	aussagekräftig,	da	die	Straßenverkehrsdelikte	nicht	

gesondert	erfasst	worden	waren	und	deshalb	auch	nicht	herausgerechnet	werden	können.
35	 Die	Aussagekraft	 der	Häufigkeitszahl	wird	dadurch	beeinträchtigt,	 dass	u.	a.	 Stationierungsstreitkräfte,	 ausländische	

Durchreisende,	Touristen,	Besucher	und	grenzüberschreitende	Berufspendler	sowie	Nichtdeutsche,	die	sich	 illegal	 im	

Bundesgebiet	aufhalten,	in	der	Einwohnerzahl	nicht	enthalten	sind.	Straftaten,	die	von	diesem	Personenkreis	begangen	

wurden,	werden	aber	in	der	PKS	gezählt.	Da	sowohl	die	Zahl	wie	der	Anteil	dieser	Personen	zugenommen	haben	dürfte,	

wird	die	HZ	in	zunehmendem	Maße	überschätzt.
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entstünde,	würden	„Rindvieh,	Schweine	und	Haushühner	addiert	werden,	um	aus	der	Gesamtsumme	

auf	die	Höhe,	das	Steigen	und	Fallen	des	Viehbestandes	Schlüsse	zu	ziehen.“36	Der	Fehler	eines	derar-

tigen	Vorgehens	liegt	darin,	dass	nach	Art,	Schwere	und	Dunkelfeld	völlig	unterschiedliche	Straftaten	

zusammengezogen	werden.	Obwohl	hierüber	 im	Grundsätzlichen	Übereinstimmung	besteht,	wird	

dennoch	 in	 der	 öffentlichen	Diskussion	 vielfach	mit	 solchen	 „Schlagzeilenergebnissen“	 gearbeitet.	

Deshalb	ist	eine	zumindest	nach	Deliktgruppen	gegliederte	Betrachtung	vonnöten.

Der	Anstieg	der	polizeilich	registrierten	Kriminalität	wird	vor	allem	von	den	Eigentums-	und	Vermögens-

delikten,	namentlich	dem	Diebstahl,	getragen.	Zu	35	%	beruht	der	Anstieg	auf	Diebstahlsdelikten,	zu	17	%	

haben	Betrug,	zu	15	%	Sachbeschädigung,	zu	7	%	Betäubungsmitteldelikte	und	zu	4	%	Gewaltkriminalität	

hierzu	beigetragen.	Insgesamt	beruhen	drei	Viertel	der	Zunahmen	polizeilich	registrierter	Kriminalität	

zwischen	1963	und	2005	also	auf	Diebstahl,	Betrug,	Sachbeschädigung	und	Betäubungsmitteldelikten.

Die	Zahl	der	im	Mittelpunkt	der	öffentlichen	Diskussion	stehenden	Gewaltdelikte	ist	zwar	ebenfalls	

angestiegen:	 Ihr	 Anteil	 an	 den	 insgesamt	 registrierten	 Straftaten	 erhöhte	 sich	 von	 2,7	%	 (1963)	 auf	

3,2	%	 (2004).	Dieser	Anstieg	beschränkt	sich	 jedoch	auf	 (gefährliche	und	schwere)	Körperverletzung	

und	Raubdelikte	(vgl.	Schaubild	2.1-9).	Die	schwerste	Form,	nämlich	Tötungsdelikte,	sind	–	gemessen	

in	Häufigkeitszahlen	–	im	Wesentlichen	konstant	geblieben37	oder	entwickelten	sich,	wie	Vergewal-

36	 hoeGel, h.,	1911/1912,	S.	659.
37	 Vgl.	Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	S.	49.	Der	Anstieg	der	vorsätzlichen	Tötungs-

delikte	zwischen	1991	und	1995	ist	eine	Folge	statistischer	Erfassungsregeln.	Die	Fallerfassung	erfolgt	im	Zeitpunkt	der	

Abgabe	der	Akten	an	die	Staatsanwaltschaft,	also	ohne	Rücksicht	auf	den	Tatzeitpunkt.	Die	von	der	Zentralen	Ermitt-

Schaubild �.�-�: Entwicklung der Gesamthäufigkeitszahl polizeilich registrierter Fälle  
����–�00�, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, ���� und ���� mit 
Gesamtberlin, seit ���� Deutschland

Schaubild 2.1-8: Entwicklung der Gesamthäufigkeitszahl polizeilich registrierter Fälle,  
 früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, 1991 und 1992 mit Gesamtberlin, 
 seit 1993 Deutschland, 1963 ... 2005  
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Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik; früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West; 1991 und 1992 einschl. Gesamtberlin,  
 seit 1993 Deutschland; HZ bezogen auf je 100.000 der Wohnbevölkerung. 
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Gesamtberlin,	seit	1993	Deutschland;	HZ	bezogen	auf	je	100.000	der	Wohnbevölkerung.
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tigung38,	rückläufig	(vgl.	Schaubild	2.1-10).	Auch	die	Häufigkeitszahl	der	Sexualmorde	an	Kindern	ist	

in	diesem	Zeitraum	nicht	angestiegen,	 sondern	war	 rückläufig.	 In	den	 letzten	 19	 Jahren	wurden	 in	

den	alten	Ländern	der	Bundesrepublik	durchschnittlich	3,3	Fälle	pro	Jahr	des	vollendeten	Mordes	aus	

sexuellen	Motiven	an	Kindern	gezählt,	in	den	letzten	fünf	Jahren	gar	nur	2,2	Fälle.	Soweit	die	krimi-

nalstatistischen	Daten	überhaupt	vergleichbar	sind,	zeigt	sich,	dass	unter	den	europäischen	Staaten	

Deutschland	sowohl	bei	vollendeten	als	auch	bei	versuchten	Tötungsdelikten	im	unteren,	hinsichtlich	

der	Vergewaltigung39	im	mittleren	Bereich	liegt.40	

Weiter	 relativiert	werden	 jedenfalls	 die	 kriminalstatistischen	 Befunde	 über	 die	 Zunahme	 von	 gefähr-

licher	und	schwerer	Körperverletzung	sowie	von	Raub	durch	Ergebnisse	aus	zwei	neueren	Aktenanaly-

lungsgruppe	Regierungs-	und	Vereinigungskriminalität	(ZERV)	erfassten	Fälle	von	Mord	und	Totschlag	(Grenzzwischen-

fälle	und	ungeklärte	Tötungsfälle	in	Gefängnissen	der	ehemaligen	DDR)	aus	den	Jahren	1951	bis	1989	wurden	vor	allem	

1993	bis	1995	in	der	PKS	erfasst;	die	Tatzeiten	selbst	lagen	vor	1989	(vgl.	PKS	2004,	S.	133).	Dies	dürfte	zu	einem	großen	Teil	

den	sprunghaften	Anstieg	und	den	ab	1995	erfolgenden	Rückgang	erklären.
38	 Vgl.	Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	S.	47	ff.	Wegen	der	Änderung	von	§	177	durch	

das	33.	StrÄndG	vom	1.	Juli	1997	und	das	6.	StrRG	vom	26.	Januar	1998	ist	bei	Vergewaltigung	ein	Vergleich	mit	den	Vorjah-

ren	nur	noch	eingeschränkt	möglich.	
39	 Besonders	bei	diesem	Delikt	sind	freilich	die	im	internationalen	Vergleich	beachtlichen	Unterschiede	sowohl	in	der	straf-

rechtlichen	Definition	als	auch	der	Anzeigewahrscheinlichkeit	zu	beachten,	vgl.	KilliAs, m.,	2003,	S.	26.
40	 Vgl.	Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	S.	3,	unter	Hinweis	auf	das	European	Source-

book	of	Crime	and	Criminal	Justice,	2000.	Vgl.	ferner	home oFFice	(Hg.),	2002;	KilliAs, m.,	2003,	S.	35	f.,	39.

Schaubild �.�-�: Entwicklung der Häufigkeitszahl polizeilich registrierter Gewaltkriminalität 
����–�00�, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, ���� und ���� 
einschl. Gesamtberlin, seit ���� Deutschland
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Schaubild 2.1-9: Entwicklung der Häufigkeitszahl polizeilich registrierter Gewaltkriminalität,  
 früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, 1991 und 1992 einschließlich  
 Gesamtberlin, seit 1993 Deutschland 
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Mord, Totschlag, KV mit Todesfolge 

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	früheres	Bundesgebiet	einschl.	BerlinWest;	1991	und	1992	einschl.	
Gesamtberlin,	seit	1993	Deutschland;	HZ	bezogen	auf	je	100.000	der	Wohnbevölkerung

Vermerk:		 1971:	Änderungen	der	Erfassung;	1990:	Sonderentwicklung	in	BerlinWest;	1992:	durch	Erfassungsfehler	überhöht
	 *Durch	gesetzliche	Änderungen	(insb.1998)	Vergleichbarkeit	mit	Vorjahren	eingeschränkt
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sen.	Sie	zeigen,	dass	offenbar	vermehrt	„minder	schwere“	Fälle	angezeigt	und	registriert	werden.	In	einer	

vom	Kriminologischen	Forschungsinstitut	Niedersachsen	durchgeführten	Aktenanalyse	wurde	 festge-

stellt,	dass	 1996	 in	den	wegen	Raubes	oder	qualifizierter	Körperverletzung	 in	Hannover	durchgeführ-

ten	staatsanwaltschaftlichen	Ermittlungsverfahren	gegen	unter	21-jährige	Beschuldigte	der	Anteil	der	

schweren	Delikte	geringer	war	als	1993.41	Die	Kriminologische	Forschungsgruppe	der	Bayerischen	Polizei	

im	Bayerischen	Landeskriminalamt	kam	zu	einem	vergleichbaren	Ergebnis	bezüglich	der	Gewaltkrimi-

nalität	heranwachsender	und	jungerwachsener	Tatverdächtiger.	Die	Auswertung	der	Ermittlungs-	und	

Strafakten	 der	 1989	 und	 1998	 in	München	wegen	Gewaltkriminalität	 registrierten	Heranwachsenden	

und	Jungerwachsenen	zeigte,	dass	der	prozentuale	Anteil	der	als	„minder	schwer“	beurteilten	Fälle	1998	

ebenfalls	etwas	höher	war	als	noch	1989.42	Beide	Untersuchungen	bestätigen	zusammengenommen	mit-

hin	nicht	die	Annahme,	polizeilich	registrierte	Gewaltkriminalität	sei	„schwerer“	geworden.

2.1.3.3 Ausmaß und Entwicklung der Opfergefährdung im Spiegel der PKS
Opfer	werden	derzeit	in	den	Kriminal-	und	Strafrechtspflegestatistiken	nur	bei	bestimmten	Straftaten	

bzw.	Straftatengruppen	erfasst.	Am	ausführlichsten	sind	die	Nachweise	in	der	PKS.	Seit	1971	werden	

für	ausgewählte	Straftaten	und	-gruppen43	Angaben	zum	Opfer,	seit	1983	auch	zur	Opfer-Tatverdäch-

41	 Vgl.	pFeiFFer, c.	u.	a.	1999,	S.	94	ff.
42	 Vgl.	elsner, e.	und	h. molnAr,	2001,	S.	178	f.
43	 Die	Zahl	der	Straftaten,	bei	denen	Angaben	zum	Opfer	zu	erheben	sind,	wurde	wiederholt	erweitert.	Derzeit	erfolgt	eine	

Opfererfassung	bei	Straftaten	gegen	das	Leben,	gegen	die	sexuelle	Selbstbestimmung,	bei	Rohheitsdelikten,	insbesonde-

re	bei	Raub,	und	bei	Straftaten	gegen	die	persönliche	Freiheit.

Schaubild �.�-�0: Entwicklung der Häufigkeitszahl polizeilich registrierter Tötungsdelikte 
����–�00�, Index ���� = �00, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, 
���� und ���� einschl. Gesamtberlin, seit ���� Deutschland
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Schaubild 2.1-10: Entwicklung der Häufigkeitszahl polizeilich registrierter Tötungsdelikte,  
 Index 1971=100, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, 1991 und 1992 
 einschl. Gesamtberlin, seit 1993 Deutschland 
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.
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tigen-Beziehung	erfasst.	Als	Opfer	gelten	hierbei	„natürliche	Personen,	gegen	die	sich	die	mit	Strafe	

bedrohte	Handlung	unmittelbar	richtete“.44

Die	Analyse	der	Opferdaten	der	PKS	ergibt	die	bereits	 aus	der	Dunkelfeldforschung	bekannten	deut-

lichen	delikts-,	alters-	und	geschlechtsspezifischen	Unterschiede.	Wie	bei	der	Registrierungshäufigkeit,	

so	bestehen	auch	hinsichtlich	der	Opfergefährdung	große	deliktspezifische	Unterschiede.	2004	wurden	

z.	B.	von	100.000	Einwohnern	1,1	Opfer	eines	vollendeten	vorsätzlichen	Tötungsdeliktes,	66,6	Opfer	eines	

vollendeten	Raubes	(einschließlich	räuberischer	Erpressung	und	räuberischen	Angriffs	auf	Kraftfahrer)	

und	182,3	Opfer	einer	vollendeten	vorsätzlichen	schweren/gefährlichen	Körperverletzung.	

Männer	werden	 insgesamt	gesehen	häufiger	Opfer	 als	 Frauen	 (ausgenommen	Straftaten	gegen	die	

sexuelle	 Selbstbestimmung).	 Jugendliche	und	Heranwachsende	werden	häufiger	Opfer	als	 Erwach-

sene.	Unter	den	Erwachsenen	sind	ältere	Menschen	weniger	gefährdet	als	jüngere.45	Wie	Tabelle	2.1-4	

erkennen	 lässt,	 sind	männliche	 Jugendliche	und	Heranwachsende	bei	 Körperverletzung	und	Raub	

besonders	gefährdet,	bei	Delikten	also,	bei	denen	sie	auch	die	statistisch	am	stärksten	kriminalitätsbe-

lastete	Altersgruppe	bilden.	Die	Einzeldeliktanalyse	zum	Risiko,	Opfer	eines	Gewaltdelikts	zu	werden,	

zeigt,	dass	ältere	Frauen	ab	60	 Jahren	mit	86,0	pro	 100.000	Frauen	dieser	Altersgruppe	am	ehesten	

Opfer	einer	Köperverletzung	werden.	Andere	Altersgruppen,	namentlich	weibliche	Jugendliche	oder	

Heranwachsende,	weisen	bei	diesem	Delikttypus	indes	ein	ungleich	höheres	Risiko	auf.	

Tabelle �.�-�: Opfergefährdung nach Alters-, Deliktgruppen und Geschlecht bei vollendeten 
Delikten �00�

Altersgruppe Geschlecht vorsätzl. 
Tötungsdelikte

gg. die sexuelle 
Selbstbestimmung

Raubdelikte Körperver- 
letzung

gg. die persönl. 
Freiheit

Kinder bis unter �� m 	 0,7 	 4,5 	 44,6 	 501,5 	 97,7

w 	 0,7 	 20,8 	 9,7 	 262,0 	 73,3

Jugendliche �� bis 
unter ��

m 	 0,9 	 19,9 	 423,7 	 2.585,4 	 354,9

w 	 1,0 	 215,3 	 53,7 	 1.299,2 	 344,2

Heranwachsende 
�� bis unter ��

m 	 1,2 	 8,0 	 335,6 	 3.537,0 	 487,2

w 	 0,9 	 133,4 	 76,8 	 1.433,6 	 477,1

�� bis unter �0
m 	 1,4 	 1,4 	 75,6 	 917,5 	 322,7

w 	 1,0 	 27,6 	 43,2 	 590,8 	 257,0

Erwachsene �0 
und älter

m 	 1,0 	 0,1 	 17,4 	 153,5 	 95,0

w 	 0,9 	 1,6 	 33,9 	 87,0 	 36,3

Datenquelle:	 	Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Das	 feste	 Tabellenprogramm	 der	 veröffentlichten	 PKS	 erlaubt	 es	 nicht,	 Opferalter	 bzw.	 Opferge-

schlecht	 in	Beziehung	zu	setzen	mit	Tatverdächtigenalter	bzw.	Tatverdächtigengeschlecht,	um	z.	B.	

festzustellen,	 ob	 es	 sich	 überwiegend	 um	 Straftaten	 innerhalb	 derselben	 Alters-	 bzw.	 Geschlechts-

gruppe	handelt	oder	nicht.	

Eine	 vom	 Institut	 für	 Rechtstatsachenforschung	 der	 Universität	 Konstanz	 aufgrund	 der	 anonymi-

sierten	Einzeldatensätze	der	PKS	Baden-Württemberg	200246	zu	Tatverdächtigen	und	Opfern	durch-

geführte	Analyse	zeigte	(vgl.	Kap.	4.1),	dass	Opfer	und	Tatverdächtige	–	bezogen	auf	Fälle	der	gefähr-

44	 Vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2003,	S.	14.
45	 Vgl.	Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	S.	30	f.
46	 Zu	einer	früheren	Auswertung	vgl.	höFer, s.,	2000,	S.	711	ff.
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lichen	bzw.	 schweren	Körperverletzung	auf	Straßen,	Wegen	oder	Plätzen	–	überwiegend	derselben	

Altersgruppe	angehörten,	denn	

	 bei	den	14-	bis	unter	21-jährigen	Opfern	gehörten	71	%	der	Tatverdächtigen	derselben	Altersgruppe	

an,	26	%	waren	älter;	

	 bei	erwachsenen	Opfern	im	Alter	zwischen	21	und	unter	40	Jahren	stammten	69	%	der	Tatverdäch-

tigen	aus	derselben	Altersgruppe,	13	%	waren	älter,	28	%	waren	unter	21	Jahre	alt,	

	 bei	erwachsenen	Opfern	im	Alter	von	40	Jahren	und	mehr	waren	27	%	der	Tatverdächtigen	unter	21	

Jahre	alt.

	

Mit	zunehmendem	Alter	der	Opfer	nahm	der	Anteil	der	unter	21-jährigen	Tatverdächtigen	ab.	Junge	

Menschen	waren	insgesamt	häufiger	als	Opfer	denn	als	Tatverdächtige	vertreten.	Insgesamt	gesehen	

heißt	dies,	dass	junge	Menschen	zwar	relativ	häufig	als	Täter	von	Gewaltkriminalität	in	Erscheinung	

treten,	dass	sie	aber	noch	häufiger	Opfer	von	Gewalt	sind;	dies	gilt	insbesondere	unter	Berücksichti-

gung	auch	der	innerfamiliären	Gewalt,	deren	Vorkommen	in	der	PKS	deutlich	unterrepräsentiert	ist.

Delikte	gegen	die	Person	und	Sexualstraftaten	geschehen	besonders	häufig	im	sozialen	Nahraum	und	

weisen	deshalb	einen	höheren	Bekanntheitsgrad	zwischen	Täter	und	Opfer	auf	als	alle	Eigentums-	und	

Vermögensdelikte,	Erpressung	ausgenommen.	Bei	57	%	der	Opfer	von	Mord	und	Totschlag	sowie	bei	

60	%	der	Straftaten	gegen	die	sexuelle	Selbstbestimmung	(unter	Gewaltanwendung	oder	Ausnutzen	

eines	Abhängigkeitsverhältnisses)	wurde	die	Tat	von	Verwandten	oder	näheren	Bekannten	verübt.	Bei	

Raub	wurden	dagegen	bei	nur	11	%	der	Opfer	Bekannte	oder	Verwandte	als	Tatverdächtige	ermittelt.

Die	Zunahme	polizeilich	registrierter	Gewaltkriminalität	 führte	zu	einem	entsprechenden	Anstieg	

der	Opfergefährdungszahlen	–	Opfer	pro	100.000	der	Wohnbevölkerung.	Dennoch:	Das	Risiko,	Opfer	

eines	 vollendeten	 vorsätzlichen	 Tötungsdeliktes	 zu	 werden,	 ist	 insgesamt	 –	 in	 rein	 quantitativer	

Betrachtung	–	gering	und	ist	–	im	statistisch	überblickbaren	Beobachtungszeitraum	ab	1971	–	derzeit	

insgesamt	niedriger	als	noch	1971.	Seit	Anfang	der	1990er	Jahre	gehen	die	Opfergefährdungszahlen	

bei	vollendeten	vorsätzlichen	Tötungsdelikten	zurück.

Angestiegen	sind	dagegen	die	polizeilich	registrierten	Risiken	bei	Raub	und	bei	gefährlicher/schwerer	

Körperverletzung.	Bei	diesen	Delikten	ist	freilich	davon	auszugehen,	dass	nur	ein	Teil	des	Anstiegs	real	

ist.	Ein	nicht	unerheblicher	Teil	dürfte	dagegen	auf	einer	Verschiebung	zwischen	Hell-	und	Dunkelfeld	

durch	ein	 verändertes	Anzeigeverhalten	 vor	 allem	bei	minder	 schweren	Fällen	beruhen.	 Im	Unter-

schied	zu	gefährlicher/schwerer	Körperverletzung	ist	bei	Raub	seit	dem	Höchststand	1997	eine	–	bei	

leichten	Ausschlägen	nach	oben	oder	nach	unten	–	rückläufige	Entwicklung	der	registrierten	Opfer-

gefährdung	zu	verzeichnen.

Zwischen	 Männern	 und	 Frauen	 besteht	 bei	 vorsätzlichen	 Tötungsdelikten	 nur	 ein	 geringer	 Unter-

schied	in	der	Opfergefährdung.	Bei	Raub	sind	Männer	etwas	mehr	als	doppelt	so	stark	gefährdet	wie	

Frauen.	Am	größten	ist	der	Unterschied	zwischen	den	Geschlechtern	bei	gefährlicher/schwerer	Kör-

perverletzung.	Die	Zunahme	der	Opfergefährdung	bei	Raub	und	Körperverletzung	erfolgte	vor	allem	

zu	Lasten	der	Männer.	Pro	100.000	haben	die	Gefährdungszahlen	für	die	männlichen	Opfer	weitaus	

stärker	zugenommen	als	die	der	weiblichen	Opfer.	
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2.1.4 Polizeilich ermittelte Tatverdächtige 
2.1.4.1 Tatverdächtige nach Alter, Geschlecht und Merkmalen der Tatbegehung
2.1.4.1.1 Tatverdächtige nach Alter 
Von	den	polizeilich	registrierten	Straftaten	wurden	in	Deutschland	2005	insgesamt	55,0	%	aufgeklärt,	

d.	h.,	 dass	 die	 (Straf-)Tat	 „nach	 dem	 (kriminal-)polizeilichen	 Ermittlungsergebnis	 mindestens	 ein	

namentlich	bekannter	oder	auf	frischer	Tat	ergriffener	Tatverdächtiger	begangen	hat“.47

Zu	diesen	3.518.567	aufgeklärten	Fällen	wurden	2.313.136	Tatverdächtige	ermittelt,	d.	h.,	 im	Schnitt	

wurde	ein	Tatverdächtiger	mit	rund	1,5	Fällen	in	Verbindung	gebracht.	Zahlenmäßig	am	häufigsten	

registriert	 wurden	 erwachsene	 männliche	 Deutsche:	 Von	 den	 ermittelten	 Tatverdächtigen	 waren	

72,5	%	 21	 Jahre	und	 älter	 (vgl.	 Schaubild	 2.1-11);	 4,5	%	waren	 (strafunmündige)	Kinder.48	 12,3	%	waren	

Jugendliche,	10,7	%	waren	Heranwachsende.	76,3	%	aller	Tatverdächtigen	waren	männlich,	77,5	%	aller	

Tatverdächtigen	waren	Deutsche.

Schaubild �.�-��: Alterszusammensetzung der Wohnbevölkerung und der polizeilich 
registrierten Tatverdächtigen �00�

Schaubild 2.1-11: Alterszusammensetzung der Wohnbevölkerung und der polizeilich 
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Bezogen	auf	ihren	Bevölkerungsanteil	sind	vor	allem	junge	Männer	überrepräsentiert.	Schaubild	2.1-

12	zeigt	die	auf	jeweils	100.000	der	Wohnbevölkerung	bezogenen	Tatverdächtigenbelastungszahlen	

(TVBZ)	für	Deutsche	nach	Altersgruppen	und	Geschlecht.	Ersichtlich	ist,	dass	die	Alterskurven	für	bei-

de	Geschlechter	„rechtsschief“	und	eingipfelig	sind,	d.	h.,	dass	die	Belastung	zunächst	steil	ansteigt,	

bei	der	Altersgruppe	der	Heranwachsenden	 (18	bis	unter	21	 Jahre)	 ihren	Gipfel	erreicht	und	danach	

wieder	abfällt	(ab	dem	35.	Lebensjahr	läuft	sie	allmählich	aus),	die	Kriminalitätsbelastung	der	Frauen	

in	allen	Altersgruppen	erheblich	geringer	ist	als	die	der	jeweiligen	männlichen	Altersgruppe	und	der	

47	 Vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2004,	S.	12.
48	 Die	Erfassung	auch	von	Strafunmündigen,	insbesondere	von	Kindern,	ergibt	sich	aus	der	statistischen	Systematik,	„weil	

von	diesem	Personenkreis	begangene	Taten	nicht	aus	den	Fallzahlen	ausgeklammert	werden	können“	(vgl.	BundesKrimi-

nAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2004,	S.	74).
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Belastungsgipfel	bei	Frauen	bei	den	 Jugendlichen	 liegt,	also	 in	einer	 jüngeren	Altersgruppe	als	bei	

den	Männern.	Diese	Höherbelastung	junger	Menschen	gehört	zum	Allgemeinwissen;	viele	Krimino-

logen	gehen	von	nahezu	universeller	Gültigkeit	dieses	Befundes	aus.49	

Schaubild �.�-��: Tatverdächtigenbelastungszahlen für Deutsche nach Alter und  
Geschlecht �00�
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Datenquelle:	 	Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Relativiert	wird	die	Überrepräsentation	 junger	Menschen	unter	den	Tatverdächtigen	wie	unter	den	

Verurteilten,	wenn	Art	und	Schwere	der	verübten	Delikte	betrachtet	werden.	Der	Anteil	der	leichten	

Delikte	 ist	bei	Kindern	und	bei	 Jugendlichen	am	höchsten.	 Sowohl	nach	der	PKS	als	 auch	nach	der	

StVerfStat	dominieren	bei	der	Jugendkriminalität	die	leichteren	Eigentums-	und	Vermögensdelikte;	

ausweislich	der	StVerfStat	auch	noch	die	Straßenverkehrsdelikte.50	Bei	Straftaten,	die	typischerweise	

von	Erwachsenen	begangen	werden,	etwa	Wirtschafts-	oder	Umweltkriminalität,	Drogen-,	Waffen-	

und	Menschenhandel	und	weitere	Spielarten	der	Organisierten	Kriminalität,	Gewalt	in	der	Familie,	

Korruption	und	Bestechlichkeit,	sind	die	Schäden	in	der	Regel	weit	höher	als	bei	den	typischerweise	

von	jungen	Menschen	verübten	Eigentums-	und	Vermögensdelikten.	Erst	recht	gilt	dies	für	die	Makro-

kriminalität,	die	mit	Folter,	Genozid	und	Vertreibung	verbunden	ist.	Werden	Begehungsformen	und	

Schäden	 innerhalb	 einer	Deliktgruppe	 verglichen,	 zum	Beispiel	 bei	 Raubdelikten,	 dann	 zeigt	 sich,	

49	 Vgl.	m.	w.	N.	mischKowitz, r.,	1993.
50	 Zur	Kinder-	und	Jugendkriminalität	vgl.	ausführlich	Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	 (Hg.),	

1.	PSB,	S.	475	ff.
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dass	durch	die	jugendtypischen	Begehungsformen,	nämlich	Handtaschen-	und	Straßenraub,	ein	weit-

aus	geringerer	materieller	Schaden	verursacht	wird	als	durch	die	 typischerweise	von	Erwachsenen	

verübten	Raubformen,	wie	Überfälle	auf	Geldinstitute	und	Geldtransporte.51	

Einen	 überproportionalen	 Anteil	 der	 Tatverdächtigen	 bzw.	 Verurteilten	 stellen	 junge	 Menschen	

allerdings	 auch	 bei	 Gewaltkriminalität,	 insbesondere	 bei	 Körperverletzung	 und	 bei	 Raub	 (wobei	

die	 alterstypische	 Begehungsweise	 nicht	 der	 Bankraub	 ist,	 sondern	 etwa	 das	 Abziehen	 von	 Schals	

oder	anderen	Fanerkennungszeichen	der	gegnerischen	Seite	im	Fußballstadion,	die	Wegnahme	von	

Handys	oder	MP3-Playern).	Opfer	dieser	Gewaltkriminalität	sind	freilich	überwiegend	Gleichaltrige.	

Junge	Menschen	werden	demnach	überdurchschnittlich	häufig	wegen	Delikten	registriert	bzw.	ver-

urteilt,	die	entweder	von	der	sozialen	Lage	und	den	Zugangschancen	(Fahren	ohne	Führerschein	bzw.	

unbefugter	Fahrzeuggebrauch)	oder	durch	Bereicherungs-,	Gewalt-	und	Aggressionselemente,	häufig	

innerhalb	 der	 eigenen	Altersgruppe,	 bestimmt	 sind	 (Diebstahl,	 Raub,	 Erpressung).	 Das	 Deliktspek-

trum	erweitert	sich	erst	mit	zunehmendem	Alter.	

2.1.4.1.2 Tatverdächtige nach Geschlecht 
Im	Vergleich	 zu	 ihrem	Bevölkerungsanteil	werden	deutlich	weniger	 Frauen	 als	Männer	 als	 Tatver-

dächtige	registriert.	Der	Frauenanteil	wird	auf	jeder	Stufe	des	Strafverfahrens	und	mit	der	Zunahme	

der	Eingriffsintensität	der	Sanktionen	immer	kleiner	(vgl.	Tabelle	2.1-5).	Dieser	Befund	einer	insgesamt	

deutlich	geringeren	Belastung	von	Frauen	mit	registrierter	Kriminalität	gilt	 international	und	lässt	

sich	seit	Führung	amtlicher	Statistiken	belegen.	Es	gibt	kein	Merkmal,	das	so	stark	hinsichtlich	offizi-

ell	registrierter	und	bestrafter	Kriminalität	unterscheidet	wie	das	Merkmal	„Geschlecht“.

Tabelle �.�-�: Tatverdächtige, �erurteilte sowie Strafgefangene und Sicherungsverwahrte �00� 
mit �ergleich zu ���� nach Geschlecht,  
früheres Bundesgebiet einschl. Berlin �00�

männlich weiblich %-Anteil weiblich �ergleich ����

strafmündige	Wohnbevölkerung	(01.01.2004) 	 28.659.920 	 30.472.852 	 51,5 	 52,8

strafmündige	Tatverdächtige	(ohne	Verkehr) 	 1.417.164 	 441.334 23,7 	 23,6

Verurteilte	(ohne	Verkehr) 	 467.963 	 111.355 	 19,2 	 19,9

darunter	(jeweils	ohne	Verkehr):

zu	freiheitsentziehenden	Sanktionen	Verurteilte 	 132.976 	 16.822 	 11,2 	 10,0

davon:	mit	Strafaussetzung	zur	Bewährung	 	 78.052 	 11.958 	 13,3 	 13,4

zu	stationären	Sanktionen	Verurteilte 	 54.924 	 4.864 	 8,1 	 6,6

Untersuchungsgefangene 	 28.914 	 2.415 	 7,7 	 6,6

Strafgefangene	(31.	März	2004) 	 49.674 	 2.748 	 5,2 	 3,4

Sicherungsverwahrte	(31.	März	2004) 	 304 	 0 	 0,0 	 0,5

Datenquellen:	 Statistisches	Jahrbuch;	Polizeiliche	Kriminalstatistik;	Strafverfolgungsstatistik;	Strafvollzugsstatistik.	

	

Wie	die	Analyse	der	Deliktstruktur	von	Frauen	im	Vergleich	zu	jener	ihrer	männlichen	Altersgenos-

sen	zeigt,	werden	Frauen	nicht	nur	seltener	als	ihre	männlichen	Altersgenossen	registriert,	sondern	

sie	werden,	wenn	sie	registriert	werden,	vor	allem	wegen	Delikten	registriert,	die	im	Schnitt	deutlich	

51	 Vgl.	döllinG, d.,	1992,	S.	53.
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weniger	 schwer	 sind	 als	 die	 der	 Männer.	 Dies	 gilt	 insbesondere	 für	 Kinder	 und	 Jugendliche.52	 Der	

Anteil	der	strafrechtlich	vorbelasteten	Frauen	ist	ebenfalls	deutlich	geringer.	

Wie	der	Vergleich	mit	den	Anteilen	für	1984	zeigt,	ist	registrierte	Frauenkriminalität	–	insgesamt	gese-

hen	–	nicht	stärker	gestiegen	als	die	der	Männer.	Es	gibt,	 jedenfalls	statistisch	gesehen,	auch	keinen	

Anhaltspunkt	für	steigende,	der	Gewalt	zuneigende	Frauenkriminalität.53

Dieser	deutliche	Geschlechterunterschied	hinsichtlich	der	 registrierten	Kriminalität	 ist	 im	Dunkel-

feld	nicht	so	deutlich	ausgeprägt.	Kriminalität	von	Frauen	bleibt	danach	zwar	etwas	häufiger	im	Dun-

kelfeld	als	die	von	Männern.	Aber	dies	ist	erwartungsgemäß,	denn	es	handelt	sich	hierbei	um	Delikte	

minderer	 Schwere,	 bei	denen	das	Anzeigeverhalten	und	der	Verfolgungsdruck	 insgesamt	geringer	

sind.	Hinzu	kommt,	dass	es	sich	um	Befragungsergebnisse	bei	jungen	Menschen	handelt,	bei	denen	

der	Geschlechterabstand	auch	 im	Hellfeld	geringer	 ist.	Die	unterschiedliche	 justizielle	Behandlung	

ist	deshalb	wohl	nur	eine	scheinbare.	Denn	bei	Kontrolle	von	Deliktart,	Deliktschwere	und	Vorstra-

fenbelastung	 verschwinden	 die	 Unterschiede	 bzw.	 werden	 nahezu	 bedeutungslos.	 Selbst	 dort,	 wo	

Unterschiede	noch	feststellbar	sind,	sind	diese	nicht	so	groß,	um	das	Ausmaß	der	Unterschiede	in	der	

Kriminalitätsbelastung	zu	erklären.	Von	daher	spricht,	jedenfalls	für	die	deutsche	Situation,	nichts	für	

einen	systematischen	„Frauenbonus“	der	Justiz.	

2.1.4.1.3 Tatverdächtige nach Merkmalen der Tatbegehung 
Unter	den	Tätergemeinschaften	wird	vor	allem	die	Organisierte	Kriminalität	vielfach	als	bedrohlich	

bewertet.	Wenngleich	an	deren	Existenz	kaum	noch	Zweifel	bestehen,	 so	bestehen,	abgesehen	von	

begrifflichen	Unsicherheiten,	doch	erhebliche	objektive	Schwierigkeiten,	 tatsächliche	Erkenntnisse	

über	Existenz	und	Umfang	zu	gewinnen	(vgl.	zum	gegenwärtigen	Forschungsstand	unten	Kap.	4.3).	

Hinsichtlich	 der	 Tatbegehung	 gibt	 es,	 vor	 allem	 im	 Bereich	 von	 Gewalt	 und	 Straßenverkehr,	 einen	

engen	Zusammenhang	zwischen	Drogen,	insbesondere	der	legalen	Droge	Alkohol,	und	Kriminalität	

(vgl.	hierzu	unten	Kap.	3.5).	Höhere	Alkoholisierungsgrade	sind	vorwiegend	mit	Gewalt-	und	gewalttä-

tigen	Sexualdelikten	verknüpft.	Illegale	Drogendelikte	sind	Kontrolldelikte,	d.	h.	die	Zahl	registrierter	

Delikte	hängt	weitgehend	von	den	Überwachungsstrategien	und	den	eingesetzten	Personalressour-

cen	ab,	 ferner	wird	davon	auch	die	soziale	Zusammensetzung	der	Tatverdächtigen	beeinflusst.	Kon-

trolldelikte	setzen	freilich	die	Existenz	des	zu	kontrollierenden	Phänomens	voraus.	Insofern	dürften	die	

PKS-Daten	die	groben,	langfristigen	Trends	widerspiegeln.	Drogendelikte	sind	danach	seit	den	späten	

1960er	Jahren	in	stetiger	Zunahme	begriffen.	Sowohl	nach	PKS-Daten	als	auch	nach	Befragungsergeb-

nissen	dominiert	Cannabis,	in	großem	Abstand	folgen	Heroin,	Morphin,	Amphetamine	und	Kokain.	

Erstmals	 seit	 1986	wird	 in	der	PKS	ausgewiesen,	ob	der	Tatverdächtige	bereits	von	 früheren	Ermitt-

lungen	her	als	Konsument	harter	Drogen	bekannt	 ist.	Der	Anteil	der	nach	Einschätzung	der	ermit-

telnden	Beamten	von	Konsumenten	harter	Drogen	verübten	aufgeklärten	Fälle	stieg	seitdem	von	2,6	%	

auf	8,3	%;	 in	den	alten	Bundesländern	betrug	der	Anteil	9,1	%.54	Freilich	sind	„die	Erkennbarkeit	und	

Erfassung	von	 ,Konsumenten	harter	Drogen‘	 (…)	unvollständig.	Deutlich	wird	dies	bei	der	direkten	

Betäubungsmittel-Beschaffungskriminalität	 (insbesondere	 Rezeptfälschung,	 Apothekeneinbruch).	

Zu	erwarten	wäre,	dass	diese	Delikte	 fast	ausschließlich	von	Drogenabhängigen	begangen	werden.	

52	 Vgl.	näher	heinz, w.,	2002c,	S.	138	f.
53	 Vgl.	heinz, w.,	2002c,	S.	142	ff.
54	 Vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2004,	S.	72.
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In	der	Statistik	wird	dies	jedoch	nur	in	48,8	%	der	aufgeklärten	Fälle	ausgewiesen.	Es	ist	anzunehmen,	

dass	insbesondere	beim	aufgeklärten	Diebstahl	(11,1	%)	oder	Raub	(16,0	%)	eine	Drogenabhängigkeit	der	

Täter	oft	nicht	erkannt	wird.	Die	Anteile	von	Straftaten	durch	‚Konsumenten	harter	Drogen‘	an	den	

aufgeklärten	Straftaten	dürfte	daher	bei	diesen	Delikten	höher	liegen	als	statistisch	registriert.“55	

2.1.4.1.4 Mehrfach- und Intensivtäter 
In	 in-	und	ausländischen	Untersuchungen	wurde	 immer	wieder	 festgestellt,	 dass	 eine	kleine	Gruppe	

von	unter	10	%	gut	die	Hälfte	aller	Taten	verübt,	die	für	die	 jeweiligen	Altersgruppen	offiziell	bekannt	

werden.56	Die	Situation	der	–	in	der	Regel	–	jugendlichen	Mehrfachauffälligen	ist	typischerweise	durch	

soziale	 und	 individuelle	 Defizite	 und	 Mängellagen	 gekennzeichnet.57	 Die	 Erwartung,	 diese	 Gruppe	

prospektiv,	also	zu	Beginn	ihrer	Karriere	bereits	erkennen	und	im	Sinne	eines	„selective	incapacitation“	

die	Gesellschaft	vor	diesen	Menschen	schützen	zu	können,	ist	empirisch	nicht	haltbar.	Zwar	sind	mittler-

weile	zahlreiche	Risiko-	und	Schutzfaktoren	bekannt,	die	es	erlauben,	gezielt	Risikogruppen	näher	ein-

grenzen	zu	können.	Da	aber	gleichzeitig	festzustellen	ist,	dass	diese	Gruppe	etwa	zur	Hälfte	im	weiteren	

Lebensverlauf,	trotz	dieser	Risiken,	keine	längerfristige	kriminelle	Karriere	durchläuft58,	sind	Vorhersa-

gen	auf	Basis	solcher	Erkenntnisse	zu	Risiken	und	Frühauffälligkeit	nicht	ausreichend	genau,	um	darauf	

begründet	massive	Eingriffe	in	Freiheitsrechte	vornehmen	zu	können.	Was	allerdings	möglich	ist,	sind	

Bemühungen	 um	 früh	 einsetzende	 Prävention,	 die	 genau	 an	 solchen	 identifizierten	 Risikofaktoren	

ansetzt	bzw.	gezielt	Schutzmechanismen	aktiviert,	die	sich	in	der	entwicklungsorientierten	kriminolo-

gischen	Forschung	als	relevant	erwiesen	haben.59	Vor	dem	Hintergrund	des	ebenfalls	bekannten	Phäno-

mens,	dass	die	Zielgruppe	solcher	früh	einsetzender	Unterstützungs-	und	Hilfsmaßnahmen	jedoch	auch	

etwa	zur	Hälfte	Personen	enthalten	wird,	die	auch	ohne	solche	Maßnahmen	sich	als	resilient	erweisen	

würden,	müssen	solche	Maßnahmen	stets	so	ausgerichtet	sein,	dass	sie	derartige	Prozesse	der	„Spontan-

bewährung“	bzw.	des	entwicklungsbedingten	Ausstiegs	aus	kriminellen	Karrieren	nicht	behindern.60	

2.1.4.2 Tatverdächtigenzahlen in zeitlicher Perspektive
Die	Zahlen	polizeilich	ermittelter	Tatverdächtiger	 sind,	wie	die	polizeilich	 registrierten	Fallzahlen,	

gestiegen,	wenngleich	nicht	ganz	in	demselben	Maße	(vgl.	Schaubild	2.1-13).	Diese	nicht	völlig	paral-

lele	Entwicklung	ist	zum	einen	bedingt	durch	die	in	den	1960er	und	1970er	Jahren	rückläufigen61	und	

erst	seit	einem	Jahrzehnt	wieder	ansteigenden	Aufklärungsraten62,	zum	anderen	dadurch,	dass	sich	

die	Relation	aufgeklärter	Fälle	pro	Tatverdächtigem	deutlich	verändert	hat.	1963	wurden	im	Schnitt	

1,1	Fälle,	seit	der	Umstellung	auf	die	echte	Tatverdächtigenzählung,	also	ab	1984,	1,5	Fälle	pro	Tatver-

dächtigem	registriert.	

Die	 in	 Schaubild	 2.1-13 erfolgte Gegenüberstellung	 von	 Tatverdächtigen-	 und	 Abgeurteiltenzahlen	

zeigt,	in	welch	hohem	Maße	eine	Ausfilterung	durch	die	Staatsanwaltschaft	stattfindet.	Sie	zeigt	aber	

55	 Vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2004,	S.	72.
56	 Vgl.	ausführlich	unten	unter	Kap.	4.1.
57	 Vgl.	elsner, e.	u.	a.	1998,	S.	115,	203.
58	 Vgl.	moFFitt, t. e.	u.	a.,	1996;	pAtterson, G. r.	u.	a.,	1998.
59	 Vgl.	eisner, m.	u.	a.,	2006.
60	 Vgl.	zusammenfassend	AlBrecht, h.-J.,	1993a,	S.	307;	AlBrecht, G.,	1990,	S.	99	ff.;	lösel, F.,	1995,	S.	49	f.;	nedopil, n.,	1995,	S.	87	f.	
61	 1963:	55,5	%;	1973:	43,1	%.	Erstmals	1996	wurde	wieder	die	50	%-Marke	überschritten.
62	 Die	Aufklärungsquote	 (AQ)	bezeichnet	das	Verhältnis	 von	 im	Berichtszeitraum	bekannt	gewordenen	 zu	 aufgeklärten	

Fällen,	also	solchen,	in	denen	nach	dem	polizeilichen	Ermittlungsergebnis	ein	Tatverdächtiger	festgestellt	werden	konn-

te.	Die	Veränderungen	der	AQ	sind	deshalb	mit	zu	berücksichtigen,	weil	die	Tatverdächtigenzahlen	eine	Funktion	der	

Fallzahlen	und	der	AQ	sind.	Selbst	bei	Konstanz	der	Fallzahlen	verändern	sich	die	Tatverdächtigenzahlen	entsprechend	

der	Entwicklung	der	AQ.	
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auch,	dass	diese	Ausfilterung	über	die	Zeit	hinweg	größer	geworden	ist,	denn	der	Abstand	zwischen	

Tatverdächtigen-	und	Abgeurteilten-	bzw.	Verurteiltenzahlen	wurde	immer	größer:	Obwohl	PKS	und	

StVerfStat	nicht	exakt	aufeinander	beziehbar	sind,	so	zeigt	die	Zeitreihe	einen	fast	kontinuierlichen	

Rückgang	der	Zahl	der	Verurteilten	pro	100	Tatverdächtigen	von	38	(1963)	auf	31	(2004).	Hierauf	wird	

in	Kapitel	6	noch	einzugehen	sein.

Schaubild �.�-��: Polizeilich registrierte und aufgeklärte Fälle, Tatverdächtige und �erurteilte 
wegen �erbrechen oder �ergehen (ohne �ergehen im Straßenverkehr)  
����–�00�. Absolute Zahlen, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 
���� (PKS) bzw. seit ���� (St�erfStat) einschl. Gesamtberlin.
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Schaubild 2.1-13: Polizeilich registrierte und aufgeklärte Fälle, Tatverdächtige und Verurteilte,
 wegen Verbrechen oder Vergehen (ohne Vergehen im Straßenverkehr). 
 Absolute Zahlen, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 1991 (PKS)
 bzw. seit 1995 (StVerfStat) einschl. Gesamtberlin

1975 1970 1963 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

polizeilich registrierte Fälle 

aufgeklärte Fälle

polizeilich registrierte Tatverdächtige 

Verurteilte ohne Verkehr 

Millionen 

AQ 55,5 %  48,3  % 44,8 % 44,9 % 47,2 % 47,0 % 47,9 % 52,8 % 54,2  % 
VU/TV 38,0/100TV 35,1 35,2 30,2 36,7 31,5 31,2 30,4 (2004:) 31,2 % 

Gebiet: Alte Bundesländer mit Berlin-West, ab 1991 (PKS) bzw. ab 1995 (StVStat) mit Gesamtberlin. 
1983 Umstellung der Zählweise der PKS auf sog. Echttäterzählung Datenquellen:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	Strafverfolgungsstatistik.	
Vermerk:		 1983	Umstellung	der	Zählweise	der	PKS	auf	so	genannte	Echttäterzählung
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2.2 Kriminalität in Deutschland im europäischen und 
internationalen Kontext

Kernpunkte

	 Ein	präziser	 inhaltlicher	Vergleich	der	Kriminalität	 zwischen	verschiedenen	Staaten	 ist	 auf-

grund	einer	ganzen	Reihe	 von	methodischen	und	 sachlichen	Problemen	 im	Regelfall	 nicht	

möglich,	vor	allem	wenn	man	auf	die	Gesamtkriminalität	abstellt.	Dennoch	gibt	es	Möglich-

keiten	 zu	 vergleichenden	 Aussagen,	 indem	 man	 beispielsweise	 Entwicklungen	 gegenüber-

stellt,	welche	die	registrierte	Kriminalität	in	einem	bestimmten	Zeitraum	durchgemacht	hat.	

Auf	diese	Weise	kann	man	gemeinsame	oder	abweichende	Trends	analysieren.

	 Tötungsdelikte	 und	 andere	 Delikte,	 die	 dem	 so	 genannten	 Kernbereich	 der	 Kriminalität	

angehören,	variieren	international,	relativ	zur	Gesamtkriminalität	oder	zu	sonstigen	Delikten	

gesehen,	in	einer	eher	begrenzten	Spannweite.	Auch	sind	die	gesetzlichen	Definitionen	relativ	

ähnlich.	Daher	 ist	 es	 hier	mit	 höherer	 Sicherheit	 als	 sonst	möglich,	 Belastungsunterschiede	

zwischen	 Staaten	 und	 Regionen	 wenigstens	 in	 der	 Größenordnung	 zu	 analysieren	 und	 zu	

gewichten.

	 Opferbefragungen	erlauben	in	begrenztem	Maße	die	Gegenüberstellung	der	amtlich	registrier-

ten	Kriminalität	und	der	von	der	Bevölkerung	erlebten	Kriminalität	 in	etwa	gleichen	Zeiträu-

men.	Strukturelle	Ähnlichkeiten	in	den	Grundergebnissen	lassen	ggf.	den	Schluss	zu,	dass	die	

zwischen	Staaten	erkennbaren	Unterschiede	tatsächlich	„ein	Stück	Wirklichkeit“	abbilden.	

	 Alle	 für	 eine	 gewichtende	 Gegenüberstellung	 der	 Weltregionen	 und	 der	 Hauptstädte	 von	

Staaten	verfügbaren	Indikatoren	deuten	darauf	hin,	dass	Europa,	insbesondere	Westeuropa,	

bei	der	Gewährleistung	der	Inneren	Sicherheit	günstig	dasteht.	Dies	zeigt	sich	sowohl	bei	der	

Betrachtung	der	Kriminalitätsentwicklung	in	den	letzten	Jahren	als	auch	bei	der	Analyse	der	

Kriminalitätsbelastung	im	Querschnitt	eines	Bezugsjahres,	namentlich	bei	der	Tötungs-	und	

sonstigen	Gewaltkriminalität.	

	 Bei	 einer	 Konzentration	 auf	 Europa,	 insbesondere	 auf	 die	 Länder	 der	 Europäischen	 Union,	

ergibt	die	Analyse	des	Standes	der	Inneren	Sicherheit	für	Deutschland	relativ	günstige	bis	sehr	

günstige	Werte.	Dies	gilt	auch	für	die	Viktimisierung,	namentlich	das	Opferwerden	bei	Ein-

bruchsdelikten	und	Gewaltdelikten.

	 In	 der	 Europäischen	Union	 liegt	 die	 Kriminalitätsfurcht	 bei	 der	 deutschen	 Bevölkerung	 im	

Bereich	des	Länderdurchschnitts.	Die	Viktimisierungserwartung,	d.	h.	das	subjektiv	wahrge-

nommene	Risiko,	im	Verlauf	des	Jahres	nach	der	Befragung	Opfer	(eines	Diebstahls	oder	einer	

Körperverletzung)	zu	werden,	war	bei	der	deutschen	Bevölkerung	 in	 jüngster	Zeit	 sogar	am	

geringsten	ausgeprägt.

2.2.1 Methodische Probleme der international vergleichenden 
Kriminalitätsanalyse

Schon	der	Vergleich	von	Kriminalität	in	einem	einzigen	Staat	im	Querschnitt	(etwa	unterschiedliche	

regionale	Belastung63)	oder	im	Längsschnitt	(etwa	Kriminalitätsanstieg	oder	Kriminalitätsrückgang	

in	einem	bestimmten	Zeitraum64)	 ist	mitunter	 schwierig.	Ganz	besonders	aber	gilt	dies	 für	Verglei-

63	 Siehe	exemplarisch	für	Europa	zuletzt	beispielsweise	die	u.	a.	ökonometrisch	ausgerichtete	Analyse	von	entorF,	H.	und	H.	

spenGler,	2000.
64	 Siehe	exemplarisch	für	den	Bereich	der	Gewaltkriminalität	die	historische	Analyse	von	eisner, m., 2003.



��Kriminalität in Deutschland im Überblick

che	über	Landesgrenzen	bzw.	Staatsgrenzen	hinweg.	Es	gibt	verschiedene	analytisch	unabhängige,	

jedoch	in	der	Realität	oft	eng	miteinander	verwobene	Probleme.	

Die	 Schwierigkeiten	beginnen	 schon	mit	der	 Frage,	was	man	unter	dem	Begriff	des	Vergleichs	 ver-

steht.	Im	Fall	von	beispielsweise	landwirtschaftlichen	oder	erst	recht	industriellen	Produkten	lassen	

sich	 viele	 der	 erzeugten	 oder	 hergestellten	 Gegenstände	 nach	 Zahl,	 Maß	 oder	 Gewicht	 recht	 ein-

deutig	bestimmen	und	daher	konkret	miteinander	vergleichen.	Kriminalitätsbefunde	aller	Art	sind	

niemals	in	demselben	Sinne	vergleichbar.	Kriminalität	ist	ganz	offensichtlich	kein	Gegenstand,	son-

dern	ein	Konstrukt.65	Es	ist	prinzipiell	unmöglich,	„die“	Kriminalität	in	irgendeinem	Bereich	oder	zu	

irgendeinem	Zeitpunkt	als	solche	zu	erfassen.	Der	Vergleich	ist	demnach	eine	Art	Metavergleich.	Er	

stellt	also	eine	Analyse	dar,	welche	diejenigen	einbezogenen	Umstände	gegenüberstellt,	in	ihrer	mög-

lichen	Bedeutung	gewichtet	und	von	der	Auswirkung	her	abwägt,	die	zum	offiziellen	Bild	beigetragen	

haben.	Man	benötigt	eine	einigermaßen	verlässliche	Einschätzung	darüber,	auf	welche	Art	und	Weise	

Handlungen	oder	Ereignisse	in	der	Sozialwelt	als	Problem	wahrgenommen	werden,	wie	die	unmittel-

bar	Beteiligten	oder	Betroffenen	sie	typischerweise	verarbeiten,	wie	häufig	die	Institutionen	der	Straf-

verfolgung	informiert	werden,	ob	diese	dann	–	beispielsweise	je	nach	Geltung	des	Legalitätsprinzips	

oder	des	Opportunitätsprinzips	–	regelmäßig	oder	nur	begrenzt	einen	amtlichen	Fall	aus	dem	ihnen	

berichteten	Vorfall	machen	und	nach	welchen	wie	verlässlichen	Zählregeln	dieser	Fall	dann	 in	der	

Kriminalstatistik	verzeichnet	wird.	

Derartige	Analysen	bauen	bei	grenzüberschreitenden	Vergleichen	selten	auf	gesichertes	Wissen	auf.	

Sie	sind	daher	deutlicher	als	innerstaatliche	Analysen	auf	unsichere	Annahmen	angewiesen,	die	der	

Analysierende	 bei	 Bedarf	 möglichst	 klar	 darlegen	 muss.	 Sie	 enthalten	 ferner	 stets	 einen	 nicht	 voll	

objektivierbaren	Gehalt	an	 Interpretationsleistung.	Diese	stützt	 sich	entweder	auf	Berufserfahrung	

oder	auf	mehr	oder	minder	gesicherte	wissenschaftliche	Befunde	aus	vorgängigen	Forschungen	zu	

anderen,	in	der	Sache	ähnlichen	Phänomenen.	

Im	Übrigen	darf	man	die	unterschiedlichen	semantischen	Ebenen	des	Wortes	„Vergleich“	nicht	über-

sehen	bzw.	miteinander	vermischen.	Wenn	 in	Deutschland	beispielsweise	gerne	vorgetragen	wird,	

die	Polizeiliche	Kriminalstatistik	sei	mit	der	Strafverfolgungsstatistik	nicht	vergleichbar,	so	ist	daran	

richtig,	 dass	 die	 in	 diesen	 Statistiken	 erfassten	Handlungen	bzw.	 Personen	 in	mehrfacher	Hinsicht	

voneinander	 verschiedene	 Einheiten	 im	 Sinne	 von	 deskriptiv-statistisch	 so	 bezeichneten	 Bestands-

mengen	 und	 ggf.	 Verlaufsmengen	 darstellen.	 Jedoch	 schließt	 dies	 in	 keiner	 Hinsicht	 aus,	 sie	 eben	

gerade	deswegen	einer	die	Unterschiede	zum	Ausgangspunkt	nehmenden	vergleichenden	Analyse	

zu	unterziehen,	nämlich	um	zu	überprüfen,	inwieweit	sich	vergleichbare	Strukturen	darin	erkennen	

und	in	ihrer	möglichen	Bedeutung	für	das	Feld	der	Kriminalitätskontrolle	erschließen	lassen.	Diesel-

be	Erwägung	gilt	für	internationale	Vergleiche,	sie	ist	nur	sozusagen	eine	Ebene	höher	angesiedelt.

Am	 Beispiel	 des	 Ladendiebstahls	 verdeutlicht:	 Solange	 es	 um	 den	 Binnenbereich	 eines	 einzelnen	

Staates	mit	geordnetem	Rechtssystem	und	vor	allem	um	einigermaßen	ruhige	Zeiten	geht,	darf	man	

beim	Ergreifen	und	Einstecken	von	ausgelegten	Waren	im	Kaufhaus	sowie	bei	ähnlichen	einfachen	

Delikten	viele	Wahrnehmungs-	und	Definitionsprobleme	 im	Prozess	der	Herstellung	von	Wirklich-

keit	 bis	 zur	 schlussendlichen	 amtlichen	 Registrierung	 vernachlässigen.	 Denn	 der	 Ladendiebstahl	

hat	ganz	offenkundig	kraft	Parallelwertung	in	der	Laiensphäre	einen	klaren	sozialen	Sinngehalt.	Die	

vielerlei	Umstände,	die	vorjuristisch	und	dann	in	einem	Strafverfahren	im	Einzelfall	zu	Streit	darüber	

65	 Siehe	dazu	schon	oben	Kapitel	2.1;	vgl.	auch	Kerner,	H.-J.	und	E.	G.	M.	weiteKAmp,	2005,	S.	1075	ff.
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führen	können,	ob	ein	solcher	Fall	tatsächlich	vollgültig	vorgelegen	hat,	fällt	bei	der	Masse	der	Fälle	

–	und	nur	darum	geht	es	bei	einer	Kriminalitätsanalyse	im	Sinne	dieses	Abschnitts	–	nicht	erheblich	

ins	Gewicht.	

Beim	 internationalen	Vergleich	 ist	 das	 anders.	 Zu	den	 relevanten	 Fragen	gehört	 beispielsweise,	 ob	

man	einfach	unterstellen	darf,	dass	die	 landesweit	 aktive	größte	Kaufhauskette	XY	 in	Deutschland	

generell	dieselben	Vorbeuge-	und	Kontrollstrukturen	pflegt	wie	die	Kaufhauskette	WZ	 in	Belgien?	

Lässt	sich	ausschließen,	dass	gerade	in	demjenigen	Staat,	der	im	Vergleich	zum	anderen	Staat	einen	

merklichen	Anstieg	 der	 Ladendiebstähle	 zu	 berichten	 hatte,	 die	 Kaufhäuser	 im	 abgelaufenen	 Jahr	

ihre	Sicherheitsbedingungen	oder	sonstigen	Kontrollbedingungen	geändert	haben?	Oder	könnte	es	

sein,	dass	vonseiten	des	Managements	die	Grundsätze	der	Nichtanzeige	oder	umgekehrt	der	Anzeige	

entdeckter	Fälle	an	die	Polizei	modifiziert	wurden,	was	ganz	unmittelbar	auf	die	Menge	der	offiziell	

bekannt	 gewordenen	 und	 in	 einem	 vom	 Legalitätsprinzip	 gesteuerten	 polizeilichen	 System	 dann	

auch	 für	 die	 Akten	 und	 die	 Kriminalstatistik	 registrierten	 Fälle	 von	 Ladendiebstahlskriminalität	

durchschlagen	würde?66	

Hier	hilft	bis	zu	einem	gewissen	Grad	die	These,	dass	die	registrierte	Kriminalität	normalerweise	keine	

„Sprünge“	macht.67	Gerade	dann,	wenn	nach	den	veröffentlichten	Statistiken	ausnahmsweise	einmal	

ein	ganz	plötzlicher	Anstieg	auffällt,	liegt	entsprechend	dieser	These	die	strenge	und	grundsätzlich	

überprüfbare	Vermutung	nahe,	es	müssten	entweder	ganz	außergewöhnliche	und	plötzliche	soziale	

Veränderungen	 eingetreten	 sein	 oder/und	 es	 sei	 eine	 Gesetzesänderung	 eingetreten	 oder/und	 es	

seien	Modifikationen	im	Kontrollsystem	vorgenommen	worden.68	

Dergestalt	 bedürfen	 Kriminalitätszahlen	 ganz	 besonders	 bei	 grenzüberschreitenden	 Vergleichen	

stets	der	Interpretation	unter	Rücksicht	auf	bekannte	Randbedingungen	sowie	unter	dem	Vorbehalt	

der	möglichen	Wirksamkeit	unbekannter	oder	 sich	aus	 anderen	Erkenntnisquellen	aufdrängender	

weiterer	 Randbedingungen.	 Im	 internationalen	 Vergleich	 können	 gerade	 die	 Kategorien	 der	 ein-

fachen	 oder	 leichteren	 Kriminalität	 deswegen	 besonders	 heikel	 sein,	 weil	 sie	 wegen	 materieller	

Entkriminalisierung	nicht	als	Kriminalität	behandelt	und	 folgerichtig	auch	nicht	 in	die	PKS	aufge-

nommen	werden.	Im	europäischen,	insbesondere	dem	deutsch-deutschen	West-Ost-Vergleich	vor	den	

1990er	Jahren	war	dies	etwa	bei	den	so	genannten	Verfehlungen	der	Fall,	also	einfachen	Diebstählen,	

Unterschlagungen,	Betrügereien	und	Ähnlichem	im	Wert	von	weniger	als	50	Mark,	die	von	den	gesell-

66	 Für	den	Bereich	des	Ladendiebstahls	scheint	es	keine	differenzierten	internationalen	Analysen	dieser	Art	zu	geben.	Für	

einen	anderen	Bereich	der	alltäglichen	Massenkriminalität,	nämlich	die	Leistungserschleichung	im	öffentlichen	Nahver-

kehr	(Schwarzfahren),	hatte	A.	hAuBer	im	Jahr	1977	wohl	als	Erster	eine	mehrere	europäische	Staaten	übergreifende	Studie	

vorgelegt,	die	nicht	bloß	auf	das	Verhalten	der	Fahrgäste,	sondern	auch	auf	die	unterschiedlichen	Kontrollstrategien	und	

Verfolgungsstile	in	den	Verkehrssystemen	achtete.	Wiederholungsuntersuchungen	aus	jüngerer	Zeit	sind	nicht	bekannt.
67	 Vgl.	dazu	etwa	Kerner,	H.-J.,	1996b.
68	 Im	Bereich	 der	 deutschen	 PKS	 ist	 das	 sowohl	 unter	 kriminalpolitischen	wie	 didaktischen	Gesichtspunkten	 beeindru-

ckendste	 Beispiel	 aus	 jüngerer	 Zeit	 der	 scheinbare	massive	Anstieg	 bei	 den	 Tötungsdelikten	 zu	Anfang	 bis	Mitte	 der	

1990er	Jahre.	Wie	auch	das	BKA	zutreffend	herausstellte,	lag	dem	weder	ein	tatsächlicher	Sprung	der	Tötungskrimina-

lität	zugrunde	noch	eine	Manipulation	durch	die	Behörden.	Vielmehr	war	der	Anstieg	den	ZERV-Fällen	geschuldet,	also	

schlicht	und	einfach,	aber	doch	interessant	und	aufschlussreich,	dem	Umstand,	dass	die	„Zentrale	Ermittlungsgruppe	

Regierungs-	 und	 Vereinigungskriminalität“	 in	 Berlin	 die	 von	 ihr	 bearbeiteten	 Fälle	 im	 Gebiet	 der	 DDR	 von	 1951	 bis	

1989	nach	Abschluss	der	Vorermittlungen	an	die	örtlich	zuständigen	Polizeidienststellen	zur	weiteren	Ermittlung	und	

Erledigung,	demgemäß	auch	formell	völlig	korrekten	Nachweisung	für	die	PKS,	abgegeben	hatte.	Vgl.	dazu,	besonders	

anschaulich,	die	Hinweise	in	der	PKS	1993,	S.	119	(z.	B.	waren	rund	40	%	aller	im	Jahr	1993	in	Sachsen-Anhalt	registrierten	

Tötungsdelikte	ZERV-Fälle).
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schaftlichen	Gerichten	behandelt	wurden.69	Gegenwärtig	spielen	die	nun	 in	ganz	Deutschland	gel-

tenden	Ordnungswidrigkeiten	international	eine	wichtige	Rolle,	von	denen	etliche	früher	im	StGB	der	

zu	Anfang	der	1970er	Jahre	abgeschafften	Kategorie	der	materiell	kriminellen	Übertretungen	ange-

hörten.	Mengenmäßig	interessieren	vor	allem	Ordnungswidrigkeiten	im	Straßenverkehr.	Staaten,	die,	

wie	teilweise	die	skandinavischen	Staaten,	erstens	die	Ordnungswidrigkeiten	nicht	formell	entkrimi-

nalisiert	 haben	 und	 zweitens	 überhaupt	 die	 Straßenverkehrsdelikte	 im	 Gegensatz	 zu	 Deutschland	

vollständig	in	ihrer	PKS	nachweisen,	haben	schon	daher	ganz	unvermeidlich	eine	kategorial	höhere	

Gesamtkriminalitätsrate.	 Ergänzend	können	die	 Zählregeln	 für	 die	nationalen	Kriminalstatistiken	

eine	 bedeutsame	 Rolle	 spielen.	 Beispiele	 dafür	 sind,	 ob	 bei	 der	 Verwirklichung	 mehrerer	 unter-

schiedlicher	Tatbestände	mit	einer	Handlung	alle	Tatbestände	gezählt	werden	oder	nur	der	schwerste	

gezählt	wird,	ob	bei	einer	Tatserie	zum	Nachteil	desselben	Opfers	jeder	Fall	der	Serie	oder	nur	die	Serie	

als	ein	Fall	in	die	Statistik	eingeht,	ob	bei	einer	einzigen	Handlung	mit	mehreren	Opfern	–	besonders	

bei	schweren	Straftaten	–	nur	ein	Delikt	notiert	wird	oder	so	viele	Delikte	wie	betroffene	Individuen	in	

die	amtliche	Zählung	eingehen.70	Alle	genannten	Problembereiche	werden	hier	nicht	weiter	vertieft.	

Die	nachfolgende	Darstellung	begrenzt	sich	im	Übrigen	auf	Beispiele,	die	mehr	den	Zugang	zu	verglei-

chenden	Betrachtungen	veranschaulichen	denn	in	irgend	einer	Hinsicht	Beweise	liefern	wollen.

2.2.2 Ausgewählte inhaltliche Bereiche der internationalen vergleichenden 
Kriminalitätsanalyse

Moderne	Versuche	internationaler	Kriminalitätsvergleiche	sehen	im	Allgemeinen	aus	den	vorstehend	

erörterten	Gründen	davon	ab,	Staaten	nach	dem	Ausmaß	der	dort	registrierten	„Kriminalität	insge-

samt“	deskriptiv	vergleichen	oder	gar	in	einem	Ranking	als	besser	oder	schlechter	bzw.	als	sicher	oder	

unsicher	bewerten	zu	wollen.	Unter	der	ggf.	im	Einzelfall	zu	kontrollierenden,	oben	angesprochenen	

Annahme	der	Konstanz	der	Grundbedingungen	kann	es	freilich	einen	Sinn	geben	zu	überprüfen,	ob	

die	 in	 einzelnen	 Staaten	 oder	 Regionen	 behördlich	 behandelte	 Kriminalität	 erheblichen	 Verände-

rungen	unterworfen	war	oder	ob	man	eher	ein	Gleichbleiben	bzw.	allenfalls	leichte	Schwankungen	

erkennen	kann	und	damit	auf	der	Bewertungsebene	von	einer	im	Grunde	stabilen	Lage	der	Inneren	

Sicherheit	sprechen	darf.	

Als	veranschaulichendes	Beispiel	dafür	eignet	sich	die	von	den	Vereinten	Nationen	durchgeführte	ten-

denziell	weltweite	Erhebung	über	die	internationale	Kriminalitätsentwicklung	sowie	die	Reaktionen	

bzw.	Maßnahmen	der	Strafverfolgungsbehörden.71	Dieser	United	Nations	Survey	on	Crime	Trends	and	

the	Operations	of	Criminal	 Justice	Systems,	vereinfacht	auch	World	Crime	Survey	genannt,	umfasst	

jedes	Mal	ungefähr	eine	Fünfjahresperiode.	Von	den	inzwischen	neun	Wellen	sind	acht	mindestens	

so	weit	ausgewertet,	dass	Rohdaten	allgemein	für	Forscher	zur	Verfügung	stehen72,	und	es	gibt	über	

69	 Vgl.	dazu	Kerner	in	Boers, K. u.	a.,	1997	im	Rahmen	der	Analyse	des	sozialen	Umbruchs	in	Deutschland.
70	 Zu	diesen	und	weiteren	 für	die	genaue	Analyse	 sehr	wichtigen,	hier	aber	nicht	behandelten	Umständen	vgl.	 AeBi, m., 

2005,	S.	53	ff.;	KilliAs, m., 2003,	Kapitel	1.1;	newmAn, G.,	1999,	S.	1	ff.	sowie	shAw, m. u.	a.	2003,	S.	35	ff.	für	den	Bereich	der	

UNO;	FArrinGton, d. p.	u.	a.,	2004,	Introduction,	S.	III	ff.	für	einen	Vergleich	ausgewählter	europäischer	Staaten	mit	Nord-

amerika	und	Australien.	Generelle	Einführung	s.	bei	VAzsonyi,	A.,	2003.
71	 Viel	länger	als	die	UNO	sammelt	die	Internationale	Kriminalpolizeiliche	Organisation	(IKPO-Interpol)	Kriminalitätsdaten	

zu	ihren	Mitgliedstaaten,	jedoch	beschränkt	auf	Angaben	aus	den	Polizeilichen	Kriminalstatistiken.	Erfassungsgrundla-

ge	sind	nationale	 Jahresberichte,	die	 in	Abständen	zusammengefasst	werden.	Die	rein	technisch	aufbereiteten	Landes-

berichte	sowie	die	Zusammenfassungen	waren	früher	auf	Anfrage,	 für	einige	Jahre	auch	ohne	Anfrage	direkt	über	das	

Internet,	allgemein	zugänglich,	werden	inzwischen	aber	nur	noch	für	den	(internen)	Dienstgebrauch	verwendet.	
72	 Für	Auswertungen	belangvoller	als	die	Daten	zur	Gesamtkriminalität	sind	die	sonst	in	den	World	Surveys	erhobenen	und	

mitgeteilten	Daten,	nämlich	einerseits	zu	ausgewählten	klassischen	Delikten	wie	Mord	oder	Raub,	andererseits	zu	den	

Hauptstädten	bzw.	den	bevölkerungsreichsten	Städten	der	einzelnen	Staaten.
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die	Berichte	des	Wiener	Zentrums	der	UNO	hinaus	weitere	Dokumente,	die	sich	auf	Regionen	oder	ein-

zelne	Staaten	beziehen.	Die	Leitung	des	im	Wiener	Zentrum	ansässigen	UNO-Büros	für	Drogen	und	

Kriminalität	(UNODC)	legte	im	Jahr	2003	einen	Bericht	vor,	in	dem	Erdteile	bzw.	Kontinente	bezüglich	

der	generellen	Kriminalitätsentwicklung	miteinander	verglichen	werden.73	Die	Genauigkeit	und	Ver-

lässlichkeit	der	zugrunde	liegenden	Angaben	leiden	bei	kritischer	Betrachtung	der	Lage	schon	daran,	

dass	in	einigen	Regionen	der	Erde	erstens	die	meisten	Staaten	vergleichsweise	ordentliche	Kriminal-

statistiken	 führen	 und	 zweitens	 den	 umfangreichen	 Fragebogen	 auch	 relativ	 genau	 und	 komplett	

ausgefüllt	haben,	während	in	anderen	Regionen	in	mehrfacher	Hinsicht	Qualitätsprobleme	bestehen	

und	Lücken	bezüglich	des	Rücklaufs	der	Fragebögen	allgemein	und	bezüglich	der	Vollständigkeit	der	

Angaben	speziell	auffallen.	Daraus	folgt	nicht	nur,	dass	exakte	Querschnittsvergleiche	und	erst	recht	

Rangordnungen	der	Kriminalitätsbelastung	unmöglich	sind,	sondern	auch,	dass	die	Zahlen	für	ent-

sprechend	exakte	Verlaufsbetrachtungen	der	Gesamtkriminalität	nichts	hergeben.	

Das	UNODC-Büro	 ist	 sich	 dieser	 Probleme	 ersichtlich	 bewusst.	 Es	 bereitet	 daher	 zwar	 auf	 der	 einen	

Seite	 die	 Zahlen	 in	 Tabellen	 und	 Schaubildern	 auf,	 setzt	 sie	 aber	 auf	 der	 anderen	 Seite	 –	 vorsichtig	

auf	die	großen	Dimensionen	abstellend	–	 in	Beziehung	zu	Verhältnissen	und	Entwicklungen	 in	den	

entsprechenden	 Regionen,	 welche	 aus	 politischen,	 wirtschaftlichen	 und	 sozialen	 Erhebungen	 bzw.	

Kennwerten	 erschlossen	 werden	 können.	 Auf	 dieser	 Basis	 wird	 dann	 strukturell	 deutlich,	 dass	 es	

gewisse	Widerspiegelungen	für	den	Zeitraum	zwischen	1990	und	2002,	dem	letzten	Datenjahrgang,	

gibt.	Afrika	mit	den	großen	politischen	und	ökonomischen	Krisen	war	am	stärksten	von	einem	(regis-

trierten)	 Kriminalitätsanstieg	 betroffen,	 danach	 kamen,	 nach	 dem	 Niedergang	 des	 Kommunismus	

und	 den	 damit	 verbundenen	 Umbrüchen,	 Ost-	 und	 Mitteleuropa.	 Schon	 deutlich	 geringer	 war	 der	

Anstieg	in	Lateinamerika.	Der	indische	Subkontinent	zeigte	einen	ganz	geringen	Anstieg.	Australien	

erlebte	einen	geringen	Rückgang.	Mit	einer	ganzen	Reihe	anderer	Berichte	und	Erhebungen	stimmt	

dann	überein,	dass	die	registrierte	Kriminalität	in	Nordamerika	in	dieser	Periode	deutlich	zurückging,	

in	den	USA	noch	stärker	als	in	Kanada.	Was	schließlich	Westeuropa	betrifft,	so	vermitteln	die	Daten	der	

Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union,	übereinstimmend	mit	anderen	Befunden,	den	Eindruck	einer	

stabilen	Lage	ohne	relevante	Ausschläge	der	registrierten	Kriminalität	nach	oben	oder	nach	unten.	

Dieses	Bild	der	 relativ	günstigen	Situation	 Innerer	 Sicherheit	 in	der	EU	 im	Vergleich	zu	Mittel-	und	

Osteuropa	nach	der	Wende,	aber	erst	recht	im	Vergleich	zu	etlichen	anderen	Weltregionen	schließt	

nun	nicht	aus,	dass	Binnendifferenzen	zwischen	Mitgliedstaaten	auftreten,	die	 im	Einzelnen	 sogar	

erheblich	sein	können.74	Aus	diesem	Umstand	folgt	der	namentlich	für	transnationale	Betrachtungen	

wesentliche	Rat,	bei	Analysen	und	Interpretationen	bezüglich	jedes	einzelnen	Staates	streng	darauf	

zu	achten,	dass	jedes	Mal	möglichst	dieselbe	Aggregatebene	repräsentiert	ist.

Die	scheinbare	Stabilität	der	Kriminalitätslage	im	EU-Durchschnitt	zwischen	1990	und	1999	verträgt	

sich	 mithin	 methodisch	 und	 inhaltlich	 ohne	 Weiteres	 mit	 dem	 aus	 Schaubild	 2.2-1	 ersichtlichen	

Umstand	 deutlicher	 Differenzen	 zwischen	 verschiedenen	 Staaten	 im	 Einzelnen.	 Es	 empfiehlt	 sich	

nicht,	die	Unterschiede	für	sich	allein	zu	nehmen	und	sie	 in	 irgendeiner	Hinsicht,	also	etwa	für	die	

Innere	Sicherheit	oder	die	Wirkungen	bestimmter	kriminalpolitischer	Programme	 in	den	hier	ein-

bezogenen	Staaten,	unmittelbar	als	besonders	aussagekräftig	interpretieren	zu	wollen.	Dazu	müsste	

man	 möglichst	 zahlreiche	 andere	 Quellen	 bzw.	 Indikatoren	 zur	 Lage	 in	 diesen	 Staaten	 beiziehen.	

73	 VAn diJK,	J.,	2003.	
74	 Die	 „Europäisierung	 der	 Inneren	 Sicherheit“	 am	 besonderen	 Beispiel	 von	Organisierter	 Kriminalität	 (in	 diesem	Bericht	

Kapitel	4.3)	und	Terrorismus	(in	diesem	Bericht	Kapitel	3.2)	behandeln	die	Beiträge	bei	GlAessner, G.-J. und A. lorenz, 2005.
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Das	 Schaubild	 ist	 lediglich,	 aber	 immerhin	 dazu	 geeignet,	 den	 Umstand	 zu	 verdeutlichen,	 dass	 in	

den	Regionen	der	bisherigen	EU	ebenso	wie	in	den	Regionen	der	–	damaligen	–	Beitrittskandidaten	

sowohl	Anstiege	als	auch	Rückgänge	der	 registrierten	Kriminalität	vorkamen,	ohne	einem	einfach	

erkennbaren	Muster	zu	folgen.75

Die	Daten	für	das	Schaubild	2.2-1	stammen	aus	dem	European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Jus-

tice	Statistics,	das	bisher	erst	in	zwei	Ausgaben	vorliegt.76	Es	hat	gegenüber	den	World	Crime	Surveys	

der	UNO	den	großen	Vorteil,	dass	eine	sehr	stabile	Arbeitsgruppe	aus	sach-	und	methodenkundigen	

Forschern	verschiedener	Mitgliedstaaten	des	Europarates	über	längere	Zeit	hinweg	eng	zusammen-

arbeitet,	 nach	 stets	 denselben	Kriterien	 analysiert,	 begrifflich	definiert,	 subsumiert	 und	gewichtet	

sowie	 in	 engem	 Austausch	 mit	 persönlich	 bekannten	 Korrespondenten	 vor	 Ort	 in	 den	 einzelnen	

Staaten	kooperiert.77	So	kann	man	grundsätzlich	stets	aus	erläuternden	Bemerkungen	bzw.	Fußnoten	

entnehmen,	wo	ggf.	die	Daten	verschiedener	Staaten	ziemlich	gut	vergleichbar	sind,	welche	Kautelen	

in	anderen	Fällen	ggf.	berücksichtigt	werden	müssen	und	wo	in	wiederum	anderen	Fällen	die	Katego-

rien	überhaupt	nicht	übereinstimmen.

Opferbefragungen	 erlauben	 in	 begrenztem	Maße	die	Gegenüberstellung	der	 amtlich	 registrierten	

Kriminalität	und	der	von	der	Bevölkerung	erlebten	Kriminalität	in	etwa	gleichen	Zeiträumen.	Schon	

aus	 allgemeiner	 fachlicher	 Erfahrung	 heraus	 und	 erst	 recht	 bei	 Zugrundelegung	 einer	 kritischen	

wissenschaftlichen	Perspektive	im	globalen	Maßstab	könnte	man	dazu	geneigt	sein,	von	vornherein	

daran	zu	zweifeln,	ob	sich	überhaupt	in	irgendeiner	Hinsicht	Übereinstimmungen	dergestalt	finden	

lassen	werden,	dass	 verschiedene	Weltregionen	 strukturell	 in	unterschiedlich	hohem	Ausmaß	von	

Kriminalität	belastet	sind.	In	einem	von	mehreren	möglichen	Versuchen	zur	Antwort	auf	den	grund-

sätzlich	 berechtigten	 Zweifel	 kann	man	 ermitteln,	welches	 Belastungsniveau	 die	 zu	Weltregionen	

zusammengefassten	Staaten	im	Rahmen	der	World	Crime	Surveys	der	Vereinten	Nationen	mitgeteilt	

hatten78	und	wie	die	Bevölkerung	dieser	Regionen	im	Rahmen	der	Internationalen	Opferbefragung,	

dem	International	Crime	Victims	Survey79,	bezüglich	selbst	erlebter	Viktimisierung	geantwortet	hat-

te.80	In	einem	zweiten	Analyseschritt	kann	man	dann	bezüglich	beider	Dimensionen	die	Unterschiede	

in	 der	Größenordnung	 der	 Belastung,	 amtliche	 Kriminalitätsbelastung	 einerseits	 und	Ausmaß	 der	

selbstberichteten	 Viktimisierung	 andererseits,	 ermitteln.	 Im	 Ergebnis	 erweisen	 sich	 die	 Struktu-

ren	wider	mögliches	 Erwarten	 als	 gut	 vergleichbar.81	Die	 asiatischen	 Staaten	 schneiden	 sowohl	 bei	

der	 Gewaltkriminalität	 (ohne	 Tötungskriminalität)	 als	 auch	 bei	 der	 Eigentumskriminalität	 sowohl	

nach	amtlich	registrierter	Kriminalität	als	auch	nach	erfragter	Viktimisierung	der	Bevölkerung	am	

75	 Zu	einer	vergleichenden	Analyse	der	Entwicklung	der	Jugendkriminalität	in	Europa	vgl.	dünKel, F.,	2004.	Eine	auf	selbst-

berichtete	 Delinquenz	 und	 Gewalterfahrungen	 von	 Jugendlichen	 aus	 Ostseeanrainerstaaten	 konzentrierte	 Analyse	

wurde	im	Rahmen	des	Mare	Balticum	Surveys	durchgeführt;	zu	den	Ergebnissen	siehe	dünKel, F. u.	a.,	2005.
76	 Zur	neueren	Ausgabe	siehe	KilliAs,	2003.
77	 Andere	Erhebungen,	die	von	staatlichen	Institutionen	durchgeführt	werden,	teilen	mit	dem	European	Sourcebook	den	

Vorteil	einer	Kontinuität	in	den	Umständen	der	Erfassung	und	Aufbereitung	der	Daten.	Sie	sind	jedoch	notwendig	weni-

ger	 ausgewogen	 oder	 fast	 buchstäblich	 abgewogen,	 da	 ständige	Gegenkontrollen	 fehlen.	 Besonders	 gut	 aufbereitete	

Unterlagen	und	Veröffentlichungen	liefert	in	diesem	Rahmen	das	englische	Home	Office	in	London,	und	dort	namentlich	

die	Abteilung	Research,	Statistics	and	Development	(vgl.	Barclay,	G.	u.	a.,	2001,	2002	und	2003).	
78	 Zu	einer	vertiefenden	Analyse	der	europäischen	Lage	anhand	eines	früheren	World	Crime	Surveys	siehe	AromAA,	K.	u.	a.,	

2003.
79	 Siehe	dazu	Kesteren, J. VAn u.	a.,	2000	und	P.	nieuwBeertA,	2002.
80	 Es	sind	also	jeweils	nicht	die	Kontinente/Weltregionen	als	Ganzes	erfasst,	sondern	nur	die	zu	diesen	Kontinenten/Welt-

regionen	gehörenden	Nationen/Bevölkerungen,	die	im	Einzelnen	geantwortet	haben	bzw.	in	die	Umfragen	einbezogen	

werden	konnten.
81	 Auf	eine	Präsentation	der	Zahlen	wird	hier	insbesondere	aus	Raumgründen	verzichtet.
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günstigsten	 ab.	 Europa	nimmt	die	 zweitgünstigste	 Position	 ein.	 Bei	 den	 anderen	Kontinenten	gibt	

es	 Abweichungen	 im	 Ranking	 von	 Gewaltkriminalität	 und	 Eigentumskriminalität,	 wobei	 Afrika	

nach	Bevölkerungsangaben	in	beiden	Fällen	die	höchste	Belastung	aufweist.	Ob	solche	Befunde	„die	

wirkliche	Wirklichkeit“	in	der	Welt	insgesamt	und	bei	der	Kriminalitätsbetroffenheit	im	Besonderen	

perfekt	 widerspiegeln,	 ist	 durchaus	 fraglich.	 Jedoch	 erscheinen	 sie	 hinreichend	 sicher,	 um	 daraus	

(erneut)	den	Schluss	abzuleiten,	dass	in	Europa	von	einer	insgesamt	relativ	günstigen	Lage	der	Inneren	

Sicherheit	ausgegangen	werden	kann.

Am	scheinbaren	„Ausreißer“	der	Tötungsdelikte82	lässt	sich	erneut	das	Problem	der	Wahl	des	Aggre-

gatniveaus	 veranschaulichen.	 An	 sich	 gehören	 die	 Tötungsdelikte	 ähnlich	wie	 andere	 Delikte,	 die	

verbreitet	 dem	 so	 genannten	 Kernbereich	 der	 Kriminalität	 zugerechnet	 werden83,	 zu	 denjenigen	

Delikten,	die	bei	internationalen	Erhebungen	besonders	bevorzugt	verwendet	werden.	Denn	auf	der	

82	 Europa	hat	hier	nach	Afrika	und	Amerika	die	dritthöchste	Belastung	vor	Ozeanien	und	Asien.
83	 Namentlich	Raub,	Vergewaltigung,	(schwere)	Körperverletzung	und	(Wohnungs-)Einbruch.

Schaubild �.�-�: Entwicklung der polizeilich registrierten Kriminalität in ausgewählten 
europäischen Staaten: Rückgang oder Anstieg zwischen ���� und �000
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Schaubild 2.2-1: Entwicklung der polizeilich registrierten Kriminalität in ausgewählten
 Europäischen Staaten: Rückgang oder Anstieg zwischen 1995 und 2000
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Datenquelle:	 Killias, M.,	2003.
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einen	Seite	weichen	die	gesetzlichen	Definitionen	im	Vergleich	zu	vielen	anderen	Delikten	meist	nicht	

fundamental	 voneinander	 ab.	 Und	 auf	 der	 anderen	 Seite	 gehen	 Kriminologen	 und	 Kriminalisten	

davon	aus,	dass	sich	die	vorherrschenden	Verhaltensweisen,	auf	die	sich	die	gesetzlichen	Definitionen	

beziehen,	international	relativ	ähneln.	Dies	lässt	jedoch	gerade	auch	für	die	Tötungsdelikte,	bei	denen	

man	beispielsweise	schon	an	gewisse	anthropologische	Konstanten	denken	mag,	den	Umstand	ganz	

unberührt,	 dass	die	 erwähnten	historischen,	 ökonomischen,	 sozialen	und	 sonstigen	Kontingenzen	

das	Ausmaß	erheblich	beeinflussen	können,	 in	dem	sie	sich	ereignen.	Dieses	Ausmaß	wäre,	 für	sich	

genommen,	unter	Umständen	wieder	im	Zeitablauf	oder	sogar	in	langer	historischer	Reihe	ein	cha-

rakteristisches	Unterscheidungsmerkmal	von	Regionen	und	Staaten.	

Schaubild	2.2-2	führt	eine	insoweit	differenzierende	und	analytisch	etwas	weiterhelfende	Aufgliede-

rung	nach	einzelnen	Regionen	und	Staaten	ein.84	Im	ersten	Abschnitt	dieses	Schaubildes	erkennt	man,	

traditionellen	Eindrücken	und	statistischen	Befunden	entsprechend,	die	besonders	hervorstechende	

Position	der	USA	und	die	besonders	niedrige	Position	Japans.	Europa	nimmt,	mit	deutlichem	„Höhen-

unterschied“,	den	Rang	hinter	den	USA	ein,	wenn	man	die	Positionen	nach	dem	Gesamtergebnis	des	

European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Statistics	des	Europarates85	bestimmt.	Hält	man	

sich	 dagegen	 bei	 der	 Positionsbestimmung	 an	 das	 Gesamtergebnis	 des	 britischen	 Home	 Office,	 so	

besetzt	Europa	den	zweitniedrigsten	Rang	vor	Japan.

84	 Einzelheiten	zu	den	Tötungsdelikten	in	Deutschland	s.	u.	in	Kapitel	3.1.3.1.
85	 Zum	ersten	Sourcebook	vgl.	europeAn committee on crime proBlems,	 1999.	Ständiges	deutsches	Mitglied	der	verantwort-

lichen	Forschergruppe	ist	Jörg-Martin	Jehle.

Schaubild �.�-�: �ollendete Tötungsdelikte um das Jahr �00�: Internationale und 
europäische Gegenüberstellung von polizeilich registrierten Fällen
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Der	scheinbare	Widerspruch	löst	sich	schon	dann	tendenziell	fast	vollständig	auf,	wenn	man	berück-

sichtigt,	dass	im	European	Sourcebook	auch	osteuropäische	Staaten	mit	berücksichtigt	sind,	die	zum	

Teil	eine	vergleichsweise	sehr	hohe	Rate	an	offiziell	registrierter	Tötungskriminalität	zu	verzeichnen	

haben,	während	die	Spannweite	bei	den	vom	Home	Office	Research,	Statistics	and	Development	Direc-

torate	 berücksichtigten	 EU-Mitgliedstaaten	 (darunter	 durchaus	 auch	 osteuropäischen)	 insgesamt	

weniger	stark	ausgeprägt	ist.	Im	zweiten	Abschnitt	des	Schaubilds	2.2-2	erkennt	man,	dass	in	der	dort	

aufgeführten	Reihe	ausgewählter	einzelner	europäischer	Staaten	sowohl	das	European	Sourcebook	

als	 auch	 das	 Home	 Office	 Directorate	 zu	 grundsätzlich	 den	 gleichen	 Werten	 bzw.	 Positionsunter-

schieden	gelangen.	Und	weiter	ist	in	dem	Schaubild	zu	sehen,	dass	selbst	bei	einer	Beschränkung	auf	

westeuropäische	Staaten	die	Spannweite	der	offiziell	bekannt	gewordenen	Tötungsdelikte	erheblich	

ist,	wobei	auch	hier	Nordirland	erneut,	wie	schon	im	Gesamtdelinquenzbild	nach	Schaubild	2.2-1,	mit	

hervorsticht.	 Deutschland	 kommt	 auch	 bei	 den	 Tötungsdelikten	 im	 Gesamtbild	 der	 europäischen	

Staaten	günstig	weg.	

Die	 prominente	 Position	 der	 USA	 in	 exemplarischer	 Gegenüberstellung	 zum	 direkten	 Nachbarn	

Kanada,	dann	exemplarisch	zu	Australien,	zu	Russland,	zur	Europäischen	Union	und	schließlich	zu	

Japan	als	allesamt	modernen,	entwickelten	Industriestaaten	bzw.	postmodernen	Weltregionen	wird	

deutlich,	wenn	man	besonders	wichtige	Großstädte	oder	die	Hauptstädte	betrachtet.86	Die	amerika-

nische	Verfassung	verbürgt	–	 jedenfalls	nach	vorherrschender	Ansicht	–	das	Recht	des	Bürgers	zum	

Besitz	von	Schusswaffen	fast	aller	Art	und	gegebenenfalls	auch	zum	Tragen.	Daher	sind	schon	legale	

Waffen	außergewöhnlich	weit	verbreitet.	Eine	häufige	Folge	davon	ist,	dass	auch	alltägliche	Konflikte	

zwischen	an	sich	 integrierten	Bürgern	überproportional	 tödlich	enden.	Die	Gegenüberstellung	der	

Regierungshauptstadt	Washington	 (Häufigkeitszahl	 42,9)	mit	 den	 in	 sich	wieder	 sehr	unterschied-

lichen	Millionenstädten	San	Francisco	im	Westen	einerseits	(HZ	8,1)	und	New	York	City	im	Osten	ande-

rerseits	(HZ	8,7)	macht	jedoch	augenfällig,	dass	der	Waffenbesitz	allein	allenfalls	eine	unter	mehreren	

wesentlich	 determinierenden	 Faktoren	 tödlich	 endender	 Streitigkeiten	 und	 gezielter	 krimineller	

Tötungen	sein	kann.	

In	den	Hauptstädten	bzw.	besonders	wichtig	betrachteten	anderen	Großstädten	von	EU-Mitgliedstaa-

ten,	hier	unter	Hinzufügung	von	Ankara	im	Fall	des	möglichen	Beitrittskandidaten	Türkei,	variiert	die	

Spannweite	der	registrierten	Tötungskriminalität	wiederum	ganz	erheblich.	Tallinn	übertrifft	mit	9,4	

Fällen	pro	100.000	Einwohner	die	amerikanischen	Großstädte	New	York	und	San	Francisco	deutlich.	

Belfast	zeigt	erneut	die	bei	der	Gesamtkriminalität	und	der	Gewaltkriminalität	dominante	Rolle	von	

Nordirland	an	(HZ	5,6).	Wollte	man	Prag	(HZ	4,3)	und	Warschau	(HZ	4,0)	als	die	schwierige	Lage	des	

ehemaligen	„Ostblocks“	klar	kennzeichnenden	Städte	herausgreifen,	so	böten	Budapest	(HZ	2,4)	und	

ganz	besonders	Ljubljana	(HZ	1,4)	interessante	Gegenbeispiele,	anhand	derer	erneut	über	historische,	

ökonomische	und	sonstige	Kontingenzen	reflektiert	werden	könnte	und	müsste,	bevor	man	sich	auf	

eine	haltbare	Interpretation	festlegen	würde.	

Die	Differenz	zwischen	den	Großstädten	Amsterdam	(HZ	3,1)	und	Athen	 (HZ	0,6)	 ist	bemerkenswert	

deutlich	und	nach	keiner	bekannten	Theorie	auch	nur	ansatzweise	unmittelbar	einleuchtend.	Dem-

gegenüber	entspricht	die	niedrige	Tötungsrate	in	der	Millionenstadt	Tokio	(HZ	1,2),	die	kaum	höher	

als	in	der	vergleichsweise	kleinen	Hauptstadt	der	Schweiz	(Bern,	HZ	1,0)	ausfällt,	grundsätzlich	genau	

dem	 Befund,	 den	 schon	 frühere	 und	 umfassendere	wissenschaftliche	 Erhebungen	 für	 die	 Schweiz	

86	 Quelle	für	die	Angaben:	Home	Office	Research,	Statistics	and	Development	Directorate,	London	(BArclAy, G. und c. tAVAres	

2003,	Additional	Table	1.2).
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und	 Japan	 bezüglich	 des	 geringen	 Ausmaßes	 erheblicherer	 Kriminalitätsformen	 herausarbeiten	

konnten.87	Erneut	mag	dies	als	Beleg	dafür	herhalten,	wie	sehr	der	Kontext	eines	Staates	und	der	darin	

lebenden	Bevölkerung,	ggf.	auch	deren	ethnischer	Zusammensetzung	oder	Mischung	und	den	damit	

verbundenen	kulturellen	und	sonstigen	Traditionen,	 in	Betracht	gezogen	werden	sollte,	bevor	man	

weitreichende	und	ggf.	schließlich	kriminalpolitisch-gesetzgeberisch	sich	auswirkende	Schlussfolge-

rungen	zieht.	

Für	 Berlin	 zeigen	 die	 Erhebungen	 jedenfalls,	 dass	 deren	 Tötungsrate	 im	 Schnitt	 der	 Bezugsjahre	

1999–2001	 exakt	 im	 (erweiterten)	 EU-Mittelfeld	 gelegen	 hat.	 Der	 Befund	 könnte	 auch	 zum	 Anlass	

genommen	 werden,	 die	 hierzulande	 vor	 etlichen	 Jahren	 aufkeimende	 Bewunderung	 für	 die	 so	

genannte	Null-Toleranz-Programmatik	 (zero	 tolerance	policy)	 des	 damaligen	New	Yorker	Oberbür-

germeisters	Giuliani	sowie	des	obersten	Polizeichefs	Bratton	und	zum	Teil	auch	noch	ihrer	Nachfolger	

einer	kritischen	Nachschau	zu	unterziehen.88	Mit	und	nach	Zero	Tolerance	 lag	New	York	bei	vollen-

deten	 Tötungsdelikten	 im	 gleichen	 Zeitraum	 immer	 noch	 um	 das	 2,8-fache	 höher	 als	 Berlin.	 Und	

Washington,	D.C.	sowie	San	Francisco,	beide	ohne	explizites	Zero-Tolerance-Programm	à	la	New	York	

geblieben,	unterscheiden	sich	voneinander	um	das	gut	Vierfache,	während	San	Francisco	im	Übrigen	

eine	etwas	niedrigere	Rate	als	New	York	ausweist.

Eine	alternative	Quelle	für	die	Bestimmung	von	Todesfällen	im	Zusammenhang	mit	Straftaten	bilden	

die	nationalen	wie	internationalen	Todesursachenstatistiken,	die	im	Regelfall	von	den	Gesundheits-

behörden	und	den	Statistischen	Ämtern	zusammengestellt	werden.	

Für	diese	 Statistiken	 spricht	auf	den	ersten	Blick	der	Umstand,	dass	 ihnen	 international	 vergleichs-

weise	 leicht	 zu	 harmonisierende	 naturwissenschaftlich-medizinische	Kategorien	 zugrunde	 liegen,	

während	die	Polizei	von	vornherein	auf	mehr	voneinander	abweichende	strafrechtliche	Definitionen	

abstellen	muss;	 aber	 auf	den	 zweiten	Blick	wird	deutlich,	 dass	Ärzte	 sich	nicht	 von	den	nationalen	

Eigenheiten	ohne	Weiteres	befreien	können,	wenn	es	um	mehr	als	nur	den	Umstand	geht,	dass	 für	

den	Tod	eines	Menschen	unnatürliche	Ursachen	anzunehmen	 sind.	Die	Todesursachenstatistik	der	

Weltgesundheitsorganisation	(WHO)	vermittelt	Angaben	über	eine	Vielzahl	von	Staaten.	Das	Schau-

bild	2.2-3	zeigt	daraus	einen	Ausschnitt	für	die	west-,	mittel-	und	osteuropäischen	Staaten	für	das	Jahr	

2001,	d.	h.	das	letzte	Jahr,	in	dem	die	betreffenden	Staaten	verwertbare	Daten	eingeliefert	hatten.	

Wie	man	sieht,	sind	vor	allem	die	osteuropäischen	Staaten	mit	hohen	Werten	für	Todesfälle	 infolge	

Mordes,	 Totschlags	 und	 Körperverletzung	 mit	 tödlicher	 Folge	 belastet.89	 Deutschland	 kommt	 mit	

einer	Häufigkeitszahl	 von	 0,7	 zusammen	mit	Norwegen	 und	 Island	 auf	 den	 günstigsten	 Platz.	 Das	

Schaubild	ist	allerdings	zugleich	ein	guter	Beleg	für	die	schon	oben	angedeutete	Warnung,	eher	auf	

die	Größenordnung	statt	auf	scheinbar	exakte	Einzelzahlen	zu	achten.	Obwohl	angeblich	auch	töd-

lich	 endende	Körperverletzungen	 (für	Deutschland	wären	 dies	 strafrechtlich	 zentrale	 Fälle	 gemäß	

§	227	StGB)	mit	eingeschlossen	waren,	ist	der	hier	mitgeteilte	deutsche	Belastungswert	deutlich	nied-

riger	als	der	Wert,	der	sich	laut	Schaubild	2.2-2	nach	dem	European	Sourcebook	(HZ	1,6)	bzw.	nach	der	

Statistik	des	englischen	Home	Office	(HZ	1,2)	ergibt.	Die	in	der	PKS	nachgewiesene	HZ	für	das	Jahr	2001	

liegt	mit	 1,1	 dann	 zwischen	den	 internationalen	Angaben,	wobei	die	Zahlen	 für	die	gesamten	 letz-

87	 Vgl.	clinArd, M.	B.,	1978;	Adler,	F.	S.	1983.
88	 Siehe	zur	Diskussion,	aus	jüngerer	Zeit,	beispielsweise	Greene,	J.-A.,	2001; Kersten,	J.,	2002,	und	cornel,	H.,	2002.
89	 Zu	einer	detaillierten	internationalen	Analyse	von	Tötungsdelikten	auf	der	Basis	der	World	Crime	Surveys	vgl.	M.	shAw, B.	

u.	a.,	2003,	vor	allem	S.	43	ff.
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ten	Jahre	in	Deutschland	allenfalls	um	0,1	nach	oben	oder	nach	unten	von	diesem	Wert	abwichen.90	

Immerhin	weichen	diejenigen	Statistiken,	die	sich	überhaupt	auf	polizeiliche	Angaben	stützen,	nicht	

sehr	weit	 voneinander	 ab,	 auch	wenn	 sie	 eigentlich	wegen	Rückgriffs	 auf	 dieselbe	Ausgangsquelle	

identisch	sein	sollten.	

90	 Vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2005,	S.	135,	T	97.

Schaubild �.�-�: Todesfälle infolge von Mord, Totschlag und Körperverletzung im 
Jahr �00�: Häufigkeitszahlen in ausgewählten europäischen Staaten 
– Gegenüberstellung von Mitgliedern der Europäischen Union, 
Beitrittskandidaten und anderen Staaten

Spanien 

Irland 

Griechenland 

Schweiz 

Niederlande 

Portugal 

Tschechien 

Polen 

Kroatien 

Luxemburg 

Slowakei

Armenien

Malta 

Ungarn 

Italien 

Schweden 

Österreich 

Dänemark 

Vereinigtes Königreich 

Frankreich 

Estland 

Russische Föderation 

Lettland 

Albanien 

Rumänien 

Bulgarien 

Finnland 

Serbien und Montenegro 

Datenquelle:  WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 2005.  
 Andere Staaten, nicht graphisch ausgewiesen: Kasachstan = 15,5; Ukraine = 12,6; Weißrussland = 11,2;  
 Kirgistan = 6,7; Mazedonien = 6,4; Usbekistan = 3; Aserbeidschan = 3; Tadschikistan = 2,5. 

Schaubild 2.2-3: Todesfälle infolge Mord, Totschlag und Körperverletzung im Jahr 2001:  
 Häufigkeitszahlen in ausgewählten europäischen Staaten –  
 Gegenüberstellung von Mitgliedern der Europäischen Union,  
 Beitrittskandidaten und anderen Staaten 
 

 

Slowenien 

Norwegen 

Island 

Deutschland 

0,8 

0,8 

0,7 

0,7 

0,7 

0,8 

0,9 

0,9 

1 

1 

1 

1 

2,9 

3 

3,1 

3,5 

7,2 

12,3 

15,2 

29,9 

1,7 

1,3 

1,3 

1,3 

1,1 

1,1 

2 

2 

2,1 

2,1 

2,3 

2,4 

  

Datenquelle:	 WHo reGional office for europe, 2005.	
	 Andere	Staaten,	nicht	grafisch	ausgewiesen:	Kasachstan	=	15,5;	Ukraine	=	12,6;	Weißrussland	=	11,2;	Kirgistan	

=	6,7;	Mazedonien	=	6,4;	Usbekistan	=	3;	Aserbeidschan	=	3;	Tadschikistan	=	2,5.



��Kriminalität in Deutschland im Überblick

Schaubild �.�-�: Todesfälle infolge von Mord, Totschlag und Körperverletzung. Entwicklung 
in Deutschland im �ergleich zum Durchschnitt von elf europäischen 
Staaten, ����–�00�
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Datenquelle: WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 2005.

Schaubild 2.2-4: Todesfälle infolge Mord, Totschlag und Körperverletzung. Entwicklung in
 Deutschland im Vergleich zum Durchschnitt von 11 europäischen Staaten

0,2

1994

1,2

1,1 1

0,9

1

0,9

1 1

0,7 0,7

0,90,9

1,1

1,1

1,1

1,1

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Durchschnitt

Deutschland

Fä
lle

 je
 10

0
.0

0
0

 d
er

 B
ev

öl
ke

ru
ng
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Eine	Analyse	des	Entwicklungsverlaufs	zwischen	1994	und	2001	aufgrund	derselben	WHO-Daten	zeigt,	

dass	 es	 in	manchen	europäischen	 Staaten	von	 Jahr	 zu	 Jahr	Ausschläge	nach	oben	oder	nach	unten	

gab,	dass	jedoch	insgesamt	in	den	westeuropäischen	Staaten	im	Schnitt	ein	Rückgang	der	Todesfälle	

infolge	von	kriminellen	Tötungen	und	 fatalen	Körperverletzungen	 stattfand.	Der	Übersichtlichkeit	

halber	sind	im	Schaubild	2.2-4	nicht	die	einzelnen	einbezogenen	Länder	dargestellt91,	vielmehr	wird	

die	Durchschnittslinie	 genommen	und	 der	 deutschen	 Linie	 gegenübergestellt.	Man	 sieht,	 dass	 die	

deutsche	Entwicklung	laut	WHO	am	deutlichsten	ausgeprägt	nach	unten	ging.

Auf	der	Basis	des	European	Sourcebook	kann	man	für	den	Fünfjahreszeitraum	von	1995	bis	2000	einer-

seits	analysieren,	 in	welcher	Größenordnung	sich	Deutschland	bei	bestimmten	Einzeldelikten	bzw.	

Deliktbereichen	 im	Vergleich	zu	anderen	europäischen	Staaten	bewegt,	und	andererseits	beobach-

ten,	ob	es	vergleichsweise	kleine	oder	eher	große	Ausschläge	im	Sinne	eines	Anstiegs	oder	Rückgangs	

der	registrierten	Straftaten	gegeben	hat.	Schaubild	2.2-5	greift	die	sexuellen	Gewaltdelikte	heraus,	die	

je	nach	nationaler	Gesetzeslage	bzw.	Strafrechtstradition	unterschiedlich	benannt	sind,	aber	doch	im	

Kern	das	betreffen,	was	in	Deutschland	sexuelle	Nötigung	bzw.	Vergewaltigung	darstellt.92	Schaubild	

2.2-6	bezieht	sich	demgegenüber	auf	die	Fälle	gewaltsamer	Wegnahme,	die	ebenfalls	in	der	Substanz	

recht	ähnlich	erfasst	werden,	 im	Bedeutungsgehalt	 zwischen	dem	schwanken,	was	 in	Deutschland	

entweder	als	Raub	oder	als	räuberischer	Diebstahl	oder	räuberische	Erpressung	gilt.93	Man	sieht,	dass	

Deutschland	in	der	Reihe	der	elf	einbezogenen	Staaten	bei	der	sexuellen	Gewalt	mit	Platz	acht	sowie	

beim	 Raub	 mit	 Platz	 sechs	 als	 nicht	 besonders	 belastet	 erscheint.	 Außerdem	 ist	 zu	 erkennen,	 dass	

Deutschland	zu	denjenigen	Staaten	gehört,	bei	denen	die	Veränderungen	in	beide	Richtungen	eher	

moderat	ausfielen.

91	 Frankreich,	Dänemark,	Deutschland,	Italien,	Niederlande,	Norwegen,	Österreich,	Schweden,	Schweiz,	Spanien,	Vereinig-

tes	Königreich	von	Großbritannien	und	Nordirland.
92	 Einzelheiten	dazu	s.	u.	in	Kapitel	3.1.3.2.
93	 Einzelheiten	dazu	s.	u.	in	Kapitel	3.1.3.4.
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Schaubild �.�-�: Polizeilich registrierte sexuelle Gewalt (Rape),  
Häufigkeitszahlen im europäischen �ergleich
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Schaubild 2.2-5: Polizeilich registrierte sexuelle Gewalt (Rape) 
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Schaubild �.�-�: Polizeilich registrierte Fälle von Raub oder räuberischer Erpressung,  
Häufigkeitszahlen im europäischen �ergleich
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Schaubild 2.2-6: Polizeilich registrierte Fälle von Raub oder räuberischer Erpressung  
 Häufigkeitszahlen im europäischen Vergleich
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Bislang	gibt	es,	wie	auch	in	der	Einleitung	zu	diesem	Sicherheitsbericht	thematisiert,	in	Deutschland	

keine	 regelmäßigen,	 bundesweit	 repräsentativen	 Opferbefragungen	 nach	 Art	 des	 National	 Crime	

Victimisation	Survey	der	USA	oder	entsprechender	Surveys,	namentlich	in	England	und	Wales,	Schott-

land	und	den	Niederlanden.	Deutschland	hatte	sich	auch,	nach	einem	ersten	Versuch	1989,	erst	wieder	

im	Jahr	2005	an	den	Internationalen	Crime	Victims	Surveys	beteiligt,	die	von	einer	internationalen	For-

schungsgruppe	im	Benehmen	mit	einzelnen	nationalen	Ministerien	oder	Forschungsinstituten	sowie	

dem	United	Nations	Interregional	Crime	and	Justice	Research	Institute94	durchgeführt	wurden.95	

In	Schaubild	2.2-7	werden	daher	Ergebnisse	von	zwei	Surveys,	die	mit	Vorarbeiten	für	einen	nationalen	

deutschen	Victim	Survey	in	Zusammenhang	standen,	hilfsweise	mit	eingestellt.	Unmittelbare	metho-

dische	Vergleichbarkeit	ist	demgemäß	nicht	gegeben,	jedoch	sind	die	Fragestellungen	in	der	Substanz	

derart	ähnlich,	dass	 jedenfalls	keine	massive	Verzerrung	der	Befunde	befürchtet	werden	muss.	Die	

Werte	der	für	das	Schaubild	berücksichtigten	Staaten	sind	in	der	Reihenfolge	nach	dem	Ergebnis	der	

Antworten	zu	den	erfragten	Viktimisierungen	insgesamt	angeordnet.

Wie	man	im	oberen	Teil	von	Schaubild	2.2-7	erkennen	kann,	 liegt	Deutschland	hier	hinter	Portugal	

und	Nordirland	an	drittgünstigster	Stelle	gemäß	der	einen	Opferbefragung	und	etwa	 im	Mittelfeld	

gemäß	der	 anderen	Opferbefragung,	wobei	 auf	 die	möglichen	Hintergründe	des	Unterschiedes	 an	

dieser	 Stelle	 nicht	 eingegangen	 zu	 werden	 braucht.	 Auch	 spezifisch	 bei	 den	 erfragten	 Viktimisie-

rungen	im	Bereich	der	Gewalt	und	des	Einbruchdiebstahls	liegt	Deutschland	nicht	am	oberen	Ende	

der	Skala,	während	sich	für	England	und	Wales	Spitzenwerte	abzeichnen.	

Im	unteren	Teil	des	Schaubilds	sind	die	Werte	für	Japan,	Kanada,	Australien	und	die	USA	wiedergege-

ben.	Dass	Japan	erneut	mit	sehr	niedrigen	Werten	gerade	für	die	Gewaltkriminalität	und	auch	noch	

mit	 recht	 niedrigen	 Werten	 für	 die	 Eigentumskriminalität	 erscheint,	 entspricht	 den	 vorgeprägten	

Erwartungen.	Unerwartet	mag	dagegen	die	sozusagen	moderate	Position	der	USA	sein.	Sie	entspricht	

indes	 durchaus	 früheren	 internationalen	 Vergleichen	 und	 wissenschaftlichen	 Analysen	 und	 wird	

zuletzt	in	einer	sehr	detaillierten	Analyse	einer	internationalen	Forschergruppe	für	das	amerikanische	

Bureau	of	Justice	Statistics	erneut	überzeugend	demonstriert.96	Die	„Spitzenstellung“	der	USA	im	Krimi-

nalitätsgeschehen	ist	also	im	Wesentlichen	auf	den	Bereich	der	Tötungsdelikte	konzentriert.

Die	verfügbaren	Informationen	lassen	darauf	schließen,	dass	in	den	meisten	Staaten	der	Löwenanteil	

der	polizeilich	registrierten	Kriminalität,	jedenfalls	in	dem	hier	besonders	interessierenden	traditio-

nellen	oder	Kernbereich,	auf	Strafanträgen,	Strafanzeigen	oder	sonstigen	Mitteilungen	von	Opfern,	

Angehörigen,	 Freunden	 oder	 Bekannten	 beruht.	 Daraus	 folgt	 die	 außergewöhnliche	 theoretische	

Bedeutung	 des	 so	 genannten	 Anzeigeverhaltens	 für	 das	 Verständnis	 des	 Zustandekommens,	 also	

der	 sozial	 wirksamen	 „Erzeugung“,	 von	 amtlich	 behandelter	 Kriminalität	 und	 auch	 die	 besonders	

hohe	praktische	Bedeutung	dieses	Phänomens	für	die	Praxis	der	Ermittlung	von	Tatverdächtigen	und	

deren	Strafverfolgung.97	

Auf	der	Grundlage	derselben	Quellen	wie	bei	Schaubild	2.2-7	lassen	sich	die	deliktspezifischen	Anzei-

geraten	 für	 den	 Diebstahl	 von	 Pkw,	 für	 Einbruchdiebstahl,	 für	 Raub	 und,	 begrenzt	 auf	 weibliche	

Opfer,	für	sexuelle	Angriffe	(einschließlich	sexueller	Nötigung	und	Vergewaltigung)	erschließen.	Aus	

94	 UNICRI,	ehemals	in	Rom,	jetzt	in	Turin,	Italien.
95	 Siehe	dazu	aus	neuerer	Zeit	beispielsweise	Kury,	H.,	2002;	nieuwBeertA,	P.,	2002	und	Kesteren,	J.	VAn u.	a.,	2000.
96	 Vgl.	FArrinGton,	D.	P.	u.	a.,	2004	mit	vielen	Tabellen,	Schaubildern	und	weiterführenden	Nachweisen.
97	 Siehe	Ausführungen	und	weitere	Nachweise	im	Kapitel	2.1.
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einigen	schon	nach	Alltagswissen	naheliegenden	Gründen,	wozu	vor	allem	der	Umstand	der	Pflicht-

versicherung	und	der	damit	verbundenen	Meldeobliegenheit	gehört,	fallen	in	allen	Staaten	die	Anzei-

Schaubild �.�-� �iktimisierung Ende der ���0er Jahre: Internationale Gegenüberstellung

Portugal 

Schaubild 2.2-7: Viktimisierung Ende der 1990er Jahre: Internationale Gegenüberstellung 
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geraten	 für	den	Pkw-Diebstahl	am	höchsten	aus	und	erreichten	 im	Bezugsjahr	des	entsprechenden	

International	Crime	Victims	Survey	in	Österreich	sogar	100	Prozent,	wie	wiederholt	auch	in	früheren	

regionalen	Opferbefragungen	 in	 Deutschland.	 Die	 Strukturen	 in	 den	 verschiedenen	 europäischen	

Staaten	ähneln	im	Übrigen	einander.	Daher	wird	der	Übersichtlichkeit	halber	in	Schaubild	2.2-8	nicht	

die	gesamte	Reihe	dargestellt,	sondern	den	deutschen	Angaben	nur	eine	Auswahl	gegenübergestellt,	

nämlich	die	kontinentalen	Nachbarn	Schweiz	und	Niederlande	sowie	England	und	Wales,	die	zugleich	

unterschiedliche	 kriminalpolitische	 „Modelle“	 repräsentieren.	 Die	 deutlich	 auseinandergehenden	

Werte	in	den	beiden	beigezogenen,	vom	Anspruch	her	an	sich	bundesweit	repräsentativen	deutschen	

Surveys	werden	hier	nicht	weiter	analysiert.

Schaubild �.�-�: Deliktspezifische Anzeigeraten in Deutschland und in ausgewählten 
europäischen Ländern in den ���0er Jahren
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Datenquelle: HEINZ, W. u. a., 1997; VAN KESTEREN, J.  u. a., 2000.

Schaubild 2.2-8: Deliktsspezifische Anzeigeraten in Deutschland und in ausgewählten  
 europäischen Ländern in den 1990er Jahren 
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Einbruchdiebstähle	kommen	in	vielen	Staaten	bei	den	sich	als	Opfer	bezeichnenden	Befragten	in	der	

Anzeigerate	 an	 diejenige	 bei	 Pkw-Diebstählen	 heran,	 wobei	 die	 gesamte	 Spannweite	 etwas	 größer	

ausfällt.	Dies	belegt	mittelbar	den	hohen	subjektiven	Viktimisierungsgehalt	von	insbesondere	Woh-

nungseinbrüchen.	 Dies	 unterstützt	 ferner	 das	 Vorgehen	 des	 deutschen	 Gesetzgebers,	 der	 1998	 den	

Wohnungseinbruch	aus	den	Regelbeispielen	des	reinen	Strafzumessungstatbestandes	des	Diebstahls	

in	besonders	schweren	Fällen	(§	242	Abs.	1	und	§	243	Abs.	1	Nr.	1	StGB)	herausgenommen	und	zu	einem	

selbständigen	 Qualifikationstatbestand	 umgestaltet	 hatte	 (§	244	 Abs.	1	 Nr.	 3	 StGB).	 Dass	 Raubtaten	

und	noch	deutlicher	sexuelle	Angriffe	bzw.	gewalttätige	Übergriffe	relativ	selten	angezeigt	werden,	
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entspricht	den	Befunden	anderer	Dunkelfelderhebungen.	Die	Befragungswerte	für	betroffene	Opfer	

in	Deutschland	liegen	dabei	europaweit	eher	im	oberen	Bereich	und	damit	im	Sinne	des	öffentlichen	

Verfolgungsinteresses	und	der	Durchsetzung	des	staatlichen	Strafanspruchs	vergleichsweise	günstig.

Bei	denjenigen	Opfern	und	den	Personen	ihres	Umfeldes,	die	erlittene	Straftaten	nicht	anzeigen,	stellt	

sich	die	Frage	nach	den	Motiven	bzw.	Gründen	für	die	Nichtanzeige.	Schaubild	2.2-9	fasst	die	wichtigsten	

der	üblicherweise	angegebenen	bzw.	erfragten	Gründe	zusammen,	welche	den	größten	Teil	der	empi-

risch	erfassbaren	Streuung	repräsentieren,	auch	hier	begrenzt	auf	dieselben	exemplarischen	Staaten.	

Schaubild �.�-�: Gründe für die Nichtanzeige von selbst erlebten Straftaten: Deutschland 
und ausgewählte europäische Staaten gegen Ende der ���0er Jahre
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Datenquelle: HEINZ, W. u. a., 1997; VAN KESTEREN, J. u. a., 2000.

Schaubild 2.2-9: Gründe für die Nichtanzeige von selbst erlebten Straftaten: Deutschland und  
 ausgewählte europäische Staaten gegen Ende der 1990er Jahre 
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Datenquellen:	 Heinz, W. u.	a.,	1997;	van	Kesteren, J.	u.	a.,	2000.

Deutlich	 ausgeprägt	 ist	 ersichtlich	 der	 Umstand,	 dass	 durch	 das	 Delikt	 entweder	 kein	 materialisier-

ter	Schaden	entstanden	war	oder	dass	dieser	Schaden	für	das	Opfer	nicht	schwerwiegend	genug	war,	

um	eine	möglicherweise	am	Anfang	doch	in	Betracht	gezogene	Anzeige	am	Ende	tatsächlich	bei	der	

Polizei	vorzubringen.	Dahinter	steht	oft	ein	leicht	nachvollziehbares	Alltagskalkül	über	das	Verhältnis	

von	möglichem	Ertrag	und	auf	 jeden	Fall	zu	erwartendem	Aufwand	(Zeit,	Zeugenrolle	und	in	diesem	

Rahmen	„Lästigkeit“	oder	sogar	„Ärger“	mit	Tatverdächtigen,	deren	Umfeld	oder	Polizei,	Gericht	und	

Verteidigern).	Nach	dem	Bagatellproblem	kommen	die	anderen	wesentlichen	Gründe,	die	von	Land	zu	

Land	doch	eine	jedenfalls	an	der	Oberfläche	hohe	Streubreite	aufweisen,	nämlich	die	direkte	Erledigung	

zwischen	Opfer	und	Täter	oder	auf	andere	Weise	unter	Beiziehung	von	Dritten,	und	die	Einschätzung,	

dass	die	Polizei,	wenn	man	sie	denn	gerufen	hätte,	nach	dem	für	das	Opfer	und	sein	Umfeld	erkennbaren	

Tatumständen	inklusive	Beweislage	nichts	oder	nicht	viel	Fruchtbares	hätte	tun	können	oder	dass	sie,	

für	die	staatliche	Strafverfolgung	in	den	Implikationen	viel	heikler,	faktisch	nichts	getan	hätte.
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In	letzterer	Hinsicht	liegen	bei	dem	hier	nicht	dargestellten	Detailvergleich	für	Westeuropa	Belgien	

und	für	Mitteleuropa	Polen	bemerkenswert	hoch.	Deutschland	nimmt	nach	Belgien	und	Polen	einen	

recht	 ausgeprägten	 Rang	 bei	 dem	 Nichtanzeigenmotiv	 ein,	 dass	 die	 Polizei	 aus	 Opfersicht	 nichts	

Wesentliches	zur	Aufklärung	hätte	beitragen	können.	Hinter	den	„sonstigen	Gründen“,	die	in	Schau-

bild	2.2-9	gegenüber	den	Ausgangsdaten	noch	einmal	verstärkt	zusammengefasst	wurden,	verbergen	

sich	eine	Vielzahl	von	Motiven,	darunter	jeweils	im	einstelligen	Prozentbereich	die	Meldung	des	Falles	

an	andere	Behörden,	die	Angst	vor	Rache	des	Täters	oder	 seines	Umfeldes	und	schließlich	ganz	am	

Ende	die	Angst	vor	der	Polizei	bzw.	die	generalisierte	Abneigung	gegen	die	Polizei.	

Für	die	Innere	Sicherheit	ist	neben	der	objektiven	Sicherheitslage	die	subjektive	Sicherheitslage	beson-

ders	bedeutsam.	Sie	wird,	wie	an	anderer	Stelle	bereits	dargelegt98,	bevorzugt	über	die	Erfragung	der	in	

der	Bevölkerung	verbreiteten	Kriminalitätsfurcht	bestimmt.	Die	auch	international	schon	am	längsten	

behandelte	und	zudem	am	weitesten	verbreitete	Teildimension	dieser	Kriminalitätsfurcht	ist	das	Unsi-

cherheitsgefühl	der	Befragten,	umschrieben	durch	die	mit	der	so	genannten	Standardfrage	erhobenen	

Aussage,	dass	man	sich	des	Nachts	im	eigenen	Wohnviertel	beim	(vorgestellten	und	ggf.	auch	realisier-

ten)	Ausgehen	oder	Spazierengehen	unsicher	fühle.	Deutschland	als	Ganzes	genommen	ist	etwas	unter	

dem	Durchschnitt	der	EU-Staaten,	während	die	westlichen	Länder	etwas	weiter	nach	unten	abweichen	

und	 die	 östlichen	 Länder	 etwas	 höher	 liegen.	Dahinter	 verbirgt	 sich	 unter	 anderem	die	 allmähliche	

Nivellierung	der	ursprünglich	 sehr	hohen	Differenz	zwischen	den	Ländern	der	alten	Bundesrepublik	

Deutschland	 und	 den	 neuen	 Bundesländern.99	 Im	 Vergleich	 der	 europäischen	 Staaten	 ist	 nach	 der	

von	Dittmann	vorgelegten	Analyse	offenbar	Deutschland	im	Übrigen	das	einzige	EU-Land,	in	dem	die	

mit	 der	 Standardfrage	 erfasste	 Kriminalitätsfurcht	 zwischen	 1996	 und	 2002	 ziemlich	 kontinuierlich	

zurückgegangen	 ist.100	 Bei	 dem	 für	 die	 subjektive	 Sicherheitslage	 ergänzend	 bedeutsamen	 Indikator	

der	 so	genannten	Viktimisierungserwartung	geht	es	darum,	von	den	Befragten	zu	erfahren,	 für	wie	

wahrscheinlich	sie	es	halten,	innerhalb	einer	bestimmten	Frist	in	der	Zukunft,	meistens	innerhalb	eines	

Jahres	nach	der	aktuellen	Befragung,	tatsächlich	Opfer	bestimmter	Straftaten	zu	werden.	Bei	manchen	

Delikten	liegt	es	schon	aufgrund	von	Alltagsüberlegungen	auf	der	Hand,	dass	sie	auch	dann	relativ	oder	

absolut	hoch	furchtbesetzt	sind,	wenn	Befragte	bei	rein	rationaler	Betrachtung	zu	der	Ansicht	kommen	

können,	es	 sei	nicht	gerade	besonders	wahrscheinlich,	 ihnen	 in	absehbarer	Zeit	zum	Opfer	zu	 fallen.	

Tötungsdelikte,	Vergewaltigung	und	Raub	sind	insofern	besonders	einschlägige	„Kandidaten“.	Ausführ-

licher	wird	die	Kriminalitätsfurcht	(auch)	im	europäischen	Vergleich	unten	in	Kapitel	5	erörtert.

Abschließend	 sei	 ein	 kurzer	 Blick	 auf	 die	 Polizeidichte	 in	 Deutschland	 im	 europäischen	 Vergleich	

geworfen.	Sie	ist	bis	zu	einem	gewissen	Grad	in	sich	interessant,	wenn	man	sieht,	wie	unterschiedlich	die	

Verhältnisse	in	den	verschiedenen	Staaten	sind.	Schaubild	2.2-10	veranschaulicht	die	quantitativen	Ver-

hältnisse.	Unmittelbare	Folgerungen	jeder	Art	in	Bezug	auf	die	Innere	Sicherheit	generell	oder	die	Krimi-

nalitätskontrolle	speziell	dürfen	daraus	nicht	gezogen	werden.	Ein	Teil	der	Unterschiede	beruht	schon	

darauf,	dass	die	nationalen	Polizeien	ein	unterschiedlich	großes	Aufgabenfeld	und	ein	unterschiedlich	

differenziertes	Funktionsprofil	haben,	 so	dass	allein	dadurch	der	Personalbedarf	voneinander	abwei-

chen	kann.	Sodann	spielt	eine	Rolle,	ob	es	ausgeprägte	Spezialzuständigkeiten	für	die	Strafverfolgung	

gibt,	etwa	 im	Sinne	einer	Kriminalpolizei	oder	einer	Gerichtspolizei,	und	 inwieweit	die	uniformierte	

Polizei	namentlich	in	die	Verfolgung	kleinerer	bis	mittlerer	Kriminalität	genuin	eingebunden	wird.	

98	 Siehe	Kapitel	2.1	und	Kapitel	5	mit	weiteren	Nachweisen.
99	 Siehe	die	Ergebnisse	des	entsprechenden	deutsch-deutschen	Forschungsprojektes	bei	Boers,	K.	u.	a.,	1997	für	die	anfäng-

liche	Lage	und	Entwicklung	sowie	dittmAnn,	J.,	2005b,	S.	6	und	7	für	die	jüngere	Entwicklung.
100	 Vgl.	dittmAnn,	J.,	2005b,	S.	7	und	8	mit	Einzelheiten.
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Schaubild �.�-�0: Polizei in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Beamte je �00.000 
Einwohner im Schnitt der Jahre ����–�00�
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Schaubild 2.2-10: Polizei in Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
 Beamte je 100.000 Einwohner im Schnitt der Jahre 1999-2001 
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Datenquelle:	 Barclay, G. und c. tavares, 2003.

Aufgrund	solcher	Überlegungen	liegt	ferner	die	Vermutung	nahe,	dass	die	Polizeidichte	keine	direkte	

und	schon	gar	nicht	lineare	Verbindung	zu	dem	Umstand	hat,	wie	die	Bevölkerung	in	einem	Staat	die	

Kriminalitätslage	einschätzt.	 Schaubild	2.2-11	macht	dies	 eindrücklich	 sinnfällig.	Die	 angegebenen	

Werte	sind	die	Abweichungen	vom	Durchschnittswert	aller	einbezogenen	Staaten	entweder	in	Rich-

tung	vergleichsweise	geringerer	oder	in	Richtung	vergleichsweise	höherer	Polizeidichte.	Es	gibt	eine	
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große	und	keinem	bestimmten	Trend	folgende	Variation	zwischen	den	einbezogenen	europäischen	

Ländern.	Wie	man	sieht,	gibt	es,	 in	der	 linken	Hälfte	des	Schaubildes,	unter	den	Staaten	mit	 relativ	

geringer	Polizeidichte	sowohl	solche,	 in	denen	die	Bevölkerung	die	Kriminalität	als	kein	hohes	Pro-

blem	bezeichnet	–	am	deutlichsten	in	Schweden	–,	als	auch	solche,	in	denen	die	Bevölkerung	anschei-

nend	besonders	besorgt	ist	–	am	deutlichsten	in	den	Niederlanden.	In	der	Mitte	des	Schaubildes	impo-

niert	der	Unterschied	zwischen	Deutschland	und	Irland.	Beide	Staaten	liegen,	nicht	weit	voneinander	

entfernt,	leicht	unter	dem	europäischen	Durchschnitt	der	Polizeidichte.	In	der	Sorge	über	die	Krimi-

nalitätslage	nimmt	Irland	jedoch	einen	Spitzenplatz	nach	den	Niederlanden	ein,	während	Deutsch-

land	den	zweitniedrigsten	Platz	nach	Spanien	einnimmt.	In	der	rechten	Hälfte	des	Schaubildes	liegen	

die	Staaten	bei	der	Polizeidichte	sehr	nahe	beieinander	und	erheblich	über	dem	europäischen	Durch-

schnitt,	 jedoch	schwankt	die	Beurteilung	der	Sicherheitslage	durch	die	Bevölkerung	erheblich,	und	

zwar	in	der	gesamten	Spannweite	um	rund	96	Prozentpunkte	zwischen	Spanien	und	Italien.	

Schaubild �.�-��: Unterschiedliche Ausprägung von Polizeidichte und 
Kriminalitätseinschätzung durch die Bevölkerung in europäischen Staaten 
in den Jahren �00�–�00�

40 

60 

80 

20 

0 

–20

–40

–60

–80

Datenquelle:  EUROPEAN OPINION RESEARCH GROUP, 2003; DITTMANN, 2005b.  
 Grundlage: Quote derjenigen Befragten, die Kriminalität als eines der beiden wichtigsten Probleme ihres 
 Landes nennen. Vermerk: Die Zahlen stellen die Abweichungen vom Durchschnittswert der 15 einbezogenen 
 Staaten dar, welcher durch die Null-Linie repräsentiert wird.   
 

Schaubild 2.2-11: Unterschiedliche Ausprägung von Polizeidichte und Kriminalitätseinschätz- 
 ung durch die Bevölkerung in europäischen Staaten  in den Jahren 2001-2003 
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Datenquellen:	 european opinion researcH Group,	2003;	dittMann, J., 2005b.	
Grundlage:		 Quote	derjenigen	Befragten,	die	Kriminalität	als	eines	der	beiden	wichtigsten	Probleme	ihres	Landes	nennen.	
Vermerk:		 Die	Zahlen	stellen	die	Abweichungen	vom	Durchschnittswert	der	15	einbezogenen	Staaten	dar,	welcher	

durch	die	NullLinie	repräsentiert	wird.	

Mit	Blick	auf	eine	im	nächsten	Analyseschritt	interessante	Frage,	ob	die	Polizeidichte	nämlich	etwas	

mit	der	Einsatzbereitschaft	und	dem	faktischen	Umfang	sowie	der	Intensität	der	Polizei	im	engeren	

Bereich	der	repressiven	Tätigkeit,	also	der	Verfolgung	und	Aufklärung	von	Straftaten	und	in	diesem	
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Rahmen	der	möglichst	gerichtsfesten	Ermittlung	und	Überführung	von	Tatverdächtigen	zu	tun	hat,	

und	falls	ja,	wie	genau	dies	miteinander	zusammenhängt,	fehlt	es	weitgehend	an	verlässlichen	amt-

lichen	Daten	bzw.	empirischen	Forschungen.101	

Daneben	 ist	 jedenfalls	 die	 subjektive	 Erfahrung	 von	 Opfern	 auf	 jeden	 Fall	 von	 ganz	 wesentlicher	

Bedeutung.	Sie	beeinflusst	nicht	nur	direkt	die	Einstellung	der	Bevölkerung	zur	Polizei	selbst102,	son-

dern	indirekt	dann	auch	das	generalisierte	Vertrauen	in	die	Strafverfolgungsbehörden103	und	schließ-

lich	die	Bereitschaft,	in	etwaigen	künftigen	Fällen	des	Opferwerdens	die	Polizei	zu	benachrichtigen	

und	bereit	zu	sein,	als	Zeuge	zur	Verfügung	zu	stehen.	Wie	Schaubild	2.2-12	erkennen	lässt,	gehören	

die	mit	dem	International	Crime	Victims	Survey	erfassten	westeuropäischen	Staaten	zu	denjenigen	

Weltregionen,	 in	denen	die	Bevölkerung	 im	Großen	und	Ganzen	mit	der	Reaktion	der	Polizei	nach	

der	Anzeige	einer	Straftat	zufrieden	ist.	Für	Deutschland	stehen	wegen	der	Nichtbeteiligung	an	die-

sem	 ICVS	keine	entsprechenden	Daten	zur	Verfügung.	Es	 ist	 jedoch	 in	der	Sache	 selbst	nicht	davon	

auszugehen,	dass	es	wesentliche	Diskrepanzen	zu	den	anderen	westeuropäischen	Staaten	in	diesem	

Zeitraum	gab.

Schaubild �.�-��: Zufriedenheit der Bürger mit der Reaktion der Polizei nach der Anzeige 
einer Straftat, getrennt nach Weltregionen, internationale Opferbefragung 
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Schaubild 2.2-12: Zufriedenheit der Bürger mit der Reaktion der Polizei nach der Anzeige einer 
 Straftat, getrennt nach Weltregionen, Internationale Opferbefragung 2000 
 

Mittel- und 
Osteuropa 

Asien Lateinamerika Afrika Westeuropa Nordamerika Australien 

 

35 

63 

70 

33 

40 

67 

41 

   

Pr
oz

en
tw

er
te

Datenquelle:	 diJK,	J. van, 2003.

101	 Siehe	zu	Ausnahmen	beispielsweise	die	für	das	BKA	durchgeführte	Untersuchung	von	döllinG,	D.,	1987.
102	 Zum	 auch	 langfristig	 hohen	 Vertrauen	 der	 deutschen	 Bevölkerung	 in	 die	 Polizei	 vgl.	 die	 ALLBUS-Auswertung	 von	

schmitt-BecK, r. und r. rohrschneider 2004, s. 235–260.
103	 Zu	dieser	Frage	siehe	die	interessanten	Sonderauswertungen	des	englischen	National	Victim	Survey	bei	houGh,	M	und	J.	

V.	roBerts,	2004.
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Für	die	neueste	Welle	des	 ICVS,	die	 im	Jahr	2005	durchgeführt	wurde	und	an	der	sich	Deutschland	

wieder	beteiligte,	gibt	es	noch	keine	vollständigen	Ergebnisse.	Erste	Auswertungen	lassen	jedoch	fol-

gende	Aussagen	zu:	Bei	der	Betrachtung	von	18	Ländern	der	EU	lag	Deutschland	in	der	Einschätzung	

der	generellen	Arbeit	der	Polizei	durch	die	Bevölkerung	im	oberen	Drittel.	Es	erreichte	mit	einem	Mit-

telwert	von	2,8	auf	einer	Skala	von	1	(wenig	zufrieden)	bis	5	(sehr	zufrieden)	die	siebente	Stelle	hinter	

Finnland,	Dänemark,	Österreich,	 Schottland,	 Irland	und	 dem	Vereinigten	Königreich	 von	Großbri-

tannien	und	Nordirland.	Bei	der	Beurteilung	des	Verhaltens	der	Polizei	nach	einer	Anzeigeerstattung	

urteilte	die	deutsche	Bevölkerung	etwas	weniger	günstig.	Hier	erreichte	die	Polizei	 in	Deutschland	

einen	Platz	im	unteren	Mittelfeld	mit	einem	Wert	von	1,65	(1	=	zufrieden,	2	=	unzufrieden).104

Eine	weit	verbreitete	Betrachtungsweise	 stützt	 sich	auf	die	–	meist	eher	 stillschweigend	angenom-

mene	 denn	 explizit	 theoretisch	 postulierte	 –	 Geltung	 von	 linearen	 Kausalzusammenhängen	 zwi-

schen	Faktoren	der	Wirklichkeit	überhaupt	und	auch	Determinanten	der	öffentlichen	Sicherheit	im	

Speziellen.	Auf	dieser	Basis	würde	man	 in	wenigen	Gedankenschritten	zu	der	Annahme	gelangen	

können,	dass	die	Polizeidichte	auch	für	die	Ausprägung	der	Kriminalitätsfurcht	und	der	Viktimisie-

rungserwartung	 in	einer	eindeutigen	Richtung	belangvoll	 sein	muss.	Vereinfacht	gesagt:	 Je	mehr	

Polizeibeamte	 vorhanden	 sind,	 desto	mehr	 Streifen	 sind	 im	öffentlichen	Raum	 sichtbar	und	desto	

mehr	Kontakte	mit	der	Bevölkerung	ergeben	sich	deswegen	und	aufgrund	anderer	Konstellationen.	

Vereinfacht	in	dieser	Richtung	weiter	gefolgert:	Je	mehr	Kontakte	zwischen	Bevölkerung	und	Polizei	

bestehen	 und	 fortlaufend	 vertieft	werden,	 desto	 stärker	 geht	 die	 Kriminalitätsfurcht	 zurück,	 und	

dementsprechend	sollte	sich	auch	die	Viktimisierungserwartung	senken.	Es	sprechen	aber	schon	im	

Ansatz	zahlreiche	Gründe	gegen	die	Brauchbarkeit	solcher	linear-kausal	angelegten	Überlegungen.	

Auch	die	bislang	verfügbaren	Zahlen	 stützen	 solche	Überlegungen	nicht,	wie	unten	 in	Kapitel	5.4	

dargelegt	wird.

2.3 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung

Die	 Bundesregierung	 stellt	 fest,	 dass	 die	 Kriminalität	 insgesamt,	 soweit	 sie	 durch	 die	 Polizeiliche	

Kriminalstatistik	gemessen	wird,	seit	Mitte	der	1990er	Jahre	stagniert.	Sie	ist	weiterhin	bemüht,	das	

Kriminalitätsniveau	zu	senken.

In	Deutschland	wird	Innere	Sicherheit	auf	einem	hohen	Niveau	gewährleistet.	Dies	zeigen	auch	die	in	

diesem	Kapitel	dargelegten	Ergebnisse	vergleichender	internationaler	Untersuchungen.	Deutschland	

ist	 eines	der	 sichersten	 Länder	der	Welt.	Wir	haben	eine	differenzierte	 Sicherheitsstruktur,	 die	der	

Sicherheit	der	Bürgerinnen	und	Bürger	ebenso	verpflichtet	ist	wie	deren	Freiheit.	Die	Verwirklichung	

von	Freiheit	in	Sicherheit,	vermittelt	durch	das	Recht,	bleibt	das	Ziel	deutscher	Sicherheitspolitik.	

Hierzu	haben	sich	die	Regierungsparteien	in	der	Koalitionsvereinbarung	bekannt.	Die	Sicherheitsar-

chitektur	in	Deutschland	ist	dafür	gut	geeignet	und	wird,	soweit	dies	nötig	ist,	fortentwickelt.	Mit	der	

Schaffung	von	Präventivbefugnissen	für	das	BKA	bei	der	Terrorismusbekämpfung	im	Zuge	der	Föde-

ralismusreform	2006	ist	dies	bereits	geschehen.

Aber	 auch	 innerhalb	 der	 gegebenen	 Sicherheitsstrukturen	 gilt	 es,	 die	 Zusammenarbeit	 unter	 den	

Sicherheitsbehörden,	 insbesondere	 beim	 Informationsaustausch,	 sowohl	 durch	 gesetzgeberische	

als	auch	durch	 technische	Maßnahmen	weiter	zu	verbessern.	So	 sollen	die	 rechtlichen	Grundlagen	

104	 Vgl.	Kury, h.	und	B. Kuehnrich,	2006.
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geschaffen	werden	für	eine	standardisierte	Antiterrordatei	und	anlassbezogene	Projektdateien,	die	

Polizeien	 und	Diensten	 helfen,	 terrorismusrelevante	 Informationen	 auszutauschen.	Durch	 die	 Ein-

führung	des	Digitalfunks	 soll	die	Kommunikationsfähigkeit	der	Behörden	und	Organisationen	mit	

Sicherheitsaufgaben	verbessert	werden.

Neben	 Maßnahmen	 im	 nationalen	 Rahmen	 setzt	 die	 Bundesregierung	 bei	 der	 Optimierung	 der	

Inneren	 Sicherheit	 auf	 internationale	 Zusammenarbeit.	 Von	 besonderer	 Bedeutung	 ist	 dabei	 die	

Kooperation	 innerhalb	 der	 Europäischen	 Union.	 Die	 Mitgliedstaaten	 der	 EU	 bilden	 nicht	 nur	 eine	

Sicherheitsgemeinschaft,	sondern	auch	eine	Wertegemeinschaft.	Mit	Artikel	6	der	Grundrechtschar-

ta	der	Europäischen	Union	(„Jede	Person	hat	das	Recht	auf	Freiheit	und	Sicherheit.“)	und	dem	im	Ams-

terdamer	Vertrag	von	1997	formulierten	Ziel,	einen	„Raum	der	Freiheit,	der	Sicherheit	und	des	Rechts“	

zu	schaffen,	 ist	auch	die	Sicherheitspolitik	 in	der	EU	dem	Gleichgewicht	von	Freiheit	und	Sicherheit	

verpflichtet.

Hier	 gilt	 es,	 das	 so	 genannte	 Haager	 Programm	 umzusetzen,	 das	 der	 Europäische	 Rat	 auf	 seiner	

Sitzung	am	4./5.	November	 2004	 verabschiedet	hat.	 Ziel	dieses	 Programms	 ist	u.	a.	 ein	 verbesserter	

Austausch	 von	 strafverfolgungsrelevanten	 Informationen,	die	weitere	 Steigerung	der	 Effizienz	 von	

EUROPOL	und	die	Intensivierung	der	operativen	polizeilichen	Zusammenarbeit,	vor	allem	durch	eine	

Fortentwicklung	 des	 Schengener	 Durchführungsübereinkommens.	 Darüber	 hinaus	 setzt	 sich	 die	

Bundesregierung	dafür	ein,	dass	die	Weiterentwicklung	des	Schengener	Informationssystems	(SIS	II)	

möglichst	bald	den	Betrieb	aufnimmt.	Sie	wird	auch	dafür	werben,	dass	sich	weitere	Mitgliedstaaten	

der	 im	Vertrag	von	Prüm	am	27.	Mai	2005	zwischen	Deutschland,	Belgien,	Frankreich,	Luxemburg,	

Österreich	 und	 Spanien	 vereinbarten	 Intensivierung	 der	 polizeilichen	 Zusammenarbeit,	 insbeson-

dere	bei	der	Bekämpfung	des	Terrorismus,	der	grenzüberschreitenden	Kriminalität	und	der	illegalen	

Migration,	anschließen.	

Neben	dem	Ausbau	der	Kooperation	innerhalb	der	EU	wird	die	Bundesregierung	auch	der	bilateralen	

polizeilichen	und	 justiziellen	Zusammenarbeit	weiterhin	große	Bedeutung	beimessen.	Es	bestehen	

bilaterale	 Polizei-	 und	 Justizabkommen	 mit	 allen	 neun	 Nachbarstaaten,	 wobei	 diejenigen	 mit	 den	

Niederlanden,	Österreich	und	der	Schweiz	in	den	letzten	Jahren	maßgeblich	erweitert	wurden.	Ent-

sprechende	Verhandlungen	mit	Belgien,	Frankreich	und	Luxemburg	sind	im	Gange.	

Schließlich	wird	Deutschland	Risiken	 für	die	 Innere	Sicherheit	auch	 in	Zukunft	durch	Maßnahmen	

zur	 Stabilisierung	 rechtsstaatlicher	 und	 demokratischer	 Strukturen	 in	 anderen	 Staaten	 begegnen.	

Dies	geschieht	vornehmlich	durch	polizeiliche	Ausbildungs-	und	Ausstattungshilfe	sowie	durch	Betei-

ligung	an	internationalen	Polizeimissionen.	

Weitere	nationale	und	 internationale	Maßnahmen	und	Perspektiven	der	Bundesregierung	zur	Ver-

besserung	der	Sicherheitslage	sind	im	Zusammenhang	mit	den	nachfolgenden	Kapiteln	dargestellt.
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3 Ausgewählte Kriminalitätsbereiche

3.1 Gewaltkriminalität und ausgewählte Beziehungsdelikte

Kernpunkte

	 Gewalt	 kann	 sehr	unterschiedliche	Formen	und	 Intensitätsgrade	annehmen.	Die	Definition	

dessen,	was	mit	Gewalt	bezeichnet	wird,	wird	in	verschiedenen	Kontexten	und	Wissenschaften	

nicht	 einheitlich	 gehandhabt.	 Die	 PKS	 legt	 für	 die	 amtlich	 registrierten	Verdachtsfälle	 von	

Gewaltstraftaten	 einen	 vergleichsweise	 engen	Gewaltbegriff	 zugrunde.	 Er	 ist	 fokussiert	 auf	

gravierende	Gewaltdelikte	gegen	Personen.	Dazu	gehören	vor	allem	gefährliche	und	schwe-

re	 Körperverletzungen	 und	 Raubdelikte,	 die	 den	 größten	 Teil	 der	 polizeilich	 registrierten	

Gewaltdelikte	 in	diesem	Sinne	ausmachen.	Einbezogen	werden	aber	auch	seltenere	Vorfälle	

wie	Tötungsdelikte	sowie	sexuelle	Nötigungen	und	Vergewaltigungen.

	 Das	öffentliche	 Interesse	 richtete	 sich	 in	den	 letzten	 Jahren	 in	besonderem	Maße	auf	 solche	

massiven	Gewaltdelikte,	die	rein	zahlenmäßig	jedoch	mit	3	%	nur	einen	kleinen	Anteil	am	Kri-

minalitätsgeschehen	ausmachen.	

	 Die	Entwicklung	der	Gewaltkriminalität	im	Hellfeld	wird	stark	durch	Änderungen	der	gesetz-

lichen	Rahmenbedingungen	geprägt.	Neben	Reformen	des	Sexualstrafrechts	sind	die	Einfüh-

rung	eines	Rechts	auf	gewaltfreie	Erziehung	sowie	das	Inkrafttreten	des	Gewaltschutzgesetzes	

zu	nennen.	Weiter	bedeutsam	sind	Veränderungen	polizeigesetzlicher	Regelungen	und	die	

Etablierung	proaktiver	Bearbeitungsstrategien	von	Fällen	häuslicher	Gewalt.	

	 Schließlich	ist	es	auch	zu	einer	Reform	des	Waffenrechts	gekommen;	der	Zugang	zu	Waffen	

wird	heute	deutlich	restriktiver	gehandhabt.	Welche	Folgen	dies	gehabt	hat,	ist	bislang	aber	

noch	nicht	sicher	einzuschätzen.

	 All	diese	Änderungen	zeugen	von	einer	gewachsenen	Sensibilisierung	gegenüber	Gewaltphäno-

menen.	Sie	tragen	dazu	bei,	dass	Gewalt	zunehmend	problematisiert	und	auch	registriert	wird.

	 Im	polizeilichen	Hellfeld	zeigen	sich	deutliche	Rückgänge	der	Tötungsdelikte.	Auch	die	beson-

ders	 brisanten	 sexuell	motivierten	 Tötungen	 von	 Kindern	 nehmen	weiter	 ab	 und	 sind	 sehr	

selten.	Bei	den	Raubdelikten	sind	ebenfalls	Rückgänge	zu	verzeichnen.

	 Einfache	 wie	 auch	 qualifizierte	 Körperverletzungsdelikte	 haben	 im	 polizeilichen	 Hellfeld	

demgegenüber	in	den	letzten	Jahren	deutlich	zugenommen.	

	 Delikte	mit	Schusswaffen	haben	weiter	abgenommen.	Diese	Rückgänge	setzten	schon	deutlich	

vor	der	Novellierung	des	Waffenrechts	ein.	Mittlerweile	liegt	die	Anzahl	der	Gewaltdelikte	mit	

Schusswaffen	auf	dem	niedrigsten	Niveau	seit	20	Jahren.	

	 Dunkelfeldstudien	 zur	 Gewalt	 gegen	 Frauen	 sowie	 Jugendstudien	 zeigen,	 dass	 die	 Gewalt	

gegen	Frauen	sowie	die	Gewalt	gegen	Jugendliche	durch	Körperverletzungen	in	den	letzten	

Jahren	abgenommen	haben.	Weiter	liegen	Anhaltspunkte	dafür	vor,	dass	solche	Vorfälle	heu-

te	häufiger	zur	Anzeige	gebracht	werden	als	noch	zu	Beginn	der	1990er	Jahre.

	 Entsprechende	Hinweise	sind	auch	den	Erfahrungen	der	Polizeipraxis	zu	entnehmen,	wonach	

durch	das	Gewaltschutzgesetz	ein	deutlicher	Anstieg	der	bearbeiteten	Fälle	von	Körperverlet-

zungen	im	häuslichen	Bereich	zu	verzeichnen	ist.	Für	die	Zunahme	der	registrierten	Fälle	der	

Gewalt	gegen	Frauen	im	Hellfeld	ist	auch	der	Umstand	wesentlich,	dass	die	Zufriedenheit	der	

weiblichen	Opfer	mit	der	Polizei	gewachsen	ist.	

	 Vergewaltigung	 und	 sexuelle	 Nötigung	 im	 Hellfeld	 haben	 zugenommen.	 Der	 größte	 Teil	

dieser	Zunahmen	bezieht	sich	auf	registrierte	Fälle,	die	im	sozialen	Nahraum	der	Betroffenen	
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geschehen	 sind.	 Vergewaltigungen	 im	 öffentlichen	 Raum	 sind	 dagegen	 rückläufig.	 Eine	

aktuelle	repräsentative	Dunkelfeldbefragung	zeigt,	dass	der	Anteil	der	im	Dunkelfeld	verblei-

benden	Fälle	sehr	groß	ist,	aber	über	die	Zeit	abgenommen	hat,	was	die	Zunahmen	im	Hellfeld	

erklären	könnte.

	 Die	physische	Gewalt	in	Eltern-Kind-Beziehungen	nimmt	weiter	ab.	Bedenklich	ist	allerdings,	

dass	Formen	psychischer	Gewalt	in	der	Erziehung	zuzunehmen	scheinen.	

	 Für	den	sexuellen	Kindesmissbrauch	sind	ganz	langfristig	 im	Hellfeld	Rückgänge	festzustel-

len.	Eine	statistikbegleitende	Dunkelfeldforschung	auf	repräsentativer	Basis,	die	hier	kontras-

tierend	zur	Interpretation	der	Entwicklungen	erforderlich	wäre,	fehlt	seit	1992.

	 Im	Hellfeld	zeigt	sich	ferner	eine	deutliche	Zunahme	des	Besitzes,	der	Verschaffung	und	der	

Verbreitung	 kinderpornographischer	 Schriften.	 Inwieweit	 dies	 jedoch	 vermehrten	 Kontrol-

len,	einer	Aufhellung	des	Dunkelfeldes	oder	einem	Anstieg	derartiger	Delikte	auch	aufgrund	

vermehrter	technischer	Möglichkeiten,	der	Entwicklungen	der	Computertechnologie	und	der	

Verfügbarkeit	des	Internets	geschuldet	ist,	ist	nicht	eindeutig	aufzuklären,	da	entsprechende	

Studien	fehlen.

	 Die	Forschung	hat	sich	in	den	letzten	Jahren	auch	in	Deutschland	mit	dem	Phänomen	des	Stal-

kings	befasst.	Nach	vorliegenden	Ergebnissen	ist	Stalking	in	Deutschland	ähnlich	weit	verbrei-

tet	wie	in	anderen	Ländern.	Stalking	hat	teilweise	beträchtliche	gesundheitliche,	wirtschaft-

liche	und	soziale	Folgen.	Stalkingopfer	sind	mit	der	Arbeit	der	Polizei	deutlich	unzufriedener	

als	Opfer	häuslicher	Gewalt.	

	 Evaluationen	des	Gewaltschutzgesetzes	zeigen,	dass	zwar	die	Regelungen	dieses	Gesetzes	als	

durchweg	positiv	eingeschätzt	werden,	wenn	auch	noch	Umsetzungsdefizite	insbesondere	in	

Bezug	auf	Stalking	gesehen	werden.	Die	Umsetzung	des	Gewaltschutzgesetzes	im	häuslichen	

Bereich	ist	dagegen	erfolgreich	und	wird	von	allen	Seiten	begrüßt.

Obschon	die	Gewaltkriminalität	mit	etwa	3	%	der	gesamten	polizeilich	registrierten	Kriminalität	zumindest	

quantitativ	 keinesfalls	 den	 bedeutsamsten	 Teil	 des	 Kriminalitätsgeschehens	 ausmacht	 –	 die	 häufigsten	

Vorfälle	betreffen	Eigentums-	und	Vermögensdelikte	–	steht	die	Entwicklung	und	aktuelle	Lage	in	diesem	

Bereich	der	Kriminalität	am	Anfang	der	Darstellungen.	Ein	Argument	dafür	ist,	dass	in	der	Öffentlichkeit	

Gewaltdelikte	eine	enorme	Aufmerksamkeit	auf	sich	ziehen.	Sorgen	und	Befürchtungen,	aber	auch	Auf-

merksamkeiten	der	Bürger	betreffen	vor	allem	–	unabhängig	von	eigener	Betroffenheit,	der	tatsächlichen	

Auftretenshäufigkeit	und	den	realen	Viktimisierungsrisiken	–	gravierende,	massiv	schädigende	und	in	das	

persönliche	Leben	oder	das	Leben	von	Angehörigen	eingreifende	und	insofern	subjektiv	besonders	bedroh-

lich	erscheinende	Delikte.	In	der	öffentlichen	Debatte	spielten	in	dieser	Hinsicht	in	den	letzten	Jahren	die	

Jugendgewalt	(hier	vor	allem	die	Gewalt	an	Schulen)	sowie	die	Bedrohung	durch	den	internationalen	Ter-

rorismus	eine	große	Rolle.	Auf	diese	wird	im	folgenden	Kapitel	jedoch	nicht	eingegangen;	Jugendgewalt	

(darunter	auch	Gewalt	an	Schulen)	wird	in	Kapitel	4.1	und	die	Bedrohung	durch	Terrorismus	wird	in	Kapitel	

3.2	im	Kontext	der	Darstellung	der	Entwicklung	politisch	motivierter	Gewalt	ausführlich	behandelt.

Verfügbare	kriminologische	Erkenntnisse	verweisen	darauf,	dass	Medienberichte	für	viele	Bürger,	die	

ja	in	der	weit	überwiegenden	Mehrzahl	niemals	Opfer	von	Tötungsversuchen,	Geiselnahmen,	gefähr-

lichen	 Körperverletzungen,	 Raubüberfällen	 oder	 Vergewaltigungen	 waren,	 –	 neben	 der	 unmittel-

baren	Kommunikation	mit	Nachbarn	und	Freunden	–	eine	wesentliche	Informationsquelle	über	sol-

che	Geschehnisse	sind.	Den	Medien	entnehmen	sie	Hinweise	über	Häufigkeit,	vermeintlich	„typische“	

Täter,	 Opferrisiken,	 zeitlich-räumliche	 Tatkonstellationen	 wie	 auch	 die	 strafrechtliche	 Verfolgung	

solcher	Straftaten.	Die	medialen	Bilder	des	Kriminalitätsgeschehens	sind	jedoch	drastisch	verzerrt.	In	
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ihnen	dominieren	Mord-	und	Tötungsdelikte	sowie	schwere	Sexualstraftaten,	die	nur	einen	sehr	klei-

nen	Anteil	des	tatsächlichen	Kriminalitätsgeschehens	in	Hell-	wie	auch	Dunkelfeld	ausmachen.1	

Eine	solche	–	mit	Einführung	des	Privatfernsehens	zudem	facetten-	und	umfangreicher	gewordene	

–	selektive	Berichterstattung	trägt	dazu	bei,	dass	die	Auffassungen	der	Bürger	zur	Struktur	der	Kri-

minalität,	der	Größenordnung	von	Opferrisiken	und	ihrer	Entwicklung	weit	entfernt	von	der	tatsäch-

lichen	Lage	sind.	Aktuellen	Studien	zufolge	findet	sich	in	Abhängigkeit	von	der	Art	und	der	Intensität	

des	Medienkonsums	eine	enorme	Überschätzung	des	Risikos	vor	allem	von	Gewalttaten	in	der	Bevöl-

kerung.	Reale	 Trends,	wie	bspw.	die	deutliche	Abnahme	der	 Tötungsdelikte,	werden	nicht	 erkannt	

bzw.	es	wird	sogar	deren	Gegenteil	vermutet.2	

Solche	 fehlerhaften	 Einschätzungen	 der	 Bürger	 haben	 auch	 kriminalpolitische	 Auswirkungen,	 da	

die	so	gespeiste	öffentliche	Meinung	Druck	auf	die	Politik	zu	entfalten	vermag.3	Insofern	sind	gerade	

Gewaltdelikte	wegen	 ihrer	Relevanz	 für	 tatsächlich	gegebene	wie	auch	der	Bevölkerung	nur	 zuge-

schriebene	Erwartungen	der	Bürger	(und	damit	auch	der	Wähler)	an	die	Politik	von	kriminalpolitisch	

hoher	 Bedeutung.	 International	wird	 dies	 als	 ein	wichtiger	Hintergrund	 dafür	 gesehen,	 dass	 trotz	

sinkender	 Kriminalitätszahlen	 in	 vielen	 Ländern	 gleichwohl	 die	 Gefangenenzahlen	 anwachsen.4	

Die	mediale	Konstruktion	von	Kriminalität	als	vorrangig	Gewaltkriminalität	trägt	dazu	bei,	dass	die	

Entwicklung	der	Sanktionspraxis	einerseits	und	der	Kriminalität	andererseits	statistisch	voneinander	

unabhängig	zu	sein	scheinen.5

Aktivitäten	des	Gesetzgebers	wie	auch	der	Forschung	konzentrierten	sich	 in	der	Zeit	 seit	2001,	dem	

Erscheinen	des	 1.	PSB	u.	a.	 in	besonderem	Maße	auf	die	Gewalt	 im	 sozialen	Nahbereich	von	Familie	

und	Partnerschaft.	Dies	betrifft	die	elterliche	Gewalt	gegen	Kinder,	die	Gewalt	in	Partnerbeziehungen	

sowie	die	unter	dem	Begriff	des	Stalkings	zusammengefassten,	sehr	heterogenen	Formen	fortgesetz-

ter	Nachstellung	und	Beeinträchtigung,	oft	aus	ehemaligen	Partnerbeziehungen	heraus.6	So	ist	es	zu	

einer	Änderung	von	§	1631	Abs.	 2	BGB,	der	Einführung	eines	Rechts	auf	gewaltfreie	Erziehung	und	

einer	Kampagne	„Mehr	Respekt	vor	Kindern“	gekommen,	mit	dem	Ziel	der	deutlichen	Reduzierung	

der	physischen	Gewalt	in	der	Erziehung.	Hier	hat	es	entsprechende	repräsentative	Dunkelfeldstudien	

zu	den	Auswirkungen	dieses	Gesetzes	gegeben.7	Weiter	wurde	die	Bekämpfung	des	sexuellen	Kindes-

missbrauchs	durch	eine	Neufassung	entsprechender	 Straftatbestände	 (§§	176a,	 184b	 StGB)	und	eine	

Erhöhung	der	diesbezüglichen	Strafrahmen	intensiviert.8

Eine	weitere	gesetzliche	Veränderung	trat	am	1.	Januar	2002	mit	dem	Gewaltschutzgesetz	(GewSchG)	

in	Kraft.9	Damit	und	in	Kombination	mit	entsprechenden	Novellierungen	der	Polizeigesetze	der	Län-

1	 Vgl.	roBerts, J. V.,	1992;	roBerts, J. V.	und	l. J. stAlAns,	1998;	reuBAnd, K.-h.,	1998;	schArF, w.	u.	a.,	1999;	reuBAnd, K.-h.,	2000a;	

AlBrecht, h.-J.,	2004.
2	 Vgl.	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2004;	2005.
3	 Dieses	Phänomen	wird	in	den	letzten	Jahren	in	verschiedenen	europäischen	Ländern	beobachtet,	wie	jeweils	übereinstimmend	

pFeiFFer, snAcKen	und	tonry	auf	der	5.	Jahrestagung	der	European	Society	of	Criminology	in	Krakau	(Polen)	berichteten.
4	 Vgl.	tonry, m.,	2005.
5	 Vgl.	tonry, m.,	2005;	dooB, A. n.	und	c. m. weBster,	2003.
6	 Voss, h.-G. w.,	2004.
7	 BussmAnn, K.,	2002a;	2002b;	BussmAnn, K.	u.	a.,	2003;	BussmAnn, K.,	2005.
8	 Gesetz	zur	Änderung	der	Vorschriften	über	die	Straftaten	gegen	die	sexuelle	Selbstbestimmung	und	zur	Änderung	ande-

rer	Vorschriften	vom	27.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3007),	in	Kraft	getreten	nach	seinem	Artikel	9	am	1.	April	2004.
9	 Gesetz	zur	Verbesserung	des	zivilgerichtlichen	Schutzes	bei	Gewalttaten	und	Nachstellungen	sowie	zur	Erleichterung	

der	Überlassung	der	Ehewohnung	bei	Trennung	vom	11.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3513);	Art.	1	dieses	Gesetzes	enthält	das	

Gesetz	zum	zivilrechtlichen	Schutz	vor	Gewalttaten	und	Nachstellungen	(Gewaltschutzgesetz	–	GewSchG).
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der	wurden	die	Schutzmöglichkeiten	 in	Fällen	häuslicher	Gewalt	verbessert	und	erstmals	auch	das	

Stalking	 mit	 erfasst.	 Neben	 dem	 kurzfristigen	 Platzverweis	 wurden	 ein	 erweiterter	 vorbeugender	

Schutz	durch	zivilrechtliche	Schutzanordnungen	und	Wohnungszuweisungen	geschaffen	und	Ver-

stöße	gegen	solche	Anordnungen	strafbewehrt.	Damit	verbunden	waren	in	mehreren	Ländern	spezi-

elle	Programme	zur	Umsetzung	dieser	neuen	gesetzlichen	Regelungen,	die	auch	im	Rahmen	entspre-

chender	Begleitforschungen	evaluiert	wurden.10	

stürmer	 spricht	 –	 vor	dem	Hintergrund	von	Analysen	 in	Baden-Württemberg	–	 von	einem	Paradig-

menwechsel	 des	 polizeilichen	Umgangs	mit	 häuslicher	Gewalt.11	 Ganz	 ähnlich	 skizziert	 für	 Bayern	

steFFen12	eine	markante	Veränderung	des	polizeilichen	Umgangs,	die	sich	u.	a.	darin	ausdrückt,	dass	

nicht	mehr	Familienstreitigkeiten,	sondern	häusliche	Gewalt	zum	polizeilichen	Leitbegriff	in	diesem	

Feld	wurde.	Zu	diesem	Thema	der	Gewalt	im	sozialen	Nahraum	liegen	–	neben	Analysen	des	Platzver-

weisverfahrens13	und	der	Begleitforschung	zur	Umsetzung	des	GewSchG	–	auch	Bestandsaufnahmen	

des	Umfangs	der	Gewalt	gegen	Frauen	für	Deutschland	auf	repräsentativer	Datenbasis	aus	 jüngster	

Zeit	vor.14	

In	den	letzten	Jahren	hat	das	Phänomen	des	Stalkings	in	Deutschland	vermehrt	Beachtung	erfahren,	

sowohl	von	juristischer15	als	auch	von	sozialwissenschaftlicher16	Seite.	Hier	bestehen	aktuelle	Bestre-

bungen,	über	das	GewSchG	hinaus	durch	einen	speziellen	Straftatbestand	die	rechtlichen	Schutzmög-

lichkeiten	 zu	 verbessern.17	 Auch	 diesbezüglich	 liegen	 bundesdeutsche	 Studien	 zu	 Verbreitung	 und	

Hintergründen	aus	jüngerer	Zeit	vor.18

Diese	 Veränderungen	 der	 gesetzlichen	 Rahmenbedingungen,	 der	 polizeilichen	 Taktik	 in	 Fällen	

häuslicher	 Gewalt,	 die	 proaktive	 Tätigkeit	 entsprechender	 Beratungsstellen19	 in	 Verbindung	 mit	

entsprechenden	Anweisungen	zur	Handhabung	von	Fällen	schulischer	Gewalt	sowie	der	Gewaltprä-

vention	auf	kommunaler	und	schulischer	Ebene20	dürften	vermutlich	auch	zu	einer	Veränderung	von		

Hell-/Dunkelfeldrelationen	 beigetragen	 haben.21	 Von	 daher	 ist	 die	 Aussagekraft	 polizeilicher	 und	

justizieller	Daten	zur	Entwicklung	der	Gewalt	im	Zeitverlauf	zurückhaltend	zu	bewerten.	Gleichwohl	

10	 Vgl.	rupp, m.,	2005;	löBmAnn, r.	und	K. herBers,	2005a;	2005b.
11	 stürmer, u.,	2005.
12	 steFFen, w.,	2005.
13	 GrieGer, K.	u.	a.,	2005;	stürmer, u.,	2005;	winterer, h.,	2005;	Kury, h.	u.	a.,	2005;	steFFen, w.,	2005.
14	 Vgl.	müller, u.	und	m. schröttle,	2004a;	2004b.
15	 pechstAedt, V. Von,	1999;	meyer, F.,	2003.
16	 löBmAnn, r.,	2002;	BettermAnn, J.,	2004;	wondrAK, i.,	2004;	dressinG, h.	u.	a.,	2005a;	2005b.
17	 Vgl.	Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	Pressemitteilung	vom	10.	August	2005:	„Eckpunktepapier.	Maßnahmen	zum	Schutz	

von	Stalking-Opfern“	(www.bmj.bund.de).
18	 Vgl.	dressinG, h.	und	p. GAss,	2005;	hoFFmAnn, J.,	2005;	weiss, A.	und	h. winterer,	2005;	s.	a.	Themenheft	Stalking	der	Zeit-

schrift	Praxis	der	Rechtspsychologie	mit	zahlreichen	Beiträgen	(Heft	2/2005).
19	 löBmAnn, r.	und	K. herBers,	2005a;	rupp, m.,	2005.
20	 Vgl.	dazu	ausführlich	Kapitel	4.1.
21	 So	berichtet	beispielsweise	stürmer, u.,	2005,	für	Baden-Württemberg	über	eine	deutliche	Steigerung	der	Anteile	weib-

licher	Opfer	von	Körperverletzungsdelikten	im	häuslichen	Bereich	an	der	Gesamtfallzahl,	die	zwischen	2000	und	2003	

um	31		%	zugenommen	habe.	stierle, c.,	2006,	berichtet	auf	Basis	einer	Befragung	von	Mitgliedern	der	Kommission	PKS	

aus	den	Bundesländern,	dass	nach	deren	Einschätzung	sowohl	veränderte	Interventionskonzepte	als	auch	Kooperation	

der	Strafverfolgungsbehörden	mit	Schulen	und	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	zu	einer	vermehrten	Aufhellung	des	Dun-

kelfeldes	von	Gewaltvorfällen	beigetragen	haben	dürften.	Während	veränderte	 Interventions-	und	Kontrollstrategien	

sowie	Kooperationseffekte	von	den	Befragten	durchaus	substantiiert	eingeschätzt	werden	können,	ist	die	ebenfalls	mit-

geteilte	Einschätzung,	dass	es	zu	einer	tatsächlichen	Zunahme	von	Gewaltbereitschaft	gekommen	sei,	angesichts	der	aus	

verschiedenen	Bereichen	vorliegenden	Dunkelfeldstudien	mit	gegenteiligen	Befunden	mindestens	fragwürdig.
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sollte	nicht	darauf	verzichtet	werden,	stellen	diese	Statistiken	doch	die	einzige	kontinuierlich	verfüg-

baren	Datenquellen	dar,	die	zudem	–	soweit	es	die	Aktivitäten	offizieller	Stellen	und	deren	Tätigkeit	

anbelangt	–	wohl	als	valide	und	reliabel	bezeichnet	werden	können.	

3.1.1 Der Gewaltbegriff und seine kriminalstatistische Handhabung
Das	Gesamtfeld	 dessen,	was	mit	 dem	Begriff	 „Gewalt“	 in	 den	 Sozialwissenschaften	 belegt	wird,	 ist	

recht	 vielschichtig.	 Es	 reicht	 von	 struktureller	 Gewalt	 über	 verbale	 Aggressionen	 und	 Bedrohung	

sowie	 die	 Gewalt	 gegen	 Sachen	 bis	 hin	 zur	 körperlichen	 Gewalt,	 in	 Extremfällen	 der	 Tötung.22	 Es	

besteht	Einigkeit	darin,	dass	der	Begriff	Gewalt	keine	neutral	beschreibende	Begrifflichkeit	darstellt,	

sondern	immer	auch	normative	Wertungen	in	sich	trägt.	Im	Folgenden	wird	Gewalt	eingegrenzt	auf	

personale	Gewalt	betrachtet.	Auch	ein	 solcher	 schon	eingeschränkter	Begriff	der	Gewalt	 ist	 immer	

noch	sehr	breit.	

Den	Definitionen	 einer	 solchen	personalen	Gewalt	 in	 Kriminologie	 und	 Soziologie	 ist	 gemeinsam,	

dass	 es	 sich	um	 intentionale	Verhaltensweisen	handelt,	mit	 denen	 eine	 Schädigung	 einer	 anderen	

Person	gewollt	ist	oder	bezweckt	wird.	Es	handelt	sich	um	Verhaltensweisen,	die	zu	einer	körperlichen	

Schädigung	führen	bzw.	zu	dem	Versuch	oder	der	Androhung	einer	solchen.	Diese	Verhaltensweisen	

sind	von	Tätern	gegen	andere	Menschen	gerichtet,	also	nicht	autoaggressiv	oder	gegen	Sachen.23	

In	manchen	 Forschungskontexten	wird	 allerdings	 die	 psychische	Dimension	 einer	 solchen	 perso-

nengerichteten	Gewalt	einbezogen,	so	beispielsweise	bei	Forschungsarbeiten	zu	Gewalt	an	Schulen,	

wo	die	intentionale	soziale	Ausgrenzung	und	das	fortgesetzte	Schikanieren	als	wesentliche	Formen	

der	Gewalt	zwischen	Schülern	unter	dem	Begriff	des	„Bullying“	 in	die	Literatur	Eingang	gefunden	

haben.24

Der	 Begriff	 der	Gewalt,	wie	 er	 vor	 allem	 in	 den	Rechtswissenschaften,	 der	Kriminologie	 und	der	

Soziologie	verwendet	wird,	ist	zu	unterscheiden	von	dem	Begriff	der	Aggression,	der	weiter	gefasst	

ist,	sowie	von	den	in	der	Psychiatrie	verwendeten	Begriffen	des	antisozialen	oder	des	dissozialen	Ver-

haltens,	darunter	auch	das	aggressiv-dissoziale	Verhalten.25	Der	Begriff	der	Aggression	umfasst	Ver-

haltensweisen,	 die	mit	 einer	 Schädigungsabsicht	 in	unterschiedlichen	Modalitäten	 einhergehen,	

und	bezieht	sich	auf	Einstellungen,	Emotionen	und	Verhaltensweisen.	Äußerungen	von	Aggression	

können	in	unterschiedlichen	Formen	erfolgen	(sprachlich,	mimisch	oder	als	körperlich	gerichtete	

Verhaltensweise).	 Es	 lassen	 sich	offene	und	verdeckte	Aggression,	 reaktive	und	aktive	Aggression	

sowie	 affektive,	 unkontrolliert	 impulsive	 versus	 zielorientierter	 und	 geplanter	 Aggression	 und	

feindselige/expressive	 gegenüber	 instrumenteller	 Aggression	 unterscheiden.26	 Eine	 Teilmenge	

dessen	sind	die	zielgerichteten,	mit	körperlicher	Kraft	ausgeübten,	auf	physische	Schädigung	von	

Personen	gerichteten	Verhaltensweisen,	die	auch	als	personale	Gewalt	zu	beschreiben	sind.	Diese	

lassen	sich	nochmals	nach	ihrem	Intensitätsgrad	sowie	dem	Ausmaß	der	Schädigung	unterteilen.27

Wie	schon	im	1.	PSB	orientieren	sich	die	folgenden	Ausführungen	zum	Hellfeld	der	Gewaltkriminali-

tät	überwiegend	an	einem	engen	Gewaltbegriff,	angelehnt	an	eine	Gewaltdefinition,	wie	sie	in	einer	

22	 Vgl.	imBusch, p.,	2002.
23	 Vgl.	BöttGer, A.,	1998;	Kruttschnitt, c.,	1994;	scheithAuer, h.,	2003.
24	 Vgl.	lösel, F.	und	t. Bliesener,	2003;	scheithAuer, h.	u.	a.,	2003.
25	 Vgl.	scheithAuer, h.,	2003.
26	 Vgl.	scheithAuer, h.,	2003,	S.	19.
27	 Vgl.	noltinG, h. p.,	2001.
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Bund-Länder-Vereinbarung	des	 Jahres	 1983	 für	den	polizeilichen	Bereich	 festgelegt	wurde.	Danach	

werden	unter	dem	Begriff	„Gewaltkriminalität“	folgende	Straftatbestände	der	schweren	oder	mittel-

schweren	Kriminalität	im	Summenschlüssel	„Gewaltkriminalität	(8920)“	der	PKS	zusammengefasst:	

Mord,	 Totschlag	 und	 Tötung	 auf	 Verlangen,	 Vergewaltigung	 und	 sexuelle	 Nötigung,	 Raub,	 räube-

rische	Erpressung,	räuberischer	Angriff	auf	Kraftfahrer,	Körperverletzung	mit	Todesfolge,	gefährliche	

und	 schwere	 Körperverletzung,	 erpresserischer	 Menschenraub,	 Geiselnahme	 und	 Angriff	 auf	 den	

Luft-	und	Seeverkehr.

Dies	vermeidet	eine	ausufernde	Verwendung	des	Gewaltbegriffs,	der	ansonsten	zu	einer	Generalkate-

gorie	werden	könnte,	die	letztlich	keine	Differenzierungen	und	Erklärungen	mehr	erlaubt.	Zu	beach-

ten	ist	aber,	dass	damit	bei	weitem	nicht	alle	Straftaten	erfasst	werden,	bei	denen	es	zur	Anwendung	

von	physischer	Gewalt	oder	der	Drohung	damit	kommen	kann.	

Von	den	personenbezogenen	Gewaltdelikten	sind	beispielsweise	die	Nötigung	(§	240	StGB),	die	Bedro-

hung	(§	241	StGB),	die	einfache	und	die	fahrlässige	Körperverletzung	(§§	223,	229	StGB)	oder	auch	die	

Misshandlung	von	Schutzbefohlenen	(§	225	StGB)	in	dieser	Definition	nicht	enthalten.	Aus	dem	Sexu-

alstrafrecht	 sind	 z.	B.	 der	 sexuelle	Missbrauch	von	 Schutzbefohlenen	und	Kindern	 (§	174,	 174a,	 174b,	

174c,	176	StGB),	aber	auch	der	schwere	sexuelle	Missbrauch	von	Kindern	(§	176a	StGB)	und	der	sexuelle	

Missbrauch	 von	Kindern	mit	 Todesfolge	 (§	176b	 StGB)	nicht	 davon	 erfasst.	Gewaltdelikte	gegen	Per-

sonen	 machen	 insgesamt	 12	%	 des	 gesamten	 polizeilich	 registrierten	 Kriminalitätsgeschehens	 im	

Jahr	2005	aus.	Davon	sind	etwa	drei	Viertel	 (9	%	aller	registrierten	Fälle)	nicht	 im	Summenschlüssel	

„Gewaltkriminalität“	 der	 PKS	 enthalten.	 Gegen	 Sachen	 gerichtete	Handlungen,	 die	 teilweise	 straf-

rechtlich	 als	 Sachbeschädigung	 (§	303	 StGB)	 oder	 Brandstiftungsdelikte	 (§§	306	 bis	 306d,	 §	306f	

StGB)	subsumiert	werden	(12	%	aller	in	der	PKS	registrierten	Straftaten),	können	in	vielen	Fällen	auch	

Gewalt	gegen	Sachen	enthalten.	Diese	sind	 in	diesen	Summenschlüssel	ebenfalls	nicht	einbezogen.	

Die	folgende	Tabelle	3.1-1	illustriert	die	Größenordnung	der	durch	eine	solche	polizeiliche	Definition	

ausgesonderten	Delikte.	

Der	Grund,	weshalb	bestimmte	Delikte	–	bei	denen	aus	sozialwissenschaftlicher	Sicht	teilweise	durch-

aus	von	personaler	Gewalt	gesprochen	werden	kann	–	nicht	in	den	polizeilichen	Begriff	der	Gewaltkri-

minalität	einbezogen	werden,	liegt	vor	allem	darin,	dass	deren	durchschnittliche	Tatschwere	zumeist	

deutlich	niedriger	ist.	Einige	dieser	Vorfälle	können	jedoch	im	Einzelfall	durchaus	massiv	persönliche	

Freiheit,	körperliche	Unversehrtheit	und	physische	wie	psychische	Gesundheit	verletzen.	Dies	gilt	bei-

spielsweise	für	den	sexuellen	Missbrauch	oder	die	Misshandlung	von	Schutzbefohlenen,	aber	auch	für	

bestimmte	Konstellationen	des	Stalkings	(für	das	zudem	eine	eigene	strafrechtliche	Norm,	außerhalb	

der	Regelungen	des	Gewaltschutzgesetzes,	nicht	existiert,	weshalb	ein	polizeiliches	Hellfeld	anknüp-

fend	an	die	PKS	so	gar	nicht	beschrieben	werden	kann).	

Um	dem	Rechnung	zu	tragen,	werden,	nach	einer	Analyse	der	Gewaltdelikte	im	Sinne	des	Summen-

schlüssels	der	PKS,	die	physische	und	sexuelle	Gewalt	gegen	Kinder	sowie	die	Gewalt	gegen	Frauen	

und	Männer,	vor	allem	in	Form	der	häuslichen	Gewalt,	für	die	auch	entsprechende	Dunkelfeldstudien	

vorliegen,	gesondert	behandelt.	Ebenfalls	gesondert	wird	auf	die	Themen	Stalking	und	die	Erfahrun-

gen	bei	der	Umsetzung	des	Gewaltschutzgesetzes	eingegangen.
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Tabelle �.�-�: Ein- und Ausschluss von Delikten aus dem Summenschlüssel „Gewaltkriminalität“ 
der Polizeilichen Kriminalstatistik �00�

Fälle
Prozent 

von Total
HZ

Prozent  
�ersuche

Gewaltdelikte nach polizeilicher Definition  
(im Summenschlüssel enthalten)
(Anteil	an	allen	in	der	PKS	registrierten	Straftaten:	3	%)

Mord 	 794 	 0,4	% 	 1,0 	 51,3	%

Totschlag	und	Tötung	auf	Verlangen 	 1.602 	 0,8	% 	 1,9 	 74,0	%

Vergewaltigung	und	sexuelle	Nötigung 	 8.133 	 3,8	% 	 9,9 	 15,7	%

Raub,	räuberische	Erpressung	und	räuberischer	Angriff	auf	Kraftfahrer 	 54.841 	 25,8	% 	 66,5 	 18,5	%

Körperverletzung	mit	Todesfolge 	 173 	 0,1	% 	 0,2 	 1,7	%

gefährliche	und	schwere	Körperverletzung 	 147.122 	 69,1	% 	 178,3 	 8,3	%

erpresserischer	Menschenraub 	 95 	 0,0	% 	 0,1 	 21,1	%

Geiselnahme 	 69 	 0,0	% 	 0,1 	 18,8	%

Angriff	auf	den	Luft	und	Seeverkehr 	 3 	 0,0	% 	 0,0 	 0,0	%

Total 	 212.832 	 100,0	% 	 258,0 	

	

Delikte mit Gewalt gegen Personen, die nicht von der  
polizeilichen Gewaltdefinition umfasst sind
(nicht im Summenschlüssel enthalten)
(Anteil	an	allen	in	der	PKS	registrierten	Straftaten:	9	%)

	

fahrlässige	Tötung 	 930 	 0,2	% 	 1,1 -

vorsätzliche	Körperverletzung 	 347.207 	 62,3	% 	 420,9 	 2,2	%

fahrlässige	Körperverletzung 	 18.726 	 3,4	% 	 22,7 -

sonstige	sexuelle	Nötigung 	 6.519 	 1,2	% 	 7,9 	 15,7	%

sexueller	Missbrauch	von	Schutzbefohlenen 	 1.605 	 0,3	% 	 1,9 	 2,9	%

sexueller	Missbrauch	von	Kindern 	 13.962 	 2,5	% 	 16,9 	 5,6	%

sexueller	Missbrauch	Jugendlicher 	 1.056 	 0,2	% 	 1,3 	 0,0	%

Misshandlung	von	Schutzbefohlenen 	 4.149 	 0,7	% 	 5,0 	 0,6	%

Menschenraub,	Entziehung	Minderjähriger,	Kinderhandel 	 1.727 	 0,3	% 	 2,1 	 9,2	%

Freiheitsberaubung 	 4.968 	 0,9	% 	 6,0 	 4,5	%

Nötigung 	 56.988 	 10,2	% 	 69,1 	 6,2	%

Bedrohung 	 99.480 	 17,8	% 	 120,6 	 0,0

Total 	 557.317 	 100,0	% 	 675,5

Delikte, in denen es auch zu Gewalt gegen Sachen 
gekommen sein kann. Diese sind nicht im Summenschlüssel
der PKS zur Gewaltkriminalität enthalten
(Anteil	an	allen	in	der	PKS	registrierten	Straftaten:	12	%)

Sachbeschädigung 	 718.405 	 96,8	% 	 870,8 	 0,6	%

Brandstiftung	und	Herbeiführung	einer	Brandgefahr 	 24.045 	 3,2	% 	 29,1 	 8,5	%

Total 	 742.450 	 100,0	% 	 899,9

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

	

Ein	weiterer	wichtiger	Aspekt,	dem	in	Zukunft	angesichts	des	Wandels	der	Altersstruktur	der	Bevöl-

kerung	deutlich	vermehrt	Aufmerksamkeit	geschenkt	werden	sollte,	wird	in	diesem	Abschnitt	nicht	

gesondert	behandelt,	 soll	 aber	gleichwohl	an	dieser	 Stelle	 erwähnt	werden:	die	Gewalt,	der	 ältere	
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Menschen	im	öffentlichen	Raum,	in	ihren	häuslichen	Beziehungen,	aber	auch	in	Pflegebeziehungen	

ausgesetzt	sind.	Dieses	Thema	wird,	nachdem	es	im	angelsächsischen	Raum	schon	längere	Zeit	in	der	

Forschung	behandelt	wird,	angesichts	der	demographischen	Entwicklung	in	zunehmendem	Maße	

auch	in	Deutschland	aufgegriffen	und	weiter	Bedeutsamkeit	erlangen.28	Hier	geht	es	nicht	nur	um	

die	im	Sinne	der	polizeilichen	Definition	gravierenden	Gewaltvorfälle.	Gewalt	gegen	alte	Menschen	

ist	 vielmehr	 ein	 vielschichtiges	 und	 zum	 Teil	 subtilere	 Bereiche	 –	 wie	 die	 psychische	 Gewalt,	 die	

Vernachlässigung,	die	Unterlassung	eigentlich	 erforderlicher	 Pflegehandlungen	oder	 auch	demü-

tigende	 und	 entwürdigende	 Erfahrungen,	 aber	 auch	 wirtschaftliche	 Ausnutzung	 –	 betreffendes	

Phänomen,	das	spezifische	Zugangswege	erfordert.	Die	kriminalstatistischen	Daten	der	PKS	reichen	

gegenwärtig	bei	weitem	nicht	aus,	auch	nicht,	um	die	Geschehnisse	im	Hellfeld	adäquat	beschreiben	

zu	können.29	

In	einer	früheren	Studie	aus	dem	Jahre	1992	wurde	diese	Problematik	–	eingeschränkt	auf	nicht	in	Pfle-

ge	befindliche	ältere	Menschen	–	im	Rahmen	einer	Dunkelfeldbefragung	bundesweit	analysiert.30	Hier	

wie	auch	in	internationalen	Studien	zeigte	sich,	dass	zwar	ältere	Menschen	deutlich	seltener	Opfer	von	

kriminellen	Handlungen	werden	als	jüngere.	Ihre	Gewalterfahrungen	sind	jedoch	in	hohem	Maße	im	

Bereich	des	 sozialen	Nahraums	angesiedelt	und	werden	 seltener	erkannt.	 Für	Analysen	der	Gewalt	

in	Pflegebeziehungen,	wo	höhere	Viktimisierungsrisiken	vermutet	werden	können,	 sind	besondere	

Zugangsprobleme	in	methodischer	Hinsicht	zu	überwinden.31	Erste	Hinweise	auf	ein	doch	erhebliches	

Potenzial	im	Dunkelfeld	verbleibender	körperlicher	Gewalt,	Vernachlässigung	in	Pflege	befindlicher	

älterer	Menschen,	aber	auch	der	Viktimisierung	von	pflegenden	Personen	sind	einer	in	Hessen	durch-

geführten	Studie	zu	entnehmen.32	Aktuell	befindet	sich	ein	Forschungsprojekt,	finanziert	aus	Mitteln	

des	BmFsFJ,	auf	dem	Wege,	um	weitere	Aufschlüsse	zu	erlangen	und	Erkenntnislücken	zu	schließen.33	

Da	derzeit	keine	umfassenderen	und	neueren	belastbaren	Daten	und	Ergebnisse	vorliegen,	bleibt	die-

ser	Bereich	in	diesem	2.	PSB	noch	ausgeklammert.

3.1.2 Überblick über die Entwicklung der Gewaltkriminalität im Hellfeld nach 
dem Summenschlüssel „Gewaltkriminalität“ in der PKS 

2005	 wurden	 212.832	 Vorfälle	 im	 Sinne	 der	 polizeilichen	 Gewaltdefinition,	 d.	h.	 Vorfälle	 aus	 dem	

Summenschlüssel	 Gewaltkriminalität	 der	 PKS,	 registriert.	 Im	Vergleich	 zu	 1999	weist	 die	 PKS	 eine	

Zunahme	von	26.177	Fällen	aus	(Zunahme	der	HZ	von	227,5	auf	258,0).34	246.289	Personen	waren	als	

Opfer	 betroffen,	was	 im	Vergleich	 zu	 1999	 eine	 Zunahme	um	36.818	Opfer	 bedeutet.35	 2005	waren	

etwa	 70	%	der	Opfer	männlich,	was	 in	 etwa	auch	den	Relationen	des	 Jahres	 1999	entspricht.	 Ferner	

waren	die	jüngeren	Altersgruppen	(Kinder,	Jugendliche	und	Heranwachsende)	als	Opfer	in	Relation	

zu	ihrem	Anteil	an	der	Bevölkerung	deutlich	häufiger	betroffen,	ein	Phänomen,	dass	seit	Jahrzehnten	

zu	beobachten	ist.36	Die	Zunahme	der	Opferzahlen	seit	1999	geht	im	Schwerpunkt	auf	erhöhte	Zahlen	

28	 Vgl.	dazu	auch	Kreuzer, A.	und	t. GörGen,	2003.
29	 Vgl.	dazu	GörGen, t.,	2004;	GörGen, t. u.	a.,	2005.
30	 Vgl.	wetzels, p.	u.	a.,	1995.
31	 Vgl.	GörGen, t. u.	a.,	2004.
32	 Kreuzer, A.	und	t. GörGen,	2003.
33	 Vgl.	GörGen, t. u.	a.,	2004.
34	 Dies	entspricht	einer	Steigerung	um	den	Faktor	1,13	bzw.	einer	relativen	Zunahme	um	ca.	13	%.
35	 Die	Opfergefährdungszahl	 (OGZ)	hat	von	259	im	Jahr	1999	auf	298	im	Jahr	2005	zugenommen,	was	einem	Anstieg	um	

den	Faktor	1,15	bzw.	einem	relativen	Anstieg	um	15	%	entspricht.	Zu	beachten	ist	allerdings,	dass	Personen,	die	im	betref-

fenden	Jahr	mehrfach	Opfer	von	Gewaltdelikten	wurden,	auch	mehrfach	gezählt	werden,	weshalb	die	OGZ	das	tatsäch-

liche	Opferrisiko	bezogen	auf	das	Hellfeld	überschätzt.
36	 Vgl.	dazu	im	Einzelnen	Kapitel	4.1.
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in	den	jüngeren	Altersgruppen	zurück.	Etwa	40	%	des	Anstiegs	der	Opferzahlen	ist	auf	die	Erhöhung	

bei	 Jugendlichen	und	Heranwachsenden	zurückzuführen,	 lediglich	die	Kinder	weisen	im	Vergleich	

zu	1999	einen	Rückgang	der	Opferzahlen	aus.

Tabelle �.�-�: Anzahl der Opfer der Gewaltkriminalität nach Altersgruppen��  
(����, ���� und �00�)

<�� J. �� bis u. �� J. �� bis u. �� J. �� bis u. �0 J. �0 J. u. älter Insgesamt

1994 	 9.016 	 18.044 	 14.487 	 96.394 	 10.160 	 148.101

	% 	 6,1	% 	 12,2	% 	 9,8	% 	 65,1	% 	 6,9	% 	 100,0	%

1999 	 16.461 	 32.261 	 25.126 	 122.876 	 12.747 	 209.471

	% 	 7,9	% 	 15,4	% 	 12,0	% 	 58,7	% 	 6,1	% 	 100,0	%

2005 	 15.036 	 39.432 	 34.862 	 144.012 	 12.947 	 246.289

	% 	 6,1	% 	 16,0	% 	 14,2	% 	 58,5	% 	 5,3	% 	 100,0	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

	

Aufgrund	 der	 Veränderungen	 der	 Altersstruktur	 der	 Bevölkerung	 bieten	 erst	 die	 Opfergefähr-

dungszahlen	(hier:	Anzahl	der	Opfer	je	100.000	der	Bevölkerung,	hier:	der	betreffenden	Altersgrup-

pe)	 aussagekräftige	Anhaltspunkte	 zur	Veränderung	der	 altersspezifischen	Opferrisiken.	Danach	

ist	die	Opferbelastung	der	ab	60-Jährigen	mit	Gewalt	relativ	konstant	geblieben.38	Leichte	Anstiege	

finden	sich	bei	den	21-	bis	unter	60-Jährigen,	wobei	unklar	ist,	inwieweit	hier	die	Jungerwachsenen	

für	diesen	Befund	ausschlaggebend	sind,	da	die	PKS	eine	 feinere	Alterseinteilung	der	Opfer	nicht	

zulässt.39	

Bei	 den	 Jugendlichen	 und	 den	Heranwachsenden	 sind	 sowohl	 von	 1994	 bis	 1998	 als	 auch	 seit	 1999	

bis	2004	deutliche	Steigerungen	zu	erkennen.	Lediglich	die	Jugendlichen	weisen	2005	im	Vergleich	

zu	2004	einen	leichten	Rückgang	des	Opferrisikos	(-1,7	%)	auf.	Dieser	längerfristige	Trend	im	Hellfeld	

ist	 jedoch	 mit	 Zurückhaltung	 zu	 interpretieren.	 Erhebungen	 der	 Viktimisierung	 Jugendlicher	 im	

Rahmen	von	wiederholten	Schülerbefragungen	zeigten	für	Greifswald	zwischen	1998	und	2002	Ver-

minderungen	der	Raten	der	Opfer	von	Gewalt	von	17,1	%	auf	15,7	%.40	In	München,	Stuttgart	und	Schwä-

bisch-Gmünd	zeigte	 sich	 im	Dunkelfeld	gleichfalls	 ein	Rückgang	der	Opferraten,	die	 sich	zwischen	

1997	und	2004	von	19,5	%	auf	18,5	%	vermindert	hatten.	Gleichzeitig	stiegen	die	Quoten	der	polizeilich	

angezeigten	Vorfälle	an	 (von	 17,5	%	auf	20,4	%).41	Auch	die	Gewalt	 in	Schulen	 ist	 insgesamt	nach	vor-

liegenden	Dunkelfelddaten	rückläufig42,	während	zugleich	Anzeigen	und	Meldungen	zugenommen	

haben.	 Entsprechende	 Dunkelfeldbefunde	 zu	 Erwachsenen	 sind,	 mit	 Ausnahme	 von	 Studien	 zur	

Gewalt	gegen	Frauen,	nicht	verfügbar.	

37	 Opferzahlen	zum	Summenschlüssel	Gewaltkriminalität	liegen	für	Deutschland	insgesamt	erst	ab	1994	vor,	weshalb	im	

Unterschied	zu	den	Tatverdächtigenzahlen	bei	den	Opferzahlen	die	Darstellungen	erst	ab	1994	erfolgen.
38	 Abnahme	der	Opfergefährdungszahl	seit	1999	um	den	Faktor	1.1.
39	 Altersspezifische	Zunahme	der	OGZ	seit	1999:	unter	14	J.:	Faktor	1,09;	14	bis	unter	18	J.:	Faktor	1,18;	18	bis	unter	21	J.:	Faktor	

1,27;	21	bis	unter	60	J.:	Faktor	1,16.
40	 dünKel, F.	und	G. GenG,	2003a;	siehe	dazu	auch	das	Kapitel	4.1.
41	 pFeiFFer, c.	und	p. wetzels,	2006.
42	 Vgl.	Fuchs, m.	u.	a.,	2005,	sowie	Kapitel	4.1.
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Schaubild �.�-�: Entwicklung der altersspezifischen Opferrisiken der Gewaltkriminalität 
(Opfergefährdungszahlen ����–�00�)

0 

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik.  

Schaubild 3.1-1: Entwicklung der altersspezifischen Opferrisiken der Gewaltkriminalität  
 (Opfergefährdungszahlen 1994 2005)   
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

2005	wurden	insgesamt	206.557	Tatverdächtige	(TV)	der	Gewaltkriminalität	polizeilich	registriert.43	

Damit	stieg	die	absolute	Zahl	der	Tatverdächtigen	der	Gewaltkriminalität	seit	 1999	um	33.575.44	 Im	

Jahr	2005	waren	87,4	%	der	registrierten	TV	männlich,	was	in	etwa	auch	den	Verhältnissen	des	Jahres	

1999	entspricht	(88,4	%).	Eine	überproportionale	Zunahme	weiblicher	Tatverdächtiger	der	Gewaltkri-

minalität	ist	–	entgegen	einigen	Thesen	und	Beobachtungen	aus	der	Praxis45	–	zumindest	den	polizei-

lichen	Daten	nicht	zu	entnehmen.

Die	unter	 21-Jährigen	 sind	 zwar	 2005	wie	 auch	 in	den	 Jahren	 zuvor	unter	den	Tatverdächtigen	der	

Gewaltkriminalität	mit	einem	Anteil	von	42,9	%	deutlich	überrepräsentiert.	Die	Mehrheit	der	polizei-

lich	wegen	Gewaltdelikten	registrierten	Personen	ist	jedoch	erwachsen.	

Die	Analyse	der	Entwicklung	der	Tatverdächtigenbelastung	der	verschiedenen	Altersgruppen	offen-

bart	 –	 im	Einklang	mit	den	oben	dargestellten	Befunden	 zu	den	Opferzahlen	 –,	 dass	Zunahmen	 in	

43	 Die	folgenden	Darstellungen	beziehen	sich	sowohl	bei	den	Opferzahlen	(sowie	den	OGZ)	als	auch	bei	den	Analysen	für	

Tatverdächtige	 (absolute	Zahlen	wie	auch	TVBZ)	auf	alle	polizeilich	registrierten	Personen	unter	Einschluss	der	Nicht-

deutschen.	Da	die	Opferzahlen	eine	Differenzierung	nach	der	Nationalität	nicht	erlauben,	was	 in	ähnlicher	Weise	 für	

Teile	der	Dunkelfeldbefunde	gilt,	erscheint	eine	solche	Vorgehensweise	angezeigt.	Es	ist	jedoch	zu	beachten,	dass	damit	

die	TVBZ	wie	auch	die	OGZ	systematisch	zu	hoch	geschätzt	werden,	da	in	der	Relativierungsbasis	die	Wohnbevölkerung	

der	Nichtdeutschen	nicht	vollständig	enthalten	ist.	Andererseits	wäre	bei	Ausklammerung	der	nichtdeutschen	Tatver-

dächtigen	in	der	Summe	ein	wesentlicher	Aspekt	des	Kriminalitätsgeschehens	nicht	 in	der	Darstellung	enthalten;	die	

Trends	wären	zudem	nicht	mit	dem	vergleichbar,	was	sich	in	der	Praxis	von	Justiz	und	Strafverfolgung	an	Fallbelastun-

gen	und	tatsächlichem	Arbeitsanfall	zeigt.
44	 Anstieg	der	TVBZ	von	229	(1999)	auf	270	(2005),	d.	h.	um	den	Faktor	1,18	bzw.	um	18	%.	Wird	der	Anstieg	der	AQ	in	Rech-

nung	gestellt,	dann	ergibt	sich	ein	bereinigter	Anstieg	der	TVBZ	um	den	Faktor	1,14	oder	14,3	%.	
45	 Vgl.	dazu	im	Überblick	scheithAuer, h.,	2003.
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erster	Linie	bei	jüngeren	Altersgruppen	vorliegen.	Während	bei	den	Heranwachsenden	ab	2001	und	

2003	wieder	Anstiege	zu	verzeichnen	sind,	war	der	Höchststand	bei	den	strafunmündigen	Kindern,	

deren	Erfassung	in	der	PKS	ohnehin	recht	problematisch	ist46,	im	Jahr	2001	erreicht.	

Schaubild �.�-�: Entwicklung der altersspezifischen Tatverdächtigenbelastungszahlen der 
Gewaltkriminalität ����–�00�

0 

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik; alle TV unter Einschluss der Nichtdeutschen. 

Schaubild 3.1-2: Entwicklung der altersspezifischen Tatverdächtigenbelastungszahlen der  
 Gewaltkriminalität (1993 2005)  
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	alle	TV	unter	Einschluss	der	Nichtdeutschen.

Bei	der	 Interpretation	der	Entwicklung	der	Tatverdächtigenzahlen	 im	Hellfeld	 sind	unter	 anderem	

auch	die	Aufklärungsquote	 (AQ)	und	deren	Veränderung	zu	beachten.	Da	Tatverdächtige	nur	dann	

gezählt	 werden,	 wenn	 ein	 Fall	 polizeilich	 aufgeklärt	 wurde,	 schlagen	 sich	 Veränderungen	 der	 AQ	

sofort	 in	den	TVBZ	nieder.	Die	polizeiliche	Aufklärungsquote	 für	Gewaltdelikte	 ist	von	65	%	 im	 Jahr	

1993	 über	 73	%	 im	 Jahre	 1999	 auf	 75	%	 im	 Jahr	 2005	 kontinuierlich	 angestiegen,	 dies	 entspricht	 im	

Gesamtzeitraum	einer	relativen	Steigerung	um	etwa	15	%.	Ein	Anstieg	der	Tatverdächtigenzahlen	um	

etwa	15	%	wäre	damit	allein	durch	die	Veränderung	der	AQ	zu	erklären.47

Solche	Veränderungen	der	Aufklärungsquoten	 lassen	 sich	allerdings	nicht	 für	 verschiedene	Alters-

stufen	getrennt	bestimmen.	In	der	Literatur	wurde	mehrfach	darauf	verwiesen,	dass	erhöhte	Aufklä-

rungsquoten	sich	vermutlich	stärker	 im	Bereich	der	 jüngeren	Tatverdächtigen	niederschlagen48,	 so	

dass	 im	Falle	der	Erhöhung	der	Aufklärungsquoten	dort	überproportionale	Erhöhungen	der	Tatver-

dächtigenzahlen	zu	erwarten	sind.	

46	 Vgl.	BrettFeld, K.	und	p. wetzels,	2002,	S.232;	BrettFeld, K.,	2006.
47	 Vgl	dazu	auch	pFeiFFer, c.	und	p. wetzels,	2006.
48	 Vgl.	BrettFeld, K.	und	p. wetzels,	2003a,	S.85;	pFeiFFer, c.	und	p. wetzels,	2006.
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3.1.2.1 Regionale Divergenzen der registrierten Gewaltkriminalität
Im	 1.	PSB	 war	 bereits	 auf	 regionale	 Divergenzen	 der	 registrierten	 Gewaltdelikte,	 Stadt-Land-Unter-

schiede	und	Divergenzen	zwischen	den	alten	und	den	neuen	Bundesländern	eingegangen	worden.	

Tabelle	3.1-3	illustriert,	dass	auch	2005	die	kleineren	Kommunen	weiterhin	deutlich	geringere	Belas-

tungen	 mit	 Gewalt	 aufweisen.	 Die	 zeitlichen	 Trends	 seit	 1999	 weisen	 für	 alle	 Ortsgrößenklassen	

auf	 Zunahmen	 hin.	 Diese	 sind	 angesichts	 der	 geringeren	 Ausgangsraten	 relativ	 betrachtet	 in	 den	

kleineren	Kommunen	etwas	stärker	ausgeprägt.	In	absoluten	Zahlen	hat	sich	hingegen	die	Differenz	

zwischen	den	unterschiedlichen	Ortsgrößenklassen	etwas	stärker	akzentuiert.	

In	 Großstädten	 mit	 über	 500.000	 Einwohnern	 wurden	 2005	 etwa	 viermal	 so	 viele	 Gewaltvorfälle	

registriert	wie	in	den	dörflichen	Gebieten	mit	unter	20.000	Einwohnern.	Da	mehr	als	zwei	Drittel	der	

Bewohner	im	ländlichen	bis	mittelstädtischen	Bereich	leben,	ist	dort	gleichwohl	ein	erheblicher	Teil	

der	Gewaltkriminalität	(etwa	die	Hälfte	aller	Fälle)	lokalisiert.49

Tabelle �.�-�: Häufigkeitszahl der polizeilich registrierten Gewaltkriminalität  
nach Gemeindegröße (���� und �00� im �ergleich)

���� �00� relative 
�erände-
rung (HZ) 

��–0�

Anteil  
an Bev.

Anzahl 
Fälle

HZ
Anteil an 
Gewalt 

insg.

Anteil 
 an Bev.

Anzahl 
Fälle

HZ
Anteil an 
Gewalt 

insg.

bis	unter		
20.000	Einw.

	 42,7	% 	 40.247 	 114,9 	 21,6	% 	 42,1 	 47.155 	 135,8 	 22,2	% 	 18,2	%

20.000	bis	unter		
100.000	Einw.

	 26,6	% 	 47.141 	 216,0 	 25,3	% 	 27,3 	 58.252 	 258,6 	 27,4	% 	 19,7	%

100.000	bis	unter		
500.000	Einw.

	 16,3	% 	 41.548 	 310,7 	 22,3	% 	 16,3 	 46.391 	 345,0 	 21,8	% 	 11,0	%

500.000	und	
mehr	Einw.

	 14,4	% 	 57.473 	 486,5 	 30,8	% 	 14,4 	 60.886 	 512,5 	 28,6	% 	 5,3	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Allerdings	 bestehen	 erhebliche	Unterschiede	 der	 Kriminalitätsbelastung	 von	Gemeinden	 innerhalb	

gleicher	Gemeindegrößenklassen.	Nach	den	Ergebnissen	neuerer	Untersuchungen	sind	die	Konzentra-

tion	sozialer	Benachteiligung	und	das	Ausmaß	sozialer	Desintegration	wesentlich	für	Unterschiede	der	

Kriminalitätsbelastung	von	Stadtteilen,	Städten	und	Kommunen.	Vermutlich	wirken	individuelle	Risi-

kolagen	einerseits	sowie	von	den	sozial-räumlichen	Bedingungen	ausgehende	Kontexteffekte	anderer-

49	 Zu	berücksichtigen	ist	jedoch,	dass	die	Anzeigebereitschaft	der	Opfer	in	Großstädten	höher	ist	als	auf	dem	Land.	Auch	die	

polizeiliche	Kontrolldichte	ist	im	Regelfall	in	bestimmten	städtischen	Bereichen	höher.	Zudem	ist	in	vielen	Fällen	zwar	

der	Tatort	in	einer	größeren	Stadt	gelegen,	weshalb	die	Vorfälle	auch	dort	registriert	werden,	auch	wenn	Opfer	und/oder	

Täter	 ihren	Wohnsitz	 außerhalb	haben	 (z.	B.	 Pendler,	 Touristen	und	Durchreisende).	Da	die	 betreffenden	Personen	 in	

der	Bevölkerungsstatistik	nicht	der	Großstadt	zugeordnet	sind,	fallen	dort	die	Häufigkeitszahlen	überhöht	aus.	Auf	der	

anderen	Seite	dürften	die	durch	repräsentative	Opferbefragungen	ermittelten	Stadt-Land-Unterschiede	der	Gewaltbe-

lastung	tendenziell	zu	niedrig	liegen.	Dies	liegt	daran,	dass	in	Großstädten	vermehrt	Bevölkerungsgruppen	mit	hohen	

Opferrisiken	 leben,	 die	 über	 telefonische	 oder	 haushaltsbezogene	 mündliche	 Befragungen	 schlecht	 erreicht	 werden	

(dies	betrifft	Obdachlose,	Personen	aus	Rotlichtmilieu	und	Drogenszene,	Migranten,	andere	soziale	Randgruppen).	Von	

daher	wird	der	Großstadt-Land-Unterschied	der	Gewaltbelastung	vermutlich	zwischen	dem	liegen,	was	die	PKS	ausweist	

(4:1)	und	dem,	was	durch	repräsentative	Opferbefragungen	ermittelt	wurde	(etwa	2:1).	
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seits	 (unterschiedliche	Gelegenheitsstrukturen,	unterschiedliche	soziale	Kontrollen)	zusammen	und	

beeinflussen	sowohl	die	Kriminalitätslage	als	auch	das	Verhältnis	von	Hell-	und	Dunkelfeld.50	

Da	die	sozialen	Verhältnisse	in	den	alten	und	neuen	Bundesländern	nach	wie	vor	unterschiedlich	sind	

(z.	B.	 Einkommen,	Arbeitslosigkeit,	 ethnische	 Zusammensetzung),	 ist	 auch	mit	 Blick	 auf	 das	 Krimi-

nalitätsgeschehen	ein	Vergleich	naheliegend.	Die	polizeilich	registrierten	Gewaltvorfälle	bewegten	

sich	ab	1994	in	West	und	Ost	zunächst	auf	einem	ähnlichen	Niveau.	Von	1999	bis	2001	ist	jedoch	in	den	

neuen	Bundesländern	–	anders	als	im	Westen	–	ein	Rückgang	der	Häufigkeitszahl	zu	beobachten.	Ab	

etwa	2001	bis	2004	sind	die	Trends	wieder	ähnlich,	aber	in	den	neuen	Bundesländern	auf	einem	deut-

lich	niedrigeren	Niveau.	Für	2005	findet	sich	in	den	neuen	Bundesländern	–	im	Gegensatz	zu	den	alten	

Bundesländern	–	kein	weiterer	Anstieg.	

Schaubild �.�-�: Entwicklung der Häufigkeitszahl der polizeilich registrierten 
Gewaltkriminalität in den alten und neuen Ländern ����–�00�
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Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik.

Schaubild 3.1-3: Entwicklung der Häufigkeitszahl der polizeilich registrierten Gewalt-
 kriminalität in den alten und neuen Ländern, 1993 2005
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Ein	Vergleich	der	 Entwicklung	 in	den	 verschiedenen	Altersgruppen	auf	Basis	 von	Opferzahlen	 ver-

deutlicht,	dass	insbesondere	im	Bereich	der	Jugendgewalt	die	polizeilichen	Opferzahlen	in	den	neuen	

Bundesländern	deutlich	niedriger	liegen	als	in	den	alten	Bundesländern.	

Vergleiche	der	Trends	bei	den	Tatverdächtigen	müssen	wiederum	mögliche	Unterschiede	der	Aufklä-

rungsquoten	 in	Rechnung	stellen.	Dem	bundesweiten	Anstieg	der	Aufklärungsquote	 für	Gewaltde-

likte	liegen	regional	durchaus	verschiedene	Entwicklungen	zugrunde.	So	hat	die	Aufklärungsquote	

für	Gewaltdelikte	in	den	neuen	Bundesländern	bis	1997	erheblich	stärker	zugenommen	als	im	Westen.	

Ab	1997	finden	sich	vergleichbare	 (steigende)	Trends	auf	unterschiedlichen	Niveaus,	so	dass	 im	Jahr	

2005	die	AQ	im	Osten	mit	78,9	%	höher	liegt	als	im	Westen,	wo	sie	74,7	%	beträgt.

50	 Vgl.	oBerwittler, d.,	2003a.
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Schaubild �.�-�: Opfergefährdungszahlen (OGZ) der polizeilich registrierten 
Gewaltkriminalität nach Altersgruppen in den alten und neuen Ländern 
����–�00�

Schaubild 3.1-4: Opfergefährdungszahlen (OGZ) der polizeilich registrierten Gewaltkriminalität 
 nach Altersgruppen in den alten und neuen Ländern, 1994 2005
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Schaubild �.�-�: Entwicklung der polizeilichen Aufklärungsquote für Gewaltkriminalität in 
den alten und neuen Ländern ����–�00�
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Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik. 

Schaubild 3.1-5: Entwicklung der polizeilichen Aufklärungsquote für Gewaltkriminalität in den 
 alten und neuen Ländern (1993-2005) 
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.
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In	dem	folgenden	Schaubild	 sind,	um	dem	Umstand	erheblich	unterschiedlicher	Anteile	von	Nicht-

deutschen	in	Ost	und	West	Rechnung	zu	tragen,	die	TVBZ	begrenzt	auf	die	Deutschen	wiedergege-

ben.	Trotz	der	Anstiege	der	Aufklärungsquote	sind	in	den	neuen	Bundesländern	nach	1999	Rückgänge	

bei	14-	bis	unter	21-jährigen	Tatverdächtigen	zu	verzeichnen.	2005	liegen	die	Raten	der	Heranwach-

senden	in	Ost	und	West	etwa	auf	gleichem	Niveau,	die	TVBZ	der	Jugendlichen	ist	für	die	neuen	Bun-

desländer	sogar	etwas	niedriger,	obwohl	die	AQ	in	den	NBL	höher	ist.51	

Schaubild �.�-�: Deutsche Tatverdächtige der Gewaltdelikte nach Altersgruppen in den 
alten und neuen Ländern ����–�00� (T�BZ)
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Schaubild 3.1-6: Deutsche Tatverdächtige der Gewaltdelikte nach Altersgruppen
 in den alten und neuen Ländern, 1993 2004 (TVBZ)
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Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik. 
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

3.1.2.1.1 Die Struktur der registrierten Gewaltkriminalität 
In	den	 Summenschlüssel	 „Gewaltkriminalität“	der	 PKS	gehen	 sehr	unterschiedliche	Deliktarten	

ein,	 deren	 Entwicklung	 im	Hellfeld	 nicht	 gleichartig	 verlaufen	 ist.	 Tabelle	 3.1-4	 informiert	 über	

die	 Entwicklung	 der	 wichtigsten	 in	 den	 Summenschlüssel	 eingehenden	 Einzeldelikte	 seit	 1994.	

Danach	 ist	 die	 Erhöhung	 der	 registrierten	 Gewaltdelikte	 weit	 überwiegend	 auf	 Zunahmen	 der	

gefährlichen	 und	 schweren	 Körperverletzung	 zurückzuführen,	 die	 2005	 mehr	 als	 zwei	 Drittel	

aller	Gewaltdelikte	ausmacht.	Hier	stiegen	die	Fallzahlen	seit	1999	um	32.606	Fälle.	Raubdelikte,	

51	 Bei	Einbeziehung	der	nichtdeutschen	Tatverdächtigen	findet	sich	in	den	NBL	ab	2000	durchgehend	geringere	TVBZ	bei	

den	14-	bis	unter	21-Jährigen	im	Vergleich	zu	den	ABL.
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welche	2005	nur	noch	etwa	ein	Viertel	der	Gewaltdelikte	ausmachen,	haben	demgegenüber	seit	

1999	abgenommen.	

Die	im	Mittelpunkt	des	öffentlichen	Interesses	stehenden	Tötungsdelikte	machen	nur	etwa	1,2	%	der	2005	

erfassten	Gewalttaten	aus	und	haben	im	hier	betrachteten	Zeitraum	stetig	abgenommen.	Bei	den	polizei-

lich	registrierten	Tötungsdelikten	handelt	es	sich	zudem	zu	fast	zwei	Dritteln	um	versuchte	Tatbegehungen.	

Der	Versuchsanteil	hat	in	den	letzten	Jahren	zugenommen,	während	die	Fallzahlen	rückläufig	sind.	

Vergewaltigungen	und	schwere	sexuelle	Nötigungen	stellten	2005	einen	Anteil	von	3,8	%	der	Gewalt-

delikte,	 sind	 also	 eher	 selten.	 Sie	 haben	 allerdings	 zugenommen,	während	 zugleich	 der	 Anteil	 der	

Versuchsdelikte	rückläufig	ist.	Für	diese	Entwicklung	sind	nach	vorliegenden	Informationen	vermut-

lich	auch,	neben	Änderungen	der	gesetzlichen	Rahmenbedingungen	im	Sexualstrafrecht,	vermehrte	

Anzeigen	sowie	das	neue	Gewaltschutzgesetz	(GewSchG)	und	die	damit	verbundene	höhere	Aufmerk-

samkeit	 für	Vorfälle	 im	sozialen	Nahraum	von	Partnerschaft	und	Haushalt	 relevant	 (siehe	dazu	die	

Ergebnisse	der	weiter	unten	dargestellten	Dunkelfeldstudien).52	

Entsprechende	 Wirkungen	 des	 Gewaltschutzgesetzes	 betreffen	 nach	 vorliegenden	 Erkenntnissen	

auch	Körperverletzungs-	und	Tötungsdelikte	(hier	insbesondere	Versuchsdelikte),	sofern	es	sich	auch	

dort	um	Vorfälle	handelt,	die	im	sozialen	Nahraum	stattgefunden	haben.53

Tabelle �.�-�: Struktur der polizeilich registrierten Gewaltkriminalität nach Deliktgruppen, 
�ergleich ����, ���� und �00�

���� ���� �00�

Anzahl 
Fälle

Anteil 
an 

insg. 
in %.

HZ Anteil 
�er-

suche 
in %

Anzahl 
Fälle

Anteil 
an 

insg. 
in %.

HZ Anteil 
�er-

suche 
in %

Anzahl 
Fälle

Anteil 
an  

insg. 
in %.

HZ Anteil 
�er-

suche 
in %

Mord 1.299 0,8 1,6 48,7 962 0,5 1,2 49,9 794 0,4 1,0 51,3

Totschlag/Tötung	
auf	Verlangen

2.960 1,8 3,7 72,1 1.889 1,0 2,3 72,3 1.602 0,8 1,9 74,0

Vergewaltigung	und	
sexuelle	Nötigung

6.376 4,0 7,9 35,1 7.565 4,1 9,2 24,2 8.133 3,8 9,9 15,7

Raub,	räub.	Erpres
sung,	räub.	Angriff	
auf	Kraftfahrer

61.757 38,4 76,3 16,0 61.420 32,9 74,9 19,4 54.841 25,8 66,5 18,5

Körperverletzung	
mit	Todesfolge

307 0,2 0,4 0,0 299 0,2 0,4 1,3 173 0,1 0,2 1,7

gefährliche/schwere	
Körperverletzung

87.784 54,6 108,4 5,8 114.516 61,4 139,6 7,3 147.122 69,1 178,3 8,3

erpresserischer		
Menschenraub

107 0,1 0,1 31,8 103 0,1 0,1 19,4 95 0,0 0,1 21,1

Geiselnahme 87 0,1 0,1 6,9 88 0,0 0,1 17,0 69 0,0 0,1 18,8

Angriff	auf	den	Luft	
und	Seeverkehr

3 0,0 0,0 0,0 5 0,0 0,0 20,0 3 0,0 0,0 0,0

Gewalt insgesamt 160.680 100 198,4 12,4 186.655 100 227,5 12,7 212.832 100 258,0 11,8

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

52	 Vgl.	elsner, e. und	w. steFFen,	2005.
53	 Vgl.	stürmer, u.,	2005;	winterer, h.,	2005.
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Bei	der	gefährlichen	Körperverletzung	ist	weiter	zu	beachten,	dass	diese	neben	der	Begehung	„mittels	

einer	 Waffe	 oder	 eines	 anderen	 gefährlichen	 Werkzeugs“	 vor	 allem	 auch	 die	 „gemeinschaftliche“	

Tatausübung	 umfasst.	 Damit	 gehören	 zu	 dieser	 Deliktgruppe	 –	 neben	 besonders	 brutalen	 Bege-

hungsformen	–	zu	einem	hohen	Anteil	 jugendtypische	Gruppenkonstellationen	von	Konflikten	und	

Streitigkeiten,	ohne	dass	es	hier	zu	schwerwiegenden	Verletzungen	oder	brutalem	Einsatz	von	Waffen	

oder	Gegenständen	kommen	muss.54	Die	vermehrten	Bemühungen	um	Gewaltprävention	im	Jugend-

bereich	–	im	schulischen	Kontext	wie	auch	außerhalb	dessen	–	können	hier	Wirkung	in	Richtung	auf	

vermehrte	Registrierungen	entfaltet	haben.55	

Bereits	im	1.	PSB	wurde	auf	empirische	Befunde	verwiesen,	wonach	es	etwa	ab	der	zweiten	Hälfte	der	

1990er	Jahre	zu	einer	Veränderung	von	Aufmerksamkeiten	und	Bewertungsmaßstäben	bezogen	auf	

Gewalt	gekommen	ist.	Diese	haben	sich	im	Anzeigeverhalten	und	in	der	(straf)rechtlichen	Bewertung	

registrierter	Vorfälle	durch	die	Organe	der	Strafverfolgung	niedergeschlagen.	Damit	war	verbunden,	

dass	vermehrt	bagatellhafte,	weniger	schadensträchtige	bzw.	eingriffsintensive	Delikte	zur	Anzeige	

gelangten.56	Neuere	Studien	auf	Basis	von	Primärdaten,	die	dieser	Frage	 im	Längsschnitt	auf	 reprä-

sentativer	 Basis	 nachgegangen	 wären,	 liegen	 für	 die	 Gesamtbevölkerung	 jedoch	 –	 abgesehen	 von	

Untersuchungen	zur	Gewalt	Jugendlicher	sowie	der	Gewalt	gegen	Frauen	und	der	Gewalt	gegen	Kin-

der	im	sozialen	Nahbereich	von	Haushalt	und	Familie57	–	aufgrund	des	Fehlens	einer	kontinuierlichen,	

statistikbegleitenden	Dunkelfeldforschung	nicht	vor.

3.1.2.2 Schusswaffen und Gewaltkriminalität
Im	 Hellfeld	 enthalten	 die	 polizeilichen	 Daten	 Hinweise	 darauf,	 dass	 es	 nicht	 zu	 einer	 qualitativen	

Zunahme	des	Schweregrades	der	registrierten	Gewaltdelikte	gekommen	ist.	So	zeigen	sich	deutlich	

rückläufige	Anteile	 der	Gewaltdelikte,	 bei	 denen	 es	 zu	 Schusswaffeneinsatz	 oder	 der	Drohung	mit	

Schusswaffen	gekommen	ist.	Hier	setzen	sich	erfreuliche	Entwicklungen	fort,	die	bereits	für	die	Jahre	

bis	1999	gezeigt	werden	konnten.	

Dieser	langfristig	stabile	Trend	ist	nicht	allein	auf	die	stärkeren	Restriktionen	des	Zugangs	zu	Waffen	

aufgrund	 der	 Reform	 waffenrechtlicher	 Regelungen	 zurückzuführen,	 da	 die	 gesetzlichen	 Ände-

rungen	erst	im	April	2003	in	Kraft	traten.	Es	ist	 jedoch	zu	vermuten,	dass	sich	–	über	Abnahmen	von	

Delikten	mit	Schusswaffen	hinaus	–	auch	die	geringere	Verfügbarkeit	anderer	Waffen	wie	Hieb-,	Stoß-	

und	Stichwaffen	positiv	in	Richtung	eines	Rückgangs	verletzungsintensiver	Delikte	auswirken	dürfte.

Eine	 differenziertere	Aufschlüsselung	 für	 einzelne	Gewaltdelikte	 aus	 dem	 Summenschlüssel	 zeigt,	

dass	der	Einsatz	von	Schusswaffen	 (tatsächlich	geschossen)	2005	bei	allen	Delikten	 im	Vergleich	zu	

1999	seltener	war.58	Bemerkenswerterweise	gilt	dies	auch	für	das	Delikt	mit	den	stärksten	Anstiegen	

(gefährliche	und	schwere	Körperverletzung),	wo	der	Einsatz	von	oder	das	Drohen	mit	Schusswaffen	

nur	Ausnahmefälle	betrifft.

54	 Vgl.	dazu	auch	Kapitel	4.1.
55	 Vgl.	melzer, w.	und	h.-d. schwind,	2004;	melzer, w.	u.	a.,	2004;	siehe	dazu	im	Detail	Kapitel	4.1.
56	 Vgl.	BrettFeld, K.	und	p. wetzels,	2003b;	2004.
57	 Vgl.	pFeiFFer, c.	und	p. wetzels,	2006,	für	Jugendgewalt	sowie	BussmAnn, K.,	2005,	für	Gewalt	gegen	Kinder.	Auf	diese	Stu-

dien	wird	im	Folgenden	noch	eingegangen.
58	 Ähnliche	Tendenzen	zeigen	sich	für	das	Mitführen	von	Schusswaffen.
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Schaubild �.�-�: Entwicklung des Anteils der registrierten Fälle von Gewalt, bei denen mit 
Schusswaffen gedroht oder geschossen wurde, ����–�00�

0,0 % 

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik; 1984-1990 Früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West; 1991-1992 einschl.  
 Gesamtberlin; seit 1993 Deutschland. 

Schaubild 3.1-7:  Entwicklung des Anteils der registrierten Fälle von Gewalt, bei denen mit 
 Schusswaffen gedroht oder geschossen wurde, 1984-2004 
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	1984–1990	Früheres	Bundesgebiet	einschl.	BerlinWest;	1991–1992	einschl.	
Gesamtberlin;	seit	1993	Deutschland.

Tabelle �.�-�: Rate registrierter Fälle aus dem Summenschlüssel „Gewaltkriminalität“, bei 
denen Drohen und/oder Schießen mit Schusswaffe festgestellt wurde, ���� und 
�00�

Delikt ���� �00�

Drohen/Schießen 
in %

davon  
Schießen in %

Drohen/Schießen 
in %

davon 
Schießen  

in %

Mord 	 21,4	 	 19,3 	 15,0 	 14,1

Totschlag	und	Tötung	auf	Verlangen 	 11,0	 	 10,3 	 6,9 	 6,2

Vergewaltigung	und	sexuelle	Nötigung 	 1,8	 	 0,1 	 0,9 	 0,0

Raub,	räub.	Erpressung	und	räub.	Angriff	auf		
Kraftfahrer

	 9,6	 	 0,6 	 8,5 	 0,4

Körperverletzung	mit	Todesfolge 	 1,0	 	 1,0 	 0,6 	 0,0

gefährliche	und	schwere	Körperverletzung 	 2,5	 	 2,0 	 1,3 	 1,0

erpresserischer	Menschenraub 	 26,2	 	 1,0 	 21,1 	 0,0

Geiselnahme 	 19,3	 	 4,5 	 33,3 	 4,3

Angriff	auf	den	Luft	und	Seeverkehr 	 20,0	 	 20,0 	 0,0 	 0,0

Gewaltkriminalität	insgesamt 	 5,0	 	 1,6 	 3,3 	 0,9

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.
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3.1.3 Die Entwicklung für einzelne Gewaltdelikte im Hellfeld von Polizei und 
Justiz

Der	 enorm	hohe	Anteil,	 den	gefährliche/schwere	Körperverletzungen	und	Raubdelikte	 am	polizei-

lich	 registrierten	Gewaltgeschehen	ausmachen,	 führt	dazu,	dass	 sich	 (auch	 starke)	Veränderungen	

der	Häufigkeit	 anderer	 (seltenerer)	 Gewalttaten	 im	 Summenschlüssel	 der	 Gewaltdelikte	 kaum	nie-

derschlagen.	Es	stellt	sich	–	sowohl	für	die	häufigeren	als	auch	für	die	etwas	selteneren	Delikte	–	die	

Frage,	ob	sich	abseits	der	Veränderung	des	quantitativen	Ausmaßes	auch	Tatörtlichkeiten	bzw.	Täter-

Opfer-Beziehungen	 gewandelt	 haben.	 So	 hat	 beispielsweise	 eisner	 in	 seinen	 kriminalhistorischen	

Analysen	 der	 Tötungsdelinquenz	 darauf	 verwiesen,	 dass	 im	 Zuge	 der	 Säkularisierung	 und	 einem	

damit	assoziierten	Wandel	von	Konfliktlagen	und	Handlungsmotiven	ein	erheblicher	Rückgang	der	

Tötungsdelinquenz	stattgefunden	hat,	der	sich	vor	allem	auf	gewaltförmige	Auseinandersetzungen	

im	öffentlichen	Raum	bezieht.59	

3.1.3.1 Tötungsdelikte
Sowohl	für	Mord	als	auch	für	Totschlag/Tötung	auf	Verlangen	setzt	sich	von	1999	bis	2005	ein	Trend	

fort,	der	schon	im	1.	PSB	für	die	Zeit	ab	1980	beschrieben	wurde.	Seit	1999	findet	sich	eine	Fortsetzung	

des	Rückgangs	der	vollendeten	Tötungsdelikte	von	1005	Fällen	auf	804	Fälle,	was	einer	Verminderung	

um	etwa	ein	Fünftel	entspricht.	

Gleichzeitig	 zeigt	 sich	 seit	 Anfang	 der	 1990er	 Jahre	 eine	 leichte	 Erhöhung	 des	 Anteils	 versuchter	

Tötungsdelikte.	Dieser	Anstieg	der	Versuchsanteile	verweist	auf	mögliche	Tendenzen	einer	Verschie-

bung	der	rechtlichen	Bewertung	durch	die	Polizei	in	Richtung	auf	schwerere	Straftatbestände,	d.	h.,	

dass	Delikte,	die	 früher	möglicherweise	als	qualifizierte	Körperverletzung	gewertet	worden	wären,	

sich	teilweise	nun	unter	der	Rubrik	der	Tötungsdelikte	finden.	

steitz	 fand	dazu	 in	 einer	Aktenanalyse	 von	250	polizeilich	als	 Tötungsdelikte	qualifizierten	Fällen,	

dass	 nur	 in	 34	 Fällen	 auch	 eine	 Verurteilung	 wegen	 eines	 solchen	 Tötungsdeliktes	 erfolgte.60	 Ein	

Großteil	dieser	Abweichungen	von	der	polizeilichen	Bewertung	beruhte	darauf,	dass	zum	einen	das	

Verfahren	–	aus	den	verschiedensten	Gründen,	vor	allem	aber	wegen	Todes	des	Beschuldigten	–	ein-

gestellt	werden	musste,	 dass	 zum	 anderen	 aber	wegen	 anderer	Delikte	 verurteilt	wurde.	 In	 jedem	

vierten	 Fall	 erfolgte	 eine	 Umdefinition	 zu	 einem	 anderen,	 nicht	 vorsätzlichen	 Tötungsdelikt.	 Der	

Umstand,	dass	nach	den	jüngsten	Daten	bei	polizeilich	als	Mord/Totschlag	registrierten	Fällen	auf	100	

strafmündige	Tatverdächtige	nur	30	wegen	dieser	Delikte	Verurteilte	entfallen	(vgl.	Schaubild	3.1-8),	

ist	deshalb	nicht	nur	Ergebnis	von	Ausfilterungen,	sondern	auch	von	Bewertungsverschiebungen	und	

-änderungen.	

Nach	Befunden	von	Kreuzer	 indizieren	hohe	Anteile	an	Versuchstatbeständen	„Definitionsunsicher-

heiten“	auf	polizeilicher	Ebene.	In	ländlichen	Bezirken	bestanden	nach	seinen	Erkenntnissen	stärker	

„dramatisierende“	 Tendenzen	 als	 in	 Städten.	 Im	 Laufe	 der	 Zeit	 haben	 sich	 allerdings	 die	Versuchs-

anteile	für	die	verschiedenen	Regionen	angenähert.61	

59	 Vgl.	eisner, m.,	2001;	2002;	2003.
60	 steitz, d.,	1993,	S.	111;	zit.	n.	heinz, w.,	2004a,	S.	408.
61	 Kreuzer, A.,	2002,	S.	60.
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Schaubild �.�-�: Ausfilterungsprozess bei vorsätzlichen Tötungsdelikten: �orfälle, 
Tatverdächtige, Abgeurteilte und �erurteilte, früheres Bundesgebiet 
(einschl. Berlin) �00�

Schaubild 3.1-8: Ausfilterungsprozess bei vorsätzlichen Tötungsdelikten: Vorfälle,  
 Tatverdächtige, Abgeurteilte und Verurteilte; früheres Bundesgebiet  
 (einschl. Berlin) 2004  

Datenquelle: KILLIAS, M., 2003; BARCLAY, G. und C. TAVARES, 2002. 
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Tabelle �.�-�: Entwicklung der polizeilich registrierten Tötungsdelikte ����–�00�

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mord

Anzahl	Fälle 1.299 1.146 	1.207 	1.184 	1.036 	 903 	 962 	 930 	 860 	 873 	 829 	 792 	 794

HZ 	 1,6 	 1,4 	 1,5 	 1,4 	 1,3 	 1,1 	 1,2 	 1,1 	 1,0 	 1,1 	 1,0 	 1,0 	 1,0

AQ	(	%) 	 84,5 	 88,5 	 89,7 	 88,2 	 92,8 	 93,2 	 93,0 	 94,7 	 94,1 	 96,7 	 95,2 	 96,5 	 95,8

Versuche	(	%) 	 48,7 	 47,7 	 49,9 	 47,6 	 48,3 	 49,9 	 49,9 	 51,2 	 50,7 	 51,8 	 52,5 	 54,5 	 51,3

Anzahl	vollendet 	 666 599 	 605 	 621 	 536 	 452 	 482 	 454 	 424 	 421 	 394 	 360 	 387

Totschlag und Tötung auf �erlangen

Anzahl	Fälle 2.960 2.605 	2.753 	2.347 	2.276 	1.994 	1.889 	1.840 	1.781 	1.791 	1.712 	1.688 	1.602

HZ 	 3,7 	 3,2 	 3,4 	 2,9 	 2,8 	 2,4 	 2,3 	 2,2 	 2,2 	 2,2 	 2,1 	 2,0 	 1,9

AQ	(	%) 	 80,8 	 86,6 	 87,5 	 94,0 	 92,8 	 96,1 	 95,2 	 95,7 	 94,1 	 95,5 	 95,7 	 95,9 	 95,8

Versuche	(	%) 	 72,1 	 70,3 	 72,1 	 73,2 	 71,8 	 73,8 	 72,3 	 72,5 	 75,1 	 72,5 	 75,1 	 73,4 	 74,0

Anzahl	vollendet 	 827 	 774 	 767 	 628 	 642 	 523 	 523 	 506 	 444 	 493 	 426 	 449 	 417

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Die	Aufklärungsquote	bei	Tötungsdelikten	war	schon	immer	relativ	hoch.	Sie	liegt	im	Jahr	2005	bei	

95,8	%.	Insofern	ist	bei	der	Alters-	und	Geschlechtsstruktur	der	Tatverdächtigen	von	Tötungsdelikten	

nicht	mit	gravierenden	Verzerrungen	aufgrund	divergierender	Aufklärungsquoten	in	Teilgruppen	zu	
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rechnen.	Allerdings	ist	–	vor	allem	bezogen	auf	den	sozialen	Nahraum	–	mit	einem	relevanten	Anteil	

nicht	erkannter	Fälle	zu	rechnen.	Mehrere	nationale	und	internationale	Studien	weisen	auf	ein	Dun-

kelfeld	nicht	erkannter	Fälle	hin,	in	denen	Tötungen	als	vermeintlich	natürliche	Todesfälle	verkannt	

oder	als	ungeklärte	Fälle	rechtsmedizinisch	nicht	korrekt	diagnostiziert	wurden.	Diese	Rate	hängt,	

wie	BrinKmAnn	zeigen	konnte,	von	der	regional	recht	unterschiedlichen	Sektionsrate	sowie	den	Rege-

lungen	zur	Leichenschau	ab.62	

In	einer	aktuelleren	Studie	der	Universität	Münster	fanden	sich	bei	155	forensischen	Exhumierungen	

in	57	Fällen	fehlerhafte	Todesursachenfeststellungen.	In	25	Fällen	handelte	es	sich	um	nicht	erkann-

te	Tötungsdelikte,	 15	davon	waren	Tötungen	von	Patienten.63	Vor	dem	Hintergrund	der	Kritik	einer	

abnehmenden	Quote	von	Sektionen64	besteht	hier	die	Gefahr,	dass	–	auch	im	Zuge	der	Veränderung	

der	Altersstruktur	der	Bevölkerung	–	vermehrt	Tötungen	hochbetagter	und	pflegebedürftiger	Men-

schen	nicht	als	solche	erkannt	werden.65	

Bei	den	Heranwachsenden	ist	die	höchste	Opfergefährdungszahl	–	OGZ	–	(1999:	7.3;	2005:	5,9)	festzu-

stellen.	Diese	hat	sich	allerdings	im	Zeitverlauf	zwischen	1999	und	2005	–	dem	Gesamttrend	entspre-

chend	–	vermindert.	Kinder	stellen	mit	5,7	%	der	Opfer	der	Tötungsdelikte	(OGZ	2005:	1,4)	neben	den	

älteren	Menschen	über	60	Jahre	(OGZ	2005:	1,7)	die	Gruppe	mit	dem	geringsten	Opferrisiko.	In	diesen	

Altersgruppen,	bei	sehr	jungen	Kindern	und	bei	hochbetagten	Menschen,	ist	aber	vermutlich	auch	die	

Quote	nicht	erkannter	Tötungen	erhöht.66	

Der	Anteil	männlicher	Opfer	ist	bei	Erwachsenen	(67,7	%)	und	Heranwachsenden	(66,9	%)	am	höchsten.	

Bei	den	Heranwachsenden	ist	ferner	der	Versuchsanteil	deutlich	erhöht	und	zudem	seit	1999	gestiegen	

(von	75,1	%	auf	81,3	%),	was	dafür	spricht,	dass	Gewalthandlungen	zwischen	jungen	Männern,	die	nicht	in	

eine	vollendete	Tötung	einmünden,	mit	einer	im	Vergleich	zu	früheren	Jahren	erhöhten	Wahrschein-

lichkeit	nicht	als	Körperverletzung	registriert,	sondern	als	Tötungsversuch	aufgewertet	werden.

Eine	Analyse	der	Alters-	und	Geschlechtsstruktur	der	Tatverdächtigen	der	Tötungsdelikte	zeigt,	dass	

diese	sowohl	1999	als	auch	2005	weit	überwiegend	männlich	waren.	Der	größte	Teil	der	Tatverdäch-

tigen	(82,9	%	1999	und	83,2	%	2005)	waren	Erwachsene.	Die	TVBZ	ist	im	Alterssegment	der	18-	bis	30-

Jährigen	am	höchsten.	Diese	Strukturen	haben	sich	seit	dem	1.	PSB	nicht	gewandelt.	Rückgänge	der	

TVBZ	finden	sich,	mit	Ausnahme	der	25-	bis	unter	30-Jährigen	für	alle	Altersgruppen.	Im	Vergleich	mit	

den	Opferdaten	fällt	auf,	dass	bei	den	Erwachsenen	ab	60	Jahren	mehr	als	die	Hälfte	der	Opfer	Frauen	

sind,	die	Täter	sind	hingegen	auch	dort	überwiegend	männlich.

Eine	Analyse	der	Fallzahlen	der	Tötungsdelikte	nach	Geschlecht	und	Art	der	Täter-Opfer-Beziehung	

lässt	erkennen,	dass	der	im	Längsschnitt	von	1995	bis	200567	zu	beobachtende	erhebliche	Rückgang	

der	Tötungsdelikte	 vor	allem	männliche	Opfer	betrifft.	Die	Opferzahlen	bei	den	Männern	 sind	von	

62	 BrinKmAnn, B.,	 2002,	 schätzt	 auf	 Basis	 seiner	 Multizenterstudie,	 dass	 extrem	 konservativ	 von	 etwa	 1.450	 vollendeten	

Tötungsdelikte	pro	Jahr	auszugehen	ist,	die	fälschlicherweise	nicht	als	solche	erkannt	werden.	Siehe	dazu	auch	scheiB, K.,	

2002b.
63	 KArGer, B.	u.	a.,	2004.
64	 soos, J. n.,	2000.
65	 Vgl.	dazu	auch	GörGen, t.,	2004.
66	 Für	ältere	Menschen	siehe	GörGen, t.,	2004,	S.14	ff.	m.	w.	Nachw.
67	 Die	Analyse	beginnt	hier	mit	dem	Jahr	1995,	da	der	PKS-Schlüssel	0200	(Totschlag)	erst	ab	1995	in	den	Zeitreihen	des	BKA	

zur	Verfügung	steht.	Die	Rückgänge	zwischen	1995	und	2004	sind	real	zudem	noch	etwas	stärker,	da	für	1995	bis	1998	

darin	keine	Zahlen	für	Bayern	enthalten	sind.
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1995	bis	2005	um	etwa	38	%	zurückgegangen	(-1.091	Opfer).	Auch	bei	den	Frauen	ist	seit	1995	ein	deut-

licher	Rückgang	der	Opferzahlen	um	329	Fälle	 (relativer	Rückgang	um	15	%)	zu	erkennen,	der	etwas	

geringer	ausfällt	als	bei	den	Männern.	

Tabelle �.�-�: Alter und Geschlecht der Tatverdächtigen der Tötungsdelikte  
(Mord und Totschlag/Tötung auf �erlangen) ���� und �00�

���� �00�

Anteil an 
allen T�

T�BZ Anteil männ-
licher T�

Anteil an 
allen T�

T�BZ Anteil männ-
licher T�

8	bis	unter	14	J. 0,4	% 0,2 84,6	% 0,4	% 0,24 75,0	%

14	bis	unter	18	J. 6,7	% 5,9 90,3	% 6,6	% 4,78 82,2	%

18	bis	unter	21	J. 10,0	% 11,8 92,0	% 9,8	% 9,82 89,2	%

21	bis	unter	25	J. 12,4	% 11,2 88,8	% 12,2	% 8,70 89,8	%

25	bis	unter	30	J. 14,2	% 8,2 86,5	% 14,1	% 8,39 88,4	%

30	bis	unter	60	J. 51,2	% 4,6 84,8	% 50,5	% 4,00 85,7	%

60	J.	und	älter 5,1	% 0,9 86,7	% 6,4	% 0,88 87,2	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.	

	

Während	insgesamt	die	Opferzahlen	der	Männer	erheblich	höher	sind	als	 jene	der	Frauen,	fällt	auf,	

dass	im	sozialen	Nahbereich	(hier:	Verwandtschaft)	die	Opferzahlen	der	Frauen	in	allen	Jahren	deut-

lich	höher	ausfallen	als	jene	der	Männer.	Weiter	zeigt	sich,	dass	Rückgänge	der	registrierten	Tötungs-

delikte	vor	allem	Vorfälle	ohne	Vorbeziehung	betreffen.	Das	legt	nahe,	dass	Tötungsdelikte	im	öffent-

lichen	Raum	unter	 einander	 fremden	Personen	 im	Zeitverlauf	 erheblich	 abgenommen	haben,	was	

vor	allem	Männer	betrifft.	 Im	sozialen	Nahbereich	hingegen,	der	bezogen	auf	verwandtschaftliche	

Beziehungen	im	Jahre	2005	ca.	44	%	der	weiblichen	Opfer	beinhaltete,	auf	Seiten	der	Männer	jedoch	

nur	15	%	der	männlichen	Opfer,	sind	solche	Rückgänge	nicht	zu	erkennen.	Dies	korrespondiert	mit	den	

historischen	Feststellungen	von	eisner68,	dass	die	Verminderungen	der	Gewalt	 langfristig	vor	allem	

den	öffentlichen	Raum	betrafen.

Dieser	Trend	der	Abnahme	der	Tötungsdelikte	findet	sich	insgesamt	in	westlichen	Ländern.	Nach	der	

Todesursachenstatistik	 der	WHO,	 in	 der	 alle	 durch	Mord,	 Totschlag	 und	 vorsätzliche	Körperverlet-

zungsdelikte	 verursachten	 Todesfälle	 zusammengefasst	werden,	 zeigen	 sich	 in	 allen	 europäischen	

Ländern	 zwischen	 1994	 und	 2001	Verminderungen	 von	 Tötungsfällen.69	 In	Deutschland	 sind	 diese	

Abnahmen	am	stärksten,	weshalb	im	Jahr	2001	die	Bundesrepublik	im	internationalen	Vergleich	die	

niedrigste	Häufigkeitszahl	 (0,7	 je	 100.000)	 von	 Todesfällen	 infolge	 strafrechtlich	 relevanter	Verhal-

tensweisen	aufzuweisen	hat.	In	der	Summe	hat	danach	die	schwerste	Form	strafrechtlich	relevanter	

Gewalt,	die	Tötungskriminalität,	in	Deutschland	stetig	abgenommen.	Die	Bundesrepublik	ist	in	dieser	

Hinsicht	das	sicherste	Land	in	Europa.

68	 Vgl.	eisner, m.,	2001.
69	 who reGionAl oFFice For europe	(Hg.),	2005.
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Schaubild �.�-�: Anzahl der Opfer von Tötungsdelikten (Mord und Totschlag/Tötung auf 
�erlangen) nach Geschlecht und Täter-Opfer-Beziehung 
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Schaubild 3.1-9: Anzahl der Opfer von Tötungsdelikten (Mord und Totschlag/Tötung auf  
 Verlangen) nach Geschlecht und Täter-Opfer-Beziehung 

ungeklärt keine Vorbeziehung Landsmann/flüchtige Vorbeziehung Bekanntschaft Verwandtschaft 

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik. 
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

3.1.3.2 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung
Die	Entwicklung	der	Häufigkeitszahlen	der	Vergewaltigung	und	sexuellen	Nötigung	dokumentiert,	

wie	gesetzliche	Veränderungen	zu	sprunghaften	Anstiegen	der	registrierten	Fälle	führen.70	

Mitte	1997	wurde	die	geschlechtsneutrale	Formulierung	der	§§	177,	178	StGB	eingeführt,	weshalb	seit-

dem	Vergewaltigungen	und	sexuelle	Nötigungen	von	männlichen	Opfern	ebenfalls	hier	registriert	

werden.	2005	waren	von	den	registrierten	Opfern	von	Vergewaltigung/schwerer	sexueller	Nötigung	

(§	177	Abs.	2,	3	,4,	§	178	StGB)	insgesamt	357	Personen	männlichen	Geschlechts.	1999	lag	diese	Anzahl	

noch	bei	277.	Weiter	wurde	die	Vergewaltigung	in	der	Ehe	pönalisiert,	was	gleichfalls	zu	einer	Erhö-

hung	der	Fallzahlen	führt,	die	nun	unter	§§	177,	178	StGB	subsumiert	werden	können.	

Neben	der	Erfassung	von	Vergewaltigung	sowie	schwerer	sexueller	Nötigung	innerhalb	der	Ehe	hat	

zusätzlich	das	 Inkrafttreten	des	Gewaltschutzgesetzes	 am	 1.	Januar	2002	 –	 in	Kombination	mit	den	

in	 vielen	 Ländern	 im	Zuge	der	 Implementation	dieses	Gesetzes	unternommenen	Bemühungen	der	

Schulung	und	Sensibilisierung	von	Polizeibeamten	–	dazu	beigetragen,	dass	vermehrt	strafrechtlich	

70	 Vgl.	elsner, e.	und	w. steFFen,	2005;	relevant	sind	zum	einen	die	Veränderungen	durch	das	33.	StrRÄndG	1997	und	das	

6.	Strafrechtsreformgesetz	von	1998.
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relevante	Delikte	aus	dem	sozialen	Nahbereich	von	Ehebeziehungen	und	Partnerschaften	gemeldet	

werden.71	Auch	dies	dürfte	zu	dem	Anstieg	der	in	der	PKS	registrierten	Fälle	und	einer	Veränderung	

der	 rechtlichen	Bewertung	beigetragen	haben.	Weiter	 schlagen	 sich	die	 strafrechtlichen	Verände-

rungen	auch	darin	nieder,	 dass	 frühere	Vergewaltigungsversuche	nunmehr	als	 vollendete	 Formen	

der	sexuellen	Nötigung	gewertet	werden,	was	sich	in	einem	deutlichen	Rückgang	der	Versuchsanteile	

niederschlägt.

Tabelle �.�-�: Entwicklung der Fälle registrierter �ergewaltigung/schwerer sexueller Nötigung 
(����–�00�)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Anzahl	Fälle 6.095 6.175 6.228 6.636 7.914 7.565 7.499 7.891 8.615 8.766 8.831 8.133

HZ 7,5 7,6 7,6 8,1 9,6 9,2 9,1 9,6 10,4 10,6 10,7 9,9

AQ	(	%) 73,6 73,5 75,9 76,0 77,8 79,0 79,7 80,8 81,8 81,7 83,0 83,7

Versuche	(	%) 33,6 32,7 30,8 28,0 25,5 24,2 21,2 20,6 18,4 17,0 15,0 15,7

Anzahl	vollendet 4.048 4.154 4.308 4.779 5.896 5.737 5.907 6.265 7.030 7.277 7.505 6.858

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

	

Vor	 dem	Hintergrund	 der	 bis	 2004	 deutlich	 gestiegenen	 Fallzahlen	 und	 parallel	 dazu	 gestiegener	

Aufklärungsquoten,	denen	erst	2005	ein	leichter	Rückgang	folgte,	ist	im	Vergleich	zu	1999	auch	2005	

eine	erhöhte	Tatverdächtigenzahl	zu	erwarten,	was	sich	in	der	folgenden	tabellarischen	Darstellung	

auch	zeigt.	

Tabelle �.�-�: Alters- und Geschlechtsstruktur der Tatverdächtigen der �ergewaltigung/
schweren sexuellen Nötigung ���� und �00�

���� �00�

Anteil an  
allen T�

T�BZ Anteil männ-
licher T�

Anteil an  
allen T�

T�BZ Anteil männ-
licher T�

8	bis	unter	14	J. 	 1,2	% 	 1,3 	 97,3	% 	 1.0	% 	 1.4 	 94,2	%

14	bis	unter	18	J. 	 8,9	% 	 14,4 	 97,5	% 	 10,3	% 	 18,6 	 97,9	%

18	bis	unter	21	J. 	 9,6	% 	 20,8 	 98,6	% 	 9,9	% 	 24,5 	 99,3	%

21	bis	unter	25	J. 	 11,2	% 	 18,6 	 99,1	% 	 12,3	% 	 21,7 	 99,1	%

25	bis	unter	30	J. 	 15,0	% 	 16,0 	 99,7	% 	 13,5	% 	 19,9 	 98,9	%

30	bis	unter	60	J. 	 51,9	% 	 8,5 	 99,3	% 	 50,2	% 	 9,8 	 99,3	%

60	J.	und	älter 	 2,1	% 	 0,7 	 99,2	% 	 2,8	% 	 0,9 	 99,5	%

Insgesamt 100	% 	 7,8 	 99,1	% 	 100,0	% 	 9,1 	 99,0	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

	

Bemerkenswerterweise	hat	nicht	nur	die	TVBZ	leicht	zugenommen	(+16	%),	sondern	zugleich	ist	auch	

der	 relative	 Anteil	 der	 Jugendlichen	 und	 Heranwachsenden	 an	 den	 Tatverdächtigen	 der	 sexuellen	

Gewaltdelikte	von	1999	bis	2005	angestiegen.	Dies	dürfte	zum	einen	darauf	zurückzuführen	sein,	dass	

die	Einbeziehung	von	sexuellen	Nötigungen	und	entsprechenden	Versuchshandlungen	geeignet	ist,	

sexuell	deviante	Verhaltensweisen	Jugendlicher,	die	nicht	dem	klassischen	Bild	der	Vergewaltigung	

71	 Vgl.	stürmer, u.,	2005;	löBmAnn, r.	und	K. herBers,	2005a;	müller, u.	und	m. schröttle,	2004a;	rupp, m.,	2005.
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entsprechen,	einzubeziehen.	Wie	elz	zutreffend	feststellt,	ist	die	Gruppe	der	Jugendlichen	und	jungen	

Erwachsenen	in	dieser	Hinsicht	als	„Hochrisikogruppe“	zu	bezeichnen.72

Dies	 führte	 dazu,	 dass	 in	 der	 jüngsten	 Vergangenheit	 –	 unter	 Bezug	 auf	 Erkenntnisse	 von	 Unter-

suchungen	 an	 Tätern73	 sowie	 unter	 Beachtung	 von	 Befunden	 der	 Entwicklungspsychopathologie,	

wonach	früh	einsetzende	Aggressionen,	darunter	auch	sexuelle	Devianz,	ein	Risikofaktor	für	länger-

fristig	sexuell	deviante	Entwicklungen	sein	können74	–	diesem	Aspekt	vermehrt	Aufmerksamkeit	 in	

Wissenschaft	und	Praxis	gewidmet	wird.75	

1999	 wie	 auch	 2005	 weisen	 Jugendliche	 und	 Heranwachsende	 auch	 das	 höchste	 Opferrisiko	 auf.	

Insgesamt	sind	allerdings	weit	über	die	Hälfte	der	Opfer	erwachsene	weibliche	Personen.	Auffallend	

ist,	dass	bei	den	Kindern	die	höchste	Zunahme	des	Anteils	männlicher	Opfer	zu	verzeichnen	ist,	was	

darauf	zurückzuführen	sein	dürfte,	dass	durch	die	geschlechtsneutrale	Formulierung	des	Tatbestan-

des	in	zunehmendem	Maße	auch	Delikte,	die	in	früheren	Jahren	als	Delikte	gem.	§§	174,	176	StGB	a.	F.	

registriert	wurden,	nun	als	Vergewaltigung/schwere	sexuelle	Nötigung	registriert	werden,	wenn	die	

Tathandlung	mit	physischer	Gewaltanwendung	oder	Bedrohung	mit	Gewalt	verbunden	war.	Insofern	

hat	es	auch	hier	eine	Verschiebung	der	rechtlichen	Bewertung	für	einen	Teil	des	deliktischen	Gesche-

hens	gegeben,	das	sich	in	der	PKS	als	Erhöhung	der	Opferzahlen	von	§	177	StGB	niederschlägt.76

Tabelle �.�-�0: Alters- und Geschlechtsstruktur der Opfer der �ergewaltigung/schweren 
sexuellen Nötigung ���� und �00�

���� �00�

Anteil 
an allen 
Opfern

OGZ Anteil  
�ersuche

Anteil 
männ-
licher 
Opfer

Anteil 
an allen 
Opfern

OGZ Anteil  
�ersuche

Anteil 
männ-
licher 
Opfer

unter	14	J. 	 4,1	% 2,6 14,4	% 	 7,7	% 	 3,3	% 	 2,5 	 9,3	% 	 13,8	%

14	bis	unter	18	J. 	 21,2	% 44,4 19,6	% 	 5,1	% 	 24,4	% 	 51,9 	 12,0	% 	 5,6	%

18	bis	unter	21	J. 	 16,0	% 44,5 23,5	% 	 4,2	% 	 14,8	% 	 43,2 	 14,6	% 	 4,2	%

21	bis	unter	60	J. 	 57,2	% 9,7 26,6	% 	 2,6	% 	 56,1	% 	 10,4 	 17,8	% 	 3,3	%

60	J.	und	älter 	 1,5	% 0,6 30,1	% 	 6,2	% 	 1,4	% 	 0,6 	 24,8	% 	 4,3	%

Insgesamt 	 100,0	% 9,3 24,2	% 	 3,6	% 	 100,0	% 	 10,0 	 15,7	% 	 4,3	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

	

Eine	 Analyse	 der	 Täter-Opfer-Beziehung	 zeigt	 kurz	 nach	 den	 Gesetzesänderungen	 1997	 und	 1998	

Anstiege	 der	 registrierten	 Vergewaltigungen	 und	 sexuellen	 Nötigungen.	 Parallel	 dazu	 ist	 bei	 den	

Frauen	 im	Vergleich	von	 1995	und	2005	mehr	als	 eine	Verdreifachung	der	 Fälle	 zu	verzeichnen,	 in	

denen	die	Opfer	zum	Täter	in	einer	verwandtschaftlichen	Beziehung	standen.	Weiter	finden	sich	auch	

Anstiege	in	der	Kategorie	„Bekanntschaft“.	Diese	Zunahmen	im	sozialen	Nahbereich	sowie	die	recht-

lich	neue	Option	der	Erfassung	männlicher	Opfer	erklären	den	gesamten	Anstieg	der	Vergewaltigung	

im	hier	betrachteten	Zeitintervall.	

72	 Vgl.	elz, J.,	2003;	2004.
73	 Vgl.	BecKett, r.	u.	a.,	2002.
74	 Vgl.	elz, J.,	2003a;	2003b;	2004;	s.	a.	petermAnn, F.	u.	a.,	2004,	S.	371	ff.;	deeGener, G.,	1995,	S.	196;	rotthAus, w.	und	t. GruBer,	1997.
75	 Ein	Überblick	 entsprechender	 aktueller	 Praxisprojekte	 findet	 sich	 in	Heft	 1-2/2004	der	 IKK-Nachrichten,	www.cgi.dji.

de/bibs/ikknachrichten6.pdf.
76	 So	auch	elsner, e.	und	w. steFFen,	2005.
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Schaubild �.�-�0: Polizeilich registrierte Opfer von �ergewaltigung und schwerer sexueller 
Nötigung nach Geschlecht und Täter-Opfer-Beziehung ����–�00�
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Schaubild 3.1-10: Polizeilich registrierte Opfer von Vergewaltigung und schwerer sexueller  
 Nötigung nach Geschlecht und Täter-Opfer-Beziehung 1995-2005 

ungeklärt keine Vorbeziehung Landsmann/flüchtige Vorbeziehung Bekanntschaft Verwandtschaft 
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

In	 der	 Kategorie	 der	 landsmannschaftlichen/flüchtigen	 Vorbeziehung	 sowie	 der	 unklaren	 Täter-

Opfer-Beziehungen	ist	demgegenüber	ein	Rückgang	der	Fallzahlen	von	3.473	im	Jahr	1995	auf	3.193	

im	Jahr	2004	zu	verzeichnen.	Im	Jahr	2005	ging	die	Gesamtfallzahl	bei	den	weiblichen	Opfern	um	

589	zurück.	Dieser	Rückgang	betraf	in	403	Fällen	die	Kategorien	„Verwandtschaft“	und	„Bekannt-

schaft“	 und	 in	 186	 Fällen	 die	 landsmannschaftlichen/flüchtigen	 Vorbeziehungen,	 keine	 bzw.	

unklaren	Täter-Opfer-Beziehungen,	die	somit	im	Jahr	2005	insgesamt	3.007	Fälle	ausmachen.	Dies	

deutet	darauf	hin,	dass	durch	die	gesetzgeberischen	Maßnahmen	zunehmend	jene	Fälle	polizeilich	

erfasst	werden,	die	zuvor	entweder	gar	nicht	strafrechtlich	als	Sexualdelikte	definiert	wurden	bzw.	

die	im	sozialen	Nahbereich	stattgefunden	haben	und	in	früheren	Jahren	nicht	zur	Anzeige	gelangt	

sind.	Weiter	unterstreichen	diese	Daten,	dass	Sexualdelikte	mehrheitlich	Beziehungstaten	im	sozi-

alen	Nahbereich	sind.

Die	Polizeiliche	Kriminalstatistik	enthält	für	Deutschland	auch	Informationen	zu	Sexualdelikten,	die	

dem	Bereich	der	Straßenkriminalität	zuzuordnen	sind.	Dazu	gehören	die	überfallartige	Vergewalti-

gung	durch	Einzeltäter	gem.	§	177	Abs.	2	Nr.	1,	Abs.	3	u.	4	StGB	(Schlüsselnr.	1111)	sowie	die	überfallar-

tige	Vergewaltigung	durch	Gruppentäter	gem.	§	177	Abs.	2	Nr.	2	StGB	(Schlüsselnr.	 1112).	Auch	wenn	

diese	Kategorisierung	recht	unscharf	erscheint,	kann	sie	doch	in	Ergänzung	zu	den	Erkenntnissen	zur	

Täter-Opfer-Beziehung	weitere	Auskünfte	über	Tatkonstellationen	und	deren	Entwicklung	bieten.	
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Tabelle �.�-��: Entwicklung der Straßenkriminalität bei �ergewaltigung und schwerer sexueller 
Nötigung ����/�00�

���� �00� relative 
�eränderung 
(HZ) ��–0�

Anzahl Fälle HZ Anzahl Fälle HZ

Vergewaltigung 7.565 9,2 8.133 9,9 6,9	%

Vergewaltigung	(Straßenkriminalität) 2.664 3,2 2.639 3,2 -1,5	%

Vergewaltigung	(Nichtstraßenkriminalität) 4.901 6,0 5.494 6,7 11,5	%

Anteil	Straßenkriminalität	an	insgesamt 35,2	% 32,4	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Der	Anteil	der	registrierten	sexuellen	Gewaltdelikte	in	Form	der	Straßenkriminalität	hat	seit	1999	von	

35,2	%	auf	32,4	%	abgenommen.77	Die	Zunahmen	der	registrierten	Fälle	sexueller	Gewalt	beziehen	sich	

insoweit	weit	überwiegend	auf	Tatorte,	die	außerhalb	von	Straßen	und	Plätzen	angesiedelt	und	in	ein	

Beziehungsgeschehen	eingebettet	sind.	

3.1.3.3 Gefährliche und schwere Körperverletzungen
Bei	 der	 gefährlichen	und	 schweren	Körperverletzung,	 also	Delikten,	 bei	 denen	neben	der	Verwen-

dung	 von	 Waffen	 oder	 gefährlichen	 Gegenständen	 sowie	 schwerwiegenden	 Verletzungsfolgen	 in	

Form	des	Verlustes	von	Gliedmaßen	oder	Sinnesfähigkeiten	auch	die	gemeinschaftliche	Begehung	ein	

wesentliches	qualifizierendes	Merkmal	darstellt,	zeigt	sich	über	den	gesamten	Zeitraum	von	1995	bis	

2005	ein	kontinuierlicher	Anstieg	der	Fallzahlen,	der	begleitet	wird	von	einem	leichten	Anstieg	des	

Anteils	der	Versuche	einerseits	und	einer	stetigen	Zunahme	der	Aufklärungsquote.	 (Letztere	hat	 im	

Jahr	2002	mit	84,6	%	ihr	Maximum	erreicht.)

In	diesem	Deliktbereich	verzeichnete	die	PKS	während	der	siebziger	Jahre	bereits	starke	Anstiege.	In	

den	achtziger	Jahren	gab	es	dann	weitgehende	Stabilität.	Während	der	neunziger	Jahre	waren	erneut	

deutliche	Zunahmen	zu	verzeichnen.	

Abweichend	von	dem,	was	 sich	zu	vorsätzlichen	Tötungsdelikten	und	Raubdelikten	zeigt,	 sind	hier	

auch	während	der	letzten	Jahre	Anstiege	zu	verzeichnen.	Im	1.	PSB	wurde	darauf	hingewiesen,	dass	

dies	zumindest	partiell	eine	Folge	des	6.	Strafrechtsreformgesetzes	sein	kann.78	Hinzu	kommt	in	den	

letzten	Jahren	–	neben	dem	Gewaltschutzgesetz	–	ein	verstärktes	Bemühen	um	Kriminalprävention,	

das	 sich	auf	 junge	Menschen	und	Täter-Opfer-Konstellationen	bezieht,	die	 im	Bereich	der	einander	

zumindest	bekannten	Personen	angesiedelt	sind.79

Eine	Analyse	der	Alters-	und	Geschlechtsverteilung	der	Opfer	 im	Zeitverlauf	 lässt	deutlich	werden,	

dass	 die	 stärkste	 Zunahme	 der	 Opfergefährdungszahl	 in	 der	 Gruppe	 der	 Heranwachsenden	 zu	

verzeichnen	war.	In	dieser	Altersgruppe	ist	der	Anteil	männlicher	Opfer	mit	über	80	%	sowohl	1999	als	

auch	2005	am	höchsten.	

77	 Von	ca.	35	%	im	Jahre	1999	auf	ca.	30	%	im	Jahre	2003,	mit	einer	leichten	Zunahme	im	Jahr	2005	auf	32,4	%.
78	 Seit	dem	1.	April	1998	kommt	bei	gefährlichen	Körperverletzungen	eine	Verweisung	auf	den	Privatklageweg	nicht	mehr	

in	Betracht.	Opfer	haben	dadurch	den	Staatsanwalt	an	ihrer	Seite	und	sind	nicht	mehr	darauf	angewiesen,	sich	zur	Inter-

essenvertretung	eines	Anwalts	zu	bedienen,	der	eine	Privatklage	einreicht.	Dies	könnte	zu	einem	Anstieg	der	Anzeige-

bereitschaft	der	Opfer	geführt	haben.
79	 Vgl.	dazu	die	Ausführungen	in	Kapitel	4.1.
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Tabelle �.�-��: Entwicklung der registrierten gefährlichen/schweren Körperverletzungen  
����–�00�

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Anzahl		
Fälle

87.784 88.037 95.759 10.1333 106.222 110.277 114.516 116.912 120.345 126.932 132.615 139.748 147.122

HZ 	 108,4 	 108,2 	 117,4 	 123,9 129,5 	 134,4 	 139,6 	 142,3 	 146,3 	 154,0 	 160,7 	 169,3 	 178,3

AQ	(	%) 	 80,1 	 81,3 	 81,7 	 82,3 82,5 	 83,6 	 83,9 	 83,9 	 83,8 	 84,6 	 84,1 	 84,2 	 83,5

Versuche	
(	%)

	 5,8 	 6,1 	 6,3 	 6,5 6,5 	 7,0 	 7,3 	 7,6 	 7,5 	 7,6 	 7,6 	 7,7 	 8,3

Anzahl		
vollendet

82.723 82.697 89.736 94.739 99.300 102.587 106.194 108.046 111.303 117.336 122.474 128.958 134.971

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Tabelle �.�-��: Registrierte Opfer der gefährlichen/schweren Körperverletzungen ���� und �00� 
nach Altersgruppen

���� �00� �eränderung 
der OGZ 

����:�00� 
in %

 % an 
allen 

Opfern

OGZ  % 
�er-

suche

 % 
 männl. 
Opfer

% an 
allen 

Opfern

OGZ  % �er-
suche

 % 
männl. 
Opfer

unter	14	J. 	 7,2 	 77,4 	 7,7 	 70,2 	 6,0 	 94,2 	 9,6 	 68,6 	 +21,8

14	bis	unter	18	J. 	 14,6 	 517,6 	 4,0 	 77,4 	 15,0	 	 673,2 	 4,9 	 74,2 	 +30,0

18	bis	unter	21	J. 	 13,5 	 642,1 	 4,6 	 82,5 	 15,3 	 938,3 	 4,8 	 81,5 	 +46,1

21	bis	unter	60	J. 	 61,6 	 177,3 	 8,4 	 75,7 	 60,6 	 237,6 	 9,4 	 75,3 	 +34,0

60	J.	und	älter 	 3,2 	 22,4 	 13,7 	 65,3 	 3,2 	 26,9 	 16,2 	 66,3 	 +19,8

Total 	 100,0 	 158,6 	 7,4 	 76,2 	 100,0 	 210,4 	 8,3 	 75,4 	 +32,7

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Tabelle �.�-��: Registrierte Tatverdächtige der gefährlichen/schweren Körperverletzungen ���� 
und �00� nach Altersgruppen

���� �00�
�eränderung  

T�BZ ����:�00� 
in %

Anteil an 
allen T�

T�BZ Anteil männ-
licher T�

Anteil an 
allen T�

T�BZ Anteil männ-
licher T�

8	bis	unter	14	J. 	 5,7	% 	 130,3 	 82,0	% 	 5,0	% 	 168,4 	 80,6	% 	 +29,3	%

14	bis	unter	18	J. 	 20,4	% 	 719,5 	 84,8	% 	 20,7	% 	 884,4 	 82,2	% 	 +22,9	%

18	bis	unter	21	J. 	 15,7	% 	 741,2 	 92,7	% 	 16,8	% 	 985,9 	 91,2	% 	 +33,0	%

21	bis	unter	25	J. 	 13,0	% 	 469,2 	 92,9	% 	 14,8	% 	 621,0 	 91,4	% 	 +32,4	%

25	bis	unter	30	J. 	 11,5	% 	 265,9 	 90,4	% 	 10,9	% 	 381,0 	 89,8	% 	 +43,3	%

30	bis	unter	60	J. 	 30,9	% 	 110,8 	 84,8	% 	 29,0	% 	 135,0 	 84,0	% 	 +21,9	%

60	J.	und	älter 	 2,8	% 	 19,5 	 82,0	% 	 2,8	% 	 22,4 	 82,3	% 	 +14,8	%

Total 	 100,0	% 	 170,8 	 87,5	% 	 100,00	% 	 216,6 	 86,3	% 	 +26,8	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

	

Jugendliche	und	Heranwachsende	 sind	gemessen	an	 ihren	Bevölkerungsanteilen	unter	den	Opfern	

erheblich	überrepräsentiert.	So	 liegt	die	Opfergefährdungszahl	der	Heranwachsenden	bei	dem	4,5-

fachen	des	Bundesdurchschnitts.	Bei	den	Jugendlichen	liegt	die	Opfergefährdungszahl	etwa	bei	dem	
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3,2-fachen	des	Durchschnitts.	Mit	Ausnahme	der	Altersgruppe	der	ab	60-Jährigen	findet	sich	2005	in	

allen	Altersgruppen	auch	ein	leichter	Anstieg	der	weiblichen	Opfer	im	Vergleich	zu	1999.	

Im	 Einklang	mit	 früheren	 Befunden	 aus	Dunkelfeldstudien	 und	Hellfeldstatistiken	 zeigt	 sich	 auch	

für	 die	 Tatverdächtigen	 im	 Jahr	 2005,	 dass	 Jugendliche	 und	 Heranwachsende	 überrepräsentiert	

sind.	Weiter	findet	sich	auch	hier	–	mit	Ausnahme	der	über	60-Jährigen	–	in	allen	Altersgruppen	eine	

leichte	Zunahme	weiblicher	Tatverdächtiger,	die	aber	 sehr	moderat	ausfällt.	Von	einem	deutlichen	

Zuwachs	 junger	 Frauen	 als	Gewalttäterinnen	 kann	 in	 diesem	Deliktbereich	 zumindest	 im	Hellfeld	

nicht	gesprochen	werden.	

Für	 Jugendliche	 fanden	 sich	 in	 wiederholten	 Schülerbefragungen	 Erhöhungen	 der	 Anzeigequote	

für	Körperverletzungsdelikte	bei	gleichzeitigem	Rückgang	von	Opfer-	und	Täterraten.80	Dies	 ist	 ein	

maßgeblicher	 Hintergrund	 der	 Entwicklungen	 in	 diesem	 Teilsegment	 der	 Bevölkerung.	 Dies	 steht	

im	Einklang	mit	Befunden	von	Erhebungen	zur	Gewalt	an	Schulen	aus	jüngerer	Zeit	sowie	Daten	des	

BundesVerBAndes der unFAllKAssen,	wonach	ein	Anstieg	der	Anzeigebereitschaft,	gleichzeitig	ein	Rück-

gang	der	Fälle	sowohl	im	Dunkelfeld	als	auch	bei	den	gemeldeten	Gewaltvorfällen	in	der	Schule	und	

außerdem	eine	Verminderung	schwerwiegender	Tatfolgen	festzustellen	waren.81	

Auch	bei	 der	 gefährlichen	und	 schweren	Körperverletzung	 verfügt	die	 PKS	über	 eine	Kategorie	der	

Straßenkriminalität	(gefährliche	und	schwere	KV	auf	Straßen,	Wegen	und	Plätzen;	Schlüsselnr.	2221).

Schaubild �.�-��: Entwicklung der Straßenkriminalität bei gefährlicher und schwerer 
Körperverletzung ����–�00�

0,0 

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik. 

Schaubild 3.1-11: Entwicklung der Straßenkriminalität bei gefährlicher und schwerer  
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

	

80	 pFeiFFer, c. und	p. wetzels,	2006.
81	 Vgl.	pFeiFFer, c. und	p. wetzels,	2006;	siehe	dazu	im	Einzelnen	die	Ausführungen	in	Kapitel	4.1.
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Der	Anteil	dieser	Straßenkriminalität	hat	sich	bei	den	qualifizierten	Körperverletzungsdelikten	kaum	

verändert.	 Die	 Steigerungen	 der	 registrierten	 Fälle	 sind	 für	 Straßenkriminalität	 in	 gleicher	 Weise	

erfolgt	wie	bei	Vorfällen,	die	nicht	zum	Bereich	der	Straßenkriminalität	gehören.	

Eine	 Betrachtung	 der	 Altersstruktur	 zeigt	 weiter,	 dass	 die	 Straßenkriminalität	 mit	 53	%	 von	 jungen	

Tatverdächtigen	(TV)	dominiert	wird.	Bei	ihnen	ist	der	Anteil	der	schweren/gefährlichen	Körperverlet-

zungen,	die	im	öffentlichen	Raum	begangen	werden,	deutlich	höher,	als	das	bei	älteren	TV	der	Fall	ist.

Tabelle �.�-��: Altersstruktur der schweren/gefährlichen Körperverletzung als 
Straßenkriminalität �00�

schw./gef. K� insgesamt schw./gef. K� als Straßenkriminalität

Anzahl	TV Anteil	an	TV TV Anteil	der		
Altersgruppe	an	

TV	auf	Straßen	und	
Plätzen

Anteil	TV	auf		
Straßen	und	Plätzen	
an	TV	gef./schw.	KV	
insgesamt	in	Alters

gruppe

8	bis	unter	14	J. 8.271 	 5,0	% 4.319 	 6,3	% 	 52,2	%

14	bis	unter	18	J. 34.215 	 20,7	% 18.422 	 27,0	% 	 53,8	%

18	bis	unter	21	J. 27.823 	 16,8	% 13.611 	 19,9	% 	 48,9	%

21	bis	unter	25	J. 24.540 	 14,8	% 10.501 	 15,4	% 	 42,8	%

25	bis	unter	30	J. 18.078 	 10,9	% 6.594 	 9,6	% 	 36,5	%

30	bis	unter	60	J. 48.052 	 29,0	% 13.656 	 20,0	% 	 28,4	%

60	J.	und	älter 4.609 	 2,8	% 1.240 	 1,8	% 	 26,9	%

Total 165.588 	 100,0	% 68.343 	 100,0	% 	 41,3	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Eine	Analyse	der	Entwicklung	der	Täter-Opfer-Beziehungen	–	nach	Geschlecht	differenziert	–	bestä-

tigt	die	o.	a.	Tendenz	eines	allgemeinen	Anstiegs	im	Hellfeld.	In	sämtlichen	Konstellationen	der	Täter-

Opfer-Beziehungen	finden	sich	Zunahmen.	Auffallend	ist	weiter,	dass	die	Opferzahlen	von	Frauen	nur	

bei	verwandtschaftlichen	Beziehungen	zwischen	Tätern	und	Opfern	höher	sind	als	die	der	Männer.	In	

sämtlichen	anderen	Konstellationen	sind	die	absoluten	Opferzahlen	für	Männer	ansonsten	deutlich	

höher.	

Bei	den	weiblichen	Opfern	ist	der	Anteil	der	Viktimisierungen	im	sozialen	Nahbereich	am	höchsten	

(2005	 ca.	 23	%	 durch	 verwandte	 Täter	 und	 35,2	%	 durch	 Bekannte),	 während	 bei	 den	 Männern	 der	

soziale	Nahraum	deutlich	seltener	die	jeweilige	Täter-Opfer-Konstellation	bildet	(2005	ca.	4,5	%	Opfer	

verwandter	Täter	und	19,8	%	Opfer	bekannter	Täter).

3.1.3.4 Raubdelikte
Bei	den	Raubdelikten	ist,	nach	Zunahmen	von	1994	bis	1997,	in	der	Zeit	von	1998	bis	2001	ein	Rückgang	

zu	verzeichnen.	Danach	steigen	die	Zahlen	bis	2004	zwar	leicht	an,	liegen	aber	2005	auf	dem	niedrigs-

ten	Stand	des	hier	beobachteten	Zeitraums.	Dies	korrespondiert	mit	Erkenntnissen	aus	Dunkelfeld-

studien	im	Jugendbereich,	die	ebenfalls	Rückgänge	bei	zugleich	gestiegener	Anzeigeneigung,	einer	

Zunahme	delinquenzbedingter	Polizeikontakte	von	Tätern	und	eine	Abnahme	der	selbstberichteten	

Delinquenz	in	diesem	Deliktbereich	berichten.82	

82	 dünKel, F.	und	B. GenG,	2003a;	pFeiFFer, c.	und	p. wetzels,	2006;	siehe	dazu	auch	das	Kapitel	4.1.
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Der	Anteil	der	Versuchsdelikte	ist	seit	1997	relativ	konstant.	Die	Aufklärungsquote	ist	von	1993	bis	2001	

kontinuierlich	angestiegen	und	liegt	seitdem	bei	etwa	50	%.

Tabelle �.�-��: Entwicklung der registrierten Raubdelikte ����–�00�

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Anzahl	Fälle 61.757 57.752 63.470 67.578 69.569 64.405 61.420 59.414 57.108 58.867 59.782 59.732 54.841

HZ 76,3 71,0 77,8 82,6 84,8 78,5 74,9 72,3 69,4 71,4 72,4 72,4 66,5

AQ	(	%) 42,6 43,9 45,8 47,4 48,4 49,9 50,4 50,5 50,9 50,2 50,0 50,8 50,9

Versuche		
(	%)

16,0 16,7 16,8 17,5 18,5 19,5 19,4 19,4 18,4 17,9 18,3 18,9 18,5

Anzahl		
vollendet

51.862 48.110 52.795 55.781 56.720 51.841 49.528 47.895 46.604 48.335 48.832 48.452 44.718

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Die	in	der	PKS	ausgewiesenen	Schadenssummen	zeigen	für	Raubtaten	mit	Schäden	über	2.500	Euro	

im	Laufe	der	Zeit	Rückgänge	(die	HZ	geht	hier	von	3,6	(1999)	auf	2,7	(2005)	zurück).	Im	Falle	sehr	gerin-

ger	Schäden	(1–50	Euro)	finden	sich	gleichfalls	Rückgänge	bis	2001,	anschließend	aber	wieder	leichte	

Zunahmen.	Im	Jahr	2005	wird	mit	einer	HZ	von	16,9	auch	hier	der	niedrigste	Stand	seit	1994	erreicht.	

Im	Bereich	der	mittleren	Schäden	hingegen	finden	sich	zwischen	1999	und	2004	leichte	Steigerungen.	

Im	Jahr	2005	wird	hier	das	Niveau	des	 Jahres	2000	erreicht.	Nach	einem	relativ	starken	Anstieg	der	

Schadenssummen	bei	Raubdelikten	im	Jahr	2002	liegen	diese	im	Jahr	2005	auf	einem	der	niedrigsten	

Werte	der	letzten	10	Jahre.	Gleiches	gilt	für	die	durchschnittlichen	Schäden	pro	Fall.83

Insgesamt	entsprechen	die	Rückgänge	im	Bereich	der	geringen	Schäden	dem,	was	angesichts	eines	

Rückgangs	 im	Bereich	der	 jugendlichen	Raubtäter,	 bei	 denen	die	 geringsten	 Schäden	 zu	 erwarten	

sind,	auch	anzunehmen	wäre.	Weiter	haben	Dunkelfeldstudien	zeigen	können,	dass	ein	Anstieg	der	

Anzeigequote	stattgefunden	hat,	der	mit	einer	Tendenz	einhergeht,	auch	geringfügigere	Schäden	zu	

melden.84	

Eine	Analyse	der	Opferdaten	zeigt,	dass	Jugendliche	und	Heranwachsende	die	höchsten	OGZ	haben.	

Diese	ist	bei	den	Heranwachsenden,	im	Gegensatz	zum	allgemeinen	Trend,	zwischen	1999	und	2005	

im	Hellfeld	auch	angestiegen.85	Bis	auf	die	Gruppe	der	älteren	Menschen	überwiegen	1999	wie	auch	

2004	die	männlichen	Opfer.	Bei	den	ab	60-Jährigen	kehren	sich	die	Verhältnisse	um,	was	auf	die	hohe	

Bedeutung	des	Handtaschenraubes	in	dieser	Altersgruppe	zurückzuführen	ist.	Allerdings	ist	bei	den	

älteren	Menschen	ein	Rückgang	der	Viktimisierung	um	24,4	%	zu	registrieren.	Repräsentative	Daten	

aus	 Opferbefragungen	 Erwachsener,	 die	 Auskunft	 über	 Veränderungen	 der	 Opferraten	 sowie	 des	

Anzeigeverhaltens	über	die	Gruppe	der	jungen	Menschen	hinaus	bieten	könnten,	liegen	für	Deutsch-

land	leider	nicht	vor.

83	 Allerdings	werden	Schadenssummen	nur	für	vollendete	Delikte	ausgewiesen;	sofern	kein	finanzieller	Schaden	erkenn-

bar	war,	wird	in	der	PKS	hier	1	Euro	eingesetzt,	was	die	Einschätzung	unscharf	werden	lässt.	
84	 Vgl.	pFeiFFer, c.	und	p. wetzels,	2006;	BrettFeld, K.	und	p. wetzels,	2003a;	2004.
85	 Hier	sind	allerdings	die	bereits	erwähnten	aktuellen	Schülerbefragungen	zu	beachten,	die	Rückgänge	der	Opferzahlen	

und	Anstiege	der	Anzeigequoten	beim	Raub	nahelegen.	So	stieg	in	der	KFN-Schülerbefragung	2005	die	Anzeigequote	für	

Raub	im	Vergleich	zu	1998	von	32,9	%	auf	44,0	%;	vgl.	pFeiFFer, c.	und	p. wetzels,	2006,	S.	1113.	
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Tabelle �.�-��: Registrierte Opfer von Raubdelikten ���� und �00� nach Altersgruppen

���� �00�
�erän-

derung OGZ 
����:�00� 

in %

Anteil 
an allen 
Opfern

OGZ Anteil  
�ersuche

Anteil 
männ-
licher 
Opfer

Anteil 
an allen 
Opfern

OGZ Anteil  
�ersuche

Anteil 
männ-
licher 
Opfer

unter	14	J. 	 9,6	% 	 54,4 	 29,7	% 	 82,4	% 	 6,9	% 	 38,7 	 28,7	% 	 82,0	% 	 -28,8	%

14	bis	unter	18	J. 	 16,9	% 	 315,8 	 19,1	% 	 90,0	% 	 18,3	% 	 291,0 	 16,3	% 	 88,6	% 	 -7,9	%

18	bis	unter	21	J. 	 8,9	% 	 223,3 	 15,4	% 	 81,4	% 	 11,4	% 	 247,1 	 15,4	% 	 82,1	% 	 +10,7	%

21	bis	unter	60	J. 	 52,5	% 	 79,3 	 17,6	% 	 64,4	% 	 52,1	% 	 72,3 	 17,5	% 	 63,8	% 	 -8,8	%

60	J.	und	älter 	 12,0	% 	 44,5 	 20,8	% 	 25,1	% 	 11,3	% 	 33,7 	 20,4	% 	 28,7	% 	 -24,4	%

Total 	 100,0	% 	 83,2 	 67,3	% 	 19,2	% 	 100,0	% 	 74,4 	 18,1	% 	 67,7	% 	 -10,5	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Bei	den	Tatverdächtigen	finden	sich	im	polizeilichen	Hellfeld	für	Kinder	und	Jugendliche	Rückgänge,	

denen	Zuwächse	bei	den	25-	bis	unter	30-Jährigen	und	den	Älteren	gegenüberstehen.	In	der	Summe	ist	

–	bei	nahezu	unveränderter	Aufklärungsquote	–	die	Raubkriminalität	seit	1999	um	etwa	9	%	zurückge-

gangen.	Gleichzeitig	ist	es	zu	einer	leichten	Veränderung	der	Altersstruktur	der	Tatverdächtigen	von	

Raubstraftaten	gekommen,	einer	leichten	Zunahme	des	Anteils	der	erwachsenen	Tatverdächtigen.	

Tabelle �.�-��: Registrierte Tatverdächtige von Raubdelikten ���� und �00� nach Altersgruppen

���� �00�
�erände-

rung T�BZ 
����:�00� 

in %

Anteil an 
allen T�

T�BZ Anteil 
männlicher 

T�

Anteil an 
allen T�

T�BZ Anteil 
männlicher 

T�

8	bis	unter	14	J. 8,4	% 60,0 87,1	% 5,4	% 40,1 86,4	% -33,2	%

14	bis	unter	18	J. 31,2	% 340,7 88,8	% 29,5	% 280,2 89,3	% -17,8	%

18	bis	unter	21	J. 18,7	% 273,3 93,8	% 19,7	% 255,9 94,4	% -6,4	%

21	bis	unter	25	J. 12,6	% 141,3 93,7	% 14,6	% 135,5 93,7	% -4,1	%

25	bis	unter	30	J. 9,7	% 69,7 91,9	% 10,4	% 80,6 93,2	% +15,6	%

30	bis	unter	60	J. 18,8	% 20,8 89,7	% 19,6	% 20,3 88,8	% -2,7	%

60	J.	und	älter 0,5	% 1,2 84,9	% 0,9	% 1,5 82,7	% +30,2	%

Total 100,0	% 52,9 90,7	% 100,0	% 48,0 91,0	% -9,2	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

	

Der	Anteil	der	Straßenkriminalität	an	den	Raubdelikten	 ist	über	die	Zeit	etwas	gesunken	und	 liegt	

im	Jahr	2005	bei	etwa	53	%.	Damit	ist	der	Anteil	der	Straßenkriminalität	bei	Raub	deutlich	höher	als	

bei	den	qualifizierten	Körperverletzungen,	wo	er	bei	etwa	39	%	 liegt.	Dies	erklärt	auch,	weshalb	die	

Aufklärungsquote	bei	Raubdelikten	deutlich	niedriger	 liegt	als	bei	den	Körperverletzungsdelikten,	

da	hier	wesentlich	häufiger	Unbekannte	aufeinandertreffen.

Rückgänge	 der	HZ	 des	 Raubes	 sind	 bezogen	 auf	 die	 Straßenkriminalität	 etwas	 ausgeprägter	 (rela-

tiver	Rückgang	seit	1999	um	17,3	%)	als	bei	jenen	Fällen,	die	nicht	dem	Straßenraub	zuzuordnen	sind	

(relativer	Rückgang	um	3,3	%).	Bei	der	Raubkriminalität	im	öffentlichen	Raum	als	Straßenkriminalität	

sind	die	Anteile	der	 jüngeren	Tatverdächtigen	besonders	hoch	und	sinken	mit	zunehmendem	Alter	

systematisch	ab.
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Tabelle �.�-��: Altersstruktur des Straßenraubes �00�

Raubdelikte insgesamt Raubdelikte (Straßenkriminalität)

TV Anteil	an	TV TV Anteil	der	Alters
gruppe	an	TV	

Raub.	auf	Straßen	
und	Plätzen

Anteil	TV	Raub	
auf	Straßen	und	
Plätzen	an	TV	

Raub	insgesamt	in	
Altersgruppe

8	bis	unter	14	J. 1.969 5,4	% 1.164 6,8	% 59,1	%

14	bis	unter	18	J. 10.840 29,5	% 6.928 40,5	% 63,9	%

18	bis	unter	21	J. 7.221 19,7	% 3.789 22,2	% 52,5	%

21	bis	unter	25	J. 5.355 14,6	% 2.178 12,7	% 40,7	%

25	bis	unter	30	J. 3.823 10,4	% 1.245 7,3	% 32,6	%

30	bis	unter	60	J. 7.209 19,6	% 1.750 10,2	% 24,3	%

60	J.	und	älter 318 0,9	% 40 0,2	% 12,6	%

Total 36.735 100,0	% 17.094 100,0	% 46,5	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

	

Von	den	wegen	Raubes	 tatverdächtigen	Kindern	und	 Jugendlichen	wurden	über	die	Hälfte	als	Tat-

verdächtige	 von	 Straßenraub	 registriert.	 Bei	 den	ab	 25-Jährigen	 sinkt	dieser	Anteil	 auf	weniger	 als	

ein	Drittel.	Von	den	wegen	Straßenraub	Registrierten	waren	nur	ca.	18	%	über	25	Jahre,	so	dass	dieser	

Bereich	der	Kriminalität	als	Domäne	junger	Menschen	bezeichnet	werden	muss.	Dies	gilt	beim	Raub	

stärker	als	bei	der	qualifizierten	Körperverletzung.

3.1.3.5 Strafverfolgung und Sanktionierung von Gewaltkriminalität
Eine	Analyse	der	Daten	der	Strafverfolgungsstatistik	bietet	die	Option,	 festzustellen,	ob	es	Verände-

rungen	der	Relation	der	polizeilichen	Fälle	der	Gewaltkriminalität	zu	Abgeurteilten	oder	Verurteilten	

auf	Ebene	der	Justiz	gegeben	hat.	Im	1.	PSB	hatte	sich	gezeigt,	dass	die	Zahl	der	ab	21-jährigen	Erwach-

senen,	die	pro	100.000	der	Altersgruppe	wegen	einer	Gewalttat	abgeurteilt	 (AZ)	oder	verurteilt	 (VZ)	

wurden,	sich	bis	1998	kaum	verändert	hatte.	Bei	den	14-	bis	21-Jährigen	hatte	sich	hingegen	die	Zahl	

der	wegen	einer	Gewalttat	Abgeurteilten	bzw.	Verurteilten	pro	 100.000	der	Altersgruppe	zwischen	

1984	und	1998	um	das	2,2-fache	erhöht.86

Im	Folgenden	wird	die	Relation	der	TVBZ	(Polizeiebene)	und	der	AZ	bzw.	VZ	für	die	Jahrgänge	1999	und	

2004	verglichen.	Bei	den	unter	21-Jährigen	hat	sich	demnach	in	dieser	Zeit	kaum	etwas	gewandelt.	Auf	

polizeilicher	Ebene	wurden	im	Jahr	2004	etwa	3,7-mal	mehr	TV	registriert,	als	auf	der	Gerichtsebene	

verurteilt	wurden.	 Insofern	wird	ein	großer	Teil	der	Tatverdächtigen	entweder	gar	nicht	oder	aber	

wegen	eines	anderen	Deliktes	justiziell	verfolgt.	

Bei	den	Erwachsenen	ist	zwischen	1999	und	2004	in	diesem	Punkte	ein	leichter	Wandel	zu	registrie-

ren.	Hier	übersteigt	die	TVBZ	die	VZ	2004	um	den	Faktor	5,4.	1999	lag	diese	Relation	bei	5,3.

86	 Vgl.	BrettFeld, K.	und	p. wetzels,	2003a.	Aufgrund	der	unterschiedlichen	Basisraten	war	in	diesem	Zeitraum	der	absolute	

Abstand	zwischen	den	TVBZ	und	den	Verurteiltenbelastungszahlen	(VZ)	bei	den	14-	bis	unter	21-Jährigen	seit	Ende	der	

achtziger	Jahre	angewachsen.	1984	überstieg	die	TVBZ	der	Jugendlichen	und	Heranwachsenden	die	Verurteiltenzahlen	

dieser	Altersgruppe	um	das	 2,9-fache,	 1998	dagegen	um	das	 3,4-fache.	 Bei	 den	 ab	 21-Jährigen	war	dieser	 Trend	 einer	

wachsenden	Diskrepanz	zwischen	TVBZ	und	VZ	auch	festzustellen.
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Tabelle �.�-�0: Relation der Tatverdächtigenbelastungszahlen (T�BZ) und Abgeurteiltenziffern 
(AZ) zu den �erurteiltenziffern (�Z), früheres Bundesgebiet einschl. Gesamtberlin

�� bis unter �� J. �� J. und älter

Relation zu �Z Relation zu �Z

1999 2004 1999 2004 1999 2004 1999 2004

Gewaltkriminalität TVBZ 	 1002,6 1175,3 3,5 3,7 155,8 182,5 5,3 5,4

AZ 	 410,6 462,0 1,4 1,4 44,2 51,8 1,5 1,5

VZ 	 286,5 321,8 1,0 1,0 29,4 33,7 1,0 1,0

Raubdelikte TVBZ 	 305,0 292,9 2,8 2,9 24,8 26,1 3,3 3,4

AZ 	 140,2 128,9 1,3 1,3 9,7 9,7 1,3 1,3

VZ 	 108,8 102,2 1,0 1,0 7,6 7,8 1,0 1,0

gef./schw. Körperverl. TVBZ 	 721,6 913,9 4,2 4,3 121,7 146,6 6,6 6,4

AZ 	 261,5 324,1 1,5 1,5 30,5 38,2 1,6 1,7

VZ 	 171,3 212,6 1,0 1,0 18,6 22,9 1,0 1,0

Tötungsdelikte TVBZ 	 7,8 7,1 4,5 4,3 4,2 3,7 3,5 3,5

AZ 	 2,4 2,0 1,4 1,2 1,5 1,3 1,3 1,3

VZ 	 1,8 1,7 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0

�ergewaltigung TVBZ 	 17,6 24,8 4,6 5,4 7,7 9,5 4,5 6,0

AZ 	 5,4 6,0 1,4 1,3 2,1 2,1 1,2 1,3

VZ 	 3,8 4,6 1,0 1,0 1,7 1,6 1,0 1,0

Datenquellen:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	Strafverfolgungsstatistik.

	

Vor	allem	im	Bereich	der	Sexualdelikte	hat	die	Relation	der	Tatverdächtigen	zu	den	Verurteilten	(i.	e.	

Anzahl	TV	pro	Verurteiltem)	zugenommen,	und	zwar	sowohl	bei	unter	21-Jährigen	(von	4,6	auf	5,4)	als	

auch	bei	den	Erwachsenen	(von	4,5	auf	6,0).	

Damit	ist	die	„Reduzierung	des	polizeilichen	Tatvorwurfs“	im	Jahr	2004	bei	Vergewaltigung/sexuel-

ler	Nötigung	am	ausgeprägtesten.	Dies	zeigt	sich	auch	bei	einem	Vergleich	von	Doppeljahrgängen	

in	 absoluten	 Zahlen:	 Wurden	 1997/98	 bei	 den	 unter	 21-Jährigen	 noch	 23,6	%	 der	 Tatverdächtigen	

verurteilt,	sank	diese	Quote	2003/04	auf	16,8	%.	Ähnliche	Reduktionen	zeigen	sich	bei	den	Erwach-

senen,	wo	1997/98	noch	22,4	%	der	Tatverdächtigen	auch	verurteilt	wurden,	2003/04	hingegen	nur	

noch	17,5	%.	Dies	kann	mehrere	Ursachen	haben:	Es	könnte	darauf	hindeuten,	dass	sich	die	Delikt-

schwere	vermindert	hat	oder	aber,	dass	auf	Ebene	der	Polizei	noch	Unsicherheiten	in	der	Handha-

bung	der	neuen	Gesetzeslage	bestehen.	Es	ist	aber	–	angesichts	des	Anstiegs	der	Registrierung	von	

Fällen	 in	 engen	 sozialen	 Beziehungen	 –	 auch	 nicht	 auszuschließen,	 dass	 Zeuginnen	 im	weiteren	

Verfahrensgang	nicht	mehr	zu	Aussagen	bereit	waren.87	Gerade	in	den	Täter-Opfer-Konstellationen,	

in	denen	ein	Anstieg	der	registrierten	Vergewaltigungen/sexuellen	Nötigungen	festgestellt	werden	

konnte	(enge	soziale	Beziehungen),	bestehen	für	die	Betroffenen	ja	vielfach	auch	Zeugnisverweige-

rungsrechte.

Auffallend	 ist	 weiter,	 dass	 es	 zwischen	 1999	 und	 2004	 zu	 einem	 Anstieg	 der	 Freispruchquoten	 bei	

Gewaltdelikten	gekommen	ist,	was	nochmals	nachdrücklich	unterstreicht,	die	Daten	der	PKS	mit	einer	

gewissen	Zurückhaltung	zu	interpretieren.	So	stieg	die	Anzahl	der	Freisprüche	bei	Gewaltdelikten	im	

87	 Ein	Anstieg	 von	 Falschbeschuldigungen	 ist	 nach	den	 Ergebnissen	 von	 rupp	 2005	 aus	 Expertengesprächen	 zwar	nicht	

naheliegend,	kann	gegenwärtig	gleichwohl	nicht	völlig	ausgeschlossen	werden.
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Jugendbereich	um	fast	50	%	(von	15,9	auf	22,8	je	100.000	Personen	der	14-	bis	unter	21-Jährigen).	Beson-

ders	ausgeprägt	ist	das	bei	der	qualifizierten	Körperverletzung,	also	jenem	Delikt,	bei	dem	im	Hellfeld	

die	deutlichsten	Anstiege	in	der	PKS	zu	verzeichnen	waren.

Tabelle �.�-��: �eränderung der Anzahl der Freisprüche von Abgeurteilten ���� und �00�:  
absolute Zahlen und Freisprüche je �00.000 der Altersgruppe, früheres 
Bundesgebiet einschl. Gesamtberlin��

allg. Strafrecht Jugendstrafrecht

1999 2004 1999 2004

Gewaltkriminalität n 2.270 2.626 796 1.219

pro	100.000 4,3 4,9 15,9 22,8

Tötungsdelikte n 55 41 5 3

pro	100.000 0,1 0,1 0,1 0,1

Raubdelikte n 550 462 244 312

pro	100.000 1,0 0,9 4,9 5,8

gefährliche/schwere	KV n 1.501 1.886 515 868

pro	100.000 2,8 3,5 10,3 16,2

Vergewaltigung n 155 214 31 36

pro	100.000 0,3 0,4 0,6 0,7

Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.

	

Angesichts	erheblicher	Anstiege	der	Zahlen	im	Strafvollzug89,	der	vom	Erwachsenenstrafvollzug	stark	

dominiert	wird,	stellt	sich	die	Frage,	ob	ein	Wandel	des	Sanktionsverhaltens	stattgefunden	hat.90	Seit	

1996	 ist	 die	Verurteiltenquote	 bei	Gewaltdelikten	 Erwachsener	 abgesunken	 (von	 66,8	%	 auf	 63,8	%).	

Weiter	ist	die	Einstellungsquote	angestiegen.	Während	die	Verurteilung	zu	einer	Geldstrafe	drastisch	

rückläufig	 ist	 (von	 24,8	%	 auf	 11,3	%),	 haben	 Verurteilungen	 zu	 einer	 Freiheitsstrafe,	 deren	 Vollstre-

ckung	zur	Bewährung	ausgesetzt	wurde,	insbesondere	von	1996	(22,2	%)	zu	1999	(29,1	%)	zugenommen	

und	sind	auch	2004	(34,6	%)	weiter	angestiegen.	Der	Anteil	der	Freiheitsstrafen,	die	nicht	zur	Bewäh-

rung	ausgesetzt	wurden,	 ist	 hingegen	 relativ	 konstant	geblieben	und	 erst	 2004	 etwas	 abgesunken	

(1996:	19,8	%;	1999:	21,1	%;	2004:	17,8	%).

Eine	Analyse	für	die	verschiedenen	Deliktarten,	die	in	den	Summenschlüssel	der	Gewaltkriminalität	

eingehen,	differenziert	diese	Aussage	weiter.	In	der	Tabelle	3.1-22	sind	die	Raten	der	zu	unbedingter	

Freiheitsstrafe	Verurteilten	bezogen	auf	die	Zahl	der	im	jeweiligen	Delikt	Abgeurteilten	wiedergege-

ben	sowie	die	durchschnittlich	verhängten	Haftjahre.	

88	 Bei	den	Angaben	zum	allgemeinen	Strafrecht	wurden	als	Relativierungsbasis	die	Zahlen	der	Bevölkerung	im	Alter	von	

21	Jahren	und	älter	zum	Stand	31.	Dezember	des	Vorjahres	verwendet.	Bei	den	Zahlen	zum	Jugendstrafrecht	wurde	als	

Relativierungsbasis	 die	 Bevölkerung	 der	 14-	 bis	 unter	 21-Jährigen	 zum	 Stand	 31.	Dezember	 des	 Vorjahres	 verwendet.	

Im	Bereich	der	nach	Erwachsenenstrafrecht	abgeurteilten	Heranwachsenden	ergeben	sich	daraus	 leichte	Ungenauig-

keiten,	die	aber	im	Längsschnitt	nicht	besonders	ins	Gewicht	fallen.
89	 Vgl.	dünKel, F.	und	B. GenG,	2003b.
90	 Dabei	ist	zu	beachten,	dass	seit	1998	mehrere	Gesetzesreformen	zur	Erhöhung	der	Strafrahmen	im	Bereich	der	Gewalt-	

und	Sexualdelikte	geführt	haben.	Aus	diesem	Grunde	werden	 in	der	 folgenden	Analyse	die	 Jahrgänge	1996,	 1999	und	

2003	einander	gegenübergestellt.	Diese	Gegenüberstellung	 ist	 jedoch	 insofern	nicht	ganz	exakt,	als	dass	 1996	z.	B.	 im	

Bereich	 der	Vergewaltigung/sexuellen	Nötigung	männliche	Opfer	 noch	nicht	 einbezogen	waren.	 Ferner	waren	 auch	

Vergewaltigungen	in	der	Ehe	noch	nicht	erfasst.	1999	sind	in	der	Strafverfolgungsstatistik	zudem	Delikte	gem.	§	177	Abs.	1	

StGB	noch	nicht	von	den	übrigen	Sexualdelikten	differenziert,	was	2003	der	Fall	ist.	
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Tabelle �.�-��: Gerichtliche Sanktionierung nach allgemeinem Strafrecht bei Gewaltdelikten 
����, ����, �00� (früheres Bundesgebiet einschl. Gesamtberlin)

1996 1999 2004

Tötungsdelikte

Abgeurteilte 862 841 721

Verurteilte	(unbedingte	Freiheitsstrafe) 615 592 547

in	%	der	Abgeurteilten 71,3 70,4 75,9

Verurteilte	(Freiheitsstrafe	von	3	und	mehr	Jahren) 551 534 512

in	%	der	Abgeurteilten 63,9 63,5 71,0

durchschnittliche	Dauer	der	Haftjahre	bei	unbedingter	Freiheitsstrafe 9,0 9,3 10,3

�ergewaltigung

Abgeurteilte 1.134 1.128 1.147

Verurteilte	(unbedingte	Freiheitsstrafe) 540 603 537

in	%	der	Abgeurteilten 47,6 53,5 46,8

Verurteilte	(Freiheitsstrafe	von	3	und	mehr	Jahren) 307 370 353

in	%	der	Abgeurteilten 27,1 32,8 30,8

durchschnittliche	Dauer	der	Haftjahre	bei	unbedingter	Freiheitsstrafe 4,0 4,3 4,4

Raub

Abgeurteilte 5.262 5.251 5.388

Verurteilte	(unbedingte	Freiheitsstrafe) 2.401 2.339 2.316

in	%	der	Abgeurteilten 45,6 44,5 43,0

Verurteilte	(Freiheitsstrafe	von	3	und	mehr	Jahren) 1.058 1.011 1.033

in	%	der	Abgeurteilten 20,1 19,3 19,2

durchschnittliche	Dauer	der	Haftjahre	bei	unbedingter	Freiheitsstrafe 3,6 3,5 3,5

gefährliche/schwere Körperverletzung

Abgeurteilte 16.859 16.936 21.720

Verurteilte	(unbedingte	Freiheitsstrafe) 1.073 1.464 1.654

in	%	der	Abgeurteilten 6,4 8,6 7,6

Verurteilte	(Freiheitsstrafe	von	3	und	mehr	Jahren) 78 151 191

in	%	der	Abgeurteilten 0,5 0,9 0,9

durchschnittliche	Dauer	der	Haftjahre	bei	unbedingter	Freiheitsstrafe* 1,4 1,5 1,7

Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.	

*		Für	die	Berechnung	der	durchschnittlichen	Dauer	der	Haftjahre	wurden	jeweils	die	Klassenmitten	der	kategorisierten	Angaben	
der	Strafverfolgungsstatistik	zugrunde	gelegt.	Im	Falle	lebenslänglicher	Strafen	wurden	22	Jahre	eingesetzt.

	

Die	durchschnittlich	ausgeurteilten	Haftjahre	sind	für	den	Raub	relativ	konstant,	während	sie	bei	

der	gefährlichen/schweren	Körperverletzung	angestiegen	 sind.	Hier	 ist	auch	der	Anteil	derer,	die	

zu	einer	unbedingten	Haftstrafe	verurteilt	wurden,	gestiegen.	Bei	der	Vergewaltigung	hingegen	ist	

zwar	–	wie	oben	dargestellt	–	die	Ausfilterung	von	Polizei	zu	Gericht	deutlich	stärker	geworden.	Auf	

der	Gerichtsebene	sind	jedoch	erhebliche	Steigerungen	der	Höhe	der	unbedingten	Haftstrafen	zu	

verzeichnen,	und	zwar	in	erster	Linie	im	Anschluss	an	die	Gesetzesreform	im	Wechsel	von	1996	zu	

1999.	Die	Tötungskriminalität	weist	Schwankungen	der	durchschnittlichen	Haftstrafen	auf.	Hier	ist	

der	Anteil	der	zu	hohen	Haftstrafen	Verurteilten	(mehr	als	3	Jahre)	insbesondere	zwischen	1999	und	

2004	 angestiegen.	 Gleiches	 gilt	 für	 die	 durchschnittliche	Dauer	 der	 ausgeurteilten	 unbedingten	

Haftstrafen.
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3.1.4 Sexueller Missbrauch und Misshandlung von Kindern im Hellfeld
Der	sexuelle	Kindesmissbrauch	gem.	§§	176-176b	StGB	ist	nicht	im	polizeilichen	Summenschlüssel	der	

Gewaltkriminalität	enthalten.	Da	aber	gravierende	Einzelfälle	sexuell	motivierter	Tötungen	von	Kin-

dern	mehrfach	Hintergrund	intensiver	öffentlicher	rechts-	und	kriminalpolitischer	Debatten	waren,	

in	deren	Gefolge	zahlreiche	Veränderungen	strafrechtlicher	Regelungen	vorgenommen	wurden,	mit	

dem	Ziel,	den	Schutz	von	Kindern	vor	Sexualstraftaten	zu	verbessern,	erscheint	es	angezeigt,	hier	auf	

die	Entwicklungen	der	letzten	Jahre	einzugehen.

Etwas	Ähnliches	gilt	für	die	Misshandlung	und	Vernachlässigung	von	Kindern,	die	–	sofern	sie	nicht	

als	eine	Körperverletzung	gem.	§§	223,	224,	226	StGB	strafbar	sind	–	als	Misshandlung	von	Schutzbe-

fohlenen	gem.	§	225	StGB	unter	Strafe	gestellt	ist.	Sofern	solche	Vorkommnisse	tödlich	enden,	ziehen	

sie	 eine	 enorme	 Aufmerksamkeit	 auf	 sich	 verbunden	 mit	 Fragen	 danach,	 wie	 so	 etwas	 geschehen	

konnte.	Markant	 ist	 beispielsweise	 der	Hamburger	 Fall	 einer	Mutter,	 die	 ihr	 Kind	 Jessica	 jahrelang	

einsperrte	und	hungern	ließ,	bis	ihre	Tochter	schließlich	im	Alter	von	sieben	Jahren	verstarb.91	Auch	

Vorkommnisse	 in	 Brandenburg,	wo	neun	Babys	 zu	 Tode	 kamen,	waren	wochenlang	Thema	 in	 den	

Medien.	Infolgedessen	kam	es	zu	kontroversen	Debatten	in	den	Printmedien	und	zahlreichen,	emoti-

onal	hoch	aufgeladenen	Fernsehdiskussionen.92	

3.1.4.1 Sexueller Missbrauch von Kindern
Der	sexuelle	Kindesmissbrauch	war	seit	Mitte	der	1990er	Jahre	Gegenstand	zahlreicher	gesetzgebe-

rischer	Bemühungen	um	eine	Verbesserung	des	strafrechtlichen	Schutzes	der	ungestörten	sexuellen	

Entwicklung	 von	Kindern	durch	eine	Ausdehnung	der	 Strafbarkeit	 sowie	 eine	Erhöhung	von	 Straf-

rahmen.	Mit	dem	6.	Strafrechtsreformgesetz	vom	26.	Januar	1998	wurde	eine	Ausdifferenzierung	der	

Strafrahmen	durch	die	Einführung	der	§§	176a	und	176b	realisiert.	Damit	wurde	zugleich	für	schwere	

Fälle	eine	Erhöhung	der	Strafandrohung	vorgenommen.	In	§	176a	Abs.	1	Nr.	4	StGB	wurde	zudem	für	

Rückfalltäter	des	 einfachen	 sexuellen	Kindesmissbrauchs	gem.	§	176	Abs.	1	 und	2	 StGB	ein	 erhöhter	

Strafrahmen	eingeführt.	

Im	Jahr	2003	wurden	durch	das	SexualdelÄndG	vom	27.	Dezember	2003	zahlreiche	weitere	Ände-

rungen,	auch	hier	vor	allem	Strafrahmenerhöhungen,	vorgenommen.	So	wurde	in	§	176	Abs.	1	StGB	

der	minder	schwere	Fall	gestrichen.	Die	Strafe	beträgt	nun	sechs	Monate	bis	zu	zehn	Jahre.	Ein	neuer	

§	176	Abs.	3	 StGB	wurde	eingefügt,	der	 für	besonders	 schwere	 Fälle	 eine	Mindeststrafe	 von	einem	

Jahr	vorsieht.	Der	frühere	Absatz	3	wurde	zu	Absatz	4	und	die	Strafe	wurde	dort	auf	drei	Monate	bis	

zu	fünf	Jahre	erhöht.	Ferner	wurde	in	Absatz	3	eine	neue	Nr.	3	eingefügt,	die	das	Einwirken	auf	Kin-

der	durch	Schriften	betrifft.	Zusätzlich	wurde	in	einem	neuen	Absatz	5	das	Anbieten	von	Kindern	

für	 sexuelle	Missbrauchshandlungen	unter	Strafe	gestellt.	 In	§	176a	StGB	wurde	die	Mindeststrafe	

des	Absatzes	2	von	einem	auf	zwei	Jahre	erhöht.	In	§§	174,	174a,	174b	und	174c	StGB	wurde	gleichfalls	

die	Mindeststrafe	erhöht.	Auf	diese	Weise	wurde	erreicht,	dass	solche	Fälle	nicht	mehr	gem.	§	153	

Abs.	1	Satz	2	StPO	seitens	der	Staatsanwaltschaft	ohne	gerichtliche	Zustimmung	eingestellt	werden	

können,	was	vorher	der	Fall	war.	In	§	179	StGB	wurde	ein	besonders	schwerer	Fall	neu	eingefügt	und	

die	Strafandrohung	angehoben.	

91	 Vgl.	hAmBurGer ABendBlAtt	vom	31.	August	2005	„Verhungerte	Jessica	–	ihre	Mutter	gesteht“.
92	 Unter	 anderem	 wurde	 über	 eine	 vermeintlich	 besondere	 soziale	 Verrohung	 von	 Eltern	 in	 den	 neuen	 Bundesländern	

kontrovers	und	auf	sehr	schmaler	Datenbasis	spekuliert	und	gestritten;	vgl.	märKische oderzeitunG	vom	17.	August	2005	

„Mörderische	Ost-Eltern?“.
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Auch	im	Bereich	der	Strafvollstreckung	und	des	Strafvollzuges	kam	es	zu	zahlreichen	Änderungen,	

deren	 Hintergründe	 maßgeblich	 Fälle	 von	 Sexualdelikten	 an	 Kindern	 waren.	 Im	 Jahr	 1998	 gab	 es	

bereits	Veränderungen,	mit	denen	das	Ziel	verfolgt	wurde,	die	Therapie	 für	Sexualstraftäter	auszu-

weiten,	die	Qualität	 von	Prognosen	 für	Entscheidungen	über	 Strafaussetzungen	 zu	 verbessern	und	

für	Täter,	bei	denen	eine	Gefährlichkeit	und	erhebliche	Rückfallgefahr	besteht,	die	Möglichkeiten	der	

Sicherungsverwahrung	 und	 darüber	 vermittelt	 des	 Schutzes	 der	 Allgemeinheit	 zu	 optimieren.	 Im	

Einzelnen	handelt	es	sich	vor	allem	um	die	obligatorische	Verlegung	von	Sexualstraftätern	mit	einem	

Strafmaß	ab	zwei	Jahren	in	die	Sozialtherapie	gem.	§	9	StVollzG,	die	Möglichkeit	der	Therapieweisung	

ohne	 Zustimmung	 (da	 nicht	mit	 einem	 körperlichen	 Eingriff	 verbunden)	 gem.	 §	56c	 StGB,	 erhöhte	

Anforderungen	für	die	nachträgliche	Aussetzung	von	freiheitsentziehenden	Strafen	und	Maßregeln	

(§	57	Abs.	1	 StGB,	§	67d	Abs.	 2	 StGB	und	§	454	 StPO)	 sowie	Erleichterungen	der	Anordnung	von	Füh-

rungsaufsicht	(§	68c	Abs.	2	StGB)	und	Sicherungsverwahrung	(§	66	Abs.	3	StGB).93	

2002	wurde	zusätzlich	die	vorbehaltene	Sicherungsverwahrung	in	§	66a	StGB94	eingeführt,	womit	die	

endgültige	Entscheidung	über	die	Anordnung	der	Sicherungsverwahrung	unter	bestimmten	Bedin-

gungen	erst	zum	Zeitpunkt	einer	möglichen	Strafrestaussetzung	getroffen	werde	kann.	Ferner	wurde	

mit	Gesetz	vom	23.	Juli	2004	die	nachträgliche	Sicherungsverwahrung	gem.	§	66b	StGB	eingeführt,	

die	 sich	 auf	 Fälle	 bezieht,	 in	 denen	 keine	 Anordnung	 einer	 Sicherungsverwahrung	 vorgenommen	

wurde	 und	 erst	 während	 des	 Strafvollzugs	 aber	 Erkenntnisse	 über	 eine	 Gefährlichkeit	 des	 Täters	

erkennbar	werden.95	Zugleich	wurde	mit	§	106	Abs.	5	und	6	JGG	auch	für	Heranwachsende	diese	Opti-

on	geschaffen.

Vor	 dem	 Hintergrund	 der	 umfänglichen	 öffentlichen	 kriminalpolitischen	 Debatten,	 der	 gesetzge-

berischen	Aktivitäten	sowie	der	vermehrten	professionellen	Angebote	ist	aus	kriminologischer	Sicht	

mit	erhöhter	Aufmerksamkeit	und	damit	auch	mit	einer	 stärkeren	Aufhellung	des	Dunkelfeldes	 im	

Bereich	der	Sexualdelikte	zu	rechnen.	Die	verfügbaren	Daten	des	Hellfeldes	sind	von	daher	nur	mit	

Zurückhaltung	 zu	 interpretieren.96	 Repräsentative	 Dunkelfeldstudien	 in	 Form	 der	 Befragung	 von	

Opfern	oder	Tätern,	womit	dies	genauer	analysiert	werden	könnte,	liegen	für	Deutschland	jedoch	seit	

1992	nicht	mehr	vor.97

Die	extremste	Form	sexueller	Gewalt	gegenüber	Kindern,	die	sexuell	motivierte	Tötung,	sollte	aller-

dings	 von	 den	 so	 angestoßenen	 Verschiebungen	 zwischen	 Hell-	 und	 Dunkelfeld	 kaum	 betroffen	

werden.	Andererseits	gehen	gerade	diese	Fälle	mit	einer	starken	medialen	Resonanz	einher	und	lösen	

entsprechend	auch	Reaktionen	in	der	Bevölkerung	aus.	Viele	Menschen	erkennen	die	einschlägigen	

Fälle	anhand	der	Namen	der	Opfer.	Insbesondere	Eltern	können	von	solchen	Nachrichten	stark	beun-

ruhigt	werden.	Die	folgende	Grafik	illustriert,	dass	gerade	solche	extremen	Fälle	in	den	letzten	Jahren	

erfreulicherweise	nicht	zu-,	sondern	–	soweit	man	bei	solchen	kleinen	Fallzahlen	überhaupt	von	Ten-

denzen	sprechen	kann	–	abgenommen	haben.	

93	 Für	eine	detaillierte	Darstellung	und	Kommentierung	vgl. dessecKer, A.,	2000a.
94	 Gesetz	zur	Einführung	der	vorbehaltenen	Sicherungsverwahrung	vom	21.	August	2002	(BGBl.	I	S.	3344).
95	 Gesetz	zur	Einführung	der	nachträglichen	Sicherungsverwahrung	vom	23.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1838);	vgl.	dazu	auch	die	

umfangreiche	Untersuchung	von	BAltzer, u.,	2005.
96	 Vgl.	auch	die	diesbezüglichen	Hinweise	bei	elsner, e.	und	w. steFFen,	2005,	S.	38	für	eine	ähnliche	Einschätzung	bezogen	

auf	die	Entwicklung	der	Hellfeldzahlen	zur	sexuellen	Nötigung	und	Vergewaltigung.
97	 Die	 Ergebnisse	 dieser	 Dunkelfeldstudien	 sind	 im	 1.	PSB	 (S.	84	 ff.)	 ausführlich	 dargelegt	 und	 werden	 hier	 nicht	 mehr	

beschrieben.	Vgl.	dazu	auch	wetzels, p.,	1997.
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Schaubild �.�-��: Kinder als Opfer vollendeter Sexualmorde ����–�00�

0,00 

Datenquelle: GREVE, W. u. a., 1996, S. 61. 

Schaubild 3.1-12: Kinder als Opfer vollendeter Sexualmorde 1971-2005 
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	bis	1991:	früheres	Bundesgebiet	einschl.	BerlinWest;	1991	bis	1992:	früheres	
Bundesgebiet	einschl.	Gesamtberlin;	seit	1993:	Deutschland.

Lag	die	Fallzahl	in	den	1970er	Jahren	noch	bei	etwa	zehn	pro	Jahr,	so	sank	sie	in	den	1980er	Jahren	auf	

durchschnittlich	fünf	und	in	den	1990er	Jahren	auf	im	Durchschnitt	etwa	drei	derartige	Fälle	pro	Jahr.	

Nicht	nur	die	absoluten	Zahlen,	sondern	auch	die	auf	die	Bevölkerung	der	Kinder	bis	14	Jahren	rela-

tivierte	Opfergefährdungszahl	sinkt,	was	allerdings	 in	der	Allgemeinbevölkerung	so	nicht	erkannt,	

sondern	völlig	anders	eingeschätzt	wird.98	

98	 pFeiFFer, c.	u.	a.,	2005.

Schaubild �.�-��: Entwicklung polizeilich registrierter Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs je 
�00.000 (HZ) seit ����

0

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik; bis 1991: früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West; 1991 bis 1992: 
 früheres Bundesgebiet einschl. Gesamtberlin; seit 1993: Deutschland.

Schaubild 3.1-13:  Entwicklung polizeilich registrierter Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs 
 je 100.000 (HZ) seit 1955
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Bundesgebiet	einschl.	Gesamtberlin;	seit	1993:	Deutschland.
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Bei	 einer	 ganz	 langfristigen	Betrachtung	 ist	 ein	 solcher	 Trend	 auch	 für	 die	 sexuellen	Missbrauchs-

delikte	 an	Kindern	 insgesamt	 zu	 erkennen:	 Sowohl	 die	 Fallzahlen	 als	 auch	die	 bevölkerungsrelati-

vierten	Häufigkeitszahlen	des	sexuellen	Missbrauchs	von	Kindern	sind	seit	den	1950er	Jahren	deutlich	

zurückgegangen.	Deutliche	Veränderungen	sind	hier	ab	Mitte	der	1990er	Jahre	indessen	nicht	mehr	

zu	erkennen,	bei	einem	allerdings	leicht	rückläufigen	Umfang	in	den	letzten	Jahren.

Dieser	 Gesamttrend	 ist	 in	 mehrfacher	 Hinsicht	 etwas	 unscharf,	 wiewohl	 damit	 die	 Entwicklungs-

richtung	zumindest	bis	etwa	Anfang	der	 1980er	 Jahre	 in	der	Tendenz	 richtig	abgebildet	wird.	Zum	

einen	ist	eine	Analyse	der	auf	die	Gesamtbevölkerung	relativierten	Häufigkeitszahlen	aufgrund	der	

erheblichen	Altersstrukturveränderung,	dem	Absinken	des	Anteils	der	Kinder	und	Jugendlichen	an	

der	Bevölkerung,	zumindest	mit	Blick	auf	Opferrisiken	keine	adäquate	Darstellung,	da	in	die	Relati-

vierungsbasis	auch	Erwachsene	und	ältere	Menschen	eingehen.	Zum	anderen	werden	nicht	alle	Sexu-

aldelikte	gegen	Kinder	in	der	PKS	als	sexuelle	Missbrauchsdelikte	kategorisiert.	Hier	kann	es	auch	zu	

Verschiebungen	rechtlicher	Bewertungen	kommen.99

Die	 Vielfältigkeit	 der	 Art	 der	 Sexualdelikte,	 denen	 Kinder	 zum	 Opfer	 fallen,	 wird	 in	 der	 folgenden	

Übersicht	der	polizeilich	im	Jahr	2005	registrierten	Opfer	von	Sexualdelikten	illustriert.	In	diesem	Jahr	

wurden	insgesamt	19.561	Kinder	als	Opfer	von	Sexualdelikten	polizeilich	registriert.	77	%	davon	waren	

Mädchen.	Mit	ca.	90	%	war	der	größte	Teil	der	kindlichen	Opfer	von	Sexualdelikten	durch	sexuelle	Miss-

brauchshandlungen	betroffen.	3	%	waren	Opfer	von	Vergewaltigungen	oder	sexuellen	Nötigungen.	

Unter	den	Opfern	sexuellen	Missbrauchs	stellen	die	Opfer	von	Handlungen	mit	Körperberührungen	

gem.	§	176	Abs.	 1	 und	2	 StGB	die	größte	Gruppe	 (43	%).	Die	 zweitgrößte	Teilgruppe	 stellen	die	Opfer	

exhibitionistischer	Handlungen,	 die	 etwa	 ein	Viertel	 ausmachen.	Vollzug	des	 Beischlafs	 oder	 ähn-

liche	gravierende	Handlungen	betreffen	mit	9	%	der	in	diesem	Bereich	erfassten	Opfer	eine	deutlich	

kleinere	 Gruppe.	 Insgesamt	 macht	 der	 schwere	 sexuelle	 Kindesmissbrauch	 –	 unter	 Einschluss	 von	

Missbrauchshandlungen	mit	Todesfolge	–	etwa	17,3	%	aller	Opfer	sexuellen	Kindesmissbrauchs	aus.

Eine	 längerfristige	Betrachtung	der	 drei	 Sexualdelikte,	 für	 die	 altersbezogene	 Informationen	 für	

Opfer	 vorliegen,	 zeigt	 –	 mit	 leichten	 Schwankungen	 –	 einen	 Anstieg	 der	 Opfergefährdungszahl.	

Betrug	diese	1994	über	alle	drei	hier	dargestellten	Deliktformen	158,7,	 so	 findet	sich	2005	demge-

genüber	eine	Opfergefährdungszahl	von	170,3,	also	ein	Anstieg	um	etwa	7,3	%.	

Bei	 der	Vergewaltigung/sexuellen	Nötigung	wurde	der	Höchststand	 im	 Jahr	 2001	 erreicht,	 danach	

sind	nur	noch	leichte	Schwankungen	zu	erkennen.	Für	die	Misshandlung	von	Schutzbefohlenen	liegt	

der	Höhepunkt	im	Jahr	1999	und	für	den	sexuellen	Kindesmissbrauch	im	Jahr	2002.	Auch	hier	sind	die	

anschließenden	Veränderungen	eher	marginal.	Im	Jahr	2005	zeigt	sich	in	allen	drei	Delikten	jedoch	

ein	erheblicher	Rückgang.	Hier	zeigen	sich	die	niedrigsten	Opfergefährdungszahlen	der	vergangenen	

Jahre;	im	Bereich	des	sexuellen	Missbrauchs	von	Schutzbefohlenen	zum	Nachteil	von	Kindern	findet	

sich	sogar	die	niedrigste	Zahl	des	gesamten	beobachteten	Zeitraums.

Betrachtet	man	die	Entwicklung	der	Täter-Opfer-Beziehung	begrenzt	auf	den	sexuellen	Kindesmiss-

brauch	gem.	§§	176	176b	StGB	über	die	Zeit,	erweist	sich,	dass	Anstiege	vornehmlich	aus	Fällen	resul-

tieren,	in	denen	Täter	und	Opfer	einander	bekannt	waren.

99	 Vgl.	dazu	wetzels, p.,	1997.
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Tabelle �.�-��: Kinder (unter �� Jahre), die �00� als Opfer eines Sexualdeliktes  
polizeilich registriert wurden, nach Art des Deliktes und Geschlecht

Jungen (m) Mädchen (w) Relation 
der OGZ 

w/mAnzahl 
Opfer

OGZ
Anzahl 
Opfer

OGZ

Vergewaltigung	und	sexuelle	Nötigung	(§	177	Abs.	2,	3	und	4,	§	178	
StGB)

	 37 	 0,66 	 232 	 4,35 	 6,6

sonstige	sexuelle	Nötigung	(§	177	Abs.	1	und	5	StGB) 	 49 	 0,87 	 270 	 5,06 	 5,8

sexueller	Missbrauch	von	Schutzbefohlenen	zum	Nachteil	von	
Kindern	(§§	174,	174ac	StGB)

	 182 	 3,24 	 684 	 12,81 	 4,0

sexueller	Missbrauch	von	Kindern	(§§	176,	176a,	176b	StGB)		
darunter:

	 4.057 	 72,17 	 13.469 	 252,31 	 3,5

Handlungen	des	Täters	am	Kind	oder	des	Kindes	am	Täter		
(§	176	Abs.	1	und	2	StGB)

	 1.794 	 31,91 	 5.743 	 107,58 	 3,4

exhibitionistische/sexuelle	Handlungen	vor	Kindern		
(§	176	Abs.	4	Nr.	1	StGB)

	 959 	 17,06 	 3.544 	 66,39 	 3,9

ein	Kind	dazu	bestimmen,	sexuelle	Handlungen	an	sich	selbst	
vorzunehmen	(§	176	Abs.	4	Nr.	2	StGB)

	 96 	 1,71 	 274 	 5,13 	 3,0

Einwirken	auf	Kinder	durch	pornografische	Medien,	um	es	zu	
sexuellen	Handlungen	zu	bringen	(§	176	Abs.	4	Nr.	3	und	4	StGB)

	 347 	 6,17 	 876 	 16,41 	 2,7

Vollzug	des	Beischlafs	mit	einem	Kind	oder	Vornahme	einer		
ähnlichen	sexuellen	Handlung	(§	176a	Abs.	2	Nr.	1	StGB)

	 277 	 4,93 	 1.266 	 23,72 	 4,8

schwerer	sexueller	Missbrauch	von	Kindern	zur	Herstellung	und	
Verbreitung	pornographischer	Schriften	(§	176a	Abs.	3	StGB)

	 49 	 0,87 	 107 	 2,00 	 2,3

sonstiger	schwerer	sexueller	Missbrauch	von	Kindern		
(§	176a	StGB)

	 321 	 5,71 	 1.016 	 19,03 	 3,3

sexueller	Missbrauch	von	Kindern	mit	Todesfolge		
(§	176b	StGB)

	 0 	 0,00 	 0 	 0,00 -

exhibitionistische	Handlungen	und	Erregung	öffentlichen		
Ärgernisses	(§§	183,	183a	StGB)

	 121 	 2,15 	 318 	 5,96 	 2,8

sexueller	Missbrauch	Widerstandsunfähiger	(§	179	StGB) 	 8 	 0,14 	 30 	 0,56 	 3,9

Förderung	sexueller	Handlungen	Minderjähriger	oder	der		
Prostitution	(§§	180,	180a	StGB)

	 11 	 0,20 	 69 	 1,29 	 6,6

Zuhälterei	(§§	181	Abs.	1	Nr.	1,	181a	StGB) 	 3 	 0,05 	 5 	 0,09 	 1,8

Menschenhandel	(§§	180b,	181	Abs.	1	Nr.	2,	3	StGB) 	 2 	 0,04 	 14 	 0,26 	 7,4

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

So	stieg	von	1995	bis	2005	der	Anteil	der	Opfer,	die	zum	Täter	in	einer	verwandtschaftlichen	Beziehung	

standen,	bei	den	Jungen	von	8,9	%	auf	14,6	%	und	bei	den	Mädchen	von	11,6	%	auf	19,3	%.	Der	Anteil	der	

Opfer	durch	Täter	ohne	Vorbeziehung	zum	Opfer	sank	im	gleichen	Zeitraum	hingegen	bei	den	Mäd-

chen	von	62,5	%	auf	44,3	%	und	bei	den	Jungen	von	51,1	%	auf	40,8	%.	Insgesamt	wurden	also	zunehmend	

Fälle	 in	 jenen	 Täter-Opfer-Konstellationen	 registriert,	 bei	 denen	 das	 Dunkelfeld	 nach	 Ergebnissen	

früherer	Studien	besonders	stark	ausgeprägt	ist.100	Dies	ist	ein	erster	Hinweis	darauf,	dass	die	im	Hell-

feld	festzustellenden	Entwicklungen	zumindest	teilweise	einer	vermehrten	Aufhellung	des	Dunkel-

feldes	geschuldet	sein	könnten.

Ob	 diese	 Entwicklungen	 indessen	 tatsächlichen	 Zuwächsen	 des	 sexuellen	 Kindesmissbrauchs	 oder	

aber	–	was	angesichts	vermehrter	Thematisierung	und	erhöhter	Verfügbarkeit	von	Beratungsstellen,	

100	 Vgl.	wetzels, p.,	1997.
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Präventionsangeboten	und	spezialisierten	Abteilungen	bei	Staatsanwaltschaften	und	Polizei	durch-

aus	plausibel	wäre	–	einer	Aufhellung	des	Dunkelfeldes	geschuldet	 sind,	kann	mangels	 repräsenta-

tiver	Opferstudien	in	diesem	Bereich	nicht	zuverlässig	beantwortet	werden.	

Tabelle �.�-��: Kinder als polizeilich registrierte Opfer von Sexualstraftaten ����–�00�

�ergewaltigung/schwere sex.  
Nötigung�

Sexueller Missbrauch von Schutzbe-
fohlenen zum Nachteil von Kindern�

Sexueller Kindesmissbrauch�

Anzahl 
Opfer

OGZ Anteil  
�ersuche

Anzahl 
Opfer

OGZ Anteil  
�ersuche

Anzahl  
Opfer

OGZ Anteil  
�ersuche

1994 261 	 2,1 21,1	% 1.096 8,8 4,0	% 18.400 147,8 9,5	%

1995 258 	 2,1 21,3	% 1.048 8,5 3,0	% 19.617 158,4 8,2	%

1996 305 	 2,5 18,4	% 1.162 9,4 2,4	% 19.522 158,4 9,7	%

1997 296 	 2,4 20,6	% 1.115 9,1 5,1	% 21.122 172,2 8,7	%

1998 405 	 3,3 14,8	% 1.235 10,1 4,0	% 20.982 172,0 9,4	%

1999 313 	 2,6 14,4	% 1.409 11,7 4,6	% 19.431 160,8 8,0	%

2000 407 	 3,4 12,0	% 1.140 9,5 4,8	% 19.707 164,3 7,8	%

2001 408 	 3,4 12,7	% 1.150 9,7 5,9	% 19.145 161,7 7,8	%

2002 345 	 3,0 11,9	% 1.167 10,0 3,5	% 20.371 174,7 6,3	%

2003 327 	 2,9 9,8	% 1.044 9,1 3,7	% 19.476 170,3 6,2	%

2004 374 	 3,3 11,8	% 1.053 9,4 2,4	% 19.086 170,3 6,3	%

2005 269 	 2,5 9,3	% 866 7,9 2,9	% 17.526 159,9 5,2	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.
1		1994–1997:		 §	177	StGB;	1998:	§	177	Abs.	3	und	4	StGB;	seit	1999:	§	177	Abs.	2,	3	und	4,	§	178	StGB
2	1994–1998:		 §§	174,	174a,	174b;	seit	1999:	§§	174,	174ac
3	1994–1998:		 §	176	StGB;	seit	1999:	§§	176,	176a,	176b	StGB

	

Die	erste	und	bislang	einzig	repräsentative	Opferstudie	in	Deutschland	ist	datiert	aus	dem	Jahre	1992;	

seitdem	wurden	derartige	nationale	Erhebungen,	die	verallgemeinerungsfähige	Schlussfolgerungen	

erlauben	würden,	nicht	mehr	durchgeführt.	Damals	konnte	aufgrund	mehrerer	regionaler	Studien	

sowie	durch	Alterskohortenvergleiche	festgestellt	werden,	dass	langfristig	ein	rückläufiger	Trend	der	

Verbreitung	sexuellen	Missbrauchs	eher	wahrscheinlich	war.101	

Hinweise	jüngeren	Datums	darauf,	dass	auch	in	letzter	Zeit	eine	Aufhellung	des	Dunkelfeldes	erfolgt	

sein	könnte,	sind	wiederholten	Schülerbefragungen	zu	entnehmen.	Danach	ist	die	Quote	angezeigter	

Fälle	bei	von	sexuellen	Gewalthandlungen	betroffenen	Schülern	zwischen	1997	und	2004	von	10,8	%	

auf	 19,6	%	 angestiegen.102	Die	 in	diesen	Befragungen	erfassten	Vorfälle	 betreffen	 jedoch	 vermutlich	

in	erster	 Linie	 sexuelle	Belästigungen	und	Übergriffe	 zwischen	 Jugendlichen	und	nur	 in	geringem	

Maße	den	engeren	Bereich	des	sexuellen	Kindesmissbrauchs.	Vor	dem	Hintergrund	allerdings,	dass	

Jugendliche	und	Heranwachsende	mehr	als	ein	Viertel	der	registrierten	Tatverdächtigen	des	sexuel-

len	Kindesmissbrauchs	stellen,	kommt	dem	zumindest	eine	gewisse	Indizwirkung	in	dem	Sinne	zu,	als	

das	Ergebnis	auf	eine	gestiegene	Eröffnungsbereitschaft	auch	bei	Vorfällen	hinweist,	die	den	körper-

lichen	Intimbereich	tangieren.	

101	 Vgl.	Bundesministerium des innern	und	Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	2001,	S.	87.
102	 wetzels, p.	und	c. pFeiFFer,	2006;	ähnliche	Anstiege	der	Anzeigequote	finden	sich	auch	für	die	Zeit	von	2000	zu	2004	in	

Hannover	und	Friesland	(von	10,5	%	auf	14,6	%)	(BrettFeld, K.	u.	a.,	2005b).
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Im	Hinblick	auf	polizeilich	registrierte	Täter	des	sexuellen	Kindesmissbrauchs	zeigt	sich	eine	Zunah-

me	der	Tatverdächtigenbelastungsziffer	seit	1999,	die	 insbesondere	in	der	Gruppe	der	 Jugendlichen	

sehr	 ausgeprägt	 ist.	 Kinder,	 Jugendliche	 und	Heranwachsende	 stellen	 2005	 27,7	%	 der	 registrierten	

Tatverdächtigen.	Über	90	%	der	Tatverdächtigen	des	sexuellen	Kindesmissbrauchs	sind	männlich.

Tabelle �.�-��: Registrierte Tatverdächtige des sexuellen Kindesmissbrauchs ���� und �00� 
nach Altersgruppen

���� �00� �erände-
rung T�BZ 
����–�00�

n Anteil an 
allen T�

Anteil 
männlich

T�BZ 
Männer

n Anteil an 
allen T�

Anteil 
männlich

T�BZ 
Männer

8	bis	unter	14	J. 	 544 	 6,3	% 	 93,6	% 	 17,6 	 588 	 6,0	% 	 95,4	% 	 22,3 +26,4	%

14	bis	unter	18	J. 	 1.045 	 12,1	% 	 96,6	% 	 53,7 	 1.503 	 15,4	% 	 97,4	% 	 73,7 +37,3	%

18	bis	unter	21	J. 	 525 	 6,1	% 	 96,0	% 	 36,0 	 616 	 6,3	% 	 97,6	% 	 41,7 +15,9	%

21	bis	unter	25	J. 	 513 	 6,0	% 	 94,2	% 	 26,4 	 606 	 6,2	% 	 95,0	% 	 28,8 +8,8	%

25	bis	unter	30	J. 	 733 	 8,5	% 	 94,7	% 	 24,2 	 724 	 7,4	% 	 93,9	% 	 28,2 +16,8	%

30	bis	unter	60	J. 	 4.554 	 52,9	% 	 96,8	% 	 24,0 	 4.899 	 50,1	% 	 96,1	% 	 26,1 +8,5	%

60	J.	und	älter 	 697 	 8,1	% 	 99,3	% 	 9,3 	 840 	 8,6	% 	 99,2	% 	 9,4 +2,0	%

Total 	 8.611 	 100,0	% 	 96,4	% 	 22,6 	 9.776 	 100,0	% 	 96,4	% 	 25,3 +11,9	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Schaubild �.�-��: Polizeilich registrierte Opfer des sexuellen Kindesmissbrauchs nach 
Geschlecht und Täter-Opfer-Beziehung ����–�00�
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Schaubild 3.1-14: Polizeilich registrierte Opfer des sexuellen Kindesmissbrauchs nach  
 Geschlecht und Täter-Opfer-Beziehung 1995 2005 
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In	den	1990er	 Jahren	 ist	es	beim	sexuellen	Kindesmissbrauch	gleichzeitig	aber	auch	zu	erheblichen	

Anstiegen	 der	 Aufklärungsquote	 gekommen,	 von	 63,4	%	 im	 Jahr	 1993	 über	 72,4	%	 im	 Jahr	 1999	 auf	

81,7	%	im	Jahr	2004.	Insofern	ist	allein	aufgrund	dessen	in	der	Zeit	zwischen	1999	und	2005	eine	durch-

schnittliche	Steigerung	der	Tatverdächtigenbelastungszahl	um	etwa	12	%	zu	erwarten.	Die	deutliche	

Erhöhung	ist	damit	offensichtlich	jedoch	nur	teilweise	zu	erklären.	

Weiter	ist	auffallend,	dass	sich	die	Quote	der	jugendlichen	Tatverdächtigen	deutlich	stärker	erhöht	hat,	

als	das	bei	den	über	21-Jährigen	festzustellen	ist.	Dies	ist	gleichfalls,	selbst	wenn	man	eine	stärkere	Stei-

gerung	der	AQ	bei	Jugendlichen	unterstellt,	nur	partiell	auf	die	deutlich	erhöhten	Aufklärungsquoten	

zurückführbar.103	Verallgemeinerbare	neuere	Studien	zu	selbstberichtetem	Täterverhalten	im	Hinblick	

auf	Sexualdelikte	an	Kindern	wurden	seit	dem	Erscheinen	des	1.	PSB	für	Deutschland	nicht	durchge-

führt,	so	dass	in	dieser	Hinsicht	eine	differenziertere	Analyse	zu	der	Frage,	ob	es	in	den	letzten	Jahren	

tatsächlich	zu	Anstiegen	der	Tathandlungen,	speziell	durch	junge	Menschen,	gekommen	ist	oder	aber	

eher	zu	Aufhellungen	des	Dunkelfeldes,	nicht	möglich	ist.

Mit	Blick	auf	Behandlungserfordernisse	und	Rückfälligkeit	wurde	in	jüngerer	Zeit	in	der	bundesdeutschen	

Debatte	das	Problem	der	Sexualdelinquenz	junger	Menschen	vermehrt	diskutiert.	Dazu	zeigen	Sonderaus-

wertungen	der	Rückfallstudie	der	KrimZ,	dass	eine	Rückfälligkeit	um	so	wahrscheinlicher	ist,	je	früher	das	

erste	Sexualdelikt	einsetzt.104	Dies	gilt	auch	mit	Blick	auf	exhibitionistische	Handlungen.	Zwar	ist	ein	delik-

tisches	 Steigerungsverhalten	bei	 Exhibitionisten	nicht	 typisch.	Wenn	es	 jedoch	 zu	 Steigerungen	kommt,	

dann	 bei	 Tätern,	 die	 bei	 ihren	 ersten	 exhibitionistischen	Handlungen	 sehr	 jung	waren.105	 Bislang	 ist	 der	

Forschungsstand	zu	möglicherweise	sich	schon	früh	abzeichnenden	sexuell	devianten	Entwicklungen	und	

diesbezüglichen	Risikomarkern	für	die	Bundesrepublik	jedoch	keinesfalls	ausreichend.106	Allerdings	indizie-

ren	die	verfügbaren	Befunde,	dass	eine	sorgfältige	Analyse	möglicher	Risiken	früher	sexueller	Auffälligkeit	

sowie	 entsprechende	 Behandlungsmaßnahmen	 dringend	 geboten	 sind.107	 Metaanalysen	 sowie	 auslän-

dische	Erfahrungen	zeigen	dazu,	dass	im	Bereich	der	Therapie	auch	für	junge	Sexualstraftäter	durchaus	viel-

versprechende	Ansätze	bestehen.108	In	dieser	Hinsicht	ist	auch	der	Umstand,	dass	die	Behandlungsnotwen-

digkeit	in	der	Sozialtherapie	gem.	§	9	StVollzG	sich	nur	auf	Erwachsene	bezieht,	problematisiert	worden.109

Hinsichtlich	der	Strafverfolgung	zeigt	sich	für	Sexualdelikte	insgesamt	–	d.	h.	ohne	eine	differenzier-

tere	Analyse	der	darin	eingehenden	Einzeldelikte	–	im	Unterschied	zu	anderen	Deliktbereichen,	dass	

sich	 die	 Relation	 von	 polizeilich	 festgestellten	 Tatverdächtigen	 zu	 Abgeurteilten	 zwischen	 Jugend-

lichen	und	Erwachsenen	nur	geringfügig	unterscheidet.110	 So	wurden	2004	27,8	%	der	 jugendlichen	

Tatverdächtigen	 von	 Straftaten	 gegen	 die	 sexuelle	 Selbstbestimmung	 abgeurteilt.	 Bei	 Heranwach-

senden	sind	es	mit	30,2	%	nur	unwesentlich	mehr	und	bei	den	Erwachsenen	ist	diese	Quote	mit	31,2	%	

geringfügig	höher.	Die	Verurteiltenquoten	unterscheiden	sich	etwas	stärker	(Jugendliche	19,5	%,	Her-

anwachsende	21,1	%	und	Erwachsene	25,5	%).111	

103	 So	auch	elz, J.,	2003.
104	 elz, J.,	2003.
105	 Vgl.	elz, J.,	2003;	siehe	dazu	auch	GörGen, t.,	2003.
106	 So	auch	GörGen, t.,	2003.
107	 Vgl.	dazu	auch	elz, J.,	2003.	
108	 Vgl.	rehder, u.	und	B. wischKA,	2002;	schmucKer, m.,	2004;	spitczoK, u. Von BrisinsKi,	2001;	GruBer, t.	und	w. rotthAus,	1999;	

meyer-deters, w.,	2001.
109	 Vgl.	elz, J.,	2003,	S.117,	Fußnote	359.
110	 Siehe	dazu	auch	elz, J.,	2003,	S.	29.
111	 elz	weist	darauf	hin,	dass	 sexuell	übergriffiges	Verhalten	auf	Ebene	der	Staatsanwaltschaften	nicht	ohne	Weiteres	als	

„Doktorspiel“	hingenommen	und	in	den	Bereich	der	Diversion	verschoben	wird.	Vgl.	elz, J.,	2003,	S.	26.
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Schränkt	man	die	Betrachtung	auf	sexuelle	Missbrauchsdelikte	gem.	§§	176-176b	StGB	ein,	zeigen	sich	

jedoch	 deutlich	 ausgeprägtere	 Differenzen.	 Während	 von	 den	 unter	 21-jährigen	 Tatverdächtigen	

gem.	§§	176,	176a,	176b	StGB	etwa	ein	Fünftel	verurteilt	werden,	 liegt	diese	Rate	bei	den	über	21-Jäh-

rigen	bei	etwa	einem	Drittel.	Ferner	findet	sich	bei	den	unter	21-jährigen	Tatverdächtigen	eine	leicht	

erhöhte	Quote	der	Ausfilterung	von	Tatverdächtigen,	die	nicht	zur	Aburteilung	gelangen.	Inwiefern	

dies	 auf	unterschiedliche	 Schweregrade	oder	 aber	darauf	 verweist,	 dass	gerade	 in	 Fällen	 sexuellen	

Kindesmissbrauchs	bei	Jugendlichen	eher	vorübergehende,	jugendtypische	Verhaltensweisen	ange-

nommen	werden,	ist	indessen	unklar.

Tabelle �.�-��: Relation der Tatverdächtigenzahlen zu Angeklagtenzahlen und �erurteilten-
zahlen bei sexuellem Kindesmissbrauch ����/�� und �00�/0� nach Altersgruppen 
(früheres Bundesgebiet einschl. Gesamtberlin)

T� �� bis unter �� J. T� �� J. und älter

1997/98 2003/04 1997/98 2003/04

TV 2.364 3.527 11.056 12.315

Abgeurteilte 651 1.060 4.726 4.853

		%	der	TV 27,5 30,1 42,7 39,4

Verurteilte 456 722 3.980 4.116

		%	der	TV 19,3 20,5 36,0 33,4

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	Strafverfolgungsstatistik.

Tabelle �.�-��: Gerichtliche Sanktionierung nach allgemeinem Strafrecht bei sexuellem 
Kindesmissbrauch (früheres Bundesgebiet einschl. Gesamtberlin)

1996 1999 2004

Abgeurteilte N 2.204 2.409 2.475

Freispruch n 128 124 162

	%	Abgeurt. 5,8 5,1 6,5

Verfahrenseinstellungen n 228 227 205

	%	Abgeurt. 10,3 9,4 8,3

Verurteilung n 1.834 2.035 2.088

	%	Abgeurt. 83,2 84,5 84,4

�erurteilte N 1.834 2.035 2.088

davon	(Art	der	Sanktion):

Geldstrafen n 374 437 371

	%	Verurt. 20,4 21,5 17,8

Freiheitsstrafen	mit	Bewährung n 997 994 1	151

	%	Verurt. 54,4 48,8 55,1

Freiheitsstrafen	ohne	Bewährung n 463 604 566

	%	Verurt. 25,2 29,7 27,1

darunter	3	Jahre	und	mehr n 197 263 272

	%	Verurt. 10,7 12,9 13,0

durchschnittliche	Dauer	der	Haftjahre	bei		
unbedingter	Freiheitsstrafe

3,13 3,18 3,39

Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.

Für	die	Berechnung	der	durchschnittlichen	Dauer	der	Haftjahre	wurden	jeweils	die	Klassenmitten	der	kategorisierten	Angaben	der	
Strafverfolgungsstatistik	zugrunde	gelegt.	Im	Falle	lebenslänglicher	Strafen	wurden	22	Jahre	eingesetzt.
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Im	Hinblick	auf	die	Sanktionierung	zeigt	sich	für	die	nach	allgemeinem	Strafrecht	wegen	sexuellen	

Kindesmissbrauchs	Abgeurteilten	zwischen	1996	und	2004	ein	leichter	Rückgang	der	Verfahrensein-

stellungen	auf	Gerichtsebene	sowie	eine	marginale	Erhöhung	der	Freispruchquote.	Bei	etwa	84	%	der	

angeklagten	Fälle	kommt	es	in	den	betrachteten	Jahren	zu	einer	Verurteilung.	

Die	Art	der	Sanktionierung	ist	über	die	Zeit	betrachtet	recht	ähnlich	geblieben.	So	findet	sich	zwischen	

1996	und	1999	ein	leichter	Rückgang	der	Fälle,	bei	denen	eine	Bewährungsstrafe	verhängt	wurde.	Die-

se	Quote	steigt	2004	aber	wieder	etwas	an.	Die	Quote	der	unbedingten	Freiheitsstrafen	ist	zwischen	

1996	und	1999	zunächst	um	vier	Prozentpunkte	gestiegen,	2004	aber	wiederum	etwas	gesunken	(um	

2,6	Prozentpunkte).	

Auffallend	 ist	 allerdings	 zwischen	 1996	 und	 2004	 der	 Anstieg	 der	 Rate	 der	 Verurteilten	 mit	 einer	

unbedingten	 Freiheitsstrafe	 von	 drei	 Jahren	 oder	 mehr	 (Anstieg	 um	 etwa	 2,3	 Prozentpunkte).	 Die	

Verschiebungen	der	Strafrahmen	haben	offenbar	zu	einer	Veränderung	der	Sanktionsintensität	bei	

nach	allgemeinem	Strafrecht	verurteilten	Tatverdächtigen	geführt,	wie	die	Entwicklung	der	durch-

schnittlichen	Haftjahre	zeigt.	Der	Trend	ist	somit	vergleichbar	mit	den	Vergewaltigungsdelikten,	wo	

ein	Anstieg	der	durchschnittlichen	Haftjahre	ebenfalls	deutlich	war	(vgl.	dazu	Tabelle	3.1-22).

Tabelle �.�-��: Gerichtliche Sanktionierung nach Jugendstrafrecht bei sexuellem 
Kindesmissbrauch (früheres Bundesgebiet einschl. Gesamtberlin)

1996 1999 2004

Abgeurteilte N 304 339 501

Freispruch n 12 21 22

	%	Abgeurt. 3,9 6,2 4.4

Verfahrenseinstellungen n 88 74 130

	%	Abgeurt. 28,9 21,8 25.9

Verurteilung n 204 244 349

	%	Abgeurt. 67,1 72,0 69.7

�erurteilte N 204 244 349

davon	(Art	der	Sanktion):

Erziehungsmaßregeln n 16 26 18

	%	Verurt. 7,8 10,7 5,2

Zuchtmittel n 99 89 189

	%	Verurt. 48,5 36,5 54,2

Jugendstrafen	mit	Bewährung n 69 100 105

	%	Verurt. 33,8 41,0 30,1

Jugendstrafen	ohne	Bewährung n 20 29 37

	%	Verurt. 9,8 11,9 10.6

darunter	3	Jahre	und	mehr n 2 3 8

	%	Verurt. 1,0 1,2 2,3

durchschnittliche	Dauer	unbedingte	Jugendstrafe	in	J. 1.73 2,11 1,94

Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.

Für	die	Berechnung	der	durchschnittlichen	Dauer	der	Haftjahre	wurden	jeweils	die	Klassenmitten	der	kategorisierten	Angaben	der	
Strafverfolgungsstatistik	zugrunde	gelegt.	
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Für	nach	Jugendstrafrecht	Abgeurteilte	stellt	sich	die	Entwicklung	der	durchschnittlichen	Haftdauer	

anders	 dar.	 Zwischen	 1996	und	 1999	war	 zunächst	 ein	Anstieg	 zu	 verzeichnen;	 2004	 ist	 die	 durch-

schnittliche	Haftdauer	dann	wieder	zurückgegangen.	Ein	weiterer	Unterschied	ist	die	höhere	Einstel-

lungsquote	von	mehr	als	20	%	auf	Gerichtsebene.

Bei	 der	 Verurteilung	 dominiert	 die	 Verhängung	 von	 Zuchtmitteln.	 An	 zweiter	 Stelle	 steht	 die	 zur	

Bewährung	 ausgesetzte	 Jugendstrafe,	 die	 bei	 etwa	 einem	 Drittel	 der	 Verurteilten	 ausgesprochen	

wurde.	Im	Vergleich	zu	der	Zeit	vor	der	Reform	im	Jahr	1998	zeigen	sich	1999	leichte	Erhöhungen	der	

unbedingten	Jugendstrafen,	die	sich	aber	zwischen	1999	und	2004	wieder	etwas	vermindert	haben.	

Die	Rate	der	Verurteilung	zu	drei	und	mehr	Jahren	Jugendstrafe	ist	zwar	deutlich	angestiegen	(mehr	

als	verdoppelt),	was	allerdings	bei	den	hier	sehr	kleinen	Fallzahlen	kaum	interpretiert	werden	kann.

3.1.4.2 Kinderpornographie
Eine	 spezifische	 Variante	 des	 sexuellen	 Kindesmissbrauchs	 stellt	 die	 Herstellung	 kinderpornogra-

phischer	Schriften	dar.	Damit	im	Zusammenhang	steht	der	Handel	mit	derartigen	Materialien	sowie	

deren	Verbreitung	oder	Besitz.	Diese	haben,	auch	vor	dem	Hintergrund	der	rasanten	technologischen	

Entwicklung,	 hier	 insbesondere	 der	 Verfügbarkeit	 von	 Techniken	 zur	 Digitalisierung	 von	 Bildern	

sowie	der	Optionen	ihrer	massenhaften	Verbreitung	über	das	Internet,	in	den	letzten	Jahren	national	

wie	international	deutlich	erhöhte	Aufmerksamkeit	erlangt.112	

Ein	 wichtiger	 Ausgangspunkt	 der	 vermehrten	 Befassung	 mit	 Kinderpornographie	 in	 Deutschland	

waren	bereits	Anfang	der	1990er	Jahre	die	Ergebnisse	von	Recherchen	von	Journalisten113,	die	nicht	nur	

zu	entsprechenden	Strafverfahren	führten,	sondern	zudem	die	Öffentlichkeit	nachhaltig	aufrüttelten	

und	 auch	 seitens	 des	 Gesetzgebers	 zu	 Aktivitäten	 führten.	 Eine	 Reihe	 weiterer	 wissenschaftlicher	

Analysen	und	Recherchen	machten	auch	im	Folgenden	immer	wieder	auf	die	enorme	Verbreitung	der	

Kinderpornographie	und	deren	erhebliche,	teilweise	sehr	langfristigen	Folgen	für	die	als	„Darsteller“	

missbrauchten	Kinder	aufmerksam.114	

Es	wird	von	Experten	darauf	hingewiesen,	dass	kinderpornographische	Bilder	und	Filme,	die	in	den	1970er	

und	1980er	Jahren	hergestellt	wurden,	nach	wie	vor	kursieren.115	Es	ist	insoweit	davon	auszugehen,	dass	

kinderpornographische	Darstellungen	über	Jahre	hinweg	weiter	am	Markt	bleiben,	was	dazu	führt,	dass	

die	für	Pornographie	missbrauchten	Kinder	auch	in	späteren	Jahren	immer	wieder	von	der	Unsicherheit	

geplagt	werden,	dass	ihre	Bilder	wieder	auftauchen	könnten.	Mit	dem	Medium	Computer	und	der	Ver-

fügbarkeit	des	Internets	wurden	jedoch	in	den	1990er	Jahren	die	Verbreitungswege	enorm	gesteigert.	Der	

illegale	Markt	der	Kinderpornographie	ist	so	zu	einem	zentralen,	internationalen	Problem	der	internet-

basierten	Kriminalität	geworden,	in	dem	die	Ausbeutung	von	Menschen	aus	Entwicklungs-	und	Schwel-

lenländern	in	ganz	spezifischer	Form	besonders	augenfällig	wird.	Schätzungen	laufen	darauf	hinaus,	dass	

etwa	80	%	des	kursierenden	Materials	den	Missbrauch	von	Kindern	aus	Entwicklungsländern	bzw.	Schwel-

lenländern	darstellt,	während	die	Nachfragerseite	zu	etwa	85	%	aus	Europa	und	den	USA	stammt.116

112	 So	berichtet	beispielsweise	aus	den	USA	das	oFFice oF Justice proGrAms	 im	April	2005,	dass	zwischen	1996	und	2002	die	

Anzahl	von	Fällen	der	Ermittlung	wegen	Kinderpornographie,	die	online	erfolgte,	von	113	auf	2.370	Ermittlungsvorgän-

ge	angestiegen	sei	(www.ojp.usdoj.gov/ovc/ncvrw/2005/pg5a.html).
113	 Vgl.	 thönissen, A.	 und	 K. meyer,	 1990;	 s.	 a.	 zur	Entwicklung	der	Diskussion	um	diese	Thematik,	 wuttKe, G.,	 2003,	 S.	37,	

67–108.
114	 Vgl.	schümer, d.,	1997;	truBe-BecKer, e.,	1992;	GAllwitz, A. und m. pAulus,	1997;	drewes, d.,	1995.	
115	 Vgl.	wuttKe, G.,	2003,	S.	37	ff.
116	 Vgl.	wuttKe, G.,	2003,	S.	98.
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Ein	erster	Weltkongress	gegen	kommerzielle	 sexuelle	Ausbeutung	von	Kindern	 fand	 1996	 in	 Stock-

holm	statt.	Im	Jahr	2001	wurde	in	Zusammenarbeit	von	uniceF	und	ecpAt	der	zweite	Weltkongress	

gegen	die	kommerzielle	sexuelle	Ausbeutung	von	Kindern	in	Yokohama/Japan	durchgeführt,	an	dem	

auch	Deutschland	durch	Vertreter	der	Bundesregierung	beteiligt	war.	Auf	diesem	Kongress	wurden	

u.	a.	dezidierte	Forderungen	zur	Optimierung	der	Bekämpfung	der	Kinderpornographie,	insbesonde-

re	mit	Blick	auf	die	Pornographie	mit	Kindern	im	Internet,	beschlossen.117

Die	bundesdeutschen	gesetzlichen	Bestimmungen	zur	Strafbarkeit	von	Handlungen	speziell	in	Bezug	

auf	kinderpornographische	Schriften118	umfassen	zum	einen	die	Strafbarkeit	des	(schweren)	sexuellen	

Kindesmissbrauchs	 zum	 Zwecke	 der	 Herstellung	 und	 Verbreitung	 von	 Kinderpornographie	 sowie	

zum	anderen	das	Verbot	der	Verbreitung,	des	Erwerbs	und	des	Besitzes	von	Kinderpornographie.	Die	

entsprechenden	Regelungen	sind	durch	das	Gesetz	zur	Änderung	der	Vorschriften	über	die	Straftaten	

gegen	 die	 sexuelle	 Selbstbestimmung	 und	 zur	 Änderung	 anderer	 Vorschriften	 vom	 27.	 Dezember	

2003119	mit	Wirkung	zum	1.	April	2004	geändert	worden.	Neben	einer	neuen	Systematisierung	wurden	

insbesondere	die	Strafandrohungen	erhöht.

Kinderpornographie	 setzt	 stets	 den	 sexuellen	 Missbrauch	 eines	 Kindes	 voraus,	 dessen	 Darstellung	

Inhalt	 des	 pornographischen	 Materials	 ist.	 Anders	 als	 beispielsweise	 in	 den	 internationalen	 Rege-

lungen	 der	 Convention	 on	 Cyber	 Crime	 des	 Europarates	 aus	 dem	 Jahre	 2001,	 wonach	 alle	 porno-

graphischen	Darstellungen	 (Realpornographie)	mit	 Personen	unter	 18	Jahren	unter	 den	Begriff	 der	

Kinderpornographie	fallen120,	wird	durch	den	Bezug	von	§	184b	StGB	n.	F.	auf	die	§§	176	bis	176b	StGB	

(d.	h.	auf	die	Regelungen	zur	Strafbarkeit	des	 sexuellen	Kindesmissbrauchs)	 für	die	Strafbarkeit	der	

Kinderpornographie	auf	eine	Altersgrenze	der	in	den	pornographischen	Darstellungen	wiedergege-

benen	Kinder	von	14	Jahren	Bezug	genommen,	also	eine	geringere	Altersgrenze	angesetzt,	als	es	 in	

internationalen	Übereinkommen	empfohlen	wird.121

Anders	 als	 beispielsweise	 in	 den	USA,	wo	 durch	 entsprechende	 Studien	 auch	 auf	 großen	 Stichpro-

ben	basierende	Erkenntnisse	über	das	Dunkelfeld	der	 sexuellen	Viktimisierung	von	Kindern	durch	

internetbasierte	 Straftaten,	 darunter	 auch	 die	 Viktimisierung	 durch	 Kinderpornographie,	 gewon-

nen	wurden122,	 liegen	solche	Untersuchungen	und	Informationen	für	Deutschland	–	abgesehen	von	

qualitativen	Fallstudien123,	journalistischen	Recherchen124	sowie	Expertenbefragungen125	–	nicht	vor,	

so	 dass	 sich	 die	 Feststellungen	 zum	 Lagebild	 und	 seiner	 Entwicklung	 weitgehend	 auf	 das	 Hellfeld	

beschränken	müssen.	

117	 Vgl.	dAmmermAnn, c.	u.	a.,	2002.
118	 Gem.	§	11	Abs.	3	StGB	umfasst	der	Begriff	der	Schriften	auch	Ton-	und	Bildträger,	Datenspeicher,	Abbildungen	und	andere	

Darstellungen.
119	 (BGBl.	I	S.	3007	ff.).
120	 Vgl.	Art.	9	Abs.	3	 Satz	 1	CCC;	http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/185.htm;	 in	Art.	9	Abs.	3	 Satz	2	CCC	 ist	

allerdings	die	Option	vorgesehen,	dass	einzelne	Vertragsstaaten	auch	eine	niedrigere	Altersgrenze	definieren,	die	aller-

dings	nicht	niedriger	als	16	Jahre	liegen	sollte.
121	 Zu	den	unterschiedlichen	Schutzaltersgrenzen	und	deren	Bedeutung	für	die	internationale	Verfolgung	von	Kinderpor-

nographie	vgl.	hesselBArth, m.-c.	und	t. hAAG,	2004,	S.	53.
122	 Vgl.	z.	B.	FinKelhor, d.	u.	a.,	2000;	OVC-Bulletin,	Dec.	2001,	www.ojp.usdoj.gov/ovc/.
123	 Vgl.	z.	B.	die	qualitative	Studie	zu	pädosexuellen	Tätern	und	deren	Nutzung	von	Kinderpornographie	von	Bundschuh, c.,	2001.
124	 Vgl.	GrAndt, G.	u.	a.,	1999.
125	 Vgl.	wuttKe, G.,	2003.	
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3.1.4.2.1 Erkenntnisse der Polizeilichen Kriminalstatistik zum Hellfeld der 
Kinderpornographie

Die	Anzahl	der	polizeilich	registrierten	Fälle	des	schweren	sexuellen	Kindesmissbrauchs	zum	Zwecke	

der	Herstellung	kinderpornographischer	 Schriften	wird	 seit	 1999	 in	der	 PKS	 erfasst.	Die	 Fallzahlen	

sind	 sehr	 klein:	 1999	wurden	 106	 Fälle	 polizeilich	 registriert,	 2002	waren	 es	 206	und	 im	 Jahr	 2005	

wurden	polizeilich	138	Fälle	registriert.	Angesichts	der	sehr	geringen	Fallzahlen	können	hier	Trend-

aussagen	nicht	gemacht	werden.	

Die	registrierten	Tatverdächtigen	dieses	Deliktes	sind	weit	überwiegend	männlich	(2005:	89,2	%).	 In	

den	seltensten	Fällen	handelt	es	sich	hierbei	um	minderjährige	Tatverdächtige.	Ähnlich	wie	bei	den	

Fallzahlen	findet	sich	ein	Anstieg	der	registrierten	Tatverdächtigen	von	66	TV	im	Jahr	1999	auf	120	im	

Jahr	2005.	Die	höchste	Anzahl	wurde	2002	mit	186	Tatverdächtigen	registriert.	Die	Opferzahlen	sind	

bei	kleinen	Fallzahlen,	zwischen	1999	und	2005,	deutlich	gestiegen.	Wurden	1999	noch	98	Kinder	als	

Opfer	dieser	Art	des	schweren	sexuellen	Missbrauchs	registriert,	so	waren	es	156	Kinder	im	Jahr	2005,	

wobei	der	Höchststand	mit	256	Opfern	2002	gezählt	wurde.	

Der	Anteil	der	Fälle,	in	denen	die	betroffenen	Kinder	im	Alter	unter	sechs	Jahren	waren,	ist	seit	1999	

von	 12,2	%	 auf	 19,2	%	 2005	 angestiegen.	 Gerade	 die	 erhöhte	 Zahl	 sehr	 junger	 Opfer,	 bei	 denen	 eine	

Anzeige	durch	die	Betroffenen	selbst	eher	recht	unwahrscheinlich	ist,	könnte	darauf	hindeuten,	dass	

hier	im	Zuge	erhöhter	Kontrollen	und	vermehrter	Hinweise	das	Dunkelfeld	etwas	stärker	ausgeleuch-

tet	wird.	Wie	groß	das	Dunkelfeld	derartiger	Fälle	von	schwerem	sexuellem	Kindesmissbrauch	indes-

sen	 tatsächlich	 ist	 und	ob	 sich	hier	Veränderungen	 ergeben	haben,	 kann	mangels	 entsprechender	

Dunkelfeldstudien	nicht	geschätzt	werden.

Erheblich	höher	sind	erwartungsgemäß	die	Fallzahlen	des	Besitzes	und	Verschaffens	von	Kinderpor-

nographie,	die	seit	1995	in	der	PKS	ausgewiesen	sind.	Seitdem	hat	sich	deren	Zahl	etwa	verzehnfacht;	

bezogen	auf	die	Zeit	seit	1999	sind	ebenfalls	erhebliche	Zuwächse	zu	erkennen	(etwa	das	2,5-fache),	

wobei	im	Jahr	2005	die	Fallzahlen	gegenüber	2004	leicht	rückläufig	sind.

Tabelle �.�-��: Entwicklung der polizeilich erfassten Fälle und Aufklärungsquoten des Besitzes/
der �erschaffung von Kinderpornographie; § ���b Abs. � und � StGB (bis einschl. 
�00�: § ��� Abs. � StGB)

Anzahl Fälle HZ AQ

1995 414 	 0,51 	 93,7

1996 663 	 0,81 	 91,4

1997 1.628 	 1,99 	 87,5

1998 1.742 	 2,12 	 87,3

1999 1.869 	 2,28 	 89,6

2000 1.596 	 1,94 	 92,9

2001 2.745 	 3,34 	 58,7

2002 2.002 	 2,43 	 93,5

2003 2.868 	 3,47 	 94,3

2004 4.819 	 5,84 	 92,4

2005 4.403 	 5,34 	 90,5

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.
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Entsprechend	 den	 Entwicklungen	 der	 Fallzahlen	 zeigt	 sich	 hier	 auch	 ein	 deutlicher	 Anstieg	 der	

Tatverdächtigenzahlen	über	die	Zeit.	Über	90	%	der	Tatverdächtigen	sind	männlichen	Geschlechts	

und	 es	 dominieren	 mit	 ca.	 85	%	 regelmäßig	 die	 erwachsenen	 Tatverdächtigen.	 Es	 fällt	 allerdings	

auf,	dass	der	Anteil	jugendlicher	und	heranwachsender	Tatverdächtiger	seit	Mitte	der	1990er	Jahre	

zugenommen	hat	und	2005	leicht	über	dem	Anteil	dieser	Altersgruppen	an	der	registrierten	Wohn-

bevölkerung	liegt.

Bei	den	polizeilich	registrierten	Fällen	der	Verbreitung	von	Kinderpornographie,	die	seit	2000	in	der	

PKS	so	erfasst	sind,	dass	auch	nach	der	Gesetzesreform	mit	der	gleichen	Zählweise	fortgefahren	wer-

den	kann,	ist	im	Vergleich	zur	Situation	des	Jahres	2000	nahezu	eine	Vervierfachung	zu	erkennen.	Ab	

2003	 steigt	 zudem	die	Aufklärungsquote	 sprunghaft	an,	was	auf	verbesserte	 Strategien	der	Ermitt-

lung	verweisen	könnte.	

Tabelle �.�-�0: Entwicklung der polizeilich erfassten Fälle und Aufklärungsquoten der 
�erbreitung von Kinderpornographie; § ���b Abs. � StGB (bis einschl. �00�: nur 
�. �ersion gemäß § ��� Abs. � StGB)

Anzahl Fälle HZ AQ

2000 1.007 1,23 65,7

2001 1.619 1,97 55,1

2002 1.778 2,16 59,5

2003 1.858 2,25 72,3

2004 2.422 2,93 76,2

2005 3.788 4,59 73,4

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Tabelle �.�-��: Entwicklung der polizeilich erfassten Fälle und Aufklärungsquoten der 
�erbreitung von Kinderpornographie in Form des gewerbsmäßigen oder 
bandenmäßigen Handelns; § ���b Abs. � StGB (bis einschl. �00�: § ��� Abs. � 
StGB)

Anzahl Fälle HZ AQ

1995 149 0,18 65,1

1996 344 0,42 62,8

1997 253 0,31 81,0

1998 191 0,23 69,6

1999 245 0,30 80,0

2000 110 0,13 75,5

2001 80 0,10 71,3

2002 108 0,13 59,3

2003 75 0,09 72,0

2004 154 0,19 66,2

2005 191 0,23 53,4

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Im	Jahr	2005	wurden	insgesamt	109	Tatverdächtige	dieses	Delikts	registriert,	die	zu	96,7	%	Erwachsene	

und	zu	94,5	%	männlichen	Geschlechts	waren.
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Damit	korrespondierend	findet	sich	ein	erheblicher	Anstieg	der	Tatverdächtigenzahlen	von	634	TV	

(TVBZ:	0,77)	 im	Jahr	2000	auf	2.425	TV	(TVBZ:	2,94)	 im	Jahr	2005,	was	einer	Erhöhung	um	etwa	das	

Vierfache	entspricht.	Auch	hier	sind	die	Tatverdächtigen	weit	überwiegend	männlich	(die	Anteile	der	

männlichen	TV	 schwanken	 regelmäßig	um	etwa	95	%).	 Kinder	und	 Jugendliche	 spielen	bei	 diesem	

Tatbestand	 eine	 deutlich	 untergeordnete	 Rolle	 (2005:	 0,5	%	 Kinder,	 6	%	 Jugendliche	 und	 5	%	Heran-

wachsende).	Deren	Anteile	haben	sich	zudem	in	den	Jahren,	zu	denen	Informationen	verfügbar	sind,	

kaum	verändert.

Im	 Vergleich	 zur	 einfachen	 Verbreitung	 und	 Verschaffung	 von	 Kinderpornographie	 sind	 die	 Fall-

zahlen	des	gewerbs-	oder	bandenmäßigen	Handelns	deutlich	niedriger.	Die	höchsten	Werte	 finden	

sich	hier	in	den	Jahren	1996,	1997	und	1999.	Im	Jahr	2005	ist	allerdings	die	höchste	Fallzahl	für	die	Zeit	

nach	der	Jahrtausendwende	festzustellen.

3.1.4.2.2 Polizeiliche Ermittlungen in Datennetzen
Im	 Januar	 1999	wurde	 beim	Bundeskriminalamt	 die	 „Zentralstelle	 für	 anlassunabhängige	 Recher-

chen	in	Datennetzen“	(ZaRD)	eingerichtet,	die	sich	mit	der	ständigen,	systematischen	und	deliktüber-

greifenden	Suche	nach	strafbaren	Inhalten	im	Internet	und	in	Onlinediensten	befasst.	Davon	umfasst	

ist	auch	die	Beweissicherung	bis	zur	Feststellung	der	Verantwortlichen	und/oder	der	örtlichen	Zustän-

digkeiten	von	Polizei	und	Justiz.126	Die	Kontrollen	beziehen	sich	auf	den	so	genannten	Internet-Relay-

Chat	(ICR),	das	World	Wide	Web	(www),	das	Usenet	(Newsgroups)	und	das	so	genannte	File	Transfer	

Protocol	 (FTP)	 sowie	 Filesharing-Dienste	 und	 -Anwendungen.	 Einen	 großen	 Teil	 der	 so	 ermittelten	

Verdachtsfälle	betrifft	Kinderpornographie.	Im	Jahr	2005	wurden	durch	die	ZaRD	insgesamt	356	Ver-

dachtsfälle	bearbeitet.127	Etwa	zwei	Drittel	davon	betrafen	Kinderpornographie.	

Insgesamt	ist	seit	dem	Jahr	2000	eine	deutliche	Reduzierung	der	durch	das	BKA	recherchierten	Ver-

dachtsfälle	der	Kinderpornographie	zu	verzeichnen.	Dies	ist	allerdings	nicht	darauf	zurückzuführen,	

dass	Kinderpornographie	über	das	Internet	seltener	verbreitet	würde	oder	sich	die	Problematik	insge-

samt	verringert	hätte,	sondern	steht	mit	einer	Dezentralisierung	der	Aktivititäten	der	Überwachung	

von	Datennetzen	in	Zusammenhang.	Hier	werden	unterschiedliche	Teilaktivitäten	zunehmend	auch	

auf	Landesebene	realisiert.	

In	der	Summe	kommt	das	BKA	zu	der	Einschätzung,	dass	bundesweit,	bei	Berücksichtung	der	in	den	

einzelnen	Bundesländern	recherchierten	Verdachtsfälle,	eine	Steigerung	der	Fallzahlen	bei	anlassun-

abhängigen	Recherchen	zu	verzeichnen	sei.	Dies	korrespondiert	mit	den	entsprechenden	Anstiegen	

der	Fallzahlen	der	polizeilichen	Kriminalstatistik.

3.1.4.2.3 Die Strafverfolgung bei Kinderpornographie
Für	den	schweren	sexuellen	Missbrauch	von	Kindern	zum	Zweck	der	Herstellung	pornographischer	

Schriften	liegen	keine	gesonderten	Daten	aus	der	Strafverfolgungsstatistik	vor,	die	es	erlauben	wür-

den,	die	justizielle	Handhabung	dieses	Delikts	gesondert	zu	analysieren.	

Bezogen	auf	die	Fälle	des	Besitzes/Verschaffens	von	Kinderpornographie,	bei	welcher	die	PKS	deut-

liche	 Anstiege	 der	 Fall-	 und	 Tatverdächtigenzahlen	 ausweist,	 finden	 sich	 etwa	 korrespondierende	

126	 Information	zur	Zentralstelle	für	anlassunabhängige	Recherchen	in	Datennetzen:	http://www.bka.de/profil/zentralstel-

len/zard.pdf.
127	 In	340	Fällen	wurde	eine	Anzeige	erstellt	(aufgrund	hinreichenden	Anfangsverdachts);	vgl.	Tätigkeitsbericht	KI	26	–	TeSIT	

vom	13.	März	2006.
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Zuwächse	auch	auf	der	justiziellen	Ebene.	Im	Folgenden	werden	angesichts	der	sehr	geringen	Anteile	

Jugendlicher	und	Heranwachsender	an	den	Tatverdächtigen	nur	die	Entwicklungen	der	Strafverfol-

gung,	bezogen	auf	die	nach	dem	Erwachsenenstrafrecht	behandelten	Personen,	thematisiert.	Es	 ist	

davon	auszugehen,	dass	die	überwiegende	Mehrzahl	der	abgeurteilten	Fälle	auch	im	Jahr	2004	Taten	

betrifft,	die	noch	vor	Inkrafttreten	der	Gesetzesreform	begangen	wurden,	so	dass	deren	Effekte	sich	

hier	noch	nicht	umfassend	niedergeschlagen	haben	dürften.	

Gleichwohl	ist	 für	Besitz/Verschaffung	von	Kinderpornographie	2004	gegenüber	den	Vorjahren	ein	

leichter	Rückgang	der	Verfahrenseinstellungen	auf	gerichtlicher	Ebene	zu	konstatieren.	Des	Weiteren	

wird	zwar	nach	wie	vor	der	größte	Anteil	der	Verfahren	mit	dem	Ausspruch	einer	Geldstrafe	beendet.	

Deren	Anteil	 ist	 jedoch	 leicht	 rückläufig.	 Deutlich	 zugenommen	hat	 demgegenüber	 die	Quote	 des	

Ausspruchs	von	Freiheitsstrafen	(von	11,6	%	der	Verurteilten	1999	auf	18,6	%	der	Verurteilten	2004).	

Ganz	ähnlich	stellt	 sich	die	Entwicklung	auch	hinsichtlich	der	 justiziellen	Behandlung	der	Verbrei-

tung	von	Kinderpornographie	dar.	In	den	letzten	beiden	Jahren	hat	sich	die	Quote	der	Einstellungen	

etwas	vermindert	und	auch	die	Rate	der	Verurteilten,	die	eine	Geldstrafe	erhielten,	ist	etwas	zurück-

gegangen.	Letztere	 liegt	2004	bei	52,2	%	 (1999:	63,0	%).	Komplementär	dazu	 ist	die	Verhängung	von	

Freiheitsstrafen,	 die	 zur	 Bewährung	 ausgesetzt	 wurden,	 angestiegen	 (von	 1999:	 35,0	%	 auf	 2004:	

45,0	%).

Die	Zahlen	zur	Sanktionierung	von	Fällen	des	gewerbs-	oder	bandenmäßigen	Handelns	sind	so	gering,	

dass	sich	hier	Tendenzaussagen	nicht	treffen	lassen.

Insgesamt	ist	zu	konstatieren,	dass	im	Hellfeld	die	Fälle	der	Kinderpornographie	seit	der	Jahrtausend-

wende	deutlich	zugenommen	haben	und	dass	auf	der	Ebene	der	 Justiz	darauf	vermehrt	mit	Sankti-

onierung	und	 einem	Anstieg	der	Verhängung	 von	 Freiheitsstrafen	 reagiert	wurde,	 noch	bevor	 die	

Gesetzreform	des	Jahres	2004	ihre	Wirksamkeit	entfalten	konnte.

3.1.4.3 Misshandlung von Kindern
Elterliche	Gewalt	gegen	Kinder	und	Jugendliche	hat	unterschiedliche	Erscheinungsformen.	Sie	reicht	

von	der	psychischen	Kindesmisshandlung128,	der	psychischen	und	physischen	Vernachlässigung	über	

die	körperliche	Bestrafung,	die	körperliche	Misshandlung	sowie	sexuelle	Missbrauchshandlungen	an	

Kindern	bis	im	Extremfall	hin	zu	Tötungen	von	Kindern.129	Nachdem	die	Entwicklung	des	sexuellen	

Kindesmissbrauchs	 im	 vorangegangenen	 Abschnitt	 beschrieben	 wurde,	 konzentriert	 sich	 die	 fol-

gende	Darstellung	auf	die	physische	Gewalt	gegen	Kinder.

In	zahlreichen	internationalen	Studien	konnte	gezeigt	werden,	dass	–	abgesehen	von	tödlichen	Fol-

gen	 –	 die	 elterliche	 physische	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 –	 neben	 gesundheitsschädigenden	 Effekten130,	

Entwicklungsverzögerungen	 und	 kognitiven	 Beeinträchtigungen,	 die	 sich	 auch	 in	 verminderten	

Schulleistungen	 und	 ungünstigeren	 Zukunftschancen	 niederschlagen	 –	 ein	 erhöhtes	 Risiko	 von	

Delinquenz	 im	 Jugendalter	 nach	 sich	 zieht.131	 In	 Deutschland	 fand	 sich	 z.	B.	 in	 der	 Reanalyse	 der	

Tübinger	 Jungtäteruntersuchung,	 dass	 defizitäre	 familiäre	 Interaktionen	 die	 Wahrscheinlichkeit	

128	 Zu	deren	Bedeutung	sowie	Definitionsproblemen	siehe	auch	dettenBorn, h.,	2005.
129	 enGFer, A.,	2005;	liBAl, r.	und	G. deeGener,	2005;	deeGener,	G.,	2005.
130	 mAlinosKi-rummel, r.	und	d. J. hAnsen,	1993;	mccord, J.,	1983.
131	 Bolton, F. G.	u.	a.,	1977;	hecK, c.	und	A. wAlsh,	2000;	widom, c. s.,	1989;	widom, c. s. und m. G. mAxField,	2001;	zinGrAFF, m. t.	

u.	a.,	1993.



���Ausgewählte Kriminalitätsbereiche

von	Verhaltensauffälligkeiten	im	Kindes-	und	Jugendalter	deutlich	erhöhen.132	Weiter	neigen	solche	

Kinder	in	erhöhtem	Maße	dazu,	Interaktionspartnern	feindselige	Neigungen	zu	unterstellen.133	Ihnen	

steht	nur	ein	reduziertes	Repertoire	konstruktiver,	nicht	aggressiver	Verhaltensalternativen	zur	Ver-

fügung.134	Dies	geht	mit	erhöhten	Risiken	eigener	Viktimisierung	sowohl	im	Jugendalter	als	auch	in	

späteren	Beziehungen	sowohl	zu	eigenen	Partnern	als	auch	eigenen	Kindern	einher.	Insoweit	ist	die	

Verbreitung	physischer	Gewalt	in	der	Erziehung,	abgesehen	davon,	dass	es	sich	um	Straftatbestände	

132	 GöppinGer, h.,	1983;	thomAs, J.	u.	a.,	1998.
133	 coie, J. d.,	1991.
134	 lösel, F.	und	t. Bliesener,	2003.

Schaubild �.�-��: Misshandlungsbedingte Todesfälle unter ��-Jähriger in der zweiten Hälfte 
der ���0er Jahre in der OECD
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Schaubild 3.1-15: Misshandlungsbedingte Todesfälle unter 15-Jähriger in der zweiten  
 Hälfte der 1990er Jahre in der OECD 
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handelt,	auch	im	Hinblick	auf	langfristige	Risiken	delinquenter	Entwicklungen	sowie	von	Viktimisie-

rungsrisiken	relevant.135

Solche	Fälle	der	physischen	Gewalt	von	Eltern	gegen	 ihre	Kinder	 sind	 in	der	PKS	allerdings	bei	den	

Körperverletzungs-	und	Tötungsdelikten	nicht	gesondert	nach	Alter	und	Art	der	Täter-Opfer-Bezie-

hung	so	präzise	ausgewiesen,	dass	hier	eine	umfassende	Analyse	der	Trends	unter	Einbeziehung	aller	

Erscheinungsformen	im	Hellfeld	möglich	wäre.	Die	verfügbaren	polizeilichen	Daten	erlauben	daher	

auch	zu	der	Frage,	 in	welchem	Maße	es	bei	Misshandlungen	oder	Vernachlässigungen	zu	tödlichen	

Ausgängen	kam,	keine	differenzierten	Analysen.	

Auf	 internationaler	Ebene	wurde	durch	uniceF	 2003	eine	 international	vergleichende	Analyse	der	

misshandlungsbedingten	Todesfälle	 in	OECD-Staaten	aus	der	zweiten	Hälfte	der	1990er	Jahre	veröf-

fentlicht.136	

Dazu	wurden	die	WHO-Todesursachenstatistik	und	die	 ICD-Klassifikation	der	Ursachen	verwendet.	

Die	Analyse	bezieht	sich	auf	einen	Fünfjahreszeitraum	in	der	zweiten	Hälfte	der	1990er	Jahre.	Deutsch-

land	liegt	hier	im	Ländervergleich	im	mittleren	Bereich.137	Die	helleren	Balkenteile	in	der	obigen	Gra-

fik	stellen	den	Anteil	der	ungeklärten	Todesfälle	dar.	Diese	unterscheiden	sich	zwischen	den	Ländern	

beträchtlich.	Hier	besteht	nach	Ansicht	der	UNICEF	eine	hohe	Wahrscheinlichkeit,	dass	 es	 sich	um	

misshandlungsbedingte,	als	solche	jedoch	nicht	eindeutig	erkannte	Fälle	handelt,	weshalb	diese	bei	

der	Rangordnung	der	Länder	berücksichtigt	wurden.	

Im	Vergleich	zu	den	70er	Jahren	sind	nach	Informationen	von	uniceF	diesbezüglich	in	den	meisten	

europäischen	Ländern	–	zum	Teil	 sehr	deutliche	–	Rückgänge	zu	verzeichnen.	Anstiege	 finden	sich	

nur	in	einem	Land.	Für	die	Bundesrepublik	wurden	bezogen	auf	diesen	Zeitvergleich	indessen	keine	

Daten	veröffentlicht.	Die	Analyse	zeigte	weiter,	dass	vor	allem	bei	den	unter	vierjährigen	Kindern	ein	

deutlich	erhöhtes	Risiko	der	misshandlungsbedingten	Tötung	besteht.

In	Deutschland	wurde	im	Jahr	2000	mit	der	Novellierung	von	§	1631	Abs.	2	BGB	das	Recht	von	Kindern	

auf	gewaltfreie	Erziehung	etabliert.	 Insgesamt	existieren	 in	 (nur)	 sieben	Ländern	der	OECD	bislang	

solche	Gesetze,	die	auch	körperliche	Züchtigung	grundsätzlich	untersagen:	in	Schweden	seit	1979,	in	

Finnland	seit	1984,	in	Norwegen	seit	1987,	in	Österreich	seit	1989,	in	Dänemark	seit	1997,	in	Deutsch-

land	seit	2000	und	in	Island	seit	2003.138	Es	stellt	sich	für	Deutschland	die	Frage,	ob	die	gesetzlichen	

Änderungen	 bzw.	 die	 damit	 zuvor	 verbundenen	 Debatten	 und	 Kampagnen	 auch	 tatsächlich	 mit	

einem	Rückgang	der	körperlichen	Erziehungsgewalt	einhergegangen	sind.	

Betrachtet	man	dazu	die	Daten	des	Hellfeldes	der	PKS,	hier	die	Fälle	der	Misshandlung	von	Schutzbe-

fohlenen,	die	in	Ermangelung	entsprechender	Meldedienste,	wie	sie	in	den	USA	existieren,	die	einzige	

umfassendere	Hellfeldstatistik	zu	diesem	Problemkomplex	auf	nationaler	Ebene	darstellt,	so	scheint	

135	 Vgl.	moFFitt, t. e.	u.	a.,	2001	m.	w.	Nachw.;	s.	a.	wilmers, n.	u.	a.,	2002;	widom, c. s. und m. G. mAxField,	2001;	widom, c. s.,	

1989.
136	 UNICEF	(Hg.),	2003.
137	 Zu	 den	 genauen	 Berechnungsmethoden	 sowie	 den	 verbleibenden	 Klassifikationsunsicherheiten	 siehe	 UNICEF	 (Hg.),	

2003,	S.	33.
138	 UNICEF	(Hg.),	2003.



���Ausgewählte Kriminalitätsbereiche

auf	den	ersten	Blick	eher	das	Gegenteil	der	Fall	zu	sein.139	Seit	1993	hat	sich	die	Opfergefährdungszahl	

der	kindlichen	Opfer	einer	Misshandlung	von	Schutzbefohlenen	etwa	verdoppelt.	

Angestiegen	sind	vor	allem	jene	Fälle,	in	denen	zwischen	kindlichem	Opfer	und	Täter	eine	Verwandt-

schaftsbeziehung	besteht.	Hierbei	dürfte	es	sich	hauptsächlich	um	Eltern	als	Täter	handeln,	während	

die	Zahl	der	Opfer	anderer,	zur	Fürsorge	im	Sinne	von	§	225	verpflichteter	Täter	(z.	B.	Ausbilder,	Erzie-

her,	Betreuer,	Pfleger,	etc.)	konstant	geblieben	bzw.	tendenziell	sogar	etwas	gesunken	ist.140	

Dies	könnte	einerseits	 auf	 einem	 tatsächlichen	Gesamtanstieg	derartiger	Gewaltvorfälle	 im	Eltern-

Kind-Verhältnis	beruhen.	Es	wäre	aber	auch	möglich,	dass	solche	Vorfälle	zunehmend	zur	Kenntnis	

von	 Strafverfolgungsorganen	gebracht	 (Veränderung	des	Anzeigeverhaltens),	 von	diesen	 vermehrt	

eigenständig	 gesehen	 (Veränderung	 der	 formellen	 Kontrollintensität)	 bzw.	 nach	 Kenntnisnahme	

vermehrt	als	Straftatbestand	gewertet	wurden	(Veränderung	der	Subsumtionsgewohnheiten).	 Inso-

fern	 verbieten	 sich	 Schlussfolgerungen	 allein	 unter	 Rückgriff	 auf	 diese	 polizeilichen	Daten.	 Glück-

139	 Im	heutigen	§	225	StGB	(§	223b	StGB	a.	F.)	wird	die	körperliche	Misshandlung	von	Schutzbefohlenen	als	besondere	Form	

der	Körperverletzung	(insofern	als	Qualifikation)	unter	Strafe	gestellt	und	mit	einem	erhöhten	Strafrahmen	ausgestattet.	

Es	sind	darin	aber	auch	seelische	Misshandlungen	in	Form	der	böswilligen	Vernachlässigung	enthalten.	Die	PKS	erlaubt	

diesbezüglich	die	Analyse	der	Entwicklung	der	Opferzahlen	für	Betroffene	im	Alter	von	unter	14	Jahren,	also	von	Kindern.	

Eine	gesonderte	Erfassung	der	Körperverletzung	von	Kindern	durch	Eltern	durch	Delikte	gem.	§§	223,	224,	226	StGB	ist	

bislang	–	mangels	einer	Untergliederung	der	Opferzahlen	sowohl	nach	Alter	als	auch	nach	Täter-Opfer-Beziehung	–	nicht	

ohne	Weiteres	möglich.	Generell	wird	die	Tätergruppe	„Eltern“	nicht	gesondert	ausgewiesen,	so	dass	eine	Analyse	sich	

auf	die	Fälle	beschränken	muss,	in	denen	kindliche	Opfer	in	einem	Verwandtschaftsverhältnis	zum	Täter	stehen.
140	 Die	Quote	der	Opfer	der	Misshandlung	Schutzbefohlener	durch	Täter	 in	 verwandtschaftlicher	Beziehung	 ist	 von	 1993	

(74,6	%)	bis	2004	(79,1	%)	sogar	leicht	angestiegen.

Schaubild �.�-��: Entwicklung der polizeilich registrierten Opfer der Misshandlung von  
Schutzbefohlenen ����–�00�
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Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik. 

Schaubild 3.1-16: Entwicklung der polizeilich registrierten Opfer der Misshandlung von 
 Schutzbefohlenen 1993-2005 
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licherweise	 liegen	gerade	zu	diesem	Problemkomplex	Dunkelfeldstudien	vor,	auf	die	 im	Folgenden	

eingegangen	wird.

3.1.5 Befunde aus Dunkelfeldstudien 
Insgesamt	richtete	sich	ein	Schwerpunkt	der	empirischen	kriminologischen	Dunkelfeldforschung	der	

letzten	Jahre	–	sieht	man	einmal	vom	Thema	Jugendgewalt	und	entsprechenden	Schülerbefragungen	

ab141	–	auf	die	Gewalt	im	sozialen	Nahbereich.	Für	die	Gesamtbevölkerung	repräsentative,	neuere	Stu-

dien,	die	allgemeineren	Aufschluss	über	Deliktschwereentwicklungen,	Anzeigeverhalten	oder	auch	

besondere	 Risikogruppen	 bezogen	 auf	 Gewaltkriminalität	 bieten	 könnten,	 stehen	 seit	 dem	 Ersten	

Periodischen	Sicherheitsbericht	nicht	zur	Verfügung,	ausgenommen	für	die	Gewalt	im	sozialen	Nah-

raum	sowie	Gewalterfahrungen	von	Frauen.	

Für	die	Gewalt	gegen	Kinder	durch	Eltern	liegen	–	neben	Befunden	aus	Befragungen	von	Schülerinnen	

und	Schülern	–	mehrere	Erhebungen	vor,	die	sich	diesem	Phänomen	im	Kontext	der	Veränderung	des	

elterlichen	Züchtigungsrechts	und	dessen	Wirkungen	befasst	haben.142	Für	die	Gewalt	gegen	Frauen	

kann	auf	eine	aktuelle	 repräsentative	Studie	zurückgegriffen	werden,	die	körperliche	und	sexuelle	

Gewalt	gegen	Frauen,	darunter	vor	allem	auch	die	häusliche	Gewalt	in	Partnerbeziehungen,	thema-

tisiert	hat.143	Aus	diesem	Forschungskontext	steht	auch	eine	Pilotstudie	zur	Gewalt	gegen	Männer	zur	

Verfügung.	Weiter	befasste	sich	die	Forschung	in	den	vergangenen	Jahren	national	wie	international	

zunehmend	mit	dem	Phänomen	des	Stalkings144,	das	sich	allerdings	nicht	in	allen	seinen	Formen	ohne	

Weiteres	als	physische	oder	sexuelle	Gewalt	bezeichnen	lässt,	sondern	auch	in	erheblichem	Maße	ver-

bale	Bedrohungen	und	psychische	Gewalt	beinhaltet.145	Gleichwohl	finden	sich	hier	Fälle,	die	teilweise	

bis	hin	zu	Tötungsdelikten	eskalieren146,	weshalb	es	angezeigt	erscheint	–	auch	mit	Blick	auf	die	aktu-

ellen	Diskussionen	zur	Gesetzgebung	in	diesem	Feld	–,	in	diesem	Kapitel	darauf	einzugehen.	

3.1.5.1 Kindesmisshandlung und körperliche Züchtigung von Kindern durch Eltern
Über	elterliche	Gewalt	gegen	Kinder	 lagen	 in	Deutschland	bis	 etwa	 1996	keine	Trendstudien	vor.147	

Erste	Hinweise	auf	gesellschaftliche	Entwicklungen	in	diesem	Bereich	lieferten	Mitte	der	1990er	Jahre	

Kohortenvergleiche	auf	Basis	von	Querschnittsdaten.	So	fand	BussmAnn	 in	der	Altersgruppe	der	über	

75-Jährigen	die	höchste	Rate	von	in	der	Kindheit	durch	elterliche	physische	Gewalt	Betroffenen,	bei	

den	unter	30-Jährigen	die	niedrigste.148	Ähnlich	stellte	wetzels	auf	Basis	einer	1992	durchgeführten	

Erhebung	beim	Vergleich	von	Alterskohorten	der	Geburtsjahrgänge	1933/42	bis	1972/76	fest,	dass	kör-

perliche	Elterngewalt	 zwischen	den	 1930er	und	 1980er	 Jahren	des	 letzten	 Jahrhunderts	 leicht,	aber	

kontinuierlich	abgenommen	hat.149

Im	Jahr	1998	zeigten	Schülerbefragungen,	dass	weniger	als	2	%	der	von	elterlicher	Gewalt	betroffenen	

Jugendlichen	diese	Erlebnisse	der	Polizei	mitteilten.150	Demnach	war	von	einem	enorm	großen	Poten-

141	 Vgl.	pFeiFFer, c.	und	p. wetzels,	2006;	dünKel, F.	und	B. GenG,	2003a;	BrettFeld, K.	u.	a.,	2005;	Boers, K.	und	J. reinecKe,	2002;	

2004a.	Ausführliche	Informationen	dazu	finden	sich	im	Kapitel	4.1.
142	 Vgl.	BussmAnn, K.,	2005.
143	 müller, u.	und	m. schröttle,	2004a;	2004b.
144	 Vgl.	hoFFmAnn, J.,	2005;	dressinG, h.	und	p. GAss,	2005;	weiss, A.	und	h. winterer,	2005.
145	 Vgl.	dazu	das	Themenheft	Stalking	(Heft	2/2005)	der	Zeitschrift	Praxis	der	Rechtspsychologie,	mit	zahlreichen	Beiträgen.
146	 Vgl.	GoeBel, G.	und	m. lApp,	2003.
147	 Vgl.	dazu	auch	FABiAn, t.	u.	a.,	2004.
148	 Vgl.	BussmAnn, K.,	1995;	1996;	2000.
149	 wetzels, p.,	1997.
150	 wetzels, p.	u.	a.,	2001.
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zial	der	 im	Dunkelfeld	verbliebenen	Geschehnisse	auszugehen.	Schon	zwei	 Jahre	 später	zeigte	eine	

Wiederholung	dieser	Befragungen	an	den	gleichen	Orten	mit	einer	gleichartigen	Altersgruppe	signi-

fikante	Rückgänge	der	Viktimisierung	 von	Kindern	und	 Jugendlichen	durch	 elterliche	 körperliche	

Gewalt.151	

Ein	Vergleich	von	Schülerbefragungen,	die	1998	und	2005	in	Stuttgart,	Schwäbisch-Gmünd	und	Mün-

chen	durchgeführt	wurden,	weist	in	dieselbe	Richtung.	Die	Quote	der	in	ihrer	Kindheit	von	schwerer	

körperlicher	 Bestrafung	 oder	Misshandlung	durch	 Eltern	 betroffenen	 Jugendlichen	 ging	 in	 diesem	

Zeitraum	von	28,4	%	auf	23,6	%	zurück.	Bezogen	auf	die	letzten	zwölf	Monate,	also	das	Jugendalter,	lag	

die	Opferrate	in	der	Befragung	2005	mit	12,1	%	ebenfalls	deutlich	niedriger	als	sieben	Jahre	zuvor,	wo	sie	

16,1	%	betrug.152	Bezieht	man	die	leichteren	Formen	körperlicher	Gewalt	in	der	Erziehung	(leichte	Ohr-

feige	u.	ä.)	ein,	dann	veränderten	sich	die	Quoten	für	die	Kindheit	insgesamt	von	61,5	%	auf	48,5	%,	für	

den	Zeitraum	der	letzten	zwölf	Monaten	gingen	sie	von	43,7	%	auf	34,0	%	zurück	(vgl.	Schaubild	3.1-17).

Dieses	Ergebnis	steht	im	Einklang	mit	wiederholten	repräsentativen	Befragungen	von	BussmAnn	und	

Mitarbeitern,	die	bei	Eltern	in	den	Jahren	1994,	1996,	2001	und	2005,	bei	Experten	in	den	Jahren	2001	

und	2005	sowie	bei	Jugendlichen	in	den	Jahren	1992,	2002	und	2005	durchgeführt	wurden.153	

Die	wiederholten	Befragungen	von	Eltern	erbrachten	auch	auf	der	Verhaltensebene	in	den	erbetenen	

Selbstberichten	 deutliche	 Rückgänge	 in	 der	 Häufigkeit	 der	 Anwendung	 aller	 Formen	 körperlicher	

151	 Vgl.	wilmers, n.	u.	a.,	2002.
152	 Vgl.	pFeiFFer, c.	und	p. wetzels,	2006;	s.	a.	BAier, d.	u.	a.,	2006,	S.	311	ff.
153	 BussmAnn, K.,	2002a;	BussmAnn, K.	u.	a.,	2003;	BussmAnn, K.,	2005.	

Schaubild �.�-��: Prozent der Opfer elterlicher Gewalt in Kindheit und Jugend: Befragung 
von Jugendlichen aus drei süddeutschen Städten ���� und �00� 
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Gewalt	gegen	Kinder	im	Zeitverlauf.154	Leichte	Abnahmen	finden	sich	dabei	auch	für	die	jüngere	Zeit	

zwischen	2001	und	2005.155	

Befragungen	der	Jugendlichen	weisen	in	die	gleiche	Richtung.	Auffallend	ist	allerdings,	dass	der	ent-

scheidende	Rückgang	zwischen	 1992	und	2002	 stattgefunden	hat.	Zwischen	2002	und	2005	zeigen	

sich	bei	der	leichteren	Gewalt	noch	marginale	Verminderungen,	bei	den	gravierenden	Formen	verän-

dert	sich	das	Niveau	hingegen	nicht	mehr	substanziell.

Berichteten	1992	noch	41,3	%	über	Schläge	mit	einem	Stock,	so	waren	es	2002	nur	noch	4,8	%	und	2005	

noch	4,5	%.	Auch	leichte	Ohrfeigen	gingen	zurück	von	81,2	%	(1992)	über	68,9	%	(2002)	auf	65,1	%	(2005).	

Demgegenüber	haben	die	schallende	Ohrfeige	wie	auch	die	Prügel	mit	Bluterguss	zwischen	1992	und	

2002	zwar	deutliche	Abnahmen	zu	verzeichnen,	im	Jahr	2005	jedoch	wieder	leichte	Zunahmen.	

Lediglich	die	Schülerbefragungen	von	Fuchs	und	Mitarbeitern	in	Bayern	kommen	–	abweichend	von	

den	Feststellungen	aller	anderen	 regionalen	Studien	–	 zum	Ergebnis	einer	Erhöhung	der	Opferrate	

durch	elterliche	Gewalt,	allerdings	beruhen	diese	Befunde	nur	auf	zwei	Items	und	die	Zunahme	ergab	

sich	im	Bereich	einer	gesteigerten	teilweisen	Zustimmung.	Fuchs	et	al.	kommentieren	dies	selbst	auch	

154	 BussmAnn, K.,	2002a;	BussmAnn, K.	u.	a.,	2003,	S.	16.
155	 Vgl.	BussmAnn, K.,	2005,	S.	47	(http://bussmann2.jura.uni-halle.de/FamG/Bussmann_FamilienGewaltReport.pdf).

Schaubild �.�-��: Wandel der Erziehungspraktiken zwischen ���� und �00�,  
Ergebnisse aus Jugendbefragungen
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Schaubild 3.1-18: Wandel der Erziehungspraktiken zwischen 1992 und 2002.  
 Ergebnisse aus Jugendbefragungen  
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damit,	dass	 sich	hier	womöglich	eine	Veränderung	der	Wahrnehmung	und	Bewertung	 seitens	der	

Schüler	abbildet	und	nicht	so	sehr	ein	gewandeltes	elterliches	Erziehungsverhalten.156

Insgesamt	stimmen	somit,	bis	auf	eine,	alle	anderen	vorliegenden	Studien	aus	unterschiedlicher	Per-

spektive	und	mit	verschiedenen	Erhebungsinstrumenten	im	Ergebnis	darin	überein,	dass	es	seit	den	

1990er	Jahren	zu	einem	deutlichen	Rückgang	der	körperlichen	Gewalt	in	der	Erziehung	gekommen	

ist.	 Allerdings	 ist	 in	 den	 Studien	 von	 BussmAnn	 auffallend,	 dass	 es	 offenbar	 im	 Zuge	 der	 Reduktion	

körperlicher	Gewalt	nicht	zu	einer	Verminderung	psychischer	Gewalt	gekommen	ist.	Problematisch	

erscheint	 vor	 allem	die	 gestiegene	Quote	 von	 Fällen,	 in	 denen	mit	 einem	Kind	nicht	mehr	geredet	

oder	 in	 denen	 es	 „niedergebrüllt“	 wird.	 Dies	 sind	 Handlungen,	 in	 denen	 Kinder	 neben	 massiven	

Demütigungen	auch	schlichte	Beziehungsverweigerungen	erfahren,	deren	konstruktive	Wirkungen	

mehr	als	 fraglich	 sind.	Hier	 liegen	Quellen	von	Bindungsstörungen,	deren	 langfristig	negative	 Fol-

gewirkungen	mittlerweile	gut	dokumentiert	 sind.157	Die	Forschungslage	zur	Vernachlässigung	und	

psychischen	Misshandlung	von	Kindern	ist	in	der	Bundesrepublik	allerdings	defizitär,	was	angesichts	

des	Umstandes,	dass	nicht	nur	deren	Verbreitung	höher,	sondern	teilweise	auch	–	nach	Ergebnissen	

amerikanischer	Forschungsarbeiten	–	die	Folgen	gravierender	sein	können,	in	Zukunft	dringend	ver-

ändert	werden	sollte.158

Erkenntnisse	zur	Vernachlässigung	von	Kindern,	die	nach	internationalen	Befunden	erhebliche	Aus-

wirkungen	 sowohl	 in	gesundheitlicher	Hinsicht	 als	 auch	mit	Blick	auf	die	 soziale	Entwicklung	von	

Kindern	hat,	die	teilweise	stärker	ausgeprägt	sind	als	das,	was	für	physische	Gewalt	gefunden	werden	

kann,	liegen	derzeit	für	Deutschland	auf	einer	verallgemeinerbaren	Basis	nicht	vor.159

Bemerkenswert	 ist	weiter	der	Befund	der	Studien	von	BussmAnn	und	Mitarbeitern,	dass	auch	auf	der	

Einstellungsebene	 die	 Ablehnung	 von	 Gewalt	 deutlich	 zugenommen	 hat.	 So	 verminderte	 sich	 die	

Akzeptanz	von	 leichten	Körperstrafen	bei	 Jugendlichen	drastisch.	 Fanden	 1992	noch	89	%	gelegent-

liche	Ohrfeigen	„in	Ordnung“,	so	waren	dies	2002	nur	noch	28,8	%.	Es	 ließ	sich	sowohl	bei	Eltern	als	

auch	bei	 Jugendlichen	nicht	nur	 eine	deutlich	 stärkere	Ablehnung	von	Gewalt	 als	Mittel	 der	 Erzie-

hung,	sondern	auch	eine	deutlich	stärkere	Sensibilisierung	für	Gewalt	feststellen.160	Offensichtlich	hat	

sich	danach	auch	ein	Wandel	des	Gewaltverständnisses	bei	Eltern	und	Jugendlichen	ereignet.	

Ein	entsprechender	Einstellungswandel	 ließ	 sich	bei	den	 Jugendlichen	auch	 für	die	Bewertung	von	

Gewalt	unter	Gleichaltrigen	feststellen:	Fanden	1992	noch	82	%	Ohrfeigen	unter	Mitschülern	„in	Ord-

nung“,	so	waren	es	2002	nur	noch	33,1	%.	Es	lässt	sich	also	insgesamt	eine	Distanzierung	von	Gewalt	

feststellen,	 die	 über	 den	 engen	 Bereich	 der	 körperlichen	 Bestrafung	 zwischen	 Eltern	 und	 Kindern	

hinausgeht.

Die	Veränderung	der	normativen	Bewertungen	dürfte	–	in	Kombination	mit	vermehrten	Beratungs-

angeboten,	 Präventionsprojekten	 sowie	 erhöhter	 Aufmerksamkeit	 seitens	 der	 Instanzen	 der	 for-

mellen	Sozialkontrolle	–	wesentlich	dafür	sein,	dass	Rückgänge	der	Gewalt	im	Eltern-Kind-Verhältnis	

156	 Vgl.	Fuchs, m.	u.	a.,	2005,	S.	130;	in	diesem	Sinne	auch	BAier, d.	u.	a.,	S.	282.
157	 Vgl.	FABiAn, t.	u.	a.,	2004;	siehe	dazu	auch	dettenBorn, h.,	2005.
158	 Vgl.	dazu	in	jüngster	Zeit	dettenBorn, h.,	2005;	BrAssArd, m. r.	und	d. B. hArdy,	2002.
159	 Vgl.	dazu	für	einen	internationalen	Überblick	smith, m. G.	und	r. FonG,	2004.
160	 Vgl.	 http://bussmann2.jura.uni-halle.de/FamG/Bussmann_OnlineReport.pdf	 sowie	 http://bussmann2.jura.uni-halle.

de/FamG/Bussmann_FamilienGewaltReport.pdf.
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in	der	PKS	nicht	 so	 sichtbar	 sind,	 sondern	dort	von	deutlichen	Anstiegen	der	 registrierten	Fälle	der	

Misshandlung	von	Schutzbefohlenen	begleitet	werden.

3.1.5.2 Körperliche und sexuelle Gewalt gegen Frauen
Im	 Jahr	 2003	wurde	 –	 als	 Teil	 des	nationalen	Aktionsplans	der	Bundesregierung	 zur	Gewalt	 gegen	

Frauen	–	eine	repräsentative	Befragung	von	10.264	Frauen	im	Alter	zwischen	16	und	85	Jahren	zu	ihren	

Gewalterfahrungen	durchgeführt.161	Diese	umfassende,	repräsentative	Studie162	kann	in	Bezug	gesetzt	

werden	zu	repräsentativen	Erhebungen	aus	1992	163,	deren	zentrale	Ergebnisse	bereits	im	Ersten	Peri-

odischen	Sicherheitsbericht	dargestellt	wurden.	Wenn	auch	Stichprobendesign	und	Erhebungsme-

thode	nicht	vollständig	gleich	waren164,	so	bietet	diese	Studie	gleichwohl	wichtige	Anhaltspunkte	für	

Entwicklungen	im	Längsschnitt	unter	Einbeziehung	von	Dunkelfelddaten.

3.1.5.2.1 Viktimisierung durch körperliche Gewalt
Insgesamt	 haben	 37	%	 der	 Frauen	 angegeben,	 seit	 ihrem	 16.	Lebensjahr	 eine	 Viktimisierung	 durch	

körperliche	Gewalt	erlebt	zu	haben.	Die	berichteten	Gewalthandlungen	umfassen	eine	weite	Spanne	

unterschiedlich	schwerwiegender	Handlungen,	von	Ohrfeigen	und	Androhungen	physischer	Gewalt	

bis	hin	zu	Bissen,	Faustschlägen	oder	Verletzungen	mit	einer	Waffe.	Weit	überwiegend	berichteten	

die	Frauen	mehrere	Arten	von	Gewalthandlungen.	12	%	der	gesamten	Stichprobe	geben	ausschließlich	

Drohungen,	Wegschubsen	oder	 leichte	Gewalthandlungen	 an.	 18,7	%	 berichten	hingegen	 auch	 von	

recht	 schweren	physischen	Gewaltakten,	die	 in	 70,9	%	der	 Fälle	 auch	mit	Verletzungsfolgen	einher-

gingen.165	Etwa	40	%	der	seit	dem	16.	Lebensjahr	von	körperlicher	Gewalt	betroffenen	Opfer	hatten	bei	

mindestens	einem	ihrer	Viktimisierungserlebnisse	Angst,	ernsthaft	oder	lebensgefährlich	verletzt	zu	

werden.	Etwa	die	Hälfte	aller	Opfer	hat	auch	unmittelbare	Verletzungen	erlitten,	davon	war	wieder-

um	etwa	die	Hälfte	als	schwerwiegend	einzuschätzen	(i.	e.	58	%	der	Verletzungen	gingen	über	blaue	

Flecken	oder	Prellungen	hinaus).	

Als	Täter	wurden	von	den	Befragten	zur	Hälfte	Partner	oder	Expartner	genannt,	von	30	%	auch	andere	

Personen	aus	der	Familie.	Demgegenüber	spielen	Unbekannte	(19,5	%)	oder	flüchtige	Bekannte	(10,8	%)	

nur	eine	relativ	untergeordnete	Rolle.	Der	überwiegende	Teil	der	physischen	Gewalt,	den	die	Frauen	

erlitten	hatten,	spielte	sich	also	in	ihrem	sozialen	Nahraum	ab,	was	im	Einklang	mit	früheren	Unter-

suchungen	zu	diesem	Thema	steht.166	 In	Übereinstimmung	damit	wurde	in	71	%	der	Fälle	die	eigene	

Wohnung	als	Tatort	angegeben.	Mit	71,4	%	war	die	Mehrheit	der	Täter	männlich.167

Bezogen	 auf	 einen	 Einjahreszeitraum	 berichten	 7	%	 der	 Befragten	 über	 Viktimisierungserlebnisse	

durch	 körperliche	Gewalt,	 davon	 etwa	die	Hälfte	 über	 einmalige	Vorkommnisse,	 die	 übrigen	über	

161	 müller, u.	und	m. schröttle,	2004a;	www.bmfsfj.de.
162	 Ergänzt	wurde	 die	 repräsentative	 Stichprobe	 durch	 Befragungen	 spezieller	weiterer	 Teilpopulationen	 (250	 türkische	

und	250	russischsprachige	Migrantinnen,	die	in	ihrer	Muttersprache	befragt	wurden;	60	Asylbewerberinnen;	80	Frauen	

in	Haft	und	110	Prostituierte).
163	 Vgl.	dazu	wetzels, p.	u.	a.,	1995.
164	 In	dieser	Studie	wurde	sowohl	mit	mündlichen	als	auch	mit	schriftlichen	(stärker	anonymisierten)	Befragungsmethoden	

gearbeitet.	In	dieser	Hinsicht	ist	die	Studie	mit	der	Erhebung	des	KFN	aus	dem	Jahr	1992	vergleichbar	(vgl.	wetzels, p.	u.	a.,	

1995),	was	die	Option	bietet,	die	Entwicklungen	im	Hellfeld	mit	den	Dunkelfeldtrends	zu	vergleichen.	Es	ist	allerdings	zu	

beachten,	dass	der	Abfragemodus	der	aktuellen	Studie	aus	2003	deutlich	differenzierter	ist	als	in	der	KFN-Studie,	was	zu	

erhöhten	Raten	in	der	aktuellen	Erhebung	führen	kann,	weil	Erinnerungen	besser	gestützt	werden.
165	 Bei	1,1	%	waren	keine	konkretisierten	Handlungen	genannt	worden.
166	 Vgl.	wetzels, p.	u.	a.,	1995.
167	 In	18,9	%	der	Fälle	handelten	sowohl	männliche	als	auch	weibliche	Täter	und	in	9,6	%	waren	es	ausschließlich	Täterinnen.
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mehrfache	 Viktimisierungen.	 Damit	 liegt	 die	 Prävalenzrate	 der	 Viktimisierung	 durch	 körperliche	

Gewalt	im	Mittelbereich	dessen,	was	auch	in	anderen	europäischen	Studien	bezogen	auf	einen	einjäh-

rigen	Referenzzeitraum	gefunden	wurde.168	

Bezogen	auf	einen	Fünfjahreszeitraum	findet	sich	eine	Prävalenzrate	 für	physische	Gewalt	von	11	%,	

was	deutlich	niedriger	liegt	als	die	entsprechende	Opferrate	der	Studie	des	KFN	aus	dem	Jahre	1992,	in	

der	eine	Rate	von	17,3	%	ermittelt	wurde.	Unter	Beachtung	der	methodischen	Unterschiede	kann	hier	

vorsichtig	geschlossen	werden,	dass	es	nicht	zu	einem	Anstieg	der	Gewalt	gegen	Frauen	gekommen	

ist,	sondern	tendenziell	zu	einem	Rückgang,	was	auch	mit	Befunden	von	Schülerbefragungen	zur	Ent-

wicklung	der	Gewalt	in	elterlichen	Partnerbeziehungen	in	Einklang	steht.169

3.1.5.2.2 Viktimisierung durch sexuelle Gewalt
Legt	man	die	 von	 müller	 und	 schröttle	 u.	a.	 verwendete	Variante	der	 eng	angelehnt	 an	 strafrecht-

liche	Definitionen	vorgenommenen	Operationalisierung	 sexueller	Gewalt	 (mit	körperlicher	Gewalt	

oder	entsprechenden	Drohungen	erzwungene	sexuelle	Handlung)	zugrunde,	dann	finden	sich	12,8	%	

Frauen,	die	angeben,	seit	dem	16.	Lebensjahr	in	diesem	Sinne	sexuelle	Gewalt	erlitten	zu	haben.	Dies	

ist	eine	vergleichbare	Größenordnung,	wie	sie	auch	in	früheren	Studien	für	die	Bundesrepublik	gefun-

den	wurde.170	Etwa	in	der	Hälfte	der	Fälle	handelte	es	sich	dabei	um	vollendete	Vergewaltigungen	(6	%	

der	Stichprobe).	Die	übrigen	Nennungen	verteilen	sich	auf	versuchte	Vergewaltigungen	sowie	unter-

schiedliche	Formen	sexueller	Nötigung.171	

Etwa	die	Hälfte	der	Frauen	hat	solche	sexuellen	Gewalthandlungen	mehrfach	in	ihrem	Leben	erlitten.	

Bei	15	%	handelt	es	sich	um	mehr	als	20-malige	Opfererfahrungen.	Die	Rate	der	Mehrfachviktimisie-

rungen	steigt	mit	der	Nähe	der	Beziehung	zwischen	Täter	und	Opfer	an.

Bezogen	auf	einen	einjährigen	Referenzzeitraum	berichteten	1	%	aller	Befragten	2003	entsprechende	

Viktimisierungserlebnisse	 durch	 sexuelle	 Gewalt.172	 Bezogen	 auf	 einen	 fünfjährigen	 Referenzzeit-

raum	findet	sich	eine	Prävalenzrate	sexueller	Gewalt	von	2	%173,	was	etwas	niedriger	liegt	als	die	ent-

sprechende	Rate,	wie	sie	in	den	Studien	aus	dem	Jahr	1992	gefunden	wurde,	in	der	die	Fünfjahresprä-

valenzrate	bei	3,5	%	lag.	Dies	indiziert,	dass	es	auch	im	Bereich	der	sexuellen	Gewalt	gegen	Frauen	–	im	

Gegensatz	zu	den	Entwicklungen	im	polizeilichen	Hellfeld	–	nicht	zu	realen	Zunahmen	gekommen	

ist,	sondern	eher	zu	Rückgängen.174

168	 Vgl.	löBmAnn, r.	u.	a.,	2003;	hAGemAnn-white, c.,	2001.
169	 Vgl.	wilmers, n.	u.	a.	2002;	BAier, d.	u.	a.,	2006.
170	 Vgl.	wetzels, p.	und	c. pFeiFFer,	1995.
171	 Vgl.	 müller, u.	 und	 m. schröttle,	 2004a,	 S.	70.	 Bei	 einer	 noch	weiteren	Gewaltdefinition,	 die	 auch	ungewollte	 sexuel-

le	Handlungen	 unter	 psychischem	Druck	 einbezieht,	 steigt	 die	 Gesamtprävalenz	 von	 12	%	 auf	 16	%	 (müller, u.	 und	 m. 

schröttle,	2004a,	S.	73).	Die	Einbeziehung	sexueller	Belästigungen	 führt	dann,	wenn	die	weiteste	Definition	sexueller	

Viktimisierungserfahrungen	 zugrundegelegt	 wird,	 d.	h.	 wenn	 auch	 Vorfälle	 einbezogen	 werden,	 die	 nicht	 mit	 kör-

perlicher	Gewalt	 oder	manifester	Drohungen,	 sondern	mit	 einem	 „Gefühl“	 ernsthafter	 Bedrohung	 verbunden	waren	

(Vorgänge	ohne	Geschlechtsverkehr	und	ohne	körperliche	Gewalt,	die	von	den	Autorinnen	als	sexuelle	Belästigung	mit	

„eventuellen	Gewaltfolgen“	 bezeichnet	werden),	 zu	 einer	Gesamtopferrate	 von	 34	%.	 Eine	 solch	weite	Definition	 steht	

allerdings,	 insbesondere	 bei	 gleichzeitiger	 Verwendung	 von	 Lebenszeitprävalenzraten,	 die	 zusätzliche	 Erinnerungs-

probleme	implizieren,	stets	vor	dem	Problem,	dass	die	Fragestellung	relativ	weit	interpretierbar	ist,	weshalb	diese	Quo-

ten	recht	zurückhaltend	zu	interpretieren	sind.	
172	 Vgl.	müller, u.	und	m. schröttle,	2004a,	S.	74.
173	 Vgl.	müller, u.	und	m. schröttle,	2004a,	S.	75.
174	 Vgl.	wetzels, p.	u.	a.,	1995;	wetzels, p.	und	c. pFeiFFer,	1995.	Beachtet	man,	dass	der	Abfragemodus	dieser	aktuellen	Befra-

gung	deutlich	differenzierter	 ist	 als	die	Methode	der	KFN-Studie	aus	 1992,	dann	 sind	 reale	Anstiege	 sexueller	Gewalt	
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3.1.5.2.3 Viktimisierungserfahrungen in der Partnerschaft
Nach	den	Ergebnissen	dieser	 jüngsten	 Studie	 lebten	86,3	%	der	Befragten	entweder	aktuell	 oder	 zu	

einem	früheren	Zeitpunkt	in	einer	Partnerschaft.	Insgesamt	25	%	aller	Frauen	haben	durch	einen	aktu-

ellen	oder	einen	früheren	Partner	körperliche	oder	sexuelle	Gewalt	erlebt.175	Die	höchste	Quote	findet	

sich	 bei	 Geschiedenen	 (56,3	%)	 und	 Ledigen	 (33,0	%),	 während	 Verwitwete	 (11,9	%)	 und	 Verheiratete	

(22,0	%)	hier	deutlich	niedrigere	Raten	aufweisen.176	13	%	aller	Frauen,	die	aktuell	in	einer	Partnerschaft	

lebten,	 gaben	 an,	 durch	 diesen	 Partner	 körperliche	 und/oder	 sexuelle	 Gewalt	 erlitten	 zu	 haben.177	

Frauen,	die	sexuelle	Gewalt	 in	Partnerschaften	erlebt	hatten,	berichteten	durchgehend	davon,	dass	

es	auch	zu	körperlichen	Gewalthandlungen	gekommen	ist.178	Die	Gewalthandlungen	durch	frühere	

Partner	waren	insgesamt	schwerwiegender	als	jene	in	den	aktuellen	Beziehungen.179

2,8	%	wurden	in	den	letzten	zwölf	Monaten	Opfer	körperlicher	und/oder	sexueller	Gewalt	durch	einen	

Partner.180	 In	 Bezug	 auf	 einen	 fünfjährigen	 Referenzzeitraum	 berichten	 6,5	%	 über	 entsprechende	

Erfahrungen	mit	Partnergewalt.181	Damit	ist	auch	diese	Rate	niedriger	als	die	in	der	1992,	also	elf	Jahre	

zuvor	durchgeführten	Befragung,	 die	 eine	Quote	 von	 17,1	%	Opfern	 körperlicher	und/oder	 sexueller	

Gewalt	durch	Täter	im	häuslichen	Bereich	feststellte.	Zwar	ist	angesichts	der	Unterschiedlichkeit	der	

methodischen	Anlage	der	Studien	hier	Vorsicht	geboten,	auch	dann	deuten	die	Befunde	 jedoch	auf	

Rückgänge	der	Gewalt	in	den	hier	fokussierten	Konstellationen	hin.

3.1.5.2.4 Hilfesuchverhalten und Anzeigebereitschaft
Aufschlussreich	 sind	 die	 Befunde	 zu	 polizeilicher	 Intervention	 bzw.	 Anzeige.	 Im	 Falle	 körperlicher	

Gewalt	 (innerhalb	oder	außerhalb	von	Partnerbeziehungen)	wurde	von	15	%	der	Frauen	mindestens	

einmal	die	Polizei	eingeschaltet.	Ereignete	sich	die	Gewalt	innerhalb	einer	Partnerbeziehung,	dann	

wurde	von	13	%	die	Polizei	einbezogen.	Damit	liegt	die	Anzeigequote	für	physische	Gewalt	in	Partner-

beziehungen	höher,	als	das	 in	der	Studie	aus	dem	Jahre	1992	mit	7	%	 für	den	Bereich	der	physischen	

Gewalt	in	engen	sozialen	Beziehungen	festgestellt	wurde.	Im	Hinblick	auf	die	sexuelle	Gewalt	wurde	

nach	den	Ergebnissen	von	müller	und	schröttle	von	8	%	der	Befragten	mindestens	einmal	die	Polizei	

verständigt.	1992	lag	diese	Quote	bei	6,7	%.	

Insgesamt	weisen	die	Ergebnisse	darauf	hin,	dass	das	Dunkelfeld	im	Bereich	der	Gewalt	gegen	Frauen	

zwar	enorm	hoch	ist.182	Andererseits	scheint	die	Anzeigequote	–	relativ	betrachtet	–	zum	Teil	deutlich	

gestiegen	zu	sein,	was	die	Diskrepanz	zwischen	einerseits	sich	rückläufig	entwickelnden	Prävalenz-

gegen	Frauen	eher	unwahrscheinlich,	da	die	sehr	differenzierte	Abfrage	in	der	Studie	von	müller	und	schröttle	vermut-

lich	zu	deutlich	höheren	Prävalenzraten	führt	als	die	im	Bereich	der	sexuellen	Gewalt	deutlich	knappere	Abfrage	in	der	

1992er	Studie.
175	 Vgl.	müller, u.	und	m. schröttle,	2004a,	S.	223.
176	 Vgl.	müller, u.	und	m. schröttle,	2004a,	S.	231.
177	 müller, u.	und	m. schröttle,	2004a,	S.	226.
178	 müller, u.	und	m. schröttle,	2004a,	S.	227.
179	 müller, u.	und	m. schröttle,	2004a,	S.	230.
180	 Diese	Quote	 ergibt	 sich	 aus	der	 Zahl	 der	nicht	 von	Partnergewalt	 Betroffenen	 (n=6025)	 und	der	Anzahl	 derer,	 die	 als	

Gewaltbetroffene	in	der	Lebenszeit	mit	gültigen	Angaben	(n=1496)	erklären,	in	den	letzten	zwölf	Monaten	viktimisiert	

worden	zu	sein	(n=208).	Diese	Quote	ist	dem	Bericht	von	müller	und	schröttle	nicht	direkt	zu	entnehmen,	sondern	erst	

nach	entsprechenden	eigenen	Berechnungen	aus	den	Angaben	auf	S.	234	(Tabelle	117)	einerseits	und	S.	231	(Tabelle	115)	

andererseits.
181	 Vgl.	Angaben	in	müller, u.	und	m. schröttle,	2004a	in	Tabellen	118	(S.	235)	und	Tabelle	115	(S.	231).
182	 Selbst	bei	schwerwiegenden	Gewaltfolgen	gelangen	zwar	mehr	Vorfälle	zur	Kenntnis	der	Polizei,	aber	auch	hier	werden	

über	75	%	der	Vorkommnisse	nicht	zur	Anzeige	gebracht,	vgl.	müller, u.	und	m. schröttle,	2004b,	S.	19.
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raten	 im	Dunkelfeld	und	andererseits	ansteigenden	Opferzahlen	 im	polizeilichen	Hellfeld	erklären	

könnte.	

Ein	wesentlicher	Faktor,	der	die	Bereitschaft	zur	Anzeige	beeinflusst,	ist	die	Zufriedenheit	mit	der	poli-

zeilichen	Intervention.	Hier	zeigt	ein	Vergleich	für	zeitlich	unterschiedlich	weit	zurückliegende	Vor-

fälle,	dass	es	in	den	letzten	Jahren	offenbar	zu	deutlichen	Verbesserungen	der	polizeilichen	Handha-

bung	von	Fällen	der	Gewalt	gegen	Frauen	gekommen	ist.	So	hat	der	Anteil	der	Vernehmungen	durch	

weibliche	Beamte	nach	den	Befragtenangaben	in	jüngeren	Jahren	einen	Zuwachs	erfahren.	Die	Rate	

der	Fälle,	in	denen	Schritte	zum	Schutz	der	Opfer	unternommen	wurden,	hat	gleichfalls	deutlich	zuge-

nommen,	während	die	Quote	der	Einstellungen	des	Verfahrens	deutlich	 rückläufig	war.	 Ingewahr-

samnahme	wie	auch	die	Erteilung	von	Platzverweisen	hatten	wiederum	deutlich	zugenommen.183	

„Zusammenfassend	 kann	 gesagt	 werden,	 dass	 bezüglich	 des	 polizeilichen	 Umgangs	 mit	 Gewalt	

gegen	Frauen	positive	Veränderungen	vor	allem	im	Bereich	des	Opferschutzes	und	der	Opferbetreu-

ung	sowie	der	verbesserten	Informationsvermittlung	sichtbar	geworden	sind.“184	

Dem	entspricht,	dass	beim	Vergleich	unterschiedlich	lange	zurückliegender	Fälle	ein	Anstieg	derer,	

die	mit	der	Arbeit	der	Polizei	sehr	zufrieden	waren,	von	35	%	(vor	mehr	als	fünf	Jahren)	über	45	%	(in	

den	letzten	fünf	Jahren)	hin	zu	55	%	(innerhalb	der	letzten	zwölf	Monate)	zu	verzeichnen	ist.	Dies	steht	

im	Einklang	mit	Berichten	aus	der	Polizeipraxis,	denen	zu	entnehmen	ist,	dass	gerade	im	Bereich	der	

häuslichen	Gewalt	ein	grundlegender	Wandel	der	polizeilichen	Taktik	und	Verhaltensweisen	sowie	

umfangreiche	Schulungen	stattgefunden	haben.185

3.1.5.2.5 Risikofaktoren der Viktimisierung von Frauen
Die	Studie	weist	auch	auf	Risikofaktoren	der	Viktimisierung	von	Frauen	hin,	die	dem	entsprechen,	was	

auch	in	anderen	nationalen	wie	internationalen	Untersuchungen	gefunden	wurde.186	Solche	Risiken	

sind	zum	Beispiel	Gewalterfahrungen	in	der	Kindheit	sowie	frühe	Heirat	und	Schwangerschaft.187	Spe-

ziell	die	Konfrontation	von	Kindern	mit	elterlicher	Partnergewalt	geht	nach	den	Ergebnissen	jüngerer	

Metaanalysen	 nationaler	 wie	 auch	 internationaler	 Forschungsarbeiten	 nicht	 nur	 mit	 erheblichen	

Risiken	der	auch	unmittelbaren	Viktimisierung	der	Kinder	dieser	Eltern	einher,	sondern	auch	damit,	

dass	die	Kinder	 in	erheblichem	Maße	dem	Risiko	der	Entwicklung	von	 internalisierenden	wie	auch	

externalisierenden	Störungen	ausgesetzt	sind.188	

Diese	Effekte	treten	unabhängig	davon	auf,	ob	es	auch	zu	direkter	Gewalt	eines	oder	beider	Elternteile	

gegenüber	dem	Kind	gekommen	ist.	 Internationale	Studien	legen	zudem	nahe,	dass	entsprechende	

negative	Folgen	auch	langfristig	auftreten.	So	konnte	gezeigt	werden,	dass	Kinder,	die	gezwungener-

maßen	Zeugen	elterlicher	Partnergewalt	geworden	waren,	als	Erwachsene	ein	erhöhtes	Risiko	sowohl	

eigener	Viktimisierung	durch	Partnergewalt	haben	als	auch	eine	gesteigerte	Wahrscheinlichkeit	auf-

weisen,	selbst	in	Beziehungen	Gewalt	anzuwenden.189	Insofern	ist	im	Falle	von	häuslicher	Gewalt	auch	

183	 müller, u.	und	m. schröttle,	2004a,	S.	197.
184	 müller, u.	und	m. schröttle,	2004a,	S.	197.
185	 Vgl. steFFen, w.,	2005.
186	 Vgl.	müller, u.	und	m. schröttle,	2004a,	S.	261	ff.
187	 Acierno, r.	u.	a.,	1999;	moFFitt, t. e.	u.	a.,	2001;	moFFitt, t. e.	und	A. cAspi,	1999.
188	 Kindler, h.,	2002;	Kindler, h.	und	A. werner,	2005;	KitzmAnn, K. m.	u.	a.,	2003;	wolFe, d. A.	u.	a.,	2003;	siehe	auch	huth-

BocKs, A. c.	u.	a.,	2001.
189	 yAtes, t. m.	u.	a.,	2003;	ehrensAFt, m. K.	u.	a.,	2003;	rossmAn, B. B. r.	u.	a.,	2004.
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dann,	wenn	Kinder	nur	indirekt	Mitbetroffene	und	nicht	selbst	Adressaten	von	Gewalt	sind,	mit	nicht	

unerheblichen	sozialen	Folgekosten	zu	rechnen.	

Weiter	 deuten	 die	 Forschungsergebnisse	 auf	 die	 Relevanz	 psychischer	 Gewalt	 für	 die	 Entstehung	

einer	 Eskalationsdynamik	hin.	 So	 sind	psychische	Gewalt	 und	Dominanzstreben	 sowie	 kontrollie-

rende	 Verhaltensweisen	 offenbar	 Vorläufer	 für	 massivere	 Formen	 der	 physischen	 Gewalt	 in	 Part-

nerbeziehungen.190	Alkohol	und	Drogen	begünstigen	ebenfalls	das	Auftreten	von	Gewalt	 in	engen	

Beziehungen191,	 sind	 aber	 als	 alleiniger	 (situativer)	 Erklärungsfaktor	 vermutlich	 unzureichend.192	

Ähnliches	 gilt	 für	 sozioökonomische	 Benachteiligungen,	 Arbeitslosigkeit	 sowie	 geringe	 Bildung.	

Auch	hier	finden	sich	Zusammenhänge	mit	Gewalt,	gleichwohl	kann	Gewalt	gegen	Frauen	im	häus-

lichen	Bereich	offenbar	nicht	allein	mit	sozialer	Marginalisierung	und	damit	verbundenen	Belastun-

gen	erklärt	werden.

3.1.5.2.6 Viktimisierungsrisiken von Frauen mit Migrationshintergrund
Ein	Vergleich	der	Viktimisierungsraten	für	unterschiedliche	Teilpopulationen	zeigt,	dass	Frauen	mit	Mig-

rationshintergrund	häufiger	Opfer	von	Gewalt	wurden.	Insbesondere	die	Viktimisierung	durch	Partner-

gewalt	ist	bei	Türkinnen	deutlich	erhöht.	Dies	stimmt	mit	Befunden	früherer	Befragungen	Jugendlicher	

überein193	 und	 signalisiert	 einen	 speziellen	Unterstützungs-	 und	Hilfebedarf.	 Flüchtlingsfrauen	weisen	

–	neben	inhaftierten	Frauen	und	Prostituierten	–	die	mit	Abstand	höchsten	Opferraten	auf.

Tabelle �.�-��: Lebenszeitprävalenz der �iktimisierung von Frauen verschiedener  
Teilgruppen durch unterschiedliche Formen von Gewalt im Jahr �00�

Hauptstudie 
(N=�0.���)

Osteuro- 
päerinnen 

(N=���)

Türkinnen 
(N=���)

Prosti- 
tuierte 
(N=��0)

Flüchtlings- 
frauen 
(N=��)

inhaftierte 
Frauen 
(N=��)

körperliche	Gewalt 32	%	
(37	%)

35	%	
(41	%)

40	%	
(46	%)

87	% 52	% 91	%

sexuelle	Gewalt 12	%	
(13	%)

14	%	
(17	%)

		9	%	
(13	%)

59	% 28	% 57	%

sexuelle	und/oder	körper
liche	Gewalt	durch	Partner

25	%	
(13	%	durch	
aktuelle	
Partner)

28	%	
(18	%	durch	

aktuell		
Partner)

38	%	
(30	%	durch	

aktuelle		
Partner)

62	%	
(24	%	durch	

aktuelle		
Partner)

54	%	
(nur	durch	
aktuelle		
Partner)

47	%	
(nur	durch	
aktuelle		
Partner)

psychische	Gewalt 42	% 44	% 45	% 82	% 79	% 89	%

sexuelle	Belästigung 58	% 54	% 52	% 92	% 69	% 92	%

Datenquelle:	 Müller, u.	und	M. scHröttle,	2004b,	S.	24.
Vermerk:	 Zahlen	in	Klammern	sind	Prävalenzraten	unter	Einbeziehung	des	schriftlichen	Zusatzfragebogens.

3.1.5.2.7 Einschätzung der Entwicklungstendenzen
Insgesamt	 lassen	die	 Befunde	der	 jüngsten	Repräsentativstudie	 den	 Schluss	 zu,	 dass	Gewalt	 gegen	

Frauen	zu	erheblichen	Anteilen	im	sozialen	Nahraum	geschieht	und	zum	überwiegenden	Teil	durch	

männliche	Partner	begangen	wird.	In	etwa	der	Hälfte	der	Fälle	handelt	es	sich	dabei	um	gravierende,	

sich	wiederholende	Vorgänge.	Ein	Vergleich	mit	 früheren	Studien	legt	nahe,	dass	zwar	der	Verbrei-

190	 müller, u.	und	m. schröttle,	2004a.
191	 KAntor, G.	und	m. A. strAus,	1987;	römKens, r.,	1997.
192	 müller, u.	und	m. schröttle,	2004a.
193	 Vgl.	wetzels, p.	u.	a.,	2001;	wilmers, n.	u.	a.,	2002;	müller, u.	und	m. schröttle,	2004b;	luedtKe, J.	und	s. lAmneK,	2002;	moF-

Fitt, t. e.	u.	a.,	2001.
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tungsgrad	der	Gewalt	gegen	 Frauen	 immer	noch	 recht	hoch	 ist,	 aber	 im	Zeitverlauf	 in	den	 letzten	

zwölf	Jahren	gesunken	ist.	Dies	gilt	sowohl	für	Vorfälle	im	häuslichen	Bereich	als	auch	außerhalb	des-

sen.	Zugleich	hat	die	Quote	der	Vorfälle,	die	der	Polizei	zur	Anzeige	gebracht	werden,	zugenommen.	

Die	 relativen	 Anstiege	 der	 Anzeigequoten	 sind	 –	 angesichts	 der	 sehr	 niedrigen	 Ausgangsraten	 im	

Jahr	1992	–	beträchtlich.	Dies	dürfte	erklären,	dass	es	nach	Dunkelfeldbefunden	zu	einem	Rückgang	

der	Gewalt	gegen	Frauen	gekommen	 ist,	während	 im	polizeilichen	Hellfeld	deutlich	Zunahmen	zu	

konstatieren	sind.	Dafür	sind	vermutlich	nicht	zuletzt	veränderte	polizeiliche	Handlungsroutinen194,	

proaktive	Strategien	in	der	Umsetzung	des	Gewaltschutzgesetzes195	sowie	eine	damit	einhergehende	

gestiegene	Zufriedenheit	der	betroffenen	Opfer	mit	der	Polizei196	verantwortlich.	

Eine	 solche	 Zufriedenheit	 ist	 allerdings	 nach	 den	 Erkenntnissen	 von	 müller	 und	 schröttle	 für	 den	

Bereich	der	Gerichtsbarkeit	 so	 nicht	 festzustellen.	Weiter	 zeigte	 sich,	 dass	 die	Mehrheit	 der	 betrof-

fenen	Opfer	bislang	den	Weg	zu	Hilfs-,	Beratungs-	oder	Schutzeinrichtungen	noch	nicht	findet.	Und	

selbst	wenn	 Beratungsstellen	 oder	Ärzte	 aufgesucht	werden,	 berichten	 die	 Betroffenen	 nicht	 ohne	

Weiteres	über	ihre	Erlebnisse,	was	indiziert,	dass	hier	aktiv	auf	die	Opfer	zugegangen	werden	sollte	

und	 entsprechende	mögliche	 Erlebnisse	 von	den	Professionellen	 ausgehend	 zu	 thematisieren	 sind.	

Dies	gilt	in	besonderem	Maße	für	Fälle	sexualisierter	Gewalt,	wo	die	Scham	sich	zu	eröffnen	offenbar	

besonders	hoch	ist.

3.1.5.3 Gewalt gegen Männer im sozialen Nahraum von Partnerschaft und 
Familie

Schon	 seit	 Jahren	 herrscht	 eine	 rege	 Kontroverse	 um	 die	 Frage,	 ob	 Männer	 im	 sozialen	 Nahraum	

von	Haushalt,	Familie	und	Partnerschaft	in	vergleichbarem	Maße	Opfer	der	Gewalt	von	Frauen	wer-

den,	wie	dies	 für	 Frauen	 festgestellt	wurde.	Während	 für	die	Gewalt	außerhalb	des	 familiären	und	

partnerschaftlichen	Bereichs	alle	verfügbaren	Ergebnisse	nationaler	wie	internationaler	Forschung	

weit	 überwiegend	 und	 für	 unterschiedliche	 Gesellschaften	 zeigen,	 dass	 Männer	 deutlich	 höhere	

Täterraten	aufweisen	als	Frauen197,	scheint	dies	im	Bereich	der	Gewalt	in	Partnerbeziehungen,	sofern	

Dunkelfelddaten	verwendet	werden,	nicht	so	zu	sein.198	So	zeigen	der	amerikanische	National	Family	

Violence	Survey199	wie	auch	der	National	Youth	Survey200	ähnliche	Raten	der	Partnergewalt	für	Frau-

en	wie	für	Männer.	Dies	konnte,	sofern	nicht	nach	dem	Schweregrad	der	betreffenden	Erfahrungen	

unterschieden	 wurde,	 auch	 in	 der	 bundesdeutschen	 Studie	 des	 Jahres	 1992	 beobachtet	 werden.201	

Ohne	eine	 solche	Differenzierung	nach	dem	Schweregrad	 liegen	 in	 zahlreichen	Dunkelfeldstudien	

die	Raten	der	Viktimisierung	in	engen	sozialen	Beziehungen	für	Männer	und	Frauen	auf	einem	ähn-

lichen	Niveau.202	Darauf	Bezug	nehmend	argumentiert	BocK,	dass	Männer	sich	nicht	so	leicht	als	Opfer	

von	 Partnergewalt	 offenbaren,	 was	 erklärlich	 werden	 lasse,	 dass	 im	 Hellfeld	 geringere	 Opferraten	

für	Männer	gefunden	werden,	als	zahlreiche	Befunde	von	Befragungen	zu	diesem	Thema	erwarten	

lassen	würden.203	

194	 Vgl.	steFFen, w.,	2005;	stürmer, u.,	2005;	winterer, h.,	2005;	löBmAnn, r.	und	K. herBers,	2005a;	rupp, m.,	2005.
195	 löBmAnn, r.	und	K. herBers,	2005a;	rupp, m.,	2005.
196	 müller, u.	und	m. schröttle,	2004b.
197	 Vgl.	moFFitt, t. e.	u.	a.,	2001;	Archer, d.	und	p. mcdAniel,	1995.
198	 Vgl.	moFFitt, t. e.	u.	a.,	2001;	Archer, d.,	2000;	FAGAn, J.	und	A. Brown,	1994;	FieBert, m. s.,	1997.
199	 strAus, m. A.	und	r. J. Gelles,	1986;	stets, J. e.	und	m. A. strAus,	1990;	strAus, m. A.,	1998;	2005.
200	 morse, B. J.,	1995.
201	 Vgl.	wetzels, p.	u.	a.,	1995.
202	 Vgl.	Archer, d.,	2000;	FieBert, m. s.,	2005	http://www.csulb.edu/~mfiebert/assault.htm;	kritisch	dazu	Kimmel, m. s.,	2002.
203	 BocK, m.,	2003.
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Von	anderer	Seite	wurde	teilweise	die	These	vertreten,	dass	Gewalt	von	Frauen	in	Partnerbeziehungen	

eher	 der	 Selbstverteidigung	 diene	 und	 von	 daher	 anders	 zu	 beurteilen	 sei.	 Empirische	 Analysen	

konnten	diese	These	 jedoch	nicht	 stützen.204	 Ein	methodisches	Argument	 stellt	darauf	 ab,	dass	mit	

dem	üblicherweise	 eingesetzten	 Erhebungsinstrument,	 der	 CTS,	 die	 so	 genannte	 „common	 couple	

violence“	 abgebildet	 wird.	 Mit	 diesem	 Begriff	 werden	 häufigere,	 in	 Partnerschaften	 auftretende	

leichtere	 Gewaltformen	 bezeichnet,	 die	 von	 patriarchaler,	 durch	 Dominanzstreben,	 kontrollieren-

de	 Verhaltensweisen	 sowie	 häufiger	 Wiederholung	 und	 hohem	 Intensitätsgrad	 gekennzeichneter	

Gewalt	(patriarchal	terrorism)	unterschieden	werden.	Letztere	sei	mit	den	üblichen	Instrumenten	in	

repräsentativen	Studien	so	nicht	abbildbar.205	Daraus	wäre	zu	folgern,	dass	zur	adäquaten	Einschät-

zung	 der	 Problematik,	 ihrer	 Struktur	 und	 Entwicklung,	 die	 simultane	 Berücksichtigung	mehrerer	

Informationsquellen	notwendig	ist:	einerseits	von	Daten	der	Justiz,	aus	Beratungsstellen	(mit	denen	

eher	die	 schwerwiegenden,	klinisch	 relevanten	Fälle	 sowie	Fälle	aus	kleineren	Risikopopulationen,	

die	in	repräsentativen	Studien	nur	schwer	zu	erreichen	sind,	identifiziert	werden)	und	anderen	Insti-

tutionen,	mit	denen	Opfer	erreicht	werden,	sowie	andererseits	von	Daten	aus	repräsentativen	Studien	

(mit	denen	auch	weniger	gravierende	Vorfälle	erfasst	werden	und	Ereignisse,	die	trotz	gravierender	

Schädigungen	im	Dunkelfeld	verblieben	sind).

3.1.5.3.1 Internationale Befunde
Studien,	 die	 sich	 der	Angaben	 zu	Viktimisierungserlebnissen	nur	 von	 einem	der	 Partner	 bedienen	

und	die	zudem	auf	Lebenszeitprävalenzen	abstellen,	 finden	regelmäßig	deutliche	Unterschiede	der	

Opferraten	zwischen	Männern	und	Frauen,	wonach	Frauen	häufiger	Opfer	werden.	 Im	Unterschied	

dazu	 finden	Studien,	die	beide	Partner	einbeziehen,	nach	Täter-	und	Opfererfahrungen	fragen	und	

auf	kürzere	Referenzzeiträume	abstellen,	eher	ähnliche	Raten.206	Weiter	scheint	es	geschlechtsspezi-

fische	Erinnerungs-	und	Abrufeffekte	zu	geben:	Zum	einen	sind	die	Unterschiede	zwischen	Männern	

und	Frauen	größer,	wenn	die	Fragen	sich	auf	Körperverletzungen	oder	strafbare	Gewalthandlungen	

richten.	Dies	tritt	nicht	auf,	wenn	die	Fragestellungen	sich	auf	Beziehungsprobleme	richten.207	Zum	

anderen	sind	Episoden	von	Partnergewalt	 für	Männer	 im	Vergleich	zu	den	bei	 ihnen	zahlreicheren	

und	 teilweise	 schwerwiegenden	 außerfamiliären	 Gewalterfahrungen	 vermutlich	 weniger	 salient,	

weshalb	bei	der	Verwendung	von	Lebenszeitprävalenzraten	die	Unterschiede	zwischen	Männern	und	

Frauen	größer	ausfallen	als	bei	kürzeren	Referenzzeiträumen.208	Es	bleibt	allerdings	auch	bei	metho-

disch	adäquateren	Verfahrensweisen,	die	diesen	Umständen	Rechnung	tragen,	festzustellen,	dass	der	

Schweregrad	der	Gewalthandlungen,	gemessen	an	entsprechenden	Verletzungsfolgen,	bei	Frauen	als	

Täterinnen	deutlich	geringer	ausfällt	als	das	bei	Tathandlungen	von	Männern	zu	beobachten	ist.209	

In	einer	sehr	differenzierten	Längsschnittstudie	konnten	moFFitt	und	Kollegen	zeigen,	dass	die	Prä-

diktoren	der	Gewalt	in	Partnerbeziehungen	bei	Frauen	in	vielfacher	Hinsicht	recht	ähnlich	sind	wie	

bei	Männern	und	dass	die	entsprechenden	Täterraten	der	Frauen	sogar	etwas	höher	ausfielen	als	jene	

der	Männer.	Insbesondere	war	festzustellen,	dass	Täter	wie	auch	Täterinnen	von	Partnergewalt	auch	

schon	vor	ihrer	Partnerschaft	in	erhöhtem	Maße	mit	Aggression	und	antisozialem	Verhalten	auffällig	

waren.	Aus	dem	Umstand,	dass	der	Schweregrad	der	Handlungen	weiblicher	Täterinnen	 im	Durch-

schnitt	geringer	ausfällt,	als	das	bei	männlichen	Tätern	zu	beobachten	ist,	sollte	nach	Auffassung	von	

204	 stets, J. e.	und	m. A. strAus,	1990;	morse, B. J., 1995;	moFFitt, t. e.	u.	a.,	2001.
205	 Johnson, m. p., 1995;	Johnson, m. p.	und	K. J. FerrAro,	2000.
206	 moFFitt, t. e.	u.	a.,	2001;	tJAden, p.	und	n. thoennes,	1998.
207	 mihAlic, s. w.	und	d. elliot,	1997;	lAnGley, J.	u.	a.,	1997.
208	 mirlees-BlAcK, c.,	1999.
209	 morse, B. J.,	1995;	Kurz, d.,	1993.
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moFFitt	und	Kollegen	nicht	gefolgert	werden,	dass	die	von	Frauen	ausgehende	Gewalt	irrelevant	für	

Forschung	und	Praxis	wäre.210	Zum	einen	trägt	ein	gewaltförmiges	Verhalten	von	Frauen	in	Partner-

beziehungen	seinerseits	zum	Risiko	einer	Eskalationsdynamik	bei,	die	schließlich	für	die	Frauen	selbst	

fatale	Folgen	haben	kann.	Zum	anderen	sollte	nicht	außer	Acht	gelassen	werden,	dass	auch	im	Falle	

geringer	Verletzungsintensitäten	 gleichwohl	Auswirkungen	 auf	 die	 als	 Beobachter	mitbetroffenen	

Kinder	zu	befürchten	sind.

3.1.5.3.2 Befunde einer deutschen Pilotstudie
Parallel	zu	der	repräsentativen	Befragung	von	Frauen	zu	ihren	Gewalterfahrungen	wurde	2003	eine	

Pilotstudie	 zu	Gewalterfahrungen	 von	Männern	 durchgeführt.211	 Neben	 ausführlichen	 Literaturre-

cherchen	und	Expertenbefragungen	wurde	auch	eine	qualitative	Befragung	von	32	Männern	sowie	

eine	standardisierte	Befragung	von	266	Männern	realisiert,	von	denen	190	auch	zu	häuslicher	Gewalt	

befragt	 wurden.	 Die	 Befragungen	 bezogen	 sich	 auf	 „Gewaltwiderfahrnisse“	 in	 unterschiedlichen	

sozialräumlichen	Kontexten.	

Etwa	 zwei	 Drittel	 der	 Gewalt,	 die	 Männer	 in	 ihrem	 Erwachsenenleben	 widerfährt,	 ereignet	 sich	

danach	im	öffentlichen	Raum.	In	Bezug	auf	diese	Vorfälle	sind	die	Täter	weit	überwiegend	ebenfalls	

männlich.	 Etwa	 jedem	 vierten	Mann	 sind	 in	 seinem	bisherigen	 Leben	Akte	 körperlicher	Gewalt	 in	

Beziehungen	zu	Frauen	widerfahren,	wobei	diese	allerdings	überwiegend	in	Schubsen	oder	Ohrfei-

gen	bestanden.	Die	 Polizei	wurde	 von	keinem	der	nach	 eigenen	Angaben	 von	Partnerinnengewalt	

betroffenen	Männer	verständigt.	Etwa	die	Hälfte	berichtet,	nicht	selbst	die	Gewalthandlungen	begon-

nen	 zu	haben,	und	 eine	weitere	Hälfte	 erklärte,	 sich	nicht	 gewehrt	 zu	haben.	 Sexualisierte	Gewalt	

wurde	von	den	befragten	Männern	kaum	berichtet.	Nur	einer	von	 196	Männern	berichtet	darüber,	

zu	sexuellen	Handlungen	gezwungen	worden	zu	sein,	die	er	nicht	wollte.	Hier	ist	unklar,	ob	dies	auf	

Schwierigkeiten	der	Selbsteröffnung	zu	diesem	Thema	oder	die	 tatsächliche	Seltenheit	 solcher	Vor-

kommnisse	zurückzuführen	ist.

Bezogen	 auf	 die	 gesamte	 Lebenszeit	 berichteten	 23	%	 der	 Männer	 über	 körperliche	 oder	 sexuelle	

Gewalt	in	ihrer	Partnerbeziehung.	Bezogen	auf	die	letzten	fünf	Jahre	handelt	es	sich	um	12	%	und	für	

das	letzte	Jahr	um	7	%	selbst	deklarierte	Opfer.	Bei	einer	solchen	nicht	nach	Intensitätsgraden	differen-

zierten	Betrachtung	wiederholt	sich	also	das	aus	der	Literatur	bekannte	Muster,	dass	Männer	in	etwa	

so	hohe	Prävalenzraten	der	Viktimisierung	durch	Gewalt	in	Partnerbeziehungen	aufweisen	wie	Frau-

en.	Offenbar	unterscheiden	sich	aber	sowohl	die	Frequenz	des	Auftretens	als	auch	die	Verletzungsin-

tensität	der	Handlungen.	

Angesichts	der	sehr	kleinen	Stichprobe	sind	allerdings	Verallgemeinerungen	aus	dieser	Studie	nicht	

möglich,	worauf	die	Autoren	auch	hinweisen.	Was	allerdings	 festgestellt	werden	kann,	 ist,	dass	das	

Phänomen	 der	 Gewalt	 gegen	 Männer	 in	 Partnerbeziehungen	 existiert,	 woraus	 gefolgert	 werden	

kann,	dass	es	durchaus	berechtigt	ist,	sich	diesem	Bereich	in	der	Forschung	weiter	zuzuwenden.	Die	

Studie	konnte	zeigen,	dass	es	durchaus	möglich	ist,	einen	Zugang	zu	diesem	teilweise	sensiblen	und	

tabuisierten	Bereich	männlicher	 Erfahrungswelten	 zu	 finden.	Weitere	praktische	 Folgerungen	aus	

der	Studie	sind	allerdings	aus	wissenschaftlicher	Sicht	nicht	ausreichend	abgesichert.

210	 moFFitt, t. e.	u.	a.,	2001,	S.	67.
211	 ForschunGsVerBund GewAlt GeGen männer	(Hg.),	2004.
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3.1.5.4 Stalking
Mit	dem	schwer	übersetzbaren	Begriff	des	Stalkings,	der	etwa	seit	den	1980er	Jahren	in	den	USA	ver-

wendet	wird,	werden	 in	den	Sozialwissenschaften	Verhaltensmuster	der	 fortgesetzten	Belästigung,	

Bedrohung	und	Verfolgung	anderer	Menschen	umschrieben.	Die	dabei	eingesetzten	Verhaltenswei-

sen	können	recht	heterogen	sein.	Oftmals	ergibt	sich	ihr	belastender	und	angsteinflößender	Charakter	

für	betroffene	Opfer	nicht	aus	den	jeweiligen,	für	sich	genommen	harmlos	anmutenden	Einzelakten,	

sondern	 erst	 aus	 ihrer	 Summierung	und	unablässigen	 Fortführung.	 Einige	 der	 dabei	 praktizierten	

Verhaltensweisen	würden	auch	bei	isolierter	Betrachtung	einen	Straftatbestand	wie	etwa	Körperver-

letzung,	Nötigung,	Hausfriedensbruch	oder	 in	massiveren	Fällen	auch	den	der	Bedrohung	erfüllen.	

Andere	hingegen,	wie	bspw.	die	ständige	Beobachtung,	das	fortgesetzte	Zusenden	von	E-Mails	oder	

Blumengeschenken,	sind	bei	singulärer	Betrachtung	als	solche	keine	Straftat.

Teilweise	wird	 das	 Phänomen	des	 Stalkings	 schon	heute	 durch	 die	 Regelungen	 des	Gewaltschutzge-

setzes	erfasst.	Nach	§	1	Abs.	2	i.	V.	m.	§	1	Abs.	1	GewSchG	hat	das	Gericht	auf	Antrag	der	verletzten	Person	

die	erforderlichen	Maßnahmen	zu	treffen,	wenn	„eine	Person	widerrechtlich	und	vorsätzlich	a)	in	die	

Wohnung	oder	deren	befriedetes	Besitztum	eindringt	oder	b)	eine	andere	Person	dadurch	unzumutbar	

belästigt,	dass	sie	ihr	gegen	den	ausdrücklichen	erklärten	Willen	wiederholt	nachstellt	oder	sie	unter	

Verwendung	von	Kommunikationsmitteln	verfolgt“.	In	solchen	Fällen	kann	auf	Antrag	eine	zivilrecht-

liche	Anordnung	erlassen	werden,	die	es	dem	Täter	untersagt,	die	Wohnung	des	Opfers	zu	betreten,	sich	

in	einem	bestimmten	Umkreis	um	die	Wohnung	aufzuhalten,	bestimmte	Orte	aufzusuchen,	an	denen	

sich	das	Opfer	regelmäßig	aufhält,	Verbindung	zum	Opfer,	auch	unter	Verwendung	von	Fernkommuni-

kationsmitteln,	aufzunehmen	oder	Zusammentreffen	mit	dem	Opfer	herbeizuführen.	Gemäß	§	4	Gew-

SchG	sind	Verstöße	gegen	derartige	Anordnungen	eigenständig	strafbare	Handlungen.	

In	den	USA	existieren	 seit	 1990	Anti-Stalking-Gesetze	 in	einzelnen	Bundesstaaten.	Das	 so	genannte	

„Model	Antistalking	Law“212	dient	als	Orientierungshilfe	für	die	einzelnen	Bundesstaaten	und	deren	

gesetzliche	Regelungen.213	Es	stellt	auf	folgende	Merkmale	ab,	um	den	Tatbestand	einzugrenzen:	Stal-

king	ist	danach	ein	Verhaltensmuster,	das

	 aus	Verfolgung	oder	der	wiederholten	Suche	nach	körperlicher	Nähe	oder	fortwährender	Bedro-

hung	besteht,

	 mindestens	zweimal	vorgekommen	ist,

	 explizite	oder	implizite	Drohungen	einschließt,

	 gegen	eine	Person	oder	deren	Familie	gerichtet	ist,

	 bei	dem	Opfer	und/oder	seiner	Familie	starke	Furcht	hervorruft.

	

Die	in	der	Literatur	verwendeten	Definitionen	sind	recht	heterogen	in	Abhängigkeit	davon,	ob	es	sich	

um	 juristischen,	 sozialwissenschaftlichen	 oder	 aber	 klinischen	 Zwecken	 dienende	 Bestimmungen	

handelt.	 In	einer	zusammenfassenden	Betrachtung	charakterisiert	meloy	das	Stalking	als	beabsich-

tigtes,	 wiederholtes	 und	 böswilliges	 Verfolgen	 und	 Belästigen	 einer	 Person,	 das	 deren	 Sicherheit	

bedroht.214	Voss	und	hoFFmAnn	stellen	ganz	ähnlich	darauf	ab,	dass	es	sich	um	Verhaltensweisen	han-

delt,	die	auf	die	Beeinträchtigung	einer	anderen	Person	abzielen,	vom	Geschädigten	als	unerwünscht	

oder	belästigend	erlebt	werden	und	bei	ihm	Angst,	Sorge	oder	gar	Panik	auslösen.215	löBmAnn	differen-

212	 u. s. depArtment oF Justice	(Hg.),	1998.
213	 Vgl.	auch	BettermAnn, J.,	2004.
214	 meloy, J. r.,	1998.
215	 Voss, h.-G. w.	und	J. hoFFmAnn,	2002.
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ziert	zwischen	zwei	Hauptformen:	dem	milden	Stalking,	das	in	unerwünschter	Kommunikation	sowie	

Beobachten	und	Verfolgen	besteht,	und	dem	gewalttätigen	Stalking,	das	von	Beschimpfungen	und	

Bedrohungen	bis	hin	zu	tätlichen	Übergriffen	reichen	kann.216

Forschung	zur	Epidemiologie	des	Stalkings	 findet	sich	 international	 in	relevantem	Umfang	erst	seit	

etwa	Anfang	 der	 1990er	 Jahre.217	 Nach	 den	 Ergebnissen	 bundesdeutscher	wie	 auch	 internationaler	

Studien	 ist	 Stalking	 ein	 relativ	weit	 verbreitetes	 Phänomen.	 In	 verschiedenen	 ausländischen	 reprä-

sentativen	Stichproben	bewegen	sich	die	Raten	der	Prävalenz	des	Stalkings	zwischen	12	%	und	32	%	für	

Frauen	und	4	%	bis	17	%	für	Männer.218	So	findet	eine	amerikanische	Studie,	dass	8	%	aller	Frauen	und	2	%	

aller	Männer	irgendwann	in	ihrem	Leben	Opfer	massiver	Formen	des	Stalkings	waren.	Unter	Einbe-

ziehung	auch	leichterer	Formen	finden	sich	Lebenszeitprävalenzraten	von	24	%	für	Frauen	und	11	%	für	

Männer.219	Zahlreiche	internationale	Studien	zeigen	zudem,	dass	Stalkingopfer	erhebliche	psychische,	

körperliche	und	soziale	Beeinträchtigungen	erleiden.220	

Für	die	Bundesrepublik	liegen	zwei	aktuelle	Studien	zum	Stalking	vor,	die	erste	Anhaltspunkte	über	

Verbreitungsgrad,	 Erscheinungsformen	und	Hintergründe	bieten.	 In	Mannheim	wurde	eine	 reprä-

sentative	Einwohnermeldeamtsstichprobe	von	679	Männern	und	Frauen	im	Alter	zwischen	18	und	65	

Jahren	postalisch	befragt.221	11,6	%	der	Befragten	waren	in	ihrem	Leben	mindestens	einmal	für	einen	

Zeitraum	von	mindestens	zwei	Wochen	mit	mindesten	zwei	unterschiedlichen	Arten	von	Verhaltens-

weisen	 verfolgt,	 belästigt	 oder	 bedroht	 worden.	 1,6	%	 waren	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Befragung	 aktuell	

betroffen.	In	der	Mehrzahl	waren	die	Stalkingopfer	Frauen	(Prävalenz	Frauen	17,3	%;	Männer	3,7	%).	Bei	

etwa	zwei	Dritteln	der	Opfer	dauerten	die	Nachstellungen	länger	als	einen	Monat	an,	bei	24,4	%	sogar	

länger	als	ein	Jahr.	 Im	Durchschnitt	waren	sie	von	mindestens	fünf	verschiedenartigen	Formen	der	

Nachstellung	betroffen.	Am	häufigsten	 traten	unerwünschte	Telefonanrufe	oder	E-Mails,	 Faxe	und	

SMS	auf.	Daneben	kam	es	zu	Verfolgungen,	Beschimpfungen	oder	Auflauern.	In	34,6	%	der	Fälle	kam	

es	 auch	 zu	 Gewaltandrohungen,	 in	 30,4	%	 folgten	 dem	 auch	 tatsächliche	 Gewalthandlungen:	 24	%	

wurden	gegen	ihren	Willen	festgehalten,	11	%	wurden	geschlagen,	9	%	mit	Gegenständen	attackiert,	

42,3	%	sexuell	belästigt	und	19,2	%	sexuell	genötigt.	

Die	Folgen	des	Stalkings	waren	für	eine	nicht	unerhebliche	Anzahl	der	Betroffenen	recht	gravierend.	

Etwa	die	Hälfte	gaben	unterschiedliche	Formen	psychischer	Beeinträchtigung	wie	Angst,	Schlafstö-

rungen	und	Depressionen	an.	17,9	%	wurden	infolge	der	gesundheitlichen	Konsequenzen	des	Stalkings	

krankgeschrieben.	Bei	Verwendung	einer	standardisierten	WHO-Skala	zur	Messung	des	psychischen	

Wohlbefindens	zeigt	sich	ein	hochsignifikanter	Unterschied	zwischen	Stalkingopfern	und	Nichtop-

fern.	Weiter	 sahen	 sich	73,1	%	 veranlasst,	 ihr	alltägliches	Verhalten	 infolge	des	 Stalkings	 zu	ändern;	

32,1	%	änderten	ihre	Telefonnummer,	16,7	%	wechselten	die	Wohnung	und	5,1	%	den	Arbeitsplatz.

In	drei	Vierteln	der	Fälle	waren	die	Täter	dem	Opfer	bekannt,	die	größte	Gruppe	waren	ehemalige	

Partner.	Während	die	Frauen	weit	überwiegend	(91	%)	von	Männern	betroffen	waren,	kam	es	bei	der	

216	 Vgl.	löBmAnn, r.,	2002.
217	 löBmAnn, r.,	2004;	hoFFmAnn, J.,	2005;	hoFFmAnn, J.	und	i. wondrAK,	2005;	löBmAnn, r.,	2005;	BettermAnn, J.,	2005.
218	 Vgl.	weisser rinG	(Hg.),	2005;	www.weisser-ring.de;	tJAden, p.	und	n. thoennes,	1997;	Budd, t.	und	J. mAttinson,	2000;	pur-

cell, r.	u.	a.,	2002.
219	 tJAden, p.	und	n. thoennes,	1997.
220	 Vgl.	purcell, r.	u.	a.,	2002.	
221	 Vgl.	dressinG, h.	u.	a.,	2005a;	2005b.
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kleineren	Gruppe	der	männlichen	Opfer	etwa	gleich	häufig	zu	Konfrontationen	mit	männlichen	und	

weiblichen	Tätern.	Insgesamt	waren	über	80	%	aller	Täter	männlich.

Aufschlussreich	 ist,	dass	nur	20,5	%	eine	Anzeige	bei	der	Polizei	erstatteten	und	 11,5	%	einen	Rechts-

anwalt	aufsuchten.	Einen	Arzt	oder	Therapeuten	suchten	wegen	der	Stalkingfolgen	hingegen	24,4	%	

auf.	Somit	sind,	obschon	die	Folgen	des	Stalkings	erheblich	sind,	die	Dunkelfeldanteile	ebenso	wie	die	

Anteile	von	Betroffenen	ohne	professionelle	Unterstützung	erheblich.

Durch	 die	 Arbeitsgruppe	 Stalking	 an	 der	 Arbeitsstelle	 für	 forensische	 Psychologie	 der	 TU-Darm-

stadt	wurde	eine	Internetbefragung	zu	diesem	Thema	durchgeführt.222	Die	Befragung	ist	allerdings	

hinsichtlich	 ihrer	Verallgemeinerbarkeit	 schwer	einzuschätzen,	da	es	 sich	um	eine	 selbstselegierte	

Untersuchungsgruppe	handelt.	Die	Rücklaufquote	ist	bei	dieser	Art	der	Erhebung	nicht	bestimmbar.	

Es	beteiligten	sich	betroffene	Opfer	wie	auch	Täter	an	dieser	Studie,	und	es	ist	nicht	ausgeschlossen,	

dass	es	sich	um	eine	systematische	Auswahl	beispielsweise	nach	Betroffenheitsgrad	handelt.	Insoweit	

bietet	die	Studie	in	erster	Linie	Informationen	über	Formen	des	Stalkings,	eine	nähere	Umschreibung	

der	Betroffenen,	die	Konsequenzen	dieser	Erlebnisse	und	Erfahrungen	des	Umgangs	von	Institutionen	

mit	Stalkingopfern,	die	nicht	generalisierbar	sind.	

Auch	diese	Befragung	zeigt,	dass	die	Mehrzahl	der	Opfer	weiblich	 ist,	während	die	Täter	weit	über-

wiegend	männlichen	Geschlechts	waren.	In	etwa	der	Hälfte	der	Fälle	waren	Täter	die	Expartner.	Das	

Stalking	dauerte	 im	Durchschnitt	 28	Monate	 an.	Ähnlich	wie	 in	der	 repräsentativen	 Studie	 für	die	

Stadt	Mannheim	waren	auch	in	der	Darmstädter	Studie	39	%	im	Zuge	des	Stalkings	von	körperlichen	

Angriffen	der	Täter	betroffen.	Tendenziell	scheinen	mit	dieser	Methode	tatsächlich	etwas	schwerwie-

gendere	Fälle	erreicht	worden	zu	sein.	So	berichten	92	%	der	erreichten	Opfer	über	Angst	bis	hin	zu	

Panikattacken	 infolge	 der	Nachstellungen.	 Zwei	Drittel	 schildern	 Schlafstörungen	und	Alpträume.	

23	%	der	Opfer	wurden	 infolge	der	Konsequenzen	des	Stalkings	krankgeschrieben.	 Im	Durchschnitt	

kam	es	infolgedessen	zu	61	Tagen	Fehlzeiten,	also	auch	zu	erheblichen	wirtschaftlichen	Folgen.	

Mehr	als	ein	Drittel	der	Betroffenen	wandte	sich	wegen	ihrer	Erlebnisse	an	die	Polizei.	Auch	das	spricht	

dafür,	dass	mit	der	Untersuchung	eher	gravierendere	Fälle	erreicht	wurden.	80	%	der	Anzeigeerstatter	

beurteilten	die	Maßnahmen	der	Polizei	als	nicht	ausreichend,	und	69	%	berichteten,	dass	sie	Schwierig-

keiten	gehabt	hätten,	der	Polizei	ihre	Lage	und	die	Ernsthaftigkeit	des	Problems	deutlich	zu	machen.

Auch	 in	 den	 Studien	 zur	 Begleitung	 der	 Implementation	 des	 Gewaltschutzgesetzes	 wurden	 Fälle	

des	Stalkings	bekannt.	So	berichten	löBmAnn	und	herBers	aus	ihrer	niedersächsischen	Studie223,	dass	

von	 den	 analysierten	 1.917	 Beratungsfällen	 5,8	%	 als	 Stalking	 und	 die	 übrigen	 als	 Fälle	 häuslicher	

Gewalt	klassifiziert	werden	konnten.	In	44	%	der	Stalkingfälle	kam	es	zu	Bedrohungen,	in	17,1	%	gar	zu	

Morddrohungen,	in	32,4	%	zu	Körperverletzungen	und	in	24,3	%	zu	Beleidigungen.	Bei	Stalking	kam	

es	 signifikant	häufiger	 zu	Verstößen	gegen	 entsprechende	Anordnungen	gem.	 §	4	GewSchG.224	 Bei	

den	Reaktionen	durch	die	Polizei	finden	sich	weniger	Fälle	von	Platzverweisen	aus	der	Wohnung	als	

bei	anderen	Formen	der	häuslichen	Gewalt,	was	nachvollziehbar	ist,	da	es	sich	in	den	meisten	Fällen	

um	 Expartner	 handelte,	 mit	 denen	 keine	 gemeinsame	 Wohnung	 mehr	 besteht.	 Platzverweise	 von	

anderen	 Örtlichkeiten	 waren	 mit	 6,3	%	 aber	 ebenfalls	 relativ	 selten.	 Auffallend	 ist	 allerdings,	 dass	

222	 wondrAK, i.,	 2004;	 Voss, h.-G. w.,	 2004;	 weisser rinG	 (Hg.),	 2005	 (www.weißer-ring.de/bundesgeschäftsstelle/Mel-

dungen).
223	 löBmAnn, r.	und	K. herBers,	2005a,	S.117	ff.
224	 Allerdings	ist	die	Rate	mit	8,1	%	relativ	niedrig.
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im	Falle	des	Stalkings	nur	in	36,9	%	die	Polizei	selbst	die	weitere	Strafverfolgung	durch	Anzeige	und	

Weiterleitung	an	die	Staatsanwaltschaft	auf	den	Weg	brachte.	In	Fällen	häuslicher	Gewalt,	die	nicht	

Stalkingfälle	 waren,	 betrug	 diese	 Quote	 66,9	%.	 Neben	 dem	 Umstand,	 dass	 Stalkingopfer	 häufiger	

Selbstmelderinnen	sind,	weshalb	eine	aktive	Reaktion	seitens	der	Polizei	häufiger	nicht	mehr	erfor-

derlich	ist,	ist	dies	vermutlich	auf	den	Umstand	zurückzuführen,	dass	eine	einzelne	Stalkingepisode	

durch	die	Polizei	nicht	ohne	Weiteres	als	 strafbare	Handlung	klassifiziert	werden	kann.	Auffallend	

war	weiter,	dass	die	Täter	seltener	alkoholisiert	waren	und	dass	es	auch	nach	der	Beratung	der	Opfer	

in	Stalkingfällen	häufiger	noch	zu	Gewalt	gekommen	ist	als	in	Fällen	häuslicher	Gewalt	und	dass	die	

Opfer	häufiger	selbst	Anzeige	erstatten	(etwa	die	Hälfte).

Insgesamt	zeichnet	 sich	 in	der	nationalen	wie	 internationalen	Forschung	ab,	dass	Stalking	ein	weit	

verbreitetes	Phänomen	ist,	das	in	einem	erheblichen	Anteil	der	Fälle	für	die	Betroffenen	mit	gravie-

renden	Folgen	verbunden	ist.	Bemerkenswert	ist,	dass	zwar	die	Dunkelfeldanteile	hoch	sind,	gleich-

wohl	aber	die	Anzeigequote	beim	Stalking	höher	 liegt	als	 in	Fällen	der	körperlichen	und	sexuellen	

Gewalt	gegen	Frauen,	die	nicht	als	Stalking	zu	klassifizieren	sind.225	Weiter	ist	erkennbar,	dass	ein	Teil	

der	 Betroffenen	 zwar	durch	die	Regelungen	des	GewSchG	 verbesserte	 Schutzmöglichkeiten	 erhält,	

dass	damit	aber	noch	nicht	alle	in	diesem	Sinne	bedürftigen	Opfer	auch	tatsächlich	erreicht	werden.

Ganz	ähnlich	sieht	das	Resümee	der	Begleitforschung	zur	Einführung	des	Gewaltschutzgesetzes	von	

rupp	 in	 Bezug	 auf	 Stalking	 aus.226	Demnach	wurde	mit	 dem	Gewaltschutzgesetz	 auch	die	 Lage	der	

Betroffenen	von	Stalking	verbessert.	Dies	wird	jedoch	als	noch	nicht	ausreichend	erachtet.	Insbeson-

dere	wird	kritisiert,	dass	die	Betroffenen	erst	einen	umständlichen	zivilrechtlichen	Weg	beschreiten	

müssen.	Vor	dem	Zivilgericht	sind	Anträge	von	Stalkingopfern	nach	den	Ergebnissen	von	Aktenanaly-

sen	zwar	nicht	weniger	erfolgreich	als	in	Fällen	häuslicher	Gewalt.	Es	bestehen	aber	Hinweise	darauf,	

dass	die	Betroffenen	im	Vergleich	zu	den	Fällen	häuslicher	Gewalt	auf	größere	Beweisprobleme	sto-

ßen.	Weiter	wird	bezogen	auf	die	Polizei	angemerkt,	dass	es	sich	vielfach	um	eine	Summierung	von	

Einzelakten	handelt.	Die	strafrechtliche	Behandlung	konzentriere	sich	jedoch	häufig	auf	Einzelakte,	

weshalb	es	vermehrt	dazu	kommt,	dass	das	Verfahren	nicht	weiter	betrieben	wird.	Eine	solche	Behand-

lung	der	Einzelakte	wird	beim	Stalking	dem	Gesamtbild	des	Geschehens	indessen	nicht	gerecht.	Dies	

könnte	auch	die	Unzufriedenheit	der	Stalkingopfer	mit	der	polizeilichen	Handhabung	erklären,	die	

doch	erheblich	mit	der	wachsenden	Zufriedenheit	der	Opfer	häuslicher	Gewalt	kontrastiert.

Von	verschiedenen	Bundesländern	wurden	 zwischenzeitlich	Gesetzentwürfe	 zur	Einführung	eines	

eigenständigen	Straftatbestandes	Stalking	auf	den	Weg	gebracht.227	Insbesondere	der	hessische	Ent-

wurf	wurde	kontrovers	diskutiert.	Neben	positiven	Stimmen228	ist	er	u.	a.	aus	verfassungsrechtlicher	

Perspektive	mit	Hinweis	auf	mangelnde	Bestimmtheit	kritisiert	worden.	Seitens	der	Bundesregierung	

wurde	 in	Reaktion	auf	 Expertenbefragungen	 sowie	die	 Ergebnisse	der	Begleitforschung	 zum	Gew-

SchG	vor	den	Bundestagswahlen	noch	ebenfalls	ein	eigener	Gesetzentwurf	eines	§	241b	„Nachstellun-

gen“	vorgelegt.229	Auch	in	diesem	Entwurf	wird	die	Ausgestaltung	als	Antragsdelikt	vorgesehen.	Wei-

terhin	soll	die	Handhabung	entsprechender	Fälle	optimiert	werden.	Neben	Fortbildungen	bei	Polizei	

und	Staatsanwaltschaft	wurde	vorgeschlagen,	Sonderzuständigkeiten	bei	den	Staatsanwaltschaften	

225	 So	auch	die	Feststellungen	von	löBmAnn, r.,	2004.
226	 Vgl.	rupp, m.,	2005,	S.	319.
227	 Hessen,	Rheinland-Pfalz	und	Bayern,	vgl.	rupp, m.,	2005,	S.	319.
228	 Z.	B.	schumAcher, s.,	2004.
229	 Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	Presseinformation	vom	10.	August	2005	„Eckpunktepapier	Maßnahmen	zum	Schutz	von	

Stalking-Opfern“.
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für	Verfahren	nach	§	4	GewSchG	zu	schaffen	und	die	zivilrechtlichen	Verfahren	über	eine	Änderung	

des	FGG	bei	den	Familiengerichten	zu	bündeln.	Ferner	sollen	Stalkingverfahren	nach	Möglichkeit	im	

beschleunigten	Verfahren	gem.	§§	417	 ff	StPO	durchgeführt	werden.	 In	der	Koalitionsvereinbarung	

hat	die	große	Koalition	ebenfalls	vorgesehen,	einen	eigenen	Straftatbestand	Stalking	zu	schaffen.230	

Auch	 in	 der	 Forschung	wurde	 die	 Effektivität	 bislang	 bestehender	 juristischer	Handlungsoptionen	

zum	Schutz	von	Opfern	wie	auch	zur	Prävention	recht	kritisch	diskutiert.231	

3.1.6 Erkenntnisse über die Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes
Am	1.	Januar	2002	trat	bundesweit	das	Gewaltschutzgesetz	(GewSchG)	in	Kraft.232	Damit	und	in	Kom-

bination	mit	entsprechenden	Novellierungen	der	Polizeigesetze	der	Länder	wurden	die	Schutzmög-

lichkeiten	in	Fällen	häuslicher	Gewalt	verbessert.	Neben	dem	kurzfristigen	Platzverweis	wurden	ein	

erweiterter	 vorbeugender	 Schutz	 durch	 zivilrechtliche	 Schutzanordnungen	 und	 Wohnungszuwei-

sungen	geschaffen	und	Verstöße	gegen	solche	Anordnungen	strafbewehrt.	Erstmals	wurden	damit	

auch	 bestimmte	 Teilbereiche	 des	 Stalkings	 rechtlich	 explizit	 reguliert.	 Damit	 verbunden	waren	 in	

mehreren	Ländern	spezielle	Programme	zur	Umsetzung	dieser	neuen	gesetzlichen	Regelungen,	die	

auch	im	Rahmen	entsprechender	Begleitforschungen	evaluiert	wurden.233	

Derzeit	liegen	Informationen	aus	zwei	Forschungsvorhaben	vor,	in	denen	die	Umsetzung	und	die	Aus-

wirkungen	der	 Einführung	des	Gewaltschutzgesetzes	 analysiert	wurden.234	 Beide	Untersuchungen	

kommen	auf	der	Basis	von	Expertenbefragungen,	Aktenanalysen	sowie	Befragungen	von	Betroffenen	

übereinstimmend	zu	dem	Ergebnis,	dass	sich	die	Situation	der	von	häuslicher	Gewalt	betroffenen	Per-

sonen	mit	der	Gesetzesänderung	verbessert	habe.	Ebenfalls	positiv	bewertet	wird	in	beiden	Studien	

die	Handhabung	von	Fällen	häuslicher	Gewalt	durch	die	Polizei.	Im	Einklang	mit	den	bereits	darge-

stellten	Ergebnissen	der	Untersuchung	von	müller	und	schröttle	wird	über	erhebliche	Verbesserung	

der	polizeilichen	Bearbeitung	derartiger	Fälle	berichtet.	

Übereinstimmend	 stellen	 beide	 Studien	 weiter	 fest,	 dass	 trotz	 der	 geschlechtsneutralen	 Formulie-

rung	des	Gesetzes	die	damit	geschaffenen	Schutz-	und	Interventionsmöglichkeiten	in	erster	Linie	von	

Frauen	 genutzt	 werden.	 Ebenfalls	 gleichlautend	 ist	 das	 Ergebnis,	 dass	 Antragstellerinnen	 zumeist	

aus	Beziehungen	mit	langdauernden	Gewalterfahrungen	stammen.	So	berichtet	rupp	davon,	dass	die	

Gewalthandlungen	im	Mittel	seit	4,5	Jahren	andauerten.	Insofern	werden	mit	dem	Gewaltschutzge-

setz	in	der	Tat	in	erster	Linie	massiv	Betroffene	erreicht.	

Auf	Grundlage	von	N=7.098	in	Niedersachsen	durch	die	Polizei	bearbeiteten	Fälle	häuslicher	Gewalt	

stellen	löBmAnn	und	herBers	fest,	dass	es	sich	in	68,9	%	um	Köperverletzungen,	in	weiteren	15,6	%	um	

qualifizierte	 Körperverletzungen	 und	 in	 1,4	%	 um	 sexuelle	Gewaltdelikte	 handelte.	 Dies	 korrespon-

diert	mit	der	Verteilung	der	bei	den	Beratungsstellen	bearbeiteten	Fälle	(n=1917).	In	74	%	handelt	es	sich	

danach	um	Körperverletzungsdelikte,	in	5	%	spielten	Waffen	eine	Rolle,	in	4	%	handelt	es	sich	um	sexu-

elle	Gewalt,	und	in	8	%	wurde	mit	Tötung	gedroht.	Nach	den	Erkenntnissen	von	löBmAnn	und	herBers	

handelt	es	sich	in	etwa	80	%	der	Fälle	nicht	um	Selbstmelderinnen,	sondern	um	Opfer,	die	erst	durch	

aktive	zugehende	Beratung	erreicht	wurden.	Insofern	sind	die	Fälle	der	über	die	Polizei	angezeigten	

230	 Http://www.bmj.de/Presse/Pressemitteilungen_58.html.
231	 hoFFmAnn, J.	und	F. özsöz,	2005.
232	 BGBl.	Teil	I	Nr.	67	vom	17.	Dezember	2001.
233	 Vgl.	rupp, m.,	2005;	löBmAnn, r.	und	K. herBers,	2005a;	2005b.
234	 löBmAnn, r.	und	K. herBers,	2005a;	rupp, m.,	2005.



���Ausgewählte Kriminalitätsbereiche

und	in	Beratungsstellen	bearbeiteten	Fälle	gerade	in	jenen	Deliktbereichen	verortet,	in	denen	sich	in	

der	PKS	Anstiege	finden.

Von	rupp	wird	aus	der	Befragung	von	Experten	aus	der	Täterarbeit	berichtet,	dass	die	Wahrscheinlich-

keit	einer	missbräuchlichen	Antragstellung	eher	gering	sei.	Auffallend	ist	weiter,	dass	beide	Studien	

von	einem	hohen	Anteil	an	Fällen	berichten,	 in	denen	Kinder	 in	den	Familien	 lebten.	löBmAnn	und	

herBers	berichten	hier	über	62	%,	rupp	über	drei	Viertel	der	Fälle.	

Ein	 besonderes	 Problem	 stellen	 nach	 den	 Ergebnissen	 beider	 Studien	 die	 Opfer	 mit	 Migrations-

hintergrund	 dar.	 Sie	 werden	 nach	 den	 Erfahrungen	 in	 Niedersachsen	 zwar	 von	 Beratungsstellen	

noch	erreicht,	aber	 sie	 stellen	–	vielfach	aus	Angst	und	Verunsicherung	–	nach	den	Erfahrungen	 in	

Niedersachsen	 letztendlich	 keine	 Anträge.	 rupp	 stellt	 demgegenüber	 fest,	 dass	 Migrantinnen	 über	

längere	 Gewalterfahrungen	 berichten	 und	 häufiger	 einen	 Antrag	 nach	 dem	 GewSchG	 stellen.	 Die	

Befundlage	ist	hier	also	uneinheitlich.

Die	niedersächsische	Untersuchung	befasste	 sich	auch	mit	den	Erfahrungen	einer	proaktiven	Bera-

tungsarbeit	im	Kontext	des	Gewaltschutzgesetzes.	In	verschiedenen	Bundesländern	wurden,	anknüp-

fend	an	internationale	Erfahrungen,	solche	so	genannten	proaktiven	Beratungsstellen	eingerichtet.	

Diese	 sind	dadurch	gekennzeichnet,	 dass	die	betroffenen	Opfer	 von	häuslicher	Gewalt	durch	Bera-

tungsstellen	aktiv	kontaktiert	werden,	nachdem	die	Daten	der	Opfer	durch	die	Polizei	–	unabhängig	

von	 einer	 Einwilligung	 der	 Betroffenen	 –	 an	 die	 Beratungsstellen	 weitergeleitet	 wurden.	 Entspre-

chende	 Beratungsinstitutionen,	 denen	 vor	 allem	 eine	 Vernetzungs-	 und	 Weiterleitungsfunktion	

zukommt,	wurden	in	Baden-Württemberg,	Bremen,	Hamburg,	Mecklenburg-Vorpommern,	Sachsen-

Anhalt,	 Schleswig-Holstein	 und	 Niedersachsen	 eingerichtet.	 Ausführliche	 Erfahrungsberichte	 und	

Analysen	liegen	aus	Mecklenburg-Vorpommern235	und	Niedersachsen	vor.	236

In	 beiden	 Ländern	 zeigte	 sich,	 dass	 die	 betroffenen	Opfer,	 nahezu	 ausschließlich	 Frauen,	 diese	Art	

der	direkten	Ansprache	und	Unterstützung	positiv	bewerteten.	In	Niedersachsen	wurde	für	das	dor-

tige	 Angebot	 (BISS)	 festgestellt,	 dass	 damit	 eine	 andere	 Gruppe	 gewaltbetroffener	 Frauen	 erreicht	

wird,	als	das	mit	den	Angeboten	der	Frauenhäuser	der	Fall	 ist.	So	ist	die	über	das	GewSchG	geschaf-

fene	Möglichkeit	 für	Opfer,	 in	der	eigenen	Wohnung	zu	verbleiben,	angesichts	der	fortbestehenden	

Gewaltbedrohung	durch	einen	Täter	sowie	aufgrund	eines	Risikos,	dass	entsprechende	Anordnungen	

nicht	befolgt	werden,	für	einen	Teil	der	Frauen	keine	angemessene	Alternative.	Für	diese	Frauen	sind	

geschützte	Wohnformen,	wie	 sie	 von	 Frauenhäusern	 geboten	werden,	 vonnöten.	 Insofern	 sind	 die	

mit	dem	proaktiven	Ansatz	implementierten	Maßnahmen	eine	wichtige	Ergänzung	der	vorhandenen	

Interventionsangebote,	die	auch	seitens	der	Polizei	für	notwendig	erachtet	wurden,	aber	kein	Ersatz	

für	schon	bestehende	Schutzmöglichkeiten.

Unabhängig	 davon,	 ob	 eine	 proaktive	 Beratungsstelle	 tätig	 wurde	 oder	 nicht,	 finden	 sich	 sowohl	

in	der	Studie	von	rupp	als	auch	in	der	Untersuchung	von	herBers	und	löBmAnn,	dass	letztlich	nur	der	

kleinere	 Teil	 der	 Frauen,	 in	 beiden	 Studien	 18	%,	 schließlich	 auch	 einen	 Antrag	 nach	 dem	 Gewalt-

schutzgesetz	stellte.	Werden	solche	Anträge	gestellt,	so	ist	deren	Bearbeitung	nach	den	Ergebnissen	

beider	Studien	als	 sehr	zügig	zu	bezeichnen.	Kritisiert	werden	von	den	Experten	 in	beiden	Studien	

235	 hAGemAnn-white, c.	und	B. KAVemAnn,	2004.
236	 löBmAnn, r.	und	K. herBers,	2005a.



Gewaltkriminalität und ausgewählte Beziehungsdelikte���

die	unterschiedliche	Zuständigkeit	von	allgemeinem	Zivilgericht	und	Familiengericht.	Hier	wird	ein	

Nachbesserungsbedarf	gesehen.

Inwiefern	letztlich	langfristig	auf	diesem	Wege	eine	Durchbrechung	einer	Gewaltkette	erfolgt,	kann	

derzeit	noch	nicht	beurteilt	werden.	Hier	ist	in	künftigen	Forschungsarbeiten	der	Frage	nachzugehen,	

ob	Gewaltbetroffene	nach	Inanspruchnahme	der	Schutzmöglichkeiten	des	GewSchG	tatsächlich	sel-

tener	von	Gewalt	betroffen	werden	bzw.	inwieweit	auf	Täterseite	diese	neuen	gesetzlichen	Optionen	

zu	einer	Veränderung	von	Einstellungen	und	Verhalten	führen.	Diesbezüglich	verweisen	herBers	und	

löBmAnn	auf	widersprüchliche	Befunde	amerikanischer	Studien237,	was	in	der	Tat	nahelegt,	diese	Fra-

ge	des	Effektes	von	entsprechenden	gerichtlichen	Schutzanordnungen	empirisch	zu	prüfen.

In	der	Summe	zeigt	sich,	dass	mit	dem	GewSchG	ein	weiterer	Schritt	zur	intensivierten	Bekämpfung	

häuslicher	Gewalt	getan	wurde,	der	zugleich	auch	mit	einer	zunehmenden	Aufhellung	des	Dunkel-

feldes	einhergeht.	In	kriminalstatistischer	Hinsicht	ist	dies	ein	nicht	unerheblicher	Einflussfaktor,	was	

nochmals	 unterstreicht,	 dass	 entsprechende	polizeiliche	und	 justizielle	Daten	 im	 Längsschnitt	mit	

Zurückhaltung	zu	interpretieren	sind,	um	nicht	fehlerhafterweise	vermehrte	und	erfolgreiche	Bemü-

hungen	der	Problembearbeitung	als	vermeintlichen	Problemanstieg	zu	interpretieren.

3.1.7 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung
Die	 öffentliche	 Wahrnehmung	 der	 Kriminalitätsentwicklung	 wird	 gegenwärtig	 vor	 allem	 durch	

spektakuläre	 Einzelfälle	 schwerer	 Gewaltkriminalität	 geprägt,	 die	 ein	 oft	 drastisches	 Medienecho	

finden.	Dieses	Medienecho	lässt	in	der	öffentlichen	Wahrnehmung	von	Kriminalität	die	Tatsache	in	

den	Hintergrund	treten,	dass	die	Gesamtkriminalität	nach	wie	vor	von	Fällen	so	genannter	Alltagsde-

linquenz	dominiert	wird.	Zu	ihnen	gehören	insbesondere	leichte	bis	mittelschwere	Eigentums-	und	

Vermögensdelikte.	Die	Bundesregierung	hält	es	daher	auch	für	erforderlich,	einer	übermäßigen	oder	

einseitigen	Betonung	der	Entwicklung	einzelner	Deliktbereiche	entgegenzuwirken.

Aus	Sicht	der	Bundesregierung	ist	zunächst	zu	beachten,	dass	die	Entwicklungen	in	den	einzelnen	Gewalt-

bereichen	differenziert	verlaufen:	Bei	der	gravierendsten	Form	personenbezogener	Gewalt,	den	Tötungs-

delikten,	setzt	sich	der	kontinuierliche	Rückgang	der	vergangenen	Jahre	bei	gleichzeitig	steigender	Aufklä-

rungsquote	erfreulicherweise	fort.	Zunahmen	sind	hingegen	insbesondere	bei	gefährlicher	und	schwerer	

Körperverletzung	sowie	im	Bereich	der	Sexualdelikte	zu	verzeichnen.	Die	Bilanz	ist	also	gemischt.

Mit	dem	Anstieg	der	Zahlen	bei	den	Körperverletzungsdelikten	 ist	nach	Einschätzung	der	Bundes-

regierung	nicht	zwangsläufig	eine	tatsächliche	Zunahme	dieser	Straftaten	verbunden.	Gewalttaten,	

vor	 allem	 soweit	 sie	 im	unmittelbaren	 sozialen	Umfeld	 der	 Betroffenen	 verübt	werden,	weisen	 ein	

hohes	Dunkelfeld	auf.	Mit	der	öffentlichen	Diskussion	über	Gewalt	 in	engen	 sozialen	Beziehungen,	

die	auch	durch	das	im	Jahr	2002	in	Kraft	getretene	Gewaltschutzgesetz	ausgelöst	wurde,	konnte	eine	

stärkere	Sensibilisierung	der	Öffentlichkeit	gegenüber	Gewalt	erreicht	werden.	Gleichzeitig	hat	die	

Ermittlungstätigkeit	 der	 Polizei	 in	 diesem	Deliktbereich	 zugenommen.	Gemeinsam	mit	 einer	Viel-

zahl	präventiver	Maßnahmen	vor	allem	im	Bereich	der	Gewalt	gegen	Frauen	und	Kinder	hat	dies	mit	

Sicherheit	die	Bereitschaft	zur	Anzeige	entsprechender	Straftaten	deutlich	erhöht.	Gestiegene	Zahlen	

in	diesen	Bereichen	belegen	damit	auch	eine	–	erfreuliche	–	Aufhellung	des	Dunkelfelds.	

237	 Vgl.	löBmAnn, r.	und	K. herBers,	2005a,	S.	29	ff.;	vgl.	a.	holt, V. l.	u.	a.,	2002;	hArrell, A.	und	B. smith,	1996;	Klein, A. r.,	1996.
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Dessen	ungeachtet	bewegen	sich	die	Zahlen	einzelner	Bereiche	der	Gewaltkriminalität	in	einer	nicht	

hinnehmbaren	Höhe.	Die	Bundesregierung	sieht	hier	weiteren	Handlungsbedarf.	Gewaltprävention	

ist	eine	gesamtgesellschaftliche	Aufgabe,	die	die	Bundesregierung	durch	eigene	Maßnahmen	fördert.	

So	wird	sie	weiterhin	das	Deutsche	Forum	für	Kriminalprävention	(DFK),	einen	der	Hauptakteure	auf	

dem	Gebiet	der	Prävention,	unterstützen.	Das	DFK,	dessen	Kuratorium	der	Bundesminister	des	Innern	

vorsitzt,	wird	die	Gewaltprävention	zu	seinem	Schwerpunkt	machen	und	im	Auftrag	der	Ministerprä-

sidentenkonferenz	an	der	Weiterentwicklung	der	Gewaltprävention	mitwirken.	Es	wird	künftig	Maß-

nahmen	zur	Gewaltprävention	innerhalb	der	Bundesregierung	koordinieren,	um	so	einen	effektiven	

Einsatz	der	zur	Verfügung	stehenden	Mittel	zu	gewährleisten.	

Daneben	wird	die	Bundesregierung	auch	das	„Bündnis	für	Demokratie	und	Toleranz	–	gegen	Extre-

mismus	und	Gewalt“	weiter	intensiv	fördern.	Das	Bündnis	leistet	unverzichtbare	Basisarbeit,	indem	es	

beispielsweise	kommunale	Projekte	und	Initiativen	Jugendlicher	gegen	Gewalt	unterstützt.

Auf	die	vom	Bundesministerium	für	Familie,	Frauen,	Senioren	und	Jugend	veranlasste	Evaluation	des	

Gewaltschutzgesetzes	wurde	in	Abschnitt	3.1.6	ausführlich	eingegangen.	Hierauf	wird	verwiesen.	

Mit	 der	 Studie	 „Lebenssituation,	 Sicherheit	 und	 Gesundheit	 von	 Frauen	 in	 Deutschland“	 hat	 die	

Bundesregierung	2004	erstmals	 eine	 repräsentative	Befragung	 speziell	 zu	Gewalt	gegen	Frauen	 in	

Deutschland	durchführen	 lassen.	Die	Ergebnisse	 zeigen	eine	hohe	Gewaltbetroffenheit	 von	Frauen	

insbesondere	im	häuslichen	Bereich:	Mindestens	jede	vierte	Frau	im	Alter	von	16	bis	85	Jahren,	die	in	

einer	Partnerschaft	gelebt	hat,	hat	körperliche	oder	–	zum	Teil	zusätzlich	–	sexuelle	Übergriffe	durch	

aktuelle	oder	 frühere	Beziehungspartner	ein-	oder	mehrmals	erlebt.	Die	Zahlen	 in	allen	Gewaltbe-

reichen	zeigen,	dass	über	das	Gewaltschutzgesetz	hinaus	auch	künftig	weitere	Maßnahmen	–	auch	

im	Bereich	des	Schutzes	vor	so	genanntem	Stalking	–	notwendig	sind.	Deswegen	sollen	Stalkingopfer,	

die	unter	fortgesetzter	Verfolgung,	Belästigung	und	Bedrohung	leiden,	unter	anderem	durch	einen	

eigenständigen	 Straftatbestand	besser	geschützt	werden.	Der	Bundestag	hat	 im	Mai	 2006	 in	 erster	

Lesung	zwei	Gesetzesvorschläge	von	Bundesregierung	und	Bundesrat	zur	Strafbarkeit	beharrlicher	

Nachstellungen	beraten.	Angesichts	des	breiten	politischen	Konsenses	über	die	Notwendigkeit	einer	

Strafvorschrift	 ist	 mit	 einer	 baldigen	 gesetzlichen	 Normierung	 zu	 rechnen.	 Die	 Bundesregierung	

wird	zudem	den	erfolgreich	umgesetzten	Aktionsplan	zur	Bekämpfung	von	Gewalt	gegen	Frauen	mit	

Maßnahmen	 in	 den	Bereichen	 „Prävention“,	 „Rechtsetzung	durch	den	Bund“,	 „Kooperationen	 zwi-

schen	staatlichen	Institutionen	und	nichtstaatlichen	Hilfsangeboten“,	„bundesweite	Vernetzung	von	

Hilfsangeboten“,	„Sensibilisierung“	und	„internationale	Zusammenarbeit“	fortschreiben.

Vorrangiges	weiteres	Ziel	der	Bundesregierung	ist	es,	den	Schutz	von	Kindern,	Jugendlichen	und	wider-

standsunfähigen	Personen	gegen	sexuellen	Missbrauch	zu	stärken.	Mit	dem	Gesetz	zur	Änderung	der	

Vorschriften	über	die	Straftaten	gegen	die	sexuelle	Selbstbestimmung	und	zur	Änderung	anderer	Vor-

schriften	vom	27.	Dezember	2003	wurden	Schutzlücken	geschlossen	und	–	soweit	dies	erforderlich	war	

–	 die	 Strafrahmen	 verschärft.	 Eine	Vielzahl	weiterer,	 insbesondere	 präventiver	Maßnahmen,	 die	 alle	

relevanten	Bereiche	des	gesellschaftlichen	Lebens	umfassen,	enthält	der	Aktionsplan	der	Bundesregie-

rung	zum	Schutz	von	Kindern	und	Jugendlichen	vor	sexueller	Gewalt	und	Ausbeutung.
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3.2 Politisch motivierte Kriminalität und Terrorismus

Kernpunkte

	 Bis	zum	Ende	des	Jahres	2000	wurden	Straftaten,	die	sich	gegen	die	freiheitlich	demokratische	

Grundordnung	richten,	also	einen	extremistischen	Hintergrund	ausweisen,	 im	Rahmen	des	

Kriminalpolizeilichen	Meldedienstes	Staatsschutz	(KPMD-S)	erfasst.	Aufgrund	phänomenolo-

gischer	 Entwicklungsprozesse	war	 eine	 realitätskonforme	Abbildung	des	 Straftatenaufkom-

mens	 auf	 der	 Basis	 der	 am	 Extremismusbegriff	 orientierten	 Erfassung	 nicht	 mehr	 gewähr-

leistet.	Dementsprechend	beschlossen	Bund	und	Länder	zum	1.	Januar	2001	die	Erfassung	und	

Bewertung	nach	dem	Definitionssystem	„Politisch	motivierte	Kriminalität“	vorzunehmen.	In	

der	Polizei	wird	diese	Umstellung	insgesamt	als	erfolgreich	bewertet.	Bestehen	bleiben	aller-

dings	Differenzen	zwischen	der	PMK-Statistik	und	den	Statistiken	der	Opferberatungsstellen,	

die	im	Einzelnen	zu	analysieren	sind.

	 Die	zentralen	Entwicklungen	im	Bereich	fremdenfeindlicher	Straftaten	haben	in	den	1990er	

Jahren	zeitlich	gleich	mit	den	hohen	Zuwanderungszahlen	stattgefunden.	„Asylbewerber	und	

ehemalige	Vertragsarbeiter	der	DDR	 standen	 im	Zentrum	der	Angriffe.	Rasch	wurden	auch	

andere	in	Deutschland	lebende	Personen	ausländischer	Herkunft	sowie	Außenseiter,	wie	etwa	

Obdachlose,	zu	Opfern	rechtsextremer	Gewalt.“1	Nach	dem	Abebben	dieser	großen	Eskalations-

welle	von	1992/1993	sind	die	Zahlen	auf	einem	relativ	hohen	Niveau	stabil.	Ein	Zusammenhang	

mit	Problemen	der	regionalen	Wirtschaftsstruktur	in	Ost	und	West	ist	erkennbar.	Unter	den	

Tätern	und	Tatverdächtigen	 ist	der	Anteil	 junger	Männer	mit	einem	belastenden	 familiären	

Hintergrund,	 prekären	 Arbeitsmarktaussichten	 oder	 einer	 unpolitischen	 Delinquenzbelas-

tung	sehr	hoch,	wie	die	verschiedenen	Untersuchungen	von	1993	bis	zur	NRW-Untersuchung	

2003/2004	zeigen.	Es	gilt	auch	in	diesem	Bereich	die	Altersverteilung	der	allgemeinen	Jugend-

kriminalität,	nach	der	die	Delinquenzbelastung	vom	17.	bis	zum	19.	Lebensjahr	stark	ansteigt	

und	im	jungen	Erwachsenenalter	wieder	zurückgeht.	

	 Die	 gewalttätigen	 Auseinandersetzungen	 zwischen	 rechts-	 und	 linksextremistischen	 Grup-

pen,	 insbesondere	 im	 Zusammenhang	 mit	 rechtsextremen	 Aufmärschen,	 haben	 zu	 einer	

Erhöhung	der	Straftaten	auf	beiden	Seiten	geführt.

	 Die	klassischen	Delikte	wie	Propagandadelikte	und	Volksverhetzung	machen	immer	noch	den	

größten	Teil	der	politisch	rechts	motivierten	Straftaten	mit	antisemitischem	Hintergrund	aus,	

auch	wenn	ihr	Anteil	von	2002	bis	2005	leicht	gesunken	ist;	die	Zahl	der	Gewaltdelikte	hat	sich	

jedoch	erhöht.	Die	Eskalation	des	Nahostkonflikts	hat	zunehmend	zu	gegen	die	Politik	Israels	

gerichteten,	antizionistischen	und	häufig	auch	antijüdischen	Einstellungen	auch	jenseits	des	

rechten	Spektrums	geführt.

	 Die	 dramatischste	 Veränderung	 seit	 dem	 Ersten	 Periodischen	 Sicherheitsbericht	 stellt	 die	

Bedrohung	durch	den	islamistischen	Terrorismus	dar.	Zunehmend	ist	die	Verflechtung	von	in	

Deutschland	 lebenden	Personen	 in	 internationale	Netzwerke	deutlich	geworden.	Namhafte	

muslimische	 Gruppierungen	 in	 Deutschland	 haben	 sich	 in	 öffentlichen	 Verlautbarungen	

mehrfach	 vom	 islamistischen	 Terrorismus	distanziert.	 Einige	 diskutieren	das	Konzept	 eines	

„europäischen	 Islam“.	 Gleichwohl	 bleiben	 unter	 Muslimen	 Bestrebungen	 zu	 parallelgesell-

schaftlicher	Segregation	ebenso	bestehen	wie	die	Gefahr,	dass	islamistische	Zentren	als	Rekru-

tierungsfelder	und	Ruheräume	für	den	islamistischen	Terrorismus	dienen	können.

1	 Bundesministerium des innern	und	Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	S.	210.
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3.2.1 Erfassung und Bewertung politisch motivierter Kriminalität
Seit	 Januar	 1961	 wurden	 Staatsschutzdelikte	 im	 Rahmen	 eines	 kriminalpolizeilichen	 Meldedienstes	

bundesweit	 statistisch	 erfasst.	 Der	 Kriminalpolizeiliche	 Meldedienst	 Staatsschutz	 (KPMD-S)	 umfasst	

grundsätzlich	alle	Straftaten,	die	aus	einer	extremistischen	Motivation	heraus,	d.	h.	mit	dem	Ziel	der	

Systemüberwindung	begangen	worden	sind.	Seit	1992	wurden	im	Rahmen	des	KPMD-S	darüber	hinaus	

gesondert	fremdenfeindliche	Straftaten	und	seit	1993	auch	antisemitische	Straftaten	ausgewiesen.

Die	bis	zum	31.	Dezember	2000	sich	am	Extremismusbegriff	orientierende	Bewertung	und	Erfassung	

von	Straftaten	im	Rahmen	des	KPMD-S	hat	in	der	Praxis	zu	uneinheitlichen	Bewertungen	und	Erfas-

sungsdefiziten	 geführt.	 Vor	 diesem	 Hintergrund	 haben	 sich	 Bund	 und	 Länder	 darauf	 verständigt,	

den	bisherigen	Kriminalpolizeilichen	Meldedienst	Staatschutz	umzugestalten	und	zu	verbessern.	Mit	

Beschluss	der	IMK	auf	der	167.	Sitzung	wurde	das	neue	Definitionssystem	„Politisch	motivierter	Krimi-

nalität“	(PMK)	rückwirkend	zum	1.	Januar	2001	eingeführt.	

Zentrales	Erfassungskriterium	des	neuen	Meldesystems	ist	die	politisch	motivierte	Tat.	Als	politisch	

motiviert	gilt	eine	Tat	insbesondere	dann,	wenn	die	Umstände	der	Tat	oder	die	Einstellung	des	Täters	

darauf	schließen	lassen,	dass	sie	sich	gegen	eine	Person	aufgrund	ihrer	politischen	Einstellung,	Nati-

onalität,	Volkszugehörigkeit,	Rasse,	Hautfarbe,	Religion,	Weltanschauung,	Herkunft,	 sexuellen	Ori-

entierung,	Behinderung	oder	ihres	äußeren	Erscheinungsbildes	bzw.	ihres	gesellschaftlichen	Status‘	

richtet.	Die	erfassten	Sachverhalte	werden	im	Rahmen	einer	mehrdimensionalen	Betrachtung	unter	

verschiedenen	Gesichtspunkten	bewertet.	Hierbei	werden	insbesondere	Feststellungen	zur	Qualität	

des	Delikts,	 zur	 objektiven	 thematischen	Zuordnung	der	 Tat,	 zum	 subjektiven	 Tathintergrund,	 zur	

möglichen	internationalen	Dimension	der	Tat	und	zu	einer	ggf.	zu	verzeichnenden,	extremistischen	

Ausprägung	der	Tat	getroffen.

Die	Straftatsachverhalte	werden	entsprechend	der	Motivation	der	Tat	bzw.	des	Täters	den	jeweiligen	

Phänomenbereichen	 „Politisch	motivierte	Kriminalität	 –	 rechts“	 (PMK-rechts),	 „Politisch	motivierte	

Kriminalität	–	links“	(PMK-links)	bzw.	der	„Politisch	motivierten	Ausländerkriminalität“	(PMAK)	zuge-

ordnet.	Unter	den	Punkt	„Sonstige“	fallen	Delikte,	die	nach	Würdigung	der	Umstände	der	Tat	bzw.	des	

Täters	nicht	eindeutig	einem	spezifischen	Phänomenbereich	zugeordnet	werden	können.	

Aufgrund	der	unterschiedlichen	Erfassungs-	und	Bewertungskriterien	des	KPMD-S	und	des	Definiti-

onssystems	PMK	sind	statistische	Angaben	aus	den	verschiedenen	Erfassungssystemen,	beispielswei-

se	in	Langzeitübersichten	von	1993–2005,	im	Einzelnen	nicht	vergleichbar.

Im	Bereich	der	einfachen	politisch	motivierten	Kriminalität	werden	Delikte	wie	z.	B.	Propagandade-

likte	oder	Störungen	der	Totenruhe	aufgenommen.	Im	Fall	politisch	motivierter	Gewaltkriminalität	

muss	eine	besondere	Gewaltbereitschaft	der	Straftäter	erkennbar	sein.	Nach	dem	bundeseinheitlich	

definierten	 Gewalttatenkatalog	 werden	 die	 Straftatbestände	 Tötung	 einschließlich	 Versuch	 und	

Vollendung,	 Körperverletzungen,	 Brand-	 und	 Sprengstoffdelikte,	 Landfriedensbruch,	 gefährliche	

Eingriffe	 in	 den	 Schiffs-,	 Luft-,	 Bahn-	 und	 Straßenverkehr,	 Freiheitsberaubung,	 Raub,	 Erpressung,	

Widerstandsdelikte	und	Sexualdelikte	erfasst.

Die	Kriminalitätsform	Terrorismus	ist	über	den	§	129a	StGB	„Bildung	terroristischer	Vereinigungen“	

und	 §	129b	 StGB	 „Kriminelle	 und	 terroristische	 Vereinigungen	 im	 Ausland“	 gesetzlich	 festgelegt.	

§	129a	StGB	stellt	die	Gründung	,	die	Mitgliedschaft	und	die	Unterstützung	einer	Vereinigung,	deren	

Zweck	es	 ist,	Mord	oder	Totschlag,	Völkermord	oder	Verbrechen	gegen	die	Menschlichkeit,	Kriegs-
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verbrechen	 oder	 Straftaten	 gegen	 die	 persönliche	 Freiheit	 in	 den	 Fällen	 des	 erpresserischen	 Men-

schenraubs	oder	Geiselnahme	zu	begehen	oder	zumindest	anzudrohen,	unter	Strafe.	Darüber	hinaus	

werden	gravierende	politisch	motivierte	Gewaltdelikte,	d.	h.	Katalogtaten	des	§	129a	Abs.	2	StGB,	wie	

zum	 Beispiel	 schwere	 Körperverletzung	 oder	 bestimmte	 gemeingefährliche	 Straftaten	 wie	 Brand-

stiftung	oder	Sprengstoffdelikte,	ebenfalls	von	dieser	Vorschrift	erfasst,	sofern	die	genannten	Taten	

dazu	bestimmt	sind,	die	Bevölkerung	auf	erhebliche	Weise	einzuschüchtern,	eine	Behörde	oder	eine	

internationale	Organisation	rechtswidrig	mit	Gewalt	oder	durch	Drohung	mit	Gewalt	zu	nötigen	oder	

die	politischen,	verfassungsrechtlichen,	wirtschaftlichen	oder	sozialen	Grundstrukturen	des	Staates	

oder	einer	internationalen	Organisation	zu	beseitigen	oder	erheblich	zu	beeinträchtigen,	und	durch	

die	 Art	 ihrer	 Begehung	 oder	 ihrer	 Auswirkungen	 einen	 Staat	 erheblich	 schädigen	 können.	 Damit	

werden	die	 im	Rahmenbeschluss	des	Rates	der	Europäischen	Union	vom	13.	Juni	2002	aufgeführten	

Kriterien	umgesetzt.	

Seit	 2002	werden	auch	 Fälle	 in	die	 Statistik	 aufgenommen,	bei	 denen	Verbindungen	mit	 terroristi-

schen	Organisationen	im	Ausland	festgestellt	wurden	(§	129b	StGB).	§	129b	StGB	ermöglicht	deutschen	

Behörden	die	Strafverfolgung	ausländischer	terroristischer	Vereinigungen,	die	in	Deutschland	nicht	

zumindest	eine	selbständige	Teilorganisation	unterhalten.	Der	Zweck	und	die	Tätigkeit	der	Vereini-

gung	muss	dabei	die	Voraussetzung	des	§	129a	StGB	erfüllen.	Bezieht	sich	die	Tat	auf	eine	Vereinigung	

außerhalb	der	Europäischen	Union,	ist	eine	Strafverfolgung	nur	bei	Vorliegen	eines	gesetzlich	gere-

gelten	spezifischen	Inlandsbezugs	(z.	B.	ein	Tatverdächtiger	handelt	in	Deutschland,	Täter	oder	Opfer	

sind	Deutsche)	möglich;	die	Tat	darf	nur	mit	Ermächtigung	des	Bundesministeriums	der	Justiz	verfolgt	

werden,	wobei	das	Ministerium	bei	seiner	Entscheidung	über	die	Ermächtigung	in	Betracht	zieht,	ob	

die	Bestrebungen	der	Vereinigung	gegen	die	Grundwerte	einer	die	Würde	des	Menschen	achtenden	

staatlichen	Ordnung	 oder	 das	 friedliche	 Zusammenleben	 der	 Völker	 gerichtet	 sind	 und	 bei	 Abwä-

gung	aller	Umstände	als	verwerflich	erscheinen.	

Ob	 durch	 die	 neuen	 Erfassungsmodalitäten	 im	 Bereich	 der	 politisch	 motivierten	 Kriminalität	 die	

Zuordnung	der	Fälle	verbessert	wurde,	kann	nicht	abschließend	beurteilt	werden.	Da	aber	im	Gegen-

satz	 zu	 vorher	 nicht	 nur	 extremistische	 Straftaten	 erfasst	 werden,	 sondern	 das	 tatauslösende	 poli-

tische	Element	im	Mittelpunkt	der	Betrachtung	steht,	 ist	anzunehmen,	dass	mehr	Straftaten	erfasst	

werden.	Sie	werden	nach	Auskunft	des	BKA	 in	der	Regel	auch	besser	zugeordnet,	da	das	neue	Defi-

nitionssystem	PMK	mehrdimensional	angelegt	 ist	und	daher	die	Straftat	wesentlich	differenzierter	

darstellt	als	das	alte	System.2	Da	die	PMK	die	restriktiven	Definitionen	des	KPMD-S	überschreitet,	war	

ein	deutlicher	Anstieg	der	Zahlen	zu	erwarten.

Eine	Kommission	zur	Evaluierung	des	Definitionssystems	PMK,	an	der	die	Polizeien	der	Länder	Nie-

dersachsen,	Nordrhein-Westfalen,	Rheinland-Pfalz	und	Sachsen	sowie	das	BKA	beteiligt	waren,	hat	

Qualität	und	Aussagekraft	des	Definitionssystems	überprüft.	Die	befragten	Sachbearbeiter	waren	in	

mehr	als	90	%	mit	Systematik	und	Trennschärfe	der	umfassenden	Begrifflichkeiten	zufrieden.	Auch	

die	theoretische	Weiterentwicklung	hat	sich	laut	Kommission	bewährt.	Die	übereinstimmende	Dar-

stellung	in	der	PMK	wird	auch	weiterhin	durch	eine	Projektgruppe	Qualitätssicherung	unter	Leitung	

des	BKA	und	Beteiligung	der	Länder	gewährleistet.

2	 Die	mehrdimensionale	Abbildung	hat	jedoch	zur	Folge,	dass	durch	Mehrfachnennungen	in	der	Dimension	„Themenfeld“	

entsprechende	Unterstatistiken,	z.	B.	zu	fremdenfeindlichen	Straftaten,	in	der	Summe	höhere	Werte	aufweisen	können	

als	die	Statistik	politisch	motivierter	Straftaten	in	den	entsprechenden	Phänomenbereichen.
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Neben	den	polizeilichen	Erfassungen	und	Bewertungen	im	Rahmen	des	neuen	Meldesystems	und	den	

daraus	 resultierenden	Daten	und	 Statistiken	 zur	politisch	motivierten	Kriminalität	 liegen	auch	die	

Informationen	von	Opferberatungsstellen	in	den	neuen	Bundesländern	vor,	die	aus	dem	Bundespro-

gramm	Civitas	gefördert	werden	und	teilweise	mit	den	LKÄ	abgeglichen	wurden.	Hierbei	 lagen	die	

Zahlen	der	Opferberatungsstellen	erheblich	höher	als	bei	der	PMK.	Diese	Differenz	kann	u.	a.	darauf	

zurückgeführt	werden,	dass	die	Opferberatungsstellen	auch	Sachverhalte	erheben,	die	nicht	polizei-

lich	gemeldet	wurden.	Auch	scheint	bei	der	Einordnung	von	Gewaltdelikten	gegenüber	 linken	und	

alternativen	Jugendcliquen	nicht	immer	zu	klären	zu	sein,	wer	denn	angefangen	hat.	Auch	wenn	sich	

in	der	konzeptionellen	Erfassung	politisch	motivierter	Kriminalität	mit	dem	neuen	Definitionssystem	

vieles	verbessert	hat,	bleibt	insbesondere	bei	der	Klassifizierung	einer	Tat	als	politisch	motivierte	Kri-

minalität	ein	subjektiver	Faktor	erhalten.	

Die	Informationsgewinnung	des	Bundesamtes	für	Verfassungsschutz	beruht	 in	erster	Linie	auf	offen	

zugänglichen	 Quellen.	 Reichen	 diese	 Quellen	 nicht	 aus,	 um	 zureichende	 Erkenntnisse	 über	 verfas-

sungsschutzrelevante	 Bestrebungen	 oder	 Tätigkeiten	 zu	 erhalten,	 wird	 auf	 nachrichtendienstliche	

Mittel	zurückgegriffen.	Alle	Zahlenangaben	zum	Mitgliederpotenzial	 in	den	drei	Bereichen	 linksex-

tremistische,	 rechtsextremistische	 und	 extremistische	 ausländische	 Gruppen	 und	 Organisationen	

beziehen	sich	auf	Deutschland	und	sind	geschätzt	und	gerundet.	Bei	Parteien	und	Organisationen,	von	

denen	Daten	über	ihre	Mitglieder	zu	Verfügung	standen,	kommt	es	zur	Zählung	der	Mitglieder.	Auf-

grund	der	unsicheren	Datenlage	werden	nur	Tendenzen	in	den	Phänomenbereichen	herausgearbeitet	

und	 nicht	 die	 absoluten	 Zahlen	 dargestellt.	 Die	 statistischen	 Angaben	 zum	 Straftatenaufkommen	

beruhen	auf	den	dem	BKA	von	den	zuständigen	Polizeidienststellen	der	Länder	übermittelten	Anga-

ben.	Aufgrund	der	Aufgabenstellung	der	Verfassungsschutzbehörden	wird	insbesondere	eine	detail-

lierte	Betrachtung	politisch	motivierter	Straftaten	mit	extremistischem	Hintergrund	vorgenommen.	

Der	extremistischen	Kriminalität	werden	Straftaten	zugeordnet,	bei	denen	tatsächlich	Anhaltspunkte	

dafür	vorliegen,	dass	sie	gegen	die	freiheitlich	demokratische	Grundordnung	gerichtet	sind.

3.2.2 Politisch motivierte Kriminalität – rechts (einschließlich politisch rechts 
motivierter Straftaten mit fremdenfeindlichem und antisemitischem 
Hintergrund): Möglichkeiten und Grenzen einer deliktspezifischen 
Analyse bei gegebener Quellenlage

3.2.2.1 Definition
Der	Kriminalpolizeiliche	Meldedienst	unterscheidet	in	Fällen	von	politisch	motivierter	Kriminalität	

die	Straftaten	nach	der	politischen	Motivation	der	Tat	und/oder	der	Einstellung	des	Täters.

Eine	Tat	wird	aufgrund	der	politischen	Motivation	der	Täter	der	Kategorie	politisch	motivierter	Krimi-

nalität	von	rechts	(PMK-rechts)	zugeordnet,	wenn	die	Tat	bzw.	die	Einstellung	des	Täters	Anhaltspunkte	

dafür	enthält,	dass	diese	auf	Basis	einer	rechten	Gesinnung	begangen	wurde.3	Nach	dem	Themenka-

talog	des	Bundeskriminalamtes	liegt	eine	politisch	motivierte	Tat	auch	dann	vor,	wenn	Aspekte,	wie	

z.	B.	Bezüge	zum	völkischen	Nationalismus,	Rassismus,	Sozialdarwinismus	oder	Geschichtsrevisionis-

mus	(z.	B.	Leugnung	des	Holocaust)	ganz	oder	teilweise	der	Grund	für	die	Tatbegehung	waren.	Fälle,	

die	einen	fremdenfeindlichen	bzw.	einen	antisemitischen	Hintergrund	aufweisen,	sind	grundsätzlich	

dem	Phänomenbereich	PMK-rechts	zuzuordnen.	

3	 Dabei	muss	die	Tat	oder	die	Planung	nicht	–	wie	noch	vor	dem	Jahr	2001	–	die	Auflösung	oder	Außerkraftsetzung	von	

Elementen	der	freiheitlichen	demokratischen	Grundordnung	der	Bundesrepublik	Deutschland	zum	Ziel	haben.	Sie	muss	

somit	nicht	mehr	nur	„extremistisch“	sein.
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Auch	 Täter	mit	 nichtdeutscher	Herkunft	werden,	wenn	 sie	mit	 solchen	 ideologischen	 Straftaten	 in	

Verbindung	 gebracht	 werden,	 dem	 Phänomenbereich	 PMK-rechts	 zugeordnet.	 Schließlich	 werden	

die	bereits	erwähnten	Delikte,	die	in	der	Tradition	der	USA	als	„Hatecrime“	zu	bezeichnen	sind,	aber	

bisher	 nicht	 als	 zwingend	 politisch	 motiviert	 galten	 (Angriffe	 gegen	 Obdachlose,	 Homosexuelle,	

Behinderte	etc.),	hier	eingeordnet.

3.2.2.2 Politisch motivierte Kriminalität – rechts: fremdenfeindliche 
Einstellungen als Hintergrundproblem

Fremdenfeindliche	Einstellungen	sind	über	die	Gruppen	der	Täter	hinaus	wesentlich	weiter	verbrei-

tet.	Da	die	Täter	häufig	mit	dem	Bewusstsein	auftreten,	die	Einstellung	der	Bevölkerung	insgesamt	zu	

repräsentieren	und	dieser	durch	ihre	Taten	Nachdruck	zu	verleihen,	werden	die	wichtigsten	Einstel-

lungsdaten	referiert.

3.2.2.2.1 Einstellungsdaten: Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung
Gesellschaftliche	 Konflikte,	 in	 deren	 Kontext	 sich	 politisch	 motivierte	 Straftaten	 meist	 entwickeln,	

erzeugen	in	der	Folge	auch	entsprechende	Einstellungen	und	Meinungen,	die	sich	nicht	selten	weit	über	

den	 Kreis	 der	 extremistischen	 und	 gewalttätigen	 Gruppen	 hinaus	 in	 entsprechenden	 Einstellungen	

und	Meinungen	 in	 Teilen	 der	Gesellschaft	widerspiegeln.	 Zwar	 führen	 entsprechende	 Einstellungen	

nicht	unmittelbar	zu	Straftaten	oder	Gewalthandlungen,	sie	bilden	aber	einen	wichtigen	Rückhalt	und	

vergrößern	den	Handlungsspielraum	gewaltbereiter	Gruppen.	Durch	die	angespannte	Arbeitsmarktla-

ge	und	die	auch	dadurch	entstehenden	Globalisierungsängste	werden	besonders	Menschen	mit	einem	

geringen	 Bildungsniveau	 sowie	 mit	 fremdenfeindlichen,	 rassistischen	 und	 rechtsextremistischen	

Einstellungen	aktiv	(zentrale	Erklärungsansätze	hierzu	finden	sich	im	1.	PSB).	Aufgrund	dessen	wird	in	

diesem	 Kapitel	 zunächst	 auf	 die	 Entwicklung	 fremdenfeindlicher,	 rechtsextremistischer	 und	 antise-

mitischer	Einstellungen	in	der	Bevölkerung	eingegangen.	Die	anschließend	dargebotenen	Ergebnisse	

basieren	auf	Daten	der	empirischen	Sozialforschung	in	diesen	Themenkreisen.	Es	wird	versucht,	anhand	

der	verschiedenen	Untersuchungen	die	Entwicklung	der	Problemfelder	Antisemitismus	und	Rechtsext-

remismus	in	den	letzten	Jahren	zu	dokumentieren.	Dabei	wird	darauf	hingewiesen,	dass	eine	systema-

tische,	kontinuierliche	und	auch	theoriegeleitete	Datenerhebung	in	diesem	Themenbereich	durch	die	

politik-	 und	 sozialwissenschaftliche	 Forschung,	 mit	 Ausnahme	 der	 Wahlforschung,	 bisher	 allenfalls	

rudimentär	erfolgt	ist.4	Infolgedessen	wird	vor	allem	auf	folgende	Quellen	zurückgegriffen:

1)	 Eurobarometer

2)	 ALLBUS

3)	 Kommission	gegen	Rassismus	und	Intoleranz	(ECRI)

1) Eurobarometer

Während	der	ALLBUS	einen	Zeitvergleich	in	einigen	Dimensionen	der	Einstellungen	zu	Zuwanderern	

in	Deutschland	ermöglicht,	zeigt	das	Eurobarometer,	wie	sich	Deutschland	im	europäischen	Kontext	

positioniert.	Wir	greifen	im	Folgenden	auf	zwei	Berichte	über	die	Eurobarometerdaten	zurück:

a)	 „Majority	populations’	attitudes	towards	migration	and	minorities“5

b)	 Eurobarometer	57:	Diskriminierung	in	der	Europäischen	Union	6

4	 Vgl.	Projekt:	Menschenfeindlichkeit.	Internationales	Langzeitprojekt	zur	Dokumentation	entsprechender	Einstellungs-

entwicklungen	in	verschiedenen	Ländern	(heitmeyer, w. (Hg.),	2003).
5	 Vgl.	coenders, m.	u.	a.,	 2004:	 „Majority	populations’	attitudes	 towards	migration	and	minorities“.	 (Abruf	 [2.	Mai	2005]:	

www.eumc.eu.int).	Hier	liegt	nur	eine	englische	Version	des	Berichtes	vor.	
6	 Vgl.	Eurobarometer	57.0,	Mai	2003.	Diskriminierung	in	der	Europäischen	Union.	
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Den	europäischen	Vergleich	ermöglicht	die	Übersicht	über	die	Einstellungen	der	Mehrheitsbevölke-

rungen	 in	 verschiedenen	 Ländern	 gegenüber	Migranten	 („Majority	 populations’	 attitudes	 towards	

migration	 and	 minorities“)	 bzw.	 Minoritätsangehörigen.	 Dabei	 greifen	 die	 Forscher	 auf	 Daten	 des	

Eurobarometers	 von	 1997,	 2000	und	2003	 zurück.	Aus	den	 zahlreichen	Ergebnissen	dieses	Berichts	

werden	 folgende	 Indizes	ausgewählt:	 „Ablehnung	einer	multikulturellen	Gesellschaft“7	und	„Gren-

zen	einer	multikulturellen	Gesellschaft“.8

Der	Index	„Ablehnung	einer	multikulturellen	Gesellschaft“	liegt	2003	in	den	15	EU-Staaten	bei	25,2	%	

im	Durchschnitt.	Dabei	 liegen	bestimmte	 Staaten	über	 dem	EU-Durchschnitt:	 Griechenland	 (59	%),	

Deutschland	(Westdeutschland:	32,6	%	/	Ostdeutschland:	36,6	%),	Belgien	(37,3	%)	und	Österreich	(27	%).	

Als	besonders	liberal	können	hingegen	Staaten	wie	z.	B.	Schweden	(12,5	%),	Luxemburg	(16,2	%),	Spani-

en	(14,6	%),	Irland	(16,9	%)	und	Nordirland	(7,1	%)	gelten	(vgl.	Schaubild	3.2-1).

Schaubild �.�-�: Ablehnung einer multikulturellen Gesellschaft
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Datenquelle: EUROPÄISCHE STELLE ZUR BEOBACHTUNG FÜR RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT (Hg.), 2005.

Schaubild 3.2-1: Ablehnung einer multikulturellen Gesellschaft
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Datenquelle:	 europäiscHe stelle zur BeoBacHtunG für rassisMus und freMdenfeindlicHKeit	(Hg.),	2005.

Bezüglich	des	zweiten	Indexes	„Grenzen	einer	multikulturellen	Gesellschaft“	ergibt	sich	folgendes	Bild:	

Durchschnittlich	 59,9	%	 der	 Befragten	 in	 den	 15	 EU-Staaten	 stimmten	 den	 entsprechenden	 Items	

bezüglich	 einer	 Begrenzung	multikultureller	Gesellschaften	 zu.	Die	Werte	 sind	 besonders	 hoch	 in	

Griechenland	(80,6	%),	Deutschland	(Westdeutschland:	71,5	%	/	Ostdeutschland:	74,6	%),	Irland	(72,1	%),	

in	 den	Niederlanden	 (72,1	%),	 Belgien	 (69,2	%),	 Luxemburg	 (63	%),	 Großbritannien	 (68,1	%),	 Österreich	

(61,3	%),	 Frankreich	 (64,4	%)	und	Portugal	 (59,2	%);	 vergleichsweise	niedrig	 sind	 sie	 in	 Italien	 (45,5	%),	

Schweden	(40,7	%)	und	vor	allem	Finnland	(21,6	%)	(vgl.	Schaubild	3.2-2).

7	 Der	Index	„Resistance	to	multicultural	society“	besteht	dabei	aus	den	zwei	Items:	„It’s	a	good	thing	for	any	society	to	be	

made	up	of	people	from	different	races,	religions	or	cultures“	und	„(Country)’s	diversity	in	terms	of	race,	religion	or	cul-

ture	adds	to	its	strengths“.
8	 Der	Index	„Limits	to	multicultural	society“	besteht	aus	folgenden	zwei	Items:	„There	is	a	limit	to	how	many	people	of	other	

races,	religions	or	culture	a	society	can	accept“	und	„(Our	country)	has	reached	its	limits;	if	there	were	to	be	more	people	

belonging	to	these	minority	groups	we	would	have	problems“.
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Schaubild �.�-�: Grenzen einer multikulturellen Gesellschaft
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Datenquelle: EUROPÄISCHE STELLE ZUR BEOBACHTUNG FÜR RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT (Hg.), 2005.

Schaubild 3.2-2: Grenzen einer multikulturellen Gesellschaft
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Datenquelle:	 europäiscHe stelle zur BeoBacHtunG für rassisMus und freMdenfeindlicHKeit	(Hg.),	2005.

2) ALLBUS

Der	ALLBUS	ist	eine	regelmäßig	durchgeführte	allgemeine	Bevölkerungsumfrage	im	Bereich	der	

Sozialwissenschaften.	 Seit	 1980	werden	dabei	auch	Fragen	über	das	Zusammenleben	Deutscher	

und	Ausländer	in	Deutschland	gestellt.	In	diesem	Kontext	können	inhaltlich	zwei	Variablen	bzw.	

Indizes	 analysiert	 werden,	 wovon	 der	 erste	 Index	 die	 Einstellungen	 zur	 Zuwanderung	 (Zuzug)	

erfasst	 und	 die	 zweite	 ethnozentristische	 Tendenzen	 (Ethno)	 bzw.	 Diskriminierungsneigungen	

und	 Ausländerfeindlichkeit	 wiedergibt.	 Der	 Index	 „Zuzug“	 spiegelt	 die	 zusammengefasste	

Zustimmung	 bzw.	 Ablehnung	 zur	 Immigration	 in	 Deutschland	 bezüglich	 vier	 verschiedener	

Minoritätengruppen:	 Aussiedler	 aus	 Osteuropa,	 Asylsuchende,	 EG-	 bzw.	 EU-Arbeitnehmer	 und	

Nicht-EU-Arbeitnehmer.	Der	Anteil	an	Personen,	die	 jede	 Immigration	komplett	ablehnen,	 stieg	

bis	1996	an.	Es	zeigt	sich,	dass	nach	diesem	Anstieg	im	Jahr	1996	ein	Rückgang	in	allen	Kategorien	

zu	finden	ist	(vgl.	Schaubild	3.2–3).	Im	Jahr	2000	war	der	Anteil	derjenigen,	die	die	Migration	all	

dieser	Gruppen	ablehnten,	auf	deutlich	unter	20	%	gefallen.	2002	und	2004	wurden	die	entspre-

chenden	Fragen	nicht	gestellt.	Die	Daten	bis	2000	werden	hier	dennoch	referiert,	um	die	Zeitreihe	

aus	dem	ersten	PSB	so	weit	wie	möglich	fortzusetzen.	Für	2006	ist	die	Wiederaufnahme	der	Fragen	

geplant.

Betrachtet	 man	 die	 Ergebnisse	 getrennt	 nach	 den	 Einwanderungsgruppen,	 werden	 auch	 Unter-

schiede	zwischen	West-	und	Ostdeutschland	ersichtlich.	Im	Osten	findet	sich	eine	große	Ablehnung	

insbesondere	gegen	die	Einwanderung	von	Arbeitnehmern	aus	der	EU	und	aus	den	Nicht-EU-Ländern.	

Besonders	der	Zuzug	der	Arbeitsimmigranten	aus	den	Nicht-EU-Ländern	wird	in	Ostdeutschland	mit	

39,5	%	im	Jahr	2000	abgelehnt	(1996:	49,3	%).	20,8	%	(1996:	37,3	%)	lehnen	einen	Zuzug	von	Arbeitneh-

mern	aus	den	EU-Staaten	ab.	In	Westdeutschland	lehnen	19,4	%	(1996:	31,3	%)	einen	Zuzug	von	Nicht-

EU-Arbeitnehmern	und	6,2	%	(1996:	12,1	%)	von	EU-Arbeitnehmern	ab.	In	Ostdeutschland	scheint	daher	

die	Angst	um	einen	Arbeitsplatz	größer	als	im	Westen	zu	sein	und	sich	in	den	entsprechenden	Einstel-

lungen	auszudrücken	(vgl.	Tabelle	3.2-1).
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Schaubild �.�-�: Ablehnung des Zuzugs von Immigranten (Aussiedler aus Osteuropa, 
Asylsuchende, EG- bzw. EU-Arbeitnehmer und Nicht-EU-Arbeitnehmer)
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Datenquelle: GESELLSCHAFT SOZIALWISSENSCHAFTLICHER INFRASTRUKTUREINRICHTUNGEN (Hg.), 
 ALLBUS 1991, 1992, 1996, 2000.

Schaubild 3.2-3: Ablehnung des Zuzugs von Immigranten (Aussiedler aus Osteuropa,
 Asylsuchende, EG- bzw. EU-Arbeitnehmer und Nicht-EU-Arbeitnehmer)
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Tabelle �.�-�: Ablehnung des Zuzugs von Immigranten von ����–�000 nach West und Ost

Aussiedler Asylsuchende EU-Arbeitnehmer Nicht-EU-Arbeitnehmer

West Ost West Ost West	 Ost West Ost

1991 10,1	% 11,9	% 21,6	% 15,2	% 9,8	% 25,5	% 28,4	% 39,3	%

1992 10,1	% 10,9	% 23,8	% 18,1	% 9,0	% 24,0	% 28,1	% 36,1	%

1996 11,5	% 17,7	% 21,7	% 21,1	% 12,1	% 37,7	% 31,3	% 49,3	%

2000 10,5	% 15,3	% 15,6	% 20,7	% 6,2	% 20,8	% 19,4	% 39,5	%

Datenquelle:	 GesellscHaft sozialWissenscHaftlicHer infrastruKtureinricHtunGen (Hg.), allBus 1991,	1992,	1996,	2000.

	

Der	 zweite	 Index	 „Ethno“	 zielt	 inhaltlich	 auf	 die	 ethnozentrische	 Bevorzugung	 der	 eigenen	 (deut-

schen)	Gruppe	und	die	soziale	Diskriminierung	von	fremdethnischen	Personen.	Dabei	wurden	über	

die	Jahre	1980,	1984,	1988,	1990,	1994,	1996,	2000	und	2002	die	vier	folgenden	Aussagen	dargestellt:

	 „Die	in	Deutschland	lebenden	Ausländer	sollen	ihren	Lebensstil	ein	bisschen	besser	an	den	Deut-

schen	anpassen.“

	 „Wenn	die	Arbeitsplätze	knapp	werden,	sollte	man	die	in	Deutschland	lebenden	Ausländer	in	ihre	

Heimat	zurückschicken.“

	 „Man	sollte	den	in	Deutschland	lebenden	Ausländern	jegliche	politische	Betätigung	untersagen.“

	 „Die	in	Deutschland	lebenden	Ausländer	sollten	sich	ihre	Ehepartner	unter	den	eigenen	Landsleu-

ten	auswählen.“
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Der	Aussage,	dass	sich	die	Ausländer	ein	„bisschen	besser	an	den	Lebensstil	in	Deutschland	anpassen	

sollen“,	stimmten	im	Jahr	2002	bundesweit	ca.	70	%	der	Befragten	zu.	Knapp	15	%	lehnten	dies	ab.	Dar-

aus	kann	geschlossen	werden,	dass	eine	breite	Masse	der	Bevölkerung	eine	Bereitschaft	zur	Assimila-

tion	von	Ausländern	als	Voraussetzung	eines	gelungenen	Integrationsprozesses	sieht.	Eine	Eingliede-

rung	nach	dem	Prinzip	einer	„multikulturellen	Gesellschaft“	scheint	hingegen	eine	untergeordnete	

Rolle	zu	spielen.

Die	 anderen	drei	Aussagen	werden	hingegen	eher	 abgelehnt.	Die	Aussage,	 dass	die	Ausländer	 auf-

grund	 einer	 schlechten	 Lage	 auf	 dem	Arbeitsmarkt	 in	 ihre	Heimat	geschickt	werden	 sollen,	 findet	

2002	bei	62,5	%	der	Befragten	 im	Westen	und	bei	45,3	%	 im	Osten	keine	Zustimmung.	Die	Differenz	

zwischen	den	neuen	und	alten	Bundesländern	könnte	mit	der	hohen	Arbeitslosigkeit	in	Ostdeutsch-

land	und	den	damit	verbundenen	Existenzängsten	zusammenhängen.	Aber	auch	der	geringe	unmit-

telbare	Kontakt	mit	Ausländern	 in	den	neuen	Bundesländern	könnte	hierbei	 eine	gewichtige	Rolle	

spielen.	

Auf	Ablehnung	stößt	auch	die	Forderung	nach	einem	Verbot	politischer	Betätigung	von	Ausländern.	

Nur	22,4	%	 in	Westdeutschland	und	27,8	%	 in	Ostdeutschland	würden	ein	Verbot	politischer	Beteili-

gung	 begrüßen.	Wie	weit	 dies	 aber	 auf	 eine	Ablehnung	 einer	 politischen	 Integration	 hinweist,	 ist	

nicht	deutlich	erkennbar.	Mit	Betätigung	könnten	die	Befragten	an	unterschiedliche	Arten	von	poli-

tischer	Teilnahme	gedacht	haben,	die	vom	passiven	bzw.	aktiven	Wahlrecht	bis	hin	zu	Demonstrati-

onen	reichen.	

Die	 These,	 dass	 sich	Ausländer,	 die	 in	Deutschland	 leben,	 ihren	 Ehepartner	nur	unter	 den	 eigenen	

Landsleuten	 aussuchen	 sollten,	 wurde	 weitgehend	 abgelehnt.	 Dies	 könnte	 darauf	 hinweisen,	 dass	

eine	 Integration	 im	 Bereich	 der	 sozialen	 Beziehungen	 erwünscht	 und	 erwartet	 wird.	 Während	 in	

Westdeutschland	 sogar	 76,7	%	 die	 ethnische	 Endogamie	 ablehnen,	 sind	 es	 in	 Ostdeutschland	 nur	

61,5	%.

Weiterhin	 können	 aus	 den	 ALLBUS-Daten	 Informationen	 über	 Personen	 mit	 fremdenfeindlichen	

Attitüden	gewonnen	werden.	Deutlich	wird,	dass	das	Alter	der	Befragten	einen	Einfluss	auf	die	ableh-

nende	Haltung	gegenüber	Ausländern	hat.	Je	älter	die	Befragten	sind,	desto	mehr	lehnen	sie	die	Anwe-

senheit	 von	Ausländern	ab.	Hier	 zeigt	 sich	 ein	ganz	 anderes	Bild	 als	 bei	 den	 Straftätern,	 bei	 denen	

Jugendliche	und	Heranwachsende	überwiegen	(vgl.	Kapitel	3.2.1.4).

Der	Bildungsabschluss	korreliert	genauso	wie	das	Alter	negativ	mit	einer	fremdenfeindlichen	Einstel-

lung.	Befragte	mit	einem	niedrigen	Bildungsabschluss	(Hauptschule)	zeigen	bei	allen	der	vier	genann-

ten	 Items	 die	 größte	 Ablehnung	 gegenüber	 Ausländern.	 Je	 höher	 der	 Bildungsabschluss	 ist,	 desto	

besser	können	die	Befragten	mit	fremden	Kulturen	umgehen	oder	diese	als	ein	Phänomen	moderner	

Gesellschaften	akzeptieren.	Möglicherweise	fühlen	sie	sich	auch	weniger	unter	Konkurrenzdruck.

Ferner	wird	 ersichtlich,	 dass	 der	Nationalstolz	 einen	massiven	 Einfluss	 auf	 eine	 fremdenfeindliche	

Neigung	ausübt.	Je	stolzer	die	Person	auf	ihr	Land	ist,	desto	eher	lehnt	sie	andere	Kulturen	ab.	

Anhand	der	ALLBUS-Daten	wird	eine	deutliche	Veränderung	in	Westdeutschland	erkennbar.	In	den	

letzten	zwei	Jahrzehnten	von	1980	bis	2002	setzte	sich	bei	den	drei	Aussagen	„politische	Beteiligung“,	

„Endogamie“	und	der	„Ausweisung	arbeitsloser	Ausländer	aus	Deutschland“	bei	einer	kritischen	Lage	

auf	dem	Arbeitsmarkt	der	Trend	zu	einer	liberalen	Haltung	durch.	Bei	der	Aussage	„Anpassung	an	den	
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Lebensstil“	kam	es	jedoch	zu	einem	Anstieg	der	Zustimmung.	Der	Wert	von	1980	von	65,5	%	stieg	auf	

72,1	%	im	Jahr	2002	an	(vgl.	3.2.2.2.1-5).9	Dies	kann	darauf	hindeuten,	dass	sich	vor	dem	Hintergrund	

einer	stärkeren	Akzeptanz	von	Ausländern	in	Deutschland	die	Erwartungen	hinsichtlich	der	Assimi-

lationsbereitschaft	erhöhen	bzw.	Konflikte	stärker	wahrgenommen	werden.	
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Datenquelle:  GESELLSCHAFT FÜR SOZIALWISSENSCHAFTLICHER INFRASTRUKTUREINRICHTUNGEN (Hg.), 
 ALLBUS 1980, 1984, 1988, 1990, 1994, 1996, 2000, 2002.

Schaubild 3.2-4: Einstellung gegenüber den Ausländern in Westdeutschland von 1980-2002
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Daten	zu	Ostdeutschland	liegen	erst	seit	1994	vor.	Über	den	Zeitraum	bis	2002	zeigen	sich	hier	analoge	

Veränderungen	wie	in	Westdeutschland.	Auch	hier	fordern	die	Befragten	eine	stärkere	Anpassung	an	

den	deutschen	Lebensstil.	Die	Zahl	der	Befürworter	hat	sich	seit	1994	von	47	%	auf	70,7	%	(2002)	erhöht.	

Bei	den	anderen	drei	Items	ist	auch	in	Ostdeutschland	eine	eher	liberale	Einstellung	zu	erkennen.	Bei	

der	Aussage	bezüglich	der	Aufforderung	der	Ausländer	zur	Heimkehr	bei	Arbeitsplatzknappheit	 ist	

ein	deutlicher	Rückgang	zu	beobachten	(vgl.	Schaubild	3.2-5).	Dies	könnte	damit	zusammenhängen,	

dass	Ausländer,	die	sich	schon	in	Deutschland	integriert	haben,	in	einer	Hinsicht	nicht	mehr	als	Kon-

kurrenz	gesehen	werden.	Auch	könnte	das	damit	zusammenhängen,	dass	schon	persönliche	Kontakte	

bestehen,	die	eine	Ausweisung	nicht	als	akzeptabel	erscheinen	lassen.	

9	 Bei	der	Betrachtung	der	Zeitreihen	für	die	vier	Items	muss	allerdings	beachten	werden,	dass	bis	1994	der	Begriff	„Gast-

arbeiter“	im	Fragekatalog	vorzufinden	war,	der	durch	„in	Deutschland	lebende	Ausländer“	ersetzt	wurde.	Diese	Verän-

derung	wurde	vollzogen,	um	sich	den	veränderten	Gegebenheiten	anzupassen	und	dem	damit	zusammenhängenden	

geänderten	Sprachgebrauch	gerecht	zu	werden.	Aufgrund	dessen	wurden	im	Jahr	1994	beide	Formulierungsvarianten	

im	Verhältnis	von	50	%	verwendet,	um	eine	Verzerrung	gegebenenfalls	zu	erkennen.	Die	Ersetzung	des	Begriffs	„Gastar-

beiter“	hatte	allerdings	kaum	Auswirkungen	auf	die	Antworten	der	Befragten.



Politisch motivierte Kriminalität und Terrorismus���

Schaubild �.�-�: Einstellung gegenüber Ausländern in Ostdeutschland von ����–�00�

0 % 

Datenquelle: GESELLSCHAFT FÜR SOZIALWISSENSCHAFTLICHER INFRASTRUKTUREINRICHTUNGEN (Hg.),  
 ALLBUS 1994, 1996, 2000, 2002. 

Schaubild 3.2-5: Einstellung gegenüber Ausländern in Ostdeutschland von 1994-2002 
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Datenquelle:	 GesellscHaft sozialWissenscHaftlicHer infrastruKtureinricHtunGen	(Hg.),	ALLBUS	1994,	1996,	2000,	2002.

Betrachtet	man	die	Entwicklung	der	Aussagen	im	Zusammenhang,	so	ist	wohl	zu	erkennen,	dass	sich	

die	Mehrzahl	der	Befragten	mit	der	 Immigration	 realistisch	und	konstruktiv	auseinandersetzt	und	

zum	Teil	 auch	 ökonomische,	 politische	und	 soziale	 Integrationsmöglichkeiten	unterstützt	werden.	

Allerdings	drückt	sich	in	der	Assimilationserwartung	auch	die	Sorge	um	ein	friedliches	Neben-	und	

Miteinander	der	unterschiedlichen	Kulturen	in	einer	multikulturellen	Gesellschaft	aus.	

Die	 entsprechenden	 Fragen	 sind	 im	 ALLBUS	 2004	 nicht	 gestellt	 worden.	 Andere	 Untersuchungen	

deuten	auf	eine	verstärkte	Befürwortung	der	Abschiebung	von	Ausländern	bei	Arbeitsplatzknappheit	

von	2002–2005	hin.	Für	2005	liegen	Daten	aus	dem	GMF-Survey	vor,	die	aufgrund	einer	anderen	Ska-

lierung	nicht	unmittelbar	mit	den	ALLBUS-Daten	vergleichbar	sind.	Demzufolge	ist	die	Zustimmung	

zu	dem	Item	„Wenn	Arbeitsplätze	knapp	werden,	sollte	man	die	in	Deutschland	lebenden	Ausländer	

wieder	in	die	Heimat	schicken“	von	2002	bis	2005	in	Deutschland	von	27,7	%	auf	36,4	%	gestiegen,	wäh-

rend	die	Ablehnung	des	 Items	von	72,3	%	auf	63,9	%	 zurückgegangen	 ist	 (nach	Ost	und	West	wurde	

nicht	 differenziert).10	 In	 einer	 näheren	Analyse	 kamen	die	Autoren	 zu	 dem	Ergebnis:	Die	Angst	 vor	

dem	sozialen	Abstieg	der	gesetzlichen	Regelungen	um	Hartz	IV	führt	nur	bei	Angehörigen	mittlerer	

Soziallagen	zu	einer	Abwertung	von	Migranten.11	In	einem	DFG-Projekt	„Orientierung	und	Verhalten	

10	 heitmeyer, w.	(Hg.),	2006,	S.	28.
11	 mAnsel, J.	u.	a.	(Hg.),	2006,	S.	39–66,	S.	57.	„Personen	in	unterer	Soziallage	scheinen	mit	dem	Abstieg	gegenüber	Migranten	

nicht	weiter	an	sozialer	Distanz	zu	verlieren,	und	für	Personen	 in	gehobener	Soziallage	 ist	ein	antizipierter	Abstieg	 in	

Folge	des	großen	sozialen	Abstandes	gegenüber	den	Zugewanderten	für	deren	Abwertung	bedeutungslos.“	(ebd.,	S.	61).
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der	Bürger	gegenüber	den	Parteien	unter	veränderten	Rahmenbedingungen“	ergaben	sich	in	einer	

Nachwahlbefragung	(Herbst	2005)	ähnliche	Werte.

3) ECRI

Die	Kommission	gegen	Rassismus	und	Intoleranz	(ECRI)	des	Europarats	hat	im	Jahr	2004	eine	Studie	

über	 Gewaltakte	 gegen	 Ausländer	 und	 Juden	 vorgelegt.12	 Die	 ECRI	 geht	 allgemein	 von	 einer	 stei-

genden	 rassistischen,	 antisemitischen	und	 fremdenfeindlichen	Propaganda	 aus.	Gewarnt	wird	 vor	

dem	 Aufkommen	 einer	 Jugendkultur,	 die	 Gewalt	 gegen	 Minderheiten	 propagiert	 und	 sich	 in	 der	

entsprechenden	Szene	manifestiert	hat.	Dabei	wird	die	beschriebene	Diskriminierungsbereitschaft	

aber	 nicht	 auf	 diese	 extremistischen	 Gruppen	 eingeschränkt,	 sondern	 der	 Gesellschaft	 insgesamt	

zugeschrieben,	was	angesichts	der	Eurobarometerdaten	(s.	o.)	zumindest	diskussionsbedürftig	ist.

3.2.2.2.2 Einstellungsdaten: Antisemitismus
Im	 Rahmen	 der	 GMF-Erhebungen13	 wurden	 2004	 erneut	 antisemitische	 Einstellungen	 analysiert.	

Dabei	 wurden	 etablierte	 Instrumente,	 die	 den	 klassischen	 Antisemitismus	 repräsentieren	 sollen,	

ergänzt	durch	Instrumente,	mit	denen	ein	neuer	sekundärer	Antisemitismus	abgebildet	werden	soll,	

der	um	den	Wunsch	nach	einem	„Schlussstrich“	kreist.	Die	durch	die	neu	entwickelten	Instrumente	

ausgeweitete	Definition	von	Antisemitismus	führt	zu	entsprechend	höheren	Werten.	Während	zwi-

schen	 15	%	 und	 25	%	 der	 Befragten	 den	 beiden	 Items	 zum	klassischen	Antisemitismus14	 zustimmen,	

sind	es	bei	dem	sekundären	Antisemitismus15	über	60	%.	Die	hohen	Schlussstrich-Werte	zeigen,	dass	

die	notwendige	Unterscheidung	zwischen	der	Schuld	(die	die	Nachgeborenen	nicht	tragen)	und	der	

Verantwortung	(die	wir	als	Deutsche	gegenüber	Juden	und	auch	im	Hinblick	auf	die	Prävention	von	

Genozid	generell	haben)	sich	im	Bewusstsein	der	Bevölkerung	bisher	nur	beschränkt	durchgesetzt	hat.

Vor	dem	Hintergrund	des	palästinensisch-israelischen	Konflikts	sind	antisemitische	Vorurteile	entta-

buisiert	und	bekräftigt	worden	–	oder	sind	möglicherweise	neu	entstanden.	Die	Politik	der	israelischen	

Regierung	gegenüber	den	Palästinensern	wird	von	über	80	%	verurteilt	(israelkritische	Einstellung)16	

und	von	fast	30–45	%	tendenziell	auf	„die	Juden“	generalisiert	(israelbezogener	Antisemitismus)17.	

12	 Vgl.	Kommission GeGen rAssismus und intolerAnz,	Dritter	Bericht	über	Deutschland,	2004.	Die	Informationen	stammen	dabei	

aus	verschiedenen	Quellen.	Bei	Besuchen	vor	Ort	wurden	Gespräche	mit	staatlichen	und	nicht	staatlichen	Stellen	geführt.	

Außerdem	wurden	nationale	und	internationale	Quellen	für	die	Untersuchung	herangezogen.	Im	Jahr	2003	verzeichnete	

ECRI	eine	Zunahme	von	antisemitischer	Propaganda	und	Gewalt.	Weiterhin	ist	in	Deutschland	seit	dem	11.	September	2001	

Furcht	vor	dem	Islam	zu	erkennen,	die	sich	bis	ins	Jahr	2003	nicht	verringert	hat.	Die	Kommission	greift	auch	auf	Aussagen	

von	muslimischen	Organisationen	zurück,	die	sich	von	Landesbehörden	diskriminiert	und	missverstanden	fühlen.	Frauen	

mit	Kopftuch	werden	häufig	am	Arbeitsplatz	diskriminiert	und	Opfer	von	Beschimpfungen	und	rassistischen	Äußerungen.	

Auch	die	Sinti	und	Roma	sind	Diskriminierungen	ausgesetzt.	Diese	spiegeln	sich	besonders	bei	der	Wohnungs-,	Arbeits-

suche	und	im	Bildungssystem	wider.	Auch	wurden	Angriffe	auf	Gedenkstätten	und	rassistische	Belästigungen	registriert.
13	 Der	GMF-Survey	„Gruppenbezogene	Menschenfeindlichkeit	in	Deutschland“	wird	gefördert	von	einem	Stiftungskonsor-

tium	der	Volkswagen-,	Mölgaart-	und	Freudenberg-Stiftungen.	heitmeyer, w.	(Hg.),	2006.
14	 „Juden	haben	in	Deutschland	zu	viel	Einfluss“:	stimme	eher	zu	10,9		%,	stimme	voll	zu	10,6		%;	„Durch	ihr	Verhalten	sind	die	

Juden	an	ihren	Verfolgungen	mitschuldig“:	stimme	eher	zu	11,1		%,	stimme	voll	zu	6,3		%.
15	 „Ich	ärgere	mich	darüber,	dass	den	Deutschen	auch	heute	noch	die	Verbrechen	an	den	Juden	vorgehalten	werden“:	stim-

me	eher	zu	23,8		%,	stimme	voll	zu	44,5		%;	Ich	bin	es	leid,	immer	wieder	von	den	deutschen	Verbrechen	an	den	Juden	zu	

hören“:	stimme	eher	zu	20,9		%,	stimme	voll	zu	41,3		%	(GMF-Survey	2004).
16	 „Ich	werde	wütend,	wenn	ich	daran	denke,	wie	Israel	die	Palästinenser	behandelt“:	stimme	eher	zu	37,5	%,	stimme	voll	zu	

44,4	%;	„Es	ist	ungerecht,	dass	Israel	den	Palästinensern	Land	wegnimmt“:	stimme	eher	zu	34,5	%,	stimme	voll	zu	51,5	%	

(GMF-Survey	2004).
17	 „Durch	 die	 israelische	 Politik	werden	mir	 die	 Juden	 immer	 unsympathischer“:	 stimme	 eher	 zu	 19,1	%,	 stimme	 voll	 zu	

12,6	%;	„Bei	der	Politik,	die	Israel	macht,	kann	ich	gut	verstehen,	dass	man	etwas	gegen	Juden	hat“:	stimme	eher	zu	28,9	%,	

stimme	voll	zu	15,5	%	(GMF-Survey	2004).	
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EBRF

Die	Europäische	Stelle	zur	Beobachtung	von	Rassismus	und	Fremdenfeindlichkeit18	(EBRF)	versuchte	

mit	 einer	 Studie,	 den	 Antisemitismus	 in	 den	 EU-Mitgliedstaaten	 zu	 erfassen.19	 Hierbei	 bezieht	 sich	

EBRF	auf	Daten,	die	2002–2003	erhoben	wurden.	Allen	15	Mitgliedsstaaten	wurden	bestimmte	Regeln	

und	 Leitlinien	 vorgegeben.	 Jedes	 Land	 führte	 auf	Basis	dieser	Vorgaben	eigene	Datensammlungen	

durch,	 die	 antisemitische	 Ereignisse	 und	 die	 entsprechenden	 Reaktionen	 in	 Wissenschaft,	 Politik	

und	 Medien	 erfasste.	 Weiterhin	 wurden	 wissenschaftliche	 Meinungsumfragen	 und	 Maßnahmen,	

die	eine	positive	Wirkung	bei	der	Bekämpfung	des	Antisemitismus	aufwiesen,	in	die	Datenerhebung	

einbezogen.	Als	letztes	bezog	EBRF	die	Ergebnisse	einer	qualitativen	Umfrage	mit	35	bekannten	Mit-

gliedern	jüdischer	Gemeinden	in	acht	europäischen	Staaten	in	die	Studie	ein.	Das	EBRF	kritisiert	die	

erheblichen	Unterschiede	der	Datenerhebung	in	den	einzelnen	Mitgliedsstaaten	und	weist	in	diesem	

Kontext	 auf	 die	Nichtvergleichbarkeit	 der	Daten	hin.	 In	 Ländern	wie	 Frankreich,	 Belgien,	 den	Nie-

derlanden	und	Deutschland	werden	regelmäßig	aussagekräftige	Statistiken	erhoben,	die	in	anderen	

Ländern	in	dieser	Art	nicht	vorhanden	sind.	Aufgrund	dieser	unterschiedlichen	Datenqualität	ist	ein	

Vergleich	nicht	durchführbar.

In	Deutschland	wurde	auf	offizielle	Statistiken	 (darunter	auch	den	KPMD-PMK),	 Informationen	von	

Nichtregierungsorganisationen	 (NGO)	 und	 ausgewählte	 Medien	 zurückgegriffen.	 Nach	 den	 Aus-

wertungen	des	EBRF	nahmen	antisemitisch	motivierte	Handlungen	in	diesen	Jahren	in	Deutschland	

deutlich	zu.	 Im	Laufe	des	 zweijährigen	Untersuchungszeitraums	2002/2003	verzeichneten	 jüdische	

Organisationen	einen	drastischen	Anstieg	von	antisemitischen	Schreiben,	E-Mails	und	Anrufen.

Auch	in	den	Staaten	Frankreich,	Belgien,	den	Niederlanden	und	dem	Vereinigten	Königreich	geht	das	

EBRF	von	einem	Anstieg	antisemitischer	Handlungen	aus.	Die	Täter	sind	dabei	meist	 junge	Männer	

mit	 weißer	 Hautfarbe,	 die	 sich	 durch	 rechtsextremistisches	 Gedankengut	 leiten	 lassen.	 Aber	 auch	

Muslime	oder	Personen	mit	nordafrikanischer	Abstammung	werden	als	Täter	angegeben.	

3.2.2.3 Strukturen, Organisationen, Aktivitäten
Im	 folgenden	 Kapitel	 wird	 der	 Frage	 nachgegangen,	 welche	 Strukturen,	 Gruppen,	 Parteien	 und	

schließlich	 Personen	 für	 politisch	 rechts	 motivierte	 bzw.	 rechtsextreme	 Straftaten,	 darunter	 mit	

fremdenfeindlichem	bzw.	antisemitischem	Hintergrund,	verantwortlich	sind.	Dabei	muss	davon	aus-

gegangen	werden,	dass	der	Rechtsextremismus	weder	ideologisch	noch	organisatorisch	eine	Einheit	

darstellt.20	Es	gilt	daher	zunächst	einmal	festzuhalten,	wie	dieser	Bereich	definiert	sein	soll	und	wel-

che	Ideologien,	Parteiengruppen	und	Aktionen	diesem	Bereich	zugeordnet	werden	können.	

Aufgrund	unterschiedlicher	nationalistischer,	rassistischer	und	antisemitischer	Ideologien	und	den	

daraus	 abgeleiteten	 Zielsetzungen	 unterscheidet	 der	 Verfassungsschutz	 drei	 Gruppen	 von	Mitglie-

dern	im	Bereich	Rechtsextremismus:	

a)	 „Das	 Weltbild	 gewaltbereiter	 Rechtsextremisten,	 dazu	 zählen	 insbesondere	 rechtsextremisti-

sche	Skinheads,	 ist	diffus.	 Ihr	Lebensgefühl	wird	von	fremdenfeindlichen,	oft	rassistischen	sowie	

gewaltbejahenden	Ressentiments	geprägt.	Sie	treten	mit	spontanen	Gewalttaten	und	aggressiver,	

volksverhetzender	Musik	in	Erscheinung.

18	 European	Monitoring	Centre	on	Racism	and	Xenophobia,	Wien.
19	 Vgl.	mAniFestAtions oF Antisemitism in the eu,	2002–2003,	2003,	S.	57–60.
20	 Vgl.	Bundesministerium des innern	und	Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB.
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b)	 Neonazis	 orientieren	 sich	 stärker	 auf	 zielgerichtete	 politische	 Aktivitäten.	 Ihre	 Überzeugungen	

richten	 sich	 an	 nationalsozialistischen	 Vorstellungen	 eines	 totalitären	 Führerstaats	 auf	 rassisti-

scher	Grundlage	aus.	Aus	ihrer	Sicht	ist	das	deutsche	Volk	höherwertig	und	deshalb	vor	„rassisch	

minderwertigen“	Ausländern	oder	Juden	zu	schützen.

c)	 Bei	den	rechtsextremistischen	Parteien	finden	sich	eher	nationalistische	Positionen.	Ihnen	gilt	die	

Nation	als	oberstes	Prinzip,	damit	einher	geht	eine	Abwertung	der	Menschen-	und	Bürgerrechte.	

Dies	hat	insbesondere	eine	Ablehnung	der	Gleichheitsrechte	für	diejenigen	zur	Folge,	die	nicht	dem	

–	von	ihnen	nur	ethnisch	definierten	–	„Deutschen	Volk“	angehören.	Sie	streben	nach	einem	autori-

tären	Staat,	in	dem	die	freiheitliche	demokratische	Grundordnung	außer	Kraft	gesetzt	wäre.“21

	

Gemäß	dem	Bundesamt	für	Verfassungsschutz	stieg	2005	die	Zahl	der	rechtsextremistischen	Orga-

nisationen	 und	 Personenzusammenschlüsse	 leicht	 an,	 während	 die	 Zahl	 der	 rechtsextremen	 Per-

sonenzusammenschlüsse	 im	Vergleich	zum	Vorjahr	 leicht	abnahm.	Auch	die	Mitgliederzahl	 in	den	

drei	 großen	 rechtsextremistisch	 eingestuften	 politischen	 Parteien	 ist	 im	 Vergleich	 zum	 Jahr	 2002	

rückläufig.22	

Laut	 Bundesamt	 für	 Verfassungsschutz	 stieg	 die	 Anzahl	 gewaltbereiter	 Rechtsextremisten	 im	 Jahr	

2003	zum	ersten	Mal	 seit	neun	 Jahren	nicht	mehr	an.	 Im	 Jahr	2004	blieb	die	Anzahl	gewaltbereiter	

Rechtsextremisten	gegenüber	dem	Vorjahr	nahezu	konstant.	Im	Jahr	2005	ist	die	Zahl	der	Rechtsextre-

misten	wieder	leicht	angestiegen.	Gleichzeitig	ist	zwischen	2003	und	2005	die	Zahl	der	Neonazis	von	

3.000	auf	4.100	gestiegen,	wobei	sich	die	Szene	zunehmend	in	„freien	Kameradschaften“	sammelt.	Die	

NPD	hat	sich	von	2004	auf	2005	zu	einem	Kristallisationspunkt	für	Einigungsversuche	des	rechtsextre-

mistischen	Lagers	entwickelt	und	hat	einen	Mitgliederzuwachs	von	5.300	auf	6.000	zu	verzeichnen.

Die	oben	dargestellte	Einteilung	der	rechtsextremistischen	Szene	in	politische	Parteien	und	sonstige	

Organisationen,	 in	Neonazis	und	 in	 subkulturell	geprägte	und	 sonstige	gewaltbereite	Rechtsextre-

misten	ist	hilfreich	für	die	Unterscheidung	verschiedener	Aktionsformen	und	insbesondere	auch	für	

die	Frage	nach	Straf-	und	Gewalttaten.

Speziell	rechtsextremistische	Skinheads	üben	seit	Anfang	der	1990er	Jahre	meist	den	größten	Anteil	

spontaner	Gewalttaten	aus.	Vor	allem	im	Osten	Deutschlands	wird	ein	Schwerpunkt	der	rechtsextre-

men	Skinheads	verortet.	Hier	leben	ca.	50		%	aller	gewaltbereiten	Rechtsextremisten.	Bedeutende	Sze-

nen	finden	sich	im	Großraum	Berlin,	in	Westsachsen	sowie	im	südlichen	Sachsen-Anhalt.	Die	größten	

Skinheadgruppierungen	existieren	aber	im	Ruhrgebiet	oder	im	Großraum	Hamburg.	Die	Mitglieder-

zahl	dieser	gewaltbereiten	Szene	stieg	von	10.000	im	Jahre	2004	auf	10.400	im	Jahre	2005.	

Gruppentypische	Aktivitäten	sind	Alkoholkonsum,	Herumhängen,	Provozieren	und	die	Suche	nach	

Kampf	mit	„Feinden“.	Politische	Aktionen	wie	Proteste,	Demonstrationen	und	Agitationen	stehen	bei	

den	Skinheads	dabei	nicht	im	Vordergrund.	Gleichwohl	ist	ein	Teil	der	Skinheads	zu	rechten	Anlässen,	

Aufmärschen	und	insbesondere	Konfrontationen	mit	linken	Gruppen	mobilisierbar.	Eine	besondere	

Rolle	nehmen	dabei	Konzerte	von	rechtsextremen	Bands	wie	z.	B.	Weiße	Wölfe,	Race	War	und	Stahl-

gewitter	 ein.	 Diese	 Veranstaltungen	 erzeugen	 Außeralltäglichkeit	 und	 stärken	 das	 Zusammenge-

hörigkeitsgefühl.	 Teilweise	wird	 durch	 die	Organisatoren	 versucht,	 Konzerttermine	 und	politische	

21	 Vgl.	Bundesministerium des innern (Hg.),	Verfassungsschutzbericht	2002,	S.	21–22.	In	diesem	Kontext	werden	noch	Mitglieder	

anderer	Organisationen	erwähnt.	Deren	genaue	Definition	wird	im	Verfassungsschutzbericht	nicht	näher	erläutert.
22	 Vgl.	Bundesministerium des innern (Hg.),	Verfassungsschutzbericht	2005.
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Demonstrationen	auf	gleiche	Termine	zu	legen,	um	die	Anzahl	der	Demonstranten	zu	erhöhen.	Der	

Verfassungsschutz	geht	für	2004	und	2005	von	einer	deutlichen	Zunahme	entsprechender	Konzerte	

aus.	Hinzuweisen	ist	 in	diesem	Zusammenhang	darauf,	dass	am	22.	Dezember	2003	drei	Mitglieder	

der	 rechtsextremistischen	 Musikband	 Landser	 wegen	 Gründung	 einer	 kriminellen	 Vereinigung	

(§	129	StGB)	durch	das	Kammergericht	Berlin	zu	Freiheitsstrafen	von	bis	zu	drei	Jahren	und	vier	Mona-

ten	 verurteilt	 wurden.	 Das	 Kammergericht	 stufte	 die	 Musikband	 als	 kriminelle	 Vereinigung	 ein,	

deren	 Zwecke	 und	 Tätigkeit	 darauf	 gerichtet	 gewesen	 sei,	 durch	 das	Verbreiten	 von	 Tonträgern	 in	

volksverhetzender	Weise	zu	Hass	und	Gewalt	gegen	Teile	der	Bevölkerung	aufzustacheln.	Die	Revision	

wurde	vom	Bundesgerichtshof	am	10.	März	2005	zurückgewiesen.	

Im	 Sommer	 2004	 hat	 der	 Generalbundesanwalt	 erstmals	 seit	 längerer	 Zeit	 wieder	 Anklage	 gegen	

Mitglieder	 einer	 rechtsextremistischen	Gruppierung	wegen	Verdachts	 der	 Bildung	 einer	 terroristi-

schen	 Vereinigung	 erhoben.	 Bei	 einer	 Durchsuchung	 von	 Räumlichkeiten	 der	 Gruppe	 um	 Martin	

Wiese	wurden	u.	a.	eine	Handgranate,	1,2	kg	TNT	und	mehrere	Lang-	und	Kurzwaffen	sichergestellt.	

Die	Gruppe	plante	unter	anderem	zeitweise,	mit	diesen	Waffen	 im	November	2003	einen	Anschlag	

auf	ein	jüdisches	Gemeindezentrum	in	München	zu	verüben.	In	zwei	Verfahren	vor	dem	Bayerischen	

Obersten	 Landesgericht	wurden	die	 insgesamt	neun	Angeklagten	am	5.	April	 und	am	4.	Mai	 2005	

rechtskräftig	 zu	 Freiheitsstrafen	 von	 bis	 zu	 sieben	 Jahren	 verurteilt.	 Acht	 Verurteilungen	 beruhen	

dabei	auf	einem	Schuldspruch	wegen	Gründung	beziehungsweise	wegen	Mitgliedschaft	in	einer	ter-

roristischen	Vereinigung	(§	129a	StGB),	ein	Angeklagter	wurde	wegen	Verstößen	gegen	das	Waffenge-

setz	und	das	Sprengstoffgesetz	verurteilt.	

Ein	weiteres	Verfahren	gegen	eine	rechtsterroristische	Vereinigung	führte	am	18.	November	2004	zu	

einer	 Anklage	 der	 Brandenburgischen	Generalstaatsanwaltschaft	 gegen	 zwölf	 junge	Neonazis	 aus	

dem	Havelland,	die	sich	zu	der	Vereinigung	„Freikorps“	zusammengeschlossen	hatten.	Ziel	der	Verei-

nigung	war	es,	Ausländer	aus	dem	Raum	Nauen	einzuschüchtern	und	zu	vertreiben.	Zu	diesem	Zweck	

begingen	sie	Brandanschläge	auf	ausländische	 Imbissstände.	Das	Brandenburgische	Oberlandesge-

richt	stufte	die	Vereinigung	am	7.	März	2005	als	terroristisch	ein	und	verurteilte	den	Rädelsführer	zu	

einer	Freiheitsstrafe	von	viereinhalb	Jahren.	Die	elf	Mittäter	erhielten	Bewährungsstrafen.	Hiergegen	

haben	elf	Personen	Revision	eingelegt.	Diese	wurde	mit	dem	Beschluss	vom	9.	März	2006	vom	Bundes-

gerichtshof	als	unbegründet	zurückgewiesen.	

Anhaltspunkte	 für	 bestehende	 bundesweite	 terroristische	 Strukturen	 innerhalb	 der	 rechten	 Szene	

bestehen	 in	Deutschland	nicht.	 Auch	 kann	 aus	 den	dargestellten	Verfahren	nicht	 auf	 eine	 derartige	

Entwicklung	geschlossen	werden.	Ein	Gefahrenpotenzial	stellt	allerdings	der	zumeist	auf	einer	allge-

meinen	Affinität	beruhende	Besitz	von	Waffen	dar.	Auch	kann	nicht	ausgeschlossen	werden,	dass	Ange-

hörige	des	rechten	Spektrums	Waffen	und	Sprengstoff	spontan	zu	schwersten	Straftaten	einsetzen.

Im	Gegensatz	zu	den	Skinheads	 lehnen	Neonazis	überwiegend	militante	Aktionen	ab.	Diese	Ableh-

nung	von	Gewalt	beruht	meist	darauf,	dass	die	Szene	Verfolgung	durch	die	Strafverfolgungsbehör-

den	und	eine	damit	verbundene	Einschränkung	ihres	politischen	Handlungsspielraums	befürchtet.	

Gewaltaktionen	der	rechten	Szene	können	des	Weiteren	aus	deren	Sicht	auch	Sympathien	in	nahen	

Bevölkerungsgruppen	gefährden.	Vorherrschende	Formen	des	Aktionismus	 sind	Demonstrationen,	

deren	Anzahl	stark	angestiegen	ist.23	Ein	besonderes	Feindbild	der	letzten	Jahre	sind	die	USA.	Sie	ste-

23	 Vgl.	Virchow, F.,	2006.	
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hen	für	Multikulturalismus	und	eine	multiethnische	Globalisierung.	Weiterhin	werden	die	Vereinig-

ten	Staaten	als	großer	Bruder	Israels	wahrgenommen	und	daher	abgelehnt.24	

Rechtsextremistische	Parteien	versuchen,	ihr	Handeln	und	ihre	politischen	Aktionen	strikt	im	Rah-

men	gesetzlicher	Vorgaben	zu	halten	 (legalistische	Strategie).	Neben	der	Teilnahme	an	Wahlen	auf	

verschiedenen	Ebenen	stehen	für	rechtsextremistische	politische	Parteien	Agitation	und	Kampagnen	

gegen	 eine	 liberale	 Einwanderungs-/Asylpolitik,	 gegen	 das	 Holocaustgedenken,	 gegen	 die	 Kriegs-

schuldthese	und	gegen	die	Vergangenheitsbewältigung	generell.	Aber	auch	das	Demokratieprinzip	

und	die	Präsenz	von	Juden	in	Deutschland	stehen	im	Visier	ihrer	publizistischen	Propagandaaktionen.	

In	den	letzten	Jahren	rückte	besonders	die	soziale	Frage	in	den	Vordergrund	der	Politikprogramme.	

Dabei	werden	Arbeitslosigkeit	und	die	Agenda	2010	der	Globalisierung,	der	„neoliberalen“	Politik	der	

Bundesregierung	und	der	Osterweiterung	durch	die	EU	zugeschrieben.	Des	Weiteren	ist	eine	starke	

Globalisierungskritik	 bei	 den	 rechten	 Parteien	 zu	 beobachten,	 mit	 der	 sie	 Teile	 der	 Antiglobalisie-

rungsbewegung	in	ihrem	Sinne	zu	beeinflussen	versuchen.	Die	rechtsextremen	Parteien	haben	spezi-

ell	bei	männlichen	Jugendlichen	und	jungen	Erwachsenen	Zuspruch	bekommen.

Die	Zahl	der	rechten	Aufmärsche	mit	über	50	Personen	ist	von	25	im	Jahre	1997	auf	102	im	Jahre	2004	

angestiegen.25	Entsprechend	ist	auch	eine	Steigerung	bezüglich	der	Teilnehmerzahlen	insgesamt	an	

diesen	Märschen	zu	verzeichnen.	Nahmen	1997	noch	 insgesamt	ca.	9.000	Personen	an	solchen	Auf-

märschen	teil,	 sind	es	 im	Jahr	2004	schon	ca.	28.000.	Die	höchste	Anzahl	der	Teilnehmer	wurde	 im	

Jahr	2001	erreicht.	Allerdings	zeigt	sich	eine	relative	Stabilität	bei	der	durchschnittlichen	Teilnehmer-

zahl:	In	den	letzten	Jahren	lag	die	durchschnittliche	Teilnehmerzahl	nicht	über	300	Personen.	Es	ist	

zu	vermuten,	dass	sich	hinter	der	gestiegenen	Zahl	der	Teilnehmer	an	rechten	Demonstrationen	auch	

eine	Vielzahl	von	Mehrfachteilnehmern	verbirgt.

Das	 Internet	wird	 immer	stärker	zu	einem	Kommunikations-	und	Selbstdarstellungsmedium	in	der	

rechten	Szene.	Durch	die	einfache	und	preiswerte	globale	Präsenz	werden	Propagandamaterial	ver-

breitet,	 Aktionen	 organisiert,	 Mitglieder	 mobilisiert	 und	 Diskussionen	 geführt.	 Gleichzeitig	 sollen	

Chaträume,	Diskussionsforen	und	Mailinglisten	das	Wir-Gefühl	stärken	und	zur	Rekrutierung	neuer	

Mitglieder	beitragen.	Zwar	ging	die	Zahl	der	rechten	Homepages	im	Vergleich	zum	Jahr	2002	zurück,	

im	Laufe	des	 Jahres	2004	 ist	 aber	wieder	ein	Anstieg	 zu	verzeichnen.	Der	Verfassungsschutz	 findet	

auch	 vermehrt	 anonyme	 Bekenntnisse	 zur	 Gewalt	 im	 Internet.26	 Die	 Mehrzahl	 der	 Internetseiten	

mit	strafbaren	Inhalten	werden	anonym	über	das	Ausland,	meist	über	die	USA,	ins	Internet	gestellt.	

Aufgrund	der	im	ersten	Zusatz	der	US-amerikanischen	Verfassung	festgeschriebenen	Meinungsfrei-

heit	stellen	diese	Darstellungen	nur	in	Ausnahmefällen	einen	Straftatbestand	dar.	Auf	der	Webseite	

der	NSDAP/AO	wird	z.	B.	antisemitisches	und	rechtsextremistisches	Propagandamaterial	sogar	 in	21	

verschiedenen	Sprachen	zum	Download	angeboten	und	Webspace	für	Gleichgesinnte	auf	der	ganzen	

Welt	zur	Verfügung	gestellt.	Damit	sollen	globale	Verbindungen	aufgebaut	werden.	

Vor	der	Europawahl	und	der	NRW-Wahl	2005	wurden	von	der	rechten	Szene	die	Internetdienste	zur	

Wahlwerbung	verwendet.	Dabei	gebrauchten	sie	so	genannte	Spammails	mit	ausländerfeindlichen	

Beschuldigungen	 zu	 politischen	 Zwecken,	 die	 dann	 unerlaubt	 weitergeleitet	 wurden.	 Die	 E-Mails	

24	 Dieser	Aspekt	eines	antisemitisch	beeinflussten	Antiamerikanismus	führte	sogar	zu	einer	ideologischen	Solidarisierung	

mit	dem	irakischen	Machthaber	Saddam	Hussein.
25	 Vgl.	Virchow, F.,	2006.
26	 Vgl.	Bundesministerium des inneren	(Hg.),	Verfassungsschutzbericht	2005,	S.	41.
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enthielten	Links	auf	die	Internetseiten	der	NPD	und	die	Wochenzeitung	„Junge	Freiheit“.27	Dort	wur-

den	dann	die	Programme	der	Parteien	zur	Europawahl	dargestellt.

In	 den	 Zeiten	 der	 Globalisierung	 ist	 auch	 die	 rechtsextreme	 Szene	 international	 vernetzt.	 Diese	

Kontakte	dienen	im	Speziellen	zur	Absprache	gemeinsamer	Aktionen	und	zum	Austausch	von	Infor-

mationen.	 Ausländische	 Vereinigungen	 und	 Personen	 (z.	B.	 aus	 Großbritannien,	 der	 Schweiz,	 den	

Niederlanden,	Österreich)	verwenden	Deutschland	als	Plattform	zur	Verbreitung	von	Propagandama-

terial.	 Skinheadorganisationen	mit	 internationaler	Ausrichtung	wie	 „Hammerskins“28	und	 „Furcht-

los	&	Treu“	arbeiten	gezielt	auf	die	Etablierung	einer	internationalen	rassistischen	Bewegung	hin.

Aus	 verschiedenen	 Studien	wird	 berichtet,	 dass	 in	 jüngster	 Zeit	 ein	 Rückzug	 rechter	Gruppen	und	

Skinheadszenen	aus	der	Öffentlichkeit	zu	beobachten	ist,	die	sich	nun	verstärkt	im	Privatbereich	tref-

fen.29	Dies	scheint	eine	Konsequenz	des	polizeilichen	Kontrolldrucks	zu	sein.	

3.2.2.4 Entwicklung der politisch rechts motivierten Straf- und Gewalttaten 
Bezüglich	der	Entwicklung	politisch	rechts	motivierter	Straftaten	und	Gewaltdelikte	 in	den	 letzten	

fünf	Jahren	können	auf	der	Basis	des	KPMD-PMK	Veränderungen	nachgezeichnet	werden.	

Schaubild �.�-�: Fallzahlen PMK-rechts von �00�–�00�
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Schaubild 3.2-6: Fallzahlen PMK-rechts von 2001 2005
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Nach	 einem	 Rückgang	 der	 erfassten	 Straftaten	 2001	 bis	 2003	 ist	 vor	 allem	 von	 2004	 auf	 2005	 ein	

Anstieg	von	12.553	auf	15.914	zu	verzeichnen	(vgl.	Schaubild	3.2-6).30	Die	meisten	Delikte	sind	dabei	der	

Kategorie	Propagandadelikte	(10.905)	zuzuordnen.	Daran	anschließend	folgen	Volksverhetzung	mit	

27	 Vgl.	die tAGeszeitunG	vom	12./13.	Juni	2005,	S.	18.
28	 Am	12.	September	2000	hat	der	Bundesminister	des	Innern	die	Blood	&	Honour-Division	Deutschland	sowie	ihre	Jugend-

organisation	White	Youth	verboten.
29	 Vgl.	z.	B.	Bleiss, K.	u.	a.,	2004,	S.	568–590.
30	 Zu	den	unter	dem	früheren	Erfassungssystem	KPMD-S	bis	zum	Jahr	2000	festgestellten	Fallzahlen	(vgl.	3.2.1)	ist	auf	den	

1.	Periodischen	Sicherheitsbericht	zu	verweisen.
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2.350	sowie	andere	Straftaten	mit	692	Vorfällen.	Im	Bereich	der	Sachbeschädigung	und	des	Verstoßes	

gegen	das	Versammlungsgesetz	zählte	das	Bundeskriminalamt	583	bzw.	194	Straftaten.	

Die	Zahl	der	politisch	rechts	motivierten	Gewaltdelikte,	die	von	Mitgliedern	der	rechten	Szene	verübt	

wurden,	ging	von	2001	(980)	auf	832	im	Jahr	2004	zurück	und	stieg	im	Jahr	2005	auf	1.034	an.	Nach	

den	Daten	des	Bundeskriminalamts	zeigen	sich	dabei	typische	Muster	bei	den	Gewalttaten	und	Roh-

heitsdelikten.	Die	 in	 den	 letzten	 fünf	 Jahren	 am	häufigsten	 verübten	Gewalttaten	 von	Mitgliedern	

rechter	Vereinigungen	 sind	dem	Bereich	Körperverletzung	 zuzuordnen,	 im	 Jahr	 2005	wurden	882	

Fälle	 registriert.	 An	 der	 zweiten	 Position	 der	 politisch	 rechts	 motivierten	 Gewalttaten	 werden	 die	

Widerstandsdelikte	(2005:	50)	angeführt.	An	dritter	Stelle	folgt	der	Landfriedensbruch	(2005:	44).	Die	

vierte	Form	von	Gewaltdelikten	ist	der	Raub	mit	23	Fällen,	gefolgt	von	Brandstiftung	mit	14	Fällen.	Im	

Fall	der	Tötungsdelikte	einschließlich	Versuche	schwanken	die	Zahlen	zwischen	zehn	(2001)	und	zwei	

(2005)	Taten	im	Jahr	 (vgl.	Schaubild	3.2-7).	Die	Deliktformen	Freiheitsberaubung	(0),	Herbeiführung	

von	 Sprengstoffexplosionen	 (10),	 Sexualdelikte	 (0),	 gefährliche	Eingriffe	 in	den	Bahn-,	 Luft-,	 Schiffs-	

und	Straßenverkehr	(10)	und	Erpressung	(6)	treten	in	der	rechten	Szene	kaum	zum	Vorschein.	

Hierbei	handelt	es	 sich	ausschließlich	um	Straftatsachverhalte	aus	polizeilichen	Ermittlungen.	Auf-

grund	der	Dunkelziffer	 von	Straftaten,	die	nicht	polizeilich	gemeldet	werden,	bzw.	aufgrund	einer	

anders	gearteten	Bewertung	durch	die	zuständigen	Polizei-	und	Justizbehörden	weichen	diese	Anga-

ben	von	den	Zahlen	der	Opferberatungsstellen	z.	T.	erheblich	ab.31	

Die	 Entwicklung	 der	 politisch	 rechts	 motivierten	 Straftaten	 auf	 monatlicher	 Basis	 zeigt	 nach	 der	

KPMD-PMK	jahreszeitliche	Schwankungen.	Dies	 ist	darauf	zurückzuführen,	dass	diese	Straftaten	 in	

Ausmaß	 und	 Entwicklung	 stark	 von	 politischen	 Ereignissen	 und	 Aktionen	 abhängig	 sind,	 die	 mit	

bestimmten	symbolischen	Daten	verbunden	sind.	So	sind	etwa	der	Geburtstag	von	Adolf	Hitler	(April),	

NPD-Demonstrationen	zum	1.	Mai	oder	auch	der	Todestag	von	Rudolf	Hess	(August)	typische	Gedenk-	

und	Aktionstage	für	rechte	Gruppen.	In	dieser	Zeit	erhöhen	sich	auch	regelmäßig	die	entsprechenden	

Fallzahlen	von	strafrechtlichen	Delikten.

Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus

Im	Themenfeld	Hasskriminalität	werden	die	Themengebiete	„antisemitisch“	und	„fremdenfeindlich“	

gesondert	 ausgewiesen.	 Zwar	 existieren	 Verbindungen	 zwischen	 dem	 Bereich	 der	 politisch	 moti-

vierten	Kriminalität	–	rechts,	aber	fremdenfeindliche	und	antisemitische	Täter	rekrutieren	sich	nicht	

nur	aus	rechten	kriminellen	Gruppierungen.	Nach	dem	Definitionssystem	PMK	werden	Straftaten,	die	

einen	antisemitischen	wie	auch	fremdenfeindlichen	Hintergrund	aufweisen,	dem	Phänomenbereich	

der	politisch	motivierten	Kriminalität	–	rechts	zugeordnet	(vgl.	Schaubild	3.2-8).

Im	 Bereich	 der	 Fremdenfeindlichkeit	 haben	 sich	 die	 Straftaten	 seit	 2002	 auf	 einem	Niveau	 von	 ca.	

2.400	bis	2.500	Fällen	pro	Jahr	stabilisiert.	Das	Jahr	2001	bildet	mit	3.391	Fällen	eine	Ausnahme.	Seit-

her	sind	die	Straftaten	mit	fremdenfeindlichem	Hintergrund	von	2.431	im	Jahr	2003	auf	2.553	im	Jahr	

2004	und	2.493	 im	 Jahr	 2005	 zurückgegangen	 (vgl.	 Schaubild	 3.2-8).	 In	der	Kategorie	der	politisch	

rechts	motivierten	Gewalttaten	mit	fremdenfeindlichem	Hintergrund	ist	ein	Rückgang	von	519	(2001)	

auf	391	(2004)	und	auf	373	im	Jahr	2005	zu	beobachten.

31	 Vgl.	Pressemitteilung	der	mobilen	Opferberatung	vom	8.	Februar	2005	(Abruf:	1.	August	2005:	www.mobile-opferbera-

tung.de/index.php?bc=253).



Politisch motivierte Kriminalität und Terrorismus���

Schaubild �.�-�: PMK-rechts: Gewaltdelikte von �00�–�00�

Datenquelle: BUNDESKRIMINALAMT (Hg.), KPMD-PMK von 2001-2005.  

Schaubild 3.2.-7: PMK-rechts: Gewaltdelikte von 2001-2005 
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Schaubild 3.2-8: Fallzahlen PMK-rechts mit fremdenfeindlichem Hintergrund von 2001-2005
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Die	Gesamtzahlen	politisch	rechts	motivierter	Straftaten	mit	antisemitischem	Hintergrund	stieg	von	

1.226	(2003)	auf	1.682	im	Jahr	2005	an	(vgl.	Schaubild	3.2-9).	Der	Schwerpunkt	liegt	dabei	im	Bereich	

der	Volksverhetzung	sowie	der	Propagandadelikte.	Die	Anzahl	der	Volksverhetzungsdelikte	stieg	von	

823	im	Jahr	2003	über	918	im	Jahr	2004	auf	1.097	im	Jahr	2005	an.
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Schaubild �.�-�: Fallzahlen PMK-rechts mit antisemitischem Hintergrund von �00�–�00�
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Schaubild 3.2-9: Fallzahlen PMK-rechts mit antisemitischem Hintergrund von 2001-2005
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Schaubild �.�-�0: Fallzahlen PMK-rechts,  
ausgewählte Straftaten mit antisemitischem Hintergrund von �00�–�00�

Datenquelle: BUNDESKRIMINALAMT (Hg.), KPMD-PMK von 2001-2005. 

Schaubild 3.2.-10:  Fallzahlen PMK-rechts 
 ausgewählte Straftaten mit antisemitischem Hintergrund von 2001 2005 
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Datenquelle:	BundesKriMinalaMt	(Hg.),	KPMDPMK	von	2001–2005.

Die	politisch	 rechts	motivierten	Gewalttaten	mit	 antisemitischem	Hintergrund	nahmen	 von	27	 im	

Jahr	2001	auf	50	im	Jahr	2005	zu.32	Dabei	stiegen	die	Körperverletzungen	in	diesem	Bereich	von	24	im	

Jahre	2001	auf	47	Straftaten	im	Jahr	2005	an	(vgl.	Schaubild	3.2-10).	

32	 Vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	KPMD-PMK	2005.
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Gewalttaten	gegen	Linksextremisten	und	vermeintliche	Linksextremisten	sowie	gegen	sonstige	poli-

tische	Gegner	der	Rechten	stiegen	von	211	im	Jahre	2003	über	266	im	Jahre	2004	auf	475	im	Jahr	2005	

an.33	Offensichtlich	haben	die	Auseinandersetzungen	der	rechten	Gruppen	mit	politischen	Gegnern	

an	Schärfe	zugenommen.	

3.2.2.5 Täter und Tatverdächtige
Gemäß	dem	Bundesministerium	des	Innern	vorliegenden	Zahlen	wurden	im	Jahr	2004	im	Bereich	der	

PMK-rechts	9.885	und	im	Jahre	2005	12.583	Personen	als	Täter/Tatverdächtige	ermittelt.	Davon	waren	

im	 Jahre	 2005	 11.829	männlich.	 Jugendliche,	Heranwachsende	 und	 junge	 Erwachsene	 stellten	 den	

Hauptteil	der	Tatverdächtigen.

Die	 Studie	 von	 willems/steiGleder	 zu	 fremdenfeindlichen	 Tatverdächtigen	 auf	 Basis	 von	 Aktenana-

lysen	 und	 qualitativen	 Interviews	 mit	 Tätern	 in	 Nordrhein-Westfalen	 hat	 im	 Jahr	 2003	 eine	 neue,	

aktuelle	 Grundlage	 bezüglich	 der	 biographischen	 Hintergründe,	 Familienstruktur,	 Einkommen	

und	 weiteren	 demographischen	 Merkmalen	 von	 rechten	 Tätern	 und	 Tatverdächtigen	 erarbeitet.34	

Dabei	offenbaren	sich	deutliche	Parallelen	zum	Täterprofil	im	Ersten	Periodischen	Sicherheitsbericht	

von	2001.	Die	Ergebnisse	zeigen,	dass	die	Tatverdächtigen	im	Bereich	fremdenfeindlicher	Straf-	und	

Gewalttaten	meist	unter	25	Jahre	alt	sind	(ca.	72,3	%).	Überwiegend	sind	es	männliche,	ledige	Personen	

(ca.	90	%),	die	oft	schon	mit	anderen	Jugendstrafdelikten	(ca.	64	%)	polizeilich	in	Erscheinung	getreten	

sind.	Trotz	einem	überproportionalen	Anteil	an	männlichen	Tatverdächtigen	und	Tätern	ist	seit	den	

1990er	Jahren	ein	Anstieg	bei	den	Frauen	festzustellen.	Es	zeigt	sich,	dass	bei	Alter	und	Familienstand	

die	Struktur	der	Tätergruppe	über	die	letzten	13	Jahre	konstant	geblieben	ist,	bei	ökonomischer	Lage	

und	Ausbildung	deuten	sich	Veränderungen	an	(vgl.	Schaubild	3.2–11).	

Schaubild �.�-��: Berufs- und Ausbildungsstatus von fremdenfeindlichen Tatverdächtigen 
(����–�00�)

Datenquelle: WILLEMS, H. und S. STEIGLEDER, 2003. 

Schaubild 3.2.-11:  Berufs- und Ausbildungsstatus von fremdenfeindlichen Tatverdächtigen 
 (1991 2002) 
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33	 Vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	KPMD-PMK	2005.
34	 Vgl.	willems, h.	und	s. steiGleder,	2003a;	willems, h.	und	s. steiGleder,	2003b,	S.	5-28.
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Kennzeichnend	ist	auch,	dass	die	meisten	fremdenfeindlichen	Gewalttaten	von	Tätern	mit	einfachem	

bis	mittlerem	Bildungsabschluss	oder	von	solchen,	die	sich	noch	in	der	Ausbildung	befinden,	verübt	

werden.	Bei	Tatverdächtigen,	die	die	Schule	schon	abgeschlossen	haben,	dominieren	Tätigkeiten	als	

Hilfs-	und	Facharbeiter.	Weiterhin	ist	die	Arbeitslosigkeit	in	dieser	Gruppe	fast	doppelt	so	hoch	wie	bei	

der	vergleichbaren	Altersgruppe.	Die	hohe	Anzahl	an	Schülern	und	Arbeitslosen	spiegelt	sich	auch	im	

niedrigen	Einkommen	der	Täter	wieder,	das	durchschnittlich	500	Euro	beträgt	(was	aber	auch	auf	das	

niedrige	Durchschnittsalter	zurückzuführen	ist).	

Knapp	die	Hälfte	dieser	tatverdächtigen	Personen	lassen	sich	einer	Skinheadgruppe	oder	zumindest	

der	Skinheadbewegung		zurechnen.	Nahezu	alle	interviewten	Täter	berichten,	dass	sie	bereits	als	jun-

ge	Menschen	stark	den	Kontakt	zu	Jugendcliquen	gesucht	haben.	Weiterhin	auffallend	sind	die	Brüche	

und	die	Inkonsistenz	in	der	Familienbiografie.	Die	Hälfte	aller	Täter	lebt	noch	im	Elternhaus.	Ferner	

geben	ca.	50	%	an,	dass	ihre	Eltern	geschieden	sind	oder	getrennt	voneinander	leben.	Überproportional	

viele	Täter	wuchsen	auch	 in	Heimen	auf.	 In	Kontakt	mit	der	rechten	Szene	kamen	viele	 Jugendliche	

erstmals	in	der	Schule.	Die	Kontakte	wurden	dort	meist	über	fremdenfeindliche	oder	rechts	orientierte	

Mitschüler	 initiiert	 und	 über	 gemeinsame	 Freizeitaktivitäten	 intensiviert.	 Ein	 weiterer	 auffälliger	

Aspekt	 ist,	 dass	 fremdenfeindliche	 Gewalttäter	 sehr	 häufig	 bereits	 zahlreiche	 Gewalterfahrungen	

sowohl	als	Täter	als	auch	als	Opfer	gemacht	haben.	Die	Motivation	der	Täter	basiert	im	Allgemeinen	auf	

Deprivationserfahrungen,	fremdenfeindlichen	Emotionen	und	generalisierten	Gewaltbereitschaften.	

Seltener	sind	ideologisch	verfestigte	politische	Ideologien	Auslöser	der	Gewaltdelikte.	Meistens	über-

nehmen	die	Täter	die	Überzeugungen	ihrer	Freizeitclique	und	treten	im	Namen	der	Gruppe,	die	ihnen	

Geborgenheit,	Schutz	und	Anerkennung	bietet,	für	deren	fremdenfeindliche	Ziele	ein.	Von	daher	ist	

bei	den	meisten	Tätern,	zumindest	zum	Zeitpunkt	der	Straftatbegehung,	eine	dezidiert	fremdenfeind-

liche	sowie	eine	(meist	ungefestigte)	politisch	rechte	Orientierung	vorhanden.

Die	 Mehrzahl	 aller	 politisch	 rechts	 motivierten	 Gewalttaten	 einschließlich	 solcher	 mit	 fremden-

feindlichem	Hintergrund	sind	als	Taten	 im	öffentlichen	Raum	zu	kennzeichnen.	Übereinstimmend	

zeigen	Täterinterviews,	Opferinterviews	und	die	polizeilichen	Erkenntnisse	 laut	Aktenanalyse,	dass	

die	Gewalt	in	der	Regel	nicht	von	den	Opfern,	sondern	von	den	Tätern	ausgeht.35	Die	Täter	achten	nach	

eigenen	Angaben	auf	vermeintlich	provokante	Gesten	oder	Äußerungen	der	Opfer,	die	sie	als	Reizung	

interpretieren	können,	um	sich	das	Gefühl	der	Legitimation	für	ihre	Gewaltakte	zu	verleihen.	So	ist	

für	einen	Großteil	der	Täter	die	Schwelle,	an	der	sie	sich	provoziert	fühlen	(wollen),	sehr	niedrig.	Eini-

ge	berichten	sogar,	von	den	Opfern	in	keiner	Weise	aktiv	provoziert	worden	zu	sein.	Damit	kann	die	

These	für	die	meisten	fremdenfeindlichen	Straftaten	bestätigt	werden,	dass	diese	in	aller	Regel	durch	

die	Täter	selbst	initiiert	werden.	Des	Weiteren	wurde	deutlich,	dass	die	Täter	in	erster	Linie	Spaß	an	der	

Provokation	ihrer	Opfer	haben	und	häufig	an	einer	Eskalation	interessiert	sind.	In	Konfliktsituationen	

wird	das	Opfer	meist	nicht	nur	verbal,	sondern	mittels	Gewalt	angegriffen.

Die	Analyse	der	Reaktion	von	Dritten	hat	zwar	ergeben,	dass	von	den	anwesenden	Personen	nur	weni-

ge	überhaupt	versuchen,	den	Konflikt	zu	schlichten	oder	die	Polizei	zu	rufen.	Dennoch	wurde	auch	

deutlich,	dass	ein	Teil	der	unbeteiligten	Dritten,	ja	sogar	Mitglieder	der	Täter-	oder	auch	Opfergruppe,	

stets	auch	darum	bemüht	waren,	Hilfe	zu	holen,	den	Opfern	Unterstützung	und	Schutz	anzubieten	

und	die	Gewalttat	 zu	unterbinden.	Weiterhin	wurde	 festgestellt,	dass	 in	manchen	Fällen	durch	die	

Intervention	 Dritter,	 zumeist	 von	 Passanten	 und	 Fahrgästen	 in	 öffentlichen	 Verkehrsmitteln,	 eine	

weitere	Eskalation	verhindert	worden	war.	

35	 Vgl.	willems, h.	und	s. steiGleder,	2003a,	S.	177–294.



Politisch motivierte Kriminalität und Terrorismus���

3.2.2.6 Opferstatistik
Ausgehend	 von	 den	 Erfassungs-	 und	 Bewertungskriterien	 des	 Definitionssystems	 „Politisch	 moti-

vierte	Kriminalität“	werden	Angaben	zu	Opfern	infolge	politisch	motivierter	Straf-	und	Gewalttaten	

erfasst.	Diese	Angaben	beziehen	sich	ausschließlich	auf	Straftatbestände,	die	polizeilich	erfasst	wur-

den.	Aufgrund	der	hohen	Dunkelziffer	von	nicht	angezeigten	Delikten	werden	hier	Daten	von	unter-

schiedlichen	Studien	präsentiert,	die	eine	Annäherung	an	Opfertypologien	 rechtsextremer	Gewalt	

ermöglichen.

Auch	 die	 Zahl	 der	 polizeilich	 ermittelten	 Opfer	 betrug	 nach	 dem	 Bundesministerium	 des	 Innern	

vorliegenden	Zahlen	im	Jahr	2004	im	Bereich	der	PMK-rechts	653	Personen.	Im	Jahr	2005	wurde	ein	

deutlicher	Anstieg	auf	852	Personen	registriert.	Die	größte	Opfergruppe	stellten	dabei	Personen,	die	

21	Jahre	oder	älter	waren.	

Seit	dem	Herbst	2001	werden	in	den	neuen	Bundesländern	und	Berlin	mit	Hilfe	des	Bundesprogramms	

CIVITAS	acht	Projekte	zur	Beratung	von	Opfern	rechtsextremer	Straf-	und	Gewalttaten	gefördert.	Für	

das	Jahr	2003	legten	die	Beratungsstellen	eine	gemeinsame	statistische	Erhebung	vor,	in	der	Zahlen	

über	die	 recherchierten	Angriffe	 sowie	über	die	beratenen	Klienten	veröffentlicht	wurden.	 Im	 Jahr	

2003	erlangten	die	Opferberatungsstellen	allein	in	den	fünf	neuen	Bundesländern	und	Berlin	Kennt-

nis	 von	 insgesamt	551	 rechtsextremen	Angriffen.	Von	den	551	 in	 ihrer	 Intensität	 sehr	unterschied-

lichen	Taten	waren	mindestens	808	Personen	direkt	betroffen.	In	der	überwiegenden	Zahl	der	Fälle	

handelte	es	sich	um	Körperverletzungsdelikte	(62	%)	sowie	Nötigungs-	und	Bedrohungsdelikte	(16	%).	

Von	den	Beratungsstellen	wurden	im	Jahr	2003	insgesamt	1.211	Klienten,	darunter	782	Personen,	die	

direkt	zu	Opfern	rechtsextremer	Gewalttaten	geworden	waren,	betreut.	Es	handelte	sich	dabei	um	657	

Männer	und	125	Frauen.	407	der	beratenen	Personen,	vor	allem	Flüchtlinge,	Migranten	und	Aussied-

ler,	wurden	aus	einer	rassistischen	Tatmotivation	heraus	angegriffen.	Ein	weiterer	Schwerpunkt	lag	

bei	269	meist	 jugendlichen	Opfern	(14	bis	20	Jahre),	die	sich	mehrheitlich	einem	alternativen	Milieu	

zugehörig	fühlen.	Die	zugefügten	Schädigungen	erwiesen	sich	in	der	überwiegenden	Zahl	der	Fälle	

(60	%)	 als	 traumatisch,	 so	dass	 langfristige	Beratungsverhältnisse	als	notwendig	erachtet	wurden.36	

Im	Jahr	2005	erlangten	die	Opferberatungsstellen	in	den	neuen	deutschen	Ländern	Kenntnisse	von	

614	rechtsmotivierten	Gewalttaten,	63	mehr	als	im	Vorjahr.	In	90	%	der	Fälle	handelte	es	sich	um	Kör-

perverletzungsdelikte.	In	300	Fällen	richtete	sich	die	Gewalt	gegen	junge	Menschen	aus	linken	oder	

alternativen	Milieus,	in	182	Fällen	war	Rassismus	die	vermutete	primäre	Tatmotivation.37

In	 der	 Studie	 über	 Täter	 und	 Opfer	 von	 fremdenfeindlichen	 Angriffen	 im	 rechtsextremistischen	

Bereich	in	Nordrhein-Westfalen	(von	2001–2003)	konnten	erstmals	auf	breiter	Basis	Opfermerkmale	

nachgezeichnet	 werden.38	 Danach	 liegt	 das	 Durchschnittsalter	 der	 Opfer	 von	 Straftaten	 mit	 frem-

denfeindlichem	 Hintergrund	 bei	 ca.	 50	%	 über	 25	 Jahren.	 Das	 Alter	 der	 Täter	 fremdenfeindlicher	

36	 Vgl.	Pressemitteilung	der	von	ciVitAs	finanzierten	Beratungsstellen	vom	20.	Februar	2004	(www.opferperspektive.de/	

pm040220_agora.html).	
37	 Neue	Informationen	weisen	darauf	hin,	dass	eine	Diskrepanz	zwischen	staatlichen	Statistiken	und	Opferberatungsstel-

len	existiert.	 mut GeGen rechte GewAlt,	 2006;	mindestens	 28	 rechtsextreme	Straftaten	am	Tag	 (Abruf:	 08.06.06:	http://

www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/artikel.php?id=10&kat=10&artikelid=2037).
38	 Vgl.	willems, h.	und	s. steiGleder,	2003.	 In	dieser	Studie	wurden	insgesamt	270	polizeiliche	Ermittlungsakten	sowie	35	

Akten	der	Staatsanwaltschaft	 zu	 fremdenfeindlichen,	 rechtsextremistischen	und	antisemitischen	Gewalttaten	ausge-

wertet,	die	aus	den	Jahren	2000,	2001	und	zum	Teil	auch	aus	2002	von	der	Polizei	des	Landes	Nordrhein-Westfalen	zur	

Verfügung	gestellt	wurden.	Die	polizeilichen	Ermittlungsakten	wurden	 in	eine	selbst	erstellte	SPSS-Datei	eingegeben	

und	einer	quantitativen	Auswertung	unterzogen.	Ergänzend	zur	Polizeiaktenanalyse	wurden	34	qualitative	Einzelinter-

views	mit	verurteilten	Tätern	(16)	und	Opfern	(18)	fremdenfeindlicher	Gewalttaten	durchgeführt.
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Gewaltdelikte	 liegt	hingegen	meist	unter	25	 Jahren	 (vgl.	 3.2.1.4).	Weiterhin	wurde	 festgestellt,	dass	

die	Opfer	zu	ca.	66	%	männlich	sind.	Auch	sind	die	meisten	verheiratet	(über	50	%).	Bei	den	Opfern	ist	

keine	spezifische	Bildungsschicht	überproportional	vertreten.	Die	Arbeitslosenquote	ist	im	Vergleich	

zu	den	rechtsextremen	Tätern	sehr	gering.	Im	sozialen	Status	sowie	im	Bereich	des	Bildungsniveaus	

ist	die	Gruppe	der	Opfer	sehr	unterschiedlich.	Die	Hälfte	aller	Opfer	sind	Ausländer	oder	Migranten	

mit	deutscher	Staatsangehörigkeit.	Häufig	werden	auch	deutschstämmige	Personen,	Aussiedler,	aber	

auch	Polizeibeamte	in	der	Funktion	als	intervenierende	Dritte	zum	Opfer	fremdenfeindlicher	Gewalt-

taten	(vgl.	Tabelle	3.2-2).

Tabelle �.�-�: Asymmetrische Täter-Opfer-Konstellation

�ariable Täter Opfer

Alter durchschnittlich	Jüngere,	nur	ca.	25	%	über		
25	Jahre

durchschnittlich	Ältere,	ca.	50	%	über	25	Jahre

Geschlecht ca.	90	%	männlich ca.	2/3	männlich

Familienstand überwiegend	ledig	(über	85	%) überwiegend	verheiratet	(über	50	%)

Ausbildung niedriger	Bildungsabschluss	dominiert alle	Bildungsabschlüsse	vertreten

Arbeitslosigkeit überproportional	hoch durchschnittlich	bis	niedrig

sozialer Status niedriger	beruflicher	und	sozialer	Status beruflicher	und	sozialer	Status	ist	heterogen;	
unterschiedliche	Berufsgruppen	vertreten

Nationalität überwiegend	deutsch überwiegend	Personen	mit	Migrationshintergrund

Einzel- vs. Gruppen-
kontext

meist	aus	Gruppenkontext sowohl	Einzelpersonen	als	auch	Gruppen

Delinquenzbelastung hoch niedrig

Datenquelle:	 WilleMs, H.	und	s. steiGleder,	2003.

	

Bei	 den	 untersuchten	Opfern	 in	Nordrhein-Westfalen	 handelte	 es	 sich	 entgegen	 den	 Erwartungen	

nur	in	wenigen	Fällen	um	Personen	mit	anderen	politischen	oder	subkulturellen	Orientierungen,	wie	

z.	B.	Linke.	Dass	diese	linken	Opfergruppen	unterrepräsentiert	sind,	kann	auf	ihre	geringere	Anzeige-

bereitschaft	oder	die	Annahme	der	Polizei,	dass	es	sich	um	unpolitische	Schlägereien	handle,	zurück-

zuführen	sein.	

Teilweise	berichteten	die	Opfer	 von	der	Angst,	 ihre	Personalien	mitteilen	 zu	müssen	und	damit	als	

Opfer	für	die	Täter	identifizierbar	zu	sein.	Auch	leiden	die	Opfer	lange	nach	der	Tat	noch	an	den	Nach-

wirkungen.	Zwar	bestätigen	die	Opfer,	dass	die	relativ	leichten	physischen	Verletzungen	verhältnis-

mäßig	schnell	heilen,	dagegen	wirken	die	psychischen	Schädigungen	nachhaltig	bis	in	das	alltägliche	

Leben	hinein.	Darauf	weisen	auch	die	Leistungen	der	Opferberatungsstellen	in	den	neuen	Bundeslän-

dern	und	Berlin	hin,	die	sich	in	den	meisten	Fällen	über	einen	längeren	Zeitraum	hinziehen	und	die	

dabei	 zum	überwiegenden	 Teil	 auf	 posttraumatische	 Belastungsstörungen	 zurückzuführen	 sind.39	

Hierbei	sind	speziell	Kinder	und	auch	jüngere	Opfer	noch	lange	Zeit	nach	der	Tat	betroffen.

Hinsichtlich	 der	 Erfahrung	mit	 der	 Polizei	 und	 Justiz	 gibt	 es	 unterschiedliche	 Berichte	 im	 qualita-

tiven	Teil	der	Studie;	die	Behandlung	durch	die	Polizei	wird	jedoch	in	der	Regel	als	rücksichtsvoll	und	

hilfreich	dargestellt.	Nur	wenige	berichten	von	diskriminierenden	Erfahrungen	im	Umgang	mit	der	

Polizei.

39	 Vgl.	ciVitAs,	2004.
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Die	Mehrzahl	der	Opfer	war	von	den	Übergriffen	der	Täter	überrascht.40	Die	meisten	verhielten	sich	

nach	eigenen	Angaben	während	der	Straftat	gegenüber	dem	Täter	 in	erster	Linie	beschwichtigend,	

um	ihn	nicht	noch	mehr	zu	reizen	und	eine	Eskalation	der	Situation	zu	verhindern.	Es	kam	kaum	zu	

Provokationen	oder	Angriffen	seitens	der	Opfer.	In	der	Analyse	des	Opferverhaltens	wurde	deutlich,	

dass	die	meisten	Opfer	frühzeitig	den	Ernst	der	Lage	erkennen	und	darum	bemüht	sind,	die	Konflikt-

situation	mit	Worten	oder	Gesten	zu	entschärfen.	Damit	wird	die	These,	dass	die	Opfer	fremdenfeind-

licher	 Gewalttaten	 durch	 ihr	 Verhalten	 häufig	 einen	 Tatbeitrag	 leisten,	 klar	 widerlegt.	 Aggressive	

Reaktionen	der	Opfer	–	ob	verbal	oder	körperlich	vorgebracht	–	wirken	 in	der	Regel	eskalationsver-

stärkend.	Doch	auch	ein	ausweichendes	oder	beschwichtigendes	Verhalten	der	Opfer	kann	meist	die	

Gewalt	der	Täter	nicht	oder	nicht	wesentlich	verhindern.	Nach	Selbstaussagen	der	Opfer	scheint	es,	als	

könnten	die	Täter	in	der	Regel	nicht	von	ihrer	Tatabsicht	abgebracht	werden.	

3.2.2.7 Fremdenfeindlichkeit bei staatlichen Organen 
Wie	in	jeder	gesellschaftlichen	Gruppe	sind	auch	bei	staatlichen	Organen	fremdenfeindliche	Vorfäl-

le	 zu	 verzeichnen.41	Dabei	 ist	 es	 entscheidend,	wie	die	 staatlichen	Organisationen	damit	umgehen.	

Amnesty	International	(AI)	berichtet	über	Misshandlungen	und	über	unverhältnismäßige	Gewaltan-

wendung	durch	Polizeibeamte.	Danach	finden	diese	Übergriffe	gewöhnlich	bei	Festnahmen,	 in	der	

Polizeihaft	oder	bei	der	Abschiebung	ausländischer	Staatsbürger	statt.42

Bei	den	von	AI	berichteten	Sachverhalten	handelt	es	sich	–	wie	die	Organisation	selbst	feststellt	–	um	

Einzelfälle,	wobei	AI	zudem	von	einem	allgemeinen	Rückgang	exzessiver	Gewaltanwendung	von	Poli-

zeibeamten	in	Deutschland	ausgeht.	Die	Zahl	der	der	Bundesregierung	für	den	Zeitraum	1999–2003	

bekannten,	durch	Medien	oder	Nichtregierungsorganisationen	dokumentierten	Fälle	von	Misshand-

lungsvorwürfen	gegenüber	Polizeiangehörigen	liegt	deutlich	unter	100.	Zu	etwa	50	%	waren	die	Opfer	

Ausländer.	In	nahezu	jedem	Fall	wurde	ein	strafrechtliches	Ermittlungsverfahren	eingeleitet.	Soweit	

sie	bereits	abgeschlossen	 sind,	 führten	die	Verfahren	 in	 rund	zwei	Dritteln	zur	Einstellung	oder	zu	

Freisprüchen.	Der	Menschenrechtsausschuss	der	Vereinten	Nationen	(VN)	hat	in	seinen	abschließen-

den	Bemerkungen	anlässlich	der	Präsentation	des	Fünften	Deutschen	Staatenberichts	zum	Internati-

onalen	Pakt	über	bürgerliche	und	politische	Rechte	im	Frühjahr	2004	unter	anderem	die	Fortschritte	

auf	dem	Gebiet	der	Menschenrechtserziehung	von	Polizeiangehörigen	ausdrücklich	positiv	hervorge-

hoben	(CCCPR/CO/80/DEU).

Im	Bereich	der	 Justiz	weist	AI	darauf	hin,	dass	 strafrechtliche	Ermittlungen	sich	Monate	oder	 Jahre	

hinzögen.	

Aus	der	Bundeswehr	wurden	 im	 Jahresbericht	 2004	des	Wehrbeauftragten	des	Deutschen	Bundes-

tages	„besondere	Vorkommnisse“	mit	Verdacht	auf	rechtsextremistischen	oder	fremdenfeindlichen	

Hintergrund	gemeldet.	Auch	 in	den	 Jahren	2001	 (186),	 2002	 (111)	und	2003	 (139)	hat	es	einschlägige	

Meldungen	 gegeben.	 In	 rund	 21	%	 der	 Fälle	 konnte	 entweder	 der	 Anfangsverdacht	 nicht	 bestätigt	

oder	der	Täter	bzw.	Tatverdächtige	nicht	ermittelt	werden.43	„63	%	der	Tatverdächtigen	waren	Grund-

wehrdienstleistende	und	freiwillig	zusätzlichen	Wehrdienst	leistende	Soldaten.	37	%	waren	Zeit-	oder	

40	 Vgl.	willems, h.	und	s. steiGleder,	2003,	S.	272	ff.
41	 Vgl.	BornewAsser, m.	u.	a.,	1996.
42	 Vgl.	Amnesty internAtionAl,	2004.	
43	 In	anderen	Fällen	konnte	nicht	ausgeschlossen	werden,	dass	die	Taten	von	Zivilisten	begangen	worden	waren.	Bei	man-

chen	rechtsextremistischen	Schmierereien	in	Bundeswehrliegenschaften	kamen	beispielsweise	auch	Besucher	als	Täter	

in	Betracht.
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Berufssoldaten.	 Aufgeteilt	 nach	 Dienstgradgruppen	 ergibt	 sich	 für	 die	 Tatverdächtigen	 folgendes	

Bild:	Mannschaften	73	%,	Unteroffiziere	22	%	und	Offiziere	5	%.	Bei	den	gemeldeten	„besonderen	Vor-

kommnissen“	handelte	 es	 sich	überwiegend	 (ca.	 97	%)	um	Propagandadelikte.	 In	 vielen	 Fällen	ging	

es	um	das	Abspielen	rechtsextremistischer	oder	fremdenfeindlicher	Musik	sowie	um	das	Zeigen	des	

„Hitler-Grußes“,	 „Sieg-Heil-Rufe“	 und	 das	 Verkünden	 nationalsozialistischer	 Parolen.	 Nicht	 selten	

wurden	die	Taten	unter	Alkoholeinfluss	begangen.“44	Die	Bundeswehr	 reagierte	nach	Angaben	des	

Wehrbeauftragten	angemessen.	Gerade	vor	dem	Hintergrund	der	Ergebnisse	der	Wahlen	zu	verschie-

denen	Landesparlamenten	im	letzten	Jahr	nimmt	das	Bundesministerium	der	Verteidigung	(BMVg)	

die	Thematik	Rechtsextremismus	weiterhin	 sehr	ernst.	Auch	wenn	gesellschaftspolitische	Prozesse	

von	der	Bundeswehr	allein	nicht	geschultert	werden	können,	liegt	neben	der	konsequenten	Ahndung	

von	Verstößen	der	Schwerpunkt	der	Maßnahmen	des	BMVg	unverändert	im	präventiven	und	erziehe-

rischen	Bereich.

3.2.2.8 Präventionsmaßnahmen
Die	 Bundesregierung	hat	mit	 dem	Aktionsprogramm	 „Jugend	 für	 Toleranz	und	Demokratie	 gegen	

Rechtsextremismus,	 Fremdenfeindlichkeit	 und	 Antisemitismus“	 einen	 neuen	 Schwerpunkt	 in	 der	

Bekämpfung	 dieser	 Phänomene	 gesetzt.	 Zentrale	 Ziele	 des	 Aktionsprogramms	 sind	 die	 Förderung	

demokratischen	Verhaltens	 und	 zivilgesellschaftlichen	 Engagements	 sowie	 die	 Stärkung	 von	 Tole-

ranz	und	Weltoffenheit	 insbesondere	bei	 Jugendlichen.	Dabei	wurden	3.625	Projekte	und	Maßnah-

men	mit	154	Millionen	Euro	gefördert.

Das	Aktionsprogramm	besteht	aus	drei	Teilprogrammen,	die	jeweils	unterschiedliche	Schwerpunkt-

setzungen	 und	 Präventionsstrategien	 verfolgen,	 aber	 einander	 ergänzen	 und	 im	 engen	Austausch	

untereinander	stehen,	und	steht	insgesamt	unter	dem	Dach	des	„Bündnisses	für	Demokratie	und	Tole-

ranz	–	gegen	Extremismus	und	Gewalt“.

„XENOS	 –	 Leben	und	Arbeiten	 in	Vielfalt“	will	mit	 einer	Vielzahl	 von	praxisnahen	Maßnahmen	 im	

Schnittfeld	 von	 Schule	 und	 Arbeitswelt	 Fremdenfeindlichkeit	 und	 Diskriminierung	 bekämpfen.	

XENOS	spricht	in	erster	Linie	Jugendliche	und	junge	Erwachsene	an,	die	beim	Zugang	zu	Arbeitsplät-

zen	und	bei	der	schulischen	und	beruflichen	Bildung	benachteiligt	sind.	Gerade	dort,	im	Schnittfeld	

von	Schule,	Beruf	und	Arbeitswelt,	zeigen	sich	starke	wechselseitige	Abhängigkeiten	zwischen	dro-

hender	 Arbeitslosigkeit,	 behaupteter	 Konkurrenz	 um	 Arbeitsplätze	 mit	 Zuwanderern,	 latent	 oder	

offen	 vorhandenen	 fremdenfeindlichen	 Haltungen	 und	 Äußerungen	 und	 steigender	 Gewalt-	 und	

Diskriminierungsbereitschaft	gegenüber	Fremden.	Systematische	Erkenntnisse	über	präventive	Wir-

kungen	des	Programms	liegen	bislang	noch	nicht	vor.	Mit	einer	Evaluation	auf	der	Programmebene	

wurde	im	Jahre	2004	begonnen.

„CIVITAS	–	initiativ	gegen	Rechtsextremismus	in	den	Neuen	Bundesländern“	hat	sich	den	Aufbau,	die	

Stärkung,	Vernetzung	und	Weiterentwicklung	„zivilgesellschaftlicher	Strukturen	im	Gemeinwesen	

der	neuen	Bundesländer“45	zum	Ziel	gesetzt,	weil	gerade	in	den	neuen	Bundesländern	ein	„instituti-

onelles	Vakuum“	und	dadurch	ein	hoher	Bedarf	an	stützenden	Strukturen	insbesondere	in	den	länd-

lichen	Gemeinden	erkannt	wurde.	Durch	Stärkung	und	Förderung	zivilgesellschaftlicher	Strukturen	

sollen	die	 „Selbstheilungskräfte	 der	Akteure	 vor	Ort	mobilisiert	werden“46,	 um	 so	 rechtsextremisti-

44	 Vgl.	Jahresbericht	2004	(46	Bericht).	S.	40–41.
45	 Vgl.	Civitas-Leitlinien	2003.
46	 Ebd.
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schen	und	 fremdenfeindlichen	Mentalitäten	und	Handlungen	demokratische	Überzeugungen	und	

Zivilcourage	entgegenzusetzen.

Die	 bislang	 vorliegenden	 Ergebnisse	 der	 wissenschaftlichen	 Programmbegleitung	 verdeutlichen,	

dass	die	Errichtung	und	Mobilisierung	zivilgesellschaftlicher	Strukturen	durch	verschiedene	Ansätze	

in	unterschiedlicher	Art	und	Weise	gelungen	ist.	Es	wurden	insbesondere	im	Bereich	der	Opferhilfe	

eine	Vielzahl	von	Projekten	durchgeführt	und	erprobt,	so	dass	vor	allem	hinsichtlich	der	Opferbera-

tung	und	Opferbetreuung	in	einigen	Regionen	Fortschritte	erzielt	wurden.	

„ENTIMON	 –	 Gemeinsam	 gegen	Gewalt	 und	 Rechtsextremismus“	 fördert	 bundesweit	Maßnahmen	

zur	Stärkung	von	Demokratie	und	Toleranz	und	zur	Prävention	von	Rechtsextremismus	und	Gewalt.	

Dabei	 sollen	 modellhafte	 Projekte	 mit	 nachhaltigen	 Strukturen	 entwickelt	 und	 gefördert	 werden.	

Zielsetzung	sind	die	Einübung	von	Toleranz,	die	Bekämpfung	von	Gewalt,	die	 Integration	von	Mig-

ranten,	 die	 Stärkung	 sozialer	 Verantwortung,	 die	 Förderung	 von	 Zivilcourage	 sowie	 politische	 Bil-

dung	und	die	Entwicklung	demokratischen	Handelns.	 ENTIMON	 legt	neben	der	 Förderung	 lokaler	

Netzwerke	und	der	Unterstützung	interkultureller	Projektansätze	einen	weiteren	Förderschwerpunkt	

auf	den	Bereich	der	politischen	Bildung,	die	als	ein	wichtiges	Instrument	zur	Prävention	von	Rechts-

extremismus	und	Fremdenfeindlichkeit	angesehen	wird.	Die	Zielgruppen	sind	einerseits	Migranten,	

Multiplikatoren	 und	 Eltern,	 andererseits	 aber	 auch	 rechtsorientierte	 Jugendliche,	 insbesondere	

Haupt-	und	Berufsschüler	sowie	junge	Menschen	generell.	Die	wissenschaftliche	Begleitung	des	Pro-

gramms	hält	fest,	dass	durch	das	Programm	zwar	eine	„heterogene	Projektlandschaft	mit	einer	Viel-

zahl	an	Projekttypen“47	umgesetzt	wurde,	dass	aber	die	„grundlegenden	Problemfelder	im	Bereich	der	

politischen	Bildung	 (...)	 nicht	 durch	die	 Einrichtung	 eines	Aktionsprogramms	 flächendeckend	und	

schnell“48	gelöst	werden	können.	Erste	Ergebnisse	einer	Evaluation	auf	Programmebene	werden	für	

2006	erwartet.	

Diese	verschiedenen	Präventionsprogramme	sind	jedoch	nicht	in	erster	Linie	auf	die	Prävention	ent-

sprechender	 Straftaten	bei	 potenziellen	 Tätern	 ausgerichtet,	wie	 dies	 noch	 im	AgAG-Programm	 in	

den	1990er	Jahren	der	Fall	war,	sondern	auf	den	Aufbau	von	Strukturen,	die	solche	Delikte	unwahr-

scheinlicher	machen.	Präventive	Programme	wie	das	Aktionsprogramm	dienen	der	Bewusstseinsbil-

dung	und	sind	ihrer	Sachlogik	nach	langfristig	und	nachhaltig	angelegt.	Angaben	über	ihre	kurzfris-

tigen	Auswirkungen	können	daher	nicht	gemacht	werden.	Individuen	und	regionale	Entwicklungen	

unterliegen	einer	Vielzahl	von	komplexen	Einflüssen	(z.	B.	Entwicklung	des	Arbeitsmarkts,	Entwick-

lung	der	lokalen	Infrastruktur,	bei	Individuen	der	Einfluss	von	Familie,	Schule,	Betrieb	etc.),	die	nicht	

isoliert	 betrachtet	werden	können.	 Ein	Vorher-Nachher-Vergleich	bestimmter	 Indikatoren,	 z.	B.	 der	

Fallzahlen	ausländerfeindlicher,	rechtsextremistischer	und	antisemitischer	Straftaten,	würde	somit	

verzerrte,	wissenschaftlich	nicht	belastbare	Ergebnisse	liefern.49

Die	 Programme	 werden	 auch	 durch	 unterschiedliche	 Forschungsrichtungen	 wissenschaftlich	

begleitet,	um	durch	„Analyse	und	Bewertung	des	Programms	(...)	an	Hand	von	exemplarischen	Pra-

xisanalysen“	zu	einer	„nachhaltigen	und	auf	Verbesserung	ausgerichteten	Programmpraxis“	beizu-

tragen.	Die	Evaluation	von	CIVITAS	kommt	zu	dem	Ergebnis,	dass	„das	Programm	wichtige	Impulse	

für	 die	 Auseinandersetzung	 mit	 dem	 Problemfeld	 Rechtsextremismus	 gegeben	 hat“50,	 empfiehlt	

47	 Vgl.	Bundesministerium Für FAmilie, senioren, FrAuen und JuGend	(Hg.),	2004a,	S.	54.
48	 Ebd.	S.	54.
49	 Zur	Prävention	in	diesem	Bereich	siehe	insbesondere:	rössner, d.	u.	a.,	2003,	S.	661-666.
50	 lynen Von BerG, h.	u.	a.,	2006,	S.118.
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aber	bei	einer	Fortführung	der	tragfähigen	Ansätze	eine	Verankerung	im	Rahmen	der	Regelstruk-

turen	von	 Jugend-	und	Sozialarbeit,	 Schule	und	polizeilicher	Präventionsarbeit.	Der	 im	 Jahr	2004	

vorgelegte	 erste	 Zwischenbericht	 sowie	 der	 im	 Jahr	 2005	 erstattete	 zweite	 Zwischenbericht	 zur	

Evaluation	des	XENOS-Programms	machten	deutlich51,	dass	 sowohl	auf	der	Ebene	der	Projekt-	 als	

auch	der	Programmimplementierung	eine	Vielzahl	von	positiven	Ergebnissen	identifiziert	werden	

können	(Zielgruppenerreichung,	Kombination	von	Maßnahmen	etc.),	dass	aber	eine	Bewertung	der	

Wirksamkeit	und	der	Effizienz	des	Programms	im	ursprünglichen	Sinne	sehr	schwierig	ist.	Der	Zwi-

schenbericht	der	wissenschaftlichen	Begleitung	von	ENTIMON	kommt	zu	dem	Ergebnis,	„dass	die	

Möglichkeiten,	die	mit	einer	ENTIMON-Förderung	verbunden	waren	mehrheitlich	von	der	Projekt-

praxis	genutzt	wurden“.	„(...),	dass	es	den	Projekten	mehrheitlich	gelang,	unter	dem	Einfluss	hinder-

licher	und	förderlicher	Faktoren	für	die	Projektumsetzung	„nachhaltige“	Strukturen	zu	etablieren	

und	fachliche	Impulse	für	pädagogische	Arbeit	zur	Demokratieförderung	und	zur	Rassismus-	und	

Rechtsextremismusprävention	 zu	 entwickeln	 und	 weiterzugeben.“52	 In	 allen	 Zwischenberichten	

wird	 auf	 die	 Problematik	 der	 eingeschränkten	 Nachhaltigkeit	 und	 Wirksamkeit	 verwiesen,	 die	

durch	das	Auslaufen	der	als	Anschlussfinanzierung	gedachten	Förderung	ab	2006/2007	erwartet	

werden	kann.	

Das	„Bündnis	für	Demokratie	und	Toleranz	–	gegen	Extremismus	und	Gewalt“,	im	Jahre	2000	gegrün-

det,	hat	mittlerweile	über	1.300	 Initiativen,	Gruppierungen	und	Einzelpersonen	unter	seinem	Dach	

versammelt.	Im	Zusammenwirken	einer	Geschäftsstelle	mit	einem	Beirat	aus	Vertretern	von	BMI	und	

BMJ,	von	den	Parteien	des	Deutschen	Bundestages,	aus	Wissenschaft	und	Wirtschaft	hat	es	mit	seinen	

Wettbewerben	die	Anerkennung	zivilgesellschaftlichen	Engagements	für	Toleranz	und	gegen	Gewalt	

gefördert.	

Der	Überwindung	von	Intoleranz	und	Gewalt	dient	auch	das	Forum	gegen	Rassismus	(FgR),	das	sich	

1998	im	Anschluss	an	das	Europäische	Jahr	gegen	Rassismus	konstituiert	hat.	Über	80	staatliche	Stel-

len	und	Nichtregierungsorganisationen	(NRO)	wirken	hierin	zusammen.	Das	Forum	versteht	sich	als	

Plattform	für	Erfahrungsaustausch	und	Dialog	von	Vertretern	der	NRO	und	staatlichen	Stellen	über	

alle	 die	 Bekämpfung	 von	 Rassismus	 und	 Fremdenfeindlichkeit	 betreffenden	 Fragen.	 So	 wird	 dort	

auch	der	Austausch	über	„Islam	in	Deutschland“	geführt.	Die	Vernetzung	und	der	Informationsaus-

tausch	der	fremdenfeindliche	und	rassistische	Einstellungen	bekämpfenden	Akteure	ist	zugleich	ein	

Baustein	zur	Bekämpfung	des	Rechtsextremismus.	Das	FgR	fungiert	als	Nationaler	Runder	Tisch	der	

Europäischen	Beobachtungsstelle	für	Rassismus	und	Fremdenfeindlichkeit	(EBRF)	in	Wien.

In	den	letzten	Jahren	sind	–	ergänzend	zu	einer	Vielzahl	von	Maßnahmen	im	Bereich	der	primären	

und	sekundären	Prävention	–	Aussteigerprogramme	aufgelegt	worden.	Ihr	primäres	Ziel	ist	es,	insbe-

sondere	junge	Menschen,	die	bereits	Mitglied	rechtsextremer	Parteien	und	Gruppierungen	geworden	

sind,	ein	Angebot	 für	den	Ausstieg	aus	der	 rechten	Szene	zu	unterbreiten.	Entsprechende	Maßnah-

men	und	Angebote	werden	von	vielen	mittlerweile	als	 ein	 sinnvolles	und	notwendiges	 Instrument	

im	Kampf	gegen	Rechtsextremismus,	Fremdenfeindlichkeit	und	Antisemitismus	angesehen.	Neben	

privaten	Anbietern	 (vgl.	 exit)	 sind	es	 vor	allem	Landes-	und	Bundesbehörden	der	Polizei,	der	 Justiz,	

des	Jugendministeriums	und	des	Verfassungsschutzes,	die	entsprechende	Programme	durchführen.	

Zuverlässige	Aussagen	über	die	Akzeptanz,	Wirksamkeit	und	Effizienz	der	verschiedenen	Aussteiger-

programme	liegen	nicht	vor.	Vor	allem	eine	entsprechend	aussagekräftige	Metaevaluation	ist	bislang	

51	 Bundesministerium Für ArBeit und soziAles	(Hg.),	2005,	S.	70.
52	 Vgl.	deutsches JuGendinstitut	(Hg.),	2006.
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noch	nicht	in	Aussicht.	Daher	ist	eine	Beurteilung	der	Effizienz	dieser	Programme	bislang	nur	schwer	

möglich.	Auf	Basis	einzelner	Erfahrungsberichte	und	von	Expertengesprächen	ist	jedoch	erkennbar,	

dass	ein	entsprechendes	Angebot	ohne	aufsuchende	Aktivität	und	ohne	Kooperation	mit	Jugendbe-

hörden,	Sozialarbeit,	Familien	etc.	eher	skeptisch	beurteilt	wird.53	

3.2.3 Politisch motivierte Kriminalität – links: Möglichkeiten und Grenzen einer 
deliktspezifischen Analyse bei gegebener Quellenlage

3.2.3.1 Definition
Dem	 Bereich	 der	 „politisch	 motivierten	 Kriminalität	 –	 links“	 (PMK-links)	 werden	 die	 Straftaten	

zugeordnet,	bei	denen	nach	den	Umständen	der	Tat	oder/und	der	Einstellung	des	Täters	eine	linke	

Motivation	Ursache	für	die	Tatbegehung	war.	Auch	hier	müssen	keine	extremistischen	Anzeichen	

vorliegen.	Politisch	 links	motivierte	Taten	liegen	dann	vor,	wenn	z.	B.	Bezüge	zum	Kommunismus	

(z.	B.	 Marxismus,	 Leninismus,	 Maoismus),	 Antiimperialismus,	 kommunistischer	 Antifaschismus	

und	zur	Bewegung	gegen	Kernenergie	teilweise	oder	hauptsächlich	die	Gründe	für	die	Durchfüh-

rung	der	Tat	sind.

Eine	Vielzahl	von	Straftaten	z.	B.	aus	dem	Antikernkraftprotest	wird	nicht	mehr	generell	dem	Links-

extremismus	zugeordnet,	 sondern	kann	nach	dem	Definitionssystem	entsprechend	der	politischen	

Motivation	ausgewiesen	werden.	

Wie	auch	beim	Rechtsextremismus	 stellt	 sich	der	Bereich	des	 Linksextremismus	auf	der	Ebene	der	

Gruppen-	und	Organisationsformen,	der	Ideologien	und	Zielsetzungen	sehr	differenziert	dar.	Zuerst	

gilt	es	deshalb,	die	Strukturen	und	Ideologien	des	linken	Spektrums	zu	definieren.	Nach	dem	Bundes-

amt	für	Verfassungsschutz	sind	dabei	folgende	Merkmale	von	essenzieller	Bedeutung:54

a)	 „Linksextremisten	bekämpfen	die	bestehende	freiheitlich	demokratische	Staats-	und	Gesellschaftsord-

nung,	die	sie	als	von	Rassismus	und	Faschismus	geprägten	Kapitalismus/Imperialismus	diffamieren.

b)	 An	deren	Stelle	wollen	sie	eine	 totalitäre	 sozialistisch/kommunistische	Gesellschaft	oder	eine	aus	

ihrer	Sicht	„herrschaftsfreie	Gesellschaft“	–	eine	Anarchie	–	etablieren	und	lassen	sich	dazu	in	ihrem	

politischen	Handeln	von	revolutionär-marxistischen	oder	anarchistischen	Ideologien	leiten.

c)	 Die	Aktionsformen	von	Linksextremisten	sind	vielfältig.	Sie	umfassen	öffentliche	Kundgebungen	

und	 offene	 Agitation	 (mit	 Flugblättern,	 Plakataufrufen,	 periodischen	 Schriften,	 elektronischen	

Kommunikationsmedien)	 ebenso	 wie	 die	 Beteiligung	 an	 Wahlen	 und	 Versuche	 der	 verdeckten	

Einflussnahme	in	gesellschaftlichen	Gremien.“55

3.2.3.2 Strukturen, Organisationen und Aktivitäten
Das	Bundesamt	für	Verfassungsschutz	registrierte	im	Jahr	2003	31.300,	im	Jahr	2004	30.800	und	im	

Jahr	2005	30.600	linksextremistische	Personen	in	insgesamt	129	linksextremistischen	oder	linksex-

53	 Insgesamt	gibt	es	zum	Bereich	der	Prävention	gegen	Rechtsextremismus	und	Gewalt	eine	große	Zahl	von	Arbeiten	und	

Vorschlägen.	Eine	gute	Übersicht	enthalten	die	Empfehlungen	des	deutschen	Präventionsrates.
54	 Laut	dem	BundesAmt Für VerFAssunGsschutz	werden	nur	solche	Gruppen	als	 linksextremistisch	definiert,	die	gewaltsam	

eine	 revolutionäre	 Umgestaltung	 der	 Gesellschaft	 zwecks	 Errichtung	 einer	 kommunistischen	 Gesellschaftsordnung	

oder	 einer	 herrschaftsfreien	 Gesellschaft	 anstreben.	 Bürgerinitiativen	 oder	 andere	 Interessenvertretungen	 werden	

dagegen	durchaus	dem	Kernbereich	demokratischer	Willensbildung	zugerechnet	und	erfüllen	diese	Kriterien	im	Nor-

malfall	nicht,	es	sei	denn,	sie	verfolgen	extremistische	Ziele.
55	 Vgl.	Bundesministerium des innern	(Hg.),	Verfassungsschutzbericht	2002,	S.	111.
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tremistisch	 beeinflussten	Organisationen	 (nach	Abzug	 von	Mehrfachmitgliedschaften).56	Die	 Zahl	

der	gewaltbereiten	Linksextremisten	ist	nach	Einschätzungen	des	Verfassungsschutzes	seit	2002	bei	

5.500	konstant	geblieben.	 In	diesem	Kontext	gehen	die	Verfassungsschützer	aber	noch	von	einem	

zusätzlichen	Mobilisierungspotenzial	von	mehreren	tausend	Personen	aus.	Die	Autonomen	stellen	

mit	bis	zu	5.000	Personen	bundesweit	den	größten	Anteil	der	bekannten	gewaltbereiten	linksextre-

mistischen	 Szenemitglieder.	Diese	Gruppierungen	 sind	meist	 nicht	 straff	 organisiert	 und	besitzen	

keinen	Anführer,	 sind	aber	durch	Vernetzungen	innerhalb	der	Szene	und	durch	Einsatz	moderner	

Kommunikationsmittel	 schnell	 mobilisierbar.	 Gewaltbereite	 linksextremistische	 Gruppen	 existie-

ren	nach	Verfassungsschutzerkenntnissen	in	fast	allen	größeren	Städten	Deutschlands,	insbesonde-

re	in	Berlin,	Hamburg	und	dem	Rhein-Main-Gebiet	sowie	auch	in	kleineren	Universitätsstädten	wie	

Göttingen.57

Die	meisten	gewalttätigen	militanten	Aktionen	zur	Beeinträchtigung	der	 Inneren	Sicherheit	gehen	

weiterhin	von	den	„anarchistisch	orientierten	autonomen	Szenen“58	aus.	Den	Rahmen	für	meist	spon-

tane	Aktivitäten	bieten	dabei	anarchistische	und	kommunistische	Ideologieelemente	aus	der	Traditi-

on	der	1968er-Bewegung.	Hierbei	ist	die	Mobilisierungsfähigkeit	aber	rückläufig.	Erste	Gruppierung	

der	Autonomen	war	die	„Autonomia	Operaia“,	die	links	von	der	„verbürgerlichten“	kommunistischen	

Partei	 Italiens	 auf	 die	 Selbstkonstitution	 eines	 revolutionären	 Subjekts	 durch	 Streiks,	 militante	

Demonstrationen	und	Sabotage	setzte	und	dabei	rätekommunistische	und	anarcho-syndikalistische	

Gedanken	 aus	 den	 1920er	 Jahren	wieder	 aufgriff.	Während	die	 „Autonomia	Operaia“	 im	Produkti-

onsbereich,	also	in	den	Betrieben	agierte,	operierten	andere	(„Autonomi“)	im	Reproduktionsbereich	

und	versuchten,	Obdachlose,	Arbeitslose	und	„Stadtindianer“	zu	organisieren.	Beide	Gruppen	hatten	

ihren	Höhepunkt	1977/78	und	wurden	rasch	von	Teilen	der	linken	Szene	in	Deutschland	adoptiert.59	In	

ihrer	Vorstellung	kämpften	sie	„für	ein	selbstbestimmtes	Leben	in	allen	Bereichen,	wohl	wissend,	dass	

wir	nur	frei	sein	können,	wenn	alle	andern	auch	frei	sind.	Volle	regionale,	kulturelle	und	individuelle	

Autonomie	für	alle.“60

Zentral	 ist	 ihre	Entfremdungskritik.	Da	„(...)	 in	der	bürgerlichen	Gesellschaft	sämtliche	gesellschaft-

lichen	Beziehungen	den	Charakter	von	Institutionen	annehmen	(...)	muss	unsere	Strategie	der	Befrei-

ung	(Freiheit,	Kraft	und	Glück	aller)	sich	grundsätzlich	gegen	diese	Formen	richten;	sie	stürzen	und	

vernichten“.61	Mit	dieser	stärker	am	jungen	Marx	und	der	von	Frantz	Fanon	und	anderen	begründeten	

Befreiungsphilosophie	 des	 „tier	 monde“	 bildeten	 sie	 eine	 Alternative	 zum	 Dogmatismus	 und	 den	

Befehlsstrukturen	der	K-Gruppen	einerseits	und	dem	terroristischen	Konzept	der	Stadtguerilla,	wie	es	

die	RAF	vertrat.	Gleichzeitig	suchten	die	Autonomen	die	Nähe	zu	themenspezifischen	Aktionen	in	den	

sozialen	Bewegungen	der	frühen	1980er	Jahre,	insbesondere	der	Hausbesetzer-	und	Jugendzentrums-

bewegung,	den	Dritte-Welt-	bzw.	Trikont-Aktionen,	dem	Volkszählungsboykott,	der	Startbahn-West-

Konflikte,	der	Antiatomenergiebewegung,	dem	Protest	gegen	Nachrüstung,	deren	Auseinanderset-

zungen	mit	dem	Staat	sie	zu	radikalisieren	versuchten.	Gleichzeitig	versuchten	sie,	 im	Anschluss	an	

56	 Wegen	 ihres	„ambivalenten	Erscheinungsbildes“	 ist	die	PDS	 im	Verfassungsschutzbericht	gesondert	ausgewiesen.	Die	

Mitgliederzahl	beträgt	61.500	Personen	einschließlich	„Der	Kommunistischen	Plattform	der	PDS“	 (KPF).	Die	Kategorie	

„Marxisten/Leninisten	 und	 andere	 Revolutionäre“	 besteht	 aus	 den	 Mitgliedern	 der	 „Kommunistischen	 Plattform	 der	

PDS“	(KPF)	und	weiteren	Mitgliedern	der	PDS.
57	 Wobei	 sich	 die	 große	 Bewegung	 Antifa	 (M)	 in	 Göttingen	 im	 April	 2004	 aufgelöst	 hat	 (vgl.	 http://puk.de//aam	 [Abruf:	

21.Juni	2004]).	
58	 Vgl.	Bundesministerium des innern	(Hg.),	Verfassungsschutzbericht	2002,	S.	121.
59	 Vgl.	schultze, t.	und	A. Gross,	1997,	S.	29f.
60	 Vgl.	rAdiKAl,	1997;	8/1981,	S.	10.
61	 Vgl.	rAdiKAl,	124/125;	1984,	S.	9,	zitiert	nach	schultze, t.	und	A. Gross,	1997,	S.	56	f.
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die	Hausbesetzerbewegung	„staatsfreie“	Gebiete	zu	etablieren,	wie	etwa	die	Hamburger	Hafenstraße,	

die	rote	Flora	oder	Häuserblocks	in	Berlin.	

In	den	1990er	Jahren	treten	–	provoziert	durch	fremdenfeindliche	und	rechtsextreme	Gewalt	–	anti-

faschistische	 Aktionen	 in	 den	 Vordergrund:	 Aufmärsche	 von	 rechten	 Skins	 und	 Nazis	 werden	

angegriffen.	 Im	Antirassismusthema	werden	die	Asylrechtseinschränkung	(1994)	verurteilt	und	die	

„Abschiebeknäste“	 kritisiert.	 In	der	umfangreichen	 theoretischen	Diskussion	wird	 zunehmend	der	

traditionelle	 Klassenbegriff	 kritisiert,	 weil	 er	 Kapitalismus/Imperialismus	 einerseits,	 Patriarchalis-

mus	und	Rassismus	andererseits	nicht	gleichzeitig	und	 in	wechselseitiger	Abhängigkeit	denke	und	

die	 Unterschiede	 in	 den	 weltweiten	 sozialen	 Kämpfen	 nicht	 hinreichend	 berücksichtige.	 Dagegen	

versucht	der	„triple-oppression-approach“,	die	unterschiedlichen	Unterdrückungsverhältnisse	(Frau/

Mann,	 schwarz/weiß,	 Lohnarbeit/Kapital)	 in	 ihren	 jeweiligen	Wechselwirkungen	zu	 thematisieren.	

Es	 entwickelt	 sich	 ein	 autonomenspezifischer	 Feminismus,	 der	 zunehmend	 das	 Modell	 der	 kämp-

ferischen	Männlichkeit	 in	 Frage	 stellt,	 das	möglicherweise	gerade	die	Attraktivität	der	 „schwarzen	

Blöcke“	für	Männer	und	Frauen	mitbestimmte.62	

Die	linksextremistische	Szene	ist	–	ungeachtet	einer	gemeinsamen	Verurteilung	von	Kapitalismus	

und	 Faschismus	 –	 keine	 einheitliche	 Bewegung	 und	 besitzt	 keine	 gemeinsame	 Ideologie	 oder	

strategische	Konzepte,	wie	durch	die	Kontroversen	 in	einer	Vielzahl	von	Szenepublikationen	und	

Zeitschriften	verdeutlicht	wird.63	Themenfelder	der	linken	Bewegung	umspannen	Inhalte	wie	z.	B.	

Globalisierungskritik,	Kernenergie,	Antifaschismus,	Antikapitalismus	und	Antirassismus.	Die	Szene	

ist	aber	stark	gespalten.	Besonders	nach	dem	11.	September	und	der	Eskalation	des	damit	in	Zusam-

menhang	gebrachten	Nahostkonflikts	kam	es	zu	einem	Disput	innerhalb	der	Linken.	Während	die	

„Antideutschen“	für	eine	unbedingte	Solidarität	mit	Israel	eintreten	und	Angriffe	auf	den	jüdischen	

Staat	 verurteilen,	 sympathisieren	die	 „Antiimperialisten“	mit	den	Palästinensern.	 Sie	deklarieren	

die	palästinensische	Nation,	 aber	 auch	 andere	 arabische	 Staaten	 zu	Opfern	des	Kapitalismus,	 die	

sich	durch	ihre	Aktionen	zur	Wehr	setzen.	Durch	die	Verknüpfung	von	„jüdisch“	und	„Kapitalismus“	

entsteht	ein	 „linker	Antisemitismus“64,	dessen	Zustandekommen	aber	 innerhalb	der	 linken	Szene	

sehr	umstritten	ist.65

In	 den	 Aktionsfeldern	 Antiglobalisierung,	 Antifaschismus,	 Antirassismus	 und	 Kampagnen	 gegen	

Kernenergie	klinken	sich	oft	Autonome	in	gewaltfreie	Protestbewegungen	ein,	die	sich	zunehmend	

internationalisieren.	Dies	führte	bei	internationalen	Gipfelkonferenzen	zu	Ausschreitungen,	die	meist	

auf	militante	linksextremistische	Globalisierungskritiker	zurückzuführen	sind;	z.	B.	wurden	im	Jahr	

2003	während	des	G8-Gipfels	in	Evian-les-Bains	(Frankreich),	in	Genf	und	Lausanne	Geschäfte	geplün-

dert,	Tankstellen	in	Brand	gesetzt	und	Gebäude	beschädigt.	Im	gleichen	Jahr	kam	es	auch	in	Bern	zu	

Übergriffen	von	ca.	1.000	Autonomen	während	des	World	Economic	Forums	in	Davos.	Deutsche	Auto-

nome	waren	an	den	Gipfelkrawallen	des	Jahres	2003	lediglich	am	Rande	beteiligt.	Demonstrationen	

im	traditionellen	Bereich	des	Antifaschismus	rückten	seit	2004	wieder	näher	 in	den	Blickpunkt	der	

gewaltbereiten	Linksextremisten.	Ein	Grund	hierfür	scheinen	die	Erfolge	der	rechtsextremistischen	

Parteien	bei	den	Landtagswahlen66	zu	sein	sowie	die	steigende	Gewaltbereitschaft	der	 linken	Szene	

im	Zusammenhang	mit	rechtsextremen	Aufmärschen.	Auch	die	Antiatombewegung	hat	gegenüber	

62	 Vgl.	schwArzmeier, J.,	1999	(www.die-autonomen.de).
63	 Z.	B.	interim,	Antifaschistisches	Info	Blatt,	Risse,	Phase	2.
64	 Vgl.	rensmAnn, l.,	2004,	S.	297	ff.
65	 Vgl.	interim,	Nr.	554	vom	18.	Juli	2002,	S.	22-32;	Phase	2,	Februar	2003,	S.	8–11.
66	 Vgl.	Bundesministerium des innern	(Hg.),	Verfassungsschutzbericht	2005,	S.	188.
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den	Vorjahren	an	Mobilisierungskraft	 verloren.	Zwar	versuchten	Autonome	 im	 Jahr	2003	dem	Pro-

test	 friedlicher	Bürger-	und	Umweltschutzbewegungen	einen	aggressiven	und	antikapitalistischen	

Charakter	 zu	 geben,	 die	 Zahl	 der	Aktionen	hat	 aber	 abgenommen.	Dies	 könnte	 damit	 zusammen-

hängen,	dass	sich	in	diesen	Aktionsbereichen	demokratische	Organisationen	gebildet	haben,	die	es	

Linksextremisten	schwer	machen,	sich	zu	profilieren.	Auch	die	Politik	der	rot-grünen	Regierung	(z.	B.	

der	Atomausstieg,	die	Irakpolitik	oder	Arbeitsmarktreformen)	könnte	zu	der	Veränderung	in	der	lin-

ken	Szene	beigetragen	haben.	Der	neue	Aktionsbereich	Antiglobalisierung	hingegen	und	die	damit	

zusammenhängenden	 Anschläge	 gegen	 Sachen	 verursachen	 Sachschäden	 in	 Millionenhöhe	 (z.	B.	

Genua	2001).	Die	angewandte	Gewalt	wird	dabei	häufig	als	 legitimes	Mittel	gegen	die	„strukturelle	

Gewalt“	des	staatlichen	und	kapitalistischen	Systems	angesehen.67	Speziell	 im	Einzelfall	wird	dieser	

Aspekt	in	der	linken	Szene	aber	höchst	kontrovers	und	ausführlich	diskutiert.68	

Linke	Gruppen	mit	 terroristischen	Strukturen	verglichen	mit	denen	der	RAF	existieren	 in	Deutsch-

land	nicht	mehr.	Überwiegend	mit	Brandanschlägen	überschreiten	jedoch	einige	militante	autono-

me	Gruppierungen	die	Grenze	zu	terroristischem	Gewalthandeln.

Bei	der	Kommunikation	innerhalb	der	Szene	verwendet	die	extreme	Linke	weiterhin	Szenepublikati-

onen,	Infoläden	und	geheime	Treffen.	Das	Internet	mutiert	dabei	aber	immer	stärker	zu	einem	wich-

tigen	 Informations-	 und	 Kommunikationsmedium.	 Es	 werden	 Informationen	 verteilt,	 Neuigkeiten	

von	Demonstrationen	niedergeschrieben	oder	wichtige	Gerichtsverfahren	dokumentiert.	

3.2.3.3 Entwicklung der politisch links motivierten Straf- und Gewalttaten
Im	Jahr	2005	kam	es	zu	einem	Anstieg	der	politisch	links	motivierten	Kriminalität	gegenüber	den	Vor-

jahren	(vgl.	Schaubild	3.2-12).	Zu	den	unter	dem	früheren	Erfassungssystem	KPMD-S	bis	zum	Jahr	2000	

festgestellten	Fallzahlen	wird	auf	den	1.	Periodischen	Sicherheitsbericht	verwiesen.	

Schaubild �.�-��: PMK-links: Straftaten von �00�–�00�
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Schaubild 3.2.-12: PMK-links: Straftaten von 2001 2005 
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67	 Vgl.	interim,	Nr.	538	vom	15.	November	2001,	S.	19.
68	 Zu	den	unterschiedlichen	Meinungen	vgl.	interim,	Nr.	539	vom	21.	März	2002,	S.	7	und	interim	Nr.	572	vom	15.	Mai	2003.
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Analog	zur	PMK-rechts	differenziert	das	Bundeskriminalamt	im	Phänomenbereich	PMK-links	eben-

falls	die	Straftaten	in	Gewaltdelikte	und	einfache	PMK.	Insgesamt	zeigt	sich	ein	Anstieg	der	Straftaten	

im	Bereich	PMK-links	von	3.521	Straftaten	im	Jahr	2004	auf	4.898	Straftaten	im	Jahr	2005.	In	der	Kate-

gorie	„einfache	PMK“	steigen	die	Zahlen	von	2.811	im	Jahr	2003	über	2.732	im	Jahr	2004	auf	insgesamt	

3.658	Taten	im	Jahr	2005.	Die	meisten	Straftaten	werden	dem	Bereich	Sachbeschädigung	(1.639	Straf-

taten)	erfasst.	Daran	anschließend	folgen	Verstoß	gegen	das	Versammlungsgesetz	mit	843	Delikten	

und	sonstige	Straftaten	mit	765.	Im	Bereich	der	Propagandadelikte	wurden	276,	Nötigung/Bedrohung	

96,	Verstoß	gegen	dass	Waffengesetz	und	der	Volksverhetzung	14	Fälle	gezählt.	

Die	Zahl	der	politisch	 links	motivierten	Gewalttaten	mit	extremistischem	Hintergrund	ist	von	483	

(2003)	über	521	 im	 Jahre	2004	auf	896	 im	 Jahr	2005	angestiegen.	 Insbesondere	Berlin	hat	hier	mit	

einer	starken	linken	Szene	eine	Sonderstellung.	Die	Gefahr,	dass	sich	Rechtsextremismus	und	Links-

extremismus	in	gewalttätigen	Auseinandersetzungen	wechselseitig	hochschaukeln,	drückt	sich	in	

den	gleichzeitigen	Steigerungsraten	der	rechtsextremistischen	und	linksextremistischen	Gewaltta-

ten	aus.	

Betrachtet	man,	wie	sich	der	Charakter	der	verschiedenen	politisch	links	motivierten	Gewaltdelikte	

über	die	Zeit	verändert	hat	 (vgl.	Schaubild	3.2-13),	 ist	ein	eindeutiger	Trend	auszumachen.	Über	den	

Zeitraum	von	vier	Jahren	ist	ein	Rückgang	zu	beobachten,	während	im	Jahr	2005	wieder	ein	Anstieg	

zu	 verzeichnen	 ist.	 Die	 in	 den	 letzten	 vier	 Jahren	 am	 zahlreichsten	 dokumentierten	Gewaltdelikte	

sind	dem	Bereich	Körperverletzungsdelikte	 (2005:	562)	 zuzuordnen.	Die	 zweithäufigste	Deliktform	

ist	der	Landfriedensbruch	(2005:	373).	An	dritter	Stelle	der	am	häufigsten	begangenen	Gewaltdelikte	

sind	die	Widerstandsdelikte	(2005:	187)	anzusiedeln.	Danach	folgen	gefährliche	Eingriffe	in	den	Bahn-,	

Luft-,	Schiffs-	und	Straßenverkehr	(2005:	67).	Im	Bezug	auf	die	Brandstiftung	(33)	ist	ein	stetiger	Rück-

gang	zu	verzeichnen.	Bei	den	Tötungsdelikten	(2005:	1	Versuch)	schwanken	die	Zahlen	zwischen	null	

und	drei	Taten	bzw.	Versuche	pro	Jahr	(vgl.	Schaubild	3.2-13).	

Im	Jahr	2003	wurden	im	Bereich	der	politisch	motivierten	Kriminalität	–	links	neun	Delikte	mit	einem	

möglichen	terroristischen	Hintergrund	erfasst.	Hierbei	handelt	es	sich	um	Straftatbestände,	die	nach	

erster	Bewertung	der	Umstände	der	Tat	sowie	der	politischen	Motivation	der	Täter	den	Tatbestand	des	

§	129a	StGB	erfüllen.	

3.2.3.4 Täter/Tatverdächtige und Opfer
Die	 Zahl	 der	 polizeilich	 ermittelten	 Täter/Tatverdächtigen	 im	 Bereich	 der	 PMK-links	 ist	 laut	 dem	

Bundesministerium	des	 Innern	vorliegenden	Zahlen	von	3.696	 im	 Jahr	2004	auf	4.497	Personen	 im	

Jahr	2005	angestiegen.	Den	Hauptteil	stellen	dabei	Jugendliche,	Heranwachsende	und	junge	Erwach-

sene.	 Im	Unterschied	zu	den	anderen	Phänomenbereichen	 treten	 im	 linken	Bereich	Frauen	 stärker	

in	Erscheinung.	Während	im	Jahr	2004	im	Bereich	PMK-rechts	8	%	der	Täter	weiblichen	Geschlechts	

waren,	sind	dies	im	Bereich	der	PMK-links	20	%.	

Die	Zahl	der	Opfer	ist	von	270	im	Jahr	2004	auf	333	Personen	im	Jahr	2005	angestiegen.	Die	Mehrzahl	

der	Opfer	waren	dabei	21	Jahre	oder	älter.	

3.2.3.5 Entwicklungstrends
Der	Umfang	und	die	Intensität	der	Auseinandersetzungen	zwischen	Linksextremisten	und	Organen	

des	Staates,	insbesondere	der	Polizei,	hat	im	Vergleich	zu	den	1990er	Jahren	wieder	an	Härte	zugenom-

men.	Gerade	im	Kontext	internationaler	Gipfeltreffen	kam	es	zeitweilig	zu	gewalttätigen	Konfrontati-
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onen	mit	den	Polizeikräften.	Dabei	führte	das	Vorgehen	der	Polizei	z.	B.	in	Genua	(Tötung	eines	linken	

Szenemitglieds	und	gewalttätige	Razzien	in	Unterkünften)	zu	einer	Eskalation	der	Gesamtsituation.69	

Dagegen	waren	die	Demonstrationen	anlässlich	des	G8-Treffens	in	Gleneagle	(Schottland)	2005	weit-

gehend	friedlich.

Einigen	autonomen	Gruppen	scheint	an	Gewaltbegrenzung	gelegen	zu	sein.	In	diesem	Kontext	kommt	

es	dann	zur	Auseinandersetzung	über	die	Gewaltfrage	zwischen	friedlichen	und	gewaltbereiten	Glo-

balisierungsgegnern.	Das	Vorgehen	von	gewaltbereiten	Akteuren	 trifft	 in	der	 linken	Szene	z.	T.	auf	

erhebliche	Kritik	gewaltfreier	Protestgruppen	und	Betroffener	vor	Ort.	Im	Rahmen	der	Demonstrati-

onen	gegen	den	Sozialabbau	sind	sowohl	linke	als	auch	rechte	Protestgruppen	aktiv.	Zusammen	mit	

dem	für	die	Jahre	2002–2005	beschriebenen	Anstieg	der	rechtsextremistischen	Straf-	und	Gewaltta-

ten	(vgl.	Kapitel	3.2.2.4)	verweist	dies	auf	eine	Zuspitzung	der	Auseinandersetzung	zwischen	linken	

und	rechten	Gruppen,	die	mit	dem	vermehrten	Demonstrationsaktivitäten	der	rechten	Szene	in	den	

letzten	Jahren	zusammenhängen	könnte.70

69	 Vgl.	„Ein	Todesopfer	–	zahlreiche	Verletzte“	in:	NZZ	vom	21.	Juli	2001.
70	 Vgl.	BAcKes, u.,	2006.

Schaubild �.�-��: PMK-links: Gewaltdelikte von �00�–�00�

600

400

200

100

10

27 42

14
2

62 60 42 6716 20 27 36 3244 27 30 24
54 38 25 24
53

14
44 4250

9 7 6 2

300

500

700

800

900

0

Datenquelle: BUNDESKRIMINALAMT (Hg.), KPMD-PMK – links von 2001- 2005.

2001 2002 2003 2004 2005

Tötungsdelikte (einschl. Versuch)
Körperverletzungen
Brandstiftungen
Landfriedensbruch

gefährlicher Eingriff in den Bahn-, Luft-, Schiffs- und Straßenverkehr
Widerstandsdelikte
sonstige

87
0

79
2

70
3

68
6

88
2

Datenquelle:	 BundesKriMinalaMt (Hg.),	KPMDPMKlinks	von	2001–2005.	



Politisch motivierte Kriminalität und Terrorismus���

3.2.4 Politisch motivierte Kriminalität ausländischer Gruppen: Möglichkeiten 
und Grenzen einer deliktspezifischen Analyse bei gegebener Quellenlage

3.2.4.1 Strukturen, Organisationen und Aktivitäten
Extremistisch	ausgerichtete	Ausländervereinigungen	werden	in	den	letzten	Jahren	zu	einem	immer	

stärkeren	 Sicherheitsrisiko	 in	 Deutschland.71	 Dabei	 ist	 diese	 Szene	 sehr	 differenziert.	 Die	 Gruppie-

rungen	können	ihrem	ideologischen	Ursprung	nach	in	linksextremistisch,	separatistisch	und	islamis-

tisch	eingeteilt	werden,	wobei	es	bei	manchen	Gruppen	zu	Überschneidungen	kommen	kann.	

3.2.4.1.1 Linksextremistische ausländische Organisationen
Diese	stehen	den	Ideologien	des	Leninismus,	Marxismus	und	Maoismus	nahe.	Sie	versuchen	ein	sozi-

alistisches	 bzw.	 kommunistisches	Gesellschaftssystem	 in	 ihrer	Heimat	 einzuführen	und	werden	 in	

diesem	Zusammenhang	auch	in	Deutschland	aktiv.	Insgesamt	zählte	der	Verfassungsschutz	im	Jahre	

2005	 11.500	 kurdische	 (2004:	 11.950),	 3.150	 türkische	 (2004:	 3.150),	 150	 arabische	 (2004:	 150),	 1.150	

iranische	 (2004:	 1.150)	 und	 940	 sonstige	 Mitglieder	 (2004:	 890)	 linksextremistischer	 ausländischer	

Organisationen.	Die	 Zahlen	 sind	 in	 diesem	Bereich	weiter	 rückläufig.72	 Bei	 der	 Zahl	 linksextremis-

tischer	 Organisationen	 ist	 kaum	 eine	 Veränderung	 zu	 erkennen.	 Insgesamt	 wurden	 im	 Jahr	 2005	

39	 (2003:	 41)	 linksextremistische	 ausländische	Organisationen	gezählt,	 die	meisten	 von	 ihnen	 sind	

der	ethnischen	Gruppe	der	Kurden	zuzuordnen.	Sie	stellen	ca.	50	%	der	Gruppierungen.	Die	mitglie-

derstärkste	 kurdische	Organisation,	die	 in	Deutschland	 verbotene	Arbeiterpartei	Kurdistans	 (PKK),	

hat	 sich	 im	 Jahr	2002	 in	Freiheits-	und	Demokratiekongress	Kurdistan	 (KADEK)	umbenannt.	Dieser	

löste	sich	Ende	2003	nach	eigenem	Bekunden	auf	und	es	wurde	die	Gründung	des	Volkskongresses	

Kurdistans	(KONGRA	GEL)	verkündet.	KONGRA	GEL	und	KADEK	sind	nach	Bewertung	des	Bundesmi-

nisteriums	 des	 Innern	 bloße	 namentliche	Umbenennungen;	 die	 betreffenden	Organisationen	 sind	

als	mit	der	verbotenen	PKK	identisch	anzusehen.	Ihre	ursprünglich	linksextremistisch-terroristische	

Ausrichtung	will	die	Organisation	angeblich	zugunsten	demokratischer	Standards	verändern.73	Jen-

seits	dessen	wird	von	deutschen	Behörden	und	Gerichten	nach	wie	vor	eine	kriminelle	Vereinigung	

im	führenden	Funktionärskörper	dieser	Organisation	angenommen.	In	Deutschland	wurden	in	den	

Jahren	2004	und	2005	mehrere	Funktionäre	der	PKK	aufgrund	(des	Verdachts	der)	Mitgliedschaft	in	

einer	 kriminellen	Vereinigung,	 versuchter	 Brandstiftung,	 Landfriedensbruch	und	weiterer	Delikte	

angeklagt	bzw.	verurteilt.

Unter	den	linksextremistischen	türkischen	Organisationen	ist	z.	B.	die	Revolutionäre	Volksbefreiungs-

partei-Front	(DHKP-C)	mit	ca.	650	Mitgliedern	zu	nennen.	Sie	bekannte	sich	im	Jahr	2005	zu	mehreren	

terroristischen	Anschlägen	in	der	Türkei.	In	Deutschland	wurden	Funktionäre	aufgrund	der	Mitglied-

schaft	 in	 einer	 terroristischen	Vereinigung	und	versuchter	 schwerer	Brandstiftung	angeklagt	bzw.	

verurteilt.	Des	Weiteren	ist	die	Türkische	Kommunistische	Partei/Marxisten-Leninisten	(TKP/ML)	zu	

nennen.	Die	in	die	Gruppe	der	Partizan	mit	ca.	800	Mitgliedern	und	die	Maoistische	Kommunistische	

Partei	 (MKP)	mit	 ca.	 500	Mitgliedern	gespaltene	Organisation	unterhält	 zudem	voneinander	unab-

hängige	Guerillagruppen	in	der	Türkei.	

3.2.4.1.2 Separatistische Organisationen
Diese	Organisationen	streben	nach	einem	autonomen	Staat	oder	einer	Loslösung	eines	Teilgebietes	

aus	einem	bestimmten	Staatsgefüge.	In	Deutschland	sind	die	Liberation	Tigers	of	Tamil	Eelam	(LTTE)	

71	 Die	illegalen	Aktivitäten	und	gewalttätigen	Aktionen	werden	maßgeblich	von	den	politischen	Entwicklungen	und	aktu-

ellen	Ereignissen	in	den	jeweiligen	Herkunftsländern	bestimmt.
72	 Vgl. Bundesministerium des innern	(Hg.),	Verfassungsschutzbericht	2003,	S.	191.
73	 Ungeachtet	der	linksextremen	politischen	Ideologie	spielt	freilich	der	Separatismusgedanke	eine	zentrale	Rolle.
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aus	Sri	Lanka	und	die	Glaubensgemeinschaft	der	Sikhs	von	Bedeutung.	Die	LTTE	versuchte	durch	einen	

jahrzehntelangen,	mit	terroristischen	Mitteln	geführten	Kampf	auf	der	Insel	Sri	Lanka	mit	ca.	800	Mit-

gliedern	einen	unabhängigen	Tamilenstaat	zu	erlangen.	Im	Jahr	2002	kam	es	zu	Friedensgesprächen	

zwischen	der	Regierung	Sri	Lankas	und	der	LTTE,	die	aber	 im	Jahr	2003	unterbrochen	wurden.	Die	

unter	Tarnorganisationen	 in	Deutschland	auftretende	LTTE	konzentriert	 sich	auf	Demonstrationen	

(Brüssel),	symbolische	Hungerstreiks	(Düsseldorf),	propagandistische	Aktivitäten	und	auf	die	Beschaf-

fung	von	Geldmitteln.

3.2.4.1.3 Islamismus und islamistische Organisationen
Die	 Anschläge	 vom	 11.	September	 2001	 in	 den	USA,	 von	Djerba	 am	 11.	April	 2002,	 von	Madrid	 am	

11.	März	 2004,	 die	 Ermordung	 des	 niederländischen	 Regisseurs	 Theo	 van	 Gogh	 am	 2.	November	

2004	und	die	Angriffe	 auf	 London	am	7.	Juli	 2005	haben	die	Angst	 vor	der	Bedrohung	durch	den	

Islamismus	und	die	Annahme	eines	unvermeidlichen	„clash	of	civilizations“74	verstärkt.	Auch	wenn	

man	 sich	 dieser	 Prognose	 Huntingtons	 nicht	 anschließt,	 ist	 im	 Hintergrund	 der	 Konflikte	 eine	

fundamentale	 Differenz	 zwischen	 traditionellen	 Familienformen	 und	 Glaubensvorstellungen	 in	

islamischen	Ländern	einerseits	und	den	westlichen	Werten,	wie	sie	sich	in	den	letzten	zweihundert	

Jahren	herausgebildet	haben,	zu	sehen.	Dabei	ist	es	für	die	Konfliktdynamik	zunächst	unerheblich,	

ob	diese	Glaubensvorstellungen	 tatsächlich	dem	Koran	entstammen,	ob	 in	 ihnen	„nur“	die	Fami-

lienordnung	 zur	 Zeit	 des	 Propheten	 festgeschrieben	 ist	 oder	 ob	 spätere	 lokale	 Traditionen	 oder	

familienpolitische	Interessen	sakralisiert	worden	sind.75	In	jedem	Fall	stoßen	grundlegende	Werte	

und	 Gerechtigkeitsvorstellungen	 aufeinander.	 Konfliktpunkte	 sind	 insbesondere	 die	 Fragen	 der	

individuellen	Selbstbestimmung	und	Selbstverwirklichung,	wie	 sie	 in	der	 freien	Partnerwahl	von	

Männern	und	 Frauen,	 in	 der	 Einschätzung	 von	 sexueller	 Selbstbestimmung	und	Homosexualität	

sowie	 in	 der	 Gleichberechtigung	 von	 Mann	 und	 Frau	 in	 und	 außerhalb	 der	 Ehe	 zum	 Ausdruck	

kommen.	 Schließlich	geht	 es	um	Vorstellungen	 von	Ehre	und	 ihrer	Wahrung	über	Gewaltandro-

hung	und	Gewalt.76	Dabei	ist	allerdings	zu	berücksichtigen,	dass	hier	nicht	„der“	Islam	gegen	„den“	

Westen	steht.	Westliche	Positionen	werden	durchaus	auch	unter	Muslimen	(z.	B.	in	den	städtischen	

Oberschichten	der	Türkei	oder	den	Aleviten)	vertreten	und	die	Auffassungen	fundamentalistischer	

christlicher	und	jüdischer	Gruppen	dürften	mit	den	islamischen	Werten	häufig	mehr	übereinstim-

men	als	mit	den	„libertinen“	Lebensmustern,	wie	sie	sich	im	Westen,	insbesondere	seit	der	Jugend-

revolte	der	sechziger	Jahre,	herausgebildet	haben.

Im	 Zusammenhang	 mit	 diesen	 Wertkonflikten	 stehen	 dann	 auch	 grundsätzliche	 Fragen	 der	 poli-

tischen	Ordnung.	Für	viele	Muslime	ist	die	Religion	keine	Privatsache,	sondern	erhebt	den	Anspruch,	

74	 Vgl. huntinGton, s. p.,	1996.
75	 Das	Verhältnis	von	lokaler	Tradition	und	„echtem“	Islam	wird	seit	Anfang	des	zwanzigsten	Jahrhunderts	immer	wieder	

im	Islam	diskutiert.	Viele	rechnen	Positionen,	die	als	islamisch	identifiziert	werden	(etwa	die	arrangierte	Ehe,	aber	auch	

die	mangelnde	Gleichberechtigung	der	Geschlechter),	 eher	 lokalen	Traditionen	 zu,	 aber	gerade	nicht	dem	 Islam.	Die	

Diskussion	in	der	Diaspora	dreht	sich	häufig	um	die	Reinigung	des	Islam	vom	bloß	lokalen	Erbe.	Dabei	werden	allerdings	

gegensätzliche	Positionen	eingenommen:	sowohl	solche,	die	den	Gleichberechtigungsanspruch	des	Grundgesetzes	ent-

gegenkommen,	als	auch	solche,	die	die	Differenz	verstärken.
76	 Insbesondere	bei	den	Vorstellungen	von	Geschlechterbeziehungen,	Familienehre	und	Racheandrohung	handelt	es	sich	

um	Muster,	die	auch	in	archaischen	Gesellschaften	christlichen	Bekenntnisses,	also	etwa	in	Mani,	Korsika,	Montenegro	

und	Schottland,	galten	und	vermutlich	überall	dort	anzutreffen	sind,	wo	Konflikte	nicht	über	ein	staatlich	garantiertes	

Rechtssystem	lösbar	sind,	sondern	die	Mobilisierung	verwandtschaftlicher	Kampfbereitschaft	nahelegen.	Auch	im	länd-

lichen	Raum	der	Türkei	wird	ein	großer	Unterschied	zwischen	Ehrsystem	und	Islam	gemacht.	Insbesondere	die	Blutfehde	

wird	häufig	auch	im	Widerspruch	zum	Islam	gesehen,	„weil	das	Leben	in	der	Hand	Gottes	ist“.	Vgl.	schiFFAuer, w.,	1987,	

S.	67–73.
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Grundlage	nicht	nur	der	privaten	Lebensführung,	sondern	auch	der	Gesellschaftsordnung	zu	sein.77	

Im	Unterschied	zur	christlichen	Tradition	hat	sich	im	Islam	nie	eine	augustinische	Zwei-Reiche-Leh-

re	herausgebildet,	 die	 zu	 einer	Relativierung	der	diesseitigen	Ordnungsvorstellungen	hätte	 führen	

können.	 Auch	 hat	 der	 Islam	 keine	 Epoche	 der	 Aufklärung	 und	 Säkularisierung	 durchschritten,	 in	

der	 in	Europa	gegenüber	den	Missionsansprüchen	der	christlichen	Religion	das	Gebot	der	Toleranz	

geltend	gemacht	wurde.	78	Einige	islamistische	Gruppierungen	beanspruchen	zumindest	für	Länder	

mit	muslimischer	Mehrheit	die	unmittelbare	Rechtsgeltung	der	Scharia,	der	aus	dem	Koran	und	den	

Hadithen	entwickelten	Rechtsordnung.	Damit	stellt	sich	für	sie	und	die	Gesellschaft,	in	der	sie	leben,	

das	Problem	der	Widersprüche	zwischen	staatlichem	und	religiösem	Recht.

Die	 Forschungslage	 darüber,	 welche	 Positionen	 die	 unterschiedlichen	 in	 Deutschland	 aktiven	

muslimischen	und	islamistischen	Gruppen	einnehmen,	ist	unübersichtlich,	weil	die	Gruppen	sich	

selbst	 andauernd	 verändern	 und	neue	 Positionen	 einnehmen,	 oft	 ohne	 den	 alten	 abzuschwören.	

Gerade	in	der	Frage,	ob	die	Stellung	der	Geschlechter	in	der	Offenbarung	festgeschrieben	sei	oder	

lokalen	Traditionen	entspringt,	werden	in	der	Diaspora	kontroverse	Positionen	diskutiert	die	sogar	

die	Trennlinien	zwischen	einzelnen	Gruppen	bestimmen.	Daher	 spielen	auch	die	Reaktionen	der	

Gesellschaft	und	des	Staates	der	Einwanderungsländer	eine	Rolle:	Welche	Erfahrungen	der	Aner-

kennung	oder	der	Ablehnung	werden	gemacht?	Schließlich	können	diese	Erfahrungen	wiederum	

von	unterschiedlichen	Gruppen	ganz	verschieden	interpretiert	werden:	Während	z.	B.	laizistische	

Muslime	aus	der	Türkei	das	Kopftuchverbot	begrüßen	und	im	Kopftuch	ein	Symbol	der	mangelnden	

Gleichberechtigung	 der	 Frau	 sehen,	 ist	 das	 Verbot	 für	 traditionalistische	 Gruppen	 Ausdruck	 der	

Diskriminierung	 eines	Glaubenssymbols	 und	 verstärkt	 die	Vorstellungen	der	Demütigung	durch	

die	westliche	Kultur.

Im	Innenausschuss	des	Bundestags	kam	es	am	20.	September	2004	zu	einer	Anhörung	über	die	Reich-

weite	 der	 Bedrohung	durch	den	 Islamismus.	Dabei	wurde	neuerlich	deutlich,	 dass	 das	 Feld	höchst	

unübersichtlich	 ist:	 „Der	 Islam	 ist	keine	Kirche.	Die	außerordentliche	Heterogenität	des	organisier-

ten	 Islam	 im	 Blick	 auf	 Ethnien	 (Türken,	 Araber,	 Bosnier,	 Albaner	 etc.),	 religiöse	 Grundrichtungen	

(Sunniten,	Schiiten,	Aleviten,	Ahmadiyya),	religiös-politische	Orientierungen	(konservativ-orthodox,	

‚säkularistisch‘,	 islamistisch)	und	die	Organisationstypen	der	Vereine	und	Verbände	 (zentralistisch,	

dezentralistisch,	föderativ)	erschweren	eine	Typologisierung“,	so	Kandel.79	

Aus	soziologischer	Sicht	lassen	sich	z.	B.	die	Positionen	des	Islam	in	der	Diaspora	gegenwärtig	in	drei	

sich	wechselseitig	kritisierende	und	befehdende	Richtungen	sortieren:	80

	 eine	 Position,	 der	 zufolge	 nur	 die	 Beziehung	 zwischen	 (Einzel-)Mensch	 und	 Gott	 den	 Glauben	

bestimmt	(werteplural-individuierter	Islam),

	 eine	Position,	die	das	Recht	auf	Differenz	gerade	angesichts	der	demokratischen	und	grundgesetz-

lichen	Garantien	in	Westeuropa	zu	realisieren	hofft	(kommunalistisch-orthodoxer	Islam),

77	 Hierbei	werden	dann	unterschiedliche	Belege	aus	dem	Koran	herangezogen:	z.	B.	aus	der	Phase	in	Mekka,	in	der	der	Pro-

phet	Toleranz	einforderte,	aus	der	Phase	der	Vertragsschließung	in	Medina,	in	der	der	Konflikt	unterschiedlicher	Ethnien	

und	Religionen	zu	befrieden	war,	und	der	Phase	des	Krieges,	 in	der	die	 junge	Religion	 ihren	Überlegenheitsanspruch	

verteidigen	und	durchzusetzen	versuchte.
78	 Allerdings	ist	hier	einzuwenden,	dass	auch	in	Europa	weder	die	Zwei-Reiche-Lehre	noch	die	herrschaftlich	verordnete	

Toleranz	die	Ausbildung	von	fundamentalistischen	Gruppen	verhindert	hat.
79	 Vgl.	KAndel, J.,	2004,	S.	2.	
80	 schiFFAuer, w.,	2004c,	S.	347–368.	Eine	Übersicht	über	muslimische	Organisationen	bei	lemmen, t.,	2000.
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	 eine	Position,	deren	Anhänger	jedes	Bemühen	um	Anerkennung	von	der	Seite	des	Staates	und	der	

aufnehmenden	Gesellschaft	bereits	 als	Unterwerfung	unter	die	 „Ungläubigen“	 verurteilen	 (anti-

hegemonial-ultraorthodoxer	Islam)	und	die	sich	wiederum	in	eine	eher	weltabgewandt-mystische	

und	eine	revolutionäre	Richtung	aufteilen.

	

Unter	Sicherheitsgesichtspunkten	sind	dabei	religiös	motivierte	Formen	des	politischen	Extremismus	

bedeutsam,	 die	 nach	 der	 Begriffsverwendung	 der	 Sicherheitsbehörden	 als	 islamistisch	 bezeichnet	

werden.	

Kriterien	des	Verfassungsschutzberichts	für	eine	solche	Qualifizierung	sind:

1)	 Die	Vorgaben,	die	in	der	von	Gott	gegebenen	Scharia	–	dem	islamischen	Rechtssystem	–	niederge-

schrieben	sind,	sollen	in	jedem	Lebensbereich	verwirklicht	werden.

2)	 Die	Staatsgewalt	geht	nur	von	Gott	und	seinem	niedergeschriebenen	Willen	im	Koran	und	nicht	

vom	Volkswillen	aus.	

3)	 Demokratische	Grundprinzipien	wie	Volkssouveränität,	Recht	auf	Bildung	und	Ausübung	einer	par-

lamentarischen	Opposition	und	das	Mehrparteiensystem	werden	von	den	Islamisten	abgelehnt.81

	

Hierunter	fallen	sowohl	Organisationen,	die	 ihre	verfassungsfeindlichen	Ziele	gewaltfrei	verfolgen,	

als	auch	solche,	die	Gewalt	rechtfertigen,	propagieren	oder	einsetzen.

Diesen	 Islamismusbegriff	zugrunde	 legend	geht	der	Verfassungsschutzbericht	 im	 Jahr	2005	von	28	

aktiven	islamistischen	Organisationen	in	Deutschland	(2004:	24)	aus.	In	diese	Vereinigungen	sind	ca.	

32.100	(2004:	etwa	31.800)	Personen	fest	eingebunden.	Über	die	von	ihnen	betriebenen	Moscheen	und	

islamischen	Zentren	werden	jenseits	dessen	mehrere	tausend	Muslime	erreicht.	

Die	Anhängerschaft	der	islamistischen	Organisationen	aus	dem	arabischen	Raum	liegt	auch	im	Jahr	

2005	bei	ca.	3.350.	Die	Muslimbruderschaft	(MB)	besitzt	über	1.300	(2003:	1.300)	Anhänger.	Des	Wei-

teren	umfasst	die	libanesische	Hizb	Allah	(Partei	Gottes)	ca.	900	Anhänger.	Aus	dem	türkischen	Raum	

spielt	die	islamische	Gemeinde	Islamische	Gemeinschaft	Milli	Görüs	(IGMG)	eine	wichtige	Rolle.	Ihre	

Mitgliederzahl	betrug	26.500	im	Jahr	2005	und	blieb	somit	zum	Vorjahr	unverändert.	Weiterhin	ist	

sie	europaweit	aktiv	und	besitzt	nach	eigenen	Angaben	ca.	514	Moscheengemeinden,	die	von	rund	

210.000	Menschen	besucht	werden.	Die	IGMG	selbst	beansprucht	für	sich,	auf	eine	„positive	Integrati-

on“	und	ein	friedliches	Nebeneinander	zwischen	Muslimen	und	der	Aufnahmegesellschaft	hinzuar-

beiten.	Gleichzeitig	kritisiert	die	IGMG	die	Integrationspolitik	der	Bundesregierung	als	vermeintliche	

Assimilationspolitik	 und	hebt	 dementsprechend	den	 Stellenwert	 und	 die	 Eigenständigkeit	 der	 tür-

kisch-muslimischen	Kultur	 hervor.	Die	 IGMG	betreibt	 das	Modell	 einer	 einheitlich	 religiös	 geform-

ten	Gemeinschaft	und	 fördert	nach	Ansicht	der	Bundesregierung	die	Entstehung	und	Ausbreitung	

islamistischer	Milieus	in	Deutschland82.	Im	wissenschaftlichen	Schrifttum	wird	von	einigen	Autoren	

die	 Qualifizierung	 der	 IGMG	 als	 extremistische	 Organisation	 problematisiert	 und	 davor	 gewarnt,	

Akteure	 der	 rechtsstaatlichen	 und	 demokratischen	 Transformation	 durch	 die	 für	 sie	 folgenreiche	

Qualifizierung	als	Extremisten	auszugrenzen	und	zu	entmutigen83.

81	 Vgl. Bundesministerium des innern	(Hg.),	Verfassungsschutzbericht	2002,	S.	165.
82	 Vgl.	 Bundesministerium des innern	(Hg.),	Verfassungsschutzbericht	2005.	
83	 Vgl.	schiFFAuer, w.,	2005,	S.	79–97;	schiFFAuer, w.,	2004a,	S.	89;	lemmen, t.,	vertritt,	dass	„(…)	bei	allen	berechtigten	Beden-

ken,	die	sich	aus	der	Position	etwa	der	IGMG	ergeben	(…)	der	Schluss	voreilig	wäre,	alle	einfachen	Mitglieder	des	Vereins	

würden	die	‚Machenschaften	der	Funktionäre‘	kennen	oder	gar	gutheißen“	(a.a.O.	S.	94).
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Große	 Bedeutung	 für	 die	 Sicherheitsinteressen	 Deutschlands	 haben	 die	 weltweit	 aktiven	 Mujahe-

din	 (Kämpfer	 für	die	 Sache	Gottes).	Deren	Personenpotenzial	 in	Deutschland	 ist	nicht	bezifferbar.84	

Ursprünglich	wurden	die	„Gotteskrieger“	 in	Afghanistan	oder	Pakistan	militärisch	ausgebildet,	um	

gegen	die	sowjetische	Besatzungsmacht	zu	kämpfen.	Dabei	kamen	die	Islamisten	aus	Libyen,	Ägyp-

ten,	Sudan,	Saudi-Arabien,	Marokko,	Algerien,	Tunesien	und	dem	Nahen	Osten.	Durch	die	Kontakte	

in	diesen	Camps	sind	viele	von	ihnen	in	internationale	Terrornetzwerke	eingebunden.	Dabei	agieren	

sie	 weitgehend	 in	 autonomen	 Kleingruppen,	 die	 wiederum	 über	 vielfältige	 weitere	 internationale	

Kontakte	verfügen.	Diese	Personen	sind	einer	aggressiven	Form	des	Islamismus,	der	‚djihadistischen‘	

Variante	zuzurechnen,	die	davon	überzeugt	ist,	dass	die	Botschaft	des	Koran	heute	gegen	den	Unglau-

ben	und	die	 Libertinage	des	Westens	und	dessen	 Imperialismus	durchgesetzt	werden	müsse	–	und	

dies	auch	notfalls	mit	Gewalt.	Kandel	nimmt	sogar	an,	„dass	diese	‚djihadistische‘	Variante	in	Deutsch-

land	gute	Entwicklungschancen	hat,	selbst	wenn	nach	der	Aufdeckung	der	Hamburger	World-Trade-

Center-Attentäterzelle	um	Mohammed	Atta	eine	verstärkte	Ermittlungstätigkeit	eingesetzt,	sich	der	

Fahndungsdruck	erhöht	hat	und	die	Sensibilität	für	islamistische	Einflussstrategien	gewachsen	ist.“85	

3.2.4.2 Entwicklung politisch motivierter Ausländerkriminalität
Die	Entwicklung	der	Straftaten	im	Bereich	der	politisch	motivierten	Ausländerkriminalität	kann	für	

die	Jahre	2001	bis	2005	anhand	der	KPMD-PMK-Statistik	nachgezeichnet	werden.	Zu	den	unter	dem	

früheren	Erfassungssystem	KPMD-S	bis	zum	Jahr	2000	festgestellten	Fallzahlen	(vgl.	Kap.	3.2.1)	wird	

auf	den	1.	Periodischen	Sicherheitsbericht	verwiesen.	

Für	2003	wird	ersichtlich,	welche	Delikte	im	Zusammenhang	mit	dem	Verbot	des	„Kalifatsstaats“	und	

seiner	Anhänger	stehen.	Dies	geht	aus	der	KPMD-PMK	im	Dezember	2003	hervor,	die	906	Straftaten	

ausweist,	die	aufgrund	der	 intensiven	Durchsuchungen	von	Objekten	mutmaßlicher	Anhänger	des	

„Kalifatsstaats“	in	der	ganzen	Bundesrepublik	Deutschland	ermittelt	wurden.	Diese	Durchsuchungen	

wurden	aufgrund	des	Verdachtes	des	Verstoßes	gegen	§	85	StGB	bzw.	§	20	Vereinsgesetz	durchgeführt,	

nachdem	 das	 Verbot	 der	 islamistischen	 Vereinigung	 von	 2001	 vom	 Bundesverwaltungsgericht	 im	

November	2002	bestätigt	wurde.	Der	Anstieg	der	Zahlen	ist	auf	diese	Maßnahmen	zurückzuführen.	

Für	 das	 Jahr	 2005	 ist	 die	 Zahl	 der	 Straftaten	 in	 der	 PMK-Ausländer	 von	 603	 (2004)	 auf	 771	 (2005)	

gestiegen.	

In	 der	 Kategorie	 „einfache	 PMK-Ausländer“	 (z.	B.	 Diebstahl,	 aber	 nicht	 Gewaltdelikte)	 wurden	 im	

Jahr	2005	700	(2004:	517)	Taten	registriert.	Die	meisten	Delikte	sind	dem	Bereich	„andere	Straftaten“,	

besonders	den	Delikten	gemäß	§	85	StGB	bzw.	§	20	Vereinsgesetz	zuzuordnen	(2003:	1.417/2004:	333)	

(2005:	563).	

Die	71	gezählten	politisch	motivierten	Gewalttaten	im	Phänomenbereich	PMKA	im	Jahre	2005	(2004:	

86)	setzen	sich	folgendermaßen	zusammen:	Der	Tatbestand	der	Körperverletzung	ist	das	am	meisten	

verübte	Delikt	mit	40	Fällen.	An	zweiter	Stelle	rangiert	der	Bereich	Raub	und	Erpressung	mit	14	Fällen	

(ca.	23	%).	Dieser	Wert	blieb	gegenüber	dem	Vorjahr	relativ	stabil.	

Im	Bereich	der	PMK-Ausländer	wurden	im	Jahr	2002	17	Fälle	von	terroristischen	Straftaten	festgestellt	

(§	129a	und	§	129b	StGB).	Im	Jahre	2003	waren	es	schon	23,	2004	27	und	2005	22	Straftaten	

84	 Vgl.	Bundesministerium des innern	(Hg.),	Verfassungsschutzbericht	2005,	S.	210–211.
85	 Vgl.	KAndel, J.,	2004,	S.	6	f.
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3.2.4.3 Täter/Tatverdächtige und Opfer
Insgesamt	wurden	im	Bereich	PMK-Ausländer	771	Täter	und	Tatverdächtige	im	Jahr	2005	von	der	Poli-

zei	ermittelt	(2004:	581).	Die	Altersstruktur	der	Täter/Tatverdächtigen	weist	im	Jahr	2004	im	Vergleich	
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zu	PMK-rechts	bzw.	PMK-links	deutliche	Unterschiede	auf:	67	%	der	Täter/Tatverdächtigen	waren	über	

25	Jahre.86	PMK	von	Ausländern	ist	meist	Erwachsenenkriminalität.	

Die	Opferzahl	im	Bereich	PMK-Ausländer	beträgt	insgesamt	im	Jahre	2005	36	Personen,	im	Jahre	2004	

waren	es	49	Personen.	Wie	auch	 in	den	anderen	Phänomenbereichen	 ist	der	Hauptteil	der	Opfer	21	

Jahre	oder	älter.	

3.2.5 Internationaler Terrorismus: Möglichkeiten und Grenzen einer 
deliktspezifischen Analyse bei gegebener Quellenlage

Im	20.	Jahrhundert	ist	angesichts	totalitärer	Regime	vielfach	mit	guten	Gründen	in	der	Perfektionie-

rung	 staatlicher	 Gewaltausübung	 und	 Meinungskontrolle	 die	 größte	 Bedrohung	 von	 Frieden	 und	

Freiheit	zu	sehen.	Im	Übergang	zum	21.	Jahrhundert	hat	sich	die	Perspektive	grundlegend	geändert:	

Staatszerfall	 und	andauernde	Bürgerkriege	 in	 vielen	Teilen	der	Welt	 zeigen,	wie	 in	den	Zeiten	 von	

Thomas	Hobbes,	dass	das	staatliche	Gewaltmonopol	eine	notwendige	(wenn	auch	nicht	hinreichende)	

Bedingung	 von	 Frieden	 und	 Freiheit	 ist.	 Der	 11.	September	 2001	 hat	 schließlich	 endgültig	 deutlich	

gemacht,	dass	die	nichtstaatliche	politische	Gewalt	sich	nicht	auf	einzelne	Gesellschaften	beschränkt,	

sondern	sich	global	ausbreitet	und	vernetzt.	Neben	sozialrevolutionären,	nationalistischen	und	sepa-

ratistischen	Bewegungen	schieben	sich	religiös	motivierte	Gruppen,	vor	allem	aus	dem	Islam,	in	den	

Vordergrund	und	bedienen	sich	dabei	terroristischer	Mittel.	Es	gilt	daher	zunächst	einmal	festzuhal-

ten,	wie	dieser	Bereich	definiert	sein	soll	und	welche	Ideologien,	Personen	und	terroristischen	Grup-

pen	ihm	zugeordnet	werden	können.	Dabei	existieren	unterschiedliche	Definitionen	von	Terrorismus	

und	unterschiedliche	politische	Sichtweisen,	was	Terrorismus	und	was	Freiheitskampf	ist.	Die	Grenze	

zwischen	diesen	Begriffen	ist	oft	fließend.	Daher	ist	es	schwer,	eine	allgemein	akzeptierte	Definition	

zu	 finden.	 Eine	 Terrorismusdefinition	 im	 Sinne	 eines	 gemeinsamen	 Verständnisses	 zwischen	 den	

Mitgliedstaaten	enthält	der	EU-Rahmenbeschluss	vom	13.	Juni	200287,	der	in	das	deutsche	Strafrecht	

umgesetzt	worden	ist.	

Die	Grundlage	für	Ermittlungsverfahren	des	Generalbundesanwaltes	bilden	§	129a	(Bildung	terroris-

tischer	Vereinigungen)	und	§	129b	 (kriminelle	und	terroristische	Vereinigungen	 im	Ausland)	 (siehe	

Kapitel	3.2.2.1).	

Generell	 ist	 Terrorismus	 nicht	 Ausdruck	 einer	 spezifischen	Kultur,	 er	 ist	 zunächst	 ein	 extremes	 poli-

tisches	Kampfmittel.	Terrorismus	ist	eine	Strategie	des	Kampfes,	die	Staatsgewalt	bzw.	Besatzungsmacht	

herauszufordern	 und	 dadurch	 Solidarisierungswellen	 in	 den	 Bevölkerungsgruppen	 zu	 provozieren,	

als	 deren	 Avantgarde	 sich	 die	 Akteure	 verstehen.	 Unmittelbares	 Ziel	 ist	 nicht	 der	 Sieg,	 sondern	 die	

Verbreitung	von	Schrecken	und	Furcht,	die	dann	freilich	wie	1983	in	Beirut,	1989	in	Afghanistan	und	

1993	 in	 Somalia	 zu	einem	Rückzug	des	Gegners	 führen	kann.	Darüber	hinaus	 ist	 er	 sowohl	 Folge	als	

auch	Ursache	eines	radikalisierten	Konfliktes	zwischen	Gemeinschaften.	In	vielen	Fällen	führten	nicht	

religiöse	Besonderheiten	gläubige	Personen	zur	Gewalt,	sondern	–	gerade	umgekehrt	–	haben	Gewalt-

situationen	und	Gewalterfahrungen	religiöse	Rechtfertigungen	nach	sich	gezogen.88	Die	Vorstellung,	

einer	Gemeinschaft	zuzugehören,	geht	dem	Konflikt	nicht	notwendig	voraus,	sondern	kann	sich	in	den	

Kämpfen	 selbst	 herausbilden.	 Für	Grenzziehungen	 zwischen	 Freund	und	 Feind	werden	 unterschied-

liche	 Klassenlagen,	 sprachliche	 Traditionen	 und	 ethnische	 Zugehörigkeiten,	 Religionen	 und	 Konfes-

86	 Vgl.	BundesKriminAlAmt (Hg.),	KPMD-PMK	2005.	
87	 Vgl.	Rahmenbeschluss	des	Rates	L	164/4,	2002.
88	 Vgl.	JuerGensmeyer, m.,	2000,	S.	161.
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sionen	herangezogen.	Al-Qaida	 ist	es	gelungen,	 regionale	Konflikte	 (Afghanistan,	Bosnien,	Palästina)	

zu	einem	Grundkonflikt	zwischen	dem	Islam und	dem	Westen	zu	generalisieren,	um	auf	diese	Weise	

eine	weltumspannende	Umma	(islamische	Gemeinschaft)	als	politisches	und	militärisches	Subjekt	zu	

konstituieren.89	„Das	öffentlich	geäußerte	Ziel	der	Dschihadisten	ist	–	jedenfalls	zunächst	–	der	Rückzug	

des	Westens	aus	der	arabischen	und	islamischen	Welt,	damit	Gottesstaaten	nach	dem	Muster	des	Tali-

ban-Staats	errichtet	werden	können.	Osama	bin	Laden	hat	dies	verschiedentlich	formuliert.	Auch	sein	

Videoband	vom	29.10.2004,	das	wohl	auf	die	Wahl	in	Amerika	abzielte,	enthält	diese	Botschaft.	Dieser	

Kampf	ist	transnational.	Er	kann	nach	Auffassung	islamistischer	Terroristen	überall	gekämpft	werden,	

muss	 aber	 gegen	 eine	 erdrückende	 Übermacht	 des	 Feindes	 geführt	 werden.“90	 Dabei	 können	 dann	

die	 Gemeinschaftserfahrungen	 und	 persönlichen	 Vertrauensbeziehungen,	 die	 auf	 einem	 Kampffeld	

gemacht	worden	sind,	auf	andere	übertragen	werden.	So	haben	sich	im	Guerillakrieg	gegen	die	Sowje-

tunion	in	Afghanistan	Kämpfer	aus	verschiedensten	Ländern	zu	einer	„internationalistischen	Brigade“	

zusammengeschlossen,	die	dann	die	Botschaft	in	andere	Länder	weiter	trugen.	In	neuen	Kriegen	und	

Bürgerkriegen,	beispielsweise	im	Irak,	werden	entsprechende	Guerilla-	und	Terroristengemeinschaften	

immer	wieder	neu	erzeugt.	Es	werden	kleine	Gruppen	gebildet,	die	unabhängig	voneinander	agieren,	

die	aber	die	gleiche	terroristische	„Philosophie“	verfolgen.	Dabei	lernen	die	kleinen	Gruppen	voneinan-

der	und	verfolgen	das	gleiche	Ziel,	versuchen	sich	jedoch	in	Bezug	auf	Gewalt	und	Medienpräsenz	wech-

selseitig	zu	übertreffen.	Dieser	Export	der	Idee	von	Al-Qaida,	die	von	vielen	kleinen	Zellen	aufgenommen	

wurde,	wird	in	unterschiedlichen	Regionen	(z.	B.	Tschetschenien,	Philippinen,	Irak	und	Kaschmir)	offen-

sichtlich.	Zwar	unterscheiden	sich	die	Gruppen	in	ihren	Autonomiegraden	(einige	bekommen	Befehle	

von	Führungsmitgliedern	Al-Qaidas,	andere	bestehen	aus	Mujahedin,	die	 in	Afghanistan	ausgebildet	

wurden	und	wiederum	andere	sind	nur	durch	die	Idee	inspiriert),	aber	alle	haben	das	Ziel,	gemeinsam	

weltöffentliche	 Aufmerksamkeit,	 Angst	 und	 Furcht	 durch	 ihre	 Taten	 zu	 erzeugen.	 Das	 in	 manchen	

muslimischen	Ländern	vorhandene	Gefühl	der	Unterdrückung	und	der	Demütigung	durch	den	Westen	

führt	 in	 vielen	 Konfliktgebieten	 zu	 einem	 regelrechten	 „Terroristen-Tourismus“	 91,	 der	 wiederum	 zu	

einem	Austausch	von	Methoden	und	Equipment	führt	(vgl.	auch	Kapitel	3.2.4.1).	„Beobachter	innerhalb	

und	außerhalb	der	arabischen	Welt	sind	sich	einig,	dass	in	allen	arabischen	Ländern	die	‚Dschihadisten‘	

oder	die	‚dschihadistische	Fraktion	der	Islamisten‘,	wie	man	die	gewalttätigen	Gruppen	in	jüngerer	Zeit	

auch	oft	nennt,	 zahlenmäßig	klein	 sind	und	nur	einen	schmalen	Rand	des	 islamistischen	Spektrums	

besetzten.	Weil	aber	alle	Versuche	von	Dschihadisten	zur	Machtübernahme	scheiterten,	kam	es	zu	einer	

anderen	gefährlichen	Entwicklung.	Die	aktivsten	Elemente	wichen	oft	ins	außerarabische	Ausland	aus	

und	kämpften	 in	Afghanistan	und	anderswo.	Die	Rückkehrer	waren	mit	 ihren	Erfahrungen	und	Ent-

hemmungen	gefährlicher	als	vorher.	Diejenigen,	die	im	Ausland	blieben,	fanden	zusammen	mit	Gleich-

gesinnten	aus	der	ganzen	Welt	den	Weg	zum	internationalen	Terrorismus.“92

3.2.5.1 Strukturen, Organisationen, Aktivitäten 
Mit	 internationalem	Terrorismus	 sind	Vorfälle	gemeint,	bei	denen	Terroristen	ausgewählte	Ziele	 in	

ausländischen	Staaten	beschädigen	oder	zerstören.	Hingegen	beschränkt	sich	der	nationale	Terroris-

mus	auf	Anschläge,	die	durch	 lokale	und	nationale	Gruppen	organisiert	und	durchgeführt	werden	

und	sich	gegen	rein	nationale	Ziele	wenden.	Der	Grad	der	internationalen	Verflechtung	von	Terror-

gruppen	hat	erheblich	zugenommen.	Tausende	so	genannte	Mujahedin	wurden	in	Afghanistan	aus-

89	 Sie	greift	in	diesem	Sinn	die	Praktiken	älterer	Generalisierungskonzepte	wie	Pangermanismus,	Panslawismus,	„Proleta-

rier	aller	Länder“	wieder	auf:	durch	die	Eskalation	von	Konflikten	zur	Bildung	eines	Kollektivbewusstseins	und	kollek-

tiver	Handlungsfähigkeit	beizutragen.
90	 Vgl.	wenzel, V.,	2004,	S.	749.
91	 Vgl.	Bittner, J.	und	m. KlinGst,	Die	unheimliche	Vermehrung,	in:	die zeit	vom	9.	September	2004,	S.	25	f.
92	 Vgl.	wenzel, V.,	2004,	S.	748,	a.	a.	O.



Politisch motivierte Kriminalität und Terrorismus���

gebildet	und	wanderten	nach	dem	Sturz	des	Taliban-Regimes	 im	Herbst	2001	 in	 ihre	Heimatländer,	

in	westliche	Länder	oder	in	Krisenherde	(z.	B.	 Irak,	Tschetschenien)	aus.	Dabei	exportierten	sie	neue	

Erkenntnisse	über	Waffen	und	Kriegsführung	und	halfen	bei	der	Ausbildung	neuer	Terroristen.	Mit	

der	 Zerstörung	 von	 Ausbildungslagern	 in	 Afghanistan	 verloren	 die	 Terroristen	 wichtige	 Basen,	 an	

anderer	Stelle,	insbesondere	im	Irak	oder	auch	im	Zusammenhang	mit	dem	Konflikt	in	Tschetscheni-

en,	sind	allerdings	Operationsgebiete	für	die	Terroristen	hinzugekommen.

Der	 Terrorismus	 und	 die	 terroristischen	 Organisationen	 haben	 sich	 im	 Laufe	 der	 Jahre	 verändert.	

Überfälle	von	Einzeltätern	oder	von	lose	organisierten	Gruppen	nehmen	nur	noch	eine	Nebenrolle	ein	

oder	sind	lokal	begrenzt.	Auch	die	damit	häufig	zusammenhängenden	spontanen	und	unmittelbaren	

terroristischen	Reaktionen	 auf	 politische	Handlungen	weichen	geplanten	und	organisierten	 Lang-

friststrategien.93	Dieses	Phänomen	ist	auch	bei	den	kleinen	regionalen	Gruppierungen	festzustellen.	

In	der	 Zeit	 der	Globalisierung	hat	 sich	das	Repertoire	 an	Nutzung	 von	Waffen	und	 taktischen	und	

operativen	Möglichkeiten	erhöht.94	Traditionelle	terroristische	Gruppierungen	wie	z.	B.	IRA	und	ETA	

verfügten	meist	über	ein	geringes	 Spektrum	von	 taktischen	Möglichkeiten,	die	 sie	auch	nur	gegen	

eingeschränkte	Ziele	richteten.	Heute	greifen	die	 internationalen	Terroristen	neben	den	herkömm-

lichen	Mitteln	wie	Anschläge	oder	Geiselnahmen	auf	eine	große	Bandbreite	von	Waffen	zurück	und	

versuchen	in	den	Besitz	von	ABC-Waffen	(atomare,	biologische	und	chemische	Waffen)	zu	gelangen.	

Besonders	gefährdete	Ziele	sind	schwer	zu	schützende	Einrichtungen,	so	genannte	„weiche	Ziele“.	

Neue	mediale	Kommunikationsformen	spielen	eine	wichtige	Rolle;	dabei	wird	auch	die	Mediennut-

zung	 der	 Terroristen	 immer	 professioneller.	 „Heute	 versorgen	 zahlreiche	 unzensierbare	 arabische	

Satellitenkanäle,	 Fax,	 E-Mail,	 Internet	und	eine	überregionale	arabische	Presse	 fast	 alle	 arabischen	

Haushalte	mit	Informationen	und	Kommentaren	zur	Gewalt	zwischen	Israelis	und	Palästinensern,	zu	

den	Kämpfen	und	Anschlägen	in	Irak,	über	die	anderen	Konfliktherde	in	der	arabischen	und	musli-

mischen	Welt.	Fatal	ist	dabei,	wie	die	zwei	virulentesten	Konflikte,	nämlich	Nahost	und	Irak,	das	Bild	

bestimmen.	Weil	der	Kampf	der	Palästinenser	um	einen	eigenen	Staat	als	legitim	erachtet	wird	und	

vor	allem	auch	populär	 ist,	weil	die	Politik	der	USA	 in	der	Region	höchst	kritisch	gesehen	wird	und	

unpopulär	ist,	handeln	Intellektuelle,	Oppositionelle,	manchmal	auch	Regierende	und	insbesondere	

die	Journalisten	der	neuen	arabischen	Medienwelt	die	Konflikte	in	Irak	und	Nahost	unter	dem	Begriff	

‚Widerstand‘	ab.	Dieser	gesamtarabische	Sammelbegriff	trifft	die	Gefühlslage.“	95	

Die	Terrorgruppen	nutzen	die	neueren	Medien	immer	konsequenter.	Nicht	nur	Stellungnahmen	oder	

Drohungen	werden	durch	das	Internet	übermittelt,	sondern	auch	die	Anschläge	oder	Tötungen	mit	

Bild	und	Ton	 aufgezeichnet	 und	über	 das	 Internet	übertragen.	Die	neuen	Medien	 sind	gleichzeitig	

auch	 Kommunikationsinstrument	 unter	 den	 Terroristen.	 Weiterhin	 dienen	 die	 Fernsehmedien	 als	

Forum,	um	spezielle	Botschaften	oder	Forderungen	zu	übermitteln.96	Diese	Instrumentalisierung	der	

Medien	 hat	 jedoch	 Rückwirkungen	 auf	 den	 Terrorismus	 selbst:	 „Den	Markttendenzen	 gehorchend	

müssen	die	Anschläge	in	der	Tendenz	immer	spektakulärer	verlaufen,	um	das	gleiche	Maß	an	Bericht-

erstattung	zu	erreichen.“97	

93	 Vgl.	hirschmAnn, K.,	2003,	S.	14.
94	 Vgl.	hoFFmAn, B.,	2002,	S.	266.
95	 Vgl.	wenzel, V.,	2004,	S.	6.,	S.	178.	a.	a.	O.
96	 Dabei	sollen	auch	gezielt	politische	Entscheidungen	beeinflusst	werden,	z.	B.	das	Video	Bin	Ladens	vor	den	Wahlen	in	den	

USA.
97	 Vgl.	hirschmAnn, K.,	2003,	S.	51;	ausführlich	setzt	sich	mit	dem	Verhältnis	zwischen	Terrorismus	und	Medien	auseinander:	

hoFFmAnn, B.,	1998.
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Die	terroristischen	Gruppierungen	weisen	in	 ihrer	Organisation	eine	Kombination	zwischen	hier-

archischen	und	Netzwerkmerkmalen	auf.	Dabei	beruht	der	Steuerungsmodus	auf	einer	losen	Kopp-

lung	der	Mitglieder	untereinander	und	auf	einer	hohen	ideologischen	Identifikation	der	Mitglieder	

mit	der	Organisation	oder	dem	Führungsmitglied.98	Folgende	Gruppierungen	innerhalb	einer	ter-

roristischen	Organisation	können	unterschieden	werden.	Die	Kommandozentrale	besteht	meist	aus	

einem	charismatischen	Führer	und	weiteren	hohen	Mitgliedern.	Daran	anschließend	folgen	diejeni-

gen,	die	die	Anschläge	durchführen	und	die	Helfer,	die	die	Organisation	mit	finanziellen	und	tech-

nischen	Mitteln	unterstützen.	Als	letztes	gibt	es	noch	die	den	Zielen	der	Organisation	verbundenen	

Sympathisanten,	die	auch	eine	Ressource	für	die	Organisation	darstellen.	Alle	diese	Ebenen	sind	bei	

der	 Prävention	 zu	berücksichtigen.	 Eine	Reduktion	der	Bekämpfungsstrategie	 auf	die	Attentäter,	

die	Kommandozentrale	und	die	direkten	Unterstützer	kann	auf	lange	Sicht	nicht	erfolgreich	sein.	

Eine	 langfristige	Terrorbekämpfung	muss	 auch	die	 Sympathisanten	mit	 einbeziehen,	um	 so	dem	

Terrorismus	den	Nährboden	zu	entziehen.	 „Aber	 viele	Menschen	 in	der	Region,	 auch	besonnene,	

fürchten	seit	langem,	der	‚Westen‘	wolle	ihre	Identität,	ihre	Werte	und	ihre	Religion	zerstören.	Die	

perzipierte	‚kulturelle	Aggression‘	dringt	nach	dieser	Sicht	auf	vielen	Wegen	vor.	Das	Internet	und	

westliches	 Satellitenfernsehen,	 aber	 auch	Kulturaustausch,	die	 Förderung	von	 freien	Medien,	die	

Bemühungen	zum	interkulturellen	und	interreligiösen	Dialog	tragen	für	viele	–	natürlich	nicht	für	

alle!	–	die	Fratze	des	Kulturimperialismus.“99	

Ein	weiteres	Charakteristikum	ist,	dass	im	Terrorismus	ein	immer	stärkerer	Bezug	zur	Religion	her-

gestellt	wird.	Damit	wird	eine	„Gruppenidentität“	gestärkt	und	gleichzeitig	ein	Feindbild	manifes-

tiert.	Dies	wird	besonders	am	Beispiel	der	Selbstmordattentäter	deutlich.100	Dabei	ist	gerade	dort	ein	

großer	Zulauf	von	Selbstmordattentätern	vorzufinden,	wo	ein	Märtyrerkult	gepflegt	wird,	wo	ein	

vormodernes	Kriegerethos	 in	der	Gesellschaft	 verankert	 ist	und	wo	Gesellschaften	oder	Gruppen	

sich	erniedrigt,	unterdrückt	oder	entrechtet	 fühlen.	Dabei	sind	die	Märtyrer	vor	 ihrem	Tod	in	ein	

starkes	Gruppengefüge	eingebunden,	d.	h.	 sie	werden	vom	Respekt	und	Zuspruch	 ihres	Umfeldes	

getragen.	Besonders	unterstützend	kommt	hinzu,	dass	manche	der	Selbstmordattentäter	in	jungen	

Jahren	 rekrutiert	 und	 indoktriniert	 werden.101	 Diese	 Merkmale	 sind	 heute	 besonders	 in	 der	 isla-

mischen	Welt	vorzufinden.	Diese	islamischen	Attentäter	besitzen	obendrein	noch	eine	positive	Vor-

stellung	über	das	Weiterleben	im	Paradies,	was	den	Willen	zur	Selbstopferung	noch	unterstützt.102	

Die	Shuhada	(Märtyrer)	erfüllen	für	die	islamistischen	Terrorgruppen	zwei	Ziele.	Erstens	wird	den	

Anhängern	gezeigt,	dass	es	sich	lohnt,	für	eine	spezielle	Sache	zu	sterben	und	sich	ggf.	von	der	sub-

jektiv	empfundenen	Unterdrückung	zu	befreien.	Zweitens	 soll	der	Gegner	 in	einen	permanenten	

Angstzustand	versetzt	werden,	weil	die	Anschläge	überall	stattfinden	können.	Durch	die	mediale	

Inszenierung	 des	 Selbstmordattentäters	 wird	 der	 Propagandawert	 des	 Märtyrertums	 verstärkt	

und	die	Angst	erhöht.	Strafen,	Ächtung	und	das	aufgebaute	Drohpotenzial	des	Staates	bleiben	wir-

kungslos.	Religion	und	die	daraus	gerechtfertigte	Gewalt	wird	zum	Gegenmittel	gegen	perzipierte	

Demütigungen.103	

98	 Vgl.	mAyntz, r.,	2004.
99	 Vgl.	wenzel, V., 2004,	S.	7.,	178	f.
100	 Das	 Selbstmordattentat	 ist	 dabei	 ursprünglich	 kein	 islamistisches	 Phänomen.	 Zum	erstenmal	wurden	 „Menschen	 als	

Selbstmordwaffe“	in	Japan	beobachtet,	um	den	überlegenen	Gegner	zu	schädigen.	Diese	Selbstopferung	wurde	damals	

schon	als	Heldentat	gepriesen	und	medial	inszeniert	(vgl. croitoru, J.,	2003).
101	 Vgl.	Kümmel, G.,	2003,	S.	113–131.
102	 Vgl.	GholAmAsAd, d.,	2002,	S.	383–400,	384.
103	 Vgl.	JuerGensmeyer, m.,	2000,	S.	187.
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Im	 Folgenden	 werden	 einige	 internationale	 islamistische	 Terrorgruppen	 vorgestellt	 und	 beschrie-

ben.	Auswahlkriterium	 ist	die	Gefährlichkeit	dieser	Gruppen,	die	als	ausgeprägte	Verfechter	des	 so	

genannten	globalen	Jihad	auf	das	 technische	und	organisatorische	Know-how	sowie	auf	die	 für	die	

Durchführung	 von	Terroraktionen	 erforderliche	 Logistik	 zurückgreifen	 können.	Die	 aktivste	 inter-

nationale	Terrororganisation	der	letzten	Jahre	ist	Al-Qaida	(Die	Basis).	Sie	wurde	von	Bin	Laden	in	den	

späten	1980er	Jahren	in	Afghanistan	gegründet.	Im	Februar	1998	veröffentlichte	Bin	Laden	eine	Fatwa	

(islamisches	Rechtsgutachten),	unterzeichnet	von	Vertretern	anderer	islamistischer	Organisationen,	

die	 gemeinsam	als	 „Internationale	 islamische	 Front	 für	 den	Kampf	 gegen	 Juden	und	Kreuzfahrer“	

auftraten.	 In	dieser	Erklärung	bezeichnet	 er	 es	 als	 individuelle	Pflicht	 eines	 jeden	Muslims,	Ameri-

kaner	und	ihre	Verbündeten	–	Zivilisten	und	Militärs	–	zu	töten,	wo	immer	sich	dazu	die	Möglichkeit	

eröffnet.	

Al-Qaida	 verfügt	über	 zahlreiche	Kontakte	 zu	 anderen	 islamistischen	Gruppierungen	 (z.	B.	Gama’a	

al-Islamiyya,	Islamische	Bewegung	Uzbekistan,	Jihad	Islami	und	Harakat	ul-Mujahedin).	Seit	Anfang	

der	1990er	Jahre	werden	der	Al-Qaida	und	den	ihr	verbundenen	Gruppierungen	eine	Reihe	von	Terror-

anschlägen	zugerechnet,	denen	mehrere	tausend	Menschen	zum	Opfer	fielen.	Die	Organisation	wird	

u.	a.	für	die	Bombenanschläge	im	Jahr	1998	auf	die	amerikanischen	Botschaften	in	Nairobi/Kenia	und	

Daressalam/Tansania	verantwortlich	gemacht,	die	insgesamt	224	Menschenopfer	forderten.	Auch	der	

Angriff	auf	den	Zerstörer	„Cole“	im	Jahre	2000	wird	dieser	Gruppierung	zugeschrieben.	Bei	den	Ter-

roranschlägen	am	11.	September	2001	in	den	USA	mit	vier	Flugzeugen	wurden	über	3.000	Menschen	

getötet.	Im	Jahre	2003	explodierten	drei	von	Selbstmordattentätern	gezündete	Autobomben	in	einem	

Wohn-	 und	 Einkaufsviertel	 in	 Saudi-Arabien,	 dabei	wurden	 34	Menschen	 getötet	 und	 194	 verletzt.	

Ende	November	kosteten	die	Anschläge	gegen	westliche	Ziele	und	Synagogen	in	der	Türkei	50	Men-

schenleben,	etwa	800	Menschen	wurden	verletzt.	Auch	das	am	11.	März	2004	durchgeführte	Attentat	

in	Madrid	wird	einer	Mujahedin-Gruppe	aus	dem	Maghreb,	die	der	Al-Qaida	nahesteht,	zugeschrie-

ben.	Dieser	Angriff	forderte	191	Todesopfer	und	ca.	1.800	Verletzte.	

Jemaah Islamiya	 (Islamische	Gemeinschaft)	 ist	 ein	 in	 Südostasien	 agierendes	 Terrornetzwerk,	 das	

Verbindungen	zur	Al-Qaida	aufweist.	Die	Organisation	rekrutierte	und	trainierte	Extremisten	in	den	

späten	1990er	Jahren	mit	dem	Ziel,	einen	islamischen	Staat	in	den	Ländern	Brunei,	Indonesien,	Malay-

sia,	Singapur,	auf	den	Philippinen	und	in	Thailand	durchzusetzen.	Außerdem	sandte	die	Organisation	

während	 der	 Zeit	 der	 russischen	 Besatzung	 Kämpfer	 nach	 Afghanistan,	 was	 dazu	 führte,	 dass	 sie	

Kontakte	zum	Netzwerk	der	Al-Qaida	aufbauen	konnte.	Die	Anzahl	der	Mitglieder	kann	nicht	genau	

bestimmt	werden,	sie	schwankt	nach	dem	United	States	Department	of	State	zwischen	hundert	bis	tau-

send	aktiven	Anhängern.104	Der	geistige	Führer	Abu	Bakar	Bashyir	und	das	zweite	Führungsmitglied	

Abdul	Rasul	Sayyaf,	der	in	Afghanistan	engen	Kontakt	mit	Bin	Laden	hatte,	wurden	gefangen	genom-

men.	Die	Gruppe	ist	für	den	Bombenanschlag	am	12.	Oktober	2002	auf	Bali	(ca.	200	Tote,	300	Verletzte)	

und	den	Anschlag		auf	das	Marriott	Hotel	in	Jakarta	am	5.	August	2003	(13	Tote)	verantwortlich.	

Ansar al-Islam	 (Freunde	 des	 Islams/Unterstützer	 des	 Islams)	 ist	 eine	 kleine	 fanatische	 Gruppe	 in	

Nord-Irak	an	der	Grenze	zum	Iran	und	wurde	im	Dezember	2001	gegründet.	Sie	besteht	aus	irakischen	

Kurden,	 Arabern,	 Marokkanern,	 Syriern	 und	 Jordaniern.	 Die	 Ansar	 al-Islam	 haben	 das	 Ziel,	 einen	

radikalen	 muslimischen	 Irak	 zu	 gründen.	 Der	 Führer	 von	 Ansar	 al-Islam	 Abu	 Abdullah	 Al-Shafee	

ist	 Nachfolger	 des	 bekannten	 Mullah	 Krekar.	 Diese	 Vereinigung	 gewährte	 dem	 jordanischen	 Ter-

roristenführer	 Al-Zarqawi	 und	 einem	 Teil	 seiner	 Gruppe	 Unterschlupf,	 als	 die	 US-Streitkräfte	 2001	

104	 Vgl.	us depArtment oF stAte	(Hg.),	Pattern	of	Global	Terrorism,	2003.	
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in	Afghanistan	 einmarschierten.	Die	Kontakte	 zu	Al-Zarqawi,	 der	 im	 Irak	 agiert,	werden	 als	 sicher	

vorausgesetzt.	Während	der	 Intervention	der	USA	 in	Afghanistan	kam	es	 zur	Bildung	zweier	 Lager	

innerhalb	 der	 Gruppierung.	 Die	 Führungskräfte	 und	 eine	 Vielzahl	 der	 Gefolgsleute	 beider	 Lager	

flüchteten	in	den	Iran.	Bald	danach	(Herbst	2003)	trat	die	Jaish	Ansar	al-Sunna	(Armee	der	Helfer	der	

Sunniten),	die	mit	der	Ansar	al-Islam	weitgehend	identisch	ist,	 in	Erscheinung.	Es	wird	auch	weiter-

hin	vermutet,	dass	diese	Terrorgruppe	aus	dem	Iran	unterstützt	wird.	Dies	wird	von	der	Vereinigung	

selbst	 aber	 abgestritten.	Die	Ansar	 al-Islam	 ist	 für	 Selbstmordattentate	 gegen	britische	und	 ameri-

kanische	 Soldaten	verantwortlich.	Weiterhin	wird	 vermutet,	dass	die	Ansar	 al-Islam	die	Anschläge	

auf	das	UNO-Hauptquartier	im	August	2003	verübt	hat	sowie	für	die	Enthauptung	eines	US-Soldaten	

und	 Anschläge	 auf	 verschiedene	 Ölpipelines	 verantwortlich	 ist.	 In	 Deutschland	 wurden	 Personen	

festgestellt,	 die	 zumindest	 logistische	 Unterstützungshandlungen	 für	 die	 Ansar	 al-Islam	 leisteten.	

Diese	 Verbindungen	 werden	 inzwischen	 auch	 von	 Islamisten	 nichtirakischer	 Herkunft	 zur	 Unter-

stützung	der	Mujahedin-Aktivitäten	im	Irak	genutzt.105	Es	liegen	begründete	Anhaltspunkte	vor,	dass	

ein	gewaltbereiter	Personenkreis	in	Deutschland	derzeit	als	Rekrutierungs-	und	Vorbereitungsraum	

für	terroristische	Aktivitäten	der	Ansar	Al	Islam	fungiert.	Dabei	werden	sowohl	allgemeinkriminelle	

Netzwerke	als	auch	entsprechende	eigene	Strukturen	genutzt.	Gesicherte	Zahlen	über	Gruppenstärke	

liegen	nicht	vor.	

3.2.5.2 Merkmale terroristischer Täter und Tatverdächtiger
In	 diesem	 Kapitel	 werden	 Merkmale	 terroristischer	 Täter	 und	 Tatverdächtigter	 nachgezeichnet.	

Hierbei	muss	darauf	hingewiesen	werden,	dass	kein	genaues	Täterprofil	erstellt	werden	kann,	da	in	

diesem	Bereich	 kaum	Forschungen	 vorliegen.	Weiterhin	 kann	nicht	 von	 „dem“	Terroristen	gespro-

chen	werden,	da	er	z.	B.	in	einer	ausdifferenzierten	Organisation	verschiedene	Positionen	einnehmen	

kann	und	im	Laufe	seiner	„Karriere“	verschiedene	Ebenen	durchläuft.	Die	bis	jetzt	nur	selten	durch-

geführten	psychologischen	und	psychiatrischen	Forschungen	liefern	kein	generalisierbares	Bild	des	

„typischen“	 Terroristen.	 Es	 gibt	 lediglich	 Vermutungen	 darüber,	 dass	 meist	 Menschen	 mit	 einem	

gestörten	Selbstwertgefühl	unter	bestimmten	gesellschaftlichen	Voraussetzungen	und	gruppendy-

namischen	 Bedingungen	 zu	 einem	polarisierenden	Denken	neigen.	Daraus	 kann	 dann	 ein	 zuneh-

mender	Realitätsverlust	folgen,	der	wiederum	zu	extremer	Gewaltbereitschaft	führen	kann.106	Diese	

psychologisierende	Deutung	wird	aber	von	wAldmAnn	als	nicht	generalisierbar	zurückgewiesen.107

Eine	biographische	Studie	von	mArc	sAGemAn	über	Mitglieder	der	Terrororganisation	Al-Qaida	stellte	

fest,	 dass	 die	 meisten	 der	 Al-Qaida-Mitglieder	 aus	 gutbürgerlichen	 oder	 sogar	 aus	 wohlhabenden	

Familien	stammen.	Dies	trifft	vor	allem	auf	die	Terroristen	zu,	die	aus	Saudi-Arabien,	Jemen,	Kuwait	

usw.	stammen.	Auch	besitzt	der	größte	Teil	der	untersuchten	Personen	einen	hohen	Bildungsabschluss,	

wobei	 sie	 an	 einer	 Universität	 studierten	 oder	 mindestens	 einen	 gymnasialähnlichen	 Abschluss	

erreicht	haben.	Ausnahme	bilden	dagegen	die	indonesischen	Terroristen,	sie	kommen	meist	aus	einer	

reinen	Religionsschule	 (Madrassa).	Aber	auch	hier	werden	mehrere	 Sprachen	gelernt.	Die	 Familien	

sind	meist	intakt	und	zum	größten	Teil	besitzen	die	Terroristen	selbst	eine	eigene	Familie	mit	Kindern.	

Das	Durchschnittsalter	der	Terroristen	beträgt	dabei	26	Jahre,	wobei	die	Indonesier	meist	älter	sind	

(30	Jahre)	als	die	Mitglieder	aus	den	arabischen	Staaten	(23	Jahre).	Weiterhin	stellte	die	Studie	heraus,	

dass	 sich	die	Mehrheit	 der	 Terroristen	 erst	 im	Ausland	 für	 eine	 terroristische	Karriere	 entschieden	

hat.	Eine	kleine	Gruppe	wurde	in	der	Diaspora	geboren,	fühlte	sich	aber	ihrer	Heimat	sehr	verbunden.	

105	 Vgl.	Bundesministerium des innern (Hg.),	Verfassungsschutzbericht	2002,	S.	175.
106	 Vgl.	dittmAnn, V.,	2002,	S.	18–22.
107	 Vgl.	wAldmAnn, p.,	2005,	S.	176–262.
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Bei	beiden	Gruppen	haben	gerade	die	Herauslösung	aus	 lokalen	und	verwandtschaftlichen	Traditi-

onen	und	die	eigenständige	Lektüre	des	Korans	zur	Fundamentalisierung	geführt.	Ähnliches	ist	für	

die	 Genese	 der	 fundamentalistischen	 Kalifatsbewegung	 in	 Deutschland	 nachgewiesen	 worden.108	

Migration	produziert	also	eine	Lebenslage,	die	viele	Fragen	stellt,	ohne	Antworten	zu	determinieren.	

Somit	war	ein	Großteil	von	den	untersuchten	Terroristen	von	ihren	kulturellen	Wurzeln	entfernt.109	

Die	Integrationssituation	in	diesen	Ländern,	auch	bedingt	durch	die	Aufnahmegesellschaft,	kann	zu	

Identitätsproblemen	führen	und	zu	einer	Hinwendung	zu	islamistischen	Gruppen.

In	Bezug	auf	kleine	nationale	terroristische	Gruppierungen,	wie	z.	B.	für	die	Takfir	(„die	die	anderen	

für	ungläubig	erklären“)	in	Marokko	zeichnet	sich	aber	ein	anderes	Bild.	Diese	militant-islamistische	

Strömung,	 deren	 Mitglieder	 meist	 aus	 den	 Slums	 und	 heruntergekommenen	 Vororten	 Marokkos	

stammen,	besitzen	nur	eine	lose	Verbindung	zum	Netzwerk	der	Al-Qaida	und	planen	ihre	Anschläge	

meist	selbst,	obwohl	Al-Qaida	eine	wichtige	Rolle	bei	der	Auswahl	der	strategischen	Ziele	und	bei	der	

Logistik	spielt.	Diese	Takfir	entstammen	aus	Gruppen	und	Familien,	die	in	der	Gesellschaft	geächtet	

werden	und	meist	von	der	Zivilisation	in	den	Großstädten	abgeschottet	sind.	Diese	Segregation	schafft	

einen	Nährboden	für	Gewalt.	Junge	Muslime	werden	durch	die	Takfiristen	aus	diesen	Vierteln	rekru-

tiert	und	indoktriniert.	Takfir-Mitglieder	unterscheiden	sich	somit	ganz	deutlich	von	den	arabischen	

und	internationalen	Terroristen.110

3.2.5.3 Statistische Angaben
In	Deutschland	wurde	im	Jahre	2003	gegen	181	islamistische	Personen	wegen	Terrorismusverdachts	

ermittelt.111	Am	31.	Dezember	2003	waren	in	Deutschland	70	Verfahren	im	Bereich	des	islamistischen	

Terrorismus	beim	Bundeskriminalamt	in	Bearbeitung.	Dabei	wurde	gegen	131	namentlich	bekannte	

Beschuldigte	ermittelt,	von	denen	sich	28	in	Haft	befanden	(vgl.	Tabelle	3.2-3).	Weiterhin	ging	das	BKA	

seit	dem	11.	September	2001	ca.	25.600	Spuren	nach.	

Tabelle: �.�-�: �om Bundeskriminalamt im Auftrag des Generalbundesanwalts geführte 
Ermittlungen im Bereich des islamistischen Terrorismus

§ ���a StGB § ���b StGB* sonstige gesamt

eingeleitet	2003 9 5 3 17

eingeleitet	2002 29 5 1 35

eingeleitet	2001 17 0 0 17

früherer	Zeitpunkt 0 0 1 1

gesamt:	Zeitraum	 55 10 5 70

Datenquelle:	 BundesKriMinalaMt	(Hg.),	KPMDPMK	2003.	
*	Am	31.	August	2002	in	Kraft	gesetzt.

Am	31.	Dezember	2005	waren	42	Ermittlungsverfahren	gemäß	§	129a	StGB	gegen	Beschuldigte	 isla-

misch-fundamentalistischer	 Glaubensrichtung	 und	 84	 Ermittlungsverfahren	 gemäß	 §	129b	 StGB,	

davon	sieben	Ermittlungsverfahren	innerhalb	der	EU	und	77	Ermittlungsverfahren	außerhalb	der	EU,	

beim	Generalbundesanwalt	anhängig.	Von	den	84	Ermittlungsverfahren	gemäß	§	129b	StGB	waren	71	

Ermittlungsverfahren	mit	islamistischem	Hintergrund.

108	 Vgl.	schiFFAuer, w.,	2000.
109	 Vgl.	sAGemAn, m.,	2004,	S.	58.
110	 Vgl.	BelAAlA, s.,	2004,	S.	1,	8–9.
111	 Vgl.	 Maßnahmen	 der	 Bundesregierung	 zur	 Bekämpfung	 des	 internationalen	 Terrorismus,	 in:	 reGierunG online,		

17.	März	2004.	
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Nach	 vorliegenden	 Erkenntnissen	 gab	 es	 in	 Großbritannien,	 Frankreich,	 Spanien	 und	 Italien	 im	

Jahr	 2003	gemäß	den	dortigen	Rechtsgrundlagen	 zur	 Bekämpfung	des	 islamistischen	Terrorismus	

–	Bereich	„Non-aligned	Mujahedin“	–	ca.	150	Festnahmen.	Davon	entfielen	auf	Großbritannien	104,	auf	

Frankreich	19,	auf	Spanien	23	und	auf	Italien	sechs	Festnahmen.	

3.2.5.4 Polizeiliche Kontrolltätigkeit
Im	Kontext	der	Terrorismusbekämpfung	stehen	auch	die	Kontrollen	im	Umfeld	von	Moscheen	in	der	

Diskussion.	Viele	Betroffene	haben	es	als	extrem	diskriminierend	empfunden,	nach	dem	Moscheebe-

such	für	alle	sichtbar	auf	offener	Straße	einer	Kontrolle	unterzogen	zu	werden.	Sie	sahen	sich	in	der	

Öffentlichkeit	 als	 kriminelle	 Islamisten	 dargestellt.112	 Besonders	 jugendliche	 Gemeindemitglieder	

reagierten	aggressiv	und	mussten	 von	älteren	Gemeindeangehörigen	 zur	Zurückhaltung	gemahnt	

werden.	Diese	Maßnahmen	können	dazu	 führen,	dass	das	ohnehin	bei	vielen	Muslimen	verbreitete	

Gefühl,	in	einer	islamfeindlichen	Umgebung	zu	leben,	weitere	Nahrung	erhält.	Auf	der	anderen	Seite	

entfalten	 diese	 Maßnahmen	 einen	 erheblichen	 Kontrolldruck	 auf	 das	 islamistische	 Umfeld.	 Dieser	

„Warneffekt“	wird	 zusätzlich	 verstärkt	 durch	 die	Öffentlichkeitswirksamkeit	 der	Maßnahmen.	Mit	

den	beschriebenen	Aktionen	geht	es	den	Behörden	ferner	darum,	durch	die	offene	polizeiliche	Prä-

senz	vor	Ort	das	Sicherheitsgefühl	der	Bevölkerung	zu	stärken.	Es	gilt	daher	bei	der	Anordnung	und	

Durchführung	solcher	Maßnahmen	sorgfältig	abzuwägen	zwischen	dem	zu	erwartenden	Nutzen	bei	

der	Bekämpfung	extremistischer	 Tendenzen	und	dem	Risiko,	 durch	 eben	diese	Maßnahmen	Rück-

zugs-	und	Abschottungstendenzen	bei	den	Muslimen	oder	sogar	die	Radikalisierung	Einzelner	unter	

ihnen	zu	fördern.

3.2.5.5 Beweggründe für terroristisches Handeln
Terrorismus	wird	aus	Tätersicht	als	ein	spezifisches	asymmetrisches	Macht-	und	Schreckensmittel	des	

politischen	Kampfes	bewusst	außerhalb	des	Monopols	legitimer	physischer	Gewaltanwendung	durch	

den	 Staat	 (oder	 eine	 Besatzungsmacht)	 eingesetzt.	 Terrorismus	 ist	 als	 Kampfmittel	 in	 diesem	 Sinn	

von	ganz	unterschiedlichen	Gruppen	eingesetzt	worden:	von	anarchistischen	und	kommunistischen	

Revolutionären,	 von	 antikolonialistischen	 Unabhängigkeitsbewegungen,	 von	 ethnischen	 Bewe-

gungen	bei	 der	Gründung	 eigener	 Staaten	und	 schließlich	durch	 religiöse	 Bewegungen,	 die	 einen	

„Endkampf“	zwischen	„Gut“	und	„Böse“	glauben	vorbereiten	zu	müssen.

In	allen	Fällen	handelt	es	sich	um	verschworene	Gemeinschaften,	seltener	um	Einzeltäter,	die	stellver-

tretend	für	ein	Kollektiv	(die	Ethnie,	die	Nation,	die	Klasse,	die	Religion)	zu	handeln	glauben.	Die	Erklä-

rungsmuster	müssen	sich	daher	auf	die	Frage	beziehen,	unter	welchen	Bedingungen	sich	ethnische,	

revolutionäre	oder	religiöse	Bewegungen	radikalisieren,	zur	Gewalt	greifen	und	schließlich	auch	das	

Leben	unbeteiligter	Personen	und	das	eigene	Leben	opfern.	

Gegenwärtig	werden	für	politisch	motivierte	Gewalt	unter	anderem	zwei	Theorien	ins	Feld	geführt:	

die	Theorie	der	relativen	Deprivation113	und	die	Theorie	des	Zusammenpralls	der	Kulturen114.	Relative	

Deprivation	 heißt,	 dass	 Menschen	 sich	 im	 Vergleich	 zu	 anderen	 zurückgesetzt	 fühlen.	 Fraternale	

(runcimAn)	relative	Deprivation	heißt,	dass	Menschen	die	Gruppe,	der	sie	sich	zurechnen	oder	mit	der	

112	 Eine	Einschätzung,	die	 in	der	Presse	auch	so	wiedergegeben	wurde.	 Im	Lokalblatt	rems-murr-rundschAu	 (24.	Juli	2004)	

war	 der	 Bericht	 über	 die	 Aktionen	 in	 Waiblingen	 und	 Fellbach	 mit	 der	 Überschrift:	 „Nach	 kriminellen	 Islamisten	

gesucht“	übertitelt.	Dies	paart	sich	mit	dem	Gefühl,	dass	man	ungerecht	behandelt	wird.	Als	besonders	problematisch	

wurde	in	diesem	Zusammenhang	hervorgehoben,	dass	selbst	Kinder	im	Alter	von	zwölf	Jahren	kontrolliert	wurden.	
113	 Vgl.	Gurr, t.,	1970;	runcimAn, w. G.,	1972.	
114	 Vgl.	huntinGton, s. p.,	1996.
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sie	sich	solidarisieren,	gegenüber	anderen	Gruppen	in	der	Gesellschaft	oder	der	Welt	für	benachteiligt	

halten,	 ohne	 dass	 dies	 notwendigerweise	 auch	 ihre	 persönliche	 Lebenslage	 betreffen	 müsste.	 Ins-

besondere	fraternale	relative	Deprivation	kann	zu	der	Folgerung	führen,	dass	die	wahrgenommene	

Ungleichheit	nur	mit	Waffengewalt	zu	ändern	sei.	

Die	These	des	Zusammenpralls	(Clash)	der	Kulturen	geht	dagegen	davon	aus,	dass	Globalisierung	und	

Migration	die	Menschen	dazu	veranlassen,	sich	auf	die	Kernbestände	ihrer	Kultur,	etwa	auf	„Blut	und	

Überzeugung,	Glaube	und	Familie“115,	zu	besinnen,	um	ihre	kulturelle	Einzigartigkeit	zu	betonen	und	

sich	 von	 anderen	 abzugrenzen	 und	 abzuheben.	 In	 der	 Folge	 komme	 es	 zu	 „Bruchlinien“	 zwischen	

unterschiedlichen	Kulturkreisen.	

Beide	 Theorien	 sind	 jedoch	 zu	 allgemein,	 um	das	 Phänomen	des	 Terrorismus	 zu	 erklären.	 Relative	

Deprivation	und	ihre	Perzeption	sind	ein	ubiquitäres	Phänomen	und	geben	aus	sich	heraus	noch	keine	

Bedingungen	an,	unter	denen	Gewalt	und	ihre	Eskalation	als	Strategie	gewählt	werden.	Ebenso	ist	das	

Bedürfnis,	sich	der	spezifisch	eigenen	Kultur	zu	versichern,	nur	eine	von	vielen	und	ganz	unterschied-

lichen	 Möglichkeiten,	 Globalisierungs-	 und	 Migrationserfahrungen	 zu	 bearbeiten:	 Assimilation,	

Trennung	unterschiedlicher	Lebensbereiche	und	friedliche	Koexistenz	unterschiedlicher	Glaubens-	

und	Lebensformen	sind	wohl	die	Optionen,	die	am	häufigsten	gewählt	werden.	Auch	historisch	wird	

ersichtlich,	dass	eine	tatsächliche	oder	empfundene	Benachteiligung	in	vielen	Fällen	nicht	notwendig	

zur	Revolte	führt	und	ganz	unterschiedliche	kulturelle	Traditionen	durchaus	friedlich	nebeneinander	

existieren	können,	wie	das	z.	B.	in	manchen	Phasen	des	Osmanischen	Reichs	und	in	Einwanderungs-

ländern	wie	Kanada	zu	beobachten	ist.

Eine	dritte,	konflikttheoretische	Perspektive	geht	daher	davon	aus,	dass	unregulierte	und	darum	eska-

lierende	Konflikte	zu	Ereignissen	führen	können,	in	denen	die	Identität	der	Beteiligten	immer	wieder	

auf	eine	kollektive,	über	den	Konflikt	bestimmte	und	zunehmend	sakralisierte	Dimension	eingeengt	

wird.	Ob	es	aber	 zur	Eskalation	bis	hin	 zur	Gewalt	und	ob	es	 von	der	 situativen	Gewaltanwendung	

zum	Terrorismus	kommt,	hängt	davon	ab,	wie	die	Konflikte	in	einer	globalisierten	Gesellschaft	bear-

beitet	werden.	Erniedrigung116	und	die	Erfahrung	von	existenzieller	Bedrohung	durch	andere	Grup-

pen	 („victimhood“117)	 können	Gewaltrechtfertigungen	nach	 sich	 ziehen,	die	 als	 „chosen	 traumas“118	

institutionalisiert,	über	Jahrhunderte	wirksam	bleiben	können.	Diplomatische,	rechtsstaatliche	und	

demokratische	Verfahren	sind	dagegen	geeignet,	Konflikte	auf	friedlichem	Wege	zu	regulieren.	Die	

Erfahrung	erfolgreich	regulierter	Konflikte	wiederum	erzeugt	die	Zustimmung	zu	Demokratie	und	

Recht.119	Was	folgt	daraus	für	eine	Präventionsstrategie?	Rechtsstaaten	können	dem	Kampf	mit	Terro-

risten	nicht	ausweichen,	auch	wenn	sie	damit	deren	dichotome	Weltsicht	bekräftigen.	Gleichzeitig	gilt	

es,	Erfahrungen	der	Demütigung	und	des	Opferseins	unwahrscheinlich	zu	machen,	die	immer	wieder	

zu	religiös	legitimierter	Gewaltbereitschaft	führten.120	Unmittelbar	wichtig	ist	die	Beobachtung	von	

sich	 radikalisierenden	Gemeinschaften.	Diese	 sollte	 frühzeitig	 so	 erfolgen,	dass	Demütigungs-	und	

Opfererfahrungen	 vermieden	 werden,	 z.	B.	 durch	 die	 Kooperation	 mit	 gemäßigten	 muslimischen	

Repräsentanten.	Angehörige	ethnischer	oder	religiöser	Gemeinschaften	können	ganz	generell	eher	

115	 Vgl.	huntinGton, s. p.,	1996,	S.	194	(Übersetzung	der	Textstelle	von	R.	Eckert	korrigiert).
116	 Vgl.	JuerGensmeyer, m.,	2000,	S.	187.	
117	 Vgl.	montVille, J. V.,	1990,	S.	161–176.
118	 Vgl.	VolKAn, V.,	1999.
119	 Vgl.	dazu	duBiel, h.,	1992,	S.	130–137;	hirschmAnn A.,	1994,	S.	203–218.	
120	 Vgl.	JuerGensmeyer, m.,	2000.
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ihren	Einfluss	geltend	machen	als	die	Akteure	der	Einwanderungsgesellschaft	und	werden	gewaltbe-

reite	und	fanatische	Personen	in	ihrem	Umfeld	rascher	identifizieren.

Diese	 Erklärungsansätze	 bieten	 wie	 auch	 andere	 keine	 Legitimation	 für	 terroristisches	 Handeln.	

Bei	der	Bekämpfung	des	Terrorismus	ist	 jedoch	eine	intensive	Auseinandersetzung	mit	seinen	mög-

lichen	 Ursachen	 und	 den	 ihn	 verstärkenden	 Motivlagen,	 die	 zu	 einer	 erfolgreichen	 Rekrutierung	

und	Manipulation	der	zur	Anschlagsbegehung	und	-unterstützung	eingesetzten	Personen	beitragen,	

erforderlich.	Es	gilt	dazu,	Konflikte	zu	 lösen,	die	die	Entstehung	von	Terrorismus	begünstigen,	und	

die	Entwicklung	offener	Zivilgesellschaften	und	rechtsstaatlicher	Strukturen	 in	 terrorismusgefähr-

deten	Staaten	zu	unterstützen.	Nur	so	werden	Terroristen	 innerhalb	der	gesellschaftlichen	Gruppe,	

aus	der	sie	stammen	oder	mit	der	sie	sympathisieren,	isoliert,	damit	ihnen	von	dort	keine	materielle	

oder	ideelle	Unterstützung	zuteil	wird.	Das	kann	dauerhaft	nur	dort	gelingen,	wo	vor	Ort	staatliche	

Autorität	und	weltoffene	Zivilgesellschaft	auf	der	Achtung	und	der	Förderung	der	Menschenrechte	

aufbauen.	Im	Kampf	gegen	den	internationalen	Terrorismus	ist	nicht	nur	der	Staat	gefordert.	Im	Sinne	

geistig-politischer	Auseinandersetzung	ist	auch	im	Inland	dem	Extremismus	durch	gesellschaftliches	

Engagement	zu	begegnen,	insbesondere	auch	mit	einer	aktiven	Beteiligung	der	muslimischen	Bevöl-

kerung.

3.2.6 Politisch motivierte Gewalt im 21. Jahrhundert 
Das	 Ende	des	Ost-West-Konflikts	 hat	 kein	 „Ende	der	Geschichte“	 gebracht,	 vielmehr	 sind	neue	und	

explosive	Grenzziehungen	sichtbar	geworden.	Religiöser	Fundamentalismus	bei	Christen,	Juden	und	

Muslimen,	 die	 exklusive	 Verschärfung	 ethnischer	 Zugehörigkeiten,	 Fremdenfeindlichkeit	 und	 die	

Bandenbildung	 von	 Jugendlichen:	 Viele	 dieser	 Phänomene	 sind	 gekennzeichnet	 durch	 die	 scharfe	

Trennung	zwischen	„Binnenmoral“	und	„Außenmoral“	(Max	Weber)	in	dem	Sinne,	dass	partikularis-

tische	Loyalität	dominiert.	Man	ist	erst	einmal	der	Freund	seines	Freundes,	Volks-	oder	Glaubensge-

nossen	und	daher	der	Feind	von	dessen	Feinden	–	lange	bevor	allgemeine	Prinzipien	von	Recht	und	

Gerechtigkeit	 ins	Spiel	kommen	können.	Die	 strukturellen	Spannungen,	von	denen	solche	Definiti-

onsprozesse	heute	angestoßen,	aber	nicht	inhaltlich	determiniert	werden,	sind	deutlich	zu	benennen.	

Es	ist	die	Globalisierung,	die	die	Arbeitsmärkte	grundlegend	verändert	und	kulturelle	Identitäten	pro-

vozieren,	erschüttern	und	schließlich	traditionelle	Überlegenheitsvorstellungen	widerlegen	kann.	Es	

ist	Migration,	die	den	symbolischen	Besitz	an	Raum	und	Lebensform	in	Frage	stellen	und	Ängste	auf	

dem	Arbeitsmarkt	provozieren	kann.	

Demokratie,	 Menschenrechte	 und	 Gerechtigkeit	 konkurrieren	 als	 Systeme	 universalistischer	 (dem	

Prinzip	nach	für	alle	Menschen	geltender)	Werte	mit	partikularistischen	Werten,	die	Verwandtschaft,	

Freundschaft	und	Gemeinschaft	im	Glauben	zum	Referenzrahmen	von	Partizipation	und	Solidarität	

machen.	Völkische	und	nationalistische	Ausschließung	lebt	von	der	kognitiven	Generalisierung	eben	

dieser	partikularistischen	Solidarität.	Konflikte	zwischen	Gruppen,	die	keine	 institutionellen	Rege-

lungen	finden	(duBiel	1992;	hirschmAn	1994),	vor	allem	aber	die	empfundene	Bedrohung	durch	andere	

Gruppen	führten	zur	Verstärkung	partikularistischer	Orientierungen.

Für	 den	 Weg	 in	 Richtung	 auf	 KAnts	 „weltbürgerliche	 Friedensordnung“	 ist	 es	 eine	 entscheidende	

Frage,	wo	die	Erfahrungen	gemacht	werden,	in	denen	universalistische	Werte	Plausibilität	gewinnen	

können.	Hier	 ist	an	erster	Stelle	die	Form	der	Konfliktbewältigung	in	einer	Gesellschaft	zu	nennen:	

Nur	wenn	Demokratie,	 Rechtsstaat	 und	 supranationale	Organisationen	Konfliktregulierung	 sicher	

stellen,	nur	wenn	der	Arbeitsmarkt	als	fair	empfundene	Chancen	bereithält,	werden	Menschen	auf	die	

Radikalisierung	partikularistischer	Zugehörigkeiten	verzichten.
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3.2.7 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung 
Die	Bekämpfung	des	Rechtsextremismus	bleibt	weiterhin	eine	 innenpolitische	Aufgabe	von	beson-

derer	Bedeutung.	 Insofern	 kann	auf	die	Ausführungen	des	 Ersten	Periodischen	 Sicherheitsberichts	

(Abschnitt	6.2.2)	sowie	aktuell	auf	Abschnitt	3.2.2.7	dieses	Berichts	Bezug	genommen	werden.	Die	dort	

bezeichneten	Ansätze	und	Maßnahmen	bleiben	nachhaltig	weiterzuverfolgen.	

Die	Grundlage	 für	die	Maßnahmen	der	Bundesregierung	 zur	Bekämpfung	des	Rechtsextremismus	

bildet	der	„Bericht	über	die	aktuellen	und	geplanten	Maßnahmen	und	Aktivitäten	der	Bundesregie-

rung	 gegen	 Rechtsextremismus,	 Fremdenfeindlichkeit,	 Antisemitismus	 und	 Gewalt“	 vom	 14.	Mai	

2002	 (BT-Drs.	 14/9519).	 Die	 dort	 aufgeführten	 Maßnahmen	 sind	 nach	 wie	 vor	 aktuell	 und	 werden	

unvermindert	durchgeführt.	Die	dort	genannten	Bundesprogramme	laufen	Ende	2006	aus	und	wer-

den,	auch	auf	Grundlage	der	begleitend	durchgeführten	Evaluierung,	fortentwickelt,	ab	2007	auf	eine	

neue	Grundlage	gestellt.	

Ausgehend	 von	 den	 vorliegenden	 Informationen	 der	 statistischen	 Erfassung	 stellt	 die	 umfassende	

Analyse	 der	 Ursachen	 für	 die	 Festlegung	 zielorientierter	 Bekämpfungsmaßnahmen	 einen	 Schwer-

punkt	dar.	Der	 im	Jahr	2005	verzeichnete	Anstieg	der	Fallzahlen	gibt	zudem	Anlass,	neben	präven-

tiven	Maßnahmen	auch	repressive	Ansätze	in	die	Betrachtung	einzubeziehen.	Die	Bundesregierung	

zielt	mit	diesen	 strategischen	Maßnahmen	auf	eine	wirkungsvolle	Bekämpfung	rechter	Tendenzen	

ab.	Hierzu	zählen	insbesondere:

1.	 Die	Ursachen	rechter	Tendenzen	analysieren	und	bekämpfen.

2.	 Rechte	Tendenzen	bereits	im	Vorfeld	aufklären	und	abwehren.

3.	 Rechte	Strukturen	zerstören	–	hoher	Fahndungs-	und	Ermittlungsdruck.

4.	 Die	Integration	und	das	Zusammenleben	verschiedener	Kulturen	befördern.

5.	 Die	Bevölkerung	zur	aktiven	Mitwirkung	aufrufen.

6.	 Die	internationale	Zusammenarbeit	weiter	ausbauen.

	

Auch	vom	Linksextremismus,	insbesondere	von	gewaltbereiten	autonomen	Gruppierungen,	gehen	nach	

wie	vor	Beeinträchtigungen	der	öffentlichen	Sicherheit	aus	(siehe	Abschnitt	3.2.3).	Die	Zahl	der	politisch	

links	 motivierten	 Straf-	 und	 Gewalttaten	 ist	 im	 Jahr	 2005	 gegenüber	 2004	 deutlich	 gestiegen.	 Daher	

bleibt	deren	Bekämpfung	und	Prävention	eine	der	vordringlichen	Aufgaben	der	Sicherheitsbehörden.

Auch	 in	diesem	Bereich	sind	zielgerichtete,	wirkungsvolle	präventive	sowie	repressive	Maßnahmen	

zur	Bekämpfung	festzulegen.	Hierzu	zählen	insbesondere:

1.	 Die	Ursachen	linker	Gewalttendenzen	analysieren	und	bekämpfen.	

2.	 Linke	gewaltbereite	Tendenzen	bereits	im	Vorfeld	aufklären	und	abwehren.

3.	 Linke	gewaltbereite	Strukturen	zerstören	–	hoher	Fahndungs-	und	Ermittlungsdruck.

4.	 Die	gewaltfreie	Auseinandersetzung	mit	dem	politischen	Gegner	fördern.

5.	 Die	internationale	Zusammenarbeit	weiter	ausbauen.

	

Die	dramatischste	Veränderung	seit	dem	Ersten	Periodischen	Sicherheitsbericht	stellt	die	Bedrohung	

durch	den	islamistischen	Terrorismus	dar.	Die	Bundesregierung	hat	eine	Vielzahl	politischer,	diplo-

matischer,	polizeilicher,	nachrichtendienstlicher,	justizieller,	humanitärer,	ökonomischer,	finanziel-

ler	und	militärischer	Maßnahmen	zur	Bekämpfung	des	 internationalen	Terrorismus	ergriffen.	Fünf	

wichtige	Zieldimensionen	bestimmen	dabei	ihre	Strategie:
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1.	 Terroristische	Strukturen	zerstören	–	hoher	Fahndungs-	und	Ermittlungsdruck.

2.	 Den	Terrorismus	bereits	im	Vorfeld	aufklären	und	abwehren.

3.	 Die	internationale	Zusammenarbeit	weiter	ausbauen.

4.	 Die	Bevölkerung	schützen,	vorsorgen	und	die	Verwundbarkeit	des	Landes	reduzieren.

5.	 Die	Ursachen	des	Terrorismus	bekämpfen.

Hierüber	hat	die	Bundesregierung	in	ihrer	Antwort	auf	die	Kleine	Anfrage	„Fortführung	der	Maßnah-

men	zur	Bekämpfung	des	Terrorismus“121	näher	berichtet.

Im	Bereich	organisatorischer	Maßnahmen	 ist	 insbesondere	die	Einrichtung	des	Gemeinsamen	Ter-

rorismusabwehrzentrums	hervorzuheben.	 In	diesem	Zentrum	werden	die	Spezial-	und	Analyseein-

heiten	 des	 Bundeskriminalamtes	 und	 des	 Bundesamtes	 für	 Verfassungsschutz	 zusammengeführt.	

Insbesondere	der	Bundesnachrichtendienst,	die	Kriminal-	und	Verfassungsschutzämter	der	Länder,	

die	Bundespolizei,	das	Zollkriminalamt	und	der	Militärische	Abschirmdienst	werden	in	die	Arbeits-

abläufe	eingebunden.	Der	Generalbundesanwalt	als	das	für	wesentliche	Bereiche	des	strafrechtlichen	

Staatsschutzes,	 insbesondere	 Straftaten	 mit	 Bezug	 zu	 terroristischen	 Vereinigungen,	 zuständige	

Verfolgungsorgan	ist	dort	ebenfalls	vertreten,	ferner,	im	Interesse	einer	ganzheitlichen	Terrorismus-

bekämpfung,	das	Bundesamt	für	Migration	und	Flüchtlinge.	

Neben	 einer	 täglichen	 gemeinsamen	 Lagebesprechung	 findet	 eine	 kontinuierliche	 und	 intensive	

Zusammenarbeit	 in	 einer	 Reihe	 spezieller	 Arbeitsgruppen	 statt,	 insbesondere	 zur	 Gefährdungsbe-

wertung,	 zum	 operativen	 Informationsaustausch,	 zu	 Fallauswertungen,	 zu	 Strukturanalysen,	 zur	

Aufklärung	des	islamistisch-terroristischen	Personenpotenzials	und	zur	Ressourcenbündelung	sowie	

zu	asyl-	und	aufenthaltsrechtlichen	Begleitmaßnahmen.	Überdies	wird	aktuell	die	Einrichtung	eines	

Internetzentrums	 im	Gemeinsamen	Terrorismusabwehrzentrum	betrieben,	das	darauf	abzielt,	mit-

tels	intensiver	und	umfangreicher	Internetauswertung	frühzeitig	Gefährdungen	zu	erkennen.

Mit	dem	Ziel	des	frühzeitigen	Erkennens	einer	Gefahr	aus	dem	Luftraum	durch	erzwungene	Flug-

zeugabstürze	und	zur	unverzüglichen	Einleitung	und	Koordinierung	von	staatlichen	Gegenmaß-

nahmen	ist	das	„Nationale	Lage-	und	Führungszentrum	Sicherheit	im	Luftraum“	(NLFZ)	als	zentrale	

ressortübergreifende	Dienststelle	eingerichtet	worden.	Darin	sind	die	Teilbereiche	Luftverteidigung	

(Führungszentrale	Nationale	Luftverteidigung	des	BMVg),	Flugsicherung	(DFS/BMVBS)	und	Innere	

Sicherheit/Luftsicherheit	(BMI	Lagezentrum	–	Außenstelle	Sicherheit	im	Luftraum)	integriert.

Zur	Bewältigung	von	schwerwiegenden	Bedrohungslagen,	die	durch	Straftaten	mit	radioaktiven	Stof-

fen	entstehen,	ist	auf	Bundesebene	die	„Zentrale	Unterstützungsgruppe	des	Bundes	für	gravierende	

Fälle	nuklearspezifischer	Gefahrenabwehr“	(ZUB)	eingerichtet	worden.	Die	ZUB,	in	der	Spezialkräfte	

von	 Bundeskriminalamt,	 Bundespolizei	 und	 Bundesamt	 für	 Strahlenschutz	mitwirken,	 unterstützt	

die	für	die	Gefahrenabwehr	originär	zuständigen	Länder	auf	deren	Anforderung.	Ziel	der	ZUB	ist	es,	

alle	 multidisziplinären	 Fachkenntnisse	 und	 Erfahrungen	 sowie	 personelle	 und	 materielle	 Logistik	

zusammenzufassen.	 Im	 Ergebnis	 werden	 Maßnahmen	 der	 polizeilichen	 Gefahrenabwehr	 mit	 der	

Expertise	aus	dem	Strahlenschutzsektor	verknüpft.	

121	 BT-Drs.	15/3142
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Die	Aufgaben	des	Bevölkerungsschutzes	sind	auf	Bundesebene	im	Bundesamt	für	Bevölkerungsschutz	

und	Katastrophenhilfe	gebündelt	worden.	Es	berücksichtigt	unter	Fachaufsicht	des	BMI	und	anderer	

oberster	Bundesbehörden	übergreifend	alle	Bereiche	der	zivilen	Sicherheitsvorsorge	und	verknüpft	

sie	zu	einem	wirksamen	Schutzsystem	für	die	Bevölkerung	und	ihre	Lebensgrundlagen.	Neben	den	

traditionellen	Aufgaben	des	Bundes	auf	dem	Gebiet	des	Bevölkerungsschutzes	(wie	z.	B.	ergänzender	

Katastrophenschutz)	 liegen	hier	 insbesondere	die	 Planung	und	Vorbereitung	der	 Zusammenarbeit	

von	Bund	und	Ländern	bei	besonderen	Gefahrenlagen	(Koordination	des	Krisenmanagements)	und	

die	planerische/konzeptionelle	Vorsorge	zum	Schutz	kritischer	Infrastrukturen	sowie	der	Ausbau	der	

Katastrophenschutzforschung,	insbesondere	im	ABC-Bereich.

Auch	der	Gesetzgeber	hat	mit	einem	umfassenden	strategischen	Ansatz	in	einer	Reihe	von	Punkten	

das	Instrumentarium	der	Terrorismusbekämpfung	verbessert,	insbesondere	hat	er:	

	 das	 Strafrecht	 fortentwickelt	 und	 den	 europäischen	Vorgaben	 angepasst	 (insbes.	 durch	Verschär-

fungen	im	Rahmen	des	§	129a	StGB	betr.	die	Bildung	terroristischer	Vereinigungen	und	durch	Schaf-

fung	von	§	129b	StGB	bzgl.	zuvor	strafloser	Gründung/Beteiligung	an/Unterstützung	von	einer	terro-

ristischen	Vereinigung	im	Ausland,	wenn	diese	keine	Teilorganisation	im	Bundesgebiet	unterhält),

	 die	Bekämpfung	der	Terrorismusfinanzierung	verbessert	(insbes.	zentrale	Kontostammdatenaus-

kunft	sowie	Ausdehnung	der	Verdachtsanzeigepflicht	bei	Terrorismusverdacht	auf	alle	im	Finanz-

sektor	aktiven	Institute),

	 nachrichtendienstliche	Aufgaben	 (neu:	 völkerverständigungswidrige	 Bestrebungen)	 und	 Befug-

nisse	(Auskunftsrechte,	IMSI-Catcher)	erweitert,

	 vereinsrechtliche	Verbotsmöglichkeiten	erweitert	(Wegfall	Religionsprivileg,	erleichtertes	Verbot	

bei	militanter	Ausrichtung),

	 das	Ausländer-	und	Ayslrecht	verschärft	(bzgl.	Ausweisungs-/Abschiebungsregelungen	inkl.	Verfah-

ren	und	auch	Sicherungsmaßnahmen	bei	Abschiebungshindernissen;	Prävention	bereits	bei	Einrei-

se:	Konsultation	der	Sicherheitsbehörden,	Biometrie,	Ausbau	des	Ausländerzentralregisters),

	 den	Sabotageschutz,	die	Luftsicherheit	sowie	den	allgemeinen	personellen	Sabotageschutz	(Sicher-

heitsüberprüfungen	bei	sicherheitsempfindlichen	Stellen	von	lebens-	und	verteidigungswichtigen	

Einrichtungen)	 und	 die	 Seesicherheit	 (vorbeugender	 Schutz	 der	 Schifffahrt	 vor	 terroristischen	

Anschlägen)	verbessert,

	 den	 Bevölkerungsschutz	 optimiert	 (Errichtung	 des	 Bundesamtes	 für	 Bevölkerungsschutz	 und	

Katastrophenhilfe).

	

Gemäß	der	Koalitionsvereinbarung	sieht	die	neue	Bundesregierung	gesetzgeberische	Schwerpunkte	

darin,	speziell	präventive	Handlungsmöglichkeiten	zu	stärken,	insbesondere

	 die	Konsequenzen	aus	dem	Evaluierungsbericht	zum	Terrorismusbekämpfungsgesetz	zu	ziehen,	

um	die	sicherheitsbehördlichen	Befugnisse	weiter	an	praktische	Bedürfnisse	anzupassen,

	 die	Zusammenarbeit	der	Sicherheitsbehörden	technisch	durch	gemeinsame	Dateien	–	eine	zentra-

le	Antiterrordatei	wie	auch	spezifische	Projektdateien	–	zu	unterstützen,

	 dem	BKA	zur	Abwehr	von	Gefahren	des	internationalen	Terrorismus,	der	nicht	einzelne	Bundeslän-

der,	sondern	gesamtstaatliche	Belange	massiv	bedroht,	Präventivkompetenzen	einzuräumen,	die	

bisher	ausschließlich	bei	den	Ländern	liegen.

	

Auch	im	Bereich	des	Strafrechts	haben	die	die	Bundesregierung	tragenden	Parteien	in	der	Koalitions-

vereinbarung	eine	Prüfung	vereinbart,	in	welchem	Umfang	Änderungen	erforderlich	sind.
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Bei	der	primären	Prävention,	die	an	der	Wurzel	 von	Radikalisierungsprozessen	ansetzt,	 stehen	 fol-

gende	Ziele	im	Vordergrund:

	 Entzug	 der	 Legitimationsbasis	 für	 islamistische	 extremistische/terroristische	 Handlungen	 (Ent-

kräftung	von	Feindbildern/Rechtfertigungsmustern,	z.	B.	Vereinbarung	des	„Konzepts	vertrauens-

bildende	Maßnahmen“	mit	muslimischen	Verbänden),

	 Stärkung	der	Verfassungswerte	 in	 der	muslimischen	Gemeinschaft	 (z.	B.	 Imamseminare;	 Imam-

studium	an	deutschen	Hochschulen;	staatlicher	Religionsunterricht	mit	an	deutschen	Hochschu-

len	ausgebildeten	Lehrern;	Förderung	der	Muslimischen	Akademie;	die	bei	der	Bekämpfung	des	

Rechtsextremismus	erprobten	Programme	–	siehe	Abschnitt	3.2.2.7	–	werden	auch	auf	die	Islamis-

musprävention	ausgerichtet),

	 Integration	 der	 Muslime	 und	 Förderung	 der	 sozialen	 Teilhabe	 (z.	B.	 Integrationskurse	 inklusive	

Orientierungskurse;	vielfältige	zielgruppenspezifische	Maßnahmen	des	BAMF	–	dort	ist	eine	Pro-

jektgruppe	„Integration	und	Islam“	eingerichtet),

	 Anerkennung	gegenüber	den	Migranten	seitens	der	Mehrheitsgesellschaft	(z.	B.	Dialog	mit	Vertre-

tern	muslimischer	Verbände;	„Transfer	interkultureller	Kompetenz“	im	Verwaltungsbereich,	z.	B.	

Leitfaden	zur	Zusammenarbeit	von	Polizei	und	Moscheevereinen	und	breite	Aktivitäten	bspw.	im	

BAMF	und	bei	der	Bundespolizei),

	 Abbau	kulturell	akzeptierter	Gewalt	im	täglichen	Leben	der	Muslime	(z.	B.	Projektgruppe	„Gewalt-

prävention	bei	Zuwanderern“),

	 Aktivierung	informeller	Sozialkontrolle	(z.	B.	„Konzept	vertrauensbildende	Maßnahmen“	mit	mus-

limischen	Verbänden).

Handlungsschwerpunkte	liegen	auf	den	Gebieten	von

	 Dialog	mit	dem	Islam,	insbesondere	im	Rahmen	der	Deutschen	Islamkonferenz,

	 Integrationspolitik,

	 politischer	Bildung	und	Aktivierung	der	Zivilgesellschaft.

	

Prävention	 ist	 dabei	 eine	 gesamtgesellschaftliche	 Aufgabe.	 Im	 Sinne	 geistig-politischer	 Auseinan-

dersetzung	 ist	dem	Extremismus	durch	gesellschaftliches	Engagement	 zu	begegnen,	 insbesondere	

auch	durch	die	aktive	Mitwirkung	der	muslimischen	Bevölkerung,	die	nicht	nur	Objekt,	sondern	auch	

Subjekt	der	Kontrolle	sein	muss.

Die	Verbreiterung	und	Vertiefung	dieser	gesamtgesellschaftlichen	Präventionsausrichtung	wird	auch	

künftig	im	Zentrum	der	Politik	der	Bundesregierung	stehen.	Die	Innenministerkonferenz	hat	auf	ihrer	

Sitzung	 am	 4./5.	Mai	 2006	 auf	 Initiative	 des	 BMI	 beschlossen,	 die	 Ministerpräsidentenkonferenz	 um	

Einrichtung	einer	 ressortübergreifenden	Bund-Länder-Projektgruppe	 zur	 Erstellung	eines	gesamtge-

sellschaftlichen	Aktionsplans	zu	Schwerpunktvorhaben	der	Islamismusprävention	zu	bitten.

Die	deutsche	Terrorismusbekämpfungsstrategie	bildet	 sich	nunmehr	auch	 in	der	EU-Strategie122	ab,	

die	auf	den	Säulen

	 Prävention	(d.	h.	Ursachenbekämpfung),

	 Schutz	(d.	h.	Verwundbarkeit	reduzieren),

	 Verfolgung	und

122	 	Ratdokument	14469/4/05	REV	4	vom	30.	November	2005.
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	 Reaktion	(Vorsorge	für	den	Anschlagsfall,	Folgen	möglichst	gering	halten)	basiert	und	die	Notwen-

digkeit	internationaler	Zusammenarbeit	betont.

	

Den	internationalen	Terrorismus	bekämpft	Deutschland	in	einem	internationalen	Sicherheitsverbund,	

insbesondere	im	Rahmen	der	EU.	Die	Europäische	Union	hat	dabei	schnell	und	umfassend	auf	den	isla-

mistischen	Terrorismus	reagiert.	Unmittelbar	nach	den	Anschlägen	des	11.	September	2001	wurde	ein	

breit	angelegter	Aktionsplan	zur	Terrorismusbekämpfung	beschlossen,	der	nach	den	Bombenanschlä-

gen	vom	11.	März	2004	in	Madrid	aktualisiert	und	ergänzt	wurde.	Unter	dem	Eindruck	der	Anschläge	

vom	7.	und	21.	Juli	2005	in	London	wurde	der	Aktionsplan	um	weitere	Maßnahmen	erweitert	und	um	

eine	gemeinsame	 Strategie	 zur	 Terrorismusbekämpfung	ergänzt.	Der	Aktionsplan	 enthält	mehr	 als	

160	Einzelmaßnahmen,	darunter	Maßnahmen	in	den	Bereichen	Polizei,	Visapolitik,	Grenzschutz,	der	

Außenpolitik	(Zusammenarbeit	mit	internationalen	Organisationen,	wie	z.	B.	Vereinte	Nationen	oder	

Drittstaaten,	wie	den	USA),	des	Zivil-	und	Gesundheitsschutzes	und	der	Luft-	und	Seesicherheit.	

Viele	der	in	dem	Plan	vorgesehenen	Maßnahmen	konnten	inzwischen	umgesetzt	werden:	

	 So	wurde	beispielsweise	 bei	 Europol	 eine	 „Terrorismus-Task-Force“	 eingerichtet,	 die	umfassende	

Analysen	durchführt.	

	 Die	Weiterentwicklung	des	Schengener	Informationssystems	und	dessen	Nutzungsmöglichkeiten	

wurden	vorangetrieben.	Die	erforderlichen	Rechtsinstrumente	 für	neue	und	erweiterte	Zugriffe	

auf	das	SIS	durch	Europol,	Eurojust	und	Ausländerbehörden	sind	erarbeitet.	Die	 technische	Wei-

terentwicklung	des	Schengener	Informationssystems	(SIS)	zum	SIS	II	ist	im	Gange.	Darüber	hinaus	

wurde	der	Aufbau	einer	europäischen	Visadatenbank	(VIS)	eingeleitet.	Ein	Vorschlag	zum	Zugriff	

der	Sicherheitsbehörden	auf	das	VIS	liegt	vor.

	 EU-einheitliche	Listen	von	verdächtigen	Personen	und	Vereinigungen	wurden	geschaffen,	die	als	

Rechtsgrundlage	für	das	europaweite	abgestimmte	Einfrieren	von	Vermögenswerten	dienen	und	

eine	enge	polizeiliche	und	justizielle	Zusammenarbeit	unterstützen.	

	 Bei	 der	Aufnahme	 von	 biometrischen	Merkmalen	 in	 Pässen,	Visa	 und	Aufenthaltstiteln	 hat	 sich	

die	EU	auf	Standards	geeinigt.	In	Deutschland	hat	jüngst	die	Ausgabe	von	Reisepässen	mit	biomet-

rischen	Merkmalen	begonnen.	

	 Die	EU-Grenzschutzagentur	FRONTEX	ist	seit	dem	1.	Mai	2005	eingerichtet	und	hat	ihre	Arbeit	 in	

Warschau	aufgenommen.	

	 Im	 Bereich	 der	 Luftsicherheit	 wurden	 die	 Luftsicherheitsstandards	 des	 so	 genannten	 DOC	 30	

der	 Europäischen	 Zivilluftfahrtkonferenz	 ECAC	 (European	 Civil	 Aviation	 Conference),	 die	 bis	

dahin	nur	Empfehlungscharakter	hatten,	in	einer	EG-Luftsicherheitsverordnung	festgeschrieben,	

wonach	unter	anderem	sämtliches	Gepäck	zu	durchleuchten	und	auch	das	Personal	beim	Betreten	

bestimmter	Sicherheitsbereiche	zu	durchsuchen	ist.	

	 Die	 Rahmenbeschlüsse	 zur	 einheitlichen	 Definition	 der	 terroristischen	 Straftat	 und	 zu	 gemein-

samen	Ermittlungsteams	sind	weitere	Belege	für	Maßnahmen	auf	EU-Ebene.	Der	Rahmenbeschluss	

zur	Einführung	eines	Europäischen	Haftbefehls,	der	zur	Verbesserung	der	justiziellen	Zusammen-

arbeit	in	Strafsachen	geschaffen	wurde,	wird	auch	die	Terrorismusbekämpfung	erleichtern.	Ferner	

wurde	die	Zusammenarbeit	der	Nachrichtendienste	und	Polizeien	auf	EU-Ebene	verstärkt.

Die	 vollständige	 Umsetzung	 des	 Aktionsplans	 wird	 in	 dem	 „Haager	 Programm	 zur	 Stärkung	 von	

Freiheit,	Sicherheit	und	Recht	in	der	Europäischen	Union“,	das	der	Europäische	Rat	am	5.	November	

2004	verabschiedet	hat,	erneut	eingefordert.	Dieses	Programm	hat	eine	politische	Leitfunktion	für	die	

kommenden	Jahre	der	Zusammenarbeit	im	gesamten	Bereich	der	europäischen	Innen-	und	Justizpo-
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litik.	Für	den	Aspekt	Terrorismusbekämpfung	wird	hervorgehoben,	dass	der	Informationsaustausch	

zwischen	 den	 Sicherheitsdiensten	 und	 eine	 gemeinsame	 Analyse	 von	 besonderer	 Bedeutung	 sind.	

Darüber	hinaus	werden	Maßnahmen	zur	Bekämpfung	der	Terrorismusfinanzierung	und	zur	besseren	

Kontrolle	von	Sprengstoffen	vorgeschlagen.	

Die	 bisher	 geleistete	 Arbeit	 bei	 der	 Terrorismusbekämpfung	 wird	 konsequent	 fortgeführt	 und	 ein	

Schwerpunkt	 für	die	deutsche	Ratspräsidentschaft	 im	ersten	Halbjahr	2007	sein.	 Insbesondere	sind	

hier	folgende	Bereiche	hervorzuheben:

	 Verbesserung	des	Informationsaustauschs,	insbesondere	Einrichtung	eines	europäischen	Informa-

tionsverbunds	u.	a.	durch	den	Zugriff	der	Sicherheitsbehörden	auf	die	europäischen	Datenbanken	

wie	SIS	II,	VIS	und	Eurodac.

	 Gegenseitige	Nutzbarmachung	der	nationalen	Datenbanken	der	Mitgliedstaaten,	d.	h.	den	Hit/No-

Hit-Zugriff	auf	DNA-	und	Fingerabdruckdatenbanken	sowie	den	gegenseitigen	Online-Zugriff	auf	

Fahrzeugregisterdaten.	

	 Prioritär	 ist	 ferner	 die	 Früherkennung	 von	 Anschlagsvorbereitungen.	 Daher	 müssen	 Informati-

onen	über	mögliche	terroristische	Gefährder	vertraulich	untereinander	ausgetauscht	werden.	

	 Die	inzwischen	verstärkte	Nutzung	des	Internets	durch	terroristische	Strukturen	muss	konsequent	

bekämpft	werden.	Deutschland	hat	hierzu	einen	Projektvorschlag	für	eine	gemeinsame	Internet-

auswertung	sowie	ein	gemeinsames	Vorgehen	gegen	illegale	Inhalte	erarbeitet.	

	 Zur	Identifizierung	von	Personen	und	zur	Authentifizierung	von	Dokumenten	müssen	die	Möglich-

keiten	biometrischer	Merkmale	verstärkt	genutzt	werden.

	 Weiterhin	sollte	untersucht	werden,	wie	man	die	Ein-	und	Ausreisen	von	Drittstaatsangehörigen	

besser	kontrolliert	und	weiß,	wer	sich	im	Schengen-Raum	aufhält.	

Neben	der	europäischen	Ebene	begegnet	Deutschland	den	grenzüberschreitend	handelnden	Terror-

netzwerken	auch	auf	multilateraler	Ebene	durch	zahlreiche	Aktivitäten	und	Initiativen.	Insbesondere	

im	Rahmen	der	Vereinten	Nationen,	der	G	8	und	in	der	NATO	sowie	weiteren	internationalen	Orga-

nisationen	wird	fortlaufend	an	Maßnahmen	zur	Terrorismusbekämpfung	gearbeitet,	um	der	Bedro-

hungslage	gerecht	zu	werden.

Hervorzuheben	ist	dabei	vor	allem	die	multilaterale	Zusammenarbeit	auf	Ebene	der	G8.	Hauptforum	

der	G8-Kooperation	zur	Bekämpfung	des	Terrorismus	und	der	Organisierten	Kriminalität	 ist	die	 so	

genannte	Roma-Lyon-Gruppe,	in	der	Experten	der	beteiligten	Länder	mehrmals	jährlich	zusammen-

kommen	 und	 pragmatisch-zielorientiert	 kooperieren.	 Insbesondere	 in	 der	 Rom-Lyon-Untergruppe	

„Practitioners“	 findet	 ein	 intensiver	 Informationsaustausch	 statt.	 Zudem	werden	dort	 gemeinsame	

Projekte	zur	Terrorismusbekämpfung	betreut.

Schwerpunkt	der	Arbeit	der	Rom-Lyon-Gruppe	war	 2005	die	Umsetzung	des	 2004	 verabschiedeten	

Aktionsplans	für	einen	sicheren	und	vereinfachten	internationalen	Reiseverkehr	(Secure	and	Facilita-

ted	International	Travel	Initiative,	SAFTI),	der	Maßnahmen	in	unterschiedlichen	Bereichen	vorsieht,	

u.	a.	zur	Verbesserung	der	Sicherheit	von	Reisedokumenten,	zum	verstärkten	Austausch	terrorismus-

relevanter	Informationen,	zur	Eindämmung	der	Gefahren	durch	tragbare	Flugabwehrsysteme	(Man-

PADs),	zur	Flugsicherheit	sowie	zur	Hafen-	und	Schifffahrtssicherheit.

Im	 G8-Rahmen	 werden	 ferner	 gemeinsame	 Positionen	 entwickelt,	 die	 in	 anderen	 internationalen	

Foren	 eingebracht	 werden.	 So	 werden	 z.	B.	 in	 der	 International	 Civil	 Aviation	 Organisation	 (ICAO)	
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einheitliche	Positionen	vertreten,	z.	B.	im	Zusammenhang	mit	biometrischen	Merkmalen	für	maschi-

nenlesbare	Reisedokumente	oder	Fluggastdatensätzen	(Passenger	Name	Records	–	PNR),	um	weltweit	

höhere	Sicherheitsstandards	zu	erreichen.

Neben	 der	 Kooperation	 auf	 Ebene	 der	 EU	 sowie	 im	multilateralen	 Rahmen	 arbeitet	 Deutschland	

mit	 seinen	 Partnern	 auch	 bilateral	 intensiv	 zusammen,	 um	 den	 internationalen	 Terrorismus	 zu	

bekämpfen.	Die	bilaterale	Zusammenarbeit	ist	dabei	insbesondere	mit	den	wichtigen	europäischen	

Partnern	 sowie	den	USA	 von	 regelmäßigen	 intensiven	Kontakten	 auf	 allen	 Ebenen	der	Ministeri-

en,	Auslandsvertretungen	und	 Sicherheitsbehörden	geprägt.	Dabei	werden	die	 auf	ministerieller	

Ebene	besprochenen	Themen	auf	Expertenebene	vertieft	und	ausgeführt.	Dies	geschieht	insbeson-

dere,	 um	aktuelle	Gefährdungsbewertungen	auszutauschen	und	 eine	weitere	 Intensivierung	der	

Zusammenarbeit	durch	gemeinsame	Maßnahmen	und	Initiativen	in	der	Terrorismusbekämpfung	

zu	erreichen.
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3.3 Eigentums- und Vermögensdelikte

Kernpunkte

	 Der	Anteil	der	Eigentums-	und	Vermögensdelikte	an	der	polizeilich	registrierten	Kriminalität	

(ohne	Straßenverkehrsdelikte)	betrug	2005	61,2	%.

	 Während	die	Häufigkeitszahl	der	Eigentumsdelikte	 von	 Jahr	 zu	 Jahr	 sinkt,	nehmen	Vermö-

gensdelikte	 kontinuierlich	 zu.	 Es	 deutet	 sich	 ein	 Trend	 in	postmodernen	Gesellschaften	 an,	

sich	 fremdes	 Eigentum	weniger	durch	physische	Übergriffe	 als	 durch	Ausnutzung	 von	Ver-

trauen	zu	verschaffen.

	 Besonders	 augenfällig	 ist	 der	 Rückgang	 von	 Diebstahl	 unter	 erschwerenden	 Umständen,	

insbesondere	von	Kfz-Diebstahl,	Diebstahl	aus	Kfz	und	Wohnungseinbruch,	aufgrund	verbes-

serter	Sicherungsmaßnahmen	insbesondere	auch	in	den	neuen	Ländern.

	 Das	Anwachsen	der	Betrugsdelikte	geht	–	neben	Leistungserschleichung	–	 insbesondere	auf	

Waren-	und	Warenkreditbetrug	zurück.	Dazu	trägt	die	wachsende	Verbreitung	von	Internet-

handel	und	Internetauktionen	bei.	

	 Die	Häufigkeitszahlen	für	Leistungserschleichung	steigen	aufgrund	verstärkter	Kontrollen	im	

ÖPNV.

	 Die	 Zunahme	 verschiedener	 Betrugsarten	 wie	 Leistungskreditbetrug,	 Abrechnungsbetrug,	

Computerbetrug	und	als	sonstiger	Betrug	zusammengefasste	Tatvarianten	ist	ein	Indiz	dafür,	

dass	gleichermaßen	bei	Personen	wie	Firmen	in	wachsendem	Maße	eine	Mitnahmementalität	

an	die	Stelle	von	Redlichkeit	tritt.

	 Illegale	Bereicherungen	zum	Nachteil	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	durch	Akteure	

aus	fast	allen	Tätigkeitsbereichen	des	Gesundheitswesens	haben	nahezu	den	Charakter	eines	

Systems.	Hier	 besteht	 dringender	Bedarf	 für	 Präventionsstrategien	 in	 Berücksichtigung	der	

Verhältnismäßigkeit	von	Aufwand	und	Erfolg.

	 Untreuedelikte	 und	 Unterschlagungen,	 insbesondere	 in	 Firmen,	 verursachen	 mittlerweile	

Schäden,	die	über	den	Gesamtschadensumfang	sämtlicher	Diebstahlsdelikte	in	Deutschland	

hinausgehen.

	 Im	öffentlichen	Raum	werden	insbesondere	Diebstahlsdelikte	begangen;	sie	gehen	aber	sämt-

lich	zurück	mit	Ausnahme	der	stagnierenden	Taschendiebstähle.

	 Bei	 der	 Strafverfolgung	 werden	 Verfahren	 zu	 Eigentumsdelikten	 im	 Vergleich	 zu	 Vermö-

gensdelikten	etwas	häufiger	eingestellt,	aber	im	Falle	einer	Verurteilung	auch	etwas	schärfer	

bestraft;	die	Täter	der	Vermögensdelikte	profitieren	bei	der	Strafzumessung	nicht	selten	von	

Absprachen,	bei	denen	im	Ausgleich	für	ein	Geständnis,	das	der	Prozessökonomie	dient,	Straf-

aussetzung	zur	Bewährung	gewährt	wird.

3.3.1  Befunde
Eigentums-	 und	 Vermögensdelikte	 umfassen	 mit	 Diebstahl,	 Betrug,	 Untreue	 und	 Unterschlagung	

bzw.	etlichen	Verstößen	gegen	Normen	des	Nebenstrafrechts	Delikte,	die	zusammen	die	große	Mehr-

heit	aller	in	der	PKS	registrierten	Straftaten	ausmachen.	Der	summarische	Begriff	verdeckt	die	große	

Heterogenität	 der	 Handlungsvarianten,	 deren	 Vielfalt	 diejenige	 von	 Gewaltkriminalität	 (vgl.	 oben	

3.1)	bei	weitem	übersteigen	dürfte.	Sie	lässt	sich	hier	nicht	umfassend	und	detailliert,	sondern	nur	für	

ausgewählte	Formen	erörtern,	welche	die	Unterschiedlichkeit	widerspiegeln.	Um	einige	dieser	Unter-

schiede	zu	nennen:	Während	Untreue	aus	Vertrauensbeziehungen	heraus	erfolgt,	geschieht	Laden-

diebstahl	 oder	 Leistungserschleichung	 in	 Anonymität.	 Einbrüche	 in	 Wohnungen,	 Lager	 oder	 Kfz	
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erfolgen	meist	in	Abwesenheit	der	Eigentümer,	die	nach	ihrer	Rückkehr	von	den	Tatfolgen	erschreckt	

werden,	während	viele	Betrugstaten	Kontaktdelikte	sind,	wo	sich	beim	Opfer	erst	allmählich	die	Ein-

sicht	einstellt,	getäuscht	worden	zu	sein.	Die	Schadenshöhe	kann	ein	Bagatellbetrag	sein	(Fahrpreise	

im	ÖPNV)	oder	in	die	Millionen	gehen,	wie	bei	Grundstücks-	und	Baubetrug.	Bei	Vermögensdelikten	

ist	die	Aufklärungsquote	hoch,	aber	die	Strafhöhen	nach	Verurteilungen	sind	eher	unterdurchschnitt-

lich;	ganz	gegensätzlich	dazu	verhält	es	 sich	bei	Eigentumskriminalität.	Ein	wichtiger	Unterschied	

zwischen	den	polizeilich	bekannten	Eigentums-	und	Vermögensdelikten	liegt	ferner	darin,	dass	nach	

den	 PKS-Daten	 zum	Alter	 der	 Tatverdächtigen	Diebstahl	 überprozentual	 oft	 von	 Jugendlichen	und	

Heranwachsenden	begangen	wird,	während	Vermögensdelikte,	die	oft	Vertrauensstellungen	ausnut-

zen,	häufiger	Erwachsene	verüben.	Tatsächlich	sind	Vermögensdelikte	laut	PKS	für	die	Altersgruppe	

der	25-	bis	60-Jährigen	der	häufigste	Deliktbereich.1	Kriminologen	sprechen	bei	ihnen	auch	von	einer	

Kriminalität	der	Mittelschichten.2

Die	genannte	Unterschiedlichkeit	verlangte	an	sich	eine	umfassende	und	detaillierte	Darstellung,	die	

aber	aus	Platz-	und	Materialgründen	nur	begrenzt	möglich	ist.	Struktur	und	Entwicklung	der	Eigen-

tumsdelikte	wurden	schon	 im	1.	PSB	ausführlich	erörtert;	demgegenüber	beschränkte	 sich	dort	die	

Darstellung	der	Vermögensdelikte	im	Wesentlichen	auf	Leistungserschleichung	und	Wirtschaftsde-

likte.	Deshalb	sollen	hier	die	verschiedenen	Formen	von	Betrug,	Untreue	und	Unterschlagung	diffe-

renzierter	dargestellt	werden,	zumal	diese	Delikte	stetig	zunehmen.	Dagegen	werden	Eigentumsde-

likte,	deren	Zahl	zurückgeht,	hier	nur	knapp	und	insoweit	erörtert,	als	gegenüber	dem	1.	PSB	–	der	als	

ausführlichere	Quelle	herangezogen	werden	kann	–	Veränderungen	gegeben	sind.	

3.3.1.1 Erkenntnisquellen
Im	Jahr	2005	hatten	Diebstähle	einen	Anteil	an	allen	polizeilich	erfassten	Straftaten	von	42,7	%	und	

fast	jede	fünfte	Straftat	(18,5	%)	war	ein	Vermögensdelikt.	Diese	Daten	der	Polizeilichen	Kriminalstatis-

tik	beruhen	bei	Eigentums-	und	Vermögensdelikten	stärker	als	bei	anderen	Delikten	auf	Anzeigen	sei-

tens	der	Geschädigten.	Werden	Schadensfälle	nicht	wahrgenommen	oder	nicht	der	Polizei	angezeigt,	

bleiben	sie	der	Öffentlichkeit	unbekannt.	Ihre	polizeiliche	Registrierung	hängt	von	bestimmten	Kon-

textbedingungen	ab.	Bei	den	einzelnen	Eigentums-	und	Vermögensdelikten	sind	die	Wahrnehmbar-

keit	des	Schadens,	die	Anzeigebereitschaft	und	die	Aufklärungsquote	ganz	unterschiedlich	gestaltet,	

und	entsprechend	unterschiedlich	ist	auch	die	Aussagekraft	der	PKS	jeweils	einzuschätzen.

Dass	 ein	 Massendelikt	 wie	 Leistungserschleichung	 (Schwarzfahren)	 oder	 Ladendiebstahl	 aktuell	

begangen	wird,	 ist	 schwer	erkennbar;	 solche	Delikte	 fallen	nur	durch	 spezielle,	meist	 stichproben-

artige	Kontrollen	auf.	Auch	einfache	Diebstähle	bleiben	teilweise	unerkannt,	z.	B.	wenn	nicht	mehr	

auffindbare	Sachen	als	verloren	gelten,	statt	als	gestohlen.	Nicht	 jeder	erkannte	Diebstahl	führt	zur	

Anzeige.	Oft	geschieht	dies	nur,	weil	Versicherungen	sonst	keinen	Ersatz	 leisten	würden	und	durch	

die	Anzeige	der	Schadensfall	nachgewiesen	werden	soll.	Bei	Diebstahl	unter	erschwerenden	Umstän-

den3	kann	der	Geschädigte	nur	selten	einen	Tatverdächtigen	nennen,	deshalb	ist	die	Aufklärungsrate	

gering	 (2005:	 13,9	%).	 Eine	geringe	Aufklärungschance	hält	 aber	manche	Opfer,	 die	 keine	Versiche-

rungsleistung	erwarten,	von	der	Anzeige	ab.

1	 Vgl.	Kap.	4.1,	Schaubild	4.1-3.
2	 weisBurd, d. u.	a.,	1991.
3	 Die	hier	wie	auch	in	der	PKS	verwendete	Begrifflichkeit	bezieht	sich	auf	§	243	StGB	oder	eine	Qualifikation	(§	244	Abs.	1	

Nr.	3	StGB).
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Während	 also	 die	 Entwicklung	 der	 registrierten	 Diebstahlsfälle	 nicht	 unbeträchtlich	 vom	 Umfang	

bestehender	 Versicherungen	 und	 Änderungen	 der	 Leistungsvoraussetzungen	 im	 Schadensfall	

abhängt,	stellt	sich	die	Situation	bei	Vermögensdelikten	anders	dar.	Opfer	von	Betrug,	Unterschlagung	

oder	Untreue	kennen	in	der	Mehrheit	der	Fälle	die	Täter.	Das	ist	schon	an	der	Höhe	der	Aufklärungs-

rate	erkennbar;	sie	betrug	im	Jahre	2005	81,9	%.	D.	h.	in	einer	Vielzahl	von	Fällen	konnte	bei	Anzeige	

zugleich	ein	Tatverdächtiger	benannt	werden.	Die	Aufklärungsquote	könnte	noch	höher	sein,	würden	

nicht	anonym	oder	mit	falschen	Adressen	begangene	Betrugsformen	wie	Warenkreditbetrug	(74,3	%)	

und	Betrug	mit	unbaren	Zahlungsmitteln	(48,1	%)	die	Quote	drücken.	Bei	Warenkreditbetrug	bleibt	der	

Käufer	den	Kaufpreis	ganz	oder	teilweise	schuldig;	bei	Warenbetrug	entspricht	die	Qualität	der	Ware	

nicht	dem	Angebot,	auf	das	der	Kaufpreis	entrichtet	wurde.	Beide	Formen	betreffen	meist	Geschäfte	

zwischen	 einander	 Unbekannten,	 insofern	 wird	 bereitwilliger	 angezeigt,	 als	 wenn	 zwischen	 den	

Beteiligten	eine	Vertrauensbeziehung	bestand,	die	ausgenutzt	wurde,	dann	wenden	sich	Betrugsopfer	

seltener	an	die	Polizei.	Die	Geschädigten	hoffen	längere	Zeit	noch	auf	Begleichung	der	Schulden	und	

zeigen	erst	an,	wenn	sich	diese	Hoffnung	zerschlagen	hat.	Ganz	allgemein	 ist	es	Opfern	nicht	ange-

nehm,	zugeben	zu	müssen,	dass	sie	getäuscht	worden	sind.	Da	Vermögensschäden	durch	Betrug	in	der	

Regel	nicht	versicherbar	sind,	ist	auch	kein	zwingender	Grund	zur	Anzeige	gegeben,	es	sei	denn,	für	

eine	geplante	Schadensersatzklage	soll	die	Beweislage	durch	ein	Strafverfahren	geklärt	werden.

Gegenüber	der	 simplen	Tatstruktur	bei	Diebstahl	 sind	die	Strafbarkeitsvoraussetzungen	bei	Betrug	

komplex;	insbesondere	ist	die	Absicht,	durch	Täuschung	einen	Irrtum	zu	erregen,	der	zur	Vermögens-

schädigung	oder	-gefährdung	führt,	viel	schwerer	nachweisbar	als	etwa	die	Zueignungsabsicht	beim	

Diebstahl.	Werden	solche	Beweisschwierigkeiten	antizipiert,	kann	Anzeigeverzicht	naheliegen;	häu-

figer	führen	sie	bei	der	Strafverfolgung	zur	Einstellung	des	Verfahrens.	Diese	Unterschiede	bewirken,	

dass	die	Erfassung	von	Vermögensdelikten	nicht	nur	durch	die	Kriminalstatistik,	sondern	auch	in	der	

Strafverfolgungsstatistik	sehr	viel	stärker	von	den	jeweiligen	Fallkonstellationen	abhängig	sein	dürfte	

als	bei	Eigentumsdelikten.	

Für	beide	Deliktgruppen	könnten	Opferbefragungen	ergänzende,	kontrastierende	Daten	bereitstel-

len.	 Doch	 sind	 diese	 an	 Haushalte	 gerichtet	 und	 klammern	 stets	 institutionelle	 Opfer	 aus,	 obwohl	

gerade	diese	Adressaten	 vieler	 Schädigungshandlungen	 sind.	 Bei	 solchen	 Surveys	 lassen	 sich	Dieb-

stahlshandlungen	 relativ	 einfach	 erfragen,	 während	 bei	 Betrug	 unterschiedlichste	 Varianten	 und	

Kontexte	 angesprochen	 werden	 müssten,	 was	 meist	 unterbleibt.	 Gleiches	 gilt	 auch	 für	 Täterbefra-

gungen.	Daher	erbringen	beide	Strategien	der	Dunkelfeldforschung	bei	Vermögensdelikten	weniger	

solide	 Erkenntnisse.	 Monographien	 zur	 kriminologischen	 Analyse	 einschlägiger	 Delikte,	 etwa	 auf	

Aktenbasis,	sind	in	den	letzten	Jahren	kaum	erschienen.	Ergänzend	können	Versicherungsdaten	als	

Quelle	 benutzt	werden.	 Insgesamt	gesehen	 lassen	 sich	die	Daten	der	 PKS	 aber	nur	 begrenzt	 durch	

andere	Datenquellen	ergänzen,	obwohl	dies	gerade	für	Vermögensdelikte	sehr	wichtig	wäre.	

Interessant	 ist,	dass	die	Häufigkeitszahlen	 (HZ)	der	Eigentumsdelikte	 in	der	PKS	–	 insbesondere	bei	

Diebstahl	unter	erschwerenden	Umständen	–	kontinuierlich	sinken,	während	sie	 für	Vermögensde-

likte	 ebenso	 kontinuierlich	 steigen.	 Es	 scheint	 sich	 ein	Wandel	 der	 Delinquenzformen	 in	 der	 post-

modernen	 Gesellschaft	 anzudeuten.	 Mit	 Änderungen	 der	 Beschäftigungsstruktur	 (Anwachsen	 des	

Dienstleistungssektors,	Ersatz	von	Lohnarbeit	durch	Angestelltenverhältnisse)	geht	möglicherweise	

ein	 Ausbau	 von	 Vertrauensbeziehungen	 einher.	 Auch	 die	 Automatisierung	 des	 Geldverkehrs	 und	

die	Vermehrung	des	Warenverkehrs	über	das	 Internet	hat	die	persönliche	Vertrauenssicherung	 im	

Geschäftsverkehr	 durch	 technische	 Prozeduren	 ersetzt.	 Auf	 diesem	Hintergrund	 ist	 ein	 Trend	 ent-

standen,	solche	situativen	Bedingungen	für	Eigennutz	zu	missbrauchen,	anstatt	sich	durch	physische	
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Übergriffe	etwas	anzueignen.	Die	Steigerungsraten	der	Vermögensdelikte	sind	dort	am	größten,	wo	

die	Entwicklung	des	Online-	bzw.	Telemarketing	(Fernsehverkaufssender)	und	der	vielfältigen	Formen	

unbaren	 Zahlungsverkehrs	 das	 Vertrauen	 in	 die	 Kreditwürdigkeit	 gewissermaßen	 „digitalisieren“.	

Durch	 technische	Manipulationen	oder	 Irreführung	 lassen	 sich	die	 neuen	Gelegenheitsstrukturen	

betrügerisch	 ausnutzen.	 Auch	 der	 Abbau	 von	 Kontrollen	 durch	 Rationalisierungen	 der	 Geschäfts-

abläufe	 hat	 neue	 Tatgelegenheiten	geschaffen.	Diese	 Entwicklungen	 lassen	 einen	 kontinuierlichen	

Anstieg	der	Vermögenskriminalität	auch	in	Zukunft	erwarten.

3.3.1.2 Entwicklung der polizeilich registrierten Delikte seit 1993
Nimmt	man	das	Jahr	1993,	in	dem	die	PKS	erstmals	für	die	gesamte	vereinigte	Bundesrepublik	Daten	

ausweist,	 zum	 Bezugspunkt,	 so	 haben	 sich	 die	 Deliktgruppen	 ganz	 unterschiedlich	 entwickelt.	

Der	Anteil	des	einfachen	Diebstahls	an	der	Gesamtkriminalität	blieb	über	die	Dekade	bei	gewissen	

Schwankungen	relativ	gleich;	er	betrug	jeweils	zwischen	22	%	und	24	%	aller	registrierten	Straftaten.	

Dagegen	sank	der	Anteil	von	Diebstahl	unter	erschwerenden	Umständen	von	37,7	%	im	Jahre	1993	auf	

20,5	%	im	Jahr	2005,	d.	h.	er	schrumpfte	auf	nahezu	die	Hälfte.	Im	Gegensatz	dazu	wuchs	der	Anteil	

der	Vermögensdelikte	von	9,0	%	im	Jahr	1993	auf	18,5	%	im	Jahr	2005	und	stellt	nun	fast	ein	Fünftel	der	

Gesamtkriminalität	 dar.	 Damit	 deutet	 sich	 ein	 Wandel	 der	 Bereicherungsform	 an	 fremdem	 Besitz	

und	Vermögen	an:	statt	durch	Gewahrsamsbruch	(§§	242	ff.	StGB)	missbraucht	man	eher	entgegenge-

brachtes	Vertrauen	(§§	263	ff.	StGB).	Die	Relationen	der	genannten	Straftatengruppen	zueinander	sind	

in	Schaubild	3.3-1	als	Entwicklung	ihrer	Häufigkeitszahlen	(HZ)	seit	1993	dargestellt.

Schaubild �.�-�: Entwicklung der Eigentums- und �ermögensdelikte seit ���� (HZ)
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Der	Rückgang	der	HZ	für	Diebstahl	unter	erschwerenden	Umständen	(z.	B.	durch	Überwinden	beson-

derer	 Schutzmaßnahmen	 und	 Sicherungen	 oder	 bei	 Merkmalen	 des	 besonders	 schweren	 Falles4)	

4	 Die	Begrifflichkeit	bezieht	sich	auf	§	243	StGB	oder	eine	Qualifikation	(§	244	Abs.1	Nr.	3	StGB).
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beruht	vor	allem	darauf,	dass	die	Diebstähle	aus	Kfz	seit	 1993	um	die	Hälfte	und	Kfz-Diebstähle	um	

fast	drei	Viertel	zurückgingen.	Dies	wird	auf	bessere	elektronische	Sicherungen	der	Autos	und	ihres	

Inventars	 zurückgeführt.	Auch	die	HZ	 für	Wohnungseinbruch	hat	 sich	 in	der	 letzten	Dekade	mehr	

als	halbiert	(Rückgang	von	1993:	280,4	auf	2005:	133).	Insgesamt	setzte	sich	somit	ein	Trend	fort,	der	

bereits	im	1.	PSB	hervorgehoben	und	genauer	analysiert	worden	ist.5	

Für	Diebstahl	unter	erschwerenden	Umständen	 ist	eine	hohe	Anzeigequote	notorisch,	weil	vielfach	

die	Versicherungsbedingungen	Anzeige	verlangen.	Allerdings	kann,	falls	Versicherungsschutz	fehlt	

oder	relativ	hohe	Eigenbeteiligung	besteht,	ein	gewisses	Dunkelfeld	an	der	Polizei	nicht	angezeigten	

Schädigungen	unterstellt	werden.	Die	Größe	des	Dunkelfeldes	 lässt	sich	teilweise	durch	Opferbefra-

gungen	abschätzen.	Leider	liegen	für	die	hier	interessierende	Dekade	seit	1996	keine	Opferdaten	vor,	

was	insbesondere	im	Hinblick	auf	den	Anstieg	der	Betrugsdelikte	in	der	PKS	bedauerlich	ist.	Denkbar	

ist,	dass	sich	institutionelle	Opfer	(z.	B.	der	Versandhandel,	Warenkreditbanken,	Versicherungen,	der	

ÖPNV	etc.)	mit	Anzeigen	anders	(und	zwar	aktiver)	verhalten	als	individuelle	Opfer.	Nur	letztere	sind	

aber	durch	Opfersurveys	befragbar.	Ließe	sich	 in	Opferdaten	ein	ähnlicher	Anstieg	der	Betrugsfälle	

erkennen,	könnte	man	von	gleichförmiger	Anzeigetendenz	ausgehen.	Ohne	solche	Erkenntnisse	bleibt	

die	Vermutung,	dass	der	Anstieg	der	Vermögensdelikte	auf	 eine	 zunehmende	Anzeigebereitschaft	

der	 institutionellen	Opfer	 zurückgehen	 könnte,	 nicht	 direkt	 überprüfbar.	Dafür	 spricht	 allerdings,	

dass	das	Delikt	Leistungserschleichung	–	in	der	Regel	Schwarzfahren	–	kontinuierlich	ansteigt,	wofür	

die	Abgabe	der	Kontrollen	in	öffentlichen	Verkehrsmitteln	an	Fremdfirmen	verantwortlich	gemacht	

wird.6	Vor	allem	die	Intensivierung	der	Kontrollen,	insbesondere	in	den	neuen	Ländern,	trägt	seit	1998	

zum	gesamten	Anstieg	wesentlich	bei.	So	stieg	die	HZ	der	Leistungserschleichung	im	Zeitraum	1998	

bis	2005	von	194,3	auf	233,9	im	gesamten	Deutschland;	da	in	den	neuen	Ländern	die	Steigerung	aber	

mehr	als	eine	Verdopplung	darstellte	(von	1998:	98,4	auf	2005:	225),	liegt	die	Deutung	nahe,	dass	die	

dort	intensivierte	Kontrolltätigkeit	für	den	Anstieg	maßgebliche	Bedeutung	hat.

Der	Rückgang	des	Diebstahls,	vor	allem	des	schweren	Diebstahls,	ist	übrigens	ebenfalls	stärker	in	den	

neuen	Bundesländern	erkennbar;	so	sank	der	Kfz-Diebstahl	deutlich	(HZ	1993:	626	gegenüber	2005:	

68).	Mehr	als	halbiert	ist	dort	nunmehr	der	Diebstahl	aus	Kfz	(von	895,8	auf	340).	Auch	die	Einbrüche	

in	Büros,	Wohnungen	und	Kellerräume	sanken	stärker	als	im	Westen.	Wie	schon	im	1.	PSB	detailliert	

dargestellt,	 dürften	 vor	 allem	 in	den	neuen	Bundesländern	 seit	Mitte	der	90er	 Jahre	 einerseits	 ver-

stärkte	Investitionen	in	Sicherungsmaßnahmen7,	andererseits	aber	auch	die	verbesserte	Organisation	

der	Polizei	zur	Prävention	beigetragen	haben.	Der	Trend	zu	verbesserter	Sicherung	hat	auch	die	relativ	

hohe	Rate	an	Ladendiebstählen	 in	den	neuen	Ländern	 seit	 1999	 reduziert.8	 Insofern	haben	 sozialer	

Wandel	und	die	Angleichung	der	Lebensbedingungen	ihren	Niederschlag	in	mittlerweile	kaum	mehr	

unterschiedlichen	Häufigkeitszahlen	gefunden.

5	 Vgl.	Bundesministerium des innern	und	Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	Kapitel	2.3.5.
6	 Vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	1998,	S.	185;	auch	in	den	Folgejahren	wird	betont,	dass	die	ver-

stärkten	Kontrolltätigkeiten	den	Anstieg	der	erfassten	Leistungserschleichungen	bewirkten	und	damit	mittelbar	auch	

den	Anstieg	von	Betrug,	der	zu	etwa	20	%	aus	Leistungserschleichung	besteht	(vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	

Kriminalstatistik	2001,	S.	193).
7	 Vgl.	Bundesministerium des innern	und	Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	Kapitel	2.3.3.
8	 Vgl.	für	die	Spezialproblematik	des	Ladendiebstahls	in	den	neuen	Ländern	Bundesministerium des innern	und	Bundesminis-

terium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	Tab.	2.3-1.
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3.3.1.3 Aktuelle Situation 
3.3.1.3.1 Diebstahl
3.3.1.3.1.1 Einfacher Diebstahl
Einfacher	Diebstahl	geschieht	vorrangig	als	Ladendiebstahl.	Auch	jene	Fälle,	in	denen	irrtümlich	an	

sich	vorhandene	Sicherungen	der	(dann	abhanden	gekommenen)	Sachen	(Auto,	Fahrrad,	Gegenstän-

de	im	Auto	usw.)	ungenutzt	blieben,	werden	als	einfacher	Diebstahl	eingestuft.	Auch	Trickdiebstähle	

(nach	Einschleichen	unter	Vorwänden)	in	Wohnungen	sowie	Wegnahme	von	Sachen	aus	Gärten,	auf	

Straßen,	in	Parks,	in	öffentlichen	Verkehrsmitteln	usw.	und	Taschendiebstahl	machen	einen	beträcht-

lichen	Anteil	dieses	Delikts	aus,	der	in	der	PKS	unspezifiziert	bleibt.	Wie	Schaubild	3.3-2	zeigt,	interes-

sierten	sich	Diebe	insbesondere	für	Fahrräder	und	Geld-	bzw.	Kreditkarten.

Schaubild �.�-�: Formen des einfachen Diebstahls (�00�)

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik. 
 

Schaubild 3.3-2: Formen des einfachen Diebstahls (2005) 
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Unter	 den	 in	 der	 PKS	 2005	 registrierten	 einfachen	Diebstählen	 fällt	mit	 einem	Anteil	 von	 32	%	 der	

Ladendiebstahl	besonders	auf.	Dabei	ist	der	Umfang	dieses	Diebstahltyps	zweifellos	erheblich	größer,	

denn	man	muss	von	einem	beträchtlichen	Dunkelfeld	ausgehen.	Vorsichtig	geschätzt	werden	wohl	

nur	5	%	bis	10	%	der	Taten	entdeckt;	die	Relationen	zwischen	registrierten	und	selbstberichteten	Taten	

wurden	früher	mit	1:20,	neuerdings	eher	mit	1:10	angegeben.9	Ladendiebstahl	 ist	ein	Kontrolldelikt,	

bei	dem	vor	allem	aufgrund	einer	verdachtgeleiteten	Observation	der	Kunden	durch	Detektive	und	

Personal	 Taten	 identifiziert	werden.	 Sie	 können	 allerdings	 auch	 durch	 die	 fixierten	 elektromagne-

tischen	Sicherungen	auffallen,	wenn	 sie	 Sicherheitsschleusen	passieren.	Die	Aufklärungsquote	war	

2005	mit	93,4	%	sehr	hoch,	was	kaum	überrascht,	denn	mit	der	Entdeckung	der	Tat	wird	meist	auch	

ein	Täter	identifiziert.	

9	 Vgl.	schmitz, u.,	2000,	S.	3,	sowie	Bundesministerium des innern	und	Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	Kapitel	2.3.4.1.
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Für	eine	Detailbetrachtung	der	Problematik	von	Ladendiebstahl	 sei	auf	den	1.	PSB	verwiesen.10	Dort	

wurden	 die	 Zahlen	 des	 Jahres	 1999	 analysiert;	 damals	 spielte	 der	 Ladendiebstahl	 als	 bei	 40	%	 aller	

einfachen	Diebstähle	praktizierte	Form	eine	etwas	größere	Rolle	als	gegenwärtig.	Auch	nach	Umfra-

geergebnissen	des	eurohAndelsinstituts	ist	der	Inventurschwund	und	der	dazu	beitragende	Anteil	von	

Ladendiebstahl	 im	 Jahr	 2004	 „spürbar	 zurückgegangen“.11	 Zu	 den	 kriminologischen	 Aspekten	 von	

Ladendiebstahl	lässt	sich	Folgendes	zusammenfassend	sagen:

	 Die	Sozialstruktur	der	Tatverdächtigen	entspricht	mit	gewissen	Abweichungen	dem	Bevölkerungs-

querschnitt:	Frauen	waren	2005	mit	38,4	%	beteiligt.	Fast	 jede	achte	verdächtigte	Person	war	ein	

Kind,	14,1	%	waren	über	60	Jahre	alte	Personen.

	 Der	Wert	der	gestohlenen	Ware	machte	2005	in	der	Mehrheit	der	Fälle	(53,8	%)	weniger	als	15	Euro	

aus;	 in	77,6	%	der	Fälle	 lag	er	unter	50	Euro.12	Gestohlen	werden	vor	allem	Textil-	und	Elektropro-

dukte	sowie	Kosmetika	und	Drogerieartikel.13

	 Bei	der	Bestimmung	des	von	Ladendiebstahl	insgesamt	bewirkten	Schadens	wird	meist	die	Inven-

turdifferenz	des	Handels	 (etwa	1,2	%	des	Bruttoumsatzes)	als	Ausgangspunkt	genommen	und	der	

Anteil	verschiedener	Verlustquellen	daran	geschätzt.	Neben	Diebstahl	durch	Kunden	und	Personal	

gehören	dazu	Bruch,	Verderb	der	Waren,	Fehler	beim	Wareneingang,	falsche	Preisauszeichnung	

und	Irrtümer	beim	Verkauf	sowie	logistische	Mängel.	Über	den	Anteil,	den	Personaldelikte	ausma-

chen,	variieren	Schätzungen	zwischen	20	%	und	40	%.14	Analog	schwanken	die	geschätzten	Anteile	

des	Kundendiebstahls	zwischen	40	%	und	55	%.15	

	 Ladendiebstahl	wird	überwiegend	von	Gelegenheitsdieben	begangen,	insbesondere	von	Kindern	

und	Jugendlichen;	die	Mehrheit	der	registrierten	Tatverdächtigen	waren	zuvor	unbescholtene	Bür-

ger;	35,8	%	waren	2005	jünger	als	21	Jahre.	Letzteren	geht	es	oft	nicht	in	erster	Linie	um	Aneignung	

bestimmter	Waren,	sondern	um	Nervenkitzel	und	Abenteuer.16

	 Für	eine	kleine	Zahl	von	Mehrfachauffälligen	können	allerdings	ökonomisch-defizitäre	Lebenssi-

tuationen	maßgeblich	 sein.	Dazu	gehören	beispielsweise	Drogenabhängige,	die	 im	Rahmen	der	

Beschaffungskriminalität	 zur	 Finanzierung	 des	 Drogenkonsums	 gezielt	 und	 mit	 teilweise	 raffi-

nierten	Techniken	Produkte	 stehlen,	 die	 auf	 dem	Schwarzmarkt	 verkäuflich	 sind.17	Unter	diesen	

Mehrfachauffälligen	befinden	sich	auch	professionelle	Diebe;	ihr	Anteil	am	Ladendiebstahl	ist	aber	

gering;	geschätzt	wird,	dass	sie	für	fünf	bis	acht	Prozent	der	Diebstähle,	insbesondere	auch	in	der	

Schmuckbranche,	verantwortlich	seien.18	Als	neue	Absatzmöglichkeit	und	Alternative	zu	Hehler-

netzwerken	ist	der	Verkauf	durch	Internetauktionen	hinzugekommen.

	 Die	Ladendiebstahlsquote	 ist	präventiv	beeinflussbar.	Mitarbeiterschulung	gilt	 im	Handel	als	die	

wirksamste	 Präventionsstrategie.19	 Dabei	 ist	 das	 Ansprechen	 von	 Kunden	 besonders	 wirksam,	

weil	dadurch	die	Anonymität	der	Kunden	teilweise	aufgehoben	wird;	das	wirkt	präventiv.	Ferner	

haben	Untersuchungen	gezeigt,	dass	die	Sicherung	der	Waren	durch	z.	B.	elektronische	Artikelsi-

cherung	(EAS)	die	Bestandsdifferenzen	um	die	Hälfte	reduzieren	kann.20	Verstärkte	Investitionen	

10	 Ebenda.
11	 eurohAndelsinstitut	(Hg.),	2005,	S.	4.
12	 Alle	Zahlen	aus	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik,	2005,	Tabellenanhang,	Tabelle	207.
13	 BudinGer, r. d.,	2001,	S.	10.
14	 poGrell, h.	von,	1999,	S.	45;	schmechtiG, B.,	1982,	S.	4.
15	 petersen, o.,	1997,	S.	16.
16	 ostendorF, h.,	1999a,	S.	355.
17	 Vgl.	Kreuzer, A.	u.	a.,	1991,	S.	250	f.
18	 Vgl.	loitz, r.	und	K.-m. loitz	1987,	S.	192.
19	 poGrell, h. Von,	1999,	S.	45	f.
20	 horst, F.,	2000,	S.	6.
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in	 elektronische	 Sicherungstechniken,	 insbesondere	 elektromagnetische	 Systeme	 bzw.	 Systeme	

mit	Radiofrequenztechnik,	sind	in	den	letzten	Jahren	erfolgt;	dies	hat	zweifellos	zur	Senkung	der	

Ladendiebstahlsziffer	beigetragen.

Deutschland	 gehört	 zu	 den	 europäischen	 Ländern	 mit	 der	 geringsten	 Schädigungsquote	 durch	

Ladendiebstahl.	Jedenfalls	zeigt	das	jährlich	vom	Nottingham	Center	of	Retail	Research	zusammen-

gestellte	 „Einzelhandels-Diebstahlbarometer“,	 das	 den	 Anteil	 des	 durch	 Diebstahl	 verursachten	

Inventurschwundes	misst,	für	Deutschland	in	jüngster	Zeit	den	(nach	der	Schweiz,	Österreich	und	bal-

tischen	Staaten)	geringsten	Schwund	(von	1,16	%)	an.21	Die	Sicherungstechniken	sind	soweit	verfeinert	

worden	und	 teilweise	 z.	B.	 kaum	 von	 Preisetiketten	 zu	 unterscheiden,	 dass	 sie	 zumindest	 Gelegen-

heitsdiebe	irritieren,	weil	ihr	Funktionsmechanismus	schwer	erkennbar	ist;	dadurch	entstehen	auch	

Ausstrahlungseffekte	 der	 Sicherung	 für	 nichtgesicherte	 Waren.	 Zugleich	 signalisieren	 erkennbare	

Sicherungstechniken	 den	 Eigentumsanspruch	 des	 Warenanbieters.	 Sie	 bieten	 einen	 wirksameren	

Rechtsgüterschutz,	 als	 es	 Strafverfolgung	 von	 Massendelikten	 wie	 Ladendiebstahl	 je	 bieten	 kann.	

Wird	Ladendiebstahl	von	Kindern	und	Jugendlichen	begangen,	so	handelt	es	sich	nicht	–	wie	die	For-

schung	gezeigt	hat22	–	um	ein	Einstiegsdelikt,	sondern	meist	um	eine	vorübergehende	Episode.

Geringfügige	 Steigerungen	 gegenüber	 der	 Situation	 im	 Jahre	 1999,	 auf	 das	 sich	 der	 1.	PSB	 bezieht,	

weisen	Taschendiebstahl	und	Diebstahl	von	unbaren	Zahlungsmitteln	auf.	Unter	den	tatverdächtigen	

Taschendieben	ist	der	Anteil	von	Nichtdeutschen	mit	56,3	%	im	Jahr	2005	höher	als	bei	jedem	anderen	

Diebstahlsdelikt;	auch	die	PKS	früherer	Jahre	weist	solche	Prozentsätze	auf.	Da	die	Aufklärungsquote	

bei	Taschendiebstahl	mit	nur	5,4	%	die	geringste	überhaupt	ist,	lässt	sich	dieser	Befund	über	die	–	mög-

licherweise	sehr	selektiv	erfassten	–	Tatverdächtigen	nicht	verallgemeinern.	Die	Bevölkerung	ist	sich	

des	Risikos	von	Taschendiebstahl	weitgehend	bewusst	und	wendet	routinemäßig	Schutzmaßnahmen	

an.	Gleichwohl	können,	wenn	solche	Diebstähle	regional	gehäuft	auftreten,	Warnungen	der	Polizei	in	

den	Medien	der	Vernachlässigung	solcher	Vorkehrungen	entgegenwirken.

3.3.1.3.1.2 Diebstahl unter erschwerenden Umständen
Diebstahl	unter	erschwerenden	Umständen	wird	in	der	PKS	einerseits	mit	Blick	auf	Diebesgüter	(Kfz,	

Fahrräder	usw.),	andererseits	auf	Tatorte	(aus	Autos,	Wohnungen,	Büros	etc.)	untergliedert.	Die	Anteile	

unterschiedlicher	Tatvarianten	ergeben	sich	aus	Schaubild	3.3-3	.

Ersichtlich	sind	Diebstahl	in	und	aus	Kraftfahrzeugen	(27,1	%)	und	Fahrraddiebstahl	(24,1	%)	besonders	

häufig.	Doch	sind	diese	und	nahezu	alle	anderen	Formen	von	Diebstahl	unter	erschwerenden	Umstän-

den	in	den	letzten	Jahren	kontinuierlich,	teilweise	sogar	markant,	zurückgegangen.	Nimmt	man	das	

Jahr	1993	als	Bezugsjahr	 (es	 ist	das	erste,	das	auch	für	die	neuen	Länder	verlässliche	Statistiken	aus-

weist),	so	haben	sich	die	Häufigkeitszahlen	für	Diebstahl	unter	erschwerenden	Bedingungen	nahezu	

halbiert;	 sie	 sanken	 von	3.143,7	 auf	 1.589,7	 im	 Jahr	 2005.	 Bei	 einigen	Delikten	 sind	die	Häufigkeits-

zahlen	sogar	um	mehr	als	die	Hälfte	im	Vergleich	zu	1993	zurückgegangen,	so	bei	Kfz-Diebstahl	um	

80	%,	bei	Diebstahl	aus	Kfz	um	57	%,	bei	Wohnungseinbruch	um	52	%.	Dass	der	Kfz-Diebstahl	besonders	

stark	in	den	neuen	Ländern	zurückgegangen	ist	und	die	derzeitige	HZ	nur	noch	etwa	ein	Zehntel	der	

HZ	von	1993	beträgt,	deutet	auf	eine	Angleichung	des	Niveaus	der	Sicherheitstechnik	hin;	möglicher-

weise	ist	aber	auch	die	Nachfrage	bzw.	der	Markt	mittlerweile	gesättigt.	Im	internationalen	Vergleich	

21	 www.retailresearch.org/theft_barometer/index.phb.
22	 Vgl.	schumAnn, K. F.,	2003b,	Kapitel	3	und	4.
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fällt	 insbesondere	der	 starke	Rückgang	von	Autodiebstahl	 in	Deutschland	auf23;	 in	gewissem	Maße	

könnte	 allerdings	 eine	 Verschiebung	 der	 Aneignungsmethode	 auf	 Unterschlagung	 von	 Mietautos	

erfolgt	sein.24	Fahrraddiebstahl	 ist	ebenfalls	seit	 1993	fast	kontinuierlich	gesunken	(um	34	%	 im	Jahr	

2005).	Angesichts	der	Kontinuität	des	Rückgangs	ist	davon	auszugehen,	dass	er	real	und	nicht	nur	Fol-

ge	von	geringerer	Anzeigebereitschaft	ist.	Leider	gibt	es	nach	1996	keine	neuen	Daten	aus	Viktimisie-

rungsstudien,	so	dass	eine	genauere	Prüfung	dieser	Frage	nicht	möglich	ist.	Doch	spricht	die	Tatsache,	

dass	bei	sehr	vielen	Diebstahlsformen	übereinstimmend	eine	Tendenz	zum	Rückgang	erkennbar	ist,	

dafür,	dass	die	Diebstähle	unter	erschwerenden	Umständen	in	der	Tat	beträchtlich	gesunken	sind.	

Am	stärksten	ist	die	Bevölkerung	durch	Wohnungseinbruch	beunruhigt.	Dessen	Häufigkeit	hat	sich	

allerdings	in	der	vergangenen	Dekade	halbiert.	Versicherungsdaten	und	PKS	bezeugen	seit	1993	über-

einstimmend	den	Rückgang	von	Wohnungseinbrüchen;	er	 ist	allerdings	nicht	so	eindrucksvoll	wie	

der	Rückgang	der	Kfz-Diebstähle	(vgl.	Schaubild	3.3-4).	

Da	 bei	 diesem	 emotional	 stark	 belastenden	 Delikt	 verhältnismäßig	 häufig	 Anzeige	 erstattet	 wird,	

kann	das	geringer	gewordene	Risiko,	Opfer	eines	Wohnungseinbruchs	zu	werden,	Unsicherheitsge-

fühle	mindern.	Im	europäischen	Vergleich	schneidet	Deutschland	übrigens	recht	günstig	ab.25	Aller-

dings	ist	der	Rückgang	von	Einbrüchen	in	Lager-	bzw.	in	Kellerräume	geringer.	Offenbar	sind	für	die	

Absicherung	von	Wohnungen	 zunehmend	mehr	Vorkehrungen	getroffen	worden.	Besonders	nütz-

lich	scheinen	gute	Türbeschläge	zu	sein	sowie	Bewegungsmelder	und	Alarmanlagen,	 insbesondere	

23	 tonry, m.,	2005,	S.	11.
24	 Im	Gegensatz	zum	Kfz-Diebstahl	ist	die	HZ	für	Kfz-Unterschlagung	seit	1998	nicht	mehr	gesunken,	sondern	schwankt	um	

10,7	%.	
25	 diJK, F. VAn	und	J. de wAArd,	2000,	S.	20;	KilliAs, m.,	2003,	S.	42	f.

Schaubild �.�-�:  Formen des Diebstahls unter erschwerenden Umständen �00�

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik. 
 

Schaubild 3.3-3: Formen des Diebstahls unter erschwerenden Umständen 2005 
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solche	 mit	 „stillem	 Alarm“.	 Nach	 Befragungen	 von	 Einbrechern	 können	 solche	 Sicherungssysteme	

durchaus	abweisend	wirken.26	In	den	alten	Bundesländern	ist	gegenläufig	zur	sinkenden	Einbruchs-

rate	der	Anteil	 von	Versuchshandlungen	gestiegen;	dass	offenbar	 in	wachsendem	Maße	Einbrüche	

im	Versuchsstadium	stecken	bleiben,	ist	ein	Indiz	für	bessere	Sicherungsvorkehrungen.27	Täterbezo-

gen	ist	zumindest	für	Städte	mit	substantieller	Drogenszene	festzuhalten,	dass	in	dem	Maße,	in	dem	

Einbrüche	eine	indirekte	Form	der	Beschaffungskriminalität	Drogenabhängiger	darstellen,	niedrig-

schwellige	Hilfsangebote	wie	Methadonvergabeprogramme	durchaus	präventiv	wirken	können.28

Alle	2,48	Millionen	vollendeten	Diebstähle	des	Jahres	2005	haben,	wie	die	Schadensstatistik	der	PKS	

zeigt,	 insgesamt	einen	geschätzten	Gesamtschaden	von	2,18	Milliarden	Euro	verursacht.	Er	ist	aller-

dings	erheblich	geringer	als	der	Gesamtschaden,	den	die	1,0	Millionen	vollendeten	Fälle	von	Betrug,	

Untreue	und	Unterschlagung	mit	geschätzten	3,69	Milliarden	Euro	verursachten.	Vermögensdelikte	

steigen	also	nicht	nur	zahlenmäßig	stetig	an,	sondern	tragen	auch	erheblich	stärker	zum	Schaden	bei,	

der	Opfern	durch	Kriminalität	entsteht	–	im	Gegensatz	zu	den	Diebstählen.	Auf	diese	Entwicklung	ist	

im	Folgenden	genauer	einzugehen.	

3.3.1.3.2 Vermögensdelikte
Im	 Folgenden	 wird	 zunächst	 Betrug	 erörtert,	 wobei	 gewisse	 Überschneidungen	 gegeben	 sind	 mit	

Wirtschaftskriminalität	(vgl.	dazu	3.4.1),	danach	Unterschlagung	und	Untreue.	Angesichts	der	Vielfalt	

des	betrügerischen	Verhaltens	kann	allerdings	nur	ein	selektiver,	auf	bestimmte	Typen	beschränkter	

Überblick	gegeben	werden.

26	 Vgl.	Feltes, t.,	2004,	S.	19	f.;	KrAinz, K. w.,	1991,	S.	250.
27	 So	auch	Feltes, t.,	2004,	S.	11.
28	 Vgl.	leGGe, i.	und	m. BAthsteen,	2000.
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Schaubild 3.3-4: Entwicklung von Formen des schweren Diebstahls seit 1993 (HZ)  
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3.3.1.3.2.1 Betrug
Die	 Klassifikation	 in	 der	 PKS	 unterscheidet	 Betrugsdelikte	 von	Veruntreuung	 und	Unterschlagung	

aufgrund	 des	 differenten	 Tatgeschehens:	 bei	 den	 Untreuedelikten	 kann	 der	 Täter	 schon	 über	 das	

Vermögen	verfügen,	während	er	es	bei	Betrug	durch	Mitwirkung	des	Betrogenen	erst	gewinnen	will.	

Bestimmte	Betrugsdelikte	werden	 zugleich	 als	Wirtschaftskriminalität	 klassifiziert	 (durch	die	 Son-

derkennung	„WiKri“),	z.	B.	wenn	es	sich	um	die	in	§	74c	Abs.	1	Nr.	1–6b29	GVG	aufgeführten	Straftatbe-

stände	 (z.	B.	Beteiligungs-	und	Kapitalanlagebetrug,	Kredit-	und	Subventionsbetrug,	ausgenommen	

aber	Computerbetrug),	sowie	um	Betrugsformen	handelt,	die	eines	der	folgenden	Merkmale	aufwei-

sen:	Eignung	zur	Beeinträchtigung	des	Wirtschaftslebens	bzw.	Schädigung	der	Allgemeinheit	oder	

das	Erfordernis	besonderer	kaufmännischer	Kenntnisse	zur	Fallaufklärung.	Nach	diesen	Kriterien	ist	

bei	vielen	Betrugsformen	ein	gewisser	Anteil	auch	als	Wirtschaftsstraftat	erfasst;	deshalb	 lässt	 sich	

eine	gewisse	Überschneidung	mit	den	im	anschließenden	Kapitel	behandelten	Wirtschaftsdelikten	

nicht	ganz	vermeiden.

Man	kann	vier	typische	Täter-Opfer-Konstellationen	bei	Betrug	unterscheiden30:

1.	 Die	unredliche	Handlung	wird	aus	einer	 Firma	heraus	gegen	 staatliche	oder	private	Organisati-

onen	oder	auch	Privatpersonen	begangen	(z.	B.	Kredit-	oder	Kapitalanlagebetrug).	

2.	 Der	Betrug	wird	von	einem	Kunden	oder	Mitarbeiter	an	einer	Organisation	begangen	(etwa	Leis-

tungs-,	Versicherungs-	oder	Abrechnungsbetrug).

3.	 Eine	 Person	 betrügt	 eine	 andere	 –	 meist	 in	 privatem	 Kontakt	 (z.	B.	 Betrug	 mit	 minderwertigen	

Waren,	inadäquat	erbrachten	Leistungen,	unredlich	erlangten	Darlehen	etc.).

4.	 Durch	Werbesendungen,	Kommunikationstechniken	und	Televermarktung	wird	eine	große	Zahl	

dem	Absender	unbekannter	potenzieller	Opfer	angesprochen	und	dadurch	einige	zu	Zahlungen	

ohne	äquivalente	Gegenleistung	veranlasst.

Entsprechend	diesen	Konstellationen	sind	die	Opfer	von	Betrug	entweder	Privatpersonen	oder	Orga-

nisationen.	Um	unabhängig	von	den	polizeilich	registrierten	Fällen	eine	Schätzung	der	Verbreitung	

von	 Betrugstaten	 in	 der	 Gesellschaft	 vornehmen	 zu	 können,	 sind	 einerseits	 Befragungen	 von	 Pri-

vatpersonen	 in	 Opfersurveys	 möglich;	 anderseits	 kann	 man	 Bilanzierungen	 für	 Fehlverhalten	 von	

Klienten,	Mitarbeitern	und	Geschäftspartnern	heranziehen,	die	Organisationen	zuweilen	aufgrund	

eigener	Recherchen	bekannt	geben.	Nach	beiden	Quellen	zeigt	sich,	dass	nur	ein	Bruchteil	der	Schädi-

gungsfälle	bei	der	Polizei	angezeigt	wird.

3.3.1.3.2.1.1 Opfer
In	 einigen	 deutschen	 Opferstudien	 wurde	 nach	 Betrug	 gefragt;	 dabei	 sollten	 die	 Befragten	 ange-

ben,	ob	 sie	 für	Dienstleistungen	oder	Waren	übermäßig	viel	Geld	zahlen	mussten,	nachdem	 ihnen	

Angemessenheit	vorgetäuscht	worden	war.	Die	alltagssprachlichen	Formulierungen	eines	sehr	kom-

plexen	und	 voraussetzungsvollen	 Straftatbestands	 variieren,	und	mit	 ihnen	die	 jeweils	 ermittelten	

Prävalenzen.	 Die	 ermittelten	 Anteile	 von	Opfern	 an	 der	 Gesamtbevölkerung	 liegen	 zwischen	 2,2	%	

und	5,9	%.31	Dabei	zeigt	sich,	dass	eine	differenziertere	Nennung	möglicher	Täter	(FG	KPP:	„Händler,	

Handwerker,	Versicherungsvertreter,	Anlageberater,	Makler“)	zu	höheren	Angaben	führt.	Noch	deut-

licher	wird	dies	 an	 einer	 auf	 Betrug	 spezialisierten	Opferstudie,	 bei	 der	 22	 verschiedene	 Szenarien	

29	 Gültig	ab	29.12.2004.
30	 Vgl.	duFField, G.	und	p. GrABosKi,	2001.
31	 Vgl.	wetzels, p.	u.	a.,	1995,	S.	59,	bzw.	ForschunGsGruppe	KommunAle KriminAlpräVention in BAden-württemBerG	(Hg.),	1998,	S.	70.
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vorgegeben	wurden;	15	%	des	befragten	repräsentativen	US-Samples	gaben	daraufhin	an,	im	letztem	

Jahr	betrogen	worden	zu	sein,	meist	durch	inadäquate	Reparaturen	an	Haus	und	Auto,	Abowerbung,	

betrügerische	Telefondienste	oder	andere	Varianten.32	Vergleicht	man	Betrug	mit	Diebstahl,	der	 in	

Viktimisierungsstudien	 meist	 aufgegliedert	 nach	 Objekten	 (Fahrrad,	 Auto,	 Autoteile	 usw.)	 erfragt	

wird	und	deshalb	Prävalenzen	zwischen	16	%	und	23	%	aufweist,	so	kann	man	wohl	davon	ausgehen,	

dass	eine	ähnlich	differenzierte	Erfragung	von	betrügerischen	Schädigungen	in	Deutschland	eben-

falls	zweistellige	Prävalenzen	ergeben	dürfte.

Personale	Opfer	gehören	eher	mittleren	Altersgruppen	an,	seltener	sind	es	sehr	junge	oder	ältere	Men-

schen.	Dass	 in	Polizeiberichten	eher	 (z.	B.	mit	dem	„Enkeltrick“	um	 ihr	Vermögen	gebrachte)	ältere	

Opfer	 genannt	 werden,	 indiziert	 also	 nicht	 unbedingt	 ihre	 größere	 Gefährdung	 (zumal	 sie	 durch	

Lebenserfahrung	 gewarnt	 sind),	 sondern	 ihre	 stärkere	 Anzeigebereitschaft.33	 Allerdings	 werden	

ältere	und	gebrechliche	Menschen	von	bestimmten	Betrügern	und	Einschleichdieben	vorzugsweise	

als	Opfer	ausgewählt.	Die	Tatfolgen	können	bei	 ihnen	besonders	gravierend	sein,	wenn	Ersparnisse	

verloren	gehen;	 solche	Verluste	 lassen	 sich	–	 im	Gegensatz	 zu	 jüngeren	Opfern	–	nicht	mehr	 in	der	

Lebenszeit	 kompensieren.	 Generell	 ist	 die	 Anzeigerate	 bei	 durch	 Täuschung	 verursachten	 Schädi-

gungen	eher	gering.	Aus	den	USA	wird	sie	mit	15	%	angegeben,	 in	Deutschland	könnte	sie	zwischen	

25	%	und	33	%	 liegen.	Das	Eingeständnis,	auf	Betrüger	hereingefallen	zu	sein,	 fällt	 schwer.	Zuweilen	

stammt	allerdings	auch	das	beim	Betrug	eingebüßte	Geld	aus	nicht	ganz	legaler	Geschäftspraxis,	so	

dass	das	Opfer	es	vorzieht,	eine	private	Regelung	zu	erreichen.	Wenn	keine	Schadenersatzklage	erwo-

gen	wird,	fehlt	auch	ein	Anreiz	für	Einschaltung	der	Polizei,	deren	Beweissicherung	zur	Kompensati-

on	des	Schadens	wichtig	wäre.	Andererseits	sind	die	materiellen,	aber	auch	insbesondere	psychischen	

Folgen	 für	Opfer	von	Betrug	nicht	 selten	gravierend;	 sie	erleben	einen	starken	Vertrauensverlust	 in	

Menschen.	Bei	Opfern	von	Anlagebetrug	hat	 sich	gezeigt,	dass	40	%	der	 teilweise	erheblich	Geschä-

digten	 keine	 Anzeige	 erstattet	 hatten.34	 Bei	 vorsichtiger	 Bewertung	 dürften	 die	 Quoten	 der	 durch	

Betrug	bzw.	Diebstahl	verursachten	Schädigungen	im	Dunkelfeld	näher	beieinander	liegen,	als	es	die	

PKS	vermuten	lässt.

Auf	Organisationen	als	Opfer	wird	unten	bei	den	unterschiedlichen	Formen	eingegangen,	wobei	auch	

die	dort	jeweils	existenten	Tendenzen	zum	Anzeigenverzicht	erörtert	werden.

3.3.1.3.2.1.2 Formen 
Die	 oben	 gegebene	 Typologie	 der	 Täter-Opfer-Konstellationen	 eignet	 sich	 ansatzweise,	 um	 einen	

Überblick	über	Betrugsformen	zu	geben,	bei	denen	die	Täuschungshandlungen	in	den	Blick	geraten.	

	 Zu 1:	In	vielen	Fällen,	wo	aus	Firmen	heraus	institutionelle	Opfer	geschädigt	werden,	handelt	es	sich	

um	Wirtschaftskriminalität	(vgl.	dazu	3.4.1);	allerdings	weisen	sie	wahrscheinlich	keine	grundsätz-

lichen	Unterschiede	zu	den	übrigen	Betrugsvarianten	auf.	So	fand	lessner	bei	 ihrer	Aktenanalyse	

von	Verfahren,	deren	Anlasstaten	als	Wirtschaftsstraftaten	oder	sonstiger	Betrug	eingestuft	wur-

den,	nur	bei	wenigen	Handlungsweisen,	dass	sie	exklusiv	oder	stark	überwiegend	Wirtschaftstaten	

waren;	dazu	gehörten	Gründungsschwindel,	Beteiligungsbetrug	und	Massenbetrug.35	

32	 Vgl.	titus, r. m.	u.	a.,	1995,	S.	58	und	64.
33	 titus, r. m.	u.	a.,	1995,	S.	60,	sowie	wetzels, p.	u.	a.,	1995,	S.	91	f.
34	 lieBel, h. J.,	2002,	S.	107.
35	 lessner	1984,	S.	91;	Scheckbetrug,	Darlehensbetrug	oder	Geldbetrug	wurden	im	Datenmaterial	von	lessner	in	Abhängig-

keit	von	Täter	und	Kontext	teilweise	als	Wirtschaftskriminalität	eingestuft,	teilweise	nicht.	
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	 Zu 2:	 Kunden	 handeln	 betrügerisch	 gegenüber	 Unternehmen,	 dem	 Staat	 oder	 Privatpersonen,	

wenn	 sie	 den	 Kaufpreis	 nicht	 zahlen	 (Warenkreditbetrug),	 Leistungen	 erschleichen	 (Schwarz-

fahren),	 im	Zahlungsverkehr	ungedeckte	Schecks	bzw.	fremde	Kredit-	und	Geldkarten	einsetzen,	

über	 Vorliegen	 oder	 Schadensumfang	 von	Versicherungsfällen	 täuschen,	 ungerechtfertigt	 Sozi-

alleistungen	beziehen,	an	Selbstbedienungstankstellen	ohne	Bezahlung	tanken,	Leistungen	und	

Hilfsmittel	 falsch	abrechnen	etc.	Die	Betrugshandlungen	bestehen	meist	 in	Manipulationen	des	

rationalisierten	und	bürokratisierten	Klientenkontakts.	Zu	diesem	Beziehungstypus	gehören	auch	

betrügerische	Handlungen	von	Mitarbeitern,	die	unten	als	Untreuehandlungen	erörtert	werden.

	 Zu 3:	Viele	Betrugshandlungen	spielen	sich	zwischen	Privaten,	oft	unter	Bekannten,	ab.	Darlehen	

oder	Wechsel	werden	nicht	 (zurück-)gezahlt,	bei	gebrauchten	Kfz	werden	Mängel	verschwiegen,	

Mieten	oder	Zechen	werden	nicht	bezahlt,	durch	Appelle	an	Wohltätigkeit	oder	Hilfsbereitschaft	

werden	Geldsummen	erschwindelt.	Auch	Grundstücks-	und	Baubetrug	und	Leistungskreditbetrug	

sowie	geplantes	Nichtbezahlen	von	Rechnungen	 für	 in	Anspruch	genommene	Leistungen	gehö-

ren	 hier	 her.	 Neuerdings	 bieten	 Internetauktionen	 neue	 Möglichkeiten	 zur	 Täuschung	 über	 die	

angebotenen	Waren	bzw.	Leistungen	einerseits	oder	aber	die	Zahlungsfähigkeit	und	-bereitschaft	

andererseits.	 Bei	 solchen,	 ohne	Personenkontakt	 abgewickelten	Geschäften	wird,	wenn	 sich	der	

Kunde	getäuscht	 sieht,	 eher	 angezeigt	 als	 dort,	wo	 ein	 direkter	 Kontakt	 zwischen	Betrüger	 und	

Betrogenem	besteht.	Je	größer	die	vorgängige	Vertrauensbeziehung,	desto	schwerer	die	Einsicht,	

übers	Ohr	gehauen	worden	zu	sein.

	 Zu 4:	 Wird	 das	 Betrugsszenario	 an	 eine	 unbekannte	 Masse	 von	 Personen	 adressiert,	 von	 denen	

möglichst	 viele	 geködert	 werden	 sollen,	 ist	 eine	 anonyme	 Beziehung	 gegeben.	 Taten	 können	

Prospektbetrug	 sein,	 Telefonnummern	 (insbesondere	 0190-Nummern),	 die	 hohe	 Gebühren	 ver-

ursachen,	 Pseudo-Lotteriegewinne,	 für	 deren	 Erhalt	 Kostenvorauszahlungen	 kassiert	 werden,	

oder	auch	die	Nigeria-Connection-Fälle	der	Ankündigung	hoher	Gewinne	bei	Vorkasse	von	Bear-

beitungsgebühren.	Auch	Varianten	des	Warenbetruges	 (z.	B.	 bei	 einigen	Kaffeefahrten)	und	des	

Arbeitsvermittlungsbetruges	gehören	zu	diesen	Konstellationen,	ferner	auch	alle	mit	dem	Ponzi-

System	arbeitenden	Großbetrügereien,	bei	denen	hohe	Renditen	versprochen,	aber	nicht	erwirt-

schaftet,	sondern	aus	den	Einlagen	neuer	Kunden	bezahlt	werden,	bis	das	System	absehbar	wegen	

Neukundenmangels	zusammenbrechen	muss.36	Mit	der	Entfaltung	des	internetgestützten	Handels	

nehmen	solche	an	eine	Vielzahl	von	Adressaten	gerichteten	Betrugsstrategien	zu.

	

Was	die	Häufigkeit	der	Betrugsformen	in	der	Kriminalstatistik	anlangt,	sind	Waren-	und	Warenkre-

ditbetrug,	 Erschleichen	 von	 Leistungen	und	 Betrugsdelikte	 im	Zusammenhang	mit	 unbarem	Zah-

lungsverkehr	besonders	verbreitet	 (vgl.	Schaubild	3.3-5).	Hier	 ist	oft	ein	Unternehmen	Schädigungs-

opfer,	was	vielen	Tätern	eine	Rechtfertigung	ihres	rechtswidrigen	Verhaltens	erleichtert,	etwa	durch	

Bestreiten,	dass	es	Opfer	gäbe,	oder	Verneinung	des	Unrechts	aufgrund	der	kritisierbaren	Geschäfts-

praxis	jener	Organisation.37

Man	muss	berücksichtigen,	dass	bei	diesen	Delikten,	wo	Firmen	einer	Vielzahl	von	Kunden	gegenüber-

stehen,	die	Anzeigeerstattung	eher	schematisch	erfolgt.	Dies	betrifft	etwa	die	Leistungserschleichung,	

die	einige	Verkehrsbetriebe	durchweg,	andere	erst	im	Wiederholungsfall	anzeigen.	Wie	Betrug	insge-

samt	 sind	auch	die	polizeilich	 registrierten	Fälle	 von	Leistungserschleichung	2005	gestiegen:	nun-

mehr	auf	192.930.	Meist	handelt	es	sich	dabei	um	Beförderungserschleichung,	ein	Kontrolldelikt,	das	

36	 Vgl.	 etwa	 den	 erwähnten	 Fall in: Bundesministerium des innern	 und	 Bundesministerium der Justiz	 (Hg.),	 1.	PSB,	 Kapitel	

2.4.3.2.3.7	(Wirtschaftsstraftaten	mittels	Kapitalanlagen).
37	 Vgl.	zur	Problematik	solcher	so	genannter	Neutralisierungstechniken	syKes, G.	und	d. mAtzA,	1968,	S.	367	f.
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jährlich	relativ	gleich	bleibend	etwa	20	%	der	Betrugsdelikte	ausmacht.	Die	Entwicklung	der	Zahlen	

für	Leistungserschleichung	–	dabei	handelt	es	sich	fast	ausschließlich	um	Schwarzfahren	–	wird	„maß-

geblich	 durch	 Kontrollmaßnahmen	 der	 Verkehrsbetriebe	 bestimmt“.38	 Nach	 Angaben	 regionaler	

Verkehrsbetriebe	werden	etwa	2,5	%	der	kontrollierten	Fahrgäste	ohne	gültigen	Fahrschein	angetrof-

fen.39	Die	Täter	kommen	–	wie	 im	 1.	PSB	ausführlicher	erörtert	 –	aus	allen	Bevölkerungsschichten.40	

Bei	 einem	 Teil	 der	 Fälle	 ist	 das	 Fahrgeld	 fahrlässig	 nicht	 oder	 beim	 Automatenkauf	 nicht	 korrekt	

entrichtet	worden.	Hier	stellt	das	stets	verlangte	erhöhte	Beförderungsentgelt	als	Vertragsstrafe	eine	

angemessene	Reaktion	dar.	Jedenfalls	ist	für	die	Strafbarkeit	von	Betrug	nach	§	263	StGB	stets	Vorsatz	

Voraussetzung;	ob	dieser	in	allen	polizeilich	registrierten	Fällen	der	Leistungserschleichung	wirklich	

gegeben	ist,	muss	dahingestellt	bleiben.	

In	der	PKS	sind	Waren-	und	Warenkreditbetrug	zusammen	erfasst.	In	drei	von	vier	Fällen	handelt	es	

sich	um	Warenkreditbetrug,	sei	es,	dass	z.	B.	im	Versandhandel	bestellte	Waren	gezielt	nicht	bezahlt	

wurden	 oder	 sei	 es,	 dass	 Kunden	 bei	 der	 Tilgung	 von	 Ratenkrediten	 in	 Schwierigkeiten	 gerieten	

und	Anzeige	erfolgt,	ohne	dass	der	betrügerische	Vorsatz	geklärt	worden	ist.	Die	Erleichterung	von	

Onlinebestellungen	 kann	 auch	Überschuldung	 der	 Privathaushalte	 fördern.	 Auch	 der	 Bezahlungs-

modus	 „gegen	Rechnung“	 statt	 „per	Nachnahme“	oder	 „Vorkasse“	 erleichtert	 betrügerische	Bestel-

lungen.	Die	relative	Sorglosigkeit	des	Versandhandels	wird	von	Staatsanwälten	und	Kriminalpolizei	

kritisiert;	mit	Steuermitteln	die	Wiederbeschaffung	der	Waren	zu	finanzieren,	sei	nicht	adäquat,	weil	

die	 Sicherheitslücken	 durch	 die	 Warenanbieter	 leicht	 geschlossen	 werden	 könnten.41	 Ebenfalls	 als	

38	 BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2004,	S.	191.
39	 hAnnoVersche AllGemeine zeitunG,	25.02.2005.
40	 Vgl.	für	weitere	Details	Bundesministerium des innern	und	Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	Kapitel	2.3.6.2.
41	 der spieGel	31/2004,	S.	41.

Schaubild �.�-�: Formen des Betruges (�00�)

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik. 
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Warenkreditbetrug	wird	seit	dem	Jahr	2000	in	der	PKS	Tanken	ohne	Bezahlung	erfasst.	Dagegen	ist	

die	Häufigkeitsziffer	von	Warenbetrug	zunächst	leicht	gesunken	und	erst	ab	1999	mit	der	wachsenden	

Popularität	von	Käufen	im	Internet	wieder	gewachsen.	42	

Schaubild �.�-�: Entwicklung einzelner Betrugsformen seit ���� (HZ)

0

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik. 

Schaubild 3.3-6: Entwicklung einzelner Betrugsformen seit 1993 (HZ) 

50 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

100

150

200

250

300

sonstiger Warenkreditbetrug 

Erschleichen von Leistungen 

rechtswidrig erl. 
unbare Zahlungsmittel

Leistungskreditbetrug 

sonstiger Sozialleistungsbetrug 

sonstige weitere Betrugsarten 

Leistungsbetrug 

Warenbetrug z. N. v.
Sozialversicherungen

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Der	Betrug	im	Zusammenhang	mit	unbarer	Zahlungsweise	ist	seit	1993	nahezu	kontinuierlich	ange-

stiegen.	Geschah	die	 betrügerische	Aneignung	 von	Waren	 oder	 fremdem	Vermögen	 zunächst	mit	

gestohlenen	oder	gefälschten	Euroschecks	 in	Verbindung	mit	Scheckkarten,	so	nutzten	–	der	wach-

senden	 Verbreitung	 von	 Kredit-	 und	 Debitkarten43	 entsprechend	 –	 die	 Betrüger	 zunehmend	 diese	

Technik.	An	die	Stelle	der	Verwendung	gestohlener	oder	gefälschter	Scheckkarten	zur	Geldausgabe	

und	beim	Warenerwerb	traten	einerseits	Kreditkarten,	andererseits	Debitkarten,	wobei	insbesondere	

das	elektronische	Lastschriftverfahren	(ELV),	bei	dem	die	Unterschrift	genügt	und	keine	PIN-Eingabe	

erforderlich	ist,	für	Betrug	genutzt	wird.	Nach	der	PKS	für	das	Jahr	2005	ist	 jeder	zweite	registrierte	

Betrug	mit	 unbaren	 Zahlungsmitteln	 durch	 ELV	 ohne	 PIN	 erfolgt.	 Seit	 1999	 hat	 diese	 Betrugsform	

stetig	zugenommen44;	seit	2005	ist	ein	Rückgang	erkennbar,	der	auf	genauere	Kontrollen	durch	den	

42	 Die	HZ	für	Sozialversicherungsbetrug	(5177)	liegen	erst	ab	1994,	für	Sozialleistungsbetrug	(5178)	ab	1996	sowie	für	sonsti-

ge	weitere	Betrugsformen	(5189)	ab	1999	vor.	
43	 Kreditkartenfirmen	rechnen	zum	Monatsende	ab,	Debitkarten	erlauben	sofortige	Abbuchung	vom	Bankkonto.
44	 Die	Zunahme	war	zunächst	verdeckt,	weil	in	der	PKS	Kreditkarten	und	Debitkarten	ohne	PIN	zusammen	in	der	Schlüs-

selzahl	5164	erfasst	wurden;	seit	2002	wird	der	betrügerische	Einsatz	von	Debitkarten	ohne	PIN	unter	5162	ausgewiesen.	



Eigentums- und �ermögensdelikte�0�

Einzelhandel	 (Vorlage	 von	 Ausweisen)	 und	 das	 Informationssystem	 KUNO	 über	 gestohlene	 Karten	

zurückgeführt	werden	kann.	Deutlich	geringer	sind	die	betrügerischen	Einsätze	von	Debitkarten	mit	

PIN.	Dabei	erfasst	die	PKS	im	Vergleich	zu	den	von	der	Gesellschaft	für	Zahlungssysteme	registrierten	

Fällen	nur	etwa	halb	so	viel	Missbrauchfälle	von	Debitkarten	mit	PIN45,	auch	weil	ein	beträchtlicher	

Teil	dieser	Betrügereien	 im	Ausland	passiert.	Die	Zahlenunterschiede	können	aber	 auch	an	unvoll-

ständiger	Anzeige	(wegen	Einigung	zwischen	Bank	und	Kunden	über	die	Haftung)	und	unterschied-

licher	Zählweise	liegen.	Betrug	durch	Verwendung	von	Debitkarten	mit	PIN	erfolgt	überwiegend	an	

Geldautomaten	 (teilweise	unter	Benutzung	ausgespähter	 PIN),	 seltener	durch	electronic	 cash	beim	

Einkauf;	daran	ist	erkennbar,	dass	die	dem	Handel	empfohlene	Umstellung	auf	das	(teurere)	electro-

nic-cash-System	durchaus	präventiv	wirken	könnte.	Seit	kurzer	Zeit	werden	aber	auch	die	PIN	selbst	

systematisch	ausgespäht.	Dieses	so	genannte	„Phishing“	zielt	darauf,	in	den	Besitz	von	PIN-	und	TAN-

Nummern46	der	Bankkunden	zu	kommen.	Nach	Erhalt	dieser	Kenndaten	wird	versucht,	per	Online-

banking	größere	Geldbeträge	auf	Zielkonten	im	Bundesgebiet	bzw.	nach	Osteuropa	zu	transferieren.	

So	bekamen	Kunden	der	Deutschen	Postbank	AG	sowie	Nichtkunden	vom	Absender	„security@post-

bank.de“	E-Mails	mit	dem	Betreff	„Postbank	Sicherheitsaktualisierung“	übersandt.	In	der	Mail	wurde	

auf	„kriminelle	Machenschaften“	und	die	Möglichkeiten	zum	Schutz	gegen	solche	Machenschaften	

hingewiesen.	Weiterhin	enthielt	die	Mail	die	Aufforderung	zur	Überprüfung	des	„persönlichen	Post-

bankkontos“	 und	 den	Hinweis,	 den	 im	 Text	 enthaltenen	 Link47	 „http://www.postbank.de/“	 anzukli-

cken.	Über	diesen	Link	gelangte	der	Kunde	jedoch	nicht	auf	die	Internetseite	der	Deutschen	Postbank	

AG,	sondern	wurde	auf	die	gefälschte	 Internetseite	„http://postbanks.info/“	geleitet.	Auf	dieser	Seite	

befanden	 sich	 Eingabefelder	 für	 Kontonummer,	 PIN	 und	 TAN.	 Beim	 regulären	 Onlinebanking	 der	

Deutschen	Postbank	AG	ist	die	Eingabe	einer	TAN	zur	Überprüfung	des	Kontostandes	nicht	erforder-

lich.	Die	auf	diese	Weise	erlangten	Kontodaten	sollten	dazu	dienen,	Überweisungen	zum	Nachteil	der	

Kontoinhaber	 vorzunehmen	 (so	 genannte	 „Phishing-Mail-Methode“).	 Prävention	 von	 „Phishing“	 ist	

durch	Verbesserung	der	Sicherheitsniveaus	für	Onlinebanking	möglich.

Der	so	genannte	„plastic	fraud“	kann	durch	unterschiedliche	Schutzmaßnahmen	erschwert	werden,	

die	ansetzen	müssten	beim	Postversand	der	Karten,	um	Diebstahl	zu	verhindern,	bei	Verhinderung	

unzulässigen	Kopierens	der	Kartendaten	 in	Gaststätten	und	Tankstellen	 sowie	dem	Ausspähen	der	

PIN	und	Kartenfälschung	und	natürlich	insbesondere	beim	Diebstahl	von	Karten	aus	Autos,	Gaststät-

ten,	Zugabteilen	etc.	Zur	Schadensminderung	wurde	als	gemeinsame	Telefonnummer	zur	Sperrung	

von	Bankkarten	und	Mobilfunkkarten	bei	Verlust	ab	dem	1.	Juli	2005	die	Notrufnummer	116	116	freige-

schaltet,	die	allerdings	bislang	nur	von	einem	Teil	der	Banken	und	Kreditkartenunternehmen	benutzt	

wird.48	In	England,	wo	gegen	„plastic	fraud“	besondere	Präventionsprogramme	entwickelt	wurden49,	

wird	insbesondere	auf	eindeutige	Identifikationstechniken	durch	Mikrochips	gesetzt50;	in	Frankreich	

sind	alle	Debitkarten	mit	einem	Fälschungen	erschwerenden	Sicherheitschip	versehen.	

Eine	Betrachtung	der	beiden	 Schlüsselzahlen	 in	Abfolge	 zeigt	die	 stetige	Zunahme	der	HZ	 seit	 1999	 in	beträchtlicher	

Dimension	(um	10–30	je	100.000	im	Jahr).
45	 Vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Kriminalität	im	Zusammenhang	mit	unbaren	Zahlungsmitteln	für	2003,	S.	19.
46	 Transaktionsnummer	(sechsstellig),	wird	zur	Identifikation	bei	der	Datenübertragung	beim	Onlinebanking	verwendet.
47	 Verweis	auf	eine	andere	Internetseite,	beim	Anklicken	gelangt	der	Nutzer	automatisch	auf	die	Zielseite.
48	 Eine	aktuelle	Liste	der	angeschlossenen	Firmen	kann	bei	www.sperr-notruf.de	eingesehen	werden.
49	 Vgl.	z.	B.	Hinweise	bei	leVi, m.	und	J. hAndley,	1998.
50	 Flood-pAGe, c.	und	J. tAylor	(Hg.),	2003,	S.	78.
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Wie	 in	 Schaubild	 3.3-5	 ersichtlich,	machen	 sonstige	 Betrugsvarianten	mehr	 als	 jede	 dritte	 Tat	 aus.	

Eine	differenzierende	Darstellung	gibt	Tabelle	3.3-1;	hier	sind	auch	die	Schäden	erkennbar,	die	für	die	

jeweiligen	Betrugsarten	von	den	Anzeigeerstattern	angegeben	wurden.

Tabelle �.�-�: Betrugsarten: Fälle, Häufigkeitszahlen (HZ) und Gesamtschaden durch die 
vollendeten Fälle �00�

Schlüs-
selzahl

�ariante Fälle HZ Schaden (Mio.)*

5100 Betrug (gesamt) 	 949.921 	 1151,4 	 2.389,0

5110 Waren- und Warenkreditbetrug 	 300.722 	 364,5 	 302,1

5120 Grundstücks- und Baubetrug 	 681 	 0,9 	 64,9

5130 Beteiligungs- und Kapitalanlagebetrug 	 10.675 	 12,9 	 396,8

5140 Geldkreditbetrug 	 6.789 	 8,2 	 226,4

5150 Erschleichen von Leistungen 192.930 	 233,9 	 3,4

5160 Betrug mittels rechtswidrig erlangter unbarer  
Zahlungsmittel

	 103.706 	 125,7 	 61,9

5170 sonstiger Betrug 	 333.131 	 403,8 	 1.325,6

Darunter:

5171 Leistungsbetrug 	 28.617 	 34,7 	 67,2

5172 Leistungskreditbetrug 	 41.648 	 50,5 	 118,6

5174 Versicherungsbetrug 	 9.746 	 11,8 	 74,4

5175 Computerbetrug 	 15.875 	 19,2 	 24,4

5177 Betrug	z.	Nachteil	v.	Sozialversicherern 	 7.484 	 9,1 	 32,5

5178 sonst.	Sozialversicherungsbetrug 	 21.448 	 26,0 	 85,1

5179 Betrug	mit	Zugangsberechtigung	zu		
Kommunikationsdiensten

	 5.788 	 7,0 	 17,0

5181 Abrechnungsbetrug 	 9.296 	 11,3 	 24,6

5182 Einmietbetrug 	 11.387 	 13,8 	 26,5

5183 Kontoeröffnungs	bzw.	Überweisungsbetrug 	 11.130 	 13,5 	 45,7

5189 sonstige	weitere	Betrugsarten 	 132.178 	 160,2 	 594,3

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.
*	Nur	für	vollendete	Fälle

Die	unter	der	Sammelkategorie	„sonstiger	Betrug“	erfassten	Taten	zum	Nachteil	von	Organisationen	

(Versicherungen,	Banken,	Sozialämter,	Krankenkassen	etc.)	bzw.	zwischen	Privaten	(insbesondere	in	

Tab.	3.3-1	unter	dem	Straftatenschlüssel	5189)	sind	sehr	verschiedenartig;	nur	wenig	wurde	zu	diesen	

Betrugsformen	empirisch	geforscht,	 so	dass	über	 Täter	und	 ihre	Motivation	kaum	etwas	 ausgesagt	

werden	kann.	

In	der	tabellarischen	Aufgliederung	fehlen	einige	betrügerische	Handlungen,	die	verbreitet,	aber	in	

der	PKS	nicht	oder	nicht	vollständig	erfasst	sind.	In	erster	Linie	sind	dies	Steuerstraftaten	und	Delikte	

gegen	 die	Abgabenordnung;	 hier	 ermittelt	 nicht	 die	 Polizei,	 sondern	 die	 Steuerfahndung	 bzw.	 die	

Zollbehörden.51	Man	wird	wohl	davon	ausgehen	können,	dass	die	große	Masse	der	Fälle	von	Steuerkür-

51	 Von	Schwerpunktstaatsanwaltschaften	und	Finanzbehörden	unmittelbar	ohne	Polizeibeteiligung	verfolgte	Taten	(z.	B.	

Arbeitsdelikte,	Subventionsbetrug	etc.)	fehlen	in	der	PKS,	vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Wirtschaftskrimi-

nalität	2004,	S.	21.
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zungen	von	Firmen,	also	Akteuren	im	Geschäftsverkehr,	begangen	werden,	so	dass	es	sich	hier	weit-

gehend	um	Wirtschaftskriminalität	handelt.	Da	in	der	Steuerstrafsachenstatistik	des	Finanzministe-

riums	die	einzelnen	Steuerarten	 (Besitzsteuern	wie	Einkommens-,	Kapital-	und	Vermögenssteuern;	

Verkehrssteuern	wie	z.	B.	Umsatzsteuer)	nicht	differenziert	sind,	lässt	sich	die	Relation	zwischen	von	

Bürgern	und	von	Organisationen	begangenen	Steuerdelikten	aber	nicht	 feststellen.	Man	geht	aber	

davon	aus,	dass	bei	Lohn-	und	Einkommenssteuern	durch	den	Quellenabzug	eher	geringe	Möglich-

keiten	der	 Steuerhinterziehung	bestehen,	 zumindest	was	die	Dimension	des	 Schadens	anbelangt.52	

Dagegen	wird	nicht	selten	bei	der	Veranlagung	der	Einkommensteuer	Betrug	durch	verkürzte	Anga-

ben	zu	Kapitalerträgen	begangen.	Die	in	Reaktion	auf	verbreitete	Steuerflucht	durch	Verlagerung	von	

Kapital	 ins	Ausland	im	Jahre	2004	bis	März	2005	durchgeführte	Amnestie	hat	allerdings	weit	weni-

ger	nachträgliche	Steuerehrlichkeit	bewirkt,	als	bei	Verabschiedung	des	entsprechenden	Gesetzes53	

geschätzt	wurde.	Zuvor	war	bereits	der	Umsatzsteuerbetrug	durch	unberechtigten	Vorsteueranzug	

zum	Anlass	korrigierender	Gesetzgebung	geworden.54	In	welchem	Umfang	dieses	Gesetz	Wirkungen	

erzielt	hat,	lässt	sich	derzeit	noch	nicht	bestimmen.	

3.3.1.3.2.1.3 Täter
Die	Vielfalt	von	Betrugsarrangements	verbietet	es,	nach	durchgängigen	Tätermerkmalen	zu	suchen.	

Nur	 sehr	 allgemein	 lassen	 sich	 unterschiedliche	 Handlungsorientierungen	 und	 Tatkontexte	 diffe-

renzieren.	Auslöser	von	Betrugshandlungen	durch	Privatpersonen	können	z.	B.	finanzielle	Engpässe	

sein,	die	durch	Missgeschicke	oder	Fehlkalkulationen	entstanden	 sind.	Bestehende	Überschuldung	

ist	oft	der	Hintergrund	für	eine	Darlehensaufnahme,	deren	Rückzahlung	fraglich	ist.55	Bei	einer	Rei-

he	von	Fällen	des	Leistungsmissbrauchs	zu	Lasten	der	Sozial-	und	Arbeitslosenversicherung	ist	diese	

Konstellation	 gegeben.	Nach	 Befragungsdaten	 einer	 repräsentativen	 Stichprobe	 haben	 3,5	%	 schon	

einmal	 unberechtigt	 Arbeitslosengeld	 bzw.	 -hilfe	 bezogen;	 Sozialhilfebezug	 ohne	 Berechtigung	

gaben	1,4	%	zu.56	Während	nach	der	PKS	im	Jahr	2005	Betrug	insgesamt	zu	70,3	%	von	Männern	und	

29,7	%	von	Frauen	begangen	wurde,	lag	der	Frauenanteil	bei	Sozialleistungsbetrug	mit	42,8	%	darüber.	

Bei	Befragungen	von	Bevölkerungsstichproben	nach	 selbstberichteter	Devianz	berichten	Frauen	 in	

ähnlicher	Höhe	Täterschaft.	So	beträgt	ihr	Anteil	bei	Sozialhilfebetrug	46,2	%,	bei	Arbeitslosenunter-

stützung	36,6	%.57	Frauen	befinden	sich	durch	die	Problematik	der	Verbindung	von	Familie	und	Beruf,	

insbesondere	 nach	 Trennung	 vom	 Partner,	 natürlich	 auch	 häufiger	 in	 Gelegenheitsstrukturen	 für	

Leistungsmissbrauch.58

Nach	 dem	 Stand	 internationaler	 Forschung	 handeln	 Mittelschichtangehörige	 keineswegs	 seltener	

betrügerisch,	 insbesondere	um	den	Lebensstandard	und	Lebensstil	zu	finanzieren,	der	 ihnen	ange-

messen	 erscheint:59	 Kostspielige	 Statussymbole,	 Sammelleidenschaften,	 Glücksspiel,	 Vermögens-

einbußen	nach	 Scheidung	können	Auslöser	 für	betrügerisches	Verhalten	 sein.	 Finanzielle	und	per-

sönliche	 Krisen	 können	 zu	 Wendepunkten	 im	 Lebensverlauf	 hin	 zur	 Kriminalität	 werden,	 so	 dass	

erlangte	soziale	Positionen	nun	betrügerisch	ausgenutzt	werden.	Was	zunächst	Einzeltaten	sind,	kann	

–	bei	Erfolg	–	zur	habitualisierten	Strategie	werden:	Leistungsbetrug	im	Handwerk,	Provisionsbetrug	

52	 pAuFler, A.,	1983,	S.	10.
53	 Gesetz	zur	Förderung	der	Steuerehrlichkeit,	BundesGesetzBlAtt	vom	23.12.2003.
54	 Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz	2001.
55	 lenz, e.,	1961,	S.	43	ff.
56	 lAmneK, s.	u.	a.,	2000,	S.	135.
57	 Ebenda	S.	171.
58	 Ebenda,	S.	227.
59	 duFField, G.	und	p. GrABosKi,	2001,	S.	2.
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von	Vertretern	oder	bei	Arbeitsvermittlern60,	Unredlichkeiten	beim	Verkauf	gebrauchter	Autos.	Eher	

schon	professionelle	Betrüger	 entwickeln	Methoden	der	Gebührenerschleichung	durch	Dialer-Pro-

gramme	im	Internet	oder	Fangnummern	für	Rückrufe	bei	Handys	etc.	Dabei	kann	auch	der	Reiz	eine	

Rolle	 spielen,	 sich	 als	 cleverer	 zu	 beweisen,	 als	 es	 die	 Betrogenen	 sind.	 Rationalisierungsstrategie	

heißt:	Die	Opfer	sind	aufgrund	ihrer	Vertrauensseligkeit	selber	schuld.	Im	Extrem	gehen	die	Betrüger	

–	etwa	bei	Kapitalanlagegeschäften	–	davon	aus,	dass	die	Betrogenen	 selber	betrügen	wollten,	 z.	B.	

durch	Steuerhinterziehung	oder	Geldwäsche.61	Wer	Versicherungsbetrug	oder	auch	Unterschlagung	

und	Untreue	gegenüber	dem	Arbeitgeber	begeht,	für	den	kann	auch	die	Vorstellung	eines	gerechten	

Ausgleichs	für	eine	minderbezahlte	Arbeitsleistung	handlungsleitend	oder	wenigstens	zur	Rechtfer-

tigung	dienlich	sein.62	

Versicherungsbetrug63,	der	in	den	Medien	oft	als	„Kavaliersdelikt“	bzw.	„Volkssport“	bezeichnet	wird,	

verursacht	nach	Angaben	des	Verbandes	der	Deutschen	Versicherungswirtschaft	Schäden	von	etwa	

vier	Milliarden	Euro	im	Jahr.64	Allerdings	wird	diese	Schadenshöhe	auch	angezweifelt.65	Klein	schätzt	

für	die	–	neben	der	privaten	Haftpflicht-	und	Hausratsversicherung	–	besonders	 stark	betrugsanfäl-

ligen	Kfz-Versicherungen	den	Schaden	auf	1,5	Milliarden;66	dabei	liegt	die	in	der	Versicherungsbran-

che	 verbreitete	Annahme	 zugrunde,	 dass	 zwischen	8	%	und	 10	%	 aller	 gemeldeten	 Schäden	der	Kfz-

Haftpflichtversicherung	manipuliert	sind.	Die	 in	Tab.	3.3-1	 für	Versicherungsbetrug	ausgewiesenen	

74,4	 Millionen	 Euro	 sind	 im	 Vergleich	 zu	 den	 Milliardenschätzungen	 der	 Versicherungen	 deshalb	

geringer,	weil	 nur	 vollendete	 Fälle	 berücksichtigt	wurden	 und	weil	 die	 Schätzungen	 der	Versiche-

rungswirtschaft	auf	unentdeckt	gebliebene	Betrugsfälle	hochgerechnet	wurden.	Allerdings	verzich-

ten	Versicherungen	nicht	selten	auch	auf	eine	Anzeige,	weil	der	Aufwand	des	Nachweises	von	Betrug	

in	keinem	angemessenen	Verhältnis	zum	Schaden	steht,	und	suchen	Kompensation	durch	Änderung	

der	Prämienhöhe.	Als	Formen	von	Versicherungsbetrug	kommen	in	Betracht:67

1.	 betrügerischer	Vertragsabschluss,

2.	 vorsätzliches	Herbeiführen	eines	Schadensfalles,

3.	 Vortäuschen	eines	Versicherungsfalles,

4.	 Umdefinieren	eines	Schadensfalles	als	Versicherungsfall,

5.	 Übertreibungen	der	eingetretenen	Schadenshöhe.

	

Während	das	Verschweigen	von	versicherungserheblichen	Informationen	(1.)	eher	selten	ist,	kommt	

dem	vorsätzlichen	Herbeiführen	des	Schadensfalles	 (2.)	 insbesondere	bei	Kfz-Versicherungen	wach-

sende	 Bedeutung	 zu.	 Provozierte	 Verkehrsunfälle	 sind	 allerdings	 Betrugsvarianten,	 bei	 denen	 kol-

lusiv	 handelnde	 Personengruppen	 (Fahrer,	Werkstätten,	 Gutachter)	 tätig	 sind;	 dies	 ist	 auch	 bei	 (3.)	

vorgetäuschten	Versicherungsfällen	(insbesondere	fingiertem	Diebstahl)	oft	der	Fall.	Demgegenüber	

sind	 die	 beiden	 letztgenannten	 Varianten	 unter	 Gelegenheitstätern	 verbreitet;	 so	 macht	 man	 aus	

Unglücken	noch	einen	gewissen	Profit.	Tatsächlich	sind	die	Varianten	des	Umdefinierens	und	Über-

treibens	in	94	%	der	Betrugsfälle	verwendet	worden,	die	bei	Selbstberichtsstudien	Befragte	berichtet	

60	 der spieGel	12/	2004,	S.	68.	
61	 lieBel, h. J.	und	J. oemichen,	1992,	S.	154.
62	 duFField, G.	und	p. GrABosKi,	2001,	S.	6.
63	 Dieser	Begriff	umfasst	alle	Formen	von	Betrug	zum	Nachteil	von	Versicherungen,	nicht	nur	Versicherungsmissbrauch	

(§	265	StGB).
64	 www.gdv.de/presseservice/16813.htm.
65	 FetchenhAuer, d.,	1998,	S.	96.
66	 Klein, 2002,	S.	12.
67	 wendt, F.,	1995,	S.	15	ff.
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haben.68	Die	Prävalenz,	 jemals	einen	Versicherungsbetrug	begangen	zu	haben,	schwankt	zwischen	

10	%69,	23	%70	und	27	%.71	Da	Lebenszeitprävalenz	ein	sehr	vager	Indikator	ist,	sind	Angaben	bezüglich	

des	letzten	geltend	gemachten	Versicherungsfalls	schlüssiger:	7	%	gaben	an,	durch	Übertreibung	oder	

Umdefinition	betrogen	zu	haben.	Würde	man	auf	diese	Selbstauskünfte	und	die	Häufigkeitsziffer	für	

Versicherungsbetrug	 in	der	PKS	 (zwischen	 10	und	 14	 je	 100.000	 schwankend)	eine	Dunkelfeldschät-

zung	stützen,	käme	man	zu	Relationen	von	mindestens	1:100.	Sie	wäre	übrigens	deshalb	nicht	unre-

alistisch,	weil	Versicherungen	vermutete	Schadensübertreibungen	im	Bagatellbereich	nicht	nachre-

cherchieren72,	wenn	dies	unwirtschaftlich	ist.	Auch	die	Möglichkeit	der	fiktiven	Schadensabrechnung	

eröffnet	 Betrugsmöglichkeiten.73	 Darüber	 hinaus	 helfen	 zuweilen	 auch	 Außendienstangehörige,	

die	 Schadensmeldung	 möglichst	 ergiebig	 für	 die	 Versicherten	 zu	 gestalten74,	 insbesondere	 wenn	

damit	weitere	Versicherungsabschlüsse	erleichtert	werden.	In	der	Konkurrenz	um	Kunden	ist	groß-

zügige	 Schadensabwicklung	 eine	 Strategie,	mit	 der	Versicherungen	 selbst	 zum	Betrug	beitragen.75	

Dies	geschieht	auch	dadurch,	dass	nur	selten	angezeigt	wird.	Als	Sanktionen	stehen	zur	Verfügung:	

Verweigerung	der	Ersatzleistung,	Einforderung	der	Ermittlungskosten,	notfalls	auch	Vertragskündi-

gung.	Die	geringe	Anzeigebereitschaft	beruht	auf	der	Schwierigkeit,	für	die	einzelnen	Tatmerkmale	

des	Betruges	Beweis	zu	führen.76

Täterschaft	ist	bei	Personen	mit	höherem	sozioökonomischen	Status	wahrscheinlicher,	weil	bei	ihnen	

einerseits	größerer	Versicherungsschutz	besteht.77	Auch	 sind	unter	 ihnen	bestimmte	Einstellungen	

und	Erfahrungen	weiter	verbreitet,	die	den	Versicherungsbetrug	fördern.	Dazu	gehören:

	 Missverstehen	 der	 Versicherung	 als	 monetäre	 Äquivalenz	 zwischen	 Prämien	 und	 Erstattungen	

statt	als	Solidargemeinschaft,

	 Erlebnisse	von	Zahlungsverweigerung	bei	Lücken	im	Versicherungsschutz,

	 Anonymität	und	Prosperität	von	Versicherungsunternehmen.	

	

Auf	 diesem	 Hintergrund	 ist	 das	 Unrechtsbewusstsein	 bei	 Versicherungsbetrug	 gering.78	 Anders	

gesagt:	Das	 Image	der	Versicherungen	 ist	eng	korreliert	mit	Tatbereitschaft.	Wird	statt	der	Solidar-

gemeinschaft	das	Versicherungswesen	als	geprägt	von	Profitorientierung	wahrgenommen,	lässt	sich	

Betrug	leichter	legitimieren79,	erscheint	er	weniger	moralisch	verwerflich.	Die	moralische	Bewertung	

des	Versicherungsbetruges	ist	aber	die	entscheidende	Handlungskomponente.	Und	zwar	gerade	des-

halb,	weil	die	meisten	Versicherungsbetrüger	Einmaltäter	sind;	drei	oder	mehr	Betrügereien	gaben	

bei	FetchenhAuer	nur	3	%	der	Befragten	an.80	Wenn	Neutralisierungstechniken	(Ablehnung	des	Opfers	

bzw.	Leugnung	des	Schadens)	überzeugend	erscheinen,	fällt	auch	dem	ansonsten	rechtstreuen	Bürger	

Devianz	leicht(er).	

68	 FetchenhAuer, d.,	1999,	S.	300.
69	 Focus	11/1994,	S.	211.
70	 FetchenhAuer, d.,	1998,	S.	227.
71	 Unter	Bezugnahme	auf	die	psychonomics	Versicherungsbetrugstudie	von	1996	und	den	Kundenmonitor	Assekuranz	von	

2001,	vgl.	www.lexisnexis.de	(31.7.2002).	
72	 FetchenhAuer, d.	und	h. müller,	1996,	S.	620.
73	 dornwAld, w.,	1990,	S.	283.
74	 GAs, B.,	1998,	S.	7.
75	 niemi, h.,	1991,	S.	213.
76	 weiBel, J.,	1993,	S.	142;	münstermAnn, h.,	1994,	S.	389.
77	 FetchenhAuer, d.,	1998,	S.	102	bzw.	S.	249.
78	 Arnold, r.,	1992,	S.	130.
79	 FetchenhAuer, d.,	1999,	S.	298.
80	 FetchenhAuer	1998,	S.	227.
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3.3.1.3.2.1.4 Öffentlichkeitswirksame Fälle: Abrechnungsbetrug 
In	 den	 letzten	 Jahren	 ist	 Abrechnungsbetrug	 insbesondere	 im	 Gesundheitswesen	 intensiv	 in	 den	

Medien	 diskutiert	 worden.	 Zwar	 ist	 man	 schon	 in	 den	 80er	 Jahren	 verstärkt	 auf	 falsche	 Abrech-

nungen	von	Ärzten	und	Apothekern	aufmerksam	geworden.81	Aber	erst	der	Herzklappenskandal,	in	

den	1.860	Mediziner	und	Angestellte	 in	418	Kliniken	verwickelt	waren82,	die	 für	Herzschrittmacher,	

Herzklappen	 und	 andere	 Implantate	 neben	 der	 Entgegennahme	 von	Vergünstigungen	 seitens	 der	

Hersteller	u.	a.	auch	erhöht	gegenüber	den	Krankenkassen	abgerechnet	hatten,	wurden	die	Medien	

aufmerksam.	Die	Polizei	 in	den	Ländern	Berlin,	Hamburg	und	Rheinland-Pfalz	richtete	von	1995	an	

besondere	 Ermittlungsgruppen	 ein.	 Bei	 der	 AOK	 Niedersachsen	 wurde	 1998	 eine	 Untersuchungs-

gruppe	 Falschabrechnung	 gegründet.	 Ob	 die	 Schaffung	 von	 Expertenteams	 die	 registrierten	 Fälle	

von	Abrechnungsbetrug	erhöht	hat,	lässt	sich	nicht	sagen,	da	erst	ab	1999	in	der	PKS	diese	Betrugsart	

gesondert	 ausgewiesen	wird.	 Auch	umfasst	 sie	mehr	 als	 das	Gesundheitswesen	 (z.	B.	 auch	Kfz-Gut-

achter,	Rechtsanwälte	etc.),	wobei	allerdings	insbesondere	Großverfahren	im	Gesundheitswesen	die	

Zahlen	bestimmen.83	Problematisch	bei	der	Interpretation	der	Zahlen,	die	in	den	Jahren	1999	bis	2005	

zwischen	ca.	9.300	und	17.400	(Ausnahme	2001:	4.695)	Fälle	betrafen,	ist	aber	ein	Spezifikum	der	Zähl-

weise.	Werden	z.	B.	seitens	einer	größeren	Optikerkette	statt	der	in	die	Brillen	tatsächlich	eingesetzten	

einfachen	Gläser	teure	Trifokalgläser	gegenüber	den	Krankenkassen	berechnet,	wird	je	geschädigter	

gesetzlicher	 Krankenkasse	 möglicherweise	 jeweils	 nur	 ein	 Fall,	 bei	 Privatpatienten	 dagegen	 jeder	

Patient	als	Fall	registriert.84	Aber	nicht	nur	deshalb	sind	Häufigkeitszahlen	der	PKS	nur	ein	Indiz	für	

die	Verbreitung	von	Abrechnungsbetrug.	Der	Gesamtschaden	wird	von	der	AOK	Niedersachsen	und	

Transparency	International	auf	 jährlich	eine	Milliarde	Euro	geschätzt,	ein	Vielfaches	der	 in	der	PKS	

vermerkten	Schadenssummen.	Geschätzt	wird,	dass	etwa	5	%	der	Ärzte	unkorrekt	abrechnen85,	wobei	

sie	teilweise	aufgrund	der	Kompliziertheit	der	Gebührenordnungen	(EBM,	GOÄ)	Irrtümer	begehen.86	

Allerdings	 stehen	sie	 im	Zentrum,	etwa	wenn	Ärzte	Laborleistungen	zu	Unrecht	als	 selbst	erbracht	

abrechnen87,	oder	wenn	sie	nach	der	GOÄ	„kreativ	abrechnen“.88	Andere	Akteure	im	Gesundheitswe-

sen	 sind	gleichfalls	 in	beträchtlichem	Maße	beteiligt:	Optiker,	die	 selbst	Verschreibungen	erstellen	

können,	stellen	den	Kassen	teurere	Gläser	als	eingesetzt	in	Rechnung89,	Apotheker	rechnen	Rezepte	

für	verstorbene	Patienten	ab.90	Gleichwohl	wird	nur	ein	kleiner	Teil	solcher	Unregelmäßigkeiten	ange-

zeigt.	Die	kassenärztlichen	Vereinigungen	 sind	eher	an	 interner	Regelung	mit	den	betrügerischen	

Vertragsärzten	 interessiert.91	Und	auch	die	gesetzlichen	Krankenkassen	wollen	nicht	 zur	 „Krimina-

lisierung	 der	 Leistungsanbieter	 im	 Gesundheitswesen“	 beitragen.92	 Ihnen	 ist	 mehr	 an	 Schadenser-

satzleistungen	gelegen	als	an	Strafverfahren,	bei	denen	sie	als	Sachverständige	mit	hohem	Arbeits-

aufwand	 tätig	 sein	 müssten.	 Die	 wirtschaftliche	 Lösung	 entspricht	 ihrem	 Ansatz	 mehr.	 Präventiv	

wirksamer	erscheinen	ihnen	Fallpauschalen	bzw.	Diagnosis	Related	Groups93,	welche	die	Abrechnung	

nicht	 erbrachter	 Leistungen	 ausschließen.	 Sie	 haben	 jedoch	bei	 einem	Anfangsverdacht	 nach	dem	

81	 etscheidt, J.,	1988,	S.	31	ff.
82	 BAnnenBerG, B.,	2002,	S.	153.
83	 BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Jahresbericht	Wirtschaftskriminalität	2001,	S.	182.
84	 herFF, h.,	2002,	S.	3.
85	 etscheid, J.,	1988,	S.	48.
86	 KondzielA, A.,	2004,	S.	385.
87	 FinAnciAl times deutschlAnd,	13.6.2003.
88	 ärzte-zeitunG,	5.	August	2004.
89	 Mitteilung	von	P.	Scherler	(AOK	Niedersachsen),	vgl.	der spieGel	37/	2004,	S.	89.
90	 niedersächsisches innenministerium und Justizministerium	(Hg.),	Bericht	zur	Inneren	Sicherheit	in	Niedersachsen	1992–2001,	

S.	116.
91	 hess, r.,	2000,	S.	7.
92	 Ahrens, h. J.,	2004,	S.	5.
93	 hAschKe, m.,	2004,	S.	9	f.
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seit	1.	Januar	2004	geltenden	§	197a	SGB	V	(bzw.	§	81a	SGB	V)	auch	eine	Pflicht	zur	Unterrichtung	der	

Staatsanwaltschaften.	 Präventive	Ansätze	werden	gegenwärtig	diskutiert,	weil	 von	 ihnen	auch	 ein	

Effekt	der	Senkung	von	Gesundheitskosten	ausgehen	könnte.	Dazu	sollten	die	Versicherten	(wie	bei	

den	Privatversicherten	üblich)	sich	die	Abrechnungen	der	von	den	Vertragsärzten	geltend	gemachten	

Leistungen	zur	Prüfung	nach	§	305	SGB	V	vorlegen	lassen.	

3.3.1.3.2.2 Untreuedelikte und Unterschlagung
Zu	 den	Vermögensdelikten	 gehören	 ferner	Veruntreuung	 und	Unterschlagung,	 die,	wie	 Schaubild	

3.3-1	zeigt,	kontinuierlich	zunehmen	und	sich	seit	1993	verdoppelt	haben.	Bei	Unterschlagung	handelt	

es	 sich	zu	einem	beträchtlichen	Teil	um	Personaldelikte,	begangen	 in	der	Lagerhalle,	 im	Büro	oder	

in	der	Chefetage.	Weniger	zahlenmäßig	als	mit	Blick	auf	den	entstandenen	Schaden	bedeutsam	sind	

Unterschlagungen	von	Kraftfahrzeugen,	häufig	von	gemieteten	Autos.	Sie	bewirkten	immerhin	41	%	

des	Gesamtschadens	von	351,4	Millionen,	den	Unterschlagungen	im	Jahr	2005	anrichteten.	Dabei	sta-

gnieren	–	im	Kontrast	zum	Rückgang	von	Autodiebstahl	–	die	Unterschlagungen	gemieteter	Autos.94	

Während	sonstige	Unterschlagungen	eher	von	Betriebsangehörigen	auf	mittlerer	und	unterer	Ebene	

begangen	 werden,	 sind	 Untreuedelikte	 mehr	 Taten	 des	 Managements	 bzw.	 der	 Geschäftsleitung.	

In	der	PKS	besonders	ausgewiesen	ist	das	Veruntreuen	von	Arbeitsentgelt.	Dieses	Delikt	hat	sich	seit	

1993	(HZ:	10,1)	mehr	als	verdreifacht	(2005:	32,2)	und	macht	weit	mehr	als	die	Hälfte	aller	Veruntreu-

ungen	aus.	Die	Untreuedelikte	fallen	durch	ihre	immense	Schädlichkeit	auf;	der	geschätzte	Schaden	

summiert	sich	für	das	Jahr	2005	auf	776,2	Millioen	Euro.	Der	Anstieg	der	Vertrauensdelikte	zeigt	sich	

nicht	nur	in	der	PKS,	sondern	auch	in	Befragungen	der	großen	Betriebe,	die	regelmäßig	von	großen	

Wirtschaftsprüfungsfirmen	 durchgeführt	 werden.	 Allerdings	 wird	 meist	 ein	 weiterer	 Begriff	 für	

Schädigung	durch	Mitarbeiter,	 der	Personaldiebstähle	 einschließt,	 verwendet.	 Im	 Jahr	 2000	gaben	

bei	einer	Befragung	durch	Ernst	&	Young	43	%	der	Unternehmen	an,	in	den	letzten	drei	Jahren	Opfer	

solcher	Straftaten	geworden	zu	sein,	2003	waren	es	dagegen	78	%.95	

Die	 Schadensangaben	der	 PKS	 sind	 sicher	 im	Wirtschaftssektor,	wo	 Folgekosten,	 Zinseszins	und	Ver-

mögensgefährdungen	in	die	Berechnung	eingehen	können,	stärker	als	im	Allgemeinen	ohnehin	ange-

bracht,	mit	Vorbehalt	zu	betrachten.	Andererseits	wird	polizeilich	nur	ein	kleiner	Teil	der	Schädigungen	

erfasst.	Euler	Hermes,	spezialisiert	auf	Vertrauensschadensversicherung,	schätzt	für	2003	den	gesam-

ten,	von	Mitarbeitern	 ihren	Firmen	zugefügten	Schaden	auf	sieben	Milliarden	Euro96	 (zum	Vergleich:	

sämtliche	 vollendeten	Diebstähle	 im	 Jahr	 2005	 erzeugten	 einen	Gesamtschaden	 von	 2,18	Milliarden	

Euro97).	Davon	wird	allerdings	nur	ein	Teil	angezeigt.	Große	Firmen	(über	100	Millionen	Euro	Umsatz)	

greifen	etwa	bei	75	%	der	Fälle	zu	strafrechtlichen	Mitteln98,	Unternehmen	des	Mittelstandes	zeigen	nur	

jeden	zweiten	Fall	an.99	Hier	bestehen	noch	engere	Bindungen	innerhalb	des	Personals,	die	es	nahele-

gen,	es	bei	arbeitsrechtlichen	oder	auch	nur	zivilrechtlichen	Konsequenzen	(Schuldanerkenntnis	und	

Rückzahlung	der	veruntreuten	Beträge)	zu	belassen.	Interessant	sind	folgende	Details	zu	den	Vertrau-

ensschäden:	Frauen	sind	zu	einem	Drittel	beteiligt,	das	Management	gilt	in	der	Hälfte	der	Fälle	als	Täter,	

die	Taten	spielen	sich	meist	im	bargeldlosen	Zahlungsverkehr	ab,	oft	durch	betrügerische	Veränderung	

94	 BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Kfz-Kriminalität	2003;	15.	Juli	2004,	S.	4;	die	Häufigkeitszahl	schwankt	seit	1998	

um	den	Wert	10,7.
95	 ernst & younG,	2003,	S.	15.
96	 impulse,	Das	Unternehmermagazin,	Februar	2004,	96	f.
97	 BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2005,	Tabellenanhang,	Tabelle	07.	
98	 KpmG,	2004,	S.	16.
99	 euler hermes,	2003,	S.	11.
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der	 Software.100	 Soweit	 die	 Delikte	 Mittelstandsunternehmen	 betreffen,	 geht	 man	 von	 „alltäglicher	

Veruntreuung“101	aus:	Diebstahl	von	Arbeitsmaterial,	unerlaubte	Nutzung	von	Unternehmensressour-

cen,	Betrug	bei	Spesenabrechnungen	oder	durch	Datenmanipulation,	Kreditbetrug.	Für	jeden	zweiten	

Arbeitnehmer	sind	diese	Handlungen,	soweit	sie	im	Bagatellbereich	bleiben,	normal.102

Ein	Drittel	der	Mittelstandsbetriebe	berichtet,	 in	den	 letzten	drei	 Jahren	Opfer	 solcher	Delikte	 (ein-

schließlich	Personaldiebstahl)	 geworden	 zu	 sein,	 bei	 den	Unternehmen	über	 100	Millionen	Umsatz	

waren	es	64	%.103	Die	Ursachen	für	steigende	Personaldelikte	und	Vertrauensschäden	werden	in	Nega-

tiveffekten	 der	 Rationalisierung	 gesehen.	 Durch	 Lean	 Management	 und	 Cost-Cutting-Strategien	

werden	Kontrollen	bei	 Inventarisierung	und	Prüfung	des	Geschäftsverkehrs	 sowie	 Sicherheitsmaß-

nahmen	reduziert.	Durch	Betonung	von	Shareholder	Value	und	Personalabbau	sinkt	die	 Identifika-

tion	der	Mitarbeiter	mit	den	Firmen.104	Dass	Untreuedelikte	eine	Reaktion	auf	betriebliche	Probleme	

darstellen,	ist	mittlerweile	anerkannt:105

	 Vernachlässigung	der	Unternehmensethik,	die	Loyalität	von	Mitarbeitern	fördert,	

	 Personalpolitik,	die	Mitarbeitern	das	Gefühl	ungerechter	Behandlung	vermittelt,	

	 Mängel	der	Kontroll-	und	Prüfverfahren.106

	

Der	Zusammenhang	zwischen	Gefühlen	unfairer	und	ungerechter	Behandlung	bei	Mitarbeitern	und	

ihrer	Devianz	ist	vielfach	bestätigt.107	Die	übrigen	betrieblichen	Probleme	sind	teilweise	Folge	der	Glo-

balisierungs-	und	Ausweitungsbestrebungen	der	Firmen;	sie	verringern	die	Bindung	der	Mitarbeiter	

an	die	Firmen	und	steigern	die	–	manipulationsriskante	–	Abhängigkeit	von	EDV-Vernetzung.	Wirk-

same	Präventionsstrategien	setzen	eine	komplexe	Interessenabwägung	voraus.

3.3.1.3.3 Straftaten im öffentlichen Raum
Im	öffentlichen	Raum	finden	fast	ausschließlich	Eigentumsdelikte,	seltener	Vermögensdelikte	–	mit	

der	Ausnahme	der	Beförderungserschleichung	–	statt.	Typische	Tatarten	sind	Diebstahl	aus	Kiosken	

oder	Schaufenstern	etc.,	aus	Automaten,	sowie	aus	oder	von	Kraftfahrzeugen.	Alle	diese	Delikte	haben	

seit	1993	kontinuierlich	abgenommen.	Die	Eigentumsdelikte	„rund	um	das	Auto“	wie	auch	Fahrrad-

diebstahl	sind	geradezu	prototypisch,	denn	Verkehrsmittel	bleiben	oft	nach	ihrem	Einsatz	auf	Straßen	

und	Plätzen	allgemein	zugänglich.	Umso	wichtiger	ist	der	festzustellende	Trend,	dass	fast	alle	diese	

Delikte	rückläufig	sind.	Der	markante	Rückgang	des	Kfz-Diebstahls	ist	Folge	des	verstärkten	Einbaus	

elektronischer	Wegfahrsperren.	Auch	die	Reduktion	 von	Diebstählen	aus	Kfz	 ist	 durch	 verbesserte	

Sicherungstechnik	(Alarmanlagen,	Codierungen	von	Autoradios	etc.)	gefördert	worden.	Neuerdings	

wenden	sich	Diebe	verstärkt	den	Navigationssystemen	zu,	deren	Verbreitung	die	Gelegenheitsstruk-

turen	mit	fördert.	Die	Problematik	von	Diebstählen	rund	um	das	Auto	ist	im	1.	PSB	ausführlich	analy-

siert	worden.	Der	rückläufige	Trend	trifft	–	unterbrochen	durch	leichte	Anstiege	in	den	Jahren	2002	

und	 2003	 –	 auch	 für	 den	Diebstahl	 von	 Fahrrädern	 zu,	während	Taschendiebstahl	 stagniert.	 Beide	

Delikte	weisen	eine	sehr	niedrige	Aufklärungsrate	auf,	deshalb	können	die	 Informationen	über	die	

100	 KpmG,	2004,	13	f.;	www.gdv.de:	Mitarbeiterkriminalität	(14.	Mai	2003).
101	 euler hermes,	2003,	S.	9.
102	 siedenBurG, B.,	1998,	mit	Verweis	auf	eine	Umfrage	des	stern.
103	 KpmG,	2004,	S.	12.
104	 euler hermes,	2003,	S.	13.
105	 huntinGton, i.	und	d. dAVies,	1999,	S.	161	ff.
106	 Vgl.	mAtsudA, B.,	1997	für	eine	wirksame	Gegenstrategie.
107	 Vgl.	GreenBerG, J.,	1993.
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wenigen	gefundenen	Tatverdächtigen	nicht	hochgerechnet	werden.	Gleichwohl	ist	die	bei	Taschen-

diebstahl	 (Aufklärungsrate	 2005:	 5,4	%)	 in	 der	 PKS	 ausgewiesene	 Quote	 von	 56,3	%	 nichtdeutscher	

Tatverdächtiger	bemerkenswert.	Darin	können	sich	allerdings	auch	spezifische	polizeiliche	Verdäch-

tigungsstrategien	niederschlagen.108	Bei	Fahrraddiebstahl	sind	die	Zusammenhänge,	die	die	Schwan-

kungen	zwischen	2001	und	2003	bewirkt	haben,	nicht	geklärt.

Bei	 den	 Vermögensstraftaten	 handelt	 es	 sich	 –	 mit	 der	 Ausnahme	 der	 Leistungserschleichung	 in	

öffentlichen	Verkehrsmitteln	–	um	Taten	in	der	Privatsphäre,	am	Arbeitsplatz	oder	am	Computer;	in	

der	englischsprachigen	Kriminologie	hebt	man	sie	deshalb	von	„crimes	on	the	streets“	als	„crimes	in	

the	suites“	ab.

3.3.1.4 Strafverfolgung
Die	 Strafverfolgung	 von	 Eigentums-	 und	Vermögenstaten	weist	 einige	Unterschiede	 auf.	Während	

die	 Aufklärungsrate	 bei	 Betrug,	 Untreue	 und	 Unterschlagung	 zwischen	 80	%	 und	 99	%	 schwankt,	

sind	Diebstähle	unter	erschwerenden	Umständen	zu	kaum	mehr	als	 15	%	aufgeklärt;	bei	einfachem	

Diebstahl	erreicht	die	Aufklärungsrate	durch	die	Dominanz	von	Ladendiebstählen,	bei	denen	Tat	und	

Täter	gleichzeitig	entdeckt	werden,	Höhen	bis	zu	50	%.	Aus	dem	Reservoir	der	aufgeklärten	Fälle	wird	

aber	nur	ein	kleiner	Teil	mit	Verurteilung	abgeschlossen;	bei	einfachen	Diebstählen	wie	bei	Diebstäh-

len	unter	erschwerenden	Umständen	ist	es	etwa	jeder	vierte	Fall.109	Hier	werden	also	viele	Verfahren	

eingestellt,	sei	es	mit	oder	ohne	Auflagen	bzw.	wegen	nicht	zur	Anklage	ausreichenden	Tatverdachts	

nach	§	170	Abs.	2	StPO.	Allerdings	fehlen	fallbezogene	Prozessverlaufsstatistiken.	Die	Gegenüberstel-

lung	von	polizeilich	aufgeklärten	Fällen	mit	Verurteilungen	kann	zu	Fehlschlüssen	führen,	weil	die	

Zählweise	in	der	PKS	an	der	Handlung,	in	der	Strafverfolgungsstatistik	an	der	Person	des	Abgeurteil-

ten,	 festgemacht	 ist,	 so	 dass	 die	 bei	 Eigentums-	 oder	Vermögensdelikten	unterschiedliche	Verbrei-

tung	von	Tatmehrheiten	sich	auch	unterschiedlich	auswirken	muss.	Deshalb	ist	eine	Gegenüberstel-

lung	mit	Vermögensdelikten	nur	unter	Vorbehalt	möglich.	Danach	erweist	sich	die	Verurteilungsrate	

bei	Vermögensdelikten	als	etwas	höher;	sie	liegt	bei	33	%.	

Die	Strafzumessung	führt	bei	Eigentumsdelikten	zu	höheren	Strafen.	Fast	jeder	fünfte	vor	einem	Straf-

gericht	abgeurteilte	einfache	Diebstahl,	aber	über	80	%	der	schweren	Diebstähle	haben	Freiheitsstrafe	

zur	Folge,	von	denen	zwischen	50	%	und	60	%	zur	Bewährung	ausgesetzt	werden.	Dieser	Gebrauch	von	

Freiheitsstrafen	ist	damit	häufiger	als	bei	den	Straftaten	insgesamt.	Bei	Vermögensdelikten	ist	dage-

gen	die	Sanktionierung	etwas	milder.	Jeder	sechste	abgeurteilte	Betrug	zieht	eine	Freiheitsstrafe	nach	

sich,	die	aber	zu	75	%–80	%	zur	Bewährung	ausgesetzt	wird;	nur	gravierendere	Betrugs-	und	Untreue-

fälle	werden	 schwerer	 bestraft.	 Die	wegen	Betrugs-	 und	Untreuedelikten	Verurteilten	 können	 also	

häufiger	als	der	durchschnittliche	Verurteilte	mit	einer	Geldstrafe	oder	einer	Freiheitsstrafe,	die	zur	

Bewährung	ausgesetzt	wird,	rechnen.110

Verfahren,	 die	 Vermögensdelikte	 zum	 Gegenstand	 haben,	 werden	 zwar	 etwas	 seltener	 eingestellt	

als	Eigentumsdelikte,	aber	angesichts	der	durchaus	beträchtlichen	Schäden	ist	die	Einstellungsquote	

recht	hoch.	Schon	in	den	1980er	Jahren	lag	sie	über	50	%.111	Dabei	sind	aber	auch	Einstellungen	nach	

§154	StPO	einbezogen,	zur	Beschränkung	des	Prozessstoffes	auf	wesentliche	Haupttaten.	Hier	deuten	

108	 Vgl.	Feuerhelm, w.,	1987.
109	 Die	Relationen	beziehen	sich	auf	die	im	Jahre	2004	Verurteilten	sowie	die	im	Jahre	2003	polizeilich	ermittelten	Tatver-

dächtigen	im	früheren	Bundesgebiet	mit	Gesamtberlin	und	können	nur	als	Schätzwerte	verstanden	werden.
110	 Vgl.	für	alle	Zahlen	stAtistisches BundesAmt (Hg.),	Strafverfolgungsstatistik	2004,	Tabelle	3.1.
111	 lessner, J.,	1984,	S.	208.
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sich	 größere	 Schwierigkeiten	 bei	 der	 Beweisbarkeit	 insbesondere	 der	 Vorsätzlichkeit	 aller	 Teilele-

mente	des	Betrugstatbestandes	an.	Folge	dieses	–	auch	international	gegebenen	–	Verfolgungsdefizits	

ist	ein	für	Vermögensdelikte	besonders	geringes	präventives	Potenzial	der	Strafjustiz.	

3.3.1.5 Ausblick
Bürger	 sind	von	Kindheit	an	bemüht	zu	verhindern,	dass	 ihr	Eigentum	gestohlen	wird.	Ebenso	ver-

suchen	 sie	 zu	 vermeiden,	 Teile	 ihres	Vermögens	durch	Betrug	 zu	 verlieren.	Dabei	 sind	 sie	 auf	 stets	

aktualisierte	Informationen	angewiesen,	mit	welchen	Techniken	und	Tricks	solche	Delikte	begangen	

werden.	 Für	 verbesserten	 Opferschutz	 sind	 also	 vor	 allem	 Informationen	 über	 aktuell	 praktizierte	

Betrugs-	oder	Einbruchsformen	wichtig.	Die	Praxis	der	Polizei,	regional	vor	aktuell	auffälligen	Bege-

hungsformen	über	die	Medien	zu	warnen,	kann	nicht	intensiv	genug	betrieben	werden.	Zwar	ist	mit	

solcher	 Informationsweitergabe	 immer	 auch	 die	 Gefahr	 verbunden,	 Tatinteressierten	 Details	 über	

einen	wirkungsvollen	Modus	Operandi	zu	verraten,	doch	hat	die	Opferinformation	höheres	Gewicht.	

Insbesondere	 im	 englischsprachigen	Raum	 sind	 dazu	 differenzierte	Vorstellungen	 entwickelt	wor-

den.112	So	werden	von	Verbraucherschutzorganisationen	im	Internet	detaillierte	Informationen	über	

Betrugsschemata	 mitgeteilt.113	 In	 Deutschland	 informieren	 Polizei	 und	 Verbraucherschutzorgani-

sationen	 regelmäßig	über	 neue	Betrugsgefahren	 (www.vzbe.de;	www.polizei-beratung.de).	Um	die	

Ausnutzung	 von	 Vertrauen	 durch	 Vermögensdelikte	 zu	 begrenzen,	 sind	 beispielsweise	 auch	 spe-

zielle	Ratgeber	nützlich,	 so	 etwa	 für	Kapitalanleger,	denen	dadurch	die	Risiken	bestimmter	Rendi-

teankündigungen	deutlicher	werden.114	Zur	Reduktion	des	Waren-	und	Warenkreditbetrugs,	der	 in	

wachsendem	Maße	durch	Internetverkäufe	begangen	wird,	sind	von	verschiedenen	Auktionshäusern	

„Safe-Harbour“-Maßnahmen	 entwickelt	 worden:	 Identitätsverifikation,	 Modus-Operandi-Informa-

tion,	sichere	Bezahlsysteme	etc.115	Allerdings	besteht	weiterer	Bedarf	an	Sicherungsvorkehrungen	in	

diesem	boomenden	Marktsektor.

Die	Möglichkeiten	der	auf	Strafverfolgung	gestützten	Prävention	sind	durch	die	knappen	Ressourcen	

staatsanwaltlicher	 und	 richterlicher	 Tätigkeit	 begrenzt.	 Die	 sich	 seit	 längerem	 abzeichnende	 Ent-

wicklung	des	Rückgangs	von	schweren	Eigentumsdelikten	und	des	Anwachsens	der	Vermögenskri-

minalität	 regt	 Überlegungen	 über	 einen	 den	 Schadensgrößen	 adäquateren	 Ressourceneinsatz	 an.	

Dazu	gibt	es	eine	breite	Palette	von	Vorschlägen.	Da	Delikte	wie	Ladendiebstahl	und	Beförderungs-

erschleichung	 in	größerem	Umfang	Personalkapazitäten	der	Polizei,	der	 Staatsanwaltschaften	und	

der	Gerichte	binden,	 setzen	die	Vorschläge	 (z.	B.	 Strafgeld	 für	 Ladendiebe)	oft	hier	an.	Breitere	und	

differenziertere	Ansätze	haben	die	Hessischen116	und	Niedersächsischen117	Kommissionen	zur	Reform	

des	Strafrechts	vorgelegt,	die	aus	dem	Ansatz	„Rechtsgüterschutz	durch	Entkriminalisierung“	heraus	

etliche	 Lösungsvorschläge	 entwickelt	 haben.	 Es	 erscheint	 aus	 wissenschaftlicher	 Sicht,	 und	 insbe-

sondere	auch	aus	der	Sicht	der	Praxis118,	dringlich,	dass	alle	Möglichkeiten	der	Entlastung	der	Polizei	

und	 Staatsanwaltschaft	 von	 der	 Verfolgung	 von	 Kleindelikten	 zugunsten	 intensiverer	 und	 damit	

auch	 abschreckungswirksamerer	 Entdeckung	 und	 Aufklärung	 von	 schweren	 Vermögensdelikten	

geprüft	 werden.	 Von	 der	 Frage,	 inwieweit	 die	 Möglichkeiten	 zu	 technischer	 Prävention	 durch	 die	

112	 Vgl.	BAldocK, t.,	1997,	Das	home oFFice	hat	auf	seiner	Internetseite	qualifizierte	Schutzhinweise,	insbesondere	bezogen	auf	

„plastic	fraud“,	also	Betrug	mit	Debit-	oder	Kreditkarten.
113	 smith, r. G.,	2003,	S.	15;	siehe	auch	http://www.fraud.org/.
114	 So	etwa	Brendel, m.	und	u. ludwiG,	2002.
115	 Vgl. wAhAB, m.,	2004.
116	 AlBrecht, p.-A.	u.	a.,	1992.
117	 AlBrecht, p.-A.	u.	a.,	1992.
118	 Vgl.	die	Vorschläge	z.	B.	auf	der	GdP-Tagung	in	Berlin	zur	Kriminalitätsbekämpfung,	Tagesspiegel	vom	03.02.2006.
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potenziell	 Geschädigten	 ausgeschöpft	 sind,	 könnte	 auch	 abhängen,	 ob	 Strafrecht	 als	 Ultima	 Ratio	

zum	Zuge	kommen	muss	oder	ob	zivilrechtliche	Lösungen	in	Frage	kommen.	Bei	Eigentumsdelikten	

sind	deutliche	Erfolge	der	auf	Erschwerung	von	Tatausführung	gerichteten	technischen	Prävention	

nachgewiesen.	So	haben	technische	Sicherungsvorkehrungen,	insbesondere	die	elektronische	Weg-

fahrsperre,	zu	einem	sehr	starken	Rückgang	der	Diebstähle	aus	Kfz	und	der	Diebstähle	von	Kfz	geführt	

(s.	o.	Kapitel	3.3.1.2).	Damit	vergleichbare	Ansätze	sind	bei	den	Vermögensdelikten	komplizierter	zu	

entwickeln,	aber	nicht	aussichtslos.

Die	 Prävention	 von	Betrug	und	Untreue,	 bei	 denen	Organisationen	Opfer	 sind,	 ist	 im	Vorfeld	 straf-

rechtlicher	Verfolgung	durchaus	wirksam	und	praktikabel.	So	werden	die	zur	Abwehr	von	Vertrau-

ensschaden	 entwickelten	 Systeme	 von	 Außen-	 und	 Innenrevisionen	 immer	 weiter	 differenziert.	

Präventionskonzepte	können	hier	auf	unterschiedlichen	Niveaus	ansetzen:	 (a)	 zunächst	bei	Kontex-

ten	der	 Tatsituation	 im	 Sinne	des	 Routine-Activities-Ansatzes119,	 also	 target	 hardening	 (wirksamere	

Schutztechniken)	 und	 verfeinerter	 Kontrollierbarkeit	 des	 jeweiligen	 Handlungsszenarios.	 (b)	 Ein	

anderer	 Ansatz	 gilt	 den	 verbesserten	 Aufdeckungschancen	 der	 Taten	 von	 Mehrfachbetrügern.	 Ein	

Schritt	in	diese	Richtung	ist	etwa	die	Datei	uniwAGnis,	die	beim	Gesamtverband	der	deutschen	Versi-

cherungswirtschaft	geführt	wird.	Hinsichtlich	bestimmter	Kriterien	auffällige	Schadensmeldungen	

werden	gespeichert	und	bei	Auftreten	einer	ähnlichen	Schadensmeldung	erhalten	beide	betroffenen	

Versicherungen	 Informationen	 über	 den	 Versicherungsnehmer,	 um	 untereinander	 zu	 klären,	 ob	

betrügerisches	 Verhalten	 vorliegen	 kann.	 Die	 Datei	 uniwAGnis	 hat	 dazu	 geführt,	 dass	 Versicherer	

Schadensfälle	kritischer	betrachten	als	zuvor.120	Präventionskonzepte	könnten	ferner	(c)	ansetzen	an	

den	spezifischen	Rechtfertigungen,	mit	denen	der	illegale	Eigennutz	moralisch	bagatellisiert	wird.	So	

wäre	für	die	Eindämmung	des	Versicherungsbetrugs	wichtig,	das	Missverständnis,	Versicherungen	

betrieben	 lediglich	Geschäftemacherei,	zu	korrigieren	durch	 Intensivierung	des	Verständnisses	 für	

das	Solidarprinzip.121	Inwieweit	Prävention	bei	den	erkennbaren	gesamtgesellschaftlichen	Tendenzen	

einer	Orientierung	 am	Eigennutz	 ansetzen	 könnte,	 ist	 schwer	 zu	 sagen.	 Einflussreich	 ist	 sicher	 die	

wachsende	Monetarisierung	der	gesellschaftlichen	Verhältnisse.	Immer	stärker	werden	gesellschaft-

liche	Abläufe	 auch	hinsichtlich	 ihrer	materiellen	Kosten	bewertet.	 Konkurrenz	und	Optimierungs-

strategien	materieller	Returns	prägen	 zunehmend	das	Alltagsleben122	 und	etablieren	dadurch	eine	

monetäre	Reflexionsebene,	die	mit	anderen	Werten	konkurriert.	Tatsächlich	beruht	die	wachsende	

Kriminalität	der	Mittelschicht	auf	einem	Rückgang	ihres	traditionellen	Engagements	für	den	Erhalt	

gesellschaftlicher	Werte.	Statt	sie	generalisiert	und	universell	zu	verteidigen,	wird	–	wie	Frehsee	sehr	

differenziert	gezeigt	hat123	–	versucht,	an	der	Grenze	des	Erlaubten	zu	agieren.	In	der	Soziologie	wird	

von	einer	neuen	moralischen	Ökonomie	gesprochen,	nach	der	der	Konsument	zum	Souverän	wird,	

der	 sich	auch	über	Normen	 souverän	hinwegsetzen	könne.124	Wo	Normtreue	durch	kalkulierenden	

Umgang	mit	Normen,	die	auf	ihre	situative	Angemessenheit	ausgelotet	werden,	ersetzt	wird,	wird	die	

hinter	den	Normen	stehende	Wertebasis	 irrelevant.	Diese	Umorientierung	beginnt	bei	den	Banken,	

die	nach	Einschätzung	des	vormaligen	WestLB-Vorstands	l. poullAin	 lange	Zeit	dem	Selbstverständ-

nis	nach	Garanten	der	Redlichkeit	im	Geschäftsleben	waren,	während	heute	ihr	Ethos	der	Treuhän-

derschaft	zugunsten	der	Rentabilität	erodiert	erscheint.125	Sie	setzt	sich	über	die	meisten	Sparten	des	

119	 Vgl.	dazu	Felsom, m.,	1998.
120	 Weitere	Informationen	gibt	www.gdv.de.
121	 FetchenhAuer, d.,	1998,	S.	370	f.
122	 lAmneK, s.	u.	a.,	2000,	S.	336.
123	 Frehsee, d.,	1991.
124	 KArstedt, s.,	2004a,	S.	336.
125	 poullAin, l.	2004,	S.	9.
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Wirtschaftslebens	bis	in	den	öffentlichen	Dienst	fort	(z.	B.	Korruptionsaffären).	Die	wachsende	Ausle-

gung	gesellschaftlicher	Normen	im	Sinne	der	Maximierung	von	Eigennutz	schafft	ein	gesellschaft-

liches	Integrationsproblem.	Das	stete	Anwachsen	der	Vermögensdelikte	könnte	ein	Indikator	auch	für	

die	Unumkehrbarkeit	dieser	Tendenz	sein.	

3.3.2 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung
Bei	 Eigentums-	 und	Vermögensdelikten	 liegt	 der	 Schwerpunkt	 der	Anforderungen	 an	 zukünftiges	

staatliches	 Handeln	 weniger	 auf	 einem	 gesetzgeberischen	 Reformbedarf	 der	 einschlägigen	 Straf-

normen	als	 vielmehr	auf	der	Fortführung	der	Präventionsarbeit,	 insbesondere	 im	Hinblick	auf	den	

Umgang	 mit	 allgemeinen	 gesellschaftlichen	 Entwicklungstendenzen,	 wie	 z.	B.	 der	 Zunahme	 des	

Kaufs	per	Internet.

Die	Bundesregierung	ist	der	Überzeugung,	dass	eine	erfolgreiche	Kriminalitätsbekämpfung	–	neben	

der	unabweisbar	notwendigen	repressiven	Verfolgung	von	Straftaten	–	in	ganz	erheblichem	Umfang	

durch	präventive	Maßnahmen	bestimmt	ist.	Dabei	setzen	präventive	Maßnahmen	bereits	außerhalb	

der	 Gesetzgebung	 und	 der	 Strafverfolgung	 an.	 Die	 Bundesregierung	 unterstützt	 die	 Entwicklung	

neuer	technischer	Sicherungsmittel	und	-verfahren,	die	ihre	Wirksamkeit	beispielsweise	zur	Verhin-

derung	von	Ladendiebstählen,	Einbrüchen	in	Wohnungen	und	Diebstählen	von	und	aus	KFZ	in	den	

letzten	Jahren	nachhaltig	bewiesen	haben.	Zum	Beispiel	hat	sich	die	Zahl	der	Fahndungsnotierungen	

der	auf	Dauer	abhanden	gekommenen	KFZ	im	Jahre	2005	auf	22.078	gegenüber	einem	Höchststand	

von	60.946	im	Jahre	1992	reduziert.	Die	Bundesregierung	wird	den	Weg	der	Stärkung	der	Prävention	

weiter	beschreiten	und	auf	den	Dialog	mit	der	Wirtschaft	einerseits	und	die	gesellschaftliche	Aufklä-

rungsarbeit	andererseits	setzen.

Die	einschlägigen	Strafvorschriften	sind	zuletzt	durch	das	6.	Gesetz	zur	Reform	des	Strafrechts	vom	

26.	Januar	1998	(BGBl.	I	S.	164)	umfassend	geändert	und	teilweise	neu	gefasst	worden	und	weisen	ins-

gesamt	ein	hohes	und	interessengerechtes	Schutzniveau	auf.	Insoweit	besteht	im	Strafrecht	kein	kon-

kreter	 gesetzgeberischer	Handlungsbedarf	 auf	 dem	Gebiet	 der	 Eigentums-	 und	Vermögensdelikte.	

Weder	 sind	 aktuell	 Strafbarkeitslücken	 zu	 schließen	 noch	 sieht	 die	 Bundesregierung	 gegenwärtig	

Anlass	zur	Entkriminalisierung	von	Bagatelltaten.

Ein	 begleitendes	 Augenmerk	 ist	 allerdings	 auf	 technische	 Entwicklungen	 und	 den	 mit	 deren	 Nut-

zung	 verbundenen	Anstieg	des	 Betruges	mit	 unbaren	Zahlungsmitteln	 zu	 richten.	Auch	hier	 trägt	

das	 Strafrecht	 den	 Erfordernissen	 bereits	 umfassend	Rechnung.	 So	wird	 nicht	 nur	 die	 unmittelbar	

zum	Vermögensverlust	 führende	 Betrugshandlung	 –	 etwa	 durch	 den	 Tatbestand	 des	 Computerbe-

truges	(§	263a	StGB)	–	strafrechtlich	erfasst,	sondern	auch	solche	strafwürdigen	Handlungen,	die	der	

eigentlichen	Betrugshandlung	vorgelagert	sind,	wie	z.	B.	bestimmte	Vorbereitungshandlungen	zum	

Computerbetrug	nach	§	263a	Abs.	3	StGB,	Strafvorschriften	gegen	die	Fälschung	von	Zahlungskarten	

sowie	bestimmte	Vorbereitungshandlungen	hierzu	(§§	152a,	b	auch	i.	V.	m.	§	149	StGB).	

Außerdem	wurde	beispielsweise	bei	der	Bekämpfung	des	„Phishing“,	der	Geldfälschung	und	der	Zahlungs-

kartenkriminalität	die	Kooperation	mit	den	betroffenen	Wirtschaftszweigen	konsequent	ausgebaut.

Das	 deutsche	 Strafrecht	 entspricht	 in	 diesem	Bereich	 auch	 dem	 internationalen	 Standard.	 So	wird	

bereits	nach	gegenwärtiger	Rechtslage	die	Vorgabe	in	Artikel	8	des	Europaratübereinkommens	über	

Computerkriminalität	 vom	23.	November	2001	 (ETS-Nummer	 185)	 zum	computerbezogenen	Betrug	

vollständig	erfüllt.
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3.4 Wirtschafts-, Umwelt- und Korruptionsdelikte

3.4.1 Wirtschaftskriminalität

Kernpunkte

	 Einen	eindeutigen,	allgemein	anerkannten	Begriff	der	Wirtschaftskriminalität	gibt	es	nicht.	

Im	 Kern	 geht	 es	 um	 Bereicherungskriminalität,	 die	 verübt	 wird	 im	 Zusammenhang	 mit	

der	 (tatsächlichen	 oder	 auch	 nur	 vorgetäuschten)	 Erzeugung,	 Herstellung	 und	 Verteilung	

von	Gütern	oder	der	 Erbringung	und	Entgegennahme	 von	 Leistungen	des	wirtschaftlichen	

Bedarfs.	 Einbezogen	 ist	dabei	nicht	nur	die	Phase	der	aktiven	Wirtschaftstätigkeit,	 sondern	

auch	die	der	Gründung	(z.	B.	Gründungsschwindel	durch	Angabe	falscher	Vermögensverhält-

nisse)	und	des	Ausscheidens	aus	dem	Wirtschaftsverkehr	(z.	B.	Konkursdelikte).

	 Ein	 eigenes	 Wirtschaftsstrafgesetzbuch	 gibt	 es	 nicht.	 Einschlägig	 sind	 nicht	 nur	 die	 straf-

rechtlichen	Vorschriften	des	StGB,	sondern	eine	Fülle	von	nebenstrafrechtlichen	Regelungen,	

insbesondere	als	Annex	zu	Wirtschaftsgesetzen.	Obwohl	es	eine	Vielzahl	von	wirtschaftsstraf-

rechtlichen	Normen	gibt,	kommen	einige	wenige	Straftatbestände	des	StGB	besonders	häufig	

zur	Anwendung,	insbesondere	Betrug,	Untreue,	Urkundenfälschung	sowie	die	Steuerstraftat-

bestände	der	AO.

	 Diese	Unschärfe	der	Definition	sowie	die	Tatsache,	dass	die	allgemeinen	Vermögensdelikte	sowohl	

Wirtschaftskriminalität	 als	 auch	Allgemeindelikte	 erfassen,	macht	 eine	 trennscharfe	Erfassung	

von	 Umfang	 und	 Entwicklung	 der	 registrierten	 Wirtschaftskriminalität	 schwierig.	 Auf	 polizei-

licher	und	auf	staatsanwaltschaftlicher	Ebene	erfolgt	eine	Erfassung	über	eine	Sonderkennung,	

auf	der	Ebene	der	Gerichte	fehlt	eine	derartige	Sonderkennung.	Über	registrierte	Wirtschaftskri-

minalität	sind	deshalb	lediglich	der	PKS	und	der	StA-Statistik	Informationen	zu	entnehmen.	

	 Wirtschaftskriminalität	 ist,	 diesen	 Sonderkennungen	 zufolge,	 kein	 quantitatives,	 sondern	

ein	qualitatives	 Problem.	Auf	Wirtschaftskriminalität	 entfielen	2005	 in	der	Bundesrepublik	

Deutschland	1,4	%	aller	polizeilich	registrierten	Straftaten.	

	 Für	 Wirtschaftskriminalität	 ist	 kennzeichnend,	 dass	 wenige	 Beschuldigte	 viele	 Opfer	 schä-

digen	 und	 –	 im	 Vergleich	 zur	 „klassischen“	 Vermögenskriminalität	 –	 relativ	 hohe	 Schäden	

verursachen.	Noch	gravierender	als	die	materiellen	Schäden	können	die	immateriellen	Schä-

den	sein.	Diese	werden	vor	allem	 in	Nachahmungs-	und	 in	Sogwirkungen	gesehen	sowie	 in	

Kettenreaktionen.	Nicht	zuletzt	wird	ein	Schwinden	des	Vertrauens	in	die	Funktionsfähigkeit	

der	geltenden	Wirtschafts-	und	Gesellschaftsordnung	befürchtet.

	 Im	Unterschied	zur	„klassischen“	Vermögenskriminalität	handelt	es	 sich	bei	Wirtschaftskri-

minalität	zu	einem	erheblichen	Teil	um	Delikte,	die	unter	dem	Mantel	einer	Einzelfirma	oder	

einer	handelsrechtlichen	Gesellschaft	–	vornehmlich	einer	Gesellschaft	mit	beschränkter	Haf-

tung	(GmbH),	einer	offenen	Handelsgesellschaft	(OHG)	oder	einer	Kommanditgesellschaft	(KG)	

–	begangen	werden.

	 Die	 registrierten	 Delikte	 der	 Wirtschaftskriminalität	 sind	 –	 ebenfalls	 im	 Unterschied	 zur	

„klassischen“	Vermögenskriminalität	 –	überwiegend	 so	genannte	Überwachungs-	und	Kon-

trolldelikte.	Damit	 ist	gemeint,	dass	ein	Ermittlungsverfahren	zumeist	nicht	aufgrund	einer	

Anzeige	eines	betroffenen	Opfers	eingeleitet	wird,	 sondern	nur	dann,	wenn	die	Tat	von	den	

Strafverfolgungsorganen	selbst	entdeckt	und	aufgeklärt	wird.	

	 Die	 Erledigungspraxis	 der	 Staatsanwaltschaften	 in	 „besonderen	Wirtschaftsstrafverfahren“	

wies	 in	der	 zweiten	Hälfte	der	 1990er	 Jahre	 eine	deutlich	geringere	Anklagerate	 auf	 als	 die	
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(restlichen)	 „allgemeinen	Verfahren“.	 In	 den	 letzten	 Jahren	haben	 sich	 indes,	 soweit	 dies	 auf-

grund	der	verfügbaren	statistischen	Daten	beurteilt	werden	kann,	die	Raten	der	Anklagen,	der	

Anträge	auf	Erlass	eines	Strafbefehls	sowie	der	Einstellungen	unter	Auflagen	dem	allgemeinen	

Niveau	weitgehend	wieder	angenähert.

	 Die	Sanktionspraxis	bei	Wirtschaftskriminalität	lässt	sich	für	die	Mehrzahl	aller	Aburteilungen	

wegen	nicht	hinreichend	differenzierter	statistischer	Informationen	nicht	messen.	

	 Die	mit	dem	Wirtschaftsstrafrecht	angestrebten	general-	und	spezialpräventiven	Ziele	setzen	eine	

effektive	 und	 konsequente	 Anwendung	 des	 Strafrechts	 voraus.	 Insoweit	 werden	 von	 der	 Praxis	

vor	allem	eine	verbesserte	und	verstärkte	Aus-	und	Fortbildung	gefordert,	eine	Intensivierung	des	

Erfahrungsaustausches	zwischen	den	Behörden,	eine	Verbesserung	der	sächlichen	und	personellen	

Ressourcen,	eine	Prioritätensetzung	im	Bereich	der	Strafverfolgung	sowie	eine	Intensivierung	der	

internationalen	Zusammenarbeit	und	eine	Vereinfachung	der	internationalen	Rechtshilfe.

3.4.1.1 Wirtschaftskriminalität – soziale Kontrolle und soziale Gerechtigkeit
Schon	im	Ersten	Periodischen	Sicherheitsbericht	war	auf	Probleme	des	Strafrechts	bei	der	Verfolgung	

von	 Wirtschaftskriminalität	 hingewiesen	 worden.1	 Vor	 dem	 Hintergrund	 sozialstaatlicher	 Gerech-

tigkeitsvorstellungen	 hatte	 die	 Bundesregierung	 bereits	 1975	 hervorgehoben,	 dass	 „eine	 Rechts-

ordnung,	 die	 dem	 Fehlverhalten	 des	 durchschnittlichen	 Bürgers	 ohne	 Schwierigkeiten	 begegnen“	

könne,	„jedoch	vor	Manipulationen	von	Intelligenztätern	im	Wirtschaftsverkehr	allzu	oft	die	Waffen	

strecken“2	müsse,	„nicht	dem	Grundsatz	der	Gleichheit	aller	Bürger	vor	dem	Gesetz“	genüge.	Dieser	

sozialkritische	Ansatz	lag	auch	dem	berühmten	White-Collar-Konzept	des	amerikanischen	Krimino-

logen	e. h. sutherlAnd	zugrunde,	der	mit	Nachdruck	auf	die	Tatsache	der	„Weiße-Kragen-Kriminali-

tät“	aufmerksam	gemacht	hatte,	also	auf	„Delikte,	begangen	von	einer	ehrbaren	Person	mit	hohem	

sozialem	Ansehen	im	Rahmen	ihrer	beruflichen	Tätigkeit“.3

Insbesondere	durch	die	beiden	Gesetze	 zur	Bekämpfung	der	Wirtschaftskriminalität	 von	 1976	und	

1986,	 durch	die	 beiden	Gesetze	 zur	 Bekämpfung	der	Umweltkriminalität	 von	 1980	und	 1994	 sowie	

durch	 zahlreiche	Gesetze	 im	Nebenstrafrecht	 hat	 der	Gesetzgeber	 das	materielle	Wirtschaftsstraf-

recht	grundlegend	reformiert	und	durch	prozessuale	Regelungen	auch	die	Voraussetzungen	für	eine	

effektivere	Aufklärung	und	Verfolgung	von	Wirtschaftsstraftaten	geschaffen.4	

3.4.1.2 Begriff der Wirtschaftskriminalität
Ein	allgemein	anerkannter	und	trennscharfer	Begriff	der	Wirtschaftskriminalität	fehlt.5	Im	Kern	geht	

es	 um	 Bereicherungskriminalität,	 die	 verübt	 wird	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	 (tatsächlichen	 oder	

auch	nur	vorgetäuschten)	Erzeugung,	Herstellung	und	Verteilung	von	Gütern	oder	der	Erbringung	

und	Entgegennahme	von	Leistungen	des	wirtschaftlichen	Bedarfs.	Einbezogen	ist	dabei	nicht	nur	die	

Phase	der	aktiven	Wirtschaftstätigkeit,	 sondern	auch	die	der	Gründung	 (z.	B.	Gründungsschwindel	

1	 Bundesministerium des innern	und	Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	S.	133.
2	 Regierungsentwurf	eines	Ersten	Gesetzes	zur	Bekämpfung	der	Wirtschaftskriminalität	vom	1.	April	1975,	BT-Drs.	7/3441,	

S.	14.
3	 sutherlAnd, e. h.,	1949,	S.	2:	“A	crime	committed	by	a	person	of	respectability	and	high	social	status	in	the	course	of	his	

occupation”.
4	 Zu	einem	Überblick	über	die	wesentlichen	gesetzlichen	Regelungen	vgl.	dAnnecKer, G.,	2004,	Rdnr.	64	ff.
5	 Zu	Nachweisen	über	die	zahlreichen	Definitionen	vgl.	BercKhAuer, F.,	1977,	S.	22	ff.;	dAnnecKer, G.,	2004,	Rdnr.	5	ff.;	Geerds, 

d.,	1990,	S.	6	ff.;	heinz, w.,	1998b,	S.	13	ff.;	lieBl, K.,	1983,	S.	408	ff.;	opp, K.-d.,	1975,	S.	45	ff.;	richter, h.,	in	müller-GuGenBerGer, 

c.	und	K. BienecK,	2006,	§	3	Rdnr.	22	ff.
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durch	Angabe	 falscher	Vermögensverhältnisse)	und	des	Ausscheidens	aus	dem	Wirtschaftsverkehr	

(z.	B.	Konkursdelikte).	Sowohl	auf	die	 in	der	Literatur	unternommenen	Versuche,	diese	 immer	noch	

weite	Definition	einzuschränken6,	als	auch	auf	die	an	§	74c	GVG	orientierte	polizeiliche	Definition	von	

Wirtschaftskriminalität	wurde	im	1.	PSB	bereits	eingegangen.	Hierauf	wird	verwiesen.	

Der	 Bereich	 der	Wirtschaftsstraftaten	 besitzt	 auch	 Berührungspunkte	 und	Überschneidungen	mit	

Kriminalität.7	 Von	 den	 zur	 Organisierten	 Kriminalität	 gezählten	 Taten	 werden	 im	 Bundeslagebild	

Organisierte	Kriminalität	derzeit	rund	12	%	der	Kriminalität	im	Zusammenhang	mit	dem	Wirtschafts-

leben	 zugerechnet.	 Der	 Schwerpunkt	 der	 hier	 ermittelten	 Straftaten	 lag	 im	 Bereich	 der	 Finanzie-

rungsdelikte,	der	Anlage-	sowie	der	Wettbewerbsdelikte.8	

3.4.1.3 Erscheinungsformen der Wirtschaftskriminalität
Die	 Erscheinungsformen	 der	 Wirtschaftskriminalität	 werden	 bestimmt	 durch	 das	 Wirtschafts-

system	 und	 die	 Wirtschaftsverfassung,	 durch	 die	 Sozialstruktur,	 den	 technischen	 Stand	 sowie	 die	

Wirtschaftsentwicklung.	Veränderungen	in	diesen	Bereichen	beeinflussen	Umfang	und	Formen	der	

Wirtschaftskriminalität,	führen	zu	neuen	Delinquenzphänomenen	und	lassen	andere	nahezu	bedeu-

tungslos	werden.	Neben	lange	bekannten	Formen,	wie	Buchhaltungs-	und	Bilanzdelikte,	Steuerhin-

terziehung,	Insolvenzdelikte,	Wucher	und	Bestechung,	Nahrungs-	und	Genussmittelverfälschungen,	

Wirtschaftsspionage	 und	 Insidergeschäfte	 treten	 Formen,	 die	 erst	 durch	 Entwicklungen	 in	 Wirt-

schaft	und	Technik	möglich	geworden	sind,	wie	illegale	Arbeitnehmerüberlassung,	Produktpiraterie	

oder	betrügerische	Warenterminoptionen.	

Schon	 diese	 Aufzählung	 einiger	 weniger	 Erscheinungsformen	 zeigt,	 dass	 es	 „die“	 Wirtschaftskrimi-

nalität	und	„den“	Wirtschaftskriminellen	nicht	gibt,	dass	sich	vielmehr	hinter	diesem	Sammelbegriff	

eine	 „verwirrend	bunte	 Palette“9	 von	 verschiedenartigsten	 Sachverhalten	und	 von	Handlungsweisen	

unterschiedlichster	 Schwere	 verbirgt.	 Es	 handelt	 sich	 um	 keine	 homogene,	 sondern	 um	 eine	 höchst	

heterogene	Gruppe	krimineller	Erscheinungsformen.	Wegen	ihrer	Abhängigkeit	von	technischen	und	

wirtschaftlichen	Entwicklungen	sind	die	Erscheinungsformen	der	Wirtschaftskriminalität	–	teilweise	

jedenfalls	–	wie	kaum	eine	andere	Form	der	Delinquenz	dem	raschen	zeitlichen	Wandel	unterworfen.

Angesichts	des	beschränktem	Raums	ist	im	Folgenden	eine	differenzierte,	auf	die	einzelnen	Deliktformen	

eingehende	Darstellung,	angefangen	vom	Anlagebetrug	über	Insolvenzdelikte	bis	hin	zum	Wettbewerbs-

verstoß,	nicht	möglich.10	Hier	können	nur	einige	Eckdaten	zur	Wirtschaftskriminalität	vorgestellt	werden,	

um	die	Besonderheiten	dieser	Deliktgruppe	und	ihre	besondere	Sozialschädlichkeit	zu	verdeutlichen.

3.4.1.4 Wirtschaftskriminalität nach Umfang, Struktur und Entwicklung 
3.4.1.4.1 Dunkelfeld der Wirtschaftskriminalität
Die	in	den	Kriminal-	und	Strafrechtspflegestatistiken	registrierten	Fälle	von	Wirtschaftskriminalität	

stellen	nur	einen	Ausschnitt	dar.	Unbekannt	 ist,	wie	groß	dieser	Ausschnitt	 ist,	weil	die	zur	Bestim-

6	 Eingehend	hierzu	dAnnecKer, G., 2004,	Rdnr.	9.
7	 Hierzu	auch:	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Wirtschaftskriminalität	2004,	S.	110	f.;	Bundeslagebild	Organisier-

te	Kriminalität	2004	–	Kurzfassung,	S.	27.
8	 BundesKriminAlAmt	 (Hg.),	 Bundeslagebild	 Organisierte	 Kriminalität	 2004	 –	 Kurzfassung,	 S.	27;	 Bundeslagebild	 Wirt-

schaftskriminalität	2004,	S.	11,	111.
9	 KAiser,	G.,	1996,	S.	856.
10	 Vgl.	hierzu	vor	allem	die	neueren	Handbücher	zum	Wirtschaftsstrafrecht:	AchenBAch, h.	und	A. rAnsieK	(Hg.),	2004;	mül-

ler-GuGenBerGer, c.	und	K. BienecK,	2006; wABnitz, h.-B. und t. JAnoVsKy (Hg.), 2004.
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mung	des	tatsächlichen	Umfangs	und	der	realen	Entwicklung	der	Wirtschaftskriminalität	erforder-

lichen	 Forschungen	 zum	Dunkelfeld	weitgehend	 fehlen	und,	 von	ganz	wenigen	Ausnahmen	abge-

sehen,	 mit	 den	 herkömmlichen	 kriminologischen	 Instrumenten	 zur	 Aufhellung	 des	 Dunkelfeldes	

(Täter-	und	Opferbefragungen,	teilnehmende	Beobachtung)	auch	kaum	durchführbar	sind.	Es	kann	

deshalb	derzeit	lediglich	begründet	vermutet	werden,	das	Dunkelfeld	sei	relativ	groß.

Das	Ausmaß	und	die	deliktspezifisch	unterschiedliche	Größe	des	Dunkelfeldes	der	Wirtschaftskrimi-

nalität	haben	strukturelle	Gründe.	Wirtschaftsstraftaten	sind	häufig	so	angelegt,	dass	es	nicht	natür-

liche	Personen	sind,	die	geschädigt	werden	(sondern	oft	juristische	Personen)	und	das	Delikt	deshalb	

gar	nicht	oder	erst	 spät	bemerkt	wird.	Beispiele	hierfür	 sind	die	Steuerhinterziehung,	der	Subventi-

onsbetrug,	 die	 Nichtabführung	 von	 Beiträgen	 zur	 Sozialversicherung,	 wettbewerbsbeschränkende	

Absprachen	bei	Ausschreibungen.	Nicht	selten	sind	die	Mitwisser	zugleich	die	Mittäter	bzw.	die	am	

Delikt	 Beteiligten,	wie	 bei	 der	 Korruption.	Hinzu	 kommt,	 dass	 die	 üblichen	Mechanismen	 sozialer	

Kontrolle	weitgehend	versagen.	Wie	die	von	Mitte	der	1970er	bis	Mitte	der	1980er	Jahre	durchgeführ-

te	 „Bundesweite	 Erhebung	 von	 Wirtschaftsstraftaten	 nach	 einheitlichen	 Gesichtspunkten“	 (BWE)	

gezeigt	hat,	handelt	es	 sich	bei	knapp	50	%	der	von	schwerer	Wirtschaftskriminalität	Geschädigten	

um	Kollektivopfer	(Staat,	soziale	Einrichtungen),	von	den	Individualopfern	wiederum	waren	die	Hälf-

te	Unternehmen.	Bei	Kollektivopfern	„verflüchtigt“	sich	die	Opfereigenschaft11.	Dementsprechend	ist	

sowohl	die	Wahrnehmung	der	rechtswidrigen	Schädigung	als	auch	die	Anzeigebereitschaft	zumeist	

geringer	 als	 bei	 einem	 persönlich	 betroffenen	 Opfer.	 Sie	 dürfte	 ferner	 dort	 geringer	 sein,	 wo	 der	

Geschädigte	sich	selbst	der	Gefahr	der	Strafverfolgung	aussetzt,	etwa	wenn	das	Opfer	eines	Kapitalan-

lagebetrugs	so	genannte	„Schwarzgelder“,	also	nicht	versteuerte	Einkünfte,	angelegt	hat.	Schließlich	

dürften	 viele	 Geschädigte	 zivilrechtliche	 Mittel	 vorziehen.	 Selbst	 dort,	 wo	 sie	 damit	 keinen	 Erfolg	

haben,	 besteht	 häufig	 kein	 Interesse	 daran,	 das	Geschehen	durch	 Einleitung	 eines	 Strafverfahrens	

öffentlich	werden	 zu	 lassen	und	damit	 einen	 Imageschaden	 zu	 riskieren.	 Insbesondere	bei	 Schädi-

gung	eines	Unternehmens	durch	Unternehmensangehörige	überwiegt	in	der	Regel	das	Interesse	an	

einer	„geräuschlosen“	internen	Erledigung	zu	Lasten	der	Anzeigebereitschaft.	

3.4.1.4.2 Wirtschaftskriminalität im Hellfeld
3.4.1.4.2.1 Statistische Erkenntnismittel
Aber	nicht	nur	über	das	Dunkelfeld	ist	der	Wissensstand	gering,	sondern	auch	über	Umfang,	Struktur	

und	 Entwicklung	 der	 registrierten	 Wirtschaftskriminalität	 gibt	 es	 kaum	 gesicherte	 Erkenntnisse.	

Dies	beruht	zum	Teil	darauf,	dass	Wirtschaftskriminalität	aufgrund	der	gegenwärtigen	Konzeption	

der	amtlichen	Statistiken	entweder	so	gut	wie	gar	nicht	–	so	in	der	Strafverfolgungsstatistik	(StVerfS-

tat)	–	oder	–	so	in	der	Polizeilichen	Kriminalstatistik	(PKS)	–	nicht	vollständig	erfasst	werden	kann.12	Im	

1.	PSB	wurden	die	Aussagemöglichkeiten	und	-grenzen	der	verfügbaren	statistischen	Erkenntnismit-

tel	 bereits	 eingehend	dargestellt.13	Da	 seitdem	keine	wesentlichen	Änderungen	erfolgt	 sind14,	 kann	

hierauf	verwiesen	werden.

11	 KAiser, G.,	1996,	S.	539.
12	 Dieser	Problematik	sieht	sich	auch	das	vom	BundesKriminAlAmt	erstellte	Bundeslagebild	Wirtschaftskriminalität	ausge-

setzt,	das	sich	ebenfalls	grundsätzlich	auf	die	Daten	der	PKS	stützt.
13	 Bundesministerium des innern	und	Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	S.	136	ff.,	insbesondere	auch	zu	den	Sonderstatis-

tiken,	durch	die	einige	der	Lücken	von	PKS	und	StVerfStat	geschlossen	werden	können.
14	 Lediglich	 im	Bereich	der	StA-Statistik	werden	seitdem	 in	mehr	Ländern	Zusatzinformationen	über	Sondersachgebiete	

erhoben.	 Seit	 1998	 werden	 diese	 Zusatzinformationen	 nicht	 mehr	 über	 Zählkarten	 erhoben,	 sondern	 aus	 den	 DV-

Geschäftsstellenautomationssystemen	der	Berichtsstellen	herausgefiltert.	Länderergebnisse	zur	Verfahrenserledigung	

in	den	Sondersachgebieten	(einschließlich	der	besonderen	Wirtschaftsstrafsachen)	liegen	deshalb	erst	dann	vor,	wenn	

die	Geschäftsstellenautomation	 bei	 den	 Staatsanwaltschaften	 im	 jeweiligen	 Land	 flächendeckend	 eingeführt	wurde.	
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Die	 Informationen	über	Wirtschaftskriminalität,	 die	derzeit	 in	den	 amtlichen	Kriminal-	 und	 Straf-

rechtspflegestatistiken	 sowie	 in	 einigen	 Sonderstatistiken	verfügbar	 sind,	 lassen	danach	weder	die	

Quantität	 noch	 die	 Qualität	 der	 amtlich	 bekannt	 gewordenen	 Wirtschaftskriminalität	 vollständig	

und	hinreichend	 zuverlässig	 erkennen.	Als	 Planungs-	 und	 Informationsinstrument	 für	 den	Gesetz-

geber	sind	sie	deshalb	nur	bedingt	geeignet.	Zur	Verringerung	dieses	Defizits	wurde	erstmals	für	das	

Berichtsjahr	 2000	 vom	 BundesKriminAlAmt	 ein	 Bundeslagebild	 Wirtschaftskriminalität	 erstellt.	 Das	

Bundeslagebild	 zur	 Wirtschaftskriminalität	 verwendet	 die	 Ergebnisse	 der	 PKS	 zur	 Wirtschaftskri-

minalität,	die	 „bei	Bedarf“	mit	Daten	des	kriminalpolizeilichen	Meldedienstes	 „Wirtschaftsdelikte“	

(KPMD)	„angereichert“	werden.15	Der	Abgleich	mit	den	Erkenntnissen	des	kriminalpolizeilichen	Mel-

dedienstes	soll	Verzerrungen	in	der	Darstellung	der	einzelnen	Berichtsjahre	minimieren,	die	durch	

die	 teilweise	 jahrelangen	 Verfahrensdauern	 in	 wirtschaftsstrafrechtlichen	 Ermittlungsverfahren	

auftreten.	

3.4.1.4.2.2 Polizeilich registrierte Wirtschaftskriminalität – Eckdaten zu Fällen und 
Tatverdächtigen

Unter	 dem	 Vorbehalt,	 dass	 derzeit	 die	 Zuordnung	 zur	 Sonderkennung	 „Wirtschaftskriminalität“	

„fehleranfällig“	ist,	lässt	sich	hinsichtlich	der	polizeilich	registrierten	Wirtschaftskriminalität	in	der	

Bundesrepublik	Deutschland	feststellen:	

1.		 2005	wurden	von	der	Polizei	insgesamt	6,4	Millionen	Fälle	(ohne	Straßenverkehrs-	und	ohne	Staats-

schutzdelikte)	 registriert.	 Darunter	 befanden	 sich	 89.224	 Fälle,	 die	 der	 Wirtschaftskriminalität	

zugeordnet	wurden,	also	1,4	%	(vgl.	Tabelle	3.4.1-1).

2.	 Die	Aufklärungsquote	 für	die	 Sammelgruppe	Wirtschaftskriminalität	 lag	 im	 Schnitt	 der	 letzten	

zehn	 Jahre	 bei	 über	 90	%.16	 Da	 es	 sich	 bei	 Wirtschaftsdelikten,	 im	 Unterschied	 zur	 allgemeinen	

Vermögenskriminalität,	in	wichtigen	Teilbereichen	oftmals	um	so	genannte	Überwachungs-	und	

Kontrolldelikte17	 handelt,	 sind	 die	 Täter	 und	 Opfer	 bei	 Einleitung	 eines	 Ermittlungsverfahrens	

regelmäßig	bereits	bekannt18,	so	dass	der	Fall	als	„aufgeklärt“	(„bekannter	Täter“)	gilt.

3.	 Die	durch	Wirtschaftskriminalität	verursachten	Schäden	sind	weitaus	höher	als	bei	der	klassischen	

Eigentums-	und	Vermögenskriminalität.	2005	entfielen	auf	vollendete	Straftaten	der	Wirtschafts-

kriminalität	2,1	%	aller	Delikte	mit	Schadenserfassung	in	der	PKS,	aber	50	%	der	in	der	PKS	insgesamt	

erfassten	Schadenssummen.

4.	 Entsprechend	 der	 geringen	 Fallzahl	 betrug	 2005	 der	 Anteil	 der	 wegen	 Wirtschaftskriminalität	

polizeilich	ermittelten	Tatverdächtigen	an	allen	Tatverdächtigen	 lediglich	1,7	%.	Die	wegen	Wirt-

schaftsstraftaten	Verdächtigen	unterscheiden	sich	von	den	übrigen	Tatverdächtigen.	Wirtschafts-

kriminalität	 wird	 überdurchschnittlich	 häufig	 von	 Erwachsenen19	 und	 von	 Deutschen20	 verübt.	

Dies	 war	 2003	 in	 13	 (Bayern,	 Berlin,	 Brandenburg,	 Bremen,	 Hamburg,	 Hessen,	 Niedersachsen,	 Nordrhein-Westfalen,	

Rheinland-Pfalz,	Saarland,	Sachsen,	Sachsen-Anhalt	und	Thüringen)	der	16	Länder	der	Fall.	Es	können	deshalb	zwar	noch	

keine	bundesweiten	Ergebnisse,	aber	immerhin	die	Ergebnisse	dieser	Länder	veröffentlicht	werden.
15	 BundesKriminAlAmt	 (Hg.),	 Bundeslagebild	Wirtschaftskriminalität	 2004,	 S.	7.	Die	 Lageanalyse	 erfolgt	 grundsätzlich	 auf	

der	 Basis	 der	 Daten	 der	 PKS,	weil	 die	 KMPD-Daten	 „u.	a.	 auf	 Grund	möglicher	 anfänglicher	 Informationsdefizite	 und	

eventueller	späterer	Abtrennungen	sowie	des	uneinheitlichen	Meldeverhaltens	kein	zuverlässiges	Bild	der	tatsächlichen	

Lage	(zeichnen)“	(a.	a.	O.,	S.	6	f.).
16	 2005	betrug	die	Aufklärungsquote	95,4	%;	vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2005,	Tab.	01.
17	 Vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Wirtschaftskriminalität	2004,	S.	10,	21,	54,	67,	78.
18	 Vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Wirtschaftskriminalität	2004,	S.	11.
19	 2005	waren	72,5	%	aller	registrierten	Tatverdächtigen	Erwachsene,	bei	Wirtschaftskriminalität	belief	sich	der	Erwachse-

nenanteil	dagegen	auf	96,8	%.	
20	 2005	waren	insgesamt	77,5	%	der	Tatverdächtigen	Deutsche,	bei	Wirtschaftskriminalität	waren	es	84,1	%;	vgl.	BundesKrimi-

nAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2005,	Tab.	20,	40.
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Vier	von	 fünf	Tätern	sind	männlich	und	drei	Viertel	aller	Täter	 sind	der	Altersgruppe	der	30-	bis	

60-Jährigen	zuzurechnen.	Letzteres	bedeutet	eine	deutliche	Überrepräsentierung	im	Vergleich	zur	

allgemeinen	Kriminalität21,	was	vor	allem	mit	dem	typischerweise	erforderlichen	wirtschaftlichen	

Wissen	des	Täters	sowie	der	Beteiligung	des	Täters	am	Wirtschaftsleben	erklärt	werden	kann.

Tabelle �.�.�-�: Polizeilich registrierte Fälle von Wirtschaftskriminalität�), von Straftaten gegen 
strafrechtliche Nebengesetze auf dem Wirtschaftssektor, darunter Straftaten im 
Zusammenhang mit Lebensmitteln ����–�00�; alte Länder mit Westberlin, für 
���� und ���� einschließlich Gesamtberlin, seit ���� Deutschland

bekannt 
gewordene 
Straftaten  

insgesamt�)

Wirtschaftskriminalität insgesamt 
 (SZ: ���0)

absolute	Zahlen	(PKS),		
Häufigkeitszahlen	(HZ3))	und	Anteil	an	den	
insgesamt	bekannt	gewordenen	Straftaten

darunter: 
Betrug als 

Wirtschafts-
straftat 

(SZ: ����)

Straftaten 
gg. strafr. 

NebenG auf 
Wirtsch.- 
sektor�) 

(SZ: ��00)

Straftaten

i. Z. m. 
Lebens-
mitteln�) 
(SZ: ���0)

Jahr N N HZ % HZ HZ HZ

1984 4.132.783 46.805 77 	 1,1 51 20 0

1985 4.215.451 41.675 68 	 1,0 46 23 0

1986 4.367.124 38.926 64 	 0,9 38 27 0

1987 4.444.108 38.769 63 	 0,9 41 27 7

1988 4.356.726 34.404 56 	 0,8 37 32 9

19894) 4.358.573 56.940 92 	 1,3 75 36 12

1990 4.455.333 33.392 53 	 0,7 38 26 7

1991 4.752.175 25.669 39 	 0,5 25 22 8

1992 5.209.060 31.964 49 	 0,6 32 26 11

19934) 6.750.613 46.055 57 	 0,7 43 29 8

19944) 6.537.748 62.037 76 	 0,9 56 29 8

19954) 6.668.717 74.177 91 	 1,1 64 34 9

19964) 6.647.598 91.827 112 	 1,4 73 57 30

19974) 6.586.165 106.053 129 	 1,6 88 43 9

19984) 6.456.996 86.232 105 	 1,3 64 38 10

19994) 6.302.316 108.890 133 	 1,7 80 46 9

20004) 6.264.723 90.706 110 	 1,4 64 34 9

20014)	5) 6.363.865 111.627 136 	 1,8 86 35 10

20024) 6.507.394 86.030 104 	 1,3 54 38 9

20034) 6.572.135 86.149 104 	 1,3 52 38 9

2004 6.633.156 81.135 98 	 1,2 46 43 11

2005 6.391.715 89.224 108 	 1,4 53 52 11

Datenquelle:		 Polizeiliche	Kriminalstatistik.
1)	 Zur	polizeilichen	Definition	von	„Wirtschaftskriminalität“	(8930)	i.	S.	der	PKS	siehe	oben	unter	3.4.1.2.
2)		 Bekannt	gewordene	Fälle,	unabhängig	von	ihrer	Einordnung	als	„Wirtschaftskriminalität“.
3)		 Polizeilich	bekannt	gewordene	Fälle	pro	100.000	Einwohner.
4)		 In	Spalten	2	und	3:	komplexe	Ermittlungsverfahren	mit	zahlreichen	Einzelfällen.
5)		 In	Spalte	2	ist	der	Wert	bei	SZ	8930	und	8931	um	1.609	Fälle	überhöht.	

21	 Bei	den	Wirtschaftsstraftaten	betrug	der	Anteil	der	30-	bis	60-jährigen	Täter	74,5	%,	bei	der	allgemeinen	Kriminalität	ist	

diese	Altersgruppe	nur	zu	42,6	%	vertreten;	vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2005,	Tab.	20.
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Wirtschaftskriminalität	 ist	 demnach	 kein	 quantitatives,	 sondern	 ein	 qualitatives	 Problem.	 Durch	

Wirtschaftskriminalität	 entstehen	 hohe	 Schäden;	 der	 durch	 sie	 verursachte	 Schaden	 ist	 weitaus	

höher	als	der	für	die	gesamte	sonstige	Eigentums-	und	Vermögenskriminalität	registrierte	Schaden.	

Wirtschaftskriminalität	 ist	 nicht	 Jugend-,	 sondern	 Erwachsenenkriminalität.	 Tatverdächtige	 von	

Wirtschaftskriminalität	sind	überproportional	häufig	Deutsche.	

3.4.1.4.2.3 Struktur der amtlich registrierten Wirtschaftskriminalität 
3.4.1.4.2.3.1 Überblick 
Die	 durch	 die	 Sonderkennung	 der	 Wirtschaftskriminalität	 zugeordneten	 Fälle	 werden	 in	 der	 PKS	

u.	a.	in	sechs	Hauptgruppen	(mit	Untergruppen)	dargestellt.22	Wie	Tabelle	3.4.1-2	zeigt,	weisen	die	auf	

die	einzelnen	Deliktgruppen	entfallenden	Anteile	keine	allzu	große	Konstanz	auf.	Dies	ist	u.	a.	auch	

ein	Indiz	dafür,	dass	einzelne	Ermittlungsvorgänge	mit	einer	Vielzahl	von	Fällen	das	Bild	erheblich	

beeinflussen	 können.	 Ferner	 zeigt	 sich,	 dass	 der	 Betrug	 unter	 den	 polizeilich	 registrierten	 Fällen	

der	Wirtschaftskriminalität	dominiert.	 Seit	Mitte	der	 1990er	 Jahre	 standen,	mit	allerdings	deutlich	

rückläufiger	Tendenz,	durchschnittlich	60	%	aller	Fälle	 von	Wirtschaftskriminalität	 im	Zusammen-

hang	mit	Betrug.	Absolut	wie	relativ	gingen	die	Mitte	der	1990er	Jahre	noch	relativ	häufigen	Ermitt-

lungsverfahren	wegen	„Wirtschaftskriminalität	im	Anlage-	und	Finanzierungsbereich“	sowie	wegen	

„Betrugs	und	Untreue	im	Zusammenhang	mit	Beteiligungen	und	Kapitalanlagen“	zurück.	Die	ande-

ren	 Hauptgruppen,	 nämlich	 Insolvenzstraftaten,	 Wettbewerbsdelikte	 und	 Wirtschaftskriminalität	

im	Zusammenhang	mit	Arbeitsverhältnissen,	wiesen	dagegen	zum	Teil	deutliche	Zuwächse	auf.	

Die	 durch	 das	 1.	 und	 2.	 WiKG	 neu	 eingeführten	 Vorfeldtatbestände	 des	 Betruges	 (Kapitalanlage-

betrug	 [§	264a	 StGB],	 Kreditbetrug	 [§	265b	 StGB],	 Subventionsbetrug	 [§	264	 StGB],	 Computerbetrug	

[§	263a	 StGB]	 i.	e.	S.	 der	 Sonderkennung	als	Wirtschaftskriminalität)	 spielen	quantitativ	 keine	Rolle.	

Diese	vier	Delikte	machten	2005	zusammen	gerade	einmal	3	%	aller	polizeilich	registrierten	Fälle	der	

Wirtschaftskriminalität	aus.	Außerhalb	der	nach	polizeilicher	Definition	der	Wirtschaftskriminalität	

zugeordneten	Delikte	haben	die	Verstöße	gegen	strafrechtliche	Nebengesetze	auf	dem	Wirtschafts-

sektor,	einschließlich	der	Verstöße	gegen	das	Lebensmittelgesetz,	in	den	letzten	Jahren	zunehmend	

an	Bedeutung	gewonnen	(vgl.	Tabelle	3.4.1-1).

Im	Unterschied	zu	den	amtlichen	Kriminalstatistiken	wurde	für	die	in	der	von	1974	bis	1985	von	den	

Staatsanwaltschaften	durchgeführten	„Bundesweiten	Erhebung	von	Wirtschaftsstraftaten	nach	ein-

heitlichen	Gesichtspunkten	 (BWE)“	erfassten	Fälle	der	 schweren	Wirtschaftskriminalität23	auch	die	

Unternehmensform	erfasst.	Bei	rund	zwei	Dritteln	der	Fälle	schwerer	Wirtschaftsdelikte	handelte	es	

sich	damals	um	Delikte,	die	unter	dem	Mantel	einer	Einzelfirma	oder	einer	handelsrechtlichen	Gesell-

schaft	–	vornehmlich	einer	Gesellschaft	mit	beschränkter	Haftung	(GmbH),	einer	offenen	Handelsge-

22	 Da	die	 einzelnen	Gruppen	nicht	 überschneidungsfrei	 sind,	 lassen	 sie	 sich	nicht	 zu	 einer	Gesamtsumme	aufaddieren;	

entsprechend	ist	die	Summe	der	Anteile	höher	als	100	%.	Die	in	PKS-Tabelle	02	ausgewiesenen	Anteile	zeigen	gleichwohl	

die	relative	Häufigkeit	des	Vorkommens	der	Hauptgruppen	im	Verhältnis	zueinander	sowie	der	einzelnen	Fallgruppen.
23	 Zu	 berücksichtigen	 ist,	 dass	 für	 die	 BWE	 nur	 die	 „schadensschweren“	 Wirtschaftsstraftaten	 im	 Sinne	 von	 §	74c	 GVG	

erfasst	wurden,	weil	nur	die	von	den	Staatsanwaltschaften	bearbeiteten	Delikte	mit	Schäden	über	1.000	DM	Gegenstand	

der	Erhebung	waren	(zu	diesem	bis	1981	geltenden	Ausschlusskriterium	vgl.	BercKhAuer, F.,	1977,	S.	122;	lieBl, K.,	1984,	S.	96	

Anm.	14).	Nicht	erfasst	wurden	dementsprechend	die	Ordnungswidrigkeiten	(z.	B.	Kartelldelikte)	und	die	nicht	von	der	

Staatsanwaltschaft	erledigten	Wirtschaftsstraftaten	(z.	B.	ein	Teil	der	Steuerdelikte).	Nicht	erfasst	wurde	ferner	die	leich-

tere	Wirtschaftskriminalität,	bei	der	entweder	eine	Anklage	zum	Einzelrichter	erfolgte	oder	der	Erlass	eines	Strafbefehls	

beantragt	wurde.
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sellschaft	(OHG)	oder	einer	Kommanditgesellschaft	(KG)	–	begangen	worden	waren.24	Inwieweit	dies	

heute	noch	zutrifft,	ist	mangels	entsprechender	Erhebungen	unbekannt.

Tabelle �.�.�-�: Polizeilich registrierte Fälle von Wirtschaftskriminalität ����–�00�

Wirtschaftskriminalität insgesamt (ohne Computerkriminalität)

darunter	(auch	mehrfach	zugeordnet):

insges. Betrug	als	Wirt
schaftsstraftat

Insolvenz	
straftaten

im	Anlage	u.	
Finanzbereich

Wettbewerbs
delikte

i.	Z.	m.		
Arbeitsverhält

nissen

i.	Z.	m.	Beteili
gungen	u.		

Kapitalanlagen

SZ 8930 8931 8932 8933 8934 8935 8936

Jahr N N % N % N % N % N % N %

1994 62.037 45.815 	 73,9 4.096 	 6,6 23.456 	 37,8 1.738 	 2,8 12.326 	 19,9 20.583 	 33,2

1995 74.177 51.895 	 70,0 5.364 	 7,2 28.264 	 38,1 3.208 	 4,3 3.584 	 4,8 25.245 	 34,0

1996 91.827 59.749 	 65,1 6.786 	 7,4 23.530 	 25,6 4.650 	 5,1 6.515 	 7,1 22.028 	 24,0

1997 106.053 72.128 	 68,0 8.472 	 8,0 36.106 	 34,0 9.864 	 9,3 7.004 	 6,6 33.771 	 31,8

1998 86.232 52.604 	 61,0 9.773 	 11,3 18.536 	 21,5 6.833 	 7,9 6.722 	 7,8 15.068 	 17,5

1999 108.890 65.857 	 60,5 9.970 	 9,2 20.562 	 18,9 14.405 	 13,2 8.351 	 7,7 13.858 	 12,7

2000 90.706 52.939 	 58,4 10.835 	 11,9 12.476 	 13,8 5.445 	 6,0 10.953 	 12,1 11.718 	 12,9

2001 111.627 71.027 	 63,6 12.024 	 10,8 38.268 	 34,3 4.042 	 3,6 13.538 	 12,1 36.393 	 32,6

2002 86.030 44.780 	 52,1 12.814 	 14,9 19.860 	 23,1 5.400 	 6,3 14.668 	 17,0 16.422 	 19,1

2003 86.149 42.764 	 49,6 13.902 	 16,1 13.310 	 15,4 5.071 	 5,9 14.896 	 17,3 11.105 	 12,9

2004 81.135 37.745 	 46,5 14.902 	 18,4 12.127 	 14,9 4.835 	 6,0 14.765 	 18,2 10.370 	 12,8

2005 89.224 43.353 	 48,6 15.093 	 16,9 12.529 	 14,0 5.934 	 6,7 13.743 	 15,4 11.064 	 12,4

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.
Legende:	 Zur	polizeilichen	Definition	von	„Wirtschaftskriminalität“	(8930)	sowie	zur	Definition	der	einzelnen	

Untergruppen	vgl.	die	Erläuterungen	der	PKS.

3.4.1.4.2.3.2 Betrug als Wirtschaftsstraftat
2005	waren	 lediglich	 4,6	%	 aller	 registrierten	Betrugsfälle	 der	Wirtschaftskriminalität	 zuzuordnen	

(vgl.	Tab.	3.4.1-3).	Die	nähere	Analyse	 zeigt	ein	Dreifaches:	Erstens	erfüllten	 lediglich	die	als	Beteili-

gungs-	und	Kapitalanlagebetrug	zusammengefassten	Fallgruppen,	 ferner	der	Kreditbetrug	 (§	265b	

StGB)	sowie	der	Subventionsbetrug	 (§	264	StGB)	aus	polizeilicher	Sicht	 (fast)	ausnahmslos	die	Zuord-

nungskriterien	 für	 „Wirtschaftskriminalität“.	 Zweitens	 weisen	 lediglich	 noch	 der	 „Kreditvermitt-

lungsbetrug“,	 der	 „Abrechnungsbetrug“	 mit	 Anteilen	 von	 über	 40	%	 sowie	 der	 „Grundstücks-	 und	

Baubetrug“	mit	27,5	%	an	den	jeweiligen	Betrugsfällen	eine	deutliche	Affinität	zur	Wirtschaftskrimi-

nalität	auf.	In	der	Kategorie	des	Wertpapierbetrugs	entfallen	zwar	59	%	der	Fälle	auf	die	Wirtschafts-

kriminalität,	dieser	Anteil	beruht	aber	auf	sehr	wenigen	Fällen	und	ist	daher	zurückhaltend	zu	bewer-

ten.	In	allen	anderen	Fällen	scheint	es	nach	Einschätzung	der	polizeilichen	Sachbearbeiter	keine	für	

Wirtschaftskriminalität	typischen	Fallgestaltungen	betrügerischen	Handelns	zu	geben.	Dass	53,3	%	

der	Betrugsfälle,	die	der	Wirtschaftskriminalität	zugeordnet	werden,	in	die	Restkategorie	„sonstiger	

Betrug“	fallen,	zeigt	drittens	die	Vielfalt	wirtschaftsstrafrechtlich	relevanter	Betrugsformen.

24	 Vgl.	lieBl, K.,	1984,	S.	141	ff.,	S.	469	ff.
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Tabelle �.�.�-�: Polizeilich registrierte Fälle von Betrug und hierunter der Wirtschaftskriminalität 
(SZ ���0) zugeordnete Fälle �00�

Polizeilich 
registrierte 

Betrugs-
fälle 

insgesamt

davon der Wirtschaftskriminalität zugeordnet

Betrugs-
fälle

Wikri

Anteil 
(Sp. �) in % 
von Sp. �

Anteil 
Haupt-

deliktgrup-
pen an Sp. �

Anteil 
Unter-
gruppe 

an Haupt-
delikt- 
gruppe

Spalte: (1) (2) (3) (4) (5)

SZ Delikt(unter)gruppe	 N N % % %

5100 Betrug §§ ���, ���a, ���, ���a, ���, 
���a, ���b StGB davon:

949.921 43.351 	 4,6 	 100,0

5110 Waren- und Warenkreditbetrug, davon: 300.722 5.949 	 2,0 	 13,7 	 100,0

5111 Betrügerisches	Erlangen	von	Kfz 3.121 97 	 3,1 	 1,6

5112 sonstiger	Warenkreditbetrug 202.959 3.397 	 1,7 	 57,1

5113 Warenbetrug 94.642 2.455 	 2,6 	 41,3

5120 Grundstücks- und Baubetrug 681 187 	 27,5 	 0,4 	 100,0

5130 Beteiligungs- und Kapitalanlagebetrug, 
davon:

10.675 10.671 	 100,0 	 24,6 	 100,0

5131 Prospektbetrug	§	264a	StGB 222 222 	 100,0 	 2,1

5132 Anlagebetrug	gemäß	§	263	StGB 6.529 6.525 	 99,9 	 61,1

5133 Betrug	bei	Börsenspekulationen 245 245 	 100,0 	 2,3

5134 Beteiligungsbetrug 3.527 3.527 	 100,0 	 33,1

5135 Kautionsbetrug 113 113 	 100,0 	 1,1

5136 Umschuldungsbetrug 39 39 	 100,0 	 0,4

5140 Geldkreditbetrug, davon: 6.789 2.151 	 31,7 	 5,0 	 100,0

5141 Kreditbetrug	§	265b	StGB 898 897 	 99,9 	 41,7

5142 Subventionsbetrug	§	264	StGB 628 627 	 99,8 	 29,1

5143 Kreditbetrug	§	263	StGB 4.740 578 	 12,2 	 26,9

5144 Wechselbetrug 489 29 	 5,9 	 1,3

5145 Wertpapierbetrug 34 20 	 58,8 	 0,9

5160 Betrug mittels rechtswidrig erlangter 
unbarer Zahlungsmittel, davon:

103.706 904 	 0,9 	 2,1 	 100,0

5161 Schecks 1.671 65 	 3,9 	 7,2

5162 Debitkarten	ohne	PIN	(Lastschriftverfahren) 48.143 487 	 1,0 	 53,9

5163 Debitkarten	mit	PIN 32.232 133 	 0,4 	 14,7

5164 Kreditkarten 14.184 145 	 1,0 	 16,0

5165 Daten	von	Zahlungskarten 3.610 22 	 0,6 	 2,4

5169 sonstige	unbare	Zahlungsmittel 3.866 52 	 1,3 	 5,8

5170�) Sonstiger Betrug, davon: 333.131 23.125 	 6,9 	 53,3 	 100,0

5171 Leistungsbetrug 28.617 3.570 	 12,5 	 15,4

5172 Leistungskreditbetrug 41.648 1.726 	 4,1 	 7,5

5173 Arbeitsvermittlungsbetrug 1.151 63 	 5,5 	 0,3

5174 Betrug	z.	N.	v.	Versicherungen	und	Versiche
rungsmissbrauch	§§	263,	265	StGB

9.746 1.355 	 13,9 	 5,9

5175 Computerbetrug	§	263a	StGB	(soweit	nicht	
unter	den	Schlüssel	5163	bzw.	5179	zu	erfassen)

15.875 942 	 5,9 	 4,1

Fortsetzung	auf	der	nächsten	Seite
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Polizeilich 
registrierte 

Betrugs-
fälle 

insgesamt

davon der Wirtschaftskriminalität zugeordnet

Betrugs-
fälle

Wikri

Anteil 
(Sp. �) in % 
von Sp. �

Anteil 
Haupt-

deliktgrup-
pen an Sp. �

Anteil 
Unter-
gruppe 

an Haupt-
delikt- 
gruppe

Spalte: (1) (2) (3) (4) (5)

SZ Delikt(unter)gruppe	 N N % % %

5176 Provisionsbetrug 3.015 502 	 16,7 	 2,2

5177 Betrug	z.	N.	v.	Sozialversicherungen	und	
Sozialversicherungsträgern

7.484 340 	 4,5 	 1,5

5178 (sonstiger)	Sozialleistungsbetrug	(soweit	
nicht	unter	Schl.	5177	zu	erfassen)

21.448 340 	 1,6 	 1,5

5179 Betrug	mit	Zugangsberechtigungen	zu	
Kommunikationsdiensten

5.788 1.109 	 19,2 	 4,8

5181 Abrechnungsbetrug 9.296 3.788 	 40,7 	 16,4

5183 Kontoeröffnungs	und	Überweisungsbetrug 11.130 221 	 2,0 	 1,0

5188 Kreditvermittlungsbetrug 3.859 1.917 	 49,7 	 8,3

51892) Sonstige	weitere	Betrugsarten 132.178 6.499 	 4,9 	 28,1

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.
1)			5170:	1.287	Fälle	wurden	nur	in	der	Obergruppe	‚5100‘	erfasst.
2)			5189:	Dieser	Straftatenschlüssel	wurde	2005	in	Bayern	nicht	geführt.	In	zwei	Bundesländern	wurden	Fälle	nur	in	der	Obergruppe	
‚5170‘	erfasst.

Betrug	 stellt	 zwar	eine	Haupterscheinungsform	der	Wirtschaftskriminalität	dar,	gleichwohl	 fehlen	

nach	wie	vor	geeignete	Kriterien,	die	den	Betrug	in	seiner	wirtschaftskriminellen	Erscheinungsform	

von	der	allgemeinen	Kriminalität	trennscharf	unterscheiden	könnten.

Einen	Schwerpunkt	der	Betrugstaten	stellen	die	so	genannten	Finanzierungsdelikte	dar.	„Unter	Finan-

zierungsdelikten	werden	alle	Deliktformen	im	Zusammenhang	mit	der	Vermittlung,	Erlangung	und	

Gewährung	 von	 Krediten	 verstanden.	 Das	 sind	 insbesondere	 Betrugshandlungen	 im	 Rahmen	 der	

Abwicklung	von	Waren-,	Leistungs-	oder	auch	Geldkreditgeschäften.	Besondere	Formen	sind:

	 die	Bestellung	oder	Inanspruchnahme	von	Waren	oder	Leistungen	ohne	Zahlungsabsicht,	auch	bei	

Vorlage	von	ungedeckten	oder	gefälschten	Schecks,	Wechseln	oder	Akkreditiven,

	 Fälle	des	Stoßbetrugs,	bei	denen	nach	meist	mehrfacher	reibungsloser	Abwicklung	von	Geschäften	

größere	Bestellungen	getätigt	werden,	deren	Bezahlung	dann	ausbleibt,

	 Grundstücks-	oder	Baubetrügereien,

	 das	Vorlegen	von	Bankbürgschaften	trotz	Zahlungsunfähigkeit	des	Bürgschaftsgebers	sowie

	 sämtliche	Formen	des	Kredit-	oder	Kontoeröffnungsbetruges.

	
Finanzierungsdelikte	 sind	 ferner	 sämtliche	 Erscheinungsformen	 der	 Scheck-	 oder	 Wechselreiterei	

sowie	die	Fälschung	oder	Verfälschung	dieser	oder	anderer	Geldmarktinstrumente.	Ausgenommen	

von	der	Subsumtion	unter	dem	Begriff	der	Finanzierungsdelikte	sind	diese	strafbaren	Handlungen,	

wenn	sie	im	Zusammenhang	mit	Insolvenzen	begangen	werden.“25	

25	 BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Wirtschaftskriminalität	2004,	S.	26.
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3.4.1.4.2.3.3 Insolvenzstraftaten als Wirtschaftsstraftaten
Die	 in	 der	 PKS	 unter	 dem	 Summenschlüssel	 8932	 ausgewiesenen	 Insolvenzstraftaten	 umfassen	

sowohl	 die	 einschlägigen	Delikte	 des	 StGB	 (§§	283	 ff.	 StGB)	 sowie	 die	 Insolvenzverschleppung	 (§	84	

GmbH-Gesetz,	§§	130,	170a	HGB26).	Seit	Jahren	entfallen	um	die	55	%	der	registrierten	Fälle	auf	die	Insol-

venzverschleppung	 nach	 GmbH-Gesetz,	 weitere	 rund	 45	%	 auf	 die	 eigentlichen	 Konkursstraftaten	

nach	StGB;	die	Insolvenzverschleppung	nach	HGB	spielt	mit	um	die	2	%	nur	eine	unbedeutende	Rolle.	

Insolvenzstraftaten	 gehen	 häufig	 mit	 der	 Nichtabführung	 von	 Sozialversicherungsbeiträgen,	 dem	

Vorenthalten	von	Löhnen	und	Gehältern	sowie	der	Hinterziehung	von	Steuern	einher.

Die	Entwicklung	der	Insolvenzstraftaten	ist	weitgehend	abhängig	von	der	allgemeinen	Wirtschafts-

entwicklung.	Die	Zahl	der	Unternehmensinsolvenzen	ist	in	den	letzten	Jahren	durchweg	im	Steigen	

begriffen.	Von	 1994	bis	2005	haben	 sich	die	Zahlen	verdoppelt27;	die	polizeilich	 registrierten	 Insol-

venzstraftaten	sind	sogar	um	das	3,7-fache	gestiegen	(vgl.	Tabelle	3.4.1-2).	Dementsprechend	ist	deren	

Anteil	 pro	 100	 Unternehmensinsolvenzen	 deutlich	 gestiegen.	 Allerdings	 erlaubt	 dieses	 Verhältnis	

keine	Rückschlüsse	auf	die	mögliche	Straftatenbelastung	des	einzelnen	Insolvenzverfahrens.	

3.4.1.4.2.3.4 Wirtschaftskriminalität im Anlage- und Finanzbereich
In	 dieser	 Straftatengruppe	 werden	 für	 die	 PKS	 zusammengefasst:	 Beteiligungs-	 und	 Kapitalanla-

gebetrug,	 Kreditbetrug	 (§§	263,	 265b	 StGB),	 Wechselbetrug,	 Wertpapierbetrug	 sowie	 Straftaten	 in	

Verbindung	mit	dem	Bankgewerbe.	Nach	einem	kurzfristigen	Höchststand	im	Jahr	2001	ging	die	Zahl	

der	 für	diese	Deliktgruppe	polizeilich	ermittelten	Fälle	wieder	deutlich	 zurück	und	umfasste	 2005	

14	%	der	insgesamt	registrierten	Wirtschaftskriminalität	(vgl.	Tabelle	3.4.1-2).	Von	den	2005	insgesamt	

der	Wirtschaftskriminalität	zugeordneten	Fällen	entfielen	auf	den	Beteiligungs-	und	Kapitalanlage-

betrug	85	%.	 Innerhalb	dieser	Gruppe	dominiert	der	Anlagebetrug	 im	Sinne	des	§	263	StGB	mit	61	%	

sowie	der	Beteiligungsbetrug	mit	33	%.	Die	sonstigen	berichteten	Straftatbestände	machen	nur	einen	

unbedeutenden	Teil	der	Wirtschaftskriminalität	im	Anlage-	und	Finanzbereich	aus.	

In	letzter	Zeit	haben	Fälle	des	so	genannten	„Scalpings“	für	Aufsehen	gesorgt.	Scalping	bezeichnet	den	

Erwerb	von	Wertpapieren	in	der	Absicht,	diese	anschließend	zum	Kauf	zu	empfehlen	und	bei	dadurch	

gestiegenem	Kurs	wieder	zu	verkaufen.	Auf	Täterseite	stehen	dabei	Herausgeber	von	Investorenbrie-

fen	und	 Informationen,	Finanzberater	und	Banken,	 insbesondere	 Investmentbanken.	Das	beschrie-

bene	Verhalten	wird	unter	strafrechtlichen	Gesichtspunkten	überwiegend	nicht	als	Insiderhandels-

missbrauch,	sondern	als	strafbare	Kurs-	und	Marktpreismanipulation	angesehen.28	

3.4.1.4.2.3.5 Wettbewerbsdelikte als Wirtschaftsstraftaten
Wettbewerbsdelikte	 i.	S.	der	 PKS	 umfassen	 neben	 den	 1997	 neu	 in	 das	 StGB	 aufgenommenen	 wett-

bewerbsbeschränkenden	Absprachen	 bei	 Ausschreibungen	 (§	298	 StGB)	 die	 Straftaten	 gegen	Urhe-

berrechtsbestimmungen	sowie	die	Straftaten	nach	UWG29	und	dem	MarkenG.	Dem	Bundeslagebild	

26	 Insolvenzverschleppung	gemäß	Aktiengesetz	wird	in	der	PKS	zusammen	mit	anderen	Straftaten	nach	dem	AktG,	GenG,	

GmbHG,	HGB,	 RechnungslegungsG	und	UmwandlungsG	 im	 Summenschlüssel	 7120	 erfasst,	 ohne	 dass	 eine	 getrennte	

Aufgliederung	erfolgt,	wie	dies	 für	die	 Insolvenzverschleppung	nach	dem	GmbHG	und	nach	dem	HGB	der	Fall	 ist.	Die	

Fälle	von	Insolvenzverschleppung	nach	dem	AktG	werden	demnach	auch	nicht	bei	den	Insolvenzstraftaten	im	Sinne	des	

Summenschlüssels	8932	miterfasst.
27	 Unternehmensinsolvenzen	1994:	18.837;	2005:	36.843;	vgl.	http://www.destatis.de/indicators/d/lrins01ad.htm.
28	 BGHSt	48,	S.	373;	ferner	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Wirtschaftskriminalität	2003,	S.	124	f.;	2004,	S.	136	ff.
29	 Fälle	der	Wirtschafts-	und	Industriespionage	–	darunter	insbesondere	der	Verrat	von	Betriebs-,	Geschäfts-	oder	Dienst-

geheimnissen	–	werden	unter	den	PKS-Schlüsseln	7153	und	7154	als	Untergruppen	der	Straftaten	gegen	Urheberrechts-
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Wirtschaftskriminalität	 zufolge	 werden	 darunter	 Fälle	 der	 Lizenzpiraterie30,	 Scheinausverkäufe,	

angebliche	Wohltätigkeitssammlungen,	Rabattbetrügereien	sowie	die	so	genannte	progressive	Kun-

denwerbung,	bei	der	mittels	eines	Schneeballsystems	Geldzahlungen	oder	Sachleistungen	veranlasst	

werden	sollen,	nicht	zuletzt	aber	auch	Fälle	der	Wirtschafts-	und	 Industriespionage	erfasst.	Wegen	

der	Aufhebung	des	Rabattgesetzes	und	der	UWG-Reform,	bei	der	die	Vorschriften	über	Sonderveran-

staltungen	und	Schlussverkäufe	(§§	7,	8	UWG)	aufgehoben	worden	sind,	dürften	künftig	Scheinausver-

käufe	und	Rabattbetrügereien	irrelevant	sein.

Die	Wettbewerbsdelikte	machten	in	den	vergangenen	zwölf	Jahren	von	den	berichteten	Wirtschafts-

straftaten	im	Durchschnitt	den	vergleichsweise	geringen	Anteil	von	um	die	6,5	%	aus.	Innerhalb	dieser	

Gruppe	entfallen	derzeit	mehr	als	vier	von	fünf	registrierten	Fällen	(2005:	86,7	%)	auf	Straftaten	gegen	

Urheberrechtsbestimmungen.	Vor	allem	in	den	Jahren	1997	und	1999	wurden	wegen	Straftaten	nach	

dem	UWG	einige	komplexe	Ermittlungsvorgänge	mit	zahlreichen	Einzelfällen	durchgeführt,	die	zu	

hohen	Fallzahlen	bei	dieser	letztgenannten	Gruppe	führten.

3.4.1.4.2.3.6 Wirtschaftsstraftaten im Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen
Unter	 „Wirtschaftskriminalität	 im	 Zusammenhang	 mit	 Arbeitsverhältnissen“	 werden	 zusammen-

gefasst	 Arbeitsvermittlungsbetrug31,	 Betrug	 zum	 Nachteil	 von	 Sozialversicherungen	 und	 Sozial-

versicherungsträgern	 (§	263	 StGB),	 Vorenthalten	und	Veruntreuen	 von	Arbeitsentgelt	 (§	266a	 StGB)	

sowie	 Delikte	 in	 Verbindung	 mit	 illegaler	 Arbeitnehmerüberlassung	 (§§	15,	 15a	 AÜG,	 §§	9	 bis	 11	

SchwarzArbG).	Von	den	in	der	PKS	insgesamt	erfassten	Wirtschaftsstraftaten	machten	die	im	Zusam-

menhang	mit	Arbeitsverhältnissen	erfassten	Wirtschaftsdelikte	über	die	letzten	elf	Jahre	einen	Anteil	

von	ungefähr	12	%	aus,	wobei	zwischen	2000	und	2004	eine	ansteigende	Tendenz	der	absoluten	(bis	

2003)	 und	der	 relativen	Zahlen	 zu	 verzeichnen	 ist.	 97	%	 aller	 in	 dieser	Gruppe	 zusammengefassten	

Fälle	entfielen	2005	auf	das	Vorenthalten	und	Veruntreuen	von	Arbeitsentgelt	(§	266a	StGB).	

3.4.1.4.2.3.7 Wirtschaftsstraftaten im Zusammenhang mit Beteiligungen und 
Kapitalanlagen

Betrug	und	Untreue	im	Zusammenhang	mit	Beteiligungen	und	Kapitalanlagen	umfasst	die	folgenden	

Straftaten:	Kapitalanlagebetrug	(§	264a	StGB),	Anlagebetrug	(§	263	StGB),	Betrug	bei	Börsenspekulati-

onen,	Beteiligungsbetrug	sowie	Untreue	bei	Kapitalgeschäften.	Von	den	in	der	PKS	insgesamt	erfass-

ten	 Wirtschaftsstraftaten	 machten	 die	 im	 Zusammenhang	 mit	 Beteiligungen	 und	 Kapitalanlagen	

erfassten	Wirtschaftsdelikte	über	die	 letzten	zwölf	 Jahre	einen	Anteil	von	ungefähr	22	%	aus,	wobei	

seit	 2003	 jeweils	nur	noch	weniger	 als	 13	%	 verzeichnet	wurden.	Unter	den	polizeilich	 registrierten	

Fällen	standen	2005	der	Anlage-	und	Beteiligungsbetrug	mit	zusammen	91	%	quantitativ	eindeutig	im	

Vordergrund	dieser	Gruppe	von	Wirtschaftsstraftaten.	

Schäden	der	Anleger	sind	vor	allem	eingetreten	bei	den	auf	dem	so	genannten	„Grauen	Kapitalmarkt“	

vermittelten	 Finanzprodukten,	 wie	 z.	B.	 beim	 Handel	 mit	 dem	 Phantasieprodukt	 „Bankgarantien“,	

ferner	 dem	 so	 genannten	 zins-	 und	 tilgungsfreien	 Kredit	 (Depositendarlehen)	 oder	 dem	 Erwerb	

geschlossener	Immobilienanteile,	bei	Anlagen	in	Waren-	und	Devisentermingeschäften	sowie	beim	

bestimmungen	 erfasst.	 Fälle,	 die	 als	 Wirtschaftskriminalität	 eingestuft	 sind,	 werden	 zusätzlich	 auch	 bei	 den	 Sum-

menschlüsseln	8934	(Wettbewerbsdelikte)	und	8930	(Wirtschaftskriminalität)	berücksichtigt.
30	 Darunter	 sind	 zu	 verstehen:	 „Fälle,	 in	 denen	 bestehende	 Rechte	Dritter	 durch	 die	Herstellung	 oder	 den	Vertrieb	 von	

Waren	verletzt	werden“	(BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Wirtschaftskriminalität	2004,	S.	68).
31	 Arbeitsvermittlungsbetrug	i.	S.	der	PKS	liegt	dann	vor,	wenn	der	Täter	die	Vermittlung	von	Arbeitsplätzen	oder	sonstigen	

Verdienstmöglichkeiten	mit	dem	Ziel	vortäuscht,	Vorschüsse	oder	Gebühren	zu	erlangen.
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Kauf	von	so	genannten	„penny	stocks“,	also	Aktien	mit	einem	sehr	geringen	Wert.32	Angelockt	durch	

angeblich	 weit	 überdurchschnittlich	 hohe	 Renditen	 und/oder	 Steuervorteile	 sind	 offenbar	 immer	

noch	 Anlagewillige	 bereit,	 trotz	 umfassender	 Warnhinweise	 in	 den	 Medien,	 in	 Risikoanlagen	 zu	

investieren.	Anlagebetrüger	nutzen	hierbei	nicht	selten	die	Zukunftsängste	der	Opfer	aus.	Die	Anle-

ger	glauben,	 ihre	Gelder	seien	sicher	angelegt,	weil	es	sich	vielfach	um	Schneeballsysteme	handelt,	

bei	denen	mit	den	Geldern	von	„Neuanlegern“	Renditen	bezahlt	werden.	Deshalb	werden	Anzeigen	

oft	sehr	spät	erstattet.	Dies	gibt	den	Betrügern	relativ	viel	zeitlichen	Spielraum,	nicht	nur	die	betrüge-

rischen	Geschäfte	auszudehnen,	sondern	auch	die	Gelder	beiseite	zu	schaffen.	Die	potenziellen	Opfer	

des	 Anlagebetrugs	 sind	 deshalb	 die	 entscheidende	 „Schwachstelle“	 im	Hinblick	 auf	 eine	 effiziente	

Ermittlungs-	 und	Verfolgungstätigkeit.33	Da	 ein	 Teil	 der	Anleger	 jedoch	Anzeige	 erstattet,	wird	 im	

Rahmen	der	Ermittlungen	zumeist	das	gesamte	Geschäftsgebaren	aufgedeckt.	

3.4.1.4.2.4 Entwicklung der amtlich registrierten Wirtschaftskriminalität
Hinsichtlich	der	Entwicklung	der	Wirtschaftskriminalität	wurde	in	der	Vergangenheit	eine	überpro-

portionale	Zunahme	vermutet.	 So	prognostizierte	 ein	 im	Auftrag	des	 BundesKriminAlAmtes	 durchge-

führtes	Forschungsprojekt,	ausgehend	von	einer	Querschnittsanalyse	 für	 1994/95,	 für	das	 Jahr	2000	

einen	Anstieg	um	20–25	%,	einen	Anteil	der	Wirtschaftskriminalität	an	der	Gesamtkriminalität	von	

7	%–8	%	und	eine	Schadenssumme	„von	mindestens	30–35	Milliarden	DM“34	(also	von	15–17,5	Milliarden	

Euro).	Diese	Prognose	kann	heute	als	überhöht	bezeichnet	werden.	Zwar	nahm	die	polizeilich	regis-

trierte	Wirtschaftskriminalität	zwischen	1994	und	2000	um	46	%	zu	(bis	2005	um	44	%),	also	deutlich	

stärker	als	die	sich	in	diesem	Zeitraum	sogar	rückläufige	entwickelnde	Gesamtkriminalität.	Ihr	Anteil	

an	der	Gesamtkriminalität	belief	sich	2000	(und	2005)	aber	lediglich	auf	1,4	%	(vgl.	Tabelle	3.4.1-1).	Die	

polizeilich	registrierten	Schäden	durch	Wirtschaftsstraftaten	bewegten	sich	im	letzten	Jahrzehnt	zwi-

schen	ca.	3,4	und	6,8	Milliarden	Euro.35	

Seit	 es	 die	 Sondererfassung	 „Wirtschaftskriminalität“	 in	 der	 PKS	 gibt,	 zeigen	 sich	 zwar	 erhebliche	

Schwankungen	 der	 absoluten	 wie	 der	 Häufigkeitszahlen,	 die	 vor	 allem	 auf	 einzelnen,	 komplexen	

Ermittlungsvorgängen	 mit	 zahlreichen	 Einzelfällen	 beruhen.	 Es	 zeigt	 sich	 aber	 kein	 eindeutiger	

Trend	in	Richtung	eines	Anstiegs	(vgl.	Tabelle	3.4.1-1).	Mitte	der	1990er	Jahre	waren	die	(absoluten	und	

relativen)	 Fallzahlen	 deutlich	 angestiegen,	 freilich	 erneut	 mit	 erheblichen	 Schwankungen.	 Da	 im	

Vergleichszeitraum	die	Häufigkeitszahlen	 für	 Straftaten	 insgesamt	 relativ	konstant	geblieben	 sind,	

hatte	sich	der	Anteil	der	Wirtschaftskriminalität	an	der	gesamten	polizeilich	registrierten	Kriminali-

tät	zunächst	erhöht.	In	der	ersten	Hälfte	der	1990er	Jahre	lag	er	noch	unter	1	%,	1999	lag	er	bei	1,7	%	und	

2001	bei	1,8	%,	was	auch	den	Höchststand	markierte.	Seither	ging	der	Anteil	zumeist	zurück.	Der	in	der	

zweiten	Hälfte	der	 1990er	 Jahre	erfolgte	Anstieg	beruhte	weitgehend	auf	der	allgemeinen	Entwick-

lung	beim	Betrug.	Insolvenzstraftaten	und	Wettbewerbsdelikte	haben	zwar	deutlich	zugenommen,	

wegen	ihres	insgesamt	niedrigen	Niveaus	hatte	dies	aber	nur	geringe	Auswirkungen	auf	die	Gesamt-

zahlen.	Wirtschaftskriminalität	im	Zusammenhang	mit	Beteiligungen	und	Kapitalanlagen	war	sogar	

deutlich	 rückläufig.	 Dies	 zeigt,	 dass	 –	 jedenfalls	 im	 Hellfeld	 –	 keine	 gleichgerichtete	 Entwicklung	

besteht.

Aus	diesen	Zahlen	über	polizeilich	registrierte	Wirtschaftskriminalität	kann	nicht	auf	eine	entspre-

chende	Veränderung	im	Dunkelfeld	geschlossen	werden.	Umfang	und	Entwicklung	der	Wirtschafts-

32	 Vgl.	hierzu	den	Bericht	der	Bundesregierung	vom	17.	September	1999	(BT-Drs.	14/1633).
33	 schuster,	in	lieBel, h. J.,	2002.
34	 wittKämper, G. w.	u.	a.,	1996,	S.	372.	
35	 Vgl.	auch	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Wirtschaftskriminalität	2004,	S.	19.
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kriminalität	 sind	 nicht	 nur	 davon	 abhängig,	 was	 tatsächlich	 geschieht,	 sondern	 auch	 davon,	 was	

angezeigt	oder	der	Polizei	durch	eigene	Ermittlungstätigkeit	bekannt	wird.	Ein	Rückschluss	würde	

voraussetzen,	dass,	abgesehen	von	der	Wirtschaftskriminalität	selbst,	alle	anderen	Faktoren	über	die	

Zeit	hinweg	unverändert	geblieben	sind.	Diese	Annahme	ist	nicht	berechtigt.	 In	den	 letzten	 Jahren	

stattgefundene	Neuorganisationen	auf	Länderebene	mit	dem	Ziel,	überregional	handelnden,	spezi-

alisierten	Tätern	überregional	handelnde,	 spezialisierte	polizeiliche	Organisationseinheiten	entge-

genzusetzen36,	sind	unzweifelhaft	erfolgreich.	Erfolg	heißt	hier	aber	auch:	Anstieg	der	Fallzahlen.	

3.4.1.5 Qualitative Bedeutung der Wirtschaftskriminalität
3.4.1.5.1 Materielle Schäden durch Wirtschaftskriminalität
Kennzeichnend	 für	 Wirtschaftskriminalität	 soll	 ihre	 hohe	 Sozialschädlichkeit	 sein,	 insbesondere	

wegen	der	Höhe	der	durch	sie	verursachten	materiellen	Schäden.	Wie	zum	Umfang	der	Wirtschafts-

kriminalität,	 so	 fehlen	 aber	 auch	 diesbezüglich	 verlässliche	 Angaben.	 Anfang	 der	 siebziger	 Jahre	

wurde	z.	B.	 für	die	Bundesrepublik	Deutschland	der	 jährliche	materielle	 Schaden	auf	umgerechnet	

7–10	Milliarden	Euro,	teilweise	sogar	auf	bis	zu	22	Milliarden	Euro	geschätzt.	Diese	Globalschätzungen	

sind	weder	hinsichtlich	der	Höhe	noch	hinsichtlich	des	behaupteten	Anstiegs	der	Schadenssummen	

hinreichend	begründet;	es	handelt	sich	um	„Spekulationen“.37	Entsprechend	große	Varianz	findet	sich	

auch	bei	den	Schadensschätzungen	zu	einzelnen	Wirtschaftsbereichen,	etwa	zum	Ausschreibungs-

betrug,	zur	Schwarzarbeit	oder	zur	Steuerhinterziehung.	

Anhaltspunkte	über	die	Größenordnungen	der	deliktisch	verursachten	Schäden	enthält	–	beschränkt	

auf	das	Hellfeld	–	lediglich	die	PKS.	In	ihr	wird	bei	ausgewählten	(vollendeten)	Delikten	der	Schaden	

erfasst,	wobei	als	Schaden	grundsätzlich	der	Geldwert	des	rechtswidrig	erlangten	Gutes	bzw.	bei	Ver-

mögensdelikten	die	Wertminderung	des	Vermögens	angesehen	wird.	Schadenshöhen	und	Schadens-

kategorien	werden	auch	ausgewiesen	beim	Summenschlüssel	„Wirtschaftskriminalität“.38	Es	handelt	

sich	hierbei	jedoch	nur	um	die	unmittelbare	Wertminderung,	nicht	um	die	Folgeschäden	und	nicht	

um	die	mittelbaren	Schäden.	Andererseits	bleibt	es	auch	dann	ein	Schaden	i.	S.	der	PKS,	wenn	die	Ver-

mögensverschiebung	 sofort	wieder	 rückgängig	gemacht	wird.	Der	 Schaden	wird	bei	Abschluss	der	

polizeilichen	Ermittlungen	erfasst,	d.	h.,	dass	unter	Umständen	mehrjährige	Ermittlungen,	in	deren	

Rahmen	 ein	 über	 mehrere	 Jahre	 entstandener	 Gesamtschaden	 festgestellt	 wird,	 dem	 Berichtsjahr	

des	Ermittlungsabschlusses	zugeschlagen	werden.	Komplexe	Ermittlungsverfahren	mit	zahlreichen	

Einzelfällen	führen	also	nicht	nur	bei	der	Fallzählung	zu	teilweise	außergewöhnlich	großen	Schwan-

kungen,	sondern	auch	bei	der	Schadenserfassung.	Diese	ist	deshalb	nicht	mehr	als	eine	erste	Orientie-

rungsgröße.	

Unter	diesen	Einschränkungen	zeigt	die	PKS,	dass	sich	2005	der	Schaden	bei	sämtlichen	in	der	PKS	mit	

Schadenssummen	zu	erfassenden	3,6	Millionen	vollendeten	Fällen	auf	rd.	8,4	Milliarden	Euro	belief.	

2,1	%	dieser	Fälle	waren	der	Wirtschaftskriminalität	zuzuordnen,	die	jedoch	50	%	der	Gesamtschadens-

summe	ausmachten,	nämlich	4,2	Milliarden	Euro.	

36	 Vgl.	Berthel, r.,	1998,	S.	61.
37	 dAnnecKer, G.,	2004,	Rdnr.	16.
38	 Die	Fehleranfälligkeit	der	polizeilichen	Sonderkennung	„Wirtschaftskriminalität“	wiederholt	und	verstärkt	 sich	mög-

licherweise	hinsichtlich	der	Zuverlässigkeit	der	Ermittlung	der	Schadenshöhe.	Ermittelt	werden	kann	nur	die	Höhe	der	

Schäden	 im	Hellfeld;	die	Höhe	der	 Schäden	der	 im	Dunkelfeld	bleibenden	Wirtschaftskriminalität	muss	naturgemäß	

ebenso	offen	bleiben	wie	die	Schäden	in	den	Fällen,	die	nicht	der	polizeilichen	Definition	von	„Wirtschaftskriminalität“	

zuzuordnen	sind.
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Wirtschaftskriminalität	ist	–	im	Vergleich	zur	klassischen	Eigentumskriminalität	–	zu	den	schwereren	

Schadenskategorien	hin	verschoben,	d.	h.	wenige	Fälle	verursachen	hohe	Schäden.	Bei	den	nicht	der	

Wirtschaftskriminalität	zuzuordnenden	Fällen	entfielen	2005	57,5	%	auf	die	Schadenskategorien	von	

15	bis	zu	500	Euro,	bei	Wirtschaftskriminalität	lediglich	21,2	%.	Je	höher	die	Schäden	sind,	um	so	stär-

ker	überwiegt	der	Anteil	von	Wirtschaftskriminalität.39	

Die	Entwicklung	der	durch	Wirtschaftskriminalität	verursachten	Schäden	zeigt	keinen	eindeutigen	

Trend,	und	zwar	auch	nicht	bei	einer	der	Untergruppen.	Die	z.	T.	erheblichen	Schwankungen	werden	

offenbar	durch	einzelne	Großverfahren	verursacht.	Dies	ist	Folge	der	bereits	erwähnten	Erfassungs-

regel,	die	Fall-	und	Schadenserfassung	insgesamt	dem	Berichtsjahr	zuzuschlagen,	in	dem	das	polizei-

liche	Ermittlungsverfahren	abgeschlossen	wurde.

3.4.1.5.2 Immaterielle Schäden durch Wirtschaftskriminalität
Noch	gravierender	als	die	materiellen	Schäden	können	freilich	die	immateriellen,	durch	Wirtschafts-

kriminalität	verursachten	Schäden	sein.40	Als	solche	werden	angesehen:

	 die	Folgewirkungen	von	Wettbewerbsverzerrungen,	die	entstehen	durch	Wettbewerbsvorsprün-

ge	des	mit	unlauteren	Mitteln	arbeitenden	Wirtschaftsstraftäters.	Es	wird	befürchtet,	auf	Mitbe-

werber	ginge	eine	Ansteckungs-	oder	Sogwirkung	aus,	auf	gleiche	oder	ähnliche	Weise	illegalen	

Gewinn	 zu	 erzielen	 bzw.	Wettbewerbsvorsprünge	 aufzuholen,	 die	 durch	wirtschaftskriminelles	

Verhalten	entstanden	sind.	Eine	zweite	Folgewirkung	wird	darin	gesehen,	dass	unter	Umständen	

Dritte	veranlasst	werden,	durch	kriminelle	Handlungen,	wie	z.	B.	Urkundenfälschung	oder	Beste-

chung,	Wirtschaftsstraftaten	zu	unterstützen	(Begleitkriminalität);

	 die	Kettenreaktion,	d.	h.	die	Gefahr,	dass	infolge	finanzieller	Abhängigkeiten	und	Verflechtungen	

bei	einem	wirtschaftlichen	Zusammenbruch	auch	jene	Geschäftspartner	mitgerissen	werden,	die	

an	den	kriminellen	Handlungen	der	Täter	keinen	oder	keinen	unmittelbaren	Anteil	hatten;

	 die	 gesundheitlichen	Gefährdungen	 und	 Schädigungen	 als	 Folge	 z.	B.	 von	Verstößen	 gegen	 das	

Lebensmittel-	und	Arzneimittelgesetz	oder	gegen	das	Arbeitsschutzrecht.

	

Als	allgemeine	Folge	der	Wirtschaftskriminalität	wird	befürchtet,	auf	Dauer	schwinde	sowohl	bei	den	

am	wirtschaftlichen	Wettbewerb	Beteiligten	als	auch	bei	den	Verbrauchern	nicht	nur	das	Vertrauen	

in	die	Redlichkeit	einzelner	Berufs-	und	Handlungszweige,	sondern	auch	„das	Vertrauen	in	die	Funk-

tionsfähigkeit	der	geltenden	Wirtschafts-	und	Gesellschaftsordnung“.41	

Der	empirische	Nachweis	zu	Art	und	Ausmaß	dieser	 immateriellen	Schäden,	 insbesondere	der	Sog-	

und	Spiralwirkung,	steht	jedoch,	nach	Ansicht	einiger	Forscher42,	für	Delikte	außerhalb	des	engeren	

Bereichs	der	Wettbewerbs-	und	der	Nachahmungskriminalität	noch	weithin	aus.	 Insbesondere	der	

Schaden	durch	den	Vertrauensverlust	ist	nicht	bezifferbar.

39	 Hierbei	ist	zu	berücksichtigen,	dass	die	Schadenserfassung	bei	Wirtschaftskriminalität	eher	zu	der	untersten	Schadens-

gruppe	hin	verschoben	ist.	Denn	bei	nicht	bezifferbarem	Schaden	wird	ein	ideeller	Schaden	von	einem	Euro	registriert.	

Dies	erklärt	z.	B.	den	hohen	Anteil	von	48,5	%	der	Schadensklasse	„1	bis	unter	15	Euro“	bei	 Insolvenzstraftaten	als	Wirt-

schaftsdelikte.
40	 Hierzu	zuletzt	dAnnecKer, G.,	2004,	Rdnr.	17;	schwind, h.-d.,	2005,	§	21	Rdnr.	12.	
41	 Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1980,	S.	15.
42	 BottKe, w., 1991,	S.	3;	heinz, w.,	1984,	S.	435;	KAiser, G.,	1996,	S.	843.
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3.4.1.6 Kriminologische Befunde zur Person des Wirtschaftsstraftäters
Die	große	Heterogenität	der	Wirtschaftsstraftaten	verbietet	es,	generalisierende	Charakteristika	von	

Wirtschaftsdelinquenten	zu	benennen.	Aus	den	wenigen	Forschungen,	die	vorliegen,	ergeben	 sich	

nur	 sehr	 allgemeine	 Konturen.	 Die	 Täter	 sind	 meist	 gut	 ausgebildete	 Angehörige	 der	 oberen	 oder	

mittleren	Mittelschicht.	Sie	füllen	höhere	Berufspositionen	aus,	die	entsprechende	Tatgelegenheiten	

bieten.	Die	Taten	werden	im	Erwachsenenalter	(um	40	Jahre)43	begangen.	Bei	Untersuchungen	hat	sich	

herausgestellt,	dass	von	den	Tätern	bis	zu	40	%	strafrechtlich	vorbelastet	waren44;	insofern	handelt	es	

sich	bei	Wirtschaftsstraftätern	nicht	notwendig,	wie	oft	 vermutet	wird,	um	Einmaltäter.	Auch	 sind	

die	Unterschiede	 im	 Sozialprofil	 zu	 Straftätern	 allgemein	wohl	 geringer	 als	 vielfach	 angenommen	

wird,	 auch	 wenn	 die	 Zugangschancen	 zur	 Begehung	 von	 Wirtschaftsstraftaten	 bestimmte	 Delikt-

fähigkeiten	voraussetzen	dürften.45	Zu	den	Unterschieden	zählen	 insbesondere	relativ	große	Selbst-

kontrolle	 in	Verbindung	mit	 starkem	 Selbstbewusstsein46,	 ferner	Neigungen	 zu	Rücksichtslosigkeit	

und	ein	starkes	Bedürfnis,	die	Konkurrenz	mit	anderen	Wirtschaftsteilnehmern	für	sich	zu	entschei-

den.47	Besonders	bedeutsam	sind	aber	ihre	Rechtfertigungsstrategien	für	die	begangenen	Taten,	die	

sie	meist	als	im	betrieblichen	Interesse	liegend	deuten:	Die	Überregulierungen	durch	den	Staat,	die	

Verantwortung	für	den	Erhalt	der	Arbeitsplätze,	die	in	der	Branche	üblichen,	zum	Überleben	notwen-

digen	Usancen	am	Rande	der	Legalität	machten	die	Taten	unvermeidlich.48	Ein	weiteres	Charakteris-

tikum	der	Täter	ist	eine	nicht	selten	fehlende	Unrechtseinsicht;	deshalb	wird	von	ihnen	vor	allem	die	

in	Gerichtsverfahren	erfahrene	Behandlung	als	„Krimineller“	und	die	Wertung	ihres	Tuns	als	„krimi-

nell“	 zurückgewiesen;	 sie	halten	 sich	mehrheitlich	 für	Personen,	die	wichtige	und	verantwortliche	

Mitglieder	der	Gesellschaft	sind	und	sich	nichts	Strafbares	zu	Schulden	kommen	ließen.49	

3.4.1.7 Strafrechtliche Sozialkontrolle von Wirtschaftskriminalität
3.4.1.7.1 Polizeiliche Kontrolle von Wirtschaftskriminalität
Im	 Unterschied	 zur	 klassischen	 Eigentumskriminalität	 handelt	 es	 sich	 bei	 Wirtschaftskriminalität	

überwiegend	 um	 so	 genannte	 Überwachungs-	 und	 Kontrolldelikte.	 Regelmäßig	 bestimmen	 die	

personellen	und	 sachlichen	Ressourcen	 sowie	die	Verfolgungsstrategie	der	Polizei,	 ob	und	wie	 viel	

Wirtschaftsstraftaten	 entdeckt	werden.	Vor	 allem	bei	 schwerer	Wirtschaftskriminalität,	 durch	die	

Rechtsgüter	 Privater	 betroffen	 sind,	 dürfte	 die	 Verfahrensinitiierung	 vermehrt	 auf	 Anzeigen	 der	

Betroffenen	beruhen.50	

Um	 die	 Intensivierung	 der	 Strafverfolgung	 zu	 erreichen,	 werden	 in	 zunehmendem	 Maße	 Mittei-

lungspflichten	für	dritte	Stellen	statuiert.	Seit	1967	sind	Konkurs-	und	Vergleichsrichter	verpflichtet,	

der	Staatsanwaltschaft	die	Eröffnung	eines	Konkurs-	oder	Anschlusskonkursverfahrens	mitzuteilen.	

Gemäß	§	116	AO51	 haben	Gerichte	und	Behörden	 von	Bund,	 Ländern	und	kommunalen	Trägern	der	

öffentlichen	Verwaltung	die	Pflicht,	Tatsachen,	die	sie	dienstlich	erfahren	und	die	den	Verdacht	einer	

43	 Vgl.	lieBl, K.,	1984,	S.	132,	Tab.	39;	vgl.	ferner	dAnnecKer, G.,	2004,	Rdnr.	19;	KAiser,	G.,	1996,	S.	852;	schwind, h.-d.,	2005,	§	21	

Rdnr.	21.
44	 Benson, m.	und	K. Kerley,	2001,	S.131;	weisBurd, d.	und	e. wArinG,	2001,	S.	28.
45	 horoszowsKi, p.,	1980,	zur	These	von	Wirtschaftsstraftaten	als	„economic	special-opportunity	crimes“.
46	 Benson, m.	und	e. moore,	1992,	S.	268.
47	 colemAn, J.,	1985,	S.	196	und	199.
48	 colemAn, J.,	1985,	S.	208	f.
49	 Benson, l.,	1985.	
50	 Demnach	ist	bei	Wirtschaftsstraftaten	mit	geschädigten	Individuen,	wie	z.	B.	 im	Bereich	des	Anlagebetrugs,	mit	einer	

größeren	Anzeigefreudigkeit	zu	rechnen	als	bei	Delikten,	bei	denen	kein	einzelner	Geschädigter	auszumachen	ist,	wie	

z.	B.	bei	Wettbewerbsdelikten.	Wegen	der	„Täter-Opfer-Problematik“	ist	das	Anzeigeverhalten	eher	defizitär.
51	 Vgl.	auch	§	4	Abs.	5	Satz	1	Nr.	10	Einkommensteuergesetz.



Wirtschafts-, Umwelt- und Korruptionsdelikte���

Steuerstraftat	begründen,	den	Finanzbehörden	mitzuteilen;	eine	entsprechende	Regelung	sieht	§	6	

Subventionsgesetz	hinsichtlich	der	den	Verdacht	eines	Subventionsbetrugs	begründenden	Tatsachen	

vor.	Die	Nichtanzeige	einer	geplanten	Fälschung	von	Vordrucken	für	Euroschecks	oder	Euroscheck-

karten	wurde	durch	das	2.	WiKG	von	 1986	unter	 Strafe	gestellt,	 1998	durch	das	6.	StrRG	auf	die	Fäl-

schung	von	Zahlungskarten	erweitert	(§	138	Abs.	1	Nr.	4	StGB)	und	2003	durch	das	35.	StrÄndG	durch	

die	Fälschung	von	Zahlungskarten	mit	Garantiefunktion	und	Vordrucken	für	Euroschecks	in	den	Fäl-

len	des	§	153b	Abs.	1	bis	3	StGB	ersetzt.	Das	Gesetz	über	den	Wertpapierhandel	von	1994	sieht	in	§	18	eine	

Anzeigepflicht	 des	 Bundesaufsichtsamts	 für	 den	 Wertpapierhandel	 bei	 Verdacht	 eines	 verbotenen	

Insidergeschäfts	vor.	Schließlich	besteht	gem.	§	11	GwG	eine	Meldepflicht	u.	a.	dann,	wenn	Tatsachen	

festgestellt	werden,	die	darauf	schließen	lassen,	dass	eine	Finanztransaktion	einer	Geldwäsche	nach	

§	261	 StGB	dient	oder	 im	Falle	 ihrer	Durchführung	dienen	würde.	§	261	dient	 (inzwischen),	wie	der	

Vortatenkatalog	und	insbesondere	die	dort	genannten	Betrugsdelikte	zeigen,	auch	der	Bekämpfung	

von	bestimmten	schweren	„Wirtschaftsdelikten“.	

Zahlreiche	Behörden	auf	Bundes-,	Landes-	oder	kommunaler	Ebene	erlangen	im	Rahmen	ihrer	gesetz-

lichen	Kontroll-,	Überwachungs-	und	Genehmigungsaufgaben	Informationen,	die	für	Prävention	von	

Wirtschaftskriminalität	relevant	sind.	Im	Rahmen	des	vom	Bundeskriminalamt	zusammen	mit	den	

Landeskriminalämtern	erarbeiteten	Konzepts	„Bekämpfung	der	Wirtschaftskriminalität	im	Vorfeld“	

soll	die	Zusammenarbeit	mit	anderen	Behörden	sowie	öffentlichen	und	privaten	Institutionen	verbes-

sert	werden	(vgl.	Abschnitt	3.4.1.8.1).	Auch	und	gerade	die	Kommunikation	zwischen	diesen	Behörden	

und	den	 Ermittlungsorganen,	 aber	 auch	 zwischen	polizeilichen	 Stellen	untereinander,	 stellt	 einen	

wesentlichen	Erfolgsfaktor	für	die	Verfolgung	der	Wirtschaftskriminalität	dar.52

Daneben	 kommt	 dem	 zur	 Verfolgung	 von	 Wirtschaftsstraftaten	 eingesetzten	 Personal	 besondere	

Bedeutung	zu.	Die	überwiegend	komplexe	wirtschaftliche	Struktur	der	Wirtschaftskriminalität	und	

die	 umfangreichen	 Tatzusammenhänge	 fordern	 von	 den	 Ermittlern	 teilweise	 umfangreiches	wirt-

schaftliches	Sachwissen,	das	durch	eine	entsprechende	Aus-	und	Fortbildung	sicherzustellen	und	zu	

aktualisieren	 ist.	 Darüber	 hinaus	 erfordern	 Ermittlungen	 in	 Wirtschaftsstrafsachen	 oftmals	 einen	

größeren	Zeitaufwand	als	Straftaten	in	anderen	Deliktbereichen,	weshalb	personeller	Kontinuität	auf	

Seiten	der	Strafverfolgung	ein	hoher	Stellenwert	beizumessen	ist.53

3.4.1.7.2 Staatsanwaltschaftliche Erledigungsstrukturen, insbesondere bei 
„besonderen Wirtschaftsstrafsachen“

Hinsichtlich	der	Erledigung	amtlich	bekannt	gewordener	Wirtschaftskriminalität	hat	die	Auswertung	

der	BWE	für	die	 1970er	 Jahre	ergeben,	dass	der	Ausgang	des	 staatsanwaltschaftlichen	Ermittlungs-

verfahrens	 in	 erster	 Linie	 durch	 tatbezogene	 Merkmale	 (Deliktgruppe,	 Schadenshöhe,	 Rechtsform	

der	Branche	des	Unternehmens)	und	durch	Merkmale	der	Opfer	(Zahl	und	Art,	Verfahrensinitiative)	

bestimmt	wurde.	Anschluss-	 und	Vertiefungsuntersuchungen54,	 die	 in	den	 siebziger	 Jahren	durch-

geführt	wurden,	 haben	 ergeben,	 dass	 sich	 –	 zumindest	 bei	 den	 Schwerpunktstaatsanwaltschaften	

–	eigene	Maßstäbe	bei	der	Verfolgung	durchsetzten.	Während	bei	Schäden	über	500	DM	kein	Fall	des	

einfachen	Diebstahls	mehr	eingestellt	wurde55,	wurden	in	Wirtschaftsstrafverfahren	Verfahren	mit	

weit	 höheren	 Schäden	 wegen	 Geringfügigkeit	 eingestellt.	 In	 einer	 Aktenanalyse	 von	 Wirtschafts-

strafverfahren	 wurde	 festgestellt,	 dass	 sich	 der	 durchschnittliche	 festgestellte	 Gesamtschaden	 bei	

52	 Dazu	auch:	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Wirtschaftskriminalität	2004,	67,	71	ff.,	82,	88,	99,	106,	115.
53	 BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Wirtschaftskriminalität	2004,	S.	115.
54	 Vgl.	BercKhAuer, F.,	1977,	1981;	Kiessner, F.,	1985;	meinBerG, V.,	1985;	schönherr, r.,	1985;	sicKenBerGer, m.,	1985.
55	 Vgl.	BlAnKenBurG, e.	u.	a.,	1978,	S.	149,	Tab.	13.
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den	gem.	§	153	Abs.	 1	 StPO	eingestellten	Wirtschaftsstrafverfahren	auf	 rd.	 22.000	DM	belief.56	 Zum	

Einstellungsverhalten	in	Abhängigkeit	von	der	Schadenshöhe	liegen	keine	neueren	repräsentativen	

Untersuchungen	vor;	die	StA-Statistik	enthält	hierzu	keine	Nachweise.	

Die	 Komplexität	 von	 Wirtschaftsstraftaten	 führt	 ferner	 dazu,	 dass	 in	 Wirtschaftsstrafverfahren	

besonders	häufig	Absprachen	vorkommen.57	Bei	manchen	Wirtschaftsstrafkammern	 soll	die	Quote	

der	Absprachen	bei	über	80	%	 liegen58;	eine	repräsentative	empirische	Untersuchung	zur	Praxis	der	

Absprachen	im	Allgemeinen,	in	Wirtschaftsstrafverfahren	im	Besonderen,	gibt	es	jedoch	nicht.59

Aktuelle	 Daten	 über	 die	 staatsanwaltschaftliche	 Erledigung	 enthält	 die	 StA-Statistik,	 allerdings	

beschränkt	 auf	 den	 Nachweis	 des	 Rechtsgrundes	 der	 Erledigung	 für	 die	 Gesamtheit	 aller	 Ermitt-

lungsverfahren	 sowie	 für	 einige	 Sondersachgebiete.	Zu	Letzteren	 zählen	 seit	 1986	auch	 „besondere	

Wirtschaftsstrafsachen“.60	 Kontinuierlich	 erhobene	 Daten	 aus	 einer	 unveränderten	 Ländergruppe	

liegen	zwischen	1989	und	1997	für	sämtliche	alten	Länder	vor	und	seit	1998	für	insgesamt	acht	(alte	

und	neue)	Länder.61	Diese	Berichterstattung	ist	seit	2004	abgelöst	durch	eine	Kategorisierung	der	erle-

digten	Ermittlungsverfahren	nach	Sachgebieten.	Eine	dieser	Kategorien	bildet	das	–	mit	der	früheren	

Abgrenzung	nicht	mehr	vollständig	übereinstimmende	–	Sachgebiet	„Wirtschafts-	und	Steuerstraf-

verfahren,	 Geldwäschedelikte“	 bzw.	 dem	 darin	 enthaltenen	 Sachgebiet	 „Wirtschaftsstrafsachen“.62	

Deshalb	ist,	wie	die	Gegenüberstellung	in	Tabelle	3.4.1-4	zeigt, die	Vergleichbarkeit	innerhalb	dieses	

Sachgebiets	eingeschränkt.	

56	 Vgl. meinBerG, V.,	 1985,	 S.	119,	 Tab.	 28,	 30,	 31.	Werden	noch	die	Verfahren	berücksichtigt,	 bei	denen	die	 Schadenshöhe	

wegen	der	Komplexität	der	 Fälle	 (auch	 im	Schadensbereich)	nicht	genau	 festgestellt	werden	konnte,	dann	ergibt	 sich	

ein	durchschnittlicher	 (geschätzter)	Gesamtschaden	der	gem.	§	153	Abs.	 1	StPO	eingestellten	Verfahren	von	rd.	32.000	

DM.	Selbst	wenn	dieses	Bild	korrigiert	wird,	indem	der	„verzerrende“	Einfluss	der	extrem	hohen	Schadenssummen	außer	

Betracht	bleibt,	ist	es	–	im	Vergleich	zur	Einstellungspraxis	bei	„klassischen“	Eigentums-	und	Vermögensdelikten	–	noch	

beeindruckend	genug:	4.000	DM	(festgestellte)	bzw.	6.000	DM	geschätzte	Durchschnittsschadenswerte	bei	einer	Einstel-

lung	gem.	§	153	Abs.	1	StPO.
57	 Über	den	quantitativen	Umfang	der	Absprachenpraxis	generell	bzw.	in	Wirtschaftsstrafverfahren	ist	nichts	bekannt.
58	 Vgl.	schünemAnn, B.,	1992,	S.	368.	Vgl.	aber	auch	die	Kritik	an	„mitunter	skurrilen	Überzeichnungen“	der	Verfahrenswirk-

lichkeit	durch	GieG, G.,	2004,	Rdnr.	136.
59	 Vgl.	nestler, c.,	2000,	S.	100.
60	 Erfasst	wurden	solche	Ermittlungsverfahren,	die	Vergehen	im	Sinne	des	§	74c	Abs.	1	Nrn.	1	bis	3,	5	und	6	GVG	oder	Verge-

hen	gemäß	§§	266a,	283b	StGB	zum	Gegenstand	haben	(Anklagen	lediglich	zum	Strafrichter	oder	Strafbefehlsanträge,	

falls	 bei	 diesen	nach	Antrag	der	 Strafrichter	 zu	 entscheiden	hat,	wurden	nicht	 als	 „besondere	Wirtschaftsstrafsache“	

erfasst.	Bei	Einstellungen	war	maßgeblich,	ob	die	Sache	nach	Art	und	Umfang	mindestens	zur	Zuständigkeit	des	Schöf-

fengerichts	gehört	hätte).
61	 Die	Ergebnisse	der	Ermittlungen	in	„besonderen	Wirtschaftsstrafsachen“	wurden	ab	1986	im	Rahmen	der	StA-Statistik	

erhoben.	Wegen	der	erst	später	erfolgten	Einführung	der	StA-Statistik	in	Berlin	(1987),	Hessen	(1988)	und	Schleswig-Hol-

stein	(1989)	liegen	aus	allen	alten	Ländern	erst	ab	1989	Daten	bis	einschließlich	1998	vor.	1998	wurde	die	Erhebung	der	

Zusatzinformationen	 über	 Sondersachgebiete	 umgestellt,	 sie	 wird	 seitdem	 aus	 den	 DV-Geschäftsstellenautomations-

systemen	herausgefiltert.	Diese	Umstellung	erfolgte	1998	nur	in	acht	Ländern	(Bayern,	Berlin,	Bremen,	Niedersachsen,	

Saarland,	Sachsen,	Sachsen-Anhalt	und	Thüringen).	Weitere	fünf	Länder	folgten	in	den	letzten	Jahren;	aus	drei	Ländern	

fehlten	bis	zur	erneuten	Umstellung	der	Erhebung	zum	Berichtsjahr	2004	Nachweise	zu	den	Sondersachgebieten.
62	 Zum	 Sachgebiet	 „Wirtschaftsstrafsachen“	 zählen	 alle	 Verfahren	 i.	S.	 von	 §	74c	 GVG	 mit	 Ausnahme	 der	 Verfahren,	 in	

denen	allein	Anklage	zum	Strafrichter	oder	ein	Strafbefehlsantrag,	falls	bei	diesem	nach	Einspruch	der	Strafrichter	ent-

scheiden	soll,	 in	Betracht	kommen;	bei	Einstellung	ist	maßgeblich,	ob	die	Sache	nach	Art	und	Umfang	mindestens	zur	

Zuständigkeit	des	Schöffengerichts	gehört	hätte.	Gegenüber	der	früheren	Erfassung	werden	nunmehr	auch	die	Verfah-

ren	gem.	§	74c	Abs.	1	Nr.	4	GVG	(Verfahren	nach	dem	Weingesetz	und	Lebensmittelrecht)	erfasst,	andererseits	fehlen	die	

Verfahren	wegen	Vergehen	gemäß	§§	266a,	283b	StGB	(zahlenmäßig	bedeutsam	ist	hier	insbesondere	das	„Vorenthalten	

von	Arbeitsentgelt	durch	den	Arbeitgeber“).	
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Tabelle �.�.�-�: Staatsanwaltschaftliche Erledigung von Ermittlungsverfahren in „besonderen 
Wirtschaftsstrafsachen“ (�00�), in „Wirtschaftsstrafsachen“ (�00�) sowie in 
Ermittlungsverfahren insgesamt, aber ohne Wirtschaftsstrafsachen (�00�) Bayern, 
Berlin, Bremen, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Wirtschaftsstrafsachen
Ermittlungsverfahren insg., 

ohne Wirtschaftsstrafsachen

2003 2004 2004

N % N % N %

Ermittlungsverfahren	insgesamt 8.454 100 3.223 100 1.581.292 100

Anklage 1.187 14,0 1.018 31,6 237.515 15,0

Antrag	auf	Erlass	eines	Strafbefehls 1.869 22,1 296 9,2 277.211 17,5

Einstellung	mit	Auflage 623 7,4 135 4,2 115.892 7,3

Einstellung	ohne	Auflage 1.774 21,0 558 17,3 417.130 26,4

Einstellung	gemäß	§	170	Abs.	2	StPO 3.001 35,5 1.216 37,7 533.544 33,7

Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftstatistik.

Um	die	Daten	einordnen	und	bewerten	zu	können,	ist	eine	Vergleichsgruppe	notwendig;	diese	kann	

indes	nur	eingeschränkt	aus	den	 (restlichen)	 „allgemeinen	Verfahren“	gebildet	werden	 (vgl.	 Schau-

bild	3.4.1-1).63	Eine	unter	diesen	Vorbehalten	mögliche	Gegenüberstellung	der	Ermittlungsverfahren	

in	 „besonderen	 Wirtschaftsstrafsachen“	 mit	 allen	 anderen	 Ermittlungsverfahren,	 die	 nicht	 Wirt-

schaftsstrafsachen	betreffen,	 zeigt	–	 jeweils	 für	die	oben	genannten	Ländergruppen	–	 für	die	 Jahre	

1989–2003:

	 Die	absolute	Zahl	der	durch	Anklage,	Strafbefehlsantrag,	Einstellungen	aus	Opportunitätsgründen	

oder	mangels	hinreichenden	Tatverdachts	erledigten	Ermittlungsverfahren	gegen	bekannte	Tat-

verdächtige	in	„besonderen	Wirtschaftsstrafsachen“	war	in	den	letzten	Jahren	in	den	acht	Ländern,	

für	die	seit	 1998	Ergebnisse	vorliegen,	 leicht	rückläufig	 (1998:	9.613;	2003:	8.454).64	Auch	bedingt	

durch	die	Änderung	der	Erfassung	lag	die	Zahl	der	in	diesen	Ländern	2004	erledigten	Ermittlungs-

verfahren	mit	3.223	nochmals	deutlich	niedriger	(vgl.	Tabelle	3.4.1-4).

	 Der	 Anteil	 der	 erledigten	 Ermittlungsverfahren	 gegen	 bekannte	 Tatverdächtige	 in	 „besonderen	

Wirtschaftsstrafsachen“	an	allen	Ermittlungsverfahren	–	ohne	Wirtschaftsstrafsachen	–	(„allgemei-

ne	Verfahren“)	ist	mit	im	Schnitt	(bis	2003)	0,6	%	sehr	gering.	2004	betrug	der	Anteil	nur	noch	0,2	%.

	 Die	Anklagerate65	 ging	 sowohl	bei	 „besonderen	Wirtschaftsstrafsachen“	 als	 auch	bei	 den	 (restli-

chen)	„allgemeinen	Verfahren“	zurück.	Der	Rückgang	war	deutlich	stärker	in	Wirtschaftsstrafsa-

chen.	Ende	der	1990er	Jahre	betrug	die	Anklagerate	hier	weniger	als	10	%.	Sie	ist	seit	2000	wieder	

deutlich	angestiegen,	lag	aber	2003	mit	14	%	immer	noch	etwas	unter	der	Rate	in	den	„allgemeinen	

Verfahren“	 (16	%).	 Die	 jüngste	Änderung	der	 Erfassung	 führte	 dazu,	 dass	 2004	 offenbar	weniger	

minder	schwere	Fälle	als	Wirtschaftsstrafsachen	erfasst	wurden.	Denn	in	den	acht	Ländern,	für	die	

63	 Wirtschaftsstrafverfahren	dürften	vornehmlich	Erwachsene	betreffen.	 In	den	 (restlichen)	 „normalen	Verfahren“	 sind	

indes	 auch	 die	 Jugendlichen/Heranwachsenden	 enthalten,	 bei	 denen	 die	 Erledigungsstruktur	 vor	 allem	 durch	 eine	

höhere	Einstellungsrate	gekennzeichnet	ist.	Diese	Verfahren	können	wegen	fehlender	Differenzierung	der	Daten	nicht	

herausgerechnet	werden.	Die	Deliktstruktur	der	beiden	Gruppen	ist	höchst	unterschiedlich	und	deshalb	von	der	Erledi-

gungsstruktur	her	kaum	vergleichbar.
64	 Dies	mag	darauf	 beruhen,	 dass	 die	 neu	 eingeführte	 Erfassung/Abgrenzung	der	 Sondersachgebiete	 zunächst	 zu	 einer	

leicht	überhöhten	Zahl	geführt	hat.	Allerdings	sind	die	Zahlen	seit	ihrem	Höchststand	im	Jahr	2000	mit	10.246	weiterhin	

rückläufig.
65	 Anteil	von	Anklagen	an	allen	durch	Anklagen,	Antrag	auf	Erlass	eines	Strafbefehls,	Einstellung	mit	und	ohne	Auflagen	

sowie	Einstellungen	nach	§	170	Abs.	2	StPO	erledigten	Ermittlungsverfahren.
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seit	1998	Ergebnisse	vorliegen,	stieg	die	Anklagerate	von	14	%	auf	32	%;	gleichzeitig	ging	die	Strafbe-

fehlsrate	von	22	%	auf	9	%	zurück	(vgl.	Tabelle	3.4.1-4).

	 Diese	bis	 2003	unterdurchschnittlich	geringe	Anklagerate	wurde	erst	 in	den	 letzten	 Jahren	 (seit	

2001)	durch	eine	überdurchschnittlich	hohe	Strafbefehlsrate	kompensiert.	

	 In	Wirtschaftsstrafverfahren	ist	der	Anteil	der	durch	Einstellungen	aus	Opportunitätsgründen	seit	

dem	Jahr	2000	etwas	niedriger	als	im	Durchschnitt	der	sonstigen	Verfahren;	dies	beruht	vor	allem	

auf	dem	erwartungsgemäß	geringeren	Anteil	der	Einstellungen	ohne	Auflagen.	

	 Bei	den	Einstellungen	mangels	hinreichenden	Tatverdachts	gem.	§	170	Abs.	2	StPO	bestehen	inzwi-

schen	keine	substanziellen	Unterschiede	mehr.	

Schaubild �.�.�-�: Die Entwicklung der Sanktionskompetenz der Staatsanwaltschaft  
����–�00�, „besondere Wirtschaftsstrafsachen“ und (restliche)  
„allgemeine �erfahren“  
����–����: alte Länder  
����–�00�: Bayern, Berlin, Bremen, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen

100 % 

Anteil an den sta. Verfahrensabschlüssen in % 
Wirtschaftssachen allgemeine Strafsachen

80 % 

60 %  

40 % 

20 % 

0 % 

Datenquelle: Staatsanwaltschaftsstatistik. 
 
Legende: 
Einstellungen ohne Auflage:  Einstellung ohne Auflage gemäß §§ 153, 153b und c, 154 Abs.1 und  
 54b bis e StPO, 45 Abs. 1 und 2 JGG, 31a Abs. 1 BtMG; 
Einstellungen mit Auflage: nach § 153a StPO, nach § 37 Abs.1 BtMG bzw. § 38 Abs. 2  
 (auch i. V. m. § 37 Abs.1 BtMG), nach § 45 Abs.3 JGG; 
Anklage im weiteren Sinne: Anklage vor dem Amts- oder Landgericht; bis 1997 einschließlich Antrag  
 auf Durchführung eines objektiven Verfahrens/Sicherungsverfahrens, auf  
 Entscheidung im beschleunigten Verfahren, auf vereinfachtes Jugendverfahren. 
 

Schaubild 3.4.1-1: Die Entwicklung der Sanktionskompetenz der Staatsanwaltschaft 1989-2003; 
 „besondere Wirtschaftsstrafsachen“ und (restliche)  
 „allgemeine Verfahren“ 1989-1997: alte Länder 1998-2003: Bayern, Berlin, 
  Bremen, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
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weiteren Sinne 

Strafbefehl Einstellungen 
mit Auflage

Einstellungen 
ohne Auflage

Einstellungen  
gemäß § 170II 

Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftsstatistik.

Legende:
Einstellungen ohne Auflage:	Einstellung	ohne	Auflage	gemäß	§§	153,	153b	und	c,	154	Abs.	1	und	154b	bis	e	StPO,	45	Abs.	1	und	
2	JGG,	31a	Abs.	1	BtMG;
Einstellungen mit Auflage:	nach	§	153a	StPO,	nach	§	37	Abs.	1	BtMG	bzw.	§	38	Abs.	2	(auch	i.	V.	m.	§	37	Abs.	1	BtMG),	nach	§	45	Abs.	3	JGG;
Anklage im weiteren Sinne:	 Anklage	 vor	 dem	 Amts	 oder	 Landgericht;	 bis	 1997	 einschließlich	 Antrag	 auf	 Durchführung	
eines	 objektiven	 Verfahrens/Sicherungsverfahrens,	 auf	 Entscheidung	 im	 beschleunigten	 Verfahren,	 auf	 vereinfachtes	
Jugendverfahren.

Die	Daten	der	 StA-Statistik	 lassen	 erkennen,	 dass	 der	 in	 der	 ersten	Hälfte	 der	 1990er	 Jahre	 erfolgte	

deutliche	Rückgang	der	 Interventionsrate	durch	Anklage,	Strafbefehl	oder	Einstellung	unter	Aufla-

gen	gestoppt	worden	ist.	Freilich	ist	unklar,	inwieweit	dies	auf	einer	Änderung	des	Erledigungsverhal-
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tens	oder	(auch)	auf	einer	Änderung	der	in	der	Kategorie	„Wirtschaftsstrafsachen“	erfassten	Ermitt-

lungsverfahren	beruht.	Hierzu	wären	differenzierte	Aktenanalysen	erforderlich.

3.4.1.7.3 Sanktionierungspraxis bei Wirtschaftskriminalität
Die	 Sanktionierungspraxis	 bei	 Wirtschaftskriminalität,	 also	 insbesondere	 Art	 und	 Höhe	 der	 ver-

hängten	Strafen,	lässt	sich	anhand	der	StVerfStat	nur	sehr	eingeschränkt	messen,	weil	lediglich	Verur-

teilungen	wegen	Verstößen	gegen	wirtschaftsstrafrechtliche	Nebengesetze	und	gegen	die	durch	das	

1.	und	2.	WiKG	geschaffenen	Sondertatbestände	sowie	gegen	§	298	StGB	eindeutig	der	Wirtschaftskri-

minalität	zuordenbar	sind.	Hinsichtlich	der	Allgemeindelikte,	wie	Betrug	oder	Untreue,	ist	dagegen	

eine	Zuordnung	zu	Wirtschaftsstraftaten	nicht	möglich.

Bei	 den	 wirtschaftsstrafrechtlichen	 Nebengesetzen	 überwiegt	 unter	 den	 nach	 allgemeinem	 Straf-

recht	Verurteilten	mit	Anteilen	zwischen	80	%	und	90	%	die	Geldstrafe,	ausgenommen	Verstöße	gegen	

das	 Kriegswaffenkontrollgesetz	 und	 das	 Außenwirtschaftsgesetz.	 So	 erhielten	 z.	B.	 2004	 88	%	 der	

wegen	Verstoßes	gegen	die	Abgabeordnung	Verurteilten	eine	Geldstrafe.	Geldstrafenanteile	von	über	

90	%	weisen	von	den	Wirtschaftsstraftaten	des	StGB	das	Vorenthalten	von	Arbeitsentgelt	(§	266a	Abs.	1	

StGB)	sowie	die	Insolvenzstraftaten	mit	jeweils	92	%	bzw.	91	%	auf.	Von	den	wirtschaftsstrafrechtlichen	

Betrugsformen	wurde	Subventionsbetrug	zu	76	%	mit	Geldstrafe	geahndet;	bei	Kapitalanlagebetrug	

oder	Kreditbetrug	sind	die	Verurteiltenzahlen	mit	zwei	bzw.	drei	nach	allgemeinem	Strafrecht	Verur-

teilten	für	eine	Aussage	zur	Sanktionierungspraxis	zu	klein.66	

Von	den	Maßregeln	der	Besserung	und	Sicherung	(§§	61	ff.	StGB)	ist	im	Wirtschaftsstrafrecht	vor	allem	

das	Berufsverbot	(§§	70	ff.	StGB,	§	6	Abs.	2	GmbHG,	§	76	Abs.	3	S.	2	AktG)	–	theoretisch	–	bedeutsam.	Die	

hohe	Einschätzung	der	„Prävention	von	Wirtschaftsdelikten	durch	Berufsverbote“67	hat	nichts	daran	

zu	ändern	vermocht,	dass	die	strafgerichtliche	Praxis	in	zunehmend	geringer	werdendem	Maße	von	

dieser	Maßregel	Gebrauch	macht.	Angesichts	spezieller	verwaltungsrechtlicher	(z.	B.	§§	35,	39	GewO,	

§	15	 Gaststättengesetz)	 oder	 berufsrechtlicher	 Maßnahmen	 (z.	B.	 Ausschließung	 aus	 der	 Rechtsan-

waltschaft	gem.	§	114	Abs.	1	Nr.	5	Bundesrechtsanwaltsordnung)	und	der	allerdings	eher	theoretischen	

Bedeutung	der	verfassungsmäßigen	Verwirkung	von	Grundrechten	sieht	offenbar	die	strafrechtliche	

Maßregelpraxis	nur	noch	geringen	Bedarf	für	diese	Sicherungsmaßregel.	Von	der	Maßregel	der	Siche-

rung	des	Berufsverbots	machen	die	deutschen	Strafgerichte	jedenfalls	relativ	selten	Gebrauch.	2004	

wurde	in	129	Fällen	ein	Berufsverbot	angeordnet.	

Von	 den	 sonstigen	 Maßnahmen	 sind	 praktisch	 vor	 allem	 wichtig	 Verfall	 und	 Einziehung	 (§§	73	 ff.	

StGB).	 Die	 Strafverfolgungsbehörden	 des	 Bundes	 und	 der	 Länder	 haben	 in	 den	 letzten	 Jahren	 ihre	

Anstrengungen	 zur	 Abschöpfung	 der	 aus	 Straftaten	 erlangten	 Vermögenswerte	 durch	 personelle	

Verstärkungen	 und	 durch	 Schulungsmaßnahmen	 intensiviert.	 Dies	 lässt	 sich	 auch	 an	 den	 Zahlen	

über	die	entsprechenden	Sicherstellungen	ablesen.68	Auch	wenn	statistisch	nicht	erkennbar	 ist,	wie	

viele	dieser	Abschöpfungsmaßnahmen	auf	Wirtschaftsdelikte	fallen,	so	ist	doch	in	diesem	Bereich	ein	

Anstieg	ebenfalls	naheliegend.	Neben	dem	Verfall	des	für	die	Tat	oder	aus	ihr	Erlangten	gestattet	das	

geltende	Recht	die	Einziehung	von	Gegenständen,	die	durch	eine	vorsätzliche	Tat	 „hervorgebracht	

oder	zu	ihrer	Begehung	oder	Vorbereitung	gebraucht	worden	oder	bestimmt	gewesen	sind“	(§	74	Abs.	

1	StGB).	Aus	wirtschaftsstrafrechtlicher	Sicht	kommt	die	Einziehung	vor	allem	im	Lebensmittelrecht	

66	 stAtistisches BundesAmt	 (Hg.),	 Strafverfolgungsstatistik	 2004.	 Die	 aus	 der	 Strafverfolgungsstatistik	 zitierten	 Angaben	

beziehen	sich	auf	das	frühere	Bundesgebiet	und	Berlin.
67	 mühlemAnn, d.,	1987.
68	 Vgl.	Kapitel	7.3.5.
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und	 im	 gewerblichen	 Rechtsschutz	 in	 Betracht,	 z.	B.	 hinsichtlich	 Raubkopien	 von	 Tonträgern	 und	

Computerprogrammen	sowie	gefälschten	Markenprodukten.	Sondervorschriften,	z.	B.	im	Lebensmit-

elgesetz	oder	im	Weingesetz,	lassen	auch	die	Einziehung	so	genannter	Beziehungsgegenstände	gem.	

§	74	Abs.	4	StGB	zu.

Zu	 nennen	 ist	 schließlich	 auch	 die	 Verbandsgeldbuße	 nach	 §	30	 OWiG,	 die	 gerade	 im	 Bereich	 des	

Kartellrechts	eine	nicht	unerhebliche	praktische	Bedeutung	hat.	Die	Verbandsgeldbuße	soll	den	wirt-

schaftlichen	Vorteil,	 den	das	Unternehmen	aus	der	 Straftat	 oder	Ordnungswidrigkeit	 gezogen	hat,	

übersteigen	 (§	30	Abs.	3	 i.	V.	m.	§	17	Abs.	4	OWiG);	das	GWB	gestattete	Geldbußen	bis	zur	dreifachen	

Höhe	des	erlangten	Mehrerlöses	(§	81	Abs.	2	GWB).69	So	hat	das	Bundeskartellamt	im	Jahr	2001	wegen	

Kartellverstößen	 Bußgelder	 in	 Höhe	 von	 insgesamt	 21,8	 Millionen	 Euro	 und	 im	 Jahr	 2002	 in	 Höhe	

von	insgesamt	4,5	Millionen	Euro	verhängt.70	Durch	die	7.	GWB-Novelle	vom	7.	Juli	2005	wurde	diese	

Begrenzung	des	Bußgeldrahmens	geändert	(vgl.	hierzu	unten	Abschnitt	3.4.1.8.2.3).

3.4.1.8 Prävention von Wirtschaftskriminalität 
3.4.1.8.1 Außerstrafrechtliche Prävention 
Als	Ebenen	der	Prävention	kommen	in	Betracht:71

	 Prävention	 von	 Wirtschaftskriminalität	 durch	 Änderung	 des	 ökonomischen	 Bezugsrahmens	

(z.	B.	Abschaffung	von	Subventionen,	Einsatz	positiver	Verstärker	durch	ökonomische	Anreize	 in	

Form	von	Prämien	oder	Steuererleichterungen,	insbesondere	im	Bereich	von	Landwirtschaft	und	

Umweltschutz72),	

	 Stärkung	des	Selbstschutzes	durch	Aufklärung	und	Beratung	der	Verbraucher,73

	 Einsatz	 präventiver	 Kontrollen	 (z.	B.	 durch	 Einsatz	 der	 innerbetrieblichen	 Kontrolle	 und	 ihrer	

strafrechtlichen	 Inpflichtnahme,	 durch	 Stärkung	 der	 Effizienz	 externer	 Abschlussprüfer,	 durch	

öffentlich-rechtliche	Überwachung,	Geldwäscheverdachtsmitteilung	und	entsprechende	Aufklä-

rung	 der	 verpflichteten	 Gruppen	 über	 ihre	 Mitwirkungserfordernisse74)	 und	 Mittel	 technischer	

Prävention	(z.	B.	im	Bereich	elektronischer	Zahlungskarten)75,

	 Verringerung	der	Rentabilität	von	Delikten	für	den	bzw.	die	Täter,	 insbesondere	durch	Abschöp-

fung	des	aus	der	Straftat	Erlangten.76	

69	 Zur	Neuregelung	durch	die	7.	GWB-Novelle	siehe	3.4.1.8.2.3.
70	 Tätigkeitsbericht	des	Bundeskartellamtes	2001/2002,	BT-Drs.	15/01226,	S.	43	f.,	einschließlich	einer	Übersicht	über	die	in	

den	Jahren	1993–2002	verhängten	Bußgelder.	In	den	Jahren	2001	und	2002	wurden	unter	anderem	gegen	Unternehmen	

der	Transportbetonbranche	wegen	verbotener	Preis-	und	Quotenabsprachen	in	Nordrhein-Westfalen,	Bayern	und	Sach-

sen	Bußgelder	in	Höhe	von	mehr	als	4	Millionen	Euro	verhängt.	Weitere	Ermittlungen	betrafen	Hersteller	von	Pyrotech-

nik,	Papptellern	sowie	Umzugs-	und	Möbelspeditionen;	vgl.	Tätigkeitsbericht	2001/2002,	S.	43	f.
71	 Vgl.	schünemAnn, B.,	1989,	S.	629	ff.;	ferner	den	Bericht	der	Bundesregierung	zum	„Grauen	Kapitalmarkt“	vom	17.	Septem-

ber	1999	(BT-Drs.	14/1633),	der	in	diesem	Bereich	Möglichkeiten	wie	Grenzen	des	Anlegerschutzes	in	einer	Wettbewerbs-

wirtschaft	beispielhaft	aufzeigt.
72	 Als	Beispiel	sei	die	Steuerermäßigung	für	den	Katalysator	oder	der	Rußfilter	für	Dieselfahrzeuge	genannt.
73	 Beispielsweise	für	den	Bereich	des	Kapitalanlagebetrugs	wird	die	Aufklärung	des	Anlegers	von	lieBel, h. J.,	2002,	S.	198	f.,	

als	oberste	Präventionsmaxime	angesehen.
74	 Derzeit	 spielen	 Verdachtsanzeigen	 der	 gem.	 §	3	 Abs.	 1	GwG	 neu	 verpflichteten	 Berufsgruppen,	 wie	 Rechtsanwälte,	

Notare,	Wirtschaftsprüfer,	Steuerberater,	Vermögensverwalter	und	sonstige	Gewerbetreibende	nur	eine	äußerst	unter-

geordnete	 Rolle.	 Von	 ihnen	 gingen	 2004	 lediglich	 24	 der	 8.062	 Verdachtsanzeigen	 ein	 (vgl.	 BundesKriminAlAmt	 (Hg),	

Jahresbericht	2004	Financial	Intelligence	Unit	(FIU)	Deutschland,	S.	11).	Im	Hinblick	auf	die	rechtsberatenden	Berufe	ist	

dabei	allerdings	auch	die	–	aufgrund	des	geschützten	Vertrauensverhältnisses	 zum	Mandanten	–	nur	eingeschränkte	

Meldepflicht	zu	berücksichtigen.
75	 Vgl.	hierzu	Kap.	3.3.
76	 Vgl.	KAiser, G.,	2000.
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Präventiv-außerstrafrechtliche	Akte	der	Gesetzgebung	und	der	Wirtschaftsaufsicht	werden	vielfach	

als	wirksamer	eingeschätzt	als	die	strafrechtliche	Kontrolle.	Der	Gesetzgeber	hat	dementsprechend	in	

den	vergangenen	Jahrzehnten	den	zivilrechtlichen	Schutz,	insbesondere	im	Bereich	des	Handels-	und	

des	Gesellschaftsrechts,	weiter	ausgebaut	und	den	Einsatz	des	Verwaltungsrechts,	namentlich	auf	den	

Gebieten	der	Wirtschaftsüberwachung,	verstärkt.	An	Bedeutung	gewonnen	haben	ferner	die	privat-

wirtschaftlichen	Träger	der	Prävention,	die	Selbstverwaltungsorgane	und	Selbstschutzeinrichtungen	

der	Wirtschaft	und	die	Verbände	der	Wirtschaftsteilnehmer,	die	in	Form	von	Aufklärung,	Beratung,	

Warnung,	Begutachtung,	Abmahnung	und	Unterlassungsklagen	tätig	werden.

Prävention	 von	Wirtschaftskriminalität	 ist	 aber	 auch	Aufgabe	 der	 Polizei.	 Zum	Zeitpunkt	 des	 polizei-

lichen	Einschreitens	im	Rahmen	eines	staatsanwaltschaftlichen	Ermittlungsverfahrens	können	nicht	nur	

bereits	eine	Vielzahl	von	Personen	geschädigt	sein,	sondern	auch	die	Ermittlungs-	und	Beweisführung	

sowie	der	sichernde	Zugriff	auf	Gelder	erheblich	erschwert	sein.	Nicht	selten	liegen	zwischen	Tathand-

lung	und	Kenntnisnahme	durch	die	Polizei	Zeiträume	von	zum	Teil	mehreren	Jahren.	Durch	Prävention	

sollen	jedoch	Straftaten	verhütet	oder	bereits	in	der	Entstehungsphase	erkannt	werden.	Zu	diesem	Zweck	

erarbeitet	derzeit	das	Bundeskriminalamt	mit	den	Landeskriminalämtern	ein	Konzept	zur	„Bekämpfung	

der	Wirtschaftskriminalität	im	Vorfeld“	mit	dem	Ziel,	polizeirechtliche	Handlungsspielräume	besser	als	

bisher	zu	nutzen,	um	frühzeitig	betrügerisch	handelnde	Personen	erkennen	zu	können.	Hierzu	sollen	

Defizite	insbesondere	in	der	Zusammenarbeit	mit	anderen	Behörden77	sowie	öffentlichen	und	privaten	

Institutionen,	in	der	Anwendung	des	Polizeirechtes,	der	Medienauswertung,	in	der	Koordination	länder-

übergreifender	Öffentlichkeitsarbeit	sowie	in	der	internationalen	Zusammenarbeit	beseitigt	werden.

Neben	 den	 klassischen	 Strafverfolgungsorganen	 sind	 aber	 auch	 die	 Unternehmen	 als	 mögliche	

Betroffene	von	Wirtschaftskriminalität	aufgefordert,	sich	der	Prävention	stärker	zu	widmen.	Die	not-

wendige	Sensibilisierung	für	diesen	vernachlässigten	Bereich	sollte	durch	die	regelmäßig	durchge-

führten	Unternehmensbefragungen	der	großen	Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	zur	Wirtschafts-

kriminalität,	jedenfalls	aber	durch	die	veröffentlichten	Ergebnisse	dieser	Befragungen	bereits	erfolgt	

sein.78	 Hier	 sind	 die	 Unternehmungen	 selbst	 gefordert,	 Strategien	 und	 Programme	 zur	 Prävention	

von	 unternehmensbezogener	 Wirtschaftskriminalität	 zu	 entwickeln.	 Dabei	 spielen	 insbesondere	

folgende	Aspekte	eine	Rolle:

	 Unternehmensorganisatorische	Vorkehrungen	bei	wirtschaftskriminalitätssensiblen	Vorgängen	

und	Ausrichtung	betriebsinterner	Abläufe	an	präventiven	Gesichtspunkten,	z.	B.	Vier-Augen-Prin-

zip	bei	Kredit-	und	Auftragsvergabe	wie	Annahme,	Stärkung	der	internen	Revision,	Personalrota-

tion	in	sensiblen	Bereichen,	Berücksichtigung	von	Lieferantenalternativen,	Aus-	und	Fortbildung	

aller	Mitarbeiter	unter	Präventionsaspekten;

	 Einführung	verbindlicher	unternehmensethischer	Verhaltensgrundsätze,	wie	z.	B.	des	deutschen	

Corporate	Governance	Code	oder	ähnlicher	Maximen79;

77	 In	Betracht	kommen	insbesondere	das	Bundesaufsichtsamt	für	das	Kreditwesen,	die	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleis-

tungsaufsicht,	das	Bundesaufsichtsamt	 für	das	Versicherungswesen,	das	Bundeskartellamt,	der	Bundesrechnungshof,	

die	Arbeitsgemeinschaft	der	Verbraucher,	die	Arbeitsgemeinschaft	 für	Sicherheit	 in	der	Wirtschaft	e.	V.,	der	Deutsche	

Schutzverband	gegen	Wirtschaftskriminalität	e.	V.
78	 Exemplarisch	seien	die	folgenden	Umfragen	genannt:	ernst & younG	(Hg.),	Wirtschaftskriminalität	in	Deutschland,	2003;	

KpmG	(Hg.),	Integrity	Services	Umfrage	zur	Wirtschaftskriminalität,	1999;	pricewAterhousecoopers	(Hg.),	Wirtschaftskri-

minalität,	2005.
79	 Hierzu	auch	BussmAnn, K.-d.,	 2004,	 S.	12	 ff.;	Der	deutsche	Corporate	Governance	Code	 ist	 für	börsennotierte	Aktienge-

sellschaften	in	Deutschland	teilweise	verbindlich	gemäß	§	161	AktG.	Der	aktuelle	Stand	des	Kodex	ist	ersichtlich	unter:	

http://www.corporate-governance-code.de/.
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	 Einführung,	Ausbau	und	Ergänzung	von	Risikomanagement	und	Risikocontrolling	im	Unterneh-

men,	insbesondere	bei	drohenden	Unternehmenskrisen;

	 Einführung	und	Stärkung	unternehmensinterner	Kontrollmechanismen	und	interner	Sanktionie-

rung	z.	B.	bei	Verstößen	gegen	akzeptierte	Verhaltensgrundsätze;

	 Bestellung	einer	unternehmensexternen	Person	(z.	B.	Notar,	Rechtsanwalt,	Wirtschaftsprüfer	etc.)	

als	 Vertrauensperson	 zur	 Mitteilung	 von	 unternehmensinternen	 kriminalsensiblen	 Vorgängen	

oder	 von	Verstößen	 gegen	 Verhaltensrichtlinien,	 da	 diesen	 Personen	 gegenüber	 eine	 geringere	

Hemmschwelle	bei	der	Mitteilung	von	Verstößen	besteht	und	die	Gefahr	der	Involvierung	der	Ver-

trauensperson	in	die	gemeldeten	Verstöße	geringer	ist.

3.4.1.8.2 Prävention von Wirtschaftskriminalität mit strafrechtlichen Mitteln 
Eine	 rechtsstaatlichen	 Grundsätzen	 genügende	 Prävention	 von	 Wirtschaftskriminalität	 mit	 straf-

rechtlichen	Mitteln	kann	zum	„Prüfstein	des	Strafrechtssystems“80	werden.	Denn	hierdurch	sollen	die	

folgenden	konfligierenden	Ziele	gleichermaßen	erreicht	werden:	

	 Erstens	 soll	 die	Gleichbehandlung	 sozial	 schädlicher	Verhaltensweisen	und	die	Gleichmäßigkeit	

der	Strafrechtsordnung	erreicht	bzw.	verbessert	werden,	

	 zweitens	sollen	Praktikabilität	und	Effizienz	des	materiellen	Rechts	–	auch	und	gerade	im	Hinblick	

auf	dessen	leichtere	prozessuale	Anwendung	–	erhöht	werden,	

	 drittens	soll	das	Wirtschaftsstrafrecht	unverändert	allgemeinen	rechtsstaatlichen	Grundsätzen	genügen.	

	
Der	Gesetzgeber	hat	 sich	der	Aufgabe	einer	Reform	des	Wirtschaftsstrafrechts	gestellt.	 Im	Wesent-

lichen	wurden	die	Weichen	durch	das	1.	und	2.	Gesetz	zur	Bekämpfung	der	Wirtschaftskriminalität	

von	 1976	 und	 1986	 gestellt.81	 Seit	 dem	 Ersten	 Periodischen	 Sicherheitsbericht	 erfolgten	 Neurege-

lungen	zur	Bekämpfung	von	Steuerverkürzungen82,	 von	Betrug	und	Fälschung	 im	Zusammenhang	

mit	 unbaren	 Zahlungsmitteln83,	 von	 Schwarzarbeit84	 sowie	 zum	 Schutz	 gegen	 Geldfälschung.85	

Der	Umsetzung	der	Marktmissbrauchsrichtlinie86	 diente	das	Gesetz	 zur	Verbesserung	des	Anleger-

schutzes	 (Anlegerschutzverbesserungsgesetz	 AnSVG)	 vom	 28.	Oktober	 2004.87	 Mit	 der	 Verkündung	

des	Gesetzes	 zur	 Förderung	 der	 Steuerehrlichkeit	 vom	 23.	Dezember	 200388	 ist	 das	Gesetz	 über	 die	

strafbefreiende	Erklärung	(Strafbefreiungserklärungsgesetz)	zum	30.	Dezember	2003	in	Kraft	getre-

80	 JunG, h.,	1979.
81	 Zu	einem	Überblick	über	die	Reformen	auf	dem	Gebiet	des	materiellen	Wirtschaftsstrafrechts	vgl.	dAnnecKer, G., 2004,	

S.	64	ff.;	heinz, w., 1998b,	S.	32	ff.
82	 Gesetz	zur	Bekämpfung	von	Steuerverkürzungen	bei	der	Umsatzsteuer	und	zur	Änderung	anderer	Steuergesetze	(Steuer-

verkürzungsbekämpfungsgesetz	StVBG)	vom	19.	Dezember	2001,	BGBl.	I,	S.	3922.
83	 Fünfunddreißigstes	 Strafrechtsänderungsgesetz	 zur	 Umsetzung	 des	 Rahmenbeschlusses	 des	 Rates	 der	 Europäischen	

Union	vom	28.	Mai	2001	zur	Bekämpfung	von	Betrug	und	Fälschung	im	Zusammenhang	mit	unbaren	Zahlungsmitteln	

(35.	StrÄndG)	vom	22.	Dezember	2003	(BGBl.	I,	S.	2838).	
84	 Gesetz	 zur	 Intensivierung	 der	 Bekämpfung	 der	 Schwarzarbeit	 und	 damit	 zusammenhängender	 Steuerhinterziehung	

vom	23.	Juli	2004	(BGBl.	I,	S.	1842).	
85	 Gesetz	zur	Ausführung	des	Zweiten	Protokolls	vom	19.	Juni	1997	zum	Übereinkommen	über	den	Schutz	der	finanziellen	

Interessen	 der	 Europäischen	 Gemeinschaften,	 der	 Gemeinsamen	 Maßnahme	 betreffend	 die	 Bestechung	 im	 privaten	

Sektor	vom	22.	Dezember	1998	und	des	Rahmenbeschlusses	vom	29.	Mai	2000	über	die	Verstärkung	des	mit	strafrecht-

lichen	und	anderen	Sanktionen	bewehrten	Schutzes	gegen	Geldfälschung	im	Hinblick	auf	die	Einführung	des	Euro	vom	

22.	August	2002	(BGBL	I,	S.	3387).	
86	 Richtlinie	2003/6/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	28.	Januar	2003	über	Insidergeschäfte	und	Markt-

manipulation	(Marktmissbrauch)	(ABl.	EU	Nr.	L	96,	S.	16).
87	 BGBl.	I,	S.	2630.
88	 BGBl.	I,	S.	2928.
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ten.	 Steuerflüchtigen	 soll	 die	 Rückkehr	 zur	 Steuerehrlichkeit	 durch	 strafbefreiende	 Erklärung	 bei	

gleichzeitiger	günstiger	„Nachbesteuerung“	ermöglicht	werden.

3.4.1.8.2.1 Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich des materiellen Strafrechts
Aufgrund	 der	 Struktur	 des	 deutschen	 Strafrechts	 als	 Täterstrafrecht/Tatstrafrecht	 können	 Präven-

tionsmaßnahmen	 durch	 das	 Strafrecht	 die	 Erscheinungsform	 der	 Wirtschaftskriminalität	 nicht	

gleichermaßen	 insgesamt	 erfassen,	 sondern	 müssen	 ins	 Detail	 gehen	 und	 die	 jeweilige,	 konkrete	

wirtschaftskriminelle	 Verhaltensweise	 bekämpfen.	 Konkrete	 Präventionsmaßnahmen	müssen	 sich	

daher	 auch	und	gerade	 an	 der	 jeweils	 zu	 bekämpfenden	Wirtschaftsstraftat	 orientieren.	 Bisherige	

Straftatbestände	sind	deshalb	erforderlichenfalls	zu	überprüfen	und	ggf.	anzupassen.	Einen	weiteren	

Schwerpunkt	der	materiell-strafrechtlichen	Diskussionen	zur	Prävention	von	Wirtschaftskriminali-

tät	stellt	der	Bereich	der	Korruptionsbekämpfung	dar	(vgl.	hierzu	Kapitel	3.4.2).

3.4.1.8.2.2  Sanktionenrecht – Schaffung einer Unternehmensstrafbarkeit
Da	Wirtschaftskriminalität	vielfach	auch	aus	einem	Unternehmen	heraus	verübt	wird,	das	deutsche	

Strafrecht	 eine	 Bestrafung	 von	Unternehmen	 –	 abgesehen	 von	 §	30	OwiG	 –	 aber	 nicht	 kennt,	wird	

trotz	systematischer	und	konstruktivischer	Bedenken	immer	wieder	überlegt,	eine	echte	Unterneh-

mensstrafbarkeit	 einzuführen.89	Unter	präventiven	Gesichtspunkten	bleibt	 allerdings	 auch	bei	den	

Befürwortern	zumeist	offen,	ob	dies	geeignet	 ist,	die	Wirtschaftskriminalität	besser	zu	bekämpfen.	

Zutreffend	wird	ferner	darauf	hingewiesen:	„Indes	dürfen	die	sonstigen	repressiven	und	präventiven	

Instrumente	 einer	 Verhaltenskontrolle	 von	 Unternehmen	 nicht	 übersehen	 werden,	 wie	 etwa	 die	

Handlungsmöglichkeiten	 des	 Wirtschaftsverwaltungsrechts,	 die	 ihrerseits	 bis	 zur	 administrativen	

Betriebsschließung	 reichen	 (s.	 §	20	 BImSchG,	 §	35	GewO),	 aber	 auch	 die	 Schutzvorkehrungen	 zahl-

reicher	 Teilrechtsordnungen	 wie	 des	 Umweltrechts,	 des	 Außenwirtschaftsrechts,	 des	 Verbraucher-

schutzrechts	oder	des	Kapitalmarktrechts	gegen	Verhaltensweisen	von	Unternehmen,	die	den	Zielen	

der	jeweiligen	Regelung	widersprechen.“90

Die	Vorgaben	 aus	 internationalen	Rechtsinstrumenten	der	 EU,	 des	 Europarates,	 der	OECD	und	der	

Vereinten	Nationen	erfordern	nicht	die	Einführung	einer	strafrechtlichen	Verantwortung	von	juris-

tischen	Personen.	Nach	dem	Vorbild	der	Regelung	in	Art.	4	des	Zweiten	Protokolls	zum	Übereinkom-

men	über	den	Schutz	der	 finanziellen	 Interessen	der	EG	wird	 in	allen	EU-Rechtsinstrumenten	zwar	

gefordert,	dass	wirksame,	angemessene	und	abschreckende	Sanktionen	gegen	 juristische	Personen	

verhängt	werden	können,	zu	denen	strafrechtliche	oder	nichtstrafrechtliche	Geldsanktionen	gehö-

ren	und	andere	Sanktionen	gehören	können.91	Ähnliche	Formulierungen	enthalten	zu	diesem	The-

menbereich	die	Rechtsakte	anderer	internationaler	Organisationen.92	Es	wird	in	diesen	einschlägigen	

internationalen	 Rechtsinstrumenten	 nicht	 nur	 betont,	 dass	 die	 Sanktionen	 „straf-	 oder	 nichtstraf-

rechtlicher	Natur“	 sein	können,	 sondern	dass	dementsprechend	auch	die	Verantwortlichkeit	 selbst	

nicht	„(kriminal-)strafrechtlicher“	Natur	sein	muss,	sondern	auch	„zivil-	oder	verwaltungsrechtlicher	

Natur“	sein	kann.93	

89	 Vgl.	mit	weiteren	Nachweisen	AchenBAch,	in	AchenBAch, h.	und	A. rAnsieK,	2004,	S.	4,	Rdnr.	7.
90	 AchenBAch,	in	AchenBAch, h.	und	A. rAnsieK,	2004,	S.	4,	Rdnr.	8.
91	 Vgl.	z.	B.	Art.	9	EU-RB	über	Angriffe	auf	Informationssysteme.
92	 Vgl.	z.	B.	Art.	19	Abs.	2	Strafrechtsübereinkommen	über	Korruption	des	Europarates,	Art.	3	Abs.	2	OECD-Übereinkommen	

über	die	Bekämpfung	der	Bestechung	im	internationalen	Geschäftsverkehr,	Art.	26	Abs.	4	VN-Übereinkommen	gegen	

Korruption.
93	 So	z.	B.	ausdrücklich	Artikel	10	Abs.	2	des	VN-TOC-Übereinkommens	und	Artikel	26	Abs.	2	des	VN-Korruptionsüberein-

kommens;	entsprechende	Ausführungen	finden	sich	im	Explanatory	Report	zu	Art.	18	des	ER-Korruptionsübereinkom-
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3.4.1.8.2.3  Abschöpfung des durch Wirtschaftsstraftaten erlangten Vermögens bzw. 
des Mehrerlöses

Mit	 den	 straf-	 und	 ordnungswidrigkeitenrechtlichen	 Regelungen	 zur	 Vermögensabschöpfung	 soll	

verhindert	werden,	dass	 sich	Verstöße	 lohnen,	 indem	entweder	angeordnet	wird	oder	die	Möglich-

keit	gegeben	wird,	das	für	die	Tat	oder	aus	der	Tat	Erlangte	für	verfallen	zu	erklären.	Allerdings	hat	

aufgrund	der	Ausschlussklausel	 des	 §	73	Abs.	 1	 S.	2	 StGB94	 die	Anordnung	des	Verfalls	 zu	 unterblei-

ben,	soweit	dem	Verletzten	aus	der	Tat	ein	Anspruch	erwachsen	ist,	dessen	Erfüllung	dem	Täter	oder	

Teilnehmer	 den	 Wert	 des	 aus	 der	 Tat	 Erlangten	 entziehen	 würde.	 Da	 nach	 h.	L.	 hierfür	 schon	 die	

bloße	Existenz	des	Anspruchs	genügt,	wurde	die	Klausel	immer	wieder	als	„Totengräber	des	Verfalls“	

bezeichnet.	 Diese	 Problematik	 wird	 nun	 im	 Regierungsentwurf	 eines	 „Gesetzes	 zur	 Stärkung	 der	

Rückgewinnungshilfe	und	der	Vermögensabschöpfung	bei	Straftaten“	(BR-Drs.	940/05;	BT-Drs.	16/700)	

aufgegriffen.	Auch	wenn	sich	das	geltende	Recht	der	strafrechtlichen	Vermögensabschöpfung	nach	

Ansicht	der	Bundesregierung	in	der	Praxis	grundsätzlich	bewährt	hat,	werden	mehrere	punktuelle	

Änderungen,	 insbesondere	 im	Bereich	der	vorläufigen	Sicherungsmaßnahmen	 (§§	111b	 ff.	 StPO),	 für	

erforderlich	gehalten,	mit	denen	u.	a.	auch	die	vorstehend	skizzierte	Problematik	des	§	73	Abs.	1	Satz	

2	StGB	bereinigt	werden	soll.	Zwar	werden	weitreichende	materiellrechtliche	Änderungen,	insbeson-

dere	 der	 noch	 im	 „Entwurf	 eines	 Gesetzes	 zur	 verbesserten	Abschöpfung	 von	Vermögensvorteilen	

aus	Straftaten“	vom	3.	Februar	199895	vorgesehene	Verzicht	auf	die	Regelung	des	§	73	Abs.	1	S.	2	StGB,	

unter	 Hinweis	 auf	 praktische	 Schwierigkeiten	 und	 verfassungsrechtliche	 Bedenken	 ausdrücklich	

abgelehnt.	 Der	 Entwurf	 will	 jedoch	 stattdessen	 das	 bisherige	 materiell-prozessuale	 Vermögensab-

schöpfungsmodell	durch	eine	prozessuale	Lösung	weiterentwickeln.	Zukünftig	soll	das	im	Wege	der	

Zurückgewinnungshilfe	 (§	111b	Abs.	5	 StPO)	 sichergestellte	Vermögen	dem	Tatopfer	nach	Urteilsver-

kündung	drei	Jahre	lang	zur	Befriedigung	seiner	Ansprüche	zur	Verfügung	gehalten	werden.	Soweit	

davon	 kein	Gebrauch	gemacht	wird,	 soll	 von	Gesetzes	wegen	 ein	Auffangrechtserwerb	 des	 Staates	

stattfinden.	

Vereinzelt,	 nämlich	 im	 Preisstrafrecht,	 ist	 als	 besondere	 Rechtsfigur	 die	Abschöpfung	des	Mehrer-

löses	 vorgesehen,	 den	 das	 Wirtschaftstrafgesetz	 1954	 definiert	 als	 „Unterschiedsbetrag	 zwischen	

dem	zulässigen	und	dem	erzielten	Preis	(Mehrerlös).“96	Im	Kartellstrafrecht	bildete	bis	vor	Kurzem	der	

Mehrerlös	zugleich	einen	Multiplikator	zwecks	Erweiterung	des	Bußgeldrahmens	bis	zum	Dreifachen	

des	 (geschätzten)	Mehrerlöses	 (§	81	Abs.	 2	 S.	1	GWB	a.	 F.).	Durch	die	 7.	GWB-Novelle	 vom	7.	Juli	 2005	

wurde	dies	geändert.	Nunmehr	wird	zwischen	Geldbuße	mit	Ahndungscharakter	und	Abschöpfung	

des	wirtschaftlichen	Vorteils	getrennt.	Die	Geldbuße,	deren	Regelbußrahmen	auf	eine	Million	Euro	

erhöht	wurde,	darf	bei	Unternehmen	mehr	betragen,	nämlich	bis	zu	10	%	des	im	vorausgegangenen	

Geschäftsjahres	 erzielten	 Gesamtumsatzes	 (§	81	 Abs.	 GWB).97	 Die	 bisherige	 Mehrerlösabschöpfung	

wurde	 zu	 einem	 verwaltungsrechtlichen	 „Instrument	 zur	 Abschöpfung	 des	 gesamten,	 durch	 den	

Kartellrechtsverstoß	erlangten	wirtschaftlichen	Vorteils“98	ausgestaltet	(§	34	GWB).	Liegt	ein	schuld-

hafter	 Verstoß	 gegen	 eine	 Verfügung	 der	 Kartellbehörde	 oder	 gegen	 Art.	 81,	 82	 des	 Vertrags	 zur	

Gründung	der	Europäischen	Gemeinschaft	 (EGV)	 vor,	 so	kann	die	Kartellbehörde	die	Abschöpfung	

mens	und	in	den	Erläuterungen	zu	Art.	2	des	OECD-Bestechungsübereinkommens	sowie	in	den	KOM-Entwürfen	für	ein-

schlägige	Rahmenbeschlüsse.
94	 Das	Ordnungswidrigkeitenrecht	kennt	eine	entsprechende	Klausel	nicht,	enthält	stattdessen	eine	vollstreckungsrecht-

liche	Lösung	in	§	99	Abs.	2	OwiG.
95	 BT-Drs.	13/9742.
96	 Vgl.	§	8	Abs.	1	S.	1	Wirtschaftsstrafgesetz	1954.
97	 Vgl.	 hierzu	 Stellungnahme	 der	 Bundesregierung	 zum	 Tätigkeitsbericht	 des	 Bundeskartellamtes	 2003/2004,	 BT-Drs.	

15/5790,	S.	III.
98	 BT-Drs.	15/3640,	S.	55.
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des	wirtschaftlichen	Vorteils	anordnen.	Der	Vorteil	kann	geschätzt	werden	(§	34	Abs.	4	GWB).	Die	Vor-

teilsabschöpfung	ist	unzulässig,	wenn	der	wirtschaftliche	Vorteil	durch	Schadensersatzleistungen	an	

Dritte,	durch	Geldbußen	oder	die	Anordnung	des	Verfalls	abgeschöpft	worden	ist	(§	34	Abs.	2	GWB).	

Neu	ist	ferner	die	Vorteilsabschöpfung	durch	Verbände	und	Einrichtungen	(§	34a	GWB).	Ordnet	die	

Kartellbehörde	 im	Fall	von	§	34	GWB	die	Abschöpfung	des	wirtschaftlichen	Vorteils	nicht	an,	dann	

kann	von	bestimmten	Verbänden	und	Einrichtungen	die	Herausgabe	des	wirtschaftlichen	Vorteils	

an	den	Bundeshaushalt	gefordert	werden,	sofern	dieser	zu	Lasten	einer	Vielzahl	von	Abnehmern	oder	

Anbietern	erlangt	worden	ist.	Im	Gesetz	gegen	den	unlauteren	Wettbewerb	(UWG)	vom	3.	Juli	200499	

hat	 der	 Gesetzgeber	 mit	 dem	 Gewinnabschöpfungsanspruch	 (§	10	 UWG)	 ebenfalls	 diesen	 außer-

strafrechtlichen	Weg	beschritten.	Wird	durch	unlautere	Wettbewerbshandlungen,	z.	B.	durch	eine	

zu	geringe	Füllmenge,	ein	Gewinn	zu	Lasten	einer	Vielzahl	von	Abnehmern	erzielt,	dann	kennt	der	

einzelne	Abnehmer	entweder	den	Wettbewerbsverstoß	nicht	oder	es	entsteht	bei	ihm	kein	messbarer	

Schaden	oder	dieser	wird	wegen	seiner	Marginalität	nicht	weiter	verfolgt	(Streuschäden).	Damit	der	

unlauter	Handelnde	in	diesen	Fällen	die	Früchte	seines	Tuns	nicht	behalten	kann,	besteht	nunmehr,	

allerdings	beschränkt	auf	vorsätzliches	Verhalten,	ein	Gewinnabschöpfungsanspruch.	Dieser	ist	aber	

nicht	von	Mitbewerbern	oder	einzelnen	Abnehmern	einklagbar,	sondern	nur	von	Verbraucher-	oder	

Wettbewerbsverbänden.	Der	abgeschöpfte	Gewinn	soll	auch	nicht	den	klagenden	Verbänden	zuflie-

ßen,	sondern	an	den	Bundeshaushalt	abgeführt	werden.	Die	praktische	Bedeutung	dieser	Norm	wird	

abzuwarten	sein.100	

3.4.1.8.2.4  Sicherstellung einer effektiven Strafverfolgung
Die	 Komplexität	 und	 die	 Vielschichtigkeit	 wirtschaftlicher	 Zusammenhänge	 und	 Interaktionen	

stellen	bei	oftmals	über	einen	 längeren	Zeitraum	andauernden	wirtschaftsstrafrechtlichen	Ermitt-

lungen	auf	dem	Gebiet	der	existierenden	Strafvorschriften	erhebliche	Anforderungen	an	die	mit	der	

Strafverfolgung	betrauten	Personen.	Um	die	Strafverfolgungsgerechtigkeit	zu	anderen	Deliktberei-

chen	zu	verbessern,	 ist	 an	eine	personelle	wie	 technische	Aufstockung	der	Ermittlungskapazitäten	

im	Bereich	der	Wirtschaftskriminalität	zu	denken.	Ein	solcher	Schritt	vermag	auch	die	erforderliche	

Kontrolldichte	zu	erhöhen,	da	Wirtschaftskriminalität	–	insbesondere	aufgrund	der	geringeren	Zahl	

von	Anzeigen	als	bei	Allgemeindelikten	–	Kontrollkriminalität	ist.	Denn	nur	dann,	wenn	eine	tatsäch-

liche	und	möglichst	effektive	Strafverfolgung	im	Bereich	der	Wirtschaftsstraftaten	sichergestellt	ist,	

kann	sich	auch	eine	Präventivwirkung	einstellen.

3.4.1.8.2.5 Sicherstellung einer effektiven Strafverfolgung und 
grenzüberschreitender Zusammenarbeit/Bekämpfung

Kriminalität	macht	vor	nationalen	Grenzen	nicht	Halt.	Dies	dürfte	auch	und	gerade	für	Wirtschafts-

kriminalität	gelten,	da	hier,	ähnlich	wie	bei	der	Organisierten	Kriminalität,	ein	vergleichsweise	hoher	

Organisationsgrad	 besteht.	 Hinzu	 kommt	 die	 fortschreitende	 Internationalisierung	 bzw.	 Globali-

sierung	der	Wirtschaft.	Die	Einrichtung	internationaler	und	europäischer	Institutionen	zur	Verbre-

chensbekämpfung,	 insbesondere	von	 Interpol,	 Europol,	 Eurojust	 etc.	und	auch	OLAF,	 stellt	hier	die	

richtige	Reaktion	auf	dieses	international	anzugehende	Kriminalphänomen	dar.101	

99	 BGBl.	I	S.	1414.
100	 Kritisiert	wird	die	Beschränkung	auf	vorsätzliches	Verhalten,	die	Weiterleitung	des	Gewinns	an	den	Staat	sowie	die	man-

gelnde	 Praktikabilität	 des	 Gewinnabschöpfungsanspruchs	 wegen	 möglicher	 Rückerstattungsansprüche	 einzelner	 Ver-

braucher	(vgl.	sAcK, r.,	2003,	S.	549	ff.;	stAdler, A.	und	h.-w. micKlitz,	2003,	S.	559	ff.;	wimmer-leonhArdt, 2004,	S.	12	ff.).
101	 Vgl.	auch	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Lagebild	Wirtschaftskriminalität	2003,	S.	122.
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3.4.1.9 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung
Der	Bericht	zeigt,	dass	der	Begriff	 „Wirtschaftskriminalität“	wie	auch	die	Erscheinungsformen	die-

ser	 Kriminalitätsform	 vielfältig	 sind.	 Wirtschaftsstraftäter	 weisen	 ein	 deutlich	 vom	 Durchschnitt	

abweichendes	Täterprofil	auf.	Die	Verhinderung	und	Bekämpfung	von	Wirtschaftsstraftaten	sind	für	

das	Funktionieren	einer	marktwirtschaftlichen	Ordnung	von	essenzieller	Bedeutung.	Ein	demokra-

tischer	Rechtsstaat,	der	die	Herrschaft	des	Rechts	über	das	 Interesse	des	Einzelnen	stellt,	darf	nicht	

hinnehmen,	 dass	 Teilnehmer	 am	 Wirtschaftsleben	 sich	 mit	 unlauteren	 Methoden	 bereichern.	 An	

einer	 effektiven	Verfolgung	 von	 schweren	Wirtschaftsstraftaten	 besteht	 daher	 zu	 Recht	 ein	 hohes	

öffentliches	 Interesse.	 Da	 es	 sich	 bei	 Wirtschaftsstraftaten	 aber	 häufig	 um	 komplexe	 Sachverhalte	

handelt,	kann	die	gebotene	Aufklärung	und	Sanktionierung	nur	erfolgen,	wenn	ausreichende	poli-

zeiliche	und	 justizielle	Ressourcen	zur	Verfügung	stehen.	Hierauf	hat	–	hinsichtlich	der	 justiziellen	

Ressourcen	–	auch	der	Bundesgerichtshof	in	seiner	Entscheidung	vom	2.	Dezember	2005	–	5	StR	119/05,	

BGHSt	50,	299	(308	f.)	–	hingewiesen.

Die	 Bundesregierung	 hat	 den	 Ausbau	 und	 die	 Bündelung	 von	 Spezialwissen	 u.	a.	 gefördert	 durch	

Einrichtung	einer	Arbeitseinheit	zu	Informations-	und	Kommunikationstechnik	im	BKA	und	die	Ein-

beziehung	von	Wirtschaftsprüfern	bei	der	Gewinnabschöpfung.	Außerdem	wurde	beispielsweise	bei	

der	Bekämpfung	des	„Phishing“,	der	Geldfälschung	und	der	Zahlungskartenkriminalität	die	Koopera-

tion	mit	den	betroffenen	Wirtschaftszweigen	konsequent	ausgebaut.

Gegen	Fehlverhalten	in	der	Wirtschaft	wird	nicht	und	sollte	auch	nicht	nur	mit	strafrechtlichen	Mit-

teln	 vorgegangen	werden.	Der	Prävention	von	Wirtschaftskriminalität	dienen	 insbesondere	Trans-

parenzvorschriften.	 Vor	 allem	 bei	 börsennotierten	 Gesellschaften	 hat	 sich	 die	 Unterrichtung	 der	

Kapitalmärkte	als	wirksames	Instrument	zur	Vermeidung	von	Selbstbedienungsfällen	und	anderen	

kriminellen	oder	gegen	die	Interessen	der	Anteilseigner	verstoßenden	Handlungen	erwiesen.	Bedeut-

sam	sind	ferner	die	Bemühungen	um	eine	Verbesserung	der	Corporate	Governance.	Dabei	handelt	es	

sich	um	ein	ausgewogenes	 System	von	Machtverteilung	und	Kontrolle	 im	Unternehmen.	 Insbeson-

dere	 die	 Versorgung	 des	 Kontrollgremiums	 Aufsichtsrat	 mit	 umfassenden	 Informationen	 und	 die	

Sicherung	der	Unabhängigkeit	dieses	Gremiums,	die	Einrichtung	von	Frühwarnsystemen	und	eines	

internen	Controllings	sowie	die	Beurteilung	dieser	Systeme	durch	den	Abschlussprüfer	dienen	auch	

der	Vermeidung	von	Wirtschaftskriminalität.	Die	Verbesserung	der	Corporate	Governance	ist	in	einer	

ganzen	Reihe	von	Gesetzen	der	letzten	Jahre	kontinuierlich	optimiert	worden.	

Bei	der	Wirtschaftskriminalität	handelt	es	sich	zudem	um	eine	Kriminalitätsform,	bei	der	die	interna-

tionalen	Verflechtungen	und	die	Globalisierung	der	Märkte	in	besonderem	Maße	zu	berücksichtigen	

sind.	Im	Rahmen	der	Europäischen	Union	sind	mit	dem	Übereinkommen	zum	Schutz	der	finanziellen	

Interessen	 der	 Europäischen	 Gemeinschaften	 vom	 26.	Juli	 1995	 und	 seinen	 Zusatzprotokollen	 vom	

27.	September	1996,	29.	November	1996	und	19.	Juni	1997	bereits	wichtige	Schritte	unternommen	wor-

den,	um	EU-weite	Mindeststandards	bei	der	Bekämpfung	von	Betrügereien	zu	Lasten	des	Haushalts	

der	EG	einzuführen.	Diese	Rechtsinstrumente	sind	in	Deutschland	durch	das	EG-Finanzschutzgesetz	

vom	10.	September	1998	(BGBl.	1998	II	S.	2322)	und	das	EU-Bestechungsgesetz	vom	10.	September	1998	

(BGBl.	1998	II	S.	2340)	umgesetzt	worden.	Von	besonderer	Bedeutung	zur	effektiven	Bekämpfung	der	

Wirtschaftskriminalität	sind	zudem	die	Rahmenbeschlüsse	der	EU	zur	Bekämpfung	von	Betrug	und	

Fälschung	im	Zusammenhang	mit	unbaren	Zahlungsmitteln	vom	28.	Mai	2001,	umgesetzt	durch	das	

35.	Strafrechtsänderungsgesetz	 vom	 22.	Dezember	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2838),	 und	 zur	 Bekämpfung	 der	

Bestechung	im	privaten	Sektor	vom	22.	Juli	2003.
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Auch	 der	 Europarat	 hat	 sich	 intensiv	 mit	 den	 Fragen	 der	 internationalen	 Bekämpfung	 der	 Wirt-

schaftskriminalität	 befasst.	 Bei	 einer	 Konferenz	 im	 September	 2005	 betonten	 die	 Teilnehmer,	 dass	

Wirtschaftskriminalität	 eine	 Bedrohung	 des	 fairen	Wettbewerbs	 und	 des	 sozialen	 und	 wirtschaft-

lichen	Fortschritts	darstelle,	Marktwirtschaft	nur	dann	erfolgreich	sein	könne,	wenn	die	„Spielregeln“	

von	allen	respektiert	würden,	und	Maßnahmen	zur	Verhinderung	und	Bekämpfung	aller	Formen	von	

Wirtschaftskriminalität	zunehmend	international	ergriffen	werden	müssten.

Die	Bundesregierung	hat	daher	die	internationale	Zusammenarbeit	auf	bilateraler	Ebene	wie	auch	im	

EU-	und	G8-Rahmen	verstärkt:	Erfolge	sind	z.	B.	bei	der	Bekämpfung	krimineller	Verhaltensweisen	im	

Zusammenhang	mit	dem	sog.	Time-Sharing	in	der	Zusammenarbeit	mit	Spanien	zu	verzeichnen.

3.4.2 Korruption im Bereich der öffentlichen Hand und in der Wirtschaft

Kernpunkte

	 Die	 den	 Strafverfolgungsbehörden	bekannt	 gewordenen	 Fälle	 von	Korruption	 sind	nie	 sehr	

zahlreich	gewesen.	2005	wurden	in	der	Polizeilichen	Kriminalstatistik	2.160	Fälle	registriert,	

rein	 quantitativ	 betrachtet	 sind	 dies	 0,03	%	 des	 gesamten	 polizeilichen	 Fallaufkommens	

(ohne	Staatsschutz-	und	Straßenverkehrsdelikte).	Verurteilt	wurden	wegen	dieser	Delikte	(als	

schwerster	Straftat,	im	früheren	Bundesgebiet	und	Berlin)	im	letzten	Jahrzehnt	deutlich	weni-

ger	als	500	Personen	pro	Jahr.

	 Das	 Dunkelfeld	 wird	 aber	 auf	 ein	 Vielfaches	 der	 bekannt	 gewordenen	 Fälle	 geschätzt.	 Am	

Korruptionsdelikt	sind	auf	beiden	Seiten	nur	Täter	beteiligt,	der	Vorteilsgeber	und	der	Vorteils-

nehmer.	Bei	derartigen	Delikten	ohne	unmittelbare	Opferbeteiligung	 fehlt	 in	der	Regel	der	

Geschädigte,	der	die	Tat	wahrnehmen	und	zur	Anzeige	bringen	könnte.	Empirische	Untersu-

chungen	zum	Dunkelfeld	der	Korruption,	die	diese	Vermutungen	zum	(wahren)	Ausmaß	von	

Korruption	erhärten,	liegen	nicht	vor.	Angesichts	der	Deliktstruktur	sind	mit	herkömmlichen	

Dunkelfeldforschungen	in	diesem	Bereich	kaum	verlässliche	Ergebnisse	zu	erzielen.

	 Bis	zum	Jahr	2000	nahm	die	Zahl	der	polizeilich	registrierten	Fälle	zu,	seitdem	erfolgte	ein	ste-

tiger	Rückgang.	Da	Korruptionsdelikte	typischerweise	Kontrolldelikte	sind,	es	also	weitgehend	

von	den	zur	Überwachung	eingesetzten	personellen	und	sächlichen	Ressourcen	abhängt,	ob	

überhaupt	etwas	und	wie	viel	entdeckt	wird,	kann	aus	dieser	Entwicklung	im	Hellfeld	nicht	

zwingend	der	Schluss	gezogen	werden,	Korruption	habe	abgenommen.

	 Die	 Sozialschädlichkeit	 von	 Korruption	 wird	 in	 den	 hohen	 materiellen	 und	 immateriellen	

Schäden	gesehen.	Materielle	Schäden	entstehen	vor	allem	im	Bereich	des	Vergabewesens	der	

öffentlichen	Hand,	 insbesondere	 im	Bereich	der	Bauverwaltung.	Weitere,	auch	 immaterielle	

Schäden	werden	 in	der	Verzerrung	des	Leistungswettbewerbs	gesehen.	Als	noch	schwerwie-

gender	gilt	der	Verlust	des	Vertrauens	in	die	von	sachfremden	Erwägungen	unbeeinflusste	Ent-

scheidung.	Korruption	erscheint	deshalb	Vielen	als	„Krebsgeschwür“	in	Staat	und	Gesellschaft,	

das	den	demokratisch	verfassten	Rechtsstaat	und	die	soziale	Marktwirtschaft	bedrohe.

	 Das	Potenzial	primärer	und	sekundärer,	insbesondere	also	wertebasierter	und	organisations-

bezogener/situativer	Prävention	muss	stärker	genutzt	werden.	Zu	diesen	Ansätzen	außerhalb	

des	Strafrechts	zählen	vor	allem:

	 Erhöhung	der	Transparenz	von	Entscheidungsprozessen,	Offenlegung	möglicher	Interessen-

bindungen,	Nebentätigkeiten	 und	 -einkünfte	 von	Amtsträgern	 sowie	 der	 Politiker	 in	 Bund,	

Ländern	und	Gemeinden.	
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	 Eine	Stärkung	der	Ethik	des	öffentlichen	Dienstes	und	der	Privatwirtschaft,	der	Sekundärtu-

genden	von	Moral,	Loyalität	und	Pflichtbewusstsein	sowie	der	sozialethischen	Missbilligung	

von	 Korruption.	 Dies	 kann	 durch	 Aus-	 und	 Fortbildung,	 durch	 Leitbilder	 und	 Ethikkodizes	

unterstützt	werden.	Hierzu	bedarf	es	aber	auch	der	Vorbildfunktion	von	 Inhabern	von	Füh-

rungspositionen	in	Staat,	Wirtschaft	und	Gesellschaft.

	 Organisationen	 und	 Entscheidungsprozesse	 in	 Wirtschaft	 und	 Verwaltung	 sind	 so	 auszu-

gestalten,	 dass	 sie	möglichst	wenig	 korruptionsanfällig	 sind.	 Hierzu	 gehören	 z.	B.	 das	 Vier-

Augen-Prinzip	bei	der	Auftragsvergabe,	personale	Trennung	von	Leistungsausschreibung	und	

Zuschlagserteilung,	Rotationsprinzip	bei	den	mit	der	Auftragsvergabe	Vertrauten,	befristeter	

Ausschluss	von	der	Korruption	überführter	Firmen	von	Auftragsvergabe	und	öffentlichen	Aus-

schreibungen,	Führung	eines	zentralen	Korruptionsregisters.

3.4.2.1 Korruption zwischen Dramatisierung und Verharmlosung
Seit	Anfang	der	1990er	Jahre	wurde	Korruption	unter	dem	Eindruck	von	Korruptionsfällen	in	einigen	

deutschen	 Großstädten	 zu	 einem	 der	 viel	 diskutierten	 Themen.	 Seitdem	 ist	 die	 Liste	 der	 Aufsehen	

erregenden	Korruptionsfälle	in	Politik,	in	der	Sportberichterstattung,	in	Verwaltung	und	Wirtschaft	

deutlich	länger	geworden.	Kaum	ein	Tag	vergeht,	an	dem	nicht	über	neue	Affären	berichtet	wird.	In	

die	Korruptionsskandale	sind	auch	die	Eliten	verwickelt,	manchmal	besteht	der	Verdacht	auf	interna-

tionale	Korruptionsbeziehungen.102	

Dies	blieb	nicht	ohne	Einfluss	auf	die	öffentliche	Wahrnehmung.	Nach	den	Ergebnissen	des	auf	einer	

Umfrage	des	Gallup	 Instituts	beruhenden	Transparency	 International	Korruptionsbarometers	2005	

wurden	 in	Deutschland	 hinter	 den	 Parteien	 die	Medien,	 die	 Parlamente	 sowie	Wirtschaft/privater	

Sektor	 als	 besonders	 korrupte	 Institutionen	 angesehen.103	 Einer	 neueren	 Umfrage	 des	 Instituts	 für	

Demoskopie	 in	 Allensbach	 aus	 dem	 Jahr	 2005	 zufolge	 waren	 42	%	 der	 Befragten	 davon	 überzeugt,	

Korruption	 sei	 vor	 allem	 in	 der	 Politik	 angesiedelt,	 26	%	 sahen	 darin	 ein	 Problem	 der	 Wirtschaft,	

11	%	ein	solches	der	Verwaltung	und	8	%	gaben	Sport	an.	104	Auch	im	internationalen	Ländervergleich	

wird	Deutschland	als	korruptionsbetroffen	angesehen;	die	zur	Korruptionsbekämpfung	inzwischen	

getroffenen	 Maßnahmen	 scheinen	 freilich	 die	 Wahrnehmung	 etwas	 positiv	 beeinflusst	 zu	 haben.	

Denn	im	Internationalen	Korruptionswahrnehmungsindex,	der	seit	mehr	als	zehn	Jahren	von	Trans-

parency	International	erstellt	wird,	hat	sich	der	CPI-Punktwert	für	Deutschland	seit	dem	Ersten	Peri-

odischen	Sicherheitsbericht	leicht	verbessert;	im	europäischen	Vergleich	dagegen	bleibt	er	weiterhin	

unverändert	im	Mittelfeld.105

102	 Hierzu	KArstedt, s.,	2004b.
103	 trAnspArency internAtionAl deutschlAnd e. V.	(Hg.),	Report	on	the	Transparency	International	Global	Corruption	Barome-

ter,	2005,	Tab.	9.
104	 institut Für demosKopie AllensBAch	(Hg.),	Allensbacher	Berichte	Nr.	5,	2005;	vgl.	auch	Kury, h. und m. würGer,	2004	zu	den	

Ergebnissen	einer	Umfrage	aus	dem	Jahr	2003.
105	 Von	zehn	möglichen	Punkten	(=	geringste	Wahrnehmung	von	Korruption)	erhielt	Deutschland	im	Jahr	2000	7,6	Punkte;	

im	Transparency	International	Corruption	Perceptions	Index	(CPI)	CPI	2005	dagegen	8,2	(http://www.transparency.de/

Tabellarisches_Ranking.813.0.html).	Relativ	gesehen	hat	sich	Deutschland	damit	von	Rang	17	auf	Rang	16	verbessert.	Im	

europäischen	Vergleich	befindet	sich	Deutschland	dagegen	im	Mittelfeld	hinter	den	nordischen	Staaten	(Island,	Finn-

land,	Dänemark,	 Schweden,	Norwegen),	der	 Schweiz,	Österreich,	den	Niederlanden,	Großbritannien	und	Luxemburg.	

Allerdings	lässt	der	CPI	belastbare	Aussagen	über	das	tatsächliche	Aufkommen	von	Korruptionsfällen	nicht	zu.	Der	Index	

bildet	ab,	wie	Korruption	in	den	jeweiligen	Ländern	von	Geschäftsleuten	und	Länderanalysten	eingeschätzt	wird,	es	geht	

also	um	Wahrnehmungen	(„perceptions“).	Vgl.	http://www.transparency.de/uploads/media/PCI_2004_PDF.pdf.	Zu	Gül-

tigkeit	und	Verlässlichkeit	von	Korruptionsindices	vgl.	lAmBsdorFF, J. GrAF,	1999.	
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Korruption	gab	es	schon	immer;	sie	sei	sogar,	so	wird	gesagt,	das	„zweitälteste	Gewerbe“	der	Welt.	Neu	

an	 den	 jetzt	 festgestellten	Korruptionsphänomenen	 sei	 indes	 „die	Ausfächerung	 in	 alle	 Bereiche	 des	

öffentlichen	Dienstes,	der	gezielte	Einsatz	von	Korruption	als	Geschäftspolitik	und	die	Abhängigkeit	von	

Kartellabsprachen	und	Schmiergeldzahlungen“.106	Offen	bleiben	muss	dabei,	wie	weit	es	sich	wirklich	

um	qualitativ	oder	quantitativ	neue	Phänomene	handelt	oder	nur	um	eine	überfällige	Korrektur	der	

Auffassung,	wonach	Korruption	in	Wirtschaft	und	Politik	ein	in	Deutschland	fremdes	Phänomen	sei.

Reichhaltiges	 empirisches	 Material	 über	 Korruption	 liegt	 inzwischen	 für	 eine	 ganze	 Reihe	 Aufsehen	

erregender	Ermittlungsverfahren	vor.107	Hinreichend	differenziertes	Material	über	den	Umfang	und	die	

Struktur	von	„Alltags“-Korruption	und	über	die	hierdurch	verursachten	Schäden	fehlt	 jedoch.	Die	Ver-

allgemeinerung	von	Einzelfällen,	bei	denen	ungewiss	ist,	ob	es	sich	hierbei	um	„Normalfälle“	oder	um	

weit	aus	dem	Rahmen	fallende	Extreme	handelt,	ist	problematisch.108	Die	allgemeine	Aufgeregtheit	über	

Korruption	steht	jedenfalls	im	umgekehrten	Verhältnis	zum	Stand	empirisch	gesicherten	Wissens.	

3.4.2.2 Begriff der Korruption
Im	1.	PSB	wurde	bereits	darauf	hingewiesen,	dass	es	zwar	–	je	nach	Bezugswissenschaft	–	unterschied-

liche	Definitionen	 von	Korruption	gibt,	 aber	 keinen	 einheitlichen,	 allseits	 anerkannten	Begriff	 der	

Korruption.109	

Die	 strafrechtliche	 Diskussion	 zur	 Korruption	 orientiert	 sich	 an	 den	 Bestechungsdelikten.	 Hierzu	

gehören	 derzeit	 folgende	 Straftatbestände	 des	 Strafgesetzbuches:	 die	 Delikte	 der	 §§	331–335	 StGB	

(Vorteilsannahme,	Bestechlichkeit,	Vorteilsgewährung,	Bestechung	und	besonders	schwere	Fälle	der	

Bestechlichkeit	und	Bestechung)	und	der	§§	299,	300	 (Bestechlichkeit	und	Bestechung	 im	geschäft-

lichen	Verkehr)	sowie	§	108b	(Wählerbestechung)	und	§	108e	(Abgeordnetenbestechung).	Die	vielfach	

den	Korruptionsdelikten	zugerechneten	wettbewerbsbeschränkenden	Absprachen	(§	298	StGB)	sind	

eher	 den	Wirtschaftsdelikten	 zuzuordnen.	Die	 Bestechung	 eines	 ausländischen	 oder	 internationa-

len	Beamten	war	bis	 1998	nach	deutschem	Strafrecht	grundsätzlich	nicht	strafbar,	weil	Amtsträger	

im	Sinne	der	§§	331	ff.	StGB	nur	Personen	sind,	die	nach	deutschem	Recht	Beamte,	Richter,	 in	einem	

öffentlichen	Amtsverhältnis	Stehende	oder	zur	Wahrnehmung	öffentlicher	Aufgaben	Bestellte	sind	

(§	11	Abs.	 1	Nr.	2	StGB).110	Auch	die	Angestelltenbestechung	nach	altem	Recht	 (§	12	UWG)	erfasste	nur	

ausnahmsweise	Wettbewerbshandlungen	deutscher	Unternehmen	im	Ausland.	Durch	das	EU-Beste-

chungsgesetz111	 und	 das	 Gesetz	 zur	 Bekämpfung	 internationaler	 Bestechung112,	 die	 in	 Umsetzung	

internationaler	Verpflichtungen	der	Bundesrepublik	Deutschland	ergingen,	wurde	die	Strafbarkeit	

106	 schAupensteiner, w. J., 1997,	S.	97.
107	 Vgl.	hierzu	die	Nachweise	in	Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	S.	162.
108	 In	 ihrer	 bundesweiten	 Strafaktenanalyse	 stellte	 BAnnenBerG	 eine	 hohe	 Dominanz	 von	 Bagatellfällen	 fest,	 obwohl	 die	

Staatsanwaltschaften	 um	 Zusendung	 von	 Ermittlungsakten	 in	 Verfahren	 „bedeutender	 Korruption“	 gebeten	 worden	

waren	und	obwohl	diese	Verfahren	teilweise	bei	den	Dezernaten,	die	als	Sonderdezernate	für	Korruptionsbekämpfung	

gegründet	worden	waren,	bearbeitet	wurden;	vgl.	BAnnenBerG,	B.,	2002,	S.	74,	94.
109	 Eingehend	döllinG, d.,	1996,	C	11;	Jositsch, d.,	2004,	S.	9	ff.;	Kerner, h.-J.	und	s. rixen,	1996,	S.	359	ff.
110	 Eine	Ausnahme	stellte	vor	allem	die	Strafvorschrift	der	Abgeordnetenbestechung	(§	108e	StGB)	dar,	durch	die	auch	die	

Bestechung	von	Abgeordneten	des	Europäischen	Parlaments	erfasst	wird;	eine	Ausnahmeregelung	für	die	Vorteilsge-

währung	an	und	Bestechung	von	Soldaten	und	Bediensteten	der	 in	Deutschland	stationierten	NATO-Truppen	enthielt	

außerdem	Art.	7	Abs.	2	Nr.	10	Viertes	Strafrechtsänderungsgesetz	vom	11.	Juni	1957.	
111	 Gesetz	zu	dem	Protokoll	vom	27.	September	1996	zum	Übereinkommen	über	den	Schutz	der	finanziellen	Interessen	der	

Europäischen	Gemeinschaften	(EU-Bestechungsgesetz	–	EUBestG)	vom	10.	September	1998	(BGBl.	II,	2340).
112	 Gesetz	zu	dem	Übereinkommen	vom	17.	Dezember	1997	über	die	Bekämpfung	der	Bestechung	ausländischer	Amtsträger	

im	internationalen	Geschäftsverkehr	(Gesetz	zur	Bekämpfung	internationaler	Bestechung	–	IntBestG)	vom	10.	September	

1998	(BGBl.	II,	2327).
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auf	 Bestechungshandlungen	 von	 (EUBestG)	 und	 gegenüber	 (EUBestG	 und	 IntBestG)	 ausländischen	

und	 internationalen	 Amtsträgern	 ausgedehnt.	 Durch	 das	 Gesetz	 zur	 Ausführung	 (…)	 der	 Gemein-

samen	Maßnahme	der	EU	betreffend	die	Bestechung	im	privaten	Sektor113	wurde	in	§	299	Abs.	3	StGB	

ausdrücklich	klargestellt,	dass	die	Straftatbestände	in	§	299	Abs.	1	und	2	StGB	gegen	die	Bestechlich-

keit	und	Bestechung	im	geschäftlichen	Verkehr	auch	für	Handlungen	im	ausländischen	Wettbewerb	

gelten.114	 Strafrechtlich	 ist	damit	 freilich	nur	ein	Ausschnitt	dessen	erfasst,	was	unter	einem	weiten	

Begriff	 als	 Korruption	 verstanden	werden	 kann:	 „Privatbestechung	 ist	 teilweise	 erfasst;	 Patronage,	

Klientelismus	und	Nepotismus	bleiben	weitgehend	ausgeblendet,	Wählerbestechung	nach	§	108b	ist	

bedeutungslos	und	die	Abgeordnetenbestechung	verdient	den	Namen	nicht,	da	sie	nur	den	praktisch	

in	der	Form	des	§	108e	nicht	vorkommenden	Stimmenkauf	erfasst.“115

Allerdings	werden	nicht	alle	einschlägigen	Fälle	 in	der	PKS	nachgewiesen,	weil	solche	Ermittlungs-

verfahren	 z.	T.	 auch	 allein	 von	 der	 Staatsanwaltschaft	 durchgeführt	werden.	 Dies	 dürfte	 vor	 allem	

auch	 für	EU-BestG-	und	 IntBestG-Fälle	zutreffen.	Ferner	werden	künftig	Verstöße	gegen	§	108b	und	

108e	StGB	als	Staatsschutzdelikte	in	der	Polizeilichen	Kriminalstatistik	(PKS)	nicht	mehr	ausgewiesen.	

Die	den	Wirtschaftsdelikten	näherstehenden	wettbewerbsbeschränkenden	Absprachen	(§	298	StGB)	

werden	hier	ausgeklammert.	Im	Folgenden	wird	deshalb	nur	noch	auf	die	Verstöße	gegen	§§	299–300,	

331–335	StGB	eingegangen.	Der	Unterschied	zwischen	Vorteilsannahme	und	-gewährung	einerseits	

sowie	 Bestechlichkeit	 und	 Bestechung	 andererseits	 liegt	 u.	a.	 darin,	 dass	 bei	 den	 erstgenannten	

Delikten	 die	 Vorteile	 für	 eine	 (pflichtgemäße)	 Dienstausübung,	 bei	 den	 schwereren	 Delikten	 der	

Bestechlichkeit/Bestechung	hingegen	als	eine	Gegenleistung	für	eine	pflichtwidrige	Diensthandlung	

gefordert/sich	versprechen	gelassen/angenommen	bzw.	angeboten/versprochen	oder	gewährt	wer-

den.	Diese	 Straftatbestände	gehen	oft	mit	weiteren	Delikten,	 so	genannte	Begleitstraftaten,	 einher	

(Betrug	und	Subventionsbetrug,	Untreue,	Strafvereitelung	im	Amt,	Urkundenfälschung	oder	Falsch-

beurkundung	 im	 Amt,	 wettbewerbsbeschränkende	 Absprachen	 bei	 Ausschreibungen,	 Verletzung	

von	Dienstgeheimnissen,	Verleitung	eines	Untergebenen	zu	einer	Straftat).	

3.4.2.3 Ausmaß und Entwicklung der Korruption im Dunkelfeld
3.4.2.3.1 Ergebnisse von Dunkelfeldbefragungen
Korruption	 ist	 ein	 Kontrolldelikt,	 das,	 so	 wird	 vermutet,	 ein	 „Dunkelfeld	 in	 beachtlicher	 Größe“116	

aufweise.	Umfassende	Untersuchungen	zum	Dunkelfeld	von	Korruption	in	Deutschland	gibt	es	nicht.	

Dementsprechend	fehlen	sowohl	verlässliche	Angaben	über	den	Umfang	des	Dunkelfeldes	als	auch	

über	 seine	Veränderung;	 „belastbare	Aussagen	zur	Größe	des	Dunkelfeldes	können	nicht	getroffen	

werden“117.	Ob	Korruption	 zugenommen	hat,	 ist	 deshalb	 eine	 Frage	des	 „Überzeugtseins“,	nicht	des	

empirischen	Wissens.	Der	Stand	der	Dunkelfeldforschung	wurde	im	Ersten	Periodischen	Sicherheits-

bericht	 dargestellt.	 Daran	 hat	 sich	 seither	 nichts	 geändert,	 weshalb	 auf	 die	 damalige	 Darstellung	

verwiesen	werden	kann.	

113	 Gesetz	vom	22.	August	2002	(BGBl.	I,	3387)	zur	Ausführung	der	Gemeinsamen	Maßnahme	vom	22.	Dezember	1998	(ABl.	

EG	Nr.	L	358/2).	
114	 Eine	gute	Übersicht	über	die	Rechtslage	vor	und	nach	Inkrafttreten	des	Korruptionsbekämpfungsgesetzes	1997	geben	

FieBiG, h.	und	H.	JunKer, 2004,	S.	17	ff.	Zur	Bekämpfung	der	internationalen	Korruption	vgl.	FieBiG, h.	und	H.	JunKer, 2004,	

S.	43	ff.;	Jositsch, d.,	2004,	S.	85	ff.
115	 BAnnenBerG, B.,	2002,	S.	13.
116	 BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Korruption	2004,	S.	8.
117	 BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Korruption	2004,	S.	8.
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3.4.2.3.2 Plausibilitätserwägungen zur Größe des Dunkelfeldes
Die	Vermutung,	es	gebe	ein	weit	überdurchschnittlich	großes	Dunkelfeld,	wird	deshalb	auf	Plausibili-

tätserwägungen	unterschiedlichster	Art	gestützt.	Ein	großes	Dunkelfeld	wird	schon	wegen	der	Beson-

derheit	von	Korruption	vermutet.	Bei	Korruption	gibt	es	in	der	Regel	nur	Täter	(Vorteilsgeber	und	Vor-

teilsnehmer),	aber	kein	unmittelbares	Opfer,	das	ein	eigenes	Interesse	an	der	Strafverfolgung	haben	

könnte.	 Der	 Schaden	 entsteht	 nicht	 durch	 die	 Vorteilsannahme,	 sondern	 durch	 die	 pflichtwidrige	

Diensthandlung.	Vorteilsgeber	und	Vorteilsnehmer	sind	beide	an	der	Verschleierung	interessiert.	

Entdeckung	und	Aufklärung	hängen,	wie	bei	allen	Delikten	ohne	unmittelbare	Opferbeteiligung,	in	

hohem	Maße	ab	von	der	Dichte	der	Kontrollmechanismen	und	-aktivitäten	der	Verwaltung	und	der	

Wirtschaft	 sowie	 von	den	Kontrollaktivitäten	der	 Strafverfolgungsorgane.	Die	Anzeigebereitschaft	

scheint	indes	in	der	Vergangenheit	nicht	sonderlich	hoch	gewesen	zu	sein.	Auch	die	im	Bundeslage-

bild	zur	Korruption	2004	enthaltenen	Zahlen	zum	Ursprung	der	durchgeführten	Ermittlungen	lassen	

ein	ähnliches	Bild	erkennen:	Von	den	rund	1.109	Verfahren,	bei	denen	Erkenntnisse	zur	Entstehung	

vorliegen,	wurden	531	(48	%)	„von	Amts	wegen“	eingeleitet,	wobei	von	einem	„Dominoeffekt“	berich-

tet	wird:	Im	Zuge	der	Ermittlungen	in	einem	Korruptionsfall	werden	weitere	Fälle	mit	weiteren	Tat-

verdächtigen	aufgedeckt.118	Von	den	nicht	von	Amts	wegen	eingeleiteten	Verfahren	beruhte	nur	ein	

geringer	Teil	auf	Anzeigen	der	unmittelbar	betroffenen	Behörden.119	Vielfach	werden	Verdachtsfälle	

von	Vorgesetzten	„aus	Angst	vor	einem	Ansehensverlust	für	die	Behörde	bzw.	für	das	Unternehmen	

ignoriert	oder	informell,	d.	h.	ohne	Einschaltung	der	Strafverfolgungsbehörde,	intern	auf	disziplina-

rischem	oder	arbeitsrechtlichem	Wege	(Versetzung,	Kündigung	etc.)	geahndet“.120

Als	ein	weiteres	und	ein	starkes	Indiz	für	ein	beachtliches	Dunkelfeld	wird	die	Struktur	der	Korrup-

tionsfälle	 angesehen,	 die	 in	 den	 letzten	 Jahren	 insbesondere	 im	 Bereich	 der	 Vergabe	 öffentlicher	

Bauaufträge	 bekannt	 geworden	 sind.	Wenn	 ein	Dominoeffekt	 zu	 beobachten	 ist,	 ein	 aufgedeckter	

Fall	also	eine	Vielzahl	von	damit	verbundenen	korruptiven	Handlungen	sowie	korruptive	Geflechte	

erkennen	lässt,	in	das	weitere	Täter	eingebunden	sind,	dann	bestärkt	dies	die	Annahme,	es	gebe	ein	

beträchtliches	Dunkelfeld.	

Angesicht	 dieser	 Schwierigkeiten,	 das	 genaue	 Ausmaß	 und	 die	 Gefährdungsbereiche	 erkennen	 zu	

können,	 vollzieht	 sich	 strafrechtliche	Kriminalpolitik	 im	Felde	der	Korruption	 „derzeit	weitgehend	

unter	den	Bedingungen	des	Kaum-oder-Nichtwissens“.121	Dies	erklärt,	weshalb	abwägend-besonnene	

Stellungnahmen	 zu	 Sowohl-als-auch-Aussagen	 kommen:	 „Nach	 den	 Erkenntnissen	 der	 Strafverfol-

gungsbehörden	kann	allerdings	 trotz	der	Verbreitung	der	Korruption	 in	manchen	Teilen	von	Wirt-

schaft	und	Verwaltung	nicht	davon	gesprochen	werden,	in	Deutschland	bestehe	eine	korrupte	Gesell-

schaft.	Gleichwohl	muss	davon	ausgegangen	werden,	dass	korruptives	Verhalten	schon	in	größerem	

Umfang	in	unserer	Gesellschaft	verbreitet	ist.“122	

118	 BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Korruption	2004,	S.	48.
119	 96	(=	9	%)	Anzeigen,	die	zu	Verfahren	führten,	erfolgten	durch	die	betroffene	Stelle,	131	(=	12	%)	Verfahren	wurden	durch	

Anzeigen	von	anderen	Behörden	eingeleitet,	133	(=	12	%)	Fälle	waren	auf	(auch	anonyme)	Hinweisgeber	zurückzuführen,	

41	(=	4	%)	Verfahren	entstanden	aus	Anzeigen	aus	dem	Umfeld	des	Nehmers,	weitere	38	(=	3	%)	aus	dem	Umfeld	des	Gebers.	

Geringe	Anteile	entfielen	dementsprechend	auf	Anzeigen	der	Nehmer	(3	%)	bzw.	Geber	(2	%)	sowie	auf	„Sonstige“	(=	8	%)	

(BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Korruption	2004,	S.	48).
120	 BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Korruption	2003,	S.	41.
121	 Kerner, h.-J.	und	s. rixen,	1996,	S.	364.
122	 Resolution	der	Generalstaatsanwälte	vom	23.	November	1995,	zitiert	nach	ostendorF, h.,	1999b,	S.	615.	
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3.4.2.4 Umfang, Struktur und Entwicklung der Korruption im Hellfeld
3.4.2.4.1 Erkenntnismittel 
Über	 die	 zum	 Hellfeld	 bestehenden	 Erkenntnismittel	 sowie	 die	 bestehenden	 Nachweis-	 und	 Ver-

gleichbarkeitsgrenzen	aufgrund	unterschiedlicher	Erfassungszeiträume,	Zählweisen	und	Aufberei-

tungsgrundsätze	wurde	bereits	 im	 1.	PSB	berichtet.	Hierauf	 kann	 verwiesen	werden,	 da	 sich	 in	 der	

Zwischenzeit	insoweit	keine	Änderungen	ergeben	haben.

Auf	 die	 Aktenanalysen	 zur	 Korruption	 von	 schönherr123,	 lieBl124,	 KerBel125	 und	 BAnnenBerG126	 wurde	

bereits	im	1.	PSB	hingewiesen.	Neuere	Untersuchungen	liegen	nicht	vor.

3.4.2.4.2 Umfang, Struktur und Entwicklung der Korruption im Spiegel 
des Lagebildes Korruption 2004 und der amtlichen Kriminal- und 
Strafrechtspflegestatistiken

3.4.2.4.2.1 Lagebild Korruption 2004
Auf	polizeilicher	Ebene	wird	über	das	Hellfeld	der	Korruption	im	Lagebild	Korruption	sowie	in	der	PKS	

berichtet.	Beide	Datenquellen	sind	nicht	miteinander	vergleichbar.	Das	Lagebild	ist	eine	so	genann-

te	Eingangsstatistik,	 d.	h.	nach	erfolgter	Anzeigeerstattung	bzw.	Aufnahme	der	Ermittlungen	wird	

gemeldet,	 die	 PKS	 ist	 dagegen	 eine	 so	genannte	Ausgangsstatistik,	 in	der	 eine	 Erfassung	 erst	 nach	

Abschluss	der	polizeilichen	Ermittlungen	erfolgt.	„Aus	dem	unterschiedlichen	Erfassungszeitpunkt	

ergibt	 sich	daher	nicht	nur	 eine	 zeitliche	Verschiebung	der	 Fallzahlen,	 erhebliche	Differenzen	ent-

stehen	insbesondere	auch	dadurch,	dass	sich	zu	Beginn	der	Ermittlungen	oftmals	das	ganze	Ausmaß	

des	korruptiven	Geflechts	noch	nicht	erkennen	lässt	und	dementsprechend	später	mehr	Delikte	zur	

Anzeige	gebracht	und	 in	der	PKS	erfasst	werden	als	zu	Beginn	der	Ermittlungen	gemeldet.	Es	kann	

aber	auch	das	Gegenteil	der	Fall	sein,	nämlich	der	Umstand,	dass	anfangs	bestehende	Verdachtsfälle	

im	Verlaufe	der	Ermittlungen	nicht	nachgewiesen	werden	konnten.“127	Unter	der	Einschränkung,	dass	

das	Lagebild	Korruption	2004	den	polizeilichen	Anfangsverdacht	wiedergibt,	zeigt	das	Lagebild:

	 Weit	 überwiegend	 werden	 Korruptionssachverhalte	 durch	 staatliche	 Kontrolltätigkeit	 oder	

Erkenntnisse	aus	anderen	Ermittlungsverfahren	bekannt.128

	 Die	Zahl	der	Ermittlungsverfahren	ist	zunächst	stetig	angestiegen	von	258	(1994)	auf	einen	vorläu-

figen	Höchststand	von	1.683	(2002)	und	zuletzt	etwas	zurückgegangen	auf	1.100	(2003)	bzw.	1.207	

(2004)	(vgl.	Tabelle	3.4.2.-1).	Dies	lässt	jedoch	keinen	Rückschluss	auf	eine	entsprechende	Verände-

rung	 im	Dunkelfeld	zu.	Bei	Korruption	handelt	es	 sich	um	ein	Kontrolldelikt.	Das	heißt,	dass	die	

Zahl	der	Verfahren	und	der	bekannt	gewordenen	Straftaten	abhängig	ist	von	den	auf	die	Ermitt-

lung	verwendeten	personellen	und	sächlichen	Ressourcen.

	 Auf	Verfahren	wegen	struktureller	Korruption	entfielen	im	Schnitt	der	letzten	zwölf	Jahre	knapp	

85	%,	sie	bestimmten	deswegen	die	Entwicklung	der	Verfahrenszahlen.129

	 Die	These,	zwischen	Korruption	und	Organisierter	Kriminalität	bestehe	grundsätzlich	eine	enge	

oder	gar	 symbiotische	Beziehung,	 kann	und	konnte	 für	Deutschland	nicht	belegt	werden.130	Die	

123	 schönherr, r.,	1985.
124	 lieBl, K.,	1992.
125	 KerBel, s.,	1995.
126	 BAnnenBerG, B.,	2002.
127	 lAndesKriminAlAmt BAden-württemBerG	(Hg.),	Wirtschaftskriminalität	in	Baden-Württemberg	–	Jahresbericht	2004,	S.	52.
128	 BundesKriminAlAmt (Hg.),	Bundeslagebild	Korruption	2004,	S.	48.
129	 Vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Korruption	2004,	S.	12.
130	 Ebenso	BAnnenBerG, B.,	2002,	S.	111	ff.
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Zahl	der	Korruptionsverfahren	mit	Bezügen	zur	OK	war	und	ist	relativ	gering;	in	den	Jahren	2000	

bis	2002	betrug	der	Anteil	weniger	als	1	%	der	Verfahren,	2003	stieg	er	auf	2,7	%,	2004	ging	er	auf	

unter	1	%	zurück.131	Ob	dieses	niedrige	Niveau	darauf	beruht,	dass	es	tatsächlich	diesen	Zusammen-

hang	nur	ausnahmsweise	gibt	oder	ob	dies	ein	Erkenntnis-	bzw.	ein	Erfassungsproblem	ist,	kann	

nicht	abschließend	beurteilt	werden.	

	 Zu	 den	 2004	 eingeleiteten	 1.207	Verfahren	wurden	 7.610	 Korruptionsstraftaten	 und	weitere	 4.976	

Begleitstraftaten,	insbesondere	Betrug,	Untreue,	Urkundenfälschung,	gemeldet	(vgl.	Tabelle	3.4.2.-1).	

Im	Schnitt	der	letzten	zehn	Jahre	wurden	elf	Korruptionsstraftaten	und	fünf	Begleitstraftaten	pro	

Verfahren	 registriert;	 allerdings	bei	 teilweise	erheblichen,	auf	einzelnen	Verfahren	beruhenden	

Schwankungen.132

	 Zielbereiche	der	Korruptionshandlungen	in	den	ausgewerteten	Verfahren	waren	ganz	überwiegend	

die	allgemeine	öffentliche	Verwaltung,	darunter	zu	fast	drei	Vierteln	der	Sachbereich	Vergabe	öffent-

licher	Aufträge	mit	deutlichem	Abstand	vor	der	Wirtschaft,	den	Strafverfolgungs-/Justizbehörden,	dar-

unter	zu	etwas	mehr	als	der	Hälfte	die	Polizei133;	ein	sehr	geringer	Anteil	(1,5	%)	entfiel	auf	die	Politik.134

	 Dementsprechend	setzten	sich	die	Nehmer	mehrheitlich	aus	Amtsträgern	zusammen.	Soweit	die	

Vorteilsnehmer	 bestimmten	 Behörden	 oder	 Unternehmen	 der	 Wirtschaft	 zugeordnet	 werden	

konnten,	stellten	2004	Beschäftigte	bei	Kommunalbehörden	den	größten	Anteil	(25	%),	gefolgt	von	

Nehmern	bei	Wasserver-	und	-entsorgung	(21	%)	und	Gesundheitsbehörden	(15	%).135

	 Unter	den	Nehmern,	soweit	Angaben	zu	deren	Funktion	und	Tätigkeit	im	Tatzeitpunkt	vorliegen,	ist	

erwartungsgemäß	–	im	Vergleich	zur	Anzahl	der	Beschäftigten	–	die	Leitungsebene	überrepräsen-

tiert.	Entsprechend	der	Dominanz	der	„strukturellen“	Korruption	waren	die	Nehmer	überwiegend	

bereits	mehr	als	fünf	Jahre	in	ihrem	Aufgabenbereich	tätig.136	Präventiv	ist	deshalb	die	Forderung	

gut	begründet,	Rotationskonzepte	einzuführen.	

	 Die	 Dauer	 der	 korruptiven	 Verbindung	 zwischen	 Gebern	 und	 Nehmern	 betrug	 im	 Berichtsjahr	

2004	bei	struktureller	Korruption	ganz	überwiegend	zwischen	einem	und	fünf	Jahren.	Der	Anteil	

der	Dauer	bis	zu	einem	Monat	setzt	sich	mehr	oder	weniger	ausschließlich	aus	situativer	Korruption	

zusammen,	bei	der	es	typischerweise	bei	einer	einmaligen	Kontaktaufnahme	bleibt.137

131	 BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Korruption	2000,	S.	8;	2001,	S.	10;	2002,	S.	8;	2003,	S.	12;	2004,	S.	57.
132	 2004	 stieg	 beispielsweise	 in	 Baden-Württemberg	 die	 Zahl	 der	 Korruptionsstraftaten	 von	 67	 Delikten	 (2003)	 auf	 726	

Delikte	(2004).	Dieser	Anstieg	beruht	vor	allem	auf	der	Bearbeitung	von	sieben	Verfahren,	innerhalb	derer	552	Tathand-

lungen	registriert	wurden.	In	Sachsen	stieg	die	Zahl	der	Korruptionsstraftaten	von	67	(2003)	auf	352	(2004),	was	auf	die	

Einrichtung	einer	Spezialdienststelle	zurückgeführt	wird	(vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Korruption	2004,	

S.	22	 f.;	 lAndesKriminAlAmt BAden-württemBerG	 (Hg.),	 Wirtschaftskriminalität	 in	 Baden-Württemberg	 –	 Jahresbericht	

2004,	S.	51	ff.).
133	 Vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Korruption	2004,	S.	29:	Auf	die	allgemeine	öffentliche	Verwaltung	entfielen	

1.704	 (=	76	%)	 Fälle,	auf	die	Wirtschaft	333	 (=	15	%),	 auf	die	Strafverfolgungs-	und	 Justizbehörden	 183	 (=	8	%)	und	auf	die	

Politik	34	(=	1,5	%).
134	 Hierbei	handelte	es	sich	fast	ausschließlich	um	Bürgermeister	in	einem	Bundesland,	denen	Unregelmäßigkeiten	bei	der	

Planung	von	Windenergieanlagen	vorgeworfen	werden	(vgl.	BundesKriminAlAmt	[Hg.],	Bundeslagebild	Korruption	2004,	

S.	29,	32).
135	 Vgl.	 BundesKriminAlAmt	 (Hg.),	 Bundeslagebild	 Korruption	 2004,	 S.	233	 f.	 Diese	 Verteilung	 ist	 teilweise	 von	 Einzelfällen	

mit	einer	Vielzahl	von	Beschuldigten	bestimmt.	Die	Zahl	der	Nehmer	im	Gesundheitswesen	beruhte	2004	vor	allem	auf	

einem	Verfahren	in	einem	Bundesland	gegen	eine	Pharmafirma,	die	im	gesamten	Bundesgebiet	Ärzte	und	Klinikperso-

nal	mit	Zuwendungen	bedacht	hatte.
136	 Vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Korruption	2004,	S.	35	ff.
137	 BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Korruption	2004,	S.	42.
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3.4.2.4.2.2 Korruption im Spiegel der Polizeilichen Kriminalstatistik
Die	PKS	als	polizeiliche	Ausgangsstatistik	zeigt:

	 Die	Zahlen	der	PKS	über	die	bekannt	gewordenen	Korruptionsfälle	bleiben	weit	hinter	den	im	Lage-

bild	ausgewiesenen	zurück.	Sie	betragen	nur	etwa	ein	Drittel	(vgl.	Tabelle	3.4.2.-1).	

	 Von	der	reinen	Häufigkeit	her	gesehen	ist	das	Ausmaß	an	polizeilich	registrierter	Korruption	sehr	

gering.	2005	wurden	1.807	Fälle	von	Vorteilsannahme/Bestechlichkeit138	sowie	der	Vorteilsgewäh-

rung/Bestechung139	erfasst,	hinzu	kommen	noch	353	gem.	§§	299,	300	StGB	polizeilich	registrierte	

Fälle	der	Bestechlichkeit	und	Bestechung	im	geschäftlichen	Verkehr.	Insgesamt	entfielen	danach	

–	 in	rein	quantitativer	Betrachtung	–	0,03	%	aller	 registrierten	Fälle	 (ohne	Staatsschutz-	und	Stra-

ßenverkehrsdelikte)	 auf	 Korruptionsfälle.	 Diese	 Zahlen	 und	 ihre	 Veränderung	 werden	 zumeist	

bestimmt	durch	einige	wenige	Verfahren	mit	einer	Vielzahl	von	Einzelfällen.	

	 Absolute	wie	relative	Zahlen	 (Häufigkeitszahlen	pro	100.000	Einwohner)	 sind	seit	dem	Jahr	2000	

rückläufig	(vgl.	Tabelle	3.4.2.-1),	dies	entspricht	–	zeitlich	versetzt	–	der	im	Bundeslagebild	Korrupti-

on	sichtbaren	Entwicklung.	

	 Im	Schnitt	der	Jahre	1994	bis	2005	bestehen	bei	den	Fallzahlen	für	Vorteilsannahme/Bestechlich-

keit	 (Durchschnitt:	 1.812)	 einerseits	 und	 Vorteilsgewährung/Bestechung	 (Durchschnitt:	 1.402)	

keine	 großen	 Differenzen.	 Unterschiede,	 die	 zwischen	 einzelnen	 Jahren	 bestehen,	 dürfen	 nicht	

überinterpretiert	werden.140	

	 Die	Aufklärungsquote	betrug	im	Berichtsjahr	2005	im	Schnitt	knapp	94	%	und	ist	damit	weit	über-

durchschnittlich	hoch.	Dies	beruht	darauf,	dass	mit	der	Tat	regelmäßig	zugleich	auch	der	Tatver-

dächtige	bekannt	wird.	

	 Der	Anteil	der	Nichtdeutschen	an	den	Tatverdächtigen	der	Vorteilsannahme	liegt	nach	den	Zah-

len	der	PKS	2005	mit	2,5	%	weit	unter	ihrem	Bevölkerungsanteil,	was	darauf	beruhen	dürfte,	dass	

Amtsträger	häufig	Beamte	sind,	die	im	Regelfall	die	deutsche	Staatsangehörigkeit	besitzen.	Auf	der	

Geberseite	waren	2005	knapp	71	%	Deutsche;	der	Tatverdächtigenanteil	von	Nichtdeutschen	betrug	

29	%.141	Da	indes	die	Möglichkeit	fehlt,	dies	in	Beziehung	zu	einer	Grundgesamtheit	zu	setzen,	sind	

valide	Aussagen	über	die	Höhe	der	Kriminalitätsbelastung	von	Nichtdeutschen	unmöglich.

	

Wegen	unterschiedlicher	Erfassungszeiträume	und	-grundsätze142	ist	eine	vergleichende	Gegenüber-

stellung	der	Ergebnisse	von	PKS	und	StVerfStat	nur	bedingt	aussagefähig.	Wegen	des	in	der	PKS	erst	

1994	und	in	der	StVerfStat	erst	1995	erfolgten	differenzierten	Ausweises	der	Korruptionsstraftaten	ist	

diese	Gegenüberstellung	 erst	 ab	diesem	Berichtsjahr	möglich,	 überdies	 nur	 für	 die	 alten	 Länder.143	

Unter	diesen	Einschränkungen	stehen	die	folgenden	Ausführungen:

138	 Schlüsselzahl	6510	(§§	108e,	331,	332,	335	StGB):	999.	
139	 Schlüsselzahl	6520	(§§	108e,	333,	334,	335	StGB):	808.
140	 Vgl.	üBerhoFen, m.,	1999,	S.	217.
141	 Die	Zahlen	des	Bundeslagebilds	2004	bewegen	sich	auf	ähnlichem	Niveau:	Der	Anteil	der	Deutschen	unter	den	Nehmern	

betrug	2004	98	%,	unter	den	Gebern	87	%	(BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Korruption	2004,	S.	36,	40).
142	 Im	Unterschied	zur	PKS	wird	in	der	StVerfStat	nur	das	abstrakt	schwerste	Delikt	ausgewiesen,	deshalb	kann	es	insbeson-

dere	bei	§§	331,	333	StGB	zu	Untererfassungen	kommen.	Ob	und	in	welchem	Maße	dies	der	Fall	ist,	darüber	stehen	keine	

Informationen	zur	Verfügung.
143	 Die	StVerfStat	wird	noch	nicht	in	allen	neuen	Ländern	geführt,	weshalb	das	stAtistische BundesAmt	differenzierte	Ergebnisse	

nur	für	die	alten	Länder	ausweist.	Gesamtberlin	ist	in	der	PKS	bereits	ab	1991,	in	der	StVerfStat	erst	ab	1995	berücksichtigt.
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	 In	zahlreichen	Fällen	scheinen	die	Beweismittel	für	eine	Anklageerhebung	nicht	auszureichen.	Der	

Vergleich	der	Durchschnittswerte	für	die	Jahre	1995–2004144	von	PKS	und	StVerfStat	zeigt,	dass,	ins-

gesamt	gesehen,	die	Verurteilungswahrscheinlichkeit	wegen	Vorteilsannahme/-gewährung	mit	

5,2	%	deutlich	unterdurchschnittlich	ist.	Bei	Bestechlichkeit/Bestechung,	also	bei	pflichtwidrigen	

Diensthandlungen,	entspricht	die	Verurteilungswahrscheinlichkeit	mit	32	%	 in	etwa	dem	Durch-

schnitt.	 Die	 Aufschlüsselung	 nach	 Nehmer-	 und	 Geberseite	 zeigt,	 dass	 die	 Verurteilungswahr-

scheinlichkeit	des	Amtsträgers	deutlich	geringer	ist	(9	%)	als	die	des	Gebers	(29	%).	Freilich	lässt	diese	

Aufschlüsselung	 nach	 Straftatbeständen	 die	 unterschiedlichen	 Fallstrukturen	 nicht	 erkennen.	

In	 ihrer	 Strafaktenanalyse	hat	 BAnnenBerG	 festgestellt,	dass	bei	Gelegenheitskorruption	überwie-

gend	gemäß	§	170	Abs.	2	StPO	mangels	hinreichenden	Tatverdachts	eingestellt	worden	war.	Dort	

wo	„gewachsene	Beziehungen“	festgestellt	wurden,	wurde	vergleichsweise	strenger	sanktioniert,	

obwohl	es	auch	hier	einen	erheblichen	Anteil	von	Einstellungen	aus	Opportunitätsgründen	gab.	

Die	gravierendsten	Korruptionsstrukturen	(Netzwerke	organisierter	Wirtschaftskriminalität)	wie-

sen	die	größten	Ermittlungsschwierigkeiten	auf.	Diese	Verfahren	zeichneten	sich	ferner	aus	durch	

einen	 hohen	 Anteil	 sowohl	 von	 Einstellungen	 mangels	 hinreichenden	 Tatverdachts	 oder	 unter	

Auflagen	(§	153a	StPO)	als	auch	von	hohen	Freiheitsstrafen.145

Tabelle �.�.�-�:  Polizeilich registrierte Eckdaten zu Korruption – Entwicklung der 
�erfahrenszahlen, der Korruptions- und der Begleitstraftaten sowie der 
Tatverdächtigen ���� … �00�

Jahr

Korruptions-
verfahren

Korruptionsstraftaten Begleit- 
straftaten

Tatverdächtige

Bundeslagebild 
Korruption

Bundeslagebild 
Korruption

PKS Bundeslagebild 
Korruption

Bundeslagebild 
Korruption

PKS

1994 258 11.241 3.253 2.462 1.557 1.448

1995 291 15.968 3.036 2.291 1.330 2.258

1996 410 9.595 4.442 3.849 1.639 2.203

1997 993 12.612 4.404 3.261 1.971 2.270

1998 1.072 11.049 3.566 2.905 2.040 2.621

1999 1.034 6.743 3.015 2.580 2.535 1.840

2000 1.243 9.348 5.223 1.693 2.853 4.593

2001 1.278 7.962 3.900 5.876 2.262 2.255

2002 1.683 8.283 3.230 22.337 3.506 2.407

2003 1.100 7.232 2.480 3.098 2.301 2.090

2004 1.207 7.610 2.330 4.976 2.730 2.293

2005 2.160 2.266

Datenquelle:	 BundesKriMinalaMt	(Hg.),	Bundeslagebild	Korruption	2004;	Polizeiliche	Kriminalstatistik.
Legende:	 Korruption	i.	S.	des	Bundeslagebildes	Korruption	sowie	der	PKS	umfasst	die	§§	108b,	108e,	299–300,	331–335	StGB.

	 Da	die	StA-Statistik	nicht	nach	Delikten	differenziert146	und	auch	keine	verlaufsstatistischen	Daten	

verfügbar	sind,	ist	unbekannt,	ob	dieser	erhebliche	„Tatverdächtigenschwund“	darauf	beruht,	dass	

144	 Angesichts	der	kleinen	Zahlen	wurden	zur	Nivellierung	von	Sonderentwicklungen	in	einem	Jahr	Durchschnittswerte	für	

die	Jahre	1995–2004	gebildet.
145	 Vgl.	BAnnenBerG, B.,	2002,	S.	280	ff.
146	 Seit	dem	Berichtsjahr	2004	wird	in	der	StA-Statistik	allerdings	die	Verfahrenserledigung	in	den	Sachgebieten	„Korrup-

tionsdelikte“	und	„(andere)	Verfahren	gegen	Justizbedienstete,	Richter,	Notare,	sonstige	Amtsträger	und	Rechtsanwälte	

wegen	Straftaten,	die	im	Zusammenhang	mit	ihrer	Berufsausübung	stehen“,	erhoben.	Flächendeckende	Ergebnisse	für	
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überdurchschnittlich	 häufig	 eingestellt	 oder	 wegen	 anderer	 Delikte	 als	 §§	331	 ff.	 StGB	 Anklage	

erhoben	wird.	 In	 der	Aktenanalyse	 von	 schönherr,	 dessen	Untersuchungsgut	 allerdings	 aus	 den	

siebziger	 Jahren	 stammt,	 wurde	 festgestellt,	 dass	 in	 einer	 Reihe	 von	 Verfahren	 wegen	 anderer	

Delikte	Anklage	erhoben	wurde.147	

Tabelle �.�.�-�: �orteilsannahme und �orteilsgewährung – Tatverdächtige, Abgeurteilte und 
�erurteilte ����–�00� insgesamt (Durchschnittswerte), alte Länder mit Berlin

Tatbestand
Tatverdäch-

tige�)

Ange- 
klagte�) �erurteilte�)

Auf �00

Tatverdächtige Abgeurteilte

kamen

Abgeurteilte �erurteilte �erurteilte

Vorteilsannahme	(§	331	StGB) 820 43 27 	 5,2 	 3,3 63

Bestechlichkeit	(§	332	StGB) 271 94 73 	 34,7 	 26,9 78

Vorteilsgewährung	(§	333	StGB) 223 36 27 	 16,1 	 12,2 76

Bestechung	(§	334	StGB) 706 289 240 	 40,9 	 34,0 83

Vorteilsannahme/gewährung 1.043 79 54 	 7,6 	 5,2 69

Bestechlichkeit/Bestechung 977 382 313 	 39,2 	 32,1 82

Nehmerseite	(§§	331,	332	StGB) 1.090 137 100 	 12,5 	 9,2 73

Geberseite	(§§	333,	334	StGB) 929 325 268 	 34,9 	 28,8 82

insgesamt	(§§	331334	StGB) 2.020 461 368 	 22,8 	 18,2 80

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	Strafverfolgungsstatistik.
1)					PKS:	Vorteilsannahme	§	331	StGB	–	SZ	6511;	Bestechlichkeit	 §§	108e,	332	StGB	 (vor	 1999:	Bestechlichkeit	 §	332	StGB)	–	 SZ	6512;	

Vorteilsgewährung	§	333	StGB	–	SZ	6521;	Bestechung	§§	108e,	334	StGB	(vor	1999:	Bestechung	§	334	StGB)	–	SZ	6522.	 	
Ohne:	Bestechlichkeit	–	gewerbsmäßig	oder	als	Mitglied	einer	Bande	nach	§	335	Abs.	2,	Ziff.	3	StGB;	alle	sonstigen	besonders	
schweren	Fälle	der	Bestechlichkeit	nach	§	335	StGB;	Bestechung	–	gewerbsmäßig	oder	als	Mitglied	einer	Bande	nach	§	335	Abs.	2,	
Ziff.	3	StGB;	alle	sonstigen	besonders	schweren	Fälle	der	Bestechung	nach	§	335	StGB.

2)				StVerfStat:	Vorteilsannahme	§	331	StGB;	Bestechlichkeit	im	Amt	§	332	StGB;	Vorteilsgewährung	§	333	StGB;	Bestechung	im	Amt	
§	334	StGB.	

						Ohne	besonders	schwere	Fälle	der	Bestechlichkeit	und	Bestechung	im	Amt	(§	335	StGB).

Korruptive	Verhaltensweisen	sind,	gemessen	an	den	Zahlen	der	amtlichen	Kriminal-	und	Strafrechts-

pflegestatistiken,	 relativ	 seltene	 Vorkommnisse.	 Daraus	 sind	 mehrere	 Folgerungen	 möglich.	 Die	

Daten	könnten	als	Indiz	für	die	Kriminalitätswirklichkeit	genommen	werden,	sie	könnten	aber	auch	

Indiz	für	ein	Erkenntnisdefizit	sein.	In	diesem	Sinne	hat	etwa	das	lAndesKriminAlAmt BAden-württem-

BerG	die	Ergebnisse	seiner	Sonderauswertung	interpretiert:	„Die	geringen	Fallzahlen	sind	eher	Indiz	

für	vorhandene	Erkenntnisdefizite	als	für	eine	tatsächlich	geringe	Belastung	mit	Korruptionsdelikten.	

(…)	 Fallauswertungen	 und	 Plausibilitätsüberlegungen	 führen	 zur	 Vermutung	 eines	 beträchtlichen	

Dunkelfeldes,	vor	allem	im	Bereich	der	strukturellen	Korruption.“148

Deutschland	liegen	derzeit	noch	nicht	vor.	Die	erfassten	Informationen	dürften,	sobald	analysierbare	Ergebnisse	verfüg-

bar	sind,	zumindest	 für	die	Summe	der	„Straftaten	 im	Amt“	einen	Einblick	 in	die	Erledigungspraxis	der	Staatsanwalt-

schaften	bei	entsprechenden	Ermittlungsverfahren	geben.
147	 Vgl.	schönherr, r.,	1985,	S.	226	ff.	In	der	StVerfStat	wird	der	Verurteilte	nur	bei	dem	Delikt	ausgewiesen,	das	die	höchste	

Strafdrohung	 besitzt.	 Wird	 deshalb	 nicht	 nur	 wegen	 Korruptionsstraftaten	 verurteilt,	 sondern	 auch	 wegen	 anderer	

schwererer	Delikte,	dann	werden	die	Korruptionstatbestände	in	der	StVerfStat	nicht	ausgewiesen.	
148	 lAndesKriminAlAmt BAden-württemBerG	(Hg.),	1995,	S.	101.
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3.4.2.4.3 Erscheinungsformen und Strukturen von Korruption 
Nach	den	bisherigen	Aktenanalysen149	 treten	 im	Bereich	der	öffentlichen	Verwaltung	vor	allem	fol-

gende	Arten	und	Strukturen	von	Korruption	auf:150

	 Gewinnmaximierungskorruption,	 z.	B.	 durch	 Abrechnung	 nicht	 erbrachter	 Leistungen	 der	 Auf-

tragnehmer	der	öffentlichen	Verwaltung,	

	 Verdrängungs-	und	Leistungskorruption,	insbesondere	durch	wettbewerbswidrige	Ausschaltung	

der	Konkurrenz,	z.	B.	durch	Bestechung	des	für	die	Auftragsvergabe	zuständigen	Amtsträgers,	

	 Finanzierungskorruption	in	Form	der	Krediterlangung	bei	öffentlich-rechtlichen	Institutionen,

	 Auflagenkorruption,	die	der	Vermeidung	von	behördlichen	Auflagen,	z.	B.	im	Bereich	des	Umwelt-

schutzes,	dient,

	 Grenzkontrollkorruption	 mit	 dem	 Ziel	 der	 Umgehung	 von	 Einfuhr-/Ausfuhrabgaben	 im	 wirt-

schaftlichen	Verkehr,

	 Genehmigungskorruption,	 durch	 die	 so	 nicht	 zu	 erteilende	 behördliche	 Genehmigungen	

angestrebt	werden,	z.	B.	Genehmigung	zur	Durchführung	eines	Schwertransports	zu	bestimmten	

Zeiten,	Baugenehmigungen,	Nachtlokallizenzen,

	 Aufenthaltskorruption,	z.	B.	durch	Bestechung	von	Beamten	der	Ausländerbehörden	mit	dem	Ziel	

der	Erlangung/Verlängerung	einer	Aufenthaltsgenehmigung,

	 Vermeidung	der	Zahlung	von	Geldbußen	im	Verkehr	oder	von	Fahrverboten	bei	Verkehrskontrol-

len,	Erlangung	von	Fahrerlaubnissen.	

	

Korruptive	Praktiken	gibt	es	 indes	auch	in	der	Wirtschaft	und	in	zahlreichen	anderen	Gebieten	des	

sozialen	Lebens,	 Journalismus,	Kunst,	Wissenschaft,	 z.	B.	 in	Zusammenhang	mit	Drittmitteleinwer-

bung	und	-annahme.	Gesicherte	Erkenntnisse	liegen	hierzu	noch	weniger	vor	als	aus	dem	Bereich	der	

öffentlichen	Verwaltung.	

Unter	strukturellen	Gesichtspunkten	kommt	BAnnenBerG	in	ihrer	bundesweiten	Strafaktenanalyse	zur	

Korruption	zu	einer	weiteren	Differenzierung	 innerhalb	der	 so	genannten	„strukturellen	Korrupti-

on“.	Aufgrund	ihres	Materials151	unterscheidet	sie	

	 Struktur	1:	Gelegenheitskorruption,	die	der	„situativen	Korruption“	der	polizeilichen	Terminologie	

entsprechen	dürfte.

	 Struktur	2:	„Gewachsene	Beziehungen“,	worunter	Korruptionsfälle	von	einigem	Umfang	und	mit	

einer	Vielzahl	von	Einzelhandlungen	zu	verstehen	sind,	die	aber	räumlich	und	personell	begrenzt	

sind.	 „Es	 geht	 um	 länger	 andauernde	 Korruptionsbeziehungen,	 die	 auf	Wiederholung	 angelegt	

sind	und	(…)	eher	regional	im	Wirkungsbereich	des	oder	der	Amtsträger	stattfinden.	In	der	Regel	

handeln	ein	bis	zwei	Amtsträger	und	zwei	bis	zehn	Unternehmer,	es	kommt	vor,	dass	diese	Bezie-

hungen	sehr	lange	(10–20	Jahre)	ungestört	wachsen	können	und	weitere	Personen	auf	Amtsträger-

seite	involviert	werden,	über	das	Ausmaß	der	Korruption	aber	nicht	unbedingt	informiert	sind.“152

149	 Vgl.	hierzu	lieBl, K.,	1992,	S.	283	ff.;	schönherr, r.,	1985,	S.	219	ff.	Zu	typischen	Korruptionsformen	bei	der	Ausschreibung	

und	Vergabe	öffentlicher	Bauten	vgl.	müller, u.,	1995,	S.	72	ff.
150	 Reichhaltiges	Fallmaterial	enthält	die	Darstellung	von	FieBiG, h.	und	h. JunKer,	2004,	S.	49	ff.
151	 Ausgewertet	wurden	208	Strafverfahren	mit	436	Beschuldigten	aus	14	Ländern.	Das	Ziel,	eine	repräsentative	bundeswei-

te	Untersuchung	durchzuführen,	konnte	nicht	realisiert	werden.	Weder	konnte	aufgrund	der	Angaben	der	Staatsanwalt-

schaften	eine	Grundgesamtheit	ermittelt	werden,	noch	wurde	in	allen	relevanten	Fällen	Akteneinsicht	gewährt.	
152	 BAnnenBerG, B.,	2003,	S.	45	f.
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	 Struktur	3:	„Netzwerke	organisierter	Wirtschaftskriminalität“.	Hierbei	handelt	es	sich	um	länder-

übergreifende	 Strategien	 von	 Unternehmen,	 insbesondere	 im	 Vergabebereich	 (Flughafenbau,	

Stadionbau,	 Klärwerkbau,	 Autobahnbau,	 Wohn-	 und	 Gewerbegebiete,	 Großausrüster	 für	 Polizei	

und	Bundeswehr),	die	mittels	Korruption	ungerechtfertigte	Vorteile	zu	erlangen	trachten	und	sich	

hierfür	abgeschotteter	Vorgehensweisen	und	politischer	Einflussnahmen	bedienen.	„Hier	ist	eine	

Vielzahl	von	Personen	auf	Nehmer-	und	Geberseite	über	Jahre,	teilweise	Jahrzehnte	involviert.	Die	

Korruption	gehört	zur	Strategie,	wird	von	Unternehmen	aktiv	und	in	großem	Umfang	eingesetzt	

und	 ist	 mit	 weitergehenden	 Straftaten,	 wie	 zum	 Beispiel	 Betrug,	 Untreue,	 Steuerhinterziehung	

verbunden.“153

	

Im	idealtypischen	Modell	von	höFFlinG	werden	demgegenüber	die	beiden	Merkmale	von	Korruption	

–	 Stabilität	 der	 Beziehungsstruktur	 (situativ	 vs.	 strukturell)	 und	 normative	 Akzeptanz	 –	 analytisch	

miteinander	verknüpft	mit	dem	Ziel,	einen	Analyserahmen	 für	die	Bearbeitung	empirischer	Frage-

stellungen	zu	liefern:

Tabelle �.�.�-�: Typologie korruptiver Beziehungen

Beziehungsstabilität gering hoch

Grad	der	Institutionalisierung	von	Korruption Korruption	als	flüchtige	Interaktion	
(situative	Korruption)

Korruption	als	auf	Dauer	gestelltes	
Beziehungssystem	(strukturelle	
Korruption)

gering
Korruption	als	abweichendes		
Verhalten	(isolierte	Korruption)

riskante	Korruption intime	Korruption

hoch
Korruption	als	konformes	Verhalten	
(systemische	Korruption)

alltägliche	Korruption expansive	Korruption

Datenquelle:	 HöfflinG, c.,	2002,	S.	78;	2003,	S.	88.

3.4.2.5 Durch Korruption verursachte Schäden
3.4.2.5.1 Materielle Schäden
Zuverlässige	Angaben	über	die	von	den	Vorteilsnehmern	erhaltenen	Zuwendungen	oder	über	die	Schä-

den	für	die	öffentliche	Hand	oder	für	die	gewerbliche	Wirtschaft	sind	nach	wie	vor	kaum	möglich.	

Bei	den	Zuwendungen	handelt	es	sich	nicht	nur	um	die	klassischen	Bargeldzahlungen,	sondern	auch	

–	und	vielfach	–	um	Sachzuwendungen	(z.	B.	Bewirtung,	Urlaubsreise,	kostenlose	Nutzung	eines	Feri-

enhauses,	 elektronische	 Geräte),	 um	 Arbeitsleistungen	 (z.	B.	 Gartengestaltung	 oder	 Hausausbau),	

um	die	Bereitstellung	von	besonderen	Nutzungsmöglichkeiten	(z.	B.	Pkw)	oder	sonstigen	geldwerten	

Vorteilen,	um	die	u.	U.	hoch	dotierte	angebliche	Nebenbeschäftigung	des	Ehepartners,	um	das	weit	

überzahlte	Gutachten.154	„Es	handelt	sich	hierbei	also	um	Zuwendungen,	die	schwer	zu	bewerten	und	

geldmäßig	zu	beziffern	sind.“155	

Verlässliche	Zahlen	über	materielle	Schäden	bei	Bund	und	Ländern	 infolge	Korruption	 liegen	nicht	

vor.	Es	handelt	sich	im	besten	Fall	um	Hochrechnungen	auf	der	Basis	von	Erkenntnissen	aus	bekannt	

gewordenen	Fällen.	Diese	Schätzungen	weisen	das	grundlegende	Defizit	auf,	dass	über	das	Dunkel-

153	 BAnnenBerG, B.,	2003,	S.	46.
154	 Mit	 dem	 13.	Gesetz	 zur	 Änderung	 dienstrechtlicher	 Vorschriften	 (Zweites	 Nebentätigkeitsbegrenzungsgesetz)	 vom	

9.	September	1997	(BGBl.	I,	2294)	wurde	im	Zusammenhang	mit	den	Maßnahmen	zur	Korruptionsbekämpfung	auch	die	

Ausübung	von	Nebentätigkeiten	eingeschränkt	und	einer	stärkeren	Kontrolle	unterworfen.
155	 AhlF, e.-h.,	1998,	S.	17.
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feld	nichts	bekannt	ist.	Im	Lagebericht	Korruption	2004	wurde	deshalb	auch	darauf	verzichtet,	einen	

Wert	anzugeben,	stattdessen	wurde	auf	die	Problematik	der	Schadensbezifferung	hingewiesen.156	

Regelmäßig	 wird	 als	 Folge	 der	 erkauften	 Handlung	 des	 Vorteilnehmers	 der	 jeweilige	 Dienstherr	

geschädigt.	 Weitere	 Schäden	 werden	 darin	 gesehen,	 dass	 Korruption	 den	 Leistungswettbewerb	

verzerrt	und	seriöse	Mitbewerber	entweder	verdrängt	(bis	hin	zur	Geschäftsaufgabe)	oder	dazu	ver-

anlasst,	 ebenfalls	 korruptiv	 zu	 werden	 (Sog-	 und	 Spiralwirkung).	 Die	 Innovationsbereitschaft	 wird	

gemindert,	 wenn	 nicht	 die	 Qualität	 und	 der	 Preis	 über	 den	 Verkaufserfolg	 entscheiden,	 sondern	

die	Höhe	der	Bestechungssumme.	Hinzu	kommen	nicht	bezifferbare	materielle	 Folge-	 oder	 Sekun-

därschäden,	 die	 sich	 aus	 der	 korrupten	 Vereinbarung	 ergeben	 können,	 wie	 insbesondere	 Umwelt-

schädigungen,	 Qualitätsmängel	 an	 Produkten,	 namentlich	 an	 Bauten,	 die	 teure	 und	 aufwändige	

Reparaturen	 und	 Nachbesserungen	 verlangen,	 bis	 hin	 zu	 Arbeitsplatzeinbußen	 und	 allgemeinen	

Vermögensnachteilen.157

3.4.2.5.2 Immaterielle Schäden
Noch	gravierender	als	die	materiellen	Schäden	sollen	die	immateriellen	Schäden	sein.	Diese	werden	

darin	gesehen,	dass	Korruption	„beispielsweise	das	Grundvertrauen	des	Bürgers	in	die	Unabhängig-

keit,	Unbestechlichkeit	und	Handlungsfähigkeit	des	Staates	bzw.	die	Integrität	der	Wirtschaft“	beein-

trächtige.158	

Umfrageergebnisse	bestätigen	dies	insofern,	als,	wie	eingangs	erwähnt,	ein	erheblicher	Teil	der	Bür-

gerinnen	und	Bürger	der	Auffassung	sind,	in	Deutschland	gebe	es	Bestechungen	in	ganz	erheblichem	

Umfange.	 Damit	 wird	 freilich	 ein	 Meinungsbild	 gemessen,	 das	 in	 hohem	 Maße	 durch	 die	 Medien	

beeinflusst	ist.	Insofern	ist,	wenn	es	ihn	denn	geben	sollte,	der	Vertrauensverlust	auch	eine	Folge	von	

dramatisierenden	Berichten	in	den	Medien.159

3.4.2.6 Prävention von Korruption
3.4.2.6.1 Prävention durch Maßnahmen außerhalb des Strafrechts
Prävention	setzt	eine	Ursachenanalyse	voraus.	Die	Ursachen	der	Korruption	sind	empirisch	indes	nicht	

gesichert.	Vermutet	wird	ein	Bündel	von	Entstehungsbedingungen,	die	sich	nur	teilweise	kurzfristig	

ändern	 lassen.	 Als	mutmaßliche	Ursachen,	wobei	 implizit	 davon	 ausgegangen	 ist,	 dass	 Korruption	

zwar	„alt“,	aber	–	ohne	dafür	einen	Beleg	zu	haben	–	nicht	so	ausgeprägt	ist	wie	gegenwärtig,	gelten	

vielfach	eine	Veränderung	gesellschaftlicher	und	individueller	Wertorientierungen,	Regelungsdich-

te	und	Normenflut,	die	 zu	 „informellen“	Erledigungen	 führen,	unzulängliche	Fach-	und	Dienstauf-

sicht,	personelle	Bündelung	von	Entscheidungs-,	Durchführungs-	und	Kontrollfunktionen.160	

Im	 Hinblick	 auf	 diese	 Ursachen	 sind	 die	 Möglichkeiten	 des	 Strafrechts	 zur	 Bekämpfung	 von	 Kor-

ruption	begrenzt.	Mit	 Prävention,	 der	 ohnedies	 der	Vorrang	 vor	Repression	gebührt,	 können	diese	

Ursachen	möglicherweise	mit	mehr	Aussicht	auf	Erfolg	angegangen	werden.	Das	Potenzial	primärer	

und	sekundärer,	insbesondere	also	wertbasierter	und	organisationsbezogener/situativer	Prävention161	

sollte	deshalb	stärker	genutzt	werden.	Die	Empfehlungen	der	Arbeitsgruppe	Greco	(Group	of	States	

156	 BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Korruption	2004,	S.	46.
157	 Vgl.	auch	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Korruption	2004,	S.	46.
158	 BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Korruption	2004,	S.	46.
159	 Zur	„Skandalisierung	und	Entdramatisierung“	vgl.	KArstedt, s.,	2004b.
160	 Zusammenfassend	vgl.	döllinG, d.,	1996,	C	30	ff.;	mischKowitz, r.	u.	a.,	2000,	S.	202	ff.	
161	 Zu	dieser	Differenzierung	vgl.	unten	Kap.	4.
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against	 corruption)	des	 Europarates	haben	 in	 ihrem	2.	Evaluationsbericht	 für	Deutschland	 in	diese	

Richtung	 zielende	 entsprechende	 Empfehlungen	 abgegeben.162	 Zu	 diesen	 Ansätzen	 außerhalb	 des	

Strafrechts	zählen	vor	allem:163	

(1)	 Erhöhung	 der	 Transparenz	 von	 Entscheidungsprozessen,	 Offenlegung	 möglicher	 Interessenbin-

dungen,	Nebentätigkeiten	und	-einkünften	von	Amtsträgern	sowie	der	Politiker	in	Bund,	Ländern	

und	Gemeinden.	Mit	dem	Ziel,	das	Verwaltungshandeln	des	Bundes	durch	erleichterten	Informa-

tionszugang	 transparenter	 zu	machen	und	damit	Kontrollfunktionen	zu	erleichtern,	wurde	 zum	

1.	Januar	2006	das	Gesetz	 zur	Regelung	des	Zugangs	zu	 Informationen	des	Bundes	 (Informations-

freiheitsgesetz	–	IFG)	 in	Kraft	gesetzt.164	Für	ihren	Zuständigkeitsbereich	hatten	zuvor	bereits	eini-

ge	 Bundesländer	 (Brandenburg,	 Berlin,	 Schleswig-Holstein	 und	 Nordrhein-Westfalen)	 Informati-

onsfreiheitsgesetze	verabschiedet.	Die	Arbeitsgruppe	Greco	 des	Europarates	hat	 ferner	 in	 ihrem	

2.	Evaluierungsbericht	 den	 Erlass	 eindeutiger	 Richtlinien	 für	 den	 Wechsel	 von	 Angehörigen	 des	

öffentlichen	Dienstes	in	die	Privatwirtschaft	zur	Vermeidung	von	Interessenkonflikten	empfohlen.

(2)	Stärkung	 der	 Ethik	 des	 öffentlichen	 Dienstes	 und	 der	 Privatwirtschaft,	 der	 (Sekundär-)Tugenden	

von	Moral,	Loyalität	und	Pflichtbewusstsein,	der	sozialethischen	Missbilligung	von	Korruption.	Dies	

kann	und	soll	durch	Aufklärungsarbeit,	Aus-	und	Fortbildung,	Leitbilder	und	Ethikkodizes165	oder	

unternehmensinterne	Vorgaben	zur	Sicherung	rechtmäßigen	Verhaltens	(Compliance-Vorgaben)166	

unterstützt	werden.	 Inzwischen	wurden	 entsprechende	Vorschriften	und	Vorgaben	 für	 Teile	 der	

öffentlichen	Verwaltung	 in	so	genannten	Korruptionsbekämpfungsrichtlinien	zusammengefasst.	

Für	 die	 Bundesverwaltung,	 die	 zwar	 zahlenmäßig	 einen	 nur	 geringen	 Anteil	 an	 der	 deutschen	

Gesamtverwaltung	hat,	aber	deren	Vorbildfunktion	nicht	vernachlässigt	werden	sollte,	gilt	die	Neu-

fassung	der	„Richtlinie	zur	Korruptionsprävention	 in	der	Bundesverwaltung“	vom	30.	Juli	2004.167	

Die	Richtlinie	 ist	mit	einem	Verhaltenskodex	verknüpft,	der	die	Beschäftigten	für	Korruption	sen-

sibilisieren	soll.	Für	Führungskräfte	steht	zudem	ein	Leitfaden	zur	Verfügung,	der	insbesondere	zu	

einer	aktiven,	vorausschauenden	Personalführung	und	-kontrolle	mit	dem	Ziel	der	Korruptionsprä-

vention	anhält.	Zu	den	wesentlichen	Neuerungen	der	Richtlinie	gehören	unter	anderem:

	 schärfere	Regeln	für	die	Rotation	von	Personal	in	besonders	korruptionsgefährdeten	Arbeitsgebieten,

	 Stärkung	der	Position	der	Ansprechpersonen	für	Korruptionsprävention	durch	Festschreibung	

ihrer	Weisungsunabhängigkeit	und	ihres	direkten	Vortragsrechts	gegenüber	der	Hausleitung,

	 deutlichere	Regeln	zur	Sensibilisierung	und	Belehrung	der	Bediensteten,

	 Intensivierung	der	Aus-	und	Fortbildung,

	 stärkere	Betonung	der	Verantwortung	der	Führungskräfte.

162	 Der	Evaluierungsbericht	 ist	veröffentlicht	unter	http://www.greco.coe.int/	 (GRECO	Evaluations,	2nd	evaluation	round,	

Germany).
163	 Vgl.	die	Zusammenstellungen	der	Maßnahmen	bei	BAnnenBerG, B.	und	w. schAupensteiner,	2004,	S.	206	ff.;	clAussen, h. r.	

und	h. ostendorF,	2002,	S.	22	ff;	FieBiG, h.	und	h. JunKer,	2004,	S.	133	ff.;	döllinG, d.,	1996,	C	44	ff.	und	die	diesen	Vorschlä-

gen	weitgehend	folgenden	Beschlüsse	des	61.	DJT	(in	NJW	1996,	S.	2995);	hettinGer, m.,	1996;	mischKowitz, r.	u.	a.,	2000,	

S.	338	ff.;	ostendorF, h.,	1999b;	schillinG, A.,	2004,	S.	66	ff.	
164	 BGBl.	I,	2722.	Von	der	Anwendung	der	bis	zuletzt	umstrittenen	Ausnahmekataloge,	insbesondere	zum	Schutz	von	beson-

deren	öffentlichen	Belangen,	von	behördlichen	Entscheidungsprozessen	und	personenbezogenen	Daten,	wird	es	abhän-

gen,	inwieweit	Transparenz	hergestellt	bzw.	zugelassen	wird.
165	 Vgl.	hierzu	den	„Code	of	Ethics“	der	American	Society	for	Public	Administration;	abgedruckt	bei	sommermAnn, K.-p.,	1998,	

S.	303	ff.;	vgl.	auch	BussmAnn, K.-d., 2004,	S.	12	ff.
166	 Hierzu	hAuschKA, c. e.,	2004;	schneider, u. h.,	2003.
167	 Bundesanzeiger	Nr.	 148	 vom	 10.	August	 2004,	 S.	17	 745–17	 747.	Die	Richtlinie,	der	 „Verhaltenskodex	gegen	Korruption“	

sowie	der	 „Leitfaden	 für	Vorgesetzte	und	Behördenleitungen“	 sind	 im	Anhang	zum	Bundeslagebild	Korruption	2004,	

S.	89,	92,	95	abgedruckt.	
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	 Daneben	wurden	inzwischen	auch	auf	Länderebene	und	auf	kommunaler	Ebene	(welche	den	weit	

überwiegenden	Anteil	der	deutschen	Verwaltung	ausmachen)	entsprechende	bzw.	vergleichbare	

Korruptionspräventionsrichtlinien	 und	 -regelungen	 implementiert.168	 In	 ähnlicher	Weise	 haben	

Teile	der	Wirtschaft	detaillierte	Verhaltenskodizes	und	interne	Kontrollprogramme	entwickelt.169	

Auch	die	Vorgaben	des	 für	 inländische	börsennotierte	Aktiengesellschaften	verbindlichen	deut-

schen	Corporate	Governance	Kodex170	können	hier	das	Normbewusstsein	schärfen.	Dies	wird	frei-

lich	konterkariert,	wenn	die	Führungseliten	ihrer	Vorbildfunktion	nicht	entsprechen.	

(3)	Administrative	Maßnahmen,	durch	die	Organisationen	und	Entscheidungsprozesse	in	Wirtschaft	

und	Verwaltung	so	ausgestaltet	werden,	dass	sie	möglichst	wenig	korruptionsanfällig	sind.171	Vor-

geschlagen	(und	teilweise	verwirklicht)	wurden	z.	B.	Vier-Augen-Prinzip	bei	der	Auftragsvergabe,	

personale	 Trennung	 von	 Leistungsausschreibung	 und	 Zuschlagserteilung,	 Personalrotation	 auf	

korruptionsanfälligen	 Positionen,	 insbesondere	 bei	 den	 mit	 der	 Auftragsvergabe	 Betrauten172,	

klare	Regelungen	in	Verwaltung	und	Wirtschaft	hinsichtlich	der	Annahme	von	Belohnungen	und	

Geschenken	sowie	für	Sponsoring.173

(4)	Behördenübergreifende	 Prüf-	 oder	Arbeitsgruppen,	 die	 die	 Aufgabe	 haben,	Mängel	 und	 Schwä-

chen	 in	den	bestehenden	behördlichen	Strukturen	aufzudecken	und	entsprechende	Gegenmaß-

nahmen	einzuleiten.

(5)	Bestellung	von	Ansprechpersonen	für	Korruptionsprävention,	die	Hinweise	von	außen	entgegen-

nehmen	und	ihnen	nachgehen	sollen;	Sensibilisierung	für	die	Früherkennung	korruptiver	Verstri-

ckungen	anhand	eines	Indikatorenrasters.174

(6)	Zeitlich	befristeter	Ausschluss	von	Firmen,	die	der	Korruption	überführt	worden	sind,	von	Vergabever-

fahren,	Exportkreditvergabe	und	Subventionen;	Einrichtung	eines	zentralen	Korruptionsregisters.175	

168	 Zur	 Ebene	 der	 Länder	 vgl.	 „Richtlinie	 zur	 Verhütung	 und	 Bekämpfung	 von	 Korruption	 in	 der	 öffentlichen	 Verwal-

tung	 (Korruptionsbekämpfungsrichtlinie	–	KorruR)“,	Bekanntmachung	der	Bayerischen	Staatsregierung	vom	13.	April	

2004	 (http://www.stmi.bayern.de/imperia/md/content/stmi/service/gesetzeundvorschriften/korruptionsrichtlinie.pdf);	

RdErl.	des	Innenministeriums	NRW	„Verhütung	und	Bekämpfung	von	Korruption	in	der	öffentlichen	Verwaltung“	vom	

26.	April	 2005	 (http://www.im.nrw.de/inn/doks/korrerlkomplett.pdf);	 Richtlinie	 „Korruptionsprävention	 und	 Korrup-

tionsbekämpfung	 in	 der	 Landesverwaltung	 Schleswig-Holstein“	 (Korruptionsrichtlinie	 Schl.-H.)	 (http://193.101.67.34/

landesrecht/4532.1h.htm);	„Richtlinie	zur	Korruptionsbekämpfung	in	der	öffentlichen	Verwaltung	des	Freistaates	Thü-

ringen“	vom	8.	Oktober	2002	(http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tim/gesetze_vo/gevo/2.pdf).	
	 Zur	kommunalen	Ebene	vgl.	die	von	collisi, B.,	2003,	mitgeteilten	Ergebnisse	einer	Befragung	des	Deutschen	Städtetages.
169	 Vgl.	hierzu	auch	die	2002	in	2.	Aufl.	veröffentlichten	Empfehlungen	des	BundesVerBAndes der deutschen industrie e. V.	„Kor-

ruption	verhindern“	(www.bdi-online.de/fachabteilungen/1740.htm).
170	 Der	 deutsche	 Corporate	 Governance	 Kodex	 ist	 für	 börsennotierte	 Aktiengesellschaften	 in	 Deutschland	 teilweise	 ver-

bindlich	gemäß	§	161	AktG.	Der	aktuelle	Stand	des	Kodexes	ist	ersichtlich	unter:	http://www.corporate-governance-code.

de/ger/download/D_CorGov_Endfassung_Juni_2006.pdf.
171	 Zum	 Stand	 der	 auf	 Bundesebene	 beschlossenen	 Maßnahmen	 und	 zum	 Stand	 der	 Umsetzung	 vgl.	 die	 Antworten	 der	

Bundesregierung	 „Administrative	Maßnahmen	 zur	Bekämpfung	der	Korruption“	 vom	 15.	April	 1998	 (BT-Drs.	 13/10412)	

und	 „Korruptionsprävention“	 vom	 25.	Juli	 2000	 (BT-Drs.	 14/3933)	 sowie	 „Erster	 Jahresbericht	 des	 Bundesministeriums	

des	Innern	zur	Entwicklung	und	zu	den	Ergebnissen	der	Korruptionsprävention	in	der	Bundesverwaltung“	an	den	Rech-

nungsprüfungsausschuss	des	Deutschen	Bundestages	(Ausschussdrucksache	Nr.	382	der	Sitzung	vom	6.	Juni	2005).
172	 Vgl.	z.	B.	die	„Richtlinie	zur	Korruptionsprävention	in	der	Bundesverwaltung“	vom	30.	Juli	2004	(oben	Anm.	66).
173	 Hierzu	 die	 Allgemeine	 Verwaltungsvorschrift	 zur	 Förderung	 von	 Tätigkeiten	 des	 Bundes	 durch	 Leistungen	 Privater	

(Sponsoring,	Spenden	und	sonstige	Schenkungen)	vom	7.	Juli	2003,	Bundesanzeiger	Nr.	126, Seite	14906,	sowie	Hinweise	

und	Empfehlungen	der	KoordinierunGsGruppe KorruptionsBeKämpFunG in BAden-württemBerG,	2000,	S.	17	ff.
174	 Vgl.	hierzu	mischKowitz, r.	u.	a.,	2000,	S.	288	ff.
175	 Es	gibt	bisher	keine	bundeseinheitliche	Regelung.	Die	Einrichtung	eines	Korruptionsregisters	wurde	im	Juni	2002	zwar	

vom	 Deutschen	 Bundestag	 beschlossen,	 nach	 einem	 gescheiterten	 Vermittlungsverfahren	 verweigerte	 der	 Bundes-

rat	 im	September	2002	 seine	Zustimmung.	Die	 so	genannte	 „Koordinierte	Vergabesperre	der	 Länder“	basiert	 auf	den	

verschiedensten	 landesrechtlichen	 Rechtsgrundlagen.	 In	 Nordrhein-Westfalen	 ist	 das	 „Gesetz	 zur	 Verbesserung	 der	

Korruptionsbekämpfung	und	zur	Errichtung	und	Führung	eines	Vergaberegisters	 in	Nordrhein-Westfalen	–	Korrupti-

onsbekämpfungsgesetz“	am	1.	März	2005	in	Kraft	gesetzt	worden.	
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Die	 Arbeitsgruppe	 Greco	 des	 Europarates	 hat	 ferner	 in	 ihrem	 2.	Evaluierungsbericht	 empfohlen,	

Regelungen	zu	schaffen,	wonach	zumindest	den	wegen	einer	schweren	Korruptionsstraftat	Verurteil-

ten	die	Leitung	eines	Geschäftes/Unternehmens	einer	juristischen	Person	untersagt	werden	kann.

(7)	Regelungen	 im	 öffentlichen	Dienstrecht	 –	 Verschärfungen	 hinsichtlich	 des	 Geschenkannahme-

verbots176,	Einführung	einer	disziplinarrechtlichen	„Kronzeugenregelung“,177	Beschränkungen	der	

Nebentätigkeit178,	 in	 bestimmten	 Fällen	 obligatorische	 Einleitung	 eines	 Disziplinarverfahrens179	

–	erfolgten	auch	mit	dem	Anliegen,	auf	diese	Weise	Korruption	einzudämmen.	

(8)	Überprüfung	von	Vorschriften,	die	sich	 (in	 ihrer	Nebenwirkung)	korruptionsfördernd	auswirken	

können.180	

(9)	Unterrichtungspflichten	 bei	 Korruptionsverdacht.181	 Umstritten	 ist,	 ob	 sich	 eine	 solche	 Anzeige-

pflicht	bei	Korruptionsverdacht	bereits	aus	den	bisherigen	beamtenrechtlichen	Verpflichtungen	

ergibt.	 Die	 Rechtsprechung	 ist	 zu	 dieser	 Frage	 bisher	 sehr	 zurückhaltend	 vorgegangen	 –	 eine	

Dienstpflicht	zur	Korruptionsverhinderung	wurde	zwar	bejaht	–	eine	Meldepflicht	wurde	aber	nur	

innerhalb	des	Dienstwegs	bestätigt	–	bei	Vorgängen	außerhalb	des	eigenen	Aufgabenkreises	wur-

de	eine	Meldepflicht	nur	in	Ausnahmefällen	bejaht.182	

3.4.2.6.2 Prävention durch strafrechtliche Maßnahmen
Strafrechtlich	wird	Korruption	vor	 allem	durch	die	Bestechungsdelikte	des	 StGB	erfasst.	Durch	das	

Gesetz	 zur	 Bekämpfung	 der	 Korruption	 vom	 13.	August	 1997	 wurden	 bestehende	 Straftatbestände	

ausgeweitet183,	neue	Straftatbestände	zum	Schutz	des	freien	Wettbewerbs	in	das	StGB	aufgenommen	

(§§	298,	299	ff	StGB)184,	die	Strafrahmen	leicht	angehoben	und	die	Vorschriften	über	Vermögensstra-

fe185	und	Erweiterten	Verfall	auch	bei	bestimmten	Bestechungsdelikten	für	anwendbar	erklärt.	Durch	

176	 §	43	Beamtenrechtsrahmengesetz,	§	70	Bundesbeamtengesetz	(vgl.	hierzu	auch	Rundschreiben	des	Bundesministeriums	des	

Innern	zum	Verbot	der	Annahme	von	Belohnungen	und	Geschenken	in	der	Bundesverwaltung	vom	8.	November	2004).
177	 §	11a	Bundesdisziplinarordnung.
178	 §	42	Beamtenrechtsrahmengesetz,	§§	65,	66,	69a	Bundesbeamtengesetz.
179	 Vgl.	hierzu	 hettinGer, m.,	 1996,	 S.	2269	 ff.	Mit	dem	am	 1.	Juli	 1997	 in	Kraft	getretenen	Dienstrechtsreformgesetz	 (BGBl.	

I,	 322)	 ist	die	Bundesdisziplinarordnung	 in	der	Weise	geändert	worden,	dass	 ,für	den	Bereich	des	Beamtenrechts,	 bei	

jedem	nicht	ausgeräumten	Verdacht	eines	Verstoßes	gegen	das	Verbot	der	Annahme	von	Belohnungen	und	Geschenken	

ein	förmliches	Disziplinarverfahren	–	im	Gegensatz	zu	dem	Verdacht	anderer	Verfehlungen	–	zwingend	einzuleiten	ist.	

Damit	ist	dem	Dienstvorgesetzten	in	diesen	Fällen	die	Möglichkeit	genommen	worden,	das	Verfahren	einzustellen	oder	

durch	Erlass	einer	Disziplinarverfügung	zu	beenden.
180	 Hierzu	zählt	z.	B.	die	steuerliche	Absetzbarkeit	von	Schmier-	und	Bestechungsgeldern,	die	erst	in	den	letzten	Jahren	deut-

lich	eingeschränkt	wurde;	vgl.	hierzu	Günzler, n. A.,	1999;	JoecKs, w.,	1999.	Es	wird	zu	prüfen	sein,	ob	der	Neugestaltung	

des	§	4	Abs.	5	Nr.	 10	EStG	durch	das	Steuerentlastungsgesetz	2000/2002	vom	24.	März	 1999	 (BGBl.	 I,	401)	der	erwartete	

Erfolg	beschieden	sein	wird;	zur	Neuregelung	vgl.	rAndt, K.,	2000.
181	 Das	Korruptionsbekämpfungsgesetz	hat	keine	allgemeine	Anzeigepflicht	eingeführt,	wie	sie	etwa	in	§	6	Subventionsge-

setz	beim	Verdacht	eines	Subventionsbetrugs	besteht.	Es	steht	deshalb	grundsätzlich	im	Ermessen	des	Behördenleiters,	

ob	 er	 einen	Korruptionsverdacht	 der	 Polizei/Staatsanwaltschaft	mitteilt	 oder	 eine	 interne	Regelung	 anstrebt.	 Sowohl	

einige	Länder	als	auch	die	Bundesregierung	haben	durch	Verwaltungsvorschriften	Anzeigepflichten	begründet.	So	hat	

nach	Nr.	10.1	der	Richtlinie	der	Bundesregierung	zur	Korruptionsprävention	in	der	Bundesverwaltung	vom	7.	Juli	2004	

die	Dienststellenleitung	„bei	einem	durch	Tatsachen	begründeten	Verdacht	einer	Korruptionsstraftat	(…)	unverzüglich	

die	Staatsanwaltschaft	und	die	oberste	Dienstbehörde	zu	unterrichten“.
182	 Vgl.	BGH	NSTZ	2004,	565.
183	 Ausgeweitet	wurde	zum	einen	der	Amtsträgerbegriff	in	§	11	Abs.	1	Nr.	2	StGB.	Zum	anderen	wurden	die	Grundtatbestände	

der	Vorteilsannahme	und	Vorteilsgewährung	durch	eine	Lockerung	der	so	genannten	„Unrechtsvereinbarung“	erweitert.
184	 Bei	§	298	StGB	handelt	es	sich	im	Wesentlichen	um	die	Übernahme	einer	Ordnungswidrigkeit	aus	dem	Gesetz	gegen	Wett-

bewerbsbeschränkungen.	§	299	StGB	übernahm	im	Wesentlichen	§	12	des	Gesetzes	gegen	den	unlauteren	Wettbewerb.	
185	 Durch	Urteil	des	BVerfG	vom	20.	März	2002	(BVerfGE	105,	135)	wurde	die	Vermögensstrafe	inzwischen	für	verfassungs-

widrig	erklärt.	
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das	 EU-Bestechungsgesetz186	 und	 das	 Gesetz	 zur	 Bekämpfung	 internationaler	 Bestechung,187	 die	 in	

Umsetzung	 internationaler	Verpflichtungen	der	Bundesrepublik	Deutschland	ergingen,	wurde	die	

Strafbarkeit	auf	Bestechungshandlungen	von	(EUBestG)	und	gegenüber	(EUBestG	und	IntBestG)	aus-

ländischen	und	internationalen	Amtsträgern	ausgedehnt.	

An	gesetzlichen	Regelungen	werden	von	Teilen	der	Strafrechtspraxis	vor	allem	die	Einführung	einer	

Kronzeugen-	sowie	einer	Selbstanzeigeregelung	(entsprechend	§	371	Abgabenordnung),	die	Möglich-

keit	der	Überwachung	von	Telekommunikation188	 sowie	eine	gesetzliche	Anzeigepflicht	 (analog	§	6	

Subventionsgesetz)	gefordert.	

Seit	2003	existiert	eine	„Polizeiliche	Konzeption	zur	Bekämpfung	der	Korruption“,	deren	Umsetzung	

indes	 im	Hinblick	auf	die	geforderte	Erarbeitung	einer	„Gesamtkonzeption	Wirtschaftskriminalität	

und	Korruption“	zurückgestellt	wurde.	Mit	der	Erstellung	dieser	Gesamtkonzeption	ist	eine	Bund-Län-

der-Projektgruppe	betraut.189	Im	polizeilichen	Bereich	wurden	in	den	letzten	Jahren	verschiedene	Spe-

zialdienststellen190	 sowie	Online-Hinweisaufnahmesysteme	eingerichtet.	Die	Arbeitsgruppe	 Greco	

des	Europarates	hat	ferner	in	ihrem	2.	Evaluierungsbericht	empfohlen,	Angehörigen	des	öffentlichen	

Dienstes	die	Möglichkeit	zu	eröffnen,	Verdachtsmomente	 in	 ihrer	Behörde	den	Strafverfolgungsbe-

hörden	direkt	mitzuteilen.

Auch	 wenn	 die	 Möglichkeiten	 des	 Strafrechts	 zur	 Bekämpfung	 von	 Korruption	 begrenzt	 sind,	 ist	

dessen	Anwendung	gleichwohl	notwendig.191	Erweiterungen	können	sich	hier	vor	allem	aus	der	Ent-

wicklung	und	Umsetzung	internationaler	Rechtsinstrumente	(insbesondere	solcher	auf	der	Ebene	der	

Europäischen	Union192,	des	Europarats193	und	der	Vereinten	Nationen194)	ergeben.	Die	Arbeitsgruppe	

Greco	des	Europarates	hat	 ferner	 in	 ihrem	2.	Evaluierungsbericht	empfohlen,	die	Anwendung	von	

§	30	OWiG	über	die	Verhängung	von	Sanktionen	gegen	juristischen	Personen	zu	vereinheitlichen	und	

zu	ändern,	um	effektivere	und	angemessenere	Geldbußen	insbesondere	in	Fällen	schwerwiegender	

Korruption	 verhängen	 zu	 können.	 Generell	 gebührt	 gleichwohl	 der	 Prävention	 der	 Vorrang	 vor	

Repression.	Deshalb	 sollte	das	Potenzial	primärer	und	 sekundärer,	 insbesondere	also	wertbasierter	

und	organisationsbezogener/situativer	Prävention	stärker	genutzt	werden.	

186	 Gesetz	zu	dem	Protokoll	vom	27.	September	1996	zum	Übereinkommen	über	den	Schutz	der	finanziellen	Interessen	der	

Europäischen	Gemeinschaften	(EU-Bestechungsgesetz	–	EUBestG)	vom	10.	September	1998	(BGBl.	II,	2340).
187	 Gesetz	zu	dem	Übereinkommen	vom	17.	Dezember	1997	über	die	Bekämpfung	der	Bestechung	ausländischer	Amtsträger	

im	internationalen	Geschäftsverkehr	(Gesetz	zur	Bekämpfung	internationaler	Bestechung	–	IntBestG)	vom	10.	September	

1998	(BGBl.	II,	2327).
188	 Ein	Gesetzentwurf	zur	Erweitung	des	Anwendungsbereichs	der	Überwachung	des	Fernmeldeverkehrs	gem.	§	100a	StPO	

auf	Korruptionsdelikte	vom	8.	Dezember	1998	(BT-Drs.	14/162)	wurde	vorläufig	im	Deutschen	Bundestag	abgelehnt	(Ple-

narprotokoll	77.	Sitzung,	3.	Dezember	1999,	7109).	Die	Überprüfung	des	Adressatenkatalogs	in	§	100a	StPO	solle	gemein-

sam	mit	der	vorgesehenen	Verbesserung	der	Kontrolle	der	Telefonüberwachung	erfolgen.
189	 BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Korruption	2004,	S.	63	f.
190	 Zu	den	beiden	 Spezialdienststellen	 in	Nordrhein-Westfalen	und	 Sachsen	 vgl.	 BundesKriminAlAmt	 (Hg.),	 Bundeslagebild	

Korruption	2004,	S.	70.
191	 Zur	Erhöhung	der	Wirksamkeit	strafrechtlicher	Korruptionsbekämpfung	aus	der	Sicht	des	schweizerischen	Korruptions-

strafrechts	vgl.	Jositsch, d.,	2004,	S.	558	ff.
192	 Rahmenbeschluss	2003/568/JI	des	Rates	vom	22.	Juli	2003	zur	Bekämpfung	der	Bestechung	im	privaten	Sektor.
193	 Strafrechtsübereinkommen	über	Korruption	vom	27.	Januar	1999	(ETS	Nr.	173),	gezeichnet	von	Deutschland	am	27.	Januar	

1999.	Vgl.	hetzer, w.,	2004.
194	 Übereinkommen	gegen	Korruption	vom	31.	Oktober	2003,	gezeichnet	von	Deutschland	am	9.	Dezember	2003,	vgl.	http://

www.unodc.org/unodc/corruption.html.	Hierzu	stolpe, u.,	 2004.	Eine	Umsetzung	 in	nationales	Recht	 ist	bislang	nicht	

erfolgt.
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3.4.2.7 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung
Die	 dargestellten	 Erkenntnisse	 zeigen,	 dass	 Korruption	 ein	 weit	 verbreitetes	 Phänomen	 ist.	 Es	 ist	

schwerpunktmäßig	im	Bereich	staatlicher	Auftragsvergabe,	aber	auch	in	den	übrigen	Bereichen	der	

öffentlichen	Hand	und	der	Privatwirtschaft	präsent.	Nach	der	Polizeilichen	Kriminalstatistik	ist	der	

Anteil	der	Bestechungskriminalität	an	allen	erfassten	Straftaten	zwar	nur	gering.	Allerdings	wird	in	

der	Praxis	angesichts	der	Deliktstruktur	von	einem	hohen	Dunkelfeld	ausgegangen.

Die	Bekämpfung	der	Korruption	 in	allen	Erscheinungsformen	 ist	der	Bundesregierung	ein	wichtiges	

Anliegen.	Mit	dem	Gesetz	zur	Bekämpfung	der	Korruption	vom	13.	August	1997	wurde	das	deutsche	Kor-

ruptionsstrafrecht	wesentlich	verschärft	und	erweitert,	so	dass	es	bereits	ein	hohes	Schutzniveau	auf-

weist.	Da	Korruption	aber	nicht	vor	nationalen	Grenzen	halt	macht,	hat	Deutschland	mit	dem	EU-Beste-

chungsgesetz	und	dem	Gesetz	zur	Bekämpfung	internationaler	Bestechung	vom	10.	September	1998	zur	

Umsetzung	internationaler	Vereinbarungen	bedeutsame	Schritte	zur	Bekämpfung	der	internationalen	

und	grenzüberschreitenden	Korruption	unternommen.	Es	beteiligt	sich	auch	weiterhin	aktiv	auf	inter-

nationaler	 Ebene	an	der	 Erarbeitung	weiterer	Rechtsinstrumente	 in	diesem	Bereich.	Hervorzuheben	

sind	das	Strafrechtsübereinkommen	des	Europarates	über	Korruption	vom	27.	Januar	1999	(ETS	173)	und	

das	Zusatzprotokoll	zum	Strafrechtsübereinkommen	vom	15.	Mai	2003	(ETS	191),	der	Rahmenbeschluss	

2003/568/JI	des	Rates	vom	22.	Juli	2003	zur	Bekämpfung	der	Bestechung	im	privaten	Sektor	sowie	das	

Übereinkommen	der	Vereinten	Nationen	gegen	Korruption	vom	31.	Oktober	2003.	Die	Umsetzung	die-

ser	Rechtsinstrumente	wird	derzeit	vorbereitet.	Das	deutsche	Strafrecht	entspricht	bereits	weitgehend	

ihren	Vorgaben,	so	dass	Änderungen	nur	in	Teilbereichen	erforderlich	sind.	Die	Bundesregierung	wird	

sich	für	eine	schnellstmögliche	Umsetzung	in	dieser	Legislaturperiode	einsetzen.

Im	Bereich	der	Korruptionsprävention	hat	die	Bundesregierung	mit	Wirkung	vom	30.	Juli	2004	die	seit	

1998	geltende	Richtlinie	zur	Korruptionsprävention	in	der	Bundesverwaltung	neu	gefasst.	Sie	enthält	

wesentliche	Elemente	der	Präventionsstrategie	der	Bundesregierung	und	gibt	den	Beschäftigten	aller	

Ebenen	eine	leicht	verständliche	Richtschnur	für	integres	und	transparentes	Verwaltungshandeln	an	

die	Hand.	Zu	den	wesentlichen	Neuerungen	gehören	u.	a.:

	 Verschärfung	der	Regelung	zur	Rotation	von	Personal,

	 Festschreibung	der	Weisungsunabhängigkeit	der	Ansprechperson	für	Korruptionsprävention	und	

ihres	direkten	Vortragsrechts	gegenüber	der	Hausleitung,

	 Konkretisierung	der	Regelung	zur	Sensibilisierung	und	Belehrung	der	Bediensteten,

	 weitere	Verstärkung	der	Aus-	und	Fortbildung,

	 stärkere	Betonung	der	Verantwortung	der	Führungskräfte.

	

Die	vorgenommenen	Änderungen	berücksichtigen	bereits	die	Vorgaben	und	Empfehlungen	zu	prä-

ventiven	Maßnahmen	in	dem	von	Deutschland	nachdrücklich	geförderten	Übereinkommen	der	Ver-

einten	Nationen	gegen	Korruption	vom	31.	Oktober	2003.	

Nach	 der	 Verwaltungsvorschrift	 zur	 Regelung	 des	 Sponsorings	 im	 Bereich	 der	 Bundesverwaltung	

vom	7.	Juni	2003	erstattet	das	Bundesministerium	des	Innern	alle	zwei	Jahre	Bericht	zum	Sponsoring	

in	der	Bundesverwaltung.	Der	erste	Bericht	wurde	dem	Rechnungsprüfungsausschuss	des	Deutschen	

Bundestages	zur	Kenntnis	gegeben	und	am	28.	Dezember	2005	veröffentlicht.	

Schließlich	wurden	die	Regelungen	zur	Annahme	von	Belohnungen	und	Geschenken	durch	Bundes-

bedienstete	im	Rundschreiben	des	Bundesministeriums	des	Innern	vom	8.	November	2004	präzisiert.	
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Durch	klare	Handlungsanweisungen	trägt	es	dazu	bei,	weit	 im	Vorfeld	einer	unzulässigen	Einfluss-

nahme	bereits	jeden	Anschein	einer	Empfänglichkeit	für	persönliche	Vorteile	zu	vermeiden.

Die	Bundesregierung	ist	zudem	bestrebt,	ihre	Maßnahmen	zur	Bekämpfung	der	Korruption	ständig	

zu	überprüfen	und	zu	verbessern.	Hierbei	berücksichtigt	sie	insbesondere	die	Empfehlungen	von	GRE-

CO	und	der	Arbeitsgruppe	über	Bestechung	im	internationalen	Geschäftsverkehr	der	OECD.

3.4.3 Umweltstraftaten

Kernpunkte

	 Strafrechtlicher	Umweltschutz	dient	sowohl	dem	Schutz	menschlichen	Lebens	und	mensch-

licher	Gesundheit	als	auch	dem	Schutz	elementarer	natürlicher	Lebensgrundlagen	wie	Was-

ser,	Luft	und	Boden	als	Bestandteile	menschlichen	Lebensraumes	und	anderer	Teile	von	Natur	

und	Umwelt	(einschließlich	Pflanzen	und	Tiere).	

	 Umweltschutz	 wird	 vor	 allem	 durch	 das	 Umweltverwaltungsrecht	 gewährleistet.	 Da	 straf-

rechtlich	 nicht	 verboten	 sein	 kann,	 was	 verwaltungsrechtlich	 erlaubt	 ist,	 ist	 das	 Strafrecht	

vom	Verwaltungsrecht	und	von	der	Verwaltungspraxis	abhängig.	Umweltstrafrecht	dient	der	

Effektivierung	des	Umweltverwaltungsrechts	und	hat	insofern	eine	flankierende	und	ergän-

zende	Funktion.	Mit	der	Einstellung	umweltschützender	 Strafnormen	 in	das	Kernstrafrecht	

wurde	die	Erwartung	sowohl	eines	verbesserten	Schutzes	als	auch	einer	bewusstseinsbilden-

den	und	normstabilisierenden	Wirkung	verbunden.

	 Allgemein	wird	hinsichtlich	der	Umweltkriminalität	von	einem	großen	Dunkelfeld	ausgegan-

gen,	über	dessen	Größe	und	Struktur	jedoch	empirisch	gestützte	Informationen	fehlen.	

	 Die	Zahl	der	polizeilich	registrierten	Fälle	hängt	weitgehend	vom	Kontroll-	und	Anzeigever-

halten	ab.	Nach	dem	Forschungsstand	beruht	die	polizeilich	registrierte	Umweltkriminalität	

auf	einer	einseitigen	Ausschöpfung	des	Dunkelfeldes	in	Richtung	auf	eher	einfach	gelagerte	

und	bagatellhafte	Fallgestaltungen.

	 Selbst	 bei	 einem	 sehr	 weiten	 Begriff	 der	 Umweltkriminalität	 entfallen	 hierauf	 weniger	 als	

1	%	 der	 polizeilich	 registrierten	 Gesamtkriminalität	 (ohne	 Staatsschutz-	 und	 ohne	 Straßen-

verkehrsdelikte).	Unter	 den	Umweltdelikten	dominierte	 in	 den	 achtziger	 Jahren	die	Gewäs-

serverunreinigung,	seit	1991	wird	die	umweltgefährdende	Abfallbeseitigung	(§	326	StGB)	am	

häufigsten	polizeilich	registriert.	

	 Die	Zahl	der	polizeilich	registrierten	Straftaten	gegen	die	Umwelt	ist	seit	Beginn	ihrer	statis-

tischen	Erfassung	bis	zu	ihrem	vorläufigen	Höchststand	1998	deutlich	angestiegen;	seit	1999	

gehen	 absolute	wie	 relative	 Zahlen	 zurück.	 Inzwischen	 ist	 das	Niveau	 von	Mitte	 der	 1980er	

Jahre	 erreicht.	 Da	 es	 sich	 bei	 Umweltkriminalität	 um	 ein	 Kontrolldelikt	 handelt,	 liegt	 als	

Begründung	 unter	 anderem	 die	 Annahme	 nahe,	 dass	 die	 Veränderungen	 auf	 veränderter	

Anzeigeintensität	beruhen	können.

	 Umweltverstöße	sind	mit	bestimmten	beruflichen	Positionen	verbunden.	Dies	erklärt	Abwei-

chungen	von	der	 ansonsten	 vorfindbaren	 Struktur	der	 registrierten	Tatverdächtigen:	Unter	

den	Tatverdächtigen	der	Umweltkriminalität	sind	die	männlichen,	über	30-jährigen	Erwach-

senen	deutlich	überrepräsentiert.

	 Auf	100	wegen	Verbrechen	und	Vergehen	insgesamt	(ohne	Straßenverkehrsdelikte)	ermittelte	

Tatverdächtige	kamen	2004	40	Abgeurteilte,	bei	Straftaten	gegen	die	Umwelt	waren	es	nur	28.	

Nach	Untersuchungen	aus	den	achtziger	Jahren	wurde	damals	vermehrt	sowohl	mangels	hin-
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reichenden	Tatverdachts	als	auch	aus	Opportunitätsgründen	eingestellt.	Dieser	Befund	wird	

durch	die	aus	 15	Ländern	vorliegenden	Ergebnisse	der	StA-Statistik	 für	2004	nicht	bestätigt.	

Zwar	wurden	in	den	abschließend	erledigten	Umweltstrafverfahren	deutlich	weniger	Ankla-

gen	erhoben	als	im	Schnitt	aller	sonstigen	Ermittlungsverfahren.	Es	wurde	aber	häufiger	der	

Erlass	eines	Strafbefehls	beantragt	und	häufiger	unter	Auflagen	eingestellt.	Die	so	genannte	

Interventionsrate	entspricht	deshalb	in	Umweltstrafverfahren	fast	derjenigen	in	den	übrigen	

Verfahren.	Die	Unterschiede	dürften	vermutlich	auf	der	geringeren	oder	als	geringer	einge-

schätzten	Schwere	der	Umweltdelikte	beruhen.

	 Diese	geringe	Anklagewahrscheinlichkeit	findet	ihre	Fortsetzung	in	einem	relativ	niedrigen	

Sanktionsniveau.	 Die	 verhängten	 Strafen	 bleiben	 im	 untersten	 Bereich	 des	 Strafrahmens.	

Diese	Milde	in	der	Strafzumessung	wird	überwiegend	als	Indiz	dafür	gewertet,	dass	die	große	

Zahl	 der	 zur	 Verurteilung	 gelangenden	Umweltverstöße	 nicht	 sehr	 schwerwiegend	 ist	 und	

sich	die	Täter	durch	Vorbelastung	und	Schuldgrad	deutlich	von	Tätern	der	klassischen	Krimi-

nalität	unterscheiden.

3.4.3.1 Entwicklung des Umweltstrafrechts im Überblick
Die	mit	der	zunehmenden	Umweltverschmutzung	verbundenen	Gefahren	rückten	erst	in	der	zweiten	

Hälfte	des	20.	Jahrhunderts	in	das	allgemeine	Bewusstsein.	„Waldsterben“	und	„Ozonloch“	wurden	zu	

Synonymen	für	das	Problem.195	Freilich	decken	sich	„hohes	verbales	Umweltbewusstsein	und	tatsäch-

liches	Alltagshandeln	gegenüber	der	Umwelt	(…)	nicht“.196	In	der	Berichterstattung	werden	spektakuläre	

Einzelfälle	und	deren	Verursacher	in	den	Vordergrund	gestellt	und	weniger	generelle	Umweltrisiken,	

die	durch	langfristige	Prozesse	und	durch	die	Summation	vieler	kleiner	Ereignisse	entstehen.	Dies	för-

dert	die	Einstellung,	dass	sich	der	Einzelne	als	Betroffener	und	nicht	als	potenzieller	Verursacher	sieht.	

Der	Umweltschutz	ist	zu	einer	vordringlichen	staatlichen	Aufgabe	geworden.	Die	1994	in	das	Grund-

gesetz	übernommene	Staatszielbestimmung	des	Art.	20a,	der	vom	Staat	den	Schutz	der	natürlichen	

Lebensgrundlagen	 fordert,	 dokumentiert	 dies	 eindringlich.	 Die	 Knappheit	 und	 oftmals	 fehlende	

Regenerationsfähigkeit	der	Umweltressourcen	muss	mit	der	ökonomischen	und	sozialen	Entwicklung	

in	 einen	 vernünftigen	 Ausgleich	 gebracht	 werden.	 Im	 Ersten	 Periodischen	 Sicherheitsbericht	 wur-

den	Auf-	und	Ausbau	des	gegenwärtigen	Umweltstrafrechts	sowie	dessen	verwaltungsakzessorische	

Ausgestaltung	 skizziert;	 hierauf	 wird	 verwiesen.197	 Insbesondere	 die	 Verwaltungsaktsakzessorietät	

begründet	 eine	 Abhängigkeit	 des	 Umweltstrafrechts	 sowohl	 von	 der	 Umweltpolitik	 verschiedener	

Gesetz-	und	Verordnungsgeber	als	auch	von	der	mehr	oder	minder	strengen	Verwaltungspraxis	vor	

Ort.	Verwaltungsbehörden	können	Erlaubnistatbestände	setzen	und	dadurch	den	Bereich	strafbaren	

Verhaltens	 eingrenzen;	 viele	 der	 Umweltstraftatbestände	 setzen	 das	 Fehlen	 einer	 Genehmigung,	

Bewilligung	 oder	 Erlaubnis	 der	 Exekutive	 voraus.	 Rechtsmissbräuchlichem	Handeln,	 z.	B.	 ein	Han-

deln	 auf	 Grundlage	 einer	 durch	 Drohung,	 Bestechung,	 Täuschung	 oder	 durch	 kollusives	 Zusam-

menwirken	erlangten	Genehmigung,	 ist	 lediglich	 insofern	ein	Riegel	vorgeschoben,	als	dieses	dem	

genehmigungslosen	Handeln	gleichgestellt	 ist.198	Dem	Umweltstrafrecht	kommt	wegen	der	Verwal-

195	 Zu	den	weltweit	Aufsehen	erregenden	Großkatastrophen	vgl.	Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	

(Hg.),	1.	PSB,	S.	178.
196	 KAiser, G.,	1999,	S.	186.
197	 Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	 (Hg.),	 1.	PSB,	S.	178	 ff.;	 zusammenfassend	 ferner	roGAll, K.,	

2001,	S.	795	ff.;	schwertFeGer, c.,	1998,	S.	5	ff.	
198	 Gemäß	§	330d	Nr.	5	StGB	ist	„ein	Handeln	ohne	Genehmigung	(…)	auch	ein	Handeln	aufgrund	einer	durch	Drohung,	Beste-

chung	oder	Kollusion	erwirkten	oder	durch	unrichtige	oder	unvollständige	Angabe	erschlichene	Genehmigung	(…)“.
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tungsakzessorietät	vor	allem	eine	das	Umweltrecht	flankierende	und	ergänzende	Funktion	zu.	„Eine	

Verbesserung	des	Umweltschutzes	(muss)	in	erster	Linie	mit	außerstrafrechtlichen	Mitteln	angestrebt	

werden“,199	also	durch	Fortentwicklung	und	Anwendung	des	Umweltverwaltungsrechts.

Das	Umweltstrafrecht	schützt	einzelne	Umweltgüter,	wie	Boden,	Luft	und	Wasser,	sowie	die	Tier-	und	

Pflanzenwelt;	Bezugspunkt	 ist	hierbei	aber	der	Mensch,	den	in	seiner	natürlichen	Umwelt	zu	schüt-

zen	Aufgabe	des	Umweltstrafrechts	ist	(ökologisch-anthropozentrische	Rechtsgutsauffassung).	Ihrer	

Schutzrichtung	nach	lässt	sich	bei	den	„Straftaten	gegen	die	Umwelt“	(29.	Abschnitt	des	StGB)	derzeit	

folgende	Unterscheidung	treffen:

	 Schutz	 von	Gewässern	 (§§	324,	 326	Abs.	 1	Nr.	 4a,	 327	Abs.	 2	Nr.	 2,	 329	Abs.	 2,	 Abs.	 3	Nr.	 3,	 4,	 330	

StGB),	

	 Schutz	des	Bodens	(§§	324a,	326	Abs.	1	Nr.	4a,	327	Abs.	2	Nr.	2,	329	Abs.	2	und	3,	330	StGB),

	 Schutz	vor	Luftverunreinigung	(§§	325,	326	Abs.	2	Nr.	4a,	329	Abs.	1	StGB),

	 Schutz	vor	Lärm	(§§	325a,	327	Abs.	2	Nr.	1,	329	Abs.	1	StGB),

	 Schutz	vor	gefährlichen	Abfällen	(§§	326,	327	Abs.	2	Nr.	3	StGB),

	 Strahlenschutz	(§§	327	Abs.	1,	328,	326	Abs.	3	StGB,	ferner	§§	307,	309-312	StGB),	

	 Schutz	vor	gefährlichen	Stoffen	und	Gütern	(§§	328	Abs.	3,	330a	StGB),	

	 Beeinträchtigung	von	Naturschutzgebieten	und	Nationalparks	(§	329	Abs.	3,	330	StGB).

	

Außerhalb	des	29.	Abschnitts	des	StGB	finden	sich	als	Umweltdelikte	noch	§§	307,	309–312,	314	StGB.	

Auch	§	304	 StGB	 (Gemeinschädliche	 Sachbeschädigung)	 ist	 ein	Umweltdelikt,	 soweit	 es	 den	 Schutz	

von	Naturdenkmälern	betrifft.	Daneben	kommen	noch	die	Körperverletzungs-	und	Tötungsdelikte	

(§§	223	ff.,	211	ff.	StGB)	sowie	das	allgemeine	Delikt	der	Sachbeschädigung	(§	303	StGB)	in	Betracht.

In	das	 StGB	 eingestellt	wurden	 lediglich	die	praktisch	wichtigsten	 Strafvorschriften.	Weitere	 Straf-

vorschriften	 finden	 sich	 im	 Nebenstrafrecht,	 wie	 im	 Bundesnaturschutzgesetz	 (§	66)	 und	 im	 Che-

mikaliengesetz	 (§	27).	 Ferner	 enthalten	 die	 zentralen	 Umweltgesetze	 –	 Wasserhaushaltsgesetz,	

Bundes-Immissionsschutzgesetz,	Chemikaliengesetz,	Kreislaufwirtschafts-	und	Abfallgesetz,	Bundes-

naturschutzgesetz,	Atomgesetz	–	Ordnungswidrigkeitentatbestände,	bei	denen	es	sich	überwiegend	

um	 schlichte	 Ungehorsamstatbestände	 handelt,	 die	 den	 verwaltungsrechtlichen	 Befolgungsan-

spruch	mit	Geldbuße	bewehren.200

Seit	dem	Ersten	Periodischen	Sicherheitsbericht	erfolgten	keine	größeren	substantiellen	Änderungen	

des	Umweltstrafrechts.	

3.4.3.2 Umweltkriminalität 
3.4.3.2.1 Dunkelfeld der Umweltkriminalität und strafrechtliche Sozialkontrolle
Allgemein	wird	hinsichtlich	der	Umweltkriminalität	von	einem	großen	Dunkelfeld	ausgegangen201,	

das	 durch	 die	 Strafrechtspraxis	 nur	 defizitär	 und	 einseitig	 ausgeschöpft	werde.	 Aussagen	über	 die	

Größe	und	die	Struktur	des	Dunkelfeldes	sind	allerdings	spekulativ,	da	empirische	Befunde	aus	Dun-

kelfeldforschungen	fehlen.	

199	 BundesreGierunG (Hg.),	1987,	S.	3;	ebenso	möhrenschlAGer, m.,	1994,	S.	514.
200	 Vgl.	die	Nachweise	in	Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	S.	180.
201	 Vgl.	 BundesKriminAlAmt (Hg.),	 Polizeiliche	 Kriminalstatistik	 2004,	 S.	212,	 ferner	 die	 Nachweise	 in	 Bundesministerium des 

innern und Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	S.	182.
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Die	Ausschöpfung	des	Dunkelfeldes	der	Umweltkriminalität	ist	im	Wesentlichen	vom	Anzeigeverhal-

ten	und	vom	behördlichen	Kontrollverhalten	abhängig.	Über	die	relative	Häufigkeit,	mit	der	Ermitt-

lungsverfahren	 von	 Privaten,	 von	 der	 Polizei,	 von	 Umweltfachbehörden	 oder	 sonstigen	 Behörden	

eingeleitet	werden,	 liegen	aufgrund	der	Erhebungen	für	das	Sondersachgebiet	„Umweltstrafverfah-

ren“	Nachweise	zu	 inzwischen	 15	Ländern	 in	der	StA-Statistik	vor	 (vgl.	Tabelle	3.4.3-1).	Danach	wird	

die	überwiegende	Zahl	der	Anzeigen	von	Polizeidienststellen	–	teils	aufgrund	Anzeigen	Privater,	teils	

aufgrund	eigener	Kontrolltätigkeit	–	erstattet;	auf	Anzeigen	der	Umweltfachbehörden	ging	nur	ein	

geringer	Teil	der	eingeleiteten	Ermittlungsverfahren	zurück.202	Damit	werden	Untersuchungen	aus	

den	1980er	Jahren203,	die	von	einem	höheren	Anteil	der	durch	die	Umweltfachbehörden	eingeleiteten	

Ermittlungsverfahren	ausgingen,	nicht	bestätigt.

Tabelle �.�.�-�: �on der Staatsanwaltschaft beim Landgericht und von der Amtsanwaltschaft 
erledigte Ermittlungsverfahren in Strafsachen mit dem Sachgebiet 
„Umweltschutzstrafsachen“ – Deutschland ohne Schleswig-Holstein �00�

Einleitungsart N Durch-
schnitt  aller 

Länder

niedrigster höchster

erledigte �erfahren insgesamt 21.751 Wert in einem der Länder

eingeleitet durch in % der erledigten �erfahren

Polizei	 16.529 76,0 58,5 91,8

Staatsanwaltschaft	 4.346 20,0 7,6 37,4

Steuer/Zollfahndungsstelle	 189 0,9 0,0 8,9

Verwaltungsbehörde	 687 3,2 0,0 7,3

Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftsstatistik.

Im	Unterschied	 zur	 klassischen	Kriminalität	gibt	 es	bei	Umweltstraftaten	 selten	einen	unmittelbar	

Geschädigten;	 die	 individuelle	 Deliktswahrnehmung	 ist	 deshalb	 häufig	 erschwert	 und	 die	 Anzei-

gemotivation	 ist	 geringer.	 Hinzu	 kommt,	 dass	 Private	 eher	 leichte,	 optischer	 oder	 olfaktorischer	

Wahrnehmbarkeit	zugängliche	Umweltverstöße	feststellen	können,	die	„nur	geringe	Anforderungen	

an	die	Beurteilung	des	Geschehens	in	rechtlicher,	technischer	oder	ökologischer	Hinsicht	stellen“.204	

Besondere	Bedeutung	kommt	deshalb	der	 Zuarbeit	 der	Umweltbehörden	 zu,	 die	 „als	 Kontroll-	 und	

Überwachungsorgan	(…)	regelmäßig	auch	als	erste	Kenntnis	von	relevanten	Störfällen	(erhalten);	mit	

ihrem	Sachverstand	und	jedenfalls	einer	Minimalausstattung	von	Mess-	und	Kontrollgeräten	können	

(sie)	(…)	noch	am	ehesten	rechtzeitig	die	notwendigen	Sachverhaltsfeststellungen	treffen.	(…)	Zu	dieser	

theoretisch	günstigen	Ausgangslage	für	eine	intensive	Zusammenarbeit	zwischen	Verwaltungs-	und	

Strafverfolgungsbehörde	steht	die	Realität	jedoch	in	krassem	Gegensatz.	(…)	die	Anzeigebereitschaft	

der	 Verwaltungsbehörden	 (ist)	 als	 ausgesprochen	 gering	 zu	 bezeichnen.“205	 Dass	 sich	 die	 Umwelt-

fachbehörden	mit	Anzeigen	zurückhalten	und,	wie	vermutet	wird,	 vornehmlich	 leichtere	Verstöße	

melden206,	hat	strukturelle	Ursachen.	Die	Genehmigungs-	und	Überwachungsbehörden	bevorzugen	

„verhandlungsorientierte	 Konfliktlösungen,	 von	 denen	 sie	 sich	 –	 unter	 Berufung	 auf	 das	 Koopera-

tionsprinzip	–	prospektiv	bessere	Resultate	erwarten.	Kommt	es	hier	dennoch	zur	Einschaltung	der	

Strafverfolgungsorgane,	 sind	 vor	 allem	Personen	ohne	nennenswerten	Verhandlungsspielraum	 (…)	

betroffen,	oder	aber	es	handelt	sich	um	Konstellationen,	in	denen	z.	T.	jahrelange	Eigenbemühungen	

202	 Da	nur	die	Art	der	einleitenden	Behörde	erfasst	wird,	lässt	sich	nicht	ermitteln,	woher	etwa	die	Polizei	ihre	Kenntnisse	hat.
203	 Vgl.	die	Nachweise	in	Bundesministerium des innern und Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	S.	182.
204	 Busch, r.	und	u. iBurG,	2002,	S.	74.
205	 schAll, h.,	1990,	S.	1271.
206	 So	die	Einschätzung	der	von	leFFler, n.,	1993,	S.	234	befragten	polizeilichen	Umweltsachbearbeiter.
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der	 Behörde	 ohne	 Erfolg	 geblieben	 waren.“207	 Hinzu	 kommt,	 dass,	 jedenfalls	 regional	 begrenzten	

Untersuchungen	 Ende	 der	 1980er	 Jahre	 zufolge,	 der	 Überwachungsbereich	 das	 Bild	 einer	 „chro-

nischen	Mängelverwaltung“	 bietet,	 die	wegen	 knapper	 Ressourcen	weniger	 systematisch,	 sondern	

insbesondere	 dann	 reagiert,	 wenn	 Stör-	 oder	 Unglücksfälle	 dazu	 zwingen.208	 Schließlich	 wird	 der	

Konflikt	 zwischen	Ökologie	und	Ökonomie,	hier:	Verlust	 von	Arbeitsplätzen	und	Verringerung	des	

Steueraufkommens,	genannt,	der	vielfach	zugunsten	der	Ökonomie	gelöst	wird.

„Um	 dem	 tendenziell	 zurückhaltenden	 Anzeigeverhalten	 der	 Verwaltungsbehörden	 entgegenzu-

wirken,	wurden	in	mehreren	Ländern	(…)	Verwaltungsvorschriften	erlassen,	die	z.	B.	 für	bestimmte	

Fälle	eine	Anzeigepflicht	für	die	Umweltbehörden	regeln,	wobei	ein	Verstoß	gegen	diese	Pflicht	dis-

ziplinarrechtlich	geahndet	werden	kann.“209	Positive	Ergebnisse	wurden	beobachtet	im	Hinblick	auf	

„regelmäßige	Besprechungen	und	einen	Erfahrungsaustausch“;	ein	„außergewöhnlicher	Anstieg	der	

Anzahl	erfasster	Umweltstraftaten	infolge	der	durch	Verwaltungsvorschriften	der	Länder	eingeführ-

ten	Anzeigepflicht“	wurde	jedoch	nicht	festgestellt.210	

Insgesamt	 legen	die	vorliegenden	Befunde	die	Vermutung	nahe,	dass	aufgrund	des	Zusammenwir-

kens	 dieser	 verschiedenen	Gründe	 die	 polizeilich	 registrierte	Umweltkriminalität	 auf	 einer	 einsei-

tigen	Ausschöpfung	des	Dunkelfeldes	 in	Richtung	auf	eher	einfach	gelagerte,	bagatellhafte	Fallge-

staltungen	beruht.	Dies	 schließt	 nicht	 aus,	 dass	 tatsächlich	Delikte	 geringerer	 Schwere	 quantitativ	

überwiegen.211	Die	Vermutung,	dass	die	Entdeckungs-,	Aufklärungs-	und	Verurteilungswahrschein-

lichkeit	 in	 Abhängigkeit	 von	 Schwere	 und	 Komplexität	 des	 Delikts	 unterschiedlich	 ist,	 würde	 nur	

verständlich	machen,	weshalb	die	–	mutmaßlich	–	in	der	Realität	vorfindbare	Verteilung	noch	weiter	

in	Richtung	leichterer	Delikte	verschoben	ist.	

3.4.3.2.2 Erfassung von Umweltkriminalität in den amtlichen Kriminal- und 
Strafrechtspflegestatistiken

In	der	Polizeilichen	Kriminalstatistik	(PKS)	werden	die	umweltspezifischen	Kerndelikte	(§§	324,	324a,	325–

330a	StGB)	ausgewiesen.	Neben	diesen	Straftaten	gegen	die	Umwelt	werden	unter	Umweltkriminalität	auch	

noch	 nachgewiesen	 die	 gemeingefährliche	 Vergiftung	 und	 fahrlässige	 Gemeingefährdung	 (§§	319,	 320	

StGB),	Straftaten	in	Zusammenhang	mit	Lebensmitteln	sowie	summarisch	strafrechtliche	Nebengesetze	auf	

dem	Umweltsektor.	Nicht	gesondert	ausgewiesen	werden	zum	einen	Sachverhalte,	die	im	Einzelfall	einen	

umweltspezifischen	 Bezug	 aufweisen,	 jedoch	 unter	 umweltrechtlich	 neutralen	 Straftatbeständen	 erfasst	

werden	(z.	B.	Körperverletzungsdelikte	oder	Sachbeschädigung),	zum	anderen	die	 in	den	strafrechtlichen	

Nebengesetzen	enthaltenen	Ordnungswidrigkeiten.212	Nicht	erhoben	wird	ferner	der	durch	Umweltkrimi-

nalität	entstehende	Schaden.	Eine	Gewichtung	nach	der	Schwere	der	Umweltvergehen	ist	schließlich	auf-

grund	des	numerischen	Erfassungsprinzips	der	amtlichen	Kriminalstatistik	nicht	möglich.	

In	der	Staatsanwaltschaftsstatistik	 (StA-Statistik)	wurden	erstmals	 für	das	Berichtsjahr	 1998213	 Infor-

mationen	 für	 das	 Sondersachgebiet	 „Umweltstrafverfahren“	 aus	 den	 DV-Geschäftsstellenautoma-

207	 heine, G.	und	V. meinBerG,	1988,	D	84;	ebenso	Busch, r.,	1997,	S.	229	ff.;	Busch, r.	und	u. iBurG,	2002,	S.	75.
208	 Vgl.	rüther, w.,	1992,	S.	154.
209	 umweltBundesAmt	(Hg.),	2004,	S.	15.
210	 Vgl.	umweltBundesAmt	 (Hg.),	2004,	S.	16.	Ebenso	und	zu	einigen	der	Gründen	siehe	 interministerieller ArBeitsKreis,	 1988,	

S.	63	f.̧ 	Busch, r.	und	u. iBurG,	2002,	S.	79.
211	 So	die	Annahme	der	BundesreGierunG (Hg.),	1987,	S.	4.
212	 Zu	den	Ordnungswidrigkeiten	und	den	Verwaltungssanktionen	vgl.	meinBerG, V.,	1988.
213	 Aus	einzelnen	Ländern	liegen	statistische	Angaben	aus	den	achtziger	Jahren	vor;	vgl.	die	Nachweise	in	BundesreGierunG 

(Hg.),	1987,	Anlagen	1–5.	
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tionssystemen	herausgefiltert.	Diese	Berichterstattung	ist	seit	2004	abgelöst	durch	eine	Kategorisie-

rung	der	erledigten	Ermittlungsverfahren	nach	Sachgebieten.	Eine	dieser	Kategorien	bilden	Umwelt-

schutzstrafsachen.

In	 der	 Strafverfolgungsstatistik	 (StVerfSt)	 werden	 die	 Aburteilungen	 und	 Verurteilungen	 wegen	

„Straftaten	gegen	die	Umwelt	 (§§	324-330a	StGB)“	nachgewiesen.	Der	Nachweis	der	einzelnen	Straf-

tatbestände	erfolgt	im	Vergleich	zur	PKS	dabei	differenzierter,	insbesondere	wird	nach	vorsätzlicher	

und	fahrlässiger	Begehung	unterschieden.	Von	den	Straftaten	in	Zusammenhang	mit	Lebensmitteln	

werden	die	Vergehen	nach	dem	Lebensmittel-	und	BedarfsgegenständeG	sowie	dem	WeinG,	von	den	

Verstößen	gegen	die	umweltstrafrechtlichen	Nebengesetze	werden	die	Vergehen	gegen	das	Bundes-

naturschutzG,	PflanzenschutzG,	TierschutzG	sowie	das	ChemikalienG	summarisch	ausgewiesen.	

3.4.3.2.3 Umfang, Struktur und Entwicklung der registrierten Umweltkriminalität
3.4.3.2.3.1 Polizeilich registrierte Umweltkriminalität
2005	wurden	18.376	von	der	Polizei	bearbeitete	Straftaten	gegen	die	Umwelt	(§§	324,	324a,	325-330a	

StGB)	registriert	(vgl.	Tabelle	3.4.3-2).	Dies	bedeutet	einen	Anteil	von	0,3	%	an	der	polizeilich	registrier-

ten	 Gesamtkriminalität	 (ohne	 Staatsschutzdelikte	 und	 ohne	 Straßenverkehrskriminalität).	 Hinzu	

kommen	noch	die	gemeingefährliche	Vergiftung	(§	314	StGB),	also	die	Brunnenvergiftung	u.	ä.,	ferner,	

sofern	diese	–	entsprechend	der	PKS	–	der	Umweltkriminalität	zugeordnet	werden,	die	Straftaten	im	

Zusammenhang	 mit	 Lebensmitteln	 sowie	 Straftaten	 gegen	 strafrechtliche	 Nebengesetze	 auf	 dem	

Umweltsektor.	Selbst	bei	einem	sehr	weiten	Begriff	der	Umweltkriminalität	hat	diese	lediglich	einen	

Anteil	von	rund	0,5	%	an	der	polizeilich	registrierten	Gesamtkriminalität.	Im	Folgenden	wird	auf	diese	

beiden	letztgenannten	Fallgruppen,	die	vielfältige	Überschneidungen	mit	Nicht-Umweltdelikten	auf-

weisen,	nicht	weiter	eingegangen.

Innerhalb	der	Straftaten	gegen	die	Umwelt	(§§	324,	324a,	325-330a	StGB)	entfielen	2005	fast	zwei	Drit-

tel	(64,2	%)	auf	die	umweltgefährdende	Abfallbeseitigung	(§	326	StGB	ohne	Absatz	2).	Der	Häufigkeit	

nach	an	zweiter	Stelle	folgte	Gewässerverunreinigung,	auf	die	20,5	%	entfielen.	3,0	%	der	registrierten	

Umweltstraftaten	waren	 Fälle	 des	 unerlaubten	 Betreibens	 von	Anlagen	 (§	327	 StGB).	 Die	 restlichen	

Umweltstraftaten	 –	 auch	 der	 verbotene	 Abfallexport	 bzw.	 -import	 (§	326	 Abs.	 2	 StGB)214	 –	 machten	

jeweils	1	%	(Luftverunreinigung)	oder	weniger	als	1	%	aus.	

Aktenanalysen	 aus	 den	 achtziger	 Jahren	 zeigten	 vor	 allem	 Fallgestaltungen	 wie:	 „Übergelaufene	

Hausklärgruben,	undichte	landwirtschaftliche	Lagerstätten,	kleinere	Schiffsleckagen	und	ungeneh-

migte	 Kfz-Schrottablagerungen“.215	 Schwere	 Umweltverstöße	 bildeten	 danach	 eher	 die	 Ausnahme.	

Diese	Deliktsstruktur	ist	freilich	mitbedingt	durch	eine	selektive	Wahrnehmung	und	Anzeige	bei	der	

Polizei.	Neuere	repräsentative	Untersuchungen	fehlen,	weshalb	unbekannt	ist,	ob	und	wie	sehr	sich	

dieses	Bild	zwischenzeitlich	gewandelt	hat.	In	Einzelfalldarstellungen216	dürften	die	schweren	Fälle,	

weil	eher	berichtenswert,	regelmäßig	überproportional	häufig	dargestellt	sein.	Die	numerische	Häu-

figkeitszählung	der	PKS	lässt	diese	qualitativen	Aspekte	nicht	erkennen.	Ein	Fall	in	der	PKS	kann	die	

illegale	Entsorgung	von	mehreren	hundert	oder	sogar	tausend	Tonnen	Sonderabfällen	umfassen,	es	

kann	sich	aber	auch	um	ein	einzelnes	wild	abgestelltes	Altauto	handeln.

214	 Hierzu	Breuer, B.,	1998.
215	 KloepFer, m.	und	h.-p. VierhAus,	1995,	S.	153.
216	 Vgl.	z.	B.	die	von	pFohl, m.,	1997	geschilderten	Fälle.
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Tabelle �.�.�-�:    Polizeilich bekannt gewordene Umweltkriminalität – Fälle, Tatortgröße, 
Aufklärungsrate, �00�

erfasste  
Fälle

Tatortgröße (Einw.)

Aufklä
rungsrate

<unter	
20.000

20.000	
bis	unter	
100.000

100.000	
u.	mehr

Tatbestand in	%	der	erfassten	Fälle

Straftaten insgesamt 6.391.715 	 24,6 	 27,9 	 47,2 	 55,0

Umweltdelikte insgesamt (§§ ���, ���a, ���-��0a StGB) 18.376 	 47,6 	 23,1 	 28,8 	 59,7

Verunreinigung	eines	Gewässers	(§	324	StGB) 3.759 	 46,5 	 26,6 	 25,6 	 52,4

Luftverunreinigung	(§	325	StGB) 176 	 43,2 	 23,9 	 33,0 	 70,5

Verursachen	von	Lärm,	Erschütterungen	und	nichtionisierenden	
Strahlen	(§	325a	StGB)

45 	 68,9 	 15,6 	 15,6 	 86,7

Unerlaubter	Umgang	mit	gefährlichen	Abfällen	(§	326	außer		
Abs.	2	StGB)

11.802 	 46,4 	 21,8 	 31,4 	 59,0

Abfallein,	aus	und	durchfuhr	nach	§	326	Abs.	2	StGB 107 	 49,5 	 23,4 	 27,1 	 72,0

unerlaubtes	Betreiben	von	Anlagen	(§	327	StGB) 559 	 60,5 	 22,7 	 16,6 	 95,7

unerlaubter	Umgang	mit	radioaktiven	Stoffen	und	anderen	
gefährlichen	Stoffen	und	Gütern	(§	328	StGB)

115 	 47,0 	 21,7 	 30,4 	 74,8

Gefährdung	schutzbedürftiger	Gebiete	(§	329	StGB) 15 	 53,3 	 20,0 	 26,7 	 73,3

schwere	Gefährdung	durch	Freisetzen	von	Giften	(§	330a	StGB) 50 	 38,0 	 14,0 	 48,0 	 64,0

gemeingefährliche �ergiftung (§ ��� StGB) 10 	 40,0 	 20,0 	 40,0 	 50,0

Straftaten in Zusammenhang mit Lebensmitteln insgesamt 8.833 	 29,4 	 25,6 	 44,8 	 93,7

Lebensmittel	und	Bedarfsgegenständegesetz 3.225 	 24,5 	 18,0 	 57,5 	 91,8

Straftaten	nach	dem	Arzneimittelgesetz 4.708 	 26,8 	 31,4 	 41,5 	 94,6

Straftaten	nach	dem	Weingesetz 346 	 63,9 	 22,3 	 13,3 	 97,4

strafrechtliche Nebengesetze auf dem Umweltsektor 7.658 	 50,7 	 23,3 	 25,8 	 62,0

Straftaten	nach	dem	ChemikalienG 385 	 59,0 	 23,4 	 17,4 	 90,1

Bundesseuchen,	Geschlechtskrankheiten	und	TierseuchenG 35 	 62,9 	 14,3 	 22,9 	 71,4

Naturschutz,	Tier,	Bundesjagd,	PflanzenschutzG 7.068 	 50,6 	 23,4 	 26,0 	 60,6

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

	

Strukturelle	 Besonderheiten	 der	 Straftaten	 gegen	 die	 Umwelt	 bestehen	 vor	 allem	 hinsichtlich	 des	

Tatorts	(vgl.	Tabelle	3.4.3-2).	Wie	der	Vergleich	mit	der	Tatortverteilung	bei	den	insgesamt	ermittelten	

Straftaten	zeigt,	werden	Umweltstraftaten	zu	einem	erheblichen	Teil	 (47,6	%)	 in	kleinen	Gemeinden	

(bis	unter	20.000	Einwohner)	registriert,	auf	die	ansonsten	nur	knapp	25	%	der	registrierten	Kriminali-

tät	entfallen.	Dieses	Land-Stadt-Gefälle	widerspricht	der	Erwartung,	Umweltverstöße	träten	vor	allem	

in	städtischen	Ballungszentren	vermehrt	auf.	Vermutet	wird,	diese	regionale	Verteilung	sei	zum	einen	

Folge	einer	geringeren	Sichtbarkeit	der	industriellen	Umweltverschmutzung,	zum	anderen	Ergebnis	

einer	unterschiedlichen	Kontrolldichte.	 „Dass	die	 informelle	Sozialkontrolle	 in	 ländlichen	Gebieten	

größer	ist	als	in	Großstädten,	wo	die	Industrie	in	der	Regel	angesiedelt	ist,	könnte	somit	nicht	nur	die	

oben	genannte	Abweichung	erklären,	sondern	auch	eine	der	Ursachen	für	das	Überrepräsentiertsein	

der	Landwirtschaft	bei	der	registrierten	Umweltkriminalität	sein.“217

217	 KloepFer, m.	 und	 h.-p. VierhAus,	 1995,	 S.	145	 nehmen	 hierbei	 Bezug	 auf	 eine	 Untersuchung	 des	 Bundeskriminalamtes,	

wonach	1983	der	Anteil	der	Landwirte	an	den	Tatverdächtigen	der	Umweltkriminalität	40	%	betragen	habe.
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Die	Zahl	der	polizeilich	registrierten	Straftaten	gegen	die	Umwelt	ist	–	sowohl	in	absoluten	als	auch	

nach	Häufigkeitszahlen	(HZ)	gemessen	–	bis	1998	deutlich	gestiegen	(vgl.	Schaubild	3.4.3-1).	Seitdem	

erfolgt	ein	stetiger	Rückgang	der	registrierten	Fälle.	

Schaubild �.�.�-�: Entwicklung der polizeilich registrierten Umweltstraftaten.  
Häufigkeitszahlen (pro �00.000 Einwohner) ����–�00�. 
Alte Länder mit Westberlin, für ���� und ���� einschl. Gesamtberlin, seit 
���� Deutschland
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Schaubild 3.4.3-1: Entwicklung der polizeilich registrierten Umweltstraftaten  
 Häufigkeitszahlen (pro 100.000 Einwohner) 1987-2005  
 Alte Länder mit Westberlin, für 1991 und 1992 einschl. Gesamtberlin,  
 seit 1993 Deutschland 
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Umweltdelikte insgesamt

Umweltdelikte insg.: §§ 324, 324a, 325–330a StGB
Gefährliche Abfälle: Unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen (§ 326 StGB) einschließlich unerlaubte 
 Abfallein-, -aus- und -durchfuhr nach § 326 Abs. 2 StGB
Gewässerverunreinigung: § 324 StGB

gefährliche Abfälle Gewässerverunreinigung

Datenquelle:	 BundesKriMinalaMt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	1987–2005.

Wie	das	Schaubild	zeigt,	weisen	die	einzelnen	Formen	der	Umweltkriminalität	unterschiedliche,	teil-

weise	sogar	gegensätzliche	Entwicklungen	auf.	Ende	der	1980er,	Anfang	der	1990er	Jahre	erfolgte	eine	

deutliche	 Schwerpunktverlagerung	 von	 der	 Gewässerverunreinigung	 auf	 die	 umweltgefährdende	

Abfallbeseitigung.	Auf	Gewässerverunreinigung	entfielen	1987	59	%,	2005	nur	noch	20,5	%	aller	regis-

trierten	Umweltstraftaten;	der	Anteil	der	auf	Abfallbeseitigung	entfallenden	Delikte	erhöhte	sich	von	

30	%	(1987)	auf	65	%	(2004).	In	statistischer	Hinsicht	an	Bedeutung	gewonnen	hat	ferner	noch	das	uner-

laubte	Betreiben	 von	Anlagen.	Alle	 anderen	Delikte	weisen	geringe	und	weitgehend	unveränderte	

Häufigkeiten	auf.

Diese	Veränderungen	der	 statistischen	Zahlen	sind	unterschiedlicher	 Interpretation	zugänglich.	Es	

kann	 sich	 um	 Veränderungen	 umweltschädigenden	 Verhaltens	 handeln,218	 teilweise	 kann	 es	 auch	

218	 In	diesem	Sinne	z.	B.	FrAnzheim,	H. und m. pFohl,	2001,	Rdnr.	25	f.	„Zunächst	dürfte	sich	hier	die	Tätigkeit	der	Wasserbehör-

den	auswirken,	die	z.	B.	durch	Anordnungen	zur	Errichtung	von	Auffangeinrichtungen	bei	Anlagen	zum	Umgang	mit	

wassergefährdenden	Stoffen	Gewässerbeeinträchtigungen	erfolgreich	vorbeugen.	Wirkung	zeigt	auch	der	inzwischen	

erreichte	weit	höhere	Anschlussgrad	an	die	öffentliche	Kanalisation,	der	dazu	 führt,	dass	 in	ein	natürliches	Gewässer	
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Folge	 der	 Ausweitung	 einzelner	 Straftatbestände	 sein;	 es	 kann	 sich	 aber	 auch	 um	Unterschiede	 in	

der	 Ausschöpfung	 des	 Dunkelfeldes	 durch	 vermehrte	 Anzeigen,	 intensivere	 Kontrollen	 und	 effek-

tivere	Verfolgung	handeln.219	Die	Ergebnisse	von	Expertenbefragungen	sind	uneinheitlich.	Teils	wird	

angenommen,	die	Zahl	der	Umweltdelikte	habe	zugenommen,220	teils	wird	vermutet,	„Umweltdelikte	

(würden)	 nicht	 mehr	 begangen,	 sondern	 mehr	 gefunden“.221	 Die	 Bürgerhinweise	 auf	 Umweltver-

schmutzung	 würden	 von	 den	 Polizeibehörden	 eher	 in	 Richtung	 Strafanzeigen	 aufgenommen,	 die	

Polizeibeamten	würden	mehr	entdecken	und	registrieren,	die	organisatorische	Spezialisierung	schla-

ge	sich	ebenfalls	in	einer	Steigerung	der	Deliktsregistrierung	nieder.222

Umweltdelikte,	 die	 –	 ihrer	 tatbestandlichen	Ausgestaltung	nach	 –	 zu	den	 schwereren	 Formen	 zäh-

len,	nämlich	§§	330,	330a	StGB,	werden	kaum	registriert.	Relativ	selten	sind	auch	solche	Formen,	die	

wegen	des	Erfordernisses	der	Umweltschädigung	beim	Betrieb	einer	Anlage	einen	tatbestandlichen	

Bezug	 zu	Unternehmen	 aufweisen.	 Hierzu	 zählen	 §§	325,	 327	 und	 329	 Abs.	 2	 StGB.	 Ob	 dies	 darauf	

beruht,	dass	derartige	Delikte	in	der	Realität	nicht	vorkommen,	dass	der	jeweilige	Betrieb	genehmigt	

ist,	dass	Kontrollen	schwierig	oder	selektiv	sind,	muss	offen	bleiben.

Regional	bestehen	große	Unterschiede	in	der	Häufigkeitszahl	registrierter	Umweltdelikte.223	Sie	sind	

nicht	nur	geographisch	und	sozialstrukturell	bedingt,	sondern	beruhen	auch	auf	zum	Teil	erheblich	

voneinander	abweichenden	Verfolgungsmechanismen	und	-voraussetzungen.224

2005	wurden	60	%	der	polizeilich	registrierten	Umweltdelikte	aufgeklärt.	Die	Aufklärungsrate	 liegt	

damit	etwas	über	dem	2005	erreichten	Durchschnitt	für	Straftaten	insgesamt	von	55	%.	In	den	letzten	

zwei	Jahrzehnten	ist	die	Aufklärungsrate	bei	Umweltdelikten	deutlich	zurückgegangen	(vgl.	Schau-

bild	3.4.3-2;	Tabelle	3.4.3-2).	Dies	beruht	auf	der	rückläufigen	Entwicklung	bei	den	beiden	Deliktsgrup-

pen,	auf	die	fast	90	%	aller	Umweltstraftaten	entfallen	–	Gewässerverunreinigung	und	umweltgefähr-

dende	Abfallbeseitigung.	Bei	Gewässerverunreinigung	ging	die	Aufklärungsrate	von	70	%	Mitte	der	

1980er	Jahre	auf	rund	50	%	zurück,	bei	umweltgefährdender	Abfallbeseitigung	(§	326	Abs.	1	StGB)	von	

ebenfalls	über	70	%	auf	knapp	60	%.	Umweltdelikte	sind	regelmäßig	ortsbezogen	–	der	Kreis	der	mög-

lichen	Einwirkenden	 lässt	 sich	oftmals	 lokal	 eng	 fassen.	Die	deliktspezifischen	Unterschiede	 in	der	

Aufklärungsrate	sind	ein	Indiz	dafür,	dass	die	Nachweislage	je	nach	Tatbestand	stark	differiert.	

Auch	 die	 wegen	 Umweltstraftaten	 ermittelten	 Tatverdächtigen	 weisen	 Besonderheiten	 in	 der	

Geschlechts-	 und	Altersstruktur	 auf.	Männliche	 Tatverdächtige,	 und	 zwar	 insbesondere	 Erwachse-

ne,	 sind,	 im	Vergleich	zu	 ihrem	ohnedies	überdurchschnittlichen	Anteil	an	der	Gesamtzahl	Tatver-

dächtiger	bei	 Straftaten	gegen	die	Umwelt	noch	 stärker	überrepräsentiert.	 2005	waren	 76,3	%	 aller	

Tatverdächtigen	männlich;	bei	Umweltstraftaten	betrug	dieser	Anteil	88,3	%.	Von	allen	männlichen	

vorgenommene	Abwasserbeseitigungen	 seltener	werden.	Auch	dürfte	 sich	 in	diesem	Zusammenhang	ein	 tatsächlich	

gewandeltes	Umweltbewusstsein	von	Privaten	und	im	gewerblichen	Bereich	bemerkbar	machen,	das	zumindest	dahin	

geht,	offenkundige	Gewässerbeeinträchtigungen	zu	vermeiden.	(…)	Nach	dem	erheblich	verbesserten	Anschlussgrad	an	

die	öffentliche	Kanalisation	werden	unerlaubte	Beseitigungen	schadstoffhaltiger	Abwässer	in	der	Regel	nur	noch	über	

§	326,	nicht	aber	über	§	324	erfasst.“
219	 Vgl.	z.	B.	BundesreGierunG (Hg.),	1987,	S.	3	f.;	ebenso	interministerielle ArBeitsGruppe,	1998,	S.	16:	„(…)	eher	von	einem	verstärk-

ten	Abbau	des	Dunkelfeldes	(…)	ausgegangen	werden.“
220	 So	hoch, h. J.,	1994,	S.	72.
221	 rüther, w.,	1986,	S.	242;	ebenso	eisenBerG, u.,	2000,	§	47	Rn.	58;	meinBerG, V.,	1988,	S.	115.
222	 rüther,	W.,	1986,	S.	244.
223	 BundesKriminAlAmt (Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2004,	S.	221.
224	 wAldzus, d.,	1997,	S.	66	f.
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Tatverdächtigen	 waren	 2005	 48,3	%	 30	 Jahre	 und	 älter,	 bei	 Umweltdelikten	 gehörten	 aber	 80,8	%	

dieser	 Altersgruppe	 an.	 Dies	 sind	 Hinweise	 darauf,	 dass	 umweltschädigendes	 Verhalten	 oftmals	

mit	bestimmten	beruflichen	Positionen	verbunden	sein	kann,	die	wiederum	an	das	Erreichen	eines	

bestimmten	Alters	geknüpft	sind.	

3.4.3.2.3.2 Wegen Umweltkriminalität Abgeurteilte und Verurteilte 
Bei	 rückläufiger	 Aufklärungsrate	 ist	 die	 Anklagewahrscheinlichkeit	 in	 den	 letzten	 Jahren	 relativ	

konstant	geblieben,	die	Verurteilungswahrscheinlichkeit	ist	sogar	gestiegen	(vgl.	Schaubild	3.4.3-2).	

Dies	beruht	auf	der	Zunahme	des	Anteils	der	unbefugten	Abfallbeseitigung,	einem	Delikt	mit	über-

durchschnittlich	 hoher	 Verurteilungswahrscheinlichkeit.225	 Die	 Einzeldeliktsanalyse	 zeigt	 unter-

schiedliche,	 teilweise	 sogar	 gegenläufige	 Entwicklungen:	 Die	 Verurteilungswahrscheinlichkeit	

–	gemessen	über	die	Relation	Tatverdächtige	:	Verurteilte	–	 ist	bei	Gewässerverunreinigung	und	bei	

der	 Luftverunreinigung	 z.	B.	 leicht	 rückläufig,	 bei	 der	 Abfallbeseitigung	 ist	 sie	 dagegen	 gestiegen	

(vgl.	Tabelle	3.4.3-3).	Anhaltspunkte	für	mögliche	Ursachen	dieser	unterschiedlichen	Entwicklungen	

lassen	sich	aus	den	statistischen	Daten	nicht	erkennen.

Schaubild �.�.�-�: Umweltkriminalität: Aufklärungsrate sowie Anteil der wegen 
Umweltstraftaten Abgeurteilten und �erurteilten (bezogen auf die Zahl der 
ermittelten strafmündigen Tatverdächtigen), alte Länder mit Westberlin, 
seit ���� (PKS) bzw. seit ���� (St�erfStat) mit Gesamtberlin
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Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik; Strafverfolgungsstatistik. 

Schaubild 3.4.3-2: Umweltkriminalität: Aufklärungsrate sowie Anteil der wegen Umwelt- 
 straftaten Abgeurteilten und Verurteilten (bezogen auf die Zahl der  
 ermittelten strafmündigen Tatverdächtigen), Alte Länder mit Westberlin,  
 seit 1991 (PKS) bzw. seit 1995 (StVerfStat) mit Gesamtberlin  

1985 1990 1995 2000 2004 

12.875 Fälle 21.412 27.557 27.633 18.160 

 

   

Aufklärungsrate (%) Abgeurteilte/100 strafm. TV Verurteilte/100 strafm. TV 
 

Datenquellen:		 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	Strafverfolgungsstatistik.

225	 Nach	 FrAnzheim, h. und m. pFohl,	 2001,	 Rdnr.	 30	 ist	 dies	 ein	 „Zeichen	 dafür,	 dass	 sich	 die	 Staatsanwaltschaften	 bei	

Anklageerhebung	immer	besser	auf	die	Ahndungspraxis	der	Gerichte	eingestellt	und	die	Gerichte	sich	stärker	mit	den	

zunächst	häufig	unbekannten	und	schon	deswegen	abgelehnten	Normen	angefreundet	haben.“
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Tabelle �.�.�-�:    Wegen ausgewählter Umweltverstöße ermittelte Tatverdächtige, Abgeurteilte 
und �erurteilte (bezogen auf jeweils �00 strafmündige Tatverdächtige 
derselben Gruppe) sowie – zum �ergleich – wegen Straftaten insgesamt (ohne 
Straßenverkehrsdelikte), alte Länder mit Westberlin, seit ���� (PKS) bzw. seit 
���� (St�erfStat) mit Gesamtberlin

Jahr �erunreinigung  
eines Gewässers  

(§ ��� StGB)

Luftverunreinigung  
(§ ��� StGB)�)

unerlaubter Umgang mit 
gefährlichen Abfällen 

(§ ��� StGB) 

Straftaten insgesamt  
(ohne Straftaten im  

Straßenverkehr)

SZ ���� ���� ���� + ����

Tatver-
dächtige

Abge-
urteilte

�er-
urteilte

Tatver-
dächtige

Abge-
urteilte

�er-
urteilte

Tatver-
dächtige

Abge-
urteilte

�erur-
teilte

Tatver-
dächtige

Abge-
urteilte

�erur-
teilte

�
in %  

von �
in %  

von � �
in %  

von �
in %  

von � �
in %  

von �
in %  

von � �0
in %  

von �0
in %  

von �0

1984 5.161 	 26,1 	 15,0 210 	 9,5 	 5,7 1.504 	 20,8 	 14,7 1.187.904 	 52,5 	 39,2

1985 6.586 	 27,5 	 14,8 354 	 7,6 	 2,0 2.662 	 20,8 	 13,1 1.232.188 	 49,2 	 36,7

1986 7.269 	 25,4 	 12,7 334 	 7,8 	 3,6 3.740 	 20,3 	 11,3 1.251.406 	 47,9 	 35,6

1987 8.432 	 23,9 	 12,0 388 	 6,4 	 2,1 4.700 	 19,1 	 11,3 1.235.651 	 47,7 	 35,4

1988 9.705 	 24,2 	 12,2 441 	 7,3 	 2,5 5.675 	 23,0 	 13,2 1.262.263 	 47,5 	 35,3

1989 9.563 	 26,6 	 14,6 484 	 7,4 	 2,9 7.256 	 21,6 	 12,5 1.314.867 	 44,6 	 33,2

1990 7.976 	 26,4 	 14,1 481 	 8,7 	 3,3 7.443 	 23,9 	 14,9	 1.375.423 	 41,9 	 31,5

1991 7.713 	 22,6 	 12,5 446 	 6,7 	 3,8 8.447 	 22,5 	 14,1 1.401.547 	 40,5 	 30,9

1992 6.702 	 22,3 	 11,7 356 	 10,4 	 2,8 9.169 	 22,5 	 14,0 1.512.700 	 38,6 	 29,8

1993 5.764 	 20,9 	 10,9 321 	 8,1 	 3,7 9.928 	 21,9 	 14,4 1.611.979 	 39,2 	 30,9

1994 5.115 	 21,5 	 10,9 333 	 6,0 	 3,0 10.350 	 24,6 	 17,3 1.561.720 	 40,8 	 32,1

1995 4.271 	 21,6 	 12,6 320 	 5,6 	 2,8 10.999 	 29,4 	 22,3 1.594.494 	 40,1 	 31,2

19962) 3.862 … … 262 … … 11.932 … … 1.643.159 	 40,0 	 31,1

1997 3.723 	 19,4 	 11,0 236 	 15,7 	 6,4 12.397 	 32,4 	 25,3 1.687.486 	 40,2 	 31,4

1998 3.584 	 16,1 	 9,5 265 	 9,1 	 3,0 11.237 	 32,9 	 24,8 1.717.251 	 41,1 	 32,3

1999 3.220 	 16,4 	 10,0 243 	 9,9 	 5,3 10.938 	 32,8 	 25,6 1.678.291 	 41,5 	 32,5

2000 3.156 	 14,3 	 9,0 231 	 10,8 	 4,3 11.714 	 30,6 	 24,5 1.718.418 	 39,0 	 30,4

2001 2.769 	 15,5 	 10,3 220 	 7,7 	 4,1 11.284 	 34,1 	 28,0 1.712.386 	 38,6 	 30,2

2002 2.276 	 15,7 	 10,9 194 	 9,8 	 4,1 10.935 	 34,0 	 28,4 1.771.499 	 37,7 	 29,5

2003 2.427 	 12,2 	 8,7 206 	 11,2 	 4,9 9.557 	 34,7 	 28,7 1.805.047 	 38,2 	 30,0

2004 2.256 	 13,6 	 9,2 116 	 12,9 	 1,7 8.699 	 33,7 	 28,1 1.858.498 	 39,5 	 31,2

Datenquellen:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	Strafverfolgungsstatistik.
1)			1984	bis	1995:	In	der	StVerfStat	Luftverunreinigung	und	Lärm	(§	325	StGB)	zusammen	ausgewiesen;	die	SZ	6762	und	6763	wurden	

deshalb	für	diesen	Zeitraum	zusammengefasst.
2)			Die	maschinelle	Zuordnung	der	Einzeldelikte	in	der	Strafverfolgungsstatistik	ist	fehlerhaft,	weshalb	ein	Nachweis	nicht	möglich	ist.	

	

2004	kamen	auf	100	strafmündige	Tatverdächtige	bei	Straftaten	insgesamt	(ohne	Straßenverkehr)	40	

Abgeurteilte226,	bei	Straftaten	gegen	die	Umwelt	waren	es	lediglich	28.	

Die	 Anklagewahrscheinlichkeit	 –	 gemessen	 über	 die	 Relation	 Tatverdächtige	:	Abgeurteilte	 –	 ist	

deliktspezifisch	höchst	unterschiedlich.	 2004	kamen	auf	 100	Tatverdächtige	wegen	umweltgefähr-

226	 Die	Zahl	der	Angeklagten	wird	statistisch	nicht	nachgewiesen.	Eine	gute	Annäherung	gibt	indes	die	Zahl	der	Personen,	

gegen	die	entweder	ein	Strafbefehl	erlassen	worden	ist	oder	gegen	die	ein	durchgeführtes	Hauptverfahren	rechtskräftig	

abgeschlossen	worden	ist	(Abgeurteilte).	
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dender	Abfallbeseitigung	 (§	326	StGB)	34	Abgeurteilte,	bei	Gewässerverunreinigung	14,	bei	Luftver-

unreinigung	 13	 (vgl.	 Tabelle	 3.4.3-3).	 Wie	 eine	 Anfang	 der	 1990er	 Jahre	 durchgeführte	 Befragung	

von	Staatsanwälten	gezeigt	hat,	 ist	dies	nicht	nur	eine	Folge	von	deliktspezifisch	unterschiedlichen	

Beweisschwierigkeiten,	 sondern	auch	von	Schwierigkeiten,	 individuelle	Verantwortlichkeit	bei	 ein-

zelnen	 Verursachergruppen	 festzustellen.	 Deliktspezifisch	 stehen	 „Immissionsdelikte	 und	 Gewäs-

serverunreinigung	–	nur	bei	der	Industrie	zusätzlich	noch	Abfalldelikte	–	sowie	verantwortungsspe-

zifisch	 industrielle	 und	 klein-mittelgewerbliche	 Verursachungshintergründe	 an	 vorderster	 Stelle	

besonders	schwieriger	Aufklärungsarbeit.	Als	verhältnismäßig	wenig	beweisschwierig	(…)	erscheinen	

sowohl	die	Abfalldelikte	und	Gewässerverunreinigungen	der	Landwirtschaft	wie	private	Gewässer-

verunreinigungen	und	Abfalldelikte	des	öffentlichen	Bereichs.“227	

In	einer	umfangreichen	Aktenanalyse	wurde	 in	den	1980er	 Jahren228	 sowohl	ein	„außergewöhnlich	

hoher	Anteil	von	Einstellungen	nach	§	170	Abs.	2	StPO“229	und	von	Einstellungen	gem.	§§	153,	153a	StPO	

festgestellt.230	Dieser	Befund	kann	durch	die	neueren	Daten	der	StA-Statistik	nicht	bestätigt	werden	

(vgl.	Tabelle	3.4.3-4).	Die	aus	15	der	16	Länder	für	2004	vorliegenden	Informationen	zeigen,	dass	

	 zwar	in	den	von	der	Staatsanwaltschaft	selbst	abschließend	erledigten	Umweltstrafverfahren	deut-

lich	weniger	Anklagen	(4,8	%	vs.	15,2	%)	erhoben	wurden	als	im	Schnitt	aller	sonstigen	Ermittlungs-

verfahren,

	 aber	 häufiger	 der	 Erlass	 eines	 Strafbefehls	 beantragt	 wurde	 (19,8	%	 vs.	 16,23	%),	 was	 freilich	 die	

geringere	Anklagerate	nicht	kompensiert,

	 weshalb	die	Rate	der	Verfahren,	die	aus	Sicht	der	Staatsanwaltschaft	zu	einer	Verurteilung	führen	

sollten	(24,6	%	vs.	31,5	%),	um	sieben	Prozentpunkte	unter	jener	aller	sonstigen	Verfahren	liegt.

	 Von	§	153	StPO	wird	zwar	in	Umweltstrafverfahren	etwas	häufiger	Gebrauch	gemacht,	dafür	wie-

derum	etwas	seltener	von	§	154	StPO.231	

	 Auffallend	 ist	andererseits,	dass	 in	Umweltstrafverfahren	deutlich	häufiger	als	 sonst	gem.	§	153a	

StPO,	also	unter	Auflagen,	eingestellt	wird	 (11,6	%	vs.	6,5	%).	Dies	kann	zum	Teil	auch	das	Resultat	

von	Absprachen	zwischen	Gericht,	Staatsanwaltschaft	und	Verteidigung	in	umfangreichen	oder	in	

tatsächlich	oder	rechtlich	schwierigen	Umweltstrafsachen	sein.232	

	

Die	 so	 genannte	 Interventionsrate	 (Summe	 aus	 Anklage,	 Strafbefehlsrate	 und	 Einstellungen	 unter	

Auflage,	bezogen	auf	die	Zahl	der	von	der	Staatsanwaltschaft	selbst	abschließend	erledigten	Ermitt-

lungsverfahren)	unterscheidet	sich	mit	36,3	%	in	Umweltstrafverfahren	nur	geringfügig	von	jener	in	

den	sonstigen	Verfahren	(38,3	%).	Die	Unterschiede	–	weniger	Anklagen,	dafür	mehr	Strafbefehlsan-

träge,	mehr	Einstellungen	unter	Auflagen	–	dürften	vermutlich	auf	der	geringeren	oder	als	geringer	

eingeschätzten	Schwere	der	Umweltdelikte	beruhen.

227	 hoch, h. J.,	1994,	S.	226.
228	 Ausgewertet	wurden	 ca.	 1.200	 repräsentativ	 ausgewählte	 Strafverfahrensakten	 aus	 sechs	 Ländern,	 die	Verfahren	 aus	

dem	Zeitraum	von	1982–1986	betrafen.	Vgl.	meinBerG, V.,	1988.
229	 heine, G.	und	V. meinBerG,	1988,	D	9;	meinBerG, V.,	1988,	S.	139	ff.
230	 Vgl.	zusammenfassend	schwertFeGer, c.,	1998,	S.	25	ff.
231	 Dass	in	allen	sonstigen	Verfahren	dennoch	häufiger	ohne	Auflagen	eingestellt	wird	als	in	Umweltstrafverfahren,	dürfte	

vor	allem	auf	die	unterschiedliche	Struktur	der	Ermittlungsverfahren	zurückzuführen	sein.	In	den	sonstigen	Verfahren	

sind	vor	allem	die	zahlreichen	Einstellungen	nach	Jugendstrafrecht	enthalten,	die	mangels	entsprechend	differenzierter	

Nachweise	nicht	herausgerechnet	werden	können.
232	 FrAnzheim, h. und m. pFohl, 2001,	Rdnr.	34	kritisieren	eine	„noch	immer	vorhandene,	aber	im	Abnehmen	begriffene	Nei-

gung,	tatsächlich	oder	rechtlich	schwierige	Umweltverfahren	möglichst	über	§§	153,	153a	StPO	zu	‚lösen‘“.
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Wie	Tabelle	3.4.3-4	zeigt,	ist	die	Erledigungsart	deliktspezifisch	höchst	unterschiedlich.	Hierzu	enthal-

ten	die	nicht	nach	Straftatbeständen	gegliederten	Nachweise	in	der	StA-Statistik	keine	Informationen.

Tabelle �.�.�-�:    �on der Staatsanwaltschaft beim Landgericht und von der Amtsanwaltschaft 
erledigte Ermittlungsverfahren in Strafsachen mit dem Sachgebiet 
„Umweltschutzstrafsachen“ – Deutschland ohne Schleswig-Holstein �00�

Erledigungsart
Ermittlungsverfahren in 

Umweltstrafsachen
Ermittlungsverfahren in  

allgemeinen (ohne Umwelt-) 
Strafsachen

1 erledigte	Ermittlungsverfahren	gegen	bekannte		
Tatverdächtige

21.751 100 4.811.156 100

2 Abgaben	und	sonstige	Erledigungen	1) 3.743 	 17,2 1.080.672 	 22,5

3 darunter:		
Abgaben	an	die	Verwaltungsbehörde

1.578 	 7,3 225.865 	 4,7

4 von	der	Staatsanwaltschaft	selbst	abschließend		
erledigte	Verfahren	(Zeile	1,	abzgl.	Z.	2)

18.008 	 82,8 100 3.730.484 	 77,5 100

5 Einstellung	mangels	hinreichenden	Tatverdachts	gem.	
§	170	Abs.	2	StPO

7.097 	 32,6 	 39,4 1.264.254 	 26,3 	 33,9

6 Einstellung	ohne	Auflage	gemäß	§§	153,	153b	und	c,	154	
Abs.	1	und	154b	bis	e	StPO,	45	Abs.	1	und	2	JGG,	31a	Abs.	1	
BtMG

4.379 	 20,1 	 24,3 1.038.932 	 21,6 	 27,8

7 darunter:		
		§	154	Abs.	1	StPO.

1.004 	 4,6 	 5,6 310.104 	 6,4 	 8,3

8 		§	153	Abs.	1	StPO	 3.160 	 14,5 	 17,5 429.434 	 8,9 	 11,5

9 Einstellung	mit	Auflage	gemäß	§	153a	StPO,	§	37	Abs.	1	
BtMG	bzw.	§	38	Abs.	2	(auch	i.V.m.	§	37	Abs.	1	BtMG),		
§	45	Abs.	3	JGG

2.106 	 9,7 	 11,7 253.414 	 5,3 	 6,8

10 darunter:		
§	153a.	Abs.	1	StPO

2.096 	 9,6 	 11,6 242.244 	 5,0 	 6,5

11 Antrag	auf	Erlass	eines	Strafbefehls 3.557 	 16,4 	 19,8 605.157 	 12,6 	 16,2

12 Anklage 869 	 4,0 	 4,8 568.727 	 11,8 	 15,2

13 Anklage	und	Strafbefehlsantrag	 4.426 	 20,3 	 24,6 1.173.884 	 24,4 	 31,5

14 Anklage,	Strafbefehlsantrag	und	Einstellung	mit	Auflage 6.532 	 30,0 	 36,3 1.427.298 	 29,7 	 38,3

15 Opportunitätseinstellung	(mit/ohne	Auflage) 6.485 	 29,8 	 36,0 1.292.346 	 26,9 	 34,6

Datenquelle:		 Staatsanwaltschaftsstatistik.
	1)		Schuldunfähigkeit	des	Beschuldigten	 (§	20	StGB),	Antrag	auf	Eröffnung	eines	Sicherungsverfahrens,	Antrag	auf	Durchführung	
eines	 objektiven	 Verfahrens,	 Antrag	 auf	 Entscheidung	 im	 beschleunigten	 Verfahren	 (§	417	 StPO),	 Antrag	 auf	 vereinfachtes	
Jugendverfahren	(§	76	JGG),	Verweisung	auf	den	Weg	der	Privatklage,	Abgabe	an	die	Verwaltungsbehörde	als	Ordnungswidrigkeit	
(§§	41	Abs.	2,	43	OWiG),	Abgabe	an	eine	andere	Staatsanwaltschaft,	vorläufige	Einstellung,	Verbindung	mit	einer	anderen	Sache,	
anderweitige	Erledigung.

Nachweise	zu	den	angeklagten	Straftatbeständen	enthält	die	StVerfStat.	Die	unterschiedliche	Ankla-

gewahrscheinlichkeit	(vgl.	Tabelle	3.4.3-3)	führt	erwartungsgemäß	zu	einer	Verschiebung	innerhalb	

der	 wegen	 Straftaten	 gegen	 die	 Umwelt	 Abgeurteilten.	 Wegen	 unerlaubten	 Umgangs	 mit	 gefähr-

lichen	Abfällen	(§	326	ohne	Abs.	2	StGB)	wurden	2004	70	%	aller	wegen	Straftaten	gegen	die	Umwelt	

registrierten	Tatverdächtigen	erfasst;	unter	den	Abgeurteilten	wegen	Straftaten	gegen	die	Umwelt	

entfielen	auf	diese	Gruppe	2004	aber	83	%.	Schon	ihres	quantitativen	Gewichts	wegen	wird	die	durch-

schnittliche	Sanktionierungspraxis	von	dieser	Gruppe	bestimmt.

Der	Vergleich	der	Sanktionierungspraxis	bei	Straftaten	gegen	die	Umwelt	mit	jener	bei	Betrug,	einem	

Delikt	mit	gleich	hohem	Strafrahmen	wie	§§	324,	326	Abs.	1	StGB,	zeigt,	dass	sich	die	Strafzumessung	
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bei	Umweltstraftaten,	insbesondere	bei	§	326	StGB,	im	untersten	Bereich	der	Strafrahmen	bewegt	(vgl.	

Tabelle	3.4.3-5).	

Tabelle �.�.�-�:   Sanktionierungspraxis bei Umweltkriminalität und bei Betrugsdelikten im 
�ergleich. Allgemeines Strafrecht, alte Länder mit Gesamtberlin �00�

Straftaten gegen die Umwelt  
(§§ ���–��0a StGB)

Betrug (§ ��� Abs. � StGB)

N % % N % %

Abgeurteilte 3.501 100 96.306 100

Einstellung 670 	 19,1 16.204 	 16,8

Freispruch 88 	 2,5 3.080 	 3,2

�erurteilte 2.741 	 78,3 76.964 	 79,9

Geldstrafe 2.677 	 76,5 64.672 	 67,2

Freiheitsstrafe	insgesamt 64 	 1,8 100 12.292 	 12,8 100

zur	Bewährung 52 	 1,5 	 81,3 9.877 	 10,3 	 80,4

unbedingt 12 	 0,3 	 18,8 2.415 	 2,5 	 19,6

unter	6	Monaten 28 	 0,8 	 43,8 4.053 	 4,2 	 33,0

6	bis	unter	12	Monaten 34 	 1,0 	 53,1 6.163 	 6,4 	 50,1

1	bis	unter	2	Jahre 2 	 0,1 	 3,1 1.763 	 1,8 	 14,3

2	Jahre	und	mehr 0 	 0,0 	 0,0 313 	 0,3 	 2,5

Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.

Freiheitsstrafen	werden	weitaus	seltener	als	beim	Betrug	verhängt.	Nur	1,8	%	der	Abgeurteilten	(2,3	%	

der	Verurteilten)	gegenüber	 12,8	%	 (bzw.	 16,0	%	der	Verurteilten)	beim	Betrug	wurden	zu	einer	Frei-

heitsstrafe	verurteilt.	Soweit	diese	überhaupt	verhängt	werden,	erfolgt	in	etwas	über	81	%	eine	Straf-

aussetzung	zur	Bewährung	(80	%	bei	Betrug).	Die	Dauer	der	verhängten	Freiheitsstrafe	konzentriert	

sich	auf	den	Bereich	bis	unter	sechs	Monate	(44	%	bei	Umweltstraftaten,	33	%	bei	Betrug).	Nur	3	%	der	

Freiheitsstrafen	sind	länger	als	ein	Jahr	(17	%	bei	Betrug).	Von	der	Möglichkeit,	die	durch	eine	Umwelt-

straftat	ersparten	Aufwendungen	dem	Täter	gem.	§§	73	 ff.	 StGB	 in	Form	des	Wertersatzverfalls	auf-

zuerlegen,	wird	in	der	Praxis	so	gut	wie	nicht	Gebrauch	gemacht.233	2004	wurde	in	insgesamt	sechs	

Fällen	 in	der	StVerfStat	eine	Verfallsanordnung	und	 in	einem	Fall	die	Anordnung	einer	Einziehung	

nachgewiesen.	Obwohl	ein	nicht	unerheblicher	Teil	der	in	den	Aktenuntersuchungen	ausgewerteten	

Strafverfahren	 Umweltdelikte	 betraf,	 die	 in	 Gewerbe-	 oder	 Industriebetrieben	 verübt	 wurden,	 lie-

gen	über	Erfahrungen	bei	der	Anwendung	von	§§	30,	130	OWiG	keine	Erkenntnisse	vor.234	§	30	OWiG	

eröffnet	unter	bestimmten	Voraussetzungen	die	Möglichkeit,	auch	gegen	juristische	Personen	oder	

Personenvereinigungen	eine	Geldbuße	zu	verhängen.	

Diese	Sanktionierungspraxis	muss	kein	 Indiz	dafür	sein,	dass	durch	die	Strafzumessung	den	Belan-

gen	 des	 Umweltschutzes	 nicht	 hinreichend	 Rechnung	 getragen	 wird,	 sie	 kann	 auch	 dahingehend	

gedeutet	 werden,	 dass	 selbst	 unter	 den	 zur	 Verurteilung	 kommenden	 Umweltverstößen	 die	 leich-

teren	Delikte	(immer	noch)	überwiegen.235	Hinzu	kommt,	dass	Umweltstraftäter	nach	Vorbelastung	

233	 Hierzu	zuletzt	KrAcht, m.,	2000.
234	 Vgl.	interministerielle ArBeitsGruppe,	1988,	S.	73	f.
235	 AlBrecht,	 H.-J.,	 1999,	 S.	560:	 „Dies	 spricht	 dafür,	 dass	 mit	 dem	 Umweltstrafrecht	 gerade	 nicht	 die	 vom	 Gesetzgeber	

angestrebte	Fallgruppe	besonders	herausragender	Umweltbeeinträchtigung	erreicht	wird,	sondern	dass	der	Bagatellfall	

den	Regelfall	gerichtlicher	Sanktionierung	bildet.“
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–	zumeist	Ersttäter	–	und	Schuldgrad	–	zumeist	Fahrlässigkeitstäter	–	in	der	Regel	günstiger	dastehen	

als	Täter	der	klassischen	Kriminalität.236	

3.4.3.3 Umweltschutzpolitik durch Strafrecht
Die	Forschungsbefunde	zur	Wirkung	des	Umweltstrafrechts	sind,	soweit	sie	verallgemeinerungsfähig	

sind,	 eher	ernüchternd.237	 Infolge	der	Akzessorietät	des	Umweltstrafrechts	 treffen	unterschiedliche	

Aufgabenstellungen	 von	 Umweltverwaltung	 einerseits	 und	 von	 Strafverfolgungsorganen	 anderer-

seits	aufeinander.	Die	Umweltverwaltung	ist	auf	Kooperation	und	Aushandeln	angelegt,	nicht	selten	

auch	 wirtschaftlichen	 und	 politischen	 Pressionen	 (Arbeitsplätze,	 Steueraufkommen)	 ausgesetzt;	

die	 Strafverfolgung	wird	 vom	Legalitätsprinzip	 bestimmt,	wenngleich	die	Aufweichung	durch	das	

Opportunitätsprinzip	nicht	übersehen	werden	sollte.	Ob	mehr	Ökologie	durch	mehr	strafrechtliche	

Eigenständigkeit	zu	erreichen	ist,	wird	schon	seit	längerer	Zeit	kontrovers	diskutiert.238

„Vollzugsdefizite“239	 scheinen	 aber	 auch	 in	 der	 Anwendung	 und	 Durchführung	 des	 Umweltstraf-

rechts	 zu	bestehen.	Offenbar	werden	viele	weniger	gewichtige	Fälle	erfasst;	 schwerwiegende	Fälle,	

die	schwerer	aufzuklären	und	zu	verfolgen	sind,	bleiben	eher	ungeahndet.	Deshalb	wird	gefordert,	

das	Misserfolgsrisiko	für	den	Umweltsünder	zu	erhöhen,	indem	insbesondere	die	Entdeckungs-	und	

Sanktionierungswahrscheinlichkeit	gesteigert	sowie	die	Kosten-Nutzen-Relation	für	den	Täter	nega-

tiv	 gestaltet	 wird.240	 Hierzu	 wird	 z.	B.	 vorgeschlagen,	 strafbewährte	 Anzeigepflichten	 für	 Amtsträ-

ger	 –	 also	 insbesondere	 für	 Angehörige	 der	 Umweltverwaltungsbehörden	 (jedenfalls	 für	 schwere	

Umweltverstöße)	 –	 einzuführen241,	 bestehende	Kompetenz-	und	Kapazitätsmängel	 zu	beheben	und	

organisatorische	 sowie	materielle	Voraussetzungen	 sowohl	 im	Bereich	der	 Polizei	 als	 auch	bei	 den	

Justizbehörden	weiter	zu	verbessern.242	Maßnahmen	der	Aus-	und	Fortbildung	sowie	der	fachlichen	

Spezialisierung	wurden	durchgeführt	und	werden	weiter	durchgeführt	werden	müssen.243	Speziali-

sierungen	bei	den	Justizbehörden	durch	Sonderdezernate	bzw.	-abteilungen	für	Umweltkriminalität	

bei	den	Staatsanwaltschaften	sowie	durch	eine	gerichtliche	Konzentration	 im	Wege	der	Geschäfts-

verteilung	sind	vielfach	bereits	erfolgt.	Eine	Verbesserung	in	der	apparativen	Ausstattung	zur	Beweis-

führung	 sowie	 die	 Intensivierung	 des	 Erfahrungsaustausches	 zwischen	 den	 Staatsanwaltschaften	

dürften	ebenso	die	Entdeckungs-	und	 Sanktionierungswahrscheinlichkeit	 erhöhen	wie	die	weitere	

Verbesserung	der	technischen	Ausstattung	der	Strafverfolgungsbehörden.	Die	gelegentlich	erhobene	

Forderung,	 der	 Polizei	 allgemein	 oder	 auch	 nur	 spezialisierten	 Dienststellen	 Befugnisse	 zur	 Über-

wachung	 von	 Umweltvorschriften	 neben	 den	 originär	 zuständigen	 Umweltverwaltungsbehörden	

einzuräumen244,	wird	nicht	einheitlich	beurteilt	und	bedarf	weiterer	Prüfung.	Soweit	es	um	Zurech-

nungs-	und	Beweisprobleme	geht,	die	in	der	Arbeitsteiligkeit	moderner	Wirtschaft	und	der	fehlenden	

Transparenz	 innerbetrieblicher	Vorgänge	wurzeln,	werden	allgemeine	Fragen	der	 strafrechtlichen	

236	 So	FrAnzheim, h. und m. pFohl,	2001,	Rdnr.	35.
237	 Zusammenfassend	KAiser,	G.,	1999.;	roGAll, K.,	2001,	S.	804	ff.
238	 Vgl.	die	Modelle	von	Kühne, h.-h.	und	t. GörGen,	1991,	S.	434	ff.;	Überblick	bei	roGAll, K.,	2001,	S.	824	f.
239	 AlBrecht,	H.-J.,	1993b,	S.	560;	interministerielle ArBeitsGruppe,	1988,	S.	202;	schwind,	H.-D.,	2006,	§	22,	Rdnr.	35.
240	 Vgl. die	Nachweise	bei schwind,	H.-D.,	2006,	§	22,	Rdnr.	35	ff.
241	 Hierzu	m.	w.	N.	Busch, r. und u. iBurG,	2002,	S.	79	f.;	schAll,	H.,	1990,	S.	1272;	ferner	BundesreGierunG (Hg.),	1987,	S.	11	f.;	inter-

ministerielle ArBeitsGruppe,	1988,	S.	60	ff.
242	 Vgl. die	Nachweise	bei schwind, h.-d.,	2006,	§	22,	Rdnr.	37.
243	 Auf	polizeilicher	Ebene	sind	Sondereinheiten	bzw.	Spezialdienststellen	auf	örtlicher	und	überörtlicher	Ebene	gegründet	

oder	zusätzlich	mit	der	Ermittlung	bestimmter	Bereiche	der	Umweltkriminalität	beauftragt	worden;	vgl.	zusammenfas-

send	diederichs,	O.,	1997.
244	 Originäre	Überwachungs-	und	Kontrollzuständigkeiten	wurden	den	Polizeibehörden	bereits	 in	Baden-Württemberg,	

Hamburg,	Hessen,	Sachsen	und	Sachsen-Anhalt	für	die	Abfalltransportüberwachung	und	-kontrolle	auf	der	Straße	und	

den	Wasserwegen	eingeräumt.	Bundesweit	gibt	es	aber	noch	keine	einheitliche	Linie	unter	den	Ländern.	
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Reaktion	auf	Unternehmenskriminalität	aufgeworfen.	Von	Teilen	der	Rechtswissenschaft	wird	schon	

seit	längerem	eine	Regelung	der	Amtsträgerstrafbarkeit	angemahnt.245	Im	Sanktionenrecht	wird	vor	

allem	eine	häufigere	Anwendung	von	§	30	OWiG	 (Verbandsgeldbuße)246,	des	Verfallsrechts	zu	Zwe-

cken	der	Vermögensabschöpfung247	sowie	des	Berufsverbots248	gefordert.	

Die	Diskussion	leidet	darunter,	dass	zu	wenig	repräsentatives	und	hinreichend	differenziertes	statisti-

sches	Datenmaterial	zur	Verfügung	steht.	Die	interministerielle ArBeitsGruppe	hatte	deshalb	schon	1988	

zu	Recht	eine	differenzierte	Erhebung	zur	staatsanwaltschaftlichen	Erledigung	von	Umweltstrafsa-

chen	gefordert.249	Die	ab	dem	Berichtsjahr	1998	aufgenommene	Sondererhebung	in	der	StA-Statistik	

ist	 zu	 undifferenziert,	 als	 dass	 damit	 für	 die	 rechtspolitische	 Diskussion	 verwertbare	 Erkenntnisse	

erzielt	werden	könnten.	Weiterhin	auf	der	Liste	uneingelöster	Forderungen	steht	die	Anregung	der	

interministeriellen ArBeitsGruppe,	eine	umfassende	statistische	Erfassung	der	Umweltordnungswidrig-

keiten	durchzuführen.250	

Umweltstraftaten	werden	auch	grenzüberschreitend	begangen.	 In	 ihren	Folgen	 sind	 sie	 schon	 lan-

ge	 international.	 Dementsprechend	 wurden	 die	 Bestrebungen,	 Umweltstraftaten	 zu	 ahnden	 und	

zu	verhüten	sowie	das	materielle	Umweltstrafrecht	zu	harmonisieren,	auf	europarechtlicher	Ebene	

verstärkt.251	Zu	nennen	 sind	vor	allem	das	Übereinkommen	über	den	Schutz	der	Umwelt	durch	das	

Strafrecht	des	Europarates	vom	4.	November	1998252	sowie	der	Rahmenbeschluss	2003/80/JI	des	Rates	

der	Europäischen	Union	vom	27.	Januar	2003	über	den	Schutz	der	Umwelt	durch	das	Strafrecht.	253	Der	

Rahmenbeschluss	ist	am	13.	September	2005	vom	EuGH	für	nichtig	erklärt	worden.	Es	ist	davon	aus-

zugehen,	dass	die	EU-Kommission	eine	Richtlinie	vorlegen	wird,	die	den	Rahmenbeschluss	ersetzt.	

Der	 im	Mai	 2005	 von	der	 Bundesregierung	 vorgelegte	 „Entwurf	 eines	 (…)	 Strafrechtsänderungsge-

setzes“254	wurde	deswegen	nicht	weiterbetrieben.	

Die	Möglichkeiten	strafrechtlichen	Umweltschutzes	sind	freilich	bei	verwaltungsakzessorischer	Aus-

gestaltung	begrenzt.	Eine	Verbesserung	des	Umweltschutzes	muss	in	erster	Linie	mit	außerstrafrecht-

lichen	Mitteln	angestrebt	werden,	also	durch	Fortentwicklung	des	Umweltverwaltungsrechts.	

3.4.3.4 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung
Die	 Bundesregierung	misst	 der	 Bekämpfung	 von	Umweltverstößen	 durch	 das	 Strafrecht	weiterhin	

große	 Bedeutung	 zu	 und	 begrüßt	 insbesondere	 die	 Entwicklung	 internationaler	 strafrechtlicher	

Rechtsinstrumente	 zum	 Schutz	 der	Umwelt.	Das	 geltende	deutsche	Umweltstrafrecht	weist	 bereits	

245	 Zusammenfassend	GürBüz,	S.,	1997;	Überblick	bei	roGAll,	K.,	2001,	S.	831	ff.
246	 Von	Seiten	der	Landesjustizverwaltungen	wurde	diese	Forderung	auf	Vorschlag	der	Bundesregierung	inzwischen	inso-

weit	aufgegriffen,	als	in	den	Richtlinien	für	das	Straf-	und	Bußgeldverfahren	ein	neuer	Abschnitt	über	die	Verbandsgeld-

buße	aufgenommen	werden	soll,	wodurch	–	gerade	auch	im	Umweltbereich	–	deren	Anwendung	in	der	Praxis	gefördert	

werden	soll.	Repräsentative	empirische	Befunde	über	die	Anwendung	von	§	30	OWiG	fehlen,	da	Bußgeldverfahren	und	

die	in	diesen	Verfahren	ausgesprochenen	Sanktionen	statistisch	nicht	erfasst	werden.	Vgl.	hierzu	auch	BundesreGierunG 

(Hg.),	1987,	S.	20,	ferner	interministerielle ArBeitsGruppe,	1988,	S.	21	ff.
247	 Vgl.	interministerielle ArBeitsGruppe,	1988,	S.	98	ff.;	KrAcht,	M.,	2000.
248	 Vgl.	interministerielle ArBeitsGruppe,	1988,	S.	109	ff.
249	 Vgl.	ebenda,	S.	214.
250	 Vgl.	ebenda,	S.	214	f.
251	 Vgl.	die	Nachweise	bei	eisele,	J.,	2005;	hecKer,	B.,	2003;	mAnsdörFer,	M.,	2004.
252	 European	Treaty	Series	Nr.	172.
253	 ABl.	EU	L29,	S.	55.
254	 BR-Drs.	399/05	vom	27.	Mai	2005;	vgl.	hierzu	auch	die	Stellungnahme	des	Bundesrates	vom	8.	Juli	2005	(BR-Drs.	399/05	

(Beschluss)).
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ein	 hohes	 Schutzniveau	 auf.	Da	Umweltbeeinträchtigungen	nicht	 an	 Ländergrenzen	Halt	machen,	

ist	es	wichtig,	auch	international	zu	einem	guten	Schutzstandard	zu	gelangen.	Deutschland	hat	sich	

deshalb	auf	europäischer	Ebene	aktiv	an	den	Arbeiten	für	den	Rahmenbeschluss	2003/80/JI	des	Rates	

vom	27.	Januar	2003	über	den	Schutz	der	Umwelt	durch	das	Strafrecht	beteiligt.	Mit	der	Umsetzung	

des	Rahmenbeschlusses	war	in	der	vergangenen	Legislaturperiode	bereits	begonnen	worden;	sie	wur-

de	 zurückgestellt,	 nachdem	der	 Europäische	Gerichtshof	 den	Rahmenbeschluss	 für	 nichtig	 erklärt	

hatte.	 Es	 ist	 zu	 erwarten,	 dass	 die	 Kommission	 der	 Europäischen	 Gemeinschaften	 in	 Kürze	 einen	

Vorschlag	für	einen	Richtlinienentwurf	vorlegt,	der	den	Rahmenbeschluss	ersetzen	soll.	Die	Bundes-

regierung	 wird	 sich	 nachdrücklich	 dafür	 einsetzen,	 dass	 das	 umweltstrafrechtliche	 Schutzniveau	

erhalten	bleibt,	der	zu	erwartende	Richtlinienentwurf	zügig	verabschiedet	wird	und	dessen	Vorgaben	

anschließend	schnellstmöglich	in	Deutschland	umgesetzt	werden.
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3.5 Delikte im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen

Kernpunkte

	 Drogen	sind	aus	der	Geschichte	der	Menschheit	nicht	wegzudenken.	In	traditionellen	Gesell-

schaften	ist	Drogenkonsum	regelmäßig	in	feste	Rituale	eingebunden,	wodurch	die	Gefahren	

eingegrenzt	werden.	Modernen	Gesellschaften	drohen	wegen	ihrer	Offenheit	vergleichsweise	

größere	Gefahren,	 insbesondere	durch	die	Ausbreitung	bislang	ungewohnter	Drogen.	Den-

noch	 ist	 auch	hier	 bei	 allen	 geplanten	Reaktionen	 zu	 beachten,	 dass	 der	Drogenkonsum	 in	

komplexer	Art	und	Weise	mit	Traditionen,	Werten	und	Normen	verknüpft	ist.

	 In	Deutschland	ist	Alkohol	die	am	weitesten	verbreitete	Rauschdroge.	Er	wird	verbreitet	als	Genuss-

mittel,	in	leichten	Formen	sogar	regional	als	Lebensmittel	eingeschätzt.	Daher	besteht	eine	gesell-

schaftliche	Tendenz	zur	Unterbewertung	der	mit	dem	Alkoholkonsum	verbundenen	Gefahren.

	 Beim	Konsum	illegaler	Drogen	nimmt	Cannabis	 in	Form	von	Marihuana	oder	Haschisch	die	

erste	Rangstelle	ein,	ganz	besonders	unter	jungen	Menschen.	Der	Konsum	von	anderen	Dro-

gen	wie	Heroin,	Kokain	und	Amphetaminen,	geht	auch	in	den	letzten	Jahren	nicht	über	den	

unteren	einstelligen	Prozentbereich	hinaus.	

	 Alkohol	und	Kriminalität	hängen	eng	miteinander	zusammen.	Jedoch	handelt	es	sich	in	der	

Regel	nicht	um	einfache	lineare	Kausalbeziehungen.

	 Der	Umgang	mit	 illegalen	Drogen	 ist	bereits	als	 solcher	 im	Betäubungsmittelgesetz	nahezu	

umfassend	mit	Strafe	bedroht.	

	 Die	Zahl	der	polizeilich	registrierten	Fälle	von	Drogenstraftaten	nach	dem	Betäubungsmittel-

gesetz	zeigt	einen	ungebrochen	steigenden	Trend.	

	 Davon	 abgesehen	 liegt	 die	 vordringliche	 Problematik	 illegaler	 Drogen	 in	 der	 direkten	 und	

indirekten	Beschaffungskriminalität,	was	aber	nur	begrenzten	Niederschlag	in	den	amtlichen	

Statistiken	findet.

	 Der	drogenbezogenen	Kriminalität	kann	nur	mit	einem	differenzierten	Bündel	von	Maßnah-

men	nachhaltig	erfolgreich	begegnet	werden.	Die	Kriminalstrafe	hat	dabei	einen	wichtigen,	

jedoch	unterschiedlich	hohen	Stellenwert,	je	nachdem	ob	es	um	Produktion,	Schmuggel,	Han-

del	und	Konsum	geht.

	 Unter	den	langjährigen	Konsumenten	harter	Drogen	gibt	es	eine	Gruppe,	die	mit	den	üblichen	

Mitteln	nicht	mehr	erreicht	bzw.	beeinflusst	werden	kann.	Bei	dem	Versuch,	auch	hier	den	Kreis-

lauf	von	Sucht	und	Kriminalität	zu	durchbrechen,	müssen	besondere	Angebote	zum	Ausstieg	

aus	der	Drogenkarriere	sowie	ggf.	auch	ungewöhnliche	Behandlungskonzepte	erprobt	werden.

3.5.1 Drogen und Gesellschaft 
Die	Diskussion	über	Risiken	und	Gefahren,	die	mit	der	Erzeugung,	dem	Vertrieb	und	dem	Konsum	von	

bewusstseinsverändernden	 Mitteln	 einhergehen,	 konzentriert	 sich	 auch	 in	 Deutschland	 auf	 illegale	

Substanzen	und	Zubereitungen	wie	Heroin,	Kokain,	Cannabis	und	synthetische	Produkte.	In	einem	Sicher-

heitsbericht	besteht	kein	Anlass,	von	dieser	Ausrichtung	abzugehen.	Jedoch	erscheinen	einige	einführen-

de	Erwägungen	zur	Terminologie	und	zur	Notwendigkeit	der	Erweiterung	der	Perspektive	angebracht.

Die	Überschrift	 zu	 diesem	Kapitel	 trägt	 dem	Umstand	 Rechnung,	 dass	 es	 keinen	 einheitlichen	 offi-

ziellen	Sprachgebrauch	zur	Kennzeichnung	der	 illegalen	Rauschmittel	gibt.	 So	verwendet	das	 Straf-

gesetzbuch	 an	 verschiedenen	 Stellen	 die	 Wendung	 von	 „alkoholischen	 Getränken	 oder	 anderen	

berauschenden	 Mitteln“	 (beispielsweise	 in	 §	64	 StGB).	 Das	 Betäubungsmittelgesetz	 (BtMG)	 definiert	
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diese	„Betäubungsmittel“	nicht	direkt.	Es	verweist	vielmehr	auf	die	in	den	Anlagen	zum	Gesetz	jeweils	

aktuell	verzeichneten	„Stoffe	und	Zubereitungen“.	Die	Polizeipraxis	und	die	PKS	sprechen	von	„Rausch-

gift“	bzw.	von	„Rauschgiftdelikten“	oder	„Rauschgiftkriminalität“.	In	der	Gesundheitspolitik	sind	dem-

gegenüber	 zur	Unterscheidung	die	 Begriffe	 „legale	 Suchtstoffe“,	 „klassische	 Betäubungsmittel“	 und	

„illegale	Drogen“	oder	auch	„Rauschdrogen“	geläufig.	Dies	spiegelt	sich	auch	im	„Drogen-	und	Suchtbe-

richt“	der	Bundesbeauftragten	der	Bundesregierung	wider.	In	einer	Gesamtschau	erscheint	der	Begriff	

„Drogen“	jedenfalls	noch	am	ehesten	geeignet,	als	übergreifender	Sammelterminus	zu	dienen.	Er	steht	

damit	für	eine	breite	Reihe	von	natürlichen	und	synthetisch	hergestellten,	durch	spezifische	Gefahren	

gekennzeichneten	Wirksubstanzen,	ohne	schon	von	vorneherein	eine	ausschließlich	negative	Konno-

tation	in	sich	zu	tragen.	Daher	wird	er	auch	dem	nachfolgenden	Text	zugrunde	gelegt.	

Die	relativ	neutrale	Bezeichnung	Drogen	ist	 für	den	Zweck	hilfreich,	die	breiteren	Zusammenhän-

ge	nicht	 aus	den	Augen	 zu	 verlieren.	Die	 kriminalpolitisch	 vordringliche	 Frage	geht	dahin,	worin	

die	 richtige	Antwort	 auf	die	Risiken	und	Gefahren	 illegaler	Drogen	 liegen	kann	oder	muss.1	 Jeder	

Versuch	einer	Antwort	muss	sich	dem	Problem	stellen,	ob	es	realistisch	ist	zu	erwarten,	einmal	ein-

geführte	Substanzen	wieder	„ausmerzen“	zu	können.	Dabei	hilft	eine	erweiterte	Perspektive,	welche	

die	geschichtliche	Entwicklung,	den	Vergleich	von	Kulturen	in	der	Gegenwart	und	schließlich	den	

gesellschaftlichen	Kontext	aufnimmt.	Dazu	wurden	im	1.	PSB	(Einleitung	zu	Kap.	2.8)	Erörterungen	

angestellt,	auf	die	verwiesen	wird.	Bei	der	Analyse	der	Ausbreitung	verschiedener	Drogen	können	

ferner	Einflüsse	von	wirtschaftlichen	und	ggf.	sogar	nachhaltigen	volkswirtschaftlichen	Interessen,	

die	mit	dem	Anbau,	der	Herstellung,	dem	Vertrieb,	dem	Konsum	von	Drogen	und	der	Folgenbeherr-

schung	verbunden	sind,	nicht	ausgeblendet	werden.	Man	muss	also	den	gesamten	soziokulturellen	

und	sozioökonomischen	Kontext	 in	Betracht	ziehen2,	wenn	man	die	„Störungslage“	verstehen	will,	

die	sich	durch	das	Auftauchen	kulturfremder	neuer	Drogen	entwickelt.	Bei	der	Suche	nach	Reakti-

onsmöglichkeiten	wird	man	demgemäß	den	möglichen	Erfolg	einer	isoliert	repressiven	Bekämpfung	

von	vornherein	als	begrenzt	 einschätzen.	Die	 strikte	Trennung	der	Reaktionsstrategien	gegen	die	

gewohnten	 legalen	oder	gerade	seit	kurzem	legalisierten	Drogen	(oder	Suchtmittel)	von	den	Reak-

tionsstrategien	gegen	 illegale	Drogen	würde	einen	verkürzten	Ansatz	bedeuten.3	 In	einem	Sicher-

heitsbericht	zum	Thema	„Drogen	und	Kriminalität“	liegt	freilich	eine	pragmatische	Konzentration	

auf	die	illegalen	Drogen	nahe,	verbunden	mit	vergleichenden	Betrachtungen	zum	Alkohol	als	Leit-

droge	unserer	Gesellschaft.

3.5.2 Prävalenz von Alkoholkonsum und illegalem Drogenkonsum in der 
Bevölkerung

3.5.2.1 Konsum und Missbrauch von Alkohol
Mäßiger	 Alkoholkonsum	 ist	 nach	 wie	 vor	 gesellschaftlich	 akzeptiert	 und	 dominiert	 demgemäß	

quantitativ	 die	 Szene	 des	 Gebrauchs	 gefahrenbehafteter	 Drogen.	 Unter	 Auswertung	 internationa-

1	 Einen	guten	aktuellen	Überblick	über	die	Drogenpolitik	der	UNO	und	in	Europa,	verbunden	mit	einer	exemplarischen	

Detailanalyse	 der	 niederländischen,	 französischen	 und	 schwedischen	 Drogenpolitik	 sowie	 der	 Strafverfolgung	 gibt	

BoeKhout VAn solinGe,	T.,	2005.	Zur	deutschen	Diskussion	über	drogenpolitische	Modelle	vgl.	etwa	BiesenBAch,	J.,	2002	und	

ullmAnn,	R.,	2003,	S.	565	ff.;	s.	a.	reuBAnd,	K.-H.,	1992a	mit	einem	frühen	Vergleich	zu	den	Niederlanden	und	neuerdings	

VAn diJK,	F.	und	J.	de wAArd,	2000,	S.	517	ff.	Zur	Position	eines	möglichen	„Rechts	auf	Rausch“	in	einer	liberalen	Gesellschaft	

vgl.	die	Beiträge	bei	KAuFmAnn,	M.	2003.
2	 Siehe	dazu	etwa	dollinGer,	B.,	2003.
3	 Die	 Bundesregierung	 trug	 dieser	 Idee	 seit	 Ende	 der	 1990er	 Jahre	 in	 ihrem	 Neuansatz	 zur	 Drogen-	 und	 Suchtpolitik	

Rechnung;	siehe	hierzu	insbesondere	die	Arbeit	der	Drogenbeauftragten	der	Bundesregierung,	die	sowohl	im	Internet	

(http://www.bmgesundheit.de/themen/drogen/)	als	auch	in	den	Drogen-	und	Suchtberichten	dokumentiert	wird.	Zuletzt	

vgl.	die droGenBeAuFtrAGte der BundesreGierunG (Hg.),	2005	zum	„Drogen-	und	Suchtbericht	2005“.
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ler	Statistiken	und	mit	detaillierten	Tabellen	macht	das	 regelmäßig	erscheinende	„Jahrbuch	Sucht“	

eindrücklich	klar,	wie	sehr	der	Alkohol	auch	in	der	deutschen	Gesellschaft	verbreitet	ist.	Zwar	ist	die	

durchschnittliche	Konsummenge	hierzulande	 in	den	 letzten	 Jahren	rückläufig,	 liegt	aber	 im	 inter-

nationalen	Vergleich	nach	wie	vor	auf	relativ	hohem	Niveau.	Insgesamt	hält	sich	Deutschland	beim	

gesamten	 Alkoholverbrauch	 pro	 Einwohner,	 definiert	 über	 den	 Verbrauch	 reinen	 hundertprozen-

tigen	Alkohols,	in	den	letzten	Jahrzehnten	stets	auf	den	vordersten	Rangplätzen.	Derzeit	nimmt	unser	

Land	mit	 10,4	Litern	den	5.	Rang	ein,	nach	Luxemburg,	Ungarn,	 Irland	und	Tschechien,	gefolgt	von	

Frankreich,	Portugal	und	Spanien.4

Beim	Bierverbrauch	lag	Deutschland	mit	116	Litern	im	Jahr	2003	an	dritter	Stelle	nach	Tschechien	und	

Irland,	 gefolgt	 dann	 von	 Österreich	 und	 Luxemburg.	 Beim	 Wein-	 und	 Schaumweinverbrauch	 hält	

Deutschland	derzeit	den	14.	Rangplatz	(an	der	Spitze	stehen	Luxemburg,	Frankreich	und	Italien).	Beim	

Spirituosenverbrauch	nimmt	Deutschland	derzeit	mit	knapp	sechs	Litern	den	17.	Platz	ein	(an	der	Spit-

ze	stehen	die	Russische	Föderation,	Lettland,	Zypern	und	Tschechien).

Im	Auftrag	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit	werden	seit	1990	in	Abständen	Repräsentativerhe-

bungen	zum	Gebrauch	psychoaktiver	Substanzen	durchgeführt.	Sie	weisen	im	Jahr	2004	eine	immer	

noch	recht	hohe,	wenngleich	im	Langfristvergleich	leicht	rückläufige	Tendenz	der	Verbreitung	und	

Häufigkeit	des	Alkoholkonsums	aus.	Männer	sind	vor	allem	bei	den	so	genannten	starken	Trinkern	um	

das	Sechsfache	stärker	belastet	als	Frauen;	für	Männer	stehen	Bier-	und	Spirituosen	an	der	Spitze	der	

Konsumskala,	für	Frauen	demgegenüber	Wein	und	Schaumweine.5

Bezüglich	 junger	Menschen	 zeigen	die	 im	Auftrag	der	 Bundeszentrale	 für	 gesundheitliche	Aufklä-

rung	durchgeführten	 Studien	 zur	 „Drogenaffinität	 Jugendlicher	 und	 junger	 Erwachsener	 im	Alter	

von	12	bis	25	Jahren“	unter	anderem	Folgendes:	Die	meisten	jungen	Menschen	haben	während	ihrer	

Entwicklung	Alkohol	kennen	gelernt	und	gegebenenfalls	auch	schon	in	höheren	Mengen	konsumiert.	

Die	 Mehrzahl	 junger	 Menschen	 konsumiert	 jedoch	 alkoholhaltige	 Getränke	 im	 jeweiligen	 Befra-

gungszeitraum	allenfalls	selten.	Bei	den	Konsumenten,	die	in	den	Studien	als	„regelmäßige	Trinker“	

bezeichnet	werden,	d.	h.	Personen,	die	mindestens	einmal	in	der	Woche	Alkohol	in	irgendeiner	Form	

zu	sich	nehmen,	zeigt	sich	im	Rahmen	eines	langfristig	fallenden	Trends	zuletzt	Folgendes:	Bierkonsu-

menten	waren	2004	22	%,	Weinkonsumenten	7	%	und	Spirituosenkonsumenten	noch	5	%.6	

Im	Überblick	zeigt	sich	für	den	Befragungszeitraum	2004:

„Fast	neun	Zehntel	(86	%)	[der	befragten	Jugendlichen	im	Alter	von	12	bis	25	Jahren]	haben	in	den	letz-

ten	 zwölf	Monaten	 Bier,	Wein,	 Spirituosen	 oder	 alkoholische	Mixgetränke	 getrunken.	 Die	meisten	

Jugendlichen	beginnen	Alkohol	zu	trinken,	wenn	sie	um	die	14	Jahre	alt	sind.	Das	Durchschnittsalter,	

in	dem	die	12-	bis	25-Jährigen	ihr	erstes	Glas	Alkohol	trinken,	ist	14,1	Jahre	(Männer:	14,0	Jahre;	Frauen:	

14,2	Jahre).	In	der	Altersgruppe	der	16-	bis	19-Jährigen	haben	dann	nahezu	alle	(97	%)	der	Jugendlichen	

ihre	 ersten	 Erfahrungen	mit	 dem	Alkohol	 gemacht,	 und	drei	Viertel	 (73	%)	 hatten	bereits	 ein-	 oder	

mehrmals	einen	Alkoholrausch.	In	diesem	Alter	ist	der	Alkoholkonsum	der	Jugendlichen	am	höchs-

ten,	sowohl	bei	der	Häufigkeit	des	Alkoholkonsums,	bei	den	getrunkenen	Mengen	und	vor	allem	auch	

4	 Vgl.	dazu	und	vielen	weiteren	Details	AuGustin,	R.	und	L.	KrAus,	2005,	S.	29	ff.;	meyer,	C.	und	U.	John,	2005,	S.	7	ff.
5	 Vgl.	zuletzt	viele	Vergleichsdaten	bei	KrAus,	L.	u.	a.,	2005,	S.	119	ff.	Zu	früheren	Entwicklungen	siehe	deutsche hAuptstelle 

GeGen die suchtGeFAhren	(Hg.),	1999,	S.	128	ff.	sowie	KrAus, l. u.	a.,	2003,	S.	118	ff.	mit	weiteren	Einzelheiten.
6	 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG	(Hg.),	2004b,	Teilband	Alkohol,	S.	5.
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beim	riskanten	Alkoholtrinken.	Die	älteren	Jugendlichen	im	Alter	von	20	bis	25	Jahren	trinken	dann	

wieder	etwas	weniger.“7

Zum	Unterschied	zwischen	den	Geschlechtern	ist	Folgendes	bemerkenswert:

„Männliche	Jugendliche	trinken	häufiger	und	mehr	Alkohol	als	weibliche	Jugendliche.	(…)	43	%	trinken	

mindestens	einmal	im	Monat	Bier,	bei	den	Männern	sind	es	58	%	und	bei	den	Frauen	27	%.	Insgesamt	

trinken	23	%	der	Jugendlichen	Spirituosen,	29	%	der	jungen	Männer	und	17	%	der	Frauen.	Eine	Ausnah-

me	macht	der	Wein	(einschließlich	Sekt):	31	%	der	Männer	trinken	ihn	mindestens	einmal	im	Monat,	

aber	42	%	der	Frauen.	Insgesamt	beträgt	der	Anteil	monatlicher	Weintrinker	unter	den	Jugendlichen	

36	%.	 Abweichend	 von	 den	 übrigen	Getränkearten	 steigt	 der	monatliche	Weinkonsum	der	 Jugend-

lichen	kontinuierlich	mit	dem	Alter	an.	Die	Hälfte	 (49	%)	der	20-	bis	 25-Jährigen	 trinkt	 einmal	oder	

mehrmals	im	Monat	Wein	oder	Sekt.“8	Männliche	und	weibliche	Jugendliche	unterscheiden	sich,	wie	

auch	schon	früher,	besonders	deutlich	in	den	Trinkmengen.	Misst	man	den	Unterschied	anhand	des	

konsumierten	reinen	Alkohols,	so	waren	dies	2004	bei	jungen	Männern	durchschnittlich	97	Gramm,	

bei	jungen	Frauen	durchschnittlich	39	Gramm.	Mehr	als	120	Gramm	pro	Woche	konsumierten	nur	8	%	

der	jungen	Frauen,	aber	26	%	der	jungen	Männer.	

Zwischen	 Januar	und	März	2000	wurden	Münsteraner	Schüler	 in	einer	Vollerhebung	der	7.	Klassen	

und	Stichproben	aus	den	9.	und	11.	Jahrgangsstufen	von	Sonder-,	Haupt-,	Real-	und	Berufschulen	sowie	

Gymnasien	befragt.	Bei	einer	hohen	Rücklaufquote	von	87	%	bis	96	%	konnten	im	Ergebnis	rund	3.800	

Fragebögen	ausgewertet	werden9,	was	eine	stabile	Aussagekraft	der	Befunde	gewährleistet.	Rund	31	%	

aller	Schüler	gaben	an,	mindestens	einmal	im	Monat	betrunken	gewesen	zu	sein,	einmal	in	der	Woche	

noch	20	%,	mehrmals	pro	Woche	4	%.	Bei	den	Schülern	der	11.	Klassen	lagen	die	Werte	erwartungsge-

mäß	am	höchsten:	61	%	monatlich,	42	%	wöchentlich,	knapp	9	%	sogar	mehrmals	in	der	Woche.10	

Besondere	Probleme	haben	 in	 jüngeren	 Jahren	die	alkoholischen	Mixgetränke,	 insbesondere	die	 so	

genannten	Alkopops,	bereitet.	Gemäß	den	Drogenaffinitätsstudien	ist	der	regelmäßige	Konsum	von	

Mixgetränken	zwischen	2001	und	2004	von	8	%	auf	16	%	gestiegen.	Dieser	Anstieg	ist	größtenteils	auf	

den	gestiegenen	Konsum	von	Alkopops	zurückzuführen,	denn	der	regelmäßige	Konsum	herkömm-

licher	alkoholischer	Mixgetränke	ist	nur	geringfügig	angewachsen.	Insgesamt	54	%	der	12-	bis	25-jäh-

rigen	Jugendlichen	(56	%	bei	den	männlichen	und	51	%	bei	den	weiblichen)	trinken	danach	mindestens	

einmal	im	Monat	alkoholische	Mixgetränke.	Bei	den	12-	bis	15-Jährigen	belaufen	sich	die	Angaben	für	

2004	auf	28	%,	bei	den	16-	bis	19-Jährigen	auf	71	%.	Die	im	Jahr	2004	eingeführte	Besteuerung	der	Alko-

pops	hat	offenbar	den	Trend	schnell	gestoppt,	möglicherweise	sogar	eine	Trendwende	eingeleitet.11

Riskantes	Trinken	bis	zum	so	genannten	„binge	drinking“	ist	ebenfalls	nach	wie	vor	bevorzugt	eine	

Männerdomäne,	 obwohl	 es	 auch	 unter	 Frauen	 zunehmend	 gefährdete	 Trinkerinnen	 gibt:	 45	%	 der	

Männer	 und	 33	%	 der	 Frauen	 hatten	 in	 den	 letzten	 zwölf	Monaten	 vor	 der	 Befragung	 2004	 einmal	

oder	mehrmals	einen	Alkoholrausch;	43	%	der	Männer	und	25	%	der	Frauen	hatten	 in	den	der	Befra-

gung	vorangehenden	30	Tagen	mindestens	einmal	fünf	oder	mehr	Alkoholgetränke	hintereinander	

7	 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG	(Hg.),	2004b,	Teilband	Alkohol,	S.	5	mit	Details,	S.	7	ff.
8	 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.),	2004a	(www.bzga.de).
9	 Boers,	K.	und	P.	Kurz,	2000,	S.	13	f.
10	 Vgl.	ebenda,	S.	22	mit	Schaubild	für	die	Klassenstufen.
11	 Vgl.	BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.),	2004b,	Teilband	Alkohol,	und	2005b	mit	spezifischen	Aussagen	

zum	Wandel	von	2004	auf	2005.
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Schaubild �.�-�: Selbstberichtete Trunkenheit und Drogenkonsum bei Erstsemestern  
der Universität Gießen, Befragungen zwischen ���� und �00�,  
Lebenszeitprävalenzen
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Datenquelle: KREUZER, A., 2005.

Schaubild 3.5-1: Selbstberichtete Trunkenheit und Drogenkonsum bei Erstsemestern der
 Universität Gießen – Befragungen zwischen 1978 und 2005
 – Lebenszeitprävalenzen –
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Datenquelle:	 Kreuzer, a.,	2005.

getrunken.	Rund	5	%	der	Befragten	hatten	solch	ein	gefährdendes	Trinkverhalten	sechsmal	oder	noch	

öfter	gezeigt.12	Dass	solche	Werte	nicht	exzeptionell	sein	müssen,	dass	der	Alkohol	vielmehr	auch	in	

anderen	europäischen	Ländern	inzwischen	genuiner	Teil	der	jugendlichen	Alltagskultur	ist,	lässt	sich	

dem	in	England	und	Wales	durchgeführten	„Youth	Lifestyles	Survey“	entnehmen.13

Empirische	Studien	an	ausgewählten	Gruppen	junger	Menschen	zeigen	ein	(möglicherweise	regional	

gefärbtes)	noch	deutlicheres	Bild.	 Im	Rahmen	der	 schon	 seit	 vielen	 Jahren	 von	Arthur	 Kreuzer	 und	

Mitarbeitern	durchgeführten	 so	 genannten	 „Gießener	Dunkelfeldbefragungen“	wurden	 zuletzt	 im	

Wintersemester	 2004/2005	 alle	 Erstsemester	der	Universität	Gießen	auch	nach	 ihrem	Umgang	mit	

Alkohol	und	Drogen	befragt.	 Insgesamt	96	%	der	männlichen	und	81	%	der	weiblichen	Studierenden	

gaben	dabei	an,	schon	einmal	in	ihrem	Leben	betrunken	gewesen	zu	sein.	In	den	zwei	Monaten	vor	

der	Befragung	gaben	95	%	(bzw.	44	%)	ein	Betrunkensein	an	und	mehr	als	fünfmalige	Trunkenheit	in	

diesen	zwei	Monaten	immerhin	noch	18	%	(bzw.	4	%).	Rund	9	%	der	männlichen	Befragten	und	rund	8	%	

der	weiblichen	Befragten	hatten	bereits	im	Alter	von	13	Jahren	Erfahrungen	mit	Betrunkensein.14	

12	 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG	(Hg.),	2004b,	Teilband	Alkohol,	S.	6.
13	 Vgl.	hArrinGton,	V.,	2000,	S.	1	f.	mit	weiteren	Details	und	methodischen	Anmerkungen;	ArmstronG,	D.	u.	a.,	2005.
14	 Entnommen	aus	Kreuzer,	A.,	2005,	S.	3.	Vgl.	für	einen	früheren	Jahrgang	ausführlich	Berner,	S.,	2000,	S.	3.
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Schaubild �.�-�: Selbstberichtete aktuelle Trunkenheit und aktueller Drogenkonsum bei 
Erstsemestern in Gießen in den Jahren ����–�00�, 
Prävalenzzeitraum: letzte zwei Monate 
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Datenquelle: KREUZER, A., 2005. 

Schaubild 3.5-2: Selbstberichtete aktuelle Trunkenheit und aktueller Drogenkonsum bei 
 Erstsemestern in Gießen in den Jahren 1976-2005 
 – Prävalenzzeitraum: letzte zwei Monate – 
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Datenquelle:	 Kreuzer, a.,	2005.

Für	dieses	Kapitel	wurden	die	Gießener	Befragungen	über	mehrere	Wellen	hinweg,	nämlich	für	den	Zeit-

raum	von	1976	bis	2005,	sekundär	aufbereitet.	Das	nachfolgende	Schaubild	3.5-1	verdeutlicht	die	durch-

weg	hohe	„Lebenszeiterfahrung“	Gießener	männlicher	Studenten	mit	Betrunkensein,	während	sich	bei	

den	Studentinnen	ein	eher	allmählich	ansteigender	Trend	andeutet.	Demgegenüber	zeigen	die	Präva-

lenzraten	 für	Drogenkonsum,	 alle	 Arten	 zusammengenommen,	 bei	 beiden	Geschlechtern	 einen	 stei-

genden	Trend,	wobei	das	Niveau	immer	noch	zwischen	30	%	und	40	%	niedriger	als	beim	Alkohol	liegt.

Bei	einem	Blick	auf	die	Ergebnisse	zur	Frage,	ob	die	 jungen	Studierenden	(auch)	 in	den	letzten	zwei	

Monaten	vor	der	Befragung	betrunken	gewesen	waren	oder	ob	sie	illegale	Drogen	konsumiert	hatten,	

zeigt	sich	anhand	von	Schaubild	3.5-2	bezüglich	des	Alkohols	ein	eher	stabiler	Abwärtstrend,	hinge-

gen	gerade	bei	den	jungen	Männern	bezüglich	der	Drogen	ein	beachtlicher	Aufwärtstrend.	Der	Dro-

gentrend	kann	ohne	Kontextangaben	nicht	verlässlich	interpretiert	werden,	passt	jedoch	insgesamt	

zu	dem	Bild,	das	sich	sonst	für	den	Konsum	illegaler	Drogen	in	Deutschland	und	Europa	ergibt	(s.	u.	

Abschnitt	3.5.5.2).

3.5.2.2 Konsum und Missbrauch illegaler Drogen im Kontext legaler Drogen
Bezüglich	des	Konsums	illegaler	Drogen	ist	zunächst	die	von	Kriminologen	der	Universität	Hamburg	

im	 Jahr	 2004	 durchgeführte	 Schülerbefragung	 bei	 Schülern	 der	 9.	 Klasse	 und	 des	 Berufsvorberei-
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tungsjahrs	 in	 verschiedenen	 deutschen	 Städten15	 aufschlussreich.	 Beim	 wöchentlichen	 und	 auch	

monatlichen	Konsum	von	Drogen	stand,	durch	das	Rauchen	vorwiegend	von	Zigaretten,	das	Nikotin	

im	Vordergrund.16	Im	monatlichen	Konsum	kam	danach	der	Alkohol	in	Form	von	Bier	und	Wein,	erst	

dann	Cannabis	 in	 Form	 von	Haschisch	 oder	Marihuana.	 Im	wöchentlichen	Konsum	 stand,	 freilich	

auf	vergleichsweise	niedrigem	Niveau,	Cannabis	bereits	mit	Alkohol	gleich.17	Tabelle	3.5-1	zeigt	dies	

anschaulich	und	lässt	zugleich	erkennen,	dass	andere	illegale	Drogen	bei	den	Schülern	nur	von	einer	

kleinen	Minderheit	konsumiert	werden.

Tabelle �.�-�: Prävalenz des Substanzgebrauchs bei jungen Menschen verschiedener Städte im 
Jahr �00�, Ergebnisse einer Schülerbefragung

Art der Substanz, die im  
letzten Jahr vor der Befragung 
konsumiert wurde

wöchentlicher bis  
täglicher Konsum

Konsum mindestens 
mehrmals pro Monat

Konsum überhaupt  
im vergangenen Jahr,  

mindestens einmal

Zigaretten, Tabak 29,7	% 36,4	% 59,9	%

Bier, Wein 6,7	% 32,6	% 79,5	%

Haschisch, Marihuana 5,7	% 11,0	% 27,7	%

Schnaps, Whisky 2,4	% 15,5	% 59,6	%

Speed 0,2	% 0,6	% 2,8	%

Ecstasy 0,1	% 0,7	% 3,1	%

LSD 0,1	% 0,4	% 2,4	%

Kokain 0,1	% 0,4	% 2,4	%

Heroin 0,1	% 0,3	% 1,3	%

Datenquelle:	 Brettfeld, K.	u.	a.,	2005a.

Bei	der	Münsteraner	Schülerstudie	2000	gaben	rund	17	%	der	befragten	Schüler	ab	der	7.	Klasse	auf-

wärts	 insgesamt	 an,	mindestens	 einmal	 im	 Jahr	 vor	 der	 Befragung	 illegale	Drogen	 genommen	 zu	

haben,	und	rund	9	%	berichteten	von	mindestens	fünfmaligem	Konsum,	ganz	überwiegend	Haschisch	

und	Marihuana.	Bei	den	Schülern	der	11.	Klassen	stiegen	die	Werte	auf	32	%	bzw.	19	%	an.18

Nach	den	vom	Münchner	Institut	für	Therapieforschung	(IFT)	für	das	Bundesministerium	für	Gesund-

heit,	Bundeszentrale	für	gesundheitliche	Aufklärung,	durchgeführten	Repräsentativerhebungen	bei	

Erwachsenen	im	Alter	von	18	bis	59	Jahren	deuten	die	jüngeren	Befunde	auf	eine	deutliche	Zunahme	

des	Konsums	illegaler	Drogen	in	der	Allgemeinbevölkerung	hin.	Opiate	bleiben	als	einzige	Ausnah-

me	entsprechend	einem	längeren	Trend	stabil.	Bei	allen	anderen	Drogen	sind	die	Prävalenzraten	des	

Gebrauchs	 gestiegen,	 namentlich	 bei	 den	 18-	 bis	 39-Jährigen.	 Dominant	 ist	 die	 Zunahme	 des	 Can-

nabiskonsums,	und	insoweit	spiegelt	sich	 in	Deutschland	ein	Trend	wider,	der	auch	sonst	verbreitet	

in	anderen	Staaten	Europas	zu	finden	ist.	Beim	derzeit	letzten	Epidemiologischen	Suchtsurvey	2003	

ergaben	sich	u.	a.	folgende	Einzelbefunde:19	

15	 Delmenhorst,	Friesland,	Hannover	und	Osnabrück.
16	 Zu	 vergleichbaren	bundesweit	 repräsentativen	 Erhebungen	 vgl.	 zuletzt	 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG 

(Hg.),	2004d,	Teilband	Rauchen,	und	außerdem	den	Sonderbericht	2005a.
17	 Zusätzlich	interessant	ist	eine	Auswertung	nach	Schultypen.	Dabei	zeigte	sich	eine	besonders	hohe	Affinität	der	Haupt-

schüler	zum	Rauchen:	53	%	rauchten	wöchentlich	oder	öfter	gegenüber	39	%	der	Realschüler,	36	%	der	Schüler	von	inte-

grierten	Gesamtschulen	u.	ä.	sowie	noch	23	%	der	Gymnasiasten.	Bei	den	anderen	Drogen	war	der	Konsum	erstens	viel	

geringer	und	zweitens	gleichmäßiger	verteilt.
18	 Boers,	K.	und	P.	Kurz,	2000,	S.	22.
19	 Repräsentativbefragung	zum	Gebrauch	und	Missbrauch	psychoaktiver	Substanzen	2003;	vgl.	KrAus, l. u.	a.,	2005,	S.	19	ff.,	

mit	zahlreichen	weiteren	Detailergebnissen.
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	 Rund	31	%	der	Männer	und	rund	19	%	der	Frauen	hatten	mindestens	einmal	in	ihrem	Leben	illegale	

Drogen	konsumiert.

	 Jeder	 Vierte	 in	 der	 Altersgruppe	 der	 18-	 bis	 39-Jährigen	 hatte	 Erfahrungen	 mit	 Cannabis,	 dem	

gegenüber	nur	zwischen	2	%	und	3	%	Erfahrungen	mit	Kokain,	halluzinogenen	Pilzen,	LSD,	Amphet-

aminen/Metamphetaminen	oder	auch	Amphetaminderivaten	(wie	Ecstasy);	mit	Heroin	(0,6	%)	oder	

Crack	(0,4	%)	waren	die	Erfahrungen	noch	seltener.

	 Zwischen	 1970	 und	 1995	 hatte	 sich	 das	 modale	 Einstiegsalter	 in	 den	 Cannabiskonsum	 bei	 den	

erwachsenen	Befragten	ziemlich	stabil	bei	18	Jahren	gehalten,	seither	zeigt	sich	eine	Verschiebung	

hin	zu	16	Jahren.

	

Bei	den	Teilstichproben	der	18-	bis	24-jährigen	Befragten	ist	die	Lebenszeitprävalenz	gerade	bei	Can-

nabis	 langfristig	 sehr	 kontinuierlich	gestiegen:	 In	den	westlichen	Bundesländern	beträgt	nach	der	

Studie	2003	der	Wert	nunmehr	rund	44	%.	In	den	östlichen	Bundesländern	ist	der	Wert	von	ursprüng-

lich	2	%	auf	nunmehr	rund	42	%	gestiegen.	Die	12-Monatsprävalenz	stieg	bis	2003	im	Westen	auf	22,1	%	

und	im	Osten	auf	19,6	%.20

Bezüglich	junger	Menschen	zwischen	12	und	25	Jahren	erlauben	die	bereits	beim	Alkohol	erwähnten	

Drogenaffinitätsstudien	im	Auftrag	der	Bundeszentrale	für	gesundheitliche	Aufklärung	weitere	Ein-

blicke.	Im	Vergleich	zu	anderen	Substanzen	wie	Tabak	und	Alkohol	ist	der	Anteil	derjenigen,	die	noch	

nie	illegale	Drogen	probiert	oder	sie	nur	zeitweise	genommen	haben,	deutlich	höher.	Die	Lebenszeit-

prävalenz	des	Konsums	hatte	 sich	bereits	 im	 Jahr	 1997	zwischen	den	alten	und	den	neuen	Ländern	

ziemlich	angeglichen.21	Anhand	der	letzten	Befragungswelle	2004	der	Drogenaffinitätsstudien	lässt	

sich	 zusammenfassend	 Folgendes	 feststellen:	 Mit	 49	%	 hat	 knapp	 die	 Hälfte	 der	 12-	 bis	 25-Jährigen	

schon	einmal	Drogen	angeboten	bekommen,	bei	den	20-	bis	25-Jährigen	sind	es	63	%.	Mit	33	%	hat	ein	

Drittel	der	jungen	Menschen	schon	einmal	Drogen	probiert	oder	auch	mehrmals	zu	sich	genommen,	

bei	den	20-	bis	25-Jährigen	sind	es	44	%.	Im	Vordergrund	des	Konsums	steht	nach	wie	vor	Cannabis	in	

Form	von	Haschisch	oder	Marihuana	mit	24	%.	Der	Konsum	anderer	Drogen	(mit	oder	ohne	gleichzei-

tigem	Cannabiskonsum)	 fällt	dagegen	mit	 rund	8	%	deutlich	ab;	es	haben	 im	Einzelnen	konsumiert	

(Mehrfachnennungen)	je	4	%	Ecstasy,	Amphetamine	und	psychoaktive	Pflanzen	und	Pilze,	je	2	%	Koka-

in	oder	LSD,	weniger	als	1	%	Heroin	oder	Crack.22	Einen	Überblick	über	die	zwischen	2001	und	2004	ver-

gleichsweise	stabile	Lage	bei	Drogenangebot	und	Drogenkonsum,	mit	allenfalls	 leichten	Anstiegen	

im	Detail,	vermittelt	die	folgende	Tabelle	3.5-2.	Neuere	Einzelstudien	deuten	auf	einen	seither	wieder	

zurückgehenden	Konsum	in	einzelnen	deutschen	Regionen	hin.

20	 Zu	den	früheren	Daten	siehe	den	Abschnitt	„Nichtpolizeiliche	Erkenntnisse“	im	Rauschgiftjahresbericht	1998,	Bundesre-

publik	Deutschland,	hrsg.	vom	BundesKriminAlAmt,	1999,	S.	83	ff.	Neuere	Daten	im	Bundeslagebild	Rauschgift	2004,	hrsg.	

vom	BundesKriminAlAmt	2005,	S.	13–17.	Drogen-	und	Suchtbericht	2004,	hrsg.	von	der	droGenBeAuFtrAGten der BundesreGie-

runG,	2005,	S.	59	ff.	Zu	sozialwissenschaftlichen	Analysen	des	alltäglichen	Drogenkonsums	siehe	beispielsweise	FreitAG,	

M.	und	K.	hurrelmAnn	(Hg.),	1999.
21	 Vgl.	zu	einer	detaillierten	Analyse	für	Ost-Berlin	KAppeler,	M.	u.	a.,	1999.
22	 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.),	2004c,	Teilband	Illegale	Drogen,	S.	4	ff.	 Interessante	vergleichende	

Ergebnisse	 vermittelt	 die	 umfangreiche	 Europäische	 Schülerstudie,	 an	 der	 sich	 in	 Deutschland	 sechs	 Bundesländer	

beteiligten.	Vgl.	dazu	den	Forschungsbericht	von	KrAus, l. u.	a.,	2004.	Zu	einer	auf	Hamburg	konzentrierten	empirischen	

Studie	über	die	Determinanten	des	Einstiegs	in	den	Konsum	von	Crack	siehe	stierle, 2006.
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Tabelle �.�-�: Drogenaffinität junger Menschen in den Jahren �00� und �00�, repräsentative 
Befragung von ��- bis ��-Jährigen

Art der erfragten Prävalenzen �00� in % �00� in %

im bisherigen Leben schon Drogen angeboten bekommen 48 49

überhaupt schon Drogen genommen (Lebenszeitprävalenz) 27 32

mehr als zweimal im Leben Drogen genommen 15 18

während des Jahres Drogen genommen (��-Monatsprävalenz) 13 13

während des letzten Jahres mindestens zehnmal Drogen genommen 3 3

gegenwärtiger Konsum (zum Zeitpunkt der Befragung) 5 5

Datenquellen:		 Bundeszentrale für GesundHeitlicHe aufKlärunG (Hg.),	2004c;	BundesKriMinalaMt	(Hg.),	Bundeslagebild	Rauschgift	2004.

Schon	bei	den	Drogenangeboten	wird	der	dynamische	Einfluss	des	Alters	und	der	damit	verbunde-

nen	Änderungen	 im	Freizeit-,	Kontakt-	und	Arbeitsbereich	deutlich.	Bei	den	Angeboten	gerade	von	

Haschisch	und	Marihuana,	mit	denen	die	 jungen	Menschen	konfrontiert	werden,	dominieren,	ent-

sprechend	früheren	Erhebungsbefunden,	solche,	die	sich	aus	alltäglichen	Kontakten	und	Freizeitge-

wohnheiten	der	Freunde	und	Bekannten	der	 jungen	Menschen	quasi	zwanglos	ergeben.	Bei	den	im	

Jahr	2004	befragten	12-	bis	15-Jährigen	hatten	16	%	Drogen	insgesamt	angeboten	bekommen,	bei	14	%	

war	es	Cannabis	in	der	einen	oder	anderen	Form.	Bei	den	16-	bis	19-Jährigen	stiegen	die	Drogenange-

bote	bereits	auf	58	%	(Cannabis	=	54	%).	Bei	den	20-	bis	25-Jährigen	erreichte	der	Angebotswert	schließ-

lich	die	Marke	von	67	%	(Cannabis	=	63	%).23	

Schaubild �.�-�: �eränderung der ��-Monatsprävalenz des Konsums illegaler Drogen bei 
jungen Menschen im Alter zwischen �� und �� Jahren zwischen ���� und 
�00�
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Datenquelle: BUNDESZENTRALE  FÜR GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG (Hg.), 2004c.

Schaubild 3.5-3: Veränderung der 12-Monats-Prävalenz des Konsums illegaler Drogen bei 
 jungen Menschen im Alter zwischen 12 und 25 Jahren zwischen 1997 und 2004
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Datenquelle:		 Bundeszentrale für GesundHeitlicHe aufKlärunG (Hg.), 2004c.

Naturgemäß	geringer	sind	die	Quoten	derjenigen,	die	angeben,	in	den	letzten	zwölf	Monaten	vor	der	

Befragung	dann	tatsächlich	illegale	Drogen	konsumiert	zu	haben.	Betrachtet	man	hier	die	Entwick-

lung	über	die	drei	Befragungswellen	der	Bundeszentrale	 für	gesundheitliche	Aufklärung	zwischen	

23	 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.),	2004,	S.	6,	16,	19	f.
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1997	und	2004	hinweg,	so	zeigt	sich,	wie	das	Schaubild	3.5-3	verdeutlicht,	bei	den	12-bis	15-Jährigen	

ein	 leichter	Anstieg,	bei	den	 16-	bis	 19-Jährigen	ein	merklicher	Anstieg,	bei	den	20-	bis	 25-Jährigen	

dagegen	im	Wesentlichen	kein	Wandel.

Der	weit	überwiegende	Teil	dieses	Konsums	betrifft	Cannabis;	im	Jahr	2004	machte	er	bei	den	12-	bis	

15-Jährigen	praktisch	den	gesamten	Konsum	aus	und	lag	auch	bei	den	anderen	Altersgruppen	deut-

lich	über	90	%.

In	der	Mehrzahl	der	Fälle	des	Drogenkonsums	 junger	Menschen	handelt	es	 sich	um	ein	vorüberge-

hendes	 Phänomen.	 Man	 kann	 dies	 an	 einem	 Vergleich	 der	 Entwicklung	 von	 Lebenszeitprävalenz-

raten	 einerseits	 und	 der	 12-Monatsprävalenzraten	 andererseits	 anschaulich	 demonstrieren.	Hierzu	

liefern	 die	 Studien	 im	 Auftrag	 der	 Bundeszentrale	 für	 gesundheitliche	 Aufklärung	 Daten	 für	 acht	

Befragungswellen	zwischen	1979	und	2004.	Schaubild	3.5-4	lässt	erkennen,	dass	gerade	im	Zeitraum	

zwischen	 1993	 und	 2004	 der	 Anteil	 derjenigen,	 die	 irgendwann	 im	 Lebensverlauf	mindestens	 ein-

mal	illegale	Drogen	konsumiert	haben,	im	Vergleich	zum	vorigen	Zeitraum	zwischen	1979	und	1989	

erheblich	angestiegen	ist,	nämlich	von	rund	15	%	auf	knapp	30	%.	Die	aktuellen	jährlichen	Konsumra-

ten	schwanken	jedoch	nur	relativ	gering	nach	oben	und	unten	um	die	5	%-Marke.

Schaubild �.�-�: Konsum illegaler Drogen durch ��- bis ��-Jährige im Zeitvergleich  
zwischen ���� und �00�: Gegenüberstellung von Lebenszeitprävalenz und 
��-Monatsprävalenz
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Datenquelle: BUNDESZENTRALE FÜR GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG (Hg), 2004c. 

Schaubild 3.5-4: Konsum illegaler Drogen durch 12- bis 25-Jährige im Zeitvergleich  
 zwischen 1979 und 2004: Gegenüberstellung von Lebenszeitprävalenz  
 und 12-Monats-Prävalenz 
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aktueller Drogengebrauch 
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Datenquelle:	 Bundeszentrale für GesundHeitlicHe aufKlärunG (Hg), 2004c.

Diese	Ergebnisse	stehen	im	Einklang	mit	Resultaten	der	„Europäischen	Schülerstudie	zu	Alkohol	und	

anderen	Drogen“	 (ESPAD),	 an	 der	 sich	Deutschland	 im	 Jahr	 2003	 erstmals	 beteiligt	 hat.	 Diese	 vom	

Europarat	initiierte	Studie	untersucht	Umfang,	Einstellungen	und	Risiken	des	Alkohol-	und	Drogen-

konsums	unter	Schülern.	An	der	deutschen	Studie	haben	sich	die	Bundesländer	Bayern,	Berlin,	Bran-

denburg,	Hessen,	Mecklenburg-Vorpommern	und	Thüringen	beteiligt.	Insgesamt	nahmen	an	der	im	
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März	 und	April	 2003	 als	 schriftliche	 Befragung	 im	Klassenverband	durchgeführten	Untersuchung	

11.043	Schüler	der	9.	und	10.	Jahrgangsstufe	teil.	33	%	der	Schüler	berichteten,	 in	 ihrem	Leben	schon	

einmal	eine	 illegale	Droge	probiert	 zu	haben.	Mit	31	%	 ist	Cannabis	die	am	häufigsten	konsumierte	

Substanz.	Andere	illegale	Substanzen	wurden	von	weniger	als	5	%	der	Befragten	im	Leben	mindestens	

einmal	probiert.	Im	Jahr	vor	der	Erhebung	haben	26	%	der	Jugendlichen	mindestens	einmal	eine	ille-

gale	Substanz	(darunter	Cannabis:	24	%)	probiert	und	15	%	in	den	letzten	30	Tagen	(darunter	Cannabis:	

14	%).	Von	Cannabiskonsum	berichten	jeweils	mehr	Jungen	als	Mädchen.	Für	die	übrigen	Substanzen	

zeigen	sich	keine	relevanten	Unterschiede	zwischen	Jungen	und	Mädchen.	Verglichen	mit	den	relativ	

hohen	 Erfahrungswerten	 des	 Cannabiskonsums	 ist	 eine	 häufigere	 Einnahme	 dieser	 Substanz	 eher	

selten.	In	den	letzten	30	Tagen	gaben	5	%	der	Jugendlichen	an,	öfter	als	einmal	pro	Woche	Cannabis	

konsumiert	zu	haben.

Bei	 der	 in	 mancher	 Hinsicht	 besonderen	 Gruppe	 der	 Studienanfänger	 wäre	 man	 nicht	 erstaunt,	

bezüglich	der	Drogenangebote	auf	im	Vergleich	zur	gesamten	Altersgruppe	noch	etwas	höhere	Werte	

zu	kommen.	In	der	Tat	deuten	die	Daten	der	Gießener	Delinquenzbefragungen	genau	in	diese	Rich-

tung.	Bei	der	einigermaßen	zeitgleich	zur	letzten	Drogenaffinitätsstudie	durchgeführten	Befragung	

im	Wintersemester	2004/2005	hatten	rund	76	%	der	im	Schnitt	21	Jahre	alten	Erstsemester	angegeben,	

schon	jemals	Drogen	angeboten	bekommen	zu	haben;	bezüglich	Cannabis	waren	es	68	%.24	Anhand	

von	Schaubild	3.5-5,	das	mehrere	Befragungswellen	zusammenfasst,	um	kurzfristige	Schwankungen	

zu	 nivellieren,	 wird	 deutlich,	 dass	 erstens	 bei	 den	 männlichen	 Studierenden	 die	 „Angebotslage“	

durchweg	ausgeprägter	 ist	als	bei	den	weiblichen	Studierenden	und	dass	zweitens	 sich	 inzwischen	

Ecstasy	neben	Cannabis	beachtlich	in	den	Vordergrund	geschoben	hat.

Der	 Konsum	 legaler	 und	 der	 Konsum	 illegaler	 Drogen	 sind	 bei	 den	 meisten	 Menschen	 lebensge-

schichtlich	 eng	 miteinander	 verknüpft,	 wie	 bereits	 frühere	 empirische	 Untersuchungen	 ergeben	

haben.	Eine	Studie,	die	das	eindringlich	demonstriert,	ist	das	umfangreiche	„Cannabisprojekt“.25	Bei	

der	jüngsten	Drogenaffinitätsstudie	des	Jahres	2004	an	12-	bis	25-Jährigen	zeigen	sich	Sequenzen,	die	

denen	aus	den	 1990er	 Jahren	 in	der	Grundstruktur	ähnlich	 sind,	wobei	hier	 jedoch	das	Nikotin	die	

Rolle	der	ersten	„Einstiegsdroge“	anstelle	des	Alkohols	übernommen	hat:

„Es	beginnt	mit	Rauchen.	Das	Durchschnittsalter,	in	dem	die	erste	Zigarette	probiert	wird,	beträgt	13,6	

Jahre.	Nicht	viel	später,	mit	14,1	Jahren,	haben	die	12-	bis	25-Jährigen	ihr	erstes	Glas	Alkohol	getrunken.	

Bis	sich	riskanteres	Verhalten	entwickelt,	wie	tägliches	Rauchen	oder	Trinken	bis	zum	Alkoholrausch,	

dauert	es	weitere	eineinhalb	bis	zwei	Jahre:	Ihren	ersten	Alkoholrausch	haben	die	12-	bis	25-jährigen	

Jugendlichen	mit	durchschnittlich	15,5	Jahren,	mit	15,6	Jahren	fangen	sie	an,	täglich	zu	rauchen.	Im	

Durchschnitt	vergeht	ein	weiteres	Jahr,	bis	zum	ersten	Mal	Cannabis	probiert	wird	(vorausgesetzt,	es	

wird	überhaupt	genommen).	Jugendliche,	die	andere	Drogen,	beispielsweise	Ecstasy,	probieren,	sind	

im	Durchschnitt	mit	17,3	Jahren	noch	etwas	älter	(….).	Die	Jugendlichen	machen	ihre	Erfahrungen	mit	

den	verschiedenen	psychoaktiven	Substanzen	(und	zunehmend	riskanteren	Konsummustern)	also	im	

Allgemeinen	Schritt	für	Schritt	in	einem	sequentiellen	Prozess.	Auf	jeder	Stufe	dieses	Prozesses	besteht	

jedoch	die	Möglichkeit	auszusteigen	und	den	nächsten	Schritt	nicht	zu	machen.“26

24	 Kreuzer,	A.,	2005,	S.	2,	3	und	5.
25	 KleiBer,	D.	u.	a.,	1998,	S.	23	ff.	(Beschreibung	der	Stichprobe	mit	Detailangaben).	Durchschnittsalter	26,6	Jahre.	Zu	Einzel-

heiten	siehe	1.	PSB,	Kap.	2.8.
26	 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.),	 2004c,	 Teilband	 Illegale	 Drogen,	 S.	40.	 Zum	 Einstiegsalter	 beim	

Rauchen	und	zur	aktuellen	Verbreitung	des	Rauchens	in	der	Bevölkerung	siehe	die	Ergebnisse	des	jüngsten	Mikrozensus	

2005	bei	stAtistisches BundesAmt (Hg.),	2006,	Kapitel	6:	Rauchgewohnheiten,	S.	61	ff..
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Schaubild �.�-�: Angebotene Drogen bei Erstsemestern in Gießen in den Jahren ����–�00�, 
Mehrfachantworten
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Datenquelle: KREUZER, A., 2005. 

Schaubild 3.5-5: Angebotene Drogen bei Erstsemestern in Gießen in den Jahren 1999-2005 
 – Mehrfachantworten – 
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Datenquelle:	 Kreuzer,	A.,	2005.

Die	 recht	 ausgeprägte	 wechselseitige	 Abhängigkeit	 des	 Cannabiskonsums	 vom	 Rauchen	 und	 vom	

heftigen	Alkoholkonsum27	wird	an	folgenden	Zahlen	der	Drogenaffinitätsstudie	deutlich:	Von	den	bis	

zu	25-jährigen	Nichtrauchern	hatten	5	%	jemals	Cannabis	und	1	%	andere	Drogen	genommen,	von	den	

Rauchern	waren	es	44	%	bzw.	11	%.	Von	den	Alkoholkonsumenten,	die	nie	einen	Alkoholrausch	gehabt	

hatten,	hatten	6	%	Cannabis	und	1	%	andere	Drogen	genommen;	bei	den	Befragten	mit	bis	zu	fünfma-

ligem	Rauscherleben	hatten	38	%	Cannabis	und	7	%	andere	Drogen	genommen;	bei	den	sechsmal	und	

öfter	Berauschten	stiegen	die	Werte	auf	67	%	bzw.	20	%.	Ergänzend	ist	 interessant	zu	sehen,	dass	von	

den	Cannabisabstinenten	1	%	Erfahrung	mit	illegalen	Drogen	hatte,	während	es	bei	den	Cannabiskon-

sumenten	22	%	waren.28

Daran	 kann	 man	 die	 übergreifende	 Frage	 anknüpfen,	 ob	 aufgrund	 derartiger	 epidemiologischer	

Ergebnisse	 zum	Konsum	verbotener	Drogen	 von	 einem	generellen	Verfall	 der	 Bereitschaft	 gespro-

chen	werden	kann	oder	sogar	muss,	sich	gesellschaftlichen	bzw.	staatlich	sanktionierten	Geboten	zu	

fügen.	Diese	Frage	 lässt	 sich	recht	eindeutig	mit	einem	„Nein“	beantworten.	Wissenschaftlich	wird	

unter	anderem	bei	sozialen	und	staatlich	sanktionsbewährten	Normen	zwischen	ihrer	Geltung	im	All-

27	 Dies	kann	durch	psychische	und	soziale	Probleme	zusätzlich	begünstigt	bzw.	dynamisch	weiter	verstärkt	werden.	Vgl.	

etwa	tretter,	F.,	2003,	S.	26	ff.;	FleischhAKer,	C.	u.	a.,	2002,	S.	87	ff.;	GensecKe,	J.	u.	a.,	2002,	S.	385	ff.;	sAchse,	S.	und	D.	sturzBe-

cher, 2002,	S.	110	ff.;	KleiBer,	D.	u.	a.,	1998.
28	 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.),	2004c,	Teilband	Illegale	Drogen,	S.	41	f.;	vgl.	KrAus,	L.	u.	a.,	2003,	S.	124	

ff.	Für	eine	umfassende	Sekundäranalyse	ausländischer	Studien	zu	den	typischen	Drogensequenzen	vgl.	hAll, w. d. und 

m. linsKey,	2005,	S.	39	ff.;	siehe	für	junge	Gefangene	in	England	lyon,	J.	u.	a.,	2000.
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tagsleben	sozusagen	rund	um	die	Uhr	auf	der	einen	Seite	(=	Verhaltensgeltung)	und	ihrer	(versuchten)	

Durchsetzung	durch	amtliche	Kontrolle,	Verfolgung	und	ggf.	Bestrafung	(=	Sanktionsgeltung)	auf	der	

anderen	Seite	unterschieden.29	

Die	 Verhaltensgeltung	 der	 Norm,	 keine	 illegalen	 Drogen	 zu	 nehmen,	 ist	 generell	 in	 Deutschland	

ungeachtet	 der	 quantitativen	 Verbreitung	 von	 Drogenangeboten	 und	 Drogenkonsum	 im	 Ganzen	

durchaus	 gewährleistet.	 Dies	 gilt	 vor	 allem	 bezüglich	 der	 harten	 Drogen,	 wie	 Heroin	 und	 Kokain.	

Selbst	bei	Cannabis	darf	sie	mit	bis	zu	70	%	nach	wie	vor	als	bemerkenswert	hoch	eingestuft	werden,	

trotz	aller	Diskussionen	um	die	Aufrechterhaltung	der	Kriminalisierung	des	Drogenkonsums30,	insbe-

sondere	um	die	hin	und	wieder	erhobene	Forderung	der	Freigabe	bzw.	Liberalisierung	der	so	genann-

ten	weichen	Drogen,	auch	mit	Blick	auf	die	Diskussion	über	die	geringere	oder	höhere	Gefährlichkeit	

von	Cannabis	 im	Vergleich	zum	Alkohol.31	Demgegenüber	 spielt	die	 so	genannte	Sanktionsgeltung	

grundsätzlich	eine	eher	geringe	Rolle,	soweit	direkte	Einflüsse	auf	das	Verhalten	in	Frage	stehen.	Man	

wird,	wie	auch	in	sonstigen	Lebensbereichen,	im	Wesentlichen	von	einer	die	sozialen	und	Verhaltens-

normen	unterstützenden	Funktion	auszugehen	haben.	

Nach	einer	Repräsentativbefragung	im	Jahr	1997	hatten	nur	0,1	%	der	Cannabiskonsumenten	und	2,2	%	

der	Konsumenten	harter	Drogen	angegeben,	 ihren	Konsum	aufgrund	eines	Ermittlungsverfahrens	

oder	 einer	 gerichtlichen	 Verurteilung	 beendet	 zu	 haben.32	 Vergleicht	 man	 damit	 die	 Befunde	 der	

Gießener	Delinquenzbefragung	der	Erstsemester	zum	Wintersemester	2004/2005,	so	gaben	15	%	der	

männlichen	Studierenden	und	7	%	der	weiblichen	Studierenden	an,	jemals	von	der	Polizei	wegen	einer	

Straftat	vernommen	worden	zu	sein;	darunter	waren	(nur)	bei	den	Männern	vier	„Drogensachen“.33	

Bei	längerfristigem	Konsum	scheint	der	wiederholte	Kontakt	mit	der	Polizei	dann	doch	ein	stärkeres	

Gewicht	zu	bekommen.	So	gaben	immerhin	25	%	der	männlichen	und	12	%	der	weiblichen	Cannabis-

konsumenten	des	 „Cannabisprojekts“	 bei	 der	 Frage	nach	 „Komplikationen	 im	Zusammenhang	mit	

dem	Cannabiskonsum“	an,	„Ärger	mit	der	Polizei“	gehabt	zu	haben.34

Die	Drogenaffinitätsstudien	enthalten	zwei	Fragen,	die	auch	im	Sinne	der	Verhaltensgeltung	von	sozi-

alen	Normen	interessant	erscheinen.	Bei	denjenigen	Befragten,	die	angeben,	ihnen	angebotene	Dro-

gen	abgelehnt	zu	haben,	wird	nach	den	Gründen	für	die	Ablehnung	gefragt.	In	der	Befragungswelle	

2004	hatten	insgesamt	81	%	beim	ersten	Angebot	abgelehnt,	darunter	87	%	der	12-	bis	15-Jährigen,	83	%	

der	16-	bis	19-Jährigen	und	80	%	der	20-	bis	25-Jährigen.	Die	Ablehnungsgründe	verteilten	sich	bei	der	

Gesamtgruppe	wie	folgt:

	 kein	Interesse	(43	%);

	 Angst	vor	Sucht	(20	%);

	 Unsicherheit	oder	Angst	vor	der	unmittelbaren	Wirkung,	vor	dem	Rausch	(19	%);

	 Angst	vor	gesundheitlichen	Schäden	(19	%);

	 grundsätzliche	Ablehnung	von	Drogen	(9	%);

	 Angst	vor	Eltern	oder	vor	dem	Bekanntwerden	in	der	Schule	oder	im	Betrieb	(6	%);

29	 Zur	Erläuterung	dieser	Konzeption	vgl.	beispielsweise	KAiser,	G.,	1996,	§	31	und	§	78.
30	 Vgl.	in	jüngerer	Zeit	aus	strafrechtlicher	Sicht	besonders	umfassend	und	detailliert	nestler,	C.,	1998	zu	„Bürgerautonomie	

und	Drogenkontrolle“	bzw.	„Grundlagen	und	Kritik	des	Betäubungsmittelstrafrechts“.
31	 Siehe	dazu	jüngst	schreiBer,	L.	H.,	2005,	S.	359	ff.
32	 Vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	1999,	S.	85.
33	 Vgl.	Kreuzer,	A.,	2005,	S.	10.
34	 Vgl.	KleiBer,	D.	u.	a.,	1998,	S.	45	mit	Angaben	zu	weiteren	Komplikationen.
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	 Angst	vor	möglicher	Strafverfolgung	(6	%);

	 schlechtes	Ansehen	von	Drogenkonsumenten	(6	%);

	 genereller	Nichtraucher,	generelle	Nichtraucherin	(5	%);

	 Drogen	zu	teuer	(3	%);

	 kein	Vertrauen	in	Drogenanbieter	(2	%);

	 zu	geringes	Alter	für	Drogen	(2	%)	und

	 Erziehung	(1	%).35

	

Bei	denjenigen	jungen	Menschen,	die	von	bisher	keinerlei	Konsum	illegaler	Drogen	berichten,	wird	

in	einem	zweiten	Schritt	erfragt,	ob	sie	in	ihrer	Ablehnung	fest	bleiben	wollen	oder	ob	sie	sich	unter	

Umständen	 doch	 vorstellen	 könnten,	 künftig	 illegale	 Drogen	 zu	 konsumieren.	 In	 der	 Befragungs-

welle	2004	waren	sich	1	%	der	Befragten	sicher,	künftig	Drogen	zu	nehmen,	8	%	meinten	„vielleicht	ja“,	

17	%	„wahrscheinlich	nicht“	und	74	%	„auf	keinen	Fall“.	Die	grundsätzliche	Ablehnung	war	bei	männ-

lichen	und	weiblichen	Befragten	identisch	ausgeprägt,	stieg	im	Übrigen	mit	fortschreitender	Reife.	Es	

lehnten	grundsätzlich	ab:	70	%	der	12-	bis	15-Jährigen,	73	%	der	16-	bis	19-Jährigen	und	80	%	der	20-	bis	

25-Jährigen.36	

Bei	allen	Befragten,	ob	mit	oder	ohne	Drogenerfahrung,	erheben	die	Drogenaffinitätsstudien	außer-

dem	 bezüglich	 einzelner	 Drogenarten	 die	 so	 genannte	 Ablehnungsbereitschaft	 einerseits	 und	 die	

Probierbereitschaft	andererseits.	Dabei	hat	sich	im	Zeitraum	zwischen	1989	und	2004	herausgestellt,	

dass	die	Meinung,	man	sollte	die	Droge	auf	keinen	Fall	probieren,	bezüglich	des	Heroins	am	ausge-

prägtesten	ist:	Zwischen	95	%	und	98	%	machen	diese	Aussage	und	es	gibt	auch	so	gut	wie	niemanden,	

der	die	Antwort	 „weiß	nicht“	wählt	oder	überhaupt	keine	Antwort	gibt.	Bei	Kokain	 liegt	die	Ableh-

nungsbereitschaft	 bei	 einer	 Schwankungsbreite	 zwischen	91	%	 und	 95	%	 nur	 geringfügig	niedriger.	

Vergleichbares	gilt	für	LSD	mit	einer	Schwankungsbreite	zwischen	87	%	bis	94	%.	

Bei	Ecstasy	und	den	Amphetaminen	hatte	es	in	den	Befragungswellen	bis	1993	noch	viele	junge	Men-

schen	gegeben,	die	sich	nicht	äußerten	oder	die	Antwortkategorie	„weiß	nicht“	wählten.	Inzwischen	

hat	sich	hier	das	Meinungsprofil	bis	auf	1	%	„Unentschiedener“	polarisiert.	Die	Ablehnungsbereitschaft	

ist	klar	gestiegen	und	liegt	nicht	mehr	weit	von	den	„alten	illegalen“	Drogen	entfernt.	Bei	Cannabis	

gab	es	durchweg	so	gut	wie	keine	Unentschiedenen.	Hier	ist	der	deutlichste	Wandel	hin	zur	Antwort-

kategorie	„könnte	man	vielleicht	einmal	probieren“	eingetreten.37	Waren	es	im	Jahr	1989	immerhin	

bereits	 21	%,	 so	 liegt	 der	 Wert	 für	 2004	 nunmehr	 bei	 47	%.	 Dieser	 Befund	 fügt	 sich	 in	 viele	 andere	

Befunde	aus	den	letzten	Jahren	bruchlos	ein.	Die	unterschiedliche	Entwicklung	(nur)	der	ablehnenden	

Stellungnahmen	 bezüglich	 Cannabis,	 Amphetaminen	 und	 Ecstasy	 wird	 durch	 das	 Schaubild	 3.5-6	

verdeutlicht.	Dass	junge	Menschen	Cannabis	weniger	stark	ablehnen	als	andere	illegale	Drogen,	muss	

auf	der	einen	Seite	nicht	notwendigerweise	bedeuten,	dass	deren	Mehrheit	deshalb	zugunsten	einer	

kompletten	Freigabe	eingestellt	wäre.	Auf	der	anderen	Seite	ist	zu	erwarten,	dass	nur	eine	Minderheit	

sich	für	konsequente	Strafverfolgung	und	Bestrafung	von	Konsumenten	einsetzt.	Bundesweit	reprä-

sentative	Angaben	scheint	es	zu	dieser	Streitfrage	nicht	zu	geben.	Hilfsweise	erscheint	es	interessant	

zu	erfahren,	was	jüngere	Studierende	dazu	äußern.	

35	 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.),	2004c,	Teilband	Illegale	Drogen,	S.	22	f.	
36	 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG (Hg.), 2004c, Teilband	Illegale	Drogen,	S.	28	f.
37	 Zur	Frage	der	möglichen	Hilfen	zum	Ausstieg	vgl.	die droGenBeAuFtrAGte der BundesreGierunG (Hg.),	2005.
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Schaubild �.�-�: Ablehnung und Probierbereitschaft bezüglich ausgewählter Drogen bei 
jungen Menschen im Alter von �� bis �� Jahren zwischen ���� und �00�
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Datenquelle: BUNDESZENTRALE FÜR GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG (Hg.), 2004c 

Schaubild 3.5-6: Ablehnung und Probierbereitschaft bezüglich ausgewählter Drogen  
 bei jungen Menschen im Alter von 12 bis 25 Jahren zwischen 1989 und 2004  
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sollte man auf keinen Fall versuchen könnte man vielleicht einmal versuchen weiß nicht

Datenquelle:	 Bundeszentrale für GesundHeitlicHe aufKlärunG (Hg.),	2004c.

Bei	den	Gießener	Delinquenzbefragungen	befürworteten	in	dem	Zeitraum	von	1999	bis	2005	weniger	

als	10	%	eine	vollständige	Freigabe	von	Cannabis,	und	weniger	als	20	%	votierten	für	eine	strikte	Bestra-

fung.	Die	Mehrzahl	äußerte	sich	in	Richtung	einer	kontrollierten	Abgabe	bzw.	votierte	für	Straffrei-

heit	beim	Besitz	kleiner,	nur	zum	Eigenverbrauch	bestimmter	Mengen.	Schaubild	3.5-7	verdeutlicht	

die	Einzelantworten	getrennt	nach	männlichen	und	weiblichen	Studierenden.

3.5.3 Alkohol, Drogen und registrierte Kriminalität
Das	Begehen	von	Straftaten	unter	dem	Einfluss	von	Alkohol	oder	illegalen	Drogen	ist	im	besonderen	

Teil	des	Strafgesetzbuchs	nur	an	wenigen	Stellen	explizit	erfasst.	

An	erster	Stelle	kann	man	den	Tatbestand	des	Vollrausches	 (§	323a	StGB)	anführen.	Er	dient,	krimi-

nologisch	betrachtet,	 in	erster	Linie	dem	Schutz	der	Allgemeinheit	vor	den	durch	Berauschte	erfah-

rungsgemäß	ausgehenden	Gefahren,	wenn	 sich	diese	 in	 rechtswidrigen	Taten	manifestieren.	Nach	

§	323a	StGB	wird	mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	fünf	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	bestraft,	

	 wer	sich	vorsätzlich	oder	fahrlässig	durch	alkoholische	Getränke	oder	andere	berauschende	Mittel	

in	einen	Rausch	versetzt,	

	 in	diesem	Zustand	eine	rechtswidrige	Tat	begeht	
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	 und	ihretwegen	nicht	bestraft	werden	kann,	weil	er	infolge	des	Rausches	schuldunfähig	war	oder	

weil	dies	nicht	auszuschließen	ist.	

	 Die	Strafe	darf	dabei	nicht	schwerer	sein	als	die	Strafe,	die	 für	die	 im	Rausch	begangene	Straftat	

angedroht	ist.38

	

An	zweiter	Stelle	wären	die	Gefährdungsdelikte	im	Straßenverkehr	zu	nennen.	Wer	mit	einem	Fahr-

zeug	 am	 Verkehr	 teilnimmt,	 obwohl	 er	 infolge	 des	 Genusses	 alkoholischer	 Getränke	 oder	 anderer	

berauschender	Mittel	nicht	in	der	Lage	ist,	das	Fahrzeug	sicher	zu	führen,	und	dabei	Leib	oder	Leben	

eines	 anderen	 Menschen	 oder	 Sachen	 von	 bedeutendem	 Wert	 konkret	 gefährdet,	 macht	 sich	 bei-

spielsweise	wegen	Gefährdung	des	 Straßenverkehrs	 (§	315c	 StGB)	 strafbar.	 Bei	 folgenloser	Trunken-

heitsfahrt	 im	Zustand	der	Fahruntüchtigkeit,	die	 für	Kraftfahrer	ab	einer	Blutalkoholkonzentration	

von	1,1	Promille	unwiderleglich	vermutet	wird,	droht	eine	Bestrafung	wegen	Trunkenheit	im	Verkehr	

(§	316	StGB).39	

Im	 Allgemeinen	 Teil	 des	 Strafgesetzbuchs	 sind	 außer	 der	 Schuldunfähigkeit	 wegen	 seelischer	 Stö-

rungen	(§	20	StGB)	bzw.	der	verminderten	Schuldfähigkeit	(§	21	StGB)	zwei	damit	zusammenhängende	

Maßregeln	der	Besserung	und	Sicherung	zu	erwähnen,	nämlich	die	Unterbringung	in	einem	psych-

38	 Zum	jüngsten	Stand	der	mit	§	323a	StGB	verbundenen	juristisch-dogmatischen	Streitfragen	sowie	der	Probleme	in	der	

Justizpraxis	sowie	der	kriminalpolitischen	Implikationen	vgl.	die	Einzelbeiträge	von	pAeFFGen,	strenG	und	Foth	bei	eGG,	R.	

und	C.	Geisler	(Hg.),	2000,	jeweils	m.	w.	N.
39	 Weitere	Einzelheiten	zu	Alkohol,	Drogen	und	Straßenverkehrsdelinquenz	siehe	bei	Kapitel	3.6.

Schaubild �.�-�: Einstellungen zur rechtlichen Regelung des Cannabiskonsums bei 
Erstsemestern in Gießen in den Jahren ����–�00�, Mehrfachantworten
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Datenquelle: KREUZER, A., 2005. 

Schaubild 3.5-7: Einstellungen zur rechtlichen Regelung des Cannabiskonsums bei  
 Erstsemestern in Gießen in den Jahren 1999-2005  
  – Mehrfachantworten – 
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iatrischen	Krankenhaus	(§	63	StGB)	und	die	Unterbringung	in	einer	Entziehungsanstalt	 (§	64	StGB)40	

einschlägig.	

Im	Rahmen	der	Strafzumessung	 (§	46	Abs.	2	StGB)	kann	Alkohol-	oder	Drogeneinfluss	bei	der	Tat	 je	

nach	den	Umständen	entweder	als	 strafschärfender	oder	als	 strafmildernder	Umstand	berücksich-

tigt	 werden.	 Herstellung,	 Vertrieb	 und	 Konsum	 von	 Alkohol	 sind	 darüber	 hinaus	 in	 Deutschland	

traditionell	weder	 bußgeld-	 noch	 strafbewehrt,	 jedoch	ggf.	 kontrolliert,	 insbesondere	wenn	 es	 um	

hochprozentigen	Alkohol	 bzw.	 alkoholische	Getränke	 geht.	 Bei	 Verstoß	 gegen	 die	 entsprechenden	

Regelungen	kommen	vor	allem	Zoll-	und	Steuerdelikte	in	Betracht.	Das	Jugendschutzgesetz	sieht	spe-

zielle	Regelungen	vor,	um	den	besonderen	Gefahren	für	Kinder	und	Jugendliche	vorzubeugen.	Je	nach	

Schwere	eines	Verstoßes	gegen	diese	Vorschriften	handeln	Veranstalter	oder	Gewerbetreibende	oder	

Personen	über	18	Jahren	entweder	ordnungswidrig	oder	machen	sich	strafbar.41

Bei	Drogen,	die	als	„Betäubungsmittel“	eingestuft	sind,	sieht	das	BtMG	im	Vergleich	zum	Alkohol	ein	

potenziell	umfassendes	Verbot	aller	Formen	des	Umgangs	vor,	verbunden	mit	sehr	detaillierten	Straf-

vorschriften	 und	 ergänzenden	 Bußgeldregelungen.42	 Aus	 dem	 umfangreichen	 Katalog	 der	 in	 den	

Anlagen	zum	BtMG	definierten	Betäubungsmittel	 sind	 im	vorliegenden	Rahmen	vor	allem	bedeut-

sam:	Heroin,	Morphin	und	Morphinderivate,	Kokain	(und	Crack),	LSD,	Amphetamine	und	Metamphet-

amine43,	Ecstasy	und	Cannabis.

3.5.3.1 Alkohol und Kriminalität
Nach	den	Ergebnissen	umfangreicher	Forschungen	spielt	die	Alkoholisierung	von	Beteiligten	bei	der	

Entstehung	von	Straftaten	 im	Einzelfall	 sowie	dann	bei	der	Ausprägung	von	kriminellen	Karrieren	

vielfach	eine	mitursächliche,	auslösende,	begünstigende	oder	begleitende	Rolle.	Wie	im	1.	PSB	näher	

ausgeführt	 ist,	kann	der	Alkoholeinfluss	 jedoch	nur	selten	als	die	einzige	Ursache	herausgearbeitet	

werden.44	 Seine	 Bedeutung	 ist	 lebensgeschichtlich	 vergleichsweise	 besonders	 hoch	 bei	 Tätern,	 die	

wiederkehrend	zu	freiheitsentziehenden	Strafen	verurteilt	werden.45

Für	die	polizeilich	registrierte	Kriminalität	wird	in	der	PKS	bei	der	Tataufklärung	erfasst,	ob	ein	Tat-

verdächtiger	 während	 der	 Tatausführung	 ersichtlich	 unter	 Alkoholeinfluss	 stand.	 In	 tatbezogener	

Betrachtung	ergab	sich	im	Berichtsjahrgang	2005,	dass	in	rund	340.000	aufgeklärten	Fällen	(das	sind	

9,7	%	aller	aufgeklärten	Fälle)	Alkoholeinfluss	vorlag.	Mehr	als	 jedes	vierte	aufgeklärte	Gewaltdelikt	

(29,7	%)	wurde	 von	 Tatverdächtigen	 unter	 Alkoholeinfluss	 begangen.	Den	 höchsten	Wert	 nahm,	 in	

Übereinstimmung	mit	den	Ergebnissen	vieler	 früherer	 Jahre,	der	Zechanschlussraub	ein	 (58,1	%).	 In	

täterbezogener	Betrachtung	gilt:	Es	wurden	rund	261.342	Tatverdächtige	 registriert	 (das	 sind	 11,3	%	

40	 Vgl.	zur	Rechtswirklichkeit	dessecKer,	A.,	1995	und	die	Beiträge	von	dessecKer, Kerner	sowie	schAlAst	bei	eGG,	R.	und	C.	Geis-

ler	(Hg.),	2000	m.	w.	N.	Bei	nach	Jugendstrafrecht	Abgeurteilten	sieht	§	93a	JGG	besonders	spezialisierte	Entziehungsan-

stalten	vor;	in	leichteren	Fällen	kommt	eine	so	genannte	„Jugendrichterliche	Weisung“	an	den	Jugendlichen	in	Betracht,	

sich	einer	Entziehungskur	zu	unterziehen	(§	10	Abs.	2	JGG).
41	 Zu	den	Einzelheiten	vgl.	etwa	die	ausführliche	Kommentierung	bei	lieschinG,	M.,	2004.
42	 Zur	Erläuterung	 siehe	die	Kommentare	 von	 JoAchimsKi, J., 2002; Körner,	H.	H.,	 2001;	 weBer,	 K.,	 2003;	 endriss,	 R.	und	K.	

mAleK,	2000	sowie	das	umfassende	Handbuch	des	Betäubungsmittelstrafrechts	von	Kreuzer,	A.	(Hg.),	1998a.
43	 Vgl.	speziell	dazu	Knecht,	T.,	2003,	S.	3	ff.
44	 Zu	einer	detaillierten	neueren	Analyse,	deren	Ergebnisse	auch	auf	Deutschland	übertragbar	erscheinen,	vgl.	dinGwAll,	

G.,	2005.
45	 Vgl.	 statt	vieler	eGG,	R.,	 1996,	S.	198	 ff.;	KAiser,	G.,	 1996,	S.	639	 ff.;	Kerner,	H.-J.,	 1992,	S.	107	 ff.;	umfangreiche	statistische	

Analyse	für	die	USA	siehe	bei	GreenFeld,	L.	A.,	1998.	
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aller	Tatverdächtigen),	die	nach	polizeilichem	Erkenntnisstand	bei	der	Tatausführung	unter	Alkohol-

einfluss	standen;	bei	den	Gewalttätern	waren	es	30,6	%.46

Es	hängt	unter	Praxisbedingungen	von	mancherlei	Zufälligkeiten	ab,	ob	Polizeibeamte	die	Alkoho-

lisierung	überhaupt	genau	bemerken,	dann	als	erheblich	werten	und	schließlich	auch	noch	für	eine	

Registrierung	zur	PKS	sorgen.	Daher	wird	man	die	einzelnen	Prozentangaben	zu	Einzeldelikten	stets	

mit	 einer	gewissen	Vorsicht	betrachten	müssen.	 Jedoch	 liegt	die	Annahme	nicht	 fern,	dass	die	PKS	

die	 zentralen	 Strukturen	 in	 diesem	Bereich	 adäquat	 abbildet.	 Diese	 Einschätzung	wird	 durch	 eine	

besondere	Analyse	der	PKS	unterstützt.	Aus	dem	Tabellenanhang	der	PKS	lässt	sich	die	Lage	getrennt	

nach	Geschlechtern	erschließen.	Für	den	Jahrgang	2004	zeigt	sich	dabei,	dass	Männer	durchweg	häu-

figer	als	Frauen	unter	merklichem	Alkoholeinfluss	zur	Tatzeit	standen,	etwa	bei	Straftaten	gegen	das	

Leben	oder	Körperverletzungsdelikten.	 Schaubild	 3.5-8	gibt	 ausgewählte	Delikte	wieder,	 die	 einen	

vergleichsweise	besonders	hohen	Anteil	von	alkoholisierten	Tätern	hatten.

Schaubild �.�-�: Alkoholeinfluss zur Tatzeit bei männlichen und weiblichen Tatverdächtigen, 
ausgewählte Delikte im Jahr �00�
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Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik. 

Schaubild 3.5-8: Alkoholeinfluss zur Tatzeit bei männlichen und weiblichen Tatverdächtigen,  
 ausgewählte Delikte im Jahr 2004 
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.	
Vermerk:	 Der	100%Wert	bei	weiblichen	Tatverdächtigen	im	Falle	von	Sexualmord	kann	in	der	Sache	vernachlässigt	

werden,	da	es	sich	nur	um	eine	einzige	Person	handelt.	Im	Jahr	2004	gab	es	überhaupt	keine	weiblichen	
Tatverdächtigen.

46	 Vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2005,	Tabellen	12	und	22	im	Anhang.
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3.5.3.2 Illegale Drogen und Kriminalität
Der	Zusammenhang	 von	Drogenkonsum	und	Kriminalität	 ist	 nach	 allen	bisherigen	 Erkenntnissen	

der	Wissenschaft	und	nach	ergänzenden	Erfahrungen	der	Praxis	ganz	generell	noch	deutlich	 indi-

rekter	als	dies	bereits	beim	Alkohol	der	Fall	ist.47	Im	historischen	Rückblick	findet	sich	immer	wieder	

die	Rede	von	der	unmittelbar	gewaltinduzierenden	Wirkung	des	Drogengebrauchs,	selbst	bei	Canna-

bis.	Jedoch	gibt	es	dafür	keine	überzeugenden	oder	gar	gesicherten	Belege.48	Die	Fehlanzeige	dürfte	

bereits	 physiologisch	 durch	 die	 typischen	 Drogenwirkungen	 begründet	 sein,	 die	 im	 Regelfall	 ein	

Ausagieren	 (so	genannte	 expressive	Gewalt)	nicht	begünstigen.	 Immerhin	 liegt	 auf	der	Hand,	dass	

instrumentelle	Gewalt	auch	im	Drogenbereich	vorkommt.	Abgesehen	von	der	Kriminalisierung	des	

Drogengebrauchs	und	Drogenhandels	selber	entstehen	eben	Straftaten	typischerweise	daraus,	dass	

die	Konsumenten,	 die	 ihren	 Bedarf	 nicht	 aus	 eigenem	 legalen	 Einkommen	oder	Vermögen	befrie-

digen	können,	zugleich	aber	auch	nicht	aus	dem	Konsum	aussteigen	wollen	oder	können,	 in	 ihrem	

Bewusstsein	zunehmend	eingeengt	werden	auf	den	„Zwang“,	am	Ende	auf	jedwede	Weise	an	Nach-

schub	 ihrer	Droge	 oder	 von	 Ersatzstoffen	 herankommen	 zu	müssen.	Dieser	 Zwang	 liegt	 besonders	

bei	Fixern	nahe.	Indes	stellt	eine	solche	Verschärfung	der	Situation	bereits	eine	Art	Endstadium	dar.	

Vorher	gibt	es	diverse	andere	Möglichkeiten.	

Auf	der	letzten	Verteilerstufe	im	Drogengeschäft	ist	im	einfachsten	Fall	das	Verbinden	der	Rollen	des	

Verbrauchers	und	des	Kleinhändlers	 verbreitet,	 ohne	dass	 im	Rahmen	des	 an	 sich	bereits	 illegalen	

Marktes	ansonsten	weitere	Manipulationen	begangen	werden	müssten.	Auf	der	nächsten	Stufe	finan-

ziert	sich	der	Kleinhändler	dadurch,	dass	er	die	selber	gekaufte	Drogenmenge	aufteilt,	den	eigenen	

Anteil	unverändert	konsumiert,	aber	den	Rest	mit	Zusatzstoffen	(wie	Koffein),	die	selber	pharmakolo-

gisch	wirken	oder	mit	der	Drogenwirkung	interagieren,	verlängert	oder	mit	so	genannten	Verschnitt-

stoffen	(wie	Traubenzucker,	Stärke	oder	fein	gemahlenem	Kalk)	streckt.	Dass	derartige	Praktiken	weit	

verbreitet	sind,	zeigen	die	im	Bundeskriminalamt	und	in	den	Landeskriminalämtern	durchgeführten	

Analysen	 der	 sichergestellten	 Drogen.	 So	 wiesen	 im	 Berichtsjahrgang	 2004	 die	 pharmakologisch	

untersuchten	 4.131	 Heroinproben	 mittlere	 Wirkstoffgehalte	 zwischen	 10	%	 und	 20	%	 Diacetylmor-

phin	auf.	Bei	den	3.839	Kokainproben	 lagen	die	mittleren	Wirkstoffgehalte	der	Kleinmengen	unter	

einem	Gramm	bei	knapp	über	30	%	und	bei	den	größeren	Mengen	über	einem	Kilogramm	bei	75	%.	

Die	2.029	Proben	mit	Amphetamin	hatten	mittlere	Wirkstoffgehalte	um	8	%.	Bei	Cannabis	lagen	die	

mittleren	Wirkstoffgehalte	bis	zum	Jahr	2000	noch	zwischen	4	%	und	6	%	Tetrahydrocannabinol;	bis	

zum	 Jahr	2004	 (mit	6.272	Proben)	war	der	Wert	bei	Haschisch	auf	 rund	8	%	und	bei	Marihuana	auf	

rund	11	%	angestiegen.	Darin	liegt	ein	weiterer	Hinweis	auf	die	steigende	Bedeutung	von	Cannabis	im	

Drogengeschehen.49	Alternativ	bietet	sich	zur	Geldbeschaffung	für	weibliche	Drogenabhängige	und,	

quantitativ	 freilich	weniger	bedeutsam,	auch	 für	männliche	Drogenabhängige,	die	Prostitution	als	

Erwerbsquelle	an.50	

Der	engste	Bezug	zu	weiteren	Straftaten	liegt	in	der	direkten	bzw.	unmittelbaren	oder	der	indirekten	

bzw.	 mittelbaren	 Beschaffungskriminalität51,	 die	 je	 nach	 Lage	 mit	 oder	 ohne	 Gewaltanwendung	

47	 Vgl.	die	Analyse	des	Forschungsstandes	bei	entorF,	H.	und	P.	winKler,	2003,	S.	97	ff.;	s.	a.	woJAK,	M.,	2001,	S.	136	ff.	Zur	Situ-

ation	unter	jungen	Menschen	in	England	vgl.	interessante	Überblicksdaten	bei	hAywArd,	R.	und	C.	shArp,	2005.
48	 Vgl.	mischKowitz,	R.	u.	a.,	1996,	S.	183	ff.	mit	einer	interessanten	analytischen	Unterscheidung	in	drei	Beziehungsfelder	der	

Gewalt	bei	Drogen	in	Anlehnung	an	ein	von	P.	J.	Goldstein	entwickeltes	Modell.
49	 Vgl.	BundesKriminAlAmt (Hg.),	Rauschgiftjahresbericht	2004,	Kapitel	3.4	mit	detaillierten	Nachweisen.
50	 Vgl.	die	Beiträge	bei	Grimm,	A.,	2003.
51	 Zur	gängigen	Systematik	der	Drogendelinquenz,	auch	über	die	hier	genannte	Unterscheidung	hinaus,	und	zugleich	zu	

ihrer	Kritik	vgl.	Kreuzer,	A.	u.	a.,	1991,	S.	8	ff.	mit	Schaubild	und	Beispielen.	Siehe	auch	KöniG,	J.	M.,	2003,	S.	182	ff.;	luedtKe,	

J.,	2003,	S.	241	ff.;	pAoli u.	a.,	2000;	schmidt,	T.,	2002.
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vonstatten	gehen	kann.	Zur	direkten	Beschaffungskriminalität	gehört	genau	genommen	schon	die	

eigentliche	Verschaffungskriminalität,	also	beispielsweise	der	Diebstahl	oder	der	Raub	von	Drogen	

selber.	Ansonsten	handelt	 es	 sich	um	Formen	herkömmlicher	Delikte,	wie	Rezeptfälschungen	oder	

Apothekeneinbrüche.	 Bei	 der	 indirekten	 Beschaffungskriminalität	 verschaffen	 sich	 die	 Täter	 bei-

spielsweise	 durch	 Diebstahl,	 Einbruch,	 Raub,	 Erpressung,	 Hehlerei	 oder	 Betrug	 Gegenstände,	 die	

gegen	Drogen	getauscht	werden	können,	oder	durch	den	Verkauf	dieser	Gegenstände	Geld,	mit	dem	

sie	anschließend	Drogen	käuflich	erwerben.52

Diese	Phänomene	bilden	sich	in	der	PKS	nur	in	Ausschnitten	ab.	Im	Unterschied	zur	oben	dargestellten	

Erfassung	beim	Alkohol	wird	nicht	erhoben,	ob	der	Tatverdächtige	bei	der	Begehung	der	Tat	unter	

Drogeneinfluss	 stand,	 zumal	 äußere	 Symptome	 hier	 viel	 eher	 als	 bei	 Alkoholisierung	 fehlen	 oder	

jedenfalls	 für	den	Beobachter	weniger	eindeutig	sind.	Die	ermittelnden	Beamten	sollen	stattdessen	

überprüfen,	ob	der	Tatverdächtige	der	Polizei	bereits	von	früheren	Ermittlungen	her	als	Konsument	

harter	 Drogen	 bekannt	 ist.53	 Damit	 gewinnt	 man	 Informationen	 zur	 direkten	 Beschaffungskrimi-

nalität,	 die	 zudem	gewisse	 Schlüsse	 auf	bzw.	 Schätzungen	 zu	Umfang	und	 Struktur	der	 indirekten	

Beschaffungskriminalität	zulassen.	

Entsprechende	Daten	wurden	erstmals	 im	Berichtsjahrgang	1986	der	PKS	verzeichnet.	Damals	wur-

den	rund	52.000	Fälle	nach	Einschätzung	der	Ermittler	von	Konsumenten	harter	Drogen	begangen,	

d.	h.	2,6	%	aller	aufgeklärten	Vergehen	und	Verbrechen.	Dieser	Wert	hatte	sich	kontinuierlich	erhöht.	

Im	 letzten	 verfügbaren	Berichtsjahr	 2005	wurden	 rund	 285.742	 bzw.	 8,1	%	 aller	 aufgeklärten	 Taten	

den	Konsumenten	harter	Drogen	zugeschrieben.	Auf	Personen	bezogen	heißt	dies,	dass	im	Jahr	2005	

rund	 101.000	 oder	 5,7	%	 aller	 infolge	 der	 Tataufklärung	 ermittelten	 Tatverdächtigen	 der	 Polizei	 als	

Konsumenten	harter	Drogen	bekannt	waren.	Im	statistischen	Gesamtschnitt	ergibt	dies	rund	drei	real	

konkurrierende	(d.	h.	materiellrechtlich	selbständige)	Straftaten	auf	einen	Konsumenten.54

Offenkundig	wird	damit	das	Gesamtgeschehen	der	Straffälligkeit	von	Drogenabhängigen	zur	Finan-

zierung	ihrer	Sucht	nur	eingeschränkt	abgebildet.	In	der	PKS	1999	wurde	dazu	bis	in	die	Gegenwart	

treffend	ausgeführt:	„Die	Erkennbarkeit	und	Erfassung	von	‚Konsumenten	harter	Drogen‘	sind	unvoll-

ständig.	Deutlich	wird	dies	bei	der	direkten	Betäubungsmittel-Beschaffungskriminalität	(insbesonde-

re	Rezeptfälschung,	Apothekeneinbruch).	Zu	erwarten	wäre,	dass	diese	Delikte	fast	ausschließlich	von	

Drogenabhängigen	begangen	werden.	In	der	Statistik	wird	dies	jedoch	nur	in	53,5	%	(1998:	57,7	%)	der	

aufgeklärten	Fälle	ausgewiesen.	Es	ist	anzunehmen,	dass	insbesondere	beim	aufgeklärten	Diebstahl	

(9,2	%)	oder	Raub	(14,8	%)	eine	Drogenabhängigkeit	der	Täter	oft	nicht	erkannt	wird.“55	Im	Berichtsjahr	

2004	 betrug	 der	 entsprechend	 ermittelte	 Anteil	 der	 Konsumenten	 harter	 Drogen	 bei	 der	 direkten	

52	 Zum	gesamten	Spektrum	von	Drogendelinquenz	vgl.	aus	der	jüngeren	Literatur	eGG,	R.	(Hg.),	1999	sowie	Kreuzer,	A.	und	

B.-G.	thAmm,	1998.	Aus	der	Münsteraner	Schulbefragung	von	Boers, K.	und	P.	Kurz,	2000,	S.	22	f.	wird	anhand	der	vorläu-

figen	Ergebnisse	deutlich,	dass	sich	Zusammenhänge	zwischen	intensivem	Drogenkonsum	und	Eigentums-	wie	Gewalt-

delinquenz	recht	früh	auszuprägen	scheinen.	
53	 Nach	 den	 Richtlinien	 der	 PKS	 gelten	 als	 Konsumenten	 harter	 Drogen	 die	 Konsumenten	 der	 in	 den	 Anlagen	 I–III	 des	

BtMG	aufgeführten	Stoffe	und	Zubereitungen,	einschließlich	der	den	betäubungsmittelrechtlichen	Vorschriften	unter-

liegenden	 Fertigarzneimittel,	mit	Ausnahme	der	 ausschließlichen	Konsumenten	 von	Cannabisprodukten	 (Haschisch,	

Marihuana,	Haschischöl),	Psilocybin(-Pilzen)	und	von	„ausgenommenen	Zubereitungen“.	Dabei	 ist	es	gleichgültig,	auf	

welche	Weise	diese	Stoffe	und	Zubereitungen	dem	Körper	zugeführt	werden.	 Soweit	als	Konsumenten	harter	Drogen	

bekannte	Personen	 in	Ermangelung	von	Betäubungsmitteln	 so	genannte	Ausweichmittel	konsumieren	–	 „ausgenom-

mene	Zubereitungen“	oder	sonstige	Medikamente	oder	Substanzen,	die	nicht	unter	das	BtMG	fallen	–	ist	dies	ebenfalls	

als	Konsum	harter	Drogen	anzusehen.
54	 Vgl.	zu	weiteren	Details:	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2005,	Tabellen	12	und	22	im	Anhang
55	 Vgl.	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	1999,	S.	70.



�0�Ausgewählte Kriminalitätsbereiche

BtM-Beschaffungskriminalität	 48,8	%,	 beim	 Diebstahl	 unter	 erschwerenden	 Umständen	 17,4	%	 und	

beim	Raub	16,0	%.56	Alternativ	oder	ergänzend	wird	man	einen	Teil	der	Verzerrungen	im	statistischen	

Nachweis	auch	damit	erklären	können,	dass	sich	nach	den	Ergebnissen	der	von	Kreuzer	u.	a.	durchge-

führten	Fixerstudie	ein	Großteil	der	Raubüberfälle,	Nötigungen	und	anderen	funktionalen	Gewaltta-

ten	innerhalb	des	Drogenmilieus	abspielt.57	Dadurch	tendiert	die	Bereitschaft,	sich	per	Strafanzeige	

oder	Strafantrag	der	Polizei	anzuvertrauen,	aus	naheliegenden	Gründen	gegen	null,	und	es	ist	für	die	

Polizei	demgemäß	schon	von	vornherein	gar	kein	für	die	PKS	relevanter	Ansatz	für	Tatregistrierung	

und	Tataufklärung	gegeben.58

Dennoch	vermittelt	ein	nach	ausgewählten	Straftaten	aufgeschlüsselter	Auszug	aus	der	PKS	ein	plau-

sibles	Bild	der	„abgestuften“	Beteiligung	von	Drogenabhängigen	am	Kriminalitätsaufkommen,	wie	

sich	bereits	anhand	der	Hauptgruppen	des	Straftatenverzeichnisses	demonstrieren	 lässt:	 Straftaten	

gegen	das	Leben	=	7,3	%,	Straftaten	gegen	die	sexuelle	Selbstbestimmung	=	3,2	%,	Rohheitsdelikte	und	

Straftaten	gegen	die	persönliche	Freiheit	=	4,6	%,	einfacher	Diebstahl	=	8,9	%,	Diebstahl	unter	erschwe-

renden	 Umständen	 =	 16,3	%,	 Vermögens-	 und	 Fälschungsdelikte	 =	 5,3	%,	 sonstige	 Straftatbestände	

nach	dem	StGB	=	5,0	%,	Strafrechtliche	Nebengesetze	ohne	BtMG	=	3,0	%.	Deutlicher	wird	das	Bild	frei-

lich	bei	engeren	Deliktsgruppen	bzw.	bei	zahlenmäßig	an	sich	nicht	sehr	umfangreichen	Einzelde-

likten,	wie	sich	anhand	der	Tabelle	3.5-3	erkennen	lässt.	Bei	allen	261.004	Vergehen	und	Verbrechen	

nach	dem	BtMG	konnten	82.004	oder	31,4	%	den	Konsumenten	harter	Drogen	zugeordnet	werden.

Tabelle �.�-�: Anteil von Konsumenten harter Drogen bei ausgewählten Delikten, aufgeklärte 
Fälle im Jahr �00�

Delikt bzw. Deliktsgruppe Anzahl der insge-
samt aufgeklärten 

Taten

Anzahl der von 
Konsumenten  

verübten Taten

Anteil an allen  
aufgeklärten Taten

Tageswohnungseinbruch 6.985 1.163 16,7	%

Raubüberfall auf Postagenturen und Poststellen 72 16 22,2	%

räuberischer Angriff auf Kraftfahrer 256 61 23,8	%

Raubüberfall auf Tankstellen 473 120 25,4	%

Handtaschenraub 1.424 363 25,5	%

Raubüberfall auf Geschäfte 2.015 519 25,8	%

Raubüberfall auf Tankstellen 473 120 25,4	%

Raubüberfall auf Taxifahrer 122 32 26,2	%

Ladendiebstahl unter erschwerenden Umständen 7.204 3.013 41,8	%

Raub zur Erlangung von Betäubungsmitteln 158 79 50,0	%

Diebstahl von Rezeptformularen zur Erlangung von 
Betäubungsmitteln

169 95 56,2	%

Diebstahl unter erschwerenden Umständen von 
Betäubungsmitteln aus Apotheken, Arztpraxen oder 
Krankenhäusern

126 83 65,9	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

56	 BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2004,	S.	72,	T30.
57	 Vgl.	Kreuzer,	A.	u.	a.,	1991,	S.	296	ff.	mit	anschaulichen	Beispielen.	Zu	Alkohol-	und	Drogenabhängigkeit	bei	jugendlichen	

und	heranwachsenden	Gewalttätern	liefert	eine	jüngere	Studie	des	Landeskriminalamtes	Sachsen,	in	der	Gerichtsurteile	

ausgewertet	wurden,	interessante	ergänzende	Befunde;	vgl.	lAndesKriminAlAmt sAchsen	(Hg.),	2000.
58	 Vergleichend	 interessante	 Befunde	 aus	 Australien	 bei	 BryAnt,	 M.	 und	 P.	 williAms,	 2000.	 Dass	 im	 Übrigen	 gerade	 bei	

jungen	Menschen	eine	insgesamt	gestiegene	Anzeigebereitschaft	Dritter	für	den	Anstieg	polizeilich	registrierter	Täter	

bedeutsam	sein	kann,	wird	durch	die	Langzeitstudie	von	Köllisch, T.	und	D.	oBerwittler,	2004a,	S.	49	ff.	deutlich.
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Da	der	Konsum	von	Drogen	nicht	nur	im	Blut	von	Betroffenen,	sondern	durch	die	Abbauprodukte	auch	

im	Urin	oder	im	Haar	nachgewiesen	werden	kann,	liegt	die	Überlegung	nahe,	systematische	Kontrol-

len	im	Feld	durchzuführen.	In	größerem	Umfang	wird	dies	seit	mehreren	Jahren	in	den	USA	und	auch	

in	England	verwirklicht,	wie	 im	 1.	PSB	näher	erläutert	wurde.	Kriminalistisch	problematisch	 ist	 ein	

derartiges	Vorgehen	allerdings	schon	bei	solchen	Substanzen,	die	nur	wenige	Stunden	im	Blut	oder	im	

Urin	nachgewiesen	werden	können,	beispielsweise	GHB.	

3.5.4 Entwicklung und Struktur registrierter Drogendelikte und von 
Begleitphänomenen

Bei	der	so	genannten	Rauschgiftkriminalität,	also	den	Drogendelikten	im	engeren	Sinne,	handelt	es	

sich	um	Straftaten,	die	normalerweise	weder	von	den	Beteiligten	noch	von	Dritten	bei	den	Strafverfol-

gungsbehörden,	insbesondere	der	Polizei,	angezeigt	werden.	Das	außerordentlich	hohe	strukturelle	

Dunkelfeld	 lässt	 sich	mithin	nur	durch	gezieltes	Handeln	der	Ermittler	aufhellen.	Die	Entwicklung	

der	registrierten	Rauschgiftkriminalität	stellt	danach	schon	generell	eine	Funktion	des	polizeilichen	

Kontrollverhaltens	dar,	was	im	Stichwort	von	der	„Hol-Kriminalität“	anschaulich	ausgedrückt	ist.	Ein	

weiterer	Aspekt	 ist	 schon	 früher	 von	 KAiser	 folgendermaßen	 thematisiert	worden:	 „Die	wachsende	

Spezialisierung	der	Rauschgiftdezernate	bei	Polizei	und	Staatsanwaltschaft	geht	mit	entsprechender	

Ausrüstung	Hand	in	Hand	mit	einer	personellen	Verstärkung	und	der	Anwendung	proaktiver	Ermitt-

lungsstrategien	durch	Einsatz	von	so	genannten	Vertrauensleuten	und	Untergrundfahndern.	Außer-

dem	verstärkt	sich	die	nationale	und	internationale	Zusammenarbeit	in	diesem	Bereich.“59	

Von	 daher	 betrachtet	 kann	 man	 die	 in	 der	 PKS	 ausgewiesenen	 Zahlen	 unter	 keinen	 Umständen	

als	 exakten	 Beleg	 für	 die	 „tatsächliche“	 Drogenkriminalität	 nehmen,	 auf	 jeden	 Fall	 nicht	 für	 den	

Zeitraum	 eines	 bestimmten	 Berichtsjahres.	 Bezüglich	 langfristiger	 Entwicklungen	 dürfte	 jedoch	

eine	Widerspiegelung	der	 grundlegenden	Trends	 in	 Frage	 kommen.60	Die	 Polizei	 arbeitet	 nicht	 im	

luftleeren	Raum	und	sie	kann	 ihre	Ressourcen	schon	wegen	der	vielen	anderen	Straftatenbereiche,	

die	 ständig	 bearbeitet	werden	müssen,	 nicht	 beliebig	 verteilen	 und	 nur	 recht	 begrenzt	 kurzfristig	

fokussieren.	Vereinfacht	gesagt:	Sie	kann	auf	der	einen	Seite	kein	großes	Hellfeld	herstellen,	wenn	im	

Dunkelfeld	wenig	Substanz	vorhanden	ist,	d.	h.	keine	erhebliche	Drogenszene	existiert.	

Bei	wachsender	Verfügbarkeit	 von	Drogen	 „draußen	 im	Feld“	wird	 sie	 einige	Zeit	 brauchen,	 bis	 sie	

ihre	Verfolgungskapazitäten	auf	die	neue	Lage	eingestellt	hat.	Mit	wachsender	Verfolgungsintensität	

wird	die	Effizienz	jedoch	durch	Ausweich-	und	Gegenreaktionen	der	erfahreneren	Akteure	des	Feldes	

eingegrenzt.	Dies	gilt	für	die	professionelle	und	organisierte	Kriminalität,	auf	die	sich	spezialisierte	

Ermittlungsgruppen	konzentrieren.	Auch	V-Personen	können	nicht	flächendeckend	eingesetzt	wer-

den.	Der	alltägliche	Kleinkonsum	bietet	 für	alltägliches	Kontrollverhalten	 (etwa	Zivilstreifen	 in	der	

Jugendszene)	ein	variables	Reservoir	dergestalt,	dass	bei	großem	Drogenangebot	viele	„Kunden“	zur	

Auswahl	anstehen	und	leicht	zu	entdecken	sind,	während	bei	Angebotsverknappung	eher	der	kleinere	

59	 KAiser,	G.,	1996,	S.	644.	Für	Deutschland	sind	Untergrundfahnder	im	engeren	Sinn	des	Wortes	rechtlich	nicht	zulässig,	son-

dern	neben	den	gelegentlich	nicht	offen	ermittelnden	Polizeibeamten	(NOEP)	allenfalls	in	ihren	Befugnissen	begrenzte,	

unter	einer	Legende	auftretende	verdeckte	Ermittler	 (VE),	deren	Einsatz	sich	auch	nicht	gegen	die	Konsumenten,	son-

dern	ausschließlich	gegen	die	Täterstrukturen	im	Bereich	des	Rauschgifthandels	richtet.	Zur	Praxis	der	Ermittlungen	im	

Drogenbereich	insgesamt	vgl.	auch	stocK,	J.	und	A.	Kreuzer,	1996,	mit	folgendem	Cover-Zitat	aus	der	Praxis	„Was,	wie	und	

gegen	wen	ermittelt	wird,	entscheiden	wir	(…)“	und	vielen	Detailbeispielen	der	polizeilichen	„Definition	der	Situation“	

im	Text	des	Buches.	Einen	umfassenden	Überblick	über	die	internationalen	Konventionen	zur	Kontrolle	von	Drogen	und	

zur	Verfolgung	von	Drogendelikten	vermittelt	der	Beitrag	von	AlBrecht,	H.	J.,	1998a.
60	 Zum	engen	Zusammenhang	zwischen	offizieller	Auffälligkeit	und	selbst	berichtetem	Konsum	illegaler	Drogen	 (sowie	

Alkohol)	siehe	jüngst	die	interessante	Methodenstudie	von	thompson, K. m.	u.	a.,	2006,	S.	23	ff.	für	die	USA.
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Teil	der	schon	Abhängigeren	übrig	bleibt,	der	zwar	aktiv(er)	nach	Drogen	sucht,	aber	auch	erfahrener	

darin	ist,	potenziellen	Kontrollsituationen	und	Entdeckungsgefahren	auszuweichen.	Empirische	For-

schungen	zu	diesen	Wechselwirkungsverhältnissen	dazu	stehen	freilich	aus.

Die	 in	 Schaubild	3.5-10	dargestellte	Entwicklung	 seit	 1955,	der	Übersichtlichkeit	halber	 zu	Fünfjah-

resperioden	 zusammengefasst,	 ist	 insofern	 durchaus	 aufschlussreich.	 Die	 niedrigen	 Fallzahlen	 in	

den	 1950er	 und	 frühen	 1960er	 Jahren	 spiegeln	 den	 Umstand	 wider,	 dass	 es	 in	 der	 Nachkriegszeit	

kein	 quantitativ	 erhebliches	 Drogenproblem	 gegeben	 hat.	 Unter	 der	 Geltung	 des	 damaligen	 Opi-

umgesetzes	fielen	gelegentlich	Kokainschnupfer	auf,	vor	allem	aber	Personen,	die	im	Rahmen	eines	

insgesamt	integrierten	Lebensstils	Opiate	missbrauchten:	Auf	der	einen	Seite	Kriegsversehrte,	die	im	

Rahmen	von	Schmerzbehandlung	morphinabhängig	geworden	waren,	auf	der	anderen	Seite	immer	

wieder	Apotheker,	Ärzte,	Krankenschwestern	und	Angehörige	anderer	Dienste,	die	relativ	häufig	von	

Berufs	wegen	mit	medizinischen	Betäubungsmitteln	umzugehen	und	dadurch	zugleich	eine	relativ	

einfache	Möglichkeit	zur	unauffälligen	„Selbstbedienung“	hatten.

Schaubild �.�-�: Polizeilich registrierte Drogendelikte in den Jahren ����–�00�
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Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik. 
 Vermerk: 1955 bis 1992 alte Länder, davon 1991 und 1992 einschließlich Gesamtberlin; seit 1993 Deutschland. 
 

Schaubild 3.5-10: Polizeilich registrierte Drogendelikte in den Jahren 1955-2005 
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	1955	bis	1992	alte	Länder,	davon	1991	und	1992	einschließlich	Gesamtberlin,	seit	
1993	Deutschland.

Die	 bis	 in	 die	 Gegenwart	 anhaltende	 Drogenwelle	 begann	 in	 den	 späten	 1960er	 Jahren,	 in	 engem	

Zusammenhang	mit	dem	kulturellen,	gesellschaftlichen	sowie	politischen	Umbruch,	der	 (auch)	 für	

die	 deutsche	 Gesellschaft	 den	 endgültigen	 Abschied	 von	 der	 Nachkriegszeit	 mit	 sich	 brachte.	 Der	

plötzliche	 Sprung	 bei	 den	 polizeilich	 registrierten	 Drogendelikten	 Anfang	 der	 1970er	 Jahre	 stellt	

so	betrachtet	nicht	 viel	 anderes	als	 eine	 leicht	 zeitversetzte	 Spiegelung	der	neuen	Situation	dar.	Zu	

Beginn	 des	Umbruchs	 fand	 eine	 breite	 Propagierung	 eines	 von	 den	 überkommenen	Verhältnissen	

abweichenden	Lebensstils	 statt.	Dies	mag	für	die	anfängliche	Dynamik	der	Entwicklung	des	neuar-
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tigen	 Drogenkonsums	 als	 (mit)	 kausal	 betrachtet	 werden.	 Die	 weitere	 Entwicklungskurve	 entzieht	

sich	jedenfalls	dieser	einfachen	Deutung.

Die	 im	 Jahr	 2005	 erfassten	276.740	Vergehen	und	Verbrechen	nach	dem	BtMG	 stellen	 einen	 in	der	

genauen	Dimension	völlig	ungewissen,	allerdings	nach	jeder	denkbaren	wissenschaftlichen	Betrach-

tungsweise	eher	kleinen	Ausschnitt	aus	der	tatsächlichen	Menge	von	Herstellung,	Vertrieb	und	Kon-

sum	illegaler	Drogen	dar.	

Die	Verteilung	der	registrierten	Drogendelikte	ist	in	Tabelle	3.5-4	für	die	Jahre	2000	und	2005	ausgewie-

sen.	Wie	man	(auch	und	erneut)	hier	sieht,	hat	Cannabis	am	meisten	in	der	Zahl	und	im	Anteil	zugelegt.

Tabelle �.�-�:  Registrierte Drogendelikte (gemäß BtMG) nach Drogenart in den Jahren �000 
und �00�

Drogenart

�000 �00�

Anzahl der Fälle Anteil an allen 
erfassten  

Drogendelikten

Anzahl der Fälle Anteil an allen 
erfassten  

Drogendelikten

Cannabis	und	Zubereitungen 131.662 54,8	% 166.144 62,3	%

Heroin 45.591 19,0	% 32.643 12,3	%

Kokain 23.976 10,0	% 22.528 8,5	%

Amphetamin	und	Derivate	einschl.	Ecstasy 26.118 10,9	% 30.796 11,6	%

alle	sonstigen	Betäubungsmittel 11.501 4,8	% 13.995 5,3	%

LSD 1.287 0,5	% 340 0,1	%

insgesamt	(ohne	„sonstige	Verstöße	gegen	
das	BtMG“)

240.135 100	% 266.456 100	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

	

Die	oben	dargestellten	Umfragen	in	der	Bevölkerung	erbringen	in	Deutschland	wie	in	anderen	euro-

päischen	und	z.	T.	auch	außereuropäischen	Staaten61,	dass	Cannabis	(Haschisch,	Marihuana)	eindeutig	

dominiert.	Erst	in	großem	Abstand	folgen	traditionell	Heroin,	Morphin	und	Derivate,	Amphetamine	

und	Derivate	und	Kokain.	Letztere	haben	 in	 jüngeren	Jahren	größere	Bedeutung	 im	Vergleich	zum	

Heroin	erhalten.62	

Die	aus	der	Tabelle	ersichtliche	Verteilung	bei	den	polizeilich	registrierten	Fällen	stimmt	mit	dem	aus	

Umfragen	gewonnenen	Bild	insofern	überein,	als	Cannabis	ebenfalls	den	ersten	Rang	einnimmt.	Die	

PKS	vermittelt	also	keinen	vollständig	abweichenden	Befund.	In	den	geänderten	Dimensionen	schlägt	

sich	 vordringlich	 der	 starke	 proaktive	 Ermittlungsdruck	 der	 Polizei	 gegenüber	 Heroin	 als	 der	 am	

höchsten	gefährlich	betrachteten	Droge	nieder.	Es	spielt	jedoch	auch	der	Umstand	eine	Rolle,	dass	bei	

der	gleichzeitigen	Entdeckung	mehrerer	Drogen	in	einem	Fall	nur	die	schwerste	Drogenart	für	die	PKS	

gezählt	wird.	Die	entsprechende	Reihenfolge	lautet:	Heroin	vor	Kokain,	vor	Amphetamin,	vor	Amphet-

aminderivaten,	vor	LSD,	vor	Cannabis	und	dieses	vor	den	übrigen	Substanzen	und	Zubereitungen.

61	 Siehe	dazu	die	Berichte	der	europäischen BeoBAchtunGsstelle Für droGen und droGensucht (Hg.), 2000 ff.;	vgl.	auch	FAlch,	A.	

B.	u.	a.,	2004.
62	 Siehe	auch	die	Darstellung	in	der	Antwort	der	Bundesregierung	vom	20.	September	2000	auf	die	Große	Anfrage	(auch)	der	

CDU/CSU-Fraktion;	vgl.	BundesreGierunG (Hg.),	2000,	S.	l8–20.
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Die	 hohe	 amtliche	 Aufklärungsquote	 von	 seit	 Jahren	 um	 95	%	 (2004	 =	 94,9	%)	 ist	 im	 Wesentlichen	

schlichte	 Folge	 des	 Umstandes,	 dass	 bei	 erfolgreichem	 Griff	 der	 Polizei	 ins	 Dunkelfeld	 gemäß	 der	

Natur	der	Sache	im	Regelfall	auch	Tatverdächtige	bekannt	werden.	Dementsprechend	zeigen	die	Zah-

len	der	ermittelten	Tatverdächtigen	im	zeitlichen	Entwicklungsverlauf	wie	im	Querschnitt	eine	enge	

Anbindung	an	die	Fallzahlen.	

Im	Jahr	2004	wurden	232.502	Tatverdächtige	registriert,	darunter	88,2	%	männliche	und	11,8	%	weib-

liche	Personen.	Die	18-	bis	unter	25-Jährigen	hatten	einen	Anteil	von	46,6	%.	Von	der	Tatverdächtigen-

belastung	her,	die	nur	für	deutsche	Tatverdächtige	einigermaßen	verlässlich	berechnet	werden	kann,	

dominierten	die	 18-	 bis	 21-jährigen	männlichen	Heranwachsenden	 (TVBZ	 rund	3.000)	 vor	den	 Jun-

gerwachsenen	zwischen	21	und	25	Jahren	(TVBZ	gut	2.250)	und	den	14-	bis	18-jährigen	Jugendlichen	

(TVBZ	gut	2.100).63	Nimmt	man	die	Langfristentwicklung	zwischen	1993	und	2005	in	den	Blick,	so	zeigt	

sich	sowohl	bei	Jugendlichen	als	auch	bei	Heranwachsenden	ein	recht	gleichmäßiger	Aufwärtstrend	

bezüglich	 registrierter	 allgemeiner	 Verstöße	 wegen	 Cannabis.	 Bei	 den	 Heranwachsenden	 waren	

die	TVBZ	bezüglich	Amphetaminen	bis	1996	sehr	steil	angestiegen,	bis	1997	ein	wenig	abgesunken,	

blieben	dann	auf	diesem	immer	noch	hohen	Niveau	bis	2001	einigermaßen	stabil,	um	seither	wieder	

leicht	anzusteigen.	Die	Entwicklung	bei	den	Jugendlichen	war	hier,	auf	deutlich	niedrigerem	Niveau	

insgesamt,	in	der	Struktur	ähnlich.	Demgegenüber	sind	in	beiden	Altersgruppen	die	TVBZ	bezüglich	

Heroin	seit	1997	und	bezüglich	Kokain	seit	1999	rückläufig.

Nichtdeutsche	 Tatverdächtige	 hatten	 einen	 Anteil	 von	 20,2	%	 an	 allen	 Drogendelikten.	 Besonders	

hohe	Anteile	wurden	bei	den	Verbrechen	der	illegalen	Einfuhr	von	Betäubungsmitteln	nach	§	30	Abs.	

1	Nr.	4	BtMG	in	nicht	geringer	Menge	(Heroin	25,7	%,	Kokain	62,2	%)	ermittelt.64	

Was	die	Bundesländer	betrifft,	so	haben	sich	die	Verhältnisse	in	den	östlichen	Ländern	nach	der	Wie-

dervereinigung	erst	 langsam	und	seit	 1998	mit	wachsender	Dynamik	denen	in	den	westlichen	Län-

dern	angeglichen.	Auch	hier	spiegelt	die	PKS	neben	polizeilichen	Ermittlungsaktivitäten	auch	inso-

weit	wiederum	im	Trend	die	Entwicklung	wider,	wie	sie	sich	nach	Bevölkerungsumfragen	darstellt.	

Die	Tabellen	3.5-5	und	3.5-6	verdeutlichen	dies	anhand	der	Häufigkeitszahlen	 für	die	 registrierten	

Delikte	in	einer	Zeitreihe	ab	1993,	dem	ersten	Jahr	einer	relativ	verlässlichen	Registrierung	der	polizei-

lich	bearbeiteten	Fälle,	und	anhand	der	Tatverdächtigenbelastungszahlen	für	 junge	Tatverdächtige	

insgesamt	in	mehreren	Altersstufen	für	1995	(dem	ersten	Jahr	der	deutlichen	Ausprägung	des	Trends)	

und	2004	(dem	letzt	verfügbaren	Berichtsjahr).

Einen	weiteren	Indikator	für	die	Entwicklung	der	Drogenproblematik	bildet	die	Anzahl	der	von	der	

Polizei	ermittelten	so	genannten	erstauffälligen	Konsumenten	harter	Drogen	(EKhD),	die	in	der	Fall-

datei	Rauschgift	erfasst	werden.	Im	ersten	Registrierungsjahr	1974	waren	dies	10.048	Personen.	Dann	

gingen	die	Zahlen	 zurück	bis	 auf	den	Minimalwert	 2.987	 im	 Jahr	 1983,	um	 seither	 relativ	 konstant	

zu	steigen	bis	auf	17.197	im	Jahr	1997,	in	einem	gewissen	Sprung	(auch	infolge	Änderungen	der	Erfas-

sungsvoraussetzungen)	auf	20.943	im	Jahr	1998;	zuletzt	waren	es	21.100	im	Jahr	2004	und	19.990	im	

Jahr	2005.65	Im	Verlauf	der	Zeit	wurden	die	Richtlinien	mehrfach	geändert,	wodurch	Zahlen	zu	den	

Konsumenten	einzelner	Drogen	über	die	Jahre	hinweg	nicht	ohne	Weiteres	miteinander	verglichen	

63	 Vgl.	weitere	Details	in	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2004,	S.	222	ff.
64	 BundesKriminAlAmt,	a.	a.	O.,	S.	225.
65	 Daten	für	2005	aus:	die droGenBeAuFtrAGte der BundesreGierunG (Hg.), 2006, s. 136.
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werden	können.	Nur	 für	Heroin	 liegen	Angaben	zu	 jedem	Berichtsjahr	vor,	andere	Drogen	wurden	

erst	 später	getrennt	ausgewiesen.	Darauf	kann	hier	 im	Einzelnen	nicht	eingegangen	werden.66	Die	

zusammenfassende	Darstellung	im	Schaubild	3.5-11	lässt	jedoch	ungeachtet	dessen	insgesamt	hinrei-

chend	genau	den	Trend	erkennen.	Er	geht	dahin,	dass	(ähnlich	wie	schon	für	die	Delikte	festgestellt)	

allmählich	Kokain	und	die	Amphetamine	sowie	deren	Derivate	(wie	Ecstasy)	an	die	Position	des	Hero-

ins	heranrücken.	Crack	wurde	bis	vor	kurzem	nicht	gesondert	ausgewiesen.	Erstmals	2003	wurden	

419	Crack-Konsumenten	nachgewiesen,	 im	Jahr	2004	waren	es	409	und	im	Jahr	2005	dann	433.67	Es	

gibt	allerdings	auch	nur	wenig	polizeiliche	Erkenntnisse,	dass	diese	besonders	gefährliche	chemische	

Variante	des	Kokains,	die	durch	einen	einfachen	Prozess	des	Backens	hergestellt	werden	kann,	bereits	

größere	Verbreitung	gefunden	hat.68

Tabelle �.�-�: Registrierte Drogendelikte in den alten und neuen Ländern, Entwicklung der 
Häufigkeitszahlen ����–�00�

Jahr Häufigkeitszahl 
alte Länder (mit Gesamtberlin)

Häufigkeitszahl 
neue Länder

1993 182 8

1994 195 13

1995 230 25

1996 266 51

1997 285 82

1998 293 125

1999 299 167

2000 319 190

2001 319 204

2002 323 210

2003 324 236

2004 360 260

2005 352 245

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Tabelle �.�-�: Tatverdächtigenbelastung junger Deutscher mit Drogendelikten in den Jahren 
����, �000 und �00�: alte und neue Länder im �ergleich

Altersgruppe

T�BZ ���� T�BZ �000 T�BZ �00�

alte  
Länder

neue 
Länder

alte 
Länder

neue 
Länder

alte 
Länder

neue 
Länder

Kinder 8 2 24 27 21 25

Jugendliche 419 119 895 818 755 808

Heranwachsende 1.076 238 1.893 1.340 1.709 1.386

Jungerwachsene 683 90 1.207 693 1.334 1.036

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.	

66	 Vgl.	die	genauen	Nachweise	in	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Rauschgift	2000,	Tabelle	18	im	Anhang.
67	 Siehe	 dazu	 BundesKriminAlAmt	 (Hg.),	 Bundeslagebild	 Rauschgift	 2004,	 S.	80.	 Das	 Bundeslagebild	 2005	 ist	 derzeit	 noch	

nicht	verfügbar.
68	 Zu	einer	sozialwissenschaftlichen	Analyse	des	Einstiegs	in	den	Crack-Konsum	bei	Probanden	im	Raum	Hamburg	siehe	

stierle,	C.,	2006.
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Schaubild �.�-�0: Erstauffällige Konsumenten harter Drogen, Entwicklung in den Jahren ����–�00�
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Datenquelle: BUNDESKRIMINALAMT (Hg.), Bundeslagebild Rauschgift 1985-2004. 

Schaubild 3.5-10: Erstauffällige Konsumenten harter Drogen,
 Entwicklung in den Jahren 1985-2004
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Datenquelle:	 BundesKriMinalaMt	(Hg.),	Bundeslagebild	Rauschgift	1985–2004.

Als	weiteren	Indikator	der	Lage	kann	man	die	Menge	der	von	Polizei	und	Zoll	sichergestellten	Drogen	

heranziehen.	Es	zeigen	sich	hier	große	Schwankungen	insgesamt.	Zum	Teil	gibt	es	auch	ausgesprochene	

Sprünge	von	Jahr	zu	Jahr	bei	einzelnen	Drogen.	Dies	hängt	von	vielen	Faktoren	ab,	unter	anderem	auch	

von	besonderen	Ermittlungsaktionen	der	Polizei,	ggf.	in	internationaler	Kooperation,	und	deren	Erfol-

gen,	beispielsweise	auch	bei	 so	genannten	kontrollierten	Transporten.	Die	 langfristige	Entwicklung	

signalisiert	einen	ungebrochenen	Trend	zur	Steigerung	der	Sicherstellungsmengen.	Was	dies	 in	der	

Substanz	 für	 die	 Gefährdung	 der	 Bevölkerung	 durch	 illegale	 Drogen	 bedeutet,	 ist	wissenschaftlich	

gesehen	ganz	ungeklärt.	In	der	Praxis	kursieren	Vermutungen	dahin	gehend,	dass	es	den	Strafverfol-

gungsorganen	gelingt,	zwischen	5	%	und	10	%	der	tatsächlichen	Drogenmenge	abzuschöpfen.	

Unter	der	Hypothese	der	Konstanz	dieser	Abschöpfungsrate	würde	das	heißen,	dass	es	bislang	nicht	

gelungen	 ist,	 den	 Drogenmarkt	 entscheidend	 zu	 schwächen.	 Unter	 der	 Alternativhypothese,	 dass	

die	nach	und	nach	verfeinerten	Methoden	der	Ermittlungsbehörden	und	verbesserten	Informations-

netzwerke	 auf	 europäischer	und	 internationaler	 Ebene	 eine	 intensivere	Durchdringung	des	 Feldes	

gegenüber	 früher	 erlauben,	wären	 die	 Steigerungen	der	 genuine	Ausdruck	 vermehrter	 Zugriffser-

folge	 und	 damit	 einer	 strukturellen	 Schwächung	des	Marktes.	 Ohne	 genauere	Untersuchungen	 ist	

eine	Entscheidung	nicht	möglich.	

Bei	Heroin	war	die	kritischste	Zeit	aus	der	Sicht	der	Praxis	zu	Anfang	der	90er	Jahre	erreicht,	als	(von	

1991	 bis	 1994)	 jeweils	 mehr	 als	 eine	 Tonne	 aus	 dem	 Verkehr	 gezogen	 wurde.	 Bei	 Kokain	 fielen	 die	

Sicherstellungsmengen	 seit	 1989	nur	 zweimal	unter	die	 Tonnengrenze,	mit	 einem	Spitzenwert	 von	

knapp	2,5	Tonnen	im	Jahr	1990	und	einem	weiteren	besonders	hohen	Wert	von	rund	2,1	Tonnen	im	

Jahr	2002.	Cannabis	liegt	seit	1968	im	Tonnenbereich,	zwischen	1995	und	2004	ist	die	Menge	kein	ein-

ziges	Mal	unter	zehn	Tonnen	gesunken,	mit	einem	Spitzenwert	von	rund	21	Tonnen	im	Jahr	1998.	69	Die	

69	 Ausgehend	von	den	 Sicherstellungsmengen	hat	das	 stAtistische BundesAmt	 die	Konsumausgaben	 für	 illegale	Drogen	 in	

Deutschland	geschätzt	 (Wiesbaden,	2005b).	 Im	Jahr	2003	lagen	sie	demnach	zwischen	1,65	Milliarden	Euro,	wenn	man	
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folgende	Tabelle	3.5-7	zeigt	die	Verteilungen	für	die	Jahre	1995,	2000	und	2005,	wobei	Haschisch	und	

Marihuana	getrennt	ausgewiesen	sind.

Tabelle �.�-�: Sicherstellungsmengen nach Drogenart in den Jahren ����, �000 und �00�

Drogenart Sicherstellungsmenge 
����

Sicherstellungsmenge 
�000

Sicherstellungsmenge 
�00�

Cannabisharz	(Haschisch) 3.809,3	kg 8.525,2	kg 3.637,5	kg

Cannabiskraut	(Marihuana) 10.436,2	kg 5.870,9	kg 3.013,7	kg

Kokain 1.845,8	kg 913,4	kg 1.078,9	kg

Heroin 933,3	kg 796,0	kg 787,6	kg

Amphetamine,	Metamphetamine 137,9	kg 271,2	kg 669,0	kg

Rohopium 14,5	kg 30,9	kg 154,6	kg

Crack   5,6	kg

Ecstasy	(Konsumeinheiten) 380.858	KE 1.634.683	KE 1.588.908	KE

LSD	(Trips) 71.069 43.924 40.638

Datenquellen:	 BundesKriMinalaMt	(Hg.),	Bundeslagebild	Rauschgift	2004;	die droGenBeauftraGte der BundesreGierunG (Hg.), 
2006.	Weiter	wurden	im	Jahr	2005	beschlagnahmt:	14.321,6	kg	Khat,	85,5	kg	PsilocybinPilze.	Unter	den	
Amphetaminen/Metamphetaminen	wurden	in	508	Fällen	16,4	kg	so	genanntes	„Crystal“	beschlagnahmt,		
was	einen	Anstieg	von	58	%	bei	den	Fällen	und	von	105	%	bei	der	Menge	darstellt.	

	

Die	Größenordnungen	des	Marktes	werden	zusätzlich	deutlich,	wenn	man	sich	die	Sicherstellungs-

mengen	 in	Europa	vor	Augen	 führt.	Nach	den	Angaben	von	 Interpol	und	der	Drogenabteilung	der	

UNO	waren	dies	seit	1973	dominant	Cannabisprodukte,	danach	einigermaßen	gleichgewichtig	Koka-

in	und	Heroin.70	Seither	ist	auf	der	einen	Seite	das	Cannabisvolumen	mit	stetig	wachsender	Dynamik	

angestiegen,	und	das	Kokain	hat	dem	Heroin	zunehmend	den	Rang	abgelaufen.	Die	folgende	Tabelle	

3.5-8	verdeutlicht	diese	Entwicklung	anhand	der	neueren	Nachweiszahlen	seit	1987.	Zur	besseren	Ver-

anschaulichung	einerseits,	zur	Nivellierung	von	Jahresschwankungen	andererseits	sind	hier	jeweils,	

nach	dem	Startjahr	1987,	fünf	Jahrgänge	zusammengefasst.

Tabelle �.�-�: Sicherstellungen von Heroin, Kokain und Cannabisprodukten in Europa, 
Entwicklung zwischen ���� (erste Registrierung) und �00� in Jahrgangsgruppen

Jahr bzw. 
Jahresgruppen

Heroin in kg 
Durchschnittsmenge

Kokain in kg  
Durchschnittsmenge

Cannabis in kg 
Durchschnittsmenge

1987 3.693 3.688 178.948

1988–1991 5.678 12.026 275.688

1992–1995 7.777 16.861 629.710

1996–1999 11.252 35.387 728.925

2000–2003 13.871 44.326 975.268

Datenquelle:	 BundesKriMinalaMt	(Hg.),	Bundeslagebild	Rauschgift	2004.

eine	 zwanzigprozentige	 Abschöpfungsquote	 zugrunde	 legt,	 und	 40,76	 Milliarden	 Euro	 bei	 einer	 nur	 einprozentigen	

Abschöpfungsquote.	 Dabei	 wird	 allerdings	 ausgeführt,	 dass	 die	 Konsumausgaben	 in	 Deutschland	 möglicherweise	

dadurch	überschätzt	werden,	dass	ein	Teil	der	in	Deutschland	sichergestellten	illegalen	Drogen	für	den	Export	bestimmt	

ist.
70	 Zitiert	nach	den	Angaben	in	BundesKriminAlAmt	 (Hg.),	Bundeslagebild	Rauschgift	 1999,	Tabelle	17;	die	dortige	Zeitreihe	

erfasst	die	Entwicklung	bis	zurück	ins	Jahr	1973.	Zur	Lage	in	der	EU	siehe	den	Bericht	von	europol	(Hg.),	2006a.
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Eine	besondere	Rolle	in	der	öffentlichen	sicherheitspolitischen	Diskussion	spielen	die	Drogentoten.	Es	

ist	hier	nicht	der	Ort,	um	im	Detail	zu	diskutieren,	ob	diese	besondere	Hervorhebung	gesundheitspo-

litisch	geboten	ist.	Denn	auch	der	Konsum	legaler	Drogen	ist	mit	zahlreichen	Todesfällen	verbunden.	

In	den	Drogen-	und	Suchtberichten	der	Bundesregierung	wird	diesen	Fragen,	in	Abkehr	von	früheren	

Orientierungen,	spätestens	seit	1999	ausführlicher	nachgegangen.	Wirklich	aussagekräftige	Verglei-

che	 setzen	voraus,	dass	 vergleichskräftige	Kennwerte	 entwickelt	werden.	 Solche	Kennwerte	 sollten	

es	 erlauben,	 Informationen	 zu	 verschiedenen	Drogen	mit	 Blick	 auf	 epidemiologische	Verbreitung,	

Konsumintensität	 und	 Dauer	 sowie	 andere	 wichtige	 Faktoren	 so	 aufzubereiten,	 dass	 sie	 auf	 iden-

tischen	Skalen	abgebildet	und	damit	gewichtet	werden	können.	Bislang	stehen	derartige	Kennwerte	

nicht	 zur	 Verfügung.	 Immerhin	 sei	 erwähnt,	 dass	 man	 im	 Einzelnen	 bei	 Alkohol	 und	 Nikotin	 von	

folgenden	Verhältnissen	ausgeht:	Jährlich	wird	der	Tod	von	rund	42.000	Personen	direkt	(z.	B.	durch	

Alkoholmissbrauch)	 oder	 indirekt	 (z.	B.	 durch	 alkoholbedingte	Unfallverursachung)	mit	 Alkohol	 in	

Verbindung	gesetzt.	Die	Kosten	alkoholbedingter	Krankheiten	wurden	gegen	Ende	der	1990er	Jahre	

pro	 Jahr	auf	rund	40	Milliarden	DM	geschätzt,	nicht	eingerechnet	Schäden	durch	Kriminalität	und	

so	genannte	 intangible	Kosten.	Tabakbedingte	Todesfälle	 sollen	 sich	 jährlich	auf	 rund	 111.000	 sum-

mieren,	 davon	 43.000	 durch	 Krebs,	 37.000	 durch	 Kreislauferkrankungen	 und	 20.000	 durch	 Atem-

wegserkrankungen.71	Die	jüngeren	und	an	sich	äußerst	informativen	Drogen-	und	Suchtberichte	der	

droGenBeAuFtrAGten der BundesreGierunG	(2004,	2005	und	2006)	verhalten	sich	zu	diesen	Fragen	nicht.	

Ob	davon	abgesehen	die	Zahl	der	Drogentoten	überhaupt	als	valider	weiterer	Indikator	der	Lageent-

wicklung	gelten	darf,	 ist	auch	wegen	der	zahlreichen	Erfassungsunsicherheiten	relativ	umstritten72	

und	erfordert	deshalb	künftige	vertiefende	Erhebungen.	

Im	Ersterfassungsjahr	1973	jedenfalls	waren	106	Tote	registriert	worden,	sodann	schwankten	die	Zah-

len	bis	1987	auf	und	ab	mit	einem	Höchstwert	von	623	im	Jahr	1979.	Der	Politik	und	Öffentlichkeit	stark	

beunruhigende	massive	Anstieg	startete	dann	im	Jahr	1988	mit	670	Toten,	um	nach	dem	Höhepunkt	

von	(nachträglich	korrigiert)	2.128	Toten	im	Jahr	1991	auf	hohem	Niveau	zu	schwanken,	mit	 leichter	

genereller	Tendenz	zur	Abnahme	bis	auf	1.501	Tote	im	Jahr	1997.	Danach	erfolgte	wieder	ein	Anstieg	

bis	auf	2.030	Tote	im	Jahr	2000.	Infolge	bislang	stabiler	erneuter	Umkehrung	des	Trends	sind	die	Zah-

len	seither	bis	2005	auf	1.326	Fälle	zurückgegangen.73	

Stellt	man	verschiedene	Indikatoren	nebeneinander,	so	scheinen	sie	auf	den	ersten	Blick	im	Trend	nur	

wenig	miteinander	zu	tun	zu	haben,	selbst	wenn	man	versucht,	die	einzelnen	Linien	durch	Indexbe-

rechnungen	zu	standardisieren.	Indexiert	man	beispielsweise	auf	das	Jahr	1977,	d.	h.	das	erste	Jahr,	in	

dem	für	vier	Indikatoren	erstmals	getrennte	Werte	vorliegen,	dann	sieht	es	so	aus,	als	ob	die	Sicherstel-

lungsmengen	ab	1986	einen	extremen	Aufschwung	nähmen,	während	die	Zahlen	der	Drogendelikte,	

der	erstauffälligen	Konsumenten	harter	Drogen	und	der	Drogentoten	relativ	stabil	blieben,	also	nur	

geringe	Ausschläge	zeigten.	

Indes	könnte	dies	auch,	methodisch	betrachtet,	zu	einem	großen	Teil	damit	zu	 tun	haben,	dass	der	

für	 die	 größte	 Einzelentwicklung	 gewählte	 Darstellungsmaßstab	 die	 anderen	 Kurven	 sozusagen	

künstlich	optisch	glättet.	Vergleicht	man	per	 Indexberechnung	deshalb	nur	die	Entwicklung	unter	

Beiseitelassen	der	 Sicherstellungsmengen,	 so	 scheint	die	Zahl	der	Drogentoten	eine	 vom	Trend	der	

71	 Vgl.	 BerGmAnn, e. und K. horch, 2000, s. 202 ff.;	 neuere	 Berechnungen	 scheinen	nicht	 vorzuliegen;	 zu	den	 Folgen	des	

Tabakkonsums	siehe	jedoch	thAmm,	M.	und	T.	lAmpert,	2005,	S.	47.
72	 Vgl.	etwa	die	Analyse	von	KöniG,	W.	und	A.	Kreuzer,	1998	und	von	Kreuzer,	A.,	1998c.
73	 Angaben	zu	2005	aus:	 die droGenBeAuFtrAGte der BundesreGierunG (Hg.), Drogen-	und	Suchtbericht,	Mai	2006,	 S.	137.	Zu	

einer	früheren	detaillierten	Analyse	für	Bayern	vgl.	wolFersdorF,	M.	u.	a.,	2002,	S.	18	ff.
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anderen	Indikatoren	abweichende	Entwicklung	zu	nehmen.	Dies	führt	zur	ergänzenden	Überlegung,	

wegen	der	besonderen	Gesundheitsgefahren,	die	unter	üblichen	Drogenmarktbedingungen	speziell	

mit	Heroin	verbunden	sind,	die	Sicherstellungsmengen	für	Heroin	getrennt	herauszugreifen	und	die	

Entwicklung	der	anderen	 Indikatoren	eben	daran	anzuknüpfen.	Da,	wie	erwähnt,	 im	 Jahr	 1991	die	

bislang	 höchste	Menge	Heroin	 sichergestellt	wurde,	 bietet	 sich	 die	 Indexierung	 auf	 dieses	 Jahr	 als	

Bezugsjahr	an.	

Folgt	man	dieser	Methode,	so	ergibt	sich	in	der	Tat	ein	aufschlussreiches	Ergebnis,	wie	 in	Schaubild	

3.5-12	dargestellt.	Zwischen	1985	und	1992	folgt	der	Kurvenverlauf	der	Drogentoten	sehr	eng	demjeni-

gen	der	Sicherstellungen	von	Heroin.74	Die	Kurven	für	Erstkonsumenten	von	Heroin	bzw.	Erstkonsu-

menten	harter	Drogen	insgesamt	sind	anfänglich	höher,	gleichen	sich	aber	ab	1983	eng	an	den	Trend	

an.	Ein	deutliches	Auseinanderdriften	aller	Indikatoren	beginnt	in	den	1990er	Jahren.	Dieser	Umstand	

verträgt	sich	ohne	Weiteres	mit	den	oben	erörterten	Befunden:	Die	anderen	harten	Drogen	beginnen	

eben	in	dieser	Zeit	im	Hellfeld	massiv	aufzuholen	und	fordern	ihren	eigenen	Tribut.

Dieser	 Befund	 führt	 zu	 der	 aus	 den	Daten	 selber	 nicht	 unmittelbar	 abzuleitenden	Hypothese,	 dass	

trotz	 aller	 Verzerrungen,	 die	 im	 Detail	 vorkommen	 können,	 die	 Daten	 der	 PKS	 und	 der	 Falldatei	

Rauschgift	 an	 der	 Oberfläche	 tendenziell	 zutreffend	 nachvollziehen,	 was	 (bildlich	 gesprochen)	 im	

gesellschaftlichen	Feld	mehr	oder	minder	untergründig	vonstatten	geht.	

Die	Hypothese	gewinnt	aufgrund	einer	ergänzenden	Analyse	an	zusätzlicher	Plausibilität.	Stellt	man	

die	 Anteile	 verschiedener	 Altersgruppen	 an	 den	 Tatverdächtigen,	 an	 den	 Erstkonsumenten	 harter	

Drogen	und	an	den	Drogentoten	nebeneinander	unter	dem	Leitgesichtspunkt,	dass	es	 sich	hier	um	

aufeinanderfolgende	Stufen	einer	Drogenkarriere	handelt,	so	ergibt	sich	ein	völlig	konsistentes	Bild.	

Anhand	 von	 Schaubild	 3.5-12	 sieht	man,	wenn	man	 so	will,	 dass	 die	 Verschiebung	 der	Werte	 dem	

natürlichen	Verschärfungsprozess	der	Probleme	für	diejenigen	folgt,	die	im	Lebensverlauf	den	Aus-

stieg	nicht	schaffen.

Das	Durchschnittsalter	der	Drogentoten	lag	1975	bei	knapp	24	Jahren	und	ist	bis	1999	allmählich	auf	

32	 Jahre	 angestiegen.75	 Das	 bedeutet,	 dass	 die	 vorstehend	 angedeutete	Determinierung	 der	 Todes-

fälle	durch	das	Marktangebot	an	harten	Drogen	 (einschließlich	deren	Risiken	von	Verfälschung	bis	

Überdosierung)	 ergänzt	 zu	werden	 scheint	durch	den	weiteren	Effekt.	Dieser	geht	dahin,	dass	 sich	

in	 allmählich	 steigender	Dynamik	die	psychischen	und	physischen	 Langfristfolgen	 von	Drogenab-

hängigkeit	 als	 einer	 nunmehr	 in	 Deutschland	 dauerhaft	 etablierten	 Erscheinung	 (Erkrankungen,	

psychische	Veränderungen,	Verletzungen,	soziale	Isolation,	Suizidneigungen	etc.)	ähnlich	wie	beim	

Alkoholismus	auszubreiten	beginnen.	So	betrachtet	bestünde	in	den	letzten	Jahren	entgegen	verbrei-

teten	Befürchtungen	kein	besonders	erhöhtes	Risiko	gerade	für	jüngere	Menschen.

Dass	dem	in	der	Tat	so	sein	könnte,	wird	anschaulich,	wenn	man	anstelle	der	üblichen	Berechnung	

des	Altersschnitts	die	absoluten	Zahlen	der	Toten	verschiedener	Altersgruppen	im	Verlauf	der	Jahre	

gegenüberstellt.	Schaubild	3.5-14	verdeutlicht	dies	in	Fünf-Jahres-Schritten.	Ab	2001	sind	die	Todesfäl-

le	übrigens	in	allen	Altersstufen	absolut	zurückgegangen,	so	dass	der	Wert	für	die	über	30-Jährigen	

die	angesprochene	Dynamik	nicht	widerlegt.

74	 Im	1.	PSB	sind	in	Schaubild	2.8-4	die	Werte	ab	1977	bis	1999	nachgewiesen.	Aus	Raumgründen	wird	hier	(im	Schaubild	3.5-

12)	mit	dem	Jahr	1985	eingesetzt.	Besondere	Abweichungen	oder	gar	Verzerrungen	treten	dadurch	nicht	ein.
75	 Vgl.	die	Detailangaben	einerseits	bei	Kreuzer,	A.	u.	a.,	1991,	S.	68,	andererseits	in	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Rauschgiftjah-

resbericht	1999,	Tabelle	30	im	Anhang.
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Schaubild �.�-��: �erlauf von Heroinsicherstellungen, Erstkonsumenten von Heroin und 
harten Drogen gesamt sowie Drogentoten ����–�00�
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Datenquelle: BUNDESKRIMINALAMT (Hg.), Rauschgiftjahresbericht bzw. später Bundeslagebilder Rauschgift,  
 jeweilige Jahrgänge. Vermerk: 1985 bis 1992 alte Länder, davon 1991 und 1992 einschließlich Gesamt-Berlin.  
 Ab 1993 Deutschland insgesamt. Für 2005 sind derzeit noch nicht durchweg veröffentlichte Daten vorhanden. 

Schaubild 3.5-12: Verlauf von Heroinsicherstellungen, Erstkonsumenten von Heroin und  
 harten Drogen gesamt sowie Drogentoten 1985-2004 
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Datenquellen:	 BundesKriMinalaMt	(Hg.),	Rauschgiftjahresbericht	bzw.	später	Bundeslagebilder	Rauschgift,	jeweilige	
Jahrgänge;	1985	bis	1992	alte	Länder,	davon	1991	und	1992	einschließlich	Gesamtberlin.	Ab	1993	Deutschland	
insgesamt.	Für	2005	sind	derzeit	noch	nicht	durchweg	veröffentlichte	Daten	vorhanden.

Schaubild �.�-��: Tatverdächtige, Erstkonsumenten und Drogentote, Anteil der 
Altersgruppen im Jahr �00�
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Datenquelle: BUNDESKRIMINALAMT (Hg.), Bundeslagebild Rauschgift 2004. 

Schaubild 3.5-13: Tatverdächtige, Erstkonsumenten und Drogentote,  
 Anteil der Altersgruppen im Jahr 2004 
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Datenquelle:	 BundesKriMinalaMt	(Hg.),	Bundeslagebild	Rauschgift	2004.
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Schaubild �.�-��: Drogentote nach Altersgruppen, Entwicklung von ���� bis �00�

1.200 

1.400 

1.000 

800 

 600 

400 

200 

1985 

absolute Zahlen

1990 1995 2000 2004 
0 

Datenquelle: BUNDESKRIMINALAMT (Hg), Rauschgiftjahresbericht bzw. Bundeslagebild Rauschgift, jeweiliger Jahrgang. 

Schaubild 3.5-14: Drogentote nach Altersgruppen, Entwicklung von 1985 bis 2004 
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Datenquelle:	 BundesKriMinalaMt	(Hg),	Rauschgiftjahresbericht	bzw.	Bundeslagebild	Rauschgift,	jeweilige	Jahrgänge.

3.5.5 Entwicklung der Reaktionen auf Drogenkriminalität und 
Drogenabhängigkeit

Auf	 der	 einen	 Seite	 wurde	 das	 Drogenstrafrecht	 seit	 den	 1980er	 und	 1990er	 Jahren	 mehrfach	 ver-

schärft,	um	insbesondere	der	organisierten	Drogenkriminalität	besser	und	entschiedener	begegnen	

zu	 können.	 Etliche	 Änderungen	 und	 Ergänzungen	 der	 Strafprozessordnung	 dienten	 ebenfalls	 vor-

dringlich	diesem	Ziel.	Auch	unterhalb	der	Ebene	von	organisierter	Kriminalität	werden	 indes	zahl-

reiche	erhebliche	drogenbezogene	Straftaten	begangen,	die	den	Einsatz	des	Strafrechts	nach	wie	vor	

unerlässlich	erscheinen	lassen.	Auf	der	anderen	Seite	drängt	sich	jedoch	der	Umstand	auf,	dass	gerade	

bei	 Kleinkonsumenten,	 die	 nur	 geringes	 Unrecht	 verwirklichen	 bzw.	 nur	 geringe	 Schuld	 auf	 sich	

laden,	flexible	Reaktionen	bis	zum	Verzicht	auf	Strafverfolgung	angebracht	sein	können.	Drogenab-

hängigen	ist	neben	oder	anstelle	der	Strafe	eine	differenzierte	Behandlungsmöglichkeit	anzubieten.	

Per	Gesetz	vom	9.	September	1992	wurde	§	31a	BtMG	eingeführt.	Danach	ist	es	der	Staatsanwaltschaft	

möglich,	ohne	Zustimmung	des	Gerichts	bei	einfachen	Drogenvergehen	(nach	dem	Grundtatbestand	

des	§	29	Abs.	1,	2	oder	4	BtMG)	von	der	Verfolgung	abzusehen,	wenn	die	Schuld	des	Täters	als	gering	

anzusehen	wäre,	kein	öffentliches	Interesse	an	der	Strafverfolgung	besteht	und	der	Täter	die	Betäu-

bungsmittel	lediglich	zum	Eigenverbrauch	in	geringer	Menge	anbaut,	herstellt,	einführt,	erwirbt,	sich	

in	sonstiger	Weise	verschafft	oder	besitzt.	Diese	Vorschrift	hatte	im	Zusammenhang	mit	der	Diskussi-

on	um	die	Entkriminalisierung	so	genannter	weicher	Drogen	aufgrund	des	Beschlusses	des	Bundes-

verfassungsgerichts	vom	9.	März	 199476	erhebliche	Bedeutung	speziell	 für	Cannabis	gewonnen,	wie	

76	 Siehe	BVerfG	in	Neue	Juristische	Wochenschrift,	S.	1577	und	1583.	Das	BVerfG	ist	im	Übrigen	bis	in	die	jüngste	Zeit	bei	sei-

ner	Position	geblieben,	dass	der	Gesetzgeber	Cannabiskonsum	in	jeder	Form	mit	Strafe	bedrohen	dürfe,	von	ganz	engen	
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im	1.	PSB	näher	dargelegt.	Das	Max-Planck-Institut	 für	ausländisches	und	 internationales	Strafrecht	

in	 Freiburg	 im	Breisgau	hat	 im	Auftrag	des	Bundesministeriums	 für	Gesundheit	und	Soziale	 Siche-

rung	eine	detaillierte	Aktenanalyse	von	über	2.000	staatsanwaltschaftlichen	Ermittlungsverfahren	

durchgeführt	und	darüber	hinaus	in	sechs	Bundesländern	Mitarbeiter	der	Strafverfolgungsbehörden	

über	die	Praxis	des	Umgangs	mit	der	 folgenlosen	Verfahrenseinstellung	 in	Fällen	geringer	Mengen	

von	Betäubungsmitteln	 zum	Eigenkonsum	befragt.	Das	 gesetzgeberische	 Ziel,	 eine	 Entlastung	der	

Strafverfolgungsbehörden	zu	gewährleisten,	wurde	nach	dem	Ergebnis	der	Studie	durchweg	erreicht.	

Nach	Ansicht	der	Forscher	 ist	hingegen	die	Umsetzung	der	Erfordernisse	einer	 im	Wesentlichen	 in	

allen	Bundesländern	gleichmäßigen	Rechtsanwendungspraxis	erst	in	Teilbereichen	verwirklicht.77

Mit	der	für	sich	genommen	erfolgreichen	Besonderheit	des	Drogenstrafrechts,	dass	die	Vollstreckung	

einer	an	sich	verwirkten	unbedingten	Freiheitsstrafe	(§	35	BtMG),	aber	auch	einer	Jugendstrafe	(§	38	

BtMG)	von	bis	zu	zwei	Jahren	oder	im	weiteren	Verlauf	die	Vollstreckung	eines	entsprechenden	Straf-

rests	zurückgestellt	werden	kann,	wenn	der	Verurteilte	sich	bereits	einer	intensiven	Drogentherapie	

unterzieht	oder	 jedenfalls	bereit	 ist,	dies	alsbald	zu	tun,	können	viele	Abhängige	aus	dem	Strafvoll-

zug	herausgehalten	werden.	Die	Praxis	macht	 von	diesen	Möglichkeiten	auch	 faktisch	erheblichen	

Gebrauch.	 Gemäß	 einer	 Auswertung	 der	 besonderen	 Berichte	 des	 Generalbundesanwalts	 (Dienst-

stelle	Bundeszentralregister)	durch	die	Kriminologische	Zentralstelle	ist	die	Zahl	von	Verfahren	mit	

Zurückstellungen	der	Vollstreckung	von	1.524	im	Jahr	1986	auf	9.544	im	Jahr	1999	angestiegen.	Die	

Zahl	der	Personen,	die	über	diese	Regelungen	in	Therapie	gelangen,	wuchs	von	1.084	im	Jahr	1986	auf	

5.716	im	Jahr	1999.78	Neuere	Zahlen	sind	nicht	verfügbar.

Ein	zweiter	Pfeiler	der	ambulanten	Hilfe	bzw.	der	so	genannten	Kontrolle	in	Freiheit	ist	die	Substituti-

onstherapie,	beispielsweise	mit	Methadon.	Hier	ist	nicht	zu	übersehen,	dass	in	der	Praxis	anscheinend	

etliche	Möglichkeiten	bestehen	und	auch	ausgenutzt	werden,	um	die	Grundidee	zu	umgehen,	dass	

Abhängigen	von	harten	Drogen	durch	die	Substitutionsmittel	der	„Einstieg	in	den	Ausstieg“	aus	der	

Sucht	erleichtert	werden	kann	und	soll.79	

Nach	Angaben	des	Bundesministeriums Für Gesundheit und soziAle sicherunG80 wurden	im	Jahr	2002	rund	

32.000	Betroffene	mit	Methadon,	 10.000	mit	 Levomethadon,	 3.700	mit	Dihydrocodein	und	500	mit	

Buprenorphin	substituiert.	Gemäß	den	dort	abgedruckten	Richtlinien	der	Bundesärztekammer	vom	

März	2002	ist	eine	Substitutionsbehandlung	dann	indiziert, 

	 wenn	eine	manifeste	Opiatabhängigkeit	seit	längerer	Zeit	besteht	und	Abstinenzversuche	keinen	

Erfolg	erbracht	haben,

	 wenn	weiter	eine	drogenfreie	Therapie	derzeit	nicht	durchgeführt	werden	kann	und	wenn	schließlich

	 die	substitutionsgestützte	Behandlung	im	Vergleich	mit	anderen	Therapiemöglichkeiten	die	größ-

te	Chance	zur	Heilung	oder	Besserung	bietet.

Ausnahmen	 abgesehen,	 etwa	 einer	 medizinisch	 kontrollierten	 Verschreibung	 zur	 Schmerztherapie;	 vgl.	 zuletzt	 den	

Beschluss	vom	30.	Juni	2005,	2	BvR	1772/02.	
77	 Vgl.	schäFer, c. und l. pAoli, 2006.
78	 Vgl.	Kurze,	M.,	2000a,	Tabelle	8.14-1,	S.	390	für	die	Entwicklung	bis	1998.	Für	1999	ergänzende	Auswertung	durch	die	Kri-

minologische	Zentralstelle	für	diesen	Bericht.	Zur	Frage,	ob	eine	den	Drogen	vergleichbare	Regelung	bei	Alkohol	einge-

führt	werden	sollte,	siehe	Ketzler,	A.,	2001.	Zu	neueren	amerikanischen	Versuchen	im	Sinne	eines	für	die	Vollstreckung	

speziell	zuständigen	„Drogengerichts“	siehe	BAudis,	R.,	2000,	S.	436	ff.
79	 Vgl.	rihs-middel,	M.	u.	a.,	2002	aus	vorwiegend	ärztlicher	Sicht;	s.	a.	hölzmAnn,	C.,	2000;	zur	sozialen	Hilfe	vgl.	Friedrichs, 

J.,	2002;	kritische	Darlegung	entsprechender	Befunde	siehe	zuletzt	bei	hAuptmAnn,	W.,	2000,	S.	42	ff.
80	 Von	der	Homepage	heruntergeladen	am	5.	Oktober	2005	(http://www.bmgs.bund.de/deu/).
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Unter	Sicherheitsgesichtspunkten	bleibt	freilich	der	Befund	entscheidend,	dass	auch	nach	dem	Ergeb-

nis	jüngerer	Studien	auf	die	ganze	Gruppe	von	Behandelten	betrachtet	zumindest	Zahl	und	Intensität	

von	 Straftaten	 im	 Vergleich	 zu	 nicht	 substituierten	 Drogenabhängigen	 merklich	 und	 nachhaltig	

zurückgehen.81

Die	Unterbringung	in	einer	Entziehungsanstalt	durch	richterliches	Urteil	nach	§	64	StGB	als	Maßregel	

der	Besserung	und	Sicherung	ist	für	solche	straffällige	Drogenabhängige	vorgesehen,	die	in	der	Gefahr	

stehen,	 infolge	 ihres	Hanges,	 „berauschende	Mittel	 im	Überfluss	 zu	 sich	 zu	nehmen“,	 auch	künftig	

„erhebliche	rechtswidrige	Taten“	zu	begehen.	Ob	der	angestrebte	Heilungszweck	ohne	Weiteres	unter	

den	Bedingungen	des	Freiheitsentzugs	erreicht	werden	kann,	wird	immer	wieder	streitig	erörtert.82	

Die	Zahl	der	Unterbringungen	ist	jedenfalls	langfristig	stetig	im	Steigen	begriffen:	Am	31.	März	1999	

waren	315	Personen	untergebracht,	am	31.	März	2005	demgegenüber	bereits	1.409	Personen.83

Unbedingte	Freiheitsstrafen	haben,	der	Intention	der	Reformen	des	BtMG	entsprechend,	als	Antwort	

der	 Gerichte	 insbesondere	 auf	 schwere	 Drogenkriminalität	 von	 nicht	 Abhängigen	 in	 den	 letzten	

Jahren	zugenommen.84	Dadurch	erhöht	sich	auch	der	Anteil	der	wegen	BtMG-Delikten	verurteilten	

Gefangenen	im	Strafvollzug,	jedoch	nicht	in	dramatischer	Weise:	Am	31.	März	1999	jedenfalls	waren	

8.172	 Gefangene	 und	 Verwahrte	 (rund	 14	%	 aller	 Insassen)	 mit	 einer	 entsprechenden	 Verurteilung	

registriert,	am	31.	März	2005	waren	es	9.277	(rund	15	%	aller	Insassen).85	Anhand	von	Schaubild	3.5-15	

lässt	 sich	 veranschaulichen,	 dass	 die	 Steigerungsraten	 der	 Verurteilungen,	 der	 zu	 Freiheitsstrafen	

Verurteilten	und	der	mit	hohen	Strafen	von	fünf	bis	15	Jahren	Bestraften	zwar	im	Zeitraum	von	1985	

bis	2004	angestiegen	sind,	jedoch	bleiben	sie	in	der	Steile	der	Entwicklung	deutlich	hinter	den	polizei-

lich	erfassten	Erstkonsumenten	harter	Drogen	und	auch	der	registrierten	Tatverdächtigen	allgemein	

zurück.

Seit	April	2000	besteht	aufgrund	des	3.	Betäubungsmittel-Änderungsgesetzes	in	Verantwortung	der	

Länder	 nach	 §	10	 BtMG	 die	 Möglichkeit,	 für	 Drogenabhängige	 legale	 Gelegenheiten	 zu	 schaffen,	

damit	 sie	 sich	 unter	 vor	 allem	 hygienisch	 kontrollierten	 Bedingungen	 in	 besonderen	 Konsumräu-

men	 (auch	 „Gesundheitsräume“	 oder	 „Fixerstuben“	 genannt)	 Spritzen	 setzen	und	 zudem	Beratung	

in	Anspruch	nehmen	können.86	Dies	soll,	aufbauend	auf	vorherige	Erfahrungen	mit	experimentellen	

Einrichtungen,	 normalerweise	 nur	 schwer	 ansprechbaren	 Schwerstabhängigen	 Anreize	 zum	 Aus-

stieg	aus	dem	Zirkel	von	Sucht	und	Kriminalisierung	verschaffen.	Das	Gesetz	verfolgt	im	Übrigen	das	

Ziel,	Gesundheitsschäden	zu	verringern	und	Überlebenshilfe	zu	leisten.	Akute	gesundheitliche	Krisen	

können	viel	besser	als	unter	den	sonst	üblichen	Bedingungen	aufgefangen	werden,	und	insbesondere	

können	Drogentodesfälle	vermieden	werden.	In	dieser	Hinsicht	ist	es	bemerkenswert,	dass	diejenigen	

Einrichtungen,	die	schon	vorher	über	lange	Jahre	hinweg	in	einer	rechtlich	ungesicherten	Situation	

das	Konzept	erprobt	haben,	bei	einer	Zahl	von	mehreren	hunderttausend	Injektionen,	die	sich	Süch-

tige	dort	 setzten,	keinen	einzigen	Todesfall	 zu	verzeichnen	hatten.87	Das	Gesetz	wird	auch	den	völ-

81	 Vgl.	etwa	leGGe,	I.	und	m. BAthsteen,	2000	und	BAthsteen, m. und i. leGGe	2001,	S.	236	ff.	zur	Auswertung	des	Hamburger	

Methadonprogramms,	mit	vergleichender	Betrachtung	anderer,	auch	ausländischer	Erfahrungen;	s.	a.	KöniG,	J.	M.,	2002	

mit	umfangreichen	Nachweisen.	Neueste	bestätigende	Befunde	zu	einem	englischen	Projekt	bei	coid,	J.	u.	a.,	2000.
82	 Vgl.	umfassend	etwa	dessecKer,	A.,	1996.
83	 Vgl.	 stAtistisches BundesAmt (Hg.),	 Fachserie	 10,	 Reihe	 4.1,	 1999	 und	 2004,	 jeweils	 S.	26	 „Entziehungsfälle	 ohne	 Trunk-

sucht“.
84	 Kritische	Diskussion	zuletzt	besonders	bei	pFeiFFer,	C.	u.	a.,	2000.
85	 stAtistisches BundesAmt	(Hg),	Fachserie	10,	Reihe	4.1,	1999	und	2004,	jeweils	S.	24.
86	 Vgl.	winterBerG,	C.,	2001,	S.	19	ff.
87	 Siehe	die	Angaben	und	die	weitere	Diskussion	bei	preusse,	M.,	1999,	S.	235	ff.
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kerrechtlich	verbindlichen	 internationalen	Suchtstoffabkommen	gerecht,	die	der	gesundheitlichen	

Prävention	Vorrang	vor	der	Strafverfolgung	einräumen,	wenn	eine	strenge	Kontrolle	gewährleistet	ist	

und	möglichem	Missbrauch	vorgebeugt	wird.88
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Sozial	 umfassend	 desintegrierte	 Drogenabhängige,	 insbesondere	 solche,	 die	 schon	 mehrere	 Stra-

fen	bzw.	Aufenthalte	 im	Vollzug	oder/und	 (erfolglose)	 Therapieversuche	hinter	 sich	haben,	 können	

erfahrungsgemäß	weder	durch	die	üblichen	 Sanktionen	noch	durch	die	üblichen	 therapeutischen	

Angebote	wirklich	innerlich	„erreicht“	werden.	Für	solche	Probanden	bietet	sich	als	Mittel	zur	ersten	

Stabilisierung,	mit	der	der	Boden	für	weitere	Behandlungen	geschaffen	werden	soll,	die	ärztliche	Ver-

schreibung	von	Betäubungsmitteln,	namentlich	von	klinisch	kontrolliertem	reinen	Heroin,	an.	In	der	

Schweiz,	in	der	solche	Programme	zunächst	experimentell	zwischen	1994	und	1996	gelaufen	waren,	

hat	das	Bundesamt	für	Gesundheit,	auch	unter	Rücksicht	auf	die	in	Teilen	heftige	Diskussion	und	kri-

tische	Infragestellung	der	in	der	Begleitforschung	gewonnenen	Ergebnisse89,	die	abschließende	Folge-

rung	gezogen,	dass	(insbesondere)	die	Verschreibung	von	Heroin	nachweislich	nützliche	Wirkungen	

für	die	 Probanden	 selber	und	 erst	 recht	 für	die	 Innere	 Sicherheit	 hat.90	 Konsequenterweise	hat	 das	

88	 Vgl.	 die	 Stellungnahme	 der	 Drogenbeauftragten	 der	 Bundesregierung,	 Christa	 nicKels,	 nach	 der	 entscheidenden	

Abstimmung	im	Bundesrat:	„Erläuterungen	zur	Sucht-	und	Drogenpolitik“	(m.	w.	N.),	Bonn,	26.	Februar	2000.	Im	Internet	

eingestellt	unter	http://www.bmgesundheit.de/themen/drogen/erlaut/raeume.htm.
89	 Vgl.	dazu	den	kritischen	Überblick	bei	hAuptmAnn,	W.,	2000,	S.	78	ff.	
90	 Vgl.	BundesAmt Für Gesundheit	(Hg.),	1999,	S.	8	und	locher,	U.,	2002.	Zur	Datenlage	und	Interpretation	der	Forschungsergebnisse	

der	Schweiz	siehe	noch	ergänzend	GüttinGer,	F.	u.	a.,	2002,	S.	370	ff.;	KilliAs,	M.	und	J.	rABAsA,	1998,	S.	1	ff.;	KilliAs,	M.	u.	a.,	2002.
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Schweizer	Parlament	im	Oktober	1998	einen	Gesetzesartikel	verabschiedet,	der	die	ständige	Einrich-

tung	 spezieller	 Behandlungszentren	 für	 diese	Maßnahme	 vorsieht.	Die	 Schweizer	 Bevölkerung	hat	

diesen	Artikel	in	einem	Referendum	vom	Juni	1999	mit	deutlicher	Mehrheit	bestätigt.	

Für	 Deutschland	 unterstützt	 die	 Bundesregierung	 einen	 Modellversuch,	 der	 sich	 auf	 den	 mit	 dem	

3.	Betäubungsmittel-Änderungsgesetz	 eingeführten	 §	3	 Abs.	 2	 BtMG	 gründet,	 wonach	 für	 wissen-

schaftliche	 Forschung	 zu	 Behandlungszwecken	 ein	 entsprechender	 Einsatz	 von	Heroin	 ausnahms-

weise	genehmigt	werden	kann.	Beteiligte	sind	das	Bundesministerium	für	Gesundheit,	die	Bundes-

länder	Hessen,	Niedersachsen,	Hamburg	und	Nordrhein-Westfalen	sowie	die	Städte	Bonn,	Frankfurt	

am	Main,	Hannover,	Karlsruhe,	Köln	und	München.	Der	im	Februar	2002	begonnene	Versuch	setzt	auf	

eine	sorgfältige	Evaluation	des	Verlaufs	und	der	Ergebnisse,	bevor	an	eine	Diskussion	irgendwelcher	

weitergehender	rechtspolitischer	Folgerungen	zu	denken	ist.91	

Das	 zentrum Für interdisziplinäre suchtForschunG	 der	Universität	Hamburg	hat	 im	 Januar	2006	dazu	

einen	ersten	klinischen	Studienbericht	zum	Abschluss	der	1.	Studienphase	vorgelegt.	Gegenstand	der	

Untersuchung	sind	1.032	schwer	kranke	Menschen,	darunter	rund	20	%	Frauen,	die	seit	vielen	Jahren	

Heroin	und	oftmals	zusätzlich	Kokain	konsumieren	und	von	einer	Methadonbehandlung	nicht	(mehr)	

profitierten	oder	die	vom	therapeutischen	System	nicht	(mehr)	erreicht	wurden.	Die	Studie	der	Ham-

burger	 Kliniker	 überprüft,	 ob	 die	 strukturierte	 Behandlung	 mit	 pharmakologisch	 reinem	 Heroin	

wirksamer	ist	als	eine	unter	vergleichbaren	Bedingungen	durchgeführte	Methadonbehandlung,	und	

zwar	unter	folgenden	Gesichtspunkten:

	 gesundheitliche	Stabilisierung,

	 Verringerung	des	Konsums	illegaler	Drogen	sowie

	 Abkehr	von	der	Drogenszene,

	 Rückgang	der	Delinquenz,

	 Verbesserung	der	sozialen	Situation,

	 Veränderung	der	Lebensqualität	und

	 Inanspruchnahme	von	Anschlusstherapien.

	

Im	vorliegenden	Rahmen	interessieren	vor	allem	die	Ergebnisse	standardisierter	12-Monats-Verlaufs-

beobachtungen	bzw.	-erhebungen	bei	den	im	Verlauf	der	Studie	einbezogenen	Drogenabhängigen.	

Die	Hälfte	der	Heroinbehandlungsgruppe	hatte	sich	aus	der	Drogenszene	gelöst,	von	der	Methadon-

gruppe	waren	es	nur	40	%.	Die	Verringerung	des	Konsums	illegaler	Drogen	lag	in	der	Heroingruppe	

bei	69	%,	 in	der	Methadongruppe	bei	55	%.	Konsumverringerung	mit	 zugleich	eintretender	gesund-

heitlicher	Verbesserung	gab	es	bei	der	Heroingruppe	zu	57	%,	bei	der	Methadongruppe	zu	45	%.	Bezüg-

lich	 der	 Abnahme	 der	 Kriminalität,	 definiert	 über	 den	 Faktor	 „Verwicklung	 in	 illegale	 Geschäfte“	

im	Monat	vor	Abschluss	der	ersten	Studienphase,	konnte	eine	Belastung	der	Heroingruppe	mit	27	%,	

jedoch	 der	 Methadongruppe	 mit	 40	%	 festgestellt	 werden.	 Der	 Kriminalitätsverlauf	 und	 die	 Krimi-

nalitätsstruktur	werden	 in	 einer	weiteren	Auswertephase	noch	einer	detaillierteren	Untersuchung	

zugeführt.92

91	 Zu	bisherigen	Befunden	in	Deutschland	siehe	loeBmAnn,	R.,	2003,	S.	179	ff.	und	KreienBrocK,	U.,	2002.	Zur	vorhergehenden	

Diskussion	vgl.	AdAms,	M.,	1997,	S.	52	ff.;	BossonG,	H.,	1994,	S.	271	ff.;	GersemAnn,	O.,	1996.	
92	 Umfangreiche	Methodenberichte	und	Analysen	der	Ergebnisse	s.	bei	zentrum Für interdisziplinäre suchtForschunG (zis) 

der	Universität	Hamburg (Hg.), 2006, passim.	Dazu	und	zu	weiteren	Fragen	der	Behandlung	Drogenabhängiger	aus	der	

Sicht	der	Bundesregierung	siehe:	die droGenBeAuFtrAGte der BundesreGierunG (Hg.), 2006, s. 65–88.
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3.5.6 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung
Der	 Sicherheitsbericht	 bestätigt	 in	 seinen	 Aussagen	 den	 ganzheitlichen	 Ansatz	 der	 Drogen-	 und	

Suchtpolitik	der	Bundesregierung	und	die	erforderliche	Differenzierung	zwischen	legalen	und	 ille-

galen	Suchtstoffen.	Für	die	Bundesregierung	hat	die	Auseinandersetzung	mit	den	vielfältigen	Sucht-

problemen	in	unserer	Gesellschaft	eine	herausragende	Bedeutung.	Einerseits	muss	den	Betroffenen	

geholfen	werden.	Gleichzeitig	gilt	es,	die	Gesellschaft	als	Ganzes	vor	Schaden	zu	bewahren.	Dabei	legt	

die	Bundesregierung	ein	Hauptaugenmerk	auf	die	Bekämpfung	der	so	genannten	„Alltagssüchte“.	Die	

Abhängigkeit	von	Nikotin,	Alkohol	und	Medikamenten	hat	ein	besorgniserregendes	Ausmaß	ange-

nommen	und	darf	nicht	bagatellisiert	werden.	

Der	 von	 der	 Bundesregierung	 gewählte	 Bekämpfungsansatz	 hat	 sich	 als	 richtig	 und	 zielführend	

erwiesen.	Er	basiert	auf	den	vier	Säulen	Prävention,	Behandlung,	Überlebenshilfen	sowie	Repression	

bzw.	Angebotsreduzierung.

Nach	Auffassung	der	Bundesregierung	kommt	es	darauf	an,	einen	gesundheitsschädlichen	Konsum	

von	Suchtmitteln	–	seien	sie	nun	legal	oder	illegal	–	bereits	gar	nicht	eintreten	zu	lassen.	Eine	besonde-

re	Zielgruppe	für	die	Prävention	sind	deshalb	junge	Menschen.	Dies	gilt	insbesondere	angesichts	der	

dargestellten	aktuellen	Trends,	wie	dem	„binge	drinking“	oder	dem	Mischkonsum	in	der	„Partysze-

ne“.	 Die	 Bundesregierung	 verfolgt	 diese	 Trends	 aufmerksam,	 führt	 Modellprojekte	 und	 Tagungen	

durch,	damit	geeignete	Hilfsangebote	entwickelt	werden.	Ziel	ist	es,	die	gesellschaftlichen	Kräfte	zu	

aktivieren,	um	Jugendliche	von	einem	exzessiven	Konsum	von	Suchtmitteln	abzuhalten.	

In	Deutschland	 ist	 bereits	 ein	 sehr	diversifiziertes	Angebot	 zur	Behandlung	 von	 Suchtkranken	 ver-

fügbar.	 Hier	 gilt	 es,	 die	 Behandlungsangebote	 den	 sich	 verändernden	 Bedürfnissen	 suchtkranker	

Menschen,	die	sich	beispielsweise	aufgrund	neuer	Suchtmittel	oder	Konsummuster	ergeben,	zeitnah	

und	adressatengerecht	anzupassen.

Auch	das	Angebot	von	Überlebenshilfen	bildet	eine	eigenständige	Säule	innerhalb	der	Drogen-	und	

Suchtpolitik.	Es	richtet	sich	an	schwerstabhängige	Menschen,	deren	Überleben	es	zunächst	zu	sichern	

gilt.	Diese	Suchtkranken	sind	oftmals	erst	dann	in	der	Lage,	den	Weg	einer	Therapie	einzuschlagen,	

wenn	sie	sich	durch	die	Nutzung	von	Überlebenshilfen	stabilisiert	haben.	

Das	Ausmaß	an	Suchterkrankungen	hängt	auch	von	der	Verfügbarkeit	der	Suchtmittel	ab.	Angebots-

reduzierung	 und	 repressive	Maßnahmen	 bilden	 deshalb	 ebenfalls	 eine	 unverzichtbare	 Säule	 einer	

ausgewogenen	Drogen-	und	Suchtpolitik.	Dies	gilt	für	illegale	Suchtstoffe,	deren	Produktion,	Handel	

und	Besitz	per	Gesetz	strafbewehrt	verboten	sind,	genauso	wie	für	die	so	genannten	legalen	Suchtstof-

fe,	deren	Verfügbarkeit	es	zum	Beispiel	für	Jugendliche	einzuschränken	gilt.

Aus	Sicht	der	Bundesregierung	ist	es	zwar	erfreulich,	dass	die	Zahl	der	Rauschgifttodesfälle	seit	län-

gerem	rückläufig	ist.	Sorge	bereitet	hingegen	der	Umstand,	dass	die	Zahl	der	Rauschgiftdelikte,	d.	h.	

der	Verstöße	gegen	das	Betäubungsmittelgesetz,	und	die	Verbreitung	illegaler	Drogen	in	der	Bundes-

republik	Deutschland	 in	den	 vergangenen	 Jahren	weiter	 zugenommen	hat.	Dabei	haben	vor	 allem	

die	Cannabisprodukte	Haschisch	und	Marihuana	ebenso	wie	Ecstasy	und	vergleichbare	synthetische	

Drogen	in	Form	von	Tabletten	oder	Kapseln,	die	vorwiegend	psychotrope	Wirkstoffe	aus	der	Gruppe	

der	Amphetaminderivate	enthalten,	an	Bedeutung	gewonnen.	
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Die	 Bekämpfung	 der	 Kriminalität	 im	 Zusammenhang	 mit	 illegalen	 Drogen	 ist	 für	 die	 Strafverfol-

gungsbehörden	eine	Aufgabe	ersten	Ranges.	Der	Handel	mit	Heroin,	Kokain,	Cannabis	und	zuneh-

mend	auch	 synthetischen	Drogen	 ist	nach	wie	 vor	 ein	Hauptbetätigungsfeld	der	organisierten	Kri-

minalität	 in	Deutschland.	Bedeutsam	ist,	dass	der	 illegale	Markt	 in	Deutschland	ganz	überwiegend	

mit	 Betäubungsmitteln	 versorgt	 wird,	 die	 außerhalb	 der	 Bundesrepublik	 produziert	 werden.	 Als	

Ursprungsstaaten	 für	 in	Deutschland	 sichergestellte	 illegale	Drogen	dominieren	 seit	 Jahren	Afgha-

nistan,	Kolumbien	und	die	Niederlande.	Dies	zeigt	die	Notwendigkeit	eines	umfassenden,	multidiszip-

linären	und	aufeinander	abgestimmten	Bekämpfungsansatzes	im	nationalen	wie	im	internationalen	

Rahmen,	der	sowohl	Maßnahmen	der	Nachfrage-	als	auch	der	Angebotsreduzierung	umfassen	muss.	

Das	Bundesministerium	des	Innern	und	das	Bundeskriminalamt	kooperieren	hierzu	zielgerichtet	ins-

besondere	mit	jenen	Ländern,	die	im	Rahmen	des	Anbaus	von	Drogenkulturen	sowie	der	Produktion	

und	des	Vertriebs	von	illegalen	Substanzen	nach	Europa	eine	wichtige	Rolle	einnehmen.	Als	aktuelles	

Beispiel	ist	das	deutsche	Engagement	in	Afghanistan	zu	nennen.	In	Afghanistan	hat	Deutschland	auf	

Wunsch	der	Staatengemeinschaft	und	der	afghanischen	Übergangsregierung	die	Führungsrolle	bei	

der	 Beratung	der	 afghanischen	 Sicherheitsbehörden	 beim	Aufbau	 einer	 rechtsstaatlichen	und	den	

Menschenrechten	verpflichteten	Polizei	übernommen.	Dazu	zählt	auch	der	Aufbau	einer	effektiven	

polizeilichen	 Bekämpfung	 des	 Drogenanbaus,	 der	 Drogenverarbeitung	 und	 des	 Drogenhandels.	

Deutschland	unterstützt	hierbei	das	Vereinigte	Königreich,	das	die	Federführung	bei	der	Rauschgift-

bekämpfung	in	Afghanistan	innehat.
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3.6 Straßenverkehrsdelikte

Kernpunkte

	 Straßenverkehrsdelikte	dominieren	neben	den	Diebstahlsdelikten	die	 alltägliche	Praxis	 der	

Ermittlungen	bei	der	Strafverfolgung	und	Aburteilung	von	Straftaten.	Ihre	Häufigkeit	ist	aber	

nur	lückenhaft	erfasst,	weil	sie	seit	1963	nicht	mehr	in	der	PKS	ausgewiesen	sind.

	 Straßenverkehrsdelikte	werden	durchweg	im	öffentlichen	Raum	begangen;	sie	haben	insge-

samt	hohe	Schadensfolgen	für	einzelne	Betroffene	wie	für	Wirtschaft	und	Gesellschaft.	Daher	

steht	die	Furcht,	Opfer	eines	Verkehrsunfalls	zu	werden,	zu	Recht	bei	repräsentativen	Bevölke-

rungsumfragen	über	Ereignisse,	vor	denen	man	sich	fürchtet,	mit	an	ganz	vorderer	Stelle.

	 Da	 insbesondere	die	Altersgruppe	 zwischen	 15	und	25	 Jahren	die	höchsten	Opferziffern	bei	

Getöteten	und	Verletzten	aufweist,	verdient	das	Training	risikobewussten	Fahrverhaltens	für	

Angehörige	dieser	Altersgruppe	höchste	Priorität	bei	der	Weiterentwicklung	von	Präventions-

strategien.	

	 Unfälle	mit	 Personenschaden	 sind,	 bezogen	 auf	 die	 Einwohnerzahl	 oder	 in	Relation	 zu	den	

gefahrenen	 km	 je	 Fahrzeug,	 stetig	 zurückgegangen.	 Entsprechend	 sank	 die	 Zahl	 der	 Toten	

und	Schwerverletzten,	auch	in	Folge	verbesserter	passiver	Sicherheit	der	Fahrzeuge	und	wach-

sender	Qualität	der	Rettungsdienste.

	 Die	Anzahl	der	Unfälle	mit	Beteiligten	unter	Alkoholeinfluss	konnte	ebenfalls	deutlich	zurück-

gedrängt	werden.	Wissenschaftliche	Erhebungen	(vor	allem	Roadside	Surveys)	belegen,	dass	

die	Verhaltensgeltung	der	Norm,	im	trunkenen	oder	auch	nur	angetrunkenen	Zustand	kein	

Kfz	 zu	 fahren,	 in	 der	 Bevölkerung	 inzwischen	 fest	 verankert	 ist.	Daran	 ändert	 erfreulicher-

weise	auch	der	Umstand	nichts,	dass	nach	Dunkelfeldstudien	die	Entdeckungs-	und	Verurtei-

lungswahrscheinlichkeit	 speziell	 in	den	Fällen	von	 so	genannten	 folgenlosen	Trunkenheits-

fahrten	sehr	gering	ist.

	 Die	größte	Gefährdung	geht	davon	aus,	dass	mit	unangemessener	Geschwindigkeit	gefahren	

wird	und	dabei	 die	 Sicherheitsabstände	häufig	 ignoriert	werden.	Dies	 betrifft	 insbesondere	

Bundesstraßen;	auf	Autobahnen	sind	die	z.	T.	sehr	großen	Geschwindigkeitsunterschiede,	mit	

denen	jeweils	auf	den	Spuren	gefahren	wird,	gefahrenträchtig.	Dadurch	wird	auch	die	Wahr-

scheinlichkeit	aggressiven	Verhaltens,	z.	B.	durch	Nötigungen	in	Form	von	Drängelei,	erhöht.

	 In	Städten	hat	sich	die	Ausweitung	von	Tempo-30-Zonen	in	Wohngebieten	unfallsenkend	aus-

gewirkt;	insbesondere	bei	Fußgängern	ist	die	Tötungsrate	zurückgegangen.

	 Die	 Verurteilungen	 wegen	 Delikten	 im	 Straßenverkehr	 sind	 in	 den	 letzten	 Jahren	 deutlich	

zurückgegangen,	ganz	im	Gegensatz	zu	den	Verurteilungen	wegen	sonstiger	Delikte.

	 Nach	der	Strafverfolgungsstatistik	hat	 jedes	vierte	Verfahren	ein	Straßenverkehrsdelikt	zum	

Gegenstand,	dabei	stehen	Gefährdungsdelikte,	bei	denen	Alkohol	oder	Drogen	im	Spiel	sind,	

im	Vordergrund,	gefolgt	von	Unfallflucht	und	fahrlässiger	Körperverletzung.

	 Die	Gerichte	machen	nach	wie	vor	 in	Fällen	der	Trunkenheit	 im	Verkehr	sowie	der	trunken-

heitsbedingten	Straßenverkehrsgefährdung	regelmäßig	von	der	Möglichkeit	Gebrauch,	den	

Tätern	die	Fahrerlaubnis	zu	entziehen.

	 Das	 Fahrverbot	 als	 kurzfristige	 Untersagung,	 ein	 Kraftfahrzeug	 im	 Verkehr	 zu	 führen	 (mit	

Verwahrung	des	 Führerscheins),	wird	 ebenfalls	 gezielt,	 aber	hauptsächlich	 bei	Delikten	 im	

Straßenverkehr	ohne	Alkoholeinfluss	eingesetzt.
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3.6.1 Formen der Straßenverkehrsdelinquenz
Straßenverkehrsstraftaten	werden	durchweg	im	öffentlichen	Raum	begangen.	

Die	typischsten	und	häufigsten	Verkehrsstraftaten	sind	teils	im	Strafgesetzbuch,	insbesondere	im	28.	

Abschnitt	 über	 die	 „Gemeingefährlichen	 Straftaten“	 (§§	306-323c	 StGB),	 zusammen	 mit	 Straftaten	

gegen	den	Bahn-,	Schiffs-	und	Luftverkehr,	teils	im	Straßenverkehrsgesetz	geregelt.	Dies	sind:	

	 die	(konkrete)	Gefährdung	des	Straßenverkehrs	nach	§	315c	StGB

	 –			durch	Fahrunsicherheit	infolge	Konsums	von	Alkohol	oder	anderen	berauschenden	Mitteln	oder	

infolge	geistiger	oder	körperlicher	Mängel	(§	315c	Abs.	1	Nr.	1StGB)	bzw.

	 –			durch	die	grob	verkehrswidrige	und	rücksichtslose	Verletzung	besonders	zentraler	und	schaden-

strächtiger	Verkehrsregeln	(§	315c	Abs.	1	Nr.	2	StGB),	die	umgangssprachlich	als	die	„sieben	Tod-

sünden“	des	Straßenverkehrs	bezeichnet	werden	(z.	B.	das	Fahren	entgegen	der	Fahrtrichtung	auf	

Autobahnen	bzw.	das	falsche	Überholen	etc.),

	 die	Trunkenheit	im	Verkehr	als	abstrakte	Gefährdung	infolge	Fahrunsicherheit	durch	den	Konsum	

von	Alkohol	oder	anderen	berauschenden	Mitteln	(§	316	StGB),

	 das	Fahren	ohne	Fahrerlaubnis,	z.	B.	wenn	die	Fahrerlaubnis	entzogen	wurde	oder	ein	Kraftfahr-

zeug	trotz	Fahrverbots	geführt	wird	(§	21	StVG).	Dieses	Delikt	ist	vor	allem	bei	jungen	Menschen	ver-

breitet,	z.	B.	wenn	bei	Mofas	und	Mopeds	durch	bauliche	Veränderungen	des	Übersetzungsverhält-

nisses	von	Motor-Radkranz	und	Reifen-Radkranz	die	bauartbedingte	Geschwindigkeitsobergrenze	

beseitigt	werden	soll	(so	genanntes	Ritzeln).

	 Andere	Verkehrsstraftaten	sind:	der	gefährliche	Eingriff	in	den	Straßenverkehr	(§	315b	StGB),	also	die	

Beeinträchtigung	der	Sicherheit	des	Straßenverkehrs	z.	B.	durch	das	Bereiten	von	Hindernissen	und

	 der	räuberische	Angriff	auf	Kraftfahrer	(§	316a	StGB),

	 das	unerlaubte	Entfernen	vom	Unfallort	(§	142	StGB),	umgangssprachlich	als	Unfallflucht	bezeich-

net	und	eine	sehr	häufige	Straftat,	ist	vor	allem	ein	Verstoß	gegen	die	im	Schadensersatzinteresse	

auferlegte	 Pflicht,	 anderen	 Unfallbeteiligten	 „Feststellungen“	 zur	 eigenen	 Person,	 zum	 eigenen	

Fahrzeug	oder	zur	Art	der	eigenen	Beteiligung	zu	ermöglichen.

	

Eine	Reihe	von	anderen	Straftaten	der	allgemeinen	Kriminalität	kommt	vergleichsweise	häufig	auch	

im	Verkehrsgeschehen	vor.	Dazu	gehören:

	 die	Nötigung	eines	anderen,	im	Straßenverkehr	eine	bestimmte	Handlung	zu	begehen,	zu	unter-

lassen	oder	zu	dulden,	durch	Drohung	oder	mit	Gewalt	(§	240	StGB)1,

	 die	fahrlässige	Körperverletzung	eines	anderen	im	Straßenverkehr	(§	229	StGB),

	 die	fahrlässige	Tötung	eines	anderen	im	Straßenverkehr	(§	222	StGB),

	 der	Vollrausch	im	Straßenverkehr,	also	die	Verkehrsbeteiligung	mit	einer	derart	hohen	Alkoholkon-

zentration	im	Blut	oder	unter	derart	starkem	Einfluss	von	„anderen	Rauschmitteln“	(Medikamenten	

bzw.	illegalen	Drogen),	dass	der	Zustand	der	Schuldunfähigkeit	infolge	Bewusstseinsstörungen	nach	

§	20	StGB	vorliegt	oder	mindestens	nicht	ausgeschlossen	werden	kann	(§	323a	StGB)	und

	 die	unterlassene	Hilfeleistung	bei	einem	Unglücksfall,	also	einem	Verkehrsunfall	oder	einer	den	

Verkehr	(mit)	betreffenden	Katastrophe	(§	323c	StGB).

	 Die	 weniger	 schwerwiegenden	 und	 massenhaft	 begangenen	 Delikte	 im	 Straßenverkehr,	 von	

denen	ein	Teil	ursprünglich	im	Strafgesetzbuch	unter	der	Kategorie	der	„Übertretungen“	geregelt	

war,	wurden	 im	Verlauf	mehrerer	 Strafrechtsreformen	 entpönalisiert	 und	 als	Ordnungsunrecht	

1	 Zu	 einer	 übergreifenden	 sozialwissenschaftlichen	 Analyse	 der	 Gewalt	 im	 Straßenverkehr	 vgl.	 besonders	 KölBel, r.,	

2002.
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gewertet.	 Sie	 sind	 als	 Ordnungswidrigkeiten	mit	 Geldbußen	 bedroht	 (insbesondere	 §	24	 StVG	 in	

Verbindung	 vor	 allem	mit	 der	 StVO	und	 der	 StVZO).	 Als	Nebenfolge	 kann	 in	 bestimmten	 Fällen	

ein	 Fahrverbot	 zwischen	 einem	und	drei	Monaten	 verhängt	werden	 (§	25	 StVG).	Die	 Sanktionen	

für	typisierte	Verstöße	werden	seit	langem	in	einem	so	genannten	Bußgeldkatalog	festgelegt,	der	

vom	Bundesministerium	für	Verkehr,	Bau	und	Stadtentwicklung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	

erlassen	wird	(§	26a	StVG).	

	 Geringfügige	Verkehrsverstöße,	vor	allem	im	so	genannten	ruhenden	Verkehr,	wie	Parkverstöße,	

können	beschleunigt	und	bei	Zustimmung	des	Betroffenen	gleich	vor	Ort	 abschließend	 reagiert	

werden,	nämlich	durch	die	Erteilung	einer	mündlichen	oder	schriftlichen	Verwarnung	mit	oder	

ohne	Verwarnungsgeld	 (§§	56-58	OWiG).2	Besonders	hervorzuheben	 ist	unter	den	Bußgeldtatbe-

ständen	des	StVG	das	Fahren	unter	dem	Einfluss	von	Alkohol	(§	24a	Abs.	1	StVG).	Im	Gegensatz	zur	

Trunkenheit	 im	Verkehr	 (§	316	StGB)	kommt	es	hier	nicht	auf	die	relative	oder	absolute	Fahrunsi-

cherheit	an,	sondern	allein	auf	den	Anteil	des	Alkohols	im	Blut	oder	in	der	Atemluft	während	des	

Führens	eines	Kraftfahrzeugs	im	Straßenverkehr.	Die	ursprüngliche	so	bezeichnete	„0,8-Promille-

Regelung“	(§	24a	StVG	a.	F.)	wurde	1998	zunächst	in	eine	nach	unterschiedlichen	Promillegrenzen	

differenzierende	Regelung	umgestaltet.	Danach	waren	ab	0,5	Promille	Geldbußen	bis	zu	1.000	DM	

und	ab	0,8	Promille	Geldbußen	bis	zu	3.000	DM	und	zusätzlich	ein	Fahrverbot	zulässig.	Seit	2001	gilt	

bei	§	24a	Abs.	1	StVG	einheitlich	die	0,5-Promilleregelung	mit	maximal	1.500	Euro	Geldbuße	und	

drei	Monaten	Fahrverbot.

	

Die	 Datenlage	 über	 Vorkommen	 und	 zeitliche	 Entwicklung	 der	 Straßenverkehrsdelikte	 ist	 im	 Ver-

gleich	 zu	anderen	Deliktgruppen	 lückenhaft.	 Straftaten	 im	Straßenverkehr	werden	 schon	 seit	 1963	

nicht	mehr	in	der	PKS	aufgeführt.3	Das	ist	bedauerlich,	weil	gegen	Leib	und	Leben	gerichtete	Delikte	

sowie	andere	Gewaltdelikte	(z.	B.	Nötigung),	aber	auch	Gefährdungsdelikte	von	vielen	Menschen	als	

Bedrohung	aufgefasst	werden.4	Außerdem	 investiert	die	Polizei	erhebliche	Arbeit	und	einen	erheb-

lichen	Teil	 ihrer	gesamten	Ressourcen	in	die	Kontrolle	des	Straßenverkehrs	sowie	 in	die	Verfolgung	

und	Aufklärung	von	Straßenverkehrsdelikten,	was	weitgehend	undokumentiert	bleibt.	Vor	allem	aus	

wissenschaftlicher	Sicht	wäre	daher	zumindest	eine	gesonderte	pauschalierende	polizeiliche	Statistik	

wie	bei	Staatsschutzdelikten	 (der	PKS-S)	gerechtfertigt.	Man	 ist	daher	 in	Praxis,	Politik	und	Wissen-

schaft	darauf	angewiesen,	sich	aus	anderen	Quellen	zu	bedienen	und	Näherungswerte	zu	schätzen,	

namentlich	aus	dem	Abgleich	mit	Daten	zu	den	Unfällen	im	Straßenverkehr	oder	mit	Daten	des	Kraft-

fahrt-Bundesamtes	(KBA),	worauf	auch	im	Folgenden	gelegentlich	zurückgegriffen	wird.

Ohne	 die	 sonst	 verfügbaren	 Daten	 der	 PKS	 verbleiben	 als	 Quellen	 vor	 allem	 die	 Rechtspflegesta-

tistiken,	 insbesondere	 die	 Strafverfolgungsstatistik,	 ergänzt	 durch	 die	 Staatsanwaltschaftsstatis-

tik	 und	 die	 Statistik	 in	 Straf-	 und	 Bußgeldverfahren	 (StP/OWi-Statistik),	 sowie	 die	 Statistiken	 des	

Kraftfahrt-Bundesamtes	 in	 Flensburg	 (KBA).	Die	 Strafverfolgungsstatistik	weist,	 anders	 als	 die	 PKS,	

auch	 Entscheidungen	 für	 Straßenverkehrsdelikte	 aus;	 so	 erfolgten	 im	 Jahre	 2004	 rund	 25,3	%	 aller	

2	 Vgl.	zu	den	einzelnen	Aspekten	beispielsweise	BecK, w.-d. und w. Berr,	2003.
3	 Die	 Entscheidung	 fiel	 damals	 im	Zusammenhang	mit	 der	 breiteren	gesellschaftlichen	und	 rechtspolitischen	Debatte	

um	die	nötige	Reform	des	Verkehrsstrafrechts,	insbesondere	die	Notwendigkeit,	die	vielfach	so	bezeichneten	„Verkehrs-

sünder“,	die	sich	grundsätzlich	stets	in	einer	„potenziellen	Deliktssituation“	befänden,	aus	der	Strafbarkeitszone	heraus-

zunehmen.	In	der	PKS	werden	gegenwärtig	noch	ausgewiesen	die	gefährlichen	Eingriffe	in	den	Straßenverkehr	(§	315b	

StGB)	und	der	räuberische	Angriff	auf	Kraftfahrer	(§	316a	StGB.	2004	=	581	Fälle,	darunter	275	Fälle	der	Beraubung	von	

Taxifahrern).	Ergänzend	mit	Bezug	zum	Straßenverkehr	sind	noch	nachgewiesen:	zwölf	Fälle	des	Überfalls	auf	Spezial-

Geldtransportfahrzeuge	gemäß	§§	249	ff.	StGB.
4	 Zur	Entwicklung	verschiedener	Kriminalitätsformen,	einschließlich	der	Straßenverkehrsdelikte,	und	der	unterschied-

lichen	öffentlichen	Wahrnehmung	vgl.	Kury, h. und m. BrAndenstein,	2005,	S.	639	ff.
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Verurteilungen	 wegen	 Straftaten	 im	 Straßenverkehr.	 Die	 Aufgliederung	 der	 Verurteilungen	 nach	

Deliktkategorien	gibt	zwar	Anhaltspunkte	für	Häufigkeiten,	spiegelt	aber	in	erster	Linie	das	selektive	

Entscheidungsverhalten	der	Staatsanwaltschaften,	anzuklagen	bzw.	Strafbefehl	zu	beantragen	oder	

einzustellen,	sowie	die	Einstellungs-	und	die	Verurteilungspraxis	der	Strafgerichte	wider.	Die	Daten	

der	Strafverfolgungsstatistik	beschreiben	also	nur	einen	Ausschnitt	des	strafbaren	Verhaltens;	ausge-

klammert	bleiben	alle	unaufgeklärten,	trotz	Aufklärung	von	der	StA	eingestellten	oder	sonst	anders	

erledigten	Fälle	und	natürlich	alle	Taten,	die	 statt	 eines	 Strafverfahrens	per	Verwaltungsverfahren	

als	Ordnungswidrigkeit	geahndet	werden.	Dem	kann	 im	vorliegenden	Rahmen	nicht	 im	Einzelnen	

nachgegangen	werden.

3.6.2 Entwicklung der Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden
Die	 Furcht,	Opfer	 eines	Verkehrsunfalls	 zu	werden,	 ist	 in	der	Bevölkerung	 im	Allgemeinen	gleich5,	

teilweise	sogar	stärker	verbreitet	als	die	Angst,	Opfer	einer	(anderen)	Straftat	zu	werden.6	Allerdings	ist	

ein	Vergleich	zwischen	Straßenverkehrsunfällen	und	Straftaten	hinsichtlich	der	objektiven	Risiken,	

Opfer	 zu	 werden,	 und	 auch	 hinsichtlich	 der	 subjektiven	 Wahrnehmung	 und	 Befürchtung	 solcher	

Risiken	mit	großer	Vorsicht	zu	begegnen	–	wie	im	Folgenden	darzulegen	ist.	

Besorgt	 ist	man	 in	der	Bevölkerung	 in	erster	Linie	um	schwere	eigene	Verletzungen	oder	um	den	

Tod	nahestehender	Menschen.	Tatsächlich	ist	zwar	die	Gefährdung	von	Leib	und	Leben	durch	den	

Straßenverkehr	deutlich	höher	als	die	Gefährdung	durch	Kriminalität	 im	persönlichen	Nahraum	

oder	 im	 öffentlichen	 Raum,	 wie	 jeweils	 aus	 Tabelle	 3.6-2	 und	 Tabelle	 3.1-1	 (in	 Kapitel	 3.1)	 ersicht-

lich	 ist.	 Allerdings	 ist	 zu	 bedenken,	 dass	 das	 schädigende	Verhalten	 im	 Straßenverkehr,	wenn	 es	

zugleich	auch	eine	Straftat	ist,	zumeist	„nur“	fahrlässig	und	nicht	vorsätzlich	geschieht.	Es	beruht	

typischerweise	 auf	 der	 Verletzung	 einer	 Sorgfaltspflicht	 und	 ist	 daher	 nach	 Unrechtsgehalt	 und	

Schwere	der	Schuld	rechtlich	weniger	gravierend	als	eine	vorsätzliche	Tat	mit	vergleichbarer	Scha-

densfolge.	Ferner	ergeben	sich	Unfälle	–	abgesehen	von	Alleinunfällen	aufgrund	von	Fahrfehlern	

–	oft	aus	Interaktionen	mit	anderen	Verkehrsteilnehmern,	vermittelt	über	ihren	Fahrzeuggebrauch.	

Daher	ist	Unfallgeschehen	überwiegend	interaktiv	und	die	Feststellung	der	Verantwortlichkeit	für	

Unfälle	muss	alle	Unfallbeteiligten	einbeziehen	und	ihren	jeweiligen	Beitrag	abgestuft	bewerten.	

Eine	einseitige	Schuldzuweisung	ist	nicht	selten	ungerechtfertigt,	was	die	Täter-Opfer-Festlegung	

erschwert.	Auch	der	Blick	auf	Personengruppen	mit	erhöhtem	Opferrisiko	kann	deren	gelegentlich	

eigenes	fahrlässiges	Verhalten	nicht	ausblenden.	Bei	der	Erörterung	von	Verkehrsstraftaten	–	soweit	

sie	im	Zusammenhang	mit	Unfällen	registriert	werden	–	darf	also	die	interaktive	Handlungskons-

tellation	nicht	aus	dem	Blick	geraten.

Mit	Blick	auf	die	Altersstruktur	der	Getöteten	und	Verletzten	erweist	 sich	die	Altersgruppe	der	Ver-

kehrsbeteiligten	zwischen	15	und	25	Jahren	als	besonders	gefährdet.7	Während	dieser	Zeit	wechseln	

Jugendliche	vom	Fahrrad	auf	Zweiräder	und	schließlich	auf	Pkw	als	Medium	der	Verkehrsbeteiligung.	

Sie	neigen	stärker	als	ältere	Jahrgänge	zu	riskantem	Verhalten8,	sind	wenig	erfahren	in	der	Prognose	

5	 pAschKe, s.	und	i. pFAFFerott,	1994,	S.	10.
6	 emnid-institut	(Hg.),	Einstellungen	der	Bürger	zu	Fragen	der	Inneren	Sicherheit,	1993;	für	ältere	Menschen	vgl.	Bundesmi-

nisterium Für FAmilie, senioren, FrAuen und JuGend	(Hg.),	Kriminalität	im	Leben	alter	Menschen	1995,	S.	198;	vgl.	auch	KölBel, 

r.,	1997,	S.88	ff.	und	murcK, m., 1995,	S.	330	f.
7	 Die	hier	zitierten	Daten	über	Verkehrsunfälle	sind	entnommen	aus:	stAtistisches BundesAmt	(Hg.),	Fachserie	8	„Verkehr“,	

Reihe	7	„Verkehrsunfälle“,	2004.
8	 Vgl.	zum	Risikoverhalten	im	Straßenverkehr	insgesamt	KrAmpe, A.	und	s. sAchse,	2002.	Zur	„Männlichkeitsproblematik“	

siehe	rAithel, J.,	2001.
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von	 gefährlichen	 Situationen	 und	 müssen	 die	 Fahrzeugbeherrschung	 erst	 erlernen.9	 Dadurch	 sind	

sie	gleichermaßen	als	Verursacher	wie	als	Geschädigte	gefährdet	und	de	facto	involviert.10	Berechnet	

man	die	Zahl	der	Verletzten	und	Getöteten	auf	 100.000	Personen	der	gleichen	Altersklasse	 (Tabelle	

3.6-1),	so	zeigt	sich	Folgendes:

Tabelle �.�-�: �erunglückte bei Straßenverkehrsunfällen nach Altersstufen im Jahre �00�

Alter Getötete �erletzte

absolut je 100.000 absolut je 100.000

Unter	15	Jahre 	 153 	 1,3 	 37.132 	 305,3

15–18	Jahre 	 264 	 9,1 	 29.779 	 1.029,4

18–25	Jahre 	 1.269 	 18,9 	 90.954 	 1.351,7

25–65	Jahre 	 2.950 	 6,4 	 242.386 	 528,2

65	Jahre	und	älter 	 1.201 	 8,1 	 39.114 	 263,2

insgesamt 	 5.842 	 7,1 	 440.126 	 533,3

Datenquelle:	 Straßenverkehrsunfallstatistik.

	

Kommen	Kinder	bei	Unfällen	zu	Tode,	so	trifft	es	sie	 im	Vorschulalter	überwiegend	als	Mitfahrer	 in	

Personenkraftwagen.	 Die	 wachsende	 Verbesserung	 von	 speziellen	 Rückhaltesystemen	 für	 Kinder	

(einschließlich	 rückwärts	 gerichteter	 Sitze)11	 hat	 aber	 diese	 Rate	 langfristig	 beträchtlich	 gesenkt.	

Verletzungen	erleiden	Kinder	im	Alter	von	sechs	bis	zehn	Jahren	eher	als	Fußgänger,	danach	als	Rad-

fahrer.	Kinder	entwickeln	erst	ab	etwa	acht	Jahren	ein	adäquates	Verstehen	von	Verkehrssituationen	

und	die	 Fähigkeiten	 zum	Erkennen	 fremder	Handlungsabsichten,	 zur	 Entfernungs-	und	Geschwin-

digkeitsschätzung	 und	 Gefühlsbeherrschung12,	 die	 für	 ein	 ausreichendes	 Gefahrenbewusstsein	 im	

Straßenverkehr	Voraussetzung	sind.	Wo	es	fehlt,	passieren	typische	Kinderunfälle,	z.	B.	durch	plötz-

liches	 Laufen	auf	die	 Straße,	meist	 beim	Spielen	 im	Wohngebiet.	 Später	nehmen	Kinder	 stärker	 als	

Fahrradfahrer	am	Verkehr	teil;	dabei	ist	u.	a.	falsche	Straßenbenutzung	häufige,	 	auch	durch	Risiko-

neigung	geförderte	Unfallursache.13	Die	Problematik	der	Kinderunfälle	wird	dadurch	verschärft,	dass	

ihr	Verkehrsverhalten	spielerische	Züge	aufweist	oder	oft	nicht	strikt	vom	Spiel	getrennt	geschieht.14	

Andererseits	 sind	 Kinder	 bei	 jedem	 dritten	 Unfall	 trotz	 ordnungsgemäßen	 Verhaltens	 Unfallopfer	

geworden.15	Da	Kinder	meist	in	Wohngebieten	Unfälle	erleiden,	ist	die	Fahrgeschwindigkeit	von	zen-

traler	Bedeutung;	nach	otte	wäre	die	Hälfte	der	Unfälle	von	Kindern	als	Fußgänger	oder	Radfahrer	

vermeidbar	gewesen,	wenn	Pkw-Fahrer	um	15	km/h	langsamer	gefahren	wären.16	

Eine	andere,	in	der	Diskussion	oft	hervorgehobene	Risikogruppe	sind	die	so	genannten	Senioren.	Wie	

Tabelle	3.6-1	zeigt,	weisen	auch	Personen	über	65	Jahre	ein	etwas	höheres	Todesrisiko	auf.	Vor	allem	

sind	 ihre	 Verletzungen	 schwerer	 und	 folgenreicher,	 wenn	 sie	 in	 Unfälle	 verwickelt	 werden.	 Ältere	

Menschen	sind	besonders	als	Fußgänger	gefährdet.	Ihre	Teilnahme	am	Kfz-Verkehr	kann	mit	zuneh-

mendem	Alter	erschwert	werden	durch	eine	verminderte	Fähigkeit,	komplexe	Verkehrssituationen	zu	

9	 Vgl.	rAithel, J.,	1999.
10	 Vgl.	zu	Behandlungs-	und	Präventionsansätzen	müller, d.,	2001,	147	ff.	und	189	ff.;	stephAn, e.,	2003.
11	 lAnGwieder, K.,	2001,	S.	54.
12	 Vgl. FunK, w. und A. wiedemAnn,	2002,	S.	52f.;	limBourG, m.,	2001,	S.	41	f.
13	 FunK, w.	und	A. wiedemAnn,	2002,	S.	50.
14	 Folgerichtig	hat	der	Gesetzgeber	in	der	Neufassung	von	§	828	BGB	die	Haftung	von	Kindern	für	Fehlverhalten	im	Verkehr	

gegenüber	dem	sonstigen	Fehlverhalten	alterstypisch	reduziert.
15	 hollederer, A., 2000,	S.	104.
16	 otte, d.,	1997,	S.	179	ff.
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überschauen17;	auch	ist	bei	älteren	Menschen	die	Fähigkeit	zur	Kommunikation	mit	anderen	Verkehrs-

teilnehmern	 häufig	 eingeschränkt.	 Andererseits	 vermögen	 sie	 reduzierte	 Leistungsfähigkeiten	 oft	

durch	Erfahrung	und	Reduzierung	der	Geschwindigkeit	bzw.	Vermeidung	bestimmter	Fahrstrecken	

und	-zeiten	zu	kompensieren.	Am	häufigsten	sind	bei	älteren	Menschen	Vorfahrts-	und	Abbiegefehler	

zu	beobachten18,	Geschwindigkeitsüberschreitungen	dagegen	nahezu	gar	nicht.	In	der	Unfallstatistik	

der	Verletzten	stellen	sie	keine	besondere	Risikogruppe	dar.

Die	Fälle,	in	denen	durch	falsches	Verkehrsverhalten	der	Tod	oder	eine	Gesundheitsschädigung	ande-

rer	Verkehrsteilnehmer	verursacht	wurde	(strafrechtlich	gesehen	im	Normalfall	fahrlässige	Erfolgs-

delikte),	können	aus	kriminologischer	Sicht	im	Großen	und	Ganzen	zusammen	erörtert	werden.	Denn	

die	unterschiedliche	Folge	resultiert	nicht	notwendig	aus	unterschiedlicher	Art	oder	Ausprägung	von	

Fahrlässigkeit.	Vielmehr	können	die	Konsequenzen	eines	Unfalls	beginnend	mit	leichtem	Sachscha-

den	bis	hin	zum	Tod	eines	oder	mehrerer	Beteiligter	unterschiedlich	folgenschwer	sein,	je	nachdem,	

welche	Rolle	neben	dem	Fahrverhalten	auch	Kontextvariablen	spielen.	Dazu	gehören	beispielsweise	

Reaktionen	der	übrigen	Verkehrsteilnehmer,	Bedingungen	der	Unfallörtlichkeit	und	die	Distanz	vom	

Unfallort	zu	Hilfeeinrichtungen.	So	sind	durch	den	Ausbau	des	Rettungswesens,	durch	die	wachsende	

Verbreitung	von	Handys	zur	schnellen	Herbeirufung	von	Hilfe,	durch	lebensverlängernde	klinische	

Intensivbetreuung	und	durch	andere	technische	Entwicklungen	an	den	Fahrzeugen	die	Unfallfolgen	

wie	 Tod	 oder	 bleibende	 schwere	 Verletzungen	 beträchtlich	 gesenkt	 worden.	 Insofern	 ist	 das	 stete	

leichte	 Absinken	 der	 Zahl	 von	 Tötungen	 und	Verletzungen	 im	 Straßenverkehr	 in	 den	 letzten	 Jahr-

zehnten	ein	wichtiger,	die	Präventionsstrategien	bestätigender	Gewinn	an	Sicherheit.	

Eine	besondere	Rolle	hat	seit	1976	die	Einführung	der	Pflicht	zum	Anschnallen	mit	Sicherheitsgurten	

gespielt.	Zunächst	hatte	sich	der	Gesetzgeber	damit	begnügt,	das	Anschnallen	auf	den	Vordersitzen	

zur	Pflicht	zu	machen.	Ein	Verstoß	gegen	diese	Pflicht	war	nicht	sanktionsbewehrt,	was	Juristen	eine	

unvollständige	Norm	nennen.	Die	 durchschnittliche	Gurtanlegequote	 betrug	weniger	 als	 60	%	 der	

bei	 Verkehrsbeobachtungen	 (Roadside	 Surveys)	 gezählten	 Fahrer	 und	 Beifahrer	 von	 Kraftwagen	

und	stieg	bis	 1983	nicht	über	70	%	an.	Mit	Wirkung	zum	1.	Januar	 1984	wurde	ein	Verwarnungsgeld	

für	das	Nichtanlegen	des	Gurtes	auf	den	Vordersitzen	eingeführt.	 Schon	kurz	vor	 Inkrafttreten	der	

Neuregelung	und	dann	sprunghaft	während	des	Jahres	1984	stieg	die	Anlegequote	generell	auf	über	

90	%	und	auf	Bundesautobahnen	auf	über	95	%.	Seither	ist	die	Rate	relativ	gleich	hoch	geblieben.	Die	

1984	eingeführte	Pflicht	zum	Anlegen	von	Gurten	auf	den	Rücksitzen	führte	erst	mit	der	Einführung	

eines	Verwarnungsgeldes	bei	Verstößen	ab	Juli	1986	zu	einer	sprunghaften	Steigerung	(von	zunächst	

um	die	20	%	auf	knapp	50	%).	Diese	Anlegequote	steigt	seither	recht	kontinuierlich	an.	Die	neuerliche	

Gesetzesverschärfung	ab	1.	Juli	1998	mit	einer	Erhöhung	des	Verwarnungsgeldes	für	das	Nichtanlegen	

von	Gurten	durch	Erwachsene19	ließ	den	positiven	Trend	sozusagen	unberührt,	mag	also	die	Trendli-

nie	allenfalls	stabilisiert	haben.20

Das	Schaubild	3.6-1	zeigt	den	kontinuierlichen	Rückgang	der	Zahl	der	Verkehrstoten	seit	dem	Höchst-

stand	im	Jahre	1970	mit	21.332	auf	5.842	im	Jahre	2004	mit	Hinweisen	auf	die	Zeitpunkte,	zu	denen	

rechtliche	Regulierungen	in	Kraft	traten,	wie	etwa	der	Festlegung	der	Blutalkoholgrenze	bei	0,8	Pro-

mille	und	der	Bußgeldbewehrung	von	Gurt-	und	Helmanlegepflichten.	

17	 rühle, r.,	1996,	S.	57.
18	 heinzmAnn, h. J.,	2001,	S.	233.
19	 Außerdem	die	Einführung	von	Verwarnungsgeldern	für	falsch	gesicherte	Kinder	und	von	Bußgeldern	für	nicht	gesicher-

te	Kinder,	mit	Eintrag	ins	VZR.
20	 Vgl.	ausführlich	sieGener, w. und t. rödelstAB,	2004.	Hier	verwertet:	Kurzbericht	über	diese	Studie	von	eVers, c.,	2005.
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Schaubild �.�-�*: Entwicklung der Zahl der im Straßenverkehr Getöteten
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Schaubild 3.6-1: Entwicklung der Zahl der im Straßenverkehr Getöteten 
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10/1972: Einführung der Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf Landstraßen

7/1973: Einführung der 0,8 ‰-Höchstgrenze für den Blutalkoholkonzentrationswert (BAK)
11/1973 bis 3/1974: Ölkrise

3/1974: Einführung der Richtgeschwindigkeit 130 km/h auf Autobahnen

8/1980: Einführung der Helmtragepflicht (Verwarnungsgeld) 

8/1984: Einführung der Gurtanlegepflicht (Verwarnungsgeld) 

5/1998: Einführung der 
0,5 ‰-Höchstgrenze 
für den Blutalkohol-
konzentrationswert (BAK)

 
Datenquelle: Statistisches Bundesamt. 
*	Entnommen	aus	vorndran, i.,	2005,	S.	613.

Insbesondere	nach	1991	war	in	Folge	der	Vereinigung	eine	zeitweise	Zunahme	der	Unfälle	erkennbar,	

als	die	 im	Gebiet	der	ehemaligen	DDR	ansässige	Bevölkerung	 ihren	Kfz-Bestand	schnell	vermehrte,	

während	sie	erst	mit	den	erhöhten	Geschwindigkeiten	der	Fahrzeuge	und	den	geänderten	Höchstge-

schwindigkeitsgrenzen	Erfahrungen	 sammeln	musste	und	die	mindere	Qualität	des	 Straßennetzes	

erst	 allmählich	 verbessert	 wurde.	 Mittlerweile	 ist	 Angleichung	 erfolgt.	 Eine	 vorsichtige	 Folgerung	

daraus	ist,	dass	die	Präventivmaßnahmen	zur	Lebensrettung	wirksam	sind.	Einschränkend	muss	man	

beachten,	dass	Todesfälle,	die	durch	 lebensverlängernde	Maßnahmen	 später	als	 30	Tage	nach	dem	

Unfall	auftreten,	nach	den	Zählungsregeln	nicht	mehr	als	unfallverursacht	gelten.21	Es	wird	geschätzt,	

dass	mindestens	5	%	der	Unfalltodesopfer	erst	nach	der	30-Tage-Frist	 sterben.22	Demgegenüber	 sind	

Präventionsmaßnahmen	 zur	 Reduzierung	 von	Verletzten	 auch	 im	Vergleich	 zu	 den	 Zahlen	 in	 den	

direkt	auf	die	Vereinigung	folgenden	Jahren	weniger	erfolgreich.

Der	Rückgang	der	Anzahl	der	Getöteten	ist	bei	Fußgängern	am	stärksten.	Ihr	insbesondere	innerstäd-

tischer	Schutz	gelingt	zunehmend,	auch	in	Folge	der	Geschwindigkeitsbeschränkungen	in	Wohnge-

bieten	auf	30	km/h.	Auch	Pkw-Insassen,	Fahrradfahrer	und	Mopedfahrer	sind	seltener	Tötungsopfer	

geworden,	während	bei	Kraftradfahrern	kaum	Änderungen	erkennbar	sind.	Die	Verletztenquote	ist	

lediglich	bei	Pkw-Insassen	und	Fußgängern	 in	den	 1990er	 Jahren	 leicht	gesunken,	bei	den	übrigen	

Gruppen	der	Verkehrsteilnehmer	aber	relativ	stabil	geblieben.	Einige	der	Zusammenhänge	werden	

anhand	der	folgenden	Tabelle	3.6-2	deutlich.

Der	positive	Trend	zur	Minderung	der	Gefährdung	lässt	sich	besser	einschätzen,	wenn	der	nach	wie	vor	

ansteigende	Kraftfahrzeugbestand23	und	die	Fahrleistungen	der	Kfz	einbezogen	werden.	Insbesondere	

21	 middendorFF, w.,	1989,	S.	11.
22	 händel, K., 1991,	S.	62.
23	 Von	rund	18	Millionen	im	Jahr	1970	auf	rund	27	Millionen	im	Jahr	1980,	rund	36	Millionen	im	Jahr	2000	auf	schließlich	

rund	56	Millionen	im	Jahr	2004;	vgl.	stAtistisches BundesAmt (Hg.),	Verkehrsunfälle,	Zeitreihen	2003,	Tabellen	1.1	und	7.5	
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nach	1991	 sind	 trotz	wachsender	Fahrleistung24	 in	Deutschland	die	Ziffern	 für	Getötete	und	Verletzte	

gesunken.	 Insofern	 kann	 von	 einem	 stabilen	 Trend	 zum	 Sicherheitsgewinn	 ausgegangen	 werden.	

Dabei	schneiden	übrigens	die	Autobahnen	etwas	besser	ab	als	Straßen	insgesamt.	Tatsächlich	wird	ins-

besondere	auf	Landstraßen	zu	schnell	und	oft	der	Verkehrssituation	 (Nässe,	Dunkelheit)	unangepasst	

gefahren.25	Die	Entwicklung	zum	Besseren	zeigt	sich	nicht	so	sehr	in	den	Unfallzahlen	überhaupt	oder	in	

den	Unfällen	mit	einfachem	Sachschaden.	Denn	dort	spielt	unter	anderem	der	Umstand	eine	erhebliche	

Rolle,	dass	die	Beteiligten	mit	Billigung	der	Sachversicherer	die	Polizei	nicht	beizuziehen	brauchen,	son-

dern	den	Fall	ganz	auf	dem	Weg	der	Einbeziehung	ihrer	Versicherungsunternehmen	lösen,	was	zu	einer	

im	Einzelnen	nicht	genau	zu	bestimmenden	statistischen	Untererfassung	führt.26	

Tabelle �.�-�  Getötete und �erletzte bei Straßenverkehrsunfällen  
(früheres Bundesgebiet, seit ���� Deutschland)

�erletzte * Getötete  
insgesamt

Anteil von Führern und Mitfahrern Anteil von Fußgängern

Pkw

�erletzte* Getötete �erletzte* Getötete

1970 531.800 19.193 342.300 8.989 77.400 6.056

1980 500.500 13.041 279.600 6.440 56.500 3.095

1990 448.200 7.906 283.300 4.558 39.200 1.459

2000 504.074 7.503 309.496 4.396 38.115 993

2004 440.100 5.842 259.605 3.238 34.100 838

Datenquelle:	 Straßenverkehrsunfallstatistik.
*	Zahlen	bis	1990	gerundet

Tabelle �.�-�:  Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden  
(früheres Bundesgebiet, seit ���� Deutschland)

Bezugsjahr Anzahl absolut Pro �00.000  
Einwohner  

(aufgerundet)

Pro �00.000  
Kraftfahrzeuge  
(aufgerundet)

Pro � Mrd.  
Fahrzeugkilometer  

(aufgerundet)

1970 377.610 623 2.117 1.504

1980 379.235 616 1.298 1.031

1990 340.043 538 926 696

2000 382.949 466 723 577

2004 339.310 411 609 487

Datenquelle:	 statistiscHes BundesaMt	(Hg.),	Verkehrsunfälle,	Zeitreihen	2004.

Aufgrund	 höherer	 Anzeigewahrscheinlichkeit	 von	 Beteiligten	 oder	 Dritten	 und	 infolge	 professio-

neller	Sachverhaltsaufnahme	durch	entsprechend	geschulte	Verkehrspolizeibeamte	 ist	die	Statistik	

über	Unfälle	mit	Personenschaden	aussagekräftiger.	Dies	wird	aus	Tabelle	3.6-3	deutlich.	Wie	man	

mit	Details	für	die	Jahre	1953	bis	2004.
24	 Die	Fahrleistung	wird	vom	DIW	unter	Berücksichtigung	des	gesamten	Kraftstoffverbrauchs	 in	Deutschland	sowie	der	

zugelassenen	Kfz	und	ihres	Normverbrauches	errechnet.
25	 otte, d.,	2000,	S.	62.
26	 Nach	 den	 Angaben	 des	 Gesamtverbandes	 der	 Deutschen	 Versicherungswirtschaft	 schwankte	 die	 Zahl	 der	 jährlich	

regulierten	 Verkehrsunfälle	 seit	 1995	 bis	 2003	 nicht	 sehr	 erheblich	 um	 den	 Wert	 von	 vier	 Millionen.	 Der	 regulierte	

Schadensaufwand	bewegte	 sich	 zwischen	 11	und	 13	Millionen	Euro.	Vgl.	 Bezugsdaten	 in:	 stAtistisches BundesAmt (Hg.),	

Verkehrsunfälle,	Zeitreihen,	2004,	Wiesbaden	2005,	Tabelle	7.8	mit	weiteren	Details	für	die	Jahre	von	1962	bis	2005.
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sieht,	 hat	 sich	 die	 absolute	 Zahl	 dieser	 Unfälle	 leicht	 verringert	 	 (um	 rund	 38.000).	 Was	 sich	 aber	

erheblich	verringert	hat,	sind	die	Zahlen	der	Unfälle	relativ	zur	Bevölkerungsentwicklung,	zum	Kraft-

fahrzeugbestand	und	zur	Fahrleistung.	Da	drei	Kennziffern	dieselbe	Entwicklung	im	Trend	widerspie-

geln,	kann	von	einer	echten	Lageverbesserung	ausgegangen	werden.

Zur	Interpretation	der	 leicht	zurückgehenden	Unfallzahlen	müssen	auch	demographische	Entwick-

lungen	 herangezogen	 werden.	 So	 sind	 Frauen	 in	 wachsendem	 Maße	 am	 Kraftfahrzeuggebrauch	

insbesondere	auch	in	den	neuen	Bundesländern	beteiligt;	deren	bekannt	geringere	Verwicklung	in	

Verkehrsunfälle27	 dürfte	 sich	auch	auf	die	Gesamtzahlen	positiv	 auswirken.	 Ebenso	 relevant	 ist	 die	

Verschiebung	der	Alterspyramide;	 die	Auto	 fahrenden	 Senioren	 stellen	 im	Kontrast	 zu	 den	 jungen	

Fahranfängern,	auf	deren	Unfallbelastung	oben	hingewiesen	wurde,	einen	zahlenmäßig	wachsen-

den	Personenkreis	dar,	der	viel	vorsichtiger	im	Straßenverkehr	agiert.	

Das	Schaubild	3.6-2	veranschaulicht	die	Lageverbesserung	noch	einmal	unmittelbar	im	Hinblick	auf	

die	Fahrleistung	der	Verkehrsteilnehmer.

Der	Rückgang	der	 schweren	Unfälle	hat	entsprechend	einer	ökonomischen	Gesamtberechnung	die	

volkswirtschaftlichen	Kosten	des	Unfallgeschehens	im	Straßenverkehr	trotz	Anstiegs	des	Aufwandes	

für	die	reinen	Sachschäden	seit	1995	deutlich	sinken	lassen.	Nach	dem	zuletzt	einbezogenen	Jahrgang	

2002	war	der	Aufwand	um	rund	700	Millionen	Euro	allein	gegenüber	dem	Vorjahr	2001	gesunken;	er	

lag	absolut	betrachtet	bei	der	dennoch	bemerkenswerten	Summe	von	rund	34	Milliarden	Euro.28	

Schaubild �.�-�: Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden sowie �erunglückte je eine 
Milliarde Fahrzeugkilometer (früheres Bundesgebiet, seit ���� Deutschland)
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Schaubild 3.6-2: Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden sowie Verunglückte je eine 
 Milliarde Fahrzeugkilometer (früheres Bundesgebiet, seit 1991 Deutschland) 
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Datenquelle: STATISTISCHES BUNDESAMT (Hg.), Verkehrsunfälle, Zeitreihen 2004. 

Datenquelle:	 statistiscHes BundesaMt	(Hg.), Verkehrsunfälle,	Zeitreihen	2004.

27	 Die	Relation	beträgt	etwa	10:1;	Mitteilungen	an	das	Verkehrszentralregister	 im	Jahr	2001,	die	Folge	eines	Unfalldelikts	

waren,	wurden	für	Männer	auf	212.000,	für	Frauen	auf	25.000	hochgerechnet;	KrAFtFAhrt-BundesAmt (Hg.),	Statistische	

Mitteilungen	2004,	Tabelle	RZP	2001.03;	siehe	dazu	auch	KArstedt-henKe, s.,	1989	und	mäder, h.,	1999,	S.	103.
28	 Vgl.	weitere	Details	in	den	Kurzberichten	von	höhnscheid, K.-J. und m. strAuBe,	2004	und	2005.
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Der	Rückgang	der	 Zahl	 der	 Toten	und	 Schwerverletzten	 im	 Straßenverkehr	 ist	 in	 jeder	Hinsicht	 zu	

begrüßen	und	 spricht	 für	 die	 in	Deutschland	 erreichte	Qualität	 der	Unfallverhütungsmaßnahmen	

und	des	Rettungswesens.29	Fachleute	 stellen	sich	 jedoch	wiederholt	die	Frage,	ob	nicht	eine	 für	das	

Leben	der	Betroffenen	wie	ihrer	Angehörigen	und	der	Gesellschaft	insgesamt	sehr	relevante	Gruppe	

stärkere	 Präventionsbemühungen	 verdient.	 Es	 geht	 dabei	 um	die	 Schwerstverletzten,	 also	 um	 Per-

sonen	 mit	 irreparablen	 Behinderungen,	 oft	 begleitet	 von	 lebenslanger	 Minderung	 der	 Erwerbsfä-

higkeit.	Die	Bundesanstalt	für	Straßenwesen	(BASt)	hat	dazu	in	jüngerer	Zeit	eine	Pilotuntersuchung	

durchgeführt,	bei	der	Daten	aus	der	Schwerbehindertenstatistik,	der	Krankenhausdiagnosestatistik	

und	 des	 Traumaregisters	 vergleichend	 für	 den	 Zeitraum	 von	 1993	 bis	 2001	 analysiert	 wurden.	 Die	

Befunde	 sind	 in	 der	 Sache	 beunruhigend,	 aber	 unter	 der	 Perspektive	 der	 langfristig	 verbesserten	

Unfalleinsätze	der	 Sanitäter	und	Notärzte	 sowie	der	 verbesserten	Möglichkeiten	der	 Intensivopera-

tion	und	-pflege	für	Unfallopfer	in	den	Kliniken	statistisch	am	Ende	plausibel:	Viele	Unfallopfer,	die	

früher	noch	gestorben	wären,	überleben	heute,	müssen	jedoch	ihr	Leben	lang	in	hohem	Maße	leiden.	

Es	 handelt	 sich	 um	 Wirbelsäulenfrakturen	 in	 der	 Regel	 mit	 Querschnittslähmungen,	 Lungenver-

letzungen	 und	 hirnorganische	 Psychosyndrome,	 also	 um	 Hirnleistungsschwäche	 und	 organische	

Wesensveränderungen,	wobei	Letztere	sogar	die	größte	Zunahme	in	den	letzten	Jahren	aufweisen.30	

Um	solche	schweren	Schadensfolgen	künftig	ebenfalls	entscheidend	zu	verringern,	müssen	die	Auf-

prallsicherheit	 bei	 Kraftfahrzeugen,	 die	 Sicherungssysteme	 in	 Kraftfahrzeugen	 und	 die	 Erziehung	

und	Beeinflussung	der	Verkehrsteilnehmer	zu	langsamerem	und	verkehrsangepasstem	Fahren	wei-

ter	verbessert	und	fortgeschrieben	werden.	

3.6.3 Alkohol und illegale Drogen im Straßenverkehr31 im Längsschnitt
Das	 jahrzehntelange	und	vergleichsweise	 intensive	koordinierte	Bemühen	vieler	 Institutionen,	das	

Fahren	unter	Alkoholeinfluss	wenn	schon	nicht	ganz	zurückzudrängen,	dann	doch	im	Bewusstsein	

der	Bevölkerung	als	grundsätzlich	nicht	 tolerierbar	zu	verankern,	 scheint	 langfristig	zu	einer	deut-

lichen	Verminderung	der	Trunkenheitsfahrten	geführt	zu	haben.	Der	Kampf	gegen	das	Fahren	unter	

Medikamenteinfluss	wird	schon	länger,	wenngleich	nicht	mit	derselben	Intensität	geführt.	Seit	den	

1970er	 Jahren	 kommen	 die	 Probleme	 der	 Verkehrsteilnahme	 unter	 dem	 Einfluss	 illegaler	 Drogen	

verstärkt	bzw.	die	Lage	verschärfend	hinzu.	Die	Kriterien	für	die	offizielle	Messung	beruhen	auf	der	

Ausfüllung	der	Unfallberichtsbögen	durch	die	Verkehrspolizeibeamten.32	

Erst	seit	1995	wird	für	alle	polizeilich	registrierten	Unfälle	erfasst,	ob	es	sich	um	so	genannte	Alkohol-

unfälle	handelt.	Ein	Unfall	gilt	dann	als	Alkoholunfall,	wenn	mindestens	einer	der	beliebig	Beteiligten	

nach	der	Wahrnehmung	und	Einschätzung	der	Beamten	alkoholisiert	war.33	Waren	es	1995	noch	rund	

92.000	solcher	Unfälle,	so	ging	die	Zahl	bis	zum	Jahr	2004	auf	rund	56.000	zurück;	der	Prozentanteil	

an	allen	registrierten	Unfällen	verminderte	sich	dementsprechend	von	4,1	%	auf	2,5	%.	

Alkoholunfälle	mit	Personenschaden	gingen,	wenn	man	der	Vergleichbarkeit	halber	(nur)	denselben	

Zeitraum	 zugrunde	 legt,	 ebenfalls	 deutlich	 zurück:	 Von	 rund	 37.000	 Fällen	 auf	 rund	 23.000	 Fälle;	

29	 Wovon	hierzu	und	auch	sonst	die	Unfallverhütungsberichte	der	Bundesregierung	ein	detailliertes	Zeugnis	ablegen.
30	 Vgl. höhnscheid, K.-J. u.	a.,	2004.	Hier	verwendet:	Kurzinformation	der	BAST	5/05.
31	 Vgl.	zur	rechtlichen	Problematik	insgesamt	hentschel, p.,	2005.
32	 Die	folgenden	Ergebnisse	der	Straßenverkehrsunfallstatistik	sind	entnommen	aus	stAtistisches BundesAmt	 (Hg.),	Zeitrei-

hen,	Verkehrsunfälle,	2004,	Tabelle	6.2	mit	Zahlen	für	den	Zeitraum	1975	bis	2004.
33	 Die	Einführung	der	so	genannten	Atemalkoholanalyse	hat	vor	allem	das	schnelle	Screening	auf	erheblichen	Alkoholein-

fluss	direkt	am	Unfallort	erleichtert;	zur	Diskussion	vgl.	etwa	deutsche GesellschAFt Für rechtsmedizin	(Hg.),	Zur	Frage	der	

Einführung	der	Atemalkoholanalyse	bei	Verkehrsstraftaten	nach	§	315c	Abs.	2	Nr.	1a	und	§	316	StGB,	2002;	eisenmenGer, 

w.,	2002;	hentschel, p., 2002.	
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dementsprechend	verminderte	sich	auch	hier	der	Prozentanteil	an	allen	Unfällen	mit	Personenscha-

den	von	9,5	%	auf	6,6	%.

Zählt	man	die	bei	den	Alkoholunfällen	mit	Personenschaden	betroffenen	Verunglückten,	dann	ergibt	

sich	im	Vergleich	der	Jahre	1995	und	2004	folgendes	Bild:

	 Rückgang	der	Zahl	der	Verunglückten	insgesamt	von	51.346	auf	29.521	(von	9,8	%	zu	6,6	%);

	 Rückgang	der	Zahl	der	Leichtverletzten	von	31.288	auf	20.266	(von	8,0	%	zu	5,6	%);

	 Rückgang	der	Zahl	der	Schwerverletzten	von	18.342	auf	8.553	(von	14,9	%	zu	10,6	%);

	 Rückgang	der	Zahl	der	Getöteten	(d.	h.	der	innerhalb	von	30	Tagen	nach	dem	Unfall	Gestorbenen)	

von	1.716	auf	704	(von	18,2	%	zu	12,1	%).

	

Der	 Rückgang	 ist	 also	 in	 allen	 Dimensionen	 sichtbar.	 Bei	 den	 so	 bezeichneten	 Unfällen	 unter	 dem	

Einfluss	 anderer	 berauschender	Mittel	 ist	 die	 Lage	 nicht	 ohne	Weiteres	mit	 derselben	 Sicherheit	 zu	

beurteilen.	Auf	der	einen	Seite	 ist	der	Konsum	insbesondere	von	 illegalen	Drogen	 im	Vergleich	zum	

Alkoholkonsum	nach	wie	 vor	 in	der	 Bevölkerung	geringer	 verbreitet.	Außerdem	war	 lange	Zeit	 das	

Bewusstsein	 für	 die	 Gefahren	 der	 Verkehrsteilnahme	 unter	 Drogeneinfluss,	 auch	 Marihuana	 und	

Haschisch,	noch	nicht	so	deutlich	geschärft.	Und	auf	der	anderen	Seite	waren	auch	die	Messmethoden	

noch	nicht	weit	entwickelt.	Dem	kann	nicht	im	Einzelnen	nachgegangen	werden.34	Jedenfalls	weist	das	

Statistische	Bundesamt	 in	den	entsprechenden	Tabellen	der	Verkehrsunfallstatistik	 schon	 selbst	 auf	

die	mögliche	„hohe	Dunkelziffer“	in	diesem	Bereich	hin.	Die	Zahlen	der	Statistik	bewegen	sich	im	Ver-

gleich	zur	Trunkenheitsfahrt	auf	niedrigem	Niveau.	 Im	Rahmen	dieses	Niveaus	 fällt	dann	allerdings	

eine	stetige	Steigerung	auf.	Im	Vergleich	der	Jahre	1995	und	2004	ergibt	sich	danach	folgendes	Bild:

	 Anstieg	der	Zahl	der	„Drogenunfälle“	(auch	Medikamentenunfälle)	von	607	auf	1.521	(d.	h.	von	0,16	%	

zu	0,45	%	aller	Unfälle	mit	Personenschäden);

	 Anstieg	der	Zahl	der	Leichtverletzten	von	578	auf	1.493	(d.	h.	von	0,15	%	zu	0,42	%	aller	Leichtverletzten);

	 Anstieg	der	Zahl	der	Schwerverletzten	von	314	auf	667	(d.	h.	von	0,26	%	zu	0,73	%	aller	Schwerverletzten);

	 Anstieg	der	Zahl	der	Getöteten	von	17	auf	66	(d.	h.	von	0,18	%	zu	1,0	%	aller	Getöteten).35

	

Bei	den	Fahrzeugführern	erfasst	die	Verkehrsunfallstatistik	den	Alkoholeinfluss	zur	Unfallzeit.	Der	Anteil	

der	Fahrzeugführer,	die	zur	Unfallzeit	unter	Alkoholeinfluss	stehen,	ist	von	4,8	%	aller	unfallbeteiligten	

Fahrzeugführer	im	Jahr	1995	auf	3,4	%	im	Jahr	2004	zurückgegangen.	Die	Quote	lag	bei	der	Untergruppe	

der	Führer	von	Personenkraftwagen	praktisch	identisch:	5,1	%	im	Jahr	1995	gegenüber	3,2	%	im	Jahr	2004.	

Tabelle	3.6-4	zeigt,	dass	das	Fahren	unter	Alkoholeinfluss	gegenüber	anderen	Fehlverhaltensweisen	von	

Fahrzeugführern	mittlerweile	eher	als	nachrangige	Unfallursache	einzustufen	ist.

34	 Vgl.	zu	den	verschiedenen	Aspekten	beispielsweise	AlBrecht, m.	u.	a.,	2003;	BecKer, s.,	2000;	Berr, w.	und	h. sAchs,	2003;	

FrAnKe, u.,	2002;	hettenBAch, m.,	2004;	mettKe, m.,	2001;	nolte, F.,	 2002;	Vetter, J.,	2002;	VollrAth, m.	und	h.-p. KrüGer,	

2002.	Zu	den	Medikamenten	siehe	holte, h.	und	m. AlBrecht,	2005.
35	 Absolute	Zahlen	aus:	stAtistisches BundesAmt	(Hg.),	Verkehrsunfälle,	Zeitreihen,	2004.
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Tabelle �.�-�: Unfälle im Straßenverkehr �00� – von der Polizei festgestellte Ursachen bei den 
Beteiligten, insbesondere Fahrfehler

Gegenstand der Nachweisung Anzahl Ursachen je �00.000 beteiligte 
Fahrzeugführer

Unfallursachen beim Fahrzeugführer insgesamt 	 417.923 673

darunter:

–	Alkoholeinfluss 	 21.096 34

–	falsche	Straßenbenutzung 	 28.839 46

–	nicht	angepasste	Geschwindigkeit 	 72.372 117

–	ungenügender	Abstand 	 47.697 77

–	Fehler	beim	Überholen 	 16.315 26

–	Nichtbeachten	der	Vorfahrt 	 61.521 99

–	Fehler	beim	Abbiegen 	 33.108 53

–	Fehler	beim	Ein	und	Anfahren 	 17.907 29

–	falsches	Verhalten	gegenüber	Fußgängern 	 17.521 28

Datenquelle:	 Straßenverkehrsunfallstatistik;	je	Unfall	können	mehrere	Unfallursachen	erfasst	werden

	

Dunkelfelduntersuchungen	sprechen	dafür,	dass	die	Bereitschaft	der	Bürger	in	Deutschland,	auf	Alko-

hol	zu	verzichten,	wenn	sie	am	Verkehr	teilnehmen	wollen,	insbesondere	wenn	sie	ein	Kraftfahrzeug	

benutzen	wollen,	 inzwischen	vergleichsweise	hoch	ausgeprägt	 ist.	Dasselbe	gilt	 tendenziell	 für	die	

Entscheidung,	nach	dem	Genuss	von	Alkohol,	der	über	eine	moderate	Grenze	hinausgeht,	kein	Kraft-

fahrzeug	mehr	zu	benutzen,	sondern	sich	abholen	zu	lassen	oder	ein	Taxi	zu	rufen.36	Wissenschaftlich	

wird	diese	Bereitschaft	und	das	darauf	bezogene	Verhalten	als	Verhaltensgeltung	einer	Norm,	hier	

der	Abstinenz	von	Trunkenheitsfahrten	im	Straßenverkehr,	bezeichnet.37

Wenn	 man	 zunächst	 das	 Verhalten	 über	 die	 gesamte	 Lebenszeit	 der	 Befragten	 berücksichtigt,	 so	

scheint	diese	Verhaltensgeltung	auf	den	ersten	Blick	nicht	gerade	extrem	hoch	zu	sein.	Trunkenheits-

fahrten	 sind	 jedenfalls	 unter	 (jungen)	 Männern	 der	 Normalpopulation	 unter	 dem	 Gesichtspunkt	

dieser	 Lebenszeitprävalenz	 sehr	 verbreitet.38	 Bei	 der	Gießener	 Erstsemesterbefragung	 zum	Winter-

semester	1999/2000	gaben	57	von	je	100	jungen	männlichen	Studierenden	im	Alter	um	die	20	Jahre	

an,	wenigstens	 einmal	 in	 ihrem	 Leben	 eine	 Trunkenheitsfahrt	 unternommen	 zu	 haben.39	 Auf	 den	

zweiten	 Blick	 heißt	 es,	 die	 Häufigkeit	 in	 den	 Blick	 zu	 nehmen.	 Auch	 wenn	 man	 außer	 Acht	 lässt,	

dass	der	Lebenszeitwert	auf	subjektiven	Eindrücken	bzw.	Erinnerungen	beruht	und	sich	die	gültige	

Prävalenzrate	 bei	 exakter	 Objektivierung	 des	 Alkoholisierungsgrades	 daher	 deutlich	 vermindern	

könnte,	ist	darauf	hinzuweisen,	dass	auf	jeden	Fall	die	so	genannten	Inzidenzraten	geringer	sind.	Mit	

Inzidenzraten	wird	die	Häufigkeit	von	Trunkenheitsfahrten	in	einem	bestimmten	abgegrenzten	Zeit-

raum	gemessen.	Zusätzliche	Präzision	erhält	man,	wenn	man	Trunkenheitsfahrten	in	Relation	zum	

gesamten	Fahraufkommen	der	befragten	Personen	setzt.

Die	 sorgfältigsten	 und	 methodisch	 am	 besten	 gesicherten	 Erhebungen	 zu	 dieser	 Frage	 wurden	 in	

Deutschland	bislang	mit	dem	Deutschen	Roadside	Survey	durchgeführt.	Ein	interdisziplinäres	Team	

untersuchte	dabei	in	einer	fast	fünfjährigen	Studie	knapp	20.000	bei	Verkehrskontrollen	gemäß	Stich-

36	 Zur	Bedeutung	des	Konstrukts	der	Selbstkontrolle	in	diesem	Zusammenhang	siehe	beispielsweise	Glitsch, e.,	2003.
37	 Vgl.	dazu	aus	neuerer	Zeit	etwa	stephAn, e., 2001	m.	w.	N.;	siehe	auch	KrüGer, h.-p.,	1999.
38	 Vgl.	etwa	die	Nachweise	bei	KAiser,	G.,	1996,	S.	912	ff.
39	 Vgl.	Berner,	S.,	2000,	Tabelle	2.4.
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probenplan	angehaltene	Autofahrer	in	Unterfranken	und	Thüringen.	Man	holte	zusätzliche	Auskünf-

te	in	mehr	als	4.000	ausführlichen	Telefoninterviews	ein	und	analysierte	schließlich	die	Unterlagen	zu	

mehr	als	5.000	Straßenverkehrsunfällen.40	Von	den	detaillierten	Ergebnissen	(z.	B.	Einfluss	von	Tages-

zeiten,	Wochentagen,	Geschlecht	und	Alter),	die	von	den	Autoren	auch	mit	ausländischen	Studien	ver-

glichen	werden,	sei	hier	nur	der	Gesamtbefund	wiedergegeben:	Rund	95	%	aller	Fahrten	der	kontrol-

lierten	Fahrer	fanden	im	nüchternen	Zustand	statt,	weniger	als	0,5	%	lagen	im	Bereich	von	1,1	Promille	

oder	mehr.	Die	Verteilung	im	Einzelnen	lässt	sich	der	nachstehenden	Tabelle	3.6-5	entnehmen.

Tabelle �.�-�: Blutalkoholkonzentration bei Fahrern, die zwischen ���� und ���� bei 
�erkehrskontrollen angehalten und untersucht wurden, in Unterfranken und 
Thüringen

Blutalkoholkonzentration  
in Promille

Unterfranken  
(��.0�� Kontrollen) 

(in %)

Thüringen 
(�.0�� Kontrollen) 

(in %)

0,0	(nüchtern) 94,51 95,88

<	0,3 3,49 2,55

<	0,5 0,81 0,71

<	0,8 0,64 0,38

<	1,1 0,13 0,29

1,1	und	mehr 0,42 0,18

Datenquelle:	 Krüger,	H.P.,	1998,	S.	39.

Also	gilt	wiederum	mit	Blick	auf	das	Problem	der	 so	genannten	Verhaltensgeltung	von	Normen	 im	

Drogenbereich,	dass	trotz	des	in	Kapitel	3.5	(Alkohol	und	Drogen)	dargelegten	alltäglichen	„Alkohol-

beeinflussungsgrads“	 der	Normalbevölkerung	die	Verhaltensgeltung	 des	Gebotes,	 nicht	 angetrun-

ken	oder	gar	betrunken	Auto	zu	fahren,	nicht	wesentlich	beeinträchtigt	ist.41	

Die	unmittelbare	 Sanktionsgeltung	durch	Strafverfolgung	darf	demgegenüber	vernachlässigt	wer-

den,	 wenn	 man	 berücksichtigt,	 dass	 die	 Befragten	 im	 gesamten	 Schnitt	 angaben,	 lediglich	 rund	

dreimal	im	Verlauf	von	zwei	Jahren	vor	dem	Roadside	Survey	in	eine	Polizeikontrolle	geraten	zu	sein42,	

und	dass	 eine	 solche	Kontrolle	nicht	automatisch	die	Entdeckung	des	möglichen	Alkoholeinflusses	

bedeutet.43	 Die	 Entdeckungswahrscheinlichkeit	 bei	 einer	 Polizeikontrolle	 während	 einer	 Fahrt	 in	

(deutlicher)	Trunkenheit	wurde	im	Übrigen	von	den	befragten	Kraftfahrzeugführern	auf	einer	Skala	

von	0	(=	sicher	nicht	entdeckt)	bis	10	(sicher	entdeckt)	im	gesamten	Schnitt	mit	5,98	eingestuft.44	

40	 Vgl.	die	alle	(z.	T.	vorveröffentlichten	oder	auch	in	Form	von	Reports	erschienenen)	Ergebnisse	zusammenfassende	Veröf-

fentlichung	von	KrüGer,	H-P.,	1999	und	die	dortigen	Einzelbeiträge.	
41	 Zu	den	Determinanten	der	Entscheidung,	zu	fahren	oder	nicht	zu	fahren,	vgl.	die	empirischen	Erhebungen	bei	Kretsch-

mer-Bäumel,	E.,	1998.
42	 Siehe	auch	müller, h.,	1999.	Zu	Verhaltensbeobachtungen	sonst	vgl.	etwa	die	UNIROYAL-Studie,	ellinGhAus, d. und J. stein-

Brecher,	2000.	Zur	Frage	der	Wirksamkeit	polizeilicher	Überwachungsmaßnahmen	aus	verkehrswissenschaftlicher	Sicht	

siehe	GelAn, c.,	2001.
43	 Zur	Diskussion	der	ganz	allgemein	hohen	Dunkelzifferrelation	von	durchgeführten	und	entdeckten	Alkoholfahrten	vgl.	

etwa	müller,	H.,	1999,	S.	313	ff.
44	 Vgl.	die	detaillierteren	Tabellen	in	KrüGer,	H.-P.,	1998,	S.	157	ff.	Siehe	auch	löBmAnn, r.,	2001	m.	w.	N.	Sehr	aufschlussreiche	

und	detaillierte	Vergleichsergebnisse	für	die	Schweiz	liefert	die	Studie	von	Bächli-Biétry, J.	und	S.	VAucher,	2002.	Zu	Eng-

land	und	Wales	vgl.	die	neuere	Auswertung	im	Rahmen	des	so	genannten	Omnibus-Surveys	2002	von	BAsnett,	L.,	2004.
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Von	den	164	jungen	männlichen	Studierenden	der	Gießener	Erstsemesterbefragung,	die	angegeben	

hatten,	schon	unter	Alkoholeinfluss	ein	Kfz	geführt	zu	haben,	berichteten	sechs	(knapp	4	%),	deswegen	

auch	 von	 der	 Polizei	 vernommen	worden	 zu	 sein.45	 Polizeivernehmungen	wegen	 (im	 Bericht	 nicht	

näher	spezifizierten)	„Drogensachen“	berichteten	ebenfalls	sechs	Studierende;	legt	man	die	Dunkel-

feldangaben	 für	 alle	 potenziellen	 Drogendelikte	 (einschließlich	 des	 Fahrens	 unter	 Drogeneinfluss	

im	Straßenverkehr)	zugrunde,	ergäbe	dies	eine	personenbezogene	amtliche	„Entdeckungsrate“	von	

knapp	3	%.	Die	tatbezogene	Entdeckungsrate	muss	dann	notwendigerweise	noch	um	einiges	niedriger	

liegen,	weil	ja	etliche	der	Befragten	wiederholt	oder	fortlaufend	Drogen	konsumieren,	wozu	sich	aller-

dings	im	vorläufigen	Bericht	keine	Angaben	finden.46

Insgesamt	wird	die	Sanktionsgeltung	der	Norm	des	Fahrens	 in	nüchternem	Zustand	eher	mittelbar	

wirksam,	und	dies	auf	lange	Frist	nach	verschiedenen	Untersuchungen	in	durchaus	beachtlicher	Wei-

se,	nämlich	durch	anhaltende	Aktionen	und	Reaktionen	der	staatlichen	Behörden	und	gesellschaft-

lichen	Instanzen	(z.	B.	der	Kirchen	oder	der	Medien)	gestützt,	insbesondere	durch	eine	Kombination	

von	Maßnahmen	und	Vorkehrungen	in	den	verschiedensten	Handlungsfeldern.47	Für	die	(auch	posi-

tive)	 Generalprävention	 bedeuten	 isolierte	 und/oder	 vorübergehende	 Änderungen	 in	 der	 Kontroll-

dichte	wenig,	und	noch	weniger	entsprechende	Veränderungen	in	der	Strafhärte.48	Zu	wesentlichen	

Einzelheiten	der	Strafverfolgung	ist	in	den	folgenden	Abschnitten	Stellung	zu	nehmen.

3.6.4 Langfristige Entwicklung der verfolgten Straßenverkehrsdelikte
Angaben	über	die	Mindesthäufigkeit	der	einzelnen	Arten	der	Straßenverkehrsdelikte	lassen	sich	aus	

der	 Strafverfolgungsstatistik	 entnehmen.	Aufgrund	 lückenhafter	Angaben	aus	den	neuen	Ländern	

ist	nur	das	frühere	Bundesgebiet	mit	Berlin-West	bis	1994	und	mit	Gesamtberlin	ab	1995	in	den	Jah-

resbänden	 erfasst.	 Während	 die	 absoluten	 Verurteilungszahlen	 für	 Straßenverkehrsdelikte	 in	 den	

1980er	und	1990er	Jahren	relativ	stabil	geblieben	waren	(zwischen	1985	und	1995	lagen	sie	etwa	bei	

gleichmäßig	rund	260.000	 im	Jahr),	 sank	deren	Anteil	an	allen	Verurteilungen,	nämlich	von	45,0	%	

im	Jahre	1980	auf	25,3	%	im	Jahre	2004.	Auf	der	einen	Seite	scheint	dies	den	oben	dargelegten	Trend	

bei	den	Unfallzahlen	im	Straßenverkehr	widerzuspiegeln.	Auf	der	anderen	Seite	dürfte	ein	wichtiger	

Grund	in	einer	langfristig	vermehrten	Bereitschaft	seitens	der	Staatsanwaltschaften	liegen,	von	wei-

terer	förmlicher	Verfolgung	der	Beschuldigten,	ggf.	unter	Auflagen	(§	153a	StPO)	abzusehen,	so	dass	

tendenziell	 im	Vergleich	zu	 früher	nur	die	 schwereren	Delikte	per	Antrag	an	das	Gericht	auf	Erlass	

eines	Strafbefehls	und,	noch	seltener,	durch	Antrag	auf	Eröffnung	eines	Hauptverfahrens	mit	dem	Ziel	

der	förmlichen	Verurteilung	der	Beschuldigten	erledigt	werden.49

Bezieht	man	die	Verurteilungen	auf	den	–	 jährlich	anwachsenden	–	Kfz-Bestand,	so	ergibt	sich	eine	

deutlich	 sinkende	Verurteilungsziffer.	 Im	 Folgenden	werden	 absolute	Verurteilungszahlen	 für	 ein-

45	 Vgl.	Berner,	S.,	2000,	Tabelle	2.5.
46	 In	der	umfangreichen	qualitativen	Gießener	Studie	im	Auftrag	des	Bundeskriminalamtes	über	100	von	harten	Drogen	

abhängige	Personen	aus	dem	Frankfurter	Drogenmilieu	kamen	Kreuzer	und	Mitarbeiter	im	Untersuchungszeitraum	auf	

rund	170.000	tatsächlich	begangene	Straftaten,	denen	lediglich	1.613	verfolgte	Taten	gegenüberstanden.	Dies	ergibt	eine	

Quote	 von	knapp	 1	%	 (die	 Schwankungsbreite	 bezüglich	 verschiedener	Deliktskategorien	bewegte	 sich	 zwischen	0,0	%	

und	gut	36	%);	vgl.	Kreuzer,	A.	u.	a.,	1991,	S.	224	ff.
47	 Siehe	dazu	die	Analyse	von	KArstedt,	S.,	1993	m.	w.	N.
48	 Vgl.	die	Befunde	aus	der	Auswertung	einer	größeren	Zahl	internationaler	Studien	zu	„Kontrolldichte,	Kontrolleffizienz	

und	 Sanktionsschwere“	 durch	 schöch	 in:	 KrüGer,	 H-P.,	 1998,	 S.	1611	 ff.;	 zur	 weiteren	 generellen	 Diskussion	 siehe	 etwa	

KArstedt,	S.,	1993;	schöch, h.,	1997,	S.	169	ff.	sowie	schöch, h.,	2000,	S.	111	ff.
49	 Für	frühere	Jahre	siehe	beispielsweise	schon	die	Ausführungen	von	Kerner, h.-J.,	1991,	S.	355.
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zelne	Deliktgruppen	 tabellarisch	 dargestellt	 und	 anschließend	 grafisch	 auf	 je	 1.000	Kfz	 berechnet	

dargestellt,	um	den	Trend	abzubilden.

Tabelle �.�-�: Häufigkeit der �erurteilungen wegen ausgewählter Straßenverkehrsdelikte, 
����–�00�, früheres Bundesgebiet mit Berlin-West, seit ���� mit Gesamtberlin

Jahr �erkehrs-
delikte insge-

samt

Fahrerflucht fahrlässige 
Tötung

fahrlässige 
Körperver-

letzung

�ollrausch �erkehrsge-
fährdung

�erstöße 
gegen das 

St�G

1983 307.564 43.138 2.685 53.517 2.269 149.498 56.457

1985 267.633 41.067 2.142 44.265 2.012 137.413 40.734

1987 253.783 40.780 2.037 43.546 1.936 132.073 33.411

1989 256.667 41.072 1.835 41.409 2.052 136.751 33.548

1991 262.456 40.991 1.653 35.237 2.030 146.002 36.543

1993 262.028 37.983 1.529 30.248 1.763 139.939 50.566

1995 262.054 35.603 1.503 27.897 1.482 138.842 56.727

1997 250.219 35.447 1.431 25.141 1.400 134.573 52.227

1999 214.217 31.089 1.253 21.453 1.071 114.932 44.419

2001 201.584 32.050 1.130 20.664 972 102.375 44.393

2003 195.278 31.045 1.120 20.146 813 97.469 44.685

2004 196.484 31.325 1.019 17.980 707 98.750 46.703

Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.

Aus	den	Daten	der	Strafverfolgungsstatistik	entsteht	das	Bild	einer	sich	stetig	verringernden	Zahl	der	

Straßenverkehrsdelikte.	 Zwar	 stellt	 deren	Umfang	nach	wie	 vor	 für	die	Gerichte	 eine	beträchtliche	

Arbeitsbelastung	dar,	allerdings	wird	ein	Großteil	der	Fälle	per	Strafbefehl	erledigt.	Verlässliche	bun-

desweite	Angaben	liegen	dazu	nicht	vor.	Rechnet	man	jedoch	Angaben	aus	einzelnen	Bundesländern	

hoch,	so	dürfte	die	Rate	der	Erledigungen	durch	Strafbefehl	je	nach	regionalen	Besonderheiten	zwi-

schen	zwei	Dritteln	und	vier	Fünfteln	schwanken.	Für	Nordrhein-Westfalen	und	für	Baden-Württem-

berg	stehen	genaue	Informationen	zum	Jahrgang	2004	über	die	nach	allgemeinem	Strafrecht	rechts-

kräftig	Verurteilten	nach	Verhängung	eines	Strafbefehls,	gegen	den	kein	Einspruch	eingelegt	wurde,	

zur	Verfügung.	In	NW	betrug	die	entsprechende	Strafbefehlsrate	64,6	%50,	in	BW	sogar	78,7	%51.	

Erneut	 sei	 gesagt,	 dass	 die	 sinkenden	 Verurteiltenzahlen	 kein	 eindeutiges	 Indiz	 für	 eine	 sinkende	

Anzahl	 von	Verkehrsstraftaten	darstellen.	 Schon	der	Vergleich	der	 stagnierenden	Verletztenziffern	

mit	der	 sinkenden	Rate	an	Verurteilungen	wegen	Körperverletzung	deutet	auf	 selektive	Mechanis-

men	 hin.	 So	 sind	 beispielsweise	 in	 den	 Verurteilungszahlen	 Einstellungen	 gegen	 Auflagen	 (§	153a	

StPO	und	§§	45,	47	JGG)	nicht	enthalten,	die	aber	–	soweit	sie	vom	Gericht	ausgesprochen	werden	–	die	

Strafverfolgungsstatistik	an	anderer	Stelle	ausweist.	Auch	sie	gehen	in	der	Regel	mit	Auflagen	oder	

Weisungen	einher.	

50	 Gesonderte	Berechnungen	des	Konstanzer	 Inventars	zur	Sanktionsforschung	 (KIS)	aufgrund	der	Angaben	des	Landes-

amts	 für	 Datenverarbeitung	 und	 Statistik	 NW.	 Bei	 weiblichen	 Verurteilten	 war	 die	 Rate	 im	 Übrigen	 deutlich	 höher	

(73,0	%)	als	bei	männlichen	Verurteilten	(63,2	%).
51	 Vgl.	 dazu	 stAtistisches lAndesAmt BAden-württemBerG	 (Hg.),	 Statistische	 Berichte	 Baden-Württemberg.	 Strafverfol-

gung	 2004	 in	 Baden-Württemberg,	 Tabelle	 8,	 http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/Veroeffentl/Statistische_

Berichte/3255_04001.pdf).
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Im	nachstehenden	Schaubild	3.6-3,	wo	Verurteilungen	auf	den	–	jährlich	wachsenden	–	Kfz-Bestand	

(je	1.000	Kfz)	bezogen	werden,	ist	der	Trend	noch	deutlicher	erkennbar.	Im	Unterschied	zu	den	Darle-

gungen	über	Kriminalität	in	den	anderen	Teilen	des	PSB	wird	hier	als	Bezugsgröße	nicht	die	Häufig-

keitsziffer	auf	 100.000	Einwohner	 insgesamt	oder	von	bestimmten	Altersgruppen	zugrunde	gelegt.	

Denn	 nicht	 alle	 Bürger	 können	 sich	 am	 Straßenverkehr	 in	 gleichem	 Maße	 beteiligen.	 Wer	 keinen	

Führerschein	besitzt,	kann	jedenfalls	legal	kein	Kfz	lenken.	Doch	wäre	als	Bezugsgröße	die	Zahl	der	

Führerscheinbesitzer	 gleichfalls	 problematisch,	 da	 nicht	 alle	 Personen	 mit	 entsprechender	 Lizenz	

auch	ein	Fahrzeug	besitzen	oder	Zugang	dazu	haben.	

Schaubild �.�-�: �erurteilte bei Straßenverkehrsdelikten ���0–�00�  
im früheren Bundesgebiet, je �00.000 Kfz

0

Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik und kraftfahrt-Bundesamt Flensburg, Zentrales Fahrzeugregister.

Schaubild 3.6-3: Verurteilte bei Straßenverkehrsdelikten 1990-2004 im früheren Bundesgebiet,
  je 100.000 Kfz
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Datenquellen:	 Strafverfolgungsstatistik	und	KraftfahrtBundesamt	Flensburg,	Zentrales	Fahrzeugregister.

Indes	weist	auch	der	Kfz-Bestand	als	Bezugsgröße	ebenfalls	Probleme	auf,	denn	er	umfasst	in	wach-

sendem	 Maße	 Zweitwagen	 der	 Haushalte,	 die	 weniger	 genutzt	 werden.	 Erkennbar	 ist	 dies	 an	 der	

stetig	 sinkenden	 durchschnittlichen	 Jahresleistung	 der	 Pkw,	 die	 vom	 Deutschen	 Institut	 für	 Wirt-

schaftsforschung	(DIW)	errechnet	wird;	sie	sank	von	15.300	km	im	Jahre	1970	auf	12.700	km	im	Jahr	

1998.52	Mit	 jedem	Kfz	wird	also	im	Durchschnitt	wegen	der	höheren	Kfz-Dichte	je	Haushalt	weniger	

gefahren.	Deshalb	könnte	die	gesamte	jährliche	Fahrleistung	in	Deutschland,	die	ebenfalls	vom	DIW	

für	Deutschland	berechnet	wird,	eine	bessere	Bezugsgröße	bieten,	weil	Teilnahme	am	Verkehr	ja	die	

situative	Voraussetzung	für	Verkehrsdelikte	ist.	Andererseits	hat	dieser	Schätzwert,	der	in	Milliarden	

km	angegeben	wird	und	nach	einer	Formel	berechnet	wird,	den	jährlichen	Kraftstoffverbrauch	nach	

Maßgabe	der	Verbrauchsnormen	der	zugelassenen	Kfz	in	km	umrechnet,	eine	geringe	Anschaulich-

keit.	Deshalb	wird	hier	der	Kfz-Bestand	als	Bezugszahl	verwendet.53	

Ergänzende	Daten	über	die	Häufigkeit	von	Verkehrsdelikten	bieten	die	Statistischen	Mitteilungen	des	

KBA.	Allerdings	stützt	sich	die	Grundstatistik	des	VZR	wie	erwähnt	nicht	auf	sämtliche	Einträge,	son-

52	 ellinGhAus, d.	und	J. steinBrecher,	2000,	S.	41.
53	 Der	Anteil	von	Ausländern,	die	außerhalb	von	Deutschland	wohnhaft	sind,	als	Hauptverursacher	von	Verkehrsunfällen	

ist	mit	weniger	als	1	%	relativ	gering	und	kann	hier	außer	Betracht	bleiben;	vgl.	beispielsweise	für	das	Jahr	2004	die	Nach-

weise	in:	stAtistisches BundesAmt (Hg.),	Fachserie	8,	Reihe	7	„Verkehrsunfälle“,	2004,	Tabelle	3.6.1.	
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dern	auf	Stichproben	der	Jahresmeldungen	mit	Auswahlsätzen	um	etwa	0,75	%54,	sodass	als	Basis	für	

Hochrechnungen	die	ebenfalls	schon	erwähnten	Daten	zu	etwa	25.000	Personen	zur	Verfügung	ste-

hen.	Im	Unterschied	zu	den	Daten	der	Strafverfolgungsstatistik	sind	aber	etwa	ab	1994	die	Meldungen	

aus	den	neuen	Bundesländern	relativ	vollständig	in	den	KBA-Zahlen	enthalten.	Insofern	können	Häu-

figkeiten	der	Verkehrsdelikte	 im	gesamten	Bundesgebiet	allein	aufgrund	der	Stichprobendaten	des	

KBA	geschätzt	werden.

Gegenüber	den	Zahlen	in	Tabelle	3.6-6	zeigen	sich	in	Tabelle	3.6-7	besonders	für	folgende	Delikte	grö-

ßere	Diskrepanzen:	fahrlässige	Körperverletzung,	Verkehrsgefährdung	und	Alkohol	am	Steuer	sowie	

Vollrausch.	Die	Differenzen	sind	einerseits	dadurch	zu	erklären,	dass	in	der	Strafverfolgungsstatistik	

nur	 die	 alten	 Bundesländer	 und	dagegen	 in	 den	KBA-Daten	das	 gesamte	Deutschland	 erfasst	 sind;	

eine	Differenz	von	etwa	20	%	wäre	also	zu	erwarten,	wenn	die	Delinquenzquote	in	den	neuen	Ländern	

ähnlich	wäre.	Verantwortlich	dafür	ist	ferner	eine	unterschiedliche	Zählweise:	die	Strafverfolgungs-

statistik	gibt	nur	das	schwerste	Delikt	an,	die	KBA-Daten	enthalten	Mehrfachnennungen,	die	gerade	

in	der	Kombination	„Verkehrsgefährdung	und	Körperverletzung“	nicht	selten	sind.	Für	ein	vollstän-

digeres	Bild	wäre	es	nötig,	mehr	zu	wissen	darüber,	in	welchem	Umfang	von	der	Polizei	eingeleitete	

Strafverfahren	bei	der	Staatsanwaltschaft	oder	–	in	geringerem	Maße	–	durch	Gerichte	eingestellt	und	

als	Ordnungswidrigkeiten	an	Verwaltungsbehörden	abgegeben	werden.	Das	ist	bislang	für	die	einzel-

nen	Delikte	nicht	möglich.	Dass	Einstellungen	in	beträchtlicher	Größenordnung	erfolgen,	weisen	die	

Geschäftsstatistiken	der	Staatsanwaltschaften	und	Gerichte	pauschal	für	Straßenverkehrsdelikte	aus;	

solche	Einstellungen	werden	nicht	an	das	KBA	gemeldet,	wenn	es	nicht	ersatzweise	zu	einem	Verwal-

tungsverfahren	kommt.	

Tabelle �.�-�: Art der Straftaten im Straßenverkehr zwischen ���0 und ���� nach den 
Mitteilungen an das KBA (in �.000)

Deliktart 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Unfallflucht	 44 48 49 53 52 47 55 43 46 54

fahrlässige	Tötung	 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1

fahrlässige	Körperverletzung 42 41 38 40 36 34 35 31 31 32

Vollrausch 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4

Verkehrsgefährdung	durch	
Alkohol	etc.	

181 179 173 200 215 172 208 177 193 202

Verkehrsgefährdung	durch	
anderes	Fehlverhalten	

8 9 7 9 9 5 8 8 7 8

Nötigung 5 5 5 6 5 3 5 4 4 5

Fahren	ohne	Fahrerlaubnis 68 72 96 115 138 116 124 122 133 122

Fahren	trotz	Fahrverbotes/	
Fahrerlaubnisentzuges

3 2 2 4 5 4 11 5 5 4

sonstige	StVGVerstöße 31 40 46 57 52 39 46 50 46 48

sonstige	Straftaten	 21 22 19 33 39 28 30 24 26 33

Datenquelle:	 KraftfaHrt-BundesaMt	(Hg.),	VZR	Grundstatistik,	1996.

Aus	den	Mitteilungen	an	das	KBA	über	Verwarnungen	wegen	erhöhter	Geschwindigkeit	bzw.	wegen	zu	

geringen	Abstandes	lässt	sich	erkennen,	dass	im	Laufe	der	Jahre	in	wachsendem	Maße	zu	schnell	gefahren	

54	 Vgl.	hAnsJosten, e.,	1999,	S.	117.
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und	der	Sicherheitsabstand	zunehmend	häufiger	ignoriert	wird.55	Da	die	dem	KBA	gemeldeten	Verstöße	

allesamt	auf	polizeiliche	Kontrollen	zurückgehen,	könnte	der	Anstieg	zwar	auch	Folge	eines	vermehrten	

Einsatzes	von	Radar-	bzw.	Infrarotkontrollstellen	innerhalb	und	außerhalb	von	Städten	sein.56	Da	aller-

dings	 deliktunabhängige	 Messungen	 im	 fließenden	 Verkehr	 einen	 ähnlichen	 Trend	 zeigen57,	 ist	 der	

Schluss	gerechtfertigt,	dass	in	Städten,	auf	Landstraßen	und	auf	Autobahnen	immer	schneller	und	mit	

geringerer	 Beachtung	 der	 Sicherheitsabstände	 gefahren	 wird.	 Dass	 dadurch	 eine	 wachsende	 Gefähr-

dung	der	übrigen	Verkehrsteilnehmer	entsteht,	ergibt	sich	auch	aus	dem	Unfallverhütungsbericht	der	

Bundesregierung	2002/3,	wo	 festgestellt	wird:	 „Das	allgemeine	Klima	auf	Deutschlands	Straßen	 leidet	

zusehends	an	Aggressivität	im	Straßenverkehr.	Erhöhte	Aggressivität,	die	sich	in	Verhaltensweisen	wie	

Rasen,	Drängeln	und	Rücksichtslosigkeit	äußert,	erhöht	das	Unfallrisiko	auf	den	Straßen.“58

Mit	den	Daten	des	KBA	lässt	sich	die	Lücke	zwischen	Strafverfolgungsstatistik	und	polizeilich	erfassten	

(wenn	auch	nicht	in	der	PKS	ausgewiesenen)	Normbrüchen	nicht	schließen.	Darüber	können	nur	spe-

zielle	Aktenanalysen	punktuell	Aufschluss	geben.	Für	das	Jahr	1962,	dem	letzten	Jahr,	in	dem	die	PKS	

Verkehrsdelikte	miterfasste,	wird	für	fahrlässige	Tötungen	ein	Gefälle	von	8.042	durch	die	Polizei	auf-

geklärter	Fälle	zu	4.386	Verurteilten,	für	fahrlässige	Körperverletzungen	eine	Relation	von	177.110	zu	

108.363	mitgeteilt.59	Dieser	Schwund	in	der	Größenordnung	von	40	%	ist	inzwischen	eher	noch	größer	

geworden.	So	berechnet	KölBel	für	Nötigung	eine	Differenz	zwischen	Anzeigen	und	Verurteilungen	

von	etwa	50	%	und	errechnet	bei	Verkehrsstraftaten	für	1993	eine	Erledigung	durch	Anklagen,	Straf-

befehl	bzw.	Einstellung	mit	Auflagen	von	46	%	 in	den	alten	und	52	%	 in	den	neuen	Bundesländern.60	

Deutlich	wird	aus	dem	Gesagten,	dass	die	Strafverfolgungsstatistik	keine	ausreichende	Basis	für	die	

Abschätzung	der	 Entwicklung	 von	Verkehrsstraftaten	 bietet.	 Auf	weitere	 Indikatoren	wird	 bei	 den	

einzelnen	Deliktgruppen	eingegangen.

Bei	 der	 Strafverfolgung	 von	 Straßenverkehrsdelikten	 insgesamt	 haben	 sich	 seit	 den	 1980er	 Jahren	

nach	den	Zahlen	der	Strafverfolgungsstatistik	in	der	Praxis	andere	Trends	als	bei	Delikten	außerhalb	

des	Straßenverkehrs	ausgeprägt.	Die	in	Kapitel	6	angesprochene	Tendenz,	dass	bei	jüngeren	Abgeur-

teilten	die	Verurteilungszahlen	wieder	ansteigen	und	die	Neigung	zum	Absehen	von	der	Verfolgung	

bzw.	zur	Einstellung	des	Verfahrens,	die	lange	Zeit	dominierte,	damit	ein	Ende	gefunden	hat,	lässt	sich	

im	Bereich	der	Straßenverkehrsdelikte	nicht	erkennen.	Vielmehr	gehen	dort	die	Verurteiltenzahlen	

sowohl	bei	jungen	Männern	als	auch	bei	den	jungen	Frauen	zurück,	wobei	die	Ausprägung	im	Einzel-

nen	unterschiedlich	ausfällt.	Die	Entwicklung	sei	exemplarisch	für	die	Altersgruppe	der	18-	bis	21-jäh-

rigen	Männer	verdeutlicht,	die	traditionellerweise	am	höchsten	mit	Straßenverkehrsdelikten	belastet	

sind.	Bei	Delikten	außerhalb	des	 Straßenverkehrs	betrug	deren	Verurteiltenzahl	 im	 Jahr	 1980	 rund	

2.975,	im	Jahr	1990	rund	2.770,	um	dann	bis	zum	Jahr	2004	auf	rund	4.508	anzusteigen.	Bei	Delikten	

im	Straßenverkehr	fiel	demgegenüber	die	Verurteiltenzahl	von	rund	2.802	im	Jahr	1980	auf	1.652	im	

Jahr	1990	und	schließlich	nur	noch	rund	1.390	im	Jahr	2004.61	

Folgerichtig	 hat	 sich	 der	 Anteil	 der	 Straßenverkehrsdelikte	 an	 allen	 Delikten,	 wegen	 derer	 diese	

männlichen	 Heranwachsenden	 verurteilt	 wurden,	 sehr	 stark	 und	 im	 Vergleich	 zu	 anderen	 Alters-

55	 Vgl.	die	Tabellen	VAM	38	in	der	Grundstatistik	des	VZR:	Verkehrsauffälligkeiten	des	KBA.
56	 Das	könnte	auch	die	reduzierten	Zahlenwerte	des	Jahres	1999	erklären.
57	 Siehe	ellinGhAus, s.	und	J. steinBrecher,	2000,	S.	97,	115.	
58	 Unfallverhütungsbericht	Straßenverkehr	2002/2003,	BT-Dr.	15/3427,	S.	5.
59	 KAiser, G.,	1970,	S.	190.
60	 KölBel, r.,	1997,	S.	69	f.
61	 Die	hier	zitierten	bevölkerungsspezifischen	Verurteiltenzahlen	beziehen	sich	auf	Deutsche	und	Ausländer	zusammen.
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gruppen	überproportional	gesenkt:	Betrug	er	im	Jahr	1980	noch	48,5%,	so	fiel	er	bis	zum	Jahr	1990	auf	

37,4	%	und	schließlich	bis	zum	Jahr	2004	auf	23,6	%.	

Bei	 den	 gleichaltrigen	 weiblichen	 Verurteilten	 fand	 langfristig	 eine	 Verringerung	 von	 36,6	%	 auf	

17,4	%	statt.	

Schaubild �.�-�: �erurteilte bei Straßenverkehrsdelikten je �00.000 der strafmündigen 
Bevölkerungsangehörigen, im �ergleich der Jahre ���0 und �00�
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Schaubild 3.6-4: Verurteilte bei Straßenverkehrsdelikten je 100.000 der strafmündigen 
 Bevölkerungsangehörigen, im Vergleich der Jahre 1990 und 2004 

Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik. Die Angaben beziehen sich auf das frühere Bundesgebiet einschl. Berlin-West (1990)  
 bzw. einschl. Gesamt-Berlin (2004). 
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Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.	Die	Angaben	beziehen	sich	auf	das	frühere	Bundesgebiet	einschl.	BerlinWest	
(1990)	bzw.	einschl.	Gesamtberlin	(2004).

Von	dem	Rückgang	 sind	grundsätzlich	alle	Altersgruppen	betroffen.62	 Schaubild	3.6-4	 veranschau-

licht	die	Entwicklung	über	alles	für	zwei	ausgewählte	Jahrgänge,	das	Jahr	der	Wende	1990	und	dann	

das	Jahr	2004;	wie	man	sieht,	ist	lediglich	der	Bereich	der	Verstöße	gegen	das	Straßenverkehrsgesetz	

unberührt	geblieben,	was	im	Wesentlichen	das	Fahren	ohne	Fahrerlaubnis	betrifft.

3.6.5  Straßenverkehrsdelikte im zeitlichen Querschnitt
Aus	dem	bisher	Gesagten	folgt	mit	einiger	Verbindlichkeit,	dass	nur	ein	kleiner	Teil	der	Straßenver-

kehrsvergehen,	und	quasi	erst	recht	der	Ordnungswidrigkeiten	im	Straßenverkehr,	ermittelt,	verfolgt	

und	schließlich	sanktioniert	wird,	dergestalt,	dass	die	Täter	am	Ende	eine	förmliche	Sanktion	(Buße	

oder	Strafe)	erhalten.	Bei	den	Verkehrsunfällen,	bei	denen	Dritte	die	Handlungen	nicht	nur	wahrneh-

men,	sondern	unmittelbar	davon	betroffen	sind,	wirkt	–	wie	oben	angedeutet	–	in	leichteren	Fällen	das	

„Aushandeln“	vor	Ort	oder	in	der	Zeit	unmittelbar	nach	dem	Unfall,	bei	gleichzeitig	schlichter	Infor-

mierung	der	Versicherungsgesellschaft	oder	dann	später	deren	Einbeziehung	in	die	Schadensregulie-

rung	ohne	Einschaltung	der	Polizei,	als	wirksamer	„Filter“	gegen	die	amtliche	Wahrnehmung.	Sobald	

und	sofern	die	Behörden,	d.	h.	 seltener	als	die	Polizei	auch	 im	ersten	Zugriff	die	Staatsanwaltschaft	

62	 Ausnahme:	Mädchen	und	junge	Frauen	zwischen	14	und	18	Jahren:	Dort	war	die	Verurteiltenzahl	von	46	im	Jahr	1980	auf	

16	im	Jahr	1990	gefallen	und	ist	bis	zum	Jahr	2004	wieder	leicht	auf	19	gestiegen.	Bei	Frauen	ab	40	Jahren	sieht	man	einen	

leichten,	aber	kontinuierlichen	Anstieg	der	Verurteiltenzahlen	von	47	im	Jahr	1980	auf	54	im	Jahr	1990	und	schließlich	

auf	64	im	Jahr	2004.
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oder	die	Gerichte63,	von	einem	Verkehrsvergehen	Kenntnis	erhalten,	sind	sie	nach	dem	Legalitätsprin-

zip	zur	Eröffnung	eines	Ermittlungsverfahrens	angehalten.	Im	Verlauf	dieses	Ermittlungsverfahrens	

werden,	 dem	 allgemeinen	 Trend	 der	 Verfahrensbearbeitung	 und	 Verfahrenserledigung	 entspre-

chend	(s.	u.	Kapitel	7.3),	große	Anteile	der	Verfahren	ohne	Hauptverhandlung	und	Urteil	beendet.	Frei-

lich	kann	auch	derzeit	noch	kein	sehr	genaues	und	 in	allen	wesentlichen	Einzelheiten	verlässliches	

Bild	gezeichnet	werden.

Über	von	der	Polizei	eingeleitete	Strafverfahren,	die	von	der	Staatsanwaltschaft	als	Ordnungswidrig-

keiten	eingestuft	werden,	können	lediglich	summarische,	nicht	aber	deliktbezogene	Häufigkeitsan-

gaben	gefunden	werden.	Sie	sind	nämlich	in	der	Staatsanwaltschaftsstatistik	nur	insgesamt	für	Ver-

kehrsdelikte	ausgewiesen.	Auch	liegen	aus	der	Staatsanwaltschaftsstatistik	für	die	letzten	Jahre	keine	

flächendeckenden	 Ergebnisse	 zur	 Erledigung	 der	 Ermittlungsverfahren	 in	 Straßenverkehrssachen	

vor	 (2004	 fehlt	 noch	 Schleswig-Holstein).	 Im	 Jahr	 2004	wurden	 in	 den	 einbezogenen	 15	 Ländern64,	

20,5	%	der	insgesamt	erledigten	Verfahren	aus	Legalitätsgründen	nach	§	170	Absatz	2	StPO	eingestellt;	

dies	dürften	zumeist	Fälle	von	Unfallflucht	und	Nötigung	sein,	bei	denen	die	polizeiliche	Aufklärung	

zwar	das	Tatfahrzeug,	nicht	aber	den	Fahrer	eindeutig	 identifizierte.	Die	 folgenlosen	Einstellungen	

(i.	W.	nach	§	153	StPO)	addieren	sich	auf	12,5	%,	die	Einstellungen	mit	Auflagen	(Geldbuße,	Aufbaukurs	

etc.)	machen	7,5	%	der	Fälle	aus.	Gut	ein	Fünftel	der	Verfahren	(20,2	%)	wurden	nach	Herabstufung	als	

Ordnungswidrigkeit	oder	wegen	einer	nach	Einstellung	unter	Vergehensgesichtspunkten	noch	ver-

bleibenden	Ordnungswidrigkeit	an	die	Verwaltungsbehörden	zur	weiteren	selbständigen	Verfolgung	

und	Erledigung	abgegeben.	

In	knapp	32	%	der	Verfahren	wurde	von	der	 Staatsanwaltschaft	 entweder	ein	 Strafbefehl	beantragt	

(22,8	%)	oder	die	Tat	förmlich	zur	Hauptverhandlung,	ggf.	zur	Verhandlung	im	beschleunigten	Verfah-

ren,	angeklagt	(8,8	%).	Nur	die	in	diesen	Fällen	betroffenen	Beschuldigten	werden,	nämlich	als	Abge-

urteilte,	in	der	Strafverfolgungsstatistik	registriert.	Ersichtlich	weist	also	die	Strafverfolgungsstatistik	

insoweit	weniger	als	ein	Drittel	der	polizeilich	registrierten	Fälle	aus.	Diese	Statistik	informiert	auch	

über	Einstellungen	der	 rechtshängig	gewordenen	Verfahren	durch	die	 Strafgerichte.	Diese	Einstel-

lungsquote	 schwankt	 bei	 Entscheidungen	 nach	 allgemeinem	 Strafrecht	 relativ	 stabil	 um	 9	%65;	 im	

Jugendstrafrecht	ist	die	Quote	(2004:	29	%)	erheblich	höher,	denn	hier	spielt	die	Verfahrenseinstellung	

(z.	B.	nach	Besuch	von	Verkehrsunterricht)	insbesondere	beim	Fahren	ohne	Fahrerlaubnis	eine	wich-

tige	und	für	die	Prävention	zweckmäßige	Rolle.	

Um	 deliktbezogene	 Verfahrenseinstellungen	 abzuschätzen,	 helfen	 auch	 die	 Statistiken	 des	 KrAFt-

FAhrt-BundesAmtes	(KBA)	nicht	weiter,	denn	seit	1983	werden	dort	Einstellungen	nicht	mehr	gesondert	

erfasst.	Das	entsprechende	Verkehrszentralregister	wird	teilweise	noch	in	Aktenform	geführt.	Diese	

Informationen	müssen	vom	Papier	zunächst	kodiert	und	auf	Datenträger	gebracht	werden.	Deshalb	

kann	das	KBA	derzeit	 nur	 eine	 so	genannte	Grundstatistik	 auf	 Stichprobenbasis	 erstellen,	 die	über	

63	 Strafanzeigen	und	Strafanträge	können	direkt	bei	der	Staatsanwaltschaft	oder	bei	dem	Gericht	gestellt	werden:	§		158	

StPO.
64	 Die	folgenden	Prozentwerte	gelten	also	nicht	für	Deutschland;	sie	wurden	errechnet	auf	der	Basis	der	getrennt	für	jedes	

Land	nachgewiesenen	Absolutwerte	in	Tabelle	1.5	im	Anhang	zu	stAtistisches BundesAmt	(Hg.),	Fachserie	10	„Rechtspfle-

ge“,	Reihe	2.6	„Staatsanwaltschaften“,	2004.
65	 Vgl.	stAtistisches BundesAmt	(Hg.),	Fachserie	10	„Rechtspflege“,	Reihe	3	„Strafverfolgung“,	2004,	Tabelle	2.2;	schon	im	Jahr	

1980	wurde	ein	ähnlicher	Anteil	an	das	KBA	gemeldet,	vgl.	Bundesministerium Für VerKehr, BAu- und wohnunGswesen	(Hg.),	

Verkehr	in	Zahlen	2003/4,	S.	132.	
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Verkehrsdelikte,	 Verkehrsdelinquenten	 und	 Rückfälligkeit	 Auskunft	 gibt.66	 Das	 KBA	 nimmt	 Stich-

probenauswertungen	im	Umfang	von	ca.	25.000	Einträgen	der	als	Ordnungswidrigkeit	oder	Straftat	

gewerteten	Verfehlungen	vor,	auf	deren	Basis	Hochrechnungen	möglich	sind.	Die	Daten	gelten	für	das	

gesamte	Bundesgebiet	und	lassen	sich	daher	nur	begrenzt	zu	den	Daten	der	Strafverfolgungsstatisti-

ken	in	Beziehung	setzen.	

Weitere,	im	Regelfall	nur	unbestimmte	Hinweise	über	die	Häufigkeit	von	Delikten	gegen	die	Person	

kann	man	den	Verkehrsunfallstatistiken	des	stAtistischen BundesAmtes	entnehmen.	Zumindest	soweit	

die	 Unfallursachenstatistik	 Personen	 als	 Hauptverursacher	 registriert,	 könnte	 man	 daran	 denken,	

die	als	einen	vorläufig	passablen	Ersatz	für	die	fehlenden	Angaben	in	der	PKS	anzusehen.	Allerdings	

werden	als	Hauptverursacher	benannte	Fahrer,	wenn	sie	selbst	verletzt	oder	getötet	wurden,	ebenfalls	

als	Verunglückte	mitgezählt,	so	dass	z.	B.	aus	der	Zahl	der	Getöteten	nicht	zuverlässig	auf	die	Zahl	fahr-

lässiger	Tötungen	geschlossen	werden	kann;	Gleiches	gilt	für	die	Verletztenzahl	als	Basis	für	strafbare	

Körperverletzungen	(siehe	noch	unten).	Für	Unfälle	mit	schwerem	Sachschaden	kann	die	Unfallsta-

tistik	dagegen	als	vergleichsweise	aussagekräftig	für	Verkehrsdelinquenz	im	weiteren	Sinne	gelten,	

da	seit	1995	für	die	Registrierung	im	Unfallaufnahmeformular	immer	ein	Normverstoß	gegeben	sein	

muss,	allerdings	nicht	notwendig	eine	Straftat.67	 Für	die	übrigen	Schadensfälle	 ist	die	Aussagekraft	

aus	den	schon	oben	erwähnten	Gründen	gering.	Hier	besteht	ein	beträchtliches	Dunkelfeld.	In	Jahres-

berichten	einzelner	LKÄ	(z.	B.	Nordrhein-Westfalen)	werden	bestimmte	Aufgliederungen	zu	Unfällen	

aufgeführt,	aus	denen	sich	differenziertere	Hinweise	z.	B.	auf	die	Häufigkeit	von	Verkehrsunfallflucht	

als	auf	Bundesebene	ergeben.	

Vor	 diesem	Hintergrund	 soll	 nun	 versucht	 werden,	 gestützt	 auf	 mehrere	 Datenquellen	 ein	 umfas-

senderes	Bild	der	Straßenverkehrskriminalität	zu	zeichnen.	Leider	kann	dies	nicht	für	das	Jahr	2004	

erfolgen,	weil	die	Hochrechnungen	aus	dem	KrAFtFAhrt-BundesAmt	 für	Verkehrsverstöße	nicht	aktu-

eller	sind	als	für	das	Jahr	1999.68	So	wird	aus	Strafverfolgungsstatistik,	KBA-Statistiken	und	Unfallsta-

tistiken	 für	 1999	eine	Zusammenstellung	gegeben,	die	wenigstens	über	Relationen	 informiert	und	

darin	auch	für	spätere	Jahre	kaum	different	sein	dürfte.	Dabei	ist	zu	beachten,	dass	die	Verkehrsun-

fallstatistik	nicht	lückenlos	ist.	

In	 Ergänzung	 des	 schon	 oben	Gesagten	 sei	 zunächst	 noch	 einmal	 auf	 den	Verzicht,	 die	 Strafverfol-

gungsbehörden	 einzuschalten,	 hingewiesen.	 Bei	 Bagatellunfällen	 wird	 ein	 Anzeigenverzicht	 von	

mehr	als	50	%	vermutet,	weil	sich	die	Beteiligten	untereinander	einigen.	Auch	wenn	Personen	zu	Scha-

den	kamen,	wird	schätzungsweise	in	15	%	der	Fälle	eine	Regelung	ohne	Polizei	gesucht.69	Eine	Dunkel-

feldstudie	 in	Krankenhäusern	ergab,	dass	20	%	der	Unfallopfer	nach	Kollisionen	den	Unfall	nicht	der	

66	 KrAFtFAhrt-BundesAmt (Hg.),	 Statistische	Mitteilungen,	2004,	S.	3;	vgl.	zur	Methodik	KrAFtFAhrt-BundesAmt (Hg.),	Metho-

denband	zur	Reihe	4	„VZR	Grundstatistik“,	1996.
67	 Von	1983	bis	1990	wurde	schwerer	Sachschaden	definiert	als	3.000	DM	und	mehr,	dann	lag	die	Grenze	bei	4.000	DM	und	

seit	1995	wird	schwerer	Sachschaden	definiert	als	Unfall	ohne	Personenschaden,	wenn	eine	Straftat	oder	Ordnungswid-

rigkeit	gegeben	ist	und	ein	Fahrzeug	abgeschleppt	werden	muss.	Ist	Alkohol	im	Spiel,	ist	die	Art	des	Sachschadens	uner-

heblich.
68	 Das	KBA	dokumentiert	auf	der	Basis	von	Stichproben	in	seinen	Tabellenwerken	einerseits	die	Registerwelt,	d.	h.	die	Auf-

gliederung	der	 je	 Jahr	eingegangenen	Meldungen,	andererseits	die	Verkehrswelt,	d.	h.	die	Zuordnung	und	Sortierung	

der	Meldungen	mit	Blick	auf	in	der	Flensburger	Kartei	erfasste	Personen.	Während	die	Registerwelt	derzeit	schon	für	das	

Jahr	2003	dokumentiert	 ist,	 liegen	die	Daten	der	Verkehrswelt,	die	am	besten	in	Relation	zur	Strafverfolgungsstatistik	

gesetzt	werden	können,	erst	bis	1999	vor.
69	 händel, K.,	1991,	S.	61.
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Polizei	gemeldet	hatten.70	Ferner	ist	die	Zahl	der	jährlich	von	Versicherungen	regulierten	Schäden	60	%	

höher	als	die	Zahl	der	statistisch	erfassten	Unfälle.71	Offensichtlich	vermeiden	insbesondere	bei	Baga-

tellschäden	die	Versicherten	die	Einschaltung	der	Polizei,	um	Punkte	beim	KBA	zu	vermeiden	und	ihre	

Fahrerlaubnis	nicht	zu	gefährden;	die	Versicherungen	verzichten	auf	Meldung	eines	Unfalles	an	die	

Polizei,	wenn	niemand	verletzt	wurde	und	es	nur	zu	Blechschäden	kam	(so	genannte	Kleinschäden).72

Tabelle �.�-�: �erkehrsunfalldaten und Anlässe für Punktvergabe im KBA Flensburg  
(für Deutschland insgesamt) sowie Entscheidungen der Strafgerichte über 
Straftaten im Straßenverkehr (nur alte Bundesländer); alle Angaben für ����

Ereignisse KBA-Delikte 
Hochrech-

nung

Entscheidungen der Strafgerichte

�erkehrsunfälle/andere 
Ereignisse

Zahl Straftat** abgeurteilt eingestellt verurteilt

–	Tote 7.772 1.000 fahrl.	Tötung 1.537 233 1.253

–	Schwerverletzte 109.600 32.000 fahrl.	Körper
verletzung

26.692 4.879 21.453

–	Leichtverletzte 411.600

			alle	Unfälle	* 395.700

Unfallflucht 54.000 §	142	 41.221 8.775 31.089

andere	Ereignisse

gefährl.	Eingriff	in	d.		
Straßenverkehr

2.000 §	315	b 1.971 627 1.184

Verkehrsgefährdung	
(Alkohol)

41.000 §	315	c	I	Nr.1 19.576 969 18.399

Verkehrsgefährdung		
(Verhalten)

6.000 §	315	c	I	Nr.2 3.628 1.075 2.357

Alkohol/Drogen 161.000 §	316 94.813 1.312 92.992

Vollrausch 4.000 §	323a 1.080 6 1.071

ohne	Fahrerlaubnis 	 122.000 §	21	I	Nr.	1	
StVG

	 43.074 	
5.918

	 36.613

eingezogene	Fahrer
laubnis

	 4.000

sonst.	Verstöße	gegen	
StVG	

	 48.000 	 9.834 	
1.757

	 7.806

Nötigung 	 5.000 §	240 *** *** ***

	 Verkehrsde
likte	insge
samt	

243.426 	
25.551

214.217

Datenquellen:	 BundesMinisteriuM für verKeHr, Bau- und WoHnunGsWesen	(Hg.),	Verkehr	in	Zahlen	2004;	Mitteilungen	des	KBa	2005;	
Strafverfolgungsstatistik	1999.

*	 Nur	 Unfälle	 mit	 Personenschaden;	 die	 Gesamtzahl	 aller	 Unfälle	 einschließlich	 derer	 mit	 Sachschaden	 liegt	 bei	 über	 zwei	
Millionen;	die	Addition	der	Opfergruppen	übersteigt	wegen	der	Opfermehrzahl	je	Unfall	die	Gesamtzahl	der	Unfälle.

**	 §§	ohne	Gesetzesangabe	=	StGB.
***	Bei	 Verurteilungen	 wegen	 Nötigung	 nach	 §	240	 StGB	 wird	 in	 der	 Strafverfolgungsstatistik	 nicht	 gesondert	 erfasst,	 ob	

die	 Straftat	 im	 Straßenverkehr	 erfolgte.	 Insoweit	 lässt	 sich	 die	 Zahl	 der	 Nötigungen	 im	 Verkehr	 auf	 Grundlage	 der	 Straf
verfolgungsstatistik	nicht	beziffern.

70	 hAutzinGer, h. u.	a.,	1993,	S.	65.
71	 Vgl.	stAtistisches BundesAmt	(Hg.),	Verkehrsunfälle,	Zeitreihen	2004,	Tabelle	7.8:	für	2004	stehen	2,3	Millionen	gemeldeten	

Unfällen	3,6	Millionen	Schadensfälle	(Haftpflichtversicherung)	gegenüber.
72	 Mitteilung	des	Gesamtverbandes	der	deutschen	Versicherungswirtschaft,	 Referat	Kraftfahrt	und	 Schadensverhütung	

(März	2005).
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Die	 hier	mitgeteilten	Angaben	des	 KBA	beziehen	 sich	 auf	 die	 genannten	 Straftaten.	 Es	 handelt	 sich	

um	 Hochrechnungen	 aufgrund	 einer	 Stichprobe	 von	 26.331	 Delikten	 (Auswahlsatz	 0,799	%	 der	 Mit-

teilungen	zu	Verstößen).73	Mit	Blick	auf	die	erwartbaren	Vertrauensgrenzen	können	die	Angaben	nur	

über	Größenordnungen,	nicht	aber	über	das	Detail	Auskunft	geben.	Da	die	Meldungen	Mehrfachnen-

nungen	enthalten,	sind	sie,	wie	schon	gesagt,	mit	den	Daten	der	Strafverfolgungsstatistik	nicht	völlig	

vergleichbar.	Zwischen	den	Unfalldaten	und	der	Strafverfolgung	wegen	Fahrlässigkeitsdelikten	beste-

hen	die	unter	Abschnitt	3.6.1.2	näher	behandelten	Unterschiede.	Hier	wie	auch	bei	Unfallflucht	ent-

sprechen	sich	die	Daten	des	KBA	und	der	Gerichte	dann	relativ	gut,	wenn	man	eine	Differenz	von	etwa	

20	%	akzeptiert,	die	auf	das	Fehlen	der	neuen	Bundesländer	in	der	Strafverfolgungsstatistik	zurückge-

hen	könnte.	Bei	den	Delikten	Verkehrsgefährdung,	Vollrausch	und	insbesondere	den	Verstößen	gegen	

das	Straßenverkehrsgesetz	sind	die	Diskrepanzen	dagegen	erheblich	größer;	hier	könnten	in	größerem	

Maße	polizeilich	 ermittelte	 Fälle	 informell	 durch	Verfahrenseinstellung	erledigt	worden	 sein;	 aller-

dings	ist	hier	auch	am	stärksten	mit	einer	Verzerrung	durch	Doppelnennungen	zu	rechnen.

Ersichtlich	richtet	sich	Strafverfolgung	vor	allem	gegen	Gefährdungsdelikte,	bei	denen	Alkohol	und	

Drogen	im	Spiel	sind.	Hier	dürfte	eine	Einstellung	durch	das	Gericht	eher	selten	sein.	Die	drittgrößte	

Zahl	an	Verurteilungen	betrifft	Unfallflucht	und	nicht	–	wie	man	erwarten	könnte,	wenn	man	von	der	

Zahl	der	Unfallverletzten	ausgeht	–	die	fahrlässige	Körperverletzung.	Die	Häufigkeit	von	Unfallflucht	

kann	aus	dem	Vergleich	der	Daten	des	KBA	und	der	Unfallzahl	nicht	erschlossen	werden,	weil	Unfälle,	

bei	denen	lediglich	Sachschaden	entstand,	nicht	einbezogen	sind.	Gerade	bei	letzteren	ist	Unfallflucht	

(z.	B.	nach	Einparkunfällen)	häufiger	(vgl.	unten).	

Insgesamt	wird	die	quantitative	Bedeutung	der	Verstöße	gegen	 Strafnormen	 im	Straßenverkehr	 in	

ihrer	beträchtlichen	Dimensionen	erkennbar.	Dies	hat	dazu	geführt,	Straßenverkehrskriminalität	als	

„folk	crime“	(ross)	zu	bezeichnen,	als	„Jedermannkriminalität“	oder	„Abweichung	der	Angepassten“.74	

Über	die	einzelnen	Delikte	liegen	unterschiedlich	valide	Erkenntnisse	vor.

3.6.5.1 Fahrlässige Delikte gegen die Person: Tötungen und Körperverletzungen
Im	Anschluss	an	die	399.310	Unfälle	mit	Personenschaden	des	Jahres	200475,	mit	5.842	Toten,	80.801	

Schwerverletzten	 (als	 dies	 gelten	 Personen,	 die	 wenigstens	 einen	 Tag	 in	 stationärer	 Behandlung	

bleiben	mussten)	und	359.325	Leichtverletzten76,	kam	es	zu	1.019	Verurteilungen	wegen	fahrlässiger	

Tötung	und	 17.980	Verurteilungen	wegen	 fahrlässiger	Körperverletzung.77	Damit	 scheint	die	Quote	

der	 strafrechtlich	verfolgten	Personenschädigungen	 in	etwa	gleich	geblieben	zu	sein,	denn	 für	das	

Jahr	1993	hatte	KAiser	errechnet,	jeder	neunte	bis	zehnte	Verkehrsunfall	führte	zu	einer	Verurteilung.78	

Dabei	sind	mehrere	Korrekturfaktoren	zu	berücksichtigen,	die	eine	einfache	Gegenüberstellung	ver-

bieten	und	nur	eine	Schätzung	erlauben.	So	betreffen	die	Unfallzahlen,	wie	oben	gesagt,	Deutschland	

insgesamt,	während	die	Daten	der	 Strafverfolgungsstatistik	nur	 für	die	 alten	Bundesländer	gelten.	

Auf	die	alten	Bundesländer	bezogen,	wären	die	Unfallzahlen	um	etwa	20	%	zu	reduzieren.	Ferner	ist	

der	Anteil	von	Alleinunfällen	(z.	B.	wo	der	Fahrer	von	der	Straße	abkommt)	zu	berücksichtigen,	wobei	

73	 Freundlicherweise	wurde	die	Tabelle	VAM99.38	vorab	vom	KBA	zugänglich	gemacht.
74	 Vgl.	Frehsee, d.,	1991.
75	 Die	Zahl	der	Unfälle	ist	wegen	größerer	Opferzahl	je	Unfall	geringer	als	die	Addition	der	in	Tabelle	3.6-2	angegebenen	

Zahlen	der	Getöteten	und	Verletzten.
76	 stAtistisches BundesAmt	(Hg.),	Fachserie	8	„Verkehr“,	Reihe	7	„Verkehrsunfälle“,	2004,	Tabelle	1.2.
77	 Es	ist	zu	beachten,	dass	die	Jahrgangsangaben	nicht	exakt	miteinander	vergleichbar	sind,	weil	Verurteilungen	im	Jahr	

2004	 sich	 auf	Unfälle	 in	 früheren	 Jahren	 beziehen	 können,	während	Unfälle	 im	 Jahr	 2004	 ggf.	 erst	 2005	 oder	 später	

rechtskräftig	abgeurteilt	werden	können	und	damit	auch	zu	Verurteilungen	führen.
78	 KAiser, G., 1996,	S.	907.
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allerdings	Mitfahrer	Opfer	sein	können:	2004	waren	dies	nach	den	Ergebnissen	der	Verkehrsunfallsta-

tistik	19	%	der	Unfälle.	Zudem	lässt	sich	nicht	bei	jedem	Unfall	ein	personenbezogenes	Fehlverhalten	

eines	Unfallbeteiligten	 feststellen.	 Bei	 gut	 5	%	 der	Unfälle	mit	 Personenschaden	 erfasste	 die	 Polizei	

etwa	 technische	 Mängel	 oder	 die	 Straßenverhältnisse	 als	 Unfallursache.	 Soweit	 Fehlverhalten	 der	

Fahrzeugführer	als	Unfallursache	erfasst	wurde,	waren	diese	2004	 in	der	Rangfolge	 ihrer	quantita-

tiven	 Bedeutung:	 zu	 schnelles	 Fahren	 (17,3	%),	 Vorfahrtsmissachtung	 (14,7	%),	 zu	 dichtes	 Auffahren	

(11,4	%)	und	Alkoholeinfluss	 (5,0	%).79	 Schließlich	verunglücken	 im	Durchschnitt	bei	einem	Unfall	 1,3	

Personen.	Unter	Berücksichtigung	dieser	einschränkenden	Aspekte	wäre	von	einer	Größenordnung	

an	sich	strafverfahrensgeeigneter	Unfälle	mit	Personenschädigungen	im	früheren	Bundesgebiet	von	

etwa	der	Hälfte	der	Unfallziffer	in	Deutschland	auszugehen:	von	ca.	3.000	Fällen	fahrlässiger	Tötung	

und	 ca.	 150.000	 Fällen	 fahrlässiger	 Körperverletzung.	 Da	 Leichtverletzte	 nicht	 immer	 Strafantrag	

stellen,	reduziert	sich	die	Schätzung	bei	fahrlässigen	Körperverletzungen	weiter.	Allerdings	verlangt	

Nr.	243	RiStBV	von	der	 Staatsanwaltschaft	bei	 fehlendem	Strafantrag	die	Bejahung	des	besonderen	

öffentlichen	Interesses,	wenn	der	Täter	einschlägig	vorbestraft	 ist,	besonders	 leichtfertig	gehandelt	

oder	die	Tat	unter	Einwirkung	von	Alkohol	oder	anderen	berauschenden	Mitteln	begangen	oder	wenn	

der	Unfall	nicht	unerhebliche	Folgen	für	andere	gehabt	hat.	

Die	 verbleibenden	 Differenzen	 zur	 Verurteilungsquote	 deuten	 auf	 starke	 Ausfilterungsprozesse	

der	 Staatsanwaltschaft	 hin.	 Darüber	 gibt	 es	 aber	 wenig	 empirische	 Daten.	 hAuF	 hat	 die	 Praxis	 der	

StA	 Stuttgart	 bei	 der	 Erledigung	 von	 polizeilich	 ermittelten	 Fällen	 fahrlässiger	 Körperverletzung	

analysiert.	Von	den	408	erledigten	Verfahren	wurden	bei	 131	Strafbefehl	beantragt;	 sieben	wurden	

angeklagt.	Daraus	ergibt	sich	eine	Verfolgungsquote	von	34	%.	Die	Mehrheit	der	Fälle	wurde	als	Ord-

nungswidrigkeit	erledigt	oder	auf	den	Privatklageweg	verwiesen	(48	%),	jeder	zehnte	Fall	wurde	nach	

§§	153	f.	StPO	eingestellt,	bei	7	%	erschien	der	Tatverdacht	nicht	ausreichend	(§	170	Abs.	2	StPO).80	hAuF	

sieht	in	dieser	Filterung	eine	adäquate	Strategie	der	StA,	wenn	die	Fahrlässigkeit	weniger	gravierend	

und	 die	 Tatfolgen	 eher	 leicht	 sind.	 Fehlt	 der	 Strafantrag,	 ist	 die	 Ahndung	 als	 Ordnungswidrigkeit	

(z.	B.	 erhöhte	 Geschwindigkeit,	 Vorfahrtsmissachtung,	 zu	 geringer	 Abstand	 etc.)	 angemessen;	 bei	

gestelltem	Strafantrag	wäre	eine	Verweisung	auf	den	Privatklageweg	 für	Opferschutz	ausreichend.	

Hinzuzufügen	wäre,	dass	die	Täter	von	Verkehrsdelikten	vielfach,	finanziert	durch	ihre	Rechtsschutz-

versicherung,	Anwälte	zur	Abwehr	von	Bestrafung	einsetzen	können.	Dies	setzt	sich	bei	Strafbefehlen	

durch	Einlegung	von	Einspruch	vor	Gericht	fort;	auch	hier	ist	von	einer	Einstellungsquote	von	15	%	bis	

20	%	auszugehen.81	

Insgesamt	findet	bei	einer	beträchtlichen	Zahl	von	Verkehrsunfällen,	die	seitens	der	Polizei	aufgeklärt	

sind,	keine	Strafverfolgung	wegen	fahrlässiger	Tötung	oder	fahrlässiger	Körperverletzung	statt.	Ange-

sichts	der	schweren	Folgen	für	Leib	und	Leben	der	betroffenen	Opfer	wäre	es	wünschenswert,	wenn	

die	 Strafverfolgungspraxis	 umfassend	 empirisch	 untersucht	 würde.	 Gerade	 bei	 Massendelikten	 ist	

die	Gefahr	einer	Bagatellisierung	von	Verhaltensweisen	groß;	für	Schädigungen	durch	den	Straßen-

verkehr	wäre	dies	 nicht	 hinzunehmen.	Auch	die	 als	Ausweichnormen	herangezogenen	Ordnungs-

widrigkeiten,	durch	die	erhöhte	bzw.	der	Situation	nicht	angepasste	Geschwindigkeit	bzw.	zu	dichtes	

Auffahren	geahndet	wird,	betreffen	oft	vorsätzliches	Handeln	bzw.	eingespielte	Handlungsroutinen.	

Hier	müsste	präventiv	entgegengewirkt	werden	(vgl.	unten).

79	 Vgl.	stAtistisches BundesAmt	(Hg.),	Fachserie	8	„Verkehr“,	Reihe	7	„Verkehrsunfälle“,	2004,	Tabellengruppe	6;	dabei	können	

je	Unfall	mehrere	Unfallursachen	erfasst	sein.
80	 hAuF, c.-J.,	1995,	S.	125.
81	 Nach	schAde, F.-d. und h.-J. heinzmAnn,	2004,	S.	29:	20	%	für	Straßenverkehrsdelikte	im	Jahr	1995;	bei	fahrlässiger	Körper-

verletzung	weist	die	SVS	2000	16,4	%	Einstellungen	aus.
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3.6.5.2 Nötigung und Verkehrsgefährdung (durch rücksichtsloses Verhalten)
In	der	Öffentlichkeit	hat	der	Fall	eines	Testfahrers	Aufsehen	erregt,	der	 im	Juli	2003	durch	Lichthu-

penbenutzung	 und	 dichtes	 Auffahren	 die	 Fahrerin	 eines	 Kleinwagens	 bewegen	 wollte,	 die	 linke	

Spur	der	Autobahn	A	5	zu	verlassen,	worauf	sie	in	Panik	geriet,	die	Kontrolle	über	ihr	Fahrzeug	verlor	

und	 verunglückte,	 so	dass	 sie	und	 ihr	Kleinkind	getötet	wurden.82	 Für	die	Zunahme	von	Drängelei	

in	 jüngster	Zeit	gibt	es	mehrere	Indizien.	War	der	Anstieg	der	Nötigungsdelikte	zwischen	1975	und	

1985	noch	moderat	mit	7	%	angegeben	worden83,	stieg	die	Angabe	des	KBA	für	Einträge	wegen	Nöti-

gung	von	1.692	Fällen	(1985)84	auf	geschätzte	5.000	Fälle	(1999).85	In	Berlin	stieg	die	Zahl	der	Anzeigen	

wegen	Nötigung	im	Straßenverkehr	zwischen	1990	und	1995,	bezogen	auf	1.000	Kfz	von	1,9	auf	2,2.86	

Eine	 regionale	 Analyse	 des	 Landkreises	 Aschaffenburg	 registrierte	 zwischen	 1998	 und	 2000	 einen	

ähnlich	hohen	Anstieg	der	Anzeigen	wegen	Nötigung	auf	den	Autobahnen	von	12	%.87	Weitere	Belege	

für	diesen	Trend	für	Brandenburg,	Nordrhein-Westfalen	und	Bayern	finden	sich	bei	KölBel.88 Ob	die	

wachsende	Zahl	von	Anzeigen	wegen	Nötigung	auf	die	Verbreitung	von	Mobiltelefonen,	die	per	Not-

ruf	Anzeigen	erleichtern89,	oder	auf	tatsächliches	Anwachsen	zurückgeht,	ist	nicht	eindeutig.	Berück-

sichtigt	man	Indikatoren,	wie	den	homogenen	Anstieg	der	Übertretungen,	die	nötigungsträchtig	sein	

können	(vgl.	Tabelle	3.6-8),	ist	allerdings	ein	reales	Anwachsen	plausibel.

Als	 Formen	der	Nötigung	 sind	 vor	 allem	das	 Erzwingen	des	Überholens,	 das	Verhindern	des	Über-

holens	 sowie	 das	 Ausbremsen	 bzw.	 Schneiden	 verbreitet.	 Innerstädtisch	 werden	 Fußgänger	 vom	

Benutzen	 der	 Überwege	 durch	 forsches	 Heranfahren	 abgeschreckt.	 KAiser	 ergänzt	 diese	 Liste	 von	

Verhaltensweisen	 im	 fließenden	 Verkehr	 durch	 Varianten	 im	 stehenden	 Verkehr:	 Blockieren	 der	

Durchfahrt	 (Sitzblockaden)	 bzw.	 durch	 verbotswidriges	 Parken	und	das	 Blockieren	 von	 Parklücken	

durch	Fußgänger	zur	Reservierung.90	Gefahr	geht	aber	vor	allem	von	Nötigung	im	fließenden	Verkehr	

aus,	weil	dabei	einerseits	 relativ	hohe	Geschwindigkeiten	 in	der	Auseinandersetzung	zwischen	den	

Fahrern	mehrerer	Fahrzeuge	gefahren	und	dabei	die	Sicherheitsabstände	zwischen	ihnen	ignoriert	

werden.	Die	beiden	Elemente,	 sehr	hohe	Geschwindigkeiten	und	zu	geringe	Abstände,	bilden	nach	

Bösser91 den	Kern	aggressiven	(d.	h.	rücksichtslosen)	Verkehrsverhaltens.	Natürlich	gibt	es	auch	darü-

ber	hinausgehende	Formen	der	Nötigung:	Ausbremsen	des	nachfolgenden	Fahrzeugs	aus	Rache	für	

die	Verzögerung	des	Überholens	bis	 zum	Stillstand	mit	 folgenden	Beleidigungen,	Beschädigungen	

des	Fahrzeugs	oder	gar	Bedrohung	mit	Schusswaffen.92	

Während	solche	Angriffe	für	Strafverfolgung	nur	wenige	Probleme	darstellen,	 ist	bei	der	Masse	der	

Nötigungen	die	Beweislage	schwierig.	Insbesondere	der	Vorsatz	ist	oft	nicht	nachweisbar,	wenn	der	

Fahrer	 nur	 das	 eigene	 Fortkommen,	 nicht	 aber	 die	 Auswirkungen	 seines	 Tuns	 auf	 andere	 im	 Blick	

hat.93	Was	dem	Opfer	als	Aggression	erscheint,	ist	–	aufgrund	einer	verbreiteten	Perspektivendifferenz	

82	 Zur	juristischen	Diskussion	des	Falles	vgl. Kropp, c.,	2004,	S.	4.
83	 lohmAnn, K.,	1988,	S.	166.
84	 KAiser, G.,	1995,	S.	133.
85	 Vgl.	Tabelle	3.8.4.
86	 KölBel, r.,	1997,	S.	67.
87	 mAAG, c.	u.	a.,	2004,	S.	134.
88	 KölBel, r.,	1997,	S.	68.
89	 Allerdings	muss	eine	schriftliche	Anzeige	bei	einem	Polizeirevier	später	nachgeholt	werden.
90	 KAiser, G.,	1995,	S.	128	f.
91	 Bösser, t.,	1987,	S.	38.
92	 Greiner, A.,	1990,	S.	51.
93	 BArthelmess, w.,	1998,	S.	153.
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–	für	den	Täter	ein	der	Verkehrslage	angemessenes	sportliches	Fahren.94	So	ist	eine	hohe	Einstellungs-

quote	solcher	Verfahren	die	Folge.	Die	Verurteilungsraten	werden	selten	höher	als	20	%–25	%	angege-

ben.95	Aus	polizeilicher	Sicht	wird	deshalb	geraten,	gleichzeitig	Verkehrsordnungswidrigkeiten	nach	

§	21	OWiG	zu	notieren,	um	bei	Verfahrenseinstellung	wenigstens	auf	das	Verwaltungsverfahren	aus-

weichen	zu	können96,	z.	B.	wegen	Missachtung	des	Sicherheitsabstandes.	Aus	einer	Reihe	von	Quellen	

ist	ein	 stetiger	Anstieg	 im	generellen	Tempo	erkennbar.97	Zugleich	wächst	der	Anteil	von	Verkehrs-

teilnehmern,	die	zu	geringen	Abstand	zu	den	vor	ihnen	fahrenden	Fahrzeugen	halten.	Beide	Verhal-

tensweisen	sind	wechselseitige	Effekte:	Bei	größerer	Verkehrsdichte	wird	zwar	langsamer	gefahren,	

aber	häufiger	der	Sicherheitsabstand	ignoriert.	Vor	allem	auf	den	linken	Spuren	der	Autobahnen	wird	

immer	 schneller	 gefahren,	 wie	 Verkehrsbeobachtungen	 an	 Messstellen	 im	 Längsschnittvergleich	

sowie	Wiederholungsbefragungen	ergeben	haben.98	

Während	die	Nötigungen	häufiger	auf	Autobahnen	begangen	werden,	sind	konkrete	Verkehrsgefähr-

dungen	nach	§	315c	StGB	auch	in	Siedlungsgebieten	und	auf	Landstraßen	verbreitet.	Insbesondere	ris-

kante	Überholpraktiken	und	zu	schnelles	Fahren	an	unübersichtlichen	Verkehrspunkten	oder	nachts	

sowie	Vorfahrtsverletzungen	stehen	dabei	 im	Vordergrund;	auf	Gefährdungen	von	Fußgängern	an	

Überwegen	 wurde	 bereits	 hingewiesen.	 In	 den	 Hochrechnungen	 der	 Stichprobenuntersuchungen	

des	KBA	zeigt	 sich	allerdings	kein	deutlicher	Anstieg	der	 in	§	315c	normierten	 „sieben	Todsünden“.	

Entsprechend	weisen	auch	die	Strafverfolgungsdaten	keine	Steigerung	auf.	Soweit	Untersuchungen	

des	Dunkelfelds	vorliegen,	bestätigen	sie	dieses	Bild.99

3.6.5.3 Verkehrsunfallflucht
Das	 unerlaubte	 Entfernen	 vom	 Unfallort	 (§	142	 StGB)	 ist	 kein	 eigentliches	 Verkehrsdelikt,	 sondern	

ein	 eigennütziges	 Fehlverhalten	 nach	 Verwicklung	 in	 einen	 Verkehrsunfall.	 Die	 Strafrechtsnorm	

schützt	 im	 Wesentlichen	 das	 private	 Beweissicherungsinteresse	 eines	 Geschädigten.	 Gegen	 diese	

Opferschutzvorschrift	wird	 umso	mehr	 verstoßen,	 je	 geringer	 der	 Schaden	 ist.	 Aus	 der	 Straßenver-

kehrsunfallstatistik	ist	für	Unfälle	mit	Personenschaden	die	–	in	den	1990er	Jahren	sehr	stabil	geblie-

bene	–	Fluchtquote	von	4,7	%	zu	entnehmen.	Bei	Unfällen	mit	 schwerem	Sachschaden	schwankt	die	

Fluchtquote	etwas	stärker	um	8,4	%100;	allerdings	wurde	für	„schwer“	die	Definition	der	statistischen	

Erfassung	mehrfach	geändert.101	Für	leichte	Sachschäden,	die	bei	etwa	70	%	aller	Unfälle	alleinige	Fol-

ge	sind,	fehlen	bundesweite	Angaben.	Das	Land	Nordrhein-Westfalen	teilt	eine	differenzierte	Aufglie-

derung	mit,	aus	der	sich	folgende	Staffelung	der	Fluchtraten	ergibt:	

94	 Vgl.	KAiser, G., 1995,	S.	136.
95	 KölBel, r.,	1997,	S.	72;	BArthelmess, w.,	1998,	S.	152.
96	 wessel, r., 2000,	S.	15.
97	 KölBel, r., 1997,	S.	93.
98	 ellinGhAus, d.	und	J. steinBrecher,	2000,	S.	103.
99	 dies.	S.	187.
100	 stAtistisches BundesAmt	(Hg.),	Verkehrsunfälle,	Zeitreihen	2004,	Zeitreihe	4.7.
101	 Von	1983	bis	1990	lag	die	Grenze	bei	3.000	DM,	dann	bei	4.000	DM	und	seit	1995	liegt	ein	schwerer	Sachschaden	vor,	wenn	

eine	Straftat	oder	Ordnungswidrigkeit	gegeben	ist	und	ein	Fahrzeug	abgeschleppt	werden	muss	(bei	Alkoholeinwirkung	

ist	die	Art	des	Sachschadens	unerheblich).
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Tabelle �.�-�: Häufigkeit der Unfallflucht bei �erkehrsunfällen in drei ausgewählten Jahren, 
nach Schadensart

1998 2000 2002

absolut % absolut % absolut %

Getötete 39 (3,6) 	 41 (3,9) 	 43 (4,3)

Schwerverletzte 937 (4,4) 	 1.021 (5,2) 	 929 (5,6)

Leichtverletzte 6.114 (8,4) 	 6.691 (9,0) 	 6.586 (9,1)

Personenschaden	insgesamt 7.051 9,6 	 7.712 10,5 	 7.515 10,8

schwerwiegender	Sachschaden 2.918 13,3 	 3.554 15,0 	 3.587 15,2

sonstiger	Sachschaden 81.156 23,0 	 85.489 23,5 	 87.940 23,6

alle	Sachschäden 84.074 18,3 	 91.043 18,7 	 91.527 18,8

gesamt 91.164 17,1 	 98.796 17,6 	 99.058 17,8

Datenquelle:	 innenMinisteriuM des landes nordrHein-Westfalen	(Hg.),	Verkehrsstatistik	der	Polizei	NRW,	2002.102	

	

Die	höhere	Fluchtrate	bei	–	den	weitaus	überwiegenden	–	Bagatellunfällen	einrechnend,	wird	seitens	

der	Polizei	insgesamt	geschätzt,	dass	„mindestens	jeder	sechste	(in	städtischen	Bereichen	sogar	jeder	

vierte)	polizeilich	registrierte	Verkehrsunfall	mit	einer	Unfallflucht	verbunden	ist“.103	Ähnliche	Anteile	

werden	auch	in	der	kriminologischen	Fachliteratur	vermutet.104	Aus	den	Mitteilungen	des	KBA	lässt	sich	

eine	Quote	von	15,3	%	für	das	Jahr	2001	errechnen.105	Bär-hAuser	gibt	für	die	großstädtische	Region	Mün-

chen	Anteile	um	21	%	für	die	frühen	1990er	Jahre	an.	In	dieser	erhöhten	Quote	finden	die	innerstädtisch	

verbreiteten	Einparkunfälle	ihren	Niederschlag.	eisenBerG, ohder	und	BrucKmeyer	bilanzierten	1989	den	

Wissenstand	so:	90	%	der	Fluchtfälle	beträfen	reine	Sachschadenunfälle,	75	–90	%	davon	fänden	nicht	

im	fließenden	Verkehr	statt,	 so	dass	 in	bis	zu	80	%	der	Fälle	kein	Geschädigter	am	Unfallort	war.106	 In	

solchen	Fällen	besteht	die	gesetzliche	Wartepflicht	für	eine	„nach	den	Umständen	angemessene	Zeit“	

(§	142	Abs.1	Nr.2	StGB);	alternativ	wird	die	Meldung	des	Unfalls	bei	der	Polizei	erwartet.

Die	Schädiger	verlassen	den	Unfallort	oft	in	Panik,	aber	auch	aus	Furcht	vor	Nachteilen.107	Bei	Unfällen,	

die	sich	nachts	oder	an	Wochenenden	ereignen,	ist	oft	Alkohol	im	Spiel;	die	Verursacher	befürchten	

Führerscheinentzug	 oder	 andere	 Sanktionen	 bzw.	 Ahndung	 durch	 die	 Polizei.	 Generell	 spielt	 die	

Vermeidung	des	Verlusts	des	Schadensfreirabatts	für	die	Haftpflicht	eine	Rolle,	auch	die	Sorge	um	das	

wachsende	Punktekonto	 in	Flensburg.	Die	spontane	Tendenz,	vor	den	unangenehmen	Folgen	eines	

Unfalls	zu	fliehen,	wird	subjektiv	erleichtert,	indem	der	Schaden	bagatellisiert	wird.	Oder	die	Skrupel	

und	Bedenken,	den	Unfallort	zu	verlassen,	werden	zurückgestellt,	weil	man	selbst	schon	einmal	Opfer	

von	Sachbeschädigung	durch	einen	flüchtigen	Täter	geworden	war;	etwa	zwei	von	drei	Unfallflüch-

102	 Die	 Prozentwerte	 für	 Nordrhein-Westfalen	 sind	 durchweg	 höher	 als	 die	 Werte	 für	 Deutschland,	 u.	a.	 weil	 in	 diesem	

Bundesland	in	stärkerem	Maße	städtische	Strukturen	gegeben	sind.	Die	eingeklammerten	Prozentwerte	sind	weniger	

different,	weil	sie	nach	dem	Prozentuierungsmodus	des	Statistischen	Bundesamtes	berechnet	wurden,	wobei	die	Unfall-

fluchtfälle	mangels	besserer	Daten	auf	die	Personenzahl	der	Verunglückten	(nicht	die	Zahl	der	Unfälle)	bezogen	werden,	

die	–	bei	1,3	Verunglückten	je	Unfall	–	eine	höhere	Bezugsbasis	abgeben,	was	die	Prozentwerte	senkt.
103	 KArl, J.,	2003,	S.	202.
104	 Vgl. eisenBerG, u. u.	a.,	1989:	17	%;	lAumAnn, m., 1998,	S.	15	ff.
105	 Aus	Tabelle	PZM2001.01	Mitteilungsarten	im	Zugang	2001	der	KBA	Statistische	Mitteilungen,	VZR-Grundstatistik	(Kurz-

bericht)	ergeben	sich	bei	hochgerechnet	439.000	Entscheidungen	zu	einem	Unfalldelikt	67.000	Gerichtsentscheidungen	

über	Unfallflucht	(=	15,3	%).
106	 eisenBerG, u. u.	a.,	1989,	S.	40.
107	 lAumAnn, m.,	1998,	S.	23.
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tigen	gaben	dies	bei	Befragungen	an.108	Auch	bei	Zeitdruck	wird	die	Warte-	oder	Meldepflicht	igno-

riert	oder	es	für	ausreichend	gehalten,	die	eigene	Visitenkarte	hinter	den	Scheibenwischer	zu	stecken,	

ein	weit	verbreiteter	Verbotsirrtum,	denn	die	Beweissicherung	ist	dadurch	keineswegs	garantiert.

Die	Aufklärungsrate	schwankt	um	45	%.109	Meist	können	aus	Zeugenaussagen	das	Kfz	und	sein	Halter	

über	das	Nummernschild	etc.	 identifiziert	werden.	Damit	steht	aber	nicht	 immer	auch	der	Verursa-

cher	 fest.	Wenngleich	 für	die	 Polizei	mit	der	 Identifikation	des	Tatwerkzeugs,	 also	des	Kfz,	 der	 Fall	

aufgeklärt	ist,	kann	ungeklärt	bleiben,	ob	der	Halter	auch	der	Flüchtige	war.	Daraus	erklärt	sich	die	

relativ	hohe	Einstellungsrate	nach	§	170	Abs.	2	StPO,	so	beispielsweise	in	Berlin110	in	Höhe	von	38,5	%.	

Einstellungen	nach	153a	StPO	sind	bei	geringen	Schäden	und	tätiger	Reue	nicht	selten;	verurteilt	wer-

den	geständige	Täter	meist	per	Strafbefehl.	Betrachtet	man	die	registrierten	Fälle	von	Unfallflucht	in	

den	obigen	Tabellen	miteinander,	so	gehen	die	Verurteilungen	deutlicher	zurück	als	die	Meldungen;	

jedenfalls	ist	kein	Anstieg	zu	registrieren.	Der	Anstieg	im	Jahre	1999	bei	den	Meldungen	und	2000	bei	

den	Verurteilungen	könnte	 auf	die	 Einführung	der	 24-Stunden-Nachmeldefrist	 1998	 zurückgehen,	

die	1999	volle	Beachtung	gefunden	haben	könnte,	bis	 sich	zeigte,	dass	sie	nicht	strafbefreiend,	son-

dern	allenfalls	strafmildernd	wirkt	und	dadurch	Nachteile	birgt.	

Diese	nachträgliche	Meldefrist,	die	in	§	142	Abs.	4	StGB	eingefügt	wurde,	wird	inzwischen	in	Teilen	der	

Fachliteratur	als	nicht	ausreichend	betrachtet,	weil	sie	nur	strafmildernd	wirkt	und	damit	Punkte	in	

Flensburg	erzeugt	und	gegenüber	der	eigenen	Haftpflichtversicherung	eine	Regresspflicht	nicht	aus-

schließt.111	 Entsprechend	 schlagen	die	Kritiker	vor,	bei	allen	Personenschäden	die	Wartepflicht	 fest-

zuschreiben,	bei	allen	Sachschäden	aber	eine	strafbefreiende	Meldefrist	von	24	Stunden	vorzusehen.	

Psychologische	Untersuchungen	zeigen,	dass	unscharfe	Verhaltenserwartungen	(wie	„angemessene	

Wartezeit“)	 zum	 Normbruch	 einladen;	 interpretationsfähige	 Formeln	 des	 Gesetzes	 können	 ange-

sichts	der	in	Unfallsituationen	verbreiteten	Panik	und	Bagatellisierungstendenzen	beim	Verursacher	

selbstbegünstigende	Verhaltenstendenzen	fördern.112	So	gaben	befragte	Unfallverursacher	an,	„dass	

es	nach	dem	Unfall	einer	beträchtlichen	Energie	bedurfte,	den	Schreck	und	das	Entsetzen	zu	überwin-

den	und	nicht	einfach	davonzulaufen“.113	Die	Erwartung,	zur	Beweissicherung	beizutragen,	verlangt	

die	Zurückstellung	von	Eigeninteressen	insbesondere	an	der	Vermeidung	des	erwartbaren	Straf-	oder	

Ordnungswidrigkeitsverfahren	oder	gar	des	Verlustes	der	Fahrerlaubnis,	wenn	Alkohol	im	Spiel	war,	

aber	auch	an	der	Bonuserhaltung	bei	der	Haftpflichtversicherung	und	der	Punktevermeidung	beim	

KBA.	Eine	24-stündige	strafbefreiende	Meldepflicht	für	Unfälle	mit	Sachschaden	könnte	einige	dieser	

Nachteile114	ausschließen	und	damit	maßgebliche	Fluchtgründe	beseitigen.	Weitergehende	Konzepte	

der	Gewährleistung	des	Beweissicherungsanspruches	des	Geschädigten,	wie	etwa	die	Meldepflicht	

nicht	gegenüber	der	Polizei,	sondern	z.	B.	dem	Zentralruf	der	Autoversicherer	gegenüber115	vorzuse-

hen,	könnten	daraufhin	geprüft	werden,	ob	dadurch	ein	weiteres	Motiv	der	Unfallflucht	–	die	Vermei-

dung	 straßenverkehrsrechtlicher	 Konsequenzen	 –	 entfiele	 und	 eine	 informelle	 Einigung	 zwischen	

Schädiger	und	Geschädigten	erleichtert	würde.

108	 eisenBerG, u. u.	a.,	1989,	S.	117.
109	 KArl, J., 2003,	S.	200–208;	eisenBerG, u. u.	a.,	1989,	S.	123.
110	 Dieselben,	S.	156.
111	 BücKen, m.,	2003,	S.	187.
112	 wetzels, u.,	1999,	S.	129	f.
113	 lAumAnn, m.,	1998,	S.	25.
114	 Diese	ahndenden	Nachteile	sind	ja	nicht	Absicht	des	Rechtsgüterschutzes;	er	zielt	vielmehr	allein	auf	Beweissicherung.
115	 BücKen, m.,	2003,	S.	189.
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3.6.6  Die Verurteilungen wegen Trunkenheitsdelikten im Gesamt der 
Straßenverkehrsdelikte und ihre Sanktionierung, besonders im Hinblick 
auf die Entziehung der Fahrerlaubnis und das Fahrverbot

Würde	man	aufgrund	der	Verurteilungsdaten	des	Jahres	2004	ein	Bild	der	Deliktstruktur	zeichnen,	

bestünde	Verkehrskriminalität	bei	der	Gesamtheit	der	Verurteilten	zu	51	%	aus	Verkehrsgefährdung	

(bzw.	 48	%	 Trunkenheit	 im	 Verkehr	 bzw.	 Verkehrsgefährdung	 durch	 Alkohol),	 zu	 20	%	 aus	 Fahren	

ohne	Fahrerlaubnis,	zu	16	%	aus	Unfallflucht,	zu	9	%	aus	fahrlässiger	Körperverletzung	(darunter	2	%	in	

Trunkenheit);	fahrlässige	Tötung	(0,5	%,	darunter	in	Trunkenheit	0,1	%),	andere	Verkehrsdelikte	wären	

quantitativ	 vernachlässigbar.116	 Zwischen	 1980	 und	 2004	 hat	 sich	 der	 Anteil	 der	 alkoholbedingten	

Gefährdungsdelikte	 (§	315c	 und	 §	316	 StGB	 zusammengenommen)	 in	 den	 Größenordnungen	 nicht	

wesentlich	verändert,	 jedoch	bei	den	weiblichen	Verurteilten	tendenziell	 stärker	erhöht	als	bei	den	

männlichen	Verurteilten,	wie	man	unschwer	dem	Schaubild	3.6-5	entnehmen	kann.

Im	Alltag	des	Straßenverkehrs	dürfte	die	Verteilung	der	Tathandlungen	etwas	anders	als	nach	der	Sta-

tistik	zusammengesetzt	sein,	aber	durch	Verfahrenseinstellungen	bleiben	insbesondere	das	abstrakte	

Gefährdungsdelikt	des	§	316	StGB	und	der	Verstoß	gegen	das	StVG	–	insbesondere	durch	Fahren	ohne	

Fahrerlaubnis	–	im	Blick	der	Justiz.	Beides	sind	so	genannte	Kontrolldelikte,	bei	denen	meist	von	der	

Polizei	nach	Verkehrsüberprüfung	ermittelt	wird,	seltener	nach	Unfällen.	Maßgeblich	dürfte	insbe-

sondere	sein,	dass	die	Beweislage	meist	solide	genug	ist,	um	per	Strafbefehl	ein	Urteil	zu	erreichen.	Bei	

Fahren	ohne	Fahrerlaubnis	wird	in	der	Regel	eine	Geldstrafe	verhängt,	bei	Aburteilung	nach	dem	JGG	

sind	es	–	wenn	das	Verfahren	nicht	eingestellt	wird	–	Auflagen	und	Weisungen.	Generell	werden	Stra-

ßenverkehrsdelikte	eher	milde	sanktioniert,	aber	durch	zusätzliche	Verkehrssanktionen	(Fahrverbot,	

Entzug	der	Fahrerlaubnis)	wird	Druck	auf	künftige	Konformität	ausgeübt.	

Schaubild �.�-�: Anteil der Trunkenheitsdelikte an allen wegen Straßenverkehrsdelikten 
�erurteilten, getrennt nach Geschlecht und Alterskategorien, in 
ausgewählten Jahren
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Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik. Angaben 1980 und 1990 für das frühere Bundesgebiet einschl. Berlin-West;  
 2000 und 2004 für das frühere Bundesgebiet mit Gesamt-Berlin. 

Schaubild 3.6-5:  Anteil der Trunkenheitsdelikte an allen wegen Straßenverkehrsdelikten  
 Verurteilten, getrennt nach Geschlecht und Alterskategorien,  
 in ausgewählten Jahren 
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Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.	Angaben	1980	und	1990	für	das	frühere	Bundesgebiet	einschl.	BerlinWest;	2000	
und	2004	für	das	frühere	Bundesgebiet	mit	Gesamtberlin.

116	 Bei	Auswertung	des	BZR	für	das	Bezugsjahr	1994	kommen	Jehle, J.-m. und m. Kirchner,	2002,	zu	ähnlichen	Relationen	wie	

die	Strafverfolgungsstatistik,	wobei	Körperverletzung	gegenüber	den	Alkoholdelikten	zurücktritt	(vgl.	S.	245).
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Bei	Alkoholdelikten	 im	Straßenverkehr	wird,	wie	 Schaubild	3.6-6	 verdeutlicht,	neben	der	 Strafe	 als	

Maßregel	der	Besserung	und	Sicherung	 (§	69	StGB)	 in	der	Regel	die	Fahrerlaubnis	entzogen.	Außer-

dem	wird	der	Zeitraum	 festgelegt,	 in	dem	eine	neue	Fahrerlaubnis	nicht	 erteilt	werden	darf	 (§	69a	

Schaubild �.�-�: �erurteilte mit Fahrverbot

0 % 

Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik. Angaben 1980 und 1990 für das frühere Bundesgebiet einschl. Berlin-West;  
 2000 und 2004 für das frühere Bundesgebiet mit Gesamt-Berlin. 

Schaubild 3.6-7: Verurteilte mit Fahrverbot 
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Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.	Angaben	1980	und	1990	für	das	frühere	Bundesgebiet	einschl.	BerlinWest;	2000	
und	2004	für	das	frühere	Bundesgebiet	mit	Gesamtberlin.

Schaubild �.�-�: Abgeurteilte mit Entziehung der Fahrerlaubnis bzw. Sperre für die Erteilung 
einer Fahrerlaubnis
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Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik. Angaben 1980 und 1990 für das frühere Bundesgebiet einschl. Berlin-West;  
 2000 und 2004 für das frühere Bundesgebiet mit Gesamt-Berlin. 

Schaubild 3.6-6: Abgeurteilte mit Entziehung der Fahrerlaubnis bzw. Sperre für die Erteilung 
 einer Fahrerlaubnis 
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Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.	Angaben	1980	und	1990	für	das	frühere	Bundesgebiet	einschl.	BerlinWest;	2000	
und	2004	für	das	frühere	Bundesgebiet	mit	Gesamtberlin.
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StGB).	Bei	fehlender	Fahrerlaubnis	wird	eine	Sperre	gegen	die	(Wieder-)Erteilung	angeordnet.	Dem-

gegenüber	 ist	 die	 vordringliche,	wenngleich	 in	 der	 Größenordnung	 deutlich	 geringere,	 besondere	

zusätzliche	Sanktion	bei	Vergehen	im	Straßenverkehr	ohne	Alkoholeinfluss	die	Nebenstrafe	des	Fahr-

verbotes	(§	44	StGB),	wie	sich	aus	Schaubild	3.6-7	gut	ersehen	lässt.

Diese	Strategie	erweist	sich	als	wirksam,	wobei	insbesondere	der	Entzug	der	Fahrerlaubnis	eine	gerin-

gere	Rückfallrate	bewirkt.117	Bei	Verkehrstätern	ist	die	Rückfallrate	mit	etwa	30	%	generell	geringer	als	

bei	 Straftätern	allgemeiner	Kriminalität	 (knapp	40	%);	bei	 Sanktionierung	mit	verkehrsspezifischen	

Sanktionen	 ist	 die	 Rückfälligkeit	 in	 allen	 Altersgruppen	 noch	 geringer.118	 Auf	 diesem	 Hintergrund	

erscheint	die	spezialpräventive	Bilanz	der	verkehrsstrafrechtlichen	Sanktionierungspraxis	positiv.119

3.6.7 Ausblick
Will	man	Verkehrsstraftaten	 reduzieren,	 so	geht	es	überwiegend	zugleich	um	Prävention	von	Stra-

ßenverkehrsunfällen.	 Der	 kriminologisch-strafrechtliche	 Blick,	 der	 im	 Periodischen	 Sicherheitsbe-

richt	die	Problemanalyse	prägt,	sieht	dabei	im	Rechtsgüterschutz	von	Leib	und	Leben	durch	Verhal-

tensbeeinflussung	bei	den	Verkehrsteilnehmern	den	maßgeblichen	Ansatz	–	etwa	im	Kontrast	zum	

Techniker,	der	über	Straßenbau	oder	die	Gestaltung	von	Frontschutzbügeln	bei	Geländewagen	zum	

besseren	Schutz	von	Fußgängern	nachdenkt.	Für	die	Verhütung	von	Verkehrsunfällen	werden	vielfäl-

tige	Optionen	genutzt;	sie	betreffen	technische	Verbesserungen	der	passiven	und	aktiven	Sicherheit	

ebenso	 wie	 Strategien	 der	 Verkehrsregulierung	 durch	 straßenbauliche	 Rahmenbedingungen	 und	

Verfeinerung	 der	 Kommunikationssysteme	 über	 Gefahren,	 insbesondere	 auch	 im	 Gütertransport,	

zur	Vermeidung	von	Auffahrunfällen	mit	ihren	oft	immensen	Personenschäden	beim	nachfolgenden	

Verkehr.	Dieser	Vielgestaltigkeit	kann	hier	nicht	nachgegangen	werden;	vielmehr	werden	vor	allem	

Ansätze	 erörtert,	 die	 auf	 Verhaltensbeeinflussung	 der	 Verkehrsteilnehmer	 gerichtet	 sind.	 Um	 bei	

ihnen	Pflichtverletzungen,	die	zu	fahrlässiger	Körperverletzung	bzw.	Tötung	führen,	zu	reduzieren,	

ist	neben	Maßnahmen	der	Verkehrserziehung	an	Modifikationen	des	Straßenverkehrsrechts,	gestützt	

auf	Sanktionen	des	Straf-	und	Ordnungswidrigkeitenrechts	zu	denken.	So	zielt	die	straf-	und	bußgeld-

rechtliche	Ahndung	der	den	Straßenverkehr	gefährdenden	Delikte,	insbesondere	des	Fahrens	unter	

Einfluss	von	Alkohol-	oder	anderen	berauschenden	Mitteln,	als	Prävention	im	Vorfeld	auf	Unfallver-

meidung.	Nach	Verschärfung	der	Bußgeldsanktionen	seit	dem	1.	April	2001	ist	der	Anteil	der	alkohol-

bedingten	Unfälle	weiter	zurückgegangen.	In	der	Prävention	von	Alkohol	am	Steuer	liegt	weiterhin	

eine	Hauptaufgabe	der	Verkehrssicherheitsarbeit.	

Die	Verringerung	der	Unfallgefahr	ist	ein	komplexer	Problembereich;	es	werden	dabei	verschiedene	

Strategien	 verfolgt,	 die	 z.	B.	 im	 zweijährigen	 Turnus	 im	 Rahmen	 einer	 Unterrichtung	 des	 Bundes-

tages	durch	die	Bundesregierung	 in	Form	des	Unfallverhütungsberichts	Straßenverkehr	dargestellt	

werden.	Dazu	gehören	derzeit	Ansätze	auf	 fünf	Ebenen:	 (1)	die	Verbesserung	des	Verkehrsklimas	 in	

Deutschland,	(2)	der	Schutz	schwächerer	Verkehrsteilnehmer	(Kinder,	Ältere)	im	Wohnumfeld	sowie	

z.	B.	durch	den	Ausbau	des	Radwegenetzes,	 (3)	die	Änderung	des	Verkehrsverhaltens	 junger	Fahrer,	

(4)	die	 intensive	Regulierung	und	Kontrolle	des	Güterverkehrs	und	 (5)	die	Reduzierung	der	Unfälle	

auf	Landstraßen.120	Da	regelmäßig	mehr	als	60	%	aller	 im	Straßenverkehr	Getöteten	Opfer	von	Land-

117	 Jehle, J.-m. und m. Kirchner, 2002,	S.	249.	Zur	Situation	in	der	Schweiz	vgl.	die	interessante,	auch	unterschiedliche	Sankti-

onsstile	zwischen	den	Kantonen	ansprechende	Studie	von	VAucher, s.	u.	a.,	2000.	
118	 Jehle, J.-m.	und	S.	hohmAnn-FricKe, 2006,	Tabelle	11.
119	 Zur	wichtigen	ergänzenden	Problematik	der	Veränderungen	durch	Verkehrstherapie	für	alkoholauffällige	Kraftfahrer	

vgl.	scheucher, B.	u.	a.,	2002.
120	 Vgl.	Unfallverhütungsbericht	Straßenverkehr	2002/2003,	BT-Drucksache	15/3427,	S.	32	ff.
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straßenunfällen	sind	(2004	passierten	63	%	der	Todesfälle	auf	Landstraßen,	12	%	auf	Autobahnen	und	

25	%	innerhalb	von	Ortschaften)	verdient	diese	fünfte	Ebene	Priorität.	Hierauf	bezogene	Lösungsvor-

schläge	können	gleichzeitig	wirksam	sein	für	die	zuerst	genannte	Verbesserung	des	Klimas	unter	den	

Verkehrsteilnehmern.

Die	 Verkehrsunfallstatistiken	 zeigen	 durchgängig,	 dass	 die	 Ursachen	 ganz	 überwiegend	 beim	

Fahrzeugführer	 liegen.	 Dabei	 sind	 –	 wie	 schon	 oben	 dargelegt	 –	 unangemessen	 schnelles	 Fahren,	

Vorfahrtsmissachtung,	 zu	 dichtes	 Auffahren	 und	 Fehler	 beim	 Überholen	 und	 Vorbeifahren121	 für	

nahezu	die	Hälfte	aller	Unfälle	verantwortlich.	Bei	Unfällen	auf	der	Landstraße	spielt	unangemessene	

Geschwindigkeit	die	zentrale	Rolle.	Die	Möglichkeiten	zur	Senkung	der	Unfallgefahr	reichen	von	der	

Verbesserung	der	Überholmöglichkeiten	durch	Bau	 von	Abschnitten	mit	 zusätzlichen	 Fahrstreifen	

über	die	Durchsetzung	von	Überholverboten	bis	hin	zur	Senkung	der	angemessen	zulässigen	Höchst-

geschwindigkeit	bei	intensivierter	Geschwindigkeitskontrolle.122	Dabei	ist	ortsfeste	Geschwindigkeits-

überwachung	(Starenkästen)	ebenso	sinnvoll	wie	mobile	polizeiliche	Kontrollen.	Insgesamt	bilanziert	

meewes	den	Effekt	mobiler	und	ortsfester	Geschwindigkeitsüberwachung	aufgrund	empirischer	Stu-

dien	so:	„Es	können	deutliche	Sicherheitsgewinne	erzielt	werden:	Die	Verkehrsgefahren	sind	um	50	%	

bis	85	%	 zurückgegangen“123,	und	zwar	 insbesondere	an	Streckenabschnitten	mit	besonders	großen	

Unfallgefahren.	Die	Wirksamkeit	 von	Geschwindigkeitsbegrenzungen	auf	Landstraßen,	die	 situati-

onsangemessen	mit	Blick	auf	bestehende	Unfallträchtigkeit	 festgelegt	und	an	die	Autofahrer	nach-

vollziehbar	kommuniziert	werden,	ist	weiter	empirisch	zu	überprüfen;	dabei	könnten	auch	regional	

geltende	generelle	Höchstgeschwindigkeiten	von	90	km/h	evaluiert	werden.

Auf	Autobahnen	ist	derzeit	auf	etwas	mehr	als	50	%	der	BAB	freie	Geschwindigkeitswahl	möglich,	bei	

etwa	einem	Drittel	sind	dauerhafte,	bei	dem	Rest	zeitweise	Geschwindigkeitsbeschränkungen	in	Kraft.	

Zur	Frage,	wie	auf	die	infolge	der	Erweiterung	der	EU	gewachsene	Intensität	des	Güterverkehrs	auch	

im	Transit	durch	Deutschland	zu	reagieren	ist,	gibt	es	unterschiedliche	Antworten.	Grundsätzlich	ist	

die	den	unterschiedlichen	Geschwindigkeiten	 in	Pkw-	und	Lkw-Verkehr	geschuldeten	Inhomogeni-

tät	der	Geschwindigkeiten	auf	den	verschiedenen	Fahrspuren	als	besonders	unfallträchtig	erkannt.	

Denn	der	 Spurwechsel	 langsamerer	Kfz	 zwecks	Überholens	birgt	nicht	unerhebliche	Unfallrisiken.	

In	diesem	Zusammenhang	wurde	die	Frage	einer	allgemeinen	Geschwindigkeitsgrenze	von	140	oder	

130	km/h	diskutiert,	die	der	Reduzierung	der	Unfallrisiken	dienen	sollte.124	Die	Idee	wurde	eingehend	

erörtert,	 im	 Ergebnis	 jedoch	 nicht	weiter	 verfolgt.	 Zielführender	 dürften	 flexible	 und	 dynamische	

Ansätze	 sein.	 Im	Unfallverhütungsbericht	der	Bundesregierung	wird	 zusammenfassend	bilanziert:	

„Mit	 Verkehrsbeeinflussungsanlagen	 konnte	 das	 Unfall-	 und	 Staurisiko	 auf	 besonders	 störanfäl-

ligen	 Autobahnstrecken	 deutlich	 gesenkt	 werden.	 Insbesondere	 durch	 die	 situationsangemessene	

Geschwindigkeitsregelung	 und	 Gefahrenwarnung	 im	 Zuge	 so	 genannter	 Streckenbeeinflussungs-

anlagen	konnten	Unfälle	mit	Personenschaden	bereits	um	durchschnittlich	20–30	Prozent	reduziert	

werden.“125	Entsprechend	hat	das	BMVBS	ein	Programm	zur	Verkehrsbeeinflussung	aufgelegt,	das	die	

Weiterentwicklung	moderner	Verkehrsleittechnik	fördert.	Der	in	Fachkreisen	teilweise	entstandene	

Eindruck,	wegen	der	zurückgehenden	Unfallziffern	seien	Überlegungen	zum	Ausbau	von	Geschwin-

121	 Vgl.	auch	Bundesministerium Für VerKehr, BAu- und wohnunGswesen	(Hg.),	Verkehr	in	Zahlen	2003/4,	S.	173.	Zu	einer	inter-

essanten	Schweizer	Studie	über	den	Zusammenhang	von	Geschwindigkeitsüberschreitungen	auf	Autobahnen	und	Fahr-

zeugtyp	siehe	Johner, s. und m. KilliAs,	2005.
122	 Ebenda,	S.	56.
123	 meewes, V., 1993,	S.	7.
124	 Ahrens, G.-A.	u.	a.,	2004,	S.	3.
125	 Unfallverhütungsbericht	2002/2003,	S.53;	vgl.	auch	nodler, B.,	2004,	S.	59.
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digkeitsregulierungen	ad	acta	gelegt126,	trifft	insofern	nicht	zu.	Allerdings	besteht	weiterhin	die	Not-

wendigkeit,	 durch	genaue	Beobachtung	der	 Entwicklung	der	Unfallrisiken	 in	 anderen	 Ländern,	 in	

denen	durchweg	Geschwindigkeitslimits	auf	Autobahnen	praktiziert	werden,	festzustellen,	wie	ohne	

grundsätzliche	Ausklammerung	auch	einer	 solchen	Option	die	Palette	wirksamer	Gegenstrategien	

verbessert	werden	kann.

Innerorts	passieren	zwar	zwei	Drittel	der	Unfälle	mit	Personenschaden;	allerdings	sind	deren	Folgen	

vielfach	weniger	gravierend	als	die	der	Unfälle	außerorts.	Auch	hier	ist	ein	differenziertes	Vorgehen	

angebracht.	 Soweit	 Geschwindigkeitsgrenzen	 bestehen,	 werden	 sie	 vielfach	 nicht	 eingehalten127;	

wo	 allerdings	 Tempo-30-Zonen	 durch	 Aufpflasterungen	 etc.	 situativ	 durchgesetzt	 wurden,	 konnte	

die	Zahl	der	Unfälle	mit	Personenschaden	um	bis	zu	80	%	verringert	werden.128	Auch	hat	sich	bei	Ver-

gleichen	von	stark	und	schwächer	kontrollierten	Städten	gezeigt,	dass	paradoxerweise	 in	den	stark	

kontrollierten	 Städten	 häufiger	 Tempolimits	 überschritten	 wurden.	 Da	 die	 kontrollierten	 Strecken	

bekannt	 sind,	wird	dort	 zwar	 langsamer,	 sonst	 aber	 schneller	gefahren.129	Als	Konsequenz	wäre	an	

größere	örtliche	Fluktuation	der	Kontrollstellen	zu	denken.	

Insgesamt	hat	sich	gezeigt,	dass	Tempolimits	 in	den	Städten	und	auf	Autobahnen	von	der	Mehrheit	

der	Fahrer,	auf	den	Landstraßen	aber	nur	von	einer	Minderheit130	überschritten	werden;	damit	ist	die	

Durchsetzungsproblematik	angesprochen.	Zwar	können	deutlich	erkennbare	Kontrollen,	die	einige	

Zeit	durchgeführt	werden,	die	Zahl	der	Übertretungen	senken.	Je	stärker	die	technischen	Entwicklun-

gen	voranschreiten,	umso	mehr	können	auch	telematische	Vorrichtungen	in	Kfz	zur	automatischen	

Regulation	von	Abständen	und	Geschwindigkeit	als	flankierende	Maßnahme	hilfreich	sein131,	sofern	

diese	Vorrichtungen	jederzeit	vom	Fahrer	übersteuert	werden	können,	so	dass	die	volle	Verantwort-

lichkeit	 des	 Fahrers	 für	 das	 Fahrgeschehen	 gewährleistet	 ist.	 Dass	 grundsätzlich	 mittels	 Verwal-

tungssanktionen	 auf	 Verkehrsverhalten	 Einfluss	 genommen	werden	 kann,	 belegt	 die	 bereits	 oben	

angesprochene	und	inzwischen	sehr	beträchtliche	Konformität	mit	der	bußgeldbewehrten	Gurtanle-

gepflicht.132	In	Metaanalysen	wurde	ferner	nachgewiesen,	dass	durch	polizeiliche	Überwachung	von	

Geschwindigkeitsbegrenzungen,	sofern	auf	diese	in	den	Medien	hingewiesen	wurde,	die	Unfallziffern	

zwischen	23	%	und	31	%	gesenkt	werden	können.133	Solche	Befunde	deuten	ein	gewisses	Potenzial	der	

Verhaltensbeeinflussung	durch	Geschwindigkeitslimits	an,	das	aber	stark	von	dem	Kontrollpotenzial	

wie	auch	von	der	Verdeutlichung	der	Ziele	solcher	Limits	abhängt.	Die	Einwirkung	auf	die	Wahl	ange-

messener	Geschwindigkeiten	als	wesentliche	Ebene	der	Unfallvermeidung	zu	betrachten,	ist	übrigens	

insoweit	begründet,	als	neue	Analysen	der	Unfallursachen	von	der	Bewertung	ausgehen,	dass	nur	bei	

etwa	20	%	der	Unfälle	Geschwindigkeit	keine	Bedeutung	hatte.134

Neuere	 Überlegungen	 über	 weitere	 verhaltensbeeinflussende	 Ansätze	 zielen	 dahin,	 nach	 auslän-

dischem	 Vorbild	 eine	 so	 genannte	 risikoorientierte	 Differenzierung	 der	 Prämien	 in	 der	 Kfz-Haft-

pflichtversicherung	einzuführen.	Hierzu	genutzt	werden	könnten	die	 im	Ergebnis	einer	 Studie	der	

126	 KlenKe, d.,	1994.
127	 Von	heBenstreit, B.,	1995,	S.	272.
128	 meewes, V., 1995,	S.	283.
129	 pFeiFFer, m.	und	h. hAutzinGer,	2001,	S.	73.
130	 Zahlen	bei	AlBrecht, F.,	2001,	S.	137.
131	 Vgl.	JAnKer, h.,	2005.
132	 Im	Durchschnitt	betrug	die	Gurtanlegequote	im	letzten	erfassten	Jahr	2003	bei	Fahrern	93	%,	bei	Beifahrern	95	%	und	bei	

Fondinsassen	immerhin	86	%;	stAtistisches BundesAmt (Hg.),	Verkehrsunfälle,	Zeitreihen,	2003,	Tabelle	7.7.
133	 BlAis, e.	und	B.	Dupont,	2005,	S.	930.
134	 menzel, c.,	2002,	S.	162.



Straßenverkehrsdelikte���

BASt	gewonnenen	Erkenntnisse,	dass	in	Deutschland	der	Eintrag	im	Verkehrszentralregister	für	das	

weitere	Verkehrsrisiko	eines	Verkehrsteilnehmers	hoch	bedeutsam	ist.	Eingetragene	mit	einem	Punkt	

im	Bezugsjahr	hatten	ein	über	100	%	höheres	Risiko,	im	Folgejahr	wegen	eines	Verkehrsunfalls	regis-

triert	zu	werden.	Bei	zwei	oder	drei	VZR-Punkten	stieg	das	Risiko	auf	über	250	%;	bei	vier	oder	mehr	

Punkten	erreichte	es	schließlich	über	400	%.	

Orientiert	an	der	Prioritätensetzung	des	Unfallverhütungsberichts	sei	abschließend	die	Einflussnah-

me	auf	das	Verkehrsverhalten	junger	Fahrer	aufgegriffen.	Die	Gruppe	der	18–25	Jahre	alten	Personen	

weist	in	allen	Industrienationen	ein	beträchtlich	erhöhtes	Unfallrisiko	auf,	in	Deutschland	ist	es	bei-

nahe	dreifach	so	hoch	wie	 in	der	Bevölkerung	insgesamt.135	Es	wird	zurückgeführt	auf	das	„Jugend-

lichkeitsrisiko“	 und	 das	 „Anfängerrisiko“.136	 Beide	 sind	 nicht	 völlig	 zu	 trennen,	weil	 Jugendlichkeit	

immer	auch	 Suche	nach	Risiken	 impliziert	und	Anfängerstatus	 zu	 Fehleinschätzungen	der	Risiken	

führt.	Es	gibt	eine	Reihe	bereits	bewährter	Ansätze.	So	haben	Untersuchungen	zum	Führerschein	auf	

Probe	gezeigt,	dass	mit	wachsender	Erfahrung,	z.	B.	nach	neun	Monaten	Fahrpraxis,	das	Unfallrisiko	

erheblich	sinkt.137	Aus	Kanada	und	Schweden	sind	Evaluationen	bekannt,	nach	denen	durch	beglei-

tetes	Fahren	das	Unfallrisiko	halbiert	werden	kann.138	Entsprechende	Projekte	werden	derzeit	auch	in	

Deutschland	(als	begleitetes	Fahren	ab	17	Jahren)	in	Gang	gebracht.	Auch	Formen	abgestufter	Lizen-

zierung	(z.	B.	begrenzte	Geschwindigkeit,	Nachtfahrverbot)	verdienten	genauere	Prüfung.	So	hat	der	

Stufenführerschein	für	Motorräder	die	Unfallrate	von	Anfängern	um	etwa	ein	Drittel	gesenkt.139	Auch	

am	Fahrzeug	angebrachte	L-Schilder	können	bei	Anfängern	Stress	zum	schneller	Fahren	mindern.140	

Inwieweit	eine	Einflussnahme	aufgrund	des	Punktekontos	im	Sinne	der	Anordnung	von	Fahrernach-

schulung,	Aufbauseminaren	etc.	wirksam	ist,	wäre	durch	Forschung	durch	das	KBA	 zu	überprüfen.	

Ferner	erscheinen	Modellprojekte	und	Fortbildungsseminare	für	jüngere	Fahrer	Erfolg	versprechend,	

insbesondere	 wenn	 die	 Teilnahme	 an	 solchen	 zweiten	 Fahrausbildungsphasen	 zur	 Abkürzung	 der	

Probezeit	führt.	 Jedenfalls	sind	Ansätze,	bei	denen	Verkehrserziehung	und	Begleitung	Jugendlicher	

mit	deren	stufenweise	 intensivierter	Verkehrsteilnahme	gekoppelt	 sind,	der	Vermittlung	von	guter	

Fahrpraxis	geeignet	und	verdienen	Fortentwicklung	und	Evaluation.	Abschließend	sei	hervorgeho-

ben,	dass	die	empirische	Erforschung	der	Wirksamkeit	von	Präventionsmaßnahmen	im	Bereich	der	

Regelverstöße	 im	 Straßenverkehr	 und	 der	 Unfallverhütung	 in	 Deutschland	 gut	 entwickelt	 ist	 und	

als	Ressource	 für	konzeptionelle	Entscheidungen	auf	der	Bundes-,	Länder-	und	kommunalen	Ebene	

genutzt	werden	kann	und	insbesondere	durch	das	BmVBs	auch	genutzt	wird.

3.6.8 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung
Mit	dem	Kapitel	3.6	zu	Straßenverkehrsdelikten	rundet	der	2.	PSB	das	Bild	ab,	das	er	 seiner	Schwer-

punktsetzung	 gemäß	 über	 Kriminalität	 im	 öffentlichen	 Raum	 vermittelt.	 Der	 Sicherheitsbericht	

bestätigt	 den	 von	 der	 Bundesregierung	 gewählten	 multidisziplinären	 Ansatz	 zur	 Prävention	 von	

Verkehrsdelinquenz:	 Neben	 dem	 Abbau	 von	 Unfallrisiken	 durch	 technische	 und	 straßenbauliche	

Maßnahmen	werden	Verkehrsteilnehmer	mit	entsprechender	Aufklärung,	Ausbildung	und	Verkehrs-

erziehung	positiv	beeinflusst	und	schließlich	zur	Einhaltung	der	Verkehrsregeln	angehalten,	indem	

rechtswidriges	 Verhalten	 angemessen	 geahndet	 wird.	 Voraussetzung	 für	 die	 präventive	 Wirkung	

sanktionsrechtlicher	 Maßnahmen	 sind	 spürbare	 Überwachungsmaßnahmen,	 die	 Akzeptanz	 der	

135	 hAmm, m.,	1998,	S.	159.
136	 Vgl. rAithel, J., 1999,	S.	26.
137	 wilmes-lenz, G., 2002,	S.	21.
138	 willmes-lenz, G., 2002,	S.	15.	
139	 Von	heBenstreit, B.	u.	a.,	1993,	S.	75.
140	 hAmm, m.,	1998,	S.	172.
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betreffenden	Regelungen	durch	die	Verkehrsteilnehmer	und	dementsprechend	Sanktionen,	die	 zu	

den	 jeweiligen	 Zuwiderhandlungen	 in	 einem	 angemessenen	Verhältnis	 stehen.	 Bei	 der	 Gesamtbe-

trachtung	der	Kriminalitätsentwicklung	können	daher	auch	Zuwiderhandlungen	nicht	ausgeschlos-

sen	werden,	die	als	Verkehrsordnungswidrigkeiten	qualifiziert	werden.	Gerade	bei	Verkehrsverstößen	

sind	die	Übergänge	zwischen	Straftaten	und	Ordnungswidrigkeiten	oftmals	fließend.

Da	es	–	wie	der	Bericht	feststellt	–	eine	umfassende	Datenerfassung	zu	Vorkommen	und	zeitlicher	Ent-

wicklung	der	Straßenverkehrsdelinquenz	nicht	gibt,	wurde	für	die	Erarbeitung	des	Berichts	eine	Viel-

zahl	anderer	Grundlagen,	vor	allem	Statistiken	zum	Verkehrsunfallgeschehen	und	in	Bezug	auf	die	

Verunglückten,	herangezogen.	Hierbei	ist	zu	berücksichtigen,	dass	anhand	einer	solchen	Datenlage	

nur	annähernde	Schlussfolgerungen	zur	Kriminalitätsentwicklung	möglich	sind.

Positiv	stellt	der	Bericht	fest,	dass	Unfälle	mit	Personenschaden	(Tod	und	Körperverletzung)	und	spe-

ziell	auch	die	Anzahl	der	Unfälle	mit	Beteiligten	unter	Alkoholeinfluss	in	den	letzten	Jahren	ständig	

zurückgegangen	 sind.	 Die	 Bundesregierung	 begrüßt	 diese	 Entwicklung	 und	 wird	 auch	 weiterhin	

alle	Anstrengungen	zur	weiteren	Verbesserung	der	Verkehrssicherheit	unternehmen.	Sie	beobachtet	

sorgfältig	die	 im	Bericht	angesprochene	–	wenn	auch	gegenüber	Alkoholfahrten	auf	verhältnismä-

ßig	niedrigem	Niveau	–	zu	verzeichnende	steigende	Tendenz	beim	Fahren	unter	Drogeneinfluss,	die	

jedoch	nicht	nur	auf	dem	besorgniserregenden	steigenden	Konsum	von	Betäubungsmitteln,	sondern	

auch	 auf	 der	 höheren	 Kontrollsensibilität	 der	 Verfolgungsbehörden	 und	 Durchführung	 von	 spezi-

ellen	Drogenerkennungsprogrammen	beruhen	kann,	die	 infolge	der	gesetzlichen	Normierung	des	

absoluten	Drogenverbots	im	Straßenverkehr	gem.	§	24a	Abs.	2	StVG	stattgefunden	haben.

Mit	Sorge	betrachtet	die	Bundesregierung	die	 im	Bericht	angesprochene	hohe	Beteiligung	der	Risi-

kogruppe	junger	Fahrer,	insbesondere	derjenigen	im	Alter	zwischen	15	und	24	Jahren,	am	gesamten	

Unfallaufkommen.	Rückblickend	auf	ihre	langjährigen	Erfahrungen	zur	Verringerung	des	Unfallri-

sikos	junger	Fahrer	und	Fahranfänger	im	Bereich	der	Ausbildung,	des	Erwerbs	der	Fahrerlaubnis,	der	

Nachschulung	 in	 der	 Probezeit	 und	 sanktionsrechtlicher	Maßnahmen	wurden	 in	 letzter	 Zeit	 neue	

Erfolg	versprechende	Maßnahmen	verfolgt,	die	sowohl	an	der	mangelnden	Fahrerfahrung	als	auch	

an	dem	Ausbau	der	noch	nicht	ausgereiften	Fertigkeiten	von	Fahranfängern	ansetzen.	Hierzu	zählen	

insbesondere	die	2.	Fahrausbildungsphase	und	der	Modellversuch	„Begleitetes	Fahren	ab	17“.

Soweit	der	Bericht	gesetzliche	Änderungen	(wie	z.	B.	zu	§	142	StGB)	vorschlägt,	ist	anzumerken,	dass	

die	 Bundesregierung	 ständig	 und	 unter	 Berücksichtigung	 neuer	 Entwicklungen	 prüft,	 ob	 Verbes-

serungen	 im	 Verkehrsverwaltungsrecht	 und	 Verkehrsstrafrecht	 erforderlich	 sind.	 Hierfür	 werden	

insbesondere	auch	Empfehlungen	der	in	diesem	Bereich	tätigen	Institutionen	und	Fachkonferenzen,	

wie	denen	des	Deutschen	Verkehrsgerichtstages,	hinzugezogen,	der	im	Jahre	2003	Empfehlungen	zu	

§	142	StGB	(unerlaubtes	Entfernen	vom	Unfallort)	beschlossen	hat.	Daneben	werden	insbesondere	aber	

auch	Erfahrungen	der	gerichtlichen	und	staatsanwaltschaftlichen	Praxis	berücksichtigt.

Die	Bundesregierung	ist,	wie	eingangs	dargestellt,	der	Auffassung,	dass	letztlich	nur	ein	multidiszip-

linärer	Ansatz	mit	vielschichtigen	Maßnahmen	zur	Hebung	der	Verkehrssicherheit	und	Senkung	der	

Verkehrsdelinquenz	Erfolg	versprechend	ist.
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4 Ausgewählte Bevölkerungsgruppen bzw. 
Tätergruppen

4.1 Kinder und Jugendliche als Täter und Opfer

Kernpunkte

	 Im	 Hellfeld	 der	 polizeilichen	 Statistiken	 zeigen	 sich	 bis	 etwa	 1998	 deutliche	 Anstiege	 der	

offiziell	als	tatverdächtig	registrierten	Kinder,	Jugendlichen	und	Heranwachsenden.	Seitdem	

finden	sich	jedoch	deutliche	Rückgänge	für	Eigentumsdelikte	junger	Menschen.	Schwerwie-

gende	Gewaltdelikte	wie	Tötungen,	aber	auch	Raubdelikte	gehen	seitdem	im	Hellfeld	eben-

falls	zurück.	Anstiege	finden	sich	hingegen	für	Körperverletzungen	sowie	Verstöße	gegen	das	

Betäubungsmittelgesetz,	hier	in	erster	Linie	wegen	Cannabis.

	 Mehrere	 unabhängig	 voneinander	 durchgeführte	 Dunkelfeldstudien	 aus	 verschiedenen	 Städten	

und	Landkreisen	bieten	jedoch	deutliche	Hinweise	darauf,	dass	die	Anstiege	im	Hellfeld	das	Ergebnis	

veränderter	Bewertungen	und	einer	gestiegenen	Anzeigebereitschaft	bzw.	erhöhter	Aufmerksam-

keit	sind.	Weder	für	die	Gewalt	an	Schulen	noch	für	die	Gewalt	 junger	Menschen	im	öffentlichen	

Raum	sind	Zuwächse	zu	erkennen.	Dies	wird	bestätigt	durch	Daten	der	Versicherungswirtschaft.

	 Anhaltspunkte	für	eine	Brutalisierung	junger	Menschen	sind	ebenfalls	weder	den	Justizdaten	

noch	den	Erkenntnissen	aus	Dunkelfeldstudien	oder	den	Meldungen	an	die	Unfallversicherer	

zu	entnehmen.	Es	zeigt	sich	vielmehr	im	Gegenteil,	dass	in	zunehmendem	Maße	auch	weniger	

schwerwiegende	Delikte,	 die	 nur	 geringe	 Schäden	und	 keine	 gravierenderen	Verletzungen	

zur	Folge	hatten,	zur	Kenntnis	der	Polizei	gelangen.

	 Hintergrund	dieser	Entwicklungen	sind	erheblich	gesteigerte	Bemühungen	um	Kriminalprä-

vention	bei	Jugendlichen	und	Kindern,	die	in	den	letzten	Jahren	in	Schulen	und	Stadtteilen	auf	

den	Weg	gebracht	wurden.	Diese	haben	zu	einer	Veränderung	von	Einstellungen	und	Prob-

lembewusstsein	geführt.	Damit	einher	ging	eine	erhöhte	Tendenz	dazu,	Normverstöße	junger	

Menschen	auch	den	Strafverfolgungsbehörden	zur	Kenntnis	zu	bringen.

	 Repräsentative	Erhebungen	zeigen	allerdings	auch	–	 im	Einklang	mit	den	Daten	der	Polizei	–,	

dass	es	eine	Zunahme	des	Konsums	illegaler	Drogen	in	Form	von	Cannabis	bei	jungen	Menschen	

gegeben	hat.	Das	 Einstiegsalter	 bei	Drogendelinquenz	 sowie	die	Quote	 junger	Menschen	mit	

Drogenerfahrungen	haben	zugenommen.	Dabei	handelt	es	sich	mehrheitlich	jedoch	nicht	um	

langfristige	Drogenkarrieren,	sondern	um	vorübergehende	Episoden	von	Probierverhalten.

	 Es	gilt	nach	wie	vor,	dass	die	meisten	 jungen	Menschen	nur	kurzzeitig	und	nicht	 in	 schwer-

wiegenden	Formen	gegen	Normen	verstoßen.	Dies	ist	 in	allen	westlichen	Gesellschaften	seit	

Jahrzehnten	zu	beobachten	und	als	normaler	Vorgang	des	Normlernens	nicht	weiter	beunru-

higend.	Eine	Zunahme	gravierender	Formen	der	Delinquenz	junger	Menschen	in	Gestalt	von	

erhöhten	Zahlen	von	Mehrfach-	und	Intensivtätern	lässt	sich	nicht	nachweisen.

	 Nach	Ergebnissen	aus	Längsschnittuntersuchungen	treten	 langfristig	mit	 schwerwiegender	

Kriminalität	 auffallende	 Personen	 zu	 einem	 erheblichen	Anteil	 schon	 vor	 Eintritt	 des	 Straf-

mündigkeitsalters	mit	Aggression	und	normabweichendem	Verhalten	in	Erscheinung.	In	vie-

len	Fällen	handelt	es	sich	um	Kinder,	die	in	mehrfacher	Hinsicht	belastet	sind.

	 Der	 institutionelle	 Umgang	 mit	 derart	 früh	 auffälligen,	 hoch	 belasteten	 Kindern	 und	 ihren	

Familien	ist	verbesserungsbedürftig.	Für	diese	Gruppe	werden	Maßnahmen	der	Frühprävention	

benötigt.	Positive	Erfahrungen	mit	entsprechenden	Modellen	 liegen	aus	dem	Ausland	bereits	

vor.	Auch	in	Deutschland	werden	diese	aktuell	aufgegriffen	und	in	Modellvorhaben	erprobt.
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Das	Thema	Kinder-	und	Jugendkriminalität	hat	seit	dem	1.	PSB,	wo	es	den	Schwerpunkt	bildete,	nichts	

an	Brisanz	und	Aktualität	verloren.	Vor	allem	die	von	jungen	Menschen	verübte	Gewalt	steht	immer	

wieder	im	Mittelpunkt	der	öffentlichen	Aufmerksamkeit.	Den	meisten	ist	der	so	genannte	„Amoklauf“	

des	 Schülers	Robert	 Steinhäuser	 am	Gutenberg-Gymnasium	 in	 Erfurt	 noch	gut	 erinnerlich.1	 Solche	

Tötungsdelikte	durch	junge	Menschen,	so	auch	die	Tat	eines	16-Jährigen	in	Berlin,	der	ein	siebenjähri-

ges	Kind	tötete2,	ziehen	hohes	Interesse	auf	sich.	

Gravierende	Sexualstraftaten	junger	Menschen	waren	seit	2001	Anlass	für	umfängliche	Auseinander-

setzungen	mit	Fragen	der	Prognose	und	Optionen	einer	Früherkennung.3	Hier	kam	es	auch	zu	Reakti-

onen	von	Seiten	des	Gesetzgebers.	Mit	dem	Gesetz	zur	Änderung	der	Vorschriften	über	die	Straftaten	

gegen	 die	 sexuelle	 Selbstbestimmung	 und	 zur	 Änderung	 anderer	 Vorschriften	 vom	 27.	Dezember	

20034	wurde	die	Möglichkeit	geschaffen,	gegen	unter	21-jährige	Heranwachsende,	sofern	diese	nach	

Erwachsenenstrafrecht	 abgeurteilt	 werden,	 –	 unter	 eng	 definierten	 Voraussetzungen	 ihrer	 straf-

rechtlichen	Vorbelastung	sowie	von	Feststellungen	zu	ihrer	Gefährlichkeit	–	bei	der	Verurteilung	den	

Vorbehalt	der	Sicherungsverwahrung	auszusprechen	(§	106	Abs.	3	JGG).	

Ein	starkes	Medienecho	finden	immer	wieder	Fälle	massiver	Gewalt	an	Schulen.5	Printmedien,	aber	

auch	Funk	und	Fernsehen	haben	mehrfach	Einzelfälle	 im	Detail	nachgezeichnet	und	von	dort	aus-

gehend	Generalisierungen	 vorgenommen.	 Regelmäßig	wird	 der	Öffentlichkeit	 nahegebracht,	 dass	

die	Gewalt	junger	Menschen,	insbesondere	an	Schulen,	sowohl	quantitativ	ansteige	als	auch	zuneh-

mend	 brutaler	 werde.6	 In	 jüngerer	 Zeit	 berichtete	 z.	B.	 DPA	 am	 15.	Dezember	 2005	 über	 „brutale	

Übergriffe“	von	Jugendlichen	auf	Mitschüler	in	Münster	und	in	Bockenem.	Diese	Vorfälle,	die	von	den	

Jugendlichen	mit	Hinweisen,	dass	 sie	dies	 „nur	aus	 Spaß“	getan	hätten,	kommentiert	und	 teilweise	

auf	Digitalkameras	aufgenommen	worden	waren,	haben	in	Großbritannien	als	Phänomen	des	„happy	

slapping“	schon	etwas	früher	Aufmerksamkeit	auf	sich	gezogen.7	

In	einigen	Bundesländern	wurden	im	Gefolge	solcher	Ereignisse	Regelungen	getroffen,	die	sicherstel-

len	sollen,	dass	schulische	Gewaltvorkommnisse	den	Strafverfolgungsbehörden	mitgeteilt	werden.8	

1	 lAnGe, t.	und	w. GreVe,	2002;	Die	Ereignisse	in	Erfurt	trugen	mit	dazu	bei,	dass	schon	in	Vorbereitung	befindliche	Novel-

lierungen	des	Waffengesetzes	mit	Hochdruck	zu	Ende	gebracht	wurden;	vgl.	heuBrocK, d.	u.	a.,	2004.	Seit	dem	April	2003	

gilt	 ein	neues,	 deutlich	 restriktiveres	Waffenrecht,	 siehe	Gesetz	 zur	Neuregelung	des	Waffenrechts	 (WaffRNeuRegG)	

vom	11.	Oktober	2002	(BGBl.	I	S.	3970).
2	 die welt	vom	31.	August	2005.
3	 Vgl.	elz, J.,	2004;	nowArA, s.	und	r. pierschKe,	2005.
4	 BGBl.	I	S.	3007
5	 www.stern.de	vom	3.	Februar	2004	„Bestialische	Berufsschüler“.	Am	9.	Juni	2004	berichtet	der	stern	weiter,	dass	drei	der	

Täter	zu	unbedingten	Jugendstrafen	zwischen	15	und	18	Monaten	verurteilt	wurden.
6	 So	beispielsweise	die	Sendung	Frontal	21	im	ZDF,	die	Ende	2003	über	brutale	Einzelfälle	berichtete	und	unter	Hinweis	auf	

die	Entwicklung	der	absoluten	Fallzahlen	der	PKS	von	entsprechenden	Problemverschärfungen	sprach	(http://www.zdf.

de/ZDFde/inhalt/4/0,1872,2078244,00.html).
7	 Vgl.	weserKurier	von	15.	Dezember	2005,	S.	18	(„Eigentlich	war’s	ja	nur	Spaß“).	Siehe	auch	pFeiFFer, c.	und	p. wetzels,	2006,	

S.	1121.
8	 Vgl.	Schreiben	der	senAtsVerwAltunG Für BildunG und sport,	Berlin	v.	16.	Sepzember	2003	an	alle	Schulen:	„Hinsehen	und	

Handeln“.	Darin	wird	eine	Pflicht	zur	Meldung	aller	Gewaltvorfälle,	die	sich	in	Schulen	ereignen,	betont.	Diese	betrifft	

alle	Vorfälle	mit	Waffen,	Körperverletzungen,	Erpressungen,	Bedrohungen,	die	dem	Jugendbeauftragten	der	Polizei	zu	

melden	sind.	In	Hamburg	wird	durch	die	dortige	Beratungsstelle	Gewaltprävention	am	lAndesinstitut Für lehrerBildunG 

und schulentwicKlunG	beispielsweise	eine	Checkliste	über	das	Internet	an	Lehrerinnen	und	Lehrer	gerichtet,	in	denen	als	

eine	der	Sofortmaßnahmen	bei	Gewaltvorfällen	die	Einschaltung	nicht	nur	der	Schulleitung,	sondern	auch	der	Polizei	

aufgeführt	wird	(http://www.li-hamburg.de/abt.lip/bsg/bsg.gewalthandlungen/index.html).
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Insbesondere	 nach	 Vorfällen	 in	 Hildesheim	 wurde	 diese	 Diskussion	 schulischer	 Anzeigeverpflich-

tungen	weiter	intensiviert.9

Äußerungen	über	Anstiege	oder	ein	 „besorgniserregendes“	Niveau	der	 Jugendkriminalität	bzw.	 ihrer	

qualitativen	 Veränderungen	 im	 Sinne	 einer	 Brutalisierung	 entfalten	 auch	 kriminalpolitisch	 einen	

gewissen	Handlungsdruck.	Die	Lage	wird	in	einer	Weise	öffentlich	dargestellt	und	über	die	Rezeption	

der	Medien	dann	auch	von	der	Öffentlichkeit	wahrgenommen,	die	es	erforderlich	zu	machen	scheint,	

auch	von	Seiten	des	Gesetzgebers	Maßnahmen	zur	Reduzierung	der	Jugendkriminalität	in	besonderer	

Weise	 zu	 intensivieren.10	 Solche	 Vermutungen	 über	 Zunahmen	 und	 qualitative	 Veränderungen	 der	

Jugendkriminalität	sind	regelmäßiger	Bezugspunkt	von	Forderungen	nach	Verschärfungen	des	Jugend-

strafrechts.11	Insoweit	ist	die	Frage	nach	empirischen	Befunden	zur	Struktur	und	Entwicklung	der	Jugend-

kriminalität,	insbesondere	der	Gewalt	junger	Menschen,	von	hoher	kriminalpolitischer	Relevanz.

Wie	zahlreiche	Studien	der	letzten	Jahre	belegen,	ist	insbesondere	im	Jugendbereich	das	Dunkelfeld	

der	 polizeilich	nicht	 zur	Kenntnis	 gebrachten	 Straftaten	und	 -täter	 enorm	hoch.12	 Insoweit	 können	

schon	 geringfügige	 Veränderungen	 der	 Relationen	 von	 Hell-	 und	 Dunkelfeld	 infolge	 vermehrter	

Mitteilungen	an	die	Polizei	zu	gravierenden	Zunahmen	der	im	Hellfeld	von	Polizei	und	Justiz	regis-

trierten	jungen	Menschen	führen,	ohne	dass	dem	eine	tatsächliche	Zunahme	oder	Änderungen	des	

normabweichenden	Verhaltens	 von	 Jugendlichen	oder	Kindern	 zugrunde	 liegen.	Die	 bereits	 ange-

sprochenen	Richtlinien	und	Hinweise	für	Schulen	zum	Umgang	mit	Gewalt	tragen	dazu	bei,	dass	über	

Lehrkräfte	 vermehrt	 entsprechende	 Ereignisse	 den	 Strafverfolgungsbehörden	 mitgeteilt	 werden.	

Dies	ist	nur	ein	Aspekt,	der	in	den	letzten	Jahren	Auswirkungen	gezeitigt	haben	könnte	und	folglich	

bei	der	Bewertung	von	Hellfeldbefunden	der	Polizei	und	Justiz	zu	beachten	ist.	Weiter	bedeutsam	sind	

die	vielfachen	Aktivitäten	zur	Kriminal-	und	Gewaltprävention,	mit	denen	ein	Problembewusstsein	

geschaffen,	Aufmerksamkeiten	erhöht	und	Bewertungsmaßstäbe	verändert	worden	sein	können.	

Aus	diesem	Grunde	ist	eine	vergleichende	Betrachtung	von	Kriminalstatistiken	und	der	im	Hellfeld	zu	

beobachtenden	Entwicklungen	einerseits	und	der	Erkenntnisse	aus	Dunkelfeldstudien	andererseits	

gerade	mit	Blick	auf	die	jungen	Menschen	besonders	bedeutsam,	um	nicht	zu	fehlerhaften	Lageein-

schätzungen	zu	gelangen.

Eine	 die	 Kriminal-	 und	 Justizstatistiken	 ergänzende,	 kontinuierliche	 bundesweite	Analyse	 der	 Ent-

wicklung	normabweichenden	Verhaltens	junger	Menschen	(oder	auch	von	bestimmten	Ausschnitten	

dessen)	 liegt	zwar	bis	heute	nicht	vor.13	Verfügbar	sind	 jedoch	für	Deutschland	für	die	Zeit	 seit	dem	

9	 In	Niedersachsen	wurde	mit	 Runderlass	 vom	 15.	Februar	 2005	 die	 Pflicht	 zu	 regelmäßigen	Dienstbesprechungen	 zur	

Gewaltprävention	in	der	Schule	festgelegt.	Mit	Runderlass	vom	30.	September	2003	(Nds.	MBl.	S.	675)	war	bereits	zuvor	

schon	die	Pflicht	zur	Anzeige	von	Gewaltvorfällen	statuiert	worden.	Diese	umfasst,	ähnlich	wie	in	Berlin,	Körperverlet-

zungen,	Raub,	Erpressungen,	sexuelle	Gewalt	sowie	alle	mit	Waffen	einhergehenden	Vorfälle.
10	 Vgl.	pFeiFFer, c.	und	p. wetzels,	2006;	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2004;	2005;	zum	Zusammenhang	zwischen	Kriminalitätsfurcht	und	

der	Befürwortung	härterer	Sanktionen	gegen	Jugendliche	vgl.	a.	oBerwittler, d.	und	s. höFer,	2005.
11	 BR-Drs.	 238/04;	 276/05;	 BT-Drs.	 15/1472;	 15/3422;	 15/5909;	 zur	 Reaktion	 darauf	 siehe	 auch	 die	 Stellungnahmen	 und	

Beschlüsse	des	64.	Deutschen	Juristentages	2002	in	Berlin	und	des	25.	und	26.	Deutschen	Jugendgerichtstages	(2002	in	

Marburg	und	2004	in	Leipzig).
12	 Vgl.	dazu	den	ersten	Periodischen	Sicherheitsbericht	der	Bundesregierung,	Bundesministerium des innern	und	Bundesminis-

terium der Justiz (Hg.),	2001,	S.	498	f.;	s.	a.	mAnsel, J.	und	J. rAithel,	2003,	S.	9.
13	 Dies	gilt	jedenfalls	mit	Blick	auf	Dunkelfeldstudien	zu	Gewalt-	und	Eigentumsdelinquenz.	Bezogen	auf	Drogenkonsum	

und	-delinquenz	liegen	zumindest	für	einige	Bundesländer	erstmals	Hinweise	in	international	vergleichender	Perspekti-

ve	vor	(vgl.	BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG	(Hg.),	2004a).	Im	Jahr	2006	wird	sich	eine	Hamburger	Forscher-

gruppe	aus	der	Abteilung	Kriminologie	der	Fakultät	für	Rechtswissenschaft	–	unterstützt	durch	Mittel	des	BMFSFJ	–	an	
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1.	PSB	der	Bundesregierung	einige	neuere,	wiederholt	durchgeführte	regionale	Studien,	die	Hinweise	

auf	 Veränderungen	 von	 Ausmaß	 und	 Struktur	 der	 Delinquenz	 junger	 Menschen	 sowie	 der	 darauf	

gerichteten	Kenntnisnahme	durch	Strafverfolgungsorgane	bieten.14	

Weiter	 liegen	 neuere	 Befunde	 aus	 überwiegend	 internationalen,	 teilweise	 aber	 auch	 deutschen	

Längsschnittstudien	 vor,	 die	 sich	 individuellen	 Entwicklungsverläufen	 zuwenden.	 Diese	 bieten	

Erkenntnisse	über	kriminelle	Karrieren,	den	Ein-	und	Ausstieg	aus	delinquenten	Entwicklungen	und	

die	 in	diesem	Prozess	 relevanten	Einflussfaktoren.15	 Insoweit	wurde	das	Wissen	über	Ursachen	und	

Hintergründe	der	Delinquenz	junger	Menschen	um	die	Prävention	längerfristig	krimineller	Entwick-

lungen	in	den	vergangenen	Jahren	in	wichtigen	Punkten	erweitert.	

Strafrechtlich	 relevantes	 Verhalten	 –	 insbesondere	 gelegentliche	 und	 bagatellhafte	 Eigentumsde-

likte,	aber	auch	einfache	Körperverletzungen	–	tritt	gerade	bei	jungen	Menschen	in	allen	westlichen	

Ländern	seit	mehr	als	hundert	 Jahren	statistisch	gehäuft	auf.16	Die	Alterskurve	der	Kriminalitätsbe-

lastung	ist	 in	 ihrer	Form	und	Grundstruktur	als	historisch	und	kulturell	universell	zu	bezeichnen.17	

Delinquenz	tritt	ab	dem	frühen	Jugendalter	 (mit	etwa	zehn	bis	zwölf	 Jahren)	beginnend	–	überwie-

gend	in	Form	leichter	Delikte	–	mit	steigendem	Alter	bei	zunehmend	mehr	jungen	Menschen	auf.	Die	

Quote	der	sich	normabweichend	Verhaltenden	erreicht	etwa	mit	17–18	Jahren	ihren	Höhepunkt	und	

sinkt	nach	dem	20.	Lebensjahr	allmählich	wieder	ab.	Dieser	Verlauf	tritt	bei	Mädchen	etwas	früher	ein	

und	bewegt	sich	auf	niedrigerem	Niveau	als	bei	Jungen.	Dunkelfelddaten	zeigen	in	etwas	jüngerem	

Alter	entsprechende	Spitzenwerte	der	Delinquenz,	Hellfelddaten	folgen	aber	ebenfalls	diesem	Trend	

mit	einer	gewissen	zeitlichen	Verzögerung.	

Delinquentes	 Verhalten	 bei	 jungen	 Menschen	 ist,	 nach	 gesicherten	 Erkenntnissen	 nationaler	 wie	

auch	 internationaler	 jugendkriminologischer	 Forschung,	 weit	 überwiegend	 als	 episodenhaftes,	

d.	h.	auf	einen	bestimmten	Entwicklungsabschnitt	beschränktes,	ubiquitäres,	d.	h.	 in	allen	sozialen	

Schichten	 vorkommendes,	 und	 zudem	 im	 statistischen	 Sinne	 normales,	 d.	h.	 bei	 der	weit	 überwie-

genden	Mehrzahl	junger	Menschen	auftretendes	Phänomen	zu	bezeichnen.	Fast	90	%	der	männlichen	

Jungerwachsenen	haben	irgendwann	einmal	im	Kindes-	und	Jugendalter	gegen	strafrechtliche	Vor-

schriften	verstoßen.18	

Jugendliche	 Delinquenz	 ist	 insofern	 nicht	 per	 se	 Indikator	 einer	 dahinterliegenden	 Störung	 oder	

eines	Erziehungsdefizits.	Im	Prozess	des	Normlernens	ist	eine	zeitweilige	Normabweichung	in	Form	

von	strafbaren	Verhaltensweisen	zu	erwarten.	Dies	hängt	mit	zentralen	Entwicklungsaufgaben	des	

Jugendalters,	 nämlich	 der	 Herstellung	 sozialer	 Autonomie,	 sozialer	 Integration	 und	 Identitätsbil-

dung,	 zusammen.	 Damit	 ist	 Normübertretung	 ein	 notwendiges	 Begleitphänomen	 im	 Prozess	 der	

Entwicklung	einer	individuellen	und	sozialen	Identität.19	Es	ist	von	einem	Kontinuum	auszugehen,	an	

dessen	einem	Ende	die	massenhafte	und	gelegentliche	Begehung	von	Straftaten	durch	 junge	Men-

einer	internationalen	vergleichenden	Befragung	zu	Jugenddelinquenz	beteiligen.	Diese	Studie	soll	nach	dem	bisherigen	

Stand	den	Beginn	regelmäßiger	Dunkelfeldanalysen	 in	 international-vergleichender	Perspektive	markieren	 (vgl.	esc-

newsletter,	2005,	4,	1,	S.	5).
14	 Vgl.	oBerwittler, d.	und	t. Köllisch,	2004;	dünKel, F.	und	B. GenG,	2003a;	Boers, K.	und	J. reinecKe,	2004b;	pFeiFFer, c.,	2005.
15	 Vgl.	schumAnn, K. F.,	2003a;	2003b;	Boers, K.,	2005;	stelly, w.	u.	a.,	2003;	lösel, F.	und	t. Bliesener,	2003;	thornBerry, t. p.	und	

m. Krohn,	2003;	moFFitt, t. e.,	2003;	lAuB, J. h.	und	r. J. sAmpson,	2003.
16	 Vgl.	wAlter, m.,	2001;	heinz, w.,	2003.
17	 Vgl.	schumAnn, K. F.,	2003a;	s.	a.	moFFitt, t. e.,	1993;	thornBerry, t. p.	u.	a.,	2004;	lösel, F.	und	d. Bender,	2003.
18	 Vgl.	Kerner, h.-J.,	1993,	S.	29;	vgl.	a.	BrettFeld, K.	und	p. wetzels,	2003b.
19	 Vgl.	hurrelmAnn, K.	und	u. enGel,	1992;	pinquArt, m.	und	r. K. silBereisen,	2000.
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schen	steht,	quasi	der	Pol	der	Normalität,	und	an	dessen	anderem	Ende	sich	die	nur	selten	auftretende,	

länger	andauernde	und	gehäufte	Begehung	schwerer	Straftaten	befindet.20

Zahlreiche	kriminologische	Längsschnittstudien21	 belegen	die	Existenz	einer	 recht	kleinen	Gruppe	

junger	Menschen,	die	über	viele	Jahre	–	teilweise	bis	in	das	mittlere	und	späte	Erwachsenenalter	hin-

ein	–	kriminelle	Delikte	begeht.22	Mittlerweile	lassen	sich	gewisse	Regularitäten	jener	Entwicklungs-

verläufe	benennen,	die	zu	massiver,	länger	dauernder	Delinquenz	führen.23	Wenn	sich	auch	die	For-

schung	in	der	Frage	der	genauen	Anzahl	von	möglichen	Verläufen	und	der	relativen	Bedeutsamkeit	

von	Risikofaktoren	nicht	einig	ist,	so	kann	doch	als	gesichert	gelten,	dass	die	Kumulation	von	Risiko-

faktoren	die	Wahrscheinlichkeit	späterer	massiver	und	längerfristiger,	d.	h.	bis	ins	Erwachsenenalter	

reichender	Delinquenz,	substanziell	erhöht.24	Einflüsse,	die	hier	relevant	sind,	beziehen	sich	sowohl	

auf	 Persönlichkeitsmerkmale	und	Temperamentsfaktoren	 auf	 der	 individuellen	Ebene	 als	 auch	die	

familiäre	 Sozialisation,	 hier	 insbesondere	 die	 Eltern-Kind-Bindung	 sowie	 Gewalterfahrungen	 im	

familiären	Nahraum,	die	einer	der	 relevantesten	Prädiktoren	der	Entwicklung	von	Aggression	und	

Delinquenz	zu	sein	scheinen.25	Von	hoher	Bedeutung	sind	dabei	die	Entwicklung	sozialer	Informati-

onsverarbeitung,	die	Entwicklung	von	Empathiefähigkeit	und	die	Herausbildung	von	Fähigkeiten	zur	

Affekt-	und	Selbstkontrolle.26	

Ferner	haben	soziale	Rahmenbedingungen	des	Aufwachsens	–	sowohl	auf	der	Makroebene	der	Gesell-

schaft	als	auch	auf	der	Mesoebene	von	Stadtteilen	und	Gemeinden	–	nicht	nur	Einfluss	auf	aktuelle	

Gelegenheitsstrukturen,	sondern	auch	darauf,	in	welchem	Umfang	sich	Risikopotenziale,	die	auf	der	

individuellen	Ebene	oder	der	Ebene	der	Familie	angesiedelt	sind,	entfalten	und	realisieren	bzw.	inwie-

fern	deren	Wirkungen	abgepuffert	werden	können.27	

Während	die	Risikofaktoren	der	Entstehung	solcher	delinquenter	Verläufe	relativ	gut	umschrieben	

sind28,	 ist	derzeit	die	 Frage,	was	die	Gruppe	 jener,	bei	denen	ein	Abbruch,	 ein	Ausstieg	aus	 solchen	

Entwicklungen	erfolgt,	von	denen	unterscheidet,	wo	eine	solche	Beendigung	delinquenter	Episoden	

nicht	geschieht,	noch	nicht	zureichend	geklärt.29	lAuB	und	sAmpson	verweisen	dazu	auf	so	genannte	

turning	points,	die	auch	 im	 späteren	Lebensalter	 zu	einer	Umorientierung	 führen	können,	mit	der	

Konsequenz	 der	 (Re)aktivierung	 sozialer	 Bezüge,	 in	 denen	 soziale	 Gratifikation	 und	 Anerkennung	

verbunden	 sind	mit	 informellen	 Kontrollen,	 die	 die	 Schwelle	 zur	 Delinquenz	 so	 erhöhen,	 dass	 nur	

wenige	sie	noch	überschreiten.30	Aus	der	Forschung	liegen	zahlreiche	Hinweise	darauf	vor,	dass	justi-

zielle	Reaktionen	genau	solche	Etablierungen	sozialer	Beziehungen	und	Kontrollen	zu	unterminieren	

vermögen.	Strafrechtliche	Interventionen	wirken	demnach	nicht	so	ohne	Weiteres	nur	abschreckend	

oder	 resozialisierend	 wie	 intendiert,	 sondern	 gerade	 in	 Fällen	 erheblicher	 Mehrfachbelastungen	

20	 Vgl.	heinz, w.,	2003;	lösel, F.	und	d. Bender,	2003;	thornBerry, t. p.	u.	a.,	2004.
21	 Vgl.	zum	Überblick	die	Beiträge	in	thornBerry, t. p.	und	m. Krohn,	2003	sowie	in	lAhey, B. B.	u.	a.,	2003.
22	 Vgl.	FArrinGton, d. p.,	2003;	moFFitt, t. e.,	1993;	2003;	moFFitt, t. e.	u.	a.,	1996;	coid, J. w.,	2003.
23	 Vgl.	dazu	auch	lücK, m. u.	a.,	2005.
24	 Vgl.	dazu	schumAnn, K. F.,	2003a;	2003b;	siehe	auch	lösel, F.	und	d. Bender,	2003;	petermAnn, F.,	2005;	scheithAuer, h.,	2003.
25	 Vgl.	thornBerry, t. p.	u.	a.,	2004.
26	 Vgl.	lösel, F.	und	t. Bliesener,	2003.
27	 Vgl.	lösel, F.	und	d. Bender,	2003;	wiKström, p.-o.	und	r. J. sAmpson,	2003.
28	 Vgl.	dazu	den	Überblick	bei	lösel, F.	und	d. Bender,	2003	sowie	coid, J. w.,	2003.
29	 Aktuell	befassen	sich	mehrere	Forschungsgruppen	mit	den	Entwicklungsprozessen,	die	zu	Desistance,	d.	h.	dem	Ausstieg	

aus	kriminellen	Karrieren,	führen.	Vgl.	mulVey, e. p.	u.	a.,	2004	und	die	Beiträge	im	Themenheft	3/2004	der	Zeitschrift	

youth Violence And JuVenile Justice.	
30	 Vgl.	lAuB, J. h.	und	r. J. sAmpson,	2003.
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können	 sie	 das	Risiko	weiterer	Kriminalität	 durch	das	 ihnen	 inhärente	 Stigmatisierungs-	 und	Aus-

grenzungspotenzial	dadurch	erhöhen,	dass	soziale	Partizipationschancen	und	damit	auch	informelle	

Kontrollen	 zerstört	 werden.31	 Dies	 könnte,	 wie	 schumAnn	 zutreffend	 argumentiert,	 ein	 wichtiger	

Aspekt	der	Erklärung	des	in	der	Längsschnittforschung	beobachteten	Phänomens	sein,	dass	der	beste	

Prädiktor	kriminellen	Verhaltens	ein	früheres	kriminelles	Verhalten	ist.	Ein	wesentliches	Moment	die-

ser	Kontinuität	scheint	durch	Reaktionen	von	formellen	Instanzen	der	Sozialkontrolle,	hier	vor	allem	

den	Instanzen	strafrechtlicher	Sozialkontrolle,	mit	produziert	zu	werden.32

Bedeutsam	nicht	nur	für	die	Intensivierung	delinquenten	Verhaltens,	sondern	sowohl	für	dessen	län-

gerfristige	Aufrechterhaltung	als	auch	für	den	Ausstieg	aus	entsprechenden	Laufbahnen	sind	nach	

vorliegenden	 Befunden	 außerdem	 die	 Wirkungen,	 die	 von	 Gleichaltrigengruppen	 ausgehen.	 Die	

Bedeutung	 der	Gleichaltrigengruppe	 für	Delinquenz	 und	 gewalttätiges	Verhalten	 ist	 ohne	 Zweifel	

eine	der	am	besten	untersuchten	Fragestellungen	in	der	Kriminologie.	“No	characteristic	of	individu-

als	known	to	criminologists	is	a	better	predictor	of	criminal	behavior	than	the	number	of	delinquent	

friends	an	 individual	has.”33	Damit	 konsistent	 zeigt	 sich	 sowohl	 im	Quer-	 als	 auch	 im	Längsschnitt,	

dass	mit	 einer	 Einbindung	 in	 gewalttätige	 Peergruppenkontexte	 eine	 Erhöhung	 des	 Risikos,	 selbst	

gewalttätig	 zu	 werden,	 verbunden	 ist.34	 Die	 hohe	 subjektive	 Bedeutung	 und	 quantitative	 Verbrei-

tung	der	Zugehörigkeit	zu	einer	Gleichaltrigengruppe	ist	ein	allgemeineres	Kennzeichen	für	den	im	

Jugendalter	stattfindenden	Prozess	der	Ablösung	von	Elternhaus	und	Familie.	In	Cliquen	gestaltet	ein	

großer	Teil	 Jugendlicher	 ihre	Freizeit,	 sucht	nach	Sinn	und	erlebt	Zugehörigkeit	und	Anerkennung.	

Der	geringste	Teil	solcher	Gleichaltrigengruppen	ist	von	Gewalt	und	Delinquenz	gekennzeichnet.	So	

fand	eine	aktuelle	deutsche	Studie,	dass	Gewalt	und	Delinquenz	„prekäre“	Cliquen	kennzeichnete,	in	

denen	sich	etwa	10	%	der	Jugendlichen	befinden.35	Zumeist	handelt	es	sich	bei	ihnen	um	stark	vorbe-

lastete	Jugendliche.	Deren	Hintergrund	wird	durch	familiäre	Konflikte	und	eine	belastete	Beziehung	

zu	den	Eltern,	eine	geringe	Bildung,	negative	Erfahrungen	in	der	Schule,	schlechte	Zukunftsoptionen	

und	 vielfältige	Ausschlusserlebnisse	 gekennzeichnet.	 Andere	 Cliquenarten	wären	 für	 sie	 gar	 nicht	

zugänglich.	Diese	Form	des	Zusammenschlusses	mit	Gleichaltrigen	ist	insoweit	durch	Alternativlosig-

keit	gekennzeichnet.	

Der	 immer	 wieder	 nachgewiesene	 Zusammenhang	 von	 Peerdelinquenz	 und	 eigenem	 normab-

weichenden	 Verhalten	 Jugendlicher	 wird	 unterschiedlich	 interpretiert.36	 Die	 Selektionshypothese	

besagt	dazu,	dass	sich	Jugendliche,	die	gewaltbereite	Einstellungen	besitzen,	bewusst	gewalttätigen	

Gruppen	 anschließen.	Die	 Sozialisations-	 oder	 Ermöglichungshypothese	 hingegen	geht	 davon	 aus,	

dass	durch	die	Gruppe	erst	entsprechende	Einstellungen	erzeugt	werden	und	Jugendliche	so	 in	der	

Gruppe	 delinquente	 Verhaltensmuster	 entwickeln.	 thornBerry	 und	 Mitarbeiter	 integrierten	 beide	

31	 Vgl.	dazu	prein, G.	und	K. F. schumAnn,	2003;	prein, G.	und	l. seus,	2003;	schumAnn, K. F., 2006.
32	 Vgl.	 schumAnn, K. F.,	 2003c,	 S.	219,	 der	 zur	 Kontinuität	 langfistiger	 delinquenter	 Verläufe	 recht	 prägnant	 formuliert:	

„ergäbe	 sich	 für	 die	 chronics	 das	 trajectory	 im	Wesentlichen	 daraus,	 dass	 Straftäter	 durch	 die	 Folgewirkungen	 ihrer	

Bestrafung	 zu	 Geiseln	 ihres	 Vorlebens	 werden.	 Wenn	 aber	 negative	 Prognosen	 bei	 weiteren	 Verurteilungen	 auf	 das	

Vorleben	abstellen,	 stabilisiert	dieser	Mechanismus	das	 trajectory.	Auch	aus	diesem	Grunde	wäre	es	 sinnvoll,	die	Ver-

wendung	des	Begriffs	an	soziale	Kontrolle	zu	binden	und	–	wenn	überhaupt	–	von	einer	Kriminalisierungs-	 (und	nicht	

Kriminalitäts-)	trajectory	zu	sprechen,	ganz	im	Sinne	des	Verständnisses	von	kriminellen	Karrieren	durch	den	labeling	

approach.“	
33	 wArr, m.,	2002,	S.	40.
34	 Vgl.	wetzels, p.	und	d. enzmAnn,	1999;	wArr, m.,	2002;	1996;	mAtusedA	und	Anderson,	1998.
35	 Vgl.	wetzstein, t.	u.	a.,	2005,	S.	189.	
36	 Vgl.	dazu	BAier, d.	und	p. wetzels,	2006.
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Sichtweisen	 in	 ein	 Interaktionsmodell.37	Danach	 führen	 antisoziale	Verhaltensweisen	 Jugendlicher	

und	darauf	bezogene	Etikettierungen	des	Umfelds	zur	Erhöhung	der	Wahrscheinlichkeit	des	Zusam-

menschlusses	mit	gleichgesinnten	Gleichaltrigen.38	Die	Zugehörigkeit	zu	einer	solchen	Gruppe	stabi-

lisiert	und	fördert	dann	deren	weitere	Auffälligkeit.	Es	kommt	zur	Etablierung	negativer	Regelkreise	

im	Entwicklungsverlauf.	

Längsschnittliche	Analysen	belegen	allerdings	eher	–	 im	Sinne	der	Ermöglichungshypothese	–	eine	

delinquenzförderliche	Wirkung	 des	Gruppenkontextes,	 soweit	 es	 sich	 um	 so	 genannte	Gangs	 han-

delt:	„Wenn	sich	männliche	Jugendliche	einer	Gang	anschließen,	dann	verändert	sich	ihr	Verhalten;	

Delinquenz,	 Gewalt,	 Drogenhandel	 und	 –	 zu	 einem	 geringeren	 Ausmaß	 –	 auch	 Drogengebrauch	

nehmen	zu.	Wenn	sie	die	Gang	wieder	verlassen,	verändert	sich	erneut	ihr	Verhalten;	abweichendes	

Verhalten	geht	zurück,	mit	der	Ausnahme	des	Drogenhandels.	Im	Gegensatz	dazu	finden	sich	wenige	

Anhaltspunkte	für	die	Selektionshypothese.	Gangmitglieder	haben	keine	höheren	Delinquenzraten	

als	Nichtmitglieder	vor	oder	nach	einer	Mitgliedschaft.“39	Dies	bedeutet,	dass	innerhalb	der	Gruppen	

Prozesse	einsetzen,	die	kausal	dafür	sind,	dass	Jugendliche	zu	Straftätern	werden.	Einschränkend	ist	

allerdings	anzumerken,	dass	diese	längsschnittlichen	Analysen	sich	auf	in	Relation	zu	Gleichaltrigen-

gruppen	insgesamt	doch	fester	gefügte	und	zeitlich	beständigere	Gangs	in	den	USA	beziehen.	Ähn-

liche	Befunde	liegen	seit	einiger	Zeit	jedoch	auch	für	die	Effekte	der	auch	etwas	loseren	Einbindung	in	

delinquente	Gleichaltrigengruppen	vor.40	Auch	danach	gehen	die	Kontakte	mit	delinquenten	Gleich-

altrigen	 dem	Beginn	 des	 eigenen	 delinquenten	Verhaltens	 zeitlich	 voraus,	was	 für	 einen	 kausalen	

Einfluss	der	Gleichaltrigengruppe	spricht.	

wArr	 unterscheidet	 zwischen	 der	 Gruppe,	 welche	 die	 eigentlichen	 Akte	 begeht	 (offending	 group),	

einerseits	und	dem	größeren	sozialen	Umfeld	der	delinquenzgeneigten	Freunde	(accomplice	network)	

andererseits.	Die	aktiv	handelnde	Gruppe	umfasst	in	der	Regel	zwei	bis	vier	Personen,	ist	aber	ihrerseits	

eingebettet	in	ein	größeres	Bezugssystem	von	potenziell	Gleichgesinnten.	Diese	Gruppen	sind,	anders	

als	Gangs,	nicht	sehr	stabil	und	nicht	besonders	organisiert.	Täter	sind	oft	nur	kurzzeitig	Mitglied	und	

sie	wechseln	 teilweise	 ihre	Gruppen	mehrmals.41	 In	 den	meisten	 Fällen	handelt	 es	 sich	 jedoch	 auch	

dann,	wenn	es	aus	einer	Gruppe	heraus	zu	delinquentem	Verhalten	kommt,	um	ein	vorübergehendes	

Phänomen,	eine	Form	des	in	einer	Gruppe	eingebetteten	und	dort	verstärkten	oppositionellen	Verhal-

tens,	das	nach	Durchlaufen	der	Statuspassage	in	das	Erwachsenenalter	aufgegeben	wird.42	

National	wie	 international	 ist	 zu	beobachten,	dass	 sich	Aufkommen	und	Formen	von	 Jugendkrimi-

nalität	 oft	 kurzfristig	wandeln.	 Beispielsweise	 fielen	 zum	Ende	 der	 achtziger	 und	 zum	Anfang	 der	

neunziger	 Jahre	 im	Hell-	wie	 auch	Dunkelfeld	 erhebliche	 Steigerungen	 der	 Jugendkriminalität	 ins	

Auge.43	Allein	mit	Verweis	auf	den	Episodencharakter	oder	entwicklungstypische	Dynamiken	lassen	

sich	derartige	kurzfristige	Schwankungen	nicht	mehr	erklären.	Wenn	zur	Erklärung	solcher	Verän-

derungen	der	Kriminalitätslage	Hinweise	auf	einen	Wandel	der	 sozialen	Rahmenbedingungen	des	

Aufwachsens	 junger	Menschen	 in	 unserer	Gesellschaft	 angeführt	werden44,	 so	 impliziert	 dies	 eine	

37	 Vgl.	thornBerry, t. p.	u.	a.,	2004.
38	 So	auch	die	Befunde	von	wetzstein, t.	u.	a.,	2005.
39	 thornBerry, t. p.	und	m. Krohn,	2003,	S.	120.
40	 Vgl.	elliot, d. s. und s. menArd,	1996.
41	 Vgl.	wArr, m.,	2002,	S.	37;	für	Deutschland	belegen	wetzstein, t.	u.	a.,	2005	ähnliche	Phänomene.
42	 Vgl.	dazu	auch	moFFitt, t. e.	u.	a.,	1996.
43	 Vgl.	wetzels, p.	u.	a.,	2001.
44	 Vgl.	hurrelmAnn, K.,	1999;	heitmeyer, w.	u.	a.,	1996;	pFeiFFer, c.	u.	a.,	1998.
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Wechselwirkung	 zwischen	 individuellen	 Entwicklungsvoraussetzungen	 einerseits	 und	 aktuellen	

gesellschaftlichen	 Bedingungen	 auf	 der	 Makro-	 und	 Mesoebene	 andererseits,	 für	 die	 mittlerweile	

eine	Reihe	empirischer	Evidenzen	vorliegen.45	

Zahlreiche	Studien	haben	in	den	letzten	Jahren	die	enorme	Bedeutung	der	sozioökonomischen	Lage,	

in	der	junge	Menschen	und	ihre	Familien	leben,	für	Delinquenz	und	Gewalt	belegen	können.46	Unter	

anderem	wurde	auf	 fehlende	Zukunftsperspektiven	und	mangelnde	Partizipationschancen	verwie-

sen,	 die	 mit	 Anerkennungsdefiziten	 verbunden	 sind,	 die	 ein	 maßgebliches	 Moment	 von	 Konflikt,	

Aggression	und	somit	 letztlich	auch	Normabweichung	darstellen.47	Weiter	wurde	mehrfach	auf	die	

Bedeutung	einer	Veränderung	der	Medienlandschaft,	die	wachsende	Bedeutung	von	Gewaltdarstel-

lungen	 sowie	 eine	 Zunahme	 des	 Konsums	 gewaltförmiger	 Medieninhalte	 durch	 junge	 Menschen	

hingewiesen.48

Beachtlich	 sind	 weiter	 die	 in	 Bezug	 auf	 die	 körperliche	 Entwicklung	 junger	 Menschen	 seit	 Jahren	

anhaltenden	Akzelerationsprozesse.49	Biologische	Reifungsprozesse	werden	 in	unserer	Gesellschaft	

früher	durchlaufen.	Diese	beschleunigten	körperlichen	Entwicklungen	finden	jedoch	keine	Entspre-

chung	auf	der	Ebene	der	moralischen	oder	der	 sozialen	Entwicklung.	Die	Phase	der	Einbindung	 in	

schulische	und	berufliche	Bildung	hat	sich	vielmehr	bis	zur	Mitte	des	dritten	Lebensjahrzehnts	aus-

gedehnt.	Weit	überwiegend	finden	die	Ablösung	vom	Elternhaus	und	der	Eintritt	in	das	Erwerbsleben	

mittlerweile	 nach	 dem	 21.	Lebensjahr	 statt.	 Durch	 diese	 Verschiebungen	 hat	 sich	 die	 Jugendphase	

deutlich	verlängert.50	

Damit	setzt	eine	Diskrepanz	zwischen	erreichter	körperlicher	Reife	einerseits	und	noch	nicht	erreichter	

sozialer	Autonomie	andererseits	(Reifungslücke)	zunehmend	früher,	d.	h.	in	jüngeren	Jahren,	ein	und	

dauert	darüber	hinaus	auch	länger	an.51	Zudem	haben	sich	die	einzelnen	Übergänge	in	das	Erwach-

senenleben,	wie	der	Beginn	der	beruflichen	 Laufbahn,	 das	Hineinwachsen	 in	 Partnerschaften,	 die	

Gründung	einer	Familie,	zeitlich	entkoppelt,	d.	h.	sie	finden	je	nach	Lebenssituation	der	jungen	Men-

schen	 in	 unterschiedlicher	 Reihenfolge	 und	 zu	 unterschiedlichen	 Zeitpunkten	 statt.52	 Insofern	 ist	

davon	auszugehen,	 dass	 jugendtypische	Züge	bei	 jungen	Menschen	auch	 im	Bereich	delinquenten	

Verhaltens	noch	deutlich	bis	über	das	Alter	der	Volljährigkeit	hinaus	auftreten.

4.1.1 Die Struktur der Kinder- und Jugendkriminalität
Im	 Jahr	2005	wurden	durch	die	Polizei	 insgesamt	 103.124	Kinder,	284.450	 Jugendliche	und	247.450	

Heranwachsende	als	wegen	einer	 Straftat	Verdächtige	 registriert.	 Junge	Menschen	unter	21	 Jahren	

haben	einen	Anteil	von	27,5	%	an	allen	im	Jahr	2005	registrierten	Tatverdächtigen.	Sie	sind	damit	in	

Relation	zu	ihrem	Anteil	an	der	Bevölkerung	überrepräsentiert.53

45	 Vgl.	lösel, F.	und	t. Bliesener,	2003,	S.	12	m.	w.	Nachw.
46	 Vgl.	z.	B.	wilmers, n.	u.	a.,	2002;	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2006a,	2006;	mAnsel, J.	und	J. rAithel,	2003.
47	 Vgl.	möller, r.	und	w. heitmeyer,	2004.
48	 Vgl.	Fuchs, m.	u.	a.,	2005,	S.	159	ff.;	spitzer, m.,	2005;	s.	a.	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2006	(www.kfn.de/medienschulevortrag_pdf.).
49	 Vgl.	oerter & dreher,	1995;	Lösel,	F.	u.	a.,	1997.
50	 Vgl.	stAtistisches BundesAmt	(Hg.),	2000,	S.	9.
51	 Vgl.	moFFitt, t. e.,	1993;	1997.
52	 Vgl.	wetzstein, t.,	2005.
53	 Wenn	im	Folgenden	Zahlen	von	Tätern	und	Opfern	dargestellt	werden,	so	beziehen	diese	sich	auf	die	Gesamtzahl	unter	

Einschluss	von	Nichtdeutschen.	Das	gilt	auch,	wenn	bevölkerungsrelativierte	Zahlen	(OZ,	TVBZ,	VBZ)	verwendet	werden.	

Sofern	eine	Beschränkung	auf	Deutsche	erfolgt,	ist	dies	besonders	ausgewiesen	und	kenntlich	gemacht.
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Schaubild �.�-�: Altersstruktur der Bevölkerung, der polizeilich registrierten 
Tatverdächtigen und der polizeilich registrierten Opfer �00�

Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung (Stand: 31.12.2004) und Polizeiliche Kriminalstatistik.

Schaubild 4.1-1: Altersstruktur der Bevölkerung, der polizeilich registrierten Tatverdächtigen 
 und der polizeilich registrierten Opfer 2005
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Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung	(Stand:	31.	Dezember	2004)	und	Polizeiliche	Kriminalstatistik.

In	der	Opferstatistik,	die	vornehmlich	Gewalthandlungen	betrifft,	 sind	die	 jungen	Menschen	aller-

dings	noch	stärker	überrepräsentiert	als	in	der	Tätergruppe.	So	liegt	der	Anteil	der	unter	21-Jährigen	

an	den	Opfern	der	hier	erfassten	Delikte	bei	etwa	33	%	und	ist	somit	zwölf	Prozentpunkte	höher	als	ihr	

Anteil	an	der	Wohnbevölkerung	(21	%).

Eine	 in	 Baden-Württemberg	 im	 Jahr	 2002	 durchgeführte	 genauere	 Analyse	 der	 Täter-Opfer-Kons-

tellationen	 der	 verschiedenen	 Altersgruppen	 auf	 Basis	 polizeilicher	 Einzeldatensätze	 bestätigt	 für	

Gewaltdelikte,	dass	junge	Menschen	als	Opfer	–	insbesondere	älterer	Täter	–	besonders	betroffen	sind.54	

Als	Täter	betreffen	die	 jungen	Menschen	hingegen	 insbesondere	Gleichaltrige.	Bei	den	 14-	bis	unter	

21-jährigen	 Opfern	 stammten	 57	%	 der	 Täter	 aus	 derselben	 Altersgruppe,	 40	%	 waren	 älter.	 Bei	 den	

erwachsenen	Opfern	zwischen	21	und	unter	40	Jahren	waren	61	%	der	Täter	aus	derselben	Altersgruppe,	

lediglich	17	%	waren	jünger,	d.	h.	unter	21	Jahre.	Bei	den	über	40-Jährigen	waren	sogar	nur	11	%	der	Täter	

unter	21	Jahren.	

Dieser	 Befund,	 dass	Delikte	 junger	 Tatverdächtiger	 sich	weit	 überwiegend	gegen	gleichaltrige	Opfer	

richten,	wurde	auch	in	anderen	Studien	bestätigt.55	Eine	Analyse	von	Einzeldatensätzen	der	PKS	in	Nord-

rhein-Westfalen	kam	für	Raub	und	Körperverletzung	ebenfalls	zu	dieser	Feststellung.	Allerdings	rich-

teten	sich	die	Taten	der	relativ	kleinen	Gruppe	der	mehrfach	tatverdächtigen	strafunmündigen	Kinder	

etwas	häufiger	gegen	ältere	Opfer,	als	das	für	die	nicht	mehrfach	registrierten	Kinder	festzustellen	war.	

In	der	 Summe	kann	 jedoch	als	gesichert	betrachtet	werden,	dass	Kinder	und	 Jugendliche	bedeutend	

häufiger	Opfer	der	Gewalt	Erwachsener	werden,	als	dass	sie	Täter	sind.	Dies	ist	besonders	deutlich,	wenn	

man	die	Erkenntnisse	aus	Dunkelfeldstudien	einbezieht,	wonach	 jüngere	Menschen	 insbesondere	 im	

54	 Vgl.	dazu	heinz, w.,	2003.
55	 Vgl.	höFer, s.,	2000;	elsner, e.	u.	a.,	1998;	lAndesKriminAlAmt nordrhein-westFAlen	(Hg.),	2005.
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familiären	Bereich	erheblich	häufiger	Opfer	der	Gewalt	von	Erwachsenen	(hier	Eltern)	werden,	als	das	

mit	Blick	auf	die	Viktimisierung	durch	Gleichaltrige	im	öffentlichen	Raum	der	Fall	ist.56	

Eine	genauere	Analyse	der	Struktur	der	polizeilich	registrierten	Kriminalität	–	der	unterschiedlichen	

Anteile	verschiedener	Arten	des	Tatverdachts	 für	die	einzelnen	Altersgruppen	–	macht	weiter	deut-

lich,	dass	sich	die	im	Hellfeld	registrierte	Kriminalität	junger	Menschen	in	mehrfacher	Hinsicht	quali-

tativ	von	jener	der	Erwachsenen	und	älteren	Menschen	unterscheidet.	

Dominieren	 bei	 den	 Kindern	 noch	 bagatellhafte	 Eigentumsdelikte	 das	 Geschehen	 bei	 weitem,	 so	

treten	im	Jugendalter	vermehrt	Körperverletzungs-	sowie	–	im	Vergleich	zur	Kinderdelinquenz	gra-

vierendere	 –	 Eigentumsdelikte	 hinzu.	 Im	 Heranwachsendenalter	 gewinnt	 die	 Drogendelinquenz	

an	 Bedeutung,	 die	 ab	 etwa	 25	 Jahren	 dann	 allmählich	 zurückgeht.	 In	 finanzieller	Hinsicht	 beson-

ders	gravierende	Vermögens-	und	Fälschungsdelikte	 sowie	besonders	 schwerwiegende	Formen	der	

Gewalt	 (vor	allem	Tötungsdelikte)	gewinnen	 im	Erwachsenenalter	erst	eine	höhere	Bedeutung.	Als	

Muster	lässt	sich	für	das	Hellfeld	festhalten:	Je	jünger	die	Tatverdächtigen,	desto	höher	ist	der	Anteil	

der	als	leicht	zu	bezeichnenden	Delinquenz.57

56	 Vgl.	dazu	wilmers, n.	u.	a.,	2002.
57	 heinz, w.	und	G. spiess,	2005	kommen	zu	dem	Ergebnis,	dass	im	Hellfeld	74	%	der	Kinderdelinquenz,	62	%	der	Jugenddelin-

quenz,	48	%	der	Delinquenz	Heranwachsender	und	44	%	der	Delinquenz	Jungerwachsener	(21–25	Jahre)	zum	Bereich	der	

leichten	Delinquenz	gehören	(leichte	und	fahrlässige	Körperverletzung,	Ladendiebstahl,	Erschleichen	von	Leistungen,	

Beleidigung,	Sachbeschädigung).

Schaubild �.�-�: Täter-Opfer-Altersbeziehung bei Opferdelikten: Sonderauswertung der 
Einzeldatensätze der PKS Baden-Württemberg �00�

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Schaubild 4.1-2: Täter-Opfer-Altersbeziehung bei Opferdelikten: Sonderauswertung der
 Einzeldatensätze der PKS Baden-Württemberg 2002
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Datenquelle:	 Heinz,	W.,	2003.
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Schaubild �.�-�: Anteile unterschiedlicher Formen der polizeilich registrierten Kriminalität 
in verschiedenen Altersstufen im Jahr �00�
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Schaubild 4.1-3: Anteile unterschiedlicher Formen der polizeilich registrierten Kriminalität  
 in verschiedenen Altersstufen im Jahr 2005 

Altersgruppe bis unter ... Jahren 

Sonstiges 

Sachbeschädigung, Leistungserschleichung, 
einfacher Diebstahl 

schwerer Diebstahl, Raub, Erpressung

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik; HEINZ, W., 2005c, S. 11. 

Drogendelikte

Körperverletzung

Vermögens- und Fälschung (ohne Leistungserschleichung)

Straftaten gg. Leben, sex. Selbstbestimmung und pers. Freiheiten)

Datenquelle: Polizeiliche	Kriminalstatistik; Heinz,	W.,	2005c,	S.	11.

Tabelle �.�-�: Tatverdächtige verschiedener Deliktbereiche nach Altersgruppe �00�

Kinder Jugendliche Heranwachsende

n TVBZ %	an	
TV	der	
Alters	
gruppe

n TVBZ %	an	
TV	der	
Alters	
gruppe

n TVBZ %	an	TV	
der	Alters	

gruppe

einf.	Diebstahl 54.623 498,4 53,0	% 100.196 2.589,9 35,2	% 48.159 1.706,6 19,5	%

			Ladendiebstahl 44.103 402,4 42,8	% 63.915 1.652,1 22,5	% 24.469 867,1 9,9	%

schw.	Diebstahl 6.768 61,8 6,6	% 30.562 790,0 10,7	% 20.677 732,7 8,4	%

Betrugsdelikte 3.197 29,2 3,1	% 30.148 779,3 10,6	% 52.261 1.851,9 21,1	%

			Leistungserschleichung 1.577 14,4 1,5	% 18.049 466,5 6,3	% 24.502 868,3 9,9	%

einf.	Körperverletzung 9.657 88,1 9,4	% 35.278 911,9 12,4	% 30.613 1.084,8 12,4	%

Sachbeschädigung 18.175 165,8 17,6	% 46.055 1.190,5 16,2	% 27.245 965,5 11,0	%

Gewaltdelikte 10.260 93,6 9,9	% 43.719 1.130,1 15,4	% 34.735 1.230,9 14,0	%

			Raubdelikte 1.989 18,1 1,9	% 10.840 280,2 3,8	% 7.221 255,9 2,9	%

			gef./schw.	Körperverl. 8.488 77,4 8,2	% 34.215 884,4 12,0	% 27.823 985,9 11,2	%

			Vergewaltigung 72 0,7 0,1	% 720 18,6 0,3	% 691 24,5 0,3	%

			Tötungsdelikte 13 0,1 0,0	% 185 4,8 0,1	% 277 9,8 0,1	%

Erpressung 570 5,2 0,6	% 1.341 34,7 0,5	% 584 20,7 0,2	%

Drogendelikte 1.171 10,7 1,1	% 30.169 779,8 10,6	% 49.414 1.751,0 20,0	%

			Handel 143 1,3 0,1	% 6.132 158,5 2,2	% 12.652 448,3 5,1	%

			allg.	Verstöße 1.031 9,4 1,0	% 24.988 645,9 8,8	% 37.676 1.335,1 15,2	%

Tatverdächtige	insgesamt 103.124 940,9 100,0	% 284.450 7.352,6 100,0	% 247.450 8.768,7 100,0	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik	2005.
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Recht	deutlich	ist	das	auch	in	obiger	Tabelle	zu	erkennen:	Der	einfache	Diebstahl	(vor	allem	in	Form	des	Laden-

diebstahls)	verliert	mit	zunehmendem	Alter	quantitativ	an	Bedeutung,	während	umgekehrt	die	Betrugsde-

likte	ansteigen;	auch	die	Drogendelinquenz	steigt	im	Übergang	zum	Heranwachsendenalter	deutlich.58

Bei	 einem	großen	Teil	 der	polizeilich	ermittelten	Tatverdächtigen	kommt	es	 im	weiteren	Gang	des	

Verfahrens	nicht	zu	einer	rechtskräftigen	Verurteilung.	Dies	 ist	zum	einen	darauf	zurückzuführen,	

dass	sich	der	Tatverdacht	nicht	bestätigt	(§	170	II	StPO),	sowie	zum	anderen	darauf,	dass	aus	Opportu-

nitätserwägungen,	insbesondere	bei	bagatellhaften	Vergehen	und	einer	geringen	Schuld,	das	Verfah-

ren	nicht	weitergeführt	wird.59	Insbesondere	bei	Jugendlichen,	bei	denen	die	Anteile	weniger	gravie-

render	Delikte	besonders	hoch	sind,	werden	mehr	als	60	%	der	Vorfälle	ausgefiltert,	was	insgesamt	zur	

Folge	hat,	dass	es	in	der	Mehrzahl	der	Fälle	nicht	zu	einem	formellen	Urteilsspruch	kommt.	

Schaubild �.�-�: Polizeilich registrierte Tatverdächtige (T�BZ) und �erurteilte (�BZ) und 
Relation T�BZ zu �BZ nach Altersgruppe, alte Länder �00�

Datenquelle: GREVE, W. u. a., 1996, S. 61. 

Schaubild 4.1-4: Polizeilich registrierte Tatverdächtige (TVBZ) und Verurteilte (VBZ) und 
 Relation TVBZ zu VBZ nach Altersgruppe: alte Länder 2004 
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Datenquelle:		 Strafverfolgungsstatistik	und	Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Das	Verhältnis	der	polizeilich	registrierten	Tatverdächtigen	zu	den	rechtskräftig	Verurteilten	eines	

Jahres	kann	als	ein	erster,	näherungsweiser	 Indikator60	qualitativer	Unterschiede	des	 strafrechtlich	

58	 Die	im	Folgenden	dargestellten	bevölkerungsspezifischen	Kriminalitätsbelastungszahlen	beziehen	die	Nichtdeutschen	

mit	ein.	Insofern	weichen	sie	von	den	in	der	PKS	veröffentlichten	TVBZ	sowie	den	in	der	Strafverfolgungsstatistik	veröf-

fentlichten	VBZ	ab	(siehe	hierzu	Kapitel	3.1).
59	 Im	Erwachsenenbereich	sind	hier	die	Regelungen	der	§§	153	 ff	StPO	relevant.	 Im	 Jugendbereich	sind	die	Einstellungs-

möglichkeiten	der	§§	45,	47	JGG	von	Bedeutung,	die	es	gestatten,	ohne	eine	formelles	Urteil	das	Verfahren	zu	beenden.
60	 Aufgrund	der	Tatsache,	dass	sich	Zählweise	und	Bezugszeiträume	von	Strafverfolgungs-	und	Polizeilicher	Kriminalsta-

tistik	unterscheiden,	handelt	es	 sich	nicht	um	einen	exakten	 Indikator	der	relativen	Verurteilungswahrscheinlichkeit	

auf	Individualebene.



Kinder und Jugendliche als Täter und Opfer���

relevanten	Geschehens	 in	den	Altersgruppen	angesehen	werden.	Die	Rate	der	auf	die	 registrierten	

Tatverdächtigen	des	Jahres	relativierten	Anzahl	der	Verurteilten	des	Jahres	2004	betrug	bei	Jugend-

lichen	in	den	alten	Bundesländern	20,7	%,	bei	den	Heranwachsenden	30,2	%	und	bei	den	Jungerwach-

senen	41,2	%.	Erst	bei	den	älteren	Menschen	ab	60	Jahre,	bei	denen	ebenfalls	leichtere	Delikte	wieder	

stärker	in	den	Vordergrund	treten,	wird	die	Quote	der	Jugendlichen	unterschritten.61

Diese	altersspezifischen	Bewertungsunterschiede	auf	justizieller	Ebene	weisen	auf	ein	in	qualitativer	

Hinsicht	anderes	 Spektrum	der	Delinquenz	 junger	Menschen	 in	Relation	 zu	dem	der	Erwachsenen	

hin.	Weiter	findet	sich	bei	den	rechtskräftig	Verurteilten	eine	Verschiebung	der	Altersspitze	in	Rich-

tung	auf	die	Jungerwachsenen,	während	bei	den	Tatverdächtigen	die	höchste	Belastung	–	ohne	Diffe-

renzierung	nach	Deliktsarten	–	bei	den	Jugendlichen	zu	erkennen	ist.

4.1.1.1 Geschlechtsbezogene Unterschiede
In	allen	kriminologischen	Studien	zeigt	sich	seit	Jahrzehnten	eine	höhere	Delinquenzbelastung	von	

Männern	gegenüber	Frauen.62	Dieser	geschlechtsbezogene	Unterschied	 ist	 in	verschiedenen	Delikt-

bereichen	der	registrierten	Kriminalität	unterschiedlich	ausgeprägt	und	wächst	mit	zunehmendem	

Alter.	Während	bei	Bagatelldelikten	(vor	allem	bei	Leistungserschleichungen	sowie	Ladendiebstahl)	

im	 Kindesalter	 das	 Verhältnis	 von	 Mädchen	 zu	 Jungen	 fast	 ausgeglichen	 ist,	 findet	 sich	 mit	 wach-

sendem	Alter	ein	größer	werdender	Unterschied.	Bei	Gewaltdelikten	sind	jedoch	schon	im	Kindesalter	

erhebliche	Differenzen	in	der	PKS	zwischen	Mädchen	und	Jungen	festzustellen,	die	mit	zunehmendem	

Alter	noch	stärker	zunehmen	(vgl.	Tabelle	4.1-2).

Auch	in	jüngeren	Dunkelfeldstudien	werden	die	geringeren	Delinquenzraten	von	weiblichen	Jugend-

lichen	 regelmäßig	 bestätigt.63	 Hier	 fallen	 allerdings	 geschlechtsbezogene	 Unterschiede	 selbstbe-

richteter	 Delinquenz	 niedriger	 aus	 als	 in	 der	 Polizeilichen	 Kriminalstatistik.64	 Ähnliche	 Befunde	

einer	etwas	geringeren	Rate	polizeilicher	Auffälligkeit	weiblicher	Delinquenter	finden	sich	auch	bei	

Studierendenbefragungen.65	 Zum	 Teil	 ist	 das	 darauf	 zurückzuführen,	 dass	 die	Wahrscheinlichkeit	

einer	polizeilichen	Registrierung	bei	gleicher	Deliktsbelastung	für	weibliche	 Jugendliche	niedriger	

ausfällt.	Der	Grund	liegt	darin,	dass	bei	weiblichen	Jugendlichen	Untersuchungsergebnissen	zufolge	

soziale	 Kompetenzen	 zur	 informellen	 Regulierung	 von	 Konflikten	 stärker	 ausgeprägt	 sind	 als	 bei	

ihren	männlichen	Altersgenossen.66	

In	der	untenstehenden	Grafik	werden	aus	einer	2004	in	vier	niedersächsischen	Städten	und	Gemeinden	

durchgeführten	Dunkelfeldbefragung	bei	Jugendlichen	der	9.	Klassenstufen	die	ermittelten	Raten	selbst-

berichteter	Delinquenz	bezogen	auf	den	gesamten	Lebenszeitraum	sowie	bezogen	auf	die	letzten	zwölf	

Monate	wiedergegeben.67	Es	erweist	sich,	dass,	–	bezogen	auf	die	Lebenszeit	–	die	Delinquenz	Jugendlicher,	

61	 Die	neuen	 Länder	 können	hier	noch	nicht	 berücksichtigt	werden,	 da	nach	wie	 vor	 entsprechende	 Informationen	 aus	

Sachsen-Anhalt	 fehlen.	 Für	 Sachsen,	Thüringen,	Mecklenburg-Vorpommern	und	Brandenburg	wurden	die	 Informati-

onen	nur	nachrichtlich	mitgeteilt	und	nicht	weiter	ausdifferenziert.	
62	 Vgl.	z.	B.	heinz, w.,	2002a;	lösel, F.	und	t. Bliesener,	2003;	scheithAuer, h.,	2003;	petermAnn, F.,	2005.
63	 Vgl.	dünKel, F. und B. GenG,	2003a;	lösel, F.	und	t. Bliesener,	2003;	pFeiFFer, c.,	2005;	Boers, K.	und	J. reinecKe,	2004b;	Brett-

Feld, K.	u.	a.,	2005a;	wetzstein, t.	u.	a.,	2005;	Fuchs, m.	u.	a.,	2005,	S.	86;	Boers, K.	u.	a.,	2006,	Schaubilder	2	und	3.
64	 Vgl.	BrettFeld, K.	und	p. wetzels,	2003b;	2004;	sessAr, K.,	1997a.
65	 Vgl.	Kreuzer, A.	u.	a.,	 1993;	 für	aktuelle	Befunde	siehe	 (http://wi.uni-giessen.de/wps/fb01/dl/showfile/kreuzer/470/delin-

quenzbefragung_02_03.pdf).
66	 Vgl.	BrettFeld, K.	und	p. wetzels,	2003b.
67	 Vgl.	BrettFeld, K.	u.	a.,	2005a.
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wie	sich	auch	in	anderen	Studien	gezeigt	hat68,	als	statistisch	normal	zu	bezeichnen	ist.	Andererseits	ist	die	

Begehung	schwerwiegenderer	Delikte	relativ	selten	und	insofern	nicht	mehr	statistisch	normal.	

Tabelle �.�-�: Tatverdächtige verschiedener Deliktbereiche nach Altersgruppe und Geschlecht 
�00�

Kinder (unter �� J.) Jugendliche Heranwachsende

männ-
lich

weiblich m:w männ-
lich

weiblich m:w männ-
lich

weiblich m:w

einf.	Diebstahl 609,8 381,1 1,6:1 3.211,2 1.934,1 1,7:1 2.477,7 900,5 2,8:1

			Ladendiebstahl 463,0 338,6 1,4:1 1.715,1 1.585,6 1,1:1 1.109,2 614,0 1,8:1

schw.	Diebstahl 103,1 18,2 5,6:1 1.403,5 142,3 9,9:1 1.331,9 106,3 12,5:1

Betrugsdelikte 34,7 23,3 1,5:1 940,2 609,4 1,5:1 2.451,0 1.225,7 2,0:1

			Leistungserschleichung 15,7 13,0 1,2:1 558,4 369,5 1,5:1 1.207,1 514,0 2,3:1

einf.	Körperverletzung 137,4 36,2 3,8:1 1.387,8 409,4 3,4:1 1.818,2 318,1 5,7:1

Sachbeschädigung 278,7 47,0 5,9:1 2.077,9 253,6 8,2:1 1.755,4 139,7 12,6:1

Gewaltdelikte 149,1 35,1 4,2:1 1.843,0 377,4 4,9:1 2.209,6 207,7 10,6:1

			Raubdelikte 30,6 5,0 6,1:1 487,4 61,5 7,9:1 472,4 29,5 16,0:1

			gef./schw.	Körperverletzung 122,0 30,6 4,0:1 1.414,8 324,5 4,4:1 1.758,7 178,2 9,9:1

			Vergewaltigung 1,2 0,1 8,8:1 35,5 0,8 44,5:1 47,6 0,4 131,2:1

			Tötungsdelikte 0,2 0,1 2,1:1 7,7 1,8 4,4:1 17,1 2,2 7,9:1

Erpressung 8,4 1,9 4,5:1 58,7 9,2 6,4:1 36,1 4,6 7,9:1

Drogendelikte 15,9 5,2 3,1:1 1.296,0 234,9 5,5:1 3.063,8 378,7 8,1:1

			Handel 2,1 0,4 4,7:1 278,8 31,5 8,8:1 794,5 86,5 9,2:1

			allg.	Verstöße 13,8 4,8 2,9:1 1.062,9 205,6 5,2:1 2.335,8 289,0 8,1:1

Tatverdächtige	insgesamt 1.301,5 561,1 2,3:1 10.494,0 4.036,2 2,6:1 13.665,1 3.650,2 3,7:1

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Für	Bagatelldelikte	wie	Schwarzfahren	und	Ladendiebstahl	weisen	die	Relationen	von	männlichen	zu	

weiblichen	Jugendlichen	noch	am	ehesten	eine	Ähnlichkeit	mit	polizeilichen	Daten	auf.	Dies	gilt	aber	

nicht	mehr	für	die	Drogendelikte,	wo	die	Täterraten	der	männlichen	Jugendlichen	nur	etwa	1,5-fach	

gegenüber	den	Mädchen	erhöht	sind,	in	der	PKS	hingegen	um	den	Faktor	5,1.	Ähnlich	bei	den	Körper-

verletzungsdelikten,	hier	 liegen	die	Täterraten	männlicher	 Jugendlicher	 im	Hellfeld	der	Polizei	bei	

etwa	dem	3,5-fachen,	im	Dunkelfeld	hingegen	etwa	bei	einem	Faktor	von	2,4.

4.1.1.2 Das Dunkelfeld und die Registrierungswahrscheinlichkeit
Ein	erheblicher	Anteil	der	von	Jugendlichen	begangenen	Delikte	kommt	nicht	zur	Kenntnis	der	Strafver-

folgungsbehörden.	Wie	AlBrecht	auf	Grundlage	von	Daten	aus	Erhebungen	in	Bielefeld	und	Münster	von	

Anfang	der	1990er	Jahre69	bereits	zeigen	konnte,	bedeutet	das	nicht,	dass	andere	Instanzen	außerhalb	

der	Strafverfolgung	davon	keine	Kenntnis	erhielten.	Nur	etwa	ein	Viertel	der	delinquenten	Verhaltens-

weisen	Jugendlicher	wurde	anderen	Personen	(abgesehen	von	Opfern)	gar	nicht	bekannt.	Etwa	50	%	der	

Delinquenz	gelangte	ausschließlich	zur	Kenntnis	von	Personen	aus	dem	Bereich	der	informellen	Sozial-

kontrolle,	als	solche	waren	Eltern	und	Freunde	zu	nennen.	Weitere	6	%	wurden	auch	Lehrern	oder	Vorge-

setzten	bekannt,	gingen	also	allmählich	in	den	Bereich	der	formellen	Sozialkontrolle	über,	während	nur	

etwa	7	%	der	Delinquenz	der	Jugendlichen	in	den	Bereich	der	strafrechtlichen	Sozialkontrolle	gerieten.	

68	 Vgl.	rAithel, J.,	2004;	Boers, K.	und	J. reinecKe,	2004b;	lösel, F.	und	t. Bliesener,	2003,	S.	46	ff.
69	 Vgl.	AlBrecht, G.,	2003;	s.	a.	AlBrecht, G.	und	c.-w. howe,	1992.
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Die	Reichweite	der	Kenntnisnahme	von	jugendlicher	Delinquenz	hing	dabei	nicht	nur	mit	dem	Delikt,	

sondern	auch	mit	sozialstrukturellen	Merkmalen	der	Jugendlichen	zusammen.	

Schaubild �.�-�: Selbstberichtete Delinquenz in verschiedenen Deliktbereichen: 
Dunkelfeldbefragung von Jugendlichen aus vier niedersächsischen Städten 
und Kommunen �00�

Datenquelle: BRETTFELD, K. u. a., 2005a; Erhebungen aus Hannover, Friesland, Delmenhorst und Osnabrück;  
 Stichprobengröße N=4567; Jugendliche aus 9. Jahrgangsstufen. 

Schaubild 4.1-5:  Selbstberichtete Delinquenz in verschiedenen Deliktbereichen:  
 Dunkelfeldbefragung von Jugendlichen aus vier niedersächsischen Städten 
 und Kommunen 2004 
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Datenquelle:		 Brettfeld, K. u.	a.,	2005a;	Erhebungen	aus	Hannover,	Friesland,	Delmenhorst	und	Osnabrück;	Stichprobengröße	
N=4567;	Jugendliche	aus	9.	Jahrgangsstufen.

Dies	bestätigen	auch	aktuellere	Studien	von	mAnsel	sowie	von	BrettFeld	und	wetzels.70	Sozial	benachtei-

ligte	Jugendliche	sowie	Jugendliche	mit	geringerer	schulischer	Bildung	haben	bei	gleichartiger	Delin-

quenzbelastung	eine	deutlich	erhöhte	Wahrscheinlichkeit,	wegen	ihrer	Taten	in	Kontakt	zur	Polizei	zu	

kommen.71	In	diesem	Sinne	erwies	sich	die	strafrechtliche	Kontrolle	als	sozial	selektiv.	Je	schlechter	die	

soziale	Lage	junger	Menschen,	desto	geringer	sind	ihre	Fähigkeiten	sowie	die	Chancen	ihres	sozialen	

Umfeldes	zu	vermeiden,	dass	es	zu	einer	polizeilichen	Registrierung	kommt.	Insoweit	werden	gerade	

jene,	die	 sozial	benachteiligt	 sind,	 in	erhöhtem	Maße	 formeller	 sozialer	Kontrolle	ausgesetzt.72	oBer-

70	 Vgl.	mAnsel, J.,	2001;	BrettFeld & wetzels,	2003.
71	 Vgl.	BrettFeld, K.	und	p. wetzels,	2003b.
72	 Vgl.	mAnsel, J.	und	J. rAithel,	2003,	S.	11	ff.
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wittler	und	Köllisch	konnten	im	Einklang	damit	zeigen,	dass	die	Registrierungswahrscheinlichkeit	in	

städtischen	Gebieten	deutlich	größer	ist	als	die	Divergenzen	der	Inzidenz	kriminellen	Verhaltens	auf	

Basis	 von	 Dunkelfelddaten	 erwarten	 lassen	 würden,	 was	 mit	 stärkeren	 sozialen	 Benachteiligungen	

und	geringeren	informellen	Bindungen	der	Jugendlichen	in	städtischen	Agglomerationen	im	Zusam-

menhang	steht.	73

Insgesamt	ist	die	Wahrscheinlichkeit	von	Polizeikontakten	selten.	Die	Quote	derer,	die	im	Jugendalter	

mit	der	Polizei	wegen	selbst	begangener	Straftaten	in	Kontakt	kommen,	liegt	nach	den	vorliegenden	

deutschen	Studien	zwischen	10	%	und	30	%.	Neuere	Erhebungen	des	Jahres	2004	aus	Befragungen	in	

Niedersachsen	bestätigen	dies.	In	der	folgenden	tabellarischen	Übersicht	ist	die	Intensität	der	Delin-

quenz,	 gemessen	über	 die	 Breite	 der	 deliktischen	Verhaltensweisen	 (als	 Versatilität	 bezeichnet),	 in	

Bezug	gesetzt	zur	Quote	der	Personen	mit	mindestens	einem	Polizeikontakt	wegen	einer	Straftat.74	

In	diesen	regional	repräsentativen	Erhebungen	waren	81,4	%	der	Jugendlichen	irgendwann	im	Laufe	

ihres	bisherigen	Lebens	nach	eigenen	Angaben	delinquent.	23,5	%	aller	Jugendlichen	hatten	im	Ver-

lauf	ihres	Lebens	wegen	einer	von	ihnen	begangenen	Straftat	einen	Polizeikontakt.	Bezogen	auf	die	

delinquenten	 Jugendlichen	 liegt	diese	 Lebenszeitrate	 eines	Polizeikontaktes	wegen	Delinquenz	bei	

28,6	%.	Diese	Quote	 steigt	 systematisch	mit	der	Breite	 (Versatilität)	des	deliktischen	Verhaltens	 (von	

7,4	%	bis	72,7	%).	Im	Verlauf	eines	zwölfmonatigen	Zeitraumes	waren	68,4	%	der	Jugendlichen	mit	delin-

quentem	Verhalten	aktiv.	Nur	12,1	%	aller	Jugendlichen	hatten	in	diesem	einjährigen	Zeitraum	jedoch	

wegen	einer	Straftat	einen	Polizeikontakt.75

Tabelle �.�-�: �ersatilität der Delinquenz im Lebenszeitraum und Polizeikontakt bei 
Jugendlichen, Dunkelfeldbefragung von Jugendlichen �00�

Lebenszeit letzte zwölf Monate

Versatilität	
(Anzahl	unterschied
licher	Deliktsarten		
je	Täter)

gültige	
n

%	aller	
Befragten	

mit	gültigen	
Angaben

Quote	der	
Personen	mit	
Polizeikontakt	
wegen	Straftat

gültige	
n

%	aller	
Befragten	

mit	gültigen	
Angaben

Quote	der	
Personen	mit	
Polizeikontakt	
wegen	Straftat

0	(nicht	delinquent) 762 17,6	% 0,0	% 1.352 31,6	% 0,0	%

1 1.058 24,5	% 7,4	% 1.272 29,8	% 7,2	%

2 847 19,6	% 19,6	% 657 15,4	% 12,8	%

3 528 12,2	% 26,9	% 369 8,6	% 16,0	%

4 381 8,8	% 38,1	% 221 5,2	% 30,8	%

5 253 5,9	% 51,4	% 154 3,6	% 37,0	%

6	und	mehr 490 11,3	% 72,7	% 249 5,8	% 63,9	%

Total 4.319 100	% 23,5	% 4.274 100	% 12,1	%

Datenquelle:	 Brettfeld, K. u.	a.,	2005a.

73	 Vgl.	oBerwittler, d.	und	t. Köllisch,	2003.
74	 Zur	Bestimmung	der	Intensität	des	deliktischen	Verhaltens	wurde	auf	die	so	genannte	Versatilität	zurückgegriffen.	Dabei	

handelt	es	sich	um	ein	Maß,	das	angibt,	wie	viele	verschiedene	Arten	von	Delikten	(hier	aus	einer	Liste	von	13	möglichen	

Delikten)	eine	Person	begangen	hat.	Dieses	Maß	wird	nicht	so	stark	von	Extremwerten	sowie	Schätzfehlern	beeinflusst	

wie	die	Inzidenz	(Anzahl	der	Delikte	in	einem	gegebenen	Referenzzeitraum),	die	insbesondere	bei	hoher	Deliktsfrequenz	

einen	hohen	Messfehler	aufweist.
75	 Damit	 liegt	diese	Quote	der	 Polizeikontakte	 etwas	höher	 als	 in	 Studien	des	 Jahres	 2000.	 So	waren	 in	 Erhebungen	des	

Jahres	2000	 insgesamt	85	%	der	 Jugendlichen	 irgendwann	 in	 ihrem	bisherigen	Leben	delinquent,	 aber	 lediglich	 17,6	%	

(das	sind	20,5	%	der	Delinquenten)	hatten	wegen	einer	Straftat	auch	Kontakt	zur	Polizei	gehabt.	Vgl.	BrettFeld, K.	und	p. 

wetzels,	2003b.
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 4.1.1.3 Der Einfluss sozialer Kontexte und Rahmenbedingungen
Deutsche	Dunkelfeldstudien	zeigen,	im	Einklang	mit	internationalen	Befunden,	dass	die	Delinquenz	

junger	Menschen	um	so	ausgeprägter	ist,	je	schlechter	die	soziale	Lage	ihrer	Familien,	je	geringer	ihre	

schulischen	Bildungschancen	und	je	schwächer	ausgeprägt	der	soziale	Zusammenhalt	der	Stadtteile	

ist,	in	denen	sie	leben.76	

Konsistent	 zeigt	 sich	 weiter,	 dass	 Jugendliche,	 die	 die	 Schule	 schwänzen,	 in	 erhöhtem	 Maße	 mit	

Delinquenz	auffallen.77	Dieser	korrelative	Befund	wurde	bereits	 im	1.	PSB	mitgeteilt.	Neuere	Studien	

bestätigen	 diesen	 Zusammenhang	 weiter.78	 Er	 besteht	 auch	 dann,	 wenn	 die	 Effekte	 einer	 Vielzahl	

individueller	und	schulischer	Faktoren	statistisch	kontrolliert	werden.79	Ob	allerdings	Schulschwän-

zen	auch	kausal	für	Delinquenz	ist,	ist	sehr	fraglich.80	Vorliegende	Befunde	sprechen	allerdings	dafür,	

dass	massives	Schulschwänzen	ein	Symptom	für	dahinterliegende	Entwicklungsauffälligkeiten	sein	

kann,	die	ihrerseits	–	sofern	nicht	interveniert	wird	–	in	der	Gefahr	stehen,	sich	zu	verfestigen	und	zu	

delinquenten	 Entwicklungen	 beizutragen.81	 Interventionsstudien,	 die	 Effekte	 von	Maßnahmen	 zur	

Prävention	von	Schulschwänzen	auf	den	Ebenen	von	Polizei,	Schule	und	Jugendhilfe	analysiert	haben,	

konnten	eine	deutliche	Reduzierung	des	Schwänzens	infolge	solcher	Maßnahmen	nachweisen.	Delin-

quenzreduzierende	Effekte	zeigten	sich	allerdings	kurzfristig	nur	für	Ladendiebstahl,	was	vermutlich	

auf	verminderte	Gelegenheiten	zurückzuführen	ist.82

Weiter	 findet	 sich	 ein	 Zusammenhang	 zwischen	 einem	 exzessiven,	 unkontrollierten	 Konsum	 von	

audiovisuellen	Medien	sowie	der	Nutzung	von	Video-	und	Computerspielen	einerseits	und	dem	Aus-

maß	an	Gewaltdelinquenz	andererseits.83	Dieser	Zusammenhang	bleibt	auch	multivariat,	nach	Kon-

trolle	sozialer	Rahmenbedingungen	der	Jugendlichen	und	ihrer	Familien,	nachweisbar.84

Der	 schon	vielfach	beschriebene	Zusammenhang	zwischen	der	Qualität	der	Eltern-Kind-Beziehung	

und	dem	Familienklima	zeigt	sich	 in	zahlreichen	Studien.85	 Insbesondere	die	Effekte	einer	Viktimi-

sierung	durch	Gewalt	im	innerfamiliären	Bereich	auf	die	aktive	Gewaltdelinquenz	junger	Menschen	

findet	sich	auch	in	den	neueren	Studien	wieder.86	In	einer	im	Jahr	2005	in	elf	Städten	und	Landkreisen	

durchgeführten	 Erhebung	 zeigte	 sich	dazu,	 dass	Viktimisierung	durch	 schwere	 Formen	 von	Züch-

tigung	 und	 Gewalt	 von	 9	%	 der	 Jugendlichen	 für	 den	 Zeitraum	 der	 letzten	 zwölf	 Monate	 berichtet	

wurde,	für	die	Zeit	der	Kindheit	berichteten	18	%	von	derartigen	Erfahrungen.	Diese	Opfer	elterlicher	

Gewalt	wiesen	deutlich	erhöhte	Täterraten	auf.87

Ein	zentrales	Merkmal	der	Delinquenz	junger	Menschen	ist	ferner	ihr	starker	Gruppenbezug.	Natio-

nale	wie	internationale	Forschungsarbeiten	zeigen,	dass	der	Anteil	der	aus	Gruppen	heraus	verübten	

76	 Vgl.	rAithel, J.,	2004;	oBerwittler, d.,	2003b;	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2006a;	2006b.
77	 Vgl.	BrettFeld, K.	u.	a.,	2003.
78	 Vgl.	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2006b.	
79	 Vgl.	Fuchs, m.	u.	a.,	2005,	S.	289	f.
80	 So	auch	schon	wilmers, n.	und	w. GreVe,	2002;	s.	a.	Fuchs, m.	u.	a.,	2005,	S.	283.
81	 Vgl.	lösel, F.	und	t. Bliesener,	2003,	S.	14	f.;	BrettFeld, K.	u.	a.,	2003,	Fuchs, m.	u.	a.,	2005.
82	 Vgl.	BrettFeld, K.	u.	a.,	2005a;	Deutliche	kriminalpräventive	Effekte	in	anderen	Deliktbereichen	wurden	von	den	Autoren	

schon	theoretisch	erst	nach	längerer	Zeit	der	erfolgreichen	Sicherung	des	Schulbesuchs	erwartet.
83	 pFeiFFer, c. u.	a.,	2006a;	2006b;	vgl.	dazu	auch	die	Äußerungen	des	Neurowissenschaftlers	spitzer, m.,	2006,	S.	37;	s.	a.	spit-

zer, m.,	2005.
84	 Vgl.	Fuchs, m.	u.	a.,	2005;	pFeiFFer, c. u.	a.,	2006b.
85	 Vgl.	lösel, F.	und	t. Bliesener,	2003,	S.	10	f.;	FArrinGton, d. p.	und	r. loeBer,	2001
86	 Vgl.	z.	B.	Fuchs, m.	u.	a.,	2005.
87	 pFeiFFer, c. u.	a.,	2006b.
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Straftaten	bei	jungen	Menschen	besonders	hoch	ist.	Er	liegt	zwischen	40	%	und	80	%.88	Aktuelle	deut-

sche	Dunkelfeldbefragungen	von	Schülern	stellen	dazu	fest,	dass	mehr	als	die	Hälfte	der	jugendlichen	

Opfer	von	Gewalttaten	angibt,	von	einer	Tätergruppe	Gleichaltriger	betroffen	gewesen	zu	sein.89	Der	

Anteil	der	Gewaltdelinquenz,	der	auf	Jugendliche	entfällt,	die	in	delinquenten	Gleichaltrigengruppen	

integriert	sind,	erweist	sich	regelmäßig	als	drastisch	überhöht.90	

Einer	der	besten	Prädiktoren	der	Delinquenz	junger	Menschen	ist	nach	internationalen	Befunden	die	

Anzahl	delinquenter	Freunde,	die	sie	haben.	Ergebnisse	von	Schülerbefragungen	aus	vier	niedersäch-

sischen	Kommunen	bestätigen	das:	Je	höher	die	Zahl	der	Freunde,	die	in	den	letzten	zwölf	Monaten	

eines	oder	mehrere	von	vier	Delikten	begangen	haben91,	desto	höher	sind	auch	die	Täterraten	selbst-

berichteter	Delinquenz	in	allen	Deliktskategorien.

Schaubild �.�-�: Anzahl delinquenter Freunde und Täterraten selbstberichteter Delinquenz, 
Dunkelfeldbefragungen in Niedersachsen �00�
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Datenquelle: BRETTFELD, K. u. a., 2005a; Erhebungen aus Hannover, Friesland, Delmenhorst und Osnabrück;  
 Stichprobengröße N=4567; Jugendliche aus 9. Jahrgangsstufen 

Schaubild 4.1-6: Anzahl delinquenter Freunde und Täterraten selbstberichteter Delinquenz, 
 Dunkelfeldbefragungen in Niedersachsen 2004 
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Datenquelle:		 Brettfeld, K.	u.	a.,	2005a;	Erhebungen	aus	Hannover,	Friesland,	Delmenhorst	und	Osnabrück;	Stichprobengröße	
N=4567;	Jugendliche	aus	9.	Jahrgangsstufen

Analysen	von	Daten	aus	Schülerbefragungen	aus	dem	Jahr	2005	zeigen	im	Einklang	damit,	dass	die	

Anzahl	delinquenter	Freunde	–	nach	dem	Geschlecht	–	die	am	stärksten	wirkende	Variable	in	einem	

multivariaten	Modell	der	Erklärung	von	selbstberichteter	Gewaltdelinquenz	ist.92

Eine	Reihe	von	Studien	zeigen	weiter,	dass	das	Schul-	und	Klassenklima,	die	didaktische	Qualität	des	

Unterrichts,	aber	auch	die	Qualität	der	Beziehung	zwischen	Schülerinnen	und	Schülern	einerseits	und	

den	Lehrkräften	andererseits	einen	Effekt	auf	die	Wahrscheinlichkeit	des	Auftretens	von	Gewalt	in	der	

88	 Vgl. thornBerry, t. p.	und	m. Krohn,	2003;	wArr, m.,	2002;	schwind, h.-d.,	2005,	S.	567.
89	 wetzels, p.	u.	a.,	2001;	wilmers, n.	u.	a.,	2002;	BAier, d.,	2005.
90	 Vgl.	BAier, d.	und	p. wetzels,	2006.
91	 Diese	Delikte	waren	Körperverletzung,	Raub,	Autoaufbruch	und	Drogendealen.
92	 Vgl.	BAier, d.	und	p. wetzels,	2006.	Während	nur	jeder	zwanzigste	Jugendliche	ohne	gewalttätige	Freunde	selbst	gewalt-

tätiges	Verhalten	in	den	letzten	zwölf	Monaten	gezeigt	hatte,	war	es	bei	jenen,	die	fünf	und	mehr	delinquente	Freunde	

besitzen,	jeder	zweite.	Siehe	dazu	auch	BAier, d.	u.	a.,	2006.
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Schule	haben.93	 Ein	deutlicher	Zusammenhang	besteht	auch	 zwischen	der	Wahrscheinlichkeit	 von	

Schulgewalt	einerseits	und	den	Reaktionen	der	nicht	in	Gewalthandlungen	unmittelbar	involvierten,	

beobachtenden	Mitschüler.94	Ergebnisse	einer	Studie	bei	Münchener	Klassen	der	fünften	und	sechs-

ten	Jahrgangsstufe	zeigen	dazu	deutliche	Kontexteffekte	der	Klasse,	die	über	individuelle	Merkmale	

hinaus	die	Verfestigung	bzw.	die	Veränderung	von	Täter-	und	Opferrollen	beeinflussen.	Danach	 ist	

die	Stabilität	des	so	genannten	Bullying	–	d.	h.	des	systematischen	Missbrauchs	sozialer	Macht	in	Form	

der	wiederholten	Gewalt	gegen	und	intentionaler	sozialer	Ausgrenzung	von	Mitschülern	–	in	hohem	

Maße	 von	dem	 sozialen	Rückhalt	 abhängig,	 den	Täter	 in	den	 jeweiligen	Klassen	erhalten.	 Insoweit	

geraten	neben	Tätern	und	Opfern	auch	die	Außenstehenden	in	der	Klasse,	ihre	Bewertung	von	Täter-	

und	Opferverhalten	ebenso	wie	ihr	Handeln	in	entsprechenden	Situationen	sowie	die	in	Klassen	beste-

henden	sozialen	Normen	in	den	Blick.	Die	Frage,	ob	eine	Schulklasse	als	soziale	Einheit	oder	Gruppe	

aggressives	Verhalten	duldet	oder	sogar	bestärkt,	entscheidet	wesentlich	mit	darüber,	ob	Opfer-	und	

Täterrollen	beibehalten	werden.95

4.1.1.4 Die Bedeutung von Migrationserfahrungen
Ein	 immer	 wieder	 diskutiertes	 Thema	 betrifft	 die	 Delinquenz	 von	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 aus	

Familien	mit	Migrationshintergrund.	In	den	verfügbaren	Hellfelddaten	für	Deutschland	finden	sich	

regelmäßig	 deutliche	 Überrepräsentationen	 junger	 Nichtdeutscher	 unter	 den	 registrierten	 Tatver-

dächtigen,	Verurteilten	und	Inhaftierten,	wenn	deren	Anteil	an	der	amtlich	erfassten	Bevölkerung	als	

Relativierungsbasis	zugrundegelegt	wird.96	

Die	Interpretation	dieser	Daten	des	Hellfeldes	 ist	allerdings	aus	zahlreichen	Gründen	sehr	proble-

matisch.	Neben	erheblichen	kriminalstatistischen	Verzerrungsfaktoren97	 ist	zu	beachten,	dass	die	

bundesweite	Kriminalstatistik	eine	Kategorisierung	anknüpfend	allein	an	die	Staatsangehörigkeit	

vornimmt,	womit	 die	 Frage	 eines	möglichen	Migrationshintergrundes	und	die	 Bedeutung	damit	

assoziierter	individueller	Entwicklungs-	sowie	sozialer	Lebensbedingungen	für	eine	große	Anzahl	

junger	Menschen,	die	 entweder	 als	 Spätaussiedler	 oder	 aber	 als	 Zuwanderer	der	 zweiten,	dritten	

oder	gar	vierten	Generation	die	deutsche	Staatsbürgerschaft	besitzen,	nicht	mehr	angemessen	ana-

lysierbar	sind.98	

Dunkelfeldstudien	bieten	die	Möglichkeit,	 nicht	nur	 eine	Relativierungsbasis	genau	bestimmen	 zu	

können,	sondern	auch	Indikatoren	der	sozialen	Lage	in	multivariaten	Analysen	umfassend	zu	berück-

sichtigen	 und	 Zuwanderer,	 die	 die	 deutsche	 Staatsbürgerschaft	 besitzen,	 als	 junge	 Menschen	 mit	

Migrationshintergrund	erkennbar	zu	machen	

Frühere	Dunkelfeldstudien	aus	den	1980er	Jahren	ergaben	dazu,	dass	sich	die	Kriminalitätsbelastung	

junger	Ausländer	nicht	von	jener	der	Deutschen	unterscheidet.99	Neuere	Studien	zeichnen	diesbezüg-

lich	ein	anderes,	allerdings	nicht	ganz	einheitliches	Bild:	So	findet	Boers	im	Rahmen	der	Duisburger	

93	 Vgl.	zum	Überblick	scheithAuer, h. u.	a.,	2003,	S.	83	ff.
94	 Vgl.	scheithAuer, h. u.	a.,	2003,	S.	86.
95	 schäFer, m.	und	m. Kulis,	2005.
96	 Vgl.	AlBrecht, h.-J.,	1997;	peiFFer, c.	und	i. delzer	,	1999;	reBmAnn, m.,	1998;	steFFen, w.,	1998;	wAlter, m.,	2001.
97	 Vgl.	heinz, w.,	2003	sowie	wAlter, m.,	2001;	zu	nennen	sind	hier	vor	allem	unterschiedliche	Altersstruktur,	unterschied-

liche	 Siedlungsweise,	 unterschiedliche	 Geschlechtsstruktur,	 Fehlen	 zuverlässiger	 Bevölkerungsdaten,	 Einbeziehung	

von	Tatverdächtigen,	die	nicht	als	Bewohner	gemeldet	bzw.	erfasst	sind,	und	Einbeziehung	von	Delikten,	die	nur	Auslän-

der	begehen	können.
98	 Vgl.	dazu	Kapitel	4.2;	s.	a. steFFen, w.,	1998.
99	 Vgl.	schumAnn, K. F.	u.	a.,	1987;	mAnsel, J.,	1990;	sutterer, p.	und	t. KArGer,	1994.
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Erhebungen	 der	 Münsteraner	 Längsschnittstudie	 bei	 männlichen	 türkischen	 Jugendlichen	 keinen	

signifikanten	Unterschied	der	Delinquenzbelastung	 in	 den	 7.,	 8.	 und	 9.	 Klassenstufen	 bezogen	 auf	

Gewaltdelikte,	bei	Eigentumsdelikten	sogar	 tendenziell	niedrigere	Raten	bei	den	 jungen	Zuwande-

rern.	Bei	den	weiblichen	Jugendlichen	sind	diese	Quoten	sogar	insgesamt	in	allen	Deliktbereichen	und	

Altersstufen	niedriger.	Er	schließt	daraus,	dass	„Jugendliche	mit	Migrationshintergrund	zumindest	in	

der	 besonders	 von	Einwanderung	geprägten	 Stadt	Duisburg	nicht	 in	 verstärktem	Maße	 kriminolo-

gisch	auffällig	sind“.100	schumAnn	und	Mitarbeiter	finden	ähnlich	in	ihrer	Bremer	Längsschnittstudie,	

dass	 die	 Gesamtprävalenzrate	 selbstberichteter	 Delinquenz	 bei	 Zuwanderern	 unter	 Hauptschulab-

solventen	niedriger	lag	als	in	der	deutschen	Vergleichsgruppe	und	sich	bei	Gewaltdelinquenz	keine	

Unterschiede	zeigten.101	

Regional	 repräsentative	 Querschnitterhebungen	 kommen	 demgegenüber	 in	 mehreren	 Städten	

wiederholt	zu	dem	Befund,	dass	sich	in	bestimmten	Deliktbereichen,	vor	allem	bei	der	Gewaltdelin-

quenz	–	auch	multivariat	–	eine	erhöhte	Belastung	vor	allem	männlicher	Zuwanderer,	allerdings	nur	

aus	bestimmten	national/ethnischen	Gruppen,	 zeigt.102	 So	 finden	 sich	 für	 junge	Männer	 türkischer	

Herkunft	 sowie	aus	dem	ehemaligen	 Jugoslawien	 signifikant	erhöhte	Raten	der	Gewaltdelinquenz,	

wohingegen	ihre	Belastung	mit	Eigentumsdelikten	nicht	in	dieser	Weise	erhöht	war.	Dies	galt	auch	

bei	 Berücksichtigung	 der	 Häufigkeit	 von	Delikten.103	 Im	Vergleich	 zu	 den	 polizeilichen	Daten	 sind	

Unterschiede	zwischen	Nichtdeutschen	und	Deutschen	im	Dunkelfeld	allerdings	etwas	geringer	aus-

geprägt.104

Erklärungen	 solcher	 erhöhter	Delinquenzbelastung	 finden	 sich	 zum	 einen	 in	 sozialen	 Benachteili-

gungen	 junger	Zuwanderer,	hier	 vor	 allem	 im	Bereich	der	 sozioökonomischen	Lage	 ihrer	 Familien	

sowie	ihrer	Bildungsoptionen.105	Zum	anderen	zeigt	sich,	dass	junge	Menschen	aus	Zuwandererfami-

lien	erheblich	häufiger	im	familiären	Nahraum	mit	Gewalt	konfrontiert	werden,	sowohl	in	Form	der	

Beobachtung	elterlicher	Partnergewalt	als	auch	in	der	Weise,	dass	sie	selbst	Opfer	elterlicher	Gewalt	

werden.106	

Als	 eine	 wichtige	 Einflussgröße	 wurden	 darüber	 hinaus	 Männlichkeits-	 und	 Ehrkonzepte	 identifi-

ziert.	 Ein	 überdurchschnittlicher	 Anteil	 der	 Jugendlichen	 aus	 Zuwandererfamilien	 demonstriert	

in	 dieser	 Hinsicht	 sehr	 traditionelle,	 mit	 Dominanzstreben	 und	 Gewaltlegitimation	 verbundene	

Männlichkeitskonzepte,	die	ihrerseits	einen	engen	Zusammenhang	mit	Gewalthandeln	aufweisen.107	

Interessant	 ist	 in	 diesem	 Zusammenhang	 weiter,	 dass	 derartige	 Männlichkeitskonzepte	 nicht	 für	

bestimmte	Zuwanderergruppen	spezifisch	sind,	sondern	auch	bei	stark	marginalisierten	deutschen	

Jugendlichen,	wie	sie	sich	vor	allem	in	den	unteren	Bildungsstufen	wie	Hauptschulen,	Förderschulen,	

100	 Vgl.	Boers, K.,	2005;	s.	a.	Boers, K.	u.	a.,	2006.
101	 Vgl.	Bundesministerium des innern und	Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	Erster	Periodischer	Sicherheitsbericht	2001,	S.	311.	

Es	fand	sich	in	dieser	Studie	aber	eine	selektiv	stärkere	Registrierung	jugendlicher	Zuwanderer.
102	 Vgl.	stroBl, r.	und	w. Kühnel,	2000;	wetzels, p.	u.	a.,	2001;	wilmers, n.	u.	a.,	2002;	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2006a;	2006b;	BrettFeld, 

K.	 u.	a.,	 2005a;	 lösel, F.	 und	 t. Bliesener,	 2003;	 eine	 zusammenfassende	 Betrachtung	 verschiedener	 Studien	 findet	 sich	

bei	nAplAVA, t.,	2003.	Aus	jüngerer	Zeit	kommen	Fuchs, m.	u.	a.,	2005,	S.	200	ff.	 für	Bayern	zu	einem	ähnlichen	Ergebnis,	

merken	aber	bei	der	Interpretation	der	auch	multivariat	signifikanten	Unterscheide	gleichwohl	einschränkend	an,	dass	

der	Erklärungswert	von	Staatsangehörigkeit	sowie	Migrationshintergrund	„für	die	Täterschaft	junger	Menschen	weniger	

entscheidend	sind	als	die	damit	verbundenen	sozialen	Voraussetzungen	und	Konsequenzen“	(Fuchs, m.	u.	a.,	2005,	S.207).
103	 enzmAnn, d.	u.	a.,	2003.
104	 Vgl.	lösel, F.	und	t. Bliesener,	2003;	BrettFeld, K.	und	p. wetzels,	2003b.	
105	 Vgl.	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2006b.
106	 Vgl.	BrettFeld, K.	und	p. wetzels,	2003b;	enzmAnn, d.	u.	a.,	2003.
107	 Vgl.	enzmAnn, d.	u.	a.,	2003;	windzio, m.,	2005;	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2006a;	2006b.
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aber	 auch	 in	 berufsvorbereitenden	 Schulklassen	 (BVJ/BGJ)	 finden,	 anzutreffen	 sind.	 Sie	 lassen	 sich	

interpretieren	 als	 eine	 Art	 Rekurs	 auf	 mit	 Stärke	 assoziierte	 Männlichkeitsideale	 unter	 den	 Bedin-

gungen	defizitärer	Anerkennung	durch	die	übrige	Gesellschaft.108	

Auffällig	ist	allerdings,	dass	nach	jüngsten	Studien	ein	unmittelbarer	Effekt	der	ethnischen	Herkunft	

auf	erhöhte	Belastungen	mit	Gewalt	bei	Kindern	 in	Grundschulklassen	nicht	nachzuweisen	 ist.	Auf	

Grundlage	von	Mehrebenenanalysen	konnte	eine	aktuelle	Untersuchung	zeigen,	dass	 auf	der	 Indi-

vidualebene	kein	Unterschied	der	Gewalt	zwischen	den	Kindern	aus	verschiedenen	Ethnien	in	der	4.	

Klassenstufe	besteht.109	Es	ließ	sich	allerdings	ein	Klasseneffekt	feststellen,	der	auf	die	Wirksamkeit	der	

ethnischen	Heterogenität	von	Klassen	und	damit	assoziierten	Konfliktpotenzialen	verweist:	Je	höher	

der	Anteil	ausländischer	Kinder	in	einer	Klasse,	desto	ausgeprägter	ist	die	dort	anzutreffende	Gewalt.	

Dieser	Kompositionseffekt,	der	gewisse	Ähnlichkeiten	mit	Kontexteffekten	hat,	die	schäFer	und	Kulis110	

für	die	normative	Haltung	der	Mitschüler	zu	Gewalt	finden	konnten,	verweist	möglicherweise	auf	die	

Relevanz	von	Intergruppenkonflikten.	Nicht	auszuschließen	ist	hier	aber	auch,	dass	spezifische	regi-

onale	Merkmale	der	Stadtteile,	 in	denen	Schulen	 liegen,	und	der	dort	vorzufindenden	Belastungen	

und	Konfliktlinien	sich	in	der	Schule	widerspiegeln	und	auch	dort	wirksam	werden.	Dies	könnte	auch	

ein	Erklärungsgrund	dafür	sein,	dass	gerade	Stichproben,	die	überwiegend	aus	Gebieten	mit	hohen	

Migrantenanteilen	stammen	(was	bei	der	Duisburger	Studie	von	Boers	et	al.	der	Fall	ist	und	auch	auf	

Hauptschüler,	wie	 in	der	Studie	von	schumAnn	et	al.	zutrifft),	keine	Diskrepanzen	zwischen	den	dort	

lebenden	einheimischen	und	den	jungen	Menschen	mit	Migrationshintergrund	finden.	Dies	verweist	

auf	das	Erfordernis,	künftig	die	Effekte	regionaler	Besonderheiten	im	Rahmen	von	Mehrebenenana-

lysen	verstärkt	in	den	Blick	zu	rücken	und	zu	kontrollieren.111

Eine	 besonders	 in	 den	 letzten	 Jahren	 stärker	 thematisierte	 Gruppe	 sind	 junge	 Spätaussiedler.	 Hier	

bereiten	 kriminalstatistische	 Aussagen	 über	 deren	 Kriminalität	 im	 Hellfeld	 besondere	 Probleme.	

Selbst	wenn,	wie	beispielsweise	 in	Bayern	und	Niedersachsen,	 tatverdächtige	 Spätaussiedler	 in	der	

PKS	gesondert	ausgewiesen	werden,	sind	Interpretationen	dieser	Daten	nur	begrenzt	möglich,	da	die	

für	 aussagekräftige	 bevölkerungsrelativierte	 Indikatoren	 benötigten	 Bevölkerungsdaten	 nicht	 zur	

Verfügung	stehen,	weil	(Spät)aussiedler	in	der	Bevölkerungsstatistik	als	Deutsche	geführt	werden.	Für	

diese	Gruppe	sind	nur	im	Wege	von	aufwändigen	Sonderauswertungen	überhaupt	Näherungswerte	

für	Bevölkerungszahlen	zu	ermitteln.	Die	darüber	ermittelten	Befunde	zum	Hellfeld	der	Aussiedler-

kriminalität	sind	uneinheitlich	und	divergieren	zwischen	verschiedenen	Bundesländern	sowie	Städ-

ten	und	Gemeinden.112	

Dunkelfeldstudien	 zeigen,	 sofern	 keine	 weiteren	 Binnendifferenzierungen	 vorgenommen	 werden,	

zunächst	 keine	 bedeutsamen	 Unterschiede	 der	 Delinquenzbelastung	 zwischen	 jugendlichen	 Spät-

aussiedlern	und	deutschen	Jugendlichen.113	Bei	einer	Differenzierung	nach	Geschlecht	finden	pFeiFFer	

und	 Mitarbeiter	 in	 einer	 aktuellen	 Studie	 allerdings	 höhere	 Raten	 aktiver	 Gewalt	 bei	 männlichen	

jugendlichen	Spätaussiedlern	im	Vergleich	zu	deutschen	Jugendlichen.114	Neben	erheblichen	Integra-

108	 Vgl.	enzmAnn, d.	u.	a.,	2003.
109	 Vgl.	BAier, d.	und	m. windzio,	2006.
110	 Vgl.	schäFer, m.	und	m. Kulis,	2005.
111	 Vgl.	dazu	oBerwittler, d.,	2003b.
112	 Vgl.	 Grundies, V.,	 2000;	 luFF, J.,	 2005,	 S.	12	 (http://www.polizei.bayern.de/content/6/4/9/aussiedler04.pdf);	 KronBüGel, G.,	

2002;	GluBA, A.,	2005;	GluBA, A. und p. schAser,	2003;	innenministerium rheinlAnd-pFAlz	 (Hg.),	(http://ism.rlp.de/info_details.

asp?was=Presse_detail&id=1378);	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2005,	S.	55;	KleimAnn, m.	und	c. pFeiFFer,	2004;	vgl.	dazu	das	Kapitel	4.2.2.
113	 Vgl.	a.	enzmAnn, d. u.	a.,	2003;	vgl.	auch	den	Überblick	bei	reich, K.,	2005.
114	 Vgl.	pFeiFFer,	2005;	pFeiFFer	et	al.,	2006a,	2006b.
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tionsproblemen	der	jungen,	erst	in	den	letzten	Jahren	nach	Deutschland	zugewanderten	Spätaussied-

ler115	zeigt	sich	bei	den	männlichen	Aussiedlerjugendlichen	–	ähnlich	wie	bei	den	jungen	Ausländern	

–	ebenfalls	ein	Effekt	gewaltbefürwortender,	 traditioneller	Männlichkeitskonzepte,	der	als	eine	aus	

ihren	 Herkunftsländern	 mitgebrachte	 Ideologie	 der	 Selbstjustiz	 und	 Vergeltung	 erscheint.116	 Auch	

Fuchs	 und	 Mitarbeiter	 finden	 in	 ihrer	 Untersuchung	 zur	 Gewalt	 an	 Schulen	 in	 Bayern	 eine	 etwas	

höhere	 Gewaltbelastung	 der	 jungen	 Aussiedler,	 die	 sich	 allerdings	 nicht	 auf	 die	 dritte	 Generation	

(Jugendliche,	deren	Großeltern	als	Aussiedler	nach	Deutschland	kamen)	erstreckt.117

Es	deuten	sich	allerdings	im	Dunkelfeld	auch	erhebliche	regionale	Unterschiede	der	Delinquenzbelas-

tung	von	jungen	Spätaussiedlern	im	Vergleich	zu	einheimischen	Jugendlichen	an,	die	ihrerseits	wie-

derum	auf	die	Bedeutsamkeit	von	regional	in	unterschiedlichem	Maße	gelingender	Integration	der	

jungen	Spätaussiedler,	insbesondere	im	schulischen	Bereich,	verweisen.118	Ferner	erweist	sich,	dass	die	

Delinquenzbelastung	junger	Aussiedler	um	so	höher	ausfiel,	je	länger	sie	sich	in	der	Bundesrepublik	

aufhalten,	was	so	auch	für	junge	Ausländer	gilt.119	Interessant	ist,	dass	sich	ähnliche	Befunde	in	einer	

aktuellen	Studie	zu	jüdischen	Einwanderern	aus	Russland	in	Israel	finden	ließen.120

4.1.2 Entwicklungen der registrierten Kriminalität junger Menschen im 
Hellfeld

Die	Entwicklung	der	polizeilich	registrierten	Kriminalität	junger	Menschen	ist	in	den	ersten	beiden	

Dritteln	der	1990er	 Jahre	 im	Vergleich	zur	Situation	bei	den	Erwachsenen	durch	überproportionale	

Anstiege	der	 jungen	Tatverdächtigen	gekennzeichnet.	 Für	 Jugendliche	 sind	bis	 etwa	 1998	deutlich	

Zunahmen	zu	erkennen.	Ab	2002	sind	jedoch	wieder	Rückgänge	zu	verzeichnen,	so	dass	2004	etwa	

das	Niveau	 des	 Jahres	 1996	 erreicht	wird.	 Bei	 den	 strafunmündigen	Kindern	 sind	 die	Verläufe,	 auf	

deutlich	niedrigerem	Niveau,	sehr	ähnlich.	Bei	den	Heranwachsenden	zeigt	sich	eine	etwas	andere	

Entwicklung:	Nach	deutlichen	Anstiegen	bis	 etwa	 1998	bleibt	die	 Tatverdächtigenbelastung	dieser	

Altergruppe	–	mit	leichten	Schwankungen	–	seitdem	weitgehend	konstant.	

Bei	 der	 Bewertung	 dieser	 Trends	 ist	 zu	 berücksichtigen,	 dass	 die	 polizeiliche	 Aufklärungsquote	 in	

dieser	Zeit	bezogen	auf	alle	Delikte	von	43,8	%	im	Jahr	1993	auf	55,0	%	im	Jahr	2005	gestiegen	ist.	Allein	

aufgrund	dieser	erhöhten	Aufklärungsquote	ist	ein	Anstieg	der	ermittelten	Tatverdächtigen	um	etwa	

25	%	in	dieser	Zeit	zu	erwarten.121

115	 Vgl.	dazu	reich, K.,	2005.
116	 Vgl. strAsser, h.	und	s. zdun,	2003;	zdun, s.,	2004.
117	 Vgl.	Fuchs, m.	u.	a.,	2005,	S.	204	ff.
118	 Vgl.	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2006a;	2006b.
119	 Vgl.	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2005	sowie	wilmers, n.	u.	a.,	2002;	siehe	auch	die	zusammenfassenden	Befunde	verschiedener	aktu-

eller	Studien	bei	nAplAVA, t.,	2003.	nAplAVA	formuliert	hier	allerdings	auch	den	methodischen	Einwand,	dass	womöglich	

die	Validität	der	Angaben	systematisch	negativ	mit	der	Aufenthaltsdauer	korreliert	sein	könnte.	Genauere	Prüfungen	

dieser	These	stehen	indessen	noch	aus.	S.	a.	die	Divergenzen	zwischen	der	ersten	und	zweiten	Generation	von	Aussiedlern	

in	den	Befunden	von	Fuchs, m.	u.	a.,	2005,	die	allerdings	für	die	am	längsten	in	Deutschland	lebende	Gruppe	(dritte	Gene-

ration)	davon	abweichend	bei	Aussiedlern	keine	höhere	Belastung	im	Vergleich	zu	Einheimischen	mehr	feststellen.
120	 Vgl.	FishmAn, G.	und	G. mesch,	2005.
121	 Die	verfügbaren	Statistiken	erlauben	allerdings	keine	Aussage	dazu,	inwieweit	diese	Anstiege	der	Aufklärungsquote	in	

bestimmten	Altersgruppen	besonders	ausgeprägt	waren,	so	dass	eine	altersbezogene	Kontrolle	hier	nicht	möglich	ist.	Es	

ist	aber	zu	vermuten,	dass	eine	solche	Veränderung	der	Aufklärungsquote	bei	den	jungen	Menschen	besonders	ausge-

prägt	war,	weshalb	die	dadurch	bedingte	Steigerung	von	Tatverdächtigenzahlen	bei	jüngeren	Menschen	besonders	stark	

ausfallen	dürfte.	Vgl.	dazu	pFeiFFer, c.	und	p. wetzels,	2006,	S.	1107	ff.
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Schaubild �.�-�: Entwicklung der polizeilich registrierten Tatverdächtigen (T�BZ) nach 
Altersgruppen bezogen auf alle Delikte

0 

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik; bis 1990 nur alte Länder und Westberlin; 1991, 1992 alte Länder und Gesamtberlin;  
 ab 1993 Deutschland. 

Schaubild 4.1-7: Entwicklung der polizeilich registrierten Tatverdächtigen (TVBZ) nach 
  Altersgruppen bezogen auf alle Delikte 
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Datenquelle:	 polizeiliche	Kriminalstatistik;	bis	1990	nur	alte	Länder	und	Westberlin;	1991,	1992	alte	Länder	und	Gesamtberlin;	
ab	1993	Deutschland.

4.1.2.1 Entwicklung der Kinderdelinquenz
Eine	 deliktsbezogene	 Betrachtung	 führt	 für	 die	 strafunmündigen	 Kinder	 zu	 unterschiedlichen	

Feststellungen.	Einerseits	lassen	sich	für	die	Eigentumsdelinquenz	ab	1998	Rückgänge	bei	den	unter	

14-jährigen	Tatverdächtigen	konstatieren.	Bei	den	Leistungserschleichungen	finden	sich	 jedoch	bei	

Kindern	 –	wie	 auch	bei	 den	 anderen	Altersgruppen	 –	 deutliche	 Zuwächse.	Am	prägnantesten	 sind	

Anstiege	der	kindlichen	Tatverdächtigen	bei	Körperverletzungs-	und	Gewaltdelikten.122

Bei	den	Strafunmündigen	haben	–	neben	den	einfachen	Körperverletzungsdelikten	–	 innerhalb	der	

Delikte,	die	von	der	polizeilichen	Definition	der	Gewaltstraftaten	umfasst	sind,	vor	allem	die	qualifi-

zierten	Körperverletzungen	zugenommen,	während	der	Raub	 leicht	 rückläufig	 ist.	Eine	Kontrastie-

rung	der	polizeilichen	Täter-	und	Opferdaten	der	unter	14-Jährigen	für	diese	Straftatengruppen	bestä-

tigt	diesen	Trend.	Allerdings	ist	das	Niveau	der	Opferquoten	–	besonders	deutlich	bei	den	einfachen	

Körperverletzungsdelikten	–	bei	Kindern	erheblich	höher	als	die	Tatverdächtigenquoten.123	Vor	dem	

Hintergrund	des	Umstandes,	dass	ein	großer	Teil	der	tatverdächtigen	Kinder	auf	etwa	gleichaltrige	

122	 Eine	genauere	Differenzierung	zeigt,	dass	auch	bei	den	Drogendelikten	Zunahmen	stattgefunden	haben,	die	ausschließ-

lich	auf	eine	relative	Steigerung	der	Verstöße	wegen	Cannabis	zurückzuführen	ist.
123	 Da	Opferdaten	erst	für	die	Zeit	ab	1995	zur	Verfügung	stehen,	wird	die	Entwicklung	nur	für	die	Zeit	von	1995	bis	2004	

betrachtet.
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Opfer	trifft124,	unterstreicht	dies,	dass	im	Hellfeld	vor	allem	bei	leichterer	Gewaltkriminalität	für	Kin-

der	Anstiege	festzustellen	sind.	

Insgesamt	ist	es	aufgrund	dieser	Entwicklung,	die	auch	innerhalb	der	Altersgruppe	der	Jugendlichen	

von	einer	Verjüngung	der	Tatverdächtigen	in	bestimmten	Deliktbereichen	begleitet	wurde,	zu	einem	

Rückgang	 des	 Durchschnittsalters	 der	 polizeilich	 registrierten	 minderjährigen	 Tatverdächtigen	

gekommen.	

Während	bei	den	Delikten	insgesamt	(ohne	Straßenverkehrsdelikte)	ein	leichter	Anstieg	des	Durch-

schnittsalters	 der	minderjährigen	Tatverdächtigen	 festzustellen	 ist,	 der	 vor	 allem	auf	Anstiege	des	

Alters	der	Tatverdächtigen	der	Eigentumsdelikte	zurückzuführen	ist,	zeigen	sich	für	Verstöße	gegen	

das	 BtMG,	 für	 die	 Gewaltkriminalität	 und	 für	 die	 einfache	 Körperverletzung	 deutliche	 Verminde-

rungen	des	Durchschnittsalters.	

Aus	dem	Hellfeld	liegen	weiter	Analysen	registrierter	Mehrfach-	und	Intensivtäter	vor,	die	teilweise	

auch	 Aussagen	 über	 Entwicklungen	 gehäufter	 Delinquenz	 strafunmündiger	 Kinder	 erlauben.	 Die	

Befundlage	 ist	 jedoch	 uneinheitlich.	 So	 stellte	 das	 lAndesKriminAlAmt sAchsen	 bei	 einer	 Analyse	 der	

Einzeldatensätze	der	Polizei	 für	Kinder	einen	 leichten	Rückgang	der	Mehrfachtatverdächtigen	zwi-

124	 Vgl.	dazu	auch	lAndesKriminAlAmt nordrhein-westFAlen	(Hg.),	2005.

Schaubild �.�-�:  Entwicklung der T�BZ für polizeilich als tatverdächtig registrierte  
Kinder für verschiedene Delikte ����–�00�

0

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik.

Schaubild 4.1-8: Entwicklung der TVBZ für polizeilich als tatverdächtig registrierte 
 Kinder für verschiedene Delikte 1987-2004
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Schaubild �.�-�:  �eränderung der Opferbelastungszahlen und der 
Tatverdächtigenbelastungszahlen strafunmündiger Kinder für einfache und 
qualifizierte Körperverletzung sowie Raub von ���� bis �00�

0

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik.

Schaubild 4.1-9: Veränderung der Opferbelastungszahlen und der Tatverdächtigen-
 belastungszahlen strafunmündiger Kinder für einfache und qualifizierte
 Körperverletzung sowie Raub von 1995 bis 2005
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Schaubild �.�-�0:  �eränderung des Durchschnittsalters polizeilich als tatverdächtig registrier-
ter Minderjähriger (unter �� Jahren) für ausgewählte Delikte ����–�00�

12,5

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik; bis 1990 nur alte Länder und Westberlin; 1991, 1992 alte Länder und Gesamtberlin; 
 ab 1993 Deutschland insgesamt.

Schaubild 4.1-10: Veränderung des Durchschnittsalters polizeilich als tatverdächtig 
 registrierter Minderjähriger (unter 18 Jahren) für ausgewählte Delikte 
 1987 2005

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

 

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

16,5

17,0

15,0

15,5

16,0

13,5

13,0

14,0

14,5

Gewaltkriminalität

allgem. Verstöße gegen BtmG

einfache Körperverletzung

Delikte insgesamt

Diebstahl insgesamt

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	bis	1990	nur	alte	Länder	und	Westberlin;	1991,	1992	alte	Länder	und	Gesamtberlin;	
ab	1993	Deutschland	insgesamt.



���Ausgewählte Bevölkerungsgruppen bzw. Tätergruppen

schen	1995	und	2001	fest.125	Analysen	des	lAndesKriminAlAmts nordrhein-westFAlen	hingegen	kommen	

zu	dem	Ergebnis,	dass	der	Anteil	der	Mehrfachtatverdächtigen	(definiert	als	Anteil	der	Kinder	mit	fünf	

und	mehr	Delikten)	zwar	im	Jahr	2003	bei	etwa	3	%	aller	Tatverdächtigen	dieser	Altersgruppe	lag	und	

sich	seit	1994	(abgesehen	von	leichten	Schwankungen	und	einem	leichten	Anstieg	zwischen	1995	und	

1999	und	einem	anschließenden	leichten	Rückgang)	kaum	verändert	hat.	Da	zwischen	1994	und	2003	

die	absolute	Zahl	der	ermittelten	tatverdächtigen	Kinder	jedoch	um	etwa	ein	Drittel	angestiegen	ist,	

stieg	bei	 etwa	gleichbleibenden	Anteilen	der	mehrfachtatverdächtigen	Kinder	deren	absolute	Zahl	

an.	Diese	Anstiege	betreffen	 vor	 allem	Körperverletzungs-	 und	Betrugsdelikte	 (darunter	 auch	 Leis-

tungserschleichungen)	sowie	Verstöße	gegen	das	BtMG.126

Die	 dargestellten	polizeilichen	Daten	des	Hellfeldes	 sind	 indessen	 als	Maßstab	 zur	 Beurteilung	der	

Entwicklung	der	Kriminalität	Strafunmündiger	nur	wenig	geeignet.127	So	 lassen	diese	Daten	keinen	

Rückschluss	auf	den	Schweregrad	des	deliktischen	Geschehens	zu.	Aktenanalysen	von	Fällen	der	Kin-

derdelinquenz	legen	nahe,	dass	die	Delikte	von	Kindern	sich	vor	allem	gegen	andere	Kinder	richten	

und	dass	sie	in	der	weit	überwiegenden	Mehrzahl	nicht	schwerwiegend	sind.128	Hinweise	darauf,	dass	

sich	im	Hellfeld	eine	Zunahme	des	Schweregrades	der	von	Kindern	begangenen	Gewaltdelikte	ereig-

net	hätte,	lassen	sich	den	verfügbaren	Daten	nicht	entnehmen.

Wesentlicher	Nachteil	der	Hellfelddaten	 ist,	 dass	das	Ausmaß	der	Erfassung	von	Kindern	 zu	 einem	

erheblichen	 Anteil	 davon	 abhängig	 ist,	 welche	 Ressourcen	 den	 Kontrollorganen	 für	 diese	 Gruppe	

der	Strafunmündigen	zur	Verfügung	stehen.129	Sind	die	anderweitigen	Aufgaben	recht	umfänglich,	

dann	ist	davon	auszugehen,	dass	weniger	Kinderkriminalität	registriert	wird.130	Des	Weiteren	werden	

Kinder	auch	als	Mittäter	registriert,	wenn	junge	Menschen	aus	Gruppen	heraus	Delikte	begehen,	und	

zwar	auch	dann,	wenn	die	Kinder	selbst	dazu	keinen	eigenen	Tatbeitrag	geleistet	haben.	Schließlich	

können	 sich	 auch	 bei	 Kindern	 Veränderungen	 des	 Anzeigeverhaltens	 sowie	 der	 Aufmerksamkeit	

anderer	Kontrollorgane	–	wie	z.	B.	der	Schulen	–	deutlich	in	Veränderungen	der	Hellfelddaten	nieder-

schlagen.	 Insofern	sind	 für	valide	Aussagen	über	Trends	von	Umfang	und	Qualität	der	Kinderdelin-

quenz	entsprechende	Daten	aus	Dunkelfeldstudien	erforderlich.

Solche	wiederholten	Dunkelfelduntersuchungen	mit	Kindern,	die	es	gestatten	würden,	Entwicklun-

gen	im	Hellfeld	mit	entsprechenden	Daten	des	Dunkelfeldes	über	delinquentes	Verhalten	von	Straf-

unmündigen	zu	kontrastieren,	 fehlen	für	die	Bundesrepublik	 jedoch	bislang	weitgehend,	abgese-

hen	von	Erkenntnissen	zum	Gebrauch	illegaler	Drogen	und	zur	Gewalt	an	Schulen.131	Wiederholte	

Befragungen	zum	Drogenkonsum	belegen	ein	Absinken	des	Durchschnittsalters	beim	Erstkonsum	

von	Cannabis	und	Anstiege	des	Konsums	bei	12-	bis	15-Jährigen,	was	im	Einklang	mit	den	Hellfeld-

daten	steht.	Gleichzeitig	ist	allerdings	auch	ein	Rückgang	der	längerfristig	konsumierenden	jungen	

125	 Vgl.	lAndesKriminAlAmt sAchsen	(Hg.),	2002.
126	 Vgl.	lAndesKriminAlAmt nordrhein-westFAlen	(Hg.),	2005.
127	 Vgl.	steFFen, w., 1999;	2002;	BrettFeld, K.	und	p. wetzels,	2002;	BrettFeld, K.,	2006.
128	 elsner, e.	u.	a.,	1998.
129	 Vgl.	hessler, m.,	2006.
130	 Vgl.	pFeiFFer, c.,	1987,	S.	33	ff.	über	das	so	genannte	Lüchow-Dannenberg-Syndrom.
131	 Querschnittliche	Daten	liegen	zwar	vor,	so	beispielsweise	aus	den	Untersuchungen	des	Panels	in	Münster	und	Duisburg	

für	7.	Klassen.	Diese	zeigen	deutlich	niedrigere	Delinquenzraten	der	Befragten	aus	den	7.	Klassen	im	Vergleich	zu	den	8.	

und	9.	Klassen.	Veränderungen	bei	Siebtklässlern	sind	diesen	Studien	jedoch	nicht	zu	entnehmen;	vgl.	Boers, K.	und	J. rei-

necKe,	2002;	2004b.	Gleiches	gilt	für	die	Befragungen	von	Grundschülerinnen	und	-schülern	durch	das	KFN	im	Jahr	2005,	

die	sich	auf	Delinquenz	im	Schulkontext	konzentrierten	und	bislang	noch	keine	Wiederholung	erfahren	haben,	weshalb	

Aussagen	über	Veränderungen	bei	Kindern	damit	nicht	möglich	sind,	vgl.	BAier, d.	und	m. windzio,	2006.	
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Menschen	festzustellen,	was	indiziert,	dass	es	sich	hier	überwiegend	um	Probier-	und	Neugierver-

halten	handelt.132	

Eine	 für	Bayern	repräsentative	Studie	zur	Gewalt	an	Schulen	stellt	 für	die	Gruppe	der	 10-	bis	 13-Jäh-

rigen	–	im	Unterschied	zu	allen	anderen	Altersgruppen	–	zwischen	1994	und	2004	einen	Anstieg	des	

Waffenbesitzes	innerhalb	der	Schule	fest.	Weiter	war	bei	den	strafunmündigen	10-	bis	13-Jährigen	für	

diesen	Zeitraum	ein	Anstieg	des	harten	Kerns	der	 stark	mit	Gewalt	Auffälligen	zu	verzeichnen,	der	

ebenfalls	im	Gegensatz	zur	Entwicklung	in	den	anderen	Altersgruppen	stand.	Angesichts	des	Gesamt-

trends	rückläufiger	Gewalt	an	Schulen	deutet	das	darauf	hin,	dass	–	zumindest	für	Bayern	–	in	erster	

Linie	bezogen	auf	die	kleine	Gruppe	der	im	schulischen	Kontext	stark	auffälligen	strafunmündigen	

Mehrfachtäter	eine	gewisse	Zunahme	erfolgt	sein	könnte.133	Absicherungen	durch	andere	Befunde	auf	

Basis	von	Primärdaten	liegen	allerdings	bislang	nicht	vor.

Deutsche	 Forschungsarbeiten	 zur	 Kinderdelinquenz	 konzentrierten	 sich	 ansonsten	 zum	 einen	 auf	

Hellfeldbefunde134	und	zum	anderen	auf	die	Arbeitsweise	von	Jugendämtern	und	sozialen	Diensten	

und	 ihre	Kooperation	mit	Schule	und	Polizei	 im	Falle	massiv	auffälliger	 strafunmündiger	Kinder.135	

Bei	den	kindlichen	Mehrfach-	und	Intensivtätern	handelt	es	sich	um	eine	familiär	sowie	sozialstruk-

turell	mehrfach	benachteiligte	und	hoch	belastete	Gruppe.136	Diese	Kinder	sind	nicht	selten	auch	aus	

anderen	 Konstellationen	 bereits	 amtsbekannt.137	 Die	 Kooperation	 zwischen	 Jugendhilfe	 einerseits	

sowie	Schule	und	Polizei	andererseits	verläuft	 jedoch	 in	solchen	Fällen	kindlicher	Delinquenz	noch	

nicht	 an	 allen	 Orten	 zufriedenstellend.	 Eine	 Untersuchung	 an	 über	 1.000	 polizeilich	 registrierten	

Fällen	von	strafunmündigen	Tatverdächtigen	kommt	zu	dem	Ergebnis,	dass	Unzulänglichkeiten	des	

institutionellen	 Umgangs	 mit	 Kinderdelinquenz	 bestehen,	 die	 sich	 vor	 allem	 auf	 strafunmündige	

Intensivtäter	bezieht.138	Es	wird	eine	zeitlich	zu	stark	verzögerte	Meldepraxis	von	der	Polizei	an	den	

ASD	 berichtet	 sowie	 mangelnde	 Abstimmung	 zwischen	 ASD	 und	 JGH.	 Besonders	 kritisch	 ist,	 dass	

eigentlich	erforderliche	Abklärungen	eines	erzieherischen	Bedarfs	bei	massiv	auffälligen	Kindern	vor	

allem	dann	nicht	erfolgen,	wenn	die	Kinder	aus	bislang	noch	nicht	amtsbekannten	Familien	 stam-

men.	„Eine	‚Strategie	der	Entdramatisierung‘,	wie	sie	von	ASD	und	JGH	praktiziert	wird,	erscheint	für	

den	Normalbereich	 kindlichen	und	 jugendlichen	Ausprobierverhaltens	 angemessen.	Wenn	 jedoch	

Meldungen	über	mehrfach	auffällige	Kinder	und	später	Jugendliche	beide	Dienste	passieren	können,	

ohne	dass	eine	Klärung	des	erzieherischen	Bedarfs	erfolgt,	stellt	dies	eine	strukturelle	Schwäche	der	

Jugendhilfe	dar.“139	In	Hamburg	wurde	zur	Sicherung	einer	zügigen	Kontaktaufnahme	zwischen	ASD	

und	den	Familien	massiv	auffällig	gewordener	Kinder	und	Jugendlicher	eine	spezielle	Zuständigkeit	

bei	einem	so	genannten	Familieninterventionsteam	geschaffen.	Erste	Berichte	zeigen,	dass	in	der	Tat	

eine	zügige	Kontaktaufnahme	und	Bearbeitung	seitdem	deutlich	häufiger	gesichert	werden	konnte.	

Weiter	zeigen	die	dargelegten	Fallzahlen,	dass	von	einem	Anstieg	derartiger	gravierender	Fälle	nicht	

auszugehen	ist,	eher	sind	erfreuliche	Rückgänge	zu	konstatieren.140

132	 Vgl.	BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG	(Hg.),	2004a.
133	 Fuchs, m.	u.	a.,	2005,	S.	108	und	S.	219.
134	 Vgl.	steFFen, w.,	1999;	2002.
135	 Vgl.	Bindel-KöGel, G.	u.	a.,	2004;	Gabriel,	G.	u.	a.,	2003;	holthusen, B.,	2004.
136	 Vgl.	BAnGe, d.	u.	a.,	2005.
137	 Vgl.	KIT	2003	Bindel-KöGel, G.	u.	a.,	2004.
138	 Vgl.	hessler, m.,	2006.
139	 münder, J.	u.	a.,	o.	J.	(http://www.tu-berlin.de/fak1/sozpaed/muender/forschungsnotiz.pdf).
140	 Vgl.	BAnGe, d.	u.	a.,	2005.
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In	der	Gesamtschau	ist	die	Forschungslage	zur	Kinderdelinquenz	und	ihrer	Entwicklung	in	Deutsch-

land	als	defizitär	zu	bezeichnen.	Das	Fehlen	von	Dunkelfelddaten	–	vor	allem	im	Bereich	Gewalt-	und	

Eigentumsdelinquenz	–	erlaubt	keine	mehrfach	abgesicherten	und	insofern	belastbaren	Feststellun-

gen	zu	Trends	von	Umfang	und	Qualität	der	Kinderdelinquenz	und	ihrer	Hintergründe.	

Diese	 Unzulänglichkeiten	 des	 Forschungsstandes	 wiegen	 angesichts	 der	 möglichen	 praktischen	

Relevanz	dieser	Thematik	 schwer.	 So	weisen	Erkenntnisse	 aus	 internationalen	Längsschnittstudien	

darauf	hin,	dass	 insbesondere	 langandauernde	und	schwerwiegende	Delinquenz	 junger	Menschen	

ihren	Beginn	oftmals	 im	Kindesalter	hat.141	 Insoweit	 ist	 die	durchaus	 zutreffende	 Feststellung,	dass	

die	Delinquenz	von	Kindern	weit	überwiegend	nicht	schwerwiegend	sei,	mit	Blick	auf	die	mögliche	

Markerfunktion	sehr	früher	und	massiver	Delinquenz	bei	einer	kleinen	Gruppe	von	Kindern,	die	auch	

Indikatoren	möglicher	 Entwicklungsauffälligkeiten	und	 insoweit	Anlass	 für	 frühzeitige	Abklärung	

eines	möglichen	Unterstützungs-	und	Förderungsbedarfs	sein	können,	nur	wenig	überzeugend.	

In	den	USA	wurde	in	drei	groß	angelegten	Längsschnittstudien	die	Entwicklung	der	Delinquenz	vom	

Kindesalter	 an	 bis	 ins	 frühe	 Erwachsenenalter	 begleitet.142	 Es	 zeigte	 sich	 hier,	 dass	 Aggression	 und	

Gewalt	im	Alter	unter	13	Jahren	sehr	verbreitet	waren.	Etwa	die	Hälfte	der	Kinder	setzte	ihr	Verhalten	

in	das	Jugendalter	hinein	fort.	Zahlreiche	Studien	zeigen,	dass,	sofern	Störungen	des	Sozialverhaltens	

und	Normverletzungen	in	relativ	frühem	Alter	einsetzen,	die	Wahrscheinlichkeit	langfristiger	Delin-

quenz,	 aber	 auch	ungünstiger	 Entwicklungen	 in	den	Bereichen	 Schule,	 Partnerschaft,	 Beruf	 sowie	

Gesundheit	deutlich	erhöht	ist.143	

Insbesondere	 frühe	 Störungen	 wie	 Störungen	 des	 Sozialverhaltens,	 mit	 einer	 Prävalenz	 von	 etwa	

7	%144,	oder	die	Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung	 (ADHS),	die	nach	epidemiologischen	

Studien	etwa	2	%	bis	6	%	der	Kinder	betrifft	 (deutlich	häufiger	dabei	männliche	Kinder)145,	gehen	 im	

weiteren	 Entwicklungsverlauf	 mit	 einem	 erheblich	 erhöhten	 Risiko	 der	 Etablierung	 antisozialer	

Verhaltensweisen	 in	 der	 Jugend	 sowie	 dem	 späteren	 Erwachsenenalter	 einher.146	 Am	Mannheimer	

zentrAlinstitut Für seelische Gesundheit	wurde	 in	Kooperation	mit	dem	polizeipräsidium mAnnheim	die	

Gruppe	der	jugendlichen	Intensivtäter	genauer	untersucht.	Dabei	stellte	sich	heraus,	dass	in	60	%	der	

Fälle	die	Symptome	einer	ADHS	bestanden,	die	teilweise	zwar	bereits	zuvor	schon	diagnostiziert,	die	

aber	–	bis	auf	einen	Fall	–	nicht	behandelt	worden	waren.147

Die	 Ursachen	 dieser	 Störung	 sind	 zwar	 in	 nicht	 unerheblichem	 Maße	 genetisch.	 Daneben	 spielen	

aber	auch	vorgeburtliche	und	während	der	Geburt	stattfindende	Schädigungen	eine	gewisse	Rolle,	

die	durchaus	einer	Prävention	zugänglich	wären.	 Ferner	 lassen	 sich	auch	bei	genetischen	und	bio-

logischen	Vorbelastungen	deutliche	 Zusammenhänge	des	weiteren	 Entwicklungsverlaufs	mit	 dem	

141	 Vgl.	lösel, F.	u.	a.,	2006;	lösel, F.	und	d. Bender,	2003;	lücK, m.	u.	a.,	2005.
142	 Vgl.	thornBerry, t. p.	u.	a.,	2004;	FArrinGton, d. p.	und	r. loeBer,	2001;	pAtterson, G. r.	u.	a.,	1998.
143	 Vgl.	zum	Überblick	essAu, c. A.	und	J. conrAdt,	2004,	S.	85;	s.	a.	lösel, F.	und	d. Bender,	2003.
144	 Vgl.	lösel, F.	u.	a.,	2006,	S.	127.
145	 Vgl.	roth, G.,	2003;	scheithAuer, h.,	2003.
146	 roth, G.,	 2003,	 berichtet	 über	 eine	 Entwicklung	 gravierender	 antisozialer	 Symptome	 bei	 etwa	 45	%	 der	 männlichen	

ADHS-Kinder;	vgl.	auch	lösel, F.	und	d. Bender,	2003,	S.	154;	zu	Komorbidität	von	ADHS	und	Störungen	des	Sozialverhal-

tens	siehe	essAu, c. A.	und	J. conrAdt,	2004,	S.	73	ff.;	ähnlich	auch	thornBerry, t. p.	u.	a.,	2004.
147	 Pressemitteilung	des	zentrAlinstituts Für seelische Gesundheit mAnnheim	(zi)	vom	22.	November	2005	

(http://www.zimannheim.de/fileadmin/user_upload/pdfdateien/pressemitteilungen).
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Erziehungsverhalten	sowie	der	sozialen	Lage	von	Eltern	identifizieren,	die	ebenfalls	einer	Förderung	

und	Modifikation	zugänglich	wären.148

Gleichzeitig	kann	als	gesichert	gelten,	dass	allein	aufgrund	von	Kenntnissen	dissozialer	Verhaltens-

weisen	und	Auffälligkeiten	im	Kindesalter	eine	Vorhersage	mit	Blick	auf	die	weitere	Entwicklung	im	

Jugend-	und	Erwachsenenalter	ein	hohes	Fehlerrisiko	in	sich	trägt.	 Internationale	Längsschnittana-

lysen	belegen	einmütig,	dass	auch	unter	den	hochgradig	belasteten	Kindern	und	 Jugendlichen	ein	

erheblicher	 Prozentsatz	 eingeschlagene	 Wege	 einer	 delinquenten	 Entwicklung	 wieder	 verlässt.149	

So	zeigte	sich	in	einer	Längsschnittstudie,	die	körperliche	Aggression	zwischen	sechs	und	15	Jahren	

untersuchte,	dass	die	Gruppe	derer,	die	nur	vorübergehend	sehr	frühzeitig	aggressiv	waren,	deutlich	

größer	war	 (28	%)	als	die	Gruppe	 jener,	die	dauerhaft	aggressiv	blieben	 (4	%).150	Untersuchungen	von	

moFFitt	und	Mitarbeitern	kamen	zu	dem	Ergebnis,	dass	etwa	die	Hälfte	der	Kinder	mit	erheblichen	

Auffälligkeiten	 im	 weiteren	 Verlauf	 keine	 längerfristig	 kriminelle	 Entwicklung	 nahmen.151	 Die	

Forschungsgruppe	 um	 pAtterson	 berichtet,	 dass	 es	 zwar	 Entwicklungspfade	 gibt,	 die	 mit	 deutlich	

erhöhtem	 Risiko	 der	 Persistenz	 von	 Kriminalität	 verbunden	 sind.	 Gleichzeitig	 wurden	 jedoch	 pro-

spektiv	unter	 jenen,	die	 im	Alter	zwischen	neun	und	zehn	 Jahren	 in	hohem	Maße	mit	antisozialem	

Verhalten	auffielen,	etwa	50	%	 identifiziert,	die	 im	Alter	von	18	 Jahren	nicht	mehr	mit	gravierender	

Kriminalität	in	Erscheinung	traten.152	

Allein	auf	die	Auffälligkeit	in	der	Kindheit	abstellende	Prognosen	erweisen	sich	insoweit	als	unzurei-

chend.153	Offensichtlich	spielen	neben	Risikofaktoren	und	deren	Zusammenwirken	auch	die	Effekte	

möglicher	abpuffernder	Schutzfaktoren	eine	wesentliche	Rolle.154	Diese	sind	jedoch	in	hohem	Maße	

von	der	Verfügbarkeit	und	den	Reaktionen	relevanter	Bezugspersonen	einerseits	sowie	historischen	

und	situativen	Gegebenheiten	andererseits	abhängig,	die	sich	nicht	aufgrund	von	Feststellungen	zur	

Persönlichkeit	und	Biographie	von	Kindern	allein	vorhersagen	lassen.	Andererseits	weisen	Lösel	und	

Bliesener	zu	Recht	darauf	hin,	dass	die	in	den	letzten	Jahren	gewonnenen	Erkenntnisse	zu	in	der	Kind-

heit	auftretenden	Risikofaktoren	und	deren	Kumulation	in	ihrer	Bedeutung	für	spätere	Delinquenz-

entwicklung	durchaus	substanzielle	Verbesserungen	von	Vorhersagen	ermöglichen,	die	es	angezeigt	

erscheinen	 lassen,	diese	Faktoren	bei	der	Planung	früh	ansetzender	Prävention	auch	tatsächlich	zu	

nutzen.155

4.1.2.2 Entwicklung der Kriminalität bei Jugendlichen und Heranwachsenden
Anders	 als	 bei	 strafunmündigen	 Kindern	 besteht	 für	 Jugendliche	 und	 Heranwachsende	 schon	 im	

Hellfeld	die	Option	des	Vergleichs	der	Entwicklungen	der	Verurteiltenraten	einerseits	und	der	Quoten	

registrierter	Tatverdächtiger	andererseits.	Bezogen	auf	die	insgesamt	registrierten	Delikte	zeigt	sich	

diesbezüglich	für	die	alten	Länder	eine	allmählich	zunehmende	Schere.	Kam	1987	auf	3,33	tatverdäch-

tige	Jugendliche	ein	Verurteilter,	so	liegt	dieses	Verhältnis	 im	Jahr	2004	bei	4,83	Tatverdächtigen	je	

Verurteiltem.	Für	Heranwachsende	veränderte	sich	diese	Relation	von	2,84	auf	3,31.	

148	 Vgl.	roth, G.,	2003,	S.	349;	trAutmAnn-VillAlBA, p.	u.	a.,	2001;	lösel, F.	und	d. Bender,	2003.
149	 Vgl.	Kerner, h.-J.,	2005;	s.	a.	BlocK, t.	u.	a.,	2006.
150	 Vgl.	nAGin, d.	und	r. e. tremBlAy,	1999.
151	 Vgl.	moFFitt, t. e.	u.	a.,	1996.
152	 Vgl.	pAtterson, G. r.	u.	a.,	1998.
153	 Vgl.	sAmpson, r. J.	und	J. h. lAuB,	1993;	lAuB, J. h.	und	r. J. sAmpson,	2003;	thornBerry, t. p.	u.	a.,	2004.
154	 Vgl.	lösel, F.	und	t. Bliesener,	2003;	lösel, F.	und	d. Bender,	2003.
155	 Vgl.	lösel, F.	und	t. Bliesener,	2003,	S.	18;	BernAzzAni,	O.	und	R.E.	tremBlAG,	2006,	S.	21f.
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Der	Höhepunkt	des	Auseinanderklaffens	 von	TVBZ	und	VBZ	bei	Heranwachsenden	 liegt	allerdings	

schon	 im	 Jahr	 1992,	 bei	 Jugendlichen	 im	 Jahr	 1995.	 Seitdem	 haben	 sich	 die	 Abstände	 mit	 leichten	

Schwankungen	nicht	mehr	 so	 stark	 verändert.	 Bei	 Jugendlichen	 ist	 von	 2001	bis	 2004	 ein	gewisser	

Rückgang	der	TVBZ	mit	einer	Konstanz	auf	Ebene	der	VBZ	zu	erkennen.	Diese	Divergenzen	von	TVBZ	

und	VBZ,	die	bei	Gewaltdelikten	besonders	akzentuiert	 sind,	können	allein	unter	Bezug	auf	zuneh-

mende	Verfahrenseinstellungen	nicht	zureichend	erklärt	werden.156

Schaubild �.�-��: Entwicklung der T�BZ und �BZ im �ergleich: Jugendliche und 
Heranwachsende in den alten Ländern ����–�00�

0 

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik; Strafverfolgungsstatistik. 

Schaubild 4.1-11: Entwicklung der TVBZ und VBZ im Vergleich: Jugendliche und  
 Heranwachsende in den alten Ländern 1987-2004  
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Relation	TVBZ/VBZ

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Jug 3.33 3.30 3.96 4.86 4.97 5.28 5.21 5.42 5.55 5.49 5.24 5.02 4.87 4.96 5.10 4.86 4.95 4.83

Hw 2.84 2.78 3.07 3.53 3.56 3.72 3.46 3.25 3.47 3.50 3.34 3.34 3.31 3.48 3.41 3.40 3.38 3.31

Erw 2.76 2.79 2.92 2.99 3.30 3.39 3.28 3.13 2.99 2.98 2.97 2.88 2.87 3.09 3.11 3.22 3.16 3.03

(VBZ:	1987–1994	Bundesrepublik	West	und	Westberlin,	seit	1995	inkl.	Gesamtberlin;	TVBZ:	1987–1990	Bundesrepublik	West	und	
Westberlin;	seit	1991	inkl.	Gesamtberlin)

Anhaltspunkte	 liefern	 hier	 Befunde	 aus	 Aktenanalysen	 und	 Dunkelfeldstudien,	 die	 auf	 mögliche	

Veränderungen	 der	 Qualitäten	 der	 registrierten	 Straftaten	 hinweisen.	 So	 zeigten	 Untersuchungen	

von	delzer,	dass	es	zwischen	1993	und	1996	bei	Raub	und	qualifizierten	Körperverletzungsdelikten	zu	

einem	Rückgang	von	gravierenden	Tatfolgen	im	Sinne	von	Verletzungen	und	Schadenssummen	sowie	

156	 Vgl.	heinz, w.,	2005b;	zumindest	ist	fraglich,	ob	sich	die	Art	der	Einstellungspraxis	im	Sinne	einer	Veränderung	der	Hand-

habung	 schwerer	wiegender	Fälle	verändert	hat	oder	ob	die	Anstiege	der	Einstellungen	nur	Ausdruck	einer	erforder-

lichen	Abwehr	von	Arbeitsüberlastung	ist	oder	aber,	als	dritte	Alternative,	ob	sich	das	Fallvolumen	qualitativ	geändert	

hat,	so	dass	bei	gleichen	Bewertungsmaßstäben	in	den	letzten	Jahren	deshalb	vermehrt	eingestellt	wurde.
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einer	 Verminderung	 der	 strafrechtlichen	 Vorbelastung	 gekommen	 ist.157	 Auch	 die	 Ergebnisse	 von	

elsner	und	molnAr	deuten	für	Bayern	auf	einen	Rückgang	der	Tatschwere	der	von	Heranwachsenden	

und	jungen	Erwachsenen	1989	und	1998	in	München	polizeilich	registrierten	Vorfälle	hin.158	BrettFeld	

und	wetzels	stellten	damit	übereinstimmend	auf	Basis	von	Opferbefragungen	Jugendlicher	für	Ham-

burg	fest,	dass	parallel	zu	einem	Anstieg	der	Anzeigequote	die	Tatschwere	der	von	Opfern	polizeilich	

angezeigten	Gewaltdelikte	zwischen	 1998	und	2000	 signifikant	 zurückgegangen	 ist.159	Gleichzeitig	

nahm	die	Befürwortung	von	Gewalt	sowohl	unter	Jugendlichen	als	auch	unter	ihren	Bezugspersonen	

deutlich	ab.	Ähnlich	sind	die	Resultate	aktuellerer	Studien	aus	den	Jahren	2004	und	2005.160	Dies	deu-

tet	darauf	hin,	dass	es	zu	Veränderungen	von	Problembewusstsein,	Sensibilitäten	und	Bewertungen	

insbesondere	im	Bereich	der	Gewaltdelikte	gekommen	ist.	Infolgedessen	werden	in	steigendem	Maße	

Delikte	von	geringem	Schweregrad	offiziell	 zur	Kenntnis	gebracht	und	müssen	 folglich	von	Polizei	

und	Staatsanwaltschaften	bearbeitet	werden.

Die	Entwicklungen	der	Tatverdächtigenbelastungszahlen	stellen	sich	je	nach	Deliktsart	unterschied-

lich	und	teilweise	gegenläufig	dar.	So	findet	sich	bei	den	Jugendlichen	sowohl	für	den	einfachen	Dieb-

stahl	 (darunter	 auch	 Ladendiebstahl)	 als	 auch	 für	 die	 qualifizierten	 (schwereren)	Diebstahlsdelikte	

seit	1996	ein	kontinuierlicher	Rückgang	der	registrierten	Verdächtigen.	Dem	stehen	auf	der	anderen	

Seite	Anstiege	sowohl	bei	den	einfachen	Körperverletzungsdelikten	als	auch	bei	den	Gewalt-	und	den	

Drogendelikten	sowie	bei	den	Leistungserschleichungen	(Schwarzfahren)	gegenüber.

Beispielsweise	stieg	bei	Jugendlichen	die	TVBZ	der	einfachen	Körperverletzungsdelikte,	die	nicht	von	

der	polizeilichen	Gewaltdefinition	umfasst	sind161,	zwischen	1993	und	2005	um	etwa	das	Doppelte.	Bei	

den	Drogendelikten	findet	sich	in	dieser	Zeit	mehr	als	eine	Verdreifachung	und	bei	den	Gewaltdelikten	

ein	Anstieg	um	ca.	80	%.	Bei	den	Heranwachsenden	stellt	sich	die	Situation	ähnlich	dar.	Auch	hier	sind	

deutliche	Rückgänge	bei	 den	Diebstahlsdelikten	 festzustellen,	während	bei	Drogen-	und	Gewaltde-

likten	ebenso	wie	bei	den	einfachen	Körperverletzungsdelikten	Zuwächse	zu	verzeichnen	sind.

Im	Gesamtspektrum	der	Drogendelinquenz	tragen	harte	Drogen	wie	Heroin,	Kokain	oder	Amphetamine	

jedoch	kaum	zu	den	Gesamttrends	bei,	diese	werden	eindeutig	von	den	Verstößen	wegen	Cannabis	domi-

niert.	Im	Mittelpunkt	der	öffentlichen	Debatten	zur	Entwicklung	der	Kriminalität	junger	Menschen	steht	

immer	wieder	die	Gewaltkriminalität.	Diese	ist	ein	weit	überwiegend	männliches	Phänomen,	auch	wenn	

es	im	Hellfeld	bei	den	weiblichen	Jugendlichen	und	Heranwachsenden	in	den	letzten	Jahren	zu	Zuwächsen	

gekommen	ist.	Zwar	sind	die	relativen	Anstiege	der	Tatverdächtigenbelastungszahlen	für	weibliche	Her-

anwachsende	wie	auch	Jugendliche	stärker	ausgeprägt	als	bei	ihren	männlichen	Altersgenossen.162	Das	ist	

allerdings	auf	die	extrem	niedrigen	Ausgangsraten	bei	den	weiblichen	Tatverdächtigen	zurückzuführen.	

Die	Differenz	der	Tatverdächtigenbelastungszahlen	hat	zwischen	1993	und	2005	weiter	zugenommen.	So	

stieg	die	Differenz	der	TVBZ	von	männlichen	und	weiblichen	Tatverdächtigen	der	Gewaltkriminalität	bei	

Jugendlichen	von	911	im	Jahr	1993	auf	1.466	im	Jahr	2005.	Bei	den	Heranwachsenden	stieg	diese	Differenz	

der	TVBZ	zwischen	den	Geschlechtern	von	1.263	im	Jahr	1993	auf	2002	im	Jahr	2005.

157	 Vgl.	pFeiFFer, c.	und	i. delzer,	1999,	S.	711.
158	 Vgl.	elsner, e.	und	h. molnAr,	2001.
159	 Vgl.	BrettFeld, K.	und	p. wetzels,	2004.
160	 Vgl.	pFeiFFer, c.	und	p. wetzels,	2006.
161	 Zwischen	1999	und	2004	beträgt	der	Anstieg	der	TVBZ	Jugendlicher	für	die	einfache	Körperverletzung	etwa	23	%.	Bei	den	

Drogendelikten	findet	sich	ein	Anstieg	um	etwa	13	%	und	bei	den	Gewaltdelikten	um	etwa	10	%.
162	 Der	Anstieg	der	TVBZ	der	Gewaltdelikte	zwischen	1993	und	2005	betrug	bei	den	männlichen	Jugendlichen	74	%,	bei	den	

weiblichen	hingegen	150	%,	für	die	Heranwachsenden	finden	sich	folgende	Anstiege:	männlich	63	%,	weiblich	131	%.
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Schaubild �.�-��: Entwicklung der polizeilich registrierten tatverdächtigen (T�BZ) 
Jugendlichen und Heranwachsenden für verschiedene Delikte ����–�00� 
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Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik. 

Schaubild 4.1-12: Entwicklung der polizeilich registrierten tatverdächtigen (TVBZ)  
 Jugendlichen und Heranwachsenden für verschiedene Delikte 1987-2005  
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.

Schaubild �.�-��: T�BZ der Gewaltkriminalität für Jugendliche und Heranwachsende nach 
Geschlecht ����–�00�

0

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik.

Schaubild 4.1-13: TVBZ der Gewaltkriminalität für Jugendliche und Heranwachsende nach 
 Geschlecht 1993-2005 
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Internationale	wie	auch	nationale	Forschungsarbeiten	befassten	sich	 in	den	 letzten	 Jahren	 intensiv	

mit	der	Frage,	wodurch	die	geringere	Kriminalitätsbelastung	von	weiblichen	Jugendlichen	und	Her-

anwachsenden	im	Vergleich	zu	ihren	männlichen	Altersgenossen	zu	erklären	ist.163	Im	Zentrum	des	

Interesses	 stand	u.	a.,	 ob	weibliche	 Jugendliche	 in	 besonderem	Maße	 resilient,	 d.	h.	 vermehrt	 fähig	

sind,	 trotz	widriger	Bedingungen	gleichwohl	keine	Auffälligkeiten	 zu	entwickeln,	und	worauf	dies	

zurückzuführen	ist.	moFFitt	et	al.	kommen	nach	einer	umfangreichen	Analyse	des	Forschungsstandes	

zu	der	Feststellung,	dass	im	Großen	und	Ganzen	bei	Männern	und	Frauen	ähnliche	Risikofaktoren	für	

die	Erklärung	überdauernder	antisozialer	Verhaltensweisen	relevant	sind.164	Es	erweist	sich	als	unzu-

treffend,	dass	weibliche	junge	Menschen	trotz	gleichartiger	Belastungen	geringere	Raten	dauerhaft	

mit	Normverletzungen	auffälliger	Personen	aufweisen;	festzustellen	ist	vielmehr,	dass	bei	weiblichen	

Personen	 die	 für	 die	 Erklärung	 persistenter	 Delinquenz	 relevanten	 Belastungsfaktoren	 im	 Durch-

schnitt	seltener	auftreten.	Sofern	sie	auftreten,	führen	sie	auch	in	vergleichbarem	Maße	zu	ähnlichen	

Problemen.165

Ferner	unterscheiden	sich	auch	die	Formen	der	Äußerung	von	Aggressionen	zwischen	den	Geschlech-

tern:	Während	bei	männlichen	Jugendlichen	eher	direkte	Formen	physischer	Aggression	dominieren,	

finden	 sich	bei	weiblichen	 Jugendlichen	 vermehrt	 Formen	 so	genannter	 relationaler	Aggression166,	

z.	B.	intentionale	Rufschädigungen	und	soziale	Ausschließungen,	also	Handlungen,	die	im	strafrecht-

lichen	Sinne	kaum	relevant	sind,	in	alltäglichen	Interaktionen	aber	sehr	wohl	mit	deutlichen	Folgen	

für	die	davon	Betroffenen	verbunden	sein	können.

Die	Zunahmen	der	Gewaltkriminalität,	die	sich	bei	einer	globalen	Betrachtung	dieser	summarischen	

Deliktsgruppe	der	PKS	zeigen,	 relativieren	sich	 indessen	bei	einer	genaueren	Analyse	der	Einzelde-

likte,	die	darin	eingehen.	Den	größten	Anteil	an	den	Gewaltdelikten	machen	seit	Jahren	die	qualifi-

zierten	Körperverletzungsdelikte	aus.	Hier	 finden	sich	kontinuierliche	Anstiege	 sowohl	bei	 Jugend-

lichen	(von	1993	bis	2005	um	etwa	113	%	auf	mehr	als	das	Doppelte)	als	auch	bei	Heranwachsenden	(von	

1993	auf	2005	um	etwa	95	%).167	Auf	der	anderen	Seite	ist	für	Raubdelikte	bei	Jugendlichen	nach	Anstie-

gen	von	1993	bis	1997	seitdem	–	mit	einer	leichten	Schwankung	2004	–	ein	kontinuierlicher	Rückgang	

zu	verzeichnen,	ähnlich	bei	den	Heranwachsenden:	Anstiegen	des	Raubes	von	1993	bis	1997	folgten	

Rückgänge	bis	etwa	2001	und	danach	mit	sehr	leichten	Zuwächsen	eine	relative	Konstanz.	

Bei	 den	Tötungsdelikten	 zeigen	 sich	bei	 beiden	Altersgruppen,	mit	 geringfügigen	 Schwankungen,	

eindeutig	rückläufige	Tendenzen	über	die	Zeit.	Bei	den	Heranwachsenden	halbierte	sich	die	TVBZ	seit	

1993.	Bei	den	Jugendlichen,	wo	die	TVBZ	der	Tötungsdelikte	auf	einem	sehr	niedrigen	Niveau	liegt,	ist	

gleichfalls	eine	solche	eindeutig	rückläufige	Tendenz	zu	erkennen	(von	1993	bis	2005	ging	die	TVBZ	

um	mehr	als	ein	Drittel	[37	%]	zurück).

Auffällig	 sind	 die	Anstiege	 der	 TVBZ	 der	 Jugendlichen	und	Heranwachsenden	 im	Bereich	 der	Ver-

gewaltigung/sexuellen	Nötigung.	Die	TVBZ	der	 Jugendlichen	 ist	 zwischen	 1993	und	2004	um	119	%,	

die	 der	Heranwachsenden	 um	 40	%	 gestiegen.168	 Im	 Jahr	 2005	 finden	 sich	 hingegen	wieder	 leichte	

Rückgänge.	Hier	ist	allerdings	zu	beachten,	dass	Sexualdelikte	insgesamt	(unter	Einschluss	sexueller	

163	 Vgl.	moFFitt, t. e.	u.	a.,	2001;	scheithAuer, h.,	2003;	putAllAz, m.	und	K. BiermAnn,	2004;	s.	a.	lücK, m.	u.	a.,	2005,	S.	62	ff.
164	 Vgl.	moFFitt, t. e.	u.	a.,	2001,	S.	236.
165	 Vgl.	dazu	auch	putAllAz, m.	und	K. BiermAnn,	2004.
166	 Vgl.	cricK, n. r.	u.	a.,	2004;	vgl.	a.	essAu, c. A.	und	J. conrAdt,	2004.
167	 Der	Anstieg	von	1999	auf	2004	beträgt	etwa	19	%	bei	Jugendlichen	und	24	%	bei	Heranwachsenden.
168	 Von	1999	bis	2005	ist	eine	Zunahme	bei	Jugendlichen	um	29	%	bei	Heranwachsenden	um	18	%	zu	konstatieren.
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Missbrauchshandlungen)	bei	 Jugendlichen	 im	Jahr	2005	nur	1,3	%	aller	Tatverdächtigen	ausmachen	

(Vergewaltigung/sexuelle	Nötigung	machen	0,3	%	der	Tatverdächtigen	aus).

Schaubild �.�-��: Entwicklung der T�BZ Jugendlicher und Heranwachsender für Raub und 
qualifizierte Körperverletzung ����–�00�

0 

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik. 

Schaubild 4.1-14: Entwicklung der TVBZ Jugendlicher und Heranwachsender für  
 Raub und qualifizierte Körperverletzung 1993-2005 
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Schaubild �.�-��: Entwicklung der T�BZ Jugendlicher und Heranwachsender für Mord/
Totschlag sowie �ergewaltigung/sexuelle Nötigung ����–�00�

0

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik.

Schaubild 4.1-15: Entwicklung der TVBZ Jugendlicher und Heranwachsender für 
 Mord/Totschlag sowie Vergewaltigung/sexuelle Nötigung 1993-2005
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Ein	Teil	der	Zuwächse	und	des	steigenden	Anteils	jugendlicher	Tatverdächtiger	ist	vermutlich	darauf	

zurückzuführen,	dass	durch	die	Änderungen	des	Sexualstrafrechts	nunmehr	auch	gravierende	For-

men	sexueller	Nötigungen	und	entsprechender	Versuchshandlungen	polizeilich	unter	dieser	Rubrik	

registriert	werden.169	Infolgedessen	ist	es	insgesamt	zu	einem	Anstieg	der	registrierten	Delikte	gegen	

die	sexuelle	Selbstbestimmung	in	allen	Altersgruppen	gekommen.170

Vor	 dem	Hintergrund	 dieser	 Entwicklungen	 ist	 in	 den	 letzten	 Jahren	 die	 Sexualdelinquenz	 junger	

Menschen	vermehrt	 in	das	Blickfeld	von	Forschung	und	Praxis	gerückt.	171	Wesentlich	waren	neben	

den	 kriminalstatistischen	 Daten	 auch	 Ergebnisse	 von	 Untersuchungen	 an	 Tätern172	 sowie	 Erkennt-

nisse	der	Entwicklungspsychopathologie,	wonach	früh	einsetzende	sexuelle	Devianz	ein	Risikofaktor	

für	längerfristig	problematische	Entwicklungen	sein	kann.173	In	diesem	Zusammenhang	ist	auch	rele-

vant,	dass	Rückfallstudien	bei	Sexualstraftätern174	 sowie	Untersuchungen	von	Sexualstraftätern	aus	

dem	Maßregelvollzug175	zu	der	Feststellung	eines	erhöhten	Rückfallrisikos	in	jenen	Fällen	gelangen,	

in	denen	das	erste	Sexualdelikt	vor	dem	21.	Lebensjahr	lag.	Es	wird	allerdings	auch	darauf	hingewie-

sen,	dass	sich	zum	einen	über	die	Jahrzehnte	keine	Verschiebungen	der	registrierten	Tatverdächtigen	

von	jüngeren	in	Richtung	auf	ältere	finden,	was	indiziert,	dass	auch	die	Begehung	von	Sexualdelikten	

vielfach	eine	Episode	bleibt.176	

Umfassendere	Dunkelfeldstudien,	die	 für	Deutschland	Anhaltspunkte	dafür	bieten	könnten,	 inwie-

weit	 sich	dieser	Aspekt	der	 sexuellen	Gewalt	bei	 jungen	Menschen	gewandelt	hat,	 liegen	nicht	vor.	

Aus	 Befragungen	 von	 Schülern	 ist	 allerdings	 erkennbar,	 dass	 sexuelle	Übergriffe	 durch	 betroffene	

Opfer	 in	 Relation	 zu	 anderen	 Formen	 der	 Gewalt	 und	 Aggression	 relativ	 selten	 berichtet	 werden.	

Allerdings	zeigen	sich	teilweise	leichte	Anstiege,	und	zwar	im	Gegensatz	zu	ansonsten	abnehmenden	

Tendenzen	von	Gewalterlebnissen.177	Bei	der	Interpretation	ist	gegenwärtig	allerdings	aufgrund	der	

sehr	schmalen	Datenbasis	zu	diesem	speziellen	Bereich	Zurückhaltung	geboten.	Was	beim	gegenwär-

tigen	Stand	bezogen	auf	Sexualdelinquenz	festgestellt	werden	kann,	ist	lediglich,	dass	im	Hellfeld	in	

zunehmendem	Maße	entsprechende	Fälle	junger	Tatverdächtiger	zur	Kenntnis	gebracht	werden,	mit	

denen	sich	 Justiz	und	auch	Jugendhilfeinstitutionen	auseinandersetzen	müssen,	weshalb	 in	diesem	

Feld	sowohl	 im	Bereich	Diagnostik	als	auch	 Intervention	und	Behandlung	entsprechende	Konzepte	

und	Qualitätsstandards	benötigt	werden.178

In	 Nordrhein-Westfalen	 wurde	 in	 den	 Jahren	 2001	 bis	 2004	 ein	 Modellprojekt	 durchgeführt,	 in	

dem	 speziell	 für	 strafunmündige	 sowie	 jugendliche	 Sexualstraftäter,	 angebunden	 an	 bestehende	

169	 Vgl.	elz, J.,	2003a,	2004.
170	 Ausgeprägte	 Anstiege	 vor	 allem	 im	 Bereich	 des	 sexuellen	 Kindesmissbrauchs	 finden	 sich,	 wenn	 auch	 auf	 niedrigem	

Niveau,	bei	den	strafunmündigen	Kindern,	bei	denen	die	Sexualdelinquenz	in	ihren	verschiedenen	Formen	allerdings	

nur	etwa	0,1	%	des	gesamten	deliktischen	Geschehens	ausmacht.	
171	 Ein	Überblick	entsprechender	aktueller	Praxisprojekte	 findet	 sich	 in	Heft	 1–2/2004	der	 IKK-Nachrichten,	www.cgi.dji.

de/bibs/ikknachrichten6.pdf;	vgl.	a.	elsner, e.	und	w. steFFen,	2005;	für	Erfahrungen	aus	dem	Ausland	zur	Prävention	in	

diesem	Bereich	vgl.	schneiders, m.	und	d. schröder,	2005;	intensiv	wurde	dieses	Thema	in	jüngster	Zeit	auch	auf	entspre-

chenden	Fachtagungen	diskutiert,	so	z.	B.	der	Fachtagung	„Kinder	und	Jugendliche	mit	sexuell	grenzverletzendem	Ver-

halten“	im	September	2005	in	Kiel,	vgl.	die	Presseerklärung	vom	22.	September	2005,	www.kinderschutz-zentren.org.
172	 Vgl.	BecKett, r. u.	a.,	2002.
173	 Vgl.	elz, J.,	2003a;	2004;	s.	a.	petermAnn, F.	u.	a.,	2004,	S.	371	ff.;	deeGener, G.,	1995,	S.	196;	rotthAus, w.	und	t. GruBer,	1997.
174	 Vgl.	elz, J.,	2001;	2002.
175	 Vgl. nowArA, s.,	2001.
176	 Vgl.	elz, J.,	2004,	S.	3.
177	 Vgl.	dünKel, F.	und	B. GenG,	2003a.
178	 Vgl.	mAchlitt, K.,	2004;	herziG, s.,	2004.
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Beratungsstellen,	erzieherische	Hilfen	im	Sinne	gezielter	Beratungs-	und	Behandlungsmaßnahmen	

angeboten	 wurden.	 Im	 Projektzeitraum	 wurden	 in	 insgesamt	 sechs	 dafür	 ausgewählten	 Einrich-

tungen	330	Probanden	betreut.	Davon	waren	etwa	40	%	noch	strafunmündig,	56	%	waren	Jugendli-

che.	In	67,6	%	der	Fälle	existierte	keine	formelle	Auflage	oder	polizeiliche	Anzeige,	was	verdeutlicht,	

dass	es	offenkundig	möglich	 ist,	mit	 Sexualdelikten	auffällige	 junge	Menschen	 in	 speziellen	Bera-

tungseinrichtungen	zu	erreichen.	Die	Dauer	der	Maßnahme	erwies	sich	als	deutlich	länger	im	Ver-

gleich	zu	anderen	Formen	erzieherischer	Hilfen.	Sie	lag	im	Schnitt	bei	etwa	zwölf	Monaten.	Die	Quote	

der	Abbrecher	 lag	bei	 18,9	%,	 die	der	Rückfälle	 im	 Sinne	einer	 erneuten	 sexuellen	Auffälligkeit	 bei	

2,7	%.179	Nach	Auffassung	der	Autorinnen	der	Begleitforschung	zeigen	die	hohen	Zahlen	bearbeiteter	

Fälle	einerseits	wie	auch	die	Anfragen	andererseits,	dass	ein	Bedarf	sowohl	bezogen	auf	Jugendliche	

und	Heranwachsende	als	 auch	bezogen	auf	Kinder	besteht,	dem	durch	ein	niedrigschwelliges,	 an	

Einrichtungen	der	Jugendhilfe	angegliedertes	Angebot	offenkundig	begegnet	werden	kann.

Ein	in	der	öffentlichen	Diskussion	stark	beachteter	Bereich	betrifft	die	Gewalt	 in	Schulen.	Kriminal-

statistische	Informationen	liegen	dazu	für	Deutschland	nur	sehr	begrenzt	vor,	da	nicht	in	allen	Bun-

desländern	der	Tatort	Schule	in	der	PKS	ausgewiesen	wird.	Sofern	Informationen	vorliegen,	sind	die	

Befunde	unterschiedlich.	So	kommt	das	lAndesKriminAlAmt sAchsen	 in	einem	Lagebericht	zur	Gewalt	

an	Schulen	zu	dem	Ergebnis,	dass	Delikte	an	Schulen	und	auf	Schulhöfen	zwischen	2003	und	2004	um	

insgesamt	10,6	%	gesunken	sind.180	Die	Summe	der	verursachten	Schäden	verringerte	sich	danach	von	

227.000	Euro	im	Jahr	2003	auf	176.000	Euro	im	Jahr	2004.	Sowohl	Raub-	als	auch	Körperverletzungs-

delikte	gingen	im	fraglichen	Zeitraum	an	den	sächsischen	Schulen	deutlich	zurück.	Aus	Rheinland-

Pfalz,	wo	die	Polizei	im	Rahmen	von	Sondererhebungen	Straftaten	in	der	Schule	und	auf	dem	Schul-

weg	erfasst	sowie	Straftaten,	die	sich	gegen	Schüler,	die	Lehrerschaft	und	das	Schulgebäude	richten,	

wird	berichtet,	dass	es	2004	zu	erheblichen	Anstiegen	im	Vergleich	zum	Vorjahr	gekommen	sei.181	Die	

zuständigen	Ministerien	führen	dies	auf	Zunahmen	der	Anzeigebereitschaft	zurück.182	In	Berlin,	wo	

seit	1992	für	Schulen	eine	Pflicht	zur	Meldung	von	Gewaltvorfällen	besteht,183	wurde	2003,	nachdem	

eine	Diskrepanz	zwischen	Feststellungen	der	Polizei	zum	Tatort	Schule	und	den	bei	den	Schulen	ein-

gegangenen	Meldungen	zu	erkennen	war,	durch	Aufrufe	an	Schulen	und	in	Konferenzen	Bestrebun-

gen	unternommen,	das	Meldeverhalten	 seitens	der	 Schulen	an	die	 Schulbehörde	zu	 steigern.	 Infol-

gedessen	kam	es	von	2003/2004	auf	2004/2005	zu	einem	erheblichen	Anstieg	der	der	Schulbehörde	

gemeldeten	 Gewaltvorfälle,	 wo	 vor	 allem	 im	 Bereich	 der	 Körperverletzung	 innerhalb	 eines	 Jahres	

eine	Verdopplung	festzustellen	war.	Dem	steht	auf	polizeilicher	Seite	ein	Rückgang	der	Straftaten	an	

Schulen	 im	Vergleich	zum	Vorjahr	von	3,2	%	gegenüber.184	Die	Berliner senAtsVerwAltunG Für inneres 

und sport	betrachtet	dies	nicht	als	eine	reale	Steigerung	der	Vorfälle,	sondern	als	eine	begrüßenswerte	

Steigerung	der	Erhellung	des	Dunkfeldes.185

Interessant	ist	in	diesem	Zusammenhang	eine	Analyse	des	BundesVerBAndes der unFAllKAssen	vom	Mai	

2005,	in	der	die	Frage	möglicher	Zunahmen	sowie	eventueller	qualitativer	Veränderungen	der	Gewalt	

179	 Allerdings	sind	hier	keine	klaren	Spezifikationen	des	relevanten	Rückfallzeitraums	vorgenommen,	der	je	nach	Behand-

lungsbeginn	und	Dauer	unterschiedlich	lang	ausfallen	kann.
180	 Vgl.	lAndesKriminAlAmt sAchsen	(Hg.),	2004.
181	 http://rhein-zeitung.de/on/05/06/14/rlp/t/rzo159004.html.
182	 www.mbfj.rlp.de/presse2000.asp?Anzeige=Yes&Index1=489http://216.239.59.104/search?q=cache:	qaVAdq0sRv4J:www.

mbfj.rlp.de/presse2000.asp%3FAnzeige%3DYes%26Index1%3D489+%22Rheinland-Pfalz%22+%2B%222004%22+%2B%221.7

22+Schulen%22&hl=de&lr=lang_de
183	 Vgl.	www.senbjs.berlin.de/gewaltpraevention	dort	Rundschreiben	I	Nr.	41	2003.
184	 senAtsVerwAltunG Für BildunG, JuGend und sport (Hg.),	2005,	S.	3.
185	 senAtsVerwAltunG Für BildunG, JuGend und sport (Hg.),	2005,	S.	3.
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an	Schulen	auf	Basis	gemeldeter	Raufunfälle	und	 ihrer	gesundheitlichen	Folgen	verfolgt	wird.186	Es	

handelt	 sich	 hier	 um	 relativ	 harte	 Daten	 zu	 erkannten	 Fällen.	 Die	 Wahrscheinlichkeit,	 dass	 versi-

cherungsrelevante	Schäden	seitens	der	Schule	–	trotz	eventuell	gegebener	Schadensersatzverpflich-

tungen	–	nicht	an	Versicherungsträger	weitergeleitet	werden,	ist	als	eher	gering	einzuschätzen.

Schaubild �.�-��: Raufunfälle und Frakturen infolge von Raufereien je �.000 versicherte 
Schüler ����–�00�

0

Datenquelle: BUNDESVERBAND DER UNFALLKASSEN (Hg.), 2005. 

Schaubild 4.1-16: Raufunfälle und Frakturen infolge von Raufereien  
 je 1 000 versicherte Schüler 1993-2003 
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Datenquelle:	 BundesverBand der unfallKassen (Hg.),	2005.

Diesen	Analysen	zufolge	 ist	die	Zahl	der	bei	Versicherungen	gemeldeten	Schäden	aus	Gewaltvor-

fällen	an	Schulen	 (so	genannten	„Raufunfällen“)	ab	etwa	1999	kontinuierlich	zurückgegangen.	 Je	

1.000	Schüler	verminderten	sich	diese	Meldungen	seit	1999	um	etwa	ein	Drittel.	Die	Angaben	zu	den	

gemeldeten	 Unfällen	 mit	 gravierenderen	 gesundheitlichen	 Folgen,	 hier	 gemessen	 an	 Frakturen,	

gingen	in	diesem	Zeitraum	ebenfalls	deutlich	zurück.	Aufgrund	dieser	Rückgänge	ging	der	Anteil	

der	gemeldeten	Raufunfälle	mit	Frakturen	an	allen	gemeldeten	Raufunfällen	von	10,3	%	im	Jahr	1997	

auf	8,8	%	im	Jahr	2003	zurück.	Dies	sind	erste	Hinweise	sowohl	auf	einen	Rückgang	als	auch	auf	eine	

qualitative	Veränderung	in	Richtung	geringerer	Schweregrade	des	Gewaltgeschehens	an	Schulen.

4.1.3 Erkenntnisse wiederholter Dunkelfeldstudien zur Entwicklung der 
Jugendkriminalität und -gewalt

Zur	Delinquenz	Jugendlicher	liegen	eine	Reihe	von	Dunkelfeldstudien	vor,	welche	die	Entwicklun-

gen,	wie	sie	sich	in	den	Hellfelddaten	zeigen,	in	wichtigen	Punkten	zu	ergänzen	bzw.	zu	relativieren	

vermögen.	Einschränkend	ist	allerdings	anzumerken,	dass	es	sich	dabei	nicht	um	national	repräsen-

tative	Studien	handelt,	sondern	um	regionale	Untersuchungen	auf	Ebene	von	Städten,	Landkreisen	

oder	Bundesländern.	Andererseits	verteilen	sich	die	Erhebungsorte	quer	über	das	Bundesgebiet,	so	

dass	mit	der	gebotenen	Vorsicht	in	der	Zusammenschau	daraus	durchaus	Hinweise	auf	allgemeinere	

186	 Vgl.	BundesVerBAnd der unFAllKAssen (Hg.),	2005.
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Trends	abzuleiten	sind.	Solche	wiederholten	Erhebungen,	die	Aussagen	über	Veränderungen	erlau-

ben,	beziehen	 sich	auf	 Jugendliche,	die	über	Befragungen	an	Schulen	erreicht	wurden.	Aussagen	

zu	Heranwachsenden,	die	nicht	mehr	die	 Schule	besuchen,	 sind	daraus	 ebenso	wenig	 abzuleiten	

wie	 Aussagen	 zu	 Veränderungen	 der	 Kinderdelinquenz.	 Teilweise	 sind	 diesen	 Studien	 –	 über	

Opfererlebnisse	und	täterschaftliches	Handeln	hinaus	–	auch	 Informationen	zu	Anzeigeverhalten	

bzw.	 zu	 delinquenzbedingten	 Polizeikontakten	 von	 selbstdeklarierten	 Tätern	 zu	 entnehmen,	 die	

Aufschluss	über	die	Veränderung	von	Hell-Dunkelfeld-Relationen	in	diesem	Ausschnitt	des	Delin-

quenzgeschehens	gestatten.

In	einer	sehr	langfristigen	Perspektive	kommen	oBerwittler	und	Köllisch	auf	Basis	von	wiederholten	

Erhebungen	in	Emmendingen	(Baden-Württemberg)	in	den	Jahren	1973	und	1999	zu	dem	Ergebnis,	

dass	ein	erheblicher	Anstieg	des	Anzeigeverhaltens	bei	Gewaltdelikten,	der	zusammenfällt	mit	einem	

Rückgang	der	Rate	der	Täter	im	Dunkelfeld,	ein	wesentlicher	Faktor	der	Erklärung	der	beobachtbaren	

Hellfeldentwicklungen	ist.	Für	die	Diebstahlsdelinquenz	werden	in	dieser	sehr	langfristigen	Perspek-

tive	in	Emmendingen	zwar	auch	im	Dunkelfeld	Zunahmen	festgestellt,	die	aber	von	Steigerungen	der	

Polizeikontakte	der	 selbstdeklarierten	Täter	 begleitet	 sind,	welche	die	 Steigerungen	 im	Dunkelfeld	

deutlich	übertreffen.	Lediglich	für	die	Drogendelinquenz	werden	auch	auf	Basis	der	Dunkelfelddaten	

Zunahmen	berichtet,	die	sich	auch	in	anderen	Erhebungen	finden	und	die	nicht	auf	gesteigerte	Auf-

hellungen	des	Dunkelfeldes	zurückgeführt	werden	können.187

Für	 die	 Zeit	 zwischen	 1998	 und	 2000	 wurde	 im	 1.	PSB	 bereits	 auf	 Rückgänge	 der	 selbstberichteten	

Gewaltdelinquenz	von	Schülern	der	9.	Jahrgangsstufe	 in	vier	Orten	hingewiesen,	die	begleitet	waren	

von	 Steigerungen	des	Anzeigeverhaltens	 seitens	der	Opfer.188	Die	 seitdem	durchgeführten	und	publi-

zierten	Studien	weisen	für	die	Zeit	seit	dem	Jahrtausendwechsel	auf	eine	Fortsetzung	dieses	Trends	hin.

4.1.3.1 Gewalt an Schulen
Zur	Gewalt	an	Schulen	zeigt	eine	1994	und	1999	mit	gleichem	Erhebungsdesign	und	-instrument	bei	

Schülern	der	Jahrgangsstufen	5	bis	13	durchgeführte	Erhebung,	dass	es	in	Bayern	in	der	zweiten	Hälfte	

der	1990er	Jahre	nicht	zu	einer	Zunahme	der	physischen	Gewalt	unter	Schülern	gekommen	ist.189	Phy-

sische	Gewalt,	Gewalt	gegen	Sachen	sowie	psychische	Gewalt	sanken	danach	sogar	geringfügig,	sta-

tistisch	nicht	signifikant	ab,	während	die	verbale	Aggression	zunahm.	In	einer	dritten	Welle	im	Jahre	

2004	finden	sich	im	Vergleich	zu	1999	dann	Rückgänge,	die	insgesamt	zu	einer	deutlichen	Abnahme	

der	Gewalt	an	Schulen	seit	1994	führen.	Es	lassen	sich	keine	Anhaltspunkte	dafür	finden,	dass	sich	die	

Situation	generell	verschärft	haben	könnte.	Es	zeigen	sich	allerdings	Altersverschiebungen:	Während	

bei	den	jüngeren	Altersklassen	zwischen	zehn	und	zwölf	Jahren	leichte	Anstiege	in	den	verschiedenen	

Gewaltbereichen	zu	verzeichnen	waren,	finden	sich	bei	den	jüngeren	Jugendlichen	leichte	Rückgän-

ge	und	bei	den	älteren	Schülern	der	Sekundarstufe	II	deutliche	Abnahmen.	

Weitere	Daten	zur	Situation	an	Schulen	bietet	für	Niedersachsen	eine	2004	im	Kontext	eines	Interven-

tionsprojektes	durchgeführte	Erhebung	bei	Schülern	der	9.	Jahrgangsstufe	in	verschiedenen	Städten	

und	 Gemeinden.	 In	 diesem	 Projekt	 wurden	 Maßnahmen	 zur	 Reduzierung	 des	 Schulschwänzens	

erprobt	und	in	einem	experimentellen	Design	überprüft.	Durch	gezielte	Interventionen	auf	Ebene	der	

Schule,	der	sozialen	Dienste	wie	auch	der	Polizei	konnte	im	Vergleich	zur	Situation	in	früheren	Erhe-

187	 oBerwittler, d.	und	t. Köllisch,	2004.
188	 Vgl.	dazu	auch	wilmers, n.	u.	a.,	2002.
189	 Vgl.	Fuchs, m.	u.	a.,	2001.
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bungen	aus	dem	Jahr	2000	eine	signifikante	Reduzierung	des	Ausmaßes	von	Schulschwänzen	erreicht	

werden.	Dies	ging	damit	einher,	dass	Jugendliche,	die	eine	vermehrte	Belastung	durch	Risikofaktoren	

aufwiesen,	sich	nun	in	erhöhtem	Maße	im	Unterricht	befanden	und	befragt	werden	konnten.	

In	 den	 Klassen	 der	 Kontrollgruppenschulen,	 in	 denen	 die	 spezifisch	 schulischen	 Maßnahmen	 zur	

Reduzierung	des	Schulschwänzens	nicht	eingesetzt	wurden,	 fanden	sich	 im	Vergleich	zu	den	Erhe-

bungen	des	Jahres	2000	leichte	Rückgänge	der	von	Schülern	berichteten	Gewalt	in	der	Schule.	In	den	

Experimentalschulen	ergab	sich	hingegen	ein	leichter,	nicht	signifikanter	Anstieg	der	selbstberichte-

ten	innerschulischen	Täterhandlungen	wie	auch	der	Opfererlebnisse,	der	in	erster	Linie	auf	den	Effekt	

der	erhöhten	Erreichbarkeit	problembelasteter	Schüler	zurückgeführt	werden	kann.	

Dies	weist	darauf	hin,	dass	gezielte	Maßnahmen	zur	Sicherung	der	Teilnahme	an	schulischer	Bildung	

sinnvollerweise	von	Maßnahmen	der	gezielten	Gewaltprävention	für	diese	Risikogruppen	begleitet	

werden	 sollten,	weil	 es	 ansonsten	 im	Gefolge	 einer	 erfolgreichen	 Prävention	 von	 Schulschwänzen,	

wie	hier	geschehen,	zu	problematischen	Verlagerungseffekten	der	Gewalt	vom	außerschulischen	in	

den	 schulischen	 Kontext	 kommen	 kann.190	 Obschon	 aber	 durch	 gezielte	 Intervention	 im	 Vergleich	

zu	früheren	Messungen	vermehrt	problembelastete	Jugendliche	erreicht	werden	konnten,	fand	sich	

über	alle	Gruppen	hinweg	keine	signifikante	Zunahme	von	Gewalt	im	schulischen	Kontext	zwischen	

2000	und	2004.

In	Mecklenburg-Vorpommern	wurde	im	Jahr	2004	gemeinsam	durch	das	Landeskriminalamt	und	die	

Universität	Greifswald	eine	Befragung	von	etwa	2.500	Schülern	aller	Klassenstufen	durchgeführt.	Die	

Daten	können	verglichen	werden	mit	Erhebungen,	die	1997	bei	mehr	als	10.000	Schülern	aller	Klassen	

des	Landes	realisiert	wurden.191	Es	zeigte	sich	ein	deutlicher	Rückgang	der	Gewalt:	Während	1997	noch	

26,3	%	der	Schüler	angegeben	hatten,	in	der	Schule	oder	auf	dem	Schulweg	schon	einmal	angegriffen	

worden	zu	sein,	waren	es	2004	mit	11,2	%	weniger	als	die	Hälfte.	Weiter	hatte	sich	der	Ort	der	Gewalt-

handlungen	aus	der	Schule	heraus	stärker	auf	den	Schulweg	bzw.	die	Schulbusse	verlagert.	Während	

1997	noch	73,8	%	der	Angriffe	in	der	Schule	verübt	wurden,	waren	es	2004	nur	42,9	%.	Besonders	bemer-

kenswert	ist	die	stärkere	Sensibilisierung	der	Schüler	und	Lehrer	für	Gewaltphänomene,	die	zu	einer	

deutlich	erhöhten	Mitteilungsbereitschaft	gegenüber	der	Polizei	führte.	Während	1997	nur	6,4	%	der	

Vorfälle	der	Polizei	gemeldet	wurden,	lag	diese	Quote	2004	bei	22,5	%.

Insgesamt	weisen	diese	Studien	zu	schulischen	Vorkommnissen	im	Einklang	mit	den	Erkenntnissen	

der	Unfallversicherer	darauf	hin,	dass	nicht	von	Anstiegen	der	Gewalt	im	schulischen	Kontext	ausge-

gangen	werden	kann.	Während	für	die	erste	Hälfte	der	1990er	Jahre	lösel	und	Bliesener	hier	noch	von	

Anstiegen	der	Gewalt	im	Vergleich	zu	früheren	Jahrzehnten	berichten	mussten192,	ist	dies	für	die	Zeit	

seit	dem	1.	PSB	so	nicht	mehr	anzunehmen.	Zwar	ist	die	Datenlage	bezogen	auf	die	längsschnittliche	

Entwicklung	noch	recht	schmal.	Aber	das	verfügbare	Material	deutet	konsistent	in	Richtung	allmäh-

licher	Rückgänge	von	Gewalt	im	schulischen	Kontext	bei	gleichzeitiger	erhöhter	Aufmerksamkeit	der	

zuständigen	Stellen.	Offenkundig	hat	sich,	auch	im	Zuge	zielgerichteter	Maßnahmen	und	öffentlich	

wirksamer	Kampagnen,	die	Sensibilität	 für	derartige	Übergriffe	 im	schulischen	Kontext	gesteigert,	

weshalb	 Lehrerschaft	 wie	 auch	 die	 Schüler	 und	 Eltern	 in	 dieser	 Hinsicht	 ein	 größeres	 Problembe-

wusstsein	entwickelt	haben.	Es	ist	daher	im	Einklang	mit	den	vorliegenden	Daten	davon	auszugehen,	

190	 Vgl.	BrettFeld, K.	u.	a.,	2005a.
191	 Vgl.	lAndesKriminAlAmt mecKlenBurG-Vorpommern	und	BornewAsser, m.,	2004.	 (http://www.polizei.mvnet.de/media/prae-

vention/gewalt_in_der_schule.pdf).
192	 Vgl.	lösel, F.	und	t. Bliesener,	2003.
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dass	bei	 insgesamt	rückläufigen	Vorfallszahlen	vermutlich	mehr	der	entsprechenden	Fälle	bekannt	

und	auch	gemeldet	werden.	

4.1.3.2 Jugendliche Täter und Opfer außerhalb der Schule
In	mehreren	neueren,	wiederholt	durchgeführten	Studien	wurden	sowohl	Tathandlungen	als	auch	

Opfererlebnisse	ohne	eine	Beschränkung	auf	den	Tatort	Schule	erhoben.	

In	Greifswald	wurden	1998	und	2002	Befragungen	von	Jugendlichen	der	9.	Jahrgangsstufen	durchge-

führt.193	Die	Angaben	der	Jugendlichen	zu	selbstberichteter	Delinquenz	zeigen	dabei	über	alle	Delikte	

hinweg	(Eigentums-,	Vermögens-	und	Gewaltdelikte)	einen	deutlichen	Rückgang	der	Lebenszeitprä-

valenz	bei	den	Befragten	des	 Jahres	2002	verglichen	mit	der	Erhebung	vier	 Jahre	zuvor.	Speziell	 für	

Gewaltdelikte	wurden	auch	die	Veränderungen	der	Quoten	der	Täter,	die	innerhalb	der	letzten	zwölf	

Monate	entsprechende	Handlungen	begangen	hatten,	mitgeteilt.	Hier	findet	sich	ebenfalls	ein	Rück-

gang	von	etwa	einem	Viertel	über	alle	Delikte	hinweg.	

Bemerkenswerterweise	zeigt	sich	in	Greifswald	nicht	nur	der	aus	den	Hellfelddaten	bekannte	Rück-

gang	der	Raubdelinquenz,	 sondern	 –	 im	Kontrast	 zu	den	polizeilichen	Daten	 –	 auch	 ein	Rückgang	

der	Körperverletzungsdelikte	um	etwas	mehr	als	ein	Viertel.	Damit	korrespondierend	werden	weiter	

sowohl	ein	Rückgang	gewaltbefürwortender	Einstellungen	bei	den	Greifswalder	Jugendlichen	festge-

stellt	als	auch	ein	Rückgang	der	von	den	Jugendlichen	berichteten	Viktimisierungserlebnisse	durch	

Gewaltdelikte.

Schaubild �.�-��:  Täterraten selbstberichteter Delinquenz in den letzten zwölf Monaten bei 
Schülern der �. Jahrgangsstufe in Greifswald, �ergleich der Erhebungen 
���� und �00�

Datenquelle: DÜNKEL, F. und B. GENG, 2002.

Schaubild 4.1-17: Täterraten selbstberichteter Delinquenz in den letzten zwölf Monaten 
 bei Schülern der 9. Jahrgangsstufe in Greifswald, Vergleich der 
 Erhebungen 1998 und 2002
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Datenquelle:	 dünKel, f.	und	B. GenG,	2003a.

Auch	in	den	Opferangaben	findet	sich	für	die	einfache	Körperverletzung	wie	auch	für	die	mit	Waffen	

begangenen	 Delikte	 ein	 Rückgang	 der	 Gewalterlebnisse	 Jugendlicher.	 Lediglich	 bei	 der	 sexuellen	

Gewalt	ist	ein	leichter	Anstieg	auf	freilich	recht	niedrigem	Ausgangsniveau	zu	erkennen.

193	 Vgl.	dünKel, F.	und	B. GenG,	2003a.
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Schaubild �.�-��:  Raten der jugendlichen Opfer von Gewalt in den letzten zwölf Monaten 
bei Schülern der �. Jahrgangsstufe in Greifswald, �ergleich der Erhebungen 
���� und �00�

Datenquelle: DÜNKEL, F. und B. GENG, 2002. 

Schaubild 4.1-18: Raten der jugendlichen Opfer von Gewalt in den letzten zwölf Monaten 
 bei Schülern der 9. Jahrgangsstufe in Greifswald, Vergleich der Erhebungen  
 1998 und 2002 
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Datenquelle:	 dünKel, f.	und	B. GenG,	2003a.

In	 eine	 ähnliche	 Richtung	 weisen	 Ergebnisse	 der	 durch	 eine	 Forschungsgruppe	 aus	 Münster	 und	

Trier	 seit	 2000	durchgeführten	 Längsschnittstudien.194	Hier	 liegen	querschnittliche	Vergleiche	 von	

Jugendlichen	der	9.	Jahrgangsstufe	aus	Münster	für	die	Jahre	2000	und	2002	sowie	von	Jugendlichen	

aus	Duisburg	für	die	Jahre	2002	und	2004	vor.	In	Münster	zeigen	sich	in	diesem	Zweijahreszeitraum	

nur	geringfügige	Veränderungen.	Während	bei	den	personalen	Gewaltdelikten	insgesamt	Konstanz	

zu	beobachten	war	(lediglich	bei	der	einfachen	Körperverletzung	ein	ganz	leichter	Rückgang	von	13	%	

auf	12	%),	waren	bei	Ladendiebstahl	(von	22	%	auf	20	%)	und	bei	Sachbeschädigungen	(von	18	%	auf	12	%)	

geringe	Verminderungen	zu	registrieren.	Auf	der	anderen	Seite	fanden	sich	für	Drogenhandel	 (von	

6	%	auf	8	%)	Graffiti	(von	7	%	auf	13	%)	sowie	Einbruch	(von	3	%	auf	4	%)	und	Automatenaufbruch	(von	2	%	

auf	4	%)	geringe	Zuwächse.	Insgesamt	lassen	die	Münsteraner	Daten	keinerlei	Hinweise	darauf	erken-

nen,	 dass	 es	 kurzfristig	 zu	 größeren	 Veränderungen	 der	 Jugenddelinquenz	 im	 Zeitraum	 zwischen	

2000	und	2002	gekommen	sein	könnte.	Anstiege	der	Gewaltdelikte,	wie	sie	die	PKS	für	die	Körperver-

letzungsdelikte	bei	Jugendlichen	ausweist,	finden	keine	Bestätigung.	Allenfalls	Drogenkonsum	und	

Graffiti	sowie	Automatenaufbrüche	weisen	Zuwächse	auf.

Für	den	Erhebungsort	Duisburg	lässt	sich	im	Vergleich	von	2002	und	2004	demgegenüber	ein	leichter	

Rückgang	der	selbstberichteten	Delinquenz	in	mehreren	Deliktbereichen	konstatieren.	So	finden	sich	

deutliche	Rückgänge	bei	 Ladendiebstahl,	was	mit	 polizeilichen	Befunden	 kompatibel	 ist.	Des	Wei-

teren	finden	sich	Rückgänge	im	Bereich	der	Einbruchsdelikte,	was	ebenfalls	im	Einklang	mit	polizei-

lichen	Befunden	steht.	Auffallend	sind	die	Zunahmen	für	den	Drogenhandel,	was	auch	mit	Tendenzen	

im	Hellfeld	 übereinstimmt.	Wie	 schon	 in	Greifswald,	 so	 zeigt	 sich	 auch	 in	Duisburg	 ein	 Rückgang	

nicht	nur	beim	Raub,	sondern	auch	bei	den	einfachen	Körperverletzungsdelikten.	Die	Körperverlet-

zung	mit	Waffen	ist	in	diesem	kurzen	Intervall	eher	konstant.

194	 Vgl.	Boers, K.	u.	a.,	2006.
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Schaubild �.�-��:  Täterraten selbstberichteter Delinquenz in den letzten zwölf Monaten bei 
Schülern der �. Jahrgangsstufe in Duisburg, �ergleich der Erhebungen �00� 
und �00�

Datenquelle: BOERS, K. und J. REINECKE, 2004b. 

Schaubild 4.1-19: Täterraten selbstberichteter Delinquenz in den letzten zwölf Monaten  
 bei Schülern der 9. Jahrgangsstufe in Duisburg, Vergleich der Erhebungen 
 2002 und 2004 
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Datenquelle: Boers, K. und J. reinecKe,	2004b.

Auch	für	Schüler	der	10.	Jahrgangsstufe	bestätigen	sich	die	rückläufigen	Tendenzen	bezogen	auf	die	

Duisburger	Stichprobe	und	die	Befunde	für	die	Jahre	2003	und	2005.

Tabelle �.�-�: Täteranteile selbstberichteter Delinquenz in Prozent (Jahresprävalenz 
Deliktsgruppen), �ergleich �. bzw. �0. Klassen in Münster und Duisburg, 
gewichtete Daten

Erhebungsort/-jahr MS  
�000

MS  
�00�

DU 
�00�

DU 
�00�

DU 
�00�

DU 
�00�

Klassenstufe 9 9 9 9 10 10

schwere	Gewaltdelikte 6 5 7 6 7 5

Gewaltdelikte	gesamt 16 14 20 16 19 13

Eigentumsdelikte 31 30 30 23 24 17

Sachbeschädigungsdelikte 21* 24 26 20 23 14

n	=	 874 1.947 2.627 3.339 2.427 3.243

*		Der	Wert	ist	nicht	ganz	vergleichbar	mit	dem	in	den	übrigen	Stichproben,	da	zu	den	Sachbeschädigungsdelikten	im	Jahr	2000	nur	
Vandalismus	und	Graffiti	gezählt	wurden	(Scratching	wurde	noch	nicht	eigens	erhoben).

Datenquelle:	 Boers, K. u.	a.,	2006.
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Im	Jahr	2005	wurden	durch	das	KFN	in	München,	Stuttgart	und	Schwäbisch-Gmünd	Erhebungen	bei	

Schülern	in	gleicher	Weise	wiederholt,	wie	sie	sieben	Jahre	zuvor	1998	bei	Jugendlichen	der	9.	Jahrgangs-

stufe	bereits	durchgeführt	worden	waren.195	Auch	diese	Studie	findet	Rückgänge	der	selbstberichteten	

Delinquenz	in	allen	untersuchten	Deliktsgruppen.	Vermindert	haben	sich	hiernach	nicht	nur	die	Täter-

raten	insgesamt,	sondern	zusätzlich	auch	die	Raten	der	Mehrfachtäter	mit	fünf	und	mehr	Delikten.

Schaubild �.�-�0:  Täterraten selbstberichteter Delinquenz in den letzten zwölf Monaten bei 
Schülern der �. Jahrgangsstufe in München, Stuttgart und Schwäbisch-
Gmünd, �ergleich von Erhebungen aus ���� und �00�

Datenquelle: PFEIFFER, C. und P. WETZELS, 2006; BAIER, D. u. a., 2006. 

Schaubild 4.1-20:  Täterraten selbstberichteter Delinquenz in den letzten zwölf Monaten bei 
 Schülern der 9. Jahrgangsstufe in München, Stuttgart und  
 Schwäbisch-Gmünd, Vergleich von Erhebungen aus 1998 und 2005 
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Datenquelle:	 pfeiffer, c. und p. Wetzels,	2006;	Baier, d. u.	a.,	2006.

Signifikante	Rückgänge	der	Gewaltdelinquenz	finden	sich	nicht	nur	beim	Raub,	wo	auch	die	PKS	rück-

läufige	Zahlen	zeigt,	sondern	wie	in	Greifswald	auch	bei	Körperverletzungsdelikten.

Schaubild �.�-��:  Prävalenz selbstberichteter Gewaltdelinquenz in drei süddeutschen 
Städten für ���� und �00�
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Schaubild 4.1-21: Prävalenz selbstberichteter Gewaltdelinquenz in drei süddeutschen Städten 
 für 1998 und 2005 
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Datenquelle:	 pfeiffer, c.	und	p. Wetzels,	2006.

195	 Vgl.	für	die	älteren	Studien	wetzels, p.	u.	a.,	2001;	für	die	Ergebnisse	der	aktuellen	Erhebungen	siehe	BAier, d.	u.	a.,	2006;	

pFeiFFer, c.,	2005; pFeiFFer, c.	u.	a.,	2006a;	2006b.



���Ausgewählte Bevölkerungsgruppen bzw. Tätergruppen

Damit	einhergehend	berichten	die	Jugendlichen	dieser	Stichproben	auch	über	Rückgänge	der	im	famili-

ären	Bereich	erlebten	physischen	Gewalt,	die	sich	als	einer	der	wesentlichen	Risikofaktoren	delinquenter,	

gewaltgeneigter	Entwicklungen	junger	Menschen	erwiesen	hat.196	Weiter	finden	sich	Verminderungen	

gewaltbefürwortender	 Einstellungen	bei	 den	 Jugendlichen	 selbst	 sowie	 eine	 stärkere	Ablehnung	 von	

Gewalt	als	Mittel	der	Durchsetzung	bei	Konflikten	in	den	Freundesgruppen	der	Gleichaltrigen.197

Wie	 schon	 in	der	Greifswalder	Untersuchung	 findet	 sich	 zusätzlich	auch	ein	Rückgang	der	Quoten	

jugendlicher	Opfer	von	Gewalt.198	Eine	Analyse	des	Anzeigeverhaltens,	hier	bezogen	auf	das	letzte	als	

Opfer	erlebte	Delikt	in	den	beiden	Kalenderjahren	seit	dem	Befragungszeitpunkt,	zeigt	darüber	hin-

aus	einen	deutlichen	Anstieg	der	Anzeigebereitschaft	der	jugendlichen	Opfer	von	Gewaltdelikten.	

Schaubild �.�-��:  Anzeigequoten von Gewaltopfern beim letzten Delikt. Schülerbefragungen 
in der �. Jahrgangsstufe in München, Stuttgart und Schwäbisch-Gmünd, 
�ergleich von Erhebungen aus ���� und �00�

Datenquelle: PFEIFFER, C. und P. WETZELS, 2006. 

Schaubild 4.1-22:  Anzeigequoten von Gewaltopfern beim letzten Delikt; Schülerbefragungen 
 in der 9. Jahrgangsstufe in München, Stuttgart und Schwäbisch-Gmünd,  
 Vergleich von Erhebungen aus 1998 und 2005 
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Datenquelle:	 pfeiffer, c. und p. Wetzels,	2006.

Bemerkenswert	sind	insbesondere	die	Veränderungen	der	Anzeigequote	bei	den	Körperverletzungs-

delikten,	die	bei	Körperverletzung	mit	Waffen	nahezu	um	ein	Drittel	und	bei	der	einfachen	Körper-

verletzung	um	mehr	als	ein	Viertel	gesteigert	wurde.	Auch	für	Sexualdelikte	findet	sich	eine	Verdopp-

lung	 der	 Anzeigequote,	 was	 darauf	 hinweist,	 dass	 die	 diesbezüglichen	 Entwicklungen	 im	 Hellfeld	

zumindest	partiell	 einer	 vermehrten	 Sichtbarkeit	geschuldet	 sein	könnten.	Weiter	 zeigte	 sich,	dass	

die	von	den	Opfern	im	Jahr	2005	zur	Anzeige	gebrachten	Delikte	im	Durchschnitt	weniger	schwerwie-

gend	waren	im	Vergleich	zu	den	angezeigten	Delikten	1997.	

Ähnliche	 Befunde	 einer	 erhöhten	 Anzeigewahrscheinlichkeit	 sowie	 eines	 abnehmenden	 Schwere-

grades	der	von	jugendlichen	Opfern	zur	Anzeige	gebrachten	Delikte	zeigen	auch	die	vergleichenden	

Analysen	 von	 Schülerdaten	 aus	 Hannover	 und	 Friesland	 bezogen	 auf	 die	 Jahre	 2000	 und	 2004.199	

196	 Vgl.	zusammenfassend	unter	Bezug	auf	längsschnittliche	Befunde	thornBerry, t. p.	u.	a.,	2004.	
197	 Vgl.	pFeiFFer, c. und p. wetzels,	2006.
198	 Vgl.	pFeiFFer, c. und p. wetzels,	2006.
199	 Vgl.	pFeiFFer, c. und p. wetzels,	2006.
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Damit	übereinstimmend	 findet	 sich	 zwischen	2000	und	2004	 in	Hannover	und	 Friesland	ein	deut-

licher	Anstieg	der	Rate	jugendlicher	Täter,	die	angeben,	infolge	ihrer	delinquenten	Handlungen	mit	

der	Polizei	in	Kontakt	gekommen	zu	sein.	Eine	Analyse	unter	Kontrolle	der	Breite	des	Spektrums	der	

delinquenten	 Aktivitäten	 (Versatilität)	 zeigt,	 dass	 die	 Quote	 junger	 Delinquenter,	 die	 wegen	 ihrer	

strafbaren	Handlungen	 einen	 Polizeikontakt	 hatten,	 in	 jeder	 der	 Versatilitätsklassen	 im	 Jahr	 2004	

höher	ausfällt	als	noch	vier	Jahre	zuvor.	Dies	gilt	sowohl	für	die	Lebenszeit	als	auch	beschränkt	auf	die	

letzten	zwölf	Monate.

Schaubild �.�-��:  Rate der Personen mit Polizeikontakt in Abhängigkeit von der �ersatilität 
des delinquenten �erhaltens. Daten für die Lebenszeit und die letzten 
zwölf Monate aus Hannover und Friesland im �ergleich von Erhebungen in 
den Jahren �000 und �00�
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In	der	Gesamtschau	ergibt	sich	somit	ein	konsistentes	Bild:	Dunkelfeldstudien	an	verschiedenen	Orten	

sowie	bezogen	auf	verschiedene	Zeiträume	bieten	für	die	These	eines	Anstiegs	der	Jugendkriminalität	

keine	empirische	Abstützung.	Die	verfügbaren	Befunde	deuten	eher	in	die	Richtung,	dass	es	zu	Rück-

gängen	der	Jugenddelinquenz	sowohl	bei	Eigentums-	als	auch	bei	Gewaltdelikten	gekommen	ist,	bei	

Letzteren	nicht	nur	beim	Raub,	sondern	auch	bei	den	Körperverletzungsdelikten.	Dies	ist	verbunden	

mit	einem	Anstieg	der	Anzeigebereitschaft	sowie	der	Wahrscheinlichkeit	offizieller	Registrierungen.	

In	Kombination	mit	Feststellungen	dazu,	dass	für	einen	wichtigen	Risikofaktor,	die	Verbreitung	inner-

familiärer	Gewalt	gegen	Kinder	und	 Jugendliche,	ebenfalls	Rückgänge	 festzustellen	sind,	erscheint	

eine	 solche	 Tendenz	 abnehmender	Delinquenz	 Jugendlicher	 sowohl	 theoretisch	 plausibel	 als	 auch	

empirisch	abgesichert.200

4.1.3.3 Dunkelfeldbefunde zum Drogenkonsum junger Menschen
Neben	den	Dunkelfeldbefunden	der	vorgestellten	Schülerbefragungen	weisen	Ergebnisse	der	Bundes-

zentrale	für	gesundheitliche	Aufklärung,	die	seit	1973	wiederholt	junge	Menschen	zu	ihrem	Konsum-

200	 Vgl.	dazu	pFeiFFer, c.,	2005	sowie	BussmAnn, K.,	2002b.
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verhalten,	 darunter	 auch	 dem	Konsum	 illegaler	Drogen,	 befragt	 hat,	 darauf	 hin,	 dass	 es	 zu	 einem	

Anstieg	des	Cannabiskonsums	unter	Jugendlichen	gekommen	ist.	Seit	1979	werden	in	repräsentativen	

Stichproben	12-	bis	25-Jährige	zu	ihrem	Konsumverhalten	befragt,	seit	1993	auch	in	den	neuen	Län-

dern.	Im	Jahr	2004	wurden	auf	diese	Weise	3.032	Befragte	mit	telefonischen	Interviews	erreicht.	Eine	

nach	Altersgruppen	 differenzierte	 Analyse	 zeigt	 im	Verlauf	 von	 1997	 bis	 2004,	 dass	 bei	 den	 12-	 bis	

15-Jährigen	und	den	16-	bis	19-Jährigen	eine	Zunahme	der	Quote	derer	zu	verzeichnen	ist,	die	in	den	

letzten	zwölf	Monaten	illegale	Drogen	konsumiert	haben	(bei	den	12-	bis	15-Jährigen	von	4	%	1997	auf	

5	%	2004,	bei	den	16-	bis	 19-Jährigen	ein	Anstieg	von	17	%	1997	auf	20	%	2004)	 .	 Im	Bereich	der	20-	bis	

25-Jährigen	findet	sich	hingegen	eine	relative	Konstanz.	Der	weit	überwiegende	Teil	dessen	betrifft	

den	Konsum	von	Cannabis.	Die	Befunde	zeigen	weiter	ein	Absinken	des	Alters	bei	erstmaligem	Kon-

sum	von	Cannabis	von	17,5	im	Jahr	1993	auf	16,4	im	Jahr	2004.	Weiter	zeigen	sich	Anstiege	der	Quoten	

jener,	denen	Drogen	angeboten	wurden,	von	35	%	1993	auf	49	%	2004.201	In	der	Mehrzahl	der	Fälle	han-

delt	es	sich	um	ein	vorübergehendes	Phänomen	im	Sinne	eines	Probier-	und	Neugierverhaltens,	wie	

ein	Vergleich	der	Entwicklung	der	Lebenszeitprävalenzraten	mit	den	aktuellen	Konsumraten	zeigt.	

Während	die	Lebenszeitprävalenz	von	23	%	1993	auf	32	%	2004	anstieg,	halbierte	sich	in	dieser	Zeit	die	

Quote	der	aktuell	Konsumierenden	von	10	%	auf	5	%.

Diese	Ergebnisse	stehen	im	Einklang	mit	Resultaten	der	„Europäischen	Schülerstudie	zu	Alkohol	und	

anderen	Drogen“	(ESPAD).	Von	den	über	11.000	Schülern	der	9.	und	10.	Jahrgangsstufe,	die	in	Deutsch-

land	an	dieser	im	März	und	April	2003	als	schriftliche	Befragung	im	Klassenverband	durchgeführten	

Untersuchung	 teilnahmen,	 berichtete	 ein	Drittel,	 in	 ihrem	 Leben	 schon	 einmal	 eine	 illegale	Droge	

probiert	zu	haben.	Mit	31	%	ist	Cannabis	die	am	häufigsten	genannte	Substanz.	Im	Jahr	vor	der	Erhebung	

hatten	24	%	der	Jugendlichen	mindestens	einmal	Cannabis	probiert,	14	%	in	den	letzten	30	Tagen,	davon	

konsumierte	etwa	ein	Drittel	(5	%	der	Gesamtstichprobe)	häufiger	als	einmal	pro	Woche	Cannabis.	

4.1.4 Hintergründe der zu beobachtenden Trends
Die	 Kontrastierung	 der	 Befunde	 aus	 Polizei-	 und	 Justizstatistiken	 einerseits	 und	 Dunkelfelderhe-

bungen	andererseits	lässt	den	Schluss	zu,	dass	es	in	der	zweiten	Hälfte	der	1990er	Jahre	vermutlich	zu	

Anstiegen	der	Sichtbarkeit	der	Kriminalität	 junger	Menschen	gekommen	ist.202	Während	die	Eigen-

tumsdelinquenz	nach	Hell-	wie	Dunkelfeldbefunden	zurückgeht,	sind	die	Befunde	zur	Gewaltkrimi-

nalität	auf	den	ersten	Blick	widersprüchlich:	Im	Hellfeld	der	polizeilich	registrierten	Gewalt	steigen	

insbesondere	 Körperverletzungsdelikte	 an,	 während	 Raubdelikte	 abnehmen.	 Dunkelfelddaten	 aus	

Befragungen	wie	auch	Daten	der	Unfallversicherer	legen	indessen	nahe,	dass	es	weder	zu	Anstiegen	

noch	zu	einer	Brutalisierung	der	Gewaltdelinquenz	junger	Menschen	gekommen	ist.	Es	ist	eher	von	

Rückgängen	sowohl	 innerhalb	als	auch	außerhalb	der	Schulen	auszugehen.	Für	Raub	und	Tötungs-

delikte	ist	dies	auch	den	Hellfelddaten	zu	entnehmen.	Dieser	Trend	der	letzten	Jahre	ging	nach	vor-

liegenden	 Erkenntnissen	 mit	 einer	 erhöhten	 Wahrscheinlichkeit	 offizieller	 Registrierung	 einher.	

Als	Konsequenz	dessen	geraten	zunehmend	Vorfälle	von	geringerem	Schweregrad	zur	Kenntnis	von	

Strafverfolgungsbehörden	und	 Justiz,	was	erklärlich	werden	 lässt,	dass	 sich	Tatverdächtigenzahlen	

einerseits	und	Verurteiltenzahlen	andererseits	vor	allem	bei	Gewaltdelinquenz	zunehmend	ausein-

anderentwickelt	haben.203	

201	 BundeszentrAle Für Gesundheitliche AuFKlärunG	(Hg.),	2004a.
202	 So	auch	Boers, K.	u.	a.,	2006;	Fuchs, m.	u.	a.,	2005;	pFeiFFer, c. und p. wetzels,	2006.
203	 Vgl.	dazu	auch	pFeiFFer, c. und p. wetzels,	2006.
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Ein	 wichtiger	 Hintergrund	 der	 beschriebenen	 Entwicklungen	 der	 letzten	 Jahre	 dürfte	 in	 Verände-

rungen	der	Bewertung	von	Gewalt	bestehen.	So	wird	Gewalt	als	Mittel	der	Erziehung	von	Eltern	zuneh-

mend	abgelehnt.204	Mit	dem	im	November	2003	in	Kraft	getretenen	Gesetz	zur	Ächtung	von	Gewalt	in	

der	 Erziehung	wurde	das	 „Recht	des	Kindes	 auf	 gewaltfreie	 Erziehung“	 im	Bürgerlichen	Gesetzbuch	

verankert	(§	1631	Abs.	2	BGB).	Ebenso	sinkt	die	Akzeptanz	und	Befürwortung	von	Gewalt	als	Mittel	der	

Konfliktaustragung	unter	Jugendlichen,	und	zwar	sowohl	bei	jungen	Menschen	selbst	als	auch	bei	ihren	

Bezugspersonen	und	gleichaltrigen	 Freunden.	 In	 einem	 solchen	Klima	 stärkerer	 Sensibilisierung	 für	

und	Ablehnung	von	Gewalt	ist	auch	eine	erhöhte	Aufmerksamkeit	für	derartige	Phänomene	zu	erwar-

ten.	Weiter	haben	sich	auch	die	im	Gefolge	von	Einzelfällen	erfolgten	Anordnungen	von	Ministerien	und	

Behörden	vermutlich	dahingehend	ausgewirkt,	dass	dann,	wenn	in	schulischen	Kontexten	Gewaltvor-

fälle	auftreten,	diese	heute	häufiger	als	in	früheren	Jahren	auch	zur	Anzeige	gebracht	werden.	

Ein	weiterer	Faktor	ist	in	der	sehr	erfreulichen	Entwicklung	der	Kriminalprävention	speziell	in	diesem	

Alterssegment	der	jungen	Menschen	zu	sehen.	In	den	letzten	Jahren	wurden	zahlreiche	Maßnahmen	

und	Ansätze	zur	Prävention	für	die	Zielgruppe	der	Kinder	und	Jugendlichen	entweder	neu	konzipiert	

und	erprobt	oder	aber	auf	breiterer	Ebene	zur	Anwendung	gebracht.205	Ein	wichtiger	Schwerpunkt	ist,	

neben	der	Prävention	von	Rechtsextremismus	und	Ausländerfeindlichkeit	und	der	Drogenpräventi-

on,	vor	allem	die	Prävention	von	Gewalt.

Die	 im	 Internet	 verfügbaren	 Veröffentlichungen	 der	 Landeskriminalämter	 und	 Polizeidirektionen	

sowie	die	Datenbanken	der	mittlerweile	in	allen	Bundesländern	bestehenden	Landespräventionsräte	

(bzw.	entsprechender	Gremien)	 zeigen	gerade	hier	einen	enormem	Zuwachs	der	Aktivitäten.206	Die	

Polizei	spielt	dabei	oft	eine	zentrale	Rolle.	Neben	Programmen	auf	kommunaler	Ebene	(hier	über	kom-

munale	 Präventionsräte	 oder	 Ordnungspartnerschaften)	 sowie	 eigenen	 präventiven	 Maßnahmen	

der	 Polizei	 für	 bestimmte	 Zielgruppen	 junger	Menschen,	 die	 außerhalb	 des	 schulischen	Kontextes	

stattfinden207,	wurden	in	allen	Bundesländern	auch	erhebliche	Bemühungen	zur	Intensivierung	der	

Kooperation	zwischen	Polizei	und	Schule	unternommen.208	Es	 ist	anzunehmen,	dass	 solche	Verbes-

204	 Siehe	die	entsprechenden	Darstellungen	in	Kapitel	3.1.5.1.
205	 Vgl.	die	Übersicht	in	der	Länder-Bund-	Projektsammlung,	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	2001;	s.	a.	eGG, r.,	2005a,	S.	3	ff.;	schA-

Ber, h.	und	B. horlAnder,	2005.
206	 Vgl.	dazu	die	Projekte	in	den	Datenbanken	INFODOK	des	BundesKriminAlAmts	(http://infodok.bka.de)	sowie	die	in	dem	vom	

DFK	gemeinsam	mit	Landespräventionsgremien	aus	neun	Bundesländern	erstellten	Informationssystem	PrävIS	nachge-

wiesenen	Projekte	(http://www.praevis.de).
207	 Neben	sportlichen	Aktivitäten,	die	von	vielen	Polizeidienststellen	speziell	für	junge	Menschen	angeboten	werden,	fin-

den	sich	auch	spezifische	Programme	für	Risikogruppen.	Ein	Beispiel	für	ein	solches	auf	Risikogruppen	ausgerichtetes	

polizeiliches	Präventionsprogramm	ist	u.	a.	das	Modell	„Coole	Kids	starten	durch“	in	Berlin.	Dieses	richtet	sich	an	Jungen	

von	12	bis	14	Jahren,	die	bereits	vielfältige	Probleme	aufweisen.	Für	diese	werden	spezielle	Kurse	angeboten	(http://www.

berlin.de/polizei/praevention/teens/coolekids.html).
208	 Nur	exemplarisch	sei	hier	auf	einige	der	Aktivitäten	in	der	Kooperation	von	Schule	und	Polizei	verwiesen.	Z.	B.	in	Ham-

burg	auf	das	Modell	COP4U,	in	dem	eine	verbindliche	Zusammenarbeit	zwischen	Polizei	und	Schulen	vereinbart	wurde	

(http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/inneres/polizei/jugendarbeit/cop4u);	 weiter	 sind	 in	 Hamburg	 ca.	 80	

Beamte	 der	 Polizei	 im	 Präventionsprogramm	 „Kinder-	 und	 Jugenddelinquenz“	 tätig.	 2005	 wurden	 von	 ihnen	 knapp	

3.300	 Unterrichtsstunden	 mit	 weit	 über	 35.000	 Schülern	 gestaltet	 (http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/

inneres/polizei/jugendarbeit/praeventionsprogramm).	 In	 Mecklenburg-Vorpommern	 sind	 das	 lAndesKriminAlAmt	 und	

das lAndesinstitut Für schule und AusBildunG	 Herausgeber	 von	 Lehrmaterial	 zur	 Prävention	 für	 Grundschulen	 (http://

www.polizei.mvnet.de/praevention/).	Ähnlich	findet	sich	in	Schleswig-Holstein	eine	Institutionalisierung	der	Koopera-

tion	zwischen	Schule	und	Polizei	im	Rahmen	des	Projekts	Prävention	im	Team	(PIT)	(https://www.polizei.schleswig-hol-

stein.de/internet/vorbeugung-und-beratung/aktionen-und-projekte/aktionen-und-projekte.html).
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serungen	der	Kooperation	 zwischen	Polizei	und	 Schulen	auch	die	Quote	der	Mitteilungen	entspre-

chender	Vorfälle	an	die	Polizei	erhöhen.209

Besonders	 hervorzuheben	 sind	 die	 in	 den	 letzten	 Jahren	 gesteigerten	 Aktivitäten	 zur	 schulischen	

Gewaltprävention.	 Das	 Spektrum	 der	 Präventions-	 und	 Interventionsmaßnahmen	 ist	 hier	 nahezu	

unüberschaubar	 geworden.210	 Die	 Konzepte	 lassen	 sich	 entweder	 als	 spezifische,	 auf	 schulische	

Gewalt	gerichtete	Ansätze	beschreiben,	die	vor	allem	Normverletzungen	im	schulischen	Kontext	auf-

greifen	und	gezielt	bearbeiten,	oder	aber	als	allgemeinere	Formen	sozialen	Lernens,	die	sich	der	Schu-

le	in	erster	Linie	als	einem	geeigneten	Ort	bedienen,	in	dem	junge	Menschen	leicht	erreicht	werden	

können,	um	im	Rahmen	des	allgemeinen	Erziehungsauftrages	der	Schule	Normen-	und	Wertvermitt-

lung	sowie	Einübung	von	Toleranz	und	Konfliktfähigkeit	zu	befördern.211	Weiter	wurde	in	den	letzten	

Jahren	 begonnen,	 auch	 die	 früher	 einsetzende	 Prävention	 auszuweiten,	 die	 sich	 auf	 das	 Segment	

der	Kindergarten-	und	jüngeren	Schulkinder	richtet.	Erste	Evaluationen	haben	zum	Teil	beachtliche	

Effektstärken	nachweisen	können.212	

Solche	 Maßnahmen	 zur	 Prävention	 gehen	 regelmäßig	 mit	 einer	 gesteigerten	 Aufmerksamkeit	 für	

entsprechende	 Phänomene	 einher,	 einem	 wachsenden	 Problembewusstsein	 und	 damit	 auch	 der	

Möglichkeit	 vermehrter	Öffentlichkeit	 und	 Sichtbarkeit.	 Soweit	 Daten	 vorliegen,	 haben	 sich	 solche	

Veränderungen	der	Sichtbarkeit	auch	empirisch	bestätigen	lassen.	Aufgrund	solcher	–	zum	Teil	inter-

ventionsbedingter	–	Veränderungen	der	Wahrscheinlichkeit	von	Registrierungen	sind	die	Daten	aus	

Kriminal-	und	Justizstatistiken	alleine	nicht	mehr	zureichend,	um	Veränderungen	von	Ausmaß	und	

Struktur	der	Kriminalität	zu	beurteilen.

Bei	 zusammenfassender	Betrachtung	von	Hell-	und	Dunkelfeldbefunden	 lassen	 sich	 in	der	 Summe	

keine	 Veränderungen	 der	 Kriminalität	 junger	 Menschen	 identifizieren,	 die	 aus	 wissenschaftlicher	

Sicht	 Anlass	 für	 eine	 Ausdehnung	 des	 strafrechtlichen	 Zugriffs	 oder	 Verschärfungen	 auf	 Ebene	

des	 jugendstrafrechtlichen	 Rechtsfolgensystems	 geben	würden.	Weder	 finden	 sich	 Zunahmen	 des	

Umfangs	noch	eine	Erhöhung	des	durchschnittlichen	Schweregrades.	

Nicht	nur	Umfang	und	Struktur	der	Delinquenz	junger	Menschen,	sondern	auch	Befunde	der	empi-

rischen	Sanktionswirkungsforschung	sprechen	gegen	solche	Verschärfungen	des	Jugendstrafrechts	

in	der	gegenwärtigen	Situation.	Zahlreiche	Studien	zeigen	weit	überwiegend	eher	negative	Auswir-

kungen	 formeller	 Sanktionierung	 auf	 eine	 spätere	 Legalbewährung.	 Strafschärfende	 Maßnahmen	

gehen	mit	einer	nicht	zu	unterschätzenden	Gefahr	einer	 (nicht	 intendierten)	 justiziellen	Förderung	

delinquenter	Karrieren	einher.213	

Nach	Ergebnissen	der	aktuellen	Rückfallstatistik	ist	die	Legalbewährung	Jugendlicher	um	so	ungüns-

tiger,	 je	eingriffintensiver	die	strafrechtliche	Sanktion	ist.214	 Insbesondere	mit	Blick	auf	den	Jugend-

209	 In	diese	Richtung	gehen	auch	die	Einschätzung	des	Innenministeriums	und	des	Bildungsministerium	in	Rheinland-Pfalz	

(http://www.hauptschule.bildung-rp.de/archiv/presse/04-06-2005/anzeigenbereitschaft.pdf).
210	 Vgl. steFFen, w.,	2004;	vgl.	für	Überblicke	die	weiteren	Beiträge	in	melzer, w.	und	h.-d. schwind,	2004.
211	 Vgl.	steFFen, w.,	2004.
212	 Für	deutsche	Programme	siehe	cierpKA, m.,	2005;	lösel, F.	und	A. BeelmAnn,	2003;	Bundesministerium Für FAmilie, senioren, 

FrAuen und JuGend	(Hg.),	2004b;	scheithAuer, h.	u.	a.,	2005;	GAsteiGer, K.	u.	a.,	2005;	für	eine	Metaanalyse	schulbasierter	Pro-

gramme	mit	Grund-	und	Vorschulkindern	im	englischen	Sprachraum	siehe	clAyton, c. J.	u.	a.,	2001;	ein	Überblick	findet	

sich	auch	bei	eisner, m.	u.	a.,	2006.
213	 Vgl.	heinz, w.,	2005d,	S.	302	ff.
214	 Vgl.	Jehle, J.-m.	u.	a.,	2003,	S.	121	f.
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arrest	 wurde	 deutlich	 die	 Problematik	 erhöhter	 Rückfallrisiken	 dokumentiert,	 was	 gegen	 die	 Ein-

führung	eines	so	genannten	„Warnschussarrestes“	spricht.215	Vergleiche	mit	früheren	Studien	zeigen	

zudem:	 Die	 Ausweitung	 von	 Diversionsentscheidungen	 (d.	h.	 der	 Verfahrensbeendigung	 ohne	 for-

melles	Urteil,	teilweise	mit	erzieherischen	Maßnahmen	im	Vorfeld	und	ohne	richterliche	Beteiligung),	

wie	sie	in	den	1980er	und	1990er	Jahren	zu	beobachten	war,	hat	nicht	zu	einer	entsprechenden	Erhö-

hung	der	Quote	 registrierter	Rückfälligkeit	 geführt.	 Eine	negative	Veränderung	des	Ausmaßes	der	

Legalbewährung	durch	erhöhte	Diversionsquoten	war	nicht	nachweisbar.216

Während	 der	 auf	 Bundeszentralregisterdaten	 beruhenden	 Rückfallstatistik	 als	 Kritik	 entgegenge-

bracht	werden	kann,	dass	 sie	 zum	einen	nur	das	Hellfeld	betrifft	und	zum	zweiten	mögliche	Selek-

tionseffekte	 hier	 nicht	 adäquat	 kontrolliert	 werden	 können	 (so	 z.	B.	 der	 Umstand,	 dass	 die	 härter	

Sanktionierten	regelmäßig	auch	schwerere	Straftaten	begangen	haben	und	eine	längere	kriminelle	

Karriere	verbunden	mit	einer	ungünstigen	Prognose	aufweisen),	gilt	dies	für	eine	Reihe	von	Studien	

mit	quasiexperimentellen	Designs	bzw.	Längsschnittstudien	mit	multivariaten	Kontrollen	nicht	mehr.	

Auch	diese	Untersuchungen	finden	entweder	keine	oder	aber	delinquenzsteigernde	Effekte	formeller	

Reaktionen	durch	die	Gerichtsbarkeit.	217	Eine	der	methodisch	avanciertesten	deutschen	Studien	die-

ser	Art	stellt	die	Bremer	Längsschnittstudie	der	Arbeitsgruppe	um	schumAnn	dar,	in	der	unterschied-

liche	Datenquellen	 (registrierte	Verurteilungen	und	 selbstberichtete	Delinquenz)	 simultan	genutzt	

wurden.	Es	erwies	sich	nach	Kontrolle	relevanter	Einflussfaktoren,	dass	formelle	Reaktionen	mit	einer	

Verschärfung	der	späteren	Delinquenz	verbunden	waren.218	

Aus	den	USA	liegen	umfangreiche	Arbeiten	zu	den	Wirkungen	von	formellen	justiziellen	Reaktionen	

vor,	die	in	die	gleiche	Richtung	weisen:	Weder	die	kurzzeitige	Arrestierung	noch	andere	Maßnahmen,	

die	darauf	abstellen,	Jugendliche	durch	eine	Art	Schock	von	der	Begehung	weiterer	Straftaten	abzu-

halten,	haben	sich	bewährt.	Im	Gegenteil,	wenn	Wirkungen	auftraten,	dann	eher	in	Form	negativer,	

delinquenzsteigernder	Effekte.219	

Nicht	nur	hinsichtlich	künftiger	Legalbewährung	junger	Täter,	sondern	auch	mit	Blick	auf	generalprä-

ventive	Wirkungen,	d.	h.	die	Abschreckung	bislang	noch	nicht	krimineller	 junger	Menschen	bzw.	die	

positive	Bestärkung	ihrer	Normakzeptanz,	sind	die	vorliegenden	Ergebnisse	eher	ernüchternd.	Sie	eig-

nen	sich	kaum	zur	Unterstützung	von	Forderungen	nach	Strafverschärfungen	im	Jugendstrafrecht.220	

Eher	sprechen	die	Befunde	aus	wissenschaftlich	begleiteten	Präventionsmodellen	für	eine	Ausweitung	

solcher	Aktivitäten,	wobei	auch	hier	freilich	Lücken	zu	erkennen	sind,	die	sich	vor	allem	auf	die	gezielte	

Prävention	delinquenter	Entwicklungen	bei	gezielt	identifizierten	Risikogruppen	beziehen.221	

4.1.5 Risikogruppen und entwicklungsorientierte Frühprävention
Zwar	sind	weder	eine	quantitative	Zunahme	noch	eine	Brutalisierung	und	qualitative	Zunahme	der	

Kriminalität	junger	Menschen	festzustellen.	Im	Gegenteil	scheinen	die	Maßnahmen	der	Kriminalprä-

215	 Vgl.	Jehle, J.-m.	u.	a.,	2003;	s.	a.	Heinz,	2005a.
216	 Vgl.	heinz, w.,	2005d,	S.	303;	entsprechende	Befunde	für	Baden-Württemberg	auf	Basis	der	Freiburger	Kohortenstudie	

finden	sich	auch	bei	BAreinsKe, c.,	2004.
217	 Vgl.	z.	B.	mit	einem	quasiexperimentellen	Design	und	einer	Analyse	auf	Aggregatebene	storz, r.,	1992;	crAssmöller, B.,	

1996	unter	Verwendung	von	Daten	zu	selbstberichteter	Delinquenz.
218	 Vgl.	prein, G.	und	K.-F. schumAnn,	2003,	S.	204	ff.
219	 Vgl.	shermAn, l. w.	u.	a.,	2002;	s.	a.	heinz, w.,	2005d,	S.	307,	m.	w.	Nachw.;	petrosino,	A.,	tupin-petrosino,	C.	und	J.	Buehler,	

2006.
220	 Vgl.	heinz, w.	2005d,	S.	308;	strenG, F.,	2002,	S.	30.
221	 Vgl.	pFeiFFer, c.	und	d. hosser,	2005.
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vention	in	Schule	und	Stadtteilen	sowie	die	Maßnahmen	zur	Vermeidung	von	Gewalt	in	der	Kinderer-

ziehung	Wirksamkeit	im	Sinne	einer	Verminderung	von	Delinquenz	zu	entfalten.	

Die	Befunde	aus	längsschnittlichen	Analysen	zeigen	jedoch	auch	eindeutig,	dass	eine	kleine	Gruppe	

junger	Menschen	existiert,	die	–	teilweise	bereits	früh	im	Kindesalter	beginnend	–	mehrfach	und	mit	

massiven	Delikten	auffällig	wird.222	Diese	Gruppe	ist	nicht	nur	für	einen	großen	Teil	der	von	jungen	

Menschen	begangenen	Kriminalität	verantwortlich.	Sie	trägt	auch	ein	deutlich	erhöhtes	Risiko	län-

gerfristiger	 krimineller	 Entwicklungen.	 Im	Regelfall	 handelt	 es	 sich	um	 in	mehrfacher	Hinsicht	 in	

ihrer	Entwicklung	beeinträchtigte	junge	Menschen,	bei	denen	kumulativ	eine	größere	Zahl	an	Risi-

kofaktoren	vorliegt.223	

Längsschnittuntersuchungen	in	Psychologie,	Kriminologie	und	Neurowissenschaften	haben	in	den	

letzten	Jahren	das	Wissen	um	solche	individuellen	und	sozialen	Risikofaktoren	und	deren	Zusammen-

wirken	erheblich	erweitert.224	Nach	wie	vor	ist	es	aber	nicht	möglich,	allein	mit	Blick	auf	die	frühe	Auf-

fälligkeit	und	die	gegebenen	Risikofaktoren	die	weitere	Entwicklung	zuverlässig	zu	prognostizieren,	

da	ein	größerer	Teil	der	hochbelasteten	Kinder	sich	als	resilient	erweist,	d.	h.	trotz	widriger	Umstände	

sich	gleichwohl	positiv	entwickelt.225	Aufgrund	von	Schutzmechanismen	(protektiven	Faktoren),	die	

teilweise	in	schlecht	prognostizierbaren	Umweltgegebenheiten	und	deren	Veränderung	zu	lokalisie-

ren	sind,	realisieren	sich	die	angelegten	Risiken	bei	ihnen	langfristig	glücklicherweise	nicht.226	

Da	 somit	 Prognosen	 anknüpfend	 an	 die	 Frühauffälligkeit	 sehr	 unsicher	 sind,	 zweitens	 zahlreiche	

Befunde	negative	Wirkungen	 strafrechtlicher	 formeller	 Intervention	nahelegen	und	drittens	 auch	

ein	 früheres	 Einsetzen	 von	Unrechtseinsichts-	 und	 entsprechender	Handlungsfähigkeit	 nach	 aktu-

ellen	experimentellen	Studien	zum	moralischen	Urteil	und	seiner	Entwicklung	nicht	zu	beobachten	

ist227,	sind	Überlegungen,	als	Reaktion	auf	massive	Formen	der	Kinderdelinquenz	die	strafrechtliche	

Intervention	zeitlich	vorzuverlagern	(d.	h.	das	Strafmündigkeitsalter	abzusenken),	aus	wissenschaft-

licher	Sicht	nicht	zu	empfehlen.	Dies	bedeutet	jedoch	nicht,	dass	jeglicher	Form	von	Intervention	ein	

Weg	versperrt	wäre.	

Soweit	es	nicht	um	entwicklungsbegrenzende,	 in	Freiheitsrechte	eingreifende	Interventionen	geht,	

sondern	um	gezielte	Entwicklungsförderung	von	Kindern	und	 ihren	Familien,	 ist	aus	wissenschaft-

licher	 Sicht	 auf	 dem	 gegenwärtigen	 Erkenntnisstand	 aus	 den	 stabilen	 Befunden,	 wonach	 von	 der	

kleinen	Gruppe	der	langfristig	massiv	strafrechtlich	auffälligen	Personen	viele	bereits	im	Kindesalter	

auffällig	waren228,	 die	 Folgerung	 abzuleiten,	 dass	 frühe	 Prävention	und	 Intervention	 von	 entschei-

dender	Bedeutung	sind.229	scheithAuer	und	Mitarbeiter	weisen	darauf	hin,	dass	unter	einer	entwick-

lungspsychologischen	 Perspektive	 Förderprogramme,	 die	 bereits	 vor	 dem	8.	 Lebensjahr	 einsetzen,	

222	 Vgl.	dazu	aus	jüngster	Zeit	die	Untersuchungen	des	lAndesKriminAlAmtes nordrhein-westFAlen (Hg.),	2005	zu	jungen	Mehr-

fachverdächtigen.
223	 Vgl.	lösel, F.	und	d. Bender,	2003.
224	 Vgl.	lösel, F.	und	t. Bliesener,	2003;	lücK, m.	u.	a.,	2005;	thornBerry, t. p.	und	m. Krohn,	2003.
225	 Vgl.	auch	Kerner, h.-J.,	2005.
226	 Vgl.	lösel, F.,	2004;	s.	a.	lipzey, m. w.	und	J. h. derzon,	1998.
227	 Vgl.	hommers, w.,	2005.
228	 Vgl.	moFFitt, t. e.	u.	a.,	2002.
229	 Vgl.	dazu	ausführlich	den	Sammelband	von	FArrinGton, d. p.	und	J. w. coid,	2003.
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sich	also	auf	Kinder	in	Familien,	Kinderkrippen,	Kindergärten	und	Grundschulen	beziehen,	besonders	

gute	Erfolgsaussichten	haben.230	Erste	Evaluationen	bestätigen	diese	Einschätzung.231	

Früh	 einsetzende,	 entwicklungsorientierte	 Präventionsmaßnahmen	 sollten	 sich	 vor	 allem	 auf	 Fak-

toren	konzentrieren,	die	sich	empirisch	als	relevante	Risikofaktoren	einer	langfristigen	delinquenten	

Entwicklung	erwiesen	haben	bzw.	auf	Resilienzfaktoren,	d.	h.	solche	Einflüsse,	welche	im	Sinne	schüt-

zender	Faktoren	in	der	Lage	sind,	die	Wahrscheinlichkeit	der	Realisierung	gegebener	Risiken	zu	mini-

mieren.232	Als	Risikofaktoren	sind,	neben	biologischen	Faktoren233	und	individuellen	Merkmalen	wie	

Empathiefähigkeit,	Fähigkeit	zur	Selbstkontrolle	und	zum	Stress-	und	Affektmanagement	sowie	sozi-

ale	Fertigkeiten	in	der	Wahrnehmung	und	Handhabung	von	Konflikten234,	auch	schulisches	Lernen	

und	Intelligenzentwicklung,	Gegebenheiten	des	Stadtteils	sowie	dysfunktionale	Erziehungspraktiken	

auf	Seiten	von	Eltern	und	relevanten	Bezugspersonen	empirisch	gut	gesichert.235	Als	Schutzmechanis-

men	sind,	neben	biologischen	Faktoren,	vor	allem	kognitive	Kompetenzen	und	Selbstvertrauen,	die	

Fähigkeit	zu	Empathie	sowie	adäquater	sozialer	Informationsverarbeitung	und	der	Kontrolle	eigener	

Emotionen236,	 zuverlässige	 und	 kontinuierliche	 emotionale	 Bindungen	 an	 normkonforme	 Bezugs-

personen	innerhalb	und	außerhalb	der	Familie	sowie	die	Sicherung	von	individueller	Anerkennung,	

Selbstwirksamkeit	und	sozialen	Teilhabemöglichkeiten	in	der	Gesellschaft	anzusehen.237	

Der	 bisherige	Umgang	mit	massiv	 delinquenten	 Kindern	 im	 Bereich	 der	 Jugendhilfe	 und	 die	 diesbe-

züglichen	 Kooperationsstrukturen	 zwischen	 Jugendhilfe,	 Schule	 und	 Polizei	 sind	 nach	 vorliegenden	

Erkenntnissen	dringend	verbesserungsbedürftig.	Benötigt	werden	eine	fachkompetente	und	frühzeitige	

Abklärung	 von	 erforderlichen	 Behandlungsmaßnahmen	 sowie	 Maßnahmen	 zur	 Unterstützung	 von	

Familien	mit	auffälligen	Kindern.	Dies	 setzt	kompetente	Entwicklungs-	und	Familiendiagnostik	einer-

seits	sowie	die	tatsächliche	Verfügbarkeit	entsprechender	Behandlungsoptionen	andererseits	voraus.

Weiter	 ist	 eine	 frühzeitige,	 zielgerichtete	 Prävention	 vonnöten.	 Entwicklungsorientierte,	 relativ	

früh	einsetzende	Präventionsprogramme,	die	sich	auf	bekannte	Risikofaktoren	bzw.	die	Aktivierung	

von	protektiven	Mechanismen	und	die	Förderung	von	Resilienzfaktoren	 richten,	wurden	–	auch	 in	

Deutschland	 –	 in	den	 letzten	 Jahren	bereits	 erprobt	und	 auf	 ihre	 Effekte	hin	 evaluiert.238	 So	haben	

Maßnahmen,	 die	 auf	 Basis	 verhaltenstherapeutischer	 Programme	 auf	 die	 Förderung	 der	 erziehe-

rischen	Kompetenzen	von	Eltern	zielen,	den	Ergebnissen	von	Metaanalysen	zufolge	positive	Effekte	

230	 Vgl.	scheithAuer, h.	u.	a.,	2005.
231	 Vgl.	BArquero, B.	u.	a.,	2005;	BernAzzAni,	O.	und	R.	E.	tremBlAG,	2006;	lösel,	F.	und	A.	BeelmAnn,	2006.
232	 Vgl.	thornBerry, t. p.	u.	a.,	2004;	s.	a.	eisner, m.	u.	a.,	2006.
233	 Vgl.	dazu	 rAine, A.,	 1997;	 lücK, m.	 u.	a.,	 2005;	 auf	dem	gegenwärtigen	 Stand	können	Effekte	biologisch-medizinischer	

Risiken,	die	im	Regelfall	durch	ihre	Interaktion	mit	sozialen	Faktoren	ihre	Wirksamkeit	entfalten,	nicht	mehr	ernsthaft	

bestritten	werden.	Neben	dem	Temperament,	das	in	hohem	Maße	genetisch	beeinflusst	wird	und	das	besondere	Anfor-

derungen	an	die	Erziehungsfähigkeit	der	Eltern	 stellt,	 kann	hier	beispielsweise	 auf	Rauchen	 in	der	 Schwangerschaft,	

Alkoholschädigungen	 Neugeborener	 oder	 Beeinträchtigung	 durch	 Geburtskomplikationen	 verwiesen	 werden,	 also	

Faktoren,	die	durchaus	auch	der	Prävention	zugänglich	sind.	Siehe	dazu	auch	eisner, m.	u.	a.,	2006.	
234	 Darauf	richtet	sich	z.	B.	das	Programm	„Faustlos“,	vgl. schicK, A.	und	m. cierpKA,	2004;	2005;	schicK, A.,	2006.
235	 Darauf	richtet	sich	unter	anderem	das	Programm	„Effekt“,	vgl.	lösel, F.	u.	a.,	2006.
236	 Darauf	richtet	sich	u.	a.	das	Programm	„Papilio“,	vgl.	scheithAuer, h.	u.	a.,	2005.
237	 Vgl.	lösel, F.,	2004,	S.	145	ff.
238	 Vgl.	BeelmAnn, A.	u.	a.,	1994;	lösel, F.	und	A. BeelmAnn,	2003;	schicK, A.	und	m. cierpKA,	2005;	Bundesministerium Für FAmilie, seni-

oren, FrAuen und JuGend	(Hg.),	2004b;	in	der	Schweiz	werden	entsprechende	Programme,	die	in	der	Grundschule	einsetzen	

und	sich	sowohl	an	Familien	als	auch	an	die	Schule	und	die	Kinder	richten,	derzeit	erprobt	und	in	einer	Längsschnittstudie	

unter	Leitung	von	Prof.	eisner	wissenschaftlich	begleitet,	vgl.	www.z-proso.unizh.ch;	s.	a.	eisner, m.	u.	a.,	2006.
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im	Sinne	der	Zielsetzung	zu	erreichen	vermocht.239	Aus	Deutschland	liegen	weitere	positive	Befunde	

methodisch	 sehr	 anspruchsvoller,	 längsschnittlicher	 Evaluationsstudien	 mit	 Kontrollgruppende-

signs	zu	Ansätzen	früher	Prävention	vor,	die	deutliche	Effekte	von	Programmen	zeigen,	die	bereits	im	

Kindergarten	oder	in	der	Schule	mit	strukturierten	Maßnahmen,	die	sowohl	der	Förderung	erziehe-

rischer	Kompetenzen	bei	Eltern	und	Kindergärtnerinnen	dienen	als	auch	der	gezielten	Unterstützung	

der	Entwicklung	prosozialen	Verhaltens	von	Kindern.240	Für	mehrere	theoretisch	und	empirisch	gut	

begründete	 Programme	konnte	gezeigt	werden,	 dass	 auch	durch	 eine	universelle	 Implementation	

über	Kindergärten	und	Grundschulen,	 bei	 der	nicht	gezielt	 Risikogruppen	hervorgehoben	werden	

(was	mögliche	Stigmatisierungseffekte	zu	vermeiden	erlaubt),	besonders	starke	positive	Wirkungen	

bei	den	so	mit	erreichten	Kindern	aus	Risikofamilien	erzielt	werden	können.241

Internationale	Befunde	belegen	 ferner,	dass	 früh	einsetzende	Programme,	die	nicht	als	universelle	

Programme	für	eine	Vielzahl	von	Kindern	konzipiert,	sondern	gezielt	für	Risikogruppen	implemen-

tiert	werden,	unter	bestimmten	Bedingungen	ebenfalls	deutliche	Effekte	in	die	erwünschte	Richtung	

zeigen.242	So	hat	die	Durchführung	von	Hausbesuchen	im	Kontext	von	Maßnahmen,	die	schon	in	der	

Schwangerschaft	beginnen,	gezielt	junge	schwangere	Frauen	aus	Risikogruppen	zu	unterstützen	und	

deren	Gesundheitsverhalten	wie	auch	deren	Erziehungsfähigkeit	 zu	 fördern,	 langfristig	 erhebliche	

Effekte	 im	 Sinne	 der	 Reduzierung	 der	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 und	 der	 Vermeidung	 persistent	 delin-

quenter	Entwicklungen	von	Kindern.243	Weiter	konnten	langfristig	erhebliche	delinquenzreduzieren-

de	Effekte	gezielter	Frühförderung	der	intellektuellen	und	sozialen	Kompetenzen	von	Risikokindern	

im	Vorschulbereich	gezeigt	werden.244	

Auf	Risikogruppen	 fokussierte,	multimodale	Präventionsprogramme,	die	neben	den	Kindern	selbst	

auch	deren	soziales	Umfeld	(Erzieher,	Lehrer,	Eltern)	einbeziehen,	sind	offenbar	besonders	erfolgreich,	

wenn	 sie	 zusätzlich	 auf	 kommunaler	 Ebene	 in	 ein	Maßnahmepaket	 eingebettet	 sind,	 das	 auch	 die	

sozialen	Rahmenbedingungen	des	Aufwachsens	in	den	jeweiligen	Gemeinden	und	Stadtteilen	in	den	

Blick	nimmt.245	

Analysen	amerikanischer	Programme	zur	Frühförderung	zeigen	weiter,	dass	eine	derartige	auf	Risi-

kogruppen	 ausgerichtete	 Prävention	 auch	 in	 fiskalischer	 Hinsicht	 hoch	 ertragreich	 sein	 kann.	 So	

wird	beispielsweise	über	das	aufwändige	Perry-Vorschulprogramm	berichtet,	dass	 für	 jeden	einge-

setzten	Dollar	langfristig	bis	zum	Erwachsenenalter	durch	die	Erträge	der	damit	erreichten	Entwick-

lungsförderungen	 einerseits	 sowie	 durch	 die	 Vermeidung	 von	 Kosten	 (u.	a.	 der	 durch	 Kriminalität	

verursachten	Kosten)	andererseits	etwa	16	Dollar	erwirtschaftet	werden	konnten.246	Zwar	sind	diese	

239	 Vgl.	BeelmAnn, A.	und	J. BoGner,	2005.
240	 Vgl.	schicK, A., 2006;	BeelmAnn, A.	u.	a.,	2006;	lösel, F.	u.	a.,	2006;	scheithAuer, h.	u.	a.,	2005.	
241	 Dies	konnte	beispielsweise	für	die	Programme	„Papilio“	(vgl.	BArquero, B.	u.	a.,	2005)	und	„Effekt“	(vgl.	BeelmAnn, A.	u.	a.,	

2006;	lösel, F.	u.	a.,	2006)	nachgewiesen	werden.
242	 Vgl.	BeelmAnn, A.	u.	a.,	2006;	bei	solchen	auf	Risikokinder	bzw.	Familien	zielenden	Konzepten	stellen	sich	allerdings	deut-

lich	erhöhte	Anforderungen	an	Maßnahmen	zur	Teilnahmemotivation	und	Sicherung	der	Erreichbarkeit	und	Teilnah-

memotivation	der	Zielgruppe.	
243	 Vgl.	olds, d. l.,	1998;	siehe	auch	die	Übersicht	bei	tremBlAy, r. e.	und	c. JApel,	2003.
244	 Vgl.	schweinhArt, l. J.	u.	a.,	1993;	s.	a	FArrinGton, d. p.,	2003,	S.	14	f.
245	 Vgl.	die	Hinweise	bei	FArrinGton, d. p.,	2003,	S.	20	ff.
246	 Dieser	Ertrag	bezieht	sich	auf	den	Zustand	nach	40	Jahren,	wie	er	im	Modellprojekt	in	den	USA	(Michigan,	Stadt	Ypsilanti)	

im	Vergleich	von	Experimental-	und	Kontrollgruppe	durch	ein	Vorschulprogramm	erreicht	werden	konnte;	vgl.	schwein-

hArt, l. J.,	2005;	aus	einem	Familienhebammenprogramm	im	Staat	New	York,	in	dem	ebenfalls	delinquenzreduzierende	

Effekte	zu	registrieren	waren,	wurden	Erträge	in	Höhe	von	vier	Dollar	für	jeden	investierten	Dollar	nach	etwa	20	Jahren	

berichtet,	vgl.	olds, d. l. u.	a.,	2004.	
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amerikanischen	Erfahrungen	nicht	ohne	Weiteres	auf	deutsche	Verhältnisse	übertragbar.	Grundsätz-

lich	wurde	damit	 aber	gezeigt,	dass	 solche	Präventionsansätze	 in	einer	 längerfristigen	Perspektive	

grundsätzlich	auch	unter	Kostengesichtspunkten	ertragreich	sein	können.	Kosten-Nutzen-Analysen	

kriminalpräventiver	Programme	unter	einer	solch	langfristigen	Perspektive	fehlen	für	Deutschland	

bislang	jedoch.

Es	 ist	 allerdings	 zu	betonen,	dass	 entsprechende	 früh	einsetzende	Präventions-	und	Fördermodelle	

sehr	 sorgfältig	 zu	 konzipieren	 sind,	 um	 negative	 Effekte	 zu	 vermeiden.247	 Insbesondere	 muss	 dem	

Umstand	Rechnung	getragen	werden,	dass	auch	bei	 sachgerechter	Diagnostik	mit	entsprechenden	

Programmen	 immer	 auch	 eine	 gewisse	Anzahl	 an	 Familien	und	Kindern	 erreicht	wird,	 die	 –	 trotz	

aktueller	Risikobelastung	–	 auch	ohne	eine	 solche	 Intervention	eine	positive	Entwicklung	nehmen	

würden,	weshalb	die	Interventionsplanung	beachten	muss,	keine	stigmatisierenden	Effekte	zu	produ-

zieren,	die	vorhandene	Entwicklungspotenziale	negativ	beeinflussen	könnten.248	

Erste	solche	auf	Risikogruppen	ausgerichtete	Präventionsvorhaben	wurden	 in	 jüngster	Zeit	auch	 in	

Deutschland	in	Angriff	genommen.	So	wurde	in	Niedersachsen	2005	ein	an	amerikanische	Vorbilder	

anknüpfendes,	wissenschaftlich	begleitetes	Programm	der	multimodalen	Frühförderung	von	Risiko-

familien	begonnen,	das	bereits	während	der	Schwangerschaft	die	Zielpersonen	aktiv	aufsucht	und	

über	einen	längeren	Zeitraum,	in	Kooperation	mit	einer	Vielzahl	anderer	Institutionen,	begleitet.249	

Ebenfalls	auf	Risikogruppen	richtet	sich	ein	Vorhaben,	das	anknüpfend	an	eine	Untersuchung	jugend-

licher	Intensivtäter	vom	zentrAlinstitut Für seelische Gesundheit	 in	Mannheim	im	September	2005	in	

Kooperation	mit	dem	polizeipräsidium mAnnheim	begonnen	wurde.	Hier	sollen	im	Rahmen	einer	Thera-

piestudie	Eltern	mit	aggressiven	und	antisozialen	Kindern	im	häuslichen	Umfeld	unterstützt	und	die	

Kinder	unter	Rückgriff	auf	bewährte	Therapieformen	behandelt	werden.250	

4.1.6 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung
Die	dargestellten	Ergebnisse	im	vorliegenden	Abschnitt,	aber	auch	in	den	Kapiteln	6.1	und	6.2	bestäti-

gen	das	Festhalten	der	Bundesregierung	an	einer	Jugendkriminalrechtspolitik	mit	Augenmaß,	die	auf	

soliden	empirischen	und	kriminologischen	Befunden	basiert.	

Besondere	Bedeutung	kommt	dabei	der	Prävention	zu.	Die	Bundesregierung	teilt	die	dargelegte	wis-

senschaftliche	Einschätzung,	dass	sich	die	Kriminalprävention	gerade	bei	 jungen	Menschen,	wo	sie	

besonders	wichtig	und	Erfolg	versprechend	ist,	sehr	erfreulich	entwickelt	hat.	Die	vielfältigen	Maß-

nahmen	in	den	Ländern	und	Kommunen	bis	hin	zu	Aktivitäten	an	Schulen,	in	Vereinen	und	privaten	

Initiativen	sowie	die	Beiträge	des	Bundes	zeigen	Erfolge,	die	überzeugen.	Dies	sollte	alle	diejenigen,	

die	 im	 Bereich	 der	 Prävention	 Verantwortung	 tragen	 oder	 übernehmen	 möchten,	 ermuntern,	 in	

ihren	Bemühungen	nicht	nachzulassen.	Für	die	Bundesregierung	bleibt	die	Kriminalprävention	ein	

zentrales	Anliegen.	Sie	setzt	sich	insbesondere	dafür	ein,	dass	die	Arbeitsstelle	für	Kinder-	und	Jugend-

kriminalitätsprävention	beim	Deutschen	Jugendinstitut,	die	sich	zu	einem	elementaren	Bestandteil	

der	Kinder-	und	Jugendkriminalitätsprävention	entwickelt	hat,	im	Lichte	der	aktuellen	und	künftigen	

Erfordernisse,	auch	im	Hinblick	auf	eine	Effektevaluation,	weitergeführt	wird.

247	 thornBerry, t. p.	u.	a.,	2004.	So	auch	eisner, m.	u.	a.,	2006.
248	 Vgl.	lösel, F.	und	t. Bliesener,	2003,	S.	18;	lipsey, m. w.	und	J. h. derzon,	1998.
249	 Vgl.	pFeiFFer, c.	und	d. hosser,	2005;	s.	a.	www.kfn.de/fruehfoerderung.html.
250	 Http://www.zi-mannheim.de/fileadmin/user_upload/pdfdateien/pressemitteilungen/pressemitteilungen05/	

1122_praevADHS.pdf.
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Auch	hinsichtlich	der	Strafverfolgung	und	Maßnahmen	bzw.	Reaktionen	neben	dem	breiteren	Feld	

der	allgemeinen	Kriminalprävention	sind	Verbesserungen	bei	der	Bekämpfung	von	Jugendkrimina-

lität	vornehmlich	durch	Anwendung	bestehender	rechtlicher	Möglichkeiten	zu	erwarten,	also	nicht	

vorrangig	 durch	 gesetzgeberische	 Aktivitäten.	 Dies	 betrifft	 insbesondere	 Fragen	 der	 Kooperation	

von	Polizei,	Jugendhilfe,	Staatsanwaltschaft	und	Gerichten,	aber	z.	B.	auch	die	Problematik	der	mög-

lichst	 frühzeitigen	 Erkennung	 sich	 abzeichnender	 schwerwiegender	 Entwicklungsauffälligkeiten.	

Diese	Verbesserungsmöglichkeiten	fallen	ebenfalls	vorwiegend	in	die	Zuständigkeit	der	Länder	und	

Kommunen,	 die	 sich	 entsprechender	 Ansätze	 auch	 bereits	 annehmen.	 Anlass	 zu	 grundsätzlichen	

gesetzgeberischen	Änderungen	geben	die	hier	vorliegenden	Ergebnisse	nicht.	Das	geltende	Jugend-

strafrecht	 hat	 sich	 bewährt.	 Es	 bietet	 ausreichende	 und	 angemessene	 Möglichkeiten	 zur	 flexiblen	

Verfahrensgestaltung	 und	 zur	 differenzierten	 Reaktion	 und	 Sanktionierung	 bei	 Straftaten	 junger	

Menschen.	Deren	Straftaten	sind	 insgesamt	weiterhin	von	leichterer	bis	mittelschwerer	Delinquenz	

geprägt.	Die	kriminologischen	und	empirischen	Erkenntnisse,	die	für	die	Ausgestaltung	des	Jugend-

kriminalrechts	 unter	 dem	Erziehungsgedanken	maßgeblich	waren,	 haben	unverändert	Gültigkeit.	

Auch	der	statistische	Anstieg	der	Jugendkriminalität	in	den	90er	Jahren,	dessen	Bedeutung	nach	der	

differenzierten	 Betrachtung	 des	 vorliegenden	Abschnitts	 eher	 zu	 relativieren	 ist,	 sowie	 bestimmte	

gravierendere	Erscheinungsformen	von	Jugendkriminalität,	insbesondere	im	Bereich	der	Gewaltde-

likte,	lassen	sich	grundsätzlich	mit	dem	vorhandenen	rechtlichen	Instrumentarium	bewältigen.

Dessen	ungeachtet	lassen	sich	Besorgnis	erregende	Entwicklungen	in	einzelnen,	insbesondere	regio-

nalen	oder	stadtteilbezogenen	Problembereichen	nicht	von	der	Hand	weisen.	Deren	Ursachen	liegen	

jedoch	nicht	in	einem	unzureichenden	Jugendstrafrecht.	Gefordert	sind	hier	vor	allem	Maßnahmen	

der	Prävention	und	eine	gezielte	Jugendarbeit.	Die	differenzierten	Möglichkeiten,	die	das	Jugendstraf-

recht	bietet,	 sind	 ihrerseits	konsequent	zu	nutzen.	Deshalb	 ist	es	unerlässlich,	dass	 in	der	Praxis	ein	

ausreichendes	 Angebot	 an	 geeigneten	 ambulanten	Maßnahmen,	wie	 sie	 das	 Jugendgerichtsgesetz	

vorsieht,	zur	Verfügung	steht.

Die	 Bundesregierung	 wird	 sich	 daher	 im	 Wesentlichen	 auf	 das	 im	 Koalitionsvertrag	 vorgesehene	

Vorhaben	beschränken,	für	Extremfälle	hochgefährlicher	junger	Täter	als	Ultima	Ratio	die	Möglich-

keit	 einer	 nachträglichen	 Sicherungsverwahrung	 auch	 im	 Jugendstrafrecht	 zu	 eröffnen.	 Weitere	

Änderungen,	die	die	Bundesregierung	ins	Auge	fasst,	betreffen	einzelne	Verfahrensregelungen	zur	

Anwesenheit	der	Eltern	in	der	Hauptverhandlung	und	zur	Rechtsstellung	des	Verletzten	im	Jugend-

strafverfahren.	Im	Übrigen	soll,	wie	ebenfalls	im	Koalitionsvertrag	vorgesehen,	überprüft	werden,	ob	

Änderungen	der	Regelungen	zu	den	familiengerichtlichen	Handlungsmöglichkeiten	angezeigt	sind,	

um	im	Falle	von	Kindeswohlgefährdungen,	einschließlich	erheblicher	strafrechtlicher	Auffälligkeit,	

früher	und	effektiver	intervenieren	zu	können.	Das	Bundesministerium	der	Justiz	hat	dazu	im	Früh-

jahr	2006	eine	Arbeitsgruppe	mit	Expertinnen	und	Experten	aus	Praxis,	Wissenschaft	und	Behörden	

eingesetzt,	die	sich	intensiv	mit	den	entsprechenden	Fragen	befasst	und	ggf.	Lösungsvorschläge	erar-

beiten	wird.
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4.2 Zuwanderer als Täter und Opfer

In	Deutschland	lebt	mittlerweile	eine	große	Zahl	von	Personen,	die	entweder	selbst	aus	anderen	Län-

dern	 zugewandert	 sind	 oder	 die	 aus	 zugewanderten	 Familien	 stammen.	Die	 Frage,	 ob	und	welche	

Zusammenhänge	zwischen	Migration	und	Kriminalität	bestehen,	die	in	nahezu	allen	europäischen	

Gesellschaften	diskutiert	wird1,	 verdient	daher	auch	hier	eine	gesonderte	Betrachtung.	Ganz	allge-

mein	 ist	 in	der	 Soziologie	 „der	 Fremde“	 (simmel)2	 eine	 zentrale	Kategorie,	weil	 er	die	 sozial-verbind-

lichen	Verhaltensmuster	durch	Anderssein	kontrastiert	und	erkennbar	macht.	Nicht	nur	(aber	auch)	

deshalb	 ist	 in	 der	 Bevölkerung	gegenüber	 Fremden	Misstrauen	 verbreitet:	Den	 Fremden	wird	 eher	

zugetraut,	 sich	 abweichend	 zu	 verhalten.	 Diese	 Voreingenommenheit	 –	 selbst	 wenn	 Zuwanderer	

dieselbe	Nationalität,	Hautfarbe	oder	soziale	Schicht	aufweisen	–	haben	eliAs	und	scotson	detailliert	

beschrieben.3	 Wenn	 also	 eine	 Neigung	 besteht,	 Nichteinheimischen	 eher	 die	 Verantwortung	 für	

Straftaten	zuzuschreiben,	ist	die	Frage	nach	der	tatsächlichen	Bedeutung	des	Zusammenhangs	zwi-

schen	Zuwanderung	und	Kriminalität	aufgeworfen.

Die	 Population	 der	 Zuwanderer,	 die	 in	 diesem	 Bericht	 näher	 betrachtet	wird,	 besteht,	 vereinfacht	

gesagt,	aus	der	großen	Gruppe	der	in	Deutschland	lebenden	Ausländer	(Ende	September	2005:	7,32	

Millionen)	sowie	den	seit	1990	bis	Ende	2005	eingewanderten	2,48	Millionen	(Spät-)Aussiedlern	(ein-

schließlich	deren	Angehörigen),	 die	per	 Status	 schon	kurz	nach	 ihrer	 Einreise	die	deutsche	 Staats-

angehörigkeit	 erhielten	 (ausgenommen	 die	 nach	 Ausländer-	 bzw.	 Aufenthaltsrecht	 mitgereisten	

Angehörigen).4	Das	Bild	ist	aber	zu	differenzieren.	Nach	§	2	Abs.	1	AufenthG	ist	Ausländer	jeder,	der	

nicht	Deutscher	nach	Art.	116	Abs.	1	GG	ist.	Die	Gruppe	der	Ausländer,	die	sich	an	irgendeinem	Tag	in	

Deutschland	aufhalten,	ist	groß	und	vielfältig.	Es	gibt	Ausländer,	die	Freizügigkeit	genießen	(Unions-

bürger	und	ihre	freizügigkeitsberechtigten	Familienangehörigen),	und	Ausländer,	die	einen	Aufent-

haltstitel	 haben,	 z.	B.	Arbeitnehmer	und	 Selbständige	und	 ihre	 Familienangehörigen,	 Schüler	und	

Studenten	sowie	Touristen	und	Durchreisende.	Daneben	gibt	es	Asylbewerber,	denen	für	die	Dauer	

ihres	Asylverfahrens	der	Aufenthalt	gestattet	ist,	und	geduldete	Ausländer,	die	vollziehbar	ausreise-

pflichtig	sind,	deren	Abschiebung	aber	ausgesetzt	ist.	Zu	ergänzen	wäre	die	Aufzählung	durch	Ange-

hörige	 ausländischer	 Streitkräfte,	 vor	 allem	aber	 auch	durch	 Personen,	 die	 ohne	Visum	eingereist	

oder	nach	Ablauf	der	Gültigkeit	eines	Visums	nicht	ausgereist	 sind	und	sich	 illegal	 in	Deutschland	

aufhalten.

Diese	Heterogenität	 erschwert	 eine	genaue	und	umfassende	Darlegung,	 zumal	die	 verschiedenen	

Datenquellen	unterschiedliche	Gruppenbildungen	vornehmen,	die	mit	den	Kategorien	des	Zuwan-

derungsgesetzes	 nicht	 bruchlos	 in	 Einklang	 zu	 bringen	 sind.	Die	 vom	 stAtistischen	 BundesAmt	 vor-

gelegten	 Ausländerzahlen	 beruhen	 auf	 der	 Bevölkerungsfortschreibung.	 Sie	 lassen	 sich	 teilweise	

ergänzen	durch	Daten	des	Ausländerzentralregisters,	das	aber	nur	nicht	vorübergehend	in	Deutsch-

land	 lebende	 Ausländer	 erfasst	 und	 daher	 geringere	 Zahlenhöhen	 ausweist.	 Die	 PKS	 unterschei-

det	 die	 Tatverdächtigen	 in	 Deutsche	 und	 Nichtdeutsche	 und	 trennt	 die	 Nichtdeutschen	 zunächst	

in	 illegal	 und	 legal	 sich	 Aufhaltende	 und	 Letztere	 weiter	 nach	 dem	 Anlass	 ihres	 Aufenthaltes	 in	

Arbeitnehmer,	Asylbewerber,	Studenten/Schüler,	Touristen/Durchreisende,	Gewerbetreibende,	Sta-

1	 Vgl.	etwa	ethnic diVersiFicAtion And crime,	2001;	tonry,	M.,	1997.
2	 simmel, G., 1922,	S.	509	ff.
3	 eliAs, n.	und	J. l. scotson,	1990,	S.	10	f.
4	 Amtliche	Zahlen	des	Statistischen	Bundesamtes	 (Bevölkerungsfortschreibung	zum	Stand	30.	September	2005)	und	des	

Bundesverwaltungsamtes.	Infolge	einer	Registerbereinigung	waren	Ende	2005	im	Ausländerzentralregister	6,76	Millio-

nen	Ausländer	erfasst.
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tionierungsstreitkräfte	und	deren	Angehörige	sowie	in	Sonstige,	eine	heterogen	zusammengesetzte	

Restgruppe	(Erwerbslose,	abgelehnte	Asylbewerber	mit	Duldung,	Flüchtlinge,	Besucher	etc.).5	Durch	

die	Trennung	in	Deutsche	und	Nichtdeutsche	werden	in	der	PKS	Migranten	wie	z.	B.	Aussiedler	und	

Eingebürgerte	in	der	Gruppe	der	Einheimischen	nicht	identifizierbar.	Nur	bei	Opfer-	und	Täterbefra-

gungen	 lassen	sich	die	Untergruppen	der	Aussiedler,	Eingebürgerten	und	Einheimischen	 (Autoch-

thonen)	trennen.

Die	 hier	 dargestellte,	 knapp	 zehn	Millionen	 –	 7,32	Millionen	Ausländer	 und	 2,48	Millionen	 (Spät-)	

Aussiedler	–	umfassende	Zuwandererpopulation	 stellt	die	 in	Deutschland	 lebenden	Menschen	mit	

eigener	oder	familiärer	Migrationsbiographie	nicht	vollständig	dar.	Hier	nicht	einbezogen	sind	fast	

3,5	 Millionen	 eingebürgerte	 Zuwanderer;	 als	 Ausländer	 dagegen	 miterfasst	 sind	 1,6	 Millionen	 in	

Deutschland	Geborene.6	Für	eine	Analyse	des	Zusammenhangs	zwischen	Zuwanderung	und	Krimi-

nalität	muss	man	zumindest	nach	der	Dauerhaftigkeit	des	Aufenthaltsrechtes	differenzieren	können.	

Daher	 wird	 im	 Folgenden	 zwischen	 Zuwanderern	 ohne	 deutsche	 Staatsangehörigkeit	 (Abschnitt	

4.2.1)	 und	 Zuwanderern	 mit	 deutscher	 Volkszugehörigkeit	 (Abschnitt	 4.2.2)	 unterschieden.	 Diese	

Differenzierung	nimmt	–	wie	bereits	im	1.	PSB	im	Detail	begründet7	–	auf	das	unterschiedliche	Auf-

enthaltsrecht	Bezug,	weil	 dieses	wesentlich	die	 Lebensperspektive	bestimmt,	mit	 der	 Zuwanderer	

ihre	Existenz	 in	Deutschland	organisieren.	 Ihre	Bemühungen	um	 Integration	 sind	beeinflusst	von	

der	Frage,	ob	der	Migrationsentschluss	unumkehrbar	 ist	oder	nicht;	 für	Spätaussiedler	 (und	deren	

Angehörige)	 ist	dies	grundsätzlich	gegeben,	 für	Ausländer	keineswegs.	Von	den	Zuwanderern,	die	

schließlich	einen	deutschen	Pass	erhalten,	können	lediglich	die	Spätaussiedler	als	Zuwanderer	mit	

deutscher	 Volkszugehörigkeit	 (und	 deren	 Angehörige)	 betrachtet	 werden.	 Nicht	 einbezogen	 sind	

dort	die	eingebürgerten	Deutschen,	auch	weil	 sie	noch	zu	wenig	kriminologisch	erforscht	worden	

sind.	Bei	den	Zuwanderern	ohne	deutschen	Pass	sind	anderseits	z.	B.	auch	Unionsbürger	und	Zuwan-

derer	 mit	 Niederlassungserlaubnis	 miterörtert,	 die	 an	 sich	 eine	 dauerhafte	 Lebensperspektive	 in	

Deutschland	besitzen.

Nach	 vorliegenden	 Erkenntnissen	 der	 internationalen	 Kriminologie	 weisen	 Menschen	 im	 Lebens-

alter	 zwischen	 16	 und	 25	 Jahren	 die	 höchste	 Belastung	 mit	 Kriminalität	 auf.	 Deshalb	 interessiert	

besonders,	ob	die	Situation	der	Zuwanderung	für	 junge	Menschen	das	Risiko	einer	Begehung	straf-

barer	Handlungen	erhöht.	Seit	langem	ist	dabei	unbestritten,	dass	sich	gerade	die	junge	Generation	

typischerweise	 in	einer	besonders	kritischen	Lage	befindet.	 Sie	 lebt	zwischen	zwei	Kulturen,	der	 so	

genannten	Herkunftskultur	 ihrer	Eltern,	der	Verwandten,	Bekannten,	Nachbarn,	Brauchtumsgrup-

pen	und	vielen	anderen	signifikanten	Bezugspersonen	und	Bezugsgruppen	auf	der	einen	Seite	und	

der	Kultur	der	sie	umgebenden	Aufnahmegesellschaft	mit	Straßengruppen	Gleichaltriger,	Kindergär-

ten,	Schulen,	Freizeiteinrichtungen,	Vereinen,	Ausbildungsstätten	und	vielen	anderen	Institutionen	

der	 so	 genannten	 informellen	 Sozialisation	 und	 sozialen	 Kontrolle	 auf	 der	 anderen	 Seite.	 Aus	 den	

unterschiedlichen	Traditionen	dieser	Kulturen	entstehen	für	sie	voneinander	abweichende,	mitunter	

5	 Vgl.	 jüngste	detaillierte	Angaben	in:	BundesKriminAlAmt (Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2005,	Tab.	76.	Zu	zentralen	

Befunden	siehe	unten	Abschnitt	4.2.1;	PKS	2005,	Tabellenanhang,	Tab.	61.
6	 stAtistisches BundesAmt	 (Hg.),	Leben	und	Arbeiten	in	Deutschland,	2006,	S.	73	ff.	Nach	den	Ergebnissen	des	Mikrozensus	

2005	leben	inzwischen	15,3	Millionen	Menschen	mit	Migrationshintergrund	in	Deutschland.	Davon	haben	rund	acht	Mil-

lionen	die	deutsche	Staatsbürgerschaft.	Zu	der	Gruppe	der	Deutschen	mit	Migrationshintergrund	zählen	Spätaussiedler	

und	 Eingebürgerte	 mit	 eigener	 Migrationserfahrung	 (4,83	 Millionen),	 aber	 auch	 3,18	 Millionen	 Eingebürgerte	 sowie	

Deutsche	ohne	eigene	Migrationserfahrung,	 bei	denen	aber	mindestens	 ein	Elternteil	 Spätaussiedler,	 Eingebürgerter	

oder	Ausländer	ist.	Keine	eigene	Migrationserfahrung	haben	des	Weiteren	1,75	Millionen	oder	23,9	%	der	in	Deutschland	

gemeldeten	Ausländer;	der	Großteil	von	ihnen	wurde	in	Deutschland	geboren.
7	 Vgl.	Bundesministerium des innern	und	Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	Abschnitt	2.11.1.
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massiv	widerstreitende	Anforderungen	 bezüglich	 der	 „richtigen“	Meinungen,	 Orientierungen	 und	

Verhaltensweisen.	In	diesem	Spannungsfeld	müssen	sie	ihre	Identität	finden	und	entwickeln.	Sofern	

die	jungen	Menschen	mit	den	divergierenden	kulturellen	Anforderungen	ihrer	Herkunftskultur	und	

der	Kultur	der	sie	umgebenden	Aufnahmegesellschaft	zurechtkommen	oder	die	Spannungen	sogar	

in	 besonders	 kreativen	 Lebensgestaltungen	 auflösen,	 hält	 sich	 das	Ausmaß	 von	manifesten	Auffäl-

ligkeiten	und	Konflikten	in	Grenzen.	Schwieriger	wird	es,	wenn	die	jungen	Menschen	wiederholt	auf	

Vorurteile	und	Diskriminierungen	stoßen,	mit	diesen	nicht	produktiv	umgehen	können,	sondern	aus	

der	Balance	geraten	und	am	Ende	auf	krisenhafte	Verschärfungen	zusteuern.	Daraus	kann	sich	ein	

ausgeprägter	so	genannter	innerer	Kulturkonflikt8	entwickeln.	Ob	ihn	die	jungen	Menschen	letztlich	

ohne	 bleibende	 Schäden	 an	 der	 eigenen	 Persönlichkeitsbildung	 und	 biographischen	 Entwicklung	

bewältigen	 oder	 ob	 sie	 in	 selbstschädigende	 Zustände	 oder	 Verhaltensmuster	 verfallen	 (wie	 psy-

chosomatische	 Störungen,	 Medikamentenabhängigkeit,	 Alkoholmissbrauch,	 Drogenmissbrauch,	

Selbstverletzungen,	Suizidversuche)	oder	ob	sie	die	Probleme	nach	außen	wenden	und	beispielsweise	

expressiv	 aggressive	 Handlungen	 gegen	 andere	 verüben,	 hängt	 im	 Einzelnen	 von	 vielen	 weiteren	

Umständen	ab.9	Wichtig	 erscheint	generell,	wie	 vor	 allem	die	 kriminologische	Anomietheorie	 ein-

sichtig	gemacht	hat10,	dass	man	solche	auf	den	ersten	Blick	weit	auseinanderliegenden	„Lösungen“	als	

Ausdruck	bzw.	Folge	derselben	Grundkonstellation	sehen	kann.	Je	traditioneller	die	überkommenen	

bzw.	in	der	frühen	Sozialisation	schon	eingeübten	Geschlechtsrollen	in	einer	Gruppe	ausgeprägt	sind,	

desto	höher	wird	bei	männlichen	Jugendlichen	und	jungen	Erwachsenen	der	Anteil	der	nach	außen	

gerichteten	expressiven	Gewalt	ausfallen.11	

Von	 besonderer	 Bedeutung	 dürfte	 sein,	 ob	 für	 die	 jungen	 Zuwanderer	 ihre	 Aufenthaltsdauer	 in	

Deutschland	 kalkulierbar	 ist.	 Erlebte	 Diskriminierungen	 und	 Vorurteile	 können	 zwar	 die	 Identifi-

kation	mit	Deutschland	erschweren;	wenn	aber	für	die	Zukunftsperspektive	ausländerrechtlich	ein	

Leben	hierzulande	vorausgesetzt	werden	kann,	entsteht	daraus	nicht	notwendig	Distanz.	Ungeachtet	

des	 seit	 dem	 1.	Januar	 2000	 gegebenen	 Staatsbürgerschaftserwerbs	 nach	 dem	 Geburtsprinzip	 und	

trotz	der	Vereinfachung	der	Einbürgerung	ist	diese	klare	Lebensperspektive	für	Ausländer	aber	nur	

eingeschränkt	gegeben,	während	sie	für	Aussiedler	grundsätzlich	gilt.	Für	Ausländer	kann	nach	wie	

vor	 ein	 gewisses	 Ausweisungsrisiko	 nicht	 ausgeschlossen	 werden,	 selbst	 wenn	 sie	 in	 Deutschland	

geboren	 wurden	 womöglich	 von	 Eltern,	 die	 ebenfalls	 in	 Deutschland	 geboren	 wurden,	 aber	 einer	

Ausländerfamilie	entstammen.	Insofern	ist	die	Situation	junger	Ausländer	prekärer.	Die	nicht	ausge-

schlossene	Rückkehrnotwendigkeit	in	das	Herkunftsland	der	Familie	stabilisiert	eine	Orientierung	an	

8	 Im	Gegensatz	zum	lediglich	äußeren	bzw.	äußerlichen	Kulturkonflikt,	der	auch	ältere	Zuwanderer	betreffen	kann,	wenn	

Normen,	die	man	aus	der	alten	Heimat	sozusagen	„mitgebracht“	hat,	zu	Verhaltensweisen	führen,	die	mit	den	Normen	in	

der	neuen	Umgebung	nicht	übereinstimmen.	Das	schließt	auch	Rechtsnormen	mit	ein.	Im	Rückzug	auf	die	eigene	Grup-

pe,	 in	Kontaktvermeidung	mit	der	Wirtsgesellschaft,	 im	Extremfall	Ghettobildung	liegt	eine,	 freilich	negativ	betonte,	

von	mehreren	Lösungsstrategien	zur	Reduktion	der	äußeren	Konflikte.	Kriminologisch	wurde	die	Problematik	erstmals	

ausführlich	von	sellin, t.,	1938,	entwickelt.
9	 Zu	den	Problemen	ihrer	Erfassung	und	Gewichtung	bei	konkreten	Strafverfahren	vgl.	die	bei	BilsKy, w.	 (Hg.),	1999	ver-

sammelten	Beiträge.
10	 Besonders	 in	der	 von	Robert	K. merton	 entwickelten	Variante.	Vgl.	dazu	 spezifisch	 luFF,	 J.,	 2000,	 S.	20	 ff.	mit	weiteren	

Nachweisen;	zur	Grundlegung	der	Anomietheorie	siehe	zuletzt	ortmAnn, r.,	1999,	S.	419	ff.	Kritisch	sowohl	zu	Ansätzen	

des	Kulturkonfliktes	als	auch	der	Anomie,	mit	Bevorzugung	von	lerntheoretischen	Konzepten,	in	jüngerer	Zeit	vor	allem	

reich, K.,	2005,	S.	70	ff.	mit	weiteren	Nachweisen.
11	 Am	Beispiel	junger	Türken	zeigen	beispielsweise	hAlm, d.,	2000,	S.	286	ff.	und	toBrAK, A.,	2000,	S.	364	ff.	anschaulich	auf,	

dass	manifeste	Gewalt,	die	unter	Umständen	tatsächlich	gehäuft	auftritt,	sich	nicht	auf	„Eigenschaften“	gründet,	son-

dern	aus	soziologisch	und	sozialpsychologisch	nachvollziehbaren	Strukturen,	sozialen	Traditionen	und	Dynamiken	der	

Abgrenzung	heraus	zu	verstehen	ist.



���Ausgewählte Bevölkerungsgruppen bzw. Tätergruppen

der	Herkunftskultur	und	erhöht	die	geschilderte	innere	Spannung	im	Sinne	des	Kulturkonflikts,	die	

verhaltensrelevant	werden	kann.	

4.2.1 Zuwanderer ohne deutsche Staatsangehörigkeit (Ausländer)

Kernpunkte

	 Der	Anteil	der	Zuwanderer	ohne	deutschen	Pass	an	allen	Tatverdächtigen	ist	seit	 1994	stetig	

zurückgegangen.	Allerdings	sind	sie	 in	der	Polizeilichen	Kriminalstatistik	höher	belastet	als	

Deutsche,	selbst	wenn	Verzerrungsfaktoren	wie	Verstöße	gegen	das	Ausländerrecht	und	die	

Tatverdächtigengruppe	der	Illegalen	und	Touristen	ausgeschlossen	werden.	

	 Die	nichtdeutschen	Tatverdächtigen	weisen	 soziodemographische	Unterschiede	 (z.	B.	 gerin-

gere	berufliche	Qualifikation,	höhere	Arbeitslosigkeitsquoten	etc.)	auf	und	werden	häufiger	

angezeigt;	 schon	 deshalb	 ist	 eine	 erhöhte	 registrierte	 Kriminalität	 zu	 erwarten.	 Dagegen	

bestehen	bei	selbstberichteter	Delinquenz	kaum	Unterschiede	zu	Deutschen.	

	 Inwieweit	Zuwanderer	als	Täter	und	Opfer	erkennbar	werden,	hängt	weitgehend	vom	unter-

schiedlich	sicheren	Aufenthaltsstatus	ab,	der	Lebensperspektiven,	Integration	und	Kriminali-

tät	beeinflusst.

	 Das	Risiko,	Opfer	einer	Straftat	zu	werden,	ist	möglicherweise	bei	nichtdeutschen	Zuwanderern	

höher;	genaue	Daten	fehlen	aber	weiterhin.

	 Seit	1999	ist	(mit	Ausnahme	des	Jahres	2003)	die	anhand	der	Strafverfolgungsstatistik	gemes-

sene	 Kriminalitätsbelastung	 der	 nichtdeutschen	 Zuwanderer	 niedriger	 als	 die	 anhand	 der	

Polizeilichen	Kriminalstatistik	 ausgewiesene	 Belastung;	 die	Quoten	 unterscheiden	 sich	 seit	

dem	Jahr	2002	aber	nur	geringfügig.

	 Arbeitnehmer	und	Schüler	bzw.	Studenten	unter	den	Zuwanderern	sind	in	ähnlichem	Umfang	

für	Straftaten	registriert	wie	die	ihnen	entsprechenden	deutschen	Statusgruppen;	allerdings	

wird	gegen	sie	häufiger	wegen	Gewalthandlungen	ermittelt.

	 Soweit	als	Tatverdächtige	ermittelt,	fallen	Asylbewerber	und	Illegale	insbesondere	durch	Ver-

stöße	gegen	Ausländerrecht	sowie	durch	Ladendiebstahl	auf.	Touristen	und	Sonstige	werden	

neben	 diesen	 Bagatelldelikten	 und	 Verstößen	 gegen	 das	 Ausländerrecht	 häufiger	 auch	 des	

Drogenhandels	und	schweren	Diebstahls	verdächtigt.	

	 Insofern	die	Deliktbegehung	stark	mit	dem	Aufenthaltsstatus	und	dessen	Folgen	für	die	Inte-

grationschancen	zusammenhängt,	 ist	Prävention	vor	allem	durch	Integration	und	dabei	für	

die	2.	und	3.	Generation	mittels	Bildungsförderung	zu	erreichen.	Das	seit	dem	1.	Januar	2005	

geltende	Aufenthaltsgesetz	(AufenthG)	kann	dazu	Wesentliches	beitragen.	

4.2.1.1 Statistische Daten 
Wenn	im	Folgenden	von	Zuwanderern	ohne	deutsche	Staatsangehörigkeit	die	Rede	ist,	sind	Unionsbür-

ger	 (Bürger	 der	 EU)	 und	 deren	 freizügigkeitsberechtigte	 Familienangehörige,	 vormals	 angeworbene	

‚Gastarbeiter‘	und	ihre	Familien	und	Nachkommen,	Asylsuchende,	Flüchtlinge,	in	Deutschland	statio-

nierte	Angehörige	fremder	Streitkräfte,	illegal	Eingereiste	und	Staatenlose	gemeint.	Das	Ausländerrecht	

unterscheidet	freizügigkeitsberechtigte	Personen,	für	die	das	Freizügigkeitsgesetz	gilt,	sowie	Personen,	

für	die	das	AufenthG	gilt	und	die	für	ihren	Aufenthalt	grundsätzlich	einen	Aufenthaltstitel	benötigen.	

Aufenthaltstitel	sind	ein	Visum,	eine	 (befristete)	Aufenthaltserlaubnis	bzw.	eine	 (unbefristete)	Nieder-

lassungserlaubnis	(§	4	AufenthG).	Neben	diesen	Zuwanderern	werden	in	diesem	Kapitel	aber	auch	Tou-

risten,	Durchreisende	und	Angehörige	ausländischer	Streitkräfte,	die	keinen	längerfristigen	Aufenthalt	
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wünschen,	 sowie	 sich	 illegal	 in	Deutschland	aufhaltende	Ausländer,	von	denen	ein	großer	Teil	einen	

dauerhaften	unerkannten	Aufenthalt	anstrebt,12	miterörtert,	weil	sie	in	der	PKS	miterfasst	sind.

Nach	der	Bevölkerungsfortschreibung	des	stAtistischen BundesAmtes	lebten	in	Deutschland	zum	Stich-

tag	30.	September	2005	etwa	7,	32	Millionen	Ausländer;	 ihr	Anteil	an	der	Wohnbevölkerung	betrug	

8,9	%.	Dieser	Bevölkerungsanteil	ist	seit	1995	trotz	eines	leichten	Überhangs	von	Zuzügen	gegenüber	

den	Wegzügen13	bei	Ausländern	relativ	stabil	geblieben,	weil	parallel	die	Zuwanderung	von	Spätaus-

siedlern	stattfindet;	Spätaussiedler	werden	als	Statusdeutsche	sofort	eingebürgert,	wodurch	die	deut-

sche	Bevölkerung	kontinuierlich	vergrößert	wird.	Zusammengenommen	wächst	allerdings	langfris-

tig	betrachtet	der	Anteil	von	Personen	aus	Zuwandererfamilien	an	der	Bevölkerung	in	Deutschland	

–	ob	mit	oder	ohne	deutsche	Staatsangehörigkeit	–	von	Jahr	zu	Jahr	stetig	an.

Nach	dem	Ausländerzentralregister	(AZR)14	war	zum	Stichtag	31.	Dezember	2005	jeder	dritte	Auslän-

der	(31,7	%)	Unionsbürger.	Italiener	und	Polen	stellen	dabei	den	größten	Anteil.	Ferner	stammen	26,1	%	

der	Ausländer	aus	der	Türkei;	meist	sind	dies	Arbeitsmigranten	und	deren	Familienangehörige.	14,3	%	

stammen	aus	dem	 früheren	 Jugoslawien	oder	 seinen	Nachfolgestaaten.	Bezieht	man	noch	die	Her-

kunft	aus	den	restlichen	europäischen	Staaten	mit	ein,	haben	knapp	80	%	der	in	Deutschland	lebenden	

Ausländer	die	Staatsangehörigkeit	eines	europäischen	Staates	 (einschließlich	Türkei	und	Russischer	

Föderation).	Asiaten	(insgesamt	12,2	%)	kommen	am	häufigsten	aus	Vietnam,	Irak	und	China.	Afrika-

ner	(4,1	%)	und	Amerikaner	(3,1	%)	machen	ebenso	wie	Staatenlose	und	Personen	ungeklärter	Herkunft	

(zusammen	0,9	%,	außerdem	Personen	aus	Australien	und	Ozeanien	0,2	%)	nur	einen	geringen	Anteil	

der	Population	aus.	Im	Folgenden	wird	auf	die	Staatsbürgerschaft	nicht	weiter	eingegangen;	sie	spielt	

kriminologisch	keine	Rolle.	Allerdings	hängt	sie	teilweise	mit	dem	Zuwanderungsstatus	zusammen:	

So	kommen	Asylsuchende	und	geduldete	Ausländer	aus	Ländern,	in	denen	Bürgerkriege	geführt	wur-

den	(z.	B.	den	Nachfolgestaaten	Jugoslawiens),	die	eine	länger	dauernde	Duldung	verlangen.	Ein	damit	

zusammenhängender	 prekärer	 Aufenthaltsstatus,	 der	 Integration	 erschwert	 und	 Kriminalitätsri-

siken	erhöht,	betrifft	daher	Bürger	mit	dieser	Staatsbürgerschaft	eher	als	andere.	So	lebten	2005	ca.	

296.000	Ausreisepflichtige	–	darunter	191.000	Geduldete	–	und	ca.	62.000	Asylbewerber	in	Deutsch-

land15;	auch	bei	diesem	Personenkreis	 ist	weniger	die	Nationalität	als	der	prekäre	Aufenthaltsstatus	

für	Integrationsprobleme	relevant.

21	%	der	ausländischen	Bevölkerung	wurden	laut	AZR	in	Deutschland	geboren.	Die	Mehrheit	(62	%)	lebt	

länger	als	zehn	Jahre	in	Deutschland16;	dies	gilt	insbesondere	für	Personen	aus	den	früheren	Anwerbe-

12	 Illegale	werden	im	AufenthG	nicht	definiert;	unter	„Illegalen“	versteht	man	Ausländer,	die	sich	im	Bundesgebiet	uner-

laubt	und	ohne	Kenntnis	der	Behörden	aufhalten.	Streng	genommen	fällt	die	Tatverdächtigenkategorie	„Illegale“	in	der	

PKS	nicht	hierunter,	denn	mit	der	polizeilichen	Registrierung	werden	sie	den	Behörden	bekannt,	wären	also	eigentlich	

nicht	mehr	„Illegale“.
13	 Vgl.	BeAuFtrAGte der BundesreGierunG Für miGrAtion, FlüchtlinGe und inteGrAtion	(Hg.),	2003,	S.	5	f.
14	 Die	Angaben	zur	relativen	Größe	der	einzelnen	Staatsangehörigkeitsgruppen	sowie	zur	Aufenthaltsdauer	in	Deutschland	

erfolgen	 auf	 der	 Basis	 des	 AZR,	weil	 keine	 entsprechend	 differenzierten	 Ergebnisse	 der	 Bevölkerungsfortschreibung	 des	

Statistischen	Bundesamts	vorliegen.	Wegen	leicht	abweichender	Abgrenzungen	in	beiden	Datensammlungen	weichen	die	

Bestandszahlen	der	Ausländer	systematisch	voneinander	ab.	Zudem	wurde	nach	einer	Registerbereinigung	Ende	2004	die	

Zahl	der	nicht	nur	vorübergehend	in	Deutschland	lebenden	Ausländer	im	AZR	auf	6,76	Millionen	herunterkorrigiert.	Um	

aber	Differenzen	zu	den	amtlichen	Bevölkerungsdaten	und	damit	zu	der	an	vielen	Stellen	in	diesem	Bericht	vorgenommenen	

Berechnung	von	bevölkerungsspezifischen	Belastungsziffern	etwa	für	Tatverdächtige	oder	Verurteilte	zu	vermeiden,	wird	

zur	Bestimmung	der	absoluten	Zahl	der	Ausländer	in	Deutschland	insgesamt	ausschließlich	auf	die	Bevölkerungsfortschrei-

bung	Bezug	genommen	(bei	Bezug	auf	die	AZR-	Ausländerzahl	läge	der	Anteil	an	der	Gesamtbevölkerung	bei	8,2	%).
15	 Gemäß	AZR-Daten.
16	 Wie	vor.
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ländern	für	Gastarbeiter.	77	%	der	Türken,	78	%	der	Spanier	und	jeweils	82	%	der	Griechen	und	Italiener	

sind	 länger	als	zehn	 Jahre	 in	Deutschland	ansässig17;	demgegenüber	 ist	nur	etwa	 jeder	sechste	Aus-

länder	weniger	als	vier	 Jahre	 im	Lande.	Entsprechend	differieren	die	Zuwanderer	auch	hinsichtlich	

ihres	 Aufenthaltsstatus.	 Der	 Asylbewerberzugang	 sank	 2005	 auf	 28.914	 Personen	 und	 damit	 unter	

den	Stand	von	1984.18	Die	Anerkennungsquote	lag	2005	bei	0,9	%.	Abschiebungsschutz	erhielten	4,3	%.19	

Zu	diesen	 insgesamt	5,2	%	Gewährungen	von	Asylrecht	oder	Abschiebungsschutz	kommt	noch	eine	

statistisch	nicht	 ausgewiesene	Quote	ganz	oder	 teilweise	 erfolgreicher	Klagen	abgelehnter	Asylbe-

werber.	Die	Verteilung	der	Ausländer	auf	die	Länder	ist	nicht	gleich.	Im	Jahre	2005	stellten	sie	in	den	

drei	Stadtstaaten	sowie	in	Baden-Württemberg	und	Hessen	Bevölkerungsanteile	zwischen	11,5	%	und	

14,2	%,	in	Schleswig-Holstein	5,4	%,	in	den	neuen	Ländern	dagegen	nur	zwischen	1,9	und	2,8	%	(gemäß	

Bevölkerungsfortschreibung).20

Die	 Zuwanderer	 ohne	 deutschen	 Pass	weisen	 einige	Differenzen	 zur	 deutschen	Wohnbevölkerung	

auf,	 die	 wegen	 ihrer	 möglichen	 Bedeutung	 für	 das	 Vorkommen	 von	 Straftaten	 relevant	 sein	 kön-

nen.	Der	Anteil	von	Frauen	(48,2	%)	 ist	geringer.21	Die	ausländische	Bevölkerung	ist	 im	Vergleich	zur	

deutschen	 jünger;	 ihr	 Durchschnittsalter	 beträgt	 36	 Jahre,	 das	 der	 Deutschen	 43	 Jahre.22	 Das	 Bil-

dungsniveau	unterscheidet	sich	insgesamt,	aber	auch	für	die	jüngere	Generation	erheblich.	Von	den	

Schulabgängern	des	 Jahres	2004	erreichten	bei	den	Ausländerjugendlichen	 18,1	%	keinen	Abschluss	

(Deutsche:	 7,4	%),	 40,9	%	 einen	 Hauptschulabschluss	 (Deutsche:	 23,5	%),	 30,8	%	 einen	 Realschulab-

schluss	(Deutsche:	43,7	%)	und	nur	10,2	%	die	Fachhochschul-	oder	Hochschulreife	(Deutsche:	25,5	%).23	

Die	 schlechteren	 Bildungsabschlüsse	 erhöhen	 grundsätzlich	 das	 Risiko	 von	 Arbeitslosigkeit.	 Diese	

liegt	nach	BMAS-Angaben	bei	Ausländern	im	Jahresdurchschnitt	2004	mit	24,5	%	mehr	als	doppelt	so	

hoch	wie	bei	den	Deutschen	(11,5	%).	Der	Anteil	von	Personen,	für	die	Hilfe	zum	Lebensunterhalt	durch	

die	Sozialämter	gezahlt	wurde,	betrug	im	Jahr	2004	3,0	%	der	deutschen,	aber	8,7	%	der	ausländischen	

Wohnbevölkerung.24

Diese	 summarischen	 Strukturdaten	 sagen	 gleichwohl	 wenig	 über	 die	 Binnendifferenzierung	 der	

Zuwanderer	 aus.	 Vor	 allem	die	 Tatsache,	 dass	 aus	 dem	Aufenthaltsstatus	 unterschiedliche	 Lebens-

perspektiven	 für	ein	Dasein	 in	Deutschland	resultieren	und	entsprechend	auch	die	 Integrationsbe-

mühungen	variieren	können,	würde	eine	Differenzierung	nahelegen,	wie	sie	etwa	die	PISA-Studie	zur	

Erklärung	von	Bildungsunterschieden	heranzieht.25	Unterschieden	werden	dort	fünf	Gruppen:	Kinder	

von	 Aussiedlern,	 EU-Bürgern,	 Zuwanderern	 aus	 ehemaligen	 Anwerbeländern,	 von	 Asylbewerbern	

und	Flüchtlingen	sowie	von	Zuwanderern	im	Rahmen	internationaler	Arbeitsmigration.	Allerdings	

ist	 diese	 Differenzierung	 auf	 die	 Sozialisationskontexte	 von	 Schülern	 zugeschnitten;	 in	 Statistiken	

oder	Analysen	der	Involviertheit	von	Zuwanderern	in	Kriminalität,	sei	es	als	Täter	oder	als	Opfer,	wird	

eine	ähnliche	Aufgliederung	bislang	nicht	verwendet.	Doch	sind	Ansätze	zu	einer	differenzierteren	

17	 Wie	vor.
18	 BMI-Pressemitteilung	„Asylzahlen	2005“	vom	8.	Januar	2006.
19	 Wie	vor.
20	 stAtistisches BundesAmt	(Hg.),	Ausländische	Bevölkerung	2005,	Tabelle	2.
21	 Ebd.,	Tabelle	3b	(Stichtag	30.	September	2005).
22	 Unveröffentliche	Ergebnisse	der	Bevölkerungs	fortschreibung	des	Statistischen	Bundesamtes	für	2005.
23	 stAtistisches BundesAmt	(Hg.),	Allgemein	bildende	Schulen	Schuljahr	2004/05.
24	 Angaben	zur	Sozialhilfe	in	stAtistisches BundesAmt	(Hg.),	Sozialhilfe	–	Hilfe	zum	Lebensunterhalt	2004;	bezogen	auf	Wohn-

bevölkerung	gemäß	Fortschreibung	zum	30.	Dezember	2004.
25	 Artelt, c.	u.	a.	(Hg.),	2001,	S.	34	(http://www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/ergebnisse.pdf).
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Betrachtung	–	wenn	auch	eher	der	Kriminalitätsformen	 (z.	B.	 von	steFFen26,	AlBrecht27)	 –	 erkennbar.	

Weitere	 Forschung	 wäre	 sinnvoll,	 um	 die	 Auswirkungen	 unterschiedlich	 dauerhafter	 Aufenthalts-

rechte	auf	Konformität	und	Straffälligkeit	zu	prüfen.

4.2.1.2  Zuwanderer als Opfer von Straftaten
Zur	 Gefährdung	 nichtdeutscher	 Zuwanderer	 durch	 Kriminalität	 gibt	 es	 gegenüber	 den	 Befunden	

im	 1.	PSB	 kaum	 neue	 Erkenntnisse.	 Die	 Widersprüchlichkeit	 der	 Befunde	 besteht	 nach	 wie	 vor:	

Einerseits	 erscheint	 das	 Opferrisiko	 der	 Ausländer	 in	 Relation	 zu	 ihrem	 Bevölkerungsanteil	 leicht	

erhöht.28	 Nach	 einer	 bayerischen	 Spezialauswertung	 der	 Polizeilichen	 Kriminalstatistik	 ergab	 sich	

bei	 einem	Bevölkerungsanteil	der	Ausländer	 von	8,4	%	 ein	Anteil	 von	 11	%	 an	den	Opfern.	Dies	kann	

nur	als	Indiz	dienen;	es	gibt	keine	bundesweit	repräsentativen	Vergleichszahlen.	Andererseits	geben	

bei	Schülerbefragungen	nichtdeutsche	Jugendliche	seltener	an,	Opfer	von	Gewalttaten	geworden	zu	

sein.29	Dies	mag	ein	Effekt	der	Erhebungssituation	sein,	weil	gegenüber	Sitznachbarn,	die	Einblick	in	

die	 Antworten	 haben	 können,	Männlichkeitsbilder	 das	 Eingeständnis	 des	 Opferstatus	 erschweren.	

Bestimmte	Aspekte	 sprechen	 für	ein	 leicht	höheres	Opferrisiko	nichtdeutscher	Zuwanderer:30	 (1)	Sie	

sind	Zielgruppe	fremdenfeindlicher	Straftaten;	diese	haben	nach	einer	Steigerung	im	Jahr	2000	wie-

der	abgenommen.31	Opfer	fremdenfeindlicher	Gewaltdelikte	sind	übrigens	–	im	Kontrast	zu	sonstigen	

Gewaltdelikten	–	häufiger	ältere	Menschen	und	auch	Frauen;	hier	gilt	der	kriminologisch	bekannte	

Zusammenhang,	dass	Gewalt	 in	der	gleichen	Altersgruppe	und	 insbesondere	unter	Männern	 statt-

findet,	nicht.32	 (2)	Die	Anzeigebereitschaft	 von	Opfern	ohne	deutschen	Pass	 ist	möglicherweise	 ein-

geschränkt	durch	Unsicherheit	und	Furcht	im	Umgang	mit	der	Polizei,	wo	es	zu	Missverständnissen	

durch	Sprachprobleme	kommen	kann.33	(3)	Hinderungsgrund	kann	auch	Sorge	um	den	Aufenthalts-

status	 sein.34	 Insbesondere	Asylbewerber	und	geduldete	Ausländer	 sind	aufgrund	 ihrer	unsicheren	

Bleibeperspektive,	aber	auch	der	oft	provisorischen	Unterbringung	 in	einer	besonderen	Risikolage,	

zugleich	aber	am	wenigsten	anzeigebereit.35	Auch	gehören	sie	zu	den	Hauptbetroffenen	der	Angriffe	

rechtsradikaler	 Gewalt,	 erstatten	 aber	 seltener	 Anzeige.36	 Illegal	 in	 Deutschland	 Lebende	 werden	

wohl	nur	in	extremen	Opfersituationen	(z.	B.	starker	Ausbeutung	oder	Nötigungen	bei	Schwarzarbeit)	

anzeigen.	 Selbst	 Opfer	 von	 Menschenhandel,	 Zwangsprostitution	 oder	 gesundheitsgefährdender	

Form	der	Schleusung	sind	erfahrungsgemäß	kaum	anzeigewillig.	

Ob	diese	Aspekte	tatsächlich	eine	erhöhte	Viktimisierung	der	ausländischen	Bevölkerung	in	Deutsch-

land	 bewirken,	 könnte	 nur	 eine	 auch	 Ausländer	 einbeziehende	 Viktimisierungsstudie	 zeigen,	 die	

allerdings	auch	wegen	der	zu	verwendenden	Vielfalt	an	Sprachen	sehr	komplex	sein	müsste.37	Gleich-

wohl	wäre	 angesichts	 der	wachsenden	Zuwandererquote	 eine	 Erforschung	dringlich.	 So	 zeigt	 eine	

26	 steFFen, w.,	2001,	S.	284	und	passim.
27	 AlBrecht, h.-J.,	2002a,	S.	114.
28	 Vgl.	luFF, J.	und	m. Gerum,	1995,	S.	50.
29	 wilmers, n.	u.	a.,	2002,	S.	34.
30	 Vgl.	auch	AlBrecht, h.-J.,	1997,	S.	47	f.
31	 Vgl.	oben	unter	Abschnitt	3.2.1.
32	 willems, h.	und	s. steiGleder,	2003a,	S.	25.
33	 Vgl.	stroBl, r.,	1998,	S.	305.
34	 Vgl.	steFFen, w.,	1996,	S.	272,	stroBl, r.,	2003,	S.	26.
35	 Vgl.	steFFen, w.,	1998,	S.	267.
36	 CIVITAS,	Hintergrundmaterial	zur	Presseerklärung	vom	Februar	2005.
37	 Sie	 ist	deshalb	auch	nicht	 im	Konzept	einer	bundesweiten	Opferstudie,	die	das	BMI	und	BMJ	konzeptionell	vorbereitet	

haben,	 vorgesehen.	 Eine	 erhebliche	Erweiterung	der	Opfererfassung,	die	u.	a.	 auch	die	 Staatsangehörigkeit	 sowie	die	

Klassifikation	besonders	gefährdeter	Personengruppen,	wie	z.	B.	Asylbewerber	oder	Obdachlose	sowie	eine	Ausdehnung	

auf	alle	Straftaten	einschließt,	ist	für	die	Neugestaltung	der	PKS	vorgesehen,	die	im	Zusammenhang	mit	der	Umstellung	
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der	seltenen	Untersuchungen,	die	Zuwanderer	einbezieht,	nämlich	die	vom	BmFsFJ beauftragte	Stu-

die	 „Lebenssituation,	 Sicherheit	und	Gesundheit	 von	 Frauen	 in	Deutschland“	 sehr	 aufschlussreiche	

Unterschiede	in	der	Erfahrung	von	körperlicher	und	sexueller	Gewalt.	Nahezu	jede	zweite	türkische	

Frau	(48,6	%)	hatte	eine	dieser	Gewaltformen	bereits	erlebt,	gegenüber	38	%	der	Befragten	insgesamt.38	

Es	handelt	sich	dabei	vorrangig	um	Gewalt	seitens	der	Partner,	und	es	handelt	sich	ferner	häufig	um	

schwere	 Verletzungen.	 Charakteristisch	 für	 die	 türkischen	 Opfer	 von	 Gewalt	 ist,	 dass	 dies	 mehr-

fach	geschah	 (bei	71	%)	und	dass	die	Täter	Partner	bzw.	Expartner	oder	Familienmitglieder	waren.39	

Demgegenüber	war	die	Opfererfahrung	der	osteuropäischen	Migrantinnen	geringer	und	entsprach	

mehr	der	der	befragten	Deutschen.	Ob	die	höhere	Viktimisierungsgefährdung	der	Türkinnen	einen	

Zusammenhang	 mit	 Zwangsverheiratung	 aufweist,	 war	 angesichts	 geringer	 Fallzahlen	 statistisch	

nicht	aufklärbar.	

4.2.1.3  Zur Erfassung der von Zuwanderern verübten Kriminalität in der PKS
Nach	der	PKS	2005	besaßen	22,5	%	aller	Tatverdächtigen	nicht	die	deutsche	Staatsangehörigkeit.	Wer-

den	die	Verstöße	gegen	das	Ausländer-	oder	Asylverfahrensgesetz,	die	von	Deutschen	nicht	begangen	

werden	können,	 ausgeklammert,	 reduziert	 sich	der	Tatverdächtigenanteil	 auf	 20,0	%.	Diese	Zahl	 in	

Relation	zu	dem	Anteil	von	Ausländern	an	der	Wohnbevölkerung	 (8,8	%)	 zu	 setzen,	wäre	allerdings	

irreführend.	Verschiedene	Ausländergruppen	wie	Touristen	und	sich	illegal	in	Deutschland	Aufhal-

tende,	die	als	Tatverdächtige	registriert	worden	sind,	gehen	nicht	in	den	Ausländeranteil	der	Wohn-

bevölkerung	 ein;	 sie	 müssten	 entsprechend	 auch	 aus	 der	 Tatverdächtigenquote	 herausgenommen	

werden.	Es	gibt	weitere	Bedingungen,	die	z.	B.	Anlass	dafür	bieten,	auf	die	Berechnung	von	Tatver-

dächtigenbelastungsziffern	 für	 Nichtdeutsche	 zu	 verzichten:	 unterschiedliche	 sozialstrukturelle	

Zusammensetzung	nach	Alter,	Geschlecht	und	sozialer	Lage,	vermehrte	Ansässigkeit	in	Großstädten,	

geringere	 Einkommens-	 und	 Bildungslage,	 häufigere	 Arbeitslosigkeit.	 Diese	 Faktoren	 führen	 „zu	

einem	höheren	Risiko,	 als	 Tatverdächtige	polizeiauffällig	 zu	werden“.40	Nur	bei	Kontrolle	 all	 dieser	

Aspekte	wäre	ein	Vergleich	mit	der	Tatverdächtigenbelastungszahl	der	Deutschen	gerechtfertigt.	Es	

gibt	drei	Möglichkeiten,	die	Überzeichnung	in	der	PKS	abzuschätzen:	Analyse	von	Dunkelfelddaten,	

Modellrechnungen	unter	Kontrolle	wenigstens	einiger	der	genannten	Variablen	und	der	Vergleich	

mit	Daten	der	Strafverfolgungsstatistik.	

4.2.1.3.1 Dunkelfeld und selbst berichtete Delikte
Anhaltspunkte	für	die	Überzeichnung	bieten	zunächst	Studien,	die	für	unausgelesene	Populationen	

von	 Zuwanderern	 und	 Deutschen	 Selbstberichte	 von	 Delinquenz	 erhoben	 haben.	 Im	 1.	PSB	 waren	

drei	Studien41	zur	Jugendkriminalität	genannt	worden,	in	denen	–	entgegen	der	Unterschiede	in	den	

Polizeidaten	–	niedrigere	Prävalenzen	(also	Anteile	von	Tätern	an	der	Gesamtgruppe)	bei	nichtdeut-

schen	Befragten	gefunden	wurden	als	bei	den	gleichaltrigen	Deutschen.	Neue	Schülerbefragungen	

in	Duisburg	und	Münster	weisen	 ebenfalls	 keine	Unterschiede	oder	gar	geringere	 Prävalenzen	bei	

Nichtdeutschen	auf.42	So	fanden	Boers	u.	a.	in	Duisburg	bei	männlichen	türkischen	Jugendlichen	keine	

signifikanten	Unterschiede	der	Delinquenzbelastung	in	den	7.,	8.,	9.	und	10.	Klassenstufen,	weder	bei	

der	Gesamtdelinquenz	noch	bei	Gewaltdelikten.	Sie	vermuten	als	Gründe,	dass	in	den	Duisburger	Mig-

von	 Inpol	auf	 Inpol-neu	vorgenommen	werden	wird.	 Sie	kann	allerdings	das	Dunkelfeldproblem,	das	aus	Anzeigever-

zicht	resultiert,	nicht	lösen.
38	 Bundesministerium Für FAmilie, senioren, FrAuen und JuGend	(Hg.),	2004c,	S.	119.
39	 Ebenda,	S.	128.
40	 BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2003,	S.	109.
41	 Vgl.	schumAnn, K. F.	u.	a.,	1987,	S.	71;	mAnsel, J.,	1990;	sutterer, p.	und	t. KArGer,	1994.
42	 Boers, K.	u.	a.,	2006,	S.	19.
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rantenvierteln	ein	 „nicht	 zu	unterschätzendes	Potential	an	 informeller	 sozialer	Kontrolle“	gegeben	

sei.43	 Insoweit	Studien44	aber	schwerpunktmäßig	Gewaltdelikte	(Körperverletzung	und	Raub)	unter-

suchten,	wiesen	die	nichtdeutschen	Zuwanderer	dagegen	eine	höhere	Prävalenz	auf.45	

Eine	Längsschnittstudie	über	Abgänger	von	Haupt-	und	Sonderschulen,	unter	denen	17	%	Ausländer	

sind,	erfasste	für	elf	Jahre	die	selbstberichtete	sowie	die	im	BZR	registrierte	Delinquenz.	In	dem	unter-

suchten	Zeitraum	 1989	bis	 1999,	 der	 für	 die	 Befragten	die	Altersspanne	 zwischen	 16	und	 27	 Jahren	

umfasste,	 innerhalb	derer	nach	der	Alterskurve	der	Kriminalität	 die	höchste	Delinquenzbelastung	

besteht,	 lag	die	Prävalenz	bei	den	Deutschen	lange	Zeit	bei	Werten	um	50	%,	um	in	den	letzten	drei	

Jahren	auf	etwa	40	%	abzusinken.	Demgegenüber	war	bei	den	Zuwandererjugendlichen	die	Prävalenz	

in	allen	Jahren	um	10	%	geringer	als	diejenige	der	Deutschen,	d.	h.	sie	schwankte	zunächst	um	40	%,	

um	dann	auf	30	%	zu	sinken.46	Bei	Gewaltdelikten	dagegen	war	bei	beiden	Gruppen	die	Prävalenz	ähn-

lich	hoch	und	ging	von	Höchstwerten	bei	19	%	auf	schließlich	8	%	zurück,	wobei	die	Entwicklung	fast	

deckungsgleich	verlief.

Bedeutsame	Unterschiede	gab	es	dagegen	bei	den	Einträgen	im	Bundeszentralregister	(BZR):	Jahr	für	

Jahr	wurde	ein	höherer	Anteil	der	Zuwanderer	registriert	als	der	Deutschen,	in	manchen	Jahren	sogar	

ein	doppelter	Prozentsatz.47	Ersichtlich	wird,	dass	durch	Anzeigeerstattung	privater	Personen	oder/

und	durch	polizeiliche	Kontrollen	eine	höhere	Kriminalisierung	der	jungen	Menschen	aus	Zuwande-

rerfamilien	stattfindet,	als	nach	ihrer	selbstberichteten	Delinquenz	zu	erwarten	wäre.	Dieses	höhere	

Anzeigerisiko	könnte	die	erhöhte	Straftatenbelastung	in	der	PKS	zum	Teil	erklären.	Eine	Bestätigung	

dieser	Befunde	bietet	die	Untersuchung	von	mAnsel	und	AlBrecht,	bei	der	die	Abhängigkeit	der	Straf-

anzeigen	durch	Opfer	oder	Tatzeugen	von	der	Ethnie	der	Täter	geprüft	wurde.	Insgesamt,	aber	auch	

besonders	bei	Bagatelltaten,	war	die	Anzeigequote	bei	nichtdeutschen	Tätern	im	Vergleich	zu	deut-

schen	um	bis	zu	18	%	höher.48	Diese	Differenz	blieb	auch	bei	Kontrolle	von	Täter-Opfer-Beziehung	bzw.	

Schadensgröße	und	Tatfolgen	stabil.	Diese	Studien	haben	sich	zwar	auf	kleine	Stichproben	gestützt;	

die	 Konsistenz	 der	 Ergebnisse	 indiziert	 aber	 eine	 erhöhte	 Neigung,	 die	 Polizei	 bei	 nichtdeutschen	

Tätern	einzuschalten.	

Die	höhere	Deliktbelastung	der	Zuwanderer	mit	Gewaltdelikten	im	Vergleich	zu	sonstiger	Kriminali-

tät	wurde	durch	die	Studie	von	oBerwittler	als	geschlechtsspezifischer	Effekt	erkannt:	Üblicherweise	

ist	 die	Delinquenzbelastung	der	weiblichen	 Zuwandererjugendlichen	 sehr	 gering,	wodurch,	wenn	

eine	Insgesamtbelastung	berechnet	wird,	die	höhere	Quote	bei	Männern	ausgeglichen	wird.	Nur	bei	

Gewaltdelikten	ist	auch	bei	Mädchen	eine	erhöhte	Delinquenz	erkennbar,	so	dass	dieser	nivellierende	

Effekt	fehlt.49	Die	Arbeiten	von	oBerwittler	und	nAplAVA	deuten	auch	eine	methodische	Problematik	

der	 Dunkelfeldstudien	 an:	 Bei	 Schülerbefragungen	 werden	 höhere	 Tatprävalenzen	 gemessen	 als	

bei	Haushaltsinterviews,	weil	die	Stichproben	in	Schulen	angesichts	der	erschwerten	Verweigerung	

vollständiger	untersucht	werden	können50,	während	die	unteren	Bildungsschichten	in	haushaltsge-

stützten	Erhebungen	unterrepräsentiert	sind.	Auch	kann	unterschiedliche	Wahrheitstreue	der	Selbst-

43	 Ebenda,	S.	20.
44	 Vgl.	heitmeyer,	W.	u.	a.,	1996;	pFeiFFer, c.	u.	a.,	1998.
45	 wilmers, n.	u.	a.,	2002,	S.	82	f.;	mAnsel, J.,	2001,	S.	85.
46	 othold, F.	und	K. F. schumAnn,	2003,	S.	80.
47	 eBendA,	S.91.
48	 mAnsel, J.	und	G. AlBrecht,	2003a,	S.	347,	352.
49	 oBerwittler, d., 2003a,	S.	277.
50	 nAplAVA, t.	und	d. oBerwittler,	2002,	S.	408.
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berichte	im	Spiel	sein.	Köllisch	und	oBerwittler	stellten	in	einer	Validitätsstudie	fest,	dass	Jugendliche,	

die	–	ausweislich	der	Polizeiakten	–	Polizeikontakte	hatten,	diese	unvollständiger	berichteten,	wenn	

sie	nichtdeutscher	Herkunft	waren,	als	Deutsche.51	Dies	beweist	zwar	noch	nicht,	dass	Selbstberichte	

von	Delinquenz	ähnliche	Lücken	aufweisen,	denn	Taten	werden	möglicherweise	eher	zugegeben	als	

die	Tatsache,	dabei	ertappt	worden	zu	sein.	Gleichwohl	könnte	die	geringere	selbstberichtete	Delin-

quenz	 bei	 Nichtdeutschen	 teilweise	 auch	 auf	 stärkere	 Tendenz	 zum	 Verschweigen	 zurückgehen.	

Andererseits	 zeigen	 sehr	 differenzierte	 Analysen	 der	 selbstberichteten	 Delinquenz,	 bei	 denen	 der	

sozioökonomische	Status	der	Eltern,	das	Schulniveau	der	Jugendlichen	und	weitere,	mit	Gewalt	kor-

relierte	Variablen	wie	Männlichkeitsnormen	und	erlebte	Elterngewalt	kontrolliert	werden,	dass	z.	B.	

türkische	Jugendliche	eine	geringere	Prävalenz	von	Eigentumsdelikten	aufweisen	als	Deutsche.52	Als	

Fazit	bleibt	die	Feststellung,	dass,	wenn	der	Vergleich	auf	männliche	Zuwanderer	beschränkt	bleibt,	

von	einer	Höherbelastung	jedenfalls	bei	Gewaltdelikten	ausgegangen	werden	muss.53	

4.2.1.3.2 Bessere Interpretierbarkeit von PKS-Daten durch Kontrolle relevanter 
Variablen 

Zum	angemessenen	Vergleich	der	Zuwanderer	mit	der	deutschen	Bevölkerung	ist	es	erforderlich,	die	

Verschiedenartigkeiten	von	erfasster	Kriminalität,	Sozialstruktur	der	Tatverdächtigen	und	Ansässig-

keit	in	Deutschland	zu	korrigieren.	Zu	diesen	Unterschieden	gehören	vor	allem:

	 Verstöße	 gegen	 das	 Ausländergesetz	 und	 das	 Asylverfahrensgesetz	 können	 praktisch	 nur	 von	

Nichtdeutschen	begangen	werden.	Auch	Urkundenfälschung	 ist	weitgehend	ein	Zuwandererde-

likt,	 z.	B.	wenn	bei	Überschreiten	der	 im	Visum	erlaubten	Anwesenheitsdauer	oder	 zum	Vortäu-

schen	der	Arbeitserlaubnis	etc.	Papiere	manipuliert	werden.	

	 Die	Bevölkerungsstatistik	erfasst	bestimmte	Ausländergruppen	nicht.	Hierzu	zählen	insbesondere	

solche	Gruppen,	die	entweder	nicht	meldepflichtig	sind	(Touristen/Durchreisende,	Besucher,	Sta-

tionierungsstreitkräfte)	oder	die	sich	illegal	im	Bundesgebiet	aufhalten;	sie	müssten	also	auch	bei	

den	Tatverdächtigen	herausgenommen	werden.

	 Auf	 Unterschiede	 der	 sozialstrukturellen	 Merkmale	 (Alters-,	 Geschlechts-	 und	 Sozialstruktur,	

Arbeitslosenquote,	Ausbildung	und	räumliche	Verteilung),	die	nach	kriminologischer	Erfahrung	

die	Gefahr	der	Kriminalitätsbegehung	erhöhen,	wurde	hingewiesen.	48	%	der	Ausländer	(aber	nur	

29	%	der	Deutschen)	leben	in	großstädtischen	Ballungszentren,	in	denen	auch	die	deutsche	Bevöl-

kerung	eine	im	Vergleich	zur	Gesamtbevölkerung	überproportional	hohe	Kriminalitätsbelastung	

aufweist.

	 Die	danach	erforderliche	Differenzierung	ist	nur	hinsichtlich	eines	Teils	der	(statistischen)	Verzer-

rungsfaktoren	und	nur	bei	einer	Auswertung	der	–	auf	Bundesebene	nicht	vorliegenden	–	Rohda-

tensätze	der	PKS	möglich.	Eine	Modellrechnung	mit	teilweisem	Ausgleich	dieser	Verschiedenheiten	

ergab	für	Baden-Württemberg	für	das	Jahr	2002,	dass	die	Höherbelastung	der	14–25-jährigen	Män-

ner	aus	Zuwanderungsfamilien	ohne	deutschen	Pass,	die	als	Ausgangswert	3,3-mal	 so	hoch	war	

wie	die	der	deutschen	Vergleichspopulation,	nach	der	Korrektur	nur	noch	das	1,7-fache	betrug.54

	

Wie	dieser	Vergleich	zeigt,	weisen	junge	männliche	Nichtdeutsche	zwar	eine	deutlich	höhere	Belas-

tung	als	die	deutsche	Vergleichsgruppe	auf.	Diese	ist	aber	um	ein	Mehrfaches	geringer	als	der	unkor-

rigierte	Vergleich	der	Tatverdächtigenbelastungszahlen.	Doch	auch	nach	Kontrolle	der	statistischen	

51	 Köllisch, t.	und	d. oBerwittler,	2004b,	S.	721.
52	 wilmers, n.	u.	a.,	2002,	S.	190.	
53	 Vgl.	auch	die	entsprechende	Bilanzierung	bei	wilmers, n.	u.	a.,	2002,	S.	83.
54	 heinz, w. und	G. spiess, 2003,	S.191.
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Verzerrungsfaktoren	sind	keine	völlig	vergleichbaren	Gruppen	gegeben,	dazu	müssten	sozialstruktu-

relle	Merkmale	wie	soziale	Lage	oder	Wohngegend	kontrolliert	sein.	Dafür	bietet	jedoch	die	PKS	keine	

zur	Kontrolle	verwendbare	Aufgliederung.	Bislang	konnten	in	keiner	der	darüber	hinaus	vorgelegten	

Modellrechnungen	 sämtliche	 Verzerrungsfaktoren,	 insbesondere	 hinsichtlich	 der	 sozialen	 Lage,	

berücksichtigt	werden.55

4.2.1.3.3 Relation von Tatverdacht und Strafverfolgung 
Im	1.	PSB	wurde	gezeigt,	dass	in	den	1990er	Jahren	von	den	tatverdächtigen	Nichtdeutschen	ein	gerin-

gerer	Prozentsatz	verurteilt	wurde	als	von	den	deutschen	Tatverdächtigen.	Bei	 justizieller	Kontrolle	

hatte	 offenbar	der	 Tatverdacht	 gegen	Ausländer	 seltener	Bestand,	 ein	mögliches	 Indiz	 für	 stärkere	

Kriminalisierung.	Diese	Diskrepanz	zwischen	PKS-Daten	und	Daten	der	Strafverfolgungsstatistik	war	

zwischen	1994	und	1998	nicht	mehr	gegeben,	so	dass	der	1.	PSB,	wie	auch	andere	Autoren,	von	einer	

Nivellierung	ausging.	Seit	1999	zeigen	sich	aber	wieder,	wie	Schaubild	4.2-1	erkennen	lässt,	die	früher	

beobachteten	geringeren	Anteile	der	Verurteilten	an	den	tatverdächtigen	Zuwanderern	(mit	der	Aus-

nahme	des	Jahres	2003).	

Allerdings	 ist	die	Berechnungsweise	ungenau,	weil	nur	bei	 einem	kleinen	Teil	der	Tatverdächtigen	

eines	Jahres	schon	im	selben	Jahr	Anklage	durch	die	Staatsanwaltschaft	oder	gar	Aburteilung	durch	

das	Gericht	 erfolgt.	Das	Gerichtsverfahren	 findet	meist	 erst	 im	 folgenden	oder	gar	 einem	 späteren	

Jahr	statt.	mAnsel	und	AlBrecht	haben	die	Erledigung	von	im	Jahre	1999	aufgeklärten	Verfahren	daher	

in	den	Folgejahren	2000/01	in	13	Bundesländern	untersucht	und	die	Anteile	der	Abgeurteilten	an	den	

Tatverdächtigen	mit	Blick	auf	ethnische	Zugehörigkeit	ermittelt.	Bei	Delikten	gegen	Leib	und	Leben,	

sexuelle	 Selbstbestimmung,	 bei	 Raub,	 Körperverletzung,	 schwerem	 Diebstahl	 und	 Vermögensde-

likten,	d.	h.	 „bei	nahezu	allen	Deliktgruppen,	bei	welchen	die	 jungen	Zuwandererpopulationen	 im	

Vergleich	zu	den	Einheimischen	besonders	häufig	von	der	Polizei	als	Tatverdächtige	registriert	wer-

den,	 (wurden)	die	Ermittlungsverfahren	gegen	diesen	Personenkreis	auch	überproportional	häufig	

eingestellt“.56

Bei	den	Verurteilungen	zeigen	sich	ähnliche,	allerdings	etwas	schwächere	Diskrepanzen.57	Für	1999	

ist	also	differenziert	nachgewiesen,	dass	tatverdächtige	Ausländer	zu	einem	geringeren	Anteil	auch	

abgeurteilt	werden.

Entsprechende	Berechnungen	 für	den	Zeitraum	2001/02	 in	Niedersachsen	deuten	deliktspezifische	

Unterschiede	an,	wonach	bei	 schwerem	Diebstahl,	Betrug	und	Drogendelikten	die	geringere	Abur-

teilungsrate	fortbesteht.58	Über	die	Gründe	der	diskrepanten	Entscheidungspraxis	kann	nach	wie	vor	

nur	 spekuliert	werden59,	denn	 leider	 sind	vergleichende	Untersuchungen	der	Strafverfahren	gegen	

Zuwanderer	und	Deutsche	von	der	Anzeige	bis	zur	rechtskräftigen	Entscheidung	rar,	so	dass	Basiswis-

sen	über	den	Umgang	von	Polizei	und	Justiz	mit	Straftaten	beider	Tatverdächtigenpopulationen	nach	

wie	vor	fehlt.

55	 Vgl.	reBmAnn, m.,	1998,	S.	197.
56	 mAnsel, J.	und	G. AlBrecht,	2003b,	S.	701.
57	 Ebenda,	S.	691.
58	 pFeiFFer, c.	u.	a.,	2005,	S.116,	Tab.	I.
59	 Für	die	Kontroverse	über	die	Gründe	unterschiedlicher	Verurteilungsquoten	bei	Deutschen	und	Zuwanderern	vgl.	z.	B.	

donK, u.	und	N.	schroer,	1999	sowie	stroBl, r.,	1998.
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Schaubild �.�-�: Anteil der �erurteilten an den Tatverdächtigen für Deutsche und 
Nichtdeutsche (alte Länder, ohne Straßenverkehrsdelikte) ����–�00�

24 % 

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik; Strafverfolgungsstatistik. 

Schaubild 4.2-1: Anteil der Verurteilten an den Tatverdächtigen für Deutsche und  
 Nichtdeutsche (alte Länder; ohne Straßenverkehrsdelikte) 1993 2004  
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Datenquellen:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	Strafverfolgungsstatistik.

4.2.1.3.4 Bilanzierende Einschätzung aufgrund aller Quellen
Bei	 Prüfung	 der	 Befunde	 mit	 unterschiedlichen	methodischen	 Ansätzen	 zeigt	 sich,	 dass	 aufgrund	

der	 Strukturunterschiede	 in	 der	 sozialen	 Lage,	 aber	 auch	wegen	 der	 unterschiedlichen	Dichte	 der	

sozialen	Kontrolle,	davon	auszugehen	ist,	dass	eine	im	Vergleich	zu	den	Deutschen	höhere	offizielle	

Kriminalitätsbelastung	der	Zuwanderer	ohne	deutschen	Pass	besteht.	

	

In	 einer	 sehr	 sorgfältigen	 Untersuchung	 haben	 mAnsel	 und	 AlBrecht	 Tatverdächtigenbelastungs-

zahlen	für	Nordrhein-Westfalen	im	Jahre	1999	errechnet,	wobei	zwei	Verzerrungsfaktoren	eliminiert	

wurden:	Die	Verstöße	gegen	das	Ausländerrecht	blieben	unberücksichtigt	und	die	Delikte	von	Touris-

ten,	Stationierungskräften	und	Illegalen	wurden	ausgeklammert.	Für	die	verbleibenden	Delikte	wur-

den	die	Tatverdächtigen	je	nach	ethnischer	Zugehörigkeit	auf	die	im	Ausländerzentralregister	erfass-

Schaubild �.�-�: Entwicklung der Tatverdächtigenanteile Nichtdeutscher ����–�00�

0 % 

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik. 

Schaubild 4.2-2: Entwicklung der Tatverdächtigenanteile Nichtdeutscher 1993-2004 
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ten	Populationen	bezogen.	Insgesamt	ergab	sich	für	Ausländer	eine	Tatverdächtigenbelastungszahl	

für	das	Jahr	1999	von	6.965,	für	Deutsche	von	3.12360,	also	eine	Relation	von	2:1.	Sie	legt	es	nahe,	auch	

bei	Berücksichtigung	erhöhter	Anzeigerisiken	und	der	durch	intensivere	Kontrolldichte	größeren	Kri-

minalisierungsrisiken	der	Zuwanderer,	von	einer	etwas	höheren	Deliktbelastung	(zumindest	einiger	

Gruppen)	von	Nichtdeutschen	auszugehen.

Nach	den	Daten	der	PKS	sinkt	der	Anteil	der	Zuwanderer	an	allen	Tatverdächtigen	stetig;	er	betrug,	

wie	bereits	oben	erwähnt,	 im	 Jahre	2005	22,5	%.	Klammert	man	die	Verstöße	gegen	das	Ausländer-

recht	aus,	so	ergab	sich	ein	Anteil	von	19,4	%	(vgl.	Schaubild	4.2-2).

4.2.1.4 Binnendifferenzierung der tatverdächtigen Zuwanderer
Eine	erste	differenzierende	Sicht	auf	die	Kriminalität	der	Zuwanderer	erlaubt	die	Aufgliederung	der	

Tatverdächtigen,	wie	sie	die	PKS	nach	dem	Grund	des	Aufenthaltes	vornimmt	(vgl.	Schaubild	4.2-3).	

Nach	den	Sonstigen	(siehe	unten)	ist	die	Gruppe	der	Arbeitnehmer	und	Gewerbetreibenden,	der	gut	

jeder	fünfte	Tatverdächtige	(zusammen	20,8	%)	angehört,	am	größten.	Berücksichtigt	man	allerdings,	

dass	von	den	7,29	Millionen	Nichtdeutschen	nach	Hochrechnungen	aufgrund	des	Mikrozensus	mehr	

als	 drei	 Millionen	 Erwerbstätige	 sind,	 wäre	 eigentlich	 der	 doppelte	 Anteil	 zu	 erwarten	 gewesen.	

Wahrscheinlich	 erfolgt	 aber	 die	 Einstufung	 als	 Arbeitnehmer	 in	 der	 PKS	 bzw.	 als	 erwerbstätig	 im	

Mikrozensus	nicht	deckungsgleich.

Schaubild �.�-�: Nichtdeutsche Tatverdächtige nach Aufenthaltsstatus �00�

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik. 
 

Schaubild 4.2-3: Nichtdeutsche Tatverdächtige nach Aufenthaltsstatus 2005 
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60	 mAnsel, J.	und	G. AlBrecht,	2003a,	S.	369.
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Erwerbstätig	 sind	 Personen	 ab	 15	 Jahren,	 die	 regelmäßig	 oder	 gelegentlich	 abhängig	 arbeiten,	 die	

selbständig	 oder	 mithelfende	 Familienangehörige	 sind	 oder	 in	 Ausbildungsverhältnissen	 stehen.	

Insofern	ist	vom	nur	stundenweise	Tätigen	über	den	Saisonarbeiter	bis	hin	zum	dauerhaft	tätigen	EU-

Bürger	oder	„Gastarbeiter“	alles	umfasst.	Eine	engere	Definition	benutzt	die	Bundesanstalt	für	Arbeit,	

die	sozialversicherungspflichtig	Beschäftigte	und	Personen	mit	Arbeitsgenehmigungen	ausweist.	Die	

Klassifikation	als	„Arbeitnehmer“	in	der	PKS	beruht	auf	Selbstauskünften	der	Tatverdächtigen;	damit	

ist	zumindest	offen,	ob	sie	dem	breiten	Begriff	„erwerbstätig“	eher	entsprechen	würde	als	dem	engen	

Begriff	des	„sozialversicherungspflichtigen	Beschäftigten“.	Auf	die	letztere	Basis	(2005:	1,76	Millionen)	

bezogen	wird	allerdings	in	der	PKS	die	Tatverdächtigenbelastung	der	nichtdeutschen	Arbeitnehmer	

berechnet.61	Die	Belastungszahl	von	5.260	je	100.000	für	das	Jahr	2005	ist	relativ	hoch,	wenn	man	sie	

mit	derjenigen	der	deutschen	Erwachsenen	(2.155)	vergleicht.	

Diese	 Berechnung	 von	 TVBZ	 mit	 allen	 sozialversicherungspflichtigen	 Beschäftigten	 als	 Basis,	 die	

auch	 in	 einer	 Expertise	 für	den	 Sachverständigenrat	 für	Zuwanderung	und	 Integration	 vorgenom-

men	 wurde62,	 ist	 problematisch.	 Nicht	 nur	 wird	 die	 notwendige	 Kontrolle	 aller	 oben	 (Abschnitt	

4.2.1.3.2)	 genannten	 Faktoren	 (Verstöße	 gegen	 das	 Ausländerrecht,	 sozialstrukturelle	 Merkmale,	

Wohnortstruktur	 etc.)	 ignoriert,	 die	 bessere	 Vergleichbarkeit	 herstellen	 würden.	 Vor	 allem	 wären	

andere	 Bezugsdaten	 für	 die	 Erwerbstätigen	 heranzuziehen,	 um	der	 unscharfen	 Selbstauskunft	 bei	

Polizeivernehmungen	 (wo	 nicht	 bloß	 sozialversicherungspflichtige	 Beschäftigungen	 genannt	 wer-

den)	Rechnung	zu	tragen.	Würden	solche	Korrekturen	vorgenommen,	dürfte	sich	die	Belastung	der	

Arbeitnehmer	 als	 wenig	 different	 zu	 derjenigen	 der	 deutschen	 erwachsenen	 Erwerbsbevölkerung	

darstellen.63	Einigkeit	besteht	insbesondere	dahingehend,	dass	die	Kriminalität	der	Arbeitnehmer	in	

ihrer	Deliktstruktur	weitgehend	derjenigen	der	Deutschen	entspricht.	Allerdings	weist	sie,	wie	Tab.	

4.2-1	zeigt,	einen	höheren	Anteil	an	Gewaltdelikten	auf;	die	Arbeitnehmer	sind	erheblich	häufiger	als	

nach	ihrem	Anteil	an	allen	nichtdeutschen	Tatverdächtigen	(17,8	%)	erwartbar	der	einfachen	(30,2	%)	

bzw.	der	gefährlichen	und	schweren	Körperverletzung	(25	%)	verdächtig.64	

Die	nächstgrößte	Tatverdächtigengruppe	der	Nichtdeutschen	stellen	mit	 12,5	%	die	 Illegalen	dar.	Es	

wird	davon	ausgegangen,	 „dass	 sich	etwa	eine	Million	Menschen	 illegal	 in	Deutschland,	 vor	 allem	

in	 den	 Großstädten,	 aufhalten“	 (eichenhoFer65);	 diese	 Schätzung	 wird	 allerdings	 auch	 als	 überhöht	

angezweifelt.66	 Diese	 Personen,	 die	 ohne	 gültigen	 Aufenthaltstitel	 unerkannt	 von	 den	 Behörden	

in	Deutschland	 leben,	 sind	überwiegend	Arbeitsmigranten,	 die	 als	 Touristen	 einreisten	und	deren	

Visum	 längst	 abgelaufen	 ist,	 oder	 auch	 Studenten	und	Au	Pairs,	 die	 länger	bleiben	als	 erlaubt,	 um	

Geld	 zu	 verdienen,	 oder	 auch	 abgelehnte	 Asylbewerber,	 die	 eine	 Abschiebung	 vermeiden	 wollen.	

Die	Zahl	dieser	tatverdächtigen	Illegalen	ist	seit	1998	stetig	gesunken.	Dazu	können	auch	geänderte	

Visumsvorschriften	(z.	B.	in	Bezug	auf	die	künftigen	EU-Beitrittskandidaten	Bulgarien	und	Rumänien)	

beigetragen	haben.	Jedenfalls	stellt	diese	Gruppe	keine	schwerwiegende	kriminelle	Bedrohung	dar;	

2005	fielen	sie	bei	kaum	einer	Deliktgruppe	auf;	allerdings	waren	unter	den	wegen	Verstoßes	gegen	

das	 Ausländerrecht	 Verdächtigten	 64	%	 Illegale.67	 Ihr	 Normbruch	 lag	 insoweit	 ausschließlich	 im	

illegalen	Aufenthalt.	Auch	wenn,	was	die	verbleibenden	Fälle	betrifft,	daneben	wegen	Urkundenfäl-

61	 BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2003,	S.	125.
62	 pFeiFFer, c.	u.	a.,	2005,	S.	38	(TVBZ	für	2002:	5070).
63	 Vgl.	Geissler, r.,	2004,	S.	25.
64	 Vgl.	für	die	Belastung	mit	Gewaltdelikten	insgesamt reBmAnn, m.,	1998,	S.	118.
65	 eichenhoFer, e.,	1999,	S.	13.
66	 schönwälder, K.	u.	a.,	2004,	S.	29.
67	 Vgl.	auch	Bundesministerium des innern	und	Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	S.	318.
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schung	ermittelt	wird,	steht	dieses	Delikt	meist	im	Zusammenhang	mit	Kaschierung	ihrer	Illegalität.	

Grundsätzlich	bemühen	sich	nämlich	 Illegale	–	gerade	um	ihren	Verbleib	nicht	zu	gefährden	–	um	

Unauffälligkeit	und	insofern	auch	um	Konformität.

Tabelle �.�-�: Ausgewählte Straftaten nichtdeutscher Tatverdächtiger nach Art des Aufenthalts 
�00�

Nicht- 
deutsche

T�

insge-
samt

Illegale Angehö-
rige ausl.

Streit-
kräfte

Touristen 
/Durch-

reisende

Stu-
denten/
Schüler

Arbeit-
nehmer

Gewer-
betrei-
bende

Asylbe-
werber

sonstige

sämtliche	Delikte 519.573 64.747 3.636 41.971 42.622 92.326 15.839 53.165 205.267

100	% 12,5	% 0,7	% 8,1	% 8,2	% 17,8	% 3,0	% 10,2	% 39,5	%

darunter: 60.194

einfache	Körper
verletzung

100	% 1,5	% 1	% 1,5	% 10,1	% 30,2	% 2,9	% 8,9	% 43,8	%

gefährliche	Kör
perverletzung

40.629

100	% 1,9	% 1,2	% 1,7	% 16,2	% 25	% 2,2	% 10,3	% 41,5	%

Ladendiebstahl 81.054

100	% 1,8	% 0,4	% 14,8	% 14	% 10,7	% 0,4	% 14,9	% 43,2	%

Diebstahl	unter	
erschwerenden	
Umständen

27.873

100	% 5,5	% 0,3	% 16,2	% 11,2	% 10,4	% 1	% 11% 44,6	%

Leistungser
schleichung

33.739

100	% 3,3	% 0,3	% 6,5	% 9,8	% 9,3	% 0,2	% 14,2	% 56,2	%

Urkundenfäl
schung

23.266

100	% 25,3	% 0,1	% 11,3	% 3,4	% 9,6	% 2,5	% 14	% 33,7	%

Straftaten	gegen				
AuslG	u.	a.

86.200

100	% 64	% 0,04	% 2,6	% 0,5	% 2,3	% 1	% 14	% 15,7	%

Drogendelikte 46.811

100	% 3,2	% 1	% 14,9	% 5	% 17,1	% 1	% 10	% 47,7	%

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.
Vermerk:	 Im	Vergleich	zu	den	Insgesamtanteilen	der	Gruppe	erhöhte	Prozentwerte	sind	fett, niedrigere	sind	grau	

gedruckt.

Die	 Asylbewerber	 stellen	 zwar	 jeden	 zehnten	 Tatverdächtigen;	 allerdings	 sind	 ihre	 Delikte	 über-

wiegend	Bagatellen:	So	wurden	sie	überproportional	 (14,9	%)	wegen	Ladendiebstahls	verfolgt,	einen	

ähnlichen	Anteil	hatten	sie	unter	den	wegen	eines	Verstoßes	gegen	das	Ausländerrecht	(z.	B.	Verlas-

sen	 des	 zugewiesenen	 Distrikts)	 und	 wegen	 Schwarzfahrens	 verdächtigten	 Nichtdeutschen.68	 Die	

Zahl	der	Asylbewerber,	die	 Sozialleistungen	erhielten,	wird	 für	den	31.	Dezember	2004	mit	 230.148	

angegeben.69	Die	 im	Folgejahr	 2005	polizeilich	aufgefallenen	53.165	Asylsuchenden	 stellen	auf	der	

Basis	dieser	Grundgesamtheit	eine	Quote	von	23,1	%	dar,	das	ist	eine	sehr	hohe	Prävalenzrate.	Die	von	

ihnen	 überwiegend	 begangenen	 Bagatelltaten,	 nämlich	 Verstöße	 gegen	 Residenzpflichten	 oder	

andere	Normen	des	Ausländerrechts	und	Delikte	 aus	Armut	 (Ladendiebstahl,	 Schwarzfahren),	 sind	

Reflex	 ihrer	 eingeschränkten	 Lebensbedingungen.	 So	 ist	 ihnen	 aufgrund	 der	 begrenzten	 Arbeits-

genehmigung	erst	ab	dem	2.	Aufenthaltsjahr	ein	geringer	Zuverdienst	möglich.	Man	muss	darüber	

68	 BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2005,	Tabellenanhang,	Tab.61.
69	 Wirtschaft	und	Statistik	4/2006.
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hinaus	wohl	davon	ausgehen,	dass	 in	den	Gemeinschaftsunterkünften	und	Wohnungen	eine	nicht	

unbeträchtliche	 Zahl	 von	Gewaltdelikten	 und	Drogenhandel	 stattfindet,	 die	 nicht	 angezeigt	wird.	

Alltagskonflikte	auf	engem	Raum	werden	zwischen	verschiedenen	Ethnien	ausgetragen,	ohne	dass	

die	Polizei	gerufen	wird.70	

Auf	die	Schüler	und	Studenten	wird	unten	im	Zusammenhang	mit	Kriminalität	im	öffentlichen	Raum	

noch	genauer	eingegangen.	Damit	bleiben	die	beiden	Gruppen	der	Touristen	und	der	Sonstigen	zu	

erörtern.	Touristen	haben	überwiegend	nur	ein	kurzzeitiges	Anwesenheitsrecht	in	Deutschland;	für	

einen	Teil	der	 Sonstigen	gilt	die	begrenzte	Zeitperspektive	gleichfalls,	 soweit	 es	 sich	um	geduldete	

Ausländer	handelt.	Allerdings	werden	in	der	PKS	unter	Sonstigen	auch	Erwerbslose	(Arbeitslose,	Rent-

ner)	und	Familienangehörige	von	Arbeitnehmern	gezählt	–	Personenkreise	mit	überwiegend	länge-

rer	Aufenthaltsperspektive.	Die	Heterogenität	dieser	Restkategorie	der	nichtdeutschen	Bevölkerung	

verbietet	generelle	Aussagen.	Allerdings	kann	bei	Rentnern	und	Familienangehörigen	(ohne	Schüler)	

von	eher	geringer	Deliktbeteiligung	ausgegangen	werden,	so	dass	unter	den	Tatverdächtigen	gedul-

dete	Ausländer	dominieren	dürften.	Seit	1994	wächst	der	Anteil	der	Sonstigen	an	den	Tatverdächtigen	

stetig,	während	der	Anteil	der	Asylsuchenden	zurückgeht.71	Asylbewerber,	die	nach	Ablehnung	ihres	

Asylantrages	geduldet	werden,	sind	als	Sonstige	klassifiziert.	Die	Lebenssituation	wenigstens	dieses	

Teils	der	Sonstigen	dürfte	der	der	Asylbewerber	entsprechen.	Dafür	spricht	auch	die	ähnliche	Struktur	

der	Delikte:	Es	dominieren	Ladendiebstahl	und	Schwarzfahren;	allerdings	sind	leichte	Körperverlet-

zungen,	Betrug	mit	unbaren	Zahlungsmitteln	und	Drogendelikte	bei	Sonstigen	häufiger	registriert.	

Teilweise	dürfte	sich	 in	den	Delikten	niederschlagen,	dass	 ihr	Verbleib	 in	Deutschland	unsicher	 ist.	

Eine	genauere	kriminologische	Untersuchung	der	verschiedenen	Teilgruppen	dieser	Kategorie	„Sons-

tige“	mit	Blick	auf	ihre	Lebenssituation	wäre	wünschenswert.

Die	 tatverdächtigen Touristen	und	Durchreisenden	 stellen	 eine	 besonders	 heterogene	Gruppe	 dar.	

Einerseits	handelt	es	sich	um	Bagatelltäter	mit	dem	typischen	Delikt	Ladendiebstahl,	dann	sind	dar-

unter	etliche	Ausländer,	die	mit	dem	Ziel	der	illegalen	Arbeit	einreisten.	Sie	fallen	durch	Urkundenfäl-

schung	auf.	Ferner	ist	ein	relativ	hoher	Anteil	der	Durchreisenden	wegen	Drogendelikten	registriert.	

Schließlich	 reisen	 als	 Touristen	 etliche	 Tätergruppen	 ein,	 die	 schwere	 Diebstähle	 begehen.	 Dabei	

handelt	es	sich	um	Straftaten,	die	bewusst	in	Deutschland	begangen	werden,	weil	hier	ein	geeigneter	

Tatort	vermutet	wird.	Solche	Straftaten	von	Touristen	sind	zwar	nicht	häufig,	allerdings	 ist	das	Aus-

maß	der	Schädigungen	meist	gravierend.	Dazu	gehören	etwa	überregional	durchgeführte	blitzartige	

Einbrüche	in	Juwelier-	bzw.	Uhrengeschäfte	und	Kaufhäuser	oder	auch	gezielter	Diebstahl	bestimm-

ter	Kfz.	Auch	mit	Fälschungsdelikten	(Geldscheine,	Kreditkarten)	sind	Personen	aus	osteuropäischen	

Ländern	aufgefallen.72	Teilweise	wird	organisiert	mit	in	Deutschland	ansässigen	Landsleuten	zusam-

mengearbeitet.	 In	Kapitel	4.3	dieses	Berichtes	wird	auf	solche	Kriminalität,	die	insbesondere	wegen	

günstiger	Tatorte	nach	Deutschland	verlegt	wird,	eingegangen.	Es	wäre	falsch,	solche	Straftaten	als	

typisch	für	Zuwandererdelikte	zu	verallgemeinern.

Die	bislang	gewählte	differenzierende	Darstellung	von	Straftaten	im	Zusammenhang	mit	dem	Auf-

enthaltsstatus	der	Zuwanderer	erlaubt	gleichzeitig	weitgehend,	bestimmte	auf	die	Nationalität	der	

Täter	bezogene	Befunde	analytisch	einzuordnen.	mAnsel	und	AlBrecht	haben	errechnet,	dass	einer-

seits	Männer	aus	EU-Ländern	wie	Spanier,	Portugiesen	und	Griechen	ähnliche	Belastungszahlen	auf-

70	 schweer, t.	und	h. strAsser,	2003,	S.	239.
71	 Vgl.	Bundesministerium des innern	und	Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	Schaubild	2.11.1-4,	S.	316.
72	 BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Bundeslagebild	Organisierte	Kriminalität	2003,	S.	61	f.
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weisen	wie	Deutsche,	andererseits	die	Belastung	bei	Männern	aus	Afrika,	der	ehemaligen	UdSSR	und	

dem	ehemaligen	Jugoslawien	mehr	als	doppelt	so	hoch	ist,	auch	wenn	man	Ausländerdelikte	und	von	

Illegalen,	Touristen	etc.	begangene	Delikte	ausklammert.73	Während	die	Europäer	von	Freizügigkeit	

profitieren,	dürfte	es	sich	bei	den	anderen	Zuwanderergruppen	oft	um	abgelehnte	Asylbewerber	mit	

Duldung	handeln,	deren	Aufenthalt	in	Deutschland	kurzfristig	beendet	werden	kann,	was	ihre	Inte-

grationsbereitschaft	und	-möglichkeiten	beeinflusst.	

Es	gibt	allerdings	auch	einzelne	Befunde	zur	Nationalitätenangehörigkeit,	die	spezifische,	fast	traditi-

onelle	Verwicklung	in	Delikte	betreffen:	Dazu	gehört	etwa	bei	Vietnamesen74	und	Polen75	der	Schmug-

gel	von	unversteuerten	Produkten	(Zigaretten)	sowie	bei	Familien	und	Clans	aus	dem	Libanon	Betei-

ligung	an	Gewaltdelikten,	Drogenhandel	und	Sozialhilfebetrug.76	Lohndumping,	Verstöße	gegen	das	

Arbeitnehmerentsendegesetz	 und	Hinterziehung	 von	 Sozialabgaben	 kennzeichnet	 nicht	 selten	die	

Praxis	von	Firmen	aus	osteuropäischen	Ländern,	die	als	Subunternehmer	ihre	Landsleute	in	Deutsch-

land	beschäftigen.77	Diese	nationalitätenbezogenen	Kriminalitätsvarianten	sind	aber	regional	unter-

schiedliche	und	räumlich	begrenzte	(z.	B.	Berlin,	ehemalige	EU-Außengrenze)	Einzelerscheinungen.	

Nicht	unerwähnt	bleiben	sollen	in	diesem	Zusammenhang	die	eher	seltenen,	aber	qualitativ	drama-

tisch	 den	 Kulturkonflikt	 signalisierenden	 so	 genannten	 „Ehrenmorde“.	 In	 den	 vergangenen	 zehn	

Jahren	wurden	 48	 vollendete	 und	 22	 versuchte	 solche	 Tötungen	gezählt78,	 bei	 denen	meist	 Frauen	

wegen	ihrer	Abkehr	von	der	Lebensweise	des	Herkunftslandes	und	ihrer	Orientierung	am	westlichen	

Lebensstil,	vielfach	insbesondere	auch	wegen	ihrer	Abkehr	vom	Partner	getötet	wurden.	Abgesehen	

hiervon	ist	aber	bezüglich	der	Zuwanderer	aus	ehemaligen	Anwerbeländern	zu	sagen,	dass	sich	ihr	

strafbares	 Verhalten	 kaum	 von	 dem	 der	 Deutschen	 unterscheidet.	 Dies	 entspricht	 internationaler	

kriminologischer	Erfahrung:	Die	eingewanderte	Population	ist	–	um	Eingliederung	bemüht	–	in	glei-

chem	Maße	oder	sogar	weniger	belastet	als	die	Einheimischen;	dagegen	wird	meist	die	zweite	und	

dritte	Generation,	die	sich	oft	in	Identitätskonflikten	befindet,	stärker	auffällig.79	

4.2.1.5 Jugendkriminalität der Zuwanderer80 als Kriminalität im öffentlichen 
Raum

Der	 1.	PSB	 hatte	 Jugendkriminalität	 als	 Schwerpunktthema	 gewählt;	 auf	 Ergebnisse	 der	 KFN-Schü-

lerbefragungen	1998	und	2000	gestützt,	wurde	dort	 insbesondere	Datenmaterial	über	selbstberich-

tete	Gewaltdelikte	dargestellt.81	Regional	repräsentative	Querschnittserhebungen	kamen	danach	in	

mehreren	Städten	wiederholt	 zu	dem	Befund,	dass	 sich	vor	allem	bei	der	Gewaltdelinquenz	–	auch	

multivariat	–	eine	erhöhte	Belastung	vor	allem	männlicher	Zuwanderer,	allerdings	nur	aus	bestimm-

ten	national/ethnischen	Gruppen	zeigte.82	So	fanden	sich	für	junge	Männer	türkischer	Herkunft	sowie	

aus	dem	ehemaligen	Jugoslawien	signifikant	erhöhte	Raten	der	Gewaltdelinquenz,	wohingegen	ihre	

73	 mAnsel, J.	und	G. AlBrecht,	2003b,	Tab.	A2.
74	 Vgl.	lehmAnn, B.,	1998,	S.	52	f.
75	 Vgl.	lehmAnn, w.,	1998,	S.	114	f.
76	 henninGer, m.,	2002,	S.	725	f.
77	 der spieGel,	Ausgabe	von	13/2005,	S.	38	f.
78	 BundesKriminAlAmt	 (Hg.),	 Presseinformation	 zu	 den	 Ergebnissen	 einer	 Bund-Länderabfrage	 zum	 Phänomenbereich	

„Ehrenmorde	in	Deutschland“,	2006,	S.	9.
79	 AlBrecht, h.-J.,	1997,	S.	31;	Aronowitz, A.,	2002,	S.	234.
80	 Weitere	Daten	und	Analysen	zu	diesem	Problembereich	bei	der	Kinder-	und	Jugendkriminalität	siehe	oben	im	Abschnitt	

4.1.4.4.
81	 Bundesministerium des innern	und	Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	Kapitel	5.
82	 Vgl.	stroBl, r.	und	w. Kühnel,	2000;	wetzels, p.	u.	a.,	2001;	wilmers, n.	u.	a.,	2002;	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2006a;	2006b;	BrettFeld, 

K.	u.	a.,	2005a;	eine	zusammenfassende	Betrachtung	verschiedener	Studien	findet	sich	bei	nAplAVA, t.,	2003.
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Belastung	mit	Eigentumsdelikten	nicht	 in	dieser	Weise	erhöht	war.	Dies	galt	auch	bei	Berücksichti-

gung	 der	 Häufigkeit	 von	 Delikten.83	 Erklärungen	 erhöhter	 Gewaltbelastung	 verweisen	 zum	 einen	

auf	soziale	Benachteiligungen	junger	Zuwanderer,	hier	vor	allem	im	Bereich	der	sozioökonomischen	

Lage	 ihrer	 Familien	 sowie	 ihrer	Bildungsoptionen.84	 Zum	anderen	 zeigt	 sich,	 dass	 junge	Menschen	

aus	Zuwandererfamilien	erheblich	häufiger	im	familiären	Nahraum	mit	Gewalt	konfrontiert	werden,	

sowohl	in	Form	der	Beobachtung	elterlicher	Partnergewalt	als	auch	in	der	Weise,	dass	sie	selbst	Opfer	

elterlicher	Gewalt	werden.85	

Als	 eine	 wichtige	 Einflussgröße	 wurden	 darüber	 hinaus	 Männlichkeits-	 und	 Ehrkonzepte	 identifi-

ziert.	 Ein	überdurchschnittlicher	Anteil	der	 Jugendlichen	aus	Zuwandererfamilien	demonstriert	 in	

dieser	Hinsicht	sehr	traditionelle,	mit	Dominanzstreben	und	Gewaltlegitimation	verbundene	Männ-

lichkeitskonzepte,	 die	 ihrerseits	 einen	 engen	 Zusammenhang	 mit	 Gewalthandeln	 aufweisen.86	 Im	

Extremfall	werden	 damit	 „Ehrenmorde“	 zur	 Rettung	 der	 Familienehre	 gerechtfertigt,	wie	 z.	B.	 die	

Ermordung	von	Hatun	Sürücü	durch	ihren	jüngsten	Bruder.87	Die	Männlichkeitskonzepte	lassen	sich	

darüber	hinaus	interpretieren	als	eine	Art	Rekurs	auf	mit	Stärke	assoziierte	Männlichkeitsideale	unter	

den	Bedingungen	defizitärer	Anerkennung	durch	die	übrige	Gesellschaft.88	

Der	größte	Teil	der	registrierten	Gewaltdelikte,	die	von	Zuwandererjugendlichen	begangen	werden,	

ereignet	sich	im	öffentlichen	Raum.89	Die	Taten	werden	insbesondere	aus	Cliquen	von	Gleichaltrigen	

heraus	begangen.	Für	die	Angehörigen	der	2.	oder	3.	Generation	ist	die	Clique	ein	wichtiger	sozialer	

Ort,	in	dem	man	Erfahrungen	und	Integrationsprobleme	erörtern	kann.	Im	Gegensatz	zu	den	Fami-

lien	bieten	Cliquen	der	Gleichaltrigen	die	Gelegenheit,	ohne	Rückgriff	auf	Normen	der	Herkunftsge-

sellschaft,	die	in	der	Familie	noch	weitergelten,	die	aktuelle	Lebenssituation	und	verfügbare	Optionen	

zu	klären.90	Cliquen	sind	allerdings	auch	soziale	Settings,	 in	denen	die	 teilweise	 sehr	 traditionellen	

Modelle	 von	 Männlichkeit	 oder	 Weiblichkeit	 normativ	 durchgesetzt	 werden.	 Dazu	 gehört	 bei	 ver-

schiedenen	männlichen	Zuwanderungsgruppen,	insbesondere	jungen	Türken,	Jugendlichen	aus	den	

Nachfolgestaaten	 Jugoslawiens	und	bei	Spätaussiedlern	aus	den	GUS-Staaten,	die	„Kultur	der	Ehre“,	

die	 sich	 in	 der	 Verteidigung	 der	 Familienmitglieder	 und	 der	 Cliquenmitglieder	 gegen	 Übergriffe	

demonstrieren	lässt,	darin	liegt	ein	maßgeblicher	Grund	für	Gewaltanwendung.91	Insofern	ist	erklär-

lich,	dass	die	Prävalenzen	für	Körperverletzung	bei	Jugendlichen	türkischer	Herkunft	(auch	wenn	sie	

eingebürgert	sind)	und	Aussiedlern	höher	sind	als	bei	Deutschen.92	

Diese	erheblichen	Differenzen	lassen	sich	auch	nicht	völlig	dadurch	erklären,	dass	Aspekte	der	sozi-

alen	 Lage	 kontrolliert	 werden.	 Zwar	 spielen	 Anerkennungsdefizite	 z.	B.	 in	 der	 Schule	 eine	 gewisse	

Rolle,	die	durch	Gewalttätigkeit	kompensiert	werden,	um	gleichwohl	Dominanz	zu	erreichen.	Aber	

es	bleibt	ein	Rest	an	zu	erklärender	Varianz,	der	auf	unterschiedliche	Männlichkeitsmodelle	zurück-

geht.93	Dabei	spielt	eine	Rolle,	dass	eine	„psychische	Zerrissenheit“	besteht	zwischen	den	Normen	der	

83	 enzmAnn, d.	u.	a.,	2003.
84	 Vgl.	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2006b.
85	 Vgl.	enzmAnn, d.	u.	a.,	2003.
86	 Vgl.	enzmAnn, d.	u.	a.,	2003;	windzio, m.,	2005;	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2006b.
87	 Vgl.	rbb-online	Nachrichten	vom	15.	September	2005:	„Ehrenmord:	Jüngster	Bruder	gesteht	die	Tat“.
88	 Vgl.	enzmAnn, d.	u.	a.,	2003.
89	 steFFen, w.	und	e. elsner,	1999,	S.	109.
90	 GesemAnn, F.	und	s. Voss,	2000,	S.	154.
91	 enzmAnn, d. u.	a.,	2003,	S.	280.
92	 GostomsKi, BABKA Von, c.,	2003,	S.	264.
93	 wetzels, p.	und	K. BrettFeld,	2003,	S.	181.
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deutschen	Bildungsgesellschaft,	die	nur	schwer	erfüllbar	erscheinen,	und	den	traditionellen	Normen	

der	autoritären	Herkunftsfamilie,	deren	Ehrbegriff	Gewalt	verlangt	und	eine	Wertebasis	vermittelt,	

die	derjenigen	der	Deutschen	als	überlegen	erscheint.94	 Insofern	finden	 insbesondere	zwischeneth-

nische	 und	 gegen	 Deutsche	 gerichtete	 Körperverletzungen	 und	 Raubtaten	 statt.	 Die	 verfügbare	

Datenbasis,	die	sich	auf	Schülersamples	unterschiedlicher	Klassenniveaus	stützt,	erlaubt	derzeit	nicht,	

einen	Trend,	sei	es	als	Zunahme	oder	Abnahme,	festzustellen.	Es	bleibt	abzuwarten,	ob	die	weiteren	

Erhebungen	des	Jugendpanels	des	Instituts	für	interdisziplinäre	Konflikt-	und	Gewaltforschung	(IKG)	

Anhaltspunkte	geben.

4.2.1.6  Strafverfolgung
Nichtdeutsche	 Tatverdächtige	 werden	 strafrechtlich	 schärfer	 verfolgt	 als	 Deutsche.	 Zwar	 fehlen	

umfassende	 Vergleichsuntersuchungen	 der	 Entscheidungspraxis	 von	 Staatsanwaltschaften	 und	

Gerichten	 bei	 deutschen	 und	 nichtdeutschen	 Tatverdächtigen,	 aber	 eine	 Reihe	 kleinerer	 Analysen	

gibt	 Anhaltspunkte	 für	 Benachteiligungen,	 die	 zumindest	 einzelne	 Zuwanderergruppen	 treffen.	

Bei	 Jugendlichen	und	Heranwachsenden	 türkischer	 und	 jugoslawischer	Herkunft	wurden	 z.	B.	 nur	

20	%	der	Verfahren	(im	Vergleich	zu	60	%	bei	deutschen	und	Ausländern	anderer	Nationalität)	einge-

stellt.95	In	regional	begrenzten	Untersuchungen	wurde	diese	Tendenz	teilweise	bestätigt96,	teilweise	

allerdings	auch	nicht.97	Man	wird	von	regionalen	Unterschieden	ausgehen	müssen,	die	auch	von	der	

jeweils	 unterschiedlichen	 Zusammensetzung	 der	 nichtdeutschen	 Tatverdächtigengruppen	 nach	

Aufenthaltsstatus	 und	 Deliktvorwurf	 abhängen.	 Insgesamt	 zeigt	 sich,	 dass	 im	 Hellfeld	 der	 Anteil	

der	 jugendlichen	 Nichtdeutschen	 an	 den	 registrierten	 Tatverdächtigen	 und	 Verurteilten	 deutlich	

niedriger	 ausfällt	 als	 ihr	 Anteil	 an	 den	 Inhaftierten.	 Inwieweit	 das	 Resultat	 von	 unterschiedlicher	

Sanktionierung	 der	 Deutschen	 einerseits	 und	 der	 Nichtdeutschen	 andererseits	 ist,	 kann	 mit	 den	

Aggregatdaten	 nicht	 zuverlässig	 festgestellt	 werden.98	 delzer	 fand	 in	 Analysen	 staatsanwaltschaft-

licher	Verfahrensakten	in	Hamburg,	Hannover	und	Stuttgart	zwar,	dass	junge	Nichtdeutsche	im	Falle	

von	 Körperverletzungsdelikten	 ähnlich	 sanktioniert	 wurden	 wie	 Deutsche,	 dass	 aber	 im	 Falle	 von	

Raubdelikten,	 auch	 nach	 Kontrolle	 strafzumessungsrelevanter	 Belastungsfaktoren,	 Nichtdeutsche	

ein	höheres	Risiko	hatten,	mit	einer	Jugendstrafe	oder	mit	Jugendarrest	sanktioniert	zu	werden,	was	

als	Beleg	für	eine	härtere	Sanktionspraxis	gegenüber	Nichtdeutschen	angesehen	wurde.99

Bezogen	auf	Strafverfolgung	nach	dem	allgemeinen	Strafrecht	wurde	im	Gutachten	des	KFN	für	den	

Zuwanderungsrat	der	Bundesregierung,	gestützt	auf	Strafverfolgungsstatistiken	aus	acht	Bundeslän-

dern	für	die	Jahre	2001	und	2002,	summarisch	die	durchschnittliche	Strafhärte	(gemessen	aufgrund	

der	Dauer	unbedingt	zu	verbüßender	Freiheitsstrafen)	für	Deutsche	und	Nichtdeutsche	gegenüberge-

stellt.	Es	fanden	sich	beträchtliche	Unterschiede:	Zuwanderern	wurden	längere	Strafen	zugemessen.100	

Aufgrund	 von	Aktenanalysen	werden	 die	Hintergründe	 solcher	Disparatheit	 deutlicher.	 Ausländer	

ohne	Aufenthaltstitel	hatten	ein	 1,4-mal	höheres	Risiko,	 für	das	gleiche	Delikt	 (schwerer	Diebstahl)	

eine	unbedingte	Freiheitsstrafe	 zu	erhalten.101	Darüber	hinaus	wird	offenbar	gegen	Ausländer	häu-

figer	als	gegen	Deutsche	Untersuchungshaft	angeordnet;	nach	U-Haft	wird	aber	erfahrungsgemäß	

94	 yildirim, K.,	2000,	S.	105.
95	 ludwiG-mAyerhoFer, w.	und	h. niemAnn,	1997,	S.	44	und	passim.
96	 delzer, i.,	2004,	S.	131.
97	 dittmAnn, J.	und	B. wernitzniG,	2003,	S.	203.
98	 Vgl.	dazu	auch	schott, t.,	2004a.
99	 Vgl.	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2005,	S.	82.
100	 pFeiFFer, c.	u.	a.,	2005,	S.	91.
101	 schott, t.,	2004a,	S.	390.
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häufiger	unbedingte	Freiheitsstrafe	angeordnet.	Der	vermehrte	Gebrauch	von	U-Haft	bei	Ausländern	

hängt	mit	ihrem	Aufenthaltsstatus	zusammen.	Wenn	Abschiebung	nach	Verurteilung	im	Bereich	des	

Möglichen	 liegt,	 entsteht	 eine	Vorauswirkung	 im	Sinne	 einer	Abschiebungssicherungshaft	mit	der	

Begründung	von	Fluchtgefahr.102Die	Benachteiligung	von	Migranten	und	Minoritäten	bei	der	Verhän-

gung	von	Freiheitsentzug	ist	übrigens	international	vielfach	dokumentiert103;	es	wird	ein	Zusammen-

hang	mit	der	Einbürgerungspolitik	gesehen:	Je	strenger	die	Einbürgerungskriterien,	desto	härter	die	

Bestrafungspraxis	von	Zuwanderern.104	Diese	Verschränkung	von	Zuwanderungsrecht	und	Strafrecht	

bedarf	künftig	stärkerer	Beachtung.105

4.2.1.7 Zusammenfassung 
Die	höhere	Belastung	mit	Straftaten,	insbesondere	auch	mit	Gewalttaten,	bei	Arbeitnehmern,	Schü-

lern	und	Studenten	überrascht	 im	Grunde	nicht,	 zumal	davon	ausgegangen	werden	muss,	dass	die	

ausländische	Wohnbevölkerung	nach	Bildung	und	Stellung	im	Beruf	sowie	Einkommens-	und	Wohn-

situation	schlechter	gestellt	ist	als	die	deutsche	und	insofern	eine	höhere	Belastung	auch	mit	Gewalt-

delikten	 erwartbar	 ist.106	Denn	wie	die	unteren	 sozialen	 Schichten	 insgesamt	werden	auch	Zuwan-

derer	 von	der	deutschen	Bevölkerung	und	der	 Polizei	 besonders	 aufmerksam	beobachtet	und	eher	

angezeigt.	Beachtenswert	ist	aber,	dass	die	zweite	und	dritte	Generation,	selbst	insoweit	sie	eingebür-

gert	wurde,	höhere	Belastungen	aufweist.	Dieser	Teil	von	Zuwanderern,	die	schon	lange	in	Deutsch-

land	leben	bzw.	hier	geboren	sind,	befindet	sich	in	einer	konflikthaften	Identitätslage.	Teilweise	sind	

darunter	Deutsche	durch	Einbürgerung,	die	aber	nicht	die	gleichen	Startbedingungen	haben	wie	ihre	

autochthonen	Landsleute;	das	Erlebnis	 fehlender	Akzeptanz	und	Gleichbehandlung	mit	Deutschen	

wird	als	Diskriminierung	erlebt	und	erzeugt	Konflikthaltungen.	Ganz	allgemein	weist	die	zweite	und	

dritte	 Generation	 aus	 Zuwandererfamilien	 Bildungsdefizite	 auf,	wodurch	 ihre	 Lebensperspektiven	

in	 ein	Ungleichgewicht	 zu	den	gesellschaftlichen	Erfolgserwartungen	geraten.	Nicht	nur	 stagniert	

der	Eingliederungsprozess	in	die	gesellschaftlichen	Institutionen	von	Schule	und	Berufsausbildung,	

zuweilen	erfolgt	 sogar	eine	Rückwendung	zur	eigenen	Ethnie	und	 ihren	Werten.107	Mittlerweile	 ist	

in	Deutschland	 eine	 ähnliche	 Situation	 entstanden	wie	 in	Großbritannien	oder	 Frankreich,	wo	die	

über	Jahrzehnte	eingewanderten	Familien	teilweise	integriert	sind,	teilweise	aber	auch	in	von	ihnen	

geprägten	Stadtteilen	leben,	in	denen	eine	gemeinsame	Überzeugung	davon	vorherrscht,	dass	ihnen	

die	Teilnahmechancen	an	den	gesellschaftlichen	Möglichkeiten	verwehrt	werden,	wo	Rollenmodelle	

erfolgreicher	Zuwanderer	fehlen	und	wo	eine	gewisse	Entfremdung	von	den	Werten	der	deutschen	

Gesellschaft	gegeben	ist.108	

Mit	der	stetigen	Zunahme	der	Zahl	von	Zuwandererjugendlichen	der	zweiten	und	dritten	Generation	

entwickelt	sich	hier	ein	Strukturproblem.	Internationale	Erfahrungen	zeigen,	dass	die	höhere	Delin-

quenzbelastung	 dieser	 „second	 generation“	 auch	 durch	 gezielte	 Ansiedlungspolitik	 reduziert	 oder	

gar	eliminiert	werden	kann.109	 Ferner	 sind	Maßnahmen	 insbesondere	der	Bildungspolitik	 verlangt:	

Spezifische	Förderung	der	Sprachkompetenz,	des	Zugangs	zur	Berufsausbildung,	vor	allem	Kompen-

sation	der	oft	fehlenden	Unterstützung	durch	die	Eltern	gehören	zu	den	gebotenen	Integrationshilfen	

102	 Vgl.	schott, t.,	2004a,	S.	392	f.;	stAudinGer, i.,	2001,	S.	47.
103	 tonry, m.,	1998,	S.	73.
104	 tonry, m.,	1997,	S.	10.
105	 wAlter, J., 2001,	S.	225.
106	 Vgl.	reBmAnn,	M.,	1998,	S.	268.
107	 Vgl.	GeBAuer,	M.,	1998,	S.	587.
108	 tonry, m.,	1998,	S.	21.
109	 tonry, m.,	1997,	S.	23.
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für	die	zweite	und	dritte	Generation	der	Zuwanderer.	Der	wichtige	erste	Schritt,	den	das	Aufenthalts-

gesetz	mit	dem	Angebot	von	Integrationskursen	für	die	Zuwanderer	gemacht	hat,	ist	ein	viel	verspre-

chender	 Beginn.	Die	Migrationserstberatung	 für	 erwachsene	Neuzuwanderer	 und	die	 individuelle	

sozialpädagogische	 Begleitung	 der	 jungen	 Neuzuwanderinnen	 und	 Neuzuwanderer	 im	 Wege	 des	

Case	Managements	durch	die	Jugendmigrationsdienste	ergänzen	dieses	Angebot.	Über	Sprachförde-

rung	und	die	Vermittlung	von	Wissen	über	Rechtsordnung,	Geschichte	und	Kultur	hinaus	muss	aber	

für	 die	meist	 in	Deutschland	 geborene	 und	 aufgewachsene	 Zuwandererjugend	 Bildungsförderung	

die	höchste	Priorität	bekommen.

Von	den	übrigen	Zuwanderergruppen	verdienen	einerseits	die	Asylbewerber,	 auch	wenn	 ihre	Zahl	

stetig	zurückgeht,	Aufmerksamkeit.	Auch	das	mittlerweile	etwas	gelockerte	Arbeitsverbot	hängt	mit	

der	Suche	nach	Auswegen	aus	der	bedrängten	finanziellen	Lage	zusammen:	Schwarzarbeit,	Drogen-

handel,	 Bagatellkriminalität;	 auch	 Gewaltdelikte	 ergeben	 sich	 aus	 dem	 engen	 Zusammenleben	 in	

Asylbewerber-Wohnheimen.	Sie	gehören	sicher	zu	den	Zuwanderern,	die	am	häufigsten	viktimisiert	

werden;	dies	wäre	 –	wie	 insgesamt	die	Opfergefährdung	aller	Zuwanderergruppen	–	 in	kriminolo-

gischen	Opferuntersuchungen	zu	überprüfen.	Andererseits	sind	von	den	Touristen	und	Durchreisen-

den,	also	sich	nur	kurzzeitig	 in	Deutschland	aufhaltenden	Personengruppen,	einige	 für	ein	–	wenn	

nur	geringes	–	Maß	an	„importierter	Kriminalität“	verantwortlich.	Während	bei	tatverdächtigen	Tou-

risten	meist	 Bagatelldelikte	 registriert	 werden,	missbrauchen	 spezifische	 Tätergruppen	 auch	 etwa	

ein	per	Visum	erworbenes	Aufenthaltsrecht	 für	 schwere	Straftaten.	Die	Gefahr,	zu	einem	Tatort	 für	

Eigentums-	und	Vermögensdelikte	ausgewählt	zu	werden,	betrifft	nahezu	alle	europäischen	Länder	

und	verlangt	Lösungen	und	Zusammenarbeit	auf	europäischer	Ebene.	Dagegen	besteht	für	die	große	

Masse	der	arbeitenden	Zuwandererbevölkerung	kein	besonderer	kriminalpolitischer	Handlungsbe-

darf,	wenn	einmal	davon	abgesehen	wird,	dass	ein	präventiv	gegen	innerfamiliäre	Gewalt	wirksames	

Hilfenetzwerk	weiteren	Ausbau	verdient.

4.2.2 Zuwanderer mit deutscher Volkszugehörigkeit (Spätaussiedler)

Kernpunkte

	 Verlässliche	Angaben	über	die	von	Aussiedlern	bzw.	Spätaussiedlern	begangenen	und	regis-

trierten	Straftaten	gibt	es	nicht.	Insbesondere	für	das	gesamte	Bundesgebiet	ist	es	daher	nicht	

möglich,	exakte	Belastungszahlen	zu	errechnen.	Die	verfügbaren	Informationen,	die	teils	aus	

länderbezogenen	statistischen	Sondererhebungen,	teils	aus	Forschungsprojekten	herrühren,	

belegen	jedenfalls	keine	generell	besonders	erhöhte	oder	in	der	Substanz	besonders	schwere	

„Spätaussiedlerkriminalität“	im	Vergleich	zu	sonstigen	Bevölkerungsgruppen.

	 Seit	dem	Inkrafttreten	der	Neuregelung	des	Kriegsfolgenbereinigungsgesetzes	zum	1.	Januar	

1993	 sind,	 einschließlich	 ihrer	 Angehörigen,	 gut	 1,6	 Millionen	 Personen	 aus	 dem	 Kreis	 der	

deutschen	Volkszugehörigen	mit	dem	Status	des	 Spätaussiedlers	 in	Deutschland	aufgenom-

men	worden.	Von	1998	bis	Ende	April	2006	waren	dies	rund	663.000	Personen.

	 Im	Unterschied	zu	anderen	Zuwanderern	haben	Spätaussiedler	in	rechtlicher	Hinsicht	den	

wesentlichen	Vorteil,	im	Regelfall	umgehend	die	deutsche	Staatsangehörigkeit	zu	erhalten.	

In	 sozialpsychologischer	Hinsicht	 teilen	sie	 freilich	mit	Zuwanderern	vor	allem	aus	 fernen	

Staaten	oder	Kulturen	das	Problem,	in	der	neuen	Heimat	von	den	Einheimischen	tendenziell	

als	 Fremde	 angesehen,	 mit	 Vorbehalten	 bedacht	 und	 gegebenenfalls	 offen	 abgelehnt	 zu	

werden.
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	 Aus	der	Spannung	zwischen	dem	rechtlichen	und	dem	sozialpsychologischen	Status	erwach-

sen	den	Spätaussiedlern	spezifische	Herausforderungen	für	das	Einleben	in	die	Gesellschaft.	

Die	meisten	von	ihnen	bewältigen	die	Schwierigkeiten,	mit	denen	sie	sich	konfrontiert	sehen.	

Die	 Integration	gelingt	 ihnen	über	kurz	oder	 lang,	vergleichbar	den	sonstigen	Zuwanderer-

gruppen.	Ein	kleinerer	Teil	gerät	in	erhebliche	oder	länger	andauernde	Problemlagen.	Daraus	

können	sich	auch,	als	nur	eine	von	mehreren	möglichen	Endpunkten	oder	Auswegen,	Straf-

taten	entwickeln.

	 Amtliche	 Zahlen	 und	 Praxiserfahrungen	 aus	 einzelnen	 Ländern	 sowie	 ergänzende	 wissen-

schaftliche	Erhebungen	zeigen	insoweit,	dass	die	Straftatenproblematik	sich	auf	junge	männ-

liche	Spätaussiedler	der	„letzten	großen	Welle“	ab	Mitte	der	 1990er	 Jahre	konzentriert.	Dass	

bei	dieser	Altersgruppe	Anpassungskonflikte	öffentlich	am	sichtbarsten	ausbrechen,	stimmt	

gut	mit	 (internationalen)	Einsichten	aus	Wissenschaft	und	Praxis	über	die	 junge	Generation	

anderer	Immigrantengruppen	überein.

	 Aus	diesem	Befund	kann	man	mit	Bezug	auf	Kriminalität	die	begründete	Hoffnung	ableiten,	

dass	 es	 sich	grundsätzlich	um	vorübergehende	Problemlagen	handelt,	denen	mit	angemes-

senen	besonderen	Integrationsangeboten	von	Seiten	der	Bevölkerung,	der	Wirtschaft	und	der	

öffentlichen	Hand	effektiv	begegnet	werden	kann.

4.2.2.1 (Spät-)Aussiedler als Gruppe deutscher bzw. deutschstämmiger 
Zuwanderer

Seit	dem	Ende	des	Zweiten	Weltkrieges	gab	es	mehrere	große	Wellen	des	Zustromes	bzw.	der	Zuwan-

derung	 von	 deutschen	 Volkszugehörigen	 und	 Staatsangehörigen	 in	 die	 Bundesrepublik	 Deutsch-

land.110	Die	Millionen	 Flüchtlinge,	Heimatvertriebene,	 Sowjetzonenflüchtlinge	und	Übersiedler	 aus	

der	ehemaligen	DDR	waren	regelmäßig	zu	Beginn	ihres	Aufenthaltes	 in	der	neuen	Heimat	mit	Vor-

behalten	 der	 alteingesessenen	 Bevölkerung	 konfrontiert.	 Sie	 hatten	 regelmäßig	 auch	 mit	 eigenen	

Anpassungsschwierigkeiten	bezüglich	der	neuen	Umgebung	sowie	der	anderen	Sitten	und	Gebräuche	

zu	kämpfen.	Über	kurz	oder	lang	wurden	die	Neubürger	jedoch	stets	in	Staat,	Wirtschaft	und	Gesell-

schaft	 integriert.111	 Zum	 öffentlichen	 Diskurs	 über	 die	 anfänglich	 vermehrt	 entstehenden	 und	 bei	

einem	kleinen	Teil	der	Neubevölkerung	fortbestehenden	Probleme	gehörte	regelmäßig	die	Besorgnis	

über	die	Kriminalität,	insbesondere	unter	den	Kindern	und	Jugendlichen.112

Die	 (Spät-)Aussiedler	 teilten	und	 teilen	das	Geschick	der	genannten	Zuwanderergruppen.	 Seit	 1950	

sind	rund	4,5	Millionen	Aussiedler	und	Spätaussiedler	einschließlich	ihrer	Angehörigen	(vorwiegend)	

aus	Ost-	und	Südosteuropa	in	die	Bundesrepublik	Deutschland	gekommen113;	die	höchste	Anzahl	gab	

es	 im	Jahr	1990	mit	rund	397.000	zugewanderten	Personen.	Zentral	 für	die	Zuerkennung	des	recht-

lichen	 Status	 eines	 (Spät-)Aussiedlers	 war	 von	 Anfang	 an	 der	 Nachweis	 der	 Volkszugehörigkeit	 im	

Sinne	von	Art.	116	des	Grundgesetzes.	

Gemäß	§	6	des	Bundesvertriebenengesetzes	(BVFG)	in	der	Fassung	bis	zum	31.	Dezember	1992	zählte	

generell	 als	 Volkszugehöriger,	 „wer	 sich	 in	 seiner	 Heimat	 zum	 deutschen	 Volkstum	 bekannt	 hat,	

110	 Zu	den	Zahlen	vgl.	nur,	statt	vieler,	scheuch,	E.,	1991.	
111	 Siehe	das	Kapitel	„Integration	als	gesellschaftliche	Aufgabe“,	in:	stAtistisches BundesAmt	(Hg.),	Im	Blickpunkt:	Leben	und	

Arbeiten	in	Deutschland,	1998,	S.	94	ff.
112	 Vgl.	beispielsweise	GöppinGer,	H.,	1971,	S.	347	ff.	m.	w.	N.,	unter	der	Überschrift	„Schicksalsgruppen“.
113	 Detaillierte	Angaben	mit	weiteren	Informationen	und	Verweisen	siehe	bei	luFF,	J.,	2000,	S.	8	ff.;	BeAuFtrAGter der Bundes-

reGierunG Für AussiedlerFrAGen	(Hg.),	2001;	reich,	K.,	2005,	S.	21	ff	.	
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sofern	dieses	Bekenntnis	durch	bestimmte	Merkmale	wie	Abstammung,	Sprache,	Erziehung,	Kultur	

bestätigt	wird“.	Seit	dem	1.	Januar	1993	gilt	diese	Formel,	als	Abs.	1	der	Neufassung	von	§	6	BVFG,	nur	

noch	für	die	so	genannte	Erlebnisgeneration,	d.	h.	Personen,	die	bis	zum	31.	Dezember	1923	geboren	

wurden.	 Bei	 später	 Geborenen	 sind	 die	 Voraussetzungen	 strenger	 gefasst.	 Deutscher	 Volkszuge-

höriger	 ist	 nach	 §	6	 Abs.	 2	 BVFG	 nur	 derjenige,	 der	 „von	 einem	deutschen	 Staatsangehörigen	 oder	

deutschen	Volkszugehörigen	abstammt	und	 sich	bis	 zum	Verlassen	der	Aussiedlungsgebiete	durch	

eine	entsprechende	Nationalitätenerklärung	oder	auf	eine	vergleichbare	Weise	nur	zum	deutschen	

Volkstum	bekannt	oder	nach	dem	Recht	des	Herkunftsstaates	zur	deutschen	Nationalität	gehört	hat.	

Das	Bekenntnis	zum	deutschen	Volkstum	oder	die	rechtliche	Zuordnung	zur	deutschen	Nationalität	

muss	bestätigt	werden	durch	die	familiäre	Vermittlung	der	deutschen	Sprache.“114

In	 den	 letzten	 Jahren	 sind	 die	 Spätaussiedler	 mit	 Bezug	 auf	 Kriminalitätsentwicklung	 und	 Sicher-

heitslage	zunehmend	in	den	Brennpunkt	der	allgemeinen	und	der	Fachöffentlichkeit	geraten.	In	der	

für	alltägliche	und	statistische	Erfassungszwecke	anschaulich	verdichteten	Version	der	AG	Kripo	aus	

dem	Jahr	1999	 lautet	die	Definition	wie	 folgt:	„(Spät-)Aussiedler	sind	deutsche	Staatsangehörige	mit	

Geburtsort	 in	den	Staaten	Rumänien,	Polen	und	der	ehemaligen	UdSSR	 (Usbekistan,	Turkmenistan,	

Tadschikistan,	Kirgistan,	Kasachstan,	Georgien,	Aserbaidschan,	Armenien,	Weißrussland,	Ukraine,	

Russland,	Moldawien,	Litauen,	Lettland,	Estland)	und	Wohnsitz	in	Deutschland.“

Unter	Beachtung	des	geschichtlich-weltpolitischen	Hintergrundes	lässt	sich	Folgendes	hervorheben:	

„Spätaussiedler,	Russlanddeutsche,	Angehörige	der	deutschen	Minderheit	–	diese	Bezeichnungen	ste-

hen	für	eine	Gruppe	von	Menschen,	die	ein	gemeinsames	Schicksal	teilen.	Sie,	ihre	Eltern	oder	Groß-

eltern	wurden	unter	Josef	Stalin	aus	ihrer	Heimat	vertrieben	und	deportiert.	Ihre	Nachfahren	leben	

jetzt	wieder	in	Deutschland	(…).“115	Von	Januar	1993	bis	Dezember	2005	sind,	gemäß	den	neuen	Bedin-

gungen	 der	 Zuerkennung	 des	 Spätaussiedlerstatus,	 1.632.558	 dieser	 Spätaussiedler	 (einschließlich	

ihrer	Angehörigen)	 in	Deutschland	aufgenommen	worden.116	 Im	 Jahr	2005	waren	es	nach	Angaben	

des	Bundesverwaltungsamtes	noch	genau	35.522	Personen,	die	geringste	Zahl	seit	1993,	entsprechend	

dem	langjährig	abfallenden	Trend.117	Die	Ankömmlinge	stammten	meistens	aus	Kasachstan	und	aus	

der	Russischen	Föderation.	Erst	der	nach	Abschluss	des	Aufnahmeverfahrens	erteilte	Aufnahmebe-

scheid	 berechtigt	 zur	 Einreise	 in	 die	 Bundesrepublik	 Deutschland.	 Nichtdeutsche	 Ehegatten	 oder	

Abkömmlinge	von	Spätaussiedlern	können	in	den	Aufnahmebescheid	mit	einbezogen	werden,	sofern	

sie	die	Voraussetzungen	des	BVFG	 in	der	durch	das	Zuwanderungsgesetz	 zum	1.	Januar	2005	geän-

derten	Fassung	erfüllen.	

Da	die	Spätaussiedler	bei	ihrer	Ankunft	im	Schnitt	erheblich	jünger	als	die	einheimische	Wohnbevöl-

kerung	waren118,	war	bzw.	ist	schon	aus	diesem	einfachen	Grund	gemäß	allgemeinen	Erkenntnissen	

zu	 erwarten,	 also	 zugleich	nicht	 gesondert	 erklärungsbedürftig,	 dass	 alsbald	mehr	Auffälligkeiten	

zu	registrieren	sein	würden.	Nach	kriminalistisch-kriminologischen	Befunden	in	der	ganzen	Welt	ist	

114	 Weitere	Einzelheiten	in	§	6	Abs.	2	BVFG	zur	Sprache	und	Gefährdungslagen	in	einem	Aussiedlergebiet	sind	hier	ausgelassen.
115	 Auszug	aus	dem	Klappentext	des	vom	damaligen	Beauftragten	der	Bundesregierung	für	Aussiedlerfragen,	Jochen	welt 

MdB,	herausgegebenen	Bandes	„Neue	Nachbarn	–	Lebenswege	von	Ost	nach	West“;	siehe	Koch,	S.,	2001.
116	 Vgl.	schwind,	H.-D.,	2006,	Graphik	auf	S.	521;	reich,	K.,	2005,	Graphik	auf	S.	25;	und	die	Website	des	Bundesverwaltungsamtes.
117	 Bei	einer	linearen	Hochrechnung	der	Zahlen	für	Januar	bis	April	2006	(nur	1.961	Personen	im	Vergleich	zu	12.851	in	den	

Vergleichsmonaten	des	Jahres	2005)	auf	das	gesamte	Jahr	2006	würden	insgesamt	nur	rund	5.900	Personen	aufgenom-

men	werden.	Wie	die	tatsächliche	Entwicklung	ausfallen	wird,	bleibt	abzuwarten	(Datenabruf	hier	beim	Bundesverwal-

tungsamt	am	26.	Mai	2006).
118	 Für	Angaben	zu	früheren	Zeiträumen	siehe	Details	bei:	BeAuFtrAGter der BundesreGierunG Für AussiedlerFrAGen	(Hg.),	2001,	

S.	31	ff.;	vgl.	auch	reich, K.	u.	a.,	1999,	S.	354.
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kaum	etwas	in	der	amtlich	registrierten	Kriminalität	von	der	Grundstruktur	her	so	stabil	wie	die	so	

genannte	Alterskriminalitätskurve.	Danach	 steigt,	 vereinfacht	 gesagt,	 die	 Straffälligkeit	 besonders	

beim	männlichen	Teil	der	Bevölkerung	bis	zum	18.	oder	21.	Lebensjahr	sehr	steil	an,	um	dann	zunächst	

bis	zum	25.	oder	30.	Lebensjahr	ebenfalls	steil	abzufallen	und	danach	allmählich	zu	sinken.119	Es	gibt	

keinen	 Grund	 anzunehmen,	 dass	 die	 Struktur	 bei	 Spätaussiedlern	 prinzipiell	 anders	 ausgestaltet	

ist.	Da	es	seit	den	1990er	Jahren	deutlich	mehr	(ganz)	junge	(männliche)	Spätaussiedler	als	vorher	in	

Deutschland	gab,	musste	auch	ein	Mehr	an	Straffälligkeit	in	Erscheinung	treten	und	sich	(zunächst)	

u.	a.	in	Polizeiberichten	und	in	der	Kriminalberichterstattung	der	Medien	niederschlagen.	Die	Frage	

ist,	ob	über	diesen	Prozess	der	sich	selektiv	steigernden	Aufmerksamkeit	hinaus	ein	kategorial	anderes	

Kriminalitätsgeschehen	vorliegt	als	bei	sonstigen	Bevölkerungsgruppen	bzw.	Minderheiten.

4.2.2.2 Kriminalität von Spätaussiedlern: Erfassungsprobleme und vorläufige 
Einsichten 

Da	 Spätaussiedler	 und	 ihre	 berechtigten	 Ehegatten	 und	 Abkömmlinge	 nach	 ihrer	 Aufnahme	 in	

Deutschland	 die	 deutsche	 Staatsangehörigkeit	 erwerben,	 ist	 es	 nur	 folgerichtig,	 dass	 sie	 auch	 im	

Falle	von	polizeilichen	Ermittlungsverfahren	schon	immer	als	Deutsche	für	die	PKS	erfasst	und	nicht	

getrennt	 von	 „sonstigen“	 Deutschen	 (d.	h.	 den	 alteingesessenen	 Einheimischen	 und	 den	 Eingebür-

gerten)	ausgewiesen	wurden.	So	war	die	von	selbst	 recherchierten	oder	auf	Polizeiberichte	aufbau-

enden	Medienberichten	über	ansteigende	Spätaussiedlerkriminalität	aufgeschreckte	Öffentlichkeit	

anfänglich	ganz	auf	andere	Quellen	angewiesen	als	eben	die	amtliche	Kriminalstatistik.	Es	konnte	

kein	Bild	für	die	gesamte	Bundesrepublik	gezeichnet	werden.	Es	dominierten	örtliche	oder	regionale	

Situationsschilderungen	aus	der	Ermittlungs-	und	Strafverfolgungspraxis,	ergänzt	durch	Erfahrungs-

schilderungen	von	Betreuern.120

Das	Kriminologische	Forschungsinstitut	Niedersachsen	(KFN)	versuchte	mittels	eines	anderen	Zugangs	

erstmals	 Aussagen	 für	 ein	 ganzes	 Land	genauere	Angaben	 zu	 gewinnen.	Die	 Forscher	 berechneten	

anhand	der	Rohdatensätze	der	PKS	des	Landes	Niedersachsen	für	die	Jahre	von	1990	bis	1996	Häufig-

keitszahlen	und	Tatverdächtigenbelastungszahlen	für	Landkreise	mit	hoher	und	solche	mit	geringer	

(Spät-)Aussiedlerzuwanderung.	Besonders	hohe	Unterschiede	zeigten	sich	bezüglich	der	Tatverdäch-

tigenbelastungszahl	junger	deutscher	Tatverdächtiger	im	Alter	von	14	bis	unter	21	Jahren.121	Dass	sich	

hinter	 dieser	 hohen	 Belastung	 besonders	 junge	 Spätaussiedler	 verbargen,	 war	 freilich,	 methodisch	

gesehen,	nicht	ein	aus	den	Daten	selbst	sich	herleitender	Befund,	sondern	das	Ergebnis	einer	Interpre-

tation	von	Daten	auf	höherer	Aggregatebene.	Seither	sind	Analysen,	die	von	vornherein	personenbezo-

gen	ausgerichtet	sind,	hin	und	wieder	auch	tatsächlich	durchgeführt	worden.	Jedoch	erlauben	es	selbst	

die	dadurch	gewonnenen	Ergebnisse	nach	wie	vor	nicht,	ein	verlässliches	Bild	für	ganz	Deutschland	zu	

zeichnen.	Immerhin	schälen	sich	Grundbefunde	für	ausgewählte	Länder,	Regionen	oder	(große)	Städte	

heraus,	die	man	bei	aller	verbleibenden	Widersprüchlichkeit122	mit	Vorsicht	verallgemeinern	kann.

Zunächst	gibt	es	Befunde,	die	gegen	eine	höhere	Kriminalitätsbelastung	von	Spätaussiedlern	sprechen.	

Auf	der	Basis	einer	Sonderauswertung	 für	Plön	wurde	beispielsweise	 für	 Schleswig-Holstein	berichtet,	

dass	Aussiedlerkriminalität	im	Hellfeld	kein	besonderes	Problem	darstelle.123	Aus	Niedersachsen	wurde	

119	 Siehe	dazu	besonders	mischKowitz,	R.,	1993,	Teil	I,	m.	w.	N.
120	 Vgl.	den	jüngsten	Überblick	bei	schwind,	H.-D.,	2006,	S.	499	f.;	siehe	auch	reich,	K.	u.	a.,	1999,	S.	350	ff.
121	 Siehe	Einzelangaben	und	die	Diskussion	im	1.	PSB,	S.	326.	Zur	Untersuchung	selbst	vgl.	pFeiFFer,	C.	u.	a.,	 1996	mit	vielen	

weiteren	Details.
122	 Siehe	dazu	etwa	reich,	K.,	2005,	S.	49	ff.	mit	weiteren	Nachweisen.
123	 Vgl.	KronBüGel, G.,	2002.
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für	Hannover	und	Wolfsburg	mitgeteilt,	dass	die	TVBZ	der	ansonsten	als	besonders	belastet	wahrgenom-

menen	heranwachsenden	Spätaussiedler	 für	den	Gesamtbereich	der	 registrierten	Straftaten	nur	etwa	

halb	so	hoch	seien	wie	für	einheimische	Deutsche.124	Einzelne	Länder	haben	für	ihre	PKS	die	durchgängige	

Erfassung	des	Geburtslandes	bzw.	des	Geburtsortes	der	Tatverdächtigen	vorgesehen	oder	gar	verbindlich	

angeordnet.	 In	Kombination	mit	weiteren	Merkmalen	kann	daraus	die	Gruppe	der	Spätaussiedler	mit	

vertretbarer	Genauigkeit	aus	der	Gesamtgruppe	der	deutschen	Tatverdächtigen	herausgerechnet	wer-

den.	Die	erste	und	bislang	umfangreichste	Analyse	der	dementsprechend	gewonnenen	Daten	wurde	von	

der	Kriminologischen	Forschungsgruppe	der	Bayerischen	Polizei	im	Landeskriminalamt	Bayern	durch-

geführt	 und	 durch	 verschiedene	weitere	 Primärerhebungen	 in	 ausgewählten	 Städten	 bzw.	 Regionen	

Bayerns	 ergänzt.	 Danach	 unterschieden	 sich	 die	 Spätaussiedler	 als	 Gesamtgruppe	 in	 keiner	 Hinsicht	

bedeutsam	von	den	„sonstigen	Deutschen“	in	Umfang	und	Struktur	der	registrierten	Kriminalität125,	was	

freilich	Detailunterschiede	bezüglich	einzelner	Deliktstypen	nicht	ausschloss.

Das	 Institut	 für	 interdisziplinäre	 Konflikt-	 und	 Gewaltforschung	 der	 Universität	 Bielefeld	 befragte	

zwischen	November	1998	und	Februar	1999	im	umfangreichen	quantitativen	Teil	einer	empirischen	

Studie	zu	den	Integrationschancen	junger	Spätaussiedler	2.800	Schüler	in	59	Schulen	des	Landes	Nord-

rhein-Westfalen.	Die	auswertbaren	Fragebögen	erfassten	rund	200	Schüler	mit	ausländischem	Pass,	

rund	 1.200	 junge	 Aussiedler	 und	 knapp	 1.000	 (sonstige)	 deutsche	 Schüler.126	 Die	 jungen	 Aussiedler	

erwiesen	sich	bei	den	Fragen	zur	 selbstberichteten	Devianz	und	Kriminalität	 in	allen	Dimensionen	

(in	der	Regel	sogar	signifikant)	geringer	belastet	als	die	jungen	Deutschen,	angefangen	bei	geringfü-

gigen	Verstößen,	über	Verkehrsdelikte	und	Eigentumsdelikte,	bis	hin	zu	Gewaltdelikten	wie	Bedro-

hung,	 Körperverletzung,	 Beteiligung	 an	 einer	 Schlägerei,	 Erpressung	 oder	 Widerstand	 gegen	 die	

Polizei.127	Auch	beim	Alkoholkonsum	und	dem	Gebrauch	illegaler	Drogen	stellten	die	Forscher	bei	den	

jungen	Aussiedlern	günstigere	Werte	fest	als	bei	den	einheimischen	deutschen	Schülern.128

Das	 KFN	 führte	 nach	 der	 eingangs	 erwähnten	 kriminalgeographischen	 Untersuchung	 sowohl	

umfangreiche	Auswertungen	von	Jugendgerichtsakten	in	Hannover	für	die	Jahre	1990,	1993	und	1996	

als	 auch	 repräsentative	 Schülerbefragungen	 in	Hamburg,	Hannover,	 Leipzig	und	 Stuttgart	 im	 Jahr	

1998	durch.	Dabei	wurden	die	fast	10.000	Schüler	u.	a.	anonym	danach	befragt,	ob	sie	Opfer	bestimm-

ter	Taten	oder	selbst	zum	Täter	geworden	waren.	Auch	hier	lagen	die	Spätaussiedler	in	ihrem	selbstbe-

richteten	Problemverhalten	sehr	nahe	bei	den	Angaben	der	(schon	länger)	einheimischen	deutschen	

Schüler.	 Bezüglich	 selbstberichteter	 Gewaltkriminalität	 ergab	 eine	 zusammenfassende	 Einstufung	

anhand	einer	so	genannten	gewichteten	Täterrate	insgesamt	ebenfalls	eine	vergleichbare	Belastung.	

Im	Detail	zeigte	sich	für	die	jungen	Spätaussiedler	aus	der	früheren	Sowjetunion	sogar	eine	um	rund	

dreißig	Prozentpunkte	niedrigere	Belastung	im	Vergleich	zu	den	einheimischen	deutschen	Schülern,	

während	die	Spätaussiedler	aus	anderen	Staaten	um	rund	fünfundzwanzig	Punkte	höher	lagen.129	Bei	

der	Schülerbefragung	2000	konnten	die	Forscher	in	der	Größenordnung	vergleichbare	Werte	feststel-

len.130	Neuere	Befunde	zu	Schülern	haben	an	diesem	Bild	nichts	Wesentliches	geändert.131

124	 Siehe	GluBA, A.,	2005;	GluBA, A.	und	p. schAser,	2003.
125	 Siehe	luFF, J.,	2000,	insbesondere	S.	36	ff.
126	 Vgl.	stroBl,	R.	und	W.	Kühnel,	2000,	S.	72	ff.	mit	entsprechenden	Details.
127	 Vgl.	ebenda,	S.	155	ff.
128	 Vgl.	ebenda,	S.	150	ff.
129	 Vgl.	ausführlich	mit	vielen	weiteren	Details	pFeiFFer,	C.	u.	a.,	1998.
130	 Siehe	auch	oben	das	Kapitel	4.1	zur	Jugendkriminalität.
131	 Vgl.	KleinmAnn, m. und c. pFeiFFer, 2004, s. 385 ff.	Zu	einer	vergleichenden	Betrachtung	unter	der	Perspektive	von	Religio-

sität,	Männlichkeitsvorstellung	und	„Kultur	der	Ehre“,	wobei	die	jungen	Aussiedlerschüler	gegenüber	jungen	Muslimen	
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Andere	Befunde	wiederum	deuten	auf	eine	höhere	Belastung	hin.	So	erbrachten	Sonderauswertungen	

polizeilicher	Daten	in	Rheinland-Pfalz,	dass	vor	allem	männliche	Aussiedler	als	Jungerwachsene	im	

Alter	zwischen	21	und	30	 Jahren	überproportional	mit	Eigentums-,	Drogen-	und	Roheitsdelikten	 in	

Erscheinung	getreten	waren.132	Dem	entspricht,	dass	die	genannten	Wolfsburger	und	Hannoveraner	

Erhebungen,	entgegen	dem	allgemeinen	Befund,	bei	Raub	und	Körperverletzung	erhöhte	Belastun-

gen	der	heranwachsenden	Spätaussiedler	ergaben.	In	eine	vergleichbare	Richtung	weisen	Analysen,	

die	pFeiFFer	und	Mitarbeiter	für	Niedersachsen	auf	der	Grundlage	polizeilicher	Daten	des	Jahres	2003	

durchgeführt	haben.	Ein	zentraler	Befund	war,	dass	unter	den	tatverdächtigen	Spätaussiedlern	das	

Verhältnis	 von	 männlichen	 zu	 weiblichen	 Tatverdächtigen,	 im	 Vergleich	 mit	 anderen	 Deutschen	

und	mit	Ausländergruppen,	in	Richtung	auf	die	Männer	verschoben	war,	besonders	deutlich	bei	den	

Jugendlichen,	Heranwachsenden	und	dann	den	Jungerwachsenen	zwischen	21	und	30	Jahren.	Diese	

Altersgruppen	erwiesen	sich,	im	Vergleich	zum	geschätzten	Bevölkerungsanteil,	im	Tatverdächtigen-

anteil	bei	Gewaltdelikten	und	schweren	Diebstahlsdelikten	als	doppelt	so	hoch	belastet.	Da	es	auch	

eine	Überhöhung	der	Belastung	bei	Heroindelikten	gab,	vermuten	die	Autoren,	dass	zumindest	ein	

Teil	der	Raub-	und	Diebstahlsdelinquenz	als	Beschaffungskriminalität	qualifiziert	werden	kann.133

Die	 aus	 den	 neueren	 kriminalstatistischen	 Analysen	 und	 aus	 Schülerbefragungen	 gewonnenen	

Befunde	 zeichnen	 mithin	 ein	 insgesamt	 eher	 beruhigendes	 Bild	 (auch)	 der	 Kriminalitätslage.	 Sie	

stehen	freilich	auf	den	ersten	Blick	im	offenkundigen	und	nicht	leicht	erklärlichen	Widerspruch	zur	

öffentlichen	Meinung	 sowie	 zu	 früheren	und	 aktuellen	 Praxisberichten.	 Im	Extremfall	wäre	 anzu-

nehmen,	dass	die	anfänglichen	Besorgnisse	in	der	Bevölkerung	und	in	Fachkreisen	sich	lediglich	auf	

Artefakte	 stützten.	 Indes	 erscheint	 ein	 vorsichtiger	 zweiter	 Blick	 auf	 die	 Datenlage	 angezeigt.	 Die	

Widersprüche	könnten	nur	scheinbare	sein	und	sich	daher	auflösen,	sobald	hinreichend	Daten	und	

sonstige	 Erkenntnisse	 vorliegen,	 die	 weitere	 Differenzierungen	 erlauben;	 darauf	 deuten	 auch	 die	

Gegenbefunde	bezüglich	spezieller	Deliktsbereiche	hin.	

Bis	zur	völligen	Klärung	durch	künftige	Analysen	aufgrund	von	amtlichen	Statistiken	und	empirischen	

Forschungen	ist	Folgendes	zu	bemerken:	Bei	Gesamterhebungen	können	sich	relevante	Unterschiede	

nach	Alters-	 und	Geschlechtsgruppen	nivellieren.	 Bei	 Schülerbefragungen	 in	 allgemein	 bildenden	

Schulen	fallen	diejenigen	Probanden	aus,	die	in	einer	Berufsausbildung	stehen,	und	erst	recht	dieje-

nigen,	die	keiner	geregelten	Berufsausbildung	nachgehen	oder	sich	der	Beschulung	entzogen	haben.	

stroBl	und	Kühnel	sprachen	dieses	Problem	bei	der	Diskussion	der	Ergebnisse	ihrer	Studie	explizit	an:	

Zu	den	sozialen	Tatsachen,	die	sie	nicht	eingehender	untersuchen	konnten,	gehörten	diejenigen	Grup-

pen	von	jungen	Spätaussiedlern,	die	sich	auf	öffentlichen	Straßen	und	Plätzen	aufhalten.	Ohne	Zweifel	

spielten	sie	eine	große	Rolle	in	der	öffentlichen	Diskussion	um	Delinquenz	und	Kriminalität,	jedoch	

lasse	sich	die	tatsächliche	Belastung	mit	den	vorhandenen	Quellen	nicht	bestimmen.134	Auch	die	Zeit-

umstände	und	Bedingungen	der	Auswanderung	aus	der	alten	Heimat	können	Bedeutung	haben.

kaum	auffälliger	waren	als	einheimische	Deutsche,	siehe	wetzels, p. und	K.	BrettFeld, 2003; ergänzende	Daten	und	Ana-

lysen	siehe	oben	im	Abschnitt	4.1.4.4.	
132	 Vgl.	Pressemitteilung	des	innenministeriums rheinlAnd-pFAlz	Nr.	1378	aus	2005.
133	 Vgl.	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2005,	S.	55.
134	 Ebenda,	S.191	f.	Auch	die	Cliquenbildung	und	Cliquenbindung	dürfte	eine	Rolle	spielen,	zumal	sie	zu	einer	Abschottung	

von	informeller	sozialer	Kontrolle	durch	Erwachsene	beiträgt	und	auch	die	Isolation	gegenüber	gleichaltrigen	eingeses-

senen	Deutschen	verstärken	kann.	Zur	Rolle	von	Cliquenbildung	und	Aufenthalt	 im	öffentlichen	Raum	auch	sonst	bei	

Zuwanderern	siehe	oben	Abschnitt	4.2.1.5.
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Interessant	 ist	 in	dieser	Hinsicht	 vor	allem	eine	nach	Altersgruppen	differenzierte	Analyse	der	Kri-

minologischen	 Forschungsgruppe	 des	 Max-Planck-Instituts	 für	 ausländisches	 und	 internationales	

Strafrecht	in	Freiburg.	Im	Rahmen	des	dortigen	Projekts,	einer	das	ganze	Land	Baden-Württemberg	

erfassenden	Verlaufsstudie	mehrerer	Geburtskohorten,	konnten	nach	aufwändigen	Identifizierungs-

maßnahmen	die	jungen	Spätaussiedler	der	Geburtsjahrgänge	1970,	1973,	1975	und	1978	für	die	poli-

zeilichen	Registrierungsjahrgänge	 1984	bis	 1996	getrennt	 von	den	übrigen	Tatverdächtigen	erfasst	

werden.	Dabei	war	es	u.	a.	möglich,	den	Altersverlauf	der	Angehörigen	jedes	Geburtsjahrgangs	und	

den	zeitlichen	Verlauf	der	polizeilichen	Registrierung	unabhängig	voneinander	zu	berechnen,	was	

sonst	in	der	Forschung	kaum	zu	realisieren	ist.	Die	vielfältigen	Ergebnisse	lassen	sich	wie	folgt	zusam-

menfassen:	Während	sich	die	Prävalenzraten,	d.	h.	die	auf	die	Personengruppen	bezogenen	Auffällig-

keiten,	der	Aussiedler	in	der	zweiten	Hälfte	der	1980er	Jahre	nur	wenig	von	denjenigen	der	sonstigen	

Deutschen	unterschieden,	gab	es	 in	der	ersten	Hälfte	der	1990er	 Jahre	einen	deutlichen	Anstieg.	Er	

ging	überwiegend	auf	die	seit	1991	zugezogenen	jungen	Spätaussiedler	zurück	und	innerhalb	dieser	

Gruppe	wiederum	besonders	auf	diejenigen	 jungen	männlichen	Personen,	die	aus	der	ehemaligen	

Sowjetunion	kamen.135

Dass	es	die	jungen	und	darin	eingeschlossen	gerade	auch	die	vergleichsweise	rezent	nach	Deutschland	

gekommenen	 Spätaussiedler	 sein	 dürften,	welche	 die	 relativ	 höchsten	Auffälligkeitsraten	 demons-

trierten,	 lässt	 sich	auch	anhand	einer	Querschnittsanalyse	 für	das	 Jahr	 1998	 in	Bayern	anschaulich	

zeigen.	Aus	den	erwähnten	Berechnungen	der	Kriminologischen	Forschungsgruppe	der	Bayerischen	

Polizei	 kann	 man	 die	 Belastungszahlen	 für	 die	 männlichen	 Tatverdächtigen	 nach	 Altersgruppen	

getrennt	 entnehmen.136	Danach	waren	die	 jungen	 Spätaussiedler	 in	 den	 im	 Jahr	 1998	näher	 unter-

suchten	 fünf	bayerischen	Regionen	vergleichsweise	zu	den	 jungen	einheimischen	Deutschen	desto	

stärker	polizeilich	als	Tatverdächtige	registriert	worden,	je	jünger	sie	waren.	

Der	merkliche	weitere	Rückgang	der	Spätaussiedlerzahlen	seit	2000,	verbunden	mit	den	strengeren	

Aufnahmekriterien	gerade	bezüglich	sprachlicher	Integrationsvoraussetzungen,	kann	–	von	anderen	

Kriterien	und	Gesichtspunkten	einmal	 abgesehen	–	die	Vermutung	nahelegen,	dass	 sich	einerseits	

die	 Kriminalitätslage	 gerade	 bezüglich	 der	 jüngeren	 Spätaussiedler	 allgemein	 noch	 einmal	weiter	

entspannt	haben	dürfte,	während	ein	Teil	der	vorherigen	jüngeren	„Problemjahrgänge“	in	eine	krimi-

nelle	Karriere	hineingeraten	sein	könnte.	Verlässliche	amtliche	Daten	oder	Untersuchungsergebnisse	

für	ganz	Deutschland	gibt	es	dafür	nicht.	Immerhin	ist	es	auf	der	Ebene	allgemeiner	Plausibilitätsan-

nahmen	 interessant,	 exemplarisch	polizeiliche	Angaben	aus	Bayern	herauszugreifen,	da	 in	diesem	

Bundesland	 die	 Felder	 in	 den	 Formularen	 zur	 PKS,	 anhand	 derer	 Angaben	 zu	 Spätaussiedlern	 von	

Angaben	 zu	 anderen	 Deutschen	 mit	 nur	 geringem	 Unsicherheitsgrad	 getrennt	 berechnet	 werden	

können,	so	genannte	Pflichtfelder	sind,	also	von	den	Polizeibeamten	stets	ausgefüllt	werden	müssen.	

Bei	den	üblichen	statistischen	Nachweisen	werden	Daten	für	alle	Tatverdächtigen	einerseits,	für	tat-

verdächtige	 Spätaussiedler	 andererseits	 dargestellt.	 Dasselbe	 Prinzip	 gilt	 für	 die	 Berechnung	 bzw.	

Darstellung	von	bekannt	gewordenen	und	zuordenbaren	Straftaten.	Durch	diese	Vorgehensweise,	die	

auch	sonst	verbreiteten	PKS-Konventionen	entspricht,	beeinflussen	die	Spätaussiedlerzahlen	freilich	

die	Gesamtzahlen	mit.	Die	mitgeteilten	Rohergebnisse	der	Kriminologischen	Forschungsgruppe	las-

sen	es	zu,	die	Zahlen	für	die	tatverdächtigen	Spätaussiedler	und	die	anderen	Tatverdächtigen	(ohne	

die	Spätaussiedler)	zu	separieren.	Auf	dieser	Basis	wird	deutlich,	dass	zwischen	1997	und	2004	in	Bay-

135	 Vgl. Grundies,	V.,	2000.
136	 Vgl.	luFF,	J.,	2000,	S.	86.
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ern	die	Gesamtentwicklung	über	den	vollen	Zeitraum	hinweg	durchaus	unterschiedlich	ausgeprägt	

war.	Setzt	man	die	Zahlen	für	das	Jahr	1997	gleich	100	und	kalkuliert	von	daher	Indexwerte,	so	ergibt	

sich	Folgendes:

(1)	 Index	der	Tatverdächtigen	2004:	Spätaussiedler	=	150,	alle	anderen	Tatverdächtigen	=	106.

(2)	Index	der	Straftaten	2004:	Spätaussiedler	=	167,	alle	anderen	Tatverdächtigen	=	102.

	

Aus	der	Tabelle	4.2-2	 lässt	 sich	nun	bezüglich	der	Dynamik	der	Entwicklung	der	von	luFF hervorge-

hobene	 und	 in	 der	 Tat	 eher	 beruhigende	 Befund	 entnehmen,	 dass	 sowohl	 bezüglich	 der	 erfassten	

Straftaten	als	auch	bezüglich	der	ermittelten	Tatverdächtigen	die	noch	für	die	anfänglichen	1990er	

Jahre	 kennzeichnenden	 Steigerungsraten	 inzwischen	 abgeflacht	 sind.	 Der	 Zuwachs	 von	 Straftaten	

und	von	Tatverdächtigen,	allein	auf	die	Spätaussiedler	bezogen,	tendiert	allmählich	gegen	null.	Der	

Anteil	von	Spätaussiedlern	an	allen	Tatverdächtigen	bzw.	der	Anteil	der	ihnen	zugeschriebenen	Straf-

taten	an	allen	aufgeklärten	Straftaten	scheint	sich	nach	mehrjährigem	Anstieg	zu	stabilisieren.	Aus	

ergänzenden	Berechnungen	kann	man	ableiten,	dass	die	Tatverdächtigenzahlen	in	Bayern	seit	dem	

Jahr	 2000	 je	 nach	 Altersgruppe	 unterschiedlich	 entwickelt	 haben.	 Die	 Grundtendenz	 geht	 jedoch	

dahin,	dass	die	jüngeren	Jahrgänge	nach	und	nach	weniger	vertreten	sind,	während	die	„mittleren“	

Jahrgänge	am	deutlichsten	zugelegt	haben.	Die	Daten	sind	 insofern	mit	Vorsicht	zu	 interpretieren,	

als	 absolute	 Zahlen	 eben	Bevölkerungsschwankungen	nicht	 berücksichtigen	und	 TVBZ,	 die	 solche	

Schwankungen	neutralisieren,	sich	nicht	verlässlich	berechnen	lassen.	In	vereinfachender	bildlicher	

Gesamtinterpretation	könnte	man	die	Entwicklung	dergestalt	charakterisieren,	dass	sich	im	Verlauf	

der	 Jahre	eine	„Welle“	von	relativ	hoch	belasteten	Geburtsjahrgängen	der	Spätaussiedler durch	die	

Altersgruppen	schiebt.

Tabelle �.�-�: �eränderungen bei tatverdächtigen Spätaussiedlern in Bayern zwischen ���� 
und �00�

Jahr �eränderung in Prozent jeweils gegenüber dem �orjahr bei den/dem:

Ausgangs
jahr
=	1997

Spätaussiedlern	als	TV Anteil	von	Spätaussied
lern	an	allen	TV

registrierten	Straftaten	
von	Spätaussiedlern

Anteil	der	Straftaten	von	
Spätaussiedlern	an	allen	
registrierten	Straftaten

1998 11,9	% 6,1	% 21,6	% 4,0	%

1999 10,6	% 6,8	% 10,5	% 4,4	%

2000 5,3	% 7,1	% 8,8	% 4,8	%

2001 4,4	% 7,3	% 1,9	% 4,7	%

2002 4,0	% 7,5	% 3,0	% 4,9	%

2003 5,6	% 7,7	% 6,8	% 5,1	%

2004 0,1	% 7,4	% 1,9	% 5,1	%

Datenquelle:	 luff,	J.,	2005.

	

Zwar	ist	nicht	jede	Entwicklung	geradlinig	verlaufen.	Jedoch	erscheint	es	für	eine	globale	Betrachtung	

zulässig,	für	jede	Altersgruppe	jeweils	nur	die	Veränderung	vom	Ausgangsjahr	2000	bis	zum	Schluss-

jahr	2004	wiederzugeben.	Danach	veränderten	sich	die	TV-Zahlen	der	Gruppen	wie	folgt:137	6–9	Jahre	

=	–40,	2	%;	10–13	Jahre	=	–38,2	%;	14–17	Jahre	=	–0,5	%;	18–20	Jahre	=	19,	4	%;	21–24	Jahre	=	28,6	%;	25–29	

Jahre	=	80,4	%;	30–39	Jahre	=	20,2	%;	40–49	Jahre	=	21,7	%;	50–59	Jahre	=	–6,7	%;	und	schließlich	60	Jahre	

und	älter	=	13,4	%.

137	 Auszug	aus	der	Tabelle	bei	luFF, J., 2005,	S.	12.
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Die	Entwicklung	einzelner	Straftatengruppen	zwischen	2001	und	2004	zeigt,	dass	Straftaten	gegen	

die	sexuelle	Selbstbestimmung	auf	niedrigem	Niveau	schwanken	und	vor	allem	einfache	Diebstähle	

zurückgegangen	sind,	während	ansonsten	gerade	diejenigen	Delikte,	die	einen	hohen	Aufmerksam-

keitswert	 beanspruchen	und	 oft	 auf	 öffentlichen	 Straßen	und	 Plätzen	 begangen	werden,	merklich	

ansteigen,	darunter	die	 so	genannten	Rohheitsdelikte.	 „Neben	den	Tötungsdelikten	 (9,3	%)	und	der	

Rauschgiftkriminalität	 (8,7	%)	 erreichen	 Spätaussiedler	 bei	 den	 Rohheitsdelikten	 ihren	 höchsten	

Anteil	 an	allen	entsprechenden	 in	der	PKS	 registrierten	 Straftaten	 (8,2	%).“138	 Eine	 Summierung	der	

einzelnen	Prozentwerte	aller	Straftatenobergruppen	ergibt,	dass	Spätaussiedler	aus	Kasachstan	und	

aus	Russland	häufiger	als	Mehrfachtäter	auffielen	als	Spätaussiedler	aus	Polen	oder	Rumänien.	

Die	 Erfassung	 von	 allen	 durch	 die	 Polizei	 ermittelten	 Tatverdächtigen	 vermittelt	 demnach,	 im	

Unterschied	zu	Erhebungen	vordringlich	bei	Schülern,	das	Bild	einer	 in	Teilbereichen	nach	wie	vor	

vergleichsweise	 erhöhten	 Belastung	 junger,	 jetzt	 mehr	 als	 früher	 jungerwachsener	 (männlicher)	

Spätaussiedler,	 speziell	 einer	Gewaltbereitschaft,	die	nach	unterschiedlichen	Quellen	mit	Alkoholi-

sierung	in	Zusammenhang	gebracht	wird.139	Dies	verweist	unter	anderem,	wie	 in	der	Mehrzahl	von	

wissenschaftlichen	Studien	und	sonstigen	Stellungnahmen	immer	wieder	seit	jeher	hervorgehoben	

wird,	auf	die	Notwendigkeit,	desintegrativen	Lebensbedingungen	entgegenzuwirken.

Eine	besonders	 starke	Belastung	von	 Jugendlichen	und	 jungen	Männern	drückt	 sich	 in	den	Zahlen	

der	Insassen	des	Jugendstrafvollzugs	aus.	Eine	Umfrage	des	KFN	im	Sommer	1998	bei	den	26	Jugend-

strafanstalten	der	Länder	erbrachte	(bei	einem	Rücklauf	von	19	Antworten)	einen	Durchschnittsanteil	

der	 jungen	 Spätaussiedler	 unter	 den	 Insassen	 von	8,8	%	 (bei	 einer	 Schwankung	 von	 rund	 4	%	 bis	 zu	

14	%).140	In	der	Justizvollzugsanstalt	Adelsheim	wurden	detaillierte	Verlaufserhebungen	durchgeführt.	

Danach	stieg	dort	der	Anteil	der	jungen	Spätaussiedler	unter	den	männlichen	jungen	Gefangenen	von	

0,5	%	im	Jahr	1989	auf	rund	7	%	im	Jahr	1998	bei	der	üblichen	Stichtagszählung.	Bei	der	Zählung	nach	

Zugängen	zur	Strafverbüßung	jeweils	im	gesamten	Jahr	wird	die	Dynamik	noch	deutlicher,	vor	allem	

seit	 1996.141	Der	grundlegende	Trend	hat	 sich	 seither	nicht	 verändert.142	 Eine	aus	der	Vollzugspraxis	

heraus	wiederholt	angesprochene	besondere	Problematik	scheint	die	Ausbildung	von	deutlich	abge-

schotteten	 Subkulturen	 junger	 Spätaussiedler	 zu	 sein,	 die	 mit	 hoher	 Gewaltbereitschaft,	 strengen	

Hierarchien	unter	den	jungen	Gefangenen	und	auch	Anzeichen	für	die	Identifizierung	mit	Vorbildern	

professioneller	Straftäter	nach	Art	der	aus	Russland	bekannten	„Diebe	im	Gesetz“	verbunden	sind.143	

Jedoch	 können	 die,	 wie	 pAwliK-mierzwA und otto es	 benennen,	 „subkulturellen	 Haltekräfte“	 unter	

jugendlichen	Spätaussiedlern	im	Strafvollzug	bei	angemessener	Vorgehensweise	durchaus	auch	für	

die	Kriminalprävention	fruchtbar	gemacht	werden.144

Der	oben	erwähnte	Befragungsbefund	bei	Schülern,	dass	junge	Spätaussiedler	bei	Alkohol	und	Dro-

gen	weniger	anfällig	sind	als	junge	Einheimische,	findet	einen	deutlichen	Kontrastbefund,	sozusagen	

ebenfalls	 am	 schweren	Ende	der	 Skala,	 in	dem	Hinweis	des	 Landeskriminalamtes	Baden-Württem-

138	 luFF, J., 2005,	S.	10.	Insgesamt	finden	sich	dort	zahlreiche	Differenzierungen	nach	Straftatenobergruppen,	in	Teilen	aller-

dings	nur	prozentuiert	nach	den	Veränderungen	zwischen	2003	und	2004.
139	 So	waren	beispielsweise	in	NRW	im	Jahr	2004	knapp	23	%	der	als	TV	erfassten	jungen	Spätaussiedler	nach	Einschätzung	

der	Polizei	zur	Tatzeit	betrunken,	also	mehr	als	doppelt	so	stark	wie	die	Gesamtheit	der	Tatverdächtigen	(11	%);	Pressemit-

teilung	des	Innenministers	NRW	vom	4.	März	2005.
140	 Vgl.	pFeiFFer,	C.	und	B.	dworschAK,	1998.
141	 Vgl. GrüBl,	G.	und	J.	wAlter,	2000;	wAlter,	J.,	2000b,	S.	81	ff.
142	 Vgl.	wAlter,	J.,	2003,	S.	87	ff.;	s.	auch	dolde, G.,	2002,	S.	146	ff.
143	 Vgl.	otto, m. und	K.	pAwliK-mierzwA,	2001,	S.	1–8;	reich, K.,	2005,	S.	285	ff.
144	 Vgl.	pAwliK-mierzwA, K. und	M.	otto,	2003,	S.	75	ff.
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berg,	dass	unter	den	im	Berichtsjahr	1999	registrierten	245	männlichen	Drogentoten	39	Spätaussied-

ler	waren,	mit	einem	Durchschnittsalter	von	24	 Jahren,	d.	h.	einem	um	rund	 fünf	 Jahre	geringeren	

Altersschnitt	im	Vergleich	zu	den	anderen	Drogentoten.145	Der	Trend	scheint	sich	seither	nicht	verän-

dert	zu	haben.	Nach	einer	gesonderten	Analyse	für	das	Bundeslagebild	„Rauschgiftkriminalität	von	

Aussiedlern	aus	Osteuropa	und	der	GUS“	lag	der	Altersdurchschnitt	der	durch	Drogenkonsum	verstor-

benen	Spätaussiedler	mit	26	Jahren	um	insgesamt	sieben	Jahre	niedriger	als	das	Durchschnittsalter	

aller	Drogentoten	in	Deutschland.146	Aus	der	Falldatei	Rauschgift	des	BKA	wird	ersichtlich,	dass	sich	

der	 Spätaussiedleranteil	 an	 den	Drogentoten	 in	 den	 letzten	 Jahren	 zwischen	 knapp	 acht	 und	 zehn	

Prozent	bewegt	(2000	=	8,7	%,	2001	=	7,7	%,	2002	=	8,6	%,	2003	=	9,8	%	und	2004	=	8.9	%).

4.2.2.3 Problemanalyse und Ausblick
Insgesamt	deuten	die	Befunde	darauf	hin,	dass	die	 Integration	der	Spätaussiedler,	 jedenfalls	 soweit	

sie	sich	auf	strafrechtlich	relevante	Verhaltensweisen	bezieht,	von	Anfang	an	desto	besser	gelingt,	je	

älter	die	Betroffenen	bei	der	Zuwanderung	nach	Deutschland	sind,	und	dass	die	Mädchen	und	Frauen	

ansonsten	günstiger	abschneiden	als	die	Jungen	und	Männer147	sowie	schließlich,	dass	Schüler	weni-

ger	auffallen	als	andere	Gleichaltrige.	Dies	passt	sich	gut	in	kriminologische	und	andere	human-	und	

sozialwissenschaftliche	Ansätze	ein,	die	schon	früher	 für	das	Verstehen	der	spezifischen	Lagen	von	

Minoritäten	entwickelt	wurden.148	

Gerade	bei	den	jungen	männlichen	Spätaussiedlern	der	letzten	Einwanderungswelle	scheint	der	Keim	

des	 Problems	 in	 Teilen	 schon	 dadurch	 erzeugt	worden	 zu	 sein,	 dass	 viele	 von	 ihnen	 ohne	 eigenen	

Wunsch	oder	sogar	wider	ihren	ausdrücklichen	Willen	von	den	Eltern	mit	nach	Deutschland	gebracht	

wurden.	Das	ihnen	in	der	neuen	Heimat	entgegengebrachte	Stereotyp	von	den	„Russen“	wird	durch	

entsprechende	Selbsteinschätzung	ergänzt,	wobei	es	im	Ergebnis	gleichgültig	ist,	wie	sich	die	wirk-

liche	Kausalität	darstellt.	 Jedenfalls	 resultiert	daraus	die	Gefahr	eines	sich	eigendynamisch	verstär-

kenden	 negativen	 Zirkels	 von	 erlebter	 Ausgrenzung	 und	 selbst	 betriebener	 Abschottung.	 Auf	 der	

Skala	von	Veränderung	und	Verweigerung	tendieren	sie	daher	im	Ergebnis	zur	Verweigerung.149	Diese	

Abschottung	kann	zu	einer	doppelten	werden,	wenn	die	jungen	Menschen	sich	wegen	ihrer	inneren	

Spannungen	und	wegen	verschärften	innerfamilialen	Generationenkonflikten	von	zu	Hause	abson-

dern	und	zu	Gleichaltrigencliquen	und	ethnisch	homogenen	Jugendgangs	zusammenschließen.150	

Es	ist	ein	insgesamt	nur	kleiner	Prozentsatz	der	jungen	männlichen	Spätaussiedler,	der	rasch	und	tie-

fer	als	ihre	Altersgenossen	in	den	Zirkel	hineingerät.	Bei	ihnen	wirkt	sich	anscheinend	die	bereits	oben	

angesprochene	Spannung	zwischen	staatsbürgerlichem	Status	–	deutsch	–	einerseits	und	psycho-sozi-

alethnischem	Status	–	russisch	–	andererseits	 in	erhöhtem	Maße	ganz	unvermittelt	aus.151	 In	diesem	

145	 lAndesKriminAlAmt BAden-württemBerG	(Hg.),	2000,	S.	59.
146	 Vgl.	BundesKriminAlAmt (Hg.),	Bundeslagebild	Rauschgiftkriminalität	Aussiedler,	2003,	S.	48.	Zu	den	Erfordernissen	und	

Möglichkeiten	der	Drogenprävention	vgl.	etwa	die	Beiträge	bei	KrüGer-potrAtz (Hg.),	2003.
147	 Vgl.	speziell	zur	Integration	von	Kindern	rAKhKochine,	A.,	1997,	S.	10	ff.
148	 Vgl.	etwa	KuBinK,	M.,	1993.	Siehe	auch	oben	die	Einführung	in	Kapitel	4.2.	
149	 Vgl.	dazu	weiteKAmp, e. G. m. u.	a.,	2002,	S.	33	ff.
150	 Bei	der	Analyse	ist	vor	einer	Fokussierung	auf	„kollektivistische	Werte“	zu	warnen,	vielmehr	geht	es	neben	einer	Kultur	

der	Männlichkeit	um	an	sich	normale,	aber	 im	Konkreten	fehlgeleitete	Strebungen	nach	Anerkennung	und	Erhöhung	

des	 Selbstwertes,	 Betäubung	 von	 negativen	 Gefühlen	 wie	 Hilflosigkeit	 und	 Frustration	 sowie	 um	 Prozesse	 sozialpsy-

chologischer	und	Kleingruppendynamik.	Siehe	dazu	u.	a.	reich, K.,	2005,	S.	267	 ff.,	und	stroBl, r	und	w. Kühnel, 2004, 

s. 293 ff.;	zur	cliquenorientierten	Jugendarbeit	siehe	den	Bericht	von	KrAFeld, F. J.,	2001,	S.	32	ff.
151	 rABe, u., 2006, s. 11 spricht	sogar	von	einer	insoweit	bestehenden	„Kluft“	mit	der	Folgegefahr	der	Ausprägung	einer	paral-

lelen	Lebenswelt	der	Segregation	mit	eigenen	Gesetzen.
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Fall	ist	ein	erhöhtes	Maß	von	devianten	Verhaltensweisen	fast	aus	der	Natur	der	Verhältnisse	heraus	

zu	 erwarten,	 aber	 zugleich	 liegt	 ein	 erhöhtes	 Risiko	 nahe,	 Opfer	 zu	werden152	 und	 darüber	 hinaus	

schon	durch	den	bevorzugten	Aufenthalt	auf	Straßen	und	Plätzen	besonderer	Beobachtung	zu	unter-

liegen.	 Problemverschärfend	 wirkt	 mittlerweile	 in	 manchen	 Regionen	 die	 Gegnerschaft	 zwischen	

den	Gruppen	 junger	 in	Deutschland	aufgewachsener	Ausländer	und	den	 jungen	Spätaussiedlern.153	

Sie	führt	unter	anderem	zu	gewaltsamen	Auseinandersetzungen	in	der	Schule,	auf	der	Straße	und	in	

Freizeitheimen,	aber	reicht	auch	bis	in	den	Jugendstrafvollzug	hinein.	Es	gibt	Anzeichen	dafür,	dass	

so	genanntes	ethnisch	selektives	Anzeigeverhalten	in	diesem	Zusammenhang	zu	einer	überproporti-

onalen	Aufdeckung	der	Taten	von	jungen	Spätaussiedlern	beiträgt	und	damit	die	offizielle	Kriminali-

tätsbelastung	im	Vergleich	zu	anderen	Gruppen	höher	erscheinen	lässt,	als	es	der	Fall	wäre,	wenn	das	

Dunkelfeld	gleichmäßig	ausgeschöpft	würde.154	

Durch	breit	gestreute	Integrationsmaßnahmen	sowie	insbesondere	Sprachunterricht	und	sozialpäd-

agogische	Begleitung	durch	die	Jugendmigrationsdienste	gilt	es	auch	in	den	kommenden	Jahren,	die	

positive	Integrationsbereitschaft	der	(jungen)	Spätaussiedler	zu	unterstützen.155	Darin	liegt	zugleich	

auch	eine	Chance,	die	Fähigkeiten	in	der	Bewältigung	von	Anpassungsschwierigkeiten	zu	stärken.156	

Dies	stellt	zugleich	einen	wichtigen	Beitrag	zur	Kriminalprävention	dar.157	Von	Seiten	der	Regierung	

und	der	Kommunen	wird	gerade	 in	 jüngerer	Zeit	besonderer	Wert	darauf	gelegt,	durch	die	Heran-

führung	der	(jungen)	Spätaussiedler	an	örtliche	Vereine	Isolation	und	Aggressionen	abzubauen	und	

die	Betroffenen	in	die	örtlichen	Gemeinschaften	einzubinden.	Der	Bund	hat	beispielsweise	aus	BMI-

Integrationsmitteln	 im	 Jahr	 2005	die	Maßnahme	 „Integration	durch	 Sport“	mit	 5,4	Millionen	Euro	

finanziert.	Besonders	gefördert	wurde	auch	das	Projekt	„Ost-West-Integration“	des	deutschen	Volks-

hochschulverbandes.158

Wenn	 der	 Integrationsprozess	 aber	 im	 Ausnahmefall	 erheblich	 gestört	 ist	 oder	 wird	 und	 schwere	

Verhaltensprobleme	 bis	 hin	 zur	 manifesten	 wiederholten	 Straffälligkeit	 auftreten,	 müssen	 wie	 bei	

sonstigen	Gruppen	 auch	 hier	 neben	 die	 unerlässlichen	 Strafverfolgungsmaßnahmen	 substanzielle	

Resozialisierungsangebote	treten.159

4.2.3 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung
Die	ganz	überwiegende	Mehrheit	der	Ausländer	in	Deutschland	tritt	strafrechtlich	nicht	in	Erschei-

nung.	Dies	gilt	insbesondere	für	diejenigen,	die	seit	vielen	Jahren	in	Deutschland	leben	oder	hier	auf-

152	 Vgl.	dazu	Kühnel, w.	und r. stroBel,	2001,	S.	326	ff.
153	 Vgl.	schon	bei	Schülern	die	anschaulichen	Beispiele	bei	stroBl,	R.	und	W.	Kühnel,	2000,	S.	144	ff.	im	Rahmen	einer	brei-

teren	Analyse	von	ethnischen	Konflikten	und	Ausländerfeindlichkeit.	Zu	Konflikten	zwischen	einheimischen	und	Aus-

siedlerjugendlichen	vgl.	die	qualitative	Studie	von	ecKert,	R.	u.	a.,	1999,	S.	191	ff.;	hier	erweist	sich	das	theoretische	Modell	

von	Dominanzkonflikten	zwischen	Aussiedlerjugendlichen	und	einheimischen	Jugendlichen	(ecKert	u.	a.	2000,	S.	428)	

als	auch	kriminalpräventiv	besonders	weiterführend.	
154	 Vgl.	enzmAnn,	D.	und	P.	wetzels,	2000,	S.	152	f.
155	 Eine	Übersicht	über	die	jeweils	aktuellen	Maßnahmen	in	Bund	und	Ländern	bietet	der	vom	BundesAmt Für miGrAtion und 

FlüchtlinGe	erstellte	„Projektatlas“	(http://www.bamf.de).	
156	 Zur	weithin	parallelen	Lage	junger	Migranten,	die	aus	den	Nachfolgestaaten	der	Sowjetunion	nach	Israel	eingewandert	

sind,	vgl.	die	Analyse	von	FishmAn,	G.	und	G.	mesch,	2005,	S.	14	ff.	
157	 Vgl.	dazu	schweer,	T.	und	S.	zdun,	2005,	S.	23	ff.;	BAnnenBerG, B. und n. BAls, 2005,	S.	12–14.
158	 Homepage	des	BMI,	Abteilung	Vertriebene	etc.,	Unterabteilung	Jugendliche	Aussiedler,	angesteuert	am	5.	Oktober	2005.
159	 Siehe	dazu	den	aus	einer	bundesweiten	Fortbildungsreihe	für	das	Bundesverwaltungsamt	hervorgegangenen	Sammel-

band:	dBh-BildunGswerK	(Hg.),	2003;	vgl.	auch	deutsches JuGendinstitut	(Hg.),	2002;	BAnnenBerG, B.,	2003;	pFeiFFer, c.	u.	a.,	

2005,	jeweils	mit	weiteren	Nachweisen.	Vgl.	noch	die	Empfehlungen	des	sAchVerständiGenrAtes zuwAnderunG und inteGrA-

tion (Hg.),	2004,	S.	94	ff.	und	S.	374	ff.
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gewachsen	und	bereits	 in	hohem	Maße	integriert	sind.	Bei	der	höheren	Kriminalitätsbelastung	von	

Nichtdeutschen	gemäß	Polizeilicher	Kriminalstatistik	und	Strafverfolgungsstatistik	sind	Faktoren	zu	

beachten,	die	einen	Vergleich	mit	der	deutschen	Wohnbevölkerung	nur	bedingt	ermöglichen.	So	wer-

den	verschiedene	Ausländergruppen	(z.	B.	Durchreisende	ohne	längeren	Aufenthalt	in	Deutschland)	

von	der	Bevölkerungsstatistik	nicht	erfasst,	wohl	aber	deren	Taten	in	der	Polizeilichen	Kriminalstatis-

tik	bzw.	Strafverfolgungsstatistik.	Hinzu	kommt,	dass	etwa	ein	Viertel	der	nichtdeutschen	Tatverdäch-

tigen	gegen	ausländer-	oder	asylverfahrensrechtliche	Strafvorschriften	verstoßen	haben,	also	gegen	

Normen,	die	im	Wesentlichen	nur	von	Ausländern	verletzt	werden	können.	Ferner	ist	zu	berücksichti-

gen,	dass	Ausländer	zum	Teil	eine	spezifische	Altersstruktur	und	soziale	Belastungsfaktoren	wie	feh-

lende	Berufsausbildung	bzw.	Arbeitslosigkeit	aufweisen,	die	auch	bei	deutschen	Staatsangehörigen	

das	Risiko	strafbaren	Verhaltens	erhöhen.	

Auch	 das	 Gros	 der	 in	 Deutschland	 lebenden	 Spätaussiedler	 sowie	 deren	 Familienangehöriger	 tritt	

nicht	häufiger	als	andere	Deutsche	strafrechtlich	in	Erscheinung.	Eine	Ausnahme	bilden	insoweit	die	

jungen	männlichen	Spätaussiedler	der	letzten	Einwanderungswelle.	Sie	wurden	häufig	ohne	eigenen	

oder	sogar	gegen	ihren	ausdrücklichen	Willen	von	den	Eltern	nach	Deutschland	verbracht.	Mangeln-

de	 Identifikation	mit	 der	Aufnahmegesellschaft	 führt	 zu	Abschottungstendenzen,	 die	 ihrerseits	 in	

soziale	Isolation	führen	und	Belastungsfaktoren	wie	Arbeitslosigkeit	begünstigen.	Diese	Geburtsjahr-

gänge	weisen	eine	relativ	hohe	Kriminalitätsbelastung	auf.

Die	 vorliegenden	 Daten	 zeigen	 einen	 Zusammenhang	 zwischen	 Straftaten	 und	 Migrationshinter-

grund.	 Integrationsschwierigkeiten	 von	 Migranten	 führen	 zu	 sozialen	 Belastungsfaktoren,	 die	 die	

Gefahr	einer	Straffälligkeit	erhöhen.	Deshalb	hat	die	Bundesregierung	mit	dem	Zuwanderungsgesetz	

erstmalig	Integrationsziele	gesteckt	und	für	Zuwanderer	einen	gesetzlich	verbrieften	Anspruch	auf	

Integrationsleistungen	geschaffen.	Der	Bund	kann	im	Rahmen	seiner	Zuständigkeiten	aber	nur	die	

Erstintegration	 anbieten.	 Diese	 wird	 sich	 in	 der	 Hauptsache	 auf	 den	 Spracherwerb	 beschränken.	

Daneben	 werden	 nicht	 mehr	 schulpflichtige	 junge	 Neuzuwanderinnen	 und	 Neuzuwanderer	 im	

Rahmen	 der	 Jugendsozialarbeit	 vor,	 während	 und	 nach	 den	 Integrationskursen	 von	 den	 Jugend-

migrationsdiensten	 im	Wege	des	 Case	Managements	 sozialpädagogisch	 begleitet.	 Für	 erwachsene	

Zuwanderer	wird	 eine	 Betreuung	 und	 Beratung	 durch	 die	Migrationserstberatung	 angeboten,	 die	

–	ebenfalls	im	Wege	des	Case-Management-Verfahrens	–	den	Integrationsprozess	entsprechend	den	

individuellen	Fähigkeiten	und	dem	Bedarf	an	Fördermaßnahmen	initiieren	und	steuern	soll.	Ferner	

finanziert	der	Bund	eine	Reihe	von	ergänzenden	Maßnahmen	zur	Förderung	der	gesellschaftlichen	

Integration:	Die	Projekte	dienen	der	Integration	im	Wohnumfeld,	der	Entschärfung	sozialer	Konflikte	

und	der	Akzeptanzsteigerung	bei	der	einheimischen	Bevölkerung	durch	die	Verbesserung	der	Kon-

takte	zwischen	Personen	mit	Migrationshintergrund	und	Einheimischen.	Für	weitergehende	Integra-

tionsmaßnahmen,	die	der	Verflechtung	mit	der	Gesellschaft	und	damit	auch	der	Prävention	dienen,	

sind	Länder	und	Kommunen	zuständig.	Die	bereits	laufende	Evaluierung	der	Integrationskurse	dient	

der	Optimierung	des	 Integrationsangebots	des	Bundes.	Dem	Erfordernis	gruppenspezifischer	Maß-

nahmen	wird	 im	Rahmen	der	Evaluierung	ebenfalls	Rechnung	getragen.	Die	Bundesregierung	för-

dert	bereits	derzeit	eine	empirische	Studie,	die	sich	mit	der	besonderen	Lebenssituation	von	Muslimen	

in	Deutschland	befasst.	Im	Vordergrund	steht	deren	Verhältnis	zum	Aufnahmeland	Deutschland,	die	

Relevanz	von	Religion	für	Integrationsbereitschaft	und	-optionen,	eventuelle	Integrationshindernisse	

und	deren	Bedeutung	für	Normkonformität	sowie	Einstellungen	zu	Demokratie	und	Rechtsstaat.
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4.3 Professionelle Tätergruppen und Organisierte 
Kriminalität

Kernpunkte

	 Es	 gibt	 bislang	 keine	 einhellig	 anerkannte	 Definition	 von	 Organisierter	 Kriminalität.	 Die	

unterschiedlichen	 Vorstellungen	 über	 die	 wesentlichen	 Charakteristika	 von	 Organisierter	

Kriminalität	 in	 Wissenschaft,	 Praxis,	 Politik	 und	 Öffentlichkeit	 erschweren	 die	 Verständi-

gung.	Dies	gilt	sowohl	bezüglich	einer	zutreffenden	Erfassung	entsprechender	Phänomene	als	

auch	mit	Blick	auf	erforderliche	bzw.	geeignete	Maßnahmen	zu	deren	Kontrolle.

	 Organisierte	Kriminalität	 ist	durch	besonders	dichte	Abschottung	gegenüber	Außenstehen-

den	gekennzeichnet.	Daher	bestehen	durchweg	große	objektive	Schwierigkeiten,	verbindliche	

Erkenntnisse	über	die	wirklichen	Strukturen,	Arbeitsweisen	und	Beteiligten	zu	gewinnen.

	 „Organisation“	 allein	 ist	 kein	 zureichendes	 Unterscheidungskriterium	 gegenüber	 anderen	

Arten	 von	 miteinander	 in	 Straftaten	 verwickelten	 Personenmehrheiten:	 Alle	 Tätergemein-

schaften,	Gruppierungen,	fester	gefügten	Banden	und	kriminellen	Vereinigungen	bedürfen	

eines	bestimmten	Grades	von	Organisation,	wenn	ihre	Taten	bzw.	Vorhaben	auf	Dauer	gelin-

gen	 und	 finanziellen	 Erfolg	 bringen	 sollen.	 Der	 stets	 drohende	 Verfolgungsdruck	 seitens	

der	 Behörden	 erfordert	 zudem	 organisatorische	 Vorkehrungen	 zur	 Aufrechterhaltung	 des	

Schutzes	vor	Entdeckung,	beweiskräftiger	Überführung	und	Bestrafung.

	 Gewalt	gehört	untrennbar	zu	jeder	Form	Organisierter	Kriminalität.	Allerdings	geht	es	über-

wiegend	um	Formen	 latenter	 oder	 für	 Eingeweihte	 offener	Drohung	mit	 ihrem	alsbaldigen	

Einsatz.	 Aktuelle	 Gewalttätigkeit	wird	 im	Allgemeinen	 relativ	 selten	 eingesetzt.	Wenn	 dies	

geschieht,	so	dient	es	zwar	von	Rechts	wegen	verwerflichen,	aus	Binnensicht	jedoch	rationalen	

Zwecken	im	Sinne	einer	Art	Paralleljustiz.

	 Empirische	Untersuchungen	zur	Organisierten	Kriminalität	 in	Deutschland	werden	seit	den	

späten	1960er	Jahren	durchgeführt.	Nach	deren	Ergebnissen	bestehen	hierzulande	als	höchst	

entwickelte	Form	dieser	Kriminalität	bis	in	die	jüngste	Zeit	vorwiegend	so	genannte	Netzwerke	

professionell-organisierter	Täter,	die	geschäftsmäßig	agieren,	alle	Aspekte	der	Straftaten	von	

der	Vorbereitung	bis	zur	Beuteverwertung	rational	vorausplanen	und	durchweg	überregional	

bzw.	international	orientiert	sind.

	 Es	gibt	Anzeichen	für	die	Etablierung	von	vor	allem	ausländischen	streng	hierarchisch	struk-

turierten	kriminellen	Gruppierungen	in	Deutschland.	Als	Beispiel	können	Gruppierungen	der	

italienischen	Organisierten	Kriminalität	(Cosa	Nostra	und	’Ndrangheta)	sowie	türkische	oder	

kosovo-albanische	 Strukturen	herangezogen	werden.	 Sie	 verfügen	aufgrund	der	 seit	 länge-

rem	 ansässigen	 Einwanderergemeinden	 über	 entsprechende	 Anlaufstellen	 in	 Deutschland.	

Auch	solche	Gruppierungen	sollten	regelmäßig	nicht	als	bürokratisch	oder	gar	quasi-militä-

risch	voll	durchorganisierte	Syndikate	missverstanden	werden.

	 Die	„Gemeinsamen	Richtlinien	über	die	Zusammenarbeit	von	Staatsanwaltschaft	und	Polizei	

bei	der	Verfolgung	von	Organisierter	Kriminalität“	aus	dem	Jahr	1991	bieten	die	Grundlage	für	

ein	 aufeinander	 abgestimmtes	Vorgehen	 in	der	deutschen	Ermittlungspraxis,	 insbesondere	

durch	die	Benennung	von	Indikatoren	zur	Erkennung	OK-relevanter	Sachverhalte.

	 Die	vom	BKA	seit	1991	in	Zusammenarbeit	mit	anderen	Bundes-	und	Landesbehörden	erstell-

ten	 Bundeslageberichte	Organisierte	 Kriminalität	 belegen,	 dass	 die	 erfassten	 Tätergruppie-

rungen	 überwiegend	 deliktübergreifend	 vorgehen,	 vielfach	 aus	 Mitgliedern	 verschiedener	

Nationalitäten	 zusammengesetzt	 sind,	 ihre	 Taten	 überregional	 und	 international	 anlegen,	
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Schäden	 in	Milliardenhöhe	verursachen	und	die	Erträge	gewinnbringend	 im	 (auch	 legalen)	

Markt	reinvestieren.

	 Die	 Möglichkeiten	 zu	 effektiver	 Strafverfolgung	 werden	 trotz	 der	 Gesetzesänderungen	 der	

vergangenen	Jahre	noch	nicht	von	allen	Praktikern	als	voll	befriedigend	eingeschätzt.

	 Fortlaufende	Initiativen	auf	der	Ebene	der	EU	und	der	UNO	dienen	dem	Ziel,	für	bestimmte,	im	

nationalen	Recht	zu	pönalisierende	Verhaltensweisen	klare	Vorgaben	zu	machen,	besondere,	

zur	Bekämpfung	der	OK	notwendige	Ermittlungsmethoden	im	nationalen	Recht	vorzusehen	

und	eine	stärkere	Koordinierung	der	Ermittlungen	herbeizuführen.

4.3.1 Schwierigkeiten der begrifflichen Bestimmung von Organisierter 
Kriminalität

Bei	 der	 Organisierten	 Kriminalität	 handelt	 es	 sich	 seit	 jeher	 um	 einen	 nicht	 nur	 in	 Deutschland	

umstrittenen	Kriminalitätsbereich.	Die	Stimmen	derjenigen,	die	in	der	fachlichen	und	insbesondere	

öffentlichen	Diskussion	 bereits	 prinzipiell	 an	 der	 Existenz	 eines	 entsprechenden	 Phänomens	 zwei-

feln1,	sind	im	Vergleich	zu	früheren	Jahren	geringer	an	der	Zahl	und	in	der	Sache	weniger	entschie-

den	geworden.	 Jedoch	gibt	es	nach	wie	vor	deutliche	Schwierigkeiten	bei	dem	Versuch,	sich	auf	ein	

gemeinsames	Problemverständnis	zu	einigen.	Diese	Schwierigkeiten	sind	bis	zu	einem	gewissen	Grad	

bereits	 in	der	Natur	der	 Sache	 selber	angelegt.	Was	Organisierte	Kriminalität	wirklich	 ist,	 entzieht	

sich	bislang	weltweit	einer	einfachen	Beschreibung,	erst	recht	einer	eindeutigen	Definition.	Wissen-

schaftlich	pointierend	kann	man	die	Problemlage	dahingehend	präzisieren:	

Die	Rede	von	der	Organisierten	Kriminalität	bezieht	sich	auf	ein	komplexes,	verzweigtes,	vielfach	auch	

diffuses	Feld	von	Strukturen,	Personengemeinschaften	und	Handlungsvollzügen,	das	in	viele	Krimi-

nalitätsbereiche	hineinreicht.	Organisierte	Kriminalität	ist	schon	aus	diesem	Grund	nicht	einfach	wie	

ein	konkreter	körperlicher	Gegenstand	für	jedermann	in	gleicher	Weise	evident	„gegeben“.	Sie	muss	

vielmehr	typischerweise	auf	dem	Wege	der	Bildung	eines	Konstrukts	(be-)greifbar	gemacht	werden.	

Konstrukte	sind	nützliche	Hilfsmittel	zur	Erzeugung	eines	einheitlichen	Rahmens	der	Beobachtung.	

Typische	 Gefahren	 entstehen	 dann,	 wenn	 die	 Konstrukte	 sich	 dergestalt	 selbständig	 zu	 machen	

beginnen,	dass	es	allgemeine	Überzeugung	wird,	die	Instrumente	bildeten	die	Realität	bereits	 jetzt	

passgenau	ab.	Entsprechend	werden	dann	die	Nominaldefinitionen	eines	Phänomens	wie	Realdefini-

tionen	verwendet.	Im	Extremfall	wird	dann	nicht	mehr	die	Brauchbarkeit	der	Definition	durch	stets	

neue	 kritische	Konfrontation	mit	 (widerständiger)	 Realität	 getestet	 und	 immer	wieder	modifiziert.	

Vielmehr	werden	tendenziell	nur	noch	diejenigen	Aspekte	von	Realität	gesucht	und	gesehen,	die	sich	

der	Definition	fügen.	Dadurch	droht	die	Definition	auf	Dauer	erfahrungsresistent	zu	werden.	Und	viel-

leicht	haben	sich	dann	eben	schon	(wieder)	ganz	andere	und	neue	Facetten	von	Organisierter	Krimi-

nalität	entwickelt,	für	die	der	Blick	durch	die	vorgegebene	Definition	buchstäblich	verstellt	bleibt.2	

Auf	der	einen	Seite	mangelt	es	bezüglich	Organisierter	Kriminalität	nach	wie	vor	an	soliden	und	empi-

risch	abgesicherten	Befunden	dergestalt,	dass	sie	auch	für	jeden	Kritiker	des	Konzepts	jeden	Zweifel	

1	 Siehe	dazu	aus	Polizeisicht	u.	a.	FAlK,	B.,	1997,	S.	130–132	unter	der	Überschrift:	„Organisierte	Kriminalität	–	nur	ein	Phan-

tom?“.	 Praktisch-skeptische	 bis	 offen	 kritische	 Analysen	 aus	 neuerer	 Zeit,	 unter	 verschiedenen	 Gesichtspunkten,	 vor	

allem	zu	Rechts-	und	Verfahrensproblemen,	finden	sich	etwa	bei	Aden, h., 2002,	S.	281	ff.;	AmBos,	K.,	2003,	S.	674	ff.;	BottKe,	

W.,	2002,	S.	235	ff.;	crAmer, s. und l. schuster,	2002,	S.	961	ff.;	dencKer,	F.,	1998,	S.	41	ff.;	Gropp,	W.,	2001;	heFendehl,	R.,	2005,	

S.	151	ff.;	mehrens,	S.,	2001;	pilGrAm,	A.,	2001,	S.	143	ff.;	pütter,	N.,	2004,	S.	37	ff.;	rothärmel,	T.,	2002;	steGmAnn, A., 2004.	
2	 Vgl.	auch	Kerner,	H.-J.,	1995,	S.	40	ff.	zu	„Realitäten	und	Konstruktionen“.	Ähnliche	Probleme	bestehen	bei	der	Erfassung	

fremdenfeindlicher	Straftaten;	siehe	dazu	Kapitel	3.2.



Professionelle Tätergruppen und Organisierte Kriminalität���

vernünftigerweise	ausschließen	müssen.	Praxiserfahrungen	und	Erkenntnisse	aus	Untersuchungen	

lassen	sich	durchaus	noch	nicht	zu	einem	allseits	klaren	Bild	in	Deutschland	und	der	Welt	zusammen-

fügen	bzw.	verdichten.	Mit	AlBrecht kann	man	dies	wie	folgt	fokussieren:	„Mit	dem	Begriff	der	Orga-

nisierten	Kriminalität	ist	ein	Feld	umschrieben,	das	wie	kein	anderes	durch	Mythen,	Schätzungen	und	

Spekulation	geprägt	ist.“3	Auf	der	anderen	Seite	kommt	es	eben	gerade	deshalb	wesentlich	darauf	an,	

im	Konkreten	genau	darzulegen,	was	man	bei	einer	bestimmten	Analyse	oder	bei	einem	bestimmten	

praktischen	Vorhaben	mit	den	Termini	„Organisation“	oder	auch	„organisiert“	jeweils	meint	bzw.	wel-

chem	bestimmten	Verwendungszweck	die	Termini	dienen	sollen.	Dies	nützt	nicht	nur	einer	präzisen	

wissenschaftlichen	Analyse,	 sondern	 ist	auch	 für	die	zielgenaue	Erfassung	und	Kontrolle	von	Orga-

nisierter	Kriminalität	 in	der	Strafverfolgungspraxis	dienlich,	 in	Abgrenzung	zu	phänomenologisch	

ähnlichen,	aber	strukturell	ganz	anders	gestalteten	Formen	moderner	Kriminalität.4

4.3.2 Schwierigkeiten der empirischen Erfassung, der polizeilichen Ermittlung 
und der justiziellen Aburteilung von Organisierter Kriminalität

Die	 Regel	 des	 Schweigens	 gegenüber	 Außenstehenden,	 erst	 recht	 das	 für	 manche	 Organisationen	

berichtete	 ausdrückliche,	 mit	 der	 offenen	 Drohung	 schwerer	 Bestrafung	 verbundene	 „Gesetz	 des	

Schweigens“5,	vor	allem	gegenüber	Instanzen	des	Staates,	bringt	fundamentale	Erfassungsschwierig-

keiten	mit	sich.6	Klassische	tatorientierte	Ermittlungen,	die	auf	Einzeldelikte	oder	allenfalls	zusam-

menhängende	Tatserien	abstellen,	sowie	die	üblicherweise	auf	bestimmte	Personen	bezogenen	Straf-

verfolgungsmaßnahmen	laufen	hier,	im	Gegensatz	zur	Verfolgung	einer	Bande	von	Straftätern,	sehr	

viel	häufiger	ins	Leere.	Die	doppelte	Verortung	der	Beteiligten	in	der	Illegalität	und	in	der	Legalität	ist	

für	Überlegungen	zu	einer	effizienten	und	effektiven	Kontrolle	und	Strafverfolgung	entscheidend.

Wenn	eine	Bande	kriminalistisch-praktisch	gesprochen	„zerschlagen“	wird,	also	juristisch	gesprochen	

am	Ende	von	gegebenenfalls	langwierigen	Ermittlungen	und	nach	gerichtsverwertbarer	Sicherung	von	

Beweisen	rechtskräftig	überführt	werden	kann,	ist	möglicherweise	wirklich	Entscheidendes	gewonnen.	

Denn	eine	Bande	charakterisiert	sich	über	die	Konzentration	ihrer	Mitglieder,	speziell	der	so	genann-

ten	Rädelsführer,	eben	auf	„Kriminalität“.	Demgegenüber	ist	Organisierte	Kriminalität	in	ihrer	höchst	

entfalteten	Form,	entgegen	dem	semantischen	Eindruck	des	Begriffs,	gerade	nicht	über	die	pure	Orga-

nisation	von	Kriminalität,	also	die	Planung	und	Begehung	von	Straftaten	und	Straftatenserien	oder	Dau-

erdelikten,	 charakterisiert.	 Entscheidend	 sind	 vielmehr	 andere	 Eigenheiten	wie	 die	 oben	 skizzierten	

personalen	Bindungen,	Verbindungen	und	Beziehungsnetze.	Diese	funktionieren	dezidiert	auch	ganz	

außerhalb	des	Kriminalitätsbereiches.	Daher	kann	eine	etablierte	Struktur	Organisierter	Kriminalität	

im	Kern	normalerweise	auch	nicht	einfach	und	endgültig	„zerschlagen“	werden,	selbst	wenn	den	Behör-

den	noch	so	viele	Zugriffe	auf	einzelne	Beteiligte	oder	lokal	etablierte	Teilgruppierungen	gelingen.7

Zu	 der	 Infrastruktur	 von	 Organisierter	 Kriminalität,	 die	 diesen	 Namen	 uneingeschränkt	 verdient,	

gehört	 untrennbar	 die	Verflechtung	mit	 den	 sozialen	Netzwerken	 einer	 Stadt	 oder	 eines	Wohnge-

bietes.	Für	die	„Familie“	ist	es	entscheidend,	auf	dem	Weg	über	die	bürgerliche	Familie	die	Bindungen	

an	Nachbarschaft,	Vereine,	Kirchengemeinde	und	lokale	Politik	usw.	zu	pflegen	und	zu	stärken.	Dies	

3	 AlBrecht,	H.-J.,	1998b,	S.	1.
4	 Zur	Vertiefung	siehe	die	Ausführungen	in	Bundesministerium des innern	und	Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	Kapi-

tel	2.9,	Einleitung,	m.	w.	N.
5	 Für	die	Cosa	Nostra	und	die	’Ndrangheta	zuletzt	dicht	beschrieben	durch	pAoli,	L.,	2000a,	S.	131	ff.	(Kap.	III).
6	 Vgl.	eisenBerG,	U.	und	C.	ohder,	1990,	S.	574;	reiners,	C.,	1989,	S.	232.
7	 Über	einschlägige	 langjährige	Erfahrungen	in	den	USA	finden	sich	Ausführungen	in	Bundesministerium des innern	und	

Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB	in	Kapitel	2.9,	S.	239	f.
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entspricht	 dem	 Bedürfnis	 nach	 Wahrung	 von	 Tradition	 und	 sozialer	 Einbindung,	 stellt	 also	 keine	

reine	Fassade	dar.	Nichtsdestoweniger	erlaubt	das	entsprechende	Verhalten	 in	einem	 funktionalen	

Sinn	 zugleich	 die	 Tarnung	 der	 etwaigen	 bürgerlich	 illegitimen	 bis	 eindeutig	 illegalen	Aktivitäten.	

Die	 direkt	 gezielte	 Einflussnahme	 auf	 lokale,	 regionale	 und	 ggf.	 auch	 überregionale	 Wirtschafts-,	

Verwaltungs-	 und	 Politikstrukturen	 beginnt	 bei	 langfristig	 angelegter	 Organisierter	 Kriminalität	

erst	in	einer	späteren	Phase,	sozusagen	nach	der	Aufbereitung	des	Bodens.	Mit	dem	Begriff	der	„direkt	

gezielten“	Einflussnahme	 ist	die	Richtung	des	Handelns	beschrieben.	Die	aktuellen	Verhaltenswei-

sen	können	den	Zielpersonen	oder	Zielvereinigungen	oder	Zielbehörden	zunächst	in	ihrem	wahren	

Bedeutungsgehalt	verschlossen	bleiben.	

Zusammengefasst	und	zugleich	zurückgewendet	auf	Fragen	der	Kriminalitätsbekämpfung	und	der	

Strafverfolgung:	Je	nach	der	Art	oder	den	Arten	von	Organisierter	Kriminalität,	die	in	einem	Staats-

wesen	existieren,	bedeuten	die	an	der	Oberfläche	des	Geschehens	scheinbar	gleichen	Straftaten,	wie	

etwa	 Firmeneinbrüche,	 Kraftfahrzeugverschiebungen,	 Bestechungen,	 Erpressungen,	 Fälschungen	

usw.,	 vom	Kontext	her	 sehr	Unterschiedliches.	Und	genau	wegen	des	Kontextes	 kann	eine	 (polizei-

liche)	Strategie	oder	Taktik,	die	dem	„Organisationstypus	A“	sehr	angemessen	ist,	beim	„Organisati-

onstypus	Z“	versagen.

Gewalt	als	Möglichkeit	gehört	untrennbar	zu	jeder	Form	Organisierter	Kriminalität.	Je	mehr	die	Phä-

nomene	zu	Organisierter	Kriminalität	tendieren,	desto	mehr	nimmt	das	die	Gestalt	von	Paralleljustiz	

zur	 staatlichen	 Justiz	 an.8	 Tatsächlicher	 Gewalteinsatz	 ist	 relativ	 selten,	 und	 zwar	 aus	 einem	 recht	

einfachen	psychologischen	und	sozialpsychologisch	wirksamen	Grund:	Nach	einiger	Zeit	wissen	alle	

(potenziellen)	Geschäftspartner	 und	 sonstige	 Personen	 im	Umfeld,	 dass	Gewalt	 nur	 im	Bedarfsfall,	

aber	dann	mit	Sicherheit	eingesetzt	werden	wird,	und	sei	es	mit	wohl	kalkulierter	Verzögerung,	die	

den	 Betroffenen	 in	 Sicherheit	 wiegen	 und	 zu	 Unaufmerksamkeit	 verleiten	 soll;	 somit	 besteht	 eine	

latente,	psychologisch	stets	präsente	glaubwürdige	Drohung	mit	Gewalt.	Sie	braucht	daher	normaler-

weise	im	konkreten	Kontakt	gar	nicht	mehr	offen	ausgesprochen	zu	werden.	Erst	wenn	es	Anzeichen	

dafür	gibt,	dass	einige	Außenstehende	die	 latente	Drohung	nicht	mehr	ernst	nehmen,	wendet	 sich	

das	Blatt	plötzlich.	Akute	Gewalt	wird	dann	nicht	aus	emotionalen	Gründen,	sondern	aus	rationalen	

Zielvorstellungen	heraus	eingesetzt.	Dies	geschieht	im	Sinne	einer	strafenden	Lektion,	die	mitunter	

aus	symbolischen	Gründen	besonders	spektakulär	oder	terrorisierend	inszeniert	wird.9	

Vor	dem	Hintergrund	dieser	Überlegungen	stellt	sich	die	Frage,	wie	der	Entwicklungsstand	und	die	

aktuelle	 Struktur	der	Organisierten	Kriminalität	 in	Deutschland	einzustufen	 ist	und	 inwieweit	wir	

von	gesicherten	Erkenntnissen	ausgehen	können.

4.3.3 Forschungsbefunde zur Organisierten Kriminalität 
Systematische	wissenschaftlich	angeleitete	Studien	gab	es	bis	Ende	der	1960er	Jahre	in	Deutschland	

nicht.	 Allerdings	 konnten	 Wissenschaftler	 sich	 in	 Teilen	 auf	 den	 Erfahrungsschatz	 von	 Praktikern	

beziehen.	Die	neue	Entwicklung10	wurde	vom	Europarat	im	Jahr	1968	angestoßen.	Als	zentrales	Ergeb-

nis	der	Studien	wurde	festgehalten,	dass	bis	zu	den	frühen	1970er	Jahren	keine	verlässlichen	Indizien	

8	 Dies	wird	in	jüngster	Zeit	für	den	Bereich	der	USA	am	deutlichsten	durch	Von lAmpe	herausgearbeitet,	pointiert	durch	die	

Kapitelüberschrift	„Illegales	Gewaltmonopol“;	vgl.	Von lAmpe,	K.,	1999,	S.	239	ff.	und	passim.	
9	 Insgesamt	zur	Gewaltfrage	vgl.	hoBBs,	D.,	2002,	S.	846	ff.;	pieth,	M.,	2002	und	die	autobiographische	Darstellung	eines	in	

Deutschland	aktiven	Mitglieds	einer	italienischen	OK-Struktur	bei ulrich,	A.,	2005.
10	 Ausführlichere	Darstellung	der	Entwicklung	siehe	im	Bundesministerium des innern	und	Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	

1.	PSB,	2001,	S.	242	ff.
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für	die	Etablierung	syndikatsähnlicher	krimineller	Organisationen	zu	finden	waren,	dass	jedoch	die	

so	genannte	Neue	Mafia	in	Italien	(Sizilien),	beeinflusst	durch	die	Cosa	Nostra	in	den	USA,	den	Keim	

für	künftige	vergleichbare	Entwicklungen	bilden	könnte.	Die	Situation	galt	im	Wesentlichen	charak-

terisiert	durch	ein	informelles	System	von	professionell	vorgehenden	Tätergruppierungen,	die	bei	den	

Planungen	und	Aktionen	keine	nationalen	Grenzen	kennen,	sondern	in	dem	sich	entwickelnden	euro-

päischen	Markt	ein	einheitliches	Arbeitsfeld	sehen.	Zusätzlich	wurde	als	wichtiger	Befund	betrachtet,	

dass	sich	die	Grenzen	zwischen	den	Deliktbereichen	innerhalb	der	klassischen	sowie	zwischen	dieser	

und	der	Wirtschaftskriminalität	zunehmend	verwischten.	Spätere	Untersuchungen	in	Deutschland	

fanden	 im	Detail	 viele	 neue	 interessante	 Befunde,	 insbesondere	 zu	 der	 so	 bezeichneten	Netzwerk-

struktur	der	Gruppierungen	Organisierter	Kriminalität.	Jedoch	wurde	das	aus	der	Europaratsstudie	

gewonnene	Strukturbild	im	Wesentlichen	bestätigt.11

Die	Befunde	von	Studien	aus	anderen	europäischen	Ländern	wichen	 insgesamt	nicht	 fundamental	

von	 solchen	Bildern	ab.12	 Selbst	 für	 Italien	 kam	die	 auf	umfängliche	Auswertungen	der	Unterlagen	

der	 italienischen	 Anti-Mafia-Kommission	 und	 anderer	 Institutionen	 aufbauende	 Studie	 von	 pAoli 

zu	differenzierenden	Ergebnissen.13	Auf	der	einen	Seite	darf	danach	die	Existenz	wirklicher	Organi-

sierter	Kriminalität	in	Gestalt	von	nach	wie	vor	traditionell	verwurzelten	Organisationen	auch	nach	

wissenschaftlichen	Kriterien	als	gesichert	gelten.	Auf	der	anderen	Seite	dürfen	die	Cosa	Nostra	und	

die	’Ndrangheta	nur	als	Spezialfälle	in	einem	großen	Feld	von	illegalen	Märkten	und	ihren	Akteuren	

gesehen	werden.	Sie	sind	das	Produkt	bestimmter	historischer,	sozialer	und	kultureller	Konditionen,	

welche	 schon	 in	 Italien	 selbst	und	erst	 recht	 in	anderen	Staaten	 (Europas)	nicht	einfach	wiederholt	

werden	können.	Das	 schließt	 selbstverständlich	nicht	aus,	dass	diese	Organisationen	 ihre	Fühler	 in	

andere	Staaten	ausstrecken,	Verbindungen	(auch)	mit	Landsleuten	knüpfen,	im	harmlosesten	Fall	dort	

so	genannte	Ruheräume	vor	Verfolgungsdruck	im	eigenen	Lande	suchen,	im	intensivsten	Fall	darauf	

aus	sind,	Ableger	zu	gründen.14	Entscheidend	ist,	dass	man	daraus	nicht	auf	die	umfassende	Steuerung	

heutiger	 komplexer	 und	 finanziell	 ertragreicher	 Kriminalität	 durch	 mächtige,	 bis	 ins	 letzte	 nach	

bürokratischen	oder	gar	militärischen	Prinzipien	durchorganisierte	Syndikate	schließen	darf.15

Auf	der	Grundlage	einer	umfassenden	Auswertung	der	bisherigen	Praxiseinsichten	und	Forschungs-

befunde	hat	KinziG,	mit	Konzentration	auf	Fälle	des	Landes	Baden-Württemberg	und	in	enger	Koope-

ration	mit	Polizeibehörden	bzw.	Polizeidienststellen,	eine	neue	und	tiefgehende	Bestandsaufnahme	

geleistet	 und	 darüber	 2004	 einen	 umfangreichen	 Bericht	 vorgelegt.	 Im	 Kern	 seiner	 empirischen	

Erhebungen	stand	die	Analyse	von	52	großen	Verfahrenskomplexen,	die	von	den	Strafverfolgungsbe-

hörden	in	der	zweiten	Hälfte	der	1990er	Jahre	als	solche	der	Organisierten	Kriminalität	eingeordnet	

worden	 waren.16	 Dazu	 kamen	 teilnehmende	 Beobachtungen	 bei	 Sitzungen	 über	 Lagebilder,	 Inter-

views	mit	Ermittlern	und	mit	als	einschlägig	kundig	betrachteten	Straftätern.17	

Der	Autor	 kommt	 am	Ende,	 in	 seiner	 eigenen	 Formulierung,	 bezüglich	 der	 Bedeutung	 krimineller	

Gruppierungen,	zu	einem,	wie	er	sagt,	„ernüchternden	Bild“:	Täterverbindungen,	die	man	nach	den	

11	 Zu	einer	kurzen	Beschreibung	dieser	Studien	und	ihrer	zentralen	Ergebnisse	siehe	Bundesministerium des innern	und	Bun-

desministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	S.	244	ff.
12	 Vgl.	exemplarisch	VAn duyne,	P.	C.,	1996;	VAn der heiJden,	T.,	1997;	sieBer,	U.	(Hg.),	1997.
13	 Vgl.	pAoli,	L.,	2000a,	insbesondere	zusammenfassend	S.	243	ff.
14	 Vgl.	die	Schilderung	der	deutschen	Situation	anhand	von	polizeilichen	Ermittlungsvorgängen	bei	Gehm,	V.,	1997,	S.	62	ff.
15	 Zu	 ergänzenden	Untersuchungen	über	die	 so	genannte	Mikrostruktur	Organisierter	Kriminalität	 siehe	 Von lAmpe,	 K.,	

1999,	S.	223	ff.
16	 Siehe	methodische	Detailangaben	bei	KinziG,	J.,	2004b,	S.	360	ff.
17	 Näheres	bei	KinziG,	J.,	2004b,	S.	351	ff.
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Kriterien	 von	 Mitgliederzahl,	 Umfang	 und	 längerer	 Dauer	 der	 kriminellen	 Tätigkeit,	 erwirtschaf-

tetem	Gewinn	sowie	schließlich	einer	gewissen,	über	das	Interesse	der	einzelnen	Individuen	hinaus	

gehenden	Identität	als	eigenständige	kriminelle	Organisationen	hätte	ansehen	können,	waren	aus-

weislich	der	forensischen	Erkenntnisse	kaum	zu	finden.18

Selbst	unter	den	besonders	ausgewählten	25	so	genannten	A-Komplexen	mit	besonders	„hochkomple-

xen	Sachverhalten“	waren	in	keinem	einzigen	Fall	mehr	als	20	Personen	als	Hauptbeschuldigte	ange-

klagt.	In	40	%	der	insgesamt	untersuchten	OK-Komplexe	waren	nicht	einmal	drei	Hauptbeschuldigte	

angeklagt,	 so	dass	das	definitorische	Grundelement	von	 „mehr	als	 zwei	Beteiligten“	auf	 justizieller	

Ebene	von	vornherein	nicht	erfüllt	wurde.	Die	wenigsten	Urteile	stellten	Strukturmerkmale	der	han-

delnden	Gruppen	fest.	Am	ehesten	waren	noch	komplexe	Arbeitsteilung	und	eine	gewisse	Hierarchie	

zu	 finden.	Der	gerichtlich	 festgestellte	Tatbegehungszeitraum	dauerte	nur	 in	zwei	Fällen	 länger	als	

ein	 Jahr.	 Immerhin	bei	drei	Verfahrenskomplexen	zur	Drogenkriminalität	 schälten	sich	einigerma-

ßen	konsistente	Befunde	heraus,	die	für	OK	sprachen.	Die	Täter	im	Kernbereich	des	Geschehens	waren	

befreundete	bis	eng	verwandte	Personen	aus	derselben	Nationalität	oder,	enger	definiert,	sogar	der-

selben	 Ethnie;	 sie	 importierten	 und	 vertrieben	Drogen	 in	Deutschland	 nach	Art	 eines	 kriminellen	

Familienbetriebes.	Ansonsten	war	selbst	bei	miteinander	gut	bekannten	oder	verwandten	Akteuren	

auffällig,	dass	die	entsprechenden	Bindungen	sie	nicht	daran	hinderten,	Geschäftspartner	zu	wech-

seln	oder	mit	ganz	anderen	illegal	tätigen	Personen	zusammenzuarbeiten.19

Als	Kriterien,	die	es	–	von	grundsätzlichen	Problemen	einer	treffenden	Definition	und	exakter	Erfas-

sung	der	Phänomene	einmal	abgesehen	–	noch	am	ehesten	erlauben,	die	in	der	Studie	analysierten	

Verfahrenskomplexe	und	Fälle	von	 sozusagen	gewöhnlichen	Fällen	zu	unterscheiden,	die	üblicher-

weise	nicht	der	OK	zugerechnet	werden,	können	nach	KinziG	genannt	werden:

	 die	Begehung	von	vordringlich	opferlosen	Delikten,

	 ein	hoher	Ausländeranteil,

	 die	Internationalität	der	Tatbegehung;	darüber	hinaus	idealtypisch:

	 eine	gewisse	Arbeitsteilung,

	 eine	gewisse	Dauerhaftigkeit	sowie

	 Planmäßigkeit,	Professionalität	und	Konspirativität.20

	

Damit	zeigt	 sich	dem	Grunde	nach	eine	recht	gute	Übereinstimmung	mit	den	bis	dahin	erreichten	

Forschungseinsichten	und	im	Detail	eine	weitere	erhebliche	Absicherung	des	auch	praxisrelevanten	

Wissens	dahingehend	dass	man	in	Deutschland	nach	wie	vor	bevorzugt	von	eher	professionell	orga-

nisierten	Tätergruppen	und	von	Netzwerken	ausgehen	sollte	als	von	landesweit	oder	gar	bundesweit	

fest	gefügten	hierarchischen	Strukturen	mit	 intensivem	Einfluss	 auf	 legale	Märkte	und	 soziale	wie	

politische	 Strukturen.21	 Insofern	 darf	 der	 Befund	 auch	 kriminalpolitisch	 durchaus	 als	 beruhigend	

eingeschätzt	 werden.22	 In	 Europa	 ist	 die	 Lage	 differenziert	 zu	 betrachten,	 je	 nach	 in	 Augenschein	

18	 Vgl.	vor	allem	die	Ergebnisse	auf	S.	704	ff.;	Zusammenfassung	auf	S.	771.
19	 KinziG, J., 2004b,	S.	773.
20	 KinziG, J., 2004b, s. 773. Vgl.	die	ergänzenden	und	theoretisch	weiter	vertiefenden	Diskussionen	bei	Von lAmpe, K., 2005.
21	 Exemplarisch	 für	 Italien	siehe	zuletzt	etwa	lupo, 2005,	S.	113	 ff.	unter	dem	Abschnittstitel	„Wächter	und	Geschäftema-

cher“.	Zum	Einfluss	der	Cosa	Nostra	in	den	USA	auf	die	Gewerkschaften	vgl.	jüngst	JAcoBs, J. B.,	2006. 
22	 Zu	 anderen	 neuen	 wissenschaftlichen	 Diskussionen	 und	 Befunden	 siehe	 noch	 ciKlAuri-lAmmich,	 E.,	 2004,	 hetzer,	 W.,	

2001b; KilliAs, m. und d. riBeAud,	 1999;	mischKowitz, r.	u.	a.,	2000	(zur	Korruption);	pAoli,	2004a	 (zu	Auflösungserschei-

nungen	 bei	 den	 „Familien“)	 und	 2004b	 (zur	Verbrechensfurcht);	 wessel,	 J.,	 2001	 und	 westphAl,	 N.,	 2002	 (zur	 sozialen	

Kontrolle);	wolF,	G.,	2000	(zur	gerichtlichen	Aburteilung	von	Ausländern	vor	deutschen	Gerichten).
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genommener	bzw.	durch	Forschungen	näher	analysierter	Region.	Mehrheitlich	kommen	indes	weder	

polizeibezogene	 Lagebeurteilungen23	 noch	 empirisch-sozialwissenschaftlich	 ausgerichtete	 länder-

spezifische	oder	auch	vergleichende	wissenschaftliche	Studien	zu	dem	Urteil,	dass	„die	Mafia“	oder	

andere	endemische	kriminelle	Strukturen	den	Staat,	die	Wirtschaft	oder	die	Gesellschaft	dergestalt	

„im	Griff“	hätten,	dass	man	wirklich	von	einer	unmittelbaren	Gefährdung	der	Bevölkerung	oder	des	

demokratischen	Gemeinwesens	sprechen	kann.24

4.3.4 Aktuelle Praxisbefunde zur Organisierten Kriminalität in Deutschland
4.3.4.1 Arbeitsdefinition von Polizei und Justiz zur Organisierten Kriminalität
Es	verwundert	im	Hinblick	auf	die	komplexe	beziehungsweise	unübersichtliche	Lage	nicht,	dass	auch	

keine	einheitliche	Meinung	zu	der	Frage	besteht,	ob	der	Gesetzgeber	versuchen	darf	oder	sogar	muss,	

einen	offiziellen	Begriff	der	Organisierten	Kriminalität	zu	entwickeln.	Der	deutsche	Gesetzgeber	hat	

sich,	im	Unterschied	zu	Italien	und	auch	den	USA25,	bislang	nicht	dazu	verstanden,	einen	besonders	

hervorgehobenen	materiell-strafrechtlichen	Tatbestand	„Organisierte	Kriminalität“	zusätzlich	zum	

Organisationstatbestand	„kriminelle	Vereinigung“	(§	129	StGB)	zu	bilden,	mit	dem	allerdings	derzeit	

in	 der	 Sache	bereits	 ein	guter	 Teil	 von	Organisierter	Kriminalität	 abgedeckt	wird.	Die	Normen	der	

Strafprozessordnung	 nehmen	 nicht	 explizit	 Bezug	 auf	 Organisierte	 Kriminalität.	 Jedoch	 machen	

Überschrift	und	Begründung	einzelner	Gesetze,	mit	denen	StGB	und	StPO	geändert	wurden,	auf	die	

inhaltlich	entsprechende	Zielsetzung	aufmerksam.26	

Auf	europäischer	Ebene	 sind	Bemühungen	 im	Gange,	 zu	einer	Vereinheitlichung	der	begrifflichen	

Grundlagen	für	die	Bekämpfung	der	Organisierten	Kriminalität	zu	gelangen.	Am	26.	Oktober	2005	

hat	das	Europäische	Parlament	dem	Vorschlag	der	Europäischen	Kommission	für	einen	Rahmenbe-

schluss	zur	Bekämpfung	der	Organisierten	Kriminalität	zugestimmt.	Der	Rat	der	 Justiz-	und	Innen-

minister	hat	am	28.	April	2006	einen	Text	zu	diesem	Rahmenbeschluss	verabschiedet,	der	dann	in	die	

weitere	Beratung	gegangen	ist.	Mit	dem	in	absehbarer	Zeit	zu	erwartenden	endgültigen	Text	soll	eine	

frühere	gemeinsame	Maßnahme	aus	 1998	ersetzt	werden.	Ziel	 ist	die	 Stärkung	der	 internationalen	

Zusammenarbeit	bei	der	Bekämpfung	der	Organisierten	Kriminalität	durch	die	EU-weite	Einführung	

bzw.	Angleichung	eines	 Straftatbestandes	der	Beteiligung	an	einer	 kriminellen	Vereinigung.	Auch	

werden	Bestimmungen	zu	Mindesthöchststrafen,	zu	Strafmilderungsmöglichkeiten,	zur	Verantwort-

lichkeit	juristischer	Personen	und	zur	Koordination	der	Strafverfolgung	vorgesehen.	

23	 Vgl.	europol	(Hg.),	Bericht	2003	zur	Organisierten	Kriminalität	in	der	Europäischen	Union,	2004,	S.	8.	Zur	Sicht	der	Euro-

päischen	Kommission	vgl.	commission oF the europeAn communities	 (Hg.),	Annual	Report	and	Work	Plan	of	the	European	

Forum	for	the	Prevention	of	Organized	Crime	2004,	2005.	Zum	UN-Übereinkommen	siehe	dAmmAnn,	B.,	2001,	S.	222	ff.	

und	united nAtions	(Hg.),	11th	United	Nations	Congress	on	Crime	Prevention	and	Criminal	Justice,	2005a	und	2005b.
24	 Vgl.	zur	wissenschaftlichen	Seite	vor	allem	das	umfangreiche	Sammelwerk	von	FiJnAut, c.	und	L.	pAoli,	2004.	Siehe	weiter	

GilinsKiy,	Y.,	2004	zu	Russland;	militello, V.	u.	a.,	2000	zum	deutsch-italienisch-spanischen	Vergleich;	rensKi,	P.,	2001,	zum	

Einfluss	der	Kirchen;	zur	Lage	in	anderen	Staaten	siehe	beispielsweise	die	Befunde	bei	VAn de	Bunt, h. G. u.	a.,	2003;	VAn der 

heiJden,	T.,	1997;	VAn duyne, p. c. u.	a.,	2004a,	2004b,	2004c,	2004d.	Die	Zusammenhänge	zwischen	illegalen	und	legalen	

Märkten	im	globalen	Maßstab	beleuchtet	anschaulich,	wenngleich	nicht	immer	belegt,	nAim, m., 2005.
25	 Vgl.	die	Beispiele	für	die	Bundesgesetzgebung	und	einzelne	Staaten	bei	neumAhr,	A.,	1999,	S.	42	ff.;	aus	der	Sicht	des	Bun-

deskriminalamtes	siehe	auch	FAlK,	B.,	1997,	S.	135	ff.;	zu	einem	rechtsvergleichenden	Überblick	auch	über	andere	Staaten	

bezüglich	besonderer	Ermittlungsmaßnahmen	vgl.	Gropp,	W.,	1993.
26	 So	das	 „Gesetz	 zur	Bekämpfung	des	 illegalen	Rauschgifthandels	 und	 anderer	 Erscheinungsformen	der	Organisierten	

Kriminalität“	vom	15.	Juli	1992	(BGBl	I,	1302)	und	das	„Gesetz	zur	Verbesserung	der	Bekämpfung	der	Organisierten	Krimi-

nalität“	vom	4.	Mai	1998	(BGBl	I,	845),	bei	dem	es	zentral	um	die	Erweiterung	des	Geldwäschetatbestands	§	261	StGB	ging;	

zu	Erfahrungen	mit	der	vorherigen	Fassung	vgl.	beispielsweise	GrAdowsKi,	M.	und	J.	zieGler,	1997.	
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Bund	 und	 Länder	 haben	 sich	 bei	 der	 bisher	 noch	 bestehenden	 Lage	 dahingehend	 verständigt,	 auf	

der	Grundlage	von	Vorarbeiten	aus	der	Praxis,	 insbesondere	der	Arbeitsgemeinschaft	 Justiz/Polizei	

vom	Mai	 199027,	 nach	gemeinsamen	Richtlinien	 vorzugehen.	Diese	Richtlinien	geben	 keine	 exakte	

Definition	von	Organisierter	Kriminalität	vor,	was	nach	dem	oben	Ausgeführten	erst	recht	nach	wis-

senschaftlichen	Kriterien	wagemutig	wäre.	 In	der	 Substanz	umschreiben	die	Richtlinien	 vielmehr,	

obwohl	wörtlich	von	einem	Begriff	die	Rede	ist,	eher	ein	phänomenologisches	Feld	von	(auch)	krimi-

nellen	Aktivitäten.	Dies	wird	untermauert:	

	 durch	eine	Umschreibung	der	als	wesentlich	betrachteten	Erscheinungsformen,	

	 durch	 eine	 anschließende	 Benennung	 von	 besonders	 relevanten	 Kriminalitätsbereichen	 und	

zusätzlich	

	 durch	die	Aufzählung	von	so	bezeichneten	Indikatoren,	die	einzeln	oder	in	unterschiedlicher	Ver-

knüpfung	Anlass	geben	können,	einen	Sachverhalt	der	Organisierten	Kriminalität	zuzurechnen.	

	

Nach	 diesen	 amtlichen	 Festlegungen	 richtet	 sich	 die	 Erfassung	 von	 Organisierter	 Kriminalität	 in	

Deutschland	durch	die	Strafverfolgungsbehörden	an	der	folgenden	konstruktiven	Leitlinie	aus:	

„Organisierte	Kriminalität	ist	die	von	Gewinn-	und	Machtstreben	bestimmte	planmäßige	Begehung	

von	Straftaten,	die	einzeln	oder	in	ihrer	Gesamtheit	von	erheblicher	Bedeutung	sind,	wenn	mehr	als	

zwei	Beteiligte	auf	längere	oder	unbestimmte	Dauer	arbeitsteilig

a)	 unter	Verwendung	gewerblicher	oder	geschäftsähnlicher	Strukturen,

b)	 unter	Anwendung	von	Gewalt	oder	anderer	zur	Einschüchterung	geeigneter	Mittel	oder	

c)	 unter	 Einflussnahme	auf	 Politik,	Medien,	 öffentliche	Verwaltung,	 Justiz	 oder	Wirtschaft	 zusam-

menwirken.	Der	Begriff	umfasst	nicht	Straftaten	des	Terrorismus.“28

	

Zur	Phänomenologie	wird	festgelegt:	„Die	Erscheinungsformen	der	Organisierten	Kriminalität	sind	

vielgestaltig.	Neben	 strukturierten,	hierarchisch	 aufgebauten	Organisationsformen	 (häufig	 zusätz-

lich	 abgestützt	 durch	 ethnische	 Solidarität,	 Sprache,	 Sitten,	 sozialen	 und	 familiären	 Hintergrund)	

finden	 sich	 –	 auf	 der	 Basis	 eines	 Systems	 persönlicher	 und	 geschäftlicher	 kriminell	 nutzbarer	 Ver-

bindungen	–	Straftäterverflechtungen	mit	unterschiedlichem	Bindungsgrad	der	Personen	zueinan-

der,	deren	konkrete	Ausformung	durch	die	 jeweiligen	kriminellen	 Interessen	bestimmt	wird.“29	Als	

besonders	relevante	Kriminalitätsbereiche	werden,	 in	teilweiser	Abweichung	von	den	in	der	Polizei	

als	dominant	betrachteten	Bereichen,	im	Einzelnen	benannt:	

	 „Rauschgifthandel	und	Rauschgiftschmuggel,	Waffenhandel	und	Waffenschmuggel,

	 Kriminalität	 im	 Zusammenhang	 mit	 dem	 Nachtleben	 (vor	 allem	 Zuhälterei,	 Prostitution,	 Men-

schenhandel,	illegales	Glücks-	und	Falschspiel),

	 Schutzgelderpressung,

	 unerlaubte	Arbeitsvermittlung	und	Beschäftigung,

	 illegale	Einschleusung	von	Ausländern,

	 Warenzeichenfälschung	(Markenpiraterie);	Goldschmuggel,	Kapitalanlagebetrug,

	 Subventionsbetrug	und	Eingangsabgabehinterziehung,

27	 Vgl.	dazu	beispielsweise	sielAFF,	W.,	1994,	S.	501	ff.	
28	 Hier	zitiert	nach	der	 in	der	 Justiz	verwendeten	Fassung	der	Richtlinien,	nach	Anhang	12	 (RiStBV),	Anlage	E,	Punkt	2.1,	

S.	1985	ff.,	bei	meyer-Gossner,	2005.
29	 Ebenda,	Punkt	2.2.
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	 Fälschung	und	Missbrauch	unbarer	Zahlungsmittel,

	 Herstellung	und	Verbreitung	von	Falschgeld,

	 Verschiebung	insbesondere	hochwertiger	Kraftfahrzeuge	und	von	Lkw-,	Container-	und	Schiffsla-

dungen,

	 Betrug	zum	Nachteil	von	Versicherungen,

	 Einbruchsdiebstahl	in	Wohnungen	mit	zentraler	Beuteverwertung.	

	

Neben	diesen	Kriminalitätsbereichen	zeichnen	sich	Ansätze	Organisierter	Kriminalität	auch	auf	den	

Gebieten	der	illegalen	Entsorgung	von	Sonderabfall	und	des	illegalen	Technologietransfers	ab.“30

Die	 im	 Einzelnen	weiter	 untergliederten	 und	 spezifisch	 erläuterten	 so	 genannten	 generellen	 Indi-

katoren	zur	Erkennung	OK-relevanter	Sachverhalte	beziehen	sich	auf	die	hier	nur	in	der	Überschrift	

benannten	Faktoren:	Vorbereitung	und	Planung	der	Straftat;	Ausführung	der	Straftat;	Verwertung	

der	Beute	der	Straftat;	konspiratives	Täterverhalten;	Täterverbindungen/Tatzusammenhänge;	Grup-

penstruktur;	 Hilfe	 für	 Gruppenmitglieder;	 Korrumpierung;	 Monopolisierungsbestrebungen	 und	

Öffentlichkeitsarbeit.31

Die	OK-Definition	ist	als	eine	Art	von	Arbeitsgrundlage	konzipiert,	die	strafrechtliche,	soziologische,	

psychologische	 und	 ökonomische	 Elemente	 umfasst	 und	 im	 Ergebnis	 die	 Subsumtion	 bestimmter	

Erscheinungsformen	unterschiedlichster	Straftatbestände	unter	den	durch	die	Arbeitsgemeinschaft	

Justiz/Polizei	im	Mai	1990	festgelegten	Begriff	von	Organisierter	Kriminalität	ermöglichen	soll.	Orga-

nisierte	Kriminalität	gilt	dabei	als	eine	Art	Qualifikation	„normal-kriminellen“	Verhaltens,	anhand	

dessen	bestimmte,	meist	deliktübergreifende	Aktivitäten	und	ihre	gesellschaftsbedrohende	Wirkung	

beurteilt	werden	können	und	sollen.	Die	Definition	und	ihre	Zielsetzung	sowie	Problemfälle	werden	

durch	„Hinweise	zur	praktischen	Anwendung	der	Definition	Organisierte	Kriminalität“	der	Arbeits-

gemeinschaft	Justiz/Polizei	für	den	Anwender	erläutert	und	kommentiert.	Die	Richtlinien	vermitteln	

damit	Polizei	und	Justiz	nicht	mehr,	aber	auch	nicht	weniger	als	einen	weit	gespannten	Orientierungs-

rahmen	für	Ermittlungen,	dem	neben	einer	allgemeinen	Ordnungsfunktion,	nämlich	„dem	Anwen-

der	(…)	eine	Hilfestellung	bei	der	sachgerechten	und	möglichst	eindeutigen	Bewertung	[zu]	geben,	ob	

Straftatenkomplexe	und	Verhaltensweisen	Verdächtiger	 der	OK	 zuzuordnen	 sind“32,	 auch	wichtige	

andere	Funktionen	zukommen:

	 Begründung	von	Zuständigkeiten	von	Fachdienststellen	zur	Strafverfolgung,

	 Begründung	der	Anwendung	besonderer	Eingriffsmaßnahmen,

	 Einbeziehung	der	Informationen	in	zentrale	Auswertungssysteme	(Intelligence-Systeme),

	 Erfüllung	besonderer	Informations-	und	Meldepflichten	einschließlich	internationalem	Nachrich-

tenaustausch,

	 Erfassung	in	gesonderten	Lagebildern.33	

30	 Ebenda,	Punkt	2.3.
31	 Vgl.	 ebenda,	 S.	1837	 f.	 (Anlage	 zur	 Anlage	 E).	 Dazu	 wird	 erläutert:	 „Spezielle	 Indikatoren	 werden	 unter	 Einbeziehung	

zusätzlicher	 Erkenntnisse	 zu	deliktsspezifischen	Handlungsformen	und	Gruppenstrukturen	 erarbeitet.“	Ausführlichere	

Erläuterungen	zur	Definition	und	zu	den	Indikatoren	aus	neuerer	Sicht	finden	sich	beispielsweise	in	der	Richtlinie	des	Jus-

tizministeriums	und	des	Innenministeriums	des	Landes	Niedersachsen	vom	5.	Januar	2000,	Nds.MBl.	Nr.7/	2000,	S.	116	ff.	
32	 BundesKriminAlAmt	(Hg.),	2000,	S.	2	(Anlage	1).
33	 Vgl.	ebenda.
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Das	Bundeskriminalamt	 erstellt	 solche	 Lagebilder	 in	 Zusammenarbeit	mit	 den	 Landeskriminaläm-

tern,	der	Grenzschutzdirektion	Koblenz	und	dem	Zollkriminalamt	Köln.	Das	erste	Lagebild	wurde	1991	

erstellt;	seit	1993	fließen	auch	Erkenntnisse	aus	OK-Verfahren	des	Bundesgrenzschutzes	und	seit	1996	

solche	des	Zollfahndungsdienstes	mit	ein.34	Die	folgenden	Ausführungen	fassen,	nach	Ausführungen	

zur	PKS,	einige	Erkenntnisse	der	Praxis	auf	der	Grundlage	der	Lagebilder	Organisierte	Kriminalität	

1999–2004	für	Deutschland	in	Auswahl	und	zugleich	hoher	Verdichtung	zusammen.35

4.3.4.2 Unzureichende Nachweise von Organisierter Kriminalität in amtlichen 
Statistiken

Es	wäre	nützlich,	bereits	auf	der	Ebene	der	PKS	detaillierte	und	zugleich	schlüssige	Nachweise	über	den	

Umfang	 derjenigen	 Delikte	 bzw.	 Deliktbereiche	 zu	 verfügen,	 die	 nach	 allen	 Praxiserfahrungen	 und	

ergänzend	nach	wissenschaftlichen	 Forschungsbefunden	 einen	ganz	 engen	oder	 jedenfalls	 nicht	 ver-

nachlässigbaren	Bezug	zu	professionell	organisierter	Kriminalität	haben.	Jedoch	ist	dies	auch	nach	den	

letzten	Revisionen	der	PKS	noch	nicht	der	Fall.	Auch	die	Nachweise	der	Strafverfolgungsstatistik	genügen	

entsprechenden	Überlegungen	bzw.	Wünschen	noch	nicht.	PKS	und	Strafverfolgungsstatistik	beziehen	

sich	auf	bekannt	gewordene	Straftaten	oder	auf	ermittelte	und	abgeurteilte	Personen.	Allerdings	werden	

im	Rahmen	der	„Anordnung	über	die	Erhebung	von	statistischen	Daten	bei	den	Staats-	und	Amtsanwalt-

schaften	(StA-Statistik)“	dort	Daten	über	das	Verfahren	erhoben,	u.	a.	darüber,	ob	das	Ermittlungsverfah-

ren	eine	Strafsache	der	Organisierten	Kriminalität	betrifft.	Die	Erhebung	über	die	Organisierte	Krimina-

lität	bei	den	Staatsanwaltschaften	wird	seit	Januar	1998	durchgeführt	und	ist	im	Zusammenhang	mit	der	

erforderlichen	IT-Ausstattung	der	Geschäftsstellen	zu	sehen.	Die	Definition	„Organisierte	Kriminalität“	

lehnt	sich	ebenfalls	an	Anlage	E	der	Richtlinien	für	das	Straf-	und	Bußgeldverfahren	(RiStBV)	an.36

Ungeachtet	der	Unterschiede	im	Detail	besteht	der	Unterschied	zu	den	Lageberichten	darin,	dass	hier	

tendenziell	Einzelhandlungen	und	Einzelpersonen	abgebildet	werden,	während	dort	größere	Ermitt-

lungsverfahren	 bzw.	 sogar	 Ermittlungskomplexe	 im	 Zentrum	 der	 Erfassung	 stehen.	 Die	 genauere	

Repräsentanz	der	behandelten	Straftaten	und	Straftäter	würde	besseren	Aufschluss	als	bisher	zu	einer	

Reihe	von	offenen	und	zugleich	wissenschaftlich	wie	praktisch	interessanten	Fragen	geben	können,	

beispielsweise	darüber,	welche	Straftatbestände	effektiv	in	der	Strafverfolgungs-	und	Justizpraxis	ein-

gesetzt	werden	können	bzw.	tatsächlich	in	relevanter	Anzahl	eingesetzt	werden	und	welche	sozusa-

gen	„toter	Buchstabe“	des	Gesetzes	geblieben	sind.	Daraus	würde	man	unter	anderem	rechtspolitisch	

bedeutsame	Analysen	über	Änderungsbedarf	ableiten	können.

Die	Problematik	sei	mit	einigen	exemplarisch	herausgegriffenen	Angaben	verdeutlicht.37	Der	Tatbe-

stand	der	kriminellen	Vereinigung	(§	129	StGB)	wurde	beim	Abschluss	der	polizeilichen	Ermittlungen	

34	 In	mehreren	Ländern	entwickeln	sich	in	jüngerer	Zeit	Bestrebungen,	neben	den	von	der	Polizei	erstellten	Lageberichten	

oder	anstelle	derselben	so	bezeichnete	„Gemeinsame	Lagebilder“	von	Justiz	und	Polizei	zu	erarbeiten	und	der	Praxis	zur	

Verfügung	zu	stellen,	 in	Teilen	auch	der	allgemeinen	Öffentlichkeit	zugänglich	zu	machen.	Als	Beispiel	siehe	GenerAl-

stAAtsAnwAltschAFt	 düsseldorF und lAndesKriminAlAmt nordrhein-westFAlen (Hg.),	 Gemeinsames	 Lagebild	 Organisierte	

Kriminalität,	Justiz/Polizei	NRW	1999,	2000.	
35	 Dieses	 Lagebild	 ist	 als	 „VS	 –	 Nur	 für	 den	 Dienstgebrauch“	 klassifiziert,	 jedoch	 sind	 einige	 der	 Ergebnisse	 allgemein	

zugänglich	gemacht	worden.
36	 Auf	die	gleiche	Grundlage	stützt	sich	auch	die	für	die	statistische	Erfassung	der	gerichtlichen	Verfahren	maßgebliche	

„Anordnung	über	die	Erhebung	von	statistischen	Daten	in	Straf-	und	Bußgeldverfahren	(StP/OWi-Statistik)“.	Dort	ist	bei	

den	Gerichten	die	separate	Erfassung,	ob	die	betroffene	Straftat	auch	gleichzeitig	den	Kriterien	für	die	Organisierte	Kri-

minalität	zuzuordnen	ist,	seit	Januar	2004	vorgesehen.	Ergebnisse	hierzu	liegen	aber	(noch)	nicht	vor.
37	 Die	 Angaben	 sind	 entnommen	 aus	 der	 PKS	 und	 der	 Strafverfolgungsstatistik	 2004;	 sie	 beziehen	 sich	 jeweils	 auf	 das	

frühere	Bundesgebiet	mit	Gesamtberlin.
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und	dann	bei	 der	 gerichtlichen	Aburteilung	praktisch	überhaupt	nicht	 eingesetzt.	 Kriminologisch	

gesehen	 könnte	 das	 zu	 Verwunderung	 Anlass	 geben.	 Denn	 gerade	 eine	 kriminelle	 Vereinigung	

erscheint	am	ehesten	geeignet,	Organisierte	Kriminalität	 im	Unterschied	zu	noch	 so	ausgeprägten	

Bandendelikten	 strafrechtlich	 zu	 repräsentieren.	 Die	 Verwunderung	 löst	 sich	 freilich	 unter	 straf-

rechtsdogmatischer	Perspektive	auf,	wenn	man	sieht,	dass	der	Bundesgerichtshof	die	Bedingungen	

äußerst	eng	definiert,	unter	denen	Instanzgerichte	die	Bildung	einer	solchen	Vereinigung,	die	Mitwir-

kung	an	einer	solchen	oder	auch	deren	Unterstützung	als	bewiesen	ansehen	können.	Dem	kann	hier	

nicht	näher	nachgegangen	werden.38

Weiter	 sind	die	Zahlennachweise	 zu	denjenigen	Delikten,	die	 ansonsten	bandenmäßiges	 oder/und	

gewerbsmäßiges	Handeln	unter	besondere	Strafe	stellen,	überwiegend	gering	bis	nicht	existent.	Als	

Beispiele	können	dienen	(k.	N.	=	kein	Nachweis):

	 gewerbs-	oder	bandenmäßige	Geld-	oder	Wertzeichenfälschung	(Tatverdächtige	[TV]	=	k.	N.,	Abge-

urteilte	[Abg.]	=	k.	N.),

	 gewerbs-	oder	bandenmäßiger	Kinderhandel	(TV	=	k.	N.,	Abg.	=	k.	N.),

	 gewerbs-	oder	bandenmäßige	Verbreitung	kinderpornographischer	Schriften	(TV	=	82,	Abg.	=	17),

	 Bandendiebstahl	(TV	=	k.	N.,	Abg.	=	404),

	 schwerer	Bandendiebstahl	(TV	=	k.	N.,	Abg.	=	540),

	 schwerer	bandenmäßiger	Raub	(TV	=	k.	N.,	Abg.	=	k.	N.),

	 gewerbs-	oder	bandenmäßige	Erpressung	(TV	=	k.	N.,	Abg.	=	k.	N.),

	 gewerbs-	oder	bandenmäßige	Hehlerei	(TV	=	1204,	Abg.	=	423),

	 gewerbsmäßige	Bandenhehlerei	(TV	=	462,	Abg.	=	60),

	 Geldwäsche	(TV	=	756,	Abg.	=	130),

	 gewerbs-	oder	bandenmäßiger	Betrug	(TV	=	k.	N.,	Abg.	=	k.	N.),

	 gewerbs-	oder	bandenmäßiger	Subventionsbetrug	(TV	=	k.	N.,	Abg.	=	k.	N.),

	 gewerbs-	oder	bandenmäßige	Verschaffung	von	falschen	amtlichen	Ausweisen	(TV	=	k.	N.,	Abg.	=	k.	N.),

	 gewerbs-	oder	bandenmäßige	unerlaubte	Veranstaltung	von	Glücksspielen	(TV	=	k.	N.;	Abg.	=	78),

	 gewerbs-	oder	bandenmäßige	Bestechlichkeit/Bestechung	im	Geschäftsverkehr	(TV	=	21,	Abg.	=	20),

	 gewerbs-	oder	bandenmäßige	Bestechlichkeit/Bestechung	(TV	=	5,	Abg.	=	33),

	 gewerbs-	oder	bandenmäßige	Einschleusung	von	Ausländern	(TV	=	693,	Abg.	=	k.	N.,	s.	dazu	unten),

	 illegale	Einfuhr	von	Betäubungsmitteln	in	nicht	geringer	Menge	(TV	=	5053,	Abg.	=	2820),

	 unerlaubtes	Anbauen,	Handeltreiben	etc.	mit	BtM	(TV	=	500,	Abg.	=	469).

	

Es	wäre	 voreilig,	 aus	 solchen	Angaben	den	 Schluss	 ziehen	 zu	wollen,	 der	Umfang	 entsprechender	

Phänomene	sei	nicht	wirklich	so	groß	wie	von	der	Praxis	und	einem	Teil	der	Forschung	behauptet,	

und	 dass	 namentlich	 die	 von	 Ermittlern	wiederholt	 vorgetragene	 Sorge	 über	 das	 Anwachsen	 von	

Organisierter	 Kriminalität	 unfundiert	 sei.	 Teilweise	 passen	 einfach	 nach	 wie	 vor	 die	 Kategorien	

der	statistischen	Nachweise	noch	nicht.	Im	Übrigen	dürfte,	was	die	Substanz	der	Probleme	betrifft,	

analog	zu	 sonstigen	Kenntnissen	aus	der	Abarbeitung	von	Ermittlungs-	und	Strafverfahren	 in	der	

Praxis	 ein	 wesentlicher	 Grund	 für	 das	 Oberflächenergebnis	 viel	 eher	 sein,	 dass	 entsprechende	

Straftatbestände	 vergleichsweise	 oft	 am	 Anfang	 von	 Ermittlungen	 zugrunde	 gelegt	 werden,	 ggf.	

auch	zur	Begründung	von	Eröffnungszuständigkeiten	oder	von	Zwangsmaßnahmen,	dass	am	Ende	

jedoch	 ein	Verzicht	 darauf	naheliegt.	Dahinter	 kann	der	die	Ausdünnung	 von	ursprünglich	über-

zeugenden	 Ermittlungsansätzen	 infolge	 professioneller	 Gegenmaßnahmen	 der	 Täter	 oder	 ihrer	

38	 Siehe	dazu	ausführlich,	mit	weiteren	Nachweisen,	KinziG, J.,	2004b,	S.	64	ff.



���Ausgewählte Bevölkerungsgruppen bzw. Tätergruppen

unterstützenden	Strukturen	 liegen.	Dahinter	kann	sich	auch	der	Umstand	verbergen,	dass	an	sich	

für	ein	Ermittlungsverfahren	viel	versprechende	Anfangsindizien,	etwa	aufgrund	der	Hinweise	von	

V-Personen	oder	 verdeckten	Ermittlern,	 trotz	 aller	 fachgerechten	Vorgehensweise	nicht	 zu	 einem	

hinreichenden,	jedenfalls	nicht	zu	einem	in	der	Hauptverhandlung	durchsetzungskräftigen	Beweis-

bild	verdichten	ließen.	In	allen	solchen	und	im	Detail	vielfältig	anderen	Konstellationen	bleibt	dann	

die	 sozusagen	bescheidenere	Variante	übrig,	also	der	Rückgriff	auf	weniger	 schwerwiegende	bzw.	

vom	eigentlichen	OK-Phänomen	entfernter	liegende	Straftatbestände,	die	jedenfalls	von	den	Tätern	

strafrechtsdogmatisch	betrachtet	auch	verwirklicht	wurden	und	geeignet	sind,	eine	rechtsmittelfes-

te	Verurteilung	zu	tragen.	

Solche	Umstände	erklären	zum	Teil	auch	den	Zahlenschwund	von	der	Ebene	der	bekannt	gewordenen	

Straftaten	und	ermittelten	Tatverdächtigen	zur	Ebene	der	gerichtlich	Abgeurteilten.	Dazwischen	lie-

gen	im	Kern	die	Entscheidungen	der	jeweils	den	Fall	bearbeitenden	Staatsanwälte,	wie	eine	Anklage	

formuliert	werden	 sollte,	die	einerseits	gewährleistet,	 einen	 ins	Unübersichtliche	ausufernden,	 von	

schwierigen	 Beweisanträgen	 gekennzeichneten	 Prozess	 zu	 vermeiden,	 die	 andererseits	 aber	 doch	

wahrscheinlich	macht,	dass	die	Angeklagten	zur	Überzeugung	des	Gerichts	als	 schuldig	überführt	

und	einer	gerechten	Strafe	zugeführt	werden	können.	

4.3.4.3 Die Kooperation des Bundeskriminalamtes mit anderen Behörden 
zur Verfolgung der Organisierten Kriminalität und zur Erstellung von 
Lagebildern

4.3.4.3.1 Die Aufgaben des Bundeskriminalamts
Die	 Abteilung	 SO	 (Schwere	 und	 Organisierte	 Kriminalität)	 im	 BKA	 umfasst	 im	 Wesentlichen	 die	

Aufgabenbereiche	 Auswertung,	 Ermittlungen	 sowie	 sonstige	 Serviceaufgaben.	 Im	 Deliktsfeld	 der	

Organisierten	Kriminalität	 konzentriert	 sich	 die	 Arbeit	 auf	 die	 internationale	 Rauschgiftkrimina-

lität,	 die	 Wirtschafts-	 und	 Finanzkriminalität,	 die	 Phänomene	 Schleusung	 und	 Menschenhandel	

sowie	 IuK-Kriminalität.	 Zudem	 führt	 die	 Abteilung	 fallübergreifende	 Analysen	 im	 Rahmen	 von	

ausgewählten	 Sonderauswertungen	 durch,	 um	neue	 kriminalstrategische	 oder	 kriminaltaktische	

Bekämpfungsansätze	zu	ermitteln.	Ermittlungen	des	BKA	werden	entweder	aufgrund	eines	Auftrags	

bzw.	eines	Ersuchens	einer	zuständigen	Landesbehörde	oder	bei	eigenen	Erkenntnissen	zu	solchen	

Straftaten	eingeleitet,	deren	Bekämpfung	dem	BKA	originär	zugewiesen	 ist.	Der	 Informationsfluss	

zwischen	 den	 Strafverfolgungsbehörden	 in	 Deutschland	 und	 dem	 Ausland	 läuft	 überwiegend	

über	das	BKA	in	seiner	Funktion	als	deutsche	Zentralstelle.39	Neben	den	Auswertedienststellen	und	

Ermittlungsdienststellen	gibt	 es	 auch	 Spezialdienststellen	 für	Gewinnabschöpfung	und	verdeckte	

Ermittlungen,	 Wirtschaftsprüfdienste	 und	 sonstige	 Unterstützungskräfte.	 Zur	 nachhaltigen	 Vor-

beugung	und	Bekämpfung	aller	Bereiche	der	Organisierten	Kriminalität	wurden	neue	Formen	der	

stetigen	Zusammenarbeit	entwickelt,	so	beispielsweise	in	Kooperation	mit	dem	Zollkriminalamt	die	

Gemeinsame	Finanzermittlungsgruppe	(GFG)	und	die	Grundstoffüberwachungsstelle	(GÜS)	oder	in	

Kooperation	mit	der	Bundespolizei	und	weiteren	Teilnehmern	die	Zentralstelle	für	Verdachtsanzei-

gen	(FIU	Deutschland)40	und	das	Gemeinsame	Analyse-	und	Strategiezentrum	Schleusungskrimina-

lität	 (GASS)	oder	in	Kooperation	mit	den	Nachrichtendiensten	und	weiteren	Behörden	so	genannte	

Informationsboards.

39	 Vgl.	auch	die	Bestandaufnahme	mit	Blick	auf	das	Ausland	von	droste,	B.,	2002.	Vgl.	auch	noch	BrisAch, c.-e. u.	a.,	2001; 

lAnGe,	J.,	2002,	S.	2999	ff.;	rAtzel, m.-p.	u.	a.,	2001,	S.	530	ff.
40	 Siehe	dazu	weitere	Ausführungen	unten	in	Kapitel	7.1.



Professionelle Tätergruppen und Organisierte Kriminalität���

4.3.4.3.2 Aufwand für die Verfolgung der Organisierten Kriminalität41

Die	Ermittlungen	gegen	Gruppierungen	der	OK	begannen	in	rund	1,8	%	(N	=	11)	aufgrund	eines	ano-

nymen	Hinweises,	in	rund	23,6	%	(N	=	146)	aufgrund	einer	Anzeige	an	die	Strafverfolgungsbehörden;	

bei	44,5	%	bildeten	bereits	anderweitig	vorhandene	polizeiliche	Erkenntnisse	(d.	h.	aus	anderen	Ermitt-

lungsverfahren	fremder	oder	auch	der	eigenen	Dienststelle(n))	den	Anlass	der	Ermittlungen.	Aus	kri-

minologischer	Perspektive	waren	also	insgesamt	69,9	%	der	Verfahren	reaktiv	in	Gang	gekommen.	Die	

rund	21,6	%	proaktive	Ermittlungen	verteilten	sich	auf	spezifische	Vorgangs-	und	Verfahrensauswer-

tungen	i.	w.	S.:	auf	Vorfeldermittlungen	und	auf	die	aktive	Beschaffung	von	Feldinformationen	durch	

den	Einsatz	von	Informanten,	Vertrauenspersonen	und	verdeckte	Ermittler.	

Rund	43	%	 (N	=	4.886)	der	 11.380	Tatverdächtigen	wurden	 im	Bezugsjahr	neu	ermittelt,	gegen	rund	

26	%	 erließen	die	 Ermittlungsrichter	 auf	Antrag	der	 Staatsanwaltschaft	 einen	Haftbefehl.	Über	den	

weiteren	Verlauf	der	Verfahren	bei	der	Justiz	und	den	endgültigen	„Ertrag“	im	Vergleich	von	Einstel-

lungen	des	Verfahrens	gegenüber	Anklagen,	 sodann	 im	Vergleich	von	Einstellungen,	Freisprüchen	

und	Verurteilungen	durch	die	Gerichte	und	schließlich	mit	Blick	auf	die	Strafen	ist	auf	Bundesebene	

nichts	bekannt.42

Seit	 Beginn	 der	 Lageerhebungen	 ist	 ein	 stetiger	 Anstieg	 der	 Dauer	 der	 Ermittlungsverfahren	 fest-

zustellen.	 Insbesondere	 aus	 dem	 Umstand,	 dass	 bei	 einer	 Teilbetrachtung	 diejenigen	 Verfahren,	

die	 auf	 zeitintensive	 und	 aufwändige	 Strukturermittlungen	 ausgerichtet	 sind,	 die	 relativ	 längsten	

Ermittlungszeiten	zu	verzeichnen	haben,	lässt	sich	schließen,	dass	es	den	Strafverfolgungsbehörden,	

wie	oben	bereits	erwähnt,	tatsächlich	gelingt,	immer	dichter	an	die	wirklich	schwerwiegenden	Täter-

gruppierungen	und	Tatkomplexe	heranzukommen.

Aus	der	ergänzend	berechneten	Tabelle	4.3-1	 lässt	sich	für	exemplarisch	ausgewählte	Bundesländer	

entnehmen,	 dass	 insbesondere	 der	 Prozentsatz	 derjenigen	 Fälle	 bzw.	 Ermittlungsverfahren	 stark	

variiert,	in	denen	anstelle	der	Polizei	die	Staatsanwaltschaft	primäre	Einleitungsbehörde	ist.	Dahinter	

stehen	örtliche	Strukturen,	unter	anderem	der	Kooperation	zwischen	Polizei	und	Staatsanwaltschaft	

oder	der	Bildung	von	koordinierten	Ermittlungseinheiten.	Weiter	fällt	die	Dominanz	von	Verfahren	

auf,	in	denen	sich	offiziell	nur	ein	einziger	Angeklagter	verantworten	musste.

Die	wirklichen	Hintergründe	können	aus	den	vorliegenden	Zahlen	nicht	erschlossen	werden.	Jedoch	

ist	aus	der	Praxis	bekannt,	dass	die	Justiz	aus	eingeübten	prozessorganisatorischen	oder	auch	sonsti-

gen	Erwägungen	dazu	tendiert,	von	der	Polizei	als	zusammenhängend	ermittelte	und	in	den	Akten	

auch	so	aufbereitete	Verfahrenskomplexe	gegen	Tätergruppen	oder	Tätergesamtheiten	in	je	separate	

Verfahren	gegen	Einzelpersonen	oder	kleinere	Tatgemeinschaften	aufzuspalten.43	Inwieweit	dies	in	

der	Substanz	günstig	oder	ungünstig	für	eine	adäquate	Antwort	des	Staates	auf	Organisierte	Krimi-

nalität	ist,	muss	dahinstehen.	Immerhin	deuten	die	Angaben	für	Berlin	darauf	hin,	dass	es	mit	Blick	

auf	die	Verurteilungsquote	überhaupt	und	dann	unter	dem	Gesichtspunkt	der	Höhe	der	verwirkten	

41	 Zu	den	in	Deutschland,	insbesondere	auf	Bundesebene	und	auch	in	internationaler	Hinsicht,	in	den	1990er	Jahren	ver-

wirklichten	Gesetzesvorhaben	und	sonstigen	Initiativen	siehe	die	Hinweise	in	Bundesministerium des innern	und	Bundesmi-

nisterium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	S.	255–258.
42	 Auf	Landesebene	findet	man	entsprechende	Informationen,	allerdings	nicht	immer	in	engem	datenmäßigen	Bezug	zwi-

schen	polizeilichem	und	justiziellem	Teil,	in	den	so	bezeichneten	„Gemeinsamen	Lagebildern“.	
43	 Zumindest	teilweise	dürfte	sich	dadurch	auch	der	Unterschied	der	Zahlen	in	Tab.	4.3-1	und	in	Tab.	4.3-2	erklären	lassen:	

Es	geht	danach	um	zusammenhängende	Verfahrenskomplexe	mit	vielen	Tatverdächtigen	einerseits	sowie	um	kleinere	

Einzelverfahren	mit	jeweils	relativ	wenigen	Tatverdächtigen	andererseits.
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Strafen	(im	Zuständigkeitsbereich	der	Strafkammer	des	Landgerichts)	zielführend	sein	könnte,	Täter-

gruppen	eben	gemeinsam	anzuklagen	und	gegen	diese	zeitgleich	in	derselben	Hauptverhandlung	zu	

prozessieren.

Tabelle �.�-�: Einleitung und Erledigung von Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften 
und Amtsanwaltschaften mit OK-Bezug im Jahr �00� in drei großen 
Flächenstaaten und in Berlin

Art des �organgs Nordrhein-
Westfalen

Bayern Hessen Berlin

in	Prozent
von	10.611

in	Prozent
von	733

in	Prozent
von	604

in	Prozent
von	632

Einleitung	der	erledigten	Verfahren	erfolgte	durch	
*	Verwaltungsbehörde
*	Steuer/Zollfahndung
*	Polizei
*	Staatsanwaltschaft

1,3
1,2
79,3
18,2

0,3
1,4
36,8
61,5

3,6
0,8
38,9
56,6

0,2
0,3
71,7
27,8

Verfahren	mit	nur	1	Beschuldigten 84,9 83,6 82,9 58,7

Verfahren	mit	2	Beschuldigten 9,7 8,5 10,9 19,9

Verfahren	mit	3–10	Beschuldigten 5,2 7,6 6,1 20,1

Verfahren	mit	11	und	mehr	Beschuldigten 0,2 0,3 0,0 1,3

„andere	Erledigungsart“	(unten	nicht	spezifiziert) 20,1 30,6 21,7 22,0

Einstellung	aus	Legalitätsgründen
(§	170	Abs.	2	StPO)

33,2 22,5 30,8 22,5

Einstellung	aus	Opportunitätsgründen	ohne	Auflage	
(StPO,	BtMG,	JGG)

19,2 14,5 18,9 15,2

Einstellung	mit	Auflage	(StPO,	BtMG,	JGG) 4,5 4,8 9,1 1,1

Antrag	auf	Erlass	eines	Strafbefehls 8,1 9,8 8,4 2,5

Erhebung	der	Anklage	vor	dem	Amtsgericht 13,1 11,9 9,9 18,8

Erhebung	der	Anklage	vor	dem	Landgericht 1,9 6,0 1,2 15,0

alle	Verfahren	mit	potentiell	abschließender	oder	spä
ter	erfolgender	Sanktionierung	(Zusammenfassung	der	
vier	vorstehenden	Reihen)

27,6 32,5 28,6 37,4

Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftsstatistik;	nach	Änderung	des	Aufbereitungsprogramms	zum	Berichtsjahr	2004	können	
Einleitungs	und	Erledigungsart	der	Ermittlungsverfahren	mit	OKBezug	nicht	mehr	getrennt	ausgewiesen	
werden.

4.3.4.4 Grundlagen und Aufbau des Bundeslagebildes Organisierte Kriminalität
Die	Landeskriminalämter,	das	Zollkriminalamt,	die	Grenzschutzdirektion	sowie	die	entsprechenden	

Ermittlungsabteilungen	 im	 Bundeskriminalamt	 erheben	 die	 im	 Berichtszeitraum	 anhängigen	 OK-

Verfahren	 anhand	 eines	 Erhebungsrasters	 auf	 der	 Grundlage	 der	 amtlichen	 Begriffsbestimmung.	

Die	Daten	werden	nach	einer	Plausibilitätsprüfung	in	den	Zentralstellen	dem	Bundeskriminalamt	in	

elektronischer	Form	übermittelt.

Anfänglich	stützte	sich	die	Lageerhebung	mit	dem	Ziel,	Aussagen	zur	Existenz	und	zum	Ausmaß	Orga-

nisierter	Kriminalität	in	Deutschland	zu	treffen,	vordringlich	auf	statistische	Daten.	Neue	Informations-

bedürfnisse	auf	Seiten	der	Polizeiführung	in	Bund	und	Ländern	führten	zu	einer	Fortentwicklung	des	

Lagebildes.	Dabei	 standen	 Forderungen	nach	einer	 stärkeren	Hervorhebung	qualitativer	Aspekte	 im	

Vordergrund.	Um	diesen	Anforderungen	gerecht	zu	werden,	wird	zusätzlich	zu	den	quantitativen	Erhe-

bungen	seit	1998	eine	Strukturanalyse	durchgeführt,	deren	Ergebnisse	in	das	Lagebild	mit	eingehen.
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Ziel	dieser	Strukturanalyse	 ist	eine	qualitative	Bewertung	von	OK-Täterstrukturen,	und	zwar	einer-

seits	mit	Blick	auf	die	 in	Deutschland	anzutreffenden	Gruppenstrukturen	und	andererseits	mit	der	

Zielrichtung,	Spezifika	der	OK-relevanten	Kriminalitätsbereiche	zu	identifizieren.	Eine	vergleichende	

Gewichtung	und	Bewertung	des	Verhältnisses	 der	 verschiedenen	Phänomene	 zueinander	 soll	 eine	

Dimensionierung	des	Gesamtphänomens	und	einen	sachgerechten	Ressourceneinsatz	ermöglichen.

Die	Bewertung	von	OK-Strukturen	wird	 im	so	genannten	OK-Potenzial	ausgedrückt.	Es	spiegelt	den	

jeweiligen	Organisationsgrad	und	den	Professionalisierungsgrad	der	Tätergruppierungen	wider.	Die-

se	Bewertung	wird	auf	der	Basis	der	von	den	Ländern	mitgeteilten	Informationen	zu	den	„generellen	

Indikatoren	 zur	 Erkennung	OK-relevanter	 Sachverhalte“	 im	Bundeskriminalamt	 anhand	einer	Aus-

zählung	und	 spezifischen	Gewichtung	der	 einzelnen	 Indikatoren	getroffen.	Das	OK-Potenzial	wird	

auf	einer	von	null	bis	 100	Punkte	 reichenden	Skala	abgebildet.	Für	die	den	OK-Verfahren	zugrunde	

liegenden	Tätergruppierungen	wurden	hinsichtlich	ihres	Organisations-	und	Professionalisierungs-

grades	drei	Kategorien	gebildet:	hohes	OK-Potenzial	(über	60	Punkte),	mittleres	OK-Potenzial	(30	bis	

60	Punkte)	und	niedriges	OK-Potenzial	(unter	30	Punkte).	

Für	 70	 aller	 816	Gruppierungen	des	 Berichtsjahrgangs	 2004	 ergab	 sich	 ein	 „hohes	OK-Potenzial“,	 also	

ein	relativ	stabil	ausgeprägter	Grad	von	Professionalisierung	und	Organisationsstruktur.	Diese	Gruppie-

rungen	wird	man	mindestens	dem	Kernbereich	von	professionell-organisierter	Kriminalität	zurechnen	

können,	einige	von	 ihnen	zeigten	aber	auch	Merkmale	 länger	arbeitender	krimineller	Vereinigungen	

auf,	im	Einzelfall	sogar	Kennzeichen	des	mafiosen	Typs,	also	insgesamt	Elemente	von	strategischem,	auf	

Diversifikation	 angelegtem,	 deliktsübergreifendem	 Verhalten,	 verbunden	 mit	 mehr	 als	 nur	 lockeren	

persönlichen	Verflechtungen	der	Beteiligten	und	gemeinsamen	soziokulturellen	Einbindungen.

Die	Kategorie	des	 „mittleren	OK-Potenzials“,	die	aus	wissenschaftlicher	Sicht	maximal	dem	Bereich	

der	professionell-organisierten	Kriminalität	zuzurechnen	sein	wird,	machte	mit	499	Nennungen	den	

größten	Anteil	der	Gruppierungen	aus.

247	Gruppierungen	zeigten	schließlich	nur	ein	„niedriges	OK-Potenzial“,	erfüllten	also	beispielsweise	

nur	 einzelne	 Kriterien	 oder	 zwar	 mehrere	 Kriterien,	 diese	 aber	 nur	 in	 gewisser	 Annäherung.	 Auf-

grund	der	oben	angesprochenen	wissenschaftlichen	Erhebungen	könnte	man	beispielsweise	hierzu	

rechnen:	locker	strukturierte	kleine	Tätergemeinschaften,	die	sich	zu	einem	vorübergehenden	kon-

kreten	(kriminellen)	Zweck	zusammenfinden,	dann	wieder	auseinandergehen	oder	sogar	auseinan-

der	 fallen,	gegebenenfalls	aber	über	Milieukontakte	weiter	voneinander	 Informationen	haben,	was	

dazu	führen	kann,	dass	einige	von	ihnen	in	späteren	Zeiträumen	in	anderer	„Mischung“	erneut	für	

Straftaten	zusammenkommen.

Diese	Aufteilung	darf	nicht	dahin	missverstanden	werden,	dass	 ein	beachtlicher	Anteil	der	 für	das	

Lagebild	ausgewerteten	Verfahren	etwa	der	leichteren	Kriminalität	zugeschlagen	werden	könnte.	Im	

Regelfall	mussten	vielmehr	umfangreiche	und	länger	dauernde	Ermittlungen	durchgeführt	werden,	

die	eine	Fülle	von	Straftatbeständen	betrafen.	Jedoch	hatten	eben	viele	dieser	Verfahren	Tätergrup-

pen	und	Tatkomplexe	zum	Gegenstand,	die	 sich	nicht	 substanziell	und	wirklich	kategorial	von	der	

geläufigen	Schwerkriminalität	im	Eigentums-	und	Vermögensbereich	und	der	Ausbeutung	von	spezi-

fischen	personalen	Opfergruppen44	unterschieden,	d.	h.	die	über	den	unmittelbaren	Schaden	hinaus	

und	neben	den	üblichen	Folgeproblemen	 für	die	Betroffenen	 (Firmen,	Vereinigungen,	 Individuen),	

44	 Vgl.	dazu	auch	den	Abschnitt	4.3.6.3	„Menschenhandel“.
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die	ganz	erheblich	sein	konnten,	keinen	erhöhten	Bedrohungsgrad	für	Staat,	Wirtschaft	oder	Gesell-

schaft	erkennen	ließen.

4.3.5 Wesentliche Befunde aus dem Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 
4.3.5.1 Befunde zu den für das Lagebild gemeldeten Fällen der Organisierten 

Kriminalität
Das	Lagebild	Organisierte	Kriminalität	2004	enthält	Angaben	über	OK-Ermittlungsverfahren,	die	im	

Jahr	2004	eingeleitet	wurden	(Erstmeldungen),	sowie	über	Verfahren	aus	Vorjahren,	die	weiterhin	in	

Bearbeitung	waren	(Fortschreibungen).	Insgesamt	wurden	620	Verfahren	ausgewertet.	

Die	nachfolgende	Aufstellung	in	Tabelle	4.3-2	zeigt	die	Entwicklung	der	einbezogenen	Verfahren	seit	

Beginn	der	Lageerhebung.

Tabelle �.�-�:  Entwicklung der �erfahrenszahlen des Bundeslagebildes Organisierte 
Kriminalität, ����–�00�

Erfassungszeitraum Anzahl der
Erstmeldungen

Anzahl der
Fortschreibungen

Anzahl der insgesamt  
bearbeiteten �erfahren

1991 369 					0 369

1992 540 101 641

1993 477 299 776

1994 497 292 789

1995 472 315 787

1996 489 356 845

1997 444 397 841

1998 441 391 832

1999 413 403 816

2000 473 381 854

2001 389 398 787

2002 338 352 690

2003 327 310 637

2004 307 313 620

Datenquelle:	 BundesKriMinalaMt	(Hg.),	Bundeslagebild	Organisierte	Kriminalität,	jeweiliger	Jahrgang.

Wie	man	unschwer	erkennt,	wurden	zunächst	jedes	Jahr	zwischen	400	und	500	Verfahren	neu	einbe-

zogen.	Die	sich	allmählich	erhöhende	Zahl	der	Fortschreibungen,	also	derjenigen	Verfahren,	die	über	

das	Ersterfassungsjahr	hinaus	weitere	Ermittlungen	erfordern,	ist	ein	quantitativer	Indikator	für	den	

von	der	Lagestelle	bemerkten	qualitativen	Befund,	dass	die	Strafverfolgungsbehörden	zunehmend	an	

Tätergruppierungen	mit	merklichem	OK-Potenzial	herankommen,	was	nach	der	Natur	der	Sache	einen	

intensivierten	Ermittlungsbedarf	nach	sich	zieht.	Auf	denselben	Hintergrund	deutet	der	auf	den	ersten	

Blick	gegenläufige	Umstand	hin,	dass	sich	die	Zahl	der	einbezogenen	Ermittlungskomplexe	seit	2001	

merklich	verringert	hat.	Infolge	vielfältiger	interner	Abstimmungen	wurde	bundesweit	erreicht,	dass	

die	Kriterien	für	die	Annahme	eines	OK-Falls	strikter	angewendet	wurden,	mit	der	Folge,	dass	die	abso-

lute	Zahl	und	auch	der	Anteil	der	Fälle	mit	geringem	OK-Potenzial	am	erheblichsten	zurückgingen.45

45	 So	vor	allem	die	Darlegungen	im	internen	Lagebild	des	BKA	(unter	VS	eingestuft).	Zur	Frage	der	Exaktheit	der	Einstufung	

eines	Sachverhaltes	als	OK-relevant	vgl.	die	sehr	interessante	Pilotstudie	des	BKA	mit	dem	LKA	Baden-Württemberg	und	

dem	MPI	Freiburg.	Dazu	Kurzbericht	von	weiGAnd, h.	und	H.	Büchler,	2002.
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Von	den	 im	 Jahr	 2004	ausgewerteten	620	Ermittlungsverfahren	wurden	300	 von	OK-Dienststellen,	

96	 von	 anderen	 Fachdienststellen,	 81	 von	 gemeinsamen	 Ermittlungsgruppen	 aus	 Zoll	 und	 Polizei,	

schließlich	43	 von	 Sonderkommissionen	bearbeitet,	 die	 anlassbezogen	eingerichtet	worden	waren.	

Im	Einzelnen	kann	hier	auf	die	unterschiedlichen	Organisationsstrukturen	in	den	Ländern	nicht	ein-

gegangen	werden.	 Im	Verlauf	der	 Jahre	bewegte	sich	 jedenfalls	der	Anteil	der	von	OK-Dienststellen	

bearbeiteten	Verfahren	zwischen	48	%	und	57	%,	so	dass	der	Wert	für	2004	mit	48,4	%	im	Rahmen	des	

Üblichen	liegt.	Die	 (dann	in	der	Regel	nachfolgend)	 in	der	Zuständigkeit	von	Schwerpunktstaatsan-

waltschaften	OK	bzw.	von	OK-Dezernenten	bei	normalen	Staatsanwaltschaften	geführten	Verfahren	

haben	sich	recht	stetig	in	ihrem	Anteil	erhöht,	nämlich	von	rund	36	%	im	Jahr	1992	auf	zuletzt	rund	

72	%	im	Jahr	2004.

Die	 im	 Jahr	 2004	 festgestellten	 Tätergruppierungen	 hatten	 ihren	 Aktionsschwerpunkt	 in	 den	 fol-

genden	Kriminalitätsbereichen:

	 Drogenhandel	oder/und	Drogenschmuggel	(199),

	 Eigentumskriminalität	(104),

	 Kriminalität	im	Zusammenhang	mit	dem	Wirtschaftsleben	(76),

	 Schleuserkriminalität	(68),

	 Kriminalität	im	Zusammenhang	mit	dem	Nachtleben	(53),

	 Steuer-	und	Zolldelikte	(52),

	 Gewaltkriminalität	(24),

	 Fälschungskriminalität	(21),

	 Waffenhandel	oder/und	Waffenschmuggel	(9),

	 Umweltkriminalität	(1),

	 alle	anderen	Kriminalitätsbereiche	zusammen	(13).

	

Dabei	 agierten	 die	 Tätergruppierungen	 in	 rund	 24	%	 der	 Verfahren	 deliktsübergreifend.	 Häufig	

lagen	 Kombinationen	 vor,	 die	 sich	 aus	 dem	 kriminellen	 Milieu	 heraus	 ergeben	 und	 vor	 allem	 die	

Bereiche	Drogenhandel	(oft	in	Verbindung	mit	Waffenkriminalität),	Nachtleben	und	Gewaltkrimina-

lität	betreffen.	Typisch	waren	 ferner	Abhängigkeiten	zwischen	Kriminalitätsbereichen,	die	 sich	aus	

logistischen	Gründen	ergeben,	um	den	Tatablauf	zu	ermöglichen	bzw.	zu	professionalisieren.	Regel-

mäßige	 Überschneidungen	 betreffen	 beispielsweise	 Straftaten	 aus	 den	 Bereichen	 der	 Eigentums-,	

Schmuggel-	und	Schleuserkriminalität46	mit	Fälschungsdelikten.

In	rund	33	%	der	Fälle	(N	=	204)	lagen	Hinweise	auf	Geldwäschedelikte	nach	§	261	StGB	vor.	Zu	84	die-

ser	Verfahren	wurden	269	Verdachtsanzeigen	nach	§	11	des	Geldwäschegesetzes	durch	Kredit-	und	

Finanzinstitute	sowie	Spielbanken	erstattet.

Die	 für	das	Lagebild	2004	gemeldeten	Schäden	beliefen	 sich	auf	 rund	759	Millionen	Euro.	 Schaden	

im	Sinne	der	PKS-Richtlinien	ist	der	rechtswidrig	erlangte	Geldwert	im	Sinne	des	Verkehrswertes.	Bei	

Eingangsabgabenhinterziehung,	 Steuerhinterziehung	 sowie	 Subventionsbetrügereien	 im	 Zusam-

menhang	mit	 den	Marktordnungsregelungen	 der	 Europäischen	Gemeinschaft	 ist	 der	 Schaden	 der	

hinterzogene	Betrag	bzw.	die	Summe	der	zu	Unrecht	erlangten	Subventionen.	Für	Delikte,	die	nach	

den	PKS-Richtlinien	keine	Schadensmeldung	erforderten,	wurden	alternativ	die	Gewinne	aus	der	Tat	

geschätzt.	Diese	summierten	sich	auf	knapp	1,3	Milliarden	Euro.

46	 Vgl.	dazu	auch	den	Abschnitt	4.3.6.4	„Schleuser-/Schleusungskriminalität“.
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Hinter	 den	 insgesamt	 rund	 2,1	Milliarden	 Euro	 an	 Schaden	oder	Gewinn	 verbergen	 sich	die	 unter-

schiedlichsten	 Fälle	 bzw.	 Sachverhalte.	 Wie	 auch	 in	 manchen	 früheren	 Jahren	 nahmen	 in	 diesem	

Erfassungsjahr	ganz	wenige	Verfahren	einen	sehr	hohen	Anteil	an	der	Gesamtsumme	ein:	Es	gab	im	

Schadensbereich	ein	Großverfahren	wegen	Zigarettenschmuggels	und	im	Gewinnbereich	vier	Groß-

verfahren	 im	Zusammenhang	mit	dem	Wirtschaftsleben,	mit	Steuer-	und	Zolldelikten	und	Rausch-

gifthandel	bzw.	Rauschgiftschmuggel.

4.3.5.2 Befunde zu den ermittelten Tatverdächtigen der Organisierten 
Kriminalität

Für	562	der	620	im	Jahr	2004	geführten	Ermittlungsverfahren	wurden	neue	Angaben	zu	Tatverdäch-

tigen	gemeldet.	Insgesamt	wurden	4.886	Tatverdächtige	aus	109	Staaten	neu	ermittelt.	Dieser	Befund	

belegt	 eindrücklich	 die	 Internationalisierung	 bereits	 der	 professionell	 organisierten	 Kriminalität,	

erst	recht	natürlich	der	mafios	organisierten	Kriminalität.

Die	Mitglieder	 der	 Gruppierungen	 hatten	 im	 Einzelnen	 folgende	 Staatsangehörigkeit:	 37,1	%	 deutsch,	

8,5	%	 türkisch,	 5,1	%	 polnisch,	 5,0	%	 italienisch,	 4,1	%	 litauisch,	 3,2	%	 serbisch-montenegrinisch,	 2,6	%	 ira-

kisch,	schließlich	2,3	%	vietnamesisch.	Die	restlichen	32,1	%	verteilten	sich	auf	102	andere	Nationalitäten.

In	 23	%	 der	 Verfahren	 wurden	 Tätergruppierungen	 mit	 homogener	 Struktur	 festgestellt,	 d.	h.	 mit	

Tatverdächtigen	nur	 einer	 einzigen	Nationalität.	Unter	diesen	 129	Gruppierungen	dominierten	die	

Deutschen	mit	48	%,	es	folgten	die	Türken	und	Italiener	mit	rund	9	%,	die	Vietnamesen	mit	8,5	%	und	

schließlich	die	Jugoslawen	mit	4,7	%.	

In	 den	 übrigen	 433	 Verfahren	 wurden	 Täterzusammenschlüsse	 aus	 bis	 zu	 über	 15	 Nationalitäten	

festgestellt,	der	Standard	lag	jedoch	bei	zwei	bis	drei	Nationalitäten.	Dass	in	77	%	der	Verfahren	Tatver-

dächtige	unterschiedlicher	Nationalität	 festgestellt	wurden,	deutet	darauf	hin,	dass	ethnische	bzw.	

traditionelle	OK-Gruppierungen	zunehmend	auch	mit	Angehörigen	anderer	Nationalitäten	kriminell	

zusammenwirken.

Von	daher	gesehen	war	zu	erwarten,	dass	auch	die	Tatbegehung	in	hohem	Maße	international	aus-

gerichtet	 sein	würde,	entsprechend	den	Ergebnissen	vorheriger	 Jahre.	 Im	Einzelnen	ergab	sich	Fol-

gendes:	 In	 565	 Verfahren	 (Erstmeldungen	 und	 Fortschreibungen	 mit	 neuen	 Sachverhaltsdaten	 zu	

Tatorten)	waren	überörtliche	Bezüge	feststellbar,	davon	waren	6	%	regionale,	16	%	überregionale	und	

77	%	internationale	Bezüge.	Besonders	häufig	fanden	sich	ausländische	Tatorte	in	den	Niederlanden,	in	

Italien,	in	Polen	und	in	der	Tschechischen	Republik.	Von	allen	Tatverdächtigen	waren	5,6	%	bewaffnet;	

dieser	Wert	liegt	etwas	unter	dem	Durchschnittswert	der	vergangenen	Erhebungsjahre.

4.3.5.3 Befunde zu den übergreifenden Strukturen der erfassten Organisierten 
Kriminalität

Die	Anzahl	der	Tatverdächtigen	pro	Ermittlungsverfahren	streute	weit,	nämlich	zwischen	drei	und	

372	Personen,	und	betrug	im	Durchschnitt	18	Personen.	Jedoch	lassen	sich	bestimmte	Kategorien	bil-

den,	die	zeigen,	dass	wirkliche	Großgruppen	eher	selten	waren:

	 bis	zu	zehn	Tatverdächtige	 290	Gruppierungen,

	 11	bis	50	Tatverdächtige	 296	Gruppierungen,

	 51	bis	100	Tatverdächtige	 26	Gruppierungen,

	 mehr	als	100	Tatverdächtige	 8	Gruppierungen.
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Über	die	bloße	statistische	bzw.	quantitative	Analyse	hinaus	fließen	qualitative	Betrachtungsweisen	

in	das	Bild	ein.	Sie	werden	vom	BKA	anhand	von	ausführlichen	Expertengesprächen	mit	Ermittlungs-

führern	ausgewählter	OK-Verfahren	gewonnen.	Für	die	Strukturanalyse	OK	2004	wurden	zunächst	

die	 in	den	einbezogenen	620	Ermittlungsverfahren	 involvierten	Tätergruppierungen	nach	OK-rele-

vanten	Kriminalitätsbereichen	selektiert.	Sodann	wurde	die	nähere	Auswertung	auf	diejenigen	Nati-

onalitäten	konzentriert,	die	nach	bisherigen	Erkenntnissen	traditionell	am	stärksten	im	OK-Bereich	

vertreten	sind,	nämlich	Deutsche,	Türken,	Jugoslawen,	Polen	und	Italiener.	Russische	Gruppen	wur-

den	ergänzend	mit	einbezogen,	vor	allem	wegen	der	relativ	großen	öffentlichen	Aufmerksamkeit	in	

jüngerer	Zeit	(Stichwort	„Russenmafia“).	Am	Ende	wurden	47	Verfahren	durch	Gespräche	mit	den	für	

die	Ermittlungen	verantwortlichen	Beamten	intensiver	beleuchtet.

Obwohl	die	deutschen	Staatsangehörigen,	wie	schon	gesagt,	die	größte	Tatverdächtigen-Teilgruppe	

über	verschiedene	Auswertungsjahre	hinweg	stellen,	wird	die	erfasste	Organisierte	Kriminalität	doch	

in	vielen	Bereichen	von	nichtdeutschen	Tatverdächtigen	geprägt,	und	sei	es	auch	über	die	Art	der	Ver-

bindungen	zwischen	Gruppierungen.	Ein	beachtlicher	Teil	der	nichtdeutschen	Tätergruppierungen	

(vor	 allem	 deren	 Führungsebene,	 aber	 auch	 einzelne	 Angehörige	 der	 Organisationsebene)	 agierte	

auch	 2004	 vom	 Ausland	 aus.	 Dies	 wurde	 besonders	 bei	 türkischen,	 italienischen,	 polnischen	 und	

kosovo-albanischen	Gruppierungen	 erkannt.	 Bei	 italienischen,	 türkischen	und	 kosovo-albanischen	

Gruppierungen	 spielten	 darüber	 hinaus	 Familienstrukturen	 eine	 bedeutsame	 Rolle,	 indem	 sie	 die	

maßgeblichen	Autoritätsverhältnisse	und	Beziehungsgeflechte	vorgaben.

Verhalten	 und	 kriminelle	 Aktivitäten	 national	 bzw.	 ethnisch	 geprägter	 Täterstrukturen	 werden	

zunächst	von	den	allgemeinen	soziokulturellen	und	historischen	Verhältnissen	bestimmt,	aus	denen	

sie	stammen.	Nach	den	Erkenntnissen	der	Ermittler	spielt	dann	jedoch	die	Etablierung	der	jeweiligen	

Einwanderergemeinden	 und	 damit	 der	 Grad	 der	 Anpassung	 an	 das	 deutsche	 Rechts-	 und	 Gesell-

schaftssystem	eine	maßgebliche	Rolle.	Dies	beeinflusst	unter	anderem	wiederum	den	Abschottungs-

grad	und	die	Art	und	Ausprägung	einer	die	Nationalität(en)	übergreifenden	Kooperation.

Die	national	bzw.	ethnisch	geprägten	Täterstrukturen	wiesen	auch	2004	überwiegend	zwei	oder	drei	

Hierarchiestufen	 auf.	 Zwischen	 solchen	 hierarchisch	 gestuften	 Tätergruppen	 bestanden	 vielfach	

horizontale	Beziehungsgeflechte,	innerhalb	derer	eine	rege	Kooperation	stattfand,	die	sich	im	Einzel-

nen	jedoch	wie	üblich	nach	den	Bedingungen	des	illegalen	Marktes	richtete.	

Den	ausgeprägtesten	Stand	an	 Strukturierung	wiesen	die	 jugoslawischen	bzw.	kosovo-albanischen	

Gruppierungen	auf,	den	geringsten	demgegenüber,	anders	als	es	nach	Stellungnahmen	in	der	öffent-

lichen	Meinung	zu	erwarten	wäre,	die	russischen	Gruppierungen.47	Beide	jedoch	ähnelten	sich	in	der	

Bereitschaft,	ohne	Zögern	und	kompromisslos	auch	massive	Gewalt	anzuwenden.	Für	die	erfassten	

italienischen	OK-Gruppierungen	stellte	sich	Deutschland	zwar	 insgesamt	als	Schauplatz	vielfältiger	

krimineller	Aktivitäten	dar,	als	qualitativ	bedeutsam	erwies	sich	jedoch	erneut	der	Umstand,	dass	in	

Italien	gesuchte	Tatverdächtige	aus	der	Organisierten	Kriminalität	Deutschland	als	Rückzugsgebiet	

und	 Investitionsraum	benutzten.	Die	Haupttatverdächtigen	der	 im	 Jahr	 2004	geführten	Verfahren	

hatten	 im	 Übrigen	 entweder	 intensive	 persönliche	 Beziehungen	 nach	 Deutschland	 oder	 waren	

bereits	 seit	 langem	 hierzulande	 ansässig.	 Die	 deutschen	 Gruppierungen	 beeindruckten	 durch	 die	

professionelle	Anlage	illegaler	Gewinne.	Ihre	Hauptverdächtigen	hatten	selbst	in	Bereichen,	in	denen	

47	 Vgl.	 dazu	 auch	 die	 neueste	 Analyse	 für	 Russland	 von	 pAoli,	 L.,	 2000b.	 Zu	 der	 für	 Deutschlands	 Großstädte	 besonders	

exemplarischen	Lage	in	Berlin	vgl.	sABerschinsKy,	H.,	1997,	insbesondere	S.	214	ff.
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es	 nicht	 ohne	Weiteres	 zu	 vermuten	war	 (beispielsweise	Kriminalität	 im	Zusammenhang	mit	 dem	

Wirtschaftsleben),	vielfach	eine	starke	Verwurzelung	im	so	genannten	Milieu.

Für	480	der	im	Erhebungsjahr	2004	geführten	620	Ermittlungsverfahren	wurden	Sachverhaltsdaten	

zur	OK-Relevanz	gemeldet.	Im	Einzelnen	zeigte	sich	(unter	Mehrfachnennung)	Folgendes:

	 In	 586	 Sachverhalten	 (rund	 94,5	%)	 handelten	 die	 Tatverdächtigen	 „unter	 Verwendung	 gewerb-

licher	oder	geschäftsähnlicher	Strukturen“,

	 in	287	Sachverhalten	 (46,3	%)	handelten	sie	 „unter	Anwendung	von	Gewalt	oder	anderer	zur	Ein-

schüchterung	geeigneter	Mittel“	und

	 in	170	Sachverhalten	(rund	27,4	%)	handelten	sie	„unter	Einflussnahme	auf	Politik,	Medien,	öffent-

liche	Verwaltung,	Justiz	oder	Wirtschaft“.

	

Bei	 den	 gewerblichen	 bzw.	 geschäftsähnlichen	 Strukturen	 zeichnet	 sich	 ein	 breites	 Spektrum	 der	

Tarnung	 illegaler	Geschäfte	 ab.	 Es	 kann	grob	unterschieden	werden	 zwischen	Fällen,	 in	denen	die	

Täter	solche	Strukturen	eigens	für	kriminelle	Zwecke	(neu)	errichten,	sich	bereits	vorhandener,	vorher	

legal	genutzter	Strukturen	bedienen	oder	aber	gewerbliche	Strukturen	nur	dazu	nutzen,	eine	legale	

Einkommensquelle	vorzutäuschen,	z.	B.	gegenüber	den	Strafverfolgungs-	oder	Fiskalbehörden,	ohne	

dass	tatsächlich	eine	Verflechtung	zwischen	legaler	und	illegaler	Tätigkeit	vorliegt.

Bezüglich	Einschüchterung	und	Gewalt	dominierte	die	Betonung	der	Gewaltbereitschaft,	beispiels-

weise	 durch	 ständiges	 Tragen	 einer	 Schusswaffe;	 danach	 kamen	 einfache	 und	 schwere	 Körperver-

letzungen,	am	Ende	die	konkrete	Ankündigung,	von	der	Schusswaffe	Gebrauch	zu	machen,	oder	in	

seltenen	Fällen	auch	vollendete	Tötungsdelikte.	Diejenigen	dominanten	Tatverdächtigen	und	insbe-

sondere	Führungspersonen,	die	sich	eine	„Gewaltreputation“	gesichert	hatten,	konnten	ihre	Ziele	fast	

regelmäßig	ohne	konkrete	Gewaltanwendung	erreichen,	sich	also	beispielsweise	echte	oder	auch	nur	

vermeintliche	Kontrahenten	gefügig	machen.

Die	Einflussnahmen	waren	überwiegend	subtiler	Art	und	bauten	auf	(ggf.	gezielt	angebahnten)	per-

sönlichen	Kontakten	im	Geschäftsleben,	im	Freizeitbereich	oder	auch	im	Nachbarschaftsleben	auf.48	

Strafrechtlich	relevante	Korruptionshandlungen	ließen	sich	selten	aufdecken:	In	15	der	OK-Verfahren	

konnten	insgesamt	zwei	Fälle	der	Vorteilsgewährung,	172	Bestechungsdelikte,	30	Fälle	der	Vorteilsan-

nahme	und	207	Fälle	von	Bestechlichkeit	herausgearbeitet	werden.49

4.3.6 Befunde zu ausgewählten Deliktbereichen mit deutlichem OK-Bezug
Seit	Kurzem	erlaubt	es	die	bei	den	Staatsanwaltschaften	geführte	Geschäftsstatistik,	diejenigen	Fälle	

getrennt	auszurechnen	bzw.	darzustellen,	in	denen	die	zuständigen	Sachbearbeiter	im	Rahmen	der	

Statistikführung	 angegeben	 haben,	 dass	 ein	 OK-Bezug	 wenigstens	 einiger	 in	 das	 jeweilige	 Ermitt-

lungsverfahren	einbezogenen	Delikte	gegeben	gewesen	sei.	Die	Erfassung	der	Phänomene	lässt	die	

Art	und	Weise	des	Bezugs	gänzlich	offen,	so	dass	vorerst	aus	den	in	Tabelle	4.3-3	widergespiegelten	

48	 Besonders	strittig	ist	immer	wieder	das	Ausmaß	von	Schutzgelderpressungen,	insbesondere	im	Gastgewerbe.	Zu	den	Ein-

schätzungen,	die	sehr	stark	divergieren,	und	zu	den	Problemen	einer	speziellen	empirischen	Studie	unter	ausländischen	

Gastwirten	vgl.	ohlemAcher,	T.,	1998	und	2000	(hier	insbesondere	S.	202	ff.).
49	 Zu	 Korruption	 siehe	 auch	 Kap.	 3.4.2	 dieses	 Berichtes.	 Ein	 internationaler	 Überblick	 über	 die	 Korruptionsanfälligkeit	

verschiedener	Staaten	bzw.	Gesellschaften	gibt	zuletzt	KilliAs,	M.	und	D.	riBeAud,	1999.	Zu	Einschätzungen	bezüglich	der	

relativen	Bedeutung	Organisierter	Kriminalität	in	diesem	Bereich	in	Deutschland	bei	Behörden	vgl.	besonders	mischKo-

witz,	R.	u.	a.,	2000,	insbesondere	S.	359	ff.
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Befunden	für	den	Jahrgang	2004	weitreichende	Schlüsse	weder	gezogen	werden	können	noch	gezo-

gen	werden	sollten.	Immerhin	ist	aufschlussreich	zu	sehen,	eine	welch	große	Menge	von	vermuteten	

oder	 im	 Einzelfall	 nachgewiesenen	 Bezügen	 sich	 hinter	 der	 Residualkategorie	 der	 nicht	 getrennt	

ausgewiesenen	Deliktbereiche	verbirgt,	die	hier	als	„Strafsachen	sonstiger	Sachgebiete“	benannt	wur-

den.	Darunter	fallen	etwa	Raubüberfälle	und	die	Vielzahl	der	Delikte	rund	um	das	Kraftfahrzeug.

Tabelle �.�-�: Der Anteil von „Strafsachen der Organisierten Kriminalität“ an den von den 
Staats- und Amtsanwaltschaften bei den Landgerichten im Jahr �00� „erledigten 
�erfahren“

Sachgebiet erledigte Ermittlungsverfahren davon als OK gekennzeichnet

                    Anzahl %

Deutschland zusammen

erledigte	Verfahren	insgesamt 4.994.776 13.388 0,27

Deutschland ohne Schleswig-Holstein

erledigte	Verfahren	insgesamt 4.832.907 12.599 0,26

Diebstahl	und	Unterschlagung 771.508 633 0,08

Betrug	und	Untreue 630.544 551 0,09

Strafsachen	gegen	die	sexuelle		
Selbstbestimmung

66.261 172 0,26

Umweltstrafsachen 32.751 5 0,02

Wirtschafts	und	Steuerstrafverfahren,	
Geldwäschedelikte 148.242 1.185 0,80

Betäubungsmittelstrafsachen 290.515 1.796 0,62

Strafsachen	sonstiger	Sachgebiete	
zusammen

2.893.086 8.257 0,29

Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftstatistik;	Angaben	zur	Zahl	der	Verfahren	mit	OKBezug	liegen	aus	SchleswigHolstein	nicht	vor.

4.3.6.1 Rauschgiftdelikte50 mit OK-Bezug und Bekämpfungsansätze des 
Bundeskriminalamts

Der	 international	 organisierte	 Drogenhandel	 ist	 auf	 Groß-	 und	 Zwischenhandelsebene	 von	 zahl-

reichen	bandenmäßigen	Zusammenschlüssen	bis	hin	zu	Organisationen	gekennzeichnet,	die	in	ihren	

Strukturen	mit	Wirtschaftsunternehmen	 vergleichbar	 sind	 und	 sich	 der	Mittel	 und	Methoden	 der	

Organisierten	Kriminalität	bedienen.	 Insbesondere	wegen	der	hohen	Profitmargen	gilt	die	Rausch-

giftkriminalität	als	wesentlicher	Teilbereich	der	international	organisierten	Kriminalität.51	

Die	Hauptaufgabe	des	Bundeskriminalamtes	liegt	in	diesem	Zusammenhang	in	einem	zielgerichte-

ten	operativen	Vorgehen	gegen	die	kriminellen	Strukturen	des	international	organisierten	Rausch-

gifthandels.	Um	den	 international	vernetzten	Händlerorganisationen	wirkungsvoll	und	nachhaltig	

entgegentreten	zu	können,	bedarf	es	einer	im	nationalen	und	internationalen	Rahmen	abgestimm-

ten	Gesamtstrategie	der	Strafverfolgungsbehörden,	die	von	operativen	Aktivitäten	in	den	Anbau-	und	

Transitregionen	bis	hin	zu	Ermittlungs-	und	Kontrollmaßnahmen	innerhalb	des	Absatzmarktes	Euro-

pa	reicht	und	alle	Ebenen	des	Rauschgifthandels	berücksichtigt.

50	 Zu	weiteren	inhaltlichen	Fragen	der	Rauschgiftdelikte	siehe	vor	allem	das	Kapitel	3.5	in	diesem	Band.
51	 Zur	Einschätzung	der	Lage	in	der	EU	siehe	europol (Hg.),	2005	EU	Organised	Crime	Report,	2005	und	europol (Hg.),	Drugs	

2006,	2006a.
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Auswertungen und Ermittlungen:	 Das	 BKA	 konzentriert	 sich	 im	 Rahmen	 seiner	 Strategie	 zur	

Bekämpfung	der	international	organisierten	Rauschgiftkriminalität	zum	einen	auf	operative	Analy-

sen	zu	Personen	und	Strukturen	krimineller	Organisationen	(so	genannte	Sonderauswertungen)	und	

zum	anderen	 auf	 Ermittlungsverfahren	 (Groß-,	 Struktur-	 und	 Pilotverfahren)	 gegen	 internationale	

Täterorganisationen.	 Ein	 zusätzliches	Ziel	 liegt	darin,	 diese	Ermittlungen	möglichst	 auch	 im	 inter-

nationalen	Verbund	mit	den	Strafverfolgungsbehörden	der	Staaten	zu	führen,	in	denen	sich	weitere	

Teile	der	kriminellen	Organisation	befinden.	Die	Strategie	und	das	operative	Vorgehen	des	Bundes-

kriminalamtes	sind	in	den	Bund-Länder-Rahmen	eingebettet.	Sie	richten	sich	an	den	im	Bundeskrimi-

nalamt	und	in	den	Ländern	primär	festgestellten	Phänomenen	aus	und	greifen	Bereiche	auf,	in	denen	

Strukturen	des	international	organisierten	Rauschgifthandels	in	Deutschland	erkennbar	sind.

Früherkennung:	Neben	den	operativ	ausgerichteten	Aktivitäten	konzentriert	 sich	das	BKA	auf	das	

Erkennen	sich	abzeichnender	neuer	Trends	und	Entwicklungen	 im	Bereich	der	Drogenkriminalität	

(so	genanntes	Monitoring).	Neu	erkannte	Phänomene	werden	als	Bekämpfungsschwerpunkte	einer	

intensiven	Auswertung	zugeführt	mit	dem	vorrangigen	Ziel	der	Einleitung	von	Ermittlungsverfah-

ren.	Die	 Ergebnisse	 der	 Früherkennung	dienen	daneben	 auch	der	 Beratung	polizeilicher	 und	poli-

tischer	Entscheidungsträger.

Vorverlagerungsstrategie:	Bei	der	Bekämpfung	der	international	organisierten	Rauschgiftkrimina-

lität	 forciert	das	Bundeskriminalamt	zudem	die	so	genannte	Vorverlagerungsstrategie.	 Im	Rahmen	

dieser	 Strategie	 wird	 der	 Drogenkriminalität	 bereits	 in	 den	 Rauschgiftherkunfts-	 und	 -transitlän-

dern	begegnet.	Dieser	Ansatz	umfasst	sowohl	die	Entsendung	von	Verbindungsbeamten	als	auch	die	

gezielte	Ausbildungs-	und	Ausstattungshilfe.	

	 Die	Entsendung	der	Verbindungsbeamten	(VB)	soll	den	Informationsaustausch	zwischen	der	deut-

schen	und	der	jeweils	nationalen	Strafverfolgungsbehörde	fördern.	Unter	anderem	sollen	vor	Ort	

Informationen	 über	 die	 in	 und	 von	 den	 Rauschgiftherkunftsländern	 aus	 agierenden	 Straftäter-

gruppierungen	erhoben	werden.	Verbindungsbeamte	dienen	insbesondere	dem	Informationsaus-

tausch	 im	 Rahmen	 der	 oben	 genannten	 Sonderauswertungen	 und	 bei	 Ermittlungen	 sowie	 der	

Koordinierung	operativer	Maßnahmen.	

	 Ziel	der	Ausbildungshilfe	(ABH)	und	Ausstattungshilfe	(ASH)	ist	es,	die	Polizeien	der	unterstützten	

Staaten	mit	 den	 internationalen	 Standards	 der	 Ermittlungsarbeit	 vertraut	 zu	machen	und	diese	

anzuwenden.	Weiter	geht	es	um	die	Gewinnung	polizeilicher	Stipendiaten,	die	im	Zuge	der	Ausbil-

dungshilfe	aus	Rauschgiftanbau-	oder	Transitländern	nach	Deutschland	entsandt	werden,	um	als	

künftige	polizeiliche	Ansprechpartner	im	Ausland	zur	Verbesserung	des	Informationsaustausches	

beizutragen	 und	 gegebenenfalls	 Unterstützung	 in	 eigenen	 oder	 gemeinsamen	 Auswertungen	

oder	Ermittlungsverfahren	zu	erhalten.

	

Sowohl	die	Entsendung	von	VB	als	auch	die	ABH	und	ASH	haben	sich	als	effektive	Instrumente	(so	genann-

te	drei	Säulen)	der	 internationalen	polizeilichen	Zusammenarbeit	erwiesen.	Die	Erfahrungen	des	BKA	

haben	jedoch	den	Bedarf	für	die	Einführung	einer	weiteren	vierten	Säule	der	Vorverlagerungsstrategie	

bei	der	Bekämpfung	der	international	organisierten	Drogenkriminalität	ergeben,	nämlich	eine	gezielte	

und	ergänzende	personelle	praktische	Beratung	und	Unterstützung	polizeilicher	Kräfte	im	Ausland.

4.3.6.2 Geldwäschedelikte mit OK-Bezug
Nach	den	besonderen	Auswertungen	zur	Geldwäsche	für	den	Lagebericht	Organisierte	Kriminalität	

haben	 sich	 die	 seit	 1999	 relevanten	Veränderungen	 des	Geldwäschetatbestandes	 (§	261	 StGB),	 auch	
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im	Verein	mit	den	Verdachtsmeldungen	nach	dem	Geldwäschegesetz,	quantitativ	auch	gegenwärtig	

noch	nicht	so	durchschlagend	ausgewirkt	wie	erhofft;	jedoch	spiegeln	die	Zahlen	einen	fortlaufenden	

Anstieg	 wider.	 Einen	 zunehmenden	 Effekt	 für	 die	 Strafverfolgung	 scheint	 auch	 die	 Kontrolle	 des	

grenzüberschreitenden	Bargeldverkehrs	 (§	12	 FVG)	 zu	haben.	 Bezüglich	der	 verschiedenen	Quellen	

zur	Erfassung	von	Fällen	der	Geldwäsche	zeigt	sich	seit	1994	das	in	der	folgenden	Tabelle	4.3-4	darge-

stellte	Bild.

Besonderes	Gewicht	gewinnt	 in	der	Praxis	nach	und	nach	die	Vermögensabschöpfung.52	Um	sie	 zu	

einem	wirksamen	 Instrument	werden	zu	 lassen,	haben	die	Länder	 spezielle	Dienststellen	bzw.	Ein-

richtungen	zur	so	genannten	Finanzermittlung	geschaffen	und	bauen	diese	weiter	aus.	Die	besonders	

geschulten	Finanzermittler	 (primär	bei	der	Polizei,	zunehmend	auch	bei	den	Staatsanwaltschaften)	

gehen	gezielt	Hinweisen	auf	mögliche	Geldwäschesachverhalte	nach,	also	Verdachtsanzeigen	nach	

dem	Geldwäschegesetz	und	sonstigen	Hinweisen.	Nach	der	vom	Bundeskriminalamt	geführten	Lage-

darstellung	Finanzermittlungen	sind	die	(um	Nachtragsmeldungen	bereinigten)	Ersthinweise	in	den	

einzelnen	Ländern	unterschiedlich,	 jedoch	 insgesamt	recht	deutlich	und	kontinuierlich	 im	Steigen	

begriffen.	Für	die	Gesamtheit	der	Länder	ergibt	sich	die	folgende	Reihe:

	 1994	 2.879	Hinweise	 1999	 4.137	 Hinweise

	 1995	 2.935	Hinweise	 2000	 4.818	 Hinweise

	 1996	 3.289	Hinweise	 2001	 8.214	 Hinweise

	 1997	 3.420	Hinweise	 2002	 9.050	 Hinweise

	 1998	 3.543	Hinweise	 2003	 7.196	 Hinweise

	 	 	 2004		 8.764	 Hinweise

Tabelle �.�-�:  Entwicklung der registrierten Geldwäschedelikte, ����–�00�

Jahr bekannt gewordene 
Fälle der Geldwä-
sche nach der PKS

Anzahl der  
�erfahren nach  

OK-Lagebild

Anzahl der Hinweise 
in den OK-�erfahren 

auf Geldwäsche-
handlungen nach 

§ ��� StGB

Anzahl der �erfah-
ren mit �erdachts-

hinweisen nach  
dem GwG

Anzahl der erstat-
teten �erdachts-

hinweise in diesen 
�erfahren

1994 198 776 115 13 59

1995 321 787 320 15 135

1996 349 845 337 29 69

1997 543 841 169 25 100

1998 403 832 118 38 139

1999 481 816 114 68 242

2000 730 854 171 68 306

2001 877 787 139 49 126

2002 1.061 690 117 54 171

2003 745 637 143 72 268

2004 776 620 159 84 269

2005 2023 n.	b. n.	b. n.	b. n.	b.

Datenquellen:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	BundesKriMinalaMt	(Hg.),	Bundeslagebild	Organisierte	Kriminalität,	jeweiliger	
Jahrgang;	n.	b.	=	derzeit	noch	nicht	bekannt.

52	 Siehe	dazu	weitere	detaillierte	Hinweise	unten	in	Kapitel	6.2.5;	zur	Einschätzung	der	Lage	in	der	EU	vgl.	europol (Hg.), 

Financial	&	Property	Crimes, 2006b.
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Die	(vorläufige)	Vermögensabschöpfung	erfolgt	im	günstigsten	Fall	bereits	im	Ermittlungsverfahren,	

sonst	aber	auch	noch	im	Zwischenverfahren	nach	Anklageerhebung	und	gegebenenfalls	 im	Haupt-

verfahren,	 mit	 der	 Beschlagnahmung	 von	 Vermögenswerten	 und	 der	 Anordnung	 des	 dinglichen	

Arrestes.	Nach	Rechtskraft	 einer	 entsprechenden	Verurteilung	durch	das	 Strafgericht	 verlieren	die	

Täter	die	Vermögenswerte	endgültig	in	Teilen	oder	vollständig	durch	die	Anordnung	des	Verfalls	bzw.	

der	Einziehung	(§§	73–76a	StGB).	Die	Idee	ist	dabei,	(insbesondere)	Täter	der	Organisierten	Kriminali-

tät	an	ihrer	empfindlichsten	Stelle,	eben	dem	Geld	und	dem	Vermögen,	zu	treffen	und	ihnen	zugleich	

die	Ressourcen	für	die	Planung	und	Durchführung	neuer	Straftaten	nachhaltig	zu	entziehen.	Das	bei	

der	Berechnung	der	Werte	zugrunde	liegende	Bruttoprinzip	wird	aus	einem	als	typisch	mitgeteilten	

Beispiel	aus	dem	Drogenbereich,	das	noch	aus	der	Zeit	vor	der	Einführung	des	Euro	stammt,	deutlich:	

„Die	Polizei	 ermittelt,	 dass	 ein	Mann	 für	50.000	DM	Rauschgift	 gekauft	hat.	 Für	den	Transport	der	

heißen	Ware	gibt	er	einem	Fahrer	2.000	DM.	Für	Streckmittel	und	Telefonkosten	wendet	der	Rausch-

gifthändler	weitere	250	DM	auf.	Mit	dem	Verkauf	erzielt	er	100.000	DM.	Statt	ihm	nun	nur	47.750	DM	

wegzunehmen,	sprich	nur	den	illegalen	Gewinn	zu	beschlagnahmen,	werden	nach	dem	Umsatzprin-

zip	100.000	DM	eingezogen.“53	Die	zunehmend	in	den	Vordergrund	tretende	ergänzende	positive	Idee	

bei	den	Finanzermittlungen	liegt	darin,	dass	in	erster	Linie	die	Opfer	der	Straftaten	aus	den	infolge	der	

Finanzermittlungen	aufgespürten	Mitteln	möglichst	rasch	und	unbürokratisch	entschädigt	werden	

sollen	(Rückgewinnungshilfe).54

Für	die	Verfahren,	die	den	Lageberichten	OK	des	Bundeskriminalamts	zugrunde	lagen,	ist	ergänzend	

Folgendes	 zu	 berichten:	 Maßnahmen	 zur	 Vermögensabschöpfung	 bei	 den	 Tatverdächtigen	 stiegen	

von	rund	5	%	 im	erstmaligen	Erfassungsjahr	1992	auf	einen	Maximalwert	von	rund	31	%	 im	Jahr	2001.	

Ein	danach	einsetzender	mäßiger	Rückgang	in	den	folgenden	Jahren	führte	zu	einem	Wert	von	rund	

24	%	im	letzten	Berichtsjahr	2004.	In	diesem	Jahr	wurden	mit	Vermögensgegenständen	im	Gesamtwert	

von	knapp	68	Millionen	Euro	(u.	a.	Bargeld,	Kontenguthaben,	Immobilien	und	Kraftfahrzeugen)	schät-

zungsweise	rund	5	%	der	für	die	kriminellen	Organisationen	ermittelten	Gewinne	sichergestellt.55

4.3.6.3 Menschenhandelsdelikte mit OK-Bezug

Kernpunkte

		 Die	Tatbestände	des	Menschenhandels	und	des	 schweren	Menschenhandels	 (§§	232	 ff.	 StGB)	

umfassen	alle	Sachverhalte,	bei	denen	der	Täter	auf	sein	Opfer	einwirkt,	um	es	zur	Aufnahme	

oder	Fortsetzung	der	Prostitution	bzw.	zu	sonstigen	sexuellen	Handlungen	zu	bestimmen.	

		 Bei	 Menschenhandel	 ist	 nach	 allen	 Praxiserfahrungen	 und	 theoretischen	 Einsichten	 die	

Anzeigebereitschaft	 von	 Betroffenen	 und	 ihrem	Umfeld	 als	 sehr	 gering	 einzuschätzen.	 Das	

Delikt	wird	also	ohne	polizeiliche	Aktivitäten	in	der	Regel	nicht	offiziell	bekannt.	Somit	gehört	

Menschenhandel	zur	kriminologischen	Kategorie	der	Kontrolldelikte.	

		 Die	Opfer	sind	fast	ausnahmslos	Frauen.	Sie	stammen	überwiegend	aus	wirtschaftlich	schwä-

cheren	Ländern	mit	teilweise	problematischen	sozial-strukturellen	Verhältnissen.

		 Die	Anzahl	der	in	der	PKS	erfassten	Fälle	des	Menschenhandels	weisen	seit	1996	eine	leicht	sin-

kende	Tendenz	auf.	1999	hatte	die	Anzahl	der	registrierten	Fälle	einen	Tiefstand	erreicht.

53	 Presseinformation	des	Justizministeriums	und	des	Innenministeriums	Nordrhein-Westfalen	vom	9.	August	2000.
54	 Vgl.	beispielsweise	mAyer,	B.,	2000,	S.	514	f.	(§	111	b	V).	
55	 Zu	Finanzermittlungen,	Geldwäsche,	Vermögensabschöpfung	und	anderen	einschlägigen	Fragen	siehe	noch	hetzer,	W.,	

2001b,	S.	23	ff.;	KilchlinG,	M.,	2002;	mAyer,	B.,	2000,	S.	491	ff.
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		 Jährlich	werden	derzeit	zwischen	rund	700	und	900	Tatverdächtige	registriert.	

		 Die	 vergleichsweise	 niedrigen	 Verurteilungszahlen	 beruhen	 weitgehend	 auf	 sachlichen	

Schwierigkeiten	der	Materie	selbst.	Schwierige	Beweisführung	im	Zusammenhang	mit	Men-

schenhandelsdelikten	 schlägt	 sich	 in	 hohen	 Einstellungsraten	 nieder.	 Sie	 führt	 ansonsten	

dazu,	dass	Täter	wegen	anderer	mitverwirklichter	Tatbestände	verurteilt	werden,	die	aus	der	

Statistik	nicht	erkennbar	werden.

		 Immerhin	erhalten	die	allermeisten	der	am	Ende	rechtskräftig	verurteilten	Täter	dann	Frei-

heitsstrafen.

Menschenhandel	 ist	 eine	 besonders	 menschenverachtende	 Form	 der	 Kriminalität.	 Dieses	 Delikts-

feld	hat	sich	als	Teil	eines	weltweiten	illegalen	Marktes	auch	in	Deutschland	etabliert.	Dabei	werden	

zunehmend	Strukturen	Organisierter	Kriminalität	erkennbar.	Sowohl	die	Anwerbung	der	Frauen	als	

auch	die	illegale	Einreise	werden	in	der	Regel	von	internationalen	Banden	geplant	und	durchgeführt.	

Nach	den	Erhebungen	zum	Lagebild	Menschenhandel	des	BKA	werden	bis	zu	30	%	der	in	Deutschland	

geführten	Ermittlungsverfahren	von	Dienststellen	bearbeitet,	die	für	die	Bekämpfung	der	Organisier-

ten	Kriminalität	zuständig	sind.

Menschenhandel	gehört,	namentlich	in	der	nunmehr	in	§	232	StGB	geregelten	Form	des	Menschen-

handels	zum	Zwecke	der	sexuellen	Ausbeutung,	neben	Delikten	wie	Zuhälterei,	Prostitution	und	ille-

gales	Glücksspiel	zur	so	genannten	Milieukriminalität	oder	Kriminalität	im	Zusammenhang	mit	dem	

Nachtleben.	Es	ist	demnach	ein	Delikt,	bei	dem	sich	Fahndungsansätze	insbesondere	durch	Kontrol-

len	im	Milieu	ergeben	(Kontrolldelikt).	Unterschiedliche	Prioritätensetzungen	bei	der	Kriminalitäts-

bekämpfung	der	Länder	und	verstärkter	bzw.	verdünnter	Personalansatz	einzelner	Fachdienststellen	

können	daher	auch	ursächlich	für	veränderte	Verfahrenszahlen	sein.	Die	Opfer	kommen	nur	in	Aus-

nahmefällen	als	Anzeigeerstatter	in	Betracht,	da	sie	strafrechtlich	betrachtet	auf	der	einen	Seite	zwar	

als	Opfer	des	Menschenhandels,	auf	der	anderen	Seite	jedoch	auch	als	Täter,	nämlich	beispielsweise	

des	Deliktes	der	unerlaubten	Einreise	einzustufen	sind.	Zudem	ist	die	Anzeigebereitschaft	der	betrof-

fenen	Frauen	auch	deswegen	oft	sehr	gering,	weil	sie	allgemein	befürchten	oder	 im	Einzelfall	auch	

aufgrund	von	sehr	direkten	Drohungen	der	Täter	wissen,	dass	sie	nach	der	Rückkehr	ins	Heimatland	

mit	 Gewalt	 und	 Repressalien	 gegenüber	 ihnen	 selbst	 oder	 gegenüber	 ihren	 Angehörigen	 rechnen	

müssen.	Die	Finanzierung	des	Aufenthaltes	und	des	Unterhaltes	von	Frauen,	die	grundsätzlich	bereit	

wären,	als	Opferzeuginnen	im	Strafprozess	auszusagen,	gestaltet	sich	in	der	Praxis	nach	wie	vor	sehr	

schwierig.	 Für	 die	 Polizei	 besteht	 das	 Problem	 darin,	 unter	 den	 an	 sich	 als	 Kostenträger	 sachlich	

zuständigen	Sozialbehörden	eine	Behörde	zu	finden,	die	sich	auch	für	örtlich	zuständig	erklärt	und	

die	Kostenübernahme	nach	dem	SGB	XII	(Sozialhilfe)	oder	dem	AsylbLG	zusagt.

4.3.6.3.1 Entwicklung der Fallzahlen des Menschenhandels
Die	in	der	PKS	erfassten	Menschenhandelsdelikte	weisen	nach	einem	Höchststand	im	Jahr	1996	eine	

leicht	 sinkende,	 seit	 2001	 jedoch	 insgesamt	 recht	 stabile	 Tendenz	 zwischen	 750	 und	 850	 auf.	 Die	

Abnahme	der	registrierten	Fallzahlen	(s.	unten	Schaubild	4.3-1)	belegt	allerdings	nach	recht	einhel-

liger	Überzeugung	der	ermittelnden	Polizeibeamten	keinen	wirklichen	Rückgang	der	Phänomene	in	

Deutschland.	Eine	Abfrage	bei	den	Landeskriminalämtern	ergab,	dass	die	Strafverfolgungsbehörden	

aufgrund	des	hohen	Ermittlungsaufwands	oder	aufgrund	von	Schwierigkeiten	in	der	Beweisführung	

häufig	nur	andere,	einfacher	zu	handhabende	Straftatbestände	nachweisen	können.	In	solchen	Fäl-

len	 ist	Menschenhandel	zwar	nach	der	persönlichen	Einschätzung	von	Ermittlern	mit	hoher	Wahr-

scheinlichkeit	gegeben,	wird	aber	am	Ende	nach	anderen	Vorschriften	ausermittelt,	bis	2004	etwa	
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als	Verstoß	gegen	§	92	a	AuslG	 (Schleusung),	 §	92b	AuslG	 (gewerbsmäßige	 Schleusung),	 §	180a	 StGB	

(Förderung	der	Prostitution)	oder	§	181a	StGB	(Zuhälterei),	so	dass	nicht	alle	polizeilich	„an	sich“	aufge-

deckten	Straftaten	in	diesem	Deliktbereich	auch	unter	der	entsprechenden	Rubrik	in	der	PKS	erfasst	

werden.	

4.3.6.3.2  Merkmale der Tatverdächtigen des Menschenhandels
Die	 Entwicklung	 der	 Tatverdächtigenzahlen	 gemäß	 der	 PKS,	 die	 ersichtlich	 recht	 genau	 den	 Fall-

zahlen	angeglichen	ist,	ergibt	sich	(ebenfalls)	aus	dem	Schaubild	4.3-1.	Danach	sind	die	Zahlen	nach	

einem	Anstieg	von	1993	(866)	bis	1997	(1.228)	mit	leichtem	Schwanken	im	Einzelnen	insgesamt	gefal-

len.	Die	Gründe	dürften	vergleichbar	zu	den	oben	zur	Fallregistrierung	genannten	Gründen	sein.

Nach	den	ergänzenden	Erkenntnissen	aus	dem	Lagebild	Menschenhandel56	des	Bundeskriminalamtes	

dominieren	bei	den	Tatverdächtigen	in	jüngeren	Jahren	deutsche,	russische	und	türkische	Staatsan-

gehörige.57	 Unter	 den	 insgesamt	 683	 ermittelten	 Tatverdächtigen	 im	 Jahr	 2005	 befanden	 sich	 283	

Deutsche	(2004:	297);	von	diesen	wurden	57,	also	rund	20	%	(2004:	55	=	18,5	%),	nicht	in	Deutschland	

geboren,	 sondern	 stammen	hauptsächlich	 aus	 Russland,	 Kasachstan,	 der	 Türkei,	 Polen	und	Rumä-

nien.	Der	Anteil	der	Frauen	an	den	insgesamt	ermittelten	Tatverdächtigen	des	Jahres	2005	betrug	22	%	

und	lag	damit	im	Größenbereich	der	beiden	Vorjahre	(2004:	21,9	%;	2003:	20,7	%).

Schaubild �.�-�: Entwicklung der Menschenhandelsdelikte, Fälle und Tatverdächtige  
����–�00�

0 

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik. Infolge der Gesetzesänderung mit Wirkung zum Berichtsjahrgang 2005 sind  
 die neueren Zahlen (705 Fälle und 721 Tatverdächtige) nicht direkt mit denen der Vorjahre vergleichbar;  
 daher sind sie nicht in das Schaubild eingearbeitet worden.  

Schaubild 4.3-1: Entwicklung der Menschenhandelsdelikte,  
 Fälle und Tatverdächtige 1993-2004 
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Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.	Infolge	der	Gesetzesänderung	mit	Wirkung	zum	Berichtsjahrgang	2005	sind	die	
neueren	Zahlen	(705	Fälle	und	721	Tatverdächtige)	nicht	direkt	mit	denen	der	Vorjahre	vergleichbar;	daher	
sind	sie	nicht	in	das	Schaubild	eingearbeitet	worden.	

56	 Grundlage	 der	 Erhebungen	 zum	 Lagebild	 Menschenhandel	 waren	 bis	 zum	 Jahrgang	 2002	 ausschließlich	 die	 bei	 der	

Polizei	wegen	Verdachts	des	Menschenhandels	im	Sinne	der	§§	180b	und	181	StGB	geführten	Ermittlungsverfahren	zum	

Nachteil	 ausländischer	 Staatsangehöriger.	 Seit	 dem	 Jahrgang	 2003	 sind	 auch	Verfahren	 zum	Nachteil	 von	deutschen	

Staatsbürgern	nachgewiesen.
57	 Allerdings	werden	die	im	Ausland	agierenden	Tatverdächtigen	in	den	meisten	Fällen	nicht	zu	Beschuldigten	in	Ermitt-

lungsverfahren	und	sind	deshalb	im	Lagebild	überwiegend	nicht	erfasst.	Details	vgl.	zuletzt	in	BundesKriminAlAmt (Hg.),	

Lagebild	Menschenhandel	2003,	S.	8	ff.	und	Lagebild	Menschenhandel	2004,	S.	11ff.
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4.3.6.3.3 Merkmale der amtlich ermittelten Opfer des Menschenhandels 
Im	 Jahr	2005	wurden	 insgesamt	642	Opfer	des	Menschenhandels	 registriert,	davon	82	%	Nichtdeut-

sche.	Das	bedeutet	einen	Rückgang	gegenüber	2004	mit	972	Opfern	(1995:	1.196;	2002:	811).	Die	Opfer,	

fast	ausnahmslos	Frauen,	 stammen	überwiegend	aus	wirtschaftlich	 schwächeren	Ländern	mit	 teil-

weise	 problematischen	 sozial-strukturellen	 Verhältnissen.	 Während	 bis	 Ende	 der	 1980er	 Jahre	 die	

Opfer	 überwiegend	 aus	 Südamerika,	 Thailand,	 Afrika	 und	 den	 Philippinen	 stammten,	werden	 seit	

der	Öffnung	der	Grenzen	nach	Osteuropa	 zu	Beginn	der	 1990er	 Jahre	und	der	damit	 verbundenen	

Reiseerleichterungen	überwiegend	Frauen	aus	Mittel-	und	Osteuropa	Opfer	des	Menschenhandels.	Im	

Jahr	2003	kamen	rund	76	%	(2003:	80	%)	aus	den	so	bezeichneten	MOE-Staaten.58	Mittlerweile	hat	sich	

die	Herkunft	der	Frauen	von	den	direkt	an	Deutschland	angrenzenden	Ländern	wie	Polen	und	Tsche-

chische	 Republik	 weiter	 nach	 Osten	 verschoben:	 Nunmehr	 dominieren	 Rumänien	 und	 Russland.	

Ukrainische	Staatsangehörige	lagen	mit	20	Opfern	deutlich	unter	der	Zahl	des	Vorjahres	(183),	was	v.	a.	

auf	ein	Großverfahren	im	Jahr	2004	mit	insgesamt	100	ukrainischen	Opfern	zurückgeht.

Zum	rechtlichen	Status	der	Opfer	beim	Grenzübertritt	lagen	letztmals	für	den	Jahrgang	2004	Angaben	

vor.	Im	Vergleich	zu	993	Opfern	im	Jahr	2003	waren	es	hier	640	Personen.	Bei	rund	72	%	dieser	Frauen	

erfolgte	 ein	 legaler	 Grenzübertritt	 (2003:	 58	%).	 Die	 übrigen	 illegal	 nach	Deutschland	 eingereisten	

Opfer	aus	Ländern	mit	Visumpflicht	wurden	meist	mit	gefälschten	Papieren	ausgestattet	oder	es	wer-

den	bei	deutschen	Auslandsvertretungen	Visa	unter	Vorspiegelung	eines	Reisezwecks	 erschlichen,	

für	den	auch	falsche	Unterlagen	(fingierte	Einladungen	etc.)	vorgelegt	werden.59	Die	genaue	Analyse	

von	Modalitäten	der	Einreise	gestaltet	sich	schwierig,	da	die	Daten	für	das	Lagebild	Menschenhandel	

dem	BKA	in	anonymisierter	Form	zugeliefert	werden:	„Insbesondere	kann	nicht	gesagt	werden,	wie	

viele	 der	 im	 Berichtszeitraum	 in	 Deutschland	 festgestellten	 Opfer	 einer	 bestimmten	 Nationalität	

mit	einem	Schengenvisa,	mit	dem	Schengenvisa	eines	anderen	Mitgliedstaates,	mit	ge-/verfälschten	

Dokumenten,	mit	Ausweisen	anderer	Staaten,	aufgrund	einer	Arbeitserlaubnis	als	Tänzerin	etc.	nach	

Deutschland	gekommen	sind.“60

Die	Mehrzahl	der	Opfer	 (2005:	52,8	%;	2004:	56	%)	war	zwischen	18	und	25	 Jahre	alt.	Behauptungen,	

wonach	Opfer	des	Menschenhandels	immer	jünger	werden,	lassen	sich	nicht	belegen.	Vermutet	wer-

den	kann,	dass	die	Dominanz	der	18-	bis	25-Jährigen	auf	die	einfachere	Beschaffung	von	Ausweisdoku-

menten	und	Visa	sowie	auf	die	einfachere	Einreise	volljähriger	Personen	zurückzuführen	ist.	

Durch	den	politischen	und	wirtschaftlichen	Umbruch	 in	den	 Staaten	Mittel-	 und	Osteuropas	 sind	 vor	

allem	 Frauen	 von	 Armut	 und	 Arbeitslosigkeit	 betroffen.61	 Die	 Bereitschaft	 der	 Opfer,	 aufgrund	 vager	

Versprechungen	 nach	Deutschland	 zu	 reisen,	 ist	 deshalb	 außerordentlich	 hoch.	 Die	 Täter	 nutzen	 die	

soziale	Notlage	und	Perspektivlosigkeit	der	Frauen	bewusst	aus	und	locken	sie	meist	unter	Vorspiegelung	

seriöser	Verdienstmöglichkeiten,	z.	B.	im	Hotel-	und	Gaststättengewerbe	oder	als	Haushaltshilfe	und	Rei-

nigungskraft,	nach	Westeuropa.	Von	den	972	erfassten	Opfern	des	Berichtsjahrgangs	2004	(2003:	1.235)	

konnten	zu	759	Frauen	(2003:	933)	verwertbare	Informationen	erfasst	werden.	Danach	kann,	mit	Vorbe-

halt,	von	folgenden	Motivationshintergründen	(Mehrfachnennungen)	ausgegangen	werden:	

58	 Vgl.	auch	im	Folgenden	BundesKriminAlAmt (Hg.),	Lagebild	Menschenhandel	2003	und	2004.	Das	Lagebild	2005	enthält	

keine	entsprechenden	Angaben.
59	 Wesentlich	 für	 die	 rechtliche	 Begründung	 der	 Illegalität	 der	 Einreise	 ist	 nicht	 entscheidend,	 ob	 die	 Frauen	 über	 ein	

gültiges	Visum	verfügen,	sondern	vielmehr	die	subjektive	Absicht,	eine	Arbeit	aufzunehmen.	Dies	ist	zum	Zeitpunkt	der	

Einreise	kaum	objektiv	feststellbar.	
60	 BundesKriminAlAmt (Hg.), Lagebild	Menschenhandel	2004,	S.	3.
61	 Vgl.	dreixler, m.,	1998,	S.	250	ff.
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	 227	 Frauen	 bzw.	 29,9	%	 (2003:	 420	 =	 45	%)	 wurden	 über	 den	 tatsächlichen	 Grund	 der	 Einreise	

getäuscht;

	 157	Frauen	bzw.	20,7	%	(2003:	301	=	32	%)	waren	mit	der	Prostitutionsausübung	einverstanden;

	 393	Frauen	bzw.	51,8	%	(2003:	283	=	30	%)	wurden	professionell	angeworben,	z.	B.	über	Zeitungsinse-

rate	oder	Künstleragenturen;	bei

	 90	Frauen	bzw.	11,9	%	(2003:	81	=	9	%)	wurde	schon	bei	der	„Anwerbung“	Gewalt	angewandt.62

	

Alles	in	allem	kann	man	davon	ausgehen,	dass	die	Mehrheit	der	eingereisten	die	Prostitution	in	Bars	

bzw.	Bordellen	sowie	in	Wohnungen	ausüben.	Selbst	in	Fällen,	in	denen	die	Frauen	mit	der	Ausübung	

der	Prostitution	einverstanden	waren,	wurden	viele	von	ihnen	über	die	tatsächlichen	Bedingungen	

der	 Prostitutionsausübung	 getäuscht.	 Den	 Opfern	 wurden	 meist	 enorme	 Verdienstmöglichkeiten	

und	selbstbestimmtes	Arbeiten	durch	die	Menschenhändler	in	Aussicht	gestellt.	Zunächst	hatten	sie	

jedoch	ihre	„Schulden“	(für	Kauf,	Unterbringung	etc.)	bei	den	Tätern	abzuarbeiten;	hierdurch	wurde	

ganz	gezielt	ein	Abhängigkeitsverhältnis	geschaffen.	Teilweise	wurden	die	Opfer	auch	nach	Rückkehr	

in	ihre	Heimat	mit	diesen	Schulden	konfrontiert,	so	dass	eine	erneute	Prostitutionsausübung	im	Aus-

land	als	einziger	Ausweg	erschien.	Teilweise	wurden	die	Opfer	mittels	physischer	oder	psychischer	

Gewalt,	wie	schwere	Körperverletzungen	und	Vergewaltigungen,	Essensentzug,	Verabreichung	von	

Drogen,	und	massiven	Drohungen	gefügig	gemacht,	um	sie	in	die	Prostitution	zu	zwingen	oder	dort	

zu	halten.	Gewalteinwirkung	im	Zusammenhang	mit	der	Prostitutionsausübung	wurde	im	Berichts-

jahrgang	2005	nicht	nachgewiesen.	Im	Jahr	2004	konnte	die	Situation	bei	491	von	972	Opfern	(2003:	

827	von	1.235	Opfern)	überprüft	werden:	Es	ergab	sich	dabei	eine	Quote	von	52,3	%	(2003:	52,8	%);	dazu	

gehören	 Gewalt	 und	 Bedrohungen	 durch	 Angehörige.	 Verbreitete	 Formen,	 die	 widerstrebenden	

Opfer	gefügig	zu	machen,	sind	Vergewaltigungen,	auch	durch	mehrere	Männer	gleichzeitig,	durch	

Ausdrücken	von	Zigaretten	auf	der	Haut	oder	auch	das	Ausschlagen	von	Zähnen.

4.3.6.3.4 Justizielle Ebene
Die	 Anstrengungen	 der	 Polizeien	 von	 Bund	 und	 Ländern	 zur	 Bekämpfung	 des	 Menschenhandels	

haben	sich	zeitweise	in	einer	Erhöhung	der	ermittelten	Fallzahlen	niedergeschlagen.	Auch	die	Zahl	

der	nach	§§	180b,	181	StGB	Abgeurteilten	und	Verurteilten	hat	sich	zwischen	1993	und	2004	fast	ver-

dreifacht.	 Bei	 den	 im	 Falle	 einer	Verurteilung	 verhängten	 Sanktionen	 dominieren	 Freiheitsstrafen	

sehr	deutlich.

Die	 verhältnismäßig	 große	 Diskrepanz	 zwischen	 der	 Anzahl	 der	 ermittelten	 Tatverdächtigen	 und	

der	Anzahl	der	wegen	Menschenhandels	verurteilten	Personen	resultiert	zum	größten	Teil	aus	den	

Beweisschwierigkeiten	im	Zusammenhang	mit	dem	Menschenhandel,	die	sich	in	der	hohen	Einstel-

lungsrate	 oder	 in	 Verurteilungen	wegen	 anderer,	 jedenfalls	 (auch)	 verwirklichter	 Straftatbestände	

im	Prozess	niederschlagen.63	So	blieb	nach	der	bis	2004	geltenden	Rechtslage	von	einer	Anklage	auf-

grund	von	§	181	StGB	a.	F.	oftmals	nur	eine	Strafbarkeit	wegen	Förderung	der	Prostitution	nach	§	181a	

StGB	a.	F.	oder	auch	wegen	Verstoßes	gegen	§	92	AuslG	übrig.64	Wie	sich	die	justizielle	Behandlung	der	

Fälle	bzw.	die	Aburteilung	und	Verurteilung	der	Angeklagten	nach	der	neuen	Rechtslage	(§§	232	ff.	

StGB	und	AufenthG)	entwickeln	wird,	bleibt	abzuwarten.

62	 BundesKriminAlAmt (Hg.),	 Lagebild	Menschenhandel	 2003,	 S.	11	 und	2004,	 S.	14.	 Insgesamt	83	 Frauen	 (2003:	 176	 Frauen)	

waren	schon	vor	der	Einreise	als	Prostituierte	tätig	gewesen.
63	 Vgl.	schon	dreixler,	M.,	1998,	S.	253;	umfassend	aus	neurer	Zeit	die	empirische	Analyse	von	steinBrenner,	C.,	2005.	Vgl.	weiter	

die	Analyse	von	Verfahrenszahlen	und	Determinanten	der	Strafverfolgung	bei	herz,	A.,	2005	und	herz / minthe,	2006.
64	 Vgl.	dern,	H.,	1991,	S.	329	ff.
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Tabelle �.�-�: Wegen Menschenhandels (§§ ��0b und ��� StGB a. F., §§ ��� ff StGB n. F.) 
ermittelte Tatverdächtige sowie Abgeurteilte und �erurteilte in den Jahren 
����–�00�, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit ���� (PKS) bzg.  
seit ���� (Str�erfStat) einschließlich Gesamtberlin

Jahr Tatverdächtige 
(T�)

Abgeurteilte 
(AU)

�erurteilte (�U) �U in % der T� �U in % der AU �U mit Freiheits-
strafen

1993 528 75 47 9 63 39

1994 806 97 80 10 82 70

1995 962 164 120 12 73 109

1996 996 205 153 15 75 138

1997 1.043 184 147 14 80 134

1998 933 220 164 18 75 157

1999 653 176 133 20 76 121

2000 859 171 148 17 87 140

2001 702 189 151 22 80 139

2002 772 195 159 21 82 151

2003 817 176 152 19 86 138

2004 877 189 141 16 72 134

2005 603 n.	b. n.	b. n.	b. n.	b n.	b

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik	und	Strafverfolgungsstatistik,	jeweiliger	Jahrgang;	n.	b.	=	Ergebnisse	sind	noch	nicht	
bekannt.

	

Die	Beweisführung	gestaltet	sich	deshalb	häufig	schwierig,	weil	bei	Menschenhandel	die	Aussage	

des	Opfers	vor	Gericht	letztlich	dafür	entscheidend	ist,	ob	es	zu	einer	Überführung	und	Sanktionie-

rung	des	Täters	kommen	kann.	Dieses	Delikt	 ist	 jedoch	gekennzeichnet	durch	den	weitgehenden	

Ausfall	der	Opfer	als	Anzeigeerstatter	und	Zeugen.	Zum	einen	wird	die	Aussagebereitschaft	durch	

Drohungen	der	Täter	mit	Gewalt	und	Repressalien	gegenüber	den	Frauen	und	ihren	Angehörigen	

nach	Rückkehr	in	ihre	Heimat	beeinträchtigt.	Aus	diesem	Grunde	ist	in	entsprechenden	Fällen	ein	

Schutz	der	Frauen	auch	nach	Rückkehr	in	ihr	Heimatland	erforderlich.	Zum	anderen	erscheint	den	

Frauen	eine	Zusammenarbeit	mit	den	Strafverfolgungsbehörden	kein	Ausweg	zu	sein,	da	das	Ver-

trauen	 in	offizielle	Behörden	aufgrund	schlechter	Erfahrungen	 im	Heimatland	der	Opfer	oftmals	

fehlt.	

Als	zusätzlich	problematisch	kann	sich	bezüglich	der	für	die	Überführung	von	Beschuldigten	wesent-

lichen	Aussagebereitschaft	der	Opferzeuginnen	auswirken,	dass	 viele	der	betroffenen	Frauen	nicht	

nur	 Opfer	 des	 Menschenhandels,	 sondern	 auch	 Täterinnen	 im	 Sinne	 des	 Ausländerrechtes	 sind,	

insofern	sie	sich	illegal	in	Deutschland	aufhalten.	Selbst	 im	Falle	einer	Anzeige	oder	Aussage	gegen	

die	Menschenhändler	droht	 ihnen	 in	solchen	Fällen	eine	Abschiebung	oder	Ausweisung.	Einmal	 in	

ihr	 Heimatland	 abgeschobene	 oder	 freiwillig	 zurückgekehrte	 Frauen	 sind	 häufig	 nicht	 mehr	 auf-

zufinden,	und	nur	wenige	Frauen	sind	bereit,	wegen	einer	Gerichtsverhandlung	nach	Deutschland	

zurückzukommen.	Nach	deutschem	Ausländerrecht	besteht	jedoch	die	Möglichkeit,	den	Frauen	eine	

Duldung	zu	erteilen,	wenn	erhebliche	öffentliche	Interessen,	z.	B.	eine	Zeugenaussage	vor	Gericht,	die	

vorübergehende	Anwesenheit	im	Bundesgebiet	erfordern.	

Zum	Jahrgang	2004	konnte	bei	845	nichtdeutschen	Opfern	die	Art	des	„Verbleibs“	überprüft	werden	

(2003:	1.108).	In	282	Fällen	blieb	der	konkrete	Verbleib	unbekannt	(2003:	255).	Unter	den	563	aufgeklär-

ten	Fällen	(2003:	853)	ergab	sich	folgende	Verteilung	(in	Klammern	jeweils	Werte	für	2003):
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	 Abschiebung	=	13,0	%	(13,5	%),

	 Ausweisung	=	13,7	%	(22,3	%),

	 Duldung	=	18,3	%	(11,7	%),

	 polizeilicher	Zeugenschutz	=	3,2	%	(2,8	%)65,

	 freiwillige	Rückkehr	=	34,3	%	(17,3	%)	und

	 „sonstige“	Lösungen	verschiedener	Art	=	17,6	%	(9,4	%).66

	

Der	Europäische	Rat	hat	im	Jahr	2002	einen	Rahmenbeschluss	zur	Bekämpfung	des	Menschenhandels	

gefasst.67	Dieser	stützt	sich	auf	das	Zusatzprotokoll	der	Vereinten	Nationen	zur	Verhütung,	Bekämp-

fung	 und	 Bestrafung	 des	 Menschenhandels,	 insbesondere	 des	 Kinderhandels.	 Dieses	 Protokoll	

ergänzt	 das	Übereinkommen	der	UNO	gegen	 die	 grenzüberschreitende	Organisierte	 Kriminalität.	

Auch	in	Umsetzung	des	europäischen	Rahmenbeschlusses	hat	der	deutsche	Gesetzgeber	inzwischen	

noch	 einmal	 verbesserte	 strafrechtliche	 Ausgangsbedingungen	 für	 eine	 adäquate	 Verfolgung	 des	

Menschenhandels	geschaffen.	Das	37.	Strafrechtsänderungsgesetz	vom	11.	Februar	2005	hat	die	bishe-

rigen	§§	180b	und	181	StGB	aufgehoben.68	An	deren	Stelle	treten	folgende	neue	Vorschriften,	die	hier	

nur	der	Verdeutlichung	halber	mit	ihrer	Überschrift	dargestellt	werden:

	 Menschenhandel	zum	Zweck	der	sexuellen	Ausbeutung	(§	232),

	 Menschenhandel	zum	Zweck	der	Ausbeutung	der	Arbeitskraft	(§	233),

	 Förderung	des	Menschenhandels	(§	233	a),

	 Führungsaufsicht,	erweiterter	Verfall	(§	233	b);	außerdem	wurde	neu	gefasst:

	 Menschenraub	(§	234).

	

Verbindliche	statistische	Angaben	zur	Auswirkung	der	Neuordnung	liegen	zurzeit	noch	nicht	vor.

4.3.6.4  Schleuserdelikte/Schleusungsdelikte mit OK-Bezug
Deutschland	 bleibt	 trotz	 eines	 weiteren	 Rückgangs	 festgestellter	 unerlaubter	 Einreisen	 bzw.	 Ein-

schleusungen	nach	wie	vor	Ziel-	und	Transitland	unkontrollierter	Zuwanderung.69	Im	Jahr	2004	wur-

den	rund	30.000	Fälle	der	unerlaubten	Einreise,	rund	5.600	Fälle	der	Erschleichung	der	Aufenthalts-

erlaubnis	durch	eine	Scheinehe,	rund	6.100	Fälle	des	Einschleusens	von	Ausländern	und	schließlich	

rund	1.050	Fälle	des	gewerbsmäßigen	Einschleusens	von	Ausländern	registriert.	Dies	bedeutet	einen	

Rückgang	gegenüber	dem	Vorjahr:	Die	Entwicklung	 setzt	 einen	 insgesamt	 schon	 seit	 1991	 feststell-

baren	Trend	 fort.	Die	nicht	mehr	ohne	Weiteres	 vergleichbaren	Zahlen	nach	der	neuen	Rechtslage	

ab	2005	 stellen	 sich	 im	Überblick	wie	 folgt	dar.70	 Es	wurden	 insgesamt	 103.935	Fälle	 von	Verstößen	

gegen	 das	 AufenthG,	 das	 FreizügG/EU	 und	 das	 AsylverfahrensG	 polizeilich	 registriert.	 Darunter	

waren	20.015	Fälle	der	unerlaubten	Einreise,	41.976	Fälle	des	unerlaubten	Aufenthaltes,	 18.399	Fälle	

65	 Zu	den	begrenzten	Möglichkeiten	des	Zeugenschutzes,	 auch	 sonst,	 siehe	etwa	 JArVers, K. und J. KinziG,	 2001,	 S.	439	 ff.;	

KoelGes, B. u.	a.,	2002;	niesner, e. und c. Jones-pAuly,	2001.
66	 BundesKriminAlAmt (Hg.),	 Lagebild	Menschenhandel	 2003,	 S.	14	 und	 2004,	 S.	17.	 Zur	wissenschaftlichen	Vertiefung	 vgl.	

etwa	heinz,	W.,	2004c,	S.	127	ff.;	hoFmAnn,	J.,	2002;	lAmneK,	2003,	S.	475	ff.;	oBerloher,	R.	F.,	2003;	pAulus,	M.,	2003;	smArtt,	

U.,	2003,	S.	164	ff.
67	 Rahmenbeschluss	 2002/629/JI.	 Siehe	 auch	 die	 Konvention	 des	 Europarates,	 council	 oF europe (Hg.),	 Council	 of	 Europe	

Convention	on	Action	Against	Trafficking	in	Human	Beings,	ETS	197,	2005a.
68	 37.	StrÄndG:	BGBl.	I,	Nr.	10,	vom	18.	Februar	2005,	S.	239–241.
69	 Zur	 Vertiefung	 der	 diversen	 Problembereiche	 siehe	 vor	 allem	 minthe,	 E.,	 2002.	 Zur	 Frage	 des	 möglichen	 geringen	

Unrechts	bei	einem	Anteil	von	Schleusungsdelikten	vgl.	die	Erwägungen	bei	Arzt,	G.,	2002,	S.	389	ff.	und	Böse,	M.,	2004,	

S.	680	ff.
70	 BundesKriminAlAmt (Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2005,	Tab.	01.
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von	sonstigen	Verstößen	gegen	das	Aufenthaltsgesetz,	4.600	Fälle	des	Einschleusens	und	554	Fälle	des	

gewerbsmäßigen	Einschleusens.

Aufgrund	ihrer	besonderen	Lage	an	den	Grenzen	zu	Österreich,	zur	Tschechischen	Republik	und	zu	

Polen	sind	Bayern,	Sachsen	und	Brandenburg	besonders	von	der	unerlaubten	Einreise	und	der	Schleu-

sungskriminalität	betroffen.	Eine	relativ	hohe	Zahl	von	tatverdächtigen	Schleusern	wurde	zudem	in	

Berlin	und	Nordrhein-Westfalen	festgestellt.	Insbesondere	im	süd-	bzw.	westdeutschen	Raum	wurden	

die	meisten	unerlaubten	Aufenthalte	registriert.	Hinsichtlich	der	Lage	an	den	Grenzen	zeichnete	sich	

im	 Bereich	 der	 Schleusungskriminalität	 eine	 Verlagerung	 innerhalb	 der	 Schengen-Außengrenzen	

zur	polnischen	Grenze	ab.	Trotz	insgesamt	rückläufiger	Feststellungen	bleiben	die	Schengen-Binnen-

grenzen	 von	 Bedeutung:	 Brennpunkt	 ist	weiterhin	 die	Grenze	 zu	Österreich.	 Es	 sind	 keine	wesent-

lichen	Verlagerungen	der	Schleusungsrouten	zu	beobachten.	Schleusungen	nach	Deutschland	erfol-

gen	vornehmlich	über	die	Ost-	und	Südosteuropa-Routen.

4.3.6.4.1 Entwicklung der absoluten Zahlen unerlaubt eingereister bzw. 
eingeschleuster Personen

Im	Jahr	2004	kam	es	zu	einem	weiteren	Rückgang	der	unerlaubt	eingereisten	oder	eingeschleusten	

Personen.	Die	 Zahlen	waren	die	niedrigsten	 seit	 1991	nach	 alter	 Zählung.	 Eine	 Erfassung	der	uner-

laubten	Einreise	bei	 festgestelltem	Aufenthalt	darf	nur	dann	erfolgen,	wenn	die	genaue	Tatzeit	und	

der	Grenzübertrittsort	bekannt	sind.	Die	Entwicklung	seit	dem	Jahr	2000	lässt	sich	der	Tabelle	4.3-3	

entnehmen.	Ähnlich	wie	 in	den	Vorjahren	 standen	 im	 Jahr	 2004	polnische,	 türkische	und	 jugosla-

wische	 Tatverdächtige	 in	 der	 Rangliste	 oben.	 Die	 ukrainischen	 Staatsangehörigen	 fielen	 im	 Rang	

zurück.	Dies	könnte	mit	den	verstärkten	Maßnahmen	zur	Bekämpfung	der	durch	ukrainische	Staats-

angehörige	begangenen	Visaerschleichung	in	Zusammenhang	stehen.

Bei	 allen	Nationalitäten	 der	 „Top	 10“,	 abgesehen	 von	 den	 chinesischen	 Staatsangehörigen,	war	 ein	

zahlenmäßiger	 Rückgang	 zu	 beobachten.	 Besonders	 massiv	 war	 die	 rückläufige	 Tendenz	 bei	 den	

afghanischen,	ukrainischen	und	irakischen	Staatsangehörigen.

Tabelle �.�-�: Wegen Einschleusens ermittelte Tatverdächtige, �000–�00�

Jahr Tatverdächtige insgesamt Einschleusen gemäß § �� a AuslG gewerbs- und bandenmäßiges 
Einschleusen gemäß § �� b AuslG

2000 50.635 5.457 652

2001 53.576 6.493 743

2002 44.362 6.187 741

2003 33.509 5.195 784

2004 30.037 4.922 826

2005 34.387 3.820 582

Datenquelle:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik.	Für	2005	neue	Fassung	der	Straftatbestände:	§	96	Aufenthaltsgesetz	anstelle	von	
§	92a	AuslG	und	§	97	AufenthG	anstelle	von	§	92b	AuslG;	die	Zahlen	sind	daher	nicht	voll	bzw.	nicht	ohne	Weiteres	
mit	denen	der	Vorjahre	vergleichbar.

	

Bei	den	Schleusungsmethoden	zeigen	 sich	gegenüber	den	vergangenen	 Jahren	keine	grundlegend	

neuen	Erscheinungsformen.	Die	Bedeutung	der	Visaerschleichung	hat	 in	den	 letzten	 Jahren	weiter	

zugenommen.	Neben	einer	professionelleren	Legendenbildung	ist	eine	Verschiebung	vom	„Reisebü-

roverfahren“	zu	einer	ansteigenden	Zahl	Privat-	und	Geschäftseinladungen	zu	verzeichnen.
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4.3.6.4.2 Polizeiliche Bekämpfungsmaßnahmen
Die	 Polizeibehörden	 des	 Bundes	 und	 der	 Länder	 haben	 in	 den	 Jahren	 2003	 und	 2004	 neben	 einer	

Verbesserung	 der	 internationalen	 Zusammenarbeit,	 insbesondere	 auch	 mit	 den	 neuen	 EU-Staaten	

Osteuropas,	folgende	Fortschritte	erzielt:

Die	 Konferenz	 der	 Innenminister	 und	 -senatoren	 der	 Länder	 (IMK)	 hat	 der	 behörden-	 und	 ressort-

übergreifenden	„Rahmenrichtlinie	zur	Verhinderung	und	Bekämpfung	der	Schleusungskriminalität,	

der	unerlaubten	Einreise	und	des	unerlaubten	Aufenthaltes“	zugestimmt	und	diese	mit	Wirkung	zum	

1.	Januar	2005	 in	Kraft	gesetzt.	 EUROPOL	 führte	 seine	Arbeit	 im	Bereich	der	 Schleusungskriminalität	

fort.	Seit	2003	bestehen	Analysedatenbanken	zu	geschleusten	irakischen	Kurden	und	zu	moldauischen	

Staatsangehörigen	 sowie	 zu	 gefälschten	 Dokumenten.	 Seit	 2004	 werden	 AWF	 zur	 Schleusung	 von	

indischen	 Staatsangehörigen	 und	 russischern	 Staatsangehörigern	 tschetschenischer	 Volkszugehö-

rigkeit	 geführt.	 Die	 Einrichtung	 einer	 Europäischen	 Grenzschutzagentur	 wurde	 weiter	 vorangetrie-

ben.	 Dadurch	 wird	 die	 Zusammenarbeit	 zwischen	 den	 europäischen	 Grenzpolizeibehörden	 weiter	

intensiviert,	 was	 vor	 dem	 Hintergrund	 zunehmender	 Professionalisierung	 von	 Schleusernetzwerken	

unverzichtbar	 ist.	 Im	Rahmen	der	 internationalen	Arbeitsgruppe	MARE	wurden	Handlungsleitlinien	

für	die	Bekämpfung	von	Schiffsschleusungen	erstellt.	Damit	soll	eine	einheitliche	Vorgehensweise	der	

europäischen	Staaten	in	den	drei	verschiedenen	Phasen	einer	erkannten	Schiffsschleusung	(Vorberei-

tungs-,	Reise-	und	Anlandungsphase)	erreicht	werden.	Zudem	konnten	erste	Erfahrungen	mit	EURODAC	

gesammelt	werden.	Es	wurde	belegt,	dass	Asylbewerber	 in	mehreren	EU-Staaten	Asylanträge	stellen.	

Dabei	dürften	vorangegangene	Schleusungen	auch	innerhalb	der	EU	eine	gewichtige	Rolle	spielen.	Wie	

umfangreich	dieses	Phänomen	ist,	wird	durch	die	bisherigen	Hinweise	allerdings	noch	nicht	geklärt.

Die	Bekämpfung	der	Visaerschleichung	wurde	weiter	vorangetrieben.	Beispielsweise	werden	Reise-

schutzpässe	nicht	mehr	als	Ersatz	für	Verpflichtungserklärungen	anerkannt.	Damit	entfiel	eine	von	

Schleuserorganisationen	 in	 starkem	 Maße	 genutzte	 Tatgelegenheitsstruktur	 bei	 der	 Visaerschlei-

chung.	Bei	einer	Bewertung	der	statistischen	Daten	sollte	berücksichtigt	werden,	dass	sich	das	Feld	

der	 Visaerschleichung	 darin	 nur	 sehr	 eingeschränkt	 widerspiegelt.	 Von	 einem	 hohen	 Dunkelfeld	

kann	ausgegangen	werden.	Es	ist	daher	aufmerksam	zu	beobachten,	inwieweit	neue	Tatgelegenheits-

strukturen	 entstehen	und	 ausgenutzt	werden.	Die	 dazu	notwendigen	polizeilichen	Auswertungen	

sind	in	Zusammenarbeit	mit	dem	Auswärtigen	Amt	und	den	deutschen	Auslandsvertretungen	durch-

zuführen.	Die	enge	und	vertrauensvolle	Zusammenarbeit	zwischen	den	deutschen	Botschaften,	den	

BKA-Verbindungsbeamten,	BKA	und	BGS	hat	sich	bewährt	und	sollte	fortgeführt	werden.	Ohne	qua-

lifizierte	Verdachtsschöpfung	bereits	bei	Visumantrag	ist	die	polizeiliche	Überprüfung	und	Auswer-

tetätigkeit	wesentlich	erschwert	oder	sogar	unmöglich.

Die	vom	Auswärtigen	Amt	geschaffene	Möglichkeit	der	Speicherung	von	Daten	von	Referenzpersonen	

der	Visumsantragssteller	an	den	deutschen	Auslandsvertretungen	stellt	eine	wichtige	Neuerung	dar.	

Darüber	hinaus	wird	die	Notwendigkeit	gesehen,	eine	Vernetzung	aller	Auslandsvertretungen	unter-

einander	zu	erreichen,	um	jederzeit	einen	Zugriff	auf	die	notwendigen	Daten	der	Antragssteller	und	

Referenzpersonen	zu	gewährleisten.	In	einem	zweiten	Schritt	sollten	auch	die	Sicherheitsbehörden	in	

geeigneter	Form	einen	Zugriff	erhalten.

Für	eine	wirkungsvolle	und	ganzheitliche	Bekämpfung	der	Schleusungskriminalität	ist	eine	behör-

denübergreifende	 Informationsbündelung,	 -auswertung	 und	 -steuerung	 als	 ständiger	 Prozess	

unabdingbar.	 Entscheidende	 Voraussetzungen	 dafür,	 dass	 die	 illegale	 Migration	 und	 die	 mit	 ihr	

verbundenen	Kriminalitätsformen	effektiv	aufgeklärt	und	verfolgt	werden	können,	sind	der	schnelle	
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Austausch	und	die	umfassende	Analyse	der	verfügbaren	und	relevanten	Informationen.	Dazu	kommt	

die	Fähigkeit,	bedrohliche	Entwicklungen	frühzeitig	zu	erkennen,	um	ihnen	operativ	sowie	mit	stra-

tegisch	ausgerichteten	und	konzeptionell	fundierten	Maßnahmen	wirksam	entgegenzutreten.

Aus	 diesem	 Grund	 wurde	 beschlossen,	 das	 am	 1.	November	 2004	 eingerichtete	 Gemeinsame	 Ana-

lyse-	 und	 Strategiezentrum	 Schleusungskriminalität	 (GASS)	 unter	 Beteiligung	 weiterer	 Behörden	

und	Stellen	zu	einem	Gemeinsamen	Analyse-	und	Strategiezentrum	illegale	Migration	 (GASIM)	mit	

Sitz	in	Berlin	auszubauen.	GASIM	orientiert	sich	am	Modell	des	Gemeinsamen	Terrorismus-Abwehr-

Zentrums	 (GTAZ)	 und	 hat	 am	 2.	Mai	 2006	 seinen	 Wirkbetrieb	 aufgenommen.	 Das	 Ziel	 liegt	 darin,	

einen	ganzheitlichen	Bekämpfungsansatz	weiter	auszubauen.	Dieser	soll	folgende	zentrale	Elemente	

umfassen:	einen	intensiven	Erfahrungsaustausch	aller	mit	Aufklärung	und	Bekämpfung	der	illegalen	

Migration	und	Schleusungskriminalität	befassten	Behörden	und	Stellen	sowie	die	konsequente	und	

verzahnte	 Nutzung	 aller	 rechtsstaatlichen	 Möglichkeiten.	 Bisher	 beteiligen	 sich	 neben	 dem	 BKA	

und	 der	 Bundespolizei	 das	 Bundesamt	 für	 Migration	 und	 Flüchtlinge	 (BAMF),	 die	 Finanzkontrolle	

Schwarzarbeit	 der	 Zollverwaltung	 (FKS),	 der	 Bundesnachrichtendienst	 (BND)	 sowie	 das	 Bundesamt	

für	Verfassungsschutz	(BfV).

4.3.6.5 Umweltdelikte mit OK-Bezug: Das Beispiel der Abfallwirtschaftskriminali-
tät im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung

Nach	dem	„Bericht	2003	zur	Organisierten	Kriminalität	in	der	Europäischen	Union“	von	EUROPOL	kommt	

der	Umweltkriminalität	in	politischer	Hinsicht	hohe	Priorität	zu.	Als	Grund	wird	angegeben,	dass	hier	

für	OK-Gruppierungen	ein	Betätigungsfeld	vorliegt,	das	sich	durch	geringe	Risiken	mit	zugleich	hoher	

Profitmarge	auszeichnet.71	Diese	Einschätzung	fügt	sich	gut	in	frühere	Einsichten	aus	der	Bekämpfung	

von	OK-Gruppierungen	in	amerikanischen	Großstädten	sowie	in	Sizilien	wie	Süditalien,	wo	gerade	die	

Abfallverwertung	als	ein	traditionell	lukratives	Feld	für	einschlägige	Aktivitäten	galt.

Für	Deutschland	liegen	bisher	keine	verlässlichen	Erhebungen	vor.	Nach	der	oben	bereits	erwähnten	

StAStat	 hatten	 die	 Staatsanwaltschafen	 in	 den	 alten	 Ländern	 44	 von	 den	 16.658	 im	 Jahr	 2003	 erle-

digten	Verfahren	in	Umweltsachen	als	„Strafsachen	der	Organisierten	Kriminalität“	eingestuft;	das	

waren	mithin	0,3	%.	Bei	den	Staatsanwaltschaften	 in	den	neuen	Ländern	machten	6	von	4.542	erle-

digten	Verfahren	nur	0,13	%	aus.

Unter	den	im	OK-Bereich	geführten	Ermittlungsverfahren	der	Polizei	nahm	die	Umweltkriminalität	

bislang	 ebenfalls	 eine	 Randstellung	 ein,	 wenn	 man	 sich	 an	 den	 Lageberichten	 zur	 Organisierten	

Kriminalität	orientiert.	Seit	1997	entfielen	zwölf	von	insgesamt	4.404	Verfahrenskomplexen	auf	den	

Kriminalitätsbereich	Umweltkriminalität	als	führenden	Bereich.	Im	Jahr	2003	war	gar	kein	einschlä-

giges	Verfahren	gemeldet	worden	und	im	Jahr	2004	nur	eins	von	insgesamt	602	OK-Verfahren.	Rein	

quantitativ	betrachtet	könnte	man	aus	den	Zahlen	zwischen	1997	und	2004	ableiten,	dass	der	Einfluss	

der	Organisierten	Kriminalität	 in	der	Umweltkriminalität	 in	 jüngeren	 Jahren	 zurückgegangen	 sei.	

Wenn	man	dies	nicht	als	zutreffend	ansehen	will,	bleibt	als	mögliche	unsichere	Erklärung	unter	ande-

rem	ein	Problem	der	validen	Zuordnung	von	Umweltstraftaten	zur	Organisierten	Kriminalität.

Aus	der	Sicht	des	BKA	ergab	sich	aufgrund	eigener	Analysen,	aus	der	Beobachtung	des	Marktgesche-

hens	 der	 Abfallwirtschaft,	 schon	 seit	 längerem	 die	 Notwendigkeit	 zur	 empirischen	 Aufarbeitung	

71	 Siehe	europol (Hg.),	Bericht	2003	zur	Organisierten	Kriminalität	in	der	Europäischen	Union,	2004,	S.	26.	Die	Lage	hat	

sich	nach	dem	Bericht	2005	nicht	verändert;	siehe	europol (Hg.),	2005	EU	Organised	Crime	Report,	2005,	S.	24	ff.
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dieses	 Deliktbereichs	 unter	 kriminalistischer	 Perspektive.	 Wiederholte	 Meldungen	 deuteten	 klar	

darauf	hin,	dass	auf	dem	Entsorgungsmarkt	von	einem	großen	Dunkelfeld	illegaler	Praktiken	ausge-

gangen	werden	musste72,	das	sich	durch	die	EU-Osterweiterung	noch	vergrößern	dürfte.	Im Juli	2003	

wurde	daher	an	das	BKA	der	Wunsch	herangetragen,	ein	Forschungsprojekt	 zur	Abfallwirtschafts-

kriminalität	im	Zusammenhang	mit	der	EU-Osterweiterung	durchzuführen.	Das	Vorhaben	wurde	in	

drei	Phasen	realisiert:	Machbarkeitspapier,	Vorstudie	und	Hauptstudie.73	

Inhaltlich	 ergab	 sich	 für	 die	 Abfallwirtschaftskriminalität	 ein	 breiter	 Forschungsansatz,	 der	 die	

Bereiche	 Entsorgungsvorgänge,	 kommunale	 Pflichtenübertragungen	 sowie	 die	 Korruptionsdelikte	

umfasste.	In	dem	Machbarkeitspapier	wurden	der	deutsche	Entsorgungsmarkt	und	seine	rechtlichen	

Rahmenbedingungen	beschrieben,	das	Erfordernis	der	empirischen	Befassung	festgestellt	sowie	die	

Methode	für	die	Vorstudie	festgelegt.	In	der	Vorstudie	wurden	die	kriminogenen	Faktoren	als	Folge	

der	 gesetzlichen	 und	 (EU-)politischen	 Situation	 sowie	 Lösungsansätze	 herausgearbeitet;	 auf	 dieser	

Basis	wurde	ein	Votum	 für	eine	entsprechende	Weiterbehandlung	der	Thematik	 im	Rahmen	einer	

Hauptstudie	als	Vergabeprojekt	abgegeben.

Neben	einer	vertieften	Auswertung	der	entsprechenden	Fachliteratur,	der	Berichte	verschiedener	mit	

der	Thematik	befassten	Gremien	und	der	vorliegenden	Forschungsprojekte	auf	EU-Ebene	sowie	einer	

Analyse	der	entsprechenden	Statistiken	und	der	Darstellung	der	 rechtlichen	Rahmenbedingungen	

stand	 im	 Zentrum	 der	 Vorstudie	 eine	 Expertenbefragung.	 Der	 Leitfaden	 für	 die	 einzelnen	 Befra-

gungen	 enthielt	 20	 Fragen	 zu	 den	 folgenden	 Problemkreisen:	 Entsorgungskapazitäten;	 rechtliche	

Rahmenbedingungen;	Kontrolldefizite.	Ergänzende	Fragen	bezogen	sich	auf	Phänomene	der	Korrup-

tion,	verbotene	kartellrechtliche	Absprachen	und	Veruntreuung	von	EU-Beihilfen.

4.3.6.5.1 Für die Ausbreitung der illegalen Abfallwirtschaft bedeutsame Umstände
Der	Begriff	Abfallwirtschaftskriminalität	zielt	auf	eine	marktspezifische	Betrachtung	von	Kriminalität.	

Auf	diesem	Weg	können	auf	dem	Entsorgungsmarkt	folgende	Fallkategorien	differenziert	werden:

	 Straftaten	im	Zusammenhang	mit	gewerblichen	Entsorgungsvorgängen,

	 Straftaten	im	Zusammenhang	mit	dem	Entsorgungsanlagenbau	und	

	 Straftaten	im	Zusammenhang	mit	kommunalen	Pflichtenübertragungen.

	

Überwiegend	liegt	bei	den	genannten	Fallkategorien	ein	geringes	spezifisches	Hellfeld	vor.	Ursächlich	

dafür	sind	die	Aspekte	der	Kontrollkriminalität	und	der	grundsätzlich	geringeren	persönlichen	Betrof-

fenheit	 von	 Opfern	 im	 Vergleich	 zu	 anderen	 Kriminalitätsfeldern.	 Unmittelbare	 Opferbetroffenheit	

bzw.	leicht	erkennbare	Schadenswirkungen	versuchen	gewerbliche	Täter	weitestgehend	zu	vermeiden.	

Die	Wahrnehmbarkeit	der	Straftaten	nimmt	mit	dem	Professionalisierungsgrad	der	Täter	ab.	Es	 liegt	

zudem	in	der	Natur	der	Sache,	dass	eine	generelle	Verschlossenheit	im	Wirtschaftsleben	üblich	und	not-

wendig	ist.	Hinzu	kommt,	dass	den	Sachverhalten	komplexe	wirtschaftliche,	rechtliche	oder	technische	

Zusammenhänge	zugrunde	liegen,	die	für	Außenstehende	nicht	ohne	Weiteres	nachvollziehbar	sind.	

Aus	diesen	Gründen	ist	die	Anzeigenrate	der	Bürger	gering.	Jedoch	ist	auch	die	Anzeigenrate	zustän-

diger	Überwachungsbehörden	nach	wie	vor	gering.	Das	hat	vor	allen	Dingen	strukturelle	Ursachen	

72	 Vgl.	dazu	die	Einschätzung	von	schwind, h.-d., 2006,	§	22,	Randnr.	40	über	eine	besorgniserregende	Tendenz	zur	organi-

sierten	Wirtschaftskriminalität	auch	im	Umweltbereich.
73	 Vgl.	dazu,	auch	bezüglich	aller	folgenden	Ausführungen,	die	umfangreiche	und	detaillierte	Darlegung	von	risch, h. u.	a., 

2005.
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und	 im	 schlechten	 Fall	 solche	 der	 durch	 längere	 Übung	 eingeschliffenen	 Korruption.	 Strukturelle	

Ursachen	 vor	 jeder	 Korruption	 sind	 in	 erster	 Linie	 der	 zunehmende	 Umfang	 und	 die	 Komplexität	

der	Gesetzeslage,	mit	dem	der	Vollzug	gelähmt	wird.	So	werden	z.	B.	 im	Abfallrecht	die	Aspekte	des	

Mangels	 an	 Normenklarheit,	 Vollzugstauglichkeit	 und	 Rechtsicherheit	 permanent	 in	 der	 Literatur	

diskutiert.	Daneben	spielt	die	Berufung	auf	das	Kooperationsprinzip	mit	der	Wirtschaft	eine	Rolle,	das	

Politik	und	Wirtschaftsinteressen	stark	vermischt.	Ferner	forcieren	knappe	Ressourcen	den	Trend	zu	

einer	Mängelverwaltung,	die	zunehmend	ihre	Handlungsschwerpunkte	von	der	Aktion	auf	die	Reak-

tion	verlegen	muss.	Allgemein	bremsen	die	zunehmende	technische	und	rechtliche	Komplexität	von	

öffentlich-rechtlichen	und	marktwirtschaftlichen	Verfahren	den	Vollzug.

Public-Private-Partnership-	(PPP)-Modelle:	In	den	letzten	Jahren	hat	sich	in	Deutschland	zunehmend	ein	

Trend	 zur	 Privatisierung	 öffentlich-rechtlich	 organisierter	 Einrichtungen	 etabliert.	Man	 verspricht	 sich	

davon,	dass	privatrechtlich	organisierte	Unternehmensformen	wirtschaftlich	effektiver	arbeiten	können.	

Die	 Diskussion	 um	 die	 potenzielle	 Privatisierung	 öffentlich-rechtlich	 organisierter	 Einrichtungen	

wird	 oft	 mit	 dem	 Begriff	 Public-Private-Partnership	 (PPP)	 belegt.	 Er	 ist	 ein	 Sammelbegriff	 für	 die	

unterschiedlichsten	 Formen	 eines	 Zusammenwirkens	 von	 Hoheitsträgern	 und	 privatwirtschaft-

lichen	Wirtschaftssubjekten.	In	der	kommunalen	Praxis	versteht	man	unter	PPP	die	unterschiedlichs-

ten	Kooperationsansätze	zwischen	öffentlicher	Hand	und	Privatwirtschaft.	Das	breite	Spektrum	an	

Gestaltungsmöglichkeiten	schlägt	sich	in	einer	Vielzahl	von	PPP-Modellen	nieder.	Als	Organisations-

modelle	 sind	 im	Wesentlichen	Betreiber-,	 Kooperations-,	 Beteiligungs-	 und	Konzessionsmodelle	 zu	

unterscheiden.	Von	den	Kommunen	werden	im	Bereich	der	Abfallentsorgung	vor	allem	Kooperations-

modelle	bevorzugt.	Diese	sind	dadurch	gekennzeichnet,	dass	die	öffentliche	Hand	und	private	Partner	

gemeinsam	als	Gesellschafter	eines	privatwirtschaftlichen	Unternehmens	agieren.

Auch	nach	Ablauf	 des	 31.	Mai	 2005	 sind	nach	dem	derzeitigen	polizeilichen	 Erkenntnisstand	nicht	

genügend	 Verbrennungskapazitäten	 in	 Deutschland	 vorhanden,	 um	 alle	 Abfälle	 thermisch	 vorbe-

handeln	zu	können.	Für	private	Entsorgungsunternehmen	besteht	somit	ein	hohes	wirtschaftliches	

Interesse,	Anteile	an	einer	Gesellschaft	 zu	besitzen,	die	eine	Müllverbrennungsanlage	betreibt.	Die	

Verbrennung	von	Siedlungsabfällen	auf	dem	derzeitigen	Preisniveau	verspricht	den	Anlagenbetrei-

bern	hohe	Gewinne.	Daneben	werden	entsprechende	Beteiligungen	auch	hinsichtlich	des	Betriebes	

von	anderen	öffentlichen	Anlagen	(z.	B.	Deponien)	und	der	Abfallsammlung	angestrebt.	

Die	Kommunen	wiederum	glauben,	mit	der	Privatisierung	der	Abfallentsorgung	einen	Ausweg	aus	den	

steigenden	Kosten	für	die	Beseitigung	von	Siedlungsabfällen	zu	finden.	Aus	dem	Verkauf	von	Gesell-

schaftsanteilen	erzielt	die	öffentliche	Hand	zwar	kurzfristig	Erlöse,	dafür	werden	aber	der	Kommune	

die	Steuerungsmöglichkeiten	und	Einflussnahmen	auf	die	Unternehmen	beschnitten.74	Mit	der	Privati-

sierung	öffentlich-rechtlicher	Entsorgungsaufgaben	werden	Politik	und	Wirtschaftsinteressen	im	Ent-

sorgungsbereich	zusätzlich	vermischt,	mehr	als	es	ohnehin	bedingt	durch	die	Praktizierung	des	Koo-

perationsprinzips	bereits	der	Fall	ist.	Für	Außenstehende	ist	es	nahezu	unmöglich,	das	komplexe	Netz	

von	Beteiligungsbeziehungen	zu	überblicken,	das	sich	zwischenzeitlich	bundesweit	etabliert	hat.

Im	Hinblick	auf	die	EU-Osterweiterung	wird	unterstellt,	dass	sich	die	marktbezogene	Betrachtungs-

weise	 von	 Kriminalität	 auf	 dem	 Entsorgungsmarkt	 grundsätzlich	 auf	 die	 neuen	 Mitgliedstaaten	

74	 Vgl.	Abschlussbericht	des	Untersuchungsstabes	Antikorruption	des	 innenministeriums nordrhein-westFAlen	30.06.2003,	

S.	19	ff.
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übertragen	 lässt.	 Die	 dortigen	 Märkte	 unterliegen	 im	 Zuge	 der	 Übernahme	 des	 EU-Rechtsregimes	

zukünftig	 den	 gleichen	 rechtlichen	 Rahmenbedingungen.	 Ferner	 kann	 man	 davon	 ausgehen,	

dass	bestimmte	Modelle,	welche	die	Organisation	der	Abfallentsorgung	oder	verfahrenstechnische	

Aspekte	betreffen,	übernommen	werden	 (z.	B.	Einführung	eines	dualen	Systems	 für	Verkaufsverpa-

ckungen75).	 Anders	 ausgedrückt	werden	 sich	bei	 einer	Angleichung	der	Märkte	 voraussichtlich	die	

gleichen	Fallkategorien	entwickeln.	Unterschiede	sind	aus	deutscher	Sicht	lediglich	bei	der	Tatausfüh-

rung	bzw.	bei	der	Wahl	eingesetzter	Mittel76	sowie	der	Täterherkunft	zu	erwarten.

4.3.6.5.2 Straftaten im Zusammenhang mit gewerblichen Entsorgungsvorgängen
Bei	 Straftaten	 im	 Zusammenhang	 mit	 Entsorgungsvorgängen	 ist	 zwischen	 solchen	 mit	 oder	 ohne	

umweltstrafrechtliche	Relevanz	zu	differenzieren.	Die	Mehrzahl	der	dem	BKA	bekannt	gewordenen	Fäl-

le	hat	umweltstrafrechtliche	Relevanz.	Schwerpunkt	der	Ermittlungen	sind	hier	Umweltstraftaten	nach	

dem	29.	StGB-Abschnitt	oder	nach	dem	Nebenstrafrecht	(z.	B.	Straftaten	nach	dem	Chemikaliengesetz).

	 Fälle	 ohne	 umweltstrafrechtliche	 Relevanz	 betreffen	 grundsätzlich	 Entsorgungsvorgänge	 mit	

ungefährlichen	Abfällen.	 Schwerpunkt	 sind	hier	 Ermittlungen	wegen	Wirtschaftsstraftaten	wie	

Betrug,	Untreue	und	Urkundenfälschung.	Beispiele:	Abrechnungsbetrügereien	zum	Nachteil	des	

Dualen	 Systems	 Deutschland	 GmbH	 (DSD),	 Betrügereien	 an	 Deponiewaagen	 oder	 Straftaten	 im	

Zusammenhang	mit	der	Hinterziehung	von	kommunalen	Abfallabgaben,	wenn	der	kommunale	

Anschluss-	und	Benutzerzwang	bei	ungefährlichen	Beseitigungsabfällen	widerrechtlich	umgan-

gen	wird.

	 Da	 Fraktionen	 der	 Verpackungsabfälle	 und	 andere	 ungefährliche	 Siedlungsabfälle	 auch	 grenz-

überschreitend	 gehandelt	 werden,	 hat	 diese	 Fallkategorie	 potenzielle	 Relevanz	 im	 Zusammen-

hang	mit	den	EU-Beitrittsstaaten.

	

Fälle	mit	Umweltrelevanz	betreffen	vorwiegend	Entsorgungsvorgänge	mit	gefährlichen	Abfällen	und	

umfassen	insbesondere	Ermittlungen	wegen	Straftaten	nach	§§	326,	327,	328	Abs.	3	StGB.	Anhand	der	

PKS	kann	lediglich	eine	allgemeine	und	undifferenzierte	Lagebeschreibung	vorgenommen	werden.	

Abgesehen	von	der	Dunkelfeldproblematik	lässt	die	PKS	mangels	qualitativer	Aspekte	bei	der	Erfas-

sung	nur	bedingt	Rückschlüsse	auf	das	tatsächliche	Kriminalitätsgeschehen	zu.	Die	PKS	enthält	keine	

Differenzierung	 nach	 Abfallarten	 oder	 Abfallmengen	 bzw.	 zwischen	 so	 genannten	 Bagatellfällen	

und	 Fällen	 schwerer	 und/oder	 gewerbsmäßiger	 Kriminalität.	 Nach	 allgemeiner	 Auffassung	 dürfte	

die	überwiegende	Anzahl	der	in	der	PKS	erfassten	Fälle	nach	§	326	I	StGB	(Inlandsfälle)	die	Ebene	der	

Bagatellkriminalität	betreffen.77	Hier	ist	die	Tendenz	der	registrierten	Fälle	seit	1999	rückläufig.78	Da	

die	bekannt	gewordenen	Fälle	weitgehend	vom	Kontroll-	und	Anzeigeverhalten	abhängen,	kann	für	

den	Rückgang	eine	veränderte	Anzeige-	und	Verfolgungsbereitschaft	angenommen	werden.

Differenziertere	 Lagedaten	 im	Bereich	der	 gewerblichen	 Tatbegehungsweisen	 lassen	 sich	 teilweise	

über	 weitere	 Informationsquellen	 wie	 Anklage-/Urteilsschriften	 der	 Justiz	 oder	 Informationen	 aus	

laufenden	Ermittlungsverfahren	gewinnen.	Bei	Berücksichtigung	dieser	Daten	hat	sich	gezeigt,	dass	

75	 Mehrere	Beitrittsstaaten	wie	bspw.	Polen	und	die	Tschechische	Republik	haben	bereits	ein	privatwirtschaftliches	duales	

System	eingeführt.
76	 Bspw.	die	Art	und	Weise	wie	man	einen	Entscheidungsträger	beeinflusst	–	Einsatz	von	Schmiergeld,	Repressalien	etc.
77	 Vgl.	Bundesministerium des innern	und	Bundesministerium der Justiz	 (Hg.),	 1.	PSB,	 S.	176	 ff.	Als	Bagatellkriminalität	werden	

Tatbegehungsweisen	durch	Einzeltäter	mit	ausschließlich	lokalen	Bezügen	und/oder	geringem	Schadensgrad	wie	z.	B.	

„Wilde	Eigentumsaufgaben	von	Altautos“	angesehen.
78	 2001:	22.178,	2002:	18.762.
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seit	den	1990er	Jahren	eine	ganze	Reihe	von	Fällen	aufgedeckt	wurde,	in	denen	gewerbsmäßig	Son-

derabfälle	 in	 einem	Umfang	 bis	 zu	mehreren	 zehntausend	 Tonnen	 illegal	 entsorgt	worden	waren.	

Hierbei	hat	sich	ein	Trend	zu	so	genannten	verfeinerten	oder	abgetarnten	Tatbegehungsweisen	her-

auskristallisiert,	bei	denen	z.	B.	kein	Einschreiten	der	Aufsichtsbehörden	oder	der	Verkehrspolizei	pro-

voziert	wird.	Diese	Ermittlungsverfahren	haben	keinen	besonderen	Einfluss	 auf	die	PKS-Erfassung,	

weil	 sie	grundsätzlich	nur	als	Einfachzähler	 in	der	Erfassung	berücksichtigt	werden.	 Sie	 sind	 somit	

statistisch	mit	einem	wild	abgestellten	Altauto	gleichgestellt.	

Rechtstatsachen	liegen	unter	anderem	bezüglich	folgender	Abfallbranchen	vor:	Metallrecyclingwirt-

schaft,	Klärschlammentsorgung,	Rekultivierungen,	Herstellung	und	Einsatz	von	Ersatzbrennstoffen,	

Altölrecycling	sowie	Entsorgung	von	belasteten	Bauabfällen.

Auf	der	Täterseite	werden	hauptsächlich	Verantwortliche	von	deutschen	Entsorgungsunternehmen	

registriert.	 Neben	 der	 Verfolgung	 von	 Umweltstraftaten	 besteht	 das	 Erfordernis	 verfahrensinteg-

rierter	Wirtschafts-	und	Finanzermittlungen	sowie	in	Einzelfällen	der	Bekämpfung	der	Korruption.	

Phänomenologisch	müssen	diese	Fälle	auch	als	schwerere	Formen	der	Wirtschaftskriminalität	ange-

sehen	werden.	Das	Spektrum	erfordert	Spezialisierungen	und	Arbeitsteilungen	auf	Strafverfolgungs-	

und	Verteidigerseite.

Hinsichtlich	des	Modus	Operandi	sind	überregionale/bundeslandübergreifende	Verschiebungen	von	

Sonderabfällen	kennzeichnend.	Als	allgemeiner,	wesentlicher	Modus	Operandi	haben	sich	folgende	

Vorgehensweisen	herausgestellt:

	 Umdeklaration	 von	gefährlichen	 in	weniger	 gefährliche	Abfälle	 bei	 gleichzeitiger	Manipulation	

der	abfallrechtlichen	Formulare,

	 illegale	Untermischung	in	weniger	gefährliche	Abfälle/Stoffe,

	 Verschiebung	über	Zwischenlager/Behandlungsanlagen,

	 Beauftragung	von	Subunternehmen	für	den	Transport	falsch	deklarierter	Abfälle	und

	 Verwendung	manipulierter	Analysen.

	

Die	 in	den	 1990er	 Jahren	auf	den	Weg	gebrachte	Teilprivatisierung	der	Abfallwirtschaft79	hat	zwei-

felsohne	auch	zu	Veränderungen	in	den	Erscheinungsformen	und	der	Täterstruktur	geführt.	Insbe-

sondere	durch	die	Auswirkungen	des	1996	vollständig	in	Kraft	getretenen	Kreislaufwirtschafts-	und	

Abfallgesetzes	mit	seiner	Fülle	von	unbestimmten	Rechtsbegriffen	und	unübersichtlichen	Nachweis-

verfahren	hat	 sich	die	 Tatgelegenheitsstruktur	 für	 illegale	 Entsorgungen	wesentlich	 erweitert.	Die	

Möglichkeiten	 zur	 Umgehung	 der	 öffentlichen	 Abfallbeseitigung	 können	 u.	a.	 auch	 dazu	 genutzt	

werden,	 gefährliche	 Sonderabfälle	 in	 einen	 Verwertungsvorgang	 für	 ungefährliche	 Abfälle	 einzu-

schleusen.	 Im	grenzüberschreitenden	Verkehr	sind	sowohl	entsprechende	Ex-	und	Importvorgänge	

denkbar.	Die	Abfälle	werden	hierbei	umweltgefährdend	in	einer	in-	oder	ausländischen	Anlage	ent-

sorgt,	die	für	gefährliche	Abfälle	nicht	vorgesehen	ist.	Falsche	Abfalldeklarationen	und	das	Strecken	

von	 Schadstoffkonzentrationen	 durch	Vermischen	mit	 anderen	 Stoffen	 sind	 leicht	 zu	 realisierende	

Modi	Operandi	auf	dem	Verwertungsweg.	Für	die	Schleusung	nicht	verwertbarer	gefährlicher	Abfäl-

le	 aus	 dem	 abfallrechtlichen	 Überwachungsverfahren	 bestehen	 insbesondere	 in	 Zwischenlagern	

einfache	Möglichkeiten.	Sie	können	als	„black	box“	genutzt	werden,	um	Abfälle	umzudeklarieren,	zu	

79	 Einführung	duales	System	1991	und	Abfallrechtsreform	1996	(Privatisierung	der	Abfallverwertung).
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vermischen	oder	hinsichtlich	des	Schadstoffpotenzials	zu	verdünnen.	Entsprechende	Modi	Operandi	

gehen	nach	den	Erfahrungen	auch	illegalen	Abfallexporten	voraus.

Die	grenzüberschreitende	Verschiebung	von	gefährlichen	Abfällen	wurde	1994	unter	Strafe	gestellt.	

Nahezu	zeitgleich	erfolgte	der	Wegfall	von	Grenzkontrollen	im	Warenverkehr	des	EU-Intrahandels.	

Das	registrierte	Fallaufkommen	ist	seit	Beginn	der	Erfassung	1996	gering.	Ursächlich	dürfte	in	erster	

Linie	 der	 Aspekt	 Kontrollkriminalität	 sein.	 Hinzu	 kommt	 ein	 Preisverfall	 auf	 dem	 deutschen	 Ent-

sorgungsmarkt.	Ursache	sind	die	Ausdehnung	von	Verwertungsverfahren	und	ein	zeitlich	relatives	

Überangebot	an	Deponieraum	(Altdeponien,	die	spätestens	bis	Mai	2005	betrieben	werden	dürfen).	

Das	hat	mittlerweile	dazu	geführt,	dass	Deutschland	seit	dem	Jahr	2000	mehr	gefährliche	Abfälle	im-	

als	exportiert.	Durch	Dumpingpreise	im	Inland	ist	es	für	potenzielle	Täter	gegenwärtig	wirtschaftlich	

nicht	so	interessant,	Abfälle	ins	Ausland	zu	verschieben.

Im	Zuge	des	EU-Beitritts	der	neuen	Mitgliedstaaten	werden	spätestens	nach	Ablauf	vereinbarter	Über-

gangsfristen	grenzüberschreitende	Abfallentsorgungen	auch	im	Verhältnis	zu	diesen	Staaten	weniger	

intensiv	kontrolliert	werden.	Gleichzeitig	verteuert	sich	perspektivisch	die	Abfallentsorgung	im	Inland	

aufgrund	des	Verbotes	von	Altdeponien	und	einer	vorgeschriebenen	Abfallvorbehandlung	(thermisch	

oder	mechanisch-biologisch).	Insofern	wird	sich	auch	im	Bereich	grenzüberschreitender	Abfallentsor-

gungen	(Exporte,	Importe	und	Durchfuhren)	die	Tatgelegenheitsstruktur	entsprechend	erweitern.

4.3.6.5.3 Straftaten im Zusammenhang mit dem Entsorgungsanlagenbau
Straftaten	im	Zusammenhang	mit	dem	Entsorgungsanlagenbau	sind	insbesondere	seit	dem	Bekannt-

werden	des	so	genannten	Kölner	Müllskandals	in	den	Blickpunkt	der	Öffentlichkeit	gelangt.	Seit	den	

1980er	Jahren	wurde	in	Deutschland	u.	a.	der	Bau	von	Müllverbrennungsanlagen	forciert.80	Gleichzei-

tig	hat	sich	in	jüngerer	Vergangenheit	herausgestellt,	dass	bei	einer	beachtlichen	Anzahl	der	Errich-

tungsvorhaben	Wirtschafts-	(einschließlich	Vergaberechtsverstöße),	Finanz-,	und	Korruptionsdelikte	

eine	 Rolle	 spielten.	 Auf	 der	 Täterseite	 finden	 sich	 Verantwortliche	 von	 Entsorgungsunternehmen,	

Anlagenbauern	und	Planungsbüros	sowie	Politiker	und	so	genannte	Berater.	Veröffentlichten	„Insider-

informationen“81	 zufolge	 sollen	 bei	 nahezu	 jedem	Müllverbrennungsanlagen-Errichtungsvorhaben	

Wirtschafts-,	 Finanz-	 und	 Korruptionsdelikte	 gängige	 Praxis	 gewesen	 sein.	 Im	 Hinblick	 auf	 die	 in	

Deutschland	 anstehenden	 zusätzlichen	 Bauvorhaben	 an	 Müllverbrennungs-	 und	 anderen	 Entsor-

gungsanlagen	 wurde	 bereits	 öffentlich	 vor	 vergleichbaren	 Missständen	 gewarnt.	 Die	 jeweiligen	

Investitionsvolumen	bewegen	sich	im	mehrstelligen	Millionenbereich.	Die	Müllverbrennungsanlage	

Köln	hatte	zum	Beispiel	ein	Investitionsvolumen	in	Höhe	von	400	Millionen	Euro	(davon	waren	elf	Mil-

lionen	Euro	Schmiergeld).	Straftaten	im	Zusammenhang	mit	kommunalen	Pflichtenübertragungen	

stehen	auf	dem	deutschen	Entsorgungsmarkt	grundsätzlich	in	einem	sachlichen	Zusammenhang	mit	

dem	Entsorgungsanlagenbau	oder	Entsorgungsvorgängen.	

4.3.6.5.4 Beispiele für die Zunahme registrierter Kriminalität im Bereich des 
Entsorgungsanlagenbaus und im Bereich kommunaler abfallrechtlicher 
Pflichtenübertragungen auf dem deutschen Entsorgungsmarkt

Die	Zustände	rund	um	den	Bau	der	Kölner	Müllverbrennungsanlage	haben	besonders	deutlich	diese	

Entwicklung	 veranschaulicht.	Den	 Stein	 ins	 Rollen	brachte	 ein	 vom	BKA	 ab	 1998	geführtes	 Ermitt-

lungsverfahren	 im	 Auftrag	 der	 StA	 Mannheim	 wegen	 Verdachts	 der	 Erpressung	 zum	 Nachteil	 der	

80	 Ausbauziel	2005:	75	Anlagen.
81	 die zeit,	Nr.	12/2002,	S.	35.
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Fa.	ABB	und	Bestechung	 im	Zusammenhang	mit	Auftragsvergaben	aus	der	Automobilbranche.	Aus	

dem	Verfahren	ergaben	sich	vermehrt	Hinweise,	dass	im	Anlagenbau	(darunter	Müllverbrennungs-

anlagen)	 verschiedene	ABB-Gesellschaften	unter	 Einschaltung	überwiegend	 schweizerischer	 Brief-

kastenfirmen	Beträge	 in	zweistelliger	Millionenhöhe	 (DM)	 für	„Provisionen“	zum	Auftragserhalt	an	

Verantwortliche	von	Betreibergesellschaften	sowie	 Ingenieur-	und	Planungsbüros	gezahlt	hatten.82	

Nach	 den	 Ermittlungsergebnissen	 haben	 allein	 ABB-Verantwortliche	 insgesamt	 rund	 15	 Millionen	

DM	an	Schmiergeldern	eingesetzt.	Dazu	ein	Zitat:

„Die	Ermittlungen	zeigten,	dass	das	Instrument	der	Schmiergeldzahlung	bei	Bedarf	eingesetzt	wurde.	

Die	ermittelten	Sachverhalte	bestätigten	auch,	dass	sich	dieses	Phänomen	nicht	auf	wenige	im	Anla-

genbau	vertretene	Gesellschaften	beschränkte,	sondern	von	fast	allen	beteiligten	Konzernen/Firmen	

„genutzt“	wurde,	um	die	Auftragsvergaben	zu	ihren	Gunsten	zu	beeinflussen“	(Bundeskriminalamt).	

Im	Zuge	der	 Ermittlungen	wurden	bundesweit	 zahlreiche	Anschlussverfahren	 im	Zusammenhang	

mit	der	Errichtung	von	Müllverbrennungsanlagen	eingeleitet	 (darunter	Müllverbrennungsanlagen	

in	Böblingen,	Rostock,	Köln).	Eine	zentrale	Rolle	spielte	ein	Hamburger	Ingenieurbüro,	das	als	Berater	

für	die	Kommunen	agierte	und	an	rund	der	Hälfte	der	Errichtungsvorhaben	in	Deutschland	beteiligt	

gewesen	war.	Dessen	Hauptverantwortlicher	 hat	 gerichtlich	 festgestellt	mehr	 als	 elf	Millionen	DM	

Schmiergelder	kassiert.	Aus	diesem	Verfahren	ergaben	sich	wiederum	Hinweise	auf	Bestechungszah-

lungen	in	Höhe	von	über	30	Millionen	DM.	Im	Rahmen	von	Rechtshilfemaßnahmen	wurden	über	40	

Millionen	DM	an	Vermögenswerten	im	Ausland	festgestellt.	Als	Schwerpunkt	stellten	sich	insgesamt	

die	Verhältnisse	 in	Nordrhein-Westfalen	dar.	Die	 Landesregierung	 setzte	daraufhin	einen	Untersu-

chungsstab	 Antikorruption	 ein.	 Dieser	 legte	 im	 Juni	 2003	 den	 bereits	 erwähnten,	 alarmierenden	

Abschlussbericht	vor.	Daraus	ein	Zitat:

„(…)	Auf	dem	Sektor	der	Müllentsorgung	ist	in	NRW	über	Jahrzehnte	hinweg	ein	Klima	gegenseitiger	

Abhängigkeiten	 zwischen	 Politik,	 privater	 Wirtschaft	 und	 öffentlicher	 Verwaltung	 entstanden,	 in	

dessen	Dunstkreis	 Straftäter	 Straftaten	 in	nicht	 abzuschätzendem	Ausmaß	begehen	dürften.	Nicht	

wenige	Anhaltspunkte	 lassen	auf	 längst	etablierte,	 flächendeckend	agierende	Täter	und	 systemati-

sche	Manipulationen	des	öffentlichen	Vergabewesens	in	diesem	Sektor	schließen	(…)“

Folgende	Bemerkungen	der	mit	dem	Fall	bei	der	Justiz	federführend	befassten	Justizpraktiker	machen	

drastisch	 die	 Dimensionen	 deutlich,	 die	 hier	 erreicht	 wurden:	 „Mit	 Kölschem	 Klüngel,	 wie	 man	

ihn	früher	gekannt	hat,	hat	das	nichts	mehr	zu	tun.	 (…)	Bestechung	in	afrikanischer	Dimension.	 (…)	

Auch	andere	Firmen	wären	bereit	gewesen,	für	den	Auftrag	diese	Summe	aufzubringen“;	und:	„Hier	

geht	 es	 um	 handfeste	 organisierte	 Kriminalität	 auf	 höchstem	 Niveau.“	 Im	 Zuge	 der	 Überprüfung	

der	 Vergabeverfahren	 zur	 Errichtung	 bzw.	 Erweiterung	 von	 Müllverbrennungsanlagen	 hatte	 der	

Untersuchungsstab	 Antikorruption	 des	 Landes	 NRW	 auch	 eine	 Reihe	 von	 Hinweisen	 erhalten,	 die	

analoge	PPP-Modelle	im	Bereich	des	Deponiebetriebes	und	bestimmter	Entsorgungsverträge	betref-

fen.	 Auf	 der	 Basis	 dieser	 Erfahrungen	 hatte	 dann	 das	 Landeskriminalamt	 NRW	 zum	 1.	April	 2004	

das	 interdisziplinäre	Fachreferat	Korruptions-	und	Umweltkriminalität	mit	20	Ermittlungsbeamten	

eingerichtet.	Das	Landeskriminalamt	NRW	geht	aktuell	im	Rahmen	einer	Sonderauswertung	auf	der	

Basis	des	Abschlussberichtes	des	Untersuchungsstabes	Antikorruption	und	einer	Reihe	von	aktuellen	

Ermittlungsverfahren	in	NRW	der	Frage	nach,	ob	die	Privatisierung	öffentlich-rechtlich	organisierter	

82	 Siehe	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Wöchentlicher	Lagebericht	Nr.	27/1999.
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Einrichtungen	einen	kriminogenen	Faktor	für	strukturelle	Korruption	bzw.	organisierte	Wirtschafts-

kriminalität	darstellt.	

Sowohl	 in	Deutschland	und	 in	 anderen	 EU-Staaten,	 insbesondere	 aber	 in	 den	 Beitrittsländern,	wer-

den	in	naher	Zukunft	erhebliche	Investitionen	in	die	Entsorgungsinfrastruktur	notwendig	sein.	Hin-

sichtlich	der	dort	notwendigen	Investitionen,	wofür	die	EU	erhebliche	Beihilfen	zur	Verfügung	stellt,	

werden	 analoge	 Befürchtungen	 wie	 beim	 Entsorgungsanlagenbau	 in	 Deutschland	 angenommen.	

Aufgrund	ihrer	im	internationalen	Vergleich	führenden	Stellung	werden	auch	deutsche	Anlagenbau-

er	 und	 Entsorgungsunternehmen	 versuchen,	 auf	 diesen	 Märkten	 zu	 expandieren. Hinsichtlich	 der	

Beitrittsstaaten	wäre	aus	deutscher	Sicht	dieser	Frage	analog	nachzugehen,	sofern	dort	entsprechende	

Modelle	praktiziert	werden	und	deutsche	Marktteilnehmer	beteiligt	sind	oder	sich	beteiligen	werden.

Die	Annahme,	dass	sich	im	Zuge	des	Ausbaus	der	Entsorgungsinfrastruktur	in	nahezu	allen	Beitritts-

staaten	 analoge	Tat-/Täterprofile	 entwickeln,	 stützt	 sich	 ferner	 auf	 Erfahrungswerte	 im	Zusammen-

hang	mit	der	Korruptionsproblematik.	Dort	werden	Missstände	im	Bereich	Korruption	beklagt,	deren	

allgemeiner	Umfang	im	Vergleich	zu	Deutschland	noch	ausgeprägter	sein	soll.	Entsprechende	Hinwei-

se	enthält	u.	a.	der	internationale	Korruptionsindex	von	Transparency	International83,	aus	dem	sich	fol-

gende	„Rangordnung“	ergibt:	Deutschland	Rang	16,	Slowenien	Rang	29,	Estland	Rang	33,	Ungarn	Rang	

40,	Litauen	Rang	41,	Tschechien	Rang	56,	Lettland	Rang	58,	Slowakei	Rang	63	und	Polen	Rang	65.	

Man	kann	davon	ausgehen,	dass	 in	Osteuropa	mit	härteren	Methoden	vorgegangen	wird.	Die	eher	

„leiseren“	 Einflussnahmen	 der	 Korrumpierung,	 die	 sich	 in	 Deutschland	 auf	 dem	 Markt	 etabliert	

haben,	sollen	in	einigen	Beitrittsstaaten	sowieso	normaler	Bestandteil	des	Wirtschaftslebens	sein.	Im	

Rahmen	des	Nachrichtenaustauschs	ist	dem	BKA	im	April	2004	der	erste	Fall	aus	den	Beitrittsstaaten	

mitgeteilt	worden,	in	dem	gezielte	Aktionen	gegen	Führungskräfte	eines	Abfallentsorgungs-	und	Ver-

wertungsbetriebes	verübt	wurden,	darunter	Freiheitsberaubung,	Körperverletzung	und	Telefonter-

ror.	 Die	 ermittlungsführende	 OK-Dienststelle	 in	 der	 Slowakischen	 Republik	 wertet	 diese	 Aktionen	

als	Destabilisierungsversuche	 eines	 konkurrierenden	Unternehmens.	Mit	 der	 Erweiterung	 des	 Bin-

nenmarktes	dehnt	sich	auch	der	Handel	mit	gefährlichen	Abfällen	und	so	genannten	Beseitigungs-

abfällen	 bedeutsam	 aus.	 Vormals	 durften	 diese	 Abfälle	 nur	 innerhalb	 der	 OECD	 entsorgt	 werden.	

Die	 Marktöffnung	 wird	 somit	 erhebliche	 Auswirkungen	 auf	 den	 deutschen	 und	 den	 europäischen	

Entsorgungsmarkt	haben.	Das	Marktvolumen	wird	sich	in	den	Beitrittsstaaten	ausdehnen,	während	

der	Markt	im	Westen	eher	stagniert.

Für	lediglich	fünf	der	zehn	Beitrittsstaaten	gelten	Übergangsvorschriften	für	die	Abfallverbringung.84	

Moderne	Verwertungs-	und	Behandlungstechniken	sind	dort	die	Ausnahme.	Abfälle	werden	weitge-

hend	nicht	vorbehandelt	deponiert.	Sofern	es	nicht	gelingen	sollte,	in	angemessener	Zeit	flächende-

ckend	moderne	 Entsorgungsstandards	 in	 den	 Beitrittsstaaten	 zu	 realisieren,	werden	 zwangsläufig	

technisch	hochgerüstete	Deponien	und	Behandlungsanlagen	in	Deutschland	noch	stärker	als	bisher	

einem	Preiskampf	mit	in-	und	ausländischen	„Billigverwertern“	ausgesetzt	sein.	Verteilungskämpfe	

legaler	und	illegaler	Ausprägung	sind	die	logische	Folge.

Den	Nachrüstbedarf	 in	der	Entsorgungsinfrastruktur	der	Beitrittsstaaten	veranschaulicht	 folgende	

Übersicht:	Tschechien	=	1,36	Milliarden	Euro	bis	2020,	Slowakei	=	450	Millionen	Euro	bis	2007,	Ungarn	

83	 www.transparency.de.
84	 Lettland,	Malta,	Polen,	Slowakei,	Ungarn.
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=	400	Millionen	Euro	bis	2008,	Slowenien	=	631	Millionen	Euro	bis	2006	und	Polen	=	3,6	Milliarden	

Euro	bis	202085.

Mit	der	Osterweiterung	wird	das	überregionale	und	grenzüberschreitende	Transportaufkommen	auf	

dem	Entsorgungsmarkt	weiter	ansteigen.	Trotz	des	im	EU-Recht	festgeschriebenen	Prinzips	der	Nähe	

der	 Abfallentsorgung	 zum	 Entstehungsort	 werden	 bereits	 heute	 Abfälle	 über	 große	 Entfernungen	

grenzüberschreitend	 entsorgt.	 Ein	 gutes	 aktuelles	 Beispiel	 ist	 die	 Lieferung	 von	 süditalienischen	

Siedlungsabfällen	 in	deutsche	Entsorgungsanlagen.	Aktuell	 führt	die	Stadt	Neapel	Verhandlungen,	

250.000	Tonnen	Abfälle	auf	einer	Deponie	bei	Lübeck	entsorgen	zu	lassen.	

Ergänzende	 Aspekte	 ergeben	 sich	 aus	 der	 Warnung	 des	 Sachverständigenrates	 für	 Umweltfragen	

der	 Bundesregierung	 vor	 Kontrolldefiziten	 bei	 grenzüberschreitendern	 Abfallentsorgungen.86	 Im	

Umweltgutachten	2002	kommt	dieser	Sachverständigenrat	zu	dem	Schluss,	dass	die	„Scheinverwer-

tung“	 gängige	 Praxis	 ist	 und	 bezeichnet	 die	 derzeitige	 abfallwirtschaftliche	 Entwicklung	 als	 eine	

Perversion	der	Verwertungswirtschaft.	Die	Liberalisierung	der	Abfallverwertung	(Abfallrechtsreform	

1996)	führte	ferner	zu	einer	erheblichen	Steigerung	des	überregionalen	und	grenzüberschreitenden	

Transportaufkommens,	 was	 gleichzeitig	 eine	 Erweiterung	 behördlicher	 Überwachungsaufgaben	

nach	sich	zog.	Der	Rat	warnt	in	diesem	Zusammenhang	vor	fortbestehender	verdeckter	Kriminalität	

und	 kritisiert	 die	 geringe	 Kontrollintensität	 im	 EU-Intrahandel.	 Er	weist	 darauf	 hin,	 dass	 den	 Zoll-

fahndungsämtern	 das	 notwendige	 Personal	 fehlt,	 um	 flächendeckende	 Kontrollen	 der	 grenzüber-

schreitenden	 Abfalltransporte	 durchzuführen.	 Der	 Polizei	 hingegen,	 die	 über	 größere	 personelle	

Kapazitäten	 verfügt,	 würde	 teilweise	 die	 Kompetenz	 zu	 einer	 verdachtsunabhängigen,	 speziell	

die	 abfallrechtliche	 Seite	 betreffenden	 Überprüfung	 von	 Abfalltransporten	 fehlen.	 Lediglich	 fünf	

Bundesstaaten	 haben	 die	 Polizei	 nach	 Landesrecht	 für	 Abfalltransportkontrollen	 ermächtigt.	 Eine	

gravierende	 Lücke	 im	Überwachungssystem	ergibt	 sich	nach	Ansicht	des	Rates	weiter	daraus,	 dass	

Abfalltransporte	auf	der	Schiene	derzeit	nicht	überwacht	werden,	da	hierfür	keine	zuständige	Behör-

de	benannt	ist.

Im	Hinblick	auf	die	Veränderung	der	wirtschaftlichen	Rahmenbedingungen	auf	dem	Entsorgungs-

markt	müssen	ergänzend	folgende	Aspekte	beleuchtet	werden.

4.3.6.5.5 Änderungen des deutschen Abfallrechts zum 1. Juni 2005 
Am	1.	Juni	2005	traten	wesentliche	Änderungen	des	deutschen	Abfallrechts	in	Kraft,	die	teilweise	über	

die	EU-rechtlichen	Anforderungen	hinausgehen.87	Gesetzlich	vorgeschrieben	sind	neue	Standards	für	

die	Abfallbehandlung	und	Deponierung.	In	der	Praxis	müssen	Abfälle,	die	nicht	verwertet	werden,	vor	

ihrer	 Ablagerung	 auf	 einer	 Deponie	 vorbehandelt	werden.	 Zugelassene	 Vorbehandlungsverfahren	

sind	 die	 thermische	Abfallbehandlung	 (=	Verbrennung	 in	 einer	Müllverbrennungsanlage)	 und	 die	

mechanisch-biologische	 Behandlung.	 Gleichzeitig	 müssen	 zum	 Stichtag	 alle	 so	 genannten	 Altde-

ponien,	die	nicht	mehr	dem	Stand	der	Technik	entsprechen,	geschlossen	werden.	Ziel	 ist	es,	Emissi-

onen,	die	bisher	mit	der	Ablagerung	auf	Altdeponien	verbunden	waren,	wie	zum	Beispiel	Gase	oder	

Sickerwässer,	zukünftig	weitestgehend	zu	vermeiden.	Die	Vorbehandlung	dient	in	erster	Linie	der	so	

genannten	Inertisierung	der	Abfälle.	In	Zahlen	ausgedrückt	müssen	von	den	derzeit	330	Siedlungsab-

falldeponien	rund	200	geschlossen	werden.	Zu	den	bestehenden	29	mechanisch-biologischen	Anla-

85	 Lt.	Studie	der	Österreichischen	Gesellschaft	für	Umwelt	und	Technik,	2004.
86	 Deutscher	Bundestag,	Drucksache	14/8792	Umweltgutachten	2002	des	Rates	von	Sachverständigen	für	Umweltfragen	der	

Bundesregierung	vom	14.	April	2002,	Berlin	2002,	S.	334–335.
87	 Bestimmungen	der	AbfallablagerungsVO	und	der	DeponienVO.
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gen	sind	weitere	32	geplant.	2005	soll	der	Ausbaustand	der	Müllverbrennungsanlagen	75	betragen.	Im	

Jahr	2000	waren	es	noch	61	Anlagen.

Die	neuen	Standards	sind	zwangsläufig	mit	höheren	Kosten	verbunden.	Darin	enthalten	sind	Kosten	

für	die	Schließung	und	Nachsorge	der	Altdeponien.	Branchenkenner	gehen	davon	aus,	dass	sich	die	

Müllverbrennungsanlagen	zu	einem	Nadelöhr	entwickeln	werden.	Die	Kontrolle	über	diese	Anlagen	

ist	mit	einem	erheblichen	Einfluss	auf	die	Abfallströme	des	Marktes	verbunden.	Hierin	dürfte	 letzt-

endlich	auch	ein	strategisches	Motiv	für	bestimmte	Akteure	in	den	bisher	bekannt	gewordenen	Fällen	

aus	 dem	 Bereich	 der	 Müllverbrennungsanlagen-Errichtungsvorhaben	 einschließlich	 der	 kommu-

nalen	Pflichtenübertragungen	zu	finden	sein.	Gleichsam	verdeutlicht	dieser	Umstand,	dass	in	Fällen	

schwerer	 Abfallwirtschaftskriminalität	 der	 Entsorgungsanlagenbau,	 die	 kommunalen	 Pflichten-

übertragungen	und	Entsorgungsvorgänge	nicht	voneinander	isoliert	betrachtet	werden	können.

Auch	 in	 Deutschland	 werden	 erhebliche	 Investitionen	 in	 die	 Entsorgungsinfrastruktur	 notwendig	

werden.	 Über	 den	 Nachrüstbedarf	 bzw.	 auftretende	 Deckungslücken	 gibt	 es	 unterschiedliche	 Ein-

schätzungen.	Die	Prognos	AG	geht	von	fehlenden	Behandlungskapazitäten	für	vier	Millionen	Tonnen	

Abfälle	ab	 1.	Juni	2005	und	einem	Nachrüstbedarf	 in	Höhe	von	drei	Milliarden	Euro	aus.	 In	diesem	

Zusammenhang	 ist	 eine	 schon	 im	Mai	 2003	 erschienene	 Studie	der	Deutschen	Projektunion	 (DPU)	

interessant,	die	unter	dem	Titel	„Keine	Entsorgungssicherheit	in	Deutschland	ab	2005“	steht.	Die	Stu-

die	prognostiziert,	dass	gesetzeskonforme	Anlagen	nur	schwerlich	termingerecht	zum	Inkrafttreten	

des	Gesetzes	in	Betrieb	gehen	werden.	Zu	den	Gründen	gehören	folgende:

In	den	meisten	Bundesländern	fehlen	nach	der	DPU-Studie	die	entsprechenden,	gesetzlich	vorgese-

henen	Deponiekapazitäten,	die	auch	wegen	der	Genehmigungs-	und	Errichtungszeiten	sowie	wegen	

der	 Finanzierungsprobleme	 realistischerweise	 bis	 zu	 diesem	 Datum	 nicht	 zur	 Verfügung	 stehen	

können.	Es	wird	daher	befürchtet,	dass	besonders	diejenigen	gewerblichen	Abfallmengen,	die	derzeit	

noch	ohne	Vorbehandlung	deponiert	werden	dürfen,	ab	1.	Juni	2005	ins	Ausland	exportiert	werden	–	

vor	allem	in	Länder	mit	niedrigen	Umweltstandards.	In	Deutschland	werden	ab	2005	für	bis	zu	sieben	

Millionen	Tonnen	Abfall	die	notwendigen	Vorbehandlungskapazitäten	fehlen.	Allgemein	wird	davon	

ausgegangen,	dass	abgesehen	von	den	Deponieengpässen	ab	2005	rund	15	neue	Müllverbrennungs-

anlagen	 und	 ebenso	 viele	 neue	 MBA	 erforderlich	 sind.	 Die	 Folge	 entsprechender	 Deckungslücken	

soll	 sein,	 dass	 es	 zu	 Ausnahmegenehmigungen	 kommt	 mit	 der	 Möglichkeit	 der	 Umgehung	 dieser	

Ausnahmeregelungen.	Eine	starke	Sogwirkung	in	Richtung	der	osteuropäischen	Beitrittsländer	oder	

auch	in	benachbarte	westliche	EU-Länder	mit	geringeren	Ablagerungsstandards	soll	entstehen,	die	

in	Deutschland	eine	Bedrohung	der	Abfallwirtschaft	(Umweltdumping)	darstellt.	Die	Beitrittsländer	

würden	nur	begrenzt	in	der	Lage	sein,	die	Abfallströme	in	ihr	Land	zu	unterbinden.

4.3.6.5.6 Kriminalitätsbegünstigende Faktoren der Osterweiterung im 
Abfallentsorgungsbereich

Auf	 dem	 Entsorgungsmarkt	 deuten	 sich	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	 EU-Osterweiterung	 unter	

Zugrundelegung	der	Ausgangslage	sowie	der	bisher	eingeholten	und	ausgewerteten	Informationen	

folgende	kriminogene	Faktoren	an:

Für	den	Bereich	der	gewerblichen	Entsorgungsvorgänge	sind	dies	namentlich:	unterschiedliche	Ent-

sorgungsstandards;	Unterkapazitäten	bei	Abfallvorbehandlung	und	-deponierung	ab	1.	Juni	2005	in	

Deutschland;	Sogwirkung	von	Abfallströmen	 in	die	Beitrittsstaaten	 (insbesondere	auf	dem	Verwer-

tungsweg);	der	Wegfall	von	Grenzkontrollen	und	andere	Kontrolldefizite;	schließlich	die	komplexe,	
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nicht	eindeutige	Rechtsetzung	im	Abfallrecht/Kernfrage:	Abgrenzung	Abfallverwertung	–	Abfallbe-

seitigung.	Diese	Faktoren	fördern	die	Gefahr,	dass	gefährliche	Abfälle	 in	Verwertungsverfahren	für	

ungefährliche	Abfälle	eingeschleust	und	grenzüberschreitend	verschoben	werden.

Für	den	Bereich	des	Entsorgungsanlagenbaus	und	der	kommunalen	Pflichtenübertragung	fallen	folgende	

Probleme	besonders	auf:	staatliche	Steuerungsverluste	durch	Privatisierung	öffentlicher	Aufgaben;	Kor-

ruptionsproblematik	in	Deutschland	und	in	Osteuropa;	Entsorgungs-	und	Bauwirtschaft	sind	die	von	der	

öffentlichen	Hand	abhängigsten	Branchen;	 schließlich	komplexe	Rechtsetzung	 im	Vergaberecht.	Diese	

Faktoren	fördern	die	Gefahr	von	Manipulationen	bei	Errichtungs-	und	Privatisierungsvorhaben.

4.3.7 Zusammenfassung und Ausblick
Bei	 dem	 Begriff	 „Organisierte	 Kriminalität“	 handelt	 es	 sich	 nicht	 um	 einen	 eindeutig	 definierten	

Begriff,	der	auf	eine	ebenso	eindeutig	gegebene	Wirklichkeit	verweist.	Vielmehr	bestehen	die	unter-

schiedlichsten	Vorstellungen	und	Verständnisebenen,	ohne	dass	dies	immer	klar	ausgewiesen	würde.	

Man	kann	sich	dem	Phänomen	Organisierte	Kriminalität	unter	verschiedenen	Perspektiven	nähern	

und	von	daher	schon	im	Ausgangspunkt	den	Keim	für	unterschiedliche	Ergebnisse	legen.	

Die	Spannweite	reicht	von	eher	klassischer	Bandenkriminalität	über	kriminelle	Vereinigungen	bis	hin	

zu	den	so	genannten	Syndikaten	nach	Art	der	Cosa	Nostra	als	moderner	Variante	der	traditionellen	

Mafia.	 Generell	 ist	 es	 für	 alle	 Außenstehenden	 sehr	 schwer,	 verlässliche	 Erkenntnisse	 über	 solche	

Organisationen	bzw.	Gruppierungen	zu	gewinnen.	Durch	einzelne	Feldforschungen	und	aufgrund	

von	Angaben	von	so	genannten	„Pentiti“	(reuigen	Überläufern	und	ggf.	Kronzeugen	im	Prozess)	ist	es	

vorwiegend	in	Italien	und	den	USA	gelungen,	das	„Gesetz	des	Schweigens“	in	den	letzten	Jahren	doch	

so	weit	zu	durchlöchern,	dass	die	wesentlichen	Strukturen	und	Eigenheiten	mafioser	Organisationen	

über	folkloristische	Äußerlichkeiten	hinaus	verstanden	werden	können.	Wichtig	ist	dabei	vor	allem	

die	Einsicht,	dass	sich	selbst	die	Cosa	Nostra	(in	Sizilien	einerseits,	in	den	USA	andererseits)	dem	Modell	

eines	bürokratischen	oder	gar	militärisch	durchstrukturierten	Apparates	nicht	fügt.

Anspruchsvolle	 Organisierte	 Kriminalität	 hat	 nicht	 im	Organisieren	 der	 Kriminalität	 (also	 einzelner	

Straftaten	oder	Tatserien)	ihr	zentrales	Kennzeichen.	Vielmehr	unterscheidet	sie	sich	von	anderen	Täter-

gruppierungen	oder	Organisationen	vordringlich	durch	die	typische	Art	und	Weise	der	Schaffung	und	

Aufrechterhaltung	stabiler	personaler	Bindungen	und	flexibler	interpersonaler	Netzwerke,	aus	denen	

heraus	sich	bei	Bedarf	kriminelle	Unternehmungen	entwickeln.	Daher	will	es	auch	typischerweise	nicht	

gelingen,	sie	durch	gängige	Ermittlungs-	und	Verfolgungsmaßnahmen	effektiv	zu	„zerschlagen“.

In	Deutschland	gibt	es	bislang	nur	wenige	empirische	Forschungen.	Sie	reichen	nicht	aus,	um	ein	in	

allen	 Dimensionen	 auch	 Kritiker	 überzeugendes	 Bild	 von	 Organisierter	 Kriminalität	 zu	 zeichnen.	

Immerhin	darf	als	gesichert	gelten,	dass	es	ausgedehnte	Netzwerkkriminalität	gibt,	die	von	professio-

nell-organisierten	Straftätern	gesteuert	wird	und	genuin	grenzüberschreitend	ausgerichtet	ist.	Auch	

wird	man	mit	hoher	Wahrscheinlichkeit	annehmen	müssen,	dass	Organisationen	nach	Art	der	(sizili-

anischen)	Cosa	Nostra	Verbindungen	nach	Deutschland	pflegen	und	sich	inzwischen	eigene	Aktions-

felder	erschlossen	haben.	Die	bislang	(vor	allem	aus	Anlass	von	Ermittlungsverfahren)	gewonnenen	

Indizien	fügen	sich	allerdings	noch	keineswegs	zu	einem	vollständigen	Mosaik	zusammen.

Die	 in	 die	 Lageberichte	 Organisierte	 Kriminalität	 des	 Bundeskriminalamtes	 einbezogenen	 Ermitt-

lungsverfahren	 belegen	 anschaulich	 und	 eindrücklich,	 welch	 ausgeprägten	 Grad	 an	 Professiona-

lisierung	 und	 Internationalisierung	 die	 verschiedensten	 Tätergruppierungen	 inzwischen	 auch	 in	
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Deutschland	erreicht	haben.	Jedoch	kann	keine	Rede	davon	sein,	dass	die	Mafia	(welchen	Ursprungs	

auch	immer)	in	Deutschland	bereits	so	etwas	wie	eine	Parallelgesellschaft	errichtet	habe	und	die	Fun-

damente	von	Staat,	Wirtschaft	und	Gesellschaft	direkt	bedrohe.

Detaillierte	Analysen	erfordern	 für	die	kommenden	Jahre	eine	Verfeinerung	der	Konzepte	und	 Ins-

trumente,	die	von	den	Ermittlungsbehörden	eingesetzt	werden.	Aus	der	Sicht	der	zentralen	Auswer-

tung	der	Praxisbefunde	im	Bundeskriminalamt	wird	die	bisher	noch	überwiegend	deliktsbezogene	

Ausrichtung	 der	 Strafverfolgung	 bei	 Polizei	 und	 Justiz	 dem	 Phänomen	 OK	 im	 Kern	 nicht	 gerecht.	

Durch	 Ermittlung	 und	 Bestrafung	 einzelner	 Delikte	 und	 einzelner	 Straftäter	 werden	 organisierte	

Gruppierungen	in	der	Regel	nur	wenig	beeinträchtigt.	Von	daher	betrachtet	gilt	es	nach	Meinung	des	

Bundeskriminalamtes	zwangsläufig,	die	bisher	dominierende	Perspektive	zu	ändern:	Der	Gefahr	für	

die	Gesellschaft	sollte	besser	als	derzeit	möglich	begegnet	werden,	und	zwar	durch	eine	ganzheitliche	

Wahrnehmung	 Organisierter	 Kriminalität	 im	 Sinne	 des	 so	 bezeichneten	 Unternehmensansatzes,	

wozu	die	Fokussierung	der	Analysen	auf	die	Strukturen	und	die	Logistik	gehört.	Folgende	Maßnah-

men	werden	für	die	nahe	Zukunft	erwogen,	sind	aber	noch	nicht	abschließend	formuliert:

	 Verbesserung	der	Erkenntnislage	durch	qualitative	Ergänzungen	der	Lagedarstellung	und	Umset-

zung	neuer	strategischer	Auswerteansätze.	Hierbei	kommt	der	Durchführung	von	Risikoanalysen	

besondere	 Bedeutung	 zu,	 und	 zwar	 für	 die	 Erweiterung	 der	 Auswerteperspektiven	 auf	 die	 sich	

abzeichnenden	zukünftigen	Entwicklungen.

	 Intensivierung	 so	 genannter	 operativer	 Auswertungen	 mit	 dem	 Ziel,	 Strukturen	 organisierter	

Tätergruppen	 zur	 Vorbereitung	 der	 Einleitung	 entsprechender	OK-Ermittlungsverfahren	 aufzu-

hellen;	hierbei	wird	 eine	 engere	und	 frühzeitige	Kooperation	der	 Polizei	mit	 spezialisierten	OK-

Staatsanwaltschaften	angestrebt.

	 Durchführung	 von	 so	genannten	 Strukturermittlungsverfahren,	 die	 auf	 Erkenntnissen	der	 ope-

rativen	Auswertung	aufbauen.	Dem	Unternehmensansatz	 folgend	 liegt	deren	Ziel	darin,	die	kri-

minellen	Organisationen	im	Zentrum	zu	treffen	und	damit	aufzulösen	sowie	auch	eine	effektive	

Bestrafung	der	Hintermänner	zu	erreichen.

	

Weitere	unabhängige	wissenschaftliche	Forschungen,	auch	zur	Evaluation	der	Erfolge	und	Grenzen	sich	

verstärkender	europäischer	Kooperations-	und	Koordinationsmaßnahmen,	erscheinen	unerlässlich.	

Die	 Bundesregierung	 wird,	 wie	 in	 anderen	 Kriminalitätsfeldern,	 auch	 im	 Bereich	 der	 grenzüber-

schreitenden	Organisierten	Kriminalität	intensiv	daran	mitwirken,	eine	weitere	Harmonisierung	der	

rechtlichen	und	operativen	Bedingungen	in	den	Mitgliedstaaten	der	EU	herbeizuführen.

4.3.8 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung
Von	der	internationalen	Organisierten	Kriminalität	(OK)	geht	ein	beachtliches	Bedrohungspotenzial	

aus,	da	sie	versucht,	 sich	durch	Gewalt,	Drohung	und	Korruption	rechtsfreie	Räume	zu	schaffen,	 in	

denen	sie	sich	ungehindert	entfalten	kann.	Deutschland	ist	nach	wie	vor	weit	entfernt	von	der	Situa-

tion	in	anderen	Teilen	der	Welt,	in	denen	das	organisierte	Verbrechen	durch	Verflechtungen	mit	Ent-

scheidungsträgern	in	Politik	und	Wirtschaft	bereits	ein	staats-	und	demokratiezersetzendes	Ausmaß	

angenommen	hat.	Die	Bundesregierung	 ist	 sich	aber	bewusst,	dass	angesichts	des	Umfangs	der	OK	

eine	entschlossene	und	konsequente	Vorgehensweise	bei	der	Bekämpfung	geboten	ist.	

Dabei	muss	berücksichtigt	werden,	dass	mit	einer	Globalisierung	der	Wirtschaft	und	einer	Öffnung	

der	Märkte	auch	die	Gefahr	einer	Globalisierung	der	OK	einhergeht.	Zudem	trägt	auch	der	technische	
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Wandel	–	vor	allem	auch	die	Nutzung	des	Internets	–	zur	weiteren	Internationalisierung	der	OK	bei.	Ein	

nur	auf	die	nationale	Ebene	ausgerichteter	Bekämpfungsansatz	verliert	nach	Auffassung	der	Bundes-

regierung	an	Bedeutung.	Nationale	Strategien	können	durch	eine	Verlagerung	in	weniger	regulierte	

Hoheitsbereiche	 schnell	umgangen	werden.	Die	Bundesregierung	hat	 sich	dieser	Herausforderung	

gestellt	und	das	gesetzliche	Instrumentarium	zur	Bekämpfung	der	Organisierten	Kriminalität	auch	

im	Hinblick	auf	die	erforderliche	internationale	Harmonisierung	konsequent	fortentwickelt.	

Bei	der	Bekämpfung	der	Organisierten	Kriminalität	geht	es	darum,	die	Täter-	und	die	Tatbegehungs-

strukturen	so	aufzuklären,	dass	ein	Zugriff	auf	die	Führungs-	bzw.	Steuerungsebene	ermöglicht	wird.	

Die	Verhängung	von	Geld-	oder	Haftstrafen	gegenüber	einem	untergeordneten	Einzeltäter	trifft	diese	

Führungsebene	und	die	von	ihr	geleitete	Organisation	kaum	und	schadet	ihr	nur	unwesentlich.	Solan-

ge	das	Verhältnis	zum	erzielten	Gewinn	stimmig	ist,	kann	ein	solcher	Täter	im	Gesamtgefüge	häufig	

schnell	ersetzt	werden,	ohne	dass	das	Wirken	der	Organisation	nachhaltig	beeinträchtigt	wird.	Zum	

anderen	 sollen	 die	 Erträge	 aus	 der	 Tatbegehung	 in	 einem	 möglichst	 hohen	 Umfang	 abgeschöpft	

werden,	 um	 den	 OK-Gruppierungen	 die	 finanziellen	 Grundlagen	 zu	 entziehen.	 Die	 Bereitstellung	

des	hierzu	erforderlichen	effektiven	und	schlagkräftigen	Instrumentariums	für	die	Ermittlungs-	und	

Strafverfolgungsbehörden	steht	im	Vordergrund	der	Bemühungen	der	Bundesregierung.

Weiteres	 dringendes	 Anliegen	 ist	 es,	 die	 grenzüberschreitenden	 Hindernisse	 der	 Strafverfolgung	

abzubauen.	Der	Abschluss	bilateraler	Abkommen	 stellt	 ein	wirksames	Mittel	 zur	 Erreichung	dieses	

Zieles	dar.	Vor	diesem	Hintergrund	hat	die	Bundesregierung	mit	einer	Reihe	von	Staaten	Abkommen	

über	 die	 Zusammenarbeit	 bei	 der	 Bekämpfung	 von	 Straftaten	 von	 erheblicher	 Bedeutung	 unter-

zeichnet.	Diese	Abkommen	schaffen	die	erforderlichen	Rechtsgrundlagen	 für	die	Zusammenarbeit	

im	Bereich	der	OK-	und	Terrorismusbekämpfung,	 indem	sie	u.	a.	 Informations-	und	Erfahrungsaus-

tausch,	abgestimmte	operative	Maßnahmen	sowie	Austausch	von	Fachleuten	und	Forschungsergeb-

nissen	vorsehen.	Ferner	wird	das	Netz	der	polizeilichen	Verbindungsbeamten,	 insbesondere	 in	den	

Herkunfts-	und	Transitstaaten	Organisierter	Kriminalität,	weiter	ausgebaut.	Darüber	hinaus	trägt	die	

Bundesregierung	durch	Ausstattungs-	und	Ausbildungshilfen	dazu	bei,	 die	 Strafverfolgungsbehör-

den	in	Drittländern	bei	ihrem	Kampf	gegen	die	OK	zu	unterstützen.	

Der	Rat	der	Europäischen	Union	hat	im	April	2006	zudem	die	Erarbeitung	eines	Rahmenbeschlusses	

zur	 Bekämpfung	 der	 Organisierten	 Kriminalität	 konsentiert.	 Eckpfeiler	 auf	 internationaler	 Ebene	

sind	das	UN	Office	on	Drugs	 and	Crime	 sowie	die	UN-Konvention	gegen	die	grenzüberschreitende	

Organisierte	 Kriminalität	 mit	 den	 drei	 Zusatzprotokollen	 gegen	 den	 Menschenhandel,	 gegen	 die	

Schleusung	von	Migranten	sowie	gegen	die	unerlaubte	Herstellung	von	Feuerwaffen,	deren	Teilen,	

Komponenten	und	Munition	sowie	gegen	den	unerlaubten	Handel	damit.

Das	im	Jahre	2002	in	Kraft	getretene	Geldwäschebekämpfungsgesetz	setzt	innerstaatlich	neue	Stan-

dards	in	der	Bekämpfung	der	Finanzströme	der	internationalen	Organisierten	Kriminalität	und	des	

internationalen	Terrorismus.	Zielsetzung	und	zugleich	prägendes	Merkmal	des	Gesetzes	ist	die	kon-

sequente	 Bündelung	 polizeilicher,	 strafverfolgungs-	 und	 bankaufsichtsrechtlicher	 Maßnahmen	 in	

Orientierung	an	den	entsprechenden	Vorgaben	auf	EU-	und	internationaler	Ebene.

Als	weitere	Maßnahme	ist	die	Reformierung	des	Rechts	der	Vermögensabschöpfung	zu	nennen,	die	

derzeit	finalisiert	wird.	Durch	eine	verbesserte	Abschöpfung	der	durch	die	Straftat	erlangten	Vermö-

genswerte	wird	die	Rentabilität	für	den	Täter	und	damit	ein	wesentlicher	Anreiz	für	sein	kriminelles	

Tun	verringert.
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Kernpunkte

	 Wenn	von	Sicherheitsgefühl	und	Kriminalitätsfurcht	gesprochen	wird,	dann	ist	es	wichtig,	die	

soziale	Kriminalitätsfurcht,	d.	h.	die	subjektive	Einschätzung	der	Bedrohung	der	Gesellschaft	

durch	Kriminalität,	zu	unterscheiden	von	der	personalen	Kriminalitätsfurcht,	d.	h.	der	Sorge	

und	Angst,	selbst	persönlich	bedroht	zu	sein,	Opfer	von	Kriminalität	werden	zu	können.	

	 Alle	vorliegenden	aktuellen	Studien	zeigen,	dass	die	Bürger	in	Deutschland	sich	etwa	seit	der	

zweiten	Hälfte	der	1990er	Jahre	zunehmend	sicherer	fühlen.	Die	Kriminalitätsfurcht	hat	deut-

lich	abgenommen	und	befindet	sich	im	Jahr	2005	auf	einem	historischen	Tief	seit	der	Wieder-

vereinigung.

	 Im	Vordergrund	der	Sorgen	stehen	bei	den	Bürgern	andere	 soziale	Probleme	wie	Arbeitslo-

sigkeit,	Gesundheitsversorgung	oder	Alterssicherung.	Mit	Blick	 auf	diese	Probleme	 sind	die	

Ängste	der	Bürger	auf	einem	historischen	Höchststand.

	 Auch	der	Stellenwert	der	Kriminalität	als	staatliche	Aufgabe	und	gesellschaftliches	Problem	

hat	in	der	Sicht	der	Bürger	deutlich	abgenommen.	In	Deutschland	ist	die	Quote	der	Bürger,	die	

Kriminalität	als	eine	der	wichtigsten	und	drängendsten	Aufgaben	des	Staates	ansehen,	erheb-

lich	niedriger	als	in	den	europäischen	Nachbarstaaten.	

	 Die	Zufriedenheit	mit	der	Kriminalitätsbekämpfung	und	der	 Inneren	Sicherheit	 in	Deutsch-

land	ist	seit	Mitte	der	1990er	Jahre	deutlich	angestiegen.

	 Im	europäischen	Vergleich	liegt	die	personale	Kriminalitätsfurcht	der	Deutschen	unter	dem	

Durchschnitt	dessen,	was	in	anderen	Ländern	in	gleichartigen	Erhebungen	festgestellt	wird.	

Mit	Blick	auf	die	Einschätzung	der	Gefahr,	selbst	Opfer	von	Kriminalität	zu	werden,	ist	interna-

tionalen	Umfragen	zufolge	Deutschland	in	der	subjektiven	Sicht	der	Bürger	eines	der	sichers-

ten	Länder	Europas.

	 Nach	wie	vor	wird	jedoch	die	Kriminalitätsentwicklung	von	den	Bürgern	stark	verzerrt	wahr-

genommen.	Der	Anteil	der	schweren	Delikte	wird	krass	überschätzt.	Die	Mehrheit	der	Bürger	

nimmt	selbst	dann	Zunahmen	der	Kriminalität	an,	wenn	Hell-	und	Dunkelfeldbefunde	zeigen,	

dass	es	zu	Rückgängen	gekommen	ist.	Dieses	Phänomen	findet	sich	auch	 in	anderen	westli-

chen	Ländern.	

	 Die	Ausprägungen	von	Kriminalitätsfurcht	stehen	vor	allem	mit	Merkmalen	sozialer	Unord-

nung	sowie	einem	geringen	sozialen	Zusammenhalt	in	Stadtteilen	in	Zusammenhang,	die	als	

Hinweise	auf	Gefährdung	und	Normabweichung	Unsicherheit	auslösen	können.	

	 Ältere	Menschen	 zeigen	höhere	Kriminalitätsfurcht,	 insbesondere	 ein	 stärker	 ausgeprägtes	

Vermeidungsverhalten	und	höhere	Vorsicht,	als	 jüngere.	Andererseits	 schätzen	sie	 ihre	Vik-

timisierungsrisiken,	 im	Einklang	mit	 ihrer	 tatsächlich	geringeren	Gefahr,	Opfer	zu	werden,	

nicht	übermäßig	hoch	ein.	Die	höhere	Kriminalitätsfurcht	älterer	Menschen	 ist	 keineswegs	

irrational.	Sie	lässt	sich	durch	ihre	höhere	Verletzlichkeit	und	ihre	geringeren	Möglichkeiten	

der	Bewältigung	von	Opfererlebnissen	verstehen.

	 Frauen	lassen	eine	höhere	Kriminalitätsfurcht	erkennen	als	Männer.	Dies	ist	teilweise	damit	

zu	erklären,	dass	Männer	die	Tendenz	haben,	tatsächliche	Ängste	und	Bedrohungswahrneh-

mungen	in	Befragungen	nicht	einzuräumen.	Weiter	ist	die	höhere	Verletzlichkeit	von	Frauen,	

und	–	insbesondere	bei	jüngeren	Frauen	–	die	stark	wirkende	Angst	vor	Vergewaltigung	und	

Übergriffen	durch	Männer	ein	wichtiges	Moment	der	Erklärung	ihrer	stärkeren	Furcht.
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Neben	der	Kriminalitätslage	und	ihrer	Entwicklung	ist	kriminalpolitisch	auch	die	Frage	wesentlich,	

in	welchem	Maße	die	Bürger	sich	durch	Kriminalität	bedroht	sehen,	wie	sie	subjektiv	die	Kriminali-

tätslage	beurteilen	und	bewerten.	Nicht	nur	materielle	und	immaterielle	Schädigung	durch	bereits	

geschehene	 Straftaten,	 sondern	 auch	 die	 Überzeugung,	 künftig	 davon	 betroffen	 sein	 zu	 können,	

kann	 für	 Individuen	 wie	 Gruppen	 konsequenzenreich	 sein.	 Mögliche	 Folgen	 bestehen	 beispiels-

weise	 in	 einer	Verringerung	des	Vertrauens	 in	Mitmenschen,	der	Reduzierung	der	Beteiligung	am	

öffentlichen	Leben	aber	auch	der	Unterminierung	des	Vertrauens	in	staatliche	Institutionen	–	also	in	

Veränderungen,	die	nicht	nur	individuell	als	Beschränkung	und	Beeinträchtigung	der	Lebensquali-

tät	 empfunden	werden,	 sondern	die	auch	 für	die	Funktionsfähigkeit	 einer	Gesellschaft,	das	 soziale	

Zusammenleben	insgesamt	sehr	abträglich	sind.	Verschiedene	Autoren1	machen	auf	die	Gefahr	von	

Aufschaukelungsprozessen	 aufmerksam:	 Das	 Meiden	 von	 Straßen,	 Wegen	 und	 Plätzen	 aus	 Furcht	

vor	 Kriminalität	 kann	 dazu	 führen,	 dass	 dieser	 öffentliche	 Raum	 verwaist,	 weshalb	 zunehmend	

Menschen	 solche	 einsamen	 Gebiete	 als	 beunruhigend	 meiden,	 wodurch	 allmählich	 so	 genannte	

„no	go	areas“	entstehen	können,	 in	denen	dann	 irgendwann	 tatsächlich	auch	ein	besonders	geeig-

neter	 Raum	 für	 kriminelle	 Aktivitäten	 entstehen	 kann.2	 Unter	 unterschiedlichen	 Begrifflichkeiten	

–	(Un)Sicherheitsgefühl,	Kriminalitätsfurcht,	Kriminalitätssorgen	–	befasst	sich	die	Kriminologie	seit	

den	1960er	Jahren	in	zunehmendem	Maße	mit	diesem	Problembereich.3	Ausgangspunkt	und	Hinter-

grund	der	Entwicklung	dieser	Forschungslinie	war	die	zunehmende	Beschäftigung	mit	dem	Krimina-

litätsopfer,	seinen	Erlebnissen,	Erwartungen	und	Wünschen.4	

Schon	in	den	ersten	Studien,	die	in	den	1960er	Jahren	im	Auftrag	der	US-Regierung	entstanden5,	sahen	

sich	die	Forscher	mit	dem	Phänomen	konfrontiert,	dass	die	öffentliche	Meinung	zur	Bedeutung	des	

Kriminalitätsproblems	 offenbar	 unabhängig	 von	 Indikatoren	 des	 Kriminalitätsausmaßes	 und	 der	

Viktimisierungsrisiken	war.6	Zahlreiche	Studien	bestätigten	in	den	folgenden	Jahrzehnten,	dass	das	

(Un)Sicherheitsgefühl	 der	 Bürger	 einerseits	 und	 die	 objektive	 Kriminalitätslage	 und	 -entwicklung	

andererseits,	oft	nicht	parallel	verlaufen.7	Dies	war	immer	wieder	Anlass,	die	Unangemessenheit	oder	

vermeintliche	 Irrationalität	 von	 Kriminalitätsfurcht	 zu	 thematisieren;	 eine	 Irrationalität,	 auf	 die	

sich	schwerlich	kriminalpolitische	Entscheidungen	im	Sinne	rational	begründeter	Entscheidung	zu	

Maßnahmen	 der	 Kriminalitätskontrolle	 gründen	 lassen,	 die	 ihrerseits	 von	 möglichst	 zutreffenden	

Problemanalysen	sowie	Erkenntnissen	über	Wirkungen	von	möglichen	Maßnahmen	der	Intervention	

und	Prävention	getragen	sein	sollten.8	

In	einer	individualbezogenen	Betrachtung	ist	es	 indessen	kaum	möglich,	exakt	zu	bestimmen,	wel-

ches	Maß	einer	Emotion	wie	Furcht	bezogen	auf	welches	Maß	an	Bedrohung	rational	bzw.	angemes-

sen	ist,	zumindest	nicht,	ohne	individuelle	Kompetenzen,	spezifische	Konsequenzen	und	verfügbare	

Unterstützungspotenziale	 systematisch	 zu	 berücksichtigen.9	 Zudem	 weisen	 neuere	 Studien	 darauf	

hin,	dass	sich	in	Kriminalitätsfurcht	und	Kriminalitätseinstellungen	mehr	und	anderes	ausdrückt	als	

1	 Vgl.	heinz, w.	und	G. spiess,	2001;	siehe	auch	Feltes, t.,	2003.
2	 Vgl.	Feltes, t.,	2003,	S.	502.
3	 Vgl.	Boers, K.,	1991;	reuBAnd, K.-h.,	1994;	wAlter, m.,	1995;	heinz, w.	und	G. spiess,	2001;	für	Überblicke	zur	internationalen	

Forschungstätigkeit	vgl.	hAle, c.,	1996;	ditton, J.	und	s. FArrAll,	2000.
4	 Vgl.	Boers, K.,	1991,	2003.
5	 Vgl.	BidermAn, A. d. u.	a.,	1967;	reiss, A. J.,	1967;	ennis, p.,	1967.	
6	 Vgl.	BidermAn, A. d. u.	a.,	1967;	siehe	dazu	auch	JAcKson, J.,	2004,	S.	946	f.
7	 Vgl.	reuBAnd, K.-h.,	1995,	S.	51.
8	 Für	eine	der	ersten	Thematisierungen	dieser	Art	vgl.	GeFFeler, J.	und	c. trudewind,	1978,	S.	310;	s.	a.	wAlter, m.,	1995;	JAcK-

son, J.,	2004,	S.	947.
9	 Vgl.	dazu	GreVe, w. u.	a.,	1996;	GABriel, u.	und	w. GreVe,	2003.
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alleine	Haltungen	und	Einstellungen	zur	und	Erfahrungen	mit	Kriminalität.	Schon	früh	war	betont	

worden,	dass	die	Relevanz	von	Kriminalität	–	auch	als	individuelles	Problem-	und	Bedrohungserleben	

–	 auf	 der	 gesellschaftlichen	 Ebene	 liegt.	 Die	 Wahrnehmung	 einer	 Bedrohung	 durch	 Kriminalität	

indiziere	 eine	Gefährdung	 nicht	 nur	 des	 Einzelnen,	 sondern	 „…	can	 be	 taken	 as	 signs	 of	 threats	 to	

the	 fundamental	 social	 order“.10	Hintergründe	geäußerter	 Bedrohungsgefühle	wären	danach	 eige-

ne	sowie	kommunizierte	Erlebnisse,	aber	auch	subjektive	Einschätzungen	der	Bedeutung	durchaus	

ambivalenter	Merkmale	der	Umgebung	und	des	sozialen	Gefüges,	die	subjektiv	als	Hinweise	darauf	

interpretiert	werden,	dass	wesentliche	Aspekte	der	grundsätzlichen	Ordnung	der	Gemeinschaft,	auf	

welche	die	Gesellschaftsmitglieder	 vertrauen	wollen,	 in	 Frage	gestellt	 sein	könnten.	Unsicherheits-

gefühl	und	Kriminalitätsfurcht	beinhalten	demnach	nicht	alleine	die	Häufigkeit	oder	Intensität	der	

individuellen	Antizipation	persönlicher	 Schädigung	und	Gefährdung	durch	abgrenzbare	Episoden	

strafrechtlich	 relevanten	 Normbruchs	 (zu	 bestimmten	 Zeiten	 und	 an	 bestimmten	 Orten),	 sondern	

darüber	hinaus	auch	Bewertungen	des	Zustandes	des	Gemeinwesens	insgesamt,	die	so	zum	Ausdruck	

gebracht	werden.	

Anknüpfend	an	diesen	Gedanken,	dass	sich	 in	Äußerungen	zur	Kriminalität	auch	Wahrnehmungen	

der	Entwicklung	allgemeiner	sozialer	Lebensbedingungen,	ihrer	Qualität	und	ihrer	Bedeutung	für	den	

Einzelnen	niederschlagen	können,	wird	von	einigen	zwischen	einer	Erfahrungskomponente	und	einer	

expressiven	Komponente	der	Kriminalitätsfurcht	differenziert.11	Während	die	Erfahrungskomponente	

auf	erlebte	bzw.	antizipierte	Kriminalität	bzw.	die	Kommunikation	darüber	rekurriert,	finden	in	die	so	

genannte	expressive	Komponente	auch	umfassendere,	 strafrechtlich	nicht	 relevante	Begebenheiten	

und	Entwicklungen,	Sorgen	und	Nöte	Eingang.	Kriminalität	fungiert	in	diesem	Sinne	als	Metapher	für	

soziale	Probleme	der	lokalen	Gemeinde	wie	auch	der	Gesellschaft	insgesamt.12	Darauf	gerichtete	Sor-

gen	werden	auch	in	Aussagen	zur	Kriminalität	und	ihrer	Bedrohlichkeit	zum	Ausdruck	gebracht,	die	

insofern	auch	dann,	wenn	sie	mit	der	tatsächlichen,	in	Hell-	und	Dunkelfeld	rekonstruierbaren	Krimi-

nalitätslage	nicht	in	Einklang	stehen,	gleichwohl	nicht	umstandslos	als	irrational	zu	bezeichnen	sind.	

In	 einer	 solchen	 Betrachtung	 sind	 soziale	 Kriminalitätseinstellungen	 wie	 Kriminalitätsfurcht	 als	

Indikatoren	der	subjektiven	Bewertung	des	Zustandes	eines	Gemeinwesens	aus	der	Sicht	der	Gesell-

schaftsmitglieder	eine	–	auch	politisch	beachtenswerte	–	Information.	Deren	Gehalt	würde	allerdings	

missverstanden,	wenn	man	ihr	allein	kriminalpolitische	Bedeutung	beimessen	würde.

5.1 Entwicklung der Forschung und aktuelle Datenlage

Die	frühen	Arbeiten	der	1960er	Jahre	zur	Kriminalitätsfurcht	 in	den	USA	dienten	vor	allem	der	Vor-

bereitung	der	groß	angelegten	nationalen	Opferuntersuchungen,	die	in	den	1970er	Jahren	weiterge-

führt	wurden	und	mit	dem	NCVS	heute	einen	der	zentralen	Pfeiler	der	modernen	kriminologischen	

Dunkelfeldforschung	 bilden.13	 Insofern	 kann	 zu	 Recht	 festgestellt	 werden,	 dass	 die	 zunehmende	

Beschäftigung	mit	dem	Kriminalitätsopfer,	das	Aufkommen	der	großen	Victim-Surveys	als	Methode	

der	Dunkelfeldforschung,	zugleich	auch	„die	Geburtsstunde	der	wissenschaftlichen	Auseinanderset-

zung	mit	der	Kriminalitätsfurcht“	markiert.14

10	 Vgl.	BidermAn, A. d. u.	a., 1967,	S.	164.
11	 Vgl.	JAcKson, J.,	2004;	in	diesem	Sinne	argumentiert	auch	sessAr, K.,	1995.
12	 In	diesem	Sinne	auch	Feltes, t.,	2003,	der	auf	Bourdieu	und	dessen	Begriff	der	„politischen	Ökonomie	der	Unsicherheit“	

verweist.
13	 Vgl.	spArKs, r. F.,	1981;	hindelAnG, m. J.	u.	a.,	1978.
14	 Vgl.	Boers, K.,	1991,	S.	2;	heinz, w.	und	G. spiess,	2001,	S.	148.
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Vor	allem	kriminalpolitische	Verwertungsinteressen	trugen	dazu	bei,	dass	Kriminalitätsfurcht	rela-

tiv	 rasch,	 national	 wie	 international,	 zu	 einem	 wichtigen	 Thema	 der	 kriminologischen	 Forschung	

wurde.15	So	wiesen	schon	 in	den	1970er	 Jahren	 in	Deutschland	schwind	und	Mitarbeiter	darauf	hin,	

dass	 ein	 in	 seinen	 Ausmaßen	 nicht	 mehr	 angemessenes	 Gefühl	 der	 Bedrohung	 seitens	 der	 Bürger	

eine	Beeinträchtigung	der	Lebensqualität	im	Rechtsstaat	darstelle.	Daher	würden	wissenschaftliche	

Analysen	benötigt,	um	die	relevanten	Ursachenfaktoren	identifizieren	und	gezielte	Maßnahmen	zur	

Erhöhung	des	Sicherheitsgefühls	vornehmen	zu	können.16	Es	gehöre	zu	den	Aufgaben	des	Staates,	den	

Bürger	sowohl	vor	tatsächlichen	Bedrohungen	und	Schäden	als	auch	vor	den	„…	nur	vermeintlichen	

Gefahren,	 die	 z.	B.	 durch	 selektierte	 bzw.	 einseitige	 Medienberichterstattung	 suggeriert	 werden	

können,	 zu	bewahren“.17	 Es	 könne	zudem	keiner	Rechtsordnung	gleichgültig	 sein,	wie	die	Bevölke-

rung	über	die	eigene	Sicherheit	sowie	die	Durchsetzung	von	Strafnormen	denke,	da	es	bei	zu	starker	

Verunsicherung	auch	zu	unerwünschten	Erscheinungen	wie	Selbst-,	Privat-	und	Prangerjustiz,	einer	

Durchbrechung	des	staatlichen	Gewaltmonopols	kommen	könne.18	Recht	prägnant	führte	Kerner	zur	

politischen	Relevanz	des	Forschungsthemas	Sicherheitsgefühl	vor	etwa	20	Jahren	aus,	dass	der	Staat	

dafür	zu	sorgen	habe,	„…	dass	die	Bürger	nicht	nur	abends	auf	die	Straße	gehen	können,	sondern	es	

auch	glauben,	dass	sie	es	können“.19	

Es	wurde	jedoch	auch	vor	problematischen	Wirkungen	gewarnt,	die	mit	einer	zu	starken	Konzentrati-

on	auf	diese	subjektive	Seite	der	Kriminalität	verbunden	sein	können:	Es	könne	zu	einem	nachhaltigen	

Wandel	der	kriminologischen	Blickrichtung	kommen,	der	kriminalpolitisch	nicht	vertretbar	sei.	Die	

Gefahr	wurde	in	einer	wachsenden	Abhängigkeit	der	Kriminalpolitik	von	alltagstheoretischen	Auf-

fassungen	der	Menschen,	 einer	 „Versubjektivierung“	der	Kriminalpolitik	gesehen,	die	 verfehlt	und	

problematisch	sei,	weil	sie	letztlich	nicht	aufkläre	und	die	Befassung	mit	wirksamen	Schutz-	und	Hilfs-

maßnahmen,	die	sich	auf	Täter	und	Opfer	richten,	in	den	Hintergrund	zu	drängen	drohe.20	Von	ande-

ren	wurde	das	Risiko	der	Verstärkung	von	Befürchtungen	vermutet,	wenn	die	Politik	diesen	Aspekt	

zu	sehr	akzentuiere	bzw.	es	wurde	befürchtet,	dass	die	Furcht	vor	Kriminalität	gezielt	für	politische	

Zwecke	instrumentalisiert	werden	könne.21	

In	den	USA	wurde	das	Thema	Kriminalitätsfurcht	seit	den	1980er	Jahren	in	erster	Linie	in	speziellen	

nationalen	und	regionalen	Untersuchungen	aufgegriffen,	während	in	die	nationale	Opferbefragung	

(NCS	bzw.	NCVS)	 keine	 entsprechenden	Fragen	mehr	 aufgenommen	wurden	 zugunsten	einer	Kon-

zentration	auf	eine	ausführliche	Dunkelfeldanalyse.	Demgegenüber	wurden	in	Großbritannien,	nach	

ersten	regionalen	Analysen22,	seit	1982	in	den	British	Crime	Survey	fortlaufend	Fragen	zu	kriminali-

tätsbezogenen	Einstellungen,	darunter	auch	Bedrohungswahrnehmungen	und	Furcht	integriert.	Auf	

internationaler	Ebene	 ist	 ferner	der	 ICVS	zu	nennen,	der	als	Opfersurvey	regelmäßig	seit	 1989	auch	

Fragen	zur	Kriminalitätsfurcht	enthält.23	Wiederholte	nationale	kriminologische	Opferstudien	fehlen	

15	 Vgl.	heinz, w.	und	G. spiess,	2001,	S.	148.
16	 Vgl.	schwind, h.-d.	u.	a.,	1978,	S.	310.
17	 Vgl.	schwind, h.-d.	u.	a.,	1989,	S.126.
18	 Vgl.	schwind, h.-d.	u.	a.,	1989,	S.	127.
19	 Vgl.	Kerner, h.-J.,	1986,	S.	155.	
20	 Vgl.	wAlter, m.,	1995.
21	 Vgl.	Boers, K.,	1993;	Kunz, K.-l.,	1983;	smAus, G.,	1985;	lee, m.,	2001.
22	 Vgl.	spArKs, r. F.,	1981.
23	 Vgl.	Kury, h.,	1995;	nach	einer	Teilnahme	an	der	ersten	Welle	hat	sich	Deutschland	in	den	Folgejahren	leider	nicht	wieder	

am	ICVS	beteiligt,	weshalb	für	Deutschland	keine	Zeitreihen	aus	diesem	Datensatz	zur	Verfügung	stehen.	In	der	jüngsten	

Welle	des	ICVS	ist	jedoch	Deutschland	wieder	beteiligt,	Ergebnisse	liegen	allerdings	noch	nicht	vor.
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für	Deutschland	seit	Mitte	der	1990er	Jahre	sowohl	national	als	auch	bezogen	auf	die	kontinuierliche	

Beteiligung	an	internationalen	Studien.

In	 Deutschland	 fanden	 die	 ersten	 regionalen	 kriminologischen	 Opferbefragungen	 in	 den	 1970er	

Jahren	statt.	Bis	auf	wenige	Ausnahmen	wurden	 in	diese	Erhebungen	auch	Fragen	zu	Kriminalität-

seinstellungen	 und	 Furcht	 integriert.24	 Einen	 starken	 Aufschwung	 erfuhr	 die	 Thematik	 nach	 der	

Grenzöffnung.	Seitdem	wurden	 in	neun	national	repräsentativen	Opferbefragungen	auch	Daten	zu	

Sicherheitsgefühl,	Kriminalitätseinschätzung	und	Furcht	erhoben.	Da	es	sich	zum	Teil	um	wiederhol-

te	Erhebungen	handelt,	lassen	sich	für	begrenzte	Zeiträume	damit	auch	Veränderungen	erkennen.25	

Neben	solchen	in	Opferbefragungen	eingebetteten	Erhebungen	von	Kriminalitätseinstellungen	und	

-furcht	wurden	auch	Studien	realisiert,	die	sich	der	Wahrnehmung	und	Bewertung	von	Kriminalität	

und	Kriminalitätskontrolle,	darunter	auch	Bewertungen	der	Inneren	Sicherheit,	als	eigenständigem	

Untersuchungsgegenstand	widmeten.26	Weiter	 liegen	mittlerweile	 zahlreiche	 kommunale	 Studien	

vor.	Zum	Zwecke	der	zielorientierten	Planung	kriminalpräventiver	Maßnahmen	werden	auf	kommu-

naler	Ebene	solche	Analysen	als	Bestandsaufnahmen	durchgeführt,	bei	denen	häufig	auch	Daten	zur	

subjektiven	Einschätzung	der	Kriminalität	und	entsprechender	Befürchtungen	erfasst	werden.27	

Aber	nicht	nur	 in	kriminologischen	Untersuchungen	wurden	kriminalitätsbezogene	Einstellungen	

erfasst.	 Sowohl	 im	 Wohlfahrtssurvey	 als	 auch	 in	 der	 Allgemeinen	 Bevölkerungsumfrage	 der	 Sozi-

alwissenschaften	 (ALLBUS)	 wurden	 wiederholt	 Fragen	 zur	 Kriminalitätswahrnehmung	 und	 dem	

persönlichen	Sicherheitsgefühl	integriert.28	Auch	kommerzielle	Meinungsforschungsinstitute	haben	

seit	den	1960er	Jahren,	teilweise	mit	regelmäßiger	Wiederholung,	sowohl	Fragen	zur	Wahrnehmung	

der	Kriminalität	und	ihrer	Entwicklung	in	der	Gesellschaft	als	auch	zu	persönlichen	Befürchtungen	

in	Erhebungen	 integriert29,	die	auch	von	Sozialwissenschaftlern	 für	Analysen	verwendet	wurden.30	

Entsprechende	 Informationen	 bietet	 neben	 den	 schon	 genannten	 Studien	 das	 im	 Auftrag	 des	 ZDF	

monatlich	durchgeführte	Politbarometer.31	Weiter	 liegen	 für	 internationale	Vergleiche	auch	Daten	

des	Eurobarometers	vor.32	Schließlich	kann	für	die	Bundesrepublik	noch	auf	die	seit	1991	durch	die	R+V	

24	 Eine	Ausnahme	ist	die	Studie	von	Kerner, h.-J.,	1980,	die	allerdings	auch	keine	kriminologische	Opferstudie	ist,	sondern	

in	erster	Linie	Einstellungen	fokussiert.
25	 Vgl.	heinz, w.	und	G. spiess, 2001	mit	einer	Übersicht	über	die	entsprechenden	Studien	u.	w.	Nachw.
26	 Vgl.	Kerner, h.-J.,	1980;	lAmneK, s.,	1991;	dörmAnn, u.,	1996;	dörmAnn, u.	und	m. remmers,	2000;	reuBAnd, K.-h.,	1995;	1999a.
27	 Vgl.	ForschunGsGruppe KommunAle KriminAlpräVention in BAden-württemBerG	 (Hg.),	 1998;	döllinG, d.	u.	a.,	2003.	Eine	voll-

ständige	Auflistung	würde	hier	zu	weit	führen.	Exemplarisch	sei	hier	nur	auf	entsprechende	Analysen	für	Bremen,	Leip-

zig,	 Bonn,	 Erfurt,	 Jena,	 Freiburg,	 Calw,	Hamburg-Altona,	 Cloppenburg,	 Lübeck,	Osnabrück,	Weingarten,	 Rosenheim,	

Suhl	und	Unna	verwiesen.	Eine	wiederholte	Analyse,	die	recht	umfassend	auf	das	Thema	Kriminalitätsfurcht	und	Sicher-

heitsgefühl	 eingeht,	wird	 seit	 1993	 jährlich	 in	 Frankfurt	 a.	M.	 realisiert.	 Eine	Auflistung	der	 bis	 2001	 durchgeführten	

Studien	auf	kommunaler	Ebene	findet	sich	bei	Kreuter, F.,	2002.
28	 Vgl.	dazu	das	System	der	Sozialindikatoren,	wie	es	durch	das	zentrum Für umFrAGen und methoden	in	Mannheim	zur	Ver-

fügung	gestellt	wird	(www.zuma-mannheim.de).
29	 Dazu	gehören	z.	B.	das institut Für demosKopie AllensBAch,	IPOS,	infas.
30	 Vgl.	z.	B.	reuBAnd, K.-h.,	1995,	1999a.
31	 Vgl.	ForschunGsGruppe wAhlen e. V.	(http://www.gesis.org/datenservice/politbarometer).
32	 Das	Eurobarometer	wird	seit	1974	zweimal	jährlich	(Frühling	und	Herbst)	im	Auftrag	der	EU	erhoben.	Die	Erhebung	umfasst	

mindestens	alle	jeweiligen	Mitgliedsländer	(2005:	25	Mitgliedstaaten,	zusätzlich	Bulgarien	und	Rumänien,	zwei	Kandida-

tenländer	 [Kroatien	und	Türkei]	 sowie	Zypern).	Die	Themen	des	Eurobarometers	wechseln	zwischen	den	Erhebungen	 in	

unregelmäßigen	Abständen.	Sie	beinhalten	überwiegend	Fragen,	die	die	Mitgliedschaft	in	der	EU	betreffen,	die	EU-Erwei-

terung,	die	soziale	Situation,	Gesundheit,	Kultur,	Informationstechnologie,	Umwelt,	den	Euro,	Sicherheit	u.	a.	
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Versicherung	durchgeführten	Befragungen	zu	den	Ängsten	der	Deutschen	zurückgegriffen	werden,	

welche	die	längsten	Zeitreihen	mit	jährlichen	Messwiederholungen	beinhaltet.33	

Somit	liegen	zwar	zahlreiche,	zum	Teil	wiederholt	durchgeführte	Studien	vor,	die	Anhaltspunkte	für	

die	Entwicklung	der	subjektiven	Sicherheitslage	in	Deutschland	erlauben.	Allerdings	divergieren	die	

methodischen	Vorgehensweisen	der	Studien,	sowohl	was	Stichprobendesign	und	Befragungsmodali-

täten	als	auch	was	die	Operationalisierung	der	zentralen	Konstrukte	und	ihre	Einbettung	in	thema-

tische	Kontexte	 anbelangt,	 zum	Teil	 erheblich,	was	unmittelbare	Vergleiche	und	 längsschnittliche	

Feststellungen	von	Trends	erschwert.	Ferner	sind	insbesondere	die	Studien	der	großen	Meinungsfor-

schungsinstitute	dadurch	gekennzeichnet,	dass	sie	sich	überwiegend	nur	weniger	Indikatoren	bedie-

nen.	Hier	wie	auch	bei	den	Studien	der	R+V	werden	zudem	wichtige	erklärende	Größen	wie	Vulnera-

bilität,	soziale	Einbindung,	Wahrnehmung	sozialer	Verhältnisse	im	Stadtteil	sowie	Opfererfahrungen	

und	deren	Bewältigung	nicht	einbezogen,	weshalb	sie	zwar	für	die	Beschreibung	von	Veränderungen	

im	 Zeitverlauf	 wichtige	 Hinweise	 bieten,	 eine	 differenziertere	 Analyse	 von	 besonders	 belasteten	

Teilgruppen	sowie	Aufklärung	von	Ursachen	aber	kaum	erlauben.

Im	nationalen,	vor	allem	aber	im	internationalen	Bereich	wurde	ein	erheblicher	Forschungsaufwand	

sowohl	mit	Blick	auf	theoretische	Fragen	der	Konzeptualisierung	sowie	Erklärung	von	Kriminalitäts-

furcht	als	auch	bezüglich	methodischer	Fragen	ihrer	adäquaten	Erfassung	betrieben.34	Im	Vergleich	

zu	den	Anfängen	der	Forschung	wurden	–	im	Zuge	kritischer	Sichtung	vorhandener	Konzepte	und	der	

Klärung	vermeintlicher	Paradoxien	vorliegender	Befunde	–	die	Erkenntnisse	über	Messinstrumente,	

deren	Validität	und	Reliabilität	vor	allem	in	den	letzten	Jahren	erheblich	verfeinert,	freilich	ohne	dass	

dies	zum	jetzigen	Zeitpunkt	schon	in	die	großen	repräsentativen	Studien	umfassend	Eingang	gefun-

den	hätte.35	Hier	besteht	nach	wie	vor	ein	Optimierungsbedarf,	der	–	wie	in	vielen	Forschungsgebieten	

–	 seine	Ursache	unter	 anderem	 in	 einem	Konflikt	 zwischen	 einer	möglichst	 exakten	Messung	und	

Ursachenanalyse	einerseits	und	dem	Erfordernis	der	langjährigen	Beibehaltung	von	Messverfahren	

im	 Interesse	der	Möglichkeit	 längsschnittlicher	Beschreibung	des	 Phänomens	und	 seiner	Verände-

rungen	andererseits	findet.	36

5.2 Unterschiedliche Arten und Bezugspunkte des 
Sicherheitsgefühls

Grundsätzlich	 ist	zwischen	sozialen	und	personalen	Kriminalitätseinstellungen	zu	differenzieren37:	

Soziale	 Kriminalitätseinstellungen	 können	 Einstellungen	 zu	 Strafe,	 dem	 Strafsystem	 oder	 einzel-

nen	 Institutionen	 der	 strafrechtlichen	 Sozialkontrolle,	 wie	 der	 Polizei,	 betreffen.	 Im	 Hinblick	 auf	

(Un)Sicherheit	richten	sich	solche	sozialen	Einstellungen	auf	die	Frage,	in	welchem	Maße	Bürger	das	

Gemeinwesen	als	durch	Kriminalität	bedroht	bzw.	von	Kriminalität	gekennzeichnet	wahrnehmen,	

inwieweit	 sie	 sich	 Sorgen	um	die	Entwicklung	der	 Inneren	 Sicherheit	machen	und	wie	 sie	die	poli-

tische	Relevanz	des	Themas	Innere	Sicherheit	und	Kriminalität	einschätzen.	Zusammenfassend	lässt	

33	 Vgl.	r+V inFocenter;	diese	Erhebungen	erfolgen,	wie	Kury, h.	u.	a.,	2004	zutreffend	hervorheben,	 in	einem	thematisch	

neutralen	Kontext,	da	hier	nicht	Kriminalität	das	Untersuchungsthema	ist,	sondern	allgemeine	Lebensrisiken,	darunter	

(als	eine	Form)	auch	Viktimisierung	durch	Kriminalität.
34	 Vgl.	dazu	hAle, c.,	1996;	GABriel, u.	und	w. GreVe,	2003;	lee, m.,	2001;	ditton, J.	u.	a.,	2003;	Kreuter, F.,	2002;	FerrAro, K. F.	

und	r. lAGrAnGe,	1987.	
35	 Vgl.	dazu	Kreuter, F.,	2002;	GABriel, u.	und	w. GreVe,	2003;	Kury, h.	u.	a.,	2004a,	2004b;	tulloch, m.,	2000.
36	 Vgl.	ditton, J.	u.	a.,	2000;	zur	Kritik	auch	BilsKy, w.	und	p. wetzels,	1997.
37	 Vgl.	Boers, K.,	1991;	louis-Guerin, c.,	1984;	sKoGAn, w. G.,	1993.

Unterschiedliche Arten und Bezugspunkte des Sicherheitsgefühls



���Sicherheitsgefühl und Kriminalitätsfurcht

sich	dies	als	 subjektive	Wahrnehmung	von	Kriminalität	als	 soziales	Problem38	oder	auch	als	 soziale	

Kriminalitätsfurcht39	bezeichnen.	

Im	Unterschied	dazu	bezieht	sich	die	personale	Kriminalitätsfurcht	darauf,	inwieweit	Individuen	sich	

selbst	 durch	Kriminalität	 bedroht	 fühlen.40	 Eine	 solche	personale	 Bedrohungswahrnehmung	kann	

sich	auf	der	Ebene	von	Risikoeinschätzungen	 für	die	eigene	Person	 (kognitiv)	niederschlagen,	aber	

auch	in	Verhaltensreaktionen	in	Form	von	Vermeidungsverhalten	und	Schutzmaßnahmen	(konativ)	

sowie	 darin,	 dass	Menschen	das	Gefühl	 von	 Furcht	 bezogen	 auf	 ihnen	drohende	 kriminelle	Hand-

lungen	verspüren	(affektiv).

Eine	solche	Differenzierung	zwischen	einer	personalen	und	einer	sozialen	Ebene	ist	wesentlich,	da	Men-

schen	sehr	wohl	die	Überzeugung	haben	können,	die	Gesellschaft	sei	in	hohem	Maße	durch	Kriminalität	

belastet	und	Kriminalität	ein	drängendes	soziales	Problem,	ohne	notwendigerweise	für	sich	selbst	auch	

zu	befürchten,	Opfer	 zu	werden.	Die	Wahrnehmung	von	Kriminalität	 als	 soziales	Problem41	 einerseits	

und	personale	Kriminalitätsfurcht	andererseits	 sind	zwar	korreliert.42	 Ihre	Ursachen,	 ihre	Ausprägung	

und	Entwicklung	wie	auch	ihre	Konsequenzen	können	jedoch	sehr	verschieden	sein.	So	finden	sich	bei-

spielsweise	auf	der	Individualebene	keine	oder	allenfalls	sehr	schwache	Zusammenhänge	zwischen	der	

personalen	 Kriminalitätsfurcht	 (insbesondere	 ihrer	 affektiven	 Komponente)	 und	 der	 Zustimmung	 zu	

Strafverschärfungen	oder	der	positiven	Bewertung	harter	Sanktionen,	der	Punitivität	von	Menschen.43	

Die	Wahrnehmung	von	Kriminalität	als	soziales	Problem,	insbesondere	Vorstellungen	von	einer	Zunah-

me	der	Kriminalität,	weisen	indessen	sehr	wohl	solche	Zusammenhänge	zu	Strafeinstellungen	auf.44

5.3 Wahrnehmung von Kriminalität als soziales Problem

Die	 Wahrnehmung	 von	 Kriminalität	 als	 soziales	 Problem	 bzw.	 soziale	 Kriminalitätsfurcht	 wird	 in	

der	 Forschung	 durch	 unterschiedliche	 Indikatoren	 gemessen.	 Neben	 der	 Einschätzung	 der	 Krimi-

nalitätsentwicklung	(Wahrnehmung	von	Zu-	oder	Abnahmen)	wird	auch	nach	dem	Stellenwert	von	

Kriminalität	 bzw.	 der	 Inneren	 Sicherheit	 als	 politisches	 Problem	 bzw.	 staatlicher	 Aufgabe	 gefragt.	

Weiter	wird	 erfasst,	 in	welchem	Maße	Menschen	 sich	 Sorgen	wegen	der	Kriminalitätsentwicklung	

in	Deutschland	machen	und	inwieweit	sie	mit	der	öffentlichen	Sicherheit	bzw.	der	Bekämpfung	der	

Kriminalität	zufrieden	sind.	

5.3.1 Wahrnehmung und Einschätzung der Kriminalitätsentwicklung

Fragen	zur	Einschätzung	der	Kriminalitätsentwicklung	wurden	in	den	vorliegenden	nationalen	und	

internationalen	 Studien	 sowohl	 bezogen	 auf	 die	 Kriminalität	 insgesamt	 als	 auch	 im	 Hinblick	 auf	

38	 Vgl.	Boers, K.,	2003.
39	 Vgl.	wetzels, p.	u.	a.,	1995.
40	 Vgl.	GABriel, u.	und	w. GreVe,	2003
41	 Vgl.	heinz, w.	und	G. spiess,	2001.
42	 Vgl.	z.	B.	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2004;	schwind, h.-d.	u.	a.,	2001,	S.	261.
43	 Vgl.	Boers, K.,	2003;	Boers, K.	und	K. sessAr,	1991:	Dies	gilt	im	Übrigen	auch	für	Viktimisierungserfahrungen:	Opfer	äußern	

im	Durchschnitt	keine	höheren	Bestrafungswünsche	als	Nichtopfer,	 teilweise	 sind	sie	 sogar	 in	höherem	Maße	an	Ver-

ständigung	und	Ausgleich	interessiert	als	nicht	von	Kriminalität	Betroffene	(vgl.	pFeiFFer, c.,	1993;	sessAr, K.,	1992;	houGh, 

m.	 und	 J. roBerts,	 1998).	 Auf	 der	 Aggregatebene	 zeigen	 Vergleiche	 von	 Nationen	 allerdings	 sehr	 wohl	 einen	 solchen	

Zusammenhang:	In	Nationen	mit	einem	hohen	Niveau	an	Kriminalitätsfurcht	findet	sich	auch	höhere	durchschnittliche	

Befürwortung	härterer	Sanktionen	im	Jugendbereich	(vgl.	oBerwittler, d.	und	s. höFer,	2005,	unter	Bezug	auf	Daten	des	

Eurobarometers).	
44	 Vgl.	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2004;	pFeiFFer, c.	und	p. wetzels,	2006.
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spezifizierte	Delikte	 gestellt.	 Ferner	wurde	 verschiedentlich	 auch	danach	differenziert,	 auf	welche	

sozial-räumlichen	Bereiche	(eigenes	Wohngebiet,	Stadt,	Nation)	sich	die	Einschätzungen	beziehen.	Es	

handelt	sich	nicht	 im	strengen	Sinne	um	Einstellungsfragen,	da	nicht	die	Bewertung	eines	sozialen	

Sachverhaltes	erfragt	wird.	Eher	ist	von	einer	Erhebung	von	Wissensbeständen	bzw.	von	Annahmen	

über	Zustände	und	Entwicklungen	im	sozialen	Umfeld	zu	sprechen.	Für	die	Antwort	auf	solche	Fragen	

greifen	Menschen	oftmals	–	mangels	eigener	unmittelbarer	Erfahrungen	–	auf	so	genannte	Verfüg-

barkeitsheuristiken	zurück,	d.	h.	auf	Informationen	aus	anderen	Quellen	sowie	unspezifische	Indika-

toren.45	Solche	„erschlossenen“,	im	Regelfall	nicht	selbst	erfahrenen	Vorgänge	können	allerdings	für	

Menschen	durchaus	handlungsleitend	werden,	etwa	 in	dem	Sinne,	dass	 sie	daraus	Forderungen	an	

politische	Entscheidungsträger	ableiten.	

Nach	 den	 Ergebnissen	 einer	 aktuellen	 deutschen	 Studie	 aus	 dem	 Jahr	 2004	 ist	 beispielsweise	 die	

Einschätzung,	dass	die	Gerichte	zu	milde	urteilen	um	so	ausgeprägter,	 je	höher	die	angenommene	

Zunahme	der	Kriminalität	ist.	Dies	gilt	auch	multivariat,	nach	Kontrolle	relevanter	weiterer	Faktoren	

wie	Alter,	Geschlecht,	Bildung	und	Wohnort	 (West/Ost).46	Analysen	des	British	Crime	Survey	zeigen	

gleichfalls,	dass	mit	Vorstellungen	von	einer	Zunahme	der	Kriminalität	eine	negativere	Bewertung	

der	 Effektivität	 der	 Strafjustiz	 einhergeht.47	 Insofern	 sind	 die	 Ergebnisse	 solcher	 Erhebungen	 zur	

Beschreibung	des	 subjektiven	 Lagebildes	 bezogen	 auf	 den	 Zustand	der	 Inneren	 Sicherheit	 und	das	

Vertrauen	in	staatliche	Institutionen	keinesfalls	unerheblich.

Entsprechende	Fragen	wurden	schon	in	den	ersten	deutschen	Studien	der	1970er	Jahre	gestellt.	Der	

allgemeine	Befund	 ist	bis	heute	einmütig,	dass	die	Befragten	weit	überwiegend	von	einem	Anstieg	

der	Kriminalität	ausgehen.48	Die	Quote	derer,	die	–	ohne	eine	weitere	Differenzierung	nach	Delikten	

–	eine	Zunahme	der	Kriminalität	vermuten,	schwankt	je	nach	Erhebungszeitpunkt	und	-ort	zwischen	

70	%	und	90	%.49	Dies	findet	sich	sowohl	dann,	wenn	die	registrierte	Kriminalität	sinkt,	als	auch	dann,	

wenn	Hellfelddaten	und	Dunkelfeldbefragungen	Rückgänge	indizieren.50	

In	 der	 diesbezüglich	 jüngsten	 repräsentativen	 deutschen	 Befragung	 wurden	 die	 Probanden	 gebe-

ten	 anzugeben,	 wie	 sie	 die	 Veränderung	 der	 polizeilich	 registrierten	 Kriminalität	 in	 Deutschland	

zwischen	1993	und	2003	einschätzen,	nachdem	ihnen	Fallzahlen	der	PKS	des	Jahres	1993	für	ausge-

wählte	Delikte	vorgelegt	worden	waren.	91	%	gaben	an,	dass	es	global	 (bezogen	auf	alle	Delikte)	 zu	

einer	Zunahme	gekommen	sei,	eine	leichte	Abnahme	(welche	den	tatsächlichen	Gegebenheiten	ent-

sprochen	hätte)	nahmen	hingegen	nur	2	%	an.51	Im	folgenden	Schaubild	sind	neben	der	globalen	Ein-

schätzung	auch	die	Angaben	zu	einzelnen	Delikten	wiedergegeben,	zum	Vergleich	auch	die	relative	

Veränderung	der	von	der	Polizei	registrierten	Fallzahlen	in	der	PKS.

Multivariate	 Analysen	 zeigen	 weiter,	 dass	 Ausmaß	 sowie	 Art	 der	 Mediennutzung	 einen	 erheblichen	

Effekt	auf	diese	subjektiven	Einschätzungen	haben.52	Medienanalysen	zeigen	dazu,	dass	private	Fern-

45	 Vgl.	schwind, h.-d.	u.	a.,	2001,	S.	254;	s.	a.	FisKe, s. t.	und	s. e. tAylor,	1984,	S.	384;	tVersKy	und	KAhnemAnn,	1973.
46	 Vgl.	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2005.
47	 Vgl.	Finney, A.,	2004,	S.	31.
48	 Vgl.	 stephAn, e.,	 1976	 sowie	 zum	 Überblick	 über	 frühere	 Studien	 Kerner, h.-J.,	 1980	 sowie	 schwind, h.-d.	 u.	a.,	 1989,	

S.	138	ff.
49	 Vgl.	z.	B.	BilsKy, w.,	1993;	noelle-neumAnn, e.	und	r. Köcher,	2002;	1997;	1993;	schwind, h.-d.	u.	a.,	1989;	2001.
50	 Vgl.	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2004;	dodd, t.	u.	a.,	2004;	nicholAs, s.	u.	a.,	2005.
51	 Vgl.	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2005,	S.	264.
52	 Vgl.	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2004;	2005.
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sehsender	kriminalitätsbezogene	Sendungen	erheblich	häufiger	ausstrahlen	als	öffentlich-rechtliche.53	

Je	 häufiger	 Personen	 Sendungen	 der	 privaten	 Sender	 konsumieren,	 desto	 höher	 ist	 nach	 den	 vorlie-

genden	Befunden	auch	ihre	Überschätzung	der	Kriminalitätsentwicklung.	Ein	ähnlicher	Zusammen-

hang	wurde	in	Großbritannien	auch	für	die	Art	der	genutzten	Tageszeitungen	nachgewiesen:	Leser	der	

Boulevardpresse	nehmen	grundsätzlich	eine	problematischere	Entwicklung	der	Kriminalität	an.54	

Schaubild �.�-�: Einschätzung der �eränderung der polizeilich registrierten Kriminalität 
zwischen ���� und �00�
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Schaubild 5.3-1: Einschätzung der Veränderung der polizeilich registrierten Kriminalität  
 zwischen 1993 und 2003 in Deliktbereichen, 2004 
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Datenquelle:	 Pfeiffer,	C.	u.	a.,	2005,	S.	264,	Table	2.

Weiter	zeigen	nationale	und	internationale	Studien	übereinstimmend,	dass	Befragte	bei	einer	Diffe-

renzierung	nach	Deliktarten	etwas	geringere	Zunahmen	annehmen	als	bei	globalen	Schätzungen.55	

Dies	 gilt	 allerdings	 nicht	 mehr	 für	 extrem	 seltene	 Vorkommnisse,	 sofern	 diese	 eine	 hohe	 Medien-

aufmerksamkeit	auf	 sich	ziehen,	wie	es	z.	B.	bei	Sexualmorden	der	Fall	 ist.	Hierzu	zeigte	 sich	 in	der	

jüngsten	 deutschen	 Studie,	 dass	 die	 tatsächliche	 Entwicklung	 etwa	 um	 den	 Faktor	 6	 in	 Richtung	

einer	fehlerhaften	Annahme	eines	Anstieges	überschätzt	wurde.56	Vergleichbare	Ergebnisse	fanden	

53	 Vgl.	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2004	m.	w.	Nachw.
54	 Vgl.	Finney, A.,	2004,	S.	31.
55	 Vgl.	schwind, h.-d.	u.	a.,	1989,	S.	145;	BilsKy, w.	u.	a.,	1993,	S.	22.
56	 Vgl.	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2005,	S.	262.
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auch	andere	Studien.57	So	ergab	die	1998	zum	dritten	Mal	durchgeführte	Bochumer	Opferbefragung,	

dass	 der	 Anteil	 besonders	 schwerwiegender	 Delikte	 am	 Kriminalitätsaufkommen	 extrem	 stark	

überschätzt	wird.	Beispielsweise	wurde	der	relative	Anteil	des	Mordes	an	allen	Delikten	im	Vergleich	

zu	 den	 tatsächlichen	 Verhältnissen	 um	 den	 Faktor	 250	 überschätzt,	 Raub	 um	 den	 Faktor	 30	 und	

gefährliche/schwere	Körperverletzung	um	den	Faktor	12.	Befragte	überschätzen	somit	nicht	nur	die	

Kriminalitätsentwicklung	insgesamt,	sie	nehmen	auch	deren	Struktur	erheblich	verzerrt	wahr,	was	

neben	Medieneinflüssen58	auch	darauf	zurückgeführt	werden	kann,	dass	besonders	schwerwiegende	

Straftaten	für	den	Einzelnen	bedeutsamer	sind,	somit	entsprechende	Informationen	besser	erinnert	

und	auch	in	alltäglichen	Interaktionen	häufiger	thematisiert	werden.59

Nationale	und	internationale	Studien	stellen	übereinstimmend	seit	Jahrzehnten	fest,	dass	eine	Diffe-

renzierung	des	räumlichen	Bereiches,	über	den	eine	Aussage	getroffen	wird,	mit	erheblichen	Unter-

schieden	 der	 Schätzungen	 einhergeht:	 Die	 Einschätzung	 der	 Kriminalitätsentwicklung	 und	 -lage	

fällt	um	so	positiver	aus,	je	enger	der	Kreis	des	betreffenden	Gebietes,	nach	dem	gefragt	wird,	um	das	

eigene	Wohngebiet	 gezogen	 wird,60	 unabhängig	 von	 der	 tatsächlichen	 regionalen	 Entwicklung.	 61	

Für	Deutschland	berichten	schwind	und	Mitarbeiter	einen	solchen	Befund	aus	ihrer	1998	in	Bochum	

durchgeführten	Erhebung.	Danach	vermuteten	deutlich	mehr	Menschen	einen	Anstieg	der	Krimina-

lität	auf	nationaler	Ebene	als	in	ihren	eigenen	Stadtteilen.

Subjektive	 Vergleiche	 des	 Ausmaßes	 der	 Kriminalität	 in	 der	 eigenen	 Wohngegend	 mit	 anderen	

Gebieten	(niedrigere,	gleiche	oder	höhere	Belastung)	führen	regelmäßig	zu	ähnlichen	Resultaten:	Je	

nach	Delikt	gehen	nur	10–20	%	der	Befragten	von	einer	im	Vergleich	zu	anderen	Gegenden	höheren	

Kriminalitätsbelastung	 ihrer	 Wohngegend	 aus,	 ein	 geringeres	 Kriminalitätsaufkommen	 vermu-

ten	hingegen	zwischen	25	%	und	40	%.62	Dies	zeigt	sich	auch	bei	 Jugendlichen.	So	nahmen	37,4	%	der	

jugendlichen	Teilnehmer	einer	1998	durchgeführten	repräsentativen	Befragung	an,	dass	die	Gewalt	

in	ihrem	Stadtteil	zugenommen	habe,	53,4	%	vermuteten	Anstiege	in	anderen	Teilen	ihrer	Stadt	und	

69,2	%	nahmen	dies	bezogen	auf	andere	Städte	an.63	Dieser	stabil	replizierte	Befund	ist	mit	einer	Hypo-

these	von	differenziellen	Medienwirkungen	gut	zu	vereinbaren,	da	im	lokalen	Nahbereich	unmittel-

bare	eigene	Erfahrungen	sowie	 informelle	Kommunikationen	es	den	Menschen	eher	erlauben,	sich	

ein	eigenes	Bild	der	Lage	zu	machen.64	

Eine	Aussage	dazu,	ob	sich	die	subjektiven	Einschätzungen	der	Kriminalitätslage	und	-entwicklung	

über	 die	 Zeit	 gewandelt	 haben,65	 ist	 zur	 Zeit	 nicht	 möglich.	 Dies	 würde	 regelmäßig	 wiederholte,	

gleichartige	Studien	mit	einer	Mehrzahl	von	Messzeitpunkten	voraussetzen,	die	für	Deutschland	so	

nicht	vorliegen.	Dies	gilt	erst	recht	 für	die	Kontrastierung	der	Veränderungen	subjektiver	Einschät-

zungen	mit	der	realen	Entwicklung	der	Kriminalitätslage.	Idealerweise	müssten	dazu	in	wiederholten	

57	 Z.	B.	KAniA, h.,	1998;	KilliAs, m.,	1982.
58	 Vgl.	Kury, h.	und	J. oBerGFell-Fuchs,	2003.
59	 Vgl.	schwind, h.-d.	u.	a.,	2001,	S.	254	f.
60	 Vgl.	Kerner, h.-J.,	1980,	S.	92.
61	 Bereits	in	einer	1973	in	Stuttgart	durchgeführten	Erhebung	fand	stephAn, e.,	1976,	dass	bezogen	auf	die	gesamte	Nation	

83	%	von	Kriminalitätsanstiegen	ausgingen,	bezogen	auf	die	gesamte	Stadt	nur	noch	64	%	und	bezogen	auf	das	eigene	

Wohnviertel	nur	noch	20	%.
62	 Vgl.	BilsKy, w.	u.	a.,	1993,	S.	32	ff.
63	 Vgl.	wetzels, p.	u.	a.,	2001,	S.	121.
64	 Vgl.	Boers, K.	und	p. Kurz,	1997.
65	 Beispielsweise,	ob	sich	die	Veränderungen	der	Medienlandschaft	in	einem	Wandel	der	Kriminalitätseinschätzung	nie-

dergeschlagen	hat.
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Erhebungen	Daten	zur	Wahrnehmung	von	Kriminalität	 in	Kombination	mit	Befragungen	zu	Opfer-

erlebnissen	 erhoben	werden,	 die	 (neben	Hellfelddaten)	 als	 Indikator	 der	 Kriminalitätsentwicklung	

dienen	 können.	 Für	 Deutschland	 liegen	 solche	 Daten	 –	in	 Ermangelung	 regelmäßig	 wiederholter,	

repräsentativer	Opferbefragungen	–	bislang	auf	nationaler	Ebene	leider	nicht	vor.66	

Schaubild �.�-�: Rate der Personen, die ���� in Bochum Anstiege der Kriminalität 
annehmen, differenziert nach Wohngegend und Deutschland insgesamt
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Datenquelle: SCHWIND, H.-D. u. a., 2001, S. 252; dargestellt sind Prozent „sehr viel zugenommen“, 
 „viel zugenommen“ und „zugenommen“ aus einer siebenstufigen Skala.

Schaubild 5.3-2: Rate der Personen, die 1998 in Bochum Anstiege der Kriminalität annehmen, 
 differenziert nach Wohngegend und Deutschland insgesamt
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Datenquelle:	 Schwind,	H.D.	u.	a.,	2001,	S.	252;	dargestellt	sind	Prozent	„sehr	viel	zugenommen“,	„viel	zugenommen“	und	
„zugenommen“	aus	einer	siebenstufigen	Skala.

Für	Großbritannien	 stehen	 indessen	 solche	 Informationen	zur	Verfügung:	Die	Erhebungen	des	Bri-

tish	Crime	Survey	 (BCS)	 zeigen	dazu	das	bekannte	Bild,	dass	auch	 in	England	und	Wales	eine	über-

wiegende	Mehrheit	der	Bevölkerung	Anstiege	der	Kriminalität	vermutet.	Im	Jahr	1996	lag	die	Quote	

derer,	die	Anstiege	annehmen,	bei	77	%.	In	jüngsten	Erhebungswellen	für	2004/2005	waren	es	mit	61	%	

zwar	weniger,	aber	immer	noch	war	die	Mehrheit	von	nationalen	Kriminalitätsanstiegen	überzeugt,	

obwohl	 sich	 nach	 den	 repräsentativen	 Dunkelfeldbefunden	 des	 BCS	 gerade	 in	 den	 1990er	 Jahren	

erhebliche	Rückgänge	ereignet	haben,	die	2004/2005	zum	niedrigsten	Stand	der	Kriminalität	in	Eng-

land	und	Wales	seit	1981	geführt	haben.67	Die	nachweisbar	rückläufige	Entwicklung	der	Opferrisiken	

schlägt	sich	somit	zwar	in	einem	leichten	Rückgang	der	Quote	derer	nieder,	die	Anstiege	der	Krimi-

nalität	vermuten,	diese	bilden	aber	immer	noch	die	Mehrzahl.	Die	britischen	Daten	bestätigen	zudem	

66	 Lediglich	 in	 einigen	 wiederholt	 durchgeführten	 regionalen	 Erhebungen	 finden	 sich	 dazu	 Anhaltspunkte.	 So	 stellen	

beispielsweise	Kräupl, G.	und	h. ludwiG,	2000,	S.	134	fest,	dass	es	in	Jena	zwischen	1991/92	und	1995/96	auf	freilich	hohem	

Niveau	 zu	 einem	Rückgang	der	Rate	derer	gekommen	 ist,	 die	Anstiege	der	Kriminalität	 vermuten.	Ähnliches	gilt	 für	

Frankfurt	a.	M.	sowie	Dresden.	

	 Eine	vom	Bundesministerium	des	Innern	und	vom	Bundesministerium	der	Justiz	einberufene	Arbeitsgruppe	hat	im	Jahr	

2002	das	Konzept	einer	bundesweiten,	wiederholten	Opferbefragung	ausgearbeitet,	nachdem	im	1.	PSB	nachdrücklich	

auf	dieses	Desiderat	 auch	 seitens	der	 Forschung	hingewiesen	worden	war	 (vgl.	 zu	dieser	Kritik	 auch	 heinz, w.	 und	 G. 

spiess,	2001	sowie	dittmAnn, J.,	2005a;	2005b).	Eine	Umsetzung	dieser	Pläne	ist	bislang	allerdings	noch	nicht	erfolgt.	
67	 Vgl.	dodd, t.	u.	a.,	2004;	nicholAs, s.	u.	a.,	2005.
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das	in	deutschen	Studien	stets	festgestellte	Muster,	dass	Menschen	bezogen	auf	den	eigenen	Lebensbe-

reich	deutlich	seltener	Kriminalitätszunahmen	vermuten	als	bezogen	auf	die	gesamte	Nation.68

Schaubild �.�-�: Subjektive Einschätzungen der Kriminalitätsentwicklung in England und 
Wales �00�/0�–�00�/0�: Rate der Befragten, die Zunahmen vermuten. 
�ergleich der Angaben für die Nation und die Wohngegend
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Datenquelle: SCHWIND, H.-D. u. a., 2001, S. 252; dargestellt sind Prozent „sehr viel zugenommen“,  
 „viel zugenommen“ und „zugenommen“ aus einer siebenstufigen Skala. 

Schaubild 5.3-3: Subjektive Einschätzungen der Kriminalitätsentwicklung in England und 
 Wales 2002/03–2004/05: Rate der Befragten, die Zunahmen vermuten.
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Datenquellen:		 British	Crime	Survey; dodd, t.	u.	a.,	2004;	nicHolas, s.	u.	a.,	2005.

Insgesamt	reflektieren	die	Annahmen	der	Bürger	zur	Kriminalitätsentwicklung	und	-struktur	die	tat-

sächliche	Lage	weder	im	Hinblick	auf	die	nationale	Situation	noch	für	die	lokalen	Gegebenheiten	kor-

rekt.	Es	wird	sowohl	die	Struktur	in	Richtung	auf	erhöhte	Anteile	schwerer	Delikte	falsch	wahrgenom-

men	als	auch	die	Entwicklung	eher	dramatisierend	erlebt.	Wesentliche	Faktoren,	die	das	Ausmaß	dieser	

Verzerrung	beeinflussen,	sind	–	neben	der	Bildung	und	der	sozialen	Lebenslage69	–	vor	allem	Art	und	

Umfang	des	Medienkonsums	und	die	Art	der	Kriminalitätsdarstellung	in	den	konsumierten	Medien.70	

5.3.2 Bewertungen der Kriminalität als gesellschaftliches Problem

In	verschiedenen	Studien	wurde	auch	danach	gefragt,	in	welchem	Maße	Menschen	sich	Sorgen	über	

die	Kriminalitätsentwicklung	in	Deutschland	machen.	Diese	nicht	nur	den	Umfang	schätzende,	son-

dern	die	Entwicklung	bewertende	Art	der	Fragestellung	kann	als	eine	Erfassung	von	Einstellungen	

zum	gesellschaftlichen	Kriminalitätsproblem	bezeichnet	werden.	In	diesem	Sinne	wurde	seit	Anfang	

der	1970er	Jahre	durch	das	Institut	für	Demoskopie	Allensbach	wiederholt	für	unterschiedliche	gesell-

schaftliche	Probleme	gefragt,	ob	es	zutrifft,	dass	die	Deutschen	darüber	sehr	besorgt	sind.	Darunter	

befand	 sich	 auch	 die	 Aussage:	 „Dass	 die	 Kriminalität	 in	 Deutschland	 immer	 mehr	 zunimmt“.	 Für	

Westdeutschland	zeigen	sich	Rückgänge	dieser	Sorge	um	die	Kriminalitätsentwicklung	von	Anfang	

68	 Von	 2002/2003	 bis	 2004/2005	 gingen	 die	 über	Opferbefragungen	 gemessenen	Viktimisierungsraten	 (all	 BCS	 Crimes)	

gleichzeitig	um	12	%	zurück	(Tab.	2.01	in	nicholAs, s.	u.	a.,	2005,	S.	25).
69	 Vgl.	Boers, K.	und	p. Kurz,	1997.
70	 Vgl.	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2004;	2005.
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der	1970er	Jahre	bis	1986.71	Danach	steigt	die	Rate	der	Zustimmung	zu	dieser	Aussage	in	Westdeutsch-

land	bis	1993	deutlich	an.	In	den	neuen	Bundesländern	ist	auf	deutlich	höherem	Niveau	von	1990	bis	

1993	gleichfalls	eine	solche	Zunahme	zu	beobachten.	Die	für	die	1980er	Jahre	feststellbar	abnehmende	

Besorgnis	bei	gleichzeitigem	Anstieg	der	registrierten	Kriminalität	wurde	auch	als	ein	„Gewöhnungs-

effekt“	 interpretiert.72	Die	Zäsur	 im	 Jahr	 1990	und	die	anschließenden	Anstiege	der	 so	gemessenen	

Besorgnisse	um	die	Kriminalitätsentwicklung	werden	in	einen	Zusammenhang	mit	der	Wiederver-

einigung,	Diskussionen	um	Jugendgewalt,	Berichten	über	gravierende	Sexualdelikte	gegen	Kinder73	

und	der	Wahrnehmung	massiver	rechtsextremistischer	Vorfälle	gebracht.

Für	 die	 1990er	 Jahre	 zeigen	 die	 Daten	 des	 sozioökonomischen	 Panels,	 einer	 jährlich	wiederholten,	

durch	das	DIW	in	Berlin	veranlassten	Befragung	aller	erwachsenen	Mitglieder	einer	repräsentativen	

Stichprobe	 von	 Haushalten,74	 dass	 nach	 einem	 Verharren	 auf	 einem	 relativ	 hohen	 Niveau	 bis	 1997	

seitdem	die	Sorgen	um	die	Kriminalitätsentwicklung	deutlich	abgenommen	und	im	Jahr	2004	ihren	

Tiefststand	erreicht	haben.75	Bundesweit	sank	der	Anteil	derer,	die	angaben,	sich	große	Sorgen	um	die	

Kriminalitätsentwicklung	zu	machen,	von	60,5	%	auf	42,5	%.	In	den	neuen	Bundesländern	war	dieser	

Rückgang	stärker	ausgeprägt	als	in	den	alten	Bundesländern,	d.	h.	die	Bewertung	der	Entwicklung	der	

Kriminalitätslage	hat	sich	in	diesem	Zeitraum	angenähert	(vgl.	Schaubild	5.3-4).	

Ein	weiterer,	häufig	verwendeter	Indikator	der	Wahrnehmung	von	Kriminalität	als	soziales	Problem	

besteht	in	Fragen	dazu,	welcher	Stellenwert	Kriminalität	als	politischem	Problem	oder	Staatsaufgabe	

nach	Einschätzung	der	Befragten	zukommen	sollte.	Entsprechende	Fragen	werden	entweder	–	jeweils	

separat	skaliert	–	in	der	Form	gestellt,	dass	Personen	angeben	sollen,	für	wie	wichtig	sie	unterschied-

liche	 Staatsaufgaben	halten,	darunter	 auch	die	 Innere	 Sicherheit76,	 oder	 aber	 so,	 dass	 vorgegebene	

Probleme	oder	Aufgaben	in	eine	Rangreihe	gebracht	werden	sollen.	Eine	dritte	Variante	ist	die	offene	

Frage	danach,	was	die	wichtigsten	Aufgaben	und	Probleme	des	Landes	(bzw.	der	Stadt)	sind.	

Die	Resultate	 sind	 in	hohem	Maße	methodenabhängig.77	Wird	eine	Liste	von	Politik-	oder	Problem-

bereichen	vorgegeben,	verbunden	mit	der	Aufforderung,	aus	dieser	Liste	die	beiden	wichtigsten	zu	

nennen,	dann	wird	Kriminalität	regelmäßig	häufiger	genannt,	als	wenn	ein	offenes	Antwortformat	

gewählt	wird.	 So	 fand	z.	B.	Kerner	 in	Hamburg,	dass	bei	offener	Fragestellung	Kriminalität	 von	 17	%	

genannt	wurde	und	damit	auf	dem	fünften	Rang	landete	(nach	Arbeitslosigkeit,	Inflation,	Schulprob-

lematik	 und	 Renten),	 in	 derselben	 Stichprobe	 bei	 geschlossener	 Frageform	 mit	 Vorgabe	 von	 zehn	

Problemen	hingegen	auf	dem	dritten	Rang	rangierte	(nach	Arbeitslosigkeit	und	Verkehrsproblemen).	

Ähnliche	Ergebnisse	finden	sich	für	Stuttgart,	Bochum,	aber	auch	die	Schweiz.	

71	 Vgl.	dittmAnn, J.,	2005a;	reuBAnd, K.-h., 1995.
72	 Vgl.	reuBAnd, K.-h.,	1995.
73	 Vgl.	dazu	rüther, w.,	1998;	Kury, h.	und	J. oBerGFell-Fuchs,	2003.
74	 Vgl. deutsches institut Für wirtschAFtsForschunG	 (Hg.),	 Sozioökonomisches	 Panel;	 Im	 Jahr	 2004	wurden	 in	West:	 3724	

Haushalte	mit	6811	Personen	und	in	Ost	3435	Personen	in	1813	Haushalten	durch	INFRATEST	(München)	befragt.	Themen	

sind	 unter	 anderem	 Haushaltszusammensetzung,	 Erwerbs-	 und	 Familienbiographie,	 Erwerbsbeteiligung	 und	 beruf-

liche	Mobilität,	Einkommensverläufe,	Gesundheit	und	Lebenszufriedenheit.
75	 Vgl.	dittmAnn, J.,	2005b.
76	 Z.	B.	Wichtigkeit	der	Aufgabe	„Den	Bürger	wirksam	vor	Kriminalität	 zu	 schützen“	auf	einer	4-stufigen	Antwortvorga-

benskala	von	„Sehr	wichtig“	bis	„unwichtig“	einschätzen.
77	 Vgl.	schwind, h.-d.	u.	a.,	1989	mit	einer	Übersicht	über	ältere	Studien.
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Schaubild �.�-�: Entwicklung der Sorge um die Kriminalitätsentwicklung in Deutschland 
(Prozent „große Sorgen“) in den ���0er Jahren

0 

Datenquelle:  DITTMANN, J., 2005a; DEUTSCHES INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG (Hg.), SOEP 1994 2004;  
 Frageformulierung: Wie ist das mit folgenden Gebieten   machen Sie sich da Sorgen? … Über die Entwicklung  
 der Kriminalität in Deutschland? (Antwortmöglichkeiten: große Sorgen/einige Sorgen/keine Sorgen).  

Schaubild 5.3-4: Entwicklung der Sorge um die Kriminalitätsentwicklung in Deutschland 
 (Prozent „große Sorgen“) in den 1990er Jahren 
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reuBAnd	fasste	verschiedene	Umfragen,	die	mit	einer	separaten	vierstufigen	Skalierung	gearbeitet	haben,	

zusammen.	Bei	der	Methodik	von	Rangreihenbildung	mit	Vorgabe	möglicher	Probleme	und	Aufgaben-

bereiche	werden,	da	auf	diese	Weise	Aufgaben	in	Konkurrenz	zueinander	gestellt	und	priorisiert	werden	

müssen,	notwendigerweise	geringere	Quoten	erreicht	als	bei	einer	Frageform,	welche	die	unabhängige	

Einschätzung	der	Wichtigkeit	für	jeden	Problembereich	gestattet.	Im	Jahr	1986	hielten	bei	einen	solchen	

unabhängigen	Einschätzung	verschiedener	Problembereiche	56	%	der	Befragten	den	wirksamen	Schutz	

der	Bürger	vor	Verbrechen	für	eine	sehr	wichtige	Aufgabe;	im	gleichen	Jahr	ordneten	jedoch	bei	Priorisie-

rungszwang	nur	24	%	die	Verbrechensbekämpfung	unter	den	drei	wichtigsten	Staatsaufgaben	ein.78	

Eine	längsschnittliche	Betrachtung	offenbart,	dass	(bei	separater	Skalierung)	von	den	1970er	Jahren	

bis	etwa	1990	die	Einschätzung	der	Verbrechensbekämpfung	als	„sehr	wichtige	Aufgabe“	von	80	%	auf	

etwa	50	%	 zurückging	bzw.	 (bei	Priorisierungszwang)	als	 eine	Aufgabe	mit	politischer	Priorität	 von	

50	%	auf	25	%.79	Kriminalität	hatte	in	ihrer	politischen	Relevanz	also	–	methodenunabhängig	–	in	der	

Sicht	der	Bürger	in	dieser	Zeit	deutlich	abgenommen.	Mit	der	Wiedervereinigung	gewinnt	die	Innere	

Sicherheit	als	Problem	und	politische	Aufgabe	bis	1993	in	der	Meinung	der	Bevölkerung	wiederum	an	

Bedeutung.	So	stieg	die	Wichtigkeit	der	Kriminalität	als	politische	Aufgabe	(bei	separater	Skalierung)	

bis	1993	wieder	auf	62	%	an.80

78	 Vgl.	reuBAnd, K.-h.,	1992a,	S.	142.
79	 Vgl.	reuBAnd, K.-h.,	1995,	S.	47.
80	 Vgl.	reuBAnd, K.-h.,	1995,	S.	48.



���Sicherheitsgefühl und Kriminalitätsfurcht

Schaubild �.�-�: Bedeutung der Kriminalität als nationales Problem: Quote derer, die 
Kriminalität als eines der beiden wichtigsten Probleme ihres Landes 
nennen, im europäischen �ergleich

Datenquelle: EUROPEAN COMMISSION (Hg.), Eurobarometer, Erhebungen EB 59, EB 61 und EB 63. 

Schaubild 5.3-5: Bedeutung der Kriminalität als nationales Problem: Quote derer,  
 die Kriminalität als eines der beiden wichtigsten Probleme ihres Landes 
 nennen, im europäischen Vergleich 
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Datenquelle:	 european coMMission	(Hg.),	Eurobarometer,	Erhebungen	EB	59,	EB	61	und	EB	63.

Aus	jüngerer	Zeit	liegen	zu	dieser	Frage	zum	einen	international	vergleichende	Daten	des	Eurobaro-

meters,	in	dem	eine	Rangreihenbildung	mit	Problemvorgaben	praktiziert	wurde81,	sowie	–	begrenzt	

auf	Deutschland	–	Daten	des	Politbarometers	vor,	einer	monatlichen	Umfrage,	bei	der	eine	offene	Fra-

ge	zu	den	beiden	wichtigsten	Problemen	(d.	h.	ohne	thematische	Vorgabe)	verwendet	wurde.	

Bei	der	Befragung	zum	Eurobarometer	wurden	insgesamt	14	Probleme	vorgegeben	und	aufgefordert	

anzugeben,	welche	dieser	Probleme	die	beiden	wichtigsten	sind,	mit	denen	das	jeweilige	Heimatland	

konfrontiert	 ist.	 Im	Jahr	2005	nahm	in	Deutschland	Arbeitslosigkeit	den	ersten	Rang	ein.	Sie	wurde	

von	81	%	der	Befragten	zu	den	beiden	wichtigsten	Problemen	gerechnet,	was	den	höchsten	Wert	für	

die	gesamt	EU	darstellt.	An	zweiter	Stelle	folgte	mit	42	%	die	wirtschaftliche	Lage.	Erst	auf	dem	dritten	

Rang	findet	sich	mit	14	%	das	Problem	Kriminalität.	Diese	Quote	ist	den	Nennungen	für	Renten	(13	%),	

Schulsystem	(12	%)	und	Gesundheitssystem	(10	%)	 in	etwa	vergleichbar.	Die	anderen	Probleme	treten	

dahinter	deutlich	zurück.	Im	Vergleich	zur	Situation	zwei	Jahre	zuvor	(im	Frühjahr	2003)	hatte	sich	die	

Rangreihe	kaum	geändert:	Auch	hier	rangierte	in	Deutschland	die	Kriminalität	mit	16	%	Nennungen	

an	dritter	 Stelle,	mit	 einer	 leicht	 höheren	Quote	 als	 zwei	 Jahre	 später.	 Am	wichtigsten	waren	 auch	

zu	 diesem	 Zeitpunkt	 Arbeitslosigkeit	 (erster	 Rangplatz,	 66	%)	 und	 die	 wirtschaftlichen	 Lage	 (zwei-

ter	 Rang,	 37	%).	 Die	 sozioökonomische	 Lage	 wird	 damit	 von	 der	weit	 überwiegenden	Mehrheit	 der	

81	 europeAn commission	(Hg.),	Eurobarometer.	Die	Gesamtzahl	der	Befragten	betrug	2005	N=29	328	(im	Schnitt	ca.	1000	pro	

Staat).	2005	wurden	in	Deutschland	1520	Personen	befragt.	Es	handelt	sich	um	eine	stratifizierte	Ziehung	nach	adminis-

trativen	Regionen.	Die	Auswahl	erfolgt	über	ein	„random	route“	Verfahren.	 In	den	so	erreichten	Haushalten	wird	per	

Zufall	ein	Mitglied	(über	15	J.)	für	die	Befragung	ausgewählt.	
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Befragten	zu	den	wichtigsten	Problembereichen	 in	Deutschland	gezählt,	während	Kriminalität	 als	

Staatsaufgabe	und	Problem	dahinter	deutlich	zurücktritt	und	zudem	an	Relevanz	etwas	abgenom-

men	hat.	Ein	Vergleich	mit	anderen	EU-Staaten	macht	deutlich,	dass	Deutschland	in	diesem	Punkt	zu	

den	Schlusslichtern	gehört:	Kriminalität	ist	für	die	Bürger	der	anderen	Länder	deutlich	häufiger	eines	

der	beiden	wichtigsten	nationalen	Probleme	(vgl.	Schaubild	5.3-5).

Interessant	 ist	 in	 diesem	 Zusammenhang	 auch,	 in	 welchem	 Maße	 die	 Befragten	 „Terrorismus“	 als	

eines	der	beiden	wichtigsten	nationalen	Probleme	ansehen.	Während	im	Jahr	2005	in	Spanien	(46	%),	

den	 Niederlanden	 (22	%)	 und	 Großbritannien	 (14	%)	 hier	 durchaus	 von	 einem	 relevanten	 Anteil	 ein	

zentrales	Problem	gesehen	wird,	was	nach	den	Vorfällen	in	Madrid	und	London	sowie	den	Auseinan-

dersetzungen	um	Fortuyn	in	Holland	nicht	verwundert,	wird	dieses	Problem	in	Deutschland	nur	von	

3	%	genannt	und	rangiert	auf	dem	neunten	Rang.	Die	Bundesbürger	fühlen	sich	von	daher	im	interna-

tionalen	Vergleich	auch	in	diesem	Punkte	nicht	in	erhöhtem	Maß	mit	einem	Problem	konfrontiert.

In	dem	seit	1977	von	der	Forschungsgruppe	Wahlen	für	das	ZDF	regelmäßig	durchgeführten	Politba-

rometer,	einer	Befragung	zu	aktuellen	Ereignissen	und	Problemen,	wurde	wiederholt	auch	die	offene	

Frage	gestellt:	„Was	ist	gegenwärtig	ihrer	Meinung	nach	das	wichtigste	Problem	in	Deutschland?“82	

Für	die	folgende	Darstellung	(Schaubild	5.3-6)	wurde,	nach	einer	Kategorisierung	der	Antworten	auf	

die	offene	Frage,	die	Rate	der	Befragten	berechnet,	welche	Kriminalität/Innere	Sicherheit	als	das	wich-

tigste	oder	zweitwichtigste	Problem	genannt	hatten.	Für	die	Darstellung	wurden	die	Entwicklungen	

in	West	und	Ost	separat	betrachtet.83	

Die	Rate	der	Nennungen	von	Kriminalität	als	einem	der	beiden	wichtigsten	Probleme	ist	mit	nur	2,8	%	

im	Jahr	2002	sehr	niedrig,	was	u.	a.	ein	bekannter	Effekt	der	Methode	(offene	Frage)	sein	dürfte.	Weiter	

zeigt	sich	 in	den	neuen	Bundesländern	ein	steiler	Anstieg	 in	der	ersten	Hälfte	der	1990er	 Jahre,	der	

auch	im	Westen,	freilich	auf	deutlich	niedrigerem	Niveau,	ebenfalls	zu	beobachten	ist.	Danach	sinken	

die	Raten	im	Osten	ab	1995	ganz	erheblich	und	erreichen	2002	das	gleiche	sehr	niedrige	Niveau	wie	

im	Westen,	wo	sich	im	Übergang	zum	21.	Jahrhundert	Rückgänge	von	1995	bis	2000	und	dann	wieder	

von	2001	zu	2002	finden.84	Insoweit	zeigt	sich	auch	im	Politbarometer	ab	der	zweiten	Hälfte	der	1990er	

Jahre	ein	Rückgang	der	subjektiven	Bedeutsamkeit	der	Kriminalität	als	soziales	Problem.

In	einer	der	methodisch	am	besten	entwickelten	kommunalen	Erhebungen,	den	seit	1993	in	Frankfurt	

a.	M.	durch	das	dortige	Amt	für	Statistik	und	Wahlen	durchgeführten	Bürgerbefragungen85,	zeichnet	

sich	für	die	letzten	Jahre	in	aller	Deutlichkeit	ein	vergleichbarer	Trend	ab.	Im	Jahr	2004	benannten	nur	

noch	15	%	von	N=1603	(auch	hier	in	offener	Form)	befragten	Frankfurter	Bürgern	die	Kriminalität/öffent-

liche	Sicherheit	als	eines	der	größten	Probleme	der	Stadt.	Damit	ging	dieser	Anteil	von	seinem	Höchst-

82	 ForschunGsGruppe wAhlen e. V.	(Hg.),	Politbarometer.	In	der	Regel	werden	elf	Einzelumfragen	pro	Jahr	durchgeführt	(also	

etwa	monatliche	Befragungen),	die	zu	einem	jährlichen	Gesamtdatensatz	kumuliert	werden	können.	Pro	Jahr	werden	im	

Westen	etwa	9000–12.000	Personen	befragt,	 in	den	neuen	Bundesländern	ist	die	Stichprobengröße	ähnlich.	Seit	Mitte	

1988	wird	die	Erhebung	als	telefonische	Befragung	durchgeführt.	
83	 Die	getrennte	Betrachtung	ist	sinnvoll	aufgrund	der	unterschiedlichen	Verläufe	und	Niveaus,	die	sich	in	anderen	Studien	

gezeigt	haben.
84	 Wird	Kriminalität	mit	anderen	Problemen	verglichen,	indem	den	verschiedenen	benannten	Problemen	in	Abhängigkeit	

von	der	Quote	ihrer	Nennungen	Ränge	zugewiesen	werden,	dann	zeigt	sich	sowohl	in	West	wie	in	Ostdeutschland	für	

Kriminalität	ein	steiler	Anstieg	von	1991	(West:	20.	Rang;	Ost:	12.	Rang)	bis	1995	(5.	Rang	West	und	2.	Rang	Ost).	Für	1999	

bis	2001	 ist	relative	Stabilität	auf	einem	niedrigeren	Rang	(8.	bzw.	9.	Rang)	festzustellen	und	2002	dann	ein	deutlicher	

Rückgang	auf	den	17.	Rang.
85	 Vgl.	dazu	auch	heinz, w.	und	G. spiess,	2001.



�0�Sicherheitsgefühl und Kriminalitätsfurcht

stand	im	Jahr	1994	(57	%)	um	mehr	als	etwa	zwei	Drittel	zurück.	Gleiches	gilt	übrigens	auch	für	das	Dro-

genproblem,	das	1994	von	22	%	als	eines	der	größten	Probleme	der	Stadt	angesehen	wurde,	im	Jahr	2004	

hingegen	nur	noch	von	6	%,	mithin	ein	Rückgang	um	etwa	drei	Viertel	(vgl.	Schaubild	5.3-7).86

Insgesamt	 deuten	die	 zu	 dieser	 Entwicklung	 vorliegenden	Daten	 somit	 konsistent	 darauf	 hin,	 dass	

die	Relevanz	des	Problems	Kriminalität	in	der	subjektiven	Sicht	der	Bürger	ab	der	zweiten	Hälfte	der	

1990er	Jahre	deutlich	rückläufig	und	im	internationalen	Vergleich	zudem	auf	einem	vergleichsweise	

sehr	niedrigen	Niveau	anzusiedeln	ist.

5.3.3 Zufriedenheit mit der Inneren Sicherheit und der Kriminalitätsbekämpfung

Auch	Indikatoren	der	Zufriedenheit	der	Bürger	mit	der	öffentlichen	Sicherheit	und	der	Bekämpfung	

der	Kriminalität	lassen	eine	ähnliche	Tendenz	erkennen.	So	zeigt	sich	für	Westdeutschland	ein	Absin-

ken	der	Zufriedenheit	mit	der	öffentlichen	Sicherheit	von	1988	bis	1993.	Danach	steigt	die	Zufrieden-

heit	jedoch	wieder	deutlich	an	und	liegt	2001	höher,	als	es	in	den	1980er	Jahren	festzustellen	war.	Für	

die	neuen	Bundesländer	zeigt	sich	eine	deutlich	niedrigere	Zufriedenheit	im	Vergleich	zum	Westen,	

86	 Vgl.	stAdt FrAnKFurt	(Hg.),	Statistik	aktuell,	05/2005.

Schaubild �.�-�: Prozent der Nennung von Kriminalität/Innerer Sicherheit als wichtigstes 
oder zweitwichtigstes Problem in West und Ost ����–�00� bei offener 
Fragestellung

Datenquelle: GESELLSCHAFT SOZIALWISSENSCHAFTLICHER INFRASTRUKTUREINRICHTUNGEN (Hg.), Codebücher des  
 Politbarometers 1991 2002 getrennt für West und Ost. Für 1996, 1997 und 1998 standen keine zuverlässigen, nach  
 West und Ost getrennten Daten zur Verfügung. 
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hier	steigt	dieses	Maß	jedoch,	nach	einem	starken	Abfall	zu	Beginn	der	1990er	Jahre,	ab	1992	wieder	

an	und	nähert	sich	den	Werten	des	Westens,	die	aber	2001	noch	nicht	erreicht	wurden.	In	beiden	Lan-

Schaubild �.�-�: Kriminalität und Drogen als größtes Problem der Stadt Frankfurt: Prozent 
der Nennungen auf eine offene Frage ����–�00�
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 Prozent der Nennungen auf eine offene Frafe 1993–2004
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Datenqelle: stadt franKfurt (Hg.),	Statistik	aktuell,	05/2005.

Schaubild �.�-�: Entwicklung der Zufriedenheit mit der öffentlichen Sicherheit in 
Deutschland ����–�00�
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desteilen	ist	mithin	in	der	zweiten	Hälfte	der	1990er	Jahre	eine	deutliche	Zunahme	der	Zufriedenheit	

mit	der	Inneren	Sicherheit	zu	verzeichnen.

Insgesamt	verweisen	die	verfügbaren	Studien	und	Indikatoren	einmütig	darauf,	dass	es	ab	Mitte	der	

1990er	 Jahre	 zu	 einer	 deutlichen	 Verbesserung	 der	 subjektiven	 Bewertung	 der	 Inneren	 Sicherheit	

und	 einem	 Rückgang	 von	 Auffassungen,	 dass	 die	 Gesellschaft	 vor	 allem	 von	 Kriminalität	 bedroht	

ist,	gekommen	ist.	 Internationale	Vergleiche	zeigen,	dass	die	Bundesrepublik,	was	die	Relevanz	der	

Kriminalität	als	drängendes	politisches	Problem	anbelangt,	in	europäischer	Perspektive	sehr	günstig	

dasteht.	Dementsprechend	hat	sich	auch	die	Zufriedenheit	der	Bürger	mit	der	Kriminalitätsbekämp-

fung	deutlich	erhöht	und	im	Westen	ein	Niveau	erreicht,	wie	es	etwa	vor	der	Wiedervereinigung	zu	

beobachten	war.	

5.4 Personale Kriminalitätsfurcht

Bei	der	personalen	Kriminalitätsfurcht	geht	es	im	Kern	um	die	subjektive	Wahrnehmung	der	Sicher-

heitslage	 der	 eigenen	 Person	 mit	 Blick	 auf	 Kriminalität.	 Im	 Zentrum	 steht	 die	 Frage,	 inwieweit	

Menschen	sich	 in	 ihrem	 individuellen	Alltag	 subjektiv	mit	der	Gefahr	konfrontiert	 sehen,	Opfer	von	

strafbaren	Handlungen	zu	werden.87	Es	geht	dabei	nicht	um	Analysen	einzelner	Episoden	und	Interak-

tionen,	in	denen	eine	Person	Furcht	empfindet,	im	Sinne	der	Feststellung	einer	situationsspezifischen	

emotionalen	Reaktion	(in	der	Psychologie	als	State-Angst	bezeichnet).	Im	Vordergrund	steht	hier	viel-

mehr	die	Frage,	in	welchem	Maße	Menschen	generell	in	ihrem	Alltag	befürchten,	Opfer	von	Kriminali-

tät	zu	werden,	in	welchem	Maße	ihr	Leben	von	kriminalitätsbezogenen	Ängsten	gekennzeichnet	ist.88	

5.4.1 Probleme der Messung personaler Kriminalitätsfurcht

In	den	ersten	US-amerikanischen	Opferstudien	wurde	dieser	Aspekt	des	 individuellen	Bedrohungs-

erlebens	 über	 einen	 einzigen	 Indikator	 gemessen:	 die	 Antwort	 auf	 die	 Frage,	 ob	 man	 Angst	 habe,	

wenn	man	nach	Einbruch	der	Dunkelheit	nachts	in	seinem	Stadtteil	draußen	alleine	spazieren	gehe.89	

Diese	Frage,	die	häufig	auch	als	Standardindikator	oder	Standarditem	bezeichnet	wurde,	fand	auch	

in	zahlreichen	deutschen	Studien	Verwendung.90	Die	Bezeichnung	„Standardindikator“	ist	allerdings	

insoweit	irreleitend,	als	dass	die	genauen	Frageformulierungen	sowie	die	verfügbaren	Antwortmög-

lichkeiten	 in	verschiedenen	Studien	erhebliche	Unterschiede	aufweisen.91	Gemeinsam	 ist	all	diesen	

Varianten	hingegen	der	Bezug	zur	eigenen	Wohngegend	zu	Zeiten	der	Dunkelheit	und	der	Umstand,	

dass	in	diesen	Fragen	die	Thematik	Kriminalität	gar	nicht	erwähnt	wird.	

Diese	 Art	 der	 Messung	 war	 Gegenstand	 umfangreicher	 Kritik	 sowie	 empirischer	 Prüfungen.92	 Es	

wurde	angenommen,	dass	mit	einer	solchen	Frage	unspezifische	Bedrohungsgefühle,	darunter	zwar	

auch	solche,	die	sich	auf	Kriminalität	beziehen,	aber	eben	auch	andere	Befürchtungen	angesprochen	

werden.93	Weiter	wurde	kritisiert,	dass	mit	einer	solchen	Frage	für	viele	Personen	eine	hypothetische	

Situation	zum	Kriterium	gemacht	wird,	in	die	sie	sich	schon	aufgrund	ihrer	gewohnten	Alltagsrouti-

87	 Vgl.	GABriel, u.	und	w. GreVe,	2003.
88	 Vgl.	GABriel, u.	und	w. GreVe,	2003.
89	 Vgl.	heinz, w.	und	G. spiess,	2001;	Kreuter, F.,	2002;	Boers,	K.,	1991;	2003.
90	 Erstmals	1965	durch	AllensBAch,	vgl.	reuBAnd, K.-h.,	1989,	S.	471.
91	 Vgl.	Kreuter, F.,	2002,	S.	236;	Kury, h. u.	a.,	2004a.
92	 Vgl.	FAttAh, e. A.,	1993;	BilsKy, w.	und	p. wetzels,	1997;	Boers, K.,	1991	m.	w.	Nachw.
93	 Vgl.	statt	vieler	Kury, h.	u.	a.,	2004b;	wetzels, p.	u.	a.,	1995;	Kreuter, F.,	2002;	sKoGAn, w. G.,	1993;	FAttAh, e. A.,	1993;	GreVe, 

w.	u.	a.,	1996.
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nen	normalerweise	nicht	begeben.	Kreuter94	konnte	dazu	in	experimentellen	Studien	zeigen,	dass	das	

Antwortverhalten	auf	 eine	 solche	 Frage	 zu	hochgradig	unzuverlässigen	Befunden	 führt,	 da	 es	 sich	

in	 vielen	 Fällen	um	eine	kognitiv	 schlecht	 verankerte	 so	genannte	 „Nichteinstellung“	handelt.	Das	

heißt,	es	werden	Angaben	zu	einem	Objekt	erfragt,	bezogen	auf	das	die	Befragten	nicht	über	eigene	

Erfahrungen	verfügen	und	für	das	somit	a	priori	bei	ihnen	auch	keine	Bewertungen	existieren.	Solche	

Wertungen	werden	demnach	erst	durch	eine	Befragung	angestoßen	und	produziert.	Angaben	dazu	

sind	deshalb	in	hohem	Maße	anfällig	für	Einflüsse	schon	minimaler	methodischer	Unterschiede.	Die	

genaue	Wortwahl,	die	Position	von	Fragen	zu	Kriminalitätsfurcht	in	der	Fragenabfolge,	die	Thematik	

der	Gesamtuntersuchung	sowie	die	durchführende	Institution	und	deren	vermutete	Themenschwer-

punkte	und	Interessen	sowie	die	Form	der	Befragung	können	deshalb	das	Resultat	nachhaltig	beein-

flussen.	

Ergebnisse	 britischer	Untersuchungen,	 in	 denen	 standardisierte	 Erhebungen	mit	 späteren	 qualita-

tiven	 Nachbefragungen	 kombiniert	 wurden,	 dokumentieren,	 dass	 auf	 diesem	 Wege	 das	 Ausmaß	

des	 Unsicherheitsgefühls	 deutlich	 zu	 hoch	 geschätzt	 wird.95	 In	 einer	 Replikation	 und	 Erweiterung	

dieser	britischen	Untersuchung	kamen	in	einer	aktuellen	deutschen	Studie	Kury	und	Mitarbeiter	zu	

der	 Feststellung,	 dass	 Kriminalitätsfurcht	 ein	mehrdimensionales	 Konstrukt	 ist,	 das	 sich	mit	 einer	

einzigen	Frage	wie	dem	Standardindikator	nicht	valide	und	reliabel	abbilden	 lässt.	 In	das	Antwort-

verhalten	gehen	zu	etwa	gleichen	Teilen	kriminalitätsbezogene	Befürchtungen	einerseits	und	Beun-

ruhigungen	in	ambivalenten	Situationen	andererseits,	die	nicht	mit	Kriminalität	in	Zusammenhang	

stehen	müssen,	ein.	Wie	auch	bei	der	britischen	Studie	zeigte	sich	bei	qualitativen	Nachinterviews,	

dass	der	 Standardindikator	 in	erheblichem	Maße	die	 individuelle	 Furcht	überschätzt:	Von	den	Per-

sonen,	die	auf	Basis	ihrer	Angaben	auf	das	Standarditem	in	der	schriftlichen	Befragung	als	hoch	mit	

Kriminalitätsfurcht	belastet	klassifiziert	worden	waren,	erwiesen	sich	mehr	als	die	Hälfte	als	Fehlklas-

sifikationen.	 Genauere	Nachfragen	 ergaben,	 dass	 hinter	 solchen	Angaben	 vielfach	Verärgerungen	

und	Unwohlsein	 in	Bezug	auf	konkretisierbare	Umgebungsverhältnisse	standen,	die	nichts	mit	Kri-

minalität	zu	tun	hatten.96	Dies	wird	bestätigt	durch	Ergebnisse	von	Feltes,	der	zeigen	konnte,	dass	das	

generelle	Unsicherheitsgefühl,	die	Angst,	sich	nachts	im	eigenen	Stadtteil	zu	bewegen,	deutlich	höher	

ausfällt	als	die	Befürchtung,	nachts	im	eigenen	Stadtteil	Opfer	einer	Straftat	zu	werden.97

Antworten	auf	die	 Standardfrage	überschätzen	die	Kriminalitätsfurcht	älterer	Menschen	 in	beson-

ders	hohem	Maße.98	Neben	Alterseffekten	gilt	dies	auch	für	geschlechtsbezogene	Effekte.	Die	Furcht	

von	Frauen	im	Vergleich	zu	Männern	wird	unter	Verwendung	eines	solchen	Indikators	ebenfalls	stark	

überschätzt.99	Die	Ergebnisse	sind	somit	nicht	nur	allgemein	überhöht,	sondern	differenziell,	d.	h.	sie	

überschätzen	für	bestimmte	Teilgruppen	in	unterschiedlichem	Maße.

Mehrere	Forschungsarbeiten	zeigen	weiter,	dass	neben	den	Frageformulierungen	auch	die	Antwort-

formate	bei	der	 Interpretation	von	Ergebnissen	zu	beachten	sind.	Nach	Ergebnissen	von	FArrAl und	

GAdd	 stellen	 Studien,	 die	 auf	 die	 Häufigkeit	 von	 Furchtempfindungen	 abstellen,	 im	 Ergebnis	 etwa	

doppelt	so	hohe	Raten	furchtsamer	Personen	fest	 im	Vergleich	zu	Analysen,	die	zusätzlich	auch	die	

Intensität	 der	 entsprechenden	 Empfindungen	 berücksichtigen.	 So	 gaben	 in	 einer	 repräsentativen	

94	 Vgl.	Kreuter, F.,	2002.
95	 Vgl.	FArrAl, s.	u.	a.,	1997.
96	 Vgl.	Kury, h.	u.	a.,	2004a;	2004b.
97	 Vgl.	Feltes, t.,	2000.
98	 Vgl.	GreVe, w.	u.	a.,	1996.
99	 Vgl.	sutton, r. m.	und	s. FArrAl,	2005.
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Stichprobe	35	%	an,	im	letzten	Jahr	Situationen	erlebt	zu	haben,	in	denen	sie	befürchteten,	Opfer	einer	

Straftat	 zu	werden.	Weniger	 als	die	Hälfte	davon	 (16	%	 )	 berichtete	über	häufigere	Erlebnisse	dieser	

Art	 (fünf	und	mehr	derartige	Episoden).	Von	dieser	Gruppe	mit	häufigeren	Furchtepisoden	berich-

tete	jedoch	die	Hälfte,	dabei	kaum	oder	wenig	Furcht	empfunden	zu	haben.	Gehäufte	und	intensive	

Furchtreaktionen	betrafen	somit	nur	8	%	der	Probanden.100	

Während	in	allgemeinen	Bevölkerungsumfragen	das	Standarditem	nach	wie	vor	Verwendung	findet,	

teilweise	 unter	Verweis	 darauf,	 dass	 es	 im	 Interesse	 längsschnittlicher	Analysen	 unverzichtbar	 sei,	

wird	andererseits	in	der	Forschung	anerkannt	und	beachtet,	dass	Kriminalität	in	der	Lebenswirklich-

keit	nicht	als	solche	existiert,	 sondern	stets	nur	 in	Form	bestimmter	Verhaltensweisen	bzw.	Delikte.	

Von	daher	erscheint	es	angebracht,	auch	die	Messung	der	Kriminalitätsfurcht	nicht	alleine	als	Bedro-

hung	 durch	 Kriminalität	 zu	 erheben,	 sondern	 auf	 konkretisierte	 Delikte	 zu	 beziehen.	 In	 neueren	

Studien	wird	diese	Art	der	Messung	–	unter	dem	Begriff	der	spezifischen	Kriminalitätsfurcht	–	auch	in	

entsprechender	Weise	vorgenommen,	wobei	das	erfragte	Deliktsspektrum	vor	allem	Straßenkrimi-

nalität	 sowie	Einbruch	und	Vergewaltigung	betrifft.101	Weitere	Differenzierungen	 in	der	Forschung	

betreffen	sozialräumliche	Konstellationen,	auf	die	sich	die	Bedrohungswahrnehmungen	richten	(zu	

Hause,	öffentlicher	Raum	im	eigenen	Stadtteil,	andere	Gebiete),	sowie	bestimmte	Tages-	und	Nacht-

zeiten	(tags,	abends,	nachts).	

Unsicherheitsgefühle	 und	Befürchtungen	 können	 von	 Personen	 in	 unterschiedlichen	 Formen	 zum	

Ausdruck	gebracht	werden.	Neben	dem	Erleben	der	Emotion	Furcht,	einem	auf	die	Option	einer	Vikti-

misierung	gerichteten	Angstgefühl,	dessen	Intensität	und	Häufigkeit	sich	bei	verschiedenen	Personen	

unterscheiden	kann,	lässt	sich	das	individuelle	Bedrohungserleben	auch	daran	festmachen,	wie	hoch	

Personen	subjektiv	die	Wahrscheinlichkeit	einschätzen,	tatsächlich	selbst	Opfer	einer	Straftat	zu	wer-

den.	Schließlich	können	sich	Bedrohungswahrnehmungen	auch	darin	zeigen,	dass	Menschen	–	gera-

de	weil	 sie	 befürchten,	 dass	 sie	Opfer	werden	 könnten,	 und	um	 zu	 verhindern,	 dass	 dies	 geschieht	

–	bestimmte	Situationen	von	vorneherein	vermeiden102	oder	sich	in	besonderer	Weise	schützen.103	Ent-

sprechend	wird	in	der	Kriminologie104	zwischen	affektiven	(gefühlsbezogenen),	kognitiven	(rational,	

verstandesbezogenen)	und	konativen	(verhaltensbezogenen)	Indikatoren	der	Kriminalitätsfurcht	dif-

ferenziert,	die	über	entsprechende	Fragen	in	Untersuchungen	operationalisiert	werden.105	Empirische	

Überprüfungen	zeigen,	dass	alle	diese	Aspekte	zwar	Dimensionen	der	Kriminalitätsfurcht	darstellen,	

dass	diese	aber	keinesfalls	deckungsgleich	sind,	sondern	unterschiedliche	Aspekte	akzentuieren.106

In	der	kriminologischen	Fachliteratur	 ist	zwar	aktuell	weitgehend	unstreitig,	dass	alle	drei	Kompo-

nenten	der	Bedrohungswahrnehmung	relevant	sind,	will	man	ein	angemessenes	Bild	der	subjektiven	

Sicherheitslage	 zeichnen.107	 Kontroversen	 bestehen	 allerdings	 in	 der	 Frage,	 in	 welchem	 Verhältnis	

affektive,	kognitive	und	konative	Aspekte	der	Bedrohungswahrnehmung	zueinander	stehen.	So	wird	

100	 Vgl.	FArrAl, s.	und	d. GAdd,	2004.
101	 Vgl.	Boers, K.,	2003;	hirtenlehner, h.,	2006.
102	 Beispielsweise,	indem	sie	bestimmte	Örtlichkeiten	meiden	oder	darauf	achten,	bestimmten	Personen	auszuweichen.
103	 Beispielsweise,	indem	sie	Selbstverteidigungskurse	besuchen	oder	besondere	Schutzvorkehrungen	an	Wohnungen	oder	

Fahrzeugen	anbringen	etc.
104	 Erstmals	durch	schwind, h.-d.	u.	a.,	1978.
105	 Vgl.	etwa	Boers, K.,	1991;	Boers, K.	und	p. Kurz,	1997;	wetzels, p.	u.	a.,	1995.
106	 Vgl.	FerrAro, K. F.,	 1995;	Boers, K.,	 2003;	Kury, h.	 u.	a.,	 2004b;	ForschunGsGruppe KommunAle KriminAlpräVention in BAden-

württemBerG	(Hg.),	1998,	S.	74;	hirtenlehner, h.,	2006,	S.	10.
107	 Vgl.	heinz, w.	und	G. spiess,	2001;	GABriel, u.	und	w. GreVe,	2003;	Kury, h.	u.	a.,	2004b.	
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einerseits	die	These	vertreten,	dass	es	sich	um	konzeptuell	zusammenhängende	Größen	handelt,	die	

gemeinsam	„Kriminalitätsfurcht“	konstituieren.108	

Diese	Sichtweise	verweist	beispielsweise	darauf,	dass	es	Personen	gibt,	die	ein	ausgeprägtes	Schutz-	

und	 Vermeidungsverhalten	 zeigen,	 was	 damit	 einhergeht,	 dass	 sie	 glauben	 –	 gerade	 infolge	 ihrer	

Vorsicht	–	mit	einer	geringeren	Wahrscheinlichkeit	Opfer	zu	werden,	ohne	dass	man	deshalb	davon	

sprechen	könnte,	dass	sie	sich	nicht	durch	Kriminalität	bedroht	sähen,	schließlich	ist	diese	Bedrohung	

der	Grund	für	ihr	Vermeidungsverhalten.	Kriminalitätsfurcht,	so	die	Argumentation,	beinhaltet	not-

wendigerweise,	dass	subjektiv	ein	Risiko	wahrgenommen	wird,	selbst	Opfer	werden	zu	können.	Dass	

das	gezeigte	Verhalten	in	der	subjektiven	Sicht	risikomindernd	wirkt,	zeige	nicht	an,	dass	die	betref-

fenden	Personen	keine	Bedrohung	antizipieren.	 In	dieser	 Sichtweise	handelt	 es	 sich	bei	 affektiven,	

kognitiven	und	konativen	Aspekten	um	Facetten	oder	Komponenten,	die	als	Äußerungsformen	ein	

und	desselben	Konstrukts	bei	verschiedenen	Personen	unterschiedlich	konfiguriert	sein	können.109	

Andererseits	 wird	 die	 Ansicht	 vertreten,	 Vermeidungsverhalten	 könne	 sowohl	 Furchtgefühle	 ver-

ringern	 als	 auch	 das	 subjektive	 Viktimisierungsrisiko	 senken,	 weshalb	 in	 solchen	 Fällen	 von	 einer	

niedrigeren	Kriminalitätsfurcht	 gesprochen	werden	 könne.	Hier	wird	 die	 Risikowahrnehmung	 als	

Voraussetzung	der	Furcht	eigenständig	gewertet110	und	das	Verhalten	als	dessen	Folge	konzipiert.111

5.4.2 Gesicherte Befunde und (vermeintliche) Paradoxien

Auf	 Kriminalität	 gerichtete	 persönliche	 Bedrohtheitsgefühle	 sind	 dann,	 wenn	 Abfragen	 in	 eine	

umfassendere	Thematisierung	von	Befürchtungen	und	individuellen	Bedrohungserlebnissen	einge-

bettet	werden,	die	auch	andere	Lebensrisiken	einschließt,	deutlich	geringer	ausgeprägt.	Kriminalität	

bzw.	 die	 Befürchtung	 selbst	Opfer	 bestimmter	Delikte	 zu	werden,	 stehen	danach	 zumeist	 nicht	 an	

erster	Stelle	der	Sorgen	und	Nöte,	die	Menschen	beschäftigen.112	

Wenn	Indikatoren	der	Messung	von	Unsicherheitsgefühlen	verwendet	werden,	die	nach	Örtlichkeiten	

und	Zeiten	differenzieren,	sind	Unsicherheitsgefühle	für	die	Zeit	der	Nacht	stets	am	stärksten	ausge-

prägt.113	Es	 findet	sich	ein	plausibles	Muster:	 Je	unbekannter	der	Ort	und	die	sich	dort	aufhaltenden	

Menschen	sind	bzw.	je	weniger	potenzielle	Unterstützer	verfügbar	sind,	desto	ausgeprägter	ist	auch	

das	subjektive	Unsicherheitsgefühl.114	

Weiter	 zeigt	 sich	 regelmäßig	 für	 weibliche	 Befragte	 ein	 höheres	 Maß	 an	 Kriminalitätsfurcht	 als	

für	Männer,	obschon	das	Viktimisierungsrisiko	von	Frauen	niedriger	 ist,	was	bisweilen	als	paradox	

bezeichnet	 wurde.115	 Teilweise	 dürfte	 dies	 mit	 geschlechtsbezogenen	 Unterschieden	 der	 Vulnera-

bilität	zu	erklären	sein116.	Es	wird	aber	auch	damit	 in	Zusammenhang	gebracht,	dass	die	Furcht	vor	

Vergewaltigung	auf	andere	Bereiche	deliktsspezifischer	Befürchtungen	ausstrahlen	könnte.117	Aller-

dings	zeigen	Vergleiche	deliktsspezifischer	Befürchtungen	von	Frauen	einen	Altersverlauf,	der	den	

108	 Vgl.	GABriel, u.	und	w. GreVe,	2003.
109	 Vgl.	wetzels. p.	u.	a.,	1995;	GreVe, w.	u.	a.,	1996;	GABriel, u.	und	w. GreVe,	2003.
110	 So	beispielsweise	bei	hirtenlehner, h.,	2006.
111	 Vgl.	reuBAnd, K.-h.,	1999a.
112	 Vgl.	Kury, h.	und	J. oBerGFell-Fuchs,	2003;	wetzels, p.	u.	a.,	1995;	r+V inFocenter	(Hg.),	2005;	heinz, w. und	G. spiess,	2001.
113	 Vgl.	schwind, h.-d.	u.	a.,	2001,	S.	248.
114	 Vgl.	Wetzels,	P.	u.	a.,	2001;	schwind, h.-d.	u.	a.,	2001.
115	 Vgl.	Kreuter, F.,	2002	m.	w.	Nachw.;	s.	a.	BilsKy, w.	u.	a.,	1995;	Boers, K.,	2003.
116	 Vgl.	GreVe, w.	u.	a.,	1996,	S.	79;	KilliAs, m.	und	c. clerici,	2000.
117	 Vgl.	FerrAro, K. F.,	1995;	wArr, m.,	1984.
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tatsächlichen	altersspezifischen	Veränderungen	dieses	Risikos	entspricht,	was	bei	der	Verwendung	

von	Fragen	zur	Risikoeinschätzung	ebenfalls	zu	beobachten	ist.118	Gleichzeitig	ist	die	Furcht	von	Frau-

en	 vor	 anderen	 als	 Sexualdelikten	 keinesfalls	 durchgehend	niedriger,	 teilweise	 sogar	 höher.119	 Dies	

spricht	dagegen,	dass	Furchtäußerungen	von	Frauen	überwiegend	Ausstrahlungseffekten	der	Furcht	

vor	Sexualdelikten	geschuldet	sind.

Darüber	hinaus	lässt	sich	auch	argumentieren,	dass	die	Art	des	Deliktes,	das	im	Zentrum	der	Befürch-

tungen	 steht,	 für	 die	 Frage,	 ob	 eine	 Person	 als	wenig	 oder	 hoch	 furchtsam	 einzuschätzen	 ist,	 eine	

geringere	Bedeutung	hat,	da	es	 für	die	Beschränkung	von	Alltagsvollzügen	schon	ausreichend	sein	

kann,	 nur	 bezogen	 auf	 einzelne	Delikte	 Befürchtungen	 zu	hegen,	während	man	 sich	 von	 anderen	

kaum	betroffen	fühlt,	was	dafür	spricht,	einen	über	Delikte	hinweg	gebildeten	Summenindikator	zu	

verwenden.120	Andererseits	ist	die	Deliktsspezifik	der	Furcht	nicht	unerheblich,	insbesondere	wenn	es	

nicht	nur	um	die	Frage	geht,	welche	Personengruppen	sich	einer	Bedrohung	ausgesetzt	fühlen	son-

dern	auch	darum,	welche	Art	von	Bedrohung	dies	ist	und	mit	welchen	Mitteln	ihr	begegnet	werden	

kann.	

Ein	 weiterer	 Hintergrund	 des	 vermeintlichen,	 geschlechtsbezogenen	 Viktimisierungsparadox	

(höheren	Furchtraten	von	Frauen	trotz	geringerer	Opferrisiken)	besteht	nach	vorliegenden	Befunden	

auch	darin,	dass	die	geringeren	Opferraten	von	Frauen	eine	systematische	Unterschätzung	darstellen,	

da	Viktimisierungen	im	sozialen	Nahraum	von	Familie	und	Partnerschaft	in	der	Regel	kaum	erfasst	

werden.121	Neuere	Untersuchungen	zur	Gewalt	gegen	Frauen	belegen,	dass	derartige	Viktimisierungs-

erlebnisse	erhebliche	Ängste	vor	Verletzungen	nach	sich	ziehen.122	

Nach	 Ergebnissen	 neuerer	 Studien	 sind	 zusätzlich	 auch	 geschlechtsspezifische	 Antworttendenzen	

vor	dem	Hintergrund	sozialer	Geschlechtsrollenstereotype	eine	wesentlich	Einflussgröße.	Danach	ist	

die	bei	Männern	im	Vergleich	zu	Frauen	geringere	Kriminalitätsfurcht	damit	zu	erklären,	dass	eine	

negative	Korrelation	zwischen	der	Tendenz	zu	sozial	erwünschtem	Antwortverhalten	einerseits	und	

Angaben	zur	Kriminalitätsfurcht	andererseits	bei	Männern	besteht,	die	bei	Frauen	nicht	festzustellen	

ist.123	Es	ist	mit	der	Auffassung	von	Männlichkeit	offenkundig	weniger	gut	zu	vereinbaren,	Angst	und	

Furcht	einzuräumen.	Nach	statistischer	Kontrolle	dieser	Tendenz	zu	sozialer	Erwünschtheit	kehrten	

sich	die	Ausprägungen	der	Kriminalitätsfurcht	im	Vergleich	von	Männern	und	Frauen	sogar	um:	Nun	

erwiesen	sich	Männer	in	erhöhtem	Maße	als	furchtsam.124

Weiter	 ist	die	Ausprägung	der	Kriminalitätsfurcht	der	Bevölkerung	bestimmter	Gebiete	oder	Regi-

onen	nicht	durch	die	Belastung	dieser	Gebiete	mit	registrierter	Kriminalität	erklärbar.125	Dies	gilt	auf	

118	 Vgl.	Boers, K.,	2003,	S.	13;	wetzels, p.	u.	a.,	1995,	S.	197,	S.	265.
119	 Vgl.	Boers, K.,	2003.
120	 Vgl.	wetzels, p.	u.	a.,	1995.
121	 Vgl.	dazu	BilsKy, w.	u.	a.,	1995;	siehe	auch	Kreuter, F.,	2002.
122	 Vgl.	müller, u. und	m. schröttle,	2004,	S.	59	f.	und	S.	236.
123	 Zwar	ist	die	Tendenz,	sich	selbst	sozial	erwünscht	darzustellen,	bei	Männern	und	Frauen	insgesamt	nicht	unterschied-

lich.	Entscheidend	ist	hier,	dass	sich	diese	Antworttendenz	bei	Frauen	auf	Angaben	zu	Furchtempfindungen	jedoch	nicht	

auswirkt,	bei	Männern	hingegen	schon.	Dies	stützt	die	Interpretation,	dass	hier	im	Hintergrund	Geschlechtsrollenerwar-

tungen	stehen,	die	bei	Frauen	die	Äußerungen	von	Furcht	nicht	als	sozial	unerwünscht	erscheinen	lassen,	bei	Männern	

aber	sehr	wohl,	da	die	Darstellung	von	Ängstlichkeit	und	Furcht	dem	Männlichkeitsbild	nicht	zu	entsprechen	scheint.
124	 Vgl. sutton, r. m.	und	s. FArrAl,	2005.
125	 Vgl.	Kury, h.	und	J. oBerGFell-Fuchs,	2003;	heinz, w.	und	G. spiess,	2001.
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kommunaler	 Ebene	 selbst	 dann,	wenn	 Indikatoren	 für	 Kriminalitätsbelastung	nicht	 offiziell	 regis-

trierte	Delikte,	sondern	die	in	Dunkelfeldstudien	mitgeteilten	Viktimisierungserfahrungen	sind.126	

In	 nahezu	 allen	 Studien	 ist	 ferner	 festzustellen,	 dass	 die	 Einschätzung	 des	 Risikos,	 von	 Straftaten	

betroffen	 zu	 werden,	 niedriger	 ausfällt	 als	 die	 affektive	 Komponente	 der	 Furcht,	 gemessen	 über	

Häufigkeit	 oder	 Intensität	 entsprechender	 Befürchtungen.	 127	 Demnach	 ist	 zwar	 ein	 Mindestrisiko	

erforderlich,	damit	überhaupt	Furcht	entstehen	kann.128	Es	können	aber	auch	seltene	und	für	weniger	

wahrscheinlich	gehaltene	Ereignisse	Menschen	durchaus	in	Furcht	versetzen.	Dies	hängt	davon	ab,	

wie	die	Personen	ihre	Fähigkeiten	einschätzen,	den	Eintritt	solcher	Ereignisse	zu	kontrollieren	bzw.	

diese	zu	vermeiden	und	davon,	ob	sie	glauben	damit	umgehen	und	es	bewältigen	zu	können,	wenn	

ihnen	ein	solches	Delikt	dennoch	widerfährt.	Insofern	sind	neben	der	Vulnerabilität	auch	individuelle	

Persönlichkeitsmerkmale,	die	vor	allem	Bewältigungsfähigkeiten	betreffen,	relevant.129	

Ein	weiterer	Befund	hat	die	Forschung	lange	Zeit	beschäftigt:	Die	Feststellung,	dass	ältere	Menschen	

ein	höheres	Maß	an	Furcht	 erkennen	 lassen,	obschon	 ihre	Viktimisierungsraten	deutlich	niedriger	

ausfallen	als	jene	der	jüngeren	Menschen.130	Das	Phänomen	einer	vermeintlichen	„Irrationalität“	oder	

„unangemessenen	Höhe“	der	Furcht	älterer	Menschen	beruht	nach	neueren	Erkenntnissen	indessen	

sowohl	 auf	 konzeptuellen	 Unzulänglichkeiten	 und	 Messproblemen	 als	 auch	 auf	 der	 Vernachlässi-

gung	 der	 Analyse	 zugrundeliegender	 psychologischer	 Prozesse.	 Die	 Feststellung	 geringerer	 Vikti-

misierungsraten	älterer	Menschen	ist	nur	bedingt	korrekt.	Erstens	ist	kurzfristig	betrachtet	zwar	die	

aktuelle	Viktimisierungswahrscheinlichkeit	für	ältere	Menschen	niedriger,	sofern	es	um	Delikte	im	

öffentlichen	Raum	geht.	Es	wird	 jedoch	ein	gewisser	Teil	der	Viktimisierungserfahrungen	systema-

tisch	untererfasst,	nämlich	jener,	der	sich	im	sozialen	Nahbereich	abspielt,	in	den	sich	das	Leben	mit	

voranschreitendem	Alter	zunehmend	verlagert.	Zweitens	kumulieren	Opfererlebnisse	auch	mit	dem	

Alter.	 Insbesondere	 schwerwiegende,	das	 eigene	Erleben	und	Verhalten	nachhaltig	beeinflussende	

Erlebnisse,	 werden	 –	 wie	 auch	 gedächtnispsychologisch	 und	 wahrscheinlichkeitstheoretisch	 zu	

erwarten	–	von	älteren	Menschen	wesentlich	häufiger	erinnert,	wenn	nach	der	Lebenszeitprävalenz	

gefragt	wird.131	Während	diese	erhöhte	Opfererfahrung	im	gesamten	Lebenszeitraum	den	affektiven	

Aspekt	 der	 Furcht	 durchaus	 beeinflussen	 kann	 (z.	B.	 über	 eine	 erhöhte	 generelle	Ängstlichkeit),	 ist	

dies	für	die	kognitive	Komponente	der	auf	die	Zukunft	bezogenen	Risikoeinschätzung	eher	nicht	zu	

erwarten,	was	sich	in	der	Tat	auch	empirisch	zeigt.

Aus	 diesen	 Gründen	 sind	 Feststellungen	 zum	 Zusammenhang	 von	 Kriminalitätsfurcht	 und	 Alter	

abhängig	von	der	exakten	Befragungsform	sowie	den	verwendeten	Indikatoren.132	Der	stärkste	Alters-

anstieg	von	Kriminalitätsfurcht	ist	zu	beobachten,	wenn	Verhaltensindikatoren	(Vermeidungs-	und	

Schutzverhalten)	als	Maß	des	Bedrohungsgefühls	verwendet	werden.	Das	folgende	Schaubild	kontras-

tiert	die	standardisierten	Ausprägungen	der	unterschiedlichen	Indikatoren	der	Messung	von	Krimi-

126	 Vgl.	oBerGFell-Fuchs, J.,	2001.
127	 Vgl.	heinz, w.	und	G. spiess,	2001;	Boers, K.,	2003;	wetzels, p.	u.	a.,	1995;	wetzels, p.	u.	a.,	2001.
128	 So	auch	GreVe, w.	u.	a.,	1996	und	GABriel, u. und	w. GreVe,	2003,	die	darauf	verweisen,	dass	Personen,	die	es	für	sich	aus-

schließen,	Opfer	werden	zu	können,	mit	Ausnahme	pathologischer	Fälle	ansonsten	schon	theoretisch	keinerlei	Befürch-

tungen	äußern	können,	abgesehen	von	hypothetischen	Szenarien,	die	allerdings	dann	nicht	ihre	tatsächliche	Belastung	

mit	Furcht	und	Bedrohungsgefühlen	widerspiegeln.
129	 In	diesem	Sinne	Boers, K.	und	p. Kurz,	1997;	Boers, K.,	2002;	kritisch	zur	Bedeutung	der	individuellen	Bewältigungsressour-

cen	hingegen	hirtenlehner, h.,	2006.
130	 Vgl.	GreVe, w.,	2000;	1998;	mcGArrel, e. F.	u.	a.,	1997;	tAylor, r. B.	und	m. hAle,	1986;	wArr, m.,	1984;	GreVe, w.	u.	a.,	1996.
131	 Vgl.	GreVe, w.	u.	a.,	1996,	S.	26.
132	 Vgl.	heinz, w.	und	G. spiess,	2001;	GreVe, w.	u.	a.,	1996.
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nalitätsfurcht	im	Vergleich	von	Altersgruppen.	Die	über	die	so	genannte	Standardfrage	bestimmten	

Ausprägungen	 zeigen	 eine	 ähnliche,	 wenn	 auch	 nicht	 ganz	 so	 steile	 Zunahme	 mit	 dem	 Alter	 wie	

die	 Indikatoren	 für	 Schutz-	 und	Vermeidungsverhalten.	 Das	 Standarditem	 reflektiert	 von	 daher	 in	

hohem	Maße	auch	solche	verhaltensbezogenen	Aspekte.	Die	über	vier	Delikte	gemittelte	Häufigkeit	

von	Befürchtungen	ist	dagegen	kaum	in	diesem	Sinne	alterskorreliert133,	während	die	über	dieselben	

Delikte	gemittelte	Einschätzung	des	Risikos	einer	eigenen	Viktimisierung	ab	etwa	40	Jahre	sogar	sin-

kende	Tendenzen	erkennen	lässt.	

Schaubild �.�-�: Altersverlauf der standardisierten mittleren Ausprägung  
verschiedener Indikatoren personaler Kriminalitätsfurcht 

–0,5

Datenquelle: GREVE, W. u. a., 1996, S. 61. 

Schaubild 5.4-1: Altersverlauf der standardisierten mittleren Ausprägung verschiedener  
 Indikatoren personaler Kriminalitätsfurcht  
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Datenquelle:	 Greve, W.	u.	a.,	1996,	S.	61.

Bei	 deliktsspezifischen	 Betrachtungen	 erweisen	 sich	 die	 Wahrnehmungen	 und	 Einschätzungen	

älterer	Menschen	offenbar	in	manchen	Bereichen	–	so	beispielsweise	bezogen	auf	Sexualdelikte	–	als	

gar	nicht	so	stark	von	der	Realität	des	Kriminalitätsgeschehens	abweichend,	wie	es	die	Angaben	auf	

die	Standardfrage	vermuten	lassen	würden.134	

Schließlich	lassen	sich	die	altersspezifischen	Verläufe	der	Kriminalitätsfurcht	in	ihren	verschiedenen	

Komponenten	aufklären,	wenn	zugrundeliegende	psychologische	Prozesse	beachtet	werden.	Relevant	

ist	hier	 insbesondere	die	höhere	Vulnerabilität135	 (im	Sinne	reduzierter	Bewältigungsressourcen	und	

133	 Die	Fragen	in	der	Studie	von	GreVe, w.	u.	a.,	1996,	die	in	die	Bildung	des	Skalenwertes	für	Häufigkeit	von	Befürchtungen	

eingingen,	lauten:	„Wie	häufig	haben	sie	Befürchtungen	…(a)	bestohlen	zu	werden;	(b)	geschlagen	und	verletzt	zu	wer-

den;	(c)	überfallen	und	beraubt	zu	werden;	(d)	sexuell	missbraucht	oder	vergewaltigt	zu	werden.
134	 Vgl.	GreVe, w.	u.	a.,	1996;	wetzels, p.	u.	a.,	1995	mit	Bezug	zur	Furcht	vor	Sexualdelikten;	vgl.	a.	Boers, K.,	2003	hinsichtlich	

der	erhöhten	Furcht	von	Frauen,	die	deliktsspezifisch	durchaus	unterschiedlich	ausgeprägt	ist.	
135	 Der	Begriff	der	Vulnerabilität	wird	in	der	Literatur	durchaus	mit	unterschiedlichen	Bedeutungen	verwendet.	Einerseits	

bezeichnet	er	den	Umstand,	dass	Personen	in	unterschiedlich	hohem	Maße	von	einem	schädigenden	Ereignis	betroffen	

werden	können,	wird	also	im	Sinne	von	Risiko	verwendet.	Andererseits	wird	er	verwendet,	um	die	zwischen	Individuen	
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vermuteter	 stärkerer	Folgewirkungen)	 im	Alter	einerseits	 sowie	die	geringere	Verfügbarkeit	 sozialer	

Unterstützung	 bei	 älteren	 Menschen	 andererseits.	 Im	 Ergebnis	 nehmen	 danach	 ältere	 Menschen	

durchaus	realistisch	eine	geringere	Viktimisierungswahrscheinlichkeit	für	sich	an,	gerade	weil	sie	vor-

sichtiger	sind.	Und	diese	erhöhte	Vorsicht	ist	wiederum	plausibel	mit	individuell	eingeschätzten	Res-

sourcen	in	personeller	und	sozialer	Hinsicht	aufklärbar.	Es	handelt	sich	in	der	Summe	also	nur	um	ein	

vermeintliches,	psychologisch	durchaus	aufklärbares	Scheinparadoxon.	Wichtig	ist	zudem,	dass	ältere	

Menschen	ihre	erhöhten	Vorsichtsmaßnahmen	keineswegs	uniform	als	etwas	erleben,	das	ihre	Lebens-

qualität	in	erhöhtem	Maße	beeinträchtigt.	Die	Quote	derer,	die	Vorsichtsmaßnahmen	und	Vermeide-

verhalten	als	subjektive	Einschränkung	erleben,	wird	mit	zunehmendem	Alter	vielmehr	geringer.136

Neben	 der	 Thematik	 der	 Erklärung	 der	 Kriminalitätsfurcht	 behandelt	 die	 anwendungsorientierte	

kriminologische	Forschung	auch	die	Frage,	welche	Maßnahmen	die	Kriminalitätsfurcht	reduzieren	

bzw.	 präventiv	 ihr	 Entstehen	 vermeiden	 könnten.137	 Regelmäßig	 benennen	 Bürger	 in	 Befragungen	

die	Erhöhung	der	Polizeipräsenz,	die	stärkere	Sichtbarkeit	von	Beamten	im	öffentlichen	Raum,	als	ein	

probates	Mittel	zur	Erhöhung	ihres	Sicherheitsgefühls.138	Die	durchaus	plausible	Vorstellung,	dass	eine	

erhöhte	Präsenz	von	Polizeikräften	dazu	beitragen	sollte,	das	Sicherheitsgefühl	zu	erhöhen,	hat	sich	

jedoch	empirisch	so	nicht	umstandslos	bestätigen	lassen.	Die	Befunde	sind	widersprüchlich,139	Effekte	

einer	hohen	Präsenz	der	Polizei	alleine	sind	allenfalls	klein	und	sie	gehen	zudem	in	einer	Reihe	von	

Studien	in	die	unerwünschte	Richtung:	Erhöhte	Polizeipräsenz	kann	ohne	jeden	Effekt	auf	der	Indivi-

dualebene	bleiben,	bisweilen	zeigen	sich	sogar	negative	Effekte	auf	der	Individual-	oder	Aggregatebe-

ne.140	Eine	quasiexperimentelle	Studie	in	Dresden	fand	keinen	signifikanten	Effekt	der	Erhöhung	der	

Polizeipräsenz	auf	das	Sicherheitsgefühl,	weder	bezogen	auf	die	Aggregatebene	der	Nachbarschaften	

noch	bezogen	auf	die	Individualebene	der	Befragten.141	Das	kann	einerseits	damit	in	Zusammenhang	

gebracht	werden,	dass	die	meisten	Menschen	Bedrohungen,	wie	die	Darlegungen	zur	 sozialen	Kri-

minalitätsfurcht	 gezeigt	 haben,	 gar	 nicht	 in	 ihren	 eigenen	 Stadtteilen	 verorten.	 Ferner	 kann	 eine	

hohe	Polizeipräsenz	bzw.	deren	Veränderung	in	der	näheren	Umgebung	durchaus	auch	als	Hinweise	

darauf	 interpretiert	werden,	dass	offenbar	ein	Anlass	dafür	bestehen	könnte	 im	Sinne	dessen,	dass	

vermehrt	Kriminalitätsprobleme	im	Umfeld	bestehen.	

Eine	Analyse	des	Zusammenhangs	der	Polizeidichte	in	verschiedenen	europäischen	Ländern	mit	den	

für	diese	Länder	gefundenen	Quoten	der	Kriminalitätsfurcht	(gemessen	über	den	so	genannten	Stan-

dardindikator)	einerseits	sowie	dem	subjektiv	eingeschätzten	Risiko,	Opfer	einer	Körperverletzung	zu	

werden	andererseits,	kann	dies	illustrieren.	

So	 liegt	 in	 Italien	 bei	 einer	 relativ	 hohen	 Polizeidichte	 das	 subjektiv	 wahrgenommene	 Viktimisie-

rungsrisiko	relativ	niedrig,	 in	Griechenland	findet	sich	bei	nahezu	gleicher	Polizeidichte	ein	relativ	

hohes	subjektives	Viktimisierungsrisiko.	In	Finnland,	dem	Land	mit	der	geringsten	Polizeidichte,	ist	

wiederum	die	Quote	derer,	die	ein	Viktimisierungsrisiko	bejahen,	höher	als	 in	 Italien.	Eine	Regres-

unterschiedlichen	Folgen	eines	gleichartigen,	schädigenden	Ereignisses	zu	umschreiben	im	Sinne	der	Feststellung	von	

Widerständigkeit	und	Bewältigungsmöglichkeit	nach	Eintritt.	Vgl.	GreVe, w.	u.	a.,	1996,	S.77	(dort	Fn	31).
136	 Vgl.	BilsKy, w.	u.	a.,	1993.
137	 Vgl.	roh, s.	und	w. m. oliVer,	2005.
138	 Vgl.	dörmAnn, u.,	1996;	heinz, w.	und	G. spiess,	1995.
139	 Vgl.	dazu	lisBAch, B.	und	G. spiess,	2003,	S.	217,	reuBAnd, K.-h.,	2000b,	S.	115.
140	 Vgl.	lisBAch, B.	und	G. spiess,	2003;	reuBAnd, K.-h.,	2000b;	in	diesem	Sinne	auch	die	Zusammenfassung	US-amerikanischer	

Befunde	zum	Standardvorgehen	der	Polizei,	hier	die	reine	Erhöhung	von	Präsenz	oder	Fußstreifen	von	weisBurd, d.	und	

J. e. ecK,	2004.
141	 Vgl.	reuBAnd, K.-h.,	2000b,	S.	126	ff.
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sionsanalyse	 dieser	 Daten	 offenbart,	 dass	 der	 Zusammenhang	 zwischen	 Polizeidichte	 und	 wahr-

genommenem	Viktimisierungsrisiko	 auf	Aggregatebene	der	 Länder	 positiv,	 relativ	 schwach	 (r=.19)	

und	 statistisch	 nicht	 signifikant	 ist.	 Für	 die	 allgemeine	Kriminalitätsfurcht,	 gemessen	über	 den	 so	

genannten	Standardindikator,	findet	sich	hingegen	ein	hochsignifikanter	Zusammenhang	entgegen	

der	 erwarteten	Richtung.	 Je	 höher	die	 Polizeidichte,	 desto	 ausgeprägter	 ist	 auch	die	Kriminalitäts-

Schaubild �.�-�:  �ergleich der mittleren Polizeidichte ����–�00�, der allgemeinen 
Kriminalitätsfurcht �00� und des subjektiv eingeschätzten Risikos einer 
�iktimisierung durch Körperverletzung �00� auf Aggregatebene in 
verschiedenen europäischen Ländern

Datenquelle: Polizeidichte berechnet nach Daten des Home Office (BARCLAY, B. und C. TAVARES, 2003 (Additional Table 3);
 Daten zum Viktimisierungsrisiko (Prozent Ja für Körperverletzung in den nächsten zwölf Monaten) und zur 
 Kriminalitätsfurcht (Prozent die angeben sich „unsicher“ oder „sehr unsicher“ zu fühlen) aus den Erhebungen 
 zum Eurobarometer (EUROPEAN OPINION RESEARCH GROUP (Hg.), 2003, sowie DITTMANN, J., 2005a). 

Schaubild 5.4-2: Vergleich der mittleren Polizeidichte 1999 2001, der allgemeinen 
 Kriminalitätsfurcht 2002 und des subjektiv einschätzten Risikos einer 
 Viktimisierung durch Körperverletzung 2002 auf Aggregatebene in
 verschiedenen europäischen Ländern 
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furcht	(r=.66;	P<.01).	Damit	ist	freilich	nicht	belegt,	dass	die	Polizeipräsenz	eine	Erhöhung	der	Furcht	

bewirkt,	denkbar	wäre	durchaus	auch	umgekehrt,	dass	bei	hoher	Furcht	vermehrt	Polizei	zum	Einsatz	

kommt.	In	einer	aktuellen	deutschen	Studie	auf	Basis	repräsentativer	Erhebungen	in	49	Hamburger	

Stadtteilen	wurden	im	Rahmen	eines	querschnittlichen	Designs	neben	Variablen	auf	Individualebene	

auch	Kontexteffekte	der	Stadtteile	berücksichtigt.	In	multivariaten	Mehrebenenanalysen	zeigte	sich,	

dass	–	neben	ausgeprägten	Effekten	der	Wahrnehmung	von	Desorganisationsmerkmalen	im	Stadtteil	

–	die	subjektive	Perzeption	der	Häufigkeit	von	Polizeistreifen	mit	einer	signifikanten	Reduktion	der	

affektiven	Komponente	der	Kriminalitätsfurcht	wie	auch	des	Vermeidungsverhaltens	einherging.142	

Auch	diese	Studie	vermag	zwar	einzelne	Effekte	auf	verschiedenen	Ebenen	zu	isolieren,	Kausalaussa-

gen	würden	jedoch	multivariate,	längsschnittliche	Analysen	voraussetzen.143	

Auf	internationaler	Ebene	liegen	mittlerweile	eine	Mehrzahl	von	Studien	vor,	die	auf	der	Individual-

ebene	auch	multivariate	Analysen	durchführten.144	 In	den	1980er	Jahren	wurde	in	den	USA	im	Rah-

men	von	quasiexperimentellen	Evaluationsstudien	in	Houston	und	Newark	der	Effekt	einer	Erhöhung	

der	Polizeipräsenz	über	 vermehrte	 Fußstreifen	untersucht.	 Im	Ergebnis	 zeigte	 sich	dann,	wenn	die	

Maßnahmen	sich	auf	vermehrtes	Auftreten	der	Polizei	im	öffentlichen	Raum	und	dort	durchgeführte	

Kontrollen	 beschränkten,	 kein	 Kriminalitätsfurcht	 reduzierender	 Effekt.145	 Ein	 ähnlicher	 Versuch	

Anfang	der	1990er	Jahre	in	London	und	Birmingham	konnte	gleichfalls	keinerlei	Wirkungen	im	Sinne	

einer	Reduzierung	der	Kriminalitätsfurcht	nachweisen,	obwohl	die	Bürger	im	Falle	der	Erhöhung	der	

Polizeipräsenz	eine	Intensivierung	der	Kriminalitätskontrolle	sowie	der	Reaktion	auf	Störungen	der	

öffentlichen	Ordnung	wahrnahmen.146	Ähnlich	sind	auch	die	diesbezüglichen	Ergebnisse	von	Studien	

und	Erfahrungen	aus	skandinavischen	Ländern,	in	denen	die	Verbesserung	des	Sicherheitsgefühls	zu	

einer	zentralen	Aufgabe	der	Polizei	im	Zuge	der	Implementation	von	Ansätzen	des	Community	Poli-

cing	wurde.147	Die	erhofften	Wirkungen	traten	auch	dort	nicht	ein.	Einerseits	wurde	die	Polizeipräsenz	

durch	die	durchgeführten	Umstrukturierungen	nicht	so	erhöht,	dass	dies	für	die	Bürger	auch	sichtbar	

wurde.	Des	Weiteren	erwies	sich	das	subjektive	Sicherheitsgefühl	als	von	der	wahrgenommenen	Poli-

zeipräsenz	statistisch	unabhängig.148

Etwas	anders	stellt	sich	die	Lage	allerdings	dar,	wenn	nicht	nur	Präsenz	erhöht	und	Kontrollaktivitäten	

intensiviert,	 sondern	 auch	Verbesserungen	 der	 Kontakte	 zwischen	 Polizei	 und	 Bürgern,	 über	 Kon-

taktbüros	und	andere	proaktive	Maßnahmen,	tatsächlich	umgesetzt	werden.149	Ziel	solcher	Ansätze	

des	Community	Policing	ist	unter	anderem,	eine	genauere	Analyse	lokaler	Problemlagen	in	Zusam-

menarbeit	mit	Institutionen	in	Stadtteilen	vorzunehmen	und	die	lokalen	Instanzen	informeller	Kon-

trolle	zu	stärken.150	Mit	diesem	Ansatz	wird	in	den	USA	schon	seit	mehr	als	zwei	Jahrzehnten	das	Ziel	

einer	Reduzierung	der	Kriminalitätsfurcht	auf	Ebene	von	Stadtteilen	verfolgt.151	 In	einem	aktuellen	

Überblick	über	 50	 regionale	 Studien	 zum	Zusammenhang	 zwischen	Community	 Policing	und	Kri-

minalitätsfurcht	fanden	zhAo	und	Mitarbeiter	in	etwa	zwei	Dritteln	der	Studien,	dass	mit	einem	sol-

142	 Vgl.	lüdemAnn, c.,	2006.
143	 So	auch	lüdemAnn, c.,	2006,	in	einem	selbstkritischen	Fazit	der	Ergebnisse	dieses	Forschungsvorhabens.
144	 Vgl.	zum	Überblick	weisBurd, d.	und	J. e. ecK,	2004.
145	 Vgl.	pAte, A.	u.	a.,	1987.
146	 Vgl.	Bennet, t.,	1991.
147	 Vgl.	holmBerG, l.,	2005.
148	 Vgl.	holmBerG, l.	2005,	S.	211,	S.	214.
149	 Vgl.	pAte, A.	u.	a.,	1987,	S.	67	ff.
150	 Vgl.	Boers, K.,	1991,	S.	129;	vgl.	schneider, K.-p.,	2001,	S.	42.
151	 Vgl.	roh, s.	und	w. m. oliVer,	2005.
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chen	Ansatz	die	Kriminalitätsfurcht	reduziert	werden	konnte.152	Analysen	von	Daten	repräsentativer	

Erhebungen	in	zwölf	amerikanischen	Städten	fanden	im	Gegensatz	dazu	jedoch	keinen	furchtredu-

zierenden	Effekt	erhöhter	Präsenz	im	Kontext	von	Community	Policing.153	Weitere	Analysen	führten	

zu	 Differenzierungen.	 Demnach	 treten	 furchtreduzierende	 Effekte	 stärkerer	 polizeilicher	 Präsenz	

nur	dann	auf,	wenn	eine	solche	Präsenz	nicht	nur	objektiv	gegeben	ist,	sondern	von	den	Bürgern	auch	

subjektiv	wahrgenommen	wird	und	mit	einer	Reduktion	äußerlich	sichtbarer	Anzeichen	sozialer	Des-

organisation	einhergeht.154	Die	Verminderung	von	Kriminalitätsfurcht	wird	also	vor	allem	darüber	

vermittelt,	dass	 subjektiv	die	Gewissheit	einer	positiven	Beziehung	zur	Polizei	 im	Stadtteil	etabliert	

werden	und	über	das	kommunale	Engagement	der	Polizei	 tatsächlich	auch	der	 soziale	Zusammen-

halt	 zwischen	 den	 Bürgern	 befördert	 werden	 kann	 und	 zugleich	 äußerlich	 erkennbare	 Anzeichen	

sozialer	Desorganisation	abgebaut	werden.155	Demnach	hat	die	Kommunikation	im	sozialen	Nahraum	

–	neben	der	Wahrnehmung	fremder,	bislang	unbekannter	Erscheinungen	und	neben	unspezifischen	

Hinweisen	auf	mögliche	Bedrohungen	–	einen	erheblichen	Einfluss	auf	die	subjektive	Einschätzung	

von	Risiken	und	Bedrohungen.	Damit	konsistent	zeigen	die	vorliegenden	Studien	zumindest	für	West-

deutschland	wiederholt,	dass	die	Wahrnehmung	einer	Bedrohung	durch	Kriminalität	 in	kleineren,	

überschaubaren	Gemeinden	geringer	ausfällt	als	in	stärker	anonymisierten	bzw.	durch	hohe	Fluktua-

tion	gekennzeichneten	großstädtischen	Agglomerationen.156

5.4.3 Erklärungsansätze

Im	Überblick	lassen	sich	grob	drei	Ansätze	der	Erklärung	von	Kriminalitätsfurcht	unterscheiden.157	(1)	

Erklärungen	auf	der	Individualebene	(oder	Mikroebene),	die	sich	vor	allem	auf	die	Wirkungen	selbst	

bzw.	 durch	 relevante	 Bezugspersonen	 erlebter	 Opfererfahrungen	 beziehen	 (Viktimisierungspers-

pektive).	 (2)	Ansätze	auf	der	Mesoebene,	die	sich	mit	Einflüssen	der	Gegebenheiten	in	der	unmittel-

baren	 sozialen	Umgebung	 von	 Stadtteilen	und	Wohnquartieren,	 insbesondere	 sozialen	Desorgani-

sationsphänomenen,	 als	 maßgeblichen	 Faktoren	 der	 Entstehung	 von	 Kriminalitätsfurcht	 befassen	

(soziale	Kontrollperspektive).	(3)	Ansätze,	die	auf	der	Makroebene	Einflüsse	der	Kriminalitätsdarstel-

lung	 sowie	 allgemeinerer	 sozialer	Veränderungen	und	Krisen,	die	 in	 Form	von	 Skandalisierungen,	

medialer	Aufbereitung	einzelner	Ereignisse	sowie	politischer	Instrumentalisierungen	an	Menschen	

herangetragen	werden,	 in	das	Zentrum	rücken.	Die	Art	und	Weise,	ob	und	wie	Kriminalität	als	ein	

relevantes	gesellschaftliches	Problem	öffentlich	konstruiert	und	akzentuiert	wird,	kann	danach	auf	

den	Bereich	der	 individuellen	Wahrnehmung	und	Bewertung	von	Kriminalität	ausstrahlen	(soziale	

Problemperspektive).

Auf	der	Mikroebene	haben	 sich	 zahlreiche	 Studien	mit	der	 Frage	befasst,	 inwieweit	 Furcht	 vor	Kri-

minalität	 eine	 Folge	 eigener	 tatsächlicher	 Viktimisierungserfahrungen	 ist.	 Studien	 zeigen	 dazu	

regelmäßig,	dass	 innerhalb	der	Opfergruppe	die	Quote	derer,	die	stark	ausgeprägte	Befürchtungen	

im	 Sinne	 der	 allgemeinen	 Kriminalitätsfurcht	 oder	 affektiver	 Indikatoren	 spezifischer	 Kriminali-

tätsfurcht	erkennen	lassen,	dann,	wenn	es	sich	um	gravierende	Delikte	wie	Vergewaltigungen	oder	

mit	massiver	körperlicher	Gewalt	einhergehende	andere	Straftaten	handelt,	signifikant	erhöht	ist.158	

152	 Vgl.	zhAo, J. s.	u.	a.,	2002.
153	 Vgl.	schneider, m. c. u.	a.,	2003.
154	 Vgl.	roh, s.	und	w. m. oliVer,	2005.
155	 Vgl.	weisBurd, d.	und	J. e. ecK,	2004,	S.	53	ff.
156	 Vgl.	heinz, w.	und	G. spiess,	2001;	Kury, h.	u.	a.,	1992; Kury, h.	und	J. oBerGFell-Fuchs,	2003;	wetzels, p.	u.	a.,	1995.
157	 Vgl.	Boers, K.,	1991;	Boers, K.	und	p. Kurz,	1997;	Boers, K.,	1993;	dittmAnn, J.,	2005a;	heinz, w.	und	G. spiess,	2001;	lüdemAnn, 

c.,	2006.
158	 Vgl.	Kury, h.	u.	a.,	1992;	Kury, h.	und	J. oBerGFell-Fuchs,	2003;	BilsKy, w.	u.	a.,	1995.
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In	multivariaten	Analysen	erweist	 sich	 jedoch,	dass	der	Zusammenhang	von	Viktimisierungserfah-

rungen	und	Furcht	relativ	gering	ist159;	stärkere	Zusammenhänge	finden	sich	erst,	wenn	spezifische	

Befürchtungen	auf	 spezifische	Opfererfahrungen	bezogen	werden,	 aber	auch	hier	 sind	die	Zusam-

menhänge	allenfalls	moderat.160	Es	deutet	vieles	darauf	hin,	dass	Viktimisierungserfahrungen	einen	

gewissen	Effekt	auf	die	Einschätzung	der	Wahrscheinlichkeit	künftiger	Opferwerdungen	haben,161	in	

dem	Sinne,	dass	Menschen	Annahmen	über	ihre	individuellen	Risiken	aufgrund	einer	solchen	Erfah-

rung	den	tatsächlichen	Gegebenheiten	anpassen,	ggf.	also	erhöhen.	Darüber	vermittelt	wird	indirekt	

auch	die	affektive	Komponente,	die	Äußerung	von	Furcht	beeinflusst,	allerdings	ohne	dass	sie	sich	so	

vollständig	erklären	ließe.162	

Betrachtet	man	–	ohne	eine	Differenzierung	nach	Delikt	–	die	Ausprägungen	der	affektiven	Kompo-

nente	der	Kriminalitätsfurcht	im	Vergleich	zwischen	Opfern	und	Nichtopfern,	so	sind	die	Differenzen	

eher	klein	und	in	einigen	Studien	nicht	signifikant.	Ein	großer	Teil	derer,	die	sich	als	furchtsam	erwei-

sen,	war	in	den	letzten	Jahren	gerade	nicht	selbst	Opfer.	Im	Gefolge	einer	Viktimisierung	berichtet	nur	

ein	Teil	 so	Betroffener	auch	über	Veränderungen	 im	Sinne	einer	Erhöhung	kriminalitätsbezogener	

Ängste.163	Zugleich	finden	sich	auch	nicht	unerhebliche	Anteile	von	Opfern,	deren	Kriminalitätsfurcht	

nach	einer	tatsächlichen	Opfererfahrung	geringer	ausfällt	als	vorher.	Tatsächliche	Viktimisierungs-

erfahrungen	können	also	auch	damit	einhergehen,	dass	Menschen	 ihr	Bild	einer	Opferwerdung	an	

der	Realität	korrigieren,	indem	sie	beispielsweise	erfahren,	dass	ausgemalte	Schreckensszenarien	des	

Unbekannten	sich	doch	als	überzogen	erweisen	bzw.	indem	sie	erleben,	dass	sie	durchaus	in	der	Lage	

sind,	die	entsprechenden	Erfahrungen	zu	bewältigen.	Insgesamt	kann	festgestellt	werden,	dass	diffe-

renzielle	Viktimisierungsfolgen	bestehen,	die	unter	anderem	davon	abhängen,	ob	und	wie	im	Gefolge	

einer	Viktimisierung	die	Einschätzung	eigener	 Fähigkeiten	verändert	wird,	 insbesondere	mit	Blick	

auf	die	Frage,	wie	eigene	Bewältigungsfähigkeiten	beurteilt	werden.164	

Die	Anzahl	der	stark	von	Kriminalitätsfurcht	belasteten	Personen	 ist	 regelmäßig	deutlich	höher	als	

die	Zahl	jener,	die	Opfer	schwerwiegender	Delikte	waren,	die	in	besonderem	Maße	furchtinduzierend	

wirken	können.	Wesentlich	häufiger	als	eigene	Viktimisierungserlebnisse	sind	Erfahrungen	damit,	

dass	Personen	aus	dem	eigenen	Umfeld	Opfer	einer	Straftat	wurden.165	Die	Zusammenhänge	zwischen	

solchen	 stellvertretenden	Viktimisierungserfahrungen	und	Kriminalitätsfurcht	 sind	 stärker	 ausge-

prägt.166	Aber	auch	hier	sind	die	entscheidenden	Einflussgrößen	und	Prädiktorvariablen	das	Alter	und	

das	Geschlecht,	die	ihrerseits	wiederum	sowohl	mit	Vulnerabilitätsindikatoren	als	auch	mit	sozialer	

Unterstützung	korreliert	sind.	In	der	Summe	erweist	sich	eine	Erklärung	von	Kriminalitätsfurcht,	die	

auf	Wirkungen	von	Opfererfahrungen	abstellt,	weder	auf	der	Individual-	noch	auf	der	Aggregatebene	

als	umfassend	und	zureichend.	

Ein	weiterer	Ansatz	geht	von	den	Wirkungen	sozialer	Problemkonstruktionen	aus.	Die	These	lautet,	

dass	politische	und	 soziale	Unsicherheiten,	wie	 sie	u.	a.	 in	Zeiten	 sozialen	Umbruchs	 auftreten,	 auf	

159	 Vgl.	z.	B.	lAGrAnGe, r. l.	u.	a.,	1992.
160	 Vgl.	BilsKy, w.	u.	a.,	1995;	s.	a.	hirtenlehner, h., 2006,	S.	14;	lüdemAnn, c.,	2006,	Tabellen	3	und	4.
161	 Vgl.	tyler, t. r.,	1980;	FerrAro, K. F.,	1995;	lüdemAnn, c., 2006.
162	 Vgl.	Boers, K.,	2003.
163	 Vgl.	BilsKy, w.	u.	a.,	1995,	S.	100.
164	 Vgl.	schwind, h.-d.	u.	a.,	2001,	S.	271;	s.	a.	Boers, K.	und	p. Kurz,	1997.
165	 Dies	ist	allein	schon	wahrscheinlichkeitstheoretisch	zu	erwarten,	da	somit	der	Kreis	der	potenziellen	Opfer	ausgedehnt	

wird	von	der	Befragten	Person	selbst	über	eine	Anzahl	von	Personen,	die	das	soziale	Netz	bilden.
166	 Vgl.	wetzels, p.	u.	a.,	1993.
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Kriminalität	 projiziert	 werden.167	 Mit	 Kriminalitätsfurcht	 wird	 danach	 nicht	 unbedingt	 ein	 auch	

tatsächlich	 auf	Kriminalität	 bezogenes	Unsicherheitsempfinden	 zum	Ausdruck	gebracht,	 vielmehr	

findet	 auch	 eine	 generelle	 Verunsicherung	 hier	 eine	 Ausdrucksform.	 Dabei	 wird	 unter	 anderem	

darauf	verwiesen,	dass	die	Thematisierung	von	Kriminalität	und	Innerer	Sicherheit	–	im	Sinne	eines	

Anknüpfens	an	Sündenbockfunktionen	der	„Abweichenden“	und	„Anderen“	–	die	Funktion	erfüllen	

kann,	politisch	von	wirtschaftlichen	und	sozialen	Problemen	abzulenken.168	

Eine	häufig	untersuchte	Frage	 ist	dabei,	 inwieweit	 verzerrte	Darstellungen	von	Kriminalität	 in	den	

Medien	ein	geeigneter	Ansatzpunkt	 zur	 Erklärung	 von	Kriminalitätsfurcht	 sind.	Nach	allen	 vorlie-

genden	Erkenntnissen	ist	hier	zwischen	überregionalen	Nachrichten	und	regionalen	Informationen	

zu	differenzieren.169	Zusätzlich	trägt	auch	die	Aufmachung,	insbesondere	die	Lebensnähe	der	Darstel-

lung,	zu	Effekten	bei.	Eine	der	wenigen	deutschen	Panelstudien	konnte	zeigen,	dass	die	realitätsnahe	

Darstellung	von	Kriminalfällen,	die	geeignet	waren,	 einen	Bezug	zur	eigenen	Lebenssituation	her-

zustellen,	eine	Erhöhung	personaler	Kriminalitätsfurcht	verursachte.	Diese	Wirkungen	wurden	ver-

mittelt	über	eine	Beeinflussung	der	Einschätzung	von	Viktimisierungswahrscheinlichkeiten,	die	im	

Gefolge	solcher	lebensnaher	Darstellungen	höher	eingeschätzt	werden.	Die	Effekte	waren	allerdings	

moderat.	170	

Internationale	 Studien	 zeigen	 im	 Einklang	 damit,	 dass	 solche	 Effekte	 differenziell	 sind,	 d.	h.	 dass	

abhängig	von	der	sozialen	Nähe	des	in	den	Medien	dargestellten	Geschehens	zu	den	Menschen	einer-

seits	und	den	sozialökologischen	Gegebenheiten	des	Stadtteils	sowie	der	sozialen	Lage	der	befragten	

Personen	andererseits	unterschiedliche	Wirkungen	zu	erwarten	sind.171	In	den	USA	konnten	eschholz	

und	Mitarbeiter	zeigen,	dass	ein	erhöhter	Konsum	medialer	Darstellung	von	Kriminalität	 insbeson-

dere	bei	jenen	Konsumenten	furchterhöhend	wirkt,	die	ihrerseits	in	Stadtteilen	leben,	die	eine	hohe	

Problembelastung	aufweisen	und	sozial	wenig	integriert	sind.172	Weiter	zeigte	sich,	dass	eine	Aufbe-

reitung	im	Sinne	von	„Reality	TV“	die	furchtindizierende	Wirkung	zu	erhöhen	vermag.	

Überregionale	 Medienberichte	 haben	 vor	 allem	 Effekte	 auf	 die	 Wahrnehmung	 von	 Kriminalität	

als	 soziales	 Problem.	 Sie	 beeinflussen	 die	 soziale	 Kriminalitätsfurcht	 stärker	 als	 die	 personale	 Kri-

minalitätsfurcht.173	 scheerer	 beschreibt	 dazu	 einen	 politisch-publizistischen	 Verstärkerkreislauf,	 in	

dem	 durch	 die	 Medien	 zunächst	 ein	 Kriminalitätsproblem	 konstruiert	 und	 wie	 unter	 einer	 Linse	

vergrößert	wird,	um	sodann	in	einem	nächsten	Schritt	die	Erfordernisse	politischer	Reaktionen	zum	

Thema	 zu	machen.174	 Daraus	 kann	 eine	 Akzentuierung	 von	Wahrnehmungen	 resultieren,	wonach	

–	auch	unabhängig	von	eigenen	Risiken	und	eher	geringen	Befürchtungen	im	eigenen	unmittelbaren	

Lebensumfeld	–	die	Gesellschaft	insgesamt	als	offenbar	mit	Kriminalität	konfrontiert	und	in	diesem	

Sinne	bedroht	erlebt	wird.

Ansätze,	 die	 zur	 Erklärung	 von	 personaler	 Kriminalitätsfurcht	 auf	 Merkmale	 der	 unmittelbaren	

Nachbarschaft	 und	 deren	 Wahrnehmung	 rekurrieren,	 haben	 bislang	 etwas	 stärkere	 empirische	

167	 Vgl.	hirtenlehner, h.,	2006.
168	 Vgl.	sessAr, K.,	1997;	siehe	dazu	auch	Feltes, t.,	2003.
169	 Vgl.	weitzer, r.	und	c. e. KuBrin,	2004.
170	 Vgl.	reuBAnd, K.-h.,	1998.
171	 Vgl.	weitzer, r.	und	c. e. KuBrin,	2004
172	 Vgl.	eschholz, s.	u.	a.,	2003.
173	 Vgl.	KilliAs, m.,	1989;	Boers, K.,	1991;	1996.
174	 Vgl.	scheerer, s.,	1978.
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Abstützung	 erfahren.175	 Grundthese	 ist,	 dass	Anzeichen	 sozialer	Desorganisation,	 die	 ihrerseits	 auf	

verminderte	Wirkungen	informeller	und	formeller	sozialer	Regelungsmechanismen	hindeuten,	von	

Menschen	sensibel	als	Hinweise	auf	mögliche	Bedrohungen	und	sich	andeutender	Normerosion	wahr-

genommen	werden.	Das	Ausmaß	wahrgenommener	sozialer	Desorganisation,	des	Verlustes	sozialen	

Zusammenhaltes,	knüpft	danach	an	Zeichen	von	Unordnung	und	Unbekanntheit	bzw.	Fremdheit	an.	

Als	 solches	werden	 sowohl	 soziale	als	 auch	physische	Hinweise	 in	der	kriminologischen	Forschung	

thematisiert:	Das	Ausmaß,	 in	dem	Menschen	Müll,	beschädigte	Gebäude,	 zerstörte	Fahrzeuge	oder	

heruntergekommene	 öffentliche	 Einrichtungen	 wahrnehmen,	 insbesondere	 Veränderungen,	 die	

sich	in	dieser	Hinsicht	ereignen.	Weiter	ist	relevant,	in	welchem	Maße	die	Bewohner	von	Stadtteilen	

sich	untereinander	kennen	und	miteinander	in	Kontakt	treten.	Eine	hohe	Fluktuation	der	Bewohner	

von	 Stadtteilen	 behindert	 die	 Entstehung	 von	 Bekanntschaften	 und	 Vertrautheiten.	 In	 ähnlicher	

Weise	wird	die	Gegenwart	von	herumhängenden	Jugendlichen,	Obdachlosen,	Betrunkenen,	Drogen-

händlern	und	im	weitesten	Sinne	fremd	und	damit	bedrohlich	erscheinenden	Menschen	als	Warnsig-

nal	interpretiert.	Dies	erklärt	auch,	weshalb	in	kleineren	Gemeinden,	überschaubaren	Einheiten	mit	

hohem	 wechselseitigem	 Bekanntheitsgrad	 und	 geringer	 Fluktuation	 der	 Bewohnerschaft	 die	 Aus-

prägungen	personaler	Kriminalitätsfurcht	eher	niedrig	ausfallen.176	Andererseits	lässt	sich	innerhalb	

einer	großstädtischen	Agglomeration	wie	Hamburg	auch	feststellen,	dass	Bewohner	dichter	besiedel-

te	 Stadtteile	eher	ein	höheres	 Sicherheitsgefühl	und	eine	geringere	Ausprägung	von	Vermeidungs-	

und	Schutzverhalten	zeigen,	was	darauf	zurückgeführt	werden	kann,	dass	die	Anwesenheit	anderer	

Personen	auch	im	Sinne	der	Verfügbarkeit	von	Hilfe	und	Unterstützung	interpretiert	werden	kann.	

Wie	amerikanische	Studien	zeigen	konnten,	besteht	zwar	ein	Zusammenhang	zwischen	der	Situation	

eines	Stadtteils,	dem	Auftreten	von	derartigen	Zeichen	öffentlicher	Unordnung	und	geringer	sozialer	

Kohäsion,	der	allerdings	nicht	kausal	ist,	sondern	auf	sozialstrukturelle	Bedingungen	der	Menschen	

in	den	jeweiligen	Nachbarschaften	verweist,	die	sowohl	Desorganisation	als	auch	die	Entstehung	von	

Kriminalität	begünstigen.177	In	empirischen	Analysen	hat	sich	zeigen	lassen,	dass	derartige	Wahrneh-

mungen	von	Incivilities	im	eigenen	Stadtteil	in	hohem	Maße	mit	personaler	Kriminalitätsfurcht	kor-

reliert	sind.178	 Insbesondere	kurzfristige	negative	Veränderungen	im	Sinne	einer	vermehrten	Wahr-

nehmung	 von	 Anzeichen	 sozialer	 Desorganisation	 im	 Stadtteil	 wirken,	 aktuellen	 amerikanischen	

Längsschnittanalysen	zufolge,	in	Richtung	einer	Erhöhung	des	Unsicherheitsgefühls.179

In	einem	Versuch,	die	empirischen	Befunde	zu	integrieren	und	Wirkungsgrößen	auf	der	Ebene	von	

Person,	 unmittelbarer	Umwelt	 und	weiterem	 sozialen	Kontext	 zueinander	 in	 Beziehung	 zu	 setzen,	

wurde	von	Boers	ein	 interaktives	Verständnismodell	der	Entstehung	von	Kriminalitätsfurcht	entwi-

ckelt.	Dieses	kann	derzeit	als	eines	der	am	besten	elaborierten	Modelle	zur	Erklärung	von	Krimina-

litätsfurcht	bezeichnet	werden.	Es	berücksichtigt	empirische	Befunde	sowohl	hinsichtlich	der	Rolle	

individueller	Kompetenzen	sowie	 Informationsverarbeitungs-	und	Bewertungsprozesse	als	auch	zu	

den	Wirkungen	sozialer	Gegebenheiten	und	Kommunikationsprozesse	in	der	unmittelbaren	Umge-

bung	 sowie	 auf	 der	 gesellschaftlichen	 Makroebene	 ablaufende	 öffentliche	 Thematisierungen	 und	

Rahmungen	sozialer	Probleme.180

175	 Vgl.	aktuell	dazu	lüdemAnn, c.,	2006.
176	 Vgl.	dazu	auch	Feltes, t.,	2003.
177	 Vgl.	sAmpson, r. J.	u.	a.,	2004;	sAmpson, r. J.	u.	a.,	1999.
178	 Vgl.	FerrAro, K. F.,	1995;	sKoGAn, w. G.	und	m. G. mAyField,	1981;	Boers, K.	und	p. Kurz,	1997.
179	 Vgl.	roBinson, J. B. u.	a.,	2003.
180	 Vgl.	dazu	Boers, K.	und	p. Kurz,	1997,	S.	190;	für	ein	ähnliches	Modell,	das	allerdings	von	einem	Komponentenansatz	der	

Kriminalitätsfurcht	ausgeht,	vgl.	wetzels, p.	u.	a.,	1995.
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Auf	der	Grundlage	 eigener	 Erfahrungen	 sowie	der	Kommunikation	über	 entsprechende	Erlebnisse	

im	unmittelbaren	 sozialen	Umfeld	entwickeln	Menschen	danach	Auffassungen	dazu,	wie	 in	 ihrem	

Lebensumfeld	 Risiken	 beschaffen	 sind.	 Wichtige	 weitere	 Quellen,	 denen	 sie	 dazu	 Informationen	

oder	Hinweise	 entnehmen,	 sind	 die	 räumlichen	 und	 sozialen	 Gegebenheiten	 ihres	 Stadtteils.	 Dort	

bestehende	Anzeichen	sozialer	Desorganisation	werden	entweder	selbst	wahrgenommen	oder	aber	

über	lokale	Medien,	die	sich	auf	die	unmittelbare	Umgebung	beziehen,	mitgeteilt.	Dies	allein	vermag	

die	affektiven	Reaktionen	 jedoch	noch	nicht	zu	erklären.	Wesentlich	 ist	 zudem	die	Wahrnehmung	

eigener	 Bewältigungsressourcen,	 die	 Selbsteinschätzung	 dazu,	 in	 welchem	 Maß	 man	 in	 der	 Lage	

wäre,	mit	Gefahrensituation	umzugehen.	Die	eigene	Verletzlichkeit	sowohl	im	Sinne	der	subjektiven	

Bedeutsamkeit	 von	Viktimisierungsfolgen	 als	 auch	des	Risikos	 einer	Viktimisierung	 für	 die	 eigene	

Person,	ergibt	sich	–	im	Sinne	einer	Risikoexposition	–	aus	Alltagsroutinen	und	Lebensstilen,	die	sich	

für	unterschiedliche	soziale	Gruppen	verschieden	darstellen.	

Auf	der	Grundlage	solcher	kommunizierter	Risiken	einerseits	und	personaler	Ausgangsbedingungen	

und	Kompetenzen	andererseits	kommt	es	sowohl	zur	Bewertung	von	Risiken	als	auch	dazu,	dass	Indi-

viduen	überhaupt	die	Option	von	Vermeidungs-	oder	Schutzverhalten	besitzen	und	sich	entscheiden,	

diese	zu	nutzen	sowie	zur	Entwicklung	der	Emotion	„Furcht“,	die	sich	auf	Ereignisse	richtet,	die	als	

Kriminalität	bezeichnet	werden.

Soziale	Kriminalitätseinstellungen,	hier	 insbesondere	die	Wahrnehmung	von	Kriminalität	als	 sozi-

ales	 Problem,	 stehen	 zwar,	 vermittelt	 über	 die	 Zugehörigkeit	 zu	 bestimmten	 sozialen	Milieus	 –	 die	

dort	prävalenten	normativen	Orientierungen	einerseits	und	Alltagsroutinen	und	 Lebensstile	 ande-

rerseits	–,	in	einem	korrelativen	Zusammenhang	mit	personaler	Kriminalitätsfurcht.	Unter	anderem	

hängt	die	Verletzlichkeit	von	den	sozialen	Lebenslagen	ab,	da	sie	maßgeblich	auf	Risikoexpositionen	

sowie	soziale	Bewältigungsressourcen	verweist.	Die	zugrundeliegenden	Prozesse	der	Entstehung	sozi-

aler	Kriminalitätsfurcht	wie	auch	deren	Bedeutsamkeit	 für	Alltagshandeln	unterscheiden	sich	aber	

grundlegend	von	denen	der	personalen	Kriminalitätsfurcht.	 Im	Mittelpunkt	sozialer	Kriminalitäts-

furcht	stehen	nicht	so	sehr	die	lokalen	Gegebenheiten,	sondern	die	Prägung	von	Weltanschauungen,	

unter	anderem	mit	Auffassungen	dazu,	wie	allgemein	mit	Kriminalität	verfahren	werden	sollte,	und	

Ansichten	darüber,	ob	Kriminalität	nicht	unbedingt	für	das	einzelne	Individuum,	wohl	aber	für	das	

Gemeinwesen	als	ganzes,	etwas	Bedrohliches	darstellt.	

Dieses	Modell	unterstreicht	nachdrücklich	die	konzeptuelle	Unterscheidung	zwischen	personaler	Kri-

minalitätsfurcht	sowie	sozialen	Einstellungen,	die	nicht	die	eigene	Person	betreffen,	darunter	auch	

soziale	Kriminalitätsfurcht.	Weiter	wird	damit	auch	deutlich,	dass	Prozesse	der	Bewertung	eigener	

Bewältigungsressourcen	 und	 Fähigkeiten,	 die	 bislang	 in	 der	 kriminologischen	 Forschung	 eher	 ein	

Schattendasein	geführt	haben,	eine	wichtige	Komponente	für	das	Verständnis	personaler	Kriminali-

tätsfurcht	sein	können.181	Eine	Prüfung	dieses	Modells	im	Rahmen	einer	österreichischen	Befragung	

konnte	allerdings	einen	Moderatoreffekt	der	individuellen	Bewältigungsressourcen	im	Sinne	dessen,	

dass	 die	 Wirkungen	 von	 Risikowahrnehmungen	 auf	 die	 affektive	 Komponente	 der	 Kriminalitäts-

furcht	durch	die	Ausprägung	individueller	Bewältigungsressourcen	beeinflusst	wird,	 in	einer	quer-

schnittlichen	Analyse	so	nicht	stützen.182

181	 Vgl.	dazu	auch	GreVe, w.	u.	a.,	1996	sowie	GreVe, w.,	1998.
182	 Vgl.	hirtenlehner, h.,	2006.
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5.4.4 Ausmaß und Veränderung personaler Kriminalitätsfurcht in Deutschland

Bis	 zur	 Wiedervereinigung	 war	 die	 Datenbasis	 zur	 Einschätzung	 langfristiger	 Entwicklungen	 der	

personalen	 Kriminalitätsfurcht	 in	Deutschland	 sehr	 schmal.183	 Seitdem	 liegen	 jedoch	Daten	 aus	 einer	

Mehrzahl	 wiederholt	 durchgeführter	 regionaler	 wie	 auch	 national	 repräsentativer	 kriminologischer	

Untersuchungen	und	allgemeinen	Bevölkerungsumfragen	vor,	die	Anhaltspunkte	zur	Veränderung	der	

personalen	Kriminalitätsfurcht	 im	Zeitverlauf	bieten.	Die	 vorliegenden	Studien	 richten	 sich	vor	allem	

auf	affektive,	in	gewissem	Maße	auch	auf	kognitive	Indikatoren	der	Kriminalitätsfurcht,	während	längs-

schnittliche	Informationen	zu	verhaltensbezogenen	Maßen	nur	sehr	begrenzt	zur	Verfügung	stehen.	

Allerdings	 haben	 die	 meisten	 Studien	 den	 hinsichtlich	 seiner	 Validität	 und	 Reliabilität	 problema-

tischen	Standardindikator	in	der	einen	oder	anderen	Variante	verwendet.	Bei	den	Befunden	ist	daher	

zu	beachten,	dass	bei	mehreren	Studien	eine	deutliche	Überschätzung	der	Furcht	anzunehmen	 ist,	

weshalb	 die	 absoluten	 Höhen	 der	 Quoten	 stark	 furchtsamer	 Personen	 nicht	 interpretiert	 werden	

sollten,	 sondern	 in	 erster	 Linie	 die	 zeitliche	 Veränderung	 innerhalb	 von	 Studien	 mit	 gleichartiger	

Messung.	Dies	verweist	auf	einen	weiteren	Problempunkt:	Die	Studien	sind	untereinander	nur	schwer	

vergleichbar,	 da	 sie	 sich	 unterschiedlicher	 Erhebungsmethoden,	 Operationalisierungen	 und	 Stich-

probendesigns	bedient	haben.	Die	Kontrastierung	verschiedener	Studien	mit	Blick	auf	die	dort	jeweils	

festgestellten	 Trends	 bieten	 jedoch	 wichtige	 Anhaltspunkte	 dafür,	 inwieweit	 Veränderungen	 der	

personalen	Kriminalitätsfurcht	über	 längere	Zeiträume	gleichsinnig	 sind	und	mehrfach	empirisch	

abgestützt	werden	können.	

Für	die	Zeit	vor	der	Wiedervereinigung	zeigen	Resultate	aus	Erhebungen	des	Instituts	für	Demoskopie	

Allensbach	wie	auch	des	ALLBUS,	 jeweils	unter	Verwendung	einer	Variante	der	 so	genannten	Stan-

dardfrage184,	 nach	einem	Anstieg	der	 so	gemessenen	allgemeinen	Kriminalitätsfurcht	 von	 1965	bis	

1975	anschließend	einen	deutlichen	Rückgang	in	den	1980er	Jahren,	der	vor	allem	bei	jüngeren	Frau-

en	überproportional	deutlich	ausfiel.185	Ähnliche	Rückgänge	fanden	auch	schwind	und	Mitarbeiter	für	

die	Stadt	Bochum.186	

Anfang	der	1990er	Jahre	zeigen	sich	kurz	nach	der	Wiedervereinigung	drastische	Anstiege	der	Raten,	

die	 teilweise	 beim	Doppelten	 dessen	 liegen,	was	 noch	 in	 den	 1980er	 Jahren	 gemessen	wurde.187	 So	

gaben	in	einer	Umfrage	des	Instituts	für	Demoskopie	Allensbach	im	Jahr	1975	in	Westdeutschland	21	%	

der	Befragten	an,	öfter	Angst	davor	zu	haben,	dass	bei	ihnen	zu	Hause	eingebrochen	werden	könnte.	

1982	lag	diese	Rate	ebenfalls	bei	21	%,	um	1992	dann	jedoch	im	Westen	auf	43	%	anzusteigen.	Im	Osten	

lag	 die	 entsprechende	 Rate	 mit	 68	%	 etwa	 ein	 Drittel	 höher	 als	 im	 Westen,	 was	 mit	 den	 Raten	 der	

registrierten	Einbruchsdelikte	im	Vergleich	West	zu	Ost	nicht	in	Einklang	zu	bringen	ist.	Offenkun-

dig	war	die	plötzliche	Veränderung	der	sozialen	Rahmenbedingungen,	die	auch	mit	einem	Anstieg	

der	Kriminalität	in	den	neuen	Bundesländern	einherging,	die	so	zuvor	nicht	bekannt	war,	mit	einem	

drastischen	Anstieg	der	erlebten	Bedrohung	verbunden,	die	deutlich	über	die	tatsächlichen	Anstiege	

der	Kriminalität	hinausging,	was	auch	bei	anderen	Delikten	zu	beobachten	war.188

183	 Vgl.	reuBAnd, K.-h.,	1999a;	heinz, w.	und	G. spiess,	2001.
184	 „Gibt	es	hier	eigentlich	in	der	unmittelbaren	Nähe	–	ich	meine	so	im	Umkreis	von	einem	Kilometer	–	irgendeine	Gegend,	

wo	Sie	nachts	nicht	hingehen	möchten?“
185	 Vgl.	reuBAnd, K.-h.,	1989,	S.	474;	reuBAnd, K.-h.,	1992,	S.	141;	reuBAnd, K.-h.,	1998,	S.	141.
186	 Vgl.	schwind, h.-d.	u.	a.,	2001,	S.	264.	Die	Rate	der	Frauen,	die	sich	nachts	 in	 ihrer	Wohngegend	unsicher	fühlten,	ging	

von	36,8	%	(1975)	über	30,0	%	(1986)	auf	24,2	%	(1998)	zurück.	Die	Raten	für	Männer	blieben	hingegen	weitgehend	konstant	

(1975=8	%,	1986=7,3	%,	1998=8,8	%).
187	 Vgl.	reuBAnd, K.-h.,	1999a,	S.	17;	heinz, w.	und	G. spiess,	2001.	
188	 Vgl.	Kury, h.	u.	a.,	1992;	wetzels, p.	u.	a.,	1995;	Boers, K.,	1996.
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Eine	 vergleichende	 Betrachtung	 verschiedener	 Studien	 bezogen	 auf	 die	 allgemeine	 Kriminalitäts-

furcht	sowie	die	affektive	Komponente	der	personalen	Kriminalitätsfurcht	zeigen	übereinstimmend	

in	der	ersten	Hälfte	der	1990er	Jahre	Zunahmen	dieser	Aspekte	der	personalen	Kriminalitätsfurcht,	

denen	in	der	zweiten	Hälfte	deutliche	Rückgänge	folgten.	

So	 ist	nach	den	Ergebnissen	wiederholter	Befragungen	des	BKA	die	über	das	so	genannte	Standard-

item	 gemessene	 allgemeine	 Kriminalitätsfurcht	 zwischen	 1990	 und	 1994	 zunächst	 angestiegen,	

insbesondere	in	den	neuen	Bundesländern,	anschließend	aber	bis	zum	Jahr	1998	wieder	abgesunken,	

wobei	sich	die	Verhältnisse	in	den	alten	und	neuen	Bundesländern	weitgehend	angenähert	haben.189	

Ähnlich	berichtet	Boers	auf	Basis	repräsentativer	wiederholter	Opferbefragungen,	dass	zwischen	1993	

und	1995	in	Westdeutschland	ein	Rückgang	der	Beunruhigung,	im	eigenen	Viertel	Opfer	bestimmter	

Straftaten	zu	werden,	 stattgefunden	hatte.190	Für	die	neuen	Bundesländer	zeigt	 sich	zwar	eine	ähn-

liche	Tendenz,	die	aber	in	Abhängigkeit	vom	Urbanisierungsgrad	zu	unterschiedlichen	Zeitpunkten	

einsetzte:	In	Metropolen	schon	nach	1991,	in	mittleren	Großstädten	ab	etwa	1993,	während	in	Mittel-

städten	ein	verzögerter	Effekt	zu	beobachten	war,	der	bis	1995	Anstiege	erkennen	ließ.	

Ergebnisse	wiederholter	repräsentativer	Erhebungen	des	ALLBUS	zeigen	für	die	weiteren	Jahrgänge	

in	West-	und	Ostdeutschland	ab	1996	deutliche	Rückgänge	der	allgemeinen	personalen	Kriminalitäts-

furcht,	gemessen	über	eine	Variante	des	Standardindikators.	

Schaubild �.�-�: �eränderung der allgemeinen Kriminalitätsfurcht zwischen ���� und �000
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Datenquelle: ZENTRALARCHIV FÜR EMPIRISCHE SOZIALFORSCHUNG und ZENTRUM FÜR UMFRAGEN, 
 METHODEN UND ANALYSEN (Hg.), ALLBUS 1980-2002, Codebuch ZA-Nr. 1795 aus 2004. 
 Siehe auch DITTMANN, J., 2005a. Frageformulierung: „Gibt es hier in der unmittelbaren Nähe – 
 ich meine so im Umkreis von einem Kilometer –  irgendeine Gegend, wo Sie nachts nicht alleine 
 gehen möchten?“ Dargestellt ist der Anteil „Ja“ in Prozent.

Schaubild 5.4-3: Veränderung der allgemeinen Kriminalitätsfurcht zwischen 1992 und 2000
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Datenquelle:		 zentralarcHiv für eMpiriscHe sozialforscHunG und zentruM für uMfraGen, MetHoden und analysen	(Hg.),	ALLBUS	
1980–2002,	Codebuch	ZANr.	1795	aus	2004.	Siehe	auch	dittMann, J.,	2005a.	Frageformulierung:	„Gibt	es	hier	
in	der	unmittelbaren	Nähe	–	ich	meine	so	im	Umkreis	von	einem	Kilometer	–	irgendeine	Gegend,	wo	Sie	nachts	
nicht	alleine	gehen	möchten?“	Dargestellt	ist	der	Anteil	„Ja“	in	Prozent.

189	 Die	Quoten	derer,	die	sich	nachts	in	ihrer	Wohngegend	„sehr	unsicher“	oder	„ziemlich	unsicher“	fühlten,	haben	sich	im	

Osten	von	33	%	(1990)	über	56	%	(1994)	auf	39	%	(1998)	verändert,	im	Westen	von	23	%	(1990)	über	30	%	(1994)	auf	28	%	(1998).	
190	 Vgl.	Boers, K.,	2003;	Boers, K.	und	p. Kurz,	1997.
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Danach	liegen	im	Jahr	2000	die	Werte	im	Westen	unterhalb	der	Furchtniveaus,	wie	sie	in	den	1980er	

und	 1990er	 Jahren	 festgestellt	 wurden.	 Im	 Osten	 wurde	 ein	 Niveau	 erreicht,	 das	 unterhalb	 dessen	

liegt,	was	 in	den	 1980er	und	 1990er	 Jahren	 im	Westen	konstatiert	wurde.	Entsprechende	Verbesse-

rungen	des	 Sicherheitsgefühls,	gemessen	über	 solche	globalen	 Indikatoren,	wurden	 in	der	 zweiten	

Hälfte	der	1990er	Jahre	auch	in	regionalen	Studien	festgestellt.191	

Die	Daten	des	Politbarometers	bestätigen	diesen	Trend.	So	sank	zwischen	1992	und	2002	die	Rate	derer,	

die	auf	die	Frage,	ob	sie	sich	durch	Kriminalität	bedroht	fühlen,	mit	„Ja“	antworteten,	deutlich	ab.

Schaubild �.�-�: Politbarometer ����–�00�: Rate der Personen in Ost und West, die sich 
durch Kriminalität bedroht fühlen

20 % 

Datenquelle: GESELLSCHAFT SOZIALWISSENSCHAFTLICHER INFRASTRUKTUREINRICHTUNGEN (Hg.), Codebücher des  
 Politbarometers 1991 2002 getrennt für West und Ost. Für 1996 und 1997 stehen keine nach West und Ost  
 getrennten Daten zur Verfügung: Frage: „Fühlen Sie sich durch die Kriminalität bei uns bedroht?“ (Ja/Nein);  
 Angegeben sind Prozent „Ja“. 

Schaubild 5.4-4: Politbarometer 1992 2002: Rate der Personen in Ost und West,  
 die sich durch Kriminalität bedroht fühlen 
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Datenquelle:		 GesellscHaft sozialWissenscHaftlicHer infrastruKtureinricHtunGen	(Hg.),	Codebücher	des	Politbarometers		
1991–2002	getrennt	für	West	und	Ost.	Für	1996	und	1997	stehen	keine	nach	West	und	Ost	getrennten	Daten	
zur	Verfügung.	Frage:	„Fühlen	Sie	sich	durch	die	Kriminalität	bei	uns	bedroht?“	(Ja/Nein);	Angegeben	sind	
Prozent	„Ja“.

In	der	zweiten	Hälfte	der	1990er	Jahre	sowie	über	den	Jahrtausendwechsel	hinaus	hat	sich	danach	die	

Situation	in	den	alten	und	neuen	Bundesländern	verbessert	und	deutlich	angenähert.	Das	wird	bestä-

tigt	durch	Befunde	des	Eurobarometers,	 in	dem	der	 Standardindikator	mit	der	Frage,	wie	unsicher	

man	sich	fühlen	würde,	wenn	man	nach	Einbruch	der	Dunkelheit	im	eigenen	Stadtteil	alleine	unter-

wegs	wäre,	 verwendet	wurde.	Die	Quote	 derer,	 die	 angeben,	 sich	 unter	 diesen	 Bedingungen	 „sehr	

unsicher“	oder	„unsicher“	zu	fühlen,	hat	sich	von	1996	bis	2002	in	den	neuen	Bundesländern	von	60	%	

auf	36	%	verringert,	in	den	alten	Bundesländern	von	39	%	auf	33	%.	

Bemerkenswert	 ist	 im	europäischen	Vergleich	zudem,	dass	sich	damit	für	Deutschland	ein	kontinu-

ierlich	abnehmender	Trend	findet,	der	 in	dieser	Form	in	anderen	Ländern	nicht	so	eindeutig	 ist.	 Im	

191	 Vgl.	 heinz, w.	 und	 G. spiess,	 2001,	 S.	178;	Als	 Beispiel	 für	 die	Verbesserung	des	 Sicherheitsgefühls	 in	Dresden	 siehe	die	

Panelstudie	von	reuBAnd, K.-h.,	2000,	S.	123	sowie	reuBAnd, K.-h.,	1999b.	Im	Westen	liegen	etwa	für	Frankfurt	a.	M.	ähn-

liche	Erkenntnisse	 vor.	 Für	 Leipzig	 siehe	Amt	 für	 Statistik	und	Wahlen,	 1999;	 ähnlich	 für	 Jena	 auch	 Kräupl, G. und	 h. 

ludwiG,	2000;	aus	jüngerer	Zeit	z.	B.	für	Hoyerswerda,	vgl.	BurGheim, J.	und	A. sterBlinG,	2003.	Ähnlich	auch	Bremen,	wo	

sich	zwischen	1998	und	2002	ebenfalls	deutliche	Verbesserungen	des	Sicherheitsgefühls	finden	(vgl.	polizei Bremen, pro-

JeKtteAm BürGerBeFrAGunG	(Hg.),	1998	und	www.polizei.bremen.de).
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europäischen	Vergleich	 liegt	Deutschland	 damit	 im	Mittelfeld	 und	 leicht	 unter	 dem	 europäischen	

Durchschnitt,	nachdem	1996	die	in	Deutschland	in	dieser	Weise	gemessenen	Furchtraten	in	Europa	

noch	negative	Spitzenwerte	waren.

Schaubild �.�-�: Rate der Personen, die sich bei Dunkelheit im eigenen Stadtteil unsicher 
fühlen: Eurobarometer ����, �000 und �00�
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Datenquelle: EUROPEAN OPINION RESEARCH GROUP (Hg.), Public Opinion Survey on Public Safety, 2003. 

Schaubild 5.4-5: Rate der Personen, die sich bei Dunkelheit im eigenen Stadtteil  
 unsicher fühlen: Eurobarometer 1996, 2000 und 2002 
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Datenquelle:	 european opinion researcH Group	(Hg.),	Public	Opinion	Survey	on	Public	Safety,	2003.

Eine	 differenziertere	 Abfrage	 von	 Ängsten	 und	 Befürchtungen,	 darunter	 auch	 solchen,	 die	 sich	

auf	Kriminalität	beziehen,	 findet	 sich	 in	den	 seit	 1991	 kontinuierlich	wiederholten	Erhebungen	der	

R+V	Versicherung.192	Neben	einer	globalen	Abfrage,	wie	sehr	man	sich	persönlich	durch	unterschied-

liche	Faktoren	bedroht	fühlt	(darunter	auch	die	Bedrohung	durch	Kriminalität),	wurden	auch	delikt-

spezifische	Befürchtungen	erhoben.	Diese	Art	der	Fragestellung,	bei	der	Kriminalität	gemeinsam	mit	

anderen	potenziellen	Bedrohungsfaktoren	thematisiert	wird,	hat	den	Vorteil,	die	relative	Bedeutung	

der	Bedrohung	durch	Kriminalität	erkennbar	zu	machen.	Ein	solcher	Abfragemodus	führt	regelmä-

ßig	zu	niedrigeren	Raten	von	Personen,	die	sich	speziell	durch	Kriminalität	bedroht	fühlen.193	

In	der	jüngsten	Befragung	des	Jahres	2005	nimmt	die	persönlich	wahrgenommene	Bedrohung	durch	

Straftaten	in	West	wie	Ost	lediglich	den	vorletzten	Rangplatz	unter	allen	thematisierten	Problemen	

ein.194	Es	dominieren	Ängste,	die	mit	der	sozialen	Absicherung	und	der	subjektiven	Bedrohung	durch	

die	wirtschaftliche	Entwicklung	verknüpft	sind.195

192	 Seit	 1991	 werden	 jährlich	 durch	 die	 r+V VersicherunG	 bundesweit	 repräsentative	 Stichproben	 der	 jugendlichen	 und	

erwachsenen	Wohnbevölkerung	zu	den	„Ängsten	der	Deutschen“	befragt.	Die	realisierten	Stichproben	umfassen	je	Jahr	

zwischen	2.400	und	3.200	Personen.
193	 Vgl.	dazu	auch	für	den	Anfang	der	1990er	Jahre	mit	ähnlichen	Feststellungen	wetzels, p.	u.	a.,	1995;	siehe	auch	heinz, w.	

und	G. spiess,	2001.
194	 Vgl.	r+V inFocenter	(Hg.),	Die	Ängste	der	Deutschen,	2005.	
195	 Damit	im	Einklang	stehend	berichtet	dittmAnn, J.,	2005a	über	Befunde	des	sozioökonomischen	Panels,	wonach	seit	2001	

deutliche	Zunahmen	der	Besorgnisse	der	Bürger	bezogen	auf	die	wirtschaftliche	Situation	in	Deutschland,	die	eigene	

wirtschaftliche	Situation	sowie	hinsichtlich	der	Erhaltung	des	Friedens	zu	erkennen	sind.



Personale Kriminalitätsfurcht���

Schaubild �.�-�: Personale Bedrohung durch Kriminalität und andere Bedrohungsfaktoren: 
Rate der Personen, die sich bedroht fühlen, �00�

Schaubild 5.4-6: Personale Bedrohung durch Kriminalität und andere Bedrohungsfaktoren:  
 Rate der Personen, die sich bedroht fühlen, 2005 
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Datenquelle: R+V INFOCENTER (Hg.), Die Ängste der Deutschen, 2005. Fragestellung: „Es gibt viele Risiken und Gefahren im  
 Leben. Einige davon haben wir zusammengestellt. Uns interessiert nun, inwieweit Sie sich davon bedroht fühlen.  
 Bitte geben Sie uns – rein aus dem Gefühl – eine Bewertung, die aussagt, für wie bedrohlich Sie dieses Ereignis  
 halten. Eine „1“ drückt aus, dass Sie keine Angst davor haben. Mit einer „7“ geben Sie zum Ausdruck, dass Sie sehr  
 große Angst davor haben. Denken Sie aber bitte auch an die Zwischenstufen von „2“ bis „6“. ". Dargestellt sind  
 Prozent derer die Angaben von 5 und mehr gemacht haben. 
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Datenquelle:		 r+v infocenter	(Hg.),	Die	Ängste	der	Deutschen,	2005.	Fragestellung:	„Es	gibt	viele	Risiken	und	Gefahren	im	
Leben.	Einige	davon	haben	wir	zusammengestellt.	Uns	interessiert	nun,	inwieweit	Sie	sich	davon	bedroht	
fühlen.	Bitte	geben	Sie	uns	–	rein	aus	dem	Gefühl	–	eine	Bewertung,	die	aussagt,	für	wie	bedrohlich	Sie	dieses	
Ereignis	halten.	Eine	„1“	drückt	aus,	dass	Sie	keine	Angst	davor	haben.	Mit	einer	„7“	geben	Sie	zum	Ausdruck,	
dass	Sie	sehr	große	Angst	davor	haben.	Denken	Sie	aber	bitte	auch	an	die	Zwischenstufen	von	„2“	bis	„6“.	
Dargestellt	sind	Prozent	derer,	die	Angaben	von	5	und	mehr	gemacht	haben.

Ab	Mitte	der	1990er	Jahre	ist	in	der	Bundesrepublik	insgesamt	diese	Quote	der	Personen,	die	sich	glo-

bal	durch	Straftaten	bedroht	fühlen,	deutlich	abgesunken,	was	mit	den	bereits	dargelegten	Befunden	

anderer	Studien	gut	in	Einklang	zu	bringen	ist.	Nachdem	zunächst	Anstiege	von	1991	(34	%)	bis	etwa	

1993	(45	%)	zu	beobachten	waren,	sind	danach,	mit	leichten	Schwankungen,	Rückgänge	zu	erkennen.	

Ab	2002	(33	%)	werden	die	Ausgangswerte	von	1991	erstmals	unterschritten	und	erreichen	2005	mit	

24	%	ihren	historisch	tiefsten	Stand	seit	der	Wiedervereinigung.

Dieser	Befund	deutlich	rückläufiger	Kriminalitätsfurcht	gilt	sowohl	in	West	als	auch	in	Ost	und	findet	

auch	durch	die	Ergebnisse	der	R+V-Erhebungen	zu	deliktsspezifischen	Befürchtungen	Bestätigung.196	

196	 Die	Erhebung	der	r+V	enthielt	 im	Jahr	1991	noch	keine	Informationen	zu	deliktsspezifischen	Befürchtungen	im	Sinne	

eines	affektiven	Indikators.	1991	wurde	zum	ersten	und	einzigen	Mal	die	Frage	nach	der	Wahrscheinlichkeit	einer	ent-

sprechenden	Viktimisierung	gestellt.
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Das	Ausgangsniveau	war	 in	allen	Deliktbereichen	1992	 im	Osten	beträchtlich	höher	als	 im	Westen.	

Wie	in	anderen	Studien,	so	zeigt	sich	auch	hier	eine	weitere	Zunahme	bis	1993,	danach	geht	in	allen	

Deliktbereichen	die	Furcht	in	den	1990er	Jahren	allmählich	zurück.	Die	deutlichsten	Rückgänge	sind	

ab	1999	zu	erkennen.	Hier	ist	der	Abfall	in	den	neuen	Bundesländern	deutlich	steiler	als	im	Westen,	

so	dass	sich	die	Verhältnisse	für	alle	Delikte	stark	annähern.	Sowohl	in	den	neuen	Bundesländern	als	

auch	in	den	alten	Bundesländern	wird	im	Jahr	2005	der	niedrigste	Stand	der	Befürchtungen	seit	der	

Wiedervereinigung	erreicht.

Schaubild �.�-�: Personale Bedrohung durch verschiedene Delikte ����–�00�

Datenquelle: R+V INFOCENTER (Hg.), Die Ängste der Deutschen, 1991 2005 und eigene Berechnungen.  
 Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 7. Die Abfrage der R+V für Raub hat sich im fraglichen Zeitraum  
 leicht  verändert. Bis 1996 wurde zwischen „Raubüberfall auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen“  
 (hier dargestellt) und „Raubüberfall in Wohnungen“ (hier nicht dargestellt) differenziert; ab 1997 wurde  
 eine summarisches Item für „Raub in der Wohnung oder auf öffentlichen Wegen und Plätzen“  
 (hier dargestellt) verwendet.  

Schaubild 5.4-7: Personale Bedrohung durch verschiedene Delikte 1992–2005 
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Quelle:		 r+v infocenter	(Hg.),	Die	Ängste	der	Deutschen,	1991–2005	und	eigene	Berechnungen.	Mittelwerte	auf	einer	
Skala	von	1	bis	7.	Die	Abfrage	der	R+V	für	Raub	hat	sich	im	fraglichen	Zeitraum	leicht	verändert.	Bis	1996	wurde	
zwischen	„Raubüberfall	auf	öffentlichen	Straßen,	Wegen	und	Plätzen“	(hier	dargestellt)	und	„Raubüberfall	
in	Wohnungen“	(hier	nicht	dargestellt)	differenziert;	ab	1997	wurde	ein	summarisches	Item	für	„Raub	in	der	
Wohnung	oder	auf	öffentlichen	Wegen	und	Plätzen“	(hier	dargestellt)	verwendet.	

Vergleiche	der	Raten	von	Personen	mit	 starken	deliktsspezifischen	Befürchtungen197	 zeigen	 für	 2005	

zwischen	West	und	Ost	noch	Unterschiede	für	Autodiebstahl	und	Betrug.	Danach	folgen	Körperverlet-

zung	und	Raub,	während	für	die	übrigen	Delikte	Differenzen	nur	marginal	sind	(vgl.	Schaubild	5.4-8).

Diese	Tendenz	deutlich	abnehmender	deliktsspezifischer	Befürchtungen	wird	auch	durch	repräsen-

tative	Befragungen	des	Instituts	für	Demoskopie	Allensbach	bestätigt.	Danach	ist	beispielsweise	die	

Quote	derer,	die	befürchten,	Opfer	eines	Einbruchs	zu	werden,	in	Deutschland	(hier	Bundesrepublik	

197	 Hier	operationalisiert	als	Werte	größer	oder	gleich	6	auf	der	verwendeten	Skala,	die	von	1	bis	7	reicht.
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Schaubild �.�-�: Quote hoher deliktspezifischer Kriminalitätsfurcht in West und Ost �00�
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Datenquelle: ZENTRALARCHIV FÜR EMPIRISCHE SOZIALFORSCHUNG und ZENTRUM FÜR UMFRAGEN,  
 METHODEN UND ANALYSEN (Hg.), ALLBUS 1980-2002, Codebuch ZA-Nr. 1795 aus 2004.  
 Siehe auch DITTMANN, J., 2005a. Frageformulierung: „Gibt es hier in der unmittelbaren Nähe –  
 ich meine so im Umkreis von einem Kilometer –  irgendeine Gegend, wo Sie nachts nicht alleine  
 gehen möchten?“ Dargestellt ist der Anteil „Ja“ in Prozent. 

Schaubild 5.4-8: Quote hoher deliktsspezifischer Kriminalitätsfurcht in West und Ost 2005 
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Datenquelle:	 r+v infocenter	(Hg.),	Die	Ängste	der	Deutschen,	2005;	dargestellt	ist	die	Quote	der	Befragten	mit	Werten	von	
6	oder	7	auf	einer	7er	Skala.

Schaubild �.�-�: Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer persönlichen Opferwerdung in 
den nächsten zwölf Monaten, Erhebungen des BKA ���0, ���� und ����

Datenquelle:  DÖRMANN, U. und M. REMMERS, 2000; angegeben sind die Raten der Personen, die eine eigene Viktimisierung  
 in den nächsten zwölf Monaten für „sehr wahrscheinlich“ oder „wahrscheinlich“ erachten. 
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Schaubild 5.4-9: Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer persönlichen Opferwerdung  
 in den nächsten zwölf Monaten; Erhebungen des BKA 1990, 1994 und 1998 
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Datenquelle:	 dörMann, u.	und	M. reMMers,	2000;	angegeben	sind	die	Raten	der	Personen,	die	eine	eigene	Viktimisierung	in	
den	nächsten	zwölf	Monaten	für	„sehr	wahrscheinlich“	oder	„wahrscheinlich“	erachten.
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insgesamt)	zwischen	1992	und	2004	von	42	%	auf	29	%	zurückgegangen.198	Ähnliche	Veränderungen	

zeigen	sich	auch	bei	den	übrigen	in	den	Allensbach-Erhebungen	thematisierten	Deliktbereichen.199

Hinsichtlich	der	kognitiven	Komponente	der	personalen	Kriminalitätsfurcht,	also	der	Einschätzung	

der	 Wahrscheinlichkeit	 einer	 persönlichen	 Viktimisierung,	 liegen	 deutlich	 weniger	 Erkenntnisse	

aus	wiederholten	Befragungen	vor.	Soweit	Daten	verfügbar	sind,	zeigen	diese	–	im	Einklang	mit	den	

Ergebnissen	zu	den	affektiven	 Indikatoren	–	deutliche	Rückgänge	der	 subjektiv	wahrgenommenen	

persönlichen	Opferrisiken.200	

Nach	den	Ergebnissen	der	in	den	1990er	Jahren	dreimal	wiederholt	durchgeführten	Erhebungen	des	

BKA	waren	bei	den	kognitiven	 Indikatoren	 in	der	 ersten	Hälfte	der	 1990er	 Jahre,	hier	 von	 1990	auf	

1994,	zunächst	ähnliche	Zunahmen	zu	beobachten,	wie	bei	den	affektiven	Indikatoren,	denen	dann	

aber	 im	 Jahr	 1998	 in	beiden	Teilen	der	Bundesrepublik	deutlich	Rückgänge	 folgten.	Gefragt	wurde	

198	 Vgl.	institut Für demosKopie AllensBAch	(Hg.),	Allensbacher	Berichte,	2004.
199	 Diese	 betreffen	 neben	 Einbruch	 noch	 folgende	 Delikte:	 Betrug	 („Dass	 ich	 von	 einem	 Betrüger	 um	meine	 Ersparnisse	

gebracht	werde“)	Rückgang	von	16	%	auf	12	%;	Diebstahl	 („Dass	 ich	bestohlen	werde“)	Rückgang	von	33	%	auf	25	%;	Raub	

(„Dass	ich	überfallen	und	beraubt	werde“)	Rückgang	von	42	%	auf	29	%.	Die	genaue	Frage	lautete:	„Kommt	es	in	letzter	Zeit	

öfter	vor,	dass	Sie	Angst	haben	vor	etwas,	was	auf	dieser	Liste	steht?“	(Möglichst	nicht	mehr	als	drei	Nennungen).
200	 So	auch	das	Resümee	von	heinz, w.	und	G. spiess,	2001.

Schaubild �.�-�0: Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer persönlichen Opferwerdung in 
den nächsten zwölf Monaten, Wohlfahrtssurvey ���� und ����

Datenquelle:  GESELLSCHAFT SOZIALWISSENSCHAFTLICHER INFRASTRUKTUREINRICHTUNGEN (Hg.),  
 Wohlfahrtssurvey 1993, 1998; NOLL, H.-H. und S. WEICK, 2000, S. 3.  

Schaubild 5.4-10: Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer persönlichen Opferwerdung  
 in den nächsten zwölf Monaten; Wohlfahrtssurvey 1993 und 1998 
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nach	der	Einschätzung	der	Wahrscheinlichkeit,	dass	in	den	nächsten	zwölf	Monaten	in	der	eigenen	

Wohnung	eingebrochen	wird,	dass	man	in	der	eigenen	Gegend	angepöbelt	wird	und	dass	man	in	der	

eigenen	Gegend	bestohlen	oder	ausgeraubt	wird	(vgl.	Schaubild	5.4-9).201

Im	Wohlfahrtssurvey	wurden	1993	und	1998	ähnliche	Indikatoren	erhoben.	Die	Operationalisierung	

entspricht	 allerdings	 nicht	 der	 Verfahrensweise	 in	 den	 BKA-Studien.202	 Dementsprechend	 sind	 die	

absoluten	Werte	nicht	vergleichbar.	Auffallend	 ist	 jedoch,	dass	die	Tendenz	der	zeitlichen	Verände-

rung	dem	entspricht,	was	auch	durch	das	BKA	festgestellt	werden	konnte:	Die	Viktimisierungserwar-

tung	sinkt	in	West-	und	Ostdeutschland	deutlich	ab,	wobei	deren	Verminderung	in	den	neuen	Bun-

desländern	erheblich	stärker	ausfällt,	so	dass	sich	die	Verhältnisse	annähern	(vgl.	Schaubild	5.4-10).

Im	Jahr	2002	wurde	erstmals	auch	im	Eurobarometer	eine	Frage	zur	wahrgenommenen	Wahrschein-

lichkeit	 einer	Viktimisierung	mitgeführt.	 Erhoben	wurde	 für	 vier	Delikte	 jeweils,	 ob	die	 Befragten	

annehmen,	sie	könnten	in	den	nächsten	zwölf	Monaten	selbst	einer	solchen	Straftat	zum	Opfer	fallen.	

Während	die	Bundesbürger	mit	Blick	auf	die	affektive	Komponente	der	allgemeinen	Kriminalitäts-

furcht	mit	knapp	unter	dem	EU-Durchschnitt	liegenden	Werten	im	Mittelfeld	liegen,	ist	das	von	ihnen	

201	 Vgl.	 dörmAnn, u.	 und	 m. remmers,	 2000,	 S.	58	 ff.;	 verwendet	wurde	 eine	Viererskala	 von	 „unwahrscheinlich“	bis	 „sehr	

wahrscheinlich“.
202	 Im	Wohlfahrtssurvey	richtete	sich	die	Frage	auf	sechs	Delikte,	eine	Eingrenzung	auf	den	eigenen	Stadtteil	oder	die	eigene	

Gegend	als	Ort	der	Viktimisierung	erfolgte	nicht.

Schaubild �.�-��: Deliktspezifische �iktimisierungserwartungen der EU-Bürger im Jahr �00�

Datenquelle: EUROPEAN OPINION RESEARCH GROUP (Hg.), 2003; Dittmann, J., 2005a. Dargestellt ist die Rate derer, welche  
 auf die Frage, ob sie das Risiko sehen, in den nächsten zwölf Monaten Opfer eines der genannten Delikte zu  
 werden, mit „Ja“ antworten. 

Schaubild 5.4-11: Deliktsspezifische Viktimisierungserwartungen der EU-Bürger im Jahr 2002  
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subjektiv	wahrgenommene	Risiko	im	Vergleich	mit	anderen	Ländern	im	Jahr	2002	eines	der	niedrigs-

ten	in	der	EU	(vgl.	Schaubild	5.4-11).	203

Zu	Veränderungen	 von	 verhaltensbezogenen	 Indikatoren	 der	 Kriminalitätsfurcht	 liegen	nur	wenige	

Daten	aus	repräsentativen	Erhebungen	vor.	In	den	Studien	der	Arbeitsgruppe	von	Boers,	sessAr, Gutsche	

und	Kerner	 finden	sich	dazu	Angaben	für	die	Jahre	1990,	1993	und	1995	(Ost)	sowie	für	1993	und	1995	

(West).	 Erhoben	 wurde,	 ob	 die	 Befragten	 wegen	 Kriminalität	 bestimmte	 Schutz-	 und	 Vermeidungs-

verhaltensweisen	 praktizieren.	 In	 den	 alten	 Bundesländern	 ging	 danach	 die	 Häufigkeit	 sowohl	 von	

Vermeidungsverhalten	 als	 auch	 von	 aktivem	 Schutzverhalten	 (hier	Waffe	mitführen)	 zurück.	 In	 den	

neuen	Bundesländern	zeigt	sich	demgegenüber	in	allen	erhobenen	Verhaltensbereichen	eine	Zunahme	

zwischen	1990	und	1993.	Diese	deutlichen	Zunahmen	setzen	sich	jedoch	1995	nicht	ungebrochen	fort.	

Die	Quote	derer,	die,	um	sich	vor	Kriminalität	zu	schützen,	zu	Hause	bleiben,	sinkt	deutlich	ab.	Weiter	

geht	 auch	die	Meidung	öffentlicher	Verkehrsmittel	 etwas	 zurück,	 ebenso	das	Mitführen	 von	Waffen	

zum	Selbstschutz.	Die	Meidung	unbelebter	Straßen	und	Plätze	bleibt	unvermindert	hoch,	und	Verhal-

tensweisen,	mit	denen	fremd	oder	suspekt	erscheinenden	Personen	ausgewichen	wird,	steigen	weiter	

an	(vgl.	Schaubild	5.4-12).

203	 Auch	hier	 ist	 allerdings	der	unmittelbare	Vergleich	der	 festgestellten	Raten	mit	 den	 Studien	des	 BKA	oder	 des	Wohl-

fahrtssurveys	nicht	möglich,	da	sowohl	die	Frageformulierung	als	auch	das	Antwortformat	unterschiedlich	sind.

Schaubild �.�-��: �erhaltensweisen zum Schutz vor Kriminalität ���0–���� in West und Ost

Datenquelle: BOERS, K. und P. KURZ, 1997, S. 205. 

Schaubild 5.4-12: Verhaltensweisen zum Schutz vor Kriminalität 1990 1995 in West und Ost 
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Außer	dieser	Studie,	die	nur	bis	Mitte	der	 1990er	 Jahre	reicht,	 liegen	keine	weiteren	national-reprä-

sentativen	Längsschnittdaten	für	Deutschland	vor.	Nur	wenige	regional	begrenzte	Untersuchungen	

bieten	auch	Informationen	zur	Entwicklung	verhaltensbezogener	Indikatoren	ab	der	zweiten	Hälfte	

der	1990er	Jahre.	Für	die	jüngere	Zeit	zeigt	dazu	beispielsweise	eine	Untersuchung	für	Hoyerswerda,	

dass	die	affektiven	und	kognitiven	Indikatoren	des	Sicherheitsgefühls	für	die	Zeit	von	1998	bis	2002	

eine	leichte	Verbesserung	indizieren,	die	damit	einhergeht,	dass	auch	Vermeidungsverhaltensweisen	

leicht	rückläufig	waren.204	

5.5 Bewertung des Forschungsstandes und Hintergründe der 
Trends

Insgesamt	ist	der	Forschungsstand	zur	Kriminalitätsfurcht	 in	Deutschland,	obschon	seit	den	1990er	

Jahren	 zahlreiche	 Vorhaben	 auf	 nationaler	 wie	 auf	 regionaler	 Ebene	 durchgeführt	 wurden,	 nach	

wie	vor	–	sowohl	was	die	theoretische	Fundierung	als	auch	die	Messung	sowie	die	Verfügbarkeit	von	

längsschnittlichen,	methodisch	angemessen	erhobenen	Daten	anbelangt	–	noch	unbefriedigend.205	

Die	verschiedenen	Studien	 sind	zum	größten	Teil	nicht	direkt	miteinander	vergleichbar,	da	 sowohl	

die	verwendeten	Messinstrumente	und	Indikatoren	als	auch	die	Methoden	der	Stichprobenziehung,	

die	 Befragungsmethoden	 wie	 auch	 die	 untersuchten	 Stichproben	 sehr	 unterschiedlich	 sind.	 Trotz	

fundamentaler	Kritik,	die	mit	überzeugenden	theoretischen	wie	auch	empirischen	Argumenten	auf	

eine	 deutliche	und	 zudem	 für	 unterschiedliche	 Teilpopulationen	differenzielle	Überschätzung	der	

Kriminalitätsfurcht	im	Falle	der	Messung	durch	eine	Variante	des	so	genannten	Standardindikators	

hinweist206,	findet	dieser	nach	wie	vor	häufig	Verwendung.207	

Um	die	subjektive	Sicherheitslage	differenziert	sowie	valide	und	reliabel	einschätzen	zu	können,	wür-

den	dringend	regelmäßig	durchgeführte	Befragungen	auf	repräsentativer	Basis	benötigt,	ähnlich	wie	

das	in	Großbritannien	oder	den	USA	der	Fall	ist	oder	auf	europäischer	Ebene	mit	dem	ICVS	realisiert	

wird.	Dabei	sollte	die	subjektiv	erlebte	Bedrohung	durch	Kriminalität	nach	Delikten	spezifiziert	und	

die	verschiedenen	 Indikatoren	 (affektive,	kognitive	und	konative)	 in	den	Kontext	unterschiedlicher	

Arten	von	Bedrohungserfahrungen	gestellt	werden.	Erst	dann	wird	es	auch	möglich	sein,	zuverlässige	

Erkenntnisse	dazu	zu	ermitteln,	welche	Teilgruppen	aus	welchen	Gründen	in	besonderem	Maße	durch	

Kriminalitätsfurcht	 belastet	 sind	 und	 in	 welchem	 Maße	 dies	 ihre	 Lebensqualität	 auch	 tatsächlich	

beeinträchtigt.	Es	 ist	schon	erstaunlich,	dass	die	aussagekräftigsten	längsschnittlichen	Erhebungen	

zu	einem	kriminalpolitisch	derart	relevanten	Thema	in	Deutschland	bislang	von	privater	Seite	durch	

die	R+V	Versicherung	realisiert	wurden.	Freilich	reichen	auch	deren	Daten	bislang	noch	nicht	aus,	um	

zuverlässige	Feststellungen	der	Belastungen	einzelner	Subpopulationen	sowie	Prüfungen	von	Erklä-

rungen	langfristiger	Trends	zu	realisieren.

Angesichts	 dieser	 Ausgangslage	 sind	 Feststellungen	 zu	 langfristigen	 Trends,	 insbesondere	 zu	 deren	

Ursachen,	nur	begrenzt	und	unter	Vorbehalt	möglich.	Eine	simultane	Betrachtung	der	verschiedenen	

Untersuchungen	zeigt	indessen	mit	einer	bemerkenswerten	Übereinstimmung	für	unterschiedlich	lan-

ge	Zeiträume	und	auf	Basis	unterschiedlicher	Operationalisierungen	ein	gleichartiges	Muster:	Danach	

hat	ein	deutlicher	Rückgang	sowohl	der	Wahrnehmung	von	Kriminalität	als	soziales	Problem	stattge-

funden	als	auch	parallel	dazu	eine	Verminderung	der	Ausprägungen	personaler	Kriminalitätsfurcht.	

204	 Vgl.	BurGheim, J. und A. sterBlinG,	2003.
205	 Vgl.	dittmAnn, J.,	2005b;	heinz, w.	und	G. spiess,	2001;	Kury, h.	und	J. oBerGFell-Fuchs,	2003;	GreVe, w.,	2000.
206	 Vgl.	dazu	zuletzt	nachdrücklich	Kury, h.	u.	a.,	2004b.
207	 So	auch	für	die	affektive	Dimension	der	Kriminalitätsfurcht	in	der	jüngsten	Studie	von	lüdemAnn, c.,	2006.
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Dies	gilt	für	die	allgemeine	Kriminalitätsfurcht	gemessen	über	Varianten	des	Standardindikators	eben-

so	wie	für	deliktsspezifische	Befürchtungen	und	entsprechende	Wahrnehmungen	von	Risiken.	Dieser	

Befund	ist	empirisch	mehrfach	abgesichert	und	insoweit	auch	stabil.

Langfristige	Daten	zu	verhaltensbezogenen	Indikatoren	liegen	ab	Mitte	der	1990er	Jahre	jedoch	nicht	

mehr	 vor.	Dementsprechend	 ist	 nicht	 auszuschließen,	 dass	 dieser	 durchaus	 positive	 Trend	 sich	 auf	

der	Ebene	der	Teilnahme	am	öffentlichen	Leben,	kriminalitätsbedingter	Einschränkungen	sozialer	

Teilhabe	sowie	individueller	Lebensqualität	möglicherweise	anders	darstellen	könnte.	Entsprechende	

Daten	aus	jüngerer	Zeit	zur	Beurteilung	dessen	fehlen	leider.

Zum	aktuellen	Zeitpunkt	stellt	sich	Deutschland	im	europäischen	Vergleich,	soweit	sich	das	angesichts	

der	begrenzten	Datenlage	beurteilen	lässt,	mit	Blick	auf	die	subjektive	Seite	der	Inneren	Sicherheit,	d.	h.	

die	Sorgen	und	Ängste,	die	von	den	Bürgern	mit	Kriminalität	verbunden	werden,	als	ein	Land	dar,	das	im	

Mittelbereich	zu	verorten	ist.208	Mit	Blick	auf	subjektive	Risikoeinschätzungen	kann	Deutschland	sogar	

als	eines	der	subjektiv	am	sichersten	eingeschätzten	Länder	in	Europa	bezeichnet	werden.	

Worauf	ist	nun	dieser	sich	für	Deutschland	insgesamt	recht	einmütig	abzeichnende	Trend	einer	Abnah-

me	des	auf	Kriminalität	bezogenen	Unsicherheitsgefühls	zurückzuführen?	Eine	Analyse	der	Entwick-

lung	der	subjektiven	Bedrohung	durch	unterschiedliche	Lebensrisiken	offenbart,	dass	Kriminalität	seit	

etwa	dem	Jahr	2003	in	der	deutschen	Bevölkerung	den	letzten	Rangplatz	unter	den	subjektiv	erlebten	

Bedrohungen	ausmacht.	Spitzenpositionen	haben	seit	1995	der	Anstieg	der	Lebenshaltungskosten	und	

seit	2001	die	Verschlechterung	der	Wirtschaftslage.	Angestiegen	sind	weiter	seit	2004	ganz	deutlich	

solche	Ängste,	die	sich	auf	Erkrankung	sowie	Pflegefälle	im	Alter	beziehen,	also	im	weitesten	Sinne	die	

Gesundheits-	wie	auch	die	Altersvorsorge	betreffen.	Ab	etwa	2002	tritt	mit	Rekordwerten	dann	noch	

die	Angst	vor	Arbeitslosigkeit	hinzu.	Bemerkenswerterweise	ist	die	Angst	vor	Terrorismus,	die	von	2001	

bis	 2003	 infolge	 des	 11.	Septembers	 deutlich	 angestiegen	war,	 seitdem	wieder	 zurückgegangen	 und	

liegt	nun	unterhalb	jener	Ängste,	die	sich	auf	wirtschaftliche	und	soziale	Absicherung	beziehen.	Der	

Verlauf	dokumentiert	zugleich	aber	auch,	dass	solche	Ängste	vor	massiven	Gefahren	sehr	schnell	aktu-

alisiert	werden	können	und	durchaus	sehr	hohe	Werte	zu	erzielen	vermögen.

Das	Gesamtbild	legt	nahe,	dass	es	zu	einer	Bedeutungs-	und	Schwerpunktverschiebung	der	erlebten	

Bedrohungen	und	Lebensrisiken	gekommen	 ist.209	 In	 zunehmendem	Maße	 treten	gerade	nicht	mit	

Kriminalität	in	Zusammenhang	stehende	soziale	Ängste,	die	2005	ein	Rekordniveau	erreicht	haben,	

in	den	Vordergrund.	Dahinter	scheint	die	Bedrohung	durch	Kriminalität	in	ihren	alltäglichen	Formen	

zunehmend	 zu	 verblassen.	 Ist	 dies	 nun	 die	 entscheidende	 Erklärung	 der	 sich	 andeutenden	 längs-

schnittlichen	 Trends?	 Reduziert	 sich	 das	 Unsicherheitserleben	 bezogen	 auf	 Kriminalität	 vor	 allem	

deshalb,	weil	andere	Bedrohungen	an	Stellenwert	gewonnen	haben,	quasi	kein	Platz	mehr	ist	für	die	

Angst	vor	Opferwerdung	und	Kriminalität?	Auf	der	Aggregatebene	scheint	eine	solche	Deutung	in	der	

Tat	mit	den	Daten	gut	in	Einklang	zu	stehen.	Möglicherweise	zeigt	sich	hier	ein	Schwellenwertphäno-

men:	 Sofern	Existenzbedrohungen	 in	bestimmten	Bereichen	ein	gewisses	Maß	überschreiten,	wird	

relativ	dazu	die	Bedrohung	in	anderen	Gebieten	unwichtiger,	für	den	Einzelnen	weniger	bedeutsam.	

Wie	dittmAnn	jedoch	zutreffend	ausgeführt	hat,	kann	aus	den	Aggregatdaten	gerade	nicht	ein	solcher	

Schluss	auf	die	Individualebene	gezogen	werden,	etwa	in	der	Art,	dass	die	Menschen,	die	zunehmende	

Existenzängste	 erleben	und	äußern,	 auch	 jene	 sind,	deren	Angst	 vor	Kriminalität	 zurückgeht.	Dies	

208	 So	auch	oBerwittler, d.	und	s. höFer,	2005,	S.	477.
209	 So	auch	dittmAnn, J.,	2005b.
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wäre	 ein	 klassischer	 ökologischer	 Fehlschluss.	 Für	 die	 Prüfung	 einer	 solchen	 These	 wären	 Längs-

schnittdaten	mit	wiederholten	Messungen	bei	 denselben	 Personen	 erforderlich,	 Panelstudien	 also,	

in	denen	unterschiedliche	Ängste	in	wiederholten	Abständen	erhoben	werden.	Diese	liegen	für	den	

Bereich	der	personalen	und	der	 sozialen	Kriminalitätsfurcht	 indessen	nicht	 vor.210	 In	Ermangelung	

präziser	Daten	aus	methodisch	adäquaten	Studien	können	daher	keine	abschließenden	Erklärungen	

dieses	sich	andeutenden	Trends	geboten,	sondern	allenfalls	theoretisch	angeleitet	Thesen	formuliert	

werden.

Für	 die	 neuen	 Bundesländer	 sprach	 Boers	 –	 zumindest	 für	 die	 erste	 Hälfte	 der	 1990er	 Jahre	 –	 von	

Adaptationsprozessen	 –	 also	 einer	 Art	 Gewöhnung	 an	 Kriminalität	 –,	 die	 sich	 auch	 in	 subjektiven	

Indikatoren	niederschlug.211	reuBAnd	hat	für	Dresden	darauf	hingewiesen,	dass	die	Präsenz	des	The-

mas	schwerwiegende	Kriminalität	in	den	Medien	seit	Mitte	der	1990er	Jahre	nachgelassen	hat.212	Für	

210	 Für	die	soziale	Wahrnehmung	von	Kriminalität	kommt	Dittmann	unter	Verwendung	der	Daten	des	Sozioökonomischen	

Panels	 zu	der	Feststellung,	dass	die	Zusammenhänge	zwischen	einer	Verminderung	der	Wahrnehmung	einer	Bedro-

hung	der	Gesellschaft	durch	Kriminalität	nicht	mit	einer	Erhöhung	anderer	Sorgen,	so	etwa	um	die	Sicherung	des	Frie-

dens,	einhergehen,	also	negativ	korreliert	wären.	Im	Gegenteil,	es	deutet	sich	in	seinen	Analysen	an,	dass	das	Ausmaß	

an	 Bedrohungen,	 das	 für	 die	 Gesellschaft	 insgesamt	 wahrgenommen	 wird,	 nur	 schwach	 und	 in	 der	 Tendenz	 positiv	

korreliert	ist.	Freilich	ist	dies	keine	Prüfung	der	Frage,	wodurch	sich	Veränderungen	der	personalen	Kriminalitätsfurcht	

erklären	lassen	(vgl.	dittmAnn, J.,	2005b,	S.	12	f.).
211	 Vgl.	Boers, K.	und	p. Kurz,	1997.
212	 Vgl.	reuBAnd, K.-h.,	1999b.
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die	 jüngere	Zeit	 ist	es	 in	der	Tat	plausibel	anzunehmen,	dass	die	Themen	Wirtschaft,	Arbeitsmarkt,	

Gesundheitssystem	und	soziale	Sicherung	sowie	Renten	in	den	Medien	einen	wachsenden	Stellenwert	

bekommen	haben	und	bedeutsamer	geworden	sind	als	die	Kriminalität.	So	ranken	sich	die	politischen	

Auseinandersetzungen	seit	mehreren	Jahren	vor	allem	um	diese	Themen	der	Krise	des	Wohlfahrts-

staates	und	des	Arbeitsmarktes.	Die	Berichte	über	emotional	aufwühlende	einzelne	Kriminalfälle,	wie	

sexuelle	Missbrauchsfälle	und	Sexualmorde,	waren	in	der	Mitte	der	1990er	Jahre	sehr	zahlreich	und	

standen	in	krassem	Missverhältnis	zur	tatsächlichen	Deliktsentwicklung,	was	den	Trend	in	der	ersten	

Hälfte	der	1990er	Jahre	beeinflusst	haben	könnte.213	Nach	den	Befunden	von	pFeiFFer	und	Mitarbeitern	

hat	sich	der	Anteil	von	kriminalitätsbezogenen	Themen	im	Massenmedium	Fernsehen	in	den	letzten	

Jahren	bei	einigen	Sendern	offenbar	vermindert.214	In	der	Summe	gilt	das	allerdings	nur,	wenn	man	

öffentlich-rechtliche	und	private	Sender	unterschiedslos	zusammenfasst.	In	den	privaten	Sendern	hat	

das	Thema	Kriminalität	durchaus	deutlich	zugenommen.	

Folgt	 man	 einem	 interaktiven	 Erklärungsmodell,	 wie	 es	 von	 Boers	 vorgeschlagen	 wurde215,	 dann	

dürfte	sich	der	Effekt	der	Medien	allerdings	in	erster	Linie	in	Veränderungen	der	Wahrnehmung	von	

Kriminalität	als	sozialem	Problem,	also	in	der	sozialen	Kriminalitätsfurcht	niederschlagen.	Allerdings	

sind	hier	auch	differenzielle	Wirkungen	in	Abhängigkeit	von	unterschiedlichen	Mediennutzungsge-

wohnheiten	zu	beachten.	In	den	Untersuchungen	von	pFeiFFer	und	Mitarbeitern	deutet	sich	das	auch	

an:	Je	stärker	das	Privatfernsehen	dominiert,	desto	ausgeprägter	sind	sowohl	Vermeidungsverhaltens-

weisen	 als	 auch	Überzeugungen	 von	 einem	Kriminalitätsanstieg.	 Entsprechende	 längsschnittliche	

Analysen	 dazu,	 die	 hier	 zuverlässige	 Schlussfolgerungen	 erlauben	 würden,	 liegen	 bislang	 jedoch	

nicht	vor.

Andererseits	 haben	 in	 den	 letzten	 15	 Jahren	 die	 Aktivitäten	 zur	 Prävention	 von	 Kriminalität	 und	

Gewalt	auf	kommunaler	Ebene	 (aber	auch	im	schulischen	Bereich	sowie	 im	Bereich	der	technischen	

Prävention)	deutlich	zugenommen.	Infolgedessen	wurde	die	Gewalt	im	familiären	Nahbereich	offen-

siver	thematisiert,	die	Gewalt	gegenüber	Kindern	ging	zurück	und	–	nach	den	verfügbaren	Daten	aus	

dem	Dunkelfeld	–	 ist	auch	 Jugendkriminalität	und	 -gewalt	 insgesamt	rückläufig.	Die	Ergebnisse	der	

PKS	weisen	zudem	darauf	hin,	dass	gravierende,	mit	Furcht	assoziierte	Straftaten	wie	Mord,	aber	auch	

Wohnungseinbruch	und	Raub	deutlich	 rückläufig	 sind.	 Soweit	Dunkelfeldstudien	überhaupt	 vorlie-

gen,	bestätigen	sie	in	der	Tendenz	diesen	Rückgang.216	Insoweit	hat	sich	tatsächlich	die	unmittelbare	

Konfrontation	mit	Opfererfahrungen	 rückläufig	 entwickelt.	Andererseits	weisen	die	bisherigen	 For-

schungen	deutlich	darauf	hin,	dass	dieser	Aspekt,	die	individuelle	wie	auch	stellvertretende	Viktimisie-

rung	und	deren	Rückgang,	nur	von	begrenzter	Erklärungskraft	mit	Blick	auf	Kriminalitätsfurcht	ist.	

Unter	Bezug	auf	den	Erklärungsansatz	der	sozialen	Kontrollperspektive,	der	sich	national	wie	interna-

tional	als	empirisch	besonders	tragfähiges	Konzept	erwiesen	hat,217	stellt	sich	die	Frage,	inwieweit	die	

zahlreichen	kommunalen	Aktivitäten	zur	Prävention	von	Kriminalität	und	Verbesserung	der	Lebens-

bedingungen	 in	 Stadtteilen,	Wirksamkeit	 in	 dem	 Sinne	 entfaltet	 haben,	 dass	 Anzeichen	 für	 soziale	

Desorganisation,	so	genannte	Incivilities,	zumindest	subjektiv	in	geringerem	Maße	registriert	werden.	

Zu	diesem	Aspekt	liegen	leider	keine	längsschnittlichen	Informationen	auf	nationaler	Ebene	vor.	

213	 Vgl.	Kury, h.	und	J. oBerGFell-Fuchs,	2003;	rüther, w.,	1998.
214	 Vgl.	pFeiFFer, c.	u.	a.,	2004.
215	 Vgl.	Boers, K., 	1996;	Boers, K.	und	p. Kurz,	1997.
216	 Aus	jüngster	Zeit	sind	hier	vor	allem	der	wiederholt	durchgeführte	Konstanzer	Victim-Survey	sowie	eine	Studie	von	Infra-

test	aus	dem	Jahr	2001	zu	erwähnen,	vgl.	dittmAnn, J.,	2005b.
217	 Vgl.	roBinson, J. B.	u.	a.,	2003.
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In	der	Summe	lassen	die	deskriptiven	Befunde	auf	durchaus	positive	Entwicklungen	der	subjektiven	

Sicherheitslage	 schließen,	 die	 empirisch	 mehrfach	 abgesichert	 sind.	 Die	 feststellbaren	 Trends	 las-

sen	sich	derzeit	aber	noch	nicht	einer	auch	empirisch	geprüften,	konsistenten	Erklärung	zuführen.	

Weiter	 ist	 zu	 beachten,	 dass	 es	 sich	um	Daten	 auf	 nationalem	Niveau	handelt.	Unterstellt,	 der	 hier	

beschriebene	Trend	für	die	Bundesrepublik	ließe	sich	empirisch	auch	auf	der	Verhaltensebene	weiter	

untermauern,	 schließt	 dies	 gleichwohl	 die	Möglichkeit	 nicht	 aus,	 dass	 sich	 für	 bestimmte	 Teilregi-

onen	und	-populationen	völlig	gegenläufige	Entwicklungen	zeigen.	Deren	Identifikation	wäre	für	die	

zielgerichtete	Interventions-	und	Präventionsplanung	sehr	wichtig.	Damit	sind	Forschungsaufgaben	

benannt,	die	nochmals	auf	das	Erfordernis	kontinuierlich	wiederholter,	repräsentativer	Erhebungen	

mit	abgesicherten	Messverfahren	und	deren	angemessener	Einbettung	in	einen	weiteren	Kontext,	der	

über	Kriminalität	allein	hinausreicht,	verweisen.218

5.6 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung

Die	Sicherheitslage	kann	und	darf	nicht	nur	anhand	der	objektiven	Daten	in	den	amtlichen	Statistiken	

gemessen	werden.	Eine	sachgerechte	Sicherheitspolitik	muss	auch	die	von	der	Bevölkerung	wahrge-

nommene	und	empfundene	Bedrohung	durch	Kriminalität	berücksichtigen.	Studien	haben	ergeben,	

dass	bis	Mitte	der	neunziger	Jahre	die	Kriminalitätsfurcht	–	insbesondere	in	Ostdeutschland	–	erheb-

lich	angestiegen	ist,	seither	aber	wieder	deutlich	abgenommen	hat.	Die	im	vorliegenden	Bericht	vor-

genommene	vergleichende	Betrachtung	von	kriminalstatistischen	Befunden	und	der	Furcht	vor	einer	

Opferwerdung	zeigt,	dass	sich	die	objektive	Kriminalitätslage	und	deren	subjektive	Wahrnehmung	

erheblich	unterscheiden.	Obwohl	der	tatsächliche	Anteil	von	Gewaltdelikten	an	der	Gesamtkriminali-

tät	nur	etwa	drei	Prozent	beträgt	und,	wie	dieser	Sicherheitsbericht	deutlich	macht,	sich	zum	Großteil	

innerhalb	der	Bevölkerungsgruppe	der	männlichen	 Jugendlichen	und	Heranwachsenden	ereignet,	

ist	 beispielsweise	 auch	 in	 weniger	 gefährdeten	 Bevölkerungskreisen	 die	 Angst	 davor,	 Opfer	 eines	

Gewaltdeliktes	zu	werden,	weit	verbreitet.

Die	Bundesregierung	nimmt	die	Kriminalitätsängste	der	Bürgerinnen	und	Bürger	ernst.	Sie	sieht	es	

als	eine	wesentliche	kriminalpolitische	Aufgabe	an,	das	Sicherheitsgefühl	der	Bevölkerung	zu	erhö-

hen,	da	dessen	Beeinträchtigung	gravierende	gesellschaftliche	Folgen	hat.	Wer	aus	Angst	nicht	mehr	

seine	Wohnung	verlässt,	bestimmte	Orte	meidet	oder	abends	auf	den	Besuch	von	Theatern,	Konzerten,	

Kinos	oder	Gaststätten	verzichtet,	erleidet	deutliche	Einbußen	an	Lebensqualität.

Eine	 realistische	 Darstellung	 der	 Kriminalität	 und	 der	 von	 ihr	 ausgehenden	 Gefahren	 ist	 daher	

wichtig.	Auch	der	vorliegende	Bericht	leistet	hierzu	einen	Beitrag,	zumal	es	durch	die	differenzierte	

Darstellung	von	Kriminalitätsformen	und	 ihrer	Entwicklung	möglich	 ist,	wirkliche	und	scheinbare	

Bedrohungen	zu	unterscheiden,	Risiken	realistischer	einzuschätzen	und	damit	beängstigenden	Dra-

matisierungen	entgegenzuwirken.

Kriminalitätsfurcht	weist	–	ebenso	wie	die	vielfältigen	Entstehungszusammenhänge	von	Kriminali-

tät	–	häufig	lokale	Bezüge	auf.	Die	Verringerung	dieser	Furcht	muss	daher	vor	allem	auch	Ziel	kommu-

naler	Aktivitäten	sein.	Die	Bundesregierung	wird	sich	im	Rahmen	ihrer	Möglichkeiten	an	Maßnahmen	

beteiligen,	die	zu	einer	Verbesserung	der	objektiven	Sicherheitslage	und	des	Sicherheitsempfindens	in	

den	 Städten	 und	Gemeinden	 führen	 können.	 Einen	 Beitrag	 hierzu	 leisten	 insbesondere	 die	 Sicher-

heitskooperationsvereinbarungen	 zwischen	dem	Bundesministerium	des	 Innern	und	den	 Ländern	

218	 So	auch	hirtenlehner, h.,	2006,	S.	20.
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mit	dem	Ziel,	die	Zusammenarbeit	ihrer	Polizeien	zu	verbessern.	Die	Präsenz	der	Sicherheitskräfte	an	

örtlichen	Kriminalitätsbrennpunkten	als	wesentlicher	Aspekt	dieser	intensivierten	Zusammenarbeit	

soll	dazu	beizutragen,	die	Bevölkerung	in	ihrem	Vertrauen	in	die	Sicherheit	des	öffentlichen	Raums	

zu	bestärken.	Es	ist	beabsichtigt,	die	Zusammenarbeit	an	Kriminalitätsbrennpunkten	auch	in	Zukunft	

im	Rahmen	der	 Sicherheitskooperationen	 fortzuführen	und	 im	Bedarfsfalle	 im	Benehmen	mit	den	

Ländern	durch	Kräfte	der	Bundespolizei	zu	verstärken.

Auch	die	im	Januar	2003	in	Kraft	getretene	Änderung	des	Bewacherrechts	diente	u.	a.	der	Stärkung	

des	Sicherheitsempfindens	der	Bevölkerung.	Das	private	Sicherheitsgewerbe	leistet	einen	wichtigen	

Beitrag	zur	Wahrung	der	Inneren	Sicherheit,	indem	es	Wach-	und	Sicherheitsaufgaben	erfüllt,	die	kei-

ne	hoheitlichen	Befugnisse	erfordern.	Mit	der	erfolgten	Änderung	wurde	der	rechtliche	Rahmen	für	

die	Tätigkeit	der	Mitarbeiter	privater	Sicherheitsdienste	präzisiert	und	im	Interesse	der	Bürgerinnen	

und	Bürger	eine	bessere	Qualifikation	und	Zuverlässigkeit	der	Mitarbeiter	sichergestellt.

Kriminalitätslage	und	Sicherheitsgefühl	der	Bevölkerung	können	auch	durch	Maßnahmen	im	Wohn-

umfeld	 positiv	 beeinflusst	 werden.	 Daher	 sollte	 die	 Kriminalprävention	 bei	 der	 Stadtentwicklung	

stärkere	Berücksichtigung	finden.	Einen	Beitrag	hierzu	leistet	das	1999	gestartete	Bund-Länder-Pro-

gramm	 „Stadtteile	mit	 besonderem	 Entwicklungsbedarf	 –	 die	 soziale	 Stadt“,	 in	 dem	 sich	 der	 Bund	

gemeinsam	mit	den	Ländern	und	Kommunen	engagiert.	Darüber	hinaus	wäre	es	aus	Sicht	der	Bundes-

regierung	zu	begrüßen,	wenn	kriminalpräventive	Aspekte	stärker	in	die	Ausbildung	der	Städteplaner,	

Architekten	und	Bauingenieure	einfließen	würden.	Das	Bundesministerium	des	Innern	hat	deshalb	

den	Vorsitzenden	der	gemeinsamen	Kommission	 für	die	Koordinierung	von	 Studium	und	Prüfung	

gebeten,	 bei	 der	 nächsten	Überarbeitung	der	 Rahmenordnungen	 für	 die	 entsprechenden	 Studien-

gänge	Aspekte	der	Kriminalprävention	zu	berücksichtigen.

Auf	die	Erwägung	der	Bundesregierung,	regelmäßig	Bevölkerungsumfragen	über	Opfererfahrungen	

und	Sicherheitsempfinden	durchzuführen,	wurde	in	Abschnitt	1.2	eingegangen.
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6 Kriminalitätskontrolle durch Polizei, 
Staatsanwaltschaft und Gerichte

6.1 Vorgehensweise und Entscheidungen der 
Staatsanwaltschaften

Kernpunkte

	 Nicht	jede	Tat	wird	polizeilich	bekannt,	nicht	jeder	polizeilich	registrierte	Fall	wird	aufgeklärt,	

nicht	 jeder	ermittelte	Tatverdächtige	wird	angeklagt,	nicht	 jeder	Angeklagte	wird	auch	ver-

urteilt.	Wenn	ein	Fall	aufgeklärt	ist,	entscheiden	u.	a.	die	staatsanwaltschaftliche	Bewertung	

der	Beweislage	und	der	Erforderlichkeit	einer	formellen	Reaktion	darüber,	ob	der	polizeilich	

ermittelte	Tatverdächtige	auch	verurteilt	wird.	

	 In	den	von	Polizei,	 Staatsanwaltschaft	und	Gericht	geführten	Statistiken	 spiegeln	 sich	diese	

Bewertungs-	und	Entscheidungsprozesse	wider.	Um	ein	einseitiges	und	unvollständiges	Bild	

zu	vermeiden,	ist	eine	Zusammenschau	der	verfügbaren	statistischen	Informationen	notwen-

dig,	die	es	ermöglicht,	

–	 die	Prozesse	der	Bewertung	und	Entscheidung,	

–	 die	Größenordnung	der	damit	verbundenen	Ausfilterung	sowie	

–	 die	Handhabung	der	strafrechtlichen	Reaktionsmöglichkeiten		

transparent	zu	machen	und	quantitativ	darzustellen.	

	 Aufgabe	der	Staatsanwaltschaft	ist	es,	den	Tatverdacht	tatsächlich	und	rechtlich	zu	bewerten	

und	die	Abschlussentscheidung	 im	Ermittlungsverfahren	zu	 treffen.	Die	Abschlussentschei-

dung	 kann	 im	Wesentlichen	bestehen	 in	 einer	 Einstellung	wegen	 fehlender	Verurteilungs-

wahrscheinlichkeit,	 in	einer	Anklageerhebung	bzw.	einem	Strafbefehlsantrag	oder	 in	einer	

strafrechtlichen	Reaktion	unterhalb	der	formellen	Anklageerhebung	(Einstellung	aus	Oppor-

tunitätsgründen	mit	oder	ohne	Auflagen).	

	 Gut	 die	Hälfte	 aller	 staatsanwaltschaftlichen	Ermittlungsverfahren	gegen	bekannte	 Tatver-

dächtige	wird	derzeit	wegen	fehlenden	hinreichenden	Tatverdachts	oder	aus	Opportunitäts-

gründen	eingestellt.	Ein	gutes	Viertel	wird	an	das	Gericht	durch	Anklage/Strafbefehlsantrag	

weitergegeben.	Der	Rest	wird	auf	sonstige	Weise	erledigt,	z.	B.	durch	Abgabe	an	eine	andere	

Staatsanwaltschaft	oder	durch	Verweis	auf	den	Weg	der	Privatklage.	

	 Die	Zahl	der	Einstellungen	aus	Opportunitätsgründen	hat	in	den	letzten	Jahren	deutlich	zuge-

nommen.	 Sie	 ist	 inzwischen	 sogar	größer	als	die	 Summe	der	Anklagen	 i.	w.	S.	und	der	 Straf-

befehlsanträge.	 Einstellungen	 aus	 Opportunitätsgründen	 sind	 nicht	 mehr	 die	 Ausnahme,	

die	Erledigung	durch	Anklage	oder	Strafbefehlsantrag	nicht	mehr	die	Regel.	Strafrechtliche	

Reaktionen	unterhalb	der	Schwelle	einer	förmlichen	Verurteilung	überwiegen.	

	 Als	Folge	des	Anstiegs	polizeilich	registrierter	Kriminalität	ist	auch	die	Zahl	der	durch	die	Staats-

anwaltschaft	erledigten	Ermittlungsverfahren	gestiegen.	Dieser	Anstieg	wurde	jedoch	nicht	an	

das	Gericht	weitergegeben,	 sondern	durch	vermehrt	erfolgende	Verfahrenseinstellungen	aus	

Opportunitätsgründen	aufgefangen,	insbesondere	durch	Einstellungen	ohne	Auflagen.	

	 Innerhalb	 der	 durch	 Anklage	 oder	 Strafbefehlsantrag	 erledigten	 Verfahren	 kam	 es	 zu	 einer	 Bedeu-

tungsverschiebung	 zugunsten	 des	 arbeitsökonomischeren	 Strafbefehlsverfahrens.	 Eine	 Verurteilung	

aufgrund	einer	mündlichen	Verhandlung	vor	dem	erkennenden	Gericht	ist	inzwischen	die	Ausnahme.	

	 Die	durchschnittliche	Verfahrensdauer	blieb	im	Wesentlichen	konstant;	in	den	letzten	beiden	

Jahren	gab	es	leichte	Anstiege,	deren	Ursachen	allerdings	statistisch	nicht	erkennbar	sind.	
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6.1.1 Das Strafverfahren als Bewertungs- und Entscheidungsprozess
Das	 in	der	 Polizeilichen	Kriminalstatistik	 (PKS)	 registrierte	polizeiliche	Ermittlungsergebnis	 ist	 ein	

vorläufiges	 Ergebnis.	 Der	 Anfangsverdacht	 der	 Polizei	 kann	 im	 weiteren	 Fortgang	 des	 Verfahrens	

vielfach	 nicht	 erhärtet	 werden.	 2004	 stellte	 die	 Staatsanwaltschaft	 bei	 jedem	 vierten	 polizeilich	

registrierten	 Tatverdächtigen	 das	 Ermittlungsverfahren	 mangels	 hinreichenden	 Tatverdachts	 ein.	

Von	den	verbleibenden	Fällen	wurde	nur	die	Hälfte	durch	Anklage	bzw.	durch	Antrag	auf	Erlass	eines	

Strafbefehls	 an	 das	 Gericht	 weitergegeben;	 jedes	 zweite	 anklagefähige	 Verfahren	 wurde	 von	 der	

Staatsanwaltschaft	 aus	Opportunitätsgründen1	 eingestellt.	Nicht	 jeder	Angeklagte	wird	 schließlich	

auch	verurteilt	–	2004	wurden	19	%	der	Angeklagten	nicht	verurteilt.	 Im	Ergebnis	kommen	deshalb	

gegenwärtig	auf	100	polizeilich	ermittelte	Tatverdächtige	ungefähr	31	Verurteilte.

Schon	 diese	 wenigen	 Eckdaten	 verdeutlichen,	 dass	 die	 Statistiken,	 die	 Polizei,	 Staatsanwaltschaft	

und	 Gericht	 über	 ihre	 Tätigkeit	 führen,	 Ergebnisse	 von	 Bewertungs-	 und	 Entscheidungsprozessen	

widerspiegeln,	 die	 auf	 jeder	 dieser	 Ebenen	 nach	 jeweils	 eigenen	 Kriterien	 stattfinden.	 Zum	 einen	

geht	es	um	die	Bewertung	der	Beweislage	hinsichtlich	des	Verdachts,	vom	Anfangsverdacht	über	den	

hinreichenden	Tatverdacht	bis	hin	zur	Überzeugung	des	Gerichts,	was	„wirklich“	geschehen	ist.	Zum	

zweiten	geht	es	um	die	Konkretisierung	des	Delikts,	ob	eine	bestimmte	Handlung	z.	B.	ein	versuchtes	

Tötungsdelikt	 oder	 „nur“	 eine	 Körperverletzung	 darstellt.	 Zum	 dritten	 geht	 es	 um	 die	 Frage	 der	

angemessenen	Reaktion,	 insbesondere	darum,	 jene	Fälle	auszuscheiden,	 in	denen	eine	Strafe	nicht	

erforderlich,	 vielmehr	 eine	 Opportunitätseinstellung	 –	 mit	 oder	 ohne	 Leistung	 des	 Beschuldigten	

–	ausreichend	ist.	

Angesichts	 dieses	 mehrstufigen	 Bewertungs-	 und	 des	 damit	 verbundenen	 Ausfilterungsprozesses	

ist	es	geboten,	sämtliche	Entscheidungsebenen	und	die	strafrechtlichen	Reaktionen	sowohl	auf	der	

Ebene	der	Staatsanwaltschaft	als	auch	jener	des	Gerichts	zu	betrachten.	Erst	in	einer	Zusammenschau	

sämtlicher	verfügbarer	statistischer	Informationen	ist	es	möglich,	diese	Prozesse	der	Bewertung	und	

Entscheidung,	die	Größenordnung	der	damit	verbundenen	Ausfilterung	sowie	die	Handhabung	des	

strafrechtlichen	Reaktionsspektrums	zu	veranschaulichen	und	zahlenmäßig	darzustellen.	

Dass	und	wie	sehr	das	Strafverfahren	ein	Prozess	der	„Ausfilterung“	ist,	verdeutlicht	die	vergleichende	

Gegenüberstellung	der	 absoluten	Zahlen	der	 in	den	alten	 Ländern	 (einschl.	 Berlin)2	wegen	Verbre-

chen	oder	Vergehen	–	jeweils	ohne	Straftaten	im	Straßenverkehr	–	polizeilich	registrierten	Fälle,	der	

ermittelten	Tatverdächtigen,	der	Angeklagten3	und	Verurteilten	(vgl.	oben	Schaubild	2.14).	

1	 Darunter	sind	alle	Entscheidungen	zu	verstehen,	die	aufgrund	der	in	§§	153	ff.	StPO,	§	45	JGG	oder	§§	31a,	37	BtMG	ent-

haltenen	 Nichtverfolgungsermächtigungen	 ergehen.	 Entgegen	 dem	 zwar	 üblichen,	 aber	 missverständlichen	 Begriff	

geht	es	nicht	um	Entscheidungen	nach	reinen	Zweckmäßigkeitsgründen,	sondern	um	gebundene	Ermessensentschei-

dungen.	Allerdings	erfordern	die	unbestimmten	Rechtsbegriffe	dieser	Vorschriften,	wie	„geringe	Schuld“	oder	„öffent-

liches	Interesse“,	eine	wertende	Tätigkeit	und	eröffnen	damit	große	Auslegungsspielräume.	In	der	Literatur	wird	deshalb	

u.	a.	auch	die	„Unbestimmtheit	der	meisten	Einzelnormen“	(Alternativentwurf	Reform	des	Ermittlungsverfahrens	2001,	

S.	76)	kritisiert	und	darauf	hingewiesen,	die	Staatsanwaltschaft	müsse	hier	„zwangsläufig	Rechtspolitik	auf	eigene	Faust“	

betreiben	(Volk	2006,	§	12	Rdnr.	13).	
2	 Der	Vergleich	muss	auf	die	alten	Länder	(einschl.	Berlin)	beschränkt	bleiben,	weil	die	Strafverfolgungsstatistik	noch	nicht	

in	allen	neuen	Ländern	geführt	wird.
3	 Statistische	Daten	hinsichtlich	der	in	einem	bestimmten	Berichtsjahr	angeklagten	Personen	gibt	es	nicht.	Von	den	Grö-

ßenordnungen	her	dürften	die	in	Tabelle	6.1-1	zugrunde	gelegten	Zahlen	der	Strafverfolgungsstatistik	über	Abgeurteilte	

den	Zahlen	über	Angeklagte	relativ	nahekommen.	
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Obwohl	die	PKS	und	die	Strafverfolgungsstatistik	(StVerfStat)	nicht	exakt	aufeinander	beziehbar	sind,	

so	zeigen	Schaubild	2.14	und	Tabelle	6.1-1,	dass	in	den	letzten	Jahrzehnten	immer	weniger	Tatverdäch-

tige	auch	verurteilt	wurden.	19844	kamen	auf	100	in	der	PKS	polizeilich	registrierte	strafmündige	Tat-

verdächtige	etwa	39	Verurteilte,	2004	waren	es	noch	31	(vgl.	Tabelle	6.1-1).	Dies	beruht	vor	allem	auf	dem	

vermehrten	Gebrauch	der	Einstellungen	aus	Opportunitätsgründen	durch	die	Staatsanwaltschaft.

Bemerkenswert	ist	ferner	der	Wandel	der	Kriminalpolitik,	der	nicht	nur	die	strafrechtliche	Verurtei-

lung,	 sondern	 auch	 die	Verhängung	 einer	mit	 Freiheitsentziehung	 verbundenen	 Strafe	 zur	Ultima	

Ratio	 hat	 werden	 lassen.	 Wie	 sehr	 sich,	 und	 zwar	 vor	 allem	 im	 Gefolge	 der	 Strafrechtsreform	 von	

1969,	 die	 kriminalpolitische	 Leitlinie	 der	 Zurückdrängung	 der	 freiheitsentziehenden	 Sanktionen	

durchgesetzt	hat,	zeigt	sich	auch	an	der	Veränderung	der	Anteile	der	zu	solchen	Strafen	Verurteilten	

(vgl.	Tabelle	6.1-1).	 1984	kamen	auf	100	strafmündige	Tatverdächtige	noch	5,4	Personen,	die	zu	einer	

nicht	zur	Bewährung	ausgesetzten	Freiheits-	oder	Jugendstrafe,	zu	unbedingtem	Strafarrest	oder	zu	

Jugendarrest	verurteilt	worden	waren.	2004	waren	es	3,2.	

Tabelle �.�-�: Größenordnungen des Ausfilterungsprozesses (Straftaten ohne Straßenverkehr; 
PKS auch ohne Staatsschutzdelikte): Fälle, Tatverdächtige, Abgeurteilte und 
�erurteilte ���� und �00� (früheres Bundesgebiet mit Berlin)

1984 2004

polizeilich	bekannt	gewordene	Fälle 4.132.783 5.486.439

aufgeklärte	Fälle 1.931.022 2.925.755

ermittelte	Tatverdächtige 1.254.213 1.954.389

darunter:	Kinder 66.309 95.891

strafmündige	Tatverdächtige 1.187.904 100	% 1.858.498 100	%

Angeklagte	(Abgeurteilte) 623.104 52,5	% 734.475 39,5	%

Verurteilte 465.789 39,2	% 579.318 31,2	%

darunter	verurteilt	zu	 	 	

stationären	Sanktionen,	davon 64.291 5,4	% 59.788 3,2	%

zu	Strafarrest,	Freiheits	oder	Jugendstrafe	
ohne	Bewährung	sowie	Heimerziehung

40.652 3,4	% 41.395 2,2	%

zu	Jugendarrest	 23.639 2,0	% 18.393 1,0	%

Datenquellen:	 Polizeiliche	Kriminalstatistik;	Strafverfolgungsstatistik.

6.1.2 Staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren
6.1.2.1 Einleitung von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren 
2004	wurden	 in	der	Bundesrepublik	Deutschland	 (einschließlich	der	neuen	 Länder)	 rund	5,0	Milli-

onen	 staatsanwaltschaftliche	 Ermittlungsverfahren	 gegen	 5,9	 Millionen	 Personen	 abgeschlossen.5	

80	%	dieser	Verfahren	wurden	durch	die	Polizei	eingeleitet,	weitere	17	%	durch	die	Staatsanwaltschaft	

selbst.	 Einleitungsbehörden	 der	 restlichen	 Verfahren	 waren	 die	 Steuer-	 bzw.	 Zollfahndungsstellen	

oder	Verwaltungsbehörden	 (vgl.	 Tabelle	6.1-2).	Der	Geschäftsanfall	 bei	der	 Staatsanwaltschaft	wird	

dementsprechend	 weitestgehend	 –	 mit	 deliktspezifischen	 Unterschieden,	 deutlich	 insbesondere	

4	 Eine	vergleichende	Gegenüberstellung	von	Tatverdächtigen-	und	Verurteiltenzahlen	ist	–	eingeschränkt	–	nur	möglich	

nach	der	1983	erfolgten	Umstellung	auf	die	so	genannte	„echte“	Tatverdächtigenzählung	in	der	PKS.
5	 Die	Darstellung	der	staatsanwaltschaftlichen	Erledigungsstruktur	beschränkt	sich	im	Folgenden	auf	die	von	der	Staats-

anwaltschaft	beim	Landgericht	bzw.	der	Amtsanwaltschaft	erledigten	Ermittlungsverfahren.	Die	wenigen	 (statistisch	

nicht	relevanten)	Ermittlungsverfahren,	die	von	der	Staatsanwaltschaft	beim	Oberlandesgericht	erledigt	wurden,	blei-

ben	ohne	Betrachtung.
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durch	den	hohen	Anteil	der	durch	die	StA	eingeleiteten	Ermittlungsverfahren	bei	Wirtschaftsstrafsa-

chen	–	durch	das	Fallaufkommen	der	polizeilich	registrierten	Kriminalität	bestimmt.	

Tabelle �.�-� �on der Staatsanwaltschaft erledigte Ermittlungsverfahren gegen bekannte 
Tatverdächtige nach der Art der Einleitungsbehörde (in Prozent) �00�, 
Deutschland ohne Schleswig-Holstein

Ermittlungsverfahren Polizei
Staatsan-

waltschaft

Steuer-/Zoll-
fahndungs-

stelle

�erwaltungs-
behörde

insgesamt 80,0 17,1 1,5 1,4

vorsätzliche	Körperverletzungen 93,4 6,4 0,0 0,1

Diebstahl	und	Unterschlagung 91,4 8,4 0,0 0,1

Betrug	und	Untreue	 64,1 29,5 4,3 2,1

Straftaten	im	Straßenverkehr 92,5 4,9 0,1 2,6

Wirtschafts	und	Steuerstrafverfahren,	Geldwäschedelikte 21,8 61,6 10,0 6,6

Betäubungsmittelstrafsachen 88,1 7,7 3,8 0,4

Straftaten	gegen	die	sexuelle	Selbstbestimmung 77,2 18,8 3,6 0,3

Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftsstatistik.

6.1.2.2 Erledigung der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren 
6.1.2.2.1 Übersicht über die Erledigungsstruktur im Berichtsjahr 2004
Von	den	2004	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	(einschließlich	der	neuen	Länder)	erledigten	staats-

anwaltschaftlichen	Ermittlungsverfahren	gegen	bekannte	Tatverdächtige	wurden	lediglich	25	%	an	

die	Strafgerichte	in	Form	von	Anklagen	i.	w.	S.6	oder	Anträgen	auf	Erlass	eines	Strafbefehls	herange-

tragen	(Tabelle	6.1-3).	Gut	die	Hälfte,	rund	2,7	Millionen	(54	%),	wurde	dagegen	aus	unterschiedlichen	

Gründen	 eingestellt,	 teils	 weil	 kein	 genügender	 Anlass	 zur	 Erhebung	 der	 öffentlichen	 Klage	 (§	170	

II	 StPO)7	 bestand,	 teils	weil	 das	 Delikt	 als	 geringfügig	 angesehen	wurde	 oder	 unter	 Auflagen/Wei-

sungen	eingestellt	werden	konnte.	Weitere	3	%	der	Verfahren	wurden	durch	Verweis	auf	den	Weg	der	

Privatklage	erledigt,	was	faktisch	einer	Einstellung	des	Verfahrens	gleichkommt.8	Durch	Abgabe	des	

Verfahrens	an	andere	Behörden	oder	durch	„sonstige	Erledigung“	wurden	die	restlichen	18	%	erledigt.	

Die	Staatsanwaltschaft	ist	danach,	in	sozialwissenschaftlicher	Betrachtung	(gemessen	an	den	vorherr-

schenden	 Erledigungsformen),	 primär	 Einstellungsbehörde.	Dies	wird	 noch	 deutlicher,	wenn	 auch	

die	 Verfahren	 gegen	 unbekannte	 Tatverdächtige	 berücksichtigt	 werden,	 in	 denen	 der	 genügende	

Anlass	zur	Erhebung	der	öffentlichen	Klage	aus	tatsächlichen	Gründen	fehlt;	der	Anteil	der	2004	an	

die	Strafgerichte	durch	Anklagen	oder	Anträge	auf	Erlass	eines	Strafbefehls	herangetragenen	Verfah-

ren	belief	sich	dann	nur	noch	auf	15	%	(Tabelle	6.1-3).

6	 Unter	Anklage	i.	w.	S.	werden	im	Folgenden	zusammengefasst:	Anklage	vor	dem	Amts-	oder	Landgericht	einschließlich	

Antrag	auf	Durchführung	eines	objektiven	Verfahrens/Sicherungsverfahrens,	auf	Entscheidung	im	beschleunigten	Ver-

fahren,	auf	vereinfachtes	Jugendverfahren.
7	 Das	 Verfahren	 ist	 gem.	 §	170	 II	 einzustellen,	 wenn	 entweder	 kein	 hinreichender	 Tatverdacht	 besteht,	 sei	 es,	 weil	 der	

potenzielle	 Täter	 unbekannt	 geblieben	 ist,	 sei	 es,	 weil	 der	 Verdacht	 gegen	 einen	 bestimmten	 Beschuldigten	 sich	 als	

„nicht	hinreichend“	erwiesen	hat,	oder	wenn	die	ermittelten	Umstände	nicht	auf	eine	Straftat	hindeuten	oder	wenn	ein	

Verfahrenshindernis	besteht.	Im	Folgenden	wird	für	diese	Fallgruppen	zusammenfassend	der	Begriff	„mangels	hinrei-

chenden	Tatverdachts“	verwendet.
8	 2004	wurden	168.271	Verfahren	durch	Verweis	auf	den	Weg	der	Privatklage	erledigt.	Im	gleichen	Jahr	wurden	794	Pri-

vatklageverfahren	bei	den	Amtsgerichten	eingeleitet;	dies	entspricht	einer	Größenordnung	von	0,5	%.	Hiervon	wurde	die	

Mehrzahl	 (n	=	549)	ohne	Hauptverhandlung	erledigt.	Lediglich	169	endeten	mit	Urteil	oder	Vergleich,	bezogen	auf	die	

durch	Verweis	auf	den	Weg	der	Privatklage	im	Jahr	2004	erledigten	Ermittlungsverfahren	waren	das	knapp	0,1	%.
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Tabelle �.�-�: Erledigung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren gegen unbekannte 
und bekannte Tatverdächtige, �00�

Erledigungsart N
in % von Zeile

� � �

1 erledigte	Ermittlungsverfahren	gegen	bekannte/unbekannte	Tat
verdächtige	insgesamt1)

8.457.621 100

2 erledigte	Ermittlungsverfahren	gegen	unbekannte	Tatverdächtige	 3.462.845 40,9

3 erledigte	Ermittlungsverfahren	gegen	bekannte	Tatverdächtige	 4.994.776 59,1 100

4 Abgaben	und	sonstige	Erledigungen2) 885.550 10,5 17,7

5 Verweisung	auf	den	Weg	der	Privatklage	 168.271 2,0 3,4

6 abschließend	erledigte	Ermittlungsverfahren	i.	w.	S.	(Zeile	3,	abzgl.	
Z.	4	und	5)

3.940.955 46,6 78,9 100

7 Einstellung	mangels	hinreichenden	Tatverdachts3) 1.321.209 15,6 26,5 33,5

8 Opportunitätseinstellungen4) 1.353.039 16,0 27,1 34,3

9 Anklage	i.	w.	S.5)	und	Strafbefehl 1.266.707 15,0 25,4 32,1

Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftsstatistik.
1)			Erledigte	Ermittlungsverfahren	gegen	bekannte	Tatverdächtige,	zuzüglich	Anzeigen	gegen	unbekannte	Tatverdächtige,	abzü

glich	der	Verfahren,	die	sich	zunächst	gegen	unbekannte	Tatverdächtige	richteten.
2)			Erledigungen	durch	Abgabe	an	die	Verwaltungsbehörde	als	Ordnungswidrigkeit,	Abgabe	an	eine	andere	Staatsanwaltschaft,	

Verbindung	mit	einer	anderen	Sache,	vorläufige	Einstellung	sowie	anderweitige	Erledigung.
3)			Einstellungen	nach	§	170	Abs.	2	StPO	sowie	wegen	Schuldunfähigkeit	des	Beschuldigten.
4)			Einstellungen	gem.	§§	153154e	StPO,	§	45	I,	II,	III	JGG,	§	31a	BtMG,	§	37	Abs.	1	BtMG	bzw.	§	38	Abs.	2	i.	V.	m.	§	37	Abs.	1	BtMG.
5)			Anklagen	vor	dem	Amtsgericht	oder	Landgericht,	Antrag	auf	Eröffnung	eines	Sicherungsverfahrens,	Antrag	auf	Durchführung	

eines	 objektiven	 Verfahrens,	 Antrag	 auf	 Entscheidung	 im	 beschleunigten	 Verfahren	 (§	417	 StPO),	 Antrag	 auf	 vereinfachtes	
Jugendverfahren.

	

2004	wurden	1.353.039	Verfahren	durch	Einstellungen	nach	den	Opportunitätsvorschriften	erledigt;	

mit	einer	Anklage	 i.	w.	S.	oder	mit	einem	Antrag	auf	Erlass	eines	Strafbefehls	wurden	1.266.707	Ver-

fahren	abgeschlossen.	Faktisch	ist	demnach	das	Opportunitätsprinzip	nicht	mehr	die	Ausnahme,	die	

Anklage	nicht	mehr	die	Regel.	Da	Angaben	hinsichtlich	der	Art	des	Delikts	und	zu	den	Beschuldig-

ten	in	der	Vergangenheit	für	die	Staatsanwaltschaftsstatistik	nicht	erhoben	wurden,	ist	anhand	der	

Staatsanwaltschaftsstatistik	nicht	zu	ermitteln,	welche	Tat-	und	Tätergruppen	es	vor	allem	sind,	bei	

denen	nach	den	Opportunitätsvorschriften	eingestellt	wird.

Im	Ländervergleich	bestehen	deutliche	Unterschiede	zwischen	den	Arten,	wie	Ermittlungsverfahren	

i.	e.	S.9	durch	die	Staatsanwaltschaft	abgeschlossen	werden.	Der	Anteil	der	durch	Anklage	oder	Straf-

befehlsantrag	erledigten	Ermittlungsverfahren	war	2004	in	Baden-Württemberg	und	in	Bayern	am	

höchsten,	in	Schleswig-Holstein,	Hamburg,	Hessen	und	Rheinland-Pfalz	am	niedrigsten;	die	Spann-

9	 Als	 (abschließend)	erledigte	Ermittlungsverfahren	 i.	e.	S.	werden	 im	Folgenden	solche	Verfahren	zusammengefasst,	 in	

denen	aus	 staatsanwaltschaftlicher	 Sicht	 abschließend	über	 Sanktionierung	oder	Nichtsanktionierung	 (auch	nicht	 in	

anderer	Sache)	entschieden	wird,	sei	es	durch	Anklage	i.	w.	S.,	durch	Strafbefehlsantrag,	durch	Opportunitätseinstellun-

gen	i.	e.	S.	(§§	153	Abs.	1,	153a	Abs.	1,	153b	Abs.	1	StPO,	§	45	JGG,	§§	31a	Abs.	1,	37	Abs.	1	BtMG	bzw.	§	38	Abs.	2	i.	V.	m.	§	37	Abs.	

1	BtMG)	oder	durch	Einstellungen	gem.	§	170	Abs.	2	StPO.	Ausgeklammert	werden	damit	alle	Ermittlungsverfahren,	 in	

denen	entweder	in	der	Sache	(noch)	nicht	entschieden	wird	(Kategorien	der	Staatsanwaltschaftsstatistik:	Erledigungen	

durch	Abgabe	an	die	Verwaltungsbehörde	als	Ordnungswidrigkeit,	Abgabe	an	eine	andere	Staatsanwaltschaft,	Verbin-

dung	mit	einer	anderen	Sache,	vorläufige	Einstellung	sowie	anderweitige	Erledigung)	oder	 in	denen	zwar	aus	Oppor-

tunitätsgründen	folgenlos	eingestellt	wird,	aber	nicht,	weil	damit	ein	Sanktionsverzicht	verbunden	ist,	sondern	weil	in	

anderer	Sache	eine	Sanktionierung	erfolgt,	die	neben	der	im	jetzigen	Verfahren	zu	erwartenden	Sanktionierung	nicht	

ins	Gewicht	fallen	würde	(Einstellungen	gem.	§§	154b	Abs.	1-3	StPO,	154c	StPO,	153c	I,	II	StPO,	154d	und	e	StPO,	154	Abs.	1	

StPO,	im	Folgenden:	„sonstige“	Einstellungen	ohne	Auflage).
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weite	betrug	13	Prozentpunkte	(vgl.	Schaubild	6.1.-1).10	Die	Unterschiede	zwischen	den	Ländern	waren	

freilich	am	größten	 in	der	 relativen	Häufigkeit	der	Einstellungen	gem.	§	170	Abs.	2	 StPO.	Die	Unter-

schiede	zwischen	Berlin	und	Thüringen	beliefen	sich	auf	16	Prozentpunkte.	

Schaubild �.�-�: Erledigungsstruktur staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren i. e. S. 
nach Ländern, �00�
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Datenquelle: Staatsanwaltschaftsstatistik. 

Schaubild 6.1-1: Erledigungsstruktur staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren  
 i. e. S. nach Ländern, 2004 
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Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftsstatistik.

Legende:	
Einstellungen ohne Auflagen (§§ ���, ���b):	Einstellung	gem.	§§	153	Abs.	1,	153b	Abs.	1	StPO,	§	45	Abs.	1	und	2	JGG,	§	31a	Abs.	1	
BtMG.
Einstellungen unter Auflagen:	Einstellung	gem.	§	153a	StPO,	§	45	Abs.	3	JGG,	§	37	Abs.	1	BtMG	bzw.	§	38	Abs.	2	i.	V.	m.	§	37	Abs.	
1	BtMG.
Einstellungen gem. § ��0 II StPO:	Einstellung	gem.	§	170	Abs.	2	StPO	Einstellung	wegen	Schuldunfähigkeit	des	Beschuldigten.
Strafbefehl:	Anträge	auf	Erlass	eines	Strafbefehls.
Anklage im weiteren Sinne:	 Anklagen,	 Antrag	 auf	 Eröffnung	 eines	 Sicherungsverfahrens,	 Antrag	 auf	 Durchführung	
eines	 objektiven	 Verfahrens,	 Antrag	 auf	 Entscheidung	 im	 beschleunigten	 Verfahren	 –	 §	417	 StPO,	 Antrag	 auf	 vereinfachtes	
Jugendverfahren.	

Diese	 Unterschiede	 in	 der	 Erledigungsstruktur	 sind	 in	 den	 letzten	 Jahren	 im	 Wesentlichen	 stabil	

geblieben,	 was	 darauf	 hindeutet,	 dass	 es	 sich	 um	 traditionale	 Erledigungsstrukturen	 handelt	 (vgl.	

Schaubild	6.1-2).	

10	 In	Bremen	nahm	der	Anteil	der	gem.	§§	153,	153a,	153b	StPO	eingestellten	Verfahren	an	allen	nach	allgemeinem	Straf-

recht	informell	(gem.	§§	153,	153a,	153b	StPO	)	oder	formell	(durch	Anklage	i.	w.	S.,	Strafbefehlsantrag)	erledigten	Verfah-

ren	von	39	%	(2003)	auf	58	%	(2004)	zu.	Wegen	der	fraglichen	Belastbarkeit	dieser	Daten	bleibt	Bremen	im	Ländervergleich	

2004	unberücksichtigt.
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6.1.2.2.2 Der Anstieg des Geschäftsanfalls und dessen Erledigung im zeitlichen 
Längsschnitt

6.1.2.2.2.1 Wandel der Erledigungsstrukturen im Überblick
Der	Geschäftsanfall	der	Strafjustiz	wird	im	Wesentlichen	bestimmt	durch	die	Anzeigen,	die	bei	der	

Polizei	 erstattet	werden,	 in	 geringerem	Umfang	durch	 eigene	 Ermittlungen	 von	 Polizei,	 Zoll-	 oder	

Steuerfahndung.	Der	Anstieg	polizeilich	registrierter	Kriminalität	bzw.	der	Zahl	ermittelter	Tatver-

dächtiger	schlägt	sich	in	einer	Zunahme	des	Geschäftsanfalls	bei	der	Staatsanwaltschaft	nieder.	

Zwischen	1981,	dem	ersten,	und	2004,	dem	derzeit	 letzten	 Jahr	mit	veröffentlichten	Daten	der	Staats-

anwaltschaftsstatistik,	 stieg	 in	 den	 alten	 Ländern	 (ohne	 Berlin,	 Hessen	 und	 Schleswig-Holstein)11	 die	

Zahl	 der	 abschließend	 erledigten	 Ermittlungsverfahren	 i.	w.	S.12	 um	49	%,	 und	 zwar	 von	 1.739.920	 auf	

2.594.596.	Diese	erhebliche	Zunahme	des	Geschäftsanfalls	wurde	indes	von	den	Staatsanwaltschaften	

so	gut	wie	nicht	an	die	Strafgerichte	in	Form	von	Anklagen	i.	w.	S.	oder	von	Strafbefehlsanträgen	wei-

tergegeben	 (vgl.	 Schaubild	 6.1-3).	 2004	 wurden	 nur	 unwesentlich	 mehr	 (4	%)	 Verfahren	 zur	 Anklage	

gebracht	bzw.	durch	Strafbefehlsantrag	erledigt	als	noch	1981	(1981:	821.689;	2004:	853.107).	Dass	Oppor-

11	 Für	 diese	 Längsschnittanalyse	 wurden	 –	 um	 systematische	 Verzerrungen	 infolge	 regional	 unterschiedlicher	 Erledi-

gungsstrukturen	 zu	 vermeiden	 –	 nur	 diejenigen	 Länder	 berücksichtigt,	 für	 die	 seit	 1981	 statistische	Daten	 vorliegen.	

Berlin,	Hessen	und	Schleswig-Holstein,	 für	die	erst	Mitte	bzw.	Ende	der	 1980er	 Jahre	Daten	vorliegen,	blieben	deshalb	

ebenso	unberücksichtigt	wie	die	neuen	Länder.	
12	 Darunter	 werden	 die	 erledigten	 Ermittlungsverfahren	 i.	e.	S.	 zuzüglich	 der	 „sonstigen“	 Einstellungen	 ohne	 Auflagen	

verstanden	(vgl.	hierzu	Anm.	9	und	Schaubild	6.1-4).

Schaubild �.�-�: Anklage- und Strafbefehlsrate, bezogen auf erledigte Ermittlungsverfahren 
i. e. S. nach Ländern (ohne Schleswig-Holstein), �00�
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Datenquelle: Staatsanwaltschaftsstatistik. 

Schaubild 6.1-2: Anklage- und Strafbefehlsrate, bezogen auf erledigte Ermittlungsverfahren 
 i. e. S. nach Ländern (ohne Schleswig-Holstein), 2004 
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tunitätseinstellungen	inzwischen	häufiger	sind	als	Anklagen	und	Strafbefehlsanträge,	gilt	nicht	nur	für	

die	hier	im	Zeitreihenvergleich	berücksichtigten	Länder,	sondern	gilt	seit	2001	für	ganz	Deutschland.	

Schaubild �.�-�: Erledigung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren ����–�00�. 
Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin, Hessen, Schleswig-Holstein)
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Datenquelle: Staatsanwaltschaftsstatistik. 

Schaubild 6.1-3: Erledigung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren 1981 2004.  
 Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin, Hessen, Schleswig-Holstein) 
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3

Anklage im  
weiteren Sinne 

Millionen 

Strafbefehl Einstellungen  
gemäß §170 II 
StPO 

Einstellungen  
unter Auflagen 

Einstellungen  
ohne Auflagen 
(§§ 153,153b) 

sonstige 
Einstellungen 
ohne Auflagen 

Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftsstatistik.

Legende:	
Sonstige Einstellungen ohne Auflagen:	Einstellung	gem.	§§	154b	Abs.	1–3	StPO,	154c	StPO,	153c	StPO,	154d	und	4	StPO,	154	
Abs.	1	StPO.
Einstellungen ohne Auflagen (§§ ���, ���b):	Einstellung	gem.	§§	153	Abs.	1,	153b	Abs.	1	StPO/29	Abs.	5	BtMG,	§	45	Abs.	1	und	2	
JGG,	§	31a	Abs.	1	BtMG.
Einstellungen unter Auflagen: Einstellung	gem.	§	153a	StPO,	§	45	Abs.	3	JGG,	§	37	Abs.	1	BtMG	bzw.	§	38	Abs.	2	i.	V.	m.	§	37	Abs.	1	BtMG.
Einstellungen gem. § ��0 II StPO:	 Einstellung	gem.	§	170	Abs.	2	StPO,	Einstellung	wegen	Schuldunfähigkeit	 (bis	 1997	auch	
wegen	Todes)	des	Beschuldigten.
Strafbefehl:	Anträge	auf	Erlass	eines	Strafbefehls.
Anklage im weiteren Sinne:	 Anklagen,	Antrag	auf	 Eröffnung	eines	 Sicherungsverfahrens,	Antrag	auf	Durchführung	eines	
objektiven	Verfahrens,	Antrag	auf	sofortige	Hauptverhandlung	(bzw.	auf	Entscheidung	im	beschleunigten	Verfahren	–	§	417	
StPO),	Antrag	auf	vereinfachtes	Jugendverfahren.	

Die	Erledigungsstrukturen	haben	 sich	 in	dem	 statistisch	überblickbaren	Zeitraum	merklich	 verän-

dert.	Dies	wird	besonders	deutlich,	wenn	die	Analyse	auf	die	nach	 staatsanwaltschaftlicher	Bewer-

tung	 „anklagefähigen	 Ermittlungsverfahren“	 beschränkt	 wird,	 d.	h.	 auf	 die	 durch	 Anklage	 i.	w.	S.,	

durch	Strafbefehlsantrag	oder	durch	Einstellung	aus	Opportunitätsgründen	 i.	e.	S.13	 erledigten	Ver-

fahren.	Dann	zeigt	sich	nämlich	in	den	alten	Ländern	(ohne	BE,	HE	und	SH)

13	 Ohne	Einstellungen	gem.	§§	154b	Abs.	1-3	StPO,	154c	StPO,	153c	StPO,	154d	und	e	StPO,	154	Abs.	1	StPO	(im	Folgenden:	„sons-

tige“	Einstellungen	ohne	Auflagen).
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	 ein	deutlicher	Rückgang	der	Anklagerate	um	17,5	Prozentpunkte,	von	45,6	%	(1981)	auf	28,1	%	(2004),

	 ein	Rückgang	der	Strafbefehlsrate	um	4,4	Prozentpunkte,	von	32,9	%	(1981)	auf	28,5	%	(2004),	

	 nahezu	eine	Verdoppelung	der	Opportunitätsrate	 i.	e.	S.	 von	21,5	%	 (1981)	 auf	43,4	%	 (2004),	wobei	

diese	Zunahme	so	gut	wie	nicht	auf	den	Einstellungen	unter	Auflagen/Weisungen	(Zunahme:	+0,7	

Prozentpunkte)	beruht,	sondern	fast	ausschließlich	auf	den	folgenlosen	Einstellungen	gem.	§§	153,	

153b	StPO,	§	45	Abs.	1	und	2	JGG14,	§	31a	BtMG	(Zunahme:	+21,1	Prozentpunkte).

	

Andere	 Möglichkeiten	 der	 Verfahrensvereinfachung	 oder	 -beschleunigung	 hatten	 (in	 quantitativ-

statistischer	 Betrachtung	 und	 soweit	 dies	 aufgrund	 der	 verfügbaren	 Daten15	 überhaupt	 beurteilt	

werden	kann)	nie	große	Bedeutung	und	haben	überdies	zunehmend	an	Bedeutung	verloren.	Dies	gilt	

sowohl	für	das	vereinfachte	Jugendverfahren16	als	auch	und	vor	allem	für	das	beschleunigte	Verfahren	

(§§	417	 ff.	 StPO).	Der	Anteil	der	Anträge	auf	Entscheidung	 im	beschleunigten	Verfahren17	betrug	 im	

Durchschnitt	–	alte	Länder	ohne	Berlin,	Hessen	und	Schleswig-Holstein	–	in	den	80er	Jahren	um	die	

4	%,	in	der	ersten	Hälfte	der	90er	Jahre	ging	er	auf	unter	2	%	zurück.18	Die	vom	Gesetzgeber	in	jüngster	

Zeit	angestrebte	Optimierung	des	beschleunigten	Verfahrens	konnte	zwar	den	insoweit	bestehenden	

rückläufigen	Trend	aufhalten	und	umkehren:	2003	betrug	der	Anteil	4	%.	Ob	der	Rückgang	2004	auf	

3,3	%	bereits	wieder	eine	Trendwende	anzeigt,	lässt	sich	noch	nicht	beurteilen.	Allerdings	könnte	der	

14	 Die	Einstellungen	gem.	§	45	Abs.	1	und	2	JGG	werden	deshalb	den	„folgenlosen“	Einstellungen	zugeordnet,	weil	die	Ein-

stellung	hier	nicht	davon	abhängig	gemacht	wird,	dass	eine	angeordnete	Auflage/Weisung	erfüllt	wird.	Freilich	können	

sie	nur	eingeschränkt	als	folgenlos	bezeichnet	werden,	weil	sie	zum	einen,	im	Unterschied	zu	Einstellungen	gem.	§§	153	

ff.	StPO,	in	das	Erziehungsregister	(§	60	Abs.	1	Nr.	7	BZRG)	einzutragen	sind,	zum	anderen	aber	die	Einstellung	gem.	§	45	

Abs.	 2	 JGG	davon	abhängt,	 dass	 erzieherische	Maßnahmen,	 seien	 es	 solche	außerjustizieller	Art	 (z.	B.	 durch	die	 Erzie-

hungsberechtigten,	durch	die	Freunde),	seien	es	solche	justiznaher	Art	 (z.	B.	erzieherisches	Gespräch	durch	die	Polizei	

oder	die	StA	selbst,	Ableistung	einer	gewissen	Stundenzahl	gemeinnütziger	Arbeit	aufgrund	einer	Anregung	durch	den	

Jugendstaatsanwalt)	 bis	hin	 zum	Bemühen	des	 Jugendlichen,	 einen	Ausgleich	mit	dem	Verletzten	 zu	erreichen,	 statt-

gefunden	haben	oder	eingeleitet	worden	sind.	 Im	Unterschied	hierzu	werden	Einstellungen	gem.	§	45	Abs.	3	 JGG	den	

Einstellungen	unter	Auflagen	zugeordnet,	weil	hier	die	Einstellung	davon	abhängt,	dass	Auflagen/Weisungen	erfüllt	

werden,	die	der	Jugendrichter	auf	Anregung	des	Jugendstaatsanwalts	erteilt	hat.
15	 Vgl.	heinz, w., 2002b,	S.	705	ff.
16	 Welche	Bedeutung	das	vereinfachte	Jugendverfahren	hat,	lässt	sich	anhand	der	statistischen	Informationen	der	Staats-

anwaltschaftsstatistik	nicht	genau	bestimmen.	Das	vereinfachte	 Jugendverfahren	 ist	nach	§§	76,	 109	 JGG	nur	vor	dem	

Jugendeinzelrichter	und	nur	im	Verfahren	gegen	Jugendliche	zulässig.	Die	an	sich	erforderliche	Bezugsgröße	ist	deshalb	

die	Summe	aus	der	Zahl	der	vor	dem	Jugendeinzelrichter	erhobenen	Anklagen	gegen	Jugendliche	und	der	Anträge	auf	

Entscheidung	im	vereinfachten	Jugendverfahren.	Da	aber	für	die	Staatsanwaltschaftsstatistik	nur	die	Zahl	der	Anklagen	

zum	Jugendrichter	insgesamt	erhoben	wird,	ist	diese	Bezugsgröße	deutlich	zu	hoch,	weil	darin	auch	sämtliche	Anklagen	

gegen	Heranwachsende	enthalten	sind.	Folglich	wird	der	auf	vereinfachte	Jugendverfahren	entfallende	Anteil	deutlich	

unterschätzt,	und	zwar	um	etwa	den	Faktor	2.	Unter	diesem	Vorbehalt	steht	die	Angabe,	dass	der	Anteil	des	vereinfachten	

Jugendverfahrens	2004	in	den	alten	Ländern	im	Schnitt	bei	10	%	lag	(die	Spannweite	ist	 freilich	beträchtlich	–	Bremen:	

32	%,	Rheinland-Pfalz	2	%)	und	in	den	neuen	Ländern	bei	7	%.
17	 Bezugsgröße	ist	die	Gesamtheit	der	Verfahren,	in	denen	die	Durchführung	eines	beschleunigten	Verfahrens	beantragt	

werden	konnte	oder	wurde,	also	die	Ermittlungsverfahren,	die	erledigt	worden	 sind	durch	Strafbefehlsantrag,	durch	

Anklage	 nach	 allgemeinem	 Strafrecht	 zum	 Strafrichter	 oder	 zum	 Schöffengericht	 oder	 durch	 Anträge,	 im	 beschleu-

nigten	Verfahren	zu	entscheiden.
18	 Das	beschleunigte	Verfahren	 (§§	212	 ff.	StPO	a.	F.,	§§	417	 ff.	StPO)	 ist	nicht	nur	bei	Erwachsenen,	 sondern	auch	bei	Her-

anwachsenden	zulässig	(§	109	JGG).	Die	notwendige	Bezugsgröße	(Summe	aus	Anträgen	auf	Entscheidung	im	beschleu-

nigten	Verfahren	und	aus	Anklagen	vor	dem	Strafrichter	oder	dem	Schöffengericht	gegen	Erwachsene	oder	Heranwach-

sende)	 ist	 anhand	 der	 Staatsanwaltschaftsstatistik	 nicht	 ermittelbar,	 weil	 die	 Zahl	 der	 Anklagen	 gegen	 Erwachsene	

oder	Heranwachsende	unbekannt	ist.	Als	beste	Näherungsgröße	hierfür	kann	lediglich	die	Zahl	der	Anklagen	vor	dem	

Schöffengericht	(ohne	Jugendschöffengericht)	und	vor	dem	Strafrichter	(ohne	Jugendrichter)	verwendet	werden.	Diese	

Bezugsgröße	ist	etwas	zu	klein,	weil	die	Zahl	der	Heranwachsenden,	die	vor	dem	Jugendrichter	oder	dem	Jugendschöf-

fengericht	angeklagt	werden,	unbekannt	 ist.	Folglich	 ist	der	Anteil	des	beschleunigten	Verfahrens	etwas	überschätzt.	

Der	Schätzfehler	dürfte	sich	jedoch	in	sehr	engen	Grenzen	halten,	weil	bei	Heranwachsenden	eher	selten	ein	beschleu-

nigtes	Verfahren	durchgeführt	werden	dürfte.
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in	den	 letzten	 Jahren	erfolgte	Rückgang	der	Anteile	des	 Strafbefehlsverfahrens	 ein	Hinweis	darauf	

sein,	dass	der	Bedeutungsgewinn	des	beschleunigten	Verfahrens	möglicherweise	auch	zulasten	des	

Strafbefehlsverfahrens	und	nicht	nur	zulasten	der	Anklage	ging.	Wenn	dem	so	wäre,	wäre	dies	entge-

gen	den	Intentionen	des	Gesetzgebers.

6.1.2.2.2.2 Vermehrte Nutzung von Opportunitätseinstellungen und 
Strafbefehlsverfahren als verfahrensökonomische Instrumente

Opportunitätsvorschriften

Die	 im	 langfristigen	 Trend	 deutliche	 Zunahme	 polizeilich	 registrierter	 Straftaten	 wurde	 (jedenfalls	 in	

ihrer	Masse)	von	den	Staatsanwaltschaften	nicht	in	Form	von	Anklagen	oder	Strafbefehlsanträgen	an	die	

Gerichte	zur	Aburteilung	weitergegeben,	sondern	nahezu	vollständig	durch	Opportunitätseinstellungen	

(vgl.	Schaubild	6.1-3)	aufgefangen,	und	zwar	weitaus	überwiegend	durch	Einstellungen	ohne	Auflagen.	

Unter	den	Opportunitätseinstellungen	i.	e.	S.	waren	Einstellungen	unter	Auflagen	1981	etwas	häufiger	

als	Einstellungen	ohne	Auflagen	i.	e.	S.19	Schon	1983	überwogen	indes	die	folgenlosen	Einstellungen	

i.	e.	S.	 Im	Vergleich	zu	den	Einstellungen	unter	Auflagen	nahmen	die	Einstellungen	ohne	Auflagen	

i.	e.	S.	um	rund	das	Fünffache	zu.	Dementsprechend	dominieren	derzeit	die	folgenlosen	Einstellungen.	

2004	entfielen	in	Deutschland	lediglich	noch	27	%	aller	Einstellungen	i.	e.	S.	auf	Einstellungen	unter	

Auflagen.	Worauf	diese	Veränderung	zurückzuführen	ist,	kann,	wie	bereits	 im	Ersten	Periodischen	

Sicherheitsbericht	ausgeführt	wurde,	aufgrund	der	verfügbaren	Daten	nicht	geklärt	werden.	

Strafbefehlsverfahren

Auch	wo	die	Staatsanwaltschaft	eine	Ahndung	durch	Strafurteil	für	erforderlich	hält,	kommt	es	nicht	

immer	(und	nicht	einmal	im	Regelfall)	zu	einer	förmlichen	Hauptverhandlung	vor	dem	Richter.	Auf	

Antrag	 der	 Staatsanwaltschaft	 können	 bei	 Vergehen	 die	 Rechtsfolgen	 der	 Tat	 durch	 schriftlichen	

Strafbefehl	 ohne	Hauptverhandlung	 festgesetzt	werden	 (§§	407	 ff.	 StPO).	Das	 Strafbefehlsverfahren	

ist	ein	schriftliches	Verfahren	und	 insoweit	eine	Ausnahme	von	dem	Grundsatz	der	StPO,	dass	eine	

Kriminalstrafe	nur	aufgrund	einer	mündlichen	Verhandlung	verhängt	werden	darf,	 in	welcher	der	

Beschuldigte	 von	 dem	 erkennenden	 Gericht	 gehört	 wird	 und	 Gelegenheit	 zu	 seiner	 Verteidigung	

hat.	Durch	Strafbefehl	dürfen	u.	a.	Geldstrafe	und	(seit	1993)	auch	Freiheitsstrafe	bis	zu	einem	Jahr	auf	

Bewährung	festgesetzt	werden,	Letztere	aber	nur,	wenn	der	Angeschuldigte	anwaltlich	vertreten	ist.

Von	der	Möglichkeit	des	arbeitsökonomischen	Strafbefehlsverfahrens	hat	die	Staatsanwaltschaft	 in	

zunehmendem	Maße	Gebrauch	gemacht.	Der	Anteil	der	Strafbefehlsanträge	an	allen	Verfahren,	 in	

denen	 die	 Staatsanwaltschaft	 entweder	Anklage	 i.	w.	S.	 erhoben	 oder	Antrag	 auf	 Erlass	 eines	 Straf-

befehls	gestellt	hat,	stieg	in	den	alten	Ländern	(ohne	Berlin,	Hessen	und	Schleswig-Holstein)	von	42	%	

(1981)	auf	50	%	(2004)	an.20	

19	 Einstellung	gem.	§§	153	Abs.	1,	153b	Abs.	1	StPO/29	Abs.	5	BtMG,	§	45	Abs.	1	und	2	JGG,	§	31a	Abs.	1	BtMG.
20	 Dieser	Anteil	ist	unterschätzt.	Eine	exakte	Berechnung	dieses	Anteils	ist	anhand	der	verfügbaren	statistischen	Informa-

tionen	nicht	möglich,	weil	in	der	Bezugsgröße	(Anklagen	i.	w.	S.	und	Strafbefehlsanträge)	auch	Anklagen	enthalten	sind,	

die	gegen	Jugendliche	erhoben	worden	sind	sowie	Anklagen	gegen	Heranwachsende,	bei	denen	Jugendstrafrecht	ange-

wendet	worden	ist,	Gruppen	also,	bei	denen	ein	Strafbefehl	nach	§	79	Abs.	1	JGG	bzw.	§	79	Abs.	1	i.	V.	m.	§	109	Abs.	2	JGG	

nicht	möglich	ist.	Dieser	Fehler	lässt	sich	aufgrund	der	Angaben	der	Staatsanwaltschaftsstatistik	nicht	beheben.	Würden	

nur	Anklagen	zu	den	allgemeinen	Gerichten	berücksichtigt,	würde	die	Strafbefehlsquote	überschätzt	werden,	weil	dann	

die	Heranwachsenden	nicht	berücksichtigt	wären,	bei	denen	allgemeines	Strafrecht	angewendet	wird.	Im	Sinne	einer	

konservativen	Schätzung	wurden	deshalb	alle	Anklagen	berücksichtigt,	somit	ist	die	Strafbefehlsquote	unterschätzt.	
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Wie	erfolgreich	die	Staatsanwaltschaft	mit	diesen	Anträgen	war,	d.	h.	in	welchem	Maße	hierdurch	tat-

sächlich	die	Verurteilung	aufgrund	eines	summarischen	Verfahrens	erfolgte,	konnte	bis	vor	kurzem	

anhand	der	Strafrechtspflegestatistiken	nicht	festgestellt	werden,	weil	nicht	erhoben	wurde,	ob	den	

Anträgen	entsprochen	und	überdies	die	Strafbefehle	auch	rechtskräftig	wurden.21	Erst	durch	eine	Son-

dererhebung,	die	seit	einigen	Jahren	in	Baden-Württemberg	und	in	Nordrhein-Westfalen	im	Rahmen	

der	Strafverfolgungsstatistik	durchgeführt	wird,	sind	für	diese	beiden	Länder	die	Größenordnungen	

erkennbar	(vgl.	Schaubild	6.1-4).	

Schaubild �.�-�: �erurteilungen nach allgemeinem Strafrecht mit und ohne Strafbefehl. 
Baden-Württemberg �00�, Nordrhein-Westfalen �00�
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Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Schaubild 6.1-4: Verurteilungen nach allgemeinem Strafrecht mit und ohne Strafbefehl.
 Baden-Württemberg 2004, Nordrhein-Westfalen 2004 

nicht eigens darstellbar: Strafarrest (jeweils < 50 Fälle) 

unbedingte Freiheitsstrafe
Freiheitsstrafe zur Bewährung

Geldstrafe

Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik	BadenWürttemberg	und	NordrheinWestfalen.

Danach	ist	im	allgemeinen	Strafrecht	die	Verurteilung	durch	Strafbefehl,	gegen	den	kein	Einspruch	

eingelegt	worden	 ist,	 die	Regel,	 nicht	die	Ausnahme.	 Im	 Schnitt	 der	 beiden	 Länder	 erfolgten	2004	

knapp	 zwei	Drittel	 (65	%)	 aller	Verurteilungen	 durch	 Strafbefehl	 ohne	 Einspruch	 (Baden-Württem-

berg:	 73	%;	 Nordrhein-Westfalen	 59	%).	 99	%	 aller	 Verurteilungen	 durch	 Strafbefehl	 lauten	 erwar-

tungsgemäß	auf	Geldstrafe.	Von	den	Sanktionen	her	betrachtet	heißt	dies,	dass	die	Verurteilung	zu	

Geldstrafe	inzwischen	zu	knapp	80	%	durch	Strafbefehl	erfolgt	(Baden-Württemberg	2004:	87	%;	Nord-

rhein-Westfalen	2004:	72	%).	Es	bedürfte	eingehender	Forschung,	um	festzustellen,	wie	ökonomisch	

21	 Vgl.	Heinz,	W.,	2001,	S.	271	ff.
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dieses	Verfahren	in	einer	Gesamtbilanz	ist.	Einige	Untersuchungsergebnisse	lassen	darauf	schließen,	

dass	 aufgrund	 von	 Informations-	 und	Kommunikationsproblemen,	 insbesondere	 über	 die	 Einkom-

menshöhe,	ein	nicht	unerheblicher	Teil	der	Strafbefehls-Verurteilungen	zu	Ersatzfreiheitsstrafen	und	

damit	in	den	mit	hohen	staatlichen	Kosten	verbundenen	Strafvollzug	führt.22	

Seit	 dem	Rechtspflege-Entlastungsgesetz	 von	 1993	 darf	 gegen	 einen	 verteidigten	Angeschuldigten	

auch	eine	zur	Bewährung	ausgesetzte	Freiheitsstrafe	bis	 zu	einem	 Jahr	durch	Strafbefehl	 verhängt	

werden	(§	407	Abs.	2	StPO).	Von	den	absoluten	Zahlen	her	gesehen	waren	es	2004	in	Baden-Württem-

berg	947	und	in	Nordrhein-Westfalen	812	Personen,	die	ohne	mündliche	Hauptverhandlung	zu	einer	

zur	 Bewährung	 ausgesetzten	 Freiheitsstrafe	 verurteilt	worden	 sind.	 Statistisch	 ist	 nicht	 erkennbar,	

bei	wie	vielen	hiervon	wegen	Nichtbewährung	die	Aussetzung	widerrufen	wurde	mit	der	Folge	der	

Vollstreckung	der	Freiheitsstrafe,	und	zwar	ohne	vorherige	mündliche	Hauptverhandlung.	

Da	 aus	 den	 anderen	 Ländern	 keine	 statistischen	 Informationen	 verfügbar	 sind,	 ist	 unbekannt,	 ob	

diese	Daten	zur	Verurteilung	durch	Strafbefehl	verallgemeinerungsfähig	sind.	Zumindest	für	Baden-

Württemberg	und	Nordrhein-Westfalen	steht	indes	nunmehr	fest,	dass	eine	Verurteilung	aufgrund	

mündlicher	Verhandlung	vor	dem	erkennenden	Gericht	die	Ausnahme,	die	Verurteilung	aufgrund	

eines	Strafbefehls	dagegen	die	Regel	ist.	Der	Grundsatz,	dass	eine	Kriminalstrafe	nur	aufgrund	münd-

licher	Verhandlung	verhängt	werden	darf,	gilt	danach	faktisch	nur	noch	für	die	Freiheitsstrafe.	

Bedeutungszuwachs des Ermittlungsverfahrens und der Staatsanwaltschaft

Insgesamt	 ergibt	 die	 Längsschnittanalyse,	 dass	 das	 Ermittlungsverfahren	 und	 die	 Erledigungsent-

scheidung	der	Staatsanwaltschaft	zunehmend	an	Bedeutung	gewonnen	haben.	Die	Staatsanwaltschaft	

hat	die	ihr	vom	Gesetzgeber	eingeräumten	rechtlichen	Möglichkeiten	der	Verfahrenseinstellung	und	

der	 Erledigung	 im	 Strafbefehlsverfahren	 in	 hohem	 und	 steigendem	 Maße	 genutzt.	 Der	 Anteil	 der	

Ermittlungsverfahren,	die	entweder	durch	Strafbefehl	oder	durch	Opportunitätseinstellungen	i.	e.	S.	

erledigt	worden	sind,	an	allen	anklagefähigen	Verfahren	i.	e.	S.	 ist	ausnahmslos,	kontinuierlich	und	

deutlich	gestiegen.	Kamen	(jeweils	alte	Länder	ohne	Berlin,	Hessen	und	Schleswig-Holstein)	1981	auf	

100	Anklagen	i.	w.	S.	noch	119	Opportunitätseinstellungen	i.	e.	S.	oder	Strafbefehlsanträge,	so	waren	es	

2004	255	derartige	Erledigungen.	

Die	 Staatsanwaltschaft	 hat	 dadurch	 nicht	 nur	 ihre	 Selektions-,	 sondern	 auch	 ihre	 (in	 sozialwissen-

schaftlicher	Betrachtung)	Sanktionskompetenz	beträchtlich	ausgedehnt.	Sowohl	bei	der	Einstellung	

unter	Auflagen	als	auch	beim	Strafbefehlsantrag	tritt	an	die	Stelle	richterlicher	Strafzumessung	fak-

tisch	die	Sanktionsfestlegung	der	Staatsanwaltschaft.	Soweit	wie	beim	Strafbefehl	und	teilweise	bei	

der	Einstellung	die	Zustimmung	des	Gerichts	erforderlich	ist,	wird	zwar	die	Teilhabe	des	Gerichts	for-

mell	gewährleistet,	in	empirischer	Betrachtung	aber	hat,	worauf	sowohl	Äußerungen	aus	der	Praxis	

22	 „Einerseits	erlebt	der	Angeschuldigte	keine	mündliche	Verhandlung	über	die	Folgen	seiner	Straftat(en),	 sondern	erfährt	

nur	auf	 schriftlichem	Wege	von	den	Rechtsfolgen,	wobei	offen	bleibt,	 inwieweit	er	das	 Schriftstück	überhaupt	versteht.	

Andererseits	gewinnt	der	Strafrichter	keinen	unmittelbaren	Eindruck	von	dem	sozialen	Hintergrund	des	Beschuldigten;	

die	 richterliche	 Entscheidung	 über	 die	 Tagessatzhöhe	 beruht	 entweder	 auf	 den	 Erkenntnissen	 aus	 den	 polizeilichen	

Ermittlungen	oder	auf	Schätzungen.	Nach	Janssens	Untersuchung	zur	Geldstrafenvollstreckung	scheitert	die	Zahlung	der	

Geldstrafe	umso	 eher,	 je	weniger	 valide	 Informationen	 zur	 finanziellen	 Situation	der	 Beschuldigten	nach	Abschluss	 des	

Ermittlungsverfahrens	vorhanden	waren.	Wird	die	Geldstrafenvollstreckung	mit	Ersatzfreiheitsstrafe	beendet,	 so	waren	

besonders	häufig	Informationsdefizite	über	die	finanzielle	Situation	des	Verurteilten	festzustellen.“	(dolde, G.,	1999,	S.	586)
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als	auch	die	in	empirischen	Forschungen	festgestellte	geringe	Ablehnungsrate	hindeuten,	die	Mitwir-

kung	des	Gerichts	möglicherweise	den	„Charakter	einer	Gegenzeichnungsprozedur“.23	

6.1.2.2.3 Die Erledigungspraxis im regionalen Querschnitt
Im	regionalen	Querschnittsvergleich	der	Länder	zeigen	sich	erwartungsgemäß	Unterschiede	in	der	

staatsanwaltschaftlichen	 Erledigungspraxis.	 Dass	 und	 wie	 sehr	 die	 staatsanwaltschaftliche	 Erledi-

gungspraxis	 in	den	Ländern	variiert,	wird	besonders	deutlich,	wenn	die	Handhabung	der	Opportu-

nitätsvorschriften	 getrennt	 nach	 allgemeinem	 Strafverfahrensrecht	 und	 nach	 JGG	 betrachtet	wird	

(vgl.	Schaubild	6.1-5	und	6.1-6).	Zwar	kann	aufgrund	der	verfügbaren	statistischen	Informationen	die	

exakte	Bezugsgröße	nicht	 ermittelt	werden,	weshalb	 vermutlich	die	 staatsanwaltschaftliche	Diver-

sionsrate	im	Jugendstrafrecht	unter-	und	die	im	allgemeinen	Strafrecht	überschätzt	sein	dürfte;	die	

beobachtbaren	Unterschiede	dürften	hierauf	nicht	beruhen,	jedenfalls	nicht	in	diesem	Ausmaß.

Schaubild �.�-�: Diversionsraten (StA) in Jugendsachen ����–�00�. Anteil der 
jugendstaatsanwaltschaftlichen Einstellungen gem. § �� JGG (insgesamt) 
im Ländervergleich nach der Staatsanwaltschaftsstatistik bezogen auf 
anklagefähige �erfahren in Jugendsachen
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Datenquelle: Staatsanwaltschaftsstatistik. 

Schaubild 6.1-5: Diversionsraten (StA) in Jugendsachen 1981 2004; Anteil der jugendstaats- 
 anwaltschaftlichen Einstellungen gem. § 45 JGG (insgesamt)  im Länder- 
 vergleich nach der Staatsanwaltschaftsstatistik bezogen auf anklagefähige 
 Verfahren in Jugendsachen 
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Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftsstatistik	(1997	bis	2003	ohne	SchleswigHolstein).

Wie	die	Schaubilder	6.1-5	und	6.1-624	im	Längsschnittvergleich	zeigen,	

23	 sessAr,	K.,	1974,	S.	95.	Auch	hier	lässt	sich	freilich	der	Befund,	dass	Strafbefehlsanträge	nicht	in	nennenswertem	Umfang	

vom	Gericht	abgelehnt	werden,	als	„Antizipation	richterlicher	Entscheidungskriterien	durch	den	Staatsanwalt“	 (BlAn-

KenBurG, e.	u.	a.,	1978,	S.	246)	deuten.
24	 Dass	und	wie	sehr	lokale	Besonderheiten	die	Einstellungspraxis	bestimmen,	die	nur	zum	Teil	mit	der	Tat-	oder	der	Täter-

struktur	etwas	zu	 tun	haben,	zeigt	 sich	 in	Schaubildern	6.1-6	und	6.1-7	besonders	deutlich	am	Beispiel	von	Berlin.	Die	

Öffnung	der	Mauer	führte	zu	einem	dramatischen	Anstieg	der	Geschäftsbelastung,	der	offenbar	durch	entsprechende	

Zunahme	von	Verfahrenseinstellungen	zu	bewältigen	versucht	wurde.
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	 sind	in	den	alten	Ländern	die	Einstellungen	gem.	§§	153,	153a,	153b	StPO	sowie	gem.	§	45	JGG	deut-

lich	angestiegen,

	 haben	sich	in	den	einzelnen	Länder	die	staatsanwaltschaftlichen	Diversionsraten	in	allgemeinen	

Strafsachen	 eher	 auseinanderentwickelt,	 während	 es	 in	 Jugendsachen	 in	 den	 letzten	 Jahren	 zu	

einer	Verringerung	der	teilweise	erheblichen	Unterschiede	kam,

	 bestehen	zwischen	den	Ländern	in	der	Höhe	der	Diversionsraten	sowohl	in	Jugendstrafsachen	als	

auch	in	allgemeinen	Strafsachen	ganz	erhebliche	Unterschiede.	Während	in	Hamburg	2004	62	%	

der	anklagefähigen	Jugendsachen	eingestellt	worden	sind,	waren	es	in	Berlin	lediglich	36	%	(Spann-

weite:	26	Prozentpunkte).	In	allgemeinen	Strafsachen	ist	der	Unterschied	(Spannweite:	15	Prozent-

punkte)	geringer	(Bayern	33	%,	Hessen	und	Saarland	48	%),	jedoch	ebenfalls	nicht	unerheblich.25

Schaubild �.�-�: Diversionsraten (StA) im allgemeinen Strafrecht ����–�00�. Anteile der 
staatsanwaltschaftlichen Einstellungen gem. §§ ��� I, ���a I, ���b I StPO 
bezogen auf anklagefähige �erfahren

0 %

19
81

 

19
85

 

19
90

 

19
95

 

20
00

 

20
04

 

Datenquelle: Staatsanwaltschaftsstatistik (1997 bis 2003 ohne Schleswig-Holstein). 

Schaubild 6.1-6: Diversionsraten (StA) im allgemeinen Strafrecht 1981 2004; Anteile der  
 staatsanwaltschaftlichen Einstellungen gem. §§ 153 I, 153a I, 153b I StPO 
 bezogen auf anklagefähige Verfahren  
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Datenquelle:	 Staatsanwaltschaftsstatistik	(1997	bis	2003	ohne	SchleswigHolstein).

Im	 Ersten	 Periodischen	 Sicherheitsbericht	wurde	 bereits	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 empirische	 For-

schungen	zur	Einstellungspraxis	in	Jugendsachen	gezeigt	haben,	dass	diese	extremen	Unterschiede	

nicht	etwa	durch	entsprechende	Unterschiede	in	der	Tat-	und	Täterstruktur	zu	erklären	sind.	Neuere	

Untersuchungen	liegen	hierzu	nicht	vor.	Die	amtlichen	Statistiken	lassen	nicht	erkennen,	ob	sich	die	

Unterschiede	 –	 bei	 gleichartig	 zusammengesetzten	 Gruppen	 –	 verringert	 haben.	 Diese	 Frage	 lässt	

sich	nur	durch	Aktenuntersuchungen	klären,	die	geboten	sind,	damit	die	Länder	in	der	Lage	sind	zu	

prüfen,	ob	die	vom	BVerfG	geforderte	„im	Wesentlichen	einheitliche	Einstellungspraxis	der	Staatsan-

waltschaften“26	inzwischen	erreicht	werden	konnte.

25	 Die	Sonderentwicklung	in	Bremen	–	Anstieg	von	39	%	(2003)	auf	58	%	(2004)	–	bleibt	wegen	der	fraglichen	Belastbarkeit	

dieser	Daten	unberücksichtigt.
26	 BVerfGE	90,	145,	S.	190.
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6.1.2.3 Verfahrensdauer des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens
Die	durchschnittliche	Verfahrensdauer	 (arithmetisches	Mittel)	 vom	Tag	der	Einleitung	bis	 zur	Erle-

digung	durch	die	 Staats-	oder	Amtsanwaltschaft	blieb	 in	den	alten	Ländern	 im	Zeitraum	zwischen	

1990	und	2000	im	Wesentlichen	konstant	und	bewegte	sich	zwischen	drei	und	3,3	Monaten;	nur	rund	

10	%	aller	Ermittlungsverfahren	wurden	erst	nach	sechs	Monaten	erledigt.	Seitdem	hat	sich	die	durch-

schnittliche	Verfahrensdauer	 leicht	erhöht	auf	 zuletzt	 (2004)	3,5	Monate;	der	Anteil	der	Verfahren,	

die	erst	nach	sechs	Monaten	erledigt	wurden,	stieg	ebenfalls	an.	Da	seit	1997	die	Staatsanwaltschafts-

statistik	die	Verfahrensdauer	nicht	mehr	für	die	einzelnen	Erledigungsarten	differenziert	ausweist,	

ist	eine	weitere	Unterscheidung	danach,	in	welchen	Ermittlungsabschnitten	vor	allem	die	Verände-

rungen	erfolgten,	auf	statistischer	Basis	unmöglich.

6.1.3 Ausblick
Infolge	der	vom	Gesetzgeber	gewollten	Ausdehnung	der	Kompetenzen	der	StA	bei	der	Einstellung	von	

Ermittlungsverfahren	 wegen	 leichter	 bis	 mittelschwerer	 Kriminalität	 sowie	 durch	 den	 zunehmenden	

Gebrauch	des	Strafbefehlsverfahrens	hat	die	Hauptverhandlung	faktisch	wie	rechtlich	an	Bedeutung	ver-

loren.	Eine	vollständige	Hauptverhandlung	ist	inzwischen	–	statistisch	gesehen	–	die	Ausnahme.	Der	Regel-

fall	des	Strafverfahrens	ist	heute	ein	informelles	oder	vereinfachtes	Verfahren,	ein	Strafverfahren	„zweiter	

Klasse“.27	Die	StA	ist	weniger	Anklage-	als	vielmehr	Einstellungsbehörde.	Ihr	kommt	nicht	nur	–	wie	einst	

–	aufgrund	ihres	Anklagemonopols	Selektions-,	sondern	inzwischen	auch	in	hohem	Maße	Sanktionskom-

petenz	zu,	und	zwar	sowohl	bei	Opportunitätsentscheidungen	als	auch	faktisch	im	Strafbefehlsverfahren:	

Der	Staatsanwalt	ist	inzwischen	„Richter	vor	dem	Richter“28.	Infolge	der	Weisungsgebundenheit	der	StA	

hat	 „exekutivisches“	Recht	 seinen	Einzug	gehalten,	und	zwar	ohne	eine	externe	Kontrolle	durch	einen	

Rechtsbehelf	der	Beteiligten.	Die	Würfel	fallen	heute	weitgehend	im	Ermittlungsverfahren.	

In	der	wissenschaftlichen	Literatur	besteht	deshalb	Einigkeit	darüber,	dass	erstens	eine	Gesamtreform	des	

Strafverfahrens	notwendig	ist,	dass	zweitens	diese	Reform	am	Ermittlungsverfahren	anzusetzen	hat.29	Die	

vorliegenden	Vorschläge	weisen	 freilich	 in	 teilweise	 unterschiedliche	Richtungen.	 So	 sieht	 z.	B.	 der	 von	

einer	Gruppe	von	Strafrechtslehrern	vorgelegte	„Alternativentwurf	Reform	des	Ermittlungsverfahrens“30	

eine	 deutliche	 Stärkung	 der	 Grund-	 und	 Menschenrechte	 des	 Bürgers	 vor,	 auch	 und	 insbesondere	 des	

Beschuldigten:	„Einen	Kernbereich	speziell	des	Intimitäts-	und	Persönlichkeitsrechts	sehen	sie	als	unüber-

steigbare	Grenze	auch	für	noch	so	dringende	staatliche	Ermittlungsbemühungen	an;	und	in	den	übrigen	

Fällen	 wird	 die	 Erforderlichkeit	 und	 Verhältnismäßigkeit	 von	 Eingriffen	 an	 einem	 strengeren	 Maßstab	

gemessen,	als	ihn	der	Gesetzgeber	bei	Veränderungen	der	Strafprozessordnung	in	den	letzten	Jahren	ange-

legt	hat.“31	Demgegenüber	weisen	die	Reformen	der	letzten	Jahrzehnte	in	eine	etwas	andere	Richtung.	Aus-

gebaut	wurden	einerseits	–	mit	dem	Ziel	einer	effektiveren	Strafverfolgung	–	die	Zwangsmaßnahmen	und	

Grundrechtseingriffe,	andererseits	wurde	die	Rechtsstellung	des	Opfers	und	von	Zeugen	deutlich	gestärkt.	

Die	Frage,	wie	die	Funktionstüchtigkeit	der	Strafrechtspflege	einerseits,	die	Rechte	des	als	unschuldig	

geltenden	Beschuldigten	sowie	des	Opfers	andererseits,	ins	Verhältnis	gesetzt	werden,	ist	symptoma-

tisch	für	das	Verhältnis	von	Staat	und	Individuum.	„Das	Strafverfahrensrecht	ist	der	Seismograph	der	

Staatsverfassung.“32	

27	 AlBrecht, h.-J.,	1994,	S.	398.
28	 KAusch,	e.,	1980.
29	 Vgl.	statt	vieler	roGAll, K.,	1995,	S.	78	m.	w.	N.
30	 AE	Ermittlungsverfahren,	2001,	S.	30.
31	 AE	Ermittlungsverfahren,	2001,	S.	30.	
32	 roxin,	C.,	1998,	§	2	Rdnr	1.
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6.2 Gerichtliches Verfahren

Kernpunkte

	 Jugendstrafrecht	 und	 allgemeines	 Strafrecht	weisen	 ein	 unterschiedliches	 Rechtsfolgensys-

tem	auf:	Das	Jugendstrafrecht	bietet	für	die	Rückfallverhinderung	weitergehende	und	stärker	

ausdifferenzierte	Möglichkeiten	einer	abgestuften,	erzieherisch	gestalteten	Reaktion	als	das	

allgemeine	 Strafrecht.	Die	 richterliche	Praxis	hat	 auch	deshalb	daran	 festgehalten,	 bei	Her-

anwachsenden	überwiegend	nach	Jugendstrafrecht	zu	verfahren,	weil	dies	bessere	Möglich-

keiten	bietet,	auf	die	Lebenslagen	und	Probleme	junger	Menschen	einzugehen.	

	 In	Teilen	der	Öffentlichkeit	wie	der	Politik	werden	schon	seit	einigen	Jahren	Forderungen	nach	

härteren	Strafen	erhoben.	Demgegenüber	lässt	die	Strafrechtspraxis	seit	1998,	dem	Berichts-

stand	des	 1.	PSB,	keine	Tendenzen	zu	einer	allgemeinen	Verschärfung	erkennen.	Es	werden,	

entgegen	teilweise	erhobenen	Forderungen,	

–	 nicht	vermehrt	Heranwachsende	nach	allgemeinem	Strafrecht	verurteilt,

–	 nicht	vermehrt	formelle	statt	informelle	Sanktionen	und	auch	nicht	

–	 vermehrt	unbedingte	statt	bedingte	Jugendstrafen	verhängt.	

	 Die	statistische	Betrachtung	erlaubt	allerdings	keinen	Rückschluss	auf	die	Gründe,	die	für	die	

Beibehaltung	der	bisherigen	Sanktionierungspraxis	maßgebend	sind.	

	 Die	 Entwicklung	 der	 Sanktionierungspraxis	 ist	 durch	 den	 zunehmenden	 Gebrauch	 infor-

meller	Sanktionen	gekennzeichnet.	Im	Jugendstrafrecht	entfallen	hierauf	69	%,	 im	allgemei-

nen	Strafrecht	52	%	aller	(informellen	oder	formellen)	Sanktionen.	

	 Innerhalb	der	durch	Urteil	verhängten	Sanktionen	dominieren	solche	ambulanter	Art.	 Im	all-

gemeinen	 Strafrecht	wurden	2004	94	%	 aller	Verurteilten	 entweder	mit	Geldstrafe	 (81	%)	 oder	

mit	einer	zur	Bewährung	ausgesetzten	Freiheitsstrafe	 (14	%)	 sanktioniert.	 Im	 Jugendstrafrecht	

betrug	der	Anteil	ambulanter	Sanktionen	75	%,	war	also	2004	19	Prozentpunkte	geringer	als	im	

allgemeinen	Strafrecht.	Als	schwerste	ambulante	Sanktion	wurden	vor	allem	Zuchtmittel	(58	%)	

verhängt;	deutlich	geringer	war	der	Anteil	der	zur	Bewährung	ausgesetzten	Jugendstrafen	(10	%)	

sowie	der	ambulanten	Erziehungsmaßregeln	(7	%).	Freilich	muss	bei	einem	Vergleich	der	Raten	

ambulanter	formeller	Sanktionen	der	höhere	Anteil	informeller	Sanktionen	im	Jugendstrafrecht	

berücksichtigt	werden,	durch	den	–	im	Vergleich	zum	allgemeinen	Strafrecht	–	ein	weitaus	grö-

ßerer	Teil	der	leichten	und	mittelschweren	Kriminalität	nicht	mehr	zur	Verurteilung	gelangt.

	 Allerdings:	In	den	letzten	Jahren	nahm	–	absolut	wie	relativ,	hier	bezogen	auf	die	Verurteilten	

–	sowohl	im	Jugendstrafrecht	als	auch	im	allgemeinen	Strafrecht	die	Zahl	der	zu	mittel-	und	

langfristigen	Freiheitsstrafen	Verurteilten	zu.	Dies	 ist	vor	allem	bei	Gewaltdelikten	zu	beob-

achten.	Zusammen	mit	Veränderungen	in	der	Zusammensetzung	der	Gefangenenpopulation	

führt	dies	zu	einer	gravierenden	Verschärfung	der	Probleme	des	Strafvollzugs.	Ob	dies	eine	

Veränderung	der	Strafzumessungspraxis	oder	eine	Veränderung	der	Schwere	der	Kriminalität	

widerspiegelt,	ist	aufgrund	der	Daten	der	amtlichen	Statistiken	nicht	erkennbar.

	 Neben	einer	Strafe	–	oder	bei	schuldunfähigen	Tätern	selbständig	–	kann	auf	eine	Maßregel	der	

Besserung	und	Sicherung	erkannt	werden.	Freiheitsentziehende	Maßregeln	sind	zwar	selten,	

von	ihnen	wurde	aber	in	den	letzten	zwei	Jahrzehnten	deutlich	mehr	Gebrauch	gemacht,	ins-

besondere	in	Form	einer	Unterbringung	suchtkranker	Täter	in	einer	Entziehungsanstalt.	Unter	

den	nicht	freiheitsentziehenden	Maßregeln	dominiert	die	Entziehung	der	Fahrerlaubnis.	

	 Die	weit	überwiegende	Zahl	aller	erstinstanzlichen	Verfahren	wird	von	den	Amtsgerichten	erledigt,	und	

zwar	in	relativ	kurzer	Zeit:	vier	von	fünf	Verfahren	werden	innerhalb	von	sechs	Monaten	abgeschlossen.
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6.2.1 Untersuchungshaft
Bereits	 im	1.	PSB	wurde	auf	die	defizitäre	Datenlage	hinsichtlich	Anordnung	und	Vollzug	der	Unter-

suchungshaft	hingewiesen.1	Die	Datenlage	wurde	seither	nicht	verbessert.	Unbekannt	ist	weiterhin,	

gegen	wie	viele	Personen	und	wegen	welcher	Haftgründe	Haftbefehle	erlassen,	wie	viele	Haftbefehle	

ausgesetzt,	z.	B.	gegen	Kaution,	und	wie	viele	vollstreckt	werden.	Unbekannt	ist	vor	allem,	wie	viele	

Personen	jährlich	wie	lange	in	Untersuchungshaft	sind.	Aussagekräftige	Informationen	liegen	ledig-

lich	 in	 der	 Strafverfolgungsstatistik	 hinsichtlich	 jenes	 Teils	 der	 Untersuchungsgefangenen	 vor,	 die	

angeklagt	worden	sind;	allerdings	fehlen	auch	insoweit	Angaben	zur	Haftdauer.	Zwar	wird	damit	der	

überwiegende	Teil	der	Untersuchungsgefangenen	erfasst	 sein,	aber	unbekannt	bleibt	weiterhin	die	

Zahl	 der	 Personen,	 bei	 denen	 zwar	 ein	Haftbefehl	 erlassen,	 aber	nicht	 vollstreckt	wurde;	 ebenfalls	

nicht	erfasst	sind	ferner	die	Personen,	die	zwar	in	Untersuchungshaft	waren,	bei	denen	es	aber	nicht	

zur	Anklage	kam,	weil	der	Tatverdacht	hierfür	nicht	hinreichend	war,	der	Haftgrund	nicht	aufrecht	zu	

erhalten	war	oder	eine	Abschiebung	erfolgte.	

Die	für	die	alten	Länder	vorliegenden	Daten	der	Strafverfolgungsstatistik	zeigen,	dass	seit	dem	1.	PSB	

keine	wesentlichen	Veränderungen	hinsichtlich	der	Untersuchungshaftanordnungen	bei	Abgeurteil-

ten	eingetreten	sind.	Die	wichtigsten	Befunde	sind	weiterhin:

	 Abgeurteilte	mit	vorangegangener	Untersuchungshaft	werden	fast	ausnahmslos	auch	verurteilt;	

2004	wurden	lediglich	2,8	%	nicht	verurteilt.	

	 2004	waren	4,0	%	der	nach	allgemeinem	Strafrecht	und	4,1	%	der	nach	Jugendstrafrecht	Verurteil-

ten	zuvor	in	Untersuchungshaft.	Die	U-Haftrate	im	Jugendstrafrecht	ist	damit	erneut	höher	als	im	

allgemeinen	Strafrecht;	lediglich	2003	war	sie	niedriger.2	Im	Vergleich	zum	allgemeinen	Strafrecht	

wird	freilich	die	so	berechnete	U-Haftrate	im	Jugendstrafrecht	überschätzt,	weil	die	auf	Verurteilte	

berechnete	U-Haftrate	von	der	Höhe	der	Diversionsrate	beeinflusst	 ist.3	Diese	 ist	 im	 Jugendstraf-

recht	mit	 69	%	 (2004)	 deutlich	 höher	 als	 jene	 im	 allgemeinen	 Strafrecht	mit	 52	%.	Wird	 deshalb,	

um	den	Einfluss	unterschiedlich	hoher	Diversionsraten	auszuschalten,	die	Zahl	der	Abgeurteilten	

mit	vorangegangener	Untersuchungshaft	auf	die	Zahl	der	(informell	oder	formell)	Sanktionierten	

bezogen,	 dann	 wird	 –	 erwartungsgemäß	 –	 der	 Abstand	 deutlich	 größer.	 Die	 so	 berechnete	 U-

Haftrate	betrug	2004	1,7	%	im	allgemeinen	Strafrecht	und	1,2	%	im	Jugendstrafrecht.4	Es	ist	aber	eine	

Frage	der	Bewertung,	ob	angesichts	der	im	allgemeinen	geringeren	Schwere	der	Jugendkriminali-

tät	und	der	zusätzlichen	Anforderungen	des	Jugendstrafrechts	an	eine	U-Haftanordnung	und	-voll-

streckung	(§	72	JGG)	die	U-Haftrate	im	Jugendstrafrecht	nicht	noch	deutlich	niedriger	sein	sollte.

	 Seit	Mitte	der	1990er	Jahre	gehen	die	U-Haftraten,	und	zwar	bezogen	sowohl	auf	Abgeurteilte/Ver-

urteilte	als	auch	auf	Sanktionierte	fast	kontinuierlich	zurück.	Wie	Schaubild	6.2-1	zeigt,	ist	die	auf	

Sanktionierte	bezogene	U-Haftrate	im	Jugendstrafrecht	seit	einigen	Jahren	niedriger	als	im	allge-

meinen	Strafrecht.

1	 Vgl.	Bundesministerium des innern	und	Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	S.	359.
2	 heinz,	W.,	2006,	Schaubild	19a.
3	 Da	Untersuchungshaft	wegen	des	zu	beachtenden	Verhältnismäßigkeitsprinzips	vor	allem	bei	Beschuldigten	angeord-

net	wird,	die	schwerer	Straftaten	verdächtigt	werden,	wird	eine	auf	Verurteilte	bezogene	U-Haftrate	umso	höher	sein,	je	

mehr	Straftaten	der	leichten	und	mittelschweren	Kriminalität	deshalb	nicht	mehr	zur	Verurteilung	gelangen,	weil	das	

Verfahren	eingestellt	worden	ist.	
4	 Allerdings	dürften	diversionsgeeignete	Straftaten	kaum	Anlass	sein,	Untersuchungshaft	anzuordnen.	Insofern	wird	die	

U-Haftrate	bei	dieser	Berechnung	systematisch	unterschätzt.	Eine	bessere	Vergleichsbasis	ist	freilich	aufgrund	der	ver-

fügbaren	statistischen	Daten	nicht	vorhanden.
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Schaubild �.�-�: Untersuchungshaftraten nach Jugendstrafrecht und nach allgemeinem 
Strafrecht (alte Länder mit Berlin) ����–�00�. Anteile bezogen auf nach 
Jugend-/allgemeinem Strafrecht Sanktionierte insgesamt
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Datenquelle: Staatsanwaltschaftsstatistik; Strafgerichtsstatistik; Strafverfolgungsstatistik. 

Schaubild 6.2-1: Untersuchungshaftraten nach Jugendstrafrecht und nach allgemeinem 
 Strafrecht (alte Länder mit Berlin) 1975-2004. Anteile bezogen auf nach  
 Jugend-/allgemeinem Strafrecht Sanktionierte insgesamt 
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	 Als	Haftgrund	für	die	Anordnung	von	U-Haft	wurde	2004	in	der	Strafverfolgungsstatistik	 in	85	%	

der	Fälle	Flucht	oder	Fluchtgefahr	ausgewiesen;	auf	Verdunkelungsgefahr	entfielen	5	%	der	Nen-

nungen.	Zunehmend	mehr	wird	eine	U-Haftanordnung	auch	auf	eine	der	Fallgruppen	der	Wieder-

holungsgefahr	(§	112	Abs.	3	und	112a	I	StPO)	gestützt	–	2004	in	10	%	der	Anordnungen.

	 Nur	jeder	zweite	verurteilte	Untersuchungsgefangene	wird	zu	einer	unbedingten	(nicht	zur	Bewäh-

rung	ausgesetzten)	Freiheits-	oder	Jugendstrafe	verurteilt	(2004:	52,4	%).5	Ein	ganz	erheblicher	Teil	

der	 Verurteilten	 erlebt	 deshalb	 den	 Freiheitsentzug	 nur	 in	 seiner	 resozialisierungsfeindlichsten	

Form,	nämlich	in	der	Form	der	Untersuchungshaft.	

	

Zwischen	den	Ländern	bestehen	deutlich	erkennbare	Unterschiede	in	der	Höhe	der	Untersuchungs-

haftraten,	 insbesondere	 bei	 jungen	 Menschen.	 Die	 Spannweite	 der	 auf	 Verurteilte	 bezogenen	 U-

Haftrate	 bei	 den	 nach	 JGG	 verurteilten	 Untersuchungsgefangenen	 reicht	 von	 1,9	%	 (Schleswig-Hol-

stein)	bis	zu	14,4	%	(Hamburg).6	Diese	Unterschiede	verringern	sich	zwar,	wenn	eine	Bezugnahme	auf	

die	Sanktionierten	erfolgt;	sie	bleiben	aber	beträchtlich.	Wie	Schaubild	6.2-2	zeigt,	war	die	auf	Sankti-

onierte	bezogene	U-Haftrate	im	Jugendstrafrecht	2004	in	Hamburg	sechsmal	so	hoch	wie	in	Branden-

burg.	Auch	wenn	die	Gründe	für	diese	regionalen	Unterschiede	sich	aus	den	Zahlen	nicht	erkennen	

lassen,	können	die	Unterschiede	ein	Indiz	dafür	sein,	dass	Spielraum	für	Veränderungen	besteht,	den	

5	 Vgl.	heinz,	W.,	2006,	Schaubild	20	und	41.
6	 Die	Unterschiede	der	U-Haftraten	bei	den	nach	allgemeinem	Strafrecht	Verurteilten	ist	deutlich	geringer;	sie	reichen	von	

1,9	%	(Mecklenburg-Vorpommern)	bis	zu	7,9	%	(Hamburg).	Diese	Unterschiede	verringern	sich	auch	hier	bei	Bezugnahme	

auf	die	Sanktionierten:	0,8	%	(Schleswig-Holstein)	vs.	3,1	%	(Hamburg).	
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Untersuchungshaftvermeidungsprojekte,	die	auf	Vermeidung	und	Verkürzung	von	Untersuchungs-

haft	sowohl	im	Jugendstrafrecht	als	auch	im	allgemeinen	Strafrecht	abzielen,7	nutzen	könnten.

Schaubild �.�-�: Untersuchungshaftraten nach Jugendstrafrecht und nach allgemeinem 
Strafrecht, nach Ländern, �00� 
Anteile bezogen auf (informell oder formell) Sanktionierte

  0 %

Datenquelle: Staatsanwaltschaftsstatistik; Strafgerichtsstatistik; Strafverfolgungsstatistik. 

Schaubild 6.2-2: Untersuchungshaftraten nach Jugendstrafrecht und nach allgemeinem  
 Strafrecht, nach Ländern, 2004. 
 Anteile bezogen auf (informell oder formell) Sanktionierte  
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Datenquellen:	 Staatsanwaltschaftsstatistik,	Strafgerichtsstatistik,	Strafverfolgungsstatistik.

6.2.2 Zu Strafen Verurteilte
6.2.2.1 Das Rechtsfolgensystem im Jugendstrafrecht und im allgemeinen Strafrecht
Kennzeichnend	für	die	strafrechtliche	Behandlung	junger	Menschen	in	Deutschland	ist	die	seit	1923	beste-

hende	Unterscheidung	von	Jugendstrafrecht	und	allgemeinem	Strafrecht.	Das	 Jugendstrafrecht	gilt	 für	

Jugendliche	(zur	Tatzeit	14-	bis	unter	18-Jährige)	und	Heranwachsende	(zur	Tatzeit	18-	bis	unter	21-Jährige).	

Die	jugendspezifischen	Rechtsfolgen8	des	JGG	sind	auch	auf	einen	Heranwachsenden	anzuwenden,	wenn	

dieser	entweder	„zur	Zeit	der	Tat	nach	seiner	sittlichen	und	geistigen	Entwicklung	noch	einem	Jugend-

lichen	gleichstand“	oder	wenn	es	sich	um	eine	„Jugendverfehlung“	handelt	(§	105	Abs.	1	JGG).	

6.2.2.2 Verurteilte nach Altersgruppen (Jugendliche und Heranwachsende)
2004	wurden	in	den	alten	Ländern	(einschließlich	Berlin)	775.802	Personen	verurteilt,	davon	56.760	

(7,3	%)	Jugendliche,	77.876	(10,0	%)	Heranwachsende	und	641.166	(82,6	%)	Erwachsene.	Bei	670.279	kam	

allgemeines	Strafrecht,	bei	105.523	kam	Jugendstrafrecht	zur	Anwendung,	also	bei	knapp	jedem	Sieb-

ten	(13,6	%).

Der	Anteil	der	nach	Jugendstrafrecht	verurteilten	Heranwachsenden	betrug	1954	20	%,	2004	63	%.	Für	

diese	vermehrte	Einbeziehung	der	Heranwachsenden	in	das	Jugendstrafrecht	war	und	ist	 insbeson-

dere	 die	 zunehmende	 Rezeption	 der	 Erkenntnisse	 von	 Entwicklungspsychologie,	 Jugendsoziologie	

und	Pädagogik	entscheidend,	wonach	sich	für	viele	junge	Menschen	die	Phase	des	Erwachsenwerdens	

7	 Vgl.	zuletzt	Busse,	U.,	2004;	hohmAnn-FricKe,	S.,	2004;	hotter,	I.,	2004;	Jehle,	J.-M.,	2004b;	Villmow,	B.	und	F.	roBertz,	2004.
8	 Vgl.	hierzu	Bundesministerium des innern	und	Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	Kap.	3.3.4.1.
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über	das	20.	Lebensjahr	verlängert	hat9	und	dass	es	mit	den	vielfältigeren	und	differenzierteren	Mit-

teln	des	Jugendstrafrechts	eher	als	mit	jenen	des	Erwachsenenrechts	möglich	ist,	auf	die	besonderen	

Lebenslagen	und	Probleme	 junger	und	heranwachsender	Menschen	einzugehen	und	damit	sowohl	

eher	eine	Straftatwiederholung	zu	vermeiden	als	auch	Opferbelange	zu	berücksichtigen.	Die	Anwen-

dung	des	wenig	 flexiblen	Erwachsenenstrafrechts	 erhöht,	 so	wird	befürchtet,	die	Gefahr	negativer	

Folgen	für	die	Sozialisation	und	schmälert	die	Möglichkeiten,	auf	die	Bedürfnisse	des	Opfers	einzuge-

hen.	Von	weiten	Teilen	der	Wissenschaft	und	der	Jugendkriminalrechtspflege	wird	deshalb	gefordert,	

Heranwachsende	nicht	vermehrt	nach	Erwachsenenrecht	abzuurteilen,	sondern	vielmehr	generell	in	

das	JGG	einzubeziehen.10	

Bis	1988	stieg	der	Anteil	der	nach	Jugendstrafrecht	verurteilten	Heranwachsenden	fast	kontinuierlich;	

danach	gingen	die	Anteile	zurück,	zwischen	2001	und	2003	stiegen	sie	wieder	leicht	an.11	Dies	beruht	

indes	 auf	 einer	 zunehmend	 zurückhaltenden	Anwendung	des	 Jugendstrafrechts	 auf	die	nichtdeut-

schen	Heranwachsenden.	Die	Rate	der	nach	Jugendstrafrecht	verurteilten	deutschen	Heranwachsen-

den	blieb	nämlich	seit	Anfang	der	1980er	Jahre	auf	hohem	Niveau	–	mehr	als	60	%	–	bei	nur	geringen	

Schwankungen	 im	Wesentlichen	konstant.	Die	 Jugendkriminalrechtspflege	blieb	demnach	der	auf	

Erfahrungen	in	der	Vergangenheit	gestützten	und	kriminalpolitisch	gut	begründeten	Linie	treu,	das	

zur	Rückfallprävention	besser	geeignete	Jugendstrafrecht	anzuwenden.	

Die	deliktspezifische	Analyse	zeigt,	dass	die	Anwendung	von	Jugendstrafrecht	auf	Heranwachsende,	

jedenfalls	 in	der	Tendenz,	mit	der	Schwere	der	Straftat	zunimmt	 (vgl.	Schaubild	6.2-3).	Das	Ausmaß	

dieses	Unterschiedes	kann	in	dieser	Größenordnung	nicht	mit	deliktspezifischen	Ausfilterungseffek-

ten	durch	unterschiedlichen	Gebrauch	der	Diversionsmöglichkeiten	erklärt	werden.	Denn	derartige	

Effekte	sind	vor	allem	bei	leichter	und	mittelschwerer	Kriminalität	zu	erwarten.	Auf	Delikte,	die	keine	

schweren	Rechtsfolgen	nach	sich	ziehen	und	in	einem	summarischen	Verfahren	behandelt	werden	

können,	findet	eher	allgemeines	Strafrecht	Anwendung,	das	–	im	Unterschied	zum	Jugendstrafrecht12	

–	die	Verurteilung	im	Strafbefehlsverfahren	erlaubt.	Dies	dürfte	mit	einer	der	wesentlichen	Gründe	

sein	 für	 die	 überproportional	 hohe	Anwendung	 allgemeinen	 Strafrechts	 auf	Heranwachsende,	 die	

wegen	Straßenverkehrsdelikten	verurteilt	werden.

Zwischen	den	Ländern	bestehen	erhebliche	Unterschiede	in	der	Anwendung	von	Jugendstrafrecht	auf	

Heranwachsende	(vgl.	Schaubild	6.2-4).	Diese	Unterschiede	bleiben	auch	dann	erhalten,	wenn	nach	

Deliktsgruppen	 differenziert	 wird.	 In	 Tat-	 oder	 Tätereigenschaften	 liegende	 Gründe	 sind	 für	 diese	

Unterschiede	nicht	erkennbar.

Nach	 JGG	 verurteilte	 Heranwachsende	 werden	 wesentlich	 häufiger	 zu	 einer	 freiheitsentziehenden	

Sanktion	verurteilt	als	nach	allgemeinem	Strafrecht	verurteilte	Heranwachsende	(vgl.	Schaubild	6.2-5).	

9	 Durch	die	Verlängerung	schulischer	und	beruflicher	Ausbildung	hat	sich	das	Ende	der	Berufsausbildung	zunehmend	in	

das	dritte	Lebensjahrzehnt	verschoben.	Dies	hat	Folgewirkungen	sowohl	für	die	moralischen	Reifeprozesse	wie	für	die	

Identitätsentwicklung;	weniger	als	früher	kann	deshalb	von	einer	bestimmten	Altersschwelle	ausgegangen	werden.
10	 So	zuletzt	die	2.	Jugendstrafrechtsreform-Kommission	der	DVJJ	 in	 ihren	Vorschlägen	 für	eine	Reform	des	 Jugendstraf-

rechts	(DVJJ-Extra,	Nr.	5,	2002).	Ebenso	der	64.	Deutsche	Juristentag	2002,	der	beschloss:	„§	105	JGG	ist	dahin	zu	ändern,	

dass	 alle	 Heranwachsenden	 in	 das	 Jugendstrafrecht	 einbezogen	 werden,	 unabhängig	 davon,	 ob	 die	 Höchststrafe	 zu	

modifizieren	ist.“
11	 Vgl.	heinz,	W.,	2006,	Schaubild	23.
12	 Gem.	§§	79	Abs.	1,	109	Abs.	2	JGG	ist	bei	Jugendlichen	und	bei	nach	Jugendstrafrecht	zu	verurteilenden	Heranwachsenden	

das	Strafbefehlsverfahren	unzulässig,	weil	es	die	im	Jugendstrafrecht	in	besonderem	Maße	erforderliche	Würdigung	der	

Persönlichkeit	und	des	sozialen	Umfeldes	des	Beschuldigten	nicht	in	ausreichendem	Maße	gestattet.
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Schaubild �.�-�: Die strafrechtliche Behandlung der Heranwachsenden nach 
Hauptdeliktsgruppen �00�. Anteile der nach Jugend- und allgemeinem 
Strafrecht verurteilten Heranwachsenden, früheres Bundesgebiet mit Berlin

  0 % 

Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik.   

Schaubild 6.2-3: Die strafrechtliche Behandlung der Heranwachsenden nach Hauptdelikts- 
 gruppen 2004, Anteile der nach Jugend- und allgemeinem Strafrecht  
 verurteilten Heranwachsenden, alte Länder mit Berlin 
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Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.

Schaubild �.�-�: Die strafrechtliche Behandlung der Heranwachsenden nach Ländern 
�00�. Anteile der nach Jugendstrafrecht und nach allgemeinem Strafrecht 
verurteilten Heranwachsenden

  0 % 

Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik.   

Schaubild 6.2-4: Die strafrechtliche Behandlung der Heranwachsenden nach Ländern 2004,  
 Anteile der nach Jugendstrafrecht und nach allgemeinem Strafrecht  
 verurteilten Heranwachsenden 
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Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.
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Dies	ist	erwartbar,	weil	schwere	Straftaten	eher	nach	JGG	als	nach	StGB	abgeurteilt	werden.	Allerdings	

widerlegt	dieser	Befund	die	weit	 verbreitete	Auffassung,	das	 Jugendstrafrecht	 sei	weitaus	milder	als	

das	allgemeine	Strafrecht.	Denn	es	zeigt	sich	erstens,	dass	im	Jugendstrafrecht	bei	schweren	Straftaten	

relativ	 häufig	 freiheitsentziehende	 Sanktionen	 verhängt	 werden.	 Zweitens	 zeigt	 der	 Vergleich	 der	

Sanktionierungspraxis	bei	Heranwachsenden	und	bei	Jungerwachsenen,	die	in	den	strafzumessungs-

relevanten	Merkmalen	–	Vorstrafenbelastung	und	Deliktsstruktur	–	am	ehesten	mit	Heranwachsenden	

vergleichbar	 sind,	 dass	 nach	 Jugendstrafrecht	 verurteilte	 Heranwachsende	 etwas	 häufiger	 zu	 einer	

freiheitsentziehenden	 Sanktion,	 insbesondere	 auch	 häufiger	 zu	 einer	 nicht	 zur	 Bewährung	 ausge-

setzten	Jugendstrafe,	verurteilt	werden	als	nach	allgemeinem	Strafrecht	verurteilte	Jungerwachsene.	

Dies	beruht,	wie	das	Schaubild	6.2-5	zeigt,	auf	der	Anwendung	von	JGG	auf	Heranwachsende.	Durch	

diese	Daten	kann	zwar	nicht	belegt	werden,	dass	nach	Jugendstrafrecht	in	vergleichbaren	Fällen	härter	

sanktioniert	wird	als	nach	allgemeinem	Strafrecht,	sie	zeigen	aber,	dass	die	Anwendung	von	Jugend-

strafrecht	bei	Heranwachsenden	nicht	zu	einer	milderen	Sanktionierung	führt.

6.2.2.3 Sanktionierungspraxis im Langzeitvergleich 
Kennzeichnend	 für	die	 statistisch	zu	überblickende	Strafzumessungspraxis	der	 letzten	123	 Jahre	 ist	

–	bezogen	auf	Verurteilte	wegen	Verbrechen	und	Vergehen	–	die	nachhaltige	Zurückdrängung	der	

Schaubild �.�-�: Sanktionierung von Heranwachsenden nach Jugendstrafrecht und 
allgemeinem Strafrecht im �ergleich (ohne Straftaten im Straßenverkehr). 
Anteile der zu unbedingter, bedingter Jugend-/Freiheitsstrafe oder zu 
Jugendarrest �erurteilten an den insgesamt �erurteilten.  
Baden-Württemberg �00� (N=��.���)

0 

Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik; Zusatzerhebung in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. 

Schaubild 6.2-5: Sanktionierung von Heranwachsenden nach Jugendstrafrecht und  
 allgemeinem Strafrecht im Vergleich (ohne Straftaten im Straßenverkehr) 
 Anteile der zu unbedingter, bedingter Jugend-/Freiheitsstrafe oder  
 zu Jugendarrest Verurteilten an den insgesamt Verurteilten 
 Baden-Württemberg 2004 (N=32.745) 
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Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik;	Zusatzerhebung	in	BadenWürttemberg.
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Schaubild �.�-�:  Entwicklung der Sanktionierungspraxis insgesamt, ohne informelle 
Sanktionen, Deutsches Reich bzw. früheres Bundesgebiet ����–�00�.  
Anteile bezogen auf nach allgemeinem und nach Jugendstrafrecht 
�erurteilte

  0 % 

Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik. 

Schaubild 6.2-6: Entwicklung der Sanktionierungspraxis insgesamt, ohne informelle Sanktionen 
 Deutsches Reich bzw. früheres Bundesgebiet 1882 2004.  
 Anteile bezogen auf nach allgemeinem und nach Jugendstrafrecht Verurteilte 
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Datenquelle:	Strafverfolgungsstatistik.

Schaubild �.�-�: Diversionsraten (Staatsanwaltschaft und Gericht) insgesamt (allgemeines 
und Jugendstrafrecht), ����–�00�. 
Anteile der Personen mit Einstellungen gem. §§ ���, ���a, ���b StPO, 
§§ ��, �� JGG (bezogen auf nach allgemeinem Strafrecht und nach 
Jugendstrafrecht Sanktionierte insgesamt). 
Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West, seit ���� mit Gesamtberlin

0 %

Datenquelle:  Staatsanwaltschaftsstatistik; Strafverfolgungsstatistik. 

Schaubild 6.2-7: Diversionsraten (Staatsanwaltschaft und Gericht) insgesamt (allgemeines und  
 Jugendstrafrecht), 1981-2004.  
 Anteile der Personen mit Einstellungen gem. §§ 153, 153a, 153b StPO, §§ 45,  
 47 JGG  (bezogen auf nach allgemeinem Strafrecht und nach Jugendstrafrecht 
 Sanktionierte insgesamt). 
 Alte Länder mit Berlin-West, ab 1995 mit Gesamtberlin. 
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unbedingt	verhängten	 freiheitsentziehenden	Sanktionen	 (stationäre	Sanktionen)	zugunsten	ambu-

lanter	Sanktionen,	namentlich	der	Geldstrafe	(vgl.	Schaubild	6.2-6).

1882,	zu	Beginn	des	statistisch	überblickbaren	Zeitraumes,	betrug	der	Anteil	der	unbedingt	verhängten	

freiheitsentziehenden	Sanktionen	77	%.	Lediglich	bei	22	%	der	Verurteilten	war	auf	Geldstrafe	erkannt	

worden.	Die	 sonstigen	Sanktionen	spiegeln	 im	Wesentlichen	die	Sanktionierungspraxis	gegenüber	

jungen	Menschen	(bis	1923)	bzw.	 im	Jugendstrafrecht	wider.	1950,	dem	ersten	Jahr	mit	statistischen	

Ergebnissen	 für	das	 frühere	Bundesgebiet,	betrug	der	Anteil	unbedingt	verhängter	 freiheitsentzie-

hender	Sanktionen	noch	39	%;	2004	entfielen	hierauf	lediglich	noch	8	%	aller	Verurteilungen.

Das	volle	Ausmaß	der	Zurückdrängung	stationärer	zugunsten	ambulanter	Sanktionen	zeigt	sich	indes	

erst,	wenn	auch	die	Einstellungen	gem.	§§	153,	153a,	153b	StPO,	§§	45,	47	JGG	(Diversion)	berücksich-

tigt	werden,	die	ja	1882	(jedenfalls	in	der	Theorie)	alle	zur	Verurteilung	führten.	Denn	dann	dürften	

gegenwärtig	(Stand:	2004)	lediglich	noch	knapp	4	%	aller	sanktionierbaren	Personen	zu	einer	unmit-

telbar	mit	Freiheitsentziehung	verbundenen	Sanktion	verurteilt	worden	sein.

6.2.2.4 Die Sanktionierungspraxis im Jugendstrafrecht
6.2.2.4.1 Informelle Sanktionen (§§ 45, 47 JGG) 
Von	 den	 Möglichkeiten,	 das	 Verfahren	 gem.	 §§	45,	 47	 JGG	 einzustellen	 (Diversion	 bzw.	 informelle	

Sanktion),	macht	die	Praxis	nach	offenbar	positiven	Erfahrungen	in	weiterhin	zunehmendem	Maße	

Gebrauch.	Werden	auch	die	durch	die	 Jugendstaatsanwälte	 erfolgenden	Einstellungen	berücksich-

tigt,	dann	dürfte	die	Einstellungsrate	seit	1981	von	44	%	auf	69	%	gestiegen	sein	(vgl.	Schaubild	6.2-8).13	

Die	Praxis	trägt	damit	der	kriminalpolitischen	Zielsetzung	des	Gesetzgebers	Rechnung.	

Den	statistischen	 Informationen	 lässt	 sich	 freilich	nur	etwas	über	den	Umfang	entnehmen,	 in	dem	

von	Diversion	Gebrauch	gemacht	wird.	Da	die	weit	überwiegende	Zahl	der	Verfahrenseinstellungen	

durch	die	 StA	 erfolgt,	 deren	 Tätigkeit	 ausschließlich	 in	 der	 StA-Statistik	 dokumentiert	wird,	 fehlen	

Informationen	sowohl	zu	den	Beschuldigten,	zu	den	Delikten	als	auch	zu	den	angeregten	oder	durch-

geführten	erzieherischen	Maßnahmen.	Aus	empirischen	Untersuchungen	ist	bekannt,	dass	§§	45,	47	

JGG	vorwiegend	angewendet	werden	bei	jüngeren,	nicht	erheblich	vorbestraften	Tätern,	die	minder-

schwere	Delikte	verübt	haben.	Dies	wird	durch	eine	neuere	Auswertung	von	Bundeszentralregister-

daten	bestätigt.	Die	Auswertung	sämtlicher	Eintragungen	für	das	Jahr	1994	ergab,	dass	die	Diversions-

rate	bei	deutschen	jugendlichen	Ersttätern	leichter	Eigentumskriminalität	(§§	242,	247,	248a	StGB	als	

einziges	Delikt)	im	Schnitt	bei	94	%	lag	(vgl.	Schaubild	6.2-9).

Der	 Gesetzgeber	 des	 1.	JGGÄndG	 von	 1990	 ging	 davon	 aus,	 dass	 künftig	 im	 Rahmen	 von	 Diversi-

on	 ein	 Teil	 der	 neuen	 ambulanten	 Maßnahmen,	 namentlich	 der	 Täter-Opfer-Ausgleich	 (TOA),	 zur	

Anwendung	 komme.	 Statistische	 Erhebungen,	 mit	 denen	 die	 Umsetzung	 der	 gesetzgeberischen	

Zielvorstellungen	durch	die	Praxis	festgestellt	werden	könnte,	fehlen.	Eine	neuere	Untersuchung	der	

Sanktionierungspraxis	 im	 LG-Bezirk	 Flensburg	 kam	 zum	 Ergebnis,	 dass	 2003	 (in	 Klammern:	 1998)	

zwar	 lediglich	8	%	 (3	%)	aller	Einstellungen	gem.	§§	45	I,	 II,	47	 JGG	ohne	Maßnahmen	erfolgten,	aber	

in	66	%	 (46	%)	gemeinnützige	Arbeit	 oder	die	Zahlung	eines	Geldbetrags	 angeregt	bzw.	 angeordnet	

13	 Die	erstmals	2002	vorliegenden	personenbezogenen	Daten	der	StA-Statistik	haben	gezeigt,	dass	die	bis	dahin	nur	mög-

liche	Umrechnung	von	Verfahren	auf	Personen	zu	einer	Unterschätzung	der	Einstellungsraten	geführt	hat.	Der	in	Schau-

bild	6.2-8	ersichtliche	Anstieg	1997/1998	ist	ein	nur	scheinbarer,	weil	die	Werte	für	die	Vorjahre	unterschätzt	waren.	Vgl.	

hierzu	heinz, w.,	2006,	Anhang.
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Schaubild �.�-�: Diversionsraten bei deutschen Jugendlichen (zum Zeitpunkt der 
Entscheidung) wegen leichter Eigentumsdelikte (§ ���, ���, ���a StGB  
als einziges Delikt) in Abhängigkeit von der �orbelastung, nach  
Ländern (����)

  0 

Datenquelle: Bundeszentral- und Erziehungsregister; entscheidungsbezogen  
 (auch mehrere Entscheidungen zu derselben Person). 

Schaubild 6.2-9: Diversionsraten bei deutschen Jugendlichen (zum Zeitpunkt der  
 Entscheidung) wegen leichter Eigentumsdelikte (§ 242, 247, 248a StGB  
 als einziges Delikt) in Abhängigkeit von der Vorbelastung,  
 nach Ländern (1994) 
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Datenquellen:	 Bundeszentral	und	Erziehungsregister;	entscheidungsbezogen	(auch	mehrere	Entscheidungen	zu	derselben	Person).

Schaubild �.�-�: Diversionsraten (StA und Gerichte) im Jugendstrafrecht ����–�00�. Anteile 
der Einstellungen mit und ohne Auflagen, bezogen auf informell und 
formell Sanktionierte, früheres Bundesgebiet mit Berlin-West, seit ���� mit 
Gesamtberlin

0 

Datenquelle: Staatsanwaltschaftsstatistik; Strafverfolgungsstatistik 

Schaubild 6.2-8: Diversionsraten (StA und Gerichte) im Jugendstrafrecht 1981-2004;  
 Anteile der Einstellungen mit und ohne Auflagen, bezogen auf informell  
 und formell Sanktionierte, früheres Bundesgebiet mit Berlin-West,  
 seit 1995 mit Gesamtberlin  
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wurde.14	Nach	einem	erzieherischen	Gespräch	oder	einer	richterlichen	Ermahnung	wurden	14	%	(22	%)	

der	Fälle	eingestellt.	TOA,	sozialer	Trainingskurs,	Betreuungsweisung,	Schadenswiedergutmachung,	

Entschuldigung	oder	Drogentherapie	war	nur	in	12	%	 (29	%)	der	Fälle	festzustellen.	Ob	dieser	Befund	

verallgemeinerbar	ist,	muss	offenbleiben.	Wäre	dem	so,	dann	würde	dies	bedeuten,	dass	erstens	nicht	

in	dem	erwarteten	Maße	von	neuen	ambulanten	Maßnahmen	Gebrauch	gemacht	worden	ist	und	dass	

zweitens	in	den	letzten	Jahren	die	neuen	ambulanten	Maßnahmen	zugunsten	ahndender	Sanktionen	

im	Bereich	von	§§	45,	47	JGG	zurückgedrängt	worden	wären.

Zu	den	offensichtlichen	Defiziten	in	der	Handhabung	von	Diversion	zählt	die	regional	extrem	unter-

schiedliche	 Nutzung	 der	 §§	45,	 47	 JGG.	 Die	 auf	 der	 Ebene	 der	 Staatsanwaltschaften	 bestehenden	

Unterschiede	(vgl.	oben	Kap.	6.1,	Schaubild	6.1-5)	werden	durch	die	Gerichte	nicht	ausgeglichen,	son-

dern	eher	noch	verstärkt.	Innerhalb	der	alten	Länder	reicht	die	Bandbreite	der	Diversionsrate	von	51	%	

(Saarland)	bis	86	%	(Bremen).	Von	den	neuen	Ländern	liegen	für	Brandenburg,	Mecklenburg-Vorpom-

mern,	Sachsen	und	Thüringen	Ergebnisse	der	Staatsanwaltschaftsstatistik	und	der	Strafverfolgungs-

statistik	 vor,	 die	 eine	 Berechnung	 der	 Diversionsraten	 erlauben.	 Die	 Raten	 in	 diesen	 vier	 Ländern	

weisen	nicht	nur	relativ	geringe	Unterschiede	auf,	sondern	liegen	mit	(im	Schnitt)	77	%	auch	deutlich	

über	dem	Durchschnitt	der	alten	Länder	(69	%).

Die	Unterschiede	in	der	Diversionspraxis	verlagerten	sich	in	den	letzten	Jahren	in	den	Bereich	von	Tat-	

und	Tätergruppen,	bei	denen	nach	früherer	Anschauung	das	Diversionsverfahren	nicht	als	geeignet	

eingeschätzt	wurde.	Die	Erfahrungen	der	Praxis	mit	den	Diversionsmöglichkeiten	des	 Jugendstraf-

rechts	 haben	 inzwischen	 ersichtlich	 –	 und	 zwar	 in	 allen	 Bundesländern	 –	 zu	 einer	 beträchtlichen	

Ausweitung	 ihrer	 Anwendung	 geführt:	 Bei	 den	 1994	 im	 Bundeszentralregister/Erziehungsregister	

erstmals	wegen	 leichter	 Eigentumsdelikte	 registrierten	 deutschen	 Jugendlichen	 lag	 in	 keinem	der	

Länder	die	Diversionsrate	unter	85	%	 (vgl.	 Schaubild	6.2-9).	Während	 sich	 insoweit	bei	den	erstmals	

Registrierten	die	Praxis	 in	Richtung	der	Nutzung	der	Diversion	im	Regelfall	weitgehend	vereinheit-

licht	hat,	 finden	sich	ganz	erhebliche	Unterschiede	 in	der	Verfahrenspraxis	gegenüber	den	wieder-

holt	in	Erscheinung	getretenen	Jugendlichen:	Bei	der	Reaktion	auf	die	zweite	erfasste	Straffälligkeit	

eines	 Jugendlichen	 (wegen	 eines	 entsprechenden	 leichten	 Eigentumsdelikts;	 unabhängig	 von	 der	

Art	eines	früheren	Delikts)	lag	die	Spannweite	der	Diversionsentscheidungen	bei	47	Prozentpunkten	

(Hamburg:	100	%;	Bayern:	53	%).	Wies	der	wegen	eines	entsprechenden	leichten	Eigentumsdelikts	ein-

getragene	Jugendliche	zwei	oder	mehr	Voreintragungen	auf,	lag	die	Spannweite	sogar	bei	67	Prozent-

punkten	 (Hamburg:	96	%,	 Bayern:	 29	%).	 Insbesondere	bei	dieser	Gruppe	der	wiederholt	Auffälligen	

bestand	danach	ein	höchst	unterschiedliches	Risiko	einer	förmlichen	Verurteilung.	Ob	und	inwieweit	

auch	gegenwärtig	noch	derart	große	Unterschiede	bestehen	–	oder	sich	gar	vergrößert	haben	–	lässt	

sich	wegen	fehlender	Daten	nicht	klären.	Aktuelle,	wenngleich	nicht	nach	Delikten	und	Vorbelastung	

differenzierte	Daten	der	amtlichen	Statistiken	zeigen,	dass	auch	weiterhin	Unterschiede	zwischen	den	

Ländern	 im	Gebrauch	 der	Diversionsmöglichkeiten	 bestehen,	 die	 in	 dieser	Größenordnung	 bereits	

1994	festgestellt	worden	waren	(vgl.	Schaubild	6.2-10).	

6.2.2.4.2 Nach Jugendstrafrecht Verurteilte (formelle Sanktionen) 
Formelle Sanktionen – Struktur und Entwicklung der jugendstrafrechtlichen Sanktionierungs-

praxis im Überblick

Die	 meisten	 Erziehungsmaßregeln	 und	 Zuchtmittel	 können	 nebeneinander,	 Weisungen,	 Auflagen	

und	 Erziehungsbeistandschaft	 auch	 neben	 Jugendstrafe	 angeordnet	 werden	 (§	8	 JGG).	 Von	 dieser	

14	 ÇAĞlAr, o.,	2005,	S.	51	ff.
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Möglichkeit	macht	die	 Jugendkriminalrechtspflege	 in	hohem	Maße	Gebrauch.	2004	wurden	 in	der	

Strafverfolgungsstatistik	 105.523	 nach	 JGG	 Verurteilte	 ausgewiesen	 mit	 insgesamt	 17.419	 Jugend-

strafen	(11	%	der	insgesamt	verhängten	formellen	Sanktionen),	113.458	Zuchtmitteln	(73	%)	und	23.901	

Erziehungsmaßregeln	(15	%).	Auf	einen	nach	JGG	Verurteilten	kamen	im	Schnitt	also	1,5	Sanktionen.	

Knapp	drei	 von	vier	durch	die	 Jugendgerichte	 verhängte	 (formelle)	 Sanktionen	waren	Zuchtmittel.	

Die	in	der	Praxis	bevorzugt	verhängte	Sanktion	war	die	Arbeitsauflage	(29	%),	gefolgt	von	Verwarnung	

(18	%)	 und	Weisung	 (15	%).	Die	Anordnungshäufigkeit	 von	Geldauflage	 (11	%),	 Jugendarrest	 (13	%)	 und	

Jugendstrafe	(11	%)	war	etwas	geringer.	Im	Vordergrund	standen	also	vor	allem	ahndende	und	auf	die	

Weckung	von	Unrechtseinsicht	abzielende	Sanktionen,	nicht	 so	 sehr	helfende	oder	 stützende	Maß-

nahmen.	Freilich	ist	hierbei	zu	bedenken,	dass	Weisungen,	die	dazu	dienen	sollen,	die	Lebensführung	

zu	regeln	und	die	Erziehung	zu	fördern,	möglicherweise	vermehrt	im	Zusammenhang	mit	einer	Ver-

fahrenseinstellung	angeordnet	oder	durchgeführt	worden	sind.	Hierzu	fehlen	indes	statistische	Infor-

mationen.	Von	allen	verhängten	Sanktionen	zielten	17	%	auf	einen	unmittelbaren	Freiheitsentzug	ab:	

Auf	nicht	zur	Bewährung	ausgesetzte	Jugendstrafe	entfielen	4,3	%,	auf	Jugendarrest	12,9	%.	

Ergänzend	weist	die	Strafverfolgungsstatistik	auch	die	Art	der	jeweils	schwersten	verhängten	Sanktion	

aus,	beschränkt	 freilich	auf	die	drei	Kategorien	 Jugendstrafe,	Zuchtmittel	und	Erziehungsmaßregel.15	

Damit	kommt	eine	personenbezogene,	hier:	verurteiltenbezogene	Messung	zum	Ausdruck,	die	erken-

nen	lässt,	welche	Sanktion	die	Verurteilten	als	jeweils	schwerste	zu	verbüßen	haben.	Wie	Schaubild	6.2-

11	zeigt,	verschieben	sich	bei	dieser	Betrachtung	die	Schwerpunkte	deutlich	in	Richtung	Jugendstrafe	

und	Zuchtmittel,	bei	letzteren	in	Form	von	Jugendarrest.	Unter	den	insgesamt	verhängten	Sanktionen	

15	 Werden	in	einem	Urteil	mehrere	Rechtsfolgen	kombiniert,	so	wird	nur	die	schwerste	Sanktion	aufgrund	der	so	genann-

ten	abstrakten	Schwere	ausgewiesen,	d.	h.	in	der	Rangfolge	Jugendstrafe,	Zuchtmittel,	Erziehungsmaßregel.	Bei	Kombi-

nation	z.	B.	von	Betreuungsweisung	gem.	§	10	JGG	und	Verwarnung	(§	14	JGG)	wird	nur	das	Zuchtmittel	der	Verwarnung	

ausgewiesen.	

Schaubild �.�-�0: Diversionsraten im Jugendstrafrecht nach Ländern �00�. Anteile der 
staatsanwaltschaftlichen und gerichtlichen Einstellungen gem. §§ ��, �� 
JGG bezogen auf informell und formell Sanktionierte insgesamt
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Datenquelle: Staatsanwaltschaftsstatistik; Strafverfolgungsstatistik. 

Schaubild 6.2-10: Diversionsraten im Jugendstrafrecht nach Ländern 2004; Anteile der  
 staatsanwaltschaftlichen und gerichtlichen Einstellungen gem. §§ 45, 47 JGG 
 bezogen auf informell und formell Sanktionierte insgesamt 
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entfielen	auf	Jugendstrafe	11	%	und	auf	Jugendarrest	13	%.	Diese	Anteile	erhöhen	sich	auf	17	%	bzw.	19	%,	

wenn	 lediglich	die	 schwersten	verhängten	Sanktionen	betrachtet	werden.	 Statt	 17	%	 sind	es	nunmehr	

–	bezogen	auf	die	schwerste	Sanktion	–	25	%	der	Urteile,	die	auf	unmittelbaren	Freiheitsentzug	lauten	

(6,3	%	 unbedingte	 Jugendstrafe,	 18,9	%	 Jugendarrest).	 Entsprechend	 reduzieren	 sich	 die	 Anteile	 der	

Erziehungsmaßregeln	(von	15	%	auf	7	%).	Insgesamt	wurden	23.901	Erziehungsmaßregeln	verhängt,	als	

schwerste	jedoch	nur	7.551,	d.	h.	zwei	von	drei	Erziehungsmaßregeln	(faktisch:	Weisungen)	wurden	in	

Kombination	mit	anderen,	schwereren	Sanktionen	(Zuchtmittel	oder	Jugendstrafe)	verhängt.	

Die	 Entwicklung	 der	 Sanktionierungspraxis	 der	 Jugendkriminalrechtspflege	 spiegelt	 in	 hohem	

Maße	den	Wandel	 in	der	kriminologischen	Erkenntnis	hinsichtlich	der	Erforderlichkeit	und	Geeig-

netheit	der	Sanktionen	zur	Rückfallverhinderung.	So	ging	der	Gesetzgeber	des	1.	JGGÄndG	von	1990	

in	Übereinstimmung	mit	der	Forschung	davon	aus,	„dass	die	in	der	Praxis	vielfältig	erprobten	neuen	

ambulanten	 Maßnahmen	 (Betreuungsweisung,	 sozialer	 Trainingskurs,	 Täter-Opfer-Ausgleich)	 die	

traditionellen	Sanktionen	(Geldbuße,	Jugendarrest,	Jugendstrafe)	weitgehend	ersetzen	können,	ohne	

dass	 sich	damit	die	Rückfallgefahr	erhöht.	 Schließlich	 ist	 seit	 langem	bekannt,	dass	die	 stationären	

Sanktionen	 des	 Jugendstrafrechts	 (Jugendarrest	 und	 Jugendstrafe)	 sowie	 die	 Untersuchungshaft	

schädliche	Nebenwirkungen	für	die	jugendliche	Entwicklung	haben	können.“16	Er	formulierte	damit	

eine	Einsicht,	die	sich	 in	den	späten	60er	 Jahren	durchgesetzt	hatte	und	seitdem	für	weite	Teile	der	

Praxis	handlungsleitend	geworden	war.	

In	welchem	Maße	die	Praxis	diese	Einsicht	umgesetzt	hat,	zeigt	die	Längsschnittbetrachtung.	Danach	

sind	für	die	Entwicklung	der	Sanktionierungspraxis	im	Jugendstrafrecht	kennzeichnend	(vgl.	Schau-

bild	6.2-12)

16	 Entwurf	 der	 Bundesregierung:	 Entwurf	 eines	 Ersten	Gesetzes	 zur	Änderung	des	 Jugendgerichtsgesetzes	 (1.	JGGÄndG)	

vom	27.	November	1989	(BT-Drucksache	11/5829),	S.	1.

Schaubild �.�-��: Schwerste nach Jugendstrafrecht verhängte Sanktion �00�, früheres 
Bundesgebiet mit Berlin

Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik. 

Schaubild 6.2-11: Schwerste nach Jugendstrafrecht verhängte Sanktion 2004,  
 früheres Bundesgebiet mit Berlin 
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Schaubild �.�-��: Entwicklung der Sanktionspraxis im Jugendstrafrecht ����–�00�. Anteile 
bezogen auf informell und formell Sanktionierte, früheres Bundesgebiet 
einschl. Berlin-West, seit ���� einschl. Gesamtberlin

0 % 

Datenquelle: Staatsanwaltschaftsstatistik; Strafverfolgungsstatistik. 

Schaubild 6.2-12: Entwicklung der Sanktionspraxis im Jugendstrafrecht 1981 2004;  
 Anteile bezogen auf informell und formell Sanktionierte, früheres  
 Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 1995 einschl. Gesamtberlin 
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Datenquellen:	 Staatsanwaltschaftsstatistik;	Strafverfolgungsstatistik.

	 die	Zurückdrängung	formeller	Sanktionen	zugunsten	informeller	(Diversion)	von	56	%	auf	31	%,

	 die	Zurückdrängung	 stationärer	 Sanktionen17	 zugunsten	 solcher	ambulanter,	 also	den	Freiheits-

entzug	vermeidender	Maßnahmen18	von	50	%	 (1955)	auf	25	%	 (2004)19	 –	bezogen	auf	nach	 Jugend-

strafrecht	Verurteilte	–	sowie	

	 der	 vermehrte	 Gebrauch	 helfender,	 betreuender	 und	 restitutiver	 Maßnahmen.	 Innerhalb	 der	

ambulanten	Sanktionen	kam	es	zu	einem	Bedeutungsgewinn	sowohl	der	Erziehungsmaßregeln	als	

auch	der	Betreuung	durch	Bewährungshilfe	im	Rahmen	von	bedingt	verhängten	Jugendstrafen.20

	

Ambulante Sanktionen

Zu	den	ambulanten	Sanktionen	des	Jugendstrafrechts	zählen	Weisung,	Verwarnung,	Auflage	sowie	

Strafaussetzung	zur	Bewährung.	Im	1.	PSB	wurde	bereits	darauf	hingewiesen,	dass	in	der	Strafverfol-

gungsstatistik	die	Erfassungsintensität	mit	der	Schwere	der	Sanktion	abnimmt.	Während	bei	der	zur	

Bewährung	ausgesetzten	Jugendstrafe	noch	nach	der	Höhe	der	Jugendstrafe	differenziert	wird,	wird	

bei	den	Auflagen	nur	gezählt,	wie	häufig	von	den	einzelnen	Auflagenarten	Gebrauch	gemacht	wird;	

17	 Nicht	zur	Bewährung	ausgesetzte	Jugendstrafe,	Jugendarrest,	Fürsorgeerziehung	bzw.	(seit	dem	1.	JGGÄndG)	Heimerzie-

hung	gem.	§	12	Nr.	2	JGG.
18	 Ambulante	 Erziehungsmaßregeln	 (Weisung,	 Erziehungsbeistandschaft	 bzw.	 [seit	 dem	 1.	JGGÄndG]	 ambulante	Hilfe	 zur	

Erziehung	gem.	§	12	Nr.	1	JGG),	ambulante	Zuchtmittel	(Verwarnung,	Auflage),	zur	Bewährung	ausgesetzte	Jugendstrafe.
19	 Vgl.	heinz,	W.,	2006,	Schaubild	30.
20	 Vgl.	heinz,	W.,	2006,	Schaubild	32.
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nicht	erfasst	wird	aber	deren	Schwere,	also	z.	B.	die	Höhe	der	Geldauflage	oder	die	Stundenzahl	der	

angeordneten	Arbeitsauflage.	Für	die	Weisung	werden	noch	nicht	einmal	die	einzelnen	Arten	(z.	B.	

Täter-Opfer-Ausgleich,21	sozialer	Trainingskurs)	erfasst.	Unter	dieser	Einschränkung	steht	die	folgende	

Deskription	der	Sanktionierungspraxis.

Die	Strafaussetzung	zur	Bewährung	und	die	Bewährungshilfe	haben	sich	nach	allgemeiner	Überzeu-

gung	 als	 aussichtsreiche	 und	 deshalb	 kriminalpolitisch	 verantwortbare	 Instrumente	 der	 Rückfall-

verhinderung	 bewährt.	 Die	 Praxis	 hat	 den	 ihr	 eingeräumten	 Anwendungsbereich	 in	 hohem	 Maße	

genutzt.	1955	wurde	lediglich	jede	dritte	Jugendstrafe	zur	Bewährung	ausgesetzt,	2004	waren	es	knapp	

zwei	von	drei	aller	verhängten	Jugendstrafen	(62	%).22	Die	Aussetzungsquoten	(bezogen	auf	die	jeweils	

aussetzungsfähigen	Jugendstrafen)	sind	umso	höher,	je	kürzer	die	verhängten	Jugendstrafen	sind,	aber	

selbst	bei	Jugendstrafen	zwischen	einem	Jahr	und	zwei	Jahren	wurden	2004	56	%	der	Jugendstrafen	zur	

Bewährung	ausgesetzt.	Diese	Praxis	hat	sich,	wie	die	Rückfallstatistik	(vgl.	Kapitel	6.4)	zeigt,	kriminal-

politisch	unter	dem	Gesichtspunkt	der	Rückfallverhinderung	bewährt.	Bestätigt	wird	dies	durch	die	

Daten	der	Bewährungshilfestatistik.	Die	Öffnung	der	Strafaussetzung	für	die	bisherigen	traditionellen	

Zielgruppen	des	Strafvollzugs	hat	nämlich	nicht,	wie	aufgrund	der	damit	verbundenen	Zunahme	einer	

nach	„klassischen“	prognostischen	Kriterien	„schwierigen“	Klientel	zu	vermuten	war,	zu	einem	Anstieg	

der	Widerrufsraten	geführt.	Im	Gegenteil:	Die	Straferlassquoten	sind	insgesamt	gesehen	angestiegen,	

namentlich	bei	den	als	besonders	risikobelastet	geltenden	Gruppen.23	

Unter	den	Auflagen	dominierte	über	Jahrzehnte	hinweg	die	Auflage,	einen	Geldbetrag	zu	zahlen;	erst	

im	Gefolge	des	1.	JGGÄndG	hat	die	Arbeitsauflage	–	zulasten	der	Erziehungsmaßregeln	und	zulasten	

der	Zahlung	eines	Geldbetrages	–	deutlich	an	Bedeutung	gewonnen.24	Seit	1993	werden	mehr	Arbeits-

auflagen	 (2004:	 45.615)	 verhängt	 als	 Geldzahlungsauflagen	 (2004:	 16.744).	 Die	 weiteren	 Auflagen	

sind	demgegenüber	quantitativ	bedeutungslos,	dies	gilt	sowohl	für	die	Wiedergutmachungsauflage	

(2004:	2.443)	als	auch	für	die	Entschuldigung	(2004:	174).	Ob	dies	seinen	Grund	darin	hat,	dass	Wie-

dergutmachungsbemühungen	und	Täter-Opfer-Ausgleich	vornehmlich	im	Rahmen	von	§§	45,	47	JGG	

durchgeführt	werden	und	die	Mehrzahl	der	restitutionsgeeigneten	Fälle	nicht	mehr	angeklagt	wird,	

lässt	sich	den	statistischen	Informationen	nicht	entnehmen.

Aufgrund	der	Strafverfolgungsstatistik	ist	nicht	ersichtlich,	inwieweit	die	durch	das	1.	JGGÄndG	1990	

erfolgte	 Erweiterung	 der	 Weisungen	 um	 die	 Betreuungsweisung,	 den	 sozialen	 Trainingskurs	 und	

den	 Täter-Opfer-Ausgleich	 von	der	 Praxis	 umgesetzt	worden	 ist.	 Aus	 Primärdatenerhebungen	geht	

indes	 hervor,	 dass	 zwar	 inzwischen	 ein	 weitgehend	 flächendeckendes	 Angebot	 hinsichtlich	 dieser	

Maßnahmen	besteht,25	dass	aber	das	Anwendungspotenzial	bei	weitem	noch	nicht	ausgereizt	ist.	Dies	

gilt	 insbesondere	hinsichtlich	des	Täter-Opfer-Ausgleichs.	Die	Ausschöpfungsrate	der	grundsätzlich	

geeigneten	Fälle	dürfte	immer	noch	relativ	gering	sein	–	Schätzungen	gehen	von	einem	einstelligen	

Prozentbereich	aus.26

21	 TOA	sollte	für	die	Strafverfolgungsstatistik	ab	dem	Berichtsjahr	2002	erfasst	werden,	wird	aber	noch	nicht	in	allen	Län-

dern	erfasst,	weshalb	noch	keine	Ergebnisse	ausgewiesen	werden	können.
22	 Vgl.	heinz,	W.,	2006,	Schaubild	38.	Möglicherweise	sind	die	Aussetzungsraten	wegen	Erfassungsfehlern	in	jenen	Fällen,	

in	denen	eine	 Jugend-	oder	eine	Freiheitsstrafe	 zur	Bewährung	ausgesetzt	wurde	 (vgl.	 pFeiFFer,	C.	und	R.	 stroBl,	 1992,	

S.	118),	unterschätzt,	die	unbedingten	Strafen	folglich	überschätzt.	
23	 Vgl.	heinz, w.,	2006,	Schaubild	40.
24	 Vgl.	heinz,	W.,	2006,	Schaubild	34.
25	 Vgl.	dünKel,	F.	u.	a.,	1998,	S.	55,	Tabelle	7.21.
26	 wAndrey,	M.	und	E.	G.	M.	weiteKAmp,	1998,	S.	142	f.	gehen	für	das	Jugendstrafrecht	davon	aus,	dass	20	%	der	anklagefähigen	

Fälle	für	einen	TOA	geeignet	sein	dürften,	lediglich	1,5	%	dürften	indes	einem	TOA	zugeführt	worden	sein.	Ähnlich	urtei-
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Die	 neueste,	 allerdings	 auf	 den	 LG-Bezirk	 Flensburg	 beschränkte	 Untersuchung27	 ergab,	 dass	 im	

Zehnjahreszeitraum	zwischen	1993	und	2003	der	Anteil	der	ambulanten	Maßnahmen	konstant	blieb,	

dass	 innerhalb	der	ambulanten	Maßnahmen	die	gemeinnützige	Arbeit	zugunsten	von	Geldauflage	

deutlich	zunahm.	Mit	Anteilen	von	0,5	%	(bezogen	auf	alle	2003	verhängten	ambulanten	Maßnahmen)	

war	der	Täter-Opfer-Ausgleich	quantitativ	völlig	bedeutungslos.	Auf	Betreuungsweisungen	entfielen	

lediglich	2,0	%.	Durchgesetzt	hatte	sich	lediglich	der	soziale	Trainingskurs	mit	einem	Anteil	von	20	%,	

nur	diese	Maßnahme	war	zwischen	1993	und	2003	häufiger	verhängt	worden	(1993:	10	%,	2003:	21	%).	

Die	 genauere	 Betrachtung	 zeigt	 freilich,	 dass	 sowohl	 Betreuungsweisungen	 als	 auch	 soziale	 Trai-

ningskurse	in	deutlich	zunehmendem	Maße	in	Verbindung	mit	anderen	Sanktionen	verhängt	worden	

sind,	insbesondere	mit	gemeinnütziger	Arbeit	und	Jugendarrest.	Als	isolierte	Maßnahme	ist	insbeson-

dere	die	Bedeutung	des	sozialen	Trainingskurses	deutlich	zurückgegangen,	und	zwar	 (bezogen	auf	

die	 Summe	der	als	 schwerste	 Sanktion	verhängten	ambulanten	Maßnahmen)	 von	9	%	 (1993)	 auf	5	%	

(2003).	Entgegen	der	Intention	des	Gesetzgebers	des	1.	JGGÄndG,	mit	Betreuungsweisungen,	sozialen	

Trainingskursen	 und	 Täter-Opfer-Ausgleich	 die	 Möglichkeiten	 einer	 gezielt	 erzieherisch	 ausgestal-

teten	 Intervention	auszubauen,	 fanden	 in	der	Praxis	 vor	allem	die	punitiven	Reaktionsalternativen	

–	Arbeitsweisungen/-auflagen	–	vermehrte	Anwendung.

Jugendarrest

Der	durch	Urteil	verhängte	Jugendarrest	hat	zwar	deutlich	an	Bedeutung	verloren	(vgl.	Schaubild	6.2-

12),	unter	den	stationären	Sanktionen	dominiert	aber	dennoch	Jugendarrest.	Freilich	wird	damit	die	

Bedeutung	des	 Jugendarrestes	 nur	unvollständig	wiedergegeben.	Denn	 zu	den	Arrestmaßnahmen	

aufgrund	eines	Urteils	 kommen	die	 so	genannten	Ungehorsamsarreste	hinzu,	die	bei	 schuldhafter	

Nichterfüllung	von	Weisungen	und	Auflagen	gem.	§§	11	Abs.	3,	 15	Abs.	3	 JGG	verhängt	werden	kön-

nen.	 Zur	 Häufigkeit	 des	 Ungehorsamsarrestes	 fehlen	 verlässliche	 statistische	 Informationen.	 Nach	

empirischen	Untersuchungen	dürften	zwischen	20	%	und	30	%,	in	manchen	Regionen	–	abhängig	vom	

Gebrauch	der	ambulanten	Sanktionen	–	bis	zu	50	%	der	insgesamt	vollstreckten	Arreste	auf	Ungehor-

samsarrest	entfallen.28	

Jugendstrafe

2004	wurden	in	den	alten	Ländern	(einschließlich	Berlin)	17.419	Personen	zu	Jugendstrafe	verurteilt,	

also	17	%	aller	nach	Jugendstrafrecht	Verurteilten.	Von	der	Dauer	her	entfielen	55	%	auf	Jugendstrafen	

bis	einschließlich	ein	 Jahr.	Von	diesen	9.571	 lauteten	29	%	auf	die	Mindeststrafe	von	sechs	Monaten,	

weitere	32	%	hatten	eine	Dauer	von	mehr	als	sechs	bis	einschließlich	neun	Monaten.	Auf	Jugendstrafe	

von	mehr	als	zwölf	Monaten	bis	einschließlich	24	Monaten	lautete	das	Urteil	bei	34	%	der	verhängten	

Jugendstrafen,	 bei	 11	%	 aller	 Jugendstrafen	 (N	=	1.967)	 auf	 mehr	 als	 24	 Monate.	 Hiervon	 lagen	 2004	

96	 im	Bereich	zwischen	 fünf	und	zehn	 Jahren.	Wie	häufig	die	 Jugendhöchststrafe	von	zehn	 Jahren	

verhängt	wird,	geht	aus	der	Strafverfolgungsstatistik	nicht	hervor.	Aus	einer	Auswertung	von	Bundes-

zentralregisterdaten	ist	bekannt,	dass	in	den	zehn	Jahren	zwischen	1987	und	1996	bundesweit	ledig-

lich	gegen	insgesamt	74	Verurteilte	die	Höchststrafe	verhängt	wurde29	–	oder	gegen	8	%	aller	wegen	

Mordes/Totschlags	(einschließlich	Versuchs)	nach	JGG	Verurteilten.30

len	döllinG,	D.	und	S.	henninGer,	1998,	S.	356	ff.
27	 ÇAĞlAr,	O.,	2005,	S.	63	ff.
28	 Vgl.	hinrichs,	K.,	1990,	338	f.;	ostendorF,	H.,	1995,	S.	352	ff.
29	 Die	Höchststrafe	wurde	in	65	Urteilen	gegen	74	Personen	verhängt	(schulz,	H.,	2001,	S.	311).	schulz	bezieht	sich	zwischen	

1987	und	1990	auf	die	alten	Bundesländer,	ab	Oktober	1990	auch	auf	die	neuen	Bundesländer	(schulz,	H.,	2001,	S.	310,	Fn.	4).
30	 Für	die	Jahre	1991	bis	1996	stellt	schulz	(2000,	S.	99,	Tab.	4)	die	Verurteilungen	zu	Mord/Totschlag	(einschließlich	Versuch)	

den	 deshalb	 zu	 einer	 Jugendhöchststrafe	 Verurteilten	 gegenüber.	 Danach	 wurden	 im	 Schnitt	 dieser	 Jahre	 8,2	%	 zur	
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Die	Zahl	der	zu	Jugendstrafe	Verurteilten	ist	in	den	1990er	Jahren	gestiegen.	Der	Höchststand	–	gemes-

sen	 sowohl	 in	 absoluten	 als	 auch	 in	 relativen	 (auf	 die	 nach	 JGG	 Verurteilten	 bezogen)	 –	 wurde	 im	

Jahr	2000	erreicht;	seitdem	gehen	die	Zahlen	wieder	zurück.	Da	die	Aussetzungsrate	–	Anteil	der	zur	

Bewährung	 ausgesetzten	 Jugendstrafen	 an	 den	 aussetzungsfähigen	 Jugendstrafen	 –	 seit	 Mitte	 der	

80er	 Jahre	nicht	mehr	 gestiegen,	 sondern	unverändert	 bei	 rund	 70	%	 blieb,	 stieg	 bis	 Ende	der	 90er	

Jahre	sowohl	die	absolute	als	auch	die	relative	–	bezogen	auf	die	nach	JGG	Verurteilten	–	Zahl	der	zu	

unbedingter	 Jugendstrafe	Verurteilten	 an.	 1990	waren	 es	noch	4.319	bzw.	 5,6	%,	 2000	bereits	 6.725	

(7,2	%),	 2004	war	die	Zahl	der	 zu	unbedingter	 Jugendstrafe	Verurteilten	 zurückgegangen	auf	6.596	

(6,3	%).	In	den	1990er	Jahren	sind	vor	allem	die	Verurteilungen	zu	mittel-	(ein	Jahr	bis	zwei	Jahre)	und	

langfristigen	(über	zwei	Jahre)	Jugendstrafen	angestiegen.	

Ob	diese	Zunahme	auf	einer	Änderung	der	Verurteilungspraxis	der	Jugendgerichte	beruht,	lässt	sich	

aufgrund	der	 statistischen	Daten	nicht	 eindeutig	beurteilen.	Wegen	des	hohen	und	zunehmenden	

Anteils	der	gem.	§§	45,	47	JGG	eingestellten	Verfahren	gelangen	–	empirisch	gesehen	–	die	leichteren	

Fälle	 nicht	 mehr	 zur	 Verurteilung,	 weshalb	 sich	 unter	 den	 Verurteilungen	 der	 relative	 Anteil	 der	

schweren	Fälle,	 für	die	eher	 freiheitsentziehende	Sanktionen	 in	Betracht	kommen,	deutlich	erhöht.	

Wird	deshalb	auf	die	Sanktionierten,	d.	h.	die	Gesamtzahl	der	Personen,	die	entweder	verurteilt	wor-

den	sind	oder	bei	denen	das	Verfahren	eingestellt	worden	ist,	Bezug	genommen	(vgl.	Schaubild	6.2-13),	

dann	zeigt	sich	für	den	statistisch	überblickbaren	Zeitraum	1981–2004:

Schaubild �.�-��: Dauer der nach Jugendstrafrecht verhängten Jugendstrafen ����–�00�. 
Anteile bezogen auf nach Jugendstrafrecht informell und formell 
Sanktionierte, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit ���� 
einschl. Gesamtberlin

0 %

Verhängungs-
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= Anteil der verhängten Jugendstrafen insgesamt an nach JGG informell und formell Sanktionierten
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Datenquelle: Staatsanwaltschaftsstatistik; Strafverfolgungsstatistik. 

Schaubild 6.2-13: Dauer der nach Jugendstrafrecht verhängten Jugendstrafen 1981-2004;  
 Anteile bezogen auf nach Jugendstrafrecht informell und formell  
 Sanktionierte; früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 1995  
 einschl. Gesamtberlin 

 

2 %

1 %

19
81

19
85

19
90

19
95

20
00

20
04

3 %

4 %

5 %

6 Monate
> 6 bis 12 Monate
> 12 bis 24 Monate
> 24 Monate

 

Datenquellen:	 Staatsanwaltschaftsstatistik;	Strafverfolgungsstatistik.

	 ein	leichter	Rückgang	der	Rate	der	insgesamt	verhängten	Jugendstrafen	(von	7,8	%	auf	5,0	%),

	 ein	deutlicher	Rückgang	der	Rate	der	verhängten	Jugendstrafen	unter	zwölf	Monaten	(von	5,5	%	auf	

2,7	%),

Jugendhöchststrafe	verurteilt.	Die	Spannweite	reichte	von	14,4	(1995)	bis	1,1	%	(1994).
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	 ein	Anstieg	bei	der	Rate	der	verhängten	Jugendstrafen	zwischen	zwölf	und	24	Monaten	bis	2000	

von	1,6	%	auf	2	%,	seitdem	ein	Rückgang	auf	1,7	%,

	 eine	weitgehende	Konstanz	der	Rate	der	verhängten	Jugendstrafen	mit	einer	Dauer	von	mehr	als	24	

Monaten	(Schwankungen	zwischen	0,6	und	0,7	%)	und

	 ein	leichter	Rückgang	der	Rate	der	unbedingt	verhängten	Jugendstrafen	(von	3,0	%	auf	1,9	%).

	

Ebenso	 wie	 die	 Bezugnahme	 auf	 die	 insgesamt	 Verurteilten	 ist	 indes	 auch	 diese	 Bezugnahme	

angreifbar.	Denn	selbst	wenn	die	schwere,	zur	Verhängung	von	Jugendstrafe	führende	Kriminalität	

zugenommen	haben	sollte,	würden	die	auf	die	Sanktionierten	bezogenen	Anteile	verhängter	Jugend-

strafe	 zurückgehen,	 sofern	nur	 geringfügige	Delikte	noch	 stärker	 zugenommen	hätten.	Da	 für	 die	

amtlichen	 Rechtspflegestatistiken	 indes	 keine	 strafzumessungsrelevanten	 Informationen	 erhoben	

werden,	insbesondere	keine	Angaben	zur	Schwere,	lässt	sich	die	Veränderung	der	Anteile	der	Jugend-

strafe	–	worauf	auch	immer	bezogen	–	nicht	eindeutig	interpretieren.	

Worauf	 diese	Veränderung	 auch	 beruhen	mag,	 fest	 steht,	 dass	 die	 vor	 allem	 in	 den	 letzten	 Jahren	

gestiegene	Zahl	der	Gefangenen	bei	gleichzeitiger	Veränderung	der	Zusammensetzung	der	Gefan-

genenpopulation31	 den	 Jugendstrafvollzug	 vor	 enorme	 Probleme	 hinsichtlich	 der	 Erfüllung	 seines	

Vollzugsauftrags	stellt.	„Soll	er,	wie	 in	§	91	 JGG	festgelegt,	erzieherisch	orientiert	sein,	setzt	dies	das	

Eingehen	 auf	 die	 je	 besonderen	 Erziehungsbedürfnisse	 des	 Jugendlichen	 voraus.	 Als	Massenveran-

staltung	 kann	dies	 (...)	 nicht	 gewährleistet	werden.“32	Vorrangig	 sollte	 deshalb	nach	Möglichkeiten	

gesucht	werden,	die	Gefangenenzahlen	zu	reduzieren.	

6.2.2.5 Die Sanktionierungspraxis im allgemeinen Strafrecht
6.2.2.5.1 Informelle Sanktionen (§§ 153, 153a, 153b StPO)
Die	durch	§§	153,	 153a,	 153b	StPO	begründeten	Möglichkeiten	der	Verfahrenseinstellung	dienen	 im	

allgemeinen	Strafverfahrensrecht	nicht	nur	den	justizökonomischen	Zielen	der	Verfahrensbeschleu-

nigung	und	der	Justizentlastung,	sondern	sind	auch	in	den	Dienst	der	präventiven	Aufgaben	des	Straf-

rechts	gestellt	worden.	Dem	 liegt	die	Einsicht	 zugrunde,	dass	 zur	 „persönlichen	Abschreckung	des	

Täters	(...)	häufig	bereits	der	Umstand	genügt,	dass	gegen	ihn	wegen	einer	Straftat	ermittelt	wurde“.33

Werden	 auch	 die	 Einstellungen	 durch	 die	 Staatsanwaltschaften	 berücksichtigt,	 dann	 dürfte	 die	

Einstellungsrate	–	bezogen	auf	die	Gesamtheit	der	 formell	oder	 informell	Sanktionierten	–	von	34	%	

(1981)	auf	52	%	(2004)	angestiegen	sein	(vgl.	Schaubild	6.2-14).	Im	Zeitreihenvergleich	weisen	alle	Län-

der	 einen	Anstieg	der	Diversionsrate	 auf.	Die	 zwischen	den	 Ländern	bestehenden	Unterschiede	 im	

Gebrauch	der	 Einstellungsmöglichkeiten	wurden	 jedoch	über	die	Zeit	hinweg	deutlich	größer.	Die	

Bandbreite	der	Diversionsraten	reichte	2004	von	42	%	 (Baden-Württemberg)	bis	63	%	 (Schleswig-Hol-

stein)	bzw.	68	%	(Bremen)34.	

Zwischen	den	Ländern	bestehen	Unterschiede	nicht	nur	hinsichtlich	des	„Ob“,	sondern	auch	hinsicht-

lich	des	„Wie“	der	Einstellung.	In	Bayern	wird	relativ	selten	eingestellt	(2004:	42,5	%)	und	wenn	einge-

stellt	wird,	dann	überwiegend	unter	Auflagen/Weisungen	 (2004:	 24,6	%	mit,	 18,0	%	ohne	Auflagen).	

31	 Eine	der	gravierendsten	Veränderungen	besteht	in	der	deutlichen	Zunahme	des	Anteils	der	Nichtdeutschen	unter	den	

Jugendstrafgefangenen	(vgl.	wAlter,	J.,	2000a,	S.	265,	Schaubild	6).	
32	 wAlter,	J.,	2000a,	S.	256.
33	 schäFer,	G.,	2001,	S.	3.	Rdnr.	5.
34	 Bremen	weist	freilich	eine	überdurchschnittlich	hohe	Zunahme	bei	den	Einstellungen	gem.	§	153	Abs.	1	StPO	von	5.275	

(2003)	auf	13.230	(2004)	auf.	Möglicherweise	handelt	es	sich	hierbei	um	eine	Sonderentwicklung.
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Den	Gegensatz	bilden	das	Saarland,	Hamburg	und	Schleswig-Holstein,	wo	nicht	nur	sehr	viel	mehr	

als	 in	 Bayern	 eingestellt	 wird,	 sondern	 auch	 zumeist	 ohne	 Auflagen/Weisungen	 (Saarland:	 2004:	

10,6	%	mit,	46,0	%	ohne	Auflagen;	Hamburg:	14,3	%;	46,3	%;	Schleswig-Holstein:	18,5	%;	44,7	%).	In	diesen	

Ländern	ist	der	Anteil	der	folgenlosen	Diversion	sogar	höher	als	die	gesamte	Diversionsrate	in	Bayern.	

Die	Wahrscheinlichkeit,	dass	das	Strafverfahren	 folgenlos	eingestellt	wird,	war	deshalb	 in	den	drei	

genannten	Ländern	2,5-	bzw.	2,6-mal	so	hoch	wie	in	Bayern.

6.2.2.5.2 Nach allgemeinem Strafrecht Verurteilte (formelle Sanktionen)
Struktur und Entwicklung der Sanktionierungspraxis im Überblick

2004	wurden	in	den	alten	Ländern	670.279	Personen	nach	allgemeinem	Strafrecht	verurteilt.	Zu	einer	

Geldstrafe	wurden	540.209	(81	%)	verurteilt.	Bei	 19	%	 (N	=	129.986)	wurde	auf	Freiheitsstrafe	erkannt,	

wovon	gut	zwei	Drittel	(71	%)	zur	Bewährung	ausgesetzt	(N	=	91.728)	wurden.	99,9	%	aller	Freiheitsstra-

fen	waren	zeitige;	zu	lebenslanger	Freiheitsstrafe	wurden	116	Personen	verurteilt.	Auf	Strafarrest	nach	

dem	Wehrstrafgesetz	lautete	das	Urteil	bei	84	Personen.

Nicht	zu	den	Verurteilten	zählen	Personen,	bei	denen	gem.	§	60	StGB	von	Strafe	abgesehen	worden	ist	

(2004:	388),	ferner	Personen	mit	Entscheidungen	gem.	§	59	StGB	(Verwarnung	mit	Strafvorbehalt).	2004	

wurde	hiervon	bei	6.642	Personen	Gebrauch	gemacht.	Beide	Rechtsinstitute	haben	 seit	 ihrer	Einfüh-

rung	durch	das	1.	bzw.	2.	StrRG	von	1969	eine	unterschiedliche	Entwicklung	genommen.	Von	§	60	StGB	

Schaubild �.�-��: Entwicklung der Sanktionspraxis im allgemeinen Strafrecht ����–�00�. 
Anteile bezogen auf informell und formell Sanktionierte, früheres 
Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit ���� einschl. Gesamtberlin

0 % 

Datenquelle: Staatsanwaltschaftsstatistik; Strafverfolgungsstatistik 

Schaubild 6.2-14: Entwicklung der Sanktionspraxis im allgemeinen Strafrecht 1981-2004;  
 Anteile bezogen auf informell und formell Sanktionierte; früheres  
 Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 1995 einschl. Gesamtberlin 
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hat	die	Praxis	selten	und	in	den	letzten	Jahren	in	deutlich	abnehmendem	Maße	Gebrauch	gemacht.	Im	

Unterschied	hierzu	haben	sich	die	Fälle	der	Verwarnung	mit	Strafvorbehalt	seit	1975	(956	Personen	mit	

einer	 Entscheidung	 gem.	 §	59	 StGB)	 zwar	 versiebenfacht;	 in	 quantitativer	Hinsicht	 ist	 §	59	 StGB	 aber	

angesichts	der	(faktischen)	Konkurrenz	zu	§§	153,	153a	StPO	weitgehend	bedeutungslos	geblieben.

Wie	im	Jugendstrafrecht,	so	ist	auch	im	allgemeinen	Strafrecht	in	den	letzten	50	Jahren	die	Strafzu-

messungspraxis	durch	eine	nachhaltige	Zurückdrängung	der	unbedingt	verhängten	Freiheitsstrafe	

zugunsten	 von	 Geldstrafe	 und	 Strafaussetzung	 zur	 Bewährung	 gekennzeichnet.	 Wie	 sehr	 sich	 die	

Entscheidungsstrukturen	geändert	haben,	zeigen	bereits	die	jeweiligen	Anteile	an	den	Verurteilten:

	 unbedingt	verhängte	Freiheitsstrafe:	1955	19,0	%;	2004	5,7	%,

	 zur	Bewährung	ausgesetzte	Freiheitsstrafe:	1955	10,4	%;	2004	13,7	%,

	 Geldstrafe:	1955	70,6	%;	2004	80,6	%.

	

Hierbei	handelt	es	sich	um	keine	geradlinigen	Verläufe.	So	sind	z.	B.	in	den	letzten	Jahren	die	absoluten	

wie	die	relativen	Zahlen	der	zu	Freiheitsstrafe	Verurteilten	angestiegen	(vgl.	unten	Schaubilder	6.2-14,	

6.2-15	und	die	dortigen	Ausführungen).

Geldstrafe – am häufigsten verhängte Strafe

Die	 Geldstrafe	 ist	 die	 am	 häufigsten	 verhängte	 Strafe:	 Seit	 der	 Strafrechtsreform	 von	 1969	 werden	

jährlich	80	%	oder	mehr	der	Verurteilten	 zu	Geldstrafe	 verurteilt.	Dass	die	Geldstrafe	diesen	hohen	

Anteil	von	über	80	%	halten	konnte,	ist	wegen	der	deutlichen	Zunahme	von	Diversionsentscheidungen	

besonders	beachtlich.	Vor	allem	bei	den	Straßenverkehrsdelikten,	bei	leichteren	und	mittelschweren	

Delikten	der	klassischen	Kriminalität,	bei	Umweltstraftaten	und	bei	Verstößen	gegen	das	Ausländer-

gesetz	wird	Geldstrafe	verhängt.

Die	 Möglichkeiten,	 die	 der	 Anwendungsbereich	 der	 Geldstrafe	 zu	 der	 vom	 Gesetzgeber	 gewollten	

Zurückdrängung	insbesondere	der	kurzen	Freiheitsstrafe	(§	47	StGB)	bietet,	werden	freilich	nur	begrenzt	

ausgeschöpft.	Obwohl	als	Regelstrafrahmen	bei	Geldstrafe	fünf	bis	360	Tagessätze	zur	Verfügung	ste-

hen,	wurden	bis	2003	bei	der	Hälfte	aller	verhängten	Geldstrafen	(2003:	51	%)	nicht	mehr	als	30	Tages-

sätze	verhängt.	Erstmals	2004	wurde	bei	etwas	mehr	als	der	Hälfte	(50,8	%)	der	Geldstrafen	auf	30	oder	

mehr	Tagessätze	erkannt.	45	%	der	Geldstrafen	lagen	2004	im	Bereich	zwischen	31	und	90	Tagessätzen.	

Insgesamt	blieben	so	94	%	aller	Geldstrafen	im	unteren	Viertel	des	Strafrahmens;	auf	mehr	als	180	Tages-

sätze	entfielen	 lediglich	0,5	% aller	Geldstrafen.35	Auch	bei	Festsetzung	der	Tagessatzhöhe	bleiben	die	

Gerichte	im	unteren	Bereich	des	Rahmens	von	einem	bis	5.000	Euro:	Ein	Tagessatz	von	mehr	als	50	Euro	

wurde	2004	bei	1,9	%	der	zu	Geldstrafe	Verurteilten	festgesetzt.	Die	Höhe	eines	Tagessatzes	betrug	bei	

74	%	der	zu	Geldstrafe	Verurteilten	bis	zu	25	Euro.36	Als	gegenwärtiges	Kernproblem	hat	sich	in	einer	Rei-

he	von	empirischen	Untersuchungen	die	Bemessung	der	Tagessatzhöhe	bei	wirtschaftlich	schwachen	

Personen	herausgestellt,	bei	denen	regelmäßig	nur	der	Mindestsatz	von	einem	Euro	in	Betracht	kom-

men	kann.	Der	Anteil	der	Entscheidungen	mit	einer	Tagessatzhöhe	bis	fünf	Euro	betrug	2004	7	%.	Unter	

der	Annahme,	dass	etwa	ein	Drittel	der	zu	Geldstrafe	Verurteilten	nur	über	ein	Einkommen	im	Sozialhil-

febereich	verfügen	dürfte,37	wäre	ein	höherer	Anteil	dieses	Mindestsatzes	zu	erwarten	gewesen.	

35	 Vgl.	heinz,	W.,	2006,	Schaubild	11.
36	 Vgl.	ebenda,	Schaubild	12.
37	 Vgl.	hierzu	Villmow,	B.,	1998,	S.	1301.
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Druckmittel	für	die	Zahlung	der	Geldstrafe	war	und	ist	die	ersatzweise	zu	verbüßende	Ersatzfreiheits-

strafe	(§	43	StGB).	Über	die	Vollstreckung	von	Geldstrafen	fehlen	besondere	statistische	Informationen;	

Anhaltspunkte	über	die	Größenordnung,	in	der	es	zur	Vollstreckung	von	Ersatzfreiheitsstrafen	kommt,	

gibt	lediglich	die	Gegenüberstellung	der	jährlich	zu	Geldstrafe	Verurteilten	mit	der	in	der	Strafvollzugs-

statistik	ausgewiesenen	Zahl	der	Zugänge	 in	den	 Justizvollzugsanstalten	wegen	Ersatzfreiheitsstrafe.	

Danach	ist	der	Anteil	der	Ersatzfreiheitsstrafe	verbüßenden	Geldstrafenschuldner	seit	der	ersten	Hälfte	

der	1990er	Jahre	deutlich	gestiegen.	In	den	siebziger	und	achtziger	Jahren	dürften	zwischen	5	%	und	6	%	

der	jährlich	zu	Geldstrafe	Verurteilten	zumindest	einen	Teil	der	Geldstrafe	in	Form	der	Ersatzfreiheits-

strafe	verbüßt	haben,	seit	1994	mehr	als	7	%,	seit	1996	sogar	mehr	als	8	%.38	2002	wurde	erstmals	die	9	%-

Marke	überschritten,	wobei	 regional	die	Anteile	 teilweise	deutlich	höher	waren.39	Neuere	Ergebnisse	

sind	nicht	mehr	ermittelbar,	weil	infolge	der	Umstellung	der	Strafvollzugsstatistik	die	Zugänge	wegen	

Ersatzfreiheitsstrafe	ab	2003	nicht	mehr	erfasst	werden.	Damit	ist	ein	kriminalpolitisch	wichtiges	Pro-

blem	 ins	 Dunkelfeld	 verschoben	 worden.	 Die	 derzeit	 nachgewiesenen	 Bestandszahlen	 zum	 Stichtag	

sind	nur	dann	geeignet,	Entwicklungen	zu	messen,	wenn	die	Dauer	der	verbüßten	Ersatzfreiheitsstrafen	

unverändert	bleibt.	Ob	die	Dauer	über	die	Zeit	hinweg	konstant	bleibt,	ist	indes	unbekannt.	

Um	 bei	 verstärkter	 Anwendung	 der	 Ersatzfreiheitsstrafe	 das	 Reformziel	 der	 Zurückdrängung	 der	

kurzen	Freiheitsstrafe	nicht	zu	gefährden,	kann	dem	Verurteilten	gestattet	werden,	die	Vollstreckung	

der	Ersatzfreiheitsstrafe	durch	„freie	Arbeit“	abzuwenden	(Art.	293	EGStGB	in	Verbindung	mit	den	von	

den	Ländern	erlassenen	Rechtsverordnungen).	Von	dieser	Möglichkeit	wurde	 in	den	 letzten	 Jahren	

in	zunehmendem	Maße	Gebrauch	gemacht.	Die	in	der	StA-Statistik	seit	1991	nachgewiesene	Zahl	von	

Personen,	die	ganz	oder	 teilweise	durch	unentgeltliche	gemeinnützige	Tätigkeit	 die	Vollstreckung	

der	Ersatzfreiheitsstrafe	abgewendet	haben,	ist	in	den	alten	Ländern	von	rund	6.000	(1991)40	auf	30.000	

(2004)	gestiegen.	Auch	die	Zahl	der	Tage	der	Ersatzfreiheitsstrafe,	deren	Vollstreckung	durch	unent-

geltliche	gemeinnützige	Tätigkeit	abgewendet	wurde,	nahm	deutlich	zu,	und	zwar	von	knapp	150.000	

(1991)	41	auf	905.000	(2004).	Der	Anstieg	bei	den	zu	verbüßenden	Ersatzfreiheitsstrafen	konnte	dadurch	

freilich	nur	 teilweise	 aufgefangen	werden,	 denn	 im	Vergleichszeitraum	 (bis	 2002;	 seitdem	werden	

keine	Zugangszahlen	mehr	ausgewiesen)	stiegen	(in	den	alten	Ländern)	die	in	der	Strafvollzugsstatis-

tik	ausgewiesenen	Zugangszahlen	wegen	Verbüßung	einer	Ersatzfreiheitsstrafe	von	rund	27.000	auf	

fast	46.000.	Deshalb	kommt	es	entscheidend	darauf	an,	die	Voraussetzungen	für	die	Abwendung	von	

Ersatzfreiheitsstrafe	zu	verbessern.	Dies	gelingt	vor	allem	dann,	wenn	eine	ausreichende	Betreuung	

der	möglicherweise	hiervon	Betroffenen	 erfolgt.	 Bereits	 eine	 1987/88	durchgeführte	Untersuchung	

ergab,	 dass	 damals	 zwar	 nur	 in	 geringem	 Umfang	 eine	 Abwendung	 durch	 gemeinnützige	 Arbeit	

stattfand;	dass	aber	dort,	wo	Sozialarbeiter	als	Gerichtshelfer	oder	Straffälligenhilfevereine	mit	der	

Vermittlung	und	Betreuung	der	Betroffenen	betraut	waren,	deutlich	bessere	Ergebnisse	erzielt	wur-

den.42	Dass	mit	der	Optimierung	der	Organisation	der	Vermittlung	gemeinnütziger	Arbeit	und	der	

Intensivierung	ihrer	Betreuung	in	erheblichem	Ausmaß	die	Vollstreckung	von	(Ersatz-)Freiheitsstra-

fen	vermieden	werden	kann,	wurde	 in	 jüngster	Zeit	 vor	allem	durch	das	 1998	 in	Mecklenburg-Vor-

pommern	 flächendeckend	eingeführte	Projekt	 „Ausweg“	belegt.43	Dieses	Projekt	zeigte,	dass	durch	

intensivierte	Bemühungen,	Geldstrafenschuldner	 in	 freie	Arbeit	 (vor	 oder	 selbst	 nach	Antritt	 einer	

38	 Die	Gründe	für	diesen	Anstieg	dürften	vornehmlich	in	einer	sich	verschlechternden	wirtschaftlichen	Lage,	zum	Teil	als	Fol-

ge	von	Arbeitslosigkeit,	zu	suchen	sein.	Im	Ergebnis	gelangen	deshalb	wohl	immer	mehr	sozial	Schwache	in	den	Vollzug.
39	 Vgl.	seeBode,	M.,	1999.
40	 Ohne	Hamburg.
41	 Ohne	Hamburg.
42	 Vgl.	Feuerhelm,	W.,	1991,	S.	259.
43	 Vgl.	dünKel,	F.	u.	a.,	2002;	dünKel,	F.	und	J.	scheel,	2004.
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Ersatzfreiheitsstrafe)	zu	vermitteln,	die	Zahl	der	Ersatzfreiheitsstrafenvollstreckungen	und	damit	die	

Zahl	der	Vollzugstage	deutlich	–	und	zwar	auch	 im	Bundesländervergleich	–	gesenkt	werden	kann.	

Das	 Projekt	 hat	 ferner	 gezeigt,	 dass	 selbst	 besonders	 problembelastete	Geldstrafenschuldner,	 seien	

es	Belastungen	mit	Problemen,	die	unmittelbar	mit	der	Ableistung	der	Arbeit	zusammenhingen,	sei	

es	mit	 solchen	allgemeiner	Art,	die	 im	Hintergrund	bestanden	und	z.	B.	Hilfe	bei	Behördengängen,	

Sucht-	oder	Schuldnerberatung	erforderten,	bei	geeigneter	Auswahl	ihrer	Einsatzstellen	und	beson-

derer	Betreuung	zur	Tilgung	ihrer	Strafe	durch	gemeinnützige	Arbeit	in	der	Lage	sind.

Freiheitsstrafe

In	der	Bundesrepublik	Deutschland	lauteten	2004	19	%	aller	Verurteilungen	nach	allgemeinem	Straf-

recht	auf	Freiheitsstrafe.44	Von	diesen	129.986	Strafen	wurden	71	%	zur	Bewährung	ausgesetzt,	so	dass	

letztlich	noch	bei	38.258	bereits	im	Urteil	der	Vollzug	der	Freiheitsstrafe	angeordnet	wurde.	

Eines	der	Ziele	der	Strafrechtsreform	1969	war	die	Zurückdrängung	der	Freiheitsstrafe,	insbesondere	

der	kurzen	Freiheitsstrafe.	 Im	Schnitt	der	 letzten	 fünf	 Jahre	vor	der	Strafrechtsreform	wurden	über	

190.000	Personen	(35	%	der	Verurteilten)	zu	einer	Freiheitsstrafe	und	rund	122.000	Personen	(23	%	der	

Verurteilten)	 zu	 einer	 unbedingt	 verhängten	 Freiheitsstrafe	 verurteilt.	 Im	 Gefolge	 der	 Strafrechts-

reform	wurden	absolute	wie	 relative	Zahlen	der	verhängten	Freiheitsstrafen	mehr	als	halbiert	 (vgl.	

Schaubild	6.2-15).	Seit	den	70er	Jahren	stiegen	absolute	wie	relative	Zahlen	der	insgesamt	verhängten	

Freiheitsstrafen	 leicht	 und	 –	 von	 einigen	 Ausnahmen	 abgesehen	 –	 überwiegend	 stetig	 an.	 Gleich-

wohl	 liegen,	 wie	 aus	 dem	 Schaubild	 ersichtlich,	 auch	 weiterhin	 die	 Anteile	 sowohl	 der	 insgesamt	

verhängten	als	 auch	 (insbesondere)	der	unbedingt	 verhängten	Freiheitsstrafen	deutlich	unter	dem	

Niveau	vor	der	Strafrechtsreform	1969.	Die	Rate	der	Freiheits-	oder	Jugendstrafe	verbüßenden	Gefan-

genen	–	Gefangene	pro	100.000	Einwohner	–	ist	freilich	seit	einigen	Jahren	fast	wieder	auf	dem	Niveau,	

das	vor	der	Strafrechtsreform	bestand	(vgl.	unten	6.2.3).

44	 Vgl.	heinz,	W.,	2006,	Schaubild	10.

Schaubild �.�-��: Zu Freiheitsstrafen �erurteilte, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, 
seit ���� einschl. Gesamtberlin

Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik. 

Schaubild 6.2-15: Zu Freiheitsstrafen Verurteilte 
 früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 1995 einschl. Gesamtberlin 
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Trotz	 des	 Anstiegs	 der	 verhängten	 Freiheitsstrafen	 kam	 es	 infolge	 zunehmender	 Aussetzung	 zur	

Bewährung	zu	einem	Rückgang	(ausgenommen	die	erste	Hälfte	der	80er	 Jahre	mit	einem	überpro-

portionalen	 Anstieg	 der	 verhängten	 Freiheitsstrafen)	 sowohl	 der	 absoluten	 als	 auch	 der	 relativen	

Zahl	unbedingt	verhängter	Freiheitsstrafen.	Der	Zuwachs	der	Aussetzungsraten,	hier:	der	Anteil	der	

ausgesetzten	an	den	aussetzungsfähigen	Freiheitsstrafen,	verlangsamte	sich	indes	in	den	80er	Jahren;	

bis	 2003	gab	 es	 keinen	Zuwachs	mehr,	 die	Aussetzungsraten	 schwankten	um	Werte	 zwischen	 73	%	

und	75	%;	erstmals	2004	lag	die	Aussetzungsrate	mit	76,5	%	wieder	höher.	Diese	Stagnation	bedeutete,	

dass	 der	 seitherige	 Anstieg	 der	 verhängten	 Freiheitsstrafen	 nicht	 mehr	 durch	 Strafaussetzung	 zur	

Bewährung	 aufgefangen	werden	 konnte.	 Absolut	wie	 relativ	 stieg	 deshalb	 die	 Zahl	 der	 unbedingt	

verhängten	Freiheitsstrafen	seit	1992/93	an.	1992	war	mit	32.251	Verurteilten	die	niedrigste	Zahl	unbe-

dingt	verhängter	Freiheitsstrafen	seit	Führung	der	Strafverfolgungsstatistik	erreicht	worden.	Seitdem	

nahmen	die	Verurteilungen	zu	dieser	Sanktion	bis	1998	fast	ausnahmslos	von	Jahr	zu	Jahr	wieder	zu;	

innerhalb	von	nur	sieben	Jahren	um	knapp	30	%.	Seit	1998	gehen	die	absoluten	Zahlen	wieder	leicht	

zurück,	die	relativen	–	Anteil	an	Verurteilten	–	stiegen	jedoch	weiterhin	(bis	2001:	6,5	%)	an;	seitdem	ist	

auch	insoweit	ein	leichter	Rückgang	festzustellen	(2004:	5,7	%).	

Freilich	muss	auch	hier	berücksichtigt	werden,	dass	wegen	des	hohen	und	zunehmenden	Anteils	der	

aus	 Opportunitätsgründen	 eingestellten	 Verfahren	 empirisch	 gesehen	 die	 „leichteren“	 Fälle	 nicht	

mehr	 zur	 Verurteilung	 gelangen,	 weshalb	 sich	 unter	 den	 Verurteilungen	 der	 relative	 Anteil	 der	

„schweren“,	 eher	mit	 Freiheitsstrafe	 zu	 sanktionierenden	 Fälle	 deutlich	 erhöht	 haben	dürfte.	Wird	

deshalb	 als	 Bezugsgröße	die	 jeweilige	Zahl	der	 sanktionierten	Personen45	gewählt,	 dann	 zeigt	 sich	

ein	Rückgang	des	Anteils	der	insgesamt	verhängten	Freiheitsstrafen	bis	1993	(1981:	12	%,	1993:	8,6	%).	

Zwischen	1994	und	1999	erhöhten	sich	die	Raten	(1999:	9,8	%),	seitdem	sind	sie	wieder	rückläufig	(2004:	

9,1	%).	Der	Rückgang	bis	1993	beruht	auf	einer	deutlichen	Abnahme	des	Anteils	der	Freiheitsstrafen	bis	

zwölf	Monate.	Der	Anteil	der	Freiheitsstrafen	von	mehr	als	zwölf	Monaten	ist	bis	Ende	der	achtziger	

Jahre	konstant	geblieben,	seitdem	steigen	sie	an	(Schaubild	6.2-16).

Sowohl	die	Bezugnahme	auf	die	Verurteilten	als	auch	auf	die	Sanktionierten	zeigt,	dass	es	seit	Mitte	

der	neunziger	Jahre	zu	einem	Anstieg	der	insgesamt	wie	der	unbedingt	verhängten	Freiheitsstrafen	

gekommen	ist.	Ohne	Informationen	zu	den	strafzumessungsrelevanten	Umständen	ist	diese	Entwick-

lung	allerdings	nicht	interpretierbar.	Ob	der	Zuwachs	bei	den	Freiheitsstrafen	durch	mehr	Punitivität	

zu	erklären	ist	oder	dadurch,	dass	die	Straftaten,	insbesondere	im	Bereich	der	Drogen-	und	der	Gewalt-

kriminalität,	schwerer	geworden	sind,	lässt	sich	anhand	der	statistischen	Daten	nicht	klären.	Hierzu	

sind	vertiefende	Aktenanalysen	erforderlich.

Lebenslange Freiheitsstrafe

Die	Zahl	der	zu	lebenslanger	Freiheitsstrafe	Verurteilten	lag	in	den	Jahren	1970	bis	1994	jeweils	unter	

100.	 Zwischen	 1995	und	2001,	mit	Ausnahme	von	 1999,	wurden	 jeweils	 100	oder	mehr	Personen	 zu	

lebenslanger	 Freiheitsstrafe	 verurteilt.	 2002	 und	 2003	 wurden	 jeweils	 weniger	 als	 90	 lebenslange	

Freiheitsstrafen	verhängt;	2004	dagegen	wieder	116.	Bei	90	%	der	zu	lebenslanger	Freiheitsstrafe	Ver-

urteilten	lautete	der	Schuldspruch	auf	(vollendeten	oder	versuchten)	Mord.

Über	 die	 tatsächliche	 Verbüßungsdauer	 bei	 lebenslanger	 Freiheitsstrafe	 informiert	 keine	 Statistik.	

Aus	der	von	der	KrimZ	für	2002	und	2003	durchgeführten	Erhebung	von	Daten	bei	den	Landesjustiz-

45	 Nach	 allgemeinem	 Strafrecht	Verurteilte	 (einschließlich	 Personen	mit	 Entscheidungen	 gem.	 §§	59,	 60	 StGB)	 und	 Per-

sonen,	bei	denen	das	Verfahren	nach	§§	153,	153a,	153b	StPO	eingestellt	worden	ist.
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verwaltungen	geht	hervor,	dass	2003	bei	59	(2002:	45)	Personen	die	lebenslange	Freiheitsstrafe	been-

det	wurde.	Beendigungsgründe	waren	bei	38	(64	%)	Personen	die	bedingte	Entlassung	(2002:	33;	73	%),	

7	%	 (n	=	4)	wurden	begnadigt,	 14	%	wurden	ausgeliefert	und	ebenfalls	bei	 14	%	wurde	die	Haft	wegen	

Todes	(darunter	in	5	%	wegen	Suizids)	beendet.46	Bezogen	auf	die	zum	Stichtag	einsitzenden	Lebens-

länglichen	(31.3.2003:	1.774)	wurden	demnach	nur	2,4	%	(42	Personen)	in	Freiheit	entlassen.	Diese	ver-

büßten	im	Schnitt	(Median)	17	Jahre	und	fünf	Monate	(2002:	17	Jahre)	(Minimum	13	Jahre,	zwei	Monate,	

Maximum	29	Jahre).47	Diese	Unterbringungszeiten	beziehen	sich	nur	auf	die	tatsächlich	Entlassenen.	

Für	noch	inhaftierte,	zu	lebenslanger	Freiheitsstrafe	Verurteilte	fehlen	allerdings	statistische	Anga-

ben	über	ihre	bisherige	Verbüßungsdauer.

Zeitige Freiheitsstrafen nach ihrer Dauer

Die	zeitige	Freiheitsstrafe	beträgt	seit	der	Strafrechtsreform	von	1969	 im	Mindestmaß	einen	Monat,	

im	Höchstmaß	15	 Jahre.	Die	kurze	Freiheitsstrafe	 (unter	sechs	Monate)	 ist	gegenüber	der	Geldstrafe	

Ultima	Ratio	(§	47	StGB).	Sie	darf	nur	verhängt	werden,	„wenn	besondere	Umstände,	die	in	der	Tat	oder	

der	 Persönlichkeit	 des	 Täters	 liegen,	 die	 Verhängung	 einer	 Freiheitsstrafe	 zur	 Einwirkung	 auf	 den	

Täter	oder	zur	Verteidigung	der	Rechtsordnung	unerlässlich	machen“.	Ansonsten	 ist	auf	Geldstrafe	

zu	erkennen.	

Von	 ihrer	Dauer	her	gesehen,	waren	von	den	2004	 in	den	alten	Ländern	 (einschließlich	Berlin)	ver-

hängten	129.986	zeitigen	Freiheitsstrafen	45.510	unter	sechs	Monaten	(35	%),	54.073	(42	%)	hatten	eine	

Dauer	zwischen	sechs	und	zwölf	Monaten,	20.259	 (16	%)	 lauteten	auf	mehr	als	zwölf	Monate	bis	ein-

46	 KröniGer,	S.,	2005a,	S.	12,	Abb.	1.3,	S.	58,	Tab.	1.3d;	KröniGer,	S.,	2004b,	S.	12,	Abb.	1.3,	S.	55,	Tab.	1.3d	.
47	 KröniGer,	S.,	2005a,	S.	57,	Tab.	1.3a;	KröniGer,	S.,	2004b,	S.	54,	Tab.	1.3a.

Schaubild �.�-��: Dauer der nach allgemeinem Strafrecht verhängten Freiheitsstrafen 
(insgesamt) ����–�00�. Anteile bezogen auf nach allgemeinem Strafrecht 
informell und formell Sanktionierte, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-
West, seit ���� einschl. Gesamtberlin

0 % 

Datenquelle: Staatsanwaltschaftsstatistik; Strafverfolgungsstatistik. 

Schaubild 6.2-16: Dauer der nach allgemeinem Strafrecht verhängten Freiheitsstrafen  
 (insgesamt) 1981 2004; Anteile bezogen auf nach allgemeinem Strafrecht  
 informell und formell Sanktionierte; früheres Bundesgebiet einschl.  
 Berlin-West, seit 1995 einschl. Gesamtberlin 
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schließlich	24	Monate.	Auf	die	Gruppe	der	zeitigen	Freiheitsstrafen	von	mehr	als	24	Monaten	entfielen	

10.028	(8	%).	Da	die	Vollstreckung	einer	Freiheitsstrafe	bis	24	Monate	zur	Bewährung	ausgesetzt	wer-

den	kann,	waren	2004	92	%	aller	zeitigen	Freiheitsstrafen	aussetzungsfähig.	Hiervon	wurde	bei	76,5	%	

(aller	 aussetzungsfähigen	 Freiheitsstrafen)	 Gebrauch	 gemacht.	 Unmittelbar	 zu	 einer	 vollstreckten	

Freiheitsstrafe	 verurteilt	wurden	demnach	 2004	 38.258	 Personen,	 also	 6	%	 aller	 nach	 allgemeinem	

Strafrecht	Verurteilten.

Entwicklung der Verurteilungspraxis hinsichtlich der kurzen Freiheitsstrafe 

Die	Zurückdrängung	der	kurzen	Freiheitsstrafe	zugunsten	der	Geldstrafe	ist	in	beträchtlichem	Maße	

gelungen.	Wie	der	Vergleich	der	relativen	Zahlen	über	Strafen	„bis	einschließlich	sechs	Monate“	zeigt	

–	die	Kategorie	„bis	unter	sechs	Monate“	wurde	vor	1970	noch	nicht	erhoben	–,	lautete	1967	noch	jedes	

dritte	Urteil	 auf	 eine	 freiheitsentziehende	 Sanktion	bis	 sechs	Monate	einschließlich,	 2004	dagegen	

nur	noch	jedes	zehnte.	Seitdem	blieben	sowohl	die	insgesamt	verhängten	als	auch	die	unbedingt	ver-

hängten	kurzen	Freiheitsstrafen	im	Wesentlichen	konstant	(vgl.	Schaubild	6.2-17	und	6.2-18).	

Schaubild �.�-��: �erurteilte nach der Dauer der verhängten zeitigen Freiheitsstrafe 
insgesamt (in % der nach allgemeinem Strafrecht wegen �erbrechen und 
�ergehen �erurteilten), früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 
���� einschl. Gesamtberlin

Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik. 

Schaubild 6.2-17: Verurteilte nach der Dauer der verhängten zeitigen Freiheitsstrafe  
 insgesamt (in % der nach allgemeinem Strafrecht wegen Verbrechen  
 und Vergehen Verurteilten) früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West,  
 seit 1995 einschl. Gesamtberlin 
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Datenquelle:		 Strafverfolgungsstatistik.

Trotz	dieses	deutlichen	Rückgangs	seit	der	Strafrechtsreform	sind	weder	die	insgesamt	noch	die	unbe-

dingt	verhängten	kurzen	Freiheitsstrafen	zur	Ausnahme	geworden48.	Auf	die	kurzen	Freiheitsstrafen	

von	unter	sechs	Monaten	entfielen	2004	35	%	 (N	=	45.510)	der	verhängten	(vgl.	Schaubild	6.2-16) und	

48	 Ausführlich	zu	Verhängung	und	Vollzug	der	kurzzeitigen	Freiheitsstrafe	bis	zu	zwei	Jahren	vgl.	sohn,	W.,	1999;	sohn,	W.,	

2004.
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28	%	(N	=	10.563)	der	unbedingt	verhängten	Freiheitsstrafen.49	Tatsächlich	ist	die	Zahl	der	vollstreck-

ten	kurzen	Freiheitsstrafen	noch	deutlich	höher.	Zu	den	unbedingt	verhängten	kurzen	Freiheitsstra-

fen	kommen	noch	hinzu	die	Fälle,	 in	denen	Ersatzfreiheitsstrafen	 (§	43	StGB)	oder	eine	widerrufene	

kurze	 Freiheitsstrafe	 (§	56f	 StGB)	 zu	 vollstrecken	 sind.	 Ein	 Kurzstrafenvollzug	 kann	 sich	 ferner	 in	

Fällen	bedingter	Entlassung	(§	57	StGB)	und	der	Anrechnung	von	Untersuchungshaft	auf	die	zu	voll-

streckende	Freiheitsstrafe	(§	51	StGB)	ergeben.	

Entwicklung der Verurteilungspraxis hinsichtlich der mittel- und langfristigen Freiheitsstrafen

Keine	messbaren	Auswirkungen	hatte	 das	 Signal	 der	 Strafrechtsreform,	 die	 Freiheitsstrafe	 zurück-

zudrängen,	 auf	 die	 mittel-	 und	 langfristigen	 Freiheitsstrafen.	 Bezogen	 auf	 die	 nach	 allgemeinem	

Strafrecht	Verurteilten,	werden	heute	 sogar	deutlich	mehr	mittel-	und	 langfristige	Freiheitsstrafen	

verhängt	als	noch	zu	Beginn	der	siebziger	Jahre.	Zwar	ist	zu	berücksichtigen,	dass	wegen	der	zuneh-

menden	 Nutzung	 informeller	 Sanktionierungsmöglichkeiten,	 insbesondere	 bei	 leichter	 bis	 mittel-

schwerer	Kriminalität	(vgl.	oben	Schaubild	6.2-14),	der	Anteil	der	wegen	schwerer,	eher	mit	Freiheits-

strafe	zu	sanktionierender	Straftaten	Verurteilten	unter	den	insgesamt	Verurteilten	zunimmt.	Schon	

deshalb	ist	erwartbar,	dass	der	Anteil	der	freiheitsentziehenden	Sanktionen	–	bezogen	auf	Verurteilte	

–	zunimmt.	Allerdings	zeigt	auch	die	Bezugnahme	auf	alle	 (informell	oder	 formell)	Sanktionierten,	

dass	 auch	hier	 der	Anteil	 der	 Freiheitsstrafen	 von	mehr	 als	 einem	 Jahr	 in	 den	 letzten	 Jahren	 zuge-

nommen	hat.	 Die	 Zunahme	 steht	 nach	 alledem	 außer	 Frage,	 unklar	 ist	 indes	 der	Grund.	Denn	 die	

statistischen	Daten	 lassen	nicht	 erkennen,	 ob	 diese	 Zunahme	 auf	 einer	 veränderten,	 also	 härteren	

Sanktionierungspraxis	beruht	oder	eine	Reaktion	auf	eine	sich	verändernde,	also	schwerer	werdende	

Kriminalität	ist.

49	 Vgl.	heinz,	W.,	2006,	Schaubilder	13	und	14.

Schaubild �.�-��: �erurteilte nach der Dauer der unbedingt verhängten zeitigen 
Freiheitsstrafe insgesamt (in % der nach allgemeinem Strafrecht wegen 
�erbrechen und �ergehen �erurteilten), früheres Bundesgebiet einschl. 
Berlin-West, seit ���� einschl. Gesamtberlin

Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik. 

Schaubild 6.2-18: Verurteilte nach der Dauer der unbedingt verhängten zeitigen Freiheits- 
 strafe insgesamt (in % der nach allgemeinem Strafrecht wegen Verbrechen  
 und Vergehen Verurteilten) früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West,  
 seit 1995 einschl. Gesamtberlin 
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Der	Ausbau	der	Strafaussetzung	zur	Bewährung	im	Bereich	bis	zu	zwei	Jahren	Freiheitsstrafe	hat	im	

Ergebnis	lediglich	dazu	geführt,	dass	insgesamt	nicht	wesentlich	mehr	unbedingte	Freiheitsstrafen	

verhängt	werden.	Allerdings	gibt	es	–	von	der	Dauer	her	gesehen	–	deutlich	unterschiedliche	Entwick-

lungen	bei	den	Freiheitsstrafen	(vgl.	Schaubild	6.2-16,	6.2-17	und	6.2-18):	

	 Bis	Anfang	der	neunziger	Jahre	wurden	Freiheitsstrafen	zwischen	sechs	und	zwölf	Monaten	sowie	

zwischen	zwölf	und	24	Monaten	deutlich	 seltener	verhängt.	 In	den	 1990er	 Jahren	wurde	wieder	

mehr	Gebrauch	von	diesen	Sanktionen	gemacht.	Erst	in	den	letzten	Jahren	ist	insoweit	eine	Trend-

wende	eingetreten.	Wegen	der	Stagnation	der	Aussetzungsraten	seit	1993	führte	dies	in	den	1990er	

Jahren	zu	einem	entsprechenden	Anstieg	auch	der	unbedingt	verhängten	Freiheitsstrafen.	

	 Seit	 1990,	 insbesondere	 seit	Mitte	 der	neunziger	 Jahre,	 sind	die	 Freiheitsstrafen	 von	mehr	 als	 24	

Monaten	sowohl	absolut	als	auch	relativ	(bezogen	auf	die	Verurteilten)	deutlich	angestiegen.

Bedeutungsgewinn von Strafaussetzung zur Bewährung und Bewährungshilfe 

Strafaussetzung	 zur	 Bewährung	 ist	 in	 dem	 spezialpräventiven	Konzept	 des	Gesetzgebers	 der	 Straf-

rechtsreform	von	1969	nicht	mehr	die	ausnahmsweise	zu	gewährende,	besonders	zu	rechtfertigende	

Vollstreckungsmodifikation,	sondern	hat	sich	zu	einer	„besonderen	‚ambulanten‘	Behandlungsart“50	

fortentwickelt.	Dieses	Konzept	hat	die	Praxis	voll	umgesetzt.	Der	Anteil	der	Strafaussetzungen	nach	

§	56	StGB	an	den	Freiheitsstrafen	hat	sich	in	den	letzten	40	Jahren	mehr	als	verdoppelt	(Aussetzungs-

rate	–	bezogen	auf	insgesamt	verhängte	Freiheitsstrafen	–	1954:	30	%;	2004:	71	%).	Derzeit	werden	drei	

Viertel	(2004:	76,5	%)	der	aussetzungsfähigen	Strafen,	also	der	Freiheitsstrafen	bis	zu	zwei	Jahren,	zur	

Bewährung	ausgesetzt.	Die	Aussetzungsrate	 (bezogen	auf	die	 jeweils	aussetzungsfähigen	Freiheits-

strafen)	ist	zwar	um	so	höher,	je	kürzer	die	Freiheitsstrafe	ist,	aber	auch	bei	Freiheitsstrafen	zwischen	

einem	Jahr	und	zwei	Jahren	ist	–	jedenfalls	seit	der	zweiten	Hälfte	der	achtziger	Jahre	–	die	Aussetzung	

die	Regel	(2004:	71,1	%)	und	nicht	mehr	die	Ausnahme.51	

Die	Entwicklung	der	Aussetzungsraten	zeigt	freilich	einen	unterschiedlichen	Verlauf:

	 Bei	Freiheitsstrafen	unter	sechs	Monaten	wurde	bereits	1984	der	Höhepunkt	erreicht,	seitdem	sind	

die	Aussetzungsraten	der	Tendenz	nach	leicht	rückläufig.	Seit	1997	liegen	sie	unter	dem	Ende	der	

70er	Jahre	erreichten	Stand.

	 Leicht,	aber	stetig	angestiegen	sind	die	Aussetzungsraten	bei	Freiheitsstrafen	zwischen	sechs	und	

zwölf	Monaten.	Hier	gibt	es	seit	Mitte	der	neunziger	Jahre	nur	noch	ganz	leichte	Veränderungen.	

Die	Raten	liegen	seit	einigen	Jahren	über	jenen	der	kurzen	Freiheitsstrafen	unter	sechs	Monaten.

	 Vor	allem	in	den	achtziger	 Jahren	sind	die	Aussetzungsraten	bei	Freiheitsstrafen	zwischen	zwölf	

und	24	Monaten	stark	angestiegen.	Eine	Abflachung	erfolgte	in	der	zweiten	Hälfte	der	neunziger	

Jahre;	seit	2002	nehmen	die	Raten	wieder	zu.	

	

Flankierend	zur	Strafaussetzung	werden	 in	 immer	 stärkerem	Maße	auch	Auflagen	und	Weisungen	

angeordnet.	 2004	 wurden	 63	%	 der	 nach	 allgemeinem	 Strafrecht	 erfolgten	 Strafaussetzungen	 mit	

einer	Auflage	und	57	%	mit	einer	Weisung	verbunden.	Insbesondere	wird	von	der	fakultativen	Mög-

lichkeit,	den	Verurteilten	einem	Bewährungshelfer	zu	unterstellen,	vermehrt	Gebrauch	gemacht.

50	 BGHSt	24,	S.	40,	(43).
51	 Vgl.	heinz,	W.,	2006,	Schaubild	16.
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Wie	im	Jugendstrafrecht,	so	haben	sich	auch	im	allgemeinen	Strafrecht	Strafaussetzung	zur	Bewäh-

rung	 und	 Bewährungshilfe	 ausweislich	 der	 Rückfallstatistik	 bewährt	 (vgl.	 Kapitel	 6.4).	 Die	 Bewäh-

rungshilfestatistik	zeigt,	dass	die	Öffnung	der	Strafaussetzung	für	die	bisherigen	traditionellen	Ziel-

gruppen	des	Strafvollzugs	nicht	zu	einem	Anstieg	der	Widerrufsraten	führte.	Inwieweit	dies	auch	auf	

einer	veränderten	Widerrufspraxis	beruht,	lassen	indes	die	statistischen	Daten	nicht	erkennen.	

6.2.3 Straf- und Untersuchungsgefangene
Die	Gefangenenrate,	d.	h.	die	Zahl	der	Vollzugsinsassen	(einschließlich	Untersuchungshaft)	pro	100.000	

der	Wohnbevölkerung,	ist	–	seit	ihrem	Höchststand	in	der	ersten	Hälfte	der	80er	Jahre	–	seit	den	90er	Jah-

ren	wieder	gestiegen	(vgl.	Schaubild	6.2-19).	Insbesondere	liegt	die	Gefangenenrate	der	Freiheits-	oder	

Jugendstrafe	Verbüßenden	fast	wieder	auf	dem	Niveau,	das	vor	der	Strafrechtsreform	1969	bestand.52	

52	 Wie	 bei	 allen	 Belastungszahlen,	 die	 auf	 100.000	 der	 Wohnbevölkerung	 berechnet	 werden,	 können	 sich	 vor	 allem	

dadurch	weitere	Überschätzungen	ergeben,	weil	die	Zahl	der	nicht	zur	Wohnbevölkerung	erfassten	Personen,	insbeson-

dere	die	der	illegal	sich	in	Deutschland	Aufhaltenden,	im	Gefolge	der	Migrationsbewegungen	in	den	letzten	Jahrzehnten	

deutlich	zugenommen	hat.

Schaubild �.�-��: Bestand der Gefangenen und �erwahrten jeweils am ��. März nach 
Art des �ollzugs (Untersuchungsgefangene zum Jahresende), früheres 
Bundesgebiet, ���� einschließlich Gesamtberlin, seit ���� Deutschland, 
Gefangenenrate (pro �00.000 Einwohner)

0 

Datenquelle: Staatsanwaltschaftsstatistik; Strafverfolgungsstatistik. 

G
ef

an
g

en
en

ra
te

 (p
ro

 10
0

.0
0

0
 E

in
w

oh
ne

r)
 

Schaubild 6.2-19: Bestand der Gefangenen und Verwahrten jeweils am 31. März nach  
 Art des Vollzugs (Untersuchungsgefangene zum Jahresende),  
 früheres Bundesgebiet, 1992 einschließlich Gesamtberlin,  
 seit 1993 Deutschland  
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Datenquellen:	 Strafvollzugsstatistik;	Geschäftsstatistik	über	den	Bestand	der	Gefangenen	und	Verwahrten	in	den	
Justizvollzugsanstalten.

Legende:
Strafgefangene: Gefangene	im	Vollzug	von	Jugendstrafe	oder	Freiheitsstrafe.
Freiheitsstrafe ���� bis ���0:	Zuchthaus,	Gefängnis	Einschließung,	Strafarrest	und	Haft.	Bis	1989	einschl.	der	zu	unbestimmter
Jugendstrafe	Verurteilten,	die	gem.	§	92	JGG	aus	dem	Jugendstrafvollsug	ausgenommen	sind.
Jugendstrafe:	Einschließlich	Freiheitsstrafe	bei	Verurteilten,	die	gem.	§	114	JGG	in	der	Jugendstrafanstalt	vollzogen	wird.Si
cherungsverwahrung	bis	1969	einschließlich	Arbeitshaus.	Gefangene	und	Verwahrte:	Strafgefangene,	Sicherungsverwahrte	
und	Untersuchungsgefangene.	Seit	2003	Stichtag	bei	Belegung	in	UHaft:	30.11.
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Die	Entwicklung	der	Gefangenenraten	dürfte	durch	folgende	Umstände	mit	beeinflusst	worden	sein:53	

	 Ein	Haupttrend	der	Strafrechtsentwicklung	der	letzten	30	Jahre	wird	„in	der	Neukriminalisierung	

und	 Strafverschärfung“54	 gesehen.	 So	 wird	 darauf	 hingewiesen,	 die	 mit	 dem	 6.	StrRG	 von	 1998	

angestrebte	Harmonisierung	der	Strafdrohungen	sei	nicht	durch	Absenkung	der	Strafrahmen	bei	

den	 Eigentums-	 und	 Vermögensdelikten	 erfolgt,	 sondern	 durch	 Verschärfung	 der	 Strafrahmen	

und	durch	Vermehrung	der	Qualifikationstatbestände	bei	den	Delikten	gegen	die	Person.	

	 Die	 Zahl	 der	 zu	 unbedingter	 Jugend-	 oder	 Freiheitsstrafe	 (ohne	 Strafarrest)	 Verurteilten	 ist	 seit	

Anfang	der	90er	Jahre	deutlich	gestiegen,	und	zwar	vom	damaligen,	1992	erreichten	Tiefstand	mit	

37.039	Verurteilten	auf	48.093	(1999),	also	um	30	%:	Seit	1999	gehen	die	Zahlen	zwar	wieder	zurück	

(2004:	44.854),	gegenüber	1992	sind	sie	aber	 immer	noch	um	21	%	höher.	Freilich	ist	zu	beachten,	

dass	die	tatsächliche	Haftverbüßungszeit	nicht	identisch	ist	mit	der	verhängten	Strafdauer.	Die	tat-

sächliche	Haftverbüßungsdauer	und	deren	Entwicklung	kann	anhand	der	amtlichen	Statistiken	in	

Deutschland	nicht	ermittelt	werden.

	 Da	 die	Gefangenenrate	 nicht	 nur	 von	 der	 Zahl	 der	Gefangenen,	 sondern	 auch	 von	 der	 Inhaftie-

rungsdauer	abhängt,	ist	ein	weiterer	Grund	in	der	seit	1990	erfolgten	Zunahme	der	(absoluten	wie	

relativen)	Zahlen	der	verhängten	mittel-	und	langfristigen	Jugend-	und	Freiheitsstrafen	zu	sehen.	

So	stieg	z.	B.	die	Zahl	der	Freiheitsstrafen	von	mehr	als	24	Monaten	Dauer	von	5.832	(1990)	auf	10.144	

(2004),	die	der	Jugendstrafen	von	entsprechender	Dauer	von	1.133	auf	1.967.

	 Die	Neufassung	der	 für	 die	 Strafrestaussetzung	maßgebenden	Prognoseklausel	 (§	57	 I,	 S.	 1,	Nr.	 2	

StGB)	sollte	zwar	nur	eine	Klarstellung,	aber	keine	Verschärfung	bedeuten.	Nicht	auszuschließen	

ist	freilich	eine	dennoch	erfolgende	restriktivere	Handhabung	der	Strafrestaussetzung.

	 Zugenommen	hat	ferner	die	Zahl	der	zur	Bewährung	ausgesetzten	Jugend-	oder	Freiheitsstrafen,	

und	 zwar	 von	 77.489	 (1990)	 auf	 102.551	 (2004).	 Wie	 viele	 dieser	 Strafaussetzungen	 widerrufen	

werden,	ist	unbekannt,	weil	es	keine	allgemeine	Bewährungsstatistik	gibt.55 In	der	Literatur	wird	

zumeist	von	einer	Widerrufsrate	von	35	%	ausgegangen.	Wäre	diese	Rate	in	den	1990er	Jahren	kons-

tant	geblieben,	dann	hätten	von	den	1990	bedingt	Verurteilten	rund	27.000	ihre	Strafe	im	Vollzug	

verbüßen	müssen,	von	den	2004	Verurteilten	wären	es	jedoch	bereits	knapp	36.000	gewesen.

	 Zugenommen	hat	ferner	die	Zahl	der	Ersatzfreiheitsstrafe	verbüßenden	Gefangenen.	Die	Zugangs-

zahlen	stiegen	in	den	alten	Ländern	seit	Anfang	der	90er	Jahre	von	27.217	(1991)	auf	45.700	(2002);	

neuere	Zahlen	fehlen.	

	 In	die	Gefangenenrate	geht	schließlich	auch	die	Zahl	der	Untersuchungsgefangenen	ein.	Der	Straf-

verfolgungsstatistik,	 in	 der	 die	 Abgeurteilten	 mit	 Untersuchungshaft	 gezählt	 werden,	 lässt	 sich	

entnehmen,	dass	die	Zahl	der	Untersuchungshaftanordnungen	seit	Ende	der	80er	Jahre	ebenfalls	

deutlich	gestiegen	ist,	und	zwar	von	26.622	(1988)	auf	40.860	(1998)	bzw.	31.854	(2004).	

	
Eine	hohe	Gefangenenzahl	hat	also	durchaus	verschiedene	Gründe,	die	in	ihrer	Summierung	zur	jet-

zigen	Belegung,	teilweise	schon	zur	Überbelegung,	geführt	hat.	Diese	Entwicklung	ist	kein	deutsches	

Phänomen.	Nahezu	alle	europäischen	Staaten	weisen	steigende	Gefangenenzahlen	auf.56	Im	europä-

ischen	pönologischen	Vergleich,	insbesondere	im	Vergleich	zu	den	Mitgliedstaaten	der	EU,	liegt	die	

Gefangenenrate,	wenn	man	Island	unberücksichtigt	lässt,	im	(eher	oberen)	Mittelfeld.	Dies	gibt	Anlass	

zur	Prüfung,	wie	die	Gefangenenrate	zu	senken	ist.	

53	 Vgl.	hierzu	bereits	oBerheim, r.,	1985;	zuletzt	schott, t.	u.	a.,	2004.
54	 hilGendorF,	E.	u.	a.,	2004,	S.	368	f.;	mit	weiteren	Nachweisen	Busch, t.	2005;	schott, t.	2004b;	schott, t.	u.	a.,	2004,	S.	26	ff.	
55	 Die	Bewährungshilfestatistik	informiert	nur	über	die	Probanden,	die	einem	hauptamtlichen	Bewährungshelfer	unter-

stellt	worden	sind.	Dies	ist	bei	der	Mehrzahl	der	Strafaussetzungen	nicht	der	Fall.
56	 Vgl.	Kuhn,	A.,	1999.



Gerichtliches �erfahren���

6.2.4 Maßregeln der Besserung und Sicherung
Im	Unterschied	zur	Strafe	knüpfen	die	Maßregeln	der	Besserung	und	Sicherung	an	die	Gefährlichkeit	

des	Täters	an.	Seit	dem	1.	PSB	haben	die	primär	der	Besserung	dienenden	Maßregeln	–	Unterbringung	

in	einem	psychiatrischen	Krankenhaus	(§	63	StGB)	oder	in	einer	Entziehungsanstalt	(§	64	StGB)	–	keine	

grundlegende	gesetzliche	Änderung	erfahren.57	Dasselbe	gilt	sowohl	hinsichtlich	der	gleichermaßen	

einer	Sicherungs-	wie	Besserungsfunktion	zukommenden	Führungsaufsicht	(§	68	StGB)	als	auch	hin-

sichtlich	der	vorwiegend	der	Sicherung	dienenden	Maßregeln	–	Entziehung	der	Fahrerlaubnis	 (§	69	

StGB),	Berufsverbot	(§	70	StGB).	Dagegen	wurden	die	Unterbringungsvoraussetzungen	in	Sicherungs-

verwahrung	weiter	abgesenkt,	 indem	nach	Klärung	der	verfassungsrechtlichen	Voraussetzungen58	

2002	die	so	genannte	vorbehaltene59	und	2004	die	nachträgliche60	Sicherungsverwahrung	eingeführt	

wurden;61	weitere	Änderungen,	durch	die	die	Unterbringung	 in	 Sicherungsverwahrung	erleichtert	

werden	 soll,	befinden	sich	derzeit	 in	der	parlamentarischen	Beratung.62	Außerhalb	des	StGB	wurde	

u.	a.	 die	 obligatorische	Verlegung	 von	 Sexualstraftätern	mit	 einem	 Strafmaß	 ab	 zwei	 Jahren	 in	 die	

Sozialtherapie	gem.	§	9	StVollzG	eingeführt	(vgl.	hierzu	Kap.	3.1	und	6.3).

Der	Anteil	 der	 Abgeurteilten,	 gegen	 die	 freiheitsentziehende	Maßregeln	 der	 Besserung	und	 Siche-

rung	gem.	§§	63,	64	StGB	angeordnet	wurden,63	ist	insgesamt	gering,	in	den	letzten	zwei	Jahrzehnten	

jedoch	deutlich	gestiegen	 (vgl.	 Schaubild	6.2-20).	 Sowohl	die	Belegungszahlen	 im	Maßregelvollzug	

(vgl.	Schaubild	6.2-21)	als	auch	die	Zahlen	der	gerichtlich	angeordneten	Unterbringungen	gem.	§§	63,	

64	 StGB	waren	2004	höher	denn	 je	 zuvor.	 1976	kamen	auf	 1.000	Abgeurteilte	 ein	Abgeurteilter	mit	

freiheitsentziehenden	Maßregeln	gem.	§§	63,	64	StGB,	2003	knapp	drei.	Dieser	Anstieg	geht	vor	allem	

zurück	 auf	 die	 zunehmend	 häufiger	 angeordnete	 Unterbringung	 in	 einer	 Entziehungsanstalt:	 Die	

Zahl	der	Anordnungen64	gem.	§	64	StGB	ist	fast	kontinuierlich	gestiegen;	lediglich	in	den	Jahren	1995	

57	 Auf	 die	 Sozialtherapie	 (zur	 aktuellen	 Stichtagserhebung	 vgl.	 KröniGer,	 S.,	 2004a)	wird	 hier	 nicht	 eingegangen;	 sie	 ist	

wegen	ihrer	sog.	vollzuglichen	Lösung	(§	9	StVollzG)	Gegenstand	von	Kap.	6.3.
58	 Vgl.	BVerfGE	105,	S.	109	ff.	u.	a.	zum	Wegfall	der	Höchstfrist	für	eine	erstmalig	angeordnete	Sicherungsverwahrung;	fer-

ner	BVerfGE	109,	S.	190	ff.	zur	Frage	nach	der	Gesetzgebungskompetenz	für	die	nachträgliche	Straftäterunterbringung.	
59	 Gesetz	zur	Einführung	der	vorbehaltenen	Sicherungsverwahrung	vom	21.	August	2002	(BGBl.	I,	S.	3344).
60	 Gesetz	zur	Einführung	der	nachträglichen	Sicherungsverwahrung	vom	23.	Juli	2004	(BGBl.	I,	S.	1838).
61	 Von	Teilen	der	Literatur	wurden	diese	Reformen,	insbesondere	die	nachträgliche	Sicherungsverwahrung,	kritisiert	(vgl.	

statt	vieler	dünKel,	F.	und	D.	VAn smit	zyl,	2004;	horstKotte,	H.,	2005;	KinziG,	J.,	2004a).	Zur	Umsetzung	von	§	66b	StGB	in	

der	Rechtsprechung	vgl.	die	Übersicht	bei	zschieschAK,	F.	und	I.	rAu,	2006.	Zusammenfassend	Bötticher, A.,	2005.
62	 Vgl.	 Entwurf	 eines	Gesetzes	 zur	Reform	des	Rechts	der	Unterbringung	 in	einem	psychiatrischen	Krankenhaus	und	 in	

einer	 Entziehungsanstalt	 (BR-Drs.	 135/06,	 ursprünglich	 BR-Drs.	 455/04,	 BT-Drs.	 15/3652);	 Entwurf	 eines	 Gesetzes	 zur	

Sicherung	der	Unterbringung	in	einem	psychiatrischen	Krankenhaus	und	in	einer	Entziehungsanstalt	(BR-Drs.	400/05);	

Entwurf	eines	Gesetzes	zur	Stärkung	des	Jugendstrafrechts	und	zur	Verbesserung	und	Beschleunigung	des	Jugendstraf-

verfahrens	(BR-Drs.	888/05;	ursprünglich:	BR-Drs.	238/04;	BT-Drs.	15/3422),	dessen	erneute	Einbringung	das	Land	Hessen	

im	Dezember	2005	beantragt	hat;	Entwurf	eines	Gesetzes	zur	Vermeidung	von	Rückfalltaten	gefährlicher	junger	Gewalt-

täter	 (BR-Drs.	 50/06,	 ursprünglich	BR-Drs.	 276/05	 [Beschluss],	 BT-Drs.	 15/5909),	 dessen	 erneute	 Einbringung	 vom	Land	

Baden-Württemberg	 im	 Januar	 2006	 beantragt	 wurde	 (BR-Drs.	 50/06);	 Gesetzesantrag	 des	 Landes	 Mecklenburg-Vor-

pommern	„Entwurf	eines	Gesetzes	zum	Schutz	vor	schweren	Wiederholungstaten	durch	Anordnung	der	Unterbringung	

in	der	Sicherungsverwahrung	bei	so	genannten	Ersttätern“	(BR-Drs.	876/05);	Gesetzesantrag	des	Freistaates	Bayern	„Ent-

wurf	 eines	 (…)	 Strafrechtsänderungsgesetzes	 –	 Stärkung	der	nachträglichen	 Sicherungsverwahrung“	 (BR-Drs.	 139/06);	

Entwurf	eines	Gesetzes	zur	Erweiterung	des	Anwendungsbereiches	der	Sicherungsverwahrung	bei	gefährlichen	jungen	

Gewalttätern	(BR-Drs.	181/06).
63	 Statistisch	wird	lediglich	die	Anordnung	erfasst.	Unbekannt	ist	sowohl	eine	etwaige	Aussetzung	als	auch	die	Reihenfolge	

der	Vollstreckung	von	(etwaiger)	Strafe	und	Maßregel.	Nach	empirischen	Untersuchungen	gelangen	mehr	als	fünf	von	

sechs	Verurteilten	mit	einer	Maßregel	auch	 in	den	Vollzug;	nach	neueren	Untersuchungen	nimmt	dieser	Anteil	 sogar	

noch	zu	(vgl.	dessecKer,	A.,	2004b,	S.	194	m.	w.	N.).	
64	 Eine	Mindererfassung	 ist	nicht	auszuschließen.	Ein	von	der	Kriminologischen	Zentralstelle	durchgeführter	Vergleich	

der	Daten	der	Strafverfolgungsstatistik	zu	§§	63,	64	StGB	und	der	diesbezüglichen	Eintragungen	im	BZR	ergab	für	1986,	

dass	im	BZR	ein	Fünftel	mehr	Fälle	eingetragen	als	in	der	Strafverfolgungsstatistik	ausgewiesen	war.	Vermutet	wurde,	
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und	1996	ging	die	Zahl	der	Anordnungen	zurück,	wohl	als	Folge	der	Entscheidung	des	Bundesverfas-

sungsgerichts	 (BVerfG)	 zur	 Prognose	 der	 Behandlungsaussichten.65	 Seit	 1977	 erfolgen	mehr	 Anord-

nungen	nach	§	64	StGB	als	nach	§	63	StGB.	Derzeit	werden	pro	Jahr	fast	doppelt	so	viele	Personen	nach	

§	64	StGB	untergebracht	als	nach	§	63	StGB.	

Sicherungsverwahrung	wird	immer	noch	relativ	zurückhaltend	angeordnet,	wenngleich	mit	insge-

samt	leicht	steigender	Tendenz.	Wie	die	Strafverfolgungsstatistik	zeigt,	wurden	Mitte	der	1960er	Jahre	

jährlich	über	200	Unterbringungen	angeordnet	(1968:	268).	Als	Folge	der	Reform	der	Sicherungsver-

wahrung	wurden	 in	 den	 1970er	 Jahren	die	Anordnungen	 seltener;	 sie	 pendelten	 sich	 bis	Mitte	 der	

1990er	Jahre	bei	 jährlich	etwas	über	30	Fällen	ein.	Seitdem	steigen	die	Zahlen	wieder,	und	zwar	auf	

zuletzt	65	Anordnungen	(2004).	Freilich	werden	in	der	Strafverfolgungsstatistik	nur	die	Anordnungen	

der	 Sicherungsverwahrung	 gem.	 §	66	 StGB	 nachgewiesen;	 die	 Anordnung	 von	 vorbehaltener	 bzw.	

nachträglicher	Sicherungsverwahrung	wird	nicht	erfasst.	40	%	der	Verurteilten,	bei	denen	2004	Siche-

rungsverwahrung	angeordnet	worden	war,	waren	wegen	Straftaten	gegen	die	sexuelle	Selbstbestim-

mung	verurteilt	worden,	bei	23	%	lag	eine	Verurteilung	wegen	Raubes	oder	räuberischer	Erpressung	

zugrunde,	22	%	waren	wegen	eines	vorsätzlichen	Tötungsdeliktes	verurteilt	worden.	

Im	Vergleich	zu	den	gerichtlich	verhängten	Freiheitsstrafen	kommt	den	Anordnungen	gem.	§§	63,	64	

StGB	zwar	keine	große	quantitative	Bedeutung	zu.	Auf	100	zu	Freiheitsstrafe	oder	Jugendstrafe	Verur-

teilte	kamen	2004	1,7	Abgeurteilte	mit	Unterbringung	im	psychiatrischen	Krankenhaus	oder	 in	der	

Entziehungsanstalt.	Werden	nur	die	unbedingt	verhängten,	also	nicht	zur	Bewährung	ausgesetzten	

dass	der	Fehler	auf	der	Seite	der	StVStat	liegt,	weil	Zählkarten	für	die	Strafverfolgungsstatistik	eher	unvollständig	ausge-

füllt	werden,	als	dass	Mitteilungen	an	das	BZR	unterlassen	werden	(GeBAuer,	M.,	1993,	S.	29	ff.).
65	 BVerfGE	91,	1.

Schaubild �.�-�0: Abgeurteilte mit freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und 
Sicherung ����–�00� (absolute Zahlen), früheres Bundesgebiet einschl. 
Berlin-West, seit ���� einschl. Gesamtberlin

Datenquelle:  Strafverfolgungsstatistik. 

Schaubild 6.2-20: Abgeurteilte mit freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und  
 Sicherung 1976 2004 (absolute Zahlen)  
 früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 1994 einschl. Gesamtberlin 
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Strafen	berücksichtigt,	dann	erhöht	sich	die	Zahl	dieser	Abgeurteilten	auf	5,7.	Dass	es	sich	demgegen-

über	 bei	 14	%	 der	 aus	 allen	 Gefangenen/Verwahrten/Untergebrachten	 bestehenden	 Gesamtgruppe	

um	Untergebrachte/Verwahrte	handelt	 (vgl.	Schaubild	6.2-21),	zeigt,	dass	die	durchschnittliche	Zeit	

einer	Unterbringung	erheblich	über	der	durchschnittlichen	Dauer	der	Strafhaft	 liegt.	 Insofern	sind	

die	Maßregelunterbringungen	keine	zu	vernachlässigende	Größe.

Die	in	der	Maßregelvollzugsstatistik	ausgewiesenen	Zugangszahlen	hinsichtlich	der	Unterbringung	

gem.	§	64	StGB	mit	bzw.	ohne	Trunksucht	lassen	erkennen,	dass	die	Unterbringung	in	der	Entziehungs-

anstalt	zunehmend	wegen	Drogensucht	erfolgt.66	1962	erfolgten	88	%	der	Zugänge	wegen	Trunksucht;	

2004	lediglich	noch	41	%.

Diese	Zunahme	der	Unterbringungsanordnungen	und	die	noch	stärker	gestiegene	Zahl	der	Unterge-

brachten	dürfte	auf	mehreren	Gründen	beruhen:67	eher	bejahte	Gefährlichkeitsprognose;	veränderte	

Anordnungspraxis	der	Gerichte,	auch	im	Zusammenhang	mit	einer	anderen	Einschätzung	von	Mög-

lichkeiten	der	Suchtbehandlung	im	Maßregelvollzug	(im	Vergleich	zum	Strafvollzug);	Verlängerung	

der	durchschnittlichen	Aufenthaltsdauer,	u.	a.	wegen	der	 1998	erfolgten	„Anpassung“	der	Anforde-

rungen	an	die	Gefährlichkeitsprognose	bei	einer	nachträglichen	Aussetzung	zur	Bewährung	 (§	67d	

II	StGB)	an	die	bisherige	Rechtsprechung.	Die	Unterbringungsdauer	in	einer	Entziehungsanstalt	darf	

grundsätzlich	zwei	Jahre	nicht	übersteigen	(§	67d	I,	S.	1	StGB),	kann	sich	allerdings	erheblich	verlän-

66	 Vgl.	dessecKer,	A.,	2004b,	S.	193,	Abb.	1	zu	Belegungszahlen.
67	 Vgl.	dessecKer,	A.,	2004b,	S.	193	ff.

Schaubild �.�-��: Im Straf- und Maßregelvollzug aufgrund strafrichterlicher Anordnung 
Untergebrachte (Bestand: Stichtagszählung, jeweils ��. März eines jeden 
Jahres), früheres Bundesgebiet mit Berlin-West (Strafvollzug: seit ���� 
mit Gesamtberlin, im Maßregelvollzug Untergebrachte seit ���� mit 
Gesamtberlin)

Datenquelle: Maßregelvollzugsstatistik. 

Schaubild 6.2-21: Im Straf- und Maßregelvollzug aufgrund strafrichterlicher Anordnung  
 Untergebrachte (Bestand: Stichtagszählung, jeweils 31. März eines jeden  
 Jahres) früheres Bundesgebiet mit Berlin-West (Strafvollzug: seit 1992 mit 
 Gesamtberlin, im Maßregelvollzug Untergebracht seit 1996 mit Gesamtberlin) 
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gern,	 wenn	 neben	 ihr	 eine	 längerfristige	 Freiheitsstrafe	 verhängt	 ist	 (§	67d	 Abs.	 1	 Satz	 3	 StGB);	 im	

Unterschied	hierzu	gibt	 es	 keine	gesetzliche	Höchstfrist	 für	 die	Unterbringung	 im	psychiatrischen	

Krankenhaus.	Wie	Schaubild	6.2-22	zeigt,	öffnet	sich	die	Schere	zwischen	der	Zahl	der	Zugänge	und	

der	Abgänge	seit	 1997	deutlich.	Die	Öffnung	der	Schere,	die	eine	 länger	werdende	Unterbringungs-

dauer	 indiziert,	 ist	sowohl	bei	Unterbringungen	nach	§§	63	als	auch	nach	§	64	StGB	zu	beobachten;	

deutlich	stärker	ausgeprägt	ist	sie	bei	Unterbringungen	im	psychiatrischen	Krankenhaus.	Der	Einfluss	

der	öffentlichen	Diskussion	und	die	 1998	erfolgte	Änderung	von	§	67d	 II	 StGB	durch	das	Gesetz	 zur	

Bekämpfung	von	Sexualdelikten	dürften	hierfür	maßgeblich	gewesen	sein.

Die	Wahrscheinlichkeit	einer	Unterbringungsanordnung	ist	deliktspezifisch	und	maßregelspezifisch	

unterschiedlich	groß.	Das	Deliktsspektrum	der	Anlassdelikte	 ist	zwar	relativ	weit	gespannt,	es	 sind	

aber	deutliche	Unterschiede	 in	der	Anordnungswahrscheinlichkeit68	 erkennbar.	Überdurchschnitt-

lich	häufig	erfolgte	2004	die	Anordnung	einer	Unterbringung	im	psychiatrischen	Krankenhaus	bei	

vorsätzlichen	Tötungsdelikten	(15,2	%),	bei	gemeingefährlichen	Straftaten	sowie	bei	Körperverletzung	

mit	 Todesfolge	 (jeweils	 2,46	%),	 ferner	 bei	 Straftaten	 gegen	 die	 sexuelle	 Selbstbestimmung	 (1,6	%).	

Anlassdelikte	für	eine	Unterbringung	in	einer	Entziehungsanstalt	waren	2004	vor	allem	Körperver-

letzung	mit	Todesfolge	 (19	%),	 vorsätzliche	Tötungsdelikte	 (7,8	%)	 sowie	Raub	und	Erpressung	 (2,4	%).	

Erwartungswidrig	 gering	 ist	 der	 Anteil	 der	 in	 einer	 Entziehungsanstalt	 Untergebrachten	 an	 den	

wegen	Straftaten	nach	dem	Betäubungsmittelgesetz	Abgeurteilten	–	2004	waren	es	insgesamt	0,6	%.	

68	 Damit	wird	der	Anteil	der	wegen	eines	bestimmten	Delikts	Abgeurteilten	bezeichnet,	bei	denen	eine	Anordnung	der	

Unterbringung	im	psychiatrischen	Krankenhaus	oder	in	der	Entziehungsanstalt	erfolgt.	2004	wurden	z.	B.	wegen	vor-

sätzlicher	Tötungsdelikte	gem.	§§	211,	212	StGB	insgesamt	808	Personen	abgeurteilt,	bei	123	 (=	15,2	%)	wurde	die	Unter-

bringung	gem.	§	63	StGB,	bei	63	(=	7,8	%)	gem.	§	64	StGB	und	bei	14	(=	1,7	%)	die	Unterbringung	in	Sicherungsverwahrung	

angeordnet.	Bei	den	gem	§§	211,	212	StGB	Abgeurteilten,	die	gem.	§	63	StGB	untergebracht	wurden,	handelte	es	sich	zu	

76	%	um	Schuldunfähige	und	zu	24	%	um	vermindert	Schuldfähige.

Schaubild �.�-��: Aufgrund strafrichterlicher Anordnung gem. §§ ��, �� StGB Untergebrachte 
– Zugänge und Abgänge, früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 
���� einschl. Gesamtberlin
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Datenquelle: Maßregelvollzugsstatistik 

Schaubild 6.2-22: Aufgrund strafrichterlicher Anordnung gem. §§ 63, 64 StGB  
 Untergebrachte – Zugänge und Abgänge 
 früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 1996 einschl. Gesamtberlin 
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Ebenfalls	sehr	gering	ist	die	Unterbringungswahrscheinlichkeit	 im	Zusammenhang	mit	 jenen	Stra-

ßenverkehrsdelikten,	die	gerade	die	alkoholisierte	Teilnahme	am	Straßenverkehr	kriminalisieren.	Bei	

den	wegen	Verkehrsdelikten	in	Trunkenheit	Abgeurteilten	betrug	die	Anordnungsquote	0,09	%.	

Ein	 ganz	 anderes	 Bild	 ergibt	 sich	 dagegen,	 wenn	 die	 Verteilung	 der	 Anlassdelikte	 innerhalb	 der	

Gesamtpopulation	der	 in	der	 jeweiligen	Maßregel	Untergebrachten	betrachtet	wird.	Täter	von	Mas-

sendelikten	 mit	 an	 sich	 geringer	 Unterbringungswahrscheinlichkeit	 können	 dann	 sogar	 häufiger	

untergebracht	 sein	 als	 Täter	 relativ	 seltener	 Delikte	 mit	 hoher	 Unterbringungswahrscheinlichkeit.	

Bei	63	%	der	nach	§	63	StGB	Untergebrachten	war	Anlassdelikt	ein	Sexual-,	ein	Tötungs-	oder	Körper-

verletzungsdelikt;	bei	14	%	war	es	eine	gemeingefährliche	Straftat,	bei	weiteren	10	%	Raub,	räuberische	

Erpressung	und	bei	5	%	Diebstahl	oder	Unterschlagung.	Entsprechend	der	unterschiedlichen	Unter-

bringungswahrscheinlichkeit	bei	§	64	StGB	zeigt	sich	hier	auch	eine	deutlich	andere	Verteilung	der	

Anlassdelikte	unter	den	Untergebrachten.	Sexual-,	Tötungs-	oder	Körperverletzungsdelikte	bildeten	

nur	bei	einem	Viertel	 (24	%)	der	nach	§	64	StGB	Untergebrachten	das	Anlassdelikt;	auf	Raub,	 räube-

rische	Erpressung	entfielen	hier	indes	20	%	und	auf	Diebstahl	oder	Unterschlagung	15	%.	Fast	ein	Vier-

tel	(23	%)	stellten	schließlich	BtMG-Täter.

Bei	 abgeurteilten	 schuldunfähigen	 Straftätern	 wird	 überwiegend	 eine	 Unterbringung	 in	 einem	

psychiatrischen	Krankenhaus	oder	in	einer	Entziehungsanstalt	angeordnet.	2004	war	dies	bei	mehr	

als	drei	von	vier	Abgeurteilten	(79	%)	der	Fall.	In	Fällen	der	Schwerkriminalität	ist	der	Anteil	der	abge-

urteilten	 Schuldunfähigen,	 bei	 denen	 eine	 Unterbringung	 angeordnet	 wurde,	 mit	 90	%	 oder	 mehr	

deutlich	 höher.	 Im	 Unterschied	 zur	 Schuldunfähigkeit	 führt	 die	 Feststellung	 verminderter	 Schuld-

fähigkeit	 zwar	 regelmäßig	 zu	 einer	 Strafmilderung,	 nicht	 aber	 zu	 einer	 Unterbringung,	 und	 zwar	

selbst	 bei	 schweren	 Straftaten	 nicht.	 Im	 Schnitt	 sind	 über	 60	%	 der	 nach	 §	63	 StGB	 Eingewiesenen	

schuldunfähig.	Ein	größerer	Anteil	von	nur	vermindert	Schuldfähigen	findet	sich	in	der	Gruppe	der	

Sexualdelinquenten.	Bei	den	nach	§	64	StGB	Untergebrachten	 sind	Schuldunfähige	die	 seltene	Aus-

nahme.	Auf	vermindert	Schuldfähige	und	voll	Schuldfähige	entfallen	–	insgesamt	gesehen	–	ungefähr	

gleich	große	Anteile.	Von	den	Untergebrachten	her	betrachtet	waren	 von	den	2004	 in	 ein	psychia-

trisches	Krankenhaus	Eingewiesenen	69	%	schuldunfähig	und	31	%	vermindert	schuldfähig;	von	den	

in	eine	Entziehungsanstalt	Eingewiesenen	waren	lediglich	3	%	schuldunfähig,	weitere	47	%	vermindert	

schuldfähig,	die	Hälfte	war	als	voll	schuldfähig	beurteilt	worden.

Über	die	Unterbringungsdauer	und	die	Entlassungsgründe	 fehlen	 Informationen	 in	den	amtlichen	

Statistiken.	Anhaltspunkte	liefern	die	inzwischen	elf	jährlichen	Stichtagserhebungen	zu	§	64	StGB,	die	

Von	der	hAAr69 durchführte,	erste	Ergebnisse	einer	Studie	von	Seifert	u.	a.70	sowie	die	Erhebung	der	Kri-

minologischen	Zentralstelle	bei	den	Landesjustizverwaltungen	zu	den	Personen,	bei	denen	die	Unter-

bringung	in	Sicherungsverwahrung	oder	in	einem	psychiatrischen	Krankenhaus	beendet	wurde.	

Von	der	hAAr	stellte	in	seinen	bundesweiten	Stichtagserhebungen	1994	bis	2004	eine	Reihe	von	Ver-

änderungen	fest,	die	Anhaltspunkte	für	die	Gründe	der	Zunahme	der	Belegungszahlen	in	den	Entzie-

hungsanstalten	geben:

	 Der	Mittelwert	der	Monate,	die	die	Untergebrachten	am	Stichtag	bereits	in	der	Behandlung	waren,	

stieg	im	Zehnjahreszeitraum	von	zehn	auf	14	Monate.

69	 hAAr,	M. Von der,	2005.
70	 seiFert,	D.	u.	a.,	2001;	seiFert,	D.	u.	a.,	2005.
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	 Der	Anteil	der	Patienten,	die	keine	Lockerung	erhielten,	stieg	von	35	%	(1998)	auf	52	%.

	 Der	Anteil	der	Patienten,	die	parallel	eine	Haftstrafe	von	mindestens	drei	 Jahren	erhielten,	 stieg	

zwischen	1997	und	2004	von	30	%	auf	über	50	%	an.	Dieser	Anstieg	beruhte	vor	allem	auf	der	Sankti-

onierungspraxis	bei	Körperverletzungsdelikten.

	

In	 ihrer	 prospektiven	 Prognosestudie	 erhoben	 seiFert	 u.	a.	 zwischen	 1997	 und	 2000	 in	 23	 Einrich-

tungen	auch	Daten	zur	Unterbringungsdauer	von	Patienten,	die	nach	§	63	StGB	untergebracht	waren.	

Danach	unterscheidet	sich	die	von	ihnen	festgestellte	Entlassungssituation	deutlich	von	der	Situation	

der	80er	und	zu	Beginn	der	90er	Jahre.	Es	werden	weniger	Patienten	entlassen,	dementsprechend	ist	

auch	die	mittlere	Verweildauer	im	Maßregelvollzug	gestiegen.71	

Aus	der	inzwischen	wiederholten,	erstmals	2002	durchgeführten	Befragung	der	KrimZ	liegen	Quer-

schnittsergebnisse	zu	§§	63,	66	StGB	vor:	

	 Von	den	21	Personen,	bei	denen	im	Jahr	2003	eine	Sicherungsverwahrung	beendet	wurde,	erfolgte	

bei	 13	 (62	%)	 (2002:	82	%)	eine	Entlassung	 in	Freiheit,	überwiegend	auf	Bewährung.72	Bezogen	auf	

die	 zum	 Stichtag	 in	 Sicherungsverwahrung	 befindlichen	 Gefangenen	 (31.	März	 2003:	 306)	 wur-

den	demnach	4,2	%	in	Freiheit	entlassen:	Die	entlassenen	Sicherungsverwahrten	haben	im	Mittel	

rund	6,6	Jahre	(Median)	im	Vollzug	der	Maßregel	verbracht	(2002:	4,5)	und	weitere	9,4	Jahre	zuvor	

in	Strafhaft	 (2002:	5,6).	Daraus	wurde	eine	durchschnittliche	Unterbringungsdauer	 (Median)	aus	

Strafhaft	 und	 Sicherungsverwahrung	 von	 17,4	 Jahren	 (2002:	 13)	 ermittelt.73	 Abgesehen	 von	 den	

kleinen	Fallzahlen	lässt	sich	freilich	nur	eine	Aussage	über	die	Unterbringungsdauer	der	tatsäch-

lich	Entlassenen	 treffen;	unbekannt	 ist	die	Unterbringungsdauer	derjenigen,	die	nicht	entlassen	

worden	sind.	Ferner	fehlen	auch	diejenigen	Personen,	bei	denen	nach	Teilverbüßung	der	Freiheits-

strafe	der	Strafrest	und	die	Sicherungsverwahrung	zur	Bewährung	ausgesetzt	wurden.	

	 Zu	den	Beendigungsgründen	der	Unterbringung	 im	psychiatrischen	Krankenhaus	 im	 Jahr	2003	

fehlen	aus	Bayern	und	Hessen	differenzierte	Angaben,	so	dass	nur	auswertbare	Daten	zu	414	Per-

sonen	 vorlagen.	Hiervon	wurden	 312	 (75,4	%)	 gem.	 §§	67d	Abs.	 2,	 67c	Abs.	 2,	 S.	 5	 StGB	 in	 Freiheit	

entlassen	(2002:	73,4	%),	zumeist	auf	Bewährung.74	Bezogen	auf	die	zum	Stichtag	in	den	alten	Bun-

desländern	Untergebrachten	waren	dies	knapp	6	%.	Die	 in	Freiheit	Entlassenen	waren	 im	Schnitt	

(Median)	 fünf	 Jahre	 (2002:	 4,5)	 untergebracht	 (Minimum	 zwei	Monate,	Maximum	48	 Jahre,	 vier	

Monate).75	

	

Unter	den	nicht	 freiheitsentziehenden	Maßregeln	der	Besserung	und	Sicherung	 (Führungsaufsicht,	

Berufsverbot,	Entziehung	der	Fahrerlaubnis)	dominiert	die	Fahrerlaubnisentziehung.	2004	wurden	

z.	B.	 im	 früheren	Bundesgebiet	 (einschließlich	Berlin)	 insgesamt	52	%	der	wegen	 Straftaten	 im	 Stra-

ßenverkehr	Abgeurteilten	die	Fahrerlaubnis	entzogen.76	 In	den	letzten	zwei	Jahrzehnten	wurde	von	

diesen	Reaktionsmöglichkeiten	zunehmend	Gebrauch	gemacht.	

71	 seiFert,	D.	u.	a.,	2001,	S.	252.
72	 KröniGer,	S.,	2004b,	S.	21,	Ab.	2.4,	S.	63,	Tab.	2.3g;	KröniGer,	S.,	2005a,	S.	21,	Ab.	2.4,	S.	66,	Tab.	2.3g.
73	 KröniGer,	S.,	2004b,	S.	60,	Tab.	2.3a,	S.	61,	Tab.	2.3b,	2.3c;	KröniGer,	S.,	2005a,	S.	63,	Tab.	2.3a,	S.	64,	Tab.	2.3b,	2.3c.
74	 KröniGer,	S.,	2004b,	S.	37,	Abb.	3.7,	S.	84,	Tab.	3.3k;	KröniGer,	S.,	2005a,	S.	38,	Abb.	3.7,	S.	92,	Tab.	3.3q.
75	 KröniGer,	S.,	2004b,	S.	32,	Abb.	3.4,	S.	75,	Tab.	3.3a;	KröniGer,	S.,	2005a,	S.	32,	Abb.	3.4,	S.	78,	Tab.	3.3a.
76	 Vgl.	heinz,	W.,	2006,	Tabelle	7.



Gerichtliches �erfahren���

6.2.5 Strafrechtliche Vermögensabschöpfung 
Das	2.	StrRG	von	1969	schuf	mit	den	Instituten	des	Verfalls	und	der	Einziehung	die	Möglichkeit,	dem	

Täter	(u.	U.	auch	einem	Dritten)	Vermögensgegenstände	zu	entziehen,	die	durch	eine	enge	Beziehung	

mit	der	Straftat	gekennzeichnet	sind.	Durch	das	OrgKG	von	1992	wurden	neue	Vorschriften	eingeführt,	

mit	denen	die	Vermögensabschöpfung	erleichtert	werden	sollte:	Geldwäsche	(§	261	StGB),	Vermögens-

strafe	(§	43a	StGB)	und	erweiterter	Verfall	(§	73d	StGB).	Von	diesen	Vorschriften	wurde	inzwischen	die	

Vermögensstrafe	durch	das	BVerfG77	 für	nichtig	erklärt;	die	Vorschrift	über	den	erweiterten	Verfall	

durch	den	4.	Strafsenat	des	BGH78	sowie	durch	eine	Entscheidung	des	Bundesverfassungsgerichts	vom	

14.	Januar	200479	in	verfassungskonformer	Auslegung	auf	die	Fälle	beschränkt,	in	denen	das	Gericht	

die	„uneingeschränkte	tatrichterliche	Überzeugung	von	der	deliktischen	Herkunft“	der	betreffenden	

Gegenstände	gewonnen	hat.	

Mit	der	Abschöpfung	von	Gewinnen	aus	Straftaten	werden	mehrere	Ziele	verfolgt.	Kriminalität	soll	

bekämpft	werden,	 indem	die	maßgebliche	Triebfeder	 für	kriminelle	Strukturen	–	das	Streben	nach	

Gewinn	 –	 beseitigt	 wird.	 Die	 Vermögensabschöpfung	 dient	 der	 Kriminalprävention,	 indem	 durch	

den	Entzug	der	Logistik	und	der	finanziellen	Mittel	verhindert	wird,	dass	diese	vom	Täter	zur	Vorbe-

reitung	bzw.	Begehung	weiterer	 Straftaten	eingesetzt	werden	können.	Es	 soll	 ferner	Tataufklärung	

betrieben	werden,	weil	verdächtige	Finanztransaktionen	zu	den	dahinter	stehenden	Organisationen	

und	Personen	nachverfolgt	werden	können.	Schließlich	ist	konfisziertes	Tätervermögen	in	den	Fällen	

der	Rückgewinnungshilfe	gem.	§	111b	Abs.	5	StPO	i.	V.	m.	§	73	Abs.	1	Satz	2	StGB	für	die	Entschädigung	

des	Opfers	bestimmt;	Vermögensabschöpfung	dient	damit	dem	Opferschutz.

Über	die	Anwendungspraxis	sowohl	des	Geldwäschetatbestandes	und	des	Geldwäschegesetzes	(GwG)	

als	auch	der	Regelungen	zur	Vermögensabschöpfung	ist	zwar	derzeit	noch	zu	wenig	für	eine	abschlie-

ßende	Einschätzung	der	Effizienz	bekannt,	allerdings	nehmen	die	zur	Verfügung	stehenden	Daten	

kontinuierlich	zu,	so	dass	das	Instrumentarium	immer	besser	bewertet	werden	kann.	So	wird	die	Zahl	

der	Verdachtsmeldungen	wegen	Geldwäsche	seit	2002	jährlich	im	Bericht	der	beim	Bundeskriminal-

amt	 angesiedelten	 Zentralstelle	 für	 (Geldwäsche-)Verdachtsanzeigen,	 der	 so	 genannten	 Financial	

Intelligence	Unit	(FIU),	differenziert	nach	den	einzelnen	meldepflichtigen	Gruppen	aufgeschlüsselt.80	

Berücksichtigt	man	bei	den	Jahren	2001	und	2002	die	Sonderfaktoren	„Euro-Bargeldeinführung“	und	

„Anschläge	des	11.	September	2001“,	welche	zu	einem	erhöhten	Meldeaufkommen	geführt	hatten,	so	

zeigt	sich	seit	1998	eine	kontinuierliche	Steigerung	der	Anzahl	der	Verdachtsanzeigen	von	2.873	auf	

8.062	 Verdachtsanzeigen	 im	 Jahre	 2004.81	 Der	 durch	 die	 Geldwäscheverdachtsanzeigen	 erreichte	

„Erfolg“	kann	nicht	nur	nach	der	Anzahl	der	Verurteilungen	gemäß	§	261	StGB	oder	der	Höhe	der	ein-

gezogenen	bzw.	für	verfallen	erklärten	Vermögenswerte	beurteilt	werden,	da	das	Geldwäschegesetz	

vor	allem	präventiv	orientiert	 ist.	Die	 in	 ihm	statuierten	Pflichten	sind	darauf	ausgerichtet,	 illegale	

Transfergeschäfte	 und	 Geldwäschehandlungen	 zu	 erschweren	 und	 den	 Finanzplatz	 Deutschland	

von	Missbrauch	 soweit	wie	möglich	 freizuhalten.	Vielmehr	 ist	 der	 Erfolg	 an	den	Zielen	 zu	messen,	

die	mit	diesem	Instrument	erreicht	werden	sollen.	Die	Geldwäscheverdachtsanzeige	ist	für	die	Straf-

verfolgungsbehörden	 hauptsächlich	 ein	 Verdachtsgewinnungsinstrument,	 durch	 das	 Ermittlungs-

ansätze	 gewonnen	werden	 sollen.	 Dies	 ist	 im	 Ergebnis	 der	 Fall.	 Die	 Geldwäscheverdachtsanzeigen	

77	 BVerfGE	105,	135.
78	 BGHSt	40,	371.	Vgl.	auch	den	die	Verfassungsmäßigkeit	von	§	73a	StGB	sowie	der	verfassungskonformen	Auslegung	des	

BGH	bestätigenden	Beschluss	des	BVerfG	vom	14.	Januar	2004	(2	BvR	564/95).
79	 BVerfGE	110,	1.
80	 Der	Jahresbericht	FIU	Deutschland	2004	ist	abrufbar	unter	www.bka.de	bei	„Berichte	und	Statistiken“.
81	 Vgl.	Jahresbericht	FIU	Deutschland	2004,	S.	6,	Grafik	1.
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enthalten	in	hohem	Umfang	relevante	Informationen.	Insgesamt	wurden,	bezogen	auf	die	im	Jahre	

2004	 eingegangenen	 8.062	 Geldwäscheverdachtsanzeigen,	 die	 strafrechtlichen	 Ermittlungen	 zu	

3.277	Vorgängen	 (40,6	%)	eingestellt	bzw.	Einstellungen	angeregt.	 In	1.061	Fällen	 (13,1	%)	erfolgte	die	

Einstellung	dabei	ohne	jeglichen	Restverdacht.82	Zu	1.866	Vorgängen	(23,1	%)	war	die	Bearbeitung	bei	

den	Clearingstellen	am	 Jahresende	noch	nicht	abgeschlossen.	Bei	 1.694	Vorgängen	 (21	%)	hatte	 sich	

der	Verdacht	im	Clearingprozess	hinsichtlich	des	Verdachtes	auf	Geldwäsche	oder	einer	in	§	261	StGB	

genannten	 Straftat	 so	weit	 erhärtet,	 dass	 die	Verfahren	 zur	weiteren	Bearbeitung	 an	 eine	 entspre-

chende	Fachdienststelle	abgegeben	wurden.	Bei	weiteren	1.225	Vorgängen	(15,2	%)	erhärtete	sich	der	

Verdacht	auf	sonstige	Straftaten	einschließlich	etwaiger	Steuerdelikte.	Damit	hat	sich	bei	über	einem	

Drittel	(36,2	%)	der	Anzeigen	der	Verdacht	noch	im	Jahr	der	Erstattung	erhärtet.

Um	die	BKA-FIU	über	den	weiteren	Ausgang	der	Verfahren,	insbesondere	auch	derjenigen,	die	wegen	

Straftatverdachts	abgegeben	wurden,	zu	unterrichten,	enthält	seit	2002	§	11	Abs.	9	GwG	die	Verpflich-

tung,	der	FIU	die	Erhebung	der	öffentlichen	Klage	und	den	Ausgang	des	Strafverfahrens	mitzuteilen:	

Nach	Anlaufschwierigkeiten	konnte	 insbesondere	 im	2.	Halbjahr	2004	eine	Verbesserung	des	Rück-

meldeverhaltens	 der	 Staatsanwaltschaften	 erreicht	werden.83	 Durch	 diese	 Rückmeldungen	 soll	 ein	

Gesamtbild	des	Hellfeldes	der	Geldwäschesituation	ermöglicht	werden.	

Die	Zahl	der	nach	§	261	StGB	(als	schwerstem	Delikt)	Verurteilten	hat	sich	in	den	letzten	Jahren	konti-

nuierlich	erhöht.	Allerdings	ist	die	Feststellung	der	Verurteilungswahrscheinlichkeit	wegen	Geldwä-

sche	nicht	verlässlich	bestimmbar.	Es	ist	nicht	auszuschließen	(und	statistisch	auch	nicht	zu	erkennen),	

dass	zwar	nicht	wegen	Geldwäsche,	aber	wegen	anderer	Delikte	verurteilt	wird.84	Dabei	ist	zusätzlich	

zu	bedenken,	dass	beim	Zusammentreffen	einer	Geldwäsche	mit	einer	weiteren	Straftat	 jeweils	nur	

die	Tat	mit	der	schwersten	Strafandrohung	in	der	Statistik	erscheint.	Auf	die	2004	wegen	Geldwäsche	

(in	den	alten	Ländern)	 ermittelten	755	 strafmündigen	Tatverdächtigen	kamen	 im	gleichen	 Jahr	 112	

(=	15	%)	Verurteilungen.	

Dem	 Bundesministerium	 des	 Innern	 seit	 2001	 vorliegende	 Zahlen	 zeigen,	 dass	 sich	 der	 Wert	 der	

sichergestellten	 Vermögensgegenstände	 in	 den	 letzten	 Jahren	 kontinuierlich	 und	 deutlich	 gestei-

gert	hat.	Während	dieser	Betrag	1997	noch	bei	(umgerechnet)	ca.	77	Millionen	Euro	lag,	hat	sich	der	

Gesamtwert	der	Sicherstellungen	in	den	letzten	vier	Jahren	2001	bis	2004	bei	etwa	300	Millionen	Euro	

auf	hohem	Niveau	stabilisiert.	Diese	Steigerungen	beruhen	vor	allem	auf	erheblichen	Schulungs-	und	

Fortbildungsmaßnahmen	 für	 die	 Mitarbeiter	 der	 Strafverfolgungsbehörden	 zur	 effektiven	 Anwen-

dung	des	geltenden	Rechts	sowie	auf	organisatorischen	Maßnahmen,	wie	z.	B.	der	Einrichtung	spezi-

eller	Finanzermittlungsgruppen.

Aus	diesen	Statistiken	wird	auch	die	große	Bedeutung	der	so	genannten	Rückgewinnungshilfe	deut-

lich,	bei	der	die	 Sicherstellungsmaßnahmen	dazu	dienen,	dass	die	Opfer	der	 Straftaten	 ihre	Ersatz-

82	 Ein	solcher	Restverdacht	liegt	dann	vor,	wenn	nach	Abschluss	der	Ermittlungen	noch	immer	tatsächliche	Anhaltspunkte	

für	das	Vorliegen	einer	Straftat	bestehen;	diese	jedoch	nicht	hinreichend	konkret	sind	bzw.	die	Umstände	faktisch	keine	

weitere	Aufklärung	zulassen,	um	einen	Anfangsverdacht	i.	S.	d.	§	152	StPO	zu	stützen.	So	ist	dies	beispielsweise	dann	der	

Fall,	wenn	eine	eindeutige	Identifizierung	von	verdächtigen	Personen	nicht	möglich	ist,	eine	angetragene	Transaktion	

ohne	weitere	Anhaltspunkte	abgebrochen	wird	oder		eine	Aufklärung	im	Ausland	nicht	erfolgreich	durchgeführt	wer-

den	kann
83	 Jahresbericht	FIU	Deutschland,	S.	5;	eine	weitere	Verbesserung	soll	u.	a.	durch	eine	entsprechende	Ergänzung	der	Mittei-

lungen	in	Strafsachen	erreicht	werden.	
84	 Nach	§	261	Abs.	9	S.	2	StGB	wird	z.	B.	nicht	wegen	Geldwäsche	bestraft,	wer	bereits	wegen	Beteiligung	an	der	Vortat	straf-

bar	ist.
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ansprüche	aus	den	sichergestellten	Vermögenswerten	befriedigen	können.	So	wurden	z.	B.	im	Jahre	

2004	181	Millionen	Euro	zu	diesem	Zweck	sichergestellt,	rund	58	%	des	Gesamtbetrags.

Vermögensabschöpfende	 Maßnahmen	 werden,	 gemessen	 an	 der	 Zahl	 der	 Einzelmaßnahmen,	 vor	

allem	 in	 Betäubungsmittelverfahren	 durchgeführt.	 2004	 kam	 es	 in	 6.045	 Ermittlungsverfahren	

zu	 vermögensabschöpfenden	 Maßnahmen.	 Die	 weit	 überwiegende	 Zahl	 der	 Ermittlungsverfahren	

betrafen	Betäubungsmitteldelikte	(2.319);	in	92	Geldwäscheverfahren	kam	es	zu	vermögensabschöp-

fenden	Maßnahmen.	Die	besondere	Stellung	der	Geldwäsche	für	den	Bereich	der	Vermögensabschöp-

fung	wird	daran	deutlich,	dass	trotz	dieser	geringen	Fallzahlen	beachtliche	Vermögenswerte	(ca.	33	

Millionen	Euro)	gesichert	werden	konnten	(zum	Vergleich:	bei	BtM-Delikten	wurden	in	2.319	Verfah-

ren	Werte	in	Höhe	von	25	Millionen	Euro	sichergestellt).

Die	jährlichen	Lagebilder	des	BKA	zur	Organisierten	Kriminalität	erhellen	–	zumindest	ansatzweise	–	

die	Bedeutung	von	Geldwäscheverfahren	und	Abschöpfungsmaßnahmen	in	diesem	speziellen	Krimi-

nalitätsbereich.	Demnach	wurden	in	den	letzten	Jahren	in	rund	20	%	aller	OK-Verfahren	Ermittlungen	

wegen	Geldwäsche	durchgeführt	 (mit	 leicht	 steigender	 Tendenz).	 In	 knapp	 10	%	 aller	OK-Verfahren	

wurden	Verdachtsanzeigen	nach	dem	GwG	erstattet	 (ebenfalls	mit	 steigender	Tendenz).	Der	Anteil	

der	Verfahren,	 in	denen	Maßnahmen	der	Vermögensabschöpfung	 (Sicherstellungen)	durchgeführt	

wurden,	hat	sich	–	parallel	zu	den	vorstehenden	Zahlen	zur	Gesamtkriminalität	–	seit	dem	Jahr	1994	

(6,8	%)	kontinuierlich	erhöht	und	seit	dem	Jahr	2000	bei	einem	Anteil	von	25	bis	30	%	aller	OK-Verfahren	

eingependelt.	Dies	wird	bestätigt	durch	eine	empirische	Untersuchung	von	52	Komplexen,	die	 von	

den	 Strafverfolgungsbehörden	 in	 der	 zweiten	Hälfte	 der	 90er	 Jahre	 der	 organisierten	Kriminalität	

zugeordnet	wurden.	Danach	wurden	„Maßnahmen	der	Gewinnabschöpfung	in	weniger	als	der	Hälfte	

der	Komplexe	(20	von	52)	angewandt“.85	Der	Wert	der	sichergestellten	Vermögensgegenstände	unter-

lag	 zwar	 in	 diesem	Bereich,	 nicht	 zuletzt	wegen	 eines	Großverfahrens	 aus	 dem	 Jahr	 2000,	 starken	

Schwankungen,	scheint	jedoch	ebenfalls	insgesamt	eine	leicht	steigende	Tendenz	aufzuweisen.86	Im	

Vergleich	 zu	den	geschätzten	Gewinnen	erwiesen	 sich	die	 tatsächlich	 sichergestellten	Vermögens-

werte	zwar	weiterhin	als	relativ	gering	(so	standen	z.	B.	im	Jahr	2003	geschätzten	Gewinnen	von	648	

Millionen	Euro	Sicherstellungen	im	Wert	von	69	Millionen	Euro	gegenüber).	Dennoch	ist	bei	diesem	

Vergleich	 immer	 zu	 bedenken,	 dass	 es	 sich	 bei	 der	 Gewinnangabe	 nur	 um	 –	 relativ	 unbestimmte	

–	 Schätzungen	handelt	und	natürlich	 –	 trotz	 aller	 Präventions-	und	Ermittlungsbemühungen	–	die	

weltweiten	Möglichkeiten,	Vermögenswerte	zu	„verstecken“,	erheblich	bleiben.

Bei	 den	 in	 den	 Lagebildern	des	 Bundeskriminalamtes	 bzw.	 der	 Landeskriminalämter	 dargestellten	

vermögensabschöpfenden	Maßnahmen	handelt	es	sich	um	vorläufige	Sicherungsmaßnahmen.	Diese	

erlangen	 erst	 Rechtskraft	 nach	 einer	 abschließenden	 justiziellen	 Entscheidung.	Ob	 sie	 letztendlich	

und	 in	welcher	Höhe	Bestand	haben,	 lässt	 sich	derzeit	noch	nicht	verlässlich	beurteilen.	Die	 in	den	

Lagebildern	 „Besondere	 Finanzermittlungen“	 der	 Landeskriminalämter	 teilweise	 ausgewiesenen	

Daten	zur	Bestandskraft	weisen	große	Streuungen	sowohl	zwischen	den	Ländern	als	auch	innerhalb	

eines	 Landes	 über	 die	 Zeit	 auf.	 Eine	 neuere	 Einschätzung	 auf	 der	 Grundlage	 der	 Auswertung	 der	

Berichte	 der	 LKÄ,	 der	 Strafverfolgungsstatistik	 und	 einer	 eigenen	 Aktenanalyse	 zu	 gerichtlichen	

Geldwäschefällen	kommt	zum	Ergebnis,	die	Gewinnabschöpfung	habe	sich	auf	polizeilicher	Ebene	

85	 KinziG,	J.,	2004b,	S.	784.
86	 Die	Beträge	von	1997	bis	2003	lauten	(jeweils	in	Millionen	Euro):	1997:	32,	1998:	48,	1999:	61;	2001:	298	(davon	rund	250	ein	

Großverfahren),	2001:	100;	2002:	31,	2003:	69.	Aufgrund	der	häufig	schwierigen	Frage,	ob	ein	Verfahren	dem	OK-Bereich	

zuzuordnen	ist	oder	nicht,	erscheinen	die	o.	g.	Daten	zur	Gesamtkriminalität,	die	eine	kontinuierlichere	Gesamtentwick-

lung	erkennen	lassen,	aussagekräftiger.
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„weithin	durchgesetzt	(...),	ob	die	Justiz	diese	Entwicklung	nachvollziehen	oder	hinsichtlich	der	end-

gültigen	Gewinnabschöpfungen	 doch	 eher	 einen	 restriktiven	Kurs	 einschlagen	wird,	 ist	 zum	heu-

tigen	Tag	noch	nicht	abschätzbar“.87

Auch	andere	Datenquellen	enthalten	keine	flächendeckenden	und	vollständigen	Informationen	zur	

Frage	der	Bestandskraft	der	vorläufigen	Sicherungsmaßnahmen.	

	 Hinsichtlich	 der	 Vermögensabschöpfung	 stehen	 in	 den	 Strafrechtspflegestatistiken	 lediglich	

Informationen	zur	Verfügung,	die	sich	auf	die	Zahl	der	Anordnungen	von	Verfall	und	Einziehung	

beschränken.	Die	 in	 der	 Strafverfolgungspraxis	 offenbar	 häufige	Anwendung	des	 so	 genannten	

Verzichts	wird	nicht	erfasst.88	In	der	Strafverfolgungsstatistik	erfasst	werden	lediglich	die	Anord-

nungen	von	Verfall	und	Einziehungen,	wobei	seit	einigen	Jahren	statt	der	bisherigen	Sammelka-

tegorie	 „Verfall	 und	 Einziehung“	 die	 Zahlen	 für	 Verfall	 oder	 Einziehung	 getrennt	 ausgewiesen	

werden.	 Die	 Höhe	 des	 Wertes	 der	 für	 verfallen	 erklärten	 oder	 eingezogenen	Gegenstände	 wird	

allerdings	 nicht	 erhoben.	 Die	 verfügbaren	 Daten	 zeigen,	 dass	 2004	 Verfall	 oder	 Einziehung	 bei	

2,8	%	 (2,6	%	bei	Verurteilten	insg.)	der	verurteilten	Erwachsenen	und	Heranwachsenden	angeord-

net	wurden.	Hierbei	dominierte	die	Einziehung	mit	93	%	der	Anordnungen.	Eine	größere	Rolle	kam	

2004	diesen	beiden	Rechtsinstituten	bei	Geldwäsche	 (14	%;	 13	%	bei	Verurteilten	 insg.)	und	Betäu-

bungsmittelstraftaten	(25	%;	24	%	bei	Verurteilten	insg.)	zu.89	Inwieweit	in	den	Fällen,	in	denen	dem-

nach	trotz	einer	Verurteilung	nach	§	261	StGB	vom	Gericht	keine	Vermögensabschöpfung	angeord-

net	wurde,	eine	solche	über	Verzichtserklärungen	oder	durch	eine	Vermögensabschöpfung	beim	

Vortäter	erfolgt	ist,	kann	der	Statistik	nicht	entnommen	werden.

	 Zumindest	 etwas	 konkretere	 Erkenntnisse	 ergeben	 sich	 aus	Mitteilungen	 einzelner	 Länder.	 Aus	

einer	Mitteilung	Nordrhein-Westfalens	ergibt	 sich	z.	B.,	dass	dort	 im	 Jahr	2004	Vermögenswerte	

aus	Straftaten	in	Höhe	von	fast	148	Millionen	Euro	„endgültig	entzogen“	worden	seien	(dabei	seien	

18	Millionen	Euro	für	verfallen	erklärt	worden	und	mehr	als	106	Millionen	Euro	als	Rückgewinnung	

aus	Steuerstraftaten	in	die	Landeskasse	geflossen,	von	fast	23	Millionen	Euro	hätten	private	Strafta-

tenopfer	profitiert).90

	

Auch	wenn	es	für	einen	abschließenden	Befund	noch	zu	früh	erscheint,	überrascht	nach	dem	vorste-

hend	Gesagten	nicht,	dass	im	Regierungsentwurf	eines	Gesetzes	zur	Stärkung	der	Rückgewinnungs-

hilfe	und	der	Vermögensabschöpfung	bei	Straftaten	vom	14.	Dezember	2005	(BR-Drs.	940/05,	BT-Drs.	

16/700)	davon	ausgegangen	wird,	dass	das	geltende	Recht	der	strafrechtlichen	Vermögensabschöp-

fung	sich	in	der	Praxis	grundsätzlich	bewährt	habe.	Es	werden	deshalb	nur	punktuelle	Änderungen	

des	Strafprozessrechts	für	erforderlich	gehalten.91

6.2.6 Verfahrensdauer des strafgerichtlichen Hauptverfahrens
Zur	Dauer	der	Verfahren	liegen	in	der	Justizgeschäftsstatistik	über	Straf-	und	Bußgeldverfahren	sta-

tistische	 Informationen	 zum	 Zeitraum	 zwischen	 Eingang	 und	 Erledigung	 des	 Verfahrens	 in	 einer	

Instanz	 vor.	 Instanzenübergreifende	 Angaben	 über	 den	 Zeitraum	 von	 Anklageerhebung	 bis	 zum	

87	 KilchlinG,	M.,	2002,	S.	60.
88	 Hierzu	KilchlinG,	M.,	2002,	S.	36	f.
89	 In	der	Aktenanalyse	von	KilchlinG,	M.,	2002,	S.	59	wurden	einige	Verzichtsfälle	ermittelt.	Darüber	hinaus	wurde	vermu-

tet,	dass	 in	einem	Teil	des	aus	den	Akten	nicht	ersichtlichen	Verbleibs	 sichergestellter	Gegenstände/Vermögenswerte	

ebenfalls	ein	–	nicht	protokollierter	–	Verzicht	erfolgte.
90	 Pressemitteilung	des	Justizministeriums	Nordrhein-Westfalen	vom	18.	April	2005.
91	 Siehe	hierzu	auch	Kapitel	3.4.1.8.2.3.
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rechtskräftigen	Abschluss	werden	dagegen	nicht	erhoben.	Die	Entwicklung	der	Gesamtverfahrens-

dauer	kann	deshalb	nicht	bestimmt	werden.

Gut	90	%	aller	Strafverfahren	werden	durch	die	Amtsgerichte	erledigt	(vgl.	Tabelle	6.2-1).	Die	Dauer	der	

Strafverfahren	vom	Eingang	bis	zur	Erledigung	betrug	vor	den	Amtsgerichten	im	Schnitt	zuletzt	vier	

Monate.	Sowohl	bei	den	Amtsgerichten	als	auch	bei	den	beiden	anderen	erstinstanzlichen	Gerichten	

konnte	die	Verfahrensdauer	–	gegenüber	dem	Stand	Mitte	der	90er	Jahre	–	verkürzt	werden.	In	Rechts-

mittelverfahren	blieb	die	Dauer	der	Verfahren	im	Wesentlichen	konstant.

Tabelle �.�-�: Erledigte �erfahren nach Spruchkörper und Instanz (ohne Revisionen durch BGH)

Strafverfahren 1995 1998 2001 2004

Eingangsinstanz N  % N  % N  % N  %

Amtsgerichte 775.228 91,8 845.067 91,6 838.759 91,9 890.627 92,1

Landgerichte	 14.295 1,7 14.425 1,6 13.638 1,5 14.066 1,5

Oberlandesgerichte	 140 0,0 49 0,0 17 0,0 16 0,0

zusammen 789.663 93,6 859.541 93,1 852.414 93,4 	904	709	 93,5

	 	 	 	 	 	 	 	

Rechtsmittelinstanz 	 	 	 	 	 	 	 	

Landgerichte	 49.419 5,9 57.284 6,2 54.567 6,0 56.980 5,9

Oberlandesgerichte	 5.008 0,6 6.054 0,7 5.293 0,6 5.628 0,6

zusammen 54.427 6,4 63.338 6,9 59.860 6,6 62.608 6,5

Summe 844.090 100 922.879 100 912.274 100 967.317 100

Datenquelle:	 Statistik	über	Straf	und	Bußgeldverfahren.

Tabelle �.�-�: Erledigte �erfahren insgesamt nach der �erfahrensdauer (durchschnittliche 
Dauer der �erfahren in Monaten) und nach der Instanz

Durchschnittliche Dauer der �erfahren in Monaten

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Eingangsinstanz

Amtsgerichte 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0

Landgerichte 6,3 6,1 6,2 6,1 6,1 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1

Oberlandesgerichte 12,1 10,9 14,2 18,6 19,3 5,5 7,4 5,7 		8,6	 7,7

Rechtsmittelinstanz

Landgerichte 3,5 3,6 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 				4,0	 3,9

Oberlandesgerichte 1,4 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 		1,2	 1,3

Datenquelle:	 Statistik	über	Straf	und	Bußgeldverfahren.
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6.3 Verwirklichung der Sanktionen: Vom Täter-Opfer-
Ausgleich bis zur Entlassung aus dem Strafvollzug

6.3.1 Täter-Opfer-Ausgleich

Kernpunkte

	 Der	 Täter-Opfer-Ausgleich	 verschafft	 den	 Beteiligten	 eine	 besondere	 Gelegenheit,	 um	 mit	

Straftaten	verbundene	Konflikte	allseits	befriedigend	zu	regeln.

	 Für	die	Konzepte	des	Ausgleichs,	der	Versöhnung	und	ggf.	Schadenswiedergutmachung	gibt	

es	geschichtlich	weit	zurückreichende	und	auch	bei	ursprünglichen	Völkergruppen	bis	in	die	

jüngste	Zeit	 lebendige	Vorbilder,	die	einer	entsprechenden	Anpassung	an	die	Bedingungen	

einer	modernen	Massengesellschaft	bedürfen.

	 Als	Konflikte	werden	zwischenmenschliche	Vorgänge	verstanden,	die	entweder	zu	Straftaten	

führen	oder	erst	aus	Straftaten	bzw.	deren	weiteren	Folgen	erwachsen.	Den	Kernbereich	des	

Täter-Opfer-Ausgleichs	 als	 Konfliktausgleich	 bildet	 von	 daher	 gesehen	 die	 Auseinanderset-

zung	zwischen	Opfer	und	Täter	 im	Rahmen	einer	persönlichen,	unter	Umständen	auch	wie-

derholten	Begegnung,	im	Regelfall	unterstützt	durch	einen	Konfliktmittler	oder	Mediator.

	 Für	die	 Strafrechtspflege	bedeutet	Täter-Opfer-Ausgleich	eine	neuartige	Form	des	Umgangs	

mit	Kriminalität.	Sie	steht	in	einer	sich	gegenwärtig	im	Recht	entwickelnden	breiteren	Bewe-

gung	von	Mediation	bzw.	von	Restorative	Justice.

	 Die	seit	den	1990er	Jahren	eingeführten	Reformen	besonders	des	Strafrechts,	des	Strafverfah-

rensrechts	und	des	 Jugendstrafrechts	haben	eine	gute	Grundlage	für	die	vermehrte	Anwen-

dung	von	Täter-Opfer-Ausgleich	und	Schadenswiedergutmachung	in	der	Praxis	der	Strafver-

folgung	geschaffen.

	 Opfer	und	Täter	sind	in	der	Lebenswirklichkeit	 in	hohem	Maße	bereit,	sich	auf	die	Konfliktbe-

reinigung	einzulassen.	In	der	Mehrzahl	der	Verfahren	werden	allseits	zufriedenstellende	Rege-

lungen	vereinbart.	Die	Täter	erbringen	die	zugesagten	Leistungen	auch	im	größten	Teil	der	Fälle	

vollständig.	Dies	 zeigen	Erfahrungen	von	Vermittlern,	 Staatsanwälten,	Richtern	und	anderen	

Praktikern	sowie	die	Ergebnisse	wissenschaftlicher	Begleitforschungen	gleichermaßen.

6.3.1.1 Allgemeine und spezifische Bedeutung des Täter-Opfer-Ausgleichs1

Die	 Institution	 des	 Täter-Opfer-Ausgleichs	 (im	 Weiteren	 mit	 TOA	 bezeichnet),	 ggf.	 verbunden	 mit	

einer	Schadenswiedergutmachung	(im	Weiteren	mit	SWG	bezeichnet),	bietet	Opfern	und	Tätern	die	

Gelegenheit,	 um	–	 im	Regelfall	 unter	Moderation	 eines	unparteiischen	Dritten	 –	 eine	 alle	 Beteilig-

ten	 zufriedenstellende	Bereinigung	 von	 straftatbezogenen	Konflikten	herbeizuführen.	Dies	wurde	

bereits	 im	 1.	PSB	 in	Kapitel	 4	 näher	 dargelegt.	Da	 sich	 in	 den	grundlegenden	 Fragen	 seither	 nichts	

Entscheidendes	 verändert	 hat,	 kann	 auf	 die	 dortigen	Darlegungen	 verwiesen	werden.	 Das	 Gleiche	

gilt	 für	die	Darlegung	des	Ausmaßes	 von	Delikten	unter	 einander	 Fremden	einerseits,	wo	ggf.	 erst	

durch	 die	 Tat	 selbst	 ein	mehr	 oder	minder	 nachhaltiger	 Konflikt	 entsteht,	 und	 von	Delikten	 unter	

Bekannten,	Befreundeten	und	Verwandten	andererseits,	wo	vergleichsweise	häufig	schon	mehr	oder	

1	 Vgl.	dazu	u.	a.	die	 Informationsbroschüre	des	Servicebüros	 für	Täter-Opfer-Ausgleich	und	Konfliktschlichtung	 in	Köln	

(http://www.toa-servicebuero.de/).	Dieses	TOA-Servicebüro	ist	ein	Projekt	der	DBH	e.	V.	–	Fachverband	für	Soziale	Arbeit,	

Strafrecht	und	Kriminalpolitik	 –	 (http://www.dbh-online.de)	und	wurde	 1992	 (auch)	auf	Beschluss	 von	Bundestag	und	

Bundesregierung	als	überregionale	Beratungsstelle	eingerichtet.	Es	wird	hauptsächlich	aus	Mitteln	des	Bundesministe-

riums	der	Justiz	und	zuzüglich	aus	Mitteln	der	Länder	gefördert.
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minder	intensive	Konflikte	im	Vorfeld	der	Tat	bestehen,	die	mit	oder	gelegentlich	allein	entscheidend	

zu	deren	Entstehung	beitragen.	Gerade	bei	Sexualdelikten,	Körperverletzungsdelikten	und	nament-

lich	Tötungsdelikten	sind	solche	Taten,	die	kriminologisch	zu	den	Beziehungsdelikten	i.	e.	S.	gehören,	

besonders	häufig	anzutreffen;	ihr	Anteil	an	allen	einschlägigen	Viktimisierungen	kann	im	Falle	von	

Frauen	als	Opfern	Werte	zwischen	70	%	und	80	%	erreichen.2

Oft	 sind	genau	diejenigen	Altersgruppen,	die	 in	der	öffentlichen	Wahrnehmung	als	besonders	kri-

minalitätsbelastet	erscheinen,	auch	auf	der	Opferseite	besonders	 intensiv	betroffen.3	 In	 fast	 idealty-

pischer	Weise	kann	man	dies	anhand	der	männlichen	Täterraten	und	Opferraten	bei	Körperverlet-

zungsdelikten	demonstrieren,	die	in	der	Praxis	des	TOA	dominieren.	Wenn	man	hier	die	Alterskurven	

der	Tatverdächtigenbelastungszahlen	und	der	Opferbelastungszahlen	graphisch	in	einem	Schaubild	

aufzeichnet,	zeigt	sich	die	Verlaufsform	der	beiden	Kurven	in	der	Struktur	fast	identisch.4	Die	Jugend-

lichen	(TVBZ	=	2.391;	OBZ	=	2.399)	und	die	Heranwachsenden	(TVBZ	=	2.906;	OBZ	=	3.028)	stellen	dann	

nicht	nur	die	meisten	Täter,	sondern	auch	die	meisten	Opfer.5

Der	 TOA	 hat	 in	 verschiedener	Hinsicht	 besondere	 Bedeutung	 für	 die	 Fortentwicklung	 der	 Art	 und	

Weise	 gesellschaftlicher	 wie	 staatlicher	 Reaktion	 auf	 Straftaten.	 Er	 ist	 konzeptionell	 keine	 Strafe,	

nicht	einmal	eine	eigentliche	Sanktion.	Da	er	jedoch	im	Regelfall	im	Kontext	der	Strafverfolgung	zum	

Einsatz	gelangt,	im	Jugendstrafrecht	unter	anderem	als	Erziehungsmaßregel	verhängt	werden	kann,	

in	allen	Stufen	des	Strafverfahrens	in	Betracht	kommt	und	schließlich	auch	noch	im	Strafvollzug	als	

Möglichkeit	für	Gefangene	vorgesehen	ist,	bietet	es	sich	an,	ihn	hier	im	Zusammenhang	mit	bzw.	im	

Vorlauf	zu	der	Verwirklichung	von	Strafen,	Maßregeln	und	Maßnahmen	darzustellen.

Bedeutung des TOA für die Opfer:	Die	meisten	Opfer	von	Straftaten	wollen	über	den	Verfahrensgang	

auf	dem	Laufenden	gehalten	werden.	Viele	Opfer	suchen	jedoch	darüber	hinaus	nach	einer	Möglich-

keit,	um	sich	auszusprechen,	um	nach	dem	Grund	des	Geschehens	zu	fragen,	um	ihren	Ärger	kund-

zutun	 sowie	 ihren	 Interessen	 an	 Wiedergutmachung	 und	 Schadensersatz	 Ausdruck	 zu	 geben.	 Im	

überkommenen	Strafverfahren	kann	diesem	Bedürfnis	 im	Alltag	oft	nicht	nachgekommen	werden,	

auch	wenn	an	sich	kein	gesetzliches	Hindernis	besteht.6

Bedeutung für die Täter:	Die	Täter	erhalten	im	TOA	die	Möglichkeit,	sich	den	Konsequenzen	ihrer	Hand-

lungen	bewusst	zu	stellen	und	im	Rahmen	des	irgend	Möglichen	zu	ihrer	Bereinigung	beizutragen.	

Bedeutung für die Gesellschaft:	 Schon	 ganz	 allgemein	 lösen	 viele	 Bürger	 tagtäglich	 die	meisten	

ihrer	 aus	 unterschiedlichen	 Orientierungen	 und	 Interessen	 entstandenen	 Konflikte	 ohne	 formelle	

Prozesse	und	außerhalb	der	Gerichte.	Der	TOA	knüpft	an	solche	Fähigkeiten	und	Methoden	der	Men-

2	 Vgl.	etwa	BundesKriminAlAmt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2004,	S.	272,	Tabelle	9.2	(rund	75	%).
3	 Siehe	dazu	die	Diskussionen	im	Rahmen	der	DVJJ:	Deutsche	Vereinigung	für	 Jugendgerichte	und	Jugendgerichtshilfe,	

1999.
4	 Bei	anderen	Delikten	ist	schon	bei	männlichen	Betroffenen	das	Bild	weniger	eindeutig.	Erst	recht	gilt	dies	bei	weiblichen	

Betroffenen.
5	 Zum	Vergleich	21–60-Jährige:	TVBZ	=	1.051;	OBZ	=	852).	Eine	genauere	Altersgruppenunterteilung	wäre	nützlich.	Jedoch	

sind	die	Kategorien	auf	Opferseite	durch	die	BKA-Daten	nur	in	der	reduzierten	Form	verfügbar.	Zur	Klarstellung	sei	im	

Übrigen	hervorgehoben,	dass	das	Schaubild	keinen	unmittelbaren	Schluss	auf	T-O-Beziehungen	zulässt.	Zum	so	genann-

ten	Täter-Opfer-Statuswechsel	siehe	ausführlich	schindler, V.,	2001	mit	weiteren	Nachweisen.	Für	junge	Straftäter	speziell	

siehe	hosser,	D.	und	S.	rAddAtz,	2005.
6	 Vgl.	die	Beiträge	bei	eGG,	R.,	2003.	Zur	Verbesserung	der	Opferposition	im	europäischen	Rahmen	siehe	Brienen,	M.	und	H.	

E.	hoeGen,	2000.
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schen	an,	mit	divergierenden	Interessen	entweder	ganz	allein	oder	mit	Hilfe	Dritter	produktiv	umzu-

gehen.	Eine	gelungene	Kommunikation	zwischen	den	unmittelbaren	Konfliktgegnern,	auch	in	Straf-

sachen,	schafft	Beispiele	für	Verständnis	und	Toleranz.	Es	hilft	Vorurteile	abbauen,	vermindert	Ängste	

und	Besorgnisse	und	trägt	dadurch	zum	Frieden	zwischen	den	Beteiligten	und	ihrem	unmittelbaren	

Umfeld	bei.	Dies	hat,	besonders	durch	die	Kumulierung	der	Erfahrungen	aus	den	vielen	Fällen,	einen	

günstigen	Einfluss	 auf	den	allgemeinen	 sozialen	Frieden.	Der	 für	die	Rechtsgemeinschaft	und	den	

Staat	 zentrale	 Endeffekt	 liegt	 allerdings	darin,	dass	die	 alternative	 Lösung	den	 staatlichen	 Strafan-

spruch	nicht	„aushöhlt“,	sondern	in	einem	positiven	Sinne	„entbehrlich“	macht,	weil	und	insofern	der	

Rechtsfriede	eben	bereits	anderweitig	eingetreten	ist.7

Bedeutung für das Strafrecht:	In	der	Strafrechtspflege	trägt	TOA	zu	einer	neuen	Form	des	Umgangs	

mit	 Kriminalität	 bei.8	 Sie	 setzt	 nicht,	 wie	 sonst	 üblich,	 primär	 an	 der	 Straftat	 und	 der	 Person	 des	

Beschuldigten	an,	 sondern	an	der	Autonomie	der	„Parteien“	des	Konflikts.	TOA	als	Konfliktbearbei-

tung	bei	Straftaten,	erforderlichenfalls	verbunden	mit	einer	materiellen	oder	immateriellen	Wieder-

gutmachung	der	Tatfolgen9,	steht	theoretisch,	gesellschaftlich,	rechtspolitisch	sowie	rechtspraktisch	

in	 engem	 Zusammenhang	 mit	 anderen	 Vermittlungskonzepten,	 die	 sich	 seit	 gut	 einem	 Jahrzehnt	

auch	 in	Deutschland	unter	dem	Oberbegriff	der	Mediation	entwickelt	haben	und	 in	verschiedenen	

Bereichen	 eingesetzt	 werden.10	 Im	 Rahmen	 der	 Strafvollstreckung	 bzw.	 des	 Strafvollzuges	 werden	

TOA	und	Schadenswiedergutmachung	als	sinnvoll	ergänzende	Bemühungen	des	Täters	bzw.	mit	dem	

Täter	angesehen,	haben	aber	aus	verschiedenen	Gründen	noch	keine	weite	Verbreitung	gefunden.11

Europaweit	und	international	wird	TOA	außerdem	immer	häufiger	unter	der	mit	dem	Gedanken	der	

Mediation	 verknüpften	 Perspektive	 der	 Restorative	 Justice	 diskutiert,	wofür	 es	 im	Deutschen	 noch	

keinen	fest	eingeführten	und	allgemein	akzeptierten	Begriff	gibt.12

6.3.1.2 Entwicklung und Stand des Täter-Opfer-Ausgleichs in Deutschland13

Im	 Jugendstrafrecht	 besteht	 seit	 1990	 ausdrücklich	 die	 Möglichkeit,	 nach	 Schadenswiedergut-

machung	 oder	 TOA	 von	 der	 weiteren	 Verfolgung	 eines	 Jugendlichen	 oder	 nach	 Jugendstrafrecht	

behandelten	Heranwachsenden	abzusehen.	Im	allgemeinen	Strafrecht	ist	die	seit	Ende	1994	geltende	

7	 Vorbehalte	 gegenüber	 dem	 TOA	 hängen	 zumindest	 zum	 Teil	 mit	 der	 Befürchtung	 zusammen,	 dass	 der	 Rechtsfriede	

leiden	könnte,	und	im	Gefolge	auch	die	(negative	wie	positive)	Generalprävention	geschwächt	würde.	Auch	die	Verwi-

schung	der	Grenzen	zwischen	Zivilrecht	(Schadensersatz	und	Schmerzensgeld)	und	Strafrecht	(Strafen	und	Maßregeln)	

wird	zum	Teil	kritisch	betrachtet.
8	 Zur	Frage	der	Akzeptanz	bei	Richtern,	Staatsanwälten	und	Strafverteidigern	vgl.	GöttinG,	B.,	2004;	JecKel,	I.,	2003;	wAlter, 

M.	u.	a.	1999;	hArtmAnn,	U.	I.,	1998.	Zur	Akzeptanz	bei	der	Polizei	siehe	hABschicK,	K.,	2002.
9	 Umfassend	zu	diesen	und	anderen	grundsätzlichen	Aspekten	s.	zuletzt	BlecKmAnn,	F.	und	s. tränKle,	2004;	JAnKe,	M.,	2005;	

vgl.	noch	riKlin,	F.	(Hg.),	2001;	wAlther,	S.,	2000;	Gutachten	der	TOA-	Forschungsgruppe	für	den	BMJ	(döllinG,	D.	u.	a.,	1998)	

sowie	eser,	A.	und	S.	wAlther,	1996	sowie	1997; mAu,	A.	u.	a.,	1998.	
10	 Vgl.	für	den	deutschsprachigen	Bereich	etwa BrücKe münchen (Hg.), 2003; mielKe, K. (Hg.), 2003; hAFt, F. und K. Von schlieF-

Fen (Hg.), 2002; Kerner, h.-J., 2002; 2003b; peliKAn,	C.	(Hg.),	1999;	weitere	Informationen	finden	sich	beispielsweise	auf	der	

Homepage	des	BundesVerBAndes mediAtion e.	V.,	Fachverband	zur	Förderung	der	Verständigung	in	Konflikten	(http://www.

bmev.de/).	 Zu	 ausländischen	 Ideen	 und	 Modellen	 siehe	 z.	B.	 council oF europe (Hg.),	 2005b;	 AlexAnder, n. (Hg.), 2003; 

morsch, A., 2003; Aertsen, i, und J. willemsens, 2001; lieBmAnn, m., 2000; mestitz, A. und	S.	Ghetti, 2005.
11	 Zur	Diskussion	siehe	etwa	mAtt,	E.	und	F.	winter,	2002;	mühlFeld,	S.,	2002;	wAlter,	J.,	2002.
12	 Eine	annähernd	passende	Übersetzung	wäre	beispielsweise	 (Gerechtigkeit	und	sozialen	Frieden)	„Wiederherstellende	

Strafrechtspflege“.	 Es	 gibt	 bereits	 ein	 viele	 europäische	 Staaten	 umfassendes	 „European	 Forum	 of	 Victim-Offender-	

Mediation	and	Restorative	Justice“	(Secretariat:	Hooverplein	10,	B-3000	Leuven)	und	eine	größere	Zahl	von	Veröffentli-

chungen,	aus	jüngerer	Zeit	vgl.	beispielsweise	weiteKAmp,	E.	und	H.-J.	Kerner (Hg.),	2003	und	2002;	strAnG,	H.,	2000;	the 

europeAn Forum	For Victim-oFFender-mediAtion And restorAtiVe Justice	(Hg.),	2000;	wAlGrAVe,	L.,	1998.	
13	 Zur	Rechtslage	in	diesem	Bereich	und	weiteren	opferbezogenen	rechtlichen	Neuerungen	siehe	weiner, B., 2002.
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gesetzliche	Regelung	durch	das	Gesetz	zur	strafverfahrensrechtlichen	Verankerung	des	Täter-Opfer-

Ausgleichs	vom	20.	Dezember	 1999	 intensiviert	worden:	Gemäß	§	155a	StPO	 sollen	 seither	 Staatsan-

waltschaft	und	Gericht	in	jedem	Stadium	des	Verfahrens	die	Möglichkeiten	prüfen,	einen	Ausgleich	

zwischen	Beschuldigtem	und	Verletztem	zu	erreichen.	In	geeigneten	Fällen	sollen	sie	darauf	hinwir-

ken.	Gegen	den	ausdrücklichen	Willen	des	Verletzten	darf	ein	TOA	freilich	nicht	eingeleitet	werden.14	

Bei	kleineren	Vergehen	kann	die	Staatsanwaltschaft	unabhängig	von	dem	Verfahren	des	TOA	nach	

§§	155a	f.	StPO	ohne	Mitwirkung	des	Gerichts	von	der	weiteren	Verfolgung	ganz	absehen,	wenn	der	

Beschuldigte	den	Schaden	nach	Kräften	wiedergutgemacht	oder	sich	mit	dem	Opfer	verglichen	oder	

im	weitest	 reichenden	Fall	 sogar	 richtiggehend	ausgesöhnt	hat.	Bei	nicht	mehr	geringen	Tatfolgen	

und	 erhöhter	 Mindeststrafdrohung	 bedarf	 die	 Staatsanwaltschaft	 dagegen	 der	 Zustimmung	 des	

Gerichts.	Bei	erheblicheren	Vergehen	kommt	für	die	Staatsanwaltschaft	ein	vorläufiges	Absehen	von	

der	 öffentlichen	 Klage	 in	 Betracht,	 wenn	 die	 von	 ihr	 geplanten	 Auflagen	 oder	 Weisungen	 an	 den	

Beschuldigten	geeignet	sind,	das	öffentliche	Interesse	an	der	Strafverfolgung	zu	beseitigen,	und	auch	

die	Schwere	der	Schuld	einem	solchen	Vorgehen	nicht	entgegensteht	(§	153a	I	StPO).	Zu	diesen	Aufla-

gen	und	Weisungen	gehört	im	hier	interessierenden	Bereich:

	 „1.	zur	Wiedergutmachung	des	durch	die	Tat	verursachten	Schadens	eine	bestimmte	Leistung	zu	erbrin-

gen“	(–	was	einen	Teil	des	TOA-Verfahrens	bzw.	der	dort	erreichten	Einigung	bilden	kann	–)	und

	 „5.	sich	ernsthaft	zu	bemühen,	einen	Ausgleich	mit	dem	Verletzten	zu	erreichen	(Täter-Opfer-Aus-

gleich),	und	dabei	seine	Tat	ganz	oder	zum	überwiegenden	Teil	wiedergutzumachen	oder	deren	

Wiedergutmachung	zu	erstreben“.

	

Nach	Erhebung	der	öffentlichen	Klage	kann	dann	das	zuständige	Strafgericht,	mit	Zustimmung	der	

Staatsanwaltschaft	und	des	Beschuldigten,	im	so	genannten	Zwischenverfahren	entsprechend	vorge-

hen	und	das	Verfahren	gegen	den	Angeklagten	einstellen	(§§	153	II	und	153a	II	StPO).	Dies	wird	vorwie-

gend	dann	der	Fall	sein,	wenn	sich	erst	nach	Erhebung	der	Anklage	eine	neue	Entwicklung	ergeben	

hat.	Nach	einer	Hauptverhandlung,	die	mit	der	Verurteilung	des	Angeklagten	endet,	hat	das	Gericht	

gemäß	§	46a	StGB	die	Möglichkeit,	je	nach	den	Umständen	des	Falls	und	der	Einschätzung	des	Täters	

entweder	die	Strafe	zu	mildern	oder,	wenn	keine	höhere	Strafe	als	Freiheitsstrafe	bis	zu	einem	Jahr	

oder	Geldstrafe	bis	zu	360	Tagessätzen	verwirkt	ist,	ganz	von	Strafe	abzusehen15,	d.	h.	den	Verurteilten	

nur	förmlich	schuldig	zu	sprechen.	Dies	gilt	für	alle	Vergehen,	grundsätzlich	jedoch	auch	in	konkret	

geeigneten	Fällen	von	Verbrechen,	immer	dann	wenn	der	Täter

	 „1.	in	dem	Bemühen,	einen	Ausgleich	mit	dem	Verletzten	zu	erreichen	(Täter-Opfer-Ausgleich),	sei-

ne	Tat	ganz	oder	zum	überwiegenden	Teil	wiedergutgemacht	oder	ernsthaft	erstrebt“	[hat]	oder

	 „2.	 in	 einem	 Fall,	 in	 welchem	 die	 Schadenswiedergutmachung	 von	 ihm	 erhebliche	 persönliche	

Leistungen	oder	persönlichen	Verzicht	erfordert	hat,	das	Opfer	ganz	oder	zum	überwiegenden	Teil	

entschädigt“	[hat].

Weitere	Möglichkeiten	des	TOA	und	der	Schadenswiedergutmachung	bestehen	noch	bei	der	Verwar-

nung	mit	 Strafvorbehalt	 sowie	bei	 der	 gerichtlichen	Rechtsfolgenbestimmung	einschließlich	 einer	

Strafaussetzung	zur	Bewährung	im	Jugendstrafrecht	und	im	allgemeinen	Strafrecht.16

14	 Siehe	dazu	rose,	F.,	2004.
15	 Vgl.	Diskussion	und	Erfahrungsberichte	bei	KAspereK,	S.	2002;	puderBAch,	K.,	2003.	Zu	einem	Leitfaden	für	die	Praxis	siehe	

rössner, d und	J.	KempFer, 2005.
16	 Zu	diesen	und	weiteren	hier	nicht	angesprochenen	Regelungen	siehe,	abgesehen	von	den	Lehrbüchern	und	Kommen-

taren	zu	JGG,	StGB	und	StPO,	zuletzt	etwa	steFFens,	R.,	1999,	S.	35–87	und	S.	143–226	mit	weiteren	Nachweisen.
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Es	ist	nach	wie	vor	schwierig,	ein	genaues	Bild	über	den	Umfang	von	TOA	und	SWG	in	der	Praxis	zu	

zeichnen.	Detaillierte	und	zugleich	umfassende	amtliche	Angaben	zum	Umfang	des	Einsatzes	in	der	

Strafverfolgungspraxis	gibt	es	bislang	nicht.	Die	Geschäftsstatistiken	von	Staatsanwaltschaften	und	

Strafgerichten	 vermitteln	 lediglich	 vereinzelte	 Angaben	 zur	 Schadenswiedergutmachung;	 die	 ver-

fügbaren	Zahlen	für	den	Bereich	von	§	153a	StPO	lassen	den	Schluss	zu,	dass	jedenfalls	die	Regelung	

über	die	Einstellung	mit	Auflagen	immer	noch	selten	genutzt	wird.17

Nach	den	Hochrechnungen	aus	den	durch	die	TOA-Forschungsgruppe18	seit	1993	aufbereiteten	Selbst-

meldungen	von	Projekten	und	Einrichtungen	dürften	sich	die	Fälle	von	TOA,	ohne	Einbeziehung	von	

Fällen	mit	reiner	Schadenswiedergutmachung,	von	rund	2.100	im	Jahr	1989	über	rund	9.000	im	Jahr	

1995	und	rund	20.000	im	Jahr	200019	auf	rund	24.000	im	Jahr	2005	erhöht	haben.	In	den	amtlichen	

Strafrechtspflegestatistiken	erfolgen	Nachweise	zum	Umfang,	 in	dem	in	Ermittlungs-	und	Strafver-

fahren	von	der	Weisung,	sich	um	einen	Täter-Opfer-Ausgleich	zu	bemühen,	Gebrauch	gemacht	wird,	

erst	 seit	 2001	 (Staatsanwaltschaftsstatistik	 sowie	 Justizgeschäftsstatistik	 in	 Strafsachen,	 wo	 jeweils	

bei	Einstellungen	gem.	§	153a	StPO	eine	TOA-Weisung	nachgewiesen	wird)	bzw.	 seit	2003	 (Strafver-

folgungsstatistik	 hinsichtlich	 der	 gerichtlich	 Abgeurteilten).	 Die	 letzte	 bundesweite	 Umfrage	 bei	

den	Landesjustizverwaltungen	kam	zum	Ergebnis,	 im	Jahre	2000	seien	11.704	TOA-Verfahren	in	der	

Bundesrepublik	 durchgeführt	 worden.	 Da	 Angaben	 für	 Baden-Württemberg	 und	 Bayern	 fehlten,	

wurde	 die	 Gesamtzahl,	 grundsätzlich	 übereinstimmend	 mit	 der	 oben	 genannten	 Hochrechnung,	

auf	ca.	20.000	geschätzt.20	Für	das	Jahr	2003	ist	nach	den	Daten	der	amtlichen,	auf	die	alten	Länder	

beschränkten	 Statistiken	 für	 das	 allgemeine	 Strafrecht	 von	 etwas	 mehr	 als	 8.000	 TOA-Weisungen	

auszugehen.21	Diese	Zahl	dürfte	unterschätzt	sein,	da	die	freiwillig	durchgeführten	TOA-Fälle,	die	zur	

Strafmilderung	gem.	§	46a	StGB	führen,	für	die	Statistik	nicht	erfasst	werden.	Danach	scheint	im	allge-

meinen	Strafrecht	das	Potenzial	des	Täter-Opfer-Ausgleichs	noch	nicht	voll	ausgeschöpft	zu	werden.	

Auf	eine	TOA-Weisung	entfielen	nämlich	von	sämtlichen	Einstellungen	unter	Auflagen/Weisungen	

gem.	§	153a	StPO	knapp	3	%;	von	den	Abgeurteilten	erhielten	lediglich	0,2	%	eine	entsprechende	Wei-

sung.	Dies	ergibt,	bezogen	auf	alle	anklagefähigen	Personen	einen	TOA-Quote	von	unter	1	%.	Die	Pra-

xis	ist	damit	noch	weit	entfernt	von	der	TOA-Quote,	die	in	der	Literatur	geäußert	wird.	Danach	sollen	

mehr	als	20	%	aller	Strafverfahren	gegen	bekannte	Tatverdächtige	TOA-geeignet	sein.22

Die	Ergebnisse	der	tatsächlich	durchgeführten	Konfliktbereinigungsversuche	sind	nach	den	Mittei-

lungen	der	Einrichtungen	des	TOA	ermutigend.	Die	von	der	TOA-Forschungsgruppe	für	das	Bundes-

ministerium	der	Justiz	erstellte	TOA-Statistik	ergänzt	die	Begleitforschung	zu	einzelnen	Projekten	in	

17	 Zu	älteren	Zahlen	vgl.	Bundesministerium des innern	und	Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	S.	392	f.;	zu	einer	neuen,	

detaillierten	Analyse	für	das	Land	NRW	siehe	BAls, n. u.	a.,	2005.
18	 Bielefeld	(BAnnenBerG),	Bremen	(hArtmAnn),	Heidelberg	(döllinG),	Konstanz	(heinz),	Marburg	(rössner)	und	Tübingen	(Ker-

ner	und	weiteKAmp),	in	Kooperation	mit	dem	TOA-Servicebüro	in	Köln	(delAttre).
19	 Im	gleichen	Jahr	zählte	die	bundesweite	TOA-Statistik	als	Ausgangsmenge	für	die	Hochrechnung	3.711	Ausgleichsfälle	

bei	 den	 Einrichtungen,	 die	 sich	 freiwillig	 an	 den	 Erhebungen	 beteiligten.	 Diese	 sind	 zwar	 bevorzugt	 solche	 mit	 ver-

gleichsweise	hohem	Fallaufkommen,	spiegeln	aber	dennoch	nicht	unmittelbar	die	gesamte	Bandbreite	des	Geschehens	

in	Deutschland	wider.	Zum	Gesamten	siehe	Kerner,	H.-J.	u.	a., 2005, S.	130.	Die	letzte	veröffentlichte	TOA-Statistik	bezieht	

sich	auf	das	Jahr	2003	(http://www.bmj.bund.de/enid/48f532cbcbcc1bdc9b4a9139e73fedcf,0/66.html).
20	 puderBAch,	K.,	2003,	S.	100.
21	 In	der	TOA-Statistik	wurden	deutlich	weniger	Fälle	ausgewiesen.	Für	2002	–	neuere	Daten	liegen	noch	nicht	vor	–	wurden	

für	die	alten	Länder	insgesamt	lediglich	4.210	Fälle	gemeldet,	davon	dürften	aber	ca.	40	%	auf	das	Jugendstrafrecht	ent-

fallen	(vgl.	Kerner,	H.-J.	u.	a., 2005,	S.	130).
22	 wAndrey,	M.	und	E.	G.	M.	weiteKAmp,	1998,	S.	143.
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verschiedenen	Teilen	Deutschlands23	und	die	von	Praktikern	berichteten	Erfahrungen.	Die	Befunde	

gehen	in	dieselbe	Richtung:	Die	Mehrzahl	der	kontaktierten	Täter	und	Opfer	ist	bereit,	sich	auf	ein	ent-

sprechendes	Verfahren	einzulassen;	bei	den	schließlich	tatsächlich	zustande	kommenden	Gesprächen	

halten	 die	 meisten	 Beteiligten	 durch	 und	 kommen	 zu	 einem	 für	 beide	 Seiten	 zufriedenstellenden	

Beratungsergebnis	bzw.	zur	Vereinbarung	von	Leistungen	des	Täters	an	das	Opfer	oder	an	Dritte	(so	

genannte	symbolische	Wiedergutmachung).	Die	Täter	erbringen	die	Leistungen	vollständig	oder	bei	

nachträglich	auftretenden	Schwierigkeiten	zumindest	im	Rahmen	ihrer	Möglichkeiten.24	Oft	genügt	

den	Opfern	am	Ende	der	Gespräche	und	Auseinandersetzungen,	wenn	alles	Belastende	hinreichend	

zum	Ausdruck	gebracht	werden	konnte	sowie	auch	innere	Befriedung	eingetreten	ist,	eine	Entschul-

digung	des	Täters.	Diese	Variante	und	andere	Lösungen,	welche	die	Beteiligten	teils	ganz	unter	sich	

ausgemacht	haben,	teils	mit	Hilfe	des	Konfliktmittlers	oder	anderer	Unterstützer	entwickeln	konnten,	

werden	aus	dem	folgenden	Schaubild	6.3-1	anschaulich	ersichtlich.

Schaubild �.�-�: Bei Täter-Opfer-Ausgleichsfällen vereinbarte Leistungen bzw.  
Aktivitäten, Durchschnittswerte aller �ereinbarungen im �0-Jahresverlauf 
von ����–�00�
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Datenquellen: TOA-FORSCHUNGSGRUPPE zu den bei der TOA-Statistik beteiligten Einrichtungen in Deutschland. 
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Schaubild 6.3-1: Bei Täter-Opfer-Ausgleichs-Fällen vereinbarte Leistungen bzw. Aktivitäten 
 Durchschnittswerte aller Vereinbarungen im 10-Jahresverlauf von 1993-2002 
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Datenquelle:	 toa-forscHunGsGruppe	zu	den	bei	der	TOAStatistik	beteiligten	Einrichtungen	in	Deutschland.

Von	den	über	Entschuldigungen	hinausgehenden	Leistungen	waren	bis	zum	Zeitpunkt	der	Ausfül-

lung	 der	 Statistikbögen	 durch	 die	 Einrichtungen	 75	%	 vollständig	 bzw.	 endgültig	 teilweise	 erfüllt,	

23	 Vgl. zemBAty,	A.	u.	a.	2000;	döllinG, d.	und	s. henninGer,	1998,	S.	203	ff.;	mAu,	A.	u.	a.,	1998	(verschiedene	Beiträge);	steFFens,	

R.,	1999.
24	 Vgl.	zuletzt	Kerner,	H.-J.	u.	a.,	2005.	Zur	Frage	der	Legalbewährung	von	Tätern	nach	Abschluss	eines	TOA-Verfahrens	siehe	

döllinG,	D.	u.	a.,	2002.
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während	die	Täter	in	weiteren	13	%	noch	mit	der	Erfüllung	beschäftigt	waren.	Lediglich	2,5	%	waren	

definitiv	gescheitert.25

6.3.1.3 Ausblick
Täter-Opfer-Ausgleich	 und	 Schadenswiedergutmachung	 knüpfen	 an	 geschichtlich	 weit	 zurückrei-

chende	Traditionen	der	Konfliktregelung	durch	die	direkt	Beteiligten	und	ggf.	ihre	Angehörigen	oder	

sonst	verbundene	Personen	an.	Richtig	angewendet	stellen	sie	sozialen	Frieden	in	der	Gemeinschaft	

her,	dienen	dadurch	dem	Rechtsfrieden	und	verkörpern	damit	eine	wichtige	Alternative	zur	Durch-

setzung	des	staatlichen	Strafanspruchs	auch	in	modernen	Gesellschaften.	Die	Gesetzgebung	hat	vor	

allem	seit	1990	(auch)	in	Deutschland	fortlaufend	verbesserte	Bedingungen	im	materiellen	und	Ver-

fahrensrecht	geschaffen,	bezogen	auf	die	Position	des	Opfers	von	Straftaten	allgemein26	und	speziell	

mit	Blick	auf	den	Ausgleich	zwischen	Opfer	und	Täter.	

Die	 bislang	 erreichten	 tatsächlichen	Resultate	 sind	 quantitativ	 noch	deutlich	 ausbaufähig,	wie	 vor	

allem	ein	Blick	auf	das	Nachbarland	Österreich	erkennen	lässt.	Dort	wurde	mit	der	am	1.	Januar	2000	

in	Kraft	 getretenen	 „Strafprozessnovelle	 1999“	das	 allgemeine	 Strafverfahren	und	das	 Jugendstraf-

verfahren	weiter	 entschieden	 in	Richtung	TOA	ausgebaut.	 Bei	 dem	bundesweit	 für	 die	Umsetzung	

zuständigen	Verein27	waren	bereits	im	Jahr	1998	insgesamt	rund	7.500	Zugänge	zu	verzeichnen	gewe-

sen,	darunter	2.678	jugendliche	und	4.815	erwachsene	Beschuldigte.28	Würde	man	dies	auf	Deutsch-

land	übertragen,	was	jedenfalls	mit	Bezug	auf	die	Kriminalitätslage	keinen	Einwänden	begegnen	soll-

te,	dann	würden	schon	von	vornherein	zwischen	70.000	und	80.000	Fälle	als	für	ein	TOA-Verfahren	

geeignet	zu	betrachten	sein.

Überlegungen	zum	weiteren	Ausbau	des	TOA	in	Deutschland	entstanden	unter	anderem	im	Rahmen	

eines	nicht	weiter	vorangetriebenen	breiteren	Konzepts	der	Reform	des	Sanktionenrechts.	Dort	sollte	

den	Belangen	der	Opfer	beispielsweise	auch	dadurch	Rechnung	getragen	werden,	dass	die	Gerichte	

verpflichtet	worden	wären,	einen	bestimmten	Prozentsatz	der	verhängten	Geldstrafen	einer	gemein-

nützigen	Einrichtung	der	Opferhilfe	zuzuweisen.29	Impulse	gab	es	auch	auf	dem	63.	Deutschen	Juris-

tentag	 2000	 in	 Leipzig.	Dessen	 strafrechtliche	Abteilung	betonte,	 dass	 der	 TOA	Teil	 des	 staatlichen	

Strafverfahrens	sei.	Jedoch	liege	darin	kein	Verbot	der	praktischen	Verlagerung	von	Verhandlungen	

auf	 private	 Stellen	 begründet.	 Allerdings	 wurden	 die	 geltenden	 Strafprozessregelungen	 als	 noch	

nicht	ausreichend	bezeichnet.	Ablauf	und	Verfahren	des	TOA	seien	gesetzlich	zu	regeln.30

25	 Insgesamt	 2.399	 von	 der	 Täterseite	 aus	 gesehen:	 In	 absteigender	 Reihenfolge	 Schadensersatz	 (893),	 Schmerzensgeld	

(506),	Arbeitsleistungen	für	das	Opfer	(225),	Geschenk	(159),	gemeinsame	Aktivitäten	von	Täter	und	Opfer	(150),	Rückgabe	

der	entwendeten	Sachen	(109),	diverse	andere	Leistungen	zusammengenommen	(357).	
26	 Zur	Opferrolle	im	allgemeinen	Strafverfahren	siehe	etwa	hüls,	S.	2005;	zur	noch	recht	strittigen	Opferrolle	im	Jugend-

strafverfahren	 siehe	 höyncK,	 T.,	 2005.	Auch	die	Opferhilfe	 ist	 ein	wichtiges	 Element;	 siehe	dazu	 Bundesministerium Für 

Gesundheit und soziAle sicherunG (Hg.),	Hilfe	für	Opfer	von	Gewalttaten,	2005.
27	 Früher	Verein Für BewährunGshilFe und soziAle ArBeit	(VBSA)	Wien,	jetzt	„Neustart“	(http://www.neustart.at/).	
28	 Vgl.	 Verein Für BewährunGshilFe und soziAle ArBeit,	 1999,	 S.	 52	 f.	mit	 zahlreichen	weiteren	Detailangaben	 und	 Erläute-

rungen.
29	 So	 §	40a	 StGB	 in	 der	 Fassung	 des	 Referentenentwurfs	 (BMJ)	 eines	 Gesetzes	 zur	 Reform	 des	 Sanktionenrechts	 vom	

8.	Dezember	2000.
30	 Vgl.	die	über	die	Geschäftsstelle	des	DJT	zu	erhaltende	Broschüre	über	„Die	Beschlüsse	des	63.	Deutschen	Juristentages	

Leipzig	 2000“,	 S.	 24–26	mit	weiteren	Details.	Nach	Auffassung	der	damaligen	Bundesregierung	 sollte	die	Umsetzung	

über	landesrechtliche	Regelungen	erfolgen;	vgl.	BT-Dr.	14/1928,	S.	6.
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Kernpunkte

	 Die	 Strafaussetzung	 zur	 Bewährung	 ist	 nach	der	Geldstrafe	 die	 zweithäufigste	 Sanktion	 im	

allgemeinen	Strafrecht.

	 Als	 eigentliche	Bewährungsstrafe	 im	 engeren	 Sinne	 kann	die	Aussetzung	der	Vollstreckung	

einer	 Freiheitsstrafe	 oder	 Jugendstrafe	 dann	 betrachtet	 werden,	 wenn	 dem	 Verurteilten	

gerichtliche	Auflagen	und	Weisungen	 erteilt	werden,	 die	während	 der	 Bewährungszeit	 von	

ihm	ständige	Anstrengungen	erfordern	oder	für	ihn	merkliche	Einschränkungen	beinhalten.

	 Das	 Gesetz	 sieht	 in	 der	 Unterstellung	 des	 Verurteilten	 unter	 Bewährungsaufsicht,	 d.	h.	 der	

Zuordnung	 als	 Proband	 zu	 einem	 Bewährungshelfer,	 lediglich	 eine	 besondere	 Form	 der	

Weisungen.	 Faktisch	kann	allerdings	die	unter	dem	Begriff	 von	Bewährungshilfe	geläufige	

Gesamtheit	 von	 Aufsicht	 und	 Hilfe	 als	 intensivste	 Verkörperung	 einer	 eigenständigen,	 auf	

Spezialprävention	ausgerichteten	Bewährungsstrafe	gelten.

	 Bewährungshilfe	wird	üblicherweise	durch	hauptamtlich	tätige	Sozialarbeiter	und	Sozialpäd-

agogen	geleistet.	Die	nach	dem	Gesetz	schon	immer	mögliche	ehrenamtliche	Bewährungshil-

fe	spielt	in	Deutschland	bis	heute	in	den	meisten	Regionen	traditionell	keine	erhebliche	Rolle.

	 Die	 Anordnung	 von	 Bewährungsaufsicht	 lässt	 langfristig	 einen	 ungebrochen	 steigenden	

Trend	erkennen.	Zum	Jahresende	2002	hatten	rund	2.500	hauptamtliche	Bewährungshelfe-

rinnen	und	Bewährungshelfer	schätzungsweise	rund	135.000	Probanden,	teilweise	 in	Mehr-

fachunterstellung,	zu	betreuen.	Der	Zuwachs	an	Unterstellungen	 in	den	 letzten	 Jahren	geht	

eindeutig	auf	Verurteilte	nach	allgemeinem	Strafrecht	zurück,	darunter	aus	dem	Strafvollzug	

bedingt	 Entlassene	 und	 Probanden,	 die	 bereits	 vorher	 (ggf.	 schon	 mehrfach)	 unter	 Bewäh-

rungshilfe	 standen.	 Viele	 haben	 persönliche	 Probleme	 und	 leben	 in	 sozialen	 Mängellagen,	

was	die	Arbeit	der	Praktiker	zusätzlich	erschwert.

	 Viele	Probanden	sind	von	persönlichen	Problemen	und	mitunter	komplexen	sozialen	Mängel-

lagen	 betroffen.	 Dennoch	 gelingt	 ihnen,	 unterstützt	 durch	 Bewährungshelfer,	 die	 Bewälti-

gung	der	Bewährungszeit	entweder	erfolgreich	oder	jedenfalls	ohne	erhebliche	neue	Auffäl-

ligkeiten.	Dies	spiegelt	sich	in	den	Abschlussentscheidungen	der	Gerichte	wider.	Sie	erlassen	

bei	einem	hohen	Anteil	von	Probanden	die	Strafe,	gerade	auch	bei	vorbestraften	oder	schon	

einmal	unter	Bewährung	gestandenen	Verurteilten.	Im	Durchschnitt	aller	beendeten	Unter-

stellungen	beträgt	die	Bewährungsquote	in	jüngeren	Jahren	um	die	70	%.

6.3.2 Strafaussetzung zur Bewährung, Bewährungshilfe, soziale Dienste der 
Justiz

6.3.2.1 Die Strafaussetzung zur Bewährung: Bewährungsstrafe und 
Bewährungshilfe

Rund	zwei	Drittel	aller	von	den	Strafgerichten	verhängten	Freiheitsstrafen	und	Jugendstrafen	werden	

zur	Bewährung	ausgesetzt.	Nimmt	man	nur	die	überhaupt	aussetzungsfähigen	Strafen	bis	zur	Höhe	

von	zwei	Jahren	in	den	Blick,	so	ist	die	Aussetzungsquote	noch	höher.31	Gesetzestechnisch	gesehen	ist	

die	Strafaussetzung	in	Deutschland	keine	Strafe.	Sie	ist	auch	nicht	„eigenständig“.	Vielmehr	hängt	sie	

von	der	Freiheitsstrafe	oder	Jugendstrafe	ab,	die	das	Gericht	als	tat-	und	schuldangemessen	verhängt.	

Sodann	 setzt	es	deren	Vollstreckung,	also	 im	Weiteren	auch	deren	Vollzug	 in	der	 Justizvollzugsan-

stalt,	für	eine	bestimmte	Bewährungszeit	aus.	Das	Gericht	unterstellt	den	Verurteilten	für	einen	Teil	

31	 Siehe	Einzelheiten	oben	in	Abschnitt	6.2.
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oder	für	die	gesamte	Dauer	der	Bewährungszeit32	der	Aufsicht	und	Leitung	eines	Bewährungshelfers,	

wenn	dies	angezeigt	ist,	um	ihn	von	Straftaten	abzuhalten.	Dies	hat	bei	einem	noch	nicht	27-jährigen	

Verurteilten	„in	der	Regel“	zu	geschehen,	wenn	eine	Freiheitsstrafe	von	mehr	als	neun	Monaten	aus-

gesetzt	wird.33	 Im	 Jugendstrafrecht	 ist	 die	 zur	Bewährung	ausgesetzte	 Jugendstrafe	 im	Sinne	einer	

erzieherischen	Zielsetzung	(vgl.	§	21	Abs.1	JGG)	ausgestaltet.	Bei	Jugendlichen	sowie	bei	solchen	Her-

anwachsenden,	auf	die	das	Jugendstrafrecht	angewendet	wird,	ist	die	Anordnung	von	Bewährungs-

hilfe	obligatorisch,	 zunächst	 einmal	 aber	 auf	die	Dauer	 von	höchstens	 zwei	 Jahren	begrenzt.34	Das	

Gericht	kann	und	wird	in	vielen	Fällen	dem	Verurteilten	Auflagen	erteilen,	die	der	„Genugtuung	für	

das	begangene	Unrecht	dienen“	sollen	 (§	56b	StGB).	Es	kann	und	wird	dem	Verurteilten	stattdessen	

oder	zusätzlich	Weisungen	als	„Hilfe“	für	den	Fall	erteilen,	dass	der	Verurteilte	ihrer	bedarf,	um	keine	

Straftaten	mehr	zu	begehen	(§	56c	StGB).35

Unter	 prognostischen	Gesichtspunkten	dient	 Bewährungshilfe	 also	 dazu,	 eine	 ansonsten	 fragliche	

Legalprognose	 durch	 die	 erhoffte	 günstige	 Einwirkung	 des	 geschulten	 Helfers	 zu	 einer	 positiven	

Prognose	werden	zu	lassen.	Kriminalpolitisch	betrachtet	ist	die	mit	der	Bewährungshilfe	verbunde-

ne	Bewährungsaufsicht	als	eine	Form	der	Freiheitsbeschränkung	bzw.	der	überwachten	Freiheit	ein	

wesentliches	Instrument	zur	Begrenzung	der	freiheitsentziehenden	Strafen	und	Maßregeln.	

Kriminalökonomisch	betrachtet	dient	sie	jedenfalls	auch	der	Entlastung	des	Strafvollzuges.36	Dieser	

Aspekt	kommt	deutlicher	bei	der	Strafrestaussetzung	zur	Bewährung	zum	Tragen,	auch	sekundäre	

Bewährungsstrafe	 oder	 bedingte	 Entlassung	 aus	 dem	 Strafvollzug	 genannt.	 Diese	 bedingte	 Ent-

lassung	 gibt	 dem	 Verurteilten	 nach	 Verbüßung	 eines	 Teils	 der	 Strafe	 Gelegenheit,	 sich	 in	 Freiheit	

zu	 bewähren.	 Sie	 ist	 im	Erwachsenenstrafrecht	nach	Verbüßung	 von	 zwei	Dritteln	der	 verhängten	

Freiheitsstrafe,	ausnahmsweise	nur	der	Hälfte,	im	Falle	einer	lebenslangen	Freiheitsstrafe	frühestens	

nach	15	Jahren	möglich.	Das	Jugendstrafrecht	ist	flexibler	ausgestaltet:	bei	Jugendstrafen	von	mehr	als	

einem	Jahr	kann	bedingte	Entlassung	bereits	nach	Verbüßung	eines	Drittels	der	verhängten	Strafzeit	

gewährt	werden,	bei	kürzeren	Jugendstrafen	auch	früher.37

Eine	Aussetzung	 zur	 Bewährung	 ist	 darüber	hinaus	 auch	bei	 anderen	 strafrechtlichen	Reaktionen	

möglich,	besonders	 im	Bereich	der	 so	genannten	Maßregeln	der	Besserung	und	Sicherung,	welche	

ganz	oder	 teilweise	unabhängig	von	der	Schuld	gefährliche	Täter	bessern	oder	die	Gesellschaft	vor	

ihnen	schützen	sollen.38	Solche	Maßregeln	sind:

	 die	Unterbringung	in	einem	psychiatrischen	Krankenhaus,	

	 die	Unterbringung	in	einer	Entziehungsanstalt,	

	 die	Unterbringung	in	der	Sicherungsverwahrung,	

	 die	Führungsaufsicht,	

32	 Im	allgemeinen	Strafrecht	 zwischen	zwei	und	 fünf	 Jahren	 (§	56a	 I	 StGB),	 im	 Jugendstrafrecht	 zwischen	zwei	und	drei	

Jahren	(§	22	I	JGG).
33	 Vgl.	Einzelheiten	in	§	56	d	StGB.
34	 §§	24	I,	105	I	JGG;	zur	Erläuterung	siehe	aus	der	neuesten	Literatur	z.	B.	AlBrecht,	P.-A.,	2000,	S.	280	ff.
35	 Vgl.	die	Analyse	von	trApp,	E.,	2003.	Im	Jugendstrafrecht	haben	neben	den	Weisungen	(§	23	I	S.1	JGG)	auch	die	Auflagen	

(§	23	I	S.	2	JGG)	grundsätzlich	eine	erzieherische	Funktion.
36	 Zur	kritischen	Diskussion,	ob	und	inwieweit	dies,	auch	bezüglich	anderer	so	genannter	ambulanter	Sanktionen,	tatsäch-

lich	gerade	in	jüngeren	Jahren	noch	gelingt,	vgl.	KAlmthout,	A.	M.	VAn	und	F.	dünKel,	2000,	S.	26	ff.
37	 Siehe	Einzelheiten	in	§§	57,	57	a	und	57	b	StGB	sowie	§	88	JGG.
38	 Hier	spielt	vor	allem	die	ambulante	Betreuung	und	Therapie	von	Sexualstraftätern	in	jüngeren	Jahren	eine	zunehmende	

Rolle.	Vgl.	dazu	etwa:	Bötticher,	A.,	2000;	GrABner-tesAr,	E.	u.	a.,	1999;	nusser,	H.	u.	a.,	2004.
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	 die	Entziehung	der	Fahrerlaubnis	und	

	 das	Berufsverbot.39	

	

Bewährungshilfe	kommt	bei	Maßregeln	u.	a.	 ins	Spiel,	wenn	eine	Unterbringung	 in	einem	psychia-

trischen	Krankenhaus	oder	 in	einer	Entziehungsanstalt	entweder	von	Anfang	an	oder	nach	begon-

nener	 Vollstreckung	 ausgesetzt	 wird.	 Mit	 der	 Aussetzung	 tritt	 zudem	 von	 Gesetzes	 wegen	 auch	

Führungsaufsicht	ein,	als	intensive	Verhaltenskontrolle	in	Freiheit	zu	dem	Zweck,	neue	Straftaten	des	

Verurteilten	zu	verhindern.40

Bewährungshilfe	 ist	 nach	 dem	 Gesetz	 hauptamtlich	 und	 ehrenamtlich	 möglich.	 Die	 derzeit	 rund	

2.500	hauptamtlichen	Bewährungshelfer	sind	in	der	Regel	Sozialarbeiter	(seltener	Sozialpädagogen)	

mit	abgeschlossener	Hochschulausbildung.	Ihre	Stellung	und	ihre	Aufgaben	werden	durch	das	Lan-

desrecht	geregelt.41	Vollkommen	eigenständige	ehrenamtliche	Bewährungshilfe	 findet	 in	Deutsch-

land	bislang	nur	selten	statt.	Etwas	häufiger	werden	Bürger,	die	im	Einzelfall	die	Betreuung	von	Pro-

banden	bzw.	Klienten	übernehmen	wollen,	in	die	Arbeit	von	Hauptamtlichen	eingebunden.42	

Die	Bewährungshelfer	stehen	nach	der	Idee	des	Gesetzes	dem	Verurteilten	helfend	und	betreuend	zur	

Seite.	Sie	überwachen	im	Einvernehmen	mit	dem	Gericht	die	Erfüllung	der	Auflagen	und	Weisungen	

sowie	der	Anerbieten	und	Zusagen.	Sie	berichten	über	die	Lebensführung	des	Verurteilten	in	Zeitab-

ständen,	die	das	Gericht	bestimmt.	Gröbliche	oder	beharrliche	Verstöße	gegen	Auflagen,	Weisungen,	

Anerbieten	oder	Zusagen	 teilen	 sie	dem	Gericht	mit.	 Im	 Jugendstrafrecht	 ist	noch	ausgeführt,	dass	

die	Bewährungshelfer	die	Erziehung	des	 Jugendlichen	 fördern	und	möglichst	mit	dem	Erziehungs-

berechtigten	und	dem	gesetzlichen	Vertreter	vertrauensvoll	zusammenarbeiten	sollen.43	Aus	diesem	

Doppelmandat	ergeben	sich	schon	im	Ansatz	potenzielle	Schwierigkeiten	für	eine	gedeihliche	Betreu-

ungsarbeit44;	in	der	alltäglichen	Praxis	kommen	diese	freilich	vielfach	entweder	nicht	zum	Ausdruck	

oder	können	wenigstens	neutralisiert	werden.45	

Die	praktische	Tätigkeit	der	Bewährungshelfer	wird	in	vielen	Regionen	von	so	genannten	Förderver-

einen	 für	 Bewährungshilfe	 und	 anders	 bezeichneten	 Vereinigungen	 mit	 vergleichbarer	 Funktion	

unterstützt,	mit	Blick	auf	moderne	Betreuungsformen	teilweise	in	einem	substanziellen	Sinn	vielfach	

überhaupt	erst	ermöglicht.46	Der	gesamte	Bereich	befindet	sich,	zum	Teil	auch	vom	Ausland	und	spe-

39	 Siehe	Einzelheiten	in	§§	61–70	b	StGB	und	in	diesem	Bericht	Kapitel	6.3.
40	 Informationen	zur	Führungsaufsicht	s.	u.	im	Abschnitt	6.3.4.2.
41	 Vgl.	BlocK,	P.,	1993.
42	 Dies	 ist	beispielsweise	die	gesetzliche	Lösung	in	Österreich;	zu	den	jüngsten	Zahlen	s.	repuBliK österreich	 (Hg.),	Sicher-

heitsbericht	1999,	S.	340	ff.	In	Deutschland	versucht	in	jüngerer	Zeit	der	Verein	zur	Förderung	der	Bewährungshilfe	im	

Landgerichtsbezirk	Ravensburg	e.	V.	die	österreichischen	und	ergänzend	schweizerischen	Erfahrungen	in	einem	Projekt	

für	deutsche	Verhältnisse	modellhaft	nutzbar	zu	machen	(zur	Projektbeschreibung	siehe	http://www.agbewaehrungs-

hilfe.de/Projekte/ehrenamt.htm).
43	 Zu	Einzelheiten	siehe	§	56	d	II	StGB	und	§§	24	III,	25	JGG.
44	 Darüber	wird	seit	Einführung	der	Bewährungshilfe	mit	dem	Strafrechtsreformgesetz	1953	immer	wieder	diskutiert.	Zur	

jüngeren	Diskussion	s.	im	Überblick	etwa	rieGer,	G.,	2004;	KluG,	W.,	2003	mit	einem	Vergleich	zu	den	USA;	mAelicKe,	B.,	

2003a;	schmidt,	H.-L.,	2000;	KAiser,	G.,	1996,	S.	1003	ff.	und	eisenBerG,	U.,	2000,	S.	352	ff.	m.	w.	N.
45	 Kurze	Arbeitsfeldbeschreibung	bei	mucKenhAupt,	D.,	1996,	S.	111	ff.;	zu	detaillierten	Untersuchungen	aus	der	Praxis	heraus	

vgl.	beispielsweise	Böttner,	S.	2004;	soBottKA,	J.,	1990	und	sommer,	M.,	1986.
46	 Vgl.	exemplarisch	für	so	genannte	 justiznahe	Vereine	den	Jahresbericht	2004	der	BewährunGshilFe stuttGArt	e. V.	 (Hg.),	

2005;	umfassende	Analyse	für	Baden,	mit	Blick	über	die	Landesgrenzen	hinaus,	bei	wAlz,	K.-M.,	1999.	Zur	Bundesebene	

siehe	 die	 Homepage	 der	 dBh – FAchVerBAnd Für soziAle ArBeit, strAFrecht und KriminAlpolitiK,	 unter	 http://www.dbh-

online.de/;	zu	Österreich	die	Homepage	des	Vereins Für BewährunGshilFe und soziAle ArBeit,	unter	http://www.vbsa.at/,	zu	
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ziell	dortigen	Privatisierungsmodellen	her	beeinflusst,	 seit	 etlichen	 Jahren	 in	Bewegung	und	 führt	

zu	 intensiven	Diskussionen47,	ganz	besonders	bei	Erprobungen	von	neuen	Organisationsmodellen48	

oder	neuen	Formen	von	Weisungen	bei	Bewährungshilfe	wie	der	so	genannten	„elektronischen	Fuß-

fessel“.49	

6.3.2.2 Umfang und Struktur der Bewährungshilfe
Strafaussetzung	und	Strafrestaussetzung	wurden	durch	die	Justizpraxis	von	Anfang	der	Einführung	

in	den	frühen	50er	Jahren	an	gut	angenommen,	und	die	Zahlen	der	ausgesetzten	Strafen	steigen	nach	

wie	 vor.	 Im	Verlauf	der	 Jahrzehnte	 ist	 die	Menge	 (und	der	Anteil)	 der	 zur	Bewährung	ausgesetzten	

Strafen	stets	höher	gewesen	und	geblieben	als	die	Menge	der	unbedingten	und	daher	normalerweise	

alsbald	zu	verbüßenden	Freiheits-	und	Jugendstrafen.	Dies	wird	im	Schaubild	6.3-2	gut	sichtbar.50	

Schaubild �.�-�: Entwicklung der unbedingten und bedingten freiheitsentziehenden 
Strafen im früheren Bundesgebiet

Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik. Angaben seit 1995 einschließlich Gesamt-Berlin.  

Schaubild 6.3-2: Entwicklung der unbedingten und bedingten freiheitsentziehenden Strafen 
 im früheren Bundesgebiet 
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Datenquelle:	 Strafverfolgungsstatistik.	Angaben	seit	1995	einschließlich	Gesamtberlin.	

Als	 eine	 der	 Folgen	 der	 vermehrten	 Strafaussetzungen	 und	 Strafrestaussetzungen	 ist	 die	 Zahl	 der	

Unterstellungen	von	Verurteilten	oder	bedingt	Entlassenen	unter	Bewährungsaufsicht	kontinuierlich	

angewachsen,	und	der	Zugang	von	Probanden	zur	Bewährungshilfe	setzt	sich	auch	in	jüngerer	Zeit	

im	Trend	ungebrochen	fort.

Europa	siehe	KAlmthout,	A.	M.	VAn	und	J.	T.	M.	derKs,	2000	sowie	die	Homepage	der	ständiGen KonFerenz der BewährunGshil-

Fe und strAFFälliGenhilFe	(CEP)	unter	http://www.cep-probation.org/main.html.
47	 Vgl.	nur	eGG,	R.	u.	a.	(Hg.),	1996;	Feuerhelm,	W.	und	M.	Kurze,	2000;	Jehle,	J.-M.	und	M.	Kirchner,	2000;	KluG,	W.,	2000;	Kur-

ze,	M.,	1999	und	2000b;	Justizministerium des lAndes nordrhein-westFAlen	(Hg.),	2000b;	mutz,	J.,	2003;	ostendorF,	H.,	2002; 

schöch,	H.,	2003;	jeweils	mit	weiteren	Beiträgen	bzw.	Nachweisen.
48	 Exemplarisch	das	so	genannte	Flensburger	Modell;	s.	dazu	beispielsweise	Kurze,	M.	und	W.	Feuerhelm,	 1999	und	Feuer-

helm,	W.	und	M.	Kurze,	2000.	
49	 Zum	hessischen	Modellversuch	 siehe	 ausführlich	 AlBrecht,	 H.-J.	 u.	a.,	 2000;	 AlBrecht, h.-J., 2002; hAVerKAmp, r.,	 2003;	

ansonsten	vgl.	BernsmAnn,	H.,	2000;	BöslinG,	T.,	2002;	hAVerKAmp,	R.,	2002;	mAir,	G.,	2005.
50	 Weitere	detaillierte	Angaben	zur	Entwicklung	der	Strafen	siehe	im	Abschnitt	6.2	dieses	Bandes.
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Die	Zahl	der	Unterstellungen	ist	wegen	so	genannter	Mehrfachunterstellungen	immer	höher	als	die	

Zahl	 von	 Individuen,	 die	 von	 Bewährungshelfern	 betreut	 werden.	 Die	 Bewährungshilfestatistik51	

erlaubt	lediglich	eine	Gesamtbetrachtung.	Danach	standen,	nach	den	letzten	vollständig	verfügbaren	

Angaben,	am	31.	Dezember	2002	in	den	alten	Ländern	einschließlich	Gesamtberlin	hinter	den	regis-

trierten	 161.211	 Unterstellungen	 134.491	 Personen;	 dies	 bedeutet	 26.720	 Mehrfachunterstellungen,	

im	 Schnitt	 120	Unterstellungen	 auf	 je	 100	 Probanden.	Aus	den	neuen	 Ländern	 stehen	Angaben	 für	

Brandenburg	und	Mecklenburg-Vorpommern	zu	Verfügung:	Dort	gab	es	bei	10.064	Probanden	10.924	

Unterstellungen,	 also	 vergleichsweise	 im	 Schnitt	 rund	 109	 Unterstellungen	 auf	 je	 100	 Probanden.	

Die	Bewährungshilfestatistik	verzeichnet	 im	Unterschied	zu	früher	nicht	mehr	die	Zahl	der	Bewäh-

rungshelferstellen.	 Daher	 ist	 eine	 genaue	 Berechnung	 der	 so	 genannten	 Betreuungsrelation,	 also	

der	Anzahl	von	Unterstellungen	pro	Bewährungshelfer,	nicht	mehr	möglich.	Legt	man	die	verbreitet	

angenommene	runde	Summe	von	2.500	für	das	gesamte	Bundesgebiet	zugrunde,	dann	ergäbe	sich	

daraus	eine	durchschnittliche	Betreuungsrelation	von	1:64,	gemessen	an	den	Unterstellungen,	und	

von	1:54,	gemessen	an	den	unterstellten	Individuen.	

Nach	Angaben	 aus	 der	 Praxis	 ist	 der	Wert	 in	 jüngeren	 Jahren	merklich	gestiegen.	 In	 Extremfällen	

müssen	derzeit	die	Praktiker	in	einzelnen	Bundesländern	anscheinend	bis	zu	100	Unterstellungsfälle	

betreuen.	Aus	einer	internen	Aufstellung	aus	dem	Land	Nordrhein-Westfalen	lässt	sich	für	den	Stich-

tag	1.	September	2003	eine	Betreuungsrelation	von	1:68,	gemessen	an	den	unterstellten	Probanden,	

berechnen.	 Nach	 einer	 Aufstellung	 der	 Arbeitsgemeinschaft	 Bayerischer	 Bewährungshelferinnen	

und	 Bewährungshelfer	 dürfte	 die	 Betreuungsrelation	 in	 Bayern	 im	 Jahr	 2004	 rund	 1:86	 betragen	

haben.	 Nach	 Angaben	 der	 Arbeitsgemeinschaft	 Bewährungshilfe	 betrug	 im	 Jahr	 2001	 die	 durch-

schnittliche	Fallbelastung	insgesamt	1:88	und	in	keinem	der	17	Landgerichtsbezirke	Baden-Württem-

bergs	weniger	als	1:80;	für	zwei	Bezirke	wurde	sie	mit	mehr	als	1:90	und	für	zwei	weitere	Bezirke	sogar	

mit	 mehr	 als	 1:100	 angegeben.	 Für	 Rheinland-Pfalz	 kann	 man	 aus	 einem	 Bericht	 des	 Statistischen	

Landesamts	erschließen,	dass	dort	zu	Ende	des	Jahres	2004	die	115	hauptamtlichen	Bewährungshelfer	

8.412	Probanden	(1:73)	bzw.	10.172	Unterstellungsfälle	(1:88)	zu	betreuen	hatten.52

Die	Ausdehnung	des	Umfangs	der	Bewährungshilfe	beruht	hauptsächlich	darauf,	dass	Unterstellun-

gen	nach	allgemeinem	Strafrecht	 am	 stärksten	angestiegen	 sind,	was	 sich	erstmals	besonders	nach	

der	Strafrechtsreform	Mitte	der	1970er	Jahre	bemerkbar	gemacht	hatte.	Die	Dynamik	würde	sich	am	

besten	 bei	 einer	 Erfassung	 der	 Neuzugänge	 zur	 Bewährungshilfe	 im	 Jahresverlauf	 abbilden	 lassen,	

jedoch	stehen	nur	Stichtagszählungen	jeweils	zum	31.	Dezember	eines	Jahres	zur	Verfügung.	Für	das	

alte	Bundesgebiet	stieg	die	Zahl	aller	Unterstellungen	am	Jahresende	nach	den	Ergebnissen	der	Bewäh-

rungshilfestatistik	von	rund	27.000	im	Jahr	1963	auf	rund	161.000,	also	auf	knapp	das	Sechsfache.	

Getrennt	 betrachtet	 stieg	 die	 Zahl	 der	 Unterstellungen	 nach	 allgemeinem	 Strafrecht	 um	das	 Vier-

zehnfache	(von	rund	9.100	auf	rund	125.000),	während	die	Zahl	der	Unterstellungen	nach	Jugendstraf-

recht	zwischen	1963	(rund	18.000)	zunächst	bis	Mitte	der	80er	Jahre	anstieg	(knapp	45.000),	danach	

aber	wieder	sank,	um	2002	 (mit	rund	36.000)	das	Zweifache	zu	erreichen.	 In	Schaubild	6.3-3	 ist	der	

Verlauf	anhand	von	Indexwerten	verdeutlicht,	und	es	wird	klar	ersichtlich,	dass	es	den	dynamischsten	

Zuwachs	bei	den	Fällen	primärer	Strafaussetzung	zu	Bewährung	schon	bei	der	Verurteilung	durch	ein	

Strafgericht	nach	§	56	StGB	gegeben	hat.	

51	 stAtistisches BundesAmt	(Hg.),	Bewährungshilfestatistik,	jährliches	Erscheinen,	erstmalig	veröffentlicht	für	den	Berichtsjahr-

gang	1963;	erfasst	wird	das	frühere	Bundesgebiet,	seit	1992	einschließlich	Berlin-Ost,	aber	dafür	ohne	Hamburg.	Derzeit	

letzter	Berichtsjahrgang	=	2002	(Brandenburg	und	Mecklenburg-Vorpommern	sind	in	Tabelle	1	„nachrichtlich“	erfasst).	
52	 Pressestelle	des	stAtistischen lAndesAmtes rheinlAnd-pFAlz,	Mitteilung	vom	1.	Juli	2005.
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Schaubild �.�-�: Entwicklung der Unterstellungen unter Bewährungshilfe im früheren 
Bundesgebiet ����–�00�

0 

Datenquelle: Bewährungshilfestatistik. Angaben seit 1992 einschließlich Gesamt-Berlin und ohne Hamburg. 

Schaubild 6.3-3: Entwicklung der Unterstellungen unter ?ewährungshilfe im  
 alten Bundesgebiet 1963 2002 
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Datenquelle:	 Bewährungshilfestatistik.	Angaben	seit	1992	einschließlich	Gesamtberlin	und	ohne	Hamburg.

Tabelle	6.3-1	vermittelt	ergänzend	einen	Eindruck	über	die	Unterstellungsgründe	im	Querschnitt,	am	

Beispiel	des	Jahresendes	2002.

Tabelle �.�-�: Unterstellungen unter Bewährungsaufsicht am ��. Dezember �00� nach 
dem Grund der Unterstellung, früheres Bundesgebiet (ohne Hamburg) mit 
Gesamtberlin

Art und Zahl der Unterstellungen

(�)

Anteil an der jewei-
ligen Bezugsgruppe 

bei (�) in %

Anzahl der  
Gnadenfälle bei den 

Unterstellungen

Anteil der Gnadenfälle 
an den Unterstellun-

gen bei (�) in %

Unterstellungen	insgesamt	(161.211)
–	 allgemeines	Strafrecht	(125.278)
–	 Jugendstrafrecht	(35.933)

	 100,0	%
	 77,7	%
	 22,3	%

1.511
1.426
				85

0,94	%
1,14	%
0,24	%

allgemeines	Strafrecht	(125.278)
–	 Strafaussetzung	(81.882	)
–	 Strafrestaussetzung	allg.	(43.166)
–	 lebenslange	Strafe	(230)

	 100,0	%
	 65,4	%
	 34,5	%
	 0,2	%

1.426
973
403
50

1,14	%
1,19	%
0,93	%
21,73	%

Jugendstrafrecht	(35.933)
–	 Aussetzung	der	Verhängung	(4.172)
–	 Strafaussetzung	(25.393)
–	 Strafrestaussetzung	(6.368)

	 100,0	%
	 11,6	%

	

	 70,7	%
	 17,7	%

85
n.	b.

48
37

0,24	%
n.	b.

0,19	%
0,58	%

Strafrestaussetzung	zeitige	Freiheitsstrafe	nach	
allg.	Strafrecht	(43.166)
–	 Strafrest	unter	1	Jahr	(34.430)
–	 Strafrest	1	Jahr	oder	mehr	(8.736)

	 100,0	%
	 79,8	%
	 20,2	%

			
403
k.	A.
k.	A.

0,93	%
k.	A.
k.	A.

Strafrestaussetzung	Jugendstrafe	(6.368)
–	 Strafrest	unter	1	Jahr	(5.153)
–	 Strafrest	1	Jahr	oder	mehr	(1.215)

	 100,0	%
	 80,9	%
	 19,1	%

37
k.	A.
k.	A.

0,58	%
k.	A.
k.	A.

Datenquelle:	 Bewährungshilfestatistik.
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Im	Hinblick	auf	die	Delikte,	wegen	derer	die	Probanden	unterstellt	wurden,	lässt	sich	aus	der	Bewäh-

rungshilfestatistik	 insofern	nur	ein	ungefähres	Bild	gewinnen,	als	 im	Falle	der	Verurteilung	wegen	

mehrerer	Delikte	nur	das	schwerste	erfasst	wird.	Die	folgende	Rangreihe,	geordnet	nach	dem	Anteil	

der	so	genannten	Hauptdeliktsgruppen	an	den	Unterstellungen	insgesamt	(161.211),	vermittelt	jedoch	

immerhin	ein	anschauliches	Bild	der	Grundstruktur.	Rangreihe	der	Unterstellungen53	am	31.	Dezem-

ber	2002:

	 (1)	Diebstahl	und	Unterschlagung,	§§	242–248c	StGB	 42.258	 oder	 26,2	 %

	 (2)	Straftaten	gegen	das	Betäubungsmittelgesetz	 27.667	 oder	 17,2	 %

	 (3)	Straftaten	gegen	die	Person,	§§	169–173,	211–241a	StGB	 26.928	 oder	 16,7	 %

	 (4)	andere	Vermögensdelikte,	§§	257–282,	303–305a	StGB	 22.445	 oder	 13,9	%

	 (5)	Straftaten	im	Straßenverkehr	(StGB	und	StVG)	 15.623	 oder	 9,7	 %

	 (6)	Raub,	(räuberische)	Erpressung	u.	a.	(§§	249–256,	316a	StGB)	 12.123	 oder	 7,5	%

	 (7)	Straftaten	gegen	die	sexuelle	Selbstbestimmung	(§§	174–184c	StGB)	 5.273	 oder	 3,3	 %

	 (8)	gemeingefährliche	und	Umweltstraftaten	(§§	306–330d	StGB)	 3.235	 oder	 2,0	%

	 (8)	Straftaten	gegen	den	Staat,	die	öffentliche	Ordnung	und	im	Amt	 3.159	 oder	 2,0	%54

	

Weibliche	Probanden	machten	mit	17.314	Personen	10,7	%	aller	Probanden	aus.	Sie	waren,	auf	Unter-

stellungen	bezogen,	 zu	 einem	überproportional	hohen	Anteil	wegen	Eigentums-,	Vermögens-	und	

Betäubungsmitteldelikten	unterstellt.	Bei	den	33.309	Unterstellungen	männlicher	Probanden	nach	

Jugendstrafrecht	(20,7	%	aller	Unterstellungen),	treten	überdurchschnittlich	häufig	Raub	und	Erpres-

sung,	Sachbeschädigung,	gefährliche	Körperverletzung	und	Einbruchsdiebstahl	auf.	

6.3.2.3 Erfolg der Bewährungshilfe im Zeichen vermehrter Probleme der 
Probanden

In	Fortsetzung	eines	 langfristigen	Trends	manifestiert	 sich	vor	allem	ein	Anstieg	der	Zahlen	unter-

stellter	Erwachsener,	namentlich	solcher,	die	bedingt	aus	dem	Strafvollzug	entlassen	wurden.	Damit	

verbunden	 steigt	 auch	der	Anteil	 der	Vorverurteilten	bzw.	Vorbestraften	unter	 den	 Probanden	der	

Bewährungshilfe	erheblich	an55,	während	die	Zahl	der	Erstverurteilten	nur	eine	geringe	Steigerung	

zeigt.56	Zudem	ist	ein	überproportionaler	Anstieg	solcher	Probanden	zu	verzeichnen,	die	bereits	zuvor	

unter	Bewährungsaufsicht	bzw.	Führungsaufsicht	gestanden	haben.57	Dies	bedeutet	nicht	notwendi-

gerweise	in	jedem	Einzelfall,	aber	doch	in	der	Gesamtheit,	dass	die	Klientel	der	Bewährungshilfe	im	

Vergleich	zu	früher	schwieriger	geworden	ist	bzw.	erhöhten	Betreuungsbedarf	verursacht.	

Zusätzlich	 sind	 viele	 der	 Unterstellten	 durch	 soziale	 Mängellagen	 (wie	 mangelnde	 Berufsausbil-

dung	und	chronische	Arbeitslosigkeit,	hohe	Schulden)	und	persönliche	Schwierigkeiten	oder	Folgen	

53	 In	der	amtlichen	Statistik	 sind	die	BtMG-Straftaten	mit	weiteren	2.491	anderen	Straftaten	gegen	Bundes-	und	Landes-

gesetze	(außer	StGB	und	StVG)	zu	einer	Hauptgruppe	zusammengefasst.	In	der	Nr.	8	der	Rangreihe	ist,	identisch	mit	der	

Hauptgruppe	1	der	Statistik,	das	unerlaubte	Entfernen	vom	Unfallort	nicht	erfasst.
54	 Ergänzend	sei	erwähnt:	1.601	Unterstellungen	betrafen	Straftaten	gegen	das	Leben	(davon	680	Totschlag	und	Totschlags-

versuch,	560	Mord	und	Mordversuch,	338	fahrlässige	Tötung).	2.234	Unterstellungen	betrafen	Vergewaltigung,	sexuelle	

Nötigung	und	sexuellen	Missbrauch	von	Widerstandsunfähigen,	9.589	Straftaten	im	Straßenverkehr	in	Trunkenheit	und	

1.784	den	Vollrausch.
55	 Nach	den	Ergebnissen	der	Bewährungshilfestatistik	waren	dies	im	Detail:	1965	=	4.820,	1975	=	9.417,	1985	=	15.063,	1995	

=	11.568;	2000	=	13.871;	2002	=	14.954.
56	 Ebenda:	1965	=	5.364;	1975	=	4.893;	1985	=	7.351;	1995	=	6.447;	2000	=	7.990;	2002	=	8.276.
57	 Ebenda:	1965	=	1.814;	1975	=	6.491;	1985	=	16.792;	1995	=	22.168;	2000	=	24.945;	2002	=	26.753.
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kritischer	 Lebensereignisse	 gekennzeichnet.58	 Zusammengenommen	 würde	 dies,	 auch	 im	 Verein	

mit	den	rechnerisch	ungünstiger	gewordenen	Betreuungsrelationen,	nach	allgemeinen	kriminolo-

gischen	Erfahrungen	zu	einem	Absinken	der	Erfolgsquote	der	Bewährungshilfe	führen	müssen.	Für	

Bewährungshelfer	 ist	 nach	 der	 eigenen	 professionellen	 Ausrichtung	 die	 Überlegung	 vordringlich,	

den	Probanden	bei	 der	Beseitigung	oder	wenigstens	der	Minderung	 von	Not-	und	Mängellagen	 zu	

helfen	und	sie	im	Übrigen	nach	dem	Grundsatz	der	Hilfe	zur	Selbsthilfe	zu	Folgendem	zu	befähigen:	

lebenspraktische	 Aufgaben	 zu	 bewältigen,	 von	 einer	 Sucht	 wegzukommen,	 Beziehungsprobleme	

zu	 lösen	und	 insgesamt	mit	persönlichen	und	biographischen	Schwierigkeiten,	die	sich	nicht	mehr	

(ganz)	ausgleichen	lassen,	besser	umgehen	zu	lernen.	Wenn	insoweit	Erfolge	erzielt	werden	können,	

ist	die	Resozialisierung	in	diesem	Rahmen,	vereinfacht	gesagt,	ein	erwünschtes	Begleitergebnis	oder	

eine	mittelfristig	erhoffte	Folge	der	Neuordnung	der	Lebensumstände.	Die	amtliche	Bewährungshil-

festatistik	erlaubt	zu	solchen	wichtigen	Fragen	keine	Einblicke.	Unter	strafrechtlicher	bzw.	kriminal-

politischer	Perspektive	drängt	sich	demgegenüber	die	Frage	in	den	Vordergrund,	ob	im	Verlauf	der	

Unterstellungszeit	unter	Bewährungsaufsicht	neuen	Straftaten	der	Probanden	vorgebeugt	wird	und,	

sofern	dies	bejaht	werden	kann,	ob	bei	vergleichbaren	Konstellationen	von	Tat	und	Täter	die	Aufgabe	

quantitativ	besser	oder	schlechter	als	bei	anderen	Formen	der	Kontrolle	in	Freiheit	gelingt.	

Da	 es	 keine	 allgemeine	 Bewährungsstatistik	 gibt,	 ist	 kein	 Vergleich	 der	 Bewährungshilfefälle	 mit	

solchen	 Fällen	 möglich,	 in	 denen	 Verurteilte	 eine	 einfache	 Strafaussetzung	 zur	 Bewährung	 ohne	

jegliche	 Zusatzmaßnahmen	 erhalten	 haben,	 oder	 aber	 eine	 solche	 mit	 (sonstigen)	 Auflagen	 oder	

mit	Weisungen,	 schließlich	 eine	 solche	mit	Auflagen	und	Weisungen	 erhalten	haben.	Anhand	der	

Bewährungshilfestatistik	 kann	 man	 für	 die	 Unterstellungsfälle	 unter	 Bewährungsaufsicht	 danach	

unterscheiden,	 ob	 die	 Unterstellung	 durch	 Bewährung	 oder	 Widerruf	 abgeschlossen	 wurde.	 Als	

Bewährung	 zählen	der	 Straferlass	 durch	das	Gericht,	 der	 Beschluss	 des	Gerichts,	 die	Unterstellung	

aufzuheben	sowie	das	schlichte	Ende	der	Unterstellung	nach	Ablauf	der	vom	Gericht	bestimmten	Zeit.	

Beim	Widerrufsbeschluss	des	Gerichts	wird	erhoben,	ob	er	nur	oder	auch	wegen	einer	neuen	Straftat	

des	 Probanden	erfolgte.	Die	Bezugsgröße	 ist	 jeweils	 die	Gesamtzahl	der	 im	Lauf	des	Berichtsjahres	

durch	 Straferlass	 oder	 Widerruf	 beendeten	 Unterstellungen.	 Dadurch	 entsteht	 methodisch	 eine	

nicht	genau	bestimmbare	Verzerrung,	die	wahrscheinlich	die	Quote	der	erfolgreichen	Fälle	zu	nied-

rig	ausweist.59	Für	die	Gesamtheit	der	beendeten	Unterstellungen	 läuft	die	Entwicklung	 langfristig	

augenscheinlich	 diametral	 entgegen	 der	 oben	 angesprochenen	 kriminologischen	 Erwartung:	 Lag	

die	Bewährungsquote	nach	den	Ergebnissen	der	Bewährungshilfestatistik	zu	Beginn	der	amtlichen	

Nachweise	im	Jahr	1963	noch	ziemlich	genau	bei	55	%,	so	stieg	sie	bis	1991	auf	gut	72	%	und	liegt	nach	

anschließendem	leichtem	Absinken	im	Jahr	2002	immer	noch	bei	gut	70	%.	

Die	 Praxis	 hat	 effektive	 Methoden	 entwickelt,	 um	 auch	 bei	 strafrechtlich	 vorbelasteten	 sowie	 bei	

bereits	 früher	unterstellt	gewesenen	Bewährungsprobanden	zu	einem	Straferlass	 zu	gelangen,	wie	

das	 Schaubild	6.3-4	 verdeutlicht.	Die	Ausdehnung	der	 Strafaussetzung	 zur	Bewährung	auf	 schwie-

rigere	Täterkategorien	hat	nicht	zu	untragbaren	Gefährdungen	der	öffentlichen	Sicherheit	geführt.	

Sie	hat	sich	vielmehr	als	ein	kriminalpolitisch	und	praktisch	sinnvolles	Konzept	erwiesen,	auch	hier	

statt	auf	Freiheitsentzug	möglichst	auf	kontrollierte	Freiheit	zu	setzen.	

58	 Vgl.	 aus	 neuerer	 Zeit	 für	 die	 Jugendbewährungshilfe	 in	 Berlin	 cornel,	 H.,	 2000,	 für	 die	 Bewährungshilfe	 insgesamt	

(Stichprobenerhebung)	 die	 Auswertung	 der	 Lebenslagenumfrage	 der	 ADB	 von	 sonnen,	 B.-R.,	 unter	 http://www.bewa-

ehrungshilfe.de/LEBENSLAGE.htm,	 für	 Probanden	 in	 teilstationären	 Wohngruppen	 oder	 in	 betreutem	 Wohnen	 den	

Jahresbericht	der	BewährunGshilFe stuttGArt	e. V.	(Hg.),	2000,	S.	14	ff.;	zu	Jugendlichen	und	Heranwachsenden	vgl. cornel,	

H.,	2000.
59	 Zur	weitergehenden	Frage	der	Legalbewährung	nach	dem	Ende	der	Sanktion	vgl.	unten	Abschnitt	6.4.
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Schaubild �.�-�: Durch Straferlass beendete Bewährungsunterstellungen ����–�00�, nach 
Art der �orbelastung der Probanden
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Datenquellen: Bewährungshilfestatistik. Angaben für das frühere Bundesgebiet einschl. Berlin-West, seit 1992  
 einschl. Gesamt-Berlin und ohne Hamburg. 
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Schaubild 6.3-4: Durch Straferlass beendete Bewährungsunterstellungen 1965-2002,  
 nach Art der Vorbelastung der Probanden 
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Datenquelle:	 Bewährungshilfestatistik.	Angaben	für	das	frühere	Bundesgebiet	einschl.	BerlinWest,	seit	1992	einschl.	
Gesamtberlin	und	ohne	Hamburg.

In	die	Berechnung	der	Erfolgsquote	bzw.	umgekehrt	der	Misserfolgsquote	von	Bewährungsunterstel-

lungen	gehen	 im	Einzelnen	unterschiedliche	 Entscheidungen	der	 Strafgerichte	 und	der	 Jugendge-

richte	ein.	Als	Erfolg	zählt	richtigerweise	neben	dem	förmlichen	Straferlass,	also	dem	Verzicht	auf	die	

Vollstreckung	der	Strafe	in	einem	Gefängnis,	auch	die	Aufhebung	der	Unterstellung	und	der	Ablauf	

der	Unterstellung	sowie	bei	nach	Jugendstrafrecht	Verurteilten	die	Tilgung	des	Schuldspruchs,	nach-

dem	ursprünglich	bereits	die	Verhängung	einer	Jugendstrafe	zur	Bewährung	ausgesetzt	worden	war.	

Als	Misserfolg	 zählt	 demgegenüber	 allein	 der	 förmliche	Widerruf	 der	 Strafaussetzung	 zur	 Bewäh-

rung.	Dadurch	wird	die	üblicherweise	in	den	amtlichen	Mitteilungen	zugrunde	gelegte	Erfolgsquote	

bei	 den	 Jugendlichen	 und	 bei	 denjenigen	Heranwachsenden,	 die	 eine	 zur	 Bewährung	 ausgesetzte	

Jugendstrafe	erhalten	hatten,	tendenziell	zu	gut	ausgewiesen.

Wie	man	anhand	von	Schaubild	6.3-5	erkennen	kann,	wurden	lediglich	16,5	%	dieser	zur	Bewährung	

ausgesetzten	Strafen	förmlich	widerrufen.	Bei	weiteren	25,3	%	der	Fälle	wurde	jedoch	die	ursprüng-

lich	ausgesetzte	Strafe	gemäß	den	Vorschriften	des	 JGG	 im	Wege	der	 so	genannten	nachträglichen	

Einheitsstrafe	in	ein	neues	Urteil	einbezogen.	Um	den	Grad	des	„Versagens“	genauer	einschätzen	und	

bewerten	zu	können,	wäre	die	nicht	zugängliche	Information	interessant,	ob	die	Gerichte	in	den	neu-

en	Urteilen	gleich	hohe	oder	höhere	Strafen	verhängten,	und	vor	allem,	ob	sie	diese	Strafen	dann	noch	

einmal	zur	Bewährung	aussetzten.60

60	 Die	wenigen	Fälle	einer	nachträglichen	Verhängung	von	Jugendstrafe	(§	30	JGG)	zählen	nach	der	Bewährungshilfestatis-

tik	bei	den	Widerrufen	mit.	Im	Übrigen	werden	die	Fälle	der	Einbeziehung	(§	31	Abs.	2	JGG,	ggf.	mit	§	32	und	§	105	JGG)	in	

den	Tabellenbänden	getrennt	ausgewiesen.
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Schaubild �.�-�: Beendete Bewährungsaufsichten im Jahr �00�, nach Beendigungsgründen
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Datenquellen: TOA-FORSCHUNGSGRUPPE zu den bei der TOA-Statistik beteiligten Einrichtungen in Deutschland. 

Schaubild 6.3-5: Beendete Bewährungsaufsichten im Jahr 2002, nach Beendigungsgründen 
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Datenquelle:	 Bewährungshilfestatistik.	Angaben	für	das	frühere	Bundesgebiet	einschl.	Gesamtberlin	und	ohne	Hamburg.

6.3.2.4 Zusammenfassung und Ausblick
Die	Bewährungshilfe	als	Teil	der	sozialen	Dienste	der	Justiz	hat	sich	im	Gefolge	der	Ausweitung	der	1953	

eingeführten	Strafaussetzung	zur	Bewährung	als	zentraler	Pfeiler	einer	auf	die	Vermeidung	des	Frei-

heitsentzugs	ausgerichteten	Kriminalpolitik	etabliert	und	bewährt.61	Als	Teil	eines	breiteren	Konzepts	

von	 „Hilfe	 und	Kontrolle	 in	 Freiheit“	 durch	 bedingte	Verurteilung	 bzw.	 bedingte	 Bestrafung	 reprä-

sentiert	auch	die	Bewährungshilfe	eine	eigene	 so	genannte	„Spur“	oder	auch	„Säule“	des	modernen	

Präventionsstrafrechts	neben	unbedingten	Kriminalstrafen	einerseits,	Maßregeln	der	Besserung	und	

Sicherung	andererseits.	Die	Gerichte	haben	die	durch	Gesetzesreformen	eingeführten	Erweiterungen	

des	Anwendungsbereichs	von	Strafaussetzung	und	Strafrestaussetzung	bislang	stets	entweder	sofort	

oder	nach	nur	kurzer	Wartezeit	akzeptiert	und	in	aktives	Entscheidungshandeln	umgesetzt.

An	sich	wird	im	allgemeinen	Strafrecht	stets	nur	ein	Teil	der	Aussetzungen	mit	Unterstellung	unter	

Bewährungsaufsicht	 und	 Bestellung	 eines	 Bewährungshelfers	 verbunden.	 Wie	 hoch	 dieser	 Anteil	

genau	ist,	 lässt	sich	aus	keiner	der	verfügbaren	amtlichen	Statistiken	entnehmen.	Es	erscheint	drin-

gend	erforderlich,	die	Rechtspflegestatistik	künftig	dahingehend	zu	erweitern,	dass	eine	Analyse	der	

zur	Bewährung	ausgesetzten	Strafen	insgesamt	möglich	wird.

Für	 die	 Bewährungshelfer	 bedeutet	 der	 überproportionale	 Anstieg	 von	 erwachsenen	 Probanden	

mit	 Erfahrungen	 aus	 dem	 Strafvollzug	 oder	 vorangegangenen	 Bewährungsaufsichten,	 dass	 sie	

einer	schwierigeren	Klientel	mit	komplexeren	Problemlagen	gegenüberstehen.	In	der	in	Abständen	

aufkommenden	Diskussion	um	die	Erweiterung	der	 Strafaussetzung	wird	auch	die	 Idee	kontrovers	

erörtert,	die	Obergrenze	der	aussetzungsfähigen	Freiheitsstrafen	von	derzeit	zwei	Jahren	auf	künftig	

drei	Jahre	zu	erhöhen.	Die	Kommission	zur	Reform	des	strafrechtlichen	Sanktionensystems	hat	diesen	

61	 Zu	einer	Bestandsaufnahme	in	Europa	 (19	Staaten,	die	als	 solche	oder	durch	private	Vereinigungen	 in	der	Conférence	

Européenne	de	Probation	–	CEP	–	vertreten	sind)	vgl.	KAlmthout, A. m.	VAn und	J. t. m. derKs, 2000.
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Gedanken	verworfen.62	Auch	andere	Neuerungen	sind	umstritten,	so	die	„elektronische	Fußfessel“	für	

Probanden,	die	andernfalls	um	den	Strafvollzug	nicht	herumkämen.	Eine	neue	Streitlinie	ergibt	sich	

seit	kurzem	durch	die	Frage,	ob	die	Bewährungshilfe	bzw.	auch	weitere	Einrichtungen	 im	Rahmen	

der	so	genannten	sozialen	Dienste	der	Justiz	privatisiert	werden	können	oder	sogar	sollen.63	Bewäh-

rungshilfe	wird	im	zusammenwachsenden	Europa	für	die	so	genannte	stellvertretende	Strafvollstre-

ckung	möglicherweise	quantitativ	und	qualitativ	bedeutsamer	als	der	Strafvollzug.	Die	bestehenden	

grenzüberschreitenden	Kontakte	unter	Praktikern	und	zwischen	Vereinigungen	der	Förderung	der	

Bewährungshilfe	sind	weiter	auszubauen.64

6.3.3 Strafvollzug und Maßregelvollzug

62	 Vgl.	Bundesministerium der Justiz	(Hg.),	Abschlussbericht	der	Kommission	zur	Reform	des	strafrechtlichen	Sanktionensys-

tems,	2000,	S.	134	ff.
63	 Siehe	dazu	Kötter,	 L.,	2004,	mit	zahlreichen	Nachweisen;	KAwAmurA,	G.	und	R.	reindl,	2004;	Keicher,	R.	und	R.	Anhorn	

(Hg.),	2005.
64	 In	privater	Organisationsform	leistet	seit	Jahren	die	conFérence européenne de proBAtion	(CEP),	die	europäische	Konferenz	

für	Bewährungs-	und	Straffälligenhilfe,	einen	Teil	dieser	Arbeit.	

Kernpunkte

	 Unter	 Strafvollzug	 versteht	 man	 die	 Art	 und	 Weise	 der	 Durchführung	 von	 freiheitsentzie-

henden	Kriminalsanktionen	 in	entsprechenden	Anstalten.	Das	Strafvollzugsgesetz	von	1976	

bildet	dafür	die	zentrale	Grundlage	namentlich	bei	der	Freiheitsstrafe	des	allgemeinen	Straf-

rechts.	Es	baut	auf	der	Leitidee	des	Behandlungsvollzuges	auf.

	 Ende	März	2006	befanden	sich	54.699	Strafgefangene	in	Anstalten	für	den	Vollzug	der	Frei-

heitsstrafe.	Gut	14.600	Personen	waren	in	Untersuchungshaft,	darunter	682	Jugendliche	und	

1.435	Heranwachsende.	Der	Jugendstrafvollzug	nahm	mit	rund	6.680	Gefangenen	die	dritte	

Rangstelle	ein.	Die	Überbelegung,	die	in	den	1990er	Jahren	wie	schon	in	früheren	Jahrzehnten	

recht	erheblich	war	und	in	einzelnen	Fällen	bei	120	%	der	Anstaltskapazitäten	 lag,	konnte	 in	

jüngeren	Jahren	immerhin	bei	einigen	Ländern	vermindert	werden.

	 Von	 den	 Maßregeln	 der	 Besserung	 und	 Sicherung	 wird	 nur	 die	 Sicherungsverwahrung	 in	

Anstalten	der	Justiz	vollzogen.	Die	Zahl	der	Sicherungsverwahrten	ist	seit	Jahrzehnten	klein,	

steigt	aber	allmählich	wieder	an:	Ende	März	2000	waren	es	weniger	als	250	Personen,	Ende	

März	2006	dann	bereits	380	Personen.	

	 Die	Maßregeln	der	Unterbringung	im	psychiatrischen	Krankenhaus	und	in	der	Entziehungs-

anstalt	werden	 in	Anstalten	der	 Sozial-	 bzw.	Gesundheitsverwaltung	vollzogen.	Zusammen	

genommen	gab	es	am	31.	März	2005	rund	8.100	Untergebrachte.

	 Besondere	 Anforderungen	 an	 den	 Strafvollzug	 stellen	 drogenabhängige	 Gefangene.	 Ihr	

Anteil	an	allen	Gefangenen	beträgt	generell	schätzungsweise	zwischen	30	%	und	40	%,	kann	in	

einzelnen	Anstalten	oder	Vollzugsarten	jedoch	auch	deutlich	darüber	hinausgehen.

	 Aus	 dem	 Anstieg	 des	 Anteils	 von	 Nichtdeutschen	 im	 Vollzug,	 insbesondere	 im	 Vollzug	 der	

Untersuchungshaft,	 ergeben	 sich	 für	 die	 Bediensteten	 besondere	 Herausforderungen	 des	

Umgangs	und	der	adäquaten	Betreuung.	In	den	westlichen	Bundesländern	ist	der	Anteil	nach	

wie	vor	deutlich	höher	als	in	den	östlichen	Bundesländern.

	 Die	Behandlung	im	Vollzug	enthält	neben	Maßnahmen	wie	Schulausbildung,	Berufsbildung	

und	Fortbildung	auch	andere	lebenspraktische	Elemente	wie	das	soziale	Training.	In	besonde-

ren	Fällen	kommt	Therapie	im	engeren	Sinne	in	Betracht.
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Die	rechtlichen	Grundlagen	von	Strafvollzug,	Maßregelvollzug	und	Untersuchungshaftvollzug	sind	

im	 1.	PSB	 (Kap.	3.6.1)	 ausführlicher	dargestellt	worden.	Darauf	wird	verwiesen,	weil	 sich	 seither	kei-

ne	 wesentlichen	 Neuerungen	 ergeben	 haben;	 ergänzend	 sei	 auf	 europäische	 und	 internationale	

Regelungen	hingewiesen.65	Bei	jeder	Art	von	Vollstreckung	und	Vollzug	ist	für	einen	Rechtsstaat	die	

Begrenzung	von	Gewalt	und	Misshandlung	wesentlich.	Demgemäß	sieht	auch	das	Grundgesetz	in	Art.	

104	Abs.	1	Satz	2	ein	Verbot	vor,	festgehaltene	Personen	seelisch	oder	körperlich	zu	misshandeln.	Dies	

wird	durch	den	Straftatbestand	der	Körperverletzung	im	Amt	nach	§	340	StGB	verstärkt.	Nach	Artikel	

3	der	Europäischen	Menschenrechtskonvention	darf	niemand	der	Folter	oder	unmenschlicher	oder	

erniedrigender	Strafe	oder	Behandlung	unterworfen	werden.	Dieses	grundlegende	Gebot	wird	durch	

das	 vom	 Europarat	 verabschiedete	 „Europäische	 Übereinkommen	 zur	 Verhütung	 von	 Folter	 und	

unmenschlicher	 oder	 erniedrigender	 Behandlung	 oder	 Strafe“	 vom	 26.	November	 1987	 verstärkt.66	

Der	europäische	Antifolter-Ausschuss	prüft	die	Einhaltung	der	Bedingungen	durch	Besuche	vor	Ort	

in	jeder	Art	von	Einrichtung,	die	dem	Zweck	des	Freiheitsentzuges	dient.67	Er	erstattet	der	Regierung	

des	jeweiligen	Staates	einen	Bericht	über	die	bei	dem	Besuch	festgestellten	Tatsachen	und	spricht	ggf.	

Empfehlungen	zur	Abstellung	von	Mängeln	oder	Missbräuchen	aus.68

6.3.3.1 Ausgewählte Daten zu den Gefangenen und Verwahrten
Die	Zahlen	der	registrierten	Gefangenen	des	Vollzuges	schwanken	in	Abhängigkeit	von	vielfältigen	

Faktoren,	 deren	 Wirkungen	 sich	 an	 unterschiedlichen	 Stichtagen	 je	 nach	 Konstellation	 entweder	

kumulieren	oder	aber	eher	ausgleichen	können.	Im	Rahmen	der	Erfassung	des	„Bestandes“	und	der	

„Bewegung“	 der	 Gefangenen	 und	 Verwahrten,	 die	 auch	 für	 wissenschaftliche	 Berechnungen	 und	

gelegentlich	 für	 internationale	Vergleiche69	von	Gefangenenzahlen	oder	Gefangenenraten	zugrun-

de	 gelegt	 wird,	 ist	 die	 Zählung	 zum	 31.	Dezember	 besonders	 empfindlich.	 Hier	 schlagen	 nämlich	

vermehrte,	 auch	gnadenweise	gewährte	Entlassungen	 zur	Weihnachts-	und	Neujahrszeit	 verstärkt	

65	 Die	vielfältigen	Empfehlungen	des	Europarates	 zum	Strafvollzug	und	anderen	Formen	des	Freiheitsentzuges	 sind	auf	

Deutsch	zugänglich	bei	Bundesministerium der Justiz u.	a.,	2004.	Zum	Jugendstrafvollzug	siehe	höyncK, t.	u.	a.,	2001.	Die	

Neufassung	der	European	Prison	Rules	2006	finden	sich	bei	council oF europe (Hg.), 2006.
66	 In	Deutschland	ist	dieses	Übereinkommen	am	1.	Juni	1990	in	Kraft	getreten	(Bekanntmachung	vom	23.	Mai	1990,	BGBl.	II	

S.	491).
67	 Art.	1	S.	2	des	Übereinkommens.
68	 Art.	10	des	Übereinkommens.	Von	Anfang	an	waren	unter	den	gewählten	Mitgliedern	auch	Deutsche	vertreten;	der	Aus-

schuss	hat	bislang	viermal	Institutionen	in	Deutschland	besucht,	auch	solche	außerhalb	des	Strafvollzugs.	
69	 Siehe	dazu	oben	Kap.	6.2	und	die	methodische	Analyse	globaler	Trends	von	wAlmsley,	R.,	2003,	S.	65	ff.

	 Eine	besonders	bedeutsame	Form	der	Therapie	wird	mit	der	Sozialtherapie	verwirklicht.	 Sie	

hat	seit	dem	Inkrafttreten	des	Gesetzes	zur	Behandlung	von	gefährlichen	Sexual-	und	Gewalt-

tätern	in	1998	zusätzliches	Gewicht	im	Vollzug	erhalten.	Gegenwärtig	sind	in	den	Sozialthera-

peutischen	Anstalten	rund	1.700	Gefangene	untergebracht.

	 Lockerungen	des	Vollzuges	wie	Urlaub,	Ausgang	und	Freigang,	die	einen	integralen	Teil	des	

Behandlungskonzeptes	 bilden,	 haben	 sich	 bewährt.	 Versagerquoten	 bewegen	 sich	 in	 der	

Regel,	 gemessen	 an	 den	 Fällen,	 im	 Promillebereich.	 Sie	 betreffen	 vor	 allem	die	 nicht	 recht-

zeitige	Rückkehr	oder	den	Verstoß	gegen	Weisungen.	 Straftaten	während	der	 Lockerungen	

gehören	zu	den	Ausnahmen.

	 Die	Gefangenenentlohnung	 ist	 Teil	 des	Gesamtprogramms	der	Wiedereingliederung	 in	 die	

Gesellschaft.
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zu	 Buche.70	 Das	 kann	 sich	 bundesweit	 im	 vierstelligen	 Zahlenbereich	 bewegen.	 Auch	 sonstige	 ver-

mehrte	 Urlaube	 aus	 dem	 Vollzug	 und	 solche	 Vollzugslockerungen	 oder	 andere	 Maßnahmen	 und	

Vorkehrungen,	während	derer	die	Gefangenen	sich	über	Mitternacht	des	Stichtages	hinaus	außerhalb	

der	Anstalt	aufhalten,	spielen	ergänzend	für	die	(Nicht-)Zählung	eine	Rolle.	Der	Stichtag	31.	März,	an	

dem	neben	Bestand	und	Bewegung	auch	die	demographischen	und	kriminologischen	Merkmale	der	

Strafgefangenen71	erhoben	werden,	ist	insofern	weniger	anfällig.	Ende	März	2006	wurden	nach	den	

Ergebnissen	der	Geschäftsstatistik	über	den	Bestand	der	Gefangenen	und	Verwahrten	in	den	Justiz-

vollzugsanstalten	jedenfalls	für	ganz	Deutschland	78.581	Gefangene	und	Verwahrte	in	den	Justizvoll-

zugsanstalten	für	die	amtliche	Statistik	erfasst.72	Von	diesen	rund	79.000	Personen	waren	rund	62.000	

Strafgefangene	und	Verwahrte	sowie	rund	14.600	Untersuchungsgefangene.	Die	anderen	Kategorien	

von	 Gefangenen	 und	 Verwahrten	 fielen	 demgegenüber	 an	 diesem	 Stichtag	 nicht	 wesentlich	 ins	

Gewicht.	Die	folgende	Tabelle	6.3-2	gibt	die	genauen	Zahlen	wieder.

Tabelle �.�-�: Gefangene und Sicherungsverwahrte in den Justizvollzugsanstalten zum  
Stand ��. März �00�

Bezeichnung der Gruppe Anzahl absolut Prozent aller  
Gefangenen

kumulative  
Prozentuierung

Strafgefangene	und	Sicherungsverwahrte	nach		
amtlicher	Zählung

	 61.795 75,9	% 75,9	%

vorübergehend	abwesende	Strafgefangene	und		
Sicherungsverwahrte

	 2.399 2,9	% 78,9	%

Untersuchungsgefangene	nach	amtlicher	Zählung 	 14.634 18,0	% 96,9	%

vorübergehend	abwesende	Untersuchungsgefangene 	 368 0,5	% 97,3	%

Gefangene	in	Abschiebehaft 	 947 1,2	% 98,5	%

Gefangene	in	(militärischem)	Strafarrest 	 27 0,03	% 98,5	%

sonstige	Inhaftierte 	 1.214 1,5	% 100,0	%

alle	Gefangenen 	 81.384 100,0	% 100,0	%

Datenquelle:	 Geschäftsstatistik	über	den	Bestand	der	Gefangenen	und	Verwahrten	in	den	Justizvollzugsanstalten.

	

Bezüglich	 der	 Gesamtmenge	 der	 Strafgefangenen	 und	 daneben	 der	 Sicherungsverwahrten73	 ist	 zu	

bedenken,	 dass	 ein	 Unterschied	 nach	 der	 Strafart	 und	 nach	 der	 Art	 der	 Vollzugsanstalt	 gemacht	

werden	muss.	So	verzeichnete	der	allgemeine	Strafvollzug	zum	genannten	Stichtag	nach	amtlicher	

Zählung	(also	ohne	die	vorübergehend	Abwesenden)	rund	54.700	Gefangene.	Darunter	befanden	sich	

rund	2.068	Gefangene,	die	eine	Jugendstrafe	erhalten	hatten,	jedoch	vom	Jugendstrafvollzug	ausge-

nommen	worden	waren.74	Der	Jugendstrafvollzug	verzeichnete	rund	6.700	Gefangene. 

70	 Die	Lage	wird	alltagssprachlich	mit	dem	dogmatisch	in	der	Regel	nicht	zutreffenden	Stichwort	von	der	„Weihnachtsam-

nestie“	bezeichnet.
71	 Die	Ergebnisse	dieser	Strafvollzugsstatistik	im	engeren	Sinne	werden	in	der	Reihe	4.1	der	Fachserie	10	Rechtspflegesta-

tistik	des	stAtistischen BundesAmtes	veröffentlicht.	Die	letztverfügbare	Veröffentlichung	bezieht	sich	auf	den	Erhebungs-

stichtag	31.	März	2005.
72	 http://www.destatis.de/download/d/veroe/fach_voe/justizvollzug06.pdf;	 die	 letztverfügbare	 Veröffentlichung	 bezieht	

sich	auf	den	31.	März	2006.	Die	Geschäftsstatistik	über	den	Bestand	der	Gefangenen	und	Verwahrten	in	den	Justizvoll-

zugsanstalten	erstreckt	 sich	auf	alle	Einrichtungen	des	 Justizvollzugs,	umfasst	 somit	neben	den	Strafgefangenen	und	

Verwahrten,	die	auch	zur	Strafvollzugsstatistik	gezählt	werden,	auch	die	Untersuchungshäftlinge,	die	Abschiebehäft-

linge	etc.	Erhoben	werden	im	Wesentlichen	die	Belegungsfähigkeit	sowie	die	Belegung	in	den	unterschiedlichen	Voll-

zugsarten,	nicht	aber	deliktsspezifische	oder	differenziertere	demographische	bzw.	kriminologische	Angaben	wie	in	der	

Strafvollzugsstatistik.
73	 Es	waren	380	am	31.	März	2006.
74	 Die	Entscheidung	trifft	der	Jugendrichter	in	seiner	Eigenschaft	als	Vollstreckungsleiter	gemäß	§	92	Abs.	2	JGG.



�0�Kriminalitätskontrolle durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte

Im	europäischen	pönologischen	Vergleich,	insbesondere	im	Vergleich	zu	den	Mitgliedstaaten	der	EU,	

lag	Deutschland	früher	im	Bereich	einer	allgemeinen	Gefangenenrate,	also	der	Anzahl	der	Strafgefan-

genen	sowie	ggf.	Verwahrten	und	zuzüglich	der	Untersuchungsgefangenen	pro	100.000	der	Wohn-

bevölkerung,	von	80–85.	Wie	das	Schaubild	6.3-6	für	die	bislang	letzten	verfügbaren	Vergleichsjahre	

2003	bzw.	2004	veranschaulicht,	ist	die	Rate	seither	angestiegen.	Deutschland	hält	sich	jedoch	bei	den	

hier	einbeziehbaren	27	europäischen	Staaten	mit	einer	Rate	von	96	sozusagen	genau	in	der	Mitte.	Die	

mittel-	und	osteuropäischen	 sowie	die	baltischen	Staaten	zeigen	 sehr	hohe	Raten;	unabhängig	von	

etwaigen	Kriminalitätsraten	deutet	dies	auf	das	nachhaltige	Weiterbestehen	von	Problemlagen	in	der	

Sanktionsverwirklichung	hin,	die	sich	schon	gleich	nach	dem	Fall	des	Eisernen	Vorhangs	zeigten.	

Schaubild �.�-�: Gefangenenraten in Europa �00�–�00�Schaubild 6.3-6: Gefangenenraten in Europa 2003-2004 
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Datenquelle: Annual Penal Statistics of the COUNCIL OF EUROPE (SPACE). 
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Bei	Stichtagserhebungen	wirkt	 sich	die	Dauer	der	verhängten	und	zu	verbüßenden	Freiheitsstrafen	

besonders	 stark	 aus.	 Nachbarländer	 wie	 Dänemark	 und	 die	 Schweiz,	 die	 bei	 den	 verhängten	 Frei-

heitsstrafen	 am	 Gesamt	 der	 Strafen	 deutlich	 höher	 liegen	 als	 Deutschland,	 jedoch	 üblicherweise	

bevorzugt	 zu	kurzen	und	 sehr	kurzen	Freiheitsstrafen	greifen,	 schneiden	nicht	nur,	 aber	auch	des-

halb	bei	Bestandsaufnahmen	im	Querschnitt	wegen	des	rascheren	„Durchsatzes“	von	Insassen	in	den	

Anstalten	 vorteilhafter	 ab.	 Die	Niederlande	waren	 in	 der	Nachkriegszeit	 über	mehrere	 Jahrzehnte	

hinweg	ein	Musterbeispiel	für	niedrige	Gefangenenraten.	Dies	hing	mit	einem	vergleichsweise	mil-

den	kriminalpolitischen	und	Sanktionsklima	in	der	Bevölkerung	insgesamt	und	bei	Juristen	speziell	

zusammen,	 so	dass	erstens	 recht	wenige	und	dann	noch	 sehr	kurze	Strafen,	bis	herunter	 zu	einem	

einzigen	Tag,	verhängt	wurden.	Eine	Verbüßungsdauer	von	drei	Monaten	galt	als	schon	relativ	hoch.	

Den	in	den	letzten	Jahrzehnten	eingetretenen	Wandel	zu	mehr	und	höheren	Strafen	verdeutlicht	die	

nunmehr	 in	 die	 Spitzengruppe	 Europas	 reichende	 Gefangenenrate	 der	 Niederlande	 im	 Jahr	 2003.	

Wenn	man	internationale	Vergleiche	anstellt,	sind	freilich	alle	europäischen	Staaten	eher	im	unteren	

Bereich;	manche	Staaten,	wie	auch	die	USA,	erreichen	Werte	von	deutlich	über	600	Gefangnen	pro	

100.000	Einwohner.75

Die	in	§	91	Abs.	3	JGG	vorgesehene	Möglichkeit,	den	Vollzug	zur	Erreichung	des	Erziehungszieles	aufzu-

lockern	und	in	geeigneten	Fällen	weitgehend	in	freien	Formen	durchzuführen,	wurde	bislang	praktisch	

nicht	genutzt.	In	Baden-Württemberg	wird	nunmehr	an	zwei	Standorten,	Christliches	Jugenddorfwerk	

Creglingen	und	Jugendhof	Seehaus	bei	Leonberg,	über	das	„Projekt	Chance“	seit	2003	in	einem	Modell-

versuch	erprobt76,	durch	intensive	Betreuungs-	und	Trainingsprogramme	nach	dem	Gruppenprinzip	

bzw.	nach	dem	Familienprinzip	junge	gefährdete	Straftäter	zu	befähigen,	Verantwortung	für	sich	und	

andere	zu	übernehmen	und	damit	zu	einem	Leben	in	Selbstverantwortung	zu	gelangen.

Tabelle �.�-�: Strafgefangene nach �ollzugs- und Strafarten am ��. März �00�

Bezeichnung Anzahl absolut Prozent aller  
Gefangenen

Prozent der Teilgruppe

alle	Strafgefangenen 61.379 100,0	% ./.

allgemeiner	Strafvollzug 54.699 89,1	% 100,0	%

darunter:		Freiheitsstrafe 47.107 76,7	% 86,1	%

	 Ersatzfreiheitsstrafe 4.043 6,6	% 7,4	%

	 sozialtherap.	Anstalt 1.481 2,4	% 2,7	%

	 Jugendstrafe 2.068 3,4	% 3,8	%

Jugendstrafvollzug 6.680 10,9	% 100,0	%

darunter:	 Jugendstrafe 6.	618 10,8	% 99,1	%

	 Freiheitsstrafe 62 0,1	% 0,9	%

Datenquelle:	 Geschäftsstatistik	über	den	Bestand	der	Gefangenen	und	Verwahrten	in	den	Justizvollzugsanstalten;	dort	wird	
die	Belegung	im	Wesentlichen	nur	dann	gesondert	als	„Sozialtherapie“	erfasst,	sofern	sie	in	einer	selbständigen	
Anstalt	erfolgt.	Daher	weicht	die	entsprechende	Zahl	von	der	in	Kap.	6.3.3.5	ab.

	

Die	Gesamtzahl	der	Strafgefangenen	und	Sicherungsverwahrten	war	ab	1968	infolge	mehrerer	Faktoren	

deutlich	 zurückgegangen.77	 Dazu	 gehörten	 eine	 Änderung	 der	 höchstrichterlichen	 Rechtsprechung	

bezüglich	Trunkenheitsfahrten	im	Straßenverkehr	mit	schweren	Folgen	und	sodann	die	Einschränkung	

75	 Siehe	etwa	die	Aufstellung	von	wAlmsley, r., 2003.
76	 http://www.projekt-chance.de.
77	 Siehe	dazu	weitere	Details	im	Abschnitt	6.2.3.
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der	 ganz	 kurzen	 Freiheitsstrafen78	 sowie	 die	 Erweiterung	der	Möglichkeiten	 der	 Strafaussetzung	 zur	

Bewährung79	durch	die	Strafrechtsreformgesetze.	Nach	einem	Anstieg	zwischen	1975	und	der	Mitte	der	

1980er	Jahre	gingen	die	Zahlen	wieder	bis	zu	einem	Tiefpunkt	im	Jahre	1991	zurück,	um	seither	erneut	

kontinuierlich	 zu	 steigen.	Diese	 letztere	 Entwicklung	 ist	wesentlich	durch	den	erhöhten	Zugang	 von	

Nichtdeutschen	zur	Strafverbüßung	mit	beeinflusst	(s.	u.).	Die	Tabelle	6.3-4	lässt	das	Auf	und	Ab	anhand	

von	Fünfjahresspannen	erkennen,	die	der	Vereinfachung	halber	an	runden	Jahren	orientiert	sind.

Tabelle �.�-�: Strafgefangene und Sicherungsverwahrte zwischen ���� und �00�

Jahr 
(Stichtag	jeweils	31.	März)

Anzahl der Strafgefangenen und �erwahrten

früheres Bundesgebiet Deutschland

1965 49.573 ./.

1970 35.927 ./.

1975 34.608 ./.

1980 42.235 ./.

1985 48.402 ./.

1990 39.178 ./.

1995 41.431 46.516

2000 51.030 60.798

2001 50.254 60.678

2002 50.331 60.742

2003 51.881 62.594

2004 52.726 63.677

2005 52.502 63.533

2006 53.187 64.158

Datenquelle:	 Strafvollzugsstatistik;	für	2006:	Geschäftsstatistik	über	den	Bestand	der	Gefangenen	und	Verwahrten	in	den	
Justizvollzugsanstalten	(am	Stichtag	Einsitzende	einschl.	der	vorübergehend	abwesenden	Personen).	
Angaben	zum	früheren	Bundesgebiet	seit	1995	einschl.	Gesamtberlin.

Von	den	mit	Freiheitsentzug	verbundenen	Maßregeln	der	Besserung	und	Sicherung	wird	lediglich	die	

Sicherungsverwahrung	im	Justizvollzug	vollzogen.	Der	Vollzug	der	Unterbringung	im	psychiatrischen	

Krankenhaus	nach	§	63	StGB	sowie	der	Unterbringung	in	der	Entziehungsanstalt	nach	§	64	StGB	richtet	

sich	in	den	Details	nach	Landesrecht	und	liegt	im	Verantwortungsbereich	der	Sozial-	bzw.	Gesundheits-

behörden.	In	diesem	Maßregelvollzug80	waren	am	31.	März	2005	im	früheren	Bundesgebiet	insgesamt	

8.113	Personen	untergebracht81,	davon	5.640	im	Psychiatrischen	Krankenhaus	und	2.473	in	der	Entzie-

hungsanstalt.	Unter	den	Gefangenen	der	Entziehungsanstalten	befanden	sich	1.409	„Entziehungsfälle	

ohne	 Trunksucht“,	 also	 Drogenabhängige.82	 Neuere	 Zahlen	 stehen	 noch	 nicht	 zur	 Verfügung.	 Im	

Übrigen	zeigen	wiederholte	Befunde	von	Erhebungen,	dass	auch	im	Regelvollzug	viele	Gefangene	zu	

finden	sind,	die	erhebliche	psychische	Probleme	haben	oder	sonstige	Auffälligkeiten	zeigen.83

78	 Anhebung	der	Mindestgrenze	auf	einen	Monat	gemäß	§	38	n.	F.	StGB,	Begrenzung	der	Verhängung	kurzer	Strafen	zwi-

schen	einem	Monat	und	sechs	Monaten	durch	§	47	n.	F.	StGB.
79	 §	56	StGB	n.	F.,	namentlich	Abs.	3	bezüglich	Freiheitsstrafen	von	bis	zu	sechs	Monaten.
80	 Zu	Einzelheiten	siehe	etwa	dessecKer, A.,	2004a,	2004b	und	2005;	GrüneBAum,	R.	und	B.	VolcKArt,	2003;	Jehle,	J.-M.,	2005;	KAm-

meier,	H.	(Hg.),	2002;	Koller,	M:,	2005;	KröBer, h.-L.	und	h.-J. AlBrecht,	2001;	KröniGer,	S.,	2005b;	melzer,	K.,	2001; metriKAt,	I.,	2000;	

pommer,	S.,	2003. schAlAst,	N.	u.	a.,	2005.	Zu	Reformüberlegungen	des	Maßregelrechts	vgl.	dessecKer, A., 2000b, 179 ff.
81	 Angaben	nach	stAtistisches BundesAmt	(Hg.),	Maßregelvollzugsstatistik	2004/2005,	Wiesbaden	2005.
82	 Zu	weiteren	Angaben	siehe	oben	Kapitel	6.2.4.	Zu	den	Möglichkeiten,	den	Strafvollzug	durch	Zurückstellung	der	Straf-

vollstreckung	zu	vermeiden	(„Therapie	statt	Strafe“	gemäß	§§	35	ff.	BtMG),	vgl.	Kapitel	3.5	in	diesem	Bericht.
83	 Vgl.	BenneFeld-Kersten,	K.,	2005;	Freese,	R.,	2003;	hinrichs,	G.,	2004;	schöneFeld,	C.	E. Von	u.	a.,	2005.
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Drogenabhängige	 spielen	 auch	 im	 Strafvollzug	 eine	 bedeutsame	 Rolle.	 Die	 Strafvollzugsstatistik	

erfasst	dazu	keine	Angaben.	Vielmehr	wird	dort	nur	die	Zahl	derjenigen	Gefangenen	ausgewiesen,	

deren	 schwerste	 zu	 verbüßende	 Strafe	 nach	 den	 Zählregeln	 ein	 Betäubungsmitteldelikt	 nach	 dem	

BtMG	ist.	Dies	waren	am	31.	März	2005	immerhin	9.277	Gefangene	oder	14,6	%	aller	Strafgefangenen	

und	Sicherungsverwahrten.84	Jedoch	impliziert	die	Verurteilung	nach	BtMG	nicht	notwendig	eigenen	

Drogenmissbrauch	oder	gar	Drogenabhängigkeit,	wie	umgekehrt	nach	dem	schon	oben	Gesagten	die	

Verbüßung	einer	Strafe	aus	einem	anderen	Gesetz	als	dem	BtMG	mit	erheblicher	Drogenabhängigkeit	

verbunden	sein	kann.	Verlässliche	Angaben	anhand	von	empirischen	Erhebungen	für	ein	ganzes	Bun-

desland	oder	gar	für	ganz	Deutschland	gibt	es	bislang	nicht.	Nach	verbreiteten	Schätzungen	von	Fach-

kundigen	hat	sich	das	Drogenproblem	in	den	Vollzugsanstalten	allerdings	in	den	letzten	Jahren	nicht	

nur	in	Deutschland,	sondern	in	Europa	insgesamt	deutlich	verschärft.	Ging	man	lange	Zeit	von	einer	

Rate	bis	zu	15	%	Drogenkonsumenten	in	den	Anstalten	aus,	so	werden	in	jüngerer	Zeit	Werte	zwischen	

30	%	und	40	%	allgemein,	je	nach	Vollzugsart	und	Gefangenengruppe	auch	mehr,	genannt.85

Ein	vergleichsweise	sehr	verlässliches	und	präzises	Bild	lässt	sich	aus	einer	besonderen	Untersuchung	

gewinnen,	 welche	 die	 Arbeitsgruppe	 Kriminologischer	 Dienst	 des	 Justizministeriums	 des	 Landes	

Nordrhein-Westfalen	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 den	 Anstaltsärzten	 mehrerer	 Vollzugsanstalten	 für	

den	Zeitraum	vom	1.	April	bis	30.	Juni	1997	als	Pilotstudie	durchgeführt	hat.	Es	handelt	sich	um	eine	

Zugangsuntersuchung	 über	 „Drogenerfahrung	 und	 Suchtproblematik	 bei	 Neuzugängen	 im	 Justiz-

vollzug	des	Landes	Nordrhein-Westfalen“.86	Mit	 insgesamt	1.858	 in	die	Untersuchung	einbezogenen	

Fällen	ist	eine	im	ersten	Zugriff	relativ	breite	Basis	für	die	Beurteilung	der	speziellen	Drogengefähr-

dung	 von	 Gefangenen	 gegeben,	 auch	 wenn	 die	 Ergebnisse	 methodisch	 nicht	 ohne	 Weiteres	 für	

Deutschland	verallgemeinert	werden	können.	Die	Untersuchung	erbrachte	folgende	Ergebnisse:

Knapp	 die	 Hälfte	 der	 Neuzugänge	 (49,3	%)	 hatte	 nach	 eigenen	 Angaben	 in	 einem	 unbestimmten	

Zeitraum	 vor	 der	 aktuellen	 Inhaftierung	 Drogen	 konsumiert.	 17	%	 der	 Gesamtgruppe	 hatten	 Dro-

generfahrung,	ohne	Suchtsymptome	zu	zeigen.	Bei	einem	knappen	Drittel	jedoch	(32,3	%)	fanden	die	

untersuchenden	Ärzte	Hinweise	auf	akute	Drogenabhängigkeit.	Akute	Medikamentenabhängigkeit	

wurde	bei	 13,4	%	diagnostiziert	und	akute	Alkoholabhängigkeit	bei	8,1	%.	Bei	der	Art	und	Häufigkeit	

des	Drogenkonsums	vor	der	Inhaftierung	standen	Heroin	und	(andere)	Opiate	im	Vordergrund.	Fast	

zwei	Drittel	aller	Drogenkonsumenten	(oder	rund	31	%	aller	Inhaftierten)	konsumierten	diese	Drogen	

mehrmals	in	der	Woche	oder	täglich,	in	der	Regel	durch	intravenöses	Spritzen.87	Diese	Befunde	bele-

gen	 den	 erheblichen	 Behandlungs-	 und	 insbesondere	 Therapiebedarf,	 mit	 dem	 sich	 die	 Anstalten	

konfrontiert	 sehen	und	der	mit	 den	Anforderungen	 von	 Sicherheit	 und	Ordnung	 vielfach	nur	 sehr	

mühsam,	vor	allem	auch	wegen	begrenzter	Ressourcen,	ausbalanciert	werden	kann.88

Im	Übrigen	ergibt	sich	im	Strafvollzug	bezüglich	der	Delikte,	wegen	welcher	die	Gefangenen	einsitzen,	

im	Vergleich	zu	der	Polizeilichen	Kriminalstatistik	und	der	Strafverfolgungsstatistik	eine	Verschiebung	

hin	zu	den	schwereren	Straftaten.	Das	geht	weitgehend	schon	nach	der	Natur	der	Sache	auf	die	höheren	

84	 stAtistisches BundesAmt (Hg.),	Strafvollzugsstatistik	2005,	Tabelle	5.
85	 Vgl.	wAlter, m., 1999, rn 282	c	mit	weiteren	Nachweisen.	Siehe	danach	u.	a. enzmAnn,	D.	und	S.	rAddAtz,	2005; deutsche 

hAuptstelle GeGen die suchtGeFAhren (Hg.),	Suchtprobleme	hinter	Mauern,	2002;	KüFner,	H.	u.	a.,	2000.	Interessante	Befunde	

aus	England	und	Australien	vermitteln	lyon,	J.	u.	a.,	2000;	pritchArd,	J.	u.	a.,	2005.
86	 Vgl.	wirth,	W.,	1997.;	thiel, A.,	2004;	vergleichend	zu	den	skandinavischen	Staaten	träKsmAn,	P.-O.,	2005.
87	 wirth, w., 1997, s. 8 ff.	mit	weiteren	Details.	Siehe	weiter	wirth,	W.,	2002.
88	 Vgl.	kritisch	beispielsweise	stöVer, h., 1999, s. 91 ff.;	hoFFmAnn,	K.	u.	a.,	2002;	zu	externen	Angeboten	für	suchtgefährdete	

und	suchtkranke	Gefangene	vgl.	KüFner, h. u.	a.,	2000	mit	weiteren	Nachweisen.



���Kriminalitätskontrolle durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte

Strafrahmen	und	die	dann	konkret	 verhängten	Strafen	zurück,	 sodann	auf	Rückfallschärfungen	 im	

Falle	 von	 (mehrfach	 wiederholter)	 erneuter	 Straffälligkeit	 nach	 der	 Entlassung.	 Im	 Einzelnen	 sind	

Vergleiche	zwischen	den	verschiedenen	Statistiken	nur	mit	Vorbehalt	möglich.	Stichtagserhebungen	

und	Daten	über	einen	ganzen	Jahrgang	bilden	nicht	dasselbe	Muster	von	Registrierungschancen	ab.	

Sodann	kann	es	 vor	allem	bei	 schwereren	Delikten	wegen	der	 verbreiteten,	unter	Umständen	 sogar	

mehrfach	wiederholten	Einlegung	von	Rechtsmitteln	lange	bis	sehr	lange	Zeit	dauern,	bis	es	von	der	

polizeilichen	Aufklärung	zu	einer	rechtskräftigen	Verurteilung	und	schließlich	Verbüßung	kommt,	so	

dass	sich	die	Angaben	auf	weit	auseinanderliegende	Jahrgänge	der	Statistiken	beziehen.	Die	nachste-

henden	Angaben	sollen	daher	lediglich	die	Größenordnungen	andeuten,	um	die	es	geht.	

Bei	den	für	die	öffentliche	Aufmerksamkeit	besonders	relevanten	Delikten	gegen	das	Leben89	hatte	die	

Polizei	im	Jahr	2005	insgesamt	3.995	Tatverdächtige	ermittelt,	d.	h.	0,17	%	aller	2.313.136	Tatverdäch-

tigen	(ohne	Straßenverkehrsfälle	und	Staatsschutzdelikte).	Im	Strafvollzug	befanden	sich	am	31.	März	

2005	 insgesamt	4.556	entsprechende	Tötungsdelinquenten,	d.	h.	7,2	%	aller	Gefangenen.	 In	den	794	

Ermittlungsfällen	wegen	vollendeten	Mordes	hatte	die	Polizei	ca.	480	Tatverdächtige	ermittelt90,	d.	h.	

0,02	%	aller	Tatverdächtigen.	Im	Strafvollzug	saßen	2.373	Gefangene	wegen	vollendeten	Mordes	ein,	

d.	h.	 3,7	%	 aller	 Gefangenen	 oder	 52	%	 der	 Teilgruppe	 aller	 Tötungsdelinquenten.91	 Bei	 Raub,	 räube-

rischer	Erpressung	und	räuberischem	Angriff	auf	Kraftfahrer92	ermittelte	die	Polizei	im	Jahr	2005	ins-

gesamt	36.755	Tatverdächtige,	d.	h.	1,6	%	aller	Tatverdächtigen.	Im	Strafvollzug	machte	diese	Gruppe	

mit	8.188	Gefangenen	knapp	13	%	aller	Inhaftierten	aus.

Trotz	der	Verschiebungen	hin	zu	eher	schweren	Straftaten	heißt	dies	insgesamt	nicht,	dass	im	Straf-

vollzug	nur	„schwere	Täter“,	die	in	einer	ausgeprägten	kriminellen	Karriere	verwurzelt	sind,	oder	gar	

überwiegend	akut	„gefährliche	Täter“	einsitzen	würden.	So	kann	eine	lebensgeschichtlich	einmalige	

Konflikttat,	 wie	 ein	 Totschlag	 der	 Partnerin	 im	 Zuge	 einer	 heftigen,	 durch	 Eifersucht	 gesteuerten	

Auseinandersetzung	oder	 ein	nach	einer	Abschlussparty	 im	Zustand	der	Trunkenheit	 verursachter	

Verkehrsunfall	 mit	 tödlichen	 Folgen,	 zu	 einer	 unbedingten	 Freiheitsstrafe	 führen.	 So	 kann	 eine	

Abfolge	von	für	sich	genommen	nicht	sehr	erheblichen	einfachen	Diebstählen,	bei	denen	die	Gerichte	

es	zunächst	mit	weniger	eingreifenden	Reaktionen	versuchten,	am	Ende	in	den	Strafvollzug	führen.	

Einen	 Eindruck	 von	 der	 Verteilung	 der	 Delikte	 im	 Ganzen,	 wegen	 derer	 die	 Strafgefangenen	 und	

Sicherungsverwahrten	1999	einsaßen,	vermittelt	die	Tabelle	6.3-5.	Dabei	ist	zu	beachten,	dass	im	Falle	

der	Verurteilung	wegen	mehrerer	Taten	für	die	Stichtagserhebung	der	Strafvollzugsstatistik	nur	die	

nach	den	Strafrahmen	abstrakt	schwerste	Straftat	gezählt	wird.

Infolge	des	Kreislaufes	von	Strafe	und	Rückfall	können	auch	solche	Straftäter,	die	im	Einzelfall	keine	

besonders	erheblichen	Straftaten	(mehr)	begehen,	längere	Strafverbüßungszeiten	akkumulieren.	Mit	

fortschreitendem	Alter	findet	im	Vollzug	auf	diese	und	andere	Art	und	Weise	eine	Art	Selbstrekrutie-

rung	der	vielfach	Bestraften	statt.93	Methodisch	betrachtet	darf	aus	den	Anteilen	der	Vorbestraften	im	

89	 Vorsätzliche	und	fahrlässige	Tötung	(§§	211-222	StGB)	ohne	Tötungen	im	Straßenverkehr.
90	 Bei	der	TV-Zahl	handelt	es	sich	um	eine	Interpolation	anhand	des	Schlüssels,	der	sich	aus	der	PKS	für	die	Zahl	der	Morde	

einschließlich	Versuchen	entnehmen	lässt,	weil	die	PKS	zwar	bei	den	Fällen,	jedoch	nicht	bei	den	TV	eine	Unterscheidung	

nach	Vollendung	und	Versuch	ermöglicht	(vgl.	Bundeskriminalamt	(Hg.),	Polizeiliche	Kriminalstatistik	2003,	Tabelle	01	

und	Tabelle	20	im	Anhang).
91	 Eine	 lebenslange	 Freiheitsstrafe,	 die	 in	 Deutschland	 in	 der	 Regel	 nur	wegen	 vollendeten	Mordes	 verhängt	 wird,	 ver-

büßten	am	31.	März	2005	genau	1.864	Insassen.
92	 §§	249–252,	255,	316	a	StGB.
93	 Vgl.	detaillierte	Analysen	hierzu,	aber	auch	zu	anderen	damit	verbundenen	Fragen,	bei	Kerner, h.-J., 1996d, s. 3–96.
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Strafvollzug	nicht	auf	die	Rückfälligkeit	nach	Entlassung	aus	dem	Strafvollzug	geschlossen	werden.94	

Einen	verdichteten	Überblick	über	die	Vorstrafenhäufigkeit	bezüglich	aller	am	Stichtag	einsitzender	

Gefangener	und	Sicherungsverwahrter	vermittelt	die	folgende	Tabelle	6.3-6.

Tabelle �.�-�: Strafgefangene und Sicherungsverwahrte am ��. März �00�, nach Art und 
Häufigkeit ausgewählter Delikte

Bezeichnung des Delikts bzw. der Deliktsgruppe absolute Zahlen Anteil an allen  
Gefangenen

Diebstahl	und	Unterschlagung	(ohne	Einbruch) 9.534 15,0	%

Straftaten	nach	dem	Betäubungsmittelgesetz 9.277 14,6	%

Raub	und	Erpressung,	räuberischer	Angriff	auf	Kraftfahrer 8.188 12,9	%

Straftaten	gegen	die	körperliche	Unversehrtheit	(ohne	Verkehr) 6.995 11,0	%

Betrug	und	Untreue 5.946 9,4	%

Straftaten	gegen	die	sexuelle	Selbstbestimmung 4.907 7,7	%

Straftaten	gegen	das	Leben	(ohne	Verkehr) 4.556 7,2	%

Einbruchsdiebstahl	einschl.	Wohnungseinbruch 4.334 6,8	%

Straftaten	im	Straßenverkehr 3.612 5,7	%

Urkundenfälschung 1.483 2,3	%

Straftaten	gegen	Staat,	öffentliche	Ordnung	und	im	Amt	(o.	V.) 1.023 1,6	%

gemeingefährliche	Straftaten 798 1,3	%

Straftaten	gegen	die	persönliche	Freiheit 630 1,0	%

Straftaten	gegen	den	Personenstand	Ehe	und	Familie 398 0,6	%

Begünstigung	und	Hehlerei 386 0,6	%

sonstige	Straftaten	gegen	das	Vermögen	(Insolvenz	etc.) 271 0,4	%

Beleidigung,	üble	Nachrede,	Verleumdung 221 0,3	%

Straftaten	gegen	die	Umwelt 33 0,05	%

Datenquelle:	 Strafvollzugsstatistik;	Basis	2005	=	63.533	Gefangene	mit	Delikten	insgesamt.	

Tabelle �.�-�: Strafgefangene und Sicherungsverwahrte am ��. März �00� nach Häufigkeit der 
�orstrafen

Bezeichnung Anzahl der Betroffenen Anteil an allen Gefangenen am Stichtag

Erstbestrafte 22.042 34,7	%

	 1		bis	4mal	Vorbestrafte 25.648 40,4	%

	5		bis	10mal	Vorbestrafte 11.545 18,2	%

	11		bis	20mal	Vorbestrafte 3.791 6,0	%

	21mal	und	öfter	Vorbestrafte 507 0,8	%

Datenquelle:	 Strafvollzugsstatistik.

Infolge	der	Wechselwirkungen	 zwischen	Art	 und	Ausprägung	 von	 Straffälligkeit	 im	 Lebensverlauf	

und	der	sich	meist	erst	allmählich	aufbauenden	strafenden	Reaktion	der	Gerichte	findet	im	Strafvoll-

zug	sodann	auch	eine	Verschiebung	der	Alterskategorien	gegenüber	der	Altersstruktur	der	polizeilich	

ermittelten	Tatverdächtigen	und	der	durch	Richterspruch	 rechtskräftig	Verurteilten	 statt.	Anhand	

der	männlichen	Delinquenten	soll	dies	für	das	Jahr	1999	bei	ausgewählten	Altersgruppen	mit	gerun-

deten	Werten	verdeutlicht	werden.	So	verhielt	sich	der	Anteil	der	18–21-Jährigen	im	Vergleich	von	PKS,	

94	 Siehe	(auch)	zu	diesem	Problem	die	Überlegungen	und	Daten	in	diesem	Bericht,	Kapitel	6.4	zur	Rückfallstatistik.



���Kriminalitätskontrolle durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte

Strafverfolgungsstatistik	und	Strafvollzugsstatistik	bei	12	%	gegenüber	10	%	und	schließlich	nur	6	%.	Bei	

den	25–30-Jährigen	war	der	Verschiebungsprozess	demgegenüber	schon	deutlich	ausgeprägt:	13	%	zu	

14	%	zu	20	%.	In	höherem	Alter	kehren	sich	die	Verhältnisse	dann	erneut	um.

Weibliche	Gefangene	nehmen	im	Vollzug	traditionell	nur	einen	kleinen	Anteil	ein,	und	dies	hat	sich	

auch	 in	 jüngeren	 Jahren	 nicht	 strukturell	 verändert.	 Dies	 hängt	 entscheidend	 mit	 der	 geringeren	

Schwere	 der	 Straftaten	 besonders	 im	 Vergleich	 von	 weiblichen	 zu	 männlichen	 Jugendlichen	 und	

Heranwachsenden	zusammen,	gilt	aber	auch	grundsätzlich	für	die	Erwachsenen.95	Am	31.	März	2000	

machten	die	3.521	weiblichen	Gefangenen	4,4	%	aller	Gefangenen	und	Verwahrten	aus,	bei	Strafgefan-

genen	betrug	der	Wert	im	allgemeinen	Strafvollzug	4,2	%	und	im	Jugendstrafvollzug	2,9	%.96	Bis	zum	

31.	März	2006	hat	sich	der	Anteil	leicht	erhöht:	Nunmehr	befinden	sich	im	allgemeinen	Strafvollzug	

2.839	(=	5,2	%)	und	im	Jugendstrafvollzug	276	(=	4,1	%)	Frauen.97	Besondere	Anforderungen	stellen	sich,	

wenn	Frauen	mit	Babys	oder	Kleinkindern	eine	Freiheitsstrafe	 verbüßen	müssen.	Auf	der	Basis	 von	

§	142	StVollzG	haben	einige	Bundesländer	daher	Mütter-Kind-Einrichtungen	geschaffen,	in	denen	die	

Frauen	mit	ihren	Kindern	zusammen	sein	können	und	auch	spezielle	Beratung	und	Hilfe	in	Anspruch	

nehmen	können.98	Ansonsten	besteht	in	der	äußerlichen	Art	bzw.	Verteilung	der	Unterbringung	zwi-

schen	Männern	und	Frauen	im	Vollzug	bei	Unterschieden	im	Einzelnen	jedenfalls	in	der	Struktur	kein	

substanzieller	Unterschied,	wie	die	Tabelle	6.3-7	demonstriert.99

Tabelle �.�-�: Frauen und Männer in verschiedenen �ollzugsarten am ��. März �00�

Bezeichnung der Unterbringung
Frauen 

(N = �.�0�)
Männer 

(N = ��.���)

Untersuchungshaft 799	=	19,5	% 13.835	=	18,6	%

offener und geschlossener �ollzug: 4.104	=	100,00	% 74.477	=	100,00	%

offener	Vollzug 519	=	12,6	% 8.718	=	11,7	%

geschlossener	Vollzug 3.585	=	87,4	% 65.759	=	88,3	%

Einzel- oder Gemeinschaftsunterbringung1): 4.072	=	100,00	% 73.818	=	100,00	%

Einzelunterbringung	 2.047	=	50,3	% 41.163	=	55,8	%

gemeinsame	Unterbringung	 2.025	=	49,7	% 32.655	=	44,2	%

Datenquelle:	 Geschäftsstatistik	über	den	Bestand	der	Gefangenen	und	Verwahrten	in	den	Justizvollzugsanstalten.
1)		ohne	Angaben	für	das	Land	Bremen	(Gefangene	insgesamt	am	Stichtag:	691)

Besondere	 Beachtung	 in	 der	 allgemeinen	 wie	 in	 der	 Fachöffentlichkeit	 findet	 immer	 wieder	 der	

Anstieg	 des	Anteils	 von	Nichtdeutschen	 (Ausländern	und	 Staatenlosen)	 im	Vollzug.	 In	 der	 Tat	 lässt	

sich	 auf	 den	 ersten	 Blick	 vor	 allem	 bei	 einer	 längerfristigen	 Perspektive	 eine	 anscheinend	 drama-

tische	 Entwicklung	 ausmachen.	 Lagen	 die	 Ausländeranteile	 an	 den	 Gefangenen	 und	 Verwahrten	

in	 den	 1970er	 Jahren	noch	 bei	 6	%,	 so	 stiegen	 sie	 in	 den	 1980er	 Jahren	 in	 den	 Bereich	 von	 10	%,	 um	

schließlich	zu	Ende	der	1990er	Jahre	auf	über	20	%	zu	steigen.	Gemessen	an	den	Ausgangszahlen	der	

Strafgefangenen	 zu	 Beginn	 der	 60er	 Jahre	 fallen	 die	 Steigerungsraten	 für	 die	 Ausländer	 deutlich	

95	 Vgl.	dazu	etwa	wAlter, m., 1999, rn 172 ff.	mit	Detaildiskussion	und	weiteren	Nachweisen.	Zur	Ausgestaltung	des	Frau-

enstrafvollzugs	in	den	Ländern	vgl.	etwa	Justizministerium des lAndes nordrhein-westFAlen,	2000a	und	2000b.	Siehe	noch	

Köhne,	M.,	2002.	Zur	europäischen	Dimension	siehe	Klopp,	A.-M.,	2003.
96	 Monatstabelle	März	2000	des	BMJ.
97	 Geschäftsstatistik	über	den	Bestand	der	Gefangenen	und	Verwahrten	in	den	Justizvollzugsanstalten.
98	 Siehe	dazu	thomAs,	S.,	2004.
99	 Eine	international	angelegte	Analyse	zum	Frauenstrafvollzug	und	den	dortigen	besonderen	Erfordernissen	findet	sich	

bei	dünKel, F. u.	a., 2005.
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höher	aus	als	diejenigen	für	die	Deutschen.	Zwischen	1997	und	2000	lagen	jedenfalls	die	Anteile	im	

gesamten	Bundesgebiet	bei	23	%	bis	25	%,	in	den	westlichen	Ländern	(einschließlich	Berlin-Ost)	bei	26	%	

bis	27	%,	in	den	östlichen	Ländern	bei	knapp	10	%	bis	11,5	%.100	Bezüglich	des	allgemeinen	Strafvollzugs	

im	Vergleich	zum	Jugendstrafvollzug	zeigen	sich	keine	strukturellen	Unterschiede.	Bereits	ab	Mitte	

der	1980er	Jahre	kam	es	in	den	meisten	westlichen	Ländern	vor	allem	zu	einem	raschen	Anstieg	des	

Anteils	der	Nichtdeutschen	im	Vollzug	der	Untersuchungshaft.	Nach	den	zuletzt	verfügbaren	Zahlen	

der	Strafvollzugsstatistik	betrug	die	Rate	der	Nichtdeutschen	und	Staatenlosen	am	31.	März	2005	mit	

13.880	Personen	(darunter	489	Frauen)	21,8	%.	Im	offenen	Vollzug	betrug	der	Ausländeranteil	13,4	%,	im	

geschlossenen	Vollzug	23,6	%.	In	der	Sicherungsverwahrung	befanden	sich	sieben	Ausländer	bzw.	2	%	

von	350	Untergebrachten.	Ansonsten	ist	der	Ausländeranteil	stark	altersabhängig,	wie	das	Schaubild	

6.3-7	für	das	Jahr	2005	verdeutlicht.

Schaubild �.�-�: Anteil der Nichtdeutschen und Staatenlosen an allen Strafgefangenen nach 
Alter und �ollzugsart am ��. März �00�
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Datenquelle: Strafvollzugsstatistik. „Jug“ = Jugendstrafvollzug, „Erw“ = Erwachsenenstrafvollzug. 
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Schaubild 6.3-7: Anteil der Nichtdeutschen und Staatenlosen an allen Strafgefangenen  
 nach Alter und Vollzugsart, am 31. März 2005 
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Datenquelle:	 Strafvollzugsstatistik.	„Jug“	=	Jugendstrafvollzug,	„Erw“	=	Erwachsenenstrafvollzug.

Wenn	man	den	Anteil	der	 jugendlichen	Nichtdeutschen	 im	Verlauf	des	Strafverfolgungsgangs	und	

dann	der	Bestrafung	und	des	Strafvollzuges	betrachtet,	dann	fällt	auf,	dass	sich	der	Verurteiltenanteil	

nicht	 vom	Tatverdächtigenanteil	 unterscheidet,	 dass	 sich	 jedoch	 relativ	mehr	 junge	Nichtdeutsche	

im	Strafvollzug	befinden	(Schaubild	6.3-8).	Die	Daten	selbst	lassen	als	Aggregatdaten	aus	sich	heraus	

keinen	verbindlichen	Schluss	zu,	ob	die	höhere	Insassenrate	mit	der	unterschiedlichen	Schwere	oder	

Intensität	der	 jungen	Nichtdeutschen	im	Vergleich	zu	 jungen	Deutschen	zusammenhängt	oder	das	

100	 stAtistisches BundesAmt	(Hg.),	Strafvollzugsstatistik,	verschiedene	Jahrgänge.
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Resultat	unterschiedlicher	Strafhärte	seitens	der	Gerichte	darstellt.101	Etwas	mehr	Klarheit	wäre	durch	

empirische	Untersuchungen	zu	gewinnen.

Unabhängig	von	 solchen	Fragen	 führt	das	Anwachsen	der	Gefangenengruppe	der	Nichtdeutschen,	

in	 jüngeren	Jahren	zusätzlich	der	Gefangenengruppe	der	Zuwanderer	mit	deutschem	Pass,	also	der	

(vor	allem	jüngeren)	Spätaussiedler102,	zu	besonderen	Anforderungen	und	Herausforderungen	für	die	

Vollzugsbediensteten.	 Bei	 einer	Herkunft	 der	 Gefangenen	 in	 Strafanstalten	 aus	 dreißig	 oder	mehr	

Nationen,	 in	 U-Haftanstalten	 ggf.	 sogar	 bis	 zu	 sechzig	 Nationen,	 kann	 es	 bereits	 jede	 Menge	 von	

Anlässen	für	nationale	oder	ethnische	Spannungen	und	ggf.	offene	Reibereien	geben.	Dazu	kommt	

das	Problem	mangelnder	bis	gänzlich	fehlender	verbaler	Verständigungsmöglichkeiten	aufgrund	der	

Sprachen-	und	Dialektvielfalt.	Weiter	 sind	die	unterschiedlichen	Religionen	von	hoher	Bedeutung,	

teils	wegen	der	unterschiedlichen	rituellen	Bedürfnisse	bei	gläubigen	Gefangenen,	 teils	wegen	der	

Speisegebote	oder	Verbote,	teils	wegen	der	Gegensätze	zwischen	den	Vertretern	der	einzelnen	Religi-

onen,	von	Sekten	ganz	zu	schweigen.

Schaubild �.�-�: Anteile der ��- bis unter ��-jährigen jugendlichen Nichtdeutschen an 
den registrierten Tatverdächtigen, �erurteilten und im Strafvollzug 
untergebrachten Jugendlichen im Jahr �00�
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Datenquellen: Bevölkerungsstatistik, Polizeiliche Kriminalstatistik, Strafverfolgungsstatistik (jeweils für 2004 im früheren 
 Bundesgebiet und Berlin), Strafvollzugsstatistik (zum 31.03.2004 in Deutschland). 

Schaubild 6.3-8: Anteile der 14- bis unter 18-jährigen jugendlichen Nichtdeutschen an den  
 registrierten Tatverdächtigen, Verurteilten und im Strafvollzug  
 untergebrachten Jugendlichen im Jahr 2004  
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Datenquellen:	 Bevölkerungsstatistik,	Polizeiliche	Kriminalstatistik,	Strafverfolgungsstatistik	(jeweils	für	2004	im	früheren	
Bundesgebiet	und	Berlin),	Strafvollzugsstatistik	(zum	31.	März	2004	in	Deutschland).

Die	Gefangenen	selber	leiden	je	nach	ihrer	Herkunft	und	Nationalität	unter	zusätzlichen	Belastungen,	

beispielsweise	wegen	Restriktionen	 bei	 Vollzugslockerungen,	 geringeren	Möglichkeiten	 bezüglich	

anderer	Angebote	des	Behandlungsvollzuges	oder	schließlich	der	nach	teilweiser	oder	vollständiger	

Verbüßung	drohenden	Abschiebung	oder	Ausweisung.103

Inwieweit	 im	Übrigen	eine	Zunahme	von	U-Haft	und	 Strafhaft	 ihrerseits	die	 Folge	gestiegener	Kri-

minalität	 oder/und	gestiegener	Verfolgungsintensität	und	 so	genannter	 Strafhärte	 sind,	wird	auch	

101	 Vgl.	auch	Schott,	T.,	2003.
102	 Vgl.	dazu	Kapitel	4.2.2	in	diesem	Bericht.
103	 Siehe	zum	Gesamtbild	etwa	BAumAnn/Feest, Exkurs	II	vor	§	5,	S.	48–56	mit	weiteren	Verweisen,	in	Feest, J. (Hg.),	2000.	Vgl.	

auch	Koepsel, K., 1999; lAuBenthAl, K., 2003, s. 307	ff. 
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in	der	Wissenschaft	nicht	einhellig	beurteilt,	zumal	die	Ergebnisse	bisheriger	Erhebungen	und	Ver-

gleiche	 von	 amtlichen	 Zahlen	 keine	 verbindlichen	 Schlüsse	 erlauben.	 Immerhin	 zeigt	 sich	 auf	 der	

einen	 Seite,	 dass	 die	 „Belastung“	 der	Nichtdeutschen	 von	 Stufe	 zu	 Stufe	 gegenüber	 den	Deutschen	

überproportional	steigt,	wenn	man	die	Entwicklungen	im	Bereich	der	Bevölkerung	der	Entwicklung	

bei	den	Verurteilungen	und	diese	wiederum	der	Entwicklung	bei	unbedingten	Freiheitsstrafen	und	

den	Gefangenenzahlen	gegenüberstellt.104

6.3.3.2 Ausgewählte Daten zum Vollzug als Organisation
Die	 Geschäftsstatistik	 über	 den	 Bestand	 der	 Gefangenen	 und	Verwahrten	 in	 den	 Justizvollzugsan-

stalten	weist	Angaben	zu	den	Anstalten	sowie	zu	dem	so	genannten	Bestand	und	der	Bewegung	der	

Gefangenen	und	Verwahrten	in	den	Justizvollzugsanstalten	zu	verschiedenen	Stichtagen	 jedes	 Jah-

res	in	unterschiedlicher	Dichte	und	Aufbereitung	nach.105	Nach	den	zuletzt	verfügbaren	Daten	zum	

31.	März	2006	gab	es	in	Deutschland	197	Justizvollzugsanstalten,	davon	160	im	früheren	Bundesgebiet	

einschließlich	Gesamtberlin	und	37	in	den	östlichen	Ländern.106	Diese	Zahlen	dürfen	nicht	dahinge-

hend	verstanden	werden,	als	ob	man	 in	den	Ländern	bei	einer	Zählung,	die	 sich	an	Anstaltsbauten	

bzw.	äußerlich	klar	abgegrenzt	sichtbaren	Anstaltskomplexen	orientiert,	nur	197	Gefängnisse	vorfin-

den	würde.	Vielmehr	handelt	es	 sich	um	eine	administrative	bzw.	organisatorische	Festlegung,	die	

sich	auf	selbständige	Anstalten	bezieht.	Dies	ist	vor	allem	bei	einer	Längsschnittanalyse	bedeutsam.	

Insgesamt	verbirgt	sich	hinter	den	Gesamtzahlen	eine	organisatorisch	und	inhaltlich	vielgestaltige	

Vollzugsstruktur.107

Die	wichtigste	Unterscheidung	im	Sinne	der	so	genannten	Differenzierung	des	Vollzuges	ist	diejeni-

ge	nach	geschlossenem	Vollzug	einerseits	und	offenem	Vollzug	andererseits.	Nach	der	gesetzlichen	

Umschreibung	sehen	Anstalten	des	geschlossenen	Vollzuges	eine	sichere	Unterbringung	der	Gefan-

genen	 vor,	 während	 Anstalten	 des	 offenen	 Vollzuges	 keine	 oder	 nur	 verminderte	 Vorkehrungen	

gegen	Entweichungen	treffen.108	Mit	der	Festlegung	der	Belegungsfähigkeit	bestimmen	die	Vollzugs-

verwaltungen,	wie	viele	Gefangene	in	einer	Anstalt	überhaupt	sowie	dann,	bezüglich	der	Hafträume,	

in	 Einzelunterbringung	 oder	 gemeinsamer	 Unterbringung	 einsitzen	 dürfen.	 Belegungsplätze	 für	

offenen	Vollzug	kann	es	in	dieser	Perspektive	sowohl	in	selbständigen	offenen	Anstalten,	in	unselb-

ständigen	offenen	Außenstellen,	 in	offenen	Abteilungen	geschlossener	Anstalten	und	 in	noch	wei-

teren	Varianten	geben.	Auf	dieser	Basis	verringert	sich	die	Spannweite	des	Angebots	von	Plätzen	im	

offenen	Vollzug.

Sie	 bleibt	 ungeachtet	 dessen	 auch	 gegenwärtig	 im	 Vergleich	 der	 Bundesländer	 bemerkenswert	

hoch:109	Die	Spannweite	der	als	solche	ausgewiesenen	offenen	Anstalten	reicht	von	0	%	bis	zu	rund	44	%	

der	gesamten	Belegungskapazität	des	jeweiligen	Bundeslandes	zum	Stichtag	31.	März	2006.	Davon	zu	

unterscheiden	ist	die	Frage,	wie	viele	Gefangene	sich	in	Anstalten,	die	als	solche	dem	geschlossenen	

104	 Für	die	früheren	Jahre	vgl.	beispielsweise	schon	KAiser, G. u.	a., 1992, s. 284 ff.;	zum	Bereich	der	Sexual-	und	Gewaltdelin-

quenz	in	jüngeren	Jahren	speziell	siehe	in	diesem	Bericht	das	Kapitel	3.1	mit	weiteren	Nachweisen.	
105	 http://www.destatis.de/download/d/veroe/fach_voe/justizvollzug06.pdf.
106	 Zu	den	besonderen	Bedingungen	der	Umgestaltung	und	des	Neuaufbaus	des	Vollzugs	in	den	neuen	Ländern	siehe	aus-

führlich	zuletzt	essiG, K., 2000.
107	 Die	Grundregelung	der	Anstaltsarten	und	ihrer	internen	Gliederung	findet	sich	in	§§	139-150	StVollzG.
108	 §	141	Abs.	2	StVollzG;	selbstverständlich	gibt	es	auch	Abstufungen	der	„sicheren	Unterbringung“	 in	den	geschlossenen	

Anstalten	mit	Rücksicht	auf	den	unterschiedlichen	Grad	der	Fluchtgefahr	von	Häftlingen	oder	auf	 ihr	Verhalten	oder	

ihren	Zustand,	welche	unter	Umständen	eine	besondere	Gefahr	für	Mitgefangene,	Beamte	oder	den	Stand	von	Sicherheit	

und	Ordnung	der	Anstalt	insgesamt	bedeuten	(vgl.	§§	85	ff.	StVollzG).	
109	 Detaillierte	Analyse,	auch	unter	Längsschnittaspekten,	bei	dünKel, F., 1998, s. 42 ff.
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oder	halboffenen	Vollzug	 zugerechnet	werden,	 in	 einer	offenen	Abteilung	befinden	oder	wie	 viele	

alternativ	in	einer	offenen	Teilanstalt	untergebracht	sind.	In	Schaubild	6.3-9	wird	deutlich,	dass	selbst	

unter	dieser	Perspektive	die	Möglichkeiten	der	einzelnen	Bundesländer	weit	streuen.

Nach	einer	von	dünKel	durchgeführten	Umfrage	bei	den	27	deutschen	Jugendstrafanstalten	Anfang	

des	 Jahres	 2006	 (verwertbarer	 Rücklauf	 =	24)	 variierte	 der	 Anteil	 der	 im	 offenen	 Vollzug	 unterge-

brachten	jungen	Gefangenen	zwischen	0	%	in	Bremen	sowie	im	Saarland	und	16	%	in	Nordrhein-West-

falen	bzw.	17	%	in	Niedersachsen,	bei	einer	durchschnittlichen	Auslastung	von	rund	75	%.	Im	geschlos-

senen	Vollzug	schwankte	die	Auslastung	zwischen	70	%	 in	Hamburg	und	154	%	 in	einer	 sächsischen	

Jugendanstalt.110

6.3.3.3 Belegungsfähigkeit und Überbelegung der Anstalten
Die	 Belegungsfähigkeit	 der	 Anstalten	 ist	 keine	 bereits	 durch	 die	 räumlichen	 Gegebenheiten	 einer	

Anstalt	absolut	determinierte	Größe.	Vielmehr	kann	sie	als	eine	Art	Richtwert	im	Rahmen	der	Abwä-

gung	 verschiedener	Kriterien	 variiert	werden.	Dazu	gehört	 die	Umwidmung	 von	Hafträumen	und	

deren	Umgestaltung	 zu	 Freizeiträumen	 oder	 Räumen	 für	Gruppentherapie	 von	Gefangenen	 einer-

seits111,	 die	 Rückwidmung	 von	 Hafträumen	 zur	 Gemeinschaftsunterbringung	 in	 Zeiten	 von	 wieder	

anwachsenden	 Gefangenenzahlen	 andererseits.	 Durch	 die	 Aufstellung	 von	 beispielsweise	 Wohn-

containern	lässt	sich	zuzüglich	akuter	Belegungsdruck,	insbesondere	die	Gefahr	von	Überbelegung,	

faktisch	und	rechnerisch	weiter	entschärfen.	Wie	in	anderen	europäischen	Ländern112	wird	auch	der	

110	 Zit.	nach	dem	Urteil	des	BVerfG	vom	31.	Mai	2006	(2	BvR	1673/04	und	2	BvR	2402/04),	Rdr.	24.
111	 §	18	in	Verbindung	mit	der	Übergangsregelung	in	§	201	StVollzG.
112	 Vgl.	dünKel,	F.	und	B.	GenG,	2003b;	dünKel, F und s. snAcKen, 2000, s. 31 ff.;	AeBi, m. u.	a.,	2000;	zu	Europaratsempfehlungen	

hinsichtlich	des	Abbaus	von	Überbelegungen	s.	conseil de l’europe (Hg.),	Le	Surpeuplement	des	Prisons	et	l’Inflation	Car-

cérale,	2000;	suhlinG,	S.	und	T.	schott,	2001;	schott,	T.,	2003;	mAelicKe,	B.,	2003b.

Schaubild �.�-�: Anteil der im offenen �ollzug untergebrachten Strafgefangenen in den 
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Schaubild 6.3-9: Anteil der im offenen Vollzug untergebrachten Strafgefangenen in den 
 Ländern am 31. März 2006
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Vollzug	in	Deutschland	in	einer	Art	Wellenbewegung	mit	faktischer	und	sogar	deutlich	rechnerischer	

Überbelegung	konfrontiert.	Dies	war	beispielsweise	schon	zu	Anfang	bis	Mitte	der	1980er	Jahre	und	

erneut	als	Folge	einer	seit	1992	ziemlich	kontinuierlich	anhaltenden	Aufwärtsbewegung	ganz	deutlich	

zu	erkennen.113	Im	geschlossenen	Vollzug,	bei	dem	Überbelegung	schon	aus	Gründen	der	Gewährleis-

tung	von	Sicherheit	und	Ordnung	ungünstig	ist,	hatten	grundsätzlich	alle	Länder	mit	Schwierigkeiten	

zu	kämpfen;	nur	ein	Land	blieb,	wohl	auch	aus	Gründen	der	anderweitigen	Unterbringung	von	Gefan-

genen	aufgrund	einer	Vollzugsgemeinschaft	mit	benachbarten	Ländern,	bis	1999	deutlich	unter	der	

100	%-Grenze.	Die	besonders	belastete	Lage	in	den	neuen	Ländern	zu	Ende	der	1990er	Jahre	wird	aus	

folgender	pauschaler	Reihung	von	Durchschnittswerten	der	Belegung	(ohne	Abwesende)	ersichtlich:	

Stadtstaaten	fast	exakt	99	%,	westliche	Flächenstaaten	rund	108	%,	östliche	Flächenstaaten	etwas	über	

116	%.	Die	Lage	zum	derzeit	letztverfügbaren	Stichtag	veranschaulicht	Schaubild	6.3-10.114

Zu	der	Belastung	des	Vollzugs	tragen	nicht	nur	die	längeren	Strafen	bei,	sondern	auch	die	kürzeren	

Strafen.115	Unabhängig	von	der	Streitfrage,	ob	die	kurze	Freiheitsstrafe	unter	Behandlungs-	und	Reso-

zialisierungsgesichtspunkten	 als	 vergleichsweise	 besonders	 ungünstig	 betrachtet	 werden	 muss,	

verursachen	 Gefangene	 mit	 kurzen	 Verbüßungszeiten	 einen	 administrativ	 und	 organisatorisch	

erheblichen	Geschäftsanfall,	dem	wenig	Zeit	insoweit	eher	ruhigen	Normalvollzugs	gegenübersteht.	

In	wirtschaftlich-konjunkturell	ungünstigen	Zeiten	schlagen	vor	allem	die	so	genannten	Ersatzfrei-

heitsstrafen	nach	§	43	StGB	durch,	die	dann	zu	verbüßen	sind,	wenn	Not	leidend	Gewordenen	aufer-

legte	Geldstrafen	nicht	durch	Modifikationen	der	Vollstreckung,	z.	B.	Verminderung	der	Raten	oder	

Streckung	der	Zahlungszeiträume	oder	(teilweisen)	Verzicht	auf	die	Beitreibung,	am	Ende	doch	positiv	

erledigt	werden	können	und	wenn	die	an	sich	anstehende	Ersatzfreiheitsstrafe	dann	auch	nicht	durch	

die	Ableistung	von	gemeinnütziger	Arbeit	nach	Art.	293	EGStGB	abgewendet	werden	kann.	Die	Zahl	

der	 so	am	Ende	zu	verbüßenden	Ersatzfreiheitsstrafen,	deren	Mindestmaß	 im	Extremfall	nur	einen	

einzigen	Tag	betragen	kann,	ist	in	den	letzten	Jahren	ständig	angestiegen.116	

Die	 Geschäftsstatistik	 über	 den	 Bestand	 der	 Gefangenen	 und	Verwahrten	 in	 den	 Justizvollzugsan-

stalten	verzeichnete	 für	das	Berichtsjahr	2002	rund	56.000	Zugänge	zur	Verbüßung	von	Ersatzfrei-

heitsstrafe.117	 Neuere	 Zahlen	 stehen	 nicht	 zur	 Verfügung.	 Im	 Querschnitt	 betrachtet,	 also	 bezogen	

auf	den	Bestand	der	Gefangenen	zu	einem	bestimmten	Stichtag,	zeigt	sich	in	jüngster	Zeit	Folgendes:	

Am	31.	März	 2006	 verbüßten	 4.043	Gefangene,	 d.	h.	 7,4	%	 aller	 Insassen	der	Vollzugsanstalten,	 eine	

Ersatzfreiheitsstrafe.118	 Zu	 den	 kurzen	 Ersatzfreiheitsstrafen	 kommen	 kurze	 Freiheitsstrafen	 aus	

widerrufenen	Strafaussetzungen	zur	Bewährung	bzw.	Strafrestaussetzungen	zur	Bewährung	hinzu,	

ggf.	vorbereitet	durch	die	richterliche	Anordnung	von	so	genannter	Sicherungshaft,	mit	Hilfe	derer	

man	sich	der	Verbüßung	der	Strafe	versichern	will,	wenn	der	Widerruf	erst	ansteht	oder	zwar	schon	

ausgesprochen	worden,	aber	noch	nicht	bestandskräftig	geworden	ist.

113	 Erläuterungen	dazu	s.	in	Bundesministerium des innern	und	Bundesministerium der Justiz	(Hg),	1.	PSB,	Abschnitt	3.6.4.
114	 Die	dort	gezeigte	Belegungssituation	im	offenen	Vollzug	ist	auch	dadurch	beeinflusst,	dass	der	Erhebungsstichtag	auf	

ein	Wochenende	fiel.
115	 Zu	neueren	Analysen	der	Rechtwirklichkeit	von	kurzen	und	mittleren	Strafen	vgl.	sohn,	W.,	1999	und	2004.
116	 Vgl.	weitere	Nachweise	in	diesem	Bericht,	Kapitel	6.2.2.5.2.
117	 Genau	 56.187	 von	 insgesamt	 697.391	 Zugängen;	während	 bei	 der	 Gesamtzahl	 die	 Zählung	 von	 anderen	 Zugängen	 in	

die	Anstalt	als	diejenigen	zum	Antritt	 einer	 Strafverbüßung	erheblich	 ins	Gewicht	 fällt,	 kann	man	bei	den	Ersatzfrei-

heitsstrafen	 aus	 der	 Entwicklung	der	 Zugangszahlen	 eher	 auf	 die	 Entwicklung	der	 „echten“	Verbüßungen	 schließen.	

Allerdings	sind	genaue	Schätzungen	auch	hier	nicht	möglich.	Jedenfalls	wurden	im	Jahr	2002	alles	in	allem	65.133	Straf-

antritte	registriert.
118	 Berechnet	nach	den	Ausgangszahlen	in:	stAtistisches BundesAmt (Hg.),	Geschäftsstatistik	über	den	Bestand	der	Gefange-

nen	und	Verwahrten	in	den	Justizvollzugsanstalten	www.destatis.de/download/d/veroe/fach-voe/justizvollzug06.pdf.
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6.3.3.4 Behandlungsvollzug und Sicherheit der Allgemeinheit vor Straftaten
Das	Strafvollzugsgesetz	etabliert	die	Behandlung	der	Gefangenen	zur	Ermöglichung	oder	Förderung	

ihrer	 (Wieder-)Eingliederung	 in	die	Gesellschaft	als	Leitidee	der	Vollzugsgestaltung	 in	Abkehr	vom	

Gedanken	der	reinen	Verwahrung	oder	gar	der	Vergeltung	verbindlich.	Dies	wird	zunächst	aus	der	

Definition	des	Vollzugszieles	in	§	2	Satz	1	StVollzG	deutlich.	Danach	soll	der	Gefangene	im	Vollzug	der	

Freiheitsstrafe	 fähig	werden,	 künftig	 in	 sozialer	Verantwortung	 ein	 Leben	 ohne	 Straftaten	 zu	 füh-

ren.119	Die	so	genannten	zentralen	Gestaltungsgrundsätze	des	Vollzuges	nach	§	3	StVollzG	präzisieren,	

inwiefern	 der	 Vollzug	 dergestalt	 auszurichten	 ist,	 dass	 die	 allgemeinen	 Verhältnisse	 die	 erstrebte	

Wiedereingliederung	unterstützen.	Gemäß	dem	Angleichungsgrundsatz	 soll	das	Leben	 im	Vollzug	

den	allgemeinen	Lebensverhältnissen	soweit	als	möglich	angeglichen	werden.	Der	Gegenwirkungs-

grundsatz	verlangt,	schädlichen	Folgen	des	Freiheitsentzuges	entgegenzuwirken.	Und	schließlich	ist	

nach	dem	Eingliederungsgrundsatz	der	Vollzug	darauf	auszurichten,	dass	der	dem	Gefangenen	hilft,	

119	 Zum	Spannungsverhältnis	von	Resozialisierung	und	Sicherheit	 siehe	etwa	 Jehle,	N.,	2002;	Kudlich,	H.,	2003;	wAlter,	 J.,	

2004;	 zur	Bevölkerung	vgl.	KlocKe,	G.,	 2004.	Vgl.	 auch	hoFFmAnn,	K.,	 2000	und	dünKel.	 F.	und	K.	drenKhAhn,	 2002.	Zur	

Privatisierungsdebatte	vgl.	GieFers-wielAnd,	N.,	2002	und	stoBer,	R.,	2001.

Schaubild �.�-�0: Belegungssituation im geschlossenen und offenen �ollzug der Länder am 
��. März �00�

Schaubild 6.3-10: Belegungssituation im geschlossenen und offenen Vollzug der Länder  
 am 31. März 2006 
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sich	in	das	Leben	in	Freiheit	einzugliedern.120	Dies	bedeutet	zugleich,	dass	das	Vollzugsgeschehen	im	

idealtypischen	 Fall	 von	 Anfang	 an	 unter	 der	 Perspektive	 einer	 Entlassungsplanung	 gestaltet	 wird,	

dass	 mithin	 die	 Vollzugsbediensteten,	 namentlich	 die	 Fachdienste,	 alle	 Maßnahmen	 und	 Vorkeh-

rungen	im	Umgang	mit	dem	Gefangenen	auch	auf	die	Zeit	nach	dem	Anstaltsaufenthalt	hin	fokussie-

ren.	Diese	Orientierung	kommt,	noch	vor	vielen	Einzelregelungen,	bereits	bei	der	gesetzlichen	Rege-

lung	der	so	genannten	Behandlungsuntersuchung	zum	Ausdruck,	die	nach	dem	Aufnahmeverfahren	

begonnen	wird.	Diese	Untersuchung	erstreckt	sich	nach	§	6	Abs.	2	StVollzG	„auf	alle	Umstände,	deren	

Kenntnis	für	eine	planvolle	Behandlung	des	Gefangenen	im	Vollzuge	und	für	die	Eingliederung	nach	

seiner	Entlassung	notwendig	ist“.	Und	für	den	aufgrund	der	Behandlungsuntersuchung	zu	erstellen-

den	individuellen	Vollzugsplan	gilt	nach	§	6	Abs.	2	Nr.	8	StVollzG,	dass	er	auch	Angaben	zu	den	„not-

wendigen	Maßnahmen	zur	Vorbereitung	der	Entlassung“	zu	enthalten	habe.121	

Ein	gut	organisierter	Behandlungsvollzug,	der	Humanität	und	Rationalität	im	Umgang	mit	Gefangenen	

ernst	 nimmt,	 gewährt	 bestimmte	 Erleichterungen	und	 Lockerungen	des	Haftalltags	 keineswegs	 um	

ihrer	selbst	willen,	wie	dies	in	wieder	vermehrt	aufkommender	schlagwortartiger	Kritik	mit	Stichwor-

ten	wie	„Hotelvollzug“	unterstellt	wird.	Vielmehr	ist	er	darauf	ausgerichtet,	den	Gefangenen	zu	fordern,	

selber	an	sich	zu	arbeiten	(Mitwirkungsgrundsatz	nach	§	4	Abs.	1).	Gerade	auch	aus	Behandlungsgrün-

den	 können	 Maßnahmen,	 die	 generell	 zur	 Förderung	 von	 Gefangenen	 angezeigt	 sind,	 im	 Einzelfall	

auch	versagt	werden.122	Das	Strafvollzugsgesetz	sieht	darüber	hinaus	an	vielen	Stellen	entweder	durch	

generalisierte	Regelungen	oder	in	der	Ausgestaltung	einzelner	Behandlungsmaßnahmen	ganz	gezielt	

vor,	dass	der	Schutz	der	Allgemeinheit	vor	Straftaten	zu	gewährleisten	ist	(§	2	Satz	2	StVollzG)	und	auch	

sonst	Sicherheit	und	Ordnung	im	Vollzug	eine	wichtige	Rolle	spielen	(§	4	Abs.	2	StVollzG).	

Urlaub	 aus	 der	 Haft	 oder	 Vollzugslockerungen	 wie	 Ausgang	 und	 Freigang	 dürfen	 beispielsweise	

überhaupt	erst	dann	ernsthaft	 in	Betracht	gezogen	werden,	wenn	nicht	 zu	befürchten	 ist,	dass	der	

Gefangene	 sich	 dem	 Vollzug	 der	 Freiheitsstrafe	 entziehen	 oder	 die	 Lockerungen	 des	 Vollzuges	 zu	

Straftaten	missbrauchen	werde.	Urlaub	und	Lockerungen	sind	wie	andere	Behandlungsmaßnahmen	

konzeptionell	Instrumente	der	Unterstützung	und	zugleich	Erprobung	sozial	verantwortlichen	Ver-

haltens	der	Gefangenen	unter	den	Bedingungen	der	Freiheit.	Seit	Inkrafttreten	des	Strafvollzugsge-

setzes	wurden	Lockerungen	in	allen	Ländern	häufiger	als	vorher	gewährt.	Aber	bis	in	die	Gegenwart	

sind	auch	die	Präferenzen	im	Umfang	der	Gewährung	keineswegs	gleichmäßig	ausgeprägt.	Schaubild	

6.3-11	verdeutlicht	diesen	Befund	am	Beispiel	von	Ausgang,	Freigang	und	Urlaub.	Es	bringt	keine	abso-

luten	Unterschiede	oder	gar	Rangordnungen	zum	Ausdruck.	Vielmehr	wird	durch	die	Art	der	Dar-

stellung,	die	Niveauunterschiede	bei	den	Lockerungen	auf	einen	einheitlichen	Maßstab	zurückführt,	

veranschaulicht,	ob	ein	Land	in	allen	drei	Dimensionen	entweder	gleichermaßen	zurückhaltend	oder	

gleichermaßen	ausgedehnt	agiert	bzw.	ob	die	Praxis	im	vorgegebenen	Rahmen	die	eine	Maßnahme	

gegenüber	der	anderen	bevorzugt.	

Entgegen	einem	verbreiteten	Eindruck	sind	die	Missbrauchsfälle	bzw.	Misserfolgsraten	mit	steigender	

Anwendung	von	Urlaub,	Freigang	und	anderen	Lockerungen	in	der	Regel	prozentual	nicht	gestiegen,	

sondern	umgekehrt	vielmehr	zurückgegangen.	Bis	heute	fallen	folgerichtig	auch	in	denjenigen	Län-

120	 Zur	Diskussion	im	Einzelnen,	auch	im	europäischen	Vergleich,	siehe	u.	a.	Arloth,	F.,	2002; Arloth,	F.	und	C.	lücKemAnn,	

2004; Böhm, A., 2003; cAlliess,	R.-P.	und	H.	müller-dietz,	2005;	dünKel,	F.	und	S. snAcKen,	2000;	herrFAhrdt,	R.,	2001;	KAiser,	

G.	und	H.	schöch, 2003;	lAuBenthAl,	K.,	2003;	schwind,	H.-D.	u.	a.,	2005.	Eine	wichtige	Rolle	in	diesem	Prozess	spielen	auch	

die	Ehrenamtlichen;	eine	Analyse	aus	jüngerer	Zeit	findet	sich	dazu	bei	lehmAnn, A. und s. möller, 2005.
121	 Zur	gesamten	Idee	der	durchgehenden	Entlassungsplanung	vgl.	detaillierter	das	nachfolgende	Teilkapitel	6.3.4.
122	 Vgl.	dazu	zuletzt	hoFFmAnn, K., 2000.
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dern,	die	sich	durch	vergleichsweise	hohe	Anwendung	dieser	Behandlungsmaßnahmen	auszeichnen,	

die	Raten	regelmäßig	nicht	ungünstiger	aus	als	in	den	zurückhaltender	vorgehenden	Ländern.	Dabei	

ist	unter	Misserfolg	vordringlich	die	nicht	rechtzeitige	Rückkehr	und	der	Verstoß	gegen	Weisungen	

zu	verstehen.123	Schaubild	6.3-12	veranschaulicht	den	Befund	am	Beispiel	von	Urlaubsgewährung	und	

darauf	bezogenem	Urlaubsmissbrauch.	Wie	man	sieht,	gibt	es	wenig	Varianz	bei	den	insgesamt	unter	

1	%	 bleibenden	 Missbrauchsquoten.	 Die	 entsprechende	 „Versagerquote“,	 gemessen	 an	 Individuen,	

die	Auflockerungen	bekommen	haben,	ist	der	Natur	der	Sache	nach	höher	als	die	Missbrauchsquote	

bezogen	auf	die	Menge	der	gewährten	Maßnahmen,	geht	 jedoch	regelmäßig	über	den	einstelligen	

Prozentbereich	nicht	hinaus.124	Straftaten	spielen	quantitativ	eine	noch	geringere	Rolle,	was	generell	

nicht	dazu	führen	darf,	die	im	Einzelfall	dennoch	mögliche	Gefahr	durch	einen	Gefangenen	nur	sum-

marisch	zu	prüfen	und	etwaige	Risiken	dann	bei	anstehenden	Entscheidungen	zu	vernachlässigen.

Das	Strafvollzugsgesetz	setzt	auf	eine	sinnvolle	individualisierte	Behandlung	des	Gefangenen,	die	von	

der	Vermittlung	lebenspraktischer	Fähigkeiten	durch	soziales	Training	über	Unterricht	und	Berufsaus-

123	 Vgl.	insbesondere	die	detaillierte	Analyse	von	dünKel, F., 1998, s. 42 ff.	mit	weiteren	Nachweisen.
124	 Siehe	zu	diesem	und	anderen	Sicherheitsproblemen	bzw.	-einschätzungen	die	Beiträge	bei	Koop, G. und B. KAppenBerG,	2006.

Schaubild �.�-��: �ollzugslockerungen in den Ländern: Ausgang, Urlaub und Freigang im Jahr �00�

Schaubild 6.3-11: Vollzugslockerungen in den Ländern
 Ausgang, Urlaub und Freigang im Jahr 2001
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bildung	sowie	geregelte	Arbeit	bis	zur	Therapie	im	engeren	Sinne	reicht.125	Der	Gefangene	kann	die	sozi-

ale	Hilfe	der	Anstalt	in	Anspruch	nehmen,	um	seine	persönlichen	Schwierigkeiten	zu	lösen.	Die	Hilfe	soll	

darauf	gerichtet	sein,	den	Gefangenen	in	die	Lage	zu	versetzen,	seine	Angelegenheiten	selbst	zu	ordnen	

und	zu	regeln.	Die	Hilfe	gliedert	sich	in	Hilfe	bei	der	Aufnahme,	Hilfe	während	des	Vollzuges	und	Hilfe	

zur	Entlassung.	Ganz	besondere	Bedeutung	schon	für	das	Leben	im	Vollzug	selber,	aber	erst	recht	für	die	

Wiedereingliederung	nach	der	Entlassung,	haben	Arbeit,	Ausbildung	und	Weiterbildung.	Gefangene,	

die	arbeitsfähig	sind,	sind	grundsätzlich	zur	Arbeit	verpflichtet.126	Umgekehrt	soll	die	Vollzugsbehörde,	

was	 in	 konjunkturell	 schwachen	 wirtschaftlichen	 Phasen	 ein	 großes	 Problem	 darstellen	 kann,	 dem	

Gefangenen	wirtschaftlich	 ergiebige	 Arbeit	 zuweisen	 und	 dabei	 seine	 Fähigkeiten,	 Fertigkeiten	 und	

Neigungen	 berücksichtigen.	 Durch	 die	 Ausgestaltung	 dieser	 Arbeit,	 aber	 auch	 durch	 arbeitsthera-

peutische	Beschäftigung,	Ausbildung	und	Weiterbildung,	soll	das	Ziel	angestrebt	werden,	Fähigkeiten	

für	eine	Erwerbstätigkeit	nach	der	Entlassung	zu	vermitteln,	zu	erhalten	oder	zu	fördern.	Geeigneten	

125	 Dazu	und	 zu	den	 verschiedenen	Rechten	und	Pflichten	 von	Gefangenen	und	anderen	Beteiligten	 siehe	ausführlicher	

Bundesministerium des innern	 und	 Bundesministerium der Justiz	 (Hg.),	 1.	PSB,	 S.	 425	 ff.	 Im	 Übrigen	 vgl.	 beispielsweise	 die	

detaillierten	Darstellungen	und	Würdigungen	(mit	jeweils	umfangreichen	weiteren	Verweisen)	in	den	Lehrbüchern	von	

KAiser, G. u.	a.,	1992;	lAuBenthAl, K, 2003; wAlter, m., 1999.
126	 §	41	StVollzG	in	Verbindung	mit	Art.	12	Abs.	3	Grundgesetz.	Vgl.	zur	Entlohnung	neu,	A.,	2002.
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HB 

SL 

Datenquelle: Greifswalder Inventar zum Strafvollzug. 

NW 

HH 

BE 

SH 

RP 

MV 

NI 

HE 

BW 

BB 

BY 

TH 

SN 

ST 
Beurlaubungen pro 100 Gefangene 
Missbrauch in % der Beurlaubungen 

0 

0,11 % 
144 

0,07 % 
170 

0,03 % 
225 

0,25 % 
310 

0,21 % 
321 

0,23 % 
390 

0,19 % 
428 

0,64 % 
439 

0,63 % 
504 

0,18 % 
540 

0,28 % 
638 

0,4 % 
843 

0,1 % 

0,46 % 
1.469

1.066

0,2 % 
781 

0,55 %
800

0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 1 % 

400 200 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 

Datenquelle:	 Greifswalder	Inventar	zum	Strafvollzug.



���Kriminalitätskontrolle durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte

Gefangenen	 soll	 Gelegenheit	 zur	 Berufsausbildung,	 beruflichen	 Weiterbildung	 oder	 Teilnahme	 an	

anderen	ausbildenden	oder	weiterbildenden	Maßnahmen	gegeben	werden.

6.3.3.5 Sozialtherapeutische Anstalten
Die	 Einführung	 sozialtherapeutischer	 Einrichtungen	 in	 den	 deutschen	 Strafvollzug	 ist	 eine	 Frucht	 der	

Strafrechtsreformdiskussionen	der	60er	Jahre.127	Sie	beruhte	auf	der	Einsicht,	dass	es	unter	den	inhaftierten	

Straftätern	Personen	gibt,	die	schwerwiegende	Straftaten	begangen	haben	und	bei	denen	tiefgreifende	Per-

sönlichkeitsstörungen	oder	frühe	biographische	Prägungen,	mit	denen	ihre	bisherigen	Straftaten	zusam-

menhängen,	die	Erwartung	begründen,	dass	sie	alsbald	nach	der	Entlassung	aus	dem	Strafvollzug	erneut	

schwere	(einschlägige)	Straftaten	begehen	werden.	Die	gesetzlichen	Grundlagen	der	sozialtherapeutischen	

Anstalten	und	Abteilungen	wurden	mit	der	im	Januar	2003	in	Kraft	getretenen	Neufassung	des	§	9	StVollzG	

gravierend	verändert.128	Seither	wird	die	Verlegung	von	Sexualstraftätern,	die	zu	einer	Freiheitsstrafe	von	

mehr	als	zwei	Jahren	verurteilt	wurden,	 in	eine	sozialtherapeutische	Einrichtung	zwingend	vorgeschrie-

ben,	wenn	diese	Verlegung	aufgrund	einer	Untersuchung	der	Persönlichkeit	und	der	Lebensverhältnisse	

des	Gefangenen	angezeigt	ist.	Auf	die	(bisher	notwendige)	Zustimmung	des	Gefangenen	kommt	es	dabei	

genauso	wenig	an	wie	auf	diejenige	der	Leitung	einer	sozialtherapeutischen	Einrichtung.	

In	den	seit	1997	von	der	KriminoloGischen zentrAlstelle	durchgeführten	Stichtagserhebungen	bei	allen	

sozialtherapeutischen	 Einrichtungen	 des	 Vollzuges	 lassen	 sich	 bereits	 erste	 Trends	 erkennen,	 wie	

Tabelle	6.3-8	anhand	der	Anzahl	der	verfügbaren	sozialtherapeutischen	Anstalten,	der	Gesamtzahl	

der	verfügbaren	Plätze	und	der	Stichtagsbelegung	verdeutlicht.	

Tabelle �.�-�: Haftplätze und Belegung der sozialtherapeutischen Einrichtungen ����–�00�

Stichtagserhebung 
zum ��. März des 

Jahres

Anzahl der sozialthe-
rapeutischen  
Einrichtungen

Gesamtzahl der ver-
fügbaren Haftplätze

Belegung zum  
Stichtag (absolut)

Belegung  
zum Stichtag  
(in Prozent)

1997 20 888 825 92,9	%

1998 22 917 850 92,7	%

1999 23 982 929 94,6	%

2000 27 1.055 1.053 99,8	%

2001 28 1.086 1.086 100,0	%

2002 31 1.201 1.160 96,6	%

2003 38 1.509 1.335 88,5	%

2004 43 1.742 1.571 90,2	%

2005 45 1.780 1.682 91,9	%

Datenquelle:	 KröniGer, s.,	2004a,	S.	34	und	scHulz, K.,	2005,	S.	34	f.

Wie	man	sieht,	ist	die	Zahl	der	Anstalten	um	125	%	und	die	Zahl	der	verfügbaren	Haftplätze	um	100	%	

gestiegen.	Die	Insassenzahl	am	Stichtag	erhöhte	sich	um	104	%.	

127	 Zur	Reformgeschichte	und	der	weiteren	Entwicklung	bis	zum	Jahr	2000	siehe	Bundesministerium des innern	und	Bundesmi-

nisterium der Justiz	(Hg.),	1.	PSB,	S.	429.	Zur	neueren	Entwicklung	s.	KAiser,	G.,	2002;	eGG,	R.	und	S.	KröniGer,	2004;	wischKA,	B.	

u.	a.,	2005; zierep,	A.,	2005.	Vgl.	zu	weiteren	Aspekten	etwa	GorBA-Klee,	S.,	2005;	hAFFKe,	B.,	2004;	ortmAnn,	R.,	2002;	rehn,	

G.	u.	a.,	2001;	rehn,	G.,	2002	und	2003;	roth,	R.,	2004;	specht,	W.	1993.
128	 Diese	Neuerung	beruht	auf	dem	Gesetz	zur	Bekämpfung	von	Sexualdelikten	und	anderen	gefährlichen	Straftaten,	BGB	l.	I	

1998,	S.	160.	Zur	Behandlung	dieser	Gruppe	vgl.	u.	a.	eGG, r.,	2000, s. 75 ff.; schüler-sprinGorum,	H.,	2003;	KrAuse,	U.,	2003.
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Tabelle �.�-�: Gefangene in sozialtherapeutischen Anstalten nach der für die derzeitige 
Strafverbüßung maßgeblichen Straftat (Deliktschwerpunkt) ����–�00�

Stichtags-
erhebung 

zum ��. März 
des Jahres

Deliktschwerpunkt (gruppiert)

SummeSexualdelikte Tötungsdelikte Eigentums- bzw.  
�ermögensdelikte

sonstige Delikte

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %

1997 191 23,2 181 21,9 367 44,5 86 10,4 825

1998 224 26,4 196 23,1 339 39,9 91 10,7 850

1999 315 33,9 187 20,1 326 35,1 101 10,9 929

2000 388 36,8 219 20,8 305 29,0 141 13,4 1.053

2001 437 40,1 214 19,7 286 26,3 152 14,0 1.089

2002 526 45,4 221 19,1 260 22,4 152 13,1 1.159

2003 685 51,3 249 18,7 245 18,4 156 11,7 1.335

2004 870 55,4 298 19,0 244 15,5 159 10,1 1.571

2005 976 58,5 287 17,2 234 14,0 172 10,3 1.669

Datenquelle:	 KröniGer, s.,	2004a,	S.	40	und	scHulz, K., 2005,	S.	43.

	

Berücksichtigt	 man	 ferner	 die	 Zusammensetzung	 der	 Gefangenen	 in	 den	 sozialtherapeutischen	

Anstalten	zum	jeweiligen	Stichtag,	so	ist	über	die	Jahre	anhand	von	Tabelle	6.3-9	deutlich	zu	erken-

nen,	dass	der	Anteil	der	Sexualstraftäter	stetig	zunimmt.	Im	Berichtsjahr	2000	stellen	sie	erstmalig	die	

zahlenmäßig	stärkste	Gruppe	der	in	Sozialtherapie	befindlichen	Delinquenten	und	machen	jetzt	rund	

59	%	aus.	Die	Differenzierung	dieser	Sexualstraftäter	nach	dem	spezifischen	Delikt	lässt	in	Tabelle	6.3-

10	ferner	erkennen,	dass	sich	weitere	Veränderungen	abzeichnen.	Die	anfänglichen	Relationen	zwi-

schen	den	Deliktsgruppen	der	Vergewaltigung/sexuellen	Nötigung	und	dem	sexuellen	Kindesmiss-

brauch	 scheinen	 sich	 allmählich	umzukehren.	 Innerhalb	der	 sozialtherapeutischen	 Einrichtungen	

des	 Vollzuges	 werden	 unter	 den	 einsitzenden	 Sexualstraftätern	 seit	 dem	 Jahr	 2000	 mehrheitlich	

wegen	Kindesmissbrauchs	Verurteilte	behandelt.	

Tabelle �.�-�0: �erteilung der einzelnen Delikte bei Schwerpunkt Sexualdelikte in 
sozialtherapeutischen Anstalten ����–�00�

Stichtags-
erhebung 

zum ��. März 
des Jahres

Deliktschwerpunkt Sexualdelikte

Summe�ergewaltigung oder 
sexuelle Nötigung

sexueller  
Kindesmissbrauch

sonstige Straftaten  
gegen die sexuelle  
Selbstbestimmung

Anzahl % Anzahl % Anzahl %

1997 114 59,6 62 32,5 15 7,9 191

1998 123 54,9 87 38,8 14 6,3 224

1999 143 45,4 157 49,8 15 4,8 315

2000 162 41,8 200 51,5 26 6,7 388

2001 196 44,9 203 46,5 38 8,7 437

2002 235 44,7 244 46,4 47 8,9 526

2003 293 42,8 327 47,7 65 9,5 685

2004 364 41,8 433 49,8 73 8,4 870

2005 399 41,0 509 52,3 64 6,6 972

Datenquelle:	 KröniGer, s.,	2004a,	S.	41	und	scHulz, K.,	2005,	S.	43.
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Der	Tabelle	6.3-11	ist	zu	entnehmen,	dass	in	den	letzten	Jahren	bereits	eine	rigidere	Anwendung	der	

Lockerungspraxis	zu	beobachten	ist.	Dem	ist	zwar	entgegenzusetzen,	dass	bei	den	neu	eröffneten	Ein-

richtungen	im	jeweils	ersten	Jahr	die	Frage	der	Lockerungen	nicht	unbedingt	zu	stellen	ist,	der	Trend	

ist	jedoch	auch	bei	dieser	Einschränkung	unverkennbar.	Am	Stichtag	des	Jahres	2005	hatten	rund	62	%	

der	Gefangenen	keine	Genehmigung	für	Lockerungen.	

Tabelle �.�-��: Zulassung zu selbständigen Lockerungen in sozialtherapeutischen Anstalten am 
Stichtag, ����–�00�

Jahr der 
Stichtags-
erhebung

Einrich-
tungen

Bele-
gung

keine Zulassung zu 
Lockerungen

Ausgang oder 
Urlaub

Freigang (§ �� 
St�ollzG)

Urlaub
(§ �� Abs �, § ��� 

St�ollzG)

1997 20 825 394 47,8% 257 31,2% 109 13,2% 65 7,8%

1998 20 766 379 49,5% 226 29,5% 100 13,1% 61 8,0%

1999 19 796 440 55,3% 205 25,8% 99 12,4% 52 6,5%

2000 27 1.053 640 60,8% 231 21,9% 127 12,1% 55 5,2%

2001 28 1.086 624 57,5% 306 28,2% 109 10,0% 68 6,3%

2002 31 1.160 681 58,7% 243 20,9% 99 8,5% 58 5,0%

2003 38 1.335 813 60,9% 322 24,1% 76 5,7% 54 4,0%

2004 43 1.571 987 62,8% 271 17,3% 64 4,1% 59 3,8%

2005 45 1.682 1.039 61,7% 259 15,4% 71 4,2% 48 2,8%

Datenquelle:	 KröniGer,	S.,	2004a,	S.	51	und	scHulz, K.,	2005,	S.	54.

6.3.3.6 Zusammenfassung und Ausblick
Der	Vollzug	 ist	gegenwärtig	wieder	 in	eine	besonders	 schwierige	Lage	geraten.	Die	Überfüllung	

als	 solche	 macht	 Behandlungsanstrengungen	 bereits	 grundsätzlich	 sehr	 schwer	 und	 fördert	

Tendenzen	einer	Rückkehr	zum	Verwahrvollzug,	den	der	Gesetzgeber	mit	dem	StVollzG	von	1976	

endgültig	 verabschiedet	 zu	 haben	 glaubte.	 Gefangenengruppen,	 die	 besondere	 Anforderungen	

stellen,	erschweren	den	Bediensteten	die	Arbeit	zusätzlich.	Dazu	gehören	vor	allem	Drogenabhän-

gige	wegen	des	spezifischen	Behandlungsbedarfs	und	wegen	der	Vorkehrungen,	die	bei	akut	Süch-

tigen	mit	Blick	auf	Sicherheit	und	Ordnung	in	der	Anstalt	getroffen	werden	müssen.	Dazu	gehören	

auch	Nichtdeutsche	aus	 vielen	Nationen,	die	allein	wegen	der	unterschiedlichen	Sprachen,	Reli-

gionen	 und	 Gebräuche	 sowie	 Speisegewohnheiten	 erhöhten	 Organisationsbedarf	 verursachen.	

Reibungen	zwischen	den	einzelnen	Gruppen	können	das	Klima	 in	der	Anstalt	negativ	beeinflus-

sen.	Dennoch	ist	am	Behandlungsvollzug	festzuhalten.	Erfahrungsgemäß	folgt	einer	Überlastung	

des	Vollzugs	mit	hohen	Gefangenenzahlen	auch	wieder	eine	Phase	der	Entlastung,	die	sinnvolles	

Arbeiten	 mit	 den	 Gefangenen	 erleichtert.	 Von	 Neubauprogrammen,	 die	 über	 die	 Ersetzung	 des	

Altbestandes	an	Anstalten	hinausgehen,	ist	nur	begrenzt	Hilfe	zu	erwarten,	da	sie,	abgesehen	von	

den	hohen	Kosten,	an	den	Symptomen	und	nicht	an	den	Ausgangsproblemen	ansetzen.	Privatisie-

rung	des	Vollzuges	ist	nach	deutschem	Rechtsverständnis	allenfalls	eine	ganz	begrenzte	Option.	

Die	 elektronische	Überwachung	von	Gefangenen	bzw.	Entlassenen	wird,	 abgesehen	davon,	dass	

ihre	Anwendung	noch	dem	Grunde	nach	umstritten	 ist,	 ihre	Überlegenheit	 gegenüber	 anderen	

Formen	der	Überwachung	und	Hilfe	 in	 Freiheit	 außerhalb	 besonders	 günstiger	 experimenteller	

Bedingungen	erst	noch	zu	belegen	haben.	Die	 in	 jüngeren	 Jahren	erfolgten	Reformen	der	Siche-

rungsverwahrung,	 namentlich	 die	 Einführung	 der	 vorbehaltenen	 Sicherungsverwahrung	 und,	

für	 schon	 im	 Vollzug	 befindliche	 Täter,	 der	 nachträglichen	 Sicherungsverwahrung,	 sind	 nach	

heftigen	Debatten	eingeführt	worden,	um	die	Innere	Sicherheit	zu	erhöhen.	Seit	ihrer	Einführung	
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ist	die	Diskussion	nicht	abgeflaut.	Über	praktische	Erfahrungen	erheblichen	Umfangs	wird	erst	in	

einigen	Jahren	berichtet	werden	können.129

6.3.4 Entlassung aus dem Strafvollzug und Strafentlassenenhilfe

6.3.4.1 Strafvollzug und Entlassungsvorbereitung
Das	Strafvollzugsgesetz	als	flexibles	Instrument	zur	Wiedereingliederung	von	Gefangenen	nach	ihrer	

Entlassung	aus	der	Anstalt	bietet	den	Vollzugsbehörden	sinnvoll	aufeinander	abgestimmte	Möglich-

keiten,	dem	Gefangenen	zu	helfen,	seine	Angelegenheiten	zu	ordnen.	Zugleich	ermöglicht	es,	effektiv	

129	 Aus	der	umfangreichen	Literatur	zu	diesem	Thema	vgl.	beispielhaft	BAltzer,	U.,	2005;	BrAun,	S.,	2004;	cAlliess,	R.-P.,	2004;	

eGG,	R.,	2005b;	Goerdeler,	J.,	2004;	JAnsinG,	J.-D.,	2004;	KinziG,	J.,	1996	und	2002;	Köhne, m.,	2005;	KröBer,	H.-L.,	2004;	Krö-

niGer,	S.,	2005a;	lAuBenthAl,	K.,	2004;	peGlAu,	J.,	2004;	pieroth,	B.,	2003;	pollähne,	H.,	2004;	renziKowsKi,	J.,	2004;	steindorF-

ner,	M.,	2003;	ullenBruch,	T.,	2003.	

Kernpunkte

	 Im	 Strafvollzugsgesetz	 dienen	 zahlreiche	 Regelungen	 dem	 Ziel	 der	 möglichst	 frühzeitigen	

Vorbereitung	der	Gefangenen	auf	die	Entlassung	aus	der	Anstalt	und	auf	ein	Leben	ohne	Straf-

taten,	also	letztlich	auf	die	erfolgreiche	Wiedereingliederung	in	die	Gesellschaft.

	 Das	Vollzugsziel	 der	 Resozialisierung	 liegt	 im	ganz	 eigenen	 Interesse	 von	 Staat	 und	Gesell-

schaft.	 Straftatenfreiheit	 bei	 einem	 Entlassenen	 bedeutet	 unter	 anderem	 auch	 effektiven	

Opferschutz.

	 Selbst	im	modernen	Behandlungsvollzug	gibt	es	freilich	Gefangene,	die	nicht	oder	jedenfalls	

nicht	kurzfristig	der	Resozialisierung	zugänglich	sind.	Das	Strafvollzugsgesetz	 trägt	diesem	

Umstand	angemessen	Rechnung.	Der	Vollzug	der	Freiheitsstrafe	dient	deswegen	auch	dazu,	

die	Allgemeinheit	vor	neuen	Straftaten	der	Gefangenen	zu	schützen.

	 Die	bedingte	Entlassung	aus	dem	Vollzug	nach	Verbüßung	eines	Teils	der	Strafe	ist	vor	allem	für	

Gefangene,	die	zu	langjährigen	Strafen	verurteilt	wurden,	zur	Resozialisierung	wichtig.	Diese	

Strafrestaussetzung	zur	Bewährung	stellt	insbesondere	dann,	wenn	die	vorzeitig	Entlassenen	

einem	Bewährungshelfer	unterstellt	werden,	ein	wesentliches	Instrument	moderner	Kriminal-

politik	dar.	Dasselbe	gilt	für	die	Aussetzung	von	Maßregeln	der	Besserung	und	Sicherung.	

	 Seit	1998	wird	in	den	Vorschriften	über	die	bedingte	Entlassung	die	Beachtung	des	Sicherheits-

interesses	der	Bevölkerung	für	die	an	entsprechenden	Entscheidungen	Beteiligten	ausdrück-

lich	hervorgehoben.

	 Bei	Gefangenen,	die	nach	vollständiger	Verbüßung	einer	längeren	Freiheitsstrafe	aus	dem	Vollzug	

entlassen	werden,	tritt	im	Regelfall	automatisch	Führungsaufsicht	ein.	Damit	soll	der	vermuteten	

erhöhten	Rückfallgefahr	durch	besondere	Formen	der	Kontrolle	in	Freiheit	begegnet	werden.

	 Strafentlassenenhilfe	 ist	 eine	 komplexe	 Aufgabe	 der	 Reintegration	 und	 Rehabilitation	 von	

Straftätern.	Sie	wird	in	Teilen	von	den	Sozialen	Diensten	der	Justiz	und	von	der	Jugendgerichts-

hilfe	im	Rahmen	ihrer	Zuständigkeiten	mit	bewältigt.	Die	Sozial-	und	Arbeitsverwaltung	ver-

fügt	über	ergänzende	Unterstützungs-	und	Förderungsmöglichkeiten.

	 Eine	tragende	Rolle	in	der	Strafentlassenenhilfe	spielen	private	Vereinigungen	und	Verbände	

der	so	genannten	freien	Straffälligenhilfe.	Sie	halten	heutzutage	ein	differenziertes	Angebot	

an	professionellen	Integrationshilfen	vor.	Ohne	diese	komplementären	Hilfen	und	Dienstleis-

tungen	 würde	 die	 Wiedereingliederung	 vieler	 ehemaliger	 Gefangener	 in	 die	 Gesellschaft	

nicht	gelingen.
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solchen	 etwaigen	 Gefahren	 vorzubeugen,	 die	 sich	 aus	 der	 Öffnung	 des	 Vollzugs	 mit	 Blick	 auf	 den	

Schutz	von	Rechtsgütern	einzelner	Bürger	und	die	Innere	Sicherheit	allgemein	ergeben.	Resozialisie-

rung	und	Sicherheit	 sind	aus	dieser	Perspektive	heraus	keine	Gegensätze,	 sondern	einander	ergän-

zende	 Elemente	 eines	 modernen	 Behandlungsvollzugs.	 Nach	 der	 Leitidee	 des	 spezialpräventiv	 ori-

entierten	Freiheitsentzugs	ist	der	Vollzug	in	den	Justizvollzugsanstalten	dergestalt	zu	strukturieren,	

dass	die	Frage	der	Entlassung	nicht	erst	bei	nahendem	Ende	der	Strafverbüßung,	sondern	schon	bald	

nach	der	Aufnahme	des	Gefangenen	aktiv	mitbedacht	wird.	Die	nach	der	Aufnahme	des	Gefangenen	

vom	 Gesetz	 vorgesehene	 Behandlungsuntersuchung	 hat	 sich	 auf	 solche	 Umstände	 zu	 erstrecken,	

deren	Kenntnis	nicht	nur	für	eine	planvolle	Behandlung	des	Gefangenen	im	Vollzug,	sondern	auch	für	

die	Eingliederung	nach	seiner	Entlassung	notwendig	ist.	Der	alsbald	zu	erstellende	individuelle	Voll-

zugsplan	muss	auch	Angaben	über	notwendige	Maßnahmen	zur	Vorbereitung	der	Entlassung	enthal-

ten.	Während	der	Verbüßungszeit	soll	geeigneten	und	förderungswürdigen	Gefangenen,	bei	denen	

weder	Fluchtgefahr	noch	die	Gefahr	des	Missbrauchs	von	Freiheiten	für	neue	Straftaten	besteht,	das	

Eingehen	eines	freien	Beschäftigungsverhältnisses	gestattet	werden.	Sie	können	dann	als	so	genannte	

Freigänger	außerhalb	der	Anstalt	einer	Arbeit	nachgehen,	ihre	Berufsausbildung	vorantreiben	oder	

an	beruflichen	Weiterbildungsmaßnahmen	 teilnehmen,	wenn	dies	dem	Ziel	dient,	 Fähigkeiten	 für	

eine	Erwerbstätigkeit	nach	der	Entlassung	zu	vermitteln,	zu	erhalten	oder	zu	fördern.

Zur	direkten	Vorbereitung	der	 Entlassung	 soll	 der	Vollzug	gelockert	werden,	 vor	 allem	durch	Ausgang	

und	Freigang.	Auch	ist	Sonderurlaub	möglich.	Ein	Gefangener,	der	noch	im	geschlossenen	Vollzug	einsitzt,	

kann	in	eine	offene	Abteilung	oder	in	eine	(andere)	offene	Anstalt	verlegt	werden.	Der	Gefangene	ist	bei	der	

Ordnung	seiner	persönlichen,	wirtschaftlichen	und	sozialen	Angelegenheiten	zu	beraten.	Dazu	gehört	der	

Hinweis	auf	die	für	Sozialleistungen	zuständigen	Stellen.	Dem	Gefangenen	ist	darüber	hinaus	bei	der	Suche	

nach	Arbeit,	Unterkunft	und	persönlichem	Beistand	für	die	Zeit	nach	der	Entlassung	zu	helfen.

Die	 Entlassung	 kann	 bei	 Vorliegen	 dringender	 Gründe	 um	 bis	 zu	 zwei	 Tage	 vorverlegt	 werden.	 An	

Wochenenden	und	vor	Feiertagen	oder	Festtagen	(insbesondere	Weihnachten)	sind	noch	weitergehende	

Lösungen	möglich.130	Aus	den	Bezügen	des	Gefangenen	wird	ein	so	genanntes	Überbrückungsgeld	gebil-

det.	 Es	 ist	gegen	Pfändung	durch	Gläubiger	geschützt	und	 soll	den	notwendigen	Lebensunterhalt	des	

Gefangenen	und	seiner	Unterhaltsberechtigten	für	die	ersten	vier	Wochen	nach	der	Entlassung	sichern.131	

Ein	am	Entlassungstag	mittelloser	oder	 jedenfalls	unzureichend	ausgestatteter	Gefangener	erhält	von	

der	Anstalt	die	nötige	Kleidung,	eine	Beihilfe	zu	den	Reisekosten	und	eine	Überbrückungsbeihilfe.

Schon	diese	vereinfachte	Darstellung	der	Rechtslage	verdeutlicht	die	reichhaltigen	Gestaltungsmög-

lichkeiten	eines	Resozialisierungsvollzuges.	Selbst	in	wirtschaftlich	allgemein	günstigen	Zeiten	kann	

es	 freilich	 in	der	 Praxis	 schwerfallen,	 diese	Möglichkeiten	 für	mehr	 als	 eine	Minderheit	 der	Gefan-

genen	voll	umzusetzen.132	 In	wirtschaftlich	schwierigen	Zeiten	schlagen	die	Mängel	entweder	ganz	

direkt	in	den	Vollzug	durch	(Rückgang	der	Arbeitsaufträge,	Abbau	von	Stellen	im	Freigang	etc.)	oder	

machen	sich	alsbald	mittelbar	bemerkbar	 (Engpässe	 in	den	Haushalten	der	Länder	überhaupt,	und	

speziell	der	für	den	Strafvollzug	verantwortlichen	Justizministerien).	Bei	ausländischen	Gefangenen	

bestehen	in	mancher	Hinsicht	von	vornherein	Restriktionen.

130	 Bei	 derartigen	 Entlassungen	 gegen	 Jahresende,	 die	 verbreitet	 als	 „Weihnachtsamnestien“	 bezeichnet	 werden,	 kann	

bereits	nach	dem	Gesetz	ein	großzügiger	Maßstab	angelegt	werden	(vgl.	§	16	II	StVollzG).	
131	 Bei	 Schwierigkeiten	 des	 Gefangenen	 im	 Umgang	 mit	 Geld	 und	 Eigentum	 kann	 die	 Vollzugsbehörde	 die	 angesparte	

Summe	(auch	ohne	Zustimmung	des	Gefangenen)	an	den	bestellten	Bewährungshelfer	oder	eine	Einrichtung	der	Entlas-

senenhilfe	überweisen,	die	das	Geld	innerhalb	der	ersten	vier	Wochen	verwalten	und	nach	und	nach	auszahlen	sollen.	
132	 Vgl.	die	Analyse	von	Best,	P.,	1998,	S.	136	ff.;	KAwAmurA,	G.	und	R.	reindl,	1998;	Kerner,	H.-J.,	2003a;	mAtt,	E.,	2003.
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Die	Gefangenen	sollen	nicht	einfach	„bedient“	werden,	sondern	an	sich	selber	arbeiten	und	sich	für	

ihre	Resozialisierung	mitverantwortlich	fühlen.	Dies	drückt	das	StVollzG	in	§	4	mit	den	Worten	aus,	

dass	der	Gefangene	an	der	Gestaltung	 seiner	Behandlung	und	an	der	Erreichung	des	Vollzugsziels	

mitwirkt	und	dass	seine	Bereitschaft	hierzu	zu	wecken	und	zu	fördern	ist.

Resozialisierung	wird	von	kritischen	Stimmen	als	Vergünstigung,	gelegentlich	sogar	als	unangemes-

sene	Wohltat	für	den	Täter	eingestuft	und	kontradiktorisch	den	Belangen	von	einzelnen	Opfern	oder	

der	 gesamten	Gesellschaft	 gegenübergestellt.	Diese	Argumentation	widerspricht	 den	Grundsätzen	

rationaler	Kriminalpolitik.	Dies	gilt	besonders	mit	Blick	auf	den	Umstand,	dass	abgesehen	von	weni-

gen	extrem	gefährlichen	Gefangenen	und	Verwahrten133	auf	Dauer	alle	Vollzugsinsassen	irgendwann	

wieder	in	Freiheit	entlassen	werden.	Es	liegt	im	ureigenen	Interesse	von	Staat	und	Gesellschaft,	sich	

der	Wiedereingliederung	von	Haftentlassenen	anzunehmen	und	ihnen	eine	realistische	Chance	zur	

Einübung	in	diese	Freiheit	einzuräumen.	Dazu	gehört,	quasi	als	mittelbare	Unterstützung,	diejenigen	

Personen	und	privaten	Institutionen	zu	fördern,	die	diese	Aufgabe	stellvertretend	für	den	Staat	bzw.	in	

Ergänzung	staatlicher	Stellen	bewältigen.	Ein	Misslingen	der	Wiedereingliederung,	gerade	bei	sozio-

biographisch	belasteten	Gefangenen,	führt	zu	neuen	Opfern	und	materiellen	Schäden,	zu	neuen	und,	

nicht	zu	vergessen,	wiederum	kostenträchtigen	Inhaftierungen	sowie	zu	vielfältigen	Folgeproblemen	

bei	Angehörigen,	einschließlich	möglicher	Abhängigkeit	von	Sozialhilfe.	Straftatenfreiheit	bei	Entlas-

senen	bedeutet	nachhaltige	Schadensvermeidung	und	effektiven	Opferschutz.

6.3.4.2 Bedingte Entlassung nach Teilverbüßung, Entlassung nach Vollverbüßung 
und Kontrolle in Freiheit

Nach	der	Geschäftsstatistik	über	den	Bestand	der	Gefangenen	und	Verwahrten	in	den	Justizvollzugs-

anstalten134	wurden	im	Jahr	2004	insgesamt	85.532	Gefangene	und	Verwahrte	in	die	Freiheit	entlas-

sen.	Davon	wurden	56.740	wegen	vollständiger	Verbüßung	der	Strafe	bzw.	der	Maßregel	und	28.792	

aufgrund	der	Aussetzung	des	Strafrests	zur	Bewährung	entlassen.

Die	 bedingte	 Entlassung	 nach	 Teilverbüßung	 einer	 Strafe	 oder	 Maßregel	 machte	 also,	 im	 Schnitt	

betrachtet,	 rechnerisch	 rund	34	%	aller	Entlassungen	 in	Freiheit	aus.	Dabei	 schwanken	die	entspre-

chenden	Anteilswerte	 in	den	Ländern	zwischen	16	%	und	51	%.	Während	der	20	Jahre	zwischen	1980	

und	2000	lag	der	Durchschnittswert	im	Bundesgebiet	zwischen	30	%	und	35	%,	so	dass	man	den	Trend	

als	langfristig	flach	bezeichnen	kann.	Bei	Gefangenen,	die	eine	längere	Freiheitsstrafe	verbüßen,	ist	

die	Quote	der	bedingten	Entlassungen	deutlich	höher,	was	sich	aber	anhand	der	Strafvollzugsstatistik	

nicht	demonstrieren	lässt.	Der	dortige	Gesamtwert	beruht	u.	a.	darauf,	dass	auch	solche	Gefangenen	

mit	verzeichnet	sind,	die	eine	ganz	kurze	Strafe	zu	verbüßen	haben,	welche	schon	von	Gesetzes	wegen	

von	vornherein	nicht	ausgesetzt	werden	kann.

Hinter	 der	Gesamtzahl	 der	 bedingten	Entlassungen,	 deren	Anteil	 an	 allen	 Entlassungen	 auch	 zwi-

schen	einzelnen	Gerichtsbezirken	deutlich	variiert135,	verbergen	sich	ganz	unterschiedliche	Konstel-

lationen.	Dies	sei	mit	der	folgenden	Reihe	für	den	Entlassjahrgang	2004	verdeutlicht:136

133	 Siehe	jüngst	dazu	die	Beiträge	bei	eGG,	R.	(Hg.),	2005b.
134	 http://www.destatis.de/download/d/veroe/fach_voe/justizvollzug06.pdf;	 die	 Bestandsveränderungen	 für	 das	 Berichts-

jahr	2004	wurden	aus	den	Monatsangaben	für	März,	August	und	November	2004	hochgerechnet.
135	 Diese	 Unterschiede	 schlagen	 sich	 nicht	 notwendig	 in	 entsprechend	 unterschiedlichen	 Erfolgs-	 bzw.	 Misserfolgsraten	

nieder;	vgl.	Böhm,	A.	und	C.	erhArd,	1984,	S.	365	ff.
136	 Hochgerechnet	aus	den	Monatsangaben	für	März,	August	und	November	2004	zur	Geschäftsstatistik	über	den	Bestand	

der	Gefangenen	und	Verwahrten	in	den	Justizvollzugsanstalten.
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	 11.184	(39	%)	nach	der	Verbüßung	von	zwei	Dritteln	oder	eines	höheren	Anteils	einer	Freiheitsstrafe	

nach	allgemeinem	Strafrecht,	mindestens	jedoch	von	zwei	Monaten	gemäß	§	57	I	StGB;

	 5.060	(18	%)	aufgrund	Zurückstellung	der	restlichen	Strafvollstreckung	nach	§	35	BtMG	zugunsten	

der	Behandlung	des	Drogenstraftäters	in	einer	Rehabilitationseinrichtung;

	 3.440	(12	%)	nach	Verbüßung	eines	Teils	einer	Jugendstrafe,	im	Falle	von	Jugendstrafen	von	mehr	als	

einem	Jahr	jedoch	mindestens	ein	Drittel	der	verhängten	Strafe	gemäß	§	88	I,	II	JGG;

	 7.684	(27	%)	im	Wege	der	Gnade;

	 1.072	(4	%)	„Erstverbüßer“,	also	Gefangene,	die	zum	ersten	Mal	in	ihrem	Leben	eine	Freiheitsstrafe	

von	nicht	mehr	als	zwei	Jahren	verbüßen	und	die	die	Hälfte	dieser	Strafe,	jedoch	mindestens	sechs	

Monate,	verbüßt	haben,	gemäß	§	57	II	Nr.	1	StGB;

	 292	 (1,0	%)	 im	Wege	der	Halbstrafenaussetzung,	weil	 die	Gesamtwürdigung	 von	 Tat,	 Persönlich-

keit	des	Verurteilten	und	seiner	Entwicklung	während	des	Vollzugs	ergeben	hat,	dass	besondere	

Umstände	vorliegen,	gemäß	§	57	II	Nr.	2	StB;

	 56	(0,2	%)	bedingte	Entlassung	aus	dem	Vollzug	einer	lebenslangen	Freiheitsstrafe	nach	mindestens	

15	Jahren	Verbüßung,	gemäß	§	57	a	StGB;	und	schließlich

	 4	(0,0	%)	wegen	Aussetzung	der	Sicherungsverwahrung	gemäß	§§	67	b–d	StGB.

	

Die	Voraussetzungen	für	eine	bedingte	Entlassung	sind	schärfer	gefasst	als	die	Voraussetzungen	für	

die	primäre	Aussetzung	der	Strafe.	Im	allgemeinen	Strafrecht	bedarf	es	zunächst	der	Einwilligung	des	

Gefangenen.	Das	Gericht	setzt	die	Reststrafe	dann	zur	Bewährung	aus,	wenn	dies	„unter	Berücksich-

tigung	des	Sicherheitsinteresses	der	Allgemeinheit	verantwortet	werden	kann“.	Mit	dieser	1998	einge-

führten	Formel	des	§	57	StGB	wollte	der	Gesetzgeber	deutlicher	als	mit	der	vorherigen	Formel137	den	

hinter	dieser	Risikoprognose	stehenden	Gedanken	hervorheben,	dass	Belange	der	öffentlichen	Sicher-

heit,	 insbesondere	des	Opferschutzes,	 gegenüber	den	wohl	 verstandenen	objektiven	 Interessen	des	

Gefangenen	auf	Resozialisierung	abgewogen	werden	müssen.	Eine	Verantwortbarkeit	ist	stets	bereits	

dann	zu	verneinen,	wenn	substanzielle	Zweifel	am	Ausschluss	der	Gefahr	schwerer	neuer	Straftaten	

nicht	ausgeräumt	werden	können.	Bei	Tätern,	die	eine	Jugendstrafe	verbüßen,	stellt	die	Prognosefor-

mel	ausdrücklich	auf	den	Stand	der	Persönlichkeitsentwicklung	ab.	Danach	kann	der	Jugendrichter	

als	 Vollstreckungsleiter	 den	 Strafrest	 aussetzen,	 wenn	 dies	 „im	 Hinblick	 auf	 die	 Entwicklung	 des	

Jugendlichen,	auch	unter	Berücksichtigung	des	Sicherheitsinteresses	der	Allgemeinheit,	verantwor-

tet	werden	kann“	(§	88	I	JGG).	Die	Regelung	über	das	Verfahren	bei	der	bedingten	Entlassung138	sieht	

weitere	Sicherungen	gegen	potenziell	auch	künftig	gefährliche	Gefangene	vor.	

Bei	einer	Evaluation	der	bedingten	Entlassung	anhand	von	amtlichen	Daten	macht	sich	wie	bei	der	

primären	 Bewährung	 nachteilig	 bemerkbar,	 dass	 es	 keine	 allgemeine	 Bewährungsstatistik	 gibt.139	

Aus	den	Ergebnissen	anderer	Statistiken	und	deutscher	 sowie	 internationaler	empirischer	Untersu-

chungen	lässt	sich	freilich	generell	der	Befund	ableiten,	dass	die	Strafrestaussetzung	zur	Bewährung	

ein	sinnvolles	Instrument	zur	spezialpräventiven	Behandlung	von	Straftätern	ist	und	auch	unter	dem	

Gesichtspunkt	der	Inneren	Sicherheit	keine	besonderen	Gefahren	erzeugt.	Bedingt	Entlassene	werden	

nach	erfolgreichem	Durchstehen	der	Bewährungszeit	in	der	dann	folgenden	(üblicherweise	auf	fünf	

137	 „Wenn	verantwortet	werden	kann	zu	erproben,	ob	der	Verurteilte	 außerhalb	des	 Strafvollzugs	keine	 Straftaten	mehr	

begehen	wird.“
138	 §	454	StPO	in	der	Fassung	von	Artikel	2	des	Fünften	Gesetzes	zur	Änderung	des	StVollzG	vom	27.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	

2043).
139	 Zu	den	Ergebnissen	detaillierter	Analysen	aufgrund	der	Rückfallstatistik	siehe	Kap.	6.4.
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Jahre	bemessenen)	Nacherhebungsphase	im	Vergleich	zu	Gefangenen,	die	ihre	Strafe	voll	verbüßen,	je	

nach	Rückfalldefinition	um	20	%	bis	40	%	weniger	rückfällig.140

Was	die	Frage	der	Bewährung	von	Probanden,	die	der	Bewährungshilfe	unterstellt	wurden,	bereits	

während	 der	 Unterstellungszeit	 betrifft,	 so	 könnten	 entsprechende	 Berechnungen	 anhand	 der	

Rohdatensätze	 der	 Bewährungshilfestatistik	 an	 sich	 durchgeführt	werden,	 da	 die	 Unterstellungen	

aufgrund	Aussetzung	des	Strafrests	einer	Freiheitsstrafe	(39.856	zum	Stand	vom	31.	Dezember	2002)	

oder	einer	Jugendstrafe	(6.396)	getrennt	von	den	Unterstellungen	nach	primärer	Aussetzung	erhoben	

werden.	Jedoch	stehen	entsprechend	differenzierte	Angaben	zum	Bewährungsverlauf	bislang	für	die	

Bundesstatistik	nicht	zur	Verfügung.	

Nach	voller	Verbüßung	der	verhängten	Strafe,	ggf.	unter	Anrechnung	von	Zeiten,	die	in	anderer	Form	

von	Freiheitsentziehung	verbracht	wurden,	wie	beispielsweise	Untersuchungshaft,	Unterbringung	zur	

Beobachtung	in	einer	psychiatrischen	Klinik	oder	Auslieferungshaft	in	einem	anderen	Staat,	kann	der	

Gefangene	normalerweise,	 rechtlich	gesehen,	als	 „freier	Mann“	die	Anstalt	verlassen.	Bei	einem	Teil	

solcher	Gefangener,	die	bereits	mehrfach	vorbestraft	sind	und	nach	der	bisher	bekannten	Vorgeschich-

te	chronisch	im	Kreislauf	von	Verbrechen	und	Strafe	verfangen	sind	bzw.	nachweislich	von	Straftaten	

gelebt	haben,	kann	freilich	die	Befürchtung	aufkommen,	dass	ihr	ggf.	geäußerter	Resozialisierungs-

wille	nur	oberflächlich	verankert,	wenn	nicht	sogar	vorgetäuscht	ist.	Mithin	drängt	sich	die	nahelie-

gende	Gefahr	neuer	Straftaten	auf.	Die	verlässliche	Einschätzung	des	Vorliegens	einer	solchen	Gefahr	

im	konkreten	Fall	überhaupt	und	des	Grades	ihrer	Ausprägung	speziell	ist	außerordentlich	schwierig.	

Führungsaufsicht

Ungeachtet	 dessen	 bestehen	 bezüglich	 einer	 Kontrolle	 von	 Gefahren	 in	 Freiheit	 besondere	 gesetz-

liche	Möglichkeiten.	Mit	der	im	Jahr	1975	eingeführten	Führungsaufsicht	wurde	der	Sache	nach	eine	

Regelvermutung	 der	 Rückfallgefahr	 im	 Sinne	 einer	 standardisierten	 Negativprognose	 eingeführt.	

Der	Entlassung	des	Täters	aus	dem	Strafvollzug	folgt	im	Regelfall	automatisch	die	Führungsaufsicht,	

wenn	eine	Freiheitsstrafe	von	mindestens	zwei	Jahren	wegen	einer	vorsätzlichen	Straftat	vollständig	

vollstreckt	worden	 ist.141	Das	Gesetz	zur	Bekämpfung	von	Sexualdelikten	und	anderen	gefährlichen	

Straftaten	 vom	 26.	Januar	 1998	 hat	 für	 bestimmte	 Taten	 die	 standardisierte	 Negativprognose	 des	

Täters	vorverlagert:142	Es	genügt	hier	bereits	die	volle	Verbüßung	einer	Freiheitsstrafe	von	nur	einem	

Jahr	 für	den	Eintritt	der	Führungsaufsicht.143	Zu	den	so	genannten	Vollverbüßern	nach	Strafvollzug	

kommen	weitere	 Führungsaufsichtsprobanden,	wenn	eine	Maßregel	der	Besserung	und	 Sicherung	

bzw.	ihr	weiterer	Vollzug	ausgesetzt	wird.	Genaue	Zahlen	über	die	Verteilung	sind	bundesweit	bislang	

nicht	vorhanden.

140	 Vgl.	die	Auswertung	von	deutschen	und	ausländischen	Forschungen	bei	Kerner,	H.-J.,	1996d.
141	 Vgl.	§	68	f	I	StGB.	Führungsaufsicht	tritt	von	Gesetzes	wegen	auch	in	verschiedenen	Fallkonstellationen	der	Aussetzung	

von	freiheitsentziehenden	Maßregeln	der	Besserung	und	Sicherung	ein,	worauf	hier	nur	pauschal	verwiesen	sei:	§§	67	b,	

67	c	und	67	d	i.	V.	m.	§	68	II	StGB.
142	 Zu	den	Fragen	der	Behandlung	und	Betreuung	von	Sexualtätern,	gerade	auch	außerhalb	des	Strafvollzugs,	siehe	u.	a.	eGG,	

R.	(Hg.),	2000;	Bötticher,	A.,	2000;	vergleichend	für	Österreich	GrABner-tesAr,	E.	u.	a.,	1999.
143	 Vgl.	§	68	f	I,	Satz	1,	2.	Alternative	in	Verbindung	mit	§	181b	StGB:	Betroffen	sind	Gefangene,	die	diese	Strafe	wegen	sexu-

ellen	Missbrauchs	 von	 Schutzbefohlenen	bzw.	 anderen	 ihm	unterstellten	oder	 von	 ihm	abhängigen	Personen,	wegen	

sexuellen	 Missbrauchs	 von	 Kindern,	 wegen	 sexueller	 Nötigung	 oder	 Vergewaltigung,	 wegen	 sexuellen	 Missbrauchs	

widerstandsunfähiger	Personen,	wegen	Förderung	sexueller	Handlungen	Minderjähriger,	wegen	Zuhälterei	oder	sexu-

ellen	Missbrauchs	von	Jugendlichen	erhalten	haben.	Zu	den	Fragen	der	Behandlung	und	Betreuung	von	Sexualtätern,	

gerade	auch	außerhalb	des	Strafvollzugs,	siehe	u.	a.	eGG,	R.	(Hg.),	2000;	Bötticher,	A.,	2000;	vergleichend	für	Österreich	

GrABner-tesAr,	E.	u.	a.,	1999.
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Einen	 exemplarischen	Überblick	 aus	neuerer	 Zeit	 gibt	 es	wenigstens	 für	 den	Bereich	 eines	 Landes:	

Nach	einer	Aufstellung	der	Arbeitsgemeinschaft	Bayerischer	Bewährungshelfer	und	Bewährungshel-

ferinnen	(ABB)	waren	im	November	2003	der	Praxis	in	Bayern	5.439	Bewährungsfälle	zur	Betreuung	

unterstellt.	 Davon	 waren	 158	 (2,9	%)	 primär	 vom	 Gericht	 im	 Urteil	 verhängte	 Führungsaufsichten,	

2.557	(47	%)	Vollverbüßungsfälle	nach	einer	Freiheitsstrafe,	2.696	(49,6	%)	Maßregelfälle	bzw.	Maßre-

gelvollzugsfälle	und	28	(0,5	%)	sonstige	Fälle.

Die	 Führungsaufsichtsprobanden	 unterstehen	 der	 Aufsichtsstelle	 beim	 örtlich	 zuständigen	 Land-

gericht.	Das	Gericht	bestellt	 ihnen	 für	die	Dauer	der	Führungsaufsicht	einen	Bewährungshelfer;	 in	

einzelnen	Ländern	sind	jedoch	den	Aufsichtsstellen	eigene	Justizsozialarbeiter	als	so	genannte	Füh-

rungsaufsichtshelfer	zugeordnet.

Die	Führungsaufsichtszeit	beträgt	 im	Normalfall	 zwischen	zwei	und	 fünf	 Jahren.	Das	Gericht	kann	

die	Höchstdauer	bei	gutem	und	erfolgreichem	Verlauf	abkürzen.	Seit	dem	Gesetz	von	1998	kann	das	

Gericht	 zeitlich	 unbefristete	 Führungsaufsicht	 über	 die	 Dauer	 von	 fünf	 Jahren	 hinaus	 anordnen,	

wenn	 der	 Verurteilte	 im	 Rahmen	 einer	möglichen	 bedingten	 Entlassung	 nicht	 bereit	 gewesen	 ist,	

seine	 Einwilligung	 zu	 einer	 ggf.	mit	 einem	körperlichen	 Eingriff	 verbundenen	Heilbehandlung	 zu	

erteilen	oder	 sich	einer	Entziehungskur	 zu	unterziehen.	Dasselbe	gilt,	wenn	der	Täter	einer	bereits	

verbindlichen	Weisung,	sich	einer	Heilbehandlung	oder	einer	Entziehungskur	zu	unterziehen,	nicht	

nachkommt	und	deshalb	 eine	Gefährdung	der	Allgemeinheit	 durch	die	 Begehung	weiterer	 erheb-

licher	Straftaten	zu	befürchten	ist.144	Über	praktische	Erfahrungen	seit	Inkrafttreten	der	gesetzlichen	

Neuerung	kann	noch	nichts	Verallgemeinerungsfähiges	gesagt	werden.	Empirische	Untersuchungen	

liegen	zurzeit	noch	nicht	vor.

Wie	viele	Täter	aktuell	unter	Führungsaufsicht	stehen,	lässt	sich	nicht	genau	ermitteln,	weil	amtliche	

Angaben	 für	die	Rechtspflegestatistik	nicht	mehr	bundesweit	ausgewiesen	werden.	Bis	Anfang	der	

1990er	 Jahre	 war	 ihre	 Zahl	 bereits	 auf	 rund	 12.000	 angestiegen.145	 Extrapoliert	 man	 Angaben	 aus	

einzelnen	 jüngeren	 Praxiserhebungen	 über	 den	 Anteil,	 den	 Führungsaufsichtprobanden	 an	 der	

gesamten	Klientel	von	Bewährungshelfern	haben146,	auf	die	Zahl	der	Unterstellungen	unter	Bewäh-

rungshilfe	 in	 ganz	 Deutschland,	 so	 dürfte	 die	 Anzahl	 von	 Führungsaufsichtsprobanden	 an	 einem	

beliebigen	Stichtag	des	 Jahres	2000	rund	15.000	betragen	haben147	und	bis	zum	Jahr	2005	auf	 rund	

25.000	angestiegen	sein.	

Nach	den	Ergebnissen	der	Bewährungshilfestatistik	waren	unter	den	am	31.	Dezember	2002	gezähl-

ten	 161.211	Unterstellungen	unter	Bewährungsaufsicht	 insgesamt	4.267	Unterstellungen,	bei	 denen	

dieselbe	Person	zeitgleich	(bei	demselben	Bewährungshelfer)	auch	unter	Führungsaufsicht	stand.148

Allein	in	Berlin	hat	sich	nach	dortiger	interner	Zählung	die	Zahl	der	FA-Probanden	von	1.107	im	Januar	

1999	auf	1.808	im	Oktober	2005	erhöht.	Würde	man	diese	Zahl	für	einen	Stadtstaat	unbesehen	auf	das	

144	 Vgl.	§	68	f	I	i.	V.	m.	§	68c	II	und	§	56c	III	Nr.	1	StGB.
145	 Vgl.	die	Materialien	bei	Kerner,	H.-J.,	1990b,	S.	94	ff.
146	 Siehe	Kurze, m.,	1999,	S.	240	ff.	und	die	von	sonnen,	B.	R.,	ausgewertete	Lebenslagenumfrage	der	ADB	(http://www.bewa-

ehrungshilfe.de/LEBENSLAGE.htm).
147	 Zu	den	anhaltenden	Streitfragen	über	Notwendigkeit	und	Nutzen	der	 FA	 insgesamt,	und	 speziell	mit	Blick	auf	 sozial-

arbeiterische/sozialpädagogische	Betreuungsanforderungen,	siehe	Kurze,	M.,	1999,	S.	459	ff.;	KAiser,	G.,	1996,	S.	229	ff.;	

eisenBerG,	U.,	2000,	S.	538	ff.	mit	weiteren	Nachweisen.	Vgl.	auch	die	15	Thesen	„Für	eine	rationale	Betrachtung	der	Füh-

rungsaufsichtsstellen“	der	ADB	unter:	http://www.bewaehrungshilfe.de/fa1.htm.
148	 Unveröff.	Arbeitstabelle	RB	1	des	stAtistischen BundesAmts.
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gesamte	Bundesgebiet	extrapolieren,	käme	man	auf	rund	32.000	Probanden	gegen	Ende	2005.	Nach	

einer	internen	Aufstellung	der	Arbeitsgemeinschaft	Bayerischer	Bewährungshelfer	und	Bewährungs-

helferinnen	wurden	dort	am	1.	Januar	2003	insgesamt	5.439	FA-Verfahren	betreut.	Würde	man	diese	

Zahl	 für	 einen	 Flächenstaat	 ebenso	 unbesehen	 auf	 das	 gesamte	 Bundesgebiet	 extrapolieren,	 dann	

käme	man	für	Ende	2005	auf	mindestens	35.000	Probanden.	Am	1.	Januar	2005	gab	es	in	Nordrhein-

Westfalen	nach	einer	Mitteilung	des	Justizministeriums	4.598	unterstellte	Probanden.	Daraus	würde	

bei	linearer	Extrapolation	eine	bundesweite	Zahl	von	21.000	Probanden	folgen.	Jedoch	ist	die	Situation	

in	den	einzelnen	Ländern	sehr	unterschiedlich,	so	dass	keine	verlässliche	Extrapolation	möglich	ist.

Nach	Auskunft	von	einzelnen	Praktikern	scheint	die	Betreuung	von	FA-Probanden	 im	Allgemeinen	

keine	 anderen	Herausforderungen	 zu	 bereiten	 als	 die	 Betreuung	 von	 „normalen“	wiederholt	 straf-

fälligen	oder	sonst	„schwierigen“	Bewährungshilfeprobanden.	Dies	bedürfte	der	empirischen	Erfor-

schung,	auch	 im	Sinne	der	effektiven	Ressourcenzuteilung	bei	der	Umsetzung	von	Strafsanktionen	

mit	Überwachung	in	Freiheit	allgemein.	Gewisse	Indizien	zur	allenfalls	tendenziellen	Unterstützung	

der	Praxiseinschätzung	ergeben	sich	aus	der	Bewährungshilfestatistik.	So	kann	man	für	den	Jahrgang	

2002	etwa	die	vergleichende	Rate	des	erfolgreichen	Durchstehens	der	Betreuung	in	abgeschlossenen	

Unterstellungsfällen	berechnen.	Es	ergibt	sich	folgende	Reihe	für	die	Erstbestraften	und	zugleich	erst-

mals	Unterstellten	sowie	für	die	unterscheidbaren	Teilgruppen	vorbelasteter	Probanden:149

	 5.170	 erstbestrafte	 Probanden	mit	 erstmaliger	Unterstellung	unter	 Bewährungsaufsicht:	 Strafer-

lass	=	83,0	%.

	 9.279	vorbestrafte	Probanden	mit	erstmaliger	Unterstellung	unter	Bewährungsaufsicht:	Straferlass	

=	71,3	%.

	 20.886	vorbestrafte	Probanden	mit	vorheriger	Unterstellung	ausschließlich	unter	Bewährungsauf-

sicht:	Straferlass	=	63,9	%.

	 208	vorbestrafte	Probanden	mit	vorheriger	Führungsaufsicht	(ausschließlich):	Straferlass	=	59,1	%.

	 1.194	vorbestrafte	Probanden	mit	vorheriger	Bewährungsaufsicht	und	Führungsaufsicht:	 Strafer-

lass	=	54,4	%.

	 Außerdem:	6.755	Probanden	(ungeachtet	der	Art	etwaiger	Vorbelastung)	mit	jetziger	Mehrfachun-

terstellung	unter	Bewährungsaufsicht:	Straferlass	=	55,6	%.

	 Außerdem:	1.098	Probanden	(ungeachtet	der	Art	etwaiger	Vorbelastung)	mit	jetziger	Mehrfachun-

terstellung	unter	Führungsaufsicht:	Straferlass	=	55,3	%.

6.3.4.3 Hilfen für Strafentlassene
Grundsätzlich	kann	ein	Bedarf	für	Strafentlassenenhilfe	bei	jedem	in	Freiheit	entlassenen	Gefangenen	

auftreten.	Besonders	wichtig	wird	solche	Hilfe	in	der	Praxis	jedoch	für	die	zahlreichen	Verurteilten,	

die	auf	der	einen	Seite	keine	besondere	kriminelle	Energie	besitzen,	auf	der	anderen	Seite	jedoch	mit	

persönlichen	Problemen	behaftet	sind	oder	soziobiographische	Probleme	aufweisen	bzw.	schon	vor	

der	Inhaftierung	für	 längere	Zeit	 in	ökonomisch	belasteter	sozial	randständiger	Lage	gelebt	haben.	

Entlassenenhilfe	dient	vor	allem	bei	langstrafigen	Gefangenen	auch	der	Kompensation	von	Erlebnis-

sen	bzw.	Gefühlen	der	Verlassenheit,	die	sich	typischerweise	einstellen,	wenn	die	Verbindungen	zu	

sozialen	Netzwerken	während	der	Haft	ausgedünnt	oder	sogar	ganz	abgekappt	gewesen	waren.150

149	 Unveröff.	Arbeitstabelle	RB	30	H	des	stAtistischen BundesAmts.
150	 Zu	neueren	Ergebnissen	aus	den	USA	vgl.	Visher,	C.	und	J.	trAVis,	2003;	zu	Frankreich	vgl. Fritsche,	M.,	2005;	zu	England	

vgl. rex, s.,	2005.
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Im	 Einzelfall	mag	 die	Unterscheidung	 schwerfallen,	 ob	 direkte	 kausale	 Beziehungen	 zwischen	 der-

artigen	 Belastungen	 bzw.	 Mängellagen	 und	 Kriminalität	 bestehen	 oder	 ob	 es	 um	 indirekte	 und	

gegebenenfalls	sehr	komplexe	Zusammenhänge	geht.	 Jedenfalls	haben	die	betroffenen	Personen	im	

Allgemeinen	ein	Handicap,	wenn	es	darum	geht,	 sich	nach	der	Entlassung	aus	dem	Vollzug	wieder	

in	 der	 Gesellschaft	 zurechtzufinden	 und	 insbesondere	mit	 Blick	 auf	 personale	 Beziehungen,	 Arbeit	

und	Unterkunft	stabile	Wurzeln	zu	schlagen.151	Nach	allgemeiner	Erfahrung	sind	besonders	die	ersten	

Wochen	und	Monate	in	Freiheit	besonders	kritisch.	Aus	der	Strafvollzugsstatistik	kann	man	dafür	einen	

zwar	nur	nach	Jahresabständen	untergliederten,	aber	dennoch	anschaulichen	Beleg	entnehmen.	Sie	

verzeichnet	 den	 so	 genannten	 Wiedereinlieferungsabstand152,	 also	 die	 Zeit	 von	 der	 Entlassung	 der	

Gefangenen	in	die	Freiheit	bis	zur	Wiedereinweisung	in	den	Vollzug	wegen	einer	anderen	Straftat.	

Nach	dem	zuletzt	verfügbaren	Jahrgang	2005153	waren	von	den	63.533	am	Stichtag	gezählten	Straf-

gefangenen	und	Sicherungsverwahrten	65	%	Vorbestrafte	und	41	%	Wiedereingewiesene	 (das	waren	

63	%	der	Vorbestraften).	Die	Vorstrafenbelastung	war	im	Vollzug	der	Jugendstrafe	mit	42	%	noch	eher	

gering,	betrug	bei	Freiheitsstrafenvollzug	im	Schnitt	aller	Altersgruppen	68	%	und	erreichte	bei	Siche-

rungsverwahrten	sozusagen	erwartungsgemäß	mit	96	%	einen	Höchstwert.	Der	Anteil	der	Wiederein-

gelieferten	unter	den	Vorbestraften	beträgt	bei	den	Frauen	51	%	und	bei	den	Männern	63	%,	im	Vollzug	

der	Jugendstrafe	42	%,	im	Vollzug	der	Freiheitsstrafe	64	%	und	bei	den	Sicherungsverwahrten	94	%.	

Tabelle �.�-��: Wiedereinlieferungsabstand bei Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten, 
nach �ollzugsart, Geschlecht und Altersstufe am ��. März �00�

�ollzugsart/Altersstufen Prozentsatz der wieder eingelieferten Gefangenen und �erwahrten 
nach dem Zeitabstand (in Jahren) seit der letzten Entlassung

(in Klammern = Ausgangszahlen für die  
jeweilige Teilgesamtheit)

< � Jahr � < � Jahre � < � Jahre � + Jahre

Vollzug	von	Jugendstrafe	(1.263) 50,0	% 31,6	% 17,8	% 0,6	%

Vollzug	von	Freiheitsstrafe	(24.335) 27,2	% 24,6	% 29,2	% 19,0	%

Sicherungsverwahrung	(317) 35,3	% 29,7	% 22,4	% 12,6	%

männliche	Insassen	(25.089) 28,2	% 25,1	% 28,6	% 18,1	%

weibliche	Insassen	(826) 34,7	% 22,8	% 26,4	% 16,1	%

Vollzug	von	Freiheitsstrafe	nach	Alter	der	Insassen:

18	bis	unter	21	Jahre	(38) 60,5	% 15,8	% 23,7	% 0	%

21	bis	unter	25	Jahre	(1.992) 42,0	% 35,3	% 21,4	% 1,4	%

25	bis	unter	30	Jahre	(4.935) 34,1	% 30,2	% 29,2	% 6,5	%

30	bis	unter	40	Jahre	(8.689) 27,6	% 23,3	% 32,6	% 16,5	%

40	Jahre	und	älter	(8.681) 19,3	% 20,3	% 27,6	% 32,8	%

Datenquelle:	 Strafvollzugsstatistik.

151	 Vgl.	eisenBerG,	U.,	2000,	S.	532	ff.	unter	der	Kapitelüberschrift:	Probleme	der	Eingliederung	bei	Entlassung,	m.	w.	N.
152	 Die	 Aussagekraft	 dieses	 Kriteriums	 ist	 aus	 methodischen	 Gründen	 begrenzt.	 Der	 wichtigste	 Grund	 liegt	 darin,	 dass	

der	Abstand	genau	genommen	nicht	prospektiv	die	Quote	der	„Wiedereinlieferung“	als	Anteil	aller	Entlassenen	eines	

früheren	Entlassungsjahrgangs	im	Zeitablauf	repräsentiert;	vielmehr	sagt	er	nur	retrospektiv	für	einen	Erhebungsstich-

tag	(31.	März)	aus,	wie	viele	der	jetzt	Einsitzenden	Vorerfahrungen	mit	Strafverbüßung	oder	Unterbringung	hatten	und	

welche	Zeitspanne	bis	 zur	nunmehrigen	Einlieferung	verstrichen	 ist.	 Für	die	Demonstration	des	Problems	überhaupt	

kann	der	ansonsten	sehr	wesentliche	Unterschied	hier	vernachlässigt	werden.
153	 	stAtistisches BundesAmt	(Hg.),	Strafvollzugsstatistik	am	31.	März	2005,	Tabelle	4.
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Die	Tabelle	6.3-11	demonstriert	mit	Blick	auf	die	Verteilung	der	Wiedereinlieferungsabstände	in	den	

verschiedenen	Teilgruppen	 einen	deutlichen	Alterseffekt,	 sowohl	 direkt	 über	 das	 für	 den	Zählzeit-

punkt	ausgewiesene	Lebensalter	als	auch	indirekt	über	die	Vollzugsart.	Man	sieht,	dass	bei	Gefange-

nen	im	Vollzug	der	Jugendstrafe	und	bei	den	jüngeren	Gefangenen	im	Vollzug	der	Freiheitsstrafe	der	

Misserfolg	schneller	eingetreten	war.

Entlassenenhilfe	 steht	demnach	zunächst	vor	der	wichtigen	Aufgabe,	den	um	Unterstützung	nach-

suchenden	Entlassenen	den	Übergang	vom	Anstaltsleben	in	die	Freiheit	bewältigen	zu	helfen154,	ein-

schließlich	etwa	erforderlicher	Krisenintervention.

6.3.4.4 Staatliche Strafentlassenenhilfe
Eine	als	solche	behördlich	organisierte	Entlassenenhilfe	gibt	es	im	Bereich	der	Justiz	von	Staatswegen	

in	Deutschland	 traditionell	 nicht.	 Entsprechende	 Funktionen	werden	 durch	Amtsträger	 freilich	 in	

bestimmten	Konstellationen	mit	übernommen,	nämlich:

(1)	 durch	die	Sozialarbeiter	und	Sozialpädagogen	in	den	Justizvollzugsanstalten,	wenn	sie	im	Einzel-

fall	oder	im	Rahmen	von	besonderen	Programmen	auch	für	mehrere	Probanden	aus	dem	Vollzug	

heraus	die	Nachbetreuung	der	Insassen	in	Freiheit	(mit)	übernehmen,

(2)	durch	die	Bewährungshilfe	bei	der	Aussetzung	von	Strafen	und	Maßregeln	oder	 im	Fall	der	Füh-

rungsaufsicht,

(3)	durch	die	Gerichtshilfe	im	so	genannten	Nachverfahren	und	im	Gnadenverfahren,	wenn	für	einen	

Probanden	kein	Bewährungshelfer	bestellt	ist	und	nur	begrenzter	Betreuungsbedarf	besteht,

(4)	durch	 die	 Jugendgerichtshilfe	 nach	 dem	 Vollzug	 einer	 Jugendstrafe,	 wenn	 kein	 Jugendbewäh-

rungshelfer	bestellt	ist,

(5)	durch	die	so	genannten	Resozialisierungsfonds	in	staatlicher	Regie	oder	unter	staatlicher	Beteili-

gung155	im	Problemfeld	der	Schuldnerberatung	und	der	Sanierung	der	oft	hohen	und	unübersicht-

lichen	Verschuldung	von	Entlassenen.	

	

Entlassene	erhalten	bei	Bedarf	Leistungen	nach	§§	67	und	68	des	Zwölften	Buches	Sozialgesetzbuch	

(SGB	 XII)	 (Sozialhilfe,	 ehemals	 §	72	 Bundessozialhilfegesetz).	 Danach	 ist	 solchen	 aus	 Freiheitsent-

ziehung	Entlassenen,	bei	denen	besondere	 soziale	 Schwierigkeiten	der	Teilnahme	am	Leben	 in	der	

Gemeinschaft	 entgegenstehen,	Hilfe	 zur	Überwindung	dieser	 Schwierigkeiten	 zu	gewähren,	wenn	

sie	aus	eigener	Kraft	hierzu	nicht	fähig	sind.156	Die	Hilfe	umfasst	vor	allem	Beratung	und	persönliche	

Betreuung	der	Hilfesuchenden	und	ihrer	Angehörigen	sowie	Maßnahmen	bei	der	Beschaffung	und	

Erhaltung	 einer	 Wohnung.	 Daneben	 haben	 die	 Agenturen	 für	 Arbeit	 nach	 dem	 Dritten	 Buch	 SGB	

(Arbeitsförderung)	eine	Reihe	von	Möglichkeiten	zur	Unterstützung	von	Entlassenen	im	Arbeits-	und	

Berufsbereich.	Bei	Ausländern,	die	aus	anderen	 Staaten	als	den	Mitgliedsländern	der	EU	 stammen,	

bestehen	Restriktionen	in	den	Hilfs-	und	Unterstützungsmöglichkeiten.

154	 Vgl.	wAlter,	M.,	1999,	Rn.	454	ff.	zum	Thema:	Strafvollzug	als	Prozess:	Von	der	Aufnahme	bis	zur	Entlassung	m.	w.	N.
155	 Vgl.	als	Beispiel	die	stiFtunG resoziAlisierunGsFonds dr. trAuGott Bender (2005)	in	Baden-Württemberg;	siehe	auch	wAlz,	K.-

M.,	1999,	S.	482	f.	mit	Nachweisen.	Vgl.	weiter	Brei,	K.,	2005	zur	Möglichkeit	der	Verbraucherinsolvenz	bei	Straffälligen.
156	 Die	Details	sind	in	der	Verordnung	zur	Durchführung	der	Hilfe	zur	Überwindung	besonderer	sozialer	Schwierigkeiten	

vom	24.	Januar	2001	geregelt	(BGBl	I,	2001,	S.	179,	zuletzt	geändert	durch	Artikel	14	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	2003,	

BGBl.	I,	2003,	S.	3022).
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6.3.4.5 Private Strafentlassenenhilfe
Ein	 wesentlicher	 Teil	 der	 praktischen	 Betreuung	 von	 unterstützungsbedürftigen	 Entlassenen	 wird	

von	privaten	Vereinigungen	und	Verbänden	getragen.157	Sie	firmieren	unter	den	unterschiedlichsten	

Bezeichnungen,	werden	aber	gemeinhin	unter	dem	überkommenen	Oberbegriff	der	„Straffälligen-

hilfe“	zusammengefasst.	Ihre	Tradition	reicht	bis	zum	Anfang	des	19.	Jahrhunderts	zurück.158	Je	nach	

Region	 und	 geschichtlichem	Hintergrund	 sind	 die	Vereine	 oder	Verbände	 auch	 heutzutage	 in	 der	

personellen	Basis	und	in	den	Verknüpfungen	mit	Behörden	und	Gerichten	entweder	eher	 justiznah	

ausgestaltet	und	orientiert159	oder	sie	betonen	das	ganz	selbständige	und	 in	der	Grundorientierung	

stärker	 gesellschaftspolitische	 Engagement.160	 Die	 Freien	 Wohlfahrtsverbände	 sind	 im	 Reigen	 der	

Anbieter	von	Straffälligenhilfe	als	einzige	schon	immer	im	Rahmen	ihres	breiten	Arbeitsspektrums	

für	die	 alte	Bundesrepublik	 flächendeckend	präsent	gewesen	und	 sind	 jetzt	mit	 ihren	Untergliede-

rungen	in	allen	16	Ländern	aktiv.	Es	gibt	zahlreiche	Querbeziehungen	vor	allem	auf	örtlicher	Ebene.	

Die	praktische	Tätigkeit	folgt	heutzutage	bei	allen	Vereinigungen	und	in	allen	Einrichtungen	wesent-

lich	denselben	fachlichen	Grundsätzen.

Die	finanzielle	Basis	der	Vereine	und	Verbände	ist	in	vielen	Regionen	sehr	schmal	und	vor	allem	struk-

turell	ungesichert.	Zu	den	Finanzquellen	gehören	Mitgliedsbeiträge,	Spenden,	Bußgeldzuweisungen	

bzw.	 die	 Zuweisung	 von	 Geldauflagen	 durch	 Staatsanwaltschaften	 und	 Gerichte	 sowie	 schließlich	

Pflegesätze	aus	kommunalen	oder	 staatlichen	Töpfen	 im	Falle	des	Angebots	 von	Heimplätzen	oder	

sozialpädagogisch	unterstützten	Wohngelegenheiten.	

Dort	wo	diese	Finanzquellen	einigermaßen	ergiebig	und	kontinuierlich	sprudeln,	auch	auf	der	Grund-

lage	 ständiger	 Bußgeldwerbungen	 und	 Aktionen	 der	 Öffentlichkeitsarbeit,	 bieten	 die	 Vereine	 und	

ihre	Zusammenschlüsse	(Regionalgruppen,	Landesarbeitsgemeinschaften,	Landesverbände	etc.)	ein	

ausdifferenziertes	und	professionelles	Programm	personaler	und	sozialer	Hilfen	an.	Zur	Palette	dieses	

Programms	gehören,	um	dies	zu	veranschaulichen,	namentlich	die	folgenden	Hilfen:

	 Beratung	bereits	im	Vollzug	zur		

frühzeitigen	Übergangsvorbereitung,

	 Arbeitsvermittlung,

	 Wohnraumvermittlung,

	 Schuldnerberatung,

	 Geldverwaltung,

	 Entschuldungsvereinbarungen	im	Sinne	

einer	Gesamtlösung	mit	den	Gläubigern,

	 finanzielle	Unterstützung,

	 Vermittlung	von	Sozialhilfe,

	 Sachleistungen,

	 Suchtberatung,

	 Vermittlung	von	ambulanter	Therapie	

bei	anderen	Störungen,

	 Familienarbeit,

	 soziales	Training,	Sozialtherapie,

	 sozialtherapeutisch	begleitetes	Wohnen,

	 Täter-Opfer-Ausgleich,

	 Haftvermeidungshilfe,

	 Freizeitgestaltung.

157	 Analyse	der	Lage	bis	Ende	der	1970er	Jahre	siehe	bei	BAumAnn,	H.,	1980.	Neuere	Lagebeschreibung	siehe	bei	BlAu,	G.,	1999,	S.	497	ff.
158	 Dazu	 und	 zu	 anderen	 Entwicklungen	 s.	 die	 Beiträge	 bei	 Kerner,	 H.-J.	 (Hg.),	 1990b.	 Bemerkenswert	 vor	 allem	die	 1826	

gegründete	Rheinisch-Westfälische	Gefängnisgesellschaft	 sowie	der	 1832	gegründete	Badische	Verein	 zur	Besserung	

der	Strafgefangenen	und	Verbesserung	des	Schicksals	entlassener	Häftlinge;	vgl.	wAlz,	K.-M.,	1999,	S.	34	ff.;	die	geschicht-

liche	Entwicklung	führte	in	der	Gegenwart	zur	Gründung	des	Badischen	Landesverbands	für	soziale	Rechtspflege	(vgl.	

ebenda,	S.	495	ff.).	Zum	aktuellen	Ausbaubedarf	vgl.	dünKel,	F.,	2003b.
159	 Dies	gilt	für	den	Süden	und	Südwesten	Deutschlands	in	besonderem	Maße.	Als	anschauliches	Beispiel	sei	auf	den	Landes-

verband	Straffälligenhilfe	Württemberg	e.	V.	mit	Sitz	in	Stuttgart	hingewiesen	(http://www.lsw.paritaet-bw.de/).
160	 Dies	gilt	für	den	Norden	Deutschlands	in	besonderem	Maße.	Als	exemplarische	Neugründung	für	den	Bereich	der	neuen	

Länder	nach	der	Wiedervereinigung	siehe	beispielsweise	den	Verein	Freie	Hilfe	Berlin	e.	V.	–	Gefährdeten-	und	Straffälli-

genhilfe	mit	Sitz	im	(ehemaligen)	Ostberlin	(http://www.freiehilfe-berlin.de/index.html).
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Als	besonders	nützlich	 in	Gemeinden	und	Regionen,	 in	denen	Straffälligenhilfe	mehr	als	nur	gele-

gentlich	von	den	verschiedensten	Stellen,	Gruppen	und	Vereinigungen	angeboten	wird,	hat	sich	die	

Bildung	von	so	genannten	Zentralstellen	bzw.	zentralen	Anlauf-	und	Beratungsstellen	für	Straffällige	

erwiesen.	Dort	 findet	 intern	eine	abgestimmte	Kooperation	und	Koordination	bezüglich	Aufgaben-

gestaltung,	 Dienstplan	 und	 Finanzierung	 statt;	 extern	 besteht	 der	 Vorteil	 in	 einem	 integrierten	

Angebot	 für	 die	 Hilfesuchenden	 und	 der	 Möglichkeit,	 effiziente	 Informationssysteme	 für	 den	 Fall	

akuten	speziellen	Hilfebedarfs	durch	andere	Institutionen	aufzubauen.	Einzelne	Länder	tragen	durch	

regelmäßige	finanzielle	Zuwendungen	zum	Aufbau	und	Erhalt	 landesweiter	Netze	von	Anlauf-	und	

Beratungsstellen	bei.

Auf	Bundesebene	haben	sich	die	Spitzenverbände	der	Freien	Wohlfahrtspflege161	und	der	Fachverband	

für	 Soziale	 Arbeit,	 Strafrecht	 und	 Kriminalpolitik	 e.	V.	 (DBH)162	 zur	 Bundesarbeitsgemeinschaft	 für	

Straffälligenhilfe	e.	V.	(BAG-S)	zusammengeschlossen.163	Die	Bundesregierung	fördert	deren	Tätigkeit	

durch	 jährliche	Zuwendungen	 im	 Interesse	einer	übergreifenden	Fortentwicklung	der	Fachlichkeit	

der	spezifischen	Reintegrationshilfen	und	komplementären	Dienste.	

Staatliche	 Strafentlassenenhilfe	 und	 private	 Straffälligenhilfe	 bilden	 zusammengenommen	 eine	

wesentliche	 Basis	 der	 so	 genannten	 tertiären	 Kriminalprävention.164	 Die	 theoretische,	 sozialpoli-

tische,	gesellschaftspolitische	und	kriminalpolitische	Diskussion	über	diesen	Befund	 steckt	 freilich	

in	 Deutschland	 noch	 in	 den	 Anfängen165,	 trifft	 auch	 auf	 Vorbehalte	 im	 Feld	 der	 Straffälligenhilfe	

selber,	 die	mit	 der	Wahrnehmung	 verbunden	 sind,	 der	 Diskurs	 über	 Kriminalprävention	 laufe	 auf	

eine	Schwächung	des	Resozialisierungskonzepts	und	am	Ende	doch	auf	Verstärkung	der	Repression	

gegenüber	Gefangenen	und	Entlassenen166	hinaus.	

6.3.4.6 Zusammenfassung und Ausblick
Strafvollzug,	Entlassungsvorbereitung,	Hilfe	bei	der	Entlassung	und	schließlich	Haftentlassenenhilfe	

als	Unterstützung	ehemaliger	 Insassen	bei	 ihrem	Bemühen	um	Wiedereingliederung	in	die	Gesell-

schaft	bilden	ein	komplexes	Problemfeld.	Daher	ist	es	richtig	und	auch	in	Zukunft	unerlässlich,	den	

Strafvollzug	von	Anfang	der	Aufnahme	der	Gefangenen	 in	die	Anstalt	an	als	 „Entlassungsvorberei-

tungsvollzug“	rechtlich	zu	konzipieren	und	faktisch	möglichst	optimal	zu	organisieren.	Die	Behand-

lung	der	Gefangenen	in	der	Anstalt	ist	sozialstaatlich	geboten	und	muss	durchweg	rechtsstaatlichen	

sowie	 auch	menschenrechtlichen	Anforderungen	 genügen.	 Sie	 ist	 freilich,	 aus	 der	 Perspektive	 des	

Strafrechts	gesehen,	kein	Selbstzweck,	sondern	dient	dem	Ziel,	die	Insassen	effektiv	und	effizient	auf	

ein	Leben	ohne	Straftaten	nach	dem	Vollzug	vorzubereiten.	Dieses	Ziel	steht	nicht	im	Widerspruch	zu	

dem	Gedanken	der	Gewährleistung	der	Sicherheit	der	Bevölkerung	vor	neuen	Straftaten.

Das	 Strafvollzugsgesetz	 bietet	 ein	 ausgewogenes	 Instrumentarium	 von	 Behandlungsmaßnahmen	

zur	 inhaltlichen	 Ausgestaltung	 der	 Resozialisierung,	 von	 Sicherungsmaßnahmen	 zu	 Vorbeugung	

161	 Arbeiterwohlfahrt	 Bundesverband	 e.	V.;	 Deutscher	 Caritasverband	 e.	V.;	 Deutscher	 Paritätischer	 Wohlfahrtsverband	

Gesamtverband	e.	V.;	Deutsches	Rotes	Kreuz	e.	V.;	Diakonisches	Werk	der	Evangelischen	Kirche	in	Deutschland	e.	V.;	Zen-

tralwohlfahrtsstelle	der	Juden	in	Deutschland.
162	 Ehemals	Deutsche	Bewährungs-,	Gerichts-	und	Straffälligenhilfe	e.	V.	(siehe	aktuelle	Informationen	bei	http://www.dbh-

online.de).
163	 Kontakt:	BAG-S,	Oppelner	Straße	130,	53119	Bonn	(siehe	aktuelle	Informationen	bei	http://www.bag-s.de).
164	 Vgl.	zur	Thematisierung	des	Problems	Kerner,	H.-J.,	1990c	,	S.	95	ff.
165	 In	den	Beispielen	auf	Österreich	bezogene,	im	Ansatz	jedoch	grundsätzliche	kritische	Reflexion	der	Chancen	und	Wider-

sprüche	moderner	Strafentwicklungen	s.	bei	pilGrAm,	A.	u.	a.,	2000,	S.	129	ff.
166	 Zu	letzterem	Aspekt	allgemein	siehe	nicKolAi,	W.	(Hg.),	2001;	nicKolAi, W.	u.	a.,	1999;	pilGrAm,	A.	u.	a.,	2000.
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und	Abwehr	 von	Gefahren	 in	 der	Anstalt	 sowie	 von	Restriktionen	der	Öffnung	des	Vollzuges	 nach	

außen	im	Blick	auf	Fluchtgefahr	und	Missbrauchsgefahr.	Es	besteht	insoweit	gerade	in	Hinsicht	auf	die	

allmähliche	Hinführung	von	Gefangenen	auf	die	vorläufige	oder	endgültige	Freiheit	weder	grund-

sätzlicher	 noch	 aktueller	 Reformbedarf,	 was	 das	 Strafvollzugsgesetz	 selber	 und	 die	 ergänzenden	

Verordnungen	 bzw.	 Richtlinien	 betrifft.	 Die	 in	 vielfältigen	 Kombinationen	 immer	wieder	 neu	 auf-

tretenden	Umsetzungsprobleme	sind	auch	deswegen	schwer	lösbar,	weil	ökonomische,	soziale	sowie	

gesellschaftspolitische	Wandlungsprozesse	und	insbesondere	Krisen	mit	Wucht	auf	den	Strafvollzug	

durchzuschlagen	pflegen.	Der	Wandel	 in	der	Zusammensetzung	der	Gefangenenpopulation,	unter	

anderem	 auch	 bezüglich	 ausländischer	 Gefangener,	 stellt	 die	 Vollzugsbehörden	 und	 Bediensteten	

zusätzlich	vor	ständig	wechselnde	Herausforderungen.	



Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen – Ergebnisse der neuen Rückfallstatistik��0

6.4 Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen 
– Ergebnisse der neuen Rückfallstatistik 

Kernpunkte

	 Eines	 der	 Ziele	 strafrechtlicher	 Sanktionierung	 ist	 Prävention.	 In	 welchem	 Maße	 das	 spezi-

alpräventive	 Ziel	 (=	 Vermeidung	 erneuter	 Straffälligkeit	 des	 Sanktionierten)	 erreicht	 wird,	

wurde	 bislang	 in	 keiner	 Statistik	 erfasst.	 Die	 Rechtspflegestatistiken	 informieren	 nur	 über	

Vorstrafen,	nicht	aber	über	Rückfälligkeit.	

	 Nach	 Vorarbeiten	 des	 Bundeszentralregisters	 in	 den	 80er	 Jahren	 wurden,	 im	 Auftrag	 des	

Bundesministeriums	der	Justiz	und	des	Statistischen	Bundesamtes,	von	einer	Forschergruppe	

auf	 der	 Grundlage	 von	 Bundeszentralregistereintragungen	 rückfallstatistische	 Daten	 zum	

Bezugsjahr	 1994	 für	 einen	 Rückfallzeitraum	 von	 vier	 Jahren	 erhoben.	 Als	 eine	 der	 Auswer-

tungsmöglichkeiten	dieses	Datensatzes	wurde	eine	Rückfallstatistik	mit	Basisdaten	zur	Rück-

fälligkeit	in	Abhängigkeit	von	Delikt,	Sanktion,	Alter,	Voreintragung,	Geschlecht	und	Nationa-

lität	erstellt.	Mit	dieser	Rückfallstatistik	liegen	damit	erstmals	für	das	gesamte	Bundesgebiet	

rückfallstatistische	 Informationen	 für	 alle	 Sanktionen	und	 für	 ein	 einheitliches	 Bezugsjahr	

vor.	Zu	den	zentralen	Ergebnissen	dieser	Rückfallstatistik	zählen	die	folgenden	Befunde:

	 Die	Rückfallraten	sind	geringer	als	oft	vermutet.	Nur	ein	gutes	Drittel	der	Verurteilten	wurde	

innerhalb	von	vier	Jahren	erneut	justiziell	registriert.

	 Je	härter	die	verhängte	Sanktion,	desto	höher	sind	die	Rückfallraten;	am	höchsten	sind	sie	nach	

bedingter	und	unbedingter	 Jugendstrafe,	 vollstreckter	 Freiheitsstrafe	 sowie	nach	 Jugendar-

rest.	Wegen	möglicher	Selektionseffekte	–	z.	B.	werden	Personen	mit	hoher	Vorbelastung	und	

deshalb	 mutmaßlich	 höherer	 Rückfallwahrscheinlichkeit	 bei	 gleichem	 Delikt	 eher	 härter	

bestraft	als	Ersttäter	–	ist	dieser	deskriptive	Befund	kein	Beleg	für	einen	negativen	Effekt	einer	

harten	Sanktion.	Dagegen	zeigt	dieser	Befund,	dass	die	härtere	Sanktionierung	nicht	geeignet	

ist,	ein	bei	schwereren	Delikten	angenommenes	höheres	Rückfallrisiko	zu	kompensieren.

	 Die	Rückfallraten	sind	–	ebenso	wie	die	Kriminalitätsbelastung	–	alters-	und	geschlechtsabhängig.	

Junge	Menschen	weisen	eine	höhere	Kriminalitätsbelastung	und	eine	höhere	Rückfallrate	auf	als	

Erwachsene.	Dementsprechend	sind	auch	die	Rückfallraten	nach	jugendstrafrechtlichen	Sankti-

onen	deutlich	höher	als	nach	Strafen	des	allgemeinen	Strafrechts.	Die	Rückfallraten	sind	ferner	

geschlechtsabhängig,	d.	h.	Frauen	weisen	eine	deutlich	geringere	Rückfallrate	auf	als	Männer.	

	 Kommt	es	zu	einer	Wiederverurteilung,	dann	ist	eine	freiheitsentziehende	Folgesanktion	die	

Ausnahme.	 Die	 Wahrscheinlichkeit,	 dass	 eine	 Rückfalltat	 derart	 schwer	 geahndet	 wird,	 ist	

nach	Entlassung	aus	vollstreckter	Freiheits-	oder	Jugendstrafe	am	höchsten.	

	 Jugendarrest	weist	höhere	Rückfallraten	auf	als	eine	nicht	vollstreckte	Jugendstrafe.	Deshalb	

werden	Erwartungen,	die	Rückfallrate	dadurch	 senken	zu	können,	dass	neben	einer	ausge-

setzten	Jugendstrafe	zusätzlich	auch	Jugendarrest	verhängt	wird,	durch	die	Rückfallstatistik	

nicht	gestützt.

	 Die	Rückfallraten	nehmen	zwar	mit	der	Zahl	der	Voreintragungen	zu.	Die	Zahl	der	Voreintra-

gungen	ist	aber	kein	zwingender	Hinweis	auf	erneute	Straffälligkeit,	denn	einem	beachtlichen	

Teil	der	mehrfach	Vorbestraften	gelingt	der	gänzliche	Ausstieg	aus	registrierter	Kriminalität.	

	 Die	Ergebnisse	der	Rückfallstatistik	ersetzen	keine	Forschung	über	die	Wirkung	von	Sanktionen.	

Voraussetzung	für	Wirkungsaussagen	ist	die	Vergleichbarkeit	der	Gruppen,	die	unterschiedlich	

sanktioniert	 wurden.	 Gleichwohl	 sind	 die	 deskriptiven	 Daten	 der	 Rückfallstatistik	 geeignet,	

Erwartungen	hinsichtlich	der	spezialpräventiven	Wirkung	von	Sanktionen	daraufhin	zu	bewer-
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ten,	ob	sie	durch	die	Empirie	gestützt	werden	oder	sich	als	unhaltbar	erweisen.	Danach	kann	

für	vergleichbare	Bereiche	der	kleinen	bis	mittleren	Kriminalität,	 in	denen	aufgrund	regional	

unterschiedlicher	 oder	 sich	 im	 Zeitverlauf	 wandelnder	 Sanktionierungspraxis	 ein	 Austausch	

von	Sanktionen	 stattfand,	nicht	angenommen	werden,	dass	härtere	Sanktionen	bessere	 rück-

fallvermeidende	 Wirkungen	 erzielen	 als	 mildere.	 Nicht	 zuletzt	 unter	 Verhältnismäßigkeits-

gesichtspunkten	 unterstützt	 diese	 Erkenntnis	 die	 bisherige	 kriminalpolitische	 Entwicklung,	

anstelle	 von	 eingriffsintensiven	 Reaktionen	 weniger	 eingriffsintensive	 zu	 ermöglichen.	 Dies	

gilt	 insbesondere	 für	 die	 Möglichkeiten	 zu	 Verfahrenseinstellungen	 nach	 Jugendstrafrecht,	

für	die	Ausweitung	der	Geldstrafe	sowie	für	die	Erweiterung	des	Anwendungsbereichs	und	die	

vermehrte	Nutzung	der	 Strafaussetzung	 zur	 Bewährung.	Die	 Ergebnisse	 der	 Rückfallstatistik	

sprechen	somit	für	die	Praxis,	in	dafür	geeigneten	Fällen	Verfahren	einzustellen	oder	ambulante	

Sanktionen	zu	verhängen,	insbesondere	vermehrt	Jugend-	bzw.	Freiheitsstrafen	zur	Bewährung	

auszusetzen,	und	zwar	insbesondere	auch	bei	Gruppen,	bei	denen	nach	früherer	Anschauung	

noch	eine	unbedingte	Freiheits-	oder	Jugendstrafe	geboten	schien.

	 Ein	 rückfallstatistischer	Datensatz	erlaubt,	über	die	 in	einem	Tabellenwerk	darzustellenden	

deskriptiven	 Basisdaten	 zur	 Rückfälligkeit	 hinaus,	 Aussagen	 insbesondere	 hinsichtlich	 der	

Entwicklung	

–	 deliktspezifischer	Rückfallraten,

–	 des	Bestraftenanteils	junger	Menschen	und	der	Häufigkeit	von	Rückfällen	in	den	Altersgruppen	

–	 und	hinsichtlich	der	„Erfolgsmessung”	von	Sanktionen	im	Rahmen	von	quasiexperimentel-

len,	insbesondere	auch	regional	vergleichenden	Ansätzen.

	 Eine	wesentliche	Steigerung	des	Ertrags	 ist	von	kontinuierlichen,	 in	zeitlich	nicht	zu	großen	

Abständen	durchgeführten	Absammlungen	von	BZR-Daten	zu	erwarten,	die	die	Bildung	von	

Registriertenkohorten	 und	 damit	 auch	 die	 Klärung	 entwicklungsbezogener	 Fragestellung	

erlauben.

6.4.1 Erfolg und Misserfolg strafrechtlicher Sanktionen – Vorbestrafte und 
Rückfällige als Indikatoren 

Notwendige	Voraussetzung	für	eine	rationale	Kriminalpolitik	ist	die	Kenntnis	nicht	nur	der	Anwen-

dungspraxis	 der	 strafrechtlichen	 Sanktionen,	 sondern	 auch	 ihrer	 Folgen	 im	 Sinne	 von	Bewährung	

oder	 Rückfall	 der	 Sanktionierten.	 Die	 gegenwärtigen	 amtlichen	 Strafrechtspflegestatistiken	 infor-

mieren	im	Wesentlichen	lediglich	über	die	Vorbelastung	der	statistisch	erfassten	Personen.1	

Die	in	Tabelle	6.4-1	zusammengestellten	Eckdaten	zeigen	hinsichtlich	der	Vorbelasteten,	dass	

	 mehr	als	jeder	dritte	Tatverdächtige	für	die	Polizei	kein	Unbekannter	mehr	ist,

	 gut	jeder	zweite	Verurteilte	bereits	vorbestraft	ist,	wobei	der	Anteil	der	Vorbestraften	an	den	nach	

JGG	Verurteilten	etwas	geringer	ist,

	 unter	den	Insassen	im	Freiheitsstrafenvollzug	nicht	nur	der	Anteil	der	Vorbestraften	mit	dem	Alter	

zunimmt,	sondern	auch	die	durchschnittliche	Zahl	der	Vorstrafen,

	 entsprechend	den	gesetzlichen	Voraussetzungen	für	die	Anordnung	von	Sicherungsverwahrung	

(§	66	StGB)	der	Vorbestraftenanteil	der	Sicherungsverwahrten	bei	über	90	%	liegt.

1	 Einzige	Ausnahme	bildet	die	Bewährungshilfestatistik	über	die	einem	hauptamtlichen	Bewährungshelfer	unterstellten	

Probanden:	Hierbei	kann	der	Anteil	der	durch	Bewährung	bzw.	durch	Widerruf	abgeschlossenen	Unterstellungen	bezif-

fert	werden.
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Tabelle �.�-�:  �orbelastung von Tatverdächtigen, �erurteilten und Gefangenen,  
Bundesrepublik Deutschland �00�

insge-
samt

erstmals 
erfasst

in % v. � vorbelastet/vorbestraft

insge-
samt 

% v. � bis zu 
viermal

% v. � fünfmal 
u. öfter

% v. �

1 2 3 4 5 6 7 8 9

polizeilich	ermittelte		
Tatverdächtige	(1)

2.384.268 1.417.229 59,4 967.039 40,6

nach	JGG	Verurteilte	(2) 	81.896	 	42.918	 52,4 	38.978	 47,6 35.684 91,5 3.294 8,5

nach	allg.	Strafrecht		
Verurteilte	(3)

	475.163	 220.116 46,3 	255.047	 53,7 149.808 58,7 105.239 41,3

Jugendstrafvollzug	(4) 7.304 4.406 60,3 2.898 39,7 2.852 98,4 46 1,6

Vollzug	der	
Freiheitsstrafe	(4)

56.069 18.508 33,0 37.561 67,0 22.017 58,6 15.544 41,4

–	Alter	18	…	<	21 216 130 60,2 86 39,8 82 95,3 4 4,7

–	Alter	21	…	<	25 6.083 2.420 39,8 3.663 60,2 3.303 90,2 360 9,8

–	Alter	25	…	<	30 12.163 3.999 32,9 8.164 67,1 6.115 74,9 2.049 25,1

–	Alter	30	…	<	40 19.553 5.965 30,5 13.588 69,5 7.358 54,2 6.230 45,8

–	Alter	40	u.	älter 18.054 5.994 33,2 12.060 66,8 5.159 42,8 6.901 57,2

Sicherungsverwahrte 304 14 4,6 290 95,4 98 33,8 192 66,2

Datenquellen:
(1)			Polizeiliche	Kriminalstatistik	=	„bereits	als	TV	in	Erscheinung	getretene	Person“	(ohne	Straftaten	im	Straßenverkehr	und	ohne	

Staatsschutzdelikte)	(Bundesgebiet	insgesamt).
(2)			Strafverfolgungsstatistik	=	nach	 JGG	Verurteilte	 (ohne	Straftaten	 im	Straßenverkehr)	mit	Angaben	über	 frühere	Strafe	oder	

Maßnahme	(früheres	Bundesgebiet	mit	Gesamtberlin).
(3)			Strafverfolgungsstatistik	 =	 nach	 allg.	 Strafrecht	 Verurteilte	 (ohne	 Straftaten	 im	 Straßenverkehr)	mit	 Angaben	über	 frühere	

Strafe	oder	Maßnahme	(früheres	Bundesgebiet	mit	Gesamtberlin).
(4)			Strafvollzugsstatistik	=	Strafvollzug,	Strafgefangene	und	Sicherungsverwahrte	am	31.	März	2004	(Bundesgebiet	insgesamt).

Schaubild �.�-�: �ereinfachtes Schema zur Unterscheidung von �orbestraften und 
Rückfälligen 

a)		Retrospektive	Betrachtung:	Wie	viele	der	aktuell	Verurteilten	waren	zuvor	bereits straffällig	(vorbestraft)?

b)	Prospektive	Betrachtung:	Wie	viele	der	in	einem	bestimmten	Jahr	Verurteilten	werden	später	erneut	straffällig	(rückfällig)?

Zeitraum vor �00�

bereits	früher	Verurteilte

zuvor	ohne	Verurteilung

Verurteilte

Verurteilte	mit	Vorstrafe

Verurteilte	ohne	Vorstrafe

Bewährungszeitraum ab 
Entscheidungsjahr �000

erneut	Verurteilte		
(Rückfällige)

nicht	mehr	verurteilt		
(Nichtrückfällige)

früheres Entschei-
dungsjahr �000 

Verurteilte

danach	erneut	straffällig

danach	nicht	mehr	straffällig

Im Entscheidungsjahr 
�00� �erurteilte
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Der	 kriminologische	 bzw.	 statistische	 Begriff	 des	 Vorbestraften	 ist	 allerdings	 nicht	 identisch	 mit	

dem	des	Rückfälligen.	Gäbe	es	z.	B.	zu	einem	bestimmten	Zeitpunkt	die	optimale	Sanktion,	in	deren	

Folge	kein	Verurteilter	mehr	rückfällig	wird,	dann	gäbe	es	ab	dann	keine	Rückfälligen	mehr.	An	der	

Tatsache	 aber,	 dass	 ein	 Teil	 der	 Verurteilten	 in	 der	 Vergangenheit	 bereits	 bestraft	worden	 ist,	 also	

vorbestraft	ist,	würde	sich	nichts	ändern.	Der	Unterschied	zwischen	Vorbestraften	und	Rückfälligen	

besteht	also	in	der	Blickrichtung	(vgl.	Schaubild	6.4-1).	Der	Frage	nach	den	Vorbestraften	liegt	eine	in	

die	Vergangenheit	gerichtete,	also	retrospektive	Betrachtung	zugrunde,	bei	der	ermittelt	wird,	wie	

viele	der	aktuell	Verurteilten	bereits	 früher	schon	einmal	verurteilt	worden	waren.	Der	Frage	nach	

Rückfälligkeit	liegt	dagegen,	ausgehend	von	einer	bestimmten	Zahl	von	Rückfallfähigen,	eine	in	die	

Zukunft,	also	nach	vorwärts	(prospektiv)	gerichtete	Betrachtung	zugrunde,	bei	der	ermittelt	wird,	wie	

viele	der	Rückfallfähigen	in	der	Folge	innerhalb	eines	bestimmten	Zeitraums	erneut	justiziell	auffällig	

werden	(Folgesanktionierung).	

6.4.2 Rückfallmessung auf der Grundlage von BZR-Daten – Konzeption einer 
Datenbank mit rückfallstatistischen Daten

Obwohl	 seit	mehr	als	hundert	 Jahren	gefordert,	wurden	 in	Deutschland	bundesweit	–	nach	vielver-

sprechenden	Anfängen	zwischen	1892	und	1914	im	Rahmen	der	damaligen	Kriminalstatistik	für	das	

Deutsche	Reich2	–	keine	rückfallstatistischen	Daten	mehr	erhoben.	Häufigkeit,	Art	und	Schwere	des	

Rückfalls	 blieben	deshalb	hinsichtlich	der	Gesamtheit	 der	Verurteilten	unbekannt.	 Erstmals	 in	der	

zweiten	Hälfte	der	80er	Jahre	wurde	vom	Bundeszentralregister	(BZR)	eine	Rückfallstatistik	erstellt,	

die	sich	allerdings	auf	freiheitsentziehende	Sanktionen	und	damit	auf	weniger	als	10	%	aller	Verurteil-

ten	beschränkte.	 Im	Auftrag	des	Bundesministeriums	der	 Justiz	und	des	Statistischen	Bundesamtes	

wurde	Mitte	der	90er	 Jahre	die	Aufbereitung	eines	sämtliche	Sanktionen	einschließenden	rückfall-

statistischen	Datensatzes	in	Auftrag	gegeben,	der	sowohl	eine	Rückfallstatistik	mit	tabellarisch	auf-

bereiteten	Basisdaten	als	auch	vertiefende	Einzeluntersuchungen	ermöglichen	sollte.	Die	auf	diesem	

Datensatz	beruhende	Rückfallstatistik	wurde	2003	veröffentlicht;3	 auf	der	Grundlage	dieses	Daten-

satzes	wurden	inzwischen	Sonderauswertungen	durchgeführt.4	

Erfasst	wurden	in	diesem	Datensatz	für	das	Jahr	1994	

	 sämtliche	strafgerichtlichen	Verurteilungen	(einschließlich	Entscheidungen	gem.	§§	59,	60	StGB),	

die	Eintragungen	in	das	Erziehungsregister	(einschließlich	der	Entscheidungen	gem.	§§	3	S.	2,	27,	

53	JGG),	die	Anordnung	von	Maßregeln	der	Besserung	und	Sicherung	sowie	die	Verfahrenseinstel-

lung	gem.	§§	45,	47	JGG	sowie	

	 die	1994	erfolgten	Entlassungen	aus	einer	freiheitsentziehenden	Strafe	oder	Maßregel.5	

Beigezogen	wurden	ferner	die	Angaben	zu	Alter,	Geschlecht	und	Nationalität,	 sämtliche	Voreintra-

gungen	 sowie	 die	 bis	 zum	Ziehungszeitpunkt	 im	 Juli/August	 1999	 erfolgten	 Eintragungen,	 so	 dass	

sowohl	retrospektiv	die	Voreintragungen	als	auch	prospektiv	die	Folgeentscheidungen	nach	Art	und	

Schwere	untersucht	werden	konnten	(vgl.	Tabelle	6.4-2).	

2	 Vgl.	die	zusammenfassende	Darstellung	bei	roesner, e.,	1936.
3	 Jehle, J.-m.	u.	a.,	2003.
4	 Vgl.	die	im	Auftrag	des	BMJ	durchgeführte	Auswertung	von	Jehle, J.-m.	und	s. hohmAnn-FricKe,	2004;	vgl.	ferner	hArren-

dorF, s.,	2004;	Kirchner, m.,	2004.	
5	 Zu	weiteren	Einzelheiten,	insbesondere	bei	Strafrestaussetzung,	zu	Gesamtstrafenbildung	und	einbezogenen	Entschei-

dungen	vgl.	Jehle, J.-m.	u.	a.,	2003,	S.	15	ff.
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Tabelle �.�-�: Rückfallstatistische Daten für das Bezugsjahr ���� – Bezugsentscheidung, 
�oreintragungen und Rückfallzeitraum

�oreintragungen – mindestens für die Jahre Bezugsjahr:	
1.	Januar	bis	
31.	Dezem
ber	1994

Rückfallzeitraum Ab-
samm-

lung	
Juli/	

Aug.	1999

1989 1990 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998

Sonder
ziehung	
GJ	1975

Sonder
ziehung	
GJ	1975

	

Die	Daten	des	Bundeszentralregisters	werden,	sofern	zwischenzeitlich	keine	weiteren	Eintragungen	

erfolgen,	aus	Gründen	der	Resozialisierung	in	der	Regel	nach	einer	bestimmten	Frist	getilgt	(§§	45,	46	

BZRG).6	Um	zu	gewährleisten,	dass	Eintragungen	im	Bezugsjahr	nicht	bis	zum	Zeitpunkt	der	Daten-

ziehung	gelöscht	sind,	was	eine	Überschätzung	der	Rückfallraten	zur	Folge	gehabt	hätte,	musste	der	

Rückfallzeitraum	auf	vier	Jahre	begrenzt	werden,	um	innerhalb	der	Mindesttilgungsfrist	des	Bundes-

zentralregisters	von	fünf	Jahren	(§	46	Abs.	1	Nr.	1	BZRG)	zu	bleiben.	Durch	den	gewählten	Ziehungszeit-

raum	ist	gewährleistet,	dass	die	Daten	ausfallfrei	sind.7

Die	Bestimmung	von	Häufigkeit,	Art	und	Schwere	des	Rückfalls	ist	eines	der	Ziele	rückfallstatistischer	

Untersuchungen.	Was	hierbei	als	Rückfall	definiert	und	gezählt	wird,	ist	entscheidend	für	das	Ergeb-

nis,	 denn	 je	nachdem,	wie	Bezugstat	und	das	 (Miss-)Erfolgskriterium	bestimmt	werden,	 lassen	 sich	

Rückfallbegriffe	unterschiedlichster	Reichweite	bilden.	Da	es	im	strafrechtlichen	Zusammenhang	vor	

allem	um	den	Erfolg	nach	einer	strafrechtlichen	Intervention	geht,	werden	hinsichtlich	der	Bezugstat	

nur	 die	 justiziell	 registrierten	 Straftaten	 einschließlich	 der	 aus	 Opportunitäts-	 oder	 Subsidiaritäts-

gründen	gem.	§§	153	ff.	StPO,	§§	45,	47	JGG	eingestellten	Taten	zu	berücksichtigen	sein.	Hinsichtlich	

der	(Miss-)Erfolgskriterien	sind	Kriterien	der	sozialen	Integration,	wie	z.	B.	Lebensbewährung,	insbe-

sondere	 Arbeits-	 oder	 Sozialbewährung,	 kriminologisch	 zwar	 von	 Interesse,	 strafrechtlich	 aber	 so	

lange	nicht	relevant,	als	sie	sich	nicht	in	erneuten	Straftaten	niederschlagen.	

Unter	 Beschränkung	 auf	 Legalbewährung	 kann	 als	 (Miss-)Erfolgskriterium	 zunächst	 jede	 erneute	

Straftatbegehung	einschließlich	der	nicht	entdeckten,	also	im	Dunkelfeld	verbliebenen	Tat	verstan-

den	werden.	Zumeist	aus	Gründen	der	Forschungsökonomie	wird	das	Kriterium	der	erneuten	Straf-

fälligkeit	indes	so	bestimmt,	dass	es	aufgrund	von	Informationen	aus	amtlichen	Unterlagen	gemessen	

werden	kann.	Die	im	Dunkelfeld	bleibenden	Straftaten	werden	ausgeklammert.	In	der	hier	nochmals	

vorgestellten	 Untersuchung	 muss	 auch	 deswegen	 die	 erneute	 amtliche	 Registrierung	 (im	 BZR)	 als	

(Miss-)Erfolgskriterium	verwendet	werden,	weil	es	unmöglich	ist,	für	alle	im	BZR	eingetragenen	verur-

teilten	oder	sonst	sanktionierten	Personen	im	Dunkelfeld	begangene	Straftaten	zu	erheben.	

6	 Forschungen	über	Entwicklung	und	Abbruch	krimineller	Karrieren	sind	deshalb	mit	diesen	Daten	nur	dann	möglich,	

wenn	gewährleistet	werden	kann,	dass	die	Daten	ausfallfrei	 sind.	Dies	wäre	nur	dann	möglich,	wenn	mittels	kontinu-

ierlicher,	 in	nicht	zu	großen	zeitlichen	Abständen	erfolgenden	Ziehungen	ausfallfreie	Registriertenkohorten	gebildet	

werden	könnten	(vgl.	hierzu	unten	unter	6.2.3).
7	 Eine	Ausnahme	gilt	 lediglich	für	die	Gruppe	der	im	Bezugsjahr	1994	20-	oder	21-Jährigen.	Soweit	diese	–	z.	B.	mit	einer	

Einstellung	gem.	§§	45,	47	JGG	–	in	das	Erziehungsregister	eingetragen	worden	waren,	ist	Tilgungsfreiheit	nicht	gewähr-

leistet,	weil	 im	Erziehungsregister	mit	Vollendung	des	24.	 Lebensjahres	gelöscht	wird	 (§	63	 I	BZRG).	Die	Rückfallraten	

dieser	beiden	Altersgruppen	sind	deshalb	überschätzt,	weil	diejenigen,	die	nicht	rückfällig	wurden,	in	der	Ziehung	des	

Basisjahres	nicht	mehr	 enthalten	 sind.	Um	zumindest	 die	Größenordnungen	des	durch	Tilgungen	entstandenen	Ver-

lustes	einzuschätzen,	wurde	 für	den	Geburtsjahrgang	 1975	zusätzlich	zum	Basisjahr	 1994	eine	Sonderziehung	 für	die	

Basisjahre	1995	und	1996	gewählt	(vgl.	hierzu	die	Auswertung	von	hohmAnn-FricKe, s.,	2004).	
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Das	(Miss-)Erfolgskriterium	–	jede	erneut	justiziell	sanktionierte	Straftat,	einschließlich	informell	sank-

tionierter	Taten	–	kann	allerdings	hinsichtlich	der	informellen	Sanktionen	aufgrund	der	Datenlage	in	

Deutschland	nur	teilweise	gemessen	werden.	Im	Erziehungsregister	des	BZR	sind	zwar	die	Verfahrens-

einstellungen	gem.	§§	45,	47	JGG	einzutragen,	im	Zentralregister	des	BZR	aber	nicht	jene	gem.	§§	153	

ff.	StPO.	Verfahrenseinstellungen	nach	allgemeinem	Strafverfahrensrecht	können	deshalb	weder	bei	

der	 Bezugs-	 noch	 bei	 der	 Rückfalltat	 berücksichtigt	 werden.	 Das	 Zentrale	 Staatsanwaltschaftliche	

Verfahrensregister	enthält	zwar	diese	Daten.	Eine	Auskunftserteilung	ist	jedoch	nur	gegenüber	den	in	

§	492	Abs.	3	und	4	StPO	und	§	491	Abs.	1	StPO	genannten	Personenkreisen	zu	den	dort	genannten	Zwe-

cken	zulässig;	Zwecke	sowohl	der	Statistik	als	auch	der	wissenschaftlichen	Forschung	gehören	nicht	

dazu.	Die	Nichtberücksichtigung	der	 informellen	Sanktionen	bei	den	Bezugstaten	 führt	dazu,	dass	

die	Rückfallwahrscheinlichkeiten	möglicherweise	überschätzt	werden,	weil	bei	den	Bezugsentschei-

dungen	leichte	Fälle	mit	mutmaßlich	geringerer	Rückfallwahrscheinlichkeit	unterrepräsentiert	sein	

dürften.	 Ihre	Nichtberücksichtigung	bei	den	Rückfalltaten	 führt	dagegen	zu	einer	Unterschätzung	

der	 Rückfallwahrscheinlichkeit,	 weil	 die	 lediglich	 informell	 sanktionierten	 Rückfalltaten	 fehlen.	

Am	Beispiel	der	nach	Jugendstrafrecht	sanktionierten	Jugendlichen	und	Heranwachsenden,	für	die	

Eintragungen	über	Einstellungen	gem.	§§	45,	47	JGG	vorliegen,8	können	diese	Effekte	veranschaulicht	

werden	(vgl.	Tabelle	6.4-3).	

Tabelle �.�-�:  Rückfallraten nach formeller und nach informeller Sanktionierung bzw. nach 
ausschließlich formeller Sanktionierung nach Jugendstrafrecht, Bezugsjahr ����

schwerste Folgeentscheidungen  
innerhalb von vier Jahren

Verurteilung	oder		
§§	45,	47	JGG

nur	Verurteilung

Bezugsentscheidungen 
����

Verurteilung	oder	§§	45,	47	JGG 45	% 35	%

nur	Verurteilung 59	% 55	%

Datenquelle:	 Heinz, W.,	2004b,	S.	39,	Tab.	1.

Diese	 registerrechtliche	 Ungleichbehandlung	 lässt	 sich	 im	 Rahmen	 der	 Rückfallstatistik	 auf	 der	

Grundlage	 von	 BZR-Daten	 nicht	 lösen.	 Einstellungen	 nach	 §§	45,	 47	 JGG	 nicht	 zu	 berücksichtigen	

und	eine	Gleichverteilung	der	Effekte	bei	 Jugendlichen/Heranwachsenden	einerseits,	 Erwachsenen	

andererseits	zu	unterstellen,	ist	unbefriedigend,	weil	gut	zwei	Drittel	der	verfügbaren	Informationen	

zur	Sanktionierungspraxis	gegenüber	jungen	Menschen	unberücksichtigt	blieben.	Denn	in	den	letz-

ten	 Jahren	wurden	69	%	 aller	 Ermittlungs-	 oder	Hauptverfahren	gegen	hinreichend	 tatverdächtige	

Jugendliche	oder	Heranwachsende	gem.	§§	45,	47	JGG	eingestellt;	die	entsprechende	Einstellungsquo-

te	bei	Erwachsenen	betrug	rund	52	%.9	Zudem	kann	nicht	unterstellt	werden,	dass	die	Einstellungspra-

xis	im	Jugendstrafrecht	mit	der	im	Erwachsenenstrafrecht	übereinstimmt.	Bei	Berücksichtigung	der	

§§	45,	47	JGG	sowohl	bei	den	Bezugs-	als	auch	bei	den	Folgeentscheidungen	wird	dementsprechend	

der	Berechnung	der	Rückfallraten	 junger	Menschen	eine	andere	Bezugsgröße	 zugrunde	gelegt	 als	

bei	Erwachsenen.	Deshalb	bleibt	nur	die	Möglichkeit,	die	Auswirkungen	der	(Nicht-)Berücksichtigung	

von	Einstellungen	nach	§§	45,	 47	 JGG	–	 auf	der	Ebene	der	Bezugsentscheidungen	wie	der	 Folgeent-

scheidungen	–	soweit	als	möglich	durch	geeignete	Vergleichsberechnungen	abzuschätzen.	

8	 Soweit	bei	Jugendlichen	oder	Heranwachsenden	eine	Einstellung	nach	§§	153	ff.	StPO	erfolgt,	ist	diese	freilich	ebenfalls	

nicht	erfasst.
9	 Vgl.	hierzu	Kapitel	6.2.2.4.2	und	6.2.2.5.1.
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In	bisherigen	regional	oder	deliktspezifisch	beschränkten	Rückfallstudien	wurde	vielfach	nicht	jede	

neue,	justiziell	sanktionierte	Straftat	als	Rückfall	angesehen.	Als	Rückfall	wurden	teilweise	nur	solche	

Straftaten	definiert,	die	auf	derselben	deliktischen	Linie	wie	die	Bezugstat	 lagen	oder	die	mit	einer	

schweren	Strafe	geahndet	wurden,	z.	B.	mit	einer	freiheitsentziehenden	Sanktion.	Dem	lag	die	Über-

legung	zugrunde,	es	 sei	 schon	ein	Erfolg,	wenn	ein	wegen	schwerer	Gewaltdelinquenz	Verurteilter	

künftig	nicht	mehr	mit	Gewaltdelikten	in	Erscheinung	trete	oder	wenn	ein	Gefangener	nicht	wieder	

in	den	Strafvollzug	zurückkehre.	In	welchem	Maße	sich	derart	unterschiedliche	Rückfalldefinitionen	

auf	die	Rückfallraten	auswirken,	lässt	sich	am	Beispiel	der	Variation	von	Sanktionsart	und	Sanktions-

schwere	veranschaulichen	(vgl.	Tabelle	6.4-4).

Tabelle �.�-�:  Rückfallraten in Abhängigkeit von der Rückfalldefinition (hier: am Beispiel von 
Sanktionsart und -schwere der Folgeentscheidungen), Bezugsjahr ����

Rückfalldefinition Rückfallrate

jede	justiziell	sanktionierte	Straftat	(Verurteilung	einschließlich	isolierte	Anordnung	von	Maßregeln,	
§§	45,	47	JGG)

35,7

nur	Verurteilungen	(ohne	isolierte	Maßregeln	und	ohne	§§	45,	47	JGG) 33,3

Verurteilung	zu	Jugendarrest,	Jugendstrafe,	Freiheitsstrafe 14,2

Verurteilung	zu	unbedingter	Jugend	oder	Freiheitsstrafe 5,0

Verurteilung	zu	unbedingter	Jugend	oder	Freiheitsstrafe	von	mehr	als	zwei	Jahren 1,2

Datenquelle:		 JeHle, J.-M.	u.	a.,	2003,	Übersichtstabelle	2a,	S.	103.

Um	nicht	von	vornherein	durch	einen	zu	engen	Rückfallbegriff	das	Ergebnis	zu	beeinflussen	und	die	

Vergleichbarkeit	mit	anderen	Untersuchungen	zu	erschweren,	ist	es	geboten,	die	rückfallrelevanten	

Daten	vollständig	zu	erfassen	und	bei	der	Auswertung	der	Daten	nach	Art	und	Schwere	der	Sanktion,	

nach	Delikt-	und	Altersgruppen	usw.	zu	differenzieren.

Ein	weiteres,	nur	schwer	lösbares	Problem	besteht	in	der	Bildung	der	rückfallfähigen	Grundgesamt-

heit.	 Rückfallfähig	 sind	 prinzipiell	 die	 Personen,	 die	 –	 im	 Gefolge	 einer	 strafrechtlichen	 Reaktion	

–	einem	Rückfallrisiko	ausgesetzt	sind.	Als	nicht	rückfallfähig	kommen	vor	allem	drei	Personengrup-

pen	in	Betracht:

	 Als	 nicht	 rückfallfähig	 sind	 erstens	 alle	 Personen	 anzusehen,	 die	 im	 Untersuchungszeitraum	

versterben.	Die	Nichtberücksichtigung	der	Verstorbenen	führt	zu	einer	Unterschätzung	der	Rück-

fallwahrscheinlichkeit.	Dieser	Fehler	ist	aufgrund	der	Daten	des	BZR	nicht	vermeidbar,	denn	Todes-

fälle	werden,	 von	 zwei	 quantitativ	wenig	 bedeutsamen	 Sonderfällen	 abgesehen,	 nicht	 zum	BZR	

gemeldet.

	 Als	nicht	rückfallfähig	sind	zweitens	alle	Personen	anzusehen,	die	im	Rückfallzeitraum	die	Bundes-

republik	verlassen,	beispielsweise	weil	sie	auswandern	oder	–	wie	erheblich	straffällig	gewordene	

Nichtdeutsche	–	abgeschoben	werden.	Zwar	können	Personen,	die	sich	im	Geltungsbereich	außer-

halb	 des	 deutschen	 Strafgesetzbuches	 aufhalten,	 weitere	 Straftaten	 verüben	 und	 insoweit	 auch	

rückfällig	werden,	sie	würden	aber,	da	nicht	von	einem	deutschen	Gericht	verurteilt	und	deshalb	

nicht	 im	BZR	eingetragen,	 fälschlich	 in	einer	 (inländischen)	Rückfallstatistik	als	nicht	 rückfällig	

gezählt	werden.	Zu	systematischen	Fehlern	kann	dies	vor	allem	beim	Vergleich	der	Rückfallraten	

von	Deutschen	und	Nichtdeutschen	führen,	weil	sich	der	Strafausspruch	der	Bezugsentscheidung	

unmittelbar	auf	den	aufenthaltsrechtlichen	Status	mit	der	Folge	der	Abschiebung	auswirken	kann.	

Dieser	zu	einer	Unterschätzung	der	Rückfallwahrscheinlichkeit	von	Nichtdeutschen	führende	Feh-
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ler	ist	derzeit	ebenfalls	nicht	sanierbar.10	Allerdings	werden	Verurteilungen	von	deutschen	Staats-

bürgern	im	Ausland	im	BZR	eingetragen	(§§	54	ff.	BZRG).

	 In	pragmatischer	Betrachtung	 sind	als	nicht	 rückfallfähig	 schließlich	diejenigen	anzusehen,	die	

nicht	oder	nur	eingeschränkt	die	Möglichkeit	zur	Straftatverübung	haben.	Dies	betrifft	vor	allem	

die	im	Vollzug	einer	Strafe	oder	Maßregel	befindlichen	Personen.	Für	die	Rückfallstatistik	konnte	

dieser	 Fehler	weitgehend	dadurch	vermieden	werden,	dass	bei	 allen	nichtfreiheitsentziehenden	

Sanktionen	sowie	bei	Jugendarrest11	auf	den	Zeitpunkt	des	Urteils,	bei	allen	(anderen)	freiheitsent-

ziehenden	Sanktionen	dagegen	auf	das	Vollstreckungsende	bzw.	auf	das	Entlassdatum	–	und	somit	

jeweils	auf	den	Beginn	des	Rückfallrisikozeitraums	–	abgestellt	wurde.

	

Daraus	 ergibt	 sich	 dann	die	 Bildung	der	 beiden	Grundgesamtheiten,	 die	Gegenstand	der	weiteren	

Auswertung	der	rückfallstatistischen	Daten	waren	(vgl. Tabelle	6.4-5).

Tabelle �.�-�:  Rückfallstatistische Daten für das Bezugsjahr ���� – Anknüpfungspunkte für die 
Bestimmung der relevanten Bezugsentscheidungen

Bezugsjahr ����

Entscheidungen ���� bzgl. ambulanter Sanktionen sowie 
�erhängung von Jugendarrest

Entlassungen ����

Geldstrafe,	Verwarnung	mit	
Strafvorbehalt,	Absehen	von	
Strafe,	Maßnahmen	nach	
JGG	(Erziehungsmaßregeln,	
Verwarnung,	Auflagen),	
Jugendarrest,	Einstellungen	
gem.	§§	45,	47	JGG,	Entschei
dungen	gem.	§	3	S.	2	JGG,	
§§	27,	53	JGG;	isolierte	ambu
lante	Maßregeln

zur	Bewährung	ausge
setzte	Strafen	(Freiheits,	
Jugendstrafe,	Strafarrest),	
zur	Bewährung	ausgesetzte	
Maßregeln	gem.	§§	63,	64	
StGB

vollverbüßte	Freiheitsent
ziehungen	(Freiheits	oder	
Jugendstrafe,	Strafarrest,	
Maßregeln	gem.	§§	63,	64	
StGB)

Restaussetzungen	bei	Frei
heits	oder	Jugendstrafen	
sowie	bei	Maßregeln	gem.	
§§	63,	64	StGB

Erfasst,	aufbereitet	und	ausgewertet	kann	nur	werden,	was	 in	das	BZR	eingetragen	wird.	Nicht	alle	

einzutragenden	Informationen	werden	jedoch	dem	BZR	gemeldet.	So	wurde	in	einer	Reihe	von	Studi-

en	festgestellt,	dass	ein	Teil	der	Einstellungen	gem.	§§	45,	47	JGG	nicht	gemeldet	wird.	Im	Rahmen	der	

Rückfallstatistik	wurde	ferner	festgestellt,	dass	nicht	selten	Angaben	zum	Ende	der	Strafvollstreckung	

fehlten.12	 Bei	 der	Datenauswertung	 erwies	 sich	 ferner	 als	 hinderlich,	 dass	 die	Meldungen	 zum	BZR	

teilweise	undifferenziert	erfolgen.	So	 sind	 teils	 Sanktionsgruppen	 (z.	B.	§	45	 JGG,	Erziehungsmaßre-

gel),	teils	deren	Unterarten	(z.	B.	§	45	Abs.	1	JGG,	Arbeitsweisung)	gemeldet	und	eingetragen.	Die	Aus-

wertung	von	§	45	Abs.	1	JGG	oder	der	Arbeitsweisungen	ist	danach	zwar	möglich,	sie	steht	aber	unter	

dem	Vorbehalt,	dass	weitere	Fälle	von	§	45	Abs.	1	 JGG	oder	der	Arbeitsweisungen	in	der	nicht	weiter	

differenzierten	Obergruppe	enthalten	sind.	

10	 Zu	den	(begrenzten)	Möglichkeiten,	diesen	Fehler	bei	der	Auswertung	zu	kontrollieren,	vgl.	sutterer, p.,	2004.
11	 Da	die	Vollstreckungsdauer	bei	Jugendarrest	max.	vier	Wochen	beträgt,	konnte	pragmatisch	davon	ausgegangen	wer-

den,	dass	das	Vollstreckungsende	im	Jahr	der	Rechtskraft	des	Urteils	eintritt.	Diese	Handhabung	war	im	Übrigen	auch	

deshalb	geboten,	weil	insoweit	keine	Vollstreckungsdaten	im	BZR	eingetragen	sind	(Jehle, J.-m.	u.	a.,	2003,	S.	16).
12	 „Das	Ende	der	Strafvollstreckung	bei	unbedingten	Freiheitsstrafen	fehlt	–	abhängig	von	der	Dauer	–	in	5–8	%	aller	fragli-

chen	Fälle“	(Jehle, J.-m.	u.	a.,	2003,	S.	24).
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6.4.3 Ergebnisse der Rückfallstatistik
6.4.3.1 Rückfallwahrscheinlichkeit nach allgemeinem Strafrecht und nach 

Jugendstrafrecht im Überblick
Aus	dem	komplexen	Datensatz13	mit	rückfallstatistischen	Informationen	zum	Bezugsjahr	1994	wurde	

–	als	eine	der	Auswertungsmöglichkeiten	–	die	Rückfallstatistik	erstellt.	Als	deren	wichtigste	Ergeb-

nisse	sind	–	bezogen	auf	alle	in	der	Rückfallstatistik	1994	erfassten	Personen	mit	einem	(personenbezo-

gen	berechneten)	Rückfallzeitraum	von	genau	vier	Jahren	–	festzuhalten	(vgl.	Schaubild	6.4-2):

Schaubild �.�-�:  Rückfall nach allgemeinem Strafrecht und nach Jugendstrafrecht, 
Bezugsjahr ���� (dargestellt werden die Rückfallraten insgesamt sowie die 
auf die Arten der Folgeentscheidungen entfallenden Anteile)

insgesamt

nach Sanktion
nach Jugendstrafrecht

formelle BE nach JGG

Jugendstrafe insgesamt

Jugendstrafe ohne Bewährung

Jugendstrafe mit Bewährung

Freiheitsstrafe insgesamt

Freiheitsstrafe
ohne Bewährung

Freiheitsstrafe mit Bewährung

Geldstrafe

nach Sanktion
nach allgem. Strafrecht

Datenquelle:  JEHLE, J.-M. u. a., 2003, Übersichtstabelle 4.1.a, S. 121, 4.3.a, S. 123.

Schaubild 6.4-2: Rückfall nach allgemeinem Strafrecht und nach Jugendstrafrecht – 
 Bezugsjahr 1994 (dargestellt werden die Rückfallraten insgesamt sowie 
 die auf die Arten der Folgeentscheidungen entfallenden Anteile)

Jugendarrest

jugendrichterliche Maßnahmen 

§§ 45,47 JGG

35,7

45,5

59,3

64,6

77,8
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56,4

44,7

30,2

32,6
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55,2

40,3
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FS/JS unbedingt

Folgeentscheidungen  („Rückfall“), in % der jeweiligen Bezugsentscheidung

FS/JS bedingt sonstige formelle Sanktionen §§ 45, 47 JGG

Datenquelle:		 JeHle, J.-M.	u.	a.,	2003,	Übersichtstabelle	4.1.a,	S.	121,	4.3.a,	S.	123.

	 Insgesamt	wurde	nur	ein	gutes	Drittel	 (36	%)	der	Verurteilten	 im	Untersuchungszeitraum	erneut	

justiziell	registriert.	Für	die	Mehrzahl	der	(1994	strafrechtlich	in	Erscheinung	getretenen	bzw.	aus	

einer	freiheitsentziehenden	Sanktion	entlassenen)	Personen	blieb	justiziell	registrierte	Straffällig-

keit	also	ein	einmaliges	Ereignis.

13	 Hierzu	eingehend	sutterer, p.,	2004.
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	 Die	Rückfallraten	nach	formellen	Sanktionen	des	Jugendstrafrechts	sind	mit	59	%	deutlich	höher	als	

die	Rückfallraten	nach	Sanktionierung	nach	dem	allgemeinen	Strafrecht	(33	%).14	

	 Sowohl	 im	allgemeinen	 Strafrecht	 als	 auch	 im	 Jugendstrafrecht	nimmt	die	Rückfallwahrschein-

lichkeit	mit	der	Schwere	der	Vorsanktion	zu.	Die	höchsten	Rückfallraten	weisen	jeweils	die	zu	einer	

freiheitsentziehenden	 Sanktion	 Verurteilten	 auf.	 Nach	 Bewährungsstrafen	 ist	 die	 Rückfallrate	

geringer	als	nach	vollstreckten	Jugend-	oder	Freiheitsstrafen.	Nach	Geldstrafe	oder	nach	jugend-

richterlichen	 Maßnahmen15	 ist	 die	 Rückfallrate	 vergleichsweise	 niedrig;	 im	 Jugendstrafrecht	

weisen	die	nur	informell	Sanktionierten	–	§§	45,	47	JGG	–	die	mit	Abstand	geringsten	Rückfallraten	

auf.	Allerdings	 ist	dieser	Befund	kein	Beleg	 für	einen	negativen	Effekt	einer	harten	Sanktion.	 So	

gehören	Personen	mit	einer	harten	Sanktion	möglicherweise	einer	Gruppe	an,	die	unabhängig	von	

der	verhängten	Sanktion	ein	erhöhtes	Rückfallrisiko	aufweist.	Diese	Befunde	der	Rückfallstatistik	

zeigen	aber,	dass	die	härtere	Sanktionierung	nicht	geeignet	ist,	ein	bei	schwereren	Delikten	ange-

nommenes	höheres	Rückfallrisiko	zu	kompensieren.

	 Sofern	eine	Wiederverurteilung	erfolgt,	führt	dies	nur	ausnahmsweise	zu	einer	vollstreckten	Frei-

heitsstrafe	(14	%).	Die	Rückfälle	sind	also	vielfach	nicht	von	schwerwiegender	Art.	Selbst	von	den	aus	

dem	 Jugend-	 bzw.	 Erwachsenenstrafvollzug	 Entlassenen	wird	 bei	 einer	Wiederverurteilung	nur	

etwa	jeder	Zweite	(53	%)	erneut	zu	einer	vollstreckten	Jugend-	oder	Freiheitsstrafe	verurteilt.	

	 Die	 Wahrscheinlichkeit,	 zu	 einer	 unbedingten	 Freiheits-/Jugendstrafe	 verurteilt	 zu	 werden,	 ist	

bei	nach	 Jugendstrafrecht	verurteilten	Rückfälligen	zumeist	etwas	höher	als	bei	den	nach	allge-

meinem	Strafrecht	Verurteilten.

6.4.3.2 Rückfallwahrscheinlichkeit bei Strafen des allgemeinen Strafrechts
Die	Rückfallwahrscheinlichkeit	ist	nach

	 Freiheitsstrafen	höher	als	nach	Geldstrafen	sowie	nach

	 vollstreckten	Freiheitsstrafen	höher	als	nach	Freiheitsstrafen,	die	zur	Bewährung	ausgesetzt	wor-

den	sind.

	

Die	Unterstellung	unter	Bewährungsaufsicht	 ist	nur	 im	 Jugendstrafrecht	 –	wegen	des	hier	generell	

angenommen	 Betreuungs-	 und	 Überwachungsbedarfs	 –	 obligatorisch;	 im	 allgemeinen	 Strafrecht	

wird	Bewährungsunterstellung	nur	angeordnet,	wenn	diese	angezeigt	ist,	um	den	Verurteilten	von	

Straftaten	 abzuhalten	 (§	56d	 Abs.	 1	 StGB);	 in	 der	 Regel	 bei	 der	 Aussetzung	 von	 Freiheitsstrafe	 von	

mehr	als	neun	Monaten	und	bei	Verurteilten	unter	27	Jahren	(§	56d	Abs.	2	StGB),	also	bei	als	besonders	

rückfallgefährdet	geltenden	Tätergruppen.	Wird	innerhalb	der	aussetzungsfähigen	Freiheitsstrafen	

danach	differenziert,	ob	eine	Unterstellung	unter	einen	Bewährungshelfer	erfolgte,	dann	zeigt	sich	

erwartungsgemäß,	 dass	 die	 Rückfallraten	 nach	 ausgesetzten	 Freiheitsstrafen	 ohne	 Unterstellung	

unter	einen	Bewährungshelfer	mit	39	%	deutlich	niedriger	sind	als	bei	den	ausgesetzten	Freiheitsstra-

fen,	bei	denen	die	Unterstellung	unter	einen	Bewährungshelfer	erfolgte	(60,9	%)	(vgl.	Schaubild	6.4-3).	

Dies	 ist	allerdings	kein	 Indiz	 für	einen	Misserfolg	der	Bewährungshilfe,	denn	die	 fakultative	Unter-

14	 Möglicherweise	 ist	 die	 Rückfallrate	 nach	 allgemeinem	 Strafrecht	 durch	 die	 Nichtberücksichtigung	 der	 informellen	

Sanktionen	gem.	§§	153	ff.	StPO	etwas	überschätzt,	da	besonders	Fälle	mit	einer	guten	Legalbewährungsprognose	aus-

geschlossen	werden.	Freilich	gehen	aber	auch	einige	wenige	Fälle	mit	Rückfall	nach	§	153	StPO	verloren,	was	zu	einer	

Unterschätzung	der	Rückfallraten	 führt.	Mangels	 empirischen	Wissens	 zur	Größenordung	und	zur	Richtung	des	 sich	

durch	die	Nichtberücksichtigung	informeller	Sanktionen	bei	der	Bezugs-	und	der	Rückfalltat	ergebenden	Fehlers	ist	die	

Höhe	dieser	Effekte	derzeit	nicht	zu	klären.
15	 Zu	 den	 jugendrichterlichen	 Maßnahmen	 werden	 hier	 die	 Zuchtmittel	 und	 Erziehungsmaßregeln	 sowie	 der	 Schuld-

spruch	gem.	§	3	S.	2	JGG	gezählt.
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stellung	unter	einen	Bewährungshelfer	erfolgt	dann,	wenn	angenommen	wird,	dass	der	Verurteilte	

die	Hilfe	und	Kontrolle	durch	einen	Bewährungshelfer	benötigt,	um	künftig	ein	straffreies	Leben	zu	

führen.	Noch	etwas	höher	ist	die	Rückfallrate	bei	den	nicht	ausgesetzten,	von	der	Straflänge	her	aber	

aussetzungsfähigen	Freiheitsstrafen	(61,9	%).	

Zwischen	den	 Strafdauergruppen	bestehen	 keine	wesentlichen	Unterschiede;	 lediglich	bei	 den	 ein	

bis	zwei	Jahre	dauernden	Freiheitsstrafen	schneiden	die	Bewährungshilfeprobanden	deutlich	besser	

ab	als	die	aus	dem	Vollzug	einer	vollstreckten	Freiheitsstrafe	von	ein	bis	 zwei	 Jahren	Entlassenen.16	

Unterschiede	bestehen	indes	hinsichtlich	der	Wahrscheinlichkeit	einer	Wiederverurteilung	zu	einer	

vollstreckten	Freiheitsstrafe;	die	Bewährungshilfeprobanden	schneiden	insoweit	etwas	besser	ab	als	

die	aus	dem	Strafvollzug	Entlassenen.

Schaubild �.�-�:  Rückfall nach Freiheitsstrafe – mit und ohne Straf- und Strafrestaussetzung, 
Bezugsjahr ����

Freiheitsstrafen bis
einschl. 2 Jahre

Strafrestaussetzung

Strafrestaussetzung ohne 
Bewährungshelfer

Strafrestaussetzung mit 
Bewährungshelfer

Vollverbüßer

ausgesetzte FS mit
Bewährungshelfer

unbedingte FS 
bis einschl. 2 Jahre

zeitige FS über 2 Jahre

lebenslange FS

ausgesetzte FS ohne 
Bewährungshelfer

Datenquelle:  JEHLE, J.-M. u. a., 2003, Übersichtstabellen 2a, S. 103; 4.4a, S. 124, 4.5.2a, S. 126; 4.6a, S. 127.)

Schaubild 6.4-3: Rückfall nach Freiheitsstrafe – mit und ohne Straf- und 
 Strafrestaussetzung – Bezugsjahr 1994
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Folgeentscheidungen  („Rückfall“), in % der jeweiligen Bezugsentscheidung

FS/JS bedingt sonstige formelle Sanktionen

Datenquelle:		 JeHle, J.-M.	u.	a.,	2003,	Übersichtstabellen	2a,	S.	103;	4.4a,	S.	124,	4.5.2a,	S.	126;	4.6a,	S.	127.)

Ein	vergleichbares	Bild	 zeigt	 sich	hinsichtlich	der	Rückfallwahrscheinlichkeit	nach	der	Aussetzung	

eines	Strafrests	im	Vergleich	mit	Vollverbüßern.	Nach	Strafrestaussetzung	ist	die	Rückfallrate	deutlich	

niedriger	als	nach	Vollverbüßung.	Bewährungshilfeprobanden	haben	sowohl	bei	(anfänglicher)	Straf-	

als	auch	bei	Strafrestaussetzung	eine	höhere	Rückfallwahrscheinlichkeit	als	diejenigen,	die	keinem	

Bewährungshelfer	unterstellt	worden	sind.

16	 Vgl.	Jehle, J.-m.,	2004a,	S.	160	f.
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Zusammenfassend:	 Vergleichsweise	 höhere	 Rückfallraten	 bei	 Unterstellung	 unter	 einen	 Bewäh-

rungshelfer	 sind	 kein	 Indiz	 für	 einen	 Misserfolg	 der	 Bewährungshilfe,	 denn	 die	 fakultative	 Unter-

stellung	unter	einen	Bewährungshelfer	erfolgt	dann,	wenn	angenommen	wird,	dass	der	Verurteilte	

die	Hilfe	und	Kontrolle	durch	einen	Bewährungshelfer	benötigt,	um	künftig	ein	straffreies	Leben	zu	

führen.	Es	handelt	 sich	also	von	vornherein	um	eine	als	 rückfallgefährdeter	eingeschätzte	Gruppe,	

was	 sich	 in	 den	 Rückfallraten	 widerspiegelt.	 Gleichwohl	 zeigen	 die	 Bewährungs-	 und	 Rückfallra-

ten,	dass	es	auf	diese	Weise	überwiegend	gelingt,	die	Probanden	in	Freiheit	zu	belassen	bzw.	früher	

wieder	 der	 Freiheit	 teilhaftig	 werden	 zu	 lassen,	 ohne	 dass	 dadurch	 das	 Rückfallrisiko	 höher	 wäre	

als	nach	 (vollständiger)	 Strafvollstreckung.	Ferner	 ist,	wird	die	Sanktionsschwere	bei	einer	Wieder-

verurteilung	als	Maßstab	gewählt,	die	Rückfalltat	im	Regelfall	weniger	schwerwiegend.	Insofern	ist	

Bewährungshilfe	erfolgreich.	Die	Aussetzung	trägt	damit	dem	verfassungsrechtlichen	Maßstab	der	

Verhältnismäßigkeit	Rechnung.	Danach	ist,	versprechen	zwei	Sanktionsalternativen	gleiche	Aussicht	

auf	 Erfolg,	 die	 den	 Verurteilten	 weniger	 schwer	 belastende	 Sanktion	 zu	 wählen.	 Bewährt	 hat	 sich	

danach	offensichtlich	die	Entscheidung	des	Gesetzgebers,	auch	bei	Straftätergruppen	mit	erkannten	

Gefährdungen	oder	angenommenem	Betreuungs-	und	Überwachungsbedarf	durch	die	Einrichtung	

der	Bewährungshilfe	die	Entscheidung	für	eine	Strafaussetzung	zu	ermöglichen.

6.4.3.3 Rückfallwahrscheinlichkeit bei Strafen und Maßnahmen des 
Jugendstrafrechts

Nach	unbedingter	Jugendstrafe	sind	die	Rückfallraten	mit	78	%	am	höchsten	(vgl.	Schaubild	6.4-4),	und	

zwar	auch	deutlich	höher	als	bei	ausgesetzter	Jugendstrafe.	Mit	spezialpräventiven	Gründen,	die	auf	

eine	mutmaßlich	bessere	Aussicht	auf	Rückfallvermeidung	abstellen,	lässt	sich	danach,	sofern	nicht	

besondere	 Umstände	 des	 Einzelfalles	 dafür	 sprechen,	 die	 Verhängung	 einer	 unbedingten	 Jugend-

strafe	nicht	 rechtfertigen.	Wo	die	Gesamtrückfallrate	 so	 extrem	hoch	 (und	bei	Unterstellung	eines	

gewissen	Dunkelfeldes	vermutlich	noch	höher)	ist,	lassen	derart	hohe	Rückfallraten	keinen	Spielraum	

mehr	für	die	Annahme,	innerhalb	der	Gesamtgruppe	der	so	Sanktionierten	verberge	sich	eine	(iden-

tifizierbare)	Teilgruppe,	bei	der	tatsächlich	Freiheitsentzug	überlegen	gewirkt	habe.	Wenn	praktisch	

alle	 rückfällig	 werden,	 hat	 die	 angewandte	 Sanktion	 offensichtlich	 bei	 allen	 (das	 zeigt	 die	 hohe	

Gesamtrückfallrate)	nicht	rückfallverhindernd	gewirkt.	Daraus	folgt,	dass	die	Erwartung,	durch	Frei-

heitsstrafe	oder	Arrest	 in	nennenswertem	Umfang	Rückfall	zu	verhüten,	offenbar	keine	empirische	

Basis	hat.	Die	Ergebnisse	der	Rückfallstatistik	sprechen	vielmehr	für	den	bisherigen	Kurs	der	gericht-

lichen	Entscheidungspraxis,	vermehrt	Jugendstrafen	zur	Bewährung	auszusetzen,	und	zwar	auch	bei	

Gruppen,	bei	denen	nach	früherer	Anschauung	eine	unbedingte	Jugendstrafe	geboten	schien.	

Im	Jugendstrafrecht,	wo	bei	einer	Strafaussetzung	die	Unterstellung	unter	einen	Bewährungshelfer	

obligatorisch	 ist,	 findet	 sich	 ein	 vergleichbarer	 Befund	wie	 im	 allgemeinen	 Strafrecht	 hinsichtlich	

Aussetzung	und	Nichtaussetzung	bei	im	Prinzip	aussetzungsfähigen	Strafen	bis	zu	zwei	Jahren	(vgl.	

Schaubild	6.4-4).	Nach	zur	Bewährung	ausgesetzten	Jugendstrafen	ist	die	Rückfallrate	deutlich	nied-

riger	als	nach	nicht	ausgesetzten.	Die	Gruppe,	bei	der	die	Strafaussetzung	wegen	schlechter	Sozialpro-

gnose	abgelehnt	wurde,	weist	erwartungsgemäß	die	höchsten	Rückfallraten	auf.	

Die	Rückfallraten	nach	Strafrestaussetzung	und	Vollverbüßung	sind	–	insoweit	im	Unterschied	zum	

allgemeinen	Strafrecht	–	fast	gleich.	Die	Wahrscheinlichkeit,	bei	Wiederverurteilung	zu	einer	unbe-

dingten	Freiheitsstrafe	verurteilt	zu	werden,	ist	nach	Vollverbüßung	allerdings	höher.

Die	 Rückfallraten	 nach	 Jugendarrest	 sind	 mit	 70	%	 deutlich	 höher	 als	 nach	 bedingter	 Jugendstrafe	

mit	 60	%	 (vgl.	 Schaubild	 6.4-2).	 Die	 in	 Teilen	 der	 Rechtspolitik	 mit	 dem	 Jugendarrest	 verbundenen	
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Schaubild �.�-�: Rückfall nach (bedingter und unbedingter) Jugendstrafe, 
Strafrestaussetzung und �ollverbüßung der Jugendstrafe, Bezugsjahr ����

verhängte Jugendstrafe 
insgesamt

Vollverbüßer

nicht ausgesetzte ausset-
zungsfähige Jugendstrafe

nicht aussetzungsfähige 
Jugendstrafe > 2 Jahre

vollstreckte Jugendstrafe

Strafrestaussetzung

ausgesetzte Jugendstrafe

Datenquelle:  JEHLE, J.-M. u. a., 2003, Übersichtstabellen 2a, S. 103; 4.4a, S. 124; 4.5.1a, S. 125. 

Schaubild 6.4-4: Rückfall nach (bedingter und unbedingter) Jugendstrafe, 
 Strafrestaussetzung und Vollverbüßung der Jugendstrafe – Bezugsjahr 1994 

64,6

78,2

81,7

74,1

77,8

77,5

59,7

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

FS/JS unbedingt 

Folgeentscheidung: 

FS/JS bedingt sonstige formelle Sanktionen §§ 45, 47 JGG 

Datenquelle:		 JeHle, J.-M.	u.	a.,	2003,	Übersichtstabellen	2a,	S.	103;	4.4a,	S.	124;	4.5.1a,	S.	125.

Tabelle �.�-�:  Rückfall nach Jugendarrest und schwerster Folgeentscheidung bei Jugendlichen 
und Heranwachsenden, Bezugsjahr ����

Bezugsentscheidungen (BE) �)

Rückfall schwerste Folgeentscheidung  
(in % der jew. Rückfallentscheidungen)

insg. in % der 
jew. 

Bezugs-
entschei-

dung

Freiheits-/ 
Jugendstrafe

(sonst.) 
formelle 

Sanktion�)

§§ ��, �� 
JGG

unbe-
dingt

bedingt

Freizeit- oder Kurzarrest

insgesamt 4.275 2.956 69,1 18,5 27,6 47,6 6,3

14	bis	unter	18 2.790 1.929 69,1 19,2 22,9 49,8 8,1

18	bis	unter	21 1.474 1.016 68,9 17,2 36,4 43,4 3,0

Dauerarrest

insgesamt 5.332 3.770 70,7 30,5 31,4 32,9 5,4

14	bis	unter	18 2.703 1.964 72,7 30,6 27,4 33,6 8,5

18	bis	unter	21 2.587 1.770 68,4 29,9 35,8 32,9 2,0

Datenquelle:		 JeHle, J.-M.	u.	a.,	2003,	Grundtabellen	88,	89	(unveröff.).	

Legende:
1)				In	der	Rückfallstatistik	sind	für	die	21	bis	unter	25Jährigen	einige	Fälle	von	Jugendarrest	enthalten,	die	hier	nicht	berücksichtigt	sind.	
2)			Geldstrafe,	Jugendarrest,	Erziehungsmaßregel,	Zuchtmittel,	§	27	JGG	und	isolierte	Maßregeln.

Lesehilfe	(am	Beispiel	von	Zeile	1):	
*				Von	den	insgesamt	4.275	Personen,	die	1994	zu	Freizeit	oder	Kurzarrest	verurteilt	worden	waren	(Sp.	2),	wurden	2.956	(Sp.	3)	

(=	69,1%)	(Sp.	4)	rückfällig.	
**		Von	diesen,	innerhalb	von	vier	Jahren	erneut	im	BZR	registrierten	2.956	Personen	(Sp.	3)	waren	18,5	%	(Sp.	5)	zu	einer	nicht	zur	

Bewährung	ausgesetzten	Freiheits	oder	Jugendstrafe	verurteilt	worden.

Erwartungen,	 durch	 einen	 so	 genannten	 Einstiegsarrest	 als	 „short	 sharp	 shock”	 die	 Rückfallwahr-

scheinlichkeit	nach	Jugendstrafe	zur	Bewährung	zu	senken,	werden	durch	die	Rückfallstatistik	nicht	
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bestätigt.	Denn	sowohl	nach	Freizeit-	und	Kurzarrest	als	auch	nach	Dauerarrest	sind	die	Rückfallraten,	

unabhängig	vom	Alter	der	Verurteilten,	höher	als	nach	ausgesetzter	Jugendstrafe	(vgl.	Tabelle	6.4-6).	

Es	besteht	deshalb	eher	Grund	zur	Annahme,	dass	die	mäßig	guten	Rückfallraten	von	ausgesetzter	

Jugendstrafe	 durch	 die	 Kombination	 mit	 dem	 Jugendarrest	 mit	 seiner	 deutlich	 höheren	 Rückfall-

wahrscheinlichkeit	verschlechtert	werden.	Die	Erwartung	einer	günstigen	Wirkung	der	Verbindung	

ambulanter	Rechtsfolgen	mit	einem	so	genannten	Einstiegsarrest	kann	auf	die	Befunde	der	Rückfall-

statistik	jedenfalls	eindeutig	nicht	gegründet	werden.

6.4.3.4 Rückfallwahrscheinlichkeit nach Voreintragungen bei Jugendlichen und 
Heranwachsenden

Von	den	1994	im	BZR	registrierten	Jugendlichen	und	Heranwachsenden	waren	fast	drei	von	vier	erst-

mals	 registriert	 (73,6	%),	 drei	und	mehr	Voreintragungen	wiesen	 lediglich	5,1	%	 auf.17	Der	Anteil	der	

Täter	mit	drei	und	mehr	Voreintragungen	 ist	unter	den	Rückfalltätern	mit	 9,2	%	deutlich	höher	 als	

unter	den	Tätern,	die	ohne	Folgeeintrag	blieben	(1,8	%).

Die	Rückfallrate	steigt	mit	der	Zahl	der	Voreintragungen	deutlich	an	(vgl.	Tabelle	6.4-7).	Die	Rückfall-

rate	der	erstmals	Registrierten	beträgt	37	%,	bei	Tätern	mit	drei	und	mehr	Voreintragungen	liegt	sie	

bei	80,2	%.	Allerdings	heißt	dies	auch,	dass	knapp	20	%	der	viermal	und	öfter	Auffälligen	hernach	nicht	

mehr	 strafrechtlich	 in	 Erscheinung	 getreten	 sind.	 Einem	 durchaus	 beachtlichen	 Teil	 selbst	 dieser	

hoch	belasteten	Tätergruppe	gelingt	demnach	der	Ausstieg	aus	der	Kriminalität.

Tabelle �.�-�:  Schwerste Folgeentscheidung nach Anzahl der �oreintragungen bei Jugendlichen 
und Heranwachsenden, Bezugsjahr ����

Bezugsentscheidungen (BE)�)

Rückfall
schwerste Folgeentscheidung  

(in % der jew. Rückfallentscheidungen)

insg.

in % der 
jew. 

Bezugs-
entschei-

dung

Freiheits-/ 
Jugendstrafe (sonst.) 

formelle 
Sanktion�)

§§ ��, �� 
JGG

unbedingt bedingt

insgesamt2) 258.125 114.654 44,4 11,5 14,4 50,4 20,0

0	Voreintragungen 190.041 69.523 36,6 6,6 11,0 52,9 27,1

1	Voreintragung	 39.373 23.467 59,6 13,2 17,0 52,9 12,2

2	Voreintragungen 15.531 11.095 71,4 20,4 21,5 44,6 7,2

3–4	Voreintragungen 10.316 8.116 78,7 27,6 23,3 37,3 4,5

5	und	mehr	Voreintragungen 2.864 2.453 85,6 38,9 22,7 27,3 3,4

3	und	mehr	Voreintragungen 13.180 10.569 80,2 30,2 23,2 35,0 4,3
	
Datenquelle:		 JeHle, J.-M.	u.	a.,	2003,	Übersichtstabelle	6.1.a,	S.	139	(korrigierte	Version).
1)		Für	die	vorliegenden	Berechnungen	wurden	(wie	auch	in	Jehle,	J.M.;	Heinz,	W.;	Sutterer,	P.,	2003,	Übersichtstabelle	6.1.a,	S.	139,	
korr.	Version)	110	Jugendliche	ausgeschlossen,	für	die	eine	Sanktion	des	StGB	im	Bundeszentralregister	eingetragen	war,	da	es	sich	
hierbei	offensichtlich	um	fehlerhafte	Altersberechnungen	oder	um	fehlerhafte	Eintragungen	bei	der	Sanktionsform	handelt.

2)		Im	Unterschied	zu	Jehle,	J.M.;	Heinz,	W.;	Sutterer,	P.,	2003,	Übersichtstabelle	6.1.a,	S.	139		wurden	hier	einbezogene	Entscheidungen	
nicht	als	einzelne	Voreintragungen	gezählt.

3)		Geldstrafe,	Jugendarrest,	Erziehungsmaßregel,	Zuchtmittel,	§	27	JGG	und	isolierte	Maßregeln.

	

Die	Schwere	der	Folgesanktionen	nimmt	mit	der	Zahl	der	Voreintragungen	kontinuierlich	zu,	entspre-

17	 Vorbelastungen	von	älteren	Personen	sind	dann	nicht	ausfallfrei	erfassbar,	wenn	die	Zeitabstände	zwischen	den	jeweili-

gen	Verurteilungen	größer	als	die	jeweilige	Tilgungsfrist	sind.	Die	Verurteilung	eines	mit	Geldstrafe	von	nicht	mehr	als	

90	Tagessätzen	geahndeten	Vergehens	wird	nach	fünf	Jahren	getilgt.	Bei	einer	danach	erfolgenden	Verurteilung	würde	

der	Verurteilte	folglich	keine	Voreintragung	aufweisen.
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chend	nimmt	der	Anteil	der	mehrfach	Auffälligen	ab,	bei	denen	die	schwerste	Folgesanktion	eine	Ein-

stellung	gem.	§§	45,	47	JGG	oder	eine	formelle	ambulante	Sanktion	i.	e.	S.	(ohne	bedingte	Freiheits-	oder	

Jugendstrafe)	ist.	Gleichwohl,	eine	Einstellung	ist,	auch	dies	lassen	diese	Daten	erkennen,	längst	nicht	

mehr	auf	Ersttäter	beschränkt.	Denn	dass	bei	12	%	der	Täter	mit	genau	einer	Voreintragung	eine	Ein-

stellung	gem.	§§	45,	47	JGG	die	schwerste	Folgesanktion	war,	bedeutet,	dass	jedenfalls	noch	die	dritte	

Auffälligkeit	(Voreintragung,	Bezugsentscheidung,	Folgesanktion)	informell	sanktioniert	wurde.

6.4.3.5  Rückfallwahrscheinlichkeit nach Alter und Geschlecht
Dass	 junge	 Menschen	 eine	 deutlich	 höhere	 Kriminalitätsbelastung	 aufweisen	 als	 Erwachsene,	

gehört	 zu	 den	 Grundgewissheiten	 der	 Kriminologie.	 Auch	 die	 Daten	 der	 Rückfallstatistik	 spiegeln	

diese	Altersabhängigkeit	wider18:	Junge	Menschen	weisen	die	höchsten	Rückfallraten	auf.19	Mit	zuneh-

mendem	Alter	nimmt	die	Rückfallwahrscheinlichkeit	ab.	Dem	entspricht,	dass	die	Rückfallraten	nach	

Jugendstrafrecht	deutlich	höher	sind	als	nach	allgemeinem	Strafrecht.

Wie	 die	 Altersabhängigkeit,	 so	 zählt	 auch	 die	 Geschlechtsabhängigkeit	 der	 Kriminalität	 zu	 den	

empirisch	 gut	 gesicherten	 Befunden	 der	 Kriminologie.	 Männer	 werden	 überproportional	 häufig	

wegen	Straftaten	registriert,	am	stärksten	überhöht	ist	ihr	Anteil	unter	den	zu	freiheitsentziehenden	

Sanktionen	Verurteilten.20	Auch	die	Rückfallraten	sind	geschlechtsabhängig.21	Männer	weisen	sowohl	

insgesamt	als	auch	in	allen	hier	unterschiedenen	Sanktionskategorien	der	Bezugsentscheidung	deut-

lich	höhere	Rückfallraten	auf	als	Frauen.	Kommt	es	zu	einer	Wiederverurteilung,	dann	 ist	auch	die	

Wahrscheinlichkeit	der	Verurteilung	zu	einer	schweren	Sanktion	bei	Männern	deutlich	höher	als	bei	

Frauen.

6.4.3.6 Rückfallwahrscheinlichkeit nach Nationalität
Nichtdeutsche	weisen	eine	etwas	niedrigere	Rückfallrate	auf	als	Deutsche	(vgl.	Tabelle	6.4-8).	Auffal-

lend	ist	die	um	über	20	%-Punkte	niedrigere	Rückfallrate	nach	unbedingten	Freiheits-	oder	Jugendstra-

fen.	Die	Erklärung	dürfte	darin	bestehen,	dass	ein	Teil	der	zu	schweren	Freiheitsstrafen	Verurteilten	

abgeschoben	wird.	Da	Abschiebung	oder	Auswanderung	dem	BZR	nicht	gemeldet	werden,	kann	diese	

nicht	rückfallfähige	Teilgruppe	aus	der	Grundgesamtheit	der	Rückfallfähigen	nicht	herausgerechnet	

werden.	Die	Rückfallrate	wird	dementsprechend	unterschätzt.	

6.4.3.7 Rückfallwahrscheinlichkeit nach Deliktgruppen
Als	Delikt	der	Bezugsentscheidung	wurde,	falls	mehrere	Delikte	der	Bezugsentscheidung	zugrunde	

lagen,	 das	 jeweils	 schwerste	 gewählt.	 Als	 Folgeentscheidung	und	damit	 als	 Rückfall	wurde	 für	 die	

Rückfallstatistik	 jedes	neue	Delikt	gezählt,	 also	unabhängig	davon,	ob	einschlägig	oder	nicht.	Wie	

Tabelle	 6.4-9	 zeigt,	 variiert	 das	 Rückfallrisiko	 deliktspezifisch.	 Es	 ist	 bei	 den	 schweren	 Formen	des	

Diebstahls	und	bei	Raub/räuberischer	Erpressung	am	höchsten.	Mit	 am	niedrigsten	 ist	 es	bei	Mord	

und	Totschlag.	 Für	die	Unterschiede	dürften	 insoweit	weniger	die	 Sanktionen	 von	Einfluss	 sein	 als	

vielmehr	Täter-	und	Tatmerkmale	sowie	Alterseffekte.	

18	 Jehle, J.-m.	u.	a.,	2003,	Übersichtstabelle	3.1.1.a,	S.	104.
19	 Berücksichtigt	sind	bei	Jugendlichen	und	Heranwachsenden	auch	die	Einstellungen	gem.	§§	45,	47	JGG,	bei	den	Erwach-

senen	fehlen	Daten	zu	informellen	Sanktionen.	Die	Rückfallraten	sind	dadurch	verzerrt,	wobei	Richtung	und	Ausmaß	des	

Fehlers	wegen	fehlender	Informationen	hinsichtlich	der	Rückfallraten	nach	§§	153	ff.	StPO	unklar	sind.	Die	Nichtberück-

sichtigung	von	§§	45,	47	JGG	führt	zu	deutlich	höheren	Rückfallraten	insbesondere	der	Jugendlichen	(vgl.	Jehle, J.-m.	u.	a.,	

2003,	S.	40).
20	 Jehle, J.-m.	u.	a.,	2003,	Übersichtstabelle	3.2.a,	S.	119.
21	 Jehle, J.-m.	u.	a.,	2003,	Übersichtstabelle	3.2.a,	S.	119.
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Tabelle �.�-�:  Rückfallraten nach Nationalität – Deutsche vs. Nichtdeutsche – und schwerster 
Folgeentscheidung, Bezugsjahr ����

Bezugsentscheidungen (BE)

Rückfall
schwerste Folgeentscheidung  

(in % der jew. Rückfallentscheidungen)

insg.

in % der 
jew. 

Bezugs-
entschei-

dung

Freiheits-/ 
Jugendstrafe

(sonst.) 
formelle 

Sank-
tion�)

§§ ��, �� 
JGGunbe-

dingt
bedingt

Deutsche2)

insgesamt 	697.5284) 256.055 36,7 13,4 24,1 55,2 7,3

unbedingte	Freiheits/Jugendstrafe 	 17.585 11.392 64,8 53,1 23,8 23,8 0,0

bedingte	Freiheits/Jugendstrafe 	 72.016 35.032 48,6 31,9 31,5 36,3 0,3

Geldstrafe,	sonstige	Entscheidungen	
nach	JGG5)

	 607.927 209.631 34,5 8,2 22,9 60,1 8,8

Nichtdeutsche3)

insgesamt 	 240.030 79.203 33,0 15,4 20,6 58,8 5,2

unbedingte	Freiheits/Jugendstrafe 	 5.129 2.129 41,5 53,6 17,8 28,1 0,4

bedingte	Freiheits/Jugendstrafe 	 21.655 8.148 37,6 36,3 22,3 40,5 0,9

Geldstrafe,	sonstige	Entscheidungen	
nach	JGG5)

	 213.246 68.926 32,3 11,8 20,5 61,9 5,9

Datenquelle:		 JeHle, J.-M.	u.	a.,	2003,	Übersichtstabelle	3.3.a,	S.	120.

Legende:
1)				Geldstrafe,	Jugendarrest,	Erziehungsmaßregel,	Zuchtmittel,	§	27	JGG	und	isolierte	Maßregeln.
2)				Deutsche	sind	Personen	mit	deutscher	Staatsangehörigkeit	(allein	oder	mit	einer	weiteren	Staatsangehörigkeit).	
3)				Nichtdeutsche	sind	Personen	mit	ausländischer	Staatsangehörigkeit	sowie	Staaten	und	Heimatlose.	
4)				8.590	Personen	mit	ungeklärter	Staatsangehörigkeit	sind	nicht	berücksichtigt.
5)				Erziehungsmaßregeln,	Zuchtmittel,	Jugendarrest,	Einstellungen	gem.	§§	45,	47	JGG,	Entscheidungen	gem.	§	3	S.	2	JGG,	§§	27,	53	JGG.

6.4.4 Weiterführende Auswertungsmöglichkeiten der rückfallstatistischen 
Daten

Mit	 der	 nunmehr	 veröffentlichten	 neuen	 Rückfallstatistik	 ist	 nur	 ein	 Teil	 der	 Auswertungsmög-

lichkeiten	 ausgeschöpft,	 die	 die	 für	 die	 statistische	 Auswertung	 der	 BZR-Eintragungen	 aufbereite-

ten	 Daten	 bieten.22	 In	 Betracht	 kommen	 insbesondere	 Untersuchungen	 in	 Abhängigkeit	 von	 Alter,	

Geschlecht,	Nationalität	und	Vorbelastung	der	Sanktionierten	hinsichtlich	

	 einer	differenzierten	Darstellung	der	Sanktionierungspraxis	der	Strafgerichte,	

	 der	 Ermittlung	 insbesondere	 delikt-,	 alters-	 und	 sanktionsspezifischer	 Rückfallraten	 in	 tiefer	

gehender	Differenzierung	als	in	der	veröffentlichten	Rückfallstatistik.

	

Die	 Ergebnisse	 der	 Rückfallstatistik	 ersetzen	 keine	 Forschung	 über	 die	 Wirkung	 von	 Sanktionen.	

Voraussetzung	 für	 Wirkungsaussagen	 ist	 die	 Vergleichbarkeit	 der	 Gruppen,	 die	 unterschiedlich	

sanktioniert	wurden.	Gleichwohl	 sind	die	deskriptiven	Daten	der	Rückfallstatistik	geeignet,	 Erwar-

tungen	hinsichtlich	der	spezialpräventiven	Wirkung	von	Sanktionen	daraufhin	zu	bewerten,	ob	sie	

durch	die	Empirie	gestützt	werden	oder	sich	als	unhaltbar	erweisen.	Danach	kann	für	vergleichbare	

Bereiche	der	kleinen	bis	mittleren	Kriminalität,	in	denen	(über	die	Zeit,	also	im	Längsschnitt,	oder	im	

Regionalvergleich,	 also	 im	 Querschnitt)	 Unterschiede	 in	 der	 Sanktionierungspraxis	 bestehen,	 also	

ein	 Austausch	 von	 Sanktionen	 innerhalb	 vergleichbarer	 Gruppen	 stattfand	 oder	 stattfindet,	 nicht	

22	 Vgl.	auch	heinz, w.,	2004b,	S.	43	ff.,	S.	46,	Schaubild	3.



���

angenommen	werden,	dass	eine	Verhängung	eingriffsintensiver	Sanktionen	bessere	Rückfall	vermei-

dende	Wirkungen	erzielt.	Die	Rückfallraten	nach	Taten,	die	eingriffsintensivere	Sanktionen	nach	sich	

zogen,	sind	regelmäßig	höher	und	die	Folgesanktionen	regelmäßig	schwerer.	

Tabelle �.�-�:  Rückfall nach Deliktgruppen und Art der schwersten Folgeentscheidung, 
Bezugsjahr ����

Deliktgruppen der  
Bezugsentscheidungen (BE)

Rückfall
schwerste Folgeentscheidung  

(in % der jew. Rückfallentscheidungen)

insg.

in % der 
jew. 

Bezugs-
entschei-

dung

Freiheits-/Jugend-
strafe (sonst.) 

formelle 
Sanktion�)

§§ ��, �� 
JGGunbe-

dingt
bedingt

sexuelle	Nötigung,	Vergewaltigung	
(§§	177,	178	StGB)	

2.057 837 40,7 31,7 21,3 43,1 3,9

vorsätzliche	Tötungsdelikte	
(§§	211213	StGB)	

860 231 26,9 34,6 21,2 43,7 0,4

einfacher	Diebstahl	(§	242	StGB)	 185.185 71.445 38,6 13,0 19,0 54,5 13,5

schwerer	Diebstahl	(§§	243–244	StGB)	 37.079 21.839 58,9 29,8 24,8 38,8 6,6

Raub	und	räuberische	Erpressung,	
räuberischer	Angriff	auf	Kraftfahrer	
(§§	249–252,	255,	316a	StGB)	

8.327 4.875 58,5 31,0 23,3 39,6 6,1

Betrug	(§	263	StGB)	 54.362 18.771 34,5 13,1 25,4 60,7 1,5

Trunkenheit	im	Verkehr	einschließ
lich	trunkenheitsbedingter	Straßen
verkehrsgefährdung	(§§	315cI1a,	316	
StGB)	

163.842 36.349 22,2 7,2 31,6 60,7 0,4

Gefährdung	des	Straßenverkehrs,	
Verkehrsunfallflucht	(§§	315c,	142	
StGB)

46.499 11.065 23,8 7,2 21,8 69,2 1,9

Fahren	ohne	Fahrerlaubnis	(§	21	StVG) 79.221 35.441 44,7 13,2 26,4 54,0 6,3

Betäubungsmittelstraftaten	(BtMG) 28.142 14.672 52,1 27,4 27,3 42,0 3,3

Datenquelle:		 JeHle, J.-M.	u.	a.,	2003,	Übersichtstabelle	5.1.a,	S.	129.

Legende:
1)			Geldstrafe,	Jugendarrest,	Erziehungsmaßregel,	Zuchtmittel,	§	27	JGG	und	isolierte	Maßregeln.

	

Ein	noch	größeres	Analysepotenzial	böte	freilich	eine	kontinuierliche	Aufbereitung	der	Rückfallsta-

tistik,	durch	die	die	Entwicklung	der	Sanktionspraxis	im	Vergleich	zur	Entwicklung	der	Rückfallraten	

beobachtet	werden	könnte.	Nicht	zuletzt	böten	kontinuierliche,	in	zeitlich	nicht	zu	großen	Abständen	

erfolgende	Absammlungen	der	BZR-Daten	die	Möglichkeit,	Registriertenkohorten	zu	bilden,	durch	

die	erstmals	entwicklungsbezogenen	Fragestellungen	nachgegangen	werden	könnte.23	

6.5 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung

Die	Bundesregierung	sieht	die	Ausführungen	zu	Aspekten	der	strafrechtlichen	Bewältigung	von	Kri-

minalität,	von	der	Durchführung	des	Ermittlungsverfahrens	bis	hin	zum	Straf-	und	Maßregelvollzug,	

zu	Bewährungshilfe	und	Führungsaufsicht	als	 sehr	bedeutsam	an	und	wird	sie	 in	die	Vorbereitung	

weiterer	strafrechtspolitischer	Maßnahmen	einbeziehen.

23	 Vgl.	hierzu	heinz, w.,	2004b.

Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung
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6.5.1 Zu Aspekten des Strafverfahrens
Wie	 in	Kapitel	6.1	ausgeführt,	hat	 sich	der	bereits	 im	 1.	PSB	dargestellte	Trend	der	vermehrten	Erle-

digung	von	Ermittlungsverfahren	vornehmlich	durch	Einstellungen	und	Beantragung	von	Strafbe-

fehlen	 weiter	 fortgesetzt.	 Dies	 belegt,	 dass	 der	 Staat	 auf	 Verstöße	 gegen	 Strafvorschriften	 zur	 Auf-

rechterhaltung	des	Rechtsfriedens	reagiert,	dies	aber	–	in	hierfür	geeigneten	Fällen	–	in	einer	Weise,	

die	negative	Folgen	 strafrechtlicher	 Sanktionierung	 so	weit	wie	möglich	vermeidet.	Auch	 trägt	die	

Erledigung	im	Einstellungswege	zu	einem	ökonomischen	Einsatz	der	knappen	personellen	und	finan-

ziellen	Ressourcen	bei.	Die	Aussage,	die	Staatsanwaltschaft	sei	weniger	„Anklage-	als	vielmehr	Einstel-

lungsbehörde“,	beschreibt	den	schon	seit	vielen	Jahren	geltenden	Sachverhalt,	dass	die	Anzahl	der	von	

der	Staatsanwaltschaft	eingestellten	Verfahren	die	Anzahl	der	Anklagen	deutlich	überwiegt.	Hieraus	

kann	aber	nicht	die	Folgerung	gezogen	werden,	die	Staatsanwaltschaft	befasse	sich	nicht	genügend	

mit	 den	Verfahren,	 die	 sie	 schließlich	 einstellt.	Denn	 auch	 Einstellungsentscheidungen	 sind	durch	

rechtliche	 Vorgaben	 determiniert.	 Insbesondere	 die	 Einstellungen	 nach	 den	 §§	153	 ff.	 StPO	 stellen	

keine	echten	Opportunitätsentscheidungen	hinsichtlich	der	Durchführung	eines	Ermittlungsverfah-

rens	dar,	sondern	sind	rechtlich	gebundene	Entscheidungen.	Sie	dienen,	wie	auch	die	Erledigung	im	

Strafbefehlsverfahren,	der	Verfahrensbeschleunigung,	die	ihrerseits	rechtsstaatlich	geboten	ist.	Dar-

über	hinaus	ist	die	Staatsanwaltschaft	verpflichtet,	im	Rahmen	der	rechtlichen	Vorgaben,	insbeson-

dere	des	Legalitätsprinzips,	die	finanziellen	und	personellen	Ressourcen	der	Justiz	zu	berücksichtigen	

und	deshalb	in	geeigneten	Fällen	von	einer	Anklage	abzusehen.

Die	in	der	vermehrten	Anwendung	der	oben	genannten	Instrumentarien	zum	Ausdruck	kommende	

Tendenz	gibt	zudem	die	 seit	 längerem	zu	beobachtende	gesellschaftliche	Entwicklung	wieder,	 sich	

der	Justiz	in	zunehmendem	Maße	zur	Klärung	von	Fragen	des	Zusammenlebens	zu	bedienen.	In	ande-

ren	Justizbereichen	hat	diese	Entwicklung	zur	Einführung	und	Stärkung	von	–	auch	außerjustiziel-

len	–	Schieds-	und	Güteverfahren	und	der	Entwicklung	von	Mediationsmodellen	geführt.	

Soweit	Voraussetzungen	von	Einstellungen	bzw.	Strafbefehlen	einer	wertenden	Beurteilung	der	Staats-

anwaltschaft	unterliegen,	etwa	der	Beurteilung	des	Maßes	der	 Schuld	 (§§	153	 ff.	 StPO)	oder	der	Erfor-

derlichkeit	 der	 Hauptverhandlung	 (§	407	 StPO),	 werden	 unterschiedliche	 Würdigungen	 aufgrund	

verschiedener	 Sicht-	 und	 kriminalpolitischer	 Denkweisen	 nicht	 zu	 verhindern	 sein,	 wie	 dies	 in	 den	

zahlenmäßigen	Unterschieden	zwischen	den	Bundesländern	zum	Ausdruck	kommt.	Dieses	Phänomen	

ist	auch	innerhalb	der	Bundesländer,	je	nachdem,	ob	die	Straftat	in	städtischem	oder	ländlichem	Bereich	

begangen	wurde,	zu	beobachten,	und	es	ist	nicht	auf	die	vorgenannten	staatsanwaltschaftlichen	Ent-

scheidungen	beschränkt,	sondern	auch	in	Bezug	auf	die	Strafhöhe	der	aufgrund	von	Anklagen	ergan-

genen	Urteile	anzutreffen.	Ein	gesetzgeberischer	Handlungsbedarf	ist	daraus	nicht	herzuleiten.

Die	 in	 dem	Abschnitt	 skizzierte	Verhängung	 von	 Ersatzfreiheitsstrafen	 aufgrund	 von	 Strafbefeh-

len,	 die	 mangels	 hinreichender	 Berechnungsgrundlage	 eine	 zu	 hohe	 Tagessatzhöhe	 aufweisen	

(Abschnitt	6.1.2.2.2.2),	ist	kein	Problem	der	gesetzlichen	Ausgestaltung	des	Strafbefehlsverfahrens.	

Denn	die	Wahl	 eines	 Strafbefehlsverfahrens	 ist	 nicht	 indiziert,	wenn	 zuvor	 keine	Anhaltspunkte	

für	ein	der	Strafzumessung	zugrunde	zu	legendes	Einkommen	ermittelt	werden	konnten.	Mangels	

ausreichender	 Tatsachengrundlage	 für	 die	 Rechtsfolgenbestimmung	 wird	 in	 solchen	 Fällen	 ein	

Strafbefehl	 regelmäßig	 nicht	 zu	 erlassen	 sein.	 Sollte	 indessen	 ein	 zuvor	 ermitteltes	 Einkommen	

nicht	dem	tatsächlich	Leistbaren	entsprechen,	ist	es	dem	durch	den	Strafbefehl	Verurteilten	unbe-

nommen,	gegen	den	Strafbefehl	Einspruch	einzulegen.	Wenn	der	Einspruch	hierbei	auf	die	Höhe	

der	Tagessätze	beschränkt	wird,	kann	das	Gericht	auch	ohne	Hauptverhandlung	durch	Beschluss	

entscheiden.	Weiter	kann	der	Verurteilte	Ratenzahlung	beantragen	 (§	459a	StPO).	Diese	Möglich-
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keit	besteht	zudem	auch	bei	einer	Änderung	der	Vermögensverhältnisse	im	Laufe	der	Vollstreckung	

(§	459b	StPO).	In	diesem	Zusammenhang	ist	auch	auf	die	Möglichkeit	hinzuweisen,	bei	Uneinbring-

lichkeit	 der	 Geldstrafe	 statt	 einer	 Ersatzfreiheitsstrafe	 Arbeitsleistungen	 anzuordnen	 (Art.	 293	

EGStGB).	Diese	Möglichkeit	besteht	in	allen	Bundesländern.	Aus	Sicht	der	Bundesregierung	sollten	

jedenfalls	Möglichkeiten	genutzt	werden,	die	Verhängung	von	Ersatzfreiheitsstrafen	weitgehend	

zu	vermeiden.	

Die	zitierte,	der	wissenschaftlichen	Literatur	entnommene	Aussage,	die	Teilhabe	der	Gerichte	bei	der	

Einstellung	und	dem	Strafbefehlsverfahren	habe	den	„Charakter	einer	Gegenzeichnungsprozedur“	

(Abschnitt	 6.1.2.2.2.2),	 teilt	 die	 Bundesregierung	 insbesondere	 dann	 nicht,	 wenn	 diese	 Aussage	 in	

einem	wertenden	Sinne	gemeint	sein	sollte.	Vielmehr	geht	die	Bundesregierung	davon	aus,	dass	die	

Gerichte	 bei	 ihrer	 Entscheidung	 unter	 Zugrundelegung	 desselben	 Sachverhaltes	 wie	 die	 Staatsan-

waltschaft	aufgrund	derselben	rechtlichen	Grundlagen	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	für	eine	

Einstellung	oder	den	Erlass	 eines	 Strafbefehls	prüfen	und	 –	bei	 zutreffender	Würdigung	durch	die	

Staatsanwaltschaft	–	zu	demselben	Ergebnis	gelangen	werden.

Gesetzgeberischen	Handlungsbedarf	im	Hinblick	auf	das	Strafverfahren	sieht	die	Bundesregierung	in	

folgenden	Punkten:

Rückgewinnungshilfe	und	Vermögensabschöpfung	haben	in	den	letzten	Jahren	in	der	staatsanwalt-

schaftlichen	 Praxis	 zunehmende	 Bedeutung	 erlangt.	 Die	 Bundesregierung	 beabsichtigt	 eine	 Stär-

kung	 dieser	 Instrumente;	 ein	 entsprechender	Gesetzentwurf	 der	 Bundesregierung	 (BT-Drs.	 16/700)	

wurde	am	29.	Juni	2006	 in	2./3.	Lesung	durch	den	Bundestag	beraten	und	 in	der	durch	den	Rechts-

ausschuss	empfohlenen	Fassung	(BT-Drs.	16/2021)	angenommen.	Anders	als	bisher	soll	künftig	krimi-

nell	erlangtes	Vermögen	nicht	mehr	an	den	Täter	zurückgegeben	werden	müssen,	wenn	Opfer	ihre	

Ansprüche	nicht	geltend	machen.	Bislang	kann	dieses	Vermögen	nicht	zugunsten	des	Staates	für	ver-

fallen	erklärt	werden,	soweit	Ansprüche	der	Opfer	auf	Rückgewähr	des	Vermögens	bestehen,	wobei	es	

nicht	darauf	ankommt,	ob	das	Opfer	seine	Ansprüche	gegenüber	dem	Täter	geltend	macht.	Kernstück	

des	Gesetzentwurfs	ist	daher	die	Einführung	eines	Auffangrechtserwerbs	des	Staates.	Die	gesicherten	

Vermögenswerte	fallen	zukünftig	an	den	Staat,	wenn	nicht	die	Opfer	ihre	Ansprüche	innerhalb	von	

drei	Jahren	nach	der	Rechtskraft	der	Verurteilung	des	Täters	geltend	machen.	Damit	wird	fiskalischen	

Interessen	und	dem	Rechtsbewusstsein	gleichermaßen	gedient.

Außerdem	sollen	 im	Rahmen	der	 im	Koalitionsvertrag	angekündigten	harmonischen	Gesamtrege-

lung	der	 strafprozessualen	verdeckten	Ermittlungsmaßnahmen	unter	anderem	die	Rechtsgrundla-

gen	für	die	Telekommunikationsüberwachung	überarbeitet	werden.	In	diesem	Zusammenhang	wird	

auch	die	Umsetzung	der	EU-Richtlinie	über	die	Vorratsdatenspeicherung	von	Telekommunikations-

verkehrsdaten	in	den	Blick	zu	nehmen	sein.	Durch	die	Neuregelung	sollen	der	Rechtsschutz	der	von	

solchen	Maßnahmen	Betroffenen	gestärkt	und	bestehende	Unsicherheiten	und	Lücken	bei	der	Rechts-

anwendung	beseitigt	werden.

Die	Bundesregierung	teilt	die	Auffassung,	dass	gesetzgeberische	Maßnahmen	auf	den	Gebieten	des	

Strafverfahrensrechts	und	die	praktische	Anwendung	von	einzelnen	Vorschriften	evaluiert	werden	

sollen,	soweit	dies	im	Einzelfall	erforderlich	und	von	den	finanziellen	Ressourcen	her	möglich	ist.	

Als	Beispiele	für	solche	Evaluationen	können	im	vorliegenden	Zusammenhang	die	abgeschlossenen	

rechtstatsächlichen	Untersuchungen	zur	Rechtswirklichkeit	und	Effizienz	der	Überwachung	der	Tele-

Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung
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kommunikation	nach	den	§§	100a,	100b	StPO	und	zur	Rechtswirklichkeit	und	Effizienz	der	akustischen	

Wohnraumüberwachung	(„großer	Lauschangriff“)	nach	§	100c	Abs.	1	Nr.	3	StPO	genannt	werden.	

Die	vom	Max-Planck-Institut	für	ausländisches	und	internationales	Strafrecht	in	Freiburg	im	Auftrag	

des	Bundesministeriums	der	Justiz	durchgeführte	Forschung	zur	Rechtswirklichkeit	und	Effizienz	der	

Überwachung	der	Telekommunikation	nach	den	§§	100a,	100b	StPO	und	zur	Rechtswirklichkeit	und	

Effizienz	der	akustischen	Wohnraumüberwachung	nach	§	100c	Abs.	1	Nr.	3	StPO	gibt	einen	Überblick	

über	die	Reformdiskussion	und	zeigt	einen	Vergleich	internationaler	Regelungen	und	Entwicklungen	

der	Telekommunikationsüberwachung	auf.	Vor	allem	aber	 stellen	die	 im	 Jahr	2003	 fertiggestellten	

Forschungsberichte	 die	 notwendige	 empirische	 Tatsachenbasis	 für	 eine	 politische	 Entscheidungs-

findung	 zur	Verfügung	und	 sind	über	die	 Tagesaktualität	 hinaus	wegen	 ihrer	 durchaus	 kritischen	

Anmerkungen	zur	Praxis	der	Anordnung	der	Maßnahmen	und	zur	Rechtsgüterabwägung	Maßstab	

für	 die	 rechtspolitische	Diskussion	 zu	diesem	Rechtsgebiet.	 Es	 handelt	 sich	um	die	 ersten	Untersu-

chungen,	die	aus	einer	empirischen	Perspektive	Fragestellungen	der	strafprozessualen	Instrumente	

der	Überwachung	der	Telekommunikation	und	der	Wohnraumüberwachung	aufgreifen.	Im	Rahmen	

einer	umfassenden	Analyse	von	Strafverfahrensakten,	einer	schriftlichen	Befragung	von	Praktikern	

aus	der	Justiz,	Strafverfolgung	und	Strafverteidigung	sowie	„Expertengesprächen“	werden	Fragen	zu	

Rechtswirklichkeit,	Effizienz	und	Angemessenheit	der	Maßnahmen	beantwortet.24

Im	 Jahr	 2005	wurde	 vom	Bundesministerium	der	 Justiz	 ein	weiteres	 Forschungsprojekt	 in	 Auftrag	

gegeben,	das	die	„Rechtswirklichkeit	der	Auskunftserteilung	über	Telekommunikationsverbindungs-

daten	nach	§§	100g,	100h	StPO“	zum	Gegenstand	hat	und	das	ebenfalls	vom	Max-Planck-Institut	für	

ausländisches	und	 internationales	Strafrecht	 in	Freiburg	durchgeführt	wird.	Das	Forschungsvorha-

ben	soll	in	der	ersten	Jahreshälfte	2007	abgeschlossen	werden.

Die	Kriminalitätsentwicklung	erfordert	zudem	eine	Verstärkung	der	 internationalen	Zusammenar-

beit	im	Bereich	Strafverfolgung.	Dieses	Ziel	verfolgt	auch	das	Projekt	der	Vernetzung	der	Strafregister	

Deutschlands,	Frankreichs,	Spaniens,	Belgiens	und	der	Tschechischen	Republik,	dem	demnächst	wei-

tere	Länder	beitreten	werden.	Durch	das	Projekt	wird	der	elektronische	Austausch	von	Informationen	

aus	den	Strafregistern	der	beteiligten	Partnerstaaten	untereinander	ermöglicht	und	die	internationa-

le	Rechtshilfe	in	Strafsachen	erheblich	beschleunigt	und	erleichtert.

6.5.2 Zu Aspekten des Jugendstrafverfahrens
Die	 statistischen	 Darlegungen	 zeigen,	 dass	 sich	 die	 schon	 länger	 andauernde	 Entwicklung	 einer	

zunehmenden	Anwendung	der	Diversionsmöglichkeiten	im	Jugendkriminalrecht	(§§	45,	47	JGG)	fort-

setzt.	Diese	Entwicklung	ist	aus	Sicht	der	Bundesregierung	weiterhin	zu	begrüßen.	Die	Vorschriften	

zur	Diversion	eröffnen	Staatsanwaltschaft	und	Gericht	die	Möglichkeit,	ein	förmliches	Verfahren	zu	

vermeiden,	wenn	dies	erzieherisch	angezeigt	ist.	Sie	ermöglichen	in	Fällen,	in	denen	es	keiner	förm-

lichen	Reaktion	durch	Urteil	bedarf,	zeitnahe	und	informelle	Maßnahmen,	die	das	Stigmatisierungs-

risiko	des	Jugendlichen	verringern	und	auch	sonst	das	Ziel	der	Vermeidung	künftiger	Straffälligkeit	

oftmals	besser	erreichen	können.	Dies	entspricht	auch	dem	Willen	des	Gesetzgebers,	der	ein	an	erzie-

herischen	Grundsätzen	orientiertes	Jugendstrafrecht	verlangt.	Die	Bundesregierung	hebt	in	diesem	

Zusammenhang	hervor,	dass	nach	den	Vorgaben	des	§	37	 JGG	 Jugendstaatsanwälte	gleichermaßen	

wie	die	Richter	bei	den	Jugendgerichten	erzieherisch	befähigt	und	in	der	Jugenderziehung	erfahren	

24	 	AlBrecht, h.-.J., dorsch, c. und c. Krüpe, 2003.
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sein	sollen	und	dass	diese	Befähigung	durch	geeignete	Fort-	und	Weiterbildungsmaßnahmen	noch	

stärker	als	bisher	gefördert	werden	muss.

Die	Bundesregierung	hat	schon	in	ihrer	Stellungnahme	zum	1.	PSB	angeregt,	Breite	und	Qualität	der	

Angebote	an	Leistungen	der	 Jugendhilfe	weiter	zu	verbessern,	 regionale	Anwendungsunterschiede	

auszugleichen	 und	 auf	 diese	 Weise	 die	 Akzeptanz	 und	 Effizienz	 von	 informellen	 und	 ambulanten	

Sanktionen	zu	fördern.	Die	Unsicherheiten,	die	aufgrund	der	Klarstellung	der	Steuerungsverantwor-

tung	 der	 Jugendhilfe	 in	 dem	 mit	 dem	 Gesetz	 zur	 Weiterentwicklung	 der	 Kinder-	 und	 Jugendhilfe	

(KICK)	mit	Wirkung	ab	Oktober	2005	neu	geschaffenen	§	36a	SGB	VIII	entstanden	sind,	geben	Anlass,	

in	diesem	Sinne	erneut	und	eindringlich	an	Länder	und	Kommunen	zu	appellieren.	Diese	sind	vorran-

gig	dazu	aufgerufen,	gemeinsam	geeignete	Lösungen	dafür	zu	finden,	dass	die	befürchteten	quan-

titativen	und	qualitativen	Rückgänge	einschlägiger	 Jugendhilfeangebote	nicht	eintreten.	Nicht	nur	

fachlich,	sondern	auch	durch	Fragen	der	Kostentragung	geprägte	Meinungsverschiedenheiten	zwi-

schen	der	–	kommunalen	–	Jugendhilfeseite	und	der	Landesjustizseite	dürfen	nicht	dazu	führen,	dass	

die	 differenzierten	 jugendkriminalrechtlichen	 Reaktionsmöglichkeiten	 zwar	 weiterhin	 im	 Gesetz	

vorgesehen	sind,	in	der	Praxis	aber	leer	laufen.

6.5.3 Zu Aspekten des strafrechtlichen Sanktionensystems
Die	 Bundesregierung	 teilt	 die	 positive	 Einschätzung	 hinsichtlich	 des	 Täter-Opfer-Ausgleichs	

(TOA),	der	nunmehr	 seit	mehr	als	 15	 Jahren	gesetzlich	als	Mittel	der	Diversion,	d.	h.	 der	Verfah-

renserledigung	außerhalb	des	 förmlichen	Strafverfahrens,	ausdrücklich	anerkannt	 ist.	Mit	dem	

Bericht	 „Täter-Opfer-Ausgleich	 in	 der	 Entwicklung“	 hat	 das	 Bundesministerium	 der	 Justiz	 im	

Frühjahr	 2005	 einen	 ausführlichen	 systematischen	Überblick	 über	 die	 neuere	 Entwicklung	des	

TOA	in	der	Praxis	vorgelegt.	Der	Bericht	zeigt,	dass	sich	der	TOA	–	auch	bei	einer	längerfristigen	

Betrachtung	–	bewährt	hat	und	aus	dem	heutigen	strafrechtlichen	Sanktions-	und	Reaktionssys-

tem	nicht	mehr	wegzudenken	ist.	Aus	Sicht	der	Bundesregierung	sollte	es	weiterhin	ein	zentrales	

Anliegen	der	Rechtspolitik	sein,	immer	wieder	mit	Nachdruck	auf	die	Bedeutung	des	TOA	für	die	

Schaffung	 von	Rechtsfrieden	hinzuweisen	und	 für	die	Durchführung	 von	Ausgleichsversuchen	

zu	werben.	Dabei	gilt	es	auch	deutlich	zu	machen,	dass	TOA	keine	Lösung	vornehmlich	für	Baga-

tellfälle	 ist	 und	 dass	 er	 –	 wie	 die	 Rechtsprechung	 des	 Bundesgerichtshofs	 zeigt	 –	 durchaus	 bei	

schwerwiegenden	Straftaten	in	Betracht	kommt,	auch	wenn	es	dabei	im	Strafverfahren	nicht	um	

eine	Alternative	zur	Strafe,	sondern	lediglich	um	deren	Milderung	geht.	Sparzwänge	dürfen	nicht	

zur	 Zurückhaltung	 bei	 der	 Initiierung	 oder	Durchführung	 eines	 TOA	 führen,	 zumal	 durch	 ihn	

auch	erhebliche	Verfahrenskosten	gespart	werden	können;	gleichzeitig	dürfen	sie	aber	auch	nicht	

Qualitätseinbußen	zur	Folge	haben.

Seit	der	Einführung	des	TOA	hat	das	Bundesministerium	der	Justiz	durch	eine	Reihe	von	Gutachten-

aufträgen	die	praktische	Umsetzung	dieses	Instruments	strafrechtlicher	Reaktion	wissenschaftlich	

untersuchen	lassen.	Die	Forschergruppe,	die	die	TOA-Statistik	konzipiert	hat	und	wissenschaftlich	

betreut,	wird	 seit	 dem	 Jahr	 2000	 durch	Aufträge	 des	 Bundesministeriums	 der	 Justiz	 zur	 Auswer-

tung	der	entsprechenden	Daten	unterstützt.	Dem	letzten	im	Jahr	2005	veröffentlichten	und	schon	

im	voranstehenden	Absatz	bereits	zitierten	Bericht	 sollen	weitere	Berichte	 folgen.	Die	statistische	

Erfassung	des	TOA	wurde	durch	Ergänzungen	 in	der	 Staatsanwaltschaftsstatistik,	 der	 Statistik	 in	

Straf-	und	Bußgeldverfahren	und	der	Strafverfolgungsstatistik	zwischenzeitlich	verbessert.	 Insbe-

sondere	die	Häufigkeit	der	Durchführung	des	TOA	bei	 Jugendlichen	und	Heranwachsenden	wird	

derzeit	noch	nicht	in	den	amtlichen	Statistiken	erfasst.	Eine	Verbesserung	der	Erkenntnislage	inso-

weit	kann	nur	im	Einvernehmen	mit	den	Ländern	erreicht	werden.	

Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung
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Im	Übrigen	sieht	die	Bundesregierung	sich	durch	die	Ausführungen	insbesondere	in	Abschnitt	6.2	in	

ihrer	Auffassung	bestätigt,	dass	sich	das	geltende	Sanktionensystem	im	Wesentlichen	bewährt	hat.	

Sie	folgert	das	auch	aus	der	langfristig	gestiegenen	Aussetzungsquote	bei	Freiheits-	und	Jugendstra-

fen,	die	ihrerseits	eine	steigende	Erfolgsquote	aufweist.	Das	entspricht	den	Intentionen	des	Gesetzge-

bers,	der	mit	seiner	Entscheidung	zur	Ersetzung	freiheitsentziehender	Strafen	durch	Geldstrafen	und	

andere	ambulante	Sanktionen	eine	unumkehrbare	kriminalpolitische	Entwicklung	eingeleitet	hat,	

wie	auch	gegenüber	 immer	wieder	erhobenen	allgemeinen	Verschärfungsforderungen	zu	betonen	

ist.	Davon	unberührt	bleiben	in	Randbereichen	erforderliche	Korrekturen,	die	die	Bundesregierung	

vornehmen	wird.	

Gegenwärtig	sieht	die	Bundesregierung	Handlungsbedarf	vor	allem	im	Recht	der	Maßregeln	der	Bes-

serung	und	Sicherung.	Sie	sind	ein	wichtiges	Mittel,	um	gefährliche	Täterinnen	oder	Täter	unabhängig	

von	ihrer	Schuld	zu	resozialisieren	und/oder	die	Allgemeinheit	vor	ihnen	zu	schützen.	Entsprechend	

der	 Koalitionsvereinbarung	 wird	 die	 Bundesregierung	 durch	 eine	 Reform	 der	 Unterbringung	 in	

einem	psychiatrischen	Krankenhaus	und	in	einer	Entziehungsanstalt	für	mehr	Flexibilität	im	Bereich	

des	Straf-	und	Maßregelvollzugs	sorgen	und	gleichzeitig	ein	höheres	Sicherheitsniveau	anstreben.	Die	

vorhandenen	Kapazitäten	sollen	besser	genutzt,	therapeutische	Erfolge	gefördert	und	der	Schutz	vor	

gefährlichen	Straftätern	ausgebaut	werden.	Die	Möglichkeit	der	Anordnung	von	Sicherungsverwah-

rung	bei	Schuldunfähigen	ist	nicht	vorgesehen.	Wenn	psychisch	kranken	Straftäterinnen	und	Straftä-

tern	–	ggf.	über	das	Maß	ihrer	Schuld	hinaus	–	die	Freiheit	entzogen	wird,	besteht	eine	Verpflichtung	

des	Staates,	ihnen	ausreichende	Behandlungschancen	zu	gewähren	und	sie	auch	nicht	nachträglich	

auf	Dauer	von	solchen	auszuschließen.

Durch	 die	 Einführung	 der	 vorbehaltenen	 und	 der	 nachträglichen	 Sicherungsverwahrung	 wurde	

dem	in	seltenen	Fällen	bestehenden	Bedürfnis	nach	der	Möglichkeit	einer	späteren	Anordnung	der	

Unterbringung	in	der	Sicherungsverwahrung	Rechnung	getragen.	Die	Bundesregierung	beobachtet	

die	Handhabung	dieser	neu	geschaffenen	Instrumente.	Sicherheitslücken	wird	sie	auch	künftig	durch	

gesetzgeberische	Initiativen	begegnen.	Entsprechend	der	Koalitionsvereinbarung	wird	sie	für	nicht	

auszuschließende	 Extremfälle	 hochgefährlicher	 junger	 Täter	 die	 Möglichkeit	 der	 nachträglichen	

Sicherungsverwahrung	auch	bei	Verurteilungen	nach	Jugendstrafrecht	eröffnen.

6.5.4 Zu Strafvollzug, Bewährungshilfe und Führungsaufsicht
Die	Bundesrepublik	folgt	internationalen	kriminologischen	Erkenntnissen,	die	sich	beispielsweise	in	

den	Grundprinzipien	des	Europarates	niedergeschlagen	haben.	Danach	soll	der	Freiheitsentzug	als	

die	 letztmögliche	Sanktion	oder	Maßnahme	betrachtet	und	demnach	nur	 in	den	Fällen	vorgesehen	

werden,	in	denen	die	Schwere	der	Straftat	eine	andere	Sanktion	oder	Maßnahme	eindeutig	unange-

messen	erscheinen	lässt	(vgl.	Empfehlung	R	(99)22	vom	30.	September	1999	zur	Überbelegung	in	den	

Strafanstalten	sowie	zum	übermäßigen	Anstieg	der	Zahl	inhaftierter	Personen).	Demgegenüber	soll	

die	 Aussetzung	 des	 Strafrestes	 zur	 Bewährung	 als	 eine	 der	 wirkungsvollsten	 und	 konstruktivsten	

Maßnahmen	betrachtet	werden,	die	nicht	nur	die	Haftdauer	herabsetzt,	sondern	auch	in	nicht	uner-

heblichem	Maße	zu	der	geplanten	Wiedereingliederung	des	Straftäters	 in	die	Gesellschaft	beiträgt	

(vgl.	Empfehlung	Rec	(2000)	22	vom	29.	November	2000	zu	„community	sanctions	and	measures“).	

Darüber	hinaus	bestätigt	der	seit	der	Einführung	in	den	frühen	50er	Jahren	stetige	und	kontinuierliche	

Anstieg	der	Zahl	der	Strafaussetzungen	bzw.	Strafrestaussetzungen	das	kriminalpolitische	Konzept	

der	 Bundesregierung,	 freiheitsentziehende	 Strafen	 durch	 Geldstrafen	 und	 freiheitsbeschränkende	

Sanktionen	zu	ersetzen.	Insbesondere	die	Straf-	und	Strafrestaussetzung	zur	Bewährung	ist	mit	ihrem	
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Instrumentarium	an	Weisungen	ein	wirksames	Mittel	zur	Betreuung	und	ambulanten	Kontrolle	von	

Straftäterinnen	und	Straftätern,	deren	Kriminalprognose	 sich	–	 zumindest	unter	Berücksichtigung	

erteilter	Weisungen	–	günstig	darstellt.	Sie	hat	sich	„bewährt“,	wie	die	Feststellungen	zur	Erfolgsquote	

gerade	auch	vorbelasteter	Probanden	zeigen.	Damit	trägt	diese	Haftvermeidungsmaßnahme	wesent-

lich	 zur	 Inneren	 Sicherheit	 unter	 Präventionsgesichtspunkten	 bei,	 da	 die	 durch	 die	 Inhaftierung	

eintretende	Stigmatisierungswirkung	 für	den	Probanden	und	seine	Familie	ebenso	entfällt	wie	der	

Verlust	eines	vorhandenen	Arbeitsplatzes	und	der	damit	verbundene	soziale	Abstieg.	Die	nach	Haft-

verbüßung	notwendigen	und	wiederum	finanziell	aufwändigen	sozialen	Wiedereingliederungsmaß-

nahmen	erübrigen	sich	damit.

Daneben	wirkt	sich	der	beständig	wachsende	Anteil	an	Bewährungsaussetzungen	ganz	unmittelbar	

positiv	 auf	die	 knappen	und	 finanziell	 aufwändigen	Kapazitäten	 im	Strafvollzug	aus	und	bedeutet	

gleichzeitig	eine	Entlastung	der	Länderhaushalte.	

Nach	der	verfassungsmäßigen	Ordnung	der	Bundesrepublik	Deutschland	ist	die	Rechtspflege,	zu	der	

unter	anderem	die	Durchführung	von	 Justizvollzug	und	Bewährungshilfe	gehört,	 eine	Angelegen-

heit	der	Bundesländer.	Mit	der	Föderalismusreform,	die	die	Entscheidungsebenen	von	Bund	und	Län-

dern	entflochten	hat,	wurde	nunmehr	auch	die	Gesetzgebungskompetenz	für	den	Strafvollzug	auf	die	

Länder	übertragen,	die	bisher	beim	Bund	lag.	Es	 ist	davon	auszugehen,	dass	das	bislang	bundesein-

heitliche	Strafvollzugsgesetz	und	die	darauf	gestützte	Praxis	ebenso	wie	die	bereits	oben	genannten	

Vereinbarungen	und	Empfehlungen	auf	 internationaler	Ebene	auch	weiterhin	auf	 landesrechtliche	

Regelungen	ausstrahlen	werden.	

Das	Bundesverfassungsgericht	hat	 in	einem	Urteil	 am	31.	Mai	200625	 festgestellt,	dass	es	aus	verfas-

sungsrechtlichen	Gründen	 einer	 spezifischen	 Rechtsgrundlage	 für	 den	 Jugendstrafvollzug	 bedarf,	

und	 dem	Gesetzgeber	 eine	 Frist	 bis	 Ende	 2007	 gesetzt,	 um	 ein	 entsprechendes	 Gesetz	 zu	 erlassen.	

Zugleich	hat	 das	Gericht	 dem	Gesetzgeber	 aus	dem	Verfassungsrecht	 abgeleitete	Vorgaben	 für	 die	

inhaltliche	Ausgestaltung	des	Gesetzes	 gemacht.	 Spezifischer	 Regelungsbedarf	wurde	 im	Hinblick	

auf	folgende	Aspekte	gesehen:

	 die	Bedeutung	der	Familienbeziehungen	und	die	Möglichkeit,	diese	aus	der	Haft	heraus	zu	pflegen	

(Besuchsmöglichkeiten	müssen	 um	 ein	Mehrfaches	 über	 dem	 im	 Erwachsenenvollzug	Üblichen	

liegen),

	 die	Möglichkeiten	zur	körperlichen	Bewegung,

	 die	Art	der	Sanktionierung	von	Pflichtverstößen,

	 Vorkehrungen	 zum	 Aufbau	 und	 nicht	 unnötiger	 Beschränkung	 von	 Kontakten	 innerhalb	 der	

Anstalt,	die	positivem	sozialem	Lernen	dienen	können,

	 Vorkehrungen	zum	Schutz	vor	wechselseitigen	Übergriffen	der	Gefangenen,

	 Unterbringung	 in	 kleineren	Wohngruppen	 differenziert	 nach	Alter,	 Strafzeit,	 Straftaten,	 geson-

derte	Unterbringung	von	Gewalt-/Sexualstraftätern	mit	besonderen	Betreuungsmöglichkeiten,

	 konkrete	Vorgaben	zur	erforderlichen	Ausstattung	mit	personellen	und	finanziellen	Mitteln,	ins-

besondere

	 –		Bereitstellung	ausreichender	Bildungs-	und	Ausbildungsmöglichkeiten,	die	auch	bei	kurzer	Haft	

sinnvoll	genutzt	werden	können,

25	 	BVerfG,	2	BvR	1673/04	vom	31.	Mai	2006.	
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	 –		Formen	der	Unterbringung	und	Betreuung,	die	soziales	Lernen	und	Schutz	der	Inhaftierten	vor-	

einander	ermöglichen,

	 –		ausreichende	pädagogische	und	therapeutische	Betreuung,

	 –		eine	mit	angemessenen	Hilfen	für	die	Phase	nach	der	Entlassung	verzahnte	Entlassungsvorberei-

tung.

	

Da	 die	 Bundesländer	 bei	 der	 Durchführung	 von	 Strafvollzug	 und	 Bewährungshilfe	 nicht	 der	 Auf-

sicht	 oder	Weisung	einer	Behörde	des	Bundes	unterstehen,	 existiert	 in	Deutschland	keine	 zentrale	

Strafvollzugs-	 oder	 Bewährungshilfebehörde.	 Die	 Bundesregierung	 verfolgt	 die	 Bestrebungen	 der	

Landesjustizverwaltungen	zur	Umstrukturierung	der	Bewährungshilfe	bis	hin	zu	Privatisierungsten-

denzen,	um	der	wachsenden	Anzahl	der	zu	betreuenden	Klientel	noch	effizienter	als	bislang	gerecht	

zu	werden,	mit	großem	Interesse.	

Bestrebungen,	die	Aufgaben	der	Bewährungs-	und	Gerichtshilfe	auf	freie	Träger	zu	übertragen,	um	

hierdurch	 die	 Funktionsfähigkeit	 der	 Justiz	 angesichts	 knapper	werdender	 finanzieller	 und	 perso-

neller	Ressourcen	durch	eine	Bündelung	und	Verschlankung	der	Strukturen	sicherzustellen,	können	

nur	dann	zum	Ziel	 führen,	wenn	trotz	der	Fokussierung	auf	Kostengesichtspunke	Qualitätsverluste	

ausgeschlossen	werden.	In	diese	Richtung	gehen	Strukturreformen	des	bestehenden	staatlichen	Sys-

tems	der	Bewährungs-	und	Gerichtshilfe,	um	die	Effizienz	der	Aufgabenerledigung	trotz	der	hohen	

und	weiter	steigenden	Fallbelastung	zu	verbessern.	Dies	kann	etwa	durch	die	Einrichtung	zentraler	

Koordinierungsstellen	mit	 umfangreichen	Aufgaben	 konzeptioneller	 und	 beratender	Art	 erfolgen,	

durch	 die	 Unterstützung	 der	 Bewährungshelfer	 durch	 Serviceeinheiten	 und	 Ausstattung	 mit	 ver-

netzten	PCs,	die	Stärkung	der	Position	der	leitenden	Bewährungshelfer	als	Fachvorgesetzte,	durch	die	

Entwicklung	von	Anforderungsprofilen	für	leitende	Bewährungshelfer	und	von	fachlichen	Standards	

oder	durch	die	Straffung	der	Organisation	der	 sozialen	Dienste	und	Stärkung	der	Zusammenarbeit	

mit	den	Justizvollzugsanstalten.	

Im	Bereich	des	Justizvollzuges	betont	die	Bundesregierung	die	im	Sicherheitsbericht	festgestellte	bun-

desweit	extrem	geringe	–	sich	nämlich	im	Promillebereich	bewegende	–	Versagerquote	bei	Vollzugs-

lockerungen.	Die	Zahlen	zeigen,	dass	sich	diese	Vollzugsmaßnahmen	ohne	Einschränkung	bewährt	

haben	und	es	weder	unter	gesetzgeberischen	noch	unter	praktischen	Gesichtspunkten	einer	quan-

titativen	Rückführung	dieser	Maßnahmen	aus	Gründen	der	Inneren	Sicherheit	bedarf.	Im	Gegenteil	

sind	diese	Maßnahmen	geeignet	und	bestimmt,	Sozialkontakte	der	Inhaftierten	aufrechtzuerhalten,	

die	Entlassung	vorzubereiten	und	die	Wiedereingliederung	zu	unterstützen,	d.	h.	also	Rückfallkrimi-

nalität	vorzubeugen.

Wie	wichtig	eine	gezielte,	gut	strukturierte	Entlassungsvorbereitung	und	Strafentlassenenhilfe	ist,	zei-

gen	die	Ausführungen	und	Zahlen	zu	den	Anteilen	der	Wiedereingelieferten	unter	den	Vorbestraften.

Auch	Täter,	die	nach	Verbüßung	einer	Freiheitsstrafe	oder	aus	dem	Maßregelvollzug	 in	die	Freiheit	

entlassen	werden,	 bedürfen	oft	 der	weiteren	Begleitung,	Unterstützung	und	Kontrolle.	 Ihre	 gesell-

schaftliche	Wiedereingliederung	erscheint	nach	der	Entlassung	aus	dem	Straf-	oder	Maßregelvollzug	

aus	unterschiedlichen	Gründen	gefährdet.	Bei	den	nach	Vollverbüßung	aus	dem	Strafvollzug	Entlas-

senen	schlägt	sich	dies	in	hohen	Rückfallraten	nieder.	Hier	ist	die	Führungsaufsicht	das	zur	Gewähr-

leistung	der	Sicherheit	der	Bevölkerung	unverzichtbare	Mittel	der	nachsorgenden	und	wiedereinglie-

dernden	Kontrolle,	Überwachung	und	Betreuung.	Mit	der	im	Koalitionsvertrag	vereinbarten	Reform	

der	Führungsaufsicht	verfolgt	die	Bundesregierung	vorrangig	das	Ziel,	diese	Maßregel	effizienter	zu	
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gestalten	und	eine	straffere	Kontrolle	und	intensivere	Betreuung	entlassener	Straftäter	zu	gewährleis-

ten.	Ziel	der	von	der	Bundesregierung	beabsichtigten	Reform	der	Führungsaufsicht	ist	es,	ihre	effizi-

entere	praktische	Handhabung	zu	ermöglichen	und	so	die	Voraussetzung	für	eine	Verbesserung	der	

Legalbewährung	von	Straftätern	mit	unsicherer	oder	ungünstiger	Prognose	zu	schaffen.

6.5.5 Fortführung der Untersuchung zur Legalbewährung nach 
strafrechtlichen Sanktionen (Rückfallstatistik)

Die	zweite	Machbarkeitsstudie	zur	regelmäßigen	Durchführung	von	Untersuchungen	über	die	Legal-

bewährung	nach	strafrechtlichen	Sanktionen	wurde	im	Jahr	2002	abgeschlossen.	Ergebnisse	dieser	

Studie	wurden	2003	unter	dem	Titel	„Legalbewährung	nach	strafrechtlichen	Sanktionen.	Eine	kom-

mentierte	Rückfallstatistik“	in	der	vom	Bundesministerium	der	Justiz	herausgegebenen	Reihe	„recht“	

veröffentlicht.	Neben	den	dort	 dargestellten	 inhaltlichen	 Ergebnissen	über	 erneute	 strafrechtliche	

Sanktionierung	kam	die	Studie	zu	der	generellen	Einschätzung,	dass	„(...)	der	rückfallstatistisch	aus-

gewertete	Datenbestand	des	Bundeszentralregisters	(...)	geeignet	(ist),	empirisch	begründete	Antwor-

ten	zu	geben	zu	den	tatsächlich	registrierten	Rückfallraten	(...)“.26

Vor	diesem	Hintergrund	wurden	im	Bundesministerium	der	Justiz	die	Möglichkeiten	für	eine	regel-

mäßige	 Durchführung	 geprüft.	 Als	 Ergebnis	 dieser	 Prüfung	 wurde	 –	 auch	 vor	 dem	 Hintergrund	

bestehender	finanzieller	Möglichkeiten	–	als	nächster	Schritt	die	Vergabe	eines	weiteren	Forschungs-

auftrags	 in	 Angriff	 genommen,	 mit	 dem	 die	 Rückfallrate	 durch	 eine	 weitere	 Absammlung	 der	

Registerdaten	überprüft	werden	 soll.	Hierbei	 soll	 sichergestellt	werden,	dass	 in	einem	zukünftigen	

weiteren	Schritt	die	statistische	Überprüfung	der	Legalbewährung	für	einen	längeren	Beobachtungs-

zeitraum	als	vier	Jahre	möglich	sein	wird.	Ohne	zukünftigen	Entscheidungen	vorgreifen	zu	können,	

strebt	das	Bundesministerium	der	Justiz	an,	dass	solche	Untersuchungen	in	regelmäßigen	Zeiträumen	

durchgeführt	werden.

26	 	Jehle	u.a.,	2003,	S.	7.
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7 Kriminalprävention

Kernpunkte

	 Die	Gewährleistung	der	Sicherheit	vor	Straftaten	ist	nur	begrenzt	möglich.	Kriminalprävention	

entwickelt	Strategien,	um	die	Kriminalitätsbelastung	möglichst	niedrig	zu	halten.	Ihre	Bedeu-

tung	und	ihr	Wert	für	die	Kriminalpolitik	und	die	Praxis	sind	mittlerweile	unbestritten.

	 Kriminalprävention	kann	ansetzen	bei	der	Allgemeinheit,	bei	(potenziellen	oder	überführten)	

Tätern,	bei	Opfern	bzw.	den	einschlägigen	Situationen.	Ihr	Ziel	ist	–	bezogen	auf	die	Allgemein-

heit	oder	gefährdete	Personengruppen	oder	Situationen	–	das	Risiko	einer	Tatbegehung	oder	

gar	Tatwiederholung	zu	reduzieren.	

	 Es	gibt	bereits	eine	ganze	Reihe	von	bundesweit	tätigen	Einrichtungen	zur	Förderung	der	Kri-

minalprävention.	Bund	und	Länder	haben	mit	der	Gründung	des	Deutschen	Forums	für	Krimi-

nalprävention	(DFK)	die	Idee	ressortübergreifender	und	gesamtgesellschaftlicher	Prävention	

gefördert.

	 Konzepten	 der	 Kriminalprävention	 auf	 kommunaler	 Ebene	 kommt	 besondere	 Bedeutung	

schon	deshalb	zu,	weil	sich	ein	Großteil	der	alltäglichen	Kriminalität	im	engeren	Wohnumfeld	

von	Tätern	und	Opfern	abspielt.

	 Kriminalprävention	muss	sich	auch	den	Bedingungen	widmen,	die	Kriminalitätsfurcht	erzeu-

gen,	 auch	 wenn	 direkte	 Zusammenhänge	 mit	 der	 objektiven	 Kriminalitätslage	 eher	 selten	

gegeben	sind.	

	 Eine	 systematische	 Evaluation	 kriminalpräventiver	 Ansätze,	 Maßnahmen,	 Initiativen	 usw.	

findet	bislang	 in	der	Regel	nicht	 statt.	Evaluation	 ist	aber	unverzichtbar,	um	auf	gesicherter	

Grundlage	eine	Reduktion	von	Straftaten	durch	Präventionsmaßnahmen	 feststellen	zu	kön-

nen.	Auf	der	Basis	dieser	Ergebnisse	können	finanzielle	Mittel	gezielt	für	wirksame	Strategien	

eingesetzt	werden.

	 Insbesondere	die	englischsprachige	Kriminologie	und	Kriminalpolitik	hat	kriminalpräventive	

Instrumente	 sorgfältig	 evaluiert.	 Was	 dort	 als	 effektiv	 nachgewiesen	 wurde,	 verdient	 (und	

erhält	teilweise	bereits)	sorgfältige	Prüfung	daraufhin,	ob	es	im	Kontext	der	deutschen	recht-

lichen	und	sozialen	Bedingungen	ebenfalls	zur	Reduktion	von	Kriminalität	beitragen	könnte.	

	 Gesellschaftliche	 Kriminalprävention	 agiert	 auf	 dem	 Hintergrund	 einer	 funktionierenden	

Strafrechtspflege,	deren	Präventionsstrategien	auf	die	Allgemeinheit	 (durch	Normverdeutli-

chung),	 auf	 tatgeneigte	 Personen	 (durch	negative	Generalprävention)	 und	 auf	 Beschuldigte	

und	Verurteilte	(z.	B.	durch	Diversion	oder	Resozialisierung)	wirken	sollen.

	 Strafrecht	hat	das	Ziel,	der	Begehung	von	(weiteren)	Straftaten	(präventiv)	entgegenzuwirken.	

Während	 dieses	 Ziel	 im	 Jugendstrafrecht	 im	 Vordergrund	 steht,	 soll	 das	 allgemeine	 Straf-

recht	auch	dem	Schuldausgleich,	der	Vergeltung	von	Unrecht,	dienen.	Das	präventive	Ziel	soll	

erreicht	 werden	 durch	 Normbildung	 und	 Normbekräftigung	 (positive	 Generalprävention)	

einerseits	 und	 allgemeine	 Abschreckung	 (negative	 Generalprävention)	 andererseits	 sowie	

durch	individualpräventive	Abschreckung,	Besserung	oder	Sicherung	des	Täters	(Spezialprä-

vention).

	 Entgegen	einer	weit	verbreiteten	Alltagsmeinung	erscheinen	nach	dem	gegenwärtigen	Stand	

der	kriminologischen	Forschung	die	Abschreckungswirkungen	(negative	Generalprävention)	

von	Androhung,	Verhängung	oder	Vollzug	von	Strafen	eher	gering.	Für	den	Bereich	der	leich-

ten	bis	mittelschweren	Kriminalität	jedenfalls	gilt	grundsätzlich,	dass	Höhe	und	Schwere	der	

Strafe	keine	messbare	Bedeutung	haben.	Lediglich	das	wahrgenommene	Entdeckungsrisiko	
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ist	 –	allerdings	nur	bei	einer	Reihe	 leichterer	Delikte	–	etwas	 relevant.	Bislang	wurden	auch	

keine	 Anhaltspunkte	 dafür	 gefunden,	 dass	 eine	 Verschärfung	 des	 Strafrechts	 das	 Normbe-

wusstsein	positiv	beeinflussen	würde.

	 Gleichwohl	ist	es	für	die	Aufrechterhaltung	des	Vertrauens	der	Bürger	in	den	Staat	und	damit	

für	die	Bewahrung	des	staatlichen	Gewaltmonopols	wichtig,	dass	der	Staat	auf	die	Verletzung	

von	Rechtsgütern,	d.	h.	auf	Kriminalität,	angemessen	reagiert.	

	 Hinsichtlich	der	spezialpräventiven	Wirkung	von	Strafen	gibt	es	keinen	empirischen	Beleg	

dafür,	dass	–	bei	vergleichbaren	Tat-	und	Tätergruppen	–	die	Rückfallrate	nach	einer	Verur-

teilung	niedriger	ist	als	nach	einer	Verfahrenseinstellung	(Diversion).	Wo,	in	vergleichbaren	

Gruppen,	Unterschiede	beobachtet	wurden,	waren	die	Rückfallraten	nach	Diversion	nied-

riger.	Negative	Effekte	der	Diversion	im	Vergleich	zur	formellen	Sanktionierung	sind	nicht	

belegt.	

	 Im	Bereich	der	 leichten	bis	mittelschweren	Kriminalität	haben	unterschiedliche	Sanktionen	

keine	differenzierende	Wirkung	auf	die	Legalbewährung;	die	Sanktionen	sind	vielmehr	wei-

testgehend	ohne	messbare	Konsequenzen	auf	die	Rückfallraten	austauschbar.	

	 Wenn	es	eine	Tendenz	gibt,	dann	die,	dass	nach	härteren	Sanktionen	die	Rückfallrate	bei	ver-

gleichbaren	Tat-	und	Tätergruppen	höher	ist.	Insbesondere	gibt	es	bis	heute	keine	Gruppe	von	

Straftätern,	für	die	–	in	spezialpräventiver	Hinsicht	–	eine	Überlegenheit	von	Jugendarrest	oder	

(unbedingter)	Jugendstrafe	im	Vergleich	zu	ambulanten	Reaktionen	empirisch	belegt	worden	

wäre.

	 Dieser	 Befund	 stimmt	 überein	 mit	 den	 Ergebnissen	 insbesondere	 der	 US-amerikanischen	

Sekundäranalysen.	Danach	gibt	es	keinen	empirischen	Beleg	für	die	Annahme,	durch	härtere	

Sanktionen	 messbar	 bessere	 Legalbewährungsraten	 erzielen	 zu	 können.	 Programme,	 die	

auf	 spezialpräventive	Abschreckung	 setzen,	 sei	 es	durch	kurzen	Freiheitsentzug	 (shock	pro-

bation),	 durch	 längere,	mit	militärischem	Drill	 verbundene	 Internierung	 (boot	 camps)	 oder	

in	 Form	von	Gefängnisbesuchsprogrammen	 (scared	 straight),	haben	nicht	die	erwünschten	

Effekte,	sie	zeigten	–	soweit	für	Wirkungsnachweise	methodisch	adäquate	Designs	angewandt	

wurden	–	häufig	sogar	ausgesprochen	kontraproduktive	Effekte.		

7.1 Begriff der Kriminalprävention

Kriminalprävention	befasst	sich	mit	der	Verhütung	von	Straftaten.	Sie	ist	Teil	vielfältiger	gesellschaft-

licher	Praxen,	die	darauf	zielen,	Lebenschancen	und	Handlungspotenziale	der	Menschen	zu	fördern;	

auch	dies	kann	–	ohne	darauf	zu	zielen	–	funktionell	Kriminalprävention	bewirken.	Zur	Entwicklung	

geeigneter	kriminalpräventiver	Instrumente	gehören	vor	allem

	 eine	gründliche	Situationsanalyse,

	 eine	an	empirisch	bewährten	bzw.	theoretisch	begründeten	Kriterien	ausgerichtete	Konzeption,

	 die	Evaluation	sowohl	der	Umsetzung	von	Plänen	in	die	Wirklichkeit	(so	genannte	Prozessevaluati-

on)	als	auch	und	insbesondere	der	Effizienz	(Effektevaluation	und	Kosten-Nutzen-Analyse),	

	 schließlich	 eine	 Auswertung	 der	 Ergebnisse	 mit	 Blick	 auf	 (1)	 die	 Effektstärke,	 also	 der	 Differenz	

zwischen	 einem	Effektmaß	 (z.	B.	 Rückfallquote)	 bei	 der	 Zielgruppe	 einer	 Intervention,	 nachdem	

sie	diese	durchlaufen	hat,	und	dem	einer	Vergleichsgruppe,	 (2)	auf	die	Vermeidung	ungünstiger	

Nebeneffekte	und	(3)	auf	Eintritt	oder	Ausbleiben	von	Verdrängungseffekten	sowie	(4)	auf	die	Nach-

haltigkeit	von	Wirkungen.
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Nachdem	die	Hinwendung	 zu	 Kriminalprävention	 in	Deutschland	 zunächst	mit	 allgemeinen	 Kon-

zeptionen	und	z.	T.	bekenntnishaft	vorgetragenen	Überzeugungen	erfolgte,	die	im	1.	PSB	ausführlich	

dokumentiert	wurden,	wird	jetzt	stärker	die	Notwendigkeit	einer	Evaluation	der	Wirkungen	und	die	

Beachtung	der	Kosten-Nutzen-Relation	betont.	Dementsprechend	wird	Kriminalprävention	im	2.	PSB	

vorrangig	unter	dem	Aspekt	der	Nachweisbarkeit	von	Wirkungen	erörtert.	Dabei	wird	auch	gefragt,	

inwieweit	in	Deutschland	von	dem	insbesondere	im	englischsprachigen	Raum	durch	sorgfältige	Eva-

luation	zusammengetragenen	Erfahrungswissen	profitiert	werden	kann.

Kriminalprävention	zielt	auf	die	direkte	oder	indirekte	Beeinflussung	von	Personen	bzw.	Situationen,	

um	das	Risiko	zu	vermindern,	dass	Straftaten	begangen	und	Menschen	Täter	oder	Opfer	werden.	Es	

geht	 dabei	 einerseits	 um	 die	 Einschränkung	 von	 verbrechensfördernden	 Gelegenheiten,	 speziell	

durch	technische	Sicherungen,	z.	T.	auch	um	Überwachung,	z.	B.	durch	größere	Präsenz	wachsamer	

und	fähiger	Beschützer	(„capable	guardians“)	oder	durch	verschiedene	Formen	der	Nachbarschafts-

kontrolle.	Diese	Konzeption	wird	als	„situational	crime	prevention“	(situationsbezogene	Kriminalprä-

vention)	bezeichnet.1

Andererseits	wird	mit	Blick	auf	Täter,	Situation	und	Opfer	zwischen	primärer,	sekundärer	und	terti-

ärer	Prävention	unterschieden.2	Eine	knappe	Erläuterung	dieser	Systematisierung	gibt	Tabelle	7.1-1.

Tabelle �.�-�: Präventionssystematik�

primäre Prävention

(Allgemeinheit)

sekundäre Prävention

(kriminalitätsgefährdete Grup-
pen bzw. Kontexte)

tertiäre Prävention

(Wiederholungsabwehr nach 
erfolgten Taten)

Täter positive	Generalprävention	
(Normverdeutlichung);	
Sozialisationshilfen,	Aufklärung	
über	Gefahren	(Drogen,	Alkohol)1)

negative	Generalprävention	
(Abschreckung	tatgeneigter	Per
sonen)
Jugendhilfe,	z.	B.	Straßensozialar
beit	mit	auffälligen	Jugendlichen	

Resozialisierung,	Sozialtherapie,	
Bewährungsaufsicht
Entlassenenhilfe,	Schuldnerbera
tung	für	Straffällige

Situation allgemeinpräventive	Polizeiar
beit;	Förderung	von	Nachbar
schaftshilfe,	städtebauliche	
Konzepte

gezielter	Objektschutz	in	krimina
litätsgefährdeten	Gebieten(z.	B.	
Gepäckkontrolle	auf	Flughäfen)

Intensivierung	des	„target	harde
ning“2)	nach	erfolgtem	Angriff	

Opfer generelle	Aufklärung	über	Maß
nahmen	zum	Opferschutz	

Angebote	für	Risikogruppen	(z.	B.	
Training	von	Bankangestellten)

Opferbetreuung

1)			Insoweit	 primäre	 Kriminalprävention	 mit	 Blick	 auf	 Täter	 hier	 auf	 die	 Allgemeinheit	 bezogen	 ist,	 soll	 damit	 keineswegs	 die	
Bevölkerung	unter	Generalverdacht	gestellt	sein;	es	geht	nur	um	eine	Unterscheidung	der	Adressaten;	vgl.	dazu	BundesMinisteriuM 
für faMilie, senioren, frauen und JuGend	(Hg.),	Elfter	Kinder	und	Jugendbericht,	2002,	S.	239.

2)			Schaffung	und	Verstärkung	physischer	und	technischer	Barrieren	gegen	Angriffe	auf	Rechtsgüter.

Primäre	Prävention	hat	die	Gesamtbevölkerung	zum	Adressaten	und	sucht	die	Voraussetzungen	zu	

beeinflussen,	 aus	 denen	 sich	 Entstehungsbedingungen	 von	 Kriminalität	 entwickeln	 können.	 Dies	

1	 Vgl.	die	deutsche	Ausgabe	von	GrAhAm,	J.	und	T.	Bennett,	1997,	S.	11	ff.,	53	ff.,	81	ff.;	siehe	auch	Kerner,	H.-J.,	1996b,	S.	20	ff.	in	

Anlehnung	an	die	vorherige	englische	Ausgabe.	Zum	Ansatz	der	situativen	Kriminalprävention	siehe	grundlegend	auch	

weisBurd, d., 1998, s. 61 ff.	
2	 Der	erste	umfassende	Versuch,	diese	Unterscheidung	für	die	polizeiliche	Perspektive	systematisch	nutzbar	zu	machen,	

wurde	1986	vorgelegt;	vgl.	KuBe,	E,	1987;	siehe	weiter	KAiser,	G.,	1996,	S.	247–252;	northoFF,	R.,	1999,	Kapitel	1.2.
3	 Ähnlich	VAn diJK, F. und J. de wAArd	1991,	S.	489	und	weinrich, m.,	2005,	S.	17.
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betrifft	 z.	B.	 in	 erster	 Linie	 Jugendhilfe-4	 und	 Bildungsangebote	 und	umfasst	 im	Grunde	 vielfältige	

Maßnahmen	der	Sozial-,	Arbeitsmarkt-,	Jugend-,	Familien-,	Wirtschafts-,	Verkehrs-	und	Kulturpolitik,	

ganz	im	Sinne	von	Franz	von	liszt,	eine	gute	Sozialpolitik	stelle	zugleich	auch	die	beste	und	wirksams-

te	Kriminalpolitik	dar.5	Dahinter	steht	die	Idee,	günstige	Bedingungen	für	alle	Teile	der	Bevölkerung	

zu	schaffen,	um	eine	gedeihliche	Sozialisation	entsprechend	den	Zielvorstellungen	der	Gesellschaft	

zu	gewährleisten,	wozu	auch	die	Internalisierung	von	Normen	und	Werten	gehört,	die	der	Begehung	

von	 Straftaten	 entgegenwirkt.	 Unterstützend	 hierbei	 wird	 die	 Wirkung	 von	 Strafandrohung	 und	

Strafverfolgung	gesehen,	die	zur	Stabilisierung	des	Normbewusstseins	 (positive	Generalprävention)	

beitragen	kann.	Um	allgemeine	Konformität	zu	fördern,	verdient	auch	die	Vermeidung	von	Benach-

teiligungen	im	Schul-	und	Bildungswesen	und	in	der	Folge	des	Zugangs	zum	Arbeitsmarkt	besondere	

Aufmerksamkeit.

Sekundärer	 Prävention	 geht	 es	 spezifischer	 um	 „die	 Beeinflussung	 von	 potenziell	 delinquenten	

Personen	und	kriminogenen	Situationen.6	Anders	gesagt	geht	es	um	Vorbeugung	durch	„Hilfe	und	

Stützung	 von	 Personen	 in	 besonderen	 Problemlagen	 (z.	B.	 Familienhilfe,	 Erziehungshilfe),	 durch	

Erhöhung	des	Tataufwandes,	des	Entdeckungsrisikos	oder	Minderung	des	Tatertrages,	wie	z.	B.	durch	

Veränderung	 der	 Tatgelegenheitsstrukturen	 (z.	B.	 Einbruchsschutz,	 Sicherung	 von	 Waren,	 denn	

„Gelegenheit	 macht	 Diebe“),	 durch	 Reduzierung	 tatfördernder	 Situationen	 (z.	B.	 kein	 Alkoholaus-

schank	bei	 Fußballspielen),	 schließlich	durch	 Schulung	oder	 Sicherheitstraining	potenzieller	Opfer	

(z.	B.	Selbstverteidigungskurse).“7

Tertiäre	Prävention	schließlich	setzt	ein	nach	Begehung	von	Straftaten.	Durch	geeignete	Maßnahmen,	

gegebenenfalls	besondere	Therapie,	soll	weiterer	Rückfälligkeit	möglichst	effektiv	vorgebeugt	werden;	

dazu	 dient	 auch	 Entlassenenhilfe	 und	 Wiedereingliederung	 der	 Straffälligen.	 Durch	 Verhinderung	

erneuter	Straffälligkeit	möglichst	vieler	 individueller	Täter	 soll	die	Kriminalitätsrate	gesenkt	und	das	

Opferrisiko	 der	 Bevölkerung	 vermindert	 werden.	 Ebenfalls	 sollen	 bekannte	 Tatorte	 und	 bereits	 zu	

Opfern	gewordene	Personen	vor	Wiederholung	solchen	Geschehens	geschützt	werden.	Auch	die	tertiäre	

Prävention	hat	eine	große	Spannweite.	„Sie	reicht	von	der	informellen	Erledigung	durch	abgeschwächte	

Sanktionierung	bis	zum	Täter-Opfer-Ausgleich	oder	gar	zur	Sicherungsverwahrung.“8	

Die	auf	den	verschiedenen	Präventionsebenen	entwickelten	Maßnahmen	greifen	allerdings	stets	 in	

ein	 komplexes	 Beziehungsgeflecht	 ein,	 das	 weder	 wissenschaftlich	 voll	 überblickt	 noch	 praktisch	

voll	 gesteuert	 werden	 kann.	 Daraus	 folgt,	 dass	 auch	 auf	 den	 ersten	 Blick	 plausible	 Konzepte	 nicht	

notwendig	zu	Erfolgen	führen,	wenn	man	sie	praktisch	umsetzt,	weil	Gegenwirkungen	aus	anderen	

Teilbereichen	die	etwaigen	Effekte	konterkarieren	oder	sogar	überspielen	können.	Die	genaue	Analy-

se	der	Folgen	von	Präventionsmaßnahmen	durch	Begleitforschung	ist	deshalb	unverzichtbar,	um	zu	

klären,	in	welchem	Maße	die	angestrebten	Wirkungen	erreicht	werden	bzw.	welche	unerwünschten	

anderen	 Effekte	 auftreten.	 Solche	 Evaluationsforschung	wird	 jedoch	 in	Deutschland	 bislang	 kaum	

durchgeführt.

4	 In	 den	 von	 der	 Bundesregierung	 dem	 Bundestag	 regelmäßig	 vorgelegten	 Kinder-	 und	 Jugendberichten	 werden	 die	

Problemlagen	der	Jugend	und	Lösungsmöglichkeiten	wiederkehrend	erörtert;	vgl.	zuletzt	Bundesministerium Für FAmilie, 

senioren, FrAuen und JuGend	(Hg.),	Zwölfter	Kinder-	und	Jugendbericht	2005.
5	 Vgl.	Von liszt,	F.,	1905,	S.	246.
6	 KAiser,	G.,	1996,	S.	249.
7	 heinz,	W.,	1998a,	S.	26.
8	 KAiser,	G.,	1996,	S.	249.	Speziell	zur	Prävention	von	Wirtschaftskriminalität	siehe	Kapitel	3.4.1	in	diesem	Bericht.
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Perfekte	Kriminalprävention,	also	die	Verhinderung	jeglicher	Straftat,	ist	unmöglich;	vielmehr	ist	eine	

gewisse	Kriminalitätsquote	 für	 jede	Gesellschaft	 „normal“.	Wohl	 aber	 kann	Kriminalitätsreduktion	

ein	realistisches	Ziel	sein	und	ist	auch	in	verschiedenen	Deliktbereichen	ausweislich	der	registrierten	

Kriminalität	in	den	letzten	Jahren	in	Deutschland	erreicht	worden	(z.	B.	bei	Autodiebstahl,	Wohnungs-

einbruch,	 Überfällen	 auf	 Banken,	 sexuellem	 Missbrauch	 von	 Kindern).	 Die	 Suche	 nach	 empirisch	

nachgewiesenen	 wirksamen	 Strategien	 zur	 Reduktion	 der	 Zahl	 bestimmter	 Straftaten	 beschäftigt	

insbesondere	die	englischsprachige	Kriminologie	und	Kriminalpolitik.	Eine	Prüfung	der	dort	durch	

Evaluation	 als	 effektiv	 belegten	 Präventionsinstrumente	 auf	 ihre	 Anwendbarkeit	 in	 Deutschland	

könnte	ein	angemessener	Weg	zu	einer	besseren	Kriminalprävention	 sein,	 solange	die	hierzulande	

entwickelten	Strategien	nicht	evaluiert	wurden	und	daher	ihre	Wirksamkeit	unbekannt	ist.

Dabei	 kann	 vor	 allem	 aus	 drei	 Quellen	 Wissen	 bezogen	 werden:	 den	 Testzusammenfassungen	

(reviews)	der	Campbell	Collaboration	Criminal	 Justice	Group,	die	künftig	 in	wachsendem	Maße	 im	

Internet	publiziert	werden,	oder	den	Blueprints	for	Violence	Prevention,	die	das	Center	for	the	Study	

and	Prevention	of	Violence,	University	of	Colorado	 in	Boulder	als	 erfolgreich	und	 replikationsfähig	

ausgelesen	hat.	Vor	allem	aber	wäre	eine	 sorgfältige	Prüfung	des	 Standardwerkes	 „Evidence-Based	

Crime	Prevention“9,	der	Erweiterung	und	Aktualisierung	des	Maryland-Reports,	 angebracht.	Darin	

werden	Bilanzen	vorgelegt	über	kriminalpräventive	Strategien,	soweit	diese	durch	methodisch	stren-

ge	Evaluationen	geprüft	wurden.	Die	Ansätze	beziehen	sich	auf	folgende	soziale	Orte	von	Kriminal-

prävention:

	 Familie	 (z.	B.	 durch	Hausbesuch	 von	Kinderschwestern,	 Elterntraining,	 Erziehungsberatung	und	

multisystemische	Ansätze),

	 Schule	(z.	B.	kooperativer	Unterrichtsstil,	Hausordnungen	bzw.	Regelsysteme	zur	Verringerung	von	

Schülergewalt,	Anti-Drogen-Curricula,	Förderung	sozialer	Kompetenz,	Mentorensystem,	Freizeit-

angebote),

	 kommunale	 Programme	 (z.	B.	 Mobilisierung	 der	 Bürger,	 Prävention	 von	 Banden,	 Mentorenpro-

jekte,	öffentliche	Freizeitangebote),

	 Arbeitsmarkt	 (z.	B.	 Ausbildung	 außerhalb	 und	 innerhalb	 des	 Justizsystems	 für	 Problemgruppen,	

Arbeitsvermittlung),

	 situative	Vorkehrungen	in	der	Öffentlichkeit	(z.	B.	Videoüberwachung	von	Plätzen,	Sicherheit	durch	

bauliche	Gestaltung,	Einbruchprävention,	Sicherheit	im	öffentlichen	Nahverkehr,	technische	Prä-

vention	von	Kreditkartenbetrug	etc.),

	 Polizei	(z.	B.	Präsenz,	Kontrollgänge,	Kooperation	mit	Bürgern,	problemorientierte	Polizeiarbeit)	und

	 Sanktionierung	durch	die	 Justiz	 (z.	B.	 Behandlungsmaßnahmen,	Varianten	 von	Bewährungsauf-

sicht,	 elektronischer	 Hausarrest,	 Jobtraining	 in	 Institutionen,	 Drogentherapie	 und	 Drogenge-

richte,	boot	camps	und	andere	Abschreckungsstrategien).

Die	Bilanzierung	der	gegebenen	oder	fehlenden	Wirksamkeit	der	angesprochenen	Strategien	kann	

hier	–	auch	mit	Blick	auf	Übertragbarkeit	in	deutsche	Kontexte	–	nur	punktuell	dargestellt	werden.

9	 shermAn,	L.	W.	u.	a.,	2002.
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7.2 Gesellschaftsbezogene Ansätze zur Kriminalprävention 

7.2.1 Entwicklung der Kriminalprävention in Deutschland
Die	 Entfaltung	 der	 generellen	 Ansätze	 zur Kriminalprävention	 in	 Deutschland	 bis	 zum	 Ende	 der	

1990er	Jahre	wurde	im	Kapitel	4	des	1.	PSB	ausführlich	beschrieben.	In	diesem	2.	PSB	soll	es	nicht	dar-

um	gehen,	 die	 fruchtbare	weitere	 Entwicklung	 seither	 im	Einzelnen	 zu	behandeln.10	Dies	weniger,	

weil	es	schon	Dokumentationen	gibt,	die	fortlaufend	ausgebaut	und	differenziert	werden11,	sondern	

weil	es	an	der	Zeit	scheint,	einen	wichtigen	Grundlagenaspekt	stärker	zu	fokussieren.	Gemeint	ist	die	

Notwendigkeit	 der	 Evaluation	 von	 kriminalpräventiven	 Initiativen	 und	 Programmen	mit	 Blick	 auf	

ihre	tatsächlichen	Auswirkungen.12	

Kriminalpräventive	 Initiativen	und	 Programme	werden	 vielfach	 von	 kleineren	 oder	 größeren	Gre-

mien	 (z.	B.	 runden	Tischen)	mit	 regionalem	bzw.	 lokalem	Bezug,	meist	 unter	maßgeblicher	 Beteili-

gung	der	örtlichen	Polizei,	getragen.	Bei	näherer	Betrachtung	des	Tatgeschehens	vieler	Formen	von	

Kriminalität	 zeigt	 sich	 nämlich,	 dass	 viele	 der	 dafür	 relevanten	 soziokulturellen,	 wirtschaftlichen	

und	 infrastrukturellen	 Faktoren	einen	deutlichen	Lokalbezug	aufweisen.	Rund	 70	%	der	polizeilich	

registrierten	Delikte	werden	am	Wohnort	 von	Täter	und	Opfer	 oder	 in	dessen	unmittelbarer	Nähe	

begangen,	d.	h.	die	Mehrzahl	der	Täter	begeht	Straftaten	in	der	Wohnortgemeinde,	in	der	auch	Erzie-

hung	und	Sozialisation	stattfinden.	Es	sind	ferner	oft	ortsansässige	Opfer,	die	unbewusst	Tatgelegen-

heiten	gestalten.	Letztlich	weist	auch	die	Sozialkontrolle	örtliche	Bezüge	auf.	Die	Möglichkeiten	und	

Zuständigkeiten	zur	Beeinflussung	der	konkreten	Entstehungsfaktoren	sind	also	überwiegend	auf	der	

lokalen	Ebene	zu	sehen.	Aus	diesem	Grund	kann	Kriminalprävention	nur	erfolgreich	sein,	wenn	sie	als	

gesamtgesellschaftliche	Aufgabe	verstanden	wird	und	neben	polizeilichen	Aktivitäten	insbesondere	

lokale	Initiativen	umfasst.	

Zugleich	sind	damit	Innovationen	der	Polizeiarbeit	verbunden.	Die	zunehmende	Sensibilisierung	für	

die	Beeinträchtigung	des	Sicherheitsgefühls	der	Bevölkerung	hat	mit	den	Boden	dafür	bereitet,	dass	

alternative	Denkansätze	aus	den	USA	hinsichtlich	der	formellen	und	informellen	Sozialkontrolle	auch	

in	Deutschland	Gehör	finden.	Sie	sind	mit	den	Begriffen	„Community	Policing“	(CP)	und	„Problem-ori-

ented	Policing“	(POP)	verbunden.	Der	Begriff	community	policing	kann	mit	„gemeinwesenorientierte	

Polizeiarbeit“	übersetzt	werden.	Er	repräsentiert	einen	ganzheitlichen	Ansatz	von	bürgernaher	Poli-

zei.13	Grundgedanke	ist	die	konsequente	Einbeziehung	der	Bürgerinteressen	in	die	kurz-,	mittel-	und	

langfristige	 polizeiliche	 Planung	 und	 in	 das	 aktuelle	 polizeiliche	 Handeln.	 Dies	 soll	 unabhängig	

davon	geschehen,	ob	es	sich	um	repressive	oder	präventive	Kriminalitätskontrolle,	um	Probleme	des	

Straßenverkehrs	oder	um	andere,	primär	nichtpolizeiliche	Probleme	handelt,	die	das	Wohlbefinden	

oder	das	Sicherheitsgefühl	der	Bürger	beeinträchtigen.	Alle	Aktivitäten	im	Rahmen	des	Community	

Policing	sollen	auf	das	Ziel	ausgerichtet	sein,	die	objektive	öffentliche	Sicherheit	und	Ordnung	sowie	

das	 Sicherheitsgefühl	der	Bevölkerung	zu	 stärken.	 Eine	direkte	Einbeziehung	der	Bürgerinteressen	

findet	vor	allem	über	eine	institutionalisierte	persönliche	Kommunikation	zwischen	den	Bewohnern	

eines	 Straßenblocks	 oder	 Wohngebietes	 und	 den	 für	 diesen	 lokalen	 Bereich	 zuständigen	 Beamten	

10	 Für	einen	Überblick	über	wichtige	Institutionen	und	Initiativen	siehe	unter	Abschnitt	7.2.2.
11	 So	z.	B.	die	DPT-Dokumentationen	und	PrävIS.
12	 Dazu	Abschnitt	7.2.3.
13	 Vgl.	döllinG,	D.	und	T.	Feltes	(Hg.),	1992;	Feltes,	T.	und	E.	reBscher	(Hg.),	1990;	döllinG, d., 1998, s. 125 ff.	m.	w.	N.
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statt.14	 Problem-oriented	 Policing	 (problemorientierte	 Polizeiarbeit)15	 sieht	 ein	 systematisches	 Auf-

spüren	von	notorisch	problembelasteten	Brennpunkten	und	das	Erkennen	von	Strukturen	 im	kom-

munalen	Bereich,	die	in	irgendeiner	Weise	kriminalitätsfördernd	bzw.	-ursächlich	sein	könnten.	Das	

für	Problemanalyse	und	-bearbeitung	notwendige	Vertrauensverhältnis	zwischen	Polizei	und	Bürger	

muss	durch	das	Aufbauen	eines	persönlichen	Kontaktes	hergestellt	werden. Für	 solche	bürgernahe	

Polizeiarbeit	gibt	es	in	Deutschland	Beispiele	wie	Bezirks-	oder	Kontaktbeamte,	Präsenzverstärkung	

durch	Fußstreifen,	 Sicherheitspartnerschaften,	 Sicherheitswachen	und	 ressortübergreifende	krimi-

nalpräventive	Gremien.

7.2.2 Gegenwärtige Initiativen 
Obschon	 eine	 Dokumentation	 kriminalpräventiver	 Maßnahmen	 und	 Projekte	 an	 dieser	 Stelle	 aus	

Raumgründen	nicht	 gegeben	werden	 kann	und	 soll,	 ist	 ein	Hinweis	 auf	 zentrale	Akteure	 sinnvoll,	

die	an	der	Vermittlung	von	Wissen	über	bewährte	Präventionsansätze	beteiligt	sind	und	über	Erfah-

rungen	mit	Modellprojekten	verfügen.	

In	 der	 interministeriellen	 Arbeitsgruppe	 Kriminalprävention	 (IMA)	 der	 Bundesregierung	 konnte	

1997	ein	arbeitsteiliges	Vorgehen	 für	eine	verbesserte	Koordination	und	Kooperation	bei	der	Doku-

mentation	 und	 Informationsvermittlung	 im	 Bereich	 der	 Kriminalprävention	 vereinbart	 werden.	

Dabei	deckten	die	beteiligten	Institutionen	im	Wesentlichen	folgende	Schwerpunktbereiche	ab:	Das	

Deutsche	Jugendinstitut	untersucht	präventive	Ansätze	im	Kindes-	und	Jugendalter.16	Die	Kriminolo-

gische	Zentralstelle	dokumentierte	Aktivitäten	auf	dem	Sektor	der	 tertiären	bzw.	postdeliktischen,	

also	nach	Begehung	einer	 Straftat	 einsetzenden	Prävention	und	mit	 justiznahen	Maßnahmen.	Das	

Bundeskriminalamt	entwickelte	den	bereits	bestehenden	Infopool17	weiter	mit	Blick	insbesondere	auf	

Projekte	der	sekundären	und	polizeilichen	Prävention.	Durch	ständigen	Datenaustausch	sollte	die	auf	

die	Kriminalprävention	bezogene	Informationsvermittlung	so	koordiniert	werden,	dass	allen	 inter-

essierten	Präventionsakteuren	die	von	ihnen	benötigten	Informationen	zugänglich	gemacht	werden	

können.18	Darüber	hinaus	 sind	weitere	 Informationsangebote,	wie	etwa	das	Programm	Polizeiliche	

Kriminalprävention	(ProPK)	und	das	vom	Deutschen	Forum	für	Kriminalprävention	(DFK)	sowie	das	

von	Landesinstitutionen	betriebene	Informationssystem	PrävIS	von	Bedeutung.

7.2.2.1 Kommunale Kriminalprävention
Seit	Anfang	der	1990er	Jahre	sind	ferner	 in	fast	allen	deutschen	Städten	unter	dem	Stichwort	„Kom-

munale	Kriminalprävention“	neue	Netzwerke	der	Kommunikation	und	Kooperation	 zwischen	Poli-

zei,	 Kommunalverwaltung	 und	 -politik,	 Justiz,	 Wirtschaft,	 sozialen	 Diensten,	 freien	 Trägern	 u.	a.	

14	 Am	besten	durch	Begleitforschung	dokumentiert	ist	das	in	Chicago	nach	einer	längeren	Experimentierphase	Ende	1994	

institutionalisierte	Modell	CAPS	(Chicago	Alternative	Policing	Strategy).	Der	jüngste	Forschungsbericht	von	sKoGAn,	W.	G.	

u.	a.,	2000	dokumentiert	auf	der	einen	Seite	eindrücklich,	dass	Community	Policing	tatsächlich	praktisch	umsetzbar	ist,	

jedoch	auf	der	anderen	Seite	ebenso	deutlich,	dass	ständig	in	die	Polizei-Bürger-Beziehung	Zeit,	Energie	und	materielle	

Ressourcen	„investiert“	werden	müssen,	wenn	sie	nicht	ins	Unverbindliche	oder	Oberflächliche	verflachen	soll,	und	dass	

solches	 schon	von	Anfang	an	desto	 schwerer	 fällt,	 je	weniger	 sozial	 integriert	 eine	 „neighborhood“	 sich	darstellt;	 vgl.	

auch	rodriGuez, m. l., 1998, s. 93	ff.	Zu	deutschen	Erfahrungen	siehe	beispielsweise	schneider,	H.	und	J.	stocK,	1995.	
15	 Vgl.	die	ausführliche	Entfaltung	des	Konzepts	bei	Goldstein,	H.,	1990.
16	 Vgl.	die	vielfältigen	Publikationen	der	Arbeitsstelle	Kinder-	und	Jugendkriminalitätsprävention	am	Deutschen	Jugend-

institut	(www.dji.de/jugendkriminalitaet).	
17	 http://www.bka.de/vorbeugung/infopool_de.html.
18	 Zur	Diskussion	über	„Informationsvermittlung	und	Erfahrungsaustausch“	vgl.	auch	die	Beiträge	von	AhlF	 (Bundeskri-

minalamt),	 Klein-meiJer	 (WODC	Niederlande),	 nold	 (Hochschule	 Villingen-Schwenningen),	 northoFF	 (Fachhochschule	

Neubrandenburg)	und	sohn	(Kriminologische	Zentralstelle)	auf	dem	dritten	Deutschen	Präventionstag;	vgl.	Kerner,	H.-J.	

u.	a.,	(Hg.),	1998.
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Akteuren	zur	Verhinderung	von	Alltagskriminalität	und	der	Gewährleistung	öffentlicher	Ordnung	

in	 Innenstadtbereichen	 entstanden,	 die	 ihren	 Teil	 der	 Verantwortung	 für	 die	 Gewährleistung	 der	

Inneren	Sicherheit	und	die	Beseitigung	der	Ursachen	von	Kriminalität	wahrnehmen	wollen.	Im	Jahre	

2001	 existierten	 bundesweit	 bereits	 etwa	 1.800	 Präventionsgremien	 (Räte	 zur	 Kriminalitätsverhü-

tung,	kriminalpräventive	Räte,	runde	Tische	o.	Ä.),	also	Zusammenschlüsse	auf	kommunaler	Ebene,	

die	alle	Verantwortlichen	an	einen	Tisch	zu	holen	suchen	und	die	Aktivitäten	bündeln.19	Es	ist	davon	

auszugehen,	dass	aufgrund	der	Dynamik	der	Entwicklung	derzeit	wahrscheinlich	etwa	2.000	Präven-

tionsprojekte	existieren.

7.2.2.2 Programm Polizeiliche Kriminalprävention (ProPK)
Eine	von	Prävention	geprägte	bürgernahe	Polizeiarbeit	gewährleistet	ein	enges	Vertrauensverhältnis	

zur	Bevölkerung.	Schrittmacherdienste	hin	zu	diesem	Ziel	 leistet	das	Programm	Polizeiliche	Krimi-

nalprävention	der	Länder	und	des	Bundes	(ProPK).	Als	länderübergreifende	Präventionsinstanz	unter-

stützt	es	mit	seinen	Medien	und	Maßnahmen	diese	Polizeiarbeit	vor	Ort.	Das	ProPK	verfolgt	das	Ziel,	

die	Bevölkerung,	Multiplikatoren,	Medien	und	andere	Präventionsträger	über	Erscheinungsformen	

der	Kriminalität	und	Möglichkeiten	zu	deren	Verhinderung	aufzuklären.	Dies	geschieht	unter	ande-

rem	durch	kriminalpräventive	Presse-	und	Öffentlichkeitsarbeit	und	durch	die	Entwicklung	und	Her-

ausgabe	von	Medien,	Maßnahmen	und	Konzepten,	welche	die	örtlichen	Polizeidienststellen	in	ihrer	

Präventionsarbeit	 unterstützen.	 Über	 die	 Polizeidienststellen	 bietet	 das	 ProPK	 Medienpakete	 und	

Merkblätter	zu	aktuellen	Kriminalitätsphänomenen	an.	Auf	seiner	Homepage	www.polizei-beratung.

de	 informiert	das	ProPK	darüber	hinaus	auch	über	grundsätzliche	Fragen	der	Kriminalprävention.	

Unter	„Rat	&	Hilfe“	 ist	eine	 (kriminal-)polizeiliche	Beratungsstelle	 in	 jeweiliger	Nähe	zu	 finden	und	

sind	 wichtige	 Informationen	 zu	 bekommen,	 die	 an	 Opfer	 von	 Straftaten	 gerichtet	 sind.	 Durch	 das	

Abonnement	eines	Newsletters	(für	Bürger	bzw.	Journalisten)	kann	man	regelmäßig	aktuelle	Vorbeu-

gungstipps	an	die	eigene	E-Mail-Adresse	erhalten.

7.2.2.3 Deutsches Forum für Kriminalprävention (DFK)
Auf	Initiative	der	Innenministerkonferenz	wurde	im	Jahr	2001	das	Deutsche	Forum	für	Kriminalprä-

vention	(DFK)	als	gemeinnützige	privatrechtliche	Stiftung	von	Bund	und	Ländern	gegründet.20	Zweck	

des	DFK	ist	es,	die	Möglichkeiten	der	Prävention	in	möglichst	großem	Umfang	zu	nutzen	und	die	Kri-

minalprävention	in	allen	Aspekten	zu	fördern.	Dazu	kann	das	DFK	nach	Maßgabe	seiner	Beschlüsse	

insbesondere

	 durch	Empfehlungen	auf	nachhaltige	Maßnahmen	zur	Kriminalitätsvorbeugung	hinwirken,

	 in	der	Öffentlichkeit	in	Zusammenarbeit	mit	den	Medien	um	Verständnis	und	Unterstützung	für	

die	Kriminalprävention	werben,

	 die	 Aus-	 und	 Fortbildung	 in	 der	 Kriminalprävention	 fördern	 und	 initiieren,	 z.	B.	 durch	 Fachta-

gungen	und	Symposien,

	 Erziehung,	Volks-	und	Berufsbildung	auf	dem	Gebiet	der	Kriminalprävention	fördern	und	initiie-

ren,

	 sich	auf	nationaler	und	internationaler	Ebene	am	Meinungs-	und	Erfahrungsaustausch	beteiligen,

	 die	wissenschaftliche	Forschung	über	Ursachen,	Erscheinungsformen	und	Häufigkeit	der	Krimina-

lität	fördern,

	 kriminalpräventive	Aktionen	und	Projekte	fördern	und	initiieren.

19	 Vgl.	auch	die	Bestandsaufnahmen	von	BrAun,	S.,	2003	sowie	von	BrAnd, t. u.	a.,	2003.
20	 www.kriminalpraevention.de
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Das	 vom	DFK	gemeinsam	mit	 Landespräventionsgremien	 aus	 Baden-Württemberg,	 Berlin,	Hessen,	

Mecklenburg-Vorpommern,	Niedersachsen,	Nordrhein-Westfalen,	Sachsen,	Schleswig-Holstein	und	

Thüringen	im	Aufbau	befindliche	Informationssystem	PrävIS21	verfolgt	das	Ziel,	einen	Überblick	über	

die	 vorhandene	 Präventionslandschaft,	 konkrete	 Projekte	und	 Initiativen	 zu	 schaffen.	 Interessierte	

können	sich	in	mehr	als	3.300	Datensätzen22	über	Gremien,	Institutionen,	Veranstaltungen,	Arbeits-

gruppen,	Kampagnen,	Projekte	usw.	informieren.

7.2.2.4 Deutscher Präventionstag (DPT) 
Der	Deutsche	Präventionstag	 ist	ursprünglich	aus	 Initiativen	 in	Schleswig-Holstein	entstanden	und	

wurde	zunächst	von	der	Deutschen	Stiftung	für	Verbrechensverhütung	und	Straffälligenhilfe	 (DVS)	

weiterentwickelt23,	stets	in	enger	Kooperation	mit	anderen	Mitveranstaltern,	d.	h.	Institutionen	und	

Vereinigungen	aus	Bund,	Ländern	und	Gemeinden	(und	ihrer	Verbände)	sowie	der	Wissenschaft	und	

privaten	Initiativen24.

Bisher	haben	elf	Deutsche	Präventionstage	stattgefunden25,	mit	ständig	wachsender	Beteiligung,	was	

sowohl	die	Zahl	der	Partner	und	die	Zahl	der	Teilnehmenden26	als	auch	die	Breite	der	Verortung	bzw.	

die	Herkunft	von	Projekten	und	Initiativen	betrifft,	die	ihre	Konzepte	und	Ergebnisse	in	begleitenden	

Ausstellungen	vorstellen.

Zur	 Tradition	des	DPT	gehört	 auch	 eine	Ausstellung,	 an	der	 sich	 Institutionen	und	Träger	 aus	dem	

Gesamtbereich	der	Prävention	beteiligen.	Dies	geschieht	in	Form	von	Infoständen,	Sonderausstellun-

gen,	Projektpräsentationen	und	sonstigen	Informationsaktivitäten.

Daneben	 gibt	 es	 seit	 ein	 paar	 Jahren	 auch	 eine	 so	 genannte	 Eventbühne	 mit	 Vorführungen	 zum	

Thema,	 ggf.	 auch	 mit	 Theatervorstellungen,	 zudem	 ein	 Filmforum,	 eine	 Aktionsfläche27	 und	 eine	

so	genannte	Kinder-	und	 Jugenduniversität	mit	altersgemäß	konzipierten	Vorlesungen	zu	verschie-

denen	Aspekten	der	Kriminalprävention.

Der	DPT	will	als	grundsätzlich	 jährlich	stattfindender	nationaler	Kongress	mit	 internationaler	Aus-

strahlung	in	Veranstaltungen	zum	jeweiligen	Schwerpunktthema	und	in	zusätzlichen	Veranstaltun-

gen	eines	offenen	Forums:

21	 http://www.praevis.de
22	 DFK	Jahresbericht	2005,	S.12.
23	 Die	DVS	ist	eine	rechtsfähige	Stiftung	bürgerlichen	Rechts	mit	einem	Vorstand,	einem	Kuratorium	und	einem	Stiftungs-

rat.	Sie	wurde	im	Jahr	1993	als	juristische	Person	nach	dem	Stiftungsrecht	des	für	den	Sitz	zuständigen	Landes	Nordrhein-

Westfalen	anerkannt.
24	 Der	nunmehrige	Hauptträger	des	jährlichen	DPT	ist	die	von	der	DVS	gegründete	Tochtergesellschaft	„DPT	–	Deutscher	

Präventionstag	gemeinnützige	GmbH“	mit	Sitz	in	Hannover.	Im	Programmbeirat	sind	die	ständigen	Veranstaltungspart-

ner	auf	Dauer	stimmberechtigt	vertreten,	d.	h.	derzeit	das	DFG,	ProPK,	der	Weiße	Ring	und	das	DBH-Bildungswerk;	bei	

jedem	einzelnen	DPT	kommen	die	Vertreter	der	gastgebenden	Veranstaltungspartner	hinzu.
25	 1995	 in	 Lübeck,	 1996	 in	Münster,	 1997	und	 1998	 in	 Bonn,	 1999	 in	Hoyerswerda,	 2000	und	 2001	 in	Düsseldorf,	 2003	 in	

Hannover,	2004	 in	Stuttgart,	2005	 in	Hannover	und	2006	 in	Nürnberg.	Der	12.	DPT	 ist	 für	das	 Jahr	2007	 in	Wiesbaden	

geplant.
26	 Zuletzt	mehr	als	1.500,	womit	der	DPT	die	größte	auf	die	Kriminalprävention	bezogene	Veranstaltung	in	Europa	darstellt.
27	 Zuletzt	in	Nürnberg	beim	11.	DPT	2006,	bezogen	auf	das	Zentralthema	dieses	DPT,	eine	Aktionsfläche	„Sport	und	Präven-

tion“.	Dort	präsentierten	Sportorganisationen	(wie	der	LSV	Schleswig-Holstein,	die	Bayerische	Sportjugend,	die	Sportju-

gend	Niedersachsen	und	das	Programm	Integration	durch	Sport	in	Bayern	sowie	die	Nürnberger	Sportjugend)	aktuelle	

Sportangebote	aus	der	Praxis	zum	Kennenlernen,	Mitmachen	und	Diskutieren.



Gesellschaftsbezogene Ansätze zur Kriminalprävention���

	 zu	einem	Austausch	und	zu	einer	Vermittlung	grundsätzlicher	sowie	aktueller	Fragen	der	Krimi-

nalprävention	und	deren	Wirksamkeit	zwischen	den	Beteiligten	beitragen,

	 ein	Forum	für	die	Praxis	sein	und	entsprechenden	Erfahrungsaustausch	ermöglichen,

	 Partner	in	der	Kriminalprävention	zusammenführen,

	 internationale	Verbindungen	knüpfen28	und	Informationen	austauschen	helfen,

	 Umsetzungsstrategien	diskutieren,

	 Empfehlungen	an	Praxis,	Politik,	Verwaltung	und	Wissenschaft	erarbeiten	und	aussprechen.

	

Der	 DPT	 will	 durch	 diese	 Aktivitäten	 die	 Kriminalprävention	 in	 einem	 breiten	 gesellschaftlichen	

Rahmen	darstellen	und	 stärken.	 Er	will	 dazu	beitragen,	dass	weniger	 Straftaten	begangen	werden	

und	damit	 auch	weniger	Menschen	einem	Vergehen	oder	Verbrechen	zum	Opfer	 fallen	 sowie	dass	

das	Sicherheitsgefühl	verstärkt	wird.	Innere	Sicherheit	wird	aus	dieser	Perspektive	als	Dienst	für	die	

Lebensqualität	der	Bürger	verstanden.	

Als	Verantwortungsträger	der	Kriminalprävention	wurden	bisher	namentlich	angesprochen	und	in	

unterschiedlichem	Ausmaß	bzw.	unterschiedlicher	 Intensität	auch	tatsächlich	erreicht	 (in	alphabe-

tischer	Reihung):	 Einrichtungen	und	private	 Träger	 oder	 Initiativen	bei	 Behörden,	 Bewährungshil-

fevereine,	 Gemeinden,	 Städte	 und	 Kreise,	 Gesundheitswesen,	 Jugendhilfe,	 Justiz,	 Kirchen,	 Medien,	

Opferhilfe,	Politik,	Polizei,	Präventionsgremien,	Projekte,	Schulen,	Straffälligenhilfe,	Täter-Opfer-Aus-

gleich,	Vereinigungen	und	Verbände	und	Wissenschaft.

7.2.2.5 Bestandsaufnahme des Bundeskriminalamtes: Der Infopool Prävention
Das	Bundeskriminalamt	begann	 im	November	 1995	mit	dem	Aufbau	einer	 Informationssammlung	

zu	nationalen	und	internationalen	Präventionsakteuren,	-aktivitäten,	-projekten	und	-modellen,	dem	

Infopool	Prävention.	Die	Ziele	dieser	Informationssammlung	sind	insbesondere:	

	 Erkennen	von	Entwicklungen	und	Schwerpunkten	sowie	von	Defiziten	bei	der	Kriminalprävention,

	 Erkennen	relevanter	Themenfelder	für	die	präventionsbezogene	Forschung,

	 Initiierung	und	Durchführung	von	Forschungsprojekten,

	 Forum	 für	den	nationalen	und	 internationalen	 Informationsaustausch	zwischen	der	Polizei	und	

sonstigen	Akteuren	der	Kriminalprävention.

	

Für	 den	 Infopool	 Prävention	 werden	 „good-practice“-orientierte	 Projekte	 und	 Programme	 aus	 dem	

In-	 und	 Ausland	 gesammelt	 und	 ihre	 Kurzbeschreibungen	 über	 das	 Internet	 zugänglich	 gemacht.	

Bei	der	Auswahl	der	aufgenommenen	Projekte	spielen	evaluationsrelevante	Informationen	(z.	B.	Pro-

grammziele,	Kennzahlen	zur	Zielerreichung	usw.)	eine	wachsende	Rolle;	zu	Anfang	des	 Jahres	2006	

waren	im	Infopool	zu	68	von	411	deutschen	Programmen	Informationen	über	Wirkungen	angegeben;	

damit	ist	allerdings	nichts	über	die	Qualität	der	jeweiligen	Evaluation	gesagt.	Das	Feld	der	polizeilichen	

Kriminalprävention	stellt	zwar	einen	Schwerpunkt	dar	und	die	Polizeien	sind	ganz	wesentliche	Koope-

rationspartner,	jedoch	ist	das	Themenfeld	deshalb	keineswegs	auf	die	polizeiliche	Kriminalprävention	

beschränkt.	Basis	des	Infopools	Prävention	ist	insoweit	eine	im	Bundeskriminalamt	geführte	Projekt-

datenbank.	Diese	dient	 in	erster	Linie	der	Darstellung	solcher	Projekte	und	Initiativen,	die	aufgrund	

28	 Internationale	Kooperationspartner	sind	derzeit	das	European	Forum	for	Urban	Security	(EFUS)	in	Brüssel	und	das	Centre	

International	pour	 la	Prévention	de	 la	Criminalité	 in	Montréal.	Einzelteilnehmer	kamen	bislang	aus	bis	zu	20	europä-

ischen	und	außereuropäischen	Staaten.
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erzielter	Wirkungen	oder	zumindest	erkennbar	potenzieller	Wirkungen	als	in	ihrer	Art	nachahmens-

wert	anzusehen	sind	und	die	zumindest	teilweise	den	Kriterien	der	„best	practice“	entsprechen.

In	jüngster	Zeit	hat	das	BKA	ein	neues	Dokumentationskonzept	erarbeitet	und	mit	den	Polizeien	der	

Länder	abgestimmt,	das	den	Infopool	Prävention	mit	einer	Datensammlung	repressiver	polizeilicher	

Konzepte	zusammenführt.	Unter	dem	Namen	„Infopool	Kriminalitätsbekämpfung“	sollen	ganzheit-

liche	Ansätze	 dokumentiert	werden,	 bei	 denen	 repressive	 und	präventive	 Interventionen	 in	 einem	

integralen	Verständnis	zum	Zuge	kommen.	Leitidee	dieser	neuen	Konzeption	ist	das	Problem-orien-

ted	 Policing,	 das	 jeweils	 problembezogen	 alle	Möglichkeiten	 polizeilicher	 Intervention	 einbezieht.	

Die	Datenbank	 soll	 bewährte	 und	 innovative	 Konzepte	 dokumentieren,	 die	 an	 der	 Arbeitshilfe	 für	

Evaluation,	 im	 Jahr	 2003	 herausgegeben	 vom	 ProPK,	 orientiert	 sind	 und	 präzise	 Ziele	 und	 darauf	

gerichtete	Maßnahmen	ebenso	ausweisen	wie	Kennzahlen	über	die	Erreichung	von	Zielgruppen	und	

Zielen.	Zunächst	wird	allerdings	der	Infopool	Prävention	weiterhin	zur	Verfügung	stehen.

7.2.2.6  Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention aus jugendpolitischer 
Perspektive

Wie	 in	 Abschnitt	 7.1	 einführend	 dargestellt,	 ist	 neben	 der	 Polizei	 und	 der	 Justiz	 die	 Kinder-	 und	

Jugendhilfe	 ein	 zentraler	Akteur	 im	Handlungsfeld	Kinder-	 und	 Jugendkriminalitätsprävention.	 In	

Kooperation	mit	den	anderen	Akteuren	oder	auch	als	allein	handelnde	Institution	zeichnet	die	Kin-

der-	und	Jugendhilfe	 für	zahlreiche	Präventionsprojekte	und	-programme	verantwortlich.	Der	Elfte	

Kinder-	 und	 Jugendbericht	 (Bericht	 über	 die	 Lebenssituation	 junger	Menschen	und	die	 Leistungen	

der	Kinder-	und	Jugendhilfe	in	Deutschland)	hat	sich	2002	in	einem	eigenen	Kapitel	(B	X)	den	Themen	

Delinquenz	und	Prävention	gewidmet	und	eine	jugendpolitische	und	jugendhilfefachpolitische	Per-

spektive	entwickelt.	Da	diese	die	sicherheitspolitische	Perspektive	des	vorliegenden	Berichts	ergänzt,	

soll	sie	an	dieser	Stelle	kurz	erläutert	werden.	

Während	Polizei	und	Justiz	ihrem	gesellschaftlichen	Auftrag	folgend	Straftaten	zu	verhindern	suchen	

und	der	öffentlichen	Sicherheit	verpflichtet	sind,	ist	es	Auftrag	der	Kinder-	und	Jugendhilfe,	Kinder	und	

Jugendliche	in	ihrer	Entwicklung	zu	einer	eigenverantwortlichen	und	gemeinschaftsfähigen	Persön-

lichkeit	zu	fördern,	sie	vor	Gefahren	für	ihr	Wohl	zu	schützen	und	zu	positiven	Lebensbedingungen	

beizutragen.	 (SGB	VIII	 §	1).	 Kinderdelinquenz	und	 Jugendkriminalität	wird	 in	 dieser	 Perspektive	 in	

Abhängigkeit	von	den	Lebens-	und	Problemlagen	der	Kinder	und	Jugendlichen	als	alterstypische	Her-

ausforderung	gesehen.	Kinderdelinquenz	und	 Jugendkriminalität	 sind	ein	Risiko	 für	das	Wohl	der	

Kinder	und	Jugendlichen.	Aus	diesem	Grund	ist	die	Kinder-	und	Jugendhilfe	gefordert.	Ansatzpunkte	

sind	hier	die	Lebens-	und	Problemlagen	der	Kinder	und	Jugendlichen	und	deren	Familien.	Gleichzei-

tig	 sind	Gesetzesverletzungen	von	Kindern	und	 Jugendlichen	 in	einem	gewissen	Maße,	wie	bereits	

an	verschiedener	Stelle	im	Bericht	dargestellt,	vorübergehende	alterstypische	Verhaltensweisen,	die	

nicht	in	jedem	Fall	auf	einen	erzieherischen	Bedarf	verweisen.	Da	dieses	Verhalten	keine	Prognose	auf	

künftige	 kriminelle	Karrieren	 zulässt,	 sollte	 eine	Kriminalisierung	 vermieden	werden.	Die	Kinder-	

und	Jugendhilfe	prüft,	welche	Problemlagen	bestehen	und	wie	pädagogisch	auf	sie	reagiert	werden	

kann.	Neben	einzelfall-	und	gruppenbezogenen	pädagogischen	Strategien	stellen	gemeinwesenbe-

zogene	Ansätze	einen	weiteren	wichtigen	Arbeitsbereich	dar.	

Da	 die	 Kinder-	 und	 Jugendhilfe	 dem	 Subsidiaritätsprinzip	 folgend	 auf	 der	 lokalen	 Ebene	 durch	

eine	 sehr	 differenzierte	 und	 plurale	 Trägerlandschaft	 charakterisiert	 ist,	 gibt	 es	 eine	 große	 Anzahl	

von	 Projekten	 und	 Regelangeboten	 im	 Feld	 Kinder-	 und	 Jugendkriminalitätsprävention.	 Um	 dieses	

unübersichtliche	Feld	nach	verschiedenen	Ansätzen	zu	strukturieren,	themenspezifische	Überblicke	zu	
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erstellen	und	die	Fachlichkeit	und	Weiterentwicklung	der	pädagogischen	Ansätze	in	der	Kinder-	und	

Jugendkriminalitätsprävention	zu	fördern,	hat	das	Bundesministerium	für	Familie,	Senioren,	Frauen	

und	Jugend	1997	die	Arbeitsstelle	Kinder-	und	Jugendkriminalitätsprävention	am	Deutschen	Jugend-

institut	 eingerichtet.	Die	Arbeitsstelle	hat	 seitdem	Präventionsansätze	 zu	 ausgewählten	 relevanten	

Themen	 (z.	B.	 Kinderdelinquenz,	 schnelle	 Reaktion	 oder	 Aussiedlerjugendliche)	 in	 Publikationen	

zusammengefasst	und	sich	mit	Strategien	der	Evaluation	und	 internationalen	Präventionsansätzen	

befasst.	Alle	Publikationen	stehen	unter	www.dji.de/jugendkriminalitaet	für	die	Fachdiskussion	kos-

tenlos	zur	Verfügung.

Zur	Information	über	diese	und	weitere	Akteure,	die	den	Erfahrungsfundus	über	Kriminalprävention	

fördern,	sei	ein	Überblick	über	nützliche	Internetadressen	gegeben:

Bundesweit	tätige	Institutionen

1.	 Die	Kriminologische	Zentralstelle	betreibt	Forschung	und	Dokumentation	(www.krimz.de).

2.	 Das	Programm	Polizeiliche	Kriminalprävention	der	Länder	und	des	Bundes	 (ProPK)	will	Bevölke-

rung,	Multiplikatoren	und	andere	Träger	über	sekundäre	und	polizeiliche	Prävention	informieren	

(etwa	 über	 die	 Möglichkeiten,	 die	 Wohnung	 durch	 technische	 Sicherungsmaßnahmen	 vor	 Ein-

bruch	zu	schützen)	(www.polizei.propk.de).	

3.	 Das	 Deutsche	 Forum	 für	 Kriminalprävention	 (www.kriminalpraevention.de)	 bemüht	 sich	 um	

bundesweite	Vernetzung	und	Kooperation,	Bündelung	der	Kräfte,	Wissenstransfer	und	Öffentlich-

keitsarbeit	für	kriminalpräventive	Aktivitäten.

4.	 Das	 Bundeskriminalamt	 (BKA)	 fördert	 Projekte,	 um	 Bekämpfungs-	 und	 Präventionsansätze	 zu	

entwickeln,	ferner	führt	es	in	Zusammenarbeit	mit	den	Polizeien	der	Länder	eine	good-	practice-

orientierte	Präventionssammlung,	den	Infopool	Prävention,	die	auch	über	das	Internet	erreichbar	

ist	(www.bka.de).	

5.	 Der	Deutsche	Präventionstag	 leistet	 in	 jährlich	stattfindenden	nationalen	Kongressen	einen	Brü-

ckenschlag	 zwischen	Wissenschaft	 und	 Praxis.	 Träger	 ist	 die	 „DPT	 –	Deutscher	 Präventionstag“,	

eine	Tochtergesellschaft	der	Deutschen	Stiftung	für	Verbrechensverhütung	und	Straffälligenhilfe	

(DVS).	Weitere	Informationen:	www.praeventionstag.de.

6.	 Das	Deutsche	Jugendinstitut	(DJI)	–	www.dji.de	–	ist	ein	außeruniversitäres	sozialwissenschaftliches	

Forschungsinstitut	mit	Hauptsitz	 in	München.	Neben	vielen	anderen	aktuellen	gesellschaftspoli-

tischen	Fragen	gehört	auch	die	Prävention	von	Kinder-	und	Jugendkriminalität	zum	Forschungs-

spektrum	im	Institut.

7.2.3 Bedeutung der Evaluation
Die	eingangs	betonte	Notwendigkeit,	Instrumente	der	Kriminalprävention	auf	ihre	Wirkung	zu	über-

prüfen,	 ist	 inzwischen	weitgehend	akzeptiert.	 Eine	 knappe	Darstellung	der	methodischen	Ansätze	

und	 Ergebnisse	 von	 internationalen	 	 und	 nationalen	 Initiativen	 zur	 Förderung	 exakter	 Wirkungs-

forschung	 und	 zur	 Sichtung	 ihrer	 Ergebnisse	 soll	 methodische	 Hinweise	 für	 die	 Evaluationspraxis	

in	 Deutschland	 geben	 wie	 auch	 über	 relevante	 Wirkungsbilanzen	 informieren.	 Die	 Betonung	 von	

Wirkungsevaluation	soll	nicht	die	Zweckmäßigkeit	anderer	Ziele	von	Evaluation	in	Frage	stellen.	So	

kann	Programmevaluation	erst	den	Blick	dafür	schärfen,	welche	Probleme	bei	der	 Implementation	

von	Programmen	an	verschiedenen	sozialen	Orten	auftreten	können;	auch	setzt	Wirkungsevaluation	

eine	genaue	Erfassung	der	Dosierung	zentraler	Programmelemente	voraus.	Ferner	kann	es	bei	inno-

vativen	Projekten	sinnvoll	sein,	durch	Monitoring	mit	Blick	auf	die	Erreichung	von	Zwischenzielen	das	

Programm	zu	verändern.	Die	Hervorhebung	der	Wirkungsevaluation	erscheint	aber	deshalb	gerecht-

fertigt,	weil	viele	Ansätze	zur	Kriminalprävention	in	ihrer	Entwicklung	und	Verbreitung	so	weit	fort-
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geschritten	sind,	dass	sie	sich	einer	Wirkungsevaluation	stellen	können	und	sollten.	Darüber	hinaus	

hat	Kriminalprävention	–	im	Kontrast	zu	verschiedenen	anderen	Bereichen	der	sozialen	Intervention,	

wo	größere	Ergebnisoffenheit	im	Evaluationskonzept	sinnvoll	sein	kann	–	eine	eindeutige	Zielvorga-

be:	die	Reduktion	von	Straffälligkeit.

7.2.3.1 Ansätze zur evaluationsgestützten Bewertung präventiver Programme
Nachdem	wiederkehrend	beklagt	wurde,	dass	Präventionsmaßnahmen	 in	Deutschland	nur	äußerst	

selten	evaluiert	werden	und	daher	kein	akkumuliertes	Wissen	über	bewährte	Ansätze	vorliegt,	ist	in	

letzter	Zeit	auf	verschiedene	Weise	die	Rolle	von	Evaluation	gefördert	worden.	So	machte	das	Düssel-

dorfer	Gutachten29	 in	 seinem	2.	Teil	durch	eine	kurze	Zusammenfassung	den	 „Maryland-Report	on	

Preventing	Crime:	What	works,	what	 doesn’t,	what	 is	 promising?“30	 auch	 in	Deutschland	bekannt.	

Der	Maryland-Report	hat	Präventionsprogramme,	die	bei	der	Familie,	 in	der	Schule,	 in	Gemeinden,	

im	öffentlichen	Raum	und	 am	Arbeitsmarkt	 ansetzen	 oder	 durch	 Polizei	 und	 Justiz	 getragen	 sind,	

hinsichtlich	 ihrer	Wirksamkeit	 bilanziert.	 Er	 stützte	 sich	 auf	 Evaluationsstudien	 unterschiedlicher	

methodischer	Güte	und	bewertete	die	Gültigkeit	auf	einer	fünfstufigen	Skala.	

Maryland	Scientific	Methods	Scale31

Niveau	5:		Größte	Gültigkeit	wurde	Studien	zugesprochen,	die	ein	experimentelles	Design	verwendet	

hatten,	d.	h.	die	Untersuchungsgruppe	durch	Zufallsauswahl	auf	eine	Experimental-	und	die	Kontroll-

gruppe	verteilten.	

Niveau	4:	Gut	gemachte	quasiexperimentelle	Untersuchungen,	bei	denen	eine	Kontrollgruppe	mitun-

tersucht	wurde,	die	zwar	nicht	per	Zufall,	sondern	durch	bewusste	Auswahl	zustande	gekommen	war,	

wo	aber	große	 Sorgfalt	 auf	Vergleichbarkeit	gelegt	wurde,	 z.	B.	durch	Matching	von	Personen	oder	

Gruppen	nach	Variablen,	deren	Einfluss	auf	Intervention	und	Effekt	unterstellt	werden	konnte,	oder	

durch	sorgfältige	statistische	Kontrolle	solcher	Variablen.

Niveau	3:	Untersuchungen,	die	eine	Vergleichsgruppe	heranzogen,	die	das	evaluierte	Interventions-

programm	nicht	absolviert	hatte,	wobei	allerdings	deren	Ähnlichkeit	mit	der	Untersuchungsgruppe	

nicht	groß	oder	unbekannt	war.	

Niveau	2:	Vorher-Nachher-Studien	ohne	Vergleichsgruppe.	

Niveau	1:	Studien	mit	nur	einem	Messzeitpunkt	bei	einer	Population,	die	Adressaten	und	Nichtadres-

saten	einer	Intervention	enthielt,	ohne	deren	Vergleichbarkeit	abzusichern	oder	statistisch	zu	kont-

rollieren.	

Für	die	Bilanz	wurden	nur	Untersuchungen	berücksichtigt,	die	methodisch	mindestens	auf	Niveau	

3	 einzustufen	 waren.	 Wenn	 zwei	 oder	 mehr	 solcher	 Studien	 einen	 signifikant	 positiven	 Effekt	

nachwiesen,	galt	die	Maßnahme	als	effektiv	 („it	works“)32.	Eine	überarbeitete	und	erweiterte	Fas-

29	 Empirisch	 gesicherte	 Erkenntnisse	 über	 kriminalpräventive	Wirkungen.	 Gutachten	 für	 die	 Landeshauptstadt	 Düssel-

dorf,	2001,	http://www.duesseldorf.de/download/dg.pdf.
30	 Internetadresse:	http://www.ncjrs.org/works.
31	 Vgl.	FArrinGton, d. p.	u.	a.,	2002.
32	 Als	working	wurden	Programme	eingestuft,	für	die	durch	wenigstens	zwei	Studien	der	Designgüte	3	(oder	höher)	statis-

tisch	signifikante	Effekte	bei	genügend	großen	Stichproben	nachgewiesen	wurden	und	die	übrigen	Studien	geringerer	

Designgüte	überwiegend	Ergebnisse	in	gleicher	Richtung	aufwiesen.
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sung33	 ist	 mittlerweile	 zum	 Standardwerk	 der	 neuen	 internationalen	 Bewegung	 geworden,	 die	

Kriminalpolitik	durch	evidence-based	crime-prevention	(EBCP)	gestalten	will.	Es	geht	ihr	darum,	

empirisch	gültige	Evaluationen	der	Wirksamkeit	kriminalpräventiver	Instrumente	zu	sichten	und	

aufgrund	möglichst	 vollständiger	 Bilanzierungen	 die	 dabei	 als	 effektiv	 nachgewiesenen	 Instru-

mente	herauszufinden	und	der	Kriminalpolitik	zu	empfehlen.

Nach	der	Gültigkeitsskala	des	Maryland-Reports	besitzen	Zufallsexperimente	die	höchste	Gültigkeit,	

gefolgt	von	quasiexperimentellen	Forschungsdesigns.	Effekte	lassen	sich	in	der	Wirkungsforschung	

nur	messen	und	in	ihrer	Überzufälligkeit	bestimmen,	wenn	Vergleichsgruppen	herangezogen	wur-

den,	die	die	zu	evaluierende	Intervention	nicht	erhalten	haben.	Diese	können	entweder	ausgelost	(=	

Zufallsexperiment)	oder	durch	sorgsame	Auswahl	so	zusammengestellt	werden,	dass	sie	der	Gruppe,	

die	 die	 Intervention	 erhält,	möglichst	 ähnlich	 sind	 (=	Quasiexperiment).	Wirkungsforschung	ohne	

Vergleichsgruppe	ist	in	der	Regel	wertlos.	Als	gültig	gelten	demnach	insbesondere	Studien,	bei	denen	

der	Effekt,	der	erzielt	werden	soll	(also	z.	B.	Reduktion	der	Inzidenz	von	Kriminalität	bei	Personen	oder	

in	Regionen),	vor	Beginn	der	Intervention	und	nach	ihrem	Abschluss	gemessen	wird;	die	dabei	fest-

gestellte	Differenz	wird	verglichen	mit	der	im	gleichen	Zeitintervall	festgestellten	Differenz	bei	einer	

Vergleichsgruppe,	der	die	Intervention	vorenthalten	bzw.	erspart	blieb	und	die	der	Interventionsgrup-

pe	möglichst	ähnlich	sein	sollte.	Im	Idealfall	werden	beide	Gruppen	aus	einem	Pool	von	geeigneten	

Personen	ausgelost	(Zufallsexperiment).	Meist	ist	dies	nicht	möglich,	so	dass	viel	Mühe	aufgewendet	

wird,	um	für	eine	Gruppe,	die	eine	Intervention	oder	Sanktion	erhält,	eine	passende	Vergleichsgruppe	

zu	finden,	die	ihr	nach	wichtigen	statistischen	Merkmalen	(z.	B.	Alter,	Vorstrafen	etc.)	möglichst	ähn-

lich	ist	(quasiexperimentelles	Design).	Selbst	wenn	nur	eine	Vergleichsgruppe	herangezogen	werden	

kann,	deren	Ähnlichkeit	zur	 Interventionsgruppe	gering	oder	nicht	 feststellbar	 ist,	kann	sie	 immer	

noch	wertvoll	sein,	um	festzustellen,	und	das	ist	das	Entscheidende,	ob	die	Vorher-Nachher-Differenz	

bei	der	 Interventionsgruppe	nur	 ein	Effekt	 ohnehin	 stattfindender	Reifung	 von	Personen	oder	 von	

sozialem	Wandel	ist	oder	auf	die	Intervention	zurückgehen	könnte.34	Ohne	jede	Vergleichsgruppe35	ist	

Effektevaluation	nicht	gültig	möglich,	weil	man	nicht	weiß,	worauf	der	Effekt	beruht.

Wenn	also	vorgeschlagen	wird,	das	Design	von	Evaluation	an	den	Gütestandards	der	Maryland	Scale	

zu	 orientieren,	 wird	 damit	 nicht	 der	 hohe	 Anspruch	 verbunden,	 Random-Experimente	 oder	 Qua-

siexperimente	 durchzuführen,	 so	 sinnvoll	 dies	wäre.	 Da	 auch	 Studien	 auf	 dem	Niveau	 3	 als	 gültig	

genug	betrachtet	wurden,	 um	die	Wirkungen	 zu	bewerten,	 ist	 lediglich	gefordert,	 dass	 überhaupt	

Vergleichsgruppen	herangezogen	werden,	auch	wenn	deren	Ähnlichkeit	zur	Untersuchungsgruppe	

nur	begrenzt	gegeben	ist.	

In	 dem	 mittlerweile	 etablierten	 Ansatz	 der	 evidenzbasierten	 Kriminalprävention	 werden	 durch	

möglichst	 vollständige,	 methodisch	 sorgfältig	 bewertete	 Überblicke	 über	 Wirkungsevaluationen	

jene	 Interventionen	 identifiziert,	 die	 nachweislich	 einen	 präventiven	 Beitrag	 leisten.	 Nur	 solche	

Programme	 rechtfertigen	 nach	Überzeugung	 der	 Anhänger	 dieses	 Ansatzes	 den	 Einsatz	 von	 Steu-

	 Als	not	working	wurden	Programme	eingestuft,	 für	die	durch	wenigstens	zwei	Studien	der	Designgüte	3	 (oder	höher)	

nachgewiesen	wurde,	dass	sie	keine	Wirkung	haben	oder	gar	kontraproduktive	Effekte	nach	sich	ziehen.	
	 Als	promising	wurden	Interventionen	betrachtet,	die	nur	durch	eine	Evaluationsstudie	auf	wenigstens	dem	Niveau	3	als	

wirkungsvoll	nachgewiesen	wurden	und	für	die	aus	anderen,	methodisch	schwächeren	Studien	Anhaltspunkte	beste-

hen,	dass	sie	bei	besserem	Design	ebenfalls	Effektivität	nachweisen	könnten.	
	 Für	alle	sonstigen	Programme	galt	die	Effektivität	als	unknown.	
33	 ShermAn,	L.	W.	u.	a.,	2002.
34	 Vgl.	für	diese	Designunterschiede	auch	die	Klassifikation	der	Scientific	Maryland	Scale	oben.
35	 Bzw.	bei	situativen	oder	räumlich	begrenzten	Interventionen	ähnliche	Vergleichssituationen	oder	Vergleichsorte.
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ermitteln;	was	sich	hingegen	bei	experimentellen	oder	quasiexperimentellen	Evaluationen	als	inef-

fektiv	 oder	 gar	 kontraproduktiv	 erweist,	müsse	 aufgegeben	werden,	wolle	man	nicht	 Steuergelder	

verschwenden.	

Für	diesen	Ansatz	sind	neben	den	genannten	Bilanzierungen	in	shermAn	u.	a.,	2002	insbesondere	die	

Reviews	der	Campbell	Collaboration	Criminal	Justice	Group36	instruktiv.	Die	Campbell	Collaboration	

veröffentlicht	 solche	Effektbilanzierungen	bestimmter	 Präventionsstrategien	 im	 Internet.	 Sie	 beru-

hen	auf	einer	möglichst	vollständigen	Erfassung	der	international	evaluierten	Programme	und	Prak-

tiken.	 Es	werden	nur	quasi-	und	 random-experimentelle	Evaluationen	berücksichtigt.	Durch	meta-

analytische	 Berechnungen	 wird	 die	 generelle	 Effektstärke	 ermittelt.	 In	 Auftrag	 gegeben	 und	 von	

internationalen	Gruppen	übernommen	wurden	bislang	 etwa	30	Berichte	 (reviews).37	 Zwei	 Berichte	

sind	bislang	für	die	deutschen	Leser,	gefördert	durch	das	DFK,	übersetzt	worden:	zur	Videoüberwa-

chung	öffentlicher	Plätze	und	zum	sozialen	Kompetenztraining	für	Kinder.38

Ein	 anderer	 Ansatz	 zur	 evaluationsgestützten	 Verbesserung	 von	 präventiven	 Programmen	 ist	 die	

metaanalytisch	 konzipierte	 Suche	 nach	 best	 practices.39	 Dabei	 werden	 alle	 Evaluationen	 eines	

bestimmten	Programmtyps	herangezogen,	soweit	sie	Effektstärken	des	Programms	gemessen	haben.	

Mit	 Effektstärke	 ist	 die	 Differenz	 der	 Wirkungsmaße	 einer	 Intervention	 (z.	B.	 der	 Rückfälligkeit)	

zwischen	 Interventionsgruppe	 und	 Vergleichsgruppe	 gemeint.	 Zentrale	 Komponenten	 dieser	 Pro-

gramme	(Behandlungsdauer,	Nachsorge	etc.)	werden	dann	in	multivariaten	Modellen	zur	Schätzung	

der	Unterschiede	der	Effektstärke	herangezogen.	Dadurch	kann	man	diejenigen	Programmcharak-

teristika	 identifizieren,	die	besonders	 stark	 zum	Erfolg	beitragen;	 sie	werden	 für	Programmverbes-

serungen	empfohlen.	So	ergab	z.	B.	eine	aktuelle	Auswertung	von	kognitiv-verhaltenstherapeutisch	

arbeitenden	 Behandlungsprogrammen	 für	 Straftäter	 folgende	 zwei	 besonders	 relevanten	 Kompo-

nenten:	(1)	Modellprojekte	waren	viel	wirksamer	als	schon	länger	praktizierte	Programme.	Offensicht-

lich	ist	bei	den	Entwicklern	eines	Programms	das	Engagement	viel	größer,	als	wenn	Bedienstete	das	

Programm	im	Alltag	als	Routine	praktizieren;	Veralltäglichung	kann	Effekte	 schwächen.	 (2)	Ferner	

wirkten	 Programme	 besser,	 wenn	 sie	 ambulant,	 z.	B.	 als	 Bewährungsauflagen,	 eingesetzt	 wurden	

statt	in	Institutionen.40	Konsequenz	wäre,	therapeutische	Ansätze	insbesondere	im	Rahmen	der	Straf-

aussetzung	zur	Bewährung	einzusetzen.

Um	die	Bereitschaft	zur	Evaluation	präventiver	Maßnahmen	 in	Deutschland	zu	 fördern,	wurde	von	

Bund	und	Ländern	eine	„Arbeitshilfe	zur	Durchführung	von	Evaluationen	polizeilicher	Präventions-

programme“41	 entwickelt;	die	Polizei	 von	Nordrhein-Westfalen	hat	eine	Zentralstelle	Evaluation	 im	

LKA	eingerichtet,42	und	der	Landespräventionsrat	Hessen	gab	einen	„Leitfaden	zur	praxisorientierten	

Erfolgskontrolle“43	 heraus.	 Allerdings	 sind	 diesen	 Ratgebern	 insbesondere	 Hinweise	 für	 formative	

Evaluation	 zu	 entnehmen,	 also	 Klärung	 der	 angestrebten	 Ziele,	 Klärung	 der	 Relation	 zwischen	

Zielen	und	 Intervention	 sowie	Anpassung	der	Konzeptidee	an	die	 jeweiligen	Bedingungen	vor	Ort.	

Ferner	 werden	 Anregungen	 zur	 Festlegung	 der	 Maßzahlen	 für	 die	 Zielerreichung	 gegeben.	 Mit	

36	 http://www.aic.gov.au/campbellcj.
37	 Vgl.	für	eine	aktuelle	Übersicht	www.aic.gov.au/campbellcj.
38	 lösel, F.	und	B. plAnKensteiner,	2005.
39	 Vgl.	für	Nachweise	der	Arbeiten	von	lipsey, m.:	www.vanderbilt.edu/cerm.
40	 lipsey, m. w. u.	a.,	2001,	S.	154	f.
41	 proGrAmm polizeiliche KriminAlpräVention der länder und des Bundes	(Hg.),	Eine	Arbeitshilfe	für	die	Prävention,	2003.
42	 Vgl.	für	eine	Skizze	KAulich, K.,	2004.
43	 Wiesbaden	2004.
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Hilfe	der	Prozessevaluation,	 für	die	gleichfalls	Arbeitsformen	empfohlen	werden,	 sollen	 Implemen-

tationsprobleme	bei	der	Umsetzung	der	Programme	etc.	 festgestellt	werden.	Es	wird	also	eher	Pro-

zessevaluation	als	Effektevaluation	gefördert,	denn	für	Wirkungsforschung	 ist	die	Ausdehnung	der	

Untersuchung	auf	Vergleichsgruppen	zwingend	erforderlich.	Das	Know-how	der	Entwicklung	dafür	

adäquater	Forschungsdesigns,	etwa	zur	Bestimmung	von	Samplegrößen,	die	statistisch	signifikante	

Effekte	 festzustellen	 erlauben,	 kann	 bei	 den	 Mitarbeitern	 der	 Präventionsprogramme	 selbst	 kaum	

erwartet	werden.	Die	Durchführung	der	Evaluation	durch	externe	Forscher	ist	deshalb	essenziell.	Sie	

ist	auch	deshalb	nötig,	weil	Evaluation	durch	Projektmitarbeiter	die	Gefahr	der	Kollusion	impliziert:	

Ihr	Anliegen	 ist	 verständlicherweise,	 das	 Projekt	dem	Mittelgeber	gegenüber	 als	 Erfolgsgeschichte	

darzustellen,	dadurch	wird	aber	eine	korrekte	Beschreibung	von	Implementationsproblemen	und	der	

gewünschten	und	unerwünschten	Effekte	gehemmt.	Eine	weitere	Initiative	zur	Stärkung	von	Evalua-

tion	ist	deshalb	zentral:	das	Beccaria-Projekt	des	Landespräventionsrates	Niedersachsen44,	das	durch	

eine	Evaluationsagentur	Projektbetreiber	und	Evaluationsforscher	zusammenbringen	will.

Bestimmte	 Fragestellungen,	 denen	 bei	 der	 Evaluation	 kriminalpräventiver	 Maßnahmen	 Aufmerk-

samkeit	gezollt	werden	muss,	sind	wegen	ihrer	Komplexität	oft	gleichfalls	für	projektintern	getragene	

Evaluation	unzugänglich.	Neue	Maßnahmen	können	eine	Ausweitung	formaler	Kontrolle	bewirken,	

das	so	genannte	net-widening.	So	wirft	etwa	Videoüberwachung	von	Plätzen	oder	in	öffentlichen	Ver-

kehrsmitteln	stets	die	Frage	auf,	inwieweit	neben	den	eigentlichen	Zielen	(z.	B.	bessere	Anhaltspunkte	

für	eventuelle	Strafverfolgung	bzw.	die	Verhinderung	von	Straftaten)	nicht	bloß	die	Persönlichkeits-

rechte	Unbeteiligter	eingeschränkt	werden,	sondern	auch	andere	soziale	Auffälligkeiten	oder	lästige	

Verhaltensweisen	miterfasst	werden,	die	sonst	toleriert	und	somit	außer	Betracht	bleiben	würden.	Die	

Gefahr	solcher	Ausweitungen	bedarf	ebenso	der	Evaluation	wie	die	Frage,	ob	die	Maßnahme	lediglich	

bewirkt,	dass	Tatorte	verlagert	und	Tatmodalitäten	abgeändert	werden.	Zwar	gibt	es	Hinweise,	dass	

solche	Verlagerungseffekte	selten	die	gleiche	Größenordnung	aufweisen,	wie	die	Delikte,	denen	die	

präventive	Strategie	gilt,	aber	sie	sind	selten	völlig	zu	vernachlässigen.45	Darüber	hinaus	kostet	eine	

verstärkte	 Praxis	 der	 Evaluation	 präventiver	 Maßnahmen	 Geld.	 Diese	 Investition	 könnte	 sich	 aber	

dadurch	 amortisieren,	 dass	 Programme	 bei	 Nachweis	 fehlender	 Effektivität	 eingestellt	 und	 deren	

Kosten	gespart	werden	könnten,	so	dass	die	Evaluationsforschung	de	facto	finanzielle	Mittel	einspa-

ren	würde.	

7.2.3.2 Deutsche und internationale Befunde über Effektivität
7.2.3.2.1 Deutsche Evaluationsstudien – Auswahl
Die	primär-	und	sekundär-präventiven	 Interventionen	sind	so	vielgestaltig,	dass	ein	Überblick	über	

Evaluationsergebnisse	hier	nicht	gegeben	werden	kann.	Einige	Befunde	sollen	aber	genannt	werden,	

auch	wenn	sie	methodisch	teils	noch	unzureichend	abgesichert	sind.	Ein	wichtiges	Zufallsexperiment	

läuft	gegenwärtig	zu	den	Wirkungen	von	Heroinvergabe	an	Schwerstsüchtige	in	verschiedenen	Städ-

ten	 in	 Deutschland.46	 Dieses	 medizinische	 Projekt	 umfasst	 auch	 kriminologische	 Fragestellungen;	

Ergebnisse	 liegen	noch	nicht	 vor.	 Ein	weiteres	 Zufallsexperiment	 betraf	Maßnahmen	gegen	 Schul-

schwänzen;	 durch	 eine	 sofortige	 Kontaktaufnahme	 zwischen	 Schule	 und	 Erziehungsberechtigten	

sollte	 Schulschwänzen	 reduziert	 werden.	 Dieses	 Programm	 in	 Niedersachsen	 war	 effektiv	 in	 der	

Reduktion	 des	 Schulschwänzens,	 gleichfalls	 konnte	 die	 Ladendiebstahlsquote	 der	 Schüler	 gesenkt	

44	 Vgl.	inhaltlich	meyer, A.	und	e. mArKs,	2005;	www.beccaria.de.
45	 Vgl.	peAse, K.,	2004,	S.	956.
46	 KrAusz, m.	u.	a.,	2000.
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werden,	 nicht	 aber	 die	 Frequenz	 anderer	 Delikte47,	 z.	B.	 der	 Gewaltdelikte,	 deren	 Begehung	 nicht	

durch	Schulabwesenheit	erleichtert	wird.	

Auf	 quasiexperimentelle	 oder	 mit	 nichtäquivalenten	 Vergleichsgruppen	 durchgeführte	 Evaluati-

onen	soll	hier	nicht	weiter	eingegangen	werden;	dazu	sind	Zusammenstellungen	wie	z.	B.	vom	Deut-

schen	Jugendinstitut	instruktiv.48	Auch	Längsschnitt-Zeitreihen	können	Aufschlüsse	geben,	wenn	die	

Zeiträume	vor	und	nach	einer	Intervention	lang	genug	sind,	um	den	Trend	der	generellen	Entwick-

lung	als	Vergleichsmaßstab	zu	nutzen.	So	sind	in	sehr	vielen	Schulen	in	Deutschland	Projekte	zur	Ver-

meidung	von	Gewalt	durchgeführt	worden,	die	Mediation	fördern	und	zu	gewaltfreier	Konfliktbewäl-

tigung	erziehen	sollen.	Soweit	diese	Modelle	evaluiert	wurden49,	lassen	die	Ergebnisse	vermuten,	dass	

ihre	wachsende	Verbreitung	Ende	der	1990er	Jahre	insgesamt	dazu	geführt	hat,	dass	die	Gewalttaten	

in	 den	 Schulen	 seit	 1997	 kontinuierlich	 abgenommen	 haben:	 Je	 1.000	 versicherte	 Schüler	 sank	 die	

Häufigkeit	der	Raufunfälle	von	15,6	im	Jahr	1997	auf	11,3	im	Jahr	2003.50	Allerdings	bleibt	bei	solchen	

Trendanalysen	unklar,	welches	 konkrete	Programm	wann	welchen	Effekt	gehabt	hat.	Die	wenigen	

genannten	Beispiele	können	die	Vielfalt	der	Ansätze	kaum	angemessen	dokumentieren;	allerdings	

sind	 in	den	Kapiteln	zu	einzelnen	Deliktbereichen	 immer	wieder	auch	Präventionsstrategien	ange-

sprochen	(z.	B.	bei	politisch	motivierter	Kriminalität,	bei	Gewaltkriminalität,	bei	den	Eigentums-	und	

Vermögensdelikten	und	Wirtschaftskriminalität	usw.).

Evaluation	 findet	 in	Deutschland	 überwiegend	 als	 Prozess-,	 seltener	 als	 Effektevaluation	 statt.	 Der	

Forschungskontakt	zu	den	Projektmitarbeitern	ist	einfacher	herzustellen	als	zu	deren	Klienten.	Hier	

müssten	 oft	 Mitarbeiter	 die	 Klienteninterviews	 vermitteln,	 wobei	 auch	 mit	 Selektivität	 zugunsten	

erfolgreicher	Fälle	zu	rechnen	wäre.51

7.2.3.2.2  Internationale Evaluationsbefunde
Die	Seltenheit	deutscher,	methodisch	adäquat	durchgeführter	Evaluationsstudien	verlangt	die	Beach-

tung	 der	 insbesondere	 im	 englischen	 Sprachraum	 erarbeiteten	 Ergebnisse.	 Dabei	 muss	 allerdings	

berücksichtigt	werden,	dass	ihre	Übertragbarkeit	auf	Deutschland	nicht	unproblematisch	ist.	Sozia-

lisationsunterschiede,	die	sozialstaatlichen	Kontexte,	Arbeitsmarktkonstellationen,	organisatorische	

Strukturen	 von	Polizei	 und	 Justiz,	 divergente	Rechtssysteme,	unterschiedliche	 Strukturen	 kommu-

naler	 Verwaltung	 usw.	 können	 Effekte	 beeinflussen.	 Am	 ehesten	 lassen	 sich	 situative	 Präventions-

maßnahmen,	die	z.	B.	auf	die	Beeinflussung	von	Gelegenheitsstrukturen	gerichtet	sind,	übertragen.	

Dagegen	 sind	 Versuche	 der	 Übernahme	 komplexer	 Strategien,	 wie	 z.	B.	 der	 New	 Yorker	 Zero-Tole-

rance-Politik,	in	Europa	regelmäßig	fehlgeschlagen,	auch	weil	der	Rückgang	der	Kriminalität	in	New	

York	 weniger	 durch	 die	 Null-Toleranz-Strategien	 als	 durch	 die	 ständig	 aktualisierte	 Kriminalitäts-

zählung	 in	allen	Revieren	beeinflusst	wurde,	wobei	 für	Anstiege	die	 jeweiligen	Revierchefs	verant-

wortlich	 gemacht	 (und	 so	 zum	Ausweis	 günstiger	 Zahlen	motiviert)	wurden	 (COMPSTAT-Ansatz).52	

47	 Vgl.	BrettFeld, K.	u.	a.,	2005b,	S.	36.
48	 ArBeitsstelle Kinder- und JuGendKriminAlitätspräVention Am deutschen JuGendinstitut	(Hg.),	Evaluierte	Kriminalitätspräven-

tion	in	der	Kinder-	und	Jugendhilfe,	2003;	vgl.	auch	lüders, c.	u.	a.,	2005.
49	 Für	Details	siehe	www.evaluation-schulmediation.de.
50	 Gewalt	an	Schulen	2005,	S.	15.
51	 Vgl.	GörGen, t.	u.	a.,	2002,	S.	350	f.	für	ein	Beispiel:	Bei	der	Evaluation	eines	Beratungsangebots	für	ältere	Menschen	mit	

Gewalterfahrungen	rief	bei	den	Forschern	der	Befund	Skepsis	hervor,	dass	die	Klienten	mit	den	Beratungen	sehr	zufrie-

den	waren,	aber	oft	sagten,	die	Probleme,	die	zur	Gewaltgefährdung	beitrugen,	seien	ungelöst	geblieben.	Die	Vermutung	

lag	nahe,	dass	die	von	Mitarbeitern	vermittelten	Klienten	eine	Selektion	besonders	gelungener	Kommunikationsverläufe	

darstellen	könnten.
52	 silVermAn, e.	B.,	1999.
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Gerade	der	COMPSTAT-Ansatz,	bei	dem	Revierleiter	für	Kriminalitätsanstiege	vor	Ort	verantwortlich	

gemacht	werden,	wäre	in	Deutschland	aber	kaum	vorstellbar.	Ähnlich	bedeutsam	ist	es,	den	Befund	

von	Metaanalysen	zur	Effektivität	von	Videoüberwachung	in	Bezug	auf	ihre	Übertragbarkeit	richtig	

einzuschätzen.	In	England,	den	USA	und	Kanada	konnten	dadurch	Autodiebstahl	und	insbesondere	

Diebstähle	aus	Autos	reduziert	werden,	vor	allem	in	Parkhäusern.	In	Stadtzentren	und	Wohngebieten	

hatte	 die	 Videoüberwachung	 aber	 entweder	 nur	 einen	 geringen	 oder	 keinen	 signifikanten	 Effekt	

auf	die	Kriminalitätslage.	Es	ergab	sich	auch	kein	Erfolg	hinsichtlich	der	Verringerung	von	Gewalt-

delikten.	Übrigens	war	der	Rückgang	von	Diebstahl	aus	Autos	in	England	größer	als	in	Kanada	oder	

den	USA,	wo	er	eher	gering	war.	Man	kann	deshalb	Ergebnisse	aus	Großbritannien	nicht	in	gleichem	

Maße	in	anderen	Ländern	erwarten;	Ablehnung	oder	Akzeptanz	dieser	Strategie	in	der	Bevölkerung	

könnten	bedeutsam	sein.53	

Andererseits	gibt	es	Präventionsstrategien,	die	sich	problemlos	übertragen	lassen.	So	sind	präventive	

Maßnahmen	innerhalb	bestimmter	schulischer	Kontexte,	wie	etwa	Programme	gegen	die	Drangsa-

lierung	 von	Mitschülern	 (Anti-Bullying),	 durchaus	 international	 anwendbar	 (vgl.	 die	 erfolgreichen	

Replikationen	des	norwegischen	Olweus-Programms	in	den	USA54).	Vor	allem	aber	zeigen	Bildungs-

programme	 für	 Kinder	 in	 problembelasteten	 Familienumfeldern	 länderübergreifend	 positive	Wir-

kungen.	 Durch	 Training	 ihrer	 sozialen	 Fertigkeiten,	 wie	 Agressionsverzicht,	 Empathie	 für	 Opfer,	

Selbstkontrolle,	 Frustrationsmanagement,	nichtaggressive	Wahrnehmungsmuster	etc.	können	 spä-

ter	antisoziale	Verhaltensweisen	bis	hin	zu	Delinquenz	reduziert	werden.55

Es	fragt	sich	gleichwohl,	ob	es	nicht	sinnvoller	ist,	statt	Evaluationsbefunde	zu	konkreten	Präventions-

modellen,	deren	Übertragbarkeit	möglicherweise	problematisch	ist,	(unkritisch)	zu	übernehmen,	vor	

allem	solche	Effektbilanzen	zur	Kenntnis	zu	nehmen,	die	Erkenntnisse	im	Hinblick	auf	die	tragenden	

theoretischen	Ansätze	von	konkreten	Präventionsmaßnahmen	oder	die	sie	prägenden	Gestaltungs-

mechanismen	vermitteln.	Beispielsweise	 ist	 in	 verschiedenen	Feldexperimenten	ein	kontraproduk-

tiver	Effekt	von	Gruppenarbeit	nachgewiesen	worden,	weil	 sie	dem	Negativeinfluss	von	erfahrenen	

Jugenddelinquenten	auf	Ersttäter	Vorschub	leistet.	cliFFord o‘donnell	und	wAlter Fo	fanden	bei	ran-

dom-experimenteller56	Überprüfung	des	 Buddy-System	 (Patenschaften	 Erwachsener	 für	 Jugendkri-

minelle)	heraus:	„Kontakte	mit	erfahreneren	Jugendlichen	können	Freundschaften	ins	Leben	rufen,	

die	außerhalb	des	Programms	fortdauern	und	dessen	Effekte	zunichte	machen.	Wahrscheinlich	soll-

ten	Programme	die	Jugendlichen	individuell	ansprechen	und	nicht	in	Gruppen	angeboten	werden.“57	

Ähnliche	Effekte	sind	aus	Schulprojekten	bekannt.58	Auch	das	Scheitern	des	berühmten	Cambridge-

Somerville-Experiments,	bei	dem	Jugendliche	eine	Vielzahl	pädagogischer	und	sozialer	Hilfen	über	

mehr	als	fünf	Jahre	erhielten	und	trotzdem	im	Vergleich	zur	Kontrollgruppe	mehr	Straftaten	begin-

gen59,	wird	z.	T.	auf	kontraproduktive	Effekte	von	Gruppenarbeit	in	Feriencamps	zurückgeführt.60	Dar-

aus	folgt,	man	sollte	Jugendliche	strikt	von	stärker	delinquenten	Jugendlichen	fernhalten;	verschie-

dene	 experimentell	 evaluierte	 Programme	 arbeiten	 erfolgreich	nach	diesem	Trennungsprinzip	 (so	

53	 lösel, F.	und B. plAnKensteiner,	2005,	S.	5.	Die	Fahndungserfolge	nach	den	Londoner	Terrorattacken	sind	übrigens	kein	

Indiz	für	wirksame	Prävention,	wohl	aber	für	Hilfen	der	Videoüberwachung	bei	der	Strafverfolgung.
54	 olweus, d. u.	a.,	1999.
55	 Siehe	lösel, F.	und	A. BeelmAnn,	2003.
56	 Vgl.	Glossar:	Zufallszuweisung	der	Probanden	zur	Experimental-	und	Kontrollgruppe.
57	 Fo, w.	S.	O.	und	c. o’donnell,	1974,	S.	169.
58	 Vgl.	schumAnn, K. F.,	2001,	S.	443	f.
59	 Vgl.	schumAnn, K. F.,	2000.
60	 mccord, J.,	2003.
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etwa	Multidimensional	Treatment	Foster	Care	=	Blueprint	Book	8).61	Wenn	allerdings	Gruppenarbeit	

mit	Jugendlichen	unterschiedlicher	Delinquenzerfahrung	vermieden	werden	soll,	stößt	Jugendsozi-

alarbeit	an	finanzielle	Grenzen,	denn	Gruppenarbeit	soll	oft	die	notorisch	ungünstige	Relation	zwi-

schen	Betreuern	und	Probanden	wettmachen.	Das	Paradox	ist	dabei	aber:	Um	ein	Präventionsmodell	

möglichst	vielen	zugutekommen	zu	lassen,	arbeitet	man	mit	Gruppen	–	womöglich	um	den	Preis	der	

Wirkungslosigkeit	aller	Bemühungen.62	

Der	Stand	der	Evaluationsforschung	erlaubt	es	ferner,	bestätigte	Erklärungsansätze	bzw.	Theorien	zu	

identifizieren	und	entsprechend	bei	der	Kriminalprävention	umzusetzen.	Ein	Beispiel	 ist	der	breite,	

experimentell	gestützte	Kenntnisstand	zur	Wirkung	von	Spezialabschreckung:	Durch	eine	schmerz-

hafte	Sanktion	soll	ein	Täter	von	weiterer	Straffälligkeit	abgeschreckt	werden.	Solche	Spezialabschre-

ckung	im	Sinne	eines	Denkzettels	strebt	im	deutschen	Jugendstrafrecht	der	Jugendarrest	an;	auch	der	

immer	wieder	geforderte	„Warnschussarrest“	(„Einstiegsarrest“)	soll,	so	seine	Befürworter,	als	Schuss	

vor	den	Bug	wirksam	sein.	Der	Maryland-Report	dokumentiert	gegenteilige	Evidenz.	Gestützt	auf	die	

Ergebnisse	 experimenteller	 und	 quasiexperimenteller	 Evaluationen	 wird	 den	 durch	 militärischen	

Drill	 auf	 Disziplinierung	 und	 Unterwerfung	 setzenden	 boot	 camps	 Unwirksamkeit	 bescheinigt:	

“Using	traditional	military	basic	training	fails	to	reduce	repeat	offending	after	release,	compared	to	

having	similar	offenders	serve	time	on	probation	or	parole,	does	not	work”.63	Das	bestätigt	auch	ein	

Reviewentwurf	für	die	Campbell	Collaboration:	Aufgrund	einer	Metaanalyse	von	44	experimentellen	

und	quasiexperimentellen	Evaluationen	von	boot	camps	wird	deren	Unwirksamkeit	nachgewiesen.	

Gleich	 viele	 Studien	 fanden	 signifikant	positive	 oder	negative	 Ergebnisse,	 bei	 der	großen	Mehrheit	

gab	 es	 keine	Unterschiede.	 Je	 exakter	 das	Design,	 desto	 negativer	 die	 Ergebnisse.64	 Ähnlich	 zeigen	

auch	 Evaluationen	 von	 Abschreckung	 durch	 Gefängnisbesuchsprogramme	 für	 Jugendliche,	 bei	

denen	Langzeitgefangene	Anschauungsunterricht	über	die	Gewalttätigkeit	des	Knastalltags	geben,	

keine	oder	gar	kontraproduktive	Wirkungen.	Im	Review	der	Campbell	Collaboration	über	sämtliche	

experimentell	evaluierten	Besuchsprogramme	schnitt	bei	keinem	Programm	die	Experimentalgrup-

pe	besser	ab;	vielmehr	war	 ihre	Rückfallrate	um	bis	 zu	26	%	höher	als	bei	den	Vergleichsgruppen.65	

Insgesamt	zeigt	sich	bei	sorgfältiger	Evaluation,	dass	bewusst	als	abschreckende	Maßnahme	geplante	

Interventionen	mit	großer	Wahrscheinlichkeit	kontraproduktiv	wirken	und	ihr	Einsatz	deshalb	nicht	

als	vertretbar	beurteilt	werden	kann.

Es	wäre	schließlich	wünschenswert,	eine	Zusammenstellung	gültiger	oder	zumindest	passabler	Eva-

luationsstudien	aus	Deutschland	ähnlich	dem	Maryland-Report	unter	Anlegung	geringerer	metho-

discher	Ansprüche	erarbeiten	zu	 lassen.	Dabei	könnten	Evaluationen	von	Diversionsmaßnahmen66,	

von	der	Wirkung	von	Untersuchungshaft	als	Schuss	vor	den	Bug	auf	späteren	Bewährungserfolg67,	zur	

Prävention	häuslicher	Gewalt68,	über	das	Antiaggressionstraining69	oder	auch	zur	Wirkung	kommu-

61	 Vgl.	chAmBerlAin, p. und s. mihAlic,	1998.
62	 Vgl.	auch	trenz, c.,	2004,	S.	4.
63	 shermAn, l. w.	u.	a.,	1998,	S.	9.
64	 mAcKenzie, d.,	2001,	131	f.
65	 petrosino, A. u.	a.,	2000,	S.	365.	
66	 Vgl.	heinz, w.	und c. hüGel,	1987;	crAssmöller, B.,	1996.
67	 schumAnn, K. F., 1984.
68	 Z.	B.	löBmAnn, r.	und	K. herBers,	2004;	vgl.	auch	Bilanzierungen	des	Bundesministeriums Für FAmilie, senioren, FrAuen und 

JuGend	unter	http://	www.bmfsfj.de/kategorien/	Forschungsnetz/forschungsvorhaben.
69	 ohlemAcher, t.	u.	a.	2001a;	2001b;	2001c.
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naler	Kriminalpräventionsansätze	auf	Reduzierung	von	Kriminalitätsfurcht	(aber	nicht	von	Krimina-

lität)70	zusammengefasst	und	auf	Anschlussfähigkeit	mit	internationalen	Befunden	geprüft	werden.	

7.2.3.2.3 Folgerungen
In	Deutschland	 ist	 der	 Einsatz	 von	 Forschungskapazitäten	 zur	 Evaluation	 der	 verschiedensten	 prä-

ventiven	Ansätze	und	 Initiativen	bislang	unzureichend.	 So	musste	 sich	das	Düsseldorfer	Gutachten	

weitgehend	 auf	 den	 Maryland-Report71	 stützen	 und	 konnte	 nur	 fünf	 deutsche	 Effektevaluationen	

einbeziehen	–	überdies	mit	vergleichsweise	schwachen	Forschungsdesigns.	Um	in	der	Kriminalprä-

vention	in	Deutschland	unwirksame	oder	sogar	kontraproduktive	Maßnahmen	zu	vermeiden,	muss	

grundsätzlich	eine	valide	Evaluation	aller	Programme	erfolgen.	Wünschenswert	wäre,	bei	 von	der	

öffentlichen	Hand	geförderten	Projekten	wie	im	britischen	„Crime	Reduction	Programme“	von	1999	

regelmäßig	etwa	10	%	der	Mittel	 für	Begleitforschung	und	abschließende	Evaluation	zu	reservieren.	

Außerdem	müssten	für	bundesweite	Bestandsaufnahmen	in	verschiedenen	Präventionsfeldern	auch	

umfassende	Sekundäranalysen	bzw.	Metaanalysen	in	Auftrag	gegeben	werden.

Die	inzwischen	vorliegenden	Hilfen	zur	Evaluation	polizeilicher	Arbeitsformen	müssten	ergänzt	wer-

den	durch	eine	breite	Evaluation	strafrechtlicher	Maßnahmen;	hier	liegt	ein	großes	Evaluationsdefizit	

vor.	Denn	weder	dürfen	Evaluationen	nur	auf	nichtstrafrechtliche	Interventionen	beschränkt	bleiben;	

Wirkungsforschung	muss	schon	aus	verfassungsrechtlichen	Vorgaben	alle	staatlichen	Maßnahmen	

betreffen.	Die	Wichtigkeit	von	Evaluationen	darf	andererseits	aber	nicht	dazu	führen,	dass	nur	bereits	

evaluierte	 Programme	gefördert	werden;	 für	 innovative	Modelle	und	 für	 Pilotprojekte	muss	Raum	

bleiben.	Auch	gibt	es	immer	wieder	Situationen,	in	denen	gehandelt	werden	muss,	ohne	dass	die	ver-

fügbaren	Strategien	bereits	evaluiert	sind.	Allerdings:	Ehe	sie	in	Allgemeinpraxis	überführt	werden,	

müssen	sie	sich	erfolgreich	einer	externen	Evaluation	gestellt	haben.	Dies	entspricht	auch	dem	verfas-

sungsrechtlichen	Gebot,	staatliche	–	insbesondere	auch	strafende	staatliche	Eingriffe	–	nach	Art	und	

Maß	am	Gebot	der	Erforderlichkeit	(und	damit	auch	zwingend	der	Wirksamkeit)	auszurichten	und	zu	

begrenzen.	Die	Forderung	nach	mehr	oder	härteren	strafenden	Eingriffen	findet	in	den	–	national	wie	

international	–	vorliegenden	Befunden	jedenfalls	keine	Rechtfertigung.	Umso	wichtiger	ist	die	syste-

matische	Evaluation	sowohl	präventiver	wie	auch	klassisch-strafrechtlicher	Reaktionsformen.

7.3 Strafrechtliche Prävention

7.3.1 Strafrechtliche Prävention als Teil eines umfassenden 
Kriminalpräventionskonzeptes 

Dass	strafrechtliche	Prävention	im	Abschnitt	über	Kriminalprävention	behandelt	wird,	ist	in	Deutsch-

land	noch	nicht	selbstverständlich.	Strafrecht	wird	vielfach	mit	Repression	gleichgesetzt	und	damit	

von	Prävention	unterschieden.	Diese	Entgegensetzung	von	Prävention	und	Repression	ist	indes	über-

holt,	und	zwar	spätestens	seit	sich	das	Strafrecht	auch	dem	Ziel	der	Prävention	verschrieben	hat.	Im	

Jugendstrafrecht	 steht	Prävention	von	Anbeginn	 im	Vordergrund;	 spätestens	seit	der	Strafrechtsre-

form	von	1969	ist	auch	das	allgemeine	Strafrecht	nicht	mehr	nur	dem	Schuldausgleich,	der	Vergeltung	

von	 Unrecht,	 verpflichtet,	 sondern	 dient	 auch	 dem	 präventiven	 Rechtsgüterschutz.	 Dass	 auch	 mit	

Strafrecht	Kriminalprävention	betrieben	wird,	wird	deshalb	in	der	eingangs	angesprochenen	Dreitei-

lung	in	primäre,	sekundäre	und	tertiäre	Prävention	zutreffend	zum	Ausdruck	gebracht	(vgl.	Tabelle	

7.1-1).	Die	mit	 strafrechtlichen	 Sanktionen	angestrebten	präventiven	Ziele	 können	 zum	einen	darin	

70	 hermAnn, d.	und	c. lAue,	2005.
71	 Siehe	shermAn,	L.	W.	u.	a.,	1997.
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bestehen,	potenzielle,	also	künftige	Täter	durch	den	Eindruck	von	Strafandrohung,	Strafverfolgung,	

Bestrafung,	Strafvollstreckung	und	Strafvollzug	von	der	Begehung	von	Straftaten	abzuhalten	(negati-

ve	Generalprävention),	zum	anderen	durch	Strafverfolgung	und	Sanktionierung	strafrechtliche	Nor-

men	in	der	Bevölkerung	zu	bestätigen	und	die	Rechtstreue	der	Bevölkerung	zu	bekräftigen	(positive	

Generalprävention).72	Ziele	strafrechtlicher	Sanktionen	können	ferner	darin	bestehen,	dass	der	Täter	

durch	die	Einwirkungen	von	Strafverfolgung,	Gerichtsverhandlung,	Strafvollstreckung	und	Strafvoll-

zug	entweder	von	weiteren	Straftaten	abgeschreckt	 (negative	Spezialprävention)	oder	 resozialisiert	

wird	 (positive	 Spezialprävention);	 als	Ultima	Ratio	 kann	 schließlich	durch	 eine	 sichernde	Wirkung	

der	Strafe	oder	Maßregel	die	Gesellschaft	(u.	U.	über	einen	längeren	Zeitraum	hinweg)	vor	dem	Täter	

geschützt	werden	(negative	Spezialprävention).	Positive	Generalprävention	ist	der	primären,	negative	

Generalprävention	 der	 sekundären,	 die	 strafrechtlichen	 Reaktionen	 schließlich	 sind	 der	 tertiären	

Prävention	zuzuordnen.

7.3.2 Ergebnisse der Generalpräventionsforschungen
International	gibt	es	eine	Fülle	von	Untersuchungen	zur	Frage	der	negativen	wie	der	positiven	gene-

ralpräventiven	Wirkungen	von	strafrechtlichen	Sanktionen.73	Neuere	Sekundäranalysen	kamen	zum	

Ergebnis,	dass	die	vorliegenden	internationalen	Studien	zur	negativen	Generalprävention	unklar	und	

widersprüchlich	sind	und	 insbesondere	 in	Abhängigkeit	von	Methode	und	Operationalisierung	der	

Variablen	stark	differieren.74	Es	werden	deshalb	weitere	differenziertere	Forschungen	angemahnt.75	

Als	 gesicherter	 Stand	der	 Forschung	wird	 in	der	deutschen	Kriminologie,	 gestützt	u.	a.	 auf	die	bei-

den	 Untersuchungen	 von	 schumAnn76	 und	 schöch77,	 angesehen:	 „Die	 erwartete	 Schwere	 der	 Strafe	

für	bestimmte	Taten	erwies	sich	als	bedeutungslos.	Das	wahrgenommene	Entdeckungsrisiko	zeigte	

sich	nur	bei	 einer	Reihe	 leichterer	Delikte	als	 immerhin	etwas	 relevant.	Als	wesentlich	wichtigerer	

Erklärungsfaktor	 für	 Normkonformität	 trat	 die	 wahrgenommene	 moralische	 Verbindlichkeit	 der	

Strafnorm	bzw.	die	Strafnormakzeptanz	in	Erscheinung.“78

Dass	 unterschiedlich	 scharfer	 Bestrafung	 keine	 Abschreckungswirkung	 zukommt,	 erscheint	 gesi-

chert;	die	sorgfältig	recherchierte	Bilanz	eines	Forscherteams	der	Cambridge	University79	stellt	dies	

ebenso	klar	wie	eine	neue	deutsche	Studie	von	spenGler.80 

Der	bisher	nicht	vorliegende	Nachweis	einer	Abschreckungswirkung	harter	Strafen	bedeutet	jedoch	

nicht,	dass	das	Strafrecht	 insgesamt	und	auch	die	strafrechtliche	Sanktionierung	wirkungslos	sind.	

Alle	vorliegenden	empirischen	Untersuchungen	zu	dieser	Thematik	beziehen	sich	auf	Gesellschaften,	

in	denen	ein	Strafrecht	und	strafrechtliche	Sanktionierung	vorhanden	sind.	Es	gibt	eine	Fülle	von	Ein-

zelbeispielen,	zum	Teil	auch	in	der	Literatur	über	Generalprävention	bzw.	Abschreckung	dokumen-

72	 Zu	den	Konzepten	von	Generalprävention	vgl.	müller-dietz, h.,	1996.
73	 Vgl.	zuletzt	die	Übersichten	bei	döllinG, d. und d. hermAnn,	2003;	eisele, h.,	1999	und	herBerGer, s.,	2000,	S.	76	ff.	
74	 Zusammenfassend	und	mit	weiteren	Nachweisen	müller-dietz, h.,	1996;	strenG, F.,	2002,	S.	30	ff.
75	 eisele, h.,	1999,	S.	52	f.;	ebenso	döllinG, d. und d. hermAnn,	2003,	S.	133	ff.
76	 schumAnn, K. F.,	1989a;	1989b;	schumAnn, K. F.	u.	a.,	1984;	1987.
77	 schöch, h.,	1985;	1988;	1990.
78	 strenG, F.,	2002,	S.	30,	33.
79	 Von hirsch, A. u.	a., 1999.
80	 spenGler, h.,	2005.	In	dieser	Aggregatdatenanalyse	von	Länderergebnissen	der	PKS	und	Strafverfolgungsstatistik	postu-

liert	Spengler	dagegen	Abschreckungseffekte	der	Aufklärungs-	und	Verurteilungsquoten.	Eine	solche	Folgerung	ist	aber	

unter	anderem	deshalb	methodisch	problematisch,	weil	der	Kenntnisstand	in	der	Bevölkerung	des	jeweiligen	Bundes-

landes	über	die	dortigen	Aufklärungs-	bzw.	Verurteilungsquoten	nicht	untersucht	wurde.
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tiert,	die	zeigen,	dass	bei	einem	kurzfristigen	bzw.	zeitweiligen	Zusammenbrechen	strafrechtlicher	

Sanktionierung	die	Kriminalität	enorm	angestiegen	ist.	

Im	Unterschied	zur	Abschreckungswirkung	gibt	es	nur	sehr	wenige	Studien	zur	positiven	Generalprä-

vention,	also	zur	Stärkung	des	Rechts-	und	Normbewusstseins	durch	Strafrecht.81	Die	Forschung	steht	

insoweit	noch	am	Anfang.	Teilweise	wird	sogar	bezweifelt,	ob	es	wegen	der	komplexen	Verzahnung	

mit	anderen	Subsystemen	sozialer	Kontrolle	möglich	sein	wird,	die	Wirkung	positiver	Generalpräven-

tion	empirisch	zu	belegen.	Dies	heißt,	dass	„für	die	Annahme	etwa	einer	‚sittenbildenden	Kraft‘	des	

Strafrechts	jedenfalls	zurzeit	empirische	Anhaltspunkte	fehlen.“82

7.3.3 Ergebnisse der Spezialpräventionsforschung
7.3.3.1 Methodische Voraussetzungen für empirisch gültige 

Spezialpräventionsforschung
Wie	 bei	 rückfallstatistischen	 Untersuchungen,	 so	 ist	 auch	 bei	 Untersuchungen	 der	 spezialpräven-

tiven	Wirkung	 von	 Sanktionen	 entscheidend,	 anhand	welcher	Kriterien	 der	 Erfolg	 bzw.	Misserfolg	

gemessen	wird.	Die	empirische	Forschung	arbeitet	zumeist	mit	Hellfelddaten	und	beschränkt	damit	

den	Rückfall	bzw.	den	Misserfolg	auf	die	zu	einer	erneuten	justiziellen	Reaktion	führenden	Straftaten.	

Zumeist	wird	auch	nur	geprüft,	ob	der	Erfolg	eingetreten	ist;	die	weitaus	schwierigere	Frage,	warum	

er	eingetreten	bzw.	ausgeblieben	ist,	wird	schon	aus	Gründen	der	zumeist	nicht	gegebenen	persön-

lichen	Erreichbarkeit	der	Probanden	nicht	geprüft.	

Wie	 in	der	gesamten	Evaluationsforschung,	 so	besteht	auch	 für	die	 spezialpräventive	Wirkungsfor-

schung	 die	 größte	 Schwierigkeit	 darin,	 den	 empirischen	 Nachweis	 zu	 führen,	 dass	 der	 gemessene	

Erfolg,	der	Nichtrückfall,	eine	Wirkung	der	Sanktion	ist.	Dies	ist	nur	möglich,	wenn	durch	Kontrolle	

sämtlicher	 Störvariablen	 sichergestellt	werden	 kann,	 dass	 die	 Variation	 der	 abhängigen	Variablen	

(hier:	Rückfall)	möglichst	zweifelsfrei	auf	die	Variation	der	zu	evaluierenden	unabhängigen	Variablen	

(hier:	Strafe	nach	Art	und	Höhe)	zurückgeführt	werden	kann.	Ist	dies	nicht	der	Fall,	dann	muss	offen-

bleiben,	ob	festgestellte	Unterschiede	auf	den	Einfluss	der	Sanktion,	auf	die	unterschiedliche	Zusam-

mensetzung	 der	 Gruppen	 hinsichtlich	 Tat-,	 Täter-	 und	 Opfermerkmalen	 oder	 auf	 die	 Vorselektion	

durch	Staatsanwaltschaft	und	Gericht	zurückzuführen	sind.	Der	ideale	Versuchsplan,	das	kontrollier-

te	Zufallsexperiment,	ist	in	Deutschland	nur	unter	besonderen	Umständen	(z.	B.	begrenzte	Platzzahl	

in	einem	Behandlungsangebot)	realisierbar.	Deshalb	beruhen	die	Ergebnisse	der	spezialpräventiven	

Wirkungsforschung	häufig	auf	Untersuchungen,	durch	die	ein	methodisch	einwandfreier	Nachweis	

der	kausalen	Wirkung	der	Sanktion	nicht	zweifelsfrei	möglich	ist.	Um	vorliegende	Untersuchungen	

dennoch	einordnen	und	differenziert	bewerten	zu	können,	wurde	von	shermAn	u.	a.83	die	oben	skiz-

zierte	Maryland	Scientific	Methods	Scale	entwickelt.	Dieser	Ansatz	ist	mittlerweile	bei	der	Bewertung	

der	empirischen	Gültigkeit	der	Untersuchungsergebnisse	allgemein	anerkannt.

7.3.3.2 Jugendstrafrechtliche Sanktionen
Die	 neueren	 Sekundäranalysen	 von	 synowiec84	 und	 FAsoulA85	 zur	 spezialpräventiven	 Wirkungsfor-

schung	jugendstrafrechtlicher	Sanktionen	sowie	eine	im	Auftrag	des	Bundesministeriums	der	Justiz	

81	 Zu	einem	Überblick	vgl.	eisele, h.,	1999,	S.	54	ff.
82	 müller-dietz, h.,	1996,	S.	249.
83	 shermAn, l. w.	u.	a.,	1998.
84	 synowiec, p.,	1999.
85	 FAsoulA, e.,	2003.
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erstellte	 Sekundäranalyse86	 kamen	 zum	Ergebnis,	 dass	 auf	Untersuchungen	 zur	 spezialpräventiven	

Wirkung	von	Diversion	der	größte	Anteil	aller	seit	1990	durchgeführten	Studien	entfiel.	Einige	Arbei-

ten	galten	dem	Täter-Opfer-Ausgleich	 sowie	der	 Strafrestaussetzung,	 eine	weitere	dem	Antiaggres-

sivitätstraining,	 einige	 ältere	 Arbeiten	 der	 Effizienz	 des	 sozialen	 Trainingskurses.	 Nur	 ein	 kleiner,	

wenngleich	kriminalpolitisch	wichtiger	Teil	des	Spektrums	jugendkriminalrechtlicher	Maßnahmen	

war	also	seit	Beginn	der	1990er	Jahre	Gegenstand	der	Wirkungsforschung.

Werden	 die	 den	 gegenwärtigen	 Stand	 methodischer	 Anforderungen	 wiedergebenden	 Gütekrite-

rien	der	Maryland	Scientific	Methods	Scale	zugrunde	gelegt,	wonach	nur	Studien	ab	dem	Niveau	3	

(Vergleichsgruppe)	als	empirisch	gültige	Evaluationen	angesehen	werden	können,	dann	genügt	nur	

ein	Teil	der	durchgeführten	Studien	diesen	Kriterien.	Unter	den	als	empirisch	gültig	anzusehenden	

Evaluationen	dominieren	Studien	auf	Niveau	3,	also	Vergleichsgruppenstudien.	Zufallsexperimente	

wurden	nicht	durchgeführt,	lediglich	zwei	Studien	hatten	ein	quasiexperimentelles	Design.	Ein	nicht	

unbeträchtlicher	Teil	der	durchgeführten	Studien	erreicht	nur	das	Niveau	2	oder	1	der	Maryland	Sci-

entific	Methods	Scale.

Als	derzeitiger	Forschungsstand	kann	aufgrund	der	deutschen	Studien	festgehalten	werden:

	 Sämtliche	 einschlägigen	 Untersuchungen	 kamen	 zum	 Ergebnis,	 dass	 die	 formelle	 Erledigung	

(Verurteilung)	in	spezialpräventiver	Hinsicht	einer	Verfahrenseinstellung	nicht	überlegen	ist.	Bei	

vergleichbaren	Tat-	und	Tätergruppen	waren	die	Rückfallraten	nach	einer	Verfahrenseinstellung	

regelmäßig	 nicht	 höher	 als	 nach	 einer	 Verurteilung.	 Ferner	 wurde	 festgestellt,	 dass	 durch	 eine	

informelle	Erledigung	das	Risiko	des	Übergangs	zu	formeller	und	zu	wiederholter	formeller	Sank-

tionierung	reduziert	wird.	Dies	wurde	in	allen	Studien	bestätigt,	unabhängig	davon,	wie	die	Legal-

bewährung	gemessen	wurde	(BZR-Eintragungen	oder	Täterbefragungen)	und	unabhängig	davon,	

ob	ein	quasiexperimentelles	Design	oder	ein	Kontrollgruppendesign	zugrunde	gelegt	wurde.

	 Untersuchungen	 zu	 ambulanten	 Maßnahmen,	 die	 vor	 allem	 im	 Bereich	 des	 TOA	 durchgeführt	

wurden,	belegen,	dass	die	Rückfallraten	hier	auf	keinen	Fall	schlechter	sind	als	nach	einer	anderen,	

eingriffsintensiveren,	eher	punitiven	Sanktion.	Deshalb	kann	der	TOA	als	aussichtsreicher	und	kri-

minalpolitisch	verantwortbarer	Weg	bewertet	werden.

	 In	den	1980er	Jahren	durchgeführte	Untersuchungen	zu	Arbeitsweisungen	bzw.	zum	sozialen	Trai-

ningskurs	im	Vergleich	zum	Jugendarrest	ergaben	keine	Anhaltspunkte	dafür,	dass	der	Jugendar-

rest	spezialpräventiv	wirksamer	ist.	

	 Nach	 Strafrestaussetzung	 war	 die	 Rückfallrate	 nicht	 höher	 als	 nach	 vollständig	 vollstreckter	

Jugendstrafe.

Über	 die	 spezialpräventive	 Wirksamkeit	 spezieller	 Behandlungsmaßnahmen	 fehlen	 eindeutige	

Befunde.	 So	 konnten	 ohlemAcher	 u.	a.87	 in	 ihrer	 Untersuchung	 zum	 Antiaggressivitätstraining	 bei	

einer	Gruppe	jugendlicher	Strafgefangener	keine	positiven	Effekte	im	Vergleich	zu	den	nicht	 in	das	

Training	 einbezogenen	 Gefangenen	 feststellen.	 Ob	 dies	 allerdings	 am	 Behandlungsprogramm	 lag	

oder	auf	methodische	Probleme	zurückzuführen	ist,	konnte	nicht	eindeutig	geklärt	werden.

86	 heinz, w.,	2004e.
87	 ohlemAcher, t.	u.	a.,	2001a;	2001b.
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7.3.3.3 Spezialpräventive Wirkungen der Strafen des allgemeinen Strafrechts
Umfassende	 neuere	 Sekundäranalysen	 der	Wirkungsforschung	 zu	 den	 Strafen	 und	Maßregeln	 der	

Besserung	und	Sicherung	des	allgemeinen	Strafrechts	fehlen.88	Im	Unterschied	zum	Jugendstrafrecht	

gibt	es	immerhin	eine	Studie	mit	einem	kontrollierten	Zufallsexperiment,	und	zwar	hinsichtlich	der	

Wirksamkeit	von	sozialtherapeutischer	Behandlung.89	Darüber	hinaus	wurden	einige	wenige	quasi-

experimentelle	Studien	durchgeführt;	 im	Übrigen	aber,	soweit	sie	nach	den	Kriterien	der	Maryland	

Scientific	 Methods	 Scale	 als	 gültig	 einzustufen	 sind,	 handelt	 es	 sich	 um	 Untersuchungen	 mit	 Ver-

gleichsgruppen.	

Als	derzeitiger	Forschungsstand	kann	aufgrund	der	deutschen	Studien	festgehalten	werden:

	 Sozialtherapeutischer	 Behandlungs-	 gegenüber	 geschlossenem	Regelvollzug: Die	 einzige	 Studie	

mit	 einem	 kontrollierten	 Zufallsexperiment	 wurde	 in	 zwei	 Anstalten	 in	 Nordrhein-Westfalen	

durchgeführt.	Gegenüber	der	im	Regelvollzug	verbliebenen	Kontrollgruppe	wiesen	die	Probanden	

der	Sozialtherapie	eine	leicht	bessere	Legalbewährung	auf.	Insbesondere	die	auch	in	der	Sozialthe-

rapie	 wirksame	 Prisonisierung90	 konterkarierte	 aber	 etwaige	 positive	 Wirkungen.	 Bereits	 zuvor	

waren	 quasiexperimentelle	 Evaluationsstudien	 über	 Sozialtherapie	 durchgeführt	 worden,	 bei	

denen	Sozialtherapie	besser	abschnitt.91	Allerdings	zeigt	sich	oft	in	der	Evaluationsforschung,	dass	

die	berichtete	Effektstärke	bei	 schwächeren	Designs	 (z.	B.	wenn	keine	Zufallszuweisung	erfolgte)	

höher	ausfällt	als	bei		anspruchsvolleren.92	

	 Offener	Vollzug	gegenüber	geschlossenem	Regelvollzug: Die	wenigen	am	Rückfallkriterium	aus-

gerichteten	Untersuchungen	„deuten	ebenfalls	günstigere	Verläufe	bei	einer	Entlassung	über	mit	

Außenarbeit	oder	Freigang	begleitete	offene	Vollzugsformen	an“.93

	 Strafrestaussetzung	zur	Bewährung	gegenüber	voller	Strafverbüßung:	AlBrecht, dünKel	und	spiess	

kamen	 in	 ihrer	 Sekundäranalyse	 zu	 einem	 eher	 positiven	 Ergebnis	 der	 bedingten	 Entlassung,94	

Böhm	und	erhArd	zu	einer	weitgehenden	Gleichverteilung,	was	zumindest	die	Austauschbarkeits-

these	stützt.95

	 Strafaussetzung	 zur	Bewährung	gegenüber	 stationären	 Sanktionen:	Die	 infolge	des	 vermehrten	

Gebrauchs	der	Strafaussetzung	erfolgte	Einbeziehung	auch	erheblich	belasteter	Verurteiltengrup-

pen	hat,	wie	die	Daten	der	Bewährungshilfestatistik	zeigen,	nicht	zu	einer	entsprechenden	Zunah-

me	der	Widerrufe	geführt.	Daraus	kann	geschlossen	werden,	dass	die	Strafaussetzung	zumindest	

den	Erfolg	hat,	einen	Teil	der	Probanden	vor	einer	Verbüßung	der	Freiheitsstrafe	zu	bewahren.96	

Die	unmittelbare	Strafaussetzung	weist	nach	dünKel97 „keineswegs	schlechtere	spezialpräventive	

Ergebnisse	auf,	in	den	meisten	Fällen	eher	positive“.

88	 Vgl.	zuletzt	die	ausgewählte	Studien	zusammenfassenden	Übersichten	von	Böhm, A.,	1996;	schöch, h.,	1996;	ferner	strenG, 

F., 2002,	S.	34	ff.,	71	f.,	139	ff.,	146	ff.
89	 ortmAnn, r.,	2002.
90	 Vgl.	Glossar.
91	 Vgl.	die	Meta-Evaluation	von	lösel, F.	u.	a.,	1987.
92	 weisBurd, d. u.	a.,	2001.
93	 AlBrecht, h.-J. u.	a.,	1981,	S.	316.
94	 AlBrecht, h.-J. u.	a.,	1981,	S.	317;	ebenso	wAlter, m. und h. Geiter,	1990,	S.	20.
95	 Vgl.	Böhm, A. und c. erhArd,	1988.
96	 Vgl.	hierzu	oben	6.3.2.3.
97	 dünKel, F.,	1983,	S.	452.
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	 Geldstrafe	als	Alternative	zur	kurzen	Freiheitsstrafe	mit	und	ohne	Bewährung:	In	seiner	1982	ver-

öffentlichten	Studie	 stellte	 AlBrecht98	 fest,	dass	 sich	die	anfänglich	bestehenden	Unterschiede	 in	

den	Wiederverurteilungsraten	nach	Geldstrafe	 und	 Freiheitsstrafe	 bei	 Kontrolle	 von	 Selektions-

merkmalen	stark	verringerten.	Er	zog	daraus	den	Schluss,	„dass	eine	Variierung	der	Strafart	in	dem	

normativ	zugelassenen	und	strafrechtspraktisch	sichtbaren	Rahmen	bei	vergleichbaren	Gruppen	

keine	interpretierbaren	Unterschiede	mehr	mit	sich	bringen	würde“.99

Grundsätzlich	 besitzt	 deshalb	 die	 bereits	 1981	 getroffene	 Feststellung	 unverändert	 Gültigkeit:	 „Es	

gibt	 nach	 dem	heutigen	 Stand	 der	 internationalen	 Forschung	 keine	 empirische	 Grundlage	 für	 die	

Erwartung,	 durch	 eine	 Verschärfung	 angedrohter	 oder	 vollzogener	 Strafen	 die	 Kriminalitätsra-

ten	 beeinflussen	 zu	 können.	 Wo	 in	 Experimenten	 oder	 Reformen	 des	 Sanktionensystems	 weniger	

eingriffsintensive	an	die	 Stelle	 schärferer	 Sanktionen	 traten,	 konnte	 ein	ungünstiger	 Effekt	 auf	die	

Kriminalitäts-	oder	Rückfallrate	nicht	nachgewiesen	werden.	Aufgrund	der	Forschungslage	können	

gegen	eine	weitergehende	Ersetzung	freiheitsentziehender	Sanktionen	und	damit	eine	Reduzierung	

der	 gegenwärtigen	Vollzugspopulation	 keine	 Einwände	 in	 spezialpräventiver	 (…)	Hinsicht	 erhoben	

werden.“100	Hieraus	folgt	 jedoch	nicht,	dass	auf	strafrechtliche	Sanktionierung	insgesamt	verzichtet	

werden	 könnte.	 Zum	 einen	 haben	 freiheitsentziehende	 Sanktionen	 auch	 Sicherungseffekte,	 d.	h.	

Straftäter,	von	denen	die	Begehung	weiterer	Straftaten	erwartet	werden	muss,	werden	durch	freiheits-

entziehende	Sanktionen	eben	davon	abgehalten.	Neben	der	Tatsache,	dass	das	allgemeine	Strafrecht	

gemäß	dem	seiner	Anwendung	zugrunde	liegenden	Schuldprinzip	eine	angemessene	strafrechtliche	

Sanktionierung	verlangt,	hat	ein	im	Einzelfall	wie	auch	immer	ausgestaltetes	angemessenes	Sanktio-

nieren	für	die	Erhaltung	des	Rechtsfriedens	eine	erhebliche	Bedeutung.	

7.3.3.4 Befunde der Sanktions- und Behandlungsforschung hinsichtlich einzelner 
Tätergruppen

Bereits	 im	 Ersten	 Periodischen	 Sicherheitsbericht	 wurde	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 es	 besonders	

gefährliche	Täter	gibt,	vor	denen	die	Bevölkerung	geschützt	werden	muss.	Dies	geschieht	durch	der	Tat	

angemessene	lange	–	bis	hin	zu	lebenslangen	–	Freiheitsstrafen	oder,	wenn	die	gesetzlichen	Voraus-

setzungen	hierzu	vorliegen,	durch	die	so	genannte	Sicherungsverwahrung	oder	die	Unterbringung	

in	einem	psychiatrischen	Krankenhaus.	Dass	lang	andauernder	Freiheitsentzug,	auch	verbunden	mit	

einer	 Therapie,	 die	Möglichkeit	 zur	 Begehung	weiterer	 Straftaten	 zumindest	 stark	 einschränkt,	 ist	

offensichtlich.	Hierbei	 ist	allerdings	auch	zu	bedenken,	dass	die	Verbüßung	 langer	Freiheitsstrafen	

und	 eine	 lang	 andauernde	 Unterbringung	 in	 der	 Sicherungsverwahrung	 auch	 negative	 Auswir-

kungen	auf	die	Bereitschaft	und	die	Fähigkeit,	sich	zukünftig	normtreu	zu	verhalten,	haben	können.

Durch	das	Gesetz	zur	Bekämpfung	von	Sexualdelikten	und	anderen	gefährlichen	Straftaten	von	1998	

wurden	den	Gerichten	und	Strafvollzugsbehörden	durch	Änderungen	im	strafrechtlichen	Sanktionen-

system	und	im	Strafvollzugsrecht	neue	und	flexiblere	Möglichkeiten	eröffnet,	um	den	Schutz	der	Allge-

meinheit	 insbesondere	vor	gefährlichen	Sexualstraftätern	zu	gewährleisten.	Behandlungsfähige	und	

-bedürftige	Sexualstraftäter	sollen	therapeutische	Behandlungsmaßnahmen	erhalten,	für	gefährliche,	

nicht	 behandelbare	 Täter	 wurden	 die	 Möglichkeiten	 der	 Unterbringung	 in	 Sicherungsverwahrung	

erweitert.	Über	den	derzeitigen	Stand	der	Evaluationsforschung	hinsichtlich	dieser	und	anderer	spezi-

eller	Tätergruppen	wird	in	den	jeweiligen	Kapiteln	dieses	Sicherheitsberichts	informiert.

98	 AlBrecht, h.-J.,	1982.
99	 AlBrecht,	h.-J.,	1982,	S.	227.
100	 AlBrecht, h.-J.	u.	a.,	1981,	S.	323.
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7.3.3.5 Zusammenfassung des Ertrags der deutschen Wirkungsforschung
Die	Ergebnisse	der	Wirkungsforschung	sind,	bei	allen	Unterschieden	im	Einzelnen,	relativ	einfach	in	

zwei	Aussagen	zusammenzufassen:	

	 Dort,	wo	Alternativsanktionen	verfügbar	sind	und	eingesetzt	werden	können,	haben	unterschied-

liche	 Sanktionen	keine	differenzierende	Wirkung	auf	die	 Legalbewährung.	Die	 Sanktionen	 sind	

ohne	Beeinträchtigung	der	Legalbewährung	weitestgehend	austauschbar.	

	 Die	Erwartung,	durch	eingriffsintensivere	 (längere,	härtere)	 Sanktionen	ein	Mehr	an	 spezialprä-

ventiver	oder	an	generalpräventiver	Wirkung	zu	erzielen,	findet	keine	Bestätigung.

Nach	dem	Stand	empirisch	gesicherten	Wissens	der	Kriminologie	ist	danach	von	Sanktionsverschär-

fungen	weder	unter	spezial-	noch	unter	generalpräventiven	Gesichtspunkten	eine	Reduzierung	von	

Kriminalität	zu	erwarten.	Populistische	Konzepte,	wie	die	des	„tough	on	crime“,	stehen	zu	sämtlichen	

Ergebnissen	der	einschlägigen	empirischen	Forschung	in	Widerspruch.	Kriminalität	wird	durch	här-

tere	Sanktionen	nicht	reduziert,	sondern	gefördert.	Innere	Sicherheit	wird	dadurch	nicht	erhöht,	son-

dern	gefährdet.	Steuergelder	werden	dadurch	in	Maßnahmen	investiert,	mit	denen	das	angestrebte	

Ziel	langfristig	nicht	erreicht	wird.	Vor	allem:	Eingriffsintensivere	Sanktionen	fügen	unnötiges	Leid	

zu;	unnötig,	weil	sie,	gemessen	am	Ziel	der	Rückfallverhütung,	den	eingriffsschwächeren	Sanktionen	

nicht	überlegen	sind.	Mit	derartigen	Konzepten	werden	aber	nicht	nur	falsche	Erwartungen	–	Krimi-

nalitätsraten	würden	nachhaltig	gesenkt	–	geweckt,	sondern	es	wird	der	richtige	Ansatz	systematisch	

verfehlt.	 Eine	 derartige	 Kriminalpolitik	 verkürzt	 Kriminalpolitik	 auf	 Strafrechtspolitik	 und	 über-

schätzt	dabei	zugleich	die	präventiven	Möglichkeiten	des	Strafrechts.	Mit	Strafrecht	lassen	sich	soziale	

Probleme	nicht	lösen.	Kriminalität	ist	durch	eine	Vielzahl	von	ökonomischen,	sozialen,	individuellen	

und	 situativen	Faktoren	bedingt,	die	 regelmäßig	außerhalb	des	Einflusses	des	 strafrechtlichen	Sys-

tems	liegen.	Deshalb	sind	vorrangig	Einrichtungen	und	Maßnahmen	der	primären	und	sekundären	

Prävention	zu	fördern,	die	anzusetzen	haben	bei	den	Familien,	Schulen	und	in	den	Kommunen.	

Aus	der	Austauschbarkeitsthese	 folgt	positiv,	dass	die	 Intensität	 von	 strafrechtlicher	Übelzufügung	

zurückgenommen	werden	kann,	ohne	damit	einen	messbaren	Verlust	an	Prävention	befürchten	zu	

müssen.	 Dagegen	 folgt	 aus	 der	 Austauschbarkeitsthese	 nicht,	 dass	 Resozialisierungsbemühungen	

zugunsten	 (kostengünstiger)	 schlichter	Verwahrung	 eingespart	werden	 könnten.	Der	 Straftäter	 ist	

zur	Bewältigung	der	Probleme,	an	denen	er	selbst	gescheitert	ist,	auf	Hilfe	angewiesen.	Resozialisie-

rung	dient	nicht	nur	dem	Täter,	sondern	wahrt	auch	die	Sicherheitsinteressen	der	Bevölkerung,	denn	

von	 einem	 resozialisierten	 Täter	 sind	 keine	 (erheblichen)	 Straftaten	 mehr	 zu	 erwarten.	 Freilich	 ist	

eine	realistische	Haltung	erforderlich,	denn	nicht	jeder	Täter	kann	im	Rahmen	der	strafrechtlichen	

Sanktionierung	erfolgreich	resozialisiert	werden.	Das	Scheitern	 ist	 indes	kein	Grund,	 insgesamt	auf	

Resozialisierung	 zu	 verzichten.	 Es	 wird	 vielmehr	 darauf	 ankommen,	 nicht	 nur	 desozialisierende	

Wirkungen	 des	 Vollzugs	 der	 Freiheitsstrafe	 zu	 vermeiden,	 sondern	 auch	 verstärkt	 differenzierte	

Programme	für	unterschiedliche	Straftätergruppen	zu	entwickeln	und	die	für	den	Start	 in	die	Frei-

heit	wichtigen	Entlassungsvorbereitungen	auszubauen	und	zu	intensivieren.	Die	Ergebnisse	auslän-

discher	Behandlungsforschung	zeigen,	dass	Behandlungsmaßnahmen	dann	wirksam	sind,	wenn	auf	

die	individuellen	Ursachen	der	Tat,	auf	die	Ansprechbarkeit	des	Täters	für	das	Programm	sowie	auf	die	

Rückfallgefährlichkeit	des	Täters	Rücksicht	genommen	wird.
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7.3.3.6 Befunde der internationalen Spezialpräventionsforschung
Diese	Befunde	stimmen	überein	mit	dem	Stand	der	internationalen	Wirkungsforschung.	Die	neueren	

US-amerikanischen	Sekundäranalysen101	haben	als	Ertrag	der	bisherigen,	methodisch	besten	Studien	

festgestellt,	 dass	 Programme,	 die	 auf	 spezialpräventive	 Abschreckung	 setzen,	 sei	 es	 durch	 kurzen	

Freiheitsentzug	 (shock	 probation),	 durch	 längere,	mit	militärischem	Drill	 verbundene	 Internierung	

(boot	camps)	oder	in	Form	von	Gefängnisbesuchsprogrammen	(scared	straight),	nicht	die	erwünschten	

Effekte	haben,	sondern	dass	sie	häufig	kontraproduktiv	sind.	Programme	mit	Gruppenarbeit	erwiesen	

sich	 als	 problematisch,	 vor	 allem	deshalb,	weil	 offenbar	 die	 besonders	Devianten	 in	 der	 Gruppe	 als	

attraktive	Rollenmodelle	gewählt	wurden.102	Als	wirksam	werden	dagegen	Programme	eingeschätzt,	

die	den	Ansatz	bei	der	Familie	 suchen	und	gefährdete	 Jugendliche	der	Einflusssphäre	der	Gleichalt-

rigengruppe	entziehen.	Die	beiden	derzeit	besonders	positiv	evaluierten	Programme	sind	die	Multi-

systemtherapie	 (MST)103	und	die	Multidimensional	Treatment	 Foster	Care	 (MTFC),	die	 als	Alternative	

zur	 Einsperrung	 Jugendlicher	 in	 Heime	 und	 Jugendstrafanstalten	 entwickelt	 wurde.	 Die	 besonders	

erfolgversprechenden	Programme	sind	also	entweder	außerhalb	des	Strafrechts	angesiedelt	oder	es	

sind	Alternativen	zu	strafrechtlichen	Sanktionen,	die	die	Familie	und	das	soziale	Umfeld	einbeziehen.	

7.4 Maßnahmen und Perspektiven der Bundesregierung

7.4.1 Kriminalprävention mit nicht repressiven Mitteln
Die	Bundesregierung	misst	ebenso	wie	die	vorausgehenden	Ausführungen	der	Kriminalprävention	

einen	 hohen	 Stellenwert	 bei.	 Sie	 verfolgt	 nachdrücklich	 das	 Ziel,	 der	 Kriminalität	 nicht	 nur	 durch	

eine	entschlossene	Strafverfolgung	zu	begegnen,	sondern	ihr	auch	durch	vorbeugende	Maßnahmen	

nicht	 repressiver	Art	entgegenzutreten.	Dieser	Vorbeugung	kommt	 schon	 im	 Interesse	potenzieller	

Opfer	besondere	Bedeutung	zu.	Straftaten	zu	verhindern	ist	ein	zentrales	Ziel	der	Kriminalpolitik	der	

Bundesregierung.	Soweit	Straftaten	nicht	verhindert	werden	können,	muss	sich	Kriminalprävention	

darum	 bemühen,	 den	 durch	 Straftaten	 entstehenden	 Schaden	 möglichst	 klein	 zu	 halten.	 Dies	 gilt	

auch	für	seelische	Schäden	beim	Opfer.	Opferschutz	und	Opferhilfe	sind	unverzichtbare	Bestandteile	

der	Kriminalprävention.	Daneben	hat	Kriminalprävention	auch	die	Aufgabe,	das	 Sicherheitsgefühl	

der	Bevölkerung	zu	stärken.	Das	Sicherheitsgefühl	weicht	–	wie	der	Bericht	mehrfach	aufzeigt	–	teil-

weise	erheblich	von	der	tatsächlichen	Gefährdungslage	ab.	Eine	objektive	Darstellung	der	Situation,	

die	wie	 der	 vorliegende	Bericht	weder	 beschönigt	 noch	übertreibt,	 ist	 ein	 gutes	Mittel	 zum	Abbau	

überzogener	Verbrechensfurcht.	

Die	 Bundesregierung	 teilt	 die	 Auffassung,	 dass	 in	 Deutschland	 auf	 allen	 Ebenen	 verstärkte	 Bemü-

hungen	 bei	 der	 Evaluation	 kriminalpräventiver	 Maßnahmen	 und	 Projekte	 erforderlich	 sind.	 Dies	

betrifft	alle	drei	 im	Bericht	näher	erläuterten	Formen	der	Evaluation,	also	die	formative	Evaluation,	

die	Prozessevaluation	und	die	Effektevaluation/Wirkungsevaluation.	Insbesondere	die	Effektevalua-

tion	kann	dazu	beitragen,	durch	Feststellung	des	Wirkungsgrades	eines	Projekts	Hinweise	darauf	zu	

geben,	wie	die	 für	die	Kriminalprävention	zu	Verfügung	 stehenden	Gelder	 sinnvoll	 eingesetzt	und	

unnötige	 Ausgaben	 für	 ineffektive	 Projekte	 vermieden	 werden	 können.	 Darüber	 hinaus	 trägt	 die	

Evaluation	auch	dazu	bei,	Fehlerquellen	in	der	Konzeption	oder	bei	der	Umsetzung	von	Projekten	zu	

ermitteln	und	damit	qualitative	Verbesserungen	bei	künftigen	Vorhaben	zu	ermöglichen.

101	 shermAn, l. w.	 u.	a.,	 1998;	 2002;	 cAmpBell collABorAtion criminAl Justice Group	 http://www.campbellcollaboration.org/;	

center For study And preVention oF Violence At the uniVersity oF colorAdo in Boulder	http://www.colorado.edu/cspv/blue-

prints.
102	 Vgl.	schumAnn, K. F.,	2001,	S.	441	ff.
103	 Vgl.	hierzu	die	Darstellung	bei	schumAnn, K. F.,	2001,	S.	448	ff.
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Die	 Bundesregierung	 ist	 der	 Auffassung,	 dass	 der	 offene	 Einsatz	 von	 Videoüberwachungsmaß-

nahmen	an	Kriminalitätsbrennpunkten	im	öffentlichen	Raum	ein	geeignetes	Mittel	darstellt,	um	die	

Wahrnehmung	der	polizeilichen	Aufgaben	im	Rahmen	der	Gefahrenabwehr	und	der	Strafverfolgung	

wirksam	zu	unterstützen.	Vor	diesem	Hintergrund	und	in	Anbetracht	der	aktuellen	Entwicklung	der	

Gefährdungslage	durch	den	Terrorismus	stützt	die	Bundesregierung	ausdrücklich	die	mit	Beschluss	

der	Konferenz	der	Innenminister	und	-senatoren	der	Länder	vom	8.	September	2006	artikulierte	For-

derung,	 die	Videoüberwachung	an	Kriminalitätsschwerpunkten,	 zu	denen	unter	Umständen	 auch	

Bahnhöfe,	Flughäfen	und	öffentliche	Plätze	gehören	können,	weiter	auszubauen.

Wie	dargelegt,	umfasst	die	Kriminalprävention	ein	breites	Spektrum	an	Maßnahmen,	für	die	unter-

schiedliche	 Akteure	 zuständig	 sind.	 Kriminalprävention	 ist	 eine	 gesamtgesellschaftliche	 Aufgabe.	

Dies	bedeutet,	dass	nicht	nur	Bund,	Länder	und	Gemeinden	ihren	Beitrag	zu	leisten	haben.	Erforder-

lich	 ist	 die	Mitwirkung	 aller	 gesellschaftlichen	Kräfte,	 insbesondere	 der	Glaubensgemeinschaften,	

der	Wohlfahrtsverbände	und	zahlreicher	anderer,	etwa	im	Bereich	des	Opferschutzes	oder	des	Sports	

tätiger	 Organisationen	 sowie	 der	 Wirtschaft.	 Daneben	 ist	 Kriminalprävention	 auch	 Aufgabe	 jedes	

Einzelnen;	der	wichtige	Beitrag	der	elterlichen	Erziehung	ist	hierfür	ein	Beispiel.

Die	genannten	Stellen	würden	ihrer	gesamtgesellschaftlichen	Verantwortung	nicht	gerecht,	wenn	sie	

sich	darauf	beschränkten,	isoliert	voneinander	tätig	zu	sein.	Doppelarbeit,	Reibungsverluste	und	unnö-

tige	Ausgaben	wären	bei	einer	solchen	Vorgehensweise	vorprogrammiert.	Dies	ist	seit	langem	bekannt	

und	hat	auf	allen	Ebenen	zu	unterschiedlichen	Formen	der	Zusammenarbeit	geführt.	Der	Informations-	

und	Meinungsaustausch	 sowie	die	Zusammenarbeit	bei	der	Analyse	örtlicher	und	überörtlicher	Pro-

bleme	spielen	dabei	ebenso	eine	große	Rolle	wie	die	Zusammenarbeit	bei	konkreten	Projekten.

Die	Zusammenarbeit	aller	kriminalpräventiven	Akteure	darf	sich	nicht	auf	die	–	als	solche	durchaus	

sinnvollen	 –	 lockeren	 Kooperationen	 bei	 Einzelprojekten	 beschränken.	 Um	 nachhaltige	 Erfolge	 zu	

sichern,	sind	vielmehr	feste	Strukturen	erforderlich.	Die	Bundesregierung	begrüßt	es	daher,	dass	der-

zeit	in	Deutschland	etwa	2.000	kriminalpräventive	Gremien	bestehen.

Dabei	kommt	der	Stiftung	Deutsches	Forum	für	Kriminalprävention	(DFK)	wegen	ihres	bundesweiten	

Auftrags	und	der	zuständigkeitsübergreifenden	Zusammensetzung	ihrer	Gremien	besondere	Bedeu-

tung	zu.	Der	Bund	hat	–	durch	das	Bundesministerium	des	Innern	–	etwa	die	Hälfte	des	bisherigen	Stif-

tungskapitals	aufgebracht.	Er	hat	das	DFK	personell	durch	Entsendung	von	Mitarbeiterinnen	und	Mit-

arbeitern	in	die	Geschäftsstelle	unterstützt.	Darüber	hinaus	hat	er	gemeinsame	Veranstaltungen	mit	

ihm	durchgeführt	und	die	Projektarbeit	des	DFK	finanziell	und	ideell	gefördert.	Die	Bundesregierung	

ist	im	Kuratorium	des	DFK	durch	fünf	Bundesministerinnen/Bundesminister	vertreten;	die	Präsident-

schaft	wurde	bisher	durch	den	Bundesminister	des	Innern	bzw.	die	Bundesministerin	der	Justiz	wahr-

genommen.	Auch	im	Vorstand	des	DFK	ist	die	Bundesregierung	hochrangig	vertreten.	Sie	wird	auch	

weiterhin	ihren	Beitrag	dazu	leisten,	dass	eine	bundesweite	Vernetzung	und	Kooperation	im	Bereich	

der	Kriminalprävention	erfolgt.	Die	Bundesregierung	dankt	allen	Institutionen	und	Personen,	die	im	

DFK	mitarbeiten,	nicht	zuletzt	denjenigen	Vertretern	der	Wirtschaft,	die	sich	an	der	Stiftung	beteiligt	

haben.	 Sie	würde	 es	 allerdings	begrüßen,	wenn	die	Wirtschaft	 ihr	 finanzielles	 Engagement	weiter	

erhöhen	und	damit	die	Arbeitsmöglichkeiten	des	DFK	verbessern	würde.

Die	Zusammenarbeit	 in	der	Kriminalprävention	betrifft	auch	eine	Vielzahl	von	Berufen.	 Justiz	und	

Polizei,	Jugend-	und	Sozialarbeit,	Kindergarten	und	Schule,	aber	auch	Psychiatrie,	Psychologie,	Seel-

sorge,	Stadtplanung,	Altenpflege,	Sport	und	Sicherheitsgewerbe	seien	hier	nur	beispielhaft	genannt.	
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Die	 Zusammenarbeit	 dieser	 Berufsgruppen	 soll	 unter	 Beachtung	der	 jeweiligen	 Zuständigkeit	 und	

durch	 gezielte	 Inanspruchnahme	 der	 Kenntnisse	 und	 Fähigkeiten	 der	 einzelnen	 Professionen	 die	

Ergebnisse	 der	 präventiven	 Bemühungen	 verbessern.	 Dies	 setzt	 voraus,	 dass	 die	 Angehörigen	 der	

einzelnen	Berufsgruppen	über	 ein	hinreichendes	Wissen	darüber	 verfügen,	mit	welchen	Maßnah-

men	die	anderen	Professionen	zur	Problemlösung	beitragen	können.	So	sollte	etwa	die	Schule	wissen,	

in	welchen	Fällen	von	Gewalt	 in	 ihrem	Bereich	es	 sinnvoll	 ist,	Kinder-	und	 Jugendpsychologen,	das	

Jugendamt,	 die	 Polizei	 oder	 auch	 das	 Familiengericht	 einzuschalten.	 Grundkenntnisse	 zur	 berufs-

übergreifenden	 Zusammenarbeit	 sollten	 bereits	 in	 der	Ausbildung	der	 einzelnen	 Professionen	 ver-

mittelt	werden;	der	Fortbildung	auf	diesem	Gebiet,	wie	sie	sich	etwa	in	gemeinsamen	Tagungen	von	

Polizeibeamten	und	Jugendamtsmitarbeitern	äußert,	kommt	eine	erhebliche	Bedeutung	zu.

Die	 Kriminalprävention	 hat	 in	 den	 vergangenen	 Jahren	 international	 an	 Bedeutung	 gewonnen.	

Deutschland	engagiert	sich	in	diesem	Bereich	insbesondere	in	den	Gremien	der	Vereinten	Nationen,	

der	Europäischen	Union	und	des	Europarates.	

Der	 Europäische	Rat	hat	 am	5.	November	 2004	der	Kriminalprävention	 im	 „Haager	 Programm	zur	

Stärkung	 von	 Freiheit,	 Sicherheit	 und	 Recht	 in	 der	 Europäischen	 Union“	 eine	 wichtige	 Rolle	 zuge-

wiesen	und	sie	als	unerlässlichen	Bestandteil	der	Bemühungen	bewertet,	in	der	Europäischen	Union	

einen	gemeinsamen	Raum	der	Freiheit,	der	Sicherheit	und	des	Rechts	zu	schaffen.	Das	im	Jahre	2001	

gegründete	Europäische	Netz	 für	Kriminalprävention	 (EUCPN)	 soll	dabei	als	effizientes	 Instrument	

den	Mitgliedstaaten,	dem	Rat	und	der	EU-Kommission	zur	Seite	stehen.	Im	EUCPN	ist	jeder	Mitglied-

staat	der	Europäischen	Union	vertreten;	 für	Deutschland	wurden	Vertreterinnen	und	Vertreter	des	

Bundesministeriums	der	 Justiz,	des	Bundesministeriums	des	 Innern	und	des	Deutschen	Forums	 für	

Kriminalprävention	als	Kontaktstellen	für	das	EUCPN	nominiert.	Das	EUCPN	dient	primär	dem	Infor-

mationsaustausch	über	bewährte	Methoden	im	Bereich	der	Prävention	und	der	Stärkung	von	Krimi-

nalprävention	auf	EU-Ebene.	Schwerpunktbereiche	seiner	Tätigkeit	sind	die	Jugendkriminalität,	die	

Kriminalität	in	Städten	und	die	Drogenkriminalität.	Ein	systematischer	und	regelmäßiger	Austausch	

von	 Informationen	 über	 Präventionsprojekte	 findet	 über	Website	 und	Newsletter	 des	 EUCPN	 statt.	

Auf	 der	 jährlichen	 „Good	 Practice	 Conference“,	 die	 sich	 vor	 allem	 an	 Praktiker	wendet,	 stellen	 die	

Mitgliedstaaten	erfolgreiche	und	nachahmenswerte	Projekte	zur	Kriminalprävention	vor.	Das	EUCPN	

hat	sich	als	wirksames	Instrument	für	den	Erfahrungsaustausch	erwiesen.	Vor	dem	Hintergrund	des	

Haager	Programms,	das	die	Mitgliedstaaten	zu	einer	Stärkung	und	„Professionalisierung“	des	EUCPN	

aufgerufen	hat,	laufen	gegenwärtig	Initiativen	zur	Reform	des		Netzwerks.

Wegen	 der	 Vielzahl	 kriminalpräventiver	 Projekte	 wird	 in	 den	 obigen	 wissenschaftlichen	 Ausfüh-

rungen	 bewusst	 darauf	 verzichtet,	 Einzelprojekte	 aufzuführen.	 Aus	 dem	 gleichen	 Grund	 sieht	 die	

Bundesregierung	davon	ab,	einen	Überblick	über	die	kriminalpräventiven	Maßnahmen	und	Projekte	

des	Bundes	 zu	geben.	Die	Bundesregierung	möchte	 jedoch	 ihr	kriminalpräventives	Engagement	 in	

diesem	Bereich	 beispielhaft	 verdeutlichen	 und	weist	 deshalb	 im	 Folgenden	 auf	 einige	 gesetzgebe-

rische	Maßnahmen	und	Einzelprojekte	im	Bereich	der	nicht	repressiven	Kriminalprävention	hin.

Auch	 außerhalb	 des	 Strafrechts	 und	 Strafprozessrechts	 können	 gesetzgeberische	 Maßnahmen	 zur	

Verhütung	von	Straftaten	beitragen.	Sie	können	–	wie	etwa	das	Gesetz	zur	Ächtung	der	Gewalt	in	der	

Erziehung	–	auf	das	Bewusstsein	der	Bevölkerung	einwirken	oder	die	Rahmenbedingungen	für	krimi-

nalpräventives	Handeln	verbessern.	Kriminalprävention	muss	 in	der	Familie	beginnen,	weil	Kinder	

und	Jugendliche	hier	wesentliche	Verhaltensweisen	für	ihr	künftiges	Leben	erlernen.	Wer	selbst	als	

Schwächerer	erlebt	hat,	dass	sich	andere	mit	Gewalt	durchsetzen,	versucht	dies	vielfach	selbst,	wenn	
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er	einmal	der	Stärkere	ist	(„Kreislauf	der	Gewalt“).	Wer	hingegen	vom	frühen	Kindesalter	an	erfahren	

hat,	dass	Konflikte	auch	ohne	Gewalt	gelöst	werden	können,	hat	später	weniger	Anlass,	selbst	Gewalt	

anzuwenden.	Unter	anderem	mit	Blick	auf	diese	Erkenntnis	ist	im	November	2000	ein	„Recht	des	Kin-

des	auf	gewaltfreie	Erziehung“	im	Bürgerlichen	Gesetzbuch	verankert	worden.	Es	wurde	klargestellt,	

dass	weder	körperliche	Bestrafungen	noch	seelische	Verletzungen	geeignete	Erziehungsmittel	sind	

(§	1631	Abs.	 2	BGB).	Um	das	Gesetz	bekannt	 zu	machen,	hat	die	Bundesregierung	eine	bundesweite	

Kampagne	 unter	 dem	 Motto	 „Mehr	 Respekt	 vor	 Kindern“	 durchgeführt.	 Eine	 rechtstatsächliche	

Untersuchung,	die	unter	der	Leitung	von	Prof.	Bussmann,	Universität	Halle-Wittenberg,	durchgeführt	

worden	ist,	zeigt	eine	positive	Entwicklung	auf.104

Im	Auftrag	des	Bundesministeriums	der	 Justiz	hat	das	DFK	 in	den	 Jahren	2001	bis	2004	das	Projekt	

„Primäre	Prävention	von	Gewalt	gegen	Gruppenangehörige	–	insbesondere:	junge	Menschen“	durch-

geführt.	Gegenstand	des	Projekts	war	die	Hasskriminalität,	eine	auf	Vorurteilen	beruhende	Form	der	

Gewaltkriminalität,	deren	Opfer	z.	B.	Ausländer,	Behinderte,	Obdachlose	und	Homosexuelle	sind.	In	

Deutschland	sind	hierbei	 insbesondere	rechtsradikale,	 fremdenfeindliche	und	antisemitische	Straf-

taten	von	erheblicher	Bedeutung.	Für	das	Projekt	wurden	eine	Dokumentation	und	ein	sozialpsycho-

logisches	Gutachten	erstellt	 sowie	ein	Workshop	und	ein	 Symposium	durchgeführt.	Außerdem	hat	

sich	eine	interdisziplinär	besetzte	Arbeitsgruppe	mit	dem	Thema	befasst	und	einen	umfangreichen	

Bericht	vorgelegt.	Dieser	betont	die	Bedeutung	der	primären	Prävention,	insbesondere	der	Erziehung	

zur	Toleranz	und	 zur	Aggressionsbeherrschung	 in	Kindergarten	und	 Schule.	Die	 Projektergebnisse	

können	von	der	Internetseite	des	DFK	(www.kriminalpraevention.de)	heruntergeladen	werden.

Unter	 den	 immer	 zahlreicher	 werdenden	 Veranstaltungen	 auf	 diesem	 Gebiet	 werden	 in	 dem	 wis-

senschaftlichen	Teil	des	Berichts	die	Deutschen	Präventionstage	als	die	bedeutsamsten	und	größten	

(zuletzt	 etwa	 1.900	Teilnehmer)	 inländischen	 Fachveranstaltungen	 zur	Kriminalprävention	hervor-

gehoben.	Der	Bund	hat	vielfach	an	der	Gestaltung	der	Präventionstage	mitgewirkt,	so	teilweise	durch	

Mitveranstaltung,	durch	die	Organisation	eines	 Forums,	durch	Reden	und	Grußworte	 sowie	durch	

einen	Meinungsaustausch	mit	den	Programmgestaltern.	Im	Übrigen	trägt	er	regelmäßig	durch	einen	

Informationsstand	der	 Interministeriellen	Arbeitsgruppe	Kriminalprävention	des	Bundes	 (IMA)	zur	

Veranstaltung	bei.

Die	 Arbeitsstelle	 Kinder-	 und	 Jugendkriminalitätsprävention	 ist	 ein	 Projekt	 des	Deutschen	 Jugend-

instituts	und	wird	vom	Bundesministerium	für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	Jugend	gefördert.	Seit	

1997	 stellt	die	Arbeitsstelle	 Informationen	über	Konzepte,	Handlungsstrategien	und	Arbeitsformen	

der	 Kinder-	 und	 Jugendkriminalitätsprävention	 für	 die	 Praxis,	 für	 die	 Politik,	 die	 Forschung	 sowie	

für	 die	Aus-	 und	Weiterbildung	 zur	Verfügung.	 Bewährte	und	 innovative	Ansätze	 in	der	 kriminal-

präventiven	Arbeit	werden	gefördert,	Qualitätsstandards	 ermittelt	 und	Kooperationen	unterstützt.	

Die	Arbeitsstelle	 strukturiert	 ihre	Vorgehensweise	 nach	 inhaltlichen	 Schwerpunkten,	 recherchiert	

dazu	 in	 der	 Praxis	 und	 führt	 Expertenanhörungen	 sowie	 Workshops	 durch.	 In	 interdisziplinären	

und	handlungsfeldübergreifenden	Foren	werden	Erfahrungen	ausgetauscht,	Perspektiven	erweitert	

sowie	disziplinäre	und	institutionelle	Grenzen	überschritten.	Eine	Angebotsübersicht	und	alle	bisher	

veröffentlichten	Publikationen	finden	sich	unter	http://www.dji.de/jugendkriminalitaet.	

Das	Modellprojekt	„Wir	kümmern	uns	selbst“	zielt	auf	eine	frühzeitige,	niedrigschwellige	Lösung	von	

Problemen,	bei	denen	Kinder	und	Jugendliche	als	störend,	delinquent	oder	auffällig	wahrgenommen	

104	 	Vgl.	im	Einzelnen	Kap.	3.1.5.1
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werden.	Es	soll	die	vor	Ort	Beteiligten	zum	gemeinsamen	Handeln	ermuntern	und	will	dafür	die	not-

wendige	Unterstützung	 bereitstellen.	Der	 Projektansatz	 geht	 davon	 aus,	 dass	 in	 den	meisten	 Fällen	

delinquentes	Handeln	von	Kindern	und	Jugendlichen	eine	längere	Geschichte	hat	und	dass	es	–	bevor	

die	Entwicklungen	eskalieren	und	ein	Fall	für	die	Polizei	bzw.	die	Justiz	werden	–	eine	Vielzahl	von	bis-

lang	zu	wenig	genutzten	Lösungsmöglichkeiten	im	lokalen	Umfeld	gibt.	Dazu	zählen	auch	die	vielen	

Möglichkeiten,	 Probleme	und	Konflikte	 unter	 den	unmittelbar	 Beteiligten	 zu	 lösen.	Das	 Programm	

möchte	diese	lokalen	Potenziale	entwickeln	helfen	und	unterstützen,	um	auf	diesem	Weg	einen	Beitrag	

zur	Kriminalitätsprävention	im	Kindes-	und	Jugendalter	zu	leisten.	„Wir	kümmern	uns	selbst“	wird	seit	

Juni	2005	von	der	Programmagentur	des	 Instituts	 für	Entwicklungsplanung	und	Strukturforschung	

(ies)		an	sechs	Standorten	im	Bundesgebiet	durchgeführt.	Die	Programmagentur	unterstützt	die	Stand-

orte	bei	der	Öffentlichkeitsarbeit	und	Ressourcenmobilisierung	vor	Ort	ebenso	wie	bei	der	konkreten	

Konfliktbearbeitung.	Sie	leistet	hierzu	methodische	und	inhaltliche	Hilfestellung,	bietet	Fortbildungen	

an	und	begleitet	die	örtlichen	Akteurinnen	und	Akteure	vor	Ort	fallbezogen.	Das	Modellprojekt	läuft	

bis	 Juni	 2008.	 Es	 wird	 wissenschaftlich	 begleitet	 vom	 Deutschen	 Jugendinstitut	 (DJI).	 Alle	 weiteren	

Informationen	finden	sich	auf	der	Projekthomepage	http://www.wir-kuemmern-uns-selbst.de.	

Standards	 für	 Mediation	 an	 Schulen	 und	 Jugendeinrichtungen	 waren	 bisher	 nur	 ansatzweise	 ent-

wickelt	und	fast	nicht	verbreitet.	Das	Projekt	hat	deshalb	von	2003–2005	eine	umfassende	Bestands-

aufnahme,	 eine	 Evaluation	 von	 ausgewählten	 Schulmediationsprojekten	 sowie	 eine	 vergleichende	

Bewertung	der	erhobenen	Mediationsprojekte	vorgenommen	mit	dem	Ziel,	Mindeststandards	zu	ent-

wickeln.	Darüber	hinaus	lieferte	die	Untersuchung	einen	Beitrag	zur	Qualifizierung	von	themen-	und	

zielgruppenbezogenen	 Kooperationsformen	 zwischen	 Jugendhilfe	 und	 Schule.	 Die	 Untersuchung	

wurde	von	den	sozialwissenschaftlichen	Instituten	Camino,	Werkstatt	für	Fortbildung,	Praxisbeglei-

tung	und	Forschung	gGmbH,	Berlin;	Institut	für	Sozialpädagogische	Forschung	Mainz	e.	V.	(ism)	und	

dem	Institut	des	Rauhen	Hauses	für	soziale	Praxis	gGmbH	(isp),	Hamburg	durchgeführt.	Die	Abschluss-

ergebnisse	sowie	Empfehlungen	und	Ideen	für	die	Praxis	sind	auf	der	Homepage	http://www.evaluati-

on-schulmediation.de	veröffentlicht.

7.4.2 Strafrechtliche Prävention
Der	Bericht	betont	zu	Recht	die	präventiven	Funktionen	des	Strafrechts,	die	alle	Bereiche	der	Präven-

tion	(primäre,	sekundäre	und	tertiäre)	umfassen.	Durch	die	Gewährung	strafrechtlichen	Schutzes	für	

ein	Rechtsgut	macht	der	Staat	deutlich,	dass	er	nicht	bereit	 ist,	die	mit	 Strafe	bedrohte	Rechtsguts-

verletzung	hinzunehmen,	sondern	sie	mit	den	strengsten	ihm	zu	Gebote	stehenden	Mitteln	ahndet.	

Die	Schaffung	strafrechtlicher	Normen	und	 ihre	Durchsetzung	verspricht	daher	wertbildende	Wir-

kungen	auf	das	gesellschaftliche	und	individuelle	Bewusstsein.	Der	Abschreckung	tatgeneigter	Per-

sonen	dient	die	erkennbare	Erhöhung	des	Risikos,	das	mit	der	Tatbegehung	verbunden	ist.	Im	Bereich	

der	 Wiederholungsabwehr	 nach	 erfolgten	 Taten	 spielen	 Maßnahmen	 zur	 Resozialisierung	 bereits	

kriminell	 gewordener	 Personen	 eine	 vorrangige	Rolle.	Darüber	hinaus	 kommt	 auch	der	 Sicherung	

gefährlicher	Straftäter	eine	erhebliche	Bedeutung	zu.	Diesen	Zwecken	dienen	insbesondere	die	Maß-

regeln	der	Besserung	und	Sicherung.	

Die	Bundesregierung	beabsichtigt	Reformen	der	Unterbringung	in	einem	psychiatrischen	Kranken-

haus	und	in	einer	Entziehungsanstalt	sowie	der	Führungsaufsicht,	mit	denen	das	Strafrecht	tertiär-

präventive	Aufgaben	erfüllt.	Sie	verfolgt	die	praktischen	Erfahrungen,	die	mit	den	neu	geschaffenen	

Instrumenten	der	vorbehaltenen	und	der	nachträglichen	Sicherungsverwahrung	gemacht	werden,	

und	wird	hier	ggf.	Korrekturen	vornehmen	(vgl.	oben	unter	6.5.3).
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Die	Bundesregierung	teilt	die	Auffassung,	dass	gesetzgeberische	Maßnahmen	auf	den	Gebieten	des	

Strafverfahrensrechts	und	Strafrechts,	die	praktische	Anwendung	von	einzelnen	Vorschriften	dieser	

Rechtsgebiete	und	Wirkungen	der	strafrechtlichen	Sanktionen	evaluiert	werden	sollen,	soweit	dies	

im	Einzelfall	erforderlich	und	von	den	finanziellen	Ressourcen	her	möglich	ist.	Beispiele	für	entspre-

chende	Forschungsaufträge	finden	sich	an	anderen	Stellen	des	Berichts.105

Schon	 vor	 dem	 Erscheinen	 des	 1.	PSB	 hat	 das	 Bundesministerium	 der	 Justiz	 insbesondere	 Untersu-

chungen	 zur	 Anwendung	 des	 Jugendstrafrechts	 und	 des	 Täteropferausgleichs	 (TOA)	 durchführen	

lassen	 (auf	 aktuelle	 Untersuchungen	 zum	 TOA	 ist	 bereits	 in	 Abschnitt	 6.5.	 hingewiesen	 worden).	

Weitere	Beispiele	 für	Untersuchungen	aus	der	Zeit	 vor	dem	 1.	PSB	 sind	Forschungsaufträge	der	 Jus-

tizministerien	des	Bundes	und	der	Länder	an	die	Kriminologische	Zentralstelle	zur	Gemeinnützigen	

Arbeit	(zur	Abwendung	von	Ersatzfreiheitsstrafen),	zu	sozialen	Diensten	in	der	Justiz,	zu	stationären	

Maßregeln	der	Besserung	und	Sicherung	(Unterbringung	in	einer	Entziehungsanstalt	bzw.	in	einem	

psychiatrischen	Krankenhaus).	 Im	Zusammenhang	mit	der	Vorbereitung	von	EG-Richtlinien	wurde	

ein	 Forschungsvorhaben	 zur	 Gefährdung	 von	 Rechtsanwälten,	 Notaren,	 Steuerberatern	 und	 Wirt-

schaftsprüfern	durch	Geldwäsche	in	Auftrag	gegeben.	

Nach	dem	Erscheinen	des	1.	PSB	konnten	die	Machbarkeitsstudien	zur	regelmäßigen	Überprüfung	der	

Legalbewährung	(Rückfallstatistik)	abgeschlossen	werden	(vgl.	hierzu	Abschnitt	6.5.4).	Zudem	hat	das	

Bundesministerium	der	Justiz	die	Kriminologische	Zentralstelle	beauftragt,	die	Forschungsvorhaben	

von	Ländern	zur	Evaluation	der	sozialtherapeutischen	Behandlung	von	Sexualstraftätern	zu	beglei-

ten.	Außerdem	wurde	eine	Bestandsaufnahme	der	vorliegenden	kriminologischen	Erkenntnisse	zur	

Anwendung	der	jugendkriminalrechtlichen	Sanktionen	in	Auftrag	gegeben.	

105	 	Vgl.	Kap.	3.1.5.1,	3.1.6,	3.2.7,	6.2.1.	
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ABGeurteilte:	Abgeurteilte	i.	S.	der	→Strafverfolgungsstatistik	sind	→Angeklagte,	gegen	die	in	einem	

Berichtsjahr	Strafbefehle	erlassen	wurden	bzw.	Strafverfahren	nach	Eröffnung	des	Hauptverfah-

rens	durch	Urteil	oder	Einstellungsbeschluss	rechtskräftig	abgeschlossen	worden	sind.	Ihre	Zahl	

setzt	sich	zusammen	aus	den	→Verurteilten	und	aus	Personen,	gegen	die	andere	Entscheidungen	

(Freispruch,	 Einstellung	 des	 Strafverfahrens,	 Absehen	 von	 Strafe,	 Anordnen	 von	Maßregeln	 der	

Besserung	 und	 Sicherung	 sowie	 Überweisung	 an	 den	 Vormundschaftsrichter	 gemäß	 §	53	 JGG)	

getroffen	wurden.	

AGGreGAtdAten:	Messwerte,	die	sich	auf	Kollektive	–	Bevölkerungsgruppen,	Regionen,	Städte	oder	Nati-

onen	–	beziehen	und	für	diese	Kennzahlen	(wie	Kriminalitätsrate,	Erwerbsquote	usw.)	ausweisen.

AltersKohorte:	(→Kohorte)

AmBulAnte erziehunGsmAssreGeln	 (Jugendstrafrecht):	Weisungen,	Erziehungsbeistandschaft	bzw.	 (seit	

1990)	ambulante	Hilfe	zur	Erziehung	i.	S.	von	§	12	Nr.	1	JGG.

AmBulAnte sAnKtionen:	Sanktionen,	die	nicht	mit	Freiheitsentzug	verbunden	sind.	Bei	Verurteilungen	

nach	allgemeinem	Strafrecht:	Geldstrafe,	Verwarnung	unter	Strafvorbehalt;	Strafaussetzung	zur	

Bewährung	 bei	 Freiheitsstrafe	 sowie	 bei	 Strafarrest;	 bei	 Verurteilungen	 nach	 Jugendstrafrecht:		

→ambulante	 Erziehungsmaßregeln,→ambulante	 Zuchtmittel,	 zur	 Bewährung	 ausgesetzte	

Jugendstrafe,	Aussetzung	der	Entscheidung	über	die	Verhängung	der	Jugendstrafe.	

AmBulAnte zuchtmittel	(Jugendstrafrecht):	Verwarnung,	Auflagen.

AnGeKlAGte:	 Angeklagter	 ist	 der	→Beschuldigte	 oder	Angeschuldigte,	 gegen	den	die	 Eröffnung	des	

Hauptverfahrens	beschlossen	oder	gegen	den	ein	Strafbefehl	erlassen	worden	ist.	Erfassungskate-

gorie	der	→Strafverfolgungsstatistik	ist	nicht	der	Angeklagte,	sondern	der	→Abgeurteilte.	Die	Zahl	

der	Abgeurteilten	 ist	etwas	kleiner	als	die	Zahl	der	Angeklagten,	weil	bei	den	Abgeurteilten	die	

Personen	mit	Entscheidungen	gem.	§	59	StGB	(Verwarnung	mit	Strafvorbehalt)	fehlen,	ausgenom-

men	Personen,	die	nach	§	59b	Abs.	1	StGB	zu	der	vorbehaltenen	(Geld-)Strafe	verurteilt	worden	sind,	

ferner	Personen,	bei	denen	nach	§	27	JGG	die	Entscheidung	über	die	Verhängung	der	Jugendstrafe	

ausgesetzt	wurde.	

AnKlAGeFähiGe VerFAhren insGesAmt:	 Ermittlungsverfahren	 gegen	 bekannte	 →Tatverdächtige,	 die	

erledigt	worden	sind	durch	Anklage	 (einschl.	Antrag	auf	Eröffnung	eines	Sicherungsverfahrens,	

Durchführung	eines	objektiven	Verfahrens,	Entscheidung	im	beschleunigten	Verfahren,	verein-

fachtes	Jugendverfahren),	Antrag	auf	Erlass	eines	Strafbefehls,	Einstellung	unter	Auflagen,	Einstel-

lung	ohne	Auflagen,	nicht	jedoch	Verfahren,	die	aus	rechtlichen	Gründen	(§	170	Abs.	2	StPO)	nicht	

zur	Anklage	gebracht	wurden. 

AnKlAGeFähiGe VerFAhren nAch AllGemeinem strAFrecht:	Ermittlungsverfahren	gegen	bekannte	→Tatver-

dächtige,	die	erledigt	worden	sind	durch	Anklage	vor	dem	Schöffengericht/Strafrichter/Schwurge-

richt/der	Großen	Strafkammer	(einschl.	Antrag	auf	Eröffnung	eines	Sicherungsverfahrens,	Durch-

führung	 eines	 objektiven	 Verfahrens,	 Entscheidung	 im	 beschleunigten	 Verfahren),	 Einstellung	

unter	Auflagen	gemäß	§	153a	Abs.	1	StPO,	Einstellung	ohne	Auflagen	gemäß	§§	153	Abs.	1,	153b	Abs.	

1	StPO.

AnKlAGeFähiGe VerFAhren nAch JuGendstrAFrecht:	Ermittlungsverfahren	gegen	bekannte	→Tatverdäch-

tige,	 die	 erledigt	worden	 sind	 durch	Anklage	 vor	 dem	 Jugendschöffengericht/Jugendrichter/der	

Jugendkammer	 (einschl.	Antrag	auf	vereinfachtes	 Jugendverfahren),	Einstellung	unter	Auflagen	

gemäß	§	45	Abs.	3	JGG,	Einstellung	ohne	Auflagen	gemäß	§	45	Abs.	1	und	2	JGG.
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Anomie:	Normschwäche,	Regellosigkeit;	Zustand	mangelhafter	gesellschaftlicher	 Integration	 inner-

halb	eines	sozialen	Gebildes.	„Soziale	Bedingung,	in	der	Normlosigkeit	herrscht“	(emile durKheim).	

Der	Anomiebegriff	ist	Kern	einer	Theorie	der	Abweichung	von	roBert merton	(1974).

AuFmerKsAmKeitsdeFizit-hyperAKtiVitätsstörunG (Adhs):	Kennzeichen	dieses	Krankheitsbildes	sind	eine	

stark	beeinträchtigte	Aufmerksamkeit	 (z.	B.	durch	hohe	Ablenkbarkeit),	 Impulsivität	(mangelnde	

Selbststeuerung)	und	in	vielen	Fällen	motorische	Überaktivität.

AuFKlärunGsquote	(AQ):	Prozentuales	Verhältnis	von	aufgeklärten	zu	bekannt	gewordenen	Fällen	der	

→Polizeilichen	 Kriminalstatistik	 im	 Berichtszeitraum.	 Als	 aufgeklärt	 gilt	 ein	 Fall	 bereits	 dann,	

wenn	ihm	ein	mutmaßlicher	Tatverdächtiger	zugeordnet	wird.	Im	Einzelfall	kann	die	so	berechne-

te	Aufklärungsquote	größer	als	100	%	sein,	wenn	im	Berichtsjahr	Tatverdächtige	zu	in	den	Vorjah-

ren	erfassten	Fällen	registriert	werden.

Ausländer:	(→Nichtdeutsche)

AussetzunGsrAte:	 Anteil	 der	 zur	 Bewährung	 ausgesetzten	 Freiheitsstrafen	 (nach	 allgemeinem	 Straf-

recht)	bzw.	Jugendstrafen	(nach	Jugendstrafrecht)	Verurteilten	an	den	jeweils	aussetzungsfähigen	

Freiheits-	bzw.	Jugendstrafen.

BAsisrAte:	Vor	allem	in	der	Prognoseforschung	verwendeter	Begriff,	der	die	relative	Häufigkeit	angibt,	

mit	der	ein	Merkmal	in	einer	Population	(z.	B.	pro	100.000	der	erwachsenen	männlichen	Bevölke-

rung)	auftritt.	

BedinGte JuGendstrAFe:	Zur	Bewährung	ausgesetzte	Jugendstrafe.

Beendete BewährunGsAuFsichten:	 Im	 jeweiligen	 Berichtsjahr	 beendete	 Unterstellungen	 nach	 allge-

meinem	Strafrecht	bzw.	nach	 Jugendstrafrecht	 (Aussetzung	der	 Freiheitsstrafe	bzw.	der	 Jugend-

strafe,	des	Strafrestes	bei	Freiheitsstrafe	bzw.	der	Jugendstrafe,	und	zwar	auch,	soweit	im	Wege	der	

Gnade)	unter	einen	hauptamtlichen	Bewährungshelfer.

BeschAFFunGsKriminAlität: Zur	direkten	Beschaffungskriminalität	werden	solche	Delikte	gerechnet,	die	

begangen	werden,	 um	Drogen	 zu	 erlangen	 (z.	B.	 Apothekeneinbrüche,	 Rezeptfälschungen);	 zur	

indirekten	Beschaffungskriminalität	werden	Delikte	gezählt,	die	verübt	werden,	um	in	den	Besitz	

von	 Zahlungsmitteln	 für	 den	 Erwerb	 von	 Drogen	 zu	 kommen	 (z.	B.	 Ladendiebstahl,	 Einbruch,	

Raub).

BeVölKerunGsstAtistiK:	 Unter	 Bevölkerungsstatistik	 werden	 in	 diesem	 Bericht	 die	 amtlichen	 Erhe-

bungen	 zu	 Bevölkerungsstand	 und	 -bewegung	 bzw.	 zu	 Fortschreibung	 und	 Vorausberechnung	

der	Bevölkerung,	zu	Einbürgerungen	sowie	zu	Ausländern	subsumiert.

BewährunGshilFestAtistiK:	 Diese	 Statistik	 erfasst	 die	 den	 hauptamtlichen	 Bewährungshelfern	 zur	

Betreuung	unterstellten	Probanden	der	Bewährungshilfe.	Die	vom	Statistischen	Bundesamt	ver-

öffentlichten	 Ergebnisse	 beziehen	 sich	 im	 Wesentlichen	 auf	 das	 frühere	 Bundesgebiet	 einschl.	

Gesamtberlin	und	ohne	Hamburg.	Diese	Statistik	wird	derzeit	in	Hamburg	sowie	in	Sachsen,	Sach-

sen-Anhalt	und	Thüringen	nicht	durchgeführt.

„Blueprints“	 (englisch	„Blaupause”;	Plan	oder	Entwurf):	Unter	anderem	im	Rahmen	der	Kriminalprä-

vention	verwendete	Bezeichnung	für	bereits	erprobte	(konkrete)	Ansätze.	Im	Unterschied	zu	„best	

practices“	 wird	 hier	 nicht	 das	 Merkmal	 des	 Bestmöglichen,	 sondern	 des	 Machbaren	 (mit	 guten	

Erfolgsaussichten)	betont.

Boot cAmps:	 Ursprünglich	 Trainingslager	 für	 Rekruten.	 In	 den	 USA	 praktizierte	 Alternative	 zum	

Jugendstrafvollzug.	Durch	ein	nur	wenige	Monate	dauerndes	Lager	mit	harten	Lebens-	und	(sport-

lichen)	Trainingsbedingungen	soll	die	Rückfälligkeit	vermindert	werden.

BullyinG (von	Englisch	bully	=	brutaler	Kerl):	Über	einen	längeren	Zeitraum	erfolgendes	Drangsalieren	

und	Quälen	von	Mitschülern,	wobei	Opfer-	und	Täterrolle	konstant	bleiben.
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cAse mAnAGement:	 Erweiterung	 des	 Konzepts	 der	 sozialen	 Einzelfallhilfe.	 Verbindung	 von	 individueller	

Selbstverantwortung	und	institutioneller	Unterstützung	durch	soziale	Koordination	und	Kooperation.

community policinG: Gemeindeorientierte	Polizeiarbeit.	Konzept	setzt	sich	ab	von	der	herkömmlichen,	

repressiv	orientierten	Strategie	(Strafverfolgung	und	Gefahrenabwehr)	und	bevorzugt	bürgerna-

he,	präventive	und	problemorientierte (→ Problem-Oriented	Policing) Ansätze.

community sAnctions And meAsures:	Sammelbegriff	des	Europarats	für	strafrechtliche	Sanktionen	und	

Reaktionen	wie	Bewährungs-	und	Auftragsstrafen,	gemeinnützige	Arbeit,	Täter-Opfer-Ausgleich,	

Behandlungsauflagen,	 intensive	 Überwachung	 in	 Freiheit	 (→„elektronische	 Fußfessel“).	 Diese	

Reaktionsformen	umfassen	keine	stationäre	Unterbringung	(daher	auch	im	weiteren	Sinne:	non-

custodial	sanctions).

delinquenz:	Verhaltensweisen,	die	mit	geltenden	Normen	und	Werten	nicht	übereinstimmen.	

desistAnce (von	Englisch:	to	desist	from	=	mit	etwas	aufhören):	Ausstieg	aus	einer	kriminellen	Karriere.

deViAnz: (→Delinquenz)

direKte BeschAFFunGsKriminAlität: (→Beschaffungskriminalität) 

dissoziAl:	 Charakterisierung	 bestimmter	 Formen	 abweichenden	 und	 kriminellen	 Verhaltens.	 Die	

dissoziale	Persönlichkeitsstörung	zeichnet	sich	durch	eine	Missachtung	sozialer	Verpflichtungen,	

mangelndes	Mitgefühl	und	hohe	Gewaltbereitschaft	aus.

diVersion:	Als	kriminalpolitisches	Konzept	wird	mit	Diversion	Ablenkung,	Umleitung	oder	Wegfüh-

rung	 vom	 System	 formeller	 Sozialkontrolle	 bezeichnet.	 In	 Deutschland	 wird	 hierunter	 die	 Ein-

stellung	des	Strafverfahrens	–	bei	Vorliegen	der	Prozessvoraussetzungen	und	bei	hinreichendem	

Tatverdacht	 (sonst:	 Einstellung	gem.	§	170	Abs.	 2	 StPO)	 –	durch	die	 Staatsanwaltschaft	 (staatsan-

waltschaftliche	 Diversion)	 zur	 Vermeidung	 der	 Anklage	 oder	 durch	 das	 Gericht	 (gerichtliche	

Diversion)	zur	Vermeidung	der	Verurteilung	verstanden.	Die	rechtlichen	Grundlagen	hierfür	bil-

den	die	§§	153,	153a,	153b	StPO,	§§	45,	47	JGG,	§§	29	Abs.	5,	31a,	37,	38	Abs.	2	BtMG.	

diVersionsrAte:	Anteil	der	Personen,	bei	denen	das	Verfahren	nach	§§	153,	153a,	153b	StPO	oder	§§	45,	

47	JGG	oder	§§	29	Abs.	5,	31a	Abs.	2,	37	Abs.	2,	38	Abs.	2	BtMG	eingestellt	worden	ist,	an	allen	(nach	

allgemeinem	Strafrecht	oder	nach	Jugendstrafrecht)	–	durch	Diversion	oder	förmliches	Strafurteil	

–	sanktionierten	Personen.

droGentodesFälle: (→Rauschgifttodesfälle)

eFFeKtstärKe:	Schätzung,	in	welchem	Ausmaß	eine	Variable	X	auf	eine	Variable	Y	einwirkt.	Im	Rahmen	

einer	Hypothesenprüfung	kann	eine	Effektgröße	als	praktisch	bedeutsamer	Effekt	festgelegt	wer-

den.	Für	Forschungssynthese	und	→	Meta-Evaluation	dienen	Effektstärken	zur	Beschreibung	der	

Ergebnisse	von	Einzelstudien	und	ihrer	Verknüpfung.

echttäterzählunG:	 Genauer	 „echte	 Tatverdächtigenzählung“;	 Erhebungsmodalität	 der	 Polizeilichen	

Kriminalstatistik	 (PKS).	 Bei	der	PKS	wird	dieselbe	Person	bei	 jedem	Straftatenschlüssel	 auf	 jeder	

Zählebene	pro	Bundesland	und	Jahr	einmal	–	unter	INPOL-neu	auch	auf	Bundesebene	geplant	–,	bei	

der	Strafverfolgungsstatistik	hingegen	in	jedem	neuen	Verfahren	auch	innerhalb	desselben	Jahres	

wieder	neu	gezählt.

einstellunGen durch dAs Gericht:	Einstellungen	gem.	§§	153	Abs.	2,	153b	Abs.	2	StPO	durch	das	Gericht;	

seit	 1989	auch	Einstellungen	gem.	§§	153c	Abs.	3,	 153d	Abs.	2,	 153e	Abs.	2,	 154e	Abs.	2,	383	Abs.	2	

sowie	390	Abs.	5	i.	V.	m.	383	Abs.	2	StPO,	ferner	Einstellungen	gemäß	§	47	JGG	und	§§	29	Abs.	5,	31a	

Abs.	2,	37	Abs.	2,	38	Abs.	2	BtMG.

einstellunGen durch die stAAtsAnwAltschAFt mit AuFlAGen:	Einstellungen	gem.	§	153a	Abs.	1	StPO,	§§	45	

Abs.	3	JGG	(bzw.	§	45	Abs.	1	JGG	a.	F.),	§§	37	Abs.	1,	38	Abs.	2	BtMG	durch	die	Staatsanwaltschaft.
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einstellunGen durch die stAAtsAnwAltschAFt ohne AuFlAGen:	Einstellungen	gem.	§§	153	Abs.	1,	153b	Abs.	1	

StPO,	§	45	Abs.	1,	2	JGG	(bzw.	§	45	Abs.	2	JGG	a.F.),	§	31a	Abs.	1	BtMG	durch	die	Staatsanwaltschaft.

einstieGsArrest: (→Short	Sharp	Shock)

„eleKtronische FussFessel“:	 In	 Deutschland	 verbreitete	 Bezeichnung	 für	 die	 elektronische	 Überwa-

chung	 von	 Straftätern	 (electronic	monitoring).	 Die	 Bezeichnung	 „Fußfessel“	 leitet	 sich	 von	 dem	

Sender	 (tag,	daher	 im	Englischen	auch:	 tagging)	ab,	den	der	Proband	oberhalb	des	Fußknöchels	

tragen	muss.

erstAuFFälliGe Konsumenten hArter droGen:	 Erstauffällige	 Konsumenten	 harter	 Drogen	 sind	 solche	

Personen,	die	im	Berichtszeitraum	erstmals	der	Polizei	oder	dem	Zoll	in	Verbindung	mit	dem	Miss-

brauch	harter	Drogen	bekannt	wurden.	 Sie	 können	durchaus	 bereits	mehrere	 Jahre	unbekannt	

konsumiert	haben.	Außerdem	handelt	es	sich	dabei	nicht	in	jedem	Fall	um	Rauschgiftabhängige,	

sondern	auch	um	Probierer	und	Gelegenheitskonsumenten.

erwAchsene:	Personen,	die	zur	Zeit	der	Tat	mindestens	21	Jahre	alt	sind.

FolGeKriminAlität: Begriff	 für	 alle	 Straftaten,	die	unter	 akutem	Einfluss	 von	Rauschgiften	bzw.	wäh-

rend	des	Entzugsstadiums	begangen	werden.

Formell sAnKtionierte:	(→Sanktionierte)

Freie ArBeit:	 (seltener	 für:	 gemeinnützige	 Arbeit)	 Arbeit	 zur	 Abwendung	 von	 Ersatzfreiheitsstrafen	

(Art.	293	EGStGB	in	Verbindung	mit	den	von	den	Ländern	erlassenen	Rechtsverordnungen).

Freiheitsentziehende sAnKtionen (unBedinGt):	 Nicht	 zur	 Bewährung	 ausgesetzte	 Freiheitsstrafen	 und	

unbedingter	Strafarrest	(nur	wehrstrafrechtliche	Sanktion).	Bei	Verurteilungen	nach	Jugendstraf-

recht:	nicht	zur	Bewährung	ausgesetzte	Jugendstrafe,	Jugendarrest	und	Heimerziehung.

Freiheitsentziehende sAnKtionen (zur BewährunG):	 Bei	 Verurteilungen	 nach	 allgemeinem	 Strafrecht:	

Strafaussetzung	zur	Bewährung	bei	Freiheitsstrafe	sowie	bei	Strafarrest.	Bei	Verurteilungen	nach	

Jugendstrafrecht:	Strafaussetzung	zur	Bewährung	bei	Jugendstrafe.	

GeBietsstAnd:	Soweit	nicht	anders	angegeben,	beziehen	sich	die	in	diesem	Bericht	präsentierten	Daten	

auf	Deutschland.	Daten	für	die	Zeit	bis	1990	beziehen	sich	–	soweit	nicht	anders	angegeben	–	gene-

rell	 auf	das	 frühere	Bundesgebiet	 einschl.	 Berlin-West.	 Ergebnisse	der	PKS	beziehen	 sich	 für	die	

Jahre	1991	und	1992	auf	das	frühere	Bundesgebiet	mit	Gesamtberlin	und	seit	1993	auf	Deutschland.	

Die	Ergebnisse	der	Strafverfolgungsstatistik	beziehen	sich	bis	einschließlich	1994	auf	das	frühere	

Bundesgebiet	einschl.	Berlin-West	und	seit	1995	–	soweit	nicht	anders	angegeben	–	auf	das	frühere	

Bundesgebiet	 mit	 Gesamtberlin.	 Die	 in	 diesem	 Bericht	 präsentierten	 Ergebnisse	 für	 die	 „alten	

Länder“	umfassen	–	soweit	nicht	anders	angegeben	–	das	frühere	Bundesgebiet	mit	Gesamtberlin;	

Ergebnisse	für	die	„neuen	Länder“	beziehen	sich	auf	die	Länder	Brandenburg,	Mecklenburg-Vor-

pommern,	Sachsen,	Sachsen-Anhalt	und	Thüringen.

GeFAnGenenrAte:	Zahl	der	Untersuchungs-	und	Strafgefangenen,	bezogen	auf	100.000	der	registrierten	

Einwohner	eines	Landes.	Vor	allem	benutzt	im	internationalen	Vergleich.

GerinGe menGe: Im	BtMG	finden	drei	Mengenbegriffe	Verwendung:	die	geringe	Menge	 (§§	29	Abs.	5,	

31	a	BtMG)	und	die	nicht	geringe	Menge	(§§	29	a	Abs.	1	Nr.	2,	30	Abs.	1	Nr.	4,	30	a	Abs.	1	und	Abs.	2	

Nr.	2	BtMG).	Dazwischen	liegt	das	weite	Feld	der	normalen	Menge,	auf	die	sich	§	29	Abs.	1	Nr.	1	BtMG	

bezieht.	Die	Grenzwerte	der	nicht	geringen	Menge,	die	u.	a.	 für	die	Einstufung	einer	Straftat	als	

Verbrechen	und	damit	 für	die	 Strafandrohung	 von	maßgeblicher	Bedeutung	 sind,	wurden	 zwi-

schenzeitlich	vom	BGH	festgelegt,	wobei	als	maßgebliche	Kriterien	die	reine	Wirkstoffmenge,	die	

aus	dieser	Menge	zu	gewinnenden	Konsumeinheiten	und	die	Gefährlichkeit	der	Betäubungsmittel	

für	den	nicht	drogenabhängigen	Konsumenten	gelten.

GesAmtstichproBe:	(→Stichprobe)
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GrAuFeld:	Bei	Opferbefragungen	angegebene	Fälle,	bei	denen	unklar	ist,	ob	die	Mitteilung	an	die	Poli-

zei	tatsächlich	eine	Anzeige	impliziert.

häuFiGKeitszAhl	(HZ):	In	der	PKS	die	Zahl	der	bekannt	gewordenen	Fälle	insgesamt	oder	innerhalb	ein-

zelner	Deliktarten,	bezogen	auf	100.000	Einwohner	(Stichtag	ist	der	1.	Januar	des	Berichtsjahres).	

HZ	=	(erfasste	Fälle	x	100.000)/Einwohnerzahl.

„hAppy slAppinG“	 (englisch:	„fröhliches	Dreinschlagen“):	Grundloses	Verprügeln	von	dem	Täter	unbe-

kannten	Personen.	Die	Gewaltaktionen	werden	von	einem	Mittäter	gefilmt	(vorzugsweise	per	Han-

dy).	Die	Aufnahmen	werden	über	das	Internet	oder	Mobiltelefon	verbreitet.

hellFeld:	Bekannt	gewordene	 (registrierte)	Kriminalität,	 insbesondere	angezeigte	Straftaten,	 soweit	

sie	aufgeklärt	werden	konnten.

herAnwAchsende:	Personen,	die	zur	Zeit	der	Tat	mindestens	18,	aber	noch	nicht	21	Jahre	alt	sind	(§	1	Abs.	

2	JGG).

holKriminAlität	(→Kontrolldelikte)	

home oFFice reseArch And plAnninG unit:	 1957	 eingerichtete	 Forschungsabteilung	des	 Innenministe-

riums	des	Vereinigten	Königreichs.	Heute	heißt	die	Abteilung	„Research	Development	and	Statis-

tics“	 (RDS).	 Im	Vergleich	 zum	deutschen	 Regierungssystem	 vereinigt	 das	Home	Office	 Teile	 der	

Geschäftsbereiche	des	Innen-	und	Justizressorts	(s.	a.	www.homeoffice.gov.uk/).

indireKte BeschAFFunGsKriminAlität: (→Beschaffungskriminalität) 

inFormell sAnKtionierte:	Personen,	bei	denen	das	Strafverfahren	gem.	§§	153,	153a,	153b	StPO,	§§	45,	47	

JGG	eingestellt	worden	ist.	Bei	den	Einstellungen	durch	das	Gericht	zählen	zu	den	informell	Sankti-

onierten	auch	die	–	quantitativ	bedeutungslosen	–	Fälle	der	Einstellungen	nach	§§	153c	Abs.	3,	153d	

Abs.	2,	153e	Abs.	2,	154e	Abs.	2,	383	Abs.	2	sowie	390	Abs.	5	i.	V.	m.	383	Abs.	2	StPO.

inzidenzrAte:	 Verhältnis	 zwischen	 der	 Häufigkeit	 des	 Auftretens	 eines	 bestimmten	 Merkmals	 oder	

Ereignisses	 in	einem	bestimmten	Zeitraum	(oder	auch	über	die	gesamte	Lebensspanne)	und	der	

Anzahl	 der	 in	 Betracht	 kommenden	 Personen.	 Bei	 Opferbefragungen	 spiegelt	 die	 Inzidenzrate	

das	Verhältnis	zwischen	der	Anzahl	der	berichteten	Delikte	und	der	Anzahl	der	Befragten	wider.	

Treten	unter	den	Befragten	Mehrfachopfer	auf,	d.	h.	Personen,	die	angeben,	mehrmals	Opfer	eines	

Deliktes	geworden	zu	sein,	dann	ist	die	 Inzidenzrate	höher	als	die	→Prävalenzrate.	Gibt	es	keine	

Mehrfachopfer,	wird	für	beide	Raten	derselbe	Wert	errechnet.

JAhrespräVAlenz:	(→Prävalenz)

JuGendliche:	Personen,	die	zur	Zeit	der	Tat	mindestens	14,	aber	noch	nicht	18	 Jahre	alt	sind	(§	1	Abs.	2	

JGG).

JunGerwAchsene:	Personen,	die	zur	Zeit	der	Tat	mindestens	21,	aber	noch	nicht	25	Jahre	alt	sind.

Kinder:	Personen,	die	zur	Zeit	der	Tat	noch	nicht	14	Jahre	alt	sind	(§	19	StGB).

Kohorte:	 →Population,	 deren	 Mitglieder	 in	 einem	 bestimmten	 Zeitraum	 das	 gleiche	 bedeutsame	

Lebensereignis	 erfahren	 haben.	 In	 einer	 Alterskohorte	 werden	 Personen	 eines	 oder	 mehrerer	

Geburtsjahrgänge	erfasst.

Konsistenz (interne) der sKAlA:	 Stimmigkeit,	Widerspruchsfreiheit,	mit	der	Eigenschaftsdimensionen	

eines	Sachverhaltes	in	einer	Skala	abgebildet	werden	können.

KontrolldeliKte:	Straftaten,	die	ohne	polizeiliche	Aktivitäten	in	der	Regel	nicht	erkannt	werden.	Unter-

schiedliche	 Prioritätensetzungen	 bei	 der	 Kriminalitätsbekämpfung	 und	 verstärkter	 bzw.	 ver-

dünnter	Personaleinsatz	können	daher	ursächlich	für	Veränderungen	der	polizeilich	registrierten	

Verfahrenszahlen	sein.
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KorrelAtion:	Allgemeine	Bezeichnung	 für	das	gemeinsame	Auftreten	oder	das	gemeinsame	 (gleich	

oder	gegensinnige)	Variieren	von	zwei	oder	mehr	Merkmalen.	Eine	Korrelation	zweier	Merkmale	

ist	nicht	notwendig	gleichbedeutend	mit	einem	kausalen	Zusammenhang.

KriminAlitätslAGeBild:	 Darstellung	 der	 wahrgenommenen	 Kriminalität	 mit	 den	 sie	 beeinflussenden	

(politischen,	 gesellschaftlichen,	 sozioökonomischen	 oder	 ethischen)	 Rahmenbedingungen	 und	

Entwicklungen	 in	 einer	 für	 Zwecke	 der	 präventiven	 und	 repressiven	 Verbrechensbekämpfung	

umsetzbaren	 Form.	 Neben	 aktuellen	 Darstellungen	 können	 retrospektive	 und	 prognostische	

Betrachtungsweisen	im	Hinblick	auf	Kriminalitätsentwicklungen	ergänzend	hinzutreten.	

lABelinG ApproAch	(auch:	Etikettierungsansatz):	Soziologische	Theorie	zur	Erklärung	von	Kriminalität	

nicht	durch	das	soziale	Versagen	des	Einzelnen,	 sondern	durch	Definitions-	und	Zuschreibungs-

prozesse,	die	die	Instanzen	der	sozialen	Kontrolle	(Polizei,	Justiz	u.	a.)	in	Gang	setzen.

lAGeBild:	(→Kriminalitätslagebild)

länGsschnittAnAlyse:	Langzeitstudie;	Erstellung	und	Untersuchung	von	Zeitreihen,	d.	h.	von	Daten	für	

mehrere	Zeitpunkte.

leBenszeitpräVAlenz:	(→Prävalenz)

lüchow-dAnnenBerG-syndrom:	Nach	vorsorglicher	Aufstockung	der	Polizeikräfte	in	Erwartung	von	Blo-

ckadeaktionen	(der	Transporte	in	die	geplante,	aber	dann	nicht	realisierte	Wiederaufarbeitungs-

anlage	Gorleben),	die	aber	ausblieben,	verzeichneter	Anstieg	der	Registrierung	von	Bagatelltaten,	

insbesondere	von	Kindern	und	Jugendlichen.	Paradigmatisches	Beispiel	für	die	Abhängigkeit	der	

registrierten	Kriminalität	und	deren	Veränderungen	von	staatlichen	Kontrollstrategien.

mAre:	Arbeitsgruppe	der	Polizei	zur	Bekämpfung	der	Schleusungskriminalität.

mediAtion:	Vermittlung	zwischen	Konfliktparteien.

metA-AnAlyse:	(→Meta-Evaluation)

metA-eVAluAtion:	Form	der	empirischen	Wirkungsforschung,	in	der	durch	Interpretation	und	Zusam-

menfassung	statistischer	Kennwerte	zahlreicher	Einzeluntersuchungen	(→Effektstärke)	eine	Syn-

these	und	Bewertung	der	Ergebnisse	des	Forschungsstandes	zu	einem	Themenbereich	ermöglicht	

werden	soll.

miKro-, meso-, mAKroeBene:	Sozialwissenschaftliches	Differenzierungsschema.	Die	Mikroebene	umfasst	

elementare	soziale	Phänomene	und	Gruppen(-beziehungen).	Die	Makroebene	bildet	die	Perspekti-

ve	für	die	Untersuchung	gesamtgesellschaftlicher	Wirkungszusammenhänge.	Auf	der	Mesoebene	

zeigen	sich	insbesondere	die	zwischen	dem	sozialen	Handeln	des	Einzelnen	oder	der	Gruppen	und	

der	Gesamtgesellschaft	vermittelnden	Einrichtungen	und	Institutionen.

modus operAndi:	Spezifisches	Muster	der	Tatbegehung	durch	einen	Straftäter.

multiVAriAte AnAlyse:	Statistische	Methode,	bei	der	gleichzeitig	zwei	oder	mehr	Veränderliche	gemes-

sen	und	in	ihren	Beziehungen	untersucht	werden.

nichtdeutsche:	 In	der	amtlichen	Statistik	gelten	als	Nichtdeutsche	bzw.	Ausländer	alle	Personen,	die	

nicht	Deutsche	im	Sinne	des	Art.	116	Abs.	1	GG	sind.	Dazu	zählen	Personen	ausländischer	Staatsan-

gehörigkeit,	Staatenlose	und	Personen	mit	ungeklärter	Staatsangehörigkeit.	Personen,	die	sowohl	

die	deutsche	als	auch	eine	andere	Staatsangehörigkeit	besitzen,	zählen	als	Deutsche.

nichtGerinGe menGe:	(→geringe	Menge)

null-tolerAnz-politiK:	 („zero	 tolerance“)	 Kriminalpolitische	 Richtung,	 die	 eine	 Polizeistrategie	 mit	

sehr	niedriger	Eingriffsschwelle	für	polizeiliches	Handeln	im	öffentlichen	Raum	festlegt.	Ausge-

hend	von	der	These	der	„Broken-Windows-Theorie“,	nach	der	Anzeichen	von	Verwahrlosung	wei-

tere	Straftaten	begünstigen,	wird	konsequent	gegen	entsprechendes	Verhalten	schon	im	Vorfeld	
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strafbarer	Handlungen	polizeilich	eingeschritten	(z.	B.	gegen	Graffiti,	aggressives	Betteln,	Prosti-

tution,	die	öffentliche	Drogenszene	u.	Ä.).	

oK-potenziAl: Bewertung	des	Organisations-	und	Professionalisierungsgrades	der	OK-Gruppierungen.	

Das	OK-Potenzial	errechnet	sich	aus	Anzahl	und	Gewichtung	der	jeweils	zutreffenden	Indikatoren	

aus	einer	Liste	genereller	Indikatoren	zur	Erkennung	OK-relevanter	Sachverhalte.

opFerBeFrAGunG: Bei	 Opferbefragungen	 soll	 der	 Befragte	 darüber	 Auskunft	 geben,	 ob	 er	 (in	 einem	

bestimmten	Zeitraum)	Opfer	von	bestimmten	(angezeigten	oder	auch	nicht	angezeigten)	Delikten	

geworden	ist.

opFerBelAstunGs- oder opFerGeFährdunGszAhl: (→Opferziffer)

opFerrAte:	(→Prävalenzrate)

opFerziFFer:	Die	Opferziffer	(auch	Opferbelastungszahl	oder	Opfergefährdungszahl)	gibt	analog	zur	→

Tatverdächtigenbelastungszahl	(TVBZ)	bzw.	zur	Verurteiltenziffer	die	Zahl	der	ermittelten	Opfer,	

bezogen	auf	100.000	Einwohner	des	entsprechenden	Bevölkerungsanteils,	wieder.

opportunitätsrAte:	 Summe	der	 Einstellungen	unter	Auflagen	und	der	 Einstellungen	 ohne	Auflagen	

pro	100	anklagefähige	Ermittlungsverfahren.	Unter	der	intervenierenden	Opportunitätsrate	wird	

hier	 der	 Anteil	 der	 Einstellungen	 unter	 Auflagen	 pro	 100	 anklagefähige	 Ermittlungsverfahren	

verstanden.

peer-Group:	Gruppe	von	Gleichaltrigen	 („Clique“),	die	neben	Familie,	 Schule	und	beruflicher	Ausbil-

dung	mit	dem	Alter	 zunehmend	Einfluss	auf	die	 soziale	Entwicklung	 junger	Menschen	hat.	Der	

Gruppendruck	kann	sozial	abweichendes	Verhalten	der	Gruppenmitglieder	provozieren,	ermuti-

gen	oder	auch	kriminelle	Verhaltensweisen	begünstigen.

„phishinG“:	 Illegales	 Auskundschaften	 von	 Kundendaten	 beispielsweise	 durch	 fingierte	 Mails	 der	

Hausbank.	Das	Umleiten	des	Kunden	auf	gefälschte	Webseiten	zu	ähnlichen	Zwecken	wird	„Phar-

ming“	genannt.

pönoloGie:	 (Ältere)	Bezeichnung	für	den	Strafvollstreckung	und	Strafvollzug	übergreifenden	Gegen-

standsbereich	empirisch-kriminologischer	Forschung	(Teilgebiet	der	Kriminologie).

polizeiliche KriminAlstAtistiK	 (PKS):	In	der	PKS	werden	nur	die	von	der	Polizei	bearbeiteten	rechtswid-

rigen	(Straf-)Taten	einschließlich	der	mit	Strafe	bedrohten	Versuche	sowie	die	vom	Zoll	bearbeite-

ten	Rauschgiftdelikte	registriert.	Nicht	enthalten	sind	u.	a.	Ordnungswidrigkeiten,	Staatsschutzde-

likte	und	Verkehrsdelikte.	Erhebungseinheiten	sind	„Fälle“,	„Tatverdächtige“	und	–	bei	bestimmten	

Straftaten	–	„Opfer“.	

populAtion:	Grundgesamtheit,	gesamte	Zielgruppe	einer	Erhebung,	aus	der	eine	→Stichprobe	gezogen	

wird.

prädiKtor:	 Zur	Vorhersage	eines	Merkmals	 (=	 ‚abhängige	Variable‘)	herangezogene	 (‚unabhängige‘)	

Variable.

präVAlenz:	 Allgemein	 ein	 Maß	 für	 das	 Vorkommen	 bestimmter	 Ereignisse	 bzw.	 Merkmale	 in	 einer	

Gruppe	oder	Population.	Die	Lebenszeitprävalenz	gibt	das	Verhältnis	zwischen	der	Anzahl	von	Per-

sonen	an,	die,	vom	Untersuchungszeitpunkt	aus	rückblickend	betrachtet,	ein	bestimmtes	Merkmal	

aufweisen	oder	aufgewiesen	haben,	zur	Anzahl	aller	in	Betracht	kommenden	Personen.	Bezogen	

auf	den	Konsum	bestimmter	Drogen	gibt	die	Lebenszeitprävalenz	an,	wie	hoch	der	Anteil	der	Per-

sonen	ist,	der	zumindest	einmal	eine	der	in	Frage	stehenden	Drogen	konsumiert	hat.	Demgegen-

über	wird	mit	der	Jahresprävalenz	der	Anteil	beschrieben,	der	im	Laufe	der	letzten	zwölf	Monate	

entsprechende	Drogen	konsumiert	hat.	

präVAlenzrAte:	Anteil	 von	Personen,	die	ein	bestimmtes	Merkmal	aufweisen	 (z.	B.	 Straffälligkeit),	 an	

der	Grundgesamtheit	aller	in	Betracht	kommenden	Personen	(Gesamtpopulation	oder	bestimmte	
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Teilgruppen).	Bei	Opferbefragungen	z.	B.	zeigt	die	Opferrate,	welcher	Anteil	an	der	Gesamtheit	der	

Befragten	angibt,	Opfer	eines	Deliktes	geworden	zu	sein.

prisonisierunG: Im	 weiteren	 Sinne	 (kritische)	 Charakterisierung	 kriminalpolitischer	 Strategien,	 die	

verstärkt	auf	den	Vollzug	von	Freiheitsstrafen	und	die	geschlossene	Unterbringung	von	Straftätern	

setzen.	Im	engeren	Sinne	meint	Prisonisierung	mögliche	schädliche	Auswirkungen	des	Strafvoll-

zuges	auf	Straffällige.

prospeKtiV:	In	vorwärts	gewandter	Sichtweise,	auf	die	Zukunft	bezogen.

proBlem-oriented policinG:	Problemorientierte	Polizeiarbeit.	Wesentliche	Strategie	des	→	Community	

Policing.

punitiV:	Auf	Strafen	bezogene	Maßnahmen,	Strafen	befürwortende	Einstellungen.

rAndom-experimente:	Zufallszuweisung	der	Probanden	zur	Experimental-	und	Kontrollgruppe.

rAuschGiFttodesFälle: Todesfälle	infolge	Überdosierung,	langzeitigen	Missbrauchs,	Selbsttötungen	aus	

Verzweiflung	über	die	Lebensumstände	oder	unter	Einwirkung	von	Entzugserscheinungen	sowie	

infolge	von	Unfällen	unter	Drogeneinfluss	stehender	Personen.

reFerenzzeitrAum:	Bezugszeitraum,	über	den	berichtet	wird.

reGistriertenKohorte (→Kohorte)

residuAlKAteGorie:	Restkategorie,	 in	der	alle	Objekte,	die	in	einer	Klassifikation	nicht	eindeutig	einer	

bestimmten	Klasse	zugeordnet	werden	können,	erfasst	werden.

resilienzFAKtoren:	 Persönliche	oder	 soziale	Merkmale,	die	es	dem	Menschen	erlauben,	Krankheiten,	

Unfälle,	schwere	Lebenskrisen	und	allgemein	widrige	Lebensumstände	zu	verkraften.	In	der	Kri-

minologie:	Faktoren,	die	dazu	beitragen	können,	krimineller	Versuchung	zu	widerstehen,	insbe-

sondere	erneute	Straftaten	zu	vermeiden.

resoziAlisierunGsFonds:	Vor	allem	in	den	70er	Jahren	in	der	Rechtsform	Verein	oder	Stiftung	eingerich-

tete	Fonds	zur	Schuldenregulierung	und	Behebung	finanzieller	Notlagen	von	Straffälligen.

restitutiVe mAssnAhmen:	(→Restorative	Justice)

restorAtiVe Justice:	Zivil-	und	Strafrecht	übergreifender	Komplex	von	Maßnahmen,	die	den	Rechtsfrie-

den	 v.	a.	 durch	Konfliktvermittlung	 (→Mediation),	Wiedergutmachung	 (Schadenswiedergutma-

chung)	und	Täter-Opfer-Ausgleich	wiederherstellen	sollen.

retrospeKtiV:	In	rückwärts	gewandter	Sichtweise,	auf	die	Vergangenheit	bezogen.

rohdAtensAtz:	Einzeldatensatz	(fallbezogen),	Ausgangspunkt	der	Bildung	von	→Aggregatdaten

routine-ActiVities-AnsAtz:	Dieser	Ansatz	stellt	bei	der	Erklärung	von	Kriminalität	nicht	auf	die	Täter	ab,	

sondern	auf	die	potenziellen	Opfer	und	die	Kontrolle	möglicher	Tatsituationen.	Prämisse	ist,	dass	

(potenzielle	 Tat-)Orte	 oder	 Situationen	 sich	meist	 nicht	 als	Gelegenheiten	 für	 Straftaten	 eignen,	

solange	dort	Alltagsleben	 stattfindet.	 Passanten	könnten	beispielsweise	 ein	Tatgeschehen	beob-

achten	und	Täter	 identifizieren.	Präventionschancen	werden	daher	 in	der	 Intensivierung	alltäg-

licher	Routinen	an	potenziellen	Tatorten	gesehen	sowie	in	situativer	Prävention,	wie	Verbesserung	

der	Einsehbarkeit	(und	damit	der	sozialen	Kontrolle),	aber	auch	in	einem	verbesserten	Schutz	der	

potenziellen	Opfer	oder	Tatobjekte.

rücKlAuFquote:	Rücksendequote	bei	einer	Befragung;	für	verschiedene	Untersuchungsmethoden	gibt	

es	typische	Rücklaufquoten;	so	ist	bei	einer	postalischen	Bevölkerungsbefragung	in	der	Regel	mit	

einer	Rücklaufquote	von	30	bis	40	%	zu	rechnen.

sAnKtionierBAre personen:	Nach	allgemeinem	oder	nach	 Jugendstrafrecht	Verurteilte	 (einschließlich	

der	Personen	mit	Entscheidungen	gem.	§§	59,	60	StGB,	27	JGG)	und	alle	Personen,	deren	Strafverfah-

ren	gem.	§§	153,	153a,	153b	StPO,	45,	47	JGG,	§§	29	Abs.	5,	31a,	37,	38	Abs.	2	BtMG	eingestellt	worden	



A�Glossar

ist.	Eine	Verfahrenseinstellung	nach	diesen	Vorschriften	setzt	voraus,	dass	die	Staatsanwaltschaft	

das	Vorliegen	der	rechtlichen	und	tatsächlichen	Voraussetzungen	für	eine	Verurteilung,	insbeson-

dere	hinreichenden	Tatverdacht,	bejaht	hat;	bei	einer	Einstellung	durch	das	Gericht	wurde	zuvor	

von	der	Staatsanwaltschaft	Anklage	erhoben.

sAnKtionierte	(formell	oder	informell):	Alle	nach	allgemeinem	und	nach	Jugendstrafrecht	Verurteilte	

(einschließlich	der	Personen	mit	Entscheidungen	gem.	§§	59,	60	StGB,	27	JGG)	und	alle	Personen,	

deren	Verfahren	gem.	§§	153,	 153a,	 153b	StPO,	§§	45,	47	 JGG,	§§	29	Abs.	5,	31a,	37,	38	Abs.	2	BtMG	

eingestellt	worden	ist.	

sAnKtionsKompetenzrAte:	Summe	der	Einstellungen	unter	Auflagen	und	der	Einstellungen	ohne	Aufla-

gen	pro	100	anklagefähige	Ermittlungsverfahren.

scAlpinG:	Verkauf	von	zuvor	erworbenen	Eintrittskarten	 für	Konzerte,	Sportveranstaltungen	u.	a.	zu	

erhöhten	Preisen.

seGreGAtion:	 Absonderung;	 (zumeist	 räumliche)	 Aufteilung	 und	 Absonderung	 von	 Individuen	 nach	

Status	 oder	 anderen	 Merkmalen,	 die	 sich	 in	 Beschränkungen	 des	 Zugangs	 zu	 Wohnbezirken,	

Schulen,	 Kirchen	 oder	 öffentlichen	 Einrichtungen	niederschlägt.	 Durch	Normierung	 oder	 über	

individuelle	Präferenzen	vollzogene	Segregation	führt	zu	Kontaktvermeidung	zwischen	den	ver-

schiedenen	Gruppierungen.

seKundärAnAlyse:	 Auswertung	 nicht	 primär	 erhobener	 statistischer	 Daten	 (→Meta-Evaluation)	 oder	

Forschungsergebnisse.

selectiVe incApAcitAtion:	Kriminalpolitisches	Konzept,	durch	(zumeist	lange)	Freiheitsstrafen	für	Wie-

derholungs-	und	Mehrfachtäter	Kriminalität	zu	reduzieren.

shocK proBAtion:	(→Short	Sharp	Shock)

short shArp shocK:	Vor	allem	im	Jugendbereich	in	den	USA	diskutierte	und	erprobte	Maßnahmen,	die	

durch	das	Erleben	kurzzeitigen	Freiheitsentzugs	 in	geschlossenen	Einrichtungen	erneuter	Straf-

fälligkeit	vorbeugen	sollen	(→Boot	Camps).

siGniFiKAnz:	Wahrscheinlichkeit,	mit	 der	 angenommen	werden	kann,	 dass	 bestimmte	Unterschiede	

zwischen	 Stichproben	 oder	 Teilgesamtheiten	 einer	 Stichprobe	 sowie	 bestimmte	 Größen	 (z.	B.	

Korrelationskoeffizienten)	nicht	 zufällig,	durch	die	Zufallsauswahl	bedingt,	 sondern	 tatsächlich	

Kennzeichen	der	untersuchten	Grundgesamtheit	sind.	

stAAtsAnwAltschAFtsstAtistiK:	In	der	Justizstatistik	über	Staatsanwaltschaften	wird	die	Geschäftserledi-

gung	der	Staats-	und	Amtsanwaltschaften	bei	den	Land-	und	Oberlandesgerichten	nachgewiesen.	

Die	Angaben	werden	im	Wesentlichen	verfahrensbezogen	erhoben.	Zum	Ausgang	des	Verfahrens	

liegen	seit	1998	auch	personenbezogene	Angaben	für	die	einzelnen	Beschuldigten	vor.	Deliktspezi-

fische	Angaben	werden	zunächst	nur	für	ausgewählte	Verfahren	(„Straftaten	im	Straßenverkehr“,	

„besondere	Wirtschaftsstrafsachen“,	seit	1998	auch	„Betäubungsmittelstrafsachen“,	„Umweltstraf-

sachen“,	„Strafsachen	gegen	die	sexuelle	Selbstbestimmung“	und	„Strafsachen	der	Organisierten	

Kriminalität“)	erhoben.	Seit	2004	werden	alle	erledigten	Verfahren	nach	einem	stärker	differen-

zierten	Sachgebietsschlüssel	klassifiziert.

stAtionäre sAnKtionen:	Nach	allgemeinem	Strafrecht	nicht	zur	Bewährung	ausgesetzte	Freiheitsstrafe	

sowie	nicht	zur	Bewährung	ausgesetzter	Strafarrest.	Nach	Jugendstrafrecht:	unbedingte	Jugend-

strafe,	Jugendarrest,	Fürsorgeerziehung	bzw.	Heimerziehung	gem.	§	12	JGG.

stAtistiK der strAF- und BußGeldVerFAhren:	 In	der	 Justizstatistik	der	Straf-	und	Bußgeldverfahren	wird	

der	Geschäftsanfall	und	die	Erledigung	von	Straf-	und	Bußgeldsachen	bei	den	Amts-,	 Land-	und	

Oberlandesgerichten	 nachgewiesen;	 nachrichtlich	 auch	 die	 Ergebnisse	 der	 Geschäftsstatistik	

des	BGH.	Die	Angaben	werden	 im	Wesentlichen	verfahrensbezogen	erhoben.	Zum	Ausgang	des	
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Verfahrens	liegen	seit	1990	auch	personenbezogene	Angaben	für	die	einzelnen	Angeklagten	vor.	

Informationen	für	einzelne	Deliktgruppen	werden	erst	seit	2004	nach	einem	mit	der	Staatsanwalt-

schaftsstatistik	abgestimmten	Sachgebietskatalog	erhoben.

stichproBe:	Auswahl	von	Elementen	einer	Grundgesamtheit	(z.	B.	alle	Bewohner	der	Bundesrepublik,	

alle	Bewohner	einer	Stadt),	wobei	unterschiedliche	Auswahlverfahren	verwendet	werden	können	

(z.	B.	mehrstufige	oder	geschichtete	Auswahl).	 Eine	 repräsentative	 Stichprobe	 spiegelt	die	 Struk-

tur	der	Grundgesamtheit	getreu	wider.	Voraussetzung	einer	repräsentativen	(Zufalls-)Stichprobe	

ist,	 dass	 alle	 Individuen	der	Grundgesamtheit	 eine	gleiche	 (oder	bei	 geschichteten	 Stichproben:	

angebbare)	Wahrscheinlichkeit	haben,	in	der	Stichprobe	erfasst	zu	werden,	und	dass	die	Stichpro-

be	hinreichend	groß	ist	im	Verhältnis	zur	→Basisrate	des	zu	untersuchenden	Merkmals.	Insbeson-

dere	für	die	Untersuchung	statistisch	seltener	Ereignisse	(etwa	der	Viktimisierung	durch	Gewalt-

delikte)	sind	deshalb	relativ	große	Stichproben	erforderlich.

strAFAussetzunG zur BewährunG:	Nach	allgemeinem	Strafrecht	kann	die	Vollstreckung	von	Freiheits-

strafen	 bis	 zwei	 Jahren	 ausgesetzt	 werden.	 Nach	 Jugendstrafrecht	 sind	 Jugendstrafen,	 die	 zwei	

Jahre	nicht	übersteigen,	zur	Bewährung	auszusetzen.

strAFrestAussetzunG: Im	 Erwachsenenstrafrecht	 nach	 Verbüßung	 von	 zwei	 Dritteln	 der	 verhängten	

Freiheitsstrafe,	ausnahmsweise	der	Hälfte,	bei	lebenslanger	Freiheitsstrafe	frühestens	nach	15	Jah-

ren.	Bei	Jugendstrafen	von	mehr	als	einem	Jahr	bereits	nach	Verbüßung	eines	Drittels,	bei	kürzeren	

Jugendstrafen	auch	früher.

strAFtAten:	 Nach	 StGB	 und	 Nebengesetzen	 ausdrücklich	 mit	 Strafe	 bedrohte	 Handlungen	 (nicht	

jedoch:	Ordnungswidrigkeiten).	 Im	deutschen	Strafrecht	erfolgt	eine	Zweiteilung	der	strafbaren	

Handlungen	in	→Verbrechen	und	→Vergehen.

strAFVerFolGunGsstAtistiK:	 In	 dieser	 Statistik	 werden	 alle	→Abgeurteilten	 nachgewiesen,	 gegen	 die	

rechtskräftig	Strafbefehle	erlassen	wurden	bzw.	Strafverfahren	nach	Eröffnung	des	Hauptverfah-

rens	durch	Urteil	oder	Einstellungsbeschluss	rechtskräftig	abgeschlossen	worden	sind	(Abgeurteil-

te	oder	→Verurteilte).	Darüber	hinaus	werden	Angeklagte	mit	Entscheidungen	gemäß	§	59	StGB,	

§§	27,	45	Abs.	1	JGG	erfasst.	Nicht	einbezogen	sind	Ordnungswidrigkeiten,	ferner	Entscheidungen	

vor	Eröffnung	des	Hauptverfahrens	sowie	Entscheidungen	nach	Rechtskraft	des	Urteils.	Während	

in	Sachsen	(1992),	Brandenburg	(1994),	Thüringen	(1997)	und	Mecklenburg-Vorpommern	(2001)	die	

Strafverfolgungsstatistik	sukzessive	eingeführt	wurde,	liegen	für	Sachsen-Anhalt	keine	Ergebnisse	

vor.	Die	vom	Statistischen	Bundesamt	veröffentlichten	deliktbezogenen	Ergebnisse	beziehen	sich	

im	Wesentlichen	auf	das	frühere	Bundesgebiet	einschl.	Gesamtberlin.

strAFVollzuGsstAtistiK:	In	dieser	Statistik	werden		zum	Stichtag	31.3.	eines	Berichtsjahres	die	Struktur	

der	Strafgefangenen	(Alter,	Geschlecht,	Art	der	Straftat	usw.)	im	Freiheits-	und	Jugendstrafvollzug	

sowie	der	Sicherungsverwahrten	nachgewiesen.	Außerdem	veröffentlicht	das	Statistische	Bundes-

amt	seit	2003	dreimal	jährlich	(jeweils	zu	den	Stichtagen	31.3.,	31.8	und	30.11.)	die	Belegungsfähig-

keit	und	die	aktuelle	Belegung	in	allen	Einrichtungen	des	Justizvollzugs	sowie	die	Bestandsverän-

derungen	im	abgelaufenen	Kalendermonat.	

strAssenVerKehrsunFAllstAtistiK:	 Bei	 Unfällen	 infolge	 des	 Fahrverkehrs	 auf	 öffentlichen	 Wegen	 und	

Plätzen,	bei	denen	Personen	getötet	oder	verletzt	worden	sind	oder	Sachschaden	verursacht	wor-

den	ist,	berichten	die	aufnehmenden	Polizeidienststellen	u.	a.	über	Unfallursachen,	Beteiligte	und	

Folgen	an	die	amtliche	Statistik.

täterBeFrAGunG: Bei	Täterbefragungen	wird	danach	gefragt,	ob	der	Befragte	selbst	(in	einem	bestimm-

ten	Zeitraum)	ein	Delikt	verübt	hat.
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tAtVerdächtiGe:	 Personen,	 die	 nach	 dem	 polizeilichen	 Ermittlungsergebnis	 aufgrund	 zureichender	

tatsächlicher	Anhaltspunkte	(überwiegend	aufgrund	einer	Anzeige	des	Geschädigten)	verdächtig	

sind,	eine	rechtswidrige	(Straf-)Tat	begangen	zu	haben.	Dazu	zählen	auch	mutmaßliche	Mittäter,	

Anstifter	 und	 Gehilfen.	 In	 der	 Gesamtzahl	 der	 Tatverdächtigen	 sind	 z.	B.	 auch	 strafunmündige	

Kinder	unter	14	Jahren	enthalten.	

tAtVerdächtiGenBelAstunGszAhl	 (TVBZ):	 Zahl	 der	 ermittelten	 Tatverdächtigen,	 bezogen	 auf	 100.000	

registrierte	Einwohner	des	entsprechenden	Bevölkerungsanteils.	Sie	gibt	die	von	der	Polizei	regis-

trierte	 Kriminalitätsbelastung	 der	 Bevölkerung	 ab	 acht	 Jahren	 oder	 einzelner	 Altersgruppen	

wieder.	Die	Berechnung	 für	die	Gesamtbevölkerung	erfolgt	nach	der	Formel:	TVBZ	 insgesamt	=	

(Tatverdächtige	ab	acht	Jahren	x	100.000)/Einwohnerzahl	ab	acht	Jahren.

teilpopulAtion:	(→Population)

tieFeninterView:	 Form	 des	 mündlichen	 persönlichen	 Interviews,	 bei	 der	 die	 Interaktion	 zwischen	

Interviewer	 und	 Interviewtem	 weitgehend	 frei	 von	 Anweisungen	 erfolgt.	 Der	 Interviewer	 hat	

nur	 das	 Erhebungsziel	 zu	 berücksichtigen	und	 ist	 nicht	 auf	 einen	 vorgegebenen	 Fragenkatalog	

beschränkt.

trAJectory AnAlysis:	 Vor	 allem	durch	 Langzeitstudien	 (→Längsschnittanalyse)	mögliche	Charakteri-

sierung	von	Entwicklungsverläufen	abweichenden	Verhaltens	(Drogenkonsum,	Kriminalität	etc.)	

und	darauf	bezogener	Rückfälligkeit.

trendAnAlyse:	Bestimmung	von	Schwankungen,	von	überlagernden	Einflüssen	und	den	Funktionen,	

die	die	lang	anhaltende	Bewegung	der	Daten	einer	Zeitreihe	in	einer	bestimmten	(steigenden	oder	

fallenden)	Richtung	beschreiben.

untersuchunGshAFtrAten:	Anteil	der	Verurteilten,	die	zuvor	in	Untersuchungshaft	waren,	an	allen	Ver-

urteilten	eines	Berichtsjahres.

VAlidität:	Die	Validität	oder	Gültigkeit	bringt	zum	Ausdruck,	inwieweit	erhobene	Daten	bzw.	in	Tests	

und	Experimenten	ermittelte	Messwerte	tatsächlich	das	beschreiben,	was	man	unter	dem	Begriff,	

dem	Sachverhalt,	der	zu	testenden	Eigenschaft	usw.	versteht.	Im	Unterschied	zur	Reliabilität	einer	

Information	erfasst	die	Validität	die	materielle	(inhaltliche)	Genauigkeit	einer	Information.

VAriABle, ABhänGiGe – unABhänGiGe:	Unterscheidung	der	Variablen	nach	den	zwischen	ihnen	bestehen-

den	Einflussrichtungen.	Unabhängige	Variablen	 (oder	 Faktoren)	 sind	 in	der	Regel	 solche,	 deren	

→Varianz	 in	 einer	Untersuchung	 nicht	 erklärt	werden	 soll,	 sondern	 die	 zur	 Erklärung	 anderer,	

abhängiger	Variablen	herangezogen	werden.	

VAriABle, dichotome:	Variable,	die	in	nur	zwei	Ausprägungen	auftritt	oder	erfasst	wird,	z.	B.	männlich/

weiblich,	jung/alt.

VAriAnz:	Statistisches	Streuungsmaß,	das	die	Verteilung	von	Messwerten	um	ihr	arithmetisches	Mittel	

charakterisiert.

VerBrechen:	Rechtswidrige	Taten,	die	im	Mindestmaß	mit	Freiheitsstrafe	von	einem	Jahr	oder	darüber	

bedroht	sind	(§	12	Abs.	1	StGB).

VerGehen:	Rechtswidrige	Taten,	die	 im	Mindestmaß	mit	einer	Freiheitsstrafe	von	weniger	als	einem	

Jahr	oder	mit	Geldstrafe	bedroht	sind	(§	12	Abs.	2	StGB).

VerhänGunGsrAte:	 Anteil	 der	 zu	 Freiheitsstrafe	 (nach	 allgemeinem	 Strafrecht)	 bzw.	 zu	 Jugendstrafe	

(nach	Jugendstrafrecht)	Verurteilten	an	allen	nach	allgemeinem	Strafrecht	bzw.	Jugendstrafrecht	

informell	und	formell	Sanktionierten.

VerlAuFsstAtistiK:	Eine	Rechtspflegeverlaufsstatistik	würde	eine	konkrete	Person	 in	allen	Phasen	des	

Vor-,	Zwischen-,	Haupt-	und	Vollstreckungsverfahrens	sowie	hinsichtlich	sanktionierter	Rückfall-

taten	erfassen.	Eine	solche	Verlaufsstatistik	existiert	zurzeit	(noch)	nicht.
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VersAtilität:	 (In	 der	 Kriminologie)	 Eigenart	 von	 Tätern,	 Straftaten	 weder	 vorzugsweise	 nach	 einem	

bestimmten	Muster	(→Modus	Operandi)	noch	allein	in	einem	bestimmten	Deliktbereich	zu	begehen.	

Verurteilte:	 Angeklagte,	 gegen	 die	 nach	 allgemeinem	 Strafrecht	 Freiheitsstrafe,	 Strafarrest	 oder	

Geldstrafe	(auch	durch	einen	rechtskräftigen	Strafbefehl)	verhängt	worden	ist,	oder	deren	Straftat	

nach	Jugendstrafrecht	mit	Jugendstrafe,	Zuchtmittel	oder	Erziehungsmaßregeln	geahndet	wurde.	

Werden	mehrere	Straftaten	der	gleichen	Person	 im	Berichtsjahr	 in	mehreren	Verfahren	abgeur-

teilt,	 so	wird	 für	die	→Strafverfolgungsstatistik	der	→Angeklagte	 für	 jedes	Verfahren	gesondert	

gezählt.	Erfolgt	die	Verurteilung	wegen	mehrerer	Strafvorschriften,	dann	wird	–	im	Unterschied	

zur	PKS	–	der	Verurteilte	nur	einmal	gezählt,	und	zwar	bei	dem	nach	Art	und	Maß	mit	der	abstrakt	

schwersten	Strafe	bedrohten	Delikt.	Die	der	Verurteilung	zugrunde	liegenden	Delikte	sind	deshalb	

um	so	ungenauer	erfasst,	je	geringer	die	Strafdrohung	für	ein	Delikt	ist.

VerurteiltenBelAstunGszAhl	(VBZ):	Zahl	der	rechtskräftig	Verurteilten,	bezogen	auf	100.000	Einwohner	

des	entsprechenden	Bevölkerungsanteils.	VBZ	insgesamt	=	(Verurteilte	x	100.000)/Zahl	der	melde-

rechtlich	erfassten	strafmündigen	Einwohner.

ViKtimisierunG:	Prozesse,	die	dazu	führen,	Opfer	zu	werden.

ViKtimisierunGsrAte/-risiKo:	(→Prävalenzrate,	Opferrate)

VulnerABilität:	 Komplex	 von	 Eigenschaften	 und	 Sachverhalten,	 der	 dazu	 beiträgt,	 dass	 eine	 Person	

ein	höheres	Risiko	als	 andere	 trägt,	Opfer	 einer	 Straftat	 oder	 eines	 schädigenden	Ereignisses	 zu	

werden.	Erhöhte	Vulnerabilität	kann	auch	spezielle	Verhaltensweisen	(Vorsicht,	Vermeidung)	her-

vorrufen,	so	dass	ein	höheres	Risiko	sich	stark	vermindert.

weihnAchtsAmnestie:	 (Untechnischer)	Ausdruck	für	die	nach	§	16	Abs.	2	StVollzG	mögliche	vorzeitige	

Entlassung	vor	Sonn-	und	Feiertagen,	insbesondere	Weihnachten.

wiedereinlieFerunGsABstAnd:	Zeit	von	der	Entlassung	der	Gefangenen	in	die	Freiheit	bis	zur	Wiederein-

weisung	in	den	Vollzug	wegen	einer	anderen	Straftat.

zeitreihenAnAlyse:	Verfahren	zur	Untersuchung	von	Daten,	welche	einen	Sachverhalt	zu	verschiedenen	

Zeitpunkten	charakterisieren,	um	dadurch	typische	Abläufe	von	Entwicklungen	oder	Trends	dar-

zustellen	und	in	Abhängigkeit	von	anderen	Variablen	zu	erklären.

zerV-Fälle:	 Fälle,	 die	 von	 der	 ZERV,	 der	 Zentralen	 Ermittlungsgruppe	 Regierungs-	 und	 Vereini-

gungskriminalität	 (offizielle	 Bezeichnung:	 Zentrale	 Polizeiliche	 Ermittlungsstelle	 für	 die	 Straf-

verfolgung	von	Mitgliedern	 SED-geführter	DDR-Regierungen	und	Verfolgung	von	 Straftaten	 im	

Zusammenhang	mit	dem	Wiedervereinigungsgeschehen)	erfasst	worden	sind.	Dazu	zählen	Fälle	

von	Mord	und	Totschlag,	insbesondere	die	Grenzzwischenfälle	und	ungeklärten	Tötungsdelikte	in	

den	Gefängnissen	der	DDR	mit	Tatzeit	seit	Gründung	der	DDR	bis	1989	sowie	Fälle	von	Wirtschafts-

kriminalität	in	der	Umbruchphase	(1989/90)	und	nach	der	Wiedervereinigung.
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